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Allgemeine

Forft- und Jagd -Zeitung.

Forftliches aus dem „ Teffin“.

"

Januar 1916 .

Von W. Keßler, Kgl. Preuß . Forstmeister a. D.

I. Standort und Bestände. „ O sole mio " !

Kalt und grau lag der Winter auf Deutschlands

efilden. In der Reichshauptstadt war auf harten

roft und Schnee Tauwetter mit eisigem Regen und

bigem Nordwest gefolgt, welcher den Aufenthalt und

as Fortkommen im Freien verleidete und erschwerte.

in Süddeutſchland und der Nordſchweiz war es trock

er, aber noch kälter. Eine tiefe Schneedecke verhüllte

ie Fluren und grauweißer talter Nebel ließ von der

mst so freundlichen Landschaft am Vierwaldstättersee

ur schwache Umrisse sichtbar werden . In Göschenen

ar alles noch grau in Grau und die Temperatur 5º

nter Null.

Noch eine Viertelstunde und der Gotthardtunnel

dar paſſiert. Wirbelndes Schneegeſtöber begrüßte uns

ei der Ausfahrt in Airolo, inmitten hellen Sonnen-

heins . Es war wie der Uebergang in eine andere

Jone, eine andere Welt. Immer heller und sonniger

urde es auf der Talfahrt längs des rauschenden

Lessin. In Faido glaubte man sich schon in den

Süden versetzt und in Bellinzona zeigte der Thermo-

teter in der Sonne 20 ° C. ! Man konnte es ver-

ehen, daß die Herren der alten Urkantone Uri, Schwyz

nd Unterwalden mit zäher Liebe an ihrem Sonnen

arten", dem Tessin, gehangen hatten ; was sie freilich

eider nicht abhielt, während der 3 Jahrhunderte ihrer

jerrschaft einen Despotismus zu entfalten, der an Härte,

Angerechtigkeit und Bestechlichkeit ſeines Gleichen suchte.

"

Dem Reisenden, welcher im Gottharderpreß das

Tessintal durchfliegt, fällt beim ersten Blick die Nackt-

eit und Waldarmut der Berge und Hänge auf, zu=

mal im Winter, wenn der lichte und niedrige Busch-

bald, welcher sie dürftig bekleidet, im blattlosen Zu-

and doppelt kahl und arm erscheint. Nur in den

öheren Regionen findet ſein Auge, das an den dichten

Rottannenforsten der Nordschweiz sich erfreut hatte,

joch einige geſchloffene Waldinseln dunkler Nadelholz-

estände. Kein Wunder, daß der Beobachter die un-

ünstigsten Schlüsse auf Waldreichtum und Waldzu

stand des durcheilten Gebietes zieht und unwillkürlich

an die Felswüsten des Südens mit ihren devaſtierten

Wäldern und kahlen von aller Vegetation entblößten

Gebirgen denkt. Sein Gedächtnis ruft ihm dunkle Er-

innerungen an verhängnisvolle Bergstürze und große

Ueberschwemmungen infolge des Austretens der Wild-

bäche wach, welche viele Menschenleben vernichtet und

riesige Verheerungen angerichtet haben. Mit einem

aus Bedauern und Entrüstung gemischten Gefühle be-

trachtet er die Landschaft ; im Herzen den etwas ſelbſt-

gerechten Gedanken : „ Seht, wir Deutschen sind doch

beffre Menschen"!

Tessin, Land der Sonne, der Berge, der Waffer-

fälle, der Kirchen, Kapellen und Glocken, und - des

Weins! Wenig gekannt und gewürdigt , trotz der

Tausende von Gästen, welche alljährlich an seinen

weltbekannten und weltbeliebten Seen in Lugano und

Locarno sich einfinden , und meist nach kurzem Aufent-

halt wieder scheiden, ohne mehr als die nächste Um=

gebung dieser Kurorte kennen gelernt zu haben und

ohne zu ahnen, wie viel Schönes und Interessantes

gerade die entlegneren Teile dieses eigenartigen Kan=

tons bergen , der auch in forstlicher Beziehung eine

ganz besondere Stellung einnimmt.

fo

Wie die ganze Flora des Tessin in seltenem Reich-

tum füdliche und nördliche Formen vereinigt,

zeigt auch der Wald die denkbar größten Verſchieden-

heiten je nach seinem Standort. Einige nähere Nach-

richten und Schilderungen von den forstlichen Zu-

ständen dieses Südalpenlandes dürften auch den deut-

schen Fachgenossen nicht unwillkommen ſein ¹) .

In Form eines Dreiecks , dessen Grundlinie sich an

das Gotthard-Maſſiv anlehnt und zwischen Gotthard-

und Greinapaß erstreckt, und dessen Spitze bis nahe

an den Comer See in die Lombardei vorspringt ,

1) Zur weiteren Orientierung verweise ich auf die ver-

dienstvolle kleine Schrift von F. Merz, langjährigem Kan-

tonsforstinspektor in Bellinzona, jezigem Bundesforſtinſpek-

tor in Bern: „Die forstlichen Verhältnisse des Kantons

Teffin" , welche f . 3t. als Vortrag für die 1903 zu Locarno

abgehaltene Jahresversammlung der schweizerischen natur-

forschenden Gesellschaft ausgearbeitet ist.

1916
1



2

zwischen 60.5′ u . 6.49 ' öftl . Länge und 45 °.46'.45 " | umfaßt, sind die Formen der Oberfläche im all

und 46º.31.′15 ″ nördl. Breite gelegen, ist der heutige

Kanton Tessin in seiner Abgrenzung das Resultat

einer durch jahrhundertlange Kämpfe fortgesetten , oft

scheinbar in wirren und willkürlichen Zickzacklinien ver-

laufenden politischen Entwicklung, deren Leitmotiv seit

Urzeiten der Streit um die Beherrschung der wichtigsten

Alpenpäſſe (Gotthard, Lucmanier, San Bernardino)

und ihrer südlichen Zugangsstraßen war. Seitdem

der Tessin, zunächst als Vafallenland , dann seit 1815

als gleichberechtigter Kanton, der Eidgenossenschaft an:

gehörte, hat sich in seiner Ausdehnung und Größe,

welche 2818 km² beträgt, nichts wesentliches geändert .

Die Meereshöhe bewegt sich zwischen 3398 m (Rhein-

waldhorn) und 197 m (Lago maggiore), wobei oft

auf kurzen Strecken von kaum 5 km ein Abfall von

mehr als 2000 m sich findet. Ueberhaupt ist der jähe

Absturz der Gebirgsketten nach den fast durchweg in

nordsüdlicher Richtung verlaufenden, tief eingeschnittenen

Längstälern sehr charakteristisch. Abfäße und Terrassen,

welche die Steilhänge mildern und unterbrechen, sind

meist nicht oder nur in geringer Ausdehnung vor-

handen. Das so häufige, zur Verschönerung des Land-

ſchaftsbildes beitragende Auftreten von Wasserfällen ist

wohl auf diese Bodengestaltung zurückzuführen, ebenso

wie die Gefahr, welche die mit stärkstem Gefäll herab

stürzenden Wildbäche bei ungewöhnlichem Anschwellen

für das untere Gelände bilden. Die Geschichte der

Ueberschwemmungen, in welcher das Jahr 1868 mit

Riefenlettern eingeschrieben ist , umfaßt eine lange

Reihe von schmerzlichen Erinnerungen an die Ge-

walt des ungehemmt von den Steilhängen abströmen-

den Waffers.

Andererseits beruht auf dieser gefahrvollen Ge

ſtaltung des Terrains und der Wasserverhältnisse auch

der große Reichtum dis Teſſin an Wasserkraft ,

der sogen. weißen Kohle“ , welche immer mehr zur

Gewinnung von Elektrizität ausgebeutet wird . Nach

oberflächlicher Schäßung beträgt die verfügbare Wasser-

traft der 5 Haupttäler im nördlich des Monte Ceneri

belegenen Teil des Kantons, dem fogen . Sopraceneri,

bei niedrigstem Wasserstande mehr als 140 000 Pferde-

kräfte. Nur etwa der 4. Teil dieses Reichtums wird

bis jezt für Beleuchtungs- und Transportzwecke aus

genugt.

In Hochwasserzeiten steigert sich Wassermenge und

Wasserkraft ins Ungemessene. Um nur 2 Beispiele

anzuführen, so kann der Teſſin bei Bellinzona von

14 auf 1400 cbm, also auf das Hundertfache steigen ,

und die Maggia bei Ponte Brolla gar von 4 auf

1000 cbm.

meinen weit milder und abgeſtumpfter, auch die Flu

läufe mit wenigen Ausnahmen (z . B. Caſſarate) flad

und harmloser . Der geologische Aufbau weist h

manche Verschiedenheit auf.

Durchaus vorherrschend und für die geologis¿

Struktur ausschlaggebend find für den Teſſin E

krystallinischen Schiefergesteine des Urgebirges, namer

lich Gneiß und Glimmerſchiefer. Das oberste Quel

tal des Tessin, das Val Bedretto, trennt das Gran

maſſiv des Gotthard von der großen Gneißzone d

Südabfalls. Nur vereinzelt treten im Sopracene.

jüngere Formationen , wie z . B. Dolomitadern i .

Leventina- und Bleniotale , auf und erst nahe a

Lago Maggiore finden sich zuſammenhängende jünge

Schichten .

Auch die Kette des Monte Ceneri, welche den große

Nordteil des Kantons von der kleineren Südſpiz

trennt , besteht noch aus kryſtalliniſchen Schiefern.

Weiter südlich begegnen wir dann jüngeren Eruptio

gesteinen ; Porphyr , Kalt und Dolomit. Der be

rühmte Aussichtsberg von Lugano , der Monte €

Salvatore, besteht aus Dolomit der Triasformation

während die weiter füdliche gewaltige Kette des Monte

Generoso dem unteren Lias angehört. Die Lia

gruppe mit ihren charakteristischen Kieselschichten herrscht

dann auch weiter bis über die italieniſche Grenz

hinaus.

Gneiß und Granit geben übrigens dem Tessin die

Möglichkeit einer nicht unwichtigen Stein- Industrie

welche in Herstellung von Treppenstufen und ähn:

lichem Bedeutendes leistet . Jedem Besucher von Locarno

und Umgegend werden auch die zahlreichen schmalen

Steinsäulen, vielfach auch als Weinbergspfähle , auf-

gefallen sein, welche namentlich früher zu unglaublich

billigen Preisen hergestellt und zu allen möglichen

Zwecken verwendet wurden .

Die Schiefergewinnung im oberen Maggiatal, dem

Val Lavizzara, ist leider in neuerer Zeit sehr zurüc

gegangen, ebenso wie die einst berühmte Marmor:

industrie im Kreise Mendrisio durch den modernen

billigen Stuck fast ganz verdrängt ist. Dagegen werden

die in diesem Südteil vorhandenen reichen Kalk- und

Tonlager immer mehr ausgebeutet.

Der aus den genannten Grundgesteinen hervor

gehende Verwitterungsboden ist im allgemeinen für

den Pflanzenwuchs , namentlich auch die Holzgewächse,

nicht ungünstig , wobei allerdings mit der großen Kalk-

armut der Urschiefer gerechnet werden muß. Hindernd

und schädigend wirkt, namentlich für die Wiederkultur

fahler Flächen , die ungünstige äußere Bodenge

staltung , die Steilheit der Hänge, Schmalheit der Fels-Im spit zulaufenden Südteile des Kantons, dem

Sottoceneri, welcher die Kreiſe Lugano und Mendrisio | rücken usw.
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Die Ergebnisse der großen Anschwemmungen in

en unteren Flußteilen und den Mündungsdeltas des

Leffin, der Maggia uſw. find mehr oder minder aus

edehnte Ebenen mit meist fruchtbarem Boden, welcher

ur durch breite Kiesbetten alter Flußläufe und durch

mit dem Hochwasser herabgeschwemmte Felsblöcke von

oft riesigem Umfang überlagert und entwertet wird .

Broßartige Meliorations- und Korrektionsarbeitenund Korrektionsarbeiten

haben hier, namentlich an der Teſſinmündung, be

deutende Flächen der Kultur gewonnen und gesichert .

Die zahlreich vorhandenen Moränen sind auch in

den Tessiner Bergen stets die Stellen größter Frucht

barkeit und üppigsten Pflanzenwuchses .

Ebenso mannigfaltig und eigenartig, von wilder

Schroffheit bis zur größten Milde wechselnd, wie die

Bodengestaltung und Bodenbeschaffenheit, ist nun auch

der zweite Faktor des Standorts, das Klima.

Seit der wackere Schinz in den Jahren 1770/72

die ersten sorgfältigen Temperaturbeobachtungen in

Locarno machte und veröffentlichte, ist das Klima des

Teffin der Gegenstand fortgesetter Aufmerksamkeit der

Meteorologen gewesen . Besonders die Mönche , die

Kapuziner vom St. Gotthard und die Benediktiner

von Bellinzona , haben fleißige Messungen und Be=

obachtungen gemacht ; bis dann vom Jahre 1863 ab

ein regelrechter Wetterdienst unter Leitung der meteoro-

logischen Zentralanstalt zu Zürich mit ca. 20 Stationen

eingerichtet wurde.

Wie bei der wechselnden Höhenlage nicht anders

möglich, find die mittleren Jahrestempera-

turen der einzelnen Stationen außerordentlich ver-

schieden: Am Gotthard 0,6; in Locarno 11,8 ° C.

Die absoluten maxima und minima haben in

dem 25jährigen Zeitraum 1864/88 in Lugano 36,1

und 110 (im Jahre 1870) betragen.
-

--

Im allgemeinen finden sich in Tessin bei gleicher

Höhenlage höhere Mitteltemperaturen , und namentlich

viel geringere Minima und dementsprechend auch ge=

ringere Schwankungen sowohl in den Monatsmitteln

wie in den einzelnen Tagestemperaturen als in der

Nordschweiz (Merz).

Nicht ohne Grund nannten die früheren 3wing

herren des Landes den Tessin ihren Sonnen

garten ! Die im großen und ganzen vorherrschende

Abdachung nach Süden bewirkt neben anderen Fak-

toren, daß der Tessin wohl der sonnen- und licht

reichste Landstrich Mitteleuropas iſt.

Lugano z . B. hat im Mittel der 39 Jahre 1864-

1903 jährlich 125 helle Sonnentage, daneben 103

trodne Tage mit bedecktem Himmel, und nur 2 Nebel=

tage gehabt. Im November 1914 habe ich selbst in

Locarno 23 helle Sonnentage und nur 7 regnerische

gezählt. Nicht selten hat der Januar bis zu 25 Sonnen-

tagen ! Lugano, das an Sonnenreichtum von Locarno

noch übertroffen wird, hat im Durchschnitt von 25

Jahren jährlich 2244 Sonnenstunden , davon im

Winter 831 , gehabt. Für das klimatisch keineswegs

ungünstige Zürich, welches jedenfalls hinter deutschen

Orten wie Stuttgart, Karlsruhe usw. nicht zurück-

stehen dürfte, betragen dieselben Zahlen 1671 (1219

und 452) ; für das wegen seines Klimas so gerühmte,

aber durch seine Nebel benachteiligte Montreur sogar

nur 1621 (1098 + 523) Stunden !

Natürlich nimmt mit zunehmender Meereshöhe

nicht nur die Temperatur, sondern auch die Sonnen-

menge ab. Airolo z . B. bei etwa 1150 m hat nur

noch 108 heitere Tage und nicht selten sind in den

höheren Tälern Ortschaften, welche während eines ge=

wissen Teils des Jahres von der Sonne überhaupt

nicht mehr erreicht werden. Ungewöhnlich reich wie

die Besonnung ist aber auch die Niederschlags =

menge. Hier werden Zahlen erreicht , welche am

Nordabhang der Alpen gänzlich unbekannt ſind . Am

regenreichsten ist unbedingt der Landstrich am Lago

Maggiore von Monte Ceneri bis Brissago . Letzteres

weist 2118 mm, Locarno 1911 mm, aber auch Rivera

am Südabhang des Ceneri 1940 mm als durchschnitt-

lichen jährlichen Niederschlag auf. Tesfinaufwärts

nimmt die Regenmenge etwas ab (Faido nur 1423 mm),

während einige Stationen zwischen 700-1000 m wie

Russo u. Crana-Sigirino wieder auf 1900 -2100 mm

kommen und auch der Monte generoso bei 1610 m

Höhe in 9 jährigem Durchschnitt noch 1829 mm ge=

habt hat.

Diese bedeutende Regenmenge fällt vorwiegend,

wenigstens im Hauptteile des Landes und besonders

im eigentlichen Tessintale, in den Sommer- und Herbst=

monaten Mai- Oktober. Nur in einigen höheren

Lagen (z . B. Fuſio , Sonogno) ist auch Januar, März

und April niederschlagsreicher, während überall Februar,

November und Dezember die trockensten Monate sind.

Der Schneefall ist im höheren Gebirge stets sehr

reichlich, geht aber mitunter auch bis in die südlichsten

und niedrigsten Teile herab. In Locarno z . B. hatten

wir während der Monate Januar-Februar 1915 faft

beständig Schnee, welcher tagsüber auftaute und nachts

gefror.

Die Grenze des ewigen Schnees liegt be

etwa 2750 m. Der bedeutenden Niederschlagsmenge

und dem Umstand, daß sie hauptsächlich in der wär-

meren Jahreszeit fällt, sind denn auch die zeitweise auf-

tretenden, recht gefährlichen Hochwasser und Ueber-

schwemmungen zu verdanken, welche in der Geschichte

des Tessin eine so große und unheilvolle Rolle ge=

spielt haben. Namentlich der Monat September hat sich

als gefährlich erwieſen (z . B. im Jahre 1829 und 1868) ;

1*



aber auch im Oktober kommen große Ueberschwem-

mungen vor, wie z . B. 1913, und selbst im Juni

haben wolkenbruchartige Regen großen Schaden an=

gerichtet. In manchen Fällen bekannter Zerstörungen

hat freilich die geologische Beschaffenheit des Gebirges

den wesentlichen Ausschlag gegeben.

"

Locarno-Brissago als Grenze der beiden Vegetati

gebiete anzunehmen , da die Pflanzenwelt dieser

landschaft unbedingt noch der südlichen Zone zuļ

rechnen ist.

Durch diese Berührung zweier artenreicher Flor

gebiete und das dem Pflanzenwuchs so außerordent

zusagende vielseitige Klima ist nun allerdings

Reichhaltigkeit der Pflanzenwelt und eine Kraft &

Entwicklung im einzelnen geschaffen , welche in den g

mäßigten Breiten unseres Planeten ihresgleichen sucheErmäßigten

dürfte. Nicht mit Unrecht kann man deshalb den Teſ

als ein Paradies für den Botaniker, wie auch als e

Atklimalisationsgebiet ersten Ranges für Einführuni

und Anbau fremder Kulturgewächse, namentlich Holi

arten, bezeichnen .

Nicht selten besteht auch ein Zusammenhang zwischen

heftigen Regengüssen und dem Winde. Gefürchtet

ist namentlich der heißfeuchte, aus SO. kommende Si

rocco , hier marenca" oder „ marin " genannt . Er

hat , namentlich im September und Oktober schon

wahre Wolkenbrüche mit einer Niederschlagsmenge von

170 mm in 24 Stunden mit sich gebracht. Im Laufe

des Oktober 1907 find in Locarno 700 mm registriert

worden, also ungefähr die durchschnittliche Jahresmenge

des Unterengadin und des Wallis !

Gänzlich verschieden vom Sirocco ist der Föhn

(Favonio) , welcher im Tessin von Norden komint, sehr

troden und stets von schönem klarem Wetter begleitet

ist ; während auf der Nordseite der Alpen dann fast

immer dauernder Regen herrscht.

Dieser trockene Nordföhn hat übrigens u . a . den

großen Brand von Airolo verschuldet , welches am

17. Sept. 1877 fast ganz in Flammen aufging.

Im übrigen herrschen viele lokalen Winde. Die

durch das Tefsintal von N. nach S. ziehende Lust

strömung scheint bei Locarno aus SW. zu kommen,

(„Inverna “) während sie bei Lugano SO. Richtung

annimmt. Forstlich spielt der Wind durch direkte

Waldbeschädigungen wie Windbrüche usw. keine er:

hebliche Rolle, wie denn überhaupt der Tessin durch

seine Lage am Fuß und umgeben von hohen Gebirgs-

wällen wohl eine der sturmfreisten Landschaften Eu-

ropas ist .

Boden und Klima bestimmen die Pflanzen

welt eines Landes.

"

In Reiſehandbüchern und Reiſebeſchreibungen über

den Tessin, welche meist an Oberflächlichkeit nichts zu

wünschen übrig laſſen , wird häufig in überschwäng-

lichen Ausdrücken von einer fast tropischen" oder

subtropischen" Vegetation gefabelt , welche sich hier

in unvergleichlicher Ueppigkeit entfalte. In Wirklich

keit gehört auch der Tessin noch im wesentlichen dem

nördlichen europäiſch-aſiatiſchen Florengebiete an, welches

sich vom atlantischen bis zum Stillen Ozean erstreckt .

Im übrigen stoßen hier 2 Untergebiete zusammen ;

die der Mittelmeerflora nahestehende sogen. Insu:

brische Flora und die Alpenflora .

Als ihre Trennungslinie wird die Bergkette vom

Camoghé über den Monte Ceneri bis zum Tamaro,

also die Scheide zwischen Ober- und Unter-Teſſin, an-

gegeben. Richtiger ist es wohl den Unterlauf des

Tessin und den Langensee, also die Linie Bellinzona-

Wenden wir uns nun im besonderen den Hol;

gewächsen zu, so begegnen wir einem staunen

werten Reichtum von Arten und Unterarten . In de

sehr fleißigen und verdienstvollen Werke von Dr. Ar

noldo Bettelini : La Flora legnosa del Sotto-

ceneri " Bellinzona 1904 (als Doktordiſſertation fü:

Zürich verfaßt) ſind 166 einheimische Holzarten mi

vielen Varietäten (bei Castanea vesca allein 16) aut

geführt. Faßt man den ganzen Kanton, also aut

den Nordteil Sopraceneri, ins Auge, so vermehrt sic

diese Anzahl noch um einige nördliche bezw . Hot

gebirgsarten, wie Pinus Cembra, welche im Südteil

nicht vorkommt.

Unter Hinzurechnung der vielen eingeführten Ans

länder, unter denen namentlich Cedern und Zypreffen-

arten hervorragend gedeihen, werden sich weit über

200 Holzgewächse aufzählen laſſen .

Bevor wir auf die einzelnen Holzarten je nad

versuchen, diese überreiche Flora nach ihren hauptsäch

ihrer forstlichen Bedeutung näher eingehen, möchte ich

lichsten pflanzengeographischen Regionen, Zonen und

Gruppen kurz zu gliedern .

Die Waldgrenze liegt im Tessin nach Imhej

zwischen 1900 und 2000 m ; im Mittel bei 1920 m;

während sie im trockneren Wallis fast 300 m höher

ist . Der hervorragende Botaniker Christ gibt als

mittlere Höhengrenze des eigentlichen Hochwaldes

1800 m an. Darüber hinaus gehen nur noch kleinere

Gruppen und einzelne Stämme als Vorposten ;

aus Lärchen beſtehend . Die Gründe der relativ niederen

Waldgrenze werden teils in den großen jährlichen

Niederschlagsmengen, teils in der an sich geringeren

Massenerhebung des Gebirges gesucht.

mein

Wenn man die I. Alpine Region , wie es

üblich ist, erst bei 2000 m beginnen läßt, ſo findet

man in ihr eigentlichen Wald nicht mehr vor. Seine

letzten Ausläufer sind einige vom Sturm vielfach ge-
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drehte und vom Schnee beschädigte Lärchen und

Arven.

=

Alnus viridis und Rhododendron ferrugineum

sind die wesentlichsten Sträucher dieser Region, welche

weiter noch niedrige Kriechweiden (Salix herbacea

und retusa) Azalea procumbens und an moorigen

Stellen vaccinium uliginosum aufweist . Der Bo :

taniker findet in dieſen Höhen noch zahlreiche Pflanzen-

gruppen, die er je nach Standort ( Schneetälchen , Ge-

röll u . a.) zu beſonderen Formationen zusammenfaßt.

Steigen wir jetzt bergab zur II . subalpinen

Region zwischen 1500-2000 m, so gelangen wir in

das eigentliche Nadelholzgebiet. Hier können

wir 2 Stufen unterscheiden ; zu oberst von 1750 bis

2000 m den Lärchen und darunter den Fichten

wald. Alpenerle (A. viridis) (und Alpenrose finden

hier, namentlich auf früherem Waldboden, ihr bestes

ད Gedeihen. Heidelbeere, Preißelbeere und Zwergwach

holder bedecken den Boden auf den offenen frucht

bareren Stellen. Die obere Fichtengrenze liegt bei

etwa 1800 m. Die Folgen der großen Waldzer

störungen , welche seit etwa einem Jahrhundert leider

im Tessin vor sich gegangen sind , machen sich hier

schon erheblich bemerkbar. Noch mehr freilich in der

Ffolgenden III. Region von 1000-1500 m, der Buchen

region. Freilich reicht die Rotbuche vereinzelt noch

in das vorige Gebiet hinein, wo ihre oberste Grenze

etwa bei 1700 m liegt. Im eigentlichen geschlossenen

Waldbestand dürfte sie jedoch 1500 m nicht erheblich

überschreiten.

2

Leider sind die einst so ausgedehnten herrlichen

Buchenwälder des Tessin heute bis auf spärliche Reste

verschwunden. An. den stattlichen Exemplaren , oft

wahren Baumriesen , welche man an den obersten Rän:

dern der Waldtäler, namentlich an Sennhütten und

Weideplägen noch häufig findet, kann man ermeffen,

welche Waldschätze hier einst vorhanden gewesen und

kurzsichtiger Weise zerstört sind . Diese Hutebuchen,

wie wir sie deutsch nennen würden, im Tessin „ Merig-

gio , d . h. Mittag (= Mittagsraft) genannt, sind

übrigens im ganzen Lande, namentlich auch im Sotto=

ceneri , verbreitet und liegen meist unmittelbar am

Buchen Alp oder Weidewald , kümmerlichen

unter fortgejeztem Verbiß durch Weidevieh leidenden

Resten einstiger ausgedehnter Waldgürtel .

= =

Das von der Buche verlorene Terrain hat zum

großen Teil die Weißerle eingenommen , welche

überhaupt im Teſſin eine bedeutende Rolle spielt, ja

vielleicht nächst der Edelkastanie die größten Flächen

bedeckt . Auch Alpenerle, Birke und Hasel treten hier

teils unterholzartig, teils bestandbildend , namentlich an

flachgründigen Hängen, in großer Ausdehnung auf.

Aus dem Reich der Buche führt uns der Weg

bergab in die unterste und reichhaltigste Waldregion,

welche durch die heute wohl wichtigste Holzart des

Tessin, die Edelkastanie , bezeichnet wird und die

Höhenlagen von 300-1000 m einnimmt.

Abgesehen von Corsica, wo in einem großen Teil

der Insel die Kastanie nicht nur der herrschende

| Waldbaum, sondern auch die wichtigste Wirtſchafts-

pflanze ist, auf welcher die Existenz der Einwohner

vorwiegend beruht, ist mir kein Land bekannt, wo die

Kaftanie eine ähnlich bedeutende Rolle spielt, als im

unteren Teffin. Nur Mais- und Weinbau können

als Bodenkulturen ähnliche Wichtigkeit beanspruchen ;

während die früher bedeutende Maulbeerzucht immer-

mehr abnimmt.

|

Oberhalb des Kastanienwaldes, welcher im All-

gemeinen bei 800-900 m seine Höhengrenze erreicht,

schiebt sich bis zur Buchenregion häufig noch ein

schmaler Gürtel von Eichen und Birken ein.

Natürlich erscheinen im Kastaniengebiet, besonders in

seinem unteren Teil, auch alle jene zahlreichen süd-

lichen und südöstlichen Holzgewächse, welche die Baum=

flora des Tessin so bunt und reichhaltig gestalten und

von denen ich hier nur Hopfenbuche, Mannaesche,

Zürgelbaum und Zerreiche erwähnen will.

Außer nach den vorstehend aufgeführten Höhen-

regionen kann man die Pflanzenwelt des Tessin in

gewisse große Formationen zusammenfassen, von

denen die allgemein und für uns wichtigste die

A. Waldformation ist. Weiter werden dann

unterschieden : B. die Haide ; C. Wieſen und Weiden ;

D. Felsen und Geröll mit besonders reicher Flora:

E. Wasser und Sümpfe, namentlich Hochmoore und

Deltabildungen .

In der Waldformation unterſcheidet nun Dr. Bet-

telini 12 einzelne Gruppen nach bestimmten leiten-

den Holzarten ; nämlich :

1. Gruppe der Hopfenbuche ;

der Kastanie ;2.

der Eichen;

des Flußniederungswaldes (Erlen und

Eschen) ;

der Birke;

"

3. "1

4. "1

5. "

6. der Haselnuß;"

7. der Buche ;"

8. der Nadelhölzer (besonders Lärche) ;"

9. der Alpenerle ;"

10. "1 der Alpenrose ;

11 . des Ginsters ;"1

der Heide.12. "

Kürzer und übersichtlicher erscheint mir die Ein-

teilung nach den folgenden 8 Gruppen :
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I. Kastanienwald ;

II. Eichenwald, der allerdings in reinen aus

gedehnten Hochwaldbeständen kaum vor-

kommt und auch Hopfenbuche, Mannaesche

usw. einschließt ;

lingen vorherrscht . Nicht selten finden sich noch

Meereshöhen von 1200 m Mischbestände von Buche

Lärchen und Fichten.

Daß die Buche nicht nur im freistehenden Einze

ſtamm, wie bei den Meriggio-Riesen, sondern auch

III . Buſchwald ; sehr artenreich ; oft den maquis Bestande sich vorzüglich entwickeln und große Maſſe

sich nähernd ;

IV. Schwemmbodenwald;

V. Birkenwald ;

VI. Hafel- und Weißerlenwald ;

VII. Buchenwald ;

VIII. Nadelholzwald.

Um die einzelnen Holzarten nach ihrem forstlichen

Verhalten und ihrer Bedeutung zu würdigen, wollen

wir mit der letzten Gruppe, dem Nadelholzwald,

beginnen.

Fichte und Lärche dürften im Tessiner Hoch-

gebirgswald ungefähr gleiche Wichtigkeit beanspruchen ;

die erste mehr für die geschlosseneren Bestände der

mittleren Hänge ; die lettere, vielfach auch mit Fichte

gemischt, in den oberen Lagen ; oft in lichten Be-

ständen , die in den raumen Hutwald übergehen.

Unter der Lärche gedeiht bis nahe an die Waldgrenze

der Graswuchs vorzüglich, so daß hier Wald und

Weide vereint find. In der Massenerzeugung hat

natürlich die Fichte den Vorrang ; in Holzqualität die

Lärche.

In geschütten Lagen und mittleren Höhen ( 1200

-1500 m) gefellt sich auch die Weißtanne den

obigen Nadelhölzern als Mischbaum zu . Ich fand

fie am reichlichsten und besten entwickelt oberhalb

Dalpe an den Hängen des Piumognatals . Die Be-

wirtschaftung der Bestände erfolgt ausschließlich im

Plänterhiebe, der freilich leider stellenweise zum Kahl-

hiebe ausartet. Die Verjüngung geschieht, soweit sie

nicht die Natur besorgt, durch Pflanzung.

Weit weniger Wichtigkeit hat die Kiefer , welche

meist in kleinen Beständen mehr horstweise vorkommt

und vielfach unter dem Fraß von Cnethocampa Pityo-

campa leidet.

P. Cembra erscheint nur ganz vereinzelt an der

oberen Waldgrenze im äußersten Norden des Kantons

und ist forstlich ohne jede Bedeutung ; ebenso wie die

Krummholzkiefer, welche hier nicht annähernd eine

ähnliche Verbreitung besitzt als in den Nordalpen

oder gar den Karpathen.

Die Gruppe des Buchenwaldes ist zweifellos

ursprünglich die wichtigste geschlossene Waldformation

des Tessin gewesen . Auch heute noch bedecken Reste

einstiger ausgedehnter Bestände viele N. , NO . und O.

Hänge der Bergketten, z . B. im Campotal, am Gene-

roso usw. Manchmal sind es Niederwaldsormen, in

denen die Rotbuche unter vielen andern Einspreng-

wenn es n

wertvollen Holzes erzeugen kann, daß sie zudem r

Waldstreuerzeugung und Bodenverbesserung unerreid:

dasteht, beweisen die noch vorhandenen Bestände fle:

und deutlich. Ihre Verjüngung und Fortpflanzung

durch Samen wäre bei den äußerst günstigen lime j

tischen Bedingungen leicht und sicher

gelänge, sie vor dem Zahn des Weideviehs, nament-

lich der Ziegen, zu schüßen . In der Beseitigung ode

wenigstens Einschränkung der Ziegenweide liegt da:

ganze Problem der Erhaltung und Verjüngung de

Buchenwaldes!

---

Dr. Bettelini empfiehlt, wenigstens für den Sot

toceneri, bei den nur zu umfangreichen notwendigen

Aufforstungen möglichst Laubhölzer zu wählen , da die

dunklen Nadelhölzer nur schlecht zu dem lichten freund:

lichen Ton der ganzen Landschaft paßten . Ich möcht:

auf diese forstästhetische Frage hier nicht näher ein-

gehen, muß aber, was die Rotbuche anlangt, aller

dings bestätigen, daß sie in Schönheit der Färbung

alle anderen Holzarten, auch die bunten Amerikaner.

weit übertrifft. Mein werter alter Freund, der Forst

ästhetiker H. v . Saliſch, hat dies stets behauptet . Seit

ich die Rotbuchen im oberen Collatal und vor allem

die Bergwand zwischen Mergoscia und Contra am

Val-Verzasca in Oktoberfärbung und Beleuchtung

gesehen habe, muß ich zugestehen, daß er Recht hat

Von Begleitern der Rotbuche und Gliedern ihrer

Gruppe will ich nur als die wichtigsten und schönsten

anführen : Den Mehlbeerbaum, welcher mit seinen

silberhellen Blättern eine Zierde der Wiesen und

Bachränder in den oberen Tälern ist ; ferner die

Vogelbeere, welche auch hier wie in anderen Gebirgen

bis an die obere Waldgrenze geht ; klein- und (seltener)

großblättrige Linde, Birke, Bergahorn, Stechpalme.

die beiden Alpenrosen (Rh. ferrugineum und auf

kalkhaltigem Boden Rh. hirsutum) . Hopfenbuche

(während die Hainbuche felten ist) , Berberige, Vogel-

kirsche , Schlehe , mehrere Weidenarten , Goldregen,

Wachholder usw.

Die Gruppe des Haselbuschwaldes möchte

ich mit der freilich weit mehr verbreiteten Weißerle

zusammenfassen, obgleich beide Holzarten in ihrem

Vorkommen, namentlich der Meereshöhe nach, keineswegs

völlig übereinstimmen . Weißerle wie Haſel ſtocken

dort , wo sie zusammenhängende größere Bestände

bilden, meist auf früherem Buchenboden , den sie in

erwünschter Weise decken und schützen .
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Ueber die Weißerl
e

und ihr im Tessin so aus-

gedehntes Reich ließe sich allein eine umfangreic
he

Ab-

handlung schreiben . Ohne diese vielseitige und unver

wüstliche Holzart wären weite Flächen kahl und ver-

ödet. Die Hasel trifft man übrigens auch als boden-

schüßendes Unterholz unter raumen Lärchen (z . B. bei

Bosco). Künftige Waldkultu
ren und Aufforstun

gen

werden in vielen Fällen nur im Schutz dieser beiden

nüzlichen Helfer möglich sein und gedeihen.

Die Birke
nform

ation

, deren Gebiet unter

dem Buchenw
alde

liegt, ift häufig mit der Weißerl
e

vermisch
t, indem lettere das Unterho

lz unter den

Birken bildet. Diese Buschwa
ldform

ist namentl
ich in

der Gegend von Locarno an den unteren Hängen der

Täler, welche nach dem Tessin und der Maggia aus :

münden, und zwar sowohl an der Sonnen wie der

Wie leicht zu begreife
n

,

Schatten
seite reich vertrete

n
.

hat auch die Birke viel vom frühere
n Bucheng

ebiet

erobert. Sie muß aber auch schon in älteren Zeiten

weit verbreit
et und nicht ohne wirtschaf

tliche
Bedeu-

tung gewesen sein . Dr. Bettelin
i führt zum Beweis

deſſen wohl mit Recht an , daß viele Ortsna
men mit

dem Stamm
e Betula gebildet sind, z . B. Bedolla,

Bedugl
io, Bedegli

a uſw.

Der eigentli
che Buschwa

ld
im engeren

Sinne, den Bettelini als Gruppe der Hopfenbuch
e

be-

zeichnet, ist nicht nur die àrtenreichst
e
, sondern auch

nach seiner ganzen Zusammens
etzung füdlichste Wald-

form unseres , Gebietes und in dessen nördlichen und

rauheren Teilen überhaupt nicht vertreten. Er er=

innert durchaus an die Maquis Korsikas und Sar-

diniens, von denen er sich jedoch wiederum durch

lichteren Stand und Anftreten nördlicher Arten unter-

scheidet . Die Zahl der in ihm vorkommen
den Holz-

gewächse ist unter Umständen erstaunlich groß. Hat

doch Bettelini im Buschwald des bekannten Monte

San Salvatore bei Lugano nicht weniger als 86

Holzarten festgestellt ! Hopfenbuc
he, Mannaeſch

e
, Zür-

gelbaum , Goldregen (4 Arten) , Feige, Mispel, Blasen=

strauch mischen sich hier mit Eiche (4 Arten), Buche,

ulme, Linde; 2 Sorbus , 2 Pyrus-, 4 Prunus-, 4

Rosa- und 5 Rubusarte
n

sind vorhanden .

Im nördlichen Teil des Kantons findet sich eigent=

lither Niederwal
d

hauptsächli
ch

an und in den Fluß-

tälern. An den unteren Hängen herrschte früher die

Rotbuche auch im Ausschlagw
alde

vor, bis die alten

Stöcke nicht mehr lebensfähig waren . Im Ganzen

sollen im Tessin etwa 25 000 ha Niederwal
d

sein .

Auch die Eicheng
ruppe

umfaßt im Weſent-

Die Birke leitet häufig in den unteren Flußtälern lichen Niederwald
bestände

, besonders von Qu. lanugi-

nosa und sessiliflor
a

. Größere zusammenh
ängende

den Uebergang zum Alluvia
lwald

ein, welcher

sich auf dem Schwemmb
oden

der Flüsse und ihren Hochwaldbe
stände

sind mir nicht bekannt geworden .

Deltabild
ungen entwickelt hat. Auch hier spielt die In den Flußtälern findet sich oft die Stieleiche in

Weißerle eine wichtige und nüzliche Rolle, indem sie Horsten und Einzelmisc
hung

zwischen anderen Holz=

namentlic
h

Geröll und Bergstürze zuerst bekleidet, so arten. Im Allgemeine
n

herrscht sonst im Gebirge die

Traubeneic
he

vor, neben der auf sonnigen Flächen im

fern sie nur einigen Wurzelbod
en

findet . Auf dem

leider nur zu oft vorhanden
en

nackten Kies und Gefüdlic
hen

Teil die Zerreiche häufig ist und bis zu

röll iſt es hauptsächli
ch

der Sanddorn , welcher zuerst

Fuß faßt, neist begleitet von der Tamariske und

schmalblä
ttrigen Weiden. Auf etwas besseren Böden

ist die Schwarzpa
ppel herrschend , oft in größeren

Horsten und stattlichen Stämmen. An den feuchteren

Rändern wächſt die Schwarzerl
e

, welche übrigens auch

auf moorigen Bergwieſe
n viel vertreten ist . Die

fruchtbar
sten

und mildesten Standorte werden von

der Esche bevorzugt.

Bemerken
swerter

Weise gedeiht übrigens die Kiefer,

mit welcher sowohl im Maggiadel
ta

bei Locarno, wie

im mittleren Maggiatal
e

selbst , z . B. bei Cevio, An-

bauversu
che

gemacht sind, stellenweise recht gut auf

diesem Geröll- und Schwemml
and

, deffen Boden-

beschaffe
nheit

sie ersichtlich verbessert und wo sie durch

Anflug sich selbst fortpflanzt und verbreitet . Auf den

besten Stellen findet sich auch die Traubeneic
he

ein,

während die vielfach angebaute Akazie hier wie ſo

häufig in ihrem Fortkomme
n

und Gedeihen wechselnd

und unsicher ist.

1200 m ansteigt. Gerade dieſe lezte Art tritt auch

in reinen Beständen auf.

Nach den vielen Ortsname
n

zu schließen , welche

von dem italienische
n
Stamm rovere (Steineiche) und

cerro (3erreiche) sich ableiten lassen, muß die Eiche

in früheren Zeiten im Tessin eine weit größere Ver=

breitung und Bedeutung beseffen haben als heute .

Die lezte und wirtschaft
lich bei weitem wichtigste

Gruppe der Holzgewä
chse des Tessin ist die der Edel-

kastani
e , welche jedoch botanisch am artenärm

sten

und einförmig
sten ist. Die Kastan

iensel
ve

, d . H

der Kastanie
nhochwal

d
, ist im südlichen Teil des Tessin

die vorherrsc
hende Form des Kulturwa

ldes , in welchem

neben der Kastanie kaum ein anderes Holzgewä
chs

auftritt oder geduldet wird . Wo die Selve sich mehr

dem Naturwa
ld nähert, meist in abgelegen

eren Teilen,

stellen sich als Unterhöl
zer manche Strauchh

olzarten,

wie Mispel, Kornelkir
sche, Vogeltirs

che, Hollunde
r,

Goldrege
n u . a . ein. Die Kastanien

selve, welche allein

im Sottocene
ri

mehr als 4000 ha einnimmt, ist für
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ringere und spärlichere Früchte . Solche geschloffene

Kastanienhochwaldbestände sah ich z . B. im Gambe

rogno, dem am Südrande des Langensees belegene

Teile des Kreises Locarno.

den Tessiner Landmann zngleich Frucht-, Holz- und | Letterer liefert weit mehr und besseres Holz , aber s

Streulieferant und soll in guten Lagen jährlich bis

250 Frs. Reinertrag je hå liefern . Der Fruchtertrag

des einzelnen Baumes schwankt sehr je nach Stand-

ort, Sorte und Alter ; von 30-400 , kg grüner

Kastanien .

Bettelini erörtert mit vielem Fleiß und großer Aus-

führlichkeit die intereſſante Streitfrage, ob die Kastanie

in den Südalpen und Italien eine eingeführte Kul-

turpflanze oder von Natur einheimisch ſei .

"

Im Gegensatz zu dem Philologen Victor Hehn ,

welcher aus sprachwissenschaftlichen Gründen alle wich

tigen Kulturgewächse der Mittelmeerzone (Olioe, Feige,

Weinstock u. a.) aus dem Orient stammen und von

Pelasgern und Griechen eingeführt sein läßt; und dem

Botaniker Engler, welcher meint, daß, wenigstens in

den Südalpen, die Kastanie auf ursprünglichem Buchen-

gebiet künstlich angebaut sei und ohne menschliches

Zutun von der Buche auch wieder verdrängt sein würde,

kommt B. in Uebereinstimmung mit dem wohl besten

Kenner derder Schweizer Flora, dem Botaniker

Christ, Verfaffer des Pflanzenleben der Schweiz" und

auf Grund prähistorischer Funde aus der Zwischen

eiszeit zu dem Schluß, daß die Heimatsberechtigung

der Kaftanie wenigstens für den Tessin und seine Nach

barlandschaften Piemont usw. ) nicht angezweifelt werden(

könne. B. verweist darauf, daß der Kastanienwald

stets eine ganz bestimmte Zone einnehme, welche der

Buche schon zu heiß und trocken sei, daß die raume

und lichte Bestandsform der meisten Kastanienwälder

sich ebenso in den nicht selten an sie anschließenden

Eichenhainen finde, deren Ursprünglichkeit doch niemand

bestreite, und daß die Kastanie erst veredelt werden

müſſe, um als Kulturbaum wirklich eßbare Früchte

zu tragen.

Ich halte mich natürlich nicht für berechtigt und

berufen, in diesem Streit der wissenschaftlichen Autori-

täten eine Ansicht zu verfechten , möchte aber doch eher

den Gründen Bs. als denen seiner Gegner beipflichten.

Ob man nun freilich die natürliche Verbreitung der

Edelkastanie auch auf die Nordseite der Alpen in der

Schweiz und auf Süddeutschland uſw. ausdehnen kann

und will, ist eine weitere Frage.

"

B. führt aus dem Sottoceneri nicht weniger als

16 bekannte deutlich unterschiedene Unterarten dieser

so nüglichen und wertvollen Holzart an, von denen

die Marron" genannte Varietät die besten Früchte

liefert, aber durchaus frische Standorte verlangt . Man

muß überhaupt streng zwischen dem eigentlichen Ka-

stanienwald , in lichter hainartiger Stellung meist

nahe den Ortschaften und aus durchweg veredelten

Bäumen bestehend , und der Selve im engeren Sinne,

dem Kastanien hochwald schlechthin, unterſcheiden .

Die Höhengrenze der Kastanie liegt im Sottocener

etwa bei 1100 m, im Sopraceneri noch 100-150 m

höher ; ihr Optimum dürfte zwischen 300 und 700 E

sich befinden. Freilich findet man auch noch in höheren

Lagen vorzüglich entwickelte Stämme. Die berühmt:

Riesenkastanie von Peccia z . B. , welche in 1,5 E

Höhe 13,5 m Umfang messen soll , steht bei etw .

900 m Meereshöhe. Hierbei möchte ich übrigens be

merken, daß diese uralten unförmlichen Rieſenſtämm

fast stets als Kopfholz behandelt sind und aus einem

mehr oder weniger dicken unteren Ende, eigentlich nu

einem hohen Wurzelstock, mit mehreren jüngeren Wipfel:

und Seitenzweigen bestehen. Das Köpfen erfolgt na-

türlich stets oberhalb der Veredlung, falls solche ge-

schehen ist .

Die Kastanie bevorzugt die sonnigen Lagen der

Täler; dunkle kaltfeuchte Standorte sagen ihr niemals

zu und lassen auch die Früchte nicht zur eigentlichen

Vollreife kommen. Andererseits liebt sie keineswegs

geradezu trockne und dürre Böden. Vielleicht beruht

auch mit auf diesem Umstande ihre wenigstens für den

Tessin unbestreitbar nachzuweisende Kalkfeind :

lichkeit. Gerade über diese Eigenschaft der merk

würdigen Holzart ist ebenfalls viel geftritten und ge=

schrieben worden .

A. Engler bestreitet, daß die Kastanie den Kalf

fliehe, auf Grund seiner Beobachtungen in der Nord-

schweiz, namentlich auch im Versuchsgarten zu Zürich,

wo diese Holzart auf Böden mit 10-20 % Kalkgehalt

gut fortkommt. Er nennt aber trotzdem die Kastanie

eine Kalipflanze, welche Böden mit großem Reichtum

an Kieselsäure beanspruche . Die französischen Bota-

niker (Mathieu u . a.) erklären im allgemeinen die

Kastanie für eine Kieselpflanze, welche auf Kalkböden

nicht gedeihe.

- Der italienische Forstinspektor Ludovico Piccioli,

welcher eine Monographie der Kastanie verfaßt hat

und jedenfalls einer ihrer gründlichsten Kenner ist,

behauptet, daß ein gewisser geringer Kalkgehalt (bis

1,8 %) von der Kastanie ohne Schaden vertragen

werde und daß reicher Kaligehalt des Bodens die

ungünstige Wirkung des Kalkes aufhebe.

Aus den sehr gründlichen Untersuchungen von

Bettelini im Sottoceneri geht wenigstens für dies Be

obachtungsgebiet mit Sicherheit hervor, daß die Kastanic

auf Granit , Gneis , Glimmerschiefer und Porphyr

normal gedeiht, auf dem Dolomit dagegen fehlt. Nur

wo Moränen den Dolomit bedecken, erscheint die Ka-
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stanie wieder. Auf dem Keuperkalk kommt sie nur

dort vor, wo großer Reichtum an Kiefelsäure vor-

handen ist und der Kalkgehalt zurücktritt. Auf den

Kalkböden am S. Salvatore und Monte Brè bei

Lugano fand B. an den Stellen , wo die Kastanie

noch fortkam, einen Gehalt an Kieselsäure von 64 bis

75 %, bei einem Kalkgehalt von 0,4 und 0,7 %.

Wir dürfen daher die weite Verbreitung und das Ge-

deihen der Kastanie im Tessin wohl dreift dem Vor

herrschen der Urſchiefer und Silurgesteine zuschreiben .

Wo der Standort der Kastanie wirklich zusagt,

zeigt sie ein vorzügliches Gedeihen und erreicht ein

huhes Alter . Außer der schon genannten Riesen-

kastanie von Peccia sind noch mehrfach, namentlich

im Sottoceneri, Stämme von 9-10 m Umfang am

unteren Ende bekannt.

Ueber die erreichbare Altersgrenze ſtehen mir leider

keine zuverläſfigen Angaben zur Verfügung . Ich

glaube aber nicht zu irren, wenn ich den stärksten

Patriarchen dieſer Holzart ein Alter von 200-300

Jahren zuschreibe . Da die meisten der ältesten Kasta-

nien infolge von Kopfholzbetrieb usw. inwendig hohl

ſind, ist bei ihnen eine genaue Jahrringzählung auf

glattem heilem Wurzelstock selten möglich.

Piccioli will festgestellt haben, daß die Blüte der

Kastanie eintritt, wenn die mittlere Temperatur 15

-18 ° C. erreicht hat , was im Teſſin je nach der

Lage im Mai und Anfangs Juni der Fall ist. Dann

beleben die zahllosen hellen weißgelben Rispen der

männlichen Blüten die ganze Landschaft.

Die Befruchtung erfolgt wohl im Allgemeinen

durch den Wind, welcher den feinen Pollenstaub weit

ve breitet . Andererseits wird auch den Bienen, welche

aus der Kastanienblüte einen recht konzentrierten ein

wenig bitteren Honig bereiten, eine große Rolle bei diesem

wichtigen Geschäft zugeschrieben. Jedenfalls hat die

Kaftanienblüte für die Honigerzeugung im Tessin eine

große Wichtigkeit. Die Reise der Früchte soll nach Piccioli

eintreten , wenn diese nach der Blüte 2000-2300 °

Wärme in mittlerer Tagestemperatur genossen haben.

Nach meinen diesjährigen Beobachtungen fiel die Reife-

und Erntezeit je nach Meereshöhe und Lage zwischen

den 25. September und 15. Oktober. Nach alter

Sitte wurde in früheren patriarchalischen Zeiten den

armen an den Selven nicht als Eigentümer berech

tigten Einwohnern erst zu Martini die sog. Ruspada

(„ Scharrecht“) gestattet, d . h . die Befugnis, die noch

auf dem Boden liegenden Kastanien in den dann oft

schon leicht verschneiten Selven für sich zu sammeln .

Erfahrene Kenner des Landes behaupten, daß heute

die Kastanie in Tessin als Fruchtbaum und Nahrungs-

spender längst nicht mehr die Rolle spiele, wie vor

dem, wo ihre Frucht das Brot großenteils ersehen

mußte. Es ist richtig, daß infolge des durch Eisen-

bahnen und Straßen erleichterten Verkehrs heute Ge=

treidemehl und Brot auch in die entlegenften Täler

gebracht und weit mehr verzehrt wird als früher.

Dennoch bildet auch in der Gegenwart noch neben der

Polenta aus selbstgebautem Mais die Kastanie in der

verschiedensten Form (meist als Pellkastanie gesotten)

eins der wesentlichsten Nahrungsmittel nicht nur der

| Armen. Vielleicht ließe sich durch ähnliche Trocknung,

wie sie neuerdings bei der Kartoffel angewendet wird,

auch die bis jetzt leicht dem Verderben ausgesetzte

Kastanie für längere Zeiträume erhalten und damit

für die Volksernährung noch nutzbarer machen . Ein

reichlicher Zusatz von Kastanienmehl zum Brot macht

letzteres eigentlich wohlschmeckender, aber schwerer ver-

daulich.

Ein großer und zwar der beste Teil der geernteten

Kastanien wird übrigens heute als „ Maronen“ ver-

kauft und ausgeführt. Die geringeren Qualitäten

werden zur Schweinemast verwendet.

Sehr wichtig ist für den Tessiner Bauer die

verhältnismäßig hohen Viehstand an Rindvieh und

Kastanie als Streulieferant für ſeinen meiſt

Ziegen . Da im ganzen Lande und besonders in den

Hochtälern der Getreidebau nur verschwindend gering

ist, muß der Wald und namentlich die am nächsten

und bequemsten belegene Kastanienselve fast den ganzen

Bedarf an Streu für die 6-8 Wintermonate decken .

Man kann nicht sagen, daß dem Vieh hiermit ein be-

sonders weiches Lager geboten wird ; denn mit den

Blättern werden meist auch die stachligen äußeren

Hüllen der Früchte zusammengebracht und eingeſtreut.

Während der Kastanienfruchtwald meiſtens teilweise

reines Privateigentum ist, gehört der sonstige Kasta-

nienhochwald fast durchweg schon zum gemeinsamen

Eigentum der alten Bürgergemeinden, hier Patri-

ziate genannt; ist also nach unseren Begriffen un

Er
geteiltes Gemeindemitgliedervermögen .

dient vorwiegend der Holzgewinnung und enthält wenig

oder gar keine veredelten Stämme.

Wie dem Bewohner des Nordens die Nadelhölzer

alles liefern, was er an Bau-, Nuß- und Brennholz

benötigt, so ist für den Tessiner Landmann in der

Kastanienregion dieſe Holzart der ausschließliche Spen=

der allen Holzbedarfes. Höchſtens, daß er zur Her-

stellung seiner Holzschuhe ( ,,zoccoli“) das leichtere

Pappelholz nicht entbehren kann. Sonst wird Alles

aus Kastanienholz gemacht . Auch als Brennholz hat

die Kastanie bei weitem den Vorrang, da Birke, Buche

und Hasel in diesen Gebieten entweder zu selten sind

oder zu wenig Masse liefern .

Sehr viel Kastanienholz wurde früher und wird

1916 2
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auch heute noch zu Holzkohle verschwelt, welche zu sagt („palo“

Schmiedezwecken sehr geschäzt wird.

-
Pfahl) soll er wesentlich zur Er

ziehung von Pfahlholz , besonders für den Weinbar,

dienen. Als Umtriebszeiten werden 8-35 Jahre, je

nach der Lage und den Zwecken, für welche das Holz

bestimmt ist , genannt. Für schwache Weinbergpfähle

werden 8-10 Jahre genügen ; für Erziehung von

den viel verlangten Telegraphenstangen find 25-35

Jahre erforderlich') . Neben und zwischen diesen Ver-

Auch Gerbstoff wird von der Kastanie gewonnen .

Namentlich im letzten Jahre, wo wegen des Krieges

alle Gerbmaterialien im Preise sehr gestiegen sind .

bin ich Transporten von Kastanienrinde wiederholt

begegnet. Wenn ich mich recht erinnere, wurde an

Ort und Stelle ein Preis von 10 Frs . für 100 kg

gezahlt. Eine Tanninfabrik in Marongia ist zur Gewendungszwecken und dem Brennholz gibt es zahllose

winnung dieses Gerbstoffes aus dem Kastanien holz

gegründet worden .

Ueber die Massenerzeugung des Kastanienhoch

waldes habe ich sichere Angaben nicht finden können .

Ich glaube, daß bei etwa 120 jährigem Umtriebe wohl

500-600 fm per Hektar erreicht würden.

Wie an der oberen Waldgrenze die Lärche als

Baum der Waldweide sich auszeichnet, so ist an der

unteren die Kastanie im lichteren Hochwald- oder

Fruchtwaldbestande der Hutebaum, unter dem Gras-

wuchs, namentlich im Frühling und Herbst, freudig

gedeiht.

Der Verjüngung der Kastanienbestände wird leider

viel zu wenig Sorgfalt und Aufmerksamkeit zugewendet,

obgleich weder Saat noch Pflanzung besondere Schwie-

rigkeiten bieten, vorausgesetzt, daß man den nötigen

Schutz gegen Weidevieh gewährt. Auch natürliche

Verjüngung durch Aufschlag halte ich bei entsprechen:

der Bodenvorbereitung und Einzäunung für recht gut

ausführbar. Sie soll an mehreren Stellen, z . B.

zwischen Ronco und Briffago beobachtet worden sein.

Die Ergänzung des Fruchtwaldes erfolgt zumeist durch

Pflanzung starker 2-3 m hoher, bereits veredelter

Heister. Nach Merz keimen die im Frühling gefäten

Kastanien in 30—–40 Tagen und erscheinen Würzelchen

und Stämmchen beide an der zugespizten Seite der

Frucht, weshalb die Aussaat in horizontaler Lage ge

schehen sollte.

Die unſchöne und vom forftlichen Standpunkte

durchaus verwerfliche Kopfholzwirtschaft ist lediglich

ein Notbehelf und Zugeſtändnis an die Viehweide .

Der Kastanie besonders schädliche Insekten sind mir

nicht bekannt . Ihre einzigen wirklich gefährlichen

Feinde sind das Weidevieh , namentlich die Ziege,

welche unerbittlich etwaigen Aufschlag und teilweise

auch den Ausschlag vernichtet und das Feuer.

Allerdings ist die raume Selve und namentlich

der Fruchtwald nicht so sehr dem Waldbrand ausge-

setzt, zumal wenn ihm die Laubstreu entzogen wird

und dichteres Unterholz fehlt, als der Kastanien =

niederwald , die sogen. Palina. Wie sein Name

andere Sortimente zu allen möglichen Gebrauchsgegen i

ſtänden und Gerätschaften ; z . B. zur Herstellung der

im Tessin so verbreiteten Kiepen und Tragen.

Unter günstigen Verhältnissen machen die oft

ziemlich hoch belassenen Stöcke im ersten Jahr Aus-

schläge von 2-3 m Höhe. Nach Merz sollen die

Stöcke ihre Ausschlagsfähigkeit bis zum 150 jährigen

Alter behalten.

Unter und zwischen den Kastanienwäldern liegt

in den Tälern und im südlichen Teil des Landes die

Region der Weinberge , vorwiegend in Terraſſen

angelegt und stets in Lauben-, Spalier- und Guir-

landenform gezogen , wozu es eben stärkerer Stüßen

und Pfähle bedarf.

Als Ersatz der Kastanienpfähle, welche immerhin

nur eine Reihe von Jahren aushalten, und der heute

zu kostspieligen Steinsäulen, hat ſich in manchen Gegen-

den, namentlich bei Locarno , die Verwendung des

Feldahorn als lebendiger Stüßen eingebürgert. Die

Stämme werden durch Köpfen und Schneideln in ent

sprechender Höhe und Stärke gehalten und erfüllen

ihren Zweck in bester Weise, ohne, wie es scheint, dem

Boden zuviel wertvolle Kräfte zu entziehen.

Die trog Phylloxera, Peronospora und Oidium

immer noch weit ausgedehnten Teffiner Weinberge ge

währen durch die Verbindung verschiedener Kulturen :

Gras und Gemüse unter dem Weindach ; Obst,

namentlich Pfirsiche und niedrige Aepfel und Birnen ,

und
oft auch Maulbeeren in den Zwischenräumen

nun daneben noch eine Art Holzzucht durch die leben-

den Pfähle von Frühjahr bis Spätherbst einen

eigenartigen und freundlichen Eindruck , welcher von

der Fruchtbarkeit des Landes zeugt. (Forts. f.)

1) Schweizer Telegraphentechniker rühmen die Kastanien-

stange wegen ihrer außerordentlichen Biegungsfestig

feit und Ausdauer beſonders in der Erde, wo Fäulnis faſt

unbekannt ist. Namentlich bei hohen Bergleitungen wird

sie mit Vorliebe verwendet und soll dort faſt unbegrenzte

Dauer (bis 50 Jahre) zeigen, während sie auch in den un-

teren Regionen die sonst viel benutte Lärche noch erheblich

übertrifft.
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Literarische Berichte.

Die Beziehungen der Tiere und Pflanzen

zueinander. Nr. 426 u . 427 der Teubnerschen

Sammlung aus Natur und Geisteswelt. 2. Aufl.,

von R. Kräpelin. Leipzig 1913 .

In den letzten Dezennien hat in der Erweiterung

unseres Wissens über die Lebewesen die Biologie be

sonders stark die Aufmerksamkeit der Forscher in An=

spruch genommen ; besonders die Lehre von den Ein-

flüssen der Umgebung auf die Lebewesen, die Lehre

von der Gestaltung und Haushaltung der Lebewesen

durch die auf sie wirkenden Faktoren, die Oekologie ,

hat sich als besonders gepflegter Wissenszweig heraus

geschält, der für die angewandte Naturwissenschaft viele

neue Gesichtspunkte gebracht hat . Hesse und Doflein

haben für das Gebiet der Zoologie, die Werke Schim-

pers, Wiesners und Warmings für das Gebiet der

Botanik, Nußbaum , Karsten und Weber für das Ge-

samtgebiet der Biologie namentlich die ökologische Seite

ihres Themas betont . Auch unsere Lehre des Wald-

baus hat durch H. Mayr infolge der ökologischen Be:

trachtungsweise (Beſtandesklimatologie , Soziologie) eine

neuartige Behandlung erfahren.

Dem Charakter der Sammlung entsprechend konnte

der Verf. nur das Wesentliche in kurzem Umriß geben ;

der Tert der beiden Bändchen ist aus einem Vortrags-

zyklus entstanden und bedurfte daher Erläuterungen

durch Abbildungen, da vieles nur gestreift wurde. Es

find so dem Band I 64, dem Band II 68 Abbildungen

im Texte beigegeben.

Band I behandelt die Beziehungen der Tiere zu

einander.

Von den einfachsten Beziehungen, den geschlecht-

lichen Beziehungen derselben Arten ausgehend , gibt

Verf. Einblicke in das Familienleben der Tiere, in das

soziale Zusammenleben über die Familie hinaus ——

(Schwarm-, Herden- , Staatenbildung) und erläutert

dann die Beziehungen verschiedener Tierarten zuein

ander, indem er auf Synökie, Parasitismus und Sym-

biose eingeht. Die Vieh- und Sklavenhaltung im In-

ſektenstaat tritt uns als höchstentwickelte Form der

Symbiose entgegen.

Im 2. Bande wird zunächst auf die Beziehungen

der Pflanzen untereinander , dann die Beziehungen

zwischen Pflanzen und Tieren eingegangen . Von den

ersteren sind für uns besonders anzichend die Be-

ziehungen derselben Art zueinander, wie sie im Kon:

kurrenzkampf und im geselligen Zusammenleben der

Pflanzen hervortreten . Die Beziehungen der Indi-

viduen verschiedener Arten zueinander werden von den

Gesichtspunkten des Nahrungs- und Raumwettkampfes

besprochen. Der Bedeutung des Lichtes im Konkur-

renzkampf der Pflanzen wird ein besonderer Abschnitt

gewidmet. Weiter schildert K. die Ausnutzung der

Mitpflanzen durch die Licht und Raumparasiten und

die echten Paraſiten. Die Symbiose unter den Pflanzen

wird durch das Leben der Knöllchenbakterien und durch

das Zusammenleben von Algen und Pilzen, das die

frühere Klasse der Flechten geschaffen hatte , veran=

schaulicht.

Der lezte Teil , der von den Beziehungen der

Pflanzen zu den Tieren handelt, ist in drei Kapitel

eingeteilt , die behandeln : Feindliche Beziehungen

zwischen Tier und Pflanze, einseitige Ausnutzung der

anderen Partei ohne feindliche Absicht, Beziehungen

der Tiere und Pflanzen mit Vorteil für beide Teile.

Der Bestäubung der Blüten durch Tiere ist dabei der

größte Raum gewidmet.

Der knoppe Ausschnitt aus dem weiten Gebiete der

Biologie wird Anregung zum weiteren Eindringen in

dieses Wissensgebiet geben ; möge er viele auf dieſe

Seite der Naturwissenschaft hinweisen .

Dr. Wimmer.

Die Technik des Forſtſchutes gegen Tiere

von Prof. Dr. K. Edstein. 2. neubearbeitete

Auflage. Berlin , Parcy. 1915.

Zu Havelberg in den Tagen der Winterschlacht an

den masurischen Seen hat Edstein das Manuskript

der 2. Aufl . seiner Technik des Forstschutes vollendet,

die schon bei ihrem Erscheinen in erster Auflage 1904

berechtigten Beifall gefunden hatte. Die Technik der

Schädlingsbekämpfung hat in dem abgelaufenen Deze=

nium wesentlich Fortschritte gemacht. Vieles ist er=

probt, manches als unbrauchbar , manches als nüßlich

gefunden worden. Entsprechend diesem Gang der

Schädlingsbekämpfung haben einzelne Abſchnitte eine

tiefgreifende Veränderung erfahren. Dem Zweck des

Buches entsprechend , das eine Anleitung zur Aus-

führung von Vorbeugungs- und Vertilgungsmaßregeln

in der Hand des Revierverwalters, Forstschutzbeamten

und Privatwaldbeſizers ſein soll , ist Eckstein der knap-

pen , allgemeinverständlichen Fassung treu geblieben.

und hat in flarer Weise das Wichtigste aus der an-

gewandten Zoologie und dem Forstschuße dem Zwecke

gemäß zusammengestellt .

Einige Schädlinge sind neu aufgenommen , die

Blattläufe etwas ausführlicher als früher behandelt

worden ; sie werden in gegebenen Rahmen immer ein

schwer zu behandelndes Kapitel bleiben. Im I. all-

2*
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gemeinen Teil bespricht Verf. die Bedeutung der Tier- | Weidmanns Erinnerungen von Erzherzog

welt für den Wald und die allgemeinen Maßregeln

zum Schuße des Waldes gegen schädliche Tiere und

geht dabei auf die allgemeine Vorbeugungsmaßregeln ,

auf die Parasiten , Abwehr und Bekämpfung und

Verwertung der gesammelten Schädlinge im allge:

meinen ein.

E. macht bei der Verwertung der Schädlinge den Vor-

schlag, daß einzelne Forstbeamte bestimmte Schädlinge in

ihrer biologischen Entwickelung oder als fertige Samm

lungsobjekte sammeln und diese einer Zentrale ab-

liefern sollten , die dann an einen wohltätigen forst-

lichen Verein (Waldheil , Forstwaisenverein , Verein

deutscher Privatforstbeamten usw.) angegliedert , die

Verwertung an Naturalienhandlungen zu Gunsten der

Witwen und Waiſen unserer grünen Farbe durch

führen sollte. So könnten durch Luft und Liebe ge-

ſammelte Schädlinge das Wiffen der Sammler be

reichern und das Bewußtsein geben, zur Besserung

der Notlage von Angehörigen unseres Standes bei

zutragen.

― -

Der II. spezielle Teil des Buches gliedert sich in

die Bekämpfung der forstschädlichen Wirbeltiere -- auf

60 Seiten und die Bekämpfung der forstschädlichen

Gliedertiere auf 146 Seiten. In einem Schluß

kapitel find Liſten und Nachweise in praktischer An-

ordnung zusammengestellt, wie sie bei der Schädlings-

bekämpfung am zweckentsprechendsten geführt werden

sollen.

Bei jedem Schädling wird zunächſt äußere Er-

scheinung und Lebensweise dann der Scha =

den und zuletzt die Abwehr beschrieben .

Im allgemeinen betont Eckstein die Bekäm-

pfungsmittel aus dem Reiche des Anorganischen gegen=

über der biologiſchen Bekämpfungsweise etwas stark.

Es liegt dies zum Teil darin begründet, daß über

lettere, wenigstens in unseren forstlichen Betrieben ,

noch wenig positive Resultate vorliegen und das Buch)

nur die erfolgreichen Abwehrmaßregeln zuſammenfaſſen

will. E. würdigt die biologische Bekämpfungsweise

zwar im einleitenden Abschnitte, betont aber m. E.

namentlich in dem Abschnitt über die Bekämpfung der

Dipteren zu wenig, daß wir mit all den dort ange-

führten Mitteln auch eine große Anzahl ihrer Feinde

damit vernichten . Sicherlich gebührt aber in un-

serem arbeitsertensiven forstlichen Betriebe der biolog .

Bekämpfungsmethode noch ein weites Feld. Möge

das aufs beſte von dem bekannten Verlag P. Pareys

ausgestattete Werkchen eine möglichst weite Verbreitung

in der Praxis erlangen, das als orientierendes Buch

jedem Revierverwalter zur Verfügung stehen sollte.

Dr. Wimmer.

|

Joseph. Wien 1915. Verlag des Aktionskomitees

für die Herausgabe des St. Hubertus -Kriegskreuzes .

In Kommission für den Buchhandel bei Wilhelm

Frick, Wien und Morig Ráth, Budapest. 176 S.

Lexikon-8 ° - Format auf imit. Büttenpapier, steif

broschiert. Preis geh. 5 Kr.

Erinnerungen an unvergeßliche Jagden seines

35jährigen Jägerlebens nennt der Verfasser sein dem

ersten Weidmann Defterreich - Ungarns , dem Kaiſer

Franz Joseph, gewidmetes Buch. Und wenn er schlicht

hinzufügt, daß es die schönsten Erinnerungen eines

Weidmanns seien, der seine höchste Freude in der Herr-

lichkeit der großen Natur finde, so ist damit der Cha-

rakter des Buches gekennzeichnet . Es enthält eine Aus-

wahl von Jagderlebnissen, deren Schilderungen jeden

echten Weidmann vom Anfang bis zum Ende feſſeln ,

und zwar nicht nur der spannenden Jagderlebniffe

halber, sondern vor allem wegen der lebensfrischen

Darstellung. Das Buch ist mit seltener Liebe zur

Natur geschrieben ; der Verfasser ist ein Kenner und

ein warmherziger, aufrichtiger Freund der Natur. Das

verrät jede Seite des Buches , ob der Verfasser nun

in seiner lieben, schönen " Marmaros, in der Tatra

oder im Alföld birscht, ob er an der Nordsee

oder in den Steppen Afrikas oder am Nile dem Weid-

werke obliegt.

Der Ertrag des Buches soll der Fürsorge für die

Witwen und Waisen von im Felde gestandenen Be-

rufsjägern zufallen, und es sei daher seine Anschaffung

allen denen aufs wärmste empfohlen , die Interesse an

weidgerechter Jagd und liebevoller Naturschilderung

haben und die sich zugleich wohltätig erweisen wollen .

We.

Ratgeber - Bibliothek. ,,Mein Sonntags-

blatt". Wochenblatt für Haus, Hof und Garten.

Praktischer Ratgeber für Jedermann. Verlag der

L. v. Enders'schen Kunst-Anstalt ; Neutitschein, Wien,

Leipzig.

Aus dieser Ratgeber-Bibliothek liegen uns folgende

Bändchen vor :

1. Die Feinde der Geflügelzucht unter

den Bakterien. Die Erreger der ansteckenden

Krankheiten. Mit 11 Illustrationen aus F. Kral's

bakteriologischem Museum in Wien. Von Georg

Wieninger , Konsulent für Geflügelzucht im . k.

Ackerbauministerium . Preis 50 Pf.

k.

2. Beerenobst . An 140 Rezepte über die Ver-

wendung von Beerenobst zu Saucen, Suppen, Mehl=

speisen, Chaudeaur, Bäckereien, Torten, Sülzen, Crê

mes, Eis- und Eisbomben, Bowlen , Säften, Beeren-

wein und Champagner , Essig, Likör, Sorbett, und
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schließlich zum Einkochen in Dunst, zu Marmeladen,

Jam usw. Im Anhange eine Belehrung über die

Zuckergrade, über die Bereitung von Chaudeaur, Dunſt-

Fiederei, Fruchtgelee, Jam und über die Herstellung

von Gefrorenem (Eis) . Von Käthe Roch- Nicolai.

Preis 25 Pf.

3. Sommer- Schnellküche. Eine Sammlung

von Speisen, die zum Teil nur auf dem Spiritus-

kocher, zum Teil auf dem Herde in etwa einer Stunde

fertig zu stellen sind . Im Anhange Rezepte für er-

frischende Getränke. Von Käthe Roch - Nicolai.

Preis 50 Pf.

4. Wie gewinnen wir billig Enten und

Gänse? Von Georg Wieninger.

Ju dem unter 1 genannten Hestchen werden nach

einer kurzen Einleitung erörtert : die Geflügelcholera,

die Geflügelpest, die Geflügeldiptherie , die Geflügel

pode, die Tuberkulose des Geflügels , die Spirillen

krankheit oder Epicochätose u. a. Die zur Bekäm

pfung der Krankheiten bezw. zur Behandlung des er:

krankten Geflügels gegebenen Ratschläge werden vielen

Geflügelbesitzern willkommen sein.

Das unter Nr. 2 aufgeführte Schriftchen gibt Ne-

zepte über die Verwendung der Berberize, Brombeere ,

Eberesche, Erdbeere, Hagebutte, Heidelbeere, Himbeere,

des Hollunders, der Johannis , Preisel-, Stachelbeere

und der Weintrauben . In einem Anhange wird die

Herstellung der Beeren-Obstweine besprochen. In diesemHerstellung der Beeren-Obstweine besprochen. In diesem

billigen Büchlein werden die Frauen der Forstbeamten

manche guten Rezepte für die Ausnutzung der Früchte

des Gartens und des Waldes finden.

Nr. 3 enthält eine Sammlung solcher Speisen,

welche einerseits auf dem Spirituskocher, andererseits

in etwa einer Stunde auf dem Herde hergestellt werden

können. In einem Anhange wird eine Anleitung zur

Bereitung erfrischender Getränke gegeben .

Dieses Heftchen sei besonders den Hausfrauen em-

pfohlen, die während der heißen Jahreszeit möglichst

schnell mit dem Kochen fertig zu werden wünschen .

Nr. 4 endlich bringt eine kurze aber gute An-

leitung zur Enten und Gänsezucht . Auch dieses

Schriftchen wird vielen Forstbeamten von Nugen sein

können. E.

Jahres-Bericht über die Erfahrungen und

Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der

Landwirtschaft. Zum Gebrauche für praktische

Landwirte begründet von Dekonomierat Dr. Buer

stenbinder. 29. Jahrgang. 1914. Unter Mitwir

fung von Dr. von Ollech, Berlin, Dipl. - Ing. J.

Hagmann, Berlin, Winterschuldirektor Dr. A. Kost

lan , Duderstadt. Herausgegeben von Prof. Dr.

Mar Hoffmann , Agrikulturchemiker und staat

lich geprüfter Landwirtschaftslehrer, wissenschaftlicher

Geschäftsführer in der D. L. G., Berlin . Mit 16

eingedruckten Abbildungen. Braunschweig, Druck und

Verlag von Friedr. Vieweg 11. Sohn . 1915 .

Einleitend wird mit Recht auf die großen Leistungen

der Landwirtschaft während des Krieges hingewiesen.

Deutschland hat den Beweis erbracht , daß seine Land-

wirtschaft imstande ist , den inländischen Bedarf an

Nahrung voll zu decken. Der Weisheit der verbün-

deten Regierungen ist es zu danken , daß Deutsch-

land nicht zum einseitigen Induſtrieſtaat geworden ist.

Weiter wird auf die vielen Anregungen und Vor-

schläge zur Erzeugung ſchnellwachsenden Futters, größt=

möglicher Ernten , zweckdienlicher Ackernutzung usw.

hingewiesen . Die große Unterstützung, die der Land:

wirtschaft durch die Forstwirtschaft, insbesondere durch

die Hergabe von Streu- und Futtermitteln, zu teil

geworden , wird auffallenderweise mit keinem Worte

erwähnt !

Der Jahresbericht zerfällt in folgende Abschnitte :

A. Pflanzenproduktion : 1. Allgemeiner

Acker und Pflanzenbau, Referent : Prof Dr. M. Hoff:

mann, Berlin ; 2. Spezieller Pflanzenbau, Referent :

Winterschuldirektor Dr. A. Kostlan-Duderstadt ;

B. Tierproduktion : 1. Allgemeiner Teil (All-

gemeine Tierzucht, Fütterungslehre , Tierheilkunde und

Gesundheitspflege), 2. Spezieller Teil (Pferde-, Rind-

vich , Spahn , Ziegen-, Schweine , Geflügel- undKlein-

tierzucht, Fischereiwesen , Molkereiweſen), Referent :

Dr. v. Ollech Berlin ;

C. Wirtschaftsbetrieb , Referent : Dr. von

Ollech-Berlin ;

D. Landwirtschaftliche Maschinen und

Geräte , Referent : Dipl.-Ing. J. Hagmann-Berlin .

"

Im ersten Hauptabſchnitt findet sich ein besonderes

Kapitel über Forstwirtschaft “ , wo folgende Auf-

säge angeführt werden : Sieber : Ueber natürliche Ver-

jüngung , Schubert : Ueber den Blenderſaumschlag,

Bargmann : Das Schattenflächenverfahren in seinem

Verhältnis zum Blenderſaumſyſtem , Eberhard : Der

Blendersaumschlag und seine Behandlung , Harbach :

Die Dreieckspaltpflanzung, Keß : Kiefernkulturen, Ber-

tog : Die Beschaffung des Kiefernsamens, Frey : An-

zucht von Waldmänteln , Neger : Anbauversuche mit

fremdländischen Holzarten , Wimmer : Zuwachs- und

Sortimentsuntersuchungen im Buchenhochwalde , von

Kapff : Wie treten wir den gefährlichen Schneebe-

schädigungen der Wälder wirksam entgegen ?, Kühne ,

Sonnenschein, Kuzke, Butt, Busch, v. Seydel, Hol-

leufer : Schutzmittel für Kulturen gegen Wildverbiß,

v. Tubeuf : Biologische Bekämpfung von Pilzkrank-

heiten der Pflanzen, Haase : Der Kienzopf, Preuß :
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Lehrbuch des Flintenschießens , Weber : Jahresbericht

über die Fortschritte des Forstwesens .

"In dem Kapitel Fischereiwesen" werden.

u . a . erwähnt : Schiemann : Die Wanderungen unserer

Süßwaſſerfiſche im Binnenlande, Schulz : Wie kommen

die Fische in Gewässer , wo vorher keine waren ?,

Water: Der Hecht und seine wirtschaftliche Bedeutung,

Seydel: Neue Untersuchungen über das Wachstum des

Aales, Hofer : Städtische Abwässer und Fischzucht, v .

Alten : Hydrobiologische Studien über Flüsse und Kali-

abwässern, Eberts : Zum Fischereigesehentwurf und die

Vertretung der Fischerei bei den mit der Durchführung

des Preuß. Wassergesezes betrauten Behörden, Link :

Bemerkungen zum Fischereigesetz- Entwurf.

Jagd- Abreißkalender 1916.

E.

Herausgegeben

von der Deutschen Jägerzeitung . Verlag J. Neu

mann. Neudamm. Preis 2 Mt.

Außer dem Kalendarium enthält der Kalender

wertvolle Anleitung zur Jagdpflege und Ausübung.

Er ist zugleich eine Zierde für das Zimmer eines jeden

Jagd- und Forstmannes.
E.

„Waldheil", Kalender für deutsche Forst-

männer und Jäger auf das Jahr 1916.

Vereinskalender des Vereins Kgl. Preuß.

Forstbeamten. Achtundzwanzigster Jahrgang .

1. Teil : Taschenbuch ; II . Teil : Forstliches Hilfs

buch. Neudamm , Verlag von J. Neumann . Laden

preis: Ausgabe A 1,60 Mt., Ausgabe B 2 Mt.

Die Form von Teil I des allbekannten Kalenders

ist unverändert. Teil Il enthält folgende Abschnitte :

1. Das Forst- und Jagdjahr (die Forſt- , Jagd-

und Fischereigeschäfte in den einzelnen Monaten ; Schon

zeitkalender ; Begattungs , Sat- und Brutzeiten des

Wildes ; Schrotbezeichnung) ; 2. Forsteinrichtung und

Wertberechnung(Schäßungshilfen ; Ertragstafeln, Form-

zahlen , Sortimentstafeln , Formeln zu Wertberech=

nungen, Rententafeln, Kreisflächentafeln, Zuwachser=

mittelungen , Wassergehalte der Schichtmaſſe uſw.) ;

3. Kulturen und Wegebau (Pflanzenmengen, Kultur-

kosten, Samenmengen, Hilfstafeln für Wegebau usw. ) ;

4. Holzhandel und Statistik (Eisenbahntarise , Holz:

zölle, Holzerträge, Nuhholz, Ein- und Ausfuhr, Brenn-

trast, Kohlenausbeute, Gewichte der Rinde und des

Holzes, Schwindeprozent , Rindenprozent , Tarklaffen

für Langholz) ; 5. Verschiedenes (Trächtigkeitskalender,

Vogelschutzgesetz, Post und Telegraph).

und Hund." Berlin . Verlagsbuchhandlung Paul

Parey. 1916. Preis 2 Mk.

Dieser allbekannte Kalender ist pünktlich für das

Jahr 1916 in bewährter Form erschienen. In ihm

finden wir zunächſt das Kalendarium und die üblichen

Tabellen. Sodann sind die Schonzeiten , Abschuß-

regeln , Weidmannssprache, Verhalten bei Zusammen-

treffen mit Jagdfrevlern , jagdliche Naturgeschichte des

Wildes, Anlage von Wildäckern und Hochsitzen, Be-

handlung der Jagdgewehre, Beschußstempel, Verſand

von Wild, Präparieren der Kehgehörne, Wildfütte-

rung , Jagdhunde, Schußwirkungen und vieles andere

ist kurz und übersichtlich dargestellt . E.

Deutscher Forstkalender des deutschen Forst-

vereins für Böhmen. 1916. IX. Jahrgang.

Bearbeitet von Dr. Richard Grieb, Direktor der

Deutschen Forstschule in Eger , staatlich geprüfter

Forstwart, Bezirks Forsttechniker , Zivil : Geometer

usw. Eger 1916. Druck und Verlag von J. Kobrtſeh

& Gschihah, Eger. Preis 2,60 K.

In diesem , besonders in den Kreisen der deutschen

Forstleute Böhmens , beliebten Kalender finden sich

neben dem Kalendarium und Tagesmerkblättern Kreis-

flächen-, Walzen-, Massen-, Formzahl- , Ertrags- usw.

Tafeln, Angaben über die Zeit der Blüte, der Samen-

reise und des Samenabfalls der verschiedenen Holz-

arten, über den Samen- und Pflanzenbedarf bei Kul-

turen, über das Gewicht des Holzes , den Holzhandel

und Transport, den deutschen Holzzolltarif, sowie eine

Anleitung für die erste Hilfe bei Unglücksfällen .

E.

Forst- und Jadkalender 1916 Begründet von

Schneider (Eberswalde) und Judeich (Tharand).

Sechsundsechzigster Jahrgang. Bearbeitet von Dr.

M. Neumeister, Geh. Oberforstrat und Oberforst

meister in Dresden, und M. Retzlaff, Rechnungs-

rat im Kgl . Preuß . Ministerium für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten. In zwei Teilen . I. Teil.

Kalendarium , Wirtschafts- , Jagd- und Fischerei

Kalender, Hilfsbuch, verschiedene Tabellen und No-

tizen . Berlin . Verlag von Jul . Springer, 1916.

Ausgabe A in Leinw.: 2 Mk , in Leder : 2,50 Mt.

B ,, : 2,20 ,

Der Jahrgang des altbewährten Forst- und Jagd-

kalenders für 1916 weist Veränderungen in den Wild-

schonbestimmungen des Königsreichs Sachsen und eine

andere Formel für die Berechnung des Krümmungs-

halbmessers bei Wegkurven nach.

" " " : 2,70 #!

Wild und Hundkalender. Taschenbuch für

deutsche Jäger. XVI. Jahrgang. 1916. Heraus- Was den II. Teil anbelangt, der i . J. 1915 über-

gegeben von der illustrierten Jagdzeitung „Wild | haupt nicht erschienen ist, wird im Vorwort zu Teil I
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bemerkt, daß derselbe in diesem Jahre kaum noch recht

zeitig erscheinen könne, weil die Personalverhältnisse

durch den Krieg wesentlich gestört worden seien.

E.

Preußisches Förster - Jahrbuch für 1915.

Ein Ratgeber für die preußischen Kron: und Staats-

beamten. VI. Bd. Herausgegeben zum Teil nach

amtlichen Quellen von der Geschäftsstelle der Deut-

schen Forst-Zeitung. Neudamm 1915. Verlag von

J. Neumann ; 1915. Preis 3 M.

| sehende Oberförsterstellen, die andere die für die Er-

nennung zum Förster o. R. maßgebende Reihenfolge

der ältesten Forstversorgungsberechtigten aufweist. Im

übrigen ist Einteilung und Stoff, dem der früher er-

schienenen Bände gleich. E.

Der Förster. Land- und Forstwirtschaft-

licher Kalender für Forstschuk beamte.

1916. Herausgegeben vom praktischen Forstmann

Th. Conrad. Preis : Kleine Ausgabe (2000 Num-

mern zur Abzählungstabelle) in Leinw. 1,50 Mt.,

in Lederb. 2 Mk.; große Ausgabe (4000 Nummern

zur Abzählungstabelle) in Leinw. 1,80 Mk. , in

Lederb. 2,30 Mk. Graudenz, Guſt. Röthes Buch-

druckerei und Verlag „Der Gsellige " . 1915 .

Der vorliegende Band enthält neben den forst-

lichen Gesehen und Verwaltungsbeſtimmungen, die ſeit

dem Erscheinen des letzten Bandes ergangen sind , in

erster Linie alle Vorschriften, die für den im Felde

ſtehenden und für den kriegsinvaliden Staatsforstbe-

amten sowie für seine Familie von Bedeutung sind .

Von besonderem Interesse sind ferner zwei, in das

Personalgebiet fallende Nachweisungen, von denen die

eine sämtliche nach Beendigung des Krieges zu be❘ ändert geblieben .

Dieser Kalender erscheint nunmehr im 30. Jahr-

gange. Die Einrichtung des Kalenders, die sich be-

währt hat, ist im wesentlichen die gleiche wie bei den

früheren Jahrgängen . Auch die Preise sind unver-

Briefe.

Aus Baden.

Begünstigung des Eichelaufſchlages 1915, Uoll-

zug der Hiebspläne für 1916, Nutzbarmachung

von Waldsamen.

Die Großherzogliche Forst- und Domänendirektion

hat in bemerkenswerten Entschließungen in obigen

Betreffen Anordnungen an die unterstellten Forst-

ämter erlaffen , aus denen die nachfolgenden kurzen

Angaben für weitere Kreiſe Intereſſe bieten dürften.

Infolge der überaus reichen Eichelmast des vorigen

Herbstes hat sich in den meisten mit Eichen bestandenen

Waldungen eine mehr oder weniger gute Eichenbe-

samung eingestellt, die es als geboten erscheinen läßt,

zur Erhaltung des natürlichen Eichenaufschlages in

den Hoch-Ueberführungs- und Mittelwaldungen durch

Auflichtung dunkler Orte in angemessenem Umfange

Bedacht zu nehmen.

Im Hoch- und Ueberführungswald find Hiebe zu

nächst in den Abteilungen vorzusehen, die bereits in

Verjüngung liegen oder in denen nach dem Einrich

tungswerke mit der Verjüngung zu beginnen ist ; in

zweiter Linie in solchen Beständen, die nach Ablauf

der Einrichtungsperiode voraussichtlich zur Verjüngung

herangezogen werden müffen. Bei der Auswahl der

Hiebe ist besonders zu prüfen , ob die zu schaffende

Berjüngung im allgemeinen Verjüngungsgang der

betr. Unterabteilung durchgeführt werden kann. Vor

E.

allem sollen die besseren Flächen der I. und II . Stand-

ortsklasse berücksichtigt werden.. In größeren Wal-

Dungen wäre den Besamungsflächen eine verhältnis-

mäßig größere Ausdehnung zu geben als in den

kleineren ; sehr wichtig wegen der Möglichkeit der recht-

zeitigen Führung der Nachhiebe.

In Mittelwaldungen dürfte es im allgemeinen ge=

nügen , außer einzelnen Nachhieben in den jüngsten

Schlägen, vornehmlich im neuen Hiebsschlag an be=

samten Stellen das Oberholz zu lichten, in den 2–3

nächsten Schlägen sich aber nur auf die Durchlichtung

des Unterholzes zu beschränken .

In Anbetracht des wohl auch im nächsten Winter

zu erwartenden schwierigen Absatzes der Eichennuß-

hölzer werden in Mischbeständen zwecks Auflichtung

vielfach die den Nuzholzeichen benachbarten Hölzer ent-

nommen werden müssen , die leichter verkäufliches Nuß-

und Brennholz liefern . Zur Vermeidung größerer

Hiebsüberschreitungen wie bei Arbeitermangel empfiehlt

sich statt Lichtung im stärkeren Holz die Beseitigung

verdämmenden Unterstandes. Etwa notwendige Ab-

weichungen von dem 10 jährigen Wirtſchaftsplan ſind

bei Vorlage des Hiebsplanes zu vermerken.

Diese sachgemäßen Richtpunkte ermöglichen es dem

Wirtſchafter eine entsprechende freie Beſtandswirtſchaft

durchzuführen. Infolge der Einberufungen zum Kriegs-

dienst wird in vielen Forstämtern Mangel an Holz-

hauern zu gewärtigen sein. Zur Verminderung eines



16

etwaigen Arbeitermangels wird es etwas beitragen ,

wenigstens die Brennholzhiebe ausnahmsweise in stär-

kerem Holz zu führen . An Oertlichkeiten mit großer

Verbringungsweite ſoll tunlichst wenig gehauen werden.

Bei empfindlichem Arbeitermangel wird die Einstellung

von Kriegsgefangenen zu erwägen sein . Wegen des

zu erwartenden großen Pferdemangels ist empfohlen ,

die Hiebe im Hügel- und Berglande soviel als möglich

an Orten mit gut fahrbaren Wegen und nicht zu weit

von den Verbrauchsorten entfernt zu legen, damit ins

besondere die der ländlichen Bevölkerung angehörigen

Holzkäufer sich des Kuhfuhrwerks bedienen können .

Mit Rücksicht auf den teilweisen Mangel an Stroh

und Futtermitteln zur Viehhaltung , sowie auf die

Knappheit an Fetten und Speiseölen zum menschlichen

Verbrauch sollen die Eiweiß, Stärkmehl und Fett ent-

haltenden Waldsamen nach Möglichkeit für die Ge=

samtwirtschaft nugbar gemacht werden .

Als solche Waldsamen kommen in Betracht die

Früchte von Buche, Eiche, Ahorn und Esche , ganz

untergeordnet auch von Akazie , Linde und Roß

fastanie.

Stärkmehlhaltig sind die Früchte von Eiche, Buche ,

Ahorn und Roßkastanie. Del liefern Bucheln (21 v.

H.), Samen von Linden bis 58 v. H. und Esche bis

26 v. H. In Domänenwaldungen ist die Gewinnung

von Waldſamen ohne Beschränkung freigegeben. Auf

die waldbesitzenden Gemeinden und Körperschaften so

wie auf die Besizer größerer Privatwaldungen wäre

hinzuwirken, daß sie in gleicher Weise verfahren, wenig=

stens aber das Sammeln der Samen gegen Entgelt

gestatten.

Die Buche, deren Samen weitaus am vorteilhaf

testen zu Del verarbeitet werden, läßt in Baden in

den meisten Bezirken eine Sprengmaſt, nach einer um-

fassenden Zusammenstellung namentlich im Norden von

Deutschland eine ziemlich reichliche Ernte erwarten, so

daß die Delgewinnung aus Buchekern immerhin Be:

deutung gewinnen fann . Der Ertrag von Eicheln ist

nach der überaus reichen Mast des Vorjahres nur im

Rheintal und da nur spärlich zu erwarten . Er ist ,

nebenbei bemerkt, auch im übrigen Deutschland mit

wenigen Ausnahmen sehr mäßig. Soweit der Ver-

brauch der Samen durch die Sammler selbst nicht

stattfindet, wird darauf aufmerksam gemacht, daß die

Bezugsvereinigung der deutschen Land-

wirte , Berlin W. 35 Potsdamerstraße 30 für gute

Ware in gesunder Beschaffenheit frei Waggon ab Ver-

ladestelle bezahlt für je 100 kg

Eicheln lufttrocken (höchstens 40 v. H. Wasser) 19 Mt.

gedörrt (" " 15 , " "

Roßkastanie lufttrocken

gedörrt

) 34

15

28

"

"

ferner, daß der Kriegsausschuß für pflanzliche und

tierische Dele und Fette, Berlin W. 8, Kanonier

straße 29/30, bezahlt

für Bucheln lufttrocken

"

"

" gedörrt .

. 45 ML

55 #

Lindensamen lufttrocken oder gedörrt 140•

Die ölhaltigen Samen der Esche werden am besten

in den Oelmühlen verwertet. Vom Berichterstatter

sei noch angefügt, daß das Kgl. Preußische Ministerium

für Landwirtſchaft Domänen und Forsten einen ähn

lichen Erlaß herausgegeben hat.

Aus Preußen.

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

Holzverkauf.

Durch Erlaß v. 7. September 1915 wird darauf

hingewiesen, daß die Holzabfuhr durch den herrschen-

den Pferdemangel sehr erschwert und daher der Hieb

verladestellen zu legen sei . Damit diese Maßnahmen

von Handelsholz tunlichst in die Nähe der Eisenbahn-

in größerem Umfange
in größerem Umfange ausgeführt werden können,

Bestände, die in der Nähe einer Eisenbahnverladeſtelle

werden die Regierungen ermächtigt, selbständig solche

liegen und hauptsä hlich Gruben- und Schwellenholz

liefern, im kommenden Wirtschaftsjahre auch dann_311

nußen, wenn sie nicht der ersten Periode angehören.

Voraussetzung ist, daß gute Preise erzielt werden und

daß besondere Gründe, wie z . B. die Rücksicht auf die

Hiebsfolge, nicht dagegen sprechen .

Weiter werden die Regierungen durch Erlaß vom

2. Oktober 1915 auch für das Jahr 1916 ermächtigt,

bedürftigen Familien der zum Kriegsdienst eingezogenen

und den gefallenen Waldarbeiter der Staatsforſten

mit Aus
zum eigenen Wirtschaftsverkehr Reisigholz

schluß der I. Klasse - gegen Zahlung eines Viertels

des Tarpreises abzugeben .

-

In einer Eingabe richtet der Sägewerksverband

in Berlin die Bitte an den Oberlandforstmeister, bei

den Regierungen darauf hinzuwirken, daß eine mög

lichst schnelle Uebergabe der Schläge stattfinde, damit

den Käufern die Abfuhr des Holzes zur Winterzeit

ermöglicht werde, da während der vergangenen Hiebs-

periode der Abtransport der Hölzer aus dem Walde

bei Frühjahrswetter mit ungeheuren, nicht vorherge-

sehenen Kosten zum Schaden der Holzkäufer verbunden

gewesen sei . Durch Erlaß v. 12. Oktober 1915 hat

der Minister demgemäß die Oberförster angewiesen,

diesem Wunsche tunlichst Rechnung zu tragen.

Ferner haben mehrere Firmen der Holzverkohlungs-

industrie mitgeteilt, daß sie große Mengen von Buchen-

holz zur Herstellung unentbehrlicher Kriegshilfstoffe,

vor allem des zur Bereitung des rauchſchwachen Pul-
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vers erforderlichen Acetons, nötig haben, und endlich

ist aus Kreisen der Handels- und Gewerbetreib
enden

der Besorgnis Ausdruck gegeben worden, daß in den

Staatswaldun
gen auf den Einschlag von Brennholz

nicht genügend Bedacht genommen werden würde, um

den Bedarf der Gewerbe und der Bevölkerung an

Brennholz zu erfüllen und das Ansteigen der Brenn-

holzpreise auf unerschwingli
che Höhe zu vermeiden.

Hieraus nahm der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten Veranlassung, die Kgl. Re-

gierungen in einem Erlaß vom 27. Oktober 1915 da

rauf hinzuweisen, daß beim Einschlage auf die Er-

füllung des Brennholzbedarfe
s
und insbesondere auf den

Bedarf der Holzverkohlungsa
nstalten

genügend Rück-

ficht genommen wird . Voraussetzung für eine Ver-

stärkung des Brennholzhiebes sei jedoch , daß ange=

messene Preise in Aussicht stünden.

Durch Nuzung von solchen Beständen, die haupt-

sächlich Brennholz lieferten, sowie durch Ausführung

von Brennholzdurchforstungen werde es möglich sein ,

den Bedarf zu befriedigen, ohne Nuzholz zu unzu

reichenden Preisen verkaufen zu müssen . Voraussicht-

lich werde sich auch Reisig und Stockholz besser als

bisher verwerten laſſen.

Die Regierungen werden ferner durch Erlaß vom

27. Oftober 1915 ermächtigt, Bestände, die hauptsäch=

lich Brennholz liefern und zu wertvollen Nugholzbe=

ständen nicht heranwachsen werden, zu nußen, wenn

ſie zwar nicht der ersten Wirtschaftsperiod
e angehören,

aber in der Nähe von Eisenbahnverlades
tellen oder

von Brennholz beanspruchenden Ortschaften liegen und

gute Preise ausbedungen sind oder sicher auf solche zu

rechnen ist.

Allerhöch
sten

Erlaß , betr. die Anrech :

nung der Jahre 1914 und 1915 als Kriegs =

jahre.

Durch Allerhöchsten Erlaß v . 7. September 1915

wird folgendes bestimmt :

aus dienstlichem Anlaß mindestens zwei Monate im

Kriegsgebiete aufgehalten haben.

Als Kriegsgebiet ſind anzusehen :

a) Das Gebiet der Staaten, mit denen das deutsche

Reich und die mit ihm verbündeten oder befreundeten

Staaten sich im Kriege befinden, einschließlich der Kolo-

nien dieser Staaten und Luxemburg,

b) sämtliche deutsche Schuhgebiete,

c) die Gebietsteile des deutschen Reichs und der

mit ihm verbündeten oder befreundeten Staaten, ſo-

weit in ihnen kriegerische Operationen stattgefunden

haben,

d) das gesamte Meeresgebiet und

e) das Küstengebiet, soweit sie vom Feinde ge-

fährdet sind .

Eine Anrechnung von Kriegsjahren auf Grund

der Ziffer 2 unter c, d, e findet nur für diejenigen

Personen statt, die sich in den bezeichneten Gebiets-

teilen, im Falle c während der Dauer kriegerischer

Operationen, im Falle d, e während ihrer Gefährdung

durch den Feind aufgehalten haben .

In zweifelhaften Fällen entscheidet darüber, ob die

räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen zu c vor-

liegen, die oberste Marineverwaltun
gsbehörde. Diese

bestimmt auch, bis zu welchen Grenzen Einbuchtungen

und Häfen als Meeresgebiet anzusehen sind .

Denjenigen Kriegsteilnehmer
n, die sowohl im Ka-

lenderjahr 1914 wie im Kalenderjahr 1915 die vor-

stehenden Bedingungen erfüllt haben, sind zwei Ka-

lenderjahre anzurechnen.

Gebührnisse der zur vorübergehenden

forstlichen Verwendung beurlaubten

triegsinvaliden Jäger.

Nach dem Min. -Erlasse vom 13. November 1915

erhalten die von der Militärverwaltung zur vorüber-

gehenden forstlichen Verwendung beurlaubten Jäger

neben den Beschäftigungsgeldern Dienstkleidungszu=

Als Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege schüffe, sowie freics Brennholz oder eine bare Brenn-

gelten:

1. Die Angehörigen des deutschen Heercs , der

Marine, der Schuß- und Polizeitruppen in den Schuß=

gebieten, die während des Krieges an einer Schlacht,

einem Gefecht, einem Stellungskampf oder an einer

Belagerung teilgenommen haben, gleichgültig , ob diese

Teilnahme bei den deutschen oder den Streitkräften

eines mit dem deutschen Reiche verbündeten oder be-

freundeten Staates erfolgt ist,

2. die Angehörigen des deutschen Heeres , der Ma-

rine, der Schug- und Polizeitruppen, die, ohne vor

den Feind gekommen zu sein , sich während des Krieges

|

holzentschädigung , soweit sie einer zu diesen Bezügen

Dienstbeklei
berechtigten Beamtenklasse angehören .

dungszuschüsse sind aber nur dann zu bewilligen, wenn

die Jäger während der forstlichen Verwendung die

Walduniform tragen .

Den gelernten Jägern, die noch nicht zur Klaſſe A

verpflichtet sind, stehen demnach nur die Beſchäftigungs-

gelder zu. Sie haben, da sie noch nicht auf Forst-

versorgung dienen , weder die Pflicht , noch das Recht

zum Tragen der Walduniform .

Die den Urlaubern für die Hin- und Rückreise

neben dem Erfaz der Ausgaben für Militärfahrkarten

3

1916
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zu zahlenden gesetzlichen Reisetagegelder sind in Höhe

der vollen Säge zu gewähren .

* *

Miets- und Brennholzentschädigung für

diejenigen Familien von Kriegsteil

nehmern , welche die Dienstwohnung

haben verlassen müssen.

Durch Erlaß v. 28. Juni 1915 wurde von dem

Minifterium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

folgendes bestimmt :

"Hat die Familie eines zur Fahne einberufenen

oder freiwillig eingetretenen Staatsforstbeamten aus

Gründen , die die Kgl. Regierung als triftig aner-

kennt, die Dienstwohnung verlassen und eine Miets-

wohnung bezogen, so ist dem Stelleninhaber die Dienst:

wohnung für die Dauer ihrer Mitbenutzung als solche

zu entziehen und hiernach eine Miets- und eine bare

Brennholzentschädigung zu gewähren . Die Mietsent=

schädigungen haben sich innerbalb des Höchstsatzes zu

halten, der für die Ortsklasse des bisherigen Amts

sizes des Kriegsteilnehmers vorgeschrieben ist . Bleibt

das Mobiliar und das tote Inventar des Stellenin

habers während der Dauer der Entziehung der Dienst

wohnung ganz oder teilweise in dieser, so hat der Be=

amte für die Nutzung der Dienstwohnung als Auf-

bewahrungsraum eine jährliche Vergütung zur Forst-

fasse zu entrichten , die in der Regel auf etwa eine

Mark" für jedes volle Tausend desjenigen Betrages

zu bemeſſen ist, zu welchem die aufbewahrten Gegen=

stände gegen Feuer versichert sind. Im Einzelfalle

hiervon abweichende Festsetzungen zu treffen, bleibt den

Kgl. Regierungen überlassen , besonders auch dann,

wenn eine Feuerversicherung nicht abgeschlossen worden

ist und der Versicherungsbetrag nicht festgestellt werden

fann. "

Ein weiterer Erlaß vom 15. November 1915 trifft

hierzu noch folgende ergänzende Bestimmung für die=

jenigen Familien der am Kriege teilnehmenden Forst-

beamten, denen keine Dienstwohnung überwiesen ist :

Hat die Familie eines zur Fahne einberufenen oder

freiwillig eingetretenen Staatsforstbeamten, dem keine

Dienstwohnung überlassen ist, aus Gründen, die die

Kgl. Regierungen als triftig anerkennen , den zuge=

wiesenen Amtssig verlassen und muß die bisherige

Naturallieferung der freien Feuerung infolgedessen ein=

gestellt werden, ſo iſt eine bare Brennholzentschädigung

zu gewähren. Voraussetzung hierfür ist, daß die Fa=

milie nicht etwa unentgeltliche Aufnahme gefunden hat,

ſondern daß ihr zum mindeſten Feuerungskosten er-

wachsen. Auch wenn die Familie an dem bisherigen

Amtssig geblieben ist, kann die Umwandlung der Brenn-

holzlieferung in eine Holzvergütung erfolgen usw."

*

*
*

Winterfütterung der Vögel.

Hinsichtlich der Winterfütterung der Vögel hat da

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forster

unter dem 22. Oktober 1915 folgende allgemeine Ver

fügung erlassen :

„Wie in der kleinen Schrift „Lösung der Vogel-

schußfrage" nach Freiherrn v. Berlepsch von Martin

Hiesemann unter Abschnitt II B Winterfütterung"

des näheren ausgeführt ist, bedürfen gerade unſere

nüglichen Vögel , Meisen , Kleiber Spechte u . a. bei

Witterungsverhältnissen, die ihre gewöhnlichen Nah

rungsquellen unzugänglich machen, wie Rauhreif und

Glatteis, der künstlichen Ernährung , da sie infolge

ihres raschen Stoffwechsels in wenigen Stunden der

Entbehrung zu grunde gehen. Nach der Bekannt-

machung des Herrn Reichskanzlers vom 15. Juli 1915

sind Raps, Rübsen, Hederich, Dotter, Mohn, Lein

samen und Hanfsamen beschlagnahmt, und auch Son:

nenblumenkerne werden im Handel schwer zu haben

sein. Nun hat allerdings der Herr Reichskanzler auf

Grund des § 9 dieser Verordnung genehmigt, daß der

Kriegsausschuß, soweit dies seine Vorräte erlauben , den

folgenden Verteilungsstellen von den beschlagnahmten

Oelsaaten die für Vogelfutter nötigen Mengen über-

läßt:

1. für Brandenburg, Pommern, Oft- und Weſt-

preußen der Firma Adolf Rappaport-Charlottenburg,

2. für Schlesien und Posen der Firma Bernh.

Jos. Grund -Breslau,

3. für Bayern und Pfalz der Firma Joh. Schmitz-

München,

4. für die Hansestädte, Schleswig-Holstein, Han-

nover , Mecklenburg , Braunschweig , Oldenburg der

Firma Karl A. Grütter u . Komp. in Hamburg,

5. für Königreich Sachsen, Provinz Sachsen, Thü-

ringische Staaten der Firma J. D. Rohleder-Leipzig,

6. für Rheinland, Westphalen , Hessen und das

übrige Süddeuschland einschließlich Elsaß- Lothringen

der Firma De Haen Carstanjen & Söhne-Düſſeldorf.

Da jedoch nicht feststeht, welche Mengen abgeb-

bar sind , und es jedenfalls angezeigt ist , von dieser

Genehmigung nur im Notfalle Gebrauch zu machen,

empfiehlt es sich, bei der Vogelfütterung den Mangel

an Delfrüchten nach Möglichkeit durch Aushängen von

Kadavern usw. auszugleichen . Besonders in größeren

Waldungen muß mit dem Aushang alsbald begonnen

werden, um die Vögel an die Futterpläge rechtzeitig

zu gewöhnen. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen,

wie wertvoll die Erhaltung dieser nüzlichen Vögel für

unsere Land- und Forstwirtschaft ist.

*

*

*
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Begriff der Uniform. § 360 Abs . 1 Nr . 8

St. G. B.

Ueber den Begriff der Uniform hat das Reichs =

gericht durch Urteil vom 4. April 1914 eine wich-

tige Entscheidung getroffen, welche unzweifelhaft die

vielfach, auch besonders unter Privatforstbeamten ver-

breitete Ansicht widerlegt, daß eine Zuwiderhandlung

gegen § 360 Nr. 8 dann nicht vorliege, wenn jemand

eine Berufskleidung so einrichte, daß sie in geringen

Punkten von der Uniform der Staatsbeamten ab

weiche.

In dem vorliegenden Falle war A. wegen unbe-

fugten Tragens einer Uniform verurteilt worden. Seine

Reviſion hatte keinen Erfolg. „ Die Annahme des

Landgerichts, daß die von A. getragene Kleidung als

eine „Uniform“ anzusehen war, läßt keinen Rechts-

irrtum erkennen. Insbesondere genügte für den Be

griff der Uniform im Sinne des § 360 Abs. 1 Nr. 8

St. G. B. die Feststellung , die Kleidung des A.

habe nach ihrem Gesamteindruck , trok der

kleinen Abweichungen von der echten Uniform eines

Angehörigen der Schußtruppe in sämtlichen Teilen,

doch eine derartig auffallende Aehnlichkeit mit der

Schußtruppenuniform gezeigt , daß jeder , der nicht

deren Einzelheiten genau kennt, getäuscht wurde. "

Das was hier für die Schußtruppenuniform ge

ſagt ist, gilt selbstverständlich auch für jede andere

Uniform, also auch für die Uniform der Kgl. Forst-

beamten.

*

Sammeln abgeworfener Hirschstan ge n.

Durch eine Polizeiverordnung des Reg. - Präsidenten

zu Gumbinnen vom 2. Februar 1900 ist das unbe-

fugte Suchen und Sammeln von Geweihen oder ein-

zelnen Stangen von Rothirschen in den Kgl. Forsten

bestimmter Kreise verboten und mit Strafe bedroht

worden . Ein auf Grund dieser Polizeiverordnung

wegen unbefugten Sammelns von Hirschgeweihen Be-

strafter hat gegen das betr. Urteil Revision eingelegt

und behauptet, daß die Polizeiverordnung ungültig

sei, weil dem Regierungspräsidenten die Berechtigung

gemangelt habe, sie zu erlassen. § 6 a des preuß.

Gesetzes über die Polizei -Verwaltung vom 11. März

1850 habe die Grundlage der fraglichen Polizeiver-

ordnung nicht abgeben können, weil hier, bei den Ge=

weihen und Stangen kein Eigentum in Frage stehe.

Dementgegen hat das Reichsgericht durch Urteil vom

16. März 1914 die Revision mit der Begründung

verworfen, daß die fragliche Polizeiverordnung den

Schuß des Jagdrechts bezwecke und daß dieses nur

ein Ausfluß des Eigentums sei . Es brauche deshalb

nicht erörtert zu werden, inwieweit andere Vorſchriften

jenes Gesetzes den Ausgangspunkt der Verordnung

gebildet haben, gegen deren Rechtsgültigkeit auch im

übrigen keine Bedenken vorlägen. “

Notizen.

A. Festsetung der Höchstpreise für Wild.

Auf Grund der im Dezemberheft 1915 mitgeteilten

Verordnung des Bundesrats vom 28. Otober 1915 bat

der Reichskanzler unter dem 22. November 1915 über

die Regelung der Wildpreise folgendes bestimmt :

I. Der Preis für Wild darf beim ersten Verkaufe

für beste Ware folgende Säße nicht überschreiten :

bei Rot- und Damwild für 0,5 kg mit Decke 0,60 M.

"

"

Rehwild

Wildschweinen

" Hajen

Kaninchen"

"

"

" ""

für das Stück mit Fell (Balg)

" ?? "1 "

" "

0,70

(Schwarte) 0,55 "

3,75 "

" "1 " " " 1,00 "

" " " "1 Federn 2,50• "

1,75 ,

Fasanenhähne

Fasanenhennen " " " .

Diese Preise gelten nicht für den Verkauf an den

Verbraucher, soweit er nicht Mengen von mehr als

10 kg zum Gegenstand hat .

II. Insoweit für Wild gemäß § 4 der Verordnung

des Bundesrats vom 28. Oktober 1915 Höchstpreise für

die Abgabe im Kleinhandel an den Verbraucher festge=

jezt werden, dürfen sie für beste Ware folgende Säße

nicht überschreiten
:

| bei Hasen

Hasen"

"

"

*

*

für das Stück ohne Fell

mit" " "

Seaninchen #1 " ohne" "

4,50 M.

5,00

1,30

??

"

"" Staninchen mit"

19

#1 "

Fasarenhähnen für das Stück mit Federn

Fasanenbennen "1 " " ohne "

1,60

3,50

"

2,50 "

"

Bei abweichender Anordnung der Grundpreise ge=

mäß § 3 der Verordnung des Bundesrats vom 28. Ct-

tober 1915 tritt eine entsprechende Aenderung dieser

Säße ein.

III. Diese Bestimmung tritt mit dem 1. Dezember

1915 in Kraft. “

Der Magistrat von Berlin erläßt nun weiter eine

Verordnung, wonach der Preis für 0,5 kg bester Ware

im Kleinhandel folgende Preise nicht übersteigen darf :

a) bei Rot- und Damwild :

für Keulen und Filetrücken .

für Oberrücken

für Blätter "

1,40 M.

0,90

0,80

für Kochsleisch 0,50 „

b) bei Rehwild :

für Keulen und Rücken

" " " 1,80 " für Blätter

" " 1,10 " für Kochfleisch

"1

0,50

bei Rot- und Damwild für 0,5 kg

"

"

Rehwild

Wildschweinen

1,40 M. 1,80 ,

1,20

3*
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c) bei Wild s ch we in en :

für Keulen und Filetrücken

für Oberrücken und Wampe

Blätterfür

für Kochsleisch

d) bei Hasen:

im ganzen mit Fell

im ganzen ohne Fell

für 1 Rücken

für 2 Keulen zusammenhängend

für 2 Läufe zusammenhängend

1,10 M.

0,90

"

"

"

1,10

0,30

5,00

4,50

2,00

2,00 "

0,50 "

für Häuten und Spicken eines Haſen bis zu 1,50

e) bei Kaninchen:

ohne Fell

mit Fell

für Hähne

für Hennen

f) bei Fasanen:

B. Ueber Vogelschuß.

"

"

"

"

"

1,30

1,00

3,50

2,50 "

"

Die Tatsache, daß die Vogelwelt unserer Zeit in

ihrem Bestand die Merkmale der Auflösung und Ver-

nichtung zeigt, hat seit langen Jahren die Frage nach

einem Vogelschutz mehr oder weniger stark in die Def=

fentlichkeit gestellt . Man kann zwei grundlegende For-

men des Vogelschutes unterscheiden ; einmal den rein

gesetzlichen, der vornehmlich die Tötung bestimmter Vogel-

arten verbietet und unter Strafe stellt ; auf der anderen

Scite den noch weitergehenden Vogelschutz, der den Vö-

geln eine Erleichterung der Lebensbedingungen durch

jegliche Mittel zu schaffen sucht, wie leichte Brutgelegen=

heit oder Stellung von Futter.

Was den gesetzlichen Vogelschutz anbelangt, so wäre

es ein Irrtum, annehmen zu wollen, daß es erst unserer

Zeit vorbehalten bliebe, den humanen Gedanken des

Vogelschutes auszusprechen . Schon um 1300 bestanden

Vogelschutzgesetze; so erließ im Jahre 1335 der Rat der

Stadt Zürich eine Verordnung, nach welcher alle Vögel ,

ob groß, ob klein , sofern sie Mücken oder anderes Ge-

würm vertilgen oder vertreiben, vom Fang ausgeschlos=

sen wurden. Besonders wurde die Wachtel geſchüßt.

Wer gegen diese Verordnung verstieß , wurde mit einer

Strafe von 5 Schillingen oder 24 Mark belegt . Wilde

Enten dagegen durfte man sowohl mit dem Nez, wie

auch merkwürdiger Weise mittels Leim jederzeit fangen.

Auch der Rat der alten Hansestadt Lübeck erließ im

Jahre 1483 eine ähnliche, den Vogelschutz betreffende

Verordnung . Man sieht also , daß die Bestrebungen des

Vogelschutes uralte sind . Vor allen Dingen soll man

den Vogelschuß nicht allein im Sinne einer Liebhaberei

aus ethischen oder ästhetischen Gründen auffassen, son-

dern sich stets vor Augen halten, daß der Vogelschutz

eine sehr wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe zu erfül-

len hat. Daß unsere Singvögel durch die Insektenver-

tilgung der Land- und Forstwirtschaft einen großen

Nutzen stiften, ist zweifellos, daran ändert auch nichts

die Tatsache, daß der eine oder andere Sänger in sei-

ner Nahrungswahl auch hin und wieder Schaden stiftet .

Jedenfalls überwiegt der Nutzen den Schaden bei weitem .

Wir wollen zunächst in eine Erörterung des gefeß-

lichen Vogelschutes eintreten und uns insbesondere den

Maßnahmen zuwenden, die Deutschland hier getroffen hat .

Die ersten staatlichen Maßnahmen auf dem Gebiete des

Vogelschutzes ergriff Deutschland durch das Reichsgesetz

vom 22. März 1888, das durch das Reichsgesetz vom

30. Mai 1908 abgeändert wurde. Durch dieses Geſetz

wurde ein allgemeines Verbot gegen das Zerstören und

Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel ge=

ſchassen , das im gleichen Sinne für Vogeleier gilt und

das sich insbesondere auch auf die Tötung von Jungen

erstreckt. Als Folge dieses Verbots ist auch der

und Verkauf, wie auch die Einfuhr, Ausfuhr und Dure

fuhr von Nestern , Eiern und Brut aller in Europa E

mischen Vogelarten untersagt . Ausgenommen hiervon sir.

die Eier von Möven und Kiebizen . Es ist ferner er:

gegen diesen gesetzlichen Bestimmungen erlaubt, Neſter ve

Wohnhäuser und aus dem Innern von Hofräumen z

entfernen. Das Vogelschutzgesetz von 1908 untersagt fe

ner ganz allgemein jeden Vogelsang, solange der Boder

mit Schnee bedeckt ist . Sobald alſo die Jahreszeit schra

frei ist , erlaubt das Gesetz den Vogelfang allerdings n

erheblichen Einschränkungen . Das Gesetz verbreitet si

über die verschiedenen Arten des Vogelfanges, und er

richtet für die folgenden Arten ein Verbot. Gesel

untersagt ist hiernach das Fangen von Vögeln mittel:

Leimes oder Schlingen ; das Fangen und die Erlegun

mittels Neben oder Waffen während der Nachtzeit . Die

Nachtzeit umfaßt den Zeitraum, der eine Stunde na

Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonner

aufgang endet . Wer den Vogelfang mit Körnern

anderen Futterstoffen betreibt, darf hierbei weder betär

bende noch giftige Bestandteile beimischen . Die Anwer

dung von geblendeten Lockvögeln ist streng verboten. He

ner dürfen bei dem Vogelfang keine Fallkäfige ode

Fallkästen, Reusen, große Schlag- und Zugneße, sor:

sonstige über das Feld oder im Wald aufgespannte Nese

benutzt werden . Dem Bundesrat bleibt es vorbehalten,

jedes andere Fangmittel zu verbieten, das der Maſſen-

vertilgung von Vögeln dient.

oder

Nach dem Vogelschutzgesetz ist in der Zeit vom 1

März bis 1. Oktober jeder Fang, Ankauf und Verka

europäischer Vögel untersagt . Auch hat in dieser Ze

jeder Transport lebender wie toter Vögel zu unterklei

ben . Für Meisen, Kleiber und Baumläufer gilt died

Verbot das ganze Jahr . Von diesem Schutz sind n

solche Vögel ausgenommen, die dem jagdbaren Feder

und Haarwild, dessen Brut und Jungen nachsteller

Auch die sogenannten Fischräuber unter den Vögeln

bleiben schußlos . Das Vogelschutzgesetz läßt noch weitere

gewisse Ausnahmen zu. Wenn nämlich Vögel in Wein-

bergen, Gärten, bestellten Feldern, Baumpflanzungen und

Schonungen Schaden anrichten, so können die hierfür

von den Landesbehörden bestimmten Behörden den Ge

schädigten die Erlaubnis erteilen , innerhalb der betroffe

nen Oertlichkeit mit Feuerwaffen die Tötung der Vöge

vorzunehmen . Der Verkauf dieser erlegten Vögel ist t

doch nicht gestattet . Die Behörden sind weiter ermäch

tigt. Ausnahmen für Stubenvögel, für wissenschaftliche

oder Lehrzwecke zu treffen . Verstöße gegen diese Verord-

nungen ziehen eine Geldstrafe bis zu 150 M. nach st

oder eine entsprechende Haftſtrafe. Bemerkenswert

daß die gleiche Strafe denjenigen trifft, der es unters

läßt, die seiner Aufsicht unterstehenden Kinder oder Per-

sonen von Verletzungen des gesetzlichen Vogelschußes zu

rückzuhalten. Neben der verwirkten gesetzlichen Maß-

nahme erfolgt noch die Einziehung der Vögel, Fier,

Nester und insbesondere der Fanggeräte . Wir haben

bisher die allgemeinen Bestimmungen des deutschen Vo-

gelschutzgesetzes hier zum Ausdruck gebracht, müſſen jedoch

betonen , daß das Vogelschußgeſet ausdrüdlich eine ganze

Reihe von Vögeln von dieſem Schuß ausnimmt und zwar

sind es die nachgenannten Vögel : alle Tagraubvögel mit

Ausnahme der Turmfalken, Schreiadler, Seeadler, Bus-

farde und Gabelweihen (rote Milanen), ferner die Uhus,

Würger, Neuntöter, Sperlinge, rabenartigen Vögel, wie

Rabenfrähen, Nebelkrähen, Saatkrähen, Elstern , Eichel-

häher. Ohne Schub bleiben weiter Wildtauben, Ringel-

tauben, Hohltauben, Turteltauben, Wasserhühner, Reiher,

Rohrdommeln, Säger, wie Sägetaucher, Tauchergänse,

Kormorane, Eistaucher und Haubentaucher. Auch

im Binnenlande brütenden Möven genießen keinen Schuß.
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Für alle diese an sich jagdfreien Vögel beſteht jedoch ein

Berbot des Fangens mittels Schlingen. Das Vogel-

ichutzgesetz findet ferner feine Anwendung auf das im

Privateigentum befindliche Federvieh. Auch bleiben die

ach Maßgabe der Landesgefeße jagdbaren Vögel vom

Schutz ausgeschlossen . In der Hauptsache besteht also

erfreulicher Weise für alle Singvögel ein bedingungsloser

Schutz.

Ein voller internationaler Vogelschutz hat sich jedoch

bis jegt nicht durchführen lassen ; mehr oder weniger er=

folgreiche Bestrebungen dahin sind jedoch fast in allen

Ländern im Gange. In England wurde 1908 ein Ge=

ſet beraten, nach welchem jedermann, der sich im Besitz

von Bälgen oder Federn zu Handelszwecken befand , mit

100 M. Geldstrafe im Erstfalle belegt werden sollte ; in

Wiederholungsfalle stieg diese Strafe schon auf 500 Mk.

Lediglich die Federn von Strauß und der Eidernate, ſo-

wie von Vögeln, die zu Nahrungszwecken dienten, waren

ausgeschlossen. In den Vereinigten Staaten ist in den

lezten Jahren ein großzügiger Vogelschutz zur Entwick-

lung gekommen , an dem sich allerdings nicht alle Bundes-

ſtaaten der Union beteiligt haben . Die Vogelschutzbeſtre-

bungen in Amerika gehen in der Hauptsache von der

großen und bedeutenden Vereinigung der „Audubon-So-

ciety" aus , die überall eine lebhafte Propaganda für den

Vogelschutz entwickelt . Im Staate Nordkarolina ist diese

Gefellichaft sogar zu einem Regierungsamt für Wildschutz

ausgestaltet worden . Die Geſellſchaft entwickelt überaus

lebhafte Werbetätigkeit für ihre Aufgaben . Broschüren

mit farbigen Abbildungen werden in ungezählten Exem-

plaren jährlich verkauft . Vertreter der Gesellschaft halten

überall Vorträge, besonders in Schulen und Jagdverei-

nen. Die Preſſe des Landes erhält regelmäßig Nachrich-

ten; auch wird eine eigene Fachzeitschrift herausgegeben .

Bei der Vorbereitung von Vogelschutzgeseten entfendet die

Gesellschaft ihre Vertreter der Regierung zur Unterſtüßung

und Beratung. So hat sich die Tätigkeit der Audubon-

Sobiety für die amerikanische Vogelwelt von großer, segens-

reicher Wirkung erwiesen . In Südamerika jedoch liegen

die Verhältnisse in dieser Hinsicht trostlos . Hier ist immer

noch der Massenmord in der Vogelwelt die Hauptparole;

besonders beklagenswert ist die Ausrottung der prachtvol-

len Reiher am Amazonenstrom . Alle Proteste der Kul-

turwelt haben hier nichts genußt. Die Mode der Damen-

welt fordert rücksichtslos ihre Opfer. Tie künstliche Reiher-

zucht scheint hier den einzigen rettenden Ausweg zu

Lieten.

Deutschland hat sich mit dem gesetlichen Vogelschutz

feineswegs begnügt, sondern man hat mit gutem Erfolge

praktischen Vogelschutz geübt. Die Wege hierzu sind man-

niafache . Von hohem Wert ist naturgemäß, den Vö-

geln gute Fortpflanzungsbedingungen, also sichere, unge-

törte Brutstätten zu beschaffen . Ein schönes , praktiſches

Beispiel in dieser Hinsicht hat Freiherr von Berlepsch in

Gemeinschaft mit dem Grafen Wilamowiß-Möllendorf auf-

gestellt. Die Genannten haben von der preußischen Re-

gierung eine kleine Nordseeinsel, den sogenannten Mem=

mect bei Sylt, gepachtet, mit der ausschließlichen Bestim=

ming, daß diese Insel lediglich dem Brutgeschäft der

Bögel dienen soll , zu welchem Zweck eine strenge Be-

wachung der Insel durch angestellte Wächter erfolgt .

Stein Unberufener hat diese Insel zu betreten. Den glei-

then Weg hat der Tochterverein „Jordsand“ des „Deut-

ichen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" beschritten .

Auch die Vogelfolonie Jordfand" ist an der deutschen

Nordseeküste eine sehr erfolgreiche Vogelfreistätte gewor

den. Die Erfolge beider Freistätten waren in wenigen

Jahren überraschende ; es trat durch das ungestörte Brut-

geschäft eine starke Vermehrung der Vögel ein; es han-

belte fich um Silbermöven, Flußseeschwalben, Küstensee-

fchwalben, Austernfischer, Regenpfeifer und Zwergsee-

schwalben. Es ist dringend zu wünschen , daß die Zahl

dieser Freiſtätten, insbesondere auch an der Ostseeküste

vermehrt wird . Amerika hat mit diesen Vögelfreiſtätten

das erste Beispiel gegeben . Da die Hutmode der Damen-

welt vorzugsweise unter den Strand- und Seevögeln, wie

Reiher und Möven ihre Opfer sucht, so hat sich ein be-

sonderer Schuß gerade dieser Vögel als notwendig her-

ausgestellt. Auch andere Völker sind dazu übergegangen,

Vogelfreistätten an den Küsten zu schaffen . So hat die

dänische Regierung das große Gebiet um den Rönkjö

bing Fjord mit reichem Erfolge unter Schuß gestellt ;

in letter Zeit haben die Holländer dem Vogelschuß eine

gleiche praktische Ausführung gegeben .

Die Ursachen, welche die Abnahme bestimmter Vogel-

arten hervorgerufen , lönnen verschiedener Art sein . Ab

gesehen von dem durch die südliche Bevölkerung betriebe

nen Maſſenmord der auf der Wanderung begriffenen Zug-

vögel gibt es zahlreiche Gründe, die die Vernichtung der

Vögel herbeiführen können . Die starke Abnahme des

Storches bei uns beruht zweifellos darauf, daß die

Zahl unserer heimischen Sümpfe durch Trockenlegung

immer geringer wird . Der Sumpf ist aber dem Storch

ein Lebensbedürfnis , wie der im Sumpf lebende Froch

ein Hauptnahrungsmittel für den Storch bedeutet. Ueber-

haupt erscheinen die Sumpfvögel in Europa von allen

Vögeln am meisten von der Vernichtung bedroht. Denn

in allen Ländern jucht man Sumpfgegenden burch

Trockenlegung der landwirtschaftlichen oder forstlichen

Kultur zu gewinnen . Auf der anderen Seite pflegen

starke Abholzungen gleichfalls schädlich auf die Vogelwelt

zu wirken. Der Wald ist noch immer das beste und

sicherste Brutgebiet für den Vogel . Freiherr von Ber-

Lepsch hat daher mit Recht dort, wo der Wald fehlt,

die Anlage besonderer Vogelschußgehölze empfohlen . In

Süddeutschland hat man dieser Anregung vielfach Folge

geleistet . Nachahmung verdient ein von der Regierung

des Großherzogtums Weimar-Eisenach an die Forstverwal-

tung gerichteter Erlaß, nach welchem alle Forste in den

Dickungen vom Hieb auszuschließen sind . Ebenso find

nach Möglichkeit alle Heden, Dornen, beerentragende

Bäume und Sträucher im Interesse der Vogelwelt zu

schonen. Quellabflüsse sollen geſtaut werden, um Waſſer-

ſtellen zu schaffen . Anbrüchige Bäume sollen stehen blei-

ben , damit die Höhlenbrüter bequem Nistgelegenheit fin-

den. Hand in Hand hiermit muß natürlich ein ver-

ſtändiger Pflanzenschuß gehen . Bedauerlicherweise muß

der gerade in Deutschland immer stärkere Ausdehnung ge-

winnende Nadelwald für die Vogelwelt als wenig för-

derlich bezeichnet werden, da die Laubbäume dem Vogel

besonders in der Brutzeit einen viel größeren Schutz

gewähren. Auch das preußische Ministerium für Land-

wirtschaft, Forsten und Domänen betätigt sich praktisch für

den Vogelschutz . Mit besonderen Anweisungen ist in die-

ser Hinsicht die Kgl . General- und Spezialkommission

für die Flurbereinigung versehen worden, die berechtigt

ist, auf Antrag staatliche Unterstützungen für Vogelschutz-

anlagen zu gewähren . Auch die Eisenbahnverwaltungen

sind angewiesen, Bahndämme nach Möglichkeit mit ſchügen-

den Hecken und Gebüschen zu versehen .

Den Höhlenbrütern unter den Vögeln kann man sehr

nüßlich werden , wenn man ihnen künstliche Nisthöhlen

zur Verfügung stellt . Diese Maßnahme ist nicht nur auf

Obsigärten zu beschränken, sondern sie hat sich insbeson=

dere auf den Wald zu erstrecken. Freiherr von Ber=

lepsch, der seine Waldungen mit einer großen Zahl von

künstlichen Nisthöhlen versah, hatte die Genugtuung, als

gelegentlich Nachbarwälder durch Raupenfraß fast zer=

stört wurden, seine Wälder im vollsten Grün prangen

zu sehen. Die angesiedelten starken Vogelkolonien verhin=

derten das Aufkommen der gefräßigen Raupen voll-

ständig.
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Auch der Kaiser bringt der Vogelschußbewegung ein

lebhaftes Intereſſe entgegen . So ist auf den Wunsch des

Kaisers auf dem Kgl. Schloß zu Celle eine geradezu vor=

bildliche Vogelschußstätte eingerichtet worden. Der Mo-

narch Iteß, wobei ihm der „Bund für Vogelschutz“ be-

ratend zur Seite stand, die ganze westliche Schloßberg-

anhöhe zu Celle zu einem prachtvollen Vogelschußgehölz

ausgestalten . Neuerdings hat sich auch die Militärverwal-

tung auf den ihr gehörenden Geländen praktisch im

Vogelschuh betätigt, indem in den Gärten der Kasernen

und Lazarette Vogelschutzanlagen Plaß gefunden haben .

Eine große Gefahrenquelle für die Vögel llden die

Starkstromleitungen, wenngleich kleinere Vögel , wie Fin-

fen, Ammern, Schwalben usw. weniger hierbei zu Tode

Commen, da diese kleinen Vögel mur selten mit ihren

Flügeln gleichzeitig zwei Drähte berühren . Mehr fallen

die Raubvögel den Starkstromleitungen zum Opfer, da

diese Vögel ihre Beute oftmals unter Benußung des Lei-

tungsmastes als Stützpunkt verzehren, wobei dann leicht

Berührungen mit den Drähten eintreten . Auch Spechte

und Meisen sind hier rtelfach das Opfer, da das Her-

umflettern am Mast und an den Isolatoren leicht zu

Berührungen zweier Drähte führt. Schuhmaßregeln sind

auf diesem Gebiet bisher nicht ergriffen worden . Wohl

mit der wertvollste Vogelschutz ist in der Winter- und

Frühjahrsfütterung gegeben, da man in diesen Notzeiten.

natürlich zur Erhaltung der Vogelwelt am wirkſamſten

beitragen kann . Für Insekten- oder Körnerfreſſer ſind

fetthaltige Stoffe, wie Butter, reines Fett, Talg , ölhal-

tige Sämereten, wie Hanf, Leinsamen, Mohn usw. sehr

zu empfehlen. Der im Publikum ſo beliebte Rübsamen

wird nur von wenigen Vögeln genommen . Wird Brot

verabreicht, so muß es vor Feuchtigkeit geschützt wer=

den, da es sonst säuert und dem Vogel alsdann gefähr-

lich wird . Man vergesse nicht, für eine Gelegenheit zur

Wassereinnahme zu sorgen. Leider ist die Zahl der na=

türlichen Feinde der Vogelwelt recht groß; abgesehen von

der in erster Linie zu nennenden Hauskatze, die übri=

genz bei richtiger Erziehung für die Vogelwelt harmlos

werden kann, sind zu erwähnen Iltis , Marder, Fuchs

und Eichhörnchen , schließlich die Raubvögel selbst gegen=

über den Singvögeln . Wohl wird man keineswegs grund-

säßlich die Ausrottung dieser Vogelfeinde fordern können ,

da vielen von ihnen eine nüßliche Seite anhaftet . Auch

wird man tro mancher Schädlichkeit je nach der Sach-

lage vereinzelt für einen solchen Vogelräuber aus Selten-

heitsgründen, wie beim Iltis den „Naturschut" mit Er-

folg geltend machen können . Wo eine Vertilgung dieser

Vogelräuber angebracht ist, wird sich nur in Berücksichti=

gung der örtlichen Verhältnisse von Fall zu Fall ent=

scheiden lassen .

Wie dem auch sei, die Gegenwart hat die Pſlicht,

der Vernichtung der Vogelwelt, die Wald und Haide

erst mit erquickendem Odem belebt, in jeder Weise zu

steuern und man wird diesen unseren Bestrebungen in der

Nachwelt sicher zu danken wiſſen .

Duisburg a . Rh. Dr. P. Martell .

C. Ein für Kriegergräber geeigneter

immergrüner Baum.¹)

Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit auf einen Baum

zu lenken, eine Buche (Nothofagus Dombeyi) , die im-

mergrün ist , ein Baum bis 40 Meter Höhe und im

1) Der geehrte Herr Verfasser schickt uns diese Notiz

unter Beifügung eines Ausschnittes der gut deutsch ge=

sinnten Deutschen La Plata-Zeitung", in welchem das

schwarze, d . h . rauchgeschwärzte, Land in der Umgebun

von Lens und die dortigen Kriegergräber geschildert

werden.
D. Red.

|

Freistande ziemlich schnell wächst . Dieser Baum bil

große Bestände in Süd-Chile und in Argentinien

der chilenischen Grenze usw. (Scottsberg 1907) .

Die Wälder, da sie immergrün sind , bieten ein

schönen Anblick das ganze Jahr hindurch, und da

Baum zwischen dem 37. und 54. füdlicher Bre

(Feuerland-Inseln) gedeiht, dürfte er wahrscheinlich

der Gegend um Lens ohne weiteres angepflanzt we

den können.

Meine unmaßgebliche Meinung ist : die Buche, weld

Cohigue auf ſpaniſch heißt, gemiſcht vielleicht mit Cel.

rado blue spruce (Colorado , blaue Fichte , Nord-U

rifa), dürften zwei Holzarten sein, die den Fried

schmücken sollten.

Die Cohigue-Samen könnten im Februar und Ma

gesammelt sein. Adressen von Sammlern : Baron

Bülow, Bariloche, Neuquen , Argentina, Baron ve

Lilienthal (Er-Garde- Leutnant ) daf. und Fr. Albert, J

Oficina bosques, Santiago , Chile. Wenn Sie dieſe Ar

gefälligst publizieren in Ihrer Zeitschrift, vielleicht et

nert sich nach dem Kriege ein Forſmann und macht

betreffenden Behörde den Vorschlag .

Max Rothkugel,

Buenos Aires, Florida 524, 50 pi

D. Driginal-Erntebericht über Laub- und

Nadelholzſamen von Conrad Appel, Samen-Werte

Darmstadt.

Da es gerade in Kriegszeiten, in welchen wir trot

unserer günstigen Waffenerfolge leider immer noch leber

müssen es heißt eben in jeder Hinsicht „durchhalten“ –

besonders erwünscht sein wird, zur Bestimmung der aus

führbaren Kulturen über die Ernteverhältnisse der wic

tigsten Laub- und Nadelholzsamen unterrichtet zu sein,

so erlaube ich mir, hierüber nachstehend folgendes mi

zuteilen:

Von den Laubholzfamen hatten Eicheln in

Deutschland nur in einigen Gebieten kleine Maſt,

ich mir einige Posten vorzüglicher Saatware ſicherte.

Das Ausland hatte bessere Ernte, die Bezüge daher waren

indessen mit Schwierigkeiten verknüpft . Wegen ihrer

Verwendung als Futtermittel sind Eicheln derzeitig be

schagnahmt, es dürfte jedoch späterhin eine teilweise

Freigabe der Vorräte zu Saatzwecken zu erwarten ſein

Roteicheln sind bei zufriedenstellender Qualität zu

mittleren Preisen erhältlich . Bu che In ( Bucheckern) des

Inlandes werden größtenteils zur Delgewinnung bemust .

ausländische Früchte unterliegen der Beschlagnahme

Rotastanien, die teilweise befriedigende

brachten, sind ebenfalls als Futtermittel beschlagnahmi.

Ernte

Berg und Spitahorn verzeichnen günstigen

Ertrag und sind in vollkerniger Ware preiswert erhäl

lich, von Birke wurde nur wenig eingesammelt ,

Hainbuche zeigte in einigen Bezirken kleinen Be

hang, Weißdorn ist genügend geerntet worden, ebenſo

ist Esche gut geraten . Von Linden, die auch als

Oelfrucht Verwendung finden, ist fast nichts zur
Saat

frei, Weißerle ist in guter Qualität vorteilhaft lie

ferbar, Roterle dagegen sehr gesucht . Von Stachel

ginster sind noch kleine Mengen an Lager, Ginster

in neuer Ware knapp, Akazie wird gefragt sein.

Zu den Nadelhölzern übergehend, fann festgestellt

werden, daß die Kiefer in diesem Jahre wieder ein

mal einen befriedigenden Ertrag in Aussicht stellt und

ſomit, da auch die Güte des Samens allen Anforderun=

gen entsprechen dürfte, garantiert deutscher



23

iefernfamen wieder unter günstigen Bedingungen

1 erster Linie in zuverlässiger Saatware durch die Kon-

collklengen des Deutschen Forstwirtschaftsrates , wozu

amentlich auch meine Firma sich zählen darf, erhältlich

ein wird . Durch mein System, Verarbeitung nur nach

Nitte Tezember aus alten, gutwächſigen Beständen ge=

ammelten Zapfenmaterials vermittels meines äußerst

porsichtigen Klengverfahrens werde ich in der Lage sein,

or allen Dingen einen hochkeimenden Samen mit guter

Reimenergie zu liefern, welchen ich auch , infolge meiner

Aufilärungen über die tatsächlichen Ernteverhältniſſe und

Bemühungen, fiskalische Klengen und Landwirtschaftskam-

nern von übertriebenen Preisanlagen für Kiefernzapfen fern=

zuhalten , voraussichtlich zu wesentlich günstigeren Preisen

vie in den letten Jahren akzugeben vermag . Diese vorteil-

haften diesjährigen Verhältnisse werden gewiß Veranlassung

geben, noch räckständige und irgend möglich ausführbare

Seulturen vorzunehmen, wozu von praktischer Seite bet

der Güte des Saatgutes nur geraten werden kann. Be-

ſonders hervorheben möchte ich noch, daß ich sowohl in

meinen hiesigen Klenganlagen , wie auch in meinen Zweig-

Hengen in Süd- und Norddeutſchland unter Kontrolle des

Deutschen Forstwirtschaftsrates nachweisbare große

Mengen hessische und überhaupt süddeutsche

Zapfen verarbeite, ebenso aber auch dank meiner guten

Verbindungen mit norddeutschen Forstbehörden beträcht=

liche Quantitäten norddeutsche Kiefernzapfen zur

Samengewinnung beziche, sowie auch durch meine nord-

d.utschen zweigtklengen norddeutsches Kiefern-

faatgut in bester Qualität erhalte, sodaß ich jeg-

lichen Sonderwünschen der Waldbesitzer bezüglich der Her-

kunft von Stiefernsamen nachzukommen vermag .

Fichte verzeichnet kaum nennenswerten Ertrag, es

stebt indessen gutgelagerter vorjähriger Samen mit sehr

hoher Heimkraft in grobtörniger Ware zur Verfügung ,

auch der Bedarf an Lärchen wird in zufriedenſtellen=

der Qualität zu mittleren Preisen gedeckt werden kön=

nen. Von Weymouths kiefern vermag ich durch

Erwerbung des Zapfenertrages eines alten, qutwüchsigen

und beliebten Bestandes eine äußerst hochkeimende vor-

zügliche Qualität preiswert zu liefern, dagegen ist

Weißtannensamen mit hohen Schnittprozenten

sehr gefragt, die Zapfenernte war eine beschränkte.

Obige Nadelholz samen gewinne ich

aus nachweisbar deutschem Zapfenma-

terial in meinen eigenen Klengen und

liefere solche unter Garantie für Her =

funft und höchste Keim kraft.

Schwarzkiefer wird in mittlerer Qualität zu

normalen Preisen am Markt sein .

Conife =

Be-

Die gefragtesten ausländischen

rensamen (Groten ), welche nach eingegangenen

richten meiner zuverlässigen Sammler eine befriedigende

Erne verzeichnen sollen, werden aller Voraussicht nach

bei den unsicheren Verschiffungsverhältnissen
nicht gelie-

fert werden können .

Darmstadt, den 23. Dezember 1915 .

Conrad Appel ,

Kontroll- lenganſtalten

des Deutschen Forstwirtschaftsrates .

E. Mißhandlung der Wälder seit Kriegsausbruch.

Heldenhaine.

Seit dem Kriegsausbruch so wird geklagt

haben sich da und dort besonders schwere Mißstände ein-

geschlichen. Die zuständigen Stellen übten den Forst-

und Wildschuß nur mit äußerster Nachsicht oder garnicht.

t
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Teils weil sie überhaupt nicht zur Stelle waren, da in

Den Krieg gezogen, teils weil namentlich zu Anfang des

Krieges heimische Parole war: laissez aller , laisser

faire laßt die armen Leute gehen, es ist ihnen jezt

alles erlaubt (— übrigens, nebenbei geſagt, die gleiche

Verwilderung der Sitten beobachtet man vielfach in der

Jugendpflege und seitens der Weiber in der Häuslich-

leit ) . Es gilt dies in der Hauptsache von Wäldern ,

die in der Nähe großer Städte liegen . Die Folgen blei-

ben ja natürlich nicht aus. Ich bin im Oktober 1915

durch den sonst so schönen Grunewald bei Ber-

lin gegangen ; es hat mich seiner gejammert wie den

Herrn des armen Weibes . Die Mißhandlung ist hier

ganz typisch . Ich habe dann einen alten Waldläufer,

Vogelfenner und Eiersucher unbedeutenden Namens auf-

gesucht früher war mein Vertrauter der bekannte 300-

loge H. Hoc e, der jetzt tot ist und herausbekom-

men , was an dem allen schuld ist . Schon im Frühjahr

waren die Zugangswege zum Grunewald alle Tage mit

Scharen von Personen und Gefährten jeder Art bedeckt,

die abends hochgefüllt mit Holz heimkehrten. Da in den

Stangen- und Althölzern die den Wohnquartieren am

nächſten liegen, das Raff- und Leseholz für diese Samm-

lungen nicht ausreichte, nahmen viele Sammler in rück-

sichtslosester Weise die Schonungen in Anspruch, um dort

mit Händen und Gerätschaften Holz abzubrechen. Dabei

sind erhebliche Beschädigungen der Bäume an der Tapes-

ordnung . Daß und wie die Holzsucher „m ü ſt e n“,

Bäume zerreißen und dergleichen, solange sie keine Be=

aufsichtigung fürchten , ist ja bekannt. Die abgerissenen

Reste reißen Teile der Rinde, vielfach auch des Stammes

mit heraus, der Baum wird krank und für Schädlinge

zugänglich . Die Aſtſtümpfe wachsen in den Baum ein

und erzeugen die Astlöcher in den Brettern, die später

aus den Hölzern geschnitten werden . Aber die „freund-

lichen“ Besucher gingen noch weiter. Sie benutten Aerte

und Sägen, und als die Kriegsgefangenen zu

schlagen begannen, sammelten sie sich an den Arbeitsstät=

ten, um den Gefangenen das Zupf- und Astholz förm=

lich unter den Händen wegzureißen . Schließlich scheuten

sie sich auch nicht, das schon aufgesette Holz einfach zu

nehmen und warteten , bis die Gefangenen verschwanden,

um in Ruhe die Verladung vorzunehmen . Holzzettel

werden erst garnicht mehr gelöst . Mit Hilfe der Polizei

wurde solchem Unfug wenigstens einigermaßen gesteuert.

Ohne Schein und an nicht freigegebenen Tagen darf über-

haupt nicht mehr gesammelt werden . Auch die Rau =

cher ließen sich trotz der Dürre vollständig „gehen“.

Viele Brände haben erheblichen Schaden angerichtet.

Die Verunreinigung des Waldes durch

Papier hat auch im Kriege faum nachgelassen . Die

Schulen und die Presse werden immer wieder gebeten,

belehrend auf die große Masse zu wirken . Wenn die

Sitten der Besucher nicht besser werden, was soll dann

aus dem mißhandelten Grunewalde werden, den jezt die

Groß-Berliner Steuerzahler doch erhalten sollen?

In diesem Zusammenhange möchte ich noch auf eine

andere Form der „Kriegswälder" zu sprechen kommen, auf

die Ehrenhaine aus Heldeneichen. Ich schließe mich

ganz dem Urteil des Herrn Geh . Regierungsrats Prof.

Dr. Schwa p p a ch = Eberswalde an, welches er in der

„Deutschen Forstzeitung“ über solche geplanten

Haine fällt:

„Der bloße Gedanke an die Errichtung von hundert-

tausenden solcher Heldenhaine nach gleicher Schablone er-

regt Schaudern. Von Memel bis zum Bodensee, von

Aurich bis Passau sollen sich fünftig etwa alle fünf Kilo-

meter diese Pflanzungen von Eichhorsten wiederholen, die

sich lediglich durch die Zahl der Eichen unterscheiden!"

Bekanntlich ist man ja jüngst in der Presse mit

viel Stimmung für diese neue Form der Heldenehrung
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eingetreten . Als nämlich jüngst in der Presse über den !

Plan einer pfälzischen Stadt, ihren Gefallenen ein Denk-

mal zu sehen, berichtet wurde, erhielt die „München=

Augsburger Staatszeitung" aus Offizierskreisen folgende

Buschrift:

„Wir danken für diese Ehrung . Es gibt nur etne

Form: Weitgehende dauernde Fürsorge für die Hinter-

bliebenen, die Waisen und Witwen. Dazu nehmt das

Geld, das Ihr für Denkmäler verschwenden wollt ! Gebt

es als Grundstock einer Stiftung, die Ihr nicht flink ge=

nug errichten, nicht reichlich genug beschenken könnt!

Denn die Verlassenen werden unzählig sein und Eure

Schande ebenso , wenn Ihr sie darben laßt . Gebt Brot

statt Steine, und wenn Ihr dann noch etwas tun wollt,

schreibt die Namen Eurer toten Kameraden auf schmuck-

lose Tafeln in Euren Kirchen !"

-

Daraufhin hat in der „Täglichen Rundschau“ der

Königl. Gartenbau-Direktor Willh Lange in Berlin-

Dahlem den Vorschlag gemacht, jedem, ohne Unterschied

von Raſſe und Glauben, der durch seinen Opfertod zum

Helden Deutschlands ward, in seiner Heimatgemeinde

eine, feine Eiche zu pflanzen, um den Friedens-

baum die Kaiſerlinde sodaß Deutschland als

Sinnbild seiner Ehre und seiner Kraft das Land der

Heldenhaine würde". Tausende von Zustimmungen aus

allen Volkskreisen der Heimat und besonders aus den

Reihen der Kämpfer in Oft und West und auf der See

trafen ein. Dank dieser ungeteilten Zustimmung hat sich

eine Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Heldenhaine“

(ehrenamtliche Geschäftsstelle : Berlin-Wannsee, Bismarck-

ſtraße 5) gebildet und eine Schrift : „Deutschlands Hel-

denhaine" ist in Vorbereitung . Es sind folgende Gesichts-

punkte aufgestellt :

1. Es soll jedem seine Eiche, nicht einer

Gruppe von Kämpfern ein Baum gepflanzt werden, denn

damit würde die brüderlich-völkische Grundlage vernichtet .

2. Eichen sollen gepflanzt werden, nicht Bu =

chen oder Rüstern, denn eben mit dem Helden-

baum der Deutschen verbindet sich jener Begriff, den

wir auch ohne Wort und Stein zum Ausdruck bringen

wollen. Die neugermanischen Eichenhaine sollen die Ver-

bindung mit unseren Altvorderen wiederherstellen .

3. Im Mittelpunkte stehe die Linde als der

alt deutschee e Gemeinde- und Friedens =

baum, denn jedes Kampfes Ziel und Ende ist der

Friede. Die Kaiserlinde aber blühe dem Friedenskaiser,

der uns aus dem heiß umworbenen Frieden durch Kampf

zu neuem ehrenvollen Frieden führt.

4. Als hegende Form der Umrahmung empfehlen

sich Wall und Graben, mit Buschbaum- und

Wildhece besetzt, demnächst eine n'edrige Feldstein-

mauer.

5. Keine Verquickung sinde statt mit

Friedhofsanlagen, denn hier haben wir eine

Stätte fortdauernden Lebens, den Gemeindeplatz für völ-

kische Weihefeste .

6. Die Verbindung großartiger Denkmäler mit d

Eichenhain entzieht der Kriegsfürsorge notwendige Min

man übereile die Vorbereitung der steinernen Male feina

falls.

7. Der „Ring“ um die Linde als altgermaniſċ-

Sinnbild der Geschlossenheit und Selbstsicherheit i

deutschen Weltkampf diene als Weihefestplat !

Nun wird man uns aber gewiß folgende Einwä

gestatten .

3 u 1. So gewiß der Einheitsgedanke für jed

seine besondere Eiche erfordert und nur auf diese Wa

das hohe, die Gegenwart beseelende Gemeinschaftsges

versinnbildlicht wird , so ernstlich wird man sich doc

vor zu hüten haben , daß die Einheit und Einfac

der Idee zur Einerleiheit in der Form führt . Es tönt

ſonſt in den lebendigen Ehrendenkmalen die Schablone i

wiederholen, die in der Denkmälerfabrikation uns so zn

felhaft „beglückte“, wogegen sich eben auch Geh. Rec

rungsrat Prof. Dr. Schwappach-Eberswalde in der „T

schen Forstzeitung" mit Recht wandte.

3 u 2. Wenn auch die Eiche als der Freiheitsbe

des deutschen Volkes und das Sinnbild deutscher Hell.

zuerst und vornehmlich für die Ehrung in Betracht kom :

so vermag doch da, wo sie etwa nicht gedeiht oder

einen krüppelhaften Hain abgeben würde, oder wo i

die örtlichen Verhältnisse, die Mittel und der Geſchr

ein besonderes Wörtlein reden, auch jede andere einh

liche Laub- oder Nadelholzanpflanzung ein würdiges Ehre

zeichen abzugeben . Denkbar wäre sogar die Pflanzu

von Fruchtbäumen, deren reife Früchte bei der Abnah .;

ständig neu das Bild der Vollendung deutscher Held

vor das Auge führten so meint unter anderen auch

Otto Eberhardt -; immerhin fragt sich, ob sich eine Lb:

pflanzung mit dem Gedanken eines Heldenhains

verträgt (im Geschmack der Forstleute liegt er we

faum!) Die Pflege und Erträgnisse solcher Fruchtbär:

ließen sich freilich wieder volkswirtschaftlich für de

Kriegsbeschädigten oder andere Bedürftige nutzbar mache

So geschieht es seit Jahren mit dem Herzlwald it

Palästina.

-

3 u 3. Eichenpflanzungen über ganz Deutschland

Ehren der Gefallenen vor einer gar zu eintöniger

Durchführung wird auch bewahren, wenn wir nicht un

bedingt auf der Verbindung mit der Friedens.

Kaiserlinde bestehen . Die Eichengemeinschaft bedarf nie :

notwendig solcher Anlehnung . Ursprünglich wird der

Vätern der Heldenhaine vermutlich nur der Eichbaum

als das Sinnbild der gefallenen Helden vorgeſchwet:

haben. Breitet aber eine Friedenslinde
in der Min

des eichenumkränzten Haines auf freiem Rundplaz
ihre

Aeste, so beleht immer noch die Möglichkeit der Aus

gestaltung: Die Anlage kann mehr parlartig erfølgen

oder auch den Charakter des Waldes ebensogut wie te

des offenen Haines tragen . Nur den Eindruck einer bo

nungsvollen Baumschule vermeiden! Wo alte schöne

Eichen oder Lindenhage, einzeln ragende Bäume oder

alte Baumgruppen sind, sollten sie unbedingt ausgenut

werden. Pfarrer W. Schuster.

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wim menauer,

für literarische Berichte Prof. Dr. W e b er , beide in Gießen. - Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerländers Berlas

Verleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. · G . Otto % Hoſbuchdruckerei in Darmstadt.

-
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Wer weiss

esheute nochnicht, dass Weber-Fallen in Fangsicherheit andHaltbarkeit unerreicht sind? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen , Schiesssport- und Fischereiartikel gratis !

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i . Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

find sowohl für den Holz-Büttners Baumwinde u. hauereibetrieb wie bei Um-

Zahnleisten Waldteufel wandlung von Wald zu
Feld die besten Rodema-

chinen, die existieren. D Preisliste mit Abbildungen kosten-

Los
Ferner empfehle : Doppelbürften, Meßbänder für

Stammholz, geeichte Maßstäbe und Bluppen best. Konstr.

H. Büttner, Eifa bei Alsfeld, Heffen.

Die Kunst des Jägers

Dep

2008

imEisen!

gute sichere Fangresultate zu er-

zielen, lehrt unser neu erschie-

nenes Weidmannsbuch Nr. 59

Zusendung desselben kostenfrei .

Bestes Fuchstellereisen Nr. 11b

mit Ankerkette M. 6.50

Grell's Orig. Fuchswit-

terung i . Dosen M. 2. u . M. 4.-

Marderselbstabzugeisen

Nr. 12 M. 10.

Haynauer Raubtierfallen-Fabrik

E. Grell & Co., Haynau i . Schl .

Hoflieferanten,

Waldlaub, Waldgras oder

Farnkraut

waggonweise laufend zu kaufen gesucht.

Angebote an Glasfabrik Wittekind

Minden i. W.

Leitfaden bei Auffarstung.

Bedeutendste

Forstbaumschule

derWelt

Preisverzeichnis kostenfrei

H

Forst-

Pflanzen

Jahresumsatz

200 Millionen

Pflanzen

Forst

SCHUTZ MARKE Same
n

J.HEINS'SÖHNE

HALSTENBEK(HOLSTEIN)

Waldwertrechnung u. forstl. Stati

Ein Lehr- und Handbuch von

weiland Prof. Dr. Hermann Stoetzer,

Grossh. Sächs. Oberlandforstmstr. u. Direktor d. Forstakademie L. Kiss

Fünfte Auflage.

Durchgesehen von Prof. Dr. Hans Hausrath, Karlsru

Gross-Oktay VIII und 252 Seiten.

Preis : brosch. Mk. 5.-, gebunden Mk. 6.80

Das Erscheinen der fünften Auflage legt am beste

Zeugnis ab von der allseitigen Anerkennung, die d

Werk durch die prägnante und klare Darstellung de

Stoffes und durch seine mehr popularisierende und a

Hervorhebung der praktischen Gesichtspunkte a

zielende Richtung in Fachkreisen gefunden hat.

Frankfurt a. M.

Kiefernsamen garantiert deutscher Herkunft

nachweisbar aus besten süd- und norddeutschen Zapfen in hiesigen und Zweigklengen in

Süd- und Norddeutschland unter Kontrolle des deutschen Forstwirtschaftsrates gewonnen,

ebenso Fichten-, Lärchen-, Weymuthskiefern- und Weisstannensamen

garantiert deutschen Ursprungs mit höchstem Gebrauchswert

Roteichel, Buchel und andere Laubholzsamen

in zuverlässigen Qualitäten letter Ernte

ferner Gras-, Klee- und Feldsaaten mit Berkunfts- und Qualitätsgarantien, in eigener

Samenuntersuchungsanstalt vorgeprüft und ersten Samenkontrollstationen attestiert

empfiehlt

J. D. Sauerländer's Verlag

Prima weiche weisse

Schmierseife

(Hamburger Tonnenseife)

ersetzt die teure Oelseife am

besten. SoweitVorrat offeriere

ich ab hier

Gebinde à 100 Pfd . netto Mk . 31.

11 99 50
16.

11

30
10.

95 19 19

gegen Nachnahm
e

.

Conrad Appel, Samen-Werke, Darmstadt Ed. Tiedemann.

Kontrollklengen des deutschen Forstwirtschaftsrates. Gegr. 1789.
Hamburg 23. Hammerstr. 4.

Diesem Heft liegt das Preisverzeichnis der Firma 3. Heins' Söhne, Halftenbek (Hofftein) bei

wir o welches wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.
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Verwertung der Süßwasserfische, insbesondere Scheinbar segen viele Züchter als selbstverständlich voraus,

der Forellen.

Vielen Besitzern von Fischereien fällt es schwer .

Abnehmer für ihre Fische zu finden . Forellen sind

In vielen Gegenden kaum absehbar. Der deutsche

Fischerei-Verein hat es sich daher zur Aufgabe ge :

nacht, deren Absatz zu fördern, und zu diesem Zwecke

ein Rundschreiben veröffentlicht, welches folgendermaßen

lautet:

„Wohl wird noch immer Geld für Austern, Steinbutt

und andere feinen Gerichte, die aus dem Auslande stammen,

ausgegeben, den Genuß von Forellen aber scheint der größte

Teil des bemittelteren Publikums für einen unverzeihlichen

Turus zu halten. Infolgedessen sind unsere Forellenzüchter,

Die schon durch die Unterbindung der Ausfuhr nach Frank-

reich und unter dem Mangel an Futtermitteln empfindlich

zu leiden haben, in eine Notlage gekommen. Um den Ab-

faz wieder zu beleben und nicht dauernd große Beſtände

weiter füttern zu müssen, hat sich eine große Zahl von

Forellenzüchtern bereit erklärt, ſowohl kleine Poſt- wie Bahn-

pakete frisch geschlachteter, fertig ausgenommener Forellen

zum Preise von 2 bis 3 Mk . für das Pfund gegen 3

bis 5 Mk. früher direkt an eine Haushaltung für eine

oder mehrere Familien, die gemeinschaftlich beziehen wollen,

zu versenden. So ist es den Hausfrauen möglich, ein vor-

zügliches, äußerst gesundes Gericht von 3 bis 4 Fischen zu

diese verhältnismäßig sehr billigen Preise zu bereiten .

Auch werden Warenproben von 2 Fischen in wasserdichten

Rollen versandt. Die Adressen der liefernden Fischzuchtan-

stalten weisen die Landes- und Provinzialfischereivereine

oder der Deutsche Fischerei- Verein", Berlin W. 10,

Stönigin-Auguftaftr. 21 nach; in eiligen Fällen ist dieser

auch bereit, Bestellungen direkt an die dem Besteller nächſt-

liegende Fischzuchtanstalt weiterzuleiten. Beim direkten Be-

zuge vom Züchter geht der Käufer auch ſicher, daß er deutſche,

nicht dänische Forellen erhält."

"

Im Anschluß an dieses Rundschreiben hat der

deutsche Fischereiverein ein weiteres Rundschreiben fol-

genden Inhalts versendet:

Infolge unseres Rundschreibens zur Steigerung des

Forellenverbrauchs in einer Tageszeitung sind uns eine

Menge von Anfragen nach Züchtern, Probesendungen

uſw. aus dem Leserkreise dieser Zeitung zugegangen. Die

wenigen Fischzüchter der betreffenden Gegend, welche sich

bereit erklärt haben, Forellen zu Kriegspreisen direkt an den

Verbraucher zu senden, werden kaum imftande sein, die Be-

ſtellungen zu erledigen. Wir bringen dies zur Kenntnis

aller Forellenzüchter, damit die Beteiligung größer wird .

daß wir ihnen bei uns einlaufende Bestellungen oder Nach-

fragen nach Bezugsquellen überweisen. Deshalb sei aus-

drücklich bemerkt, daß nur diejenigen Züchter berücksichtigt

werden können, welche auf unseren früheren Aufruf hin

Kriegspreisen (2-3 Mt. per 1 Pfund) zu verkaufen und ge-

erklärt haben oder noch erklären, Forellen zu billigeren

schlagene Fische in Paketen direkt an Haushaltungen zu

verschicken . Alle Züchter, welche dem deutschen Fischerei-

Verein in Berlin (W. 10, Königin-Auguſtaſtr. 21) angeben,

zu welchen Preiſen ſie liefern, welche Wochen- oder Monats-

mengen, welche Arten. (Bach- und Regenbogenforelle oder

Bachsaiblinge), ob nur lebende oder geschlagene, in Post-

oder Bahnerpreßpaketen, Warenproben usw., werden in einer

Liste eingetragen und bei Anfragen, die dem deutschen

Fischereiverein zugehen, berücksichtigt. Gleichzeitig machen

wir bekannt, daß unsere Versuche, Forellen in Pappdosen

und Pappkiſten zu versenden gute Ergebnisse gezeitigt haben.

Es hat sich herausgestellt, daß in einer besonderen Art

wasserdichter Pappbüchsen zwei geschlagene mittelgroße Speise-

forellen sehr gut für 20 Pfg. als Warenprobe verſendet

werden können . Die Pappbüchsen würden bei Herſtellung

im großen, die der deutsche Fischerei-Verein ev . veranlaſſen

wird, nur ungefähr 11 Pfg. das Stück kosten. Holzkisten

für den Post- und Expreßversand könnten gleichfalls vom

deutschen Fischereiverein beschafft werden. Der Preis dafür

würde bei Großbezug nur 25-35 Pfg . fürs Stück betragen.

Angesichts der Preissteigerung für derartige Fabrikate wäre

es erwünscht, daß die Züchter baldigst ihren voraussichtlichen

Bedarf mitteilen."

In weiten Kreisen ist leider die Ansicht verbreitet,

daß lebend zu Markte gebrachte Fische vor geschlach-

teten Fischen den Vorzug verdienten. Diese Ansicht

ist eine irrige, vorausgesezt , daß es sich um friſche

tote Fische handelt. Ob dies lettere der Fall ist , läßt

sich an dem Aussehen der Fische leicht erkennen ¹) .

Lebend zu Markte gebrachte Fische sind selbstverständ

lich erheblich (etwa 20 %) teurer, wie tote Fiſche, zu =

dem sind sie weniger wohlschmeckend, als die gleich

nach dem Fange geschlachteten.

Daß sie teurer sind , ist selbstverständlich, denn die

Transportkosten sind bei lebenden Fischen recht er=

heblich ; daß sie weniger wohlschmeckend sind , ist nicht

so einleuchtend , aber trotzdem der Fall.

1) Frisch geschlachtete Fische sind steif (Todesstarre),

fühlen sich schleimig an ; die Augen sehen klar aus ; die

Kiemen find tiefrot und ohne Schleim.

1916 4
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Wenn man sich den Transport solch lebender Fische

einmal genauer ansieht, dann wird man bald hiervon

überzeugt werden. Was müssen solche Fische alles

über sich ergehen lassen , bis sie endlich in der Küche

des Verbrauchers enden ! Nachdem sie mit Netz oder

Angel gefangen worden sind , werden sie in kleine Be

hälter gebracht, wo sie bis zum Abtransporte zum

Verbrauchsorte aufbewahrt werden. In diesen Be

hältern bleiben sie oft eng zusammen gedrängt, ohne

Nahrung aufzunehmen , längere Zeit, um dann wieder

mit einem Käscher gefangen und in das Transport-

gefäß gebracht zu werden . Ohne Verletzungen ab

gesehen von der Heze geht es in der Regel hier

bei nicht ab. In dem Transportgefäße werden nun,

um die Transportkosten so billig wie möglich zu

machen, so viele Fische untergebracht, wie nur irgend

möglich. Infolge des in diesem engen Raume er-

folgenden stetigen Drängens, Stoßens , Schlagens und

Reibens kommen die durch das längere Fasten bereits

abgematteten Fiſche in völlig erschöpftem , zerschundenem

Zustande, oft vielfach mit blutigen Wunden am Markt-

orte an, wo die Quälerei von neuem beginnt. Die

Fische werden nun wieder mit dem Käſcher gefangen,

lebend verwogen und ſodann zappelnd in Nezen oder

Körben von dem Käufer nach Hause getragen . Hier

sterben sie eines langsamen qualvollen Todes, oder

werden im günstigsten Falle von unkundiger Hand

geschlachtet. Daß die Fische auf diesem Leidenswege

an Wohlgeschmack erhebliche Einbuße erleiden, ist selbst=

verständlich. Ebenso wie gehettes oder erst infolge

eines Schusses nach längerer Zeit verendetes Wild min-

derwertig ist und an Geschmack und Haltbarkeit ver=

liert, ebenso geht es den Fischen .

Vergegenwärtigt man sich einmal die Qualen, die

solche Fische aushalten müſſen , bis sie in der Küche

des Verbrauchers ihr Ende finden, dann muß man

sich wundern, daß nicht schon längst vom tierschütz

lerischen Standpunkte gegen diese Tierquälerei , die der

Versand lebender Fische zu Genußzwecken darstellt, ein-

geschritten worden ist. Welchen Apparat haben seiner

Zeit die Tierschutzvereine in Bewegung gesetzt, um den

Krammetsvogelsang im Dohnenstiege zu verbieten.

Sind die Qualen, die die armen Fische beim Aufenthalt

in Hältern, beim Versand in kleinen Transportfässern

und beim Verkaufe in lebendem Zustande erdulden

müſſen etwa kleiner wie der nur kurze Zeit dauernde

Todeskampf des in der Schlinge gefangenen Kram-

metsvogels ?

Die heutigen Bestrebungen gehen auf die Beschaf-

fung möglichst vieler und billiger Lebensmittel hinaus .

Durch die Versendung lebender Speisefische werden

die Fischpreise unnötig verteuert.

Nach alledem muß dem Bestreben, die Fische lebend

zu Markte zu bringen, mit allen Kräften entge

gearbeitet werden .

Frisch geschlachtete tote Fische find

1. billiger als lebend zu Markte gebrachte, r

sie geringere Transportkosten verursachen ;

2. besser an Geschmack , weil sie nicht dur

den Aufenthalt in Hältern ohne ausreichende Nahru

und durch die Qualen des Verſandes usw. gelitz

haben, und

3. besser von Aussehen , weil sie nicht dur

den Transport , das wiederholte Fangen mit de

Käscher usw. zerschunden und mit Wunden bedet

sind .

Sehr erwünscht wäre es, wenn sich die Bevölkerung

von der alten Gewohnheit, den lebend zu Marte

brachten Fischen vor den geschlachteten Fischen der

Vorzug zu geben, entwöhnen wollte ! Hierdurch wine

sie in der Lage sein , sich billigere und wohlschmeden-

dere Fische zu verschaffen und es würde außerdem der

Fischern und Fischzüchtern ihr Betrieb erheblich er

leichtert werden, da die Lieferung lebender Fische weget

Mangels an Hilfskräften und Fuhrwerk sowie infolge

der während des Krieges vielfach ungünstigen Eiſer:

bahnverbindungen sehr erschwert ist.
Eberts.

Forftliches aus dem „ Teffin“.

Von W. Keßler, Kgl. Preuß. Forſtmeister a. D.

(Fortsetzung. )

,,Nothing should be permitted to stand in the

way of the preservation of the forests."

Roosevelt.

II. Früherer und gegenwärtiger Waldbeſtard, Wald-

abnutzung und Forſtſchuh.

Genau 600 Jahre waren am 15. November 1915

verflossen, ſeit die Eidgenossen, deren Kern die 3 Ur:

kantone oder Waldstätte Uri , Schwyz und Unterwalden

bildeten, mit der siegreichen Schlacht beim Morgarten

am Aegerisee stolz und tapfer ihren Einzug in die

Weltgeschichte feierten . Mit dem erlangten Selbstbe

wußtsein entſtand und wuchs auch naturnotwendig das

Streben nach Ausdehnung über die engen Grenzen der

beschränkten kleinen Heimat hinaus . Für die am Nord-

abhang der Mittelalpen belegenen Kantone ergab sich

naturgemäß und unabweisbar der Zug nach dem

Süden , wo reichere Länder unter wärmerer Sonne

seit jeher das Ziel kühner Eroberer gewesen waren.

Führten doch die nördlichen Zugangswege zu den wich-

tigsten Alpenpässen durch das Gebiet der Waldstätte.

Was Wunder, wenn nun ihr Wunsch dahin ging, die

Pässe selbst und die nach Süden von ihnen auslaufen:

den Straßen mit ihren Talgebieten zu besigen und

zu beherrschen .
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Seit etwa 1400 beginnen die Eidgenossen , nament

ich Uri, festen Fuß in den Tälern des Teſſin zu

aſſen. Auch die Niederlagen von Arbedo, wo am

29. Juni 1422 die Mailänder die nordischen Eroberer

eſiegten, und die viel größere und wichtigere von

Marignano, wo am 13. und 14. September 1515

Franz I. von Frankreich die Schweizer zum Rückzug

aus der Lombardei und damit aus der Weltgeschichte

wang, haben nicht vermocht, sie aus diesem Besit

wieder zu verdrängen. Seit 1512 waren diese Süd-

provinzen als Vafallenländer derart verteilt, daß Uri,

Schwyz und Unterwalden das eigentliche Tesfintal bis

Bellinzona zusammen beherrschten , während das Mag

giatal, Locarno und das Sottoceneri (Lugano und

Mendrisio) gemeinsamer Besiß der ganzen Eidgenossen

ſchaft, damals aus 12 Kantonen bestehend, wurden.

Das noch nicht dem Bunde angehörige Graubünden

hatte sich das Miſortal (Meſolcina) und den Veltlin

zugeeignet. Alle hatten so ihren Sonnengarten", ihr

Weinland ; und haben es unentwegt als,strenge Herren

fast genau 3 Jahrhunderte beherrscht und genugt , bis

die große Revolution des westlichen Nachbarlandes

auch hier Wandel schuf. Nach verschiedenen Kämpfen

und Uebergangszuständen wurde dann 1815 der Tes

sin als selbständiger Kanton anerkannt und in die

Eidgenossenschaft aufgenommen.

"

Während der 3 Jahrhunderte der Zwingherrschaft

wurde die Regierung durch Landvögte ausgeübt,

welche alle 2 Jahre wechselten, ihre Stellen oft ge=

kauft hatten und meist auch vorwiegend nach dem Ge

sichtspunkt persönlicher Bereicherung verwalteten . Am

schlimmsten ging es wohl in dieser Hinsicht im Südteil

des Tessin zu, wohin jeder der 12 Herrenkantone alljähr-

lich noch einen beſonderen Vertreter (sindicatore) neben

den Landvögten fandte und die gerichtlichen Bußen wie

die üblichen Beftechungsgelder nun immer vielfach ge

teilt werden mußten. Kein Wunder, daß noch heute

im Teſſiner Volke ein gewisses Mißtrauen in Bezug

auf Rechtsprechung und Gerechtigkeit der Behörden vor-

handen ist.

Auch die heute noch den Tessinern eigene Neigung

zum zeitweisen oder gänzlichen Auswandern ist eben=

falls schon in dieser Zeit der Zwingherrschaft und Miß

regierung entstanden.

Als 1798 die Despotenherrschaft der Landvögte

ein Ende nahm, waren im Tessin weder Volksschulen,

noch Straßen, noch öffentliche Güter und Fonds vor-

handen ! Neben den großen und beklagenswerten Nach-

teilen, welche das Vajallenverhältnis zu den harten

und habgierigen Herren auf der Nordseite für den

Tessin gehabt hat, darf man doch auch gewisse Licht-

feiten dieser 300 jährigen Unterdrückung nicht über-

sehen. Zunächst war es in jenen unruhigen Zeiten

| schon ein Vorteil, daß wenigstens der äußere Fried-

des Landes gesichert war , so daß bei der hohen künft-

lerischen Veranlagung seiner Bewohner sich jener wohl

in der neueren Geschichte einzig dastehende Reichtum

von Künstlern aller Art, besonders Malern, Bild-

hauern und Baumeistern, entwickeln konnte, die in der

ganzen Welt Meisterwerke, ihres Könnens geschaffen

haben.

Von kundiger Seite (z . B. Merz) wird behauptet,

daß auch der frühere Waldreichtum des Tessin

durch die Landvogtherrschaft geschaffen und erhalten

sei . Nun ist es ja eine bekannte und in der Geschichte

der Länder und Völker häufig festgestellte Tatsache,

daß ein autokratiſches nnd despotisches Regiment eben

durch die Eindämmung des Einzelwillens und Eigen-

nuzes der Beherrschten die Waldzerstörung in ge=

wissem Grade hemmt, selbst wenn nicht, wie in Deutſch-

lands Vergangenheit, Rücksichten auf Jagd und an=

dere angenehme und wertvolle Regale zum Schuß und

zur Erhaltung des Waldes wirken .

Nach Merz hat die große Waldverwüstung und

Zerstörung erst seit den Tagen der Unabhängigkeit

und persönlichen wie kommunalen Freiheit begonnen.

Nach den Anführungen von Bettelini (S. 188 ff.)

haben jedoch schon in den früheren Jahrhunderten , be=

sonders im 18. , umfangreiche Holzſchläge und Holz-

verkäufe nach der holzarmen Lombardei, namentlich

Mailand, stattgefunden. In Locarno und Brissago

hatten sich zu diesem Zweck förmliche Holzkontore ge=

bildet, welche den Ankauf des Holzes im Walde und

seinen Transport bis zur Verwendungsstelle vermit=

telten.

Von den Kahlschlägen wurden die Stämme in

Klößen (borre) von 2,5-5 m Länge mittelst Holz=

riesen (sovende " ) , die oft mehrere Hundert Meter

lang waren und hauptsächlich bei starkem Frost im

Winter benutzt wurden, bis in die Flußtäler gebracht

und von dort auf den, wenn nötig, durch Klauſen

angestauten Flüssen in den Tessin, den Langen See

und den aus ihm nach Mailand führenden Schiff-

fahrtskanal. Aus dem Sottoceneri , welchen keine

direkte Wasserstraße mit Mailand verband und wo

große nugholzreiche Nadelholzbestände seltener waren,

wurde hauptsächlich Holzkohle ausgeführt, die großen=

teils auf Saumtieren nach Luino geschafft und von

dort in Barken auf dem Wasserwege weiter befördert

ward. Um das Jahr 1770 herum hatte die Ver-

kohlung von Kastanienholz bereits solchen Umfang er-

reicht , daß die Landvögte mit Ausfuhrverboten ein=

schritten, über welche dann die Mailänder Behörden

Beschwerde erhoben . Unbedingt hat die planloſe Forſt=

1 ) Von Schwänden“ (verschwenden) ."
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abnutzung und Waldzerstörung schon vor der Vei

freiung des Kantons aus seinem Untertänigkeitsver

hältnis begonnen. Da die Landvögte sich im allge-

meinen um die Patriziatswirtschaft nicht fümmerten ,

ist auch eigentlich kein Grund einzusehen, weshalb die

waldbesigenden Gemeinden, an deren Spize noch dazu

nicht selten Holzhändler standen , nicht jede Verwer

tungs- und Abſazmöglichkeit hätten benutzen sollen .

Was den Wald damals noch erhielt und schütte , war

die wenigstens stellenweiſe abſolute Wertlosigkeit oder

richtiger Unverwertbarkeit seiner Erzeugnisse.

Nur darin scheint die alte Herrschaft der Land-

vögte waldschüßend gewirkt zu haben , daß sie die

Waldzerstörung zu Gunsten der Aus =

dehnung der Weide verhinderte und auf die Er-

haltung der Bannwälder (boschi sacri oder favre)

achtete.

Unbestreitbar hat dann die Waldvernichtung in

den ersten Jahrzehnten nach der Befreiung ganz außer

ordentlichen Umfang, namentlich in dem für den Ver-

tehr schon etwas mehr erschlossenen Sottoceneri, an=

genommen. Da die Holzpreise noch immer sehr niedrig

waren, handelte es sich oft weniger um Erzielung von

Gelderträgen aus der Holznutzung als um Beseitigung

des lästigen Waldbestandes zur Gewinnung von wei-

terem Gelände für die Waldweide.

Die völlig gesetz- und aufsichtslose Zeit, welche

erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts umfaßt, iſt

unbedingt die Periode der größten Waldzerstörung

den Patriziatsgemeinden gewesen. Jede Korporatz

handelte nach Willkür und Belieben aller oder de

mehr wohl meist einzelner maßgebender Mitgliede :.

In vielen Fällen wurde die Allmende und auch de

Wald zum realen Eigentum aufgeteilt ; in andern

wurde nur die Nuznießung geteilt uſw., ſo daß nament

lich im Sottoceneri die buntesten Eigentums- und Nuz

nießungsverhältnisse entstanden, welche noch heute faux

zu entwirren sind.

In allen Fällen aber ging es über den arme

Wald und Holzbestand her. Es ist eine uralte, aud

in Deutschland, Desterreich, Skandinavien usw. imme

wiederkehrende Beobachtung , daß der kleine Bauer

namentlich im Gebirge, stets der erbittertste Feind de

Waldes ist, den er förmlich haßt, weil er seine Gr

zeugnisse nicht richtig zu würdigen vermag und im

Wald nur ein Hindernis für weitere Ausdehnung der

ihm unmittelbaren Gewinn abwerfenden anderen Boden-

benutzungsarten, namentlich Ackerbau und Viehweide,

erblickt. In südlichen Ländern und Gebirgen t

diese Nichtachtung und Befeindung des Waldes u

so größer, als der Brenn- und Bauholzbedarf der

Einwohner durch Klima und Steinreichtum sehr ge

Die Besikverhältnisse erleichterten nur zu ring ist.

sehr eine derartige kurzsichtige Wirtschaft.
Be

Es fehlt leider an jedem genauen Anhalt zur

antwortung der Frage, wie groß die Waldfläche und

der Waldreichtum des Tessin vor etwa 100 Jahren

gewesen ist . Merz sezt anscheinend voraus , daß auch

damals nur die heute angenommenen 60 bis 70

Tausend ha Waldfläche vorhanden gewesen wären.

Aus vielen Tatsachen, welche teils geschichtlich fest

stehen, teils aus örtlichen Beobachtungen sich ergeben,

läßt sich jedoch schließen, daß nicht nur eine riesige

Zerstörung der Waldbestände und Holzvorräte, sondern

auch eine erhebliche Verminderung der Wald-

Die Gebirgswaldungen des Tessin waren nämlich

und sind noch heute größtenteils in Besitz und Eigen

tum der sogenannten Patriziate , d . h. einer Kor-

poration der alten ortsangesessenen Familien. Ur

sprünglich ist wohl das Patriziat aus der Gemeinde

entstanden und mit ihr zusammengefallen, bis neue

Einwohner, die nicht den Patriziern entstammten, hin-

zukamen. Ihnen gegenüber schloß sich die alte Voll-

bürgergemeinde mit ihren Gerechtsamen und Anteilen

am bis dahin Allmend-artigen Gemeinbesig an Wiesen,

Weiden und Waldungen streng ab . Die oft fast feind- fläche überhaupt stattgefunden hat. Leicht erklär

liche Trennung ging soweit, daß in manchen Gemeinden

den Nichtpatriziern sogar die Mitbenutzung der aus

dem Patriziatsvermögen unterhaltenen Schulen ver-

wehrt wurde. Neuere Geseze haben hierin Wandel

geschaffen . Meist ist das Verhältnis jetzt derart ge-

regelt, daß auch die Nichtpatrizier, die sogen. Kommu=

nisten, durch Zahlung einer einmaligen oder jährlichen

Tare an den Nutzungen des Patriziats teilnehmen

können .
Bis zum Jahre 1835 bestand jedoch über-

haupt keinerlei Gesetz über Art und Nutzungsrecht des

Patriziatsvermögens und es muß als eine große Unter-

lassungsfünde der früheren Herrschaft bezeichnet werden,

daß sie diese wichtige Frage ganz übersehen und ver=

nachlässigt hat.

licher Weise ist besonders die obere Waldgrenze

gegen die Alpen oder Weideflächen der höheren Ge

birgslagen herabgedrückt worden. Bettelini führt zum

Beweis dieser Tatsache das Vorhandensein zahlloser

alter Kohl- oder Meilerstellen in Höhenlagen (von

1500 m und darüber) an, wo heute längst kein Wald

überhaupt oder doch nur in kümmerlichen Resten noch

sich findet, zur Zeit der Köhlerei aber doch unbedingt

genügender Holzbestand und zwar über den Meiler:

stellen gewesen sein muß. Auch die uralten prächtigen

Schattenbäume (Meriggi) an der heutigen oberen Wald-

grenze, welche doch sicherlich Reste weiterer höherer Be

stände sind, können als unanfechtbare noch lebende

Zeugen früherer größerer Waldausdehnung gelten,
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enso wie die riesenhaften teilweise schon verfaulten

töcke, die sich auf heute ganz oder fast ganz ent=

aldeten Alpenflächen finden .

Aber auch indirekte Anzeichen früherer umfang

icherer Bewaldung laffen sich aus der Boden

lora oberhalb der heutigen Waldgrenze ableiten .

lach der wiſſenſchaftlich wohl begründeten Anſicht nam-

after Botaniker wie C. Schröter und Rikli, gibt es

ber der jetzigen Waldgrenze deutliche Formationen

on Farren, Gräsern und Blumenarten, welche aus-

esprochene Waldpflanzen sind und als Zeugen früheren

Baldbestandes gedeutet werden müssen. Namentlich

it auch das dichte Auftreten der Alpenrose (Rh. ferru-

inum), welche einst das Unterholz unter Waldbestand

ebildet hat, ist in dieser Hinsicht beweisend .

Daß also der Wald zurückgedrängt und die von

hm eingenommene Fläche beschränkt ist, dürfte keinem

Zweifel unterliegen . Nun wird es schwerlich möglich

jein, über das Maß der Waldzerstörung und

das Verhältnis der früheren Waldfläche zur jezigen

ein begründetes Urteil zu gewinnen. Ich halte die

Annahme, daß die frühere Waldfläche im letzten Jahr-

hundert um 20-25 % vermindert worden ist , noch

für måßig.

Hätten nun wenigstens noch die Einwohner und

Waldbefizer entsprechenden Nugen von der Wald-

abnutzung gehabt, hohe Geldeinahmen erzielt und gute

Weiden gewonnen : so hätte die wirtschaftliche Um-

stürzung des Beſtehenden wenigstens noch finanzielle ,

wenn auch nur vorübergehende, Vorteile gebracht. Aber .

auch hieran hat es meist durchaus gefehlt .

Der Wald ist zerstört und nichts dafür gewonnen

worden als unfruchtbare Heideflächen , auf denen nicht

einmal ein dürftiger Buschwald mehr gedeiht. Merz

wie Bettelini führen als recht bezeichnendes Beiſpiel das

Val Colla an, das obere Talgebiet des bei Lugano in

den See einmündenden durch seine Hochwasser berüch |

tigten Caffaratefluffes . Hier wurde z . B. eine Eisen-

gießerei gegründet, um die reichen Vorräte, namentlich

an starkem Buchenholz , auszunuzen . Das Roheisen

mußte auf Saumtieren meilenweit bis zur Hütte ge=

ichleppt werden, welche dafür nicht nur ihren Holz:

bedarf unentgeltlich aus den umliegenden Waldungen

entnehmen durfte, sondern sogar noch eine Belohnung

für die Abholzung erhielt, die sich je nach der Größe

der abgetriebenen Fläche steigerte ! Heute sind die da=

mals entwaldeten Hänge dürre unfruchtbare Halden,

ſo daß die Anwohner genötigt sind, meilenweit nach

etwas Brennholz zu gehen, und der Caſſarate hat mit

zahllosen Sperrbauten befestigt und gesichert werden.

müssen, welche Hunderttausende gekostet haben !

Wohl mag der Waldzerstörung an manchen Orten

zunächst eine Ausdehnung der Weidewirtschaft gefolgt

|

sein. Es wird wenigstens berichtet , daß gerade in die

am meisten entwaldeten Ostteile des Sottoceneri zeit-

weise auch große Herden aus den anstoßenden italieni-

schen Provinzen Bergamo und Cremona zur Weide

gebracht seien. Lang dürfte jedoch auch diese Freude

nicht gewährt haben .

Alle Versuche, welche die Kantonsbehörden in zu =

nächſt recht schüchterner Weise machten, um wenigstens

einige Ordnung in diesen Wirrwar zu bringen und

durch Geseze und Verordnungen den gröbsten Miß-

bräuchen zu steuern , waren vergebens. Zumal in

Zeiten und Orten, wo das Holz schon höhere Preise

hatte und sich abbringen ließ, wurde genugt und ver-

kauft, was überhaupt erreichbar war. Manchmal waren

die Aufsichtsbeamten selbst Holzhändler , welche mit

den Beherrschern der Patriziate gemeinsame Sache

machten . In vielen Gemeinden wurde durch Jahre

überhaupt keine Rechnung gelegt und der Erlös aus

den Wald und Holzverkäufen wanderte einfach in die

Taschen von Geschäfts- und Privatleuten ¹) .

Nachdem im Sottoceneri nicht mehr viel zu holen

und auszuführen war, kam der Sopraceneri , nament-

lich das obere Teſſintal , die sogen . Leventina , und

ferner das Maggiatal, in seinem oberen Teil Lavizzara

genannt, und das Verzascatal an die Reihe . Aus

allen 3 Tälern wurde das Holz zunächst auf den

Flüffen bis in den Langen See getriftet und dann

weiter zu Wasser in die Lombardei und nach Mai-

land gebracht . Merz führt an , daß allein in der

Labizzara in der Zeit von 1830-50 mindestens

600000 fm Holz eingeschlagen und verkauft seien .

Man kann annehmen, daß hierdurch mehr als 1500 ha

Wald in dem beschränkten Talgebiete völlig devaſtiert

und kahl gehauen sind 2) . Der Forstinspektor Kaſt-

hofer aus Bern , welcher im Jahre 1846 die Teſſiner

Waldungen besichtigte, hat den Geldwert der damaligen

jährlichen Holzausfuhr aus dem Kanton auf 3½ Mil-

lionen Frs. berechnet, während alle anderen viel wald-

reicheren Kantone der Schweiz zusammen nur für

etwa 634 Mill . Frs . exportierten !

Nachdem schon in den Jahren 1807 , 1808 und

1824 Gesetze und Bestimmungen zur Sicherung gegen

Mißbräuche bei der Benutzung der Wälder erlassen

wort:

1) Nicht umsonst bildete sich im Volksmund das Sprich-

,,Il denaro di selva venduta, d . h . „ der Gelderlös aus

Waldverkauf. È farina che in crusca si muta “ ! gleicht Mehl,

das in Schalen (Spreu) ſich wandelt“ .

2) Sehr zur Waldzerstörung trugen die auf lange Fristen,

oft Jahrzehnte, abgeschlossenen Holzverkaufsverträge bei,

welche nur das Intereſſe der Käufer verfolgten, sowie der

Umstand, daß der Bau der damaligen schwierigen und koſt-

spieligen Riesen,stets große Holzmengen an einem Ort er-

forderte.
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waren, erſchien im Jahre 1840 ein umfassendes Forst-

gesetz für den Tessin mit Gültigkeit vom 1. Januar

1841 , welches an Vortrefflichkeit der Bestimmungen

nichts zu wünſchen übrig ließ. Nach demselben wurden

alle Waldungen unter Staatsaufsicht gestellt. Die Tei

lung von Gebirgsforsten wurde untersagt und ebenso

Kahlhieb , Stockroden und Urbarmachung an allen

Stellen, wo Erdrutſchungen und Lawinen zu befürchten

waren. Der Weidebetrieb sollte eingeschränkt und ge

regelt, Servituten sollten abgelöst werden usw. Zur

Ausführung aller dieser schönen Vorsäge wurde die

Ernennung eines Kantonsforstinspektors , mehrerer Be-

zirksförster und zahlreicher Waldhüter vorgesehen.

Sehr merkwürdiger und bezeichnender Weise ist

dies vorzügliche Gesetz zunächst viele Jahre gar nicht

zur eigentlichen Durchführung gekommen ; höchst wahr-

scheinlich , weil der Einfluß der an ungehinderter

weiterer Waldausnutzung interessierten Kreise zu mäch

tig war.

Endlich wurde im Jahre 1856 der erste Kantons

forstinspektor gewählt. Der wackere Kollege, ein Thur:

gauer mit Namen Brunnschweiler, konnte bald mit

Wehmut singen :

„Oh, welche Luft, Forstmann zu sein (nb . im Teſſin) " !

Troz besten Willens und bester Absichten konnte

er nicht nur nichts erreichen, sondern fühlte sich auch

bald seines Lebens nicht mehr sicher und zog es vor

nach wenigen Jahren seinen undankbaren und gefähr

lichen Posten aufzugeben ( 1859) . Um diese Zeit wurde

der bekannte Züricher Forstmeister und forstliche Lehrer

am Polytechnikum , Landolt , beauftragt, die Hochze-

birgs-Waldungen der Schweiz und namentlich auch

des Tessin zu bereisen und zu begutachten. Er hat

im Jahre 1861 hierüber einen ausführlichen Bericht ' )

erstattet, in welchem der trostlose Zustand der Forsten

tlar ersichtlich gemacht ist . Auch einsichtsvolle Tes:

siner selbst, wie Franscini, Lavizzari u . a . bemerkten

und beklagten die Waldverwüstung ihrer schönen Hei-

mat. Der Lettere wies u. a . in lebereinstimmung

mit den Landolt'ſchen Angaben nach, daß die damalige

jährliche Holzerzeugung des Tessin durch Zuwachs nur

72 954 fm oder einschließlich der Kastanienwälder mit

40500 fm im ganzen 113 454 fm ausmache, während

geschlagen wurden 225 747 fm und davon nach Italien

ausgeführt 101250 fm, also fast soviel als der wirk-

iche Zuwachs betrage 2 ) . Nach Lavizzari sind noch in

den Jahren 1853-60 allein auf den am Ostrande

einmündenden Flüssen mehr als 157 000 fm in

¹) Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrat über

die Untersuchung der schweiz . Hochgebirgswaldungen, vor=

genommen in den Jahren 1858, 1859 und 1860. Bern 1862 .

2) Vergl . Escursioni nel Cantone Ticino di Luigi La-

vizzari. Lugano 1859- 63. S. 787 ff.

meist schwächeren Stämmen von 3-5 m Lănge r

20-50 cm Stärke in den Langen See eingefi

worden. Dennoch beharrten das eigentliche Te

Volk und seine Vertreter, der sogen . Großrat,

ihrer kurzsichtigen , eigennützigen und waldfeindlica

Politik.Politik. Im Jahre 1860 war ein neuer Forf

spektor, diesmal ein Graubündener, Andreas Giet

gewählt worden . Auch er kam zu keiner erfolgreide

Tätigkeit, wurde vielmehr nach 3 Jahren durch Gr

ratsbeschluß wieder entlassen , „ da das Volk von For

ordnung nichts wissen wolle " (Merz) . Zugleich wurk

der ganze Forstetat einfach abgesezt. Die früher eir

gerichteten Baumschulen usw. ließ man eingehen u

überall herrschte wieder unbeschränkt der Holzhave:

der Hirt¹) undder Hirt ) und die Ziege!

Endlich übernahm die Natur selbst das Amt der

Mahners und Erziehers . Im September 1868 fr

nach starken Regengüssen jene furchtbaren Hochwaſſer

und Ueberschwemmungen, welche in der Geschichte dei

Tessin so leicht nicht vergessen werden dürften. Allein

der direkte Schaden, welchen sie anrichteten, wird a

fast 5 Millionen Frs. veranschlagt! Allgemein bra

sich die Einsicht Bahn, daß diese Naturkatastrophi

durch die frevelhaften und unsinnigen Entwaldungen

namentlich an den Steilhängen, verschuldet sei , un

daß unbedingt Wandel geschaffen werden müffe. In

Jahr 1870 wurde deshalb auch ein neues Forstgese;

erlassen, welches die Staatsaufsicht über die Forsten

wiederherstellte und die Anstellung eines Kantonsforſ

inspektors und dreier Kreisoberförster anordnete . Die

erstere wichtige Stelle wurde einem tapferen und ener

gischen Graubündner, Namens Zarro, aus dem b

nachbarten Mesoccotale stammend, übertragen, welcher

18 Jahre lang sein schwieriges Amt mit Ausdauer

und Erfolg verwaltet hat. Sein hauptsächlichster Kamp

galt den Ziegenherden , welche bis dahin jede

Kultur und Verjüngung unmöglich machten .

1876 wurde durch Bundesgeseß die Oberaufsicht

der Eidgenossenschaft auch über die Forsten des Tessin

erklärt und damit eine bis dahin nur zu schmerzlich

vermißte Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der forst-

lichen Behandlung und Ueberwachung gesichert . Eine

Folge dieser segensreichen Maßregel war dann ein

neues Kantonsforstgesetz von 1877. Inzwischen war

auch in weiteren und Laienkreisen der Tessiner Bevöl

kerung eine gewisse Bewegung zugunsten des Waldes

entstanden. Als im Jahr 1872 der Schweizer Forst

verein zum ersten Male im Tessin tagte, traten mehr

als 70 Tessiner als neue Mitglieder Lei.

Leider war diese Begeisterung, wie Bettelini , wel

chem ich in der Schilderung dieser geschichtlichen Ent .

1) Nach Kasthofer wurden früher die Hirten in der

Schweiz weit beſſer befoldet als die Lehrer !
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viðlung im wesentlichen folge, mit Recht bemerkt, ein

Strohfeuer, welches nur wenige Jahre vorhielt. Die

Mächte des kurzsichtigen Eigennutzes, welche nament

lich in den Patriziaten wirkten, waren zu stark, als

daß sie so rasch und leicht hätten überwunden werden.

können . Die Geseze und Einrichtungen waren wohl

gut und zweckmäßig , aber ihre richtige und genaue

Durchführung ließ nur zu viel zu wünschen übrig .

Noch immer wurde auf persönliche und private In-

tereſſen überwiegende Rücksicht.genommen und die be-

rüchtigte Vettern- und Parteiwirtſchaft, welche übri

gens feineswegs nur im Tessin daheim ist, machte sich

auch auf diesem Gebiete in hohem Maße geltend .

Ich möchte gleich hier bemerken, daß unter solchen

Verhältnissen , wie sie im Tessin und anderen südlichen

Bergländern herrschen, die Versöhnung und der Aus

gleich zwischen dem öffentlichen, allgemeinen und dem

privaten Einzelinteresse doppelt schwer ist , ohne daß

man deshalb dem Charakter der Bevölkerung beson

dere Schuld beimessen darf. Man verseze sich selbst

in die Stelle der kleinen Bergbauern, sei er nun Pa-

triziatsteilhaber oder nicht . Immer spielt für ihn die

Hauptrolle die Weide , um möglichst viel Vieh, na-

mentlich Ziegen, halten und durchbringen zu können.

Jede Ziege mehr bedeutet für ihn einen Vermögens:

zuwachs von rd. 30 Frs , und ohne ihre Milcherzeugung

vermöchte er sein schon an sich dürftiges Leben über:

haupt nicht zu fristen . Welches Interesse soll nun er

an der Aufforstung und Bewaldung seiner Berge ha:

ben, welche ihm nur seine Wirtschaft, d . h. Viehhal

tung, beschränkt und erschwert? Selbst von den wasser=

wirtschaftlichen Maßregeln der Wildbachverbauungen

uſw. wird er kaum berührt, da ihr Nußen meist erst

den untenliegenden Talbewohnern zugute kommt ; von

Lawinenschutz und dergleichen schönen Dinge will er

überhaupt nichts wissen, wenn nicht gerade sein Wohn-

sig selbst direkt gefährdet ist . So sieht er in allen

noch so gut gemeinten Schußmaßregeln eigentlich fast

immer nur Beschränkungen seiner persönlichen und

wirtschaftlichen Freiheit, gegen welche er sich nur zu

gern öffentlich oder heimlich (durch Waldbrände und

dergl.) auflehnt.

Unbedingt bildet die Versöhnung der weide ,

wasser- und Forstwirtschaftlichen Inter

essen in den Gebirgsländern , wie dem Teſſin, eins

der wichtigsten und schwierigsten Probleme, über wel-

ches später noch zu reden sein wird.

der Kanton Teffin nach einem gescheiterten Versuch

vom Jahre 1908 im Jahre 1912 ſein leztes Kan=

tonsforstgeset erhalten, welches hoffentlich längere

Zeit gelten und nügen wird .

-

Die gegenwärtige Waldfläche des Tessin

wird von Merz 1903 auf 59 870 ha angegeben

20 % der Gesamt- und 32 % der produktiven Fläche

des Kantons 1 ) . In dem 1914 erschienenen Werk

„Die Forstlichen Verhältnisse der Schweiz " (bespro =

chen im Juliheft 1915 d . A. F. u . J.-3.) finden sich,

wohl auf Grund neuerer Ermittlungen, etwas höhere

Angaben, nämlich 73 739 ha 26,3 bezw. 39,4,0%.

Für ein so ausgesprochenes Bergland , wie der Teſſin

es ist, erscheint das Bewaldungsprozent keineswegs hoch,

zumal wenn man berücksichtigt, wie dürftig es mit der

„Bewaldung" der als Wald angegebenen Flächen

größtenteils bestellt ist .

-

Ganz besonders groß ist auch das Verhältnis des

unproduktiven Bodens zur Gesamtfläche, nämlich

33,2 %, (Deutschland 9,3, Tirol 18,3 %). Auch wenn

man den Hochgebirgscharakter und die ungünſtige Bo=

dengestaltung im größten Teil des Kantons berück-

sichtigt, dürfte doch die Annahme nicht unberechtigt

sein, daß ein gewiffer Teil der als unproduktiv ge=

schätzten Flächen altes und vielleicht auch wieder künf-

tiges Waldgebiet sein könnte . Auf jeden Kopf der

Bevölkerung kommt 0,47 ha Waldfläche (in Deutsch-

land 0,22) , was völlig genügen dürfte, vorausgesetzt

daß auf der Waldfläche auch wirklicher Holzbestand

stockt.

Was die Eigentumsverhältnisse anbe-

langt, so sollen nach den neuesten Angaben rd . 76 %

(= 55 953 ha) den Gemeinden und Korporationen ,

d . h. Patriziaten gehören und 24 % (= 7786 ha)

Privateigentum sein. Merz führt 1903 88 und 12 %,

1908 81 und 19 % an. Sind seine Angaben richtig

gewesen, so muß in den lezten 12 Jahren ein nicht

unbeträchtlicher Teil von Patriziatswald aufgeteilt und

in Einzelbesitz übergegangen sein.

Wie verwickelt im Uebrigen durch die lange Zeit

jeder gesetzlichen Aufsicht entbehrende Patriziatswirt-

schaft die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse an

den Waldungen geworden sind , geht aus den Angaben

von Merz für den Sottoceneri hervor. Danach ſind

1 ) In einer Statistik von 1908 nennt Merz folgende

Zahlen:Durch die Gesetze und Einrichtungen der 70er

Jahre war indeſſen wenigstens die Grundlage geschaf- Produktive Waldfläche (einſchl . 19059 ha bewalde-

fen, auf welcher mit einiger Aussicht auf Erfolg ge=

arbeitet werden konnte.
Nachdem dann das neue

ter Weiden

Unproduktive Waldfläche

72 904 ha

16 000

Gesamtfläche 88 904 ha

"1

Schweizer Bundesforstgesetz vom Jahre 1902 nebst
Auf absolute Genauigkeit können alle Zahlen wohl keinen

Ausführungsverordnung von 1903 erschienen war, hat | Anspruch machen .
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die dortigen Waldungen: ungeteilt in 24 Gemeinden ; wurde ein besonderer junger Forsttechniker als

real zum Eigentum geteilt . manialoberförster angestellt .

teils ungeteilt, teils geteilt

zur Nutnießung geteilt

15" " ;

• • · 13" "1

4" "

19" "

teils ungeteilt, teils zur Nußnießung

geteilt .

usw.

;

Die unglückseligen Teilungen, welche man heute

nur zu gern rückgängig machen möchte, sind übrigens

zur selben Zeit geschehen, wo man auch in Deutsch

land, und beſonders in Westphalen und Rheinland , die

berüchtigten Gemeinheitsteilungen vornahm und die

sogen. Interessentenforsten schuf.

Eine ganz besondere Form gemischten Eigentums

stellt das im Tessin seit Jahrhunderten übliche jus

plantandi der Patrizier dar, d. h . das Recht, auf

dem gemeinsamen Grund und Boden gegen eine ge-

ringe Abgabe bestimmte Bäume, bes . Kastanien, zu

pflanzen, welche dann Eigentum des Pflanzers blieben

und von ihm beliebig genutzt werden konnten. Die

Jahressteuer betrug 1-5 centesimi je nach dem

Alter und der Stärke des Baumes . In vielen Ka-

stanienselven wurden die einzelnen Stämme numeriert

und nur von den betreffenden Baumbesizern genugt .

Wie leicht zu denken, gab diese eigenartige Holz-

zucht zu vielen Unklarheiten und Streitigkeiten zwischen

Grundbesizer (Patriziat) und Baumbeſizer Anlaß und

wird demzufolge in der Neuzeit immer mehr abge:

schafft.

In der allerjüngsten Zeit ist nun auch der An=

fang mit der Schaffung von Kantonsforsten ge=

macht worden, welche bisher dem Tessin völlig fehlten.

Nachdem durch das neue Forstgesetz von 1912

im Grundsatz die Begründung und Erwerbung von

einer Kantonsforstdomäne bewilligt und ein besonderer

Fonds hierfür vorgesehen war, der jährlich 10000 Frs.

aus Kantonsmitteln erhalten sollte, wurde gleich in

demſelben Jahre mit dem Erwerb von Grundstücken

der Anfang gemacht.

Die erste größere Erwerbung betraf die Anlage

einer Schutzwaldzone im Val Morobbia zwischen Bel :

linzona und Giubiasco, für welche die Alpen Giggio,

Giumello und Buco erworben wurden .

Der Bund sicherte zu diesem Unternehmen einen

Zuschuß von 50 % zu Grunderwerb, Ausschließung,

Einrichtung und Beschützung ; für die Aufforstung

(rd. 200 000 Frs . ) fogar von 80 % der Koften ; im

Ganzen bis zu 251 000 Frs. zu , eine gewiß reichliche

und weitherzige Unterstügung .

Im Jahre 1913 wurde zu diesem Terrain noch

die benachbarte Alpe Urno mit 36,8 ha hinzu erwor:

ben.
Für die Ausführung der umfangreichen und

schwierigen Herrichtungs- und Aufforstungsarbeiten

Fast noch wichtiger und aussichtsvoller dürfte en

weitere ebenfalls im Jahre 1913 abgeschloffene

werbung im Val Vergeletto , einem Seitental be

Onfernone, sein, wo für 35 000 Frs. eine Fläche re

251 ha, darunter 124 ha mit durchſchnittlich 70,

ziemlich geschlossenem Nadelholzhochwald (Mischung we

Tanne, Fichte und Lärche mit Buchenunterholz) te

standen, angekauft wurde. Der Holzvorrat war a

18 176 fm und der Jahreszuwachs auf 232 fm, dv

noch nicht ganz 2 fm je ha Waldfläche berechnet. '

Hier kann nun der Kanton beginnen, wir

Forstwirtschaft zu treiben, der ganzen weiteren

gebung zum Beispiel und Segen !

Als erste und notwendigste Maßregel wird gege

wärtig mit großen Kosten eine Zugangsstraße geh

welche den Wald mit dem im Uebrigen vorzüglite

Kantonswegenez bei Vergeletto verbinden soll.

Möchte dieser jegt so hoffnungsvoll beschrittene

Weg immer weiter mit Mut und Tatkraft verfolg |

werden und zu dem so erstrebenswerten Ziele de

Schaffung eines möglichst umfangreichen Staatswalk

besizes führen!

Was nun den jezt noch vorhandene

Wald und den Forstbetrieb anlangt, jo lä

wie leicht zu denken , die Bestands beſ chaffen :

heit im allgemeinen recht viel zu wünschen übrig

Die Hochwaldbestände von Fichte, Lärche und Bude

seltener auch mit Tanne gemischt, welche sich eigentlic

ganz auf den nördlichen Hauptteil des Kantons be

schränken, sind meist lückig und ungleichmäßig, teil:

durch unpfleglichen Plänterhieb, teils durch schädliche

Einwirkung der Waldweide. Selten sieht man einiger

maßen normale und geschloffene Beſtände,

an denen

das Auge des Forstmanns sich erfreuen kann. Die

besten, welche ich kenne, fand ich westlich oberhalb Faido

und Dalpe, wo schon seit längerer Zeit eine verstän

dige Patriziatsforstwirtschaft betrieben ist . Sie und

andere von ähnlicher Güte beweisen, daß es wahrlic

nicht die Schuld der Natur- und Standortsverhältniſſe,

sondern lediglich der Menschen ist, wenn heute der

Tessin den Eindruck eines armen verwüsteten Wald-

landes macht.

Daß die Hochwaldungen durchweg im Plan-

terbetriebe behandelt werden, ist bei den vorliegen

den Bestands- und Standortsverhältniffen durchaus

gerechtfertigt. Merz gibt als Umtriebszeiten 80-150

Jahre an. Selbstredend ist in den meisten Fällen,

schon der kostspieligen Holzbringungsanstalten (heute

meist Drahtriesen) halber, auch nur ein aussehender

Betrieb mit größeren, alle 20-40 Jahre wieder:

kehrenden Hieben möglich .
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erzeugung ganz in den Hintergrund tritt .

Daß diese Hiebe einigermaßen forstlich : technisch | lebenden Rebpfählen ; wobei aber selbstredend die Holz-

ichtig geführt werden, ist eine Hauptsorge der Forst:

ufsichtsbeamten. Der laufende jährliche Zuwachs wird

e nach der Bestandsbeſchaffenheit auf 4-10 fm an

egeben. Die lichte Kastanienselve, welche einen großen

Prozentsaz der zum Hochwald gerechneten Flächen ein-

immt, wird wohl kaum mehr als 1 fm je 1 ha er

jeugen.

Nach einer mir vorliegenden allerdings schon älteren

Ingabe (aus dem Jahre 1880) sollen von der vor=

jandenen Waldfläche etwa 70 % auf Hochwald ent:

allen, so daß für den Niederwald nur 30 % übrig

lieben. Ich bin fest überzeugt, daß heute der Nieder-

wald weit größere Flächen einnimmt, wenigstens wenn

nan die zahlreichen licht bestockten, allerdings wohl

eines regelrechten Betriebes meist entbehrenden Busch-

waldungen von Weißerle, Hasel usw. mit in Anrech-

nung bringt.¹)

Die vornehmste Form des Ausschlagwaldes ist un-

bedingt der Buchenniederwald, der nach Merz

in 20-25jährigen Umtriebe mittelst alle 6-12 Jahre

wiederkehrenden Plänterhieben bewirtschaftet wird . Man

schlägt dann jedesmal nur die stärkeren Stangen von

6-10 cm Durchmesser ein und erreicht so , daß der

Boden immer hinreichend gedeckt und geschüßt bleibt .

In diesen Beständen kommt auch die Selbstverjüngung

durch Ablegerzweige vielfach vor. Als Zuwachs und

Ertrag follen im allgemeinen 3-4, in einzelnen Fällen

bis 12 fm je Jahr und ha festgestellt sein.

Die wenigen vorhandenen Eichenschälwälder hatten

15-20 jährig . Umtrieb.

Die übrigen Niederwälder von Kastanien, Weiß-

erlen uſw. werden kahl abgetrieben und in meist kurzem

Umtriebe von etwa 10 Jahren behandelt. In guten

Lagen und bei guter Bestockung sollen nach Merz 13

bis 21 fm je Jahr und ha erzielt werden, während

andere Quellen als Durchschnitt nur 4 fm angeben.

Im südlichsten Teil des Kantons , dem ſogen . Men-

drisiotto, ebenso wie im oberen Val Verzasca spielt auch

der Schneitelbetrieb eine gewisse Rolle. Er wird

jowohl bei Eichen wie bei Schwarzerlen angewendet ;

einesteils, um Nuß- und Brennreisig, und andernteils,

um Viehfutter zu gewinnen . Die dadurch geschaffe-

nen Vegetationsbilder sind , wie leicht zu denken, kei-

neswegs schön . Wirtschaftlich mag dieser Betrieb in=

dessen nicht unvorteilhaft sein.

Außerdem findet sich die Schneitelwirtschaft nament-

tlich bei der Verwendung von Feldahornstämmen als

1) In den Forstlichen Verhältnissen der Schweiz" werden.

S. 84 68,9 und 31,1 % angegeben, aber nur für die Korpo-

rationsforsten. Da die Privatforsten großenteils ebenfalls

Niederwald enthalten, muß der Anteil desselben im ganzen

weit beträchtlicher sein, zumal die ganze Waldfläche des Sotto,

ceneri, welche Bettelink auf etwa 16535 ha annimmt, dieſer

Betriebsform angehört .

Im allgemeinen läßt sich nicht leugnen , daß be:

sonders für den südlichen Teil des Kantons und die

unteren Talhänge heute und künftig der Ausschlag-

wald die gegebene und einstweilen gar nicht zu er=

sezende Wald- und Betriebsform ist und bleiben

wird. Nur muß angestrebt werden, daß der Hieb

pfleglich und nach richtigen forstlichen Grundsäßen er-

folgt und daß vor allem die Schläge gegen Weide=

vieh und Feuer geschützt werden. Auch verdient die

von Merz vorgeschlagene Einpflanzung von als Laß-

reitel überzuhaltenden Nuhholzarten, namentlich Lär-

chen und Birken, die ernsteste Beachtung.

Die Holzpreise und Gelderträge sind,

wie bei der leichten und lohnenden Ausfuhr nach der

holzarmen aber fruchtbaren und wohlhabenden Lom-

bardei wohl erklärlich, keineswegs niedrig . Ich bin

fest überzeugt, daß in nicht ferner Zeit die Holzzucht

in den Bergen des Tessin eine der Iohnendsten

Bodenbenugungsarten sein wird . Gegen=

wärtig werden für mittleres Bau- und Schneideholz im

Walde bei Fichte und Lärche nach Beschaffenheit und

Lage etwa 10-30 Frs . je fm gezahlt, wobei der Käu=

fer Fällung und Transport selbst zu besorgen hat.

Für trockenes Kastanienſcheitbrennholz , welches nach

Gewicht gehandelt wird, verlangt man heute in Locarno

und Lugano 12-15 Frs . je rm ¹ ) . Als Gelderträge

des gemischten Niederwaldes unter allerdings günstigen

Verhältnissen werden von Merz 80-120 Frs . je Jahr

und ha genannt .

In den letzten 20 Jahren sind die Holzpreise um

mehr als 30% gestiegen .

Ueber den Gesamtholzeinschlag in den

legten 26 Jahren habe ich nach den Rechenſchafts-

berichten 2 ) der Kantonsregierung folgende Tabelle zu=

sammengestellt : (Tabelle nächste Seite. )

Wie man sieht, ist die jährliche Abnußung in den

letzten 4 Jahren beständig gesunken . An der erheb=

lichen Verringerung für 1914 dürfte allerdings wohl

jedenfalls der Krieg und die durch ihn herbeigeführte

wirtschaftliche Depression die Schuld tragen . Von dem

Einschlage entfallen fast 80 % auf den Niederwald .

Bei einer Annahme von 56 288 ha Rorporations-

und 16616 ha Privatforsten berechnet F. Merz in

einer Statistik, welche er gelegentlich seines Scheidens

1) Aus dem Jahre 1860 werden von Locarno als Holz-

preise angegeben : 37 Frs. für 1 fm Sägeholz und 8–9 Fr.

für 1 fm Brennholz . 1895 kostete in Lugano 1 rm Buchen-

brennholz 10 Frs.

2) Diese pünktlich erscheinenden, sehr ausführlichen Jah-

resberichte geben die genaueste Auskunft über alle Vor-

gänge des öffentlichen Lebens und Ergebnisse aller Ver-

waltungszweige (einschließlich Justizwesen) des Kantons und

könnten dringend zur Nachahmung auch für die Regierungs-

bezirke anderer Staaten empfohlen werden.

1916 5



34

Zuſammenſtellung des Holzeinschlags in den Jahren 1889–1914 .

Es sind eingeschlagen worden

in Korporationsforsten

Aus den Kor:

porationsforsten sind

verkauft

in Privatforsten

im im

im Ganzen

im

in den Jahren
Hoch- Nieder-

wald wald

zu-

samme
n

Hoch- Nieder-

waldwald

zu=

sammen

zu.

Hoch- Nieder-

wald wald
sammen

für

Festmeter
fm frs. c.

15212 46017 61229

232592 510923 813515

5143 36227 41370

101540 413615 515155

1889-98

mithin durchschnitt-

lich jährlich

1899-1908

Fest meter

152124 460166 612290 51432 362271 413703 203556 822437 1025993 459522 1322684 ( 87

20356 82244 102599

334132 1024538 1358670

45952 132268

615695 2011814

mithin durchschnitt-

lich jährlich

1909

1910

1911 20597

1912 16605

1913

1914

23259 51092 84351 10154 41361 51515 33413 102454 135867

23631 53935 77566 14683 41957 56640 38314 95892 134206

14070 52861 66931 14921 57421 72312 28991 110282 139273

49409 70005 10773 40069

53481 70086 8268 45795

18118 46933 65051 10331 4.006

11097 40558 51655 7707 39938

61569 201181

55624

1

25127058

45108 184501 53

56842 31370 95477 126847 46165 213367

54063 24873 99276 124149 50509 220846 48

54337 44583 278060 02

33245 157143 69

aus dem Kantonsforstdienst nach 20 jähriger Tätigkeit

im Jahre 1909 aufgestellt hat, die jährliche Ab-

nubung je ha

I. für die Korporationsforsten im Jahrzehnt

1889-98 auf

1899-1908 auf .

im ganzen Zeitraum auf

11. für die Privatforsten im Jahrzehnt 1889

1899-1908 auf .

bis 98 auf . .

im Ganzen .

und für alle Waldungen im Ganzen

1,1 fm

1,5

1,3

"

"1

2,5 fm

3,1

2

"

"

"

28449 90939 119388

46747 18806 79596 98402

Als ich vor nunmehr 36 Jahren nach dem Kau-

kasus ging, um dort eine Waldausnutzung unter ſchwie:

rigen Gebirgsverhältnissen zu organisieren, holte ich

mir auf der Durchreise in Wien bei dem damals in

solchen Dingen wohl erfahrensten forstlichen Praktiker,

dem Freiherrn W. v. Berg, Rat, wo ich die brauch

barsten Arbeiter für meine Zwecke, namentlich Er

richtung von Holzbringungsanstalten , Triftbetrieb,

Köhlerei usw. finden und gewinnen könnte. In

Deutschland hatte man mir den Schwarzwald als

2,8 Quelle für die tüchtigsten Holzhauer genannt. Herr

v. Berg riet mir jedoch dringend von diesen Lands

leuten, welche nur in ihrer Heimat am Plaze ſeien.

ab und bezeichnete mir als die gewandtesten und brauch-

barsten Arbeiter die Italiener aus den Grenzbezirken,

namentlich in Kärnthen . Ich habe dann auch in

Pontafel mit solchen Leuten verhandelt und die Ueber:

zeugung gewonnen, daß sie den schwierigsten Verhält

nissen auch im fernsten Ausland gewachsen waren.

Besondere Umstände verhinderten später leider die prak

tische Ausführung des Plans und Anwerbung der Ar-

beiter. Aehnlich ist es mit den Tessinern und an=

grenzenden Italienern, welche nicht umsonst durch

Jahrhunderte hindurch der Welt die geschicktesten Künst

ler und Handwerker geliefert haben. Wo es im Teffin

an Einheimischen fehlt , stellen die benachbarten italie

nischen Provinzen, besonders das Bergamasker Land,

genügend tüchtige, geschickte und kräftige Arbeiter, welche

geradezu als Spezialisten für Holzhieb und Holztrans-

port gelten können.

Den Nettogeldwert des Jahresein =

schlags veranschlagt M. für die genannten 20 Jahre

unter Zugrundelegung der erzielten mäßigen Lokal-

preise von 27 Frs . je fm auf jährlich rd . 346000 Frs.,

für das letzte Jahrfünft 1904-8 auf rd . 550 000 Frs.

Bei Einstellung der wirklichen Handelsholzpreise

(von etwa 20 frs. je fm Nug- und 15 Frs. je fm

Brennholz) erhöht sich dieser Wert auf faft das Bier

fache des obigen Betrages.

Bezüglich der Aufbereitung des Holzes

ist zu bemerken, daß das Brennholz im Allgemeinen

nicht in Raummaßen aufgesetzt, sondern nach Gewicht

verkauft wird. Das Reisig wird in Wellen zusammen

gebunden.

Wenn es auch in den meisten Fällen schon wegen

des Mangels an genügender dauernder Beschäftigung

an einem geübten ständigen Holzhauer- und Wald-

arbeiterpersonal fehlt, so würde es doch nicht schwer

halten, die Technik des Holzeinschlages befriedigend zu

gestalten, wenn es gelänge, den Arbeitern einen vor-

teilhaften Erwerb durch die Forstarbeit zu gewähren . An

Gewandtheit und Geschick fehlt es ihnen wahrlich nicht.

"9

Wo in früheren Zeiten die meist aus dem Val

Pontirone stammenden borradori " ( Flößer") ihre

Triftkanäle zimmerten und mit Schnee- und Waſſer:

riesen ( „strusoni “ ) das Holz talabwärts ſchafften, was
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naturgemäß nicht ohne schwere Beschädigung von Bo- | (mirtilli) , hat in den letzten Jahren einen ziemlichen

den und Bestand abging , werden heute kunstvolle und

dabei doch unendlich einfache Drahtseil - Riesen

gebaut, die wohl kaum irgendwo so verbreitet und so

vielfach benugt find , wie im Tessin. In allen Tälern

ſieht man die Drähte von den Wald- oder Gras

regionen der Berge mehr oder minder steil abwärts

an geeignete Stellen der großen Straßen oder nach

den Ortschaften führen. Auf den stärkeren aus Draht

ſeilen mit Bremsvorrichtung bestehenden werden die

ſchwereren Hölzer, namentlich Sägeklöge, bis 1,5 fm

bezw . 1200 kg Gewicht ; auf den schwächeren, 8 bis

12 mm starken einfachen Drähten, die Reiſigbündel,

Heu und dergl. leichtere Lasten befördert.

Nach Merz waren schon vor 12 Jahren 20 große

und ca. 130 kleinere Drahtriesen im Betriebe, deren An-

lagekosten sich für den laufenden Meter auf je 4-5 yrs .

bezm 50-60 Cent. stellten . In einer Statistik vom

Jahre 1910 werden schon 475 Leitungen, (darunter

21 größere mit Bremse) mit einer Gesamtlänge von

435 740 m aufgeführt, welche sich auf 454 Eigentümer

verteilten und 364 399 Frs. gekostet hatten . Wie sich

gegenwärtig die Anzahl dieſer genialen Transportan

ſtalten ſtellt, vermag ich nicht zu sagen. Wahrschein

lich haben sie sich noch vermehrt . Im Jahre 1913

ist übrigens ein besonderes Gesetz über diesen Gegen

stand erlassen, welches alle Rechtsfragen bei der An=

bringung und Benutzung der Drahtseilriesen ordnet.¹ )

Neben dem Holz spielen die Forstnebenpro =

dukte heute nur eine geringe Rolle. Lediglich die

Holzverkohlung kann noch auf eine gewisse Be-

deutung Anspruch machen. In manchen Tälern ſieht

man Sommer und Winter den Rauch der Meiler auf

steigen. Immerhin ist die heutige Köhlerei gegenüber

früheren Zeiten , wo jährlich 50-60 Tausend Meter=

zentner Kohlen allein nach der Lombardei ausgeführt

wurden, gering.

Holzasche (zur Kaligewinnung), Harz und

Terpentin , welche früher ebenfalls in erheblicher

Menge ausgeführt wurden, kommen heute wohl kaum

noch in den Handel, ebenso ist die fast ganz abgekom

mene, einst ziemlich erhebliche Lohrindengewinnung erst

in der allerlegten Zeit in Folge des Krieges wieder

aufgelebt.

|

Umfang, namentlich im Südteil des Kantons mit ſei-

nen Kurorten und Fremdenkolonien, gewonnen .

Ueber den Forst s chuß ist nicht viel zu sagen.

Wie schon früher hervorgehoben , sind die einzigen

wirklich gefährlichen Feinde des Tessiner Waldes der

Mensch und die Ziege.

Von schädlichen Naturereignissen richten

mitunter Lawinen und Wolkenbrüche (wie am 8. bis

9. Oktober 1913) große Verheerungen an, während

Windbruch seltener sich bemerkbar macht . Schnee-

druck und Bruch schädigt zuweilen besonders die jünge-

ren Nadelholzbestände in erheblichem Maße. Von

Waldverderbern aus dem Reiche der Insekten ist

eigentlich nur Cnethocampa pityocampa, der Pinien-

processionsspinner ¹ ) , Tinea laricinella und allenfalls

noch Tortrix pinicolana zu nennen. Auch der Mai-

kåser ist ein ständiger, aber bisher nicht gerade ge=

fährlicher Gast in den Pflanzgärten und Schwemm-

landwäldern.

Um die Menschen in ihrer Waldfeindschaft und

Zerstörungssucht zu zügeln , ſind die gegenwärtigen

Forstgeseze völlig genügend und geeignet. Auf Grund

des Bundesforstgesetzes von 1902 ist durch das Kan-

tonsforstgesetz vom 26. Juni 1912 nunmehr auch für

den Kanton Tessin alles Notwendige angeordnet wor=

den, um den Wald zu schüßen , zu verbessern und , wo

es angängig und erforderlich, zu vermehren .

Der Artikel 1 des Gesetzes lautet :

„ Der Staat (Kanton Teſſin) übt die Aufsicht über

die Waldungen in den Grenzen des Bundesgesezes

aus und beſchüßt im öffentlichen Interesse die Erhal=

tung und Vermehrung der öffentlichen und privaten

Forstflächen."

18 weitere Artikel handeln dann von der Organi=

sation der Forstverwaltung und dem Forstperſonal .

Art. 22 enthält die wichtige Bestimmung, daß die

Forstfläche des Kantons nicht verringert

werden darf. Jede Rodung im Schugwaldgebiete

bedarf der Bundes-, im übrigen Walde der Kantons=

genehmigung.

Ferner wird bestimmt, daß alle durch Hieb oder

sonstige Ereignisse (Feuer, Wind , Lawinen) geschaffenen

Kahlflächen binnen 3 Jahren wieder aufgeforstet wer=

den müssen ; daß Korporationsforsten ohne besondere

Staatsgenehmigung nicht veräußert und nach geneh-

migten Betriebsplänen bewirtschaftet werden sollen.

Eine Waldnebennuzung, deren Wert bis vor Kur-

zem fast unbekannt war, das Sammeln und Verkau-

fen von Waldbeeren , namentlich Heidelbeeren

1) Für Interessenten möchte ich noch eine größere Riese Sehr wichtig ist Art . 28 , in welchem die verhäng=

von 820 m Länge bei 450 m Höhendifferenz und 80 % Genisvolle Teilung der Patriziatsforsten zu Eigentum

fall erwähnen, welche 1895 mit einem Kostenaufwande von

rd. 10 000 Frs . über die Via Mala bei Rongellen erbaut

wurde . Hier wurde das Tragfeil 28 mm, das Retourseil

22 mm und das Bremsseil 12 mm stark genommen. Das

Tragseil soll, um die Abnutzung durch Scheuern zu vermin-

dern, nicht geflochten sein, sondern aus nebeneinander lie-
genden Drähten beſtehen.

oder zur Nußnießung verboten und die Wiederauf-

hebung der schon bewirkten Teilung den Patriziats-

1) Dieser südliche Vertreter unseres Kiefernprocessions-

spinners (pinivore) befällt auch gern die im Tessin sonst

vorzüglich gedeihenden Cedern, bes. Deodara.

5*
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und Uebertretungen zur Anzeige gebracht worden, mitbehörden anheimgestellt wird. Weitere Teilung schon

bestehender Parzellen ist auf alle Fälle untersagt ; dahin jährlich im Durchschnitt 176 Fälle ; während i

gegen soll möglichste Zusammenlegung kleiner Wal-

dungen zu gemeinsamen Wirtschaftskomplexen ange=

strebt werden.

Alle Hiebe, welche nicht auf Grund eines bestimmten

Betriebsplanes erfolgen, bedürfen der vorherigen Ge

nehmigung der Forstbehörde, welche berechtigt ist, eine

Kaution für die vorgeschriebene Wiederkultur usw. zu

fordern.

Die Nebennutzungen, namentlich Weide und Streu:

entnahme, sollen , wenigstens in den Korporationswal-

dungen, möglichst streng begrenzt und auf den dringen

den Bedarf beschränkt werden und jedenfalls nur nach

bestimmten festgesetzten Regeln erfolgen .

Servituten und Berechtigungen sind zunächſt genau

festzustellen und dann möglichst bald , im allgemeinen

nur durch Geldabfindung , abzulösen. Neue Lasten

können in Korporationsforsten nicht mehr begründet

werden.

Im Fall von Waldbränden find die Ortsbehörden

zum sofortigen Einschreiten verpflichtet und für allen

durch ihre Versäumnis entstehenden Schaden verant=

wortlich. Die Brandflächen müssen nach den Anord-

nungen des Kreisforstinspektors behandelt und zunächſt

von der Weide ausgeschlossen werden . Im Fall schuld-

hafter Brandstiftung kann die ganze Waldzone be=

stimmte Zeit für Weide gesperrt, geeignetenfalls auch

auf Kosten des Eigentümers wieder aufgeforstet werden .

Wo es zur Erhaltung von Quellen und zur Ab-

wendung von Gefahren durch Waffer, Lawinen usw.

erforderlich scheint, kann die Aufforstung bestimmter

Flächen gefordert und entweder auf Kosten des Eigen

tümers, oder aber des Kantons mit Enteignung durch

geführt werden. Im ersteren Fall werden erhebliche

Unterſtügungen (bis 50 % der Koſten) gewährt.

Ueber die sehr wichtige Beziehung der Weide zur

Forstkultur ist in Art . 56 gesagt, daß möglichst eine

Verbindung und Versöhnung der beiden (sich leider

meist nur zu feindlich gegenüber stehenden) Interessen

angestrebt werden soll . Wo es nötig erscheint, die

Waldfläche auf Kosten der Weide auszudehnen, sollen

die bleibenden Weiden tunlichst verbessert werden .

Neue Kulturen und Verjüngungen dürfen nicht

eher wieder beweidet werden, bis sie dem Zahn des

Weideviehs völlig entwachsen sind .

Die Strafbestimmungen (Art. 59-64) sind

ziemlich streng . So werden z . B. Zuwiderhandlungen

gegen die Betriebspläne oder Hiebsbewilligungen mit

50-300 Frs. geahndet. Weideübertretungen kosten

je Fall und Kopf (des Viehs) mindestens 2 Frs.; in

Schonungen und Kulturen aber mindestens 10 Frs.

den 4 Jahren vorher nur 120 Fälle je Jahr vo

kamen. Die festgesezten Geldbußen und Strafen haben

fast 8000 Frs . betragen. Selbstredend hat im lezter

Jahre auch auf diesem Gebiete der Kriegszustand nach:

teilig eingewirkt, namentlich dadurch, daß viele Lokal:

forstbeamten zum Militärdienst einberufen wurden und

die Aufsicht nicht mehr so sorgfältig ausgeübt werden

konnte. Von den verhängten Geldbußen erhält der

Anzeigende (auch der Beamte) einen gewiſſen Teil .

Waldbrände spielen leider noch immer eine

bedeutende und unheilvolle Rolle.

Aus dem Jahre 1912 werden 15 größere Bränd

gemeldet, welche auf 276 ha den Holzwuchs vernid

teten. Schlimme Waldbrandjahre waren 1893 mit

418 ha und 1899 mit 730 ha Brandfläche ,

schlimmer noch 1907, wo 2300 ha abgeſengt wurden.

Besonders berüchtigt ist in dieser Hinsicht die Um-

gegend von Locarno. Wohl kein Herbst- und Früh-

lingsgast verläßt diese sonst so großartige und dabei

liebliche Landschaft, ohne das eigenschöne Schauspiel

eines abendlichen oder nächtlichen Waldbrandes an den

Berghängen zwischen Verzascatal und Briffago erlebt

zu haben. Nächst Locarno ist dann das Sottoceneri

und zwar sein westlicher Teil, der sogen. Malkantone

am häufigsten der Schauplah von Waldbränden. Ab-

gesehen von ganz vereinzelten Fällen, wo die Brände

gelegentlichem Leichtsinn und persönlicher Unvorsichtig

keit ihre Entstehung verdanken , werden dieselben stets

absichtlich angelegt. Es ist gewissermaßen noch ein

Rest uralter Brandkultur , welche bezweckt, durch

Vertilgung der Busch-, Ginster , Heide- und Borſtgras:

vegetation und durch Düngung des Bodens mit der

Asche der verbrannten Bodendecke eine neue frucht

barere Grasnarbe für Weidezwecke zu gewinnen. Auch

im westlichen Deutſchland finden sich ja noch Spuren

ähnlicher Wirtschaftsart in den Brandhainen u . dergl.

einzelner Gebirgsgegenden .

Man könnte für ganz bestimmte, streng abgegrenzt

Oertlichkeiten unter Umständen das Abbrennen des

Bodenüberzugs vielleicht gestatten, wenn nicht stets das

Feuer auch dort angelegt würde und vor allem dahin

übergriffe, wo es nicht nur die lästige Unkraut und

Buschvegetation, sondern auch hoffnungs- und wert:

vollen Waldbestand zerstört. Zudem hält die er:

strebte Verbesserung der Grasnarbe stets nur kurze

Zeit vor. Nach wenigen Jahren herrscht wieder Ginster,

Heidekraut und Vorstengras wie früher.

Fast immer sind es trockene Südhänge, welche ab

gebrannt werden.
In den Rechenschafts

berichten
der Forstbehörde wird

bitter darüber geklagt, daß es nur selten gelingt, die

schuldigen Urheber der Waldbrände zu ermitteln und
Seit dem Inkrafttreten des Gesezes sind in den

3 Jahren 1912-14 : 528 Fälle von Forstvergehen
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ur Verantwortung zu ziehen. Die Lessiner Forst

eute können sich hierin mit ihren deutschen Kollegen

röften , denen es auch nicht besser geht. Im übrigen

ſt begründete Hoffnung, daß mit der im Gange be-

indlichen Vermehrung des Forstpersonals , namentlich

Instellung gewissenhafter und unabhängiger Wald-

värter, auch dies Uebel erfolgreicher bekämpft werden

vird. Sehr wirksam würde ja die im Gesetz vorge=

ehene, in Wirklichkeit bis jezt nur zaghaft angewen

›ete Maßregel sein, daß im Falle eines böswilligen

Waldbrandes die Waldweide in der ganzen betroffenen

Zone für längere Zeit verboten würde.

Ueber den Schaden , welcher durch rücksichtsloses |

Streurechen in den Laubholzbeständen angerichtet

vird , hört man von forstlicher Seite oft lebhafte

Rlagen.

Ich sollte jedoch meinen , daß, abgesehen von den

immerhin seltenen Buchenverjüngungen , dieser Schaden

sich wohl ertragen oder doch genügend eindämmen

ließe, zumal wenn der streubedürftigen Bevölkerung

Fa renkraut, Heide und ähnliches Material zur Ver

fügung gestellt werden kann.

Der größte und schlimmste Waldfeind nächst dem

Menschen ist und bleibt nun einmal die Ziege. Die

im Umherziehen betriebene Ziegenweide ist die große

Klippe, an welcher alle Forstkultur wie in südlichen

Bergländern überhaupt, so ganz besonders im Tessin,

scheitert oder wenigstens zu scheitern droht.

Die Versöhnung von Waldwirtschaft und Weide-

betrieb ist wohl zur Zeit das größte wirtschaftliche

Problein für den Kanton, welches sich vom einseitigen

forstlichen Gesichtspunkte allein niemals wird lösen lassen.

"Primum vivere , deinde philosophari (i . e .

forestam facere) ! " Wenn man Einwohner haben

und behalten will, muß man ihnen auch die Möglich-

feit geben, zu leben. Wohl möchte es für manche Ge

birgsgegenden, rein theoretisch und abſolut betrachtet
-

das wirtschaftlich Beste sein, wenn alles Gelände

mit Ausnahme der wirklich guten Wiesen, Aecker und

der Alpweiden über der Baumregion zu dichtem Wirt:

schaftswald umgewandelt und als solcher rationell be-

wirtschaftet würde.

Vielleicht wird dieser Entwicklungsgang sich all-

mählich in fernerer Zukunft ftellenweise vollziehen , zu

mal wenn die Holzzucht und Waldwirtschaft ihre Renta

bilität in bisheriger Weise weiter steigert. Einstweilen

hat man aber noch mit den bestehenden Bevölkerungs:

und Kulturverhältnissen zu rechnen .

Für diejenigen, welche die jetzt schon spärliche Be:

völkerung' ) den Bergen und damit dem Lande erhalten

1) Nach der letzten Feststellung beträgt die Einwohnerzahl

des Leffin nur 161 000 ; mithin je km 57. In den letzten

50-60 Jahren hat sie nur um rd . 30 000, also 23 % zuge-
nommen.

wollen, bleibt nichts anderes übrig als die Interessen

derselben mit denen der Gesamtheit, im Besonderen

der Tallandschaften, in Einklang zu bringen und nicht

schlechthin Meliorationen zu planen und durchzuführen,

welche an sich zwar notwendig und nüglich sind , von

den Bergbewohnern aber zunächst nur Opfer ver

langen, ohne ihnen einen sichtbaren und direkten Vor-

teil zu gewähren. Hierzu gehören aber Aufforstungen,

Schaffung von Schuhwald- und Schonungsdiſtrikten,

ja selbst Schußbauten gegen Hochwasser und Lawinen ,

welche zunächst dem Anwohner nur Zwang und Be=

schränkung, weniger in seinem eigenen, als im allge=

meinen Intereſſe , auferlegen. Freunde und Kenner

des Landes und besonders der Berggegenden haben

deshalb in letzter Zeit im Bundesrat ihre Stimme er-

hoben und auf die Gefahren und Unbilligkeiten auf-

merksam gemacht, welche durch eine einseitige Anwen-

dung des Forstgesetzes und Bevorzugung der forst =

lichen Gesichtspunkte leicht entstehen könnten . Sie

halten es namentlich für bedenklich, daß beim Bunde

Forst , Wasser und Weideangelegenheiten von 3 ver-

schiedenen Refforts abhängen und bearbeitet werden,

und möchten diese ganze, für das Gebirge eine Lebens-

frage bildende Angelegenheit in den Händen einer

Behörde wissen , welche dann alle Interessen gleich-

mäßig wahrnehmen und berücksic,tigen könnte.

Es wird auf das Beispiel des benachbarten Italien

hingewiesen, wo durch den gerade als Kenner des

Landes und besonders der Verggegenden, hervorragenden

Staatsmann Giolitti in neufter Zeit mehrere wichtige

Gesetze geschaffen sind , die den uralten und immer

bitterer werdenden Konflikt zwischen Wald und Weide

ordnen und lösen sollen. Zunächst ist hier im Jahre

1910 die Forstverwaltung in eine Gesamtver-

waltung der Wälder , Wiesen . Weiden ,

und des Wassers verwandelt worden. Nach

demselben Gesetz werden alle aufgeforsteten Flächen, bei

Niederwald 15 , bei Hochwald 40 Jahre , von jeder

Steuer und Abgabe befreit und auch Privaten die

Dienstleistungen der Staatsforstbeamten unentgeltlich

zur Verfügung gestellt.

Flächen, auf denen die Weide im öffentlichen In-

teresse ruhen muß, erhalten einen bedeutenden Nach-

laß der Abgaben .
laß der Abgaben . Zur Begünstigung kleiner Wald-

industriebetriebe werden den Unternehmern bis 15

Pferdekräfte an Wasserkraft unentgeltlich geliefert .

Durch ein weiteres Gesetz von 1912 wurde für Auf-

hebung oder Beschränkung der Weide in den durch

Aufforstung oder Waſſerbauten in Schonung gelegten

Bezirken eine direkte Entschädigung gewährt, was in

den Schweizer Gesezen bis jezt nicht vorgesehen ist .

fetz einen großen umfassenden Plan festgelegt, wonach

Neuerdings hat man sogar in Italien durch Ge=

die umfangreichen Flächen, welche weder eigentlicher
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Wald, noch brauchbare Weiden sind, bis zu 10 Jahren

in Schonung (riserva) gelegt und auf Staatskosten

zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Benütung

verbessert werden sollen , wobei die Eigentümer noch

für die Zeit der Schonung die vordem von ihnen er:

zielte Rente als Entschädigung erhalten .

Alle diese zweifellos weitblickenden und weitherzigen

Maßnahmen des Nachbarlandes werden nun der

Schweiz und beſonders dem Teſſin als nachahmens:

wertes Muster hingestellt.

Nun wird zunächst der Kenner von Land und

Leuten in Italien, welcher die materiellen nnd mora=

lischen Kräfte dieses Landes richtig einzuschätzen ver=

mag, bei aller Anerkennung der guten Absichten dieser

Gesetze billig bezweifeln können, ob ihre Durchfüh-

rung wirklich den daran geknüpften Erwartungen

entsprechen wird . Jedenfalls aber wird man grund-

säglich billigen und anerkennen müſſen , daß die boden=

wi.tschaftliche Melioration der Gebirgsgegenden einer

Behörde übertragen und daß für jedes Opfer und

jede Nuzungsbeschränkung den Bewohnern

auch eine Entschädigung gewährt wird . Es muß

erstrebt und erreicht werden, daß das Volk Einsicht

und Interesse für alle Arbeiten und Verbesserungen

in seinem Bereich gewinnt und ihnen mit freundlichem

Auge und helfender, schüßender Hand zur Seite steht .

Daß alle Meliorationsarbeiten nach einem großen

sorgfältig erwogenen Plane vorgenommen werden ,

ift ferner ein durchaus berechtigter Wunsch . Bettelini

ve weist in dieser Hinsicht mit Recht auf das Beispiel

Frankreichs, wo alle zu Wald oder Weide bestimmten

und tauglichen Flächen im Maßstabe von 1 : 25000

genau aufgenommen und örtlich festgelegt sind . Un-

bedingt kann und muß aber auch von Seiten der

Herdenbesitzer und Eigentümer von Wiesen und Wei-

den noch viel geschehen, um diese Flächen zu verbessern

und ihre Erträge zu erhöhen .

Das treffliche Organ der Tessiner Landwirtschaft:

lichen Gesellschaft, der Agricoltore Ticinese, enthält

fast in jeder Nummer dringende Mahnungen zur Ver-

besserung der Alpweiden und -Wiesen. Seitdem Kali-

dünger, Thomasmehl und Phosphate auch in den ent-

legendsten Tälern unschwer zu beschaffen sind , empfiehlt

es sich durchaus , dieſe gehaltreichen, leicht zu trans-

portierenden Düngemittel auch für die Alpweiden zu

verwenden, um eine bessere, nährstoffreichere Grasnarbe

zu erzielen. Auch der bei den Ställen und Käsereien

in schädlichem Uebermaß abgelagerte Viehdung müßte

weiter verbreitet und nutzbar gemacht werden . Vor-

hergehen müßte in allen Fällen eine Säuberung und

Einebnung der Weideflächen, soweit diese möglich und

nüglich ist. Man kann manchen Tessiner Bergge=

meinden den Vorwurf nicht ersparen , daß sie für

|

ihre Alpweiden sogut wie nichts tun , während die

nahe den Dörfern belegenen Wiesen leidlich gepflegt

werden ¹ ) .

Bettelini erwähnt und empfiehlt den schon wieder:

holt gemachten Vorschlag , die Alpweiden, soweit fie

noch in der Baumregion liegen , mit hochstämmigen

Schattenbäumen, namentlich Berga horn ,2 ) in ge

nügend weitem Abstande (15 20 m) zu bepflanzen.

Man will die Erfahrung gemacht haben, daß durch

eine solche schwache und milde Beschattung namentlich

an trocknen besonnten Hängen der Graswuchs erheblich

gesteigert und verbessert wird.

Ganz besonders würde sich auch die Lärche als

Baum der Weiden eignen , wenn nicht das Seßen und

Schüßen genügend starker Pflanzen große technische

Schwierigkeiten böte .

Durch diese Schaffung von Hutebeſtänden , wie sie

in den unteren Regionen der Kastanienselven schon

vielfach vorhanden sind, würde beiden Interessen, der

Holzzucht, wie der Weide, bestens gedient, und kann

ihre Anlage nur dringend angeraten werden.

Daß im übrigen durch eigene Einsicht und Selbst-

zucht alles Wünschenswerte erreicht werden kann , zeigen

einzelne Gemeinden, von denen ich namentlich Cornone:

Dalpe oberhalb Faido lobend hervorheben möchte. Hier

ist die Ziegen- und Schafweide völlig abgeschafft und

die Kuhweide streng geregelt, so daß jede berechtigte

Familie nur eine genau begrenzte Anzahl Vieh aus-

treiben darf. Während die Hauptherde den Sommer

über auf den höheren Alpweiden sich befindet , wird

in der Nähe des Dorfes nur eine beschränkte Zahl

Milchkühe (die sogen . „Heimkühe“) für den häuslichen

Bedarf an Milch usw. geweidet . Die sorgfältig ge=

pflegten Wieſen dürfen überhaupt von Weidevieh nie-

mals betreten werden . Dafür ist denn auch der Dalper

Wald musterhaft geschlossen und liefert neben dem

nötigen Bau- und Brennholz für die Bürger soviel

Reinertrag, daß alle Gemeindeanstalten wie Schule,

Kirche , Wege usw: davon gut unterhalten werden

können.

Im letzten Sommer wurde durch den besten Teil

des Waldes eine Kunststraße gebaut, deren Kosten

allein auf 30000 Frs. veranschlagt waren !

Dalpe gehört auch zu den bis jetzt leider nicht

zahlreichen Gemeinden , welche schon längst einen vor-

schriftsmäßigen Betriebsplan für ihren Wald haben

aufstellen lassen und beobachten . (Schluß folgt )

1) C. Schroeter weist in seinem klassischen Werk „Das

Pflanzenleben der Alpen" S. 307 mit Nachdruck darauf hin,

wie durch richtiges Düngen und Bewässern aus der sterilen

Narduswiese bald eine fruchtbare Fettweide geschaffen werden

2) Vorausgesetzt, daß diese sehr kalkliebende Holzart auf

dem kalkarmen Boden der im Tessin vorherrschenden Ur-

schiefergesteine entsprechend gedeiht.
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Literarische Berichte.

Neues aus dem Buchhandel.

Böhm , Geh. Reg.- u . Forstr. B .: Anleitung zur Buch- u.

Rechnungsführung f. Privatforstreviere. 2. , umgearb. Aufl.

(152 S. ) Ler. -8°. geb. in Halbleinw. M. 6.50 . J. Neu-

mann in Neudamm.

Förster-Jahrbuch, Preußisches, f . 1915. Ein Ratgeber f. die

preuß. Kron- u. Staats -Forstbeamten. 6. Bd . Hrsg . zum
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M. 3.— ; Ldrbd . M. 4.50 . Joh . Leon sen . in Klagenfurt .

Forst- u. Jagdkalender d . kärntner Forstvereins für das

Schaltj. 1916. 37. Jg. Hrsg . vom kärntner Forstverein
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men. 1916. 9. Jahrg . Bearb . v . Forstsch. -Dir. Forst-

wirt Bez.-Forsttechn. Ziv. -Geometer Dr. Rich . Grieb. ( 152

u. Beilage 48 S.) kl . 8° . in Leinw.- Tasche u. geh. 2.40 .
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Holzgewerbe, Jagd u. Fischerei . 11. Jahrg . 1916. Hrsg .

v. Prof. Thdr. Felber . (IV, 252 S. u . Schreibkalender.)

fl. 8°. geb. in Leinw. 2.-. Huber & Co., Verlagskonto

in Frauenfeld.

Leitfaden f. die volkswirtſchaftliche Würdigung des Weid=

werkes in den Schulen. Für die Mittelschulen, landwirt-

ſchaftl . u . forſtl . Fachschulen. Verf. im Auftrage der

Freien Vereinigg . zum Schuße des Weidwerkes" in Wien.

(V, 102 S.) gr . 8°. 1.70 . Alfred Hölder in Wien.

Pressler , weil. Geh. Hofr. Forstakad . - Prof. Dr. M. R.: Forst-

liche Kubierungstafeln . Im Auftrage des königl . sächs .

Finanzministeriums bearb. 18. verm . Aufl ., hrsg. v . Geh.

Ob.-Forstr . Ob. - Forstmstr . [ fr. Forstakad . - Dir . ] Dr. Max

Neumeister. (VIII, 134 S. ) 25 × 14,5 cm. geb. in Halb-

leinw. 5.- . Moritz Perles, k. u. k. Hof-Buchhändler,

Verlags-Konto, in Wien.

Romstorfer, Karl A., Archit. Reg .-R.: Der land- u forst-

wirtschaftl . Bau in Anlage u. Ausführg. unter Berücksicht

d. örtl. Bauweisen . Hrsg. m. Unterstützg. d . k. k . Acker-

bauministerums . Mit 1030 Abb . ( VIII, 496 S. ) Lex. -8°.

Lwbd. 17.- . Franz Deuticke Verlag in Wien .

Beidmannsheil! Forst- u. Jagdkalender f. d . J. 1916.

11. Jahrg. (XII, 127 u. 32 S.) I. 8º . geb. in Leinw.

M. 1.50 . Carl Kochs Verlagsbuchh. in Nürnberg.

Braktischer Pilzſammler. Illustriertes Taſchen-

Bestimmungsbuch zum Bestimmen aller in unserer

Heimat wachsenden eßbaren und giftigen Pilze auf

Grund ihrer wissenschaftlichen Syſtematik mit An

leitung zur Behandlung der Pilze in der Praxis

und Küche. Mit 162 farbigen und 20 schwarzen

Abbildungen auf 48 Tafeln . Verfaßt von Prof.

Dr. Johann Macků und Al. Kaspar. Ol-

müg 1915. Verlag von R. Promberger . Preis

3.80 R. bez. 3.20 Mt.

Ein zeitgemäßes Büchlein ! Zeitgemäß aus dem

Grunde, weil es in der jezigen Kriegszeit ' unser Be-

| streben sein muß, alle uns von der Natur für Menſch

und Tier zur Verfügung gestellten Nahrungsmit-

tel möglichst auszunutzen, um unsere Nahrungs-

vorräte tunlichst zu ergänzen und zu strecken . Zwar

ist es unseren Feinden trotz wirtschaftlicher Blockade

und trog völkerrechtswidriger Behandlung der neu-

tralen, mit den Zentralmächten im Handelsverkehr

stehenden Staaten nicht gelungen, uns auszuhungern ,

wohl aber find manche Nahrungsmittel knapp ge=

worden, und auf dem ganzen Nahrungsmittelmarkte

macht sich Teuerung in unliebſamſter Weise bemerkbar.

Da gilt es denn , auch solche Nahrungsmittel stärker

heranzuziehen, die in normalen Zeiten aus mancherlei

Gründen zum großen Teile ungenugt bleiben. Hier-

her gehören auch unsere eßbaren Pilze, deren Nähr-

wert beinahe jenem des Fleisches gleichkommt, die aber

trogdem viel zu wenig gesammelt und verwertet zu

werden pflegen. Diese Tatsache erklärt sich wohl haupt-

sächlich dadurch, daß Vergiftungen durch den Genuß

von Pilzen auch heute noch nicht gerade selten vor-

kommen.

Das vorliegende Büchlein will nun dazu beitragen,

diesem Uebelſtande abzuhelfen ; es will die Pilzkunde

mehr zum Gemeingut des Volkes machen und kann

daher als eine willkommene Bereicherung unserer Pilz=

Literatur angesehen werden . Es zerfällt in zwei Haupt-

teile: den Tert und den Bilderatlas . Ersterer um =

faßt 208 Seiten und gliedert sich , abgesehen von der

Einleitung, in folgende Abschnitte :

Kurzgefaßte morphologiſche und biologiſche Ueber=

sicht.

Tabellen zum Bestimmen der Familien.

Tabellen zum Bestimmen der Gattungen.

Tabellen zum Bestimmen der Arten.

Anleitung zum Gebrauche vorliegender Bestim=

mungstabellen.

Die Pilze in der Praxis und Küche.

Vergiftung durch Pilze und Hilfe bei Vergiftungen .

Naturgemäße Konservierung der Pilze und die

Pilzsammlung .

Zum Schlusse folgen noch verschiedene alphabetiſche

Verzeichnisse.

Die morphologische und biologische Uebersicht be=

handelt, wie das ganze Büchlein, nur die sogen . höheren

Pilze, die wegen ihrer großen, hutförmigen und flei-

schigen Fruchtkörper als „ Hutpilze “ bezeichnet werden

und für den vorliegenden Zweck allein Interesse bieten .

Sie zerfallen in zwei große Klaſſen, die Baſidienpilze
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(Basidiomycetes) " und die Schlauchpilze (Ascomy-

cetes) . Die niederen Pilze, wie Schimmel-, Brand-,

Rostpilze usw. sind in dem Büchlein nicht behandelt.

Die Anleitung zum Gebrauche der Bestimmungs

tabellen wäre zweckmäßiger vor statt hinter die Ta

bellen gesezt worden.

Die Schlußkapitel des Tertes bilden eine wertvolle

Ergänzung des Inhalts hinsichtlich des Zweckes des

Büchleins, der beſſeren und vollständigeren Ausnußung

der eßbaren Pilze zur menschlichen Ernährung zu

dienen .

In vorzüglicher Weise ergänzt wird schließlich der

Text, ja die ſichere Bestimmnng der Arten wird erst

ermöglicht durch den beigegebenen Bilderatlas . Mit

Hilfe der auf 48 Tafeln gegebenen 182 Abbildungen

läßt sich die Arbeit des Bestimmens kontrollieren . 32

von den 48 Tafeln enthalten 162 farbige Abbildungen,

während die 20 übrigen schwarzen Bilder Reproduk-

tionen von Photographien sind . Die Bilder, insbe

In der nun folgenden Systematik nehmen die La-

bellen zum Bestimmen der Pilze den weitaus größten

Raum ein. Sie bilden den Bestimmungsſchlüſſel, aber

dieser Schlüssel ist nicht in der sonst gebräuchlichen Art

der botanischen Schlüſſel ſtufenweiſe bis zu der zu be-

stimmenden Art zusammengestellt, sondern nach der

modernen franzöſiſchen dreireihigen Bestimmungsweise,

wonach zuerst die Familie, dann die Gattung und

schließlich die Art nach der Diagnose oder Beschreibung

bestimmt wird . Die drei Tabellen zur Bestimmung

der Familien, Gattungen und Arten stellen lediglich

eine übersichtliche Klassifikation der Pilze dar, aber

die Verfasser sind der Ansicht, daß nur eine richtige

und übersichtliche Klaſſifikation den Schlüſſel zum Besondere die farbigen, find im großen ganzen in Ge-

stimmen der Pilze bilden könne , weil eine Reihe von

Merkmalen, die bei den Blütenpflanzen zur Beſtim-

mung dienen, wie Farbe, Geschmack, Geruch, Stand:

ort usw. gänzlich unbeständige und unverläßliche Er-

kennungszeichen seien, und weil es einzig und allein

auf Grund botanischer Merkmale und wissenschaftlicher

Systematik möglich sei , eine sichere Bestimmung der

einzelnen Pilzarten vorzunehmen.

Ueber die Zweckmäßigkeit dieser Bestimmungeme-

thode gegenüber der auf dichotomer Grundlage aufge-

bauten läßt sich streiten . Und tatsächlich haben die

Verfasser auch nicht streng an ihrer Methode festge=

halten ; sie sind bei verschiedenen sehr artenreichen Gat:

tungen davon abgewichen, indem sie besondere Ueber

sichts-Tabellen beigegeben haben, die allerdings nicht

der endgültigen Bestimmung dienen , immerhin das

Suchen in den Tabellen dieser artenreichen Gattungen

erleichtern sollen. Das bedeutet aber doch nichts an-

deres als eine Erleichterung der raschen und sicheren

Bestimmung der Art.

Als Familien" sind 9 praktische Gruppen ausge=

schieden, nämlich : Blätter-, Röhren-, Keulen-, Stachel-,

gallertartige, knollenartige, becher- oder schalenartige,

morchelartige und verschiedengestaltige Pilze. Den

größten Teil des Tertes nehmen die Tabellen zum

Bestimmen der 460 Arten ein. Neben einer Be-

schreibung der besonderen äußeren Merkmale ist die

Zeit des Erscheinens der Fruchtkörper, ihr Geruch und

ihr Geschmack sowie der Standort angegeben . Bei

jeder Art sindet sich auch eine zuverlässige Angabe über

die Güte der Pilze. Die sicher eßbaren Arten

werden als „eßbar" bezeichnet, Arten von besonders

feinem Geschmack durch die Worte eßbar, von vor-

züglichem Geschmacke", giftige Arten durch giftig"

und wertlose Holzige Arten oder solche von widerlichem

Geschmacke durch uneßbar"."1

stalt und Farbe gut gelungen .

Das leicht in der Tasche unterzubringende Büch-

lein kann Pilzsammlern warm empfohlen werden.

Zum Gebrauch für Schulen, Forst- und Gemeinde:

kanzleien usw. sind die farbigen Bilder des Büchleins

auch in Form von „ vier Wandtafeln der eß-

baren und giftigen Pilze “ erschienen . Der

Preis für diese auf schwarzem Grund mit goldgelben

Aufschriften und in der Größe von 65:34 cm her:

gestellten Tafeln beträgt 6 K., eingerahmt unter Glas

18 R.

"

Ferner erschienen die farbigen Bilder noch als vor-

zügliches Belehrungsmittel besonders für Kinder in

Form von 32 Postkarten der eßbaren und

giftigen Pilze " in einem Pappumschlag zum

Preise von 3,80 K. Hierüber wurde bereits im Febr.-

Heft 1914, S. 44 kurz berichtet .
We.

Pilzkochbuch. 100 Rezepte zur Zubereitung von

Pilzen im Haushalte. Als Ergänzung zum „Prak-

tischen Pilzsammler " verfaßt von Professor Dr. Jo :

hann Macků. Olmüz 1915. Verlag von R. Prom-

berger. Preis 60 Heller bezw . 50 Pf.

Das Büchlein soll dem gleichen Zwecke dienen wie

das vorige. Während aber der „ Praktische Pilzsamm-

ler" hauptsächlich die Kenntnis der ungeheuren Mengen

von eßbaren und nahrhaften Pilzen , welche unsere

Wälder und Fluren hervorbringen , vermitteln soll,

behandelt das „ Pilzkochbuch" die praktische Seite der

Mykologie, die Kunst, die Pilze in der Küche wohl=

schmeckend zuzubereiten .

Das Büchlein zerfällt in zwei Teile: Ein all-

gemeiner behandelt die gewöhnlichen Arten der

Konservierung und Zubereitung von Pilzen, der be-

sondere dagegen ist der speziellen Verwertung ein

zelner wertvoller Pilzgattungen, wie der Champions ,
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Steinpilze , Trüffeln , Morcheln, Gelblinge , Reizker, dunſtung zeigt die alljährlich berechte Fläche. Die alle

Bråtlinge u . a . , gewidmet .

Möchte das Büchlein und seine Rezepte von unseren

Hausfrauen fleißig benutzt werden , um den in den

Pilzen vorhandenen reichen Schatz an Eiweißstoffen

der Menschheit dienstbar zu machen. We.

Bodenuntersuchungen über die Rotbuchen-

Streuversuchsflächen im Forstbezirk Phi-

lippsburg in Baden. Von der Großherzogl.

Techn. Hochschule „Frideriziana “ zu Karlsruhe ge=

nehmigte Diſſertation, von Forstpraktikant Karl

Ganter. (Druck von Beyer u . Söhne in Langen

jalza.) 1914 .

Verf. bringt einleitend eine kurze Schilderung der

Entwicklung der Anschauungen über die Wirkung bezw .

die Berechtigung der Streunuzung. Im allgemeinen

handelt es sich um bekannte Dinge, das stete Für

und Wider.

Durch die eigenen Untersuchungen will Ganter

einen Beitrag zum Nachweis der Schädlichkeit der

Streunuzung liefern und befaßt sich vor allem mit

der physikalischen Wirkung, wie sie in den betreffenden

Streuversuchsflächen zum Ausdruck kommt.

Die Beſtockung besteht aus 120j . aus Naturver-

jüngung hervorgegangenen Buchen III . u . IV . Boni

tät. 4 Meter unter der Bodenoberfläche (Diluvium

der Rheinebene) steht das Grundwasser an.

Schon das Bodenprofil weist Unterschiede je nach

der Streubehandlung auf. Der unberechte normale

Boden hat eine 5,7 cm dicke Laub- und Moosdecke,

darunter findet sich eine ca. 10 cm mächtige Schicht

humosen Sandes ; lettere ist nur noch 5 7 cm, wo

alle fünf Jahre Streu gerecht wird, und 5 cm, wo

dies alle Jahre geschieht.

Die Untersuchungen, durchgeführt mit den eben

zur Verfügung stehenden z . T. unzulänglichen Mitteln,

erstreckten sich auf die Bestimmung von :

1. Wassergehalt und Waſſerverdunstung ;

2. Korngröße und Porenvolumen ;

3. Bodentemperaturen;

4. Humusgehalt ;

5. Stickstoffgehalt ;

6. Nährstoffgehalt ;

7. Ertragsverhältniſſe.

Verfasser kommt zu folgenden Resultaten und kann

damit zum großen Teil bereits Bekanntes bestätigen .

1 Die größte Gesamtwassermenge und die

geringste Verdunstung besigt die niemals berechte

Fläche ; einen mittleren Wassergehalt bei größter Ver-

5 Jahre berechte Fläche hatte die geringste Boden-

feuchtigkeit und verdunstete fast so viel wie die nie

berechte Fläche. In einerberechte Fläche . In einer Tiefe von 25-35 cm

fonnte im alljährlich berechten Boden öfters ein höherer

Wassergehalt nachgewiesen werden als im unberechten.

Dies erklärt sich wohl ungezwungen aus der geringen

Stammzahl von 310 Stück gegenüber von 410 auf

der unberechten Fläche, die naturgemäß mehr ver=

dunstet.

auf der alljährlich berechten Fläche nachgewiesen, die

2. Die meisten abschlämmbaren Teile wurden

geringsten auf der alle 5 Jahre berechten Fläche. Ihr

sehr nahe steht die niemals berechte Fläche.

Die abschlämmbaren Teile betragen in Prozenten

A. All berechte Fläche

Tiefe cm

5-15 10.4 %

25-35 11.8 "

60-70 7.6
"

10.6 "

25-35 6.8 "

60-70 7.6 "/

B. Niemals berechte Fläche 5-15

d. h. die Laubstreudecke des geschonten Bodens ver-

hindert das Abschlämmen der Feinerde. Im alljähr =

lich berechten Boden unterliegt dieser durch die Um-

segungsprodukte der torfigen Decke verstärkter Ver-

witterung und gewinnt dadurch an feinerdigem Ma-

terial.

3. Das größte Porenvolumen ergab die nie-

mals und die alle 5 Jahre berechte Fläche.

4. Die höchste Temperatur weist die alljähr-

lich berechte, die niederste die unberechte Fläche auf.

5. Den größten Humus- und

6. Stickstoffgehalt zeigt die niemals berechte Fläche,

einen etwas geringeren die alle 5 Jahre berechte und

den kleinsten die alljährlich berechte Fläche. Bezüglich

des Stickstoffs hat bekanntlich Ramanns Untersuchung

seinerzeit das Gegenteil ergeben . Den rel . hohen N-6e-

halt der jährlich berechten Fläche führt Verf. auf

den höheren N- Gehalt der diesen Boden bedeckenden

Moose zurück.

7. Von besonderem Interesse ist das Ergebnis der

3uwa ch 3 untersuchung. Die niemals berechte Fläche

hat die durchschnittlich größte Höhen- und Durchmesser=

zunahme, sowie den durchschnittlich größten Kreis-

flächen- und Maſſenzuwachs ; etwas abgeschwächt äußern

sich die betr. Zuwachsverhältnisse der alle 5 Jahre be=

rechten Fläche, ausgenommen das durchschnittliche Kreis-

flächenzuwachsprozent, das um 0,1 % höher ist als

das der niemals berechten Fläche. Den geringsten Zu-

wachs an Höhe, Durchmesser, Kreisfläche und Maffe

1916 6
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hat die alljährlich berechte Fläche, auch beginnt sich

die Gipfeldürre bemerkbar zu machen .

Besondere Anerkennung verdient der Bearbeiter der

deutschen Ausgabe dafür, daß es ihm gelungen ift

Drei recht anschauliche Aufnahmen aus den betr. die prägnante Ausdrucksweise des englischen Originals

Flächen vervollständigen die fleißige Arbeit.

H. 'Bauer.

Boden und Pflanze von Edward J. Russel, in

deutscher Sprache herausgegeben und bearbeitet von

Hans Brehm , Chemiker an der pflanzenphyſio-

logischen Versuchsanstalt Dresden, gebunden . 8.50 M.

243 Seiten. Verlag von Th. Steinkopff, Dresden

und Leipzig 1914.

Der Verfasser des Buches ist der Leiter der be-

ühmten landw irtschaftlichen Versuchsstation Rotham-

sted (gegr. 1843) und es ist verständlich, daß gerade

ihm zur Begründung mancher wissenschaftlichen An-

schauung Versuchsresultate zur Verfügung stehen, deren

Gewichtigkeit mit der Dauer des Versuchs zusammen-

hängt.

Folgende Uebersicht orientiert darüber, was in dem

Buche behandelt wird :

Kapitel I. Geschichtliches und Einleitung,

!! II. Die Bedürfnisse der Pflanzen,

"

"

""

"

III. Die Konstitution des Bodens .

IV. Der Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf

im Boden,

V. Die biologischen Verhältnisse im Boden,

VI. Der Boden in Beziehung zum Pflanzen-

wachstum,

VII. Die Bodenanalyse und die Interpretie-

rung ihrer Ergebnisse,

Anhang. Methoden der Bodenanalyse.

wiederzugeben.

Die Ausstattung des Buches ist des vorzüglichen

Inhalts würdig .

H. Bauer, München.

Hermann Löns : Goldhals. Ein Tierbuch. Adoli

Sponholtz Verlag, 6. m. b . H., Hannover 1914,

geb. 1. Mk.

Die Auswahlsammlung Löns ist sehr zu empfehlen.

Löns ist ein ganz hervorragender Tierfreund und

-Kenner. Außerordentlich charakteristisch weiß er die

einzelnen Tiere - Marder, Schnepfe, Wildkaze, Ka-

ninchen, Auerhahn, Dachs, Hirsch, Wildsau, Fuchs,

Rabe zu schildern . Einzelne Skizzen sind von

hohem, poetischem Reiz . Andere zeigen einen gefunden

Humor. Das sehr billige Bändchen des in seinem

48. Lebensjahr auf dem Felde der Ehre gefallenen

Dichters verdient weiteste Verbreitung, insbesondere

in den Kreiſen der heranwachsenden Jugend.

B. Th .

Arthur Achleitner: Im grünen Rock. Er

zählungen aus dem Jägerleben . (Wild und Hund,

Jagdromane, Band 4) . Berlin , Verlag von Paul

Parey. 1915. Geb. 4 Mk.

Ueber dieses Buch ist wenig zu sagen. Achleitner's

Art ist bekannt. Sämtliche Erzählungen find

äußerst harmlos und unbedeutend. Die bekannten

Figuren solcher Hochlands- Geſchichten Jager, böse

Ausgewähltes Literaturverzeichnis, zugleich Autoren: Väter, gütige Fürsten usw. fehren wieder. Wer

register, Sachregiſter.

Die einzelnen Kapitel sind nach Material und Dar:

stellung wohl das Beste, was gegenwärtig zur Ver-

fügung steht. Die beigegebenen Tabellen sind in ihrer

Knappheit und Auswahl mustergiltig.

" "Geschmack an Gemüt“ , „ Sinnigkeit“ und „, lebfriſchem

Humor" hat, wird auf seine Kosten kommen. Hervor

gehoben sei der interessante Beitrag „Aberglaube und

Zaubermittel der Wildschützen". Er fällt allerdings

ganz aus dem Rahmen des Buches .
B. Th.

Notizen.

A. Jagdvergehen infolge paſſiven Verhaltens gegen.

über dem jagenden Hunde (durch Nichtabrufen aus

dem angrenzenden fremden Jagdgebiete).

Entsch. des bayr. Obersten Landesger . v. 18. V. 1915 R. R.

Nr. 103/105 .

Ein Jagdberechtigter S. ging die Grenze feines Jagd-

gebietes entlang, das an die K...er Waldungen, woselbst der ,

Kaufmann C. seine Jagd hat, anstößt ; sein Neffe folgte ihm .

Jeder hielt sein Gewehr schußbereit. Der etwa 7 Monate alte

Jagdhund des S., den dieser bei sich hatte, lief im Jagdgebiet

des C. umber und gab hie und da Laut nach Art von Hunden,

welche Wild aufgestöbert haben. Der Hund lief eine Straße

von etwa 1300 m im Jagdgebiete des C. und hielt sich dort

annähernd eine Viertelstunde auf. Weder S. noch sein Be
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gleiter trafen Anstalten den Hund zurückzurufen ; fie ftellten

fich vielmehr etwa 100 m voneinander entfernt mit schußbe

reitem Gewehr an einer Stelle der C.'schen Jagdgrenze auf,

an der sich ein Hasenwechsel befindet ; sie warteten auf Wild,

das über die Grenze kommen würde. Der Hund befand sich

auch während dieser Zeit immer noch jagend im Jagdgebiete

des C. Die Strafkammer ftellte Angesichts dieses Sachvers

halts fest, daß S. fich des Hundes als Werkzeug zur Auf-

spürung und Verfolgung des Wildes in dem frem-

den Jagdbezirk des C. bedienen wollte - doch wohl tatsächlich

bedient hat, ein Versuch kommt nicht in Frage, sondern eine

vollendete Handlung und verurteilte ihn wegen Jagdver-

gehens nach §§ 292, 293 StGB , wobei Jagdgewehr, Geschosse

und Hund eingezogen wurden. Gegen dieses Urteil legte er

Revision zum Obersten Landesgericht ein, vor welchem er ins-

besondere geltend machte, „ es ſei nicht nachgewiesen, daß er

den Hund in das fremde Jagdgebiet hineingeschickt habe ; die

Folgerung der Strafkammer, er habe sich des Hundes als

Werkzeug bedient, aus dem „ Nichtzurückrufen “ des Hun-

des set rechtsirrig ; es ſei übrigens auch ein vergefliches

Bemühen, einen im Walde stürmenden Dackel" zurückzurufen

Tatsächlich ist auch der Dachshund derjenige Hund, welcher

in dieser Hinsicht teine Grenzen kennt und nicht weiß, wie welt

er zu gehen hat. Auch gelingt es nicht leicht, dem Dachshund

einen derartigen Appell beizubringen, daß er sofort auf die

Stimme oder den Pfiff seines Herrn das Jagen einstellt . Eine

ferme Führung vermag aber auch den rotorisch eigensinnigen

Dadel soweit zu bringen, daß er bald nach dem Ruf in seiner

Jagdbegierde nachläßt und schließlich sich fügt. Es ist dies

allerdings der Effekt einer guten Führung im Zusammenwirken

mit ebensolcher vorgegangener Dressur und einer guten Ab-

stammung des Hundes. Für alle Fälle hat jedoch der Führer

oder Begleiter des Hundes die Folgen zu tragen, wenn es

ihm nicht gelingen sollte, dem Dackel das Jagen einzustellen .

Außerdem müßte man dieſer Hundeart ein Präjudiz beziehunge

weise ein Patent für zwar nicht unberechtigtes, wohl aber un-

bezähmbares Jagen einräumen. Es gehört aber, wie auch

durch die Praxis erwiesen ist, nicht zu einer Unmöglichkeit der

Leistung in der Dreſſur, auch dem Tachshunde, gleich allen

übrigen im Jagdbetriebe verwendbaren Hunden, soviel Raison

oder im weidmännischen Sinne „ Appell " beizutreiben, daß sie

zu gegebener Zeit wissen, was sie tun und lassen sollen . Uebrigens

läßt die Entscheidung nicht erkennen, ob der Beklagte über-

haupt nur den Versuch gemacht hat, den jagenden Dackel zurück-

zurufen. Jedenfall wäre die Sache anders zu beurteilen bei

einem Spaziergänger, welcher in erster Linie kein Intereſſe an

dem Jagen seines Hundes, also auch keinen Vorteil hiervon

hat und in zweiter Linie troß aller Anstrengungen und Abs

rusversuche nicht imstande ist, den Hund vom Jagen abzu-

halten. Anders wenn der Spaziergänger selbst eine Freude

an dem Jagen seines Hundes hat und solche seinem Liebling

nicht verderben will, daher gar keinen Versuch macht den Hund

abzurufen. Eine solche Handlung würde den Tatbestand eines

Jagdbergehens qualifizieren.

Nach der Anschauung des Beklagten verbiete der § 292

StGB. auch nicht, einen sich zufällig bietenden Umstand aus:

zunüßen, der den Wechsel des Wildes aus dem fremden Jagd

gebiet in das eigene erleichtert ; der Jäger brauche nicht das

Gewehr abzulegen und dem Hunde nachzugehen. -- Das ist

ficherlich zutreffend, allein es stehen gleichwohl andere Hilfs-

mittel zu Gebote und sind diese im Bereiche des Willens und

der Vollzugsmöglichkeit gelegenen erschöpft, so wird dem Führer

des Hundes auch schlechterdings keine strafrechtliche Verant

wortung aufgebürdet werden können . Wie nach dem BGB .

ein auf Unmöglichkeit der Leistung gerichteten Vertrag un-

gültig ist, so z . B. ein Kaufvertrag, daß ein erworbener Hund

nicht nach Wild jagen dürfe, eine Eigenschaft, welche allen

| Hunden eigen ist und von denselben bei jeder sich bietenden

Gelegenheit, namentlich wenn sie sich unbeachtet wissen, ause

geübt wird, so fann auch eine absolute Haftpflicht nicht

vindiziert werden, wenn deren Ausübung dem Machtbereich

des Pflichtigen entrückt ist. Wohl aber kann vertragsgemäß

rechtsgültig festgesezt werden, daß der jagende Hund auf Ab-

ruf die Untugend einſtellt. Der Beklagte behauptete weiter

es ſei nicht festgestellt, daß er den Hund schon von vornherein

in der Erwartung mit auf die Jagd genommen habe, daß er

ihm auf der fremden Jagd Wild zutriebe. Er sei also nicht

strafbar, selbst wenn er des Willens gewesen wäre, einen durch

Zufall aufgescheuchten und in sein Jagdgebiet versprengten

Hasen zu erlegen. " Die Revision wurde verworfen mit folgen=

der Begründung : „ Die Straffammer hat ihre Leberzeugung,

daß der Angellagte sich des Huudes als eines Werkzeuges zur

Aufspürung und Verfolgung des Wildes in dem Jagdreviere

des C. bediente, nicht allein aus der Tatsache, daß er den

Hund nicht zurückgerufen hat, gewonnen, sie hat diesen Schluß

vielmehr aus verschiedenen Tatsachen gezogen, nämlich daraus,

daß der Angeklagte den Hund zur Jagdausübung mitnahm,

daß er sich an der fremden Jagdgrenze aufhielt, daß er sah,

wie sein Hund in das fremde Jagdgebiet lief, absichtlich

aber unterließ , den Hund zurückzurufen – also noch

ehe der Hund jagte , weil es seinem Willen entsprach, daß

der Hund das Wild in dem fremden Jagdgebiet aufsuchte und

dadurch ihm zutrieb. Dieses Verhalten des Angeklagten läßt

den von der Strafkammer gezogenen Schluß zu ; ein Rechts-

irrtum ist hierin nicht zu finden . Nach diesen Ausführungen

qualifiziert sich schon das fahrlässige Ueberlaufenlaſſen eines

Jagdhundes von Seite des Jagdberechtigten in fremdes an=

grenzendes Gebiet in dem gleichen Maße als ein Jagdver.

gehen, als wenn der Berechtigte den Hund absichtlich ing

Revier gesandt und nicht zurückgerufen hätte, damit er ihm

Wild zutriebe. Schon das paſſive Verhalten ist hinreichend

zur Begründung des Tatbestandes der verbotswidrigen Jagd.

ausübung im fremden Gebiete, soferne der ausübende Jäger

feine Anstalten gemacht hat, den Hund zurückzurufen. Selbst-

redend fommt es auf den Erfolg zur Beurteilung der Hand-

lung im strafrechtlichen Sinne nicht mehr an, ob der Hund

tatsächlich im fremden Revier gejagt, also Laut gegeben hat

und hierdurch das Wild in das eigene Revier getrieben wurde

oder nicht, ganz abgesehen davon, daß es anch still jagende

Hunde gibt .

-

Ob der Angeklagte den Hund schon vornherein in der Er-

wartung auf die Jagd mitgenommen hat, daß dieser Wild aus

fremdem Jagdgebiet aufſpüren und ihm zutreiben werde, oder

ob der Angeklagte erst im Laufe der Jagdausübung auf ſeinem

Jagdgebiete den Entschluß faßte, auf die von der Straflammer

festgestellte Weise sich aus dem fremden Jadrevier Wild zu-

treiben zu laſſen , um es zu erlegen, ist rechtlich bedeutungs-

los ; eine Feststellung, daß der Angeklagte schon von vornherein

den Hund in dieser Absicht mitgenommen hat, daher für die

Verurteilung des Angeklagter nicht notwendig. Rechtlich

ohne Belang ist auch , ob der Angeklagte den Hund in das

fremde Jagdgebiet hineingeschickt hat, es genügt, daß er das

Ueberlaufen des Hundis geflissentlich duldete Nach den

einwandfreien tatsächlichen Feststellungen der Strafkammer ift

sonach der Hund nicht ohne und gegen den Willen des An-

geklagten in das fremde Jagdgebiet übergelaufen ; die Aus-

6*
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nuzung eines sich zufällig bietenden günftigen Umstandes,

der den Wechsel des Wildes aus dem fremden Jagdrevier in

das eigene erleichterte , steht nicht in Frage. Der Hinweis des

Angeklagten auf die Unanwendbarkeit des § 292 StGB . in

Fällen solcher Art ist daher verfehlt. Der äußere und innere

Tatbestand der §§ 292, 293 StGB. ist von der Straffammer

in allen Richtungen einwandfrei als erwiesen angenommen

worden.

Wie durch die Rechtsprechung schon wiederholt ausge

sprochen worden ist, kann eine verbotswidrige Jagdausübung

auch ohne ein aktives Eingreifen von seiten des Jägers ſelbſt

durch Hunde, selbst Treiber im gewissen Sinne als Bevoll

mächtigte oder Vollzugsorgane für seine jagdlichen Interessen

begangen werden. Immerhin hat der Jagdberechtigte als der

spiritus rector in Frage zu kommen. Im vorliegenden Falle

hatte aber schon ein passives Verhalten , das allerdings

im Effekte gleichkommt der Inszenierung einer verbotswidrigen

Dienstleistung für den Jagdbetrieb im verbotenen Revier, zur

Verurteilung genügt, weil dasselbe dem Jagdbefizer einen un

berechtigten Gewinn einzubringen geeignet ist.

Das Urteil stellt somit fest, daß eine unberechtigte Jagd

ausübung durch Hunde in rechtlichem Sinne stattfinden kann

und daß für dieselben die Besizer in dem Grade ftrafrechtlich

verantwortlich sind, als wenn sie selbst ohne Berechtigung in

dem Jagdrevier die Jagd ausgeübt hätten. Scheinbar steht

der Wortlaut des Strafgesetes dieser Auffassung entgegen .

Der § 292 StGB. sagt nämlich : „Wer“ - also sollte doch

damit nur ein verantwortliches menschliches Wesen, ein Jagd-

fundiger oder der Jagd auf irgend eine Weise Beslissener ver

standen werden, daher auch Treiber und sonstige Beauftragte

des Jagdberechtigten „an Orten, an denen zu jagen er nicht

berechtigt ist, die Jagd ausübt, wird mit Geld bis zu drei-

hundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten be-

ſtraft. "

Der Begriff „Jagd " ist aber im weitesten Sinne des

Wortes zu verstehen, auch auf Hilfskräfte, um das Wild aus

findig n machen, beizutreiben, ausgedehnt und nicht auf das

Erlegen allein.

Es kaun sich nach dem Wortlaute der angezogenen Ge-

sebesbestimmung, wofür auch der Abs. 2 des § 292 a. a. D.

ſpricht, dahinlautend : „Ist der Täter ein Angehöriger des Jagd-

berechtigten, so tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein, in

der Hauptsache nur um an sich jagdberechtigte Personen

handeln. Hunde können überhaupt vom Gericht nicht be

straft werden. Da jedoch auch Hunde jagen, nämlich nach

ihrer Art und wie in berechtigter Weise unter Führung ihres

Herrn, ebenso auch in unberechtigter Weise eine Jagd nach

Wild ausüben können, so hat gewissermaßen als deren Ver

treter und Auftraggeber der Besiger der Hunde die Folgen für

die unberechtigte Jagdausübung seiner Hunde gerade so zu

tragen, als wenn er selbst im fremden Jagdreviere dem

Weidwerk nachgegangen wäre. Insofern ist die hierdurch ge-

schaffene Rechtslage von der früheren abweichend und damit

eine Frage geklärt, welche vielfach als eine Lücke im Jagd-

recht empfunden und zu unberechtigten Eingriffen in das Jagd-

gebiet eines anderen eine Handhabe geboten hatte. Es ist so-

mit auch die Bestrafung eines dolosen“ Jagdangrenzers er:

möglicht, wenn derselbe durch Hunde aus dem fremden Nevier

ſich Wild zutreiben läßt, sich zu dem Zwecke in der Nähe ver-

borgen hält und wenn dann ahnungslos der Angrenzer den

revierenden herrenlosen " Hund umlegt , plöglich , wie ein

,,Deus ex machina" auftaucht, sich als Besizer des Hundes

legitimiert und Schadloshaltung wegen des Hundes verlangt.

"

|

Uebrigens nimmt auch schon eine Entsch. des Obersten Bahr.

Landesger. v. 9. VI. 1914 Ver. A. Nr. 43 929 den gleichen

Standpunkt ein. Danach haben K. und B. in dem Gemeinde-

bezirk S., in welchem sie jagdberechtigt sind, in der Nähe des

Jagdbezirkes des Grafen A. ihre zwei Dachshunde gegen die

Grenze losgelassen und anstandslos weiterlaufen lassen, ob

wohl sie wußten, daß die Hunde ſich nicht zurücpfeifen laſſen

und die Grenze überschreiten ; die Hunde sind auch über die

Grenze gelaufen und haben in der Nachbarjagd des A. etwa

fünfzig Meter über der Grenze Wild gejagt . K. und B. wur

den wegen gemeinschaftlich begangenen Jagdfrevels nach § 292

StGB. bestraft. Nach den Entscheidungsgründen sind die

Hunde nicht ohne Wissen und ohne den Willen der

Angeklagten übergelaufen, auch haben die Angeklagten nicht

blos eine entfernte „ Möglichkeit“ des Jagens der Hunde auf

dem fremden Jagdgebiete angenommen, sondern ihr Verhalten

war gerade darauf berechnet, daß die Hunde Wild auf dem

fremden Jagdgebiete aufsuchen und auf das eigene Jagdgebiet

der Angeklagten herüberjagen zu dem Zweck, um da von ihnen

erlegt zu werden. Hierin liegt aber ein Eingriff in das fremde

Jagdrecht im Sinne des § 292 a. a. D. (Entsch. des Reichs,

ger. in StrS. Bd. 211 S. 98) .

Nürnberg, Septbr. 1915. M. Reuter,

Bezirkstierarzt a. D.

B. Drnithologische Kriegsmiszellen.

Zu den ornithologischen Kriegsmiſzellen meines Bruders

im Augustheft 1915 unserer Zeitschrift bemerke ich ergänzend

folgendes : Der Zippammer , Emberiza cia, fommt in meinem

Beobachtungsgebiet , dem Maas- und Aisnegebiet nördlich,

nordöstlich und nordwestlich von Verdun wahrscheinlich

nicht vor.

―

Wenn im Winter 1914/15 die Saatkrähen in Luxemburg

| tatsächlich weniger zahlreich aufgetreten sein sollten, als in den

Vorjahren im Maasgebiet von nördlich Verdun bis Sedan,

also in der Luxemburg nach Westen vorgelagerten Zone, waren

| sie nach meinen Beobachtungen nicht selten —, so hat dieſe Er-

scheinung wie überhaupt ganz allgemein das Auftreten oder

Ausbleiben von Vogelarten mit dem Krieg und ſogen. Kriegs-

lärm gar nichts zu tun, wie die Luxemburger Beobachter an-

zunehmen geneigt sind . Veranlassung zu dergleichen Annahmen

hat wohl die felbverständlich am Schreibtisch gemachte

Erwägung gegeben, daß das kriegerische Leben, das sich längs

der Schlachtfronten entwickelt, die gewaltigen, die Luft er-

schütternden Artillerieduelle, furz, daß der sogen. Kriegslärm

(von dem sich natürlicherweise der heimische Beobachter gar

teine richtige Vorstellung machen kann) die Zugvögel zu einer

Aenderung ihrer Zugrichtung, zur Meidung der Kampfgebiete

veranlassen könnte ; und da nun einmal eine gewisse Sucht be

steht, auch Erscheinungen des Vogellebens mit dem Krieg in

Verbindung zu bringen (so wie man früher und heutzutage

wohl auch noch aus dem Erscheinen von Seidenschwänzen auf

| Krieg und Pestilenz schloß ; aufgeklärter ist ja wohl die große

| Masse immer noch nicht geworden), so wird auch hier das

weniger häufige Auftreten von Saatfrähen flugs auf den Krieg

zurückgeführt ; dabei findet es eine natürliche und gute Er-

flärung in den Witterungsverhältniſſen, in der Herrſchaft eines

febr milden und schneefreien Winters im Jahr 1914/15, der

den Krähen das Verweilen in östlicher gelegenen Ländern ge-

stattete. Schon ein einziger Blick auf die Karte und die Ver

gegenwärtigung unserer Frontstellungen, wie sie im verflossenen
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Herbst und Winter, zur Zeit des Eintreffens der Saatkrähen

in westlichen Ländern beſtanden, hätte die Luxemburger „ Be-

obachter“ lehren können, daß das weniger zahlreiche Erscheinen

der Krähen in Luxemburg mit dem Kriegslärm nichts zu tun

haben konnte. Nicht nur, daß Luxemburg im Often und Süden

von Landstrichen umgeben ist , die die Kriegsschrecken nicht

fennen gelernt haben, und daß im Norden ein Gebiet an=

grenzt, in dem sich kaum einige kriegerische Operationen und

das noch Wochen vorher abgeſpielt hatten, und das zur Zeit

des Kröhenzuges gänzlich befriedet war, so lag vor allem zur

Krähenzugzeit die Schlachtfront mit all ihrem Lärm ein ganzes

Stück westlich von Luxemburg, ca. 70 km von der ungefähren

Landesmitte entfernt, eine Entfernung, auf der sich der Kanonens

donner nur noch als schwaches Grollen bemerkbar gemacht

haben wird. Das einzige kriegerische Treiben zu jener Zeit

in Buremburg hat sich voraussichtlich nur auf das häufigere

Laufen der Eisenbahnzüge, wie es die Truppenverschiebungen

und Nachschübe mit sich bringen mußten, beschränkt ; daß hier

aus aber etwa eine Beunruhigung der Saatkrähen hätte reſul-

tieren können, wird doch wohl niemand ernstlich zu glauben

geneigt sein.

Wie wenig sich die Saatkrähe aus dem Schlachtenlärm |

macht, habe ich in diesem Herbſt (1915) gut zu beobachten Ge-

legenheit gehabt. Ich kam Mitte Oktober, zur Zeit der furcht-

bar tobenden Champagneschlacht, in die Champagne nördlich

von Majfiges. Tagelang war die Luft von einem einzigen

Donnern und Grollen erschüttert worden und wurde es noch

immer. Trogdem waren in der Champagne überall zahlreiche

Krähenflüge, trozdem zogen die Krähen hoch in der Luft dem

Westen und dem Kanonendonner entgegen . Ebenso sah ich in

den Argonnen die Saatträhenschwärme trog Geschüßdonners

ohne bemerkbare Erregung nach Westen ziehen und die Kampf-

fronten überfliegen.

In den „Ornithologiſchen Monatsberichten" habe ich meine

Beobachtungen über das Verhalten der Zugvögel (meine

Wahrnehmungen erstreckten sich auf Kranich, Saatkrähe, Lerche,

Ringeltaube, Buſſard) gegenüber dem Schlachtenlärm mitges

teilt und bin dabei zu dem Schluß gekommen , daß aller Lärm

die Zugvögel von ihrer Zugrichtung nicht abzubringen ver

mag, daß sich kaum eine merkliche Beunruhigung der ziehen-

den Vögel feststellen läßt ; der Zugtrieb scheint stärker zu ſein

als das Furchtgefühl.

Daß die Standvögel (bezw. Sommervögel) sich an

eden Lärm längs der Fronten gewöhnen, inkl. der sonst so

scheuen Rabenfrähen und Elſtern, daß sie unbeirrt vom Kanonen-

donner dicht an die Frontlinie und Geſchüßſtellungen heran-

tommen und hier auch nisten, ist wohl allgemein bekannt ; es

liegt hierin ja auch weiter nichts verwunderliches.

Argonnenwald, Dezember 1915.

Kaiserl. Oberförster Ludwig Schuster.

C. Höchstpreise für Wild.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 28. Of-

tober 1915 ist in Abänderung der Verordnung vom 22. No-

vember 1915 über die Regelung der Wildpreise folgendes be

ftimmt worden:

Der Preis für Wild darf beim ersten Verkaufe für

beite Ware folgende Säße nicht überschreiten :

bei Not- und Damwild für 0,5 kg mit Decke

"

"1

Rehwild für 0,5 kg mit Decke ..

Wildschweinen im Gewichte von mehr als 30 kg

für 0,5 kg mit Schwarte

. 0,60 m.

0,70 ,

0,55 ",

bel Wildschweinen im Gewichte bis zu 30 kg einſchließ-

lich (Frischlinge) für 0,5 kg mit Schwarte

"

"1

Haſen für das Stück mit Valg .

Kaninchen für das Stück mit Balg .

Fasanenhähnen für das Stück mit Federn

„ Fasanenhennen

"

" " " " "

• · 0,70 M

• 4,00 "

120• "

2,50 "

2,00 "

Die Preise schließen die Bahn- und Wasserfrachtkosten, die

vor dem ersten Verkauf entstehen, die Abrollfoften am An-

kunftsorte sowie etwaige Vermittlungskoſten beim Verkaufe nicht

ein. Sie gelten nicht für den Verkauf an den Verbraucher bei

Mengen bis zu 10 kg.

Insoweit für Wild gemäß § 4 der Verordnung des Bun-

desrats vom 28. Ottober 1915 Höchstpreise für die Abgabe

im Kleinhandel an den Verbraucher festgesezt werden,

dürfen sie für beste Ware folgende Säße nicht übersteigen :

bei Rot- und Damwild für 0,5 kg.

"

"

"

Rehwild für 0,5 kg

Wildschweinen im Gewichte von mehr als 30 kg

für 05 kg

•

Wildschweinen im Gewichte bis zu 30 kg (Frisch-

linge) für 0,5 kg

1,40 M.

1,80 "

• 1,20 ,"

" Hasen ohne Balg, für das Stück im ganzen . •

1,50

4,75

"

"

" " " " " " "

mit" " " " "

zerlegt

im ganzen .

• 5,00 "

5,25

" • • • 1,50 "

1,60 "

• . 8,50 P

• 3,00 "

"1

"

"

Kaninchen ohne Balg für das Stück

mit " " " "

Fasanenhähnen für das Stück mit Federn

Fasanenhennen

Diese Bestimmung trat mit dem 1. Januar 1916 in Kraft.

" " " " "

D. Festsetzung der Höchstpreise für Fische.

Auf Grund der im Dezemberheft 1915 mitgeteilten Ver-

ordnung des Bundesrats vom 28. Oktober 1915 iſt über die

Regelung der Preise für Süßwasserfische bestimmt wor

den, daß am Berliner Markt folgende Preise nicht überschritten

werden dürfen :

a) beim Verkauf im Großhandel für 50 Kilogr.

Reingewicht einschl . Verpackung :

bei Karpfen : 105 M., bei Schleien : 125 M., bei Hechten :

110 M , bei Bleien oder Brachsen von 1 Kgr. u . darüber :

80 M., bei Bleien oder Brachsen unter 1 Agr.: 60 M., bei

Plözen und Rotaugen von 1 Pfd . u . darüber : 60 M., bei

Plögen und Rotaugen von unter 1 Pfd.: 50 M.

b) beim Verlauf im Kleinhandel für das Pfund:

bei Karpfen : 1,30 M., bei Schleien : 1,50 M., bei Hechten :

1,25 M., bei Bleien von 1 Agr . u . darüber : 1 M., bei Bleien

unter 1 gr.: 0,75 M., bei Plögen u. Rotaugen von 1 Pfd.

und darüber : 0,75 M., bei Plögen u. Rotaugen unter 1 3fd.:

0,65 M.

Die vorstehenden Preise ermäßigen sich bei toten Fischen

um 20 v. H.

Diese Bestimmung trat am 13. Dezember 1915 in Kraft.

E. Warum kleiden Ranbvögel ihr Neſt mit grünen

Pflanzenstoffen aus?

Als ich im Sommer 1911 Aegypten , Syrien ,

Palästina und das Jordantal bereiſte , fiel
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-

mir namentlich eins auf : Für den kundigen Araber bil-

den die lebenden Zweige auf dem Horft des Bonelli-Adlers

(Falco bonelli) ein Kriterium dafür, ob der Horst

bezogen ist ; denn der Araber sagt sich ganz mit Recht :

Der Horst ist alt oder verlassen , wenn er feine grünen

Zweige trägt. Genau wie für den vogelkundigen Sohn der

arabischen Berge ist auch für den deutschen Waldläufer bei

Bussardneſtern die Horstbelegung mit grünen Kiefernzweigen

ein Kennzeichen dafür, daß der alternde Bau vom

Bussard neu bezogen und wohnlich gemacht

worden ist ¹) . Eine wie gesagt – dem echten Wald.

läufer ganz bekannte Erfahrungstatsache ! Und überhaupt

ist ja dieses Thema so alt wie die Vogelbeobachtung selber,

hat doch schon der Stagirit, der weiſe Lehrer Alexanders

des Großen, 350 Jahre vor Chriſti Geburt 7 Pflanzenarten

genannt , mit denen Vögel den Nand ihrer Nester aus

schmücken , und zwar : Lorbeerzweige , Wegedorn

(Rhamnus), wilde Cichorie (die blauen Blüten), Samens |

hüllen der Schwertlilie (Iris) , Vitex , Frauen-

haar (Adiantum), Myrtenzweige also Auskleidungs.

stoffe , von denen die modernen Ornithologen kaum eine

Ahnung haben und mit denen doch tatsächlich die Vögel am

Mittelmeer seit dreitausend Jahren und länger ihre Nefter

ausfleiden (und vielleicht früher mehr als jezt ?) . Und so

alt das Thema ist, so interessant und köstlich ist es auch :

Läßt es uns doch einen Blick tun in das lieblichste Nestge-

bilde, das mit blühendem Vergißmeinnicht am Rand belegte

Stieglignest (Eckstein, „Haus, Hof und Garten", 1912, 18),

in das zartduftige, von lieblichstem Reiz überhauchte Wes-

penbussardnest mit seinen jungfrischen grünenden Lär-

chenreislein auf dem Nestrand und den schönsten Eiern der

deutschen Vogelwelt 2) zart grünlich weiß mit so dichter

tief rotbrauner Bewölkung von der Farbe der frischesten Roß-

kastanie, daß die Grundfarbe oft fast verschwindet —; und

wer schon in ein kleines nettes Kleibernestchen geschaut hat,

wie da die zarten Eierchen auf einer Schicht feinster, dünnster

Rindenblättchen vom Kiefernstamm, die teils gelblich braun,

teils (da, wo sie frisch vom Baumstamm gezerrt wurden) noch

naturfarben grünlich sind, der hat ein Bild geschaut von in

timstem Neiz. Da ist eine Frische, ein würziger Duft, eine

Sauberkeit zu Hause, daß man fast annehmen möchte, dem

Ganzen liege der Schönheitssinn zugrunde, den wir Menschen

haben und den wir auch dem Vogel zusprechen möchten. Und

doch dürfen wir das ? Dürfen wir ihn „anthroprozen-

trisch" - von dem Standpunkt des Menschen aus bes

trachten ? Dürfen wir in die Natur Erklärungsprinzipe tragen,

die zunächst doch nur dem intellektuellen Wesen, Mensch ge-

nannt, angehören und die dann also rein oder vielleicht:

rein biologische, ja noch schärfer charakterisiert : biophysische

Vorgänge ästhetisch erfassen und erklären ? Nein, und aber.

-

1) Schon in meiner Jugendzeit hunderte Male von mir

erprobt im Vogelsberg, wo ich alljährlich eine Reihe von

Mäusebussardhorsten feststellte und bestieg, einmal auch ein

Waldohreulenet in einem Bussardhorst fand (bei dem oberen

Schaltsbacher Weiher Herbstein). Das intereſſanteſte Buſ-

sardei, ein Spurei in Dicke einer starken Walnuß mit regel-

rechter Fleckung, fand ich in dem Bussardhorst eines Laubs

waldes zwischen Hopfmannsfeld und Frischborn.

2 ) Wie ich sie in meinem Buche : „Unsere einheimischen

Vögel" nenne ; die schönsten Eier überhaupt dürften die lack.

grünen des Schopfsteißhuhns, die man im Frankfurter Zoo

faufen kann, sein (Tinamus).

mals nein! So wenig trifft die Erklärung aus ästhetischen

(menschlichen) Beweggründen zu wie die des weiſen Stagi

riten Aristoteles : Zauberwirkung, das frische Grün diene als

Zaubermittel !

Welches sind die grünenden Stoffe, mit denen unsere

deutschen, beziehungsweise mitteleuropäischen Vögel ihre Nefter

„ ausschmücken “ (um das jest nicht mehr tirrtümlich zu vers

ſtehende Wort weiterhin zu gebrauchen) ? In einem neuen

vortrefflichen Werke , betitelt „ Das Problem der Brütung

von Dr. Fischer ¹) , das uns der Weihnachtsmarkt 1913 be

scheert hat, ist ein ganzes Kapitel den „grünen Neſtern“ ge:

widmet und es sind daselbst mit raftlosem Fleiß die ver

schiedenen Pflanzenarten genannt, die in lebendem Zustand

von Vögeln benugt werden. Darum wundere ich mich, daß

bei dieser Aufzählung außer des Kleibers Kiefernblättchen

(Rinde von Stamm) zwei sehr gebräuchliche , bei gewiſſen

Vogelarten ſehr beliebte Pflanzenstoffe nicht genannt sind :

1. Grüner Salat , der vom Star gern in den Kaften getragen

wird, desgleichen bevorzugt er Thymian, das wohlriechende

Bergpflänzchen, wenigstens nach meinen Beobachtungen in

Oberhessen ; 2. Moos, das frischgrün in wahren Bündeln,

Haufen oder Klumpen vom weißen Storch eingetragen wird,

und zwar auch dann noch, wenn die Jungen faft erwachſen

sind und es nicht mehr not tut, am Neft Detailausbeſſerungen

vorzunehmen.

-

Als von Vögeln verwendete grüne Pflanzenteile werden

weiter genannt : Kiefernzweige - Lärchenzweige Buchen

und Tannenzwei ze. Diese hauptsächlich von Raubvögeln!

Für den Mäusebussard nennt der Ornithologe Holi

auch grüne Epheuzweige. Birkenzweige sind für den Turm-

falken gut bezeugt, frisches Heidekraut für die Steppenweihe,

Weidenzweige und Büschel von Seggengras für den Ger-

falten. Der Bonelli-Adler der Araber liebt das grüne Reifig

der wilden Olive. Melierax canorus polyopterus begnügi

sich mit grünen Akazienblättern. Pernis apivorus (Wespens

buſſard) liebt außer frischen Lärchenreislein auch grüne, duf

tende Buchenzweige, doch nach meiner Beobachtung nie beide

zusammen in einem Nest (oder richtiger gesagt : am Rand

eines Nestes) . Die Singdroffel trägt grüne Erlenblätter

ins Nest. Der kleine Würger verwendet stets frische, grüne

Kleestengel. Sowohl Nußhäher wie Hühnerhabicht bevorzugen

Tannenzweige und erneuern sie sogar stets . Eine Schwarz

amsel hatte ihr Nest in einer Laube mit aufrechtstehenden

Stecklingen von Kohlrabi garniert. Ganz auffallend iſt die

Verwendung von frischgrünem Moos im Vogelreich. Seben

wir ab von solchen Vögeln, die aus Moos ihr ganzes Neſt

bauen, wie vielfach der Zauntönig, wie z . B. ähnlich das

Teichhuhn aus frischen Schilfblättern sein Nest zusammen-

schichtet ). Es handelt sich hier nur um solche Fälle, wo die

grünen Pflanzenstoffe gewissermaßen nur nebenbei auf oder in

das Nest gebracht werden. Da ist es hochintereſſant

ich wundere mich, daß Dr. Fischer dies in seinem retch.

haltigen Buch nicht erwähnt
daß der weiße Storch, genau

so wie der schwarze, in sein Nest von Zeit zu Zeit immer

wieder grüne Moosflocken trägt, auch dann noch, wenn schon

"

-1

und

¹) Dieser Autor, Dr. Julius Fischer , dessen obenge.

nanntes Buch ich in einer früheren Nummer dieser Zeitschrift

besprochen habe, ist nicht zu verwechseln mit Dr. W. J. Fischer,

der uns 1914 in ſeiner Vogelwelt Württembergs" eine erft-

klassige vorbildliche „Lokalornis“ geschenkt hat.

2) 1915 fand ich bisher nie beobachtet
- sein Neft in

und aus Blättern der Schwertlilie (Iris pseudocorus) am

Eissee bei Heilbronn gebildet.
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fast erwachsene Junge darin find 1) . Buchfint, Goldhähnchen,

Braunelle verwenden beim Nestbauen grünes Moos. Der

Wüstenbuffard (Buteo desertorum) füttert sein Neſt mit grü-

nem Moos aus, ebenso der kleine Fliegenfänger, die Lannen-

meiſe, der braunkehlige Wieſenſchmäßer. Die Turteltaube foll

zum Neftbau frische Zweiglein vom Gebüsch abbrechen, frei

in der Luft rüttelnd, doch bezweifle ich diese Mitteilung, da

sich nach meinen sehr ausgiebigen Beobachtungen der Turtur

turtur im Mainzer Becken hierzu die Turteltaube weder nach

Gestaltung des Schnabels noch nach Temperament, noch nach

Art des Fluges eignet. Der Star holt sich in seinen Niſt-

laften Salat, Thymian.

Welche Gründe haben nun die Vögel zum Auskleiden ihrer

Nester mit grünen Pflanzenstoffen ?

1. Ariftoteles vermutete eine 3 auberwirkung. Der

Gelehrte des Altertums urteilt in den Anschauungen ſeiner

Zeit. Für uns sind diese nicht mehr haltbar. Wir glauben

nicht an böse Geiſter, die durch „ Zauberaugen“ fernzuhalten

wären.

2. Schönheitssinn der Vögel wird von anderen

vermutet. Gewiß verrät die ganze Art des Aufbaus eines

Nestes einen gewiſſen Ordnungs- und Schönheitssinn, aber

lezterer ist unbewußt , d . h . ohne Absicht vorhanden und darf

nicht im Sinne deſſen, was der Mensch darunter versteht, aus-

gelegt werden. Wir müſſen uns hüten, bei Vögeln von „äſthe-

tiſchem Sinn“ zu reden 2) .

3. Geruch strömen die frischen Pflanzenteile aus (Thy-

mian z. B.), und diesen sollen die Vögel lieben. Diese Be

gründung fällt ganz und gar unter den Tisch. Denn erstens

ist dies wieder ein rein ästhetisches Moment, das als er:

flärendes Prinzip in die Natur getragen wird, um phyſio-

logiſche Dinge zu erklären , die nur rein biophysſiſch aufgefaßt

werden dürfen. Mit anderen Worten : Der Vogel hat eben.

sowenig Gefallen an Wohlgeruch wie an Schönheitssinn.

Zweitens riecht der Vogel so gut wie garnicht, im allgemeinen

ſehr schlecht ; viele Vögel können wahrscheinlich überhaupt nicht

riechen, und nur für einige ist es bestimmt anzunehmen, näm.

lich für den Kiwi und wenige Meervogelarten (Thalassidroma

pelagica), bei denen die Naſenlöcher an die Spiße des Schna-

bels gelegt find (während sie ja ſonſt meiſt von den Federn

verdeckt werden) und bei dieſen wenigen Vogelarten mit zur

Nahrungssuche helfen. Es gilt beim Vogel der allgemeine

Saz der Natur : Je beſſer das Gesicht, um so schlechter die

Nase. Der Vogel ist ein vorzügliches Gesichts- , ein schlechtes

Nasentier.

¹) Ausführlich von mir behandelt in den Jahrbüchern der

Société des Naturalistes Luxembourgeois . In Meerwarths

Bildern aus der Tierwelt ist diese Situation auch photo:

graphisch sehr hübsch festgehalten. Was bezweckt der Storch

mit dem Eintragen der Moosbündel ? Will er die Jungen

weich betten ?

7) Aus diesem Grunde, und weil es wirklich ein experis

mentell festzustellender Irrtum ist, muß man auch immer,

was ich nicht oft genug betonen fann, die Theſe des von mir

im übrigen hochgeschäßten Darwin zurückweisen, daß im

Rahmen der berühmten Zuchtwahl oder Auslese der Natur

das Vogelweibchen dem „schöneren“, dem durch Farben oder

Gesang glänzenden Männchen den Vorzug gebe. Keine

Spur davon! Wie ich tausendmal festgestellt habe, herrscht

im Vogelreiche lediglich das Recht des Stärkeren. Das phy-

fisch stärkere Männchen wählt aus, das Weibchen nie ; jenes

fommt zu seinem Recht, herrscht und zwingt ; lediglich auf

Grund seiner besonderen Körperkräfte.

4. Kühlung sollen die grünen Pflanzenteile den Eiern

bringen, teils direkt, teils durch Ausdünstung von Feuchtigkeit

und dadurch eintretende Kühlung der Luft. Allein, erstens

fommen die grünen Büschel fast nie mit den Giern direkt in

Berührung, sodann ist ihre wärmevermindernde Tätigkeit eine

ganz minimale, die vielleicht überhaupt keinen Ausschlag zu

geben vermag.

5. Verdeɗen der Eier durch das Pflanzengrün ist

zwar auch schon angegeben worden, aber direkt Unsinn. Ich

habe dies noch in keinem der zahlreichen von mir kontrollierten

Fälle beobachtet.

6. Reinhalten des Nest es gibt dieser und jener

Autor an. Aber es fragt sich nur : Wie ? Auf welche Weise

sollen denn die wenigen grünen Pflanzenteile das Neft reins

halten ?! Das ist doch fast unmöglich, in den meisten Fällen

direkt ausgeschlossen.

7. Bleibt immer noch die eine Erklärung, die ich schon

in meinem Buche Unsere einheimischen Vögel" (Heimatverlag,

Gera) auf S. 1 beim Turmfalken gegeben habe : Spielerei.

Es ist eine mehr oder minder willkürlich e

Spielerei von seiten der Vögel , wenn sie

grüne Zweige auf den Rand des Nestes tragen.

Nur ist diese Spielerei auch wieder in gewissen Grenzen ge-

bannt, indem die einzelnen Arten gewöhnlich immer dieſelben

und ganz bestimmte Baumzweige und Pflänzlein bevorzugen

bezw . verwenden. Vielleicht gibt uns auch diese Tatsache noch

irgendwie einmal einen näheren Fingerzeig und Anhaltspunkt

zur restlosen Er- und Aufklärung. Einstweilen ist es aber

nur als Spielerei aufzufassen. Fragt sich nur noch : Wie ist

diese Spielerei zustande gekommen ? Und darauf habe ich zu-

nächst und einstweilen noch keine Antwort. Ebenso nicht auf

die andere Frage: Warum ist sie zustande gekommen ? Doch

auf das : warum ? bleiben wir ja meist der Naturerscheinung

gegenüber die Antwort schuldig.

Ich verkenne nicht die schwerwiegenden Be

denken gegen diese Erklärung. Denn : Spielen die

Vögel überhaupt ? Tun sie etwas in der Art deſſen, was wir

„Spielerei“ nennen ? Wäre dies nicht eine zwecklose Lebens-

betätigung , also eine nußlose Kräftevergeudung der (ſonſt

immer?) zwedseßenden Natur ? Und wäre diese Erklärung

nicht wieder eine solche, die wir auf dem Wege „ästhetischer“

Anschauung zu geben suchen ? - Daß Tiere spielen , steht

fest. Es ist beispielsweise nach meinen Erfahrungen gerade

einer der charakteriſtiſchſten (freilich in keinem ornitho

logischen Werke genannten) Unterschiede zwischen Nebel- und

Rabenkrähe , daß jener ein außerordentlich starker Spiel-

ſinn vor dieſer eignet, ein Unterſchied, der auf rein biolo-

gischem, vielleicht sogar phyſiologiſchem Gebiet liegt. Wenn

man den Spieltrieb der Tiere in dem Sinn auffaßt, wie

es Groos - Gießen in seinem Buche ( „Spiele der Tiere")

tut, so macht er sich unbewußt geltend, ist die Auslöſung

überschüſſiger Körperkräfte, und hat in den meiſten Fällen die

Zwedseßung, daß er das junge (vorwiegend spielende) Tier

auf spätere Lebensbetätigung (z. B. flinke Bewegung) zur Er

werbung der Nahrung oder Bestehung von Kämpfen vorbe.

reitet, also zu diesen Zwecken tauglich macht (ſpielende junge

Hunde, Kazen ! ) . In unserem Falle betr. Ausschmückung der

Nester käme ja Derartiges nicht in Frage. Ueberhaupt ist,

wie oben gesagt, das schwerwiegendste Moment gegen meine

Erklärung mit Spielerei dasjenige, daß die einzelnen Vogel-

arten ganz bestimmte Pflanzensorten bevorzugen bezw . allein

verwenden. Wenn man diesem Umstand näher nach,

denft, so muß man sagen : Da muß doch einmal, wenn auch

vielleicht jezt nicht mehr, ein ganz bestimmter Zweck vorge-
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legen haben. Es fönnte ja sein, daß der Zwed in früheren

Zeiten deutlicher vorlag, wirkliche Berechtigung hatte, und

daß jezt dasjenige, was früher zweckmäßig war, in Spielerei

ausgeartet ist, alſo im Sinne eines ataviſtiſchen Helikts ge=

wertet werden dürfte. Allein es ist billig, auf Atavismus

schließen zu wollen, wo man einen Zweck nicht sogleich er-

fennt, und man darf dies zunächst auch nicht ; even darum

neige ich mehr und mehr zu der Erklärung die ich in

einer hier folgenden Nachschrift gegeben habe.

9

Nachschrift. Bei einer von mir angeregten ausgie-

bigen Aussprache über dieses Thema im Unterländer Zweig=

ver. f. Nat.k. (Heilbronn) wies ein Apotheker darauf hin,

daß die von den Vögeln eingetragenen grünen Stoffe meist

start riechen; er erklärte zweckseßend die Erscheinung damit,

daß der Geruch dieser Pflanzenteile den Vögeln lästige,

thren Eiern und Jungen vielleicht schädliche Inset-

ten abhalten solle. Diese Erklärung erscheint im Gro-

ßen und Ganzen recht plausibel (Thymian, Waldmeiſter usw.

legt man ja auch in Schubladen, um Motten fernzuhalten).

In Fällen, wo die grüne Auslleidung nicht ſtark } duftet

oder überhaupt nicht riecht, wie bei Moos, frischem Buchen-

laub usw., würde auch diese Erklärung hinfällig werden.

Immerhin haben die Insekten ein anderes Geruchsorgan wie

die Menschen und könnten auch in Fällen riechen, wo wir

keinen Geruch wahrnehmen, und dadurch abstoßend berührt

werden. Insekten sind ja ausgesprochene Geruchs-

tiere. Demnach käme doch die Erklärung des Geruchs

in Frage, nur daß er nicht auf die Vögel, sondern die In-

sekten bezogen würde. Auch und gerade in diesem Falle

dürften wir die Ausschmückung der Nester in ihrer Speziali-

sierung (für die verschiedensten Insekten ?) nicht dem Intellekt

der Vögel zuschreiben, es wäre eine reine Instinkthandlung.

Pfarrer Wilhelm Schuster.

F. Nachruf.

Am 14. Dezember 1915 ſtarb wieder einer der viel-

versprechendsten jüngeren bayerischen Forstverwaltungsbeamten

den Heldentod. Forstpraktikant Dr. Wilhelm Kübler,

Leutnant im 1. bayerischen Reserve - Fußartillerie Regiment,

wurde durch eine Granate bei Thelus getötet. Dem erft

28-jährigen wäre sicher eine glänzende Laufbahn beschieden

gewesen. Persönlich ein überaus liebenswürdiger, vornehmer

Charakter, zog ihn auf der Universität besonders das natur-

wissenschaftliche Studium an. Nach Abschluß seines Refe

rendarexamens, das er mit Note 1 bestand , promovierte

Kübler unter Vorlage einer pflanzenphysiologisch- chemischen

"

cum

Arbeit Die Periodizität der Nährsalzaufnahme und Troden

substanzbildung von zweijährigen Buchen“ „ summa

laude" an der ſtaatswirtschaftlichen Fakultät der Münchener

Universität. Das Spezialstudium des ungewöhnlich begabte:

Schülers Altmeister Ramanns galt der Bodenkunde und Er

nährungschemie der Forstpflanzen.

Auch die soldatischen Eigenschaften Küblers waren glän-

zende, wie aus den rühmenden Worten im Nachrufe ſeines

Regimentskommandeurs gefolgert werden muß.
B.

G. Harzleim,

wie er zur Herstellung guten Schreibpapiers notwendig iſt,

wurde seither durch Destillation aus Terpentin gewonnen ;

das lettere früher in ausgedehntem Maße von deutſchen und

österreichischen Kiefern (Pinus silvestris und nigricans), in

lezter Zeit vorwiegend von ausländischen Kiefernarten, ins

beſondere P. palustris und maritima, aus Amerika und Frank-

reich. Seitdem nun der Krieg diese Einfuhr erschwert oder

unmöglich gemacht hat, müßte man wieder auf die bei uns

fast ganz abgekommene Harznuzung zurückommen, wenn es

nicht etwa gelingen sollte, auf dem Wege chemischer Syntheſe

oder durch Verarbeitung geeigneter Induſtrie-Produkte einen

Ersatz für das Harz zu gewinnen. Mit diesem Problem ist,

wie uns in dankenswerter Weise mitgeteilt wird, zurzeit Herr

Dr.-Ing. Emil Heuser, Professor an der Technischen

Hochschule in Darmstadt, beschäftigt u d vor einiger Zeit

auch zu greifbaren Ergebnissen gelangt, so daß der fünstliche

Harzersag bereits in einem Teile der Papierindustrie Ver

wendung findet. Für die Leser der A. F. u. J.-Z. wird es

ohne Zweifel von Intereſſe ſein, zu erfahren, ob auf dieſe

Art der inländische Bedarf gedeckt werden kann oder ob und

in welchem Umfang doch die Harznußung in unſeren Nadel-

holzwaldungen wieder einzuführen wäre. Für weitere Mit-

teilungen hierüber würden wir dankbar sein. D. Red.

H. Geheimerat Dr. Richard Heß,

von 1869 bis 1910 ordentl. Professor der Forstwirtſchaft

an der Universität Gießen , seit dem 1. Oktober 1910¹)

ebendaselbst im Ruhestand lebend, ist am 18. Januar d. Is.

nach längerem schwerem Leiden gestorben. Im Juni v. J8.

hatte er das 80. Lebensjahr zurückgelegt. In einem der

nächsten Hefte werden wir sein Bild mit Lebensbeschreibung

und Nachruf bringen. D. Red.

1) Vgl. März und Novemberheft 1910.

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmenauer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. – Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauer länders Verlag.

Verleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.
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ForAliches aus dem „ Teffin“.

Von W. Keßler, Kgl. Preuß. Forſtmeiſter a. D.

(Schluß. )

III.

März 1916.

„Arbeiten und nicht verzweifeln“ !

Carlyle.

Während des Streites um das Forstgesetz hatte der

Kantonsforstinspektor F. Merz, welcher 20 Jahre ſeinen

wahrlich nicht leichten Posten mit Eifer und Erfolg

versehen hatte, im Jahre 1909 seine Entlassung ein

gereicht, um einer ehrenvollen Berufung als eidgenöf=

sischer Forstinspektor an das Bundesforstamt in Bern

Forſtorganiſation. Leiſtungen und Ziele . Hemmungen zu folgen.

und Förderungen.

Das Jahr 1908 war ein kritischer Zeitpunkt in

der Geschichte der Tessiner Forstverwaltung.

Auf Grund des Bundesforstgesetzes vom 11. Oktbr .

1902 und der Ausführungs-Verordnung vom 13. 3.

1903 war endlich im Jahre 1907 dem Großrat (Land :

tag) der Entwurf eines neuen Kantonsforstgesetzes vor=

gelegt worden. Dasselbe wurde nach sehr eingehen-

der Beratung vom Landtag angenommen und vom

Bundesrat in Bern bestätigt, der zugleich verweigerte.

über Einſprüche, welche gegen das Gesetz aus dem Kan-

ton erhoben waren, zu entscheiden.

Anträge auf ein referendum, d. h. Volksabstim=

mung über das Geſeß , wurden als nicht rechtzeitig

gestellt und genügend unterstüßt abgelehnt und das

neue Forstgeset vom 19. Juni 1908 als gültig

erklärt. Eine Klage, welche vom Patriziat Locarno

beim Oberbundesgericht gegen das Gesez, welches in

verschiedenen Punkten gegen die Verfassung verstoßen

follte, erhoben wurde, ward zurückgewiesen .

Inzwischen waren die Gegner des Gesetzes aber

nicht untätig geblieben und stellten unterm 4. Nov.

1908 den Antrag auf die sogen . Initiative d . h . Volts:

entscheidung über einen von ihnen dem Gesetz ent-

gegengestellten neuen Entwurf. Innerhalb der gesetz=

mäßigen Frist von 60 Tagen brachten sie 9182 Unter-

ſchriften ¹ ) hierfür zuſammen und erzielten damit, daß

am 7. November 1909 zur Volksabstimmung über

An seine Stelle trat der bisherige Kreisoberförster

von Bellinzona, Carlo Albisetti , welcher noch gegen:

wärtig an der Spize der Tessiner Forstverwaltung

steht.

Der vorher geschilderte Kampf gegen das Forst-

gesetz von 1908 war nichts anderes als der Ausdruck

eines schon längere Zeit gährenden und bei dieſer Ge-

legenheit zum offenen Ausbruch gekommenen Konfliktes

zwischen den Patriziaten und der Forstverwaltung .

Nachdem das Volk sich in so entschiedener Weise und

überwältigender Mehrheit gegen die Forstverwaltung

erklärt hatte, wurde nunmehr seitens des Großrates

eine Kommission von 3 Abgeordneten zur Prüfung

Untersuchung unterm 5. April 1910 einen ausführ-

der ganzen Verhältnisse ernannt, die nach gründlicher

lichen Bericht erstattete.

In demselben wurde ausgeführt, daß die eigentliche

Schuld des Konfliktes in dem natürlichen Gegenſat

zwischen den Intereffen der auf das allgemeine und

die Zukunft hinzielenden Forstwirtschaft und dem mehr

einseitigen auf den gegenwärtigen Nugen, namentlich

durch die Weidewirtschaft, bedachten Standpunkt der

Korporationen liege, und daß beide Teile gefehlt hätten ;

der eine durch Mangel an Rücksicht auf die einmal

bestehenden Verhältnisse ; der andere durch Störrigkeit

und kurzsichtigen Widerstand . Eine künftige gesunde

und aussichtsvolle Forstpolitik müsse durchaus die

beiderseitigen Interessen zu versöhnen suchen und

das Gesetz geschritten wurde . Von den abgegebenen jede unnötige Bevormundung der gegen Beschränkung

12750 Stimmen waren 11381 , also rd . 90 %, gegen

das Gejet von 1908, welches damit fiel.

Im Kanton Tessin sind für Einbringung einer Volks-

initiative 7000 Unterschriften erforderlich, während für ein

Referendum 5000 genügen.

ihrer wirtschaftlichen Freiheit empfindlichen Korpora=

tionen vermeiden.

Im besonderen wurde empfohlen , mehr Hochwald

zu schaffen, welcher der Weide weniger hinderlich ſei

als Niederwald, und gleichzeitig die Verbesserung der

Weidegründe in die Hand zu nehmen, auch betreffs
1916

7



50

der Abgrenzung des Waldes und der Weide keine un-

durchführbaren Forderungen aufzustellen .

Bei der Ausführung der Aufforstungen möge man

den Ansichten und Wünschen der Waldeigentümer mög-

lichst Rechnung tragen.

Die von der Forstverwaltung angestrebte Auf-

hebung der Parzellenwirtschaft der einzelnen Nugnießer

im Niederwalde ſollte fallen gelassen werden, ebenso

wie es nicht durchführbar ſei , auf der Einführung eines

ständigen verantwortlichen Hirten (pastori stabili) für

die waldschädlichen Ziegenherden zu bestehen . Dagegen

sollte man die Zahl der auszutreibenden Ziegen , welche

sich übrigens schon von selbst stets vermindere, mög

lichst beschränken. Es wurde dann ferner empfohlen ,

die Zahl der Revierförster zu vermehren und die An=

stellung eigener Waldwärter seitens der Patriziate zu

begünstigen, die im Fall der Tauglichkeit zu Revier-

förstern befördert werden könnten . Dadurch würden

auch die häufigen Reibungen zwischen den jezigen Re-

vierförstern und den Patriziatsverwaltungen leichter

vermieden.

Auf alle Fälle aber sei die Schaffung eigener Do-

månenforsten für den Kanton anzuſtreben .

Es wurde nun unter Berücksichtigung der vorge-

ſchlagenen Aenderungen und Milderungen des Gesetzes

von 1908 noch im Jahre 1910 der Entwurf eines

neuen Forstgesetzes ausgearbeitet und sowohl dem

Großrate wie der Vereinigung der Patriziate und der

Bundesforstbehörde zur Vorprüfung vorgelegt ; welches

dann nach langen Verhandlungen im Jahre 1912 an=

genommen und proklamiert wurde.

Die Forstorganisation des Kantons ist

nach Erlaß des neuen Forstgesetes wohl auch weit=

gehenden Ansprüchen genügend .

Das Forstgesetz vom 26. Juni 1912 bestimmte in

Art. 5 die Anstellung

I. eines Kantonsforstinspektors capo is-

pettore forestale, etwa unserm „ Bezirks-Ober-

forstmeister" entsprechend,

II. eines Forstinspettors ispettore forestale

für jeden Kreis (circondario) ; als „Kreisober-

förster" zu bezeichnen ,

III . eines Unterinspektors (sottoispettore) für

jedes Revier (sezione) also Revierförster ¹ ) .

Außerdem sollten von den einzelnen waldbeſizen-

den Patriziaten oder sonstigen juristischen Personen

(ente pubblico) mindestens je 1 geeigneter Wald-

') Für jedes Revier iſt im Jahre 1913 eine besondere

Geschäftsanweisung erlaſſen worden , wonach z . B. die Re-

vierförster sich den Patriziaten zur Verfügung halten und

ihre Revierbesuche in eine bei der Korporationsbehörde ge-

führte Kontrolle genau vormerken müſſen.

wärter oder Bannwart (guardaboschi ) angestellt

werden .

Es wurde hiermit übrigens nur der schon be

stehende allmählich herausgebildete Zustand gefeßlich

jestgelegt und erweitert ; denn schon im Jahre 1903

waren nach Merz außer dem Kantonsforstinspektor

5 Kreisoberförster , 1 Adjunkt , 20 vom Staate be

soldete Revierförster und mehr als 200 Bannwarte

vorhanden.

Der neueste Etat und Rechenschaftsbericht von 1914

führt auf :

1 Kantonsforstinspektor, 6 Kreisoberförster, 1 Do

månenoberförster und 37 Revierförster. Die Zahl der

nicht mehr zu den Kantonsforftbeamten zählenden Wald-

wärter wird nicht genannt. Für die 8 höheren Forst

beamten war im Gesetz ein Gehalt von 4000-4500

Frs. für den Kantonsforstinspektor, und 3000-4000

Frs. für die Kreisoberförster vorgeſehen, außer welchem

nur noch geringe Diäten für Dienſtreiſen (5–6 Frs .

für den Tag und 3–4 Frs. für die Nacht, neben den

Eisenbahn- und Postfahrkosten) gewährt werden.

Die Revierförster sollten 1000-1800 Frs. Gehalt

und 3 Frs . Uebernachtungsgebühren erhalten .

Nach den vorliegenden Jahresrechnungen werden

diese Säße auch in Wirklichkeit ziemlich genau inne ge-

halten ; jedenfalls nicht nennenswert überschritten. Ein-

zelne Revierförster bleiben sogar noch hinter den Min-

destsätzen zurück und erhalten nur 500-900 Frs. Es

sind dies solche, welche aus dem Stand der Wald

wärter hervorgegangen sind. Das Gesetz sieht nämlich

in Art. 15 ausdrücklich vor, daß Bannwarte, welche

die erforderliche Vorbildung nachweisen und ein Ge

halt nicht unter 500 Frs . erhalten, zu der Stellung

des Revierförsters , also eines technischen Kantons -Be

amten, aufrücken können.

Im allgemeinen sollten sonst die Waldwärter aus

der ansässigen Landbevölkerung und den Waldarbeitern

genommen werden. Die für sie bisher seitens der

Waldbesiger angelegten Besoldungen waren außer

ordentlich gering ; 30-200 Frs. pro Jahr ! Daß

dementsprechend auch ihre Leistungen nicht sehr her-

vorragend sein können, ist nur natürlich.

Nach dem Bundesforstgesetz vom 11. Oktober 1902

(Art. 40) trägt der Bund zu den Besoldungen der

höheren Forstbeamten 25-35 % ; zu denen der sub-

alternen 5-20 % bei . Die Waldeigentümer haben

für die Revierförster 10-30 % der Koften beizu-

steuern .

Zweifellos sind die vorstehend aufgeführten Ge-

hälter, welche noch nicht die Hälfte der z . B. in Preußen

geltenden Säße erreichen, außerordentlich niedrig ; 3 =

mal wenn man berücksichtigt, daß alle anderen Neben-

bezüge und Lebenserleichterungen, wie Dienstwohnungen,



51

ibrennholz uſw., gänzlich fortfallen . Freilich sind

ensunterhalt und Lebensansprüche etwas einfacher

o leichter zu befriedigen als in Deutschland ; aber

merhin möchte man den Kollegen im Tessin recht

en und bald eine erhebliche Aufbesserung wünschen.

Leider ist bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen

erhältniſſen zunächst kaum eine Hoffnung hierfür vor-

nden. Bald nachdem das neue Forstgesetz und die

e Organiſation durchgeführt waren , krachten im

inter 1913/14 die 3 Hauptbanken des Tessin in=

Ige unfähiger und leichtfertiger Geſchäftsführung zu=

nmen ; wodurch das Volksvermögen des Kantons

n viele Millionen geschädigt wurde. Dann kam der

Beltkrieg, welcher auch die neutrale Schweiz in bittere

Titleidenschaft zog, und ganz besonders den wirtschaft:

h vielfach von Italien abhängigen , im übrigen auf

remdenindustrie angewiesenen Kanton Tessin.

Man kann, es nur zu gut verstehen , wenn gegen-

oärtig überall gespart und gestrichen wird, wo es

rgend denkbar und möglich ist. So kommen auch

Eeider die hoffnungsvoll begonnenen forstlichen An-

äufe wieder ins Stocken . Hat man doch sogar den

m Gesetz ausgeworfenen Jahresbetrag von 10000 Frs.

ür Schaffung von Kantonsforsten für die nächsten 5

Jahre wieder abgeſeht !

Anerkennenswert ist übrigens, daß die sämtlichen

lantonsforstbeamten schon seit 1899 von Amtswegen

jei der Schweizer Unfallversicherungsgesellschaft in

Winterthur zu angemessenen Sägen versichert sind,

Dobei der Kanton die Hälfte der Prämie zahlt . Alle

Kantonsforstbeamten werden auf Perioden von 6

Jahren gewählt . Was die Vorbildung anlangt,

jo haben die höheren Forstbeamten selbstredend den

Bundesvorschriften entsprechend die Berechtigung zur

Anstellung durch den schweizerischen jetzt 5 jährigen

Studien und Uebungskurs und die damit verbundenen

Prüfungen erworben.

Die Revierförster werden aus gebildeten und körper=

lich geeigneten Einwohnern gewählt, welche einen forst-

lichen Ausbildungsunterricht von 2 Monaten in 2 ge-

trennten Kursen , einem wissenschaftlichen und einem

mehr praktischen, durchmachen müssen. Esfinden sich

unter ihnen viele fähige und gewandte Männer, u a.

auch frühere Lehrer. An allgemeiner Bildung dürften

sie den deutschen Förstern keineswegs nachstehen.

Weniger günstig ist es mit den Waldwärtern be

stellt, für welche nur kurze Ausbildungskurse von 1

Woche abgehalten werden . Immerhin würden diese

einfachen, dem praktischen Leben entnommenen Männer

sich bei entsprechender fortgesetter Schulung durch ihre

Vorgesezten nicht schwer zu brauchbaren Gehilfen in

Betrieb und Forstschuß erziehen lassen, wenn man sie

derart besolden könnte, daß sie eine gewisse Unab-

hängigkeit erlangten .

Als neulich im Bezirke Lugano die Teilnehmer

eines solchen Waldwärterkursus nach Schluß desselben

zur Entlassung kamen, wurden ihnen seitens der Auf-

sichtsbehörde Abschieds- und Geleitsworte gewidmet,

welche voll Anerkennung und liebevoller Würdigung

Sie wurden als
ihrer künftigen Tätigkeit waren .

Miſſionare und Apostel gefeiert, welche nun die Kennt-

nis vom Walde draußen im Lande verbreiten und

das Evangelium von der Bedeutung und dem Nußen

der Forsten überall predigen und verkünden sollten !

Bearbeitet worden ist in den letzten Jahr-

zehnten auf forstlichem Gebiete im Tessin recht viel ;

wohl mehr als in den meisten anderen Kantonen.

Merz hebt schon in seiner Zusammenstellung vom Jahre

1903 mit einem gewissen nicht unberechtigten Stolz

hervor, daß in den letzten 15 Jahren 1500 ha Kahl-

flächen mit ca. 12 Millionen Pflanzen und einem

Kostenaufwand von rund 700 000 Frs . aufgeforftet

seien. 7 ha Pflanzkämpe waren angelegt, welche jähr-

lich ca. 800 000 Pflanzen lieferten . Er erinnert an

das gewaltige Werk der Tessin und Maggiakorrek-

tion ' ) , welche weit über 2000 ha schütt und gegen

600 ha teilweise auch zur Holzzucht brauchbaren Bodens

gewonnen hat. Er erwähnt die verdienstvollen La=

winen schußbauten im Hochgebirge , deren damals

schon 23 mit einem Kostenaufwande von mehr als

500000 Frs. vollendet waren. Fast noch wichtiger

waren die Arbeiten zur Verbauung der Wild =

bäche , von denen nicht weniger als 44 allein

54000 cbm Mauerwerk außer Flechtwerken, Erd-

bauten usw. erfordert hatten. Hierfür war mehr als

1/2 Million Frs . ausgegeben worden. Im ganzen

Wildbachverbauungen 1 600 000 Frs aufgewendet

waren für alle Arbeiten, Aufforstungen, Lawinen- und

worden , wovon die Eidgenossenschaft mehr als die

Hälfte als Unterstützung gewährt hat ?) .

Im Jahre 1908 wurde auf Anjuchen der Kantons-

forstbeamten, welche vielfache Anfeindungen ihrer Tätig-

teit und Erfolge erfahren hatten , und auf Anregung

aus dem Landtage selbst seitens des großen Rates eine

Untersuchung der bisherigen forstlichen Arbeiten an

Ort und Stelle durch eine Kommission angeordnet, an

welcher der damalige Professor der Forstwirtſchaft am

Eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich , M. Decoppet

(gegenwärtig Bundesoberforstinspektor zu Bern, Nach-

folger des unverwüstlichen und unvergeßlichen Dr. Coaz ,

1) Die Gesamtkosten allein , der Tessinkorrektion haben

bis Ende 1914 5696118 Frs. betragen.

2) In der ganzen Schweiz waren in demselben Zeit-

raum 6½ Millionen für Forstarbeiten ausgegeben worden,

so daß auf den Tessin 1/4 aller Aufwendungen kommt.

7*
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welcher mit 93 Jahren noch sein Amt verſah) , als forſt-

licher Sachverständiger teilnahm . Aus seinem im Jahre

1909 veröffentlichten Bericht entnehme ich folgende

Angaben, welche auf der Merz'schen Statistik von 1908

beruhen.

In dem Zeitraum 1876-1908 waren neu auf

geforstet mit 12313 100 Pflanzen 1900,27 ha

723 481 Frs.
für • •

124 986

385 624

"1

"1

davon 30 % Laubhölzer

Für Einzäunungen der Kulturen

(108 356 m) waren aufgewendet .

Zum Schutz gegen Lawinen waren

erstellt 58 516 cbm Mauerwerk und

39 526 m Pfahlbauten für .

Für Wildbachverbauungen waren

errichtet 85107 cbmMauern, 111386

m Flechtzäune und 7529 m Grä:

ben für

Ferner waren in den Schuhgebieten

1465 m neue Wege angelegt für

Mithin für fertige Arbeiten Summe 1931 830 Frs.

Von den bereits vollendeten Arbeiten entfallen auf

Aufforstungen allein 37,5 %; auf Schu ar=

beiten 62,5 %. Zu den aufgewendeten Kosten hatten

beizutragen :

• 688 275

9 454

Der Bund : 55,5 %, der Kanton 19,9 % und

die Grundeigentümer 24,6 %.

"

"

Man sieht, welche im Verhältnis zur Größe des Be-

zirks bedeutenden Summen aufgewendet ¹) und nament-

lich von der im Tessin leider so oft verkannten Bundes-

regierung zugeschossen sind , um den Kanton in der

schwierigen und kostspieligen Aufgabe zu unterstügen,

frühere Sünden wieder gut zu machen2) .

Ich möchte übrigens bei dieser Gelegenheit be=

merken, daß nichts unrichtiger ist , als sich den Tessin,

wie es so vielfach geschieht, als ein zwar von der Natur

1) Im Tessin sind aufgewendet je km² Waldfläche 2600

Frs.; in Graubünden 825, im Wallis 250 Frs.

2) Besuchern des Tessin, welche sich über „ die Sünden

der Väter" und ihre Folgen näher an Ort und Stelle unter-

richten möchten , empfehle ich Studium des . Maggia-

und Rovanatals, besonders bei Someo und Campo. Das

Maggiatal bei Someo wird vor 100 Jahren als „eine frucht-

bare Ebene mit üppiger italienischer Kultur" beschrieben .

Heute iſt es nach den furchtbaren Verheerungen , welche die

begünstigtes, von der Kultur aber vernachlässigtes Lan

vorzustellen, dessen Einwohner materiell und morali :

unfähig seien, wirksam an der Hebung ihrer Heima

zu arbeiten ! Ich behaupte, daß der Tessin viele dent

sche Landschaften in ähnlicher Lage an Kultur über

trifft . Man nenne mir einmal ein deutsches Gebirg

land, wo z. B. Poſtſtraßen und Postverkehr von ähn

lich guter Beschaffenheit vorhanden sind ! Selbſt wx

Unterkunft und Verpflegung anlangt, bieten einſam

Lessiner Bergorte oft mehr als die großen Dörfe

und Flecken in der Nähe Berlins ! Auch an das her

gebrachte Märchen von der Tessiner Armut glaube ic

nicht mehr, seit ich erlebt habe, wie anscheinend leid:

die so großen Schädigungen der Bankkrache ertragen

wurden. Die außerordentliche Genügsamkeit und Spar

samkeit der Bewohner überwinden auch die ungünſtigſten

Verhältnisse leichter, als man denkt, und der nament:

lich im Auslande bewährte Erwerbsfleiß der Tessiner

sorgt für die Schaffung und das Zuströmen frischen

Kapitals. Ich bin überzeugt, daß auch in der Wald-

kultur und Forstwirtschaft von diesem begabten und

unverdroffenen Volke Gutes geleistet werden könnte.

wenn es gelänge, die Einsicht zu verbreiten, daß dieſet

Wirtschaftszweig zum privaten wie öffentlichen Vorteil

gereichte.

Dies ist der Kernpunkt für allen Fortschritt der

forstlichen Bestrebungen im Tessin.

Daß auf die eigentlichen Aufforstungen nur

etwa 1/3 der Gesamtkosten verwendet seien, während

auf die Schuzarbeiten fast 2/s entfielen, bezeichnet

Decoppet mit Recht als ein unrichtiges für die Forst-

kulturen zu ungünstiges Verhältnis .

Im einzelnen findet dann D. bei den gemachten

Kulturen das so bedeutende Vorwiegen der Nadel-

hölzer (70%) bedenklich ) und tadelt die große Be

vorzugung der Lärche, welche man auch in zu niedrige

und zu warme Lagen gebracht habe. Er möchte, nament

lich mit Rückſicht auf die Feuersgefahr und Streuge :

winnung, die Laubhölzer mehr berücksichtigt wissen,

verwirst aber andererseits auch die einseitige Abneigung

gegen Nadelholzkulturen im Sottoceneri.

Er warnt ferner, das Ziel von Anfang an gleich

zu hoch zu stecken, d. h. auch über der heutigen

Waldgrenze schon Aufforstungen zu verſuchen, während

innerhalb des jezigen Waldareals noch so unendlich

viel zu tun bleibt.
Maggia nach der Entwaldung der Talhänge in ihrem mitt-

leren und oberen Lauf angerichtet hat, eine Fels- und Stein-

wüste mit vereinzelten Kulturoasen. Bei dem durch seine
Dann müßten vor allem die einmal mit so großen

gleitenden Erdschichten berühmten und gefährdeten Campo Kosten angelegten Kulturen auch dauernd geschütz t

und erhalten werden , was bedauerlicher Weise inhat ebenfalls Entwaldung des oberen Geländes und nament-

lich ein unbedachter Flößereibetrieb in der durch gewaltige

Klausen aufgeftauten Rovana, welcher das Bett des Flusses

um mehr als 30 m tiefer aushöhlte, die ganzen Waſſerab-

flußverhältnisse der Art ungünstig beeinflußt, daß die Boden-

schichten ins Abrutschen gerieten .

¹) Wohl infolge der D. 'ſchen Ausstellungen hat ſich ſeit

1908 das Verhältnis zu Gunsten der Laubhölzer geändert.

Von 1908-14 ſind 2 263 796 Laubhölzer und nur 1505254

Nadelhölzer ausgesezt, also 60% zu 40%.
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|sielen Fällen nicht geschehen sei . Man habe das Tessin wird sich diesem Wunsche nur von ganzem

Weidevieh nicht im Zaum zu halten vermocht und die Herzen anschließen können. Die Fachgenossen in Deutsch-

ganze Anlage sei wieder vernichtet worden! land und anderen Ländern mit älterer fest begrün-

deter und pfleglich geführter Forstwirtschaft können sich

kaum eine Vorstellung davon machen , mit welchen

Schwierigkeiten die Kollegen am Südfuß der Alpen

zu kämpfen und zu arbeiten haben.

Ganz besonders scheint mir in den D.'schen Aus-

führungen aber das Betonen eines grundsätzlichen

Punktes von Bedeutung ; daß nämlich an der Sa-

nierung eines Lalgebietes nicht nur die oben=

liegenden Berggemeinden interessiert sind , auf deren

Gelände die Arbeiten ausgeführt werden, sondern oft

weit mehr die unteren Tallandschaften , welche eben

durch diese Arbeiten gegen die Folgen von Ueber:

schwemmungen, namentlich Ueberflutung mit herabge

führtem Geröll uſw. , geschützt werden . Unbedingt

müßten auch sie mit zu den Kosten der Anlage und

Unterhaltung der Schutzbauten und Kulturen heran-

gezogen werden. Als Beispiel wird das schon mehr

fach erwähnte Val Colla angeführt mit dem Oberlauf

der Caffarate, in dessen Bereich fast 1/2 Million Frs.

zu Sanierungszwecken verarbeitet ist . Das an der

Ausmündung des früher sehr gefährlichen Fluſſes in

den See belegene Lugano genießt heute eigentlich den

Hauptvorteil dieser großen und, wie man wohl be=

haupten darf, durchaus gelungenen Melioration !

Von der großen dort aufgewendeten Summe haben

die Grundbesitzer etwa 25 % und der Kanton 20 %

aufgebracht ; das Uebrige ist Beitrag des Bundes . Im

Val Colla ist übrigens nicht nur der unmittelbare

Zweck ; die Verbauung der Wildbäche, Befestigung des

Bodens und Wiederbewaldung der Quellgebiete, er=

eicht worden, sondern , was vielleicht noch höher an=

zuschlagen ist, die Aussöhnung und Befreundung der

Bevölkerung mit dem ursprünglich mit Mißtrauen

und Feindschaft betrachteten Sanierungswerk.

Neben der Aufstellung von Forstwirtschaftsplänen

und Ablösung der Servituten wird die Erwerbung

bestimmter geeigneter und gefährdeter Gebiete und ihre

Aufforstung seitens des Kantons auch von D. warm

empfohlen.

Besonderes Gewicht legt er darauf, daß der Er-

haltung und Verjüngung der noch vor-

handenen Waldungen größere Sorgfalt als

bisher zugewendet werde. Er hebt hervor, daß in

Sicherungs- und Aufforstungsarbeiten

im Tessin verhältnismäßig weit mehr geschehen sei als

in anderen Kantonen, daß aber in Schuß und Er-

haltung der schon bestehenden Wälder die Leistungen

viel zu wünschen übrig ließen. Er rät, neben Ver-

mehrung ihrer Zahl vor allem die Stellung der

Forstbeamten materiell und moralisch zu heben

und zu bessern, so daß sie frei von Sorgen und ge-

fügt durch die Regierung ihren schönen aber im Tessin

doppelt schweren Beruf erfüllen können.

Jeder Kenner des Landes und wahre Freund des

1

Nicht nur, daß ihre materielle Stellung eine un-

zureichende ist ; daß das schwierige oft fast unzugäng:

liche Terrain, welches sie nicht selten nötigt, gegen

1000 m bergab und bergauf wiederholt an einem Tage

auf pfadlosem Gelände zu machen, ihnen Anstreng=

ungen auferlegt, die man anderswo gar nicht kennt

es gilt auch für sie, berghohe Vorurteile und abgrund-

tiefes Mißtrauen der Bevölkerung zu überwinden ,

welche in jeder Forstkultur nur eine Beschränkung ihrer

Freiheit und ihres Eigennuges sieht. Alles unter

solchen Verhältnissen Erreichte ist den Arbeitern dop=

pelt hoch anzurechnen !

Seit der Bereifung und Begutachtung Decoppets

sind wiederum 7 Jahre verflossen . In diesem Zeit-

raum , in welchem auch das neue Forstgesetz das Licht

der Welt erblickt hat, sind die Befestigungs- und Auf-

forstungsarbeiten fleißig weiter gefördert worden.

Nach den Rechenschaftsberichten wurden in den 7

Jahren 1908-14 aufgeforstet : rd. 517 ha mit-

telst 3473117 Pflanzen und einem Kostenauswande

237 036 Frs.von

Für Schußarbeiten (darunter 30748

Kubikm . Mauerwerk sind ausgegeben

Mithin im ganzen

"721 348

958 424 Frs.

Die Kosten für Aufforstungs- und Schußarbeiten

ſtehen also in dem Verhältnis von 25 zu 75 %.

Außerdem sind von Privaten ohne Kantons- oder

Bundesunterstützung für Forstkultur- und Schußarbei-

ten aufgewendet worden 40 652 Frs.

Von der obigen Summe entfallen auf Unter-

stübungen Seitens des Bundes . 419 098 Frs.

und "

•

182 011 "Kantons .

zusammen .. 601 109 Frs.

Rechnet man hierzu die Zahlen der Merzschen Zu-

sammenstellung von 1876-1908, ſo erhält man für

den ganzen Zeitraum 1876-1914, der für die

Forstwirtschaft und Forstkultur im Kanton überhaupt

nur in Frage kommt, folgende Angaben :

Es sind im Ganzen aufgeforstet 2417 ha mit

15 786 217 Pflanzen . Die eigentlichen Kulturkosten

haben betragen 1085512 Frs.

alio 38 %

Für Schußbauten, Wildbachverban-

ungen usw., darunter allein 115 955

zu übertragen 1085512 Frs.
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Uebertrag 1085 512 Frs stellt, 24 Weideflächen gereinigt und gefäubert und

größere Bodenmeliorationen durchgeführt seien.
Kubikm. Mauerwerk, sind aufge=

wendet

alſo 62 %

Mithin im ganzen .

(davon in den letzten 26 Jahren 1889

bis 1914 allein 2 793 195 Frs .)

und mit den Aufwendungen der Pri-

vaten

· 1 804 741

2 890 253 Frs. gesteuert 28 %

• 2 930 905 "I

Zu dieser beträchtlichen Summe hat der Bund beige-

steuert 53 %

Der Kanton 17 % =

= •

zusammen

sodaß von den Waldbefizern getragen

find 30 % =

.
1555 727 Frs.

506 219

2052 246 Frs.

868 659

In diesen Zahlen sind mit enthalten die Kosten

für Erwerb usw. der neuen Kantonsforsten.

In den Jahren 1912-14 ſind für das Demanio

forestale verarbeitet 57 494,16 Frs., davon ist Bei:

trag des Bundes gewesen 39 986,23 Frs . Ausge=

pflanzt sind bis inkl . 1914 312510 Pflanzen.

1

-

Der Gesamtkostenaufwand für diese Arbeiten hat

betragen 954 166,08 Frs. , davon hatte der Bund bei

246 408,11 Frs., der Kantor

21 % 195 037,86 Frs.. sodaß für die Grundeigen

tümer und Interessenten zu leisten blieben 51 %=

482 720,10 rs .

=

Noch im Jahre 1908 wurden von der Forstver

waltung auf diesem Gebiete weitere umfangreiche Ar

beiten ausgeführt , und zwar im Einzelnen :

7 Straßen nebst Brücken in Länge

von 9,898 m für •

9 Wasserleitungen von 7479 m mit

22 Tränken für . ·

1 Bewässerungsanlage von 106 m

Länge

7 Stallungen

.

4 Säuberungen auf zuſammen 16 ha

Weideflächen

1 Bodenmelioration auf 4,5 ha .

zusammen

des Kantons

. •

der Interessenten

Nicht mit enthalten in den obigen Summen find

die Abſchlüſſe des Pflanzgartenbetriebes , Davon Beitrag des Bundes

welcher im Tessin eine besondere Rolle spielt, bei der

Berechnung der für die Forstkultur aufgewendeten

Kosten jedoch insofern außer Acht bleiben kann , als

er einen, wenn auch geringen, Ueberschuß ergeben hat.

Hier ist in Umfang und Ertrag ein langsamer Rück-

gang zu verzeichnen .

Während im Jahrzehnt 1889 98 durchschnittlich

jährlich 6,066 ha Kämpe im Betrieb waren und im

ganzen einen Ueberschuß von 24 443,09 F18. lieferten,

betragen die Zahlen für 1899/1908 5,221 ha und

4817,32 Frs . und für den Zeitraum 1908-14 nur

4,363 ha und 2 185,07 Frs .

Bis zum Jahre 1909 ' ) waren der Forstverwal-

tung auch die landwirtschaftlichen Melio-

rationsarbeiten anvertraut, soweit dieselben in

ihren örtlichen Bereich fielen .

Merz führt im Rechenschaftsbericht von 1908 an,

daß in den 20 Jahren 1889-1908 unter seiner Lei-

tung für landwirtschaftliche Zwecke nicht weniger als

52 Straßen und Brücken, 44 Wasserleitungen mit

Tränken und 38 Viehställe und Unterstände gebaut,

8 Bewässerungs- und 5 Entwässerungsanlagen herge

1) Wohl infolge des Gutachtens von Decoppet, wel

cher die Entlastung der Forstbeamten von nicht eigentlich

forstlichen Arbeiten und die Anstellung besonderer Landwirt-

schaftstechniker befürwortete, ist seitdem die Ausführung der

landwirtschaftlichen Meliorationen durch die Forstverwaltung

nicht mehr obligatorisch, wird aber noch häufig gewünscht

und auch geleistet .

· •

· 50 733,52 Fri

•

34 471,24 ,

3 005,48 糖

24 821,-

4 140,04

7 885,87

"

#

125 056,55 Fr.

38 177,44 #

22 043,58 #

65 835.83 #

Wie bedeutend auch im übrigen gerade auf land-

wirtschaftlichem Gebiete im Kanton (gearbeitet ist

und wird, mag die Angabe zeigen, daß in den 16

Jahren 1899-1914 im ganzen landwirtſchaftliche Me-

liorationen für 2096 371 Frs. ausgeführt sind mit

einem Bundesbeitrag von 450 580,75 rs. und einem

Kantonsbeitrag von 375 721,92 Frs.

Mindestens ebensoviel als für diese Verbesserungen

steuert der Bund noch jährlich für die verschiedensten

landwirtſchaftlichen Zwecke : Prämiierung von Zucht-

vieh , Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, landwirt-

schaftlichen Unterricht, Viehversicherung usw. bei . Im

Jahre 1911 z . B. betrug der Bundeszuschuß für dieſe

3wecke 33 708,78 Frs . , während für Meliorationen bei-

gesteuert wurden 32 989,37 Frs .

Dauernd der Forstbehörde unterstellt sind auch die

Zweige der Jagd und Fischerei.

Bis tief in das vorige Jahrhundert waren die Jagd-

verhältnisse im Tessin verhältnismäßig gut '). Abge-

sehen von einem leidlichen Bestand von Niederwild,

namentlich Haſen, auch Schneehasen , Stein- und Schnee-

hühnern und Birkwild, waren die höheren Bergpartien

') Geschichtlich mag intereſſieren , daß nach Angabe von

Lavizari (S. 262) in den Jahren 1852-59 noch 7 Bären

(4 ♂ u . 3 q) und 53 Wölfe (30 F u. 23 q) im Kanton er

legt wurden, wofür eine Prämienſumme von 2320 Frs . ge

zahlt ward.
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och faft überall von Gemsen bevölkert. Besonders das

ilde val Verzasca bot den Gemsjägern reiche Beute.

Mit der Vernichtung der Wälder scheint auch die

Zerschlechterung der Jagdverhältnisse Hand in Hand

egangen zu sein. Als die Forstbehörde die Aufsicht

iber die Jagd vor etwa 40-50 Jahren übernahm,

var auch in dieser Hinsicht wohl zerstört , was nur

nöglich war. Seitdem hat es sich um tunlichsten

Schuß des Verbliebenen und langſames Wiederaufbauen

zehandelt.

Was den Jagdschuß anlangt, so ist die Riesen-

ahl von verbotenen Jagdgeräten (ordigni

proibiti), Fallen , Schlingen, Dohnen usw. bemerkens

wert, welche alljährlich beschlagnahmt werden. In ein

zelnen Jahren sind über 30 000 Stück der Konfiskation

verfallen ; in den 14 Jahren 1901-1914 nicht weniger

als 256713! Wenn man berücksichtigt, daß doch ge:

wiß nur ein bescheidener Teil dieser verhängnisvollen

Werkzeuge entdeckt wird, so kann man sich eine Vor-

stellung von dem unerlaubten Jagdbetriebe und der

Wilddieberei im Kanton machen. Denn selbstredend

haben die zahllosen Liebhaber dieser seit Menschen-

altern gebräuchlichen Fangapparate kaum jemals einen

Jagdpaß (Patent) gelöst, welcher gegenwärtig 10 Frs .

kostet ') . Anzuerkennen ist, daß die Raubzeugver-

tilgung ziemlich fleißig, allerdings größtenteils mit

Giftbrocken, betrieben wird. In den 10 Jahren 1905

bis 1914 wurden an Raubzeug gegen Prämien er-

legt: 3658 Füchse, 313 Baummarder, 432 Steinmar:

der, 307 Iltiffe, ca. 70 Fischotter, ferner 59 Adler,

193 Uhu, 2134 Sperber2).

Solange für Krähen, Elstern , Häher usw. Prä-

mien gezahlt wurden, kamen jährlich von diesen Vögeln

gegen 3000 unter dem Sammelnamen gazze zur Ab-

lieferung. An Prämien für Raubzeugerlegung wurden

in dem genannten Jahrzehnt 23 456,64 Frs . ausge

zahlt.

serung der Jagd und Hebung des Wild-

standes lassen sich anführen :

I. Die Bildung von Jagdschon revieren,

in denen die Jagd für einige Zeit (mindestens 5 Jahre)

ruhen soll .

Als solche wurden z . B. die höchste Gebirgsgegend

des Kantons am Campo Tencia und Simano, und

später der Pizzo di Claro an der Bündner Grenze

und der Pizzo Ruscada am Valle Maggia erklärt.

Der Bestand an Gemsen und Murmeltieren soll sich

dort ersichtlich gehoben haben.

II. Die Bildung und Unterstüßung von

Jagdvereinen , deren etwa 10 , meist mit dem

An die=
schönen Namen Diana, im Kanton bestehen.

selben werden jährlich 5-6000 Frs. verteilt für Ver-

befferung des Wildstandes und andere jagdliche Zwecke .

Fasanen und Rebhühner sind ausgesetzt, aber bis jezt

ohne rechten Erfolg ; wohl wegen des unpfleglichen Jagd-

betriebes.

Tie entstehenden Ausgaben wurden durch die Ein-

nahmen für Jagdpatente, von denen in dem Jahre

vor dem Kriege bis zu 3000 (!) ausgegeben wurden,

und einem jährlichen Bundeszuſchuß von ca. 2000 Frs.

für die Schonreviere gedeckt. Es wäre sehr zu empfeh-

len, daß die Jagdscheingebühr recht erheblich erhöht

und die Zahl der Jäger dadurch vermindert würde .

Wohl mit reicherem Erfolge als auf dem Felde

der Jagd hat die Forstbehörde auf dem Gebiet der

Fischerei gearbeitet, wo es sich wesentlich darum

handelte, die Bäche, Flüsse und Seen des Kantons,

welche besonders für die Forellenzucht geeignet sind ,

mit Salmoniden verschiedener Art zu bevölkern In

letzter Zeit sind namentlich viel salmerini , d . h . Saib=

linge oder Rötel, aus nordſchweizerischen Seen einge-

führt worden Merz gibt an, daß in den 15 Jahren

von 1893 bis 1908 mit Hilfe von 15 Fischbrutan-

ſtalten 10831 800 Stück Fischbrut geliefert und aus-

In demselben Zeitraum wurden 527 Jagdvergehen gesezt seien, darunter allein die Hälfte Bachforellen .

und Uebertretungen zur Anzeige gebracht und mit im

ganzen 17 340 Frs . Geldbuße bestraft.

Außer den Forstbeamten und der Gendarmerie

waren noch 4-5 besondere Aufseher für den Jagd:

schutz angestellt.

An positiven Maßregeln zur Verbes-

1) Zu den Zeiten Franscinis, um 1835, koſtete das Jagd-

patent nur 1 Frs. Damals wurden jährlich 1000-1500

Jagdscheine für die Jagd mit Schießgewehr ausgegeben.

Die Jagd mit Negen usw. war ganz frei.

Kenner der Vogelwelt des Teſſin haben mir die Ver-

mutung ausgesprochen, daß unter Adler" alle größeren

Rauboögel, unter „ Sperber" alle kleineren (Turm- u Baum-

falken inkl.) und unter „Ühu“ alle größeren Eulen zusam-

mengefaßt seien.

"

Seit 1908 ist die Fischzucht erheblich weiter ge

fördert worden. In dem Zeitraum von 1908-14

find in 14-20 Fischbrutanstalten 24 466 620 Eier

zum Ausbrüten angesetzt und 19 791 737 Stück Fisch-

brut ausgesetzt worden, im letzten Jahre 1914 allein

5867 169, darunter 2 496 759 Saiblinge ! Diese wert-

volle Fischart hat sich im Luganer See derart ver-

mehrt, daß wohl von einer wirklichen Bereicherung

des Gewässers gesprochen werden kann. Der Fisch e =

reischuß, welcher freilich leichter auszuüben ist als

der Wildschutz, scheint mit Erfolg wahrgenommen zu

werden. In den 12 Jahren 1903-14 sind 693

Fischereivergehen und Uebertretungen zur Anzeige ge=

bracht und mit Geldbußen von zusammen 15 869 Frs.

geahndet worden . Die Einnahmen dieses Zweiges,
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welche aus dem Erlös für Fischereipatente (Erlaubnis- | und großzügige Hilfe nicht vergessen und beherzigen

scheine) und Bundeszuschüſſen beſtehen, haben sich von

2514,62 Frs. auf 24 614,52 Frs. in 1914, die Aus:

gaben von 5733,66 auf 19551,31 Frs. gesteigert .

Außer den Revierförstern und der Gendarmerie sind

noch mehrere besondere Fischereiaufseher für den Fisch:

schug tätig .

daß dieselbe nun auch sie verpflichtet, nach Möglic

keit an der großen Aufgabe eifrig mitzuarbeiten, di

gesamte Bodenwirtschaft des Kantons zu ſichern und

zu heben ; sei es auch mit einigen eigenen Opfern und

Verzicht auf ein wenig wirtschaftliche Freiheit, welche

manchmal richtiger als regel und planloſe Unge

Der Bundeszuschuß hat 1914 10 202,93 Frs. be bundenheit zu bezeichnen ist .

tragen.

Nach der Durchmusterung der verschiedenen Ge-

biete, auf denen die Forstverwaltung im Tessin ihre

Tätigkeit mit vielem Fleiß und teilweise auch gutem

Erfolge entfaltet hat, müssen, um ein Gesamtbild der

gemachten Aufwendungen zu gewinnen, auch die Be-

soldungen der Kantonsforstbeamten mit

in Rechnung gezogen werden.

Seitdem im Jahre 1857 zuerst ein bescheidener

Betrag (von damals 8400 Frs ) für Besoldung von

Forstbeamten im Etat des Kantons erschien, um 5

Jahre später wieder bis 1870 abgesezt zu werden,

haben sich diese Ausgaben naturgemäß erheblich ver-

mehrt. Im Jahre 1908 betrugen fie 65 532 Frs.

und haben sich dann annähernd auf dieser Höhe bis

zum Inkrafttreten des neuen Forstgesetzes von 1912

gehalten. Durch die hiermit verbundene Vermehrung

des Personals, namentlich der Revierförster, hat sich

auch der Aufwand für Besoldungen nicht unerheblich,

bis auf 86275,17 für 1914, erhöht. Der Beitrag

des Bundes betrug 21 233,87 Frs.

Seit 1908 haben die Ausgaben für Gehälter be=

tragen : 495 325,50 Frs . und der Bundeszuschuß

124 179,74 Frs. Im ganzen, d . h . seit Begründung

der Forstverwaltung überhaupt , kann man den Auf-

wand für Besoldungen auf rund 112 Millionen Frs.

beziffern, wovon der Bund etwa 25 % , also rund

370 000 Frs . beigesteuert haben wird .

Alles in allem genommen hat der Bund für

forstliche 3 wede im Kanton schon annähernd

2 Millionen Frs., außerdem für landwirt

ſchaftliche Verbesserungen und Bestrebungen ver-

ſchiedener Art mindestens 1 Million Frs . zugeschossen.

Berücksichtigt man nun hierbei noch die großen Unter-

nehmungen der Tessin- und Maggiakorrektion, welche

7-8 Millionen Frs . verschlungen haben, von denen

der Bund die Hälfte getragen hat, so darf man wohl

behaupten, daß für keinen anderen Kanton auf diesem

Gebiete auch nur annähernd gleiche Opfer seitens

der Eidgenossenschaft gebracht worden sind , als für

den Teſſin ') . Wenigstens in dieser Beziehung können

die Tessiner sich über stiefmütterliche Behandlung nicht

beklagen. Sie sollten die ihnen geleistete weitherzige

1) Im Jahre 1897 z . B. find 38 % aller Bundesſub-

ventionen nach dem Tessin geflossen !

Denn bei aller Anerkennung für das Geleistete

und namentlich für den treuen Fleiß, welchen die Kol-

legen dort unten im Sonnenlande in langer mühseliger

Arbeit entfaltet haben, muß offen erklärt werden und

wird auch von keinem Kenner des Landes und der

Verhältnisse bestritten, daß die bis jezt er-

reichten und vor aller Augen liegen :

den Ergebnisse den für sie geleisteten

Aufwendungen an Mitteln und Arbeit

nicht entsprechen.

Die Gründe liegen, abgesehen von einigen immer-

hin nicht erheblichen technischen Mängeln, wesentlich in

der Eigenart und dem Verhalten der Bevölkerung zu

den geplanten und ausgeführten Arbeiten.

Entwerfen wir uns einmal in großen flüchtig um

riffenen Zügen ein Bild von den zu erstrebenden Boden-

kultur- und Wirtſchaftszuständen ! Das Ziel aller

Bestrebungen darf und kann nur sein: Das mög

lichste Wohl und Gedeihen der Menschen ,

welche dieses Fleckchen Erde bewohnen und

bebauen , und zwar in ihrer Gesamtheit!

Deshalb ist die erste und grundlegende Maßregel,

ihnen diese Erde gegen übermächtige Naturgewalten,

welche in der Form von Lawinen, Erdstürzen und

Ueberschwemmungen Leben , Wohnsige und Kultur-

land gefährden, zu sichern und zu schüßen .

An der Spitze und am Anfang aller Arbeiten

müffen daher unbedingt die Schußbauten aller

Art stehen , welche Erfahrung und Scharfsinn gegen

die genannten Gefahren als tauglich und wirksam er-

funden und erprobt haben.

Erst nach und frühestens mit diesen Anlagen

kann die Anpflanzung von Wald an den ge-

fährdeten Stellen geschehen , welcher dann als Schuß -

wald zu erklären und zu behandeln ist . Noch vor-

handene Wälder an den betreffenden Dertlichkeiten

müffen von vornherein zu diesem Zwecke der beliebigen

Privat- oder Korporationsbenützung entzogen und

unter Schutzbann gestellt werden.

Am besten und gründlichsten würden natürlich diese

Zwecke erreicht werden können, wenn das Schußge=

lände einfach enteignet würde und in das Eigentum

des Kantons oder des zu bildenden engeren Schuß

verbandes übergingen. In Frankreich scheint dieser

Weg der übliche zu sein . Will und kann man nicht
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derart vorgehen und sollen die Eigentumsverhältnisse | fahrungen und Verhältnissen entschieden werden . Wahr-

unberührt bleiben , so muß schließlich strenge unab-

lässige Aufsicht genügen.

Die erste und wichtigste Verwaltungsmaßregel vor

Beginn aller Arbeiten muß die Bildung und Ab-

grenzung des betreffenden Schußbezirkes

und Meliorationsverbandes sein ; sowohl

wegen Aufstellung eines systematischen zusammen

hängenden Arbeitsplanes , als auch wegen gerechter

Verteilung der auf die Einwohner entfallenden Lasten

und Kosten. Denn es erscheint durchaus ungerecht

und unzweckmäßig , bei umfaſſenden Verbauungs- und

Sicherungsarbeiten, abgesehen von rein örtlichen Her-

stellungen gegen Lawinen und Erdſtürze, lediglich oder

auch nur vorwiegend die Einwohner und Eigentümer

der obersten Quellgebiete heranzuziehen , während in

Wirklichkeit die Anlieger der unteren Täler und ihrer

Ausmündungen den Hauptvorteil davon haben.

Wo sich eine Vermögens- und Einkommensschädi-

gung durch die Anlagen und die zu ihrer Herstellung

und Erhaltung erforderlichen Maßregeln, namentlich

auch Beschränkung der Weide, nachweisen läßt , muß

angemessen und gerecht entschädigt werden . Ist

dies geschehen , kann mit Fug und Recht auch ver-

langt werden , daß jeder sich in die neu geschaffene

Lage fügt und die nach gerechtem Maßstab von ihm

verlangten Opfer trägt.

Das Verhältnis der Aufwendungen

sür Schußbauten zu denen für Forst :

kulturen und Aufforstungen ist bisher im

Tessin, wie wohl in der ganzen Schweiz , zu ungünstig

für die letzteren gewesen . Nach den sehr umfangreichen

und, wie ich glaube, maßgebenden Erfahrungen, welche

in Frankreich ¹) unter der bewährten Leitung des Alt

meiſters der Wiederkultur des Hochgebirges Demonkey

gemacht sind, müßte sich der Aufwand für beide Ar-

beiten ungefähr gleichstellen . Demonßey hat immer

wieder betont , daß richtig ausgeführte und weiter be-

handelte Waldanlagen im Schußgebiete viele kost

spielige Bauten ersetzten und überflüssig machten, da

durch den Wald und seine Vegetation, wenn auch nicht

die Menge, so doch die Verteilung, die Versickerung

und der Abfluß der Niederschläge bald und erheblich

beeinflußt und geregelt werde. Zudem soll man nicht

vergessen, daß schließlich jeder Wald, auch der Schutz

wald, in Zukunft immerhin einigen Ertrag liefert,

wogegen die Bauwerke noch einer kostspieligen steten

Unterhaltung bedürfen.

Welche Holzarten zu und im Schutzwald an=

gebaut werden sollen, muß nach den örtlichen Er-

Hier find 52 % der Gesamtkosten für Aufforstungen

und nur 48 % für Schußarbeiten aufgewendet worden.

scheinlich wird die Fichte wohl die Hauptrolle spielen

müssen. In den höheren Lagen könnte auch gelegent=

lich die Arve oder Zürbe mit herangezogen werden.

Von einigen Seiten wird behauptet, daß Weißerle,

Vogelbeere und Douglastanne vom Weidevich, nament-

lich den Ziegen , nicht angenommen und verbissen wür-

den . Falls sich dies bewahrheiten sollte, wären dieſe

Holzarten, wo es angängig ist, zu berücksichtigen, zu-

mal die Weißecle auch als Schutz- und Treibholz für

edlere Holzarten dienen kann .

Daß für die Schutzwaldungen nur Planter =

betrieb in Frage kommt, bedarf kaum der Ex-

wähnung.

Sind die Schußanlagen und Schuhwälder vol-

lendet oder doch planmäßig festgelegt , so bleibt der

Wirtschaftswald übrig, welcher im allgemeinen

lediglich nach dem Gesichtspunkte des höchsten und

besten Ertrages behandelt werden kann . Hier kann

den Ansichten und Wünschen der Eigentümer und In-

teressenten möglichst freie Hand gelassen werden, ſo-

weit die Erhaltung und Verbesserung des Waldes da-

mit vereinbar ist .

B. Freuler, s . 3t . Kreisoberförster in Lugano,

hat behauptet (Schweiz . Zeitschrift für Forstwesen 1898

S. 84) :

„Daß die geringste Weide im Hochgebirge immer

noch höhere Gelderträge abwirst als der Wald " und

„daß von allen Bodenproduktionszweigen die Wald-

wirtschaft die geringste Verdienstgelegenheit bietet " .

Wenn diese Aussprüche wirklich zutreffend wären ,

so würde sich jedes weitere Streben zur Vermehrung

und Ausdehnung, wenigstens des Wirtschaftswaldes,

völlig erübrigen . Sie dürften aber unrichtig oder doch

sehr cum grano salis aufzufaffen sein . Wahrscheinlich

hat ihr Urheber weder das stete Steigen der Holzpreise ,

welches die Forstwirtschaft immer rentabler macht, ge=

bührend berücksichtigt, noch davon Kenntnis gehabt,

daß in großen Aufforstungsgebieten, wie z . B. in den

franzöſiſchen Landes, sich Bevölkerung und Wohlstand

nach der Bewaldung bedeutend vermehrt und gehoben.

hat . Man hat in Frankreich überhaupt mit Sicher-

heit festgestellt daß Entwaldung und Entvölkerung

miteinander parallel gehen . Im Teſſin wird es nicht

anders sein. Die Bedeutung der Weide und

Alpwirtschaft auch für den Kanton Teſſin ſoll

damit nicht herabgesetzt werden.

Nach der Generalstatistik der 465 Tessiner Alpen,

bearbeitet von Profeffor 6. Mariani im Auftrag des

landwirtschaftlichen Kantonal-Vereins und publiziert

durch den Schweizerischen alpwirtschaftlichen Verein

, Solothurn 1901 " , besaß vor 15 Jahren der Kanton.

465 Alpen, auf welchen während der Alpzeit 1563

1916 8
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Männer und 950 Frauen beschäftigt waren . Es wur-

den damals 23584 Stück Rindvieh, 33510 Ziegen ,

7824 Schafe, 3852 Schweine und 203 Maultiere und

Esel gefömmert. Der Wert der Milchprodukte wurde

auf 1165 915 Frs . veranschlagt.

Es ist mir leider nicht möglich, nachzuprüfen, ob

die Angaben dieser Statistik noch gegenwärtig benut

bar sind . Ich glaube, daß der Wert der Jahrespro

duktion sich eher vergrößert haben wird Zu demselben

müßte nun noch der Wert der Vieherzeugung selbst,

an Schlachtvieh wie an Zuchtvieh, sowie des nicht auf

den Alpen gesömmerten Viehs gerechnet werden . Es

dürfte dann lein Zweifel sein , daß die Viehzucht

im weitesten Sinne heute bei weitem der wichtigstei

Wirtschafts- und Erwerbs3zweig des Kantons

ist. Denselben zu schädigen und zu beschränken kann

deshalb niemals das Ziel einer verständigen und rich

tigen inneren Politik sein. Wohl aber kann es sich

darum handeln, die Vieh- und besonders die Weide :

wirtschaft rationeller und intensiver und so zu gestal-

ten, daß mit und neben ihr eine gesunde

Forstkultur bestehen und gedeihen kann.

Was nun die Waldbehandlung anlangt, so

müssen die noch vorhandenen Buchenbestände unter

allen Umständen erhalten und gepflegt , auch ihre na-

türliche Verjüngung ermöglicht werden. Wo es irgend

angeht, sollten wertvollere Mischhölzer, namentlich Fichte,

Lärche und Tanne, in die Buchen eingesprengt werden .

Im übrigen ist die Wahl zwischen Hoch- und Nie

der , Laub- und Nadelholzwald der örtlichen Entſchei =

dung und Erfahrung vorzubehalten. Naturgemäß wird

im eigentlichen Hochgebirge stets der Nadelholzhochwald

vorherrschen, zumal hier die größere Feuersgefahr kaum.

ins Gewicht fallen kann . Auch für die unteren und

mittleren Lagen, selbst des Sottoceneri, vermag ich

mich nicht ganz der Ansicht des Kollegen Bettelini an-

zuschließen, welcher besonders aus landschafts ästhe

tischen Gründen die Nadelhölzer dort verwirft . Ich

möchte sogar glauben, daß es nur zur Verschöne

rung des jezt namentlich im Winter manchmal recht

eintönigen Landschaftsbildes beitragen könnte, wenn

stellenweise auch dunklere immergrüne Waldflächen vor-

handen wären . An den oberen Hängen des Camoghé

und Monte Generoso würden Nadelhölzer zudem sicher

am meisten dem Standort entsprechen . Man darf auch

nicht vergeſſen , daß raſchwüchsige Fichten- und Lärchen

bestände sicherlich den schnellsten und höchsten Geld

ertrag liefern . Gerade dieses lettere Moment der Ren

tabilität des Wirtschaftswaldes müßte meiner

Ansicht nach weit mehr in den Vordergrund gestellt

werden, als bis jetzt geschehen ist . Wenn die Tessiner

Waldbesizer und Patrizier erst erfahren und einsehen,

daß ein rationeller Forstbetrieb sich rentiert und bei

den sicher steigenden Holzpreisen eine lohnende Art de

Bodenbenutzung wird, dürfte auf dem Wege durch di

Geldbeutel auch immer mehr Schätzung und Verständ

nis für die Waldwirtschaft sich einstellen . L'amor

viene del utile " , d. h. Die Liebe kommt mit dem

Nutzen" , ist ein treffendes landesübliches Sprichwort.

Man darf wohl ohne Uebertreibung behaupten.

daß, wenn der noch vor einem Jahrhundert vorhan

dene Waldreichtum des Tessin erhalten , wirtschaftlic

ausgenutzt und pfleglich verwaltet wäre, heute

Forstwirtschaft im Kanton eine Rente abwerfen könnte,

welche der aus der Weide- und Viehwirtschaft nit

nochstände ¹)

Auch in dieser Hinsicht würden gut bestandene urt

bewirtschaftete Kantonsforste als zur Nachahmung an

eisernde Muster und Lehrmittel dienen .

Was die besondere technische Bewirtschaf

tung der übrigen Waldformen anlangt, so kann man

sich wohl mit den Grundsäßen einverstanden erklären .

welche der langjährige Kantonsforstinspektor Merz auf

der Versammlung des Schweiz. Forstvereins am 3 .

August 1895 zu Lugano aufgestellt hat . Danach sollen

I. die Kastanien , Eichen- und Erlenwaldungen in

der unteren Zone (200-700 m) durch Kahl-

schlag verjüngt werden ;

II. die Buchenniederwälder in der mittleren Zone

(700-1000 m) plänterweise behandelt werden,

indem man eine Anzahl Ausschläge überhält und

auch die Verjüngung durch Ableger begünstigt.

Einpflanzung von Lärchen , Fichten , Ahorn,

Eschen und Eichen als Oberständer ist dringend

zu empfehlen;

III. die höher gelegenen Buchenniederwälder allmäh

lich in Mittel und Hochwaldformen übergeführt

und durch Einsprengung von Lärchen, Fichten

usw. verbessert werden .

Ueber die Frage, ob im Hochgebirge lediglich der

bisher im Tessin übliche Plenterbetrieb oder eine

Art Femelschlagbetrieb geführt werden soll , ist

neuerdings im Nachbarkanton Graubünden eine leb

hafte Erörterung entstanden , welche in der Schweize

rischen Zeitschrift für Forstwesen (1914 und 1915)

verfolgt werden kann . Wie es scheint, möchten die Grau

bündener Kollegen
bündener Kollegen lieber an ihrem bisherigen Femel

schlagbetrieb festhalten, weil dieser für Holztransport,

Werdegang. Bestandsverjüngung und Bodenschuß ihnen

gegenüber dem Plenterbetriebe Vorteile zu bieten ſcheint,

Ohne die Streitfrage für die mir nicht genügend be

kannten Graubündener Verhältnisse entscheiden zu wol

len, wo vielleicht ein langsamer vorsichtiger ſchlagweiſer

¹) Noch für das Jahr 1841 läßt sich der Wert des Holz-

einschlages auf rund 4 Millionen Frs . berechnen; dai unter

allein 2 Millionen für Ausfuhr!
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Betrieb angemessen sein mag, möchte ich doch für den

Leſſin mit ſeinem weit feuchteren Klima und unregel-

mäßigem Waldbestand einstweilen den Plenterbetrieb

für das Richtige halten, wenn er mit Rücksicht auf

Verjüngung und wegen der kostspieligen Holz

bringungsanstalten auf genügend großen Flächen ,

alſo in aussehender Nußung, geführt wird .

Steil und langwierig ist der Weg, welcher zur

wirtschaftlichen Geſundung des Tessin durch Erhaltung

und Verbesserung der noch vorhandenen Forsten und

ausreichende Wiederbewaldung führt . Schon im unteren

Teil der vielfach unwegsamen Straße stoßen wir auf

ein großes hinderndes und einengendes Bollwerk : die

Verfassung der Patriziate , welche über den bei wei-

tem größten Teil der Wälder und Weiden verfügen.

Aus uralten Siedelungsverhältnissen geschichtlich

erwachsen, kann diese Form gemeinschaftlichen Grund-

eigentums nicht ohne weiteres beseitigt oder verändert

werden. Sie stellt dasselbe Gemeindemitglieder- oder

Intereffenten-Vermögen dar, wie es in gewissen Ge=

genden des deutschen Westens, z . B. im rechtsrheini

ſchen Teil des Regierungsbezirks Coblenz , sich entwickelt

und ebenfalls zu den unliebſamſten Zuständen und

Folgen für die forſtliche Bewirtschaftung der unter dies

Eigentum fallenden Waldungen geführt hat.

Wäre die Patriziergemeinde zur rechten Zeit zur

politischen Kommunalgemeinde umgewandelt und , wo

erforderlich, geteilt worden, so wäre der Weg klar und

einfach. Noch verwickelter ist die Sachlage durch die

vor 100 und mehr Jahren bewirkten realen und

ideellen Teilungen von Grund und Nuhung gewor:

den ; welche hauptsächlich ihrer Zeit geschahen, um bei

den vor sich gehenden und weiter befürchteten politischen

und sozialen Umwälzungen die Beschlagnahme des ge-

meinsamen Eigentums für Staats- oder Kommunal=

zwecke zu verhindern . Hierdurch ist namentlich die

unjelige Quadrellen oder Parzellen-Wirtschaft ent=

flanden.

Auch hierfür finden wir im westlichen Deutschland

nur zu treffende Vergleiche . Ich erinnere an die ver-

hängnisvolle Zerstückelung der alten Markenwaldungen

in großen Teilen Westfalens, besonders im Wiehen-

gebirge und im Sauerlande, welche auf Grund der

von Friedrich dem Großen in wohlmeinender Absicht

erlassenen Verordnung vom 4. Mai 1771 ' ) in der

turzsichtigsten Weise von den betr. Behörden vorge-

nommen und zugelassen worden ist, und deren üble

¹) Die Verordnung wollte ursprünglich im Intereſſe der

Landeskultur nur die zu „ gemeinschaftlichen und vermengten

Hutungen liegen gebliebenen Brüche, Hutungen, Angern

usm.", welche sich zu Acker- oder Wiesenkultur eigneten, in

Privateigentum und Privatbewirtschaftung überführen, wurde

aber unbegreiflicher Weise zuerst auf die Gebirgswaldungen

angewendet.

|

Folgen noch heute vor aller Augen liegen und bitter

empfunden werden. Ich glaube, daß auch in Baden

und Württemberg ähnliche Fehler begangen sind .

Selbstredend ließe sich auch heute im Tessin auf

dem Wege der Teilung zu freiem Einzeleigentum leicht

der Patriziatsverfaſſung ein Ende machen , wobei man

aber noch ein weit größeres Uebel herbeiführen und

den Teufel durch Beelzebub austreiben würde .

An sich kann das gemeinsame Eigentum an

Grund und Boden nur als ein erwünschter sozialer

Zustand begrüßt werden , welcher in den Allmenden

der übrigen Schweiz wie Süddeutschlands seine immer

mehr volkswirtſchaftlich als segensreich anerkannte Ver-

körperung findet .

Es kann sich nur darum handeln , diese alte ge=

schichtliche Entwicklung in ihrem ursprünglichen ſozia-

len Sinne zu erhalten oder weiter auszubauen .

Genaue Kenner der Verhältnisse wie Bettelini und

Freuler, der jetzige und der frühere Kreisoberförster

von Lugano, beklagen mit Recht, daß die heutige

Patriziatsverfassung dem eigentlichen Geiste einer

echten und rechten Demokratie, d . H. des gemeinen

Nugens , fast gar nicht mehr entspreche. Wohl handele

es sich noch um gemeinsames Eigentum und deffen ge-

meinsame Nuzung. Aber diese erfolge wesentlich nach

der Fähigkeit, die Ausnutzung zu betreiben und zu

verwerten, und nicht etwa nach für alle gleichem Maße ;

so daß die Hauptnußnießer die Wohlhabenden und

Reichen seien . Dies ist leider nur zu richtig. Denn,

wenn Weide und Wald von den Patriziatsgenossen

selbst gemeinsam ausgenuzt werden, hat natürlich der

Besizer des größten Viehſtandes auch den größten Vor-

teil von der Weide, und der Eigentümer der größten

Baulichkeiten den größten Nugen vom Walde, welcher

ihm ganz oder fast unentgeltlich Bau- und Brennholz

nach Bedarf liefert .nach Bedarf liefert. Es hat denn in der Tat auch

nicht an Beschwerden und Klagen solcher Patrizier

gefehlt, welche durch ihre Vermögens- und Wirtſchafts-

verhältnisse gar nicht in der Lage waren, an der

Nuzung von Weide und Wald teilzunehmen, und nun

beantragten, die Nutzungen für das gesamte Patriziat

durch Weideverpachtung und Holzverkauf in Gelderlös

umzusetzen und gleichmäßig unter alle Mitglieder zu

verteilen .

Da jedoch die beati possidentes und Vermögen-

den in den Korporationen immer den Ausschlag gege=

ben haben, ist bisher jeder derartige Antrag abgelehnt

und zurückgewiesen worden.

Die geschichtliche Entwickelung der Siedelungen hat

den heute als großen Nachteil empfundenen Umstand

geschaffen, daß Patriziat und politische Gemeinde

gänzlich von einander verschieden sind. Manchmal bil-

den ganze Talgebiete (wie z . B. das Onfernonetal mit

8*
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9 Gemeinden) nur 1 Patriziat. Dadurch ist den po-

litischen Behörden auch bedeutend erschwert, über die

Verwaltung und Nuznießung des Patriziatsvermögens

allgemeine und gerechte Anordnungen zu treffen und

ihre Ausführung zu überwachen . Wohl ist die Ver-

fassung der einzelnen Patriziate durch Statuten (re-

golamenti) geregelt, welche übrigens fast alle Entschei:

dungen von der Mehrheit der Interessenten abhängig

machen; eines modernen, den heutigen Zuständen und

Bedürfnissen entsprechenden organischen Gesezes über

die Patriziate und ihre Verwaltung überhaupt ent

behrt der Kanton noch immer.

|

mitzureden , ergibt sich einerseits aus dem Begriff der

Staatshoheit von selbst, welche für das allgemeine

Wohl sorgen und wirken soll und andererseits

aus dem nicht zu unterschätzenden Umstande, daß ſeit

mehr als einem Menschenalter Kanton und namentlic

Bund zur Verbesserung und Bewirtschaftung der Lie

genschaften, besonders der Waldungen, im Teſſin Unter

stübungen gegeben und Aufwendungen gemacht haben ,

welche absolut und relativ eine Riesenprämie für

die Grundbesiger darstellen.

Millionen sind vom Bund für forstliche und land

wirtschaftliche Schuß-, Aufforstungs- und Verbesserungs:

arbeiten im Tessin zugeschoffen worden . Bedeutende

Summen, welche wohl 1 Million erreichen , werden

alljährlich für diese und andere Zwecke (Straßenbauten

usw.) als Hilfe gewährt : alles Mittel, die Bodentul

für fann jedenfalls auch das Recht zur Mitbestimmung

und Aufsicht über die Bodenbenutzung und die dem

Gemeinwohl am besten entsprechende Art derselben be-

ansprucht werden.

Die großen Schwierigkeiten, welche sich der geset

lichen Regelung dieser eigenartigen und verwickelten

Angelegenheit entgegenstellen, sind nicht zu verkennen .

Da eine Zurückführung der Patriziate auf politische

Gemeinden durch Teilung des gemeinsamen Grundbetur und den Bodenwert im Kanton zu heben. Ta

sizes auf schwer überwindbare sachliche und technische

Hindernisse stoßen dürfte, wird nichts übrig bleiben,

als diese Korporationen als Zweck verbände auzu

fehen und zu behandeln . Unbedingt könnte und müßte

dann verlangt werden, daß der gemeinsame Besitz nach

dem Grundsatz des größten Nußens für Al e

verwaltet würde ; also durch meistbietende Versteige

rung oder Verpachtung seiner Nutzungen und gleich

mäßige Verteilung des Erlöses unter die Berechtigten

nach Abzug aller erforderlichen Aufwendungen für ge-

meinnützige Zwecke, Verbesserungen usw. Wo , wie bei

der Weide, Selbstnutzung beibehalten werden soll, müß-

ten die Toren für den Kopf auszutreibenden Viehe

dem wahren Wert entsprechend erhöht werden. Auf

diese Weise könnten auch die nichtpatrizischen Gemeinde-

mitglieder, die sogen. Kommunisten" ohne Nachteil

für die Patrizier an den Nuzungen gegen gerechtes

Entgelt teilnehmen .

"

Teilung von Waldgrundstücken ist schon jetzt gesetz

lich ausgeschlossen, Verkauf von Gemeinde- und Pa

triziatsland nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde

zulässig.

Um die Aufforstung geeigneten , als Weide wert-

losen Terrains zu bewirken und die Erhaltung vor-

handener Waldungen zu sichern , wäre natürlich das

einfachste und gründlichste Mittel, wenn der Kanton

derartige Grundstücke auf dem Wege freiwilligen Ver=

kaufs oder durch Enteignung an sich bringen und in

Selbstbewirtſchaftung nehmen könnte. Leider wird die

ungünſtige Finanzlage wohl noch längere Zeit die Ver-

wirklichung derartiger schöner Pläne und ſegensreicher

Anlagen in größerem Umfange verhindern und ver=

zögern.

Daß im übrigen Bund und Kanton wohl berech-

tigt sind, bei der Bewirtschaftung und Verwaltung der

Patriziatsgüter ein gewichtiges und entscheidendes Wort

Ist das mehr künstliche Bollwerk, durch welches

die jetzige Patriziatsverfassung den Weg nach oben zu

sperren droht, überwunden, so geht es eine Strede

weit durch leidlich gehaltenen Wald und gepflegte Wie

sen ohne Schwierigkeiten aufwärts, bis sich der ſchmä-

ler gewordene Pfad in mit sperrigem Busch verwachſe-

nen Klippen zu verlieren scheint . Es ist die Fels: und

Dornwildnis der Ziegenweide , welche jeden Fort:

schritt zu lichteren Regionen hemmt. Seit uralten

Zeiten ist die Ziegenweide in den Gebirgsländern, na-

mentlich auch in der Schweiz , das Haupthindernis jeder

Forstkultur und jedes forstlichen Fortschritts geweſen

und auch als solches erkannt worden. Schon im

Jahre 1559 hat z . B. der Halbkanton Appenzell - In-

ner-Rhoden vorgeschrieben, daß Ziegen nur auf dem

Eigentum des Besizers gefömmert und gewintert wer

den dürften. Im Jahre 1708 wurde sogar bestimmt,

daß Geißen im Stall gehalten oder an einen Pfahl

oder ein Seil gebunden werden sollten ; und 1749 und

1762 wurde streng verboten, Geißen in gebannte noch

in ungebannte Waldungen zu treiben" .

"1

Nirgends aber hat die Ziegenweide eine derartige

verhängnisvolle Rolle gespielt wie im Teffin, wo De-

coppet noch 1908 die Zahl der Ziegen auf 60 000 be

3iffert . ) Die ſelbſtändig weidende, auch im harten Win-

Ziege ist geradezu eine Besonderheit des Tejfin und

ter an den sonnigen Hängen usw. ihre Aesung suchende

Teſſin

eine wenigstens biologisch bestimmte Raſſe geworden.

Als man vor Jahren auch in diesem Kanton Verſuche

1) Für 1833 gibt Lavinari (S. 765) die Ziegenzahl auf

75 000 ; für 1859 auf 46 255 an .
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machte, die einheimische Ziegenraſſe durch Einführung |

edlerer Schläge zu verbessern, mußte man bald wieder

reumütig zu der alten Tessiner Ziege zurückkehren,

weil die anderen feineren und zarteren Geißen sich

weigerten, im Winter und bei Kälte und Nässe auf

die Weide zu gehen!

Die Ziege wird stets als die Kuh der Armen hin

gestellt und gefeiert ; wie zugegeben werden muß, nicht

ohne gewissen Grund . Es wäre unsinnig und un-

möglich, die gänzliche Abſchaffung der Ziegenweide unter

allen Umständen zu verlangen und zu versuchen . Alles

was erstrebt und erreicht werden kann, ist ihre Be=

schränkung und Regelung.

Schon Landolt macht darauf aufmerksam, daß ge=

rade die wohlhabenderen Patrizier, welche im Besit

von vielen Kühen sind, auch die meisten Ziegen, oft

60-70 Stück, haben , während auf die ärmeren Fa=

milien nur wenige entfallen . Man dürfte also nur die

Zahl der von einem Berechtigten zu haltenden Ziegen

festſehen und beschränken , um sofort eine erhebliche

Verminderung der Ziegenherden zu erreichen, ohne

gerade der ärmeren Bevölkerung irgend welchen Nach-

teil zuzufügen. In den angeführten Verordnungen

des Kantons Appenzell J. Rh. war die Höchstzahl der

Ziegen für eine Haushaltung auf 21 festgesetzt ; Le

dige durften gar keine und die Sennen nur zwei hal-

ten. Die Verringerung der Ziegenzahl ist übrigens

auch im Tessin von Vertretern der Patriziate selbst

als der beste Weg zur Besserung empfohlen und be:

reits eingeschlagen worden .

=

Eine weitere unbedingt erforderliche und wohl auch

im allgemeinen ohne große Härte durchführbare Maß-

regel wäre die Aufhebung des pascolo vagante (auch

p. vago richtiger vagantivo genannt) , d . h. der

Ziegenweide ohne Hirten , welche außer der Som

merzeit jezt die Regel bildet. Es läßt sich nicht

leugnen, daß sie für die Einwohner äußerst bequem

ist: die Ziegen werden einfach morgens aus dem Stall

gelaſſen , finden sich selbst zuſammen, streifen überall

umher und kehren je nach Witterung früher oder spä=

ter wieder heim. Man muß ferner berücksichtigen,

daß zur Zeit dieſer freien Weide, d h . im Winter,

die sonst mit der Aufsicht über die Ziegen betrauten

Kinder im Schulunterricht sind , der im Sommer ruht.

Trozdem wird sich bei irgend gutem Willen ein Hirte

oder sonstige Aufsicht wohl überall ohne Schwierigkeit

bestellen lassen. In verschiedenen Kantonen hat man

schon vor längerer Zeit die Bestimmung getroffen ,

daß, wer 1 Kuh daheim halten kann , überhaupt keine

Ziegen austreiben darf, und daß stets die Ziegen

haltung sich auf die Gewinnung des Milchbedarfs für

die einzelne Familie beschränken soll .

Bettelini macht den eigentlich sehr nahe liegenden

Vorschlag , daß die erheblichen Unterstützungen, welche

für Meliorationen , namentlich der Wiesen und Wei-

den, den Korporationen und Privaten gewährt werden,

von der Bedingung der Einschränkung und Regelung

der Ziegenweide abhängig gemacht würden. Es kann

dies umso eher geschehen , als ja gerade durch die Ge=

winnung von mehr und besseren Futtermitteln die

Durchhaltung der benötigten jetzt oft im Winter halb-

verhungernden Ziegen erleichtert und ermöglicht würde.

| Gefeßlich ist übrigens (in Art. 62) vorgesehen , daß

bei wiederholten Kulturbeschädigungen die Regierung

die Ziegenweide in der betreffenden Gemeinde völlig

untersagen kann. Daß es auch ohne freie , d . h . wilde

Ziegenweide und ohne Ziegen überhaupt geht, zeigt

das Beispiel von Patriziatsgemeinden, welche Ziegen

und Ziegenweide ebenso wie die Schafe gänzlich abge=

schafft haben.

Der von verschiedener Seite gemachte Einwand,

daß durch Beschränkung der Ziegenweide stets ein auf

andere Weise gar nicht wieder ersehbarer Verlust an

Volksvermögen und Volkseinkommen herbeigeführt

würde, ist weder allgemein noch im beſonderen Falle

zutreffend und anzuerkennen. Denn eben das mög-

liche und beſſere Gedeihen der Forstkulturen und Jung-

wüchse wird und soll durch vermehrten Zuwachs und

dadurch ſtatthaften höheren Einschlag den Ertrag einer

Anzahl Ziegen in einer Form ersehen , welche Allen

zugute kommt. Im besonderen Falle würde leicht

eine Unterstützung zur Verbesserung der Weidegründe

direkt und indirekt etwaigen augenblicklichen Ausfall

reichlich ausgleichen. Mit Recht sagt schon Decoppet :

es ist Raum genug für mehr Vieh und mehr.

Wald im Tessin.

Die Klippen und Dornen der Ziegenweide lassen

sich also einebnen und beseitigen, ſo daß der weitere

Weg zu besserer Zukunft frei wird .

Vor nahezu 100 Jahren, im Sommer 1821 machte

der Bernische Oberförster Karl Kasthofer eine forst-

lichen und allgemein wirtschaftlichen Beobachtungen

gewidmete Reise über den Gotthard und Bernardinpaß

nach Graubünden, auf welcher er den Teſſin abwärts

bis Bellinzona verfolgte und dann das Mesoccotal

aufwärts zog. Im Eingange (S. 9-10) seines Be-

richts ) stellt er als Kernpunkte seiner Ansichten und

Erfahrungen folgende Säge auf :

" Da der größte Teil der Wälder in den Gebirgs=

fantonen entweder eigentümlich den Gemeinden gehört,

oder durch Nuzungsrechte unter ihrem Einflusse liegt,

und die bestehenden Verfassungen die Vollziehung von

strengen allgemein eingreifenden Adminiſtrations- Ver-

1, Vergl. ,,Bemerkungen auf einer Alpenreise über den

Susten, Gotthard, Bernardin, Oberalpe, Furka und Grimsel",

Aarau 1822.
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fügungen nicht erlauben ; so kann die Erhaltung dieser

Wälder, wo sie noch vorhanden sind ; ihre beffere

Pflege, und die Anzucht neuer Wälder am Plaß der

zerstörten in der gebirgigen Schweiz nicht durch die

Regierungen, nicht durch Reglemente und nicht durch

Regierungsbeamte allein bewirkt, sondern es muß zu

diesem Zweck die Sorgfalt der Landleute in An-

spruch genommen werden .

Diese Sorgfalt der Landleute in den Gebirgs-

kantonen wird für die Waldpflege nie allgemein tätig

werden, wenn nicht ein besserer Unterricht in den Volks-

schulen und freie Verfassungen, oder eine von dem

Geiste freier Verfassungen beseelte Administration den

Gemeinsinn da wieder wecken kann, wo er sich ver-

loren hat. "

Auf diesen Gedanken, durch die Schule das In

tereffe für den Wald zu erwecken und das Wichtigste

von seiner Behandlung zu lehren , kommt K. auch

später immer wieder zurück ; so auf S. 101 :

„Der Unterricht des Landmanns in den einfachsten

allgemein anwendbarsten Wahrheiten der Forstwirt-

ſchaft iſt in allen Kantonen, wo der größte Teil der

Wälder den Gemeinden eigentümlich gehört, oder von

der Regierung nicht frei bewirtschaftet werden kann,

das weſentlichſte Beding der Verbesserung der Landes-

forste".

Er möchte dann in jedem Kanton einen tüchtigen

Lehrer der Forstwiſſenſchaft beſtellt ſehen , der geeignete

Jünglinge unterrichtete, welche später in ihren Ge-

meinden die Behandlung der Wälder übernähmen .

K. verwirft im übrigen jede einseitige Fachwirt-

ſchaft und meint : „Die Forstwirtschaft muß nicht als

ein für sich bestehender Administrations- und Produk

tionszweig, sondern als ein den Rücksichten der Land-

wirtschaft und der Viehzucht untergeordnetes Fach_be-

trachtet und behandelt werden . "

Er möchte deshalb am liebsten nur Arven, Lärchen

und im übrigen Laubhölzer anbauen, weil diese mehr

Futterstoffe erzeugten und Graswuchs zuließen .

Auch Landolt sagt am Schluffe seines Berichtes

sehr treffend (S. 356) : „Im allgemeinen wird der

schweizerische Forstmann seinen Zweck besser erreichen

und seine Aufgabe vollständiger zu erfüllen im Stande

sein, wenn er mehr durch Belehrung als durch

strikten Befehl zu wirken sucht “ . Für eine Republik,

wo jeder Bürger mit Stolz und Eifersucht über seine

persönliche Freiheit wacht, ist dies Wort zweifellos eine

tiefe Wahrheit ; ganz besonders aber für den Tessin,

wo dreihundertjährige Bevormundung und abweichende

völkische Beanlagung leicht erklärliches Mißtrauen und

geheimen Argwohn gegen fremde Beeinflussung und

obrigkeitliche Verordnung, namentlich von Seiten des

Bundes, tief eingepflanzt hat und noch immer lebendig

erhält. Hier müssen Belehrung, Ueberzeugung und

| Erziehung zu beſſerer Bodenwirtſchaft und damit aud

Waldbehandlung und Forstkultur den durch das Ge

set eröffneten Weg erst erweitern und glätten.

Mancherlei Mittel gibt es zu diesem Zweck.

Sehr wichtig ist die schon begonnene Schaffung

von Kantonsforsten , als Muster pfleglicher und

einträglicher Forstwirtschaft und zweckmäßiger

möglichst billiger und einfacher Kultur. Sie würden

durch Anschauung und Erfolg überzeugend wirken und

sicherlich bald und viel von Wißbegierigen und Inte

ressenten besucht und beachtet werden .

Bis vor Kurzem erfreute sich der Kanton eine

Wanderlehrstuhles (cattedra ambulante) für

Landwirtschaft , welcher unbedingt segensreich gewirkt

hat . Landwirtschaftliche Lehrer durchzogen den Kanton

und hielten bald hier bald dort Vorträge über Land-

und Alpwirtschaft . Wenn eine ähnliche Einrichtung

auch für Forstwirtschaft getroffen würde, d . h . eine

geeignete mit Wald, Land und Leuten vertraute Per

sönlichkeit an den Hauptorten der Patriziate einfache

belehrende Vorträge über Nuzen, Bedeutung und rich

tige Behandlung des Waldes hielte, so könnte hier:

durch die Arbeit der Forstbeamten sehr erleichtert und

viel mehr Verständnis für ihr Wirken und Schaffen

erweckt werden . Vielleicht könnten die Kreisoberförster

sich dieser wichtigen Aufgabe widmen , wenigstens wenn

sie das ganze Gebiet von Wald, Wasser und Weide

gemeinsam beherrschten

Der erwähnte Wanderlehrstuhl ist seit dem Herbst

1915 mit der neu eröffneten Landwirtschafts:

schule des Kantons zu Mezzana bei Mendrisio ver-

einigt worden. Auch diese Anstalt, welche jezt bereits

von 40 lernbegierigen jungen Landwirten besucht wird,

ließe sich für die Hebung der Forstwirtschaft und Forst

kultur im Kanton mit dienstbar machen.

Einmal müßten den Schülern selbst die einfachsten

Kenntnisse und Fertigkeiten in Holzzucht und Forst:

benugung, namentlich Pflanzung und Holzverwertung,

beigebracht werden, wozu wenige Stunden wöchentlich

genügen würden. Dann könnte man aber auch die

Ausbildungskurse für Waldwärter, wenigstens für den

Südteil des Kantons , wohl zweckmäßig an diese An-

stalt verlegen .

Für das Wichtigste halte ich aber, daß auch die

Volksschule für unseren schönen und wichtigen

Zwed gewonnen und mit herangezogen wird . Wie

die ganze Schweiz so hat auch der Kanton Tessin in

großenteils musterhafter Weise für den Unterricht der

Jugend durch Schulen aller Art gesorgt. Troß der

durch Wirtschafts- und Witterungsverhältnisse be

schränkten Schulzeit erhalten die Kinder selbst der ent-

legensten Bergdörfer im allgemeinen einen Unterricht,
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elcher durchſchnittlichen deutschen Verhältnissen keines

pegs nachstehen dürfte. Nun wäre nichts weiter er-

orderlich, als daß beim naturwissenschaftlichen Unter-

icht in einfachster Weise ein wenig von der Art und

Bedeutung des Waldes den wißbegierigen Kleinen ge

ehrt und damit Liebe und Verständnis für denselben

in die empfänglichen Kinderherzen eingesät würde.

Einige Ausflüge in die nächsten Wälder könnten den

Unterricht praktisch ergänzen , ohne daß deshalb im

Heſamtunterrichtsplan auch nur das Geringste ge-

indert zu werden brauchte.

Ich bin überzeugt, daß eine derartige Aussaat ge-

rade bei der im allgemeinen begabten und lernbe-

gierigen Tessiner Jugend reiche Frucht trüge.

99

Eine ganz vorzügliche Einrichtung, die Schulen an

der forſtlichen Aufklärung zu beteiligen und die Herzen

der Kinder für den Wald und die Bäume zu gewin

nen, ſind die neuerdings auch im Teſſin eingeführten

Baumpflanzfeste feste dell'Albero " , wie sie hier ge-

nannt werden. Diese schöne Sitte, welche schon Vir-

gil als den alten Pelasgern eigentümlich feiert (die

dem Gotte Silvan an besonderen Festtagen heilige

Haine weihten), ist wohl aus Nordamerika durch Ita=

lien nach der Südschweiz gekommen . In den Ver=

einigten Staaten spielten schon vor nahezu 30 Jahren,

als es mir vergönnt war, einen Teil des westlichen

Kontinents zu durchstreifen , die Arbor days eine große

Rolle. Ich glaube sicher, daß sie nicht wenig dazu

beigetragen haben, die seit dieser Zeit bewirkten Fort=

ichritte in der Walderhaltung und Waldbehandlung,

welche drüben zu verzeichnen sind , mit anzubahnen und

volkstümlich zu machen.

In Italien wurden diese feste dell'Albero zuerst

1899 durch den Unterrichtsminister Baccelli eingeführt,

unter Mithilfe der Königin Margherita, welche an

dem ersten in der römischen Campagna an der Via

| Appia veranstalteten Brumpflanzfeste lebhaften und

persönlichen Anteil nahm .

Im Tessin wurden im letzten Jahre an mehreren

Orten, namentlich im Sottoceneri, sehr gelungene feste

dell'Albero veranstaltet, von denen das am 25. März

1915 zu Castagnola bei Lugano abgehaltene wohl das

bedeutendste war . Mehr als 650 Schulkinder nahmen.

daran teil. Der um diese Sache hochverdiente Schul-

direktor A. Tamburini, welcher die Feier in trefflicher

Weise leitete, hat in der Teſſiner Lehrerzeitung , dem

„Educatore", einen schwungvollen Aufſaß über die Be-

deutung solcher Feiern für Erweckung von Liebe und

Verständnis für den Wald und ſeine Natur veröffent-

Licht. Mit großem Nachdruck ruft er den Lehrern und

ihren Schülern den ernsten Mahuruf zu : „ Un paese,

che disbosca, muore “ , d . h . „ ein Land , welches

sich entwaldet , stirbt“ . Tamburini möchte, daß

jede Schule einen wenn auch noch so bescheidenen „ Ar-

boreto scolastico " , einen Schulforstgarten, erhielte,

wo die Schüler selbst Pflanzungen ausführen könnten .

Ein eigens für diesen Tag gedichtetes und kompo =

niertes Lied wurde von der Schuljugend gesungen . Es

lautet in freier Uebersetzung :

Allmutter Erde vertrauen wir euch an,

Der fruchtbaren ewigen Zeugerin,

Die soviel Lebenssäfte in sich schließt

Und für alle sorgt und alle jegnet.

Spendet der Erde dichte, grüne Belaubung,

Dem Boden unerschütterlichen Bestand ;

Schenkt bunten Blütenschmuc

Und warme Liebkojung von Duft und Schatten !

Allmutter Erde vertrauen wir euch an;

Gedeiht geheimnisvoll in Traum und Schweigen :

Vielleicht werden eure Wipfel grausamenKrieg schauen ,

Aber die Wurzeln sollen Frieden saugen. "

Literarische Berichte.

Das Holz als Baustoff, ſein Wachstum und

jeine Anwendung zu Bauverbänden von G. Lang,

Wiesbaden. C. W. Kreidels Verlag, 1915.

Wenige Tage nachdem der lezte Druckbogen dieſes

Werkes die Presse verlassen hatte , ereilte den Verfasser

m Dienste des Vaterlandes der Tod. Am 9. Juni

farb Profeffor G. Lang im Alter von 66 Jahren in-

folge einer Blutvergiftung, die er sich bei Untersuchun

gen über Propellerhölzer im Dienste der Heeresver

waltung in seinem Laboratorium zugezogen hatte .

Professor Quietmeyer hat die Herausgabe pietät

vollerweise vollendet und dem Werke eine kurze Dar

stellung des Werdegangs und Schaffens des Verfaſſers

vorangestellt.

Gewidmet hat Lang dieses Buch den Bau- und

Forstleuten. Das Werk und die Umstände, unter denen

es erscheint, stellen die Kritik vor keine leichte Aufgabe.

Lang betont im Vorwort, daß die Bauleute von

dem Holze, seinem Bau und seinen Eigenschaften sehr

wenig verstehen. Daraus folgern nach Langs Ansicht

mit Recht die Forstleute, daß sie möglichst viel Holz

ohne Rücksicht auf Qualität erziehen. Den Grund für

das mangelnde Verständnis der Bauingenieure für das

Holz als Baustoff schreibt der Verfasser dem mangel-
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haften Unterricht in dieser Materie auf unseren Hoch- | nachdem Lang aber später in der zur Zeit der Furt

ſchulen zu und beabsichtigt im vorliegenden Buche den vor der Holznot von Medicus herausgegebenen Ze

Technikern eine Anleitung zu dem Verständnis des schrift „ der unächte Akazienbaum “ ( 1794 – 1803) ÷

Holzes und seiner Eigenschaften zu geben. Lang richtet funden hatte, daß Hülsendorn richtiger ist , h

sich gegen einen Ausspruch Prof. Weilers aus dem er jetzt diesen Ausdruck gewählt. Welcher Holzhändl

Jahre 1907 auf der Tagung der Vereinigung für an liefert einen Wagen Hülſendornholz ? Welches jori

gewandte Botanik, der lautet : amt kann 100 cbm Hülsendornholz abgeben, oh

lange zu studieren, um welche Holzart es sich hz.

handelt ? Ist schließlich nicht Robinie gerade je

gut deutsch als Lilie ?

„An den techniſchen Hochschulen müsse der botanische

Teil der Holzkunde von Botanikern gelesen werden,

da die technischen Lehrer hierfür meist zu wenig vor:

gebildet seien. " Diese Tendenzen des Verfaſſers führen ihn gerat :

wegs auf falsche Wege, so teilt Lang die Bäume ein

A) Spigkeimer,

B) Nadelhölzer,

C) Laubhölzer.

Den Ausdruck Spigkeimer habe ich für die Mone

kotylen in keinem geltenden Syllabus gefunden ; 1837

hat Reichenbach die Monokotylen als Akroblaſtae

das sind wohl diese Spigkeimer den Phylloblastce

gegenüber gestellt . Heute wird jedermann eine richtige

und allgemein gültige systematische Anordnung der

Gewächse in einem technischen Lehrbuche verlangen.

da er durch diese Einreihung allein schon sehr viel

Wissenswertes und Wesentliches erfährt. Die Ei

B) Angiospermen , 1. monokoktyle, 2. dikotyle Gewächje

ist gerade für ein Buch, das den Holzaufbau klar dar-

zustellen sucht, die einzig mögliche, um das Thema

folgerichtig entwickeln zu können .

Daß Professor Weiler mit diesem Sage recht hatte,

kann durch nichts schlagender bewiesen werden, als

durch den botanischen Teil dieses Buches . Verf. hat

sich zwar eifrig bemüht, die einschlägige Literatur zu

benüßen, aber man merkt ihm auf Schritt und Tritt

an, daß er sich hier auf einem Gebiete bewegt, auf

dem er nicht zu Hause ist . Ungemein erschwerend für

das Studium des Buches wirkt, daß Lang mit einer

übertriebenen Verdeutschung alle wiſſenſchaftlichen und

technischen Ausdrücke durch deutsche Ausdrücke zu er

sehen sucht. Verf. läuft namentlich gegen die Worte

nicht deutscher Abstammung auf dem Gebiete der Bo-

tanik Sturm und glaubt dadurch das Verständnis zu

erhöhen, hat meines Erachtens aber gerade das Gegenteilung der Samenpflanzen in A) Gymnospermen

teil erreicht . Welcher Ingenieur wird unter Zuhilfe:

nahme eines Buches über Botanik sich weitere Kennt

nisse auf diesem Gebiete zu holen vermögen, der nach

diesen hier aufgeführten Worten darin sucht . Er wird

suchen , suchen und wird nichts finden ; nicht einmal in

einem Konversationslexikon, das jest nach Lang „Welt:

wörterbuch" heißt . Die aus dem Lateinischen heraus.

gebildeten technischen Ausdrücke, die gleichzeitig die not

wendige internationale Verſtändigung erleichtern , sind

eben keine Fremdworte ; ihre begriffliche Uebersetzung

in dem Umfange, wie sie der Verf. hier durchgeführt

hat, bringt nur Erschwerung des Gedankenaustausches,

oft nur Mißverständnisse hervor . So wird übersetzt

„Anatomie" in „ Kleingefüge" . Das müßten nunmehi

nicht nur Botaniker, sondern auch Zoologen und Ana-

tomen annehmen . Wohin würde dies führen ? Auch

die Uebersehung der ſyſtematiſchen Namen in der Bo-

tanik hat seine Grenzen. Dort, wo der deutsche Namen.

nicht mehr allgemein bekannt ist, wo er lokal rasch

wechselt, oder gar wo es sich um fremde Hölzer han-

delt, da gibt es, um zur Klarheit zu gelangen , nur

einen Ausweg, die richtige systematische botanische Be-

zeichnung zu ermitteln, auf der allein eine Verstän

digung möglich ist . Wer sich schon einmal mit der

Benennung der Hölzer im Handel befaßt hat und er:

fahren hat , unter welchen Namen die überseeischen

Hölzer laufen, wird das ohne weiteres einsehen . Lang

nennt die Robinia pseudacacia Schotendorn ;

Noch ein Beispiel einer Neuerung in techniſchen

Ausdrücken. Um das Kleingefüge zu studieren, em:

pfiehlt der Verfaſſer 5 Schnitte, dies find

1. Hirnschnitt,

2. Strahlschnitt,

3. Spiegelschnitt,

4. Fladenschnitt,

5. Sehnenschnitt.

Dafür genügen doch die drei eingebürgerten Schnitte

1. der Querschnitt

2. die Längichnitte,

-

=
a) der radiale

b) der tangentiale

Hirnschnitt,

=

Spiegelschnitt,

Fladerschnitt,

denn der Strahlschnitt ist ebenfalls ein Spiegelschnitt.

und der Sehnenſchnitt ist ein tangentialer Längsſchnitt.

Nun muß aber noch der alte Fladerschnitt in

Fladenſchnitt umgetauft werden . Weshalb ? Nach

Grimms Wörterbuch heißt Flader mhd . der Ahorn

und das könnte zu Verwechslungen führen ; man könnte

glauben, man hätte nur Ahornschnitte vor sich, wenn

man von Fladerschnitten spricht . Aber gerade weil

der gemaserte Ahorn diese Holztertur besonders aus

geprägt zeigt, wie sie auf allen Fladerschnitten durc

das Ueberschneiden der Jahrringe typisch ist, kann mali
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annehmen, daß auf den tangentialen Längsschnitt die

Bezeichnung Fladerschnitt allgemein angewendet wurde.

Den Schnitt als Fladenſchnitt zu bezeichnen , weil eine

Tertur zu Tage tritt, bei der die Jahrringe das Aus-

jehen wie breiter Fladen" haben , scheint mir sehr

gesucht.

Einer allgemeinen Verdeutschung technischer Aus-

drücke ſehr mit Vorbehalt gegenüber zu stehen, recht

fertigt das Durchblättern dieses Buches, wie die an-

geführten Beispiele zur Genüge erkennen lassen . Schon

1851 ſchrieb ein deutscher Philoſoph : „ Die Einführung

der armseligen Grammatik in die deutsche viel edlere

Sprache machen die verderblichen Galizismen aus ;

nicht aber wie bornierte Puristen meinen, die Ein-

führung einzelner Fremdwörter. Diese werden afsi

miliert und bereichern die Sprache" . Diese Sprach

reinigung von unnötigen Fremdwörtern kann nicht

handwerksmäßig geschehen ; lezten Endes entſcheidet wie

auf allen Gebieten der Kunst auch hier das richtige

Gefühl, das Sprachgefühl.

Auf Seite 112 ist noch forstbotanisch etwas Inter-

effantes zu finden . Es heißt dort : Die Abarten der

gemeinen Kiefer sind sehr zahlreich. Unter den

europäischen sind zu nennen : a) die Gotlandtiefer,

b) die österreichische Schwarzkiefer , c) die Zirbelkiefer,

d) die Weimutkiefer, cine amerikanische Abart von c)

usw. Solche Ausführungen find falsch und vermögen

eine Grundlage für die Unterschiede des Holzes der

verschiedenen Angehörigen der Gattung Pinus niemals

zu geben.

Wie auf botanischem Gebiete ist der Verfasser auch

auf dem der Forstwissenschaft wenig beheimatet, was

ihn jedoch nicht hindert unter anderem Folgendes

mit apodiktischer Sicherheit zu behaupten . Die ge-

ringe Bezahlung der guten Bauholzsorten habe die

Forstwirtschaft im vorigen Jahrhundert verführt, einen

Wirtschaftsbetrieb einzuführen , der die Erträge steigert

und die Güte des Bauholzes verschlechtert. Verf. meint

damit die Einführung der Kahlschlagwirtſchaft mit

darauffolgender weitſtändiger Kultur. Zunächst sind

für die Entwickelung unserer Forstwirtſchaft im vorigen

Jahrhundert ganz andere, weit höhere Gesichtspunkte

maßgebend gewesen als der Verf. sich träumen läßt.

(Entwickelung des Verkehrswesens und der Industrie).

Mindestens eben so wichtig, wie die Bestandesbegrün-

dung für die Qualität des Holzes ist der standorts =

gemäße Anbau und die Bestandserziehung . Wie-

viele erstklaſſige Beſtände im natürlichen Verbreitungs-

gebiet der Fichte und der Kiefer sind aus der Kahl-

chlagform seither hervorgegangen ? Bedarf der deutsche

Markt nur
Qualitätsbauhölzer ?

Seite 74 steht der lapidare Sat : Man pflegt die

Hochwaldbäume, kurz nachdem sie ihr stärkstes Wachs-

tum (Optimum) überschritten haben, zu fällen .

Die Sammlung solcher falsch verstandener oder

einseitiger Behauptungen, botanischer und forst-

licher Unrichtigkeiten ließe sich noch leicht vermehren .

In den letzten Abschnitten (4 u . 5) ist der Verfaſſer

wieder auf seinem Spezialgebiete angelangt ; sehr lehr-

reich sind zahlreiche originelle Versuche aus dem Ge-

biete der Festigkeitsprüfung . Die Versuche mit Bam-

bus und mit Holzverbänden, von denen viele aus dem

Bauingenieurlaboratorium des Verfaffers stammen,

zeben das Wertvollste vom Inhalt des Buches.

auf

Den Verlag, der für die Ausstattung viele Mühe

und Kosten aufgewendet hat, möchten wir darauf auf-

merksam machen , daß das vorliegende Format ſich für

diese Arbeit wenig eignet. Es enthält 374 Seiten

durch Abbildungen reichlich unterbrochenen Text

Seite 223 3. B. nur 7 Zeilen Text, auf Seite 224

nur 11 Zeilen Text sodaß ein Zusammenfinden des

Textes und ein Ueberschauen sehr erschwert wird ; da=

durch fällt es auch schwer, schon bekannte Punkte rasch

wieder zu finden. Dr. Wimmer.

=

-

Waldbilder aus Sachsen von Prof. Dr. Borg-

mann Tharandt mit 27 Autotypien . Tübingen .

Verlag der Laupp'schen Buchhandlung 1915. Preis

2,80 M.

-

in

Prof. Borgmann hat dieſe Skizze für die ge=

plante XV. Hauptversammlung des deutschen Forst-

vereins zu Dresden im Aug. 1915 entworfen und

darin zu dem Verhandlungs Thema : „Die Ent :

widelung des Kahlschlag betrieb z

Sachsen im 19. Jahrhundert. Welches

Ergebnis hat dieser Betrieb gehabt

und welche Schlüsse lasser sich daraus

für die Zukunft ziehen ? " Stellung genom=

men. Der Kriegsausbruch hat diese Tagung vereitelt

und Prof. Borgmann hat daher seine Gedanken zu

dem genannten Thema in der „ Silva “ mit zahlreichen

wohlgelungenen Abbildungen aus den Versuchsflächen

der Tharandter forstlichen Versuchsanstalt zuſammen-

gefaßt, eine Abhandlung, die gleichzeitig als anregen=

der Führer durch Sächsische Bestandsbilder dient. Jetzt

ist die Arbeit auch als Sonderabdruck im Buchhandel

erschienen.

Schon ein Blick auf die Abbildungen wird man-

chen Forstmann dadurch in Erſtaunen sehen, daß der

gemischte Wald heute noch in so mannigfacher Art,

freilich nur in kleinen Beständen, in Sachsen zu finden

st . Verbinden doch viele mit der sächsischen Forstwirt-

schaft die Vorstellung einer alleinherrschenden, finanziell

tadellos berechneten Fichtenkahlschlagwirtschaft, der alles

1916 9
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andere, was nicht in diese Schablone hineinpaßt, zum

Opfer gefallen ist.

An vielen Orten ist in Sachsen der reine Nadel-

wald anstelle gemischter Bestände oder des Laubwaldes

getreten ; da wo die Kiefer den Laubwald als erste

Nadelholzgeneration verdrängt hat, besteht trog der

guten Wuchsverhältnisse der Kiefer vielfach die Ten-

denz , der Kieferngeneration den Fichtenkahlschlagbe

trieb folgen zu laſſen, ſodaß der Fichtenkahlschlagbe

trieb weit über die Grenzen hinaus dominiert, inner-

halb deren er seine optimale Entfaltung, seine un-

leugbare , Ueberlegenheit, gezeigt hat. Ueber diesen

Grenzen birgt dieser Betrieb wie jede Anwendung einer

waldbaulichen Technik, über die Grenzen hinaus, wo

nicht alle Bedingungen zu ihrer vollkommenen Ent-

faltung gegeben sind, eine ständige Gefahr für die

Nachhaltigkeit der Erträge. Darum kann man auchDarum kann man auch

nicht über den F.-Kahlschlagbetrieb einfach den Stab

brechen und aus Mißerfolgen an Standorten heraus,

wo für eine wuchskräftige Entfaltung der Fichte die

Bedingungen nicht mehr gegeben ſind, den Kahlschlag-

betrieb überhaupt erledigen.

In nicht zu großen Flächen in den rauhen, luft-

feuchten Lagen und auf frischen Böden des Erzgebirgs

hat dieser Betrieb, wie auch in anderen Gebieten, in

denen die Fichte ihre optimale Entfaltung erreicht,

in dem fühlsten Waldgürtel der Erde ausgezeich=

nete Erfolge erzielt . Man hat in der Zeit der all-

gemeinen Verfichtung “ diese Holzart in der ihr im

Wirtſchaftswald am meisten zukommenden Bestandes

form weit über das Gebiet hinausgetragen, in dem

der reine Fichtenhochwald eine nachhaltig günstige Ent

faltung zeigt.

Borgmann weißt mit Nachdruck daraufhin, daß

fast jede Forstverwaltung Schmerzenskinder aufzuweisen

hat. Solche wenig erfreulichen Erscheinungen gibt es

nicht nur beim Kahlſchlagbetrieb, auch die natürliche

Verjüngung bei der Nachzucht gemischter Veſtände voll-

zieht sich nicht überall sicher ohne Fehlschlag.

„Man ist nur zu oft geneigt, Fehlschläge im Wirt-

schaftserfolg einseitig betonten ökonomischen Zielen,

einer starren Schablone der Forsteinrich-

tung zuzuschreiben, welche den Waldbau .in Fesseln

schlägt. Häufig mit Recht". Nicht immer. Oft ist

eben unsere noch unzureichende Kenntnis bezw. Be-

achtung der Standortsbedingungen und Lehren des

Waldbaus dafür verantwortlich zu machen . Verf. be=

tont, daß oft den zu niedrigen Umtrieben die Schuld

für waldbauliche Mißerfolge zugeschrieben wird ohne

daß man die Augen öffnet und sieht, daß zu hohe

Umtriebe meist ein weitaus größeres Hemmnis für

eine erfolgreiche naturgemäße Verjüngung in sich

schließen .

Fast allgemein ist die Behauptung zu hören, daß

der ausgedehnte Anbau der Fichte ein Ergebnis der

Bodenreinertragslehre sei . Demgegenüber muß man

darauf hinweisen, daß die Waldreinerträge der

Fichte ihre Ueberlegenheit schon zur Genüge beweisen.

In der Periode der „Fichtenmanie “ waren es in der

Praris vorwiegend „ Waldreinerträgler“ , die den Fichten

anbau in waldbaulich heute ungerechtfertigter Weiſe

übertrieben haben .

Heute sind die Lehren der Bodenreinertragslehre

überall im deutschen Walde zum Durchbruch gelangt,

und gleichzeitig erschallt von fast allen Seiten der Ruf

zur Rückkehr zu gemischten, die Bodenkraft erhaltenden

Bestandsformen. Die Bodenreinertragslehre läßt allen

Holzarten gleiches Recht widerfahren , auch sie betont

die Nachhaltigkeit der Erträge und damit die Pflege

des Standorts und der Holzart durch ſtandortsgemäße

Bestände.

Auch in Sachsen begannen die Bestrebungen zur

Rückgewinnung und Erhaltung einer naturgemäßen

Bestockung, insbesondere der Laubholzmischung lebendig

zu werden.

Holzarten, insonderheit die standortsgemäßen Formen

Die Forstwirtschaft ist nicht berechtigt, überkommene

des gemischten Waldes zugunsten der einen oder an-

deren heute besonders rentabeln Holzart verschwinden

zu lassen. Freilich binden den forstl . Betrieb durchlaſſen.

die Länge seiner Produktionszeiträume getroffene Maß-

nahmen auf längere Zeit und die Umwandlung der

Bestände in naturgemäßere kann sich nur allmählich

vollziehen. „ Aber er wird sich vollziehen “ ſchließt

Borgmann, darauf hin deuten die heute mehr und

Systems . Eine Fülle von Anregungen und Aus-

mehr erkannten Ergebnisse des seither eingehaltenen

blicken hat Borgmann in dieser Skizze , wie Verfaffer

diese Arbeit bezeichnet, gegeben ; mögen viele deutsche

Forstleute bald nach Beendigung des Krieges unter

Prof. Borgmanns Führung in anregender Diskuſſion

durch Sachsens Wälder wandern.

Den Schluß der Bilderreihe bildet in pietätvoller

Weise Heinrich Cottas Eichen bepflanztes Grab

bei Tharandt.
Dr. Wimmer.

Notwendigkeit und Nutzen des Vogelschutes

im Land- und Gartenbau. Von Friedrich

Schwahl in Seebach, Kreis Langensalza.

In einem unter dieser Uebersicht erschienenen, von

dem an der Versuchs- und Musterstation für Vogel-

schutz in Seebach tätigen Ornithologen Fr. Schwahl

verfaßten Flugblatt, welches von dem preußischen Land-

wirtschaftsministerium durch Erlaß vom 3. XI . 15

allen Oberförstereien überwiesen worden ist, wird zu :
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eines unmittelbar und mittelbar wirksamen Vogel-

schutzes auch gar nicht erforderlich . Es wäre verfehlt,

bei bestimmten Zweigen des Pflanzenbaus auch nach

bestimmten Vogelschußeinrichtungen zu suchen, zumal

wir jeden unserer gefiederten Helfer nur durch lücken-

lose Erfüllung der Gesamtheit der Lebensbedingungen

halten könnten, die immer dieselben , festgeregelten seien .

Die Verhütung der Ueberhandnahme der Schädlinge,

um die es sich bei der Bekämpfung durch Vögel ledig-

lich handeln könne , ſei bis jezt nur an den Orten fest=

zustellen gewesen , wo alle Vögel bis auf die wenigen

allgemein oder örtlich schädlichen geschützt oder gehegt

worden seien .

nächst darauf hingewiesen , daß die allmählich üblichlich aufzuklären sein . Dies sei aber für die Ausübung

gewordenen Formen unseres Pflanzenbaues in sich

selbst die Notwendigkeit bergen, gewiſſe Tierarten , be:

sonders Vögel, zu schüßen, denn ihre Grundlage, die

Anzucht artreiner Bestände , ändere die Lebensbe

dingungen der Tiere, denen das Wohnen auf und

zwischen einförmigen Pflanzensiedelungen nur aus-

nahmsweise möglich sei , im Gegensatz zu gewissen

„Schädlingen", die hier nicht allein geeignete Nahrung,

sondern auch Schuß in allen Entwickelungsstufen fän:

den. Daraus erkläre sich der scheinbare Widerspruch ,

daß die ungewollte Begünstigung der Pflanzenfeinde

nicht auch zugleich die Vermehrung der von ihnen

lebenden Helfer zur Folge habe. Dieses Mißverhält

nis werde freilich mit der rücksichtslosen Ausdehnung

der Anbauflächen erst dort zur dringenden Gefahr,

wo jeder Unter- oder Zwischenbau, jede anders ge=

artete Bodennutzung, besonders aber jeder Wildwuchs

ausgeschlossen oder beseitigt werde. Diesem traurigen

Zustande, den z. B. unsere besten Weinbaugebiete,

die Rübenwüsten, die waldverdrängenden Fichtenein-

öden usw. schon längst zeigten, würden noch weitere

große Flächen entgegengeführt werden , wenn die in

Angriff genommenen Oedflächen rest- und lückenlos

dem Pfluge anheimfielen.

Für die Höhlenbritter seien die v. Berlep'schen Nist=

höhlen anzubringen. Die Halbhöhlenbrüter liebten

keine engen Flugöffnungen , sie nähmen mit Rüst-

löchern oder Tragbrettchen , die unter Simsen und

Dachvorsprüngen anzubringen seien, gern fürlieb. Den

Schwalben könne man nur durch zweckmäßige Ge=

staltung der Dachsimse und durch ständiges Erhalten

von Schlemmstellen zur Entnahme von Baustoff, hel=

sen . Viel schwieriger ſei die Hilfe bei den ſog . Frei-

brütern . Soweit diese Sümpfe und Moore, Geſtade

und Inseln oder Ledflächen bewohnten, bleibe nichts

anderes übrig , als diese Gebiete soviel wie irgend

möglich zu schonen und unverändert zu erhalten .

Hier dürfe es nicht gehen wie bei den Flurverkoppe-

lungen .

Die künstliche Bekämpfung der Nage-, Kerb und

Weichtierplagen genüge allein nicht , sie müsse durch

natürliche Helfer unterstügt werden, in erster Linie

durch die Vögel. Zunächst müßten ihnen geeignete

Niststellen geschaffen werden , weil diese durch die herr-

schend gewordene Bodennutzung zerstört würden . Hier

bei müſſe man streng den im Urzustande gefundenenbrüter in Betracht. Der wild wuchernde Busch, das

Vorbildern folgen ; hieraus ergebe sich die Einteilung

der Vögel in Höhlenbrüter , Halbhöhlenbrüter und

Freibrüter.

Die verschiedenen Zweige des Land- und Garten=

baus stellten sehr häufig die Frage, welche Vogelarten

gegen die Schädlinge, mit denen eine Gegend gerade

zu kämpfen habe, wirksam seien, und durch welche aus

gesuchten Einrichtungen nur diese Arten herangezogen,

vermehrt und festgehalten werden könnten. Die Be:

antwortung solcher Fragen sei nicht möglich. Bis auf

Ausnahmefälle, in denen gewisse Vogelarten als er

folgreiche Vertilger bereits vorhandener und verheeren

der Schädlingsmassen aufgetreten seien , wüßten wir

im einzelnen gar nicht, einen wie großen Anteil am

eigentlichen Nugen wir einer oder der anderen Art

anrechnen dürften. Denn, was für uns wirklichen

Wert habe, das ſei die vorbeugende Verhütung der

ungefunden Vermehrung schädlicher Kleintiere ; mit

anderen Worten die Erhaltung des Gleichgewichts

zwischen Tier und Pflanzenwelt. Wieviel hierzu die

verschiedenen Vogelarten beitrügen, das werde schwer:

Für die Maßnahmen, mit denen das Kulturge

lände zu durchsetzen sei, kämen besonders die Strauch-

gleichmäßig aufstrebende Gestrüpp werde irrtümlich als

die beste Heimstätte unserer Sänger angesehen . Sie

könnten es freilich da sein , wo noch Kräfte walteten,

die den Kreis bodenständiger Lebensgemeinschaft schlöſſen .

Gemeint sei z . B. der Wildverbiß, der Einbruch ab-

gestorbener Baumäste in das Unterholz und andere

Hemmungen des Wachstums , welche Krüppelwüchse

verursachten, die bevorzugten Baustellen der Strauch=

brüter seien.brüter seien. Da nun aber solches Zusammenwirken

in den eintönig erzogenen Pflanzenbeständen unter-

bleibe , müßte dies künstlich durch Beſchneiden der Holz-

pflanzen , welche Nefter tragen sollten, ersetzt werden.

Dazu könne leider nicht jede Baum- oder Strauchart

verwendet werden , erfahrungsgemäß sogar nur eine

beschränkte Anzahl. An erster Stelle sei hier der Weiß-

dorn zu nennen , dann die Weißbuche, Ulme, wilder

Apfel und Birne, Liguster, die Eiche als Stockaus-

schlag , im Schatten auch die Roßkastanie . Wenn dieſe

Laubhölzer auszutreiben begännen , seien die frühbrüten-

den Kleinvogelarten schon mit dem Nestbau beschäftigt.

Für die Erstbruten seien deshalb immergrüne Gehölze

9*
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erforderlich, vor allem die durch Schnitt kurz gehaltene

Fichte. Einige Laubhölzer wüchsen von selbst turz-

triebig und dicht, wie z . B die Stachelbeerarten. Diese

seien daher nicht zu beschneiden . Wichtig sei die Er-

haltung und Behandlung lebender Einfriedigungen

durch richtiges und rechtzeitiges Beschneiden . Sent-

rechte Seitenflächen und Sommerschnitt seien nach

teilig für die Hecken und die Vogelbrüter . Einzeilig

gepflanzte, nach oben verjüngte und im Winter ge-

schnittene lebende Zäune erfüllten ihren Zweck allseitig .

Ein großer Teil der im Sommer aufgekommenen

Vögel gehe im Winter wieder zugrunde, die ziehenden

durch die Gefahren der Wanderung, die hier bleiben

den durch die Not des Winters . Darin komme eine

naturgewollte Auslese zur Geltung, worauf ja schon

die erhebliche Vermehrungsfähigkeit namentlich der

kleinen Standvogelarten (Meiſen) schließen ließe. So

könne es scheinen , als wäre ein Füttern der Vögel im

Winter nicht erforderlich. Man müſſe aber bedenken,

daß dies nur zutreffe , wenn alle natürlichen Nahrungs-

quellen vorhanden wären, an die der Vogel im Ur-

zustande angepaßt sei . Dies sei aber nicht der Fall :

Die Wildobstarten des deutschen Waldes seien ver=

schwunden ; hohle, kranke Bäume, dichtes Unterholz, un-

durchdringliche Dickungen dulde die Durchforstung erst

neuerdings wieder ; an Stelle des urwüchsigen Waldes

ſeien Baumäcker getreten . Der wesentlichste Unterschied

des früheren Zustandes gegen den heutigen bestehe aber

in dem unerschöpflichen Unterschlupf und Nahrungs-

quell für jedwedes Getier bei jeder Witterung damals

und im Verschwinden dieser Vorräte und dem unge-

hemmten Einfluß der Niederschläge auf alle noch vor:

handenen Nahrungsquellen der Vögel jezt . Wir müßten

daher füttern und zwar wettersicher. Die Kleinvögel

könnten nicht lange ohne Nahrung aushalten, auch

nähmen sie nicht jede an beliebigem Orte zur Stunde

der Not gereichte Futtergabe an . Es müsse eine An-

gewöhnung an die Futterstellen stattfinden. Solche

Futterstellen müßten von oben und allen Seiten bi

zur wagerechten Höhe herab überdacht sein. Der

Vogel finde den einmal kennen gelernten Anflug von

der allein offenen unteren Seite ohne Schwierigkeit

wieder.

Nicht alle Vogelarten litten durch die moderne

Wirtschaft, einigen würden sogar die Lebensbedingungen

verbessert. Ungewollt würden gewiſſe Arten durch die

selben Vorgänge, durch die andere ungewollt vermehrt

würden, vermindert, je nachdem ihnen die Anpassungs

fähigkeit an unsere Kultur fehle oder eigen sei. So

entstünden den Arten, die wir schüßen wollten, Feinde

durch das Ueberhandnehmen anderer Arten. Der Laie

stelle sich darunter meist die Raubvögel vor, während

doch gerade dieſe der fortschreitenden Kultur unter:

läger und heute schon zu den Seltenheiten gehörten.

Die schädlichen Arten , welche alle noch belaffenen

Lebensmöglichkeiten für sich in Anspruch nähmen und

bei ungehemmter Vermehrung die Schwächeren unter:

drücken würden , seien einzuschränken, denn keine Tier: ||

art solle ausgerottet werden. Dahin gehörten die

drei Krähenarten (Häher, Elster, Dohle), ferner die

Spazen und in den Städten Mittel- und Westdeutſch-

lands die Amsel. Nicht wenige Vogelarten unterlågen

freilich nur menschlichem Vorurteil . Weil man ihre

Lebensäußerungen nicht verstehe, betrachte man ſie als

schädlich. In ihrer Anpassungsfähigkeit an die Kultur:

welt wetteiferten zwei schlimme Vogelfeinde unter den

Säugetieren mit dem Sperling : die wildernde Haus

faze und die Wanderratte ; im Bereich der Städte und

Dörfer litten die Bruten der Vögel außerdem erheb-

lich unter dem Stöbern der Hunde.

Auch gegen das kleine einheimische Raubwild (Iltis,

Hermelin, Wiesel) müffe dann und wann eingeſchritten

werden, auch dürfe man das Eichhorn nicht zu zahl:

reich werden lassen . Immer aber müffe vorher ge-

prüft werden , ob diese Tiere mehr als zuträglich ver:

treten seien.

Briefe.

Aus dem Großherzogtum Heſſen,

Die Besteuerung der Waldungen.

Mit mir werden viele Leser dieser Zeitschrift mit

Interesse den Ausführungen der Herrn Kollegen Ur-

stadt und Wimmenauer gefolgt sein ¹ ) . Wenn ich zu

dieser Steuerfrage ebenfalls die Feder ergreife, so ge=

schieht es einmal, um das amtlich vorgeschriebene Ver

anlagungsverfahren zu verteidigen, und sodann um

1) Jahrgang 1915 Juli-August und Oktober-November-

Heft.

E.

einzelne Mitteilungen der genannten Kollegen zu erz

gänzen ¹ ) .

¹) Wenn ein größerer, z . B. standesherrlicher Wald, im

Nachhaltbetriebe einen gewissen Jahresertrag abwirft, fo

halte ich es nach wie vor für irrig und fehlerhaft, den leg ,

teren auf ein kleines Bauernwäldchen zu übertragen, auch

wenn Bodengüte und Holzart die gleichen sind . Denn ein

auch nur annähernd gleichbleibender Jahresertrag ist hier

eben einfach unmöglich. Das richtige Verfahren kann hier
m. E. nur darin bestehen, zuerst Boden- und Bestandes
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unter Vorsiz und Leitung des Finanzamts ſicherlich

Rechnung tragen , so daß Härten vermieden werden .

Ist aber diese Behörde einmal im Zweifel, so kann

sie die Ansicht der Oberförsterei hören, die alsdann

nach wissenschaftlichen Grundsägen (vgl . Weber und

Wimmenauer im F. C. Bl. Heft 11 von 1901 u . a. m.)

verfahren wird . Bei der staatlichen Vermögenssteuer

(Geſetz vom 12. 8. 1899) haben sich kaum Schwierig-

teiten ergeben, nachdem Wimmenauer zweckmäßige Vor-

schläge zur Ermittelung des Waldvermögens gemacht

hatte. Werden bei den nicht im Nachhaltbetrieb be=

wirtschafteten Waldungen, bei den Privatwaldparzellen

2. Klaffe, sog. Mittelwerte zur Feststellung des Wald-

vermögens verwendet, wie dies amtlich vorgeschrieben

ist, und hierbei der Durchschnittszuwachs mit dem für

die betr. Holzart und das Holzalter bei Berück-

Irstadt bezeichnet es als eine Lücke, daß keine aus-

ichen Vorschriften für die Ermittelung des Ein-

mens aus Waldungen gegeben seien. Ich be-

e es im Gegenteil, daß hier keine schablonenmäßige

chrift beſteht, da die Einkommen aus den zahl

en, zum Teil sehr kleinen Privatwaldungen von

c örtlichen Kommiſſion eingeſchäßt werden, die mit

r Schablone nicht viel anzufangen wüßte. Be=

t man, daß Einkommen unter 500 M. steuerfrei

, daß die Steuerklassen auch etwas willkürlich ge-

It find und fich sprungweise nach oben bewegen,

3. B. bei einem Einkommen von 2299 Mt. die

ier 3312 M., bei einem solchen von 2300 2600

ichl.) 39 M. beträgt, so wird man es verstehen,

eine verfeinerte Berechnung des Einkommens hier

tam Plate wäre. Nehmen wir beispielsweise an ,

wahrscheinliche (von der örtlichen Kommission) gesichtigung des Bestockungsgrads und sonstiger Ver=

zte durchſchnittliche jährliche Reinertrag aus einem

a großen Kiefernwalde ſei zu 60 M. angenommen,

hrend der (z. B. nach Wimmenauers Vorschlag) ge-

u berechnete nur 45 M. betrüge, so kann, muß aber

it hiermit eine Verſchiebung in der Steuerklaffe ver-

tden sein. Das Lehte findet theoretisch nur an

Grenzen der Steuerklassen statt. Da aber Art. 48

Gesetzes über die Einkommensteuer vorschreibt, daß

ere die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen be-

rende Umstände dergestalt berücksichtigt werden

en, daß die betr. Personen in der Regel zu der

em wirklichem Einkommen entsprechenden Klasse ein

chäzen ſind, ſo werden so geringe Unterschiede, wie

ſich nach der mehr oder weniger genauen Berech

mg oder Schätzung ergeben, für die Zuteilung des

teuerpflichtigen zu einer bestimmten Steuerklasse gar

cht von Belang sein. Demgegenüber wären aber die

eranlagungskosten durch Forsttechniker Angesichts der

leinheit der Privatwaldparzellen unverhältnismäßig

och. Fällt aber das Einkommen aus dem Walde

18 Gewicht und haben wir es mit Einkommen von

600 und mehr Mark (I. Abteilung) zu tun, dann

indet Steuererklärung durch den Waldbesiger selbst

statt, der im Zweifelsfalle sich den Rat des zustän-

digen Oberförsters erholen kann. Je größer dann der

Waldbesig ist, um so eher wird sich ein durchschnitt

licher Reinertrag berechnen lassen. Soviel mir be

fannt, find übrigens seit Einführung des neuen Ein-

tommensteuergeseßes Berufungen gegen die Veran

lagungen nicht vorgekommen, vielleicht schon allein aus

dem Grunde nicht, weil diese Besteuerung hinter der:

jenigen nach der alten Grundsteuer zurückbleibt. Den

tatsächlichen Verhältnissen wird die örtliche Kommission

wert abzuschäzen und dann als „Einkommen“ einen ge-

wiffen Prozentsag des legteren, vielleicht 3 bis 5%, anzu-

jegen. Wimmenauer.

hältnisse zutreffenden Preiſe vervielfältigt, ſo kann mit

geringstem Aufwand an Koften annähernd das Rich-

tige getroffen werden . In Zweifelsfällen ſteht nichts

im Wege ein genaueres Verfahren anzuwenden. Jeden=

falls stimme ich aber Urstadt darin bei , daß nach nicht

allzulanger Zeit eine Neu Veranlagung des Waldver-

vermögens stattfinden sollte. Den Veränderungen des

Waldvermögens und etwaigen unrichtigen Einschätz-

ungen wird hierdurch am leichtesten Rechnung getragen.

Auch hier ist darauf hinzuweisen , daß bei im Nachhalt-

betrieb bewirtſchafteten Waldungen , deren Steuerwert

nach Wimmenauers Vorschlag s . 3. ermittelt wurde,

wesentliche Veränderungen sich unter ſonſt gleichen Um-

ständen nicht ergeben werden, wohl aber ist dies bei

den zahlreichen kleinen, im aussehenden Betrieb stehen =

den Privatwaldungen wahrscheinlich. Nach dem Haupt-

voranschlag von 1916 soll für je 1000 M. Vermögen

ein Sag von 1 M. erhoben werden ; eine Aenderung

des Werts der kleinen Waldparzellen wird aber

kaum einen Einfluß auf den Steuersatz des Eigen-

tümers ausüben. Aus diesem Grunde ist auch hier

das einfachste und gleichzeitig billigste Veranlagungs-

verfahren das Beste. So richtig unzweifelhaft das von

Wimmenauer vorgeschlagene Verfahren ist, so dürfte

doch dessen Anwendung in praxi bei den Tausenden

von kleinen, oft ganz unvollkommen bestockten Privat-

parzellen nicht so einfach sein, daß jeder Forsiwart

diese Arbeit vollziehen könnte . Ein Mehr oder Weniger

an Wert spielt außerdem bei der Besteuerung keine

Rolle. (Vermögen unter 3000 Mt. sind so wie so

steuerfrei .) Hiermit will ich durchaus nicht sagen ,

daß sich nicht allmählich das richtigere Verfahren Ein-

gang verschaffen könnte. Für unsere jüngeren Kol-

legen wäre es ja gewiß eine lehrreiche Tätigkeit, hier-

nach die Vermögenswerte , die gleichzeitig die beſte

Grundlage für die Berechnung des Wald-Einkommens
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abgåben, zu ermitteln aber kostspielig würde eine

derartige Veranlagung, auch wenn sie nur alle 10 Jahre

vorgenommen werden sollte, doch werden.

#1

Den Vorschlägen von Urstadt (S. 185) über die

Besteuerung nach dem G. U. 6. von 1911 vermag ich

nach der Absicht des Gesetzgebers nicht zu folgen . U.

fällt hier aus dem Rahmen der Grundsteuer heraus.

Wir müssen uns aber an die gesetzlichen Vorschriften

halten. Wollte man Härten vermeiden, so müßte man

unbestockte oder nicht normal beſtockte Grundstücke einige

Jahre (bis zur Herstellung des normalen Zuwachses)

ſteuerfrei laſſen ; allerdings fällt dann der Anreiz zum

alsbaldigen ordnungsmäßigen Wiederanbau des Wald-

grundstücks weg . § 3 der Dienstanweisung sagt : „Die

Grundsteuer wird als Objektsteuer vom Grundbesitz

und von den dieſem gleichzuachtenden Rechten erhoben

§ 11 Im Gegensatz zu den landwirtschaftlich

benuzten Grundstücken werden Grundstücke , die wesent

lich der Holzgewinnung dienen und unter Forstschutz

ſtehen (Waldungen) , ausnahmslos und stets nach dem

Ertragswert besteuert . . . . Entsprechend dem real-

steuerartigen Charakter der Grundsteuer wird auch hier

der objektive Reinertrag zu Grund gelegt, wie er

bei den gegebenen Standortsverhältnissen und Holz:

arten für die übliche Betriebsreihe und Umtriebszeit

unter Annahme normaler forstmäßiger Wirtschaft zu

erzielen ist .... Bei dem aussehenden Betrieb wird

von der Annahme ausgegangen, daß das Waldstück

im jährlichen Betrieb bewirtschaftet werde (§ 3 der V.)

Hiernach wird für die genannten Waldungen der nor

male Haubarkeits- Durchschnittszuwachs des Gesamt:

ertrags (Haubarkeitsertrag und Vorerträge) nach Maß-

gabe der betreffenden Holzart und unter Zugrund

legung der für dieſe Holzart im Nachhaltbetrieb üb:

lichen Umtriebszeit für 1 ha, und zwar nach dem Er-

gebnis gleichgelegener Waldungen ermittelt ... ". Maß-.". Maß

gebend ist grundsäglich die Ertragsfähigkeit des

Grundstücks . Es kommt daher für die Besteuerung gar

nicht darauf an, ob bei der Veranlagung tatsächlich

das Grundstück ſo bewirtſchaftet wird , wie es ord

nungsmäßig bewirtſchaftet werden sollte, ob z . B. der

Fichtenboden bestockt oder nicht bestockt ist , ob auf ihm

ein 20 oder 60 jähr. Bestand steht.

Aus diesem Grunde sind mir die Ausführungen

Urftadts auf S. 185 nicht verständlich. Während bei

der erstmaligen Veranlagung für die staatliche Ver:

mögenssteuer nach dem Gesetz vom 12. VIII . 1899 die

tatsächlichen Verhältnisse (Bonität , Holzalter, Be-

stockungsgrad, Preislage usw.) genau zu ermitteln

waren, um den Vermögensstand kennen zu lernen ,

kam es nach dem Gemeindeumlagen- Gesetz vom 8. VII.

1911 nur darauf an, die Ertragsfähigkeit eines

Grundstücks einzuschätzen, um den normalen Haubar:

keits- Durchschnittszuwachses zu begutachten . Daß die

im einzelnen Falle, wo doch die vorhandene -- abi

vielleicht gar nicht standortsgemäße Holzart un

daneben gleichzeitig normale forſtmäßige Wirtſchaft be

rücksichtigt werden sollen , recht schwierig sein kann, i

eine Sache für sich. Da nun der Vermögenswert naa

dem Gesetz von 1911 über Gemeindeumlagen a

Grund des wirklichen oder des möglichen (ideellen

Reinertrags durch Vervielfältigen mit 25 gebildet wir

und c. p . sich gleichbleiben kann für eine lange Reik

von Jahren,falls nicht periodisch eine Neuabſchäßung

stattfindet und hierbei sich Aenderungen ergeben, į :

ist es nur begreiflich, daß der geſehesfremde Waldke

siger sich wundert, daß die Vermögenswerte für eine:

0-10-20 jähr. . . . -80 jähr . Bestand + Boden fi

gleich bleiben, während er sich doch nie darüber ge

wundert hat, daß die Grundsteuer ohne Rüdricht

auf den Holzvorrat unverändert die Jahre hin

durch zu zahlen war ; dabei ist die neue Grundsteuer

(nach Ges . v . 1911 ) insofern viel gerechter wie ihre

Vorgängerin, als sie den Veränderungen der gege||=

wärtigen Waldwirtschaft vollständig Rechnung trägt.

Hat doch auch bei uns in Heffen die Waldwirtschaft

etwa seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts

eine vollkommene Umwälzung erfahren . Während bi

dahin die Aufgabe des Forstbetriebs darin gipfelte,

möglich viel und möglichst gutes Brennholz zu er

zeugen , trat mit der ungeahnten Ausdehnung des

Kohlenbergbaus ein vollständiger Wechsel ein.

Früher befanden sich die Erzhütten inmitten großer

Waldgebiete des Brennholzes wegen , Stadt und

Land waren auf Brennholz angewiesen, damals blühte

die Buchenbrennholzwirtschaft ; daher auch die hohe

Grundsteuer für Buchenboden. Durch die Ausbeute

der fossilen Brennstoffe, die allein in der Zeit von

1860-1880 um das Sechsfache gestiegen war, trat

ein vollständiger Umschwung ein. Mit jedem Bahn-

bau drang die Stein und Braunkohle in neue Ab-

saggebiete vor und siegte hier über das Brennholz.

(Jezt während des Krieges , wo die Kohle schwer z

beschaffen ist , bildet sich wieder gegen die seitherige

Entwickelung ein guter, ja ausgezeichneter Brennholz

markt.) Der Steinkohle folgten die Induſtrien auf

dem Fuße, die wiederum den Wald in gerade ent

gegengesetzter Richtung beanspruchten . Es kam die

Nuhholzwirtschaft auf. Induſtrie , Eisenbahnen und

das rasche Anwachsen der Städte verlangten solche

Mengen Nugholz, daß Deutschland allein nicht im

Stande war, die Nachfrage zu decken. Unsere einſt ſo

ertragreichen Buchenbrennholzwälder sanken im Wert

und die Nadelholzwälder stiegen, dabei beſtehen 95

vomH. der Einfuhr aus Nadelholz. Allein an Papier

holz werden jährlich rd. 2 Millionen Fm . eingeführt.
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Da ist es begreiflich, daß die Steuerwerte für die einzelnen

Betriebsarten sich gewaltig änderten und sich geradezu

imkehrten. Da die Bonitierung früher (vgl. Instr. 31

[ 1825 u. Ausschreiben v . 14. II . 1865) nach ähnlichen

Grundſäßen wie jezt erfolgte, so geben die früheren und

jezigen Steuerwerte ein deutliches Bild von dem Um

schwung der Waldwirtschaft. Ende der 80er Jahre

betrug in Hessen im Domanialwald das Nuzholz-

prozent rd . 20 jezt rd. 40. Der nicht unerhebliche

Zugang (= 12 135 ha feit 1885) an Gemeinde- und

Tomanial-Waldfläche kommt der Nadelholzwirtschaft

zu gut. Dieser Flächenzugang und eine intensive Nutz

holzwirtschaft (auch im Laubwalde) sowie die um

wandlungen des Eichenschälwaldes in Hochwald er=

flären die zum Teil auffallenden Abweichungen der

alten von den neuen Steuerwerten .

Wie aus Obigem sich ergibt, haben wir in Heffen

zweierlei Vermögenswerte, einmal nach dem Gesetz von

1899 (staatliche Vermögenssteuer) und sodann nach

dem Gesetz von 1911 (Gemeindeumlagen) . Es ist nun

intereffant, beide Werte zu vergleichen. Für die staat-

liche Vermögenssteuer wurden die Werte der größeren

von Forsttechnikern geleiteten Waldwirtschaften wohl

ohne Ausnahme nach Wimmenauers Vorschlägen er=

mittelt (Boden- und Vorratswerte wurden getrennt

berechnet) . Ich habe nun für 33 Waldbesitzer die

Werte zusammengestellt, wobei sich folgendes ergab.

I

Waldfläche : 52 883 ha, Bodenwert 21 232 682 M.

(401 Mt. je ha) , Vorratswert 54 094 411 Mt.

(1023 M. je ha) , gemeiner Wert 75 327 093 Mt.

(1424,4 Mt. je ha). Für 13 größere Wirtschaften |

tellt sich das Verzinsungsprozent auf 2,3 . Da in den

meisten Waldungen konservativ gewirtschaftet wird , so

erschien der Vorratswert von 1023 Mt. je ha gering , I

wenn man nicht wüßte, daß es sich zum großen Teile

um Laubwaldungen (Buche !) handelte . Für mehrere

Tomanialoberförstereien habe ich nach den Betriebs-

einrichtungen den wirklichen Vorrat an Holzmaſſe je

ha auf 278,42 fm berechnet (den Jahreshiebſah je ha

auf 5,91 fm). Nimmt man je fm nur 6 Mk. an,

ioo ergibt das für 278,42 fm = 1672 Mt., hierzu

400 Mk. Bodenwert, berechnet sich ein Waldwert von

2072 Mt., der sich für Fichtenwald noch um minde-

tens 500 Mt. erhöht. In der Rhein- Main-Ebene

tellte sich der bgl . Wert für einen größeren Gemeinde-

vald auf 2950 Mt. Vergleicht man nun demgegen=

Aber die nach dem Gemeindeumlagengesetz erhaltenen

Bermögenssteuerwerte, so müssen diese wesentlich ge=

ringer ausfallen, da hier dieser Wert durch Kapitali

fierung mit vier Prozent ermittelt wird gegenüber

inem Waldzinsfuß von 2-3%. Für das König

reich Sachsen ist die Verzinsung des Waldkapitals zu

2,63 % durchschnittlich für 1913 angegeben (Vgl . Th.

|

Jahrbuch 1915 S. 420 uff.) . Für 11 große Domanial:

oberförstereien (mit gemischter Bestockung) habe ich 1,71

bis 3,01 , im Mittel 2,12 % berechnet. Wenn nun

aus den Reinerträgen der Vermögenswert nach dem

Gesetz von 1911 mit 4 % festgestellt wird , so ist es

einleuchtend , daß dann die Werte gegenüber den staat-

lichen Vermögenssteuerwerten etwa nur die Hälfte be-

tragen können (4 % gegen 2 % !) . Zu diesen Ertrags=

werten kann natürlich c . p. der Waldeigentümer nicht

verkaufen . Er wird, und dies ganz mit Recht, bei der

Kapitalisierung den sogen. Waldzinsfuß (von 2-3%)

anwenden, in dessen geringer Höhe sich eben die Vor-

teile des Grundbesiges , die künftige Wertserhöhung

neben der Annehmlichkeit und Sicherheit des Wald-

besizes aussprechen . Steuerwert und Verkaufswert sind

eben zweierlei und werden sich nur in wenigen Fällen

decken.
Walther.

Forstdiensttauglichkeit.

Aus Bayern.

Das Kgl. Staatsministerium hat im Vollzuge der

Allerhöchsten Verordnung vom 2. August 1915 über

die Neuordnung des akademischen forstlichen Unterrichts

kürzlich folgendes bestimmt :

1. Zur Forstdiensttauglichkeit wird der Besitz aller

| jener körperlichen und geistigen Eigenschaften verlangt,

die den Bewerber als den Anforderungen des äußeren

und inneren Forstverwaltungsdienstes vollkommen ge=

wachsen erscheinen laſſen .

Zu diesen Eigenschaften zählen namentlich :

Ein im allgemeinen normaler Körperbau, Gesund-

heit der inneren Organe, insbesondere des

Herzens und der Lunge ;

Befähigung zum anhaltenden Gehen bei jeder

Witterung auch im bergigen Gelände ;

körperliche Befähigung zum Schreiben, Zeichnen ,

Vermessen ;

entweder beiderseits mindestens zwei drittel Seh-

schärfe, wobei Korrektur zulässig ist , oder auf

einem Auge mindestens zwei drittel Sehschärfe

ohne oder mit Korrektur und auf dem anderen.

Augemindestens halbe Sehschärfe, ohneKorrektur;

beiderseits Hörfähigkeit von mindestens 3 Meter

für Flüstersprache.

Dagegen schließen die Forstdiensttauglichkeit aus :

Organische Nervenleiden , Fallsucht , Sprachstörungen ,

ausgedehnter auf die Luftröhre drückender Kropf, Unter-

leibsbruch oder ausgesprochene Anlage hierzu, dem Dienſte

hinderliche Schäden der Extremitäten , darunter Platt-

fuß und ausgesprochene Krampfaderbildungen .

Das Zeugnis über die Forstdiensttauglichkeit hat
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fich auf eine amtsärztliche, nach erfolgreicher Zurück

legung der forstlichen Studien vorzunehmende Unter-

suchung zu stützen .

2. Kriegsteilnehmer, die bei Kriegsausbruch min-

destens 4 Semester auf das forstliche Studium ver-

wendet hatten, können beim Vorliegen einer Erkrankung

oder Verlegung vor Wiederaufnahme ihrer Studien,

jedoch erst nach Ablauf der Erkrankung oder nach Hei-

lung der Verletzung eine vorläufige Entscheidung dar-

über herbeiführen, ob dieser auf den Krieg zurückzu-

führende Körperschaden ihre spätere Verwendung im

Staatsforstbetriebe ausschließt. Das zu erholende Gut

achten des Amtsarztes hat sich über Art und Umfang

1

1

.

1

des förperlichen Schadens und darüber auszuspre

ob der Schaden auf den Krieg zurückzuführen je

und inwieweit der Untersuchte trotz des Schadens

Anforderungen des Forstdienstes bei nicht schwierig

Berhältnissen noch zu genügen entspricht.

die Möglichkeit solcher. Dienstleistung bejaht , so

trotzdem nach Beendigung der Studien die vorgeschriebe

amtsärztliche Untersuchung stattzufinden. Hierbei

jedoch jene Schäden, die bereits früher festgestellt

als nicht hinderlich erachtet wurden, nicht weiter

Betracht zu ziehen, es sei denn, daß sie sich inzwi

verschlimmert haben und nunmehr die Forstdienstlar

lichkeit wesentlich beeinflussen.

Notizen.

A. Forftrat Dr. Georg Roth †.

Am 5. Dezember 1915 verstarb zu Laubach in Oberhessen

ein Fachgenosse, der in früheren Jahrzenten als hervorragender

Schriftsteller auf forstwissenschaftlichem Gebiete, insbesondere

als wirklich ernst zu nehmender Gegner der sog. Bodenreins

ertragslehre, in späterer Zeit durch wertvolle botanische Arbeiten

sich einen geachteten Namen erworben hat.

Georg Roth ist am 23. März 1842

in Laubach als Sohn des dortigen Leh-

rers, Präzeptors Roth, geboren ; er bes

suchte nach der Volksschule und einer Pri-

vatschule seines Geburtsortes die „höhere

Gewerbeschule" in Darmstadt, bestand da

selbst 1859die Maturitätsprüfungundwid.

mete sich alsdann dem Studium der

Forstwissenschaft an der Landesuniversität

Gießen. Leiber erlitt dies infolge eines Un-

falls auf der Jagd, der eine langwierige

Krankheit, Hüftgelenkentzündung,zurFolge

hatte, große Unterbrechungen, so daß

Roth erft 1865 die forstliche und

1866 die kameralistische Fakultäts-

prüfung ablegen fonnte. Nachdem

er hierauf die vorgeschriebenen Voc

bereitungskurse und Staatsprüfungen im

Forst- und Finanzfach mit Auszeichnung

absolviert hatte, fand er, da sein erwähn

trs Leiden ihm den praktischen Forstdienst

unmöglich machte, Anstellung als Kal.

fulator, später als Revisor bei der Großh.

Ober-Forst und Domänen- Direktion,

bezw. der Forstabteilung des Großh.

In Roths literarischen Arbeiten find, wie

angedeutet, zwei Perioden zu unterscheiden : die ältere, in le

er sich hauptsächlich auf forstmathematischem Gebiete bet

hat, und die spätere botanische. Zum Belege dafür, daß i

Roth als den originellsten, geift- und erfolgreichsten Geg

der Bodenreinertragslehre ansehe, möchte ich an zwei

lungen von ihm erinnern, von denen die erfte unter

Titel Beiträge zur Rentabil

tätsfrage der Waldungen

in der Monatsschrift für das Fork

Jagdwesen 1874 . 837 ff., die

im forstwissenschaftlichen Central

1880 . 152 erschienen ist.

erfteren erhebt er vgl. auch B

Handbuch der Waldwertberechnung 18

-

gegen die Faustmann'sche Bola

erwartungswert . Formel zunächſt

Einwand, daß sie nur mit einem &

fuß operiere ohne zu beachten, daß

der Waldwirtschaft umlaufende und

Kapitalien nebeneinander tätig fel :

Wolle man das berücksichtigen, so sei

im Zähler der Formel die baren Gelbe

einnahmen für Zwischennußungen

und ebenso die Ausgaben für Kultur und

jährliche Koften mit dem höheren in

fuße ausgeliehenen Geldkapitalien

das Ende des Umtriebs zu prolongieren

bem Abtriebsertrag zuzuzählen unb ban

erft die Summe mit dem geringeren for

lichen Zinsfuße auf den Anfang des m
triebs zu distontieren. Hierdurchwerde

Finanzministeriums. Hier erwarb er sich durch die Ausarbei- ! ( selbstverständlich !) ein größerer Bobenwert erzielt. De

tung des 1883 erschienenen Handbuchs für die Forst- und

Kameralverwaltung" des Landes ein allgemein anerkanntes

Verdienst. Aber schon im Jahre 1887 beraniante fein Gefund:

heitszustand die Verſegung in den Ruhestand wobei ihm der Titel

Rechnungsrat" gegeben wurde, was freilich seinen Wünschen

nicht entsprochen haben wird. Er nahm nun seinen Wohnsit

in seiner Vaterstadt Laubach, die er bis zu seinem Lode nicht

mehr verließ. Dort wohnte er mit seinen zwei Schwestern zu

ſammen.

Zweifel hat diese Auffassung, wenigstens auf den ersten Blid

32 Jahre später Noffet den gleichen Gedanken wieder aufge

etwas Bestechendes für sich ; das hat auch zur Folgegehabt, daß

griffen und weiter ausgeführt hat. Vgl. Defterreich. Biertel
jahresschrift für Forstwesen 1906 S. 143. Man muß aber

m. E. dagegen einwenden, daß bei Berechnung aller Erwar

tungswerte fünftige Beldeinnahmen und Ausgaben

grundsäglich nur auf einen früheren Beitpunkt

distontiert werden und daß die vorkommenden Prolongie
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rungen nur Hilfsmittel zur bequemeren Berechnung sind. Alle

jene Einnahmen und Ausgaben haben den Charakter umlaufen-

der Kapitalien; da sie aber als Erträge resp. Erforderniſſe der

Bodenwirtschaft ausgefaßt werden, kommt für sie nur der eben

dieser Wirtschaft eigentümliche Zinsfuß in Anwendung.

Der zweite a. a. D. von Roth erhobene Einwand gegen

die Beu Formel betont mit vollem Rechte, daß sie vom ,,aus-

1 feßenden Betrieb" ausgehe, der doch in der Forstwirts

ſchaft rur als Ausnahme gelten könne. Die Regel bilde

der jährlich nachhaltige Betrieb", bei welchem die

normalen Erträge bezogen werden könnten, ſobald der „ Normal-

vorrat" vorhanden sei ; alſo bei gleichzeitigem Anbau der ganzen

Waldfläche im Alter des halben Umtriebs. Demnach könne

hier der Waldrentierungswert

Wr =
Au + Da + C- Uv

u . O,op

dem Waldkostenwert im Jahre

u

Wk = (B + c) 1 ,op + V (1 ,op
2

u

Da . 1,0p (
-

2 − a)

u

2

u

-
1) –

gleichgesezt werden, woraus sich für den Bodenwert im Nach-

haltbetrieb eine neue Formel

B =

Wr + Da . 1, op ( a)+2

u

1,0p 2

u

V ( 1,0p 2 — 1 )

ergebe. Hiergegen läßt sich wohl einwenden, daß im hallen

Umtriebsalter vielleicht schon der normale Holzertrag, ficher

aber nicht der normale Geldertrag bezogen werden kann ; daß

in dem angenommenen Falle ein Teil der Holzbestände in zu

niedrigem, ein anderer Teil in zu hohem Abtriebsalter genugt

wird, was immer mit Verlusten verknüpft iſt ; daß alſo, wenn

a die finanzielle Umtriebszeit bedeutet, die richtig berechneten

Bodenwerte nicht, wie Roth meint, höher, sondern niedriger

ausfallen müſſen als der Beu.

Auch dieser Gedanke Roths ist später und zwar von Baur

in seiner Waldwertberechnung S. 192 reproduziert worden.

Nur ift dabei dem legieren das Unglüď paſſiert, die Noth’sche

Formel falsch abzuſchreiben ; er verwechselt den Waldkostenwert

im Jahre u/2 mit dem gleichzeitigen Kostenwerte des Bestandes.

Außerdem leidet das Baur'sche Zahlenbeiſpiel S. 193 an

mehreren Fehlern in Ansat und Ausrechnung. So sind also

Roths immerhin sinnreiche Gedanken von seinen Nachfahren mit

mehr oder weniger Glück und Geschick ausgebeutet worden.

Der spätere Auffah ,,Die Reinertragstheorie, ins

besondere die Unterschiede zwischen Boden- und

Baldreinertragstheorie" im forstwiſſenſchaft. Gentral-

blatt 1880 S. 152 bringt den Beweis, daß der Walderwartungs-

wert im Nachhaltbetrieb, ausgehend von den Erwartungswerten

der einzelnen Schläge, dem Rentierungswert

Au + Da + …··· c

0,0p

uv

gleich ist, alſo mit dem Umtriebsalter des größten durchſchnitt-

lichen Geldertrags ſein Maximum erreicht. Das lift ohne Zweifel

ganz richtig ; aber für die praktische Anwendung ist ber

geführte Beweis doch nicht maßgebend. Denn man hat es in

Wirklichkeit nicht mit mehreren Normalwäldern von verschiedenem

u zu tun, unter denen die Auswahl zu treffen wäre, ſondern

immer nur mit einem Walde von bestimmter Zuſammen-

fegung, die höchstens für eine Umtriebszeit normal ſein kann

und für alle anderen abnorm ist. In diesem Falle aber be

zeichnet, wenn die einzelnen Schläge normal bestanden sind,

doch immer wieder der größte Bodenerwartungswert den vor-

teilhaftesten Umtrieb und das Maximum des Vorwertes künf-

tiger Erträge.

Ueber diese und ähnliche Fragen habe ich wiederholt mit

Herrn Roth mündlich und schriftlich verhandelt ; zuletzt noch im

Sommer 1914 anläßlich meines Aufſaßes „über den Streit um

die forstlichen Reinerträge" im Julihefte d. Bl. Dort S. 222,

bezw. im Augustheft S. 283 ist auch über eine weitere Aus-

führung Roths in der 1874er Monatsschrift berichtet. Meine

Aufforderung, etwaige Einwände in der A. F. u. J. Z. zu

bringen, lehnte er jedoch mit der Begründung ab, daß er die

Vermittelung der streitenden Richtungen mir überlassen wolle.

Seit seiner Verseßung in den Ruhestand hat Roth ſich vor.

wiegend mit Moosstudien befaßt, als deren erste Frucht in den

Jahren 1904 und 1905 das zweibändige Werk ,,Die Euros

päischen Laubmoose “ zu Leipzig erſchien . Dasselbe ent-

hält zahlreiche ſehr ſorgfältig und schön ausgeführte Zeichnungen

noch mikroskopischen Präparaten, wurde in den Kreisen der

Botaniker als höchst wertvoll anerkannt und gað Veranlassung

dazu, daß dem Verfasser von der Philosophischen Fakultät der

Universität Gießen auf Antrag der Vertreter des Forstfachs

und der Botanik 1907 der Doktortitel honoris causa

verliehen wurde. Kurz darauf erfolgte auch die Aenderung

seines seitherigen Titels Rechnungsrat" , an dessen Stelle er

den Charakter als „ Großh. Forstrat " erhielt. In Fort-

segung seiner Arbeiten gab R. dann im Jahre 1911 zu Dresden

noch den ersten Band eincs zweiten ähnlichen Werles „Die

außereuropäischen Laub moose“ heraus. Ob dem noch

ein zweiter Band folgen kann, weiß ich nicht ; doch habe ich

R. noch wenige Wochen vor seinem Tode daran arbeiten ſehen.

"

Die erwähnte akademische Ehrung Roths liefert den Be-

weis, daß die Gießener Vertreter der Forstwissenschaft auch den

literarischen Gegner sachlich und unparteiiſch zu beurteilen wiſſen .

Das nämliche folgt aus der Tatsache, daß Roth zweimal und

zwar im Jahre 1873 neben Hempel und Vorey, dann 1878

neben Stößer, Schwappach und mir für die zweite, damals

außerordentliche Professur unseres Faches in Vorschlag gebracht

worden ist. Daß man von ihm wieder absah, wurde nur durch

seine körperliche Unfähigkeit zur Abhaltung von Uebungen im

Walde begründet.

Zum Schluffe soll nicht verschwiegen werden, daß Noth in

seinen lezten Jahren infolge mancher Enttäuschungen, die das

Leben ihm gebracht, einer krankhaften Einbildung verfallen war

bermöge deren er sich von gewiſſen Personen verfolgt und um

den Lohu seiner Arbeiten betrogen glaubte. Inwieweit etwas

derartiges mit Bezug auf das Honorar seiner botanischen Werke

begründet geweſen ſein mag, entzieht sich meiner Beurteilung.

Sein ungeteiltes Vertrauen genoß in dieser Zeit wohl nur sein

gleichaltriger Jugendfreund, Graf Hermann zu Solm8 =

Laubach, der bekannte und allgemein hochgeschäßte Straß.

burger Botaniker, der ihm um wenige Wochen im Tode voran-

gegangen ist und ebenfalls auf dem Laubacher Friedhofe ruht.

Beim Begräbnis am 8. Dezbr. v. J. habe ich im Auf-

trage der Philosophischen Fakultät am Grabe ihres hingeſchie-

denen Ehrendoktors einen Kranz mit kurzer Ansprache nieder-

gelegt, die ich wie diesen Nachruf mit den Worten schließen

Connte:

33 Have pia anima ! "

Wimmenauer.

B. Stredung des Weidwerts ?“

Wir müssen diese Frage noch einmal anschneiden . Die

Pretsregelung für Wild ist erfolgt, und im Anschluß

10
1918
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daran verlangt ein so bekannter Mann wie Dr. Frizz Skow-

ronned in einem vielgeleſenen Berliner Blatt — Streckung

des Weibwerks ! Hören wir zunächſt, wie Skowronneck ar-

gumentiert ¹):

www

„In Preußen sollen Verfügungen ergangen sein, Liere

und Kälber abzuschießen. Wie sieht es aber mit der Aus-

führung solcher Verordnung aus ? Erſtens sind in den ſtaat-

lichen Revieren nur noch Grünröcke in höheren Semestern,

ehrwürdige Graubärte, vorhanden, von denen faſt jeder mehrere

Reviere zu verwalten und zu beaufsichtigen hat, und ihre

auch schriftliche Arbeitslaſt iſt ſo geſtiegen, daß man ihnen

wirklich kein Weidwerk zumuten kann. Zweitens wiſſen die

Grünröcke nur zu gut, daß ihr Forstmeister, der jegt irgend

wo im Felde steht oder in einer Garniſon Dienſt tut, den Ab-

schuß in seiner wohlgepflegten Wildbahn nicht gern sieht Da

ist es doch gut, wenn man teine Zeit hat, eine solche unan-

genehme Pflicht zu erfüllen. Die alten Forstmeister a. D.,

die jezt als Revierverwalter tätig sind, haben über den Ab-

schuß nichts zu bestimmen. Zur Brunstzeit hatten übrigens

die Garnisondienst leistenden Forstmeister Urlaub , und es

wurden auch hier und dort einige Geweihte geschossen, deren

Nahrungswert gerade in dieser Zeit recht problematiſch ist.

Man muß aber doch jezt, wo unsere Fleischvorräte durch zwei

fleischlose Tage in jeder Woche gestreckt werden sollen, fragen,

ob es so weitergehen soll ? In Friedenszeiten beträgt der

Marktwert des erlegten Wildes etwa 40 Millionen Mark. Die

Gewichtsmenge soll nur etwa ein Prozent des deutschen Fleich-

verbrauchs ausmachen. Jezt würde der Friedensabſchuß er-

heblich mehr ins Gewicht fallen. Nun ist aber unser Wild-

ſtand in diesem Herbst erheblich größer als im vorigen Jahre.

Davon habe ich mich an verschiedenen Stellen der Mark und

in Mecklenburg selbst überzeugt. Daß es keine Jäger mehr

gibt, die von den leicht zu erlangenden Einladungen gern Ge-

brauch machen würden, ist nicht richtig. Nein, es haben nur

viele, die früher gern und oft auf die Jagd gingen, ihr Ge-

wehr an den Nagel gehängt, weil sie die Ausgabe für

den Jagdschein scheuen. Ein Gutsbesiger, dem ich meine

Zweifel aussprach, daß der Preis des Jagdscheins eine solche

Wirkung ausüben könne, zählte sofort mehiere ältere Herren

auf, die bisher regelmäßig seine Jagdgäste gewesen waren,

jezt aber keinen neuen Jagdschein mehr gelöst hatten. Er wisse

nicht, wie er dies Jahr seine Treibjagd, die mindestens 400

Hafen und 200 Karnifel bringen müßte, werde abhalten können.

Ich meine: die Verhältnisse haben sich ſo zugespißt, daß man

mit aller Dringlichkeit ein energisches Eingreifen verlangen

darf und muß: die Herabfeßung des Jagdscheinpreises auf

eine winzige Anerkennungsgebühr , wenn es durchaus nicht

anders gehen sollte. Richtiger wäre es jedoch , jedem, der be-

reits einen Jagdschetu beſeſſen hat, eine koſtenloſe Beſcheinigung

zu erteilen, daß er bis zum Kriegsschluß die Jagd ausüben

darf."

Diese Argumentation Skowronnes scheint zunächst

recht zutreffend zu sein , zum wenigsten hat sie etwas Be-

ftechendes an sich. Und doch kann man ihr nicht rückhaltlos

zustimmen. Zunächst die Verteuerung des Jagdscheins : Diese

stieg seinerzeit von 3 auf 15 und dann auf 22,50 Mt. in

Preußen ; sie war eine ganz heilsame Maßregel nicht nur für

die damalige Zeit, sondern auch für die jegige und für immer.

Wenn jezt tatsächlich jeder, der nur einigermaßen treffen kann,

1) Zm „Berliner Tageblatt“ Nr. 489. Der Jagdschrift,

fteller Skowronned versteht unter „ Streckung des Weidwerks"

ein Mehrabschuß von Wild, als in Friedenszeiten Normal-

maß ift.

zu einer gesuchten Persönlichkeit geworden ist, so hieße gerade

die Herabsezung des Jagdscheinpreises : Die Jagd dem Nicht.

jägertum , den Schießern ausliefern. Sie opfern zu Gunster

einer nicht absolut notwendigen Volksernäherungsmaßnahme;

denn das deutsche Volk hat nach der reichen 1915er Ernte ge

ug Nahrungsmittel, um auch ohne Verwüstung der Jagdber

stände auszukommen. Bei Auslieferung der Jagd an hir

und Kung durch Herabsezung oder Abschaffung der Jagdschein

preise würde gerade das eintreten, wogegen namentlich Privat

dozent Dr. Guenther - Freiburg immer Front machte, wen

er für solche, die Jagd ausüben wollen, ein Examen darüber

verlangte, ob sie auch fähig sind , fie so auszuüben, wie man

es vom Standpunkt nicht nur der Menschlichkeit,

sondern auch echter Hege und Pflege des Wildes vers

langen kann (Treffsicherheit, Kenntnis der Vogelarten, Ber

nichtung nur der schädlichsten Tiere usw.) . Gerade vom

Standpunkt des Tierkenners und Vogelschüßers aus möchte

ich bitten und warnen, von einer „ Streckung der Jagd" abe

zusehen. Aus diesem Grunde kann ich mich auch nicht mit dem

von vielen Seiten gebilligten Vorschlag befreunden, die Feld-

grauen in den Genesungs- und Erholungsheimen zur Bus

übung der Jagd heranzuziehen . Wenn es mit Einschränkung

geschieht, ſchon ja.

„Noch vor kurzem schreibt hierzu ein Fachmann, Słow

ronned im „Berliner Tagblatt“ „saß ich mit einer Anzahl

Vizefeldwebel, Offizierstellvertreter und Feldwebelleutnants in

fröhlicher Tafelrunde zusammen. Sie haben viel freie Zeit,

die sie am Biertisch — ra, sagen wir mal offen — totſchlagen.

Meine Frage, ob sie bereit wären, sich als Jäger zu beteiligen,

erregte stürmische Begeisterung Zwei der Feldgrauen ente

puppten sich als Förster und alle als leidenschaftliche Jäger.

Von den Nebentiſchen, wo viel Miltär ſaß, kam ſofort das

Angebot, Treiberdienste zu tun. Wo liegt der Hinderungs

grund, diese brachliegenden Kräfte, denen ein Jagdtag dien-

licher wäre als mehrere Biertage, in den Dienst des Weid-

werks zu stellen, das jest kein Sport, sondern ein Dienst zur

Fleischgewinnung sein soll ?" In diesem Falle ist die Herans

ziehung der Feldgrauen zur Ausübung des Weidwerks schon

erwünscht, aber nicht im allgemeinen.

Prüfen wir aber den Vorschlag zur „ Streckung des Weid

werks" noch in besonderen von dem speziell weid männi

schen Standpunkt aus ! Ist es wirklich wahr, daß wir

nach „Johrzehnten sorgsamer Wildpflege" eine so vortreffliche

Wildbahn haben, daß sie „etwas schärfer als üblich" angefaßt

werden kann, ohne sie zu schädigen ? Ich meine, unsere Wild-

bahn kann nie vortrefflich genug sein, denn nach modernen Bes

griffen bezeichnet dieses Attribut immer noch einen recht spärs

lichen Wildbestand, und die vortrefflichste moderne Wildbahn

bedarf m. E. der Schonung. Denn wo find z . B. heute die

prächtigen Rehrudel von 30 und 40 Stück, die ich in meiner

Jugendzeit sah, wenn ich in der Morgendämmerung über Ber¡jª

höhen und durch Wiesentäler des hessischen Vogelsberges als

Lateinſchüler zum Institut des Kreisstädtchens pilgerte? Hat

nicht in der modernen Zeit jeder aus seiner Wildbahn soviel

herausgeschossen, als sie nur eben zu leisten vermochte ?! Das

rum kann ich auch das Argument nicht verstehen : Wir haben

in zahlreichen Gebieten einen solchen Ueberschuß an Wild, daß
die bittersten Klagen über Wildschaden in der Landwirtschaft

laut wurden. Die Landwirtschaft wird immer klagen, auch
wenn nur noch ein Reh im Revier steht. „Die Klagen halfen

ebensowenig wie die ganz energischen Beschwerden in den Haus
haltsausschüssen d.8 Landtags und Reichstags. Die zuständigen

Regierungen sollen sich kühl bis ans Herz hinan verhalten

haben". Das glauben wir wohl. Sie werden ihren guten
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Brund dazu gehabt haben ; denn sie besigen mehr eingehende

Kenntnis der Sachlage, mehr Einsicht und Vernunft als manche

Zeitungsschreiber. Wenn es aber wirklich wahr ist, daß im

verflossenen Jagdjahre, vom 1. Oktober 1914 bis 30. Septbr.

1915, nicht so viel Wildmenge wie in Friedenszeiten abge-

ſchoſſen wurde — eine Sache, die man ja nicht zu bezweifeln

unbedingt gezwungen ist, wiewohl Skowronned irren mag,

wenn er schreibt : nicht die Hälfte der in Friedenszeiten auf

den Markt kommenden Wildmenge —, ſo verlangt dies natür-

lich eine Abhilfe ; es sollen mindestens so viel Stücke geschossen

werden, wie im Frieden, auch vom Großwild ; das ist denn

aber keine Streckung des Weidwerks ", sondern der mehr oder

minder normale Abſchuß.

Ich will in diesem Zusammenhang betonen, daß ich bei-

spielsweise für eine vorübergehende Wiederfreigabe

des Dohnenstiegs in awet süddeutschen Zeitschriften ein-

getreten bin. Auch die Krammetsvögel lieferten unserem deuts

schen Volke alljährlich eine ganz nette Portion Fleisch und es

ist kein Grund vorhanden, die Fleischreservoirs der Lüfte nicht

auszunußen. Verboten wurde der Krammetsvogelfang aus

humanen Gründen und weil sich im Dohnenstieg außer den

nordischen Krammetsvögeln viele deutsche Singdroſſeln mit-

fingen. Andere Zeiten verändern die Lage. Nachdem die nor-

dischen Troſſelscharen sich in mehrjähriger Schonzeit erholt

haben, würden sie einen Fang wieder einmal ganz gut ver-

tragen ; außerdem streben sie, wenn sie urgefangen bleiben,

den Italieners, unseren Feinden, zu und helfen deren wirt-

ſchaftliche Kraft stärken (denn für die Mandolinenspieler be-

deutet die Polenta schon etwas) . Da uns die Land- und Meer-

wege versperrt sind , so wollen wir die Nahrung, die uns auf

dem Luftweg zugetragen wird , ausnußen. Dies ist jedoch

leichter gesagt als getan. Denn inzwischen seit Verbot des

Dohnenstiegs sind die Dohnenstiege verfallen und wer sollte

bei dem jezigen Leutemangel wohl diese von Zeit und Wetter

zerstörten Dohnenftiege wieder herstellen ? Allerdings darf man

die Krammetsvögel ja auch in kleinen Fallen fangen und in

dieser Beziehung ist in der Lestzeit mancherlei Brauchbares

darunter ganz humane Fallen - hergestellt worden. Natür-

1ch sollte der Krammetsvogelfang nur gestattet werden, folange

der Krieg dauert — nächstes Frühjahr, den darauffolgenden

Herbſt — — —.

-

Weit wichtiger wäre es aber gewiß noch, den Fang der

wilden Kaninchen von den Hemuiſſen zu befreien, die den

nach Absicht der Geekgebung „freien" Fang ins Gegenteil

verkehrt haben. Die Kaninchenplaye, die schon im Frieden

viele Landwirte schwer bedrohte, ist sicherlich nicht kleiner ge-

worden. Jest wäre die Gelegenheit gegeben, dieser Plage so

energisch zu Leib zu rücken, daß die Ausbeute der Frettierer

für die Ernährung ins Gewicht file. Man könnte

hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen .

Mindestens ebenso wichtig wäre eine Aktion des Staates

zur Aufrechterhaltung der Berufsfischerei im Sü ß -

wasser. Es handelt sich um ein Gewerbe, daß zu Friedens-

zeiten bei Friedenspreisen für rund 100 Millionen Mark Fisch-

fleisch auf den Markt geliefert hat. Und wie sicht es jegt

damit aus. Hören wir das Urteil eines Sachkenners ¹) :

Da ich monatelang mitten in einem Seengebiet gelebt

habe, wo ich den „ Betrieb“ dreier Großpächter, die etwa 7000

bis 8000 Mk. Pacht zahlen, nicht nur beobachtet , sondern

als hochgeschäßter „Mitarbeiter" genau kennen gelernt habe,

lann ich wohl auf unbedingte Glaubwürdigkeit Anspruch machen,

wenn ich berichte, daß der Ertrag um rund zwei Drit,

1) Slowronned im „Berliner Tagblatt".

tel zurüdgegangen ist. Die Ursache ? Leutemangel ! Zwei

Pächter find im Felde, ihre Stellvertreter fischen auf 3600 und

4000 Morgen mit drei oder vier alten Krümpern. Jezt soll

die Herbstfischerei mit dem großen Zuggarn, die große Er.

träge zu liefern pflegt, beginnen ; es fehlen leider nur die Ar-

beitskräfte."

Man fragt sich da : Sollten sich nicht unter den russi-.

schen Gefangenen Leute finden laſſen, die mit der Fischerei

Bescheid wissen ? Da selbst das Gewerbe des Fischfangs mit ·

einer gewissen Passion verknüpft ist, würde eine Umfrage frei

willige Meldungen in genügender Zahl ergeben. Gegen eine

solche Verwendung ruſſiſcher Gefangener könnte kein Bedenken

vorliegen. Pir. W. Schuster.

C. Forstliche Vorlesungen an den Hochſchulen im

Sommersemester 1916.

-

I. Universität Gießen.

-

-

Prof. Dr. Weber: Waldbau II. Teil, vierstündig.

Forstschuß I. Teil, vierstündig. — Forstpolitik II . Teil, vier-

stündig. Einführung in die Forstwissenschaft , einstündig.

Praktischer Kursus über Waldbau (Exkursionen) am Samstag

Nachmittag. Privatdozent Dr. Bader : Forstſchuß II . Teil,

vierständig mit Exkursionen.

-

Außerdem zahlreiche Vorlesungen aus den Gebieten der

Mathematik, der Naturwissenschaften, der Rechtskunde, Volks-

wirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Landwirtschaft uſw.

Beginn der Immatrikulation : 17. April, der Vorlesungen :

27. April.

Das allgemeine Vorlesungsverzeichnis kann vom Univ.-

Sefretariat bezogen werden.

Ob die angekündigten Vorlesungen zustande kommen, hängt

von der Kriegslage ab, da die beiden Dozenten der Forstwiſſen-

schaft noch im Heere stehen und ein Nachfolger Dr. Wim-

menauers bis jetzt nicht ernannt ist.

II. Universität München.

―

Prof. Dr. Endres : Geſchichte des Forst- und Jagdwesens,

dreistündig ; Ubungen in forstlicher Rentabilitätsrechnung ;

Exkursionen zu der Vorlesung im Wintersemester über Ein-

führung in die Forstwissenschaft. - Prof. Dr. Schüpfer:

Geodäfie, vierstündig ; Nivellieren und Wegproj ftierung, drei-

stündig : Exkursionen und Uelungen. - Prof. Dr. Fabricius

(3. 3. im Heere): Forstbenugung, fünfftündig ; Forstschutz , zwei-

stündig ; Erlursionen. - Prof. Dr. Ramann : Agrikultur-

demie, fünftü dig mit Exkursionen ; Bodenkundl . Praktikum.

Prof. Dr. Escherich : Forstzoologie II. Teil : Insekten,

fünfstündig ; Forstentomologische Übungen und Exkursionen.

-Prof. Dr. v on Tubeuf: Naturgeschichte forstlicher Kultur-

pflanzen, fünfftündig mit Exkursionen; Pflanzenpathologie, fünf-

stündig.

-

Sonstige Vorlesungen wie ad I.

Im verflossenen Wintersemester haben die genanntenHerren

mit Ausnahme des Dr. Fabricius Vorlesungen gehalten.

III. Universität Tübingen.

Beginn : 12. April. - Schluß : 14. Auguft.

Prof. Dr. v. Bühler : Waldbau II ( Praxis des Wald.

baus), dreistündig mit Uebungen und Exkursionen. — Uebungen

in der Versuchsanstalt, dreistündig. — Exkursionen und Ucbungen,

auch für Fortgeschrittene (Kriegsteilnehmer) . - Prof. Dr. Leh-

mann (3. 3. im Heere) : Forstbotanik, zweiftündig und forst-

botanische Untersuchungen.

Sonstige Vorlesungen wie ad I.

--
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II. Technische Hochschule zu Karlsruhe.

Abteilung für Forstwesen.

-

-

Geh. Oberforstrat Prof. Siefert: Forsttechnologie und

Waldbau II. Teil. - Prof. Dr. U. Müller: Forsteinrichtung ,

Forststatik, Jagdkunde, Uebungen. Prof. Dr. Hausrath :

Forstschus, Forstgeschichte, Waldwegbau-lebungen. Geh.

Hofrat Prof. Dr. Haid : Geodät. Praktikum. Obergeometer

Bürgin : Plan- und Terrai zeichnen. - Geh. Hofrat Prof.

Dr. Klein : Forſtbotanik, Pilzkrankheiten der Waldbäume,

Uebungen usw.

Sonstige Vorlesungen wie ad I.

-

-

V. VII. Die Forstakademieen Eberswalde, Münden und

Tharandt

bleiben bei Fortdauer des Krieges voraussichtlich geschlossen .

D. Prüfung für den Revierverwaltungsdienst der

Privaten usw.

Nachdem die im Dezember 1914 vom Deutschen Forst.

wirtschaftsrat ausgeschriebene, für September 1915 angesezte

Prüfung wegen unzureichender Anmeldungen ausfallen mußte,

soll im Sommer 1916 zu Eisenach eine solche stattfinden, falls

sich mindestens 4 Bewerber melden.

Zu dieser Prüfung werden solche Anwärter zugelaſſen,

die den Befähigungsnachweis zum Einjährig - Freiwilligen.

Dienst besigen, 4 Semester mit Erfolg an einer deutschen forſt-

lichen Hochschule studiert haben und eine mindestens 2 jährige

praktische Verwendung nachweisen. Außerdem fönnen aus-

nahmsweise auf Antrag eines, dem Deutschen Forstvereine

angehörenden Waldbestgers bereits in deffen Dienst stehende

Anwärter zugelassen werden, wenn sie eine mindestens 4 jähr.

praktische Verwendung und eine genügende allgemeine Bildung

nachweisen.

Das Nähere ist aus der Prüfungsordnung zu entnehmen,

welche unentgeltlich vom Obmann des Prüfungsausschusses

bezogen werden kann.

Die Anmeldungen zur Prüfung sind unter Beifügung der

in § 4 der Prüfungsordnung bezeichneten Schriftstüde bis

längstens 5. August 1916 an den Obmann des Prüfungsaus-

schusses , Herrn fürstl. Oberforstrat Eigner in Regensburg,

Fürstl. Domänenkammer, einzusenden .

E. Streit des Holzkäufers mit dem Forſtfiskus wegen

der Holzabnahme.

Der Geschäftsführer einer großen Holzfirma hatte dem

Forsfiskus drei verschiedene Angebote bezüglich des Anlaufs

von Holz gemacht, und der Fiskus hatte die Offerten ang

nommen. Die Firma nahm indessen das Holz nicht ab, der

Fiskus brachte es daher gemäß seinen allgemeinen Verkaufs

bedingungen auf Rechnung des Käufers zur Verfteigerung und

verlangte von der Beklagten Zahlung der Differenz zwischen

dem mit der Firma vereinbarten und dem bei der Versteige

rung erzielten Preise.

Die beklagte Firma wandte ein, ihr Geſchäftsführer habe

zu der Zeit, als er die fragl. Offerte abgab, gar nicht mehr

Vollmacht für sie besessen. Der Geschäftsführer ſei ſonach un-

befugt für die Beklagte aufgetreten, und die Beklagte brauche

fich daher von dem Kläger nicht so behandeln zu laſſen, als

hätte fie Vollmacht zu den Käufen erteilt.

Tatsächlich war daraufhin auch das Oberlandesgericht

Rostock zur Abweisung der Klage des Forstfiskus gelangt, in

dessen hat das Reichsgericht dieſes Urteil nicht bestehen

lassen. Nicht das sei von ausschlaggebender Bedeutung, ob

dem erwähnten Geschäftsführer zu der Zeit, als er die Offerten

abgab, die Vollmacht von der Beklagten bereits entzogen war,

ſondern allein darauf komme es an , wie zur Zeit des

Abschlusses der streitigen Geschäfte die dem Ge

schäftsführer eingeräumte Stellung in den be

teiligten Verkehrsfreisen aufzufassen war. Dies

läßt sich, da der Widerruf nur dem Geschäftsführer gegen

über erklärt worden ist und deshalb auch nicht ohne weiteres

nach außen wirkte, für die hier in Rede stehende Zeit nur im

Zusammenhange mit dem Vorhergegangenen und aus der Lage

heraus, die zur Zeit des Widerrufs beſtand, ermeſſen. Nahm

der Geschäftsführer zu jener Zeit auf Grund ausdrücklicher

oder stillschweigender Einräumung oder auch nur unter Dul

dung der Beklagten bei dieser eine Stellung ein, die ihn als

vertretungsbefugt für Geschäfte der hier vorliegenden Art er-

scheinen ließ, dann hätte eine nur dem Geſchäftsführer gegen,

über erklärte Aenderung dieser Befugnis gutgläubigen Dritten

gegenüber insolange keine Wirkung, als die Stellung des Ge ,

schäftsführers, welche die Befugnis ergab, nach außen forts

dauerte.

Von diesem Standpunkt hat der Vorderrichter die Sache

nicht geprüft, weshalb fte, unter Aufhebung des angefochtenen

Urteils, in die Vorinstanz zurückzuverweisen war. (Reichsger.

II. 249/15.)

-

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Bersammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmen auer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Sießen. Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerländers Berlag

Verleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmoydt.-
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Forft- und Jagd-Zeitung

April 1916.

|Die Jagd in Belgien und die deutsche Jagd. das Kaninchen besteht im Walde, in den Dünen und

ordnung für Belgien.

Für das okkupierte Belgien hat der Generalgouver-

neur unter dem 11. August 1915 eine Jagdordnung

erlaffen . Mit ihr wird an die Lösung einer Frage

herangetreten, die große Wichtigkeit besigt. Belgien

ist in weiten Gebieten ein waldreiches Land. Im

Rahmen der Jagdausübung und Wildverwaltung wur-

den erhebliche Werte umgesetzt. Der Krieg und die

Beſeßung des Landes haben wohlgeordnete , eingehend

organisierte jagdliche Zustände über den Haufen ge=

worfen , deren Neuordnung für die Volkswirtschaft

wichtig ist.

Das Jagdwesen ist in Belgien gesetzlich geregelt

durch folgende Bestimmungen : 1. Gef. v . 28. 2. 1882

betr. die Jagd mit Ausführungsbestimmungen v. 2 .

3. 1882. 2. Königl . Verordn. v. 1. 3. 1882 betr.

Jagdscheine. 3. Königl. Verordn . v. 10. 3. 1900

betr. die Vertilgung von Kaninchen mit Ausf. Best . v .

4. 4. 1900. 4. Königl. Verordn. v. 15. 8. 1906

betr. insektenfreffende Vögel.

Die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften erstrecken

sich auf Schonzeiten , Recht zur Jagdausübung, Wild,

Wildſchadenersah, Jagd- und Wildschuß.

Die Schonzeiten und Schußzeiten stehen

nicht geſehlich fest , sondern werden alljährlich von der

Regierung für jede Provinz oder jeden Teil einer Pro :

vinz bekannt gegeben. Das geschieht nach vorherigem

Benehmen mit dem ständigen Provinzialrat jeder Pro-

vinz und dem Zentralausschuß für Jagd. Nachdem

die gesetzlich vorgesehene örtliche Verschiedenheit des

Anfangs und Endes der Schußzeit sich als zweckmäßig

nicht bewährt hat, wird seit einigen Jahren diese Zeit

einheitlich fürs ganze Staatsgebiet durch Erlaß des

Ackerbauministers bestimmt, so für 1813/14 durch Min.

Erl. v . 20. 3. 1913.

Die Schußzeit unterliegt allgemein keinen nennens:

werten Verschiedenheiten in den Jahren, weicht aber

von den in Deutschland üblichen vielfach ab , am meiſten

beim Rehbock, für den die Schußzeit v . 20. 9. bis 31 .

1. dauert. Tie für Fasanen ist für Hähne v . 6. 10 .

bis 31. 1. , für Hennen vom 6. 10. bis 30. 11. Für

1918

|

auf dem Anstand keine Schonzeit, dagegen ist auf be-

bauten Feldern dessen Jagd untersagt vom 30. 8. bis

31. 12. Für das Rebhuhn geht die Jagd erst am

30. 8 auf.

Die Jagd ist nur des Tags gestattet , nur Enten

und auf dem Anftande Schnepfen dürfen auch nachts

gejagt werden und Kaninchen 1½ Stunde vor Sonnen-

aufgang bis 1/2 Stunde nach diesem. Die Jagd ist

grundsätzlich verboten während der Schonzeit. Eben-

falls verboten ist das Ausnehmen von Eiern oder

Brut jagdbarer Vögel auf fremdem Grund .

Das Recht zur Ausübung der Jagd ist

abweichend vom deutschen Gebrauch nicht an den Grund:

besig gebunden, mithin fehlt auch der auf eine gewiſſe

Mindeſtgröße des Grundbesizes begründete Begriff des

selbständigen Jagdbezirks in Belgien . Jedermann, der

einen giltigen Jagdschein (V. v . 1. 3. 1882) hat , ist zur

Ausübung der Jagd berechtigt auf eigenem Grund,

auf dem eines anderen mit deſſen Zustimmung. Die

Jagd auf Staatsgrundbesig wird verpachtet mit Auz-

nahme der als Hofjagd zurückbehaltenen Gebiete. Das

Wild gehört dem , der es getötet oder tötlich verwundet

hat. Nur wenn es in einem eingehegten Grundstück

fällt , gehört es dessen Eigentümer . Wenn ein Grund-

besig wildsicher gegen die Nachbargrundstücke eingehegt

ist, kann der Eigentümer oder Besizer darauf jagen

oder jagen lassen ohne Rücksicht auf die Schonzeit und

ohne Jagdschein.

Die Jagd muß weidmännisch ausgeübt werden ,

d. h . allgemein mit den üblichen Jagdwaffen. Eigen=

tümer und Grundpächter sind berechtigt, wilde Tiere,

die ihrem Grundbesitz Schaden verursachen, im Falle

eines Angriffs oder unmittelbaren Schadens zu ver-

scheuchen oder zu vernichten, selbst mit der Schuß-

waffe.

Wild find allgemein alle eßbaren oder nicht eß-

baren wilden Tiere , die gewohnheitsmäßig gejagt

werden und welche das Eigentum des ersten Besitz-

ergreifers werden können . Als wilde schädliche Tiere

gelten nach der Rechtsprechung solche Tiere , gegen

welche man sich oder sein Eigentum schüßen muß.

11
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Dahin gehören Fuchs und Wildschwein . Sie unter-

liegen nach Art. 6 des 6. v . 28. 2. 1882 dem freien

Tierfang. Im übrigen bezeichnen die Ausführungs-

bestimmungen es als sehr schwierig , eine Aufzählung

der schädlichen wilden Tiere zu geben. Gemeinhin

wurden dazu gerechnet Wolf, Schwein, Fuchs , Otter,

Marder, Jltis, Wiesel, Dachs . Das Kaninchen ist

zwar Wild, genießt indeffen keine Schonzeit. Jeder

Inhaber von Grund und Boden kann es auf dieſem

fangen oder töten. Die Anwendung von Gift ist ver=

boten, die von Schußwaffen nur mit Erlaubnis der

Behörde gestattet . Die Behörde kann auch bei fest-

gestelltem zu zahlreichem Vorhandensein von Kaninchen

und Wildschweinen deren polizeiliche Bekämpfung an=

ordnen. Wenn, wie erwähnt, für Kaninchen auf der

Feldjagd eine begrenzte Schußzeit festgesezt ist, so ist

hierfür offenbar nicht der Schuß des Wildes sondern

der Schuß der Feldkulturen bestimmend.

Die Strafen wegen Jagdvergehen sind ver=

hältnismäßig hoch. Beispielsweise für Jagen ohne

Jagdschein 100 Frs. , für Jagen auf Eisenbahn- und

öffentlichen Wegen, auf fremdem Jagdgrund ohne Er

laubnis des Jagdbefizers oder in der Schonzeit, für

Ausnehmen der Eier von Federwild je 50 Frs. Diese

Geldstrafen werden verdoppelt und durch Gefängnis

gesteigert, wenn verbotene Waffen angewendet oder des

Nachts gejagt wurde , bei Verkleidung, Maskierung

oder Bandenwilddieberei . Ebenfalls Verdoppelung tritt

ein bei Rückfall oder wenn die Kontravenienten Zoll-

wächter, Gendarme, Feld-, Wald-, Jagdhüter find .

Wildschadenersaz Die Verpflichtung zumDie Verpflichtung zum

Ersatz des Wildſchadens an Feldfrüchten und im Walde

besteht gesetzlich für jeden Inhaber des Jagdrechts und

für alle Fälle, in denen Schaden entstanden ist. Ist

der Schaden durch Kaninchen verursacht worden, wird

er in doppelter Höhe entschädigt. (Art. 7. V. v . 4 .

4. 1900) .

Jagd und Wildschuß. Die Aufsicht über

die Jagd führt allgemein die Verwaltung der Ge=

wässer und Forsten durch die Forstinspektoren . Deffent

liche Anstalten und Privatpersonen haben das Recht,

Jagdhüter anzustellen. Diese bedürfen der Bestätigung

durch den Gouverneur. Sie erhalten dann das Recht,

Waffen zu tragen und erhalten öffentlichen Glauben

durch ein Anstellungsdekret nach erfolgter Vereidigung.

Die Jagdverhältnisse Belgiens . Die

folgenden Angaben beschränken sich auf die Provinz

Namur oder das Gebiet des jetzigen Gouvernements

Namur und wesentlich wieder nur auf deffen südlichen

Teil. Die Jagd hier ist durchaus charakterisiert als

Eigentums- und Pachtjagd. Diese ist eine Folge der

Eigentumsverteilung im bergigen Gebiete Südbelgiens ,

dem sog. Condreau. Der Grund und Boden wird

vorherrschend beseffen von altangeſeſſenen Adelsfamilien

anscheinend meist vlämischer Herkunft . Diese haben

sich auf ihrem Grundeigen inmitten weiter Parks ihre

Landschlösser errichtet, wo sie ständig oder zeitweiſe

wohnen, kaum ja selbst Landwirtschaft betreiben , son

dern ihr Land an Bauern verpachten. Zu den alt-

angesessenen Grundeignern sind im Laufe der letzten

etwa 80 Jahre reiche Industrielle getreten wie ander

warts auch. Sie haben bisweilen das adelige Grund-

eigentum nebst Schloß und Park erworben, oder gleich

artige neue gegründet oder haben auch nun Schloß

und Park errichtet ohne weiteren Grunderwerb. Neben

und zwischen den Großbesigen, die sich da und dort

über mehrere Ortsgemeindebezirke ausdehnen , liegen

die kleinen Grundbesige selbständiger Bauern . Jn:

dessen stehen diese der Fläche nach hinter dem Groß-

besitz durchaus zurück. Im Kanton Dinant fallen

etwa 70-80 % der Fläche auf den Großgrundbesitz.

Selbst in den bäuerlichen Ortschaften findet man einen

mehr oder minder großen Teil der Bauern nur oder

teilweise als Pachter. Die Kleinbesitze sind von nicht

erheblichen Ausnahmen abgesehen in der Regel so klein ,

daß sie zur vollen Ernährung der Familie aus der

eigenen Landwirtschaft nicht ausreichen . Diese Be-

fizer ergänzen dann das ihnen Fehlende durch Lohn-

arbeit in den Großbetrieben . Die Gemeinden haben

häufig auch Realbesitz, wohl nirgends aber landwirt

schaftliches Nugland, sondern immer nur Wald und

Dedland.

Die Jagd ist überwiegend in der Hand der Groß-

eigentümer oder der Eigner der Landschlösser . Die

Regel bildet dann, daß der Großherr zu der Jagd

auf dem eigenen Grund, der, soweit es sich um land-

wirtschaftliches Kulturgelände handelt , an Fermiers

verpachtet ist, auch die Jagdnuzung auf benachbartem

Gelände angepachtet hat, gleichviel ob es Gemeinde-

oder Privateigen ist . Daneben auch, aber nicht eben

häufig , findet sich die Jagdgenossenschaft gebildet von

einer Mehrheit auch meist städtiſcher Jagdpächter. Ver-

pachtung der Jagd kommt auch auf Großeigentum

vor. Es ist dann bald der gesamte Grund und Boden

verpachtet bald nur Teile, sei es, daß der Grundeigen=

tümer die Jagd nicht selbst ausüben kann oder will

oder daß Teile seines Geländes nach Lage oder Aus-

gestaltung schwer für ihn zu bejagen sind . Hier tritt

bisweilen auch Afterverpachtung auf.

Unter dem Einfluß dieser Umstände ist Wesen und

Form der einzelnen Jagdbezirke vielgestaltig, oft bunt

scheckig . Als Beispiel mag der Zustand im Dorse

Falam angeführt werden. Zum Gemeindebezirk, 212 ha,

gehören zwei Landschlösser, das des Baron C., der in

Jambes wohnt und das des Baron M. aus Namur.

C. besitz 212 ha Land, M. 282 ha. Auch im Ge=
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meindebezirk hat sich ein vermögender Industrieller | weiterhin aber den begründeten Verdacht, daß noch

B. aus Brüffel einen Park erworben und ein Schloß

darin gebaut. B. hat nun vom M.'schen Grundbe-

fig etwa 70 ha, von demjenigen des C. etwa 60 ha,

hierzu noch in angrenzenden anderen Gemeindebezirken

Gelände zur Jagdnuzung gepachtet . Wiederum be:

sigt M. im Dorfe Saumière Grund und Boden, auf

dem er die Jagd ausübt und zu dem er nicht ihm

gehöriges Land für die Jagd zugepachtet hat. In

Falam endlich sind vom Kleinbeſig zuſammen gegen

150 ha an einen Herrn D. zur Jagd verpachtet . So

jagen im politiſchen Gemeindebezirk Falam vier Jagd:

herren C., M., B., D. deren einzelne Jagdgebiete sind

aber nicht auf die Gemarkung Falam beschränkt, son-

dern umfassen auch Gelände in anderen Gemarkungen .

Wie hier liegen die Verhältnisse häufig auch anders-

wo. Das erschwert ungemein die Aufnahme einer

brauchbaren Statistik. Die Jagdherren stellen ihre

Jagdhüter für ihr gesamtes Jagdgebiet an und üben

die Jagd darauf ohne Rückſicht auf die Gemarkungs- |

grenzen aus. Bei Ermittlung z . B. der Jagdpacht

beträge oder der Jagderträgniſſe ſind daher die Jagd:

herren und deren Beamte nur im Stande, für den

ganzen Jagdbezirk Angaben zu machen , die Orts-

bürgermeister aber können, wenn überhaupt, nur Aus-

funft geben über das im Gemeindebezirk Gezahlte und

Erlegte.

Die Jagdausübung wird ausnahmslos als

Sport, nicht als Nuhjagd betrieben. Sie bildet das

vornehme Vergnügen reicher Leute. Und der Haupt-

reiz wird anscheinend im Schießen und in der großen

Zahl des erlegten . Wildes gefunden. Der deutsch :

weidmännische Genuß am Beobachten, Erlauschen, Be-

ichleichen, Ueberliften des Wildes scheint dem Belgier

zu fehlen. Daß die Jagd auf den Rehbock erst im

September aufgeht, beweist, daß der Belgier weder

die Pirsche auf den Feistbock noch den hohen Reiz der

Blattjagd kennt, sondern das edle ſchöne Reh zum

Opfer des Schrotschuffes auf den herbstlichen Treib-

jagden macht. Es ist dafür gewiß charakteristisch, daß

unter den vielen Hunderten beschlagnahmter Jagd-

schußwaffen, die mir durch die Hände gegangen sind ,

ſich eine einzige Büchſe, ein Doppelbüchsendrilling be-

fand . Alles andere waren Doppelflinten . Kaliber 12

herrſcht durchaus vor , Kaliber 16 ist selten . Es kom-

men aber einerseits Kal. 20 und 24, anderseits Kal. 8

bor. Der Kugelschuß auf der Jagd , überhaupt der

Pirschgang des Einzeljägers ist dem belgischen Jäger

fremd . Für Schwarzwild, das im Bergland mit seinen

dichten unterholzreichen Mittelwaldbeständen nicht selten

ift, aber jogar auf Rotwild verwendet man nur höch

ſtens die Rundkugel aus glattem Lauf. Die vorge

fundenen Patronen laffen das vermuten , erwerben

|

lieber sehr starkes Schrot aus großkalibrigen Flinten

auf Hochwild verschossen wird . Rotwild ist selten, von

wenigen Parks abgesehen kommt es nur im großen

Wald um St. Hubert und als Wechselwild in den

hohen Ardennen vor.

Der Schwerpunkt der Jagd ist durchaus die Nieder-

jagd mit dem Ziel auf reichliche Strecke durch ele=

ganten Schrotschuß . Selbst das Rebhuhn ist dem

untergeordnet. Dessen Schußzeit beginnt erst 30. Aug.

gleichzeitig mit der für Haſe, Fasan, Schnepfe, Wachtel.

Das am häufigsten vorkommende und am meisten ge-

pflegte Wild ist der Fasan, eben dasjenige Flugwild,

das auf der Treibjagd den gewandten Sportschüßen

fordert. Reiche Jagdbesitzer wenden für die Anzucht

und Pflege des Fajans bisweilen enorme Summen

auf. Die künstliche Zucht ist hoch entwickelt . Winter-

fütterung mit Mais und Hafer ist in den besseren

Jagden allgemein üblich. Sehr verbreitet ist das Ka-

ninchen , der Haſe demgegenüber wenig . Das mag an

dem vorherrschenden kalten schweren Boden liegen, ſeit

Kriegsausbruch aber auch an der Schlingenstellerei

durch Wilddiebe.

Die fast alleinige Methode der Jagdausübung

bildet die Treibjagd . Sie wird in kleinen Treiben mit

12-15, höchstens einmal 20 Flinten und der min=

destens doppelten Anzahl von Treibern ohne Hunde

gehandhabt. Das Rebhuhn, gelegentlich wohl auch

Hase und Kaninchen, werden vor dem Hunde geschof-

sen . Der Anstand wird selten geübt .

Der Jagdschutz ist überall gut organisiert. Die

Jagdherren haben einen oder auch mehrere Jagdhüter

angestellt, in der Regel im Hauptberufe . Gutes Ver-

ständnis für ergiebige und bequeme Treibjagden findet

man immer bei ihnen, auch Geschick zur Anlage von

Fütterungen, zu An- und Aufzucht von Fasanen und

zur Bekämpfung von Wildschädlingen . Als Beweis

dafür kann das faſt völlige Fehlen des Fuchſes gelten .

Sie sind allgemein gut vertraut mit dem Kaninchen-

fang mit Frettchen und üben ihn fleißig aus . In :

folge des Krieges sind viele Jagdhüter als Soldaten

eingezogen oder geflohen oder getötet.

Die Jagdpachten bewegen sich in weiten Grenzen,

nach den gewinnbaren Angaben schwankend zwiſchen

etwa 100 und 1100 Frs. für je 100 ha. Ebenso

schwanken die Zahlen des auf 100 ha erlegten Wildes.

Die Grenzwerte betragen etwa bei Reh 1-3 , Reb-

huhn 10-120 , Haſe 10-140, Kaninchen 10—170,

Fasan 20—860 .

Die Einwirkung des Kriegszustands

auf die Jagd war tiefgreifend aus zwei Ursachen. Die

Schrecknisse der ersten Okkupation fielen in den Be-

ginn der Niederjagd. Die notwendige Beschlagnahme

11*
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der Waffen machte den zur Jagdausübung an sich Be= oder Sippe, die gemeinsam arbeiten . Bandenwildere

rechtigten den planmäßigen Abſchuß unmöglich. Die kommt häufig vor . 5, 6, 10, ja selbst 30 und 40

Unmöglichkeit wirksamen Jagdschutes durch waffenlose Mann ziehen auf Beute aus, halten bisweilen förm

Hüter ließ die Wilddieberei erſtarken , die ohnehin schon liche Treibjagden und terrorisieren die Bevölkerung

immer bei den herrschenden Jagd- und Wildverhält= und die Jagdhüter und die Hüter der öffentlichen Ord-

nissen gern geübt worden sein mag, nunmehr durch nung. Sie fühlen sich sicher, weil sie wissen, daß

Not und Hunger gesteigert wurde . Die Wirkungen keiner der Hüter ihnen mit der Waffe entgegentreten

auf den Wildstand waren erheblich. Infolge Nicht- kann. Von den vorzugsweise heimgesuchten Jagd:|

abſchuſſes wäre der winterliche Wildstand überall über inhabern klagen manche, daß durch die Wilddieberei

den Normalstand gekommen , wenn nicht die Wild- ihre Jagd schon so gut wie vernichtet sei . Die Wild:

dieberei wiederum ihn dezimiert hätte. Die empfind diebe arbeiten fast durchweg mit der Schlinge. Ein

lichste Wildart, das Reh hat am meisten gelitten . Jagdhüter gab an , er habe an einem Tage gegen

Der belgische Forstinspektor in Dinant ſchäßt, daß 1000 Schlingen gefunden und beseitigt . Ein anderer

allein in den Jagdgebieten der Umgebung des Arden- bemaß das Gewicht der von ihm gesammelten Schlingen

nenschloffes mehr als 200 Rehe, nahezu der ganze Be auf mehrere Zentner . Wahrscheinlich ist, daß trog

stand, in Schlingen , weggefangen sind . In vielen an- der peinlichen Beschlagnahme aller auffindbaren Waf-

deren Revieren ist es ebenso Andere mit Schlingen fen auch noch die Schußwaffe gehandhabt wird . Die

leicht fangbare Wildarten haben ebenfalls stellenweije tochentwickelte Waffenindustrie Belgiens liefert alle

starke Einbuße erlitten, so der ohnehin nicht eben reich möglichen Systeme auseinandernehmbarer Flinten,

lich vertretene Haſe, das Kaninchen und der Fasan . Stockflinten und dergl. Aber selbst mit der gewöhn

Das Rebhuhn dagegen ist reichlicher als sonst vertre= lichen Jagdflinte fühlen die Leute sich den unbewaffneten

ten. Im Sommer und Herbst 1914 wurde es nicht Jagdschutzbeamten gegenüber ziemlich sicher . Die Straf:

beſchoffen und mit Schlingen läßt es sich nicht songen . verfolgung ist zur Zeit nur eben möglich, wenn die

In manchen von Wilddieben minder heimgesuchten Wilddiebe auf frischer Tat betroffen werden und ihre

Jagdgründen hat sich das Kaninchen in einer für die Namen bekannt sind . Dann treten die empfindlichen

Landwirtschaft nachteilig fühlbaren Weise vermehrt. Strafen , die das belgische Gesetz androht, wirkſam ein.

In solchen Jagden, die aus Liebhaberei der Jagd=

besiger infolge Fütterns und besonderer Hege ohnehin

übersetzt waren, tritt auch der Fasan in unerwünscht

großer Zahl auf. Da überall ist als natürliche Folge

des Kriegs und der Wilddieberei die zu große Zahl

der Hähne im Verhältnis zu den Hennen festzustellen .

Normal werden auf 1 Hahn 6–9 Hennen gerechnet .

In mehreren Jagden ist das Verhältnis auf 1 : 1 ge-

funken, in einem bekannt gewordenen Falle gab es

sogar mehr Hähne als Hennen . Von tierischen Wild-

feinden ist vor allem die Krähe zu nennen . Sie hat

in geradezu erschreckendem Umfange zugenommen und

bildet als Räuber von Fasanen und Hühnergelegen

und von Junghasen eine schwere Gefahr für den Wild-

stand.

|

Neben dieser Wilddieberei zeitigte der Krieg auch

den ungeordneten Wildabschuß durch Personen der

deutschen Truppen und der militärischen Verwaltungs-

körper. Das war vor allem der Fall in der erſten

Zeit, als die innere Verwaltung noch nicht organisiert

war und jeder jagdlustige Deutsche die Freiheit hatte,

die Jagd auszuüben. Manchen Jagdgebieten ist da:

durch empfindlicher Schaden entstanden, zumal ſolchen,

die in der Nachbarschaft viel benutter Heerstraßen ge-

legen, von paſſierenden Truppen, Fuhrkolonnen, In-

faffen von Kraftwagen bejagt werden konnten .

Als im Herbst 1914 die Ordnung der inneren

Verwaltung in die Hände der militärischen Kreischefs

gelegt wurde, wurde die Befugnis zur Jagdausübung

bald an die Lösung eines vom Kreischef auszustellen-

Die Wilddieberei hat im wildreichen Belgien von den Jagderlaubnisscheins gebunden, ohne daß indes

jeher eine erhebliche Rolle gespielt. Das geht schon diese Maßregel bei der noch nicht möglichen genauen

aus den jagdgefeßlichen Bestimmungen hervor, beson Kontiolle genügt hätte, überall der räuberiſchen Schie-

ders der Nov. v. 1900, die sich vorwiegend auf ihre Berei vorzubeugen . Einzelne Jagdherren stellten für

Bekämpfung richtet . Wohl in den meisten Orten gibt Treibjagden ihre Reviere den Gouverneuren und den

es den und jenen, der sie gelegentlich betreibt. Aber Kreischefs zur Verfügung, um dieser Art einen ange:

einzelne Ortschaften find von Alters her, und nunmehr messenen Abschuß herbeizuführen . Bei ihnen wurden

vor allem durch die Kriegsnöte, bekannt als Schlupf solche Jagden veranstaltet . Im übrigen verblieb es

winkel professioneller Wilddiebe. Diese gehören durch: bei regellosen Streifjagden und Revierbegängen durch

weg den untersten Schichten der Bevölkerung an . Sie legitimierte Angehörige der Besatzungstruppen . Den

betreiben ihr lichtscheurs Gewerbe zum Gelderwerb. offiziellen Schluß der Niederjagd seßte ein Gouverne-

Vielfach sind es Angehörige einer bestimmten Familie | mentsbefehl zum 15. 1. 15 fest . Der Jagdschut ſollte
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durch militärische Patrouillen ausgeübt werden. In

dessen gelang es nicht, ihn allgemein wirsam zu ge=

ſtalten ; bei der Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit

der dienstlichen Aufgaben waren ständige Jagdpatrouil

len nicht durchführbar . Den Leuten aber, die aus

besonderem Anlaß zu dieſem Dienst bestellt wurden,

jehlte bei mangelnder Orts- und Personalkenntnis zu

meist der volle Erfolg . Auch die Ausstattung einzel-

1er vertrauenswürdiger belgischer Jagdhüter mit Seiten-

gewehren konnte einen solchen nicht bringen. Das

alles drängte auf eine grundlegende Ordnung der

Jagdverhältnisse im Okkupationsgebiete gebieteriſch hin.

Sie erfolgte durch

die Jagdordnung für den Bereich des General-

gouvernements in Belgien vom 11. August 1915

mit Ausführungsbestimmungen vom selben Tage.

Sie geht aus von zwei Tatsachen : dem Umstande,

daß die jagdberechtigten Belgier durch den Kriegs-

zustand an der Ausübung der Jagd verhindert sind,

und der Notwendigkeit, den Wildschaden zu vermindern

und das Wildbret als Nahrungsmittel nutzbar zu

machen.

Zur Ausübung der Jagd sind ausschließlich deutsche

Offiziere, Sanitätsoffiziere und im Offizierrang stehende

Beamte berechtigt. Nur ausnahmsweise können unter

Beschränkung auf den Abschuß von Raubzeug und

Kaninchen auch Offizierstellvertreter, Unteroffiziere und

Mannschaften einen Ausweis zur Führung der Jagd:

chußwaffe erhalten. Wer von den Berechtigten jagen

will, muß einen Jagdschein bei sich führen . Die Jagd:

scheine gelten, gleichviel wann sie ausgestellt sind, bis

Ende Februar des nächsten Jahres . Sie werden ge=

bührenfrei vom zuständigen Kreischef ausgestellt, können

übrigens ohne Angabe von Gründen auch verweigert

oder zurückgezogen werden. Die Beschränkung auf

Offiziere und diesen gleichstehende Beamte hat den

3wed, einmal nur zuverlässige, moralisch durchs eigne

Gewiffen gebundene Jäger auf dem tatsächlich nur

ichwer und unzulänglich kontrollierbaren Gebiete der

Jagd zuzulassen und alle Personen auszuſchalten , die

etwa aus Gewinnsucht oder unter Vernachlässigung

der geltenden Bestimmungen oder räuberisch jagen .

Wenn zweifellos auch unter den nicht im Offiziersrang

stehenden Angehörigen der deutschen Armee es sehr

viele geben wird, die nach Charakter und Lebensstel-

lung die gleiche Gewähr geben , so war doch militärisch

eine anderweite Ausscheidung nicht wohl möglich

in Belgien Jagende hat bestimmte Verpflichtungen zu

übernehmen und diese aus sich selbst ohne äußere Kon-

trolle innezuhalten. Die Jagd darf nur weidgerecht

und schonend ausgeübt und es muß überall vermieden

werden, daß der Abschuß den Wildstand verschlechtert

oder gar vernichtet . Ebenso muß Jagdschaden an den

Der

Feldfrüchten vermieden werden. Für berechtigtermaßen

geltend gemachte Schadenersazanſprüche haftet der Jagd-

ausübende persönlich . Dagegen lehnt die Jagdordnung

grundsäglich die Ersatzpflicht der Jagdausübenden und

überhaupt der deutschen Militärbehörden für Wild-

schaden ab. Die Vergütung für Wildschaden bleibt

Verpflichtung des Jagdbesizers nach Maßgabe der

eingangs angeführten belgischen Geseze . Das Aequi=

valent dafür bietet die Bestimmung, daß das erlegte

Wild Eigentum des belgischen Jagdbeſizers ist. Nur

die Trophäen (Gehörne, Geweihe) sind ohne weiteres

Eigentum des Erlegers . Dieser ist ferner berechtigt,

das von ihm erlegte Wild gegen den dafür durch die

JO. festgesezten Preis zu übernehmen. Dieser Be=

trag oder aber das erlegte Wild ist von ihm under=

züglich an den zuständigen zum Jagdvorsteher be=

stellten deutschen Offizier abzuliefern . Dieser kann

und soll tunlichst das nicht vom Schüßen übernom =

mene Wild an Lazarette, Truppenküchen, Offizierſpeiſe=

anſtalten zum feſtgesezten Preise abgeben. Der so er:

löste Preis wird dem Jagdberechtigten oder falls dieser

nicht bekannt oder nicht erreichbar ist, zu deffen Gunsten

an den Gemeindevorsteher gegen Quittung gezahlt.

Das soll nach der JO. unverkürzt geschehen. Eine

spätere ergänzende Bestimmung gestattet aber, daß bei

größeren Treibjagden mit wenigstens 20 Treibern die

Treiberlöhne ganz, bei kleineren zur Hälfte aus dem

Wilderlös bestritten werden .

Das erlegte Wild, das weder der Erleger erwirbt

noch der Jagdvorsteher verwertet, wird dem belgischen

Jagdbefizer oder zu deſſen Gunsten dem Gemeinde-

vorsteher übergeben . In diesem Falle muß der Jagd-

vorsteher jedes Stück mit einem anzuhängenden Wild-

schein versehen, der Ort und Zeit der Erlegung und

Wildart sowie die Dauer der Gültigkeit verzeichnet.

Nur mit Wildschein versehenes Wild darf in den Handel

gebracht werden. Die Schützen und Jagdvorsteher so-

wie andere Militärpersonen dürfen kein Wild in den

Handel bringen.

Der Preis für das Wildbret , was der Jagdvor=

steher oder der Schüße übernimmt , beträgt für jedes

Stück: Rehwild 25 Fr., Haie 3 Fr.. Fasanenhähne

2.50 Fr. , Fasanenhennen 2 Fr. , Rebhuhn 1 Fr.,

Enten 1.50 Fr. Wildschwein aufgebrochen in der

Schwarte gewogen, unter 50 kg 1 Fr., über 50 kg

0.80 Fr. für das kg., Rotwild 1 Fr. für das kg.

Kaninchen können ohne Bezahlung vom Erleger oder

Fänger behalten werden. Im Vergleich mit den jezt

in Deutschland für Wildbret gezahlten Preise und fest=

gesezten Höchstpreise ist danach das Wild in Belgien

billig . Mancher Hase und Fasan wandert infolge-

dessen an die Angehörigen der Jäger . Die Bestim=

mung, daß Wild nur vom Jagdberechtigten oder deſſen

'
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Vertreter, nicht vom Jagdvorsteher oder Schüßen in

den Handel gebracht werden darf, gibt den ersteren die

Möglichkeit, den höchstmöglichen Nugen zu erzielen und

das ihnen überlassene Wild nach ihrem freien Er:

messen zu verwerten Der größere Teil des erlegten

Wildes wird in der Regel von den Erlegern oder

von den Jagdvorstehern übernommen und an die

Truppenküchen und Offizierſpeiſeanstalten weiterge

geben .

Die Schußzeiten und die Verkaufszeiten sind für

die Wildarten festgesetzt . Die letzteren enden 10 Tage

nach Beginn der Schonzeiten . Schwarzwild und Ka

ninchen genießen keine Schonzeit. Die Niederjagd für

Rebhühner 20. 8. - 30 . 11. , Hasen 16. 9. - 15 . 1. ,

Fasanenhähne 16. 9. -Ende Februar, Fasanenhennen

16. 10. - 30 . 11. , Rehbock Mitte Mai bis Jahresſchluß,

weibliches Rehwild November, Dezember, Rot und

Damwild männlich Mitte August , weiblich Mitte Ok

tober bis Jahresschluß. Der Beginn der Niederjagd

fann nach dem Stande der Erntearbeiten vom Gou

verneur um 14 Tage hinausgeschoben werden.

Die örtliche Organiſation der Jagd schließt sich

der territorialen Einteilung des okkupierten Gebietes

in Verwaltungsbezirke an. Die Provinzen Belgiens

sind als Gouvernements den Gouverneuren unterstellt

Sie gliedern sich in Kreise mit den Kreischefs an der

Spize. Der Kreischef teilt den Kreis in Jagdreviere

und überträgt jedes einem geeigneten Offizier, der als

Jagdvorsteher die Aufſicht darüber führt und die Treib:

' jagden leitet. Die Jagdreviere (beffer wäre die Be

zeichnung Bezirke) sind je nach den örtlichen Verhält-

niſſen ſehr verſchieden groß, in runden Zahlen 2000

bis 40 000 ha. Beispielsweise hat der 157 000 ha

große Kreis Dinant 4 Reviere von je 30-40 000 ha.

Der Jagdvorsteher soll tunlichst Erfahrung und Nei-

gung besigen . Ihm liegt ob die Ordnung der Jagd= |

ausübung und die Aufsicht darüber, die Veranstaltung

von Treibjagden, Verwertung des Wildes , Verrech=

nung und Buchführung hierüber. Ihm ist Hilssper

ſonal beigegeben, zur Unterſtüßung bei Jagden und

zur Ausübung des Jagdschutes . Zum Jagdüber

wachungsdienst können auch die Gendarmeriepatrouillen

sowie vertrauenswürdige belgische Aufsichtsbeamte her

angezogen werden.

|

besonders die privaten Jagdhüter gern, um sich eine

kleine Einnahme zu schaffen. Gemeinhin war ihnen

kontraktlich Abschuß und Fang der Kaninchen zu eignem

Nußen eingeräumt. Seit dem Kriegsausbruch sind viele

von ihnen ohne Gehalt geblieben. Den Vogelfang aui

primitiven Vogelherden üben Angehörige der unterſten

Stände nach altem Brauche im Herbſt aus. Es be

darf dazu der Genehmigung des Inhabers des. Jagd-

rechts . Dies Rechtverhältnis hält ein Nachtrag zur

JO. v. 17. 9. 15 aufrecht . Leimruten und Schlingen

sind verboten, nur der Krammetsvogelfang darf mit Roß-

haarschlingen, Dohnen, erfolgen . In den Vogelherden

bildet die Hauptbeute der Waldsperling, nach ihm der

Finke.

Inhabern größerer Fasanenjagden kann der Kreis:

chef gestatten , Fasanen zur künstlichen Fasanenzucht in

bestimmter Zahl einzufangen . Diese Erlaubnis ist in

mehreren Fällen erteilt worden . Es gibt Züchtereien,

die unter normalen Verhältnissen gegen 5000 Jung-

fajanen verkaufen.

Die Jagdordnung hat sich, soweit gegen Jahres-

schluß ein Urteil sich bilden läßt, im allgemeinen gut

bewährt . Die Jagden find pfleglich behandelt worden ;

wenn in einzelnen Fällen der Bestand und damit die

Jagdbeute sich gegen früher erheblich vermindert hat,

so liegt das vor allem an der Wilddieberei, ſodann

daran , daß die sonst übliche Winterfütterung und

künstliche Zucht der Fasanen unterblieben ist. Der

ungeregelte Abschuß, der vor Erlaß der JO. einge=

rissen war, ist der im ganzen weidgerechten oder doch

weidmännischen Jagd gewichen und die scharf geregelte

und kontrollierte Verwertung der Beute führt den

Jagdbesitzern eine willkommene Einnahme, den Heeres-

angehörigen und der Bevölkerung eine sehr geschäzte

billige Versorgung mit Fleiſchnahrung zu . Die Aus-

übung der Jagd gewährt den Offizieren des Befaßungs-

heeres im anstrengenden oder im eintönigen Dienst-

leben eine Gelegenheit zur Erholung, insbesondere auch

solchen, die in großen Standorten oft zu einer ſizen-

den Lebensweise genötigt sind . Der Jagdvorsteher hat

jedem einzelnen für Suche, Anstand oder Pirsche ein

oder auch mehrere Einzelreviere zuzuweisen, die nahe

gelegen oder bequem zu erreichen sind . Einige Schwie-

rigkeit verursachte bisweilen bei größeren Treibjagden

die Gewinnung genügender Schüßen. Nicht nur die

Bindung durch den Dienst, sondern auch die Schwierig-

keit, zur Jagd und wieder ins Quartier zu kommen,

besonders infolge der notwendigen Beschränkung der

Autofahrten , endlich auch die immerhin ins Gewicht

fallenden Kosten, zumal zu Anfang der Jagdſaiſon,

als die Treiberlöhne von den Schüßen bestritten

werden mußten, hielten manchen von der Teilnahme

Von der Ausübung der Jagd find Belgier, schon

wegen des allgemeinen Waffenverbots, ausgeschlossen.

Nur der Fang von Kaninchen mit Frettchen und

Nezen (nicht mit Hunden) kann ihnen vom Kreischef

gegen besondern Erlaubnisſchein gestattet werden . Eben-

so die Ausübung des Vogelfangs in der Zeit v . 15 .

9. bis 15. 11. gemäß der belgischen Kgl . Ver. v . 15 .

8. 1906. Beide Arten des Tierfangs werden viel und

gern in Belgien geübt. Den Kaninchenfang benuten | zurück.
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Das nur gegendweiſe vorkommende Rot- und Dam-

wild ist dem allgemeinen Abschuß entzogen geblieben.

Der Abſchuß ist nur mit besonderer Genehmigung des

General-Gouvernements erlaubt, eine Maßregel die

sich ohne weitere Begründung rechtfertigt.

Jentsch .

Erscheint es, besonders in Rücksicht auf Er-

haltung und Vermehrung der Bodengüte, ge-

boten , bei Fichte und Kiefer anstelle des

Kahlschlagbetriebes den Femelschlagbetrieb ein-

zuführen ?

Von Forstmeister a. D. Tiemann in Göttingen.

Bekanntlich findet der Femelschlagbetrieb bereits

ſeit einer langen Reihe von Jahren naturgemäß bei

der Verjüngung der zärtlicheren Holzarten, wie Buchen

und Weißtannen seine hauptsächlichste Anwendung

und hat man ihm bisher eine besonders sorgfältige

Ausbildung zugewandt.

Die Fichte ist in diesem Betriebe wegen der Wind-

bruchgefahr schwieriger zu bewirtschaften, und für die

Kiefer ist letterer wegen deren Lichtbedürftigkeit über-

haupt weniger geeignet. Ohnehin sezt er bei diesen

beiden Nadelhölzern eigentlich besseren Boden und

bei der Fichte eine einigermaßen geschütte Lage

voraus. Nach dem vorzüglichen „ Waldbau “ von Heyer-

Heß¹) hat bei letterer Holzart „ der Femelschlagbetrieb

unbedingt den Vorzug in hohen Gebirgslagen und auf

einem sehr steinigen und felsigen Boden, wo von der

Erhaltung der die Felsen bekleidenden Moosdecke die

Möglichkeit der Bestandsnachzucht fast allein abhängt.

Auf solchen Standorten kann sogar der reine Femel-

betrieb angezeigt sein. " 2)

In demselben Werke 3) heißt es bezüglich der

Kiefer: „Die große Mehrheit der Forstwirte dürfte

wohl der Ansicht sein, daß die natürliche Verjüngung

der Kiefer in Samenschlägen nur ausnahmsweise, etwa

auf besonders kräftigen Niederungsböden und bei großer

Suftfeuchtigkeit , sowie auf sogenannten Kienmooren

(Torsböden mit Kienporst) Aussicht auf Erfolg biete. "

Der Kahlschlagbetrieb dagegen , in Ver:

bindung mit künstlicher Verjüngung , ist bei Fichte

und Kiefer in ausgedehntem Gebrauch , bei der

Fichte schon seit langer Zeit , und zwar in den nord-

und mitteldeutschen Gebirgsgegenden (Harz, Thüringer

¹ ) 5. Aufl., II . Bd . , S. 113 .

2) Von besonderem Intereſſe iſt das in Burckhardt's

flaffischem Säen und Pflanzen" über die Bewirtschaftungs-

weise der Fichte in den Hochlagen unseres Harzes Gesagte.

) II. Bd. , S. 143.

|

| wald , Erzgebirge usw.) ausschließlich im Verein mit

der Pflanzung ¹) .

Wenn in süddeutschen Gebirgen die Fichte vor=

wiegend durch Femelschläge verjüngt wird , so

liegt der Grund wohl darin, daß hier die Fichte mehr

mit Tanne , auch Buche , gemischt vorkommt, und

die so gemischten Bestände , besonders in Rücksicht auf

die beiden letteren Holzarten , „am angemesſenſten,

sichersten und wohlfeilsten " zu einer solchen Verjüng-

ungsweise in Samenschlägen führten . Ohnehin find

Tanne und Buche sturmfester, als die Fichte,

und ist für den Samenschlag obiger Gebirge die Sturm-

gefahr vielleicht nicht von so großer Bedeutung, als

3. B. für unseren Harz 2).

Hinsichtlich der Verjüngungsweise der Kiefer

wird in dem Waldbauwerke von Heyer-Heß³) Folgen=

des mitgeteilt :

„In Norddeutschland findet in Kiefernforsten aus-

schließlich Kahlschlag-Wirtschaft statt ; auch in Mittel-

und Süddeutschland herrscht diese Form vor. In Oſt=

preußen hingegen verjüngt man die Kiefer auf natür-

lichem Wege ; auch in Bayern wird diese Methode hier

und da angewendet. "

Der Femel oder Plenterbetrieb , die

älteste Betriebsart, entspricht wegen seiner bekannten

Schattenseiten nicht den heutigen, an den Wald zu

stellenden Anforderungen und hat gegenwärtig nur

noch für sehr rauhe und steile Lagen insbesondere

für die Hochgebirgsforste, welche den Charakter als

Schußwälder" haben, sowie bei kleinem Wald-

besig" Bedeutung *) .

"

"

=

Obgleich nun bei Fichte und Kiefer der Kahl =

schlagbetrieb , in Verbindung mit künft

licher Kultur in erster Linie mit Pflanzung

- verglichen mit dem Femelschlagbetriebe ,

viele sehr erhebliche Vorteile bietet, und in den Gegen=

den, wo er sich , wie besonders bei der Fichte , längst

eingebürgert hat , wichtige Ausstellungen gegen den=

selben bisher nicht erhoben sind, so treten doch in der

neuesten Zeit, veranlaßt durch das verdienstvolle, be=

rühmte Waldbauwerk Gayer's, Bestrebungen hervor,

den Kahlschlagbetrieb , wie er hauptsächlich bei

den genannten beiden Nadelhölzern in ausgedehnter

Anwendung steht, durch den gebräuchlichen Femel-

schlagbetrieb , besonders aber durch die von Gayer

empfohlene, plenterbetriebs ähnliche , ungleich-

alterige Form desselben , zu ersehen . Man geht

dabei wohl in der Hauptsache von der Erwägung aus ,

der Femelschlagbetrieb sei naturgemäßer, stelle

1 ) II. Bd . S. 113.

2) S. Burckhard's „Säen und Pflanzen“ .

3) II. Bd . S. 148.

4) II. Bd . S. 13.
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sich infolge der natürlichen Verjüngung viel billiger

und bewahre die Bodenkraft weit besser , als der

Kahlschlagbetrieb in Verbindung mit fünstlicher

Wiederaufforstung.

Forscht man nach den Gründen der Einführung

des Kahlschlagbetriebes bei der Fichte , so

mußte sich ein solcher ganz natürlich herausbilden, nach

dem man sich wohl überzeugt hatte, daß ein leber

halten von Samenbäumen an vielen Orten wegen der

Sturmgefahr sich für die Besamung der Schläge zweck

los erwiesen hatte. Weit mehr Erfolg mußten Kahl:

schläge mit Erwartung der natürlichen Besamung vom

ſtehenden mannbaren Bestande her versprechen . Natür-

lich durften die der herrschenden Sturmrichtung ent:

gegen zu führenden Fichten- Abtriebsschläge wegen Er=

möglichung einer vollstständigen Randbesamung

nur eine geringe Breite nach dem genannten

Bürckhard'schen Werke etwa 3 Baumlången

halten ¹) .

er:

Später vervollständigte man diese natürlichen Fich-

ten-Verjüngungen durch Saat , sodann auch durch

Pflanzung. Wo nun aber durch verheerende Sturm-

schäden große Blößen entstanden waren, deren Auf

forstung durch natürliche Randverjüngung unmöglich

war, lag es nahe, zum Anbau der Fichte hauptsäch-

lich die leicht ausführbare, billige Saat zu verwen=

den, während die Pflanzung nur zur Ausbesserung

der Saat benugt wurde.

Leider wurden die Saaten anfangs viel zu dicht

ausgeführt, was natürlich einen sehr langsamen Wuchs

derselben zur Folge hatte. Schädigungen der Saat-

pflanzen durch Gras und Forstunkräuter führten all

mählich mehr zu einem Verlassen der Saat und, be=

sonders in Norddeutschland , zur fast ausschließlichen

Anwendung der Fichten - Pflanzung deren Er-

folge äußerst zufriedenstellend find.

schnittes wörtlich folgen zu laſſen . Derselbe lautet nac

der 3. Aufl . von 1867 :

So find wir denn in dem einige Jahrhundert

langen Entwickelungsgange unserer hiesigen Fichten :

zucht auf ihrem heutigen Standpunkte angelangt ; e

ist noch der alte Kahlschlag , den man nur kleiner

machen möchte, aber es ist weder die vormalige Ver

jüngung durch Anflug , noch durch Saat, ſelbſt di:

Vüschelpflanzung räumt, ungeachtet sie viel geleistet

hat, mehr und mehr das Feld ; es ist heute der Kahl:

schlag mit Einzelpflanzung und Pflanz:

schulen. "

Wenn nun auch die Windbruchgefahr stets

ein hauptsächliches Hindernis bei der allgemeineren

Einführung des Femelschlagbetriebes der Fichte

bislang gewesen ist, so verdient doch jezt hervorge

hoben zu werden, daß eine solche Gefahr infolge der

bei allen Holzarten mit Recht sehr in Aufnahme ge

kommenen, naturgemäßen, die Standhaftigkeit und die

Zuwachsfähigkeit der Bestände ungemein fördernden,

starken Durchforstungen (C Grad) , überhaupt durc

cine rationelle Erziehungsweise in loderem

Kronenschlusse von Jugend an, wenn auch sich nicht

ganz beseitigen, so doch aber wohl sich erheblich ver:

mindern lassen wird, so daß selbst in weniger ge:

schütten Lagen bei der Fichte ein Versuch mit

der Verjüngung durch Femelschläge einmal z

wagen sein dürfte.

Obiges Erziehungsverfahren würde auch noch in:

sofern einer Einführung bezw . größeren Verbreitung

des Femelschlagbetriebes günstig sein, als es eine früh

zeitigere , öftere und reichlichere Fruchtbil-

dung zur Folge hat.

Weitere
Vorbeugungsmaßregeln gegen

Sturmschäden der Fichtenbestände sind

außer der genannten folgende :

a) Soweit möglich, Beimischung der Buche zur

Fichte (zugleich gegen die, den reinen Fichtenbeständen

durch Insekten , Pilze , Schnee usw. drohenden Ge=

Abfahren“, ſowie zum Zwecke des Vogelschußes und der

Waldverschönerung zu empfehlen) „In finanzieller

Beziehung steht aber der Mischbestand hinter dem

reinen Bestand zurück ') .

Aber selbst da, wo eine Verjüngung der Fichte

in Femelschlagen möglich war und geübt wurde,

mußten sich doch auch mancherlei ſchwerwiegende Uebel-

ſtände geltend machen , von denen hier nur die

hängigkeit des Betriebes von der Wiederkehr der Samen-

jahre - ungleiche Größe der Schläge , sowie die

immerhin bestehende Unsicherheit des letzteren durch

Sturm und Graswuchsgefahr, erwähnt sein mögen .

Höchst anziehend ist, wie Burckhardt in seinem be-

rühmten Säen und Pflanzen“ die „ Entwickelung der

Fichtenzucht am Harz" schildert. Es würde zu weit

führen, hier näher darauf einzugehen und muß auf

das bekannte obige Werk verwiesen werden . Nur möge

es mir gestattet sein , den Schlußſah des betr . Ab :

1) In Heyer-Heß, Waldbau, II . Bd . , S. 121 , wird die

Breite der Saumſchläge für die Fichte mit nur 1–1,5 Baum-

längen angegeben.

Ebenso erscheint eine Einsprengung von Weiß-

tannen oder Lärchen in Fichtenbestände nüglich ) .

b) Wahl kräftiger (verschulter) Seglinge bei

der Pflanzung der Fichte, Meidung zu enger Ver-

bände.

c) Versuch den Fichtenpflanzen in Kämpen

eine Pfahlwurzel anzuerziehen und beim Anbau

1) S. Heyer-Heß, Waldbau II , S. 116. Ferner „Forstw.

Zentralblatt", Heft Juni u Juli v. 1912.

2) S. Heß, Forstschutz.



85

-----
Iche Pflanzen zu benutzen. der Kostenersparung

egen etwa nur diejenigen, die den künstigen Haubar:

itsbestand bilden sollen um vielleicht so eine

cößere Sturmfestigkeit der Stämme zu erreichen .

uch bei der Mitverwendung der Buche wäre ein

hnliches Verfahren versuchsweise zu beobachten ¹).

Wir müssen daher stets darauf bedacht sein, dem

WaldbodenWaldboden einen ausreichenden Feuchtigkeits-

grad zu erhalten . Das geschieht ja nun einfach da-

durch , daß wir durch angemessenen Beſtandesschluß

eine zu starke Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit verhin-

dern. Andererseits darf aber der Bestandesschluß auch)

wiederum nicht ein so vollständiger sein, daß

die Quelle aller Bodenfeuchtigkeit, die atmosphärischen

Niederschläge , nicht zu sehr durch die Baumkronen

vom Boden zurückgehalten werden, es würde dieser

d) Rechtzeitige Anlegung sturmfester Wind =

näntel von Eichen , Eschen , Bergahorn ,

Beißtannen , Kiefern je nach den Stand:

ortsverhältnissen oder auch gewöhnlicher Wald =

näntel — mit nieder- oder mittelwaldartiger Beſonſt durch Austrocknung leiden, und der in dicht

-

tockung —, nicht allein an den Rändern , sondern

uch im Inneren größerer, reiner Fichtenbestände,

vo sie auch zugleich Schuß gegen austrocknende Winde

ewähren würden 2) .

Bei einer Vergleichung des Femelschlagbe

riebes mit dem Kahlschlagbetriebe bezw.

bei der Wahl dieser Betriebsarten muß selbstverständ-

lich in erster Linie deren Wirkung auf den Boden

maßgebend ſein ; denn alle unsere forstlichen Maß

nahmen müssen stets mit möglichster Sorgfalt so ge:

troffen werden, daß die Bodenkraft erhalten und

vermehrt wird und Rückgänge derselben entschieden ver-

mieden werden, zumal ja beim Forstbetriebe ab=

gesehen von Forstgärten , Oedländereien, mageren Sand-

böden uſw. – nicht, wie bei der Landwirtſchaft, Stall-

düngung und künstliche Düngung , neben intensiver

Bodenbearbeitung, zur Anwendung gelangen können.

-

Weiter bleibt aber auch zu berücksichtigen, daß die

Holzpflanzen, im Vergleiche zu den Agrikulturgewächsen,

dem Boden weit weniger Mineralbestandteile entziehen

und unter dieſen vorzugsweise solche, welche schon reich

lich in den Böden vorkommen und am leichtesten sich

aufschließen" 3).

Hauptsache bleibt, daß dem Waldboden der Laub-

bezo. Nadelabfall der Bestände als Rückersatz für die

durch lettere entzogene Boden-Nährstoffe verbleibt.

Von den physikalischen Bodeneigenschaften ist

die Feuchtigkeit von größter Wichtigkeit, da das

Waſſer nicht allein Pflanzen-Nährstoff, ſondern auch ein

Lösungsmittel für die Mineralstoffe des Bodens ist ¹) .

¹) Juli-Heft des „Forstw. Zentralblattes “ v . 1913 .

*) Intereſſant dürfte es auch sein, einmal zu unter-

fuchen, ob mit der Tiefe der Bodenschichten vielleicht deren

Gehalt an mineralischen Pflanzennährstoffen etwas zunimmt.

Ware dies der Fall, so würde die Verwendung so bewur

zelter Pflanzen nicht allein durch Zuführung einer größeren

Menge an Feuchtigkeit, sondern auch an jenen Stoffen

günſtig auf das Wachstum der Holzpflanzen einwirken .

Auguſt-Heft d . Bl. v 1908 .

3 ) S. Heyer-Heß, Waldbau, I. Vd . , S. 33.

Bezüglich der großen Bedeutung des Wassers für die

Holzbestände dürften folgende Notizen bemerkenswert ſein ;

a) Wie Professor Hausrath in Karlsruhe in seinem in-

tereſſanten Werkchen: „Der deutsche Wald“ (,,Aus Natur

1916

geschloffenen Beständen angesammelte Rohhumus

würde wegen mangelnder Feuchtigkeit sich nicht in

milden , der Vegetation zusagenden Humus um=

wandeln können ; das Humuskapital würde also den

Beständen nicht den vollständigen Nußen gewähren ,

oder doch erst nach längeren Jahren gegen Ende der

Umtriebszeit, wenn bei beginnender natürlicher Ver-

jüngung die Stellung der Vorbereitungs- und Samen-

schläge eine Unterbrechung des Kronenſchluſſes

nötig macht.

Demnach wird es das Richtige sein, daß wir unsere

Holzbestände nicht in einem dichten , sondern nur

in einem loderen Kronenschlusse erziehen , wie ein

solcher bekanntlich von Bohdanecky und Schiffel bei

der Fichte mit bestem Erfolge angewendet wird und

wie er sich seit einer Anzahl von Jahren durch Ein=

führung der starken Durchforstung bezw . der Hoch-

durchforstung bei unseren Hauptholzarten den ver-

dienten Eingang verſchafft hat.

Ohnehin ist ja, wie bereits früher erwähnt, diese

Erziehungsweise naturgemäßer , sichert durch not-

wendige größere Einwirkung des Lichtes auf die

Baumkronen eine kräftige Ausbildung der Stämme und

läßt daher einen guten 3 uwachs neben größerer

Widerstandsfähigkeit erwarten . Dabei wird

infolge zeitigerer, häufigerer und reichlicherer Frucht-

erzeugung zugleich die natürliche Verjüngung sehr ge=

fördert.

und Geisteswelt", Bändchen 153) , Seite 15, anführt, hat

„Hohnel berechnet, daß 1 ha 115 jährigen Buchenwaldes wäh-

rend der Vegetationszeit 3500 000 -5 400 000 Liter Waſſer

braucht". Die Niederschlagmenge in Deutſchland ſoll nach

Hausrath „ überall den Bedürfniſſen unserer Waldbäume ge-

nügen".

b) In dem „ Botanischen Bilderatlas ' von Hoffmann-

Dennert, 3. Aufl. von Prof. Dr. Dennert, 1911 , wird in

dem Abschnitte: Die Pflanze und das Waſſer“, Seite 19,

gesagt: Die verdunstete Wassermenge kann sehr groß sein:

man hat berechnet, daß große Bäume täglich über 100 1

abgeben können . Natürlich iſt dieſe Menge von vielen Um-

ständen abhängig (Voden, Klima, Besonnung, Temperatur

der Luft) ; jedenfalls versorgt die Pflanze, besonders alſo der

Wald, die Luft mit großen Mengen von Waſſer“ .

12
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Durch den von den Mutterbäumen gewährten

Bodenschuß ist nun allerdings der Femelschlagbetrieb

gegen den Kahlschlagbetrieb im Vorteil.

Hinsichtlich der Einwirkung auf den Boden lasse

ich hier die Vorteile und Nachteile folgen, wie

sie in dem mehrerwähnten Waldbauwerke von Heyer-

Heß, II Bd . , S. 16 , beim Femelschlagbetriebe

im allgemeinen hervorgehoben sind:

"a) Die Mutterbäume erhalten nicht bloß die vor:

handene Bodenkraft, sondern vermehren sie auch durch

ihren Laubabwurf (Bereicherung der oberen Erdſchichten) .

Die Gefahr der Verunkrautung ist bei rationeller Wirt-

schaft entweder gar nicht oder nur im geringen Grade

vorhanden.

b) Der Nachwuchs leidet entweder gar nicht oder

nur unter gewiffen Umständen (bei Löcherhieben) durch

Frost, Sonnenbestrahlung und austrocknende Winde ;

daher bleibt die Bodenfeuchtigkeit mehr erhalten . Aller=

dings darf dabei nicht übersehen werden, daß durch

den Ueberhalt die Feuchtigkeitszufuhr zu den jungen

Pflanzen geschmälert wird, weil die Mutterbäume be=

deutende Wasserquantitäten aus dem Boden für sich

beanspruchen und einen großen Teil der atmosphäri-

schen Niederschläge mit ihren Kronen auffangen . Auch

wird die Taubildung durch den Oberstand wesentlich

vermindert, und die von den einzelnen Stämmen re-

flektierten Sonnenstrahlen wirken sehr austrocknend .

Auf armen, trocknen , flachgründigen Böden, wo diese

Uebelstände sich besonders bemerklich machen, kann hier-

durch dieser Nutzen der Beschattung mehr als aufge=

wogen werden. "

Hierzu möchte ich Nachstehendes bemerken :

auf derartige exakte Zahlenangaben und nicht bloß ar

unbewiesene Meinungen stüßen kann.

Den obigen, nach dem gen. Werke mitgeteilte.

Einwirkungen des Femelschlagbetriebes ar

den Boden mögen die dort weiter aufgeführten

hauptsächlichsten sonstigen Vorteile dieses Betriebes

folgen :

"!c) Man gewinnt an den Mutterbäumen während

der Verjüngungsdauer einen beträchtlichen Lichtungs-

zuwachs und erzieht – zumal bei langer Verjüngungs-

dauer wertvolle Starkhölzer."

Bei den beiden, hier in Betracht kommenden Nadel

hölzern : Fichte und Kiefer , hat wegen deren kurze:

Verjüngungsdauer dieser Zuwachs keine besonder:

Bedeutung . Nur bei einem Lichtungs- oder etwa bei

einem Ueberhalt - Betriebe auf kräftigem Boden

und bezw. in geschüßter Lage - würde er von Be

lang sein.

"d) Die Insektengefahr und gewisse Jugendkrank-

heiten sind geringer als in Kahlschlagwäldern . “

"1e) Die Kulturkosten fallen entweder ganz weg,

oder stellen sich doch niedriger als beim Kahlschlag-

betriebe mit künstlicher Nachbegründung. "

Ta , wo übrigens Bodenbearbeitungen in den

Samenschlägen, Ausbesserungen der Verjüngungen und

zeitige Ausläuterungen zu dichter Stellen der natür-

lichen Ansamungen nötig werden, sind geringere oder

größere Kostenaufwendungen unvermeidlich.

Schließlich wird noch gesagt : „Hiernach empfiehlt

sich diese Verjüngungsmethode vorzugsweise für zärtliche

Holzarten, wie Rotbuchen und Weißtannen, zumal in

rauhen oder den Spätfrösten erponierten Lagen, ferner

auf freiliegenden Bergkuppen, an ſteilen, mit grobem

Felsgerölle bedeckten Hängen, überhaupt in Gebirgen."

:
Als größerer Nachteil des Femelschlagbe

triebes muß immerhin, wie erwähnt, die Sturm-

gefahr , in erster Linie bei der Fichte , hervorge-

hoben werden. Man wird daher diesen Betrieb hier

mehr auf geschütte Lagen beschränken ; doch wird

sich jene Gefahr durch die empfohlenen Erziehungs-

maßregeln auch sehr verringern lassen . Der Betrieb

eignet sich übrigens bei Fichte und Kiefer haupt:

sächlich nur für bessere Böden .

Interessant und von Wichtigkeit dürfte es sein,

wenn von den forstlichen Versuchsanstalten einmal bei

anhaltend trockenem Sommerwetter, bei derselben Holz

art, demselben Alter und unter den gleichen Stand-

ortsverhältnissen, der Boden in je einem voll =

ständig geschlossenen und in je einem nur loder

geschlossenen Bestande, ferner in je einem Femel

schlage vor und nach der natürlichen Besamung

-sowie auf je einem frischen Kahlschlage einer ver-

gleichenden Untersuchung, auf seinen durchschnittlichen

Feuchtigkeitsgehalt unterzogen würde. Am
Bei der Erörterung des üblichen Femelschlagbe

besten würde es selbstredend sein, wenn lettere auf jede triebes darf selbstredend die von Gayer in seinem be

unserer Hauptholzarten und verschiedene Standorts- rühmten „Waldbau" beschriebene horstmäßige Form

verhältnisse ausgedehnt werden könnte . Die betreffen dieses Betriebes nicht unerwähnt bleiben. Indem ich

den annähernden Zahlen würden natürlich auch nach auf dieses Werk verweise , möchte ich zugleich auf die

dem Lichtgrade der Schlagstellungen verschieden sein. in dem „Waldbau" von Heyer-Heß, Bd. II , S. 17.

Für die vorliegende Arbeit würden Untersuchungen aufgeführte Vorteile und Nachteile des Gayer'schen

bei Fichte und Kiefer ein besonderes Interesse be- Betriebes aufmerksam machen . Da nach dem leztge=

anspruchen.
nannten Werke die Vorzüge dieser Betriebsform „ auch

Es ist hohe Zeit, daß sich unsere forstliche Praxis bei sach- und ortsgemäßer Anwendung des Heyer'schen
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emelſchlag-Betriebs erreicht werden, ohne daß man

rößere Nachteile mit in Kauf zu nehmen braucht ",

and da vergleichende Untersuchungen über die Resultate

eider Femelschlagformen noch nicht vor-

iegen, so haben wir keine Veranlassung, die ge = |

oräuchliche Heyer'sche Femelschlagfor m

Durch die Gaher'sche Betriebsform zu ersehen .

Für die in vorstehender Arbeit besonders zu berück-

ichtigende Fichte und Kiefer ist die Angelegenheit

ohnehin nicht von großer Wichtigkeit.

Zum Schluſſe des Abschnittes über den letzteren

Betrieb heißt es in dem Heyer-Heß'schen Werke : „ Die

Holzart, für welche dieser Betrieb seine hauptsächliche

Bedeutung besigt, ist die Weißtanne. Vollmasten

der Buche sind zu selten ; auch ist diese keine Nugholz

art 1). Für die Fichte eignen sich femelartige Betriebe

wegen der Sturmgefahr in der Regel nicht, und

für reine Beſtände aus Lichtholzarten (Eiche, Kiefer,

Lärche) kann die Gayer'sche Femelschlagform überhaupt

nicht in Frage kommen."

--

Bei der Weißtanne wird in jenem Werke,

S. 103, noch besonders betont, daß für die lange Ver-

jüngungsdauer (Gayer's Femelschlagform) " , wie sie im

badiſchen Schwarzwalde üblich ſei , „ bedeutender Lich-

tungsansehnlicher Wertzuwachs und geringere Kultur-

nachhilfe" spreche.

In geschütten Lagen, auf kräftigen Böden

und falls beim Femelschlagbetriebe der Fichte der Mut-

terbestand durch vorangegangene starke Durchforst-

ungen widerstandsfähig erzogen ist, könnte behufs Er-

ziehung von Starkhölzern auch einmal ein Ver-

iuch mit einem eigentlichen Lichtungsbetriebe 2)

ausgeführt werden , der beim Gelingen infolge des

Lichtungszuwachses sich sehr vorteilhaft erweisen würde.

Da, wo wegen Graswüchsigkeit des Bodens ein

Erfolg der natürlichen Verjüngung der Fichte durch

Samenschläge nicht zu erwarten ist , und wo bei Kahl

idlägen Frostschäden zu befürchten sind , wäre eine

Interpflanzung mit allmählicher Lichtung des Schutz

bestandes (Schirmschlagform) zu verſuchen ³) .

Sehr lehrreich würde es sein, wenn durch einge-

leitete Versuche bei der Fichte die übliche Heyer'sche

emelschlagform mit der Gayer'schen, sowie mit dem

Lichtungsbetriebe untereinander und mit dem Kahl-

ſchlagbetriebe in derselben Oertlichkeit nach ihren Er-

folgen verglichen werden könnten .

Nach der vorstehenden Erörterung der Vorteile

und Nachteile usw. des Femelschlagbetriebes

1) Für verschiedene Gegenden ist übrigens in neuerer

Seit bekanntlich auch die Buche in die Reihe der Nugholz-

arten getreten.

2) S. Heyer-Heß, Waldbau, II . Bd . , S. 139.

S. Heyer-Heß, Waldbau, II. Bd., S. 115 .

möge nun zum Vergleich der Kahlschlagbetrieb

einer näheren Betrachtung unterzogen werden , und

zwar zunächst die äußere Beschaffenheit der Kahl-

schläge, wie sie sich meist bei den sehr verbreiteten

Fichten Abtriebsschlägen zeigt.

Da, wo auf diesen Stöcke von geringer Höhe

zum Zwecke der Rodung belaſſen werden , wiewohl

meist z . B. im Harze üblich, findet lettere im folgen=

den Frühjahr und Sommer statt. Das gewonnene

Stock- und Wurzelholz wurde bisher sodann an Ort

und Stelle in Meilern verkohlt . In neuerer Zeit

wird aber auf den Eisen-Hüttenwerken zur Ausnuzung

der wertvollen Nebenprodukte der Holzdeſtillation (Holz-

effig, Holzteer, Holzgeist usw.) mehr die Retorten-

verkohlung angewendet, bei der ebenfalls die Kohle

als Rückstand verbleibt.

―

Die auf den Abtriebsschlägen erfolgten Hölzer

werden nach den vorgeschriebenen Bau-, Nug- und

Brennholzsortimenten mit Ausnahme der stärkeren

Bloch- und Balkenhölzer - an die Abfuhrwege ge=

rückt oder in Reihen geordnet und in Haufen bezw.

Raummaßen aufgeschichtet . Eine solche Anordnung der

Hölzer auf dem Schlage ist wegen Erleichterung der

Numerierung , Abnahme und Kontrolle seitens der

Forstbeamten, sowie um den Käufern eine gute Ueber=

sicht zu ermöglichen , selbstverständlich durchaus not=

wendig.

――

Zur Verhütung von Borkenkäferfraß werden wenig=

stens alle etwas stärkeren Stämme entrindet. Die

etwa vom Käfer befallene Rinde wird verbrannt, die

übrige bleibt auf dem Schlage liegen.

Das Ausästungsreisig wird soweit es nicht zur

Aufarbeitung gelangt
Aufarbeitung gelangt bei zu starker, die nachfol=

gende Pflanzung hindernder Lage, auf der Abtriebs-

fläche verbrannt , und die Aſche auf lezterer ver-

teilt . Bildet das Reisig kein zu lästiges Hindernis,

wird es auf der Fläche belassen .

----

Auf den Nadelholz -Abtriebsschlägen bildet sich nun

infolge der Freistellung bald ein meist dichter Gras-

und Unkrautüberzug. Ein solcher hat beſon=

ders nachstehende schädliche Wirkungen:

a) Er verwurzelt den Boden und ist der Kultur

hinderlich.

b) Er entnimmt dem Boden mineralische Nährstoffe,

die also den Holzpflanzen entgehen.

c) Er unterdrücď 1 junge Holzpflanzen durch Ent-

zug von Licht, Wärme, Luft, Tau, Regen

d) Er trocknet und magert als dichter Filz

einen an und für sich schon trockenen" Boden

teils durch Abhaltung der Luftfeuchtigkeit und der

wässerigen Niederschläge vom Boden, teils dadurch

um so mehr aus, als die Gräser durch ihre

Wurzeln sehr große Wassermengen konsumieren

"

12*
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und durch die Transpiration ihrer oberirdischen | interessant, zu untersuchen, ob und welche min

Organe wieder abgeben ') " .

Die Nüglichkeit der Forstunkräuter würde außer

ihrem unmittelt aren Nutzen hauptsächlich in Folgen

dem bestehen :

a) Sie erhalten durch Abhaltung der direkten Son-

nenstrahlen vom Boden diesen frischer und schützen,

bei entsprechender Höhe und nicht zu dichtem

Stande zarte Holzpflanzen in erponierten Dertlich:

keiten gegen Frost, austrocknende Winde und

Hize ).

lischen Nährstoffe durch diese Pflanzen vorwiegend d

Boden entzogen werden . Es ließe sich darnach i

stellen, inwieweit die angebauten Holzpflanzen vielleic

in der Aufnahme dieser Stoffe beeinträchtigt werde

4. Untersuchung, in welchem ungefähren Ma

eine Vermehrung jener Nährstoffe und des Feuch

keitsgehalts des Bodens durch Verwesung der Unfra

ter bewirkt wird.

=
Die Schlagruhe bei dem Fichten Kahlschlos

betriebe bis zur Bepflanzung der Schlagflächen ist ge

b) Durch ihre Verwesung bereichern sie den Boden wöhnlich eine zwei bis dreijährige.

an mineralischen Nährstoffen ") .

Hinsichtlich der Erforschung des Einflusses der Forst-

unkräuter auf den Boden der Kahlschläge wür-

den etwa nachstehende Versuche und Untersuchungen

von Interesse sein:

1. Während anhaltend trockener Sommerwitte=

rung wären einesteils von Unkraut befreite, andern

teils von demselben stark überzogene, kleine Probe

Bodenflächen in der gleichen Dertlichkeit auf ihren un-

gefähren Feuchtigkeitsgehalt zu untersuchen

und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen .

Zugleich wäre festzustellen , inwieweit annähernd

die infolge der direkten Einwirkung der Sonnenstrahlen

auf den Boden verursachte Erhizung desselben eine

Ermäßigung durch die Unkrautdecke erfährt .

2. Eine ähnliche Untersuchung wäre auf diesen

Probeflächen nach Regenwetter anzustellen, um zu er=

mitteln , wie viele Regenfeuchtigkeit annähernd

durch die Unkräuter vom Boden abgehalten wird.

Ebenso wäre an klaren Sommertagen der Entzug des

Taues festzustellen . Natürlich sind die betr. Feuch

tigkeitsmengen nach Art und Stand der Unkräuter

verschieden.

3. Da, wo bestimmte Forstunkräuter massen

haft auf den Schlagflächen sich vorfinden, wäre es

1) S. Heß, Forstschutz, 2. Aufl. , II. Bd., S. 132.

2) Taselbst S. 131 .

³) Näheres über Schädlichkeit und Nüglichkeit der Forst-

unkräuter, s. dasselbe Werk. Bemerkungsweise mag hier

noch erwähnt sein, daß auf Fichten-Abtriebsschlägen mit

frischem humosem Boden vieler Formationen , wie bekannt,

sofort nach dem Abtriebe der rote Fingerhut (Digitalis pur-

purea) oder auch das Weidenröschen (Epilobium angusti-

folium) massenhaft erscheinen . Dieses Auftreten der beiden

Schlagpflanzen wird darauf hindeuten, daß höchstwahrſchein-

lich schon seit Generationen Fichtenbestände in denselben

Oertlichkeiten vorhanden gewesen sind, da jene Pflanzen sich

hauptsächlich auf großen Kahlflächen zeigen, und diese wohl

nur in Fichtenbeständen – nicht in Laubholzbeſtänden

üblich waren oder leicht durch Sturmverheerungen entstehen

konnten. Man muß annehmen, daß die Samen der gen.

Forstunkräuter sich lange Jahre keimfähig im Boden er-

halten und auf den Abtriebsflächen infolge der Einwirkung

von Luft, Wärme und Licht zum Keimen gebracht werden.

Burchardt äußert sich darüber in seinem vorzü

lichen „ Säen und Pflanzen “ bei Abhandlung der San

der Fichte folgendermaßen : Weder im Rohhume

noch in einer Mineralerde findet der Samen e

passendes Reimbett". Fichtenabtriebsschläge haben i

der Regel eine mehr oder minder starke Dede vos

Rohhumus, der man weder eine Saat noch Pflanzun

anvertrauen darf. Durch streifenweiſes Reinigen oder

durch landwirtschaftliche Benutzung, sonst durch ent

sprechende Schlagruhe wird der Rohhumus unſchädlic

gemacht.

Bei Erörterung der Pflanzung der Fichte heißt

es : „ Der Rohhumus der friſchen Abtriebsschläg

ist der Fichte in solcher Form nicht zuträglich; gemein

lich läßt man daher den Schlag vor der Bepflanzung

einige Jahre ruhen, damit teils der Rohhumus sid

zerſeze und mild werde, auch der zu lose Boden ſich

dichte, teils die größere Gefahr des Rüſſelkäfers vor-

übergehe. Indes hält man es mit dieser Schlagruhe

je nach Dertlichkeit , Betrieb und Erfahrung sehr ver.

schieden. Am einen Orte liegt der Fichtenschlag nur

ein Jahr lang, währenddem die Stuckenrodung er

folgt, om andern erfordern Rüsselkäfergefahr, Holz

vertrieb und Köhlerei ein zweites , selbst drittes Jahr".

Bezüglich des Rohhumus muß übrigens be

merkt werden, daß da, wo bei der Fichte die ratio

nellen starken Durchforstungen als wichtige Erziehungs:

maßregel eingeführt sind , der angesammelte Rohhumus

sich aus bekannten Gründen bald in milden , dem

Bestande mehr zugutkommenden Humus umwandelt,

und daher lediglich in Rücksicht auf den Boden eine

eigentliche Ruhezeit der Abtriebsschläge vor deren

Bepflanzung nicht nötig erscheinen dürfte . Meistens

erfordern aber schon die legtgenannten obigen Rüd

sichten die Innehaltung einer angemessenen Schlag-

ruhe.

Zum Zwecke einer richtigen Vergleichung des Kahl:

schlagbetriebes
schlagbetriebes mit dem Femelschlagbe

triebe wird es empfehlenswert sein, nunmehr die

hauptsächlichsten Vorteile und Nachteile des

ersteren Betriebes übersichtlich zusammenzustellen.
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achdem beim Femelschlagbetriebe bereits das

ötige erörtert ist:

1. Vorteile bezw . günſtige Eigenschaften des Kahl-

schlagbetriebes.

Inbezug auf Erhaltung der Boden =

güte.

1. Soweit durch die Stockrodung bei Fichte

and Kiefer nicht auch die schwächeren Wurzeln mit

ur Nutzung gelangen, sondern dem Boden verbleiben,

errotten ſie und tragen zur Verbefferung des Bodens

Der Abtriebsschläge bei . Zugleich wirkt die mit der

Rodung verbundene Bodenlockerung (Einebnung der

Stocklöcher) auf den Wuchs der angebauten Holz-

oflanzen günstig.

Eine Untersuchung des Feuchtigkeitsgehaltes des

Bodens einesteils auf den eingeebneten Stocklöchern,

andernteils auf den Zwischenräumen würde diese Wir

fung deutlich zeigen .

Die Asche, die durch Verbrennung des zu den

Feuern der Holzhauer behufs Speisenkochung benutten

Holzes zurückbleibt, bessert gleichfalls bei ihrer Ver

teilung auf der Fläche den Boden.

2. Das auf den Schlägen verbliebene Reisig und

die belassene abgeschalte Rinde soweit solches Ma-

terial nicht benutzt wird üben zunächst durch Boden-üben zunächst durchBoden

dedung eine günstige Wirkung auf die Feuchtigkeits-

erhaltung des Bodens aus ¹ ) . Nach der Verrottung

düngen sie den letteren. Werden sie verbrannt, so

Dirft die verteilte Asche ebenso.

3. Das bei der Fällung und Aufarbeitung dem

Boden verbleibende Sägemehl , sowie die Hau-

späne , nügen gleichfalls durch Verrottung, wenn es

ich hier auch nur um unerhebliche Mengen handeln

tann.

4. Wo das gewonnene Stockholz etwa noch in

Meilern verkohlt wird, wirkt die auf den Meiler,

stellen zurückbleibende Kohlenstübbe usw. als Boden=

düngung . Jene verbessert die physikalischen Eigen

ſchaften des Bodens durch ihre Hygroskopizität ²).

5. Die auf den Abtriebsflächen ausgeschichteten

Rug- und Brennhölzer verhindern, so lange

fie im Walde lagern, eine zu rasche Verdunstung der

Bodenfeuchtigkeit auf den Lagerstellen und schützen

gegen Un
krautwucherung

.

1) Allerdings erhigen sich bekanntlich die von dem Fich

tenreifig abgefallenen trockenen Nadeln stark und wirken

insofern ungünstig auf den Boden .

S. Beobachtungen über Erhizung der Bodenoberfläche

im Jahre 1914". Vom Kgl. Forstamtsasſſeſſor Dr. Münch.

„ Naturwiſſenſchaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirt-

daft" 1915, S. 219 u. f. (Besprochen von Herrmann in

der Forstlichen Rundschau“, Heft 9 v . 1915).

S. Heyer-Heß, Waldbau, I. Vd . , S. 203.

6. Die oft maffenweise auftretenden Forst un =

kräuter ſchüßen den Boden, wie bereits früher er-

wähnt, gegen zu starke Erhigung durch die direkten.

Sonnenstrahlen und gegen eine zu rasche Verdun -

stung der Feuchtigkeit ; außerdem düngen sie den

Boden bei ihrer Verweſung .

7. Etwaige Steine auf den Abtriebsschlägen

wirken ebenfalls günstig auf Erhaltung der Boden :

feuchtigkeit.

8. Die atmosphärischen Niederschläge

werden nicht durch Baumkronen zum Teil vom Boden

zurückgehalten und können soweit sie nicht durch

dichtstehende Forstunkräuter behindert sind

Boden in vollem Maße zugutkommen .

dem

9. Die von den Wurzeln des Abtriebsbe=

standes während dessen Vorhandenseins aus dem

Boden aufgenommene beträchtliche Feuchtigkeits-

menge verbleibt soweit sie nicht versickert - dem

Boden.

-

B. Sonstige Vorzüge des Kahlschlag =

betriebes.

1. Dem Femelschlagbetriebe gegenüber zeichnet er

sich durch große Einfachheit aus .

"2. Er gestattet die größte Freiheit in der An:

lage, Form und Größe der Schläge, welcher Vorzug

für Fichtenkahlschlagwälder von besonderer Bedeu-

tung ist."

3. Er bleibt unabhängig von dem Fruchtbarkeits-

eintritt der zu verjüngenden Bestände, sowie von der

Wiederkehr der Samenjahre."

"4. Mit den Mutterbäumen fallen auch die Sturm-

schäden und die Beschädigungen an dem Nachwuchse

durch die Holzernte hinweg. "

"5. Man erzieht gleichförmigere und überhaupt

bessere Bestände“ als beim Femelschlagbetriebe ') .

II. Nachteile des Kahlschlagbetricbes.

1. Durch den direkten Zugang der Sonnenstrahlen

zum Boden, besonders im Sommer, kann jener, dem

Femelschlagbetriebe gegenüber, durch zu starke Aus :

trocknung und Vermagerung leiden , wenn der

Bodenschutz durch Unkräuter sich ungenügend erweist ;

dieselbe ungünstige Wirkung können trockene Winde

ausüben .

2. Infolge ungehinderten Lichteinflusses kann

ein humoser Boden durch Unkrautwucherung

benachteiligt werden 2 ) .

1) Im weiteren darf ich auf Heyer-Heß, Waldbau, II

Bd., S. 18 u. 123 verweisen.

2 ) Vorteile und Nachteile der Forstunkräuter auf den

Abtriebsschlägen sind früher bereits hervorgehoben.

Die genannten Nachteile zu 1 und 2 äußern ſich na-

türlich je nach der Dauer der Schlagruhe und je nach den

Standortsverhältnissen in verschiedenem Maße . Wiſſen wir
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3. Der Kahlschlagbetrieb erfordert ſelbſtredend einen

größeren Aufwand an Kulturkosten , als der Femel

schlagbetrieb, doch werden die Mehrkosten durch die

Vorteile des ersteren, sowie bei der Pflanzung durch

den Altersvorsprung der Pflänzlinge wohl meist reich-

lich aufgewogen ') .

In dem mehrerwähnten „Waldbau" von Heyer:

Heß (II . Bd. , S. 19) wird bezüglich der Nachteile der

Kahlschläge gesagt : „ Allerdings sind mit größeren

Kahlschlägen (Breitschlägen) die Gefahren der

Verunkrautung , Vermagerung und Verhärtung des

Podens verknüpft, so daß leicht ein Zurückgang des

Holzwuchses von Geschlecht zu Geschlecht stattfindet .

Auch leiden die auf den schußlosen Schlägen begrün

deten Kulturen vielfach von Frost , Hize , Winden,

Krankheiten (Schütte) und Insekten (Maikäfer, Rüffel

käser usw.).

In Hochlagen kommen an steilen Hängen die Ge-

fahren durch Bodenabschwemmung und Bodenabrutsch

ungen, sowie nachteilige Einwirkungen auf das Regime

der Gewässer hinzu . Man muß daher hier unterMan muß daher hier unter

solchen Verhältnissen von der Kahlschlag- Wirtſchaft

absehen. "

Ferner heißt es in demselben Bande, S. 144, in

dem Abschnitte über die Anwendbarkeit des Femel

schlagbetriebes bei der Kiefer : „Es soll nicht

in Abrede gestellt werden, daß mit größerer Aus

dehnung der Kahlschlag - Wirtschaft die Enger

lingskalamität zugenommen hat , weil die Maikäfer

weibchen ihre Eier lieber an freien als an beschatteten

Orten ablegen. Auch tritt die Schütte und der Schaden

durch Dürre in Kahlschlägen meist verderblicher

auf als in Femelschlägen. Allein ein Durch

schlagendes Viittel gegen diese Feinde ist überhaupt

noch nicht gefunden . Andererseits könnte aber durch

die Femelschlag -Wirtschaft der Insektengefahr insofern

Vorschub geleistet werden, als infolge der unvollstän-

digen Stockrodung eine Vermehrung der Brutstätten

für manche Rüssel- und Bastkäfer eintritt. "

Da bei den vielen wichtigen Vorzügen des

Kahlschlagbetriebes für Fichte und Kiefer

die möglichste Erhaltung dieses Betriebes in hohem

Grade wünschenswert erscheint, könnte man die Frage

ſtellen : Ist die Möglichkeit vorhanden, die Nachteile

des Kahlschlagbetriebes durch besondere

doch, daß z . B. die Böden der Sandſteinformationen gegen

Lichtungen und Bloßlegen besonders empfindlich sind . Leicht

wuchert hier das Heidelbeerkraut, wird aber später durch

Heide verdrängt, die wie bekannt, den höchſten Trockenheits-

grad des Bodens anzeigt ; auf einem solchen Boden vermag

dann nur noch die Kiefer einigermaßen zu gedeihen.

1) S. Heyer-Heß, Waldbau, II . Bd . , S. 124.

|

| Maßnahmen und welche bedeutungslos zu mata

bezw . angemessen herabzumindern ?

Als solche Maßregeln wären etwa folger

allerdings teilweise erst noch zu erprobende

nennen :

1. Für obige beide Nadelhölzer sind schmal

Schläge, also kleine Hiebszüge zu wählen , „ weil bret

Schläge mehr unter den austrocknenden Wirkunge

von Wind und Sonne leiden " 1).

In Heyer-Heß, Waldbau, II . Bd . , S. 124, m

bezüglich desbezüglich des Fichten - Kahlschlagbetriebes

mit künstlichem Anbau , nachdem die Vorzüg

dieses Betriebes aufgezählt sind , gesagt : „ Im ally

meinen empfehlen sich für Fichtenwaldungen - wege

des Schußbedürfnisses dieser Holzart in der Jugend

mehr schmale Schläge (Abfäumungen) , weld

da, wo eine regelwidrige Altersklaſſengruppierung (

Rücksicht auf die Sturmfolge) vorhanden ist, dind

sogen. Loshiebe eingeleitet werden müssen. 3

Verminderung der Rüsselkäfergefahr dient ein ange

messener Schlagwechsel in der Art, daß man die Schläge

in einem Forstort (Beſtand) erst nach etwa 3–5 Jahrer

fortsetzt. "

Von den Kiefern - Kahlschlägen heißt es

daselbst S. 150 : „Der tahle Abtrieb in Verbindung

mit künstlicher Kultur ist für die Kiefer am

meisten geeignet, zumal in ihrem natürlichen Ver-

breitungsgebiet. Die besten Reſultate erzielt man durch

grundsätzliche Aneinanderreihung der Jahresſchläge mit

einjähriger Schlagruhe bis zur Kultur ; nur dürfen

diese nicht zu groß, bezwdiese nicht zu groß , bezw breit gemacht werden. Der

gleichzeitige Angriff an möglichst vielen haubaren Be

ständen, die Wahl schmaler Schläge von etwa 50 bis

60 m Breite und deren Fortsetzung erst dann, wenn

die Kultur auf dem vorausgegangenen Schlage ge

sichert ist, finden zurzeit die meisten Fürsprecher, well

durch die infolgedessen entſtehenden kleinen Hiebszüze

die Nachteile der großen Kahlschläge wesentlich ge

mindert und sonstige Vorteile (beste Uebersicht, leichte

Kontrolle, keine Beschädigung der Kulturen durch die

Fällung und das Rücken, Schutz gegen den Rüffel:

fäfer, Ersparnis an Käfergräben usw ) erreicht werden."

Um zu erkennen, in welchem ungefähren Maße

der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens auf schmäleren

Kahlflächen größer erscheint, als auf breiteren , würden

vergleichende Untersuchungen in trockener Jahreszeit

von Interesse sein. Zugleich müßten diese sich auf Be

stände mit vollem und mit loderem Kronen-

schluß erstrecken . Selbstverständlich sind die zu er-

wartenden Resultate nach Boden und Lage verschieden.

Auch ein Versuch mit den bekannten Wagner

1) S. Heß, Forſtſchuß, 2. Aufl., II . Vd . , S. 273.
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en Blendersaumschlägen , die , abweichend

n der gewöhnlichen Ost-Westrichtung, in Rück-

ht nicht allein auf erfolgreichste Randbesamung, son-

rn auch auf Zuführung der meisten Niederschläge -

on Norden nach Süden bezw . von Nordwest nach

üdoft geführt werden, würden durch eine Vergleichung

it ebenso schmalen , gewöhnlichen Kahlschlägen ,

Ensichtlich des ungefähren Feuchtigkeitsgehalts des

Bodens, Interesse darbieten ') .

2. Zum Zwecke der Erreichung einigen Schußes

er Abtriebsflächen gegen die austrocknenden Sonnen-

trahlen dürfte es sich vielleicht , besonders bei der

Fichte , empfehlen, versuchsweise eine kleine An-

ahl von geeigneten Stämmen so lange überzu =

alten, bis die ausgeführte Pflanzung gehörig an-

ewachsen ist. Wenn man zu einem solchen vorläufigen

leberhalt wegen der Sturmgefahr auch zunächſt

ur Schlagflächen mit kräftigen Böden und in ge =

chüßten Lagen wählen wird, so könnte man doch

auch einmal in weniger geschüßten Dertlich

feiten, falls dem Abtriebsbestande durch bereits seit

längeren Jahren ausgeführte starke Durchforstungen

mehr Widerstandsfähigkeit anerzogen sein sollte ,

denselben Versuch wagen . Wären etwa einzelne gutge:

formte Stämme von Weißtannen und Lärchen

vorhanden, so könnten natürlich auch diese mit über-

gehalten werden . Außer dem erreichten Schuhe würde.

auch der erfolgende Lichtungszuwachs einen Vor-

teil darbieten.

Ein Vergleich des ungefähren Feuchtigkeitsgehalts

des Bodens auf dieſen, mit vorläufigem Ueberhalt

versehenen Abtriebsflächen , mit reinen Kahlhiebs-

1lächen derselben Dertlichkeit würde über die etwaige

3Dedmaßigkeit solchen Ueberhaltes Aufschluß erteilen .

3. Die rechtzeitige Anlegung von Waldmänteln

in nieder- bezw. mittelwaldähnlicher Form, nicht allein

an den Waldrändern , sondern bei größeren

Fichtenbeständen auch in angemessenen Abständen im

Inneren jener, würden, wie früher erwähnt, einen

vermehrten Schuß der vorhandenen Bestände gegen

Etürme usw. bieten , aber auch durch weiteres Fort-

wachsenlassen dieser Waldmäntel bezw . Schußstreifen

auf den Abtriebsschlägen, letzteren sofort nach dem Ab-

triebe den ſo nötigen Schuß gegen austrocknende

Winde gewähren .

Nähme man außer den Schutz streifen vielleicht

noch den zu 2 bemerkten Ueberhalt gegen die ,

burch die Sonnenstrahlen verursachte, zu starke Er-

higung des Bodens, mit zur Hülfe, so dürfte wohl zu

hoffen sein, daß der lettere vor empfindlicher Auz-

trodnung mehr bewahrt bleiben würde .

1) S. Heyer-Heß, Waldbau, II . Vd . , S. 121 .

Die bereits früher angeführten vergleichenden Unter-

suchungen über den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens

teils in geschlossenen Beständen, teils in solchen

mit lockerem Kronenschlusse, teils auf Abtriebs-

flächen , müßten, wo es sich ermöglichen ließe, be-

züglich der letteren teils auf mit Schuhstreifen ,

teils auf mit leberhalt , teils auf mit beiden

zugleich versehene Abtriebsschläge ausgedehnt werden.

4. Auf Kiefern - Abtriebsschlägen mit

trockenem Sandboden wäre eine Bedeckung des

Bodens zwischen den Kiefern Pflanzenreihen mit grü=

nem Kiefernreisig , zum Zwecke der Frischerhal-

tung des Bodens und allmählichen Zuführung von

Stickstoff zu demselben, zu versuchen, ein Mittel, deffen

günstige Wirkung von dem verdienstvollen Professor

Schwappach gerühmt wird .

5. Bei der Aufforstung der Abtriebsflächen würde,

soweit die Standortsverhältnisse geeignet erscheinen ,

durch Beimischung der Buche zu Fichte und Kiefer,

ein etwa zu befürchtender, dauernder Rückgang der

Bodenkraft vermieden und diese noch wesentlich erhöht

werden.

Zugleich ist diese Mischung bereits früher als Vor-

beugungsmittel gegen Sturmschäden usw. der Fichte

erwähnt worden.

Wir müssen uns nun wieder der Beantwortung

der hier ausschlaggebenden Frage zuwenden : Ist bei

dem Kahlschlagbetriebe , wie er seit langen

Jahren in vielen Gegenden, besonders bei der Fichte ,

Bestandes bis zu annähernden Schluſſe der baldmög-

üblich ist, in der Zeit vom Abtriebe des bisherigen

lichst nachfolgenden Pflanzung ein Rückgang der

Bodenkraft und in welchem Maße je nach den

Standortsverhältniſſen unvermeidlich , so daß ein

Uebergang zum Femelschlagbetriebe not-

wendig wäre ?

-

teile des
Kahlschlagbetriebes inbezug auf Er-

Erwägt man die bereits hervorgehobenen Vor =

haltung der Bodengüte - besonders die volle Zu-

führung der atmoſphärischen Niederschläge zum Boden,

den Schutz des letzteren durch Gras und Unkräuter,

den Ersatz der von diesen Pflanzen dem Boden ent=

zogenen mineralischen Nährstoffe durch die Verrottung

so sollte man meinen, die Bodenkraft der forstlich un-

einer solchen Pflanzendecke an Ort und Stelle usw. —

angebauten Abtriebsschläge könne wohl kaum weder

physikalisch noch chemiſch Abbruch erleiden, wenn nicht

die früher zugleich erwähnten großen Nachteile

-
Gefahr der Austrocknung des Bodens durch die

direkten Sonnenstrahlen und trockenen Winde, ferner

zu fürchtende starke Verunkrautung des Bodens u . a.

beständen. Aber auch diese Nachteile würden sich

wahrscheinlich durch die oben empfohlenen Maß-
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nahmen, in Verbindung mit einer zeitigen , zweck-

mäßigen Aufforstung , vermeiden oder genügend

vermindern lassen . Durch Versuche und Untersuchungen

muß natürlich erst noch Klarheit geschaffen werden .

Zunächst müßte einmal auf verschiedenen Stand-

orten festgestellt werden, wie lange ungefähr eine

Abtriebsfläche unaufgeforstet (Schlagruhe) bleiben

kann, ohne eine merkliche Abnahme der Bodengüte

zu erleiden?

Sodann wäre es wohl von Interesse, auch einmal

die Wirkung der atmoſphäriſchen Niederschläge auf eine

bereits bepflanzte Schlagfläche vor erreichtem Schluß

der Kultur etwas näher zu betrachten . In dieser Be-

ziehung möchte Folgendes zu bemerken sein : Die Nieder-

schläge verteilen sich hier selbstverständlich direkt teils

auf die Pflanzen , teils auf den Boden der

Zwischenräume derselben und auf den Boden unter

den Zweigen, soweit das von dieſen abfließende Waffer |

ſich auf ihm ansammelt. Die auf den Pflanzen

verbleibende Feuchtigkeit verdunstet hier natürlich, ohne

ihnen zugutzukommen.

Der auf die Zwischenräume der Pflanzen

fallende Teil der Niederschläge gelangt nur insoweit

auf den Boden , als er nicht etwa durch Gras und

Unkräuter von jenem zurückgehalten wird und auf

solcher Bodendecke verdunstet. Die den Boden der

Zwischenräume erreichende Feuchtigkeit wird sich übrigens

auch zum Teil nach den Wurzeln der Holzpflanzen hin

ſeitwärts ausbreiten und so den Wassergehalt der

Pflanzstellen noch etwas vergrößern . Dabei bleibt

zu berücksichtigen, daß die betreffende Bodendecke zwar

aus dem Boden Feuchtigkeit und mineralische Nähr=

stoffe für sich verbraucht, aber insofern günstig wirkt,

als ſie eine zu raſche Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit

hindert und durch ihre Verwesung jene aufgenommenen

Stoffe dem Boden wieder zurückgibt.

Es wäre sehr wünschenswert, wenn alle diese Ver-

hältniffe durch die forſtlichen Versuchsanstalten einmal

gründlich untersucht werden könnten.

Der Wiederanbau der Abtriebsschläge ge

schieht, wie bekannt , beim Fichtenbetriebe fast

ausschließlich durch Pflanzung, in Kiefernrevieren mehr

durch Saat als durch Pflanzung , doch hat lettere

an Ausbreitung gewonnen. Auf den Anbau selbst

hier näher einzugehen, würde zu weit führen und er:

ſcheint überflüssig, da bei jedem Forstmann die nötigen

Kenntnisse in dem so wichtigen Forstkulturwesen vor:

ausgesetzt werden können. Nur einige Bemerkungen

mögen mir gestattet sein :

aus solchem erzogener Pflanzen zu geschehen ha

ist selbstverständlich.

Die Vorzüge der Pflanzung vor der Saa

liegen hauptsächlich darin , daß die Pflanzung de

| Stämmchen schon von der ersten Jugendzeit an eines

naturgemäßeren, größeren und gleichmäßiger :

Wachs- und Nahrungsraum bietet, bei dem dieselbe

sich regelmäßiger entwickeln und rascher erſtarken för

nen Eine schädliche Ueberfüllung an Pflanze

wie sie bei Saaten und natürlichen Verjüngungen

eintritt, kann nicht vorkommen . Ebenso sind etwai-

regelmäßige Beſt and s mischungen am bene

durch Pflanzung zu erreichen .

Versuche bei Fichten , auch durch Verwendu

langwurzelig erzogener Pflanzen vielleicht me

auf Verminderung von Sturm und Schnee

druckschäden , sowie bei Kiefern auf trockenen

Sandboden durch die Benutzung ebenso bewurzelte

Pflanzen mehr gegen Vertrocknung derselben hi

zuwirken, sezen Pflanzung voraus . Gelänge da

Anerziehung einer Pfahlwurzelbildung bei der

Fichtenpflanzen, so würde dadurch wahrschein

lich auch das Höhenwachstum gefördert werden.

Selbst eine forstliche Zuchtwahl, die als ein Vorzu

der natürlichen Verjüngung und der Saat hingestellt

wird, findet bis zu einem gewissen Grade auch bei der

Pflanzung statt ') .

Durch die Wahl kleinen , übrigens kräftigen

Pflanzmaterials und die Anwendung einfacher.

guter, billiger Pflanzmethoden stellen sich di

kulturkosten kaum wesentlich höher als bei de

Saat Ohnehin schädigen die berührten Vorzüge der

Pflanzung und der Altersvorsprung der Segling:

gegen einen Mehraufwand an Kosten, den Saater

gegenüber.

Weiter möchte ich noch einmal darauf aufmerksam

machen, wie es zur möglichsten Vermeidung bezw . Ver-

minderung der bekannten empfindlichen Kalamitäte

durchaus notwendig ist, daß da, wo es die Stand

ortsverhältnisse erlauben, viel mehr als bisher, auf die

bereits erwähnte Beimischung der Buche zur Fichte und

Kiefer gesehen werden muß. Freilich kommen für

die Fichte in etwas höheren Gebirgslagen und für

die Kiefer auf trockenerem Sandboden nur reine

Bestände in Frage.

Auf geeignetem Boden und in paſſender Lage

würde auch eine Einsprengung von Weißtanne und

Lärche in die Fichtenkulturen, wie gleichfalls

schon bemerkt, empfehlenswert sein.

Daß die Aufforstung möglichst bald, bei der Pflan-

zung unter Verwendung nur guten, kräftigen Pflanz ſetzungen ist nun schließlich zu entnehmen, daß zu einer

Aus allen den vorstehenden betr . Auseinander

materials besonders bei dem Anbau der Kiefer

nur unter Benuzung einheimischen Samens bezw . ¹) Näheres f . Mai-Heft d . Bl_v . 1913, 157.
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ündlichen Beantwortung der in der Ueberschrift die

8 Artikels gestellten Frage erst noch die Ergeb =

isse mancher, den Boden betreffender Untersuchungen

nd Versuche abgewartet werden müssen . Besonders

üßten selbstredend die Reinerträge von anzu=

genden Versuchsflächen bei beiden genannten Be

riebsarten zu einander in Vergleich gebracht werden.

Da, wo schon seit längeren Jahren durch starke

Eurchforstungen auf erhöhte Widerstandsfähigkeit der

ichtenbestände gegen Kalamitäten hingearbeitet ist ,

rauchten Versuche mit Samenschlagstellungen

icht auf geschütte Lagen mit gutem Boden be-

chränkt zu werden, sie könnten auch einmal, wie be

eits erwähnt, auf weniger günstige Standorts

#erhältnisse Anwendung finden . Obige Erziehungs-

seiſe würde, wie gleichfalls schon früher hervorgehoben,

och insofern einer weiteren Ausdehnung des Femel

(chlagbetriebes förderlich sein, als bei jener zu

gleich eine frühzeitigere, öftere und reichlichere Frucht =

bildung erwartet werden kann. Später würde es

fich ja dann zeigen, ob und innerhalb welcher Grenzen

fich der lettere Betrieb, auch in Gegenden mit bis-

herigem faft ausschließlichem Kahlschlagbetriebe ,

zur Einführung , wenn auch etwa nur in geringem

Umiange, empfiehlt. Beide Betriebsarten könnten

ſo vielleicht mitunter nebeneinander bestehen, was

in den lettgenannten Gegenden zugleich eine sehr wün-

ichenswerte Abwechselung und vieles Interesse dar-

bieten würde.

Wenn erst einmal unter geeigneten Standortsver-

hältnissen die sehr zweckmäßige Beimischung der Buche

zurFichte und Kiefer mehr durchgeführt sein wird,

würden die so herangewachsenen Mischbestände selbst

redend am besten und billigsten durch Femelschläge

verjüngt werden, und würde schon hierdurch somit

dieser Betrieb eine größere Verbreitung erhalten.

In Gegenden , w00 der Kahlschlagbetrieb

wegen seiner vielen , wichtigen, früher schon aufgezähl

ten Vorteile seit langer Zeit ausschließlich in Anwen

dung steht, wird man sich nur bei besonders wichtigen

Gründen zu einer vollſtändigen oder stellenweiſen Um

wandlung in den Femelschlagbetrieb verstehen .

Versuche mit beiden Betrieben nebeneinander müßten

natürlich eingeleitet werden.

Sehr zu berücksichtigen bleibt doch auch, daß durch

Anwendung der bezeichneten Maßregeln die Nach

teile desKahlschlagbetriebes sich, wie zu er

hoffen, mehr vermeiden oder doch vermindern

Lifen werden, nachdem event. jene Maßnahmen durch

Versuche und Erfahrungen ausreichend begründet sind.

Ein event. Rückgang der Bodenkraft bei

legterem Betriebe würde sich , wie wohl anzunehmen,

nur unter bestimmten Standorts , namentlich Boden-

1916

verhältnissen oder bi längerer Dauer der Schlag-

ruhe bemerkbar machen .ruhe bemerkbar machen . Bisher sind , wenigstens aus

unserem Harze, Klagen in dieser Richtung, soweit mir

bekannt, nicht lautbar geworden . Allerdings könnte

es ja sein, daß sich ungünstige Wirkungen hier und

da erst aus genauen vergleichenden wissenschaftlichen.

Untersuchungen und Versuchen, sowie aus weiteren Er-

fahrungen feststellen ließen.fahrungen feststellen ließen. Auch dürfte es wohl an

Oertlichkeiten nicht fehlen , wo vielleicht troß aller

Vorsichtsmaßregeln , schon wegen etwa sehr zu

fürchtender Sturmgefahr , der Femelschlag-

betrieb bei der Fichte sich nicht ermöglichen ließe,

so wünschenswert sich seine Einführung in Rücksicht

auf den Boden auch erweisen sollte.

Besonders unter Beachtung der hier in Vorschlag

gebrachten Schuß maßregeln wird man in reinen

Fichten sowie Kiefernrevieren getrost den

üblichen Kahlschlagbetrieb so lange beibehal-

ten können, als eine Minderung der Boden :

güte durch Vergleichung, namentlich der Bodenfeuch

tigkeit und der Erträge bei beiden fragl. Betriebsarten ,

nicht deutlich nachweisbar ist . Wo solches aber der

Fall sein und die Umwandlung in den Femel-

schlagbetrieb ratsam oder notwendig erscheinen

sollte, werden vielleicht die Bodenverhältnisse

derartig sein , daß man dieſen Betrieb durch Boden-

bearbeitungen, ſowie durch Saaten und Pflanzungen

kräftig unterstüßen und ihm mehr Sicherheit

verleihen müßte.

Ohne den Ergebnissen von Versuchen und Erfah-

rungen vorgreifen zu wollen, möchte ich mich im großen

Ganzen bei Fichte und Kiefer mehr für die Wahl

des Kahlschlagbetriebes in Verbindung

mit der Pflanzung aussprechen, unter beson-

deren Standorts-, namentlich Bodenverhältnissen aber

muß dem Femelschlagbetriebe der Vorrang ein-

geräumt und ihm , meiner Meinung nach, eine grö =

Bere Ausdehnung als bisher, hauptsächlich in Revieren

mit ausschließlichem Kahlschlagbetriebe , ver-

schafft werden, insoweit hier die Einführung des ersteren

Betriebes für manche Dertlichkeiten etwa durchaus

als zweckmäßig zu erachten ſein ſollte .

Zum Schluß meiner Arbeit möchte ich noch eine

Aeußerung des sehr verdienten Professors Heß über

den Kahlschlagbetrieb im allgemeinenen

in dem mehrgenannten „Waldbau" von Heyer-Heß,

II . Bd. , S. 19, nicht unerwähnt lassen . Dieselbe

lautet bei Aufzählung der Vorzüge dieses Betriebes

folgendermaßen : „Es ist für den Herausgeber er-

freulich , daß auch jezt noch manche Forstmänner

gegenüber der allgemeinen Schwärmerei für den Femel-

und Femelschlag-Betrieb für den Kahlschlag - Betrieb
--

13
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als überwiegende Form im Hochwalde eintreten, z . B.

Arndt". ")

Weiter sagt er aber auch : „Es ist ein unbestreit

bares Verdienst Gayers , in seinem „Waldbau" auf

die Nachteile einer übertriebenen Ausdehnung der Ka

flächenform hingewiesen und eindringlich vor dersel

gewarnt zu haben. Er ist aber mit der Verurteil

der Kahlschlagform etwas zu weit gegangen, und eiri

seiner Anhänger haben die Verherrlichung der nat

') Arndt: Waldbauliche Streifzüge (Zeitschrift für Forst. lichen Verjüngung auf Kosten der künstlichen Bestan

und Jagdwesen, 1905, S. 479) . begründung übertrieben. "
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Diese Zeitung, deren erste Nummer uns vorliegt ,

hat sich die Aufgabe gestellt, die in dem Weltkriege

zusammen kämpfenden Staaten auch wirtschaftlich zu

gemeinsamer Arbeit zu verbinden , um sich in dauern=

dem, engsten Anschluß aneinander stark und unab=

hängig zu machen und sich auf dem Weltmarkt die

Stellung zu verschaffen , die ihnen einen sicheren Anteil am

Welthandel gewährleistet und dadurch die Möglichkeit bie

tet, ihre wachsenden Volksmassen immer mehr zu berechtig=

tem materiellen und geistigen Lebensgenuß zu führen .

In einem Artikel Zur Einführung" weist der

Erſte Vizepräsident des Reichstages, Geh Regierungs

rat Dr. Paasche darauf hin, daß der Weltkrieg mit

unheimlicher Deutlichkeit zeige , wie notwendig es für

jede kontinentale Großmacht sei, sich nicht nur mili-

täriſch, ſondern auch finanziell und wirtſchaftlich ſo ſtark

und unabhängig wie möglich zu machen, um ihre

Selbständigkeit bewahren und behaupten zu können.

Treue Pflege der Nahrung spendenden Bodenfultur,

Förderung unseres auf wissenschaftlicher Grundlage sich

entwickelnden Gewerbefleißes, Ausbau unseres Verkehrs-

wesens und Sicherung unseres Handels durch zweck:

"
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mäßige Handelspolitik müsse neben aller Pflege re

giöser und geistiger Bildung, neben aller wachsende

sozialen Fürsorge die erste Pflicht der vereinten Volle

sein. Die törichten Bestrebungen , die zurzeit in was

sendem Maße in England, Frankreich, Rußland un

Italien zutage träten, die Mittelmächte Europas auch

nach dem Kriege vom Handel mit den gegenwärtigen

Feinden, womöglich auch mit den Neutralen, ausz

schließen, würden, so unhaltbar und undurchführb

die Pläne auch sein möchten, doch für eine gewif

Uebergangszeit uns die alten Handelskanäle sperre

oder ihre Benutzung stark erschweren. Darum mi

es das erste Ziel sein, die wirtschaftlichen Beziehunge

zwischen den heutigen Bundesgenossen so eng wie mög

lich zu gestalten , um ein großes Wirtschaftsgebiet

schaffen, das mit den heutigen Weltmächten, Rußland

Nordamerika und England in erfolgreichen Wettbewer

treten könne. Ein möglichst enges Zusammenschließe

Deutschlands , Desterreich-Ungarns, der Türkei Bulge

riens und etwaiger sonstiger Balkanstaaten würde

einer ungeahnten Entwicklung all der mannigfacher

wirtschaftlichen Kräfte führen, die in diesem großen

Ländergebiet von der Nordsee bis zum Mittelmeer und

bis zum Persischen Meerbusen heute noch der Er

schließung harren . Gemeinsames Arbeiten, gegenseitig

Förderung und zweckentsprechender Schutz gegen das

Ausland könnten für alle Glieder dieses Verbandes

einen wesentlichen Teil der Schäden ausgleichen , dự

durch die entstehende Störung der Welthandelswege

liches , leistungsfähiges , afrikanisches Kolonialreich für

entstehen müßten . Gelänge es dann , auch ein einheits

Deutschland zu erhalten und zu schaffen , so würden

die Lebensbedingungen dieses neuen Völkerbundes über

allen Zweifel sichergestellt sein.

Es wird weiter ausdrücklich betont, daß die Wirt

schaftszeitung es zu ihren besonderen Aufgaben rechnet.

auf eine steigende, wirtschaftliche Zusammenarbeit der

beiden Kaiserreiche mit der Türkei und den Balkan

staaten, die den Anschluß an die Zentralmächte fan-

den oder finden werden, hinzuarbeiten.
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Es soll zunächst von den mannigfachsten Gesichts- | von Dr. Ernst Müller Meiningen , Mitglied des Reichs-

inkten aus gekennzeichnet werden , in welcher wirt

haftlichen Lage sich die verbündeten Reiche und ihre

11zelnen Erwerbsklaffen befinden , wie sich ihre Wirt-

haftspolitik gestaltet und gestalten muß, um ihre

beitgehende Annäherung zu fördern, Hemmnisse, die

em entgegenstehen, aus dem Wege zu räumen .

Dieſem allgemeinen Teil des Blattes wird sich ein

weiter anfügen, der eine fortlaufende Uebersicht aus

nöglichst allen Teilen des wirtschaftlichen und wirt-

chaftspolitischen Lebens in den verbündeten Reichen

geben soll. Industrie, Land- und Forstwirtſchaft,

Sandel und Börse, Banken und Kapitalmärkte, Schiff-

ahrt, Arbeitsmärkte, die Entwickelung des Verkehrs:

veſens uſw. ſollen eine fortlaufende Betrachtung unter

en entwickelten Gesichtspunkten erfahren . Auf diese

Weise ist zu erhoffen , eine gründliche , gegenseitige Kennt

nis zu fördern, ein gesteigertes Interesse der Völker

von Hamburg bis Bagdad zu erwecken .

Diesem Geleitwort „Zur Einführung “ folgen eineReihe

höchſt intereſſanter Artikel : „ Deutsche Stimmen über

die Wirtſchaftszeitung der Zentralmächte“ (von Staats-

sekretär Helfferich, Geh. Regierungsrat Dr. G. Reidke- |

Berlin, Franz v. Mendelsohn, Präsident der Handels-

fammer-Berlin, Dr. Rizoff, bulgar. Gesandter in Ber

lin, Graf Westarp, Dr. Dertel usw. , Mitglieder des

Reichstages u . a.) , „ Annäherung auf der ganzen Linie“

"

tages , „ Der mitteleuropäische Wille" von Dr. Fr. Nau-

mann, Mitglied des Reichstages , „Die wirtschaftliche

Zukunft Deutschlandz “ von Kommerzienrat Hr. Fried-

richs, „Renten und Dividenden im Kriege", „ Export=

organisation " , „ Binnenschiffahrtswünsche “ , „ Günstiger

Saatenstand". Amtliche Mitteilungen des Deutsch-

Desterr. - Ungar. Wirtschaftsverbandes in Berlin" . In

einem besonderen Abschnitt : Oesterreich-Ungarn " wer=

den nach einem Artikel : Stimmen über die Wirt-

schaftszeitung der Zentralmächte " Abhandlungen über

„ Wirtschafts- und Außenpolitik" vom Reichstagsabge-

ordneten Mar Friedmann , Obmann des Oesterreichisch-

deutschen Wirtschaftsverbandes in Wien, „Handels-

politische Annäherung der Zentralmächte“ vom k. k.

Komm.-Rat H. Vetter, Präsident des Bundes österr .

Industrieller in Wien, Wirtschaftliche Annäherung“

von Sektionschef a. D. Dr. Sigm . Brosche, Präsident

des Zentralverbandes der Industriellen Oesterreichs,

„Die Bedeutung Mitteleuropas " von Wirkl. Geh. Rat

Jos . Szterényi , gl. ungar . Staatssekretär a . D., Mit-

glied des ungar . Reichstages, und Wirtschaftliche

Rundschau“ gebracht .

Möge es der Wirtschaftszeitung der Zentralmächte“

gelingen, die großen Ziele, die sie erstrebt, voll und

ganz zu erreichen! E.

Briefe

Aus Preußen.

Der Etat der Domänen-, Forst. und landwirt-

schaftlichen Verwaltung für das Etatsjahr

1. April 1916/1917.

I. Der Etat der Domänen - Verwaltung.

Nach dem Abschlusse des Etats der Domänenver:

waltung betragen die Einnahmen 33 841 200 M.

gegen 33 782 380 M. des Vorjahres , die Ausgaben

14 325 130 M. gegen 14 846 430 M. des Vorjahres,

es bleibt mithin ein Ueberschuß von 19 516 070 M.,

gegen 1915 ein Mehr von 580 120 M.

II. Der Etat der Forstverwaltung.

Der Abschluß des Forst- Etats lautet :

Ordinarium.

Die ordentlichen Einnahmen betragen.

Die dauernden Ausgaben betragen

Mithin Ueberschuß im Ordinarium :

154 513 000 M. gegen 1915 mehr

64 791 000 M. gegen 1915 weniger

89 722 000 M gegen 1915 mehr

Extraordinarium.

•Die außerordentlichen Einnahmen betragen

Die einmaligen u. außerordentlichen Ausgaben betr.

Mithin Zuschuß im Extraordinarium :

Bleibt Ueberschuß:

245 000 M.

1656 000 M.

1901 000 M.

2 000 000 M. gegen 1915 ebensoviel .

2930 000 M. gegen 1915 mehr

930 000 M. gegen 1915 mehr

88 792 000 M. gegen 1915 mehr

300 000 M.

300 000 M.

1 601 000 M.

13*
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A. Einnahmen.

Ordentliche Einnahme n.

1. Holz aus dem Forstwirtschaftsjahre 1916

2. Nebennutzungen

2. Jagd .

4. Torfgräbereien im Forstwirtschaftsjahre 1916

5. Rückzahlungen auf die an Forstbeamte (Oberförster, Revierförster,

Förster, Meister und Wärter) zur wirtschaftl. Einrichtung bei Ueber-

nahme oder anderweiter Ausstattung einer Stelle gewährten Vorschüſſe

6. Forstliche Lehranstalten .

7. Verschiedene andere Einnahmen

Außerordentliche Einnahmen.

8. Erlöse aus dem Verkaufe von Forstgrundstücken (Einnahmen des vor=

maligen Staatsschayes)

-

·

Die Einnahme für Holz, welche im Etats-

jahre 1912 146 007 147 M. und im Jahre 1913

= 151 241 453 M., mithin durchschnittlich pro Jahr

148624 300 M. und im Etatsjahr 1914 126310420

Mark betragen hat, ist mit Rücksicht auf die Unge=

wißheit über die Verhältnisse des Etatsjahres 1916 in

der Höhe des Vorjahres wieder eingestellt worden

Die Jft -Einnahme für Holz betrug in

Millionen Mark:

1905 = 108,8 =

1906 = 109,8

1907 117,9 1912 =

1908 = 116,3 1913 -

1910 118,1

1911 = 147,2

146,0

151,2

1909 - 119,2 1914 = 126,3

Der Naturalertrag an Holz ist für 1916

veranschlagt auf :

a) kontrollfähiges Material

143 600 000

gegen den vorigen

ebensoviel.M.

7 709 000 mehr 164 0002"

800 000 "

"1

ebensoviel.

weniger 16 000124 000

ebensoviel.350 000

111 000

"

"

1819 000 " mehr 97.000

a) 3. Holzzucht bestimmter Waldboden

nicht ,b) " "

2000 000 ebensoviel."

2729502

= 322177 .

im ganzen
=3051679ha

gegen 3 043 425 ha im Jahre 1915

An Erlösen für veräußerte Forstgrund

stücke in sind den Jahren 1912 und 1913 einge

kommen :

im Etatsjahre 1912

" 1913

im ganzen

-

=

6 864 158 M.

10 315 146 "

17 179 304 M.

mithin durchſchnittlich für ein Jahr 8 589 652 M.

Als mutmaßliche Einnahme ist ein Betrag von ?

Millionen Mark in den Etat eingestellt worden.

B. Ausgaben.

Die Ausgaben betrugen nach dem Etat in Millie

nen Mark:=

b) nichtkontrollfähiges Material
=

9 155 546 fm

2089 777
1906

-
50,3 1911 73,1

"

1907 52,9= 1912 73,9

im ganzen = 11 245 323 fm
1908 54,7 1913 80,0

Der Flächeninhalt der Staatsforsten 1909 = 56,0 1914
- 80,3

hat im Jahre 1915 betragen : 1910 69,4 1915 69,2

Dauernde Ausgaben.

1. Kosten der Verwaltung und des Betriebes.

Besoldungen .

Wohnungsgeldzuschüsse

Andere persönliche Ausgaben

Stellenzulagen, Dienstaufwands- und Mietsentschädigungen ,

Dienstkleidungszuschüsse

Werben und Verbringen von Holz und anderen Forsterzeugnissen

im Forstwirtschaftsjahre 1916 .

Unterhaltung und Neubau der Gebäude .

Unterhaltung und Neubau der öffentlichen Wege .

Beihilfen zu Wege- und Brückenbauten, zur Anlegung von

Eisenbahngüterhaltestellen, außerhalb der Forsten , die von

wesentlichem Nugen für die Forstverwaltung sind .

Wasserbauten in den Forsten. •

.

gegen den vorigen Etat

17010 380 M. mehr 130 210 M.

171 000

2 730 448

" "

"

5000

ebensoviel.

4 383 330 "

17 900 000 "

mehr 170 130 .

ebensov
iel

.

3 250 000 "

3 600 000

250 000

"1

ebenjo
viel

.

50000 "
"!
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Forstkulturen, Bau- und Unterhaltung der Wirtschaftswege u .

Eisenbahngüterhaltestellen, die im Interesse der Forstverwal-

tung angelegt werden müssen, Verbesserung der Forstgrund-

stücke, Forstvermessungen und Betriebsregelungen .

Jagdverwaltungskosten und Wildſchadenersaßgelder

Torfgräbereien

Reisekosten .

Umzugskosten

Vertilgung schädlicher Tiere im Wirtschaftsjahre 1916 .

Holzverkaufs- und Verpachtungskosten , Vorflutkosten , Prozeß-,

Druckkosten und andere vermischte Ausgaben, darunter nicht

abgelöste Postporto: und Gebührenbeträge mit Einschluß von

Fernsprech- und Telegrammgebühren und sonstige Koste des

dienstlichen Verkehrs :

2. Forstwissenschaftliche und Lehrzwecke.

Besoldungen .

Wohnungsgeldzuſchüffe

Andere persönliche Ausgaben

Sonstige Ausgaben

3. Allgemeine Ausgaben .

Real- und Kommunallasten und Kosten der örtlichen Kommu

nal- und Polizeiverwal ung in fiskalischen Guts u . Amts-

bezirken

Ablösungsrenten und zeitweise Vergütungen an Stelle von

Naturalabgaben .

•

6 000 000

121 000

" weniger 1790000 ,

ebensoviel.

weniger 2500

6 400

ebensoviel.

"

"

"

31 000 "

110 000 " "

172 000

300 000

"

"

1110842 , weniger 65 440 "

135 550

11 420

""

"

mehr 2970

ebensoviel.

"

59 400 11

187 630 . " mehr 30 "

"

4 100 000 " weniger 100 000 "

1 242 000 " ebensoviel.

427 000

200 000 M.

128 000 "

Gesetzliche Kosten der Unfallversicherung und Unfallfürsorge sowie

Ausgaben für die Unfallversicherung bei den Forstakademien

und Beiträge zum Pensionskassenverbande für Gemeindeforſt-

beamte des Regierungsbezirks Wiesbaden

Unterstützungen für ausgeschiedene Beamte sowie Pensionen und

Unterstügungen für Witwen und Waisen von Beamten . .

Kosten der dem Forstfiskus auf Grund rechtlicher Verpflich=

tungen obliegenden Armenpflege mit Einschluß von rund

30 000 M., die im Durchschnitt alljährlich als Beiträge der

Forstverwaltung zur Clausthaler Forstarbeiterunterstützungs-

kaffe im Reg.-Bez . Hildesheim gezahlt werden .

Unterſtügungen aus sonstiger Veranlassung, darunter einmalige

Unterstützungen für Personen ohne Beamteneigenschaft, die

im Dienste der Forstverwaltung beschäftigt werden oder be-

ſchäftigt geweſen ſind , und für ihre Hinterbliebenen

Ankauf von Grundstücken zu den Forsten

Einmalige und außerordentliche Ausgaben.

Ablösung von Forstservituten, Reallasten und Passivrenten .

Ankauf und erste Einrichtung von Grundstücken zu den Forsten, Vorbereitung und Aus-

führung des Verkaufs von Forstgrundstücken, deren Veräußerung beabsichtigt ist ,

3. B. Herstellung der nötigen Straßen-, Beleuchtungs-, Entwässerungs- usw. An-

lagen sowie deren laufende Unterhaltung und Benutzung

60 000 "1

1 050 000 "

Hier kann derjenige Teil der Ist- Einnahme bei Kap . 1 Tit 10 (Erlöse aus dem Ver-

kauf von Dömänen- und Forst-Grundstücken) und Kap. 2 Tit . 8 verwendet werden, der die

Summe von 1600 000 M. übersteigt und nicht zur Erwerbung und ersten Einrichtung

von Domänen- und Domänengrundstücken verwendet wird . An Erlösen aus dem Verkaufe von

Domänen und Forstgrundstücken sind veranschlagt unter Kap . 1 Tit . 10 = 2 000 000 M.

100 000 M.

1 200 000 "
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und unter Kap. 2 Tit. 8

1 600 000 m., die nicht zur

grundstücken bestimmt ist , um

einander entfallen hiervon je 1 200

2 000 000 M. Diese 4 000 000 M. übersteigen die Summe von

Erwerbung und ersten Einrichtung von Domänen- und Forst-

2 400 000 M.2 400 000 M. Nach dem Verhältnis der Einnahmen zu

000 M auf die Domänen und Forstverwaltung.

Versuchsweise Beschaffung von Insthäusern für Arbeiter .

Außerordentlicher Zuschuß zum Wegebaufonds (3 850 000 m.)

Herstellung von Fernsprechanlagen
•

|

300 000

1 300 000

30 000

Die Zahl der Forstbeamtenstellen hat selbstverständlich . Auch eine anderweite Arbeitsteilun

sich gegen 1915 um eine Forstrendanten und eine zwischen den Oberforstmeistern und Forsträten ist

Waldwärterstelle verringert. nicht erfolgt, obwohl die Anordnung, daß die Prüfung

und Feststellung der jährlichen Wirtſchaftspläne dura

die Forsträte allein und nicht durch die beiden e

Jahren in Aussicht gestellt worden ist.

Ueber die Zahl der vorhandenen Dienstwohnungen

und die Ist-Einnahme für Holz aus dem Etatsjahre

1914, sowie den Erlös für veräußerte Forstgrundstücke | gierungsforstbeamten erfolgen soll, seit einer Reihe von

im Etatsjahre 1914 fehlen die näheren Angaben.

Die Organisationsreform ruht während des Krieges

III. Der Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung , einschl. der Zentralverwaltung

des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

A. Einnahmen.

B. Ausgaben.

B. Dauernde Ausgabe n.

1. Ministerium .

gegen den vorigen Etu

9 924 208 M. mehr 3884 M

2. Oberlandeskulturgericht

3. Generalkommissionen

4. Banktechnische Revisoren

5. Landwirtschaftl. Lehranstalten und sonstige wiſſenſchaftliche und Lehrzwecke

6. Tierärztliche Hochschulen und Veterinärwesen

7. Förderung der Viehzucht . .

8. Förderung der Fischerei

9. Landesmeliorationen, Moor-, Deich-, Ufer- und Dünenwesen

10. Allgemeine Ausgaben .

1973 000 M

169 010

13 195 421

32 700

5 046 517

6435 035

7 635 000

588 527

4 194444

1805 069

H

#

栅

Unter den unter 9 aufgeführten Ausgaben sind enthalten. für : Ausführung des Gesezes betr. Schußwal-

dungen und Waldgenossenschaften, sowie Förderung der Wald- und Wiesenkultur überhaupt 195 000 M.,

ferner für Ausführung des Gesetzes vom 16. September 1899 betr . Schutzmaßregeln im Quellgebiete der

linksseitigen Zuflüsse der Oder in der Provinz Schlesien 15 000 M.

Unter 10 (Allgemeine Ausgaben) sind zur Beobachtung der in den Flüssen vorkommenden Waſſerſtände

und Meſſung der hierbei zum Abfluß gelangenden Wassermengen sowie Feststellung des tatsächlichen Ver-

laufs der Hochwasserwellen in den preußischen Stromgebieten 55 219 M. ausgeworfen .

Einmalige und außerordentliche Ausgaben

Hier sind im Ganzen vorgesehen .
www 5 638 350 M.

Unter diesen einmaligen und außerordentlichen Ausgaben sind besonders zu erwähnen :

Für Errichtung von ländlichen Stellen mittleren und kleineren Umfangs auf staatlichen

Grundstücken

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den westlichen Provinzen

Hierzu bemerken die Erläuterungen zum Etat :

Den westlichen Provinzen sollen wiederum die im vergangenen Jahre überwiesenen Be-

träge zugewendet werden, jedoch sind mit Rücksicht auf die Kriegslage Minderausgaben für

1915 zu erwarten, so daß unter Uebertragung der hieraus entstehenden Ersparnisse auf das

Etatsjahr 1916 eine Kürzung des Fonds um 100 000 M. angezeigt erscheint. Danach ſind

von dem angesetzten Betrage zu verwenden innerhalb der Rheinproving 400 000 M., Pro-

vinz Westfalen 175 000 M., Provinz Sachsen 100 000 M., Provinz Hannover 80 000 M.,

280 000 M.

915 000 "
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Provinz Heffen Naſſau 100 000 M. , Provinz Schleswig -Holstein 40 000 M. und der Hohen-

jollernschen Lande 30 000 M. Die Zuwendungen sollen wie bisher unter der Voraus-

jetzung wenigstens gleicher Leistungen der Provinzial- oder Kommunalverbände und der ge-

meinſamen Verwendung der Fondsanteile des Staates und der beteiligten Verbände geleistet

werden.

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den östlichen Provinzen

Zur Durchführung des öffentlichen Wetterdienstes

Zur Förderung der Kultivierung und Besiedelung von Oedländereien in der Provinz Hannover

Zur Förderung der Kultivierung von Oedländereien in der Provinz Schleswig-Holstein .

Desgl. in der Provinz Westfalen
•

1 252 000

210 000

"

"

150 000 "

• 60000 "

50 000 "

Notizen.

A. Geheimerat Dr. Richard Heß,

von 1889 bis 1910 ordentlicher Profeſſor der Forstwiſſenſchaft

an der Univerſität Gleßen, iſt daſelbſt am 18. Januar ge-

ftorben und am 21. unter zahlreicher Beteiligung aus den

Kreisen des Landes, der Stadt und der Universität auf dem

alten Friedhofe an der Seite seiner Gattin, die ihm vor neun

Jahren im Tode vorausgegangen war, beerdigt worden. Am

Sarge wurden Kränze mit Ansprachen niedergelegt : namens

der Universität vom Rektor Professor Dr. Sievers, namens

der Bhilosophischen Fakultät von deren Dekan Prof.

Dr. Kalbfleisch, namens der Forstabteilung des Großh.

Finanzministeriums von Geh . Oberforſtrat Dr. Walther,

für die Burschenschaften und deren Alte Herren von Geh.

Hofrat Dr. Haupt, seitens des studentischen Ausschus-

ſes und einer Gießener Gesellschaft näherer Freunde,

des sog. „ Dienstagskranzes“, dem früher auch Hundeshagen,

Karl und Eduard Heyer sowie deſſen Amtsvorgänger, der Ober-

förster und Profeſſor Dr. Zimmer angehört hatten. Im Auf-

trage dieser Geſellſchaft redete der langjährige Amtsgenosse des

Berstorbenen, Geh. Forſtrat Dr. Wimmenauer. Dieſem war

ugleich nach Verabredung mit den genannten Vertretern der

Universität die eingehendere Würdigung der wissenschaftlichen

Verdienste des Verstorbenen vorbehalten. Ueber deſſen Lebens-

lauf ist folgendes zu berichten :

Richard Heß ist am 23. Juni 1835 als jüngster Sohn

des damaligen Regierungs- und Steuerrats, späteren Geh.

Staatsrats und Geheimerats Karl Heß in Gotha geboren.

Seine Jugendjahre verbrachte er je nach dem Amtsorte des

Vaters teils in Koburg, teils in Gotha, wo er die Gymnasten

besuchte und im Jahre 1854 die Maturitas erlangte. Seine

ursprüngliche Absicht, Artillerieoffizier zu werden, hatte er in-

folge eines längeren Ferienaufenthalts zu Oberhof im Thi

ringer Walde zugunsten des forftlichen Berufes, den er dort

fennen lernte, aufgegeben. Nachdem er zunächst die vorges

ſchriebene 1½jährige Lehrzeit, und zwar bei dem als Entomo-

logen rühmlichſt bekannten Revierförſter Kellner zu Georgen-

tal, zugleich auch unter dem leitenden Einfluß des dortigen

Oberforstmeisters Schrödter, absolviert hatte, bezog er zu=

nächſt im Herbſte 1855 die Akademie Aschaffenburg, wo

damals Stumpf, Kauschinger und nach diesem Gayer Forst-

wiſſenſchaft lehrten, und im folgenden Jahre die Universität

Göttingen, um ftaats- und rechtewissenschaftliche, sowie

naturwissenschaftliche Vorlesungen zu hören. Hier schloß er

fich der Burschenschaft Brunsviga an, der er bis zu seinem

Tode als treuer „Alter Herr“ augehörte. Die Staatsprüfungen

"

im Forst- und Kameralfach legte er 1856 und 1858 zu Gotha

mit bestem Erfolge ab. Nun folgte eine Reihe von Jahren

während deren sich Heß mit größtem Eifer den praktiſchen

Arbeiten der Forstverwaltung an verschiedenen Revieren des

Landes widmete. Zugleich entfaltete er ſeit 1860 eine aus:

gedehnte schriftstellerische Tätigkeit, die ihn in nähere Berül-

rung mit Professor Dr. Gustav Heyer, dem Herausgeber der

Algemeinen Forst- und Jagdzeitung " brachte. Denn in die-

fer Zeitschrift erschienen die meisten seiner damaligen Abhand-

lungen ; so unter anderem eine über „ Die Loshiebe" im Oktober=

heft 1862, der eine redaktionelle Bemerkung besonderen Dank

und rühmende Anerkennung zollte. Heyer suchte ihn bei ver-

schiedenen Gelegenheiten für den akademischen Lehrberuf zu ge-

winnen, aber Heß zog es zunächst vor, in der Praxis zu blei,

ben. Im Jahre 1860 wurde er zum Forstgehilfen ernannt,

1863 als Forstconducteur und 1868 als Forstcommiſſair, d . h .

als zweiter Beamter einer Forstmeiſterei , angeſtellt . Im Jahre

1863 gründete Heß in Ohrdruf durch seine Vermählung mit

Sophie Schlenk den eigenen Hausstand . Dieser Ehe sind

vier Kinder entsprossen : zwei Töchter, Klara und Else, von

denen die erstere mit Herrn Oberstleutnant Pampe verheiratet,

die zweite leider frühzeitig gestorben ist, und zwei Söhne, Ar.

thur und Hugo, beide zurzeit im Heere stehend, sonst der eine

Kaufmann, der andere Landwirt.

Als nun Gustav Heyer, zu jener Zeit ohne Zweifel

unter allen akademischen Lehrern des Forstfaches der hervor

ragendste, im Jahre 1868 die Profeſſur an der Universität

Gießen mit der Direktion der neugegründeten Forstakademie

Münden vertauschte, schlug er Richard Heß zu seinem Nach.

folger vor, denn in ihm glaubte er zu finden und fand er

tatsächlich, was er suchte : reife Kenntnisse auf allen Gebieten

seines Faches, reiche Erfahrung in der forstlichen Praxis,

Lehrgabe und unermüdlichen Fleiß in der Sammlung, Sich-

tung und Ordnung des Wissensstoffes. Wenn Heß auch an

Originalität und genialer Durchführung eigener Gedanken

seinem Vorgänger nicht gleich kam, so war er ihm an Viel-

seitigkeit doch überlegen. Wer die Lehrmittel des Gießener

Forstinstituts, die Sammlungen und den akademischen Forst-

garten vor seiner Zeit gekannt hat und nun sieht, was Heß

daraus gemacht hat der staunt und bewundert seine unermüd-

liche Arbeitsleistung . Und wer die lange Reihe seiner Schriften

übersteht, die bis ins Einzelne und Kleinste mit einer uner

reichten Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt ausgearbeitet sind,

der begreift es vollkommen, daß alles , was Heß an tatsächlichen

Angaben festgestellt hat, von anderen unbezehen als zweifellos
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richtig übernommen werden konnte. Das gilt von seinen

Lebensbildern" hervorragender Fachgenossen (1885), von

feiner Schrift über „ Eigenschaften und forstliches

Verhalten der Holzarten" (1883 und 1895), von seinen

Erfahrungen und Beobachtungen im Gebiete des Waldbaues,

wie sie in den zwei von ihm bearbeiteten lezten Auflagen des

klaſſiſchen Werkes von Karl Heyer enthalten sind (1893 und

1906/9), und vor allem von seinem Hauptwerke: „ Der Forst-

fſchug" (1878, 1887/90, 1898/1900), das in mehrere fremde

Sprachen überseßt worden ist , dessen vierte Auflage zu bear-

beiten ihm aber leider nicht mehr vergönnt war. - Im Früh

jahr 1869 trat Heß sein akademisches Lehramt an; seinem

Vater war die Freude, dies zu erleben, noch beschieden ;

er starb im März 1871 ; seine Mutter war bereits 3 Jahre

früher heimgegangen.

Im November 1869 hielt Heß seine akademische Antritts-

rede über die Organisation des forftlichen Ver-

such swesens“. Er vertrat darin die Anschauung, daß dies

einem ausschließlich hierfür anzustellenden Beamten, der zugleich

Mitglied der obersten Forstbehörde sein solle, zu übertragen ſet.

Als dann aber im Jahre 1882 die „ forſtliche Verſuchsanſtalt

für das Großherzogtum Heſſen“ errichtet und die Leitung der

Versuche den beiden Professoren der Forstwissenschaft an der

Landesuniversität übertragen wurde, unterzog sich Heß auch

dieser Aufgabe, übernahm die Geschäftsleitung und die Leitung

der Durchforstungs- und Kulturversuche, die er mit der ihm

eigenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bis 1907 fortführte.

Nicht weniger als 41 Jahre hat Heß ohne Unterbrechung

der Gießen.r Universität argehört ; fast alle lebenden hessischen

Forstleute und viele auswärtige sind seine Schüler gewesen,

die ihm 1894 und 1909 zum 25, und zum 40jährigen Amts-

jubiläum ihre Dankbarkeit und Verehrung zum Ausdruck brach-

ter. Anträge auf seine Berufung an die Hochschule für Boden

kultur in Wien und die Universität München blieben ohne Er-

folg. Im Jahre 1877 wurde er zum Rektor der Univerſität

Gießen gewählt, 1890 zum ,,Geheimen Hofrat“ und 1907 zum

„ Geheimerat“ ernannt. Hessische und Go haishe Orden zierten

seine Bruft; der Oesterreichische Reichsforstverein und der

Mähriſch- Schleſiſche Forstverein verliehen ihm die Ehrenmit-

aliedschaft. Aber seinen höchsten Stolz dürfte er in der all-

seitigen Anerkennung seiner Veroienste um die Wiſſenſchaft und

ihre Lehre finden.

Ehre seinem Andenken !

Eine ausführliche „ biographische Stizze", von dem fürſt-

lich Lichtenstein'schen Forstateister Herrn Franz Kraegl

verfaßt, ist in den ,,Verhandlungen der Forstwirte von Mähren

und Schlesien “, 53. Jahrgang, sowie als Sonderabdruc hier

aus 1902 erschienen. Diese Schrift enthält auch ein bis dahin

vollständiges Verzeichnis der literarischen Arbeiten von Richard

Heß. Neben den bereits erwähnten Hauptwerken seien hier.

nach noch folgende selbständige Schriften zur Ergänzung

genannt:

1. Grundriß zu Vorlesungen über Encyklopädie und Methodo-

logie der Forstwiſſenſchaft, 1873, ſowie zu Vorlesungen über

Forstbenugung und Technologie, 1876 und 1901 .

2. Die forstliche Unterrichtsfrage, 1874 ; über die Organisation

des forstlichen Unterrichts an der Universität Gießen, 1877 ;

der forstwissenschaftliche Unterricht an der Universität Gießen

in Vergangenheit und Gegenwart, 1881 ; über Umfang und

Bedeutung der Forstwissenschaft als Univerſitäts-Disziplin

Feftrede 1881.

3. Der akademische Forstgarten bei Gießen, 1878 und 1800

4. Encyklopädie und Methodologie der Forstwiſſenſchaft, 1885,

1890 und 1892.

5. Ueber Waldschuß und Schuzwald, Rektoratsrede 1888,

An größeren und kleineren Abhandlungen und son

stigen Beiträgen in forstwissenschaftlichen Zeitschrif

ten werden dort 176 aufgezählt. Davon finden sich mehr als

70 und auch später noch einige in der Allg. Forſt- und Jagh

zeitung. Den Schluß der Aufzählung endlich bilden 111

Biographien, die in dem Sammelwerke der historische

Kommiſſion bei der kgl. Bayrischen Akademie der Wiſſenſchaf

ten zu München ,,Allgemeine Deutſche Biographie“

schienen sind.

Wahrlich eine Fülle wissenschaftlicher Arbeit, wie nur

wenige sie aufzuweisen haben !
Wr.

B. Muß der Käufer eines Grnudbeſißes in den

darüber abgeschlossenen Jagdpachtvertrag eintreten.

Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 16. Mai 1914.

(Nachdruck auch im Auszug verboten. )

Für Jagdpächter und Verpächter von Wichtigkeit ist fol

gende Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle. — Von Voll-

hofbefizer M. pachtete der Kaufmann H. deſſen Jagd auf 6

Jahre, und zwar von 1911 bis Oktober 1917 gegen eine jähr-

liche, im voraus zu zahlende Jagdpacht von 150 Mt. In

März 1912 verkaufte M. seinen Vollhof an den Grundbefizer

T., und dieser verbot dem H. die Jagd auf seinem Grund und

Boden, da durch den Verkauf des Hoſes der Jagdvertrag hin.

fällig geworden sei . Daraufhin begehrte H. durch Flage Fes

ſtellung, daß er auf Grund des mit M. geſchloffenen Jagd-

pachtvertrages berechtigt sei, bis zum 1. Oktober 1917 auf dem

von M. an den Beklagten veräußerten Grundbesiß zu jagen.

Sowohl Landgericht Stade wie Oberlandesgericht

Celle gaben der Klage statt ; leßteres mit folgender Begrün-

dung : Der Jagdpachtvertrag sei eine besondere Art des Pacht:

vertrages . Pachtverträge gingen aber nicht schlechthin auf den

Nachelgentümer des Verpächters über. Nur dann finde ein

ſolcher Uebergang ( „Kauf bricht Miete “ ) ſtatt, wenn ein Grund,

stück verpachtet sei und wenn außerdem das Grundück vor dem

Eigentumswechsel dem Pächter überlaſſen, d. h. im Beſiß über»

geben sei. Das legtere treffe aber auf den Jagdpächter nicht

zu ; jedenfalls treffe es im vorliegenden Falle auf den Kläger

nicht zu. Der Kläger dringe mit seiner Forderung durch,

wenn er den Nachweis erbringe, daß der Beklagte den Jagd-

pachtvertrag übernommen habe, daß er also durch Vertrag mit

M. in den Jagdpachtvertrag eingetreten sei . Dieser Beweis

jei erbracht. Beim Verkauf seines Hofes habe M. dem Be-

klagten 75 Mt. gegeben als die Hälfte der Summe, die er von

dem stläger als Pacht für das erste Pachtjahr vom Oktober

1911 bis 1912 im Voraus erhalten habe. Durch die Annahme

dieser 75 Mk. habe der Beklagte nicht, wie er meine, uur die

Pflicht übernommen, dem Kläger die Ausübung der Jagd für

die zweite Hälfte des ersten Vachtjahres zu gestatten, sondern

er ſei durch stillschweigende llebereinkunft in den Pachtvertrag

eingetreten, und habe daher zu dulden, daß der Kläger bis

Oktober 1917 die Jagd auf seinem Grund und Boden ausübe.

(Sächsische Korrespondenz, G. m. b. H., Leipzig.)

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. 28 im menauer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. We ver , beide in Sießen. — Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerländers Berlag

Verleger: J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.
-

G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.
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Eine Waldteilung im Odenwalde.

Von Dr. Wimmenauer in Gießen.

Mai 1916.

Im Januar bis Märzhefte 1906 habe ich unter

dem Titel „ Praktische Waldwertrechnung "

über die Teilung eines etwa 3000 ha großen Wald-

befizes im Hügellande der Provinz Oberheffen be-

richtet. Einige Jahre später wurde mir Gelegenheit,

an der Teilung eines noch größeren Waldgebietes, das

fich auf mehr als 4000 ha erstreckt , mitzuarbeiten .

Der Hergang hierbei ist vielleicht für die geehrten Leſer

der Allg. Forst- und Jagdzeitung nicht ohne Inter-

eſſe, weil es mir gelungen ist , diese Teilung in wesent

lich vereinfachter Art zur Ausführung zu bringen .

Es handelt sich dabei um die sogen . „ Gemein

herrschaft Breuberg" , die seit mehr als 300

Jahren ſich im gemeinschaftlichen Eigentume der gräf-

lichen, später fürstlichen Häuser Löwenstein und

Erbach befindet. Auch historisch ist diese Gemein-

herrschaft nicht ohne Interesse. Ich werde deshalb

unter Zugrundelegung von 6. Simons Geschichte

der Dynaften und Grafen zu Erbach und ihres Landes,

Frankfurt a. M. 1858, zunächst kurz über die

Geschichte der Burg und Herrschaft

Breuberg

berichten.

brombach. Die Grenze der Herrschaft ist auf

der hier beigegebenen Uebersichtskarte leicht zu ver=

folgen und verläuft nach Simons Beschreibung wie

folgt. Von der Völlsteiner Höhe (westlich von König

und Kirchbrombach) in südlicher Richtung über Hein=

bach bis zur „ Spreng“ (einem kleinen Gasthaus an

der Straße) ; dann nach Osten dem Langenbrom-

bacher Bache folgend bis zur Mümling ; längs dieser

abwärts bis zur Mündung des Weilbachs , dem sie

nun wieder aufwärts bis zum „todten Mann“, einem

alten Grenzstein zwischen Breitenbrunn und Nim-

horn, folgt. Hier wendet sich die Grenze nach Süden

zum Kimbacher Tal , ersteigt jenseits desselben die

Höhe des Eulbacher Parkes und fällt dann wieder bis

Ohrenbach. Von da zieht sie zunächst talaufwärts ,

dann längs der jezigen Landesgrenze, amHofe Brunn-

tal vorüber, bis zu dem Bache, der die Dörfer Hain-

grund und Seckmauern durchfließt, diesem folgend bis

zur Landesgrenze und längs dieser an den Dörfern

Lüzelbach und Wiebelsbach vorüber in nördlicher Rich-

tung bis zum Mümlingtale ; dieses unterhalb Hain=

ſtadt überschreitend wieder aufwärts zwischen Wald-

Amorbach und Sandbach , Heubach und Hetschbach

hinlaufend bis Ober-Nauses ; von hier unweit des Oz-

berges (bei Hering) in südlicher Richtung zwiſchen Hum-

metroth und Haſſeroth nach Höllerbach und zulegt

zwischen Wallbach und Brensbach, Affhöllerbach und

Nieder-Kainsbach um den Schnellerts herum wieder

zur Böllsteiner Höhe.

Der hervorragendste Mann des Breuberger Ge-

schlechtes war Gerlach Reiz von Breuberg, der gegen

Ende des 13. Jahrhunderts unter Rudolf von Habs-

und Adolf von Naſſau ſich als Heerführer aus-

zeichnete und zum Landvogt von Thüringen und der

An der Mümling oder Mömling, einem links

jeitigen Nebenflüßchen des Mains, liegt etwa 20 km

üdwestlich von Aschaffenburg , unweit der Grenze zwi=

ichen Heffen und Bayern, aber noch auf hefſiſchem Ge-

biete, das alte Städtchen Neustadt i . O. Ueber

demſelben erhebt sich ein etwas über 300 m hoher

Bergkegel, den die großenteils noch wohlerhaltene statt-

liche Burg Breuberg krönt . Sie ist nach Simonsburg

Annahme
um das Jahr 1200 vom Kloster Fulda

zum Schuße seiner dortigen Besitzungen erbaut und

dann dem angesehendsten Adelsgeschlechte der Um-

gegend, den Herren von Lüzelbach zu Lehen gegeben

worden. Diese nannten sich danach Herren von

Breuberg
."

"

Zur Herrschaft Breuberg gehörten das Gericht

Neustadt und die Zenten Höchſt, Lüzelbach und Kirch= |

1916

Wetterau ernannt wurde.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts ging die Herr=

schaft nach dem Tode der letzten Breuberger an deren

Erben, die Herren von Trimberg, Eppenstein, Weins-

berg und Wertheim über, von denen die letteren, die

Grafen von Wertheim , 1497 bis 1556 im

Alleinbeſiß der Herrſchaft blieben .

14
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Als nun 1556 der lezte Wertheimer, Graf Mi-

chael III. finderlos starb , wurden wieder von ver-

schiedenen Seiten Ansprüche an die Herrschaft Breu-

berg erhoben, bis man sich 1563 dahin einigte, daß

die gräflichen Häuser Stolberg - Königstein und

Erbach sämtliche Nuzungen und Gefälle gemein-

schaftlich besitzen sollten. Der Anteil des ersteren Hauses

ging endlich mit Anfang des 17. Jahrhunderts an die

Grafen von Löwenstein über.

Obwohl die letzteren katholisch, die Erbacher da-

gegen evangelisch waren , beide Condomini also im

dreißigjährigen Kriege getrennten Parteien angehörten ,

bestand die Gemeinherrschaft fort und besteht

noch heute. Freilich ging es während jenes großen

Krieges nicht ohne Streitigkeiten und wechselnden Be-

fiz der Burg Breuberg, die damals als Festung eine

Rolle spielen konnte, ab . Wir finden sie im Jahre

1631 unter kaiserlicher, 1634 unter schwedischer, 1637

wieder unter kaiserlicher Besazung und 1644 aber-

mals im Besitze der Gegenseite. Daß trotzdem wäh-

rend mehr als drei Jahrhunderten keine Spaltung ein=

getreten ist, bezeugt die rechtliche und gemeinnützige

Gesinnung der beiden hochadeligen Familien .

Der Erbachische Anteil der Gemeinherrschaft ging

im Jahre 1747 an die jüngere Linie Erbach- Schön

berg über, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts in

den Fürstenstand erhoben wurde. Dagegen verblieb

der Löwensteinische Anteil der (katholischen) fürstlichen

Linie Löwenstein Wertheim Rosenberg.

Das Eigentumsrecht an der Burg Breuberg und allem

zugehörigen Grundbesitz steht nach wie vor beiden fürst

lichen Häusern gemeinsam zu .

= =

Den größten Teil ihres Besizes machen

die Waldungen der Gemeinherrschaft

aus. Deren Lage innerhalb der schon beschriebenen Um-

grenzung ist aus der Uebersichtskarte zu ersehen, auf

welcher sie nebst einigen privativ fürstlichen Wald-

distrikten durch Schraffierung der Waldgrenzen her

vorgehoben sind. Forstrat Dr. Råß gibt in seinem,

leider Fragment gebliebenen, Werke von 1890 über

die Ertragsregelung der Reviere Neustadt und Viel-

brunn die Flächengröße des gemeinherr

schaftlichen Waldbesizes wie folgt an.

1. Selbständige Waldgemarkung mit dem

-

Jagdschloß Hainhaus , dem höchsten

Punkte des Höhenzugs zwischen Main.

und Mümling, die Feldgemarkung Viel=

brunn vollständig umschließend

2. Waldkompler östlich von Neustadt, teils

eigene Gemarkung. teils der Gemar-

tung Rai-Breitenbach angehörend . .

3. Waldgemarkung „ Gräben ", auf der

zu übertragen

. 2591 ha

Uebertrag .. 3515

Karte mit Gr. bezeichnet , Distrikt

„Steinwald “ (St.) und Kohlwald “ (K.)

•bei Rimhorn

4. Waldgemarkung

König und Kirchbrombach

"

"

Eichels zwischen

.

5. Distrikt „Hermesberg “ (H.) und Schlut

ruf (Schl.) bei Höllerbach

6. Distrikt Breuberg", Distrikt „ Schwe

denschanze" (Schw .) , Distrikt „ Echeuer-

berg" (Sch. ) , Distrikt „ Schließ " usw.

(Schl .) bei Neustadt und Sandbach

"17. Distrikt Schnellerts " , westlich von Böll-

stein

"

150

169

80

196

27

8. Distrikt Hartsteinshecken " (Hst.) , Amts-

gut und Kirschberg (A.) bei Secmauern 129

Summe 4266 ha

"!

"Der unter Nr. 7 genannte Schnellerts " mit

spärlichen Resten einer Burgruine ist im Odenwalde

nach der Volkssage bekannt als Ruhestätte des legten

Ritters von Rodenstein, der aber nur in Friedens

zeiten hier liegt und, wenn ein Krieg ausbricht, mit

dem wilden Heere" nach der Burg Rodenstein ber

Reichelsheim überzieht ' ) . Scheffel hat bekanntlic

diese Sage in seinen viel gesungenen Rodensteinliedera

verherrlicht . Der Walddistrikt „ Schnellerts" ist in

zwischen da er von den anderen weit abliegt, seitens

der Gemeinherrschaft gegen eine Anzahl fiskalischer

Parzellen, die an Breubergische Waldungen angrenzen,

zusammen 21 ha, ausgetauscht worden.

Die aufgezählten gemeinherrschaftlichen Waldungen

bildeten nebst einigen nachher noch zu nennenden privas

tiv fürstlichen Distrikten zwei Oberförstereien : Neu-

stadt und Vielbrunn. Zur letzteren , die ihren

Sit bis vor kurzem auf dem Bremhof hatte, dann

aber nach Laudenbach a. M. verlegt wurde, ge

hörte der unter 1 genannte große geschlossene Kom:

pler mit 5 Schußbezirken : Hainhaus , Bremhof, Brunn

tal, Haingrund und Hengmantel ; zeitweise auch der

Bezirk Seckmauern Nr. 8. Alles übrige bildete z11-

sammen das kleinere, aber wegen zerstreuter Lage be

schwerlichere Revier Neustadt .

¹) Aus meiner Kinderzeit ist mir noch erinnerlich , daß

zu meinem Vater, der ums Jahr 1850 ev . Pfarrer in Stirch-

brombach war, ein Bauersmann aus Höllerbach oder einem

der benachbarten Orte kam und erzählte, in einer der legten

Nächte sei das wilde Heer wieder umgezogen und habe,

wie gewöhnlich, seinen Weg durch eine Scheuer (soviel ich

mich erinnere, in Nieder-Kainsbach) genommen, die vorn

und hinten ein Tor habe. Am Morgen nach dem Umzug

habe man beide Tore ausgerissen und niedergelegt gefunden .

Auch im Sommer 1914 foll, wie mir am Nodenſtein erzählt

3515 ha wurde, wieder ein Umzug stattgefunden haben .

924 "

Wr.
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gehrtere Brennholz liefert. Im Durchschnitt der fünf

Jahre 1898 bis 1902 wurden vom Festmeter

im Revier Neustadt

Laubholz

9,61

Nadelholz

9,09 Mt.

" " Bielbrunn 9,76

9,70

10,35 "

9,77 "" ganzen

erlöft.

Die Forstverwaltung war dadurch erheblich er=

hwert, daß beide Oberförstereien nicht nur über die

ährlichen Wirtschaftspläne , sondern auch über alle

inderen wichtigen Vorschläge an zwei Zentralstellen,

die fürstlich Löwensteinische Domänen-Kanzlei in Wert-

heim a. M. und die fürstlich Erbachische Rentkammer

in Schönberg a. d. Bergstraße , zu berichten hatten .

Diese kommunizierten" dann untereinander und so Sollte das oben bezeichnete Ideal gleicher reduzierter

kam es, daß die endgiltige Entscheidung oft stark ver- Waldflächen, Holzvorräte und Durchschnittserträge nicht

zögert wurde. Ein so schwerfälliger Geschäftsgang ganz zu erreichen sein, so wäre das Hauptgewicht auf

paßt in die heutige Zeit nicht mehr . Man entschloß die Jahreserträge zu legen, zugleich aber darauf Rück-

sich daher im Jahre 1903, eine Teilung , zwar sicht zu nehmen , daß jedem der beiden Teilstücke mög-

nicht im Eigentume, weil eine solche wegen der agna- lichst gleiche Flächen und Holzvorräte der geringeren ,

tischen Konsense vielleicht Schwierigkeiten verursacht zur Umwandlung in Nadelholz vorgesehenen Buchen=

haben würde, wohl aber „in Besiz und Genuß“ | bonitäten zugewieſen würden .

auszuführen ; dergestalt, daß zwei gleichwertige Reviere

ausgeschieden werden sollten, von denen je eines zu

selbständiger Verwaltung und Nutzung der einen und

der anderen Seite zugewiesen würde. Die Ausführung

der Teilungsarbeit wurde einer fünfköpfigen Kom

miſſion übertragen, zu der jede der beiden fürstlichen

Verwaltungen zwei Mitglieder zu ernennen hatte. Von

Löwensteinischer Seite waren es die Herren Forstrat

Dr. Raß und Oberförster von Uiblagger , von

Erbachischer Seite Herr Oberförster Scheel und der

Verfasser dieses Auffages . Als fünftes unparteiisches

Mitglied und Vorsitzender der Kommission wurde

Herr Geh. Oberforstrat Seyd in Darmstadt gewählt.

In einem längeren Gutachten hatte ich schon im

Jahre 1902 näher ausgeführt, daß und warum ich

im vorliegenden Falle ein abgekürztes Teilungs-

verfahren für anwendbar hielt. Anstatt einer voll-

ſtändigen Wertermittelung des Bodens und der Holz-

bestände, wie sie in anderen Fällen bei komplizierter

Bestockung und Betriebsart unentbehrlich erscheint,

glaubte ich hier durch Ausscheidung zweier

Waldhälften zum Ziele zu gelangen, die wenn

möglich

Zur befferen Abrundung der beiden zu bildenden

Verwaltungsbezirke wurde noch bestimmt, daß auch die

angrenzenden beiderseitigen privativ fürstlichen Wald-

parzellen in das Teilungsverfahren einbezogen werden

sollten. Eigentum des fürstlichen Hauſes Erbach- Schön-

berg sind nur kleine, auf verschiedenen Gemarkungen

zerstreute Waldflächen mit zusammen 19 ha . Da

gegen gehören dem fürstlichen Hauſe Löwenstein-W. R.

folgende Distrikte :

1. Kammerschlag und Gaisberg (auf dem

Plane mit G. bezeichnet) bei Seck-

mauern

2. Schwanne (Schw.) bei Breitenbrunn

3. Verschiedene, auf dem Plane nicht aus-

geschiedene Waldstücke bei Vielbrunn, zu-

ſammen ·

4. Dgl. bei Nieder- und Mittelkinzig .

5. Dgl. bei Wald-Amorbach

6. Dgl. bei Schloß-Nauses

52 ha

89

150 "

• 33 "

24 "

92 "

im ganzen 440 ha

Der Teilungskommiſſion, welche im Jahre 1904

zum ersten Male zusammentrat, legte ich zwei Ent-

würfe A und B vor, von denen der erstere Annahme

1. gleiche , auf mittlere Bonität reduzierte fand . Dieser wies dem fürstlichen Hause Löwenstein-

Flächengröße,

2. gleiche Holzvorräte und

3. gleiche Durchschnitt ser träge aufweisen

sollten. Beide letteren sollten zunächst in Fest-

metern, dann aber, wenn es nötig erschiene, auf

Grund weniger Reduktionsfaktoren auch in Wert-

metern veranschlagt werden.

W. R. als Oberförsterei Vielbrunn den weiter oben

unter 1 genannten großen Waldkompler beim Jagd-

schloß Hainhaus mit Ausnahme der Distrikte Eschern ,

Klinge (Kl.) und Neuerwald (N.) zu , die im Plane

durch eine schraffierte Grenzlinie ausgeschieden sind ;

außerdem die soeben erwähnten beiderseitigen priva-

tiven Waldparzellen bei Vielbrunn und die unter 6

genannten bei Schloß- Nauses . Alles übrige warDenn im Breuberger Walde sind tatsächlich nur

zwei Holzarten, Buche und Kiefer, von wesentlicher Beals

deutung . Alle anderen wie Eiche , Fichte , Tanne,

Lärche, ſpielen nur eine ganz untergeordnete Rolle.

Und der Geldwert der beiden Hauptholzarten ist auch

kein erheblich verschiedener, weil die Kiefer zwar mehr

und wertvolleres Nuhholz , die Buche aber das viel be-

Oberförsterei Neustadt dem fürstlichen Hauſe

Erbach-Schönberg zugeteilt. Der zweite Entwurf B

unterschied sich von dem ersten dadurch, daß er auch

den Bezirk Schloß-Nauſes ſowie einen weiteren Diſtrikt

beim Hainhaus zu Neustadt, dagegen den Bezirk Seck-

mauern zu Vielbrunn schlug. Hierdurch wären beide

14*
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Tab. I.

Uebersicht der Waldflächen in ha und der Ansprüche beider fürstlichen Häuser.

Nadelholz in Standorts-

klaſſe
Laubholz in Standortsklasse

Haupts

Flächenteile Summe Summe

summe
I II III IV V I II III IV

Obf. Neustadt 1,7 32,7 238,2 190,7 101,9 565,2 435,6 565,5 12,6 -
1013,7 1578,9

Eingetauschte Parzellen
-- 15,9 5,0 20,9 20,9

Obf. Vielbrunn . 6,6

Gemeinschaftl. Besig 8,3

Hiervon die Hälfte . 4,1

25,6 325,8 5 4,8 139,7 | 1072,6

58,3 564,0 765,6 241,6 | 1637,8

29,2 282,0 382,8 120,8 818,9

576,4 737,7 79,4 11,2 1404,7 2477,3

1027,9 1308,2 | 92,0 11,2 2439,3 4077,1

514,0 654,1 46,0 5,6 1219,7 2038,6

Privativ Erbach-

Schönbergisch

T

1,1 7,5 8,6 9,3 0,9 10,2 18,8

Anspruch des fürſtl. Hau-

ses Erbach-Schönberg . 4,1 29,2 283,1 390,3 120,8 827,5 523,3 655,0 46,0 5,6 1229,9 2057,4

Reduktionsfaktor . 1,7 1,4

Reduzierte Flächen . 7,0 40,9

1,1 0,9 0,6 1,0 0,8 0,6

311,4 351,3 72,5 783,1 523,3 524,0 27,6

0,4

2,2
1077,1 1860,2

Hälfte des gemeinschaftl .

Besizes . 4,1 29,2 282,0 382,8 120,8 818,9 514,0 654,1 46,0 5,0 1219,7 2088,6

Privativ Löwensteinisch

in der Obf. Neustadt 13,8 36,4 28,1 3,1 81,4 66,0 113,9 16,7 11,6 208,2 289,6

Vielbrunn . 0,3" 1,8 12,0 1,6 15,7 43,5 91,8 135,3 151,0

Anspruch des fürſtl. Hau-

ses Löwenstein 4,4

Dgl. in reduz. Größe ..

43,0 320,2 422,9 125,5 916,0 623,5 859,8 62,7

7,660,1 | 352,2 380,6 75,3 875,8 623,5 687,8 37,6

.
· 17,2

1563,2 2479,2

6,9
1355,8 2231,6

Tab. II.
Zuteilung der Waldflächen in abſoluter und reduzierter Größe.

Laubholz in Standortsklasse
Nadelholz in Standorts-

klasse Haupt

Flächenteile Summe Summe

fumme

III IV V I III IV

Eingetauschte Parzellen

Obf. Neustadt

Vom gemeinschaftl . Besit

in der Obf . Vielbrunn

1,7

Fürstliches Hans Erbach- Schönberg .

32,7 238,2 190,7 101,91 565,2 435,6 565,5 12,6

15,9 5,0

1013,7
1578,9

20,9
20,92

2,1 29,9 34,7 2,8 69,5 76,4 104,3 2,9 183,6
253,1

Vom fürstl. Löwenst. Be-

ſig in Neustadt 10,5 9,6 2,0 22,1 51,8 95,4 16,7 11,5 175,4
197,5

Dgl. in Vielbrunn . 0,3 0,7 1,0
1,0

Summe 1,7

Reduktionsfaktor 1,7

Reduzierte Flächen .

Vom gemeinschaftl . Besitz

in der Obf. Vielbrunn

Fürstl Erbach-Sch. 'scher

Besiz ..

Fürstl. Löwevſt. Beſitz in

Vielbrunn .

2,9

45,8 277,7 227,4 104,7

1,4 1,1 0,9 9,6

63,5 305,5 204,6 62,8

656,8 580,0 770,9 32,2 11,57 1394,6 2051,4

1,0 0,8 0,6 0,4

639,3 580,0 616,7 19,3 4,6 | 1220,6 1859,9

Fürstliches Haus Löwenstein-Wertheim-Roſeuberg.

295,96,6 23,5 295,9 540,3 136,8 1003,1 500,0 633,4 76,5 11,2 1221,1 2224,2

1,1 7,5 8,6 9,3 0,9 10,2
18,8

0,3 1,8 12,0 1,6 15,7 43,2 91,0 134,2
149,9

Dgl. in Neustadt 59,3

Summe

Dgl. in reduz. Größe .

3,3 26,8 26,1 3,1

6,9 26,8 325,6 585,9 141,5 1086,7
1398,42485,1

11,8 37,5 358,2 527,3 84,9 1019,7 566,8595,1 45,9 4,5 1212,3 2232,0

14,3 18,6 32,9
92,2

566,8 743,9 76,5 11,2

|
|
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Tab. III.

Eiche

Flächenteile usw.

Uebersicht der Holzvorräte in fm und der Ansprüche beider fürstlichen Häuser.

Hiervon

Laubholz Nadelholz

über 100

Buche Kiefer Fichte

Summe
über 60

Festmeter Jahren

Gemeinschaftlicher Besig 10058 337591 474245 46463 868357 106819 247856

Hiervon die Hälfte .
5029 168796 237123 23231 434179 53409 123928

Privativ Erbach- Schönbergisch 48 1054 1322 62 2486 47 945

Anspruch des fürstl. Hauses Erbach- Sch . 5077 169850 238445 23293 436665 53456 124873

174927

pro red. ha 223

261738

243

178329

234

Hälfte des gemeinschaftl . Besizes 5029 168795 237122 23282 434178 53410 123928

Privativ Löwensteinisch

in der Obf. Neustadt 416 18331

in der Obf. Vielbrunn 689 979

42311

20692

635 61693 7032 27761

5118 27478 340 15197

Anspruch des fürstl . Hauses Löwenstein 6134 188105 300125 28985 523349 60782 166886

pro red. ha

194239

222

329110

243

227668

234

Tab. IV.

Zuteilung der Holzvorräte.

Eiche Buche Kiefer Fichte

Flächenteile usw. Summe

Festmeter

Fürstliches Haus Erbach Schönberg.

Hiervon

Laubholz Nadelholz

über 100 über 60

Jahren

Gemeinherrschaftl . Obf. Neustadt .. . 1096 120922 219850 14727 356595 32251 104070

Eingetauschte Parzellen

Cbf. Vielbrunn

Fürstl. Löwensteiniſch

— - 1088 64 1152 -

109 7927 33762 349 42147 5742 10237

416 5797 37175 571 43959 43 26193

Summe 1621 134646 291875 15711 443853 38036 140500

pro red. ha

136267

213

307586

252

178536

239

Fürstliches Haus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Gemeinherrschaftl. Obf. Vielbrunn 8853 208742 219713 31352 468660 688 6 133557

Fürstl. Löwensteinisch

Obf. Vielbrunn

Obf.Neustadt .

Fürstl. Erbach-Schönb..

689 979 20524 5089 27281 340 15189

- 12534 5136 64 17734 6989 1568

48 1054 1322 62 2486 47 945

Summe 9590 223309 246695 36567 516161 76202 151259

232899 283262 227461

pro red. ha 229 234 231
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Oberförstereien noch besser arrondiert worden ; da man

aber von fürstl. Löwensteinischer Seite besonderes Ge=

wicht auf die Beibehaltung von Schloß-Nauſes legte,

wurde der Entwurf A vorgezogen.

Daß diefer hinsichtlich der Flächen-Zuteilung der

gestellten ersten Bedingung entspricht, beweisen die vor-

stehenden Tabellen I und II, aus denen hervorgeht,

daß die zugeteilten reduzierten Flächen den

berechtigten Ansprüchen bis auf Bruchteile des ha ge=

nau entſprechen, daß aber auch die absoluten Flå-

chen annähernd zutreffen, alſo die Durchschnitts-Boni-

tät der Flächeneinheit beiderseits die gleiche ist. Die

Endziffern der Tabelle I und II sind folgende :

Oberförsterei Vielbrunn Neustadt

2479,2 2057,4

Zunächst ist noch zu konstatieren, inwieweit aud

der dritten obigen Forderung, nämlich anspruchsge

mäßer Zuteilung von Durchschnittserträgen ,

Genüge geleistet ist. Diese Durchschnittserträge stellen

sich nach den Ertragstafeln für Standorte mittlere:

Güte, nämlich

Buchen und Eichen III./IV . Kl. auf 5,5 fm

Kiefern

Fichten

9,0 "I. " "

I. " " 11,1 "

pro ha einschließlich Zwiſchennußungen.

Unter Zugrundelegung dieser Zahlen ergeben ſid

für die neu gebildete fürstlich Löwensteiniſcht

Oberförsterei Bielbrunn folgende Zahlen:

Anspruch in absol. Größe

Buteilung 2485,1 2051,4
Laubholz

"

"

Anspruch in reduzierter Größe 2231,6

Buteilung ,,

1860,2
Fichte

2232,0 1859,9
Kiefer

Anspruch

red . ha

876

Buteilung

fmfm red . ha

4818 1020 5610

208 2288 253 2808

1147 10323 959 8631

Die beiderseits angewendeten Reduktionsfaktoren

sind aus den benußten Ertragstafeln , die bei den Forst-

einrichtungsarbeiten in Hessen eingeführt sind , abge

leitet. Die Abweichungen der hier aufgeführten Flächen=

ſummen von den weiter oben nach Räß angegebenen

erklären sich dadurch, daß die Wegflächen hier aus-

geschlossen, dort aber eingerechnet sind.

Daß auch die zweite Forderung, Verteilung der

Holzvorräte nach Maßgabe der Ansprüche, annähernd

erfüllt ist , zeigen die Tabellen III und IV. Deren

Schlußziffern sind folgende :

Oberförsterei Vielbrunn

Anspruch im ganzen 523 349

516 161" "

Neustadt

436 665 fm

443 853

227 668 178 329

227461 178 536

"

"

"

Zuteilung

Anspruch an älteren

Beständen

Zuteilung an dgl .

Hiernach würde die fürstl. Erbach-Schönbergische

Oberförsterei Neustadt etwas über 7000 fm im ganzen

zu viel und die Gegenseite ebensoviel zu wenig er=

halten. Das wären ungefähr 1,5 % der betr . An=

sprüche. Diese Differenz verliert aber an Bedeutung,

wenn man beachtet, daß die Zuteilung haubarer und

angehend haubarer Bestände , die doch den bei weitem

größeren Teil des Wertes darstellen, faft genau mit

den Ansprüchen übereinstimmt.

Viel größer sind allerdings die Unterschiede zwischen

Anspruch und Zuteilung an den einzelnen Holzarten ;

hier hat Vielbrunn entſchieden zu viel Laubholz , Neus

stadt zu viel Nadelholz erhalten. Aber die Durch

schnittszahlen pro red. ha zeigen, daß die Bestockung

im Mittel annähernd normal ist. Immerhin weisen

die Zahlen beider Tabellen darauf hin, daß doch noch

weitere Kontroll - Berechnungen notwendig erschienen ,

auf die ich nachher zurückkomme.

Summe 2231 17429 2232 17049

Ebenso für die Erbach - Schönbergische

Oberförsterei Neustadt :

Anspruch Zuteilung

red. ha fm red . ha fm

Laubholz

Fichte

Kiefer

783 4306 639 3514

166 1826
"
121 1331

911 8199 1100 9900

Summe 1860 14331 1860 14745

Auch hier scheint das legtgenannte Revier vor dem

anderen begünstigt zu sein. Ich habe deshalb auf

Grund der seither erzielten Durchschnittspreise eine

Umrechnung der Holzvorräte und Durchschnittserträge

in Wertmeter ausgeführt, wobei sich hinsichtlich

der ersteren eine weit geringere Bevorzugung des Neu-

städter Reviers und bezüglich der Erträge eine solche

des Reviers Vielbrunn ergab ; in beiden Fällen be-

trug die Differenz nur ungefähr 1 % des betr. An

spruchs . Auf die Einzelheiten dieser Umrechnung kann

hier nicht näher eingegangen werden.

Als nun die Teilungskommiſſion im April 1904

zusammentrat und ihr diese Ausführungen vorgelegt

wurden, beschloß sie, wie schon erwähnt, die Annahme

des hier näher dargelegten Teilungs-Entwurfs A, der

hinsichtlich der Flächenzuteilung alsbald in Wirksam

feit treten sollte. Ueber die Holzvorräte ſollten nach

Anleitung des Herrn Forstrats Dr. Räß durch einen

Forstaffeſſor spezialisierte Zusammenstellungen nach

Holzarten, Standorts- und Altersklaffen angefertigt

und etwaige, sich hierbei noch ergebende Differenzen durch

Ueberweisung von Bestandsmassen ausgeglichen wer

den. Weitere Beschlüsse bezogen sich auf bestehende

Berechtigungen, von denen nur solche auf Streu und

Stockholz berücksichtigt werden sollten.

Es folgten dann noch zwei Kommissionssißungen
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Januar und Oktober 1905 , welche zum Ergebnis | (Zellkernbestandteil) „ Lebensträger “ , sowie aus Kohle-

tten, daß auf Grund der inzwischen ausgearbeiteten hydraten und Fetten zusammen . Also muß auch der

orrats-Zuſammenſtellungen beschlossen wurde, von | Humus dieſe und ihre Abbauprodukte enthalten.

erauszahlungen (in Geld oder Holz) wegen der Vor-

itsdifferenzen sowie auch wegen der Stockholzberech:

gungen ganz abzusehen , weil beide den Betrag von

* 6 des Vorratswertes nicht erreichen, also in die

nvermeidliche Fehlergrenze fallen, und die bestehenden

Streuberechtigungen durch Ablösung zu beseitigen.

Damit war in verhältnismäßig kurzer Zeit die

Teilungsarbeit zu Ende geführt.

Die Eiweißstoffe werden zu Albumosen, Pep-

tonen und schließlich Aminosäuren abgebaut. Humin=

substanzen , Oxy- und Fettsäuren , baſiſche Körper 2c.

sind Abkömmlinge der Aminosäuren, entſtanden durch

die Tätigkeit der Mikroorganismen .

-Nachträglich sei noch bemerkt, daß nachdem die

eschriebene Teilung in Besitz und Genuß“ während

iner Reihe von Jahren in Geltung gewesen war

päter ein veränderter Modus eingeführt wurde, nach

elchem behufs besserer Ausgleichung der Jahreserträge

ine alljährliche gegenseitige Verrechnung und Teilung

er legteren stattfindet ; aber ohne daß hierdurch die

freie Verfügung beider Verwaltungen über die ihnen

zugewiesenen Waldhälften beeinträchtigt wird.

Aus dem Humus isolierte Substanzen.

Von H. Bauer - München.

Noch wenig bekannt ist der forstlichen Praris, daß

aus dem Boden doch eine große Zahl chemisch wohl

definierter organischer Körper isoliert worden ist. Die

Diesbezüglichen Arbeiten stammen hauptsächlich von

amerikanischen Forschern und sind fast durchwegs neu:

eren Datums. S. L. Jodidi berichtet hierüber. ')

Freilich bleibt der Einblick abzuwarten, in welchem

Mengeverhältnis die gefundenen Körper zu den Ge-

Jamthumusstoffen stehen, aus denen sie isoliert worden

find. Nach den Mitteilungen ist es möglich, daß die

wirklichen Humussäuren , wenn deren Existenz und

Konftitution einmal einwandfrei bewiesen werden sollte

unbeschadet ihrer kolloiden Eigenschaften) , einen ver-

schwindenden Anteil an den im Boden sich findenden

organischen Verbindungen ausmachen. Löhnis ) meint

daß jezt etwa 23 der kohlenstoffhaltigen Substanz des

Bodens hinsichtlich ihrer Zusammensetzung bekannt sei;

das bezieht sich natürlich nicht auf mächtigere humose

Bildungen wie Torfe.

Es ist jedenfalls logiſch, anzunehmen , daß der

bumus aus einer großen Menge organischer Substan-

zen bestehen müſſe, da doch die Gewebe der Pflanzen

und Tiere, aus denen sie hervorgehen , gleichfalls aus

en verschiedensten Verbindungen zusammengesetzt sind .

Ter größte Teil der Tier- und pflanzlichen Organis

men jezt sich aus Eiweißftoffen und Nukleoproteinen

Landwirtsch. Versuchsstationen 1914 S. 359 ff .

Bodenbatterien und Bodenfruchtbarkeit 1914 18.

Die Kohlehydrate (Zuckerarten, Stärke 2c.)

gehen allmählich durch Enzyme und Gärung in Al-

kohol, Fettsäuren usw. über.

Die Fette werden in Glyzerin und Fettsäuren

gespalten. „ Das Glyzerin löst sich in Wasser und

wird von den Mikroorganismen leicht assimiliert, wäh=

rend die frei gewordenen Fettsäuren 3. T. als Scifen

gebunden werden. Die Seifen werden durch Mikro-

organismen wieder zersetzt und ebenso wie die freien

Fettsäuren weiter verarbeitet " . ")

Aus dem Boden wurden tatsächlich verschiedene

Kohlenwasserstoffe, Alkohole und Aldehyde, deren na=

mentliche Aufführung zu weit führte, isoliert. Ferner

gelang die Isolierung vieler organischer Säuren und

diese übertreffen auch der Menge nach die genannten

übrigen Körper. Jodidi erinnert an das Vorkommen

der Ameisensäure in Ameisen, Prozessionsraupen, Fich=

tennadeln , von effigſauren Salzen in Pflanzen, dem

Schweiße, den Muskeln und Exkrementen der Tiere,

von Apfelsäure, Zitronensäure, Weinsäure und Oral-

säure in den verschiedenen Früchten und Pflanzen; fer-

ner sind höhere Fettsäuren (Eſter) als Fette, Dele,

Wachse in der Natur sehr verbreitet ; das wichtigste ist

aber, daß die gewaltigen Mengen von Kohlehydraten,

Eiweißstoffen und Fetten in der Natur durch Verwe=

ſung und Fäulnis organische Säuren liefern. Zucker=

arten, Stärke, Gummi, Mannit uſw. werden zu Milch-

und Buttersäure vergoren und aus Eiweißstoffen ent=

steht Effigfäure, Buttersäure, Valeriansäure, Bernstein-

fäure usw. Manche erleiden rasch eine weitere Zersehung ,

so daß man sie aus dem Boden noch nicht isolieren

konnte ; wohl aber gelang dies bezüglich der Essigsäure,

der Oral-Bernstein- Zuckersäure und anderer. Die Oral-

säure steht dem Endprodukte aller Orydation der Kohlen-

fäure nahe, die Bernsteinsäure kommt als solche im

Tier- und Pflanzenkörper vor, bildet sich außerdem

aus vielen organischen Körpern und schließlich wird

die in Pflanzen häufige Asparaginsäure durch Fäulnis

in Aminogruppen und Bernſteinſäure gespalten ; ſo er-

klärt sich deren Vorkommen im Boden.

Isoliert wurden ferner (neben anderen weniger

interessanten) Eiweißstoffe , Nukleoproteine (dieſe in re-

lativ beträchtlicher Menge), Pentosane (Derivate fünf-

wertiger Alkohole) , Aminosäure und Purinbasen. Die

1) Lafar Hdbch . der Mykologie III . S. 399.
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legtgenannten sind vorübergehende Verbindungen, ent- | durch die Holzſtärke und die Beſchaffenheit der Stäm

stehen aber fortwährend in frischen organischen Mate-

rialien, wie in frischem Stalldünger, bei Gründünger

pflanzen 2c.

Nach Russel¹ ) haben Schreiner und Shorey eine

Wiederauflösung der Humusſäure und der Krensäure

(d. i . des durch Salzsäure nicht fällbaren Anteils) ver-

ſucht und dabei gleichfalls eine Menge wohl definierter

organischer Substanzen aus dem Extrakt erhalten .

Durch Alkohol, Aether und Toluol isolierbare Sub- |

ſtanzen, die gleichfalls zu den Humusſtoffen zählen ,

sind wachs- und harzartiger Natur (bes. im Heide:

humus nach Grebe) . Wollny²) fand, daß an die

fen Stoffen am wenigsten der Mullhumus, mehr der

Rohhumus und am meisten die Torfe (bis zu 20 %)

enthalten, selbst Sandböden enthalten daran erhebliche

Mengen (Grebe). Harze und Wachs sind resistent

und häufen sich deshalb an ; durch den starken Be

negungswiderstand können sie auf die Durchfeuchtung

der Böden störend wirken .

|

gezogen wird. Mindestens 60 % des Anfalls in einer

größeren Wirtschaftsganzen aus Buchenhochwald fi

in der Regel Brennholz. Man kann auch mit de

viel empfohlenen und gerühmten Nugholzaushaltun;

bei der Buche zu weit gehen und würde die ſchwächerm

Nugholzsortimente sehr oft beffer als Brennholz ve:

werten können. Jedenfalls liegt auf der Brennheis

verwertung mindestens dasselbe Gewicht wie auf de

des Nuzholzes . Auch das beſſere Buchenbrennholz ver:

trägt Bahnfracht und die Entlastung des örtliche:

Marktes ist nicht nur durch eine gute Nughölzaus

haltung, sondern auch durch ein Hinausſenden dis

Brennholzes möglich. Immer finden sich nicht allz

weit von großen Buchenforsten stärker bevölkerte ode:

landwirtschaftlich oder industriell höher entwickelte Ge

biete , auch größere Städte, die einen hohen Bedarf ar

Buchenbrennholz haben, das trok der Kohle nament

lich von der landwirtſchaftlichen Bevölkerung oder den

wohlhabenderen Teil der städtischen noch gern und zu

hohen Preisen gekauft wird . Es gilt nur, diesen Ab

satz zu organisieren und den Gewinn, welchen er bringt

Erfahrungen bei der Verwertung des Buchen nicht in die Taschen eines mehr oder weniger sachge

brennholzes.

Von Frh Forſtmeiſter Härter, Forsthaus Weißenbach.

Mag man auch den reinen Buchenhochwald wegen

seiner Unrentabilität in Acht und Bann erklären , jeden

falls ist er vorhanden und wird wohl meiner Ueber-

zeugung nach aus verschiedenen hier nicht weiter zu

erörternden Gründen, wenn auch in geringerer Aus:

dehnung, bestehen bleiben, solange über deutschem Boden

Wipfel rauschen. Der Wirtschafter in unseren großen

Buchenforsten steht mithin ganz abgesehen von dem

oben angedeuteten Streit vor der Aufgabe, sein Buchen

holz so teuer wie möglich zu verwerten. Da solche

größeren Buchenwälder naturgemäß in abgelegenen

und schwach bevölkerten Gegenden ohne größere In-

duſtrie liegen und da das Buchenholz ob seiner Schwere

keine weite Verfrachtung verträgt, ist diese Aufgabe

meist nicht ganz leicht. Es kommt hinzu, daß mit

dem sachgemäßeren Durchforstungs- und Verjüngungs

betrieb der Anfall an Buchenholz und insbesondere an

schwächerem von Jahr zu Jahr größer wird .

Der örtliche Markt ist nicht imstande, die jährliche

mäßen Zwischenhandels fließen zu lassen . Auch die

Holzessigfabriken, denen heute noch mancher Wirtschafter

große Posten Buchenbrennholz billig verkaufen muž

werden dann höhere Preise anlegen müssen .

Die Hauptpunkte, die hierbei zu beachten sind

sollen im folgenden kurz dargelegt werden, wobei ich

bemerke, daß sie bei einer jährlichen Verwertung von

4-5000 rm Buchenholz , die mit der Bahn fortge:

schafft wurden, sich ergaben.

Will man mit Brennholz noch weiterhin Handel

sein. Das Holz muß tadellos sortiert sein, gut auf

treiben, so müssen folgende Vorbedingungen erfüllt

gesetzt werden und richtiges Maß haben. Man muß

imftande sein, das Holz frei Bahnwagen Abgangs:

oder Bestimmungsort zu liefern und man muß frei

händig verkaufen dürfen . Schließlich muß man ſich

zum Grundsatz machen, alles gute Brennholz fortzu

schaffen und den örtlichen Versteigerungen

nur das

geringere Holz, das keine hohe Fracht verträgt, zu

überweisen.

Von den weit entfernt wohnenden Käufern kann

Hiebsmaſſe aufzunehmen oder tut das nur zu geringen ansehen. Sie müssen auch unbeſehen wiſſen , was ſie

man nicht verlangen , daß sie sich das Holz imWalde

Preisen. Es ist also zunächst notwendig, den örtlichen

Markt zu entlasten , um Angebot und Nachfrage in

Einklang zu bringen . Das geschieht durch eine mög

lichst große Nuzholzaushaltung . Die Nukholzausbeu-

tung der Buche erreicht aber schnell ihre Grenze, die

1) Boden u. Pflanze 1914 S. 96.

2) Die Zersehung der org. Stoffe S. 110.

kaufen und deshalb ist eine genaue Sortierung nach

einheitlichen Grundſäßen notwendig . Im allgemeineu

genügt eine Ausscheidung des Scheitholzes in 2 Klaſſen

und der Prügel in 3 Sorten nach Stärke, Aftreinheit

bezw . Spaltigkeit und Geradheit. Diese Sortierung

belastet die Hauerei im Walde nicht unnötig, wie es

weitgehendere Ausscheidungen tun .
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Ferner muß der Käufer richtiges Maß erhalten ,

ür gutes dichtes Seßen eine Hauptbedingung ist .

bei uns hier in Bayern eingeführte Uebermaß

15 cm für den Meter Höhe ist damit aber nicht

neint. Dieses sogenannte Schwindmaß stellt viel

hr meiner Ansicht nach ein ganz unnötiges Geschenk

die Brennholzhändler dar. Die machen es sich

jelmäßig in der Weise zu nüße, daß sie 14 m im

alde für 15 rm oder doch wenigstens 17 rm für 18

iter verkaufen. Es wäre wirklich an der Zeit , daß

fer alte Zopf abgeschafft würde , der Waldbesitzer

neidet sich damit nur ins eigene Fleisch . Gute Sor-

rung und ordnungsgemäßes Seßen kann man nicht

n jedem Holzhauer verlangen , zumal das gerade

egenteil in seinem Interesse liegt . Man fährt daher

1 besten, wenn man für jeden Schußbezirk einen

zenen Holzſezer aufstellt, wie das ja in vielen Gegen

en von jeher üblich ist . Es kann leicht bewiesen

erden, daß der rm von fortiertem und gut geseztem

jolz 2-3 M. unter sonst gleichen Umständen mehr

oftet wie von sogenanntem gemischtem Holz , das die

Holzhauer selbst ins Maß gesezt haben.

In den abgelegenen großen zusammenhängenden

Bäldern , von denen ja hier allein die Rede ist,

pielt natürlich die Anfuhr eine ausschlaggebende Rolle.

tur wer im Stande ist, sein Brennholz prompt an

ie Bahn zu bringen, kann mit einem Geschäft in

er geschilderten Weise rechnen. Dazu gehört einmal

in gut ausgebautes Wegenetz und dann die nötige

Anzahl von Fuhrwerken. Da gute Waldstraßen eine

Brundbedingung jeder gewinnbringenden Forstwirt:

schaft find , braucht hier darüber kein Wort verloren

zu werden. Auf die Fuhrwerksfrage wird dagegen

von forstlicher Seite meist zu wenig Wert gelegt. Wie

pft heißt es in den Holzverkaufsmitteilungen seitens

der Verwaltungen Fuhrlohn unbekannt" oder es

werden Fuhrlohnsäge mit so großer Spannung an-

gegeben, daß sich der Händler gar nichts dabei denken

kann. Diesem ist es aber einerlei, ob er ſein Geld dem

Fuhrmann oder dem Waldbesitzer gibt, er kalkuliert,

wieviel ihm das Holz frei Bahn bezw . frei Verwen-

dungsort foftet. Was also der Forstmann am Fuhr-

John zu ersparen vermag, ist sein eigener Verdienst.

Der krieg und der dadurch hervorgerufene Pierde:

und Futtermangel weist ja nun gerade auf diese Ver-

hältniſſe mit aller Deutlichkeit hin und es gibt heute

Wälder genug, wo niemand wegen zu hoher Anfuhr-

toften faust Je wertvoller das Holz ist, eine umso

geringere Rolle spielen diese Unkosten, also ist bei dem

verhältnismäßig geringwertigen Brennholz der Fuhr-

John von besonderer Wichtigkeit . Hinzu kommt, daß

die Käufer , namentlich die bäuerlichen großen Wert

1916

| auf prompte Lieferung legen ; wenn sie erst mitten in

der Feldbestellung stecken, darf man ihnen keinen Wagen

Brennholz mehr schicken . Man kommt daher aus allen

Schwierigkeiten am sichersten heraus, wenn sich die

Forstverwaltung eigene Gespanne anschafft. Denn

selbst da, wo aus irgend welchen Gründen zahlreichere

Fuhrleute vorhanden sind, tritt doch in der Zeit der

Brennholzlieferung ein gewisser Mangel ein , weil dann

auch größere Posten Buchenstamm- oder Schwellen-

hölzer aus dem Walde gebracht werden müssen. Es

würde zu weit führen, hier auf die Einzelheiten eines

eigenen Fuhrwerkbetriebs näher einzugehen , nur möchte

ich aus eigener Erfahrung bemerken , daß dabei tro

Ankauf sämtlichen Futters eine Verzinsung und Til-

gung des Anlagekapitals sehr wohl möglich ist . Wer

neben großer Holzanfuhr noch ausgedehnte Wegebauten

auszuführen hat , wird troh Arbeit und Aerger, den

Pferde und Knechte mit sich bringen , doch die Unab

hängigkeit , die solche eigenen Gespanne gewähren ,

segnen .

Will man sein Brennholz nach auswärts ver-

kaufen, muß man sich natürlich erst das Absatzgebiet

dafür erschließen . Das geschieht nicht durch Ver-

steigerung, wenn man dafür auch noch soviel Reklame

macht. Dazu kommen doch immer nur wieder die

paar bekannten Brennholzhändler, die den Verdienst

wegschnappen . Man muß aus freier Hand verkaufen,

darf einige Reisen und Probelieferungen nicht scheuen .

Sehr gute Abnehmer sind die landwirtschaftlichen Ge-

nossenschaften und Konsumvereine, auch an größere

staatliche Anstalten (Krankenhäuser, Irrenanstalten, Ge-

fängniſſe) kann man unſchwer liefern. Den Händler

schlägt man leicht durch das gute Maß aus dem Feld.

Wenn erst einmal Holz herausgegangen ist und wenn

die Abnehmer wissen, daß man bereit ist, frei Bahn-

wagen zu verkaufen, wenn man auch noch die Fracht

vorlegt, was der Händler meist nicht tut, ist es gar

nicht so schwer , auch private und gute Kundſchaft zu

erhalten.

Zum Einladen des Holzes in die Bahnwagen be-

nußt man am besten einen zuverläſſigen Holzſeker .

Zur Berechnung der Fracht ist das Gewicht des

Holzes wissenswert und ich gebe daher im folgenden

einige Zahlen, wie sie sich im Durchschnitt mehrerer

Jahre ergeben haben . Es handelt sich um Buchen-

holz , das auf Buntsandstein gewachsen ist und aus

Schwappach ) stammt. Nicht unwesentlich für Fracht-

Beständen erster und zweiter Standortsklasse (nach

ersparnis und Preiskalkulation ist die Gewichtsver-

ringerung, die das Holz bei längerem Lagern im Walde

erfährt und die auch aus den unten mitgeteilten Zahlen

hervorgeht.

15
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1 rm wiegt bei

der Verladung

im

Scheit

I. KL.

kg

Scheit

II. I.

kg

Prügel

1. RI.

kg

Januar

Februar 830 800 865

März

April1

Mai

650 640 830

Prügel

II. KI.

kg

840

750

Nach meinen Erfahrungen wird der Forstmann

bei einem derartigen Brennholzverkauf frei Bahn vollen

Lohn seiner Mühe finden und damit eine weitere Mög

lichkeit, die Buchenwirtschaft gewinnbringender zu ge=

ſtalten.

Kaliindustrie und Land- und Forstwirtschaft.

Im Laufe der letzten 10 Jahre hat die Kaliin-

dustrie einen ungeahnten Aufschwung genommen und

es unterliegt keinem Zweifel , daß hierdurch das ganze

deutsche Volk, insbesondere aber die deutsche Land-

wirtschaft, großen Nugen gehabt hat. Andererseits

aber sind durch die Einleitung der Abwäſſer der Kali-

werke in die Wasserläufe Mißstände hervorgerufen

worden, welche dringender Abhilfe bedürfen . Nicht nur

die Fischerei, verschiedene wichtige Industriezweige , die

Wasserversorgung großer und kleiner Orte leidet durch

die Versalzung und Verchlorung der Gewäffer, sondern

auch die Landwirtschaft selbst. Abgesehen davon, daß

das Wasser derart verunreinigter Wasserläufe zum

Tränken des Viehs nicht verwendet werden kann ,

leiden auch die Wiesen und Ackerländereien erheblich .

Die Herren Prof. Dr. Haselhoff, Vorsteher der

landw. Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für

den Regierungsbezirk Caffel und Prof. Dr. P. Dun:

bar , Direktor des staatl. hygienischen Justituts in

Hamburg haben hierüber in dem Gesundheits-

Ingenieur Zeitschrift für die gesamte Städte=

hygiene (Verlag von R. Oldenbourg, München und

Berlin) interessante Abhandlungen veröffentlicht, denen

wir folgendes entnehmen.

"

falzen uns in der Ernährungsfrage vom Auslande

abhängig zu machen imstande sind. Angesichts sold

Tatsachen wird niemand eine Hemmung des F

schrittes in der Entwickelung der Kaliindustrie wünide

Ein großer Teil der geförderten Kalirohsalze ka

zurzeit nach einfachem Vermahlen, ohne weitere :

arbeitung, für die landwirtschaftlichen Zwecke verwente

werden. Der Rest wird zuvor einer fabrikatorijde

Verarbeitung unterworfen, bei der sich große Menge

von Abwässern (Endlaugen) ergeben , die vorwiege

Chlormagnesium enthalten. Fast die Gesamtheit diea

Endlaugen wird den Flüssen überantwortet, weil fit

zurzeit noch keine ausreichende Möglichkeit zu ih

Verwendung oder Verwertung bietet. Den Strom

gebieten der Elbe und Weser, innerhalb derer die Kall

industrie sich entwickelt hat, werden infolgedeſſen u

unterbrochen sehr große Salzmengen zugeführt , t

sich von Jahr zu Jahr weiter steigern, und sich

absehbarer Zeit vervielfachen werden. Gegen die fid

dadurch ergebende Versalzung der Flüsse haben die

verschiedensten Interessentenkreise Einspruch erhoben.

Wo immer ein neues Kaliwerk angelegt wird und um

die Konzession zur Ableitung seiner Endlaugen in die

Flüsse nachsucht, erheben sich zahlreiche Proteste gegen

die Konzessionierung. Die Aufsichtsbehörden stehen

diesen Vorgängen ratlos gegenüber. Auf der einen

Seite sind die Interessenkreise derjenigen, die sich durd

die Endlaugenableitung geschädigt fühlen, zu groß und

zu bedeutungsvoll, als daß man über sie hinwegsehen

könnte. Auf der anderen Seite möchte man die Kali

industrie fördern , soweit es irgendwie möglich ist.

Andere Abwasserproduzenten werden von den Aufsicht:

behörden dazu angehalten, ihre Abwässer zu reinigen,

bezw. die schädlichen darin enthaltenen Stoffe den

Flüssen fernzuhalten. Die Kaliindustrie erklärt ,

gäbe für sie gar keine andere Möglichkeit, die End-

laugen unterzubringen, als sie in die Flüffe abu-

leiten. Hier liegt der strittige Punkt. Die technische

Möglichkeit, Kalilaugen einzudampfen , darf als er

wiesen angesehen werden. Während man früher all-

nahm , daß das Eindampfen pro cbm Endlaugen Kosten

von ungefähr 2 Mt. oder noch mehr verursache, kann

jezt behauptet werden , daß Verfahren zur Verfügung

ſtehen, mittels deren diese Eindampfung sich für weniger

als 1 Mt. pro cbm ermöglichen läßt. Herr Berg-

affeffor Dietz hat über diese Frage eine sehr eingehende

Arbeit veröffentlicht, aus der auch zu ersehen ist, daß

sich uns einige ausreichende Verwendungsmöglichkeiten

für die Endlaugen bieten . Das größte Interesse scheint

zurzeit die Herstellung von Kunststeinen aus Kaliend

laugen zu bieten.

Die Einnahmen im Betrage von jährlich fast 200

Millionen Mark, welche dem deutschen Nationalver-

mögen durch die Kaliinduſtrie schon jetzt direkt zu:

fließen und die sich voraussichtlich in absehbarer Zeit

verdoppeln und vervielfachen dürften, spielen in wirt

schaftlicher Beziehung nur eine untergeordn te Rolle

im Vergleich zu den indirekten Mehreinnahmen, welche

unsere Landwirtschaft durch Uebergang zur künstlichen

Düngung erzielt hat und zu der Tatsache, daß die

Kalijalze im Verein mit den übrigen künstlichen Dung

Wenngleich die Urteile heute noch darüber aus

einandergehen, ob der gegenwärtige Versalzungsgrad,

tỷ
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die Elbe und Weser mit einigen ihrer Nebenflüsse

hren , zu erheblichen Schädigungen Anlaß gibt, so

1 darüber doch kein Zweifel bestehen, daß bei einer

doppelung oder gar vielfachen Verstärkung dieser

ſalzung fich völlig unhaltbare Zustände ergeben

den. Ueber kurz oder lang wird deshalb unter

en Umständen ein Weg gefunden werden müssen,

es ermöglicht, die Kaliendlaugen von den Flüssen

zuhalten.

Wenngleich der Nußen, den die deutſche Landwirt-

aft aus der Kaliindustrie gezogen hat , ungeheuer

ß geweſen iſt , ſo find es auf der anderen Seite ge-

be doch auch mit in erster Linie diejenigen Land-

rte, deren Anbauflächen an den durch die Kaliab-

Her verſalzenen Flußſtrecken liegen, die immer wieder

en eine weitere Versalzung der Flußläufe durch

liabwäſſer proteſtieren und erklären, daß ihre Lände

en dem Untergange geweiht sein würden, falls dieser

rtſchreitenden Versalzung nicht Einhalt geboten würde.

euerdings find die Ergebnisse verschiedener Versuche

eröffentlicht worden, durch die bewiesen werden sollte ,

aß der Landwirtschaft aus der Einleitung der Kali-

dlaugen in die Flüffe keinerlei Nachteile erwüchsen .

In diesen Verſuchen hat Herr Prof. Dr. Haselhoff

ne vernichtende Kritik geübt und in Fühlings land-

irtſchaftlicher Zeitung eine ausführliche Besprechung

Her der Arbeiten veröffentlicht, die sich mit der Frage

eſchäftigen , bei welchem Versalzungsgrade das Waffer

ir landwirtſchaftliche Zwecke unbrauchbar wird . Hier

ei ist Prof. Dr. Haselhoff zu folgenden Ergebniſſen

ekommen.

Bei Beurteilung der Wirkung , welche die

Kaliendlaugen auf Boden und Pflanzen

1usüben , kommen im wesentlichen nur Chloride, und

zwar in erster Linie Chlor magnesium , sodann

Chlornatrium in Frage. Nach den vorliegenden Unter-

ſuchungen tritt die nachteilige Wirkung auf wachsende

Pflanzen erst bei einem verhältnismäßig so hohen

Chloridgehalt auf, wie er im Zuſammenhange mit der Ab-

leitung der Kaliabwässer zurzeit selten vorkommen dürfte .

Die Reimung der Samen wird durch Chlor-

natrium und Chlormagnesium beeinträchtigt . Der

Grad der Beeinflussung ist verschieden je nach der

Pflanzenart . Es kann kein Zweifel darüber bestehen ,

baß bereits die geringe Menge von 0,087 % Chlorid

im Boden eine deutliche Schädigung der Keimkraft

zur Folge haben kann. Wenn daher angenommen

wird, daß die direkte Schädigung des Pflanzen-

wachstums durch Chloride keine erhebliche sei oder doch

nur bei größeren Chloridmengen in Frage komme, so

muß hiervon die erste Zeit der Entwide

lung , d. h . die Zeit der Keimung , ausge-

nommen werden.

Bei andauernder Einwirkung chlornatriumhaltiger

Wässer auf Wiesen wird der Pflanzenbestand ein

anderer, und zwar hinsichtlich der Futterwirkung ein

schlechterer.

Die nachteilige Wirkung der Salzlösungen an

Sträuchern und kleinen Bäumen, macht sich

umso empfindlicher bemerkbar, je stärker das Wachs-

tum derselben ist. Nach F. Storp wurden 3-4jähr.

Eichen durch das Begießen des Bodens mit chlor=

natriumhaltigem Waſſer in ihrem Wachstum nicht ge-

stört, 1-2jähr. Fichten dagegen litten schon erheb=

lich, wenn sie mit Wasser begossen wurden, das nur 100

bis 600 mg Chlornatrium im Liter enthielt . Bei

100 mg zeigte sich die Störung zwar nicht im ersten

wohl aber im zweiten Jahre.

Beim Ueberbrausen von Grasflächen mit koch-

falzhaltigem Wasser war die schädliche Wirkung um

so größer, je geringer die atmoſphäriſchen Niederſchläge

sich gestalteten und je mehr Waffer während und bald

nach dem Aufbringen der Salzlösung verdunstete.

Die bisherigen Versuche berechtigen zu dem sicheren

Schluffe , daß das Wachstum der Pflanzen

durch ein Wasser von 5 g und mehr Chlor-

natrium im Liter gestört wird und daß

unter Umständen die schädigende Wirkung

schon bei 12 g im Liter sich zeigt. Bodenart,

Nährstoffgehalt des Bodens , atmosphärische Nieder-

schläge und besonders die Pflanzenart spielen dabei

eine entscheidende Rolle.

Für chlormagnesiumhaltige Wässer wird man die-

selbe nachteilige Wirkung annehmen dürfen wie für

kochsalzhaltige . Wahrscheinlichliegt die zuläſſige Grenze

für Chlormagnesium etwas höher als für Chlor=

natrium .

Durch die Einwirkung der Chloride wird der Boden

in chemischer und phyſikaliſcher Beziehung geändert.

Kochsalzhaltiges Wasser wirkt auf die Bodenbe-

standteile lösend , auswaschend ; der Zerſezung der humus-

bildenden Stoffe wirkt es entgegen , die bodenaus-

waschende Wirkung tritt bereits bei einem Chlor=

natriumgehalt von 300 mg im Liter deutlich hervor.

Ein Rieselwaſſer mit 1 g Chlornatrium im Liter übt

bei regelrechtem Rieselbetrieb eine derartig starklösende

Wirkung auf die Nährbestandteile des Bodens aus,

daß selbst in vollem Wachstum befindliche Pflanzen

nicht imſtande ſind, dieſe Nährstoffe aufzunehmen ; sie

also mit dem Drainwasser verloren gehen . Die aus-

waschende Wirkung kochsalzhaltigen Waſſers auf Riesel-

wasser beginnt bei 1/2 g Chlornatrium im Liter Waffer ;

ein Waffer mit 1 g Chlornatrium im Liter ist für

Rieselzwecke zu verwerfen .

Aehnlich wie Chlornatrium wirken Chlormagnesium

15*
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und Chlorkalzium lösend auf wichtige Bodenbestandteile Ziel gekommen. Angesichts der Interessengemeind

wie Kalf- und Kaliverbindungen.

Der Nährstoffvorrat des Bodens wird durch die

Einwirkung der salzhaltigen Wasser schneller aufge-

braucht und hierdurch eine vermehrte Anwendung von

Düngemitteln erforderlich.

In physikalischer Hinsicht wirken chloridhaltige

Wässer ungünstig auf die Schlickablagerung und die

Verschlämmung des Bodens . Salzhaltiges Waffer soll

auf die feinerdigen, tonigen Teile, die ein Flußwasser

mit sich führt, niederschlagend wirken. Diese tonigen

Teilchen, sogen. Schlick, die für die Fruchtbarkeit des

Bodens von größter Bedeutung sind, werden je höher

der Salzgehalt ist, um so schneller niedergeschlagen

werden. Je weiter abwärts die betr. Kulturflächen

liegen, je weniger werden sie daher auf Schlickablage:

rungen rechnen können . Außerdem können die falz-

haltigen Wasser noch die physikalische Beschaffenheit

des Bodens durch Verschlämmung und Verkrustung

der oberen Bodenschichten ungünstig beeinflussen. Hier

durch wird der Zutritt der Luft zum Bodeninneren

erschwert, was auf die Fruchtbarkeit des Bodens nach-

teilig wirken muß.

Prof. Dr. Dunbar schließt seine Abhandlung :

„Kaliindustrie und Landwirtschaft" in

Nummer 2 des „ Geſundheits -Ingenieur “ v. 8. Jan.

1916 mit folgenden zutreffenden und zu beherzigenden

Ausführungen :

Was können alle Bestrebungen, den zulässigen

Grad der Verfalzung immer weiter hinaufzuschrauben,

der Kaliindustrie schließlich nüßen ? Der Zeitpunkt

wird kommen, wo die Einleitung der Kaliendlaugen

zur allgemeinen Katastrophe führen muß. Dann wird

man notgedrungen nach Mitteln und Wegen suchen

müſſen, um die Kaliabwäſſer den Flüſſen fernzuhalten.

Auch die sonstigen Abwasserproduzenten sind bei ihren

Bestrebungen zur Reinigung ihrer Schmutzwässer erst

durch jahrzehntelange überaus kostspielige Versuche zum

jämtlicher Kaliwerke werden diese die Kosten tatt

tiger systematischer Versuche zur Fernhaltung des Chie

magnesiums von den Flüssen und Verwendung de

selben viel leichter tragen können als die übrigen &

wasserproduzenten es konnten , selbst wenn zunis

größere Opfer gebracht werden müßten. Die k

industrie verfügt über hervorragende Sachverständ

mit umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen

den einschlägigen chemischen und technischen Gebie

Deshalb kann ein zielbewußtes Vorgehen von den

herein als gesichert gelten. Die bisherigen Grön .

ungen der Frage, wie manungen der Frage, wie man die Kaliendlaugen az

besten verwerten könnte, gehen noch allzusehr von

Voraussetzung aus, daß die Rentabilität der Verwe

dungsweise von vornherein gesichert sein müßte.

wiß wäre das wünschenswert. Wo es sich aber m

die Reinhaltung der Flüsse handelte, hat man ima

noch Opfer bringen müssen. Und selbst, wenn de

Verwendung und Unterbringung des Chlormagnesium:

nur unter Aufwendung von Geldopfern möglich wär

müßten diese im Interesse der Allgemeinheit gebrac

werden. Es ist wirklich an der Zeit, daß die verhält

nismäßig geringen Aufwendungen gemacht werden, die

erforderlich sind, um die verschiedenen höchſt ſinnreichen

Verfahren zur Verwendung der Kaliendlaugen, die

erdacht worden sind , praktisch in genügend großem

Maßstabe zu erproben, soweit sie auf gesunder Grunde

lage beruhen. Es würde ebenso sehr im Intereffe der

Kaliindustrie selbst, wie im Interesse der Allgemein

heit liegen, wenn alle die Mühe und Arbeit, die jest

darauf verwendet wird, nachzuweisen, daß die geys

wärtige Versalzung der Flüsse keinerlei hygienisc

landwirtschaftliche, industrielle oder biologische Schäd

gungen verursacht, darauf konzentriert würde, Abhilje=

maßregeln zu treffen, oder wenigstens vorzubereiten,

ehe es zur Entwickelung einer allgemeinen Kalamitat

gekommen ist. "

Literarische Berichte.

Neues aus dem Buchhandel.

Berichte üb. Pflanzenschutz d . Pflanzenschutzſtellen an d . kgl .

landwirtschaftl. Akademie in Bonn-Poppelsdorf u. an d .

kgl. Lehranstalt f. Wein-, Obst- u. Gartenbau ´in Geiſen-

heim . Die Vegetationsperiode 1913/14 hrsg . v . Dr. E.

Schaffnit u. Prof. Dr. G. Lüftner, m . 11 Textabb . (98 S )

gr 8. M. 1.-. Pflanzenschußstelle an der königl . land-

wirtschaftl. Akademie Bonn-Poppelsdorf, Nußallee 7 .

Besser, Hans : Raubwild und Dickhäuter in Teutſch-Oſt-

afrika . Mit zahlr Abb. nach Orig. -Aufnahmen d. Verf.,

nach Zeichngn. v. Prof. Wagner u. R. Oeffinger, 1 Kärt-

chen u. 1 farb. Umschlagbild, gez v. M. Zimmer. 2. Aufl.

Eberts.

(92 S.) 8º . M. 1.- ; Lubd . M. 1.80. Frandh'ſche Ver-

lagshandlung in Stuttgart.
Forstkalender, Schweizerischer. Taschenbuch f. Forstwesen,

Holzgewerbe, Jagd u . Fischerei . 11. Jg . 1916. Hrsg. D.

Prof. Thdr. Felber. (IV, 252 S. u.

Notizblätter. ) fl. F.

Geb. M. 2... Huber & Co. , Verlags-konto, in Frauen-

feld.

Kubier-Tabelle f. Rundhölzer. ( 19 S.) 8°.
M. -,00

Keyßner'sche Hofbuchdr. (Karl Keyßner) in Meiningen.

Kubiktabellen z. Berechng. d . Grubenhölzer. Dreistell.Hilfs

tafeln , um d . Kubikinhalt e . Anzahl Rund-(Gruben-) hölze
bei gleicher Länge u. Stärke zu ermitteln . Durchmeſſent
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-25 Zentimeter. Umfang : 20-8 ) Zentimeter. Länge :

-6 Meter. Zſgeſt. aus d . Kohlmannschen Kubiktabelle .

S.) 16. M. 1.- C. W. Offenhauer in Eilenburg .

ze. Max Frdr. , Geh. Hofrat Prof. i. R. Dr.: Anleitung

Aufnahme d. Holzgehaltes d. Waldbestände. 3. , durch-

es. Aufl. (63 S. ) 8°. Kart. M. 3.- . Paul Parey in

Berlin.

inmen, Franz v.: Deutschlands u. Desterreich - Ungarns

bozzollpolitik vor, während u. nach d. Weltkriege . (Bib-

iothek f . Volks- u . Weltwirtschaft . Hrsg .: Prof. Dr. Franz

» . 8º. M. „ Globus“Mammen. 9. Heft.) gr . 8o . ( 7 6.) W. 1.50 . Globus

issenschaftliche Verlagsanstalt in Dresden.

-lisch, Hans, Prof. Dir. Dr.: Pflanzenphysiologie als

Theorie d. Gärtnerei. Für Botaniker, Gärtner, Land.

wirte, Forstleute u. Pflanzenfreunde. Mit 127 Abb . im

Text. (X , 306 S.) Lex .- 8°. M. 10.; Lwbd . M. 11.20 .

instav Fischer in Jena .

rfonal-Verzeichnis d . kgl . sächs. Staatsforstverwaltg . auf

D. J. 1916. (63 S.) M. 1.. C. Heinrich, Verlagsbuch.

jandlung in Dresden -N .

ncré, Landkulturſtelle-Vorſt. Dr.: Die Urbarmachg , d.

Land- u. forstwirtschaftl . Nugg . d . Sandheiden . (82 S.

11. Abb.) 8°. Kart. M. 1,50 . Johann Schward in

Wilster. (Verkehrt nur direkt .)

■ 'Imann, Hans, Baumstr. Archit.: Landwirtschaftliches

Bauten-Album 1: Wohnbauten" . Eine Sammlg. v . Ent-

würfen ausgeführter u. projektierter Wohnhäuser f. d

Land- u. Forstwirtschaft, unter bes . Berücks. d . Land-

arbeiter-Wohng. m. zugehör. Stallg . ( 107 S. m. 3. Tl.

farb. Abb.) 35×45 cm . Lwbd . M. 40.-. Paul Parey

in Berlin.

Bachstum und Ertrag der Fichte im Hoch

gebirge von Prof. Dr. A. von Guttenberg,

mit 3 Abbildungen im Tert und 21 Tafeln. Wien

und Leipzig, Deuticke, 1915 .

Nach seinem Rücktritt vom Lehramte fand der

Berfasser erst Muse zu dieser Arbeit; zwar war das

jeiamte Material dazu schon fast vollkommen gesam

melt und damals schon 2 Ertragstafeln, eine für Fichten

bestände des Hochgebirges im allgemeinen und eine für

den Staatsforst Paneveccio, aufgestellt, aber diese Tafeln

waren mehr vorbereitende Arbeiten, die nicht der Def:Oef=

fentlichkeit übergeben worden waren. Seither haben

Fih die Ansichten über Bestandserziehung wesentlich ge-

andert und von Guttenberg hat in der vorliegenden

Bearbeitung diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen

versucht und das Thema tiefgreifend und methodisch

originell behandelt. Eine erstaunliche Fülle zeitrauben:

der Untersuchungen liegt der Bearbeitung zugrunde.

v. Guttenberg fand bei Forsteinrichtungsarbeiten in

den Nordtiroler Alpen im Jahre 1870, daß die Er-

tragstafeln von Feistmantel und Preßler und

ach die später erschienene von Baur für die Fichten:

bestände des Hochgebirges nicht brauchbar waren. Er

tellte daher die beiden obenerwähnten Ertragstafeln

auf, zu deren Ergänzung bis in die 80er Jahre hin-

ein Nacherhebungen gemacht worden sind. Die end-

gültige vorliegende Umarbeitung ist das Ergebnis fast

vierzigjähriger Forscherarbeit.

Die Methode der Ertragstafel-Aufstellung von Gut-

tenbergs geht vom Einzelstamme aus, wobei die Wuchs

und Form wesentlich bedingenden Faktoren, Standort

und Standraum, besonders eingehend berücksichtigt wer-

den. Neben den Bestandsmittelstämmen, den Weiser-

stammen , sind auch Stämme der stärkeren und ge=

tingeren Stammklaffen genau untersucht worden .

Dem Wachstumsgang des Einzelstam-

mes ist der erste Abschnitt gewidmet ; in ihm find für

die Ertragskunde wertvolle Ergebnisse veröffentlicht,

auf die von Guttenberg bei seinen Vorlesungen, in

seiner Holzmeßkunde im Lorey'schen Handbuch und an-

deren Veröffentlichungen teilweise eingegangen ist . Vom

theoretischen Standpunkte aus betrachtet enthält dieser

Abschnitt das Wertvollste . Der zweite Abschnitt han:

delt von dem Wachstum des Bestandes , dem

dann als dritter Abschnitt die Fichte von Pane-

veggio (Südtirol) nach Wachstum und Er-

trag folgt.

I. Das Wachstum des Einzelstamme 3.

Die Untersuchungen sind auf 125 Stammanalyſen

vrn Modellſtämmen der Probeflächen aufgebaut, die

im Alter zwischen 60 und 320, zumeist zwischen 120

und 160 Jahren liegen ; es mußten jedoch davon nod)

18 Stämme ausgeschieden werden, weil sie Wachstums-

anomalien infolge abnormer Bestandsverhältnisse auf-

wiesen . Es blieben für die Durchschnittsberechnung

von Grundstärke, Grundfläche, Höhe, Holzmasse und

Formzahlen für Standortsklaſſe I 21 , für Standorts-

klasse II 37 , für Standortsklasse III 20, für Stand-

ortsklasse IV 21 und für Standortsklasse V 8 Stämme

übrig . Aus der Betrachtung des Wachstumsganges

des Einzelstammes sind folgende Schlüſſe zu ziehen .

Das Höhenwachstum ist zuerst rasch anstei

gend, nach dem höchsten Punkte erst rasch, dann lang=

sam fallend . Der Zeitpunkt des größten Höhenwuchses

tritt umso später ein und die Kulmination wird um-

so flacher, je geringer die Standortsgüte iſt .

Der Grundstärkezuwachs (die Jahrring-

breite) ist bei der Fichte des Hochgebirges in der ersten

Jugend am größten und nimmt von da ab anfangs ,

besonders auf den besten Standorten, sehr rasch, später

nur langsam ab, so daß auch diese Zunahme bei allen

Standorten im 150. Jahre mit einer fast gleichen

Größe von 1,2 bis 1,4 mm pro Jahr abschließt. Die

Meßhöhe von 1,3 m wird auf der ersten Standorts-

klasse im 8. Jahre, auf der fünften erst mit 20 Jahren

erreicht. Die Mittelstämme erreichen im 100. Jahre

auf :

Standortsklasse I eine Grundstärke von 38 cm

V 20
" " " " "
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samt Rinde, was einer durchschnittlichen Jahrringbreite

von 1,8 bezw . 1 mm gleichkommt. Der im Alter fast

gleichbleibende Grundflächenzuwachs bedingt eine mit

dem Alter abnehmende Jahrringbreite als eine durch-

aus naturgemäße Erscheinung.

um dann wieder langsam abzunehmen (Hinauj

des Wurzelanlaufs über die Meßhöhe !), sinten

Brusthöhenformzahlen anfangs raſch, nehmen

etwas zu, um dann vom 90. Jahre an abermali

zunehmen.

Dies Verhalten ist bekanntlich in der gleichzeitig

Veränderung der Stammhöhe und der Vollholzi

begründet .

Auch von Guttenbergs außerordentlich peinliche

instruktive Untersuchungen beweisen, daß im höhe

Alter, in dem der Einfluß des Höhenwuchses sehr

„Der Unterschied in den Grundstärken wird mit ab-

nehmender Standortsgüte geringer, worin der Einfluß

der Standortsgüte auf das Höhenwachstum gegenüber

jenem auf das Stärkewachstum sich als überwiegend

herausstellt" sagt von Guttenberg auf Grund seiner

Untersuchungen. Es ist bei seiner Ertragstafel im

100. Jahre die mittlere Grundstärke der I. Stand - ring wird, beide Formzahlen fast parallel verlan

ortsklasse nur 1,96 mal größer als die der V. Stand:

ortskasse, die entsprechende Höhe der I. Standortsklasse

dagegen 2,52 mal größer als die Höhe der V. Stand:

ortsklasse.

Die Abstufung der Grundstärken ist je nach der

Standortsklasse keine so gleichmäßige als bei den Höhen :

der Unterschied in den Grundstärken wird mit abneh

mender Standortsgüte geringer, worin der Einfluß

der Standortsgüte auf das Höhenwachstum sich als

überwiegend gegenüber jenem auf das Stärkewachstum

zeigt. Von neuem ein Beweis für die Richtigkeit der

Bonitierung nach der Höhe!

d

h

Im Alter 150 ist auf Standortsklasse :

=

I II III IV V

44,6 38,7 33,4 29,3 25,6 cm

Differenz 5,9 5,3 4,1 3,7

39,1 33,2 28,2 23,2 17,7 m

Differenz 5,9 5,0 5,0 5,5

Der Massenzuwachs zeigt sehr deutlich den

Unterschied der einzelnen Standortsklassen in Gesamt-

Leistung und Wachstumsgang.

Charakteristisch für den Wuchs der Fichte im Hoch-

gebirge ist die sehr langsame Jugendentwicklung und

der hierauf ausdauernde Erwachs bis in ein hohes

Alter ; die Mittelstämme erreichen auf Standortsklasse

I II III IV V

im Jahre 100 eine

Schaftmasse von 1,6 1,0 0,56 0,34 0,17 fm

im Jahre 150 eine

Schaftmasse von 2,75 1,8 1,1 0,7 0,4 fm

Es leistet daher auf der besten Standortsklasse bis

zum Jahre 100 der Mittelstamm nahezu das Zehn-

fache, während im Alter von 150 Jahren dieser

Unterschied nur noch das Siebenfache beträgt.

Von den Formzahlen zeigen die Brusthöhen

(unechten) Formzahlen ein von den absoluten

Formzahlen wesentlich verschiedenes Verhalten.

Während die absoluten Formzahlen, bei denen nur

der Inhalt des Stammes von der Meßhöhe aufwärts

in Betracht kommt, vom 20. Jahre an von etwa 0,33

bis zum 90. oder 100. Jahre regelmäßig ansteigen ,

|

ein Umstand, der die Verwendung der unechten u

zahlen bei älteren Beständen und Bäumen beredit

Zur Erkenntnis der Stamm formänderungs

in der Jugend bilden die unechten Formzahlen

brauchbare Unterlage.

Aus den Untersuchungen über die Formzahlen

deutlich hervor, daß die Vollholzigkeit der Stäm

mit der Standortsgüte im allgemeinen abnimmi

Die unechten Formzahlen sind infolge der mit a

nehmender Standortsgüte abnehmenden Höhe bis zum

50. Jahre umso höher, je geringer die Standort

güte ift.

Ein Auszug aus einer auf S. 17 zuſammengestell

Tabelle der berechneten und ausgeglichenen Mittelme

läßt diese Beziehungen am deutlichsten erkennen :

Formzahlen nach Alter und Standort in

im Alter von 20 40 60 80 100 120 140

1. absolute Formzahlen :

Standortsklasse I 336 404 440 453 453 447 440 518

II 330 400 442 455 458 455 449"

III"

IV"

V"

380 420 439 442 441 436

376 416 436 439 438 433

356 384 399 406 410 409

II. Brusthöhenformz
ahlen

:

Standortsklasse I 565 457 470 476 473 466 45

II 608 466 478 484 482 475 468

III 756 492 473 476 474 469 462

"

"

IV"

"! V

516 492 494 488 480 472

624 528 493 477 468 4634

Zusammenfassend beurteilt der Verf. dann no

die formelmäßig
e

Darstellung der Wachstum

kurven von Prof. Weber u. E. L. Koller undz

den Schluß, der aus der Feder eines so lange erfolg

reich wirkenden Hochschullehrers besonders beherzigen

wert erscheint , daß die graphische Darstellung

Wachstumskurve
n keinenfalls zu umgehen ist, und daß

Verf. die graphische Methode bei seinen Vorträgen

stets vorgezogen habe, weil sie anschaulicher ist und

sich dem Gedächtnis des Hörers viel beffer einpräg

als eine auf die Tafel geſchriebene Formel .

stammes geht von Guttenberg auf das mittlere

Nach der Darstellung der Wuchsgesetze des Einzel
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halten und die durchschnittliche Formausbildung | geht am besten aus einigen Zahlen hervor, die aus

Fichte sowohl nach Standortsgüte als auch

Standraum ein.

Es werden hierzu nur Mittelstämme als Normal-

Inme der Fichte ausgewählt . Im allgemeinen stimmt

Verhalten dieser sorgfältig als Mittelwerte ausge-

ten Stämme mit den Wachstumgesehen der vorher

wähnten Modellstämme, unter denen auch die starken

ad geringen Stärkeklaſſen enthalten sind , überein. Auch

e Betrachtung dieser Normalſtämme zeigt, daß durch

e Standortsgüte mehr der Höhenwuchs,

rch den freieren Standraum mehr der

rundstärkezuwachs beeinflußt wir d“ .

Das Verhältnis der Höhen dieser Mittelstämme.

im 120. Jahre von der IV. Standortsklasse auf-

arts

1,0 1,3 1,6 1,9

cs der Grundstärken

1,0 1,2 1,4 1,6

"

Bei den 3 Stammklaſſen, in die die Bestände zer-

gt werden, verhalten sich im Durchschnitt der 3 in

Betracht gezogenen Standortsklassen die Höhen wie

1,0 1,14 1,25

ie Grundstärke wie

1,0 1,3 1,65 .

Die Maſſeninhalte der Mittelstämme der 4 Boni-

iten im Alter verhalten sich im 120. Jahre wie :

1,0 1,9 3,3 4,9.

Tas Verhältnis der Mittelstämme der 3 Stamm:

laſſen ist von den geringen zur starken Klaſſe auf

allen 3 Standortsklassen fast übereinstimmend

1,0 2,0 3,0.

Eine weitere Untersuchung an den Normalstämmen

diente dazu , das Verhalten des Stärkezuwachses

(Jahrringbreite) und des Querflächenzuwachses

am Stamm zu untersuchen.

Einen genauen Einblick in diese Verhältnisse ge=

währt Beilage 6, in der der Stärkezuwachs und Flächen-

zuwachs für die einzelnen Alterstufen aus den sektions-

weisen Messungen berechnet ist.

Erfichtlich iſt daraus , daß die Stelle der gering :

en Jahrringbreite nur etwa bis zum 20. Jahre

in der Abhiebs höhe von 0,3 m, dann längere Zeit

hindurch in der Meßhöhe (1,3 m), dann bis zur

Höhe von 4,3 m, bei den Stämmen der I. u . II . Stand:

prisklaſſe ſelbſt bis auf 8,3 m hinaufrückt . Von dieser

Stelle nach abwärts nehmen die Jahrringbreiten zu;

von der Stelle der geringsten Jahrringbreite nach auf-

warts nimmt die Jahrringbreite ebenfalls durchweg

3 und erreicht im Gipfel oft die doppelte Jahrring=

breite wie im unteren Stammteil.

Der Verlauf des Querflächenzuwachſes am Stamm

|

ausführlichen Uebersichten hier zusammengestellt sind .

Verhältnis des Querflächenzuwachses je

nach Stammhöhe für Standortsklasse I.

a) Mittelstämme:

Im Alter von 20-30 50-60 70-80 90-100 3.

Höhe 0,3 m 132 141

b) geringe Stammklasse :

170 152

" "1,3 100 100 100 100

4,3 70 95 90 86" "!

8,3 98 88 78" "

12,3 93 88 74" "

19,3 84 68" "

25,3 43 63" "

Höhe 0,3 m 110 171 158 188

" "1,3 100 100 109 100

4,3 73 101 102 97" "

8,3 104 104 97" "!

12,3 100 106 94" "

20,3 85 88" #1

25,3 57"

Höhe 0,3 m 114 141 141 140

" "1,3 100 100 100 100

4,3 73 88 87 84"! "

8,3 94 87 78"1 "

#1 12,4 96 87 77"

20,3 46 84 74"

24,3 57 67" "

c) starte Stammklasse:

Auch das Dimenſionsverhältnis ( =

Höhe

Grund-

stärke) hat für die Beurteilung der Stammform einen

Wert. Es ist nicht gleichgültig, ob bei gleichem Brust-

höhendurchmesser ein Baum 15 oder 30 m hoch ist ;

es läßt auch Schlüsse auf den Schlußgrad des Be-

H

standes zu; ist um so größer, je besser der Stand-

ort, um so kleiner, je größer der Standraum des Bau-

mes ist.

D

Die vorwiegenden Wirkungen von Standort auf

H, des Standraums auf D kommen hierin zum Aus-

druck.

Mit zunehmendem Alter der Stämme ist bis

etwa zum Alter von 80 Jahren steigend , dann längere

Zeit nahezu gleichbleibend, im höheren Alter etwas

fallend des Mittelstammes ist im Alter von

H

D

auf Stand

ortsklasse

40 60 80 100 120

66

I 79 87 92 93

III 74 82 86

V 65

92

86 86

69 70 70

2
8
8
3

3
8
8
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Dem Rindenprozent der Schaftmaſſe , das

bei der sorgfältigen Analysierung der Stämme leicht

mit erhoben werden konnte, widmet der Verf. einen

besonderen Abschnitt.

Im allgemeinen wird die Rindendicke der Fichte

am Stamme aufwärts allmählich geringer, ist aber

im mittleren Stammteile auf längerer Strecke gleich

bleibend .

I

- 8,0 %

Das Rindenprozent nimmt mit abnehmender Stand:

ortsgüte zu, bis zum Alter von 120 Jahren regel-

mäßig ab. Seine Größe schwankte bei diesen Unter-

ſuchungen zwiſchen 6,3 bis 14,6 %, im Durchschnitt

war es auf Standortsklaſſe :

IIIII IV V

9,0 % 9,5 % 11 % 12 %

Das Verhältnis der Kronenlänge zur Schaft-

länge bespricht von Guttenberg zum Schluß seiner

Ausführungen über das Wachstum des Einzelstammes.

Schiffel hat bekanntlich dieser Verhältniszahl eine

hohe Bedeutung für die Bestandeserziehung beigelegt

und diese Zahl deshalb auch in seine Fichtenertrags-

tafel aufgenommen .

Die Kronenentwickelung wurde zunächst für das

Studium des Einflusses der Kronenlänge auf Stärke-

zuwachs und Schaftform erhoben ; der Einfluß hat sich

nach den Untersuchungen des Verf. bei der Hochge=

birgsfichte nur als sehr wenig hervortretend gezeigt.

Kronenlänge 1

Das Verhältnis
wird mit zu

Baumhöhe H

nehmendem Bestandesalter kleiner, mit abnehmender

Standortsgüte größer. Es ergaben sich im Durch

schnitt Verhältniszahlen für Standortsklasse

I II

-

III IV V

von 0,42 0,44 0,48 0,56 0,66 .

Es muß daher bei der Bestandserziehung da=

rauf geachtet werden, daß je geringer die Bonität iſt ,

desto größer der Kronenanteil, desto größer die An-

forderung des Baumes an Licht, Luft und Boden sind ,

um einen befriedigenden Zuwachs zu leisten. Inner

halb des Beſtandes betragen dieſe Verhältniszahlen für

die drei Stammklaffen (ſtärkste) 0,45 , 0,50 (mittel) , 0,55

(schwächste) .

Höherer Wert kommt der Untersuchung über diese

Zahl dann zu , wenn sie auf die Vergleichung von Be-

ständen verschiedenen Schlußgrades , verschiedener Be-

standserziehung ausgedehnt werden ; es ist dieser Ab

ſchnitt auch hier erwünscht, weil er Schlüsse auf die

Beſtandserziehung zuläßt, die der folgenden Ertrags

tafel zu Grunde gelegt ist .

Auf dieſen tief durchdachten und äußerst anregenden

Abſchnitt, in dem eine Fülle zeitraubender Einzelsor

schungen enthalten sind, folgt II. die Ableitung des

Wachstums des Bestandes , die aus dem

Teil gewissermaßen organisch herauswächſt.

Auf Grund der untersuchten Probestämme

170 Probeflächen wurde der Wuchsgang und die

raus sich ergebende Ertragstafel für die Fichte

Hochgebirges abgeleitet. Zur Einreihung der Pr

flächen in die 5 Standortsklaffen wurde in erster

die Höhe , daneben auch die Masse als Funktion

Da
Alters benugt. Bemerkenswert sind dazu die D

einer Probefläche, die im 50. Jahre 55,4 qm G

fläche aufwies — mehr als die I. Standortsklafe

diesem Alter verlangt , aber nur eine Höhe

12,5 m, eine mittlere Grundstärke von 11,5 cm ba

der Höhe nach daher in die III., dem Durchmett

nach in die IV./V. Bonität hätte eingereiht w

müssen.

In Wirklichkeit gehört die Probefläche in

II . Standortsklaſſe ; gedrängter Schluß (im Alter

noch 5400 Stämme pro ha !) hatte in dem vermut

völligen Stillstand des Wuchses bewirkt ; die Verwen

aus Vollsaat hervorgegangenen Bestande einen fa

dung dieser Fläche für die Ertragstafel iſt natürlia

unterblieben.

Die Höhenentwickelung der mittleren Modellſtäm

fann als mittlere Bestandshöhe nicht unmittel

verwendet werden.verwendet werden . Diese Stämme gehören in fr

rem Bestandsalter zur vorherrschenden Stammklas

entsprechen daher mehr der Oberhöhe als der m

leren B.-Höhe. Ist der Abstand der Oberhöhe

der Bestandsmittelhöhe in den einzelnen Altersfie

durch Untersuchungen bekannt, dann läßt dies nach

Oberhöhe die mittlere Bestandshöhe leicht finden.

sen Weg konnte der Verf. hier nicht einschlagen.

v. Guttenberg hat daher die Mittelhöhen der e

zelnen Probeflächen aufgetragen und da, wo die Kur

ven infolge des Grundlagematerials unsicher waren

wurde die Kurve durch den Verlauf der Höhenkuv

einer zweiten Reihe von Modellstämmen ergänzt . Die

zweite Reihe von Modellstämmen, die namentlich fir

die jüngeren Alter nötig war, wurde dadurch gebilte,

daß die in der Jugend stark vorwüchsigen Stämme

ausgeschieden wurden und der Entwicklungsgang

Vertreter der geringen Stammklasse mitherangezoge

wurde. Auf S. 37 bringt eine Figur die mittlere

Höhenzunahme des Bestandes und den Höhenzuwachs

der Modellstämme klar zum Ausdruck.

der

„Die Zunahme der jeweiligen Bestandsmittelhöhe

ist demnach gegenüber dem Höhenzuwachs der Stämme

des Abtriebsbestandes in der Jugend etwas langſamet.

anſteigend, erreicht ſpäter als dieser ihren Höchſtbetrag

und bleibt von da ab infolge des steten Hinaufrückens

de jeweiligen Mittelstamms in eine höhere Stamm:

flasse über dem Höhenzuwachs des Einzelstammes. "
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Die Stammgrundfläche konnte aus den in

beflächen erhobenen Beträgen derselben ziemlich

gezogen werden.

⇒. Guttenberg konnte sich der Anſicht, die in neue=

Ertragstafeln zum Ausdruck kommt, daß bei einem

von 40-50 qm, bei lichterer Bestandserziehung

1 von 20 – 30 qm, eine Zunahme der Kreisflächen

ne nicht mehr erfolge, nicht anschließen.

Hauptsächlich die Rückſicht darauf, daß in den

gebirgsforsten die Möglichkeit eines weitgehenden

ensiven Durchforstungsbetriebes in der Regel fehlt,

1 D. Guttenberg zu der Festlegung verhältnismäßig

her Grundflächensumme veranlaßt , die zwar gegen

er der ersten nicht veröffentlichten Bearbeitung durch

sscheidung aller Bestände mit abnorm hoher Grund-

he ermäßigt sind ; es kamen auf I. und auch noch

Standortsklasse Grundflächensummen von 70, ja

bst von über 80 qm ! vor.

Die seither den Probeflächen meist mangelnde Er-

ziehung, machte die Benutzung des ausscheidenden Be-

standes dieser Flächen zur Bestimmung der Vorer =

träge völlig unbrauchbar; ist es doch schon unmöglich

solche Vorerträge bei länger beobachteten Versuchs-

flächen zu benußen, wenn irgend ein Faktor die Art

der Bestandserziehung von der genau einzuhaltenden

Erziehungsmethode ablenkt . Im vorliegenden Falle

wurde der Zwischenbestand nicht aufgenommen und

v. Guttenberg hat sich mit dem ihm allein übrig

bleibenden Wege geholfen, die Holzmasse der Vor-

erträge in den verschiedenen Altersstufen aus der aus-

scheidenden Stammzahl und dem anzunehmenden mitt-

leren Kubikinhalt der ausscheidenden Stammklasse zu

berechnen. Die Ermittelungsart kann nur ein Not-

behelf sein, der zu ganz einwandfreien Größen nicht

führt. Für die Beurteilung des Gesamertrags des

ausscheidenden Bestandes vom mittleren Bestandsalter

Im 100. Jahre haben für den bleibenden Bestand ab bis zum Abtriebsalter hat v . Guttenberg den Sah

if Standortsklaſſe I. II. III. IV.
aufgestellt : die Größe des Zwischennuzungs-

Guttenberg 64,5 58,4 52,0 45,7 35,9 ertrages vom mittleren Bestandsalter bis zum

lury, Gebirge(Schw .) Abtriebsertrag ist gleich der Differenz zwi-

(B. Grad) 75,6 65,4 56,1 47,6 39,5 schen der Gesamtmasse des Hauptbestandes und

happach1890 Ndd 64,0 57,2 50,4 43,1 36,4 der dem künftigen Abtriebsbestande in der be=

1902 , 48,3 43,4 38,4 33,5 27,5 treffenden Altersstufe zugehörigen Holzmaſſe.

rundner (Harz) 52,0 50,0 47,0 42,0 34,9 Die Masse dieses künftigen Abtriebsbestandes in den

Die Bestandsformzahlen haben die Eigen betreffenden Altersstufen ist gegeben durch die entſpre=

aft eines stetigen Fallens . Unter Berücksichtigung chenden früheren Massen der Mittelstämme des Ab-

eser Tatsache wurden die aus den Stammanalysen triebsbestandes multipliziert mit der Stammzahl des

wonnenen Formzahlen, unter Ausgleichung des für Abtriebsbestandes . Eine geringe Erhöhung der Summe

'n Einzelstamm charakteriſtiſchen Verlaufs , benußt . des ausscheidenden Bestandes, nach dieser Art berechnet,

Die zur Charakteriſtik erwünschte mittlere Grund ist angebracht und auch geschehen, da an dieſem noch

tärke des Bestandes wurde analog den Höhen aus ein, wenn auch geringer, Zuwachs erfolgt. Zur Beur-

Nodellftammreihen ermittelt, die dann mit den Grund- teilung der Vorerträge wurde die ausscheidende Stamm-

tärken aus den Probeflächen verglichen wurden, wo- zahl und der mittlere Inhalt dieser Stammklaſſe maß-

urch dann die zulegt ausgeglichene Kurve hervorgegebend, der zu 1/s des Bestandsmittelstammes ange=

jangen ist.

V.

Die Stammzahlen der Probeflächen hat noch

feiner der zahlreichen Ertragstafelbearbeiter benutzen

können, um daraus halbwegs sichere Stammzahlreihen

abzuleiten. Auch v. Guttenberg hat diese Größe aus

der Division der mittleren Grundstärke in die Grund-

flächenfumme des Bestandes erhoben.

Die Masseninhalte der Mittelstämme sind

einmal durch Division der Stammzahl in die Holz-

maffe, dann durch das Produkt aus Grundfläche ><

Höhe Formzahl des Mittelstammes beſtimmt .

Die Holzmassen pro ha ergaben sich dann

ans Multiplikation von Stammgrundfläche × Be-

tandshöhe Formzahl ; die hieraus berechneten

Reihen zeigten einen so gesetzmäßigen Aufbau, daß

der periodische Zuwachs aus der Differenz der

Maffen fast ohne Ausgleich sich ergab.

9161

nommen worden ist. Bei starker Niederdurchforstung

stimmt dies letztere vom 50.- 80 . Jahre überein, von

da ab ist aber der Mittelstamm des ausscheidenden

Bestandes meist größer als hier angenommen wird .

Im 100. Jahre betragen die Vorerträge in % der

Gesamtleistung:

auf Standortsklasse

II. III. IV . V.I.

bei v . Guttenberg (Schaftmaſſe) 23 24

Grundner

Schwappach 1890 (Derbm .) .26

"

22 24 26

45 42 37 35 34

24 21
17 13

1902 45 43 41 39 39"

28 28 29 29 30"Flury (Gebirge)

Einen direkten Vergleich lassen nur die v . Gutten-

bergiſche und die Grundnerſche Tafel zu, da sie allein

die Schaft masse enthalten, während die anderen

Tafeln auf die Derbmaſſe aufgebaut sind .

16
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Kurz vor Schluß der Besprechung teilte der

fasser mit, daß dieſe 200 - 300 jährigen Beſtände

mehr dem Krieg zum Opfer gefallen ſind . Es if

ihrer Zerstörung kaum irgendwo mehr Gelegenhe

boten eine Ertragstafel bis zum 200. Jahre, Str

Der Grundnerschen Tafel liegt eine starke

Niederdurchforstung zu Grunde, Flury hat seine Flå:

chen mäßig (B. Grad) durchforſtet ; die v . Gutten

bergische Tafeln find nach diesem Vergleich auf eine

schwache bis mäßige Durchforstung aufgebaut.

Flury entnimmt mit B.Grad-Durchforstung auf analyſen bis zum Alter von 250 Jahren aufzuf

III. Bonität

Derbmasse in % des

im Alter von Jahren:

60 70 80 90 100 110 120

bleib. Bestandes 8,2 10,7 9,7 8,9 7,0 6,2 4,9

v. Guttenberg (Schaft-

masse in % des blei=

benden Bestandes 8,3 6,8 5,7 4,8 4,1 3,7 3,3

Darnach scheint der Durchforstungsgrad v . Gutten-

berg sich zwischen schwach und mäßig zu bewegen oder

die Berechungsmethode der Vorerträge an diesem Bilde

schuld zu sein.

Die fertigen Ertragstafeln werden dann noch mit

anderen Fichtenertragstafeln verglichen .

Zunächst mit Schiffels Ertragstafeln, die bekannt-

lich auf Loreh's und Schwappach's Tafel 1890 auf-

gebaut sind und denen keine eigenen Erhebungen zu

Grunde liegen, weiter mit Ertragsuntersuchungen der

Fichte aus dem Mittelgebirge (Herrschaft Weitra an

der niederösterreich-böhmischen Grenze).

Darauf wird am Schlusse noch näher eingegangen

werden.

Als letzten Abschnitt hat von Guttenberg noch eine

Ertragstafel für die Fichte in Paneviggio in Südtirol

aufgestellt . wobei er sich derselben Methode wie im

vorigen Abschnitt bedient hat.

Herrliche Fichtenstämme, schlank, vollholzig , 36 bis

40 m hoch in einer Höhenlage von 1500-1800 m u . d.

M., das Holz von gleichmäßigem Jahrringbau , 200 bis

300 Jahre alt haben diese Bestände das Auge jedes Be=

ſuchers erfreut. Weffely's Ansicht, daß dies Waldungen

im „ Plenterbetrieb “ ſeien , kann v. Guttenberg nicht

teilen . Bestände mit 800-1200 fm pro ha, in welchen

die jüngeren und mittleren Altersstufen fast völlig fehlen ,

find keine Plenterbestände. Auch die geringe Abholzig

teit weißt darauf hin. Umtriebe in der Höhe von

140 Jahre lassen sich finanziell vielleicht gerade noch

rechtfertigen, so daß wohl die älteren Bestände ver=

schwinden werden, es sei denn, daß die Staatsforstver

waltung sie als Naturschutzreservat erhält, schreibt der

Verfasser bei der Abfassung dieses Abschnittes .

im Alter von

v. Guttenbergs : Fichte Hochgebirg IV. Bon.

Schiffel (Dichtschluß)

Grundner :

50

Diese Arbeit bildet daher neben dem wiffenic

lich Interessanten einen Gedenkstein für ein im k:

geopfertes Naturdenkmal .

Die Wuchsleistung sei hier an der Hand ein

Zahlen skizziert.

In drei Standortsklassen eingeteilt leisteten dieFit

Bestände Paneveggios folgendes .

I. Standortsklasse.

Hauptbestand :

Alter
Stamm-

zahl
Höhe

| Durch- Schaft

messer masse

Jahre
cm em fn

Gesamt-Ma

ertrag

(Schaftmane) t

50 20.0 12.4 15.0 217 266

100 692 26.2 31.5 664 866

150 433 33.6 42 4 952 1308

200 316 38.8 50.8 1121 1607

II. Standort s klasse.

50 2720 9.0 11.4 128
128

100 910 20.0 25.5 438 438

150 530 26.8 36.0 674
674

200 372 31.7 44.2 825 825

Da der Verlauf des Höhenwachstums bei der Fiche

des Hochgebirges verschieden ist von dem der Fachle

aus niederen Lagen, so ist ein Vergleich , der auf der

Höhe aufgebaut ist, nicht einwandsfrei. Ein Vergle

der auf der Gesamtwuchsleistung für eine bestimmte

Umtriebszeit beruht, ist ebenfalls hier anfechtbar,

die Vorerträge nicht in ihrem wirklichen Anfall ev

mittelt werden konnten .

je nach der Art der Bestandeserziehung . Trozdem will

Die Masse des Hauptbestandes schwane

je nach der Art der Bestandeserziehung . Troßdem will

ich von dieser und zwar im Jahre 100 ausgehend

einige Vergleiche erwähnen, die von Guttenberg (5. 53

Ertragstafel , die allein die Schaftholzmaſſen

u. 54) gibt, ergänzt durch Daten aus Grundners,

von Guttenberg angibt .

Die Hauptbestandsmasse im Jahre 100-400 fm
bei v. Guttenbergs Fi des Hochgebirges. IV. Stol

Schiffel (aus Schwappachs Tafel 1890 v. Loreh be

rechnet IV. Stdll. Grundner auf Stdll . IV/V.

60

9,1 11,2

70 80 90 100 110 120

Mittlere Bestandshöhe : m.

13,2 14,9 16,5 18,0 19,4 20,7

13,1 15,3 17,1 18,7
17,1 18,7 20,0 20,9

18,2 19,9 21,2 22,3

IV. 7,8 10,6"

IV./V. " 9,7 12,0 14,2 16,3
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Stammgrundfläche pro ha : qm.

v. Guttenbergs : Fichte Hochgebirg IV. Bon. 28,0 33,0 37,2 40,6 43,4 45,7 47,5 48,8

Schiffels

Grundner

"

"

IV. "

VI V. "

23,6 28,9 33,0 36,1 38,6 40,8 42,4 43,6

30,4 33,7 35,9 37,3 38,7 38,6 38,7 38,7

D. Guttenbergs : Fichte Hochgebirg IV. Bon. 129 184

"

"1

IV.

IV./V.

"

"I

Schiffel

Grundner

Es zeigt sich, der Verlauf der Hauptbestandsmassen

dners ist vor diesem Zeitpunkt höher als bei

ittenberg , später niederer. Es iſt dies die v. Gutten-

betonte Erscheinung, daß die Kulmination des

enwuchses und des Durchschnittszuwachses bei der

gebirgsfichte ſpäter als bei der Fichte des Mittel-

ges eintritt, nachher langsamer abfällt. Auf der

Bonität (Hochgebirge) kulminiert der Durchschnitts-

achs erst mit 120 bis 130 Jahren. Sch wappach

darauf aufmerksam gemacht, daß dies zum Teil

der Benuzung der Analysen von Modellstämmen

Konstruktion der Ertragstafel herrührt.

Die Höhen zeigen in den jüngeren Altersklassen

Haupt-

Schaftmasse pro ha.

241 296 348 397 442 481

112 177 240 298 359 398 438 467

173 231 284 330 371 402 423 239

einen energischeren Wuch3 bei Grundner als bei v . Gutten-

bergs Hochgebirgsfichte, die aber im 100. Jahre noch

starken Höhentrieb zeigt, während bei Grundners Fichten-

tafel dies nicht mehr der Fall ist.

Auch die Stammgrundfläche, die bei Grundner in-

folge des Standorts und der B.-Erziehung rasch an-

steigt, nimmt im Hauptbestand vom 95. Jahre nicht

mehr zu, während die v. Guttenbergsche Tafel noch

eine weitere Mehrung zeigt.

Ein Vergleich der Wuchsleistung der mittleren

Standortsklassen mit denen anderer Fichtenertrags-

tafeln sei hier noch gegeben :

Gesamt-

Laufender

Zuwachsbestand Vorerträge

Holzmasse bis 3. J. 100

im J. 100

Leistung

bis 3. J. 100

jährlich

im J. 100

III. Standortsklasse.

Schaftmaſſe {

576 163 739 7,4

438 134 572
8,2 (mittel)

632 203 835 8,4

v. Guttenberg Hochgebirg Fi

Schwappach 1890

" Fi v. Paneveggio

Derbmasse 480 338 818 8,2 1992"

740 297 1037 9,6 Flury (Gebirge)

359 961 7,5 Grundner.602Schaftmasse

Das vorzüglich ausgestattete Werk bietet eine Fülle

n Material , das nach allen Richtungen hin tief

irchdacht und verarbeitet ist. Wenn meine Besprechung

was verſpätet erſcheint , so möge der Verf. es teilweise

it meiner derzeitigen starken dienstlichen Inanspruch

ahme entſchuldigen, teilweiſe aber auch daraus schließen,

aß mir das Werk eine Fülle von Anregungen geboten

| hat. Mit dieser sorgfältigen Arbeit hat von Gutten-

berg für die Erkenntnis der Methodik in der Zuwachs=

Lehre, namentlich des Einzelstammes, einen klassischen

Baustein, für die praktische Forsteinrichtung in Hoch-

gebirgsforsten eine wesentliche Stüze geliefert ; wir

wünschen ihm eine weite Verbreitung.

Briefe.

Aus Preußen.

Die Rechtsstellung des Wildes in „eingefrie-

-digten Wildgårten“.

In der heutigen Zeit wirst jeder neue Tag auf

diesem oder jenem Gebiete eine neue Frage auf.

Aus diesem Grunde hat auch auf dem Gebiete des

Jagdrechtes, den Verhältnissen Rechnung tragend, das

fönigliche Staatsministerium schon in verschiedenen

Fällen von der Befugnis Gebrauch machen müssen,

die ihm der Artikel 63 der Verfassungsurkunde für den

Dr. Wimmer.

preußischen Staat vom 31. Jan. 1850 verleiht, Ver-

ordnungen zu erlassen, die ändernd in das beſtehende

Jagdrecht eingreifen . So ist am 30. Dezember 1915

eine inzwischen vom Abgeordnetenhaus genehmigte Ver-

ordnung erlassen worden, welche den § 47 der JO.

vom 15. Juli 1907 und den § 10 des preußischen.

Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904, das noch in der

Provinz Hannover gilt, aufgehoben hat . Inhaltlich

decken sich die erwähnten Vorschriften vollständig, denn

sie sagen in beiden Fällen, daß alle Bestimmungen,

16*
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welche für die Versendung von Wild, ganz besonders | und „Wildgarten" in der Größe bestehe und

innerhalb der Schonzeit gegeben sind , auch auf das Tiergarten im Sinne des B. G. B. nur dann inf

Wild Anwendung finden, welches in eingefriedigten kommen könne, wenn er so klein sei , daß ein gen

Wildgärten erlegt oder gefangen ist . Besitz an dem Wilde möglich erscheine.

Die erwähnten Gesetze sprechen weiter an anderer

Stelle aus, daß die Vorschriften, welche über Schon

zeiten gegeben sind , auf das Fangen oder Erlegen

von Wild in eingefriedigten Wildgärten

keine Anwendung finden, so daß das hier vorhandene

Wild das ganze Jahr hindurch uneingeschränkt erlegt

werden darf. Seinem Verkauf und seiner Versendung

waren aber die Schranken gezogen , die für alles übrige

Wild zu gelten hatten.

Durch die Verordnung vom 30. 12. 15 sind alle

dieſe Hemmnisse beseitigt worden, so daß heute der

Eigentümer des Wildgartens in der Verfügung über

das in seinem Besiß und Eigentum stehende Wild

keinerlei Einschränkungen unterworfen ist .

Es mag auffällig erscheinen, daß der Wildgarten-

beſizer bei der Verwertung seines im Eigentum

stehenden Wildes denselben Einschränkungen unter-

liegen soll wie der Jagdberechtigte, der herrenloses Wild

okkupiert.

Diese Gleichstellung hat ihren guten Grund, denn

schon das Gesetz über die Schonzeiten des Wildes vom

26. Februar 1870 ging von der Voraussetzung aus,

daß es unbillig wäre, wenn man dem aus eingefrie-

digten Wildgärten stammenden Wild eine Vorzugs-

stellung einräumen wollte. Für die Praxis ist nun

die Frage außerordentlich wichtig, was unter einem

„ eingefriedigten Wildgarten " zu verstehen

ist, denn die Meinungen der Juristen gehen hierüber

weit auseinander .

"

--

Das Bürgerliche Gesetzbuch sagt in seinem § 960 :

„Wilde Tiere find herrenlos, so lange sie sich in der

Freiheit befinden . Wilde Tiere in Tiergärten und

Fische in Teichen oder anderen geschlossenen Privat-

gewäffern find nicht herrenlos " . Die Jagdgesetzgebung

hat den Ausdruck eingefriedigter Wildgarten"

aus dem alten Schonzeitsgesetz von 1870 übernommen

und hat es leider unterlassen dem Beispiele des

B. G. B. , das vom „ Tiergarten“ spricht, zu folgen.

Somit war von vornherein Veranlassung gegeben, die

verschiedenen Ausdrücke begrifflich von einander zu

unterscheideu . Diese Auffassung wurde besonders da=

durch unterstützt, daß bei der Beratung des Wild-

ſchongeſetzes von 1904 ein Vertreter der Staatsregie:

rung in der Kommiſſion des Herrenhauses erklärt

hatte, daß „ Tiergarten “ nach Auffassung des B.

6. B. ein engerer Begriff als Wildgarten" sei,

weil dieser ein Gehege" bedeute . Es war also nur

ein ganz kleiner Schritt bis zu der Auffassung, daß

Alles das hat dazu geführt, daß ein Unters

zwischen „ eingefriedigten Wildgärten“ und „Tiergår

gemacht wurde .

Nur im letteren sollte das Wild im Eige

tum des Besizers stehen , während es im ersteren

herrenlos gelten sollte, was namentlich auch

strafrechtlicher Hinsicht zu den verschiedensten Kon

quenzen führen mußte. Ein sehr namhafter Ju

Herr Prof. Dr. Carl Dickel, hat diese Auffaffung

vornherein auf das Entschiedenste bekämpft und d

Standpunkt vertreten, daß der Parkeigentümer

im größten Gehege Eigentum an den durch die

zäunung am Entweichen absichtlich verhinderten p

baren Tiere haben müsse, weil das Gefängnis ein engen

oder ein weiteres, also auch ein eingehegtes Grun

stück sein könne. Das deckt sich aber auch ganz mit

dem Wortlaut des § 960 B. G. B., wo nicht alle

Fische in Teichen , sondern auch in anderen ge

schlossenen Privatgewässern nicht herrenlos

sind .

Nichts spricht dafür, daß das Wild anders be-

handelt werden sollte, so daß es einzig und allein

darauf ankommt, ob den Tieren im eingefriedigten

Wildgarten“ die natürliche Freiheit entzogen ist oder

nicht.

"

Die Richtschnur, daß der Beſizer jeden Augenblic

in der Lage sein müsse ein bestimmtes Tier zu töten,

beziehungsweise zu ergreifen und ſo tatsächlich in seine

Gewalt zu bringen, um zwischen Tier- und Wildgarn

zu unterſcheiden, ſtand von vornherein auf sehr schwachen

Füßen, denn wenn auch der Besitz einer Sache von

der Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache

abhängig ist, so sollte eigentlich darüber keine Mein

ungsverschiedenheit bestehen, daß man durchaus nicht

in der Lage zu sein braucht die Verfügungsgewalt in

jedem Augenblick ausüben zu können . Dieser Stand-

punkt war unhaltbar, weil der Wildgartenbefizer in

der Lage ist jedes der vorhandenen jagdbaren Litte

zu erlegen, wenn er auch dazu einige Vorbereitungen

treffen muß, die Zeit in Anspruch nehmen.

Es wird nach dem Inkrafttreten der neuen Ver:

ordnung nicht ausbleiben, daß der Versendung vo

Wild, das aus eingefriedigten Wildgärten“ stammt,

Schwierigkeiten erwachsen und deshalb sei darauf auf:

merksam gemacht, daß das Reichsgericht in seinem

Urteil vom 9. Jan. 1902, in einem 3600 ha großen
Wildpark Besitz und Eigentum des Parkeigentümers |

am Rotwild angenommen hat, weil nach den örtlichen

das unterscheidende Merkmal zwischen „ Tiergarten “ | Verhältnissen das im Wildpark eingeschlossene Rot:

"

"
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LD vollständig am Austreten gehindert und damit | Gretsch, technischer Leiter der badischen Forstverwaltung ,

iner natürlichen Freiheit beraubt war.

In der neueren Zeit hat sich auch das Kammer-

ericht in seiner Entscheidung vom 1. Dezember 1910

auf den Standpunkt gestellt , daß der Begriff eines

Tiergartens im Sinne des § 960 B. G. B. im wesent

Lichen eine nach den Umständen des einzelnen Falles

zu beurteilende Tatfrage ist. Der hierfür maßgebende

Gesichtspunkt müßte darin gesehen werden, daß durch

Den Aufenthalt der wilden Tiere in dem betreffenden

Gehege, deren Freiheit als aufgehoben erscheinen müsse.

Die Einfriedigung des Grundstücks begründe den Zu-

tand der Gefangenschaft, welche die Herrenlosigkeit

wilder Tiere aufhebt. Danach ist in der Praxis zu

beurteilen ob „ ein eingefriedigter Wildgarten" in Frage

Tommt oder nicht . Nicht die Größe ist zur Entschei-

dung heranzuziehen, sondern die Sachlage, die ergeben

muß, daß dem Wildstande die Möglichkeit des Ent-

weichens fehlt.

Auch strafrechtlich ist dieses von ganz besonderer

Bedeutung, denn die unbefugte Aneignung derartigen

Wildes ist nicht als Jagdvergehen anzusehen,

ſondern als gemeiner Diebstahl zu bestrafen .

Wenn nun heute der Besizer des eingefriedigten

Wildgartens in der Lage ist, das in seinem Eigentum

ſtehende Wild in uneingeschränkter Weise zu verkaufen

und zu versenden, ſo gilt dieses natürlich nur für das

von der Einfriedigung betroffene Wild.

Das Flugwild, welches von der Einfriedigung nicht

betroffen wird , ist selbstverständlich auch im Wild-

garten herrenlos, wenn es nicht zu den zahmen Tieren

gehört, und dasselbe gilt natürlich auchfür die Hasen,

wenn die Einfriedigung eine derartige ist, daß ihrem

Ein- und Auswechseln keine Hindernisse entgegenstehen .

Unter diesen Umständen bleiben sie stets im Zustande

der Herrenlosigkeit, so lange sie sich in ihrer natür-

lichen Freiheit befinden. Sie unterliegen dem aus-

schließlichen Okkupationsrecht des Jagdberechtigten und

für fie gelten wie unter anderen Umständen die Vor-

chriften über die Schonzeiten und auch die Bestim=

mungen, welche die Versendung des Wildes regeln.

Um sich vor Nachteilen zu schüßen, muß der Eigen=

tümer des „ eingefriedigten Wildgartens “ dieses be=

achten. Baltz-Hannover.

Aus Baden.

Kriegsmaßnahmen der badischen Forst-

verwaltung.

In dem Briefe aus Baden auf Seite 15/1916

d . Bl. find einige bemerkenswerte Entschließungen der

badischen Forst- und Domänendirektion auszugsweise

wiedergegeben . Es hat nun der Großh. Oberforstrat

|

unter obigem Titel eine Druckschrift veröffentlicht, aus

der einige Mitteilungen allgemeines Interesse bieten

dürften.

Die badische Forstverwaltung hat es sich zur be-

sonderen Pflicht gemacht für eine zureichende Ernäh-

rung von Menschen und Nuztieren Sorge zu tragen .

Zu diesem Behuse wurden die Waldarbeiten im Jahre

1915 zu gunsten der dringendsten landwirtschaftlichen

Arbeiten, der Bergung der Ernte und Wiederbestellung

der Felder tunlichst eingeschränkt.

Auch fand eine weitgehende Abgabe an Waldstreu

und Waldgras statt.

So wurde verabfolgt gegen den Durchschnitt 1911/13

ein Mehr in den Domänenwaldungen an Rechſtreu

von 40 %, an Unkrautstreu von 8 %, an Dürr: und

Futtergras von 137 %, bezw . in den Gemeinde- und

Körperschaftswaldungen von 27%, 84% und 37 %.

Von der Erlaubnis Futterlaub und Laubheu zu sammeln

wurde ein kaum nennenswerter Gebrauch gemacht, eben-

so wenig von der gestatteten Waldweide . Auch die

freigegebene Schweineweide beschränkt sich auf den Aus-

trieb von Zuchtschweinen, hauptsächlich aus dem Grunde,

weil unsere jezigen Schweineraffen für die Nutzung der

Erdmast nicht mehr recht geeignet sind und die Land-

wirte die Stallfütterung wegen des Düngeranfalles

bevorzugen .

Diese wurde durch die überaus reiche Eichelmast

des Jahres 1914 ausgiebig ergänzt. Es kann nach

angestellten Schätzungen und Feststellungen die Menge

der gesammelten Eicheln auf 200 000 Zentner veran=

schlagt werden. Ein Teil der Eicheln diente zur Be-

reitung des ebenso wohlschmeckenden als geſunden Eichel-

kaffees , der entschieden noch weitere Beachtung verdient.

Ueber die wirtschaftliche Behandlung der sehr zahlreichen

Eichenaufschläge ist bereits S. 15 das Erforderliche mit-

geteilt.

Die größte Einwirkung auf die Lage des Holz-

marktes und die Walderträge ergab die lebhafte Nach-

frage nach Eichenschälrinde mit einem Preisaufschlag

von seither 2.60 bis 2.80 M. je 1 3tr. auf 9 bis

10 M. Es mögen nach Erhebungen und zuverlässigen

Schäßungen auf einer Niederwaldfläche von beiläufig

1700 ha 118000 3tr. (in Privatwaldungen beiläufig

55 000 3tr.) geschält worden sein mit einem Erlöse

von rd. 900 000 M.

Auch die Fichtenrinde war lebhafter gefragt, doch

konnte wegen Beamten- und Arbeitermangels nur eine

mäßige Menge von etwa 35 000 3tr. mit einem Ge-

ſamterlöse von beiläufig 200 000 M. gewonnen werden.

Mit der Beschäftigung von Kriegsgefangenen in

Staatswaldungen wurde im Frühjahr 1915 beim



122

Rindenschälen der Anfang gemacht. Im Winter 1915

waren in 13 Forstbezirken (von 78) 260 Ruffen ver-

wendet.

Hinsichtlich der Beamten- und Arbeiterfür :

forge wäre Folgendes zu erwähnen : Mit Rücksicht

auf die durch den Krieg eingetretene Teuerung der

Lebenshaltung wurden mit Wirkung vom Juni 1915

für die verheirateten Beamten, Bediensteten und stän-

digen Arbeiter mit Kindern, deren monatliches Dienst:

einkommen weniger als 130 M. betrug, Teuerungs-

zulagen gewährt mit je nach der Kinderzahl , der

Dienst- und Beschäftigungsart abgestuften Sägen

zwischen monatlich 3 und 12 M. für die Famile

Die Zulagegrenze wurde vom November 1915 au

170 M. erhöht .

Die Angehörigen der vom Forstårar beschäftigten

zum Kriegsdienste einberufenen ständigen Arbeiter (126

Beschäftigungstage) erhalten als Beihilfe : die Ehefrar

25 % , jedes Kind bis zum zurückgelegten 15. Lebens-

jahr 15 % , jedes Kind eines verwitweten oder ge

schiedenen Arbeiters 71 % des wirklichen Arbeits-

verdienstes ; diese Sätze wurden später noch etwas er

höht. Die Gesamtbeihilfe darf 50 % des Lohnes nicht

überſteigen .

Notizen.

A. Forsirat a. D. Julius Hamm †.

Am 17. Januar 1916 verschied zu Karlsruhe Forstrat

Julius Hamm.

Hamm war 1842 geboren und hatte an der Karlsruher

Hochschule studiert, wo er u. a . die anregenden Kollegien von

Klauprecht und Dengler gehört hatte. 1864 wurde er bad.

Forstpraktikant, war dann längere Zeit bei der Forsteinrich

tung und Waldsteuereinschäßung tätig , Geschäfte, die ihn mit

den vielseitigen Waldverhältnisse unseres Landes näher bekannt

machten. 1871 übernahm Hamm das Forstamt Stockach, 1884

das Forstamt Kenzingen und 1892 das Forstamt Karlsruhe.

Am 1. April 1914 war Hamm in den Ruhestand ge-

treten, den er nur so kurz genießen sollte.

Mit Hamm ist eine unermüdliche Arbeitskraft dem bas

dischen Forstwesen und der Forstwissenschaft , dahingegangen.

Die seltene Gabe eindringender Naturbeobachtung gepaart mit

dem eifrigen Streben, die Fortschritte auf dem Gebiete der

Naturwissenschaft und Volkswirtschaft zu verfolgen, befähigten

den Verstorbenen neben seiner mit großer Initiative geführten

praktischen Tätigkeit , jederzeit an der Diskussion forstlicher

Tagesfragen lebhaft teilzunehmen und unsere Wiſſenſchaft durch

literarische Arbeiten zu bereichern.

Neben Beiträgen forſtpolitiſcher und verwaltungstechnischer

Natur in dieser Zeitschrift und im Forstw. Zentralblatt war

Hamm's wiſſenſchaftliche Arbeit namentlich auf das Gebiet des

Waldbaus gerichtet.

In seinem ersten Bezirke Stockach entstanden Beiträge zu

dem biologischen Verhalten der Fichte, Lärche und Kiefer auf

den Molaſſeböden des Bodenseegebietes, denen Ertragsunter-

suchungen beigegeben waren. Seit seiner Tätigkeit in den

Rheintalforstbezirken Kenzingen-Karlsruhe war es der Aus-

schlagwald, mit einer enormen Wuchskraft und Vielgestaltig-

keit nach Holzarten, der Hamm besonders anzog.

Hier entstand seine bedeutendste Veröffentlichung über den

Ausschlagwald , das einzige zusammenfassende Werk über

diesen interessanten Teil des Waldbaus, das unsere forstliche

Literatur besigt. Mitten in einer ihn viel in Anspruch nehmen-

den Praxis fand Hamm immer Zeit zu wissenschaftlicher At-

beit ; seit den 1890er Jahren hatte Hamm sich dann noch mit

Fragen fischerei-politiſcher Natur beſchäftigt und war für dieſes

Gebiet technischer Hilfsarbeiter im Ministerium des Innern .

Seine fast unbesiegbare Lebenskraft hatte in den Iczten

Jahren Krankheit geschwächt, die er aber mit der ihm eigenen

Energie und Humor zu überwinden suchte. Im Verkehr ein

ungemein anregender und heiterer Gesellschafter vermochte

Hamm seine waldbaulichen Leiſtungen den Besuchern ſeines

Bezirkes auf die kurzweiligste Art belehrend vorzuführen. Mit

Julius Hamm ist seiner Familie ein treubesorgter Vater, dem

Forstwesen ein Mann verloren gegangen, der über ein reiches

Maß allgemeinen und forstlichen Wiſſens verfügte, der mit

Leib und Seele an seinem Fache hing und sein Ansehen zu

fördern ſuchte.

Wissenschaft und Praxis wird ihm ein treues Andenken

bewahren. Dr. Wimmer.

B. Unberechtigte Jagdausübung durch Anstehen

auf eigenem Bezirk.

Entsch. des Bayer. Obersten Landesger. v. 29. Juli 1915,

Nev.-Nr. 173/15.

Die Angeklagten St. , M. und K. haben am 28. Januar

1915 in der Weise die Jagd ausgeübt, daß einer von ihnen

mit einem Hund in einem an das Jagdgebiet des Bierbrauers

St. angrenzenden Jagdbezirk ein Wäldchen abging, um Wild

aufzuscheuchen und gegen das Jagdgebiet des Bierbrauers zu

treiben, während die beiden anderen Jäger mit schußbereiten

Gewehren auf dem fremden Jagdgebiet standen, um das aus

dem Wäldchen herauskommende Wild zu erlegen. - Die drai

Jäger wurden wegen Vergehens des strafbaren Eigennußes

durch unberechtigte Jagdausübung vom Landge,

richte Passau verurteilt, ihre Revision wurde verworfen. Aus

den Gründen : „Wer eine Handlung vornimmt, durch die er

dem Wild nachſtellt, um es zu erlegen, einzufangen , oder sonst

in seinen Beſig zu brinzen, übt die Jagd aus. Eine solche

Handlung liegt in der von der Strafkammer festgestellten, auf

Erlegung von Wild aus einem fremden Jagdbezirk gerichteten

gemeinschaftlichen Tätigkeit der drei Angeklagten, von denen

der eine sich bemüht, in dem fremden Jagdbezirk Wild aufzu

icheuchen und seinen Jagdgenossen zuzutreiben, während dieſe

bereitstanden, dieses Wild beim Vorbrechen zu erlegen . Daß

Wild aus dem fremden Jagdbezirke nicht hervortrat und dess

halb eine weitere, auf Aneignung von Wild gerichtete Tätig-

keit der Angeklagten unterbleiben mußte, ist rechtlich belanglos.

Die Frage, an welchem Orte die Jagd ausgeübt wird , und

ob die Jagdausübung berechtigt ist oder nicht, entscheidet

nicht der Standort des Jägers , sondern des Wil-
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Des. Das Okkupationsrecht erstreckt sich nur auf das Wild,

Das sich im Jagdreviere des Berechtigten befindet.

Die Strafkammer hat zwar tatsächlich feſtgeſtellt, daß St.

Des Glaubens war, noch auf seinem Jagdgebiete zu stehen .

Allein mit Recht hat sie auch diese irrige Meinung St.'s für

bedeutungslos erklärt, da feſtſtcht. daß St. dem Wilde nach:

ſtellte, das ihm von dem Mitangeklagten nach seinem Willen

aus dem fremden Jagdbezirke zugetrieben werden sollte.

Frrtum über die Jagdgrenze, soweit der Standort des

Bildes in Betracht kommt, dem die Angeklagten nach den Fest-

frellungen der Strafkammer nachstellten, ist weder von St.

noch von einem anderen Angeklagten behauptet worden.

Wenn die Revision des Angeklagten St. darzulegen ver

iucht, Wille und TätigkeithSt.'s sei nicht auf Erlegung von

Wild aus einem fremden Jagdbezirke gerichtet geweſen, ſo ſeßt

Tie sich in Widerspruch mit den tatsächlichen Feststellungen des

Berufungsgerichtes."

Diese Entscheidung hat eine gewiſſe grundlegende Bedeu-

tung. Hier ist inbezug auf den Standort des Wildes

und jenen des Jägers bei der Grenzjazd und in gleicher

Weiſe auch inbezug auf die Frage eines entschuldbaren Irr-

tums (de facto) das Reat der verbotswidrigen Jagdausübung

durch an sich jogdberechtigte Personen differenziert, wie man

bisher in der Rechtsprechung wohl noch nicht die Rechtslage

beurteilt hat. Demnach kommt es bei der strafrechtlichen Ent-

scheidung über eine grenznachbarliche Jagdausübung , voraus

gesezt, daß der Angrenzer seinen Bezirk überhaupt nicht ver-

laſſen hat oder doch, im Falle dies geschah, sich hierin in einem

entschuldbaren Irrtum befunden hat, in erster Linie auf den

Standort des Wildes an. Trifft der Angrenzer Maßnah-

men, durch welche das Wild in dem jenseitigen Bezirk in seis

ner natürlichen Bewegung, in seinem Wechsel derart beeinflußt

und abgelenkt wird, daß dasselbe genötigt wird, in den frem-

den Bezirk überzulaufen und wenn dieses erreicht wird, die

Möglichkeit des Abschusses für den Angrenzer besteht, so quali.

fiziert fich diese Handlungsweise als eine verbotswidrige Jagd.

ausübung nach § 292 StGB . Auch wenn der Erfolg nicht

erreicht wird, also Wild weder überwechselt noch überlaufendes

jum Schuß kommt, ist die Strafbarkeit gegeben. Ebenso ist

es belanglos, ob die auf die Bewegung des Wildes gerichtete

Tätigkeit durch Personen, Treiber, in der Nähe der Grenze

angestellte Jäger mit oder ohne Hunde oder ob dieselbe durch

frei revierende und von dem jagdlichen Interessenten in das

fremde Jagdrevier abgelassene Hunde ausschließlich inszeniert

wird. Das Offupations- oder weidmännische Aneignungsrecht

erstreckt sich im weitesten Sinne auf alles im Jagdreviere des

Berechtigten befindliche jagdbare Wild. Dieses im gewiſſen

Sinne absolute Aneignungsrecht erleidet aber eine Einſchrän-

fung insofern, wenn es sich bei der Erlegung um Wild han,

delt, das nicht auf natürlichem Wege, entsprechend dem 3rge

des Wildes und unbeeinflußt durch einen interessierten Dritten,

ſondern durch bestimmte Berechnung von Seite des Angren-

zers, ſelbſt auf dem Wege des Blattens und Lockens (in der

Nähe der Grenze) in sein Revier gelangt ist. Die Okkupation

als solche ist auch hier nicht strafbar, wenn das Wild erlegt

wird, wohl aber die Handlung , welche eine solche Er-

legung ermöglicht hat. Der Tatbestand ist natürlich

um so flagranter und markanter nach seiner Strafbarfeit er-

wiesen, wenn, wie im vorliegenden Falle, eine gemeinschaftliche

Tätigkeit mehrerer Organe, also von Hund, menschlichem Trei-

ber und von Jägern zur Erreichung eines bestimmten Zwedes

in Frage kommt.

Ein Irrtum über die Jagdgrenze kann nun nach der

übereinstimmenden Rechtsprechung von Reichsgericht und den

einſchlägigen Landesgerichten die Strafbarkeit unter Umständen

ausschließen. Auch im gegebenen Falle würde diese Wohltat

von dem obersten bayerischen Landesgerichte den Beteiligten

zugebilligt worden sein. Allein dieses Moment war hier be-

deutungslos, weil es sich nicht um den Standort des Jägers

inbezug auf die Jagdausübung als solche, um Wild im frem-

den Jagdrevier direkt zu erlegen, handelte, sondern um

das Nachstellen und Zutreiben von Wild aus dem

fremden Jagdreviere in das eigene. Da im vorliegenden Falle

nur der Standort des Wildes als maßgebender Faktor in Be-

tracht kam und infolge der gemeinsamen Aktion der Beteiligten

über denselben ein Irrtum ausgeschlossen und auch nicht be-

hauptet worden war, so war eine wohlberechnete Tätigkeit von

Seite der Angeklagten, um Wild aus dem fremden Reviere in

das eigene zu bringen, gegeben und infolge der gerichtlichen

Feststellungen eine gegenteilige Anschauung nicht mehr halt-

bar. R.

-

C. Kriegsansnuhung des Waldheidekrauts.

Was doch der Krieg alles zuwege bringt ! So manches

alte deutsche Kraut kommt wieder zu Ehren. Und warum auch

nicht? Warum soll beispielsweise der Tee aus überſeeiſchen

Pflanzenblättern besser schmecken als der Heidekraut- Erfaßtee ?

Es liegt vielfach nur an einer bestimmten Geschmacksrichtung

- Geschmac ist durchaus Modeſache ! —, die wir uns in der

Zeit der Bevorzugung alles Ausländischen angewöhnt haben.

Nun steht sich sogar das offizielle Wolffbüro des mächtigen

deutschen Reiches veranlaßt, in einem seiner täglich kommen.

den Telefonbriefe, Rubrik : „ Nachrichtendienst für Ernährungs-

fragen", auf den Heidekraut-Ersastee bie Deffentlichkeit auf-

merksam zu machen. Allerdings erscheint es ja bei den jezigen

hohen Teepreisen und bei der noch zu erwartenden größeren

Knappheit an Tee und Kaffee ratsam, sich nach einem Ersat

für diese Genußmittel umzusehen. Es find auch schon mancher-

lei Vorschläge in dieser Nichtung gemacht worden, die jedoch

zum Teil wenig aussichtsreich sind. Die Schwierigkeit liegt

eben darin, Kräuter auszuwählen, die nicht allzu sehr an be-

kannte Volksarzneien und Hausmittel erinnern. Denn da ſpielt

uns wieder gerade der uns angewöhnte Geschmack einen Streich :

Derartige Getränke würden dem an so ausgesprochene Genuß-

mittel wie Tee und Kaffee gewöhnten Gaumen bald wider-

stehen. Der Heidetee ist nun aber nicht nur den anderen Er-

fagmitteln für Tee, wie Brombeer- und Erdbeerblättern, im

Geschmack überlegen, sondern er stellt auch ein sehr bekömm-

liches Getränk dar, wobei zu betonen iſt, daß der Heidekraut-

Aufguß keineswegs an eine Arznei erinnert, wie dies bei Ka-

millen- und Lindenblütentee der Fall ist. Es scheint nun auch

tatsächlich so, als ob der Ericatee in älteren Zeiten ein Volks-

trank war - man behauptet wohl nicht zu viel, wenn man

diesen Saß aufstellt. Demnach möchte es anscheinend nur ein

Zurückgreifen auf ältere Volksgewohnheiten sein - allerdings

ein glücklicher Griff —, wenn Schneider in der Pharma-

zeutischen Zentralhalle das Heidekraut als Ersaß für Tee ems ·

pfiehlt. Er führt folgendes aus :

Der mit kochendem Wasser bereitete Aufguß des Heide-

krautes (1 Teelöffel auf eine Taſſe) ist von blaßgelber Farbe,

schwachem Geruch und stark zusammenziehendem Geschmack.

Mit 1 bis 2 Stückchen Zuder auf die Taſſe gesüßt, ist der

Aufguß ein angenehmes Getränk. Auch mit Milchzusaz soll

der Gefchmad angenehm sein. Da das Heidekraut (Calluna

vulgaris oder Erica vulgaris) in großen Mengen vorkommt

leicht zu fammeln und zu trocknen ist , läßt es sich billig auf

den Markt brngen Beim Einsammeln lege man Wert da=
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rauf, daß die roten Blütenhüllen mitgesammelt werden, weil

dadurch der Tee ein gefälligeres Aussehen erhält.

Für den Forstmann, der, wenn er ein richtiger Forstmann

iſt, nicht nur die ihm anvertrauten Bäume, ſondern auch seine

Waldkräuter betreut, ist die Ehrenrettung der Erica wichtig

im Hinblick auf die beſt- und größtmögliche Ausnugung seines

wirtschaftlichen Kapitals. Es würde ihm ein Leichtes sein,

aus der Einsammlung des Waldheidekrauts, sofern es ein be=

gehrter Marktartikel würde, einen Nußen zu schlagen. Eine

gewiſſe Stepsis wird ja natürlich auch in diesem wie in allen

anderen ähnlichen Fällen am Plaße sein müſſen. Denn bis

sich so etwas wie Heidekrauttee im Volke einbürgert, darüber

vergehen Jahrzehnte ; ſolange aber würden wir den Krieg gar

nicht aushalten, und mit Kriegsende käme der überseeische Tee

wieder auf den Markt. Wie ich schon früher an dieser Stelle

ausführte, lassen sich Volkssitten nicht von heute auf morgen

einführen. Allein der deutsche Mann tut, was er kann, und

es genügt uns nicht, festgestellt zu haben, daß das Heidekraut

ein gutes Ersazmittel für Tee ist , sondern wir wollen es auch

effektiv auszunügen suchen. Der deutsche Wald birgt noch viel

mehr Schäße, als wir glauben.
Schuster.

D. Zum Gedächtnis

meiner im Kampfe für das Vaterland gefallenen frühere:

Schüler habe ich die nachfolgenden Angaben geſammelt ur

in Tabellenform zusammengestellt. Ich darf hinzufügen, doj

ſie alle ohne Ausnahme bei mir in guter Erinnerung ſteher

Alle waren prächtige Menschen, niemals hat meine Beziehung

zu ihnen irgendwelche Störung oder Trübung erfahren. Alt

haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten, die meiſten zulet

noch bei meinem 25 jährigen Amtsjubiläum im April 1912, =

ihre Anhänglichkeit erwiesen.

Ehre ihrem Andenken !

Zur Erläuterung bemerke ich noch, daß die Namen in der

Liste nach dem Alter geordnet sind. In der Spalte „Ort und

Zeit des Todes " bedeutet W. den westlichen, O. den öftlichen

Kriegsschauplak ; außerdem ist, wo möglich, auch der betr. Ont

näher angegeben. Die unter Nr. 4 und 11 Genannten find

ſeit mehr als einem Jahre vermißt und wohl schwerlich noc

am Leben. Alle älteren, Nr. 1 bis 13, waren hessische For

aſſeſſoren ; nur die drei jüngsten, Nr 14 bis 16, waren Thi

ringer. Wimmenauer.

W. bei Westschede

8./11 . 14

W. vor Verdun

27./2. 16

W. bei Cernay en

Dormois 15 /9.14

Schotten 28./6. 82 W. vermißt seit

Neustadt i. Odw.

7./9. 82

Grebenhain 15./10.

W. bei Etalon

24./9. 14

W. bei Maurupt

10./9. 14

W. bei Viel St. Ne

my 30./8. 14

O. bei Bania (Gali-

zien) 27./5, 15

Niederl. Kolonialdienst auf

Java

Seit 29./7. 14 als Großh.

Forstassistent angestellt

Fürstl. Hohenzoll . Overför-

ster in Bistriz (Böhmen)

Landwirtschaftskammer der

Rheinproving

Hilfeleistung bei Großh.

Oberförsterei Höchst

Fürstl. Erbach. Oberförster

zu Neustadt i. D.

Hofjagdjunker in Darm-

stadt

Assistent b. d . Bade- u. Kur-

verwaltung in Nauheim

Ort und Zeit

Nr. Namen Lezte Zivilstellung

der Geburt des Todes

1 Karl Schmall Gießen 27./5, 80

2 Heinrich Weiß

3 Leo Vogt

Liederbach bei Alg.

feld 2./12. 80

Reichelsheim i . W.

21./2 . 81

4 Hermann Rühl

10./9. 14

5 Wilhelm Brückner

6 Ludwig Nicolaus

82

7
v. Wedekind, Frhr. | Mainz 6./8 . 83

8

Georg

Richard Kern Darmstadt 6./12.83

9
Ernst Ruckelshausen Otterbach (Ober.

hessen 19./8. 84

10 Wilhelm Scheele

11 Eberh. Mezger

12 Franz Leibfried

13 Ludwig Franz

14 Friz Döll

15
Alexander Grafvon

Seller

16 Hans Kirsten

Oberfüllbach bei

Coburg 7./8 , 90

Gotha 21. 9. 91 Stud. d . Forstwiss.

Babenhausen 5./7.

84

Gießen 28./1. 85

Groß- Umstadt 20.

6. 87.

Darmstadt 23./7.

87

Gotha 30./4. 89

W in Werwica

21./8. 15

W. bei Vitry le

François 9./9. 14 |

W. vermißt seit 13.

9. 14 b. Soissons

W. bei Craonne

20./9. 14

D. bei Lodz 21./11 .

14

W. vor Ypern

Juli 15

W. bei Moorslede

20./10. 14

O. bei Nowe a. d.

Weichs. 10./10.14

Forsteinrichtung für Elsaß-

Lothringen

Militärische Stellung

Leutnant d. R. im Juf

Reg. 118

Oberleutnant d. R. im 2.

Oberrhein. Inf.-Neg. 99

Leutnant im Landw-Inf>»

Reg. 116

Unteroffizier im Inf.Reg.

116

Leutnant d. N. im Jnf.-Reg.

97(3. eis.Kreuz vorgefl.)

Leutnant d. Rim Inf.-

Reg. 116.

Leutnant d. R. im Schüßen-

Reg. 108

Oberleutnant d . L. im Res.

Inf. Reg. 222 (Eiſ. Kreuz

u. Heff. Tapf. Med.)

Leutnant d. R. im Inf.

Reg. 99 (Eii. Kreuz u.

Hess. Tapf.-Med.)

Leutnant d. N. im Landw.-

Inf.-Reg. 118

Leutnant im Reserve-Inf.-

Leutnant d. N. im Juss

Reg. 172

Lehrera.d.Herzgl. S.-Mein.

Forſtwartschule Sonneberg

Frhrrl. v. Seckendorfsche

Forstverwaltg. Buchenau Reg 71

Forsteinrichtung für Elsaß-

Lothringen

Reichsgräflich Schaffaotsch

scherOberförster in Ullers-

dorf

Forstreferendar

Forstreferendar

Kriegsfreiw. Oberjäger im

Hirschberger Ref. -Jäger-

Bat. 21

Leutnant im Ref.-Juf. Reg.

233 (Eis. Kreuz)

Kriegsfreiwil
liger

im Jäg

Bat. 24

•Offizier Stellvertret
er

im

Inf. Reg. 95

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. W immenauer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Sießen. Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerländers Verlag

Verleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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Fork- und Jagd-Zeitung.

Juni 1916 .

Beiträge zur Anzucht von Carya-Arten.

Von Forstmeister Rebmann in Straßburg.

Von mehreren Seiten aufgefordert, meine Erfah

rungen, die ich im Laufe von 33 Jahren über die An-

jucht einiger Caryaarten ') gewonnen habe, auch in

forstlichen Blättern zu veröffentlichen, entspreche ich um

ſo lieber, als ich nach zahlreichen Anfragen zur Ueber=

zeugung gekommen bin, daß jeder Beitrag zur Klärung

der Frage den fich für die Anzucht interessierenden

Herren willkommen sein wird. Sind doch diese Hölzer

so wertvoll und so wichtig für uns , daß sie keine Zu-

rücksetzung verdienen.

Bei dem gewaltigen Völkerringen haben wir man-

des gelernt, vor allem auch eingesehen, wie wichtig es

für uns ist, auf eigenen Füßen zu stehen und vom

Auslande unabhängig zu sein . Dies gilt auch für

unsere Taryahölzer. Es ist zu hoffen , daß mancher

Kollege, der bis jetzt der Anzucht von Ausländern kühl

und abwartend gegenüberstand, fernerhin aus patrio-

tischen Rücksichten diesen Holzarten ein größeres In-

tereffe entgegenbringen wird . Die Anzucht bietet aller-

dings Schwierigkeiten ; aber dies darf kein Grund sein,

eine so wertvolle Holzart zu vernachlässigen.

Zum gründlichen Studium dieſer Holzarten fehlt

es bei uns und in den angrenzenden Ländern leider

an Gelegenheit. Aeltere und mittelalte Bäume sind

sehr selten und die jüngeren Anlagen liegen in Deutsch |

Land so weit auseinander, daß man nur einen kleinen

Teil der Kulturen aufſuchen und Studien über das

Gedeihen an Ort und Stelle machen kann . Es war

In dieser Abhandlung ist durchweg die Benennung

der Art nach Nuttall : also Carya gewählt.

Benugt wurden folgende Schriften:

1.
Schriften von

John Booth.

2. Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa von

Heinr. Mayr 1906 .

3. Laubholzkunde von Camillo Schneider 1906 - 1912

4. Artikel von Prof. Dr. Schwappach in den Zeitschriften

fürForst- und Jagdwesen.

5. Artikel in den D. D. G.-Heften von verschiedenen Autoren.

6. Anbauversuche mit fremdl . Holzarten von Dr. E. Wim-

mer, Karlsruhe 1909.

7. The Commercial Hickories, Washington 1910.

8. Sylvical characteristics of Canadian Trees Toronto 1914 .

1816

mir jedoch möglich den weitaus größten Teil der in

Baden, der Pfalz und im Elsaß vorhandenen Anlagen

zu sehen und Vergleiche über die Wuchsleistungen auf

sehr verschiedenen Standorten zu gewinnen .

Dadurch und durch das Entgegenkommen vieler

Herren, die mir wertvolle Notizen gaben , ferner durch

das Studium der vorhandenen Literatur, darunter 2

neuere amerikanische Broschüren , bin ich doch in der

Lage, weitere Beiträge zur Klärung der Frage geben

zu können .

Allen diesen Herren, insbesondere Prof. Dr. Schwap-

pach, Geh. Oberforstrat Siefert, Privatdozenten Dr.

Wimmer, den Gutsbesizern von Schlumberger in Geb-

weiler und Gutenbrunnen, sowie den Professoren Dr.

Fernow in Toronto und Dr. Roth in ann Arbor

(Michigan) sei aufs wärmste gedankt.

Die aus N.-Amerika stammenden Carya-Arten sind

nicht nur sehr schöne Zier , sondern auch wertvolle

Nuzbäume. Etwa 4 Arten sind durch ihr wert-

volles Holz, die anderen 5 durch ihre begehrten Früchte

berühmt. Lettere Arten werden neuerdings in N =

Amerika viel angebaut und sogar veredelt. Für unsern

Zweck kommen nur jene Arten in Betracht, welche das

zäheste Holz liefern, das wir kennen und das für

unsere Artillerie von allergrößtem Werte ist und bleiben

wird . Denn wir besigen in unsern heimischen Forsten

kein Holz, das dem der C. porcina, alba und tomen-

tosa ebenbürtig ist und es voll ersetzen kann. Wir

erfüllen durch den Anbau dieser Hölzer ein patrio =

tisches Werk, welches um so mehr zur Geltung kommt,

als diese Hölzer in der ursprünglichen Heimat ab=

nehmen und schließlich ganz verschwinden. Und dieser

Zeitpunkt liegt nach manchen Berichten nicht so fern .

Unter den zahlreichen im 18. und 19. Jahrhundert

von Nordamerika bei uns eingeführten Arten sind die

Hickorys am schwächsten vertreten. Nur in Parkan-

lagen oder botanischen Gärten trifft man ganz ver-

einzelt ältere Bäume, von Pflanzenkennern gepflegt und

hochgeschäzt, von der großen Menge kaum beachtet.

Das seltene Vorkommen der nüßlichen Bäume hängt

offenbar mit der schwierigen Erziehung in der Jugend-

zeit zusammen. Schon die Beschaffung keimfähigen

17
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Samens war zur Zeit der Segelschiffe und bei dem

Mangel an Wegen und Straßen mit den größten

Schwierigkeiten verknüpft ; dazu kam die Keimung, die

schwierige Verpflanzung, der langsame Wuchs in den

ersten 5-7 Jahren , die Frostempfindlichkeit u. dgl. ,

kurz Verhältnisse, die sehr ungünstig waren. Man

darf sich daher nicht wundern, daß der Baum in

Deutschland so selten ist . Wenn auch einzelne weit:

blickende Männer, wie v. Wangenheim, Burgsdorf,

du Roi und einzelne andere für die so wertvollen

Hölzer lebhaft eintraten , so geschah doch für die Er-

ziehung im Walde gar nichts.

| lagen auch die mißlungenen Lehrreiche Objekte fü

weitere Studien . Die Flächen im Elsaß und besonders

in Baden, deren Ergebnisse mir gütigſt zur Verfügung

gestellt wurden, haben mir die Arbeit ungemein er

leichtert. Einen besonderen Wert hatten auch die aus

N.-A. stammenden Nachrichten . Die von der Regierung

der Ver . Staaten zu Waſhington im J. 1910 heraus

gegebene Broschüre : „The Commercial Hickories*

enthält ungemein wertvolle Angaben über Vorkommen,

Ansprüche an Boden und Klima, Gedeihen , Höhen

und Dickenwuchs , Lebensdauer, Formzahlen, Gewin

nung, Verarbeitung, Verkauf mit Bezug auf alle im

Handel üblichen Gebräuche, so daß man ein vollkom

men klares Bild über die dortigen Verhältnisse be-

kommt. Gegen 30 tabellariſche Zuſammenſtellungen,

deren Aufstellung unendlich viel Zeit und Mühe kofte-

ten, erhöhen den Wert und ermöglichen einen Einblic

in diese schwierige Frage. Einen ähnlichen Dienst

Erst unser großer Kanzler brachte auf Anregung

von J. Booth die Erotenfrage in Fluß und man ging

von 1880 an planmäßig mit der Anzucht bestimmter

Holzarten voran . Nach einem Arbeitsplane, der aber

dem Wirtschaftsbeamten großen Spielraum ließ, wur

den mehr oder minder geeignete Versuchsflächen aus-

gewählt und diese mit den von der Zentralstelle geleistete mir die in Toronto 1914 herausgegebene Schrift.

lieferten Sämereien angefäet bezw . die Pflanzen in

der Saatschule erzogen . Die Versuche erstreckten sich

im Reichslande auf 8 verschiedene Holzarten da=

von hatte ich sämtliche Arten mit Ausnahme von

Pinus rigida ; ich darf beifügen, daß – mit Aus-

nahme von Juglans nigra alle anderen Flächen

sehr schön sind .

Die Versuche mit Carya dehnten sich anfangs auf

die 6 Arten alba , tomentosa, porcina, amara, sul-

cata und olivaeformis aus und hatten leider nur

zum kleinsten Teile Erfolg, immerhin bieten die An-

C. alba vom Atl. Ocean bis 1000 m.

Für unsere klimatischen Verhältniſſe haben sich die 3

härteren Arten alba, porcina und tomentosa als

anbauwürdig erwiesen und soll daher in der Folge

hauptsächlich von diesen Arten die Rede sein.

Vorkommen. Um über diese Frage ein rich-

tiges Bild zu bekommen, müſſen wir zunächst die Ver-

breitung in der Heimat kennen, um Anhaltspunkte zu

gewinnen, wie weit wir in Deutschland gehen können .

Nach einer Abhandlung des Hofgartendirektors Grau-

bener D. D. 3. v. 1911 erstreckt sich das Ver-

breitungsgebiet der

Länge und von 32-49° nördl. Breite,

" porcina

toment.

970" " "1 " " " " "

980
"

30-460

29-44º

"1 "

" " # "" " "1 " "1

Nach Dr. Mahr reicht die atlantische Waldregion

etwa bis zum 90 ° westlicher Länge , von da an be

ginne die Präirie. Nach den Aufnahmen der Schrift

The Com. Hick., die ich als maßgebend ansehe,

geht die Verbreitung nach Westen bis zum 95. und

979, nach Norden bis zum 45º. S. Zeichnung

S. 127. Der Artenreichtum in diesem ungeheuren

Waldgebiet ist außerordentlich groß ; je nach Standort

und Bodengüte herrscht bald das Laub- bald das Nadel-

holz vor.

―

-

Von den Carya-Arten hat alba die größte Ver-

breitung ; porcina, tomentosa und amara nehmen

einen etwas kleineren Flächenraum ein . (Siehe An :

lage). Die Carya- Arten findet man meistens einzeln

mit andern Laubhölzern gemischt selten in Grup

pen ; nur beim Eingriff des Menschen entstehen auch

reine Horste oder Gruppen . Die schönsten und wert-

vollsten Bäume seien bereits gehauen . Es tomme jetzt

der sogenannte 2. Wuchs an die Reihe. Oestlich vom

Alleghany-Gebirge sei der Baum ganz verschwunden,

westlich aber seien noch einige zerstreute Gebiete, im

südlichen Ohio aber noch das meiste Holz zu finden.

In Deutschland kommen nach meinen Erhebungen

nur 37 über 50 Jahr alte Hictories vor ; davon

treffen 15 auf das nördliche und 22 auf das südliche

Gebiet. Am stärksten iſt alba (18) und amara mit

12 vertreten, während von den andern Arten nur je

1 oder 2 Exemplare vorhanden sind . Mit Ausnahme

der 2 Bäume in Hohenheim stehen alle anderen in

der Ebene. Die in den letzten 4 Jahrzehnten ange

legten Kulturen befinden sich größtenteils in der Ebene,

doch trifft man auch im Hügelland und im Gebirg

sehr hübsche Anlagen. Im Oberelsaß ging man mit

den Versuchen sogar bis 990 m, welche natürlich miß-

glückten . Aber bei 600 m M. H. habe ich noch gut-

wüchsige Bäume gesehen.

2. Standortsverhältnisse.

a) Klima.

Die Hickories sind wärme- und lichtbedürftige Holz-

arten . Sie machen ungefähr die gleichen Ansprüche,
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wie die Juglandaceen. Doch kommen bei den ein- | Ost - Maryland und Pennsylvanien und wie Dr. Mayr

zelnen Arten immerhin bemerkbare Unterschiede vor, sagt im Treibhausklima des südlichen Alleghany-Ge-

die nicht übersehen werden dürfen. birges.

Schon v. Wangenheim konstatiert , daß zwischen

unserm und dem amerikanischen Klima große Ver=

schiedenheit besteht ; daß aber dort auch Länderstrecken

mit nahezu gleichen klimatischen Verhältnissen vor-

fommen, wie bei uns. So habe das Klima der Staaten,

welche zwischen dem 39. und 45 ° nördl. Breite liegen,

die größte Aehnlichkeit mit dem von Deutschland und

könne man daher auch bei uns die dort vorkommenden

wertvollen Holzarten erziehen . Diese vor 130 Jahren

von v . W geäußerte Ansicht hat sich als vollkommen

richtig erwiesen. Heute sind wir in der Wetterkunde

etwas weiter vor und wissen, daß die Witterung haupt-

sächlich von den Windströmungen abhängt. Dies ist

dort ebenso wie bei uns der Fall, nur ist die Wind-

richtung nicht die gleiche.

Bei S. und SO.-Winden wird die heiße feuchte

Luft über dem merikanischen Meerbusen und dem an-

grenzenden atlantischen Ozean weit ins Land hinein-

getrieben und verursacht eine üppige Vegetation . DannDann

bringen die mächtigen wasserreichen Flüsse, welche das

Land in reicher Zahl durchströmen und die vielen

großen Seen im Norden eine Menge Feuchtigkeit,

welche einen günstigen Einfluß auf das Pflanzenwachs-

tum hat. Dagegen wirkt der W. und NW.-Wind in

ähnlicher Weise, wie bei uns der N. , NO. und O.-Wind

-fie bringen trockene und im Winter kalte Luft .

Das Klima in jenem Gebiet hat große Aehnlichkeit

mit dem unſrigen, doch scheinen mir im ganzen die

Verhältnisse dort günſtiger zu liegen . Ob für immer,

ist allerdings eine andere Frage . . !

Was die einzelnen Jahreszeiten betrifft , so ist das

Frühjahr angenehm , doch kommen im Mai auch noch

Fröste vor, die Schaden verursachen. Der Sommer

weicht darin von unserm deutschen ab , daß die Hiße

im Juli und August größer und intensiver ist, was

bei den dortigen kälteren Nächten eine sehr starke Tau :

bildung zur Folge hat. Diese Witterungsverhältnisse

ſind insofern für das Pflanzenleben von Bedeutung,

als das Holz gut ausreift und auch die Vegetation

zum Abschluß bringt. Das ist ein Vorzug, den wir

in kalten regenreichen Sommern vermissen. Die Winter-

monate ſind in N.-A. erheblich kälter, wie bei uns , die

Hickories leiden aber nicht unter der Kälte und können

als vollkommen winterhart bezeichnet werden.

Sie haben nahezu die gleiche Verbreitung, wie

Juglans nigra und gehen wie diese unter dem Ein-

fluß des Seeklimas und des Golfstromes an der atlan

tischen Küste um 2 -3 Breitegrade weiter nach Norden,

wie auf der Westseite, welche schon das trockenere Kon-

tinentalklima hat. Den besten Wuchs findet man in

Nach einer Mitteilung des Prof. Dr. Roth in

ann Arbor fann man alba, porcina und noch tomen-

tosa so weit anbauen, als der Mais gedeiht. " Es

ist dies ein guter Anhaltspunkt.

b) Lage , Boden , Feuchtigkeitsverhält =

nisse.

Die Ansprüche an den Boden sind nach den

amerikaniſchen Berichten groß , obgleich man auch ein-

zelne Arten auf geringeren Böden antrifft . So finde

man allerdings gering wüchsig tomentosa

in Alabama und Miſſiſſippi auf dem sandigen Boden

der Weihrauchkiefer und die blaßblättrige Hickory auf

den trockenen Hängen und Rücken des westlichen Ar

kansas und Missouri ; auch porcina und tomentosa

treffe man auf trockenen Lagen z . B. auf west- und

südlichen Abhängen, sowie Rücken in Cumberland usw.,

aber in allen dieſen Lagen sind die Bäume mangel-

haft entwickelt und von Spechten verhackt. „ Selbft an

Trockenheit gewöhnte Arten “ erfordern zur guten Ent-

wicklung einen mäßig frischen und fruchtbaren Boden.

Je besser, fruchtbarer und tiefgründiger der Boden ſei,

um so besser wäre der Wuchs ! Besonders lohne por-

cina die größere Fruchtbarkeit ; so ist sie in den Mulden

der Cumberland-Berge im Verein mit alba und andern

Laubhölzern stets die größte und stärkste Hickory. Eben-

so sei es im Flußgebiet des Miſſiſſippi , nur Pekannuß

übertreffe sie dort. Bemerkenswert sei , daß C. alba

im Süden größere Mengen Feuchtigkeit beanspruche,

wie im Norden. Im Ohiogebiet käme sie noch auf

weniger frischem Boden auf Oft- und Nordhängen fort ,

ebenso in Cumberland ‘ aber stets in Mischung mit

andern Laubhölzern. Hinsichtlich der Ansprüche an

Boden und Feuchtigkeit würden die Hidories folgende

Reihe bilden : C. porcina, tomentosa, alba amara,

sulcata, myristicaeformis, olivaeformis und aqua-

tica.

Das Vorkommen im deutschen Reiche berech

tigt zu folgenden Angaben : Nach den Wahrnehmungen

von Prof. Dr. Schwappach machen die 3 bezeichneten

Arten keine so großen Ansprüche an den Boden ,
wie

J. nigra . Hinsichtlich des schweren, kalten Lehmbodens,

auf welchem ich Carya alba und tom. noch ziemlich

gut gedeihend antraf , stimmt dies mit meinen Beob

achtungen überein ; auf Urgebirgs-, Kalk-, Löß-, Dillu-

vialböden fand ich keinen Unterschied in den Ansprüchen

an den Boden. Eine Bevorzugung einer bestimmten

Bodenart konnte ich nicht bemerken .

Den schönsten Wuchs traf ich auf milden, humoſen ,

frischen , tiefgrundigen, mineralisch kräftigen Böden an .
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Mein Rat geht dahin, für diese wertvollen Holzarten

Flets den besten Boden zu wählen, schon aus dem

Grunde, weil alle durch Unbilden der Witterung, durch

Tiere usw. entstehenden Beschädigungen schneller und

beffer ausheilen.

Die meisten Carya-Anlagen befinden sich in Deutsch

land in der Ebene. Aber , auch im Hügelland und

Gebirg treffen wir prächtig gedeihende Horste an. Wie

hoch man im Gebirg gehen kann, ist nicht genau sest

geftellt , aber nach dem Vorkommen der J. regia zu

ſchließen , welche ich im mittleren Schwarzwald und den

Bogesen auf 750 m Meereshöhe noch mit gutem Wuchse

angetroffen habe , würde ich kein Bedenken tragen c.

alba und porcina in gleicher Höhe zu erziehen . Als

beſte Himmelsrichtung möchte ich Ost, Südost ansehen ;

Süd und Südwestseite nur dann wählen, wenn die

Hänge fanst geneigt sind . Vorteilhaft wird es auch

jein, wenn im N. und NO. , von welcher Seite die

rauhen Winde kommen, ein Schußbestand vor=

handen ist. Auf der Sonnenseite kann und soll es

offen sein.

Nun möchte ich noch kurz die Frage über das Ge=

deihen der Hickories auf mäßig fruchtbarem und

trockenerem Boden berühren . Es scheint, daß auf

solchen Lagen in N.- Amerika allmählich eine Ver=

schlechterung der Standortsverhältnisse eingetreten ist ,

wie dies bei uns auch in recht unliebſamer Weise ein

tritt. Wo heute gute Eichen und Eschen wachsen ,

bringen wir bei der Wiederjüngung diese Holzarten

häufig nicht mehr fort , sondern müssen zu genüg

ſameren Holzarten greifen. Genan so wird dies überm

Waffer der Fall sein. Die Hickory wird man auf

mageren trockenen Böden nicht mehr fortbringen . Als

fie sich auf solchen Standorten ansiedelten, war noch

jungfräulicher Urwaldboden da. Der ist jetzt ver-

schwunden und kommt nie mehr wieder . .!

Eine Holzart an einen schlechten Boden gewöhnen

- das gibt es nicht.

3. Erziehung.

Dieses Kapitel muß seiner Wichtigkeit wegen mög-

lichst eingehend behandelt werden. Hängt doch hier-

von Gelingen oder Mißlingen ab. Es handelt sich

hier um Beschaffung keimfähigen Samens, um Auf-

bewahren desselben, um rechtzeitiges Keimen, Saat und

Pflanzung und Pflege der Anlage in den verschiedenen

Lebensperioden.

Die Beschaffung guten keimfähigen Samens ist mit-

unter dem Forstmanne, der mit Eroten wenig oder

noch nie zu tun hatte, gar nicht so einfach. Oft mehrere

Jahre nacheinander erhielt ich schlechten Samen , ob-

gleich ich ihn stets von großen berühmten Firmen be-

zog. Anfangs glaubte ich, daß die Keimungsmethoden

unrichtig seien , fand aber nach Versuchen , die doch

mehrere Jahre in Anspruch nahmen, daß die Ursache

im schlechten Samen zu suchen sei . Die Früchte hatten.

eben durch zu lange Lagerung die Keimkraft vollständig

verloren . Der Ausfall an Pflanzen 3-4 Jahre lang

ist aber im Betrieb sehr störend , derselbe kann selbst

einen mit guter Geduld ausgestatteten Beamten zur

Verzweiflung bringen, denn er weiß, daß der Boden

immer mehr verangert und das Aufbringen der Pflanzen

von Jahr zu Jahr schwieriger wird und schließlich eine

lückige Kultur übrig bleibt. Für viele Forstleute ist

dies ein Grund solche Holzarten zu meiden — beſonders

bei solchen, die auf rasche Erfolge hinarbeiten. Sie

werfen dann die Flinte ins Korn . Gute zuverlässige

Firmen zu kennen oder zu ermitteln, ist daher wichtig.

In den letzten Dienstjahren bezog ich Hickoryfrüchte

von der D. D. G. (dendrologiſchen Geſellſchaft) — von

Helms Söhne in Großtabarz und direkt von Thomas

Meehan & Sons in Dresher (Pa .) U. S. A. einer

berühmten Firma. Ich bekam von da an stets frischen

teimfähigen Samen. Ratsam ist es, den Samen schon

im September zu bestellen, damit man ihn anfangs

oder mitte November erhält.

-

Was die Aufbewahrung oder Ueberwin-

terung der Früchte betrifft, so fehlt es nicht an Vor-

schlägen verschiedener Art. Ich habe sie nicht alle er=

probt, fühle mich aber verpflichtet sie anzugeben :

1. Aufbewahrung der Nüsse in Kisten, welche in

trockenen Räumen oder Kellern aufgestellt werden. Die

Früchte werden mit nicht zu trockenem Sand ſchichten-

weise gemischt . Die oberste Schicht wird durch Asche

bewirkt, sie verhindert ein zu starkes Austrocknen und

vor allem das Eindringen von Nagetieren

Die Kastanien habe ich immer so aufbewahrt und

es später mit Hickory ebenso gemacht. Erfolg stets

günstig .

2. Aufbewahren der Früchte in einem Gartenbeet

oder in der Saatschule. Man schüttet die Früchte auf

den vorher eingecbneten Boden, verteilt die Nüsse, daß

sie in einer Schichte nebeneinander liegen, überdeckt

sie dann 6-8 cm oder noch stärker mit Erde oder

Sand und sichert sie durch Drahtgitter eventuell seit=

wärts durch Dielen vor Nagetieren, Eichhörnchen,

Vögeln usw. , sie sind bei starkem Frost und fehlendem

Schnee zu bedecken . Diese Methode habe ich vielfach

angewandt, stets mit bestem Erfolg.

3. Aufbewahrung in Gruben .

Man legt eine 70-80 cm breite und ebenso tiefe

Grube (Lehmboden, ſandiger Lehm) an und schüttet

die Früchte 20-25 cm hoch hinein. Damit die Seiten-

wände nicht einfallen, werden sie oben mit Dielen oder

Schwarten gespreizt. Zum Schuße gegen Kälte, Regen,

Hiße wird die Grube mit einer dachartigen Erdſchichte,
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welche auf mit Rasen bedeckten Stangen ruht

schlossen : etwa so :

Erfolg stets günstig ; besonders bei Eicheln .

-
ge= keitsverhältniſſen erfolgt die Keimung bald früher, bald

später. Ein öfteres Nachsehen ist unbedingt nötig.

Ein zu frühes Keimen würde Unheil bringen und

muß verhindert werden. Durch stärkere Erdbedeckung,

Laub oder Stroh, durch Beschattung u. dgl. kann die

Reimung erheblich verzögert werden, ſo daß das zarte

Pflänzchen nicht mehr dem Spätfroſt zum Opfer fällt.

Aber auch zu spät darf die Keimung nicht erfolgen .

Sind etwa bis zum 20. Mai noch keine oder nur sehr

wenige keimende Nüſſe da, ſo muß man eine Schichte

Pferdemist über das Saatbeet ausbreiten - dann wird

es schon vorwärts gehen. In der Regel wird es nicht

notwendig werden. Wo es aber nötig wird, muß es

mit Vorsicht geschehen, denn zuviel des Guten kann

auch Unheil stiften .

4. Ein mit O. B. Z. unterzeichneter Herr gibt im

Oktoberheft der Forst- und Jagdzeitung von 1887

folgendes Mittel an : Man überwintere die Nüsse in

flachen etwa 30 cm tiefen Gruben, die man vor Ein-

tritt strenger Kälte anlegt bringt die Nüſſe hinein,

begießt sie reichlich mit Wasser bis es übersteht ; hier-

auf bedeckt man die Nüſſe mit einer dünnen Schicht

trockenen Strohes , dann etwa 25 cm mit Erde und

darauf etwa 50 cm Pferdemist . Bei dieser Art sollen

80 % Früchte zum Keimen kommen.

5. Einschichten und Vorkeimen nach U. v . St. Paul.

D. D. 3. (dendrolog. Zeitschrift) 1901 S. 28. Man

hebt eine 60-80 cm breite und ebenso tiefe Grube

aus, bringt in dieſe eine etwa 10 cm hohe Schicht

Pferdedung, dann eine Lage Nüffe (10 cm) vermischt

mit Sand und so fort bis die Grube angefüllt ist.

Dann gießt man Wasser oder verdünnte Jauche dar-

über. Bei schwerem Boden empfiehlt es sich einen der

artig geschichteten Hügel oberirdisch anzulegen - aber

mit stärkerer Erd- , Laub- , Schilsdeckung usw. ; zeit-

weises Begießen sei zweckmäßig.

6. Nach einer Mitteilung des Freih v . Fürsten

-
berg D. D. 3. 1906 S. 116 werden in der Pro-

vinz Ontario Caryanüsse in Kisten mit feuchter Erde

im Keller überwintert, um sie zum rascheren Keimen

zu bringen.

7. Förster Himmespach in Pulversheim , Ober-

Elsaß (Kaligebiet) , überwintert die mit Sand ver-

mengten Früchte in Fäffern (oben offen), die er in

den Boden eingräbt und oben mit Drahtgeflecht gegen

Nagetiere usw. schügt . Resultate sehr günstig .

Kommerzienrat Heffe-Weener bezieht seine Früchte

direkt aus N.-Amerika und behandelt sie, wie unter

Nr. 2 geschildert ist . Erfolg sehr gut.

Sehr wichtig ist bei allen Nußarten das An =

feimen.

a) Prof. Dr. Mayr ſchlägt in seinem Werke „ Fremd-

länd. Wald- und Parkbäume " (1906 S. 455) vor , die

Nüsse vor der Saat 10-14 Tage zur Vorbereitung

der Keimung ins Wasser zu legen.

-

b) Die unter 2 , 4 , 5 und 6 angegebenen Auf-

bewahrungsarten bezwecken gleichzeitig die Keimung.

c) Bei trockener Ueberwinterung Nr. 1 , 3 und

7 werden die Früchte behufs Anteimung etwa Mitte

März je nach der Gesamtwetterlage in ein Garten-

beet, wie in Nr. 2 geschildert, eingelegt, um sie zum

Keimen zu bringen.

-―

Die teimenden Früchte werden täglich ausgesucht

und direkt in die vorbereiteten Streifen im Walde bezw .

Pflanzgarten eingestuft. Daß die teimenden Früchte

vorsichtig in Körben mit feuchtem Moos transportiert

werden , versteht sich von selbst .

Nachdem Beschaffung und Keimung des Samens

besprochen, können wir zur eigentlichen Erziehung über-

gehen . Hier wird es zweckmäßig sein einen Rückblick

auf unsere ersten Kulturen - die sogenannten Kultur-

versuche -zu werfen. Die Ansichten über diese Ber

suche und ihren Wert gehen ja auseinander und man

hört mitunter über die Anstalten recht abfällige Ur

teile. Aber diesen Standpunkt kann ich durchaus nicht

teilen und Jeder, der diese Frage gründlich und ohne

Vorurteil prüft, der die schönen Resultate z . B. in

Baden sieht die ich genau kenne — muß zugeben,

daß wir den Versuchsanſtalten ſehr vielen Dank schulden .

Die Kultur- und Durchforstungsversuche u. a. klären

uns über manche zweifelhafte Frage auf und liefern

das Material zu weiteren Studien : Ohne die 1880

ins Leben gerufenen Anstalten wären wir heute in der

Erotenfrage auf dem gleichen Standpunkt, wie vor

130 Jahren. "

--

Es ist ja leider nichtig, daß die meisten Versuche

mit Carya, Juglans usw. mißglückten , aber daran

ſind nicht die Anstalten , welche nur das Beste erstreb=

ten, sondern mancherlei andere Ursachen schuld. Ab-

gesehen von der Auswahl ganz ungeeigneter Flächen

seitens der Lokalbeamten, wurden auch waldbauliche

Fehler gemacht, die man leicht hätte vermeiden können.

So säte oder pflanzte man an manchen Orten die

Hickory einzeln oder in zu kleinen Gruppen

10-12 St. in schon vorgewachsene Kulturen

von Eichen und Buchen oder Tannen und Buchen ein

oder legte Mischbestände von Carya und andern Holz-

arten an . Alle derartige Anlagen mußten ja miß-

lingen. So kam es, daß von den hier

- -

- davon

im Reichs:

Je nach der Witte
rung

und je nach den Feucht
ig

land -- angele
gten

30 Caryaf
lächen

nur 6
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4 recht gut -- durchkamen . Man hätte noch einige

Flächen durchbringen können, wenn der dem Begrün-

der folgende Wirtschaftsbeamte etwas Intereſſe für die

Eroten gehabt hätte . . !

In Baden waren die Erfolge fdhon besser, aber in

Bayern noch weit ungünstiger wie im Elsaß.

-

Die ungünstigen Resultate in den 80er Jahren

find begreiflich und zu entschuldigen ; waren uns doch

damals die biologischen Verhältnisse dieser Holzarten

- insbesondere das schwere Keimen bei den Juglans

und Carya-Arten, der langsame Wuchs in den ersten

Jahren, die Frostempfindlichkeit usw. völlig unbe-

kannt. So kam es, daß die Mißerfolge in allen

Staaten die Regel bildeten und leider ein großes

Mißtrauen , das heute noch besteht , gegen diese

wertvollen Holzarten Plaz griff. Ja viele Forstleute

glauben, daß dieſe Holzarten bei uns überhaupt nicht

gedeihen auch in der Broschüre The Commercial

Hickories wird diese Ansicht vertreten !

Aber so schlimm steht es doch nicht. Wir besigen

einige Dußend schöner alter Carya-Bäume, die alle

Unbilden der Witterung ohne jeden Nachteil überstan-

den haben und eine Reihe hoffnungsvoller Jungwüchse

in Nord und Süd liefern den Beweis , daß Carya

auch bei uns gedeiht. ( Siehe Verzeichnis . )

Unsere Erfahrungen und Kenntnisse über diese

Holzarten sind heute andere als damals, und wir

können jezt mit dem Bewußtsein vorgehen, daß wir

Erfolge erzielen.

Zur Begründung von Carya-Anlagen können wir

bei uns nur mit Saat oder Pflanzung vorgehen.

Im Heimatgebiet des Baumes ist dies anders . Aus

den amerikanischen Schriften entnehme ich, daß sich die

pidories natürlich verjüngen und die Jungwüchse

Schatten und Ueberschirmung mehrere Jahrzehnte lang

ohne Nachteil ertragen können. Und bei der Frei-

stellung sollen sich die Pflanzen verhältnismäßig rasch

erholen und oft besser wachsen als freistehende, vorher

nicht unterdrückte Bäume. Das sind vorzügliche Eigen

ichaften, beinahe genau, wie sie unsere Weißtanne be-

ſiht. Wohl darf man annehmen, daß auf dem jung:

fräulichen, fruchtbaren, humojen Urwaldboden eine

Holzart die Ueberſchirmung weit besser verträgt, als

auf unseren ausgenugten Böden. Und dann mag

auch die Beschattung in den schon kräftig durchgeplän :

terten Beständen nicht mehr so intensiv sein, wie bei

unjeren Hochwaldungen von Buchen , Tannen oder

Fichten. Diese gute Eigenschaft soll besonders bei

C. alba, porcina und tomentosa hervortreten, sie ist

gerade bei uns von größter Bedeutung , weil

fie die Möglichkeit bietet, diese Arten unter einem

Schutbestand sicher und ohne Gefahr ähnlich

wie die Weißtanne in die Höhe zu bringen . Das

Schattenerträgnis der Hickorys wird auch von Prof.

Dr. Schwappach betont und ich selbst habe mit Hilfe

des Schußbestandes Erfolge erzielt .

Die amerikanischen Kollegen rechnen 3. 3t. weniger

auf natürliche Verjüngung , weil durch Eich=

hörnchen , Mäuse, Schweineweide und den Menschen so

viele Früchte vernichtet werden, daß genügender Auf-

schlag nicht zu erwarten ist . Man geht deshalb auch

zur künstlichen Verjüngung mittelst Saat über.

a) Begründung von reinen Horsten

durch Saat.

Wir werden gut tun, auch bei uns die Saat als

Regel anzuwenden, da die in Betracht kommenden

3 Arten lange Pfahlwurzeln treiben, welche die Pflan-

zung sehr erschweren . Unsere Buchen und Weißtannen

haben in der Jugendzeit wohl die meiste Aehnlichkeit

mit dem Schattenerträgnis der Carya und wir werden

unter dem Schirm des Altholzes, der Frost und Un-

kraut zurückhält, die Carya aufbringen . Am beſten

wird es sein, durch Vorkulturen die Hickories in

die Bestände einzubringen, ebenso wie es bei der Eiche

geschieht . Es kann sich nur darum handeln , wie viel

Jahre Vorsprung die Pflanze haben muß. Bei dem

Umstand, daß der Wuchs erst mit 8 oder 9 Jahren

unter Schirmbestand lebhafter wird, wird man auch

einen ebenso langen Vorsprung wählen müssen. Die

nötigen Lichtungen wird man alle 2 oder 3 Jahre

vornehmen müssen, so daß man in 10 12 Jahren

mit dem Endhieb fertig sein wird.

Fehlt ein Schußbestand auf einer sonst sehr geeig

neten Fläche, so wäre ein solcher mit Kiefern, Birken

oder Weißerlen zu begründen und erst, wenn derselbe

seinen Zweck erfüllen kann, mit der Kultur zu be-

ginnen.

Ausnahmsweise kann auch die Erziehung ohne jeden

Schutzbestand auf Freilagen erfolgen sofern die

Lage frostfrei ist und sehr geschützt liegt. Dies war

3. B. bei meinen Barrer Flächen der Fall, die mit

zu den besten in Vogesen und Schwarzwald gehören .

Was die Größe der Horste betrifft, so wird man im

Hochwald nicht unter 10-12 a gehen dürfen

werden Flächen von 16-20 a ihren Zweck erfüllen ;

im Mittelwald, wo es gilt, Oberholz einzeln oder in

Gruppen zu erziehen , wird man größere Mühe haben ,

die Hickory aufzubringen . Man wird hier zur Pflan =

zung greifen müſſen .

besser

In Amerika ist Streifenfaat üblich . Die Streifen-

entfernung beträgt za . 1.50 m und auf die gleiche

Weite werden 2 oder 3 im Sand überwinterte Früchte

eingestuft. Ich kann auch nur Streifen , die tief

gelockert sind, empfehlen . Die Löcherkulturen sind zwar
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etwas billiger, haben aber bei diesen langsam wach

senden Holzarten so viele Nachteile, daß ich nur drin-

gend davor warnen kann. Der Streifenbestand kann

1,40 bis 1,80 m betragen ; die vorher angekeimten

Nüſſe wären je nach den Verhältniffen auf 60--100 cm

einzuftufen. Wo Kleinnugholz (Stöcke, Schirm-

stöcke, Peitschenstiele uſw.) gut abgesetzt werden

kann, ist ein engerer Verband vorteilhaft. Beim Ein-

stufen in die Streifen ist es zweckmäßig, die Stelle,

an welcher die Nuß liegt , durch ein kleines Stäbchen

zu markieren, damit man bei sich einstellendem Un

krautwuchs die anfangs sehr zarte Pflanze leichter

findet.

Beim Einstufen der Früchte kann man durch mehr

oder minder starkes Bedecken das Erscheinen der Pflanze

regulieren. Erfolgt die Keimung schon frühe und muß

das Einstufen schon Ende April stattfinden, so ist ein

tieferes, andernfalls ein schwächeres Bedecken am Plaze.

Der Wirtschafter wird sich nach der mehr oder minder

vorgeschrittenen Keimung und nach der Jahreszeit rich-

ten müssen.

b) Begründung durch Pflanzung.

Wenn auch bei den Carya Arten die Pflanzung

ihre Nachteile hat und zweifellos zu den vielen Miß

erfolgen beigetragen hat, so gibt es doch Fälle, wo

wir sie nicht entbehren können .

Uebrigens haben wir durch Pflanzungen bei

entsprechender sorgfältiger Pflege auch recht hübsche

Resultate erzielt . Wie aus den Aufnahmen hervor=

geht, wurden sogar die meisten Kulturen durch Pflan-

zung begründet (von 52 Flächen 35 durch Pflanzung

und 17 durch Saat ; das vollständige Verzeichnis ist

in der D. D. 3. veröffentlicht).

sprechender Kürzung der Pfahl- und eventuell

Seitenwurzeln . Mit 6 oder 7 Jahren wird dann

Pflanze zur Waldanlage verwendet.

Im Pflanzkamp iſt im Frühjahr durch starke Ve

schattung, starkes Bedecken mit Laub usw. das Treibe

möglichst lange zurückzuhalten und sind mit Begir:

der Vegetation die Pflanzen durch Lattengatter , du

eventuell mit Tannenreis noch gedeckt werden könne

gegen Frost zu schützen . Ebenso ist auch Schuß gegen

grelle Sonnenhite notwendig. Die durch Frost oder

sonstige Ursachen sich bildenden Doppelgipfel fine

alljährlich im Winter eventuell schon Juni oder on

fangs Juli entsprechend zu beschneiden, um einen h

schen Gipfel zu erziehen.

Was den Verband im Horste betrifft , so tant

man je nach der Entwicklung der Pflanzen 1,50 b

2 m wählen Reihen oder auch Löcherkultur.

Es sei hier erwähnt, daß folgende Noten bezügl . getaucht"

des Gedeihens erzielt wurden.

--

4. Wuchsverhältniſſe.

Während der ersten Jahre verbraucht der Hidor

sämling seine Hauptkraft zur Pfahlwurzelbildung . Die

Wurzel hat das Bestreben in die Tiefe zu dringen.

Auf lockerem Boden wird sie im 1. Jahre etwa 30.

im 2. 45 , im 3. 60 und im 4. 75 cm lang. So

schnell sich die Wurzel entwickelt, so langsam geht der

Wuchs über dem Boden voran und diese Eigenſchaft,

die vielen Baumzüchtern nicht bekannt war und von

der wir bei unsern ersten Kulturen auch keine Ahnung

hatten, war mit ein Grund des Mißlingens vieler

Kulturen. Der Wirtschafter glaubte, daß die Pflanze

bei uns nicht gedeihe , die nötige Pflege unterblieb oder

wurde nicht genügend besorgt , Gras und Unkraut

erstickten viele Pflanzen und was übrig blieb, ver:

nichtete der Frost. „Die Pflanzen sind wieder unter:

sagt Prof. Mayr treffend in ſeinem Be-

richt über die Carya-Kulturen in Bayern. Nun aber

fennen wir diese Eigenschaft und müssen die nötige

Rücksicht darauf nehmen. Unsere Weißtanne hat in

dieser Beziehung wohl die meiſte Aehnlichkeit mit Carya

und wir werden unser Ziel erreichen , wenn wir in der

Jugendzeit in annähernd gleicher Art bei der Anzucht

vorgehen. Der dichte Schirmbestand hält Unkraut-

wuchs und Froſt ab, die Pflanze erstarkt allmählig,

Altholzreft ganz abgetrieben. Wie lange wir den Schuß-

sie wird nach und nach freigestellt und schließlich der

bestand bei Carya belassen müssen, ist noch fraglich, aus:

¿ Eine Erziehung in der Pflanzschule wird in diesem reichende Erfahrungen darüber fehlen noch . Bei dem

Falle notwendig . Es wird zweckmäßig sein den Boden anfangs so langsamen Wuchs werden wir etwa 10 bis

nicht zu tief herumzustechen, um kürzeres Wurzelwerk 12 Jahre brauchen. Bei den einzelnen Arten ist derWuchs

zu bekommen. Die Pflanze muß dann 2 mal ver- nicht gleichmäßig, wie aus der nachfolgenden Uebersicht,

schult werden und zwar je nach der Entwicklung im welche der Schrift „The Commercial Hickories " teil:

1. und 4. bezw . im 2. und 5. Jahre mit entweise entnommen ist, zu ersehen.

bei Saat Pflanzung Sa.

21
sehr gut

I' 4 17

gut II 11 11 22

mäßig III 1 4 5

schlecht IV 1 3 4

17 35 52

Bei allen im Park und einzeln vorkommenden

Hickorys darf man ohne Weiteres annehmen, daß fie

durch Pflanzung begründet wurden.
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Es erreichen hiernach im Ohiogebiet :

Holzart

2 3 5 6

Jahre

cm Höhe

. alba 7 11 19

porcina 8 14 20

3
3
3
0

+
+
+

43

43

tumentosa 8 12 20 31 51 71

amara 9 16 24 33 49 69

. sulcata 11 15 28 41 56

, olivaeform. 16 30 48 71

Im Elsaß und in Baden ergaben die Ermittelungen

Bemerkungen

Die Aufnahmen erfolgten im Freiſtand und unter

leichter Beschirmung im Flußgebiet des Ohio .

alba ..

tomentosa

amara

• 5-6 15 25 40 55 75

5-6 15

8 30

25 40 55

80 135·

Die hier ermittelten Durchschnittszahlen sind vom

Jahre an etwas höher, wie die amerikaniſchen Zahlen ,

elleicht eine Folge günstigerer Verhältnisse und gut

gedüngter Saatkämpe. Meine im Straßburger Gebiet

gewonnenen Zahlen stehen unter dem Durchschnitt und

timmen bezüglich alba beinahe genau mit denen vom

Chiogebiet überein . Erwähnen möchte ich noch, daß

in einzelnen Pflanzenverzeichnissen die Höhenangaben

::ech größer ſind , als die vorstehend ermittelten . So

bt z . B. Hesse zu Weener a. d . Ems im Verzeichnis

1914 an:

Die hiesigen Aufnahmen erfolgten ausschließlich im

Freistande der Saatſchulen von Karlsruhe, Straß-

burg, Pulversheim, Barr und Gutenbrunnen .

Erst vom 7. oder 8. Jahre an wird der Wuchs

lebhaft ; Höhentriebe von 30-70 cm erfreuen das

Herz des Wirtschafters und alle Sorgen über das Ge-

lingen der Kultur sind vorüber.

Bekanntlich wurde vor 34 Jahren mit den Anbau-

versuchen begonnen und bis heute mit der Anzucht fort=

gefahren . Es sind daher ziemlich viele Anpflanzungen

aus dieser Zeitperiode vorhanden . und wir sind in der

Lage zuverläſſige Zahlen über die Wuchsleistungen auf

verschiedenen Standorten sammeln zu können. Dagegen

haben wir nur wenig ältere Bäume und von diesen

jähr . C. alba 10-20 cm; c. amara 25-50 cm Höhe wissen wir nicht viel . Meistens fehlt in den Zeit-

" "30-60 , u. toment. 40-60

Solche Wuchsleistungen werden nur bei sorgfältiger

lege und besonders günſtigen Verhältnissen erreicht,

allgemeinen muß man mit viel bescheideneren Re-

altaten zufrieden sein.

Für Carya alba wurde folgendes festgestellt :

In Deutschland

schriften, wo sie erwähnt werden , die Angabe des Alters

und der zur Beurteilung der Wuchsverhältnisſſe nötigen

Notizen. Immerhin bieten mehrere genaue Angaben

gute Anhaltspunkte, die auch fürs höhere Alter an-

nähernd richtige Zahlen geben .

Ohiogebiet

Alter

Durchmesser cm Höhe in m
Jon

Durch-

messer

Höhe

von bis Durchschn Don bis Durchschn
cm m

10

20882981
8
2
8
5

1.5

30

32 3

40 17

2
2
8
7

15

0
1
2
8
2 1.8 1.4 2.9 2.2 3 2.1

4.9 3.2 12

9.8 2

23 10.9 6

31 15.8 14

2
4
3
9

6.8 71 3.5

14 11.4 10.2 9.8

12.2

16 15.3 13.7 13.1

50
22.3 18.6 17.3 15.6

60
28.3 21.2 20.3 17.7

70 39
54 33 2 25 27 23.5 23.9 19.5

80 29
36.5 18 25.6 26.7 21.3

90 45
54 38 21.5 30 27.6 29.5 22.9

100
39

110

120

2
2
829 24.1

31

32

Bemerkungen

Alle Aufnahmen erfolgten im Frühj. 1914.

Die Zahlen für die 2 lezten Rubriken sind

den Tabellen 4 und 6 der Schrift: The

Commercial Hickories" entnommen und

zwar die Durchmesser d . T. 4 Aufnahmen

aus Süd -Indiana und Nord - Kentucky ;

die Höhen d. T. 6 im Ohio Valley.

unsere älteren Bäume, die, ausschließlich im Park

erwachsen sind, hat die Gegenüberstellung weniger

GuteVergleiche
sind

in dieser
Tabelle

nur für die

erften 30
Jahre möglich

, weil hier
, wie

dort
nur

Zahlen aus dem Walde
in Betracht

kommen
. Für

Wert
.

1916
18
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Die Zahlen aus dem Walde weichen nur wenig

von einander ab und sind recht interessant. Wir sehen

daraus, daß C. alba hier nahezu das Gleiche leistet,

wie im nördlichen Heimatsgebiet und dies wird einen

weiteren Antrieb zum Anbau dieser vortrefflichen Holz=

art bilden.

Die Eiche auf

Standortsklasse I | Standortsklasse II

C. alba

Nun wollen wir noch Eiche und C. alba

einander stellen und sehen, wie sie sich im Buc

einander verhalten.

Nach den Ertragstafeln von Prof. Schwa

erreicht

in

Alter

Durchm. Höhe Durchm. Höhe Durchm. Höhe
von

cm m cm m cm m

Bemerkungen

100

2
2
3
3
9
8
8
8

4.2 7.5 4.9 6.8 Bei Carna-Waldanlagen

5.5 9.4 3.9 6.3 7.2 9.1 " "

30 7.2 11.2 5.1 7.7 9.8 11.4 " "

35 9 13 6.5 9.1 12.7 13.4 "

40 11.2 14.7 8.1 10.5 15.8 15.3 "1 "

60 21 20.3 16.8 15.5 28.3 21.2 Parkbäume

80 31 24.1 25.0 19.5 36.5 25.6 "1

40 26.8 32.9 22.2 39.5 29.5 "

Hiernach leistet C. alba im Dicken wie Höhen-

wuchs soviel, als die Eiche auf Standortsklasse I im

Hochwaldbetrieb. Damit kann man zufrieden sein.

Wer die schönen Jungwüchse von C. alba und tomen-

tosa in Karlsruhe , Bårr, Haslach, Finstingen, Pulvers

heim und andere gesehen hat, wird nicht mehr be-

haupten, daß dieſe Holzarten bei uns versagen . Auch

im nördlichen Deutschland Hambach, Schkeudig,

Gaffken, Stettin usw. haben wir noch recht gute Er:

folge. Die wärmebedürftigeren Arten lassen allerdings

im Wuchs nach oder verschwinden , wie dies im Heimat

gebiet auch der Fall ist. Sie werden dort im Süden

auch höher und stärker und wachsen rascher , wie im

Norden.

-

Der Wuchs unserer 3 Carya-Arten ist im Heimat=

lande außerordentlich gleichmäßig; die Jahres-

Durchmesser in Bruſthöhe

Zoll
1=3 cm

Maryland

Pennsylvanien

S.-Ohio

|

ringe haben beinahe die ganze Lebensdauer hinda

die gleiche Breite. So entnehme ich der Tabelie

der öfters genannten Schrift , daß C. alba in t

Cumberlandbergen 8 Jahre braucht, um 1 3oll =

=
2,54 cm zu wachsen d . i .2,54 cm zu wachsen d. i . 3,17 mm pro 3

Und dieser Wuchs soll 184 Jahre der Gleiche sein

Dieser schöne gleichmäßige Wuchs erinnert mich an

herrlichen Eichen im Spessart und Pfälzer Waldgeba

Von dieser hochinteressanten Tabelle 3 gebe

hier einen Auszug, weil er die Möglichkeit bietet, eine

lehrreichen Einblick in die Wuchsverhältnisse zu

Um Raum zu sparen, habe ich je 4 Zoll zusamme

gezogen. Es läßt sich aber leicht berechnen, wie vi

Jahre nötig sind , um 1 Zoll zu wachsen .

Um einen Durchmesser auf Brusthöhe von ... 30

zu erreichen, braucht ein Baum ... Jahre :

N.-Ohio Cumberland Mississippi

Porcina tomentosa Porc. alba Porc. alba Porc . alba tom . Porc. alba tom.

Anzahl Jahre

4
8

= 10.16 41 33

20.32 72 58

12 30.48 99 82

ཙོཚ

33 34 38 36 42 33 32

61 66 70 69 76 65 64 70

3
8
838

32

64
56

89 98 102 105 108 97 96 102 96

16 40.64 123 109 120 130 135 147 140 129 128 134 128
112

20 50.80 147 140 175

24 61.0 171 174

28 71.1 199

172 161 161 166 160

204 193 201 198 192

237 229

141

230 221

173

205

Zu den Zahlen in dieſer Tabelle wird darauf auf porcina fand man in W.-Virginien, sie waren 350

merksam gemacht, daß die Zeitperiode der Unter

drückung in der Jugendzeit unberücksichtigt blieb,

um brauchbare Zahlen zu erhalten .

Ueber die Lebensdauer der Hickorys ist fol-

gendes zu sagen : Die ältesten Bäume von C. alba und

Jahre alt ; C. tomentosa hat augenscheinlich eine

fürzere Lebensdauer. Doch waren mehrereBäume im

Mississippi Tale über 260 Jahr alt. Bitternu

Wasser- und Nuttmeckhickory haben eine kürzere Lebens-

dauer, als tomentosa.
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e Stamme von alba und porcina find ge=

2-300 Jahre alt.

ähnt ſei hier noch, daß im Muſeum zu New

ie Stammscheibe einer Pekannuß sich befindet,

bei einem Alter von 382 Jahren 1,20 m

urchmesser und 53 m Höhe hatte.

e weitere wertvolle Eigenschaft besigen alle

inſoferne, als sie reichlich von Stock, Wurzel-

und Wurzel ausschlagen und dadurch sich für

waldbetrieb eignen . Es gilt dies besonders von

nara, welche für Reif- und sonstiges Kleinnut

port in Frage kommt Nur müsse der Boden

iederwaldbetrieb sehr kräftig sein.

Die Ausschlagsfähigkeit vom Stock nehme mit dem

ab ; dagegen nehme der Ausschlag von der Wurzel

Alter und Stärke des Stockes zu .

Fine Tabelle gibt die Prozente an, in der die Zu-

■ . Abnahme nachgewiesen wird .

5. Pflegliche Verhältnisse.

Der langjame Wuchs von C. alba, porcina und

mentosa in den ersten 6-7 Jahren, sowie die Em-

dlichkeit gegen Spätfröfte in der Jugendzeit weisen

auf hin, daß die Pflege bei der Erziehung der

inze eine ſehr große Rolle spielt. Das wird jeder

ater zugeben. Wer keine Geduld hat und sich nicht

hließen kann die Pflanze jahrelang zu pflegen,

laffe die Finger von diesen Anlagen ; denn alle

sgaben werden vergebens Mißerfolge aber die

gel sein. Auch ein weiterer Punkt ist beim forst:

en Betrieb von größter Bedeutung. Hat der Be

Inder der Kulturen die schwer zu erziehenden Holz=

ten mit vieler Mühe und durch sorgfältige Pflege

was in die Höhe gebracht . so bleibt ihm beim Stel =

nwechsel eine schwere Sorge für die Zukunft seiner

feglinge „Wird der Nachfolger das nötige Inter-

fe und Verständnis, die Liebe zur Sache haben ..?

Bird er dem schlimmen und falschen Grundfah hul-

gen : zuerst meine Kinder , dann die andern . . . ! ?

dies der Fall, so werden stets für die Stief

nder teine Mittel mehr da sein und viel ver-

prechende wertvolle Anlagen gehen durch eine solche

Bewiffenlosigkeit elendiglich zu Grunde. Es ist sehr

raurig Meineleider aber nur zu oft wahr ...! Meine

Erlebnisse während einer langen Dienst- und Forsch-

ngszeit berechtigen mich vollkommen zu diesem Aus

bruch."

---

Gehen wir nun etwas spezieller auf diese Frage

Am einfachsten gestaltet sich die Erziehung unter

nem Schußbestand. Unkraut und Frost werden

enig Schaden und nur geringe Geldausgaben ver-

rachen . Die Pflanze treibt infolge der starken Be-

chattung ohnehin ſchon ſpäter und iſt dadurch weniger

dem Spätfrost ausgesetzt . Der Wuchs ist zwar lang=

ſamer, wie im Freistand , dafür aber auch sicherer. Alle

2 Jahre wird man lichten müſſen .

Bei den Kulissenkulturen sind die Kosten

für Pflege schon größer. Es gilt das Unkraut nicht

aufkommen zu lassen und durch Behacken oder Aus-

jäten zu vertilgen. Das Unkraut kann man liegen

lassen ; es verwest, bildet Humus und wirkt günstig

auf den Wuchs der Pflanzen . Ueberhängende zu stark

beschattende Zweige sind entsprechend einzustußen . Der

Frost wird sich in den Kulissen aber schon unlieb-

sam bemerkbar machen und auch Kosten verur-

sachen.

Die meiste Arbeit und die größten Ausgaben ver-

ursachen die Kulturen oder das Hochbringen einzelner

Pflanzen im Freistande ohne jeden weiteren Schutz.

Unkraut und Spätfröste und wohl grelles Sonnen-

licht erschweren hier ungemein die Aufzucht der an=

fangs so zarten Pflanze. Bestecken mit Reisig hilst

zwar ein wenig, aber nicht ausreichend . Auf Boden-

arten, die stark zum Unkrautwuchs neigen, sind die

Ausgaben recht erheblich, denn alljährlich ist es 2 mal

und in feuchtwarmen Jahren oft dreimal nötig, das

Unkraut zu vertilgen . In solchen Fällen fragt man

sich , ob man nicht billiger fährt, nachträglich einen

Schutzbestand zu erziehen . Meistens wird man die

Frage bejahen müssen. Ich habe mich auch in einem.

Fall nachträglich zur Erziehung eines Schutzbestandes

teils mit Kiefern, teils mit Weißerlen entſchloſſen .

Später gilt es dann die Schutzhölzer entsprechend ab=

zuästen oder zu entgipfeln .

Ebenso nachteilig , wie starkes Unkraut, wirken die

Spätfröste. Sie beeinträchtigen in starker Weiſe

das Wachstum der Pflanzen . Einzelne Pflanzen im

Park oder Wald kann man durch rechtzeitiges Ein-

binden wohl schüßen, aber wo es sich um größere An-

lagen handelt, ist dies meistens nicht möglich. Hat

man genügende Arbeitskräfte, so kann man mit Ein-

binden der Gipfeltriebe schon viel erreichen , bei wind-

stillem Wetter auch durch Rauchentwicklung . Ist der

Gipfeltrieb erfroren, so wartet man die Bildung neuer

Schosse ab und schneidet im Juli den oder die Doppel-

gipfel mit einem scharfen Messer glatt am Stämmchen

ab. Es ist nur der Gipfel zu begünstigen, jede weitere

Beschneidung soll unterbleiben. Die Triebe sind in

den ersten Jahren ohnehin so klein und schwach, daß

man nur das Notwendigste abnehmen darf. Dann ist

darauf zu achten , daß nur ganz zuverläſſige Leute zu

dieser Arbeit verwendet werden.

Im Schlusse reinigen sich die Bäumchen bald von

den Seitenästen und bilden einen schönen nahezu zy-

linderförmigen Schaft aus . Eine Klebaſtbildung , wie

bei der Eiche, kommt bei Hickory nicht vor.

18*
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Die Einbringung der Hickory als Einzelpflanze

3. B. in Mittelwaldungen wird im allgemeinen

nicht ratsam sein, weil solche Pflanzen zu leicht ver

geffen werden und in Verlust gehen. Allenfalls kann

man sie rechts und links von Straßen, breiten Wegen,

Ruheplägen usw., wo man sie stets im Auge hat, an=

bauen. In die Bestände selbst zu gehen, können nur

Erfolge bei gruppen- und horstweisem Ein-

bringen erwartet werden .

Ein Beschneiden verträgt die Hickory viel besser,

wie Juglans, sie kommt in diesem Punkt der Eiche

nahe.

Bei Horsten, welche im engeren Verbande erzogen

sind, wird man bereits mit 12-15 Jahren, in welchem

Alter die Bäumchen 2,5-3 m Höhe erreichen, mit

Durchreiserungen beginnen müssen , um einen räum

lichen Stand zu erziehen Prof. Dr. Schwappach macht

hierauf besonders aufmerksam und ich selbst habe es

erlebt, daß bei Anlagen in engem Verband ein Miß-

verhältnis zwiſchen Schaft und Krone entstand und

die Pflanzen sich umbogen. Es mußten die Bäumchen

durch Pfähle und Stangen gestügt werden. Bei wei-

terem Verband 1,30 und darüber kommt dies nicht

vor, so daß man diesem Uebelstand durch eine lichtere

Stellung vorbeugen kann. Sind die Pflanzen einmal

so weit und der Horst geschlossen , so geht es rasch vor=

wärts und kann man mit 25 Jahren mit Durchforst

ungen beginnen und alle 8 10 Jahre wiederkommen,

um auf einen Licht wuchsbetrieb hinzuarbeiten .

Im ganzen wird die Bewirtschaftung die gleiche sein ,

wie bei der Eiche, auch wird eine Unterbauung mit

Buchen nicht entbehrt werden können

6. Schutz gegen Feinde.

In der besagten Broschüre wird geklagt über Be-

schädigungen durch Insekten, Spechte, Mäuse , Eich

hörnchen und Verlegungen durch Fällungen, Anschlagen.

und Anprellen der Bäume, Schaden durch Feuer und

Weidevieh usw. Viele Bohrkäfer würden ortsweise

besonders im nördlichen Gebiet an stehendem und

liegendem Holze - erheblichen Schaden anrichten, ebenso

die Spechte in trockenen Lagen. Die Stämme würden.

dadurch stark entwertet, öfters ganz unbrauchbar. Auch

das Verlegen der Rinde und des Holzes durch An-

prellen verursache schwarze Flecken und Streifen im

Holze, was zwar die Güte des Holzes in keiner Weise

beeinträchtigen würde. Aber die Leute wollten solches

Holz nicht, weil sie ein Vorurteil dagegen hätten .

Solche mit Schönheitsfehlern behaftete Stämme würde

man im Walde meistens liegen lassen . Den Ausfall

fönne man mit 10 % veranschlagen . Auch durch zu

raschen Wuchs in feucht-warmem Gelände kämen ört-

liche Fehler im Herzholze vor, indem zu große Poren

und leere Gefäße entstünden, welche den Wert

Holzes vermindern würden.

Einer der größten Feinde sei aber der Fr

Er sei die „Hauptursache“ , daß im nördlichen

biet und auch in Deutschland die Hickoryanpfle

zungen keinen Erfolg hätten . . . ! So weit

amerikanische Bericht.

Nach meinen Beobachtungen können wir bis

über Insektenschaden nicht klagen. Daß

Schaden in den amerikanischen Wäldern so groß

hångt mit der ganzen Gewinnungsart aufs engſte

sammen, denn so viele und so günstige Brutstätte

wie dort, können die Insekten wohl nirgends finde

Dagegen haben wir auch Beschädigungen dur

Spätfröste, Wild, Mäuse, besonders Wühlmäuſe, Gi

hörnchen , Häher usw. zu gewärtigen.

Wie wir unsere Anlagen gegen Frost schüßen,

unter Nr. 5 schon erwähnt ; gegen Wild können

nur durch Umgatterung die Pflanzen ſchüßen. Gegë

Mäuse müſſen wir durch Gift, gegen Eichhörnchen

Häher usw. durch Abſchuß vorgehen.

7. Verschiedenes.

Ueber das Verhalten der Hickories im Walde, übe

Wuchs, Erträge an Holz und Früchten, über Renta

bilität und so manche anderen Fragen haben wir

Deutschland und in den angrenzenden zur Anzud

geeigneten Ländern keinerlei Gelegenheit, um aus de

Praxis Kenntniſſe zu sammeln. Zur Klärung solche

Fragen bieten aber die zwei mir gütigst überſandte

neuen amerikanischen Broschüren , welche mit feinen

Verſtändnis und größter Sachkenntnis ausgearbeite

find , sowie die brieflichen Mitteilungen der oben ge

nannten Profefforen für Forstwissenschaft reichlich Ge

legenheit, unsere Kenntnisse zu erweitern.

In der Annahme, daß vielen Waldbeſizern unl

Forstmännern solche Mitteilungen willkommen sind,

füge ich kurze Notizen , die allgemeines Intereffe bieten

hier bei. Die Wichtigkeit des Baumes mit seinem

wertvollen nicht zu ersehenden Holz für Wagenbauten,

Werkzeuge, Radkämme, Reife, Automobile, Stöcke und

Sportgegenstände usw., sowie als beftes Brennhol

wird gebührend hervorgehoben , ebenso aber auch, daß

der Verbrauch den Vorrat leider übersteigt . Ge

naue Zahlen über Vorrat und Einschlag können nich

gegeben werden, doch nimmt man an, daß der jähr

liche Totalverbrauch etwa 450 Millionen Brettfuß

beträgt. Früher sei der Vorrat bedeutend gewesen und

habe ca. 1/40 des Hartholzbestandes betragen
aber sehe man der Erschöpfung entgegen. Deftlich vom

Alleghany-Gebirge sei der Baum ganz verschwunden

1) 423 Brettfuß = 1 Festmeter.

heut
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jeien noch einige zerstreute Gébiete, im süd | mitgebracht und von Ort zu Ort weiter transportiert .

Chio aber das meiste Holz zu finden.

Wettbewerb der Händler sei groß ; sie durch

das ganze Land und nehmen jezt jene Hölzer,

im ersten Hieb als zu gering stehen blieben.

auch diese Vorräte seien bald erschöpft. Die

quelle wird dann der sogen. zweite Wuchs sein .

1 bemerken wäre hier, daß einſichtige Leute für

haltung des Vorrats , Regelung des Verbrauchs,

itung der Holzverschwendung neuerdings lebhaft

ten und auch Vereine gründen, um diesen Zweck

reichen.

inen wichtigen Faktor in dieser Frage bilde aber

jesiz stand. Soweit die Nationalforſte za .

illionen Hektar — in Betracht kommen, geht es

recht ordentlich zu ; aber bei den kleinen Privat-

efizern, in deren Wäldern viel Hickories sich be-

a, hapere es. Zum Ackerbau ist immer mehr

› erforderlich, und da muß der Wald weichen .

Bedarf an Holz für Geräte aller Art und für

erung wird immer größer, andererseits verkauft der

her die wertvollen Holzarten Carya und Jug

- und so verschwinden diese Hölzer immer mehr

geringwertige treten an ihre Stelle. Wohl find

im unteren Miſſiſſippi- Gebiet größere Laubholz

nde vorhanden, aber nur wenige Hickories kommen

a bor.

Ueber den Einschlag des Holzes ist folgendes

agen. Nach der Fällung des Baumes wird sofort

der Ausarbeitung an Ort und Stelle begonnen.

diesem Zwecke werden kleine fahrbare Sägewerke

Es beträgt

Diese Sägen werden nur für Hickory und Eiche ge=

braucht. Die Bedienung derselben erfordert einen hohen

Grad von Geschicklichkeit , weil das Holz für alle mög-

lichen Gebrauchszwecke schon im Walde hergerichtet

werden muß. Die Kosten der Fällung und Herrich-

tung des Holzes , welches ohnehin zerstreut im Walde

vorkommt und schwer zu finden ist, der Transport des

Sägewerks uſw. sind viel größer wie bei anderen Höl-

zern . Daher rentiert sich der Baum nach amerikani-

schen Begriffen nicht , obwohl bei einem 20 cm dicken

Baume auf Brusthöhe 44 %, bei einem von 30 cm

50 % und bei einem von 40 cm 54 % gebrauchs-

fähiges Holz verbleiben . Bei dieser Aufbereitungsart

bleibt viel Holz im Walde unbenußt liegen ; man ver-

anſchlagt diesen Verluſt auf 40 %.

Von den vielen in der Washingtoner Schrift ent-

haltenen Tabellen möchte ich nur 3, welche für unsere

Frage besonderes Intereſſe bieten, in aller Kürze be-

sprechen .

Tabelle 7 weist , wie unsere Maffentafeln , den

Kubikinhalt des Baumes bei Brustdurchmesser und

Höhe nach; außerdem das noch gebrauchsfähige Holz

in Prozenten. Die Zahlen für Hickories stimmen so

ziemlich mit den in unseren Maſſentafeln von Behm

für die Eichen angegebenen überein, bald sind sie etwas

höher, bald niederer.

Sehr interessant ist Tafel 12. Sie weist nach,

wie sich die Schaftform gestaltet. Hieraus z . B.

einige Zahlen :

einem dm

auf Brusthöhe

Don

cm

in einer Höhe von

Bemerkungen

=

1

0,3

5 10

1,52 3,05

20

6,1

30

9,1

40

12,2

Fuß

Meter

Boll der dm des Baumes in cm

8
20,3 26

16 40,6 48

23,5 60

31,5 80

2
3

70

93

2
8
8
8
8

20 18,5 15,7 12,7 8,1

39 38 34,8 32,5 29,9

58 55 51,3 49,5 48,3

78,5 75 68,3 64,7 62,5

36
91,4 108 90,7 84,8 77 72,1 69,6

Aus der Tabelle ist zu entnehmen , wie vollholzig

Baumschäfte gewachsen sind. Schon bei unseren

Stangenhölzern fällt dieser schöne Wuchs auf.

Die amerikanischen Maße

sind in Meter umgerechnet.

Bei 1 bis 4 ' Höhe ist der

dm noch größer als bei

Brusthöhe.

Tabelle 14 handelt vom Durchschnitts-

ertrag pro acre .

Alter dm

Brusthöhe
Höhe

Zahl Kubit-Fuß

Davon Handelsware

Jahre

Boll cm Fuß

der

Bäumem

im

ganzen Kubik-Fuß Festmeter

Festmeter

pro ha

Derbholz

Bemerkungen

5

7,2 18

9

100 10,5

120
11,8

150
13,4

200 19 48

*
*
*

8
8
*
*

13 41 12,5 480 1100 300 8,49 76,7
==1 acre 0,405 ha

57 17,4 230 1700 700 19,81 118,5 1 ' = 0,3048 m
23 69 21 155 2300 1.000 28,30 160,4

26 78 23,8 120 2930 1300 36.80 202,2 Fuß, Zoll, Flä-
30 85 25,9 100 3 500 1 650 46,70 244,0 chenmaße find

34 92 28 75 4 400 200) 56,60 306,7 auf unsere Maße
100 30,5 65 5 700 2.700 76,40 397,4 umgerechnet.
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Nach den Ertragstafeln von Dr. Schwappach hat

die Eiche auf Standortskaffe III nahezu gleich hohe

Erträge. Es bietet diese Tabelle einen schönen An-

haltspunkt für spätere Berechnungen.

Als echte Hidories gelten bei den Amerikanern

nur C. alba, porcina, tomentosa und sulcata ; bei

alba und porc. soll das Schattenerträgnis am größ

ten sein. Die Fortpflanzung erfolge durch Samen ,

Stock- und Wurzelausschlag . Die Samenjahre wären

unregelmäßig : alle 2-3 Jahre im südlichen und

mittleren und alle 3-5 Jahre im nördlichen Gebiet.

=

Ein freistehender Baum gebe 2-3 bushel (72-1091)

Früchte, ein veredelter Pekanbaum aber bis 15 bushel

540 1. Der kleinste Teil der Früchte gelange

jedoch zum Keimen, da Vögel, Eichhörnchen, Mäuse,

Schweine und die Menschen den größten Teil vertilgen

würden. Dann wären die erscheinenden Eämlinge

vielen Unbilden - Wild, Vieh, Feuer usw. aus:

gesetzt, so daß nur wenige durchfämen . Zum Glück

sei die Ausschlagsfähigkeit sehr groß und können Schä-

den wieder ausgeheilt werden. Im Ohiogebiet finde

man den meisten Aufwuchs , im Süden aber wenig

infolge der Ueberschwemmungen und des Schweine

eintriebs.

Der Wuchs der echten Hickories sei langsam, an-

dere Arten würden mehr leisten, die Weiß Eiche z . B.

das Doppelte an Masse und das Zwei- bis Vierfache

an Handelsware . Das Holz der porcina gilt als

das beste, dann kommt alba und tomentosa ; die

anderen haben geringeres Holz ; C. olivaeformis und

sulcata werden nur der Frucht wegen erzogen.

Der technische Wert des Holzes variiert sehr,

selbst bei der gleichen Art, ja selbst beim gleichen Baum.

Der untere Stammteil hat stets das beste Holz Die

Größe der Jahrringe ist kein Maßſtab für die Güte

des Holzes, auch die Zähigkeit bleibe unberührt beim

Wechsel von Kern- und Splintholz. Der beste Wert-

meffer für das Holz sei das Gewicht (84 spez . Ge=

wicht). Die Verletzungen und Fehler wurden schon

oben erwähnt.

Man glaubt jedoch, daß der Holzvorrat für No

amerika ausreicht, wenn die Hickory-Wälder unter g

Verwaltung kommen, welche die Holzverschwendung v

andere Mißstände abstellt . Eine Pflege wäre für 1

Millionen acre nötig .

9. Dekonomische Mittel.

In diesem Kapitel wird auf ökonomische Mi

und forstliche Pflege mit wohlgemeinten und pr

tiſchen Vorschlägen hingewiesen .

Das Abfallholz foll vermindert, das Vorurteil

die Ueberproduktion vermieden werden. Der A

kämpft, die ungerechte Vermessungsart geändert w

Kleinnuthölzer . Zur Starkholzerziehung müſſe

schlagwald genüge für die Erziehung der sogenannte

reine Bestände durch Saat begründen, weil die natu

liche Verjüngung infolge ungünstiger Verhältnisse me

Erfolg verspreche. Im übrigen werden wohldurchd

waldbauliche Vorschläge , die auf den Lichtwuchsbetrie

hinausgehen, gemacht.

10. Schlußfolgernngen.

Es wird nochmals auf den hohen Wert des Holze

hingewieſen , auf die vielen guten Eigenſchaften de

Baumes, auf seinen Nutzungswert, die zur Zeit hoher

Gewinnungskosten und den geringen Reingewinn. Aber

auch darauf wird aufmerksam gemacht, daß fich die

Verhältnisse zu gunsten des Baumes ändern durch di

gruppen und horstweise Erziehung der Hickory. G

sei Hoffnung da, daß in abschbarer Zeit die Anzuch

sich lohnen wird .sich lohnen wird. Der Anbau dieser wertvollen Holz

art könne nur aufs beste empfohlen werden.

Soviel aus dieser hoc,interessanten Schrift , derer

Verfaffer die Anzucht der Hickory so warm empfiehl

und der Zukunft so vertrauensvoll entgegenfieht . Möger

alle seine Erwartungen sich erfüllen ! Das ist da

Wunsch weiter Kreise, insbesondere der deutschen Forst:

männer.
-

Im Anhange folgt noch ein Verzeichnis von einem

Teil der in Teutschland vorkommenden Hickory-

Anlagen. Diese erbringen den Beweis, daß auch

in unserem Klima bei richtiger Auswahl des Stand-

ortes und entsprechender Pflege die härteren Carha

Arten noch gut gedeihen . Dieses Vorkommen, insbe

sondere die Wuchsleistungen bilden das Fundament

auf das sich meine Abhandlung stügt. Es ist

hoffen, daß die bisher erzielten schönen Resultate man

8. Ausblicke in die Zukunft.

Ein Knappwerden des Vorrats steht unmittelbar

bevor ; die jungfräulichen Bäume find bald fort, wir

müſſen auf den zweiten Wuchs greifen . Die Wold

besizer sehen den Baum als minderwertig an, weil er

sich nicht so hoch rentiert wie andere raschwüchsige

Holzarten. Für die Wiederanzucht geschieht nichts.

Starkholz wird nur wenig verlangt und für die Gechen Waldbesitzer und Forstmann veranlassen, einen

räte, Werkzeuge usw. genüge schwächeres Holz von

8-9 Zoll (20-30 cm ), das mit 40-60 Jahren

erzogen werden kann. Uebrigens rechne man bei ent-

sprechender Vorratsverminderung auf eine Preiser=

höhung und dann auf Wiederanzucht.

-

Versuch mit dieser wertvollen Holzart zu machen

Und wenn dies
wie ich annehmen darf der

Fall ist, so ist diese mühevolle Arbeit nicht vergebens

| gewesen .
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r Frage der inueren Mängel des Rund- alterfahrenen Abnahmebeamten, Regimenter uſw. einer

holzes.

nOberförster Alfr. Müller (Klingenthal, z . Zt. im Felde).

Für innere oder verborgene Mängel lehnen die

mdholzverkaufsbedingungen zahlreicher Forsthaus

Ite zur Zeit noch jede Gewährleistung ab. Auch

e Handelsgebräuche der einzelnen Holzhandelsgebiete

eutschlands und Desterreich-Ungarns bestimmen fast

archgängig, daß der Verkäufer für innere Fehler, die

bei Verarbeitung eines äußerlich gefunden Nutz-

szabſchnittes erſcheinen, nicht aufzukommen braucht .

n einigen dieser Handelsgebräuche ( Ufanzen“) gilt

herbei die Einschränkung, daß der Rundholzverkäufer

Falle arglistischer Verschleierung des Mangels ver-

ätwortlich ist. Für den, der die Wechselbeziehungen

wischen Forstwirtſchaft und Holzhandel mit beſonderem

Intereffe verfolgt, ist die erwähnte Bestimmung der

Bolzhandelsgebräuche nicht ohne Belang. Sie kann

entweder ihren Grund darin haben, daß Holzhandel

und Holzindustrie ebenso wie unsere meisten Forsthaus

halte (insbesondere die staatlichen) tatsächlich aner-

tennen, daß verborgene Rundholzfehler gewährsfrei

fein müssen. Oder aber, die Industrie hält es nur

für zweckmäßig, ihre Bestimmungen über den Fall des

perborgenen Fehlers den nun einmal herrschenden An-

schauungen der maßgebenden großen Rundholzprodu-

zenten anzupassen . Lezteres halte ich für den aus

schlaggebenden Grund . Nun verlangt ja das Intereffe

unseres Absages ebenso wie das volkswirtschaftliche

bezw. forstpolitische Intereffe heutzutage mehr noch als

früher, daß wir mit den Wünschen und Bedürfniffen |

von Handel und Industrie dauernd engste Fühlung

halten und berechtigten Wünschen nach Möglichkeit ent

gegenkommen. Daher sei es gestattet, hier einige auf

die inneren Mängel bezügliche Wünsche zu besprechen ,

die mir im Verlaufe langjähriger holzkaufmännischer

Studien näher bekannt geworden sind .

1. Daß der Rundholzverkäufer für innere Mängel,

die wirklich von außen unkenntlich sind und dem Ver-

fäufer auch sonst auf keine Weise bekannt werden

konnten, nicht haftet, das ist zweifelsohne ein durch

aus gesunder Rechtsgrundfah. Nur muß man hierbei

voraussetzen, daß der Verkäufer nichts versäumt hat,

um ſich auch wirklich nach Möglichkeit von der inneren

Güte des Holzes zu vergewiffern . Je wertvoller der

zu veräußernde Rundholzabschnitt , umso sorgsamer

muß versucht werden, Klarheit über die innere Fehler-

freiheit zu schaffen. Hierzu gehört in erster Linie ein-

gehende praktische Schulung des zur Aufnahme der

geschlagenen Hölzer verwendeten Unterpersonals, dessen

Blick und deffen praktisches Wiffen hinsichtlich der

mannigfachen inneren Mängel ständiger Weiterbildung

bedarf. Man kann gelegentlich beobachten, daß die

1916
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Holzfirma oft eine erstaunliche Sicherheit im Erkennen

verborgener Fehler besitzen. Zu derselben Sicherheit

kann und muß auch das Forstpersonal gelangen, ins

besondere in Revieren , die hochwertige Laubholzab-

schnitte und sonstige ausgesuchte Sortimente liefern .

Ein wichtiges Ausbildungsmittel ist hierbei der häufige

Besuch von Sägewerken und Holzverarbeitungsstätten

aller Art.

Der Aufklärung über die innere Fehlerfreiheit dient

ferner gelegentlich auch eine Befragung der Vorge-

schichte des Bestandes . So ist es z . B. wichtig, zu

erfahren, daß ein Bestand in einem bestimmten Jahre

unter Hagelschlag gelitten hat , deſſen Spuren vielleicht

längst überwallt sind oder, daß in seiner Nähe ein

gefechtsmäßiges Schießen abgehalten worden ist. Wie

weit man mit diesbezüglichen Mitteilungen an den

Käufer zu gehen hat, darüber entscheiden selbstver=

ständlich die örtlichen und sonstigen Verhältnisse sowie

Takt und kaufmännische Einsicht des Revierverwalters .

Nicht außer Acht darf hierbei die Erwägung bleiben,

daß auch der Käufer, seinerseits verpflichtet ist , sich

die Ware vor Kaufsabschluß gründlich anzusehen , wozu

ihm der Verkäufer natürlich ausgiebig Gelegenheit

geben muß .

2. Eine Anzahl innerer Mängel ist nur selten oder

nie beim Rundholzverkaufe zu entdecken . Als Beiſpiel

sei das Vorhandensein von Holzwespenlarven erwähnt ,

die nachträglich höchst empfindliche Entwertungen und

Schädigungen herbeizuführen vermögen . In solchen

Fällen wird der Rundholzverkäufer von Fall zu Fall

erwägen, ob er den Käufer durch entsprechende nach-

trägliche Preisherabſegung aus Billigkeitsgründen für

den Verlust entschädigen darf. Ein derartiges Ent-

gegenkommen wird in geeigneten Fällen bei einigen

großen Forsthaushalten geübt, ohne daß hierunter der

Grundsah der Nichthaftbarkeit für einen tatsächlich ver-

borgenen Mangel zu leiden braucht .

3. In höherem Maße, als allgemein bekannt sein

dürfte, leidet die holzverarbeitende Industrie unter drei.

inneren Holzfehlern , die (im Gegensahe zu den meisten.

anderen Fehlern dieser Art) lediglich durch menſchlichen

Eingriff entstanden sind.

a) Fremdkörper im Holzinneren . Die vielerlei

Fälle, in denen eiserne Schrauben, Nägel, Krampen

usw. in dem lebenden Holzkörper befestigt werden,

führen sehr leicht zur Entstehung eines solchen inneren

Mangels . Wir können dies allenthalben beobachten,

wo man Nistkäſten , Wegweiser, Warnungstafeln, Num-

merschilder zur Bezeichnung der Waldabteilung u. dgl.

auf dem lebenden Baume befestigt. Der befestigte

Gegenstand wird im Laufe der Zeit entfernt oder er

fault ab und es genügen oft wenige Jahre, um den

Nagel, die Schraube usw. spurlos überwallen zu lassen.
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Dasselbe kann eintreten, wenn eiserne Bänder, Ein-

friedigungsdrähte u. dgl. den Baum andauernd und

fest berühren und bei flottem Zuwachſe rasch durch

neue Holzschichten überkleidet werden .

Wird ein Stück Holz, das einen solchen metalli-

schen Fremdkörper birgt, verarbeitet, so können dreierlei

Nachteile eintreten .

1. Das Holz zeigt in der Umgebung des Metall-

körpers Rostflecken und ähnliche Farbfehler oder

auch Faulstellen. Dieser Nachteil tritt übrigens

(gleich dem unter 2. erwähnten) bereits dann

ein, wenn der Nagel usw. noch rechtzeitig vor

dem Ueberwachsenwerden entfernt wurde.

2. Die Holzfaser ist an der verlegten Stelle zer

riſſen und verläuft in den Ueberwallungsschichten

wellenförmig, wodurch manches schöne Nußstück

für seinere Zwecke wertlos wird.

samer wird. Die Ueberwallung , die den Mangel

einem verborgenen macht, geht übrigens oft sehr raid

von statten. So fand Anfang Februar 1916 mein

Bursche beim Brennholzmachen an der Westfront ein

Stück Kiefer mit einem deutschen Infanteriegescho

welches von außen bereits unkenntlich war . Das Ge

schoß mußte nach Lage der Dinge im August oder An

fang September 1914 in den Baum gedrungen sein

Die Entstehung dieses Mangels ist meist unvermeid

bar , außer bei privaten Schießständen , bei deren An-

lage sich der Revierverwalter erforderlichenfalls den

Einspruch gegen ungenügende Geſchoßfänge ſichern wird.

Daß nirgends einzelne Bäume zu Schießübungen dienen

dürfen, iſt ſelbſtverſtändlich.

c) Verborgene Fehler des Nugholzes kann schließeff

lich noch die Aufaftung verursachen. Wird beispiels

weise eine Eiche erst im späteren Alter aufgeastet (gleid

3. Treffen die Holzbearbeitungswerkzeuge auf den viel aus welchem Grunde) ſo iſt dies auf guten Stand-

Metallkörper, so können sie erheblich beschädigtorten

werden. Dies gilt nicht nur für die empfind-

licheren Meffereisen, Fräser, Kreis- und Band-

fägen, sondern auch für die robuſteren Formen

der großen Gattersägen. Wir können uns dies

leicht dadurch erklären, daß die zum Zerschneiden

von Metallen dienenden Sägen durch andere

Zahnform und durch die Kühlungsvorrichtung

wesentlich von den Holzbearbeitungssägen ab-

weichen.

Mit dem Auftreffen auf einen Metallkörper ist

außer Beschädigung der Maschinen oft auch noch eine

Verlegung des bedienenden Arbeiters und eine mehr

oder wenig lange Betriebsstörung verbunden . Er

wähnenswert ist, daß dieser Nachteil im Gegenſaze zu

den beiden erstgenannten auch bei Brennhölzern fühl-

bar werden kann, indem z . B. die Kreissägen der in

Großstädten eingeführten Holzspaltmaschinen erheblich

leiden können. Als einzige Schuhvorrichtung gegen

solche gefürchtete Unfälle könnte vielleicht erwähnt wer=

den, daß eine bekannte Maschinenfabrik neuerdings

Gatter mit Walzenvorschub baue, die einen mit Doppel-

schaltrad ausgerüsteten einfach und sicher wirkenden Vor-

ſchubmechanismus aufweisen, bei dem ein rasches Aus-

schalten , ermöglicht ist . Auch die Horizontalgatter

werden von manchen hinsichtlich solcher Störungen für

günstiger gehalten .

Wie wir sehen, ist dieser innere Mangel überaus

nachteilig, daher sollte seiner Entstehung überall mit

Strenge entgegengearbeitet werden. Daß die Groß-

waldbeſizer hierin mit gutem Beiſpiel vorangehen, ist

selbstverständlich.

b) Ganz ähnliche Folgen hat das Eindringen von

Geschossen in den Baumkörper, nur daß hier meist

stärkere physiologische Schädigungen hinzutreten , wo=

durch der verborgene Mangel technisch noch bedeut=

nach wenigen Jahren äußerlich nicht mehr er

kennbar. Im Sägewerk aber zeigt der anscheinend

tadellose Rundholzabschnitt oft innere Faulstellen und,

Farbfehler, günſtigſtenfalls aber stets Abweichungen vom

normalen Faserverlaufe, die von der Markröhre bis

zur Ueberwallungsfläche des seinerzeit entfernten Aftes

reichen. Es bedarf wohl keiner ausführlicheren Dar-

legung , inwieweit solcher abnormer Faserverlauf die

kaufmännische Kalkulation bei Ausnutzung eines wert=

vollen Abschnittes stört, und es sei nur gestattet, daran

zu erinnern, daß für bestimmte technische Zwecke z . B.

die Tragkraft sowie die Spaltbarkeit stark hierunter

leidet und daß die Ausführung eines erakten Ver-

schnittes sehr erschwert wird (besonders bei Bandsägen),

Die späte Aufaftung hat also in dem Beispiels

falle einen inneren Mangel geschaffen, der dem Kund- !.

holzkäufer mannigfache finanzielle Nachteile bringen

kann. Wo sich solche späte Aufaftungen daher aus:

nahmsweise nicht vermeiden lassen, erwächst dem Ver.

käufer gegenüber einem nicht ortsansässigen Käufer die

Pflicht der Aufklärung über die ſeinerzeit erfolgte Maß-

regel.

Vom holzindustriellen Standpunkte aus kann eine

Grünästung in der Regel nur dann erwünſcht ſchei

nen, wenn sie in der Jugend des Laubholzbaumes

erfolgt. Sorgfamste Ausführung vorausgesezt, über:

wallen dann die Wunden meist rasch und ohne Nach

teil für die innere Holzgüte. Die unteren Abſchnitte

des haubaren Stammes werden in diesem Falle beim

Auftrennen auf der Sägemühle etwa dasselbe Bild

zeigen, wie diejenigen eines im Bestandsſchluſſe aftrein

und vollholzig erwachsenen Baumes . Bei beiden sehen

wir in der Nähe des Markes zahlreiche Astspuren, und

die Industrie trägt diesem ihr von vornherein be

kannten Umstande dadurch Rechnung, daß sie einige

Kernbretter (Herzbretter) oder auch Kernbohlen heraus:

1
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Aus dem übrigen Teil des Abschnittes darf sich

der Industrielle, mit Sicherheit astfreie Sorti-

* versprechen, zumal gelegentlich und vereinzelt

ommende gesunde Aeste auch bei astreiner Ware

delsüblich meist geduldet werden .

holzverkäufer gut tun, sich zu vergegenwärtigen, in

welchem Umfange sie alle Kalkulationen des Erstehers

zu schanden machen. Ein von Fall zu Fall genau zu

erwägendes nachträgliches Entgegenkommen im Preise

dient in gewissen Fällen mittelbar auch dem Nutzen

Bei allen verborgenen Mängeln wird der Rund- des Waldbesizers .

Literarische Berichte.

e Bodenkolloide. (Der „Kolloide in Land- und

Forstwirtschaft“ erster Teil) von Paul Ehrenberg,

mßerordentlicher Profeffor und Direktor des agris

ulturchemischen Instituts der Universität Göttingen .

Nur gebunden M. 14.50 . Verlag von Th. Stein-

bpf. Dresden 1915 .

Verfaſſer bringt als Einleitung einen „ Abriß der

Moidchemie"; das ist natürlich ein großer Vorzug,

lder Leser beim Studium sich jederzeit über die

m etwa noch nicht geläufigen Begriffe dieser etwas

martigen Wissenschaft orientieren kann . Im beson=

ren wird es angenehm empfunden werden, daß die

eoretischen Ueberlegungen sich nicht zu weit von dem

ebiete entfernen, das nachher praktisch behandelt wird .

Die Kolloide, die sich durch Schweben feinst ver-

fter bis feiner Teilchen in einem anderen Stoffe

nzeichnen und dementsprechend außergewöhnliche Ober-

ächenentwicklung aufweisen , können nach Prof. Ehren:

rg unter den Begriff der „ ungleichartigen Ver =

eilungen zusammengefaßt werden.

Je nach den dabei aneinander grenzenden Ober=

achen wird zu unterscheiden sein zwischen : ungleich-

tigen Verteilungen flüssig-gasförmig (Nebel, Schaum) ,

Je -gasförmig (Rauch, Staub) , flüffig- flüffig (Emul :

fionen oder Milcharten) , hier von feinster Art die

Tröpfchenkolloide, zu denen Verf. als sehr wichtig die

folloide Kieselsäure wie die kolloiden Humusstoffe zählt,

fest-flüssig (feiner Art : die Suspensionen oder Auf-

schwemmungen ; feinster Art : die Körnchenkolloide) .

Als Uebergangsform zwischen Tröpfchen- und Körn-

chenkolloiden bezeichnet E. die Hydroryde des Eisens

und Aluminiums .

Auf rund hundert Seiten werden sodann die ver

schiedenen Bodenkolloide und ihre Eigen

haften besprochen.

Auch die Bakterienverteilungen im Boden gehören

zu den Kolloiden und zwar zu den Emulsionen bezw .

Tröpfchenkolloiden. Bekannter ist freilich die Kolloid

natur der Rieselsäure, der Humusstoffe , des Eisen-

hydrats , der Tonerde ; soweit Sande Aufschwemm-

ungen bilden, entstehen ebenfalls ungleichartige Ver-

teilungen.

Als besonders wichtig ist der Ton unter den ver-

schiedensten Gesichtspunkten beurteilt .

Der größte Teil des Werkes ist den „ Wirkungen

der Bodenkolloide " gewidmet. Es wird dar=

getan, daß Verhältnisse, wie wir sie beim Experiment

beobachten, sehr wohl auch in der Natur gegeben sind .

Verf. erinnert besonders an die Ausfällung einer

Tontrübung, die beim Versuch wie auch im Boden

stattfindet. Auch die Quellungs- und Schwindungs-

vorgänge sind dem Gebiete der Kolloidchemie einzu-

ordnen. Ganz besonders wichtig ist aber die Adsorp=

tion (= Absorption) im Boden, deren Behandlung,

gleichfalls der Kolloidchemie zusteht und Adsorption

tritt ebenso an trockenen Bodenteilchen auf wie an

unter Wasser befindlichen oder feuchten.

Die Bodenkolloide üben die verschiedensten Wirk-

ungen aus, je nach den Einflüssen, denen sie selbst

unterliegen . Solche Einflüsse sind : Natur- und Kul

turkräfte. Zu ersteren gehören die Witterung , die

Adsorption, die Bodensalze, schließlich Pflanzen und

Tiere. Es gibt wohl kaum eine einschlägige Frage,

die nicht mit außerordentlicher Sachkenntnis behandelt

und über die nicht mit strengster Gewissenhaftigkeit

und Gründlichkeit die diesbezügliche Literatur ange=

gegeben wäre.

Ebenso erschöpfend find die Kulturkräfte er-

örtert ; so ziemlich jede mögliche Maßnahme ist unter

dem Gesichtspunkte der Kolloidforschung behandelt Er=

wähnt seien die verschiedenen Meliorationen wie das

Brennen des Bodens, die Drainage, die Mischkultur,

Bewässerung usw.

Unter den Wirkungen der Bodenbearbeitung

interessieren uns besonders die Ausführungen über die

Pflugfohle, auf die z . B. das schlechte Wachstum des

Waldes auf Ackerland zurückgeführt wird. Wie dieſe

Erscheinung unerfreulicher Natur auf Bodenkolloide

zurückgeführt wird , so auch jene günstige, die wir als

Bodeng are bezeichnen ; sie wird nach Prof. E. er-

zeugt durch die Ausflockung der Bodenkolloide ; dazu

ist ein ausreichender Gehalt an Kalk und Magnesia

im Bodenwasser nötig. Die Löslichmachung dieser

Stoffe besorgen die Mikroorganismen, welche Kohlen-

säure bezw. Salpetersäure 3. T. aus dem Humus pro-

duzieren.

Ein umfangreiches Kapitel ist der Düngung ge-

widmet und insbesondere dargetan, wie die einzelnen

19*



144

unorganiſcher Natur auf

Der Inhalt dieser rundDer Inhalt dieser rund

Düngemittel organischer und

die Bodenkolloide wirken.

siebzig Seiten ist mit der interessanteste des Werkes.

Unter den Ausführungen über den Pflanzenbau

findet sich auch eine freilich kurze Ueberlegung, die sich

auf die in Betracht kommenden Wirkungen des Kahl=

schlags und Waldfeldbaus beziehen . Hinsichtlich des

ersteren wird neben anderem (Regenaufprall, Durch

ſchlämmen uſw ) darauf Bezug genommen, daß auf

kalkarmen Böden „angesammelte sauere Humusmassen

dem versickernden Regenwasser die nötigen Mengen

von Schutzkolloiden mit auf den Weg geben". Dann

ist Ortsteinbildung oder jedenfalls gründliche Boden-

verschlechterung nahezu mit Sicherheit zu erwarten “.

Mit der Lektüre am Schluffe des Werkes ange-

langt, sieht man, daß es wenige Probleme der Boden-

kunde uſw. ſind , die nicht in Beziehung zur Kolloid:

chemie gebracht werden können . Das Interesse an

diesen Dingen wird durch die klare Darstellung nicht

nur erweckt, sondern auch gesteigert . Bescheiden und

vielleicht vorsichtigerweise nennt Verf. sein 563 Seiten

umfaffendes , tadellos ausgestattetes Werk „eine Er

gänzung für die üblichen Lehrbücher der Bodenkunde,

Düngerlehre und Ackerbaulehre“ .

Dr. Bauer-München.

Tafeln zum Abftecken von einseitigen offenen

Wegkurven mit Beibehaltung des Weg Gefälles

berechnet von F. W. Fürst zu Ysenburg und

Büdingen in Wächtersbach. Preis M. 1.00 .

Frankfurt a. M., J. D. Sauerländers Verlag , 1915

|

Die kleine Schrift ist im Wesentlichen ein Abdru

des Abſchnittes „ I. Gebrauchsanweisung“ aus dem erfien

Aussage im Maiheft 1915, aber vervollſtändigt dund

sämtliche Hilfstafeln für die Kurvenhalbmeſſer vo

11 bis 20 m , während jenem Auffage nur eing

solche Tafel (für 16 m Radius) beigegeben war . Di

Tafeln enthalten alle für den praktischen Gebrauc

im Walde notwendigen Zahlen ſowie eine Beschreibung

des dazu erforderlichen einfachen Winkelinstrumentes

das hiernach von jedem Schreiner angefertigt werden

kann ; sie werden in der Hand auch des mathematiſc

ungeschulten Forstbeamten 'gute Dienste leisten. We

sich aber für die Theorie des Verfahrens intereſſiert

muß den Original - Auffah im 1915 er Maihest der

Allg . Forst- und Jagdzeitung nachlesen.

群

Das Problem, austretende Bogenlinien von be

stimmtem Halbmesser und gegebener Steigung_abu

stecken, ist m. W. zuerst von mir in meinem Grunb

riß der Waldwegebaulehre , Leipzig und Wien 1896"

in den Aufgaben 52 bis 58 zu § 41 gelöst worden

Dort wird aber vorausgesezt, daß der zu schlagende

Bogen immer nur ein Halbkreis ist, der dann beider

seits durch Tangenten bis zur ursprünglich abgeſtedten

Gefälllinie fortgesezt wird . Das den Tafeln des Fürsten

zu Y. und V. zu Grunde liegende Verfahren löst die

kompliziertere Aufgabe, den in seiner Länge nicht be

schränkten Kreisbogen, der kürzer oder länger, als ein

Halbkreis sein kann , durch Gegenkurven von 30

Halbmeſſer mit den Gefälllinien zu verbinden.

Briefe.

Aus Preußen.

Die Beratungen des Abgeordnetenhauſes über

den Etat der Forstverwaltung.

Zunächſt berichtete der Berichterstatter, Dr. Hoesch

Neukirchen , über die Beratungen der Staatshaus

halts-Kommiſſion über den Etat der Forstverwaltung .

Hier ſei darauf hingewiesen worden, daß man zu einem

vermehrten Schutz der Schälwaldungen zurück

kehren müſſe . Dieſe ſeien ſeit Jahr und Tag in einen

gewiffen Mißkredit gekommen, nachdem vom Auslande

außerordentlich billige Gerbmittel eingeführt worden

seien, und nachdem die Technik auf diesem Gebiete ganz

besonders vorgeschritten wäre.

Der Berichterstatter für den Forstverwaltungsetat,

Graf v . d . Groeben , gedachte sodann der im

Kriege gefallenen Forstbeamten ; es seien

von Forstverwaltungsbeamten allein 4 Regierungs-

forstbeamte, 39 Oberförster m . R., 4 Oberförster o .

R., 37 Forstaffefforen, 14 Forstreferendare und 33

Forstbefliffene gefallen . Das Abgeordnetenhaus werde

Wimmenauer.

diesen gefallenen Helden ein ehrendes Andenken be

wahren. Die Forstverwaltung habe sich nach Mit:

teilung der Kgl. Staatsregierung , ungeachtet der

Schwierigkeiten, die aus der Einziehung zahlreicher

Beamten und Waldarbeiter, aus dem Hervortreten

so vieler Bedürfnisse und nach dem Nachlaffen der

Einfuhr sich ergeben hätten, bemüht, ihren Anforde

rungen nach Möglichkeit gerecht zu werden und unter

Hintansetzung des fiskalischen Interesses der Allgemein-

heit zu dienen. Die Holzpreise seien in den ein-

zelnen Bezirken und für die einzelnen Sortimente außer

ordentlich verschieden . Im Jahre 1915 sei die Nach

frage nach Eichen-, Buchen- und Nadelholz, und zwar

Schneide- und Bauholz , im allgemeinen geringer ge

wesen, als sonst . Ungünstig beeinflußt seien die Preiſe

durch schlechte Abfuhrverhältnisse und den Arbeiter:

mangel geworden. Den Schalwaldungen werde
die Staatsregierung ihr lebhaftes Intereſſe zuwenden .

Die Brennholzpreise seien hoch. Aber die Forst-

verwaltung habe auch hier eingegriffen und Anweisung
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11 .
soviel Brennholz wie möglich einzuschlagen | sei und die Statistik der letzten Jahre beweise, daß auch

wenn irgend angängig, an die Gemeinden frei

9 zu verkaufen, mit der Maßgabe, daß die Ge-

evorstände dann ohne Preiserhöhung es an die

erbemittelten Einwohner abgeben.

s ſei sodann über das Weiterbestehen der

ſtakademie Münden verhandelt worden.

das Fortbestehen sprächen die sehr günstige Lage,

errliche Umgebung, die mannigfache Ausbildungs-

enheit und der Umstand, daß der Wettbewerb

ben zwei derartigen Anstalten innerhalb eines

ates beide anspornten, ihren Schülern das Beste

ben. Auf der anderen Seite sei aber zu berück-

igen, daß die Forstakademie Münden noch nicht

lange beſtehe, und daß sich gerade jezt durch den

des Direktors und das hohe Alter zahlreicher

enten eine günstige Gelegenheit bieten würde, sie

juheben. Es komme hinzu , daß für die Forst

demie Eberswalde die Nähe Berlins mit seinen

innigfachen Lehranstalten einen ganz gewaltigen Vor-

g bedeute. Dieser Umstand habe dazu geführt, daß

e meisten Studierenden der Mündener Akademie sich

ein Jahr nach Eberswalde begeben hätten. Es

rde kaum möglich sein , an der Frage vorüberzu-

xen , ob man nicht mit Rücksicht auf die durch den

ieg gebotene Sparsamkeit davon Abstand nehmen

iſſe, ſich den Lurus zweier Akademien zu leisten .

as der Kommiſſion seien sehr lebhafte Bedenken gegen

Aufhebung der Mündener Akademie geltend ge

acht worden, wobei namentlich auch hervorgehoben

prden sei , daß gerade bei Münden viel Laubwald-

tände vorhanden seien, während in der Gegend von

berswalde in erster Linie Nadelwälder wären. Dem

egenüber habe die Staatsforstverwaltung erklärt, daß

Auch bei Eberswalde Laubwälder vorhanden seien, und

daß außerdem jährlich Exkursionen in andere Staats-

forstreviere gemacht würden , so daß die Studierenden

Gelegenheit hätten, auch andere Reviere kennen zu lernen.

Auf die Waldstreu sei serner eingegangen und

bemerkt worden, daß die Regierung nach Möglichkeit

bemüht sei, dem Bedürfnis der Gemeinden nach Wald-

Atreu entgegenzukommen . Ebenso seien die Staats:Ebenso seien die Staats:

forften für das Eintreiben von Vieh freigegeben

worden, die Gemeinden hätten aber nicht in dem er

warteten Maße Gebrauch davon gemacht.

Der Abgeordnete Stull (3entr. ) bedauert

den Rückgang der Eichen schälwälder, der durch die

Konkurrenz der Industrie und durch den geringen Zoll,

der auf ausländischen Gerbmitteln liege , veranlaßt

worden sei . Die chemische Schnellgerberei habe be

deutend zugenommen und pflanzliche Gerbmittel seien

infolgedeſſen nicht mehr so notwendig wie früher. Dem

gegenüber sei aber zu berücksichtigen, daß das Leder,

das mit Eichenlohe gegerbt sei , zweifellos das beste

bei gewisser Schnellgerberei große Mengen ausländi-

scher Gerbmittel eingeführt würden . Durch die fabrik-

mäßige Herstellung des Leders seien in der Eifel und

dem Hundsrück wie auch in Westfalen blühende Klein-

betriebe bedauerlicherweise vernichtet worden. Die Ge=

meinden , deren Schälwald zurückgehe , verlören be

deutende Einnahmen und private Besitzer würden in

ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet . Aus dem

Siegerlande seien die Klagen besonders lebhaft , weil

dort der Schälwald einen doppelten Zweck habe. Nach

seinem Abtriebe werde die Fläche des Schälwaldes dem

Getreidebau zugeführt, alſo einem Zwecke, der in unserer

Zeit eine besonders wichtige Rolle für unsere Volks-

ernährung spiele . Es seien im Siegerlande in letter

Zeit in den Wäldern Weidepläge für das Vieh an-

gelegt worden . Auch hier würde es zu bedauern sein,

wenn die Schälwaldungen noch weiter zurückgehen

würden . Es werde im Gegenteil dort gewünscht, daß

man staatliche Mittel zur Verfügung stelle, um den

Schälwald in seiner jezigen Bedeutung zu erhalten.

Der Herr Minister habe in dankenswerter Weise

verfügt, daß mit Rückſicht auf die Futternot die König-

lichen Waldreviere den Landwirten zu Weidezwecken.

freizugeben seien. Leider hätten die Landwirte davon

nur geringen Gebrauch gemacht . Diese Erscheinung

sei wohl darauf zurückzuführen , daß die gute Absicht,

welche die Zentralverwaltung gehabt habe , in den

unteren Instanzen nicht in dem Maße vorhanden und

ausgeführt worden sei , wie es von oben herab gewünſcht

sei . Es seien Klagen darüber laut geworden, daß von

den unteren Instanzen Schwierigkeiten bei dem Ver=

such der Ausführung dieses ministeriellen Erlasses ge=

macht worden seien.

Bezüglich der Akademie Münden habe der

Minister in der Kommission nur die Mitteilung ge=

macht, daß die Absicht bestehe, vielleicht die Akademie

aufzuheben und zwar ganz besonders aus Sparsam-

keitsrücksichten . Sparsamkeitsrücksichten seien zurzeit

sehr zu billigen , aber man müsse sich dabei doch fragen ,

ob man auch an der richtigen Stelle spare . Es komme

hier in Betracht, daß einmal Münden mit ſeiner Um-

gebung sehr geeignet sei, nicht bloß für die theoretische,

sondern auch für die praktische Arbeit , die zur Vor-

bildung der Forstmänner notwendig sei . Jezt habe

Preußen zwei Forstakademien und sicher nicht zum

Nachteil der Forstwirtschaft und Forstverwaltung. Im

Interesse der wissenschaftlichen Konkurrenz würde es

zu bedauern sein, wenn die Regierung sich doch dazu

entschließen sollte, Münden aufzuheben .

Abgeordneter Brütt (freikons.) schließt sich

dem Vorredner hinsichtlich seiner Ausführungen über

die Akademie Münden an und spricht sich für deren

Erhaltung aus .
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Der Minister für Landwirtschaft , Do =

månen und Forsten, Dr. Frhr. von Schor=

lemer , bemerkt, daß die Frage der Aufhebung die-

ſer Akademie zunächst nur Gegenstand einer vor

läufigen Erörterung sei und daß endgültige Entschlie-

Bungen darüber noch nicht gefaßt worden seien. Der

einzige amtliche Schritt, der geschehen sei, sei der ge-

wesen, daß an verschiedene Behörden eine Anfrage er=

gangen sei , ob sie bei eventueller Aufhebung der Aka =

demie in der Lage ſein würden, die Gebäude ander

weit zu verwerten. Für die Beibehaltung der Aka=

demie kämen die Gründe in Frage, die der Abgeord-

nete Stull angeführt habe, seinerseits seien als Grund-

für die Aufhebung nicht allein der Grund der Spar-

ſamkeit, sondern auch andere Gründe ins Feld geführt

worden. Man dürfe nicht vergessen , daß nach einer

sehr sorgfältigen statistischen Zusammenstellung bei den

Forstakademien in Preußen auf einen Dozenten un-

gefähr 5,5 Studierende entfielen , und daß der jähr-

liche Zuschuß, den der Staat für einen Studierenden

leiste, bei den Forstakademien ungefähr 2000 M. im

Jahr betrage. Daß bei diesen Kosten . die gegenüber

anderen akademischen Lehranstalten erheblich höher

ſeien, die Erwägung nahe liege, ob man vom staat

lichen und finanziellen Standpunkte aus die weitere

Aufrechterhaltung der Akademie noch verantworten

könne, sei wohl selbstverständlich. Es komme nun auch

noch etwas anderes hinzu . Es halte an sich schon

sehr schwer, für Forstakademien geeignete und tüchtige

Dozenten zu gewinnen. Die Herren von der grünen

Farbe seien doch in der Regel praktische Leute und,

wenn ſie die Akademie hinter sich hätten , theoretischer

Beschäftigung weniger zugänglich . Die sonstigen aka

demisch gebildeten Lehrkräfte betrachteten die Forstaka

demie immer als Lehrstätten zweiter Ordnung ; sie

strebten nach den Universitäten, und infolgedessen sei

es schwer, für die Forstakademie tüchtige Lehrkräfte zu

gewinnen, und noch schwerer, sie dort dauernd zu er=

halten. Wenn man dabei die Zahl der Forstakade

miker betrachte , die in Münden im Durchschnitt der

lezten Friedensjahre ca. 73 und in Eberswalde 64

betragen habe, dann müsse man sich fragen, ob es

notwendig sei, für diese geringe Zahl von Studieren-

den soviel Lehrkräfte in Bewegung zu sehen, und ob

nicht beiden Teilen damit gedient sein könne, wenn die

Ausbildung der Forstakademiker an einer Stelle mit

weniger Lehrkräften und besserer sonstiger Ausstattung

stattfinden würde. Die Sache habe aber ihre zwei

Seiten und deshalb sei es erwünſcht, daß sich die Oef

fentlichkeit mit dieser Frage beschäftige und daß auch

die westlichen Provinzen der Monarchie ihre Wünsche

bezüglich der Akademie Münden geltend machen könnten.

|

weide den Landwirten zugänglich zu machen , ha

aber gemeint , daß die nachgeordneten Behörden ni

überall im Geiste der Zentralbehörde gehandelt hätten

Vielleicht empfindet zwar der eine oder der ande

Waldbesitzer und auch Waldverwalter es nicht ange

nehm, daß die Ruhe des Waldes durch eingetrieben

Viehherden gestört werde, soweit Staatsforstbeam

aber in Frage kämen, habe keiner derselben sich be

Ueberzeugung entzogen, daß in gegenwärtiger Zeit vom

Staate sowohl wie von den Privatwaldbefizern alle

geschehen müſſe, um den Eintrieb von Vieh und da

mit deffen Ernährung sicherzustellen . Die Waldweide

fomme aber nicht überall der Bevölkerung gelegen

und es sei nicht ganz leicht , dieſe in Gegenden einzu

führen, wo sie bisher in Friedenszeiten nicht betrieben

worden sei . In Gegenden, wo bereits früher Bieh

in den Wald getrieben worden sei, habe dies in bet

Kriegszeit in verstärktem Maße stattgefunden, in an

deren Gegenden habe die Aufforderung hierzu feitens

der Behörden wenig Erfolg gehabt. Zum Teil se

wohl auch der Mangel an Hirten hieran schuld ge

wesen .

Was den Eichenschälwald anbetreffe, so habe

der Krieg den Beweis erbracht, wie wichtig die pflanz

lichen Gerbstoffe im Inlande für unsere Volkswirtschaft

seien, und wie notwendig daher es sei , den Eichen-

schälwald dem deutschen Volke für die Zukunft zu ers

halten.

Abgeordneter Hoff (fortschr . Volksp .) be

grüßt im Namen seiner Partei die Erklärung des

Ministers, daß die bisherigen Verhandlungen über die

Aufhebung der Akademie Münden nur einen

mehr akademischen Charakter hätten, und bittet, das 2

Für und Wider nach jeder Seite hin zu erwägen.

Es sei nicht zu leugnen, daß die von dem Minister

für die Aufhebung angeführten Gründe Beachtung ver-

dienten. Wenn eine beffere Versorgung der Studenten

durch bessere Dozenten und beffere Einrichtungen ge

währleistet werde, so dürfe man dies nicht außer acht

laffen . Andererseits seien aber auch die Gründe für

die Beibehaltung der Akademie sehr wichtig.

Der Abgeordnete Stull habe zwar anerkannt, daß

alles geschehen sei , um die Benutzung der Wald
==

Der Abgeordnete Hofer (Soz . ) führt Klage

über die hohen Holzpreise.
Brennholz habe den

doppelten und dreifachen Preis wie in Friedenszeit.

Erfreulicherweise suche der Minister Abhilfe zu schaffen.

Sollten dem Forstfistus aus der billigeren Abgabe

von Holz Ausfälle entstehen, dann könnten diese durch

die Verpachtung der Jagd in den Staatsforften ge-

deckt werden.

Abgeordneter Dr. Roeside (tons.) weist auf

die Bedeutung der Eichenschalwaldunge
n hin.

Die heutigen Erfahrungen zeigten , wie notwendig es

sei, in Zukunft diese Quelle des Gerbstoffes nicht ver-
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en zu laffen. Die Aufhebung der Forstakade- | Bedeutung sei . Weiter empfiehlt er, den Förstern ,

e Münden würde er bedauern .

Abgeordneter Krüger (nat.-lib . ) bittet eben

sum Erhaltung der Forstakademie Mün

m , die für den Westen der Monarchie von großer

A. Karl Eduard Ney †.

denen das Dienstland genommen und hierfür eine

Dienstaufwandsentschädigung gewährt werden solle,

eine Ausbesserung zu gewähren, weil sie sich sonst künf-

tig schlechter stehen würden als bisher.

Notizen.

Am 16. Dezember v. J. ſtarb in Freiburg i. B. der dort

■ 1912 im Ruhestand lebende Kaiserliche Oberforſtmeister Ney

Alter von 74 Jahren an den Folgen einer fret sartigen Darm-

afheii. Sein in weiteſten forstlichen und nichtforstlichen Kreiſen

annter Name wird es rechtfertigen, wenn ihm folgende Zeilen

Andenken geſchrieben werden.

Rey wurde in einem pfälzischen Pfarrhause geboren. Er

udierte in Aschaffenburg, Karlsruhe und München Forstwissen

aft und legte 1863 das bayrische Staatsexamen ab. 1866

at er als Leutnant für Kriegsdauer kurze Zeit in den Militär-

raft, ebenso 1870 als Kriegsfreiwilliger, später als Reserve

filer. Bis zu seinem am 1. Oktober 1871 erfolgenden Ein-

ritt in den reichsländischen Forstdienst stand Ney als Forst.

gehilfe im fönigl. bayrischen Dienſt, ſpeziell in den Revieren

Flaftein, Jägersberg, B.rgzabern und Johanniskreuz. Im

Reichsland wurde ihm die schöne Oberförsterei Schirmed über-

tragen, die dem ſchaffensfreudigen Mann ein reiches Feld der

Tätigkeit bot, sowohl was Kultur- und Wegebaubetrieb als

auch Holberwertung betraf. In die aus dem ungeregelten

Femelbetrieb und dem sich diesem anschließenden sinnlosen fran

SichenFlächenfachwerk (Affektationswirtschaft) geschaffenen ab-

astaten Waldzustände große zusammenhängende Flächen über-

alter Tannen mit teilweiser Verjüngung griff er mit starter
---

geſdicter Hand ein und schuf in verhältnismäßig kurzer

Beit gutwüchsige ausgedehnte Verjüngungen von Lanne mit

Achte. Die Verwertung der anfallenden großen Holzmassen

sitah mit gutem Erfolg, wozu nicht wenig ein in kurzer Zeit

on Ney ausgebautes qutes Wegeneß beitrug. Die Oberförsterei

war lange Zeit die einträglichſte des Landes. Jahr für Jahr

Hoffen rund , Million Mt. in die Landeskaſſe. Hier wandte

auch erstmalig den franzöſiſchen Avſtrichverkauf an , dem er

der Folge einen großen Vorzug beimaß. Die Erziehung

einer Kinder veranlaßte N., im Jahre 1881 um seine Ver-

eping in die Oberförsterei Hagenau-W. nachzusuchen. In deren

in der Rheinebene liegenden Waldungen, die aus französischem

Bittelwaldbetrieb, später aus der eigentümlichen Schlagwirt

daft (coupes à tire et aire) hervorgegangen waren, hatte N.

beioabere Gelegenheit, die seit langer Zeit beobachtete große

forftliche Verschiedenheit zwischen Traubeneiche und Stieleiche

zu studieren und seine Ansicht zu Gunsten der ersteren weiter

u befestigen. Mit gutem Erfolg wurde von ihm dort ter

Unterbau von Eichen und Kiefernbeständen mit Buche be-

günftigt . Im Jahre 1890 erfolgte die Ernennung N.s zum
Forstaufsichtsbeamten

Forstmeister alten Stiles

lebertragung des Aufsichtsbezirkes Straßbura-Hagenau. Doch

nur für furze Zeit ; denn schon Anfang 1891 wurde ihm die

Stelle des Vorstandes des Forsteinrichtungsbüros beim Mini-

fterium übertragen. Seine Tätigkeit bei dieser Anstalt führte

ihn im ganzen Lande herum und gab ihm neben zahlreichen

Besuchen altdeutscher Forsten reichlich Gelegenheit, seine forste

lichen Erfahrungen und Kenntnisse zu erweitern. Ob ihm der

terft bei der Einrichtung aber zusagte, möchte ich bezweifeln .

Die damals hier übliche Methode des tombinierten Fachwerkes

mit starrer Hiebsfolge selbst im Laubwald mochte ihm, der in

dembayrischen Verfahren groß geworden war, kaum liegen.

Auch erkannte er, daß die damals übliche Disposition für jedeAbteilung
auf ein ganzes Umtriebsalter hinaus mehr oder

weniger theoretische Spielerei war.

- -- mit

1896 erfolgte die Ernennung N.s zum Oberforstmeister in
Meg. 16 Jahre lang wirkte er in dieser Stellung, die ihm

reichlich Gelegenheit bot, seine in der Praxis erworbenen Kennt

nisse zur Geltung zu bringen . Mit ganz besonderem Intereſſe

wandte er sich der großen forstlichen Aufgabe in Lothringen

zu : Ueberführung der alten Mittelwaldungen in Hochwald.

Die Franzosen hatten schon seit etwa 60 Jahren hiermit

begonnen und in einigen Bezirlen mit günftigen Standorts-

verhältnissen (Château-Salins , Rombach , Duß , Diedenhofen)

achtungswerte Erfolge erzielt. Die deutsche Forstverwaltung

schrieb sehr bald das Umwandlungsverfahren für alle Staats-

waldungen vor. Der Umstand, daß einerseits im dünn be

völkerten Lothringen Brennholz schlechte Verwertung findet,

und daß die Arbeitskräfte für Aufarbeitung der geringen Sor-

timente fehlen, anderseits in faſt allen Lagen, selbst auf schweren

Böden, die Eiche zum Nuzholzbaum erwächft, führte unschwer

zur Erkenntnis, daß Hochwald am Plaze sei.

Häufiger Wechsel der Standorts- und Beſtockungsverhält-

nisse erschweren indes die Umwandlung, namentlich bei der

Größe der Reviere. Ney suchte dann seiner „Wirtschaft der

kleinsten Fläche“ zur Anwendung zu helfen . Leider fehlten für

ein rasches Tempo der Ueberführung grade während seiner

Mezer Dienstzeit die sehnlichst erwarteten Eichelmaſtjahre der

Traubeneiche. Erſt das Kriegsjahr 1914 brachte Lothringen

eine Vollmast, die leider nicht genügend ausgenugt werden

fonnte.

Ney's Stärke lag auf waldbaulichem Gebiet. Die Liebe

zur Natur, seine reichen botaniſchen Kenntniſſe, viele Reiſen

im Lande selbst und in allen deutschen Waldgebieten, verbunden .

mit einem offenen Blick hatten das „forstliche Auge" geſchult,

das leicht das Wesentliche vom Unwesentlichen scheidet und

schnell das Richtige erkennen läßt. So war sein stetes Be-

streben auf Vereinfachung der Kulturmethoden gerichtet. Nichts

fonnte seinen Unwillen so leicht erregen, als ein teures Pflanz-

verfahren oder kostspielige Spielereien in den Kämpen oder auf

freier Kulturflähe ; gedankenloses verschwenderisches Erziehen

von nicht benötigtem Pflanzenmaterial war ihm ein Greuel .

Auch die Pflege der Schonungen und jungen Gehege nahmen

seine besondere Aufmerksamkeit bei den fleißigen Revier.

bereiſungen in Anspruch. Es verging kaum ein Waldbegang,

an dem er nicht den stets scharfgeschliffenen Hirschfänger zog,

um die durch leberwachsen bedrohten edlen Hölzer ſelbſt frei

zu hauen. Der Förster, der in der Freistellung edler Holz-

arten säumig war, konnte ſicher ſein, etwaige persönliche Wünsche

nicht sobald erfüllt zu sehen.

Galten die Sorgen in jungen Beständen der Entfernung

minderwertiger Bestandesglieder und dem Freihieb des zu=

fünftigen Hauptbestandes, ſo wandten sie sich in den Mittel-

hölzern einem vernünftigen Durchforstungsbetriebe zu . Es ges

hörte zu N.'s Verdiensten, daß er frühzeitig die Wichtigkeit

der Hochdurchforstungen erkannte, namentlich die Pflege einer

guten Krone zur Starkholzzucht der Eiche im Hochwaldbestande.

Die großen Vorräte von Eichenstarkholz, die das Land noch

birgt, stammen vorwiegend aus dem alten Mittelwald oder

den coupes à tire et aire . Hier konnte sich die Krone frei

entwickeln. Im Hochwaldschluß ist die Lage eine entgegen:

gesezte. Dazu kam die Sorge vieler Forstleute , durch vor-

zeitigen Freihieb Längenwachstum, Aſtreinheit und auch den

Boden zu schädigen. Das führte zu verspäteten Eingriffen.

Häufig war es zu spät, noch eine gute Krone zu erziehen. N.

trat für rechtzeitigen Kronenfreihieb und für Unterbau ein und

verlangte die wiederholte Entfernung etwa auftretender Waſſer-

reiser. Eine für die Eichenstarkholzzucht ebenfalls wichtige
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Maßnahme fand gleichfalls in N. ihren überzeugten Vertreter:

Der Einzelüberhalt. Diese viel umstrittene Maßregel hat be-

tanntlich manchen Widersacher, begründnt durch üble Erfah-

rungen, die sich in Wipfeldürre, Wasserreisbildung schon vom

ästhetischen Standpunkte garstig aufdrärgen. N.'s Ansicht war

auch hier richtig. In fast allen Fällen sind die Mißerfolge

Folgen unrichtiger Erziehung und Handhabung. Wer schlecht

bekronte Eichen einzeln überhält kann nichts Gutes erwarten.

Es muß von langer Hand her für eine richtige Kronenent-

wicklung gesorgt werden, dann bleiben üble Erfahrungen weg.

Der schön bekronte, wasferreisfreie Einzelüberhalt bildet nicht

allein ein wertvolles mit starkem Massen- und Weriszuwachs

arbeitendes Beſtandesglied, er erfreut auch jedes für schöne

Baumkronen und abwechselungsreiche Bestandesbilder empfäng-

liche Auge.

Sorgte N. einerseits für Erziehung wertvoller Hölzer, so

war er anderseits auch Meiſter bei der Verwertung, ein Gebiet,

das ihm ebenso lag wie der Waldbau. Schon in Schirmed

zeigte er besondere Geschicklichkeit beim Holzverkauf. Der Ab-

sag forderte dort Rückſichtsnahme sowohl auf den deutschen als

auch den französischen Markt, und letzterer gab wohl den An.

ftoß, daß N. das beim franzöſiſchen Großverkauf übliche Ab-

ſtrichverfahren im öffentlichen Verkaufe einführte, und dieſem

Verfahren stets - auch unter anderen Verhältnissen den

Vorzug einräumte. Natürlich — und das wurde auch von N.

gewürdigt eignet es sich nicht für den Kleinverkauf und

namentlich nicht für den Brennholzverkauf an den Verbraucher.

Dem Holzverkaufswesen wandte N. in allen seinen Stellungen

besondere Aufmerksamkeit zu . Er nahm dabei den richtigen

Standpunkt ein, auch die Intereſſen der Käufer tunlichst zu

berücksichtigen, was ihm auch gedankt wurde. An seinem Grabe

noch bat mich der erste Vertreter des süddeutschen Holzhandels,

bei einem Lebensbild nicht zu vergessen, anzuführen, was N.

für den Holzhandel und für dessen Vertreter getan habe, daß

er stets durch ein vorurteilfreies und gerechtes Handeln sich die

Verehrung weiter Kreise zugezogen habe und daß man ihm

dafür dankbar sei.

Auch bei der Ausbildung der Sortimentseinteilung (Holz.

taxklaſſen) erwarb sich N. besonderes Verdienſt dadurch, daß

er darauf drang, diese ebenso wie die Verkaufslosbildung den

Bedürfniſſen des Marktes anzupaſſen.

Es entsprach seinem lebhaften geselligen Charakter, daß

N. stets ein reger Teilnehmer an forstlichen Vereinen war.

Wohl kaum hat er jemals bei den Tagungen des Elsaß.

Lothringischen Forstvereines gefehlt, und es war für Jeden

selbstverständlich, daß er sich bei allen Debatten und Wald:

begängen lebhaft beteiligte. Hervorragend trat sein Vereins-

talent beim Deutschen Forstverein hervor. Wie deffen Präsident

gelegentlich der Ernennung N.'s zum Ehrenmitglied des Deut-

schen Forstvereins hervorhob, war N. es gewesen, der zuerst

den Gedanken , im geeinten Vaterland auch einen geeinten

Forstverein für das ganze Reich zu begründen, in die Praxis

übertragen hat. Er rief s. 3. den Reichsforstverein ins

Leben und durch sein Entgegenkommen gelang es, den Reichs-

forstverein mit der Versammlung deutscher Forstmänner zu

verschmelzen und so den Deutschen Forstverein zu begründen.

N. war dann jahrelang sein Vorsitzender und gehörte bis zum

Jahre 1913 sowohl dem Vorstand wie dem Forstwirtschaftsrat

an, leßterem in seiner Eigenſchaft als Obmann für den Elſaß-

Lothringischen Landesbezirk.

Außerordentlich fruchtbar war N.'s literarische Tätigkeit,

zunächst auf forstlichem Gebiet. Schon als Forstgehilfe schrieb

er ſein gutes Werlchen : „Die natürliche Bestimmung des Waldes

und die Streunugung“, das ſpeziell pfälzischen Verhältnissen ent-

sprungen war, aber auch in weiteren Kreisen Beachtung fand.

Sein Waldbau, zweifellos das Beste, was er verfaßt, litt an

einem unzutreffenden Titel, insofern er ihn Die Lehre vom

Waldbau für Anfänger in der Praxis " nannte. Ganz im Gegen.

teil ist dieser Waldbau mehr als jeder andere für ältere Praf-

"

"

"

tifer geeignet, denn er enthält viele Erfahrungen aus der

försterdienstzeit. Der Titel mag daran Schuld ſein, dj

Buch weniger Verbreitung fand, als es verdient.

Forstlichen Dummheiten" enthalten viele praktiſcheErfahre

Zu nennen find weiter Anleitung zur Begründung und

der Waldbestände" Ueber den Einfluß des Balde

das Klima“. „ Die Schablonenwirtſchaft im Walde“.

heilige Forst von Hagenau“. Ein mit großem Fleiß und

Wissenschaft geschriebenes Wert sind ,,Die Geseze der

bewegung im Gebirge". Von früh auf hatte sich N.

Beziehungen der Niederschläge zum Walde beschäftigt.

Weit größer als bei Verfaſſung ſelbſtändiger Werle

N.'s schriftstellerische Tätigkeit in den forstlichen Zeitsc

in denen eine große Zahl von Auffäßen, meiſt waldhana

Inhalts von ihm erschienen sind. Von besonderem

war s. 3. die Polemik mit Oberforstmeister Dr. Bor

bei der beiderseits Späne flogen. N. war dasei derAng

durch eine Notiz mit der Ueberschrift „Ein neuer Feink

Waldes". B. antwortete mit noch schwererem Geſchüt

hinderte aber nicht, daß sich beide Herren nicht lange

bei einer in Straßburg tagenden Versammlung deutſcher

männer anfreundeten, wobei B. den N. mit ,,alter Freun

Gewohnheitsgegner" ansprach.

Soweit Ney als Forstmann.

Nicht minder interessant war er als Mensch. Pfälzer

Geburt, verkörperte er gewissermaßen die Eigenſchaften

Volksftammes. Eine bis zum Eintritt der tüdiſchen

frankheit gottbegnadete Gesundheit schien den starllne

breitschultrigen, mit starker Stimme begabten Mann fören

unverwüstlich zu machen. In dem mit Lebenskraft

gerüsteten Körper wohnte ein von Lebenslust übersprudeli

Geift, dessen sonnigste Seite ein unverwüstlicher Humer

Mit Humor stand er auf, mit Humor legte er d

Nichts konnte ihm diese herrliche Gottesgabe rauben.

früh bis spät leuchtet ihm die Freude am Leben, an der

an der Familie, an der Menschheit. Nie fühlte er sich wo

als an großer Tafelrunde beim Vortrag seiner Gedichte

Ultgeschichten. Die in ihm wohnende poetische Aber w

fast stets in der Richtung des Ulles von ihm erfolgreich

tiviert. Hiervon legen 8 Bände seiner „ Reimereien eines

Grünrocks aus der Pfalz" reichlich Zeugnis ab. Vielfach sel

erlebte dann auch namentlich dem fröhlichen Pfälzerleben

nommene Schwänke waren meist der Inhalt seiner, wie er

selbst nannte, Heimereien, deren Hauptſtärke in der pfälzij

Mundart lag.

In weiten Kreisen bekannt, auch in mehreren fremde

Sprachen übertragen war sein ,,Juriſt“.

Das Forstmann- und Jägerleben gab ihm ſelbſtverſtänd

lich auch reichlich Stoff zu allerhand erbaulichen Erzählunga

in gebundener Form. Da Ney einen ausgesprochenen Geerben

sinn" besaß, ein Freund der fröhlichen Tafelrunde und ein

durchaus verträglicher Mensch war, so tam es, daß er in weiten

Kreiſen beliebt und gern gesehen war. Leider waren die lehten

Lebensjahre durch Krankheit getrübt. Eine etwa 4 Jahre vor

dem Tode vorgenommene Operation konnte das Leiden nicht

aufhalten. Ney liegt auf dem Friedhof von Freiburg i

begraben. Um 18. Dezember wurde unter lebhaftem, von be
Vogesen herüberrollendem Geschüßdonner die Hülledes Mannes

der Erde übergeben.

Ney hinterläßt 1 Sohn und 3 Töchter, von denen 1 ver
ehelicht, 1 verwitwet ist. Der Sohn ift Oberförster in Weiler

er folgte verwundet und geschmückt mit dem eisernen Pre

1. und 2. Klaſſe dem Sarge des geliebten Vaters.

Die Gattin, mit der N. in harmonischer Ehe lebte, war

ihm einige Jahre im Tode vorausgegangen.Die edle Charaktereigenſchaft der Menschenliebe betätigte

N. besonders als Vorgeseßter durch großes Wohlwollen gegen

über den Untergebenen, die wie die Kollegen und Bekannten

dem hochbegabten Manne ein gutes Andenken bewahrenwollen

P. P.

Für die Redaktion verantwortlich : für Aufjäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wim menauer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Sießen. Für die Injerate verantwortlich : J. D. Sauerlanders Berlag

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M.
-

G. Otto 3 Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.

Dr. 2
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Wer weiss

esheute noch nicht, dass Weber-Fallen in Fangsicherheit und
sind? Illustrierte PresHaltbarkeit unerreicht

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i . Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Suche zu kaufen:

Prima Jagdhund, am lieb-

sten Münsterländer Wachtel-

hund oder Deutscher Vorsteh-

hund, Jagdflinte (Kal. 24)

und ein Fernrohr.

Off. u. S. K. 24 a. d . Ann.-

Exp. Th. Naus , Aachen.

Bitte,

bei Bestellungen bei

den hier inserieren-

den Firmen gefl. auf

die ,, Allg. Forst- u

Jagd-Zeitung" Be-

zug nehmen zu wollen.

Im Verlag von B. G. TEUBNER in LEIPZIG sind ersch

Die deutschen Kriegsscheiben - Karten

2 Serien (à 12 Karten) jede Serie M. 1.-.

Münchener Künstler von klangvollsten Namen haben gern die Gel So

heit ergriffen, zur Hebung der Schießausbildung für ein Münchener Infanteriere

künstlerische Schießscheiben zu stiften .

Um draußen und drinnen möglichst viele an der unverwüstlichen Lebenstre

an dem köstlichen Humor unserer Münchener Künstlerschaft teilnehmen zu lassen )

der Verlag von B. G. Teubner in Leipzig diese Schießscheiben in Postka

form zum Preise von 10 Pfg. für die Karte , M. 1. für 12 Karten in hübschen

schlag, herausgegeben. Dieser Preis ist im Hinblick auf den künstlerischen Wart

die vortreffliche mehrfarbige Ausführung der Karten ein außerordentlich billiger

Die Scheibenbilder werden auch als Schießscheiben und Zimmerschm

in großem Format (29 cm) in dem gleichen Verlage erscheinen. Als Schletsch

eignen sich ganz besonders die Blätter : Th. Th. Heine: Das neue englische

Kaliber ; Arpad Schmidhammer: Englische Hilfsaction " ; Carl

mann: Scheibentoni ; Max Feldbauer : Entente ; Julius Dietz:

den Geldsack, und du triffst sein Herz; Olaff Gulbransson: Av

L. Trautmann : Schützenheil !

39

Im Verlag Art. Institut Orell Füssli in Zürich ist erschienen:

Die Wolken

in Form . Färbung und Lage als lokale Wetterprognose

von E. Neuhaus, Oberförster in Moutier (Schweiz).

48 S. Text, 30 Wolkenbilder, 12 Tafeln, 8 Beilagen. Kl . Folio in Mappe Mk. 12.—.

Vorliegende Arbeit ist die Frucht langjähriger Beobachtungen . Ein kleiner Nebel,ein am bestimmt

Orte sich bildendes Wölkchen hat uns im Sinne der lokalen Wetterprognose unter Umständen mehr zu sag

als der bestfunktionierende Wettertelegraph. Es kann daher die Anschaffung dieses Werkes den Schulen

speziell den landwirtschaftlichen Schulen bestens empfohlen werden, da es zu einer zielbewußte
Beobach

anregt und besonders die Jugend anspornt, die Kräfte und Erscheinungen des Weltalls zu ste

dieren. Die

Ausstattung ist eine ganz vorzügliche, besonders die photographischen Aufnahmen des Werkes sin

hervorragender Schönheit.
(Schulwart, Leip

Yon

Wie sehr die Wolken in der Stimmung in der Natur mitbeteiligt sind, empfindet jedermann ; ih

Beziehungen zur Witterung sind bekannt. Aber wie viele Leute achten weder auf die Schönheit der

bildung, noch auf deren Bedeutung für das Wetter ! Aus langjähriger Beobachtung heraus stellt der Ober

von Moutier, unterstützt von Gelehrten, die Wolken nach Form, Färbung und Lage, nach ihrem Einflu

die Windrichtung , ihren Feuchtigkeitsgehalt und ihren Zusammenhang mit der Witterung dar. Dann sp

er von der Beobachtung und den Zeichnungen der Wolken und Temperaturerscheinungen, die für die Vo

sage der Witterung bestimmend sind. Wer seine Ausführungen beachtet, wird den Wolkenbildungen

schärfern Augen und mehr Freude folgen ; aber auch für die Erkenntnis des kommenden Wetters mehr

baltspunkte finden, als die gewöhnlichen Wetterregeln bieten. Ein ästhetischer und praktischer Zweck ist &

erreicht. Der Verfasser legt als praktischer Mann das Hauptgewicht auf den letztern.

(Schweizerische Lehrerzeitung.)

Neuhaus bezeichnet seine Arbeit als einen Versuch, die lokale Wetterprognose um einen Schritt

zu bringen. Sie ist mehr als das. Auf dem soliden Grunde einer vieljährigen, systematischen Beoba

und einläßlichen Studiums bietet der Verfasser Abhandlungen, die allgemein lebhaftes Interesse

Schweizerische Zeitschrift für Forstwmüssen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

aders

radt.
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Barßellung des Verhaltens der Holzarten zum sonders zum Oberflächenwaffer einer Nachprüfung zu

unterziehen.
Wasser.

Von Dr. phil. Anderland.

Einige namhafte Schriftsteller, welche sich auf dem

Gebiete des Waldbaues betätigt haben, halten die mei

ten unserer Holzarten nicht für fähig, Ueberschwem=

mungen, besonders oft sich wiederholende, in der Vege=

tationszeit zu ertragen.

Jäger¹ ) schreibt, „ Die Weißerle ist hauptsächlich

zum Anbau in Flußtälern geeignet , welche starken

periodiſchen Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, denn

ſie iſt die einzige Holzart, welche Ueberschwemmungen

jeder Zeit zu ertragen vermag".

Ney ) sagt, „In der Ueberschwemmung durch all-

ayrlich wiederkehrende Hochwässer ausgesezten Lief:

lagen kann nur von der Weide , den Pappelarten

End rerschiedenen geringwertigen Straucharten die

Rede sein".

Borggreve ) behauptet, „Die Tanne ist un-

big Ueberschwemmungen zu ertragen, was auch für

alle sonstigen einheimischen Nadelholzarten gilt" .

Und Hamm4) meint, „Am wenigsten empfind-

lich gegen Ueberschwemmung ist Lorbeerweide , Balsam

pappel und andere Pappel- und Baumweidenarten ;

gleichwohl gehen in der Regel (selbst) die widerstands-

fähigsten Holzarten und Sträucher bei einer sechs bis

achttägigen Sommerüberschwemmung vollständig zu=

grunde".

Wären die Aussprüche der genannten Autoren zu

treffend , so würde man sowohl in den ausgedehnten,

im Ueberschwemmungsgebiete großer Flüsse gelegenen

Auwaldungen als auch in den Hälterwaldungen, deren

einrichtung ich schon längst und oft empfohlen habe,

naf den Anbau einer großen Anzahl Holzarten, und

Verade der wertvollsten, verzichten müſſen.

nflu

ngen

mehr Unter diesen Umständen erscheint es mir angezeigt,

ist das Verhalten der Holzgewächse zum Wasser und be:

¹) J. Ph. E. L. Jäger, Das Forstkulturwesen. 2. Aufl.

tt 1865, S. 43 .

1) C. E. Ney , Die Lehre vom Waldbau. 1885, S. 91 .

B. Borggreve, Die Holzzucht. 2. Aufl . 1891. S. 62.

J Hamm, Der Ausschlagwald. 1896, S. 60 .

1916

Dies soll in einer Reihe von Artikeln inbezug auf

die meisten für die heimische Forstwirtschaft mehr oder

weniger in Betracht kommenden Holzarten geschehen.

1. Die Kiefer (P. silvestris L.).

Die Urteile der forstwiſſenſchaftlichen Schriftsteller

und praktischen Forstmänner über das Verhalten der

Kiefer zum Waſſer lauten zum Teile mehr oder weniger

ungünstig, zum Teile günstig . Mein eigenes, durch

Anschauung. Ueberlegung und wiſſenſchaftliche Studien

gewonnenes Urteil ist unter gewiſſen Vorausſeßungen

recht günstig . Ich werde im nachstehenden, im wesent=

lichen chronologisch, zuvörderst die mehr oder weniger

ungünstigen, dann die günstigen Urteile der Schrift-

fteller und Praktiker anführen und diesen Urteilen

meine eigenen Wahrnehmungen folgen lassen .

Schon durch meine erklärende und kritische Be-

handlung der ungünstigen Urteile werden diese für den

jezigen Auenwaldbetrieb und vornehmlich für die in

den Auen, Niederungen und Ebenen gelegenen Wal-

dungen, welche nach meinem Vorschlag zur künstlichen

Bewässerung eingerichtet werden sollen, als im allge=

meinen wenig bedeutsam nachgewiesen werden.

I. Mehr oder weniger ungünstige Urteile .

Der erste mir bekannt gewordene Schriftsteller,

welcher die Kiefer unter Umständen für wasserschwach

hält, ist Pfeil ') . Er schreibt, daß die Kiefer (in der

Vegetationszeit) einer Ueberschwemmung dort leicht er=

liege, wo sie an trockenen Stand gewöhnt ſei .

Es kann vorkommen, daß durch den Eintritt sehr

bedeutender Hochwässer (in Au- und Niederungswal-

dungen) Kiefernanlagen vorgeschrittenen Alters ins Waſ-

ser geraten, welche bis dahin von Ueberflutungen ver-

schont waren Ein solcher plötzlicher Wechsel in der

Bodenfeuchtigkeit kann der Kiefer verderblich werden .

Sie bedarf zur Unterhaltung der Atmung der Wur-

1) Pfeil, Neue vollständige Anleitung zur Behandlung,

Benuzung und Schäzung der Forsten. 3. Ausgabe. 2 Ab-

teilung, Holzkenntnis und Holzerziehung. 1839, S. 144.

20
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Stelle, einen Vorschlag von, wie ich denke, praktiją

bedeutender Tragweite machen .

zeln eines gewissen Maßes Sauerstoffs . Aber durchAber durch In dieser Beziehung werde ich unten, an geeigneter

das Bodenwaſſer wird die Deckung des Bedarfs plöt-

lich verhindert. Ein um so bedenklicherer Vorgang,

weil die anatomische Struktur der Organe, inbesondere

der Wurzeln, sich allmählich der Trockenheit des Bo-

dens in dem Sinne angepaßt hatte, daß die Ausbil-

dung geräumiger Luftbehälter unterblieb, aus welchen

zum Ersatz der von außen unterbrochenen Luftzufuhr

der Bedarf an Sauerstoff für die Atmung eine zeit-

lang hätte bezogen werden können . Der Ausspruch

Pfeils läßt sich also theoretisch wohl begründen. In-

des werden in Au- und Niederungswaldungen Fälle,

daß ganz überschwemmungsfrei aufgewachsene ältere

Kiefernbestände doch noch von Ueberschwemmungen

heimgesucht werden, äußerst selten vorkommen. Weit

eher können überschwemmungsfrei aufgewachsene ältere

Kiefernbestände von einer Fußwasserdecke betroffen wer=

den dort, wo die Hälterung mit einer bis vier Wo-

chen währenden Stauwafferdauer eingeführt werden

soll. Da wären auf trockenem Boden erwachsene Be

stände einer Bewässerung von langer Dauer zu

entziehen. Jedoch nicht der Bewässerung überhaupt

zu entziehen . Die Anwendung einer mäßigen Be-

wäfferung wird sich zunächſt in anatomiſcher Beziehung

für die Bäume vorteilhaft erweisen. Man kann sich

vorstellen, daß hierdurch eine Aenderung der anato=

mischen Struktur der Organe, besonders der Wurzeln,mischen Struktur der Organe, besonders der Wurzeln,

in der Richtung veranlaßt wird, daß sich umfängliche

Lufträume ausbilden. Ein Vorgang, welcher den Bâu-

men die Gewinnung einer im Laufe der Zeit immermen die Gewinnung einer im Laufe der Zeit immer

zunehmende Widerstandsfähigkeit gegen eine Wasser=

decke ermöglicht. Als mäßig kann man eine Bewässe

rung bezeichnen, welche in trockener Vegetationszeit

etwa alle 14 Tage während einiger Stunden statt-

findet. So können auch ältere Kiefern, ohne gefährdet

zu werden, sich der Bewässerung allmählich anpassen,

und dadurch eine Zuwachssteigerung erfahren.

•

Sodann sei der für die Wasserfestigkeit von jungen

Kiefernanlagen ungünstig lautenden Mitteilungen des

Königl. Preuß. Oberförsters Blankenburg in Zed

lig (Regierungsbezirk Breslau) gedacht. Das ober-

halb Breslau gelegene Forstrevier Zedlig war unter

allen in Niederungen der Oder gelegenen Forstrevieren

vor der Errichtung der Deiche dem Hochwasser am

häufigsten und längsten ausgesetzt ' ) . Große Strecken

des Revieres wurden beispielsweise durch die Flutwelle

der Oder im Aug./Sept. des Jahres 1854 zwei bis

drei Wochen lang überschwemmt . Dieses Hochwafferi

war das gewaltigste unter den Sommerhochwäſſern,

welche in dem 103jährigen Zeitraum von 1813 bis

1915 in den Oderniederungen vorgekommen sind.

erreichte am 1. Sept. in Frankfurt a. D. den höchsten

Stand, 534 cm , und übertraf den höchsten Stand des

kleinsten Hochwassers in der bezeichneten Zeit, welcher

in Frankfurt a. D. am 15. Sept. 1890 350 cm be

trug, um 184 cm. Blankenburg schreibt , daß

gewesenen Saatgartens vollständig, eine 5 ha umfaf

die Pflanzen eines infolge Dammbruches überflutet

sende, gleichfalls unter Wasser geftandene Kiefernſaat

ältere, 4 Fuß hohe , kräftige Kiefernpflanzen dem flu-

nahezu vollständig und, an einem anderen Orte, ſelbſt

tenden Waffer erlegen seien. Dem Berichte Blan

enburgs ist aber auch zu entnehmen, daß die

Pflanzen des Saatgartens und der Freiſaaten durch

die Gewalt des strömenden Waſſers größtenteils um-

gelegt wurden, und daß auch die 4 Fuß hohen Kie

fernpflanzen starker Strömung ausgesetzt waren und

Schädigungen erlitten haben ) . Angenommen, man

zurichten . Dann werden diese durch das Niederlegen

habe versucht, die niedergelegten Pflanzen wieder auf-

haben. Dadurch wurde die Nährstoffzufuhr zu den

und Aufrichten erhebliche Wurzelverletzungen erlitten

haben. Dadurch wurde die Nährstoffzufuhr zu den

Durch zweckmäßige, viele Jahrzehnte betriebene Pflanzen in hohem Maße gehemmt und überdies das

künstliche Bewässerung (in Streifen oder Hältern) Eindringen zahlreicher fäulniserregender Bakterien in

die Wurzeln ermöglicht . Solche durch die Gewalt des

könnte die Kiefer dermaßen zur Anpassung an eine

Wafferdecke von fürzerer oder längerer Dauer gedrängt strömenden Wassers verursachte Schädigungen der Pflan-

werden, daß daraus wahrscheinlich eine äußerst wasser zen lassen sich bei Ueberschwemmungen in den Au-

feste Spielart, die Wasserkiefer, hervorginge, derenwaldungen nicht leicht vermeiden . Anders liegen die

Samen zur Aussaat in den Hälterwaldungen zu be-

Leichter vollzieht sich die Anpassung natürlich,

wenn die Kiefer von frühester Jugend an bewässert

wird.

nußen wäre.

Näher liegt es, bei Einführung der Waldbewäſſe=

rung, namentlich der Hälterung, auf trockenen Stand-

orten der Niederungen für Kiefernanlagen Samen zu

verwenden, welcher in solchen Kiefernwaldungen ge=

wonnen worden ist, welche schon vielmals längere Zeit,

ohne Schaden zu erleiden, im Wasser gestanden haben.

Verhältnisse in den zur Bewässerung eingerichteten

Waldungen der Niederungen . In diesen Waldungen

kommen heftige Strömungen des Waffers, welche die

kenburgs in den Verhandlungen des Schlesischen Forst.

1) Näheres hierüber enthalten die Mitteilungen Blans

vereins 1855. S. 123 bis 132.

2) Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins 1855.

S. 130.
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Pflanzen in der angegebenen Art schädigen könnten, | freudig weiter¹) . Ich will versuchen, die auffallenden

überhaupt nicht vor.

Schon etwas besser lauten die von dem Königl.

Oberförster Middeldorpf') in Stoberau (Regie

rungsbezirk Breslau) über das Verhalten der Kiefer

in seinem Verwaltungsbezirk gegen die Oderflut im

Aug. Sept. des Jahres 1854 veröffentlichten Berichte .

In einem 0,31 ha großen Kiefern- und Fichtensaat-

garten (Jagen 1), welcher fast drei Wochen lang der

maßen überflutet war, daß nur die ältesten Pflanzen

mehrere em aus dem Waffer hervorragten, gingen die

Riefern fast sämtlich ein . Die Fichten zeigten ein

gelbliches, kränkliches Aussehen. Ich denke mir, daß

Nadeln und Rinde der Pflänzchen durch das Waffer

verschlammt wurden, und daß die Schlammschicht noch

lange nach Ablauf des Wassers an ihnen haften blieb,

jo daß der Zutritt der Luft für Atmungszwecke durch

die Lentizellen der oberirdischen Organe wochenlang

außerordentlich geſchwächt war Möglich auch, daß,

nach Verschwinden des Waffers aus dem Saatgarten,

auf der Oberfläche der Beete eine Schlammkruste

entstand , deren Zerkrümelung unterbliehen ist. Die

Wurzeln, welche schon während der fast dreiwöchigen

Dauer der Bodenwafferdecke nur eine sehr geringe

Menge Luft aus dem Wasser zu beziehen vermochten,

waren durch das Bestehen der Schlammkruste mög-

licherweise auch noch für den ganzen Rest der Vege=

tationszeit am Luftbezug von außen behindert. Boden-

rafferdecke und Schlammkruste zusammen wären für

ſich schon imftande gewesen, das Ersticken der Pflanzen

herbeizuführen. Ferner kommt hier in Betracht, daß

auch die Aſſimilation in den Nadeln durch Minderung

der Zufuhr von Kohlensäure aus der Luft und

besonders während der Dauer der Wafferdecke

dem Pflanzenkörper beeinträchtigt war, zumal dann,

wenn ſich eine Schlammſchicht an den äußeren Orga=

nen abgesetzt hatte.

-

aug

Aehnliche Beobachtungen wie bei den Kiefern- und

Fichtensaaten hat Middeldorpf auch bei völlig mit

Waſſer bedeckt geweſenen Kiefern- und Fichtenpflan-

jungen gemacht2) . Soweit die Kiefernpflanzungen im

Jagen 9 vollständig unter Wasser gestanden hatten,

gingen fie ein . Dagegen ließen die Fichtenpflanzungen,

obwohl fie nach Ablauf der Flut gelb gefärbt erschie-

men und kränkelten, Erholung erhoffen. Aber auch

eine in den Jagen 13 und 14 vorhandene Kiefern

pflanzung machte, obschon ſie völlig unter Waſſer ge=
standenhatte, im Jahre 1855 neue Triebe und wuchs

Middeldorpf, Folgen der Ueberschwemmungen

des Monates August 1854 auf die Kulturen des Forst-revieres Stoberau
, Verhandlungen des Schlef. Forſtv. 1855.

6. 134 f.

2) A. a. D. S. 135.

Unterschiede im Verhalten der beiden Kiefernpflan=

zungen gegen das Wasser zu erklären. Möglich, daß

die vernichtete Pflanzung in einer Vertiefung gestanden.

hat und daher den Wirkungen einer Gipfelwafferdecke

oder wenigstens Wurzelwasserdecke mehrere Wochen

länger ausgesetzt war als die am Leben gebliebene,

möglich auch, daß die vernichtete Pflanzung von Stau-

wasser, die unversehrt gebliebene jedoch nur von flie-

ßendem Wasser betroffen worden ist. Infolgedessen

wäre die Luftzufuhr zu den später eingegangenen

Pflanzen beschränkter gewesen als die Luftzufuhr zu den

unversehrt gebliebenen Pflanzen . Infolgedessen hätte

ferner bei ersteren eine schädliche Verschlammung der

äußeren Organe leichter eintreten können als bei den

am Leben gebliebenen Pflanzen. Es ist auch nicht

ausgeschlossen, daß die Wurzeln der vernichteten Pflan-

zung im Gegensatz zu denjenigen der unversehrt ge=

bliebenen verlegt waren, z . B. durch Kerffraß, wodurch

den Wurzelfäulnis verursachenden Bakterien der Zu-

tritt zu den Wurzeln ermöglicht gewesen wäre .

Erwähnt sei noch, daß Middeldorps ) wahrge-

nommen haben will, daß Kiefernkulturen, welche ge=

schüttet hatten , eine Wasserdecke ertragen haben,

daß dagegen Kiefernkulturen, welche noch nicht ge=

schüttet hatten, durch die Flut benachteiligt worden

seien.

Middeldorpf berichtet weiter, daß infolge der

Wasserbedeckung des Bodens auch in den Kiefern-

stangenhölzern der Jagen 12, 13, 14, 18 und 19 viel

Holz trocken geworden sei³) .

Der Fürstl. Trachenbergische Forstmeister Buro

in Trachenberg und der Königl . Preuß. Oberforſt=

Mitteilungen, welche eine geringe Widerstandsfähigkeit

meister v. Pannewig in Breslau machen gleichfalls

der Kiefer gegen Wafferbedeckung des Bodens bekunden

sollen.

Buro ) gibt betreffs der im Regierungsbezirk

Breslau gelegenen, zur Herrschaft Trachenberg gehöri-

gen Forste an , daß die schönen Kiefernjungwüchse in

den Bertiefungen und Einsenkungen, wo das von den

im Sommer 1854 erfolgten Ueberschwemmungen der

Bartsch, Horle und Schäßke zurückgebliebene Waffer

den Boden eine Zeitlang überstaute, bedeutenden

Schaden erlitten, so daß der Schluß der mehrere Hun-

dert preuß. Morgen umfassenden Bestände infolge Ab-

¹) A. a. O S. 11 .

2) A. a. O. S. 11 f. und 135.

³) A. a. D. S. 135.

1) Buro , Beschreibung der zum Fürstentum Trachen-

berg gehörigen Forste in den Verhandlungen des Schles.

Forstv. 1857. S. 236.

20*
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1

ſterbens zahlreicher Bäumchen an vielen Stellen Unter

brechungen erfuhr. v . Pannewiz¹) bestätigt diese

Beobachtungen auf Grund des Befundes der Kiefern

orte „in den angrenzenden und sonst ähnlich gelegenen

Königl. Forsten".

-Lips' Urteil ist in dieſem Umfange nicht zutreffend.

In direktem Widerspruch hierzu ſteht beiſpielsweise eine

Mitteilung des Königl. Oberförsters Middeldorpf"),

Verwalters des Forstreviers Stoberau (Reg. -Bez . Bres

lau), welche aus natürlicher Besamung entstandene

Indes kann aus diesen Beiſpielen keineswegs eine Kiefern betrifft . Middeldorpf schreibt : Alljähr

geringe Widerstandsfähigkeit der Kiefernjungwüchse lich sind hier Sommer-, Winter- und Frühjahrsge-

gegen das Wasser hergeleitet werden . Schon deshalb wässer von verschiedenen Wärmegraden zwischen den

nicht, weil genaue Angaben über die Dauer der Wasser- | Kiefern hingeströmt . In jugendlichem Alter ſind dieſe

decke fehlen. Eine viele Wochen währende Wasser= von der Flut kürzere oder längere Zeit oft in einem

decke kann der Kiefer unter gewöhnlichen Verhältnissen Maße heimgesucht worden, daß aus dem Wasser ge-

verderblich werden. Und einer Wafferdecke von solcher wiß nicht eine Nadel hervorragte . Troßdem gingen

Dauer find höchstwahrscheinlich die Kiefernorte in den die jungen Kiefern unversehrt aus der Flut hervor

Vertiefungen und Einsenkungen ausgesetzt gewesen. und wuchsen freudig empor.

Aus der Darstellung Buros geht nämlich hervor,

daß die drei genannten Waſſerläufe den Boden der

Jungwüchse im Juni 1854 etwa 8 Tage lang, dann

wiederum im August und September desselben Jahres

beinahe 14 Tage lang überfluteten. Nun standen

aber die die Vertiefungen und Einsenkungen bestocken-

den Jungwüchse nach Abfluß des strömenden Hoch-

waffers noch eine Zeitlang im Stauwaffer, welches,

weil årmer an Sauerstoff als fließendes Waffer, den

Holzwuchs mehr zu gefährden vermag als leßteres.

Das Stauwasser kann sich stellenweise im Juni und

dann wieder im September noch mehrere Wochen er-

halten haben, bis es durch Versicherung und Verdun-

stung verschwand . Eine Wasserdecke von dieser Dauer

geht über das Maß deffen hinaus , was die Kiefer

unter gewöhnlichen Verhältnissen, ohne Schaden zu er-

leiden, ertragen kann . Bei den vor mir zum Ge-

brauch in den Niederungen und Ebenen vorgeschlage-

nen Bewässerungsverfahren ist eine Wasserdecke von

so langer Dauer ausgeschlossen . Das Holz erhält in

der Vegetationszeit bei Anwendung der Streifen

bewässerung höchstens eine etwa 5 : bis 7tägige,

bei Anwendung der Hälterung, wenn es sich um

Ablenkung eines Teiles des Flutwaffers in die Hälter

handelt, eine 1- bis 2wöchige, in ganz seltenen Fällen

eine 3 Wochen und länger währende Wafferdecke .

Außerdem vermag die Kiefer, besonders wenn sie von

Jugend an bewäſſert wird, durch Aenderung der Or

ganiſation, z. B. durch Vermehrung der Lufträume

und Nadeln, Vergrößerung der Nadelflächen, durch Er-

höhung und Erweiterung der Spaltöffnungen sich dem

Wasserüberfluß allmählich anzupassen und dessen ge=

fahrdrohende Wirkungen zu paralysieren .

v. Lips2) behauptet, daß die Kiefer Wechsel von

Näſſe und Trocnis nie ertrage und daher auch Stand

orte, welche zeitweise überschwemmt werden, meide.

1) Verhandlungen des Schles. Forstv. 1857. S. 236,

Anmerkung.

2) E. v. Lips , Die Schule des Waldbaues 1859. S. 120.

Hätte v. Lips gesagt, ältere , auf trodenem

Boden erwachsene Kiefern ertragen eine ſich

ereignende Ueberflutung des Bodens von beträchtlicher

Dauer nicht, und umgekehrt, ältere, auf naſſem

Boden erwachsene Kiefern ertragen plöglich

und dauernd eintretende Bodentrocknis nicht, so hätte

man diesem Sage im allgemeinen zustimmen können.

Betreffs des ersteren Teiles meines Sages verweiſe ich auf

meine Bemerkungen zu Pfeils Ausspruch (S. 149 f. ) .

Zum Beweise für die Richtigkeit des anderen Teilės

des Sazes teile ich die Erfahrungen mit, welche man

hierüber in der Rheinpfalz gewonnen hat : Ueber in

den „ Seen “ (Lachen) des Bienwaldes in der Rhein-

pfalz bei ständiger Nässe erwachsene 60jährige

Kiefern berichtet Eßlinger2 ), daß sie im Jahre

1880 beim Sinken" des Grundwassers auf 1 m unter

die Oberfläche innerhalb 3 Wochen abgestorben feien .

Ein gleiches Schicksal erlitten, nach den Erkundigungen

Eflingers, viel früher auch anderwärts im Bien-

walde auf der Sohle von „Seen“ erwachſene Kiefern .

Nachdem die „ Seen " in den Jahren 1818 und 1819

abgezapft worden waren, starben die Kiefern in den

darauffolgenden Sommern ab. Aehnliche Erfahrungen

hat man übrigens vielfach auch mit anderen Holzarten

gemacht, namentlich in Flußtälern , wenn infolge Ein-

deichung und Geradlegung des Wafferlaufes Ueber-

schwemmungen des Waldes nahezu ausgeschlossen wur-

den und das Grundwasser eine beträchtliche Senkung

erfuhr (österreichische Donauauen) .

"

Die Kiefern, welche ihre Organisation der häufig

eingetretenen Wafferfülle entsprechend allmählich ge=

ändert haben, können bei danach sich einstellender stän

diger Trocknis sich dieser nicht sogleich wieder anpaffen.

Daher können die von den Bäumen zur Abwendung der

Wirkungen anhaltender Bodennäſſe getroffenen , z . B. die

1) Verhandlungen des Schles. Forstv . 1866. S. 205 f.

2) Verhandlungen des Pfälzischen Forstvereins bei seis

ner 9. Jahresversammlung zu Kandel am 3. und 4. Sept.

1881. Bergzabern 1882. S. 22, 24.
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1Verdunstung des Wafferüberfluffes aus dem Baum- | am Leben. Ich habe unweit des nördlichen Endes

körper fördernden Vorkehrungen, wie die in den Wur-

zeln und im Stamme mutmaßlich erfolgte Vermeh-

rung der Lufträume, die Aenderung bezüglich der Be

nadelung, der Spaltöffnungen usw. den Holzgewächsen

bei Eintritt anhaltender Trocknis leicht verderblich wer

den. Der Ernährungs- und Wachstumsbetrieb wird

schwach und schwächer, bis er völlig erlischt .

v. Pannewiz¹) behauptet , daß junge Kiefern

die Ueberschwemmung im Sommer, wo das Waffer

warm sei, fast nie ertragen, sondern ihr erliegen .

-

des Wildsees im Schwarzwald auf naffem, moorigem

Boden einige, ungefähr 50jährige, vom Winde ge-

worfene Kiefern gesehen, deren Wurzelwerk sehr um-

fångliche, dünne Ballen anhafteten. Auf der Unter-

seite der etwa 40 cm starken Ballen waren Pfahl-

und Stechwurzeln nicht vorhanden. Will man auf

dauernd naffem, moorigem Boden Nadelhölzer anbauen ,

so wären hierzu andere, besonders flachwurzelige Holz-

arten, wie die Fichte, wohl geeigneter.

Borggreve'), welcher weitaus die meisten Holz-

arten für wenig widerstandsfähig gegen eine Waffer-

decke hält, spricht insbesondere der gemeinen Kiefer

ganz allgemein die Befähigung ab, Ueberschwem =

mungen zu ertragen , weshalb die Kiefer denn auch

gleich allen sonstigen Nadelhölzern von Natur im deut-

schen Auwalde fehle.

Sind in den Wurzeln und Stämmchen der jungen

Pflanzen Lufträume nur sehr spärlich vorhanden,

so werden die jungen Pflanzen und dies gilt nicht

bloß für die Kiefer, sondern für alle Holzarten

infolge Mangels an unentbehrlicher Luft allerdings

sehr gefährdet. Das Wasser, aus welchem die Wur-

zeln die in ihm, wenn auch in geringer Menge, ent= Die Kiefer, wie fast alle in Deutschland vorkom-

haltene Luft teilweise zu beziehen vermögen , wird mitmenden Holzarten, fehlt von Natur im Auwalde, wenn

zunehmender Wärme immer årmer an Luft. Dazu der von den Bäumen unmittelbar oder mittelbar

fommt, daß junge Pflanzen, weil sie rasch atmen , | (durch fließendes Waſſer, Wind, Vögel) an den Boden

einer verhältnismäßig größeren Luftmenge bedürfen

als ältere Pflanzen . Indes wird das Sommerwasser

nur wenn es steht, und nicht fließt, und wenn es an=

haltendem Sonnenschein ausgesetzt ist, eine die Atmung

der Pflanzen in hohem Maße beeinträchtigende voll-

ständige Luftleere zeigen . Durch diese Umstände er-

fährt der etwas schroffe Ausspruch v. Pannewig'

eine bedeutende Einschränkung.

Eflinger ) bezeichnet die Kiefer in der ersten

Jugend als sehr empfindlich, wenn der Boden fast

ununterbrochen und besonders im Frühjahr durchnäßt

ist und hält das oft sich zeigende Auswintern der

Jährlinge zum großen Teile für eine Folgeerscheinung

derartiger Durchnäffung des Bodens.

Auch Heß³) schreibt sehr jungen Kiefern Empfind-

lichkeit gegen Nässe zu .

Meines Erachtens gedeiht die gemeine Kiefer über-

haupt nicht gut auf dauernd naffem Boden. Die

Pfahl- und Stechwurzeln, welche sie bei normalen

Bodenverhältnissen zu treiben pflegt, können auf

dauernd naffem Boden nicht zur Ausbildung gelangen,

indem sie früher oder später wegen ungenügender Sauer-

stoffzufuhr absterben und verschwinden . Nur die nahe

der Bodenoberfläche streichenden Wurzeln , welche der

Nässe weniger ausgesezt sind und mehr Sauerstoff zu

beziehen vermögen als tiefgehende Wurzeln, bleiben

1) Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins 1866.

6. 209.

*) Verhandlungen des Pfälz . Forstu. 1881. S. 18, 22.

) R. Heß, Die Eigenschaften und das forstliche Ver-

halten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holz-

arten. 1883. G. 131.

|

gelangte Samen immer gerade in deſſen Keimzeit

von einer anhaltenden Waſſerdecke betroffen wird. Die

überaus zarten Organe des keimenden Samens wer-

den dann oft schon nach wenigen Tagen von Fäulnis

ergriffen. Werden aber die Flußauen nicht regel-

mäßig jedes Jahr zur Keimzeit des Holzsamens

von Ueberschwemmungen heimgesucht, wie die Isarau

bei Plattling, die Donauau bei Linz, die Elbau bei

Dessau , dann erwachsen aus von der Flut oder durch

Wind herbeigeführtem oder von Vögeln verschlepptem

Samen einzelne Kiefern oder Fichten oder kleinere

oder größere Gruppen, ja selbst ansehnliche Bestände.

Möge nun die Kiefer von Natur im deutschen

Auwalde fehlen oder nicht : Tatsächlich findet sich die

Kiefer, wie ich im 2. Teile dieses Artikels nachweiſen

werde, im Ueberschwemmungsgebiete der deutschen Au=

waldungen in ansehnlichen, frohwüchsigen Beſtänden.

Gedeiht die Kiefer hier schon unter oft äußerst schwie-

rigen Verhältnissen, so wird sie erst recht gedeihen.

unter für sie günstigeren Verhältnissen, nämlich auf

den zur künstlichen Bewässerung eingerichteten Böden.

Denn hier erreicht die Dauer des Wasserstandes die

im natürlichen Ueberschwemmungsgebiete vorkommende

bei weitem nicht usw.

Erwähnt sei ferner, daß in den Verhandlungen der

am 26. Aug. 1890 in Wien stattgefundenen General-

versammlung des Niederösterreichischen Forstvereins

vom Oberförster Arnold ) vor dem Anbau der Kie=

1) B. Borggreve , Die Holzzucht. 2. Aufl. 1891. G.

62 f. und S. 70.

2) Mitteilungen des Niederösterreichischen Forstvereins

1890. S. 173.
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"

Nun will ich einige selbst beobachtete oder b

das Forstpersonal der betreffenden Forstreviere

kundete Fälle anführen, daß Kiefernkulturen durch

Wasserdecke von kürzerer oder längerer Dauer zumge

ten Teile oder selbst vollständig vernichtet wurd

Dieſe Fälle ereigneten sich in den bayerischen Stamps Org

forstrevieren Speyer, Sondernheim und Kandel

(Schußbezirk Goldgrund). Im Forstrevier Spes

Schußbezirk Berghausen, erlagen zwei in den ne

fer in der Donauau gewarnt wird, weil Kiefernkul-

turen , welche durch Ueberschwemmung unter Wasser

gesetzt werden", absterben. Leider unterläßt es Ar=

nold , Angaben zu machen über die Art des Kultur-

verfahrens, welches zur Herstellung der von einer

Wafferdecke betroffenen Anlagen angewandt wurde ;

über das Maß der Wurzelverlegungen, welche die

Pflanzen, wenn die Anlagen aus Pflanzung hervor

gingen, beim Versehen erfuhren ; ferner darüber, ob die

Heberschwemmung bald nach dem Versehen der Pflanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgeführt

zen eintrat, ehe noch die hierdurch in größerem oder

geringerem Maße verursachten Wurzelverlegungen ge-

heilt waren, denn bei längerer Dauer der Ueber-

ſchwemmungen können in die verleßten Wurzeln leicht

Fäulnis erregende Bakterien eindringen ; über die Dauer

der Gipfelwafferdecke ; darüber, ob die Nadeln und die

Rinde der Zweige und der Stämmchen der Pflanzen

durch die Gipfelwasserdecke beschlammt wurden und

nach dem Verschwinden der Waſſerdecke noch längere

Zeit beschlammt blieben ; ob die Pflanzen durch An-

griffe von Mikroben, Kerfe, Wild, durch die Wirkung

von Frost, Trocknis uſw. verlegt oder geſchwächt waren .

Unter diesen Umständen läßt sich der Wert und die

Tragweite des Arnold'schen Ausspruches nicht beur

teilen.

Mitteninne zwischen den Forstmännern , welche die

Kiefer, sei es in der Jugend, sei es überhaupt, für

wasserschwach halten und denen , welche der Kiefer

einen höheren oder geringeren Grad von Wasserfestig

keit zuerkennen, stehen der Enkel H. Cottas , H. v .

Cotta und Gayer.

v. Cotta¹) fagt, die Näffe scheine die Kiefer über

haupt nicht in dem Grade zu benachteiligen als man

oft glaube, denn auch auf Torsbrüchern und Fennen.

des Moorbodens sei sie heimisch. Nur könne ſie ſol-

chen Standort nicht vertragen, wo Trockenheit und

Näffe oft wechseln.

"

Gayer2) schreibt der Kiefer einerseits auf naffem

Moor- und Torfboden ein noch erträgliches " Wachs-

tum, bei Vorhandensein von stehender, gleichförmiger

Nässe selbst einen besseren Wuchs als der Fichte zu,

hält die Kiefer jedoch andererseits für empfindlich ge=

gen extremen Wechsel der Bodenfeuchtigkeit, weil solcher

schon in einem Alter der Bäume von 30 bis 40 Jah

ren Wurzelsäule verursache . Hierzu sei bemerkt, daß

nach der am Schluffe dieses Aufsatzes mitgeteilten Be-

obachtung Middeldorpfs , wenn man sie als all-

gemein zutreffend ansehen darf, das Stammholz der

Kiefer durch oft eintretende und lange währende Bo-

denwasserdecke nicht benachteiligt wird.

1) H. Cottas Anweisung zum Waldbau. 9. Aufl. ,

herausgegeben von dessen Enkel H. v . Cotta. 1865. S. 67.

2) K. Gayer, Der Waldbau. 4. Aufl. 1898. S. 62 f.

Kiefernkulturen den Wirkungen einer in der Ve

tationszeit des Jahres 1897 erfolgten Ueberschwer

mung fast vollständig¹) . Eine in den Jahren 18

bis 1895 auf einer Fläche von 1/2 ha mit zweijän auf

gen Pflanzen ausgeführte Pflanzung wurde in E

Vegetationszeit des Jahres 1897 von einer Waſſe

decke in der Dauer von 7 bis 10 Tagen heimgeju

Die meisten Pflanzen gerieten völlig unter Waffe

Nach dessen Ablauf waren die von Gipfelwaſſerder

betroffenen Pflanzen an den Nadeln und der Rinde

mit einer Schlammschicht vollständig überzogen. D

fie wegen Ausbleibens ergiebiger Regenfälle oder ftan

ker Winde noch lange nach Wasserablauf beſtehen blieb,

so gingen sämtliche völlig beschlammten Pflanzen

Dagegen blieben solche Pflanzen, welche bei der lleber

schwemmung zum Teile aus der Wasserfläche heraus

ragten und daher teilweise der Beschlammung enträcht

waren, am Leben. Eine Anzahl dieser Pflanzen wur

den dann freilich vom Rehwild durch Schlagen und

Verbeißen tödlich verlegt. Bei meiner am 11. Sept

1904 in Anwesenheit Egkorns erfolgten Besichtigung

betrug die Zahl der noch vorhandenen Pflanzen etwa

10 % des ursprünglichen Bestandes . Die anderen von

der Ueberschwemmung betroffenen Kulturen bestanden

aus Saaten, welche in den Jahren 1894/97 auf einer

ein wenig tiefer, näher am Rhein gelegenen, etwa 3ha

umfassenden Fläche ausgeführt worden waren. Die

Saaten, befferen Boden bestockend als die vorher ers

wähnte Pflanzung, übertrafen diese vor Eintritt der

Ueberflutung in Frohwüchsigkeit . Die Pflanzen fian-

den durchweg und natürlich länger als die Pflanzung

unter Waffer, zeigten nach dessen Ablauf völlig be

schlammte Organe und erlagen ausnahmslos der Waj-

serdecke und der daran anschließenden Beschlammung,

deren in gänzlicher Abſchließung der Luft von den

oberirdischen Organen bestehende Wirkung die der

Gipfelwasserdecke, aus welcher die Pflanzen noch ein

wenig Luft zu beziehen vermögen, übertrifft.

1) Meine Mitteilungen beruhen teils auf eigner

Anschauung, teils auf Angaben des Forstwartes E.

korn und des Verwalters des Revieres, des inzwischen

in den Ruhestand getretenen Forstrates Gümbel in

Speyer.

2
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In dem vom Forstmeister Bill verwalteten Forst

r Sondernheim ist nach Angabe des Genannten

junge Kiefernpflanzung einer Gipfelwasserdecke er-

1, von welcher fie in der Vegetationszeit des Jah-

1910 heimgesucht wurde. Auch hier waren sämt-

äußeren Organe der Pflanzen stark beschlammt .

rdies war ein Teil derselben von der Gewalt des

menden Waffers niedergelegt.

-

Nun das letzte Beispiel. Bei dem am 19. Okt.

in Begleitung des Forſtwartes Sauer erfolgten

uche des Schutzbezirkes Goldgrund , welcher einen

Ides vom Königl. Forſtamtsaſſeſſor H. Rösinger

Berg verwalteten Forstreviers Kandel-Süd dar-

sah ich auf einer etwa 1 ha umfassenden Fläche

Refte einer achtjährigen Kiefernpflanzung . 5 % da

waren den Wirkungen der Wasserdecke erlegen.

meist stehende, selten strömende Wasser überhöhte

ge Zeit die Pflanzen . Die Wasserdecke währte nach

gabe Sauers
und die Pegelbeobachtungen in

arimiliansau bestätigen diese in der wärmsten

ahreszeit , im Juni, Juli, August, September des

abres 1910, ununterbrochen mindestens 3 Monate.

ejes Beispiel bekundet nicht sowohl ein geringes ,

dern vielmehr ein verhältnismäßig hohes Maß der

aiderstandsfähigkeit der Kiefer gegen eine Wasserdecke

fælder ungünſtigen äußeren Verhältnissen . Und es ist

unehmen, daß die Pflanzung bei einer kürzeren

utdauer, etwa bei einer solchen von 4 bis 5 Wochen,

lig oder nahezu völlig unversehrt aus ihr hervor-

gangen wäre.

Da, wo man durch Gipfelwaſſerdecke vollständig

echlammte junge Kiefern nach Ablauf der Flut durch

Anwendung der Waldsprige, etwa wegen der nicht

unbedeutenden Anschaffungskosten oder wegen der

Swierigkeit der Wasserbeschaffung, nicht reinigen kann,

owie an Stellen, wo die jungen Kiefern mutmaßlich

einige Monate hindurch der Ueberflutung ausgesetzt

wären, empfähle sich wohl der Anbau wafferfeſter Laub-

hölzer, namentlich der amerikanischen Esche (Grau-

Jähesche), Stieleiche, der Silberpappel, Kanadischen

Pappel mittelst Heisterpflanzung
.

Ob freilich die

Heister, auch wenn fie angepfählt würden, der Gewalt

strömenden Wassers widerständen, weiß ich nicht. Wie

begünſtigt gegen Beschädigungen der bezeichneten Art

Find dagegen die Riefernkulturen in den Hälterwal-

bungen ! Hier hat man die Regelung des Wasser-

Randes in der Hand. Außerdem ist in jedem Forst-

revier eine auch zur Vertilgung mancher Kerse (Nonne,

Maildfer usw.) , und zur Böschung von Waldbränden

verwendbare Waldsprite vorhanden, mit welcher

man beschlammte Kulturen nach Ablauf des Waffers

gründlich zu reinigen vermag. Eine am Boden ſich

etwa zeigende Schlammkruste wird mit dem leicht zu

handhabenden Krümler zermürbt. Er besteht aus

einem 1 bis 14 m langen Stängchen, an deffen un

terem Ende eine mit Zinken versehene runde oder recht-

eckige Holzscheibe angebracht ist .

Nachdem ich die für die Widerstandsfähigkeit der

Kiefer gegen eine Wasserdecke mehr oder weniger un-

günstig lautenden Behauptungen, Wahrnehmungen und

Urteile erklärt und einer Wertung unterzogen habe,

will ich nun eine stattliche Reihe fremder und eigener

Beobachtungen anführen, aus welchen die beachtens-

werte Wasserfestigkeit der Kiefer, insbesondere auch in

früher Jugend , ſich ergibt.

2. Erfahrungen, welche eine bedeutende Widerstands-

fähigkeit der Kiefer gegen eine Waſſerdecke von be-

trächtlicher Dauer bekunden.

Einen ansehnlichen Grad von Widerstandsfähigkeit

der Kiefernfaaten bekundet ein Bericht des Kgl.

Preuß. Forstinspektors Gumtau¹ ) zu Breslau. Da-

nach hat eine zweijährige Kiefernfaat im sogenannten

Backener See, einem niedrigen flachen Gelände des

Forstreviers Bobiele (Reg.-Bez . Breslau) , welches im

Spätsommer 1854 länger als 14 Tage gänzlich vom

Waffer bedeckt und wiederum im Frühjahr 1855 , we

nigstens in den Furchen , so überflutet war, daß die

Pflänzchen, als Gumtau sie sah, entweder unter

Wasser standen oder nur mit den Gipfeln daraus her-

vorragten, sich im ganzen gut erhalten.

Erwähnenswert sind auch die Beobachtungen und

Ansichten des Forstmeisters Preßler ) zu Stettl=

dorf bei Wien über das Verhalten einjähriger Kiefern

gegen eine Wasserdecke. Preßler hatte im Jahre

1890 in einer an einem Donauarm gelegenen Pflanz-

schule Kiefern- , Fichten- und Lärchenſamen gesät. Die

Sämlinge zeigten ein gutes Gedeihen. Da trat im

September des nämlichen Jahres Hochwasser ein, wel-

ches die Saaten meterhoch volle 8 Tage überflutete.

Nach Ablauf der Flutwelle fand es sich, daß ein Teil

der Pflänzchen aus dem Boden ausgewaschen waren

und mit den Wurzeln bloßlagen . Preßler setzte

die ausgewaschenen Pflänzchen sorgfältig wieder in die

Erde. Im folgenden Jahre hatte er die Genugtuung,

zu sehen, daß die überflutet geweſenen Pflanzen freu=

dig fortwuchsen. Auf Grund dieser und anderer Er-

fahrungen empfiehlt er den Fachgenoffen aufs ange=

legentlichste, die Kiefer, zusammen mit der Birke, in

den Donauauen an passenden Stellen , wozu er ſelbſt-

verständlich die nach Ablauf der Flut noch geraume

Zeit mit Waffer gefüllten Einsenkungen, Mulden und

Lachen nicht rechnet, anzubauen. Nach den Beobach=

1) Verhandlungen des Schles. Forstv. 1855. S. 122 f.

2) K. Preßler, Die Kultur der Föhre in den Donau-

auen, Oesterreichische Forstzeitung 1891. S. 264.
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"

tungen Preßlers ist es nicht das Hochwasser, son-

dern einzig und allein der übermäßige Wildstand" ,

welcher alle Waldkulturen in hohem Maße benachtei

ligt. Zur Unterstützung seines Ausspruches beruft sich

Preßler überdies auf die gelungenen Föhrenkulturen,

welche der Lehrmeister der Auenwirtschaft, der vor

einiger Zeit verstorbene Herzogl . Ratiborsche Forst-

meister E. Podubezky zu Grafenegg auf den an

Preßlers Verwaltungsbezirk angrenzenden Strecken

des Ueberschwemmungsgebietes ausgeführt hat . Hier

müßte demnach Wild garnicht oder doch nicht in einer

die Kiefernkulturen gefährdenden Menge vorhanden ge-

wesen sein.

Schon wenige Jahre später hat Preßler jedoch

den Anbau der Kiefer in der Au vollständig aufge=

geben. Aber nicht etwa wegen der Ueberschwemmun-

gen, sondern lediglich wegen der namentlich durch Reh,

Hase und das „elende Kaninchen “ den Kiefernkulturen

zugefügten Schädigungen ¹ ) .

Auch der Oberförster Arnoscht ) in Sirndorf

(österreichische Donauau) berichtet , daß der Wuchs und

das Aussehen der Kiefernjungwüchse in den Auen

nichts zu wünschen übrig laffen. Wenn die Kiefern

dort später nicht mehr schieben, ihre Kronen abzurun-

den beginnen usw., so wird diese Erscheinung nicht

durch die Ueberflutungen, von welchen die Kiefernbe

stände in der Vegetationszeit oft heimgesucht werden,

verursacht, ſondern dadurch, daß die Pfahl- und Stech= |

wurzeln bei Vordringen in die Tiefe die nährstoffarme,

meist aus Schotter bestehende Bodenschicht erreicht

haben.

Die Vefähigung der Kiefer, eine Wurzelwasserdecke

zu ertragen, wird ferner bekundet durch die Angabe

des früheren Königl . Bayer. Oberförsters Eßlinger ),

daß die im Forstrevier Schaidt (Bienwald in der

Rheinpfalz) vorhandenen, inzwischen trockengelegten

„Seen", obschon sie fast beständig Waffer enthiel

ten, gleichwohl oft eine, wenn auch spärliche Bestockung

von Kiefern, geringwüchsigen Birken und struppigen

Stieleichen aufzuweisen hatten . Nach den Erfahrun

gen Eßlingers ) schädigt selbst eine hochgradige

1) K. Preßler, Holzartenwahl, Holzartenwechsel, die

Kulturarten und die Bestandspflege in den Auwäldern der

Donau, Mitteilungen der Forstvereine für Niederösterreich,

Steiermark, Krain-Küſtenland, Kärnten Jahrg. 1894. S. 210

bis 214

2) H. Arnoscht , Kulturarten, Holzartenwechsel, Be-

standspflege, Haupt- und Nebennugungsbetrieb in den Auen,

Mitteilungen der Forstvereine für Niederösterreich usw. Jahr.

gang 1894. S. 220.

3 ) Verhandlungen des Pfälz . Forſtv . bei ſeiner Jahres

versammlung zu Kandel am 3. u. 4. Sept. 1881. Bergzabern

1882. S. 12.

4) A. a. O. S. 22.

Feuchtigkeit“ die Kiefer nicht mehr, sobald sie ange

wachsen und in Schluß gekommen ist.

Unter den Lehrern der Forstwissenschaft müssen

hier Heß und Weise wegen ihrer Aeußerungen über

das Verhalten der Kiefer zum Wasser ermähnt wer

den. Heß¹), welcher, wie oben berichtet wurde, die

Kiefer in der ersten Jugend gegen stehende Näſſe ſü:

empfindlich hält, erkennt dagegen älteren Kiefern eine

geringe Empfindlichkeit gegen Ueberschwemmungen zu .

Weise ) betont die bedeutende Anpassungsfähigkeit

der Kiefer an Böden von verschiedenartigem Feuchtig

teitsgehalt. Sie bestocke Flugsand, wie Moorboden

mit stauendem Wasser und alle hinsichtlich des

Feuchtigkeitsgrades dazwischen liegenden Bodenarten.

Ich will nun meine teils durch Anschauung

teils durch Befragung des betreffenden Forstper-

sonals gewonnenen Ergebnisse über die Widerstands

fähigkeit der Kiefer gegen eine Wafferdecke hier an

führen.

In dem zum Waldbesitz des Fürſten Haßfeld

gehörigen Forstrevier Nefigerode (Reg. -Bez . Breslau

zeigte mir am 20. August 1898 Herr Revierförster

Ruchel ein ausgedehntes, etwa 30jähriges kie:

fernstangenholz, welches seit dem Jahre 1881

während der Vegetationszeit viermal, davon einmal

im Juli, vom Hochwasser der durch das Forstrevier

fließenden Bartsch heimgesucht wurde. Die Kiefern

haben in den Ueberschwemmungsjahren durchſchnittlich

etwa 10 Tage lang im Wasser gestanden. Der Be

stand mochte an einigen Stellen etwas dünner sein als

gewöhnlich in diesem Alter, weil bisweilen einzelne

abgestorbene Stämme hatten entfernt werden müſſen .

Im allgemeinen war aber hierdurch der Schluß des

Bestandes nicht unterbrochen worden. Die Bäume

zeigten infolge der durch die Ueberschwemmungen

verbesserten Nährstoffzufuhr eine üppige, dichte Be

nadelung .nadelung.

war fo

Der Unterschied in der Benadelung

zwischen diesem und einem ein wenig höher ge

legenen, überschwemmungsfreien Stangenholz

augenfällig, daß ich Herrn Ruchel darauf aufmert

sam machte.

Bei einem in Begleitung des Försters Herrn

Güdel am 26. September 1898 unternommenen

Ausflug in das Herzogl. Anhaltische Forstrevier Groß-

kühnau sah ich einen vor den Ueberflutungen der Elbe

durch Deiche geschüßten älteren Kicfernjungwuchs. Etwa

1,2 ha desselben hat mindestens eine Woche hindurch

in dem durch Luftarmut berüchtigten Druckwaffer ge

halten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holz-

1) R. Heß, Die Eigenschaften und das forſtliche Ver

arten 1883. S. 132.

2) Weise , Leitfaden für den Waldbau. 2. Aufl . 1894.

G. 208.

|
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Elbe imen, welches durch das Hochwasser der

aft 1897 hervorgerufen worden war. Der vonDer von

Druckwasser betroffene Teil des Jungwuchses ließ

xlei Benachteiligung erkennen.

Beachtenswerte Wahrnehmungen über das Verhal-

einer Riefernanlage mittleren Alters zum Wasser

fneten sich mir in dem 15 km oberhalb der Stadt

aßburg am linken Rheinufer gelegenen Schutzbe

Plobsheim, welcher zu der damals von Herrn

stmeister Rebmann in Straßburg verwalteten

erförsterei Straßburg gehört. Von dem Schußbe-

wird ein anſehnlicher Teil in der Vegetationszeit

alljährlich einmal oder selbst einige Male während

umer Zeit überschwemmt. Ich habe dieſen damals

mehreren Holzarten bestockten Waldteil zweimal

icht, am 6. und 20. Juni 1899 , das erste Mal

der von Herrn Forstmeister Rebmann freundlichst

geordneten Begleitung der Herren Förster G. Gas:

in Plobsheim und E. Jung in Eschau. Unter-

gen für meine Beobachtungen bildeten die mir von

errn Förster Gasser persönlich gemachten Angaben

wie die mir von Herrn Forstmeister Rebmann in

Setgegenkommendſter Weise zur Benutzung überlasse

a Aufzeichnungen für die Jahre 1896/98 über Bege

ionsverhältnisse und über den Wafferftand am Pegel
onsverhältnisse und über den Wafferstand am Begel

Straßburger Rheinschleuse Nr. 88.

Das Hochwasser des Rheins beginnt in dem der

eberschwemmung vorzugsweise unterliegenden Teil des

husbezirkes Plobsheim einzudringen , wenn der Pegel

der Straßburger Rheinschleuse Nr. 88 cinen Was= "

ſtand von 2,20 m anzeigt. Bei einem Wasserstand

on 3,00 m ist die der Ueberflutung ausgesetzte Wald-

läche vollständig mit Wasser bedeckt . Unter Be-

adiichtigung des Wasserstandes von 3 m er

gab sich betreffs der Dauer der Ueberflutung für die

einzelnen Jahre des Zeitraums 1896 bis 1898 fol-

gendes:

Die Plobsheimer Flutwaldfläche war während der

Begetationszeit des Jahres 1896 , welche in diesem

Jahre spät eintrat und sich vom Mai bis Oktober

erftrefte, 133 Tage lang mit Wasser bedeckt . An

haltende, ununterbrochene Wasserdecken bestanden

vom 5. Juni bis 14. Juli in der Dauer von 40 und

vom 23. Juli bis 2. September in der Dauer von

42 Tagen.

=

Im Jahre 1897 erwachte die Vegetation schon

im März. Ende des Monates begannen bereits die

meiſten Sträucher und auch einige Baumarten, näm-

lich Roßkastanie, Birke, Weißerle, sich zu begrünen.

In der etwa vom 21. März bis Ende Oktober sich

erftredenden Vegetationszeit war der Boden des Au

waldes während 104 Tage überflutet. Anhaltende,

ununterbrochene Flutwellen traten zweimal ein. Sie
1916

erstreckten sich vom 26. Mai bis 12. Juli über 48

Tage und vom 21. August bis 3. Oktober über 44

Tage.

1898 waren die Laubhölzer Ende April völlig

begrünt. Die Flutwaldfläche war während der Vege=

tationszeit 63 Tage mit Waffer bedeckt. Ununter-

brochen standen die Holzgewächse in der Wachstums-

zeit 30 Tage lang, vom 13. Juni bis 12. Juli im

Wasser.

Der der Ueberschwemmung ausgesetzte, 39 bis 40

ha umfaffende Teil des Schußbezirkes Plobsheim liegt

am linken Ufer des Rheins zwischen dem Strombett und

dem sehr hohen und starken Flutdamm. Die Fläche des

Auwaldes steigt vom Fuße des Dammes nach dem

Rheine hin sanft, etwa 1 m, an. Der Auwald besteht

hauptsächlich aus Mittelwald und aus den oben er

wähnten, damals etwa zwei ha umfaſſenden Kiefern-

anlagen. Dieſe ſeßen sich zusammen aus drei kleinen

i'olierten Beständen und einigen sehr kleinen Gruppen.

Der größte, etwa 1,25 ha umfassende Bestand stockt

am Ufer des Rheins und steht, da die Bodenoberfläche

ungefähr 80 cm höher liegt als diejenige der beiden

ständchen, nicht solange im Flutwaffer als dieſe. Nur

anderen, zusammen etwa 0,75 ha einnehmenden Be=

bei beträchtlicher Ueberschwemmung zeigt das Waffer

in der Umgebung der beiden Beständchen langsame

Strömung. Dieses ist daher im allgemeinen als Stau-

waffer zu bezeichnen .

Die Kiefernanlagen sind aus einer Saat entstanden,

welche ein früherer Förster des Schußbezirkes Plobs-

heim, Klöpfer , um das Jahr 1850 ausgeführt hat.

Dies geschah an mehreren, durch ausgetrocknete oder

mit Stauwasser gefüllte Lachen und Schlingen, viel =

leicht auch durch Buschholz von einander getrennten

Stellen , auf sandizem Flußkies, einem zum Anbau

der Kiefer wenig geeigneten Boden. Man kann sich

vorstellen, daß hier ein Teil der aufgelaufenen Pflänz-

chen infolge mangelnder Nährstoffzufuhr vertrocknete ,

ein Teil zwar am Leben blieb, jedoch in den ersten

Jahren oder Jahrzehnten nur fümmerlich vegetierte,

bis die Pflanzen aus der zwischen ihnen allmählich zur

Ablagerung gelangten Schlammschicht Nährstoffe etwas

reichlicher als früher zu beziehen vermochten . Man

sollte denken, unter diesen widrigen Verhältnissen hät-

ten Kiefern in Bestandsform nicht aufkommen können.

Allerdings erlitten die Kiefern namentlich im Jahre

1896, in welchem die Bodenwaſſerdecke in der Vege-

tationszeit mit Unterbrechungen 133 Tage währte und

im Jahre 1897 , in welchem der Boden mit Unter-

brechungen 104 Tage überflutet war, erhebliche Schä-

digungen . Betrug doch das Anfallholz, welches wohl

meist zu Lasten der Bodenwafferdecke zu schreiben ist ,

21



158

in diesen beiden Jahren sechs Raummeter. Immer

hin entsprach der Zustand der Kiefernanlagen, als ich

sie am 6. und 20. Juni 1899 sah, keineswegs der

oben ausgesprochenen Befürchtung.

Der Besund ergab folgendes : Der hoch gelegene,

am Rheinufer stockende größere Bestand ließ aller-

dings im allgemeinen Schluß vermissen. Dies erklärt

sich zur Genüge durch die hier starke Strömung des

Flutwaffers, welches wohl manches aus der Saat her-

vorgegangenes Pflänzchen umgelegt und überdies mehr

Kies als Feinsand und Schlamm abgelagert haben

wird . Aus diesem Medium vermochten die Pflanzen-

wurzeln Nährstoffe nur in beschränktem Maße zu ge=

winnen . Weit beffer war der Zustand der auf tiefer

gelegenem Boden stockenden beiden Beständchen. Hier

bewegt sich das Flutwasser gar nicht oder , zeitweilig,

nur schwach. Infolgedessen waren die Pflanzen in

früher Jugend der Gefahr, umgelegt zu werden, nicht

ausgesetzt . Außerdem wird hier wohl schon bei Aus-

führung der Saat ums Jahr 1850 der Ries mit

Feinfand und Schlammteilchen einigermaßen gemengt

gewesen sein. Allmählich sezten sich aus dem

Wasser Feinſand und Schlamm in solcher Menge ab,

daß die Pflanzenwurzeln im Laufe der Zeit ihren

Nährstoffbedarf aus dem Boden in immer reichlicherem

Maße zu bezichen vermochten. Wie der Augenschein

lehrte, war die Bodendecke der beiden Beſtändchen ziem=

lich mächtig, wozu ohne Zweifel der Abfall organischer

Stoffe von den Bäumen beigetragen hat. Der Schluß

der Beständchen war nur wenig unterbrochen. Die

mittlere Scheitelhöhe der Kiefern betrug 15 bis 20 m.

Eine im Hinblick auf den ursprünglich dürftigen Boden

ansehnliche Höhenentwicklung. Auch die Stammstärke

war nicht unbedeutend . Ich habe den Durchmesser

zweier Stämme in Brusthöhe gemessen . Der eine

stockte im Innern eines hier vollkommen geschlossenen

Beständchens, der andere an einer nicht vollkommenen

Schluß aufweisenden Stelle des nämlichen Beständchens .

Der Durchmesser des ersteren betrug 21 , der des letz-

teren sogar 33 cm.

Pemerkt ſei noch, daß ich Anflug nicht wahrge-

nommen habe. Selbst am Rande der kleinen Be-

ständchen nicht, obwohl die zahlreichen Zapfen am

Boden bekundeten, daß die Kiefern, und wohl nicht

zum ersten Male, gefruchtet hatten. Wasserbedeckung

des Bodens von einiger Dauer, wie sie an diesem

Orte fast regelmäßig in der Vegetationszeit vorkommt,

wird ich wiederhole es den Kiefernkeimlingen,

überhaupt den Keimlingen der Holzgewächse, verderbe

lich . Möglich, daß Zapfen und Samen von der Flut

stromabwärts geführt und an nicht von jedem Hoch-

wasser überfluteten Stellen der Auwaldflächen abge

lagert werden. Dann ist es nicht ausgeſchloſſen, daß

dort unter günstigen Verhältnissen Kieferngruppen, j

ganze Bestände entstehen.

Besser noch als durch die Plobsheimer Kiefern

anlagen wird der hohe Wafferfestigkeitsgrad der Kie

fer befundet durch die in zwei Staatsforstrevieren de

Rheinpfalz gewonnenen Beobachtungsergebniſſe.¹) Hie

werden die Kiefernanlagen zwar nicht so oft von

Hochwasser des Rheins heimgesucht als diejenigen in

Schußbezirk Plobsheim. Dafür ist der ursprüngliche

Umfang der Kiefernanlagen jener beiden Forstreviete

im Gegensatz zu den Plobsheimer Anlagen genau be

tannt. Etwaige Einwirkungen des Hochwassers auf

die Minderung der Ausdehnung der Kiefernwüchse

lassen sich daher dort leichter bestimmen als hier,

Außerdem sind die pfälzischen Kiefernanlagen viel aus

gedehnter als die Plobsheimer und im Lebensalter

nicht einförmig wie im Schußbezirk Plobsheim, sow

dern von einander verschieden.

Zuvörderst sei zweier Kiefernstangenhölzer

gedacht, welche in der Abteilung 2e, Geheg, Schußbe

zirk Goldgrund, Forstrevier Kandel- Süd nahe am

Rheine stehen. Herr Forstamtsaffeſſor H. Röſinger,

welcher mich, seitdem ihm die Verwaltung des Forst-

im Goldgrund zu Beobachtungszwecken begleitete, teilte .

reviers Kandel-Süd übertragen worden ist, wiederholt

mir im Jahre 1913 mit, daß sich die Stangenhölzer

der andere 40 Jahre alt sei, und daß der Flächen-

aus zwei Beständen zusammenseßen, deren einer 30,

umfang beider Bestände 15,2 ha betrage . Sie ftoden

auf einer Kiesbank, auf welcher gegenwärtig eine bis

60 cm hohe, aus Flutslick und Humus bestehende

Bestand aus Pflanzung, der 40 jährige aus Sant her:

Erdschicht lagert. Augenscheinlich ist der 30 jährige

vorgegangen. Darüber, ob der ältere Bestand durch

wasser abgelagerte Zopfen oder Samenkörner) entſtan

künstliche oder natürliche Besamung (durch vom Flut

wasser abgelagerte Zapfen oder Samenkörner) entſtan-

den ist , vermochte Herr Rösinger aufgrund der

chives Aufschluß nicht zu erhalten .

Durchsicht der einschlägigen Akten des Forftamtsar

wesene Forstwart Herr Sauer konnte bei bedeutenden

Der von 1888 bis 1912 im Goldgrund tätig ge-

Hochwässern seinen Schußbezirk nur mittelst Kahnes

besuchen, wobei er über den Gipfeln der auf tief ge-

fahren ist. In den beiden Kiefernstangenhölzern be

legenen Flächen ausgeführten Kiefernkulturen hinge-

trug bei einem Pegelstand in Maximiliansau (Rhein-

1) Vergl. Eflinger, Hochwasserschäden in den am

Rhein gelegenen Staats- und Gemeindewaldungen der Pfalz

während des Sommers 1910. Forstwissenschaftl. Zentral

blatt 1911. S. 394 bis 400 und Vill , Die Hochwaſſerſchä-

den in den Staatswaldungen des Königl. ForstamtesSon

dernheim im Jahre 1910. Naturwissenschaftl . Zeitſchrift

für Forst- und Landwirtſchaft 1911. G. 193 bis 198.
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von 6,60 m die Wassertiefe unterm Kahn un

: 80 cm. Mithin würden die Kiefern =

genhölzer bei einem Pegelstand von

m gerade noch wasserfrei sein , bei

msolchen von 6 m aber eine etwa 20 cm

Bodenwasserdecke zeigen , sodaß der

n auch an unebenen Stellen völlig überflutet ge-

I sein wird.

n neuester Beit hatte der Rhein die betreffs Höhe

Zeitdauer beträchtlichsten Ueberschwemmungen

er Begetationszeit der Jahre 1897 und 1910

weisen. Der Pegel von Maximiliansau zeigte

erstände von 6 m und darüber : ¹)

m Jahre 1897 am 23. , 26. und 27. Auguſt,

ununterbrochen an 21 Tagen vom 7.

7. Sept. Der Wasserstand überſtieg an 3 Ta=

m und erreichte am 11. Sept. das Höchstmaß

7,33 m; im Jahre 1910 ununterbrochen

42 Tagen vom 16. Juni bis 27. Juli, ferner

Lagen vom 10. bis 13. Nov. Der Wafferstand

tieg an 9 Lagen 7 m und erreichte am 19. Juni

Höchstmaß mit 7,60 m.

Die Wasserstände von 7 m an aufwärts bekunden,

die Kiefern in mehr als 1 m hohem Waffer ge=

en haben. 1897 war dies an 3 Tagen der Fall.

11. September erreichte das Wasser an den

mmen mit 1,33 m die beträchtlichste Höhe. 1910

en die Riefern durch 9 Tage in mehr als 1 m

em Waffer. Am 19. Juni, an welchem das Hoch-

er den höchsten Stand des ganzen Jahres erreichte,

die Waſſermarke an den Stämmen in einer Höhe

1,60 m, um 27 cm höher als 1897.

erwähnten Kiefernstangenhölzer und find, 1897 etwa

5jährig , länger als drei Wochen von Gipfelwasser-

dede und 1910, etwa 18 jährig , länger als sechs

Wochen von Wurzelwasserdecke heimgesucht wor=

den, ohne Schaden zu erleiden . Nur einige kleine

Stellen dieser Jungwüchse, namentlich des tiefst gelege=

nen Jungwuchses, welcher ungefähr 2 bis 3 Monate

im Wasser gestanden hat, zeigten sich etwas lückig .

Sehr lehrreich inbezug auf Widerstandsfähigkeit

gegen eine Waſſerdecke sind auch die Jungwüchse, welche,

gleichfalls auf pfälzischem Gebiete, rheinabwärts in den

Auwaldungen des vom Königl. Forstmeister Bill

verwalteten Forstreviers Sondernheim ſtocken.

Un=

Diese Kiefernjungwüchse, wie auch alte Kiefern-

bestände, welche zuletzt besprochen werden sollen, stocken

in dem durch 8,5 m hohe Dämme (Deiche) geschützten

Teile der Auwaldungen '). Die Dämme sind so hoch

und stark, daß deren Ueberflutung oder Durchbrechung

durch die Rheinflut damals nicht möglich war.

sere Kiefernorte sind daher 1910 nicht direkt von

ftrömendem Hochwasser des Rheins betroffen worden .

Dafür wurden sie freilich von dem in der Vegetations=

zeit für sehr schädlich gehaltenen Grund- oder Druck-

wasser des Rheins erfaßt. Dieses erfuhr eine Verstär-

tung durch die zeitweilig, und gerade im Jahre 1910,

sehr wafferreichen Flüßchen, welche teils im Pfälzer

Gebirge, teils in der nach dem Rheine sich senkenden

Pfälzer Ebene entspringen und zunächst in die durch

Rheins sich ergießen. Hier werden diese Zuflüſſe ſo=

den Rheindamm geschüßten Binnenwaldungen des

nenwaldungen von einem in früherer Zeit entstandenen

wie das Rheindruckwasser des oberen Teiles der Bin-

Altrheinarme aufgefangen, an welchen ein diese Waſ-

sermassen dem Rheine zuführender künstlicher Kanal

angelegt ist . An der Kreuzungsstelle desselben mit

dem Rheindamme findet sich eine Schleuse, deren auf

der Rheinseite gelegene beide Torflügel ſich ſelbſttätig

öffnen und schließen. Sie öffnen sich nach dem Rheine

Ranalwaffer. Sie schließen sich, wenn der Wasserstand

hin, wenn das Rheinwasser niedriger ist als das

des Rheins den des Kanals überhöht. Geſchieht lez-

Jahre 1915 geraume Zeit der Fall war, dann ſammelt

teres, was bei der gewaltigen Flut des Rheins im

sich das Wasser in diesem Teile des Binnenwaldgebietes

in beträchtlicher Menge an . Wohl find zur Verhin-

Eine von mir gemeinsam mit Herrn Forftamts
Eine von mir gemeinsam mit Herrn Forstamtssermassen

for Rösinger am 28. Juli 1913 unternommene

htigung sämtlicher Kiefernorte ergab , daß die

angenhölzer im wesentlichen unversehrt aus den be-

chueten Ueberschwemmung
en hervorgegangen waren,

nd daß die Irgten Gipfeltriebe des 30 jährigen Stangen

oljes eine Länge von 30 bis 40 cm, die legten Gip

Atriebe eines benachbarten 20 jährigen Kiefernjung

Duchses eine Länge von durchschnittlich 50 bis 60 cm

erreicht hatten . Das 30 jährige Stangenholz enthielt

nach Angabe des Herrn Rösinger auf dem ha 25

bis 30 Festmeter Derbholz
.

Einige nicht sehr umfängliche Jungwüchse bis zum

alter von 20 Jahren stehen tiefer als die vorstehend

9 Die 6 m und mehr betragenden Waſſerſtände des

Jahres 1897 habe ich mit Erlaubnis des Herrn Damm-

meifters J. Doll im Jahre 1905 aus dem Pegelstandsbuch

Maximilansau ausgezogen. Die 6 m und mehr betra-

senden Waſſerſtände des Jahres 1910 hat Herr Doll selbst

in bankenswertester Weise füir meine wissenschaftlichen Zwedeaus dem
Begelstandsbuche

herausgeschrieben.

seit und abwärts von diesem Altrheinarme gelegenen

derung des Eindringens dieser Waſſermaſſen in die

Binnenwaldungen und in die an der westlichen Grenze

dieser Waldungen vorhandenen Felder Dämme in der

¹ ) Nach Vill umfaßt dieser Teil der Auwaldungen des

Forstreviers Sondernheim 570 ha, der im Flutgebiet des

Rheins gelegene, von strömendem Wasser heimgesuchte Teil

der Auwaldungen 530 ha

21*
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durchschnittlichen Höhe von 6,5 m errichtet. Bis zum

Jahre 1910 erfüllten diese Dämme auch ihren Zweck.

In diesem Jahre jedoch erreichten die Waffermassen

eine solche Höhe, daß ein Teil des Wassers sich über

die Dämme ergoß und das Wald- und Feldgelände,

ſoweit es von Druckwasser noch frei war, überflutete.

So glichen die Binnenwaldflächen einem ausgedehnten

See, aus welchem nur kleine hochgelegene Waldstrecken

als Inseln hervorragten ') . Das Waffer blieb auf den

überfluteten Waldflächen stehen bis es bei sinkendem

Wasserstande des Rheins in diesen mittelst des Kanals

und der selbsttätigen Schleuse abzog oder verfickerte

und verdunstete.

Diese Vorgänge brachten es mit sich, daß im Jahre

1910 sämtliche Kiefernanlagen der Auwaldungen des

Forstreviers Sondernheim von einer 11/2 bis 2/2

Monate andauernden Wasserdecke betroffen wurden .

|

handen . Denn die am Leben gebliebenen P

entwickelten im Frühjahr 1911 noch bis 20 cm

Gipfeltriebe . Da trat aber in diesem Jahre eine

mehrere Monate sich erstreckende, faſt regenloſe To

periode ein . Die geringe Anzahl Wurzeln, welde

Engerlingfraß verschont geblieben waren, vermo

nicht, den Pflanzen die ungemein beträchtlich

menge zuzuführen , deren ſie infolge der überaus

ken Verdunstung bedurften. Die Pflanzen vertre

| ten. Diese kleine, übrigens nur den 40. Teil der

der Gesamtjungwüchse darstellende Fehlstelle

sonach im wesentlichen durch Engerlingſraß und

durch die Wirkungen des Stauwaſſers verursacht

den sein .

Am 25. Juli 1913 besuchte ich in Begleitung

Herrn Forstmeisters Vill die ein Hektar umfa

achtjährige Pflanzung von neuem . Der Zustan

übrigen 4/5 der Pflanzung hatte sich seit dem

des Jahres 1911 verschlechtert . Die ganze

umfassende , ein wenig nach Süd geneigte

bildet, so zu sagen, ein Stelldichein tierischer S

linge . Außer den Engerlingen haben namen

Kaninchen und Rehe größere oder kleinere

in den Kulturen verschuldet. Beispielsweise

eine Anzahl Kiefernstämmchen in der Höhe von

bis 2/3 m von Rehen in der Weise verbiffen, do

als Aesung dienenden Gipfel nach unten hingen.

Aus vorstehender Darstellung geht hervor,

der etwas mißliche Zustand des Kiefernjungu

nicht sowohl durch die Wirkung des Waſſerſtaues ,

dern vielmehr durch die von Engerlingen und

bewirkten Beschädigungen der Pflanzen verur

worden ist.

Die Jungwüchse im Umfange von 8 ha be

stocken eine früher als Feld benutzte Fläche, welche

zu 2/8 mittelst Pflanzung, zu 1/3 mittelst Saat auf-

geforstet worden ist. Die Anlagen waren bei Eintritt

des Wasserstaues im Jahre 1910 5 bis 14 jährig .

Der Wasserstau währte 1/2 bis 212 Monate, von

Ende Juli bis Sept., an den tiefften Stellen bis Okt.

hinein. Die von mir und Herrn Forstmeister Vill

am 20. Okt. 1911 besichtigten Jungwüchse waren im

allgemeinen von guter Beschaffenheit . Nur etwa 1/5

einer 1 ha bestockenden 7 jährigen Pflanzung war an

einer Stelle zum großen Teile abgestorben . Dies er=

klärt sich mutmaßlich ſo : Vor Ausführung der Pflan:

zung wurde das außerordentlich stark von Engerlingen

bewohnte Feld gepflügt . Auf der ein ha umfassenden

Fläche wurden ungefähr 1 kbm Engerlinge gesammelt

und vertilgt. Viele von Engerlingen bewohnte Boden= Zum Schluß frien die die bedeutende Wa

teile werden aber von der Pflugschar nicht erfaßt wor- festigkeit alter Kiefern bekundenden Tatjan

den sein. Aber auch in den durch Pflügen an die angeführt. Die in der Nähe der Ki-fernjungwid

Oberfläche gebrachten Bodenteilen werden eine Anzahl an einigen Stellen sich findenden, mindeſtens +

Engerlinge den Blicken der Sammler entgangen sein.bestockender. alten Kiefernbestände waren zur

So konnten zahlreiche im Boden gebliebene Engerlinge

die Wurzeln der in den umgepflügten Boden gefeßten

Kiefernpflanzen mehr oder weniger stark beschädigen.

Die Pflanzen, deren Wurzeln stark beschädigt wurden,

ſtarben ab , die Pflanzen, deren Wurzeln nur mäßig

beschädigt wurden, blieben zunächst am Leben. Wohl

werden die verlegten Wurzeln dieser Pflanzen infolge

der Wirkungen des Stauwaffers abgestorben sein.

Allem Anscheine nach waren jedoch nach dem Ver=

schwinden der Wasserdecke eine, wenn auch nur kleine,

Anzahl mehr oder weniger gesunder Wurzeln noch vor

1) Vergl. Vill, Die Hochwaſſerſchäden in den Staats-

waldungen des Königl. Forstamtes Sondernheim im Jahre

1910, Naturwissenschaftl. Zeitschrift für Forst- und Land-

wirtschaft 1911. S. 193 f.

聯

dis Wasserstaues, im Jahre 1910 , 60 Jah

alt. Nach mündlicher Angabe des Herrn Forfmasterá

Vill hat der größte Kiefernbestand, soweit ereine

beite flache Mulde bestockt, 22 Monate, soweit

in 20 cm höher gelegenem Boden wurzelt, 1 Monal

im Stauwaffer gestanden. Die Benadelung der kie

fern in der flachen Mulde hatte sich infolge der Wi

kung der Wasserdecke etwas verdünnt. Herr Bill

meinte, der Ersatz für die abgefallenen Nadeln werd

nicht lange ausbleiben . Wie die am 25. Juli 1918

wiederholte Besichtigung des Bestandes lehrte, erwies
sich diese Meinung als zutreffend: die Benadelung

war vollkommen. Im übrigen sei über den Befund

des nicht selten von anhaltender Wafferdede heimge

suchten Bestandes folgendes berichtet. Schluß nahezu
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¡ckenlos, durchſchnittliche Scheitelhöhe (Schäßung) un-

fähr 20 bis 22 m, mittlerer Stammdurchmesser 20

$ 30 cm.

Außerdem bekundet unser Kiefernbestand , welcher

98 und 1899 mit Buchen unterpflanzt worden war,

aß die Kiefer die Buche in Wasserfestigkeit erheblich

Dertrifft. Die Hälfte der Buchen waren der Flut

es Jahres 1910 erlegen.

Betreffs der Beschaffenheit des Holzes

Sufig von langwierigem Hochwasser betroffener Kies

nbestände habe ich etwas ungünstiges nicht ver-

tommen. Der Königl. Preuß. Oberförster Middel-

orpf') in Stoberau (Reg.-Bez . Breslau), welcher

a fünf verschiedenen Forstrevieren des Ueberschwem-

aungsgebietes der Oder sechs oft und lange im Flut-

caffer gestandene Kiefern im Alter von 32, 45, 66 ,

3, 85 und 105 Jahren untersuchte, fand die Bäume

burchweg geſund.

The ich meine Darstellung über das Verhalten

der Kiefer zum Waſſer ſchließe, möchte ich der Königl .

Regierung , Abteilung für Forsten, in Speyer, sowie

den Herren Vorſtehern der Forstämter Kandel-Süd

and Sondernheim, Forstamtsassessor Rösinger und

Forstmeister Bill eine Bitte ehrerbietigst unterbrei-

ten, durch deren Erfüllung die Forstwirtschaft mög=

herweise eine überaus bedeutende Förderung erführe.

Tie Bitte lautet, es mögen Versuche angestellt wer=

Sen, durch Gewinnung von Samen aus den wasser

ten Kiefernbeständen der Forstreviere Kandel- Süd

Goldgrund) und Sondernheim und durch Aussaat

des Samens eine gegen die Wirkungen lange währen-

ben Staumaffers sehr widerstandsfähige Spielart, die

Bassertiefer, zu züchten .

Lieferten die Versuche das erhoffte Ergebnis, so

zire der Same oder das daraus gewonnene Pflanzen

material zunächst zur Befriedigung des Bedarfs der

Forstreviere Bayerns abzugeben , der etwa verbleibende

Ueberschuß nach auswärts zu verkaufen.

Die Versuche ließen sich auch auf alle anderen

forftlich wichtigen Holzarten erstrecken, deren Waſſer=

feftigkeitsgrad in den genannten Forstrevieren durch

Anpassung an die nicht seltenen und langwierigen

Waſſerdecken allmählich ein außerordentlich hoher ge=

worden ist.

1) Verhandlungen des Schlesischen Forstvereins 1866 ,

6. 206 bis 208.

Hauptergebniſſe der vorstehenden Darſtellung.

1. Unterirdische Bodennässe , ohne Ober-

flächenwasser, wird von der Kiefer länger ertragen als

oberirdische Wasserdecke. Bei unterirdischer Bodennässe

erhalten die nahe an der wenig feuchten Oberfläche

hinstreichenden Wurzeln stets oder doch zeitweise Sauer-

stoffzufuhr direkt aus der freien Luft vermittelst der

Lentizellen . Bei oberirdischer Wasserdecke wird Sauer-

stoff von den Wurzeln weit spårlicher aufgenommen.

Die Aufnahme beschränkt sich auf die im Waſſer ent-

haltene Luft, deren Menge nur gering ist und sich

überdies bei zunehmender Tiefe des Wassers und mit

deſſen zunehmender Erwärmung durch die Sonne und

Luft im Sommer noch vermindert.

2. Durch stehendes Oberflächenwasser

oder Stauwasser wird die Kiefer mehr benach-

teiligt als durch fließendes. Aus ersterem wird

verhältnismäßig viel Luft durch Erwärmung des Was-

ſers in der warmen Jahreszeit ausgetrieben. Doch iſt

der Unterschied in der Wirkung zwischen stehendem

und fließendem Wasser nicht sehr bedeutend. Ver

mutlich , weil die Kiefer in hohem Maße befähigt ist ,

die Lufträume in den Wurzeln zu vergrößern und zu

vermehren . Stehendes Wasser kann noch durch eine

andere Wirkungsweise die Rieser benachteiligen. Stau:

wasser begünstigt das Entstehen von den Holzgewächsen

mehr oder weniger schädlichen Bodenjäuren weit mehr

als fließendes Wasser, welches den Boden sogar zu

entſäuern und zu entfalzen vermag . Indes vollzieht

sich die Bodenversäuerung durch Stauwaffer nur lang=

sam und kommt oft nur bei Waſſerdecke von langer

Dauer vor.

" Das Forstamt Sondernheim ſcheidet aus meiner Vor-ftellung aus, da der Herr Finanzminiſter bald nach Beginn

des Strieges aus militärischen Gründen die unverzüglicheAbholzung
von 140 ba Staatswald im Forstrevier Sondern-

heim angeordnet hat. Von dieser Abholzung sind auch

nahezu sämtliche Kiefernorte betroffen worden,

3. Gipfelwasserdecke, bei welcher die Pflan-

zen völlig unter Wasser stehen, ist der Kiefer schäd =

licher als bloße Bodenwasserdecke. Durch Gipfelwaſſer-

dede wird der Zutritt von Sauerstoff vermittelst der

Rindenporen oder Lentizellen nicht nur zu den Wur

zeln , sondern auch zu den Stämmen, Aesten und

Zweigen in hohem Maße gehemmt und außerdem der

Assimilationsvorgang in den Nadeln außerordentlich

beeinträchtigt. Ferner bewirkt die Gipfelwasserdecke,

wenn das Waſſer ſchlammig ist, die Ablagerung einer

Schlammschicht auf Rinde und Nadeln. Bleibt die

Schlammschicht nach Ablauf des Waffers noch eine

Zeitlang bestehen, so erhält hierdurch die nachteilige

Wirkung, welche bei Gipfelwasserdecke das Wasser

hervorruft , gleichsam eine Fortsetzung.

4. Durch Gipfelwasserdecke werden sehr junge

Pflanzen, weil sie rascher atmen als ältere und

weil jene wegen ihrer kurzen Lebensdauer noch nicht

imftande waren, die Lufträume beträchtlich zu ver-

mehren und zu vergrößern , mehr gefährdet als ål-

tere Pflanzen.



162

5. Die Kiefer vermag, gleich den meisten anderen

Holzarten, ohne Schaden zu erleiden, außerhalb

der Vegetationszeit länger im Wasser zu

stehen als innerhalb derselben. In unseren

Breiten atmen die Holzgewächse , insbesondere auch die

Kiefer, in der falten Jahreszeit nur sehr schwach, be-

dürfen daher auch nur einer geringen Menge Sauer-

stoffs . Außerdem ist das Waſſer unter gleichen äußeren

Verhältnissen in der kalten Jahreszeit reicher an Luft

als in der warmen.

6. Das Stammholz oft und lange im Flut

wasser gestandener Kiefern ist gesund.

=
Aufgrund meiner Darstellung habe ich den Was

serfestigkeitsgrad der Kiefer eingeschäßt.

Hierbei blieben Keimlinge und sehr junge Pflanzen

unberücksichtigt. Kiefern auf solcher Stufe der Ent-

wicklung atmen besonders rasch und find nicht imftande,

die durch Ueberschwemmungswasser von langer Dauer

außerordentlich verminderte Luftzufuhr zu den Orga

nen durch Vergrößerung und Vermehrung der Luft-

räume ſofort in gewiſſem Maße wettzumachen. Auch

werden Keimlinge und zarte Pflänzchen noch nicht

befähigt sein, dem übermäßigen, Zellensprengungen

usw. verursachenden Eindringen von Waffer in die

Organe durch Verstopfung der Zugänge in Form von

Thyllen zu begegnen . Ferner habe ich bei meiner

Einſchäßung angenommen, daß anhaltende Wafferdecke

nicht eintritt kurz nach dem Verſeßen der Pflanzen,

che noch die dadurch etwa entstandenen Wurzelver

legungen geheilt sind, nicht eintritt zu einer Zeit, wo

die Pflanzen oder Bäume etwa durch pflanzliche oder

tierische Schädlinge verlegt oder geschwächt sind, nicht

eintritt in Jungwüchsen, Stangen- und Althölzern,

welche von Oberflächen waffer nie betroffen worden sind.

Weiter ist meine Einschätzung unter der Voraussetzung

erfolgt, daß das Ueberschwemmungswasser nicht eine

den Zutritt der Luft zu den Pflanzenwurzeln abhal-

tende Verkrustung oder Versandung oder Verkiesung

des Bodens bewirkt , und daß es nicht eine solche

Menge Schlamm enthält, daß sämtliche oberirdischen

Organe der unter Wasser geratenen Pflanzen mit

einer nach Ablauf des Waſſers noch lange fortbestehen=

den Schlammschicht überzogen werden .

Unter diesen Annahmen und Voraussetzungen be-

trägt die Widerstandsfähigkeit in der Vege=

tationszeit bei von fließendem Wasser

dargestellter Gipfelwasserdecke etwa 4 bis

5 Wochen, bei fließendem Wasser ohne

Uebergipfelung der Pflanzen für Jung
=

wüchse etwa 5 bis 6 Wochen, bei fließende

Wasser für Stangen und Althölzer 6 bis 1

Wochen, ohne daß ein erheblicher Abgang von Pflan

zen oder Bäumen zu befürchten ist . Bei stehender

Wasser ist die Widerstandsfähigkeit der vom Waffe

übergipfelten und nicht übergipselten Holzgewächse e

was geringer.

Obige Annahmen und Voraussetzungen werde

freilich bei der unregulierbaren natürliche

Bewässerung durch Ueberschwemmunge

der Au- und Niederungswaldungen

nicht oder nur teilweise erfüllt werden . Demgemi

wird sich die Widerstandsfähigkeit der Kiefer gege

eine Wasserdecke bisweilen vermindern . Dagegen wi

schäzung ermöglicht durch die von mir an mehreren Stel

die Erfüllung der Voraussetzungen für meine Ei

len¹) vorgeschlagenen und beschriebenen, vornehm

ich in der Streifenbewässerung und Hál

bestehenden künstlichen Bewässerungsvers

terung der Au- und Niederungswaldungen

jenigen Waldflächen, für welche eine Wasserzufuhr

fahren. Hier hat man es völlig in der Hand, die

daß man bei Anwendung der künftlichen Bewäfferung

nicht erwünſcht iſt , davon auszuschließen. Darauf,

imftande ist , dem Walde Wasser zuzuführen , wenn es

den Pflanzenwuchs fördert, es vom Walde auszu

schließen, wenn es den Pflanzenwuchs zu benachteiligen

droht, beruht die hoch bedeutsame Ueberlegenheit der

Ueberschwemmungen) . Außerdem kommen an der Vo

künstlichen Bewässerung über die natürliche (durch

denoberfläche der Streifen und Hälter, Senten und

Bertiejungen nicht vor im Gegensatz zu den von Uebers

schwemmungen heimgesuchten Au- und Niederungs

waldungen. In deren Senken können daher die Kul-

turen nach Ablauf des fließenden Waffers noch

stehenden Waffers unterworfen sein. Endlich möge

geraume Zeit den dann unerwünschten Wirkungen des

erwähnt sein, daß die künstliche Bewässerung das Abr

Vernichtung von am Stamme und an den Nadeln

brausen verschlammter Pflanzen durch die auch zur

figenden Schädlingen und zur Löschung von Bränden

sei bemerkt, daß bei zweckmäßiger Anwendung der

verwendbare Waldsprige ermöglicht. Schließlich

ſei

künstlichen Bewässerung, besonders des Streifen und

Hälterungsbewåſſerungsverfahrens , sich möglicherweise

äußerst wasserfeste Spielarten der Riefer und wohl

der meisten anderen Holzarten gewinnen ließen.

1) Desterreichische Forstzeitung 1896, S. 145 bis 147 und

386 f.; Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1993, S. 447

bis 450 ; 1904 , S. 257 bis 259 ; 1905 , S. 403 bis 406 ; 1909,
S. 389 bis 395 ; Anderlind , ein System von Mitteln

zur Verhütung schädlicher Hochwässer usw. 1964 .
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Literarische
Berichte.

feilungen der
ſchweizeriſchen Central-

ftalt für das forſtl.
Versuchswesen. XI.

d. Heft 1.
Herausgegeben von Prof. A. Eng-

Zürich, Beer u . Co. 1914 .

as Heft enthält 2 Abhandlungen, eine aus dem

che der
Produktionslehre und eine aus

Gebiete der
Ertragskunde.

In der ersten Abhandlung berichtet Dr. W. Knu-

über
Spektrophotometrische Unter-

ungen im Walde. Es ist mit Freuden zu

then, daß hiermit wieder eine wichtige theoretische

it geliefert wird, wie wir sie zur wissenschaftlichen

blegung unserer Lehre vom Waldbau dringend

fen. Die schweizerische und österreichische Ver-

anstalt sind mit solchen Arbeiten bahnbrechend,

end wir uns der Tatsache nicht verschließen dür

daß die deutschen
Versuchsanstalten ihr Arbeits-

et faft vorwiegend auf das Gebiet der Ertrags-

e beschränkt haben . Die Einrichtung und wohl

die Zersplitterung der Anstalten im Reich sind

der triftigste Grund dafür. Möge der kom-

e Friede auch hier eine kräftige Weiterentwicke:

in der Organiſation der deutschen forstlichen Ver-

sanstalten und einen gleichmäßigen Ausbau sowohl

Fragen aus der Produktions- als auch der Be

slehre bringen.

nuchel gibt zunächſt einen Ueberblick über die

thoden der Lichtmessung, die im Gebiete der Pflan

phyfiologie seither angewandt worden sind .

Der erste, der
photometrische

Untersuchungen für

Berständnis
physiologischer Vorgänge im Walde

berte, war Theodor Hartig ; er stellte schon

40 Jahren mit
lichtempfindlichen Papieren Licht-

fungen an, die aber kein endgültiges Ergebnis

aten. Prof. J.
Wiesner , der als Pflanzen

fiologe dem Lichtgenuß der Pflanzen einen großen

eil seiner Forschungen widmet, vereinfachte die von

Junfen und Roscoe erfundene Methode der Licht-

neffung derart, daß sie für biologische
Untersuchungen

erwendet werden konnte.

Die Wiesnersche Methode wurde bekanntlich von

Prof.Cieslar-Wien dann zu
Lichtmeffungen im

albe
benutt. )

-

angenommen hat. Nach dem
Talbotschen Geseze

gleiche Färbung entsprechen , es muß Jt J₁ t₁ , ſein.

muß gleichen Produkten aus Zeit und Lichtintensitāt

Da aber heute das
lichtempfindliche Papier meist nicht

selbst hergestellt wird, sondern künstliches photogr . Pa-

pier zu den Versuchen benutzt wird, so liegt darin

schon eine Fehlerquelle, weil die
Lichtempfindlichkeit ſol-

cher Popiere durch das Lagern stark beeinflußt wird .

Dr. E. Riebel nahm anstelle des
farbenempfind-

lichen
Chlorsilberpapiers zu

Lichtmessungen „ Wynnes

Infallible
Exposuremeter", den bekannten Expo-

sitionsmesser der Photographen, der Bromsilberpapier

enthält.

da:

noch der

Abgesehen von der genannten unbestimmten Fehler-

quelle haftet aber der Wiesnerschen Methode

mit allen photographischen
Methoden

Mangel an, daß die Resultate nur dann Schlüſſe auf

die Helligkeit zulaffen, wenn die
verglichenen

Lichtquellen dieselbe
Farbenzusammen-

sehung haben. Die diffuse Strahlung besteht nun

aber meist aus den dunkeln Strahlen kurzer Wellen-

länge, während bei direktem Sonnenlicht, dieses durch

die Atmosphäre gerade um die
Strahlengattung furzer

Wellenlånge am meisten geſchwächt wird. Dorno

hat nachgewieſen, daß die Methode nicht genügend An-

haltspunkte für die Bestimmung der chemischen In-

tensitäten des diffuſen und des direkten Tageslichtes

gibt, um die Helligkeiten beider Lichtquellen zu ver-

gleichen. Weiter geht dann Verf. noch auf die Licht-

studien von Ramann, Boyen Jensen, Zederbauer und

Max Wagner ein.

Wichtig ist das Resultat
Zederbauers für ein

weiteres Eindringen in das
Lichtmessungsproblem im

Walde.
Zederbauer folgert , daß das Kronendach

licht ausübt, daß ferner die Absorption bei den Holz-

des Walde eine selektive Absorption auf das Tages:

arten verschieden ist, weshalb Untersuchungen über das

Bestandslicht die einzelnen
Spektralbezirke zu

berücksichtigen habe".

Max Wagner beschrieb 1913 ein Photometer,

das dem vom Verf. verwendeten im Prinzip ähnlich

ist, hat aber bisher nur wenige Ergebnisse mitgeteilt.

Die genannte Methode besteht im wesentlichen

Sarin, daß besonders
hergestelltes

lichtempfindlichesNormalpapier
solange dem Lichte ausgesetzt wird, bis Chlorophyllöſungen in 7 scharf getrennte Bånder ; er

Willst åtter zerlegte das
Absorptionsſpektrum von

bieFarbe eines konstant gefärbten
Vergleichspapiers fand, daß die

Absorption am stärksten in Rot und

a. d . forſtl . Verſuchswesen Desterreichs . Blau, am gerinsten im Ultrarot ist . Timiriazeff

und Engelmann stimmen darin überein, daß Ab-

Der Einfluß der Qualität und Quantität des

stand vieler
Spezialarbeiten geworden.

Lichtes auf den Lebensprozeß der Pflanzen ist Gegen-

Mitteilungen
XXX.

heft.
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sorption- und Affimilationmaximum im Rot liegen ;

Reinke gelangte zu demselben Schluffe.

Kniep und Minder fanden jedoch, daß „ bei

Anwendung gleicher Intensitäten für Rot und Blau

nahezu gleiche Assimilationswerte erzielt werden" .

Insofern herrscht nach dem heutigen Stande der

Wissenschaft Uebereinstimmung, daß „ alle Strahlen:

gattungen des sichtbaren Spektrums fähig befunden

werden, Assimilation hervorzurufen , den Strahlen mitt-

lerer Brechbarkeit jedoch eine geringere Bedeutung zu-

geschrieben wird als den übrigen. Bezüglich der Ge=

staltungsprozesse der Pflanzen weisen die seitherigen

Forschungsergebnisse dahin, „ daß die Pflanzen sich im

monochromatischem Lichte nicht normal entwickeln, daß

jedoch die kurzwelligen Strahlen von besonderer Be-

deutung sind".

Knuchel verwendete für seine Untersuchungen ein

unter Mitwirkung von Prof. Schweizer konstruiertes

Spektrophotometer, ein ziemlich schwerfälliges Instru=

ment. Es hat den Vorteil, daß bei jeder Messung

an 5 genau bestimmten Stellen des Spektrums

bei rot

gelb"

" grün

" hellblau

dunkelblau"

(Wellenlänge = 652 mm)

"

- 589!! "

= 520" "

472
" "

- 652 "

die Intensität des Lichtes gemessen werden kann .

Das Instrument ist nur zur Messung von Zenith-

licht eingerichtet ; es wird zur Lichtmessung im Be-

stande 3 mal aufgestellt : Zunächst im Freien, dann

an der vorher bestimmten Stelle im Bestand, zuleßt

wieder im Freien . Dazu sind im ganzen 60 Ein-

stellungen und etwa 30 Minuten erforderlich.

Haften auch dem neuen Photometer Nachteile an

der Verf. erwähnt den großen Umfang und die

hohen Kosten des Apparates , die beschränkte Trans-

portfähigkeit, die Notwendigkeit zweier Beobachter, die

Beschränkung der Messung auf nur vertikal einfallen-

des Licht , so sind doch erst mit diesem Photo-

meter Eigentümlichkeiten des Lichtes unter Baum-

kronen festgestellt worden, die mit den früheren Me=

thoden niemals zu erkennen waren . Weiter zeigt aber

die noch etwas umständliche Methode neue Wege zu ein-

facheren Methoden der Messung des Bestandeslichtes .

Die Ergebnisse sind in den folgenden Abschnitten

sehr klar und anschaulich dargestellt, die folgende Punkte

behandeln :

I. Das Tageslicht.

II . Die Lichtdurchlässigkeit der Blätter.

III . Das Licht unter einzelnen Bäumen und Bestän-

den.

1. Das Licht unter Kronen freistehender Bäume

verschiedener Holzarten.

2. Die Lichtverhältnisse unter Bestandesschirm.

3. Die Lichtintensität unter Laublosen Kronen.

Zum Schluffe werden die Ergebnisse zusammengefas

und Folgerungen gezogen.

Die Ergebnisse sind im wesentlichen :

1. Das Tageslicht ist selbst bei scheinbar unver

änderlichem Himmel großen nicht vom Sonnen

stande abhängigen Schwankungen unterworfen.

2. Die grünen Blätter der Laubbäume absorbiere

die Strahlen verschiedener Wellenlänge des fict

baren Spektrums verschieden .

Die Absorption ist bei verschiedenen Blätten

desselben Baumes quantitativ sehr verſchieden

Lichtblätter sind im allgemeinen weniger durd

lässig als Schattenblätter. Hauptsächlich licht

durchlässig sind die Blattnerven ; die chlorophyl

haltigen Zellen sind für chemisch wirksame Strah

len fast undurchlässig .

3. Beim Durchgang durch belaubte Laubholzkronen

erleidet das Tageslicht eine Abſchwächung bis auf

wenige Prozente seiner Helligkeit . Die Abschwä

chung ist im Grün und Gelb geringer als in den

übrigen Spektrumsteilen .

4. Die Menge des vertikal durch Kronen von Fichte

und Tanne hindurchgehenden Lichtes beträgt meist

nur Bruchteile eines Prozentes der Helligkeit.

5. Die starke Auslöschung des Tageslichtes durch die

Baumkronen erklärt sich aus der geringeren Durch

lässigkeit und der großen Oberfläche aller Blatt

organe des Baumes.

Die einseitige Blattoberfläche aller Blätter eines

stark gelichteten 100 jährigen Buchenbeſtandes iſt

etwa 2-3 mal größer als die Bestandesfläche

und in einem 55 jährigen geschlossenen Fichtens

bestande beträgt die totale Nadeloberfläche mehr

als das zehnfache der Bestandesoberfläche.

6. Für die Praxis der Lichtmessung im Wald er:

gibt sich, daß

a) für feinere Untersuchungen unter Laubhölzern

die einzelnen Farben getrennt gemeffen wer-

den müssen,

b) daß im Nadelholzwalde dieſe getrennte Meſ-

sung nicht nötig ist.

Es kommt dies daher , daß das im Nadelholzke

stande auf den Boden gelangende Zenithlicht meiſt

Licht ist, das durch die Lücken des Kronendaches ein

dringt und daher keine Veränderung in der Farben:

zusammensetzung gegenüber dem Freilicht erleidet.

Ar

Ein weites Feld der Forschung über die Rolle des

Lichtes im Walde eröffnet das Studium der streng

wiſſenſchaftlich durchgeführten äußerst anregenden

beit, die unserem Waldbau feftere Grundlagen zu ge
ben vermögen. Möge es viele zu eifrigem Studium ,
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des für die forſtliche Produktion so wichtigen Faktors :

Licht anregen und darin fördern.

„Größe und Aufbau des Normalvor

rates im Hochwalde“ ist die 2. Abhandlung be-

titelt, in der Flur y mittels theoretischer Untersuchun-

gen über den Normalvorrat die Resultate unserer Er

tragstafeln der Forsteinrichtung leichter dienstbar zu

machen sucht.

Nicht einverstanden kann man sich damit erklären,

day Flury in der Einleitung schreibt : „Es ist ohne

weiteres einzuräumen, daß bei dem heutigen Stande

der Forsteinrichtung und Waldbehandlung der Normal-

rorrat gegenüber der früheren Auffaffung erheblich an

Wichtigkeit verloren hat".

Das ist nicht richtig. Der Begriff des „Normal-

rorrates " ist heute für jede nachhaltige Forstwirtschaft

noch so wichtig wie ehedem . Geändert haben sich nur

bei der Entwickelung einer rationelleren Forstwirtschaft

draußen im Walde die Maßnahmen ihn zu verwirk-

lichen. Die schablonenhafte Aneinanderreihung der

Altersklassen ist weggefallen, die freiere Bestandswirt-

itaft ist im allgemeinen an ihre Stelle getreten.

Selbst der reine Plenterwald bedarf zu seiner nach

haltigen Bewirtschaftung den Begriff des „Normal

vorrates" und Flury selbst gibt im Gegensatz zu den

einleitenden Sägen im I. Abschnitt über den Be=

griff" des Normalvorrates dies zu , der mit dem Sage

schließt : „ Sind auch für die endgültige Festsetzung des

Etats meist andere Gesichtspunkte und Erwägungen

bestimmend, so soll uns dies nicht verleiten, deswegen

den Normalvorrat als hemmenden Ballast über Bord

zu werfen, solange wir an dessen Stelle nichts besseres

zu sehen vermögen, was in zahlenmäßiger Form ein-

facher und prägnanter als Kriterium für die Siche=

tung der Nachhaltigkeit dienen könnte“.

Nach dem I. Abschnitt „ Begriff des Normalvorrates"

geht Flury auf die Beschreibung und Größe im II .

Abschnitt ein. Zunächst behandelt der Verfasser die

Berechnung des Normalvorrates aus dem jähr=

lichen Haubarkeitsdurchschnitt s zu wachs,

die von der falschen Voraussetzung ausgeht, daß der

Zuwachs in allen Lebensaltern gleich groß ist.

u

Nv = uz
№4
2

• uz . 0.5 u.

In dieser Formel hat der Faktor 0.5 aber nur

für einen Punkt der Kurve des graphisch dargestellten

Normalvorrates Giltigkeit, was sofort ersichtlich wird ,

wenn man den Normalvorrat nach der richtigen Me-

thode aus den Massenziffern einer Ertrags-

tafel berechnet
.

Man kann daher aus dem richtig nach einer Er-

tragstafel berechneten Normalvorrat den richtigeren Wert

als 0.5 oder für die sogenannte variable Konstants

1916

c aus der Formel : Nvu cu berechnen. Diesen

Weg hat Flury eingeschlagen ; es wurden für ver-

schiedene Holzarten, Bonitäten und Umtriebszeiten der

Normalvorrat aus den Ertragstafeln berechnet und

dann daraus die Werte für c gesucht . Zu Grunde

gelegt wurde den Untersuchungen für

Fichte die Ertragstafeln Flurys

Tanne

"

Kiefer

Buche

" "1

"1 "

" W

" "

"1 "

" "

Loreys

1907

1896

Eichhorns 1902

Schwappachs 1896-1908

Flurys 1907

Schwappachs 1911

Schwappachs 1905.Eiche

Aus den Untersuchungen, die von dem theoretisch

richtigen Aufbau des Normalvorrates ausgehen, geht

hervor, daß je langsamer der Entwicklungsgang einer

Holzart ist, ( Licht - Schattholzarten) es desto länger

dauert, bis die Konstante c den Wert von 0.5 er

reicht . Die Resultate sind in klaren übersichtlichen

Tabellen sehr anschaulich dargestellt .

Für die Tanne und Buche erhält man mit der

Haubarkeitsdurchschnittszuwachsformel von über 120

Jahren den annähernd richtigen Vorrat, meist also

einen zu hohen , was die badische Forsteinrichtungs-

vorschrift in den 1880er Jahren zu Abänderung der

Formel auf Nv = uz × 0.45 u bewogen hat, eine

Vorschrift, die - aber nach einigen Jahren wieder fallen

gelaffen wurde.

Um ein kurzes Bild über die Größe der Konstanten

c zu geben, haben wir deren Wert für einige Holz :

arten, Umtriebszeiten und Standortsklassen im folgen:

den zusammengestellt, zumal die Arbeit vielen Forst-

einrichtungsbeamten nicht leicht zugänglich sein wird .

Tabelle 1 .

Wert des Konstanten c für Derbholzmasse.

Fichte (Flury) Gebirge.

Umtriebszeit = Ɑ

Jahre

Standortsklasse

60

80

100

I II III IV V

0.362 0.340 0.316 0.284 0.247

0.427 0.411 0.392 0.363 0.334

0.485 -0.471 0.453 0.426 0.393

120 0.537 0.525 0.480 0.484 0.453

Kiefer (Schwappach 1908 ) .

60

80

0.439 0.409 0.374 0.301 0.234

0.507 0.483 0.456 0.390 0.331

100 0.562 0.539 0.525 0.469 0.416

120 0.607 0.603 0.596 0.555 0 524

140 0.655 0.670 0.682

Weißtanne (Baden).

80

100

0.363 0.345 0.317 0.271 0.204

0.435 0.410 0.384 0.347 0.285

120 0.483 0.463 0.437 0.400 0.348

22
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Die Konstante c steigt mit zunehmender Um Forsteinrichtung sucht den wirklichen Vorrat mit die

triebszeit und Standortsgüte. sem Normalvorrat zu vergleichen und dies ist ein

gehend nur bei der Kenntnis der Größe des Normal-

vorrates nach Altersklassen möglich .

Für die Praxis wertvoller als diese vorwiegend

theoretisch interessanten Untersuchungen sind die Aus-

führungen und Darstellungen der Verteilung des

Normalvorrates nach Alters- und Stand-

ortsklassen.

Höhere Umtriebszeiten verlangen einen höheren

Normalvorrat. Seine Größe und angemessene Ver-

zinsung find Hauptfragen der Forstwirtschaft . Die

In tabellarischen Uebersichten , von denen ein Aus-

zug hier wiedergegeben ist, hat Flury den prozentualen

Anteil der einzelnen 20 Jahre umspannenden Alters-

klassen am Normalvorrat für verschiedene Holzarten,

Umtriebs- und Standortsklaffen zuſammengestellt.

Tabelle II.

Verteilung des Normalvorrates nach Altersklaſſen (für Derbh o l z) .

Standorts-

Normal-

vorrat

Altersklassen:

1-20 21 -40 41-60 61-80 81-100 100-120

Prozentualer Anteil nm Gesamt-Normalvorrat.

u = X

klaſſe x
p. 100 ha

fm

Kiefer (Schwappach 1896) .

I 28608 0.9 11.1 22.2 30.1 35.7

100

III 17795 0.5 9.1 219 31.2 37.3

I 33289 0.6 7.9 15.9 21.6 25.6 28.4

120

III 21062 0.4 6.4 15.4 21.9 26.3 29.6

Kiefer (Schwappach 1908) .

I 24111 0.2 12.4 23.2 30.0 34.2

100

III 14856 8.4 23.1 38.9 36.6

I 27443 0.1 9.1 17,0 22.0 25.0 26.8

120

III 17153 --- 6.1 16.1 23.0 26.4 27.8

Fichte (Flury, Gebirge).

I 56761 0,6 8.0 21.4 31.1 38.8

100

III 33540 5.3 26.8 32.8 41.1

I 67645 5.6 15.0 22.2 27.2 20.1

120

III 40918 3.6 14.2 22.4 28.1 31.7

Lanne (Eichhorn) .

I 41860 3.0 19.8 34.3 42.9

100

III 23820 - 1.3 16.9 34.7 47.1

I 51893 2.0 13.3 23.1 29.8 32.8

120=

III 30996 0.8 10.8 22.2 30.2 36.0

Buche (Flury)

I 27054 5.2 20.4 32.7 41.7

100

III 17925 3.3 18.2 33.3 45.2

I 33224 3.5 13.8 22.2 28.3 32.2

120

III 22703 - 2.2 12.0 21.9 29.7 34.2

Eiche (Schwappach) .

1-40 41-80 81-120 121-160 161-200

I

III

200

35167

10224

2.0

0.5

12.9 22.5 29.1 33.5

9.2 23.1 31.4 35.7

Bei der Fichte in 100 jährigem Umtrieb macht der

Vorrat der Altersklaffen : 81-100 Jahre 41.1 %

des Gesamtnormalvorrats aus, entsprechend bei der

| Tanne 23.9 % auf I., 47.1 % auf III . Standorts

klaffe, bei der Buche 41.7 % auf der I. , 45.2 % auf

der III. Standortsklaſſe !
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Eine bemerkenswerte Darstellung ist dann die der

prozentualen Verteilung des Normalvorrates nach

Alters- und Stärkeklassen. Als BeispielAls Beispiel

dieser zeitraubenden und peinlichen Untersuchungen ist

die Gliederung des Normalvorrates einer Fichtenbe-

triebsklasse im 100jährigen Umtrieb auf III. Bonität

nach der Fluryschen Tafel ( Gebirge) hier wiederge=

geben.

Tabelle III.

Prozentuale Verteilung der Gesamtmasse des Normalvorrates nach Alters- und

Stärkeklaſſen für 120 jährige Amtrießszeit.

Fichte (Gebirge) . Fluch. III Standortsklaffe.

Stärkeklassen Prozentualer

cm Anteil

Anteil der Alter s klasse n

1-20 | 21-40 41-60 | 61-80 | 81-100 100-120

Jahre

20

24

28

32

48

64

+
0
202*

*
*
*
*

2
8
8
$

4 0.6 0.6 -

8 4.4 12.8 0.5 2.3 1.3

1
8

T

0.3

12 7.0 3.3 2.7 1.4 0.4

16 10.6 1.4 4.2 3.1 1.5 0.4

12.6 36.7 3.7 4.5 2.9 1.5

13.5 2.0 4.4 4.4 2.7

13.1 0.9 3.3 4.6 4.3

11.6 0.3 2.2 4,0 5.1

40.9

36 9.3 1.5 3.1 4.7

40 6.9

1

0.7 2.4 3.8

44 4.7 0.3 1.5 2.9

2.9 0.9 2.0

52 1.5 9.6 0.3 1.2

56

60

0.5

1
1

0.5

100.0 1.1 7.0 15.1 21.7 26.0 20.1

Prozentuale Verteilung des Normalvorrates im Tannen- und Fichten plenterwald nach

5 Hauptstärkeklaffen. III . Bonität .

6-12 3.3

14-24 10.0

26-40 28.7

42-60 45.0

13.0über 70

Befriedigt die Gliederung des Normalvorrates nach

Altersklaffen meiſt die tagatoriſchen Ansprüche, ſo iftAltersklaffen meist die taxatorischen Ansprüche , so ist

dies nicht der Fall bei Forderungen der Statik oder

Bestandsbewertung, die die Stärkeklassen erheben müssen .

Das Grundlagematerial für solche Untersuchungen

lag leider nur für Fichte und Buche vor.

-

----

men. In Tabelle III haben wir die Verteilung der

etStärkeklassen der III . Standortsklasse dieser Plenter-

betriebe zum Vergleich angefügt.

Es ergibt sich daraus ein viel größerer Maſſen-

anteil der höheren Stärkeklassen am Gesamtvorrat als

bei dem gleichalterigen Hochwald.

Weiter versucht Flury, wie er selbst einräumt, Allerdings sind direkte Vergleiche hier nicht zu=

auf noch allerdings unvollkommenen Grundlagen lässig, da die Plenterbestände Mischungen von Ta und

die Konstruktion eines Normalvorrates für den Plen: Fi aufweisen, und besonders bei der Tanne im Plen-

terwald auf Grund von 6 Versuchsflächenaufnah | terbetrieb die älteren Stämme rasch erstarken , der

22
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Jungwuchs aber lange zuwachsarm zurückbleibt. Es

ist diese Mitteilung auch nur als eine vorläufige

Mitteilung in Ermangelung von etwa Beſſeren " auf-

zufaffen.

Jahrgang. Mit 45 Figuren im Texte. Drud und

Verlag der Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung

C. Fromme, Wien. Preis Kr. 3.50.

Im Vorworte wird darauf hingewieſen, daß die

Zum Schluffe geht Flury noch auf das Hundes- forstliche Kalender-Tasche zum 30. Male unter Böhmerles

hagensche Nutzungsprozent ein.

Die nachhaltig jährliche Nuhung in Prozenten des

Normalvorrates ausgedrückt ergibt bekanntlich das

Nutzungsprozent :

uz
*

Р 100 .
Nv

oft so weiter entwickelt, daß Nv = uz X

200

u 0.5 dann p
-

u

3
2

= uz

Leitung in diesem Jahre erscheint . Hierin liegt der

beste Beweis für die Gediegenheit ihres Inhalts . Dieſer

zerfällt in folgende Hauptabſchnitte : 1. Allgemeines

(Kalender für 1916, Post- und Telegraph, Maß- und

Gewichtstabellen, Stempel-Skala, verschiedene Berech

nungsformeln und Tafeln , die wichtigsten Formeln

der Waldwertberechnung usw.) ; 2. Forstbetrieb

(Sortimente und Maße der Forstprodukte der Haupt-

und Nebennugung, Festmassengehalt der üblichenRaum-j

maße, Gewicht der vornehmsten Forstbetriebsstoffe und

Seht man aber wie oben statt der Größe 0.5 : e , anderer Materialien, Schwand der forſtlichen Rohſtoſſe,

so ergibt sich

p

p 100

uz

uz cu

100

cu

Wenn die Größe c = 0,5 ist, dann ergibt sich

=
200

u
" in den anderen Fällen dagegen ergeben

sich für sie andere Werte.

Unter Berüchsichtigung der wandelbaren Konstante c

hat dann Flury in einer Tabelle für verschiedene Holz-

arten, Bonitäten und Umtriebszeiten die Nutzungs

prozente berechnet und übersichtlich dargestellt, ein für

die Praxis der Forsteinrichtung willkommenes Hilfs-

mittel.

Voraussetzung für die praktische Anwendung der

Tabelle sind in hohem Alter geschloffene Bestände,

die wie die Bestände der benutten Ertragstafeln erzogen

find. Stärkere Durchforstungen und Lichtungsbetriebe

steigern natülich das Nuzungsprozent.

Neben wertvollen, mehr theoretisch wichtigen Unter-

suchungen, enthält die Flurysche Arbeit für die Praxis

der Forsteinrichtung Anregendes und viel Nugbares.

Auch diese Arbeit Flurys zeichnet sich, wie seine

anderen Untersuchungen auf dem Gebiete der Ertrags-

kunde durch Gründlichkeit in der Methode und flare

Darstellung aus, die bei allen theoretischen Erörte-

rungen die verbindenden Wege zur Praxis niemals

aus dem Auge verliert. Dr. Wimmer.

1916.Frommes forftliche Kalender Tasche.

Zugleich Kalender des Allgemeinen Güterbeamten

Vereines in Wien . Redigiert von K. K. Hofrat

Emil Böhmerle, Ehren- und Zentral- Ausschuß-Mit-

glied des Allgem . Güterbeamten- Vereins in Wien,

Ehrenmitglied und Erster Bundesrat des Bund

deutscher Forscher" in Hannover, Correspondierendem

Mitglied des N.Ö. Forstvereines usw. XXXXIV.

"

Harznuzung, Ausbeute bei der Teerschwelerei, der Pech-

siederei und der Kienrußbrennerei, Knoppernnugung,

Mast, Seegras - Nußung , Lindenbaſtnutzung, Holzver=

kohlung , Sägenbetrieb, Schindelerzeugung, Maſſenauf:

nahmen,Brusthöhen -Formzahlen, Normal-Ertragstafeln,

Rindenprozente, Sortimententafel, Stock- und Wurzel-

holz-Prozenttafel); 3. Waldbau (Gewicht, Körner-

zahl , Keimprozent der Samen , Blütezeit , Reife und

Abfall der Samen , Dauer der Keimkraft, Tabellen

für den Forstgartenbetrieb und für Freilandkulturen);

4. Jagd (aus der Fortpflanzungsgeschichte des Feder-

wildes, Hauptlebensmomente des Haarwildes) ; 5. Tech-

nische Notizen ; 6. Staatsprüfungsvorschriften ; 7. Forſt-

liche Staatsbehörden, Lehranstalten, Vereine und Kom- #

greſſe.

E.

Taschenbuch für Jäger und Jagdfreunde, zu-

gleich Repertorium für das Studium der

Jagdwirtſchaft und die Vorbereitung zur

Jagdprüfung. Von Emil Böhmerle, em. L. f

Hofrat des techn . Departements des t. t. Ackerbau

Ministeriums für die Verwaltung der Staats- und

Fondsforste. Mit 52 Kopf- und Randleiſten von

A. Pock und J. Edelmüller und 164 Abbil-

dungen . Dritte, gänzlich neu bearbeitete Auflage.

Wien und Leipzig 1915. 8° XVI und 636 Seiten.

Preis : 11 Mt. Buchdruckerei und Verlagsbuch-

handlung Carl Fromme, Gej. m. b. H. in Wien

V., Nikolsdorfergaffe 7-11 .

Das im Jahre 1903 erſchienene „ Taſchenbuch für

Jäger und Jagdfreunde" erlebt hiermit seine dritte

Auflage . Die systematische Einteilung des Stoffes ift

im wesentlichen die gleiche geblieben wie die der frühe-

ren Auflage. Tertlich ist jedoch dem Fortschritte der

Wissenschaft Rechnung getragen worden. Um Raum

zu gewinnen wurde der Abschnitt II der früheren Auf-

lage : „ Schon- und Schußzeit des Wildes" sowie ein
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*

es Abschnittes III : „ Schonzeit der Fische und

weggelassen, was mit Rücksicht darauf, daß

Schonzeiten auf jeder Jagd- und Fischereikarte

# find, begründet erscheint.

efentliche Erweiterungen haben die Abschnitte IV :

Hauptlebensmomente des Haar- und Federwil

V: Körpergröße und Gewicht der wichtigsten

arten“ und VI : „Jagd und Fang der wichtigsten

irten" erfahren. Neu ist der Abschnitt XII : „ Die

gften gesetzlichen Bestimmungen für das Jagd-

sersonal" mit Anhang „ Uebersicht über die jagd

ichen Normen in den Reichsratsländern “ .

m übrigen ist der reiche Inhalt des Buches in

de Hauptabschnitte eingeteilt : 1. Die gebräuch

Kunstausdrücke der Weidmannssprache, 2. Syste

e Uebersicht der Jagdtiere einschließlich der wich:

bei der Bodenkultur in Betracht kommenden

3. Die Hauptlebensmomente des Haar- und

wildes in Oesterreich-Ungarn, 4. Die Krankheiten

Wildes und der Jagdhunde, 5. Körpergröße und

icht der wichtigster! Wildarten, 6. Jagd und Fang

1

der wichtigsten Wildarten, 7. Die wichtigsten Jagd-

hilfsmittel, 8. Ueber Wildfütterung und Wildfulzen,

9. Ueber Jagd- und Wildſchäden , 10. Laichzeit , Brut-

dauer, Größe und Gewicht der Fische, gebräuchliche

Köderarten, 11. Die Obliegenheiten des Berufsjägers

in den einzelnen Monaten, 12. Die wichtigsten geſetz=

lichen Bestimmungen für das Jagdschuhpersonal.

In einem Anhange werden noch eine Reihe von

Aufsätzen und Kommentaren gebracht über : Einige

fremdländische Wildarten, Jagdstatistik , Wildabschuß-

vergebung in Ungarns Staatsforsten, Jagdpachtver=

trag, Schußlöhne für Wild, Bestimmungen zum Tarif

über Wildpreise und Schußlöhne, Schußlisten, Be-

stimmungen für die Wehr- Verhaltungsmaßregeln für

die Hochwildjagden in den . k. Staatsforsten im

Wienerwalde, usw.

k.

In dem gut ausgestatteten und mit guten Abil-

dungen versehenen Buche ist eine Menge intereſſanten

Materials enthalten . Auch die neue Auflage wird

bei Jägern und denen, die es noch werden wollen ,

dankbare Aufnahme finden .
E.

2

Briefe.

Aus Preußen.

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

uzung der Fichtenrinde zur Gerb-

stoffgewinnung. ')

Unter dem 26. November d. J. hat der Minister

Landwirtschaft , Domänen und Forsten folgende

gemeine Verfügung an die Kgl . Regierungen er-etent:

Der Mangel an Gerbstoffen nötigt dazu , die

ichtenrinde , soweit irgend angängig , zur Gerbstoff-

proinnung zu benutzen . Zu dem Zwecke ist in die

olzverkaufsverhandlungen folgende Bestimmung auf-

nehmen:

„Dem Forſtfiskus bleibt das Recht vorbehalten, die

Rinde von allem verkauften Fichtenholz für sich zu ge-

winnen und zu verwerten, so lange dasHolz noch im Walde

lagert. Der Käufer darf das von ihm gekaufte Holz

im Walde nicht entrinden. Er ist jedoch zur Abfuhr

des Holzes berechtigt, auch wenn tie Rinde vom Forst-

histus nochnicht
gewonnen ist. “

In den meisten Bezirken wurde den Käufern auf-

elegt, das Nadelholz bis Ende Mai zu schälen . Diese
Berpflichtung muß bezüglich der Fichte in Wegfall

tommen
. Da die im Walde während des Winters

1) Vgl . Allg. Forst. u. Jagd-Zeitung, 1915, S. 197.

zu gewinnende Schnißrinde wegen der Schwierigkeit

des Austrocknens sich zu Gerbzwecken nicht verwerten

läßt, sind die im Winter gefällten Fichten, sofern nicht

ganz besondere Gründe dagegen sprechen, nicht alsbald

nach der Fällung zu entrinden, sondern erst bei Ein-

tritt der Saftzeit, dann aber schleunigst zu schälen und

an Stellen, die sich nicht schälen laffen, durch Schnißen

zu entrinden. Die Frühjahrschnißrinde ist wie die Schäl-

rinde zu behandeln. In der Saftzeit gefällte Fichten

werden sofort geschält . Die Sommerfällung iſt ſoweit

wie möglich auszudehnen , insbesondere für Fichten-

gruben und Papierholz zu bevorzugen . Soweit bis-

her die Messung mit der Rinde üblich war, verbleibt

es hierbei. In diesem Falle ist an den Meßstellen ein

Rindenring zu belaffen. Ich habe der Kriegsleder-

Staatswalde zu beschaffende Fichtenrinde zum Preise

gesellschaft in Berlin zugesagt , ihr die gesamte im

von 5 Mt. je Zentner waldtrockner Rinde zu über-

lassen. An andere darf demnach Fichtenrinde nicht

abgegeben werden .

Die Abfuhr der Rinde wird der Kriegsleder- Aktien-

gesellschaft obliegen, doch hat der Oberförster die Ver-

pflichtung , ihr hierbei nach Kräften beizustehen. Von

den vor der Saftzeit abgefahrenen Fichten geht die

Rinde für Gerbzwecke verloren , wenn Käufer die Rinde

nicht selbst gewinnen. Die Oberförster haben daher
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bei Verkauf von ungeschältem Fichtenholz darauf hin=

zuweisen, daß es sich für die Käufer in ihrem und im

allgemeinen Intereffe empfiehlt, die Fichten auf den

eigenen Lagerplätzen zu entrinden und sich wegen An-

kaufs der Rinde mit der Kriegsleder-Aktiengeſellſchaft

in Verbindung zu sehen. Haben bereits Fichtenver-

käufe stattgefunden, nach denen dem Forstfiskus das

Recht der Entrindung nicht zusteht, so empfiehlt es

sich, mit den Käufern größerer Mengen von Fichten:

holz eine Vereinbarung dahin zu treffen, daß der Fiskus

das Recht des Schälens erhält , oder den Käufern,

wenn sie hierauf nicht eingehen wollen, die Gewinnung

der Fichtenrinde nahezulegen."

Abschrift dieser Verfügung wurde auch den Regie-

rungspräsidenten mit dem Ersuchen zugesandt, in jeder

möglichen Weiſe auf die waldbesißenden Gemeinden und

Privaten dahin einzuwirken, daß auch sie sich bemühen,

tunlichst große Mengen Fichtenrinde zu gewinnen.

Barzahlung gestundeter Holzkaufgelder

gegen Abzug von Zinsen.

Durch Erlaß vom 30. Januar 1915 war bestimmt

worden, daß das bei Verkauf von stehendem Holz aus-

bedungene Angeld, da es hauptsächlich zur Sicherung

des Kaufgeschäftes dienen soll , bei Barzahlung nicht

zu kürzen ist. In Abänderung dieser Verfügung ist

durch die allgemeine Verfügung vom 2. Dezember 1915

angeordnet worden, daß denjenigen Holzkäufern , die

auf Grund der Holzverkaufsbedingungen Anspruch auf

zinslose Stundung des Kaufgeldes haben, im Falle

vorzeitiger Barzahlung des letteren auch von dem in

bar gezahlten Angelde eine Zinsvergütung bei der

Schlußzahlung des Kaufgeldes gewährt wird. Die

Vergütung ist für das Angeld besonders nach dem bei

der Schlußzahlung angewendeten Lombardsag auf die

Zeit von der Barzahlung des Angeldes bis zum Kauf

geld Stundungstermin zu berechnen . Die Zinsver-

gütung kommt nur für die nach dem 1. Dezember 1915

erfolgenden Barzahlungen von Angeld zur Anwendung

und zwar auch dann , wenn die Sicherheit für das An-

geld vor dem 1. Dezember d. J. in Wertpapieren ge=

leistet wurde.

=

Stundung von Holzkaufgeldern.

| vom Fälligkeitstage ab gerechnet bis äußerstenfalls

1. März 1916 zu stunden, wenn die volle Höhe

Holzkaufgelder durch Sicherheitsleistung gedeckt

wird durch Miniſterial-Erlaß vom 22. Januar 19

entsprechend auf die Holzkaufgelder aus dem W

schaftsjahre 1915 erteilt . Doch sind vom Fälligke

tage ab 6 % Verzugszinsen zu zahlen. Die Stund

kann äußerstenfalls bis zum 3. März 1917 aus

dehnt werden, darf jedoch erst nach Prüfung der Sy

lage, insbesondere der persönlichen Verhältnisſſe d

finanziellen Lage des Antragsstellers gewährt werd

Brennholzverkauf an Minderbemittel

Veranlassung zu folgendem Erlaffe des Ministeriu

Die erhebliche Steigerung der Brennholzpreiſe

Veranlassung zu folgendem Erlaffe des Miniſterium

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 3. Februa

1915 gegeben :

Wiederholt find bei mir Klagen darüber laut g

worden , daß Brennholz nur zu unerträglich hohe

Preisen zu kaufen sei . Wenn ich auch annehme, de

infolge der von mir veranlaßten Verſtärkung des Brent

holzeinschlags sowie infolge der Milde des Winter

auf eine Ermäßigung der Brennholzpreiſe zu rechne

ist, will ich doch die Kgl. Oberförster ermächtigen , ſo

weit ein Bedürfnis vorliegt, an Gemeinden, die den

Walde benachbart find , freihändig Brennholz möglich

in günſtiger Abfuhrlage zu mäßigen Preisen unter

Bedingung zu überlaſſen, daß die Gemeinden das Ho

ohne Gewinn unbemittelten Einwohnern zur Befrù

digung des eignen, dringendsten Bedarfs abtreten. I

überlasse es den Kgl. Oberförstern, den Preis vonF

zu Fall nach Lage der Verhältnisse festzusehen, da

ist mindestens die Tare des Holzes zu fordern. Am

durch die im § 32 der Oberförstergeschäftsanweisun

angeordnete Abhaltung von Versteigerungen mit be

schränkter Konkurrenz, bei der Holzhändler, Personen

die Holz zum Gewerbebetriebe kaufen wollen , uni

notorisch wohlhabende Personen vom Mitbieten aus:

geschloffen werden, wird die Befriedigung des eigenen

Ledarfs für die minderbemittelten Einwohner erleich

tert werden können .

Landwirtschaftlich
e Nuzung forstsista

lischer Flächen aus Anlaß des Krieges.

Die durch die Allgemeine Verfügung vom 30. Januar höchster Ermächtigung durch Erlaß des Staats

Die Kgl. Regierungen werden auf Grund Aller-

1915 ) den Regierungen erteilte Ermächtigung , die bis

zum Schluß des laufenden Etatsjahres fälligen Holz=

kaufgelder des Wirtschaftsjahres 1914 auf Widerruf

über das Etatsjahr 1914 hinaus gegen Zahlung von

5 und vom 1. Juli 1915 ab von 6 % Verzugszinsen

1) Vgl. Allg. Forst- u. Jagd-Zeitung 1915, S. 128.

miniſteriums vom 11. Dezember 1915 ermächtigt , die

zur vorübergehenden landwirtschaftlichen Nutzung ge-

eigneten forstfiskalischen Schlag- oder sonstigen , zur

Flächen zur unentgeltlichen landwirtschaftlichen Nugung

Aufforstung beſtimmten und zur Zeit ungenußten

auf die Dauer von 1-3 Jahren unter der Bedingung
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ben, daß die landwirtſchaftliche Bestellung und | Regierungen, Anträgen auf Abgabe von Grubenholz

nahme der ersten Ernte noch im Jahre 1916 entgegenzukommen und dafür zu sorgen, daß der Gruben=

Zugleich werden die Regierungen angewiesen, holzhieb im Frühjahr und Sommer fortgesetzt wird .

mögliche Weise dahin zu wirken, daß die zu- Bei Auswahl der Schläge ist besonders Gewicht darauf

n Revierverwalter, deren Ermessen die Auswahl zu legen, daß die Abfuhr zur Eisenbahnverladeſtelle

Ausgeben der in Rede stehenden Flächen, so : | möglichst leicht , wenn tunlich durch eine Waldbahn,

sich nicht um den Nießbrauch von Forst bewirkt werden kann . Freihändige Verkäufe sind nicht

1 handelt, in der Regel zu überlassen sein wird, auszuschließen . Ihnen ist ein angemessener, den ört-

c erteilten, den Anwohnern des Waldes ihrer | lichen Verhältnissen entsprechender Preis zugrunde zu

fanntzugebenden Ermächtigung im Interesse der legen . Es empfiehlt sich, größere Verkäufe für mehrere

rung der landwirtschaftlichen Produktion, ins- Oberförstereien gleichzeitig abzuschließen . Kriegs-

fe desKartoffelanbaus, ohne Rücksicht auf forst- gefangene werden bei Mangel an Arbeitskräften über-

ftliche Erwägungen einen tunlichst ausgedehnten wieſen werden können , da der Herr Kriegsminiſter aus:

machen. Bei Zuteilung der Nußungsflächen | drücklich die Grubenholzſchläge als zu berücksichtigende

machst bedürftige Anwohner des Waldes, Wald- Arbeiten bezeichnet hat .

Forstbeamte und sonstige kleinere Wirte, hier-

uch größere Wirte und Unternehmer zu berück-

. Die Nuznießer der Flächen sind vertraglich

pflichten, für den Fall , daß die Bestellung des

überlaffenen Landes nicht rechtzeitig erfolgt, den

ften Grundsteuerreinertrag als einmaligen Pacht

entrichten und zugleich die Flächen der Forst-

tung zur anderweiten Verwendung zurückzugeben .

Grubenholz - Einschlag.

Nuzung von Futterlaub . ')

In einem Erlasse vom 7. Februar 1916 wird die

Menge des auf Kosten der Forstverwaltung geworbenen

Futterlaubs auf 90 000 Zentner angegeben. Die Wer-

bungskosten betrugen durchschnittlich etwa 2,20 Mt. je

Zentner. Bei der Verwertung haben sich Schwierig-

feiten ergeben teils wegen der Höhe der Werbungs-

toften, die in einzelnen Fällen mehr als das Toppelte

dieses Durchschnittssages betrugen , teils aus dem reg:

nerischen Wetter während der Werbung, das bei gleich-

zeitiger Steigerung der Kosten den Wert des Futters

stark beeinträchtigte, teils aus der guten Grummet-

ernte vieler Gegenden, die den befürchteten Mangel

an Rauhfutter nicht eintreten ließ, endlich und sehr

wesentlich auch aus dem Mißtrauen, das die Land-

bevölkerung dem bisher unbekannten Futter entgegen =

brachte und weiter entgegenbringt.

Weiter ermächtigt der betr. Erlaß die Kgl. Re-

gierungen, den etwa noch vorhandenen Bestand an

Futterlaub zu jedem erreichbaren Preise zu verkaufen,

und verweist darauf, daß ein sehr bedeutender Teil des

bisher verkauften Futterlaubes an die Proviantämter

hat abgesetzt werden können, die sich zum Teil ſehr an=

erkennend über den Wert und die Bekömmlichkeit des

Futters geäußert haben .

sämtliche Regierungen hat der Minister für

öntſchaft, Domånen und Forsten folgenden Erlaß

dem 25. Februar d J. gerichtet :

Bei einer im Handelsminiſterium erfolgten Be

ng mit Beauftragten von Steinkohlengruben-

mund von Grubenholzhändlern Preußens wurde

tellt, daß auf fast allen Gruben troß der Minder

frungdie greifbaren Vorräte an Grubenholz hinter

normalen Vorrat zurückbleiben, und daß schleunigst

regeln zur Wiederauffüllung der Bestände ge-

en werden müssen. Der Holzmangel sei insbe-

dire durch die Verminderung der Einfuhr aus dem

Blande und dadurch herbeigeführt worden, daß der

hlag in den Staatsforsten und besonders in den

vatwaldungen infolge Fehlens von Beamten und

beitsfräften hinter dem der Friedensjahre zurück-

blieben sei. Dazu komme, daß viele Grubenhölzer,

hungsweise 1 Million Festmeter , zugerichtet im

albelagern, aber bisher nicht abgefahren werden

ten, da Pferde und Fuhrleute nicht zu beschaffen

ren. Die Militärverwaltung ist ersucht worden,

Abhilfe zu schaffen, doch ist es fraglich, ob ihr

möglich sein wird. Jedenfalls hat die Staats-ftverwaltung
die Aufgabe, nach ihren Kräften dahin zahlt werden.

wirken
, daß den Steinkohlengruben das zur Auf-

terhaltung
des Betriebs erforderliche Holz zur Ver=

gung gestellt wird. Ich veranlasse daher die Kgl.

Diese Ermächtigung erstreckt sich auch auf die Ab-

gabe von Futterlaub an Forstbeamte zu einem von

der Regierung festzusehenden Preise . Als Wildfutter

soll das Futterlaub nur verwendet werden, nachdem

jede andere Art der Verwertung ohne Erfolg versucht

worden ist. In diesem Falle sollen die Werbungs-

toften aus dem Jagdverwaltungsfonds (Titel 26) ge=

1 Vgl. Allg. Forst- u. Jagd-Zeitung 1915, S. 199 u. 248.
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Verwendung der gesammelten Bucheln

und Eicheln.¹)

Ueber die Verwendung der auf ministerielle An-

ordnung in den Staatsforsten gesammelten Bucheln

und Eicheln trifft ein Erlaß vom 14. Februar 1916

folgende Bestimmungen :

1. Die von einer Anzahl von Regierungen erbetene

Genehmigung zur Verwendung geringer Mengen von

Bucheln und Eicheln zu Forstkulturen wird erteilt

2. Die noch ungesammelten Bucheln werden zur

Delbereitung voraussichtlich nicht mehr brauchbar sein ;

ſie eignen sich aber noch zum Verfüttern . Ihr Ein

sammeln auf Kosten der Verwaltung ist deshalb nur

da noch angängig , wo durch den Verkauf an Vieh-

halter der Sammellohn gedeckt wird. Im übrigen

werden diese Bucheln durch Ausgabe von Sammel-

ſcheinen oder durch Eintrieb von Schweinen und Schafen,

von denen die jetzt weicheren Früchte lieber als im

Herbst genommen werden, zu verwerten sein.

"

3. Die bereits gesammelten Bucheln werden auch

in ganz geringen Mengen von dem Kriegsausschuß |

für pflanzliche und tierische Dele und Fette" über

nommen und sind demnach ohne Ausnahme bei dieſem

zur weiteren Bestimmung anzumelden. Die Abzüge

für die höhere Fracht bei der Versendung der Früchte

als Stückgut sind verhältnismäßig so gering, daß sie

der Stückgutversendung nicht im Wege stehen können.

4. Nachdem durch die Verordnung vom 8. November

1915 die Verordnung vom 28. Juni 1915 (Reichs-

geſeßbl. S. 747 u . 399) auf Eicheln und Roßkastanien

ausgedehnt und durch Verordnung vom 6. Januar

1916 (Reichsgeſeßbl . S. 2) Höchſtpreise für diese Früchte

feſtgeſegt worden ſind , sind die Vorschriften gedachter

Verordnungen sorgfältig zu beachten. Der durch die

allgemeine Verfügung vom 14. September 1915 zu=

gelaffene freihändige Verkauf von Eicheln an vieh

haltende Anwohner des Waldes ist also, soweit es sich

um Vorräte von mehr als einem Doppelzentner

handelt, erst statthaft, nachdem die Bezugsvereinigung

deutscher Landwirte die Uebernahme der ihr anzu

meldenden Vorräte abgelehnt hat. Als Mengen, die

zum Verbrauch im eigenen Betriebe der Eigentümer

erforderlich sind (§ 4 der Verord. vom 28. Juni 1915),

find auch die von den Staatsforstbeamten in Anspruch

genommenen anzusehen . Die nach dem Runderlasse

vom 14. September 1915 statthafte Abgabe von Eicheln

an diese ist also auch weiterhin zulässig . Die Ver-

wertung von Eicheln durch Einnehmen von Vieh oder

durch Ausgabe von Sammelscheinen ist als ein „Ab=

setzen" der Früchte im Sinne des § 2 der Verord.

vom 28. Juni 1915 nicht anzusehen.

1 Vgl. Allg. Forst. u. Jagd-Zeitung 1914, S. 246.

5. Soweit die Bezugsvereinigung deutscher Lan

mirte auf die Abnahme der ihr angemeldeten Eichel

verzichtet, sind die Vorräte nunmehr nach eigene

Ermessen der Kgl. Regierungen, tunlichst aber zu de

Höchstpreisen zu verkaufen.

Brennholz Einschlag.
=

Zur Befriedigung des Brennholzbedarfez hat

Landwirtschaftsministerium folgende Verfügung unter

10. Februar d. J. erlaſſen :

Der Herr Kriegsminister hat betont, daß es zi

Befriedigung des Heeresbedarfs dringend erforderli

sei, den Holzverkohlungsanstalten das nötige Bren

holz zu liefern, da die Erzeugnisse der Holzverkohlun

(Methylalkohol, Holzessig, Aceton, Formaldehyd, Hol

fohle) für Herstellung von Kampfmitteln erforderlic

seien . Den Kgl . Regierungen wird es daher zur

Pflicht gemacht , den Anträgen der Verkohlungs

industrien usw. möglichst entgegenzukommen.

In vielen Gegenden ist die Bevölkerung wegen dei

hohen Brennholzpreise erregt. Daher empfiehlt es ſic

nicht, den Verein für chemische Industrie in Mainz

zu Frankfurt a. M. in den Holzverkaufsterminen mit

bieten zu lassen , vielmehr scheint es geboten , ihm

größere Poften freihändig zu verkaufen. Es muß

hierbei vermieden werden, daß der Lokalbedarf an

Brennholz unbefriedigt bleibt .
Daher sind in der

Regel besondere Hiebe zu Gewinnung des Kohlholze

einzulegen . In Nadelholz umzuwandelnde Buchen

bestände, die beim Abtrieb nur Brennholz oder außer

diesem nur geringwertiges Nugholz liefern, eignen sich

besonders für dieſe Holzabgabe. Durch die vorgedachte

allgemeine Verfügung habe ich die Regierungen be

reits ermächtigt, derartige Bestände zu nutzen, auch

wenn sie nicht der I. Periode angehören . Ebenso

eignen sich Buchendurchforstungshiebe gut zur Bes

schaffung des fgl . Holzes.

In Rücksicht auf die großen Mengen , die der

Verein übernimmt, wird es genügen, für das Derb

brennholz einen Preis zu fordern der etwa nur 30 bis

fern geringwertiges Nugholz mitverschnitten wird, als

50% höher iſt , als derjenige Brennholzprcis, oder ſo-

derjenige Preis je Festmeter dieses Nugholzes und des

Derbbrennholzes der betreffenden Bestände, der in den

lezten Friedensjahren zu erzielen geweſen wäre.

Die Regierung in T. hat dem Verein aus 9 Ober-

förstereien 60000 rm Buchenderbbrennho
lz und das

zugehörige (stärkere) Reisig mit der Verabredung vers

kauft, daß der Einſchlag den ganzen Sommer hin- :

durch erfolgen kann . Doch müssen die im Laub ge-

fällten Stämme einige Tage bis zum Verwelken des i

Laubes unaufgearbeitet liegen bleiben. Der Verein
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der

genen übernommen. Deren Arbeit war im T'er

ke bisher billiger, als die der gelernten heimischen

hauer, wenn fleißige Gefangene eine besondere

tung von 20 Pfg. je Tag erhielten . Voraus-

ich wird der Verein auch für den dortigen Bezirk

eine gleiche Verabredung bezüglich der Sommer-

ang und der Beschaffung der Kriegsgefangenen ein-

m. Da nicht feststeht, daß die erforderlichen Ar-

fräfte sicher vorhanden sein werden , wird von der

Regierung eine Gewähr für Lieferung der ver-

mäßigen Mengen nicht zu übernehmen sein.

die Vermittlung für Beschaffung der Kriegs- | leicht zu handhabende, etwa 10 cm hohe Horden von

Holz, oder in entsprechende Holzkästen , indem man ſie

eine neben der anderen, mit dem Kronenende nach

oben in diese einſezt. Die so beschickten Horden werden

in einem frostfreien, am besten heizbaren, warmen,

hellen, trockenen, und leicht zu lüftenden Raum unter-

gebracht. Sie werden hier entweder auf Lattengerüsten

oder einfach übereinander geschüttet, so aufgestellt, daß

die Kartoffeln überall genügend Licht und Luft haben.

und verbleiben dort bis zum Auspflanzen. Unter

diesen Verhältnissen bilden sich dann die erwünschten

kurzen gedrungenen und besonders kräftigen Keime

unter gleichzeitigem Einschrumpfen der Knollen , wäh-

rend die Bildung langer , dünner und schwächlicher

berlassung von Wild an Forstschuk Keime, wie sie bei dunkler und feuchter Lagerung zu

beamte.

Durch Erlaß vom 9. Februar 1916 erklärt der

nifter für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

für erwünscht, daß den einen eigenen Haushalt

hrenden Forstschutzbeamten , soweit dies nicht schon

chieht, von den Oberförstern Gelegenheit gegeben

rd , für ihren Bedarf Wild zu ortsüblichen

reifen zu erwerben. ') Als solche haben die behufs

ftellung der Wildbrettagen ermittelten örtlichen

rwertungspreise zu gelten.

Anpflanzen von Frühkartoffeln.

Wenn auch das Anpflanzen von Frühkartoffeln

ine forstwirtschaftliche Maßnahme ist, so dürfte ein

laß des Landwirtschaftsministers vom 18. Januar

3, der sich hierinit befaßt, für viele Forstbeamte

bon Intereffe und Wert sein. In diesem Erlasse wird

folgendes ausgeführt :

Je früher die Kartoffeln gepflanzt werden, um

ſo früher tritt unter normalen Verhältnissen die Reife

ein , und um so zeitiger kann mit ber Aberntung be=

gonnen werden. Von besonderer Wichtigkeit ist des

halb ein tunlichst frühes Auspflanzen der Früh

fartoffeln,sobald es die Bodenbeschaffenheit und die

Witterungsverhältnisse gestatten. Im allgemeinen dürfte

jedoch für Norddeutschland ein Auspflanzen vor An-

fang bis Mitte April kaum zu empfehlen sein. Ein

bewährtes Mittel, möglichst frühzeitig Kartoffeln ernten

zu können, ist das Auspflanzen bereits vor-

geleimter Kartoffeln. Zu diesem Zwecke bringt

man die Pflanzknollen etwa Mitte Februar auf kleine,

1)Denforsitechnischen Vorgesezten des Oberförsters mußte

auf Grund des § 69 der Geschäftsanweisung für die Ober-

förster Wild zu ihrem eigenen häuslichen Bedarfe zu diesem

Breise bereits seit jeher auf Verlangen überlaffen werden.
1916

entstehen pflegen , verhindert wird . Wenn die Zeit

zum Auslegen gekommen ist, werden die Horden aufs

Feld gebracht und die Knollen aus diesen direkt, unter

möglichster Schonung der Keime, mit der Hand in die

Pflanzlöcher, das Kronenende nach oben, gesetzt , gut

eingedrückt nnd vorsichtig mit Erde bedeckt. Bei Ver-

wendung gut vorgekeimten Pflanzmaterials wird unter

sonst günstigen Umständen immerhin auf eine 10 bis

14 Tage frühere Ernte zu rechnen sein. Frühkartoffeln

werden enger gepflanzt als späte Sorten. Die Pflanz-

weite ist zweckmäßig bei ganz frühen Sorten etwa auf

40 mal 30 bis 40 mal 40 cm, bei mittelfrühen auf

40 mal 50 cm zu bemessen .

Die Bearbeitung der Frühkartoffeln ist die

gleiche wie bei anderen Kartoffeln. Sie ist besonders

sorgfältig auszuführen und geschieht am besten durch

Handarbeit.

Da die Frühkartoffeln häufig durch Nachtfröste er=

heblichen Schaden erleiden, so muß nach Möglichkeit

Sorge getragen werden, sie in kalten Nächten, nament=

lich im Mai gegen Frost zu schützen . Selbstverständ,

lich können hierbei nur kleinere, mit frühen Sorten

bestellte Flächen in Betracht kommen. Man bedeckt

die Pflanzen für die Nacht entweder mit bereitgehaltenem

kurzem strohigem Dünger, oder man deckt ſie mit Rohr-

oder Strohmatten (alten Decken, Plänen uſw. ) zu , die

auf etwa 1/2 m Höhe über den Anbauflächen anzu-

bringende Gerüste gelegt werden, und zwar so, daß

auch die Seiten durch die bis zur Erde reichenden

Deckmittel geschüßt ſind .

Soweit die Frühkartoffeln für Speisezwecke Ver-

wendung finden sollen, ist es nicht erforderlich mit der

Aberntung bis zu ihrer vollständigen Reise zu warten,

da sie oft schon wesentlich früher genießbare und markt-

fähige Knollen zu liefern pflegen. Wo es sich dagegen

um Gewinnung von Pflanzkartoffeln und Aufbewahrung

dieser während des Winters handelt, darf ein zu frühes

Abernten nicht stattfinden.

23
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Notizen.

A. Oberförster Robert Fischer .

Auf der Bahnfahrt von Eisenach nach Ruhla, wo er ber-

tretungsweise das Großh. S. Forstrevier Nuhla verwaltete,

verstarb plöglich der Großh. S. Oberförster Fischer im eben

vollendeten 41. Lebensjahre. Der Tod riß ihn mitten aus

seiner hoffnungsreichen forstlichen Laufbahn.1)

Im walbumrauschten, an forstlichen Erinnerungen reichen

Ruhla geboren, wandte er sich nach Absolvierung des Gym

nasiums Weimar dem forſtlichen Berufe zu und trat nach sehr

erfolgreicher Ablegung aller Prüfungen in den forstlichen Vor-

bereitungsdienst ein. Nach kurzer Zeit übernahm er die Ver=

waltung der Fürstl. Wittgenstein-Hohensteinſchen Oberförsterei

Banfe und wurde bald zum Fürſtl. Wittgenstein-Berleburg'ichen

Forstinsp.ktor und hierauf zum Kammerdirektor ernannt. Im

Jahre 1908 trat er in den Großh. S. Staatsforstdienſt zurück

und wurde zunächst mit Betriebseinrichtungsarbeiten an der

Großh. S. Forsttagationskommission Eisenach beschäftigt. Jm

Jahre 1910 rückte er zum 1. Beamten an dieser Behörde auf

und wurde hauptsächlich an der ehemaligen Großh. S. Forst-

akademie als Dozent besonders für die Betriebsfächer ver-

wendet.

In dieser Stellung hat er ganz Hervorragendes geleiftet ;

daneben war er auch in sehr bemerkenswerter Weise wissen-

schaftlich tätig als Referent der Thüring. Forſtverſammlung

und in der Journalliteratur.

Mit ihm ist viel zu früh ein hervorragender Forstmann

dahingegangen, auf deſſen Leiſtungen in der Praxis und Theorie

die Thüringer Forstleute stolz waren und dem sie ein treues

Andenken bewahren werden. Matthes.

B. Beschlagnahme der Wallnußbäume,

Jezt sind uns auch die Wallnußbäume in den Parks und

Gärten nicht mehr sicher. Sie werden beschlagnahmt . Eine

Bekanntmachung, deren Anordnungen mit dem 15. Januar 1916

in Kraft traten, betrifft Beschlagnahme und Bestands-

erhebung von Nußbaumholz und stehenden Wall.

nußbäumen.

Durch diese Bekanntmachung werden Vorräte an Nuß-

baumholz mit einer Mindeſtſtärke von 6 cm, einer Mindest-

länge von 100 cm und einer Mindestbreite von 20 cm, sowie

alle stehenden Wallnußbäume, deren Stämme hei einer Messung

in Höhe von 100 cm über dem Boden einen Umfang von min-

destens 100 cm aufweisen, beschlagnahmt. Troß der Beschlag-

nahme ist die Verarbeitung zu Gegenständen des Kriegs-

bedarfs und ihre unmittelbare Veräußerung an staatliche

Militärwerkstätten gestattet. Im übrigen darf ihre Verarbeitung

oder Veräußerung nur zur Erfüllung eines militärischen Liefe-

rungsauftrages erfolgen. Als Nachweis hierüber gilt eine

schriftliche Bescheinigung des Königlichen stellvertretenden

Generalfommandos, in deffen Bezirk der Verarbeiter oder Ers

werber seinen Wohnsiz hat. Die Veräußerung und Ver-

arbeitung von Hölzern, die zur Herstellung von Gegenständen

1) Bei ihren Vorschlägen wegen Wiederbeseßung meiner

Stelle hatte die Univerſität Gießen u. a. auch Fiſchers Namen

auf die Liste geſeßt. Wr.

des Kriegsbedarfs nicht geeignet sind, ist allgemein gestattet

falls der Verkaufspreis für das Kubikmeter (Festmeter) der

Ware 60 M. nicht übersteigt.

Die Beschlagnahme der Wallnußbäume erinnert mich an

ein höchſt persönliches Erlebnis. Im väterlichen Pfarrgarten

zu Frischborn im Vogelsberg (bei Lauterbach) hatten wir einen

jungen Wallnußbaum und er war der Gegenstand der Fürsorge

von uns Kindern, der Jugend. Wir doktorten nämlich fleißig

an den Obstbäumen im Pfarrgarten herum schon in unserer

frühen Kindheit, machten Gräben im Kreise um die Bäume,

düngten sie, fällten alte, seßten neue, aßen die Kirschen und

Pflaumen, brachen die Aepfel und Birnen, und verſahen die

jüngeren Stämme mit dem damals beliebten Nindenſchnitt,

einer Modetorheit, welche die Stämme, angeblich besserer Auk

breitung im Dickenwachstum wegen, von oben bis unten mit

einem Einschnitt versah, der, wenn er nicht ganz vorsichtig ge

macht wurde und nur die oberste Rinde spaltete, den Baum

unter Umständen regelrecht ruinierte. Wir hatten dort auch

einen Wallnußbaum , wie oben gesagt, der im Schatten und

fast unter dem äußeren Kronenrand einer ungemein mächtigen

Linde aufwuchs. Das biologisch Intereſſante an dieſem Nuß-

aufwuchs, und als er sich einmal dieser Tendenz zugewandt

baum war, daß er, um Freiheit und Licht zu gewinnen, ſchief

hatte, halfen die jugendlichen Gartenbesucher unbewußt fleißig

nach, indem sie an dem schiefen Baum hinaufkletterten und

ihn immer schiefer drückten. Trogdem entwickelte sich ein

mächtiges Exemplar von Wallnußbaum aus dem anfänglichen

Krüppel, namentlich nach der leider (infolge Pfarrhausumbau)

erfolgten Fällung der mächtigen Linde, und ich erzähle dies

hauptsächlich aus dem Grunde, um zu zeigen, daß ſelbſt in dem

rauhen Vogelsberg den Wallnußbäumen noch ein verhältnis-

mäßig gutes Gedeihen gesichert ist. Wir hatten im Ort einen

anderen stattlichen Wallnußbaum. Dieſen dürfte nun zumTeil

die leste Stunde geschlagen haben. Das bringt der Weltkrieg

mit sich. Zum wenigsten erfolgt eine Registrierung, denn die

Bekanntmachung ordnet außer der Beschlagnahme eine Melde

pflicht für alle stehenden Wallnußbäume (ſelbſtverständlich

auch für die oben vorbezeichneten Vorräte an Nußbaumholz)

an ; diese Registrierung dürfte auch allein schon an sich wiſſen.

schaftlich und forstwirtschaftlich interessant und wertvoll sein.

Die Meldung hat in einer in der Bekanntmachung näher

bezeichneten Weise auf besonderen Meldeſcheinen zu erfolgen

und zwar bis zum 25. Januar 1916. Die Meldescheine können

bei dem zuständigen Landrat, in den Stadtkreisen bei der Polizeis

verwaltung angefordert werden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung , die u. a. auch eine

Lagerbuchführung für diejenigen vorschreibt, die Nußbaumholz

des Erwerbs wegen in Gewahrsam haben, ist bei den Polizeis

behörden einzusehen. Pfr. W. Schuster.

Nachschrift.

Zu demselben Gegenstande ist der Nedaktion eine Bes

mertung des Herrn Oberförsters Müller- uszballen, Reg.

Bez. Gumbinnen, zur Zeit im Felde stehend, zugegangen. Sie

lautet wie folgt :

Bei dieser Gelegenheit möchte ich die forſtl. Preſſe in

der Heimat auf etwas aufmerksam machen :
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Bie ich höre, geht man den wenigen Wallnußbäumen

r deutschen Heimat zu Leibe. M. E. bedeutet, wenigstens

Mittel und Norddeutschland, ein alter Nußbaum zumeist

a altes liebes Familienerbstück. Er gehört mit zu Haus und

of. Man wird seinen Fall als ein schmerzliches Opfer auf

Altar des Vaterlandes betrachten. Muß es nun sein ? Ich

thaupte nein! So lange nicht, als in dem beseßten Belgien

ie Rußbäume noch in weit erheblicherer Menge umherstehen.

Dem belgischen, zumal walloniſchen Bauer, wird auch kaum

Jemand eine sentimentale Wertschäßung seines Baumes nach-

rühmen wollen, eine Wertschäßung, die über den nachrechen. |

saren Geldertragswert hinausginge. The man alſo den ſchmerz

lichen Eingriff bei uns macht, hole man in Belgien das Vor-

bandene. Es ist genug damit, daß die deutschen Kupferkeſſel

eingeschmolzen werden und die belgischen unversehrt bleiben.

- Jh kann mich als Forstmann des Verdachtes nicht er-

wehren , daß man über den Vorrat an greifbarem Eſchen» ,

horn , Kastanienholz in Belgien nicht genügend unterrichtet

Das gilt auch für Kastanien-Gerbrinde. Es handelt sich

zumeist nicht um sehr große Waldkomplexe, aber häufig um

fehr wertvolles Material bei außerordentlich günstigen Trans-

portverhältnissen.

C. Hochschulnachrichten.

HerrForstamtmann und Privatdozent Dr. Wimmer ist

zum außerordentlichen Profeffor an der technischen Hochschule

zu Karlsruhe ernannt worden. D. Red.

D. Seit 50 Jahren Mitarbeiter der Allgem. Forst.

und Jagdzeitung

ift Ottomar Viktor Anderlind , dessen Familiennamen ur-

fprünglich Leo lautete. Cf. die Anzeige seiner Selbstbiographie

Im Septemberhefte 1903 . 311. Dem ersten Beitrage A.'s,

der im Jahrgang 1866 S. 244 erschien und die Imprägnierung

des Holzes behandelt, folgten bis zum Jahre 1900 mehr als

40 größere und kleinere Auffäße und Mitteilungen aus ver-

hiedenen Gebieten: Forstschuß, Benußung, Einrichtung, Ge

chichte und Politik. Seine bedeutsamsten Arbeiten sind aber

obne Zweifel die seit 1902 erschienenen Abhandlungen, welche

größtenteils die Wasserwirtschaft im Walde behandeln

arb zwar auf Grund ausgedehnter Studien und Beobachtungen

den meisten Kulturländern der Erde. Sie finden sich in

folgenden Heften: Oktober 1902, Dezember 1903, Juli 1904,

Dezember 1905, November 1808, August 1910, Oktober 1911,

Juli 1912, Juni 1913, Februar, März und September 1914.

Ihren Abschluß finden diese Untersuchungen in der Abhandlung

über das Verhalten der einzelnen Holzarten zum Waſſer, deren

erſter Teil an der Spiße dieses Heftes erscheint . Er behandelt

die Kiefer ; andere Holzarten folgen demnächſt. Wr.

E. Die Hähne“ oder „Hahnen“ der Waldhühner.

In Nummer 3 (März) 1916 der „ Mitteilungen des nieder-

öfterr. Jagdschugvereins" wird die Frage aufgeworfen und be-

sprochen, ob für eine Mehrzahl männlicher Waldhühner die

Bezeichnung „Hähne“ oder „Hahnen“ die richtige ſei, und hier-

bei folgende Schlußfolgerung gezogen : „ Die Form „Hähne“ ist

zweifellos grammatikalisch richtig und in der Fachliteratur ge-

bräuchlich, wogegen die Form Hahnen", namentlich in den

österreichischen Alpenländern, insbesondere bei den Jägern sehr

verbreitet ist und demnach von vielen Jagdschriftstellern an-

gewendet wird ; weshalb beiden Formen ganz einwandfrei ihre

Gebrauchsberechtigung in Wort und Schrift zuerfannt werden

muß. Ergänzend sei noch hinzugefügt, daß bei der Zusammen-

ſeßung dieser , das männliche Huhn betreffenden Worte des

Wohlflanges wegen beispielsweise gesagt wird „ Kampfhähne“,

bezw . Hahnenkämpfe“, gleichviel ob es sich um Haus oder

Waldhühner handelt." E.

F. Die Beeinflussung der Ausübung des Jagdrechtes

durch den Krieg.

Ein Jagdliebhaber hatte mit einer Gemeinde einen Jagd-

pachtvertrag für die Dauer von zehn Jahren geſchloſſen und

in dem Vertrage sich verpflichtet, die Vachtſumme jährlich im

voraus zu entrichten. Bei Ausbruch des jeßigen Krieges er-

ließ der zuständige Bezirkspräsident eine Verfügung , wonach

die Jagdausübung in jener Gemeinde völlig verboten wurde.

Durch dieses Verbot wurde der Jagdpächter faſt ſieben Monate

an der Ausübung der Jagd behindert, und infolgedessen for.

derte er die Gemeinde auf, den von ihm für diese Zeit im

voraus entrichteten Pachtzins auf die nächste Jahrespacht zu

verrechnen. Hiermit war die Gemeinde indessen nicht einver

standen. Im Verhältnis zu der langen Dauer des Pacht-

vertrages sei der Zeitraum, während dessen der Pächter an

der Ausübung des Jagdrechtes verhindert war, nur ein un-

erheblicher, und es könne auch keine Rede davon sein, so be-

hauptete die Gemeinde, daß der Pächter irgendwelchen Schaden

erlitten habe, da er mit Rückſicht auf die erzwungene Schonung

des Wildes nach Aufhebung des Verbotes in der Lage war,

erheblich mehr Wild abzuschießen. Der Pächter war jedoch

der Ansicht, daß die Gemeinde durch die Zurückbehaltung des

Pachtzinses für eine Zeit, während welcher er an der Jagd-

ausübung behindert war, ungerechtfertigt bereichert sei ; er

strengte daher gegen sie Klage auf Herausgabe dieſes Betrages

an und erzielte auch die Verurteilung der Semeinde.

Infolge der Verhängung des Kriegszustandes, so führte

das Oberlandesgericht Kolmar in den Urteilsgründen aus,

find für diejenigen Gebiete des Deutschen Reiches, welche an

der vom Feinde gefährdeten Grenze bezw. im oder in der Nähe

des militärischen Operationsgebietes lagen, neben dem Verbot,

Waffen zu tragen, auch noch besondere Verbote erlaſſen worden,

wonach die Jagdausübung nicht gestattet war. Diese Verbote

stehen deshalb in örtlicher Beziehung zu den Jagdgrundstücken,

betreffen diese selbst und befreien den Pächter von der Ents

richtung des Pachtzinses für die Zelt, während deren die Aus-

übung der Jagd unmöglich war. Es handelt sich um einen

Fehler des verpachteten Rechtes im Sinne des § 537 BGB.,

der die Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauche auf-

hob. Die Behauptung der Gemeinde, es komme hierfür nur

eine unerheblich kurze Zeit in Betracht, ist unrichtig. Ein Zeit-

raum von sechs Monaten kann auch bei Berücksichtigung

der langen Dauer des Vertrages nicht als unerheblich

gelten. Ohne Bedeutung ist es, ob der Pächter mit Rücksicht

auf die erzwungene Schonung des Wildes in der Lage war,

mehr Wild abzuschießen. Denn die Gemeinde hatte nicht dem

Kläger eine bestimmte Menge Wildes zum Abſchuß zu stellen,

sondern ihm die Ausübung des Jagdrechtes für bestimmte Zeit

zu sichern. Hat aber der Pächter aufgrund des Vertrages die

Jagdpacht im voraus für eine Zeit entrichtet, für die er wegen

Eintritts eines Fehlers der verpachteten Sache von der Paht-

zinszahlung zu befreien ist, so ist die beklagte Gemeinde inso-

weit ungerechtfertigt bereichert und gemäß § 812, Sag 2 BGB.

zur Herausgabe verpflichtet. (Oberlandesgericht Kolmar, 3. 35.,

U 64/15, 21. Februar 1916.)

-

-

A. Radloff, Gerichts- und Verwaltungs- Korrespondenz.
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G. Die praktische Verwertbarkeit der Boden-

reinertragstheorie.

Auf die Ausführungen des Herrn Oberförsters Hepp in

Nr. 16 der Wochenschrift Silva möchte ich kurz folgendes er-

widern ¹) . Wenn Herr Kollege Hepp deutsche Profeſſoren für

schlimmere Gegner hält, als die Franzosen, so will ich hierüber

nicht mit ihm rechten ; mit seiner Auffaſſung dürfte er wohl

in jeßiger Zeit allein stehen. Auch die deutlich hervortretende

Meinung, daß ein Professor unter allen Umständen ein un-

praktischer Doktrinär ſein müſſe, kann mich nicht in Aufregung

bringen ; denn ich glaube für meine Person in faſt fünfzig-

jähriger praktischer Tätigkeit gerade auf dem Gebiete der Wald-

wertrechnung und Statik das Gegenteil erwieſen zu haben.

Ob etwas, z . B. eine mathematische Formel, theoretisch

richtig, aber praktiſch_unbrauchbar, ja in gewiſſen Fällen ge-

radezu „falsch“ sein kann, möchte ich bezweifeln. Denn eine

Theorie, die in ihrer Anwendung falsche Ergebniſſe liefert,

ist m. E. felber falsch. Doch auch hierauf will ich nicht näher

eingehen ; es wäre nur ein Streit um Worte, d . h. um den

Begriff, den man mit dem Worte Theorie verbindet. Im

vorliegenden Falle bin ich allerdings der Meinung, daß Aug-

gaben und Einnahmen, die zu verschiedenen Zeiten erfolgen,

nur in ihren Vor- und Nachwerten mit einander verglichen

werden können ; ganz ohne Unterscheidung der Person oder der

Kaſſe des Besizers. Herr Hepp glaubt für Staats- und Ge-

meindewaldungen eine Ausnahme von dieser Regel unterſtellen

zu dürfen, weil z. B. ein Aufwand für Kulturkoſten nicht aus

einem auf Zins und Zinſeszins angelegten Kapital, ſindern

durch laufende Einnahmen bezw. Umlagen bestritten werde.

Ich gebe gern zu, daß er dieſe Auffaſſung geschickt und ſinn-

reich vertreten hat ; doch würde sie immerhin zu bedenklichen

Konsequenzen führen. Wenn mir jemand einen Wechsel über

100 Mt., in einem Jahre zahlbar, ausgestellt hat, werde ich

von jedem Bankhaus jezt nicht 100, sondern vielleicht nur 95

Mart dafür ausgezahlt erhalten. Wollte ich dagegen geltend

machen, daß ich das Geld nicht zinstragend anlegen, sondern

dazu benußen werde, alsbald eine Rechnung zu bezahlen, so

dürfte sich schwerlich ein Gericht finden, das mir Recht geben

und das Bankhaus zur Auszahlung des vollen Betrags von

100 Mt. verurteilen würde. Herr Hepp wird gegen diesen

Vergleich einwender, daß er hinte. Das gebe ich ohne wei

teres zu ; aber alle Vergleiche haben diese Eigenschaft, d. h.

es findet sich immer irgend ein Punkt, in dem der Vergleich

nicht zutrifft. Es kommt eben nur auf das tertium com-

parationis an ; hier nämlich darauf, daß ein später fälliger

Betrag jest weniger als den vollen Nennwert gilt ; einerlei,

ob es sich um 100 oder 15000 Mk. und um eine Frist von

einem Jahr oder von 120 Jahren handelt.

Bleiben wir bei dem von Herrn Hepp gewählten Beiſpiel.

Er veranschlagt den Abtriebsertrag eines Buchenhoch-

waldes einschließlich der prolongierten Zwischennutzungen zu

9000 Mt. pro ha und berechnet daraus bei kostenloser natür

licher Verjüngung einen Bodenwert von

9000

1,03120 - 1
= 267 Mt.

Dem stellt er für Tannen und Eichen 15000 Mt. Er-

trag und 500 Mt. Kulturkosten gegenüber, wonach sich der

Bodenwert zu

445-515-70 Mt.

berechnet. Hieraus ſchließt er, daß ein Anhänger der Boden-

reinertragslehre dem Buchenhochwaldbetrieb den Vorzug geben

müſſe. Ich bin, obgleich ich 28 Jahre lang „ Profeſſor“ war,

anderer Meinung. Von den hier berechneten Bodenbrutto-

werten kommt noch das „Kapital der jährlichen Koſten“ in

das Kapital zu 200 Mt., so bleibt für den Buchenhochwal

betrieb nur ein Nettowert von 67 Mr. übrig ; dafür wird wa

nirgends ein Hektar Waldboden zu kaufen sein. Hiera

schließe ich, daß der Buchenhochwald nicht 3 % abwerfen fan

Ermäßigen wir also den Zinsfuß auf 2 %, wie ich ihn b

großen Waldwertrechnungen wiederholt für Laubholz gefund

habe, so ergibt der Buchenhochwald einen Bodenwert v

6

9000 0,102 918-300 = 618 Mt.

Dem gegenüber berechnen sich für Tannen oder Eiche

bei gleichem Zinsfuß

0,02

150000,102 - 500 × 1,102 – 300 =

1530551 300 = 679 Mt.

also ein höherer Bodenwert!

Nach heutigen Verhältniſſen dürften in vielen Fällen etm

8 Mt. pro Heftar für die jährlichen Kosten anzuſeßen ſein

Dann würden sich bei 2- prozentiger Verzinsung je 100

weniger, also Bodenpreise ergeben, wie sie tatsächlich öfter

gezahlt werden. Aber das gegenseitige Verhältnis bleibt ſelbſt

verständlich das nämliche

Rechnet man mit 3 %, so ergeben si h bei 8 Mk. jährlichen

Kosten beiderseits schon negative Bodenwerte ; bei 2,5 %-iger

Verzinsung stellt sich das Resultat ähnlich wie bei 3 %, aber

der Unterschied der beiderseitigen Bodenwerte wird geringer.

Hiernach würde ich ebenso wie Herr Hepp einem Nuz-

holzbetrieb den Vorzug einräumen ; zumal wenn, wie es

leicht sein kann, für die Nußhölzer mit größerer Wahrschein

lichkeit auf eine höhere Preissteigerung zu rechnen iſt.

Also schlage ich dem Herrn Kollegen vor, daß wir uns

gegenseitig die Hand reichen und mit Befriedigung feſtſtellen,

beiderseits, wenn auch auf verschiedenem Wege, zu dem gleichen

"praktischen" Ergebnis gelangt zu sein. Ich tue dies mit dem

aufrichtigen Wunsche, daß Herr Hepp nach dem Abſchluß eines

ehrenvollen Friedens bald gesund in die Heimat zurüdkehren

Dr. Wimmenauer.möge.

H. J. D. Sauerländers Verlag

beging am 1. Juni d . J. den hundertsten Jahrestag

seines Bestehens. Der Begründer der Firma war Johann

David Sauerländer , der Großvater des jeßigen Beſizers.

Seit dem Jahre 1845 war Heinrich Remigius S., des

zweite Sohn des Begründers, Teilhaber und nach deſſen Tode

(1869) alleiniger Inhaber der Firma.
Dieſer nahm 1893

seinen Sohn Robert David S. als Teilhaber auf und

starb 1896. Der leztgenannte führt seitdem, jezt alſo ſchon

20 Jahre lang, das Geschäft allein.

Die allgemeine Forst- und Jagdzeitung , 1825

von Stephan Behlen begründet , wurde 1832 von 3. D.

Sauerländer in Kommiffionsverlag übernommen und ging 1847

in deſſen Verlags-Eigentum über. In demselben Jahre (1847)

übernahm Oberforstrat G. W. Freiherr von Bedekind

die Redaktion ; ihm folgten als Herausgeber 1856 Gustav

Heyer, 1869 Julius Lehr und Tuisto Loren, 1894

Loren allein, 1902 Karl Wimmenauer und 1908 Heins

rich Weber als Mitredakteur. Verlag und Redaktion unserer

Zeitschrift haben mithin schon mehr als 80 Jahre lang und

zwar im besten Einvernehmen zusammen gearbeitet. Dies hier

ausdrücklich und rühmend auzuerkennen erscheint uns als will

kommene Pflicht.

Außer unserer Zeitschrift find in gleichem Berlage noch die

vielbenußten Lehr- und Handbücher von Hermann Stöger

erschienen ; ferner verschiebene forstwissenschaftliche Schriften
Abzug. Beranschlagen wir diese nur zu 6 Mf. pro ha, also rulers, Binger, Borggreve, Fischbach, Mühlhausen, Maste

1) Diese Erwiderung war ursprünglich für die Silva bes

stimmt, wurde aber von deren Redaktion wegen Raummangels

abgelehnt. Wr.

brand, Pauly, Näß, Roßmann, Bonhausen, Karl Webersowie

von früheren und jezigen Herausgebern der Allg. Forsts und

Jagdzeitung.

D. Red.

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmenauer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. Für die Injerate verantwortlich : 3. D. Sauerlanders Verlag-

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. — G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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Anzeigen.

-
Preise: Seite 60.- Mt., 1/2 Seite 32.- Mt., Seite 17.50 Mt., / Seite 10 Mt., 1/12 Seite 7.50 Mt. , 1/16 Seite 5.50

bei kleineren Inseraten : die 40 mm breite Petitzeile 30 Pfg. Rabatt bei Wiederholungen 15 % bei 3x, 25%

6x 33 % bei 10 , 40% bei 12 , 50% bei 24 iger Aufnahme eines Inserates . Tertänderungen bei längere

Aufträgen unberechnet. Beilagen-Preise nach Vereinbarung, je nach Gewicht des beizulegenden Prospektes .

Wer weiss

es heute noch nicht , dass eber-Fallen in Fangsicherheit und
Haltbarkeit unerreicht sind? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i . Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Hirschhorn-

stangen u.

Spitzen

kauft jeden

Posten

Rich. Plümacher

Solingen.

Bitte,

bei Bestellungen bei

den hier inserieren-

den Firmen gefl . auf

die ,,Allg. Forst- u.

Jagd Zeitung" Be-

zug nehmen zu wollen .

Die Stelle des

Forstinspektors

der Seeftadt Rostock foll neu beießt werden. Zum Bezirk des Forltinipektors gehören alle Telle

der Rollocker Stadtforft und hinsichtlich der foritlichen und jagdlichen Intereffen auch die Ortida

Warnemünde, die Warnow und die Roftocker Kämmerei- und Bofpitalgebiete. Der Foritinipektor

hat leinen Wohnfig in Rövershagen.

Das Grundgehalt des Beamten beträgt 5000. Mk., Iteigend nach Ablauf von je 3 Jahre

um 500.- Mk. bis zum 5öchitbetrage von 8000. Mk. Auf die Berechnung der Zulagen und

des Rubegehalts werden auswärtig verbrachte Dienitjahre bis zu höchftens 10 Jahren infoneil an

gerechnet , als lie 2 Jahre nach beitandener Foritaffellor-Prüfung liegen. Auf das Gehalt kommt

in Anrechnung der naditehend feitgeleßte Wert der dem Beamten zuftehenden Naturalnutungen:

1. Nußung des Forstinspektionsgehöfts nebit Garten .

•

500.- mk.

450.- Mk.

300.- Mk.

2. Nubung von 7622 Ruten Acker nebft 350 Ruten Gräben ulw .

3. jährlich 120 Raummeter Brennholz

Für Baltung von 2 Dienitpferden wird eine Entichädigung von jährlich 1800.- Mk. gewährl

Bewerber, welche die Foritaffefforprüfung beftanden haben, werden aufgefordert, bebenslauf

und Zeugnille bis zum 25. Auguft d. s. an die Ratsregiftratur hierielbit (Rathaus) einzureichen ,

wolelbit die Anftellungsbedingungen eingefehen und auch gegen Erlegung von 2.- Mk. ab-

Ichriftlich bezogen werden können.

Perfönliche Voritellung nur auf befondere Aufforderung .

Gegeben im Rate zu Rostock . am 30. Juni 1916.

Im Verlag Art. Institut Orell Füssli in Zürich ist erschienen :

5. Oerben, Ratsiekretar

Die Wolken

in Form , Färbung und Lage als lokale Wetterprognose

von E. Neuhaus, Oberförster in Moutier (Schweiz) .

48 S. Text, 30 Wolkenbilder, 12 Tafeln , 8 Beilagen. Kl. Folio in Mappe Mk. 12.-.

Vorliegende Arbeit ist die Frucht langjähriger Beobachtungen. Ein kleiner Nebel, ein am bestimmten

Orte sich bildendes Wölkchen hat uns im Sinne der lokalen Wetterprognose unter Umständen mehr zu sagen

als der bestfunktionierende Wettertelegraph . Es kann daher die Anschaffung dieses Werkes den Schulen und

speziell den landwirtschaftlichen Schulen bestens empfohlen werden, da es zu einer zielbewußten Beobachtung

anregt und besonders die Jugend anspornt, die Kräfte und Erscheinungen des Weltalls zu studieren. Die

Ausstattung ist eine ganz vorzügliche, besonders die photographischen Aufnahmen des Werkes sind von ganz

hervorragender Schönheit. (Schulwart, Leipzig.)

Wie sehr die Wolken in der Stimmung in der Natur mitbeteiligt sind, empfindet jedermann ; ihre engen
Beziehungen zur Witterung sind bekannt. Aber wie viele Leute achten weder auf die Schönheit der Wolken-

bildung, noch auf deren Bedeutung für das Wetter ! Aus langjähriger Beobachtung heraus stellt der Oberförster

von Moutier, unterstützt von Gelehrten, die Wolken nach Form, Färbung und Lage, nach ihrem Einfluß auf

die Windrichtung, ihren Feuchtigkeitsgehalt und ihren Zusammenhang mit der Witterung dar. Dann spricht

er von der Beobachtung und den Zeichnungen der Wolken und Temperaturerscheinungen, die für die Vorher-

sage der Witterung bestimmend sind . Wer seine Ausführungen beachtet, wird den Wolkenbildungen mit

schärfern Augen und mehr Freude folgen ; aber auch für die Erkenntnis des kommenden Wetters mehr An-

haltspunkte finden, als die gewöhnlichen Wetterregeln bieten. Ein ästhetischer und praktischer Zweck ist damit

erreicht . Der Verfasser legt als praktischer Mann das Hauptgewicht auf den letztern.

(Schweizerische Lehrerzeitung.)

Neuhaus bezeichnet seine Arbeit als einen Versuch, die lokale Wetterprognose um einen Schritt weiter

zu bringen. Sie ist mehr als das. Auf dem soliden Grunde einer vieljährigen, systematischen Beobachtung

und einläßlichen Studiums bietet der Verfasser Abhandlungen, die allgemein lebhaftes Interesse erwecken

(Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. )müssen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen .
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Unsere Weidmannsſprache.

Von Balt-Hannover.

August 1916.

Leider ist es nur allzu wahr, daß vor dem großen

Kriege bei uns die stark ausgeprägte Neigung be-

landen hat, das Fremde, mit dem eine Berührung

tattgefunden hatte, aufzunehmen, und daß es heute

noch viele gibt, die nicht begreifen wollen, daß in nichts

mehr das Wesen eines Volkes ſo zum Ausdruck kommt,

wie in seiner Sprache, deren Durchsetzung mit fremden

Breden gleichbedeutend ist mit dem Abbröckeln eines

Stückes Deutschtums, das in dauernder Wiederholung

nicht ohne schädliche Entwicklung auf den Volksgeist

bleiben kann. Die Sprache ist für uns nicht nur das

Juftrument zur Uebertragung des Gedankens, sondern

fie hat diese Gedanken so zu übermitteln, wie es dem

unverfälschten deutschen Geiste entspricht, der nur

bort lebendig erhalten werden kann, wo dem zersehen:

zen Einfluß des Fremden der Eingang verwehrt wird .

Wie nach dieser Richtung der Volksgeist zeriüttet

werden kann, dafür bieten die Franzosen , die wir in

Belem so gerne nachgeahmt haben, ein lebendiges Bei-

piel. Mit großem Kraftaufwand betonen sie immer

wieder ihr lateinisches Rassentum , scheinbar ohne zu

ahnen, daß sie damit das klägliche Geständnis ab-

legen ganz im Geiste ihrer Unterdrücker, der Römer,

aufgegangen zu sein, denn die Gallier sind keine La=

teiner . Um so törichter erscheint aber diese Truthahn-

manier sich aufzublasen , weil die Gründer des Franken-

reiches Germanen waren. Als von den Römern Be:

fiegte haben die Gallier bald die Sprache des Siegers

angenommen, was allenfalls zu verstehen ist, aber als

germanische Volksstämme , die als Sieger Galliens

Boden unterwarfen , soweit gekommen waren , daß sie

ihre Sprache nicht mehr zur Geltung brachten und

ihre Geseze lateinisch schrieben, da war Raffen- und

Stammesstolz im Schwinden, und so gingen Franken,

Burgunder, Allemannen und andere, wo sie die Herren

waren, in dem Meer der Knechte unter. Obgleich

wir längst gutes deutsches Recht haben, wühlen wir

immer noch im römischen herum. Wollen wir wissen,

was ein „Wildpark" ist , dann muß das uns ganz

j . wesensfremde römische vivarium herhalten , das zum

រ
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Vergleiche nicht paßt. Unter ſolchen Umständen dürfen

wir uns nicht wundern, daß der Kazelmacher Oberster,

Ehren Salandra, uns vorhält, die lateiniſche Kultur

sei der unsrigen um 2000 Jahre voraus .

Die Parforcejagd hat Deutschland aus Frankreich

übernommen. Germanen sind es aber doch geweſen,

die sie ins Leben gerufen haben, denn schon die ſaliſchen

Franken, deren Häuptling Pharamund der erste König

des Frankenreiches war, kannten etwas derartiges , be=

sonders aber die Merovinger und Karolinger und

schließlich waren es auch Weſtgoten und Vandalen,

welche diese Jagd in Spanien eingeführt haben . Sie

ist bei uns in Vergessenheit geraten und in Frank-

reich allerdings zu großer Blüte gebracht.

„Am Ende des XVII . und am Anfang des XVIII .

Jahrhunderts " , sagtJahrhunderts", sagt ein französischer Schriftsteller,

„wollten auch die deutschen Fürsten wie unsere Könige,

denen sie ebenso große Bewunderung wie Haß ent=

gegenbrachten, es ihnen gleich tun . Alles richteten sie

nach französischem Muster ein und ebenfalls bediente

man sich der französischen Ausdrücke, die gröblich ent=

stellt wurden" . Als „ lächerliche Nachahmungen“ schäßte

man diese Bestrebungen ein und wenn das nach den

obigen Erklärungen auch nicht ganz zutrifft, so hat es

doch an lächerlichen Nachahmungen nicht gefehlt .

Die Entwicklung des Sportes hat dazu geführt ,

daß franzöſiſche und ja nicht zu vergessen engliſche

Brocken die deutsche Sprache geradezu verhunzten und

wie groß das Armutszeugnis ist, das sich die För-

derer dieses Gebahrens ausstellten, ſcheinen dieſe nicht

geahnt zu haben.geahnt zu haben. Namentlich den dünkelhaften Eng=

ländern gegenüber war es eine klägliche Unterwürfig=

keit, die sich nicht mit sogenanntem internationalem

Brauch rechtfertigen ließ, denn auch in diesem Falle

ist eine Verleugnung des Wertes unserer Sprache und

Einlaufen mit vollen Segeln in fremde Sitten und

Gebräuche ein Gebahren, das uns vor dem Auslande

herabſeßen mußte.

Das gilt bis zu einem gewissen Grade auch

für die Weidmannssprache , die deutsch sein

und den Geist deutscher Jägerei atmen soll.

Natürlich sind es wiederum die Franzosen, die sich
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als die Väter der Weidmannssprache betrachten , denn

wie sie sagen, hat Deutschland sie von ihnen über:

nommen.

In den alten deutschen Helden und anderen

Liedern, da sind die Wurzeln unserer Weidmannsg-

sprache zu suchen , und wenn wir sie heute von fran-

zösischen und englischen Brocken durchsetzt finden , so

haben wir das leider unseren Altmeistern zu verdanken ,

die sich nur an die in Frankreich nach dieser Richtung

zuerst festgesetzten Regeln hielten , und das hier ge

gebene in bekannter deutscher Schwäche der Nachwelt

überliefern zu müſſen glaubten .

"Wer unter Berufung hierauf, wie es heißt, aus

Pietät" die Fremdkörper, die wir nicht nötig haben,

in unserer Sprache stecken lassen will , nun, der fühlt

eben nicht deutsch , und gegen den richten sich diese

Zeilen, um den Glauben auszurotten, daß in dem

Uebernehmen entbehrlicher Fremdwörter eine Bereiche

rung unserer Sprache liegt, und um das Gefühl zu

wecken, daß solche Unterwürfigkeiten dem Deutsch

tum nur großen Schaden zufügen können, weil sie uns

in den Augen des Auslandes herabsetzen.

Aus allen diesen Gründen gehorche ich gerne einem

von dritter Seite ausgesprochenen Wunsche mich dazu

zu äußern, inwieweit es möglich ist, unsere Weidmanns-

sprache von fremden Bestandteilen zu reinigen und

das soll an der Hand des Buches „Deutsche Weid=

mannssprache" von Dombrowski in möglichster Kürze

geschehen.

Abnorm nennt man unregelmäßige Formen und

Färbungen, und Abnormitäten unter den Geweihen

und Gehörnen sind die Freude des Erlegers . Norm

kommt von Norma, die Regel . Normal ist das regel

mäßig entwickelte, abnorm (abnormis) das Gegenteil .

Abnormität entspricht dem lateinischen abnormitas.

Abnorm läßt sich durch unregelmäßig ersehen .

Immerhin aber ist der Begriff abnorm ein schärfer

umriffener und besser durch Mißbildung gekennz

zeichnet.

Der Ausdruck abnorm hat sich eingebürgert und

iſt mit Rückſicht auf ſeine Bedeutung einer derjenigen,

die vielleicht gerne beibehalten werden.

à droit. Alter, heute kaum noch üblicher Befehl

an den Hund sich grade auf den Hinterläufen aufzu

richten . Er bedeutet aljo se tenir droit sich auf

recht hinstellen. Dombrowski ist der Ansicht, daß ein

Ausdruck im Deutschen fehlt. Das Wort „hoch“ mit

-

entſprechender Handbewegung kann ihn vollkommen er

setzen.

Allons cherche . Dieser Ermunterungsruf zum

Suchen ist so überflüssig wie nur etwas, obgleich man ihn

noch bis in die neuere Zeit hört. Such! " ist viel

kürzer und deutsch und dasselbe gilt von Derrière ,

|

das für „Zurück“ gebraucht wird, aber „ hinter“ het

„ Zurück “ heißt das Kommando wenn man den Hu

hinter sich haben will und das „ Such “ zeigt ihm a

daß er von neuem seine Tätigkeit beginnen ſoll.

Appel muß der Hund haben. Appellare

ansprechen und Appell ist zuerst bei Heppe in der

deutung der Folgsamkeit des Hundes angewendet w

bis heute beibehalten worden. Troß der Einbürgeru

des Ausdruckes gehört er zu den entbehrlichen z

ersehbaren , denn er soll nur die Folgsamkeit d

Hundes dartun und ist deshalb durch Folgsamle

oder folgsam vollständig zu ersehen.

Dombrowski nimmt auch an, daß der Ausdru

à la vue feinen Ersatz im Deutschen hat. Aveue

oder avuer heißt im Auge behalten, und vue bedeute

dasselbe wie Sicht, und sichtig jagt der Hund, wem

er das Wild ſieht . „ Sichtig “ kommt zwar heute haupt-

sächlich nur noch in Zusammensetzungen vor, wie „an

sichtig " usw. wenn es sich nicht auf das Wetter be

zieht , aber es ist deutsch , denn es kommt von dem

mittelhochdeutschen sihtec, sihtic und kann à la vue

voll und ganz ersehen.

"1

"Das Apportieren" ist uns, wie viele annehmen

ſo in Fleiſch und Blut übergegangen, daß sie es ganz

und gar für unentbehrlich halten . Diese Auffaffung

teile ich nicht, denn es ist kein unersetzbares Bestand

teil unserer Weidmannssprache ; apportare heißt her

beibringen und deshalb ist Bringen " hierfür ein aus

reichender Ersaß, und das „Bring ! “ oder „Bringher

erscht Apporte" oder „ Faß apporte" in jeder Weiſe.

Deshalb ist es geradezu unverständlich , wie Dom

browski zu der Ansicht kommen kann, der Ausdruc

sei im Deutschen unersetzbar. Schwieriger ist es schon

Apportierbock, Apportierholz " zu verdeutschen. Di

Zusammensetzung des Apportier" mit „ Bod" und

Holz" ist sprachlich etwas unſchönes und jedenfalls

ist das aus dem Imperativ bring " und den deutschen

Ausdrücken „ Vock“ und „Holz “ zusammengesezte Haupt-

wort beffer. Warum nicht Bringbod“ und „ Brings

Holz " ? Das Sprachgefühl ſträubt sich dagegen keines-

wegs, denn daß das andere besser sein soll ist Ein-

bildung und weiter nichts . Daran wird auch dadurch

nichts geändert, daß, wie mißverkannt wird, zwischen

apportare und Bringen ein Unterschied besteht, der

hier nicht erörtert zu werden braucht , weil „ Bring"

apporte ersetzt .

"

"

Arretieren (von arrêter , ad restare) (auf :

halten) ist wohlkaum noch gebräuchlich und ganz und

gar überflüssig, schon wegen seiner Nebenbedeutungen .

Warum denn nicht das niederdeutsche „Stopp “, das

nicht allein viel besser und bezeichnender, sondern aud

deutsch ist , und nicht , wie Dombrowski annimmt,

dem englischen entstammt.
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"

irfen nennt Dombrowski beffer als Bürschen,

en , Pirschen. Das mit Recht, denn es kommt

ersare und Bersa . Es ist die Schießjagd

ie Umwandlung in „Anſchleichen“ eigentlich nicht

det. Die chasse à bercer war ganz etwas

es als die heute darunter verstandene Jagd, aber

wir die Veränderung des Begriffes festhalten

n, dann sollte man doch die richtige Schreibweise

alten . Zwar wollen im Nibelungenlied Gúnthér

Hagéne pirsen in den walt" aber in den alt:

düſchen Artus- und Abenteuer-Romanen kommt

bercer zur Geltung. Die Birschjagd bestand auch

mzingeln des Standortes des Wildes, wo es dann

Jäger an einen Baum gelehnt (afusté, s'es-

dre à unfust) erwartete , aber diese Jagd fand auch

Jehegen statt, (berser as aceintes) und schloß

Blich auch das Verfolgen durch die Hunde in sich .

Buschieren ist das Jagen im Walde nur mit

Hunde. Ein Fremdwort ist der Busch nicht, denn |

tin der deutschen Sprache zu Hause , wenn diese

zeichnung schließlich auch aus dem lateinischen boscus,

eus ftammt. Gut klingt das Wort mit dem An=

gfel ieren aber nicht und es steht nichts im Wege

feine Stelle die Waldsuche im Gegensahe zur Feld

treten zu lassen.

Dem Buchstaben C will ich nur das entnehmen, was

lich noch gebräuchlich, das andere aber übergehen .

Carressieren , heißt beſſer Careſſieren mit einem

enn es kommt von caresse (Liebkosung) (caresser,

falen,liebeln, schmeicheln), das wiederum auf carus,

8, teuer) zurückzuführen ist. Wir sind also nicht

Berlegenheit das careſſieren auszumerzen.

Ceremoniell ist der Inbegriff feierlicher Gebräuche,

feierliche, förmliche ; also die Gebräuche bei Jagden.

benfalls ist das verständlicher und auch richtiger,

caerimonia ist ein heiliger Gebrauch und des-

alb caerimonialis, das zur Gottesverehrung gehörige.

Cherche heißt zu deutsch such! Chiens courants

erden von Dombrowski die zur Parforcejagd ge=

tauchten Hunde genannt. Der Begriff ist zu eng,

en zu den Chiens courants zählen alle lautjagen

ben Hunde. Nennen wir sie Laufhunde, weil diese

Bezeichnung üblich ist und courant von courir (laufen)

ommt. Couche. Warum denn nur? Coucher heißt

ich niederlegen. Couche, Kuſch leg dich! Kürzer

tusch. Es gehört auch zu denjenigen Wörtern, die

jefter eingebürgert haben, aber wenn man es an-

endet, jage man nicht Kusch dich“ , denn das Kusch,

Bouche,schließt das „ dich" schon ein , weil Kusch „leg

bihin heißt . Couche tommt von collocare.

"

=

Es wird krampfhaft weiter das Coupieren der
Hunde

vorgenommen
. couper heißt abschneiden, ab:

trennen.

|

Es denkt aber kein Mensch dran dem Hunde die

Rute abzuschneiden , sondern man kürzt sie . Kou-

pieren iſt alſo nicht nur eine ganz überflüſſige, ſondern

auch eine unzutreffende Bezeichnung. Man spricht von

coupierten , also geschnittenen Hunden ". Nicht die

Hunde werden kupiert, sondern ihr Schwanz wird

gekürzt und man muß deshalb von einem Hunde mit

kupiertem Schwanze oder Ohren reden, denn das Wort

sagt nicht, was gekürzt ist .

Ein couteau oder couteau de Chasse fönnen wir

richtig durch Jagd- oder Weidmesser ersehen .

Für Curée oder Curie haben wir feinen Ersatz.

Nur will ich bemerken, daß ich der Auslegung des

Begriffes durch Dombrowski nicht ganz beitreten kann .

Kurz will ich andeuten, daß man mit wenigen Worten

Kuree als das vom Wilde bezeichnet, was nach Zu-

bereitung den Hunden gegeben wird .

Für den Jäger besteht ein Jägerrecht. Dasselbe

bedeutet die Curie für die Hunde.

Derby, ein besonders abstoßend wirkendes Wort,

weil es von England kommt, einer Nation, die nicht

minder verächtlich ist wie die französische. Warum

sehen wir denn nicht Jugendsuche , was nicht allein

verständlicher, sondern auch besser ist . Denn es be=

deutet ursprünglich das Rennen dreijähriger Pferde

und wurde davon auf die Abrichtung der Hunde über-

tragen . Hier haben wir einen der Fälle unter vielen ,

wo wir ohne Not dem großmäuligen , anmaßenden

Albion etwas abgeguckt haben, was wie manches andere

diesem berechtigte Veranlassung gegeben hat sich für

überlegen zu halten . Müssen wir Deutsche uns nicht

lächerlich vorkommen , wenn wir mit Derby und Field

trial um uns werfen, wo für das letzte doch wohl

Feldprüfung ein passender Ersag ist . Ist es nicht

geradezu blöde in englischer Nachäfferei von einemHunde

als Champion" — ursprünglich Kämpfer zu

reden, wo mit dem Worte Meisterschaft" alles,

was man jezt darunter versteht, gesagt ist. Früher

waren die Hunde im Stall oder im Zwinger , heute

im Kennel und ihre Herren bilden einen Club , bei-

Leibe keinen Verein. Alles recht englisch , aber wenn

man den Kennelclub ins Deutsche überträgt , dann

hat man einen Hundehütten- oder Hundestall=

verein. Etwas anderes kann bei der Verknüpfung

dieser englischen Brocken nicht herauskommen.

"I
-

Auf derselben Höhe steht das englische Down , das

wir ganz und gar nicht nötig haben. Das deutsche

Nieder ist mindestens ebenso gut, denn es ist deutsch.

Oberländer hat schon das Wort Daun-Lage und da-

mit sprachlich ein neues Wortungeheuer erfunden , denn

was soll man sich darunter denn vorstellen? Ebenso

unsinnig ist, was hier schon vorweg genommen werden.

soll, das gallische Tout-beau, das Dombrowski un-

24*
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"1Lichtig mit ganz gut" übersetzt. Dobel sagt dubois

und überseht mit „ stehe oder halte“ . Du Bois heißt

"Holz", tout beau aber ganz schön " . Mit „tout

beau“ und „ down" wollen wir ungefähr dasselbe.

"

Der Hund soll sich hinlegen und das können wir

mit Nieder" voll und ganz erreichen . Zuweilen wird

tout beau auch in dem Sinne gebraucht, daß er lang

ſam und vorsichtig vorgehen soll (Hartig). Wir sprechen

immer von der Dressur , vom Dresseur , dres

sieren usw. und meinen damit das Abrichten des

Hundes durch den , der es kann. Dressur ist vor

allem eine ganz willkürliche Wortbildung, die im fran-

zösischen ganz unbekannt ist , denn hier ist nur von

dressage die Rede. Abrichtung ist das, was ge=

meint ist und für dressieren haben wir das gute deutsche

Wort abrichten. Der Begriff des Wortes dres=

sieren ist ein ganz anderer, denn das französische

dresser, von dem es stammt, heißt grade richten" ,

irgend wohin, denn abgeleitet ist es von dem latei =

nischen directus bezw. dirigere. Ein Abrichter ist

der Dresseur und Dreſsierbock, Dreffierhalsband find

zwei zuſammengesetzte Hauptwörter deren Bestimmungs-

wort durch Abricht" ersetzt werden kann.

Von Dubletten und dublieren hört man

immer sprechen. Diese Ausdrücke haben die allerver

schiedenste Bedeutung im Sprachgebrauch des Lebens .

In der Weidmannssprache machen wir eine Dublette,

wenn wir, ohne abzusehen, zwei Stück Wild erlegen ;

wir dublieren, wenn es das erste oder auch zweitemal

vorbeigeht.

Wir können ebensogut statt zu dublieren zweimal

hintereinander schießen, vorbei oder treffen . Doubler

heißt verdoppeln, double doppelt oder zweifach. Ur-

sprünglich hat man unter der Dublette den zwei-

mal in demselben Besitz befindlichen Gegenstand ge=

meint. Der Ausdruck ist auch anwendbar, so wie es

in der Weidmannssprache geschehen ist, aber der ge-

legentlich von der Schriftleitung der Deutschen Jäger

zeitung vorgeschlagene Doppeltreffer" ist der Du

blette entschieden vorzuziehen.

"1

Ferm ist der Hund wenn er gut abgerichtet ist.

Ferm kommt vom lateinischen firmus. Mit dem

„ guten “ oder „ zuverlässigen " Hund kommen wir eben

soweit.

Auf fall choke, half choke, choke bore, chilled

shot usw. brauche ich wohl nicht näher einzugehen,

denn diejenigen, welche in späteren friedlichen Zeiten

sich von der englischen Waffenindustrie das Geld aus

der Tasche ziehen lassen wollen , werden sich auch da=

durch eines Besseren nicht belehren lassen, wenn man

ihnen vorhält, daß in Deutschland alles mindestens

ebensogut zu haben ist.

Haut goût muß das Wildbret haben und da=

|

|

runter denkt mancher, daß es halb verwest sein m

Unter haut-goût ist nicht „hoher Geschmack“ zu ver

stehen, denn aus dieſer Uebersetzung kann sich nieman

einen Vers machen . Unter haut goût ist der würzig

Geschmack oder Wildbretgeschmack schlechtweg

verstehen . Wildbret darf wie alles übrige Fle

nicht frisch gegessen werden, ſondern es muß eine Ze

lang hängen und dieſen Zeitpunkt richtig zu erfaſſen

das heißt den haut goût wahrnehmen, d . h. den Augen

blick, in dem es den höchsten Wohlgeschmack erreicht hat

Koppel sagen wir zum Hundepaar, das neben

einander am Riemen geht. Es kommt von couple

cople, copula, ist aber ganz und gar eingebürget

und ein Teil des deutschen Sprachschazes geworden.

mit dem Hunde aFür das Lancieren.

--
Riemen der Fährte folgen wird sich kaum ein be

zeichnenderer Ausdruck finden, aber von lapins zu reden

liegt kein Grund vor, denn Kaninchen (von canya,

conyn usw.) ist jedenfalls verständlicher.

Bei à la meute sagt Dombrowski, daß der Aus

druck unersehbar sein solle. Das ist doch wohl nur

teilweise der Fall, denn warum denn nicht zur

Meute" rufen, wenn die Hunde sich in einem Hausen

sammeln sollen. Meute ist allerdings auch ein Fremd-

wort, denn meute oder mute kommt von mouvoir

(movere) und man versteht oder verſtand urſprüng-

lich darunter eine Anzahl in Bewegung gesezter Hunde,

Roy Modus ' ) jagt : „ Mute de Chien est quand

il y a douze chiens courants et un limier, et si

moins en y a, elle n'est pas dicte mute".

Also 12 Laufhunde und 1 Leithund müssen min

destens vorhanden sein, um eine Meute auszumachen.

Einen Ersaz für diesen Ausdruck haben wir nicht und

in seiner Uebernahme können wir nur eine Bereicherung

unseres Sprachschazes suchen . Das ‚à la “ aber kann

sehr gut entbehrt werden.

Für Munition können wir ruhig Schießbedarf

sagen, denn dieser Begriff ist nicht minder scharf und

fest umschrieben und ruht sprachlich auf festerer Grund-

lage.

Die Parforcejagd hat französischen Charakter,

ist aber nicht, wie oben schon angedeutet, ganz fran

zösischen Ursprunges, wie meistens angenommen wird,

es sei denn, daß man sich, wie die Franzosen es

machen, auf den Standpunkt ftellt, Karl der Große

sei ein Franzose gewesen und alle die Könige der

Merovinger, die sie, wenn auch in etwas anderer

Form geübt haben.
Eigentlich steht die französische Jägerei auf dem

Standpunkte, daß das chasser à force de chiens

1) Le livre du Roy Modus et de la Rayne Ratio, cin

Jagdkatechismus, vor 1338 geschrieben und am Ende des

XV. Jahrhunderts gedruckt. Neue Auflage: Paris 1839.
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it Chasse à courre zu bezeichnen ist, abgesehen von

nderen Bezeichnungen. Wir sehen in der Parforce-

gð gewiſſermaßen eine Vervollkommnung der Chasse

courre, der Hetjagd , aber scheinbar nicht mit all-

großem Rechte. Chasse à courre und parforce

nd in Frankreich ganz gleichbedeutend , denn es wird

on Dunoyer de Noirmond ¹) beiſpielsweise gesagt :

La chasse à courre, qui conserva toujours en

Allemagne son nom français „ Par force Jagd " .

Die wirkliche Bedeutung ist in force de chiens

zu ſuchen, deshalb Parforcejagd , während das courre

ich auf das scharfe Mitreiten bezieht. Die Parforce-

agd ist einfach eine mit bestimmten Gebräuchen ver-

bundene Hezjagd. Wir stellen uns das Reiten hinter

dem Hirsch in der Hauptsache darunter vor, aber das

it ein Irrtum, denn es wurden nicht allein Hirsche,

Tamwild und Rehe à force de chiens gejagt, fon

dern auch Haſen, Bären, Wildschweine, Wölfe, Füchse ,

Itter und Dachse . Der Unterschied zwischen Hez-

und Parforcejagd , den man machen kann, ist vielleicht

ein genügender Grund , den lezten Ausdruck beizu

bebalten.

Weil wir zwischen Wechsel und Paß unterscheiden

müſſen , können wir paſſieren (aus passer) nicht ent-

behren. Einschalten will ich hier, daß Dombrowski

von Reißzähnen sagt, sie seien die beiden verlänger

ten Zähne im Oberkiefer der Raubtiere. Das sind

die Eckzähne, denn Reißzahn (Dens lacerans) heißt

bei Raubtieren jederseits der lezte Prämolarzahn des

Über- und der erste Molarzahn des Unterkiefers. Sie

find nicht verlängert wie die Eck- oder Fangzähne,

aber von den andern durch Größe und Schärfe unter:

chieden, sowie durch einen besonderen Höcker an der

Janenfeite.

Rafant ist die Flugbahn des Geschosses , wenn sie

flach, nicht in hohen Bogen, verläuft. Ich nehme an,

daß geftredt dasselbe ausdrückt.

Remise kann durch Schußgehölz ersetzt werden ;

Rendez-vous durch Sammelplatz. So lange wir

solo fingen und tanzen, können wir auch den Solo-

fänger behalten, der allein, ohne Mitwirkung anderer

Hunde fängt.

Zum Schluß möchte ich noch kurz auf einige weid-

männiſche Ausdrücke eingehen , deren Herkunft und

Bedeutung nicht überall bekannt iſt .

In Nr. 39 des „ Weidmann“ habe ich den Jagd

ruf Corrido" so eingehend erörtert, daß ich mich hier

auf den Hinweis beschränken kann, daß es mit „ Rideau “ |

(Vorhang) nicht den allergeringsten Zusammenhang

hat , denn es ist ein echt deutscher Kampf- und Freu-

benruf. Hier habe ich auch darauf aufmerksam ge-

1) Verfaffer der Histoire de la Chasse en France ,

3Bände.

macht, daß Halali unser bekannter Ruf, wenn die

Jagd aus ist, namentlich den Hunden zugerufen wurde,

wennsie die Kurie erhielten, Hallali, valets, hallali ! "

Das ha la lit hat man in ha, da liegt er " (Döbel)

übertragen und ist dadurch dem richtigen unbewußt

nahe gekommen , wenn der Ruf auch nicht dem zu

Stande gehezten Hirsch galt, sondern ein Bestandteil

der nachfolgenden Feierlichkeiten war . au lit , au lit!

heißt aber „ faßt an“ und das deutet auf den An -

feuerungsruf für die Hunde hin, denn wozu hätte.

man diesen Jägerschrei in dem Moment gebrauchen

sollen, in dem sie über die Curie herfielen. Bei dem

feierlichen Aft war der valet de limier (Führer des

Leithundes) derjenige, der die Decke des Hirsches von

der Kurie fortriß und „Hallali“ schrie.

=

Bett nennen wir die Stelle, an der sich das Wild

niedertut um auszuruhen , und so wurde auch schon

die Stelle im altfranzösischen bezeichnet . lit (deutſch

Bett) wurde sie genannt, denn „ Jusques au lit vins

li vrais liemiers . " Bis zum Bett führte der Leit-

hund, aber Halali gibt es erst später. Hiermit oder

auch bei der Kurie läßt sich das „ha da liegt er"

wohl in Verbindung bringen, aber an der Berechtigung

dieser Auffassung zweifle ich .

Der Ruf Taïaut" galt ebenfalls der Meute.

War die Curie vorbei, nahm ein Jagdknecht das vor-

her bei Seite gelegte dünne Gescheide und ließ die

Hunde mit dem taïaut hoch und höher springen, bis

es ihnen zugeworfen wurde. Statt taïaut finden wir

auch „ Ta haut “ , „ tiel au “ , „ thyalau “ und „ ty a

hillaud “ .

Dieser Nachtisch wurde forhu genannt von hu

(Lärm) huer (schreien , rufen) .(Lärm) huer (schreien, rufen). Beim forhu wurde.

nochmals la vue geblasen (Hirsch in Sicht) und dem=

zufolge großes Getöse durch Blasen der verschiedensten

Weisen vor dem allgemeinen Aufbruch.

Von der Curie ein andermal ausführlich.

Die Okkupation des Wildes .

Tas jagdbare Wild nimmt in rechtlicher wie tat-

sächlicher Hinsicht eine Ausnahmestellung ein gegen=

über den übrigen in der Freiheit befindlichen oder

herrenlosen Tieren . Das Okkupationsrecht steht hier

lediglich dem Jcgdberechtigten beziehungsweise Jagd-

besitzer zu; derselbe besitzt das Eigentumsrecht auf

alles in seinem Jagdbezirk befindliche Wild. Allein

dieſes Eigentumsrecht ist kein absolutes , sondern an

gewisse Einschränkungen im Rahmen des subsidiären

Jagdrechtes , wie des Strafrechts gebunden. Das Recht

der Okkupation oder der Aneignung des Verfügungs-

rechts über das erlegte und gefallene Wild - die

dauernde Besizergreifung ist hierzu keineswegs unbe=
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dingt erforderlich schließt auf der einen Seite die

Vornahme der auf die Aneignung abzielenden Tätig

keit, aber auch das Recht auf Hege des Wildes in sich

(§§ 958 Abs . 1 , 872, 854 BGB) . Hiernach erwirbt

der Jagdberechtigte (Eigenjagdberechtigte und Jagd:

ausübungsberechtigte) das Eigentum beziehungsweise

Besitztum am jagdbaren Wild in dem Augenblicke,

in dem er die tatsächliche Gewalt über das Wild er-

langt. Ob diese schon in dem Beibringen der tödlichen

Verlegung liegt, wird vom BGV. nicht entschieden,

ist vielmehr als Tatfrage der Entscheidung des Rich-

ters nach den Umständen des Falles überlassen. Selbst

redend erstreckt sich das Okkupationsrecht nur auf

den Umfang des dem Jagdberechtigten gehöri-

gen Bezirkes. Trog tödlicher Verletzung hat der=

selbe kein Recht zur Aneignung, wenn es dem Wilde

gelingt, noch auf das Nachbargebiet zu entkommen .

Ist das Wild auf den Schuß liegen geblieben, so hat

der Jagdberechtigte die physische Möglichkeit der tat=

sächlichen Einwirkung auf dasselbe und in diesem Falle

ist die Otfupation im rechtlichen Sinne vollendet, ohne

daß er das erlegte Wild effektiv an sich genommen

hat, sofern er nur den Willen der Okkupation fund

gegeben hat. Ist jedoch eine Besizergreifung des durch

den tödlichen Schuß dem Jagdberechtigten eigentüm:

lich gewordenen Wildes im eigenen Revier nicht möglich,

wie z . B. beim Wasserwild, auch bei Hasen und Rehen

usw., wenn solche auf Eis oder ins Wasser sich flüch-

ten, dort verenden und in ein anderes Revier weiter

getrieben werden, so würde natürlich die Besißergrei-

fung des im eigenen Revier erlegten im fremden Re:

vier eine verbotswidrige und daher strafbare Jagd:

ausübung involvieren. Jede unberechtigte Otfupation

vom Wilde im eigenen Revier, wie z . B. des während

der Schonzeit geschossenen jagdbaren Wildes oder des

absolut hegeberechtigten Wildes qualifiziert sich als ein

Jagdvergehen oder ein Jagdfrevel. Der Jagdberechtigte

kommt auf die gleiche Stufe mit einem unberechtigt

Jagenden überhaupt , in gewiffem Sinne sogar mit

einem Wilderer zu stehen.

Der Irrtum über die Jagdbarkeit ist im Sinne

des § 59 RStG. als faktischer zwar möglich , wird

aber bei der genauen Bestimmung der Jagdobjekte

nur selten mit Erfolg geltend gemacht werden können.

Zweifel, ob das Tier jagdbar sei, gilt nach der Recht

sprechung des Reichsgerichts als Eventualdolus (RG.

Str . E. Bd . X S. 234) .

Der Begriff des Jagens setzt die Absicht des Jagen-

den, den Besitz des zu erlegenden Wildes für sich zu

erwerben, nicht voraus. Rechtliche und tatsächliche

Cifupation sind zwei von einander getrennte Begriffe.

Die rechtliche Otkupation kann oftmals nach der tat

fächlichen Seite hin, welche die Besizergreifung ermög-

licht hat für den Jagdberechtigten ein strafbares Res

begründen. Der Jagdbegriff als solcher erfordert

die Erlangung, die Absicht, das Wild zu erlegen, ni

die Aneignung oder gar wirtſchaftliche Verwertung de

Wildes . Alle jagdbaren Tiere fallen in den Berei

der Jagdausübung mit der Folge der Otfupation

mag ihr körperlicher Zustand ein normaler ſein ode

nicht, daher auch krankes und sieches Wild. Imme

hin räumt aber letteres kein Vorrecht im Falle d

Schußes ein .

Nachdem nunmehr das Okkupationsrecht des Jagh

berechtigten für das jagdbare, keiner Beschränkung :

unterworfene Wild, einwandfrei festgelegt ist, so tam

die auf Grund dieses Rechts erfolgte Besizergreifungsi

von Wild als solche im eigenen Revier auch in jene

Fällen nicht strafbar sein, in welchen dieselbe nur in

Folge vorbereiteter an sich sogar verbotener Hand

lungen ermöglicht wurde oder ermöglicht werden konnte

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht ein in der jagds

lichen Presse vielfach besprochenes Erkenntnis des Lands

gerichts Eichstädt v.gerichts Eichstädt v. 16. Juni 1915. Nach diesem

war vom Schöffengericht ein Jagdberechtigter bestraft

worden, weil er und zwar erwiesenermaßen das Vor

handensein von Füchsen und nur von solchen in-

einem Baue anzunehmen Grund hatte, seine beiden

Teckel nach solchen schliefen ließ. Allein dieselbenjör

derten statt eines Fuchses, einen Dachs und zwar wäh

rend der Schonzeit desselben zu Tage. In der 2.1

Instanz wies ein als Sachverständiger vernommener

Forstbeamter in sehr ausführlicher Begründung den

vorliegenden tatsächlichen und daher entschuldbaren Irra

tum nach und bemerkte, daß, wenn dieses außerhalb

dem Willensbereich des Jagdberechtigten gelegene Ver

sehen strafbar sein soll, das Schliefen nach Füchsen.

während der Schonzeit einfach unmöglich ſei . „ Heute

sei z . B. ein Bau mit Füchsen und morgen der gleiche

mit Dachsen befahren, es ließe sich niemals voraus-

sehen, ob in einem Fuchsbau und selbst neben den

Füchsen nicht auch Dachse sein könnten ..." Darauf:

hin erfolgte Freisprechung. In die letzte Instanz kam

die Sache nicht. Zweifellos wäre dieselbe aber an das

Landgericht zurückverwiesen und mit einer Verurteilung

des Beklagten beendet worden, aber nicht wegen des

Schliefens nach Dächsen während der Schonzeit, son:

dern wegen unberechtigter Okkupation des von

den Hunden gerissenen und mit Schonzeit be

legten Dachses. Es liegt also in anderem Sinne

eine verbotswidrige Jagdausübung nach § 292 StGB

ror. Der Jagdberechtigte war nicht befugt den Dachs.

da er nicht jagdbar war, zu otkupieren

der Påd:

ter hatte denselben in verschiedenen Wirtschaften als

Kuriosität und Trophäe seiner wackeren Teckel ge-

zeigt , er mußte ihn entweder liegen und zu Aas
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lassen oder der Polizeibehörde zur Verfügung

·

| Revier einen Schuß abgegeben ; dasselbe fiel ab jen-

seits des die Grenze bildenden Baches. Ein Bauern-

bursche bemerkte dies und warf das Rebhuhn dem

Jäger über den Bach zu , dieſer okkupierte es . In der

Entscheidung ist ausgeführt, daß mit dem Schuß auf

das Rebhuhn in dem fremden Jagdrevier die strafbare

Handlung schon vollendet war. Daß der Angeklagte

sich nach dem Rebhuhn gebückt und es aufgehoben hat,

würde die Besizergreifung noch nicht ergeben . Wegen

dieser und wie es scheint nicht einwandfrei feſtge=

stellten - ist auch die Verurteilung nicht erfolgt.

ch der gleichmäßigen Rechtsprechung der Straf-

* find im Sinne des § 292 StG . , bei den Grenz:

trog des Wortlautes : „Wer an Orten, an

zu jagen er nicht berechtigt ist ..." alle Hand-

durch Hunde, Treiber, dritte Personen usw. als

fevel strafbar, durch welche im fremden Jagdrevier

Bilde nachgestellt, dasselbe in seiner natürlichen

ung beeinflußt und zum Ueberwechseln in den

barten Bezirk veranlaßt wird . Auf den Erfolg

es nicht an. Es genügt die erwiesene Tat- Nachdem es eine Jagd: oder Wildfolge nicht mehr

einer vorbereitenden Handlung, selbst wenn sie gibt, ist auch Wild , welches vom Berechtigten inner-

azu geeignet war, das Wild im fremden Be- halb seines Bezirkes im fließenden Wasser erlegt oder

u beunruhigen". Der Vorsaß ein bestimmtes angeschoffen wurde, dann aber in den Nachbarbezirk

u otkupieren, ist zum Tatbestand des § 292 weiter schwimmt, im rechtlichen, wie tatsächlichem Sinne

nötig. Es genügt der Vorsatz im allgemeinen, nicht als von diesem okkupiert zu erachten. In ersterer

Wilde nachzustellen, sogar das Stehen auf dem Hinsicht müßte derselbe fremdes Gebiet betreten und

andselbst bei noch nicht geladenem Gewehr (Oppen in lezterer hatte er das Wild nicht in ſeine phyſiſche

EtG. 14. Aufl. S. 783), natürlich nur dann, Gewalt gebracht. War also die sofortige Ergreifung

im fremden Revier gleichzeitig Maßregeln zu des Wildes durch den Jäger nach den obwaltenden

|Ueberwechseln des Wildes getroffen sind . (Hin: Umständen z . B. wegen der Terrainverhältnisse,

ift Anlocken des Wildes an der Grenze allein Ueberschwemmung usw., in der Hauptsache auch

erschiedenem Sinne entschieden worden.) Haben in Folge der Einwirkung einer vis major nicht

berbotswidrigen Handlungen einen Erfolg, so daß | möglich, und ist das Wild nach der Verwundung

in

rch die Otkupation des fremden Wildes im Eigen :

ermöglicht wurde, so wird der Jagdberechtigte

wegen der Okkupation als solcher, sondern wegen

borbereitenden Handlungen, durch welche die

gung und Otkupation des Wildes bewirkt wurde,

aft.

In einemsolchen Falle sind die die Erlegung vorberei

en Handlungen darauf gerichtet gewesen, den Stand

Wildes im fremden Jagdrevier in einer derartigen

Seise zu beeinfluffen, daß dasselbe zum Ueberwechseln in

benachbarte Revier veranlaßt wurde. Nicht der

and des an der Grenze poftierten Jägers bildet für die

rafwürdigkeit der Handlung ein maßgebendes Kri-

ium- denn zu solcher Aufstellung ist er ja be

htigt , sondern der Stand des Wildes , dem

urch unberechtigte Machinationen im fremden Jagd

revier nachgestellt wurde, um es im eigenen Reviere

offupieren zu können. In Folge dessen ist der Jagd-

berechtigte auch strafbar, wenn derselbe nach Wild im

remden Revier vom eigenen Bezirk aus schießt, gleich:

wiel mit welchem Erfolg. Die Befugnis zur Okku

pation ist auch dann nicht gegeben, wenn das ange

hoffene oder erschossene Wild aus dem fremden Jagd

reviere in das eigene durch irgendwelche Umstände ge

langt.
Bemerkenswert

ist in dieser Hinsicht ein Ur-

teil des Obersten Bayer. Landesger. v. 12. IV. 1913.

Nach demselben hatte ein Jagdberechtigter in seinem

Bezirke nach einem Rebhuhn im fremden angrenzenden

in das benachbarte Jagdgebiet gelangt, so war die

Okkupation, also die physische Besizergreifung beim

Eintreffen des Wildes in lezteren noch nicht vollen=

det, es kam als verwundet oder als Fallwild dahin,

der Jäger, der es zur Strecke gebracht hat, hat hierauf

feinen Rechtsanspruch mehr. Weder das Jagdrecht

noch das BGB . bieten hierzu eine Handhabe ; es bliebe

nur die gütliche Einigung unter den Beteiligten übrig .

Dasselbe trifft auch zu, wenn ein angeschoffenes und

später verendetes Wild mehrere Jagdbezirke durch-

schwimmt . Okkupationsberechtigt ist derjenige Jagd-

berechtigte, in deffen Bezirk das verendete Wild zur

Landung kommt oder in dem dessen Besitzergreifung

bewerkstelligt werden kann.

Die Okkupationsberechtigung kann auch zweifelhaft

sein für den Jäger, wenn Wild durch wildernde, fremde

Hunde während der Schonzeit geriffen wurde. Nach

der allgemeinen Anschauung steht hier dem Jagdbe-

rechtigten, als rechtlichem Eigentümer des Wildstandes

seines Bezirkes das Otkupationsrecht zu . Durch die

Hunde wurde seinem Wildstande ein Schaden zuge-

fügt, den er nicht veranlaßt hatte. Anders verhält

sich die Sache, wenn der Jagdbesitzer ſeine eigenen

Hunde während der Schonzeit auf Wild jagen, daher

auch auf Dachse graben läßt . In diesem Falle hat

der Jagdberechtigte nicht nur keinen Anspruch auf das

gerissene Wild, sondern sogar noch Bestrafung wegen

verbotswidriger Jagdausübung zu gewärtigen .
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| linie selbst längs dieser, alſo horizontal und nid

diametral liegen bleibt. Offenbar können auch big

im Streitfalle nur die für das Großwild erörterte

Gesichtspunkte als maßgebend für die Entscheidung

der Okkupation crachtet werden. Man ist vielfal

auch hier gewohnt, die Okkupation von der Lage und

Richtung der Läufe und Ständer abhängig zu machen

weil man sich ſagt, der Haſe oder das Geflügel hatt

in dieser Richtung seinen Lauf oder Flug genomme

und wäre daher sicher nur in diesem Reviere, wo di

vorgelagerten Gliedmaßen sich befunden haben, un

mittelbar darauf eingegangen. Allein dem steht an

drerseits doch wieder nach dem Augenschein das gev

metrische Größenverhältnis entgegen, wenn dieser Ein

wand von dem Jagdkonkurrenten erhoben wird. Glüd-

auf die geometrische Jagdfolge überaus selten und,

wenn es gelingt den Tatbestand einwandfrei festzu

stellen d . h. auch in der Richtung , daß Uebergriffe

ausgeschlossen sind und die Lage des Wildes eine der

artige ist, daß geradezu homogene Interessen im Spiele

find , so wird sich leicht eine Einigung unter den Be

rechtigten erzielen lassen . Nur dann, wenn ein

unverhältnismäßig kleiner Teil des geſchoffenen

Wildes auf der Grenzlinie desjenigen Jag be

sizers gelegen ist , welcher Anspruch auf die Okku

pation macht und dieselbe bereits vollzogen hat, wird

es zu Mißhelligkeiten und selbst zum gerichtlichen Aus-

trage kommen können . Quod licet Jovi non licet

bovi " , also die Geltendmachung eines gewiffen Vor-

rechtes mag hier auch oft eine Rolle spielen.

Wie Grenzjagd überhaupt im Jagdbetriebe manche

Modifikationen bedingt, so kann auch oft die Ottu-

pation des im Bereiche der Grenzlinie selbst erlegten

oder dort verendeten Wildes zu ſehr verschiedenen Auf-

fassungen Anlaß geben . Fällt der angeschossene Reh-

bock, nachdem sein Vorderkörper schon die Grenze

überschritten hat, so ist es jagdlicher Brauch, aber |

keineswegs eine Rechtsregel, daß der Jagdbesizer okku = |

pationsberechtigt ist , in dessen Bezirk Kopf mit Ge-

weih und Vorderteil sich befindet. Man nimmt an,

daß in dieser Richtung das Wild den Lauf einge

schlagen hätte und daher doch dort noch verendet wäre.

Solange dieses nicht der Fall ist, ist auch der andere

auf diesem Gebiet d . h. auf der Lagerungsstätte des

Wildes Berechtigte in der Lage, das Wild an sich zu

nehmen, ohne in das Nachbargebiet physisch überzu- licherweise sind solche Okkupationsstreitigkeiten inbezug

greifen. Auch ist der vordere Teil des Tieres der

wertvollere und in physiologischer Hinsicht ausschlag:

gebendere. Infolge deffen hätte nach dem „pars pro

toto " der Jagdberechtigte mit der Lagerung des Kopfes

auch Anspruch auf das Ganze. Im Hochgebirge ist

inbezug auf Hirſch- und Rehwild zwischen den Grenz- |

nachbarn meist in diesem Sinne ein Uebereinkommen

getroffen. Im eigentlichen Sinne und ohne gegen

den § 292 St.G. , also gegen den Begriff der unbe-

rechtigten Jagdausübung zu verstoßen , müßte dem

Jagdberechtigten gestattet sein , das innerhalb der

Grenzlinie gelagerte Wild zu offupieren, wenn dies

ohne Betreten des fremden Bezirkes möglich ist . Es

müßte nur ein Stützpunkt, wie z . B. für Großwild

gegeben sein, von dem aus durch Herüberziehen und

ohne Anwendung von mechanischen Hilfsmitteln die

Offupation im eigenen Bezirke möglich ist . Aller

dings hat der Grenznachbar das Recht der Einrede,

wenn er nachweisen kann, daß der größere Teil

des okkupierten Wildes auf seinem Gebiete gelagert

hat. Somit hätte man dann glücklich eine geome

trische Jagdfolge. Sollte eine Einigung nicht

zu erzielen sein, so müßte auf dem Wege der unge-

fähren Schätzung festzustellen sein, welches Plus der

offupierende Jäger feinem Konkurrenten zurückzu

erstatten beziehungsweise in Geldwerte zu ersetzen

hätte. Eine derartige Streitsache wäre dann auf

dem Wege der Zivil- oder Forderungs- beziehungs

weiſe Entschädigungsklage für das Zuviel des okku

pierten Wildbrets auszutragen . Ein strafbares Delikt

ist ausgeschlossen, weil sowohl Wahrung berechtigter

Intereffen als auch Irrtum über die Grenze inbezug

auf Jagdausübung durch Okkupation in Betracht

kommen können. Noch schwieriger als beim Großwild

wird die Regelung der geometrischen Jagdfolge im

Grenzgebiet, wenn Kleinwild, z . B. ein Hase, ein

Faſan, Auer- und Birkhahn usw. auf der Grenz-

Das ausschließliche Aneignungsrecht des Jagdbe-

rechtigten erstreckt sich auf die lebenden jagdbaren, die

erlegten , toten Tiere, auch auf die Eier des jagdbaren

Federwildes, hier jedoch oft nur nach besonderer poli

zeilicher Genehmigung, dagegen aber nicht auf eine

abgeworfene Geweihstange , oder auf das Geweih und

Gehörn, welches durch den Tod und die völlige

Körperauflösung des Hirſches oder Bockes vom

Körper getrennt ist. Solche Geweihe find vielmehr

herrenlose Sachen und können von Jedermann

in Besitz genommen werden. Dagegen bestraft das

Jagdrecht nach einigen Landesgesetzen auch die unbe

fugte Aneignung der von Hirschen abgeworfenen Ge

weihe, nicht aber von Rehböcken. Es kommt also ganz

darauf an, in welchem Lande die Aneignung ab:

geworfener Stangen oder Geweihe von gefallenen,

bereits in Zerfall übergegangenen Hirschen durch

einen Nichtjagdberechtigten stattgefunden hat, um

strafbar zu bleiben oder nicht . Bayern hat in feinem

Gehörne teine besonderen Bestimmungen getroffen.

Jagdgesetz hinsichtlich der abgeworfenen Geweihe und

Auf Bayern hat daher die Rechtſprechung des Reichs:
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gerichts , wonach abgeworfene Geweihe oder solche von

gefallenen, in Verweſung und Zerfall übergegangenen

Hirschen, ebenso abgeworfene Stangen eine herrenlose

Sache sind, die sich jedermann aneignen darf, Anwen

dung zu finden. Nach einer autogr . Justiz -Min.-

Entschl. stellt sich aber das Bewerfen , Schlagen, Verfolgen

und Hezen von Wild durch die Unberechtigten zu dem

Zwede, daß es das lockere Geweih abwirst oder daß

es auf der Flucht dasselbe abstreift oder daß es über

Felsen und Abhänge stürzt , um die Aneignung des

Geweihes zu ermöglichen, als unbefugte Jagdausübung

dar. Hingegen besigen die Provinzen Ostpreußen und

Pommern Polizeiverordnungen, nach welchen bei Ge-

weihen das Recht zur Aneignung allein dem

Jagdberechtigten zusteht. Da hier lediglich Ver-

ordnungen ohne geſchliche Grundlage maßgebend sind ,

iſt es fraglich, ob solche in rechtlicher Hinsicht be-

gründet find . Im Königreich Sachſen , in den Her-

zoqtümern Braunschweig, Anhalt und Sachsen-Koburg-

Gotha ist durch Jagdgeseze" nur Jagdberechtigten

die Aneignung der abgeworfenen Geweihe eingeräumt.

Bereits im Jahre 1885 hat das Reichsgericht - es

betraf einen Fall im Gothaischen ausgesprochen,

daß es in denjenigen Gebieten, in denen die abge

worfenen Geweihe usw. der ausschließlichen Aneignungs-

befugnis des Jagdberechtigten durch Landesrecht, also

auf dem Wege der Gesetzgebung, vorbehalten sind , die

unbefugte Aneignung dieser Gegenstände nach § 292

1GB. strafbar sei.

Für das Herzogtum Braunschweig ist die ftrittige

Frage ebenfalls im obigen Sinne entschieden worden:

und zwar durch das Reichsger. - Erl. vom 3. Juli 1894 .

Lanach wurde ein Nichtjagdberechtigter verurteilt,

welcher im Herzoglichen Revier Trautenstein das Ge-

weih eines verendeten Hirschen , von dem sonst nur

noch einzelne Knochenteile vorhanden waren, gefunden

und sich angeeignet hatte.

Bezieht sich das Aneignungsrecht des Jagdberech

tigten in Braunschweig auch auf Rehgehörne , so ist

bies im Königreich Sachsen, sowie in Anhalt und

Koburg nicht der Fall, vielmehr spricht hier das Ge-

ſeh ausdrücklich nur von Hirschgeweihen . Die abge

worfenen Rehgehörne gehören im Deutschen Reiche mit

Ausnahme von Braunschweig zu den herrenlosen

Sachen, welche sich jedermann aneignen kann .

Uebrigens ist im Deutschen Walde nicht viel davon zu

finden.

-

Nicht bloß das lebende Wild, sondern auch das

Fallwild unterliegt dem ausschließlichen Aneig

nungsrecht des Jagdberechtigten , doch ist der Begriff

einer verschiedenen Auslegung fähig. Fallwild im

engeren Sinne, d . i . aus natürlichen Ursachen infolge

einerKrankheit, Absturz, alſo auch aus mechanischen Ur

1916

sachen, wie infolge einer Schußverlegung, nach einiger

Zeit erst eingegangenes Wild, somit auch Fallwild in

erweitertem Sinne, wie durch Jagdhunde oder Raub-

zeug gerissenes Wild, auch ein Hirsch, welcher von

dem andern in der Brunstzeit getötet wird, Federwild,

welches sich in den Telegraphen- oder Telephondrähten ,

insbesondere an den Drahtneßen der Ueberlandzentralen

fångt, auch ein teilweise angeschnittener, noch nicht

unbrauchbarer Hase usw. begründen die Okkupation .

Dagegen gilt jenes Fallwild als herrenlos und daher

als aneignungsberechtigt auch für den Nichtjäger, das

die Bezeichnung Aas oder Luder verdient. Es muß

einen mehr oder minder hohen Grad der Fäulnis --

also bei weitem nicht hinreichend der sprichwörtliche

haut-goût höchster Potenz aufweisen. Völlig in

Verweſung übergegangene Tierkörper oder Skelette, bi

welchen eine wirtschaftliche Verwertung des Wildbrets

zu Genußzwecken, so namentlich beim Nutzwild, und

selbst der äußeren Körperhülle Haut oder Decke

beim Reh-, Rot- und Schwarzwild , Balg beim ge=

samten übrigen Wild mit Ausnahme der Schwarte

des Dachſes und des Fells der Wild- und verwilderten

Kazen nicht mehr ratsam erscheint , gelten als

herrenloses Gut.

-

―

-

-

Als Fallwild kommt auch das in einer Schlinge

gefangene, dann verendete Wild in Betracht . Wer

sich solches unberechtigter Weise aneignet , begeht

zwar keinen Diebstahl, sondern ein Jagdvergehen . Er-

greift aber jemand Fallwild , um es an die Jagd-

berechtigten abzuliefern , so ist dies kein Jagdvergehen.

Hingegen ist die Okkupation eine vollendete , wenn ein

jagdbares Tier in dem von den Jagdberechtigten zu

seinem Fange aufgestellten Neze sich verwickelt hat ,

da das Netz ebensogut die Gewalt für den Herrn

manifestiert wie ein Käfig oder ein apportierender

Hund, vorausgesetzt die Tauglichkeit des Werkzeuges.

Dagegen wird der Besik vereitelt hier tritt Eigen-

tun und Besit in reziprokem Verhältnis in die Er-

scheinung wenn der Hund schlecht dressiert ist, die

apportierte Bekassine oder Ente im Sumpfe liegen

läßt oder einem Dritten bringt, auch sich von einem

fremden Hunde abjagen läßt, der Fangapparat oder

die Schlinge defekt wird und das eingefangene Wild

wieder entkommt. Nach dem Jagdrecht der Pfalz er=

langt der Jagdberechtigte, der eine Schlinge oder Falle

gelegt oder eine Grube hergestellt hat , die tatsächliche

Gewalt über das Tier, das in einer solchen Vorrich :

tung gefangen wird , es sei denn, daß es dem Wilde

gelingt, sich zu befreien, und tritt der Eigentums-

erwerb mit der Gefangennahme ein, wenn der Jagd-

berechtigte auch von derselben keine Kenntnis hat .

Vermag das Tier mit der Falle zu entweichen, so

verliert der Jagdberechtigte den Besitz der Falle und

25
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erlangt nicht die tatsächliche Gewalt über das Tier.

Divergierender Anschauung begegnet die Okkupa

tionsbefugnis bei gewilderten Tieren. Selbstredend er

wirbt der Wilderer kein Eigentum, sondern nur den

(widerrechtlichen) Besiz. Allein auch der Jagdberech

tigte erwirbt durch den Wilderer kein Eigentum ,

wiewohl hier zwischen jagdberechtigtem Wilde und

Schonwild zu unterscheiden wäre. Nach der Recht

sprechung bleibt das Wilderergut herrenlos , bis es

an den Jagdberechtigten oder auch an einen gut

gläubigen Dritten (Erwerber) gelangt . Der Jagd

berechtigte kann aber dem Wilderer, wenn er ihn auf

frischer Tat ertappt, die Beute abnehmen und gegen

den Wilderer strafrechtlich vorgehen , wegen Diebstahls

und zivilechtlich wegen Schadloshaltung (actio furti) .

Gegen diejenigen aber, welche sich Wilderergut zwar

unberechtigt, aber in gutem Glauben aneigneten (z . B.

die Gemeinde eignet sich im Bezirke des Pächters Fall :

wild an, in dem Glauben, ein Recht zu haben) kann

nur auf dem Zivilrechtswege (die conditio sine causa)

vorgegangen werden.

"

Schließlich wäre noch die Frage aufzuwerfen, ob

es für den Jagdberechtigten und Jagdbefizer auf eine

Okkupationsverpflichtung unter gewissen Verhält:

nissen nach dem Grundsaße : Wo Rechte, da auch

Pflichten" geben könne. Es würde sich darum handeln,

Fallwild größerer Gattung, Aas oder Luder, wie auch

erlegte, wildernde Kazen und Hunde zu beseitigen d . H.

zu vergraben. Damit sollte den hygienischen und

veterinärpolizeilichen Voraussetzungen Genüge geschehen .

So müssen alle wirtschaftlich nicht verwertbaren ein-

gegangenen größeren Haustiere auf den Wasen verbracht

werden. In manchen Ländern besteht Abdeckereizwang

auch für technisch noch verwertbare Tiere. Allein kleinere

Haustiere, wie kleinere Hunde , dann Kazen , Ferkel,

Lämmer darf der Besitzer in der Regel selbst verscharren .

Eine hygienische oder jagdrechtliche Bestimmung auch

für entsprechende Beseitigung und Verscharrung ge=

fallenen unverwertbaren Wildes zu sorgen, besteht für

den Jagdbesitzer nicht . Offenbar könnte derselbe aber,

sofern Gefahren durch den Prozeß der Fäulnis für

die Oeffentlichkeit zu befürchten wäre, hierzu von der

Polizeibehörde angehalten beziehungsweise die Beseiti-

gung auf seine (oder des betreffenden Grundeigentümers)

Kosten veranlaßt werden. Nur bei Wildkadavern, welche

die Erscheinungen oder den Verdacht auf Wildseuche ,

Milzbrand , auch Rauſchbrand aufweiſen -- Schwarz-,

Rot , Dam- und Rehwild kommt hierfür in Betracht

—, schreitet nach dem Vichseuchengesche die Polizei-

behörde sofort ein. Hier hat der Jagdberechtigte die

Anzeigepflicht . Nach derselben verliert er jede Verech-

tigung, über das gefallene, erlegte seuchentranke wie

seuchenverdächtige Wild zu verfügen . Ist der Ver-

|

dacht unbegründet, so bleibt ihm die Verwertung des

Wildes gewahrt, außerdem werden die Kadaver nach

den Vorschriften des Gesetzes zur Verhütung einer An-

steckung unschädlich beseitigt. Anders verhält es sich

mit der Okkupation und Verscharrung der erlegten

Hunde und Kazen. Diese müssen im Gegenſaß zum

Aaswild unbedingt verſcharrt werden, ſie dürfen nicht

länger als 24 Stunden im Freien lagern. Hat nun

der Jagdberechtigte und Jagdbesizer das Recht zur

bedingungslosen Okkupation und damit auch die Ver-

pflichtung zur Verſcharrung der in seinem Jagdgebiete

erlegten wildernden Hunde und Katzen ? Diese Frage

muß nach beiden Richtungen verneint werden. Der

Jagdberechtigte hat nach Maßgabe der in den einzelnen

Ländern bestehenden Vorschriften, außerdem nach den Be-

stimmungen des BGB. über den Notſtand das Recht,

solche Tiere zu „ töten “ , auf welche Weise , ob durch die

Schußwaffe, Fangapparate usw. ist gleichgültig , mut

dürfen nicht absichtliche Quälereien stattfinden. Durch

die berechtigte Tötung und solche einwandfrei er

wiesen wird der Jagdberechtigte aber keineswegs

zum Eigentümer des erlegten Hundes , wie bei der ein-

geräumten oder weidrechtlichen Okkupation des Wildes.

Es sind zwei von einander völlig verſchiedene Moda-

litäten . Die jagdrechtliche Okkupation ist Selbstzwed,

das Endziel des Jagdbetriebs , die Umlegung der wildern

den Hunde und Kazen als Störenfriede der Jagd ist

jedoch nur ein Mittel zum Zweck , eine Selbst-

und Nothilfe, um den Jagdbetrieb auf seiner Höhe

zu halten. In diesem Falle tritt der Jagdberechtigte

als Korrektor und bedingter Eigentumsstellvertreter

für den Hundebesitzer, welcher nach dem BGB. die

Pflichten eines guten Tierhalters zu erfüllen hat, ein und

zwar mit der summarischen Maßnahme, die von demselben

durch seine Fahrlässigkeit, durch Nichtbeaufsichtigung des

Hundes oder der Kate dem Wildstande drohende oder

tatsächliche zugefügte Schädigung durch den Tod des

Tieres abzuwenden oder zu bestrafen. Der Lierkörper

gehört aber dem Jäger ohne Weiteres nicht , im Gegen-

teil hat derselbe die Pflicht , denselben auf Verlangen

an den Hunde- oder Kayenbesizer herauszugeben. Die-

sem kann daran gelegen sein , das Fell, das Fett oder

selbst das Fleisch zu verwerten . Eine Verpflichtung,

den Hundebefizer vom Tode des Tieres in Kenntnis

zu sehen, ist, wenn er dem Jagdberechtigten bekannt

ist, ratsam - oft aber auch nicht!, aber feines:

wegs vorgeschrieben. Nun fragt es sich : „Wer hat die

vorläufige oder dauernde Otkupation mit der Folge

der Verscharrung und Beseitigung des Tieres zu

nehmen. ? “ Der „Jäger“ , der „ Beſizer des Hundes “,

wie der Eigentümer des Grundstückes " , auf dem der

Hund erschossen wurde , können hierfür in Betracht

kommen. Die Rechtlage wird am besten illustriert

über:
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nachfolgendes in der „Deutschen Jägerzeitung ", veröffentlicht in Nr. 7 des Teutschen Jäger von 1916 -

|

aus . Nach derselben hatte ein Jagdhüter angeblich

gegen das Ueberhandnehmen der wildernden Hunde

Vorstellung beim Bürgermeister erhoben. Als er

wieder einmal zwei Hunde nach Wild jagend in seinem

Revier antraf, streckte derselbe den einen davon nieder

und beauftragte seinen Begleiter, dem vermeintlichen

Besizer des Hundes hiervon Mitteilung zu machen .

Dieser kümmerte sich nicht weiter darum ; der Hund

blieb liegen und der Jäger wurde wegen Nichtver-

scharrens des Hundes - über 24 stündigen Lagerns

mit der geringst zulässigen Strafe von 1 Mk.

belegt, weil die Polizeibehörde glaubte , den Jäger

verantwortlich machen zu können für das Unterlaſſen

der Verscharrung , in der Berufungsinstanz aber mit

der Begründung freigesprochen, daß zur Verſcharrung

des Hundes der Besizer verpflichtet gewesen wäre,

weil derselbe infolge Unachtsamkeit, durch Nichtbeauf-

sichtigung den Tod des Hundes veranlaßt habe und

rechtzeitig von der Tötung des Hundes verständigt

worden war. "

--

"

i7 Bd. 57 enthaltene Urteil : „ Der Forstlehrling

hatte im September 1910 bei Ausübung der

nerjagd auf der von seinem Lehrherrn, Oberförster

1B., gepachteten Gemeindejagd H. einer vom Hunde

ürgten Kaze einen Fangschuß gegeben und die

e jodann in einem Haferstücke liegen lassen. EsEs

ng polizeilicher Strafbefehl wegen Uebertretung des

26 , 3. des Feld und Forstpolizeigesetzes . Das

höffengericht in C. sprach den Angeklagten frei . Die

gegen seitens der Staatsanwaltschaft eingelegte Be

fung wurde durch Urteil der Strafkammer in Koblenz

worfen mit folgender Begründung : Durch das

enlaffen der Kage hat der Angeklagte sich nicht

afbar gemacht. Das Feld- und Forstpolizeigesetz

folgt nicht den Zweck, die öffentliche Gesundheit zu

währleisten. Dieses Ziel soll durch andere Gesetze

reicht werden, gegen deren Bestimmungen der An-

klagte nicht verstoßen hat. Das vorgenannte Gesetz

eweckt nur , die Privatinteressen des Grundstücks

gentümers zu sichern . Der § 26 , 3 stellt nur den

ter Strafe, der unbefugt ein totes Tier liegen läßt ,

richarrt oder vergräbt . Ein unbefugtes Liegenlaffen

Kaze seitens des Angeklagten würde vorliegen,

un das Gesetz die Verpflichtung , ein totes Tier zu

fernen, allgemein für den aufstellte, der den Tod

Lieres verursacht hat . Eine solche Verpflichtung

im Geseze nicht begründet. Als zur Entfernung

Tieres verpflichtet kann nur der angeſehen werden,

reinerseits berechtigt war , über das Tier zu ver

gen, anderseits das Haferfeld betreten durfte. Im

orliegenden Falle könnten zur Entfernung des Tieres

r in Frage kommen entweder der Eigentümer des

Tieres oder der Eigentümer des Grundstücks , auf

welchem es sich befand. Der Angeklagte war zur Ent-

fernung des Tieres um so weniger verpflichtet, als er

fich durch das Betreten des Haferstücks, das er, um

die Kage zu entfernen, betreten mußte, nach § 10 des

borgenannten Gesetzes strafbar gemacht hätte. Eine

Verpflichtung des Angeklagten, dem Eigentümer der

Kaze oder der Ortspolizeibehörde von dem Tode der

Rage Mitteilung zu machen , ergibt sich weder aus

dem§ 26, 3 noch aus einer anderen Bestimmung des geschaft gewöhnt worden sind, wie dies z . B. bei Rehen,

nannten Gesetzes . Der Uebertretung einer solchen Vor-

ſchrift ist der Angeklagte auch nicht beschuldigt. Dem

gemäß war die Berufung zurückzuweisen. Die gegen

vorstehendes Urteil seitens der Staatsanwaltschaft einge

legte Reviſion ist leider zurückgezogen worden, so daß eine

höchſtrichterliche Entscheidung nicht ergangen ist. Letztere

dürfte aber kaum zu einem anderen Ergebnisse geführt

haben, da die
Revisionsbegründung nicht sehr über-

zeugend war. " Im gleichen Sinne spricht sich auch
eine Entscheidung

des Landgerichts Zweibrücken

In gleicher Weise wie mit der Okkupation der

erlegten Hunde und Kazen verhält es sich auch mit

der Erlegung (gemeingefährlicher) herrenloſer , ent-

laufener anderer Haustiere, oder der Gefangenſchaft

entwichener und in den Zustand der früheren Wild-

heit zurückgekehrter wilder Tiere; der Jagdberechtigte

darf solche erlegen und auch okkupieren , jedoch nur

dann, wenn sich kein Eigentümer derselben meldet.

Das Otkupationsrecht ist hier gegenüber dem jagd-

baren Wilde nur ein bedingtes .baren Wilde nur ein bedingtes . Der Jäger hat dem

Eigentümer ebenso wie bei der Erlegung von Kazen

auch bei anderen Tieren, zu deren Tötung er berech=

tigt war, die Verfügung über das getötete Tier zu

überlassen.überlassen. Die zahmen Tiere begründen das Eigen-

tumsrecht auch dann noch, selbst wenn sie verwildern .

Sie gelten also nicht im abſoluten Sinne als herren-

los ", sodaß jeder, der sie fängt oder erlegt, dieselben

ohne weiteres behalten darf. Wohl zu unterscheiden.

davon sind allerdings gezähmte Tiere. Es sind

dies solche, welche ihrer Art nach zu den wilden (jagd:

baren) Tieren gehören, aber an die menschliche Herr=

Hirschen, Störchen , selbst Fischottern u . a . bisweilen

geschieht. Diese bleiben im Eigentum des Eigentümers ,

folange fie die Gewohnheit haben, an den ihnen be

stimmten Ort 3. B. in ihren Stall, Gehege zurück-

zukehren, auch wenn sie ihn zeitweise verlassen. Wer

sie bei einer solchen Gelegenheit einfängt oder gar

tötet, um sie zu offupieren , begeht, wenn er weiß,

daß sie gezähmt sind, einen Diebstahl, und selbst,

wenn er das nicht weiß, kann ihm das tote Tier vom

Eigentümer abgefordert werden. Es ist daher auch

25*
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der Jäger, der Feldtauben schießt und okkupiert in der Viehbucht läge en gruglich Diert “, sie hätte

wegen Diebstahls strafbar. Liegt jedoch tatsächlicher ihm schon einen mit der Forke gegeben, es wollte aber

Irrtum, Verwechslung mit Wildtauben ohne Okku- nicht forgehen. Der Mann nahm seine Flinte und

pation vor, so kann der Schüße nur wegen Schaden: gab aus nächster Nähe einen Schrotſchuß auf das Un=

ersah durch den Taubenbeſizer belangt werden . Ein getüm ab. Dies wurde der Löwin denn doch zu

Otkupationsrecht besigt in solchen Fällen der Jäger ungemütlich; fie sprang auf, mitten durch die in der

oder Erleger nicht. Der Tierbesizer verliert mit dem Bucht eingepferchten zahmen Tiere, ohne diesen indessen

Entweichen zahmer oder gezähmter Tiere, in dem die etwas zu tun, ſezte über den Zaun und lief nach dem

felben nicht mehr an den für sie bestimmten Ort zu Felde, wo sie sich wieder niederlegte . Der Gutsherr,

rückkehren , zunächst nur die physische Gewalt über sie, dem der Vorfall berichtet wurde, sandte nach Rostoc

sie werden herrenlos", allein eine gewisse rechtliche um Hilfe. Eine Kompagnie Soldaten rückte aus, den

Gewalt über sein früheres Eigentum bleibt demselben Hauptmann an der Spize, umstellte das Tier, das

im Falle der Ergreifung oder der Tötung doch ge= weder anzugreifen noch zu fliehen Miene machte, und

wahrt. Es müßte denn sein, daß er sich von freien erschoß es . Die Löwenjäger legten die getötete Löwin

Stücken der Tiere entledigt und das Eigentum über auf eine Bahre, umkränzten sie mit Eichenlaub und

dieselben aufgegeben hat. zogen mit ihr siegreich in Rostoc ein.

"1

Die Frage der Okkupation bei gezähmten, der Ge

fangenschaft entwichenen wilden Tieren wird an einem

praktischen Fall unter dem Titel „ Die Rostocker Löwen

jagd " in Bernhöft. Rechtsfragen des täglichen Le-

bens" in sehr instruktiver Weise behandelt. Wir ent

nehmen den interessanten Ausführungen das Nach-

stehende.

„In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun

derts ereignete sich in der Umgegend von Rostock ein

Fall, der den Juristen Gelegenheit zu endlosen Er-

örterungen gab und auch die Nichtjuristen aller Kreise

lebhaft intereſſierte . Beiläufig gesagt, wurde dadurch

Ven Akiba Lügen gestraft, denn kein Lied, kein Helden-

buch meldet, daß jemals vor- oder nachher bei Rostock

eine Löwenjagd veranstaltet worden ist.

|

Nun erhob sich der Streit um das Löwenfell. Als

Prätendenten kamen in Betracht : der Menageriebefizer, *

der Gutsherr von Kuſſewig als Jagdberechtigter,

endlich der Militärfiskus, für den die Soldaten ge-

handelt hatten.

Viele, selbst Juristen, waren anfangs geneigt, fich

für den Kussewißer Gutsherrn zu erklären. Ihnen

wurde aber entgegengehalten, daß die mecklenburgiſche

Jagdordnung nichts von Löwen sagt, und so schmolz

die ursprünglich ansehnliche Partei ſchnell zuſammen.

Denn es ließ sich allerdings nicht leugnen, daß die

Löwen in Mecklenburg - und wohl auch in den an

deren deutschen Staaten

Tieren gehören.

nicht zu den jagdbaren

Also war gemeines Recht zur Anwendung zu bringen.

Damals galt in Mecklenburg das römische Recht, das

in diesem Punkte mit dem heutigen bürgerlichen Rechte

ziemlich genau übereinstimmt.

war die Tötung der Löwin zwar berechtigt, weil

diese trotz ihrer offenbaren Gutartigkeit immerhin eine

Gefahr für die Bewohner der ganzen Gegend war,

aber an dem Kadaver, also auch an dem Felle, blieb

das Eigentum des Menageriebeſizers beſtehen .

Einem Menageriebesizer, der sich einige Zeit in

Rostock aufgehalten hatte und von dort nach Ribnitz

ziehen wollte, war eine Löwin beim Füttern entkom

men. Er hatte zunächst versucht, sie wieder in den Eine große Zahl der Juristen trat für den Mena-

Käfig zu locken, war aber, da sich dies als vergeblich geriebesißer ein. Sie behaupteten, er habe das Eigen-

erwies, nach Ribnit weiter gezogen . Das Tier irrte tum an der Löwin nicht verloren. Gab man das zu ,

nun in der Umgegend umher, scheint aber keinen Scha: so

den angerichtet zu haben. Wahrscheinlich war es in

der Gefangenschaft geboren und kannte die Freiheit

überhaupt nicht ; manches deutet auch darauf hin, daß

es krank war. Jedenfalls verſtand die Löwin es nicht,

sich bei den Landbewohnern in den Respekt zu setzen,

der ihr eigentlich gebührt hätte . Vielfach wurde sie

für einen großen gelben Hund“ gehalten ; ein beson

ders intelligenter Taglöhner, der sie auf dem Felde

bemerkt hatte , berichtete seinem Herrn darüber und

meinte, „ das müßt wohl en Muleſel fin, ſo'n Diert

had he noch nich sehn".

"

Schließlich nächtigte sie in dem Dorfe Kussewitz in

der Viehbucht eines Hofmeisters. Des Morgens kam

dessen Frau, die nach dem Vich hatte sehen wollen,

zu ihm : er möchte doch einmal schnell herauskommen,

Diese Auffassung wurde durch eine von dem ange-

sehenen Rechtsgelehrten Dernburg aufgestellte und da-

mals weitverbreitete Meinung geftüßt, daß auslän:

dische Tiere überhaupt nicht bei uns durch Entfliehen

herrenlos würden. Hierzu sei nötig, daß fie in ihre

natürliche Freiheit " zurückkehrten, und von einer

natürlichen Freiheit" solcher Tiere könne bei uns

nicht die Rede sein.
Der Begriff der natürlichen Freiheit" ist unklar,

und eine scharfe Begrenzung der Tiere , die bei uns

natürlich frei " sein können, würde auf große Schwie-

(
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rigkeiten stoßen. Ueberhaupt hat die Ansicht viel Be-

denkliches , auch vom rechtspolitischen Standpunkte aus.

Denn es ist kein Grund dafür abzusehen , daß die

jenigen, die fremde Tiere ins Land bringen und sie

dann nicht bändigen können, beffer gestellt sein sollen ,

als diejenigen, die einheimische Tiere einfangen . Für

das Bürgerliche Gesezbuch (§ 960 Abſ. 2) iſt die An-

icht gar nicht zu halten, weil dieses nur von Frei-

heit“ und nicht von „ natürlicher Freiheit" spricht. "

Die richtige Entſcheidung ist, daß der Menagerie

befizer das Eigentum an der Löwin verlor, als er

die Versuche, sie wieder an sich zu locken , einstellte ,

denn damit „ gab er die Verfolgung auf". Die Löwin

urde dadurch herrenlos und konnte nunmehr, da die

Jagdordnung über Tiere dieser Art keine Bestimmung

trifft , nach den allgemein geltenden gesetzlichen Regeln

von jedem nicht nur erlegt, sondern auch in Besitz

genommen werden. Der Militärfiskus hatte also das

Eigentum erworben.

Zum Prozeß kam es damals nicht. Das Mili-

tår behielt einfach das erlegte Tier, der Kussewißer

Gutsherr sah , als seine Reklamationen unbeachtet

blieben von einer Klage ab, und der Menageriebesiger

meldete sich überhaupt nicht. Das Löwenfell liegt

noch heute auf der Rostocker Offiziersmeffe. Es soll

aber ziemlich schäbig aussehen. "

Eigenartig gestaltet sich auch das Okkupationsrecht

bei der im Jahre 1906 in Böhmen eingeführten und von

da aus immer weiter in die benachbarten Länder vor-

dringenden amerikanischen Bisamratte. Dieselbe

ist ein Nagetier, weder eine Ratten noch eine Biber-

art, sondern eine Wühlmaus. Solange dieselbe nicht

als jagdbar oder fischereiberechtigt erklärt ist , hat jeder

das Recht, dieſelbe einzufangen und zu okkupieren . Es

bestehen also weder für Jäger noch für Fischerei-

berechtigte Vorrechte. Letzterer darf aber nicht durchLetterer darf aber nicht durch

die Schußwaffe, sofern nicht der Jagdeigentümer zu

deren Gebrauch denselben ermächtigt hat da dasda das

Betreten des Jagdreviers in Jagdausrüstung ohne

Erlaubnis verboten ist , die Okkupation der Bisamratte

sich sichern. Das Gleiche würde auch für Fischreiher

und Fischotter gelten.

-

Das Okkupationsrecht für Wild in Wildparken ,

Wildhegen oder Tierparken kann oftmals zu diver-

gierenden Rechtsanschauungen führen. Der Inhaber

der großen Gehege ist, wie jeder Jagdeigentümer, im

weitesten Sinne Eigentümer des Wildstandes , aber

nicht ohne weiteres Eigenbesizer , weil er nach

§ 872 BGB. die Tiere insofern nicht als ihm ge=

hörend beſigt, als er beliebig sein Eigentumsrecht aus-

üben und sie ohne weiteres in ſeine Gewalt bringen kann.

Größe, Umzäunung, Wildstand, insbesondere ob das

Wild durch die Beschaffenheit der Umfriedigung ver

hindert wird , sich der gewollten Tötung und Okku-

pation zu entziehen oder nicht, sind hier von Belang

insoferne, als ein für sich abgeschloffenes Ganze , für

das auch die Bestimmungen über Hege (Wildgärten)

nicht Platz greifen können, mit der Möglichkeit, jeder=

zeit die Okkupation an dem eingeſchloſſenen Wild-

stonde zu vollführen , in Frage kommt oder ob trog

des Umfanges, der Einfriedung, da mit der Möglich-

keit des Entweichens zu rechnen ist, die Okkupation

erst durch planmäßiges Jagen, wie in freier Wild-

bahn überhaupt geschehen kann. In lezterem Falle

würde derjenige, welcher eine abgeworfene Hirschstange

als herrenlose Sache okkupiert, keinen Diebstahl be=

gehen - Entsch. des Oberl. Köln v . 20. X. 1895 - ,

dagegen würde jeder, der das in einem Park, Hege-

reien eingeschlossene Wild wider den Willen des Eigen-

tümers jagt und okkupiert, einen Diebstahl nach § 242

StGB. begehen. Wer aber eingezäuntes Wild nur

tötet, z . B. aus Vergnügen an der Jagd, mit der

Schußwaffe oder durch Hezen mit Windhunden, ohne

es wegnehmen zu wollen, der begeht eine Jagdschädi=

gung. Wer dagegen im geschlossenen Gehege Flug-

wild, welches seinen Anflug nach oben hat, unberech=

tigt schießt, ist weder wegen Diebstahles noch wegen

Jagdschädigung, sondern wegen Jagdvergehens zu be-

strafen ; denn dieses Flugwild befindet sich in seiner

natürlichen Freiheit und nicht in dem Gewahrsam

eines andern. Daß indes der für den Ausschluß des

Jagdrechts inbezug auf Wildhege und für die recht:

liche Beurteilung des Begriffes Wildgarten“ sehr

weit gezogen werden kann, beweist ein Erkenntnis des

VI. 3iv .- Senats des Reichsger. v. 9. I. 1902. Nach

demselben wurde für das in einem 3600 ha großen,

von der Eisenbahn durchschnittenen Wildparke des

Fürsten Henkel von Donnersmark Besiz und Eigen-

tum des Parkeigentümers am Rotwilde angenommen,

„ weil nach den örtlichen Verhältnissen das im Wild=

parke eingeschloffene Rotwild vollständig am Austreten

gehindert und damit seiner natürlichen Freiheit be-

raubt ist". Vgl. auch den Artikel „Die Rechts =

stellung des Wildes in eingefriedeten Wild-

gärten" auf S. 119 dieser Zeitſchrift .

Das Okkupationsrecht des Jagdbesizers ist somit

von verschiedenen Voraussetzungen inbezug auf Wild

oder auf jagende und frei umherstreifende Haustiere,

wie der Gefangenschaft entwichene wilde Tiere, ab=

hängig und, soweit nicht die einschlägigen Bestim =

mungen des BGB. (§§ 854, 872, 958) anwend

bar sind, dem Jagdrechte der einzelnen Bundes-

staaten unterstellt. Vielleicht bringt uns in ab-

sehbarer Zeit ein der ungeheueren Opfer würdiger

Friede auch ein wahrhaft deutsches, bodenständiges
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Jagd- und ein einheitliches Okkupationsrecht, in welchem | sich den vom Generalkommando aufgestellten Beding-

die Allüren der englischen und französischen Fleisch- ungen unterwerfe.

jäger und Wildmörder keine Stätte finden können.

M. Reuter.

Die Verwendung von Kriegsgefangenen in der

Forstwirtschaft.

Von K. Forstmeister Dr. Schinzinger in Hohenheim.

Zu den gewaltigen Aufgaben, welche der Krieg

mit sich brachte, gehörte von Anfang an für Heeres-

verwaltung wie Regierungen eine andauernde, geeig-

nete und nugbringende Beschäftigung der Kriegsge:

fangenen im Dienste der Landeskultur. Diese Auf

gabe ist trok ihrer außerordentlichen Schwierigkeiten

voll gelöst worden . In weitgehendem Maße wurde

den Wünschen der Gewerbetreibenden ebenso wie der

Land- und Forstwirtschaft Rechnung getragen , die Ge=

fangenen nach ihren früheren Berufsarten ausgeschie:

den und dementsprechend verteilt. Die stellv. General-

kommandos stellten Bedingungen auf für Gestellung

der Kriegsgefangenen zu gewerblichen, landwirtſchaft-

lichen und solchen forstlichen Arbeiten, die in geord=

neten Forstbetrieben vorfallen (Holzhiebe , Kultur-,

Wegarbeiten, Rindeſchälbetrieb, Schädlingsbekämpfung

usw.) . Die Nachfrage nach Kriegsgefangenen war zu-

nächst gering von seiten der Land- wie der Forst

wirtschaft.

Es zeigte sich, von größeren Betrieben abgeſehen,

überhaupt recht wenig Neigung, Kriegsgefangene in An-

ſpruch zu nehmen. Mündlicher und schriftlicher An=

regung gegenüber erfolgten Einwendungen der ver-

schiedensten Art, welche indessen mciſt das gemeinsam

hatten, daß sie wenig stichhaltig waren .

Mit der Steigerung der Einberufungen wuchs aber

die Erkenntnis , daß, wenn auch mit den Beurlau-

bungen von Mannschaften nicht gekargt, ja bis an

die durch militärische Intereffen gezogene äußerste

Grenze gegangen wurde, dennoch die land und forst:

wirtschaftliche Arbeit mit den bisherigen Hilfsmitteln

nicht bewältigt werden konnte.

Die Not lehrte die Vorurteile überwinden, gute

Beispiele taten das ihrige, die Gesuche schwollen in

einer Weise an, daß heute bei weitem nicht mehr allen

Wünschen Rechnung getragen werden kann.

Das Gesuch um Gestellung von Kriegsgefangenen

ist in Württemberg bei dem stellv. Generalfommando

cinzureichen.

Es muß enthalten : die Zahl der Kriegsgefangenen,

Wünsche bezüglich der Nationalität, Angabe der Arbeit ,

Beginn und Dauer der Beschäftigung, Art der Unter-

bringung und die Erklärung, daß der Gesuchsteller

Der Inhalt der letteren ist im wesentlichen fol

gender : Die Gestellung erfolgt in kleineren Betrieben

an die Gemeinden, in größeren an die Betriebsinhaber

(Forstämter, Gutsbeſizer, Pächter) als Arbeitgeber .

Weniger als 10 Kriegsgefangene werden in der

Regel nicht abgegeben . An Bewachungsmannſchaften

sind erforderlich :

bei 10
Kriegsgefangenen 2 Mann,

11-20 3" " "

21-30 4"! #1

31-40 5" " "

" 41-50

51-60

6 #1

7 ""! "

je mit Einschluß des Kommandoführers (Unteroffizier,

Gefreiter oder Gemeiner).

Die Heeresverwaltung wird darauf bedacht sein,

daß als Bewachungsmannschaften womöglich solche

Leute kommandiert werden, die in der betreffenden

Arbeit einige Erfahrung besigen .

Als Entgelt für die Gestellung der Kriegsgefange

nen hat der Arbeigeber zu leisten :

a) eine an die Heeresverwaltung zu entrichtende

allgemeine Vergütung, die im einzelnen Fall mit dem

Arbeitgeber vereinbart wird und sich nach den orts

üblichen Löhnen des Beschäftigungsortes richtet , jedoch

unter angemessener Berücksichtigung der Leistungs-

fähigkeit und Arbeitswilligkeit der überlafſſenen Kriegs:

gefangenen ;

b) eine tägliche Zulage an die Bewachungsmann-

schaften in Höhe von 50 Pfg. für den Kopf;

die für den Arbeitstag beträgt

c) für jeden Kriegsgefangenen eine Geldabfindung,

bei 8stündiger Arbeit 20 Pfg.,

9"

10 "1"

"

"

25 "

30 "

d) endlich fallen dem Arbeitgeber die Koſten des

Transportes der Gefangenen und Bewachungsmann-

schaften zur Last.

Die Beförderung der lezteren auf der Eiſenbahn

erfolgt zum Militärfahrpreis , d . h . zum Preis von

1 Pfg . für die Person und den Kilometer, der ersteren

mit Fahrkarten 4. Klasse.

Tägliche Gestellung der Kriegsgefangenen vom

Lager aus erfolgt nur, wenn der Arbeitsort vom Lager

nicht weit entfernt ist .

Werden wie dies die Regel bildet - die

Kriegsgefangenen und Bewachungsmannſchaften vom

Arbeitgeber untergebracht und verpflegt , ſo werden

ihm die Kosten hierfür zurückvergütet, und zwar für

die Unterbringung 15 Pfg . für den Kopf und Tag,

für die Verpflegung der Gefangenen 75 Pfg ., der
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Bewachungsmannschaften 1,20 Mk. für den Kopf und Arbeitgebers, den Gefangenen die etwa erforderliche

Tag.

Wird nur die Mittagskost von dem Arbeitgeber

gewährt, ſo werden ihm für die Gefangenen 50 Pfg.,

für die Bewachungsmannschaften 90 Pfg. für den

Kopf und Tag vergütet.

ärztliche Behandlung angedeihen zu laſſen.

Die Gestellung von Kriegsgefangenen erfolgt nur

gegen Bescheinigung des am Beschäftigungsort befind-

lichen oder ihm nächstgelegenen öffentlichen Arbeits-

amtes darüber, daß der Arbeitgeber seinen Arbeiter-

Bei täglicher Gestellung vom Lager aus wird den bedarf bei dem öffentlichen Arbeitsamt angemeldet hat,

Bewachungsmannschaften keine Zulage gewährt.

Die Unterbringung der Kriegsgefangenen hat streng

abgesondert in Schulräumen, Turnhallen , Scheunen

oder ähnlichen Räumen, die eine leichte Bewachung

ermöglichen , zu erfolgen .

Lagerstätten aus Strohſäcken, dazu Kiſſen mit Heu ,

Sagras oder Stroh gefüllt und 1 , wenn nötig 2

wollene Decken.

Den Bewachungsmannschaften ist angemessene, gute

Unterkunft zu gewähren.

Den Kriegsgefangenen ist eine auskömmliche, cin

fache Kost, welche in ihrer Menge und Zusammen:

ſezung den Arbeitsleistungen entspricht, zu verabreichen.

Den Lebensgewohnheiten ist tunlichst Rechnung zu

tragen.

Die Bewachungsmannschaft hat Anspruch auf gute

Beköstigung. Die Geldabfindung ist den Kriegsge-

fangenen täglich auszubezahlen . Solchen, die es an

Eijer oder Disziplin fehlen lassen, kann die Geldab-

findung ganz oder teilweise einbehalten werden und

ist an die Kasse des Depots abzuführen. Die Lohn

listen find dem Kommandoführer mitzugeben.

Die Arbeitsgeräte sind vom Arbeitgeber zu stellen

(wichtig). Die Bestimmungen der Reichsversicherungs-

ordnung finden auf die Kriegsgefangenen keine An-

mendung.

Die Gefangenen müſſen in einem Trupp oder

wenigſtens in ſo großen Gruppen beschäftigt werden,

daß eine genügende, ständige Bewachung gewährlei=

tet ist.

Wirtshausbesuch, jeder Verkehr mit der Zivil-

bevölkerung ist zu unterbinden.

Entweicht ein Kriegsgefangener, so sind die nächst

gelegenen Polizei- und Landjägerstellen, die Landes-

polizeizentrale sowie das Gefangenendepot telephoniſch

in Kenntnis zu sehen. Die Mitteilung hat zu ent

halten Namen, Personalbeschreibung des Entwichenen,

ferner Angaben über seine Sprachkenntnisse und Geld-

befitz.

Die Gefangenen dürfen weder Briefe zur Post

geben noch empfangen. Hiervon sind die nächſten

Postanstalten zu verſtändigen.

Erkrankte Kriegsgefangene sind unter Benachrich:

tigung des Gefangenendepots in das nächst gelegene

Kriegsgefangenenlazarett überzuführen.

In Fällen leichter Erkrankung ist es Sache des

|

daß sein Bedarf aber durch dieses nicht oder nicht

vollständig befriedigt werden konnte.

Mit Genehmigung der K. Forstdirektion wurden

im Forstamtsbezirk Hohenheim im Mai 1915 in einem

10 Hektar großen Eichenschälschlag französische Kriegs-

gefangene aus dem Gefangenenlager Stuttgart-Berg

verwendet, da es an einheimischen Arbeitskräften fehlte.

Auf Grund der an Ort und Stelle getroffenen Rück-

sprache war die Kommandantur des Lagers bereit,

51 Gefangene nebst 1 Unteroffizier und 7 Mann Be-

wachung bis auf weiteres in stets widerruflicher Weise

täglich zu stellen.

Als Entgelt für die Gestellung hatte das K. Forst-

aint zu leisten :

a) an die Heeresverwaltung eine Vergütung von

1 Mk. für den Gefangenen und Tag,

b) an jeden Kriegsgefangenen eine tägliche Abfin-

dung von 30 Pfg ,

c) an die Stuttgarter Straßenbahn die Kosten

für die Gestellung eines Sonderwagens samt Beiwagen

für die tägliche Hin- und Herfahrt mit zuſ. 21 Mk.

für einen Tag.

Als Lohnliste diente das namentliche Verzeichnis,

das der Kommandoführer täglich dem Lager über-

brachte.

Weiter mußte das Forstamt blaue Ueberziehhosen

für die Gefangenen herſtellen lassen, bezw . mieten, mit

breitem rotem Längsstrich , während der Arbeit zu tragen.

In der Nähe des Arbeitsplatzes mußte für die

Gefangenen wie für die Bewachungsmannschaft Ge=

legenheit zum Austreten und zum Unterſtehen bei ſtar-

tem Regen geboten sein.

Der Aufwand für die Kriegsgefangenen samt Be-

wachungsmannschaft berechnete sich folgendermaßen :

Gearbeitet wurden 610 Tagesschichten .

Taggeld von 30 Pfg. an die Gefangenen, Mk. Pfg .

zusammen .

.

Kosten der Beförderung mit der Straßen-

bahn

Verpflegung der Gefangenen und Wach-

mannschaften .

Gebühr an das Gefangenenlager

Für Benützung der Arbeitshoſen

Zusammen

•

183

273

659 76

610

85

· 1810 76•

Eine Gefangenen- Tagesschicht berechnete sich somit

auf 2 Mt. 97 Pfg., entsprechend 68 % des orts =



192

üblichen Taglohns eines einheimischen Vollarbeiters

mit 4 Mk. 40 Pfg . Nach bisherigen Erfahrungen

schätzt man die Arbeitsleistung französischer Kriegs

gefangener auf 70 bis 75 % der Vollarbeit .

Zu bemerken ist zu obiger Berechnung :

Die Kosten für Beschaffung von 50 Rindenhäm

mern blieben außer Berechnung, da solche weiterver:

wendet werden konnten.

Für Schutz gegen Regen wurden Holzhauerzelte

aufgestellt .

Die Verköstigung bestand aus einem warmen Mit-

tageffen, das 1 ltr. Suppe mit 100 gr. Fleisch nebst

Gemüse inbegriff, ferner einem Morgen und Mittag=

vesper, bestehend in einer Wurst.

Die Bewachungsmannschaft erhielt dazu 1/2 Liter

Apfelwein. Jedermann wurde satt und war zufrieden .

Es wurde hier wie auch anderwärts die Erfahrung

gemacht, daß die Arbeitsleistung der Kriegsgefangenen

sich in erster Linie nach der Verpflegung richtet.

Schlechte Urteile über Gefangenen Arbeit haben

vielfach ihren Grund in minderwertiger, färglicher

oder aber auch zu üppiger Verpflegung.

Den Gefangenen wurde mit Genehmigung des

Lagerkommandanten erlaubt, auf eigene Kosten Limo

nade oder 1/2 Liter Apfelwein sich zu beschaffen , des-

gleichen Tabak.

Rauchen innerhalb des Waldes war streng ver-

boten. Die ganze Verköstigung wurde einem Gast=

wirt vertragsweise übertragen unter steter Aufsicht des

Forstamts. Brot war vom Lager aus mitzunehmen .

Die Vergütung betrug je Kopf und je Tag für

einen Gefangenen : 84 Pfg., einen Wachmann : 1 Mk.

14 Pfg., wobei die Kopfzahl der Lohnliste maßgebend

war. Die Kopfzahl schwankte an den einzelnen Ta-

gen um 1 bis 2, was nicht zu vermeiden war.

Teller, Besteck, Gläser sowie frisches Trinkwasser

waren vom Gastwirt zu stellen .

Das Mittagessen wurde in einem abgeschlossenen

Saale der Gastwirtschaft, die nur 5 Minuten vom Ar-

beitsplag entfernt war , eingenommen.

Die Mittagspause betrug 1 Stunde, die Pausen

vor und nachmittags je 1/2 Stunde.

Was nun die Arbeitsleistungen der Kriegsgefange-

nen anbelangt, so kann man dieselbe als befriedigend

bezeichnen.

Ungute Elemente kommen überall vor und die-

selben können sich auch recht unliebsam bemerkbar

machen. Das erfordert sofort scharfes Eingreifen und

Umtausch mit zufriedenen Leuten, wobei die Komman-

danturen der Gefangenenlager in liebenswürdigfter

Weise Hilfe leisten.

Es dürfte sich vielleicht für künftige Fälle empfeh

len, durch Gewährung kleiner Geldprämien einen ge-

wissen Wettbewerb in der Arbeitsleistung hervorzu

rufen.

Daß Gefangene nur für Rindenklopfen verwende

werden sollen , einem Geschäft, das auch Mädchen und

Burschen besorgen können, verteuert selbstredend d

Arbeit.

Nachdem aber bei der Aufbereitung des Sturm-

holzes im Winter 1870 71 , wo die Gefangenen mit

Art und Beil gewaltig mithelfen mußten, sich keiner-

lei Anstand ergeben, ist nicht einzusehen, warum man

auch jetzt nicht die volle Manneskraft nugbringend

ausnüßen und die Gefangenen als Holzhauer ver-

wenden sollte.

Im vorliegenden Falle ist das zum Teil auch ge-

schehen, als es durch weitere militärische Einberufung

einheimischer Holzhauer kaum mehr zu umgehen wat

Die Berufsholzhauer wurden herausgezogen, mit der

Art bewaffnet und konntenArt bewaffnet und konnten - vielleicht stolz auf das

Vertrauen ruhig als Vollarbeiter angesehen werden.
――

Die Frage, ob sich, wenn eine Wahl möglich ist.

für die Arbeit im Walde Franzosen oder Ruffen beffer

eignen, dürfte sich nach den bisherigen Erfahrungen

ohne weiteres zu Gunsten der Russen entscheiden.

Im Garten-, Obst- und Weinbau mag der Fran-

zose unbedingt vorzuziehen sein, da er für diese Ar-

beit Liebe besitzt und von seiner Heimat her mit ihr

vertraut ist .

Für Ackerbau und Waldarbeit ist aber der Ruffe

weit mehr geschaffen vermöge seiner ruhigen, andauern

den und gleichmäßigen Arbeit, die auch einmal längere

Zeit der Aufsicht entbehren kann .

Die anfängliche Befürchtung der Heeresverwaltung.

die Beschäftigung von Kriegsgefangenen im Walde

müsse mehr wie sonst Anlaß zu Fluchtversuchen bieten,

Beschäftigung der Gefangenen in größeren geschloffenen

hat sich nicht bestätigt . Wohl aber hat die verlangte

Gruppen Nachteile gezeigt in der Richtung, daß eben

to öfter in der Arbeit aussehen, je größer die Gefell-

die Franzosen mit ihrem lebhaften Temperament um

ſo

ſchaft ist .

Auch hier ist der Russe wertvoller.

Zu bemerken ist noch, daß größeren Gefangenen

Kommandos, wie dem vorstehenden, Dolmetscher bei

gegeben werden, welche die Anordnungen des Arbeit

gebers zu übermitteln haben.

Es wäre von Intereffe zu hören, ob und wie sich

auch anderwärts Kriegsgefangenen-Arbeit in der Forst:

wirtschaft bewährt hat.
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Zeitschrift für Wasser-Versorgung . II . Jahrgang.

Heft 7 und 8.

Veränderungen des Grundwasserstandes innerhalb

des Wurzelraums der Waldbäume haben häufig Nach:

teile für den Wald zur Folge, weil die Bodengüte

abnimmt, Zuwachsverluste eintreten und ein Holzarten-

wechsel veranlaßt wird. An die Stelle der vorhan-

denen standortsgemäßesten Holzart muß eine andere

minderwertigere treten. Da man aber nicht in allen

Fällen alsbald zum Anbau der nunmehrigen stand-

ortsgemäßesten Holzart übergehen kann, erhöht sich

der Schaden meist noch erheblich.

Der Verfasser des Auffages erläutert diese Tat-

sachen an einem Beiſpiele aus dem Naunhofer Staats-

walde im nordwestlichen Teile Sachsens. In dessen

Nähe sind in den Jahren 1887 und 1896 zwei Waſſer=

werke der Stadt Leipzig errichtet worden, welche

ihrer Umgebung das Grundwasser mehrere Meter

tief entzogen haben. Eine blau gefärbte , für die

Pflanzenwurzeln schwer durchdringbare Lettenschicht

schließt das obere Grundwasser des Geschiebelehms,

das sich im Wurzelraume der Bäume befindet, von

dem in der altdiluvialen Flußschotterschicht sich fort=

bewegenden Tiefengrundwasser ab.

Darüber, daß durch die Errichtung der Wasser=

werke das Tiefengrundwasser im Bereiche des Schotters

abgezapft werden würde, war man sich von vornherein

klar. Man glaubte aber annehmen zu können, daß

die dazwischen liegende undurchlässige Lettenschicht eine

Verminderung des Wassergehalts der darüber befind=

lichen Lehmschicht im Bereiche der Baumwurzeln ver-

hindern werde. Diese Annahme hat sich jedoch als

irrig herausgestellt, weil zahlreiche Bodeneinschnitte bis

auf die Flußschotterschicht, hervorgerufen durch Ent=

wässerungsgräben, Straßenanlagen u . dergl . , Verbin=

dungswege zwischen dem Ober- und Tiefengrundwaffer

bilden. Die Wasserabzapfung hat sich infolgedessen

auch auf das obere Grundwasser im Bereiche der

Baumwurzeln übertragen, und eine nachteilige Ein-

wirkung auf den Wald war die Folge davon. War

der Naunhofer Wald vor der Senkung des Grund-

wasserstandes in der Hauptsache mit gesundem Nadel-

holze, namentlich wüchsigen Fichtenbeſtånden, zum klei-

neren Teile aber auch mit Eichen, Eschen und Rot-

erlen beſtockt, so wird er in Zukunft eine wesentlich

andere Holzartenzuſammenſeßung aufweisen . Die hohe

Anforderungen an die Bodenfeuchtigkeit stellenden Holz-

arten Fichte, Eiche, Esche und Roterle werden mehr

und mehr ihren Platz an die anspruchsloſere Kiefer

abtreten , die Laubholzwirtschaft und die eine hohe

26
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stand bei Fichtennachzucht gesund erhalten wer

Die Frage der Buchennachzucht , beſtandsweiſe

als Miſchholzart, ſei daher eine der wichtigsten Geg

wartsaufgaben der sächsischen Staatsforstverwaltu

Verfasser bespricht nun Zeit und Ort der Bud

ein kombiniertes Verfahren (eine Verbindung 4

Gayer'schen Femelschlages mitmit dem Wagner'

Blendersaumschlag) , die Buche im Unterstande

reinen Fichtenbeständen , und stellt ſchließlich folgen

Grundsätze für die Erhaltung und Nachzucht der Bug

im sächsischen Erzgebirge auf :

Rente liefernde Fichtenwirtschaft werden also allmählich

aufgegeben werden müssen. Die zur Zeit der Wasser:

werkerrichtung vorhandenen Bestände aber haben all-

gemein einen Rückgang im jährlichen Maffen- und

Wertzuwachs sowie eine Verminderung des technischen

Gebrauchswerts der Hölzer erfahren , zuwachsreiche Benachzucht, die Schwierigkeiten der Buchenverjüng

ſtände sind zum Teil im Wachstum derart zurückge: das Schirmschlagverfahren , das Femelschlagverfahr

gangen, daß sie vor dem normalen Hiebsreifealter

abgetricben werden mußten , die den Holzbeständen

drohenden Gefahren , wie Insekten , Pilze , Sturm ,

Schnee, Eis, Rauchgase, haben in erhöhtem Maße ihre

nachteiligen Wirkungen auf die weniger widerstands .

fähig gewordenen Bestände ausgeübt, Bodenverwilde

rung und Verschlechterung sind vielenorts an die Stelle

der vorherigen günstigen Bodenverfassung getreten, da :

durch haben sich die Kosten des Holzanbaus und der

Boden- und Bestandspflege erheblich erhöht. Kurz :

der dem Walde durch die Waſſerabzapfung zugefügte

Schaden ist leicht nachweisbar und sehr erheblich, aber

meist sehr schwer so genau zu berechnen, daß der Wald-

besizer keinen finanziellen Nachteil durch die Errichtung

derartiger Wasserwerke erleidet. Die vollständige Ver

gütung des gesamten wirtschaftlichen Schadens muß

aber unbedingt gefordert werden.

Der Aufsatz, dem vier Abbildungen beigegeben sind ,

ist sehr lesenswert. Den Bemerkungen, daß die Kiefer

cine minderwertige Holzart und das Kiefernholz an

und für sich geringwertiger sei als das Fichtenholz

kann ich jedoch nicht zustimmen . Weber.

Zur Frage der Buchennachzucht im Säch

fischen Erzgebirge. Von Oberförster Graser,

3. 3t. im Felde. Berlin Verlagsbuchhandlung Paul

Parey. 1916. Sonderabdruck aus „ Thar. forstl.

Jahrbuch" , Bd. 67 (1916) S. 1-30.

1. Erhaltung aller noch vorhandenen Buchen

Mischbestandsorte als solcher und Umwandlung

zelner zwischen die Buchenbestände eingeschobener,

den vorliegenden Zweck günstig gelegener Fichtenom

in horstweise (stark mit Buche) gemiſchte Beſtände,

durch Verbindung kleinerer Buchen- und Laubholzo

zu größeren, zusammenhängenden Laubholz- und Mi

bestandskomplexen Bestandsverhältnisse herbeizuführen

unter denen die natürliche Verjüngung der Buche i

späteren Umtrieben geringere Schwierigkeiten bietet al

gegenwärtig .

2. Verjüngung der Buche grundsäglich im Fens

schlagverfahren unter entsprechender Anpassung an di

von Natur gegebenen örtlichen Verhältnisse. Dabe

Einmischung von standortlich und finanziell geeigneten

Mischholzarten (Ahorn, Esche, Tanne, Lärche, in g

ringerem Umfange Fichte) auf etwa 1 /4-1/3 der Flåde.

Anwendung des Schirmschlagverfahrens nur ausnahms

weise und mit großer Vorsicht in reichen Samenjahre

und unter weitgehender künstlicher Nachhilfe . Unter

Umständen auch Kombination des Femelschlagverfahrens

mit dem Blenderſaumschlagverfahren . Inangriffnahme

der Verjüngung stets von Norden, Nordwesten oder

Nordosten.

Verfasser weist zunächst darauf hin, daß die Flächen

der Buchenbestände im sächſ. Staatswalde infolge des

weitgehenden künstlichen Fichtenanbaus sehr erheblich 3. Allmähliche Umwandlung derjenigen Fichten !

zurückgegangen seien. Der Anbau der Fichte in natur- bestände, die sich unzweifelhaft zur Buchennupholz-

widrigen Bestands- und Betriebsformen und zum Teil erziehung eignen würden, in Mischbestände mit der

auch auf ungeeigneten Standorten habe dazu geführt , Maßgabe, daß auf etwa 1½—¼ der Fläche in Horſten

daß diese Holzart den ihr durch Sturm, Schnee, Frost, und Gruppen die Buche bestandbildend wird und in

Trockenheit, Insekten usw. drohenden Gefahren nicht den übrigen Bestandesteilen möglichst gleichmäßig ver-

genügend Widerstand leisten könne. Gegenwärtig im teilt im Unterstande vorhanden ist . Künstliche Er

ersten Umtriebe leiste die Fichte in finanzieller Beziehung vorwüchsiger Buchenhorste , Erhaltung aller

ziehung zwar ungleich mehr wie die Buche, man binde

sich aber die Hände für die Zukunft, denn die Um=

wandlung der Fichte in Buche sei äußerst schwierig ,

vielfach unmöglich. Der zu weitgehende Fichtenanbau .

im Kahlschlagbetriebe bringe auch Eingriffe in das

Bodenkapital mit sich. Die Trockentorsbildung werde

gefördert und diese führe zu Wuchsstockungen . Nur

durch Buchenbeimischung könne der Boden und Be= | verfahren .

einigermaßen tauglichen Gruppen und Einzelstämme

der Buche bei der Schlagführung, um sie in die Fichten:

orte des nächsten Umtriebes einwachsen zu lassen usw.

Eine solche Erziehung von Fichten-Buchen-Miſchbeſtänden

wird durch Naturverjüngung im Blenderſaumschlag-

verfahren wesentlich unterstützt werden, eventuell in

Verbindung mit dem Femelschlag oder Kahlſchlag-
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4. Herstellung einer geringen Buchenbeimischung in

allen übrigen Fichtenbeständen behufs Bodenbesserung

durch Laubstreuung, soweit dies die Standortsverhält=

niffe irgend zulassen. Je ungünstiger die Verhältniſſe

auf geringen Böden und in höheren rauhen Lagen ſich

gestalten, desto mehr wird jede ſich bietende Gelegenheit

und Form der Bucheneinmischung restlos auszunügen

jein (bestandbildende Horste und Trupps, Ueberhälter,

Zwischen- und Unterwuchs , Unterbau) ; außerdem emp:

fiehlt sich alsdann die weitgehende Mitberücksichtigung

aller anderen ſtandortlich geeigneten Holzarten, um die

Entstehung einer gemischten Streu und damit geſunder

Humusverhältnisse zu fördern . Bei der Verjüngung

im Kahlschlagbetriebe wird das anzuſtrebende Ziel , daß

alle Flächen nach Möglichkeit der Ueberstreuung durch

Buchenlaub teilhaftig werden, auch dadurch zu fördern

sein, daß große Kahlflächen und Aushiebe von Osten

in Zukunft tunlichst vermieden werden.

Die vorliegende Abhandlung enthält viel Zutreffen

des und Beachtenswertes. Ein Eingehen auf die Vor-

jchläge im Einzelnen verbietet uns der Raum und der

Umstand, daß uns die ausschlaggebenden Boden- und

Elimatischen Verhältnisse des Erzgebirges zu wenig be:

kannt sind. E.

Der deutsche Wald. Von Prof. Dr. M. Buesgen.

Zweite, durchgesehene Auflage. Mit zahlreichen Ab-

bildungen und 3 Tafeln . Leipzig, Verlag von Quelle

& Meyer. Preis : 1,80 M.

Dieses Werkchen stellt ein Bändchen der „Natur-

wissenschaftlichen Bibliothek für Jugend und Volk“,

herausgegeben von Konr. Höller und Dr. G. Ulmer, dar.

Die vorliegende zweite Auflage bringt zur ersten

Auflage keine nennenswerten Aenderungen . Wir können

uns daher auf den Hinweis auf die Besprechung der

ersten Auflage im Jahrgang 85 , S. 147 , beschränken .

E.

Der deutsche Wald. Von Prof. Dr. Hans Haus-

rath in Karlsruhe . Zweite Auflage. Mit einem

Bilderanhang und 2 Karten. Druck und Verlag

von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin . 1914.

Preis : geheftet 1 M. , in Leinw. gebunden 1,25 M.

"IDieses als 153. Bändchen von Aus Natur und

Geisteswelt", Sammlung wissenschaftlich gemeinverständ-

licher Darstellungen, erschienene Schriftchen ist bereits

im Jahrgang 84, S. 173 , ausführlich besprochen worden.

Die zweite Auflage hat außer einigen nach dem

heutigen Stande des Wissens erforderlichen Berichti-

gungen und Ergänzungen keine Aenderungen erfahren.

E..

Briefe.

Aus Preußen.

Aus der preußischen Forstverwaltung.

Unterſtüßung der Landwirtschaft durch

die Forstverwaltung.

Unter dem 20. März 1916 hat das Ministerium

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten an die Re-

gierungen folgende allgemeine Verfügung erlassen :

„Das herannahende Frühjahr gibt mir Anlaß, die

Kgl. Regierungen erneut darauf hinzuweisen, daß die

Staatsforstverwaltung verpflichtet ist , der Landwirt-

schaft in ihrer gegenwärtigen schwierigen und täglich

schwieriger sich gestaltenden Lage auf jede mögliche

Weise und ohne entscheidende Rücksichtnahme auf etwa

entgegenstehende forstwirtſchaftliche oder finanzielle In

tereffen helfend beizustehen . Ich bringe der Kgl. Re-

gierung die in dieser Richtung seit Ausbruch des

Krieges von mir bereits getroffenen Anordnungen über

die Einschränkung forstlicher zugunsten landwirtschaft:

licher Arbeiten, über die Einnahme von Weidevieh und

über die Abgabe von Waldſtreu erneut in Erinnerung .

Was die Zurückstellung der forstlichen

Arbeiten zugunsten der Landwirtschaft

der - un-

betrifft, so ist die allgemeine Verfügung vom 20. März

v. J., die zunächst nur die Sicherung der Frühjahrs-

bestellung des Jahres 1915 bezweckte , als maßgebend

gegenüber allen unaufschiebbaren Arbeiten des land-

wirtschaftlichen Betriebes während der ganzen Dauer

des Krieges zu betrachten . Als forftliche Arbeiten , die

den landwirtschaftlichen Arbeiten an gemeinwirtschaft=

licher Bedeutung gleichstehen und deshalb hinter diese

nicht oder doch nur vorübergehend zurückgestellt werden

dürfen , weil sie unbedingt rechtzeitig ausgeführt werden

müssen, erkenne ich im allgemeinen nur den Einschlag

namentlich für die Heeresverwaltung

entbehrlichen Hölzer und Rinden, nicht aber Kultur-

und Wegebauarbeiten irgend welcher Art .an . Auch

die Harznuhung wird zugunsten der Bestellungs- und

Erntearbeiten vorübergehend nach Möglichkeit einge=

schränkt , wenn auch nicht ganz eingestellt werden

dürfen . In diesem Zusammenhang verweise ich auf

die Bestimmungen der Allgem . Verfügung vom 15. 4.

15. über den zeitweisen oder vollständigen Ausschluß

bestimmter Personen von dem Sammeln von Beeren

und Pilzen , an dem im Interesse der Landwirtschaft

auch künstighin festzuhalten ist.

-

26*
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Der Eintrieb von Rindvich , Schweinen,

Schafen und Ziegen in den Wald ist nach Maß-

gabe der Allg. Verfügungen vom 24. 8. 14 , 25. 8.

14, 13. II. 15 , 20. III . 15 im weitesten Umfang und

ohne ängstliche Rückſichtnahme auf das forstwirtschaft-

liche Interesse zuzulaffen . Soweit Mangel an Gras-

wuchs in den Beständen zu befürchten ist , sind graz

wüchsige Blößen, wie schon im Vorjahre, von der Auf-

forstung zurückzustellen . Die Rücksicht auf die Jagd

darf unter keinen Umständen zu einem Ausschluß

solcher Waldteile von dem Weidegang führen, die an

sich diesem geöffnet werden könnten .

Dasselbe gilt von der Streunygung , die in

Anbetracht des bestehenden großen Mangels an Stroh

von hoher Bedeutung für die Landwirtschaft ist. Ich

ermächtige die Kgl . Regierung, in Fällen des Bedarfs

Beſtände jeglicher Art zur Streunuzung heran

zuziehen und unter Umständen Streu auch an solche

Landwirte abzugeben, die ihren das eigene Bedürfnis

an sich deckenden Strohvorrat zu Futterzwecken ver

kaufen wollen, da es unter den gegenwärtigen Um-

ständen allein darauf ankommt , daß möglichst

viel Stroh für Futterzwecke freigemacht

wird. Hierbei ist es von besonderer Wichtigkeit, daß

die Waldstreu nach Möglichkeit aus Beständen abge-

geben wird, die in der Nähe der bedürftigen Wirt-

schaften liegen. Der Bestand an Zugtieren bleibt zur

Zeit überall hinter dem Bedarf zurück und es ent-

spricht den Zeitumständen durchaus, die Streuabgabe

sowohl unter dem Gesichtspunkte der möglichsten Er

sparung von Gespannarbeit als unter dem der mög:

lichst geringen Beeinträchtigung des Holzwuchses zu

regeln. Endlich ist auch von der Forderung, die ge=

wonnene Streu nach Naummetern aufzusehen, abzu

sehen, vielmehr die Streu zur Ersparung unnötiger

Arbeit in der Regel flächenweise nach geschätzten Massen

abzugeben."

Gewinnen und Verfüttern von Laubholz-

reisig.

Ueber das Gewinnen und Verfüttern von Laub

holzreifig als Ersatz für Heu und sonstiges Rauh

futter äußert sich ein Erlaß des Landwirtschafts

miniſteriums vom 11. April d . J. in folgender Weise :

Gut und rechtzeitig geschnittenes und unverdorben

eingebrachtes Reisig hat sich als ein schätzbarer Ersat

für anderes Rauhfutter erwiesen. Die Gewinnung

möglichst großer Wengen von Futterreifig ist daher

ins Auge zu fassen.

Tas Laub und die Zweigspigen fast aller Holz-

arten find als Vichfutter verwendbar. Ausnahmen

sind Traubenkirsche, Faulbaum und Goldregen. Seinen

höchsten Nährwert hat das Futterreisig , sobald die

|

jungen Blätter sich voll entwickelt haben, also etwa

Mitte Mai bis Anfang Juni. Nach dieser Zeit nimm

der Nährwert allmählich ab. Aus verschiedenen Gründen

empfiehlt es sich, das Gewinnen des Futterreifigs tun

lichst schon in der zweiten Hälfte des Mai in Angri

zu nehmen und dann so schnell wie möglich zu Ende

zu bringen. Infolge der Sonnenwirkung an den

Abenden heller, warmer Tage ist das an ſolchen Abender

geschnittene Futterreisig besonders nährstoffreich.

Am leichtesten und wohlfeilsten kann das Futter-

reisig in Eichenschäl- und sonstigen Niederwaldschlägen,

bei Gelegenheit von Durchforstungen, beim Aushieb

verdämmender Weichhölzer aus älteren Forstkulturen

und bei sonstigen Läuterungshieben, ferner durch dasš

Schneiden junger Stodausschläge im Mittel- und im

Niederwalde gewonnen werden. Daneben kommt das

Schneiden älterer Bäume in Wäldern, Gårten, Parks

und Anlagen, an Wegen, Rainen, Bächen und Gräben ,

von Waldsträuchern und von Hecken in Betracht. Zum

Abhauen und Schneiden bedient man sich der Senſe,

der Sichel, der Hecken-, der Garten- und der Stangen :

schere, heppenartiger schwerer Messer und kleiner Aerte.

Das Futterreisig darf ältere als die vorigjährigen

Triebe nicht umfassen und am Abschnitt höchstens 1/2 cm

stark sein. Das abgehauene Reifig wird zunächst zum

Vertrocknen auf dem Boden ausgebreitet und hiernach

in Bündel von 30-40 cm Stärke gebündelt. Sie

müffen in allen Teilen gut austrocknen und daher

nach Bedarf umgesetzt werden. Wird das Reifig in

scharfer Sonne getrocknet, so verliert es den würzigen

Geruch, wird brüchig, läßt die Blätter leichter fallen

und wird vom Vieh weniger gern angenommen. Am

empfindlichsten gegen das Verregnen ist Erlenreifig.

Die Aufbewahrung erfolgt am besten locker geschichtet

in Scheuern . Ist dies nicht möglich, ſezt man es an

zur Abfuhr bequem gelegenen Stellen , tunlichst im

Wetterschuß eines höheren Bestandes, aber nicht unter

deffen Traufe, in Mieten ein.

Zur richtigen Zeit gewonnenes und gut einge-

brachtes Futterreis hat im allgemeinen den Wert von

mittlerem Heu. Die nachstehende Reihe ordnet die

wichtigsten Laubholzarten nach ihrem Futterwert :

Schwarzer und roter Hollunder, Bergahorn, Feld-

rüster, Sommerlinde, Spigahorn, Aspe, Schwarzerle,

Bruchweide, Winterlinde, Salweide, Eiche, Esche , Weiß-

buche, Roßkastanie, Weißerle, Eberesche, Birke, Haſel-

nuß, Rotbuche. Der Rohproteingehalt des Futter-

reisigs beträgt beim schwarzen Hollunder 27,07 % und

bei der Rotbuche 12,67 %.

Auch der Weinstock und die Himbeere liefern ein

vorzügliches Futter.

An Pferde und Rindvieh wird das Futterreis am

besten nur gehäckselt, gequetscht oder eingeweicht und
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Afe

ert als Beifutter und in Untermischung mit

Strohhäcksel, Kaff, Melasse usw. gegeben, zu:

1 kleinen, dann in allmählich ſteigenden Mengen

1 Ersage von etwa der Hälfte des gesamten

tters.

Schafe und Ziegen kann das Futterreisig wie

en Bündeln liegt, also ungehäckselt und ohne

Zubereitung in Mengen von bis zu zwei

In des gesamten Trockenfutters gegeben werden .

sweine erhalten Futterreisig, soweit es nicht in

in Zustande gehäckselt werden kann, nur in auf

tem Zustande.

ferde nehmen es, wenn es gut eingebracht wurde,

then von den etwa zu dicken Zweigen , im allge

en gut und willig an ; Rindvieh zeigt in der

I weder besonderen Widerwillen, noch besondere

jebe, nimmt es aber im allgemeinen willig an.

inem Falle wurden dem Milchvieh bis zu 40 %

Gesamtfutters in Form von Reisig gegeben, ohne

ein Rückgang in der Menge oder im Geschmack

Milch eintrat; Schafe und Ziege fressen es mit

nderer Vorliebe ; auch Schweine nehmen es , ent=

hend zubereitet,, gern.

Berschimmeltes und dumpf gewordenes Reisig ist

tommlich und sollte überhaupt nicht verfüttert

Jen.

Suchen , Schwarzerlen- und Eichenreisig darf nicht

oßen Mengen verabreicht werden, weil anderen-

leicht Verdauungsstörungen infolge von Ver-

ung eintreten. Langes ausschließliches Füttern

Eichenreifig foll unter Umständen bei tragenden

en ein Verwerfen und zu starkes Füttern mit

warzerlenreifig mit Blutabgang im Urin ver

bene Nierenentzündungen nach sich ziehen.

Die Kosten der Futterreisiggewinnung haben

1915 in den preußischen Staatsforsten trotz des

haltend schlechten Wetters während der Werbungs-

und obwohl Beamten und Arbeitern jede Er-

rung und lebung in dieser Arbeit fehlte, nicht

hr als 2,20 m. je 3entner oder 2,40 M. je Raum-
M.

eter des trockenen Reifigs betragen.

waldungen zur Selbstwerbung ist möglichst zu fördern.

Sie kann auf Grund von Erlaubnisscheinen , die auf

ganze Familien ausgestellt werden dürfen und für die

ein Preis von 50 Pf. zu zahlen iſt , gestattet werden.

Liegt die Entnahme von Futterreifig wie bei Läute=

rungen, Wege und Grenzaufhieben usw. , in unmittel=

barem wirtschaftlichen Interesse des Forstfiskus , so

können unentgeltliche Erlaubnisscheine verabsolgt wer=

den. Die Abgabe zur Selbstwerbung kann auch nach

Raummetern unter Verzicht auf das förmliche Auf-

setzen auf Grund von Schäßung geschehen, in welchem

Falle für ein Raummeter 10 Pf. zu zahlen sind.

Daneben ist die Ausarbeitung von Futterreisig auf

Kosten der Verwaltung ebenso wie im vergangenen

Jahre in möglichst weitem Umfange durchzuführen .

Die Oberförster sind ermächtigt, das geworbene

Futterreis nach eigenem Ermessen entweder freihändig

gegen die Werbungskosten zuzüglich von 10 Pf. je

Raummeter oder öffentlich meistbietend zu verkaufen.

Den Kgl. Forstbeamten wird die Entnahme von

Futterreis für den eigenen wirtschaftlichen Bedarf zu

den gleichen Bedingungen und gleichzeitig der Verkauf

des auf den Dienstländereien geernteten Rauhfutters

gestattet.

Wert des Adlerfarns als Schweinefutter.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten hat unter dem 22. März 1916 die Re-

vierverwalter angewiesen , der Abgabe von Farnwurzeln

in jeder tunlichen Weise Vorschub zu leisten . Die für

diese Abgaben festzusetzenden Tarpreise sollen so niedrig

gehalten werden, daß sie mehr den Charakter einer

Anerkennungsgebühr, als den einer Vergütung für den

Futterwert der Wurzeln bekommen.

Des weiteren wird über die Wurzeln (Rhizome)

des gemeinen Adlerfarns (Pteris aquilina) und deren.

Wert als Schweinefutter folgendes ausgeführt :

Der gemeine Adlerfarn ist durch ganz Deutschland

verbreitet und tritt in unseren Wäldern oft auf großen

Flächen und in dichten Mengen auf. Er ist der ein-

zige größere Farn Deutschlands , der seine Wedel

(Blätter) nicht zu einer Rosette zuſammenſtellt, sondern

einzeln aus dem Boden herortreiben läßt . Die Wedel

erreichen eine Höhe von 1 m und mehr und sind im

Winter im abgestorbenen Zustande rostrot braun ge=

färbt. Die von den Wildschweinen gern genommenen

Wurzeln liegen wagerecht im Boden, etwa 20—25 cm

unter der Oberfläche, werden bis 4 m lang und etwa

1 cm stark, sind schwärzlich gefärbt, wenig verzweigt,

ziemlich saftig und von etwas bitterlichem Geschmack.

Sie durchziehen den Boden oft so massenhaft, daß ſie ,

aufgedeckt, das Ansehen eines losen Geflechts bieten .

Durch die Untersuchungen des Geh. Regierungs-

Die Abgabe von Futterreis aus den Staats- rats Dr. Hansen, Direktor des landwirtſchaftlichen

Ein weites, mit Bahnverladung verbundenes Ver

nden des Futterreifigs wird dadurch erschwert, daß

le besonders wertvollen Blätter sich leicht von den

weigen lösen und deshalb beim Auf- und Abladen

tenteils verloren gehen. Das früh im Jahre ge-

orbene Reifig eignet sich für solches Versenden noch

im besten, weil es weniger brüchig ist und die Blätter

er hält als das spät geworbene. Im übrigen dürfte

ich das vorherige Häckseln des zu verbringenden Reifigs

nd die Verpackung in Säcken empfehlen.

Weiter wird in dem Erlaffe bestimmt :
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Instituts , und des Prof. Dr. Mez, Direktor des bo-

tanischen Instituts der Universität in Königsberg ist

festgestellt worden, daß diese Wurzeln reich an Stärke

sind, auch nicht unerhebliche Mengen von Eiweiß ent:

halten und als ein wertvolles Ersagfutter für Schweine

zu betrachten find.

Die in dem Königsberger Institut mit den Wurzeln

gefütterten Läuferschweine nahmen die ihnen zunächst

in geringen und dann allmählich sich verstärkenden

Gaben gereichten Wurzeln bei langsamer Gewöhnung

gut an, erhielten zuletzt bei Entziehung aller Kar-

toffeln täglich 2½ Pfund Wurzeln und haben sich

durchaus wohl dabei befunden. Für Läufer und Zucht-

schweine stellen die Farnwurzeln hiernach ein unbedingt

brauchbares Futter dar; für Mastschweine können sie

mindestens einen Teil des Futterbedarfs decken .

Als Futter für Rindvieh kommen die Wurzeln

wegen ihres bitteren Geschmackes nicht in Betracht.

Die Gewinnung der sich unschwer vom Boden ab=

lösenden Wurzeln ist leicht . Ein Arbeiter sticht den

Boden mit dem Wurzellager um, während ein zweiter

Arbeiter hierfür genügt ein Kind - die Wurzeln

aus dem umgestochenen Boden herauslieft.

Die Wurzeln müssen gewonnen werden, ehe die

jungen Wedel im Frühjahr austreiben. Sobald die

Wedel treiben, verringert sich der Futterwert der Wur

zeln erheblich.

Vor dem Verfüttern sind die Wurzeln durch Ab=

spülen von der anhaftenden Erde zu befreien . Einer

weitgehenden Zerkleinerung oder sonstigen Zubereitung

bedürfen sie für die Verfütterung nicht. In luftigen

Räumen, insbesondere in Scheunen , laffen sie sich gut

aufbewahren.

Den schweinehaltenden Wirten wird dringend em-

pfohlen, sich das Gewinnen von Farnwurzeln noch

während des Monats April zur Streckung ihres Futter-

vorrats angelegen sein zu laſſen.

Die preußische Staatsforstverwa
ltung ist bereit,

das Graben der Wurzeln in weitestem Umfange zu

geftatten, auch ſteht zu hoffen, daß die übrigen Forst-

verwaltungen das gleiche Entgegenkommen zeigen werden .

Anbau des Walnußbaume3.

Durch den infolge des Krieges start erhöhten Be-

darf an Nußbaumschafthölzern und die dadurch her

beigeführte Steigerung der Nußbaumholzpreise sind

viele Baumbefizer veranlaßt worden , ihre Nußbäume,

die zu anderer Zeit noch nicht gefällt worden wären ,

zu fällen . Hierdurch sind die Nußbaumbestände Deutsch-

lands, namentlich im Westen und Süden, stark ge=

lichtet worden. Zur Erhaltung der Nußbaumbestände,

die gleichermaßen für die Herstellung von Gewehr-

schaften und die Möbelfabrikation notwendig wie ihrer

Schönheit und ihres Nugens halber wertvoll find ,

| hat der Minister für Landwirtschaft, Domänen

Forsten unter dem 7. März d . J. die Regierung

präsidenten aufgefordert, die Bevölkerung durch

Behörden und durch die Presse auf die Notwendigh

hinzuweisen, unverzüglich junge Nußbäume in gröf

möglichem Umfange anzupflanzen und sich zugle

bereit erklärt, solche Anpflanzungen durch Zuwendung

aus Staatsmitteln zu unterſtügen .

Streu , Heide und Weidenukung a

nicht landwirtschaftlich genugten Grun

stücken.

Der Bundesrat hat unter dem 13. April 19

folgende Verordnung erlaſſen :

§ 1. Die Besizer von Forsten und anderen

landwirtschaftlich genugten Grundstücken find auf I

ordnung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichte

den von dieser benannten Personen , Gemeinden ode

Kommunalverbänden zu gestatten , daß ſie :

1. aus den Grundstücken Streumaterial jeder

sowie Heideaufwuchs zu Futterzwecken oder ſonſti

Futtermittel gewinnen,

2. auf den Grundstücken Schweine und Rinda

weiden lassen und die zu diesem Zwecke erfo

derlichen Hürden und Unterkunftsräume anleger

Die höhere Verwaltungsbehörde beſtimmt den Ulm

fang und die Bedingungen dieser Nugung und ſef

insbesondere die zu zahlende Entschädigung endgültig sej

§ 2. Die Landeszentralbehörden bestimmen, w

als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieſer Ve

ordnung anzusehen ist.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage de

Verkündung in Kraft. Der Reichskanzler beftimi

den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Webernahme der Abfuhr von Walde

zeugnissen durch Kgl. Forstbeamte.

Der Minister für Landwirtschaft, Domånen un

Forsten hat durch Erlaß vom 5. April d. J. die

gierungen ermächtigt, den Kgl. Forstbeamten die lleber

nahme der Abfuhr von Holz- und sonstigen Wald

erzeugnissen für audere oder die Teilnahme daran,

insbesondere auch das Verleihen oder Vermieten des

eigenen Gespannes zu solchem Zwecke gegen Entgelt

ausnahmsweise für die Dauer des Krieges zu gefſtatten

Aus Hessen.
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oße Zahl der Beobachter zuin Heere einberufen | lange andauernden Dürre des Vorsommers , der sonst

id viele Forstwarteien verwaist standen, so kann gewitterreichsten Jahreszeit.

regen Interesse, das diesen Beobachtungen ent-

ebracht wird , doch angenommen werden , daß

ens die im Walde vorgekommenen Bligschläge

= ndig gemeldet worden sind. Einige sind aller-

erst später entdeckt worden, so daß die Zeit, zu

der Blitzschlag ereignete, nicht mehr festgestellt

fonnte.

e Gesamtzahl der an Bäumen wahrgenommenen

hläge mit zusammen 72 bleibt hinter derjenigen

ften Beobachtungsjahres mit 399 weit zurück.

Arsache hiervon ist aber wohl lediglich in den

rungserscheinungen des Jahres 1915 zu suchen,

m seltenen Auftreten von Gewittern während der

Rhein- u.

Main-Ebene
Odenwald

Wetterau u.

Lahntal

Der früheste Blizſchlag ereignete sich am 24. März

an einem 150jähr. Eichenoberständer in der Ober=

försterei Konradsdorf (Oberhessen) , die spätesten am

30. August zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags eben-

falls an Eichen , deren Standort 9 bis 10 km von=

einander entfernt war. Die eine 140 jährige Eiche

stand in der Main-Ebene (Forstwald der Oberförsterei

Dieburg) , die andere 90 jährige auf den Vorbergen

des Odenwalds im Bestandsschluß und von gleich-

altrigen Buchen umgeben.

Auf die einzelnen Monate verteilen sich in den

verschiedenen Landesgegenden die Blitschläge folgender-

maßen :

Taunus
Bergland u.

Oberhessen

Ganzes Land (In 1914)

1 1 2 (1)

1
(5)

1 1
(13)

1 1 3 13 18 (186)

1 8 2 1 7 19
(184)

12 6 3 4 25
(10)

16 15 8 1 26 66
(399)

Bon 6 Blizſchlägen im Walde, sämtlich an Kiefern | beschädigt von Laubhölzern : 15 Eichen , 8 Buchen ,

jer Rhein- und Mainebene, konnte der Zeitpunkt

Entstehens nicht mehr ermittelt werden, sie sind

wahrscheinlich dem gewitterreichen Monat August

rechnen. Mit diesen erhöhte sich die Zahl der

chläge in diesem Gebiet auf 18 im August und

Gesamtzahl auf 22 , während im Vorjahr hier

Bäume getroffen wurden. DieOberförsterei Bingen

bete aus dem außerhalb des Großherzogtums in

preußischen Rheinprovinz gelegenen Wald der heffi- |

en Gemeinden Ober- und Nieder - Ingelheim noch

Bligichläge vom 24. Juni, wobei 2 Eichenüberhälter

früherem Eichenniederwald getroffen und vollständig

in den Boden entrindet wurden.

In Fernsprechleitungen wurden 2 Maften aus

Fichtenstangen von Blig getroffen, der eine in der

Oberförsterei Nidda wurde zersplittert , der andere in

fer Oberförsterei Lengfeld erhielt eine senkrechte Blitz

anne.

Wie im Vorjahre ereigneten sich weitaus die meisten

Blitzſchläge in den Nachmittagsstunden von 2-6 Uhr ;

in die ersten Morgenstunden von 1½ -2 Uhr fallen

2 Blizſchläge an Fichten im hohen Vogelsberg.

-

Von den getroffenen Bäumen befanden sich 66 im

Balde, 6

nämlich 1 Eiche, von der der Blitz auf einen

Bretschenbaum übersprang, 1 Birnbaum und 3 Pyra-

midenpappeln

- in Obstgärten und auf Wiesen.

Innerhalb des Waldes wurden durch Blitzschlag

1 Aspe, 1 Birke , 1 Esche und 1 kanadische Pappel

i. G. 27 , von Nadelhölzern 39, nämlich 18 Kiefern ,

19 Fichten und 2 Lärchen.

Die Fichte steht sonach in diesem Jahre, zumal

wenn der Anteil dieser Holzart an dem Aufbau des

Waldes mit nur 14.9 % in Betracht gezogen wird,

weitaus an erster Stelle, auch die Bligschläge in Buchen

zeigen eine verhältnismäßige Zunahme. Die Erklärung

hierfür wird ebenfalls in den Witterungserscheinungen

des Berichtsjahres gefunden werden können. Die Ge-

witter entluden sich besonders in den Monaten Juni

und Juli vorzugsweise in dem Hügel- und Bergland ,

in Gebieten, wo Fichte und Buche ihre größte Ver=

breitung besigen und vielfach in reinen Beständen auf-

treten. In der Ebene mit vorwiegender Kiefern- und

Eichenbestockung kamen bei den Frühjahrsgewittern 3

Blitschläge in 1 Eiche und 2 Kiefern vor ; in der dann

folgenden langen Zeit der Dürre, mit seltenen, meist

schlag am 12. Juli, der eine Eiche traf, wahrgenommen

raschsich verziehenden Gewitterbildungen ist nur 1 Blik-

worden, während im Vorjahr dieses Gebiet mit 86 und

82 Blitzschlägen an Bäumen in den Monaten Juni

und Juli allen anderen Gegenden weit voraus war.

Erst der August brachte hier zahlreiche und schwere

Gewitter ; an Zahl der Blitzſchläge übertrifft dieser

Monat auch weit die entsprechende Zeit des Vorjahres.

Die Besonderheiten der einzelnen Landesgegenden

und Waldgebiete hinsichtlich der Zahl der Blitzschläge
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und der im Walde getroffenen Holzarten zeigt nach schläge im Walde in 1914 in Klammer beigesezt

ſtehende Uebersicht, in der die Gesamtzahlen der Bliz= | Es wurden getroffen :

1. Jm Gebiet der Rhein- u. Main-Ebene

2. In den Vorbergen des Odenwalds .

3. Im Odenwald

4. Rheinhess. Hügelland

5. In Wetterau und im Lahntal .

6. Jm Taunus .

7. Jm Berg- und Hügelland von Ober-

hessen (Vogelsberg usw.) .

Eichen Buchen Eschen Birken, Aspen Kiefern Fichten Lärchen Im Ganze

6

C
o

1
3
1
2
1

4 6

15 8

Die meisten Blitzſchläge ereigneten sich hiernach in

den Wäldern des Vogelsbergs mit ſeinen Ausläufern,

während auf die ausgedehnten Waldgebiete der Rhein-

und Mainebene nur 19 Blikschläge - 11 % der vor-

jährigen Anzahl entfallen. Auffallend ist , daß im

Vogelsberg trot geringerer Anzahl der Blizſchläge

im Ganzen, die Zahl der getroffenen Buchen größer

ist als im Vorjahre. In der Meldekarte über einen

Blizſchlag in eine 90 jährige Buche ist von dem Be-

obachter bemerkt , daß dies die erſte vom Blitz ge-

troffene Buche sei, die ihm in 29 Dienstjahren zu Ge-

sicht gekommen, und daß sie nur 2,5 und 9 m von

zwei Eichen von 30 cm Brusthöhendurchmesser ge-

standen habe. Der gleiche Fall, daß eine von Eichen

umgebene Buche allein vom Blig getroffen wurde, war

im vorigen Jahre schon aus dem Odenwald berichtet

worden. Weitaus zahlreicher find indessen die Fälle,

die für die besondere Bevorzugung der Eiche sprechen.

Randstämme

|

1

ufw .

2

1

3

9

-

5

1
1
2

1
∞

|

0
1
5
1
1

|

19 (17)

-
( 17)

13 ( 55)

--
( 11)

8 ( 30)3

1 1(

3

18

10 1 25 ( 66)

19 2 16 (353)

So wurde am 2. Juli im Brensbacher Gemeind

wald (Odenwald) eine nur 10 m hohe, völlig unte

drückte Eiche getroffen , während eine nur 2 m en

fernt stehende 28 m hohe, starke Lärche durchaus n

beschädigt blieb . An dem Stamm der Eiche war di

Rinde vollständig abgeschält und hing in Fezen in

benachbarten Unterholz, der Stamm ſelbſt zeigte 7 i

gleicher Richtung nebeneinander laufende Bligrinnen

Eine weitere vom Blig getroffene Eiche in der Ober

försterei Dieburg war von weit höheren Birken um

geben und von dieſen unterdrückt . Nur an der Eich

war eine Beschädigung wahrzunehmen, die in einer in

15 m Höhe beginnenden, in einer Windung um den

Stamm bis in den Boden verlaufenden , 5 cm breiten

Bligrinne bestand .

Welche Stellung die getroffenen Bäume im Bestant

einnehmen, zeigt folgende Uebersicht :

Vorherrschendlleberhälter

3 3 5

1

Im Bestandsinnern

Mitherrschend Unterdrückt

4

Im Ganze

15

1

Eiche

Aspe .

Birke

Buche 1 、

Esche

Kanad. Pappel 1

Kiefer

Fichte

Lärche

2 4•

1 9·

2

1
6
1 1

1

1

བ
ཌ

།

10 2 18

1 1
19

2

5 66
6 21

Daß für Randbäume eine größere Blizgefahr zu |

beſtehen scheint, kann auch aus den diesjährigen Beob-

achtungen wieder gefolgert werden . Die Zahl der ge-

troffenen Randstämme ist sogar verhältnismäßig noch

größer als im vorigen Jahre. Die im Innern derDie im Innern der

Bestände getroffenen Bäume waren meist vorwüchsig ;

von unterdrückten Bestandsgliedern ist außerEichen -

nur eine Fichte getroffen worden und diese durch einen

von einer vorwüchsigen Kiefer abgesprungenen Bliz .

Die Beschädigungen der getroffenen Bäume find

wieder außerordentlich verschieden. In 47 Fällen sind

30 4

Blißrinnen entstanden, die mitunter nur in der Rinde

verlaufen, meist aber mehr oder weniger tief in das

Holz eingreifen. Defters find mehrere Bligrinnen

sichtbar, die entweder in gleicher Richtung nebenein-

ander herziehen oder strahlenförmig auseinandergehen,

auch mitunter aussehen .

Zersplittert, abgeschlagen oder gespalten wurden

14 Fichten, 2 Buchen , 1 Eiche, 1 Esche und 1 kana="

dische Pappel.

Bei einer 100 jährigen Buche bestand die Bliz

beschädigung nur in einer 70 cm langen schwachen
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inne in 1,5 m Höhe, aus der ein dünnes Holz-

tchen abgelöst war.

0

ängehend find die Bligſpuren an einer 150 jährigen

im Nieder Beffinger Gemeindewald der Ober-

rei Lichuntersucht worden. Diese Buche, einZwiesel,

vorherrschend zwischen Buchen und Hainbuchen

wurde in dem niedrigeren, nordwestlichen Teil der

el vom Blitz getroffen. Die Blizbahn zeigt sich

in zahlreichen Verästelungen unterhalb der Rinde,

badurchsichtbar sind, daß auf der Rinde an diesen

en der Flechtenüberzug verbrannte oder abgeſengt

te. Die Verästelungen laufen um den Stamm

rhalb des Gabelansazes herum und endigen unter

der südöstlichen Gabel in drei Bligrinnen , von

3cm Breite, die an den Tagwurzeln in den Boden

aufen. Die eigentlichen Bligrinnen sind nur auf

5 , 0,5 und 1,5 m Höhe vom Boden aus sichtbar ,

ere ist noch auf 0,5 m unterbrochen . Bei einer

teren 96 jährigen Gabelbuche in der Oberförsterei

forndorf, die in 10 m Höhe sich in drei starke Aeste

It, wurde der mittlere Aft 4 m über der Gabelung

troffen. Die Blizzrinne geht von der Einschlagsstelle

abwärts bis 1 m über den Gabelanſay, sezt dort

, während auf der entgegengesetzten Seite 3 m

ter der Gabelung zwei getrennte, 20 cm vonein

der entfernte Rinnen sichtbar werden, die in schwacher

rümmung zum Boden verlaufen . Vollständige Ent:

ndung des unteren Stammteils wurde - außer bei

ichen
wieder an einer 70 jährigen Buche beob:

tet.

Als nachträgliche Wirkung eines am 7. Mai er-

lgten Blitzschlags in eine 91 jährige vorherrschende

ieser im Gräfenhäuser Gemeindewald der Oberförsterei

Mörfelden wird das vom Spätherbst an beobachtete

Eingehen von 28 Kiefern im Umkreis der getroffenen

gemeldet. An den bis Ausgang des Winters abge

torbenen Stämmen konnten keinerlei Blisspuren entdeckt

werden, während die sichtbar getroffene Kiefer eine sent-

rechte von der Krone zur Erde gehende Blißrinne zeigte.

Wurzelerkrankung oder Insektenbeschädigung liegen nicht

bor. Am westlichen Rande der entstandenen Lücke von

etwa 20m Durchmesser ist an einigen Kiefern noch

weiter ein Dürrwerden der Kronenäfte wahrzunehmen,

ſo daß wohl noch weiteres Absterben einzelner Bäume

zu erwarten steht. Seit Aufnahme der Beobachtungen

ift dies (nun der erste Fall des gruppenweisen Ab-

fterbens von Holzbestand im Anschluß an einen zweifels-

frei festgestellten Blizſchlag
.

}

Aus Rumänien.

Holzreichtum und Verwertung.

Mit Rücksicht darauf, daß nach dem Kriege das

Nugholz ein geſuchter Artikel sein wird, einmal, weil

1916

| durch den Wiederaufbau der zerstörten Häuſer viel Bau-

holz nötig ist, andrerseits aber große Werte durch die

Kriegführung in Polen , Frankreich uſw. vernichtet sind ,

verdienen der Holzreichtum Rumäniens und seine Säge-

industrie einige Beachtung.

Nach der letzten amtlichen Statistik besigt Rumänien

2757 789 ha Wald und zwar :

Kron-Domänen

Staats-Wald

Gemeinde:

Privat-

"

#1

71 401 ha

1 067 562

125 985

1 492 801

"

"1

"!

Der größte Teil befindet sich also in Händen des

Großgrundbesizes . Von der Gesamt - Waldfläche sind

3. 3t. etwa 78 576 ha in Nutzung.

Holzfällung und Transport erfolgt in den meisten

Fällen durch den Käufer, die Art des Verkaufs ist

entweder per Flächen- oder Festmetereinheit unter Be-

obachtung einer Mindestdurchmessergrenze in Bruſt-

höhe. Nur ganz vereinzelte , von deutschen Forstbeamten

geleitete, Verwaltungen haben Fällung und Transport

in Regie eingeführt.

Da das Holz in den meisten Fällen weit von den

öffentlichen Verkehrswegen , Gisenbahnen usw. geſchlagen

ist, bildet die Transportfrage die größte Sorge für

den Interessenten . Alle Arten von Transportmitteln

vom einfachen Schleifen mit Ochsen bis zu kom-

plizierten Wald- oder Drahtseilbahnen , von der ein-

fachen Trist bis zu den großartigsten Anlagen für

Klausen uſw. findet hier Anwendung.

---

-

Abgesehen von den zahllosen kleinen Bauern-Sägen,

die für die Waldbesizer unentbehrlich sind, und die

nicht nur den Lokalbedarf decken , waren im Jahre

1912 in Rumänien 71 große Dampffägen (Fabriken)

im Betrieb. 50 derselben benußten Dampf-Maſchinen

von ca. 15000 Pferdekräften und beschäftigten über

12000 Arbeiter, die jährlich ca. 8350 000 Lei ver-

dienten.

Für Fällung und Transport des von den Sägen

benötigten Holzes werden noch weitere ca. 50 000 Ar=

beiter beschäftigt. Bei einer mittleren jährlichen Ar=

beitszeit von 150 Tagen verdienen diese ca. 50 Millio=

nen Lei [1 Leu 0,80 Mt. ] .
=

Der weitaus größte Teil der Rundhölzer wie

Bretterware geht ins Ausland .

Im Jahre 1911 betrug die Ausfuhr über 400 000

Tonnen mit einem Wert von ca. 26 Millionen Lei,

und zwar Nadelholzbretter und Balken für über 19

Millionen Lei, Klogholz für ca. 4 Millionen Lei,

Eichenbretter und Balken für 800 000 Lei , Parkett-

leisten für 600 000 Lei und sonstige Holzwaren für

1 750 000 Lei.

Die Haupt-Exportländer sind : Holland (1913

mit 4 Millioen Lei) , Oesterreich Ungarn (6:

27
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Millionen Lei) , Aegypten (5 Millionen Lei), Tür-

tei (3 Millionen Lei) , Italien (2 Millionen Lei),

Frankreich (1,5 Millionen Lei) , Bulgarien

(ca. 1 Million Lei) .

Es ist klar, daß durch den Weltkrieg die Ausfuhr

des Holzes sehr gelitten, vielmehr fast völlig aufge-

hört hat.

Nach der amtlichen Statistik des Ministeriums für

Handel und Industrie gab es in Rumänien im ver-

gangenen Jahre 14 Aktiengesellschaften für Ausbeu=

tung der Wälder mit einem Aktienkapital von ca.

66 Millionen Lei, einem Umsatz von über 200 Millio-

nen und einem Reingewinn von ca. 7 Millionen Lei.

Die maschinellen Einrichtungen, Bahnen usw. die

jer Gesellschaften können außerdem noch mit ca. 40

Millionen veranschlagt werden.

Die fortwährende Abnahme der Wälder in aller

Ländern hat auch in Rumänien in den letzten Jahren

bedeutende Preissteigerung hervorgerufen und es i

zu erwarten, daß auch nach dem Kriege die hohe

Preise anhalten werden , um so mehr, als fid

neue Gebiete für den Holzverbrauch eröffneten

3. B. die Papierfabrikaticn , die allein ganze Wälder

benötigt.

Notizen.

A. Geheimer Rat Dr. Gustav Marchet †.

Wie ein Bliz aus hetterem Himmel überraschte die Kunde

von dem am 27. April d . Js. erfolgten Ableben Seiner Er-

zellenz des Geheimen Rates Dr. Gustav Marchet. Der-

selbe genoß als einstiger Lehrer unter den Forstwirten der

lezten Jahrzehnte eine beispiellose Beliebtheit, zumal er gegen

jedermann von bestrickender Liebenswürdigkeit war. Seinen

Schülern blieb er allezeit ein guter Freund und Gönner sowie

Helfer und Tröster in der Not.

Marchet traf am 26. April abends als Gaft des erz-

herzoglichen Domänendirektors Oscar Giesl v. Gies ,

lingen aus Karlsbad , wo er zum Kurgebrauche weilte,

in Schlackenwerth ein, um an der Schildhahnbalz teil-

zunehmen. In früher Morgenstunde begab sich derselbe in

Begleitung des Direktors und eines Hegers auf den Stand

und nahm in einer hergerichteten Hütte Plaß, worauf sich die

Begleiter entfernten. Nach kurzer Zeit hörte der Heger zwei

Schüsse fallen, die Marchet auf Birkhähne abgegeben hatte.

Da aber Marchet nicht aus der Hütte herauskam , um nach

dem Resultat der beiden Schüsse zu sehen, begab sich der Heger

zur Hütte und fand dort Marchet entseelt auf der Erde liegend

auf. Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht.

Die Leiche wurde in das Schlackenwerther Schloß gebracht,

das Eigentum des Erzherzogs Josef Ferdinand ist.

Hier wurde dieselbe im Jagdkostüm in einem prachtvollen

Metallfarg gebettet und feierlich eingesegnet.

Nachfolgende kurze biographische Daten sollen den Lebens-

lauf des allseitig Gefeierten illustrieren : Gustav Marchet

wurde am 29. Mai 1846 in Baden bei Wien als Sohn

eines Apothekers geboren. Nach Absolvierung der Gymnasial-

ſtudien bei den Schotten in Wien und Kremsmünster bezog

er die Wiener Universität und wandte sich dann den juridischen

Studien an der Grazer Universität zu, an der er 1870 pro-

movierte. Ein Jahr vorher war er bei der niederösterreichischen

Statthalterei als Konzeptspraktikant eingetreten und wurde

Assistent an der t. t. Forstakademie in Maria.

brunn bei Wien , woselbst er bürgerliches Recht und Volks.

wirtschaftslehre vortrug. Nach Auflösung dieser Anstalt und

Kreierung der f. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien wurde

er zuerst zum außerordentlichen und später zum ordentlichen

Professor für Rechtslehre und Nationalökonomie ernannt. Seit

1877 fungierte er auch als Prüfungskommissär an der juri

Friedrich,

Großh. Heff. Forstassessor.

dischen Fakultät der Universität in Wien für Nationalölonomie

und Finanzwiſſenſchaft. Als Lehrer war Marchet vielfach aud

als Fachschriftsteller tätig. Bekannt wurde in weiteren Kreiſen-

sein Werk „Das Recht des Landwirtes".

Am 5. März 1891 gelangte er nach heißem Kampfe gegen

den Deutschnationalen Fieg in das Abgeordnetenhaus, wo

er sich der Vereinigten deutschen Linken anschloß. Im Par

lament widmete er sich besonders den Fragen der Weinkultur.

1896 wurde er in den Vorstand der Linken und fünf Jahren

später in die Obmannschaft der Deutschen Fortschrittspartel -:

gewählt und war einer der Führer der Partei im Hauſe.

Bei der Bildung des Kabinetts Beck wurde Marchett.

am 2. Juni 1906 an Stelle des damaligen Leiters des Unter»

richtsministeriums Sektionschef Dr. Richard Freiherrn|

v. Bienerth zum Minister für Kultus und Unters

richt ernannt. In die Zeit seiner Amtsführung fallen eine

Reihe von Reformen auf dem Gebiete des Unterrichtswesens

Großes politisches Aufsehen erregte auch die „Wahrmundë

affäre", die dann durch die Ernennung Wahrmunds zum

Professor des Kirchenrechtes in Prag beigelegt wurde. Mit

dem Ministerpräsidenten Dr. Wladimir Freiherrn

Beck schied auch Marchet aus dem Amte. Dem Herrenhauſe

gehörte er seit 1907 an, wo er sich der Verfaſſungspartei

schloß, in der er eine führende Rolle inne hatte. Von 1907

bis 1914 nahm er an den politisch-parlamentarischen Vor-

gängen den lebhaftesten Anteil ; auch an den während der

Kriegszeit stattgehabten Besprechungen über die Wirtschafts-

gemeinschaft mit dem Deutschen Reiche war er rege tätig; auch

an der letzten Zusammenkunft deutsch-österreichischer und un

garischer Parlamentarier nahm Marchet teil.

Eine hervorragende Tätigkeit entwickelte er im Dienße

der Kriegsfürsorge ; er verfaßte eine Broschüre über „ Vers

sorgung der Kriegsinvaliden" und war der Anreger

der Aktion der Versendung von Büchern ins Feld.

Marchet war Ehrenpräsident des Allgemeinen öfter-

reichischen Güterbeamtenvereins in Wien und war als treuer

und unermüdlicher Freund des Güterbeamtenstandes für dieſen

Verein als vieljähriger wirklicher Präsident desselben raſtlos

tätig.

Seiner Einflußnahme ist das Gesetz über die Alters.

und Invaliditätsversicherung der Privatbeamten vom

Jahre 1906 und das Gesez über die Regelung der rechtlichen
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ng der Privatgüterbeamten vom Jahre 1913 zu ver-

archet war Honorarprofessor an der Hochschule für

tuitur, Ehrendoktor der Hochschule für Bodenkultur und

erärztlichen Hochschule in Lemberg, Vize- Präsident der

wissenschaftlichen Prüfungskommission, Präsident des Ver.

ngsrates der Wiener Handelsakademie und der f. t. Ge-

jaft der Musikfreunde, Vize-Präsident der Zentralbank der

en Sparkassen, Ehrenbürger von Baden, Vèrgreichen

Budweis, Gottschee und St. Georgen am Reith, In

des Leopoldordens I. Klaſſe, Ritter des Ordens der

men Krone I. &laſſe und Komtur des Franz-Joseph-Ordens

bem Stern.

Welches Ansehen der Verewigte an Höchster Stelle genoß,

wohl am deutlichsten aus nachstehender Depesche hervor,

er Witwe des verblichenen Geheimen Rates zukam: „Seine

at erfuhren zu Allerhöchſtihrem wärmst empfundenen

mern das ungewärtigte Ableben Seiner Exzellenz des

fters a. D. und Herrenhausmitgliedes Dr. Gustav Marchet,

Exzellenz jäh dahingegangenen Gemahis, und geruhen

Grzellenz und Töchtern sowie den Freiherrn Viktor

trdil und Hugo Haan Allerhöchstderen aufrichtigſte und

gfte Teilnahme an dem Schmerz ob dieses überaus schweren

Aluſies huldvolift auszudrücken. Die besonders ersprießliche

mehrfach bahnbrechende Dienstleistung des durch unge.

Sönliche Begabung, erlesene Bildung und nie erlahmenden

dichteifer hervorragenden Verblichenen sowohl im Rate der

one als auch in anderweitigen Verwendungen, ſeine viel-

ige ſozialpolitische, legislatorische und parlamentariſche, ſtets

Den lautersten patriotischen Motiven durchdrungene Bes

gung sichert ihm bei Seiner Majestät eine ehrende, dank-

Billie Erinnerung. Im Allerhöchsten Auftrage Generaloberst

raf Baar."

Die Leiche Marchets wurde von Schlackenwerth

Baden überführt, woselbst dieselbe von der Gemeinde-

rtretung empfangen wurde. Der Tod Marchets, des Ehren-

rgers seiner Geburtsstadt Baden, hat in der dortigen

9bölkerung große und allgemeine Teilnahme hervorgerufen.

Verblichene erfreute sich in Baden hoher Verehrung und

Beliebtheit. Vom Rathause und dem Gebäude der Sparkasse

gechten Trauerfahnen und hielt die Stadtgemeinde eine Trauer.

kung ab, nachdem sie seinerzeit die Berggaſſe in „Dr. Gustav

Ratchetstraße" umgetauft hatte.

Unter ungemein zahlreicher Beteiligung fand Dienstag,

eu 2. Mai um 4 Uhr nachmittags das Leichenbegängnis

Marchets start, das sich zu einer eindrucksvollen Trauerkund-

gebung gestaltete. Zwei Sonderzüge brachten die Trauergäste

aus Wien, unter ihnen Abordnungen zahlreicher wiſſenſchaft,

ficher Institute, fünstlerischer Vereinigungen und Kriegsfür-

forgeforporationen. In der Kirche hatten sich nebst den Fa-

milienangehörigen eingefunden: in Vertretung der Regierung

Der Minister für Kultus und Unterricht Dr. Mag Ritter

Don Hussaref-Heinlein, in Vertretung des Kriegsministers

Militär-Kommandant Freiherr von Kirchbach , der Präsident

des Obersten Rechnungshofes Dr. Wladimir Freiherr von

Beck, die Minifter a. D. Baernreither , Korytowski ,

Freiherr von Blener, Graf Wickenburg , Bankgouverneur

Dr. Popovich, Seltionschef Direktor Freiherr v. Banhans ,

die Sektionschefs Freiherr v. Wedbeder und Dr. Galecki ,

Generalbirettor Dr. Scheuchenstuchl, der Vizepräsident des

Abgeordnetenhauses Ju&l mit den Abgeordneten Abrahamo .

wicz, Redlich, Denk und Prade, von der Universität Rektor

Hofrat Menzel mit den Hofräten Himmelbauer, v. Wett.

ſtein, Fuchs und Illawatsek , von der k. k. Hochschule für

Bodenkultur in Wien Rektor Professor Hecke, Hofrat von

Guttenberg, u. a. der Rektor der Technik Profeſſor Jäger,

von der Akademie der bildenden Künste Rektor Profeſſor

Ritter v. Helmer, Professor Dr. Guido Adler , vom nieder.

österreichischen Landesschulrat Vizepräsident Freiherr Khoß

v. Sternegg und Landesschulinspektor Hofrat Janauschta,

die Ministerialräte Dlabac und Förster. Streffleur vom

Unterrichtsminiſterium, der Präsident des Allgemeinen Güter-

beamtenvereins in Wien Wirtſchaftsrat Lenotti mit mehreren

Mitgliedern des Zentralausſchuſſes, der gefertigte Hofrat

als Vertreter der Absolventen der bestandenen f. f . Forst-

akademie in Mariabrunn und viele andere.

Bei der Einsegnung Marchets in der Stadtpfarr-

tirche zu St. Stephan in Baden durch Seine biſchöfliche

Gnaden den Weihbischof Th. Dr. Hermann Zschokke unter

Assistenz des f. e. geistlichen Rats, Kanonikus Karl Frim

und dreier Kooperatoren brachte die vollständige Kapelle des

Tonfünstlerorchesters unter Leitung des Kapellmeisters Nedbal

den Trauermarsch aus der „ Eroica“ zum Vortrag ; dieſem

folgte Josef Richters „Die Klage" von neun Waldhorn-

vläsern des Philharmonischen Orchesters unter Leitung des

Hofmusikers Stigler. Ein Sopransolo mit Orgelbegleitung

„Vaterunser" von Regenschorie Bernhard Nefager bildete

den Abschluß der kirchlichen Trauerfeier.

In den Straßen, durch die sich der Leichenzug von der

Kirche zum Friedhof bewegte, brannten die Straßenlaternen,

eine dichte Menschenmenge bildete Spalier. Am offenen Grabe

widmete der Rektor der 1. k. Hochschule für Bodenkultur, Pros

fessor Hecke, ein ehemaliger Schüler Marchets folgenden

Nachruf: „Vom tiefsten Schmerz erfüllt finden Sie ſich heute

von fern und nah, aus allen Kreisen ein , welche einem teuren

Verstorbenen die legte Ehre erweiſen, den lezten Gruß ent,

bieten. Auch die Hochschule für Bodenkultur ſchließt sich an

die lange Reihe an , denn auch ihr wurde ein treuer Freund

entriſſen .“ „Denn er war unser ; mag das stolze Wort

den lauten Schmerz gewaltig übertönen." Dieſes Dich-

terwort erfüllt uns, die Hochschule für Bodenkultur, heute an

diesem Grabe. Ein Menschenalter, dreißig Jahre dieſes

inhaltsreichen Lebens, waren der Hochschule für Bodenkultur

gewidmet ! Gustav Marchet! So wie ich vor dreißig Jahren

als Dein Schüler Deinen Worten lauschte, wie ich später als

ein Mitglied des Professorenkollegiums das Glück hatte, Dich

Kollege nennen zu können, mit denselben Gefühlen der Dank

barkeit und Verehrung stehe ich heute als Dein Nachfolger in

dem Amte des Rektors, das Du so oft zum Ruhme der Hoch-

schule versehen hast, hier als ihr Vertreter, um Dir die legten

Grüße von uns allen zu bringen, die Grüße von einer Stätte,

die Dir so lieb war und wo Du Liebe erworben hast. Treu

haft Du zeitlebens uns Deine Liebe bewahrt. Ueber den Tod

hinaus wird in Stolz und Dankbarkeit die Hochschule für

Bodenkultur stets Deiner gedenken. Und so nimm zum lezten

Male ihren treuen Gruß. ” — Unzählige Kränze bedeckten weit-

hin die Grabstätte des uns so jäh Entrissenen.

Nachdem Dich, hochgeschäßter Herr und Meister, Diana

aus der Jagdhütte in die ewigen Jagdgründe ab-

berufen hat, widmet Dir diesen lezten Bruch mit donnern-

dem Weidmannsheil Dein dankbarer Schüler

Emil Böhmerle.

27*
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B. Kaninchen als Liebhaber der Bowiste?

Ich sammele und esse gern Pilze, ersehen sie doch in Wohl.

geschmack Kalbshirn und in Nährwert Fleisch überhaupt. Wenn

das Pilzsammeln auch vielleicht ein Geschäft der kleinen Leute

ist - lieber Gott, ist Raabes „Hungerpaſtor“ nicht auch ein

armer (aber doch glücklicher) Mann gewesen? -, so macht ein

Waldläufer wie unsereins doch immer ſeine intereſſanten Natur-

studien dabei. In Heffen habe ich gern die Pfifferlinge

gesammelt, schon allein weil sie mir gut bekannt waren und

keine giftigen Doppelgänger hatten, so daß sie jedermann un

beschadet seiner Gesundheit sammeln und eſſen kann ; dann aber

auch, weil sie dort häufig wuchsen, z. B. in den Wäldern bei

Mainz und um den Leniaberg, wo die Gonsenheimer Buben

Sommers über Säcke voll holen, dann in den Wäldern um

das Rabensteiner Schloß 1) bei Neckarsteinach am Neckar, wäh

rend ich beispielsweise im Vogelsberg in den Waldungen bei

Lauterbach und Frischborn den echten Reizfer vielfach

fand, den wir in Fulda in unserer Knaben-Gymnasialzeit

fennen gelernt hatten. Augenblicklich bin ich vorübergehend

an der pommerschen Seenplatte in Stettin und sammelte

in den letzten Tagen im Eckerberger Walde unter dem Quiſtorp-

turm die vollfleischigen Birkenpilze (Boletus scaber), die sich

überall unter Birken finden, und ihre Lebenskraft aus dem

von den herabgefallenen Birkenblättern am Boden aufgeſpet-

cherten Blattgrün, ſobald es in moderigen Zuſtand verſeßt iſt ,

ziehen, sowie ferner feinen nah verwandten Bruder Rot-

häutchen (Boletus versipellis), den violetten, auch als Ok:

toberpilz noch reichlich vorhandenen Maskenritterling

und den nebelgrauen Nitterling, sowie die starken wohl-

schmeckenden Steinpilze ( Boletus edulis) , ab und zu an

einer Waldwiese einen Champignon , dann aber vor allem

auch die eßbaren Bowiste, Eierbowist und Flaschen-Stäub-

ling, während ich Pfifferlinge hier garnicht finde, obwohl sie

doch — wahrscheinlich aus anderer Gegend - neben Grünlingen

auf dem Markte in Stettin reichlich zum Verkauf aufgestellt

sind. Ich beobachtete dann vielfach in der letzten Zeit, daß

die Bowiste bis auf den unterften Stumpf abgeäft sind. An-

deres Wild als Kaninchen gibt es hier kaum, dieſe freilich in

-

1) Bekannter unter dem Namen „Burg Schadeɗ“ oder

„Schwalbennest“. Die Bezeichnung ,,Rabensteiner Schloß“ oder

„Rabenschloß“ findet sich im Volksmund, auch auf Karten und

in Reiseführern. Der Wald, der hier gemeint ist, beginnt an

der Hinterburg, der ältesten der vier Burgen des herrlichen

Redarstädtchens, die durch Fürsorge des hessischen Staates

vor wenigen Jahren wetterfest gemacht wurde, und zieht sich

hinter dem Schwalbennest über den runden Bergkegel zwischen

Neckar und Steinach.

sehr großer Zahl. Es sind auch Fasanen im Revier,

diesen traue ich als Ornithologe das Verzehren der Pilze

zu. So bleibt meine Vermutung nur an den Kaninchen

Direkt beobachtet habe ich es noch nicht ; darum frage

dieser Stelle an, ob andere Beobachter auf ähnliche

nungen aufmerksam geworden sind . - Uebrigens, nebenh

merkt, lernt man die Pilze, wenn man mit einem Bilg

ausgeht, sehr bald kennen und erzielt aus ihnen in

Kriegszeit manches schmackhafte Gericht.

-

Pfr. Wilhelm Schurg

C. Eine Vertretung der deutschen Forstwirtſ

im Kriegsernährungsamt. Auf Antrag des gri

ausschusses des Deutschen Forstvereins ift

Stelle eines Referenten für Forstwirtschaft in

fürzlich neu begründeten „ Kriegsernährungsami" zu Ber

vom 14. Juni d . Js. ab der Professor Dr. Borgni

aus Tharandt berufen worden.

Wir behalten uns vor, über die Vorgänge, welche

genannten Berufung geführt haben, demnächst noch näh

berichten. Die Einrichtung einer, die gesamte deutſche

wirtschaft vertretenden, Stelle im Kriegsernährungkamt

im Hinblick auf die mannigfachen und bedeutsamen Aufgabe

die auch dem Walde in der Organiſation der Volksernähru

während des Krieges zufallen , mit besonderer Genugta

begrüßt werden. Die Rel

D. Der Deutsche Forstverein wird laut Beſchluý

Forstwirtschaftsrates im Jahre 1916 keine Hauptversammlung

abhalten.

E. Hochschulnachrichten. Am 17. Juni d. Js. mars

100 Jahre seit der Eröffnung der Forstakademie Tharaa

als Staatsanstalt verflossen. Durch Reſkript vom 12. Mig

1816 wurde die bisherige Privatanstalt H. Cottas in

landesherrliche, unter die gemeinschaftliche Oberdirektion

Geheimen Finanzkollegiums und des Oberhofjägermeiſters

ſtellte Forstakademie umgewandelt. Zugleich wurde H. Coffe

zum Direktor und erſten forſtlichen Lehrer der Anstalt ernann

Am 17. Juni 1816 fand die feierliche Eröffnung der Akademi

statt und am 19. Juni wurden die erſten Vorlesungen gehalten

Wie im Jahre 1866 die fünfzigjährige, ſo fällt feșt

100 jährige Wiederkehr des Eröffnungstages der Akademie

die Zeit eines Krieges unseres Vaterlandes. Faſt alle jezigen

und sehr viele ehemalige Studierende ſtehen im Felde. Eine

akademische Feier kann daher nicht in Frage kommen.

(Thar. forkl. Jahrbud.)

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmen auer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerlanders Verlag

Verleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. -
G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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Vorliegende Arbeit ist die Frucht langjähriger Beobachtungen . Ein kleiner Nebel, ein am bestimmten

Orte sich bildendes Wölkchen hat uns im Sinne der lokalen Wetterprognose unter Umständen mehr zu sagen

als der bestfunktionierende Wettertelegraph . Es kann daher die Anschaffung dieses Werkes den Schulen und

speziell den landwirtschaftlichen Schulen bestens empfohlen werden, da es zu einer zielbewußten Beobachtung
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Zur Statik des Durchforßtungsbetriebs.

Von Dr. Hemmann in Gießen

nach Unterlagen der großh. heff. forſtl. Versuchsanſtalt

bearbeitet.

Das läßt sich ganz gut zurückverfolgen und wird

auch von allgemeinem Interesse sein . Was man

sich als endliches Ergebnis vor dreißig und mehr

Jahren von den Versuchen hauptsächlich versprochen

Nach welchen statischen Grundfäßen wird im großen hatte , war doch eine in Zahlen ausdrück bare

ganzen heutzutage eigentlich durchforstet ?

Genau wie vor einem Menschenalter : am aller

wenigften gerade nach mathematisch festgelegten Richt-

Linien!

Bielmehr betreiben mit wenig Ausnahmen jüngere

wie ältere Praktiker ihre Bestandespflege rein nach

waldbaulichem Gutdünken oder überlassen sie

zuweilen auch dem Ermessen von Untergebenen, die

ihrerseits nun wieder mit den Beständen verfahren,

mie sie es für richtig halten.

Alles in allem aber handelt hierbei im Grunde

jeder eben nach seinem Geschmacke , über den sich natür-

lich nur zu häufig streiten läßt

Ist es denn auch zu verwundern, daß in den ge-

samten Durchforstungsbetrieb bis heute noch kein rechter

Plan gekommen ist und keine Klarheit vor allem da

rüber herrscht, ob man zur Erzielung des höchsten

wirtschaftlichen Nuzens stark durchforsten oder sich

mit mäßigen und geringen Vorentnahmen be

gnügen folle?

Durchaus nicht ; denn es sind im ganzen noch zu

wenig Beweise für die höchste Rentabilität einer ganz

bestimmten Bestandespflege erbracht, die nach den be=

standesbildenden Holzarten verſchieden sein kann.

Wohlhaben die methodiſch geleiteten Durchforstungs-

versuchedes Versuchswesens bereits mancherlei bemerkens-

werte Aufschlüsse gebracht über die Wirkungen der ver-

schieden starken Eingriffe auf die Massenerzeugung ;

zur Statik der Durchforstungen aber, aus der allein

Schlüsse auf die Rentabilität der praktisch durchführ

baren Durchforstungsarten gezogen werden konnten,

find Beiträge nur selten geliefert worden.

Warum aber find die bisher mitgeteilten Ergeb-

niſſe exakter Versuche nicht auch für die Statik ver-

wertet worden, und wie ist es mit jenen Durch-

jorstungsversuchen, die ja den Ertragsversuchen parallel

liefen, überhaupt gegangen?

1916

Verschiedenheit des Wachstums der grund -

säglich von einander verschieden behan -

delten , ursprünglich aber gleichmäßig

geschlossen gewesenen Bestände.

Denn die Annahme, daß dermaßen verschieden

angegriffene Bestände schon bald in ihren Wuchs-

leistungen weit auseinanderstreben müßten und die

größere oder geringere Rentabilität dieses oder jenes

Durchforstungsgrades sich hiernach ganz klar beweisen

laffen würde, war mit eine der natürlichsten , die es

geben konnte. Zweifel an der Erreichbarkeit positiver

Resultate dürften bei der Einleitung der Durchforstungs-

versuche jedenfalls kaum aufgekommen sein . Und jeder

praktische Forstmann, der vordem zu stärkeren Durch-

forstungen, als sie bis dahin allgemein gebräuchlich

gewesen , von sich aus schon übergegangen war, sah

auch mit der Erwartung einer fast selbstverständlichen

Tatsache gerade solchen wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen entgegen, die im allgemeinen die offenbar

zeitgemäßer gewordenen stärkeren Durchforstungen

rechtfertigen sollten.

Auf eine Rechtfertigung ganz zu verzichten ging

eben nicht gut an ; denn die ungemein gestiegenen vor-

zeitigen Gelderträge konnten schließlich mehr als nur

die Zinsen vom Bestandeskapitale darstellen, die bei

einem geregelten Durchforstungsbetriebe ohnedies nur

in anteiligen, nicht aber in vollen Beträgen bezogen

zu werden pflegen. Verschwendung jedoch wollte nie-

mand treiben oder verantworten müssen, nachdem die

Lehre von der Statik die gesamte forstliche Praxis

über gewisse untere und obere Grenzen für die Ab=

nuhung forstlicher Kapitalien aufgeklärt und sich Be-

achtung von allen Seiten erzwungen hatte. Fraglich

konnte es eigentlich nur sein, bis zu welcher Höhe

man die vorzeitigen Eingriffe in das Bestandeskapital

steigern durfte , ohne dieses - wie etwa mit Lichtungs-

und Verjüngungshieben selbst angreifen zu müſſen.
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Das aber konnte nur durch mühseliges Berechnen und

langjähriges Vergleichen herausgebracht werden und

mußte dem Versuchswesen überlassen bleiben ; wo wäre

man auch hingekommen , wenn vor jeder Durchforstung

in den vielen ungleichartigen Beständen erst ein langes

Rechenerempel hätte angestellt werden müssen!

Was aber haben die mancherlei Veröffentlichungen

des Versuchswesens nun ergeben, zu deren letzten und

vollständigsten auch diejenige gehört, die vom ersten

Versuchsleiter der großh. hess. forstlichen Versuchsanstalt

aus deren aktenmäßigen Unterlagen den Vertretern

aller deutschen Versuchsanstalten bei ihrer Tagung

im Herbste 1913 zu Neustadt a . d . Hardt vorgelegt

und im 1914er Märzhefte der A. F. u . I. Z. dann

auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht wurden ?

Entgegen allen Erwartungen forstlicher Praxis

die jedenfalls sehr eigenartige Tatsache, daß der Werts

zuwachs und gesamte Wertsertrag der daselbst ver-

glichenen schwach durchforsteten Kiefern- und Buchen

bestände sich von dem der stärker durchforsteten nur

herzlich wenig unterschied - es hierfür also ganz gleich

giltig blieb, ob man schwach, mäßig oder stark in die

Vorräte eingriffe und ob einer dunkle oder lichte

Stangenhölzer draußen stehen habe.

Ohne die unwiderleglichen Zahlen besonders der

im 1914er Märzhest veröffentlichten Uebersichten eine

kaum für möglich gehaltene statische Wirkung , deren

Erkenntnis allein niemanden recht befriedigen

konnte und die der bisher meist willkürlichen Bestandes-

pflege auch kaum den Boden zu entziehen vermochte !

Jedenfalls erscheint es nicht aussichtsvoll, das von den

Versuchsanstalten seit Jahrzehnten angesammelte Ma-

terial fernerhin in gleicher Weise und lediglich für

Ertrags- und Zuwachsermittelungen im Gesamtbestande

zu verarbeiten.

Auf welche Art aber dann?

Hierzu wies der Gießener Profeffor der Forst

wissenschaft Dr. Wimmenauer in seiner IV. Auflage

von Gustav Heyers Waldwertrechnung im Jahre 1892

- zu einer Zeit also, da die Durchforstungsfrage durch

wissenschaftliche Veröffentlichungen noch bedeutend weniger

und nach keiner Seite hin geklärt war einen neuen.

Weg, den er zur Begründung einer Statik des gesamten

Durchforstungsbetriebes dann im Septemberhefte der

A. F. u . J. 3. von 1900, im Januarhefte von 1904

und zuletzt im Märzheste von 1914 weiter beschritt .

Sein Grundgedanke für die große Praris war

dabei, wenn ich ihn kurz wiederholen darf, der, daß

die Durchforstung eines Bestandes statisch dann vor=

teilhaft wirke, wenn nach Ablauf mehrerer Jahre der

Wert des durchforsteten Bestandes zuzüglich des pro-

longierten Durchforstungsertrags größer wäre, als der

Wert desselben Bestandes, wenn dieser selbe Bestand

undurchforstet geblieben wäre.

Jedermann muß zugeben, daß gegenüber allen je

gut wie unberührt fortwachsenden, geschlossenen Be

ständen die verschieden stark durchforsteten auch zwe

bemerkenswerte Unterschiede aufweisen.

Diese bestehen - von dem auch ungeschulten Augen

gewiß deutlichen und grundverschiedenen Aufbaue de

durchforsteten und nicht durchforsteten Bestände ab-

gesehen einmal im Wertsertrage der nach jeder

Durchforstung verbleibenden Hauptbestandesmassen, so

dann in der fortdauernden werbenden Tätigkeit der

versilberten und zu Geldzins anlegbaren, aus dem Be-

stande ausgeschiedenen Durchforstungshölzer.

Um die Berücksichtigung dieser Unter-

schiede dreht sich die gesamte durchfor

stungsstatische Verrechnung , die Wimme

nauer i . J. 1900 in die Literatur einge

führt und hernach vervollkommnet hat.

Nur wenn man nach ihm verglich, welche Werte

ein stärker durchforsteter Bestand gegenüber einem

schwächer oder nicht durchforsteten annahm und zu

welchen Summen die Durchforstungserträge in den

Forstkassen anwachsen konnten gegenüber den entſpre-

chenden Kapitalien, die andernfalls im Walde mit dem

Zuwachsprozente des Holzwertes weiterarbeiteten, dann

erst konnte man die wirkliche finanzielle Zweckmäßig-

feit gewisser Durchforstungsgrade für gewiſſe Holzarten

wirklich ermitteln und den ganzen Durchforftungsbe

trieb darauf einstellen.

Nun heben sich die einzelnen Durchforftungsgrade

von einander hauptsächlich durch diejenigen Stamm

stärken ab, die sie noch mit in die Entnahme einbe

30gen wissen wollen. Also ließ sich auch Wertsertrag

und Wertszunahme des verbliebenen Bestandes und

Durchforstungsertrages befferer und sicherer von Stamm-

stärkeklasse zu Stammstärkeklasse bestimmen und ver

gleichen, als bloß nach Gesamtertrag und durchschnitt:

lichen Zuwachsprozenten. Denn Gesamtertrag und

durchschnittliche Zuwachsprozente konnten sich noch

immer einander ähneln, wenn innerhalb der Bestände

die statisch folgenschweren Veränderungen sich schon

vollzogen hatten, die dauernd auf die Wertserzeugung

drückten und in keiner jener rechnerischen Gesamt- oder

Durchschnittsgrößen zum Ausdrucke zu bringen waren.

Bekanntlich verfallen den schwachen Durchforstungen

in der Hauptsache nur die schwächsten Stämme, den

mäßigen bereits Stämme mit mittlerem Durchmesser,

den starken aber auch Stämme aus den jeweils vor-

kommenden stärksten Stammklassen; Hoch- und Plenter:

durchforstung haben gleichfalls ihre Merkmale für sich.

War es denn troß eines ziemlich gleichen Geſamt:

ertrags oder durchschnittlichen Zuwachses verschieden be

-
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andelter Bestände von jeher wohl einerlei, ob vor:

siegend schwache Stämme, oder ob auch schon mittel-

tarke und schließlich gar beträchtliche Mengen stärk-

Fer Stämme frühzeitig aus dem Bestande mit ver-

D den Wert des Durchforstungsertrages und

p den Geldzinsfuß bedeutete.

Bei den von allem Anfange an hierfür eingerich-

teten Licher Versuchsflächen war die Erhebung der rech

chanden und fortan mit einem einheitlichen Zinsenerischen Formel-Größen eine einfache Sache . Kreis-

weiter zu arbeiten vermochten, den im Bestande viel

leht nur eine Stammklasse und auch diese nur

ufällig aufwies?

Doch kaum ; denn jemehr eine Durchforstung ein

griffen hatte in die weit über den Durchschnitt des

iamten Bestandes und über den Geldzinsfuß hinaus

produzierenden Stärkeklassen, um so ärmer war natur=

gemäß der verbleibende Bestand an solch bestrentieren

em Materiale oder Kapitale geworden und um so

weiter wurde stets und ständig der Abstand zwischen

der Wertsmehrung verkauften und auf der Kaffe an-

legbaren oder unverkauften und im Bestande fortwer-

benden Holzes. Es war also für die Geldwirtschaft

im Walde ohne allen Zweifel am wichtigsten, durch

eralte Verrechnung festzustellen, bis zu welchem Be

trage die an der Gesamtproduktion verschieden betei-

ligten einzelnen Stärkeklassen zusammenschmelzen durf

ten, ohne daß die Wertserzeugung auf die Dauer er-

mattete und hinter derjenigen der Parallelklassen un-

durchforfteter Bestände zurückbliebe.

Dies war, weiterumschrieben, die Idee, die der be-

fannten Verrechnungsweise des Herrn Geheimrats

Bimmenauer ebenfalls zu Grunde lag.

Wer nun bereit ist, die Folgerichtigkeit der Grund-

gedanken bis hierher anzuerkennen, der wird auch zugeben,

daß eine nachträgliche Zerfällung des Stammvorrates

von Durchforstungsversuchsflächen in Stammstärke=

Klaffen zu brauchbaren Ergebniſſen dann führen konnte

wenn innerhalb dieser Klaſſen die Wertsveränderungen

von der ersten bis zur letzten Durchforstung sich genau

verfolgen ließen und hieran nachgewiesen werden konnte,

welchen Einfluß ihr allmähliches Zusammenschmelzen

oder ihr ungeschmälertes, kräftiges Weiterwachsen auf

die gesamte Kapitalsbildung nach und nach ausübe .

Die vom Begründer der Durchforstungsstatik im

fürstlich Solms-Lichischen Walde um die Mitte der 80er

Jahre angelegten Buchenversuchsflächen erhielten eine

Einteilung in fünf Stammklaſſen von annährend gleicher

Grundfläche, die sich nach der Stärke abstuften.

Die statischen Berechnungen geschahen nach der,

von ihm selbst abgeleiteten und begründeten Formel

4=H (z − y) + D (p − x) , in der A das Ergeb-

nis der
Wertsvergleichung

,

-

H den Wert des verbleibenden Bestandes,

z das Zuwachsprozent des durchforsteten Bestandes,

y und x die Zuwachsprozente des undurchforsteten

Bestandes,

fläche und Höhe des verbleibenden Bestandes einer

jeden Stammklasse wurden nach der Durchforstung

forgfältig aufgenommen, daraus die Bestandesmaſſe

berechnet und daraus wiederum der in Wertmetern

ausgedrückte Vorratswert.

Die Maffe des Durchforstungsholzes einer jeden

Stammklasse ergab sich aus der Aufnahme, sein Wert=

meter- Ertrag nach dem erfahrungsgemäß zulässigen

Ansage des Reisiganfalls zum halben Wertmeterertrage

des Derbholzes. Fielen beispielsweise in einer Durch-

forstung 100 fm Derbholz und 80 fm Reisig an, so

ergaben dieje 100+80 140 Wertmeter im ganzen.
2

=

In dem nur auf Dürrholz durchforsteten Vergleichs-

bestande wurden zu gleicher Zeit, wie in den durch=

forsteten Beständen, die Parallelstammklassen ebenfalls

gekluppt und gemessen, der Abgang festgestellt und

so der jeweilige Wert auch in Wertmetern ermittelt.

Die Zuwachsprozente des undurchforsteten und jedes

durchforsteten Bestandes wurden hiernach stammklassen=

weise berechnet und, wie alle veröffentlichten Artikel

erkennen laſſen, auch stammklassenweise einander

so gegenübergestellt, daß man sofort übersah, welche

Wirkung ein bestimmter Durchforstungsgrad auf die

Stammklassenwerte und im ganzen gegenüber der Dürr-

holzdurchforstung hervorgebracht hatte.

Der Geld zinsfuß, zu dem der Durchforstungs-

ertrag weiter werbend zu denken war, konnte zu 3 %

angenommen werden. Ihm gegenüber stand , stamm =

lassenweise verschieden , der Zinsfuß des Holzes oder

das Zuwachsprozent des nur auf Dürrholz durch-

gangenen Bestandes .

Also hatte man alle Werte zum Vergleiche bei-

einander, die sich nach jeder neuen Aufnahme ohne

weiteres zum Endresultate formen ließen.

Wesentlich anders lagen die Buchführungsverhält-

nisse bei den Durchforstungsversuchsflächen der groß-

herzogl. hessischen- und wohl auch jeder andern deut =

schen forstl. Versuchsanstalt . Diese Versuchsflächen

sind nicht stammklassenweise, sondern entweder durch-

laufend oder nur nach dem Haubarkeitsbestande num-

meriert und zumeist auch erst vom Stangenholzalter

an ; eine Verrechnung der Erträge auf jene ſtatiſche

Art hatte bei keiner noch stattgefunden.

In den Aufnahmebüchern für jede Vergleichsfläche

ist aber bei durchlaufender Nummerierung von jedem.

Stamme doch wenigstens die Brusthöhenstärke von der

ersten bis zur letzten Aufnahme zu verfolgen. Alſo
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kann man auch von jedem Stamme nach der Num=

merierung den Grundflächenzuwachs von der ersten

Aufnahme an bis zu seinem Aushiebe oder bis zur

lezten Aufnahme, die ihn noch stehend vorgefunden

hatte, genau berechnen.

Wenn man also die durchlaufend nummerierten

Stämme entsprechend etwa den Stammstärken, nach

denen die Durchforstungsgrade sich abstufen, in den

Aufnahmebüchern nachträglich in Stärke klassen ein-

teilte und danach mit ihren Kreisflächen auszugs-

weise auf besonderen Bögen ordnete, so konnte man

klassenweise wenigstens den Zuwachs an Stamm

grundfläche nach jeder Durchforstung verfolgen

und die verbliebenen oder ausgeschiedenen Beträge an

Stammgrundfläche aus den Büchern und durch Rech-

nung hinterher ebenso ermitteln, wie sie auf den Licher

Flächen müheloser durch direkte Kluppierung der

klaffenweise auch äußerlich gekennzeichneten Stämme

im Walde selbst zu erheben waren.

Zu statischen Wertsberechnungen gehört freilich nicht

nur die Kenntnis der Stammgrundfläche allein, son=

dern auch diejenige der gesamten verkäuflichen oder

verkauften Maſſe ; hierzu wiederum die Kenntnis von

Stammgrundfläche und Höhe und, wenn nicht Probe:

holz gefällt und nach Sektionen kubiert und rylome-

triert wird, auch die der Formzahl.

nur in längeren Zwischenräumen und mittels Probe-

stammfällungen wiederholt gemessen zu werden pflegen,

so fehlen sie zu manchen Zwischenaufnahmen der Flächen

gänzlich.

Eine Interpolation fehlender Höhen für die nach-

träglich gebildeten Klaſſenſtämme erweiſt ſich dann

aber als unmöglich. Damit schwindet auch die Mög

lichkeit genauer Maffen- und Wertsberechnung von

Klasse zu Klaffe.

Also mußte bei Verarbeitung des Zahlenmaterials

der forstlichen Versuchsanstalt zur Statik des Durch=|

forstungsbetriebes Abstand davon genommen werden,

in Wertmetern ausgedrückte Erträge mit einander zu

vergleichen.

Da besonders Höhen auf den Durchforstungsflächen

Nr. 17 mit 3 Feldern, gelegen im Distrikt

"" 18

20

2 " " " "

3" " " " " "

von Buchen die Versuchsflächen

Zum Ersage solcher absoluten Werte ließ sich je

doch, da bekanntlich die Stammgrundfläche der Haupt-

zuwachsfaktor ist, diese auch als Hauptwertserzeugerin

zum Vergleiche in die Rechnung nach der statiſchen

Formel einführen .

So find denn im Auftrage des Geschäftsleiters

der Großh. Hess. Versuchsanstalt von den hessischen

Durchforstungsflächen , die ihm nach Ausscheiden des

Geheimerats Heß aus dem Versuchswesen mit zur Ver-

fügung stehen, im ganzen vorerst sechs auf die be-

schriebene Art verglichen worden .

Und zwar von Kiefern die Verfuchsflächen

Riedstrauch der Oberförsterei Eudorf,

Nasse Seifen der Oberförsterei Grebenau,

Remberberg derselben Oberförsterei ;

Nr. 10 mit 4 Feldern, gelegen im Diſtr Kirchberg der Oberförsterei Laubach,

"" 12 3

23 5
"

"1

"

"

" " "

Sauberg der Oberförsterei Schotten,

Ramsberg des Laubacher Stadtwaldes der Oberförsterei gleichen Namens.

des Ansteigens der Stärkeklassen im ausscheidenden

Bestande mit zunehmender Stärke der Durchforstungen

sind die Stämme aller statisch bearbeiteten Felder bei

der ersten, auf die durchlaufende Nummerierung fol-

genden Aufnahme in die nachstehenden fünf Klaſſen

untergebracht, die für jeden Stamm bis zu ſeinem

Aushiebe unverrückbar blieben :

Von den Buchenversuchsflächen 10 und 23 mußte

je ein Feld wegen Beschränkung der Numeration auf

den sogenanntenHaubarkeitsbestand unverglichen bleiben .

Angelegt sind die verglichenen Versuchsflächen vom

nunmehr verstorbenen Geheimerat Heß in den Jahren

1887-1898, übernommen und weitergeführt von Geh.

Forstrat Wimmenauer im Jahre 1908.

Wegen der Abstufung der Durchforstungsgrade und

Stammklasse I, umfassend die Stämme bis zu 12 cm Brusthöhenstärke,

zwischen 12 u. 14 cm "II, "1 " "

III, 14 16
" " " " "I " "

IV,

V,

16 18" " "1 " "

"/ "1

Zu den erakten Rechnungsergebnissen , die von den

Licher Flächen veröffentlicht sind , treten nunmehr die

in den nachstehenden Tabellen mitgeteilten Resultate

hinzu. Sie sind auf genau die gleiche Rechnungs-

weise gefunden, wie diejenigen des Herrn Geheimrats

Wimmenauer. Nur hat man sich unter H und D

"I

über 18 cm "1

eben nicht die Werte der verbliebenen und ausgeschie

denen Bestandesmaſſen zu denken, sondern nur die

Stammgrundflächen, die sie vertreten sollen, weil sie

eben jeder Massen- und Wertsberechnung hauptsächlich

zur Unterlage dienen.

Dementsprechend sind ferner die in den Tabellen



209

am Schlusse berechneten Zuwachsprozente auch keine

eigentlichen Werts-, sondern nur Flächenzuwachspro =

zente. Und weil man es doch nicht mit dem endgil-

tigen relativen Werte und Wertzuwachſe zu tun hatte,

der natürlich höher ist, als der Betrag an bloßer

Stammgrundfläche und an Flächenzuwachs , so ist

ſchließlich der Geldzinsfuß anstatt zu 3 % nur zu

2,5 % angenommen und in die Formel eingesetzt

worden; damit wurde das Verhältnis des Flächen

zuwachſes zum Wertzuwachse bei den Gegenüberstel-

lungen der im Holze fortwerbenden oder auf den Forst-

kassen anlegbaren Kapitalien wenigstens annähernd

gewahrt. So also entstanden und würden zu verstehen.

sein die tabellarischen Uebersichten, die dem Auffage

anzufügen waren und die allen, von den Licher Flächen

veröffentlichten auch in der Anordnung des Zahlen-

materials vollkommen gleichen .

Da dieses aber sehr reichhaltig und weniger bequem

zu lesen ist , so seien daraus folgende Hauptzahlen

auszugsweise besonders mitgeteilt :

Die Zuwachsprozente des Gesamtbestandes sind nach

15 Jahren

in Kiefern-Vfl. 171 (ſchwach durchforſtet)

" "

" "

1701 (mäßig

17III (stark

201 (schwach

2011 (mäßig

20111 (stark

18II (mäßig

18III (stark

"1

"

5 10

3,7 3,1 2,7

" ) 3,7 3,4 2,8

3,9 3,6 3,0

2,3 2,7 2,5

" ) 2,7 2,8 2,7

2,7 3,1 2,8

2,8 3,0 2,6"

3,2 3,0 2,7

1,8" 2,2 1,8

1211 (mäßig 2,9 2,8 2,4"

12III (stark 3,7 3,3 2,9"

" " 231 (schwach 3,2"1 2,9 2,5

2311 (mäßig 4,2 3,9 3,2"

23111 (stark 5,3 4,6 3,9"1

23V (plenter 4,7 4,1 3,5"

" " 101 (schwach " 2,0 2,2 1,8

" ) 2,6 2,7 2,2

" ) 3,2 3,2 2,7

Buchen-Vfl. 121 (schwach

1011 (mäßig

10III (stark

Diesen scheinbar regellos hin- und herschwankenden

Prozentziffern stehen solgende, nach der Wimmenauer'-

schen Formel berechneten statischen Ergebnisse gegen=

über, von denen die eingeklammerten lediglich die Er-

folge starker Durchforstungen verglichen mit mäßigen

bedeuten:

Nach 5

in Kiefern-Vfl. 171 (schwach durchforſtet)

"

" "/

17II (mäßig

17III (start

201 (schwach

2011 (mäßig

20111 (stark

1811 (mäßig

18III (stark

Buchen-Vfl. 121 (schwach

-

+ 1,353

10 15 Jahren

" )
-- 2,450 + 2,264

- 3,815

— 2,673)

- 0,489 - 0,674

( — 1,958) ( — 1,488)

"

" + 1,729 + 0,661 +1,496

" ) - 1,548 - 2,141 - 3,002

(+0,350) (— 1,408) (— 2,215)

" )

"

"

) ( +3,508) (— 2,633) (— 0,234)

1211 (mäßig + 9,430"

12111 (stark + 12,011"

+ 5,424

+5,548

+ 6,383

+ 5,749

231 (schwach"

2311 (mäßig + 8,496 +10,025 + 10,015

231II (start

"

" )

23V (plenter "

" 101 (schwach "

1011 (mäßig 17,404 +12,074"

10III (stark "I + 4,782 +11,073 + 14,529

+ 12,686

+ 14,214

+12,334

+9,866 + 10,827

+10,890 + 11,412
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Was folgt daraus ?

Zweifellos doch dies:

Was an statischer Wirkung durch rechnerischen Ver-

gleich bloß des Zuwachsganges oder der erzeugten Ge-

samtwerte festzustellen nicht möglich ist, das läßt sich

durch erakte Verrechnungsweise der Erträge und durch

Haffenweisen Vergleich der Differenzen von Holz- und

Geldertrag einwandfrei nachweiſen.

In den 40-60 jährigen Kiefernbeständen III . Stand-

ortsklasse, der die 6 Felder der Durchforstungs-Ver-

suchsflächen 17 und 20 angehören, bleibt die starke

Durchforstung in ihrer finanziellen Wirkung hinter der

mäßigen und schwachen zurück.

In der gleichartigen Versuchsfläche 18 konnte die starke

nur mit der mäßigen Durchforstung verglichen werden ;

während hier nach fünf Jahren die starke Durchforstung

der mäßigen überlegen ist, sinkt sie nach 10 Jahren

unter diese herab und weist auch nach 15 Jahren noch

keine Ueberlegenheit wieder auf.

Vergleicht man nach den eingeklammerten Beträgen

auch in Versuchsfläche 17 und 20 die starke lediglich

mit der mäßigen Durchforstung, so findet sich der

Vorgang bestätigt, der bei 18 zu beobachten ist.

-

Hiernach kann von einer vorteilhaften

statischen Wirkung der starken Durch

forstungen gegenüber den mäßigen und

schwachen in Kiefernbeständen jener Al

ters- und Standortsklasse nicht die Rede

sein.

In den 40-80 jährigen Buchenbeständen III . und

IV. Standortsklasse, der die 10 Felder der Durch

forstungs- Versuchsflächen 10, 12 und 23 angehören,

bewegt sich wenigstens vorerst noch die Statik

in weniger gesetzmäßigen Bahnen, als bei Kiefern.

Während ähnlich, wie im Kiefernbestande, in der

Buchenversuchsfläche 12 und 23 die anfänglich über=

legene starke Durchforstung unter die mäßige oder doch

bis zu dieser herabfinkt, tritt in Versuchsfläche 10 das

Gegenteil hiervon ein und die starke Durchforstung

nimmt aus anfänglicher Unterlegenheit einen sehr kräf-

tigen Aufschwung, der sie nach 15 Jahren über die

mäßige hinaus trägt.

Die Plenterdurchforstung aber, die nach fünf Jahren

über der mäßigen und starken Durchforstung stand,

weist nach 15 Jahren kaum noch einen nennenswerten

Vorsprung auf.

Damit findet wiederum ein bereits von den Licher

Flächen bekannter Vorgang seine Bestätigung .

Im ganzen aber läßt sich von den Durch

forstungen in Buchenbeständen dieser Al-

ters- und Standortsklassen noch nicht sagen ,

welchem Grade statisch der Vorrang gebühre.

Ueberhaupt würde in einem Schlußsage noch da-

rauf einzugehen sein, daß statische Ergebnisse dieser Art

einen wirklichen Einfluß auf die Wirtschaft im Walde

erst dann ausüben können, wenn die Versuchsreihen

bedeutend verlängert und die ſtatiſchen Untersuchungen

bis zum Abtriebe mancher Beſtände fortzusehen wären.

Denn je umfassender die Untersuchung , um so zwingen-

der natürlich ihr Gesamtergebnis ! Was hier aus

langjährigen Aufnahmen der großh. heff. forstlichen

Versuchsanstalt veröffentlicht werden konnte, das ließ

sich vorerst ja nur auf einen verhältnismäßig turz-

fristigen Entwicklungsabſchnitt von 15 Jahren beziehen

ist also aus dem langen Bestandesleben gleichsam

herausgeschnitten worden.

Und wenn auch alle verglichenen Versuchsfelder

schon in sehr frühem Bestandesalter angelegt wurden,

so konnten sie ihrer erst nachträglich erfolgten Num=

nerierung wegen nicht auch von frühestem Alter ab

schon statisch verglichen werden.

Selbstverständlich war die Behandlung aller Flächen

ihren Bestimmungen entsprechend nach- wie vorher eine

völlig konsequente und für jede Parallelfläche gleich-

artige .

Das wird vielleicht ausdrücklich hervorgehoben wer-

den müssen, weil andernfalls jemand auf den Gedanken

kommen könnte, daß bereits durchhauene Bestände

statisch nicht mehr so recht vergleichbar seien und daß

die statische Untersuchung unter allen Umständen auch

mit der ersten bestandespfleglichen Maßnahme einsehen

müsse.

Ueberdies dürften nicht gerade im Versuchswesen

tätige Forstleute ganz allgemein auch weniger Intereſſe

an einem Zurückverfolgen der ſtatiſchen Wirkungen in

die Bestandesvergangenheit oder bis zum Beginne je

der geordneten Bestandespflege überhaupt haben. Viel

mehr wird ihnen an einer ergänzenden Fortführung

der Versuche bis in die höheren Bestandesalter hinauf

gelegen sein, in denen die Bestandesbehandlung viel

einträglicher, zugleich aber auch verantwortungsvoller

zu werden pflegt.

-

Freilich sind nun gerade die nachstehenden ziffern-

mäßigen Ergebnisse aus einer Zeitspanne größter

Wuchskraft hergeleitet aus Altersklassen also, in

denen die Bestandespflege für gewöhnlich erst mit

größerem Nachdrucke einsetzt ! immerhin könnte es

doch sein, daß nach Abflauen mancher heftiger Be-

standesangriffe, wie sie starke oder Plenterdurchforstun-

gen bedeuten, auch manche der hier nachgewiesenen,

periodisch unvorteilhaften Wirkungen sich statisch wieder

ausglichen Auch kann niemanden ohne weiteres zu=

gemutet werden, um geringfügiger ſtatiſcher Differenzen

willen von einer Bestandespflege abzugehen, in die das

gesamte Hilfspersonal im Laufe vieler Jahre einge-

(Fortsetzung Seite 217.)
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BIL.

Beit
Nr.

Gegenstand

der

Aufnahme

Alter

Tabelle 1 .

ΣΗ ΣΟ

Х A

(z- y) (p-x)

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Vfl . 17 (Kiefer).

Grundfläche

der

Stamm-Stärke klasse

I II III | IV V

S
u
m
m
e

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren :

5,64 1,79 1,31 0,86 0,31 9,9117 1895

1900

Vorh. Bestd. 41

Ausgesch. 46

qm Schwach

?? 1,87 0,03 1,90

"7 Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

" " " 4,90 2,16 1,62 1,00 0,36 10,01

1,13 0,40 0,31 0,14 0,05 2,03

3,6 4,0 4,2 3,0 3,0 3,7

174 1895 Vorh. Vestd. 41 qm 4,77 2,14 1,18 0,48 0,23 8,80 - 0,385-2,065 -2,450 Mäßig

"

1900 Ausgesch. 46

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

17 1895 Vorh. Bestd . 41

1960 Ausgesch. „ 46

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

171 | 1895 |Vorh. Bestd. | 41

" 1,71" 0,10 0,02 1,83

"I " 4,09 2,39 1,43 0,57 0,29 8,77

1,03 0,35 0,27 0,09 0,06 1,80

% 3,9 3,0 4,0 3,4 4,6 3,7

qm 2,46 2,16 1,90 0,69 0,30 7,51 ---

"I 2,00 0,67 0,13 2,80

-0,389 - 3,426 - 3,815 Stark

(+0,657) | ( — 3,330) | ( 2,673)

"1 1,19 2,11" " 1,81 0,84 0,37 6,32

0,73 0,62

% 5,1 5,0

0,04 0,15 0,07 1,61

0,4 3,9 4,2 3,9

Sta sches Ergebnis nach 10 Jahren:

qm 5,64 1,79 1,31 0,86 0,31 9,91 Schwach

1900 Ausgesch.` 46" " 1,87 0,03 1,90

1905 51

1711

1905

"

1905

"

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1895 Vorh. Bestd. 41

1900 Ausgefch. , 46

Verbi.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1711 1895 Vorh. Bestd.

1900 Ausgesch.", 46

171

1
4

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

1895 Vorh. Beſtd .

1900 Ausgesch). ,,

" " 1,43 0,06 1,49

" " 4,00 2,51 1,97 1,23 0,45 10,19

1,66 0,84 0,66 0,37 0,14 3,67

2,6 3,8 4,0 3,5 3,7 3,1

qm 4,77 2,14 1,18 0,48 0,23 8,80 + 1,905 — 0,552 +1,353 Mäßig

1,71 0,10 0,02" 1,83

51 1,26 0,21 0,03"1 "" 1,50

" "1 "1 3,62 2,69 1,72 0,68 0,36 9,07

1,82 0,86 0,59 0,20 0,13 3,60

3,2 3,3 4,0 3,4 4,4 3,4

41 qm 2,46 2,16 1,90 0,69 0,30 7,51

" " 2,00 0,67 0,13

51" 0,51 0,64 0,14 0,11

+ 1,379 - 1,868 - 0,4 9 Stark

2,80 (+0,842) | (— 2,800) ( → 1,958)

--

1,40

" # 0,99 1,95 2,30 0,95 0,46 6,65

1,04 1,10 0,67 0,37 0,16 3,34

3,5 4,0 3,0 4,2 4,2 3,6

Sta

41 qm 5,64

sches Ergebnis nach 15 Jahren :

1,79 1,31 0,86 0,31 9,91 Schwach

46 1,87 0,03 1,90

1905

1910

51" " " 1,43 0,06 1,49

56" "! "

" Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1711 1895 Vorh . Beſtd .

1900 Ausgesch. 46

"1

0,39 0,09

4,09 2,82 2,17 1,36

0,08 0,03 0,59

0,51 10,95

2,14 1,21 0,94 0,53

2,1 3,4 3,5 3,1

0,20 5,02

3,3 2,7

41
qm 4,77 2,14 1,18 0,48 0,23 8,80 +1,478 +0,786 +2,264 Mäßig

" " 1,71 0,10 0,02 1,83

1905 51" " "1 1,26 0,21 0,03 1,50

1910 56" " " 0,43 0,09 0,03 0,55

" Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

" " " 3,63 2,94 1,94 0,76 0,41 9,68

2,26 1,20 0,84 0,28 0,18 4,76

2,6 2,9 3,5 3,0 3,8 2,8

1711 1895 Vorh. Bestd.

1800 Ausgesch

41 qm 2,46

46 " 2,00

2,16 1,90 0,69

0,67 0,13

0,30 7,51 --- 0,110 - 0,564 -- 0,674 Start

2,80 (-0,311) | ( — 1,147) | ( — 1,488)

1905 51 0,51 0,64 0,14 0,11 1,40

1910 56

Verbl." " "

0,19 0,36 0,44 0,08

1,02 1,99 2,04 1,03

1,07

0,52 6,60

Zuwachs "1 1,26 1,50 0,85 0,53 0,22 4,36

|Zuwachsprz. 2,7 3,4 2,4 3,7 3,6 3,0

Bem. Die eingeklammerten Zahlen bedeuten das statische Ergebnis der starken gegenüber der mäßigen Durchforstung.
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Gegenstand

SBFL.

Beit der Alter

Nr

Aufnahme

201 1897 | Vorh. Best. 42

1902 Ausgesch. 47"

" "1Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

2
5
=

qm

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Vfl. 20 (Kiefer).

Grundfläche

der

Stamm Stärkeklasse3

III IV VI 11 | III

S
u
m
m
e

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren:

3,46 1,60 1,30 0,87 0,88 8,11

Tabelle

ΣΗ ΣΟ

X

(z-y) (p-x)

0,77 0,77

1,0 3,0 3,4 3,6

2,86 1,86 1,54 8,34

3,17 0,26 0,24 0,17 0,16 1,00

3,3 2,3

1,04 1,04

2011 1897 Vorh. Beſt. 42

1902 Ausgesch. 47

2
2
5 qm 2,57 1,68 1,39 0,74 1,28 +0,462 +1,267 +1,729

" "1 0,89 0,10 0,02 1,01

Verbl." " " " 1,95 1,82 1,61 0,88 1,51 7,77

2,0

20111 42

"

"

"

2
4= qm

"1

"

201

"I

52" "

" "1
2
2
2
= qm

"!

"

% 1,6

2011 42

"

"

" "

2
2
2
= qm 2,57

52 "

"

1,6

"!

"

Verbl." " "

2
4
2
=

qm

52 " 0,24

Zuwachs

Zuwachsprz .

1897 Vorh . Best.

1902 Ausgesch). 47

Verbl

Zuwachs

Zuwachsprz .

1897 |Vorh . Beſt. 42

1902 Ausgesch. 47

1907

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1897 Verbl. Best.

1902 Ausgesch. 47

1907

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

20111 1897 Vorh. Best. 42

1902 Ausgesch. 47

1907

Statisches Ergebnis nach 10 Jahren:

0,27 0,24 0,24 0,14 0,23 1,12

2,7 8,2 3,5 2,4 2,7

0,92 1,53 1,20 0,93 2,11
-6,69 - 1,633 + 0,085 -1,548

0,60 0,64 0,23 0,08 0,25 1,80 (+0,138) (+ 0,212) (+ 0,350)

0,38 1,10 1,17 1,03 2,19 5,87

0,06 0,21 0,20 0,18 0,33 0,98

1,3 2,6 3,1 3,5 2,9 2,7

3,460.
77

1,
60 1,30 0,87 0,88 8,11

0,77

1,05 0,05 1,10

2,24 2,17 1,84 1,28 1,28 8,81

0,60 0,62 0,54 0,41 0,40 2,57

3,2 3,4 3,8 3,7 2,7

1,68 1,39 0,74 1,28 7,66 -0,334 +0,995 +0,661

0,89 0,10 0,02 1,01

0,82 0,14 0,04 0,03 1,03

1,30 2,03 1,95 1,04 1,84 8,16

0,44 0,59 0,62 0,33 0,56 2,54

3,0 3,6 3,6 3,6 2,8

0,92 1,53 1,20 0,93 2,11 6,69 - 1,222

"

0,60 0,64 0,23 0,08

0,55 0,30 0,13

0,24 0,80 1,16

0,25 1,80 -0,759)

0,919-2,1
41

6

0,649) (-1,408)

0,16 1,38

1,14 2,62 5,96

201

Zuwachs

Zuwachsprz.

1897 |Vorh . Beſt. 42

1902 Ausgesch .

" 0,16 0,46 0,49 0,42 0,92

% 1,6 2,6 3,4 3,7 3,6

2,45

3,1

ta isches Ergebnis nach 15 Jahren:
Schwa

qm 3,46 1,60 1,30 0,87 0,88 8,11

"

1907 " "

1912 "

2011

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1897 Vorh. Beſt.

1902 Ausgesch.

"

=ཡ ༴ུ

47 0,77 0,77

52 1,05 0,05 1,10"1

57
" 0,80 0,12 0,02 0,94

"" 1,61 2,40 2,17 1,48 1,50 9,16

=5

0,77 0,97 0,89 0,61 0,62 3,86

1,3 3,1 3,4 3,5 3,5 2,5

47
"

1907

1912

" "

67

"

20111

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1897 Vorh. Beſt. 42

1902 Ausgesch. „

"

"

2
4
2
5
= qm 2,57 1,68 1,39 0,74 1,28❘ 7,66

-0,112 + 1,608 + 1,496 Mäßig

" 0,89 0,10 0,02 1,01

"

" 0,34 0,18 0,07 0,02

0,82 0,14 0,04 0,03 1,03

0,03 0,64

" 1,17 2,24 2,21 1,20 2,07 8,89

0,65 0,99 0,95 0,51 0,82 3,91

1,5 3,0 3,4 3,4 3,2 2,7

"

1907

1912 "

Verbl."! " "

2
5
2
5

=

qm 0,92 1,53 1,20 0,93 2,11

47 " 0,60 0,64 0,23 0,08 0,25

" 0,24 0,55 0,30 0,13 0,16 1,38

6,69 -2,3100,6
92

-3,002 Start

1,80 (-1,615) ( -0,600) ( -2,215)

57 " 0,06 0,04 0,22 0,11 0,43

" 0,22 0,93 1,17 1,35 2,94 6,61

Zuwachs

Zuwachsprz. 1,3 2,3 3,1 3,4 3,2

0,20 0,63 0,72 0,63 1,35 3,53

2,8Bem. Die eingeklammerten Zahlen bedeuten das statische Ergebnis der starken gegenüber der mäßigen Durchforstung
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Gegenstand

FL

Beit
Rr.

der

Aufnahme

Alter

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Vfl. 18 (Kiefer).

Grundfläche

der

Stamm- Stärkeklasse

I II III IV V

S
u
m
m
e

Tabelle 3.

ΣΗ ΣΟ

X X A

(z -y) (p- x)

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren :

qm 4,11 3,35 2,70 1,95 0,97 13,08 Mäßig

"

54 1,00"1 "1

1,99"1

0,83

% 1,8

qm 2,65

49 " 2,02

" 0,24

17 "

Zuwachs

Zuwachsprz

18 | 1896 | Vorh. Best 44

1901 Ausgesch

Verbl.

49
"1

+
8
=

יז 1,95 0,49 0,21 0,12 2,77

"1

Zuwachs

Zuwachsprz.

" 2,59 3,37 2,97 2,20 1,17 12,30

" 0,43 0,51 0,48 0.37 0,20 1,99

2,0 2,8 3,4 3,5 3,7 2,8

181 1896 Vorh. Best 44 qm 2,65 3,00 3,19 1,99 1,31

49 2,02" 0,35 0,18 0,07 3,69

=

" 1,00 2,47 3,47 2,18 1,50 10,62

0,37 0,54

2,6

0,63 0,57 0,26 2,17

3,6 3,4 3,6 3,2

181

"1

1901 Ausgesch. "

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1896 |Vorh. Best. 44

1901 Ausgesch... 49

Berbl.

1906

"7

Zuwachs

Buwachsprz.

181 1896 Vorh. Best. 44

1901 Ausgefch. ,,

1906

11 Verbl.

4
4
5

=

Statisches Ergebnis nach 10 Jahren:.

qm 4,11 3,35 2,70 1,95 0,97 13,08

12,14 (+ 3,398) ( + 0,110) ( + 3,508) Stark

Mäßig

1,95 0,49 0,21 0,12

0,65 0,22

3,38 3,45

2,77

0,14 0,11 2,12

2,57 1,35

1,17 1,18 0,88 0,49

3,0 3,6 3,7 4,0

12,74

4,55

3,0

3,00 3,19 1,99 1,31 12,14 (-2,048) (-0,585) (-2,633) Stark

1,07 0,35 0,18 0,07 3,69

0,57 0,65 0,26 0,04 1,76

0,93 2,39 3,44 2,39 1,79 10,94

0,54 1,03 1,25 0,84 0,59 4,25

% 1,8 2,9 3,3 3,5 3,7 3,0

Statisches Ergebnis nach 15 Jahren:

181
1896 |Vorh. Best. 44

1901 Ausgesch. , 49

qm 4,11 3,35 2,70 1,95 0,97 13,08 Mäßg

17 1,95 0,49 0,21 0,12 2,77

1906 54" "1 1,00 0,65 0,22 0,14 0,11 2,12

1911 59
"1 "1 0,42 0,29 0,06 0,04 0,81

Verbl. " " 1,92 3,53 3,91 2,91 1,52 13,79

1906

1911

"1

Zuwachs

Zuwachsprz

1811 1896 Vorh. Best.

1901 Ausgesch. 49

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

% 1,7

1,18 1,61 1,70

2,6

1,26 0,66 6,41

3,2 3,3 3,4 2,6

44 qm 2,65 3,00 3,19 1,99 1,31

"111 2,02 1,07 0,35 0,18

12,14 (-0,783) (+ 0,549) (-0,234) Start

0,07 3,69

54 "" 0,24 0,57 0,65 0,26 0,04 1,76

59 " 0,49 0,59 0,59 0,25 0,05 1,97

" 0,61 2,21 3,52 2,58 2,05 10,97

0,71 1,44

1,6 2,6

1,92 1,28 0,90 6,25

8,1 3,2 3,4 2,7

Vfl. 12 (Buche) .

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren:

qm 7,36 2,59 1,80 1,18 1,19 14,12|

Tabelle 4.

Schwach61

69

3
8=

0,50 0,50

7,28 2,92 2,08 1,32 1,89 14,99

0,42 0,33 0,28 0,14 0,20

1,1 2,4 2,9 2,2 3,1

1,37

1,8

64 qm

69 "

3,56 2,53

1,18 0,15 0,02

1,95 1,47 1,47 10,987,755 +1,675 +9,430 Mäßig

1,35

2,71"1 "1 "1 2,78 1,75

0,33 0,40

1,8 2,8

121 1897 |Vorh. Best.

1902 Ausgefch..

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

"

1211 1897 Vorh. Best.

1902 Ausgesch.

" Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

1211 1897 Vorh. Best.

1902 Ausgesch. ,,

%

qm

2,37 1,72 11,33

0,44 0,25 0,28 1,70

4,1 3,1 3,5 2,9

1,23 1,80 1,72 1,70 2,14 8,59

0,66 0,50 0,42 0,34 0,15 2,07

0,81 1,67 1,76 1,68 2,39 8,31

6
964

69

"1 Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

11 "1

0,24 0,37 0,46 0,32 0,40 1,7

3,6 3,7 4,7 3,4 3,4 3,7

+ 11,193 + 0,818 + 12,011 Starf

Bem. Die eingeklammerten Zahlen bedeuten das statische Ergebnis der starken gegenüber der mäßigen Durchforstung.
1916

29
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Gegenstand
Vfl.

Beit
der Alter

Nr.

Aufnahme

121 1897 |Vorh. Best.

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Grundfläche

der

Stamm- Stärke klasse

I II III IV V

S
u
m
m
e

ΣΗ ΣΕ

X X A

(z-y) (p- x)

Statisches Ergebnis nach 10 Jahren:

64 qm 7,36 2,59 1,80 1,18 1,19 14,12

1902 Ausgesch.
69 0,5 0,55

1907 74

Verbl.

"1 11 1,13 0,01 1,19

" 6,90 3,46 2,3717 1,54 1,62 15,89

Zuwachs

Zuwachsprz

1,17 0,88 0,62 0,36 0,43 3,46

% 1,5 2,9 2,9 2,6 8,1 2,2

1211 1897 Vorh. Best. 64

1902 Ausgesch. , 69

qm 3,56 2,53 1,95 1,47 1,47 10,98 + 3,917 + 1,507 +5,424

1,18" 0,15 0,02 1,35

1907 74" 0,87 0,18 0,02"1 1,07

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

"1 11 2,24 3,06 2,74 2,05 2,08 12,15

0,73 0,86 0,83 0,58 0,59 3,59

1,9 2,9 3,5 3,3 3,3 2,8

12011 1897 Vorh. Best. 64

1902 Ausgefch.... 69

qm 1,23 1,80 1,72 1,70 2,14 8,59 +5,564 - 0,016 +5,548

1907

711 Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

"1

1
2
9

0,66 0,50 0,42 0,34 0,15 2,07"1

74
0,34 0,57 0,41 0,28 0,48 2,08

0,63" 1,47 1,72 1,75 2,27 7,89

0,45 0,74 0,83 0,67 0,76 3,45

3,1 3,4 3,9 3,3 3,0 3,3

tatisches Ergebnis nach 15 Jahren:

121 1897 Vorh. Best. 64

1902 Ausgesch...

1907

1912

Verbl."1 "

F
O
R

=

qm

69 "1

7,36

0,50

2,59 1,80 1,18 1,19 14,12
Sam

0,50

74
" 1,13 0,01 0,05

- 1,19

79
" 2,38 0,11 0,04 0,04 2,57

" 4,81 3,63 2,55 1,67 1,73 14,39

Zuwachs 1,46 1,16 0,84 0,49 0,58 4,53

Zuwachsprz. 1,2 2,4 2,5 2,3 2,6 1,8

1211 1897 Vorh. Best. 64

1902 Ausgesch... 69

qm 3,56 2,53 1,95 1,47

" 1,18 0,15 0,02

1,47 10,98 +3,828 +2,555 +6,383

1,35

1907 74"1 "1 0,87" 0,18 0,02 1,07

1912 79
"1 0,53 0,29 0,20 0,08 0,06 1,11

"

12111

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1897 Vorh. Best. 64

1902 Ausgesch... 69

" " 1,95 3,07 2,86 2,23 2,24 12,35

" 0,97 1,16 1,15 0,79 0,83 4,90

1,6 2,5 3,0 2,8 2,2 2,4

1
8
2

=

qm

0,31 0,57 0,41

1,23 1,80 1,72 1,70 2,14

0,66 0,50 0,42 0,34 0,15 2,07

0,28 0,48 2,08

8,59
+4,342 +1,407 +5,749

0,23 0,19 0,27 0,11 0,16 0,96

231

2311

23111

23V

1907 74" !!

1912 7917 "

Verbl ." " " " 0,61 1,42 1,76 1,93 2,48 8,20

Zuwachs

Zuwachsprz.

0,61 0,88 1,14 0,96 1,13 4,72

2,6 2,5 3,3 2,8 2,7 2,9

Vfl . 23 (Buche).

Tabelle 5.

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren:

"

1898 |Vorh. Best. 42

1903 Ausgesch. ,, 47

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

1898 Vorh. Best.

"1 "1

1903 Ausgesch. ,,

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1899 Vorh. Best.

1903 Ausgesch. ,,.

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

" "1

1898 Vorh. Best.

1903 Ausgesch). ,,

"1 Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

4
4
5

4
1

2
=

2
4

qm 11,22 1,00 0,41 0,12 12,75

Schwad

"1 0,96 0,96

" " " 11,99 1,30 0,54 0,16 13,99

1,73 0,30 0,13 0,04

2,9 5,8 5,5 5,7

9,44 0,60 0,11 0,02

2,66

8,91 0,80 0,14 0,03

2,13 0,20 0,03 0,01

2,20

%

42 qm

47. "1

""

2,66

9,88

2,37

% 4,0 5,7 4,8 8,0 4,2

42 qm 6,12 1,00 0,54 0,14 0,04

47

"

2,72 0,14

5,16 1,23 0,72

0,02 0,03 2,91

0,15 0,05 7,31

1,76 0,37 0,20 0,04 0,01 2,88

% 5,0 6,2 6,2 5,0 4,4 5,3

42 qm 8,37 0,53 0,14 0,05

47 0,15
-

""

" 10,37 0,75 0,19 0,06 11,37

2,15 0,22"" 0,05 0,01 2,43

4,5 6,9 3,6 4,7

3,2

- 10,17 +9,560

-1,0
64 +8,496 R

7,81 +14,308 -1,622 +12,686 Star

9,09 +14,274 -0,060 +14,214Plent

0,15
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Gegenstand

BIL

Beit der Alter

肌

Aufnahme

ΣΗ ΣΟ

X X A

(z-y) (p - x)

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Grundfläch e

der

Stamm- Stärkeklasse

I II III IV |v

Statisches Ergebnis nach 10 Jahren:

1898 |Vorh. Best. 42

1903 Ausgesch. „, 47

1908 "

Verbl

"

1903

"!

Zuwachsprz.

1898 Vorh. Best. 42

1903 Ausgesch. 47

1908

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz

21898 Vorh. Best. 42

1903 Ausgesch... 47

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1898 Vorh . Best.

2
5
2
= qm 11,22 1,00 0,41 0,12 12,75 Schwach

" 0,96 0,96

" 2,00 2,00

11,71 1,63 0,66 0,20 14,20

Zuwachs 3,45 0,63 0,25 0,08 4,41

% 2,7 4,8 4,7 5,0 2,9

"

"

2
5
2
= qm 9,44 0,60 0,11 0,02 10,17 +10,669 -0,644 +10,025 Mäßig

2,66 2,66

1,12!! 1,12

"! 10,08 1,02 0,18 0,04 11,32

4,42 0,42 0,07 0,02 4,93

3,8 5,2 4,8 6,7
--

3,9

"

"

2
5
2
= qm 6,12 1,00 0,51 0,14 0,04 7,84 +11,104

-
- 1,238 +9,866 Stark

"" 2,72 0,14 0,02 0,03 2,91

" 1,39 0,08 0,02 1,49

5,39 1,54 0,90 0,20" 0,07 8,10

3,38 0,76 0,40 0,09 0,03 4,66

4,3 5,5 5,4 4,9 5,5 4,6

1903 Ausgesch. „,
47

1908

2
4
2

42 qm 8,37 0,53 0,14 0,05 9,09 +11,495
-
- 0,605 +10,890 Plenter

0,15" 0,15

52
" 1,87 0,29 0,05 2,21""

Verbl." ?? ?? " 10,51 0,67 0,19 0,07 11,44

Zuwachs

Zuwachsprz.

4,16 0,43 0,10 0,02

4,0 5,8 5,3 3,3

4,71

4,1

1908

1013

23v

"

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1898 Vorh. Beſt.

1903 Ausgesch...
1908

1913

"

"I

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

1898 |Vorh. Best.

1903 Ausgefch. „,
1908

1913

"

"

"!

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

2
4
2
7

=

52

57

231 1898 Vorh. Best.

1903 Ausgesch. ,, 47
1908

1913

"

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

231 1898 Vorh. Best.

1903 Ausgesch...

2
5
8
5
=

2
5
8
5
=

Statisches Ergebnis nach 15 Jahren:

qm 11,22 1,00 0,41 0,12 12,75 Schwach

0,96 0,96

2,00
--

2,00

3,20 3,20

" 9,45 1,95 0,81 0,23 12,44

4,39 0,95 0,40 0,11

2,2 4,3 4,4 4,2

5,85

2,5

42 qm 9,44 0,60 0,11 0,02 10,17 +8,740 +1,275 + 10,015 Mäßig

" 2,66 2,66

52 1,12 1,12་ ་

57 ?? 2,53 0,02 2,55

" 8,84 1,24 0,22 0,04 10,34

" 5,71 0,66 0,11 0,02

3,1 4,7 4,4 4,4

6,50

3,2

42 qm 6,12

47 "

1,00 0,54 0,14

2,72 0,14 0,02 0,03

0,04 7,84 +10,254 +0,573 + 10,827 Stark

2,91

" " " 1,39 0,08 0,02 1,49

57" 1,20 0,26 0,04 1,50

5,46 1,67 1,12 0,20 0,09 8,54" "

4,65 1,15 0,62 0,13 0,05 6,6)

3,7 4,9 4,9 4,2 5,1 3,9

"

"

2
5
8
5

=

42 qm 8,37 0,53 0,14 0,05 9,09 +10,957 +0,455 +11,412 Plenter

47 0,15 0,15"

1,87 0,29 0,05 2,21"

57 1,55 1,55

" 10,70 0,80 0,22 0,08 11,80

5,90 0,56 0,13 0,03 6,62

3,5 4,8 4,2 3,1 3,5

29*
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Gegenstand
VFL.

Beit der Alter

Nr.

Aufnahme

M
a
ß
e
i
n
h
e
i
t

Vfl. 10 (Buche) .

Grundfläche

der

Stamm-Stärke klasse

II III IV V

S
u
m
m
e

Tabelle 6

ΣΗ ΣΟ

A

(z—y) | (p -x)

Statisches Ergebnis nach 5 Jahren:

13,37 6,43 5,83 4,02 4,42 | 34,07
101 1897 |Vorh Bestd.

"

64 quo

"

1902 Ausgesch. 69

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

2,26 0,02 0,01 2,29

" 11,36 7,27 6,76 4,76 5,16 35,31

0,25 0,86 0,94 0,74 0,74 3,53

0,4 2,5 3,0 3,4 3,1 2,0

1011 1897 Vorh. Bestd. 64 qm

1902 Ausgesch. "

"I Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

"

3
8= 5,55 5,73 6,80 3,99 5,04 27,11 + 5,574 + 6,760 + 12,334

69 3,36" 1,08 0,52 0,04 5,00

2,76 5,38 7,26 4,83 5,92 25,95

0,57 0,73 0,98 0,68 0,88 3,84

2,0 2,4 2,7 3,1 3,2 2,6

1011 1897 Vorh. Beſtd . 64

1902 Ausgesch.`,

Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

"

"

F
3= qm 2,22 4,60 6,14 4,59 5,13 22,68 +9,384

-
4,602 +4,782

69 1,56 2,32 2,28 6,78 1,06 8,00

"1 1,03 3,17 5,11 4,34 4,93 18,58

0,37 0,89 1,25

3,1 3,5 3,7

0,53

2,2 3,1

0,86 8,90

3,2

101 1897 |Vorh. Bestd .

1902 Ausgesch. 69

64 qm

Statisches Ergebnis nach 10 Jahren:

13,37 6,43 5,83 4,02 4,42 | 34,07

"1 " 2,26 0,02 0,01 2,29

1907 74 1,54 0,13" " 0,09 0,02 1,78

Verbi

Zuwachs

Zuwachsprz.

" "

=
=
=

10,98 8,22 7,80 5,53 5,94 38,47

1,41 1,94 2,07 1,53 1,52 8,47

1,0 2,6 3,0 8,2 2,9 2,2

1011 1897 Vorh. Beſtd . 64

1902 Ausgesch. "

"

10111

1907

Verbl

Zuwachs

Zuwachsprz

1897 Vorh. Bestd .

1902 Ausgesch . ,,

1907

"! Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

"

"!

F
I
T
= qm 5,55

69 3,36

74 "

5,73 6,80

1,08 0,52 0,04

1,55 1,18 0,39 0,24

3,99 5,04 27,11 + 11,838 +5,566 | + 17,404

5,00

3,36

"

3,1

"

5
8
5=

64
qm 2,22 4,60 6,14 4,59

69 " 1,56 2,32 2,28 0,78 1,06

74 " 0,64 1,18

0,79 2,90

1,50

4,96

0,77 1,80 2,60 1,58 2,05 8,80

3,0 3,3 3,5 2,9 3,3 3,2

1,68 5,41 8,00 5,22 6,84

2,04 1,94 2,11 1,51 1,80

2,9 2,7 3,2 3,0

5,13 22,68 +11,405 -0,332 + 11,073

8,00

0,76 0,55 4,63

4,63 5,57 18,85

27,15

8,40

2,7

101 1897 Vorh. Bestd. 64

1902 Ausgesch. , 69

qm

Statisches Ergebnis nach 15 Jahren :

13,37 6,43 5,83 4,02 4,42 34,07

"" " 2,26 0,02 0,01 2,29

1907

1912

74" " 1,54 0,13 0,09 0,02 1,78

79" " " 4,76 0,21 0,07 0,03 5,07

Verbl.
"! " "1 " 6,11 8,72 8,28 6,12 6,51 35,74

Zuwachs

Zuwachsprz.

1,30 2,65 2,62 2,15 2,09 10,81

0,6 2,3 2,4 2,8 2,5 1,8

1011 1897 Vorh. Bestd .

1902 Ausgesch. 69

64 qm 5,55 5,73 6,80 3,99 5,04 27,113,067 +9,007
+ 12,07

4

" 3,36 1,08

1907

1912

74" " "

79
" " "1

" Verbl.

Zuwachs

Zuwachsprz.

0,31 0,33 0,19 0,08

1,52 5,31

0,52 0,04

1,55 1,18 0,39 0,24

5,00

3,36

0,91

"

1,19

1,3

8,60 5,73 7,57

2,17 2,90 2,10 2,53 10,89

2,1 2,3 2,8 2,7 2,2

28,73

101 64

"1

1897 Vorh. Beſtd .

1902 Ausgesch. ,, 69

qm 2,22 4,60 6,14 4,59

1,56 2,32

1907

1912

74" " "

79" "1 "

0,64 1,18

0,19 0,49 0,69 0,40 0,24 2,01

5,13 22,68 + 10,055 +4,474 +14,529

2,28 0,78 1,06 8,00

1,50 0,76 0,55 4,63

Verbl.!! " "" 0,73 2,91 5,08 4,97 6,16 19,85

Zuwachs

Zuwachsprz

0,90 2,30 3,41 2,32 2,88 11,81

% 2,2 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7
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t wurde. An entscheidenden statischen Momen | herstellung befaßte , sehr bald einen empfindlichen

lt es aber zur Zeit noch.

praktischer Nuzen jedoch wird von niemanden

zu bestreiten sein.

arum ist die Fortsetzung der statischen Unter-

gen nicht bloß wissenschaftlich wün

wert.

aß allerdings der etwas ausgetretene Weg der

Zuwachsvergleiche ohne Rücksicht auf innere

verschiebungen hierzu nicht mehr gangbar ist und

elmehr den Wirkungen der Durchforstungsgrade

Stammklasse zu Stammklasse nachgespürt werden.

wenn der forstlichen Praxis ein wirklicher Anhalt

m werden soll, darauf weisen die zum Vergleiche

inandergeſeßten ſtatiſchen Ergebnisse und Zuwachs-

ate hin, die zur größeren Bequemlichkeit als Aus-

is den Tabellen bereits im Terte mitgeteilt wurden.

Einmal stehen in 17II, III, 23II und 10III erheb=

abnehmenden Zuwachsprozenten ansteigende statische

ebnisse gegenüber ; andererseits schwanken in 2011, III

Buwachsprozente nur wenig und die statischen Er-

nisse laffen gleichwohl starke Ausschläge beobachten.

Und nur in 12II, III sowie in 2311 , V stimmen

zentziffern und statische Ergebnisse in ihren perio

en Bewegungen überein .

Tritt darin nicht ein Widersinn zu Tage ?

Eine kann doch nur die richtige Art der Ver-

nung sein ; freilich wird sie zur endgiltigen Lösung

statischen Aufgabe jedenfalls noch einiger Jahr:

te bedürfen.

Vorläufig ist höchſtens vor gewiſſen Uebertreibungen

der Behandlung der Bestände zu warnen .

Lache oder Lachte?

Bechsel oder Dächſel ?

Mangel an Rohstoffen hatte:

Die große Anpassungsfähigkeit an die veränderten

Verhältnisse, welche das deutsche Volk zeigte, versagte

auch nicht nach dieser Richtung , und wenn man sich

zuerst auch darauf beschränkte, in den vom Wild be-

schädigten Fichtenrevieren das auf den Schälwunden

vorhandene Harz abzukragen, so trat aber bald das

Bestreben in den Vordergrund, diese Rohstoffgewin-

nung sachgemäß zu betreiben und das Harz und Ter=

pentin liefernde „ Balſam “ genannte Rohharz der Kiefer

in ausgedehnterem Maße nutzbar zu machen.

Gayer hat in seiner Forstbenutzung der Harz-

nukung ein besonderes Kapitel gewidmet und dort

angeführt, daß die Weißtanne das Straßbur-

ger Terpentinöl , die Lärche den Venezia-

nischen Terpentin , die nordamerikanische

Balsamtanne den Canadabalsam liefert,

während im südlichen Frankreich die Scekiefer , in

den österreichischen Ländern die Schwarzkiefer und

schließlich in Deutschland gemeine Kiefer und

Fichte die eigentlichen Harzbäume find.

Das Verfahren der Harzgewinnung ist in der letzten

Zeit in der forstlichen Preffe eingehend erörtert wor-

den, und hierbei fällt es auf, daß die Bezeichnung

der Wunden, welche, um das Rohharz zu gewinnen ,

den Bäumen zugefügt werden müſſen , eine verschiedene

ist , und ebenso , daß ein bei der Harzgewinnung un-

entbehrliches Werkzeug einer abweichenden Schreibweise

unterworfen wird.

So sagt z . B. Gayer, daß die zum Zwecke der

Harznukung künstlich und regelmäßig beigebrachten

Wunden, welche nur bis auf das Holz gehen, Lachen

(Risse, Laken, Lochen, Lachten) genannt werden .

In dem Handbuch der Forstwissenschaft von Lorey

wird in dem Bande über die Produktionslehre auch

der Harzgewinnung ein Kapitel gewidmet und hier

das stellemoeise Abnehmen der Rinde Lachtenreißen

genannt. Die Bezeichnungen Lachte und lachten

treten auch in der neueren Literatur stark in den

Vordergrund, und wenn es nun auch für die Harz-

gewinnung keinerlei praktische Bedeutung hat, ob die

den Harzbäumen zugefügten Wunden Lachen oder

Lachten genannt werden, so ist doch die Untersuchung

angebracht, ob diese Benennungen nebeneinander gleiche

Berechtigung haben oder die eine der anderen vorge-

30gen werden muß.

Bon Balt, städt . Revierverwalter a. D., Hannover.

Seit der Weltkrieg tobt, haben wir unseren Vettern

afeits des Kanals, welchen aus der geschichtlichen

rfahrung heraus der mit Recht verdiente Namen

es perfiden Albion" gegeben worden ist, es

u verdanken, daß uns die Zufuhr von Lebensmitteln

ind auch an den für die Industrie so notwendigen

Rohstoffen vollständig abgeschnitten ist . Von dem

parz und Terpentin , welches Frankreich und

Amerika erzeugten, verbrauchte Deutschland für sich

är ungefähr 39 Millionen Mark, und weil die Ge:

winnung dieser Produkte im deutschen Walde da , wo Das Wort „Lache" hat eine sehr verschiedene

ſie wirklich, wenn auch nur einer alten Ueberlieferung Bedeutung, denn man schlägt eine Lache an, beſon=

getreu stattgefunden hat, garnicht in die Wagschale ders wenn man sich über irgend etwas lustig machen

fallen konnte, so war es eine ganz natürliche Erschei- | oder einer freudigen Erregung recht kräftigen Ausdruck

nung, daß unſere Harzöl-, Papier- und Seifenindustrie geben will. Im übrigen ist die Lache die Pfütze

ſowie diejenige, die sich mit Lack- und Anstrichfarben- | oder der Tümpel mit dem Nebenbegriff des Sumpfigen
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und Moraſtigen, oder auch die Vertiefung , wo das

Wasser gestanden hat, und schließlich findet sich die

Lache wiederum in der Gestalt, in der sie uns bei

der Harznutzung entgegen tritt.

Wenn von der „Lache" als Wassertümpel aus-

geganger wird, so ist dieser mittelhochdeutsche Aus-

druck mit dem althochdeutschen „la cha “ oder auch

laccha", das wiederum mit „lake“ übereinstimmt,

das heute ebenfalls noch eine seichte Stelle oder Sumpf

bezeichnen soll, als gleichbedeutend anzusehen .

Das lateinische lacus, lacuna bezeichnet ursprüng=

lich jede Vertiefung, aber auch den See und jedes

stehende Gewässer, im übrigen aber auch den Röhren-

trog oder das Baſſin, wie den Löschtrog der Schmiede

und hat mit dem griechischen Zazzos Verwandschaft,

das auch auf Teiche Anwendung gefunden hat, die

zum Halten von Wasservögeln bestimmt waren, die

wiederum mit dem lateinischen vivarium identisch sind ,

obgleich dessen Bedeutung auch auf andere Tierbehält

nisse wie den Tiergarten Anwendung gefunden hat.

Ob die „ Lache“ mit dem lateiniſchen lacus zuſammen-

hängt oder nicht, soll dahingestellt bleiben, aber jeden

falls kann als feststehend angenommen werden, daß

die „Lache“ des Harzbaumes hiermit nicht im Zu-

sammenhang steht, sondern eine ganz andere Bedeu-

tung hat.

"

Im Althochdeutschen findet sich die Bezeichnung

lah", die männlichen Geschlechtes und mit der Mit-

telhochdeutſchen läche, lächene, lauche gleich ist . Diese

Ausdrücke bedeuten die Lache oder das in einen Baum

gehauene Grenz- oder Merkzeichen . Der Baum, welcher

hierfür in Frage kam, war ursprünglich der Grenz=

baum und abgeſchen von der Wolfsangel waren die

incisiones factae in arboribus " hauptsächlich in

der Form des Kreuzes vorhanden (in vallem, ubi

cruces in arboribus) , während, wie hier nebenbei

erwähnt werden soll, auch Nägel 'eingeſchlagen wurden .

Ein derartiger Einschnitt, wie er hier erwähnt

wird, war der althochdeutsche lah oder auch hlah.

In „ Deutsche Rechtsaltertümer " von Grimm wird

in Band 2 Seite 72ff. folgendes darüber gesagt :

„terram et silvam, quae est in illa marcha

de Birstat, seu in eo fine, de ecclesia sancti

Nazarii ad partem meridianam inter partem

sancti Petri per Agilolfum et suos consortes pro

signo incisa ; et inde ad partem orientalem

usque in fluvium dictum Wisgoz, ubi marcha

de Basinheim conjungit, et de ipso rubore (robore)

ad partem aquilonis , sicut ipsa incisio arbo-

rum in ipsa die facta fuit, quae vulgo lac hus

appelatur sive divisio ; et sic ad illam ligneam

crucem, quae est posita iuxta illam viam, quae

venit de Birstat et inde ad partem aquilonis,

|

sicut illa incisio arborum sive lachus

ipsa die facta fuit , usque ad illum monticulu

usque in dictum Wisgoz, ubi marcha de Basi

heim quicquid intra illam incisionem arb

rum seu lachum sive divisionem usque

marcham de Basinheim de dote Angilae vel

qualibet parte Cancoris ibidem videbatur e

portio sive possessio vel dominatio. "

Hieraus geht hervor, daß die in die Bäume

geschnittenen Zeichen lachus genannt wurden .

Hier finden wir alle erforderlichen Erklärung

über „lache" und lachen“. Ursprünglich war d

„lachen“ die Bezeichnung des Grenzbaumes , in d

unter anderem Kreuze oder auch andere Mex

zeichen eingehauen wurden. Das althochdeuts

lah, welches ursprünglich männlichen Geschlechtes we

erscheint später als „die lache" in veränder

Schreibweise und wurde schließlich in lachus la

nisiert .

Der Grenzbaum, welcher dieses Zeichen trug, r

der lachbaum (mittelhochdeutsch lâchboum, Iacej

boum, arbor incisa, arbor terminalis ; lachbänni

sezen ponere in confinio arbores; lachbaum

oder lochbeume in jure forestali dicuntur arbore

antemissae et terminales). Nach der Art de

Bäume wurden im alten deutschen Recht lachbuchen

lacheichen und lachtannen unterschieden.

Die lache als Merkzeichen (lachus) hat mit lacus.

lacuna keinerlei Zuſammenhang, ſondern der Urſprum

des Wortes kann einzig und allein in dem althoch

deutschen lah gesucht werden .

Ich habe vorhin die Bezeichnung och beume er

wähnt, die ebenfalls gebräuchlich war. Sie ist jeden

falls darauf zurückzuführen , daß man die Merkzeichet

an den Grenzbäumen alle fünf Jahre erneuerte, da

mit sie sichtbar blieben .mit sie sichtbar blieben. Auf diese Weise wurden di

ursprünglichen Grenzzeichen in Löcher verwandelt,

wenigstens ist diese Annahme die wahrscheinlichſte.

Jedenfalls aber hat die Wandlung des lachen in Lochen

und lachbaum in lochbaum keinen inneren Zuſammen-

hang, denn loch (foramen) hat mit lache nicht das

Geringste zu tun, und die entgegengesezte Annahme

kann nur die etymologische Deutung erschweren.

Unter lachen hat man aber auch das Schlagen

eines Steiges in ein Buschholz verstanden, um die

Grenze der Haue anzudeuten, und schließlich, worauf

es hier besonders ankommt, auch das Zeichen oder

den Hieb , welchen der Harzer an einem

Nadelbaum führte , um so besser erkennen zu

können, ob der Baum zum Harzscharren brauchbar

Die Bezeichnung lachbaum hat sich im Laufe

der Zeit auf die Bäume übertragen, an denen durch

Anhauen und Abschälen der Rinde Harzriffe gemacht
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a, und daraus wurde schließlich aus dem zum

n gemachten Einſchnitt die lach e.

eft in der neueren Zeit ist für die lache auch der

ud lacht und für lachbaum lachterbaum

acht worden, aber das ist eine Abweichung, die

eine Berechtigung haben kann. Das mittelhoch

lachter (lahter) taucht schon im 14. Jahr

t auf und bedeutet eigentlich die Klafter, wo=

das Maß der weit ausgespannten Arme ver-

en wird. Beim Bergbau hat der Ausdruck lachter

ziemlich ausgedehnte Verbreitung, und um Ver-

ungen mit der bergmännischen Bedeutung des

zu vermeiden, sollte man den Gebrauch bei

arzbäumen vermeiden , umſomehr aber aus dem

de , weil hierdurch die ursprüngliche Bedeutung

Bortes nur verdunkelt und verwiſcht werden kann.

Bunde, welche den Nadelbäumen zugefügt wird,

deren Harz zu gewinnen, kann nur als lache

net werden, und die zu ihrer Erzielung vorzu-

menden Maßregeln sind das lachen.

Wir haben heute in der Weidmannssprache auch

Malbaum und verstehen darunter den Baum , an

sich eben aus der Suhle gestiegenes Rot- oder

warzwild gerieben hat. Der Malbaum im alten

schen Recht ist der lachbaum, der im niederdeutschen

fnaatbom genannt wird. Die Bezeichnung Mal-

hat ihren Ursprung in dem althochdeutschen

welches das Zeichen bedeutet. In diesem Sinne

die Einverleibung in den Sprachschatz des Weid-

nes voll und ganz berechtigt, denn der Schlamm,

er den Malbäumen anhaftet, ist das Erkennungs-

hen , daß sich hier Wild gerieben hat , und je nach

Höhe , in welcher dieses Zeichen festzustellen ist,

ot oder Schwarzwild in Frage kommt.

Nach dieser Richtung am Alten festhalten ist schon

volkstümlichen Gründen geboten, denn die Lach

me waren heilig und unverleglich.

antemissae arbores dicuntur, quas nonnulli

ante possessionum suarum fines dimittere solent

tactas, ex quibus neque frondem neque lignum

que cremium caedant, ut magnitudine ceteras

intistent et sic observationem finium praestent. "

Es waren bevorzugte Bäume, die unversehrt bleiben

mußten, aus denen man weder Laub noch Holz oder

Reifig schnitt, damit sie an Größe die übrigen über-

agten und so die Beobachtung der Grenzen gewähr

Miteten.

Dasselbe gilt von den Grenzsteinen oder Mal-

etten, denn wer sie absichtlich entfernt hatte , wurde

ingegraben und ihm der Hals mit dem Pfluge ab-

fahren, wenn man die Milde walten lassen wollte,

bis zum Kopf in die Erde einzugraben. Sonst

wurde er an der Stelle, an welcher der Malstein ge:

|

|

standen hatte, bis zum Gürtel eingebuddelt, und dann

„mit einem pluge unde vier pferden " über ihn ge:

fahren.

Grenzzeichen wurden feierlichst angebracht, und die

zugezogenen Knaben wurden kräftig in die Ohren ge=

kniffen und geohrfeigt, damit sie ihr Leben lang sich

dieses Vorganges erinnerten . Auch herrschte der Branch,

fie auf den neugefeßten Stein kräftig zu stauchen, wo-

für sie nachher kleine Geschenke erhielten.

Beim Anlegen und Erweitern der Harzlache wird

ein Instrument gebraucht, welches „Dächsel“ oder

auch „ Dechsel" genannt wird .

Die verschiedene Schreibweise weist schon darauf

hin, daß der Ursprung des Wortes verschieden ge-

deutet wird, aber schließlich kann doch nur das eine

oder das andere das Richtigere sein. Im Althoch-

deutschen finden wir die Benennungen Dëhsa, Dëhfala,

Dëſla, im Mittelhochdeutſchen Dëhse und Dëhsel. Die

veränderte Schreibweise „ Dechsel“ ist natürlich genau

dasselbe, aber trotz des klaren Ursprunges des Wortes

hat sich in der Schweiz und in Bayern „ Dächſel“

und „ Däsel “ eingebürgert. Unter „Dechsel“ ist die

Bezeichnung für verschiedene Werkzeuge zu verstehen .

Es kann eine Querart sein wie die mit einer Art

Hammer versehene Art der Zimmerleute oder auch ein

mit krummer Schneide versehenes Werkzeug zum Aus-

höhlen , wie es die Böttcher zum Herstellen der Faß-

dauben verwenden . Als Werkzeug des Feldbaues ist

es eine Art, die auf der Rückseite mit einem Karst

(rostrum) versehen ist. Die Beschaffenheit des Dechſels,

wie er bei der Harznutzung verwendet wird , weicht

von der ursprünglichen Form ab, denn er hat nicht

die Querform und soll nur benutzt werden , um die

lache herzustellen und nach oben zu erweitern. Dechsel

ſtimmt überein mit ascia und àşívŋ, und asciola iſt

die Diminutioform von ascia und bedeutet das Aext=

chen mit ausgehöhlter Schneide. Die Umwandlung

des Dechsel in Dächsel sowie Dächselart und Dachs-

beil läßt sich etymologisch nicht begründen , denn es iſt

ganz natürlich, daß der Dachs oder der Dachshund

mit seinen frummen (hohlen) Läufen mit Dechsel nichts

zu tun haben. Auch Dichsel hat sich eingeschlichen ,

und das hat wohl dazu geführt, daß die kurzstielige

Art oder Beil auch als Deichsel bezeichnet wurde. Das

hat natürlich ebensowenig Berechtigung, denn die Be-

zeichnung könnte auf den Gedanken bringen, daß ein

Zusammenhang zwischen Dechsel und der zwischen den

Zugtieren vor dem Wagen befindlichen Stange besteht .

Die Deichsel (temo) wird im Althochdeutschen Dihsala,

im Mittelhochdeutschen Dihsel genannt, und hieraus

geht hervor, daß das Deichseln, welches die Bearbei-
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tung mit dem Werkzeug Dechsel zum Ausdruck bringen beil, und das Dechseln die Arbeit, die mit der Hoh!

foll, nicht berechtigt ist.
dechsel verrichtet wird.

Allem Anschein nach stammt Dechsel von dem

Verbum Döhsen, was schwingen (Flachs schwingen)

bedeutet, ab. Die Umwandlung in Dächsel und Därsel,

wie sie in der Schweiz und in Bayern stattgefunden

hat, entbehrt der Berechtigung . Dächsel und Därsel

find Maskulina, aber Dechsel ist Femininum, sodaß

man statt der Form der Dechsel, die Dechsel ge=

brauchen muß, um nicht das ursprüngliche Geschlech;

durch das Geschlecht der eigentlich unrichtigen und

unberechtigten Bezeichnung verwischen zu lassen .

Die Dechsel ist mit wenigen Worten gesagt cin

für die verſchiedensten Zwecke zu verwendendee Hohl

"1

Nach diesen Ausführungen möchte ich mir den Vor

schlag erlauben, bei der Harznutzung das Wort „ Lachte

auszuschalten und der sprachlich allein berechtigte

Lache wiederum zu der Stellung zu verhelfen, di

ihr gebührt.

Weil die Richtigkeit der Bezeichnung Dachse

einer näheren Untersuchung nicht Stand halten kann

so kann es nur besser sein, den Ausdruck Dechse

festzuhalten, was in den neueren Ausführungen über

die Harznuzung auch geschehen ist . Dechsel is

weiblichen Geschlechts , und weil wir dieses dem Wort

nicht ohne weiteres rauben dürfen, müssen wir ſtat

der , die Dechsel sagen.

Literarische Berichte.

baren Nugen des Waldes

Die Bedeutung des Waldes insbesondere den materiellen , direkten oder unmittel

im Kriege. Von Franz von Mammen.

Heft 11 der Bibliothek für Volks- und Weltwirt-

schaft", herausgegeben von demselben. Dresden

und Leipzig, „ Globus " , wissenschaftliche Verlagsan

stalt, 1916. Preis : Mt. 1,50 .
---

-

Die 96 Druckseiten umfassende Schrift bringt nach

dem Vorwort in erweiterter Form einen Vortrag zum

Abdruck, den der Verfasser Ende 1915 im Literarischen

Verein zu Dresden gehalten hat ; nachdem er früher

schon im Jahre 1903 im Tharandter Bürgerverein

über das gleiche Thema gesprochen hatte und auch

dieser Vortrag in drei auf einander folgenden Auf-

lagen im Buchhandel erschienen war.

Der Verfasser will die überaus wichtige Frage

über die volkswirtschaftliche Bedeutung des Waldes

nach dem neuesten Stande der Wissenschaft und Er-

fahrung in möglichst vielseitiger Beleuchtung zusammen-

faffend behandeln“. Dieses Ziel hat er in muster

giltiger Weise erreicht, wenn er auch bescheiden hinzu-

fügt: Nicht Mehrer der Wissenschaft soll darum das

Heftchen sein, sondern nur dazu beitragen , die Kennt

nis von der großen Bedeutung des Waldes für unser

geſamtes Wirtſchaftsleben in weitere Kreise zu tragen,

dadurch die Liebe zu dem den Forstwirten anvertrau=

ten Nationalgute in den breitesten Schichten unseres

Volkes zu wecken und zu vertiefen und so auch der

immer mächtiger werdenden Heimatschutzbewegung, die

ebenfalls den Wald in ihr Bereich mit einbezogen hat ,

mittelbar einen Dienst zu erweisen“.

Der Inhalt der Schrift gliedert sich in zwei Haupt-

abschnitte, deren erster

bespricht. Hier kommen einerseits die Rohmaterialien

des Waldes", Holz und Nebennugungen, andererseits

Kapital und Arbeit im Walde" in Betracht.

Etwa 19 der gesamten festen Erdoberfläche ist mit

Wald bedeckt ; ') in Deutschland annähernd / mit

14 Mill . ha, während Europa im Ganzen zu 1/3 der

Fläche bewaldet ist. Der deutsche Wald erzeugt jähr=

lich 54 Mill. cbm Holz im Werte von 400 Mill.

Mark. Dazu kommen noch etwa 10 Mill . cbm, die

von außen eingeführt werden ; hauptsächlich aus Ruß-

land, Oesterreich- Ungarn, Schweden und Nord-Amerika.

Ungefähr die Hälfte dieser gesamten Holzmenge wird

neben den Mineralkohlen zur häuslichen und gewerb

lichen Feuerung verwendet; die andere Hälfte als

Nuzholz. Der Bergbau erfordert allein 4 Mill. fm

Grubenholz, an Eisenbahnschwellen werden mehr als

1 Mill., zur Papierfabrikation 7 Mill . fm verbraucht.

Welche Mengen an Bauholz verarbeitet werden, kann

man sich vorstellen, wenn man bedenkt, daß allein die

Baracken für etwa 700 000 Kriegsgefangene 1 Mill. fm

Holz verschlungen haben. Auch sonst ist gerade der

Kriegsbedarf an Holz für Schüßengräben und Unter-

stände, an Holzwolle zur Füllung der Betten a. a. m.

von großer Bedeutung.

1) Die Angabe auf Seite 4, wonach /, der gesamten

(festen) Erdoberfläche bewaldet wäre , beruht auf einem

Schreib- oder Rechenfehler. Denn die ganze Erdoberfläche

einschließlich der Meere beträgt ca. 509 Mill . qkm ; hiervon

sind etwa 132 Mill . qkm (26 %) Land und wenn die Wal-

dungen zu 1500 Mill. ha = 15 Mill . qkm (nicht 150 Mill ,

wie dort steht) geschägt werden, so macht dies 11,4 % oder

rund der feſten Erdoberfläche aus.
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Neben dem Holze spielen die Nebennukungen

bes Waldes auch heute noch eine beträchtliche Rolle;

in erster Linie durch die Lieferung von Nahrungs-

itteln für Menschen und Tiere Waldfeldbau,

Zutterlaub und Waldweide, Jagd, Fischerei und Bie-

nenweide, Delgewinnung aus Bucheln, Wal- und

Haselnüssen, Lindenſamen ferner durch Streu-

materialien, Gerbstoffe, Harz für Schreibpapier, Schmier:

du. a. m.

"

In dem Abschnitt „Kapital und Arbeit im

Balde" wird der Gesamtwert der deutschen Wal-

bungen zu etwa 25 Milliarden Mark veranschlagt,

ravon etwa 1/5 auf den Boden und 4% auf die Holz-

zorråte entfallen . Der in die Taschen der Waldbefizer

Ziegende Reinertrag soll etwa 500 Mill . , also 2 %

Jes Kapitalwertes betragen. Dazu kommen aber min-

deftens 300 Mill . Arbeitsverdienst und erhebliche Werte,

die wie der Erlös aus gesammelten Waldbeeren der

ärmeren Bevölkerung zufließen ; ferner die Jagdbeute,

die ſich in Preußen auf 20, in ganz Deutschland auf

etwa 30 Mill. belaufen soll . Auf die Wichtigkeit der

Vermeidung ſchädlicher Waldnebennukungen, insbeson

dere auf die notwendige Erhaltung der Streudecke

wird nachdrücklich hingewiesen . Im Kriege spielt der

Wald durch seine ſtrategiſche Bedeutung und durch

ſeine Nuzungen eine wichtige Rolle. Die Haager

Friedenskonferenz hat 1899 bestimmt, daß der Wald

Feindesland zur Nuznießung herangezogen werden

darf, aber nicht verwüstet werden soll.

Der zweite Hauptabschnitt behandelt

ben immateriellen , indirekten oder mit

telbaren Nugen des Waldes

und zerfällt wieder in zwei Teile, deren erster „ die

Wohlfahrtswirkungen des Waldes" be

pricht. Hier wird die früher verbreitete Meinung ,

daß der Wald die Regenmenge direkt vermehre, wider

legt, aber auf die Abſchwächung der Temperaturextreme,

die größere relative Feuchtigkeit der Waldluft, nach-

haltigere Speiſung der Quellen und Verhinderung

von Ueberschwemmungen durch Verlangsamung des

Wasserabflusses hingewiesen. Als intereſſantes Bei-

spiel wird hier mitgeteilt, daß die Stadt Bern ihren

Wafferbedarf aus 3 Tälern bezieht, von denen eines

gut, das zweite mäßig bewaldet, das dritte waldarm

ist . In diesem lehteren schwankt die Waffermenge um

den 7-fachen, in beiden anderen nur um den 4- , resp .

2,7-fachen Betrag . Außerdem bietet der Wald im

Gebirge Schutz gegen die Entstehung von Lawinen,

in der Ebene gegen Versumpfung und Verwehen des

Flugfandes.

Weiter kommt die gesundheitliche , ethische

und ästhetische Bedeutung des Waldes"

in Betracht. Die Waldluft ist reiner, nicht erfüllt

von Fäulnisstoffen, Rauch und Ruß, wie insbesondere

die Luft der Städte; in Paris hat man 6000 Bak-

terien und Schimmelpilze auf ein Kubikmeter Luft

festgestellt , im benachbarten Park Montsourris nur

455. Dazu kommt der Schuß gegen rauhe Winde,

die entzündliche Krankheiten verursachen. Auch der

Boden ist im Walde freier von Spaltpilzen u. dgl. ,

der Grundwasserstand tiefer, das Quellwasser reiner

und gesunder. Baumpflanzungen in und bei großen

Städten, die zugleich Gelegenheit zur Erholung und

zum Naturgenuß bieten, vermögen in dieſer Nichtung

ähnliche Wirkungen hervorzubringen.

Im Schlußwort richtet der Verfaſſer an seine Zu-

hörer und Leser noch die Mahnung, den Hütern des

Waldes in ihrer Aufgabe, diesen gegen Angriffe zu

schüßen, die gerade in der Kriegszeit in vergrößertem

Maße auftreten, behilflich zu sein.

Ein Anhang bringt noch das im Felde entstandene

schöne Gedicht „ Der Baum im Argonner Wald“ von

Th. Leeb in Dresden ; dann ein Verzeichnis der von

Deutschen Forstverwaltungen angeordneten Maßnah-

men im Kriege und eine Literatur-Uebersicht.

F. von Mammens Schrift wird sicher zahlreiche

und freudig zustimmende Leſer finden . Wr.

Briefe.

Aus Preußen.

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

Belassung kriegsbeschädigter Jäger der

Klasse A und kriegsbeschädigter gelernter

Jäger in der Försterlaufbahn.

Um allen Anwärtern der fiskalischen Försterlauf-

bahn, die in dieſem Kriege dauernd feld- und dauernd
1916

garniſondienstunfähig geworden sind oder noch werden,

die Fortsetzung der Laufbahn, soweit dies irgendwie

angängig ist, zu ermöglichen, bestimmt ein Miniſterial-

Erlaß vom 1. Mai d . J. im wesentlichen folgendes :

1. Die militärische Untersuchung, die vor der Ent-

laffung aus dem Militärdienst vorzunehmen ist, hat

festzustellen, ob der betr. Anwärter in gewissem Um-

30
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"fange bedingt" forstdienstfähig ist ; hierbei ist nicht

nur der Außendienst, sondern auch Schreibdienst zu

berücksichtigen. Für die Beurteilung der Fähigkeit

Kriegsbeschädigter für den Forstaußendienst können die

in den Ziffern 251-256 der Dienstanweisung zur

Beurteilung der Militärdienſtfähigkeit gegebenen Ge=

sichtspunkte als allgemeiner Anhalt dienen . Stärkere

Behinderung in der Fortbewegung im Gelände, im

Gebrauch der Waffen, auffallende Schwerhörigkeit auf

beiden Ohren, hochgradige Kurz- und Schwachsichtig-

feit auf beiden Augen schließen i . d . R. die Fähigkeit

für den Außendienst aus ; nicht dagegen ohne weiteres

der Verlust eines Auges bei guter Gebrauchsfähigkeit

des anderen Auges . Will die Regierung abweichend

vom militärärztlichen Gutachten den kriegsbeschädigten |

Jäger annehmen oder abweisen, so bedarf dies der

Zustimmung des Landwirtschafts- und des Kriegs-

ministers, die im Falle der dem ärztlichen Gutachten

widersprechenden Annahme erst nach einjähriger zu=

friedenstellender Probezeit von der Regierung nachzu-

suchen ist .

2. Voraussetzung zur Fortsetzung der Laufbahn iſt, |

daß dem Anwärter ein Anspruch auf Kriegszulage

zugebilligt ist. Der Anwärter hat sich, wenn er als

Jäger der Klasse A bei einer Regierung bereits no

tiert war, bei dieſer, andernfalls für Notierung bei

irgend einer Regierung zu melden.

Forstlehrlinge, deren Verwendungsfähigkeit unbe-

denklich ist, müssen zur Beendigung der Lehre zu=

gelaffen werden. Solange der Anwärter die Jäger

prüfung noch nicht bestanden hat, kommt für die

Meldung, Notierung und Beschäftigung nur die Re-

gierung des Lehrbezirks in Frage. Als Anwärter in

diesem Sinne gilt auch derjenige, der zwar zur Forst

lehre zugelassen war, diese aber vor seinem freiwilligen

Eintritt in das Heer noch nicht hat beginnen fönnen.

3. Ist der feld und garnisondienstunfähige An-

wärter bei seiner Meldung noch nicht forst- oder schreib-

dienstfähig, so kann von dem Verlangen einer berufs-

mäßigen Beschäftigung äußersten Falls noch zwei Jahre

abgesehen werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist seine

Verwendung im Staatsdienste nicht mehr zulässig .

4. Beschäftigungsgelder erhält der im Staats-

forstdienst beschäftigte kriegsbeschädigte gelernte Jäger,

der die Jägerprüfung bestanden hat oder aber doch

feiner Ausbildungszeit nach hätte bestehen können und

nur durch den Krieg an der Ablegung der Prüfung

verhindert worden ist, in Höhe von 2,50 Mt. täglich.

Unter welchen Voraussetzungen eine Erhöhung an=

gängig ist, wird nach Friedensschluß erwogen werden.

Neben den Beschäftigungsgeldern werden Dienstklei-

dungszuschüſſe ſowie freie Feuerung oder eine bare

Brennholzentschädigung und , wo eine solche vorhanden

ist, freie Dienstwohnung gewährt. Auch stehen ihnen

wenn die Art der Beschäftigung dazu berechtigt, die

Betriebsregelungszulagen , die Schreibgehilfenzulagen

und die Zulagen der Forsthilfsaufseher bei der Forst

akademie zu .

5. Die übrigen kriegsbeschädigten gelernten Jäger

können nur während des Krieges Tagegelder in Höhe

der den Forstlehrlingen zugestandenen Säße erhalten,

wenn die für die Bewilligung an Lehrlinge geforder

ten Voraussetzungen gegeben sind.

6. Die kriegsbeschädigten gelernten Jäger, welche

Beschäftigungsgelder nach 4 beziehen, haben im Dienst

die Uniform der Forsthilfsaufseher zu tragen.

7. Wegen Abnahme der Jäger- und der Förster-

prüfung ergehen später besondere Bestimmungen, die

sich darauf erstrecken sollen, inwieweit für diejenigen

Anwärter, deren Versorgungsleiden eine Verwendung

im Außendienst dauernd ausschließt, die Prüfungen

zu vereinfachen sind .

8. Den Forstversorgungsschein erhalten die kriegs-

beschädigten gelernten Jäger 9 Jahre nach dem Ein-

tritt in das Militär, wenn sie bereits vor dieſem Ein-

tritt die Jägerprüfung erfolgreich abgelegt haben,

andernfalls 11 Jahre nach dem Eintritt in die Lauf-

bahn, wobei die Anrechnung einer Vorlehre ausge-

schlossen ist .

Zu diesem Erlasse ist ein weiterer Erlaß unter

dem 27. Mai 1. J. ergangen, der u . a. beſtimmt :

1. daß die militärärztliche Untersuchung von dem

Truppenteil anzuordnen ist , von dem der Anwärter

entlassen wird, und daß sie erst dann ſtattzufinden

hat, wenn über die Versorgungsansprüche entschieden

worden ist. Bei bereits entlassenen Anwärtern ſoll das

militärärztliche Urteil nachträglich abgegeben werden ;

2. daß mit der Entlassung die kriegsbeſchädigten

gelernten Jäger aus der Kontrolle der Jägerkompagnie

| ausscheiden.

*

Besetzung von Försterstellen während

des Krieges.

Da sich bei der langen Dauer des Krieges die

durch die allgemeine Verfügung vom 22. Februar 15

getroffene Bestimmung,
wonach für jeden Kriegs-

dienste leistenden Förster o. R., der zur Verleihung

einer Stelle mit Revier an der Reihe ist, eine solche

freigehalten werden soll,
nicht mehr aufrecht er

halten läßt, da anderenfalls das Aufrücken der Forst-

versorgungsberechtigten in Försterstellen v. N. völlig

ins Stocken gerade würde, ist durch Erlaß vom 22. Mai

d. J. beſtimmt worden, daß bis auf weiteres nur für

je zwei zur Jahne einberufene Förster o. R. eine

Stelle mit Revier freizuhalten ist. Forstſchreiber sollen

dabei außer Betracht bleiben.
dabei außer Betracht bleiben. Das hierdurch in ers
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reitertem Maße vorgeschriebene Vorgreifen auf jüngere | durch erreichen , daß in den waldreichen Gegenden Pilz-

Beamte bei der erstmaligen Verleihung einer Stelle

mit Revier hat ſich aber nur auf. Förster o . R. und

nicht auf Forſtverſorgungsberechtigte zu erstrecken. Be-

vor hiernach Förster o . R. übergangen werden, soll

jorgfältig geprüft werden, ob nicht von der Militär-

verwaltung ihre Beurlaubung zwecks Ucbernahme einer

Stelle erzielt werden kann, was von vornherein nur

für die in der Front stehenden ausgeschlossen erscheint.

Daß die übergegangenen Förster o . R. im übrigen

feinerlei Nachteile erleiden, ist selbstverständlich.

*

*

Verwertung der Wasserpest.

Durch Erlaß vom 9. Mai d . J. macht der Mi-

mster für Landwirtschaft, Domänen und Forsten da=

rauf aufmerksam , daß die Wasserpest, Elodea cana-

densis, die in Seen und Wasserläufen oft in solchen

Mengen auftritt, daß die Gewässer vollständig zu=

wachsen und die Fischerei außergewöhnlich erschwert

wird, sowohl in grünem wie auch getrocknetem zu

fand ein vorzügliches Futter für das Vieh, nament:

lich für Schweine ist.

Nach der Analyse von W. Hoffmeister enthält die

Bafferpest: Rohprotein : 18,3 %, Rohfett : 2,5 %,

Kohlehydrate: 42,5 %, Holzfafer : 16,7 % , Metall:

falze : 20 %.

Auch die Gründüngung mit Wasserpest, die in

manchen Gegenden mit gutem Erfolge geübt wird , sei

beachtenswert.

Der Minister ersucht die Regierungspräsidenten,

dafür Sorge zu tragen, daß die Wasserpest möglichst

für die landwirtschaftliche Produktion nukbar gemacht

werde.

Die Kgl. Oberförstereien sind zur unentgeltlichen

Abgabe der Wasserpest aus den forstfiskalischen Ge-

wässern ermächtigt werden.

*

Verwertung der Pilze.

In einem Erlasse vom 26. März d . J. wird da

rauf hingewieſen, daß in den Wäldern noch immer

tauſende von Zentnern eßbarer Pilze jährlich verloren

gehen . Erfahrungsgemäß bestehe für den Genuß von

Pilzen eine große Vorliebe, die aber durch die Furcht,

daß unter den gesammelten Pilzen giftige sich befän

den, beeinträchtigt werde. Die Pilzkunde müßte daher

beffer gepflegt werden, als dies bisher durch die Ver-

teilung von Tafeln mit Darstellungen der eßbaren

und giftigen Pilze geschehen sei . Hand in Hand

müßten Unterweisungen über das Pflücken der Pilze

gehen, damit die Pilze nicht durch unsachgemäßes

Vorgehen ausgerottet werden, sowie über die Zube

reitung der einzelnen Pilzsorten. Das ließe sich das

kundige mit den daheim gebliebenen Frauen und Kin-

dern, soweit sie nicht notwendige landwirtſchaftliche

Arbeiten in Anspruch nehmen, gemeinſame Pilzwan-

derungen veranstalten, um die Teilnehmer an der Hand

des gefundenen Materials über die in der Gegend

vorkommenden eßbaren Pilze, ihre Ernte, augenblick-

liche Verwertung im Haushalte und die Aufbewahrung

von Vorräten durch Einkochen oder durch Eintrocknen

zu unterrichten .

Die Landwirtschaftskammern werden sodann er-

sucht, geeignete Maßnahmen zu treffen, daß in der

Pilzzeit Lehrer, Geistliche usw. eine solche Unterweisung

der Bevölkerung erteilen , oder kurzfristige Unterrichts-

kurse durch die landwirtschaftlichen Wanderlehrer usw.

ins Leben zu rufen.

Verkauf von Eichen und Fichtenrinde.

Zwischen dem Kgl. Preuß. Forstfiskus und der

Kriegsleder-Aktiengesellschaft zu Berlin ist über den

Verkauf von Eichen- und Fichtenrinde aus den Staats-

forsten ein Vertrag abgeschlossen worden, wonach der

Verkaufspreis für den Zentner (50 kg) Rinde beträgt :

1. für Eichenrinde:

a) Glanzrinde erster Güte

b) Rinde im Alter bis zu 25 Jahren

c) Rinde im Alter von 25 bis 45

Jahren

d) Rinde im Alter von mehr alz

45 bis zu 60 Jahren

2. Fichtenrinde :

a) Gebirgsrinde höchstens bis zu 1/3

schuppig

b) Andere Rinde

13.- Mt.

11 .

9.50

7.50

9.50 Mt.

7.50 "

Wird Rinde, ehe sie zur Abfuhr fertig gestellt ist,

durch Feuchtigkeit oder ähnliche Einflüsse beschädigt,

so hat der Revierverwalter den Preis der Wertmin-

derung entsprechend herabzusetzen . Ist die Gesellschaft

mit dem festgesetten Preise nicht einverstanden und

kommt eine Einigung nicht zustande, ſo ſezt der zu=

ständige Forſt-Inspektionsbeamte den Preis feſt.

Als Gebirgsrinde gilt die in einer Höhenlage von

über 600 m über N. N. erwachsene. Sollte die Be-

kanntmachung, betr. Höchstpreise für Eichenrinde uſw.

vom 15. II . 16 durch eine andere Bestimmung er-

gänzt werden , gilt diese Bestimmung . Die Alters-

festsetzung und Klaffeneinteilung erfolgt durch die Forst-

verwaltung . Letztere übernimmt das Trocknen sowie

das Aufbinden der Rinde auf ihre Kosten durch von

ihr angenommene Arbeiter oder Kriegsgefangene. Die

Kosten und Gefahren der Abfuhr und die Kosten des

Verwiegens trägt der Käufer. Ist die Rinde nicht

30*
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binnen 8 Wochen, nachdem die Mitteilung über ihre

Fertigstellung an die Kriegsleder-Aktiengesellschaft ab-

gefertigt ist, zur Abfuhr und Verwiegung gelangt, so

wird von den Forstbeamten das Gewicht festgestellt

und der Preis der Rinde ermittelt. Der Gesellschaft

ist mit der Rinde von 50-60jährigen Eichenbeständen

besonders gedient ; sie ist bereit, Fichtenrinde auch dann

zu übernehmen, wenn sie in kleineren Mengen zerstreut

liegt, nur soll die auf einer Eisenbahnstation zu ver-

frachtende Menge mindestens 20 Zentner betragen.

*

Saatkrähen für die Volks ernährung.

In einem Erlaß des Landwirtschaftsministers vom

19. April d. J. wird mit Rücksicht auf die gegen

wärtige Lage des Fleischmarktes auf die Saatkrähe

hingewiesen. Wenn diese auch vorwiegend nüzlich sei,

so sei sie doch in vielen Gegenden so zahlreich ver=

treten, daß sie zuweilen auch erheblichen Schaden an=

richte und die Verminderung ihres Bestandes in einem

Jahre keinen Bedenken unterliege. Es empfehle sich

daher in diesem Jahre die Saatkrähen plänmäßig der

Volksernährung nuzbar zu machen. Wildprethändler

feien auf die Möglichkeit des Bezuges von Saatkrähen

hinzuweisen und ihnen anheimzugeben, Kaufangebote

in den Zeitungen zu veröffentlichen .

Aus Bayern.

Der Forstetat in der bayerischen Abgeord~

netenkammer.

In 3 Sigungen, am 18. , 19. und 20. Mai hat

die bayerische Kammer der Abgeordneten den Forst

etat für die Finanzperiode 1916/17 erledigt, nachdem

vorher der Finanzausschuß sich in ebenfalls 3 Sizungen

damit befaßt hatte. Aus den Verhandlungen dürften

mit Ausschaltung der mehr örtlichen Gegenstände nach

ſtehende Mitteilungen ein weiteres Intereffe bieten .

Zunächst hat sich eine Meinungsverschiedenheit zwischen

der Regierung und dem Finanzausschuß ergeben über die

Höhe des Einschlags für 1 Jahr der Finanzperiode und

den Erlös aus Holz. Der Ausschuß beantragte neben der

Erhebung der etatsmäßigen Fällungsgröße von 4,4 Mill.

Festmeter noch eine Minderfällung aus dem am 1. Juli

1915 begonnenen Wirtſchaftsjahre 1916 mit 580000 fm

nachzuholen und außerdem mit Rücksicht auf bestehende

Vorratsüberschüsse eine weitere Mehrfällung von

500000 fm zu nußen, woraus sich eine Gesamtfällungs-

ziffer von rd. 5,5 Mill . fm berechnet. Infolge deffen

soll der Roherlös gegenüber dem Regierungsvorschlage

von 67 Millionen auf 77 Millionen Mark für 1 Jahr

erhöht werden. Die Regierungsvertreter äußerten Be

denken wegen der Schwierigkeiten infolze Mangels an

Arbeitern und namentlich an Gespannen, dann wegen

Unsicherheit der Holzpreise, wegen niedrigen Preis

standes für die wertvollen Sortimente besonders die

Eichenhölzer. Trotz dieser Bedenken ist der Saz von

77 Millionen Mark beschlossen worden. Es liegt

wohl die Absicht zugrunde den Voranschlag auf dem

Papier hoch zu halten, um die sehr wenig beliebte von

der Regierung für notwendig erachtete Steuererhöhung

möglichst abzuwenden .

Einen breiten Rahmen nahmen die Erörterungen

über die leider noch in großem Umfange in Bayern

bestehenden Forstrechte ein . Es wurde namentlich vom

Zentrum darauf gedrungen trotz der schweren Kriegs=

zeiten das Eintragen der Forstrechte in das Grund-

buch auf grund kommissioneller Verhandlungen mög= ;

lichst zu fördern. Der Minister von Breunig zog

sich ernstliche Mißbilligung seitens einzelner Redner

zu durch seine Aeußerung, während des Krieges könne

in der Sache nichts geschehen und auch nach Eintritt

des Friedens wären wichtigere Fragen zu behandeln.

Diesen die Einnahmen aus Forsten sowie die Bewirt

schaftung vielfach beeinträchtigenden Forstrechten wird

in Bayern, namentlich seitens des Zentrums und des

Bauernbundes, eine übergroße Bedeutung beigelegt.

Ueber allzustarke Wildheege, namentlich in den Staats-

waldungen und Hofjagdbezirken, wurden nachdrückliche

Klagen vorgebracht und Abhilfe begehrt und zugesagt,

soweit im Einzelfalle Mißstände beſtehen.

Ueber

Der bayerische Försterverein hatte in einer um

fänglichen Eingabe u . a. die Bitte gestellt, die Beſol:

dungs- und Nebenbezüge der Forstaſſiſtenten (Förster-

anwärter) wegen ungünstiger Vorrückungsaussichten zu

verbessern , dann den Absolventen der Waldbauſchulen die

Beförderung zum Reserveoffizier nicht zu behindern.

Auf diese von verschiedenen Rednern befürworteten

Anträge sagte der Minister zu, selbständige Sekretär-

stellen für Förster bei den wichtigeren Forstämtern

schaffen zu wollen und die Beförderung von Forst-

assistenten auf ihren dermaligen Poſten bis zur

tragung eines Försterfißes in Aussicht zu nehmen.

Dieses in Bayern bisher nicht übliche Verfahren kann

als sehr weitgehendes Zugeständnis betrachtet werden.

Außerdem versicherte der Minister im Ausschuß und

Plenum, die oberste Stelle habe durchaus kein Be

denten dagegen, den Försterkandidaten die Erreichung

des Reserveoffiziers zu ermöglichen, allein die Entschei

dung liege auf militärischer Seite . Auf das Drängen

einzelner Abgeordneter, kleinere Forstämter zuſammen-

zulegen zwecks Stellenverminderung, erklärte der Mi

nister im allgemeinen sein Einverständnis jedoch unter

dem Vorbehalte, daß solche Stelleneinziehungen nut

in Erledigungsfällen durchgeführt werden könnten, um

Es sei hier

nicht den Pensionsfond zu belasten.

-
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Aus dem Großherzogtum Hessen .

Mitteilungen aus der Forst- und Kameral-

verwaltung für die Jahre 1914 u. 1915.

A. Personal -
Veränderungen.

Gestorben. ')

1915.

1. Der Oberförster der Oberförsterei Münster, Forst-

meister Friedrich Stork zu Dieburg ;

2. der Oberförster der Oberförsterei Kelsterbach, Forst-

meister Karl Freiherr Schenk von Schmittburg.

Versehung in den Ruhestand.

1914.

1. Der Oberförster der Oberförsterei Düdelsheim, Forst-

meister Friedrich Bücking zu Büdingen ;

2. der Oberförster der Oberförsterei Friedberg, Forst-

meister Ludwig Spieler zu Friedberg ;

1915.

3. der Professor der Forstwissenschaft, Geh. Forstrat

Dr. Wimmenauer zu Gießen ;

alle auf ihr Nachsuchen, unter Anerkennung ihrer lang=

langjährigen, treu geleisteten Dienſte.

Versehungen.

chaltet, daß in Bayern noch verschiedene Forst-

r aufgehoben werden könnten, ohne dem jezigen

iden
Verwaltungsgrundſage untreu zu werden,

der
Forstamtsvorstand den Betrieb vollständig

dringen und leiten solle. Eine solche Vermin-

ngder Aemter könnte namentlich dann geschehen,

für genügende Schreibhilfe gesorgt und die aus-

ge Benutzung des modernen Verkehrsmittels, des

03, bei entsprechenden
Geländeverhältniſſen , dann

Telephons, der Schreibmaschine usw. Platz greifen

de. Bei dieser Gelegenheit machte der Minister

Mitteilung, die schon längst erwarteten neuen

haftsanweisungen für die
Miniſterialforſtabteilung,

Regierungsforstkammern und Forstämter, deren Ab=

uß seither aus zwingenden Gründen nicht möglich

ſeien nunmehr innerhalb des Ministeriums fertig

ellt und sollten nur noch den Regierungsforstkam-

n und einzelnen Förstämtern zur Aeußerung über-

ben werden. Damit wird einem schon lange schwer

mpfundenen Mißstande endlich Abhilfe gewährt. Denn

je jezige Dienstesorganisation ist mit dem 1. Januar

909 ins Leben getreten und heute noch fehlen die

Dienstesinstruktionen für die einzelnen Stellen , die

erſchiedene Vereinfachungen bringen sollen. Die Ver-

andlungen im Ausschuß und im Plenum find offen=

or unter dem Einfluß des schweren Krieges viel kür-

und einfacher verlaufen als früher. Insbesondere

aben außer der im Eingange erwähnten Hinauf-

ung der Einnahmen aus der Holzverwertung die

Biffern der sonstigen Einnahmen und der Ausgaben

aft keine Veränderungen erfahren mit Ausnahme des

Abſtriches von 10 000 Mk. an der Poſition für Aus-

und Weiterbildung der
Forstverwaltungsbeamten. Auch

aben Erörterungen über wichtige grundsägliche Fragen

gefehlt. In dieser Hinsicht ist vielleicht der Mangel

eines forftlichen Vertreters in der Kammer zu be-

merken. Die Zahl der Redner war gegen früher ge= |

ringer, ferner sind nicht zum Schaden der Sache die

früher stets einen breiteren Rahmen einnehmenden

Streuwerksreden und kleinliche Beschwerden gegen ein-

zelne Beamte glücklich unterblieben . Zum Schluffe

sei noch angeführt, daß der auf dem Felde der Ehren

gefallenen Forstbeamten ehrenvoll gedacht und daß Krieg erheblich vermindert worden . Im Maihefte sind die

dem ganzen Stande sowohl seitens des Ministers als

der Vertreter aller Parteien für seine unter besonders

1914.

1. Der Oberförster der Oberförsterei Grebenhain, Forst-

meister Gustav Krug zu Grebenhain in die Ober=

försterei Düdelsheim (Wohnsitz zu Büdingen).

1915.

1. Der Oberförster der Oberförsterei Mitteldid, Forst-

meister Johannes Hillerich zu Langen in die Ober-

försterei Münster (Wohnsiz zu Dieburg) ;

2. der Oberförster der Oberförsterei Michelſtadt, Forſt-

meister Eduard Heß zu Michelstadt in die Ober=

försterei Kelsterbach.

Ernennungen.

1914.

Forstaſſiſtent Otto Schwieder zu Ortenberg zum Ober-

förster der Oberförsterei Grebenhain.

1915.

Forstassistent Hermann Koch zu Lorsch zum Ober=

förster.

1) Die Zahl der hessischen Forstaſſeſſoren ist durch den

bis dahin Gefallenen oder seit langer Zeit Vermißten be-

reits mit Angabe von Geburtsort nnd zeit, lezter Zivil-

schwierigen Verhältniffen geleisteten vorzüglichen Dienfte ftellung und militärischer Stellung aufgeführt. Zu den 13

bie größte Anerkennung ausgedrückt wurde . dort genannten ist inzwischen noch ein vierzehnter hinzu-

gekommen: Rudolf Glaser, geb. in Nordheim am 17. März

1885, in Frankreich gefallen im April 1916. Derselbe war

vor dem Kriege in den Waldungen des Fürsten Schönburg-

Waldenburg in Rumänien mit Forsteinrichtungsarbeiten be

schäftigt; im Heere war er Leutnant der Reserve beim Kgl.

Sächsischen Schüßenregiment 108, dekoriert mit dem Eisernen

Kreuz, dem Albrechts -Ritterkreuz und der Heff. Tapferkeits-

| medaille.

8



226

Anstellungen.

1914.

1. Forstaffessor Karl Blig aus Lengfeld als Forst

asistent ;

2. Forstaffeffor Heinrich Weiß aus Liederbach als Forst

assistent.

1915.

Forstaffessor Wilhelm Jochem aus Laubach als Forst-

assistent .

Charakter - Verleihungen.

1915.

1. Dem vortragenden Rat bei der Abteilung für Forst-

und Kameralverwaltung des Großh. Ministeriums

der Finanzen, Oberforstrat Julius Hein zu Darm-

stadt der Charakter als Geheimer Oberforstrat".

2. Der Charakter als „Geheimer Forstrat " :

"

a) dem Oberförster der Oberförsterei Ober- Eschbach,

Forstmeister August Schwarz zu Ober-Eschbach ;

b) dem Oberförster der Oberförsterei Lengfeld, Forst-

meister Alfred Preuschen zu Lengfelder Forsthaus ;

c) dem Oberförster der Oberförsterei Langen, Forst-

meister Ernst Klump zu Langen.

50 Mt., bei einem Forstassistent 100 Mt., bei einem

Oberförster 150 Mk. jährlich . Ist mit einem Ant

nach Anordnung des vorgesetzten Ministeriums Dienst

wohnung verbunden, so ist hierfür der Betrag zu

entrichten und vom Gehalt abzuziehen, welcher der in

den Gehalt aufgenommenen Vergütung für Wohnungs-

aufwand entspricht . Dieser Abzug beträgt z . B. bei

Forstwarten 250 Mt. jährlich.

Forstassistenten . 400

Oberförstern

•

• " "

· • 550 " "?

Die Gehaltssäge sind folgende :

Forstwarte 1600-2250 Mt. Aufrückungszeit

18 Jahre , 3jährig . Gehaltsbeträge in den Auf= "

rückungsstufen : 1600 , 1700 , 1850 , 1950 , 2050, 2150,

2250 Mt. Nicht pensionsfähige Bekleidungszulage =

100 Mt. Nach 21 Dienstjahren erhalten die Forst

warte eine pensionsfähige Zulage von 200 Mk.

Forstassistenten 3200-4100 Mk. Aufrüdungs-

zeit 12 Jahre, 3jährig . Gehaltsbeträge in den ein-

zelnen Aufrückungsstufen 3200 , 3500, 3700, 3900,

4100 ME.

Beim Uebergang in die höhere Stellung als Ober-

3. Der Charakter als „ Forstmeister " dem Oberförster förster, forsttechnischer Beamter des Forstvermessungs

Dr. Alwin Schenck zu Darmstadt.

Ordens - Verleihungen.

1914.

Die Krone" zum Ritterkreuz I. Kl . des Verdienst-

ordens Philipps des Großmütigen :

1. dem Forstmeister Friedrich Bücking zu Büdingen,

2. dem Forstmeister Ludwig Spieler zu Friedberg

aus Anlaß ihrer Versetzung in den Ruhestand.

1915.

Das Komturkreuz II . Kl. des Verdienstordens Philipps

des Großmütigen dem ordentlichen Professor an

der Landes -Universität Gießen , Geh. Forstrat

Dr. Karl Wimmenauer.

B. Geseze , Verordnungen , Bekannt-

machungen.

1. Gesez, betreffend die Besoldungen ,

Ruhegehalte und die Hinterbliebenen

versorgung der Staatsbeamten , vom 21. März

1914 (Reg.-BL. Nr. 10 , Seite 95 u . ff.) Die neue

Fassung des Gesetzes vgl. S. 195 - 206.

Die Bestimmungen haben mit Wirkung vom 1. April

1914 eine neue Regelung erfahren . Im großen ganzen

sind die Grundsähe des früheren Gesetzes beibehalten

und Härten in legterem wurden beseitigt.

Eine Vergütung für Wohnungsaufwand wird nicht

mehr gewährt, sie ist im Gehalt inbegriffen. In den

Städten Darmstadt, Offenbach, Gießen, Mainz und

Worms kommen zu den Gehaltssätzen nichtpensions-

fähige Ditszulagen; sie betragen bei einem Forstwart

=

und Taxations-Bureaus, Miniſterialsekretär wird ihnen

bei Bemessung des Gehalts ihre gesamte Besoldungs-

dienstzeit wie bei einer ersten Anstellung gerechnet.

Oberförster 3400-7400 Mt. Aufrückungszeit

24 Jahre, 3jährig .

Gehaltsbeträge in den einzelnen Aufrückungsstufen

3400, 3900, 4400, 4900, 5400, 5900, 6400, 6900,

7400 ME.

Für die bei Inkrafttreten dieses Besoldungstarifs

(1. April 1914) bereits angestellten Beamten betragen

die Gehaltssäße 3500 , 4000, 4500 , 5000, 5500,

6000, 6500, 7000, 7400 M.

Durch das Gesez haben auch die Bestimmungen

des Gesetzes über Versetzung der Zivilbeamten in den

Ruhestand vom 27. November 1874 (Reg.-BI. S. 671),

das in ſeiner neuen Faffung Seite 206-210 abge:

druckt ist, eine sehr wesentliche Aenderung erfahren .

Letzteres bestimmt in Artikel 2 :

Wird ein Beamter nach zurückgelegtem fünften

Dienſtjahre in den Ruhestand verſeßt, ſo erhält er

als Ruhegehalt , (Penſion) 40 % seiner Besoldung.

Für jedes weitere zurückgelegte Dienstjahr werden

vom 6.-10 . Dienstjahre 20% , vom 11. - 30 . Dienft

jahre 11/20/%, und vom 31. -40 . Dienstjahr 1 %

zugesezt. Wer nach zurückgelegten 50 Dienſtjahren

in den Ruhestand versezt wird , erhält den vollen

Betrag seiner Besoldung als Ruhegehalt. "

Die neue Fassung dieses Artikels behält die Vor-

schriften bis zum 30. Dienstjahr bei ; vom 31.-40.

Dienstjahr wird jedoch nur 12 % zugefeßt und der
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#gehalt darf dabei 85 % des pensionsfähigen Ge=

nicht überschreiten.

Die Bestimmungen über die Hinterbliebenen-Ver-

ang der Staatsbeamten (vgl. die Geseze vom

Buni 1886, Reg.-Bl. Seite 95 und vom 2. August

D. Reg. Bl . Seite 397) haben eine Aenderung

ingehend erfahren, daß das Witwengeld während

ersten 5 Jahre der Anstellung von 30 % auf

to des Ruhegehalts und der Mindestbetrag des

engeldes von 216 Mt. auf 300 Mt. erhöht

Ede.

Verordnung , die Ausführung des Jagd =

afgesetes , insbesondere Anordnungen wegen

Hegezeit betreffend, vom 29. April 1914

(Reg.-Bl. Nr. 12, Seite 218) .

11. die Hegezeit für den Star beginnt mit dem

1. Februar und endigt mit dem 31. Juli, die

bezeichneten Tage jedesmal mit einbegriffen;

12 die Hegezeit für Muffelwild wird bis auf wei-

teres auf das ganze Jahr ausgedehnt.

§ 3.

Es bleibt vorbehalten, aus forst- und feldpolizei=

lichen Gründen die Hegezeit für einzelne Wildarten

vorübergehend aufzuheben.

Mit dieser Neuordnung der Hegezeiten sind die

Wünsche der Jägerwelt größtenteils erfüllt worden .

3. Gesez , die Teilung von Grundstücken be =

treffend, vom 23. Mai 1914 (Reg.-Bl. Nr. 14,

Seite 235).

Nach dem Artikel 94 und Artikel 95 , Abs. 2 des

Unter Aufhebung einer Anzahl früherer Bestim- Gesezes, die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches

angen wird folgendes bestimmt :

§ 1.

Die allgemeine Hegezeit in Wald und Feld beginnt

mit dem 1. Februar einſchließlich und endigt mit dem

31. Auguft einschließlich.

Bon der allgemeinen Hegezeit bestehen außer

en in dem Artikel 30 des Jagstrafgeseges vom

19. Juli 1858

9. August 1893

ahmen:

angeführten —dienachfolgenden Aus-
-

1. die Hegezeit für weibliches Rehwild beginnt
1. die Hegezeit für weibliches Rehwild beginnt

mit dem 15. Dezember und endigt mit dem

15. Oktober ;

2. die Hegezeit für männliches Rehwild beginnt

mit dem 15. Dezember und endigt mit dem

30. April;

3. die Hegezeit für den Dachs beginnt mit dem

15. Februar und endigt mit dem 15. Mai ;

4. die Hegezeit für Hafen beginnt mit dem 1. Fe-

bruar und endigt mit dem 30. September;

5. die Hegezeit für Auer- , Rackel- , Birk , Hasel ,

Fasanen- und Truthennen beginnt mit dem

1. Februar und endigt mit dem 15. September;

6. die Hegezeit für Auer , Rackel-, Birk , Hasel-,

Fasanen- und Truthähne beginnt mit dem

1. Juni und endigt mit dem 15. September ;

7. die Hegezeit für Enten beginnt mit dem 1. Fe-

bruar und endigt mit dem 15. Juli;

8. die Hegezeit für Waldschnepfen beginnt mit

dem 1. April und endigt mit dem 15 September ;

9 die Hegezeit für Sumpfschnepfen , Trappen ,

Brachvögel und Kiebige beginnt mit dem

16. April und endigt mit dem 15. Juli ;

10. die Hegezeit für Rebhühner beginnt mit dem

1. Dezember und endigt mit dem 31. August ;

betr. , vom 17. Juli 1899 ist eine Teilung von Grund-

ſtücken (ausgenommen Weinberge, Gartengelände, Obſt=

baumstücke, Kraut- und Gemüseländer, sowie Grund-

stücke, die zu öffentlichen Zwecken oder zu Hofraiten

abgetreten werden), nur insoweit zulässig, als hier-

durch keine selbständigen Teilstücke unter 10 Ar Acker-

oder 6 Ar Wiesengelände und unter 50 Ar Wald-

gelände gebildet werden .

Von diesen Bestimmungen kann jezt Befreiung

bewilligt werden. Zuständig ist für Acker- und Wiesen=

gelände das Großh. Ministerium des Innern, für

Waldgelände das Großh . Ministerium der Finanzen.

Wird die Befreiung nachträglich bewilligt , so ist die

Teilung von Anfang an als gültig anzusehen .

4. Verordnung, die Abänderung der Verord=

nung über die Tagegelder, Reisekosten und

Umzugskosten der Zivilbeamten vom 9. Sep-

tember 1879 betr., vom 27. Juni 1914 (Reg.-Bl.

Nr. 15, Seite 247).

Seither bestand Anspruch auf Entschädigung dann,

Rückweg einen Zeitaufwand von mehr als 3 Stunden

wenn das Geschäft einschließlich der Zeit für Hin- und

Zeitaufwand von über 3, jedoch unter 6 Stunden , so

erfordert hat . Erforderte das Dienstgeschäft einen

war die Hälfte des Tagegeldes anzusetzen . Diese Zeit-

grenzen sind auf 4 Stunden, bezw . über 4 , jedoch

unter 8 Stunden hinaufgescht worden .

5. Gesez , Aenderungen des Gesetzes vom

17. Januar 1901 , die Dienstbezüge der staat=

lich bestätigten Forstwarte betr., vom 29. Juli

1914 (Reg.-Bl. Nr. 28 , Seite 317 ) .

Das f. 3t. im Juliheft 1902 der Allgem. Forst-

und Jagdzeitung ausführlich besprochene 1901er Ge=

set brachte den staatlich bestätigten Forstwarten den

lang ersehnten gesetzlichen Anspruch auf Gehalt, Ruhe
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(Reg.-Bl. Nr. 38, Seite 473).

In Friedberg hatten 2 Großh. Oberförster

ihren Wohnsiz : Heldenbergen und Friedberg. Le

gehörte zu den 9 Oberförstereien , welche nach den

schlüssen bei der Beratung des 1912er Haupto

schlags nur auf den Inhaber hewilligt wurden

nach Erledigung nicht wieder besetzt werden soll

Da der Fall eingetreten ist, wird durch die Bekan

machung die Großh. Oberförsterei Friedberg au

hoben und aufgeteilt. Die seitherige Großh. Of

försterei Heldenbergen zu Friedberg erhält die amtli

Bezeichnung Oberförsterei Friedberg.

gehalt, Witwen- und Waiſenversorgung . Im allge- | 8. Bekanntmachung , Organisation der

meinen betrug der Gehalt 70 % des Gehalts eines förstereien betreffend, vom 9. Oktober

Domanialforſtwarts . Grundlegend waren die Bestim

mungen des Gesetzes vom 9. Juni 1898, die Besol=

dungen der Staatsbeamten betreffend . Als nun das

unter 1. besprochene Gesetz vom 21. März 1914 den

Staatsbeamten eine Aufbefferung ihrer Bezüge brachte,

konnte diese Aufbefferung nicht kurzer Hand auch den

durch das Gesetz vom 17. Januar 1901 betroffenen

Beamten zugebilligt werden, da im lezteren ausdrück-

lich die Gehaltsfäße des 1898er Besoldungsgesetzes er-

wähnt waren . Es mußte deshalb für die staatlich

bestätigten Forstwarte = Kommunalforſtwarte ein

neues Gesez erlaſſen werden. Deffen Artikel 3 heißt

jezt:

„Der Gehalt der Kommunalforstwarte in Forst-

warteien mit 300 Hektar oder mehr Waldfläche

bemißt sich nach den Vorschriften, die für die Dienst-

bezüge der Domanialforſtwarte jeweils gelten. "

Da nach dem gleichfalls anders gefaßten Artikel 4

dieſer Grundſaß auch bei den Forstwarten mit weniger

als 300 ha Waldfläche ſinngemäße Anwendung findet,

so bedarf es in Zukunft keines neuen Gesezes, um bei

einer etwaigen Erhöhung der Gehalte der Domanial

forstwarte auch die Bezüge der Kommunalforſtwarte

hinaufzusehen.

Das Gesetz ist in seinem neuen Wortlaut — wo=

bei auch der Sprachgebrauch des Forstverwaltungs-

gesetzes vom 15. April 1905 übernommen wurde

Seite 319-323 des Regierungsblatts von 1914 ab=

gedruckt.

-

6. Verordnung , die Jagdwaffenpåſſe betr. vom

19. August 1914 (Reg.-Bl. Nr. 36, Seite 465) .

Die Vorschriften in § 7, Absatz 2 der Verord=

nung vom 30. Juni 1894 werden dahin erweitert,

daß in der Provinz Rheinhessen und im Kreise Groß-

Gerau Jagdwaffenpässe auf Inhaber nur mit aus=

drücklicher Genehmigung des zuständigen Kreisamts

an Ausländer abgegeben werden dürfen.

Die Verschärfung der Vorschriften erfolgte aus

militäriſchen Rückſichten (Bereich der Festung Mainz) .

Da die Jagdwaffenpaß-Verordnung in den lezten

Jahren verschiedene einschneidende Abänderungen er

fahren hat, so wurde die Regierung ermächtigt, den

Tert der Verordnung in der jezt gültigen Fassung

bekannt zu geben.

Dies geschieht durch

7. Bekanntmachung des Textes der Verordnung

über die Jagdwaffenpässe vom 30. Juni 1894

in der vom 16. Oktober 1914 an geltenden

Fassung, vom 4. November 1914 (Reg.-Bl. Nr.

38, Seite 475) .

9. Verordnung , die Ankerkuilenfischerei

Rhein betreffend, vom 9. Juni 1915 (Reg

Nr. 13, Seite 163) :

Auf Grund der Artikel 15 und 47 des Gese

vom 27. April 1881 , die Ausübung und der E

der Fischerei betreffend, wird beſtimmt:

§ 1.

Der Fischfang mittelst Ankerkuilen ist auf de

Nebenflüffen und Altwäffern des Rheins verbote

ebenso 1 km oberhalb und 1 km unterhalb der Grenze

eines Altwassers im Rheinstrom selbst.

§ 2.

Der Fischfang mittelst Ankerkuilen ist auf de

Rhein in der Zeit vom 1. Dezember bis 15. Ju

verboten und in der Zeit vom 16. Juli bis 30 .

vember nur unter folgenden Bedingungen gestattet.

§ 3.

Fischereibezirke mit einer Ausdehnung

bis zu 1 km dürfen nur mit 1 Ankerkuile

2 Anterfuilen

" " 71/2 " " " "

10 3 "
" " " " " "

4 "
" " "über 10

befischt werden .

§ 4.

Mehr als zwei Schocker dürfen nicht beieinander

liegen und zusammen nicht mehr als zwei Ankerkuilen

fischen.

Jeder Schocker muß mit zwei Mann zur Bedie

nung besezt sein.

$ 5.

Die in § 2 der Verordnung vom 14. Dezember

1887 (Reg.-Bl. S. 303) vorgeschriebene wöchentliche

Schonzeit findet auf die Ankerkuilenfiſcherei keine Un-

wendung.

§ 6.

Die Maschenweite des Ankerkuilen- Schlußneßes darf

in nassem Zustande von der Mitte des Knotens -
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tem Garn entlang gemessen

1,5 cm betragen.

nicht weniger als

Das Schlußnet muß durch eingespannte Reifen,

die nicht mehr als 1 m Abstand von einander haben

darsen, in einer solchen Stellung im Wasser gehalten

werden, daß ein Zerdrücken der Fische vermieden wird .

Unmittelbar hinter dem letzten Reifen ist dasist das

Stlußnet so abzubinden, daß die Bildung eines Sackes

unmöglich iſt.

$ 7.

Zuwiderhandlungen gegen die in §§ 1-6 ent:

baltenen Vorſchriſten werden gemäß Artikel 64 des

ejeges vom 27. April 1881 mit Geldstrafe bis zu

150 Mt. oder mit Haft bestraft.

19. Berordnung , die Jagdwaffenpässe betref=

jend, vom 8. September 1915 (Reg.-Bl. Nr. 16 ,

Seite 183).

Es wird bestimmt :

Artikel 1 .

Ein auf sieben unmittelbar auf einander folgende

Tage lautender Jagdwaffenpaß kann auch ohne den

Nachweis des Besizes eines noch gültigen deutſchen

Jahresjagdwaffenpasses jedem Reichsdeutschen ausge=

stellt werden, der freiwillig oder auf Grund der Tienſt-

pflicht an dem gegenwärtigen Kriege teilnimmt, oder

teilgenommen hat .

Die Abgabe für einen Wochenjagdwaffenpaß für

Kriegsteilnehmer beträgt 10 Mk. , gleichviel ob der

Antragsteller seinen Wohnsig oder ständigen Aufent=

halt in Heffen, in einem anderen deutschen Bundes-

staat oder im Ausland hat.

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver-

kündigung im Regierungsblatt in Kraft und erlischt

mit dem Wiedereintritt des Friedens.

(Fortsetzung folgt. )

Notizen.

A. Jagdliches aus dem Schüßengraben.

DerWildstand des westlichen Operationsgebietes ist strecken=

weise trog der langen Stellungskämpfe noch überraschend gut.

Man könnte auch sagen, er ist wieder gut. Denn zweifellos

bat sich das Nuzwild seit Herbst 1914 erholt und stark ver-

mehrt, wenigstens die kleineren Wildgattungen. Besonders

anfällig ſind die starken Beſtände an Rebhühnern. Dies er-

hält sich daraus, daß die Jagd von unseren Truppen überall

glich gehandhabt worden ist und daß andererseits immerhin

weite Strecken in und vor den vordersten Linien nicht bejagt

(dafür freilich oft in anderer Weise gestört) werden, so daß sich

hier immerhin sozusagen kleine Schonreviere bilden. Ferner

bietet das Gelände in vorderster Linie sehr reichhaltige Aefung

weil sich beispielsweise Hafer und andere Getreidearten überall

burch Naturverjüngung vermehrt haben. An diesen selbst aus.

gefallenen Nußpflanzen kann man übrigens vom Graben aus

fehr interessante ökologische Studien machen, ebenso wie on

ber natürlichen Besiedelung zahlreicher Stellen verlassenen

Kulturlandes mit Holzzewächsen. Das weiter zurückliegende

Gelände wird, wie all emein bekannt, in echt deutscher Sorg-

famleit soweit möglich bestellt und bewirtschaftet . Auch hier
Findet

man hinreichend Wild und selbstverständlich eine sach-

gemäße Durchführung der Jagdpolizei, welche der volks- bezw.

friegswirtschaftlichen Bedeutung der Jagd völlig gerecht wird.

Ebenso fügt sich natürlich auch die Fischerei in den Rahmen

unſerer wirtſchaftlichen Maßnahmen ein.

Neben dem Rebhuhn findet sich gelegentlich die Ringel-

taube, die Zwergtrappe, die Wildente. Im vorigen Herbste sah

ich auch große Flüge von Wildgänsen. Vom Haarnugwild ist

bei uns Hase und Kaninchen am häufigsten . Ersterer auch in

vorderster Linie als „ Drahtverhauhase“ allgemein beliebt und

mit Intereffe beobachtet.-

Auffällig zahlreich ist das gefiederte Raubzeug. Verschiedene

Fallenarten rütteln gerne nach Mäusen usw. über dem Draht-

berhau und ruhen auf deffen Pfählen aus. Die zahlreichen

1916

(jezt bei uns durch energische Vertilgung sehr verminderten)

Mäuse und Natten sowie die Ruinen der an der Front liegen-

den Gebäude mögen auch dazu beitragen, daß sich verschiedene

Eulenarten besonders häufig zeigen. Oder es wird einem

deren Häufigkeit nur besonders auffällig, weil wir alle mit-

einander nachts weit mehr als im Frieden alle Sinne anspannen

und schärfen müssen.
A. M.

B. Forstliche Vorlesungen an den Hochschulen im

Wintersemester 1916/17,

I. Universität Gießen.

--

Prof. Dr. Weber : Einführung in die Forstwiſſenſchaft,

cinständig. Forstbenugung II . Teil, vierständig. Forst-

politik II. Teil, vierstündig. Konversatorium über forstliche

Produktionslehre und die Forstverwaltungsfächer, einstündig .

Praktischer Kursus über Forstbenugung und Technologie

(Exkursionen) am Samstag Nachmittag. Privatdozent Dr.

Baader: Holzmeßkunde mit Uebungen im Walde, dreiſtändig.

Uebungen auf dem Gebiete der Waldwertrechnung und

Statif, einstündig.

-

Außerdem zahlreiche Vorlesungen aus den Gebieten der

Mathematif, der Naturwissenschaften, der Rechtekunde, Volks-

wirtschaftslehre, Finarzwissenschaft Landwirtschaft uſw.

Beginn der Immatrikulation am 16. Oktober, der Vor-

Lesungen am 23. Oktober. Das allgemeine Vorlesungsver-

zeichnis kann vom Univ .-S fretariat bezogen werden.

Für Vorlesungen usw. derjenigen Dozenten, welche wie

die beiden der Forstwissenschaft im Heere stehen, Iann keine

Bewähr geleistet werden. Jedoch wird nach Möglichkeit für

Vertretung gesorgt.

--

II. Universität München.

Geh. Hofrat Dr. Brentano : Wirtſchaftsgeschichte, fünf-

fündig. Prof. Dr. Endres : Forstpoliftit, fünfstündig ;

Waldwertrichnung und forstl. Statik, vlerſtündig ; Uebungen

31
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hiezu; Einführung in die Forstwiſſenſchaft, dreiſtändig (mit

Lehrwanderungen) . Prof. Dr. Log : Allgem. oder theore

tische Volkswirtschaftslehre, fünfstündig ; Finanzwirtschaft, fünf-

ständig. Prof. Dr. Namann: Bodenkunde mit Lehrwan-

wanderungen, fünfstündig ; Bodenkundl. Praktikum für Geüb-

tere, täglich und halbtäglich ; kleines bodenkundliches Prakti

fum. Prof. Dr. Freiherr von Tubeuf: Anatomie und

Physiologie der Pflanzen, vierständig ; Mikroskopisches Prakti

tum. - Prof. Dr. Schüpfer : Forsteinrichtung, fünfftündig ;

Baum- und Bestandsmaſſenermittelung, dreistündig ; Praktische

Nebung in Verbindung mit Lehrwanderungen. Prof. Dr.

Fabricius (3. 3. beim Heere) : Waldbau, sechsſtündig mit

Lehrwanderungen. Prof. Dr. Escherich : Forszoologie

I. Teil : Wirbeltiere, vierstündig ; Praktische Uebungen ; Leitung

wissenschaftlicher Arbeiten. Prof. Dr. Willstätter: Anor-

ganische Experimenhemie, fünfstündig. - Prof. F. Brunn:

Elemente der höheren Mathemathik und der darstellenden Geo-

metrie, vierstündig. — Prof. Dr. Jaffe : Oekonomische Polis

tif II . Teil : Gewerbepolitik und gewerbliche Arbeiterfrage,

weistündig. - Prof. Dr. Leonhard : Dekonomische Politik

I. Teil : Argrarpolitik, zweistündig. Privat-Toz. Dr.

Schmauß (3. 3t. beim Heere) : Allgemeine Meteorologie und

stlimatologie, vierständig.

III. Universität Tübingen.

----

Prof. Dr. v . Bühler : Einleitung in die Forstwissenschaft,

zweistündig mit Uebungen und Exkarſionen. Waldbau I,

dreistündig mit Uebungen und Exkursionen. — Exkursionen und

Uebungen, insbesondere für Kriegsteilnehmer. Prof. Dr.

Wagner ( 3t. im Heere) : Waldwertrechnung, dreistündig

mit Uebungen. Forstschuß, dreistündig. Seminarübungen,

dreiſtändig, und Exkursionen am Donnerstag und Samstag .

Sonstige Vorlesungen wie ad I.

· —

Anfang des Wintersemesters : 16. Oktober.

14. März.

IV. Technische Hochschule Karlsruhe.

Abteilung für Forstwesen .

Schluß:

Demoll: Zoologie, Fischerei. - Engler: Anorgan.

Chemie, Praktikum. - Klein: Botanik. Pflanzenkrankheiten ,

Praktikum. — Lehmann : Phyſik. — Paulce : Geologie II,

Mineralogie. Schultheiß : Melerologie.
---

Bürgin: Planzeichnen.” Haid: Brakt. Geometrie.

Noether: Mechanik.

-

Hausrath: Forstpolitik, verwaltung, Waldwegbau . -

Helbig: Bodenkunde. Müller: Einführung in die Forst:

wissenschaft, Holzmeßzkunde, Forstelnrichtung II, Waldwertrech.

nung. Siefert: Waldbau I, Forstbenutzung. Wim-

Cronberger: Landwirtſchaft.

Flügel: Baufonſtruktionen

mer: Das Holz.

Drach: Wiesenbau.

Fuchs: Biologie.

-

6 .

P. Fuchs: Soz . Gesetzgebung. Lewald : Verfassungs-

und Verwaltungsrecht. Mainhard : Bürg. Necht.

v. Zwiedinec: Volkswirtſchaftslehre, Geld, Bank, Trans-

portwesen.

Beginn 10. Oktober.

Auskunft durch den Abteilungsvorstand Prof. Dr. Hausrath.

V. VII. Die Forsakademieen Eberswalde, Münden und

Tharandt.

bleiben bei Fortdauer des Krieges voraussichtlich geſchloſſen.

Andernfalls folgt noch besondere Anzeige .

C. Der Präsident des Kriegsernährungsamtes an

die Bundesregierungen. ')

Die vielseitigen Aufgaben der Volfsernährung im gegen-

wärtigen Kriege laſſen es erwünſcht erscheinen, auch die Nuß-

barmachung der im Walde kostenlos sich bieten

den Nährstoffe durch geeignete organisatorische Maßnahme

so wirksam als möglich zu gestalten.

Neben anderen Fragen bedarf vor allem die in Kürze cins

ſeßende

Beeren und Pilzernte

einer baldigen Regelung nach einheitlichen Grundsägen in alla

Teilen des Reiches unter Berücksichtigung der in den einzelnen

Lanbestellen geltenden besonderen gesetzlichen Bestimmunge

und bereits erlassenen Verordnungen.

Im Interesse einer möglichst vollkommenen Aus nugun

der Beeren- und Pilzernte wie auch dem Schuft

des Waldes selbst gegen unberechtigte Uebergriffe wird e

am besten dienen, wenn Staat , Gemeinden und Private

allen berechtigten Wünschen der sammelnden Bevölkerung in

gleichem Maße entgegenkommen , insbesondere derselben durch

ihre Forstverwaltungen geeignete Erntegebiete zuweisen und

die Ueberwachung der Sammler im Walde ſelbſt in die Hand

nehmen.

Hierfür bietet die Ausgabe nicht übertragbarer, auf den

Inhaber lautender Ausweisscheine , die je nach Herkommen

unentgeltlich oder gegen eine geringe Anerkenntnisgebühr auk ,

gefertigt werden, eine geeignete Handhabe für die Kontrolle

der Sammler durch die Forstbeamten des äußeren Dienſtes

oder sonstig dafür bestellte Aufsichtspersonen, wie Feldhüter

Vorarbeiter, Kriegsbeschädigte u. a.

Das Verfahren gibt die Möglichkeit, einerseits Arbeitss

fräfte, die volkswirtschaftlich anderweit nüglicher zu verwenden

find, fernzuhalten, andererseits der Begehung von Fork

und Jagdfreveln verdächtige oder bereits vorbestrafte Ber-

foxen durch Versagung des Ausweisscheines vom Walde aus-

zuschließen.

Die Ausstellung solcher auf den Inhaber lautender Aus-

weise wird in der Regel auf die erwachsenen Mitglieder einer

Familie beschränkt werden können, während für Kinder die

Ausgabe gewöhnlicher Beeren- und Pilzzettel, wie solche seits

her schon vielerorts üblich waren, ausreichend sein dürfte.

In solchen Landesteilen, in denen eine gefeßliche Hand- |

habe für die O ganiſation der Beeren- und Pilzernte fehlt,

wird zu erwägen sein, inwieweit mit Rücksicht auf den bo

stehenden Kriegszustand die Mitwirkung der Generalsy

kommandos durch Erlaß einer Anordnung für die Aus-

gabe von Ausweisscheinen ausnahmsweise angerufen werden

fann.

Es wird ferner eine Regelung des zeitlichen Bes

ginns der Beerenernte, um einer unwirtschaftlichen Aus-

beutung vor Eintritt der vollen Reise vorzubeugen, durch po

lizeiliche Verordnung, insoweit diese noch nicht geschehen sein

sollte, unverzüglich in Aussicht zu nehmen sein.

Inwieweit eine Festsetung von Höchstpreisen, inks

beſondere für Heidelbeeren in Aussicht zu nehmen ist, muß der

Entscheidung der Landesbehörden von Fall zu Fall überlaſſen

bleiben. Es werden hierbei im Wesentlichen nur solche Fälle

ins Auge zu fassen sein, in denen besonders durch Auffäufer

Preistreibereien in einem Maße stattfinden, daß die notwendige

Versorgung der Bevölkerung , kommunalen Verbände und

Militärbehörden in Frage gestellt wird, und in denen mit den

Bestimmungen der Bundesratsverordnung gegen übermäßige

Pressteigerung nicht geholfen werden kann.

Von einer Beschränkung der Beerenernte auf bestimmte

1) Dieser und die beiden folgenden Erlasse des Präsidenten

des Kriegs-Ernährungsamtes sind uns von da zur Veröffent

lichung zugegangen.

D. Red.
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laze in der Woche ist im Interesse einer möglichst ausgiebigen

fusaugung derselben abzusehen.

Erwünscht ist ferner beim Vollzug der Beerens und Pilz

arte eine rege Beteiligung der Schulen , für welche

be Freigabe sowohl einzelner Schultage als auch die Gewäh.

rung förmlicher Ferien in Aussicht zu nehmen ist.

Auch werden die Militärverwaltung darum anzugehen

ein,für die Lazarette die Anordnung zu treffen, daß diese

Ach an dem Einbringen und der Verwertung der Beeren- und

Bilgernte beteiligen.

Den Privatwaldbesigern wird , insoweit diese mit

Kücſicht auf die Kriegslage nicht schon aus eignem Antrieb

der beerens und pilzsammelnden Bevölkerung die erforderlichen

Gleichterungen für das Betreten des Waldes gewähren, in

serigneter Form durch die dazu berufenen Behörden nahe zu

legen sein, sich den für die Staats-, Gemeinden usw. Wal.

bangen getroffenen Anordnungen unbeschadet des Rechts

der Selbstgewinnung der auf dem eigenen Waldgrund wach-

enden Beeren und Pilze - finngemäß anzuschließen . Den

ferner in Betracht kommenden größeren Kommunalverbänden

wird zu empfehlen sein , die erforderlichen Anordnungen zur

Einrichtung von Sammelstellen , wie dies mehrfach

ſchen üblich ist , sowie nötigenfalls auch von Trocken-

anlagen zu treffen und insbesondere der Abwickelung des

Zwischenhandels (Unternehmer , Aufläufer , Konserven

Fabriten) durch behördliche Aufsicht wie durch Be

ellung von Vertrauenspersonen ein Augenmerk zu-

Lawenden, um Preistreibereien , Zurückhaltung der Ware,

Fälschungen usw. rechtzeitig aufdecken und verhindern zu können.

Die Gemeindebehörden werden ferner für den Bedarf

derMilitärbehörden dahin zu wirken haben, daß den von

bieſen bezeichneten Abnahmestellen für Beeren und Pilze die

angeforderten Mengen rasch und vollständig zugeführt werden.

Auch die Eisenbahnverwaltungen werden bei der Ver-

Sendung der Beeren und Pilze um ihre Mitwirkung im In

tereſſe einer raſchen Abwickelung des Versandgeschäfts zu er

fuchen sein.

Für den Vollzug der Pilzernte liegen die Ver-

hältnisse mehrfach anders als für die Beerenernte. Während

bie lettere sich meist in kürzerer Zeit abzuwickeln pflegt, ver=

teilt sich die Bilzernte auf die gesamte wärmere Jahreszeit,

innerhalb deren nur bestimmte, meist von der Witterung ab-

hängige Zeitabschnitte eine lohnende Ernte zu gewähren pflegen.

Die furze Lebensdauer der Pilze erfordert außerdem, wenn

beren Ertrag voll ausgenugt werden soll, eine besondere Orts-

tenntnis, Aufmerksamkeit und Rührigkeit der Sammler.

Der Sammler muß daher über eine sichere Kenntnis aller

wichtigeren Arten verfügen , um einerseits alle wertvolleren

Speisepilze bei der Ernte berücksichtigen zu können, anderer-

ſeits aber alle untauglichen und insbesondere giftigen Pilze

jur Vermeidung von Unglücksfällen auszuscheiden.

Trog der seither in anerkennenswerter Weise und mit

wachsendem Erfolg durch Behörden, Schulen, wissenschaftlichen

Vereinigungen , Gebirgs, und Wandervereine , Hausfrauen-

tereine und andere Private tetriebenen Aufklärungen

weiter Volkskreise ist heute noch mancherorts die Kennt.

nis der wichtigeren eßaren und giftigen Pilze wenig ver-

breitet und nainentlich das Mißtrauen der Bevölkerung gegen

bie Pilzkost noch nicht beseitigt. Ich darf in dieser Hinsicht

auf die anliegende Schrift : Bedeutung der Pilze für die Volks-

ernährung“ von W. Obermeyer empfehlend hinweisen.

"!

Wenn bedacht wird, daß 1 Kilo friſcher Pilze i . A. einem

Nährwert von 100 Gramm Fleisch entspricht, und daß alljährs

lich bedeutende Mengen wertvoller Pilze infolge der bestehen.

den Hemmungen ungenußt verloren gehen, so muß es als ein

besonders dringliches Gebot der gegenwärtigen Kriegszeit an-

gesehen werden , daß Behörden , Schulen und Private

zur Aufklärung weiter Volkskreise erneut und mit beſonderem

Nachdruck beitragen.

Allgemein wird für die Verbreitung von guten Pilz-

tafeln und Belehrungsschriften durch die zuständige Be-

hörden in erhöhtem Maße Sorge zu tragen, demnächst die

Kenntnis der Pilze durch Vorträge , Unterrichtskurse,

Pilzausstellungen , Pilzwanderungen unter fachkun-

diger Führung zu fördern sein. Gleichzeitig ist auf eine ge=

eignete Unterweisung der Frauen in der Verwertung der Pilze

durch Mitwirkung der Haushaltungsschulen , Frauen-

vereine und Landesvereine vom Roten Kreuz hinzu-

wirken. Auch die naturwissenschaftlichen Vereine, die

Gebirgs- und Wandervereine, die Jugendorganis

sationen und sonstigen Vereinigungen dieser Art werden

bereit sein, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen und

zur Aufklärung weiterer Kreise beizutragen.

Eine wesentliche Aufgabe der Forstverwaltungen

wird darin zu erblicken sein , nach vorgängiger Unterweiſung

der Lokalforſtbeamten an der Hand von Pilztafeln , Merk-

blättern, Belehrungsschriften uſw. neben einer allgemeinen Auf-

klärung in den ländlichen Bezirken dafür Sorge zu tragen ,

daß der Bevölkerung geeignete Ernteorte im richtigen

Zeitpunkt zugewiesen werden, damit ein planloſes Absuchen

des Waldes an ungeeigneten Orten und zu ungeeigneten Zeiten

vermieden wird.

Die örtliche Waldaufsicht wird ferner ihr Augenmerk da

rauf zu richten haben, daß die Pilze pfleglich gesammelt,

insbesondere die größeren Edelpilze nicht ausgeriſſen , ſondern

abgeschnitten, und allgemein nur gesunde Pilze bezw. Pilzteile

durch Verlesen und Reinigen am Sammelort gewonnen werden.

In den größeren Städten wird auf eine ausgiebige

Verwendung der Pilzkost für die Kriegsküchen zum Zweck

der Massenspeisungen hinzuwirken sein. Dabei ist darauf hin

zuweisen, daß die Abfälle von Pilzen oder sonstig in ganzen

Stücken ausgeschiedene , für die menschliche Nahrung minder

taugliche Arten sich vorteilhaft zur Verfütterung an

Hühner und Schweine eignen . Ebenfalls sollten, wo wegen

zu weiter Entfernung der Sammelorte oder aus sonstigen

Gründen ein Versand nicht angängig ist, die für die mensch-

liche Ernährung nicht mehr benötigten Pilze durch Dörren

(Backöfen, Ziegeleien usw. ) zu Hühnerfutter verarbeitet werden.

ge=

Dringlich erscheint endlich eine verschärfte Aufsicht

des Handels mit frischen Pilzen und Pilzkonserven

trocknete Pilze, Pilze in Büchsen, Extrakte für Suppen uſw.

durch die zuständige Polizeibehörden. Neben einer Kontrolle

des Kleinhandels wird besonders die Marktaufsicht

sorgsam zu handhaben sein, damit minderwertige oder gesund.

heitschädliche Ware vom Verkehr ferngehalten wird.

Den vielfachen Fälschungen von Pilzkonserven wird durch

Aufschriftzwang nach der V rordnung vom 18. Mai 1916

(Reiche-Gefeßbl. S. 380) über die äußere Kennzeichnung von

Waren vorzubeugen sein.

Das Kriegsernährungsamt ſieht bei der Kürze der Zeit

und mit Rücksicht auf die in den einzelnen Landesteilen nach

Recht und Herkommen verschieden licgenden Verhältnisse davon

ab, über die Organiſation der Beeren- und Pilzernte besondere

Vorschriften anzuregen , legt jedoch Wert darauf, daß

den gegebenen Anregungen nach Möglichkeit Rech-

nung getragen wird. Es rechnet außerdem auf eine Unter-

stügung durch die wissenschaftlichen Zustitute der Hochschulen

31*
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und der Landesversuchsanstalten für Land- und Forstwirtschaft

im Interesse der Erforschung der Produktionsbedingungen der

Bodenfrüchte des Waldes, namentlich auch des Pilzwachstums

und der Möglichkeit seiner künstlichen Förderung.

Berlin, 27. Juni 1916. In Vertretung:

Gez. von Braun.

D. Der Präsident des Kriegsernährungsamtes an

die Bundesregierungen.

Der bestehende Mangel an Fetten und Delen machi

es erforderlich, alle für eine nachhaltige Behebung desselben

sich eignende Quellen so vollkommen als möglich zu erschließen.

Neben einer allgemeinen Vermehrung des Anbaucs von

Delpflanzen eröffnet sich im Bereiche der Forstwirtschaft

die Möglichkeit, durch eine ausgiebige Heranziehung der

diesjährigen Eichen schälwaldschläge zum Anbau

von Raps (Winterraps, Kohlraps, Kohlsaat) zur Steigerung

der Delproduktion wesentlich beizutragen.

Auf Grund der in den Königlich Bayrischen Staatsforsten

der Pfalz in den beiden lezten Jahren bereits gemachten güne

ftigen Erfahrungen ist eine alsbaldige Inangriffnahme größerer

Anbauflächen auf allen geeigneten Böden des Eichenschälwald-

betriebs nach Maßgabe der verfügbaren Vorräte an Saatgut

in Aussicht genommen.

Die mir vorliegenden Gutachten sprechen sich über die

Durchführbarkeit des Anbaues und den zu erwartenden Erute-

erfolg sowohl vom førsttechnischen als auch vom landwirtſchaft-

lichen Standpunkt gleichermaßen günstig aus.

Von der in der Reichsstatistik vom Jahre 1900 auf

446 537,2 ha ermittelten Gesamtfläche des deutschen Eiche s

schälwalds stehen heute nach Abzug der Umwandlungsbestände

und sonstiger für den Schälbetrieb minder in Frage kommender

Niederwaldflächen noch annähernd 250000 ha zur Verfügung .

Von dieser Fläche entfallen auf:

Kron- und Staatsforsten anne hernd

Gemeindeforsten

Stiftungsforsten

•

•

"

Genossenschaftsforsten

Privatforsten ..

An der Gesamtfläche sind beteiligt :

Preußen mit etwa

Bayern " "

Baden " "

Hessen "

"Oldenburg ,,

Elsaß-Lothringen mit etwa

10 000 ha

"

90 000

3 C00

32 000

115 000

!!

"

"

" "

70 %

10• "

5 "

2 "

2

Die übrigen deutschen Staaten, insbeson-

dere Württemberg und Sachsen , mit

zusammen •

"

6 "

Bei einem mittleren Umtrieb von 16 bis 17 Johren würde

unter normalen Verhältnissen die jährliche Schlagfläche rund

15 000 ha betragen. Infolge des durch die Kriegslage ge-

steigerten Bedarfs an Gerbstoffen kann jedoch mit dem Ein-

schlag einer gegenwärtig 2 bis 3 mal so großen Fläche = etwa

35 000 ha gerechnet werden.

Da in den Hauptverbreitungsgebieten des Eichenschälwalds

großenteils auch die klimatischen Bedingungen für das Gedeihen

des Napjes gegeben sind, so darf nach Abzug aller nach Lage

und Boden oder aus sonstigen Gründen minder geeigneten Flächen

auf eine ankaufähige Fläche von immerhin beachtenswerter

Größe gerechnet werden.

Um die für die Organisation des Anbau es zu er

greifenden Maßnahmen, da die Einsaat i. A. schon in

der zweiten Hälfte des Monats August begonnen.

werden muß, rechtzeitig übersehen zu können, erſude

ich alsbald getrennt nach dem Befizſtand Erhebungen darübe

anzustellen :

1. welche Schälwaldfläche im Sommer 1916 überhaupt

zum Abtrieb gelangt ist,

2. welche Fläche hiervon nach Klima, Lage und Boden fie

zum Anbau von Winterraps eignet.

Im Besonderen wären die Nachweisungen so einzurichten

daß auch die auf die engeren Erhebungsbezirke (Provinzen)

Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden, Forstreviere usw.) ent

fallenden Anteile ersehen werden können . Die für eine Aus

fcheidung minder geeigneter Flächen maßgebend gewesenen Grünb

wären hierbei kurz zu erläutern.

Für den demnächst auszuführenden Anbau und

die fünftige Sicherstellung der Ernte werben bi

nachstehenden Gesichtspunkte zu beachten sein :

1. Die klimatischen Vorbedingungen sind als

gegeben zu erachten, wenn der Boden einen gut entwickelten

Eichenschälbestand getragen hat. Hierher wird in erster Linie

die Mehrzahl der west- und süddeutschen Schälwaldgebiete mit

einer mittleren Jahrestemperatur von 8—10º Telfius und ſonnens

seitigen Lagen bis zu 400 m Höhe zu rechnen sein.

Aber auch noch in Mittel- und Oftdeutſchland, z. B. Han-

nover, Sachsen, Schlesien werden noch vielfach sich eignende

Standorte in milderen Lagen vertreten ſein.

2. Hinsichtlich der Bodenbeschaffenheitbeansprucht

der Raps einen lockeren, hinreichend friſchen, mit Humus ges

mischten, mineralkräftigen Boden. Nach den in dem Haupt-

verbreitungsgebieten des Eichenschälwaldes vornehmlich ver-

tretenen Grundgefſtein (Tonſchiefer, Gravwacke, Kohlenſandſtein

Notliegendes, Buntſandſtein, Kalk, Porphyr u. a. ) ift ein hins

reichender Mineralgehalt zumeist vorhanden. Der Berwitterungs 2

boden selbst befindet sich, sofern nur der Vorbeſtand hinreichend

bestockt war, in der Regel in günſtiger Verfaſſung, ist reich an

Stidstoff und neigt in den auf den Abtrieb folgenden erſten

Monaten noch wenig zu Unkrautwuchs. Eine mehr oder minder

reichliche , lose Steinbemengung ist dem Gedeihen des Rapſes

nicht hinderlich.

3. Die Kultur des Rapses ist auf allen Böden dieſer Art

verhältnismäßig leicht und sicher ausführbar. Eine Düngung

ist nicht erforderlich.

In den meisten Fällen genügt eine Auflockerung des Bodens ,

mit eisernen Rechen, unter schwierigeren Verhältnissen unter

Zuhülfenahme eines 3zinligen Karstes. Der Aufloderung muß

die Einsaat, welche am besten breitwürfig mit 8-10 kg auf 1 ba

ausgeführt wird, unmittelbar folgen. Der Samen wird als-

dann mit eisernen Rechen leicht eingefragt.

4. Die Kosten des Anbaus sind im Vergleich mit dem

feldmäßigen Anbau sehr geringe. Der Bedarf an Arbeits

kräften ist daher ebenfalls nicht erheblich. Frauen und Kinder,

arbeit mit Unterstützung durch einige wenige männliche Arbeitss

fräfte dürfte ausreichend sein.

Bodenarbeit, Aussaat und Bedecken des Samens fönnen

im Mittel auf 20 Mf., der Wert des Saatguts auf 5 Mf, die

Gesamtkosten der Bestellung somit auf 25 Mt. für 1 ha ge

schägt werden.

5. Der Ernteertrag kann bei mäßiger Schäßung auf

immerhin 25 Zentner Störner, 40 Zentner Stroh und 8 Zentner
Schoten verarschlagt werden. Unter günstigen Verhältnissen

werben Ernten bis zum 1½ fachen Betrage der genanntenSäße

zu erwarten sein.6. Für den Erntevollzug ist die richtige Bemeffurg

der . A. auf Ende Juni bis Anfang Juli fallenden Erntezeit
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wesentlicher Bedeutung. Der Samen darf nicht zu reif

in, da sonst beim Schnitt Verluste eintreten.

7. Was die dem Napsanban drohenden Schäden (ungün-

ige Winter, Erdfloh, Glanzfäfer, Pilzerkrankungen) anbetrifft,

ſind diese bei dem Anbau auf Schälwaldſchlagen vicht größer,

als auch bei feldmäßigem Anbau.

Was den Schaden durch Wild anbelangt, so wir dieſem

sará verſtärkten Abſchuß und Abwehrmaßnahmen (Verlappen,

Berwittern) rechtzeitig entgegen zu treten sein.

8Jnforstwirtschaftlicher Beziehung ist der Raps.

subau als einmalige Nuzung auf friſchen Schälschlägen un-

bedenklich.

Für die Organiſation der Nutung werden ver-

iedene Wege je nach dem Beſißſtand und den besonderen wirt-

seitlichen Verhältnissen einzuschlagen sein.

Die bei verhältnißmäßig geringen Anbaukosten zu er

wartenden günstigen Ernteerträgnisse lassen die Weber-

thme des Anbaues durch den Waldbefizer ſelbſt

in erster Linie geeignet erscheinen.

In den Kron- und Staatsforsten, ebenso in allen der

Staatsaufsicht unterstellten Gemeinde- und Genoſſenſchaftsforſten,

fotie in den Stiftungsforsten dürften wesentliche Schwierigs

feiten diesem Verfahren nicht entgegenstehen.

Auch für den Privatforstbesiß dürfte in den günstigen Aus-

fichten, welche der Rapsanbau als lohnende Zwiſchennugung an

ſich ſchon eröffnet, ein hinreißender Anreiz gegeben sein, wenn

gleichzeitig für eine sachgemäße Aufklärung, namentlich auch im

forfilichen Kleinbeſiß, durch alle beteiligten Behörden (Erlaß

von Bekanntmachungen, Belehrungsartikel in den in den länd,

lichen Bezirken verbreiteten Zeitungen, Vorträge in den land-

wirtschaftlichen Vereinen, Mitwirkung der Lokal-Forstbeamten

burch mündliche Werbearbeit u. a . m. ) Sorge getragen wird .

Insoweit sich in dem Befizſtand der Gemeinden, Genoſſen-

daften, Stiftungen und besonders der Privaten Schwierigkeiten

ergeben sollten, wird zu erwägen sein, inwieweit die Beſizer

baju beſtimmt werden können, ihre diesjährigen Schälschläge

gegen Gewährung eines angemessenen Pachtzinses dem Staate

behufs einmaliger Nuzung zu Rapsanbau zur Verfügung zu

stellen. Weiterhin wäre auch die kostenfreie Lieferung des Saat-

gates an Private in Betracht zu ziehen, wenn diese zur Aus-

saat sich verpflichten und bereit erklären, daß bei entsprechendem

Ausfall der Ernte die vorgelegten Kosten des Saatguts er.

ftattet werden.

Was endlich die fünftige Einbringung der Ernte

aubetrifft, so wird besonders für die Kron- und Staatsforſten,

erforderlichenfalls auch für die Gemeinde- und Genoſſer ſtafis

forsten, sowie auf den im Privatbesig vom Staat in Pachtung

genommenen Schlägen, der flächenweise Verkauf auf dem Ha m

zurSelbstgewinnung durch den Käufer zu empfehlen sein. Es

bietet dieses Verfahren, wenn der Verkauf der Lose rechtzeitig

vor Beginn der Samenreife erfolgt, den Vorteil, daß die Ein-

bringung der Ernte im richtigen Zeitpunkt bei günstiger Witte-

rung gesichert wird.

Ueber die Zuleitung der nächſtjährigen Samenernte an die

Delmühlen, die weitere Verwendung des gewonnenen Dels und

der Delfuchen wird der Erlaß besonderer Bestimmungen vor-

behalten.

Ueber die erörterten technischen, ökonomischen und organisa

torischen Fragen sehe ich, insofern noch Zweifel obwalten sollten,

weiteren Vorschlägen entgegen. Die Mitteilung der Erhebungen

wird mit Rücksicht auf die kurze, bis zur Aussaat nur noch zur

Berfügung stehende Beit bis längstens zum 25. Juli 1916

In Vertretung: v. Braun.

erbeten.

Berlin, 29. Juni 1916.

E. Der Präsident des Kriegsernährungsamtes an

die Bundesregierungen.

Betr. Samenbezug für Rapsanbau auf Eichen-

schälwaldschlägen usw.

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 29. Juni

1916 B. 934 ersuche ich ergebenst, das für den Anbau von

Winterraps erforderliche Saatgut baldmöglichst bei dem Kriege-

ausschuß für Dele und Fette in Berlia W 8, Französische

Straße 63-65 anzufordern. Für die örtliche Verteilung des

Saatgutes an die Besteller ist es erwünscht, daß Sammel-

stellen in den kommunalen Verbänden, Oberförstereien usw.

eingerichtet werden, von denen die Samenmengen an die ein-

zelnen Verwendungsstellen weitergeleitet werden. Diese Sammel-

stellen sind unter Angabe der für diese bestimmten Samenmençen

mit genauer Bezeichnung der Poſt und Bahnſtation dem genann-

ten Kriegsausschuß bei Anforderung des Bedarfs mitzuteiler.

Für die Berechnung des Samenbedarfs ist ein Hötſiſat

von 8 Kilogramm auf 1 Hektar zu Grunde zu legen. Der

Preis für ein Kilogramm beträgt 0,75 Mk. Hinsichtlich der

dem Erzeuger zu Gute kommenden Vergünstigungen wird noch

auf die Bestimmungen der „ Bekanntmachung über den Verkehr

mit Delfrüchten und daraus gewonnenen Produkten vom 15.

Juli 1915" (Reicht -Geſettl . S. 438) und die ,,Bekanntmachung

zur Aenderung derselben vom 26. Juli 1916" (Reichs-Ceſezbl.

S. 595) besonders hingewiesen. Hiernach dürfen von der Ernte

zur Herstellung von Nahrungsmitteln in der Hauswirtschaft

des Lieferungspflichtigen bis zu 30 Kilogramm einbehalten

werden. Außerdem werden dem Erzeuger, welchem auch die

Käufer von Rapsernten auf dem Halm beſonders in den Staats-

forsten, Gemeindeforſten uſw. gleich zu achten sind, auf je 100

Kilogramm abgelieferten Samen auf Antrag für den eigenen

Bedarf bis zu 35 Kilogramm Oelkuchen von der Bezugsver:

einigung der Deutschen Landwirte geliefert werden.

Bei der Ueberweisung des Saatgutes an die einzelnen

Besteller wird noch darauf zu achten sein, daß der gelieferte

Samen auch ausschließlich und vollſtändig für den Anbau ,

zu dem sich diese bereit erklärt haben, verwendet wird .

Berlin, 24. Juli 1916. In Vertretung : v. Braun.

F. Ueber die Bedeutung der Waldweide, Gras- und

Futterlaubnuşung für die Viehhaltung im Kriege.

Von Professor Dr. Borgmann.¹)

Die in lester Zeit mehrfach in der Tag spreſſe - so u. a.

in einem ,,Vieh in die Wälder" überschriebenen Artikel in

,,Der Tag" vom 11. Juni d . J. , 1. Beiblatt- hervorgetretenen

Anregungen zur Linderung der bestehenden Futternot durch

die Gewährung der Waldweide, Gras- und Futterlaubnußung

verkennen, so erwünscht auch eine ausgiebige Heranziehung der

Futtermittel des Waldes für die Erhaltung der Viehbestände

an sich ist, zumeist das Wesen und den wirklichen Wert der

genannten Nugungen und gelangen nicht selten zu Vorschläger,

die unausführbar sind.

So spricht z . B. der oben genannte Artikel von einem

Futterreichtum der Wälder, der in ungeheuren Mengen

jährlich zu Grunde geht, hunderttausende von Rindern ,

Schweinen , Schafen und Ziegen könnten sich hier

ernähren , aber niemand kümmere sich um diese zwecklos

herangereiften nationalen Schäße. Es sei eine sträfliche, un-

begreifliche Vernachlässigung, die hier vorliege. Die Regierung

habe zwar eine lauwarme Erlaubnis für den Vi : heintrieb ges

geben, die Forstbeamten seien aber nicht überall besonders ent-

gegenkommend, und die Landwirte betrieben die Sache auch

1) Forsttechnischer Referent im Kriegsernährungsa pt.
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nicht so, wie sie es verdient, weil die Stallfütterung bequemer

und übersichtlicher set.

Endlich betont der Artikel, daß auch auf dieſem Gebiet

eine sehr lohnende Aufgabe für Herren von Batoci

au liegen scheine.

So erheblich die in dem Artikel zu Tage tretende Ueber-

schäßung der Bedeutung der Waldwelde, Gras- und Fatterlaub

nuzung ist, so unberechtigt sind die gegen die beteiligten Be-

hörden, wie gegen die Landwirte erhobenen Vorwürfe .

Daß im übrigen die Reichsregierung auch selbst der Frage

der Nußbarma hung der im gesamten deutschen Walde sich bie-

tenden Nähr- und Futterstoffe nach wie vor Rechnung zu tragen

gesonnen ist, geht schon daraus hervor, daß für die Bearbeitung

aller einschlägigen Fragen ein besonderes Referat für

Forstwirtschaft in dem neu gebildeten Kriegsernäh-

rungsamt eingerichtet worden ist.

Durch die Verordnung des Bundesrats vom 13. April

1916 ist seither schon eine sogar zwangsweise Gewährung der

Viehweide angeordnet worden, besondere Maßnahmen der

Einzelstaaten zur Gewährung von Gras, Futterlaub und Wald-

weide sind ebenfalls getroffen.

Wenn es somit an einem Entgegenkommen der Behörden

nicht gefehlt hat, so werden die Gründe für eine troßdem in

nur geringem Maße hervorgetretene Neigung der Landwirte,

sich die Futtermittel des Waldes in größerem Maßstabe zu

Nuße zu machen, in der Sache selbst zu suchen sein.

Was zunächst die Waldweide anbetrifft, so steht einer

ausgiebigen Ausnutzung derselben in Zeiten der Not ein wesent-

liches Bedenken in forstwirtſchaftlicher Beziehung nicht entgegen,

wenn auch manche für den Wald damit verbundenen Nachteile

und Schäden mit in Kauf genommen werden müſſen. Daß

alle Jungwüchse, welche vom Weidevich meist stark zertreten

und verbiſſen werden, ausgeschlossen werden müſſen, ist eine

billige Forderung im Interesse des Waldes selbst, über dessen

Pflege als eines unserer wertvollsten nationalen Güter ſich die

Parteien sonst meist einig zu sein pflegen.

Die Schwierigkeiten der Waldweide liegen aber nicht in

dem Wesen der Waldwirtſchaft, ſondern in den meist nur be-

dingten Erfolgen des Vieheintriebs selbst begründet. Die

Möglichkeit einer ohne Nachteile für das einzutreibende Vieh

zu betreibenden Waldweide beschränkt sich auf solche Lagen ,

in denen das Vieh einerseits gutes Grasfutter reichlich vorfindet,

andererseits aber nicht zu weite Wege bis zu den Weidepläßen

zurückzulegen hat.

Solche Fälle befinden ſich aber in erheblicher Minderzahl.

Hat das Vieh weite Wege zurückzulegen, so magert es meist

ab, anstatt zuzunehmen, nicht selten treten sogar Verluste emp-

findlicher Natur ein .

Die Waldweide lelftet außerdem der Verbreitung von

Vehkrankheiten Vorschub, besonders wenn große Viehbestände,

die seither nur an die Stallfütterung gewöhnt waren, in den

Wald getrieben werden.

Vor allem ist aber hervorzuheben, daß die große Mehr

zahl der im Walde wachsenden Gräser bei weitem

nicht den Grad von Nährwert und Bekömmlichkeit

befigt, als die guten Gräser unserer Wiesen. Dazu kommt

der Verlust bedeutender Mengen frischen Düngers, der unter

den gegenwärtigen Verhältnissen dringend von der Landwirt-

schaft benötigt wird.

Es ist undenkbar, hunderttausende von Nindern, Schweinen

Schafen, Ziegen in den Wald zu treiben und sich von dieser

Maßnahme auch nur den geringsten Vorteil zu versprechen

Im Großen ist ein Vieheintrieb aus den angeführten Gründen

unausführbar. Inwieweit die Waldweide in Einzelfällen vor-

teilhaft ist, bestimmt sich somit vorwiegend aus den Bestands-

verhältnissen des Waldes selbst wie nach seiner örtlichen Lage

zu den einzelnen Viehwirtſchaften.

Was die einzelnen Vieharten anbelangt, so kommen im

wesentlichen nur Rindvich und Schafe in Betracht. Der

Eintrieb von Ziegen ist mit Rücksicht auf den ungewöhnliche

großen Schaden, den diese Vichgattung im Walde verursacht,

nur in Ausnahmefällen zulässig .

Der Schweine eintrieb würde vom forstwirtſchaft=j

lichen Standpunkt nur zu begrüßen ſein, da hierdurch zahlreiche,

Forstschädlinge vernichtet werden.

Leider aber bieten sich geeignete Weibestellen für die

Schweinemast ebenfalls nur in selteneren Fällen. Die betreffen-

den Orte müſſen wiederum günstig gelegen sein und zugleich

ausgiebige Nährstoffe an Waldfrüchten, Gras, Wurzeln, Pilzen,

Larven, Puppen usw. bieten, wenn die Schweine nicht alsbald

abmagern und erkranken sollen.

Die große Mehrzahl unserer heutigen Züchtungen ist zu-

dem für die Waldwelde nicht mehr geeignet und diese wieder

zu erlernen auch nicht mehr befähigt. Man wird es den Laud-

wirten daher nicht verargen können, wenn sie bei dem tatsäch,

lichen Wert der Waldweide diese nur von Fall zu Fall in

Anspruch zu nehmen geneigt sind.

Nicht anders steht es auch mit der Gras und Futter-

laubnuzung im Walde.

Die Gräserei beschränkt sich meist nur auf die guten Gräfer

an Walb- und Wegerändern, an Gewässern und auf den klei-

neren Waldwichen selbst. Eine förmliche Hengewinnung von

Waldgräsern im Großen ist undurchführbar, da unter dem

beschattenden Kronenschirme der Holzbestände cine sichere Trock

nung des gewonnenen Grases nicht möglich ist.

Die Futterlaub gewinnung ist, wenn auch zur

richtigen Zeit gewonnenes und bei sonnigem Wetter rasch ge

trocknetes Futterlaub bestimmter Laubholzarten ein wertvolles

Futtermittel abgibt, ebenfalls mit nicht geringen Schwierigkeiten

verknüpft. Einmal ſind die geeigneten Holzarten nicht überall

im Walde vertreten, zum anderen gehören hinreichende Arbeits-

fräfte dazu, da nur rasch getrocknetes und sicher eingebrachtes

Laubheu sich aufbewahren läßt.

Also auch hier wird nur von Fall zu Fall die Nuzung

des Futterlaubes im Walde ausführbar sein.

Bei allen drei Verfahren –– Waldweide, Gras, Fulterlaub –

tritt somit eine erhebliche Beschränkung der Ausnutzungsmög-

lichkeit hervor, und zwar zumeist aus Gründen, die dem Fer-

nerftehenden weniger bekannt sind.

Im Vorjahre lag eine große Futternot vor. Die ge

wachsenen Futtervorräte reichten für die Erhaltung des Vieh-

standes nicht aus. Troßdem wurden die angebotenen Futter-

mittel des Waldes aus den genannten Gründen nur wenig

in Anspruch genommen.

In diesem Jahre sind unsere Vlehbestände wesentlich

zusammengeschmolzen, es mußten des Futtermangels wegen

umfangreiche Schlachtungen vorgenommen werden —, gleichzeitig

ist aber eine reiche Futterernte heute in Deutschland herange-

wachſen, ſo daß künftig mehr Futter zur Verfü-

gung stehen wird , als von unserem Viehbestand aufge-

nommen werden kann.

Unter solchen Umſtänden erſcheint der Nuf nach Oeffnung

des Waldes für Weide Gras- und Futterlaub-

nußung gerade in diesem Jahr nicht ſehr ausſichtsvoll.

Daß an den hohen Fleischpreisen die vorjährige Futter-

not und die unzureichende Erschließung der Waldweide-, Gras-

und Futterlaubnugung schuld sein soll, wie in dem eingangs
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genannten Artikel im „Tag“ vom 11. Juni d . I. gesagt wird,

ift nicht stichhaltig.

Nicht die bestehende Futternot, sondern der bestehende

Behmangel iſt die Ursache der gegenwärtigen hohen Fleischpreise.

Die reiche Futterernte dieses Jahres eröffnet aber, im

Berein mit der opferwilligen Mitarbeit des ganzen deutschen

Bolkes in der Einsparung von Fleiſch , die Aussicht, einen aus-

kömmlichen Viehbestand allmählich wieder herarwachsen zu

loſſen und die künftige Fleischversorgung sicher zu stellen .

(Mitteilungen aus dem Kriegs-Ernährungsamt Nr. 188.)

6. Ueber die Bedeutung des Wildes für die Volks-

ernährung im Kriege.

Von Professor Dr. Borgmann. ')

Die in lezter Zeit mehrfach in der Tagespresse hervorge=

tetenen Anregungen zur Nußbarmachung der Wildstände für

die Volfsernährung lassen es erwünscht erscheinen, über das

Besen und die Bedeutung der Jagdnugung, sowie über deren

Organisation in der gegenwärtigen Krieszeit die nachstehenden

Ausführungen zur Aufklärung weiterer Kreise folgen zu laſſen,

Es erscheint dies um so notwendiger, als neben einer An-

zahl durchaus berechtigter Wünsche sich häufig Vorschläge fin-

den, welche infolge mangelnder Kenntnis der tatsächlichen Ver-

hältnisse meist zu Forderungen zu führen pflegen, die ebenso-

wenig die erstrebte Verbefferung der Fleischversorgung zu ers

reihen, als die Möglichkeit einer erfolgreichen Durchführung

überhaupt zu eröffnen geeignet sind. Daß das Kriegsernährungs-

amt alle einschlägigen Fragen unter Berücksichtigung der in den

einzelnen Bundesstaaten verschieden liegenden jagdlichen Ver-

hältnisse prüfen und vorsorglich ordnen wird, kann nicht zweifel-

hait ſein.

Das für die Volksernährung in Frage kommende Wild

verteilt sich auf eine Fläche des Deutschen Reiches von 54 Mil.

Lonen Hektar, von welcher 14 Millionen Hektar oder rund

auf die Waldfläche entfallen. Hieraus ist ersichtlich, daß

neben dem Wald die landwirtschaftlich benußte dreimal größere

Fläche einen sehr erheblichen Beitrag zur Wildversorgung,

namentlich an Nehwild , Hasen , Fasanen , Nebhühnern usw.

liefert.

Meist werden jedoch die auf verstärkten Wildabschuß ge

richteten Forderungen ausschließlich an den Wald gerichtet.

Das Innere großer zusammenhängender Waldungen ist

aber, zumal im Gebirge, sowohl an Wildarten als an Stück

jahl meiſt erheblich ärmer, als die Nandgebiete des Waldes

und der in der Gemenglage mit der Feldflur liegende, parzel-

lierte Wald.

Wer von einzelnen gewiß oft ansehnlichen Jagdergebnissen

aus klimatisch und kulturell besonders begünstigten Gebieten

der leztgenannten Art auf die gesamte forst- und landwirt-

schaftliche Fläche des Deutschen Reiches schließen wollte, würde

zu einer erheblichen Ueberschäzung unserer Wildstände kommen.

In der Tat ist das alljährlich zur Strecke kommende Wild

nur mit rund 1, Prozent an der gesamten Fleischversorgung.

beteiligt. Selbst eine Steigerung des Abschusses auf das drei-

bis vierfache, was bereits einer Vernichtung der gesamten Wild-

bestände gleichkommen würde, fönnte noch keinen nennenswerten

Einfluß auf die Fleischversorgung ausüben.

Daß bei der heute in Feld und Wald ständig sich steigern

den Intensität der Bodenkultur das Wild , namentlich das

stärkere Wild (Rotwild, Damwild, Rehwild, Schwarzwild) mehr

1) Forsttechnischer Referent im Kriegsernährungsamt.

und mehr zurückgedrängt wird, ist jedem Sachkenner zur Ges

nüge bekannt.

Die Handhabung der gefeßlichen Bestimmungen über die

Verhütung des Wildschadens ſplelt hierbei eine wesentliche Rolle.

Ein wirklich ins Gewicht fallender Wildschaden an Feldfrüchten

ist jedoch im Allgemeinen nur beim Not-, Dam. und Schwarz-

wild und unter besonderen Verhältnissen auch beim Faſan, der

sonst durch Vertilgung von Schnecken, Insekten und dergleichen

großen Nußen stiftet, zu verzeichnen . Der Schaden durch Neh.

wild und Hafen ist, von ebenfalls meist nur geringfügigen

Einzelfällen abgesehen, unerheblich.

Wie häufig der Umfang eines für vorliegend erachteten

Wildschadens überschäßt wird, zeigte die von den meiſten Landes-

gefeßen vorgesehene Schadenfeststellung zur Zeit der Ernte.

Der Schaden ist dann meist sehr viel geringer, als man an-

fangs angenommen hatte, häufig sogar überhaupt nicht mehr

nachweisbar.

Erhebliche Schäden , wie sie fast nur durch Rot- und

Schwarzwild verursacht wurden, können natürlich nicht hinges

nommen werden.

In der jebigen Kriegszeit kann es auch nicht als eine zu-

friedenstellende Regelung erachtet werden, wenn der Geſchädigte

mit Geld abgefunden wird.

Es kommt darauf an, die Früchte des Feldes

zu schüßen und ihren unverkürzten Grtrag für

die Volksernährung sicher zu stellen. Hierfür bieten

die bestehenden geschlichen Bestimmungen an sich schon eine

genügende Handhabe, so durch Aufhebung der Schonzeit, ver-

ſtärkten Abschuß, Abgatterung des Wildes oder sonstige Mittel,

die Entstehung von Wildschaden zu verhüten. Daß auf eine

wirksame Anwendung dieſer gefeßlichen Handhaben von maß-

gebender Stelle seither schon Wert gelegt worden ist, geht aus

den von fast allen Bundesstaaten inzwischen erlassenen beson-

deren Verordnungen über verstärkten Wildabſchuß, Wildſchaden-

verhütung u. a . mehr deutlich hervor.

Einzefälle von Wildschäden werden auch bei geſteigertem

Abschuß noch immer verbleiben. Daß aber, wie mehrfach be

hauptet wird, der Wildschaden seit dem Ausbruch des Krieges

in erheblicher Zunahme begriffen sei, ist nicht zutreffend .

Wäre es ferner überhaupt möglich, die Höhe des alljähr-

lich in ganz Deutschland eintretenden Wildſchadens festzustellen,

so würde im Verhältnis zur Gesamternte eine so verschwindend

leine Ziffer zu Tage kommen, daß ihr füglich eine Bedeu

tung für die Vollsernährung nicht würde zugesprochen werden

fönnen.

Daß ein stärkerer Wildschaden im Einzelfall recht empfind-

lich sein kann, steht außer Zweifel. In allen solchen Fällen

darf aber auf ein entsprechendes Eingreifen der Behörden jeder-

zeit gerechnet werden.

Unsere Wildbestände etwa aus Anlaß eines übermäßigen

Wildschadens abzuschießen , dafür liegt mithin ebenfalls ein

triftiger Grund nicht vor.

Ein einmal zusammengeschossener Wildbestand bedarf vieler

Jahre der größten Schonung und Pflege, bis er soweit heran-

gewachsen ist, daß er wieder Erträge abzuwerfen beginnt. In

vielen Fällen wird seine Hebung überhaupt nicht mehr mög-

lich sein.

Wer sein Haus gut bestellt wissen will, wird nicht vom

Kapital, sondern vom Ertrag leben, sonst geht er alsbald dem

wirtschaftlichen Ruin entgegen.

Wie das Kapital unserer Viehbestände heute durch die

Futternot des vorigen Jahres zusammengeschmolzen ist , sodaß

es heute kaum noch den dringlichsten Bedarf für die Fleischver-

sorgung zu liefern vermag, ebenso würden wir auch mit unseren
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Wildbeständen bald vor dem Nichts stehen, wollten wir den oft

weit über das Ziel hinausgehenden Forderungen auf rückſichts .

losen Wildabschuß nachgeben.

Wenn Wald und Feld jährlich Wild liefern soll, so muß

ein gewisses Wildvorratskapital ständig vorhanden sein, deſſen

normaler jährlicher Zuwachs den Gegenstand der Nuzung bildet.

Dieses Kapital soll auf sein günstigstes Maß bemessen sein,

d. h. auf höchstmöglichen Ertrag bei geringstem Produktions-

aufwand, d. h. für die Frage der Volksernährung bei einem

Mindestmaß von Wildschaden.

Ist solches Kapital an Wildbeſtänden örtlich im Uebermaß

vorhanden, so liegt ein unwirtschaftlicher Zuſtand vor. Das-

selbe ist also durch Abſchuß überschüffigen Wildes, wozu nament-

lich auch der Abschuß kranken Wildes zu rechnen ist, auf sein

günstigstes Maß zurückzuführen.

Darauf zielen auch alle seither erlassenen Verordnungen

der Einzelstaaten ab. Daß hierbei in unserer jezigen Lage

erheblich weiter gegangen werden muß als im Frieden, ist selbst.

verständlich.

Alle unvermittelt und jäh einschneidenden Maßnahmen

pflegen vom Uebel zu sein.

Welche Wildmengen würden jezt allein in der heißen Jahres:

zeit verderben, wenn plöglich große Massen abgeschossen und

auf den Markt geworfen würden. Es müßten förmliche Jagd=

kommandos von zumeist Nichtjägen für den Wildabſchuß ge-

bildet werden. Wie manches Stück würde mit schlechtem Schuß

im Walde eingehen und verludern, oder, wenn es noch zur

Strecke gebracht wird, stark entwertet und dem Verderben auf

dem Transport ausgesezt sein.

Es wird ferner ein wesentlicher Punkt bei der Versorgung

mit Wild oft gänzlich übersehen : Wildfleisch ist Magerfleisch,

zu seiner Zubereitung gehört Fett.

Wir leiden aber nicht so sehr unter dem Mangel an Fleisch,

als unter dem Mangel an Fett.

Diesem Umstand ist seither mehrfach in den schon er-

laſſenen Verordnungen der Einzelstaaten Rechnung getragen,

z. B. derart, daß von Wildfleisch etwa die doppelte Menge ge.

währt wird, als von Rind-, Schweinefleisch uſw.

Daß daß stärkere Wild (Not-, Dam-, Rehwild, Schwarz-

wild, Hafen) in die Fleischkarte unter Festsetzung von Höchſt-

preisen mit einbezogen wird, ist im Interesse einer sparsamen

Wirtschaft, wie sie bis auf Weiter:s noch geboten ist, notwendig.

Zugleich wird auf diese Weise vor allem auch den minderbe-

mittelten Kreiſen des Volkes der Wildmarkt erschloffen, zumal

wenn auf eine Fleischkarte die doppelte Menge bezogen werden

fann.

Eine angemessene Höchstpreisfestseßung gibt außerdem den

Anreiz für verstärkten Wildabſchuß, beſonders im Privatbesig,

in den Eigenjagdbezirken sowohl wie in den öffentlich meiſt-

bietend verpachteten gemeinschaftlichen Jagdbezirken. Wilde

Kaninchen und Wildgeflügel bleiben markenfrei.

Es ist nur zu begreiflich, daß in den Zeiten der Not auch

die Vorschläge für eine gesteigerte Wildnugung in buntem

Wechsel hervortreten und vielfach zu Extremen gelangen, wie

3. B. die Forderungen einer allgemeinen Oeffnung des Waldes

für alle möglichen Nußungen, die man für aussichtsvoll hält,

die es aber in der Regel nur in beſchränktem Maße sein können .

(Mitteilungen aus dem Kriegs -Ernährungsamt N. 189).

H. Das vorläufige Festnahmerecht der Forstbeamie

Urteil des Reichsgerichts vom 15. Juni 1915.

Der Fabritarbeiter Heinrich Harmeling ist am 24. A

ruar 1915 vom Landgericht Verden von der Anklage

Forstwiderstandes ( § 117 StGB. ) und der Bedrohung (§

StGB.) freigesprochen worden Am 23. Februar 1914

obachtete der gl. Förster Erbes auf einem Reviergang,

der ihm persönlich unbekannte Harmeling mit einem Me:

in der Hand aus einer Tannenschonung hervorkam, währ

die Ehefrau Harmeling elwas in einen Sack ſteckte. Als Erb

der sogleich einen Forftfrevel vermutete, nach dem Inhalt

Sades fragte, erwiderte H., er wolle ein Ferkel kaufen.

sah darauf selber nach, fand in dem Sack einen frisch abg

schnittenen jungen Tannbaum und forderte nun von H.

Angabe seines Namens, was H. aber verweigerte. Inzwisch

kam ein Waldarbeiter herbei und rief dem Förster zu : „ T.

ist Harmeling ; den kenne ich ja ! " Nunmehr wußte also

den Zunamen des Forstfrevlers, wollte aber noch den Vorname

erfahren und machte Miene, den H. zu verhaften und gɛ:

Polizei zu bringen, als er die Namensangabe verweigerte.

Hierbei kam es zwischen beiden zu einem Ringen. Als H. je z

Messer zog und den Beamten bedrohte, ließ diefer den r

Laufen. Die Straflammer hielt nicht für erwiesen. daß &

dem E. in der rechtmäßigen Ausübung seines Fortschusamte

gewaltsamen Widerstand geleistet hat. Eine rechtmäßige Amts

ausübung liege nicht vor. Der Förster dürfe nach den Straf

prozeßvorschriften nur dann zur vorläufigen Festnahme eines

unbekannten Verdächtigen schreiten, wenn dieser die Namens

nennung verweigere oder falsch angebe. Ta nun E. den Namen

des H. von den Waldarbeiter glaubhaft erfahren habe, sej

tein Anlaß gewesen, den H. noch weiter festzuhalten und ihm

auch den Vornamen abzuverlangen. Solche Einzelheiten hätte

E. auch anderswie erfahren können Die weitere Festhaltung

des H. stelle daher eine Ueberschreitung der Amtsgewalt dar.

gegen die sich H. mit Recht gewehrt hate. Daher falle ihm

schließlich auch keine Bedrohung zur Laſt, wenn er den un

berechtigten Angriff des Försters auf seine Freiheit durc

Zücken des Messers abgewehrt habe.

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hob jezt das

Reichsgericht das Urteil auf und verwies die Sache an

die Vorinstanz zurück: Die Strafkammer hat den Begriff der

rechtmäßigen Amtsausübung verkannt. Für deren Nachweis

genügt, daß der Beamte bei der Vornahme einer innerhal

seiner gesetzlichen Zuständigkeit liegenden Handlung, also auch

bei der vorläufigen Festnahme, sich nach pflichtmäßigem Er,

meſſen zum Einschreiten berechtigt glaubt. Hier hatte allein

der Föcfter E. zu entscheiden, ob der Zuruf des Waldarbeiters

die Namensangabe erseßte oder dieselbe doch noch mittels vor

läufiger Festnahme zu erzwingen war. Bei der Nachprüfung

ist zu beachten, daß nach § 41 der Dienſtinſtruktion für preu:

ßische Forstbeamte vom 20. Oktober 1868 der Förster vom

festgenommenen Forstfrevler genaueste Angaben des Namens,

Wohnortes und Standes verlangen darf und muß. (Alten

zeichen 2 D. 198/15.) ( Sächſ. Korrespondenz, G. m. b. §.

Leipzig.)

1. Der Forstverein für das Großherzogtum Heſſen

wird auch im Jahre 1916 keine Versammlung abhalten.
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Großh. Sächl. Oberlandforitmeister und Direktor der Foritakademie zu Eilenach.

Durchgelehen von Prof. Dr. Bans Bausrath, Karlsruhe.

Fünfte Auflage.

Groß-Oktav, VIII und 252 Seiten.

Preis : broich. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.

Das Ericheinen der fünften Auflage legt am beiten Zeugnis ab von der allieitigen An-

erkennung, die das Werk durch die prägnante und klare Daritellung des Stoffes und durch

feine mehr popularifierende und auf бervorhebung der praktischen Gefichtspunkte abzielende

Richtung in Fachkreifen gefunden hat.

Diele neue Auflage, deren Durchficht auf ausdrücklichen Wunich des peritorbenen Ver-

fallers 5err Prof. Dr. Hausrath in Karlsruhe bereitwilligit übernommen hat, hat wieder

einige Ergänzungen erfahren, loweit folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüg-

lichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. 3.D.Sauerländer's Verlag.
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Forft- und Jagd-Zeitung.

Oktober 1916.

Gedanken über Vereinfachung und Einsparungtung ausschließlich nach wirtſchaftlichen Gesichtspunkten .

in der badischen Forst- und Domänenverwal- Leider hat der Krieg auch solche Lücken namentlich in

tung (aus dem Kriegsjahr 1916).

Von Forstrat Könige-Heidelberg.

-

-

Seit einer Reihe von Jahren ist in immer weitere

Kreise die Empfindung gedrungen, daß die meisten

Zweige unserer öffentlichen Verwaltungen zu fachlich

ungerechtfertigt großen Beamtenkörpern ausgewachsen

find, die übermäßig an den Kräften des Landes zehren.

Dieser Auffassung ist in den Volksvertretungen, nament-

lich der süddeutschen Staaten wiederholt Ausdruck ge=

geben und von den Regierungen nicht widersprochen

worden. Die gleiche Ursache aber, die diese ungesunde An-

schwellung hervorgerufen Rücksichten auf Sonder-

nugen zu gunsten kleiner Minderheiten , seien es einzelne

Personen oderBerufsgruppen, seien es Anstalten, Gemein

den oder Parteien haben bisher jede wirksame Maßre-

gel zur Gefundung verhindert. Kammern wieRegierungen

fühlten ſich dieſen Verhältnissen gegenüber mehr oder min

der machtlos. Der Staat d . h . die Gesamtheit trug die von

Einzelteilen zu ihren Gunſten beanspruchten Aufwendun-

gen, auch wo er ſie für überflüssig hielt, als Luxusaus

gabe. Diese Nachgiebigkeit fand ihreErklärung, wohl auch

ihre teilweise Entschuldigung in der verhältnismäßigen

Leichtigkeit, womit die erforderlichen Mittel aufgebracht

werden konnten, in der Schwere, mit der wünschens-

werte Vereinfachungen die in übergroßer Anzahl an-

genommenen Beamtenanwärter wie einzelne Gemeinden

treffen mußte, und in dem kaum abzuwehrenden weiteren

Zudrang zur Beamtenlaufbahn .

Der Krieg hat die Lage gänzlich geändert. Das

Land wird auf ein Menschenalter hinaus ungeheure

Laften tragen und abtragen müffen . Die Zahl der

Arbeit leistenden Bevölkerung ist zuſammengeschmolzen.

Geld , Stoff und Menschenkraft dürfen überall nur noch

in wirtschaftlichster Weise verwendet werden . Zur Er-

haltung der wirtschaftlichen Kraft des Volks in seiner

Gesamtheit müssen alle bisher auf einzelne Teile ge=

nommenen Rücksichten, soweit sie dem widersprechen,

dem kategorischen Imperativ weichen. Alles drängt auf

eine wesentliche Vereinfachung der öffentlichen Verwal-

1916

der jüngeren Beamtenschaft gerissen, daß eine Verringe-

rung des Beamtenkörpers persönliche Härten nicht in

solchem Maße bringen wird, wie dies bei Andauer der

Friedenszeit der Fall gewesen wäre. Je zeitiger das

Eingreifen, um so leichter die Durchführung . Alle

Verwaltungszweige werden einer genauen und ſtrengen

Durchsicht unterzogen werden müssen , die einen nach

ihrer Gliederung im allgemeinen, andere mehr nach

Einsparungen im einzelnen.

Zu den ersteren dürfte in Baden wohl auch die Forst-

und Domånenverwaltung gehören. Schon seit langem

steht die Frage der Vereinfachung, Zusammenlegung

und Verbilligung dieser Verwaltung zu besonders ein=

gehender Erörterung . Darüber, daß eine solche sehr

wünschenswert sei, war man sich einig, nur gegen das

Wie" wurden von der Regierung Bedenken erhoben.

Aufhebung der Domänenämter und Vergrößerung der

Forstämter, Angliederung der Forst- und Domånen-

direktion an das Finanzministerium wurden vorge=

schlagen ; zu nichts konnte man sich entſchließen , teils

aus sachlichen, teils aus beamtenpolitiſchen Bedenken ,

teils aus persönlichen Rücksichten. Heute müssen auch

lieb gewordene Einrichtungen und kleinere Bedenken

unbedingt dem einen großen Ziel geopfert werden .

Die Lage schreit geradezu nach einer erneuten Erör-

terung und endgiltigen Lösung dieser Frage. Darin

mögen die nachfolgenden Ausführungen ihre Begrün-

dung und Rechtfertigung finden.

I. Umfang und ſtaatswirtschaftliche Bedeutung des

bad. Domänenbesitzes.

-

Der Domänenbesig umfaßt folgende Liegenschaften :

1. Wald (Forstdomänen) — ohne die der Zivilliste

zugewiesenen 4911 ha innerhalb Badens 95 828 ha

außerhalb "

2. Zahmes Gelände (Kameraldomänen)

(die Kameraldomänen 1906 , Stand 1900)

Gärten

Aecker ·

76 ha

.8816 "

zu übertragen . 8892 ha· ·

330

96 158 ha

3
332
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Uebertrag .
8 892 ha•

Wiesen

Reben

Weid- und Neutefeld

7 860 ha

28
"

419 "

990 "1Dedungen

(Die Fläche der Kameraldomånen

auf 17 592 ha zurückgegangen)

3. Grundstofsgebäude 360,

4. Staatsbrauerei Rothaus,

18 189 ha

1143 47 ha

ist bis 1913

| zen. Die Staatsforstverwaltung umfaßt neben dem

staatlichen Forstbetrieb die Bewirtschaftung der den

Domänenwald an Umfang um das 2¼ fach über:

ragenden Gemeinden und Körperſchaftswaldungen und

die Ausübung der Forstpolizei.

An der Spige der Forst- und Domänendirektion

steht ein juristisch gebildeter Verwaltungsbeamter als

Direktor. Als forsttechnischer Berater steht ihm ein

Forstmann als vorsigender Rat der forstlichen Abtei-

lung zur Seite. An Referenten find vorhanden 7 forſt-

Dazu kommen eine Anzahl Berechtigungen , wie liche, 4 kameralistische, 1 Verwaltungsjurist , 1 Berg-

Fischereien und dgl.

-

Die auf dem Domänenbesiz ruhenden Lasten sind

meist kirchliche Baulaften, Pfarrkompetenzen,

Aufwand für 2 Kolonien, Unterhaltung öffentlicher

Wege, Umlagen und dgl.

Im Staatsvoranschlag erscheint die Forst- und Do-

månenverwaltung:

in Einnahme (Haushalt 1915/16 Friedenshaushalt)

Million Mt. %

aus Wald • 9,28 75

„ Kameraldomänen (zahm. Gel .) . 1,66

Staatsbrauerei

14

0,72 6

0,61 5

"

Gebäuden, Berechtigungen und"1

dgl. · ·

zusammen 12,27 100

in Ausgabe (neuester Stand 1916/17)

Zentralverwaltung

Bez. Forstverwaltung .

"

· •

Domänenverwaltung

Allgem. Verwaltungsausgaben .

Abgaben und Lasten . ·

• 0,32 4

3,71 50

• 1,23 16

·

0,37 5

1,82 25

zusammen. 7,45 100

Von den Liegenschaften sind zur Zeit (1916/17)

Wald

im Selbstbetrieb verpachtet

Kameraldomånen . 4460 21

Die Einnahmen ohne Berücksichtigung der

meinen Verwaltungskosten sind auf 1 ha

ha % ha %

96 158 100

12030 79

allge=

roh rein

im Selbstbetrieb : Wald (1913) 95 Mt.

Wiesen u. Weder 138 "

verpachtet Hofgüter

Stückgüter

55 "

87• "

II. Gliederung der Verwaltung .

61 Mt.

105

Die Oberleitung der Staatsforst-, der Domänen-

und der Salinenverwaltung ist in der Forst- und

Domänendirektion " vereinigt . Diese untersteht als

ſelbſtändige Mittelstelle dem Ministerium der Finan

mann. Diese gliedern sich in eine forstliche und eine

sogen. wirtschaftliche Abteilung, treten aber auch als

gemeinsames Rollegium zusammen. Die Geschäfts-

führung war ursprünglich eine kollegiale, heute ist sie

es nur noch der Form nach, fachlich unterſcheidet ſie

sich kaum mehr von der bürokratischen . Der Referent

im Ministerium ist Finanztechniker. Die Forstverwal-

tung hat dort teinen Vertreter.

Die Bezirksverwaltung ist zweiteilig, jedoch iſt die

ursprünglich strenge Trennung zwischen Forstdomånen-

und Kameraldomänenverwaltung verwischt.

1. Die Bezirksforstverwaltung : Geschäftskreis

a) als Domänenbehörde : Verwaltung und Be-

wirtschaftung des staatlichen Waldbesiges und

des kleineren Teiles der Kameraldomånen,

der zugehörigen Gebäude und Fischereien.

b) als Staatsforstbehörde : Beförsterung aller

Gemeinde- und Körperschaftswaldungen, Aus-

übung der Forstpolizei in sämtlichen Waldun-

gen, sachverständigeBehörde inJagdangelegen=

heiten.

2. Die Bezirksdomänenverwaltung : Geschäftskreis

a) als Kaffen- und Rechnungsbehörde : Führung

der Raffe und Geldrechnung für die Forst-

und Domänenverwaltung, Betreibungswesen.

b) Als Verwaltungsbehörde : Verwaltung und

teilweise Bewirtschaftung des Hauptteils der

Kameraldomänen , Fischereien und dergl.

Betrieb der Staatsbrauerei Rothaus.

Sie wird ausgeübt von

a) reinen „ Domänenämtern" mit ausschließ-

lichem Domänendienst (13 Stellen) .

b) Finanzamtern und Hauptsteuerämtern (3+

4 = 7 Stellen) die den Domänendienst

neben ihrer Hauptaufgabe, dem allgmeinen

Finanz- und Zolldienst , besorgen und der

Zoll- und Steuerdirektion unterstehen.

c) Forstämtern (etwa 68), wie schon bei der

Bezirksforstverwaltung angegeben (davon 42

mit über 5 ha, 36 mit über 10 ha, 11 mit

über 100 ha, Bonndorf mit über 600 ha) .
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III. Allgemeine Verwaltungsgrundsätze, Vor- und

Ausbildung der Beamten.

a) Forstverwaltung.

Der Schwerpunkt der Verwaltung liegt in den mit

großer Selbständigkeit ausgestatteten Bezirksstellen.

Zentraliſiert ist lediglich Forsteinrichtung, Statistik

und Vermessung. Ursprünglich sollten bei den Forst-

ämtern grundsäglich alle, auch die rein mechanischen

Schreibarbeiten von Oberbeamten oder Oberbeamten

anwärtern ausgeführt werden. Und heute noch muß der

Borstand oder der zweite Beamte die volle persönliche

Verantwortung für alle Schreibarbeit tragen. Den

größten Aemtern sind zweite Beamte (Forstamtmänner),

oder Gehilfen aus dem Affefforenstand, teilweise auch

sog . „Schreibforflwarte“ , zugeteilt.

b) Domänenverwaltung.

Alle wichtigeren Angelegenheiten werden von der

Zentralstelle aus bearbeitet. Die Bezirksstellen unter-

liegen einer genauen, bis ins einzelne gehenden Leitung

und Aufsicht. Alle untergeordneten und Kaſſengeſchäfte

wie die Buchhaltung sind besonderen mittleren Beamten

untereigener Berantwortlichkeit übertragen. Die Haupt:unter eigener Verantwortlichkeit übertragen. DieHaupt-

aufgabe der Oberbeamten ist ausgesprochenermaßen die

Bewirtschaftung der in Selbstbetrieb stehenden Ver-

mögenswerte. Im übrigen ſollen fie nur die Dienst

aufsicht führen.

Der Inspektionsbezirk eines „Forstrats" umfaßt

durchschnittlich 15 Forståmter mit 50 000 ha beförsterter

Waldungen und etwa 130 ha Wieſen im Selbstbetrieb,

jener eines „Domänenrats " 5 Bezirksstellen und

840 ha Güter im Selbstbetrieb.

Die Oberbeamten sowohl der Forst wie der

Domänenverwaltung haben gleichwertige , volle aka-
volle aka

demische Bildung.

|

licher und mathematiſch-naturwissenschaftlicher Grund-

lage und umfaßt neben dieſen und den forstlichen

Fächern Finanzwissenschaft , Rechtskunde, Landwirtschaft

(insbesondere find darin vorgeschrieben Wiesen=

Ader- und Obstbau, Düngerlehre), Fischerei und Fisch-

zucht und forstliche Hochbaukunde.

Die Domänenbeamten werden aus der Zahl der

Finanzbeamten entnommen. Ihre akademische Aus-

bildung ist die der Verwaltungsbeamten und Richter.

In der späteren Staatsprüfung ist als Wahl- und

Nebenfach Landwirtschaftslehre unter Beschränkung auf

Dünger-, Pflanzenproduktions- und Betriebslehre frei=

gestellt. Ein Studiennachweis darüber wird nicht verlangt.

Mittlere und technisch gebildete Unterbeamte

gibt es bei der Forstverwaltung nicht. Die wenigen

Schreibforstwarte werden aus den Forstwarten des

äußeren Dienstes entnommen und haben, wie diese als

einfache Waldarbeiter eingestellt , keinerlei besondere

Vorbildung. Als Forftwarte erhalten sie in einem

Volksschultenntniffe und Einführung in die einfachſten

8 wöchigen sog. Forstwartskurse eine Auffrischung der

Regeln der forstlichen Arbeiten. Sie stehen mit den

Forstwarten in der unterſten Klaſſe der Unterbeamten .

Die mittleren und Unterbeamten in der Domänen=

Finanzverwaltung, haben zumeist eine besondere Vor-

verwaltung gehören zu den Beamten der allgemeinen

und Berufsbildung und sind dementsprechend in die

höheren Unterklaſſen des Gehaltstarifs eingereiht . Die

Aemter sind voll genügend mit solchen ausgestattet.

IV. Größe und betriebliche Bedeutung derBezirksstellen.

a) Für den Forstdienst.

Es gibt 99 landesherrliche Forstämter. Dazu 4

städtische und ein Hofforstamt, die hier außer Betracht

bleiben .

Diese landesherrlichen Forstämter haben sich mit

Die forſtliche Ausbildung beruht auf volkswirtſchaft- | folgenden Waldungen zu befafſen :

Domånenwald, Holzbodenfläche

Gemeinde und Körperschaften, Holzbodenfläche

Privatwald, Gesamtfläche .

zuſammen

Die Privatwaldungen kommen nur für die forstpoli |

zeiliche Tätigkeit in Betracht , verursachen daher im allge-

meinen keine nennenswerte Arbeit . Das Arbeitsfeld der

Forſtämter ist in der Hauptsache der Staats- und

Gemeindewald und danach ist die Inanspruchnahme

der einzelnen Stelle zu bemessen . Aber auch hier

ift die Aufgabe der Forstämter verschieden. Nur in

den Domänenwaldungen haben sie die volle Betriebs-

leitung, Bewirtschaftung und Verwaltung . In den

Gemeinde- und Körperschaftswaldungen haben sie sich

nur mit der Beförsterung" , d. h. mit der forsttechnischenH

|

Gesamtfläche Durchschnittsfläche eines Forſtamts

ha

94 200

ha

952

263 200 2 648

208 500

565 900

2 106

5 706

Bewirtschaftung zu befaſſen . Die eigentliche Verwaltung

und der ganze geldliche Teil der Bewirtſchaftung, wie

Verwertung der Walderzeugnisse , Einstellung und

Entlohnung der Arbeiter und dergl . ift Sache des

Waldeigentümers . Das Forstamt wirkt dabei nur

beratend mit . Aber auch der forsttechnische Teil der

Bewirtschaftung bietet hier in der Regel nicht die

gleiche Möglichkeit einer so vielseitigen, tiefgehenden

Ausgestaltung wie der Domånenbetrieb. Die Art der

Zurichtung und Verwendung des Holzes ist meiſt an

bestimmte Abgaben (Gabholz) gebunden und schwerfällig ,

32*
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dem Eigentümer fehlt vielfach Verständnis und Neigung,

oft auch die Möglichkeit mehr für die Waldwirtschaft

aufzuwenden, als unbedingt erforderlich ist und gesetzlich er-

zwungen werden kann. Dazu kommt die Schwierigkeit der

Arbeiterfrage, der Mangel an brauchbarem Wirtschafts-

vollzugspersonal und die Zersplitterung des Besizes .

Die Ausstattung der Forstämter mit Waldflächen

schlechthin gibt daher keinen Aufschluß über ihr Tätig

teitsfeld . Die Flächen müssen vielmehr auf einheitliche

Vergleichsgrößen zurückgeführt werden . Diese Ver=

gleichsgrößeneinheit kann nur die Flächeneinheit des in

vollem Betrieb behandelten Domänenwaldes ſein , d . h.

der Vollbetriebshektar (V. b . ha) . Der beförsterte

Gemeindewald muß dahin umgewertet werden.

·

Die amtliche Forststatistik 1913 gibt dazu den

Schlüssel. Sie verteilt den Aufwand für die

Bezirkssorstverwaltung auf das ha Domånenwald

mit 4,28 Mt., auf das ha Gemeindewald mit

1,84 Mt. D. h. in den Verwaltungkosten , und

darin findet der Arbeitsaufwand seinen Ausdruck,

ſtehen 2,3 ha Gemeindewald 1 ha Domänenwald oder

1 V. b. ha gleich . Bei dieser Einschätzung dürfte

aber wohl der Wunsch mitgewirkt haben, den Unter

schied zwischen der den Waldeigentümern auferlegten

Beförsterungssteuer von nur 1,05 Mt. je ha und dem

tatsächlichen Aufwand, den der Staat (das Domänen-

ärar) aufzulegen hat, nicht allzuhoch erscheinen zu

lassen. In Wirklichkeit ist der Unterschied im Arbeits :

aufwand geringer. Die Annahme eines Verhältnisses

von 2 : 3 oder 1 : 1½ dürfte den tätsächlichen Verhält

nissen näher kommen. Hiernach wären 1/2 ha be

försteter Wald = 1 V. b. ha zu setzen .

Die Größe der einzelnen Forstbetriebe und der

Forstämter ist sehr unterschiedlich. Wie sich die Betriebe

unter die Klaſſen der Zwerg , Klein , Mittel- und

Großbetriebe verteilen, und die Gruppen der größten und

kleinsten Forstbezirke sind in den Übersichten am Schluß

(Seite 250 251 , Taf. I u . II) dargestellt. Bei dem Domä-

nenbesitz überwiegt ganz bedeutend der Groß- und grö-

ßere Mittelbetrieb, bei den Gemeindewaldungen dagegen

der Klein- und kleinere Mittelbetrieb .

Die größten Forstämter sind Forbach II mit 4 800

V. b. ha und 49 000 fm Holznuzung, und Bonndorf

mit 4 490 V. b . ha und 51 000 fm Nußung. Die

kleinsten sind der Fläche nach Markdorf mit 1 035 V. b. ha

(Nugung 10 400 fm), der Nutzung nach Wertheim

mit 8181 fm (2 126 ha) und Schönau i . N. mit

8 970 fm (2 006 ha) . Markdorf hat kaum 1/4 der

Betriebsfläche, Schönau und Wertheim kaum 1/6 der

Nutzung Bonndorfs.

b) Für den Kameraldomånendienst.

An der Verwaltung der Kameraldomänen , ohne

die 28 ha Reben , sind die Bezirksstellen etwa beteiligt

wie folgt (Kameraldomänen 1906 gutächtlich nach dem

neuesten Stand ausgeglichen) :

VerSelbst Ver Zusam Selbst

betrieb pachtet men betrieb pachtet Buf.

Heftar Prozent

900 2650 3550

13 Domänenämter 3160 8430 11590

11 Finanzämter 300 950 1250

436012030 16390 100 100 100

68 Forstämter

Zusammen

2
021 22 21

72 70 71

7 8 8

Der von den Tomänenämtern verwaltete Besig

liegt zumeist in der Rheinebene in fruchtbarster Gegend

in größeren Flächen beisammen, er ist daher der ertrag =

Auf solche Vollbetriebsfläche zurückgeführt berechnen reichste und wertvollste und am leichtesten zu bewirt-

fich die Betriebsflächen der Forstämter

V. b . ha

schaften. Den Finanzämtern sind die mehr zerstückelten

Güter in den besseren Lagen zugewiesen , den Forst-

ämtern die weniger ertragreichen und schwieriger zu

verwaltenden und zu betreibenden Güter in den ent-

legeneren Gebirgsgegenden.

Ihre Erträglichkeit ist nach dem Staatsvoran-

schlag 1916/17:

im ganzen

V. b. ha

für 1 Amt

Domänenwald 94 200 952

Gemeinde- usw. wald 175 500 1770

269 700

rund

2 722,

2 700 ha.

Aufwand
Reinertrag

Roh-

Fläche

ertrag fachl.

Gehalt Busam

usw. men

im

Ganzen

auf

1 ha

ha M M M M. M. M.

Wiesen im Selbstbetrieb . 4360 601700 145060 25000 170060 431640 98

Reben ,, 42 55850 43250 9480 52730 3120 74

Torfstiche .
13 2950 1045 1045 1545 118

Fischzucht
44 10050 6590 1500 * 1960 1960 45 *

Verpachtet, Hofgüter 9609 839250 55
37350 ? ?

*geschägt

roh
?

Stück 2421 134270 87"

Dabei ist der Aufwand für die Bezirksverwaltung | Güter in Selbstbetrieb . Im allgemeinen wird daher die be:

triebliche Tätigkeit einer Stelle nach deren Umfang und

den daraus erwirtschafteten Reinerträgen zu bemessen sein.

richt berücksichtigt .

Eine eigentliche Wirtschaftstätigkeit erfordern nur die
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wie 108 : 70.

Der Durchschnittsertrag der Wiesen ist selbstverständ= | schnittsertrag von 98 Mk. je ha wird er sich verhalten

lich bei dem ertragreichsten Teil, der von den Domänen-

und Finanzämtern bewirtschaftet wird , wesentlich höher

als bei den geringeren und geringsten Wiesen, die den

Forståmtern zugeteilt sind . Bei einem Gesamtdurch | Bezirksstellen :

Daraus ergibt sich folgendes Bild der betrieblichen

Tätigkeit der mit Kameraldomänendienſt beauftragten

Reinertrag aus Selbstbetrieben

13 Domänenämter

Bez. Stellen

Wiesen

im

Selbstbetrieb

auf 1 Stelle

aus Wiesen

1 ha zusammen

ſonſtige

Güter

im Ganzen
Wiesen Reinertrag

Fläche im Ganzen

ha M M. M. M ha M

3160 108 341000 5000 346000 242 26600

300 108 33000 1500 34500 43 5000

900 70 63000 63000 30 2100•

Uebertrag 146

20

166

7 Finanzämter

etwa 30 Forstämter

Nicht berücksichtigt ist dabei die Staatsbrauerei .

Diese ist zwar einem Domänenamt unterstellt, hat

aber eine eigene Verwaltung und beſondere Rechnung.

V. Perſonal und Verwaltungsaufwand für die Bezirks-

stellen (Staatshaushalt 1916/17) .

a) Personal.

1. Forstverwaltung :

Für die 99 Forståmter sind vorhanden

Oberbeamte: Amtsvorstände

Zweite Beamte

Affefforen •

Mittlere Beamte .

Unterbeamte (Schreibforstwarte) etwa

zusammen

2. Domånenverwaltung:

Die 13 reinen Domänenämter sind besetzt mit

Oberbeamten: Amtsvorstände
13

Zweite Beamte

Assessoren .

2

7 22

99 Mittlere Beamte 23

15 Unterbeamte . 20

32 146
zusammen

65

Betriebsfläche

Es kommen fonach auf einen Oberbeamten:

im

Forstdienst

Hilfspersonal

mittleres unteres zus.

0

1,0

0.1 0,1

1,0 2,0Domånendienst

Auf einen Schreibforstwart kommen 13 500 V. b . ha Wald.

b) Verwaltungsaufwand.

Vorbemerkung: Wert und Unterhaltungskosten der

Dienstgebäude ſind aus dem Staatsvoranschlag nicht

ersichtlich. Der Wert kann für ein Domånenamts=

1) Forståmter (99)

99 Forstamtsvorstände je 5000 Mt..

15 zweite Beamte , 3200 + 500 Mt.

32 Assessoren " 2000 Mt.

10 Schreibforſtwarte je 1500 Mt.

10 desgl. nicht etatsmäßig je 1000 Mk.

Reisekosten u. dgl.
·

1850 ha Wald

144 ha Wiesen, Reben , Fischteiche

gebäude zu etwa 70 000 Mt. , für ein Forsthaus zu

etwa 50 000 Mk. , die Verzinsung und Unterhaltung

mit den üblichen 6 % dieser Werte, d . iſt zu 4 200 Mt.

und 3 000 Mt. angenommen werden.

Mt.

492 000

57 500

64 000

15 000

10 000

202 000

25 200

41 900 907 600 ME.

279 000 Mt.

10 000 Mt.

1 196 600 ME.

Schreibaushilfe . :

Sachliche Amtsunkosten

Dazu Aufwand und Verzinsung für 93 Dienstgebäude je 3000 Mt.

Miete für Dienstwohnungen 6 etwa .

ein Forstamt kostet somit rund 12 000 Mt.

Davon entfallen nach dem forſtſtatiſtiſchen Schlüssel

(Statistik 1913) auf das ha Domånenwald 5 Mk.

Weitere 1,34 Mt. erwachsen für die Zentralver-

zusammen

waltung . Im ganzen fallen somit an Verwaltungs-

kosten rund 6,30 Mk. auf das ha.
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2. Domänenämter (13)

13 Amtsvorstände

2 zweite Beamte

.

9 Rassierer .

16 Bürobeamte .

7 Schreibbeamte

3 Kulturmeister

Wohnungsgelder (geſchäzt)

Nicht etatsmäßiges Personal .

Dienstreisekosten

Andere persönliche Ausgaben (teilm .)

Mt.

72 330

6 050

26 275

34 020

11 935

4 850

20 000

29 100

14 350

7 950

11 860 238 720 ME.

50 400 ME.

Sachliche Amtsunkosten

Aufwand und Verzinsung für 12 Dienstgebäude je 4 200 Mt.

Mietzins für 1 Dienstwohnung (geschätzt)

ein Domänenamt kostet somit rund 22 000 Mt.

Wie viel davon der eigentlich betrieblichen Tă-

tigkeit zur Last fällt , läßt sich aus den amtlichen

Angaben nicht ermitteln . Es ist nur aus folgenden

Erwägungen zu vermuten:

Die Regierungsdenkschrift über die Vereinfachung in

der Staatsverwaltung (1912) begründet die Notwendigkeit

der Erhaltung von, durch Oberbeamte geleiteten besonde

ren Domänenämtern ausschließlich mit der Verwaltung

der Kameraldomånen, insbesondere der im Selbstbetrieb

stehenden Wiesen. Man wird also wohl die Sonder-

aufwendungen für dieſe Oberbeamten als Verwaltungs-

kosten für dieſe Güter in Anrechnung zu bringen haben .

Sie sind für jedes Amt:

Gehalt eines Oberbeamten

Für das bes . Dienstgebäude

Dienstreisen •

5 500 Mt.

4 200 Mt.

zusammen

1.400 ME.

290 520 Mt.

Auf ein Amt fallen an selbstbetriebenen Gütern

(Wiesen, Reben und Fiſchteichen) 250 ha, an verpach-

teten Gütern 650 ha , zusammen 900 ha. Hiernach

träfen auf das ha etwa 12,-- Mt. Verwaltungskosten.

Verpachtete Güter erfordern aber eine nur sehr geringe,

taum 1/10 der Arbeit des Selbstbetriebs . D. h. 10 ha

der Pacht-Güter erfordern soviel Aufwand wie 1 ha der

selbstbetriebenen (V. b. ha). Auf ein Domänenamt entfällt

also eine Vollbetriebsfläche von 250 + 65 = 315 ha

und der Vollbetriebsha ist mit

10 700

315

= 34 Mt.

Kosten zu belasten. Die Kosten der Zentralverwaltung

find auf mindestens 3 Mt. zu veranschlagen , die

Gesamtverwaltungskosten
auf das ha alſo auf 37 Mt.

Zur Feststellung des wirtschaftlichen Enderfolgs

sind diese Kosten an den auf Seite 240 und 241 be=

1000 Mt. 10 700 Mk. rechneten Reinerträgen in Abzug zu bringen.

Dabei bietet sich folgendes Bild:

Wald

Es trägt ein ha

im Selbstbetrieb

Wiesen der Domänenämter

" "I Forståmter

Reben

Fischereien

Torfftiche

Reineinnahme

ohne Verw. Kosten

Verm.-Kosten nach deren

Abzug

Mt. Mt. Mt.

61 6 55

108 37 71

70 70

74 37 37

45 37 8

118 37 81

55 (rob) 4 51

87 4 83"1

7

Verpachtet:

Hofgüter .

Stückgüter

Dabei sind für den Forstbetrieb alle Kosten ohne

Ausnahme berücksichtigt und dem Wald zur Last

geschrieben, bei den von den Domänenämtern bewirt

schafteten Kameraldomänen fehlen die öffentlichen Lasten

und die Arbeiterversicherungen , da diese nicht fest-

zustellen sind.

VI. Geschichtlicher Entwicklungsgang.

DieForst- und die Kameraldomänenverwaltung waren

ursprünglich bis zur Ministerialbehörde streng getrennt.

a) Forstverwaltung.

Die Dienſteinrichtung in der Forstverwaltung nahm

in fast allen deutschen Staaten einen ähnliche Entwicklung.

Anmerkung. Nach der Forststatistik 1913 verteilen sich die Bezirksverwaltungskosten auf die Domänenwaldungen

mit 40%, die Gemeindewaldungen mit 50% und die Forstpolizei-Verwaltungen mit 10 %. Von dem Aufwand für die

Zentralverwaltung trifft der ha Domänenwald 1,84 Mt.
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"

und mangelnde Anstellungsmöglichkeit. Auch den

Oberförstern war damit dauernd nicht gedient. Ein-

mal fehlte es immer noch an Hilfskräften und dann

empfanden auch sie das Mißverhältnis zwischen Bil-

dung und Arbeitsgebiet ihrer Gehilfen persönlich

außerst peinlich und als nachteilig für den Dienſt.

Entschiedene grundsägliche Maßnahmen zur Abhilfe

konnten nicht mehr umgangen werden.

Preußen griff zuerst zielbewußt ein . Die Forstlaufbahn

wurde fast gänzlich gesperrt, vorübergehende etatmäßige

Stellen für die älteren Aſſeſſoren wurden geschaffen, mit

dem Ziel, daß die Wartezeit bis zur Anstellung als „ Ober-

förster mit Revier " von der Staatsprüfung ab höchſtens

8 Jahre betragen soll, was heute erreicht ist, so daß

diese Stellen wieder aufgehoben werden können. Jedem

Oberförster wurde ein „ Forstschreiber" aus der Zahl

und mit dem Rang der Förster zugewiesen . So find

dort gesunde Verhältnisse und die Grundlage zu einer

sachgemäßen Weiterentwicklung geschaffen . Ein neuer

Schritt dahin , die Uebertragung einer begrenzten Selbſt-

verantwortung an den „ Forstschreiber “ steht in Aussicht,

seine Vervollkommnung zu einem den Förstern überge-

ordneten technischen Hilfsbeamten“ der Oberförsterei

wird nicht ausbleiben. Bahern verfuhr, wenigstens

was die Beschränkung im Studium anbelangt, ähnlich.

In Baden stammt die, heute noch äußerlich in ihrenheit der letteren über die Art ihrer Beschäftigung

Grundlagen wenig veränderte Einrichtung des Bezirks-

dienstes aus dem Jahr 1831. Sie war, der damals

verhältnismäßig geringen wirtschaftlichen Bedeutung

der Waldungen und dem unentwickelten Stand der

Waldwirtschaft und Forstwissenschaft entsprechend, auf

das einfachste gestaltet . Der „ Bezirksförster" hatte

eine faum akademisch zu nennende Ausbildung, war

ſehr gering bezahlt und von ſehr beſcheidenen Ansprüchen . |

Er zählte nicht zu den vollen Überbeamten. Dazu

gehörten erst seine Vorgesezten , die Wirtschaftsforst-

meister. Dienstgebäude waren nicht oder nur in

einfachster Art vorhanden, Hilfskräfte nur, insoweit

Anwärter für die eigene Laufbahn zur Verfügung

ftanden . Alle Verkehrseinrichtungen waren noch un-

entwickelt Der Förster" ritt, fuhr im Einspänner

oder ging noch häufiger zu Fuß. Von den „Wald-

hütern“ konnte die große Mehrzahl nur notdürftig

lesen und nicht mehr schreiben als den Namen. DieDie

Unterhaltung einer solchen ,,Revier-, später Bezirksforſtei "

forderte keinen großen Aufwand. Mit zunehmender

Bedeutung und Entwicklung der Waldwirtschaft und

Forstwiſſenſchaft und nach Uebergang der Forstamts-

geſchäfte“ an ſie, konnten diese einfachen, alleinstehenden

Beamten den von allen Seiten an sie herantretenden

Anforderungen nicht mehr genügen . Aenderungen anAus-

bildung, Bezahlung und Dienstausstattung mußten vor-

genommen werden. Heute sind die Forstbeamten längst in

die Gruppe der vollen Oberbeamten eingerückt, allerdings

erstnachlangen Kämpfen. Forstbetrieb, Verkehr und Ver-

kehrsmöglichkeiten sind völlig umgeſtaltet . Ein geordne

ter, umfangreicher Kanzleidienst hat ſich bei den „ Forst-

ämtern" entwickelt, mit der Möglichkeit zu reichlicher

Erleichterung durch Verwendung der heutigen Hilfsmittel,

die aber nur in größeren Betrieben wirtschaftlich voll aus-

genugt werden können, wie Schreib- und Rechenmaschinen

und dergl. Der allgemeine Bildungsstand ist so fort=

geschritten , daß aus den Unterbeamten Kräfte zur

Besorgung der einfacheren, handwerksmäßigen Betriebs-

und Schreibarbeiten herangezogen werden können.

Dieſe Wandlungen traten aber zeitlich ganz unmerklich

ein und so begnügte sich die Verwaltung damit, den bei

den einzelnen Forstämtern auftretenden Bedürfnissen

von Fall zu Fall Rechnung zu tragen durch vermehrte

Zuweisung von Assessoren und gesteigerte Annahme

von Anwärtern für die höhere Laufbahn . Dieſe mußten

die fehlenden technischen Unterbeamten ersehen und

fanden so bald bezahlte Verwendung . Dadurch, noch

begünstigt durch das Bestehen einer eigenen Forst

lehranstalt in der Reſidenzstadt, bildete sich allmählich

ein außerordentlich ungeſundes Mißverhältnis zwischen

der Zahl der wirklichen Oberbeamtenstellen und der

Zahl der Anwärter und eine noch größece Unzufrieden:

Die übrigen Staaten konnten sich zu einer sol-

chen, das Uebel an der Wurzel fassenden Maßregel

nicht entschließen . Man glaubte allen, auch persönlichen

Wünschen Rechnung tragen und die Forſtlehranstalten

erhalten zu können, indem man die Stellen für Ober-

beamte dauernd vermehrte, sei es durch Errichtung

neuer Forstämter, sei es durch Schaffung von zweiten

Beamten bei den Forståmtern oder gar auf eigenen

Amtmannsbezirken " , sei es durch dieses zusammen .

und wo die Regierung dabei noch etwa Zurückhaltung

üben wollte, fanden die mit Recht nach Versorgung

drängenden Affefforen die wärmste Unterſtüßung in

der Volksvertretung. Die Folgen waren, wie voraus-

zusehen, nicht die gewünschten . Es trat keine dauernde

Geſundung ein. Anstatt einer sachlich bemessenen

Anzahl mit gut abgestuften Kräften ausgestatteter

Verwaltungsstellen , bekam man eine übergroße Anzahl

von Oberbeamten, die teils nicht voll, teils nicht ihrer

Bildung und Leiſtungsfähigkeit entsprechend beſchäftigt

ſind . Die notwendige Eingliederung einfacher techniſcher

Hilfskräfte wurde unmöglich oder sehr erschwert . Man

hatte aus persönlichen Rücksichten das „ Offizierkorps"

vermehrt, wo sachlich „ Unteroffiziere und Feldwebel"

nötig waren. Die Beamten wurden nicht zufriedener,

die Verwaltung teurer, aber nicht beffer. Allorts

werden Stimmen laut, die eine Verminderung der

Oberbeamten verlangen. Auch der Widerstand gegen
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Aufhebung der kleinen Forstlehranstalten hat erheblich | amtern vor allem die früher nebensächliche forstliche

Geld- und Kaſſenrechnung als Hauptaufgabe und die

Verwaltung der landwirtschaftlichen Güter. Aber auch

hier haben die reinen „ Domånenämter“ das Feld nicht

gänzlich behauptet. Die Forstkasse müssen sie mit

einem Teil der allgemeinen Finanzstellen, die Verwaltung

und Bewirtschaftung der Kameraldomänen mit dieſen

und einer größeren Anzahl von Forståmtern teilen.

Ihre Zahl ist von 44 im Jahr 1831 auf 13 zurück-

gegangen . Die „ Domånendirektion “ wurde mit der

nachgelaffen. Sachsen-Weimar hat mit der Aufhebung

von Eisenach begonnen , Preußen beabsichtigt eine

Vereinigung seiner beiden Akademien. In Württemberg,

Baden und Heſſen ſind die Verhältnisse zur Lösung

in gleichem Sinne völlig reif geworden. Auch die

badische Forstverwaltung hat seit mehreren Jahren

auf Eingreifen des Ministeriums den Zugang zur

Forstlaufbahn beschränkt ; der erst kurz vorher vor

genommenen Vermehrung der Forståmter folgten Auf

hebungen und man beginnt sich auch nach der Schaf- | Forstdirektion in einer Mittelstelle vereinigt. Für die

fung eines brauchbaren Gehilfenperſonals umzusehen . Finanzbeamten ist das „kameraliſtiſche“ Studium durch

Eine neuerliche Verminderung der Forstämter ist ge= das juristische ersetzt, und den so vorgebildeten Beamten

fordert und gewissermaßen zugesagt worden. erscheint der Domänendienst wesensfremd , mehr oder

minder subaltern und daher, zumal er wenig Aussicht

auf Erlangung höherer Stellen bietet, wenig begehrt.

Die Gesamteinnahme der Forst- und Domänen=

verwaltung verteilt sich nach Hundertteilen

b) Domänenverwaltung.

"

|

im Jahr 1831 1860 1900 1914

auf Forstdomänen 36

Kameraldomåneu 64"

54 72 78

46 2S 22

Die Entwicklung der beiden ursprünglichen Ein-

imJahr 1831 (unsicher) 56

1860

Steuern Domänen davon

zus. Kameral Forstb.

44
(28) (16)

66 34 ? ?
"

1900 87 13
"1 (4) (9)

1913/14 86 14
" (3) (11)

VII. Sind bei dieser Gliederung alle Kräfte voll und

Die Diensteinrichtung der Domänenverwaltung

stammt aus der gleichen Zeit wie die der Forstverwaltung,

dem Jahr 1831. Damals waren die Einnahmen aus

dem Domänenbesig und den Gefällen für den Staats-

haushalt von der größten Bedeutung, fie betrugen 44 %

der gesamten Staatseinnahmen. Den Domånen=

verwaltungen" unterstanden 738 Grundstocksgebäude,

eine große Anzahl gewerblicher Betriebe, wie Mahl- nahmequellen des Staatshaushalts , Steuern und

und Sägemühlen, Ziegelhütten, Bleichen , Wirtschaften. Domänen, ergibt sich aus folgender Vergleichung :

Sie hatten eine große Anzahl von Lehen und Be-
Die Gesamteinnahme aus beiden = 100 gesetzt,

rechtigungen und den Zehnten zu verwalten, dem entfallen auf

weitaus der größte Teil des landwirtschaftlichen Grund-

besizes unterlag . Dieser wurde in Naturalabgaben

geleistet und teils wieder als Besoldungsteil an die

Beamten, Kompetenzempfänger usw. abgegeben, teils

verwertet. Die Einnahmen allein aus Lehen, Berech=

tigungen und Zehnten betrugen 1831 1870 000 Mt.

Demgegenüber fielen die Einnahmen aus den meist

verpachtetenKameraldomänen mit 464 000 Mk. weniger

ins Gewicht. Die Tätigkeit der Domänenämter als

„Forstkassen “ war nebenſächlich. Diese Verhältnisse haben

im Lauf der Zeit eine völlige Umwälzung erfahren.

Die Zahl der Grundſtocksgebäude iſt (1913) auf

360 zurückgegangen , die wohl zum größeren Teil mit

dem Forstbetrieb in Verbindung stehen und von den

Forståmtern verwaltet werden. Bei den übrigen

besorgen die Hauptarbeit Unterhaltung die

Baubehörden. Alle Liegenschaften mit besonderen

Gewerbeeinrichtungen sind abgestoßen mit Ausnahme

einiger Sägemühlen, die von den Forstämtern verwaltet

werden. Einzig die Brauerei Rothaus ist als Schmerzens- hältnis zwischen Oberbeamten und Hilfskräften aus

find übrig geblieben, weil sich kein Käufer findet ; aber

sie hat eine besondere Verwaltung. Der gesamte Zehnte

und fast alle Berechtigungen, Frohnden, Lehen und

dergl. find längst abgelöſt und das Ablösungskapital

von rund 30 Millionen ist dem Domänengrundstock

zugeführt. Die Naturalwirtschaft hat überall der Geld-

wirtſchaft Plaz gemacht. Verblieben ist den Domånen- | eigenen Auffaffung.

- --

wirtschaftlich zweckmäßig ausgennzt?

Unbestrittener, neuerdings auch ganz besonders zur

Richtſchnur für die Staatsverwaltung erhobener Grund-

ſaß ist , daß zu Arbeiten, die ein Beamter minderer

Bildung erledigen kann, ein höherer, insbesondere ein

akademisch gebildeter Oberbeamter nicht verwendet werden

soll. Arbeit solcher Art gibt es in allen wirklichen

Verwaltungsstellen, namentlich in Wirtschaftsbetrieben,

und sie sind hier in der Regel an Umfang überwiegend.

Als Untergrenze einer wirtschaftlich richtigen Beamten-

ausstattung dieser Stellen wird man daher ein Ver-

dem Stand der mittleren oder Unterbeamten von 1 : 1

annehmen müssen. Die Obergrenze tritt ein , wenn

der leitende Oberbeamte Gefahr läuft den Ueberblick

zu verlieren und nicht mehr voll verantwortlich sein

kann für eine sorgfältige Durchführung des Dienstes

nach den allgemeinen Dienstvorschriften und seiner
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Forstbetrieb und Forstverwaltung unterliegen darin !

keinem Sondergeset . Die preußische Forstverwaltung

hat die Grundlagen zur Durchführung nach diesem

Grundsatz geschaffen , indem jedem Oberförster ein

„Forstschreiber“ zugeteilt ist, in Bayern stehen den

meisten Forståmtern forsttechnisch gebildete mittlere

Beamte für ihren Dienst zur Verfügung , auch

in Hessen, Württemberg und Elsaß hat jeder Ober-

förster einen Schreiber , allerdings häufig von min

derer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. In Ba-In Ba

den kommt zur Zeit erst auf 7 Oberbeamte ein

Schreibforstwart " . Das ist ein unbestreitbares Miß

verhältnis und eine völlig unwirtschaftliche Verwendung

der Oberbeamten. Gründliche Abhilfe in wirtschaftlicher

Weise kann nur dadurch geschaffen werden, daß der

Geschäftskreis des Oberbeamten, wo er in seinem jezigen

Umfang die volle Ausnutzung mindestens eines unter-

beamtlichen Gehilfen nicht möglich macht, entsprechend

erweitert wird, bis diese Untergrenze erreicht ist . Diese

Erweiterung kann geschehen durch Vertiefung der Arbeit

innerhalb des Bezirkes selbst, durch Zuweisung neuer

Aufgaben , durch Vergrößerung der Bezirke, oder je

nach Umständen durch alles gemeinsam . Der Arbeits-

umfang der Forståmter wird bestimmt durch Größe

der Betriebsflächen und Nuzungen wie Größe und

Anzahl der einzelnen Betriebe, durch die geogra

phische und topographische Lage der Bewirtschaftungs-

gegenstände und deren Entfernung vom Amtssig wie

unter sich, und endlich durch die Betriebsweise . Je

größer die Zersplitterung der Waldungen, desto umfang:

reicher die Arbeit, aber nicht nach der leitenden, sondern

nach der mehr handwerksmäßigen, mechanischen Seite

also nachdem Arbeitsgebiet des technischen Gehilfen " hin.

Die Schwierigkeiten, ein genügend großes Arbeits-

gebiet rein leitender Art für einen Oberbeamten zu schaf-

fen, lagen früher in den Entfernungen der Waldungen

und haben bei den jezigen Verkehrsmöglichkeiten und

Verkehrsmitteln an Bedeutung ganz wesentlich ab-

genommen. Es handelt sich nur darum , diese in

gleichem Maße wie das private Wirtschaftsleben sich

zunuze zu machen . Je einfacher und gleichförmiger

die Betriebsweise , umso größer kann die Flächen

ausdehnung des Bezirks gewählt werden .

"

Tie mittlere Größe der Forstbezirke ist in den ein-

zelnen Staaten sehr verschieden . Sie beträgt :

Staats- Gemeinde- auf Voll-

zufammen betrieb er

mäßigt
in

waldungen

ha ha ha

2.400 3 150

3 840 660

5 550

4.500

2 465 1010 3475

940 2 700 3 640

1 330 1 140 2470

Elf.
Lothringen

.
Breußen

Bayern

Baden .

Württemberg

1916

V. b . ha

4.500

4 300

3 140

2.700

2 100

Baden steht hiernach an der unteren Grenze. Keine

Verwaltung verfügt bis jezt über volle „ technische

Gehilfen “ und nirgends werden die gegenwärtigen Hilfs-

mittel des Verkehrs und für den Kanzleidienst nach

Möglichkeit voll ausgenügt. In keiner Verwaltung,

auch nicht in jenen mit den größten Bezirken, ist von

den Betriebsleitern selbst die Notwendigkeit einer Ver-

kleinerung ihrer Bezirke ausgesprochen worden . Ihr

Verlangen ging immer nur auf Entlastung von den

untergeordneten Arbeiten durch Zuteilung von selbst-

verantwortlichen technischen Hilfsbeamten . Auch in

Baden selbst haben wir Forstbezirke bis zu 4800 V. b . ha

und Jahresnuzungen bis zu 50 000 fm . Aber trok

der unvollkommenen Dienſteinrichtung hat noch niemand

behauptet, dort würde mit weniger wirtschaftlichem

Erfolg gearbeitet als in den kleinen und kleinsten Forst-

ämtern. Vielleicht dürfte eher das Gegenteil zutreffen .

Auch das Verlangen dieser Bezirksvorstände ist nicht

auf Bezirksverkleinerung ſondern auf Zuteilung geeig-

neter und ausreichender Hilfsbeamten und beſſere

Dienstausstattung gerichtet.

Hieraus in Verbindung mit den früheren Aus-

führungen ergibt sich von selbst , unter welchen

Bedingungen und bei welcher Bezirksgröße in Baden

die Kräfte der Oberbeamten im allgemeinen am nug-

barſten verwertet werden würden und ſo die Verwaltung

am wirtschaftlichsten arbeiten könnte. Vor allem muß

jeder Betriebsleiter durch Zuteilung mindestens eines

vollwertigen technischen Hilfsbeamten und durch zu=

reichende Nußbarmachung aller neuzeitigen Hilfsmittel

auf die höchste Stufe seiner Leistungsfähigkeit gebracht

werden.

Der Hilfsbeamte, aus der Zahl der Forstwarte

sorgfältig ausgewählt und frühzeitig besonders weiter:

gebildet, muß dem Betriebspersonal, aber nicht als

unmittelbarer Vorgesezter , übergeordnet sein. Zu

seinem Arbeitsgebiet gehören neben der Buchführung

und dem sogenannten Sekretärsdienst Dienstverrich-

tungen einfacherer Art im äußeren Betrieb, so-

weit dies zur Entlastung des Betriebsleiters nötig

ist , wie Beteiligung an Holzabnahmen und Holz-

anweiſungen - unter einfachen Verhältnissen und bei

kleineren Maſſen in selbständiger Weiſe – Nachschau und

Beaufsichtigung von Betriebsarbeiten aller Art . Ein

so unterstügter und ausgerüsteter Oberbeamter wird

unter mittleren Verhältnissen eine Waldfläche, wie sie die

größeren Forstbezirke aufweisen , das sind 4·000 V. b. ha,

mit vollem Erfolg bewirtschaften , eine Jahresuuzung

von 30 000 bis 40 000 fm verarbeiten und dabei immer

noch den Betrieb in allen Teilen übersehen und be-

herrschen können . Könnten die Gemeinden gesetzlich

zur besseren Ausbildung ihres Hutperſonals Hand in

Hand mit einer Zusammenlegung der unwirtschaft=

33
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lichen kleinen Hutbezirke gezwungen werden , so wäre das

nicht nur ein wirtſchaftlicher Vorteil für die Gemeinden

selbst und eine wesentliche Förderung der Waldwirtschaft,

sondern es ermöglichte auch eine noch weitere Ver-

größerung der Forstbezirke über diese Zahlen. Bezirke

unter 3000 V. b. ha dürften nur in seltenen Fällen

der Kraft eines Oberbeamten mit Gehilfen genügend Ge-

legenheit zur vollen Ausnußung bieten . Bei Bezirken von

über 5 000 V. b. ha läuft der Betriebsleiter bei nicht ganz

einfachen Verhältnissen Gefahr, den erforderlichen persön=

lichen Einfluß auf die Betriebseinzelheiten zu verlieren .

Hier wären im allgemeinen die Unter- und Obergrenzen.

b) Die Bezirksdomänenverwaltung.

Der Hauptdienst der Domänenämter ist Kaffen

und Rechnungsführung und das Beitreibungswesen ge-

worden. Derartige Dienste werden in allen anderen

Verwaltungszweigen und in allen anderen Staatsver-

waltungen von mittleren Beamten beſorgt.

|

schaftsbetrieb auch einfacher Art , wie es der Wiesen-

betrieb ist, nicht vorbereitet sind . Man hat diesem

Mißstand zwar durch zeitweise Zuteilung einzelner für

den Domänendienst bestimmter Beamten an die Kul-

turinspektionen (Meliorationsämter) zu verbessern ge-

sucht. Dort wird aber keine Landwirtschaft sondern

Tiefbautechnik für alle Zweige des öffentlichen Inte

reffes unter anderem auch Ent- und Bewässerungstech-

nit in meist großzügiger Weise getrieben. Zu deren

gründlichen Erfaſſung und praktiſchen Anwendung gehört

aber eine mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche-techniſche

Vorbildung, wie ſie der Finanzbeamte nicht beſißt und

nicht besigen kann. Dieser wird daher günſtigen Falls durch

seine Tätigkeit bei dem Kulturingenieur nur zu einem

mehr oder minder dilettantenhaften Verſtändnis dieſes

einen Teils des Wiesenbetriebs gelangen . Solche fach-

liche Halbbildung kann der Wirtschaft wenig Vorteil

bringen, unter Umſtänden aber zu höchſt kostspieligen

Experimenten führen, wenn je Gelegenheit sich findet,

fie anzuwenden.

Die einzigen Verwaltungsbeamten, die in der Land-

wirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Wieſen-

baus und der Fischzucht eine ſyſtemathiſche wiſſenſchaft-

liche Vorbildung, wenn auch ſelbſtverſtändlich beschränk-

Auch die badischen Großstädte entnehmen die Lei-

ter ihrer Kaffen- und Rechnungsstellen den mittleren

Finanzbeamten und find mit den Ergebnissen sehr

zufrieden. Anerkannt ist ferner der Vorteil, den eine

Vereinheitlichung des staaatlichen Rassenwesens bietet

und für alle anderen Verwaltungszweige, mit Austen Umfanges, erhalten und den Nachweis dafür in

nahme der Eisenbahnen , bestehen gemeinsame Be-

zirks-Kaffen- und Rechnungsstellen in den Finanz-

bezw. Hauptsteuerämtern . Eine Angliederung der Forst-

und Domänenkasse an diese wäre ein großer Vorteil auch

für die Forst- und Domänenverwaltung selbst . Die Domă-

nenkaſſe hat nämlich keine eigenen Dienſtſtellen in den ein=

zelnen Gemeinden und ist für alle dort vorzunehmenden

Auszahlungen von Löhnen und dgl. wie einzuholende

Auskünfte auf die örtlichen Dienststellen der allgemeinen

Finanzverwaltung , die Steuereinnehmer, angewiesen

durch Vermittlung der Finanzämter. Das ist umständlich

und einer vollen Ausnutzung dieser Ortsstellen für Do-

månenzwecke hinderlich. So dürfen sie heute nicht ver=

wendet werden zu Zustellung von Forderungs- und Log-

zetteln und zur Empfangnahme von Bezahlungen für

die Domänenkaffen. Mit Vereinheitlichung der Kaffen

würde sich das ganze Zahlungsverfahren im Domänen

wesen ganz außerordentlich auch zu Gunsten der Be-

völkerung vereinfachen lassen, und auch die Kredit-

gewährung würde auf wesentlich sicherere Füße gestellt.

Auch darüber herrscht kein Zweifel, daß die eigent=

liche Verwaltungs- und Betriebstätigkeit der Domå-

nenämter zu unbedeutend ist und der Hauptwirtschafts-

gegenstände, der Wasserwiesen, zu wenige sind und

diese zu zerstreut liegen, als daß sich die An=

stellung besonders dafür ausgebildeter Oberbeamten

lohnte. Ebenso wird nicht bestritten, daß Finanzbe-

amte in ihrer heutigen Ausbildung für Landwirt

der Staatsprüfung erbringen müssen, sind die Forst:

beamten. Auch bietet deren sonstige wiſſenſchaftliche

Vor- und praktische Ausbildung die Gewähr dafür,

daß sie sich rasch und mit Verständnis im landwirt-

schaftlichen Betrieb , wie in der Teichwirtschaft , zurecht

finden werden. Der kleinere Teil dieser Betriebe ist

ihnen schon übertragen und der Gedanke liegt nahe ,

auch der Rest der Kameraldomänen könnte ohne

Schaden der Forstverwaltung überwiesen werden . In

Hessen ist dies ſeit Jahren der Fall und hat sich be=

währt . Der Berichterstatter der I. badischen Kammer,

der als Sachkenner in forst und landwirtschaftlichen

Dingen gilt, ist in entschiedener Weise für diese Verein-

heitlichung eingetreten und die Regierung selbst hat

diese Frage wiederholt untersucht .

In der Denkschrift der Regierung über die Ver:

einfachung in der Staatsverwaltung vom Jahr 1912

wird die Stellung der Forst- und Domånendirektion

wie folgt wiedergegeben : Die Möglichkeit der Auf-

hebung der Domänenämter und der Verwaltung der

Kameraldomänen durch die Forstämter wird anerkannt.

Nur wird die Befürchtung ausgesprochen , die Forst-

ämter möchten diesen Zweig ihres Dienstes dem Forst-

betrieb gegenüber nebensächlich behandeln und darunter

könnten die Güter leiden . Auch müßte zu diesem

Zweck die Zahl der Forstämter um zwei vermehrt wer

den, es würde daher eine Verminderung des Verwal-

tungsaufwandes nicht eintreten . Die Grundlagen für
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8 ſich darum, ob die Kameraldomånen den Bezirks-

ſtellen der allgemeinen Finanzstellen gänzlich übertra-

gen werden sollten, so wären dieſe Bedenken sicher ge-

rechtfertigt, wie ſie voll und ganz für jene 80% dieser

Güter Geltung haben, die von dort aus jetzt ver-

waltet werden .

|

diese Befürchtungen sind nicht angegeben . Handelte Beschäftigung der forftlichen Beamten und Arbeiter .

Liegt Forst- und Kameraldomänenbetrieb in einer Hand,

so wird häufig ein Wirtſchaftsunterbeamter genügen, wo

jezt ein Forstwart und ein Güterauffeher, beide nur

zeitweise voll in Anspruch genommen , nebeneinander

wirken, jedenfalls werden sich die Arbeitsgebiete beffer

abgrenzen lassen . Wo bisher keiner der beiden Be-

triebe für sich einen Stamm ständiger Arbeiter

halten konnte wegen Mangels ständiger Arbeits-

gelegenheit, wird dies bei vereinheitlichtem Betrieb

möglich sein.

Gegenüber den Forstämtern liegen die Verhältnisse

doch ganz anders, und es darf wohl angenommen

werden, daß die genannten Bedenken ausschließlich bei

der „Wirtſchaftlichen Abteilung“ der Forst- und Do-

månendirektion obwalten, die Ansicht der „forst

lichen Abteilung" aber damit nicht zum Ausdruck

gebracht ist. Jedenfalls finden sie in den tatsäch

lichen Verhältnissen und der bisherigen Tätigkeit

der Forståmter bezüglich der ihnen übertragenen Ra-

meraldomänen keinen Anhalt und halten einer sach-

lichen Prüfung nicht wohl Stand .

nebeneinder.

Land- und Forstwirtſchaft beruhen auf den gleichen

wissenschaftlichen und sehr verwandten wirtschaftlichen

Grundlagen. In der Ausübung haben sie viele Be-

rührungspunkte . Wald, Wiesen und Feld liegen in

Baden, namentlich in jenen Gegenden, wo der größte

Kameraldomänenbesig sich befindet, meist in bun

tem Gemisch durch oder in nächster Nachbarschaft

Der Schwerpunkt des Forstberufs ist

der äußere Dienst. Der Forstmann hat daher von

allen in Betracht kommenden Beamten, die Vorstände

der Domänenämter nicht ausgeschloffen , die weitaus

günſtigſte Gelegenheit zur eingehenden und regelmäßi-

gen Nachschau, Beaufsichtigung und Beobachtung der

Kameraldomänen, seien sie verpachtet, oder im Selbst-

betrieb, ſeien es Wieſen, Felder, Torfftiche oder Fisch

teiche, ohne daß dadurch besonderer Zeit oder Geld-

aufwand entstünde. Auch stehen ihm eine ganze An-

jahl wertvoller Kräfte zu seiner Unterstügung in dieser

Aufgabe zur Verfügung. Mit den Landleuten kommt

er so häufig und nicht nur in der Kanzlei, sondern in

Wald und Feld in Berührung wie kaum ein anderer Be-

amter. Seine Unterbeamten und Arbeiter sind alle Klein=

Landwirte, die Gemeinden, deren Waldungen er bewirt-

schaftet, zumeist ländliche, und die Landleute mit

Hauptabnehmer der Walderzeugnisse . Der Hauptbe-

trieb in der Forstwirtschaft, namentlich in der Rhein-

ebene, wo die wichtigsten selbstbewirtschafteten Doma

nengüter liegen, fällt in die Winterszeit, der Wiesen

betrieb (ausschließlich solcher kommt in Betracht) in

Frühjahr, Sommer und Herbst , die Zeit der Wald-

ruhe" , wo die Forstämter genügend Zeit haben, ſich

diesem zu widmen ohne den Forstdienst zu schädigen .

Der Wiesenbetrieb bildet somit eine ausgezeichnete Er-

gänzung zur völligen Ausnutzung und gleichmäßigen

"

Unter solchen Verhältnissen wird jeder unbefangen,

rein sachlich Urteilende dem Forstbeamten so viel geſun-

den Menschenverstand , Pflichtgefühl wie Verständnis

für die Landwirtschaft zutrauen, daß er den ihm an-

vertrauten Kameraldomänengütern die gleiche Aufmerk-

samkeit zuwenden wird wie dem Wald . Soweit den

Forståmtern bisher eine solche Tätigkeit zugewiesen

war, haben sie sie gerne übernommen und sich

ihr mit vollem Eifer und anerkanntem Erfolg gewid=

met. Auch die forstliche Abteilung der Forst- und

Domänendiretion war von je für eine tunlichst aus-

gedehnte Uebertragung der Kameraldomänen an die

Forstämter. Und die Regierung selbst hat wohl in

der Voraussicht, daß die Forstbeamten zu Nachfolgern

der im Absterben begriffenen und durch neuzeitige Fi-

nanzbeamte abgelösten alten Kameralbeamten in der

Verwaltung der Domänen berufen ſein würden, deren

Bildungsgang durch Aufnahme der dazu notwendigen

landwirtschaftlichen Fächer vervollständigt. Die Forst=

beamten fühlen sichbeamten fühlen sich befähigt und berufen die-

ses Amt zu übernehmen und es liegt in keiner Weiſe

an Mangel guten Willens bei ihnen , wenn sie bis

jezt in dieser Richtung nur in dem unvermeidlichsten

Umfang tätig ſein dürfen und jede Erweiterung darin

erkämpft werden muß.

Welch außerordentlich hohen Kostenaufwand die

Selbstbewirtschaftung der Wiesen durch die Domånen-

amter erfordert, ist auf Seite 242 nachgewieſen .

Wenn, wie die Denkschrift angibt, zum Zweck der vollen

Uebertragung der Kameraldomånen die Zahl der Forst-

åmter um zwei vermehrt werden muß, so ist es irr=

tümlich anzunehmen, dieser Mehraufwand würde die

durch Aufhebung der Domänenämter erzielten Er-

sparungen aufzehren. Der Aufwand für ein Forstamt

beträgt (Seite 241) 12000 Mt. , der für ein Domänen-

amt, soweit er der Bewirtschaftung der Güter zur

Laft zu schreiben ist, (Seite 242) 10 700 Mt.

2 weitere Forståmter erfordern 24 000 Mt., weg-

fielen für 13 aufgehobene Domänenämter 139 100 Mt.

Es bleibt somit immer noch die recht ansehnliche Er-

sparnis von 115 000 Mk.

33*
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VIII. Wie ist der Bezirksdienst zweckmäßig zu glic- | dann Kellerei und Brauerei bearbeiten, wenn man die

dern und wie würde dadurch die Gesamtverwaltung

beeinflußt?

Für die gesamte Forst- und Domänenverwaltung

gibt es , getrennt nach Verwaltung und Bewirtschaftung

einerseits, Kaffe und Verrechnung andrerseits, je nur

einheitliche Bezirksstellen .

"

"Die Verwaltungsstellen, Forst- und Domänen=

ämter“ , einfacher Forståmter" benannt, werden von

forstlich gebildeten Oberbeamten geleitet , unter Zuteilung

der erforderlichen Anzahl, mindestens eines technischen

Hilfsbeamten , Forstgehilfen" aus der Klasse der höheren

Unterbeamten. Was sich zur Zuteilung an diese Aemter

nicht eignet, wie die Staatsbrauerei, die Kellerei und

Rebwirtschaft in Meersburg, werden, soweit sie nicht

als unrentabel abgestoßen werden können , besonders

geordnet und von der Zentralstelle aus unmittelbar

geleitet. Die Bearbeitung der Kompetenzen und ähn=

licher Lasten mit großer Rechnungsarbeit wird dem

Kontrollbüro dieser Stelle übertragen .

"

Die Kaffe und Verrechnung einschließlich der Bei=

treibungsangelegenheiten besorgen die „Forst- und Do=

mänenkassen" , oder einfacher Forstkassen ". Diese werden

denallgemeinen staatlichen Bezirkskaffen - Finanzämtern

angegliedert, ſoweit nötig als besondere Abteilung

unter einem mittleren Beamten als „Buchhalter".

Damit wäre dieBehandlung des gesamten Domänen:

beſißes nach einheitlichen Grundsätzen durch fachver

ständige Beamte sichergestellt . Der bisherige oft recht

peinlich sich geltend machende und einer natürlichen

Ordnung hinderliche, gänzlich unbegründete Gegensatz

zwischen Kameraldomänen und Forstdomänen, zwischen

Domänenverwaltung und Forstverwaltung wäre end-

giltig beseitigt und damit eine Menge von Umständ-

lichkeiten und Schwierigkeiten. Die Kaffen aber wür-

den alle jene Vorteile genießen, die mit einer Verein=

heitlichung zu einer großen Zahl- und Abrechnungs

stelle verbunden sind , die überall hin Verbindung und

in jedem Ort ihre besondere Unterstellen hat. Das

ganze Zahlungs- und Rechnungswesen, Verbürgungen,

Beitreibungen, Kreditfeststellungen , Zustellungen und

dgl. könnten auf eine neue, ganz wesentlich vereinfachte

Grundlage gestellt werden .

Die Wirkung dieser Neuordnung wird sich aber

nicht in der Bezirksverwaltung erschöpfen , sondern

sich auch auf die Leitung in der Forst- und Do=

mänendirektion erstrecken. Die bisher künstlich noch

aufrecht erhaltene Zweiteilung in eine „Wirtschaft

liche " und eine „Forstliche" Abteilung mit all den

damit verbundenen Geschäftshemmungen würde fallen,

an Stelle der jetzigen vier wirtschaftlichen Refe:

renten" dürfte die Zuteilung eines Finanztechnikers

und vielleicht eines landwirtschaftlich gebildeten Refe-

renten oder Hilfsreferenten, genügen. Lekterer könnte

"1

#

nicht mit dem Referat für die Salinen zu einem ge

werblichen“ Referat vereinigen will. Auch wird dann

nicht mehr die Notwendigkeit bestehen, daß ein Hauptleiter

und, neben und unter ihm , ein forsttechnischer" Lei

ter vorhanden sind. Ein Leiter mit der erforderlichen

Sachkenntnis würde vollständig genügen. Mit einer

unmittelbaren Angliederung der Direktion an das Mi-

nisterium als „ Abteilung für Forste und Domänen“

unter Leitung eines Abteilungsdirektors hätte die Ver-

einfachung und Vereinheitlichung den wirkungsvollen

natürlichen Schlußstein gefunden .

Daß man auch in Forsteinrichtung, Forststatistik

und Forstvermessung erheblich vereinfachen kann, wenn

man sich auf das wirklich notwendige und mesentliche

beschränkt und auf alles , was nur nach außen wirkt.

verzichtet, sei nur nebenbei bemerkt.

IX. Finanzielle Bedeutung dieser Gliederung.

Der Bedarf an Forståmtern berechnet sich:

a) für den Forstbetrieb :

Bei

Die mittlere Betriebsgröße eines neuzeitigen Forst-

amtes ist (Seite 246) auf 4 000 V. b. ha oder eine

Jahresnuzung von etwa 35 000 fm, die Größe der

zu bewirtschaftenden Waldungen im ganzen Land (Seite

240) auf rund 270 000 V. b. ha berechnet, die jährliche

Holznuzung beträgt 2 299 000 fm (1913).

schematischer Durchführung der Gliederung nach

diesen Zahlen wären nötig nach der Fläche

2 299 000

35 000

b) für die Bewirtschaftung der Kameraldomänen :

Die Denkschrift der Regierung gibt an, daß dazu zwei

weitere Forstämter erforderlich find .

= 68 Aemter, nach der Nutzung

270 000

4.000

= 77Aemter.

Hiernach wäre der Gesamtbedarf zwiſchen 70 und

79 Stellen, mehr der unteren Grenze zuneigend, denn

die Nutzung von 1913 war von außergewöhnlicher

Größe. Die einzelnen Forståmter werden nach Um-

fang und Bedeutung immer abgeſtuft bleiben müſſen,

schon wegen der Verschiedenheit in der Leiſtungsfähig-

feit der Beamten nach Alter, Rüstigkeit und Veran=

lagung. Alles in allem genommen wird eine Anzahl

von 80 Stellen als ausreichend anzunehmen sein.

Der Aufwand für eine Stelle ist zu schäßen unter

Berücksichtigung der erweiterten Aufgaben :

Gehalt des Vorstandes (wie bisher)

Dienstgebäude (wie bisher)

1 Forstgehilfe mit Wohnungsgeld (neu)

Schreibaushilfe (erhöht)

Sachliche Amtsunkosten (erhöht)

•

ME.

5 000

3000

2 300• •

. 400

. 500

Reisekosten, Fuhrwerk, Taggelder usw. (erhöht) 3800

zusammen
15 000

(bisher 12000 MX.)

..
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Der Aufwand für die ganze Bezirksverwaltung ordnung entstehen würden. Diese sind , auf mindestens

50000 Mt. zu schäßen.ird hiernach betragen:

0 Bezirksstellen je 15 000 Mt.

= zweite Beamte 3700"1 "

5 Affefforen " 2.000

zusammen
· •

1 200 000 Mt.

18700 "

"30 000

1 248 700 Mt.

Dabei sind die Aufwendungen reichlich angesetzt .

An zweiten Beamten und Assessoren sind nur so viele

orgesehen, als sachlich zu Vertretungen, Aushilfen

und als Nachwuchs für die abgehenden Oberbeamten

nötig sind. Eine weitere Anzahl solcher junger Be-

anten wird, wie bisher, für die Zentralstelle und die

Forsteinrichtung nötig bleiben, in letzterer allerdings

mach teilweiser Ersetzung durch Forstgehilfen.

In Wegfall kommen:

Weiter wird diese Vereinheitlichung auch auf den

Haushalt des Unterrichtsministeriums einen unaus-

bleiblichen Einfluß nach der Seite der Ersparung ausüben.

Denn mit der Schaffung eines technischen Gehilsen-

personals für die Forstverwaltung wird der Bedarf an

Assessoren so gering, daß damit die selbst füe den

Wohlwollendsten längst strittige Frage, ob die forst:

liche Abteilung der technischen Hochschule erhaltungs-

fähig und erhaltenswert sei, zu einer unbedingt ver-

neinenden Lösung kommen muß. Die Forstverwal-

tung bedarf auf längere Jahre überhaupt keinen Zu-

gang von Anwärtern und später darf er die Zahl

von 3 bis höchstens 4 nicht überschreiten , wenn die

1. Der bisherige Aufwand für die Forstämter Beförderungsverhältnisse gesund werden und bleiben

(Seite 241 ) mit 1 196 600 Mt.

2. Der bisherige Aufwand für die Domänenämter,

soweit er durch deren Bestehen als selbstständige Stellen

und durch die Verwaltung der Kameraldomänen ver-

ursacht wird, d. i. (Seite 242) :

Gehalte für 13 Dienſtvorstände .

2 Finanzamtmänner"7

3 Kulturmeister

Wohnungsgelder .

Diener .

·

Bergütung für 7 Finanzaſſeſſoren

Dienstreisekosten

•

Amtsunkosten ( 12 des bisherigen Betrags)

Aufwand für Dienstgebäude

zusammen

.

·

•

•

.

ME.

72 300

6050

4 850

1500

2 500

14 000

14 350

5.900

51 800

173 250

Dabei wird angenommen, daß das gesamte mittlere

und untere Beamtenpersonal des inneren Dienstes zur

Besorgung der Domänenkaſſengeſchäfte bei den Finanz-

amtern erforderlich bleibt.

Künftig fielen somit im Ganzen weg

"

1 196 600 + 173 250 1369 850 Mt.

Die neue Bezirksverwaltung kostet 1248 700

Unmittelbare Ersparnis ſomit 121 150 Mt.

Wird die Folge der neuen Gliederung der Bezirks-

verwaltung auch für die Zentralftelle gezogen, so kamen

je nach Umständen weiter in Wegfall der Aufwand

für zwei Kollegialmitglieder mit zuſammen 16 000 Mt.

Die finanzielle Bedeutung dieser Neugliederung

tommt aber nicht völlig in dieser unmittelbaren Ein-

parung von rund 137000 Mk. zum Ausdruck. Denn

darin find neben den Vereinfachungen und Ver-

befferungen, deren Wirkung sich in festen Zahlen nicht

nachweisen läßt, die Mehrkosten enthalten, die durch die

so wie ſo unumgänglich notwendige und in Aussicht

genommene Schaffung eines Personals technischer Ge-

hilfen für den Forstamtsdienst auch ohne diese Neu-

sollen . Ein eigener forstlicher Hochschulbetrieb wird

damit für jedermann ersichtlich völlig unmöglich. Der

bisher darauf verwendete Aufwand von jährlich 40 000

bis 50 000 Mt. wird für andere Zwecke frei .

Als Gesamtwirkung der Neuordnung in finanzieller

Beziehung kann die Minderung der Ausgaben im

Staatshaushalt um etwa 220 000 bis 230 000 Mt.

angenommen werden .

Die heutige Lage verlangt aber neben ſparſamſtem

Haushalt auch, daß die lezten Quellen für Vermehrung der

Staatseinahmen aufgedeckt und nutzbar gemacht werden .

In diesem Sinne ist darauf hinzuweisen, daß die

Beförsterungssteuer, die die Gemeinden und Körper-

schaften für die Bewirtschaftung ihrer Waldungen zahlen,

weitaus nicht den dafür erwachsenden Aufwand decken .

Der Staat legt dafür alljährlich (Statiſtik 1913)

244 000 Mt. auf, welcher Betrag zu Unrecht dem

ärarischen Forstbetrieb zu Lasten bleibt . Es handelt

sich fast durchweg um wirtſchaftlich kräftige Waldbeſizer,

die eine angemessenere Beitragsleiſtung sehr wohl tragen

könnten . Ferner beansprucht eine größere Zahl von

Waldbesizern die Leistungen und die Mitwirkung der

staatlichen Forstbeamten zu ihrer Betriebsführuug in

einem über deren amtliche Verpflichtung hinausgehenden

Umfang. Diese Mitwirkung erfolgt auf Grund von

Privatverträgen mit dienstpolizeilicher Genehmigung.

Es wäre zu erwägen , ob die Forstverwaltung diese

Leistungen nicht von sich aus gegen angemessene Ent-

schädigung an die Staatskaffe übernehmen sollte. Den

dafür beanspruchten Beamten müßte dann eine ent-

sprechende Erhöhung ihres Dienstaufwandes bewilligt

werden. Leistungen für Waldbesiger, die in dieſer Weiſe

nicht geordnet werden können, sollten den Beamten

überhaupt nicht gestattet werden. Damit würde zugleich

ein mit Recht viel beanstandeter Uebelstand , der sich

kaum noch in einem anderen Zweig der Staatsver-

waltung findet, beseitigt .
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X. Durchführung der Neuordnung.

Die Uebertragung dieser Neuordnung in die Wirk-

lichkeit wird nicht einfach sein ; es werden ihr eine

Menge von Schwierigkeiten teils sachlicher, teils persön=

licher Art entgegenstehen.

"Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit".

„Leicht bei einander wohnen die Gedanken“,

Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen“.

Vor allem die Personalfrage erfordert die vor=

sichtigste und wohlwollendste Behandlung. Die Vor-

ſtände der 13 Domånenämter find zum größeren Teil

ältere Herrn, die in nächster Zeit auf dem natürlichen

Weg der Zuruheseßung abgehen werden. Die übrigen,

wie die im Domänendienst vorübergehend beschäftigten

Finanzaffefforen finden ohne Schwierigkeit Verwendung

in dem weit verzweigten und beamtenreichen Dienst

der allgemeinen Finanzverwaltung.

Auch wird es nicht schwer sein nach dem Krieg

eine Anzahl Forstämter frei zu bekommen . Leils find

solche schon erledigt, teils werden manche alte Beamte

nur den Frieden abwarten, um in den Ruhestand zu

treten. Aber es wäre ein bitterer Willkomm für unsere

Aſſeſſoren und Praktikanten bei ihrer Heimkehr aus dem

Feld , wenn ſie ihre früher ſchon trüben Anstellungsaussich

ten nochweiter verſchlechtert vorfänden . Das will niemand .

Und woher soll das, zu ihrem teilweisen Ersaz bestimmte

jezt kaum in den allerersten Anfängen vorhandene Perso=

nal der Forstgehilfen “ in der nötigen Zahl kommen?"

Das Vorgehen kann daher nur schrittweise erfol

gen. Die Einleitung muß gänzlicher Schluß in der

Annahme neuer Anwärter für die höhere Forstlauf

bahn und der Abbau der Domänenämter sein

Für die Verminderung der Forståmter ist ein Plan

aufzustellen, der unter Benutzung jeder fich bietenden

Gelegenheit in einer bestimmten Reihe von Jahren

durchzuführen ist . Bis zur völligen Geſundung der

Beförderungsverhältnisse bei den vorhandenen Affefforen

und Praktikanten ist für jede eingehende Forstamts=

vorstandsstelle eine „ künftig wegfallende" Stelle für

einen zweiten Beamten in den Staatshaushalt aufzu

nehmen . Die Ausbildung von Forstgehilfen" ist sofort

in solchem Umfang aufzunehmen und mit aller Araft

zu betreiben, daß die Bedienung der Forståmter mit

solchen ſo bald als möglich erfolgen kann. Das wird

allerdings noch manches Jahr währen. Auch während

dieser Uebergangszeit findet immerhin noch eine ſehr

wesentliche Ersparnis gegen bisher statt.

"

Lassen sich so auch nicht alle Härten für den einzelnen

vermeiden, so werden sie wenigstens wirtschaftlich nicht =

allzu einschneidend, daher erträglich sein. Auch bieten |

sich vielleicht in dem neuen Deutſchland für unſere

überzähligen Forſtaſſeſſoren andere befriedigendere Ar-

beitsgebiete. Gewisse Opfer zur Erhaltung des Staates

zu bringen muß heute jedermann zu tragen bereit ſein.

Ernst ist der Augenblick der Notwendigkeit. "

Tafel I.

"1

Uebersicht über die Zahl und Größen der den Staatlichen Forſtämtern

unterstellten Forstbetriebe

(nach die Gemeindeforstverwaltung in Baden 1864 und Forststatistit 1913,,) .

I. Nach Größeklassen.

Domänenbetriebe Gemeindebetriebe

Größeklasse

I. 8wergbetriebe

Anzahl Fläche

Anteil nach

Zahl Fläche Anzahl

%

Anteil nach

Fläche Bahl Fläche

%

unter 1 ha

1-10

11-50

•

"

"I

II. Aleinbetriebe

14

95

287 396 9.000 29

51-100 ha

101-200 "

III. Aleine Mittelbetrieb

201-300 ha

801-400

401-500

"

•

IV. Größere Mittelbetriebe

501-1000 ha

2
8 255

6 8 1 023 10 1 320 575 67 000
43

29

3

1
4
8
8

151

94

15 4.896 19 5 46 291 90 000

2
2

22 38

18 18•

V. Großbetriebe

über 1000 ha

13 337 23 14 68 68 4949 000
5 21

37 37 74956 48 80 12 12 10 000 1 8

zusammen 78 94 212 100 100 1342 233 000 100
100

dazu Körperschaftsbetriebe

1 645 245 400

Auf ein Forstamt entfallen durchschnittlich 18 Betriebe ( I ſtaatl., 17 Gemeinden) .

303 12 400
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II. Nach Landesgegenden.

Domänenbetriebe

Landesgegenb

Bodenseegegend

Donaugegend .

Schwarzwald .

Schwarzwaldvorberge

Oberes Rheintal .

Unteres Rheinthal •

Bauland •

Odenwald

Mittlere

Gemeindebetriebe

Mittlere

Anzahl
Größe Anzahl Größe

ha ha

7 762 176 87

2
2
2

946 72 220

28 1 597 300 205

21 944 365 157

-
·

――

7 1890 59 269

9 363 241 158

4 1 493 129 236

Im ganzen Land 78 1 208 1 342 174

303 41
Dazu Körperschaftsbetriebe

Tafel II.

Uebersicht über die Gruppen der größten und der kleinsten Forstbezirke in Baden.

OZ Forstam t

Waldfläche in ha

der

Zahl Waldfläche Wirtsch. 1918

Domänen
Ge=

meinden
zusammen Eigen=

in
Nuzung Яult.

tümer
V. b. ha fm ha

Bon den größten

1 Bonndorf 2 837 2 479 5 316

2 Geisingen 5 040 5040

3 Todtnau . 4 536 4 536

1
2
3

14 4.390 50 874 50

3 360 27 415 91

3 024 29 265 14

4 St. Blasien 8 578 919 4497 9 4 191 35 703 14

5
Schönau i/W..

341 4 149 4 480 32 3 107 33 878 51

6 Forbach II . 4.801 4.801 1 4801 48 722 7

7 Pforzheim 2 639 2 175 4814 9 4 089 36 423 31

9 Philippsburg 3 469 1567 5 037 11 4 514 27414 59

10 Bruchsal . 3 990 - 3990 1 3 990 27 266 96

1

5 034 5034 17 3356 16 000 5911 Eberbach

Die kleinsten

1 Martdorf 600 653 1 253 40 1 035 10 405 14

2 Ueberlingen
115 1 655 1770 22 1 218 19 145 22

5

3 Bfullendorf.

Todtmoos

St. Märgen

6 Jestetten .

7 Rheinbischofsheim

8 Mannheim .

9 Eppingen

10 Nedar-Bischofsheim .

11 Gerlachsheim .

12 Tauber-Bischofsheim

- 2 724 2 724 31 1816 28 007 60

1 881 617 2 498 16 2 292 20.552 12

1 452 727 2179 8 1917 14 345 16

585 2217 2.801 20 2 063 15 018 6

456 2.306 2 762 20 1 891 18991 33

245 1959 2 204 5 1 751 11 254 30

77 8482 2 559 16 1 732 11 051 14

2 472 2 472 20 1 648 10 694 13

368 2 503 2.870 38 2 035 12 642 30

110 2435 2345 25 1 633 9 589 26

13 Schönau i/N.. 831 1763 2 594 14 2006 8 970 55

14
Wertheim 3 129 3 129 32 2 126 8 181 38

Das größte städt. Forstamt Freiburg - 3624 3624 1 3 624 27 000 32

Die Forstämter Todtmoos, St. Märgen und Schönau i/N. sind aus Abtrennung von anderen, als zu groß erachteten

Bezirken hervorgegangen. Mannheim ist burch Ausscheidung größerer Flächen aus dem Waldverband zusammengeschrumpft.

Der Forstamtsvorstand von Eberbach verwaltet nebenbei noch etwa 1800 ha Großherzogliche Privatwaldungen.

Seine Betriebsfläche ist somit 5 156 ha, ſeine Nutzung etwa 35 000 fm.

Domänenwald verwaltet wird.
Forbach II hat nur Genossenschaftswald

, an dem das Domänenärar
wesentlich beteiligt ist und der daher wie
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Bemerkungen zu vorstehendem Aufſake.

Von Dr. Wimmenauer.

Der Gedanke des geehrten Herrn Kollegen, daß

die Staatsverwaltungen nach Beendigung des Krieges

doppelte Veranlassung haben werden auf Ersparnisse

hinzuwirken, ist ohne allen Zweifel richtig. Das wird

überall nicht anders sein und es erscheint daher gewiß

gerechtfertigt, dieſen Gedanken näher auszuführen .

Wenn dies hier mit besonderer Berücksichtigung der Ver=

hältnisse im Großherzogtum Baden geschieht, so wird

auch außerhalb dieses Landes dem Interesse der Leser

unserer Zeitschrift damit gedient sein . Und es wäre

für die Redaktion nur höchst erfreulich, wenn sich eine

ausgiebige und vielseitige Besprechung der hier ange-

regten Fragen daran knüpfen würde.

|

waldungen nach der Tabelle am Schluß des Artikels

174 ha. Welcher Oberförster würde wohl ein Revier

von 20 solchen Einheiten einem Staatswaldbezirk von

duktion auf V. b . ha, ſo bleibt als Durchschnittsgröße

3500 ha vorziehen ? Unterläßt man aber die Re-

der badischen Forstämter eine Fläche von

357 400

99

rund 3600 ha.

Würde nun (wie in Heffen) die Verwaltung der Kameral-

domänen (16 390 ha) den Forſtåmtern auch noch über-

tragen - das ist ja von Herrn K. vorgeschlagen -

so bliebe die Durchschnittsgröße eines Verwaltungsbe

zirks nur wenig hinter 4000 ha zurüd. Das ist m.

E. reichlich genug und also wohl kaum ein ausreichender

Grund vorhanden, die Stellenzahl weiter auf 80 zu

vermindern.

Für mich liegt natürlich die Vergleichung mit

Hessen besonders nahe. Hier beträgt nach der neueſten

Zusammenstellung die Gesamtsumme der Verwaltungs-

objekte von 83 Oberförstereien 184 426 ha, alſo deren

Durchschnittsgröße 2222 ha. Wollte man dieſe wie

in Baden auf 3600 refp . 3765 ha erhöhen, so blie

ben nur etwa 50 Stellen übrig. Diese Zahl dürfte

weder in den Kreisen der Regierung noch in den

Ständekammern von irgend einem Sachverständigen

für ausreichend erachtet werden. Denn man würde

damit den derzeitigen Ausnahmezustand , wobei während

Für meine Person möchte ich gegen einzelne Punkte

Bedenken äußern. Allerdings kann ich mich lang=

jähriger Erfahrung im staatlichen Forstdienste nicht

rühmen ; denn von den 20 Jahren meiner praktischen

Tätigkeit habe ich mehr als 15 in standesherrlichem

Dienste zugebracht ; hier bin ich fast ganz ohne Schreib-

hilfe ausgekommen und habe mich auch nicht un:

glücklich gefühlt, wenn ich oft stundenlang mechanische

Arbeiten zu verrichten hatte. Freilich war ich anderer=

seits insofern im Vorteil, als ich mir meine Dienst-

instruktion selber machen durfte und dabei selbstver-

ständlich alle irgend überflüssigen Schreibereien vermied .

In dieser Hinsicht dürfte, wie ich annehmen möchte, | des Krieges zahlreiche Oberförster 2 Reviere zu ver

auch im Staatsdienst an manchen Stellen eine beffernde

Hand anzulegen sein.

"

walten haben, zum normalen und dauernden machen .

Am Schluffe seiner Ausführungen glaubt Herr

Ein Punkt fordert m. E. in erster Linie den Kollege K. darauf hinweisen zu ſollen , daß zwiſchen

Widerspruch heraus . Das ist die von Forstrat Könige den Lebensbedürfnissen der bestehenden forstlichen Hoch-

ausgesprochene und konsequent durchgeführte Ansicht, schulen und einer gesunden Weiter- Entwicklung der

daß die Bewirtschaftung der Kommunalwaldungen dem Verwaltungs - Organiſation eine beffere Harmonie als

Oberförster nur 2/3 der Arbeit verursache, die ein seither anzuſtreben wäre. Der gleiche Gedanke iſt ſchon

Domänenwald von gleicher Größe erfordert. Die hier seit Jahrzehnten gerade in den Kreisen der Hochschulen

nach durchgeführte Flächenreduktion auf Vollbetriebs- zum Ausdruck gekommen ; deren Anzahl wäre zu ver-

Hektare" (V. b. ha) führt nach meiner Ueberzeugung mindern, der Ausbau der verbleibenden zu vervoll-

zu fehlerhaften Schlüſſen. Und in dieser Hinsicht darf kommnen. Gerade hier in Gießen haben nacheinander

auch ich mir ein Urteil erlauben ; denn die beiden staat- Heß, ich selbst und zulezt Kollege Weber darauf hin-

lichen Reviere in Hessen, die ich zeitweise selbständig gearbeitet. So wie jezt, nach Aufhebung der Forst-

zu verwalten hatte, bestanden zum größten Teil aus akademie Eisenach, die Verhältniſſe liegen , würde m. E.

Gemeinde-Waldungen. Dabei hatte ich das Glück, eine forstliche Hochschule für Mitteldeutſchland, d. h.

mit allen Gemeindebehörden auf gutem Fuße zu stehen , Heffen und die thüringiſchen Länder, und eine für

was bekanntlich nicht immer und überall der Fall ist. Süddeutschland exkl. Bayern , also Württemberg, Ba=

Aber verursacht denn nicht gerade die Zersplitterung den und Elsaß-Lothringen, dem Bedürfnis entsprechen .

des Waldbesizes in zahlreiche Wirtschaftseinheiten und Die erstere dürfte namentlich dann unentbehrlich werden,

der unvermeidliche schriftliche Verkehr mit deren Be- wenn Preußen wie Herr Kollege K. annimmt

ſigern eine Menge von Arbeiten, die der Verwalter sich dazu entschließen sollte, die eine seiner beiden Forst-

eines großen Domanialbezirks gar nicht kennt? In akademien aufzuheben und dann die verbleibende (hoffent=

Baden beträgt die Durchschnittsgröße der Gemeinde- | lich !) mit einer Universität zu vereinigen . Für die

"
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Etteldeutsche forstliche Hochschule würde dann Gießen

ach seiner Lage und geschichtlichen Entwickelung wohl

er gegebene Ort ſein.

Weiteren Beiträgen zu den hier berührten in-

teressanten Fragen sieht die Redaktion d . Bl. gern

entgegen.

Literarische Berichte.

Streifzüge durch Wald und Flur. Eine An=

leitung zur Beobachtung der heimischen Natur in

Monatsbildern . Von weil. Bernhard Landsberg.

Fünfte Auflage, vollständig neu bearb. von Dr. A.

Günthart und Dr. W. B. Schmidt. Mit zahl

reichen Originalzeichnungen und Abbildungen. Leip=

zig und Berlin. Druck und Verlag von B. G. Teub-

ner. 1916. In Originaleinband gbdn. Mk 5,40 .

Dem Landsberg'schen Buche liegt der Gedanke zu

Grunde, mit dem Unkundigen an die verschiedenen von der

Natur im Wechsel der Jahreszeiten gebotenen Bilder

heranzutreten, ihn zu deuten, was er ſieht und ihm das

einzelne tierische oder pflanzliche Lebewesen, sowohl mit

seinen von der Syſtematik gefaßten Eigenschaften, wie

auch mit seinen Anpassungseinrichtungen an die Um-

gebung vorzustellen. In richtiger Würdigung des Lehr-

zwedes des Buches haben die Verfasser der neuen

Auflage das Hauptgewicht auf die zuletzt genannten

biologischen Eigenschaften gelegt. Im Rahmen seiner

Umgebung, als Teil der jeweils von der Natur oder

auch vom Menschen bedingten Genossenschaft gewinnt

das Einzelwesen erst Wert und Leben ; mit dem

Kennenlernen seines Rüstzeuges für den Kampf ums

Dasein wächst das Interesse an ihm und festet sich

die Erinnerung an seine Formen.

| größere Raum zu Verfügung gestellt worden ; der Bo-

taniker hat den Grundbau des Buches geliefert.

Das eine Fülle von Anregungen bietende, vorzüg=

lich geschriebene Buch soll zunächst dem Anfänger und

zum Selbstunterrichten dienen. Faſt will es uns schei-

nen, als ob es hierfür des Guten zu viel böte. Wenn

auch, wie im Vorwort gesagt, die Verfasser darauf

bedacht gewesen sind , die Stoffülle der früheren Auf-

lagen zugunsten vertiefterer Behandlung einzelner For-

men und Erscheinungen einzuschränken, so birgt das

Buch doch noch eine so große Menge von Fragen und

berührt so viel Richtungen und Ergebniſſe naturwissen=

schaftlicher Forscherarbeit, daß die Darstellung des

| Elementaren hinter manchen nur dem Gereiſteren voll-

kommen verständlichen Streiflichtern zurücktreten muß.

Dem Zwecke des Anfängerunterrichts scheint es uns

auch nicht förderlich, daß die Betrachtung zusammen-

gehöriger Fragen bezw. Darstellung der Entwicklung

des einzelnen Lebewesens hin und wieder nicht im Zu-

sammenhang, sondern, dem Aufbau des Buches ent=

sprechend, in verschiedenen Abschnitten erfolgt.

Wir möchten deßhalb, ohne damit eine Minder-

einschätzung seines Wertes andeuten zu wollen, das

Buch lieber als höchst genußreiches Repetitorium für

den Kenner bezeichnen und möchten es aus diesem

Grunde gerade dem Forstmann ganz besonders warm

empfehlen . Ihm treten die in dem Buche in bunter

Entgegen der bisherigen Verteilung des außeror:

dentlich reichen Stoffes auf 3 Jahreskurse entrollen

die Verfasser zwölf Monatsbilder in der Jahreszeiten- Reihe

jolge vor dem Leser. Jedes Bild umfaßt Exkursionen

in den Wald, ins Flußtal, auf die Wiese, ans Fluß

oder Seeufer, auf die Oedung usw. Und was da

grünt und blüht, kriecht und fliegt, das muß Rede

und Antwort stehen auf die Frage nach woher und

wohin, muß seine äußeren und inneren Eigenschaften

ausdecken und muß sich ausweisen nach Daseinszweck

und Daseinserfüllung. In buntem Wechsel folgen sich

botanische und zoologische Schilderungen . Ueberall

wirdHalt gemacht, um den Lernenden auf die alltäg

lichen Erscheinungen des Tier- und Pflanzenreiches

Hinzuweisen und um ihn mit ihren Eigentümlichkeiten,

ihren meist so wenig bekannten und doch so hochin-

tereſſanten Beziehungen zur Umwelt, sowie mit ihren

Einrichtungen zur Erhaltung der Art vertraut zu

machen. Dem stillen Volke der Pflanzen ist hier der

1916

genannten und behandelten Gestalten des Tier-

und Pflanzenreiches tagtäglich vor Augen, er kennt

ihre Namen, und ihr Charakterbild ist ihm seiner Zeit

im Hörsaal oder auf der Lehrwanderung von kundiger

Seite dem Stande der damaligen Erkenntnis entsprechend

geschildert worden . Vieles von dem, was in der Aus-

bildungszeit zum Bestandteil des erforderlichen natur-

wissenschaftlichen Wissens wurde und was unvergeßlich

schien für alle Zeiten, hat das spätere Berufsleben mit

seinen anders gearteten Gedankenrichtungen aus der

Erinnerung weggewischt und das zu Auffrischung ver-

blaffender Bilder befähigte Lehrbuch hat gefehlt, oder

ist ungeöffnet geblieben .ist ungeöffnet geblieben . Da sind die vorliegenden

Streifzüge " wie geschaffen, alte Kenntnisse wieder auf-

leben zu lassen und die Verbindung mit den kleinenlaſſen

Gebilden der Natur wieder herzustellen . Als äußerst

brauchbarer Leitfaden für die Vorbereitung und erfolg=

"

34
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reiche Gestaltung von Lehrausflügen empfehlen wir

das mit zahlreichen neuen Originalen bezw. guten

Abbildungen des Teubner'schen Verlags reich ausge-

ſtattete Buch in erster Linie allen mit der Ausbildung

forstlichen Nachwuchſes ſich beſchäftigenden Wirtſchaftern .

In deren Hand scheint es uns ebenso sehr am richtigen

Plaze zu sein wie in der Hand des Lehrers , dem die

Aufgabe obliegt, die heranwachsende Ingend in die

Schönheiten der Natur einzuführen . R. Beck.

Resultate der Forstverwaltung im Regie:

rungsbezirkWiesbaden. Jahrgang 1914. Her

ausgegeben von der Kgl. Regierung zu Wiesbaden .

Druck und Verlag von P. Plaum, Wiesbaden, 1905.

DerFlächeninhalt der Forsten beträgt : 238 473ha

(1,5 ha weniger wie i . J. 1913) , darunter 53 651 ha

Staatswald (2,6 ha mehr wie i . J. 1913 ) .

Der Naturalertrag betrug im Staatswalde pro

ha Holzboden : 4,6 Fm Derbholz und 1,3 Fm Reisig

und Stockholz , zusammen 5,9 Fm. Von dem Ge=

ſamteinſchlage entfallen auf Derbnugholz 27,8 %, auf

Reiſernußholz 1,2 % , auf Derbbrennholz 40,6 %, auf

Stockholz 0,3 % , auf Brennreifig 30,1 % . Im Ge

samtderbholz find an Nugholz enthalten 38 %. Der

Anfall an Eichenlohrinde betrug 22 306 3tr. gegen

24 474 3tr. im Vorjahre.

Der Geldertrag belief sich im Staatswalde pro

ha der Gesamtfläche auf 53,88 Mk. , darunter Roh

einnahme für Holz 90,8 % der Gesamteinnahme

= 50,49 Mt. pro ha Holzboden ; die Roheinnahme für

Nebennußuungen auf 4,7 % der Gesamteinnahme

= 2,51 Mt. pro ha der Gesamtfläche.

Die Gesamtausgabe betrug 36,09 Mt. pro ha

der Gesamtfläche.

Die Werbungskosten betrugen 30,5% der Ge-

ſamtausgabe; die Kulturkosten 8,1 % der Ausgabe ;

die Kosten der Gelderhebung 2 % der Ausgabe.

Der Reinertrag betrug 17,70 Mk. pro ha der

Gesamtfläsche gegen 14,01 Mk. im Vorjahre.

Das Nuhholz erzielte einen Durchschnittspreis

von 14,31 Mt. für das Festmeter, das Brennholz von

6,12 Mt; der Durchschnittspreis für 1 Fm des Ge=

samtanfalls hat 8,57 Mt. betragen .

An Kulturgeldern , ausschließlich Wegebau und

Unterhaltung, sind je ha Holzbodenfläsche 1,45 Mk.

verausgabt worden ; hiervon betrug der Geldaufwand

für eigentliche Kulturen 43,85% , für Anlegung und

Unterhaltung, von Pflanzkämpen 27,61 % der Gesamt

ausgabe.

An Wegebaugeldern sind pro ha Holzboden=

fläche 1,56 Mk. ausgegeben worden.

Der Gesamtaufwand für Kulturen und Wege zu-

ſammen belief sich pro ha Holzboden auf 3,01 Mk.

Die Größe der Schälwaldabtriebsfläche betrug

358 ha mit einem Ertrage von 62 3entnern pro he

und einem Gelderlös von 103 Mk. je ha . Der Zents

ner Lohrinde brachte 1,66 Mk. bei einem Schälerlohn

von 2,04 ME.

Die Einnahmen aus der Jagd beliefen sich auf

6597 Mt.

In den Staatsforsten waren 6752 Arbeiter an

ungefähr 221 347 Arbeitstagen beschäftigt. Es wur

den 118 Unfälle angemeldet, von denen 10 eine

längere als 13 Wochen dauernde Erwerbsbeein

trächtigung zur Folge hatten.

Gegen Krankheit waren alle Arbeiter versichert,

Die Zahl der Waldbrände belief sich auf 44

E.
darunter 6 im Staatswalde.

Die wirtſchaftlichen Fragen der Zeit. Von

Oekonomierat Dr. phil . h. c . Hoesch, Mitglied!.

des Hauses der Abgeordneten. Verlag von Reimar

Hobbing in Berlin. 1916. Preis : 1,20 Mk.

Zweck der Schrift ist die Beseitigung des Mißver:

ständnisses zwischen Konsumenten und Produzenten von

Nahrungsmitteln . Verfasser schildert den bewunderns- -

werten Aufschwung unserer Industrie während des

Krieges und weist darauf hin, wie auch die Landwirt

schaft allen berechtigten Anforderungen gerecht gewor

den sei. Er schildert ihren glänzenden Aufstieg, ihre

alle anderen Ländern überragende Stellung, ihre

Leistungen für unser Durchhalten im Kriege und gibt

beachtenswerte Winke für eine fünftige erforderliche

wirtſchaftliche Kriegsvorbereitung .|

Der Inhalt der Hoesch'schen Arbeit zerfällt in

folgende Hauptabschnitte : das Mißverstehen; die deut

sche Industrie ; die deutsche Landwirtschaft; die land:

wirtschaftliche Arbeitsweise während des Aufstiegs ; die

Zeit der Prüfung ; Intereſſengemeinschaft der Erzeuger

und Verbraucher von Nahrungsmitteln ; die landwirt

schaftliche Produktion während der Kriegszeit ; der Pro-

duktion zuwider; Kartoffelversorgung im Kriege undi

andere Ernährungsfragen ; deutsche Organisationskunst ;

Ausblick.

Die Schrift verdient weiteste Verbreitung . Wir

vermissen in derselben einen Hinweis auf die große

Hilfe, die der Wald der Landwirtschaft während des

Krieges durch Hergabe seiner vielen Nebennuzungen

geleistet hat. E.

Geisenheimer Mitteilungen über Obſt- und

Gartenbau. XXXI. Jahrgang. Gründer : Lan-

des Oekonomierat R. Goethe, Schriftleiter : Kgl.

Garteninspektor E. Junge. Verlag von Rud. Bech-

told u. Comp., Wiesbaden. Preis : 1,75 Mt. jährlich.

Die Geisenheimer Mitteilungen für Obst- und Gar
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tenbau erscheinen monatlich in einem Heftchen. Die-

jelben sind geeignet, vielen Besitzern von Aeckern und

Gärten gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo auf eine

möglichste Ausnutzung und möglichst intensive Bewirt

schaftung Bedacht genommen werden muß, ein will

tommener Ratgeber zu sein.

Das vorliegende Heft enthält Auffäße über: Ge=

müjebau im Kriegsjahre von Obergärtner Schlegel-

Destrich, Bepflanzung von Nordwänden von A. Moch-

Geiſenheim, Schädlingsbekämpfung durch Vogelschutz

von A. Traulsen Wiesbaden ; Warum eignen sich

zugige Höhen nicht für den Obstbau?; Zum Anbau

der Zwiebel, die Kartoffel und Dörrprodukte u . a. m.

E.

Ratgeber-Bibliothek. Mein Sonntagsblatt.

L. V. Enders'sche Kunſtanſtalt, Neutitſchein.

Da die meisten Hausfrauen und Köchinnen der

Zubereitung des Kaninchens ziemlich fremd gegenüber-

stehen und die meisten Kochbücher keine oder nur

wenige Rezepte für dessen Zubereitung enthalten, wird

auch dieses Schriftchen bei vielen eine freundliche Auf-

nahme finden .

3. Landwirtschaftliche Fürsorge während

und nach dem Kriege. Von einem Freiagrarier .

Preis : 25 Pfg.

In zwei Abschnitten werden 1. die landwirtschaft=

lichen Fürsorgemaßnahmen während des Krieges und

2. die landwirtschaftlichen Friedensmaßnahmen be=

sprochen.

1. Kaninchenzucht für den Haushalt. Mit 60 Kaninchenzucht.|

Abbildungen. Von Friedr. Fürst, landw. Fachlehrer.

Preis: 75 Pfg.

Die Nutzeigenschaften des Kaninchens , die verſchie-

denen Raſſen, die Zuchtrichtung, die Stallungen, die

Zucht, die Fütterung, die Mast, das Kastrieren , die

Krankheiten, das Schlachten, das Abbalgen, die Fell

verwertung werden eingehend erörtert und durch Ab-

bildungen veranschaulicht.

Jezt, wo es darauf ankommt, in kürzester Zeit

möglichst viel Fleisch zu erzeugen, wird dieses Büchlein

ficherlich viele Abnehmer finden .

*
*

2. Die feine Kaninchenküche. Ueber 50 Koch-

vorschriften, zumeist auf österreichische Art. Von Käthe

Roch-Nicolai . Preis : 25 Pfg .

|

E
.

Praktische Ratschläge für An-

fänger von einem erfahrenen Züchter mit einer An=

zahl billiger, gutbewährter Kaninchenfleisch-Rezepte.

Von Fr. R. Paulus. Druck und Verlag von

Erich Spandel-Nürnberg. Preis : 25 Pfg.

Die Kaninchenbeschaffung, die billige und zweck-

mäßige Unterbringung, die Deckung, Aufzucht und

Kreuzung , die rentable Zucht im Gegensaß zur Sport-

zucht, die Kaninchenrassen, die Fütterung, die Krank-

heiten und deren Behandlung, die Schlachtarten und

Fellverwertung, die Verwendung und Zubereitung

des Kaninchenfleisches werden erörtert und eine große

Anzahl von Rezepten für diese gegeben.

Mit Rücksicht auf die derzeitige Fleischnot wird

manchem dieses billige Büchlein willkommen sein.

E.

Briefe.

Aus Preuken.

Einsammeln von Brennesseln.

Da der Krieg die Einfuhr von Hanf und Baum-

wolle fast vollständig unterbunden hat, sollen nach

einem Erlasse des Ministers für Landwirtschaft, Do-

månen und Forsten alle im Inlande vorhandenen ver=

pinnbaren Pflanzen genugt werden. Dazu gehört

auch die Brennessel, deren Faser nach einem neuen,

von einer deutschen Firma gefundenen Verfahren ver-

arbeitet werden kann. Die Faserausbeute beträgt etwa

8% der trockenen Nesselstengel Die Bildung einer

Kriegsgesellschaft zur Sammlung und Verwertung der

Brennessel ist im Gange. Die Landräte werden ange

wiesen, das Einsammeln der Brenneffeln zu regeln

und eine möglichst große Menge für die Vermehrung

des heimischen Vorrates an spinnbaren Fasern undzan

Geweben nugbar zu machen . Auf Grund der bei der

Einsammlung des ersten Brennesselschnittes gemachten

Erfahrungen soll später die Aberntung des zweiten

Schnittes geregelt werden.

Für das Einsammeln wird folgende Anweisung ge-

geben :

1. Zu sammeln ist nur die brennende langstielige

Brennessel (Urtica dioica) . Die krautartige, ver-

äſtelte, niedrige Brennessel ist nicht zu sammeln .

2. Der günstigste Zeitpunkt zum Ernten ist die

Zeit nach vollendeter Blüte, beginnend Ende Juni .

Auch später gesammelte Brennesseln sind noch brauchbar.

34*
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3. Die geernteten Stengel müssen eine Länge von

mindestens 50 cm aufweisen. Kürzere Stengel sind

nicht zu sammeln, da sie für die Fasergewinnung

wertlos find.

4. Die Stengel sind unmittelbar über dem Boden

abzuschneiden ; dürfen nicht ausgerissen werden. Das

Abſchneiden erfolgt am besten mit einem Messer oder

einer Sichel, bei großen Beständen mit einer Sense.

5. Zum Schuße gegen das Brennen wird die Ver-

wendung von Handschuhen aus irgendwelchen Stoffen

empfohlen. Kurze Zeit nach der Ernte brennen die

Pflanzen nicht mehr.

6. Ein Zerreißen oder Zerbrechen der Stengel ist

unter allen Umständen zu vermeiden, besonders ist dies

auch bei dem Packen in Bündel oder Garben zu be=

achten.

7. Die abgeschnittenen Brennesseln sind , wenn sie

nicht am Gewinnungsorte liegen bleiben können, in

Bündel zu packen und an geeigneten Stellen zum

Trocknen dünn auszubreiten . Die Stengel müffenDie Stengel müssen

gut getrocknet werden, weil sie sonst in kurzer Zeit

unter Wärmeentwicklung zu faulen beginnen. Faule

Stengel sind für die Fasergewinnung unbrauchbar.

Die genügende Trocknung ist erreicht , wenn die Blätter

sich leicht abstreifen lassen.

8. Nach dem Trocknen sind die Blätter, etwaige

Seitenäste und die Köpfe zu entfernen. Hierzu wird

je eine handvoll Stengel durch eine Art Kamm hin-

durchgezogen. Der Kamm wird zweckmäßig dadurch

hergestellt, daß in eine etwa 1,5 m lange Latte kräftige

Nägel in einem Abstand von je 1,5 cm eingeschlagen

werden. Die Latte ist danach zur Vereinfachung der

Entlaubungsarbeit vor dem Gebrauch an einem Baum

oder Balken zu befestigen.

9. Die entblätterten Stengel sind sorgfältig geord-

net in Bündel oder Garben zu binden.

10. Die Abnahme erfolgt an der, dem Gewinnungs-

orte nächstgelegenen Eisenbahn- oder Schiffsverladestelle

durch einen Beauftragten des Landrats zu den von

ihm bekannt gegebenen Zeiten .

11. Für entblätterte und sorgfältig gebündelte

Brenneffelstengel werden 10 Mt. für 100 kg bezahlt.

12. Die verbleibenden Blätter und Köpfe find

wertvolles Viehfutter und haben den gleichen Wert

wie gutes Heu.

Aus Württemberg.

Der Anbau der Brennessel im Walde.

Von Forstmeister Dr. Shinzinger, Hohenheim.

Zur Zeit wird der Anbau der Brennessel auf

ertraglosen Flächen im Walde, Felde, auf den Dämmen,

Böschungen und Auffüllplägen unserer Eisenbahnen

usw. warm empfohlen.

Aus dem heute schwer gehaßten Unkraut wurde

im Mittelalter ein durch seine Zartheit bekanntes Ge

webe gesponnen, das unter dem Namen „ Neffeltuch®

fortlebt.

In neuester Zeit soll es der Technik wieder gelungen

sein , die in der Rinde der Brennessel enthaltenen Fajer

auszuſondern und zum Verſpinnen geeignet zu machen .

Nun soll den Fabriken das geeignete Rohmaterial

in genügender Menge zur Verfügung gestellt und zu

diesem Zwecke einmal die wild wachsende Brennessel

in schattigen Wäldern, an Hecken, Zäunen, auf alten

Schutt und Komposthausen , an Bächen mit schlammigen

Ufern gesammelt und getrocknet, des weiteren auf oben

genannten ertraglosen Flächen neu angebaut werden.

Da über Brennesselkultur praktische Erfahrungen

bis jezt kaum vorliegen, wurde in dieſem Frühjahr

auf dem Versuchsfelde der Kgl. landwirtſchaftlichen

Hochschule Hohenheim ein Anbauversuch eingeleitet .

Der Acker erhielt eine normale gründliche Boden:

bearbeitung, wurde mit 440 dz Stallmist je 1 ha gedüngt

und auf 15 cm Tiefe unterpflügt, beides im lezten

Winter.

Vor dem Auspflanzen der aus den Rhizomen wild

wachsender Brennesseln im März gewonnenen 15 cm

langen Stecklinge wurde die Fläche mit der Egge tüchtig

gelockert und jene hierauf mit dem Markör in den geeggten

Boden in ca. 8 cm tiefen Rillen mit 30 cm Entfernung

gelegt. Nach der Pflanzung der Stecklinge wurde die

Fläche gewalzt und die Erde dadurch fest an die Steck-

linge gedrückt.

Diese Aufmerksamkeit, wie man sie auch landwirt-

schaftlichen Nutzgewächsen nicht besser angedeihen läßt,

war von einem günstigen Erfolg nicht begleitet. Die

Anlage bildet zur Zeit einen sehr dünnen lückenhaften

Bestand, der im heurigen Jahr keinen irgendwie nennens

werten Ertrag an Stengeln verspricht . Vielleicht wird

man bei künftigen Anlagen darauf zu ſehen haben, nur

die Kopfstücke der unterirdischen Rhizome als Stedlinge

zu verwenden, weil nur an diesen junge Knospen ſizen.

Jedenfalls läßt sich erkennen, daß im ersten Jahre

der Pflanzung nur eine ganz kleine Ernte zu erzielen

ist und daß vielleicht erst vom zweiten oder dritten

Jahre ab auf die volle Ernte gerechnet werden kann,

sofern die Brennessel überhaupt unter den Verhält

nissen des Feldbaues entsprechende Erträge zu liefern

vermag. Bekanntlich gibt der der Nessel nahe ver

wandte Hopfen im ersten Jahre einen ganz kleinen

Ertrag in Form des sog . Jungfernhopfens .

Die Vermutung liegt nahe, daß ein Brennessel-

Anbau auf Dedflächen innerhalb des Waldes bei den

weniger günftigen Boden- und Bearbeitungsverhält-

nissen noch weniger Erfolg haben wird .

Wir finden die wildwachsende Brennessel nicht auf
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mageren, trockenen, sandigen Böden, sondern nur auf

Stellen , wo größere Humusmengen vorhanden sind ,

wo organische Maſſen , besonders altes Holz, Baum-

rinde, Laub, Schlamm u. s. w . der Verweſung unter-

liegen. Deingemäß paßt sie weder auf Dedland , noch

aufDämme und Böschungen der Eisenbahnen.

Der Landwirt wird, solang nicht wirklich brauch= |

bare und zuverlässige Erfahrungen über den feldmäßigen

Anbau dieser Pflanze vorliegen, gut daran tun, wenn

es sich um Anbau von Fasernpflanzen handelt, sich an

die altbewährten Gespinnstpflanzen Flachs und Hanf

zu halten, schon weil Brennesselsamen nirgends erhält=

lich und die Anpflanzung mit Stecklingen immerhin

eine ziemlich umständliche Arbeit ist.

Im übrigen wachsen in Feld und Wald an oben

erwähnten Pläßen jezt so viele wilde Brenneſſeln , daß

man vorerst dieſe in rentabler Weise sammeln sollte.

um jährlich recht anſehnliche Mengen der Nesselstengeln

zur Fasergewinnung zusammenzubringen .

Der günstigste Zeitpunkt zum Ernten ist die Zeit

nach vollendeter Blüte, beginnend Ende Juni. Die

zweite Ernte kann dann etwa Ende September erfolgen.

Ueber Gewinnung, Trocknen, Bündeln, Aufbe=

wahrung, Einlieferung und Verkauf an den Kriegs-

ausschuß für Baumwollindustrie sind in den Zeitungen

bereits die entsprechenden Anleitungen¹) bekannt gegeben .

1) Eine Bekanntmachung hierüber hat die Agl. Zentral-

stelle für Gewerbe und Handel zu Stuttgart unter dem 1. Juli

1916 herausgegeben . Derselben ist eine Anweisung für das

Einsammeln der Brenneſſeln, ähnlich der in dem Briefe aus

Preußen enthaltenen, beigefügt.

Aus dem Großherzogtum Hessen .

Mitteilungen aus der Forst- und Kameral-

verwaltung für die Jahre 1914 u. 1915.

(Fortiehung und Schluß.)

C. Mitteilungen aus der engeren Verwaltung.

Aus den Aufstellungen, die zum Zwecke der forst-

lichen Produktionsstatistik für das Deutsche Reich für

das Wirtſchaftsjahr 1913 (1. Oktober 1912 bis 1. Ot-

tober 1913) gefertigt wurden, ſei folgendes entnommen :

Es stellt sich die Gesamtwaldfläche für :

a. Waldungen des Großherzoglichen

Hauses (Familien-Eigentum) auf . 72897 ha

b. Staatsdomänen auf

c. Kommunalwaldungen auf

I. Uebersicht des Holzmassenertrags :

Fällungsergebnis u . Nugholz% im Ganzen

. 2987

• · • 94433

Laubholz-Nugholz %

Hiervon

Waldeigentümer

Wirt

schafts-

Nugung je ha

Holzboden
Nugholz %

Nadel-

holz-

im

an

jahr

an der

ganzen
Dom

Derbholz Holzmasse Derbholz

fm fm

von der

gesamten Ganzen

Holzmasse

Nugholz

Eiche Buche %

Großherz . Haus, Familien-

Eigentum
1913 4,73 6,12 48,19

Staat . 1913 3,82 5,53 70,85

kommunen . 1913 4,26 6,05 46,03

37,61 21,94

50,00 7,28 18,69

32,94 17,21 37,79

41,70 14,81 78,79

2,57 90,90

6,98 64,94

II. Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben in Mark :

Wirt-

Ein- Von der

nahme Einnahme

Personalaufwand

in Mark je ha
Holz.

hauer- u-

Sachlicher Auf-

wand je ha

Baldeigentümer schafts-

Einnahme Ausgabe

Ueber entfallen für Rücker-

für Kultur-

jahr
schuß auf Holz Lokalver- Löhne

Wegbau
-

u. sonstige

waltung
Forstschug

je fm
koſten

Kosten

je ha

Großh. Haus,

Fam.-Eigent. 1913 70,38 34,63 35,75 67,46 4,06 4,39 2,30 4,47 3,29

Staat 1913 56,63 28,61 28,02 54,48 4,06 4,51 2,00 2,66 1,70

kommunen 1913 67,80 29,59 38,21 65,54 4,06 2,90 2,41 4,43 2,44
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Der starke Kälterückfall zu Anfang Mai

1914 hat wieder vielerorts empfindlichen Schaden an

Kulturen verursacht. Es wäre verfehlt, solche beson=

ders in der Rheinebene öfters wiederkehrende Schäden

als etwas Unabänderliches hinzunehmen, wenn sie durch

geeignete Maßnahmen bei der Hiebsführung und Be

standsbegründung bis zu einem gewissen Grade ver=

hütet werden können. Schon mehrfach und zuletzt inSchon mehrfach und zulegt in

den Wirtschaftsgrundsäßen “ ist auf solche Maßnahmen

hingewiesen worden. Durch das Ausschreiben vomDurch das Ausschreiben vom

13. Mai 1914 zu Nr. F. M. D. 25 764 wurden die

Oberförstereien beauftragt, unter dem frischen Eindruck

des Spätfrostschadens und so lange dieser seiner

Intensität und Ausdehnung nach noch deutlich erkenn:

bar war, eingehend zu prüfen . inwieweit die empfohlenen

Maßnahmen sich bewährt haben . Nach den einge-

gangenen Berichten lassen wie den Oberförstereien

durch den Erlaß vom 21. Oktober 1914 zu Nr. F. M. D.

52 703 mitgeteilt wurde die Beobachtungen über

den Spätfrostschaden im Mai 1914 erkennen , daß

dieser in sehr verschiedener Weise aufgetreten ist, sodaß

sich für die einzelnen Wirtschaftsgebiete, selbst für Nach

barreviere mit fast gleicher Lage kein einheitliches Bild

über den Grad und Umfang seines Auftretens ergibt.

Mehrfach wird hervorgehoben, daß der Spätfrost vom

1./2 . Mai und 2./3. Mai unter ganz eigenartigen

und außergewöhnlichen Umständen nach einer Reihe

abnorm warmer Tage und zulezt nach einem starken

Regenfall plöglich mit einem so starken Temperaturfturz

eingetreten sei, daß der Gefriertod der frisch ausge-

triebenen, weichen, mit Feuchtigkeit übersättigten Zweige

unvermeidlich habe erfolgen müssen . Weder Kronen-

noch Seitenschutz habe dies verhüten können. Einem

mit solcher Heftigkeit auftretenden, immerhin seltenen

Naturereignis gegenüber seien alle wirtschaftlichen Maß-

nahmen unwirksam . Andererseits werden aber auch

sehr günstige Erfahrungen über frostverhütende oder

doch frostmindernde Wirkung des Seitenschußes mit

geteilt . So berichtete z . B. die Oberförsterei Isenburg,

daß die in Altholz eingelagerten Eichenkulturen von

je 1 ha Größe infolge des Seitenschutzes nur ganz

geringe Frostschäden und zwar nach der Mitte hin zu

nehmend aufwiesen, während in einem Buchenver-

jüngungsschlag mit eingebrachten Eichen, Eschen uſw.

der Frost geradezu verheerend gewirkt habe. Das

Gleiche wird von einer größeren Anzahl von Ober-

förstereien der Rhein- und Mainebene berichtet und

hervorgehoben, daß durch die Verjüngung auf Löchern

bei der Eiche der Frostgefahr fast vollständig vorge-

beugt werden konnte und die in gleicher Weise begrün-

deten Kulturen von Esche, auch Schwarznuß, keinen

oder doch nur geringen Frostschaden erlitten haben .

Auch die Douglasfichte ist bei Seitenschatten vor Frost

-

schaden bewahrt geblieben . Im Berg- und Hügelland

hat die Weißtanne besonders gelitten . Aber auch hier

hat sich gezeigt, daß in Buchenaltholz auf Löcher:

flächen eingebettete Kulturen dieser so sehr frostempfind-

lichen Holzart ganz verschont geblieben sind. Wenn

in manchen Fällen eine frostverhütende oder froſtmin-

dernde Wirkung des Seitenschußes nicht festgestellt

werden konnte, so mögen wohl vielfach besonders un-

günstige örtliche Verhältnisse und Einflüsse mitgewirkt

haben, denen genauer nachzuforſchen ſich bei einem ſpå-

teren wiederholten Eintritt von Spätfrösten wohl ver

lohnen wird . Mitunter war die Bestandesverfassung

und Lagerung wohl auch nicht derart, daß der Kultur

ein ausreichender und wirksamer Seitenschuß beſonders

nach den gefährdeten Seiten hin belassen werden

konnte. Die vorliegenden günstigen Erfahrungen

über die Wirkungen des Seitenschutzes sprechen aber

dafür, ihn bei der Bestandesbegründung an den Dert-

lichkeiten, die erfahrungsmäßig häufiger von Spätfrost

heimgesucht werden, möglichst vielseitig anzuwenden

und auf diesem Wege die frostempfindlichen und bei

Erfrieren des Gipfeltriebs oft dauernd geschädigten

Holzarten rascher über die gefährlichste Froſthöhe hinaus

zu bringen .

Die Revision der Dienstjagdwaffenpässe der

Forstbeamten durch die Steuerbeamten hat

schon öfters Anlaß zu Mißliebigkeiten gegeben. So

hat wieder einmal ein Großh. Forstwart - als gelegent=

lich einer Treibjagd die Jagdwaffenpäffe durch einen

Steueraufseher nachgesehen wurden -die Vorzeigung

seines Jagdwaffenpasses verweigert. Da nach § 10

der Jagdwaffenpaßordnung jeder, der mit einem zur

Jagd tauglichen Feuergewehr außerhalb der Wohnorte

erscheint, in eine Strafe von 5 Mk. zu nehmen ist,

wenn er zur Zeit der Betretung die erforderliche Legi-

timation zwar besigt, aber auf Anfordern nicht sofort

vorzeigt, so wurde gegen den betreffenden Forstwart

die vorerwähnte Strafe verhängt. Hiergegen wurde

Beschwerde verfolgt mit der Behauptung : Es sei den

Steuerkontrollbeamten untersagt , den Forstwarten die

Dienstpäſſe abzuverlangen . Eine Hinterziehung der

Abgabe sei bei Forstbeamten ausgeschlossen und es

bestehe daher kein Anlaß, den Dienstpaß eines Forst-

beamten abzuverlangen , zumal wenn dieser sich, wie es

bei dem betreffenden Forstwart der Fall gewesen sei,

in seinem Dienstbezirk befindet. Die Beschwerde

wurde abgewiesen . Eine Vorschrist, wonach die Dienst-

pässe der Forstbeamten nicht der allgemeinen Reviſion

durch die Steuerbeamten unterliegen, besteht nicht.

Der Forstwart ist vielmehr ebenso wie jeder andere,

der mit einem zur Jagd tauglichen Feuergewehr außer-

halb der Wohnorte erscheint, verpflichtet, seinen Paß

auf Verlangen vorzuzeigen . Darauf - ob eine steuer-

-
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----
he Hinterziehung in Betracht kommt oder nicht

mint es für die geſegliche Vorſchriſt nicht an, eben-

nig darauf, ob der Betreffende sich in seinem Dienſt-

af befindet oder nid,t. Diese Entscheidung welche

iezlicher Vorschrift gemäß als eine endgültige anzu-

henen ist wurde den Großh. Oberförstereien zur

Bedeutung des unterstellten Forstperſonals mitgeteilt.

----

-

Mi dem Schuß der Naturdenkmäler beschäf=

gt sich das Ausschreiben vom 4. April 1914 zu Nr.

GM.D. 16 994. In einzelnen Fällen wurde wahr=

nommen, daß Oberförstereien über ihre Obliegen=

eten auf dem Gebiet des Denkmalschutes nicht aus-

hend unterrichtet waren. Dies gab Anlaß, auf die

Art . 33 ff . des Gesetzes, den Denkmalschutz betreffend

E 16. Juli 1902, sowie auf das Ausschreiben Nr.

y com 29. Oktober 1902 zu Nr. F. M. D. 73586 ——

ergl . Auguſt-Heft 1903 dieſer Zeitschrift, Seite 268

wiederholt hinzuweisen. Dabei wird
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weiter bemerkt:

1. Das Gesetz, den Denkmalschutz betreffend, hat die

Anordnung des Naturschutzes von dem Antrage

der Abteilung für Forst- und Kameralverwaltung

abhängig gemacht. Es geht davon aus , daß die

Behörden der Forstverwaltung, die ihr Beruf

innig mit der Natur verknüpft, den Zwecken des

Besetzes mit besonderem Verständnis gerecht wer=

den. Sind auch andere Behörden von der Mit-

wirkung bei dem Schuß der Denkmäler nicht aus-

geschlossen, so liegt es hiernach doch in ganz be-

sonderem Maße den Oberförstereien ob, bei der

Ausführung des Gesetzes mitzuarbeiten . Dabei

ſollen die Oberförstereien ebenso von anderer

Seite kommende Anregungen verfolgen und

würdigen, als auch selbst auf Grund ihrer eige

nen Wahrnehmungen dafür Sorge tragen, daß

des Schußes werte Naturdenkmäler auch geschüßt |

werden. Die erforderlichen Anträge sind nicht

unmittelbar bei den Großh. Kreisämtern zu stellen,

sondern es ist an die Ministerialbehörde in

Darmstadt zu berichten .

2. Ob sich ein Naturdenkmal in einem Walde befindet

oder außerhalb der Waldungen in der Feldge-

gemarkung oder innerhalb einer Ortschaft ist

gleichgültig . Es ist deshalb nicht zutreffend , wenn

gelegentlich die Meinung ausgesprochen wurde,

eine Oberförsterei sei nicht befugt, den Schuß

einer Dorflinde zu beantragen . Von Wichtigkeit

ist namentlich die Erhaltung von Naturdenk-

mälern auf Friedhöfen.

3. Zur Förderung der geschäftlichen Erledigung und

zur Vermeidung überflüffiger Rückfragen sollen

die Oberförstereien darauf achten, daß schon bei

der ersten Berichterstattung kurz gehaltene An=

gaben über alle wesentlichen Punkte nicht fehlen,

z. B. die geschichtlichen oder naturgeschichtlichen

Gründe oder die Rücksichten auf die landschaft-

liche Schönheit oder Eigenart, aus denen der

Naturschuß gerechtfertigt ist ; die geschichtliche oder

volkstümliche Benennung eines Baumes oder

sonstigen Naturdenkmals, bei Bäumen die bota=

nisch richtige Bezeichnung der Art oder Spielart;

ob Gründe vorliegen, den Schuß auch auf die

Umgebung eines Naturdenkmals auszudehnen,

Mitteilungen über besondere Maßnahmen, die

zur Erhaltung des Naturdenkmals etwa erfor=

derlich sind u. dgl. m. Vielfach, und insbesondere

in Fällen, in denen es zweifelhaft sein kann, ob

die Voraussetzungen des Artikels 33 des Gesetzes

erfüllt sind , ist auch eine Aeußerung darüber

zweckmäßig, ob der Grundeigentümer der Anord-

nung des Naturschutzes vermutlich widersprechen

wird oder nicht. Durch geeignete mündliche Auf-

klärung und Belehrung wird es häufig möglich

sein, nichtbegründete Widerstände und Bedenken

des Grundeigentümers von vorn herein auszu-

schalten.

4. Wenn in einzelnen Fällen wegen unmittelbar

drohender Gefahr für ein Naturdenkmal ein

schleuniges Eingreifen geboten sein sollte, so ist

möglichst umgehend mit dem zuständigen Kreisamt

in Verbindung zu treten, zugleich aber auch un-

verzüglich an die Ministerialforstbehörde zu be=

richten.

Der Erlaß teilt weiter mit, daß beabsichtigt ist,

eine Neuausgabe des vergriffenen Werkes „ Bemerkens-

werte Bäume im Großherzogtum Heffen “ zu veran=

stalten, wobei das Werk inhaltlich ergänzt und reicher

ausgestattet werden soll . Ueber den Umfang der

früheren Ausgabe hinausgehend , ſoll die neue Aus-

gabe außer bemerkenswerten Bäumen auch sonstige Na-

turdenkmäler (z . B. eigenartige Felsbildungen, Waſſer-

läufe usw.) zum Gegenstand haben. Dem Erlaß ſind

folgende, den Natur- und Heimatsschutz betreffende

Ausschreiben des Großh. Ministeriums des Innern

beigegeben, betreffend :

a. Erhaltung und Anlage der Friedhöfe , insbesondere

den Schutz des Baumwuchses und der Grabdent-

mäler, v. 17. Mai 1911 zu Nr. M. d . J. 1852 ;

b. Den Schutz der Alleen und beachtenswerter Bäume

vom 17. Mai 1911 zu Nr. M. d . J. 18658

b. 1910.

c. Heimatschutz bei elektrischen Kraftanlagen vom

22. Februar 1913 zu Nr. M. d . J. 3148 ;

d. Heimatschutz, Erhaltung und Erbauung von

Brücken vom 23. Dezember 1913 zu Nr. M.

d J. 20180.
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Der Inhalt dieser Ausschreiben ist in vielem auch | geleitet und dabei besonders die Hegen berücksichtig

für die Forstbehörden unmittelbar von Bedeutung,

doch würde es zu weit führen, hier näher darauf

einzugehen.

Zur Erleichterung und Verbilligung der Schreibar-

beiten ist nach Ausschreiben vom 28. Juli 1914 zu Nr.

F. M. D. 40 936 in Aussicht genommen, für diejenigen

Oberförstereien Schreibmaschinen zu beschaffen, für die

es sich nach Art und Umfang der Schreibgeschäfte als

notwendig oder zweckmäßig erweist . Die Schreibgehilfen

müßten alsdann den Gebrauch der Schreibmaschine

erlernen . Die Mittel sollen im Laufe der nächsten

Jahre in das Budget eingestellt werden .

-

Mit Erlaß vom 10. Juni 1914 zu Nr.

F. M. D. 31165 wird den Großh. Oberförstereien

ein Bericht der Großh. Oberförsterei Darmstadt

zur Kenntnisnahme mitgeteilt, deren Vorstand Geh.

Forstrat Kullmann zu Darmstadt auf dem Gebiete

des Vogelschutes eine ganz besondere Tätigkeit

entfaltet. Sie hat von der Strangmann'schen Nist= |

Höhlenfabrik zu Nieder- Eschbach - welcher die Lieferung

der Nisthöhlen übertragen ist ein Verzeichnis der

für 1913/14 eingegangenen Bestellungen angefordert,

das gleichsam eine Uebersicht über den Umfang der

praktischen Vogelschußbestrebungen in den Großh. Heff.

Waldungen abgiebt. Hiernach laſſen wenn man

für Höhlenbrüter einen 20-jährigen Vogelschußturnus

zu Grunde legt - von 39 Oberförstereien nur 4 un-

gefähr den halben jährlichen Sollbestand erreichen.

Dieses Tempo wird für einen zielbewußten praktischen

Vogelschuh unstreitig zu langsam und das von den

übrigen Oberförstereien sogar noch ganz bedeutend

und bis zum Liebhaber-Vogelschut verkürzte Tempo als

unzureichend und beinahe zwecklos gehalten. Zur Be-

seitigung dieses Mißstandes beantragt K., einen Schutz

turnus für die einzelnen Oberförstereien in Ueberein

stimmung mit den Betriebsleitern festzusehen und

darnach die Einstellungen für Vogelschuß in die jähr

lichen Wirtschaftspläne zu normieren. Auf Grund

seiner vieljährigen, von gutem Erfolg begleiteten Vo-

gelschugpraris empfiehlt K., den Betrieb des Vogel-

schutzes für Höhlenbrüter im Wald in der Art einzu

richten, daß sogenannte Vogelschußſtationen an geeig

neten Stellen über die ganze Oberförsterei hin gelegt

werden. Eine solche Station soll bestehen aus reichlich

ausgehängten Berlep'schen Nisthöhlen, aus einem

hefſiſchen Futterhaus und wo irgend möglich aus einer

Kullmann'schen Vogeltränke, die im dichten Gebüsch

mit einzelnen Hochstämmchen, aber ja nicht auf freier

Fläche angebracht sein muß. Von diesen Vogelschutz

stationen aus werden dann durch weiteres Aushängen

von Nisthöhlen und stellenweiſes Anbringen von Ber=

lep'schen Futterglocken die Vögel weiter in den Wald

werden. Die einzelnen Stationen sollen nicht übe

3/4 Stunden auseinander liegen. Im Allgemeine

erachtet R. für je 100-150 ha eine solche Station

für genügend, namentlich, wenn zwischen den Stationen!

noch hie und da Futterglocken ausgehängt werden,

Die vorgeschlagene Betriebsart wird Ordnung und

Uebersicht für den Vogelschutzbetrieb im Wald bringen

und die guten Erfolge der Berlep'ichen Vogelschutz-

maßnahmen sichern . Das eingangs erwähnte Aus-

schreiben empfiehlt den Großh . Oberförstereien, die von

K. gemachten Vorschläge bei den in den jährlichen Wirt-

schaftsplänen zu stellenden Anträgen zu berücksichtigen.

Um die berufliche Weiterbildung des

Forst personals , z . B. durch Besuch von Forst

versammlungen, von Wirtschaftsräten usw. zu fördern,

find It . Ausschreiben zu Nr. F. M. D. 34742 vom

29. Juni 1914 vom Etatsjahr 1914 ab (unter Kap .

101 , Titel 7 des Hauptvoranschlags ) wieder besondere

Mittel vorgesehen worden. Der Umfang dieſer Mittel

ermöglicht es, daß voraussichtlich 4 Oberförster an der

Tagung des Deutschen Forstvereins teilnehmen können.

Außerdem werden die Mittel ausreichen, um den

Oberförstern, Forstaſſiſtenten und den dienſtlich be-

schäftigten Forstaffessoren beim Besuche der Wirtschafts-

räte ein Tagegeld von je 4 Mk. zu gewähren, voraus:

gefeßt, daß im Laufe des Jahres nicht mehr als

3 Tagfahrten eines Wirtschaftrats stattfinden. Hier:

bei entstehende Transportkosten sind in der ſeitherigen

Weise zu verrechnen . Wie in der Berichterstattung

für das Jahr 1910 (Oktoberheft 1911 dieser Zeit-

schrift, Seite 350) erwähnt wurde, war vom Etatsjahr

1910 ab das frühere Tagegeld von 15 Mk. beim

Besuch der Versammlungen des Deutschen Forstvereins

weggefallen und es wurde nur noch Ersatz der Reiſe-

kosten gewährt. Wenn nun auch nicht wie früher

ein jeder der 7 Wirtschaftsräte einen Vertreter

zu den erwähnten Versammlungen entfenden kann, ſo

ist doch die eingetretene Befferung dankbar zu begrüßen .

In den letzten Jahren sind mehrfach, ſowohl im

Hessischen Landtag als auch in der Tagespreffe , Aus-

schreitungen junger Leute, die mit Kochtopf und Zupf-

geige ausgerüstet waren, irrtümlich als Ausschreitungen

von Wandervögeln bezeichnet worden . Der Kreis:

leiter des Wandervogel in Südheffen hat sich deshalb

an die Miniſterialforſtabteilung gewendet. Die Ober-

förstereien werden gebeten, ihre Unterbeamten ausdrüð-

lich anzuweisen, bei Untaten Jugendlicher nachzuforſchen,

ob diese Wandervogel- Ausweiskarten bei sich führen,

d. h. wirkliche Wandervögel sind .
Es soll dadurch

möglichst verhindert werden, daß in die Tagespreffe und

in das Gerede der Leute falsche Nachrichten kommen,

die den Jugendwanderung
en

bisher nur ge



261

nehmigung einer Veräußerung von Gemeindewald mit

der Ministerialabteilung für Forst- und Kameralver-

waltung in Benehmen treten .

schadet und den Namen und die Ehre des Wan- | erhält. Die Kreisämter sollen deshalb vor jeder Ge-

dervogelbundes inin der Oeffentlichkeit herabgesezt

haben. Sollten sich einmal wirkliche Wandervögel

etwas zu Schulden kommen lassen , so wird gebeten,

dies unter Nennung der Namen und der Ortsgruppe

der jugendlichen Sünder der Kreisleitung mitzuteilen,

damit auch vom Wandervogel aus streng dagegen vor-

gegangen werden kann.´ (Ausschr. zu Nr. F. M. D.

37 578 b. 13. Juli 1914. )

Mit dem Verkauf von Gemeindewald be=

ſchäftigt sich das Ausschreiben zu Nr. F. M. D. 37 798

vom 21. Juli 1914. Nach der Städte und Land-

gemeinde Ordnung ist zur Uebertragung des Eigentums

von Gemeindegrundstücken , sofern es sich um Werte

von mehr als 5000 Mt., bei Landgemeinden um

solche von 500 Mt. handelt, die Genehmigung der

Verwaltungsbehörde, des Kreisamtes erforderlich. In-

soweit es sich hierbei um die Uebertragung des Eigen=

tums von Gemeindewald handelt, soll nach einer

von dem Großh. Ministerium des Innern an die

Kreisämter ergangenen Weiſung die Genehmigung erst

dann erteilt werden, wenn eine Aeußerung der oberen

staatlichen Forstbehörde eingeholt ist . Lettere wird

hierdurch in die Lage versezt, die wirtschaftlichen In-

tereffen der Gemeinden in forstlicher Hinsicht zu wahren

und auf etwaige Nachteile und Schäden aufmerkſam

zu machen. Zugleich ist es im Interesse der Betriebs-

führung selbst gelegen, daß die Forstbehörde von

Aenderungen an dem Wirtſchaftsobjekt zeitig Kenntnis

Aus den Zusammenstellungen der Na-

turalerträge , der Nugholzprozente und

der Bruttoerlöse aus Holz in den Do =

manialwaldungen des Großherzogtums Hef=

sen wird folgendes entnommen :

%

Nuzholzprozente.

Anzahl der Oberförstereien

1914 1915

über 60 5 2

50-60 5 4

40-50 12 6

30-40 17 15

20-30 17 14

10-20 13 18

7 16unter 10

Brutto - Erlöse für den Festmeter.

Anzahl der Oberförstereien

Erlöse in Mk.

19151914

über 14 4

12-14 16 17

10-12 35

8-10 16 18

unter 8 5

A. Natural Einnahme.=

6
7
2
8
7

Wirtschafts-

in den

Provinzen

Starkenburg

und

jahr .

in der

Provinz

Oberhessen

im

Großher-

zogtum
Rheinhessen

fm fm fm

in den Pro-

vinzen Star-

kenburg und

Rheinhessen

in der

Provinz

Oberhessen

Nugholz- Prozent

im Durch-

schnitt für

das Groß-

herzogtum

1914 184 887

1915 165 311

295 305

228 771

480 192 32.20 44.88 39.97

394 082 27.23 34.89 31.67

B. Geld Einnahme in Mar k.

Wirtschafts-

in der Provinz Starken-

burg und Rheinhessen

in der Provinz

Oberhessen
für das Großherzogtum

jahr

im Ganzen für den fm. im Ganzen für den fm im Ganzen für den fm

1914

1915

2 252 917

1987 881

12.19

12.03

3 107 392

2 144 566

10.52

9.37

5 360 309

4 132 447

11.16

10.49

Der Voranschlag für das Etatsjahr 1914 und

1915 rechnete mit einem Durchschnittserlös von

10,50 Mt. für den Festmeter .

Die Submissionsholzverkäufe aus den

Großh. Hess. Domanialwaldungen fanden

1916

in der gewohnten Weise statt. Für das Wirtſchafts-

jahr 1915 fanden 3 Termine statt : einer am 1. Ok-

tober 1914 für das Schwellenholz, einer (der Haupt-

verkauf) am 4. November 1914 und ein dritter am

19. Januar 1915 für Eschen-Stammholz . Letzterer

35
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wurde veranstaltet, um der infolge des Krieges cinge

tretenen starken Nachfrage nach Eschenholz gerecht

werden zu können. Es wurden hierbei 524,5 fm Eschen

Es stellte sich der Preis für :

stammholz zu einem Gesamtpreis von 39501,88 Mt.

verkauft, was einem Durchschnittserlös von 75,31 Mk.

für den Festmeter entspricht.

Klaffe I über 60 cm Durchmesser auf 125.04 Mk für den Festmeter,

II v. 50-59 114.19" " " " " " " "

III 40-49 104.68" " " " " "1 "/ "1

IV 30-39 81.14" " " " " " " " "

V 25-29 58.57" " " "1 " " "1 " "

VI unter 25 29.43" " " " " " "

Aehnliche Preise erzielten auch die waldbeſizenden | dienſt befreit geblieben sind . Die Forstverwaltung

Gemeinden und Private. hat deshalb einen erheblichen Prozentſah ihrer Beamten

Der Verkauf für das Wirtschaftsjahr 1916 fand hergeben müssen, als das Vaterland rief . Für unab-

am 4. November 1915 statt.

Der Geſamtumfaß ſtellt sich auf :

Wirt=

schaftsjahr
Festmeter Erlös in Mt.

1915

1916

67 719 1 131 400.55

910 866.1753 628

Durchschnitts-

preis für den

fm in Mt.

16.71

16.98

Bei den Submiſſionsholzverkäufen aus den Ge=

meindewaldungen, die in üblicher Weise etwa 4 Wochen

ſpäter stattfanden und sich einer guten Beteiligung zu

erfreuen hatten, wurden gleich günstige Ergebnisse

erzielt. Die mit dem Verkauf verbundenen Kosten

wurden wie in den früheren Jahren auf die Staats-

kasse übernommen und die mit dem Verkauf zusammen=

hängenden Arbeiten durch das Sekretariat der Mini-

sterialabteilung für Forst- und Kameralverwaltung

erledigt.

Die Submiſſion vom 4. November 1915 hatte

ergeben, daß damals für verschiedene Sortimente, ſo

für Schnitt- und Bauholz , sowie für Buchenschwellen

holz nur eine geringe Nachfrage bestand , die sich neben

einem zum Teil nicht unerheblichen Rückgang der

Preise auch dadurch bemerkbar machte, daß auf einen

Teil der Verkaufslose keine, oder nur wenige oder

unbefriedigende Gebote eingelegt wurden . Dagegen

waren Kiefern- und Fichtengrubenholz , Zelluloseholz

sowie auch Erlennuhholz begehrt und die Preise für dieſe

Sortimente überstiegen die vom Vorjahr mehrfach

beträchtlich . Aber schon 3-4 Wochen später machte

sich eine Nachfrage nach starkem Schnittholz geltend ,

so daß es möglich war, größere Posten auf dem Wege

des Handverkaufs zu guten Preisen abzusehen .

Es ist klar, daß der Krieg die Forstverwaltung

in ganz besonderem Maße in Anspruch nehmen mußte.

Der Beruf des Forstmanns stellt an die körperliche

Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft der Beamten

hohe Anforderungen und nur wenige werden es sein,

die infolge eines körperlichen Mangels vom Militär-

kömmlich wurde keiner erklärt und viele, die nach

ihrem Alter der Dienstpflicht enthoben waren , haben

sich freiwillig gestellt. So wartete denn derer, die

nicht hinaus in den Kampf ziehen konnten, reiche

Arbeit zu Hause. Nicht wenige Oberförster haben

außer ihrem Dienstbezirk noch 1 oder 2 Oberförstereien

mitzuversehen. Bei dem Forstschuß- und Büroperſonal

ist es nicht anders. Wenn auch mancher bereits in

den Ruhestand getretener Beamter seine Kraft dem

Staate wieder zur Verfügung stellte , es hier und da

auch möglich war Ersatzkräfte , allerdings ungeschulte

einzustellen, so wird es doch wenige Berufsarten geben,

bei denen das Durchhalten die Kraft des Beamten so

in Anspruch nimmt als beim Forstmann.

Ein leuchtendes Beispiel gab der verehrte Chef der

hessischen Forstverwaltung, Staatsrat Wilbrand . Er

hatte

der im Frühjahr 1914 , im 72. Lebensjahr stehend,

daran dachte in den wohlverdienten Ruhestand zu

treten undein dahingehendes Gesuch bereits eingereicht

- steht heute noch seinem arbeitsreichen, ver-

antwortungsvollen Amt vor. Seine Königliche Hoheit

der Großherzog Ernst Ludwig hat deshalb dem Ge-

nannten nachstehendes Allerhöchſte Handſchreiben zugehen

laffen :

Darmstadt, den 16 November 1915.

Lieber Staatsrat Wilbrand!

Schon vor 12 Jahren war Mir Ihr Gesuch

wegen Uebertritts in den Ruhestand zugegangen.

Der Ausbruch des Krieges verhinderte Mich daran,

Ihrem Wunsche zu willfahren, den Ich bei der Länge

Ihrer reichgesegneten ( Dienstzeit an sich nicht hätte

ablehnen können . Ich fand Mich vielmehr zu dem

Ersuchen bewogen, Sie wiſſen zu laſſen, Sie möchten

von einem Beſcheid auf die vorgetragene Bitte vorerst

absehen. Wenn Ich neuerdings erfahre, daß Sie

hieraufzurückkommen, so kann Ich Meinen damaligen

Wunsch nur wiederholen . Mein Vertrauen auf

Ihren durch mehr als 50 Jahre bewiesenen treuen

Diensteifer läßt Mich nicht zweifeln, daß Sie bei
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Ihrer trefflichen Gesundheit bereit sein werden, auch

an Ihrem Teile die allseitige Pflicht zu erfüllen,

in der gegenwärtigen Zeit nach Kräften und bis

zum fiegreichen Ende des Krieges durchzuhalten.

Ihr wohlgeneigter Großherzog

Ernst Ludwig.

Da zu erwarten stand, daß die Kriegszeit nam=

hafte Ausfälle in den Einnahmen des Staates zur

Folge habe, war es erforderlich, die Geschäftsführung

in allen Zweigen der Staatsverwaltung

daraufhin zu prüfen, ob und wo die laufenden Staats-

ausgaben beschränkt werden konnten. (Ausschreiben des

Großh. Staatsministeriums vom 8. August 1914 zu

Nr. St. M 6930 und vom 20. April 1915 zu Nr.

St. M. 3507). Um die persönlichen und fachlichen

Kosten möglichst zu beschränken, wurden alle Maß

nahmen , Arbeiten und Herstellungen , die zur Aufrecht=

erhaltung des Geschäftsbetriebs nicht unbedingt erfor

derlich waren, ein- oder zurückgestellt, sofern sie

wenn bereits begonnen - nicht zu Ende geführt werden

mußten, oder sofern nicht bereits rechtsgültige Ver=

träge die nicht mehr im Wege der Vereinbarung

gelöst werden konnten darüber abgeschlossen waren .

Neben der Einschränkung in den laufenden Ausgaben,

mußten vor allem größere Arbeiten unterbleiben, für

die größere laufende oder einmalige Mittel vorgesehen

waren. Auch auf den Gebieten von Wissenschaft und

Kunſt uſw. mußten Aufwendungen weiteren Umfangs

vermieden werden, sofern nicht ein unmittelbarer Zu-

sammenhang mit der Volksgesundheit und der Kriegs-

lage bestand. So wurde es z. B. für angezeigt erachtet,

die Ausgaben für Denkmalpflege, Naturschuß und dgl.

zu beschränken oder ganz einzustellen . Die allgemeinen

Fonds für Vertretungs-, Aushilfe und Reisekosten

dürfen nicht mehr als unumgänglich nötig in Anspruch

genommen werden. Dabei blieb es aber den Behörden

und Beamten unter eigener Verantwortung überlassen,

innerhalb ihres
Verwaltungsbereiches zu prüfen , ob

und inwieweit Arbeiten und Herstellungen , die ein

Unterbleiben oder ein Zurückstellen vertragen fönnen,

nicht trotzdem im Einzelfall dann auszuführen sind,

wenn es sich darum handelt, arbeitslos Gewordenen

oder bedürftigen Angehörigen von Einberufenen Ver-

dienst zu verschaffen.

Als zu Anfang des Krieges durch das Stillstehen

von Fabriken vielerorts Arbeitskräfte frei geworden

waren, die nach Beendigung der Getreideernte im

Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr beschäftigt werden

konnten, wurden diese Arbeitskräfte — soweit irgend

angängig in Domanialwaldungen zum Aufarbeiten

des Türrholzes und zur Ausführung von Durch

forstungen in jüngeren Nadelholzbeſtänden herangezogen .

Es wurde

nach Verf. zu Nr. F. M. D. 43970

--

vom 19. August 1914 --

beiter vertraglich für die Dauer der ganzen Holzhauerei

davon abgesehen, die Ar-

zu bir.den ; mündliche Vereinbarung des Arbeitsvertrags

und der Lohnsäge wurde als genügend und wöchent

liche Auszahlung des Lohnes ebenfalls durch die Zeit-

verhältnisse geboten erachtet. In den Gemeindewaldungen.

wurde nach den gleichen Grundsägen verfahren.

Im Einverständnis mit den Landständen wurde

ein größerer Betrag für Wegbauten in den fiskalischen

Waldungen für den Fall bereitgestellt, daß Bedürfnis

nach Notstandsarbeiten sich zeigen sollte.

Was die Fürsorge für die zum Heeres-

dienst einberufenen Beamten und Bedienſt-

eten anlangt, so machte diese Frage den Erlaß einer

größeren Anzahl von allgemeinen Verfügungen des

Großh. Staatsministeriums notwendig, die sich zum

Teil aus der Verordnung vom 24. Januar 1890,

die Ausführung des § 66 des Reichsmilitärgesezes

betr. (Reg.-Bl. 1890, S. 9) herleiten. Nachstehende

Vorschriften des Ausschreibens zu Nr. St. M. 6713

vom 2. August 1914 feien erwähnt :

1. Jedem etatsmäßig angestellten Beamten bleibt

während des Kriegsdienstes ſeine Zivilstelle gewahrt.

2. Den etatsmäßig angestellten Staatsbeamten und

den in unmittelbaren Staatsdienst ständig gegen

Entgelt aus der Staatskaffe verwendeten Be=

diensteten (also z . B. Staatsdienstanwärtern usw. )

wird während der Dauer des Kriegsdienstes ihr

persönliches Diensteinkommen aus der Staatskasse

unverkürzt fortgewährt.

3. Erhält der Beamte die Besoldung eines Offiziers

oder oberen Beamten der Militärverwaltung, so

wird der reine Betrag desselben, als welcher 7/10

der Kriegsbesoldung angesehen werden, auf das

Zivildienſteinkommen angerechnet. Das Dienstein-

kommen eines Unteroffiziers in einer freien Leut-

nantsstelle gilt nicht als Offiziersbesoldung.

In dem Ausschreiben des Großh. Staatsministeriums

vom 4. September 1914 zu Nr. St. M. 7634 wurde

näher erläutert, was unter den in unmittelbarem

Staatsdienst ständig gegen Entgelt aus der Staats-

tasse verwendeten Bediensteten verstanden werden.

soll und hiernach zählen hierzu auch die Forſtaſſeſſoren,

Forstwartaspiranten und die ständig beschäftigten Schreib-

gehilfen der Großh. Oberförstereien . Eine Beſchäf=

tigung soll als ständig gelten , falls mit Rückſicht

auf das Dienstalter der Bediensteten oder den ihnen

zur Zeit des Eintritts in den Militärdienst erteilten

Auftrag anzunehmen ist , daß sie fortdauernd in

Betrieben oder im Dienst des Staates beschäftigt

worden wären . Diese Annahme gilt stets als gerecht-

fertigt, wenn die bisherige Beschäftigung ununter-

brochen länger als zwei Jahre gedauert hat.

35*
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Lt. Ausschreiben des Staatsministeriums vom 3. Au- | Das erwähnte Ausschreiben hebt auch hervor, daß

gust 1914 zu Nr. St. M. 6742 wurde der Lohn

(Entgelt) der in Betrieben oder im Dienste des Groß

herzogtums Heffen zur Zeit der Mobilmachung, ihrer

Einberufung oder ihrer freiwilligen Meldung beschäf-

tigten Personen, welche

1. entweder zur Erfüllung der Wehrpflicht eingezogen

sind, oder

bei Bewilligung und Bemessung staatlicher Beihilfen

auf das Vorhandensein von Arbeitsgelegenheit Rückſicht

zu nehmen sei . Dieser Gesichtspunkt wird sich in den

verschiedenen Jahreszeiten in verschiedenem Maße gel-

tend machen. Die Frühjahrszeit gab den Angehörigen

einberufener Arbeiter vielfach Gelegenheit, in der Land-

wirtschaft oder auch in eigenen Betrieben des Staates

selbst etwas zu verdienen . Zudem war es auch im

Interesse der gesamten Volkswirtschaft und der Volks

ernährung dringend erwünscht, daß die vorhandenen

Arbeitskräfte zu landwirtschaftlicher Tätigkeit in mög

2. freiwillig militärische Dienstleistungen verrichten,

für die Dauer von zwei Wochen unverkürzt weitergezahlt .

Folgende Voraussetzungen mußten jedoch erfüllt sein:

I. Es darf sich nicht um nur vorübergehend beschäf-

tigte Personen handeln ; als vorübergehend beschäflichst

tigte Personen im Sinne dieſes Ausschreibens wur

den solche Personen angesehen, deren Beschäftigung

auf weniger als eine Woche entweder nach der

Natur der Sache oder im Voraus durch den

Arbeitsvertrag beschränkt ist ;

II. Die in den Militärdienst eintretenden Personen

müssen

a . entweder Angehörige besigen , die mit ihnen

in häuslicher Gemeinschaft leben , oder

b. zum Unterhalt von Angehörigen beigetragen

haben.

Die zweiwöchige Frist begann mit dem Gestellungs-

tag. Die beschäftigenden Behörden (Oberförstereien)

hatten selbständig zu prüfen, ob diese Voraus

ſegungen erfüllt sind . Sie sollten sich dabei von dem

Wohlwollen leiten laffen, das im Interesse der Für-

sorge für die dem Vaterland dienenden Personen und

ihre Angehörigen selbstverständliche Pflicht aller staat-

lichen Behörden ist.

Für die Zeit nach Ablauf dieser zwei Wochen

können It. Ausschreiben des Großh. Staatsministeriums

vom 4. Septbr. 1914 zu Nr. St. M. 7635 im Be-

dürfnisfall Beihilfen gewährt werden, wenn die

betr. Perſonen im Dienste des Staates ständig be-

schäftigt gewesen sind und wenn sie zur Zeit ihres

Eintritts in den Militärdienst in Betrieben

oder im Dienſte des Staates beschäftigt waren . Als

ständig gilt eine Beschäftigung, wenn sie:

entweder a. innerhalb der Zeit vom 1. August 1913

bis zum 31. Juli 1914 wenigstens 40

Wochen gedauert hat,

oder b . sich bei mehrjähriger Beschäftigung im

Durchschnitt jährlich auf wenigstens 40

Wochen belaufen hat.

Die Beihilfen betragen :

a . für die Ehefrauen bis zu 25 vom Hun-

dert des Lohnes (Entgelt) ihres Mannes.

b. für jedes eheliche oder einem ehelichen

gesetzlich gleichstehenden Kind unter 15

Jahren bis zu 6 vom Hundert des Lohnes.

|

großem Umfange nußbar gemacht werden . Die

Oberförstereien wurden daher durch die Verfügungen

vom 9. April 1915 zu Nr. F. M. 6593 und vom

6. Mai 1916 zu Nr. F. M. 12 105 angewiesen, ihre

besondere Aufmerksamkeit auf diese Frage zu Lenten

und staatliche Beihilfen jedenfalls dann nicht oder nicht

in dem seitherigen Umfang anzuweisen, wenn Gelegen-

heit zu Verdienst durch landwirtschaftliche oder andere

Beschäftigung vorhanden ist und die in Betracht

kommenden Personen arbeitsfähig ſind.

Nebenamtliche Bezüge werden nach Aus-

schreiben des Großh. Staatsministeriums vom 22.

Dezbr . 1914 zu Nr. St. M. 10 896 nur dann fort-

gezahlt, wenn sie pensionsfähig sind .
Nach I. 2 Ab-

sat 3 der Verordnung vom 24. Januar 1890 werden

Dienstaufwandsgelder nicht zu dem persön-

lichen Einkommen gerechnet, das unverkürzt fortgewährt

wird . Es fallen deshalb für die Dauer des Militär-

dienstes aus :

a. die Dienstaufwandsentschädigungen der Oberförster,

b. die Bekleidungszulagen der zum Heeresdienst

einberufenen Domanial- und Gemeindeforstwarte,

c. die Vergütung für Benutzung des Fahrrads.

Es ist klar, daß während des Krieges auch der Wald

das Seinige dazu beitragen muß , die Viehbeſtände zu

erhalten und die Nahrungsmittelversorgung Deutſch-

lands sicher zu stellen .lands sicher zu stellen . Mehrfach ist zu Beginn des

Krieges in den Zeitungen darauf hingewiesen worden,

daß die Futtermittel des Waldes in weitestem Umfang

nugbar gemacht werden müßten . Der Hessischen Forst:

verwaltung kann das Zeugnis ausgestellt werden, daß

sie mit ihren Maßnahmen nicht gewartet hat, bis

derartige Wünsche in der Presse laut geworden sind.

Alsbald nach Ausbruch des Krieges ist den Ober-

förstereien empfohlen worden, in der Abgabe von Graz

den Viehhaltern, insbesondere den Beſißern von Klein-

vieh, weitgehendstes Entgegenkommen zu zeigen . Wenn

hiervon zu Beginn des Krieges nur vereinzelt Gebrauch

gemacht wurde, so lag der Grund hierfür darin, daß

damals ein Ueberfluß an Futter in Feld und Flur

vorhanden war und es daher nicht lohnend erschien,
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Herstellung der Unterstände zum Brennholzpreis abzu-

geben. Weiter hat das Großh. Ministerium des Innern

im Einvernehmen mit dem Großh. Ministerium der

Finanzen in einem Ausschreiben an die Großh. Kreis-

ämter Maßnahmen zur Förderung der Waldweide

während der Kriegsdauer, insbesondere die Schaffung

von Einrichtungen für den Waldeintrieb von Schweinen

angeregt, um den Schweinebesizern namentlich das

Durchhalten der Zuchttiere und des jungen Nach-

wuchses zu erleichtern. Die den Domänenpåchtern zuge-

standenen Erleichterungen sollen auch hier Plaz greifen .

im Walde Gräfer und Kräuter zusammenzusuchen . | wurden die Oberförstereien ermächtigt, das Holz zur

Auch war das Gras von den Waldwegen und Schneisen ,

das den Hauptertrag bildet, damals schon geerntet.

Ueber den Wert und die Menge der in den Be:

ständen selbst wachsenden Halbschattengräser und Kräuter

pflegen vielfach übertriebene Vorstellungen obzuwalten .

In den meisten Beständen sind es doch nur bescheidene

Mengen, die zusammengebracht werden können. Aber

schon mit Beginn des Frühjahrs 1915 wurde nament-

lich durch die Besizer von Kleinvieh (Ziegen, Kanin

chen usw.) die Gelegenheit zur Gewinnung von Futter

aus den Waldungen stark benußt. Manche Last,

mancher Handwagen voll Grünfutter wurde durch

Kupfen und Ausschneiden von Gras und Forstunkräutern

aus Hegen gewonnen. In den Hegen, in welchen

Grasſamen hätte genugt werden können, wurde auf

deſſen Verwertung im Allgemeinen im Interesse der

Gewinnung von Futtermitteln verzichtet ; indeſſen blieb

es den Oberförstereien überlassen, da -wo Grasab

gabe nicht erfolgt und eine Ernte von besonders gutem

Grassamen zu erwarten stand diesen zu verwerten .dieſen zu verwerten. |

Die Nutzung des Grases und der Futterkräuter wurde

ohne Entgelt geſtattet, unter Beobachtung der für die

Hegpflege und den Schuß der jungen Holzpflanzen,

sowie Aufrechterhaltung der Ordnung unerläßlichen

Vorschriften . Von der Festsetzung besonderer Grastage

wie dies im Notjahr 1893 vielfach geschehen ist - wurde

abgesehen, da diese Frage nach den örtlichen Verhält

niffen und dem jeweiligen Bedarf geregelt werden muß.

Um die Erhaltung der Viehbestände sicher zu stellen,

wurde auch Gelegenheit zur Wald weide geboten.

Zunächſt kam ja nur der Eintrieb von Schweinen

und Schafen in Betracht , zumal durch die Schweine

auch die noch etwa vorhandene Eichelmast nutzbar

gemacht werden konnte. Leider wurde im Frühjahr

1915 von der Freigabe der Waldweide und besonders

von dem Eintrieb der Schweine wenig Gebrauch ge

macht, da es anscheinend zu schwierig ist, größere

Herden zusammen zu bekommen. Da die Domänen-

pächter wohl zunächſt in der Lage ſind, mit dem Ein- |

trieb einer entsprechenden Anzahl Zucht- und Jung-

schweine vorzugehen und damit ein vorbildliches

Beispiel zu geben, wurde den Oberförstereien empfohlen,

mit den Domånenpächtern ihrer Dienstbezirke ins

Benehmen zu treten und mit diesen die geeigneten

Maßnahmen zu vereinbaren. Wo die Bestände, die

mit Schweinen befahren werden konnten , zu weit von

den Domänenhöfen entfernt sind , als daß der Weg zum

Walde und zurück täglich zurückgelegt werden könnte,

wurde der Verbleib der Herden im Walde bis zum

Spätherbst gestattet. Etwa vorhandene Schutzhütten

und Schutzelte konnten für die Unterkunft der Hirten

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden . Auch

Um die geernteten Futtermittel für den Winter

aufsparen und die vorhandenen Weideflächen nach

Möglichkeit ausnutzen zu können, gab die Domanial-

verwaltung auch die selbstverwalteten fiska-

lischen Wiesen nach der Grummeternte

zum Beweiden frei ; die Oberförstereien wurden

beauftragt, die Bürgermeistereien der Gemeinden, die

für das Beweiden der fiskaliſchen Wieſen in Betracht

kommen, zu bedeuten.

Bereits zu Anfang Oktober 1914 ist darauf hin-

gewiesen worden, daß die landwirtschaftliche Anbau-

fläche vergrößert und der Ernteertrag unmittelbar ver-

mehrt werden könnte, wenn die Abtriebsflächen in

geeigneten Lagen zum Anbau von Feldfrüchten als

landwirtschaftlichem Zwischenbau benutzt würden . Aus-

drücklich wurde dabei hervorgehoben, daß der Zweck

dieser Landwirtschaftlichen Zwischennuzung

von Holzbodenflächen nicht die Erschließung

einer Einnahmequelle für die Staatskaſſe, ſondern die

tunlichſte, wenn auch nur vorübergehende Vergrößerung

der der Volkseinährung dienenden Fläche sein soll.

Dieser Waldfeldbau, bei dem besonders gute Kar-

toffelernten erzielt werden können, war noch vor we-

nigen Jahrzehnten in den Wäldern der Rheinebene

sehr verbreitet. Der Mangel an Arbeitskräften hat

inzwischen zu nahezu gänzlicher Aufgabe dieses Betrie-

bes genötigt. Den Oberförstereien blieb es überlassen ,

die Verpachtung entweder öffentlich auszubieten , oder

wo keine größere Beteiligung zu erwarten steht

freihändig an zuverlässige Pachtliebhaber zu vergeben .

Gründliche Rodung der Fläche war auszubedingen

und wegen des gleichzeitigen Holzanbaus durch die

Forstverwaltung das Erforderliche vorzuschreiben. Das

Reinigen und Behacken der Pflanzenreihen oder Saat-

streifen konnte den Pächtern mitübertragen werden ;

in diesem Falle konnte bei richtiger Ausführung der

Arbeit unter Verzicht auf jede Pachteinnahme, sogar

ein entsprechender Zuschuß aus der fiskalischen Kasse

gewährt werden. Wo größerer Wildschaden zu be=

fürchten stand, wurde die Eingatterung der Anbau-

fläche auf fiskaliſche Kosten zugesagt.

-
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Auch die Gewinung von Futterreisig

wurde in weitgehendstem Maße gestattet und mehrfach

auf deffen Wert in der Oeffentlichkeit hingewiesen.

Auf Anregung der Ministerialabteilung für Forst

und Kameralverwaltung hin hatte das Proviantamt

Darmstadt im Sommer 1915 im Domanialwald der

Oberförsterei Messel auch einen Versuch mit Gewinnung

von Laubheu durchgeführt. Der Versuch ergab ,Der Versuch ergab,

daß selbst unter den günstigsten Verhältnissen (trockene

Witterung, Entnahme der Zweige in jüngeren Be-

ständen in der Nähe der Wege, Mitverwendung billiger

weiblicher Arbeitskräfte) der Zentner gutgetrockneten

Laubheus im Walde an Ort und Stelle soviel her

zustellen kostet, als für den Zentner besten Wiesenheus

eingeliefert bezahlt wurde.

Die Eichelmast im Herbst 1914 war auch in

den hessischen Waldungen eine überaus reiche und

brachte einen erheblichen Schritt weiter in der Ver-

jüngung der für die Nachzucht der Eiche geeigneten

Bestände. Das Sammeln der Eicheln wurde unent

geltlich überall da gestattet, wo nicht etwa im Eigen-

betrieb gesammelt wurde. Wo die Mast durch Schweine

eintrieb nutzbar gemacht werden konnte, waren die

Oberförstereien angewiesen, alle Waldorte hierfür frei

zugeben, die ohne unverhältnismäßigen wirtschaftlichen

Nachteil und unbeschadet bestehender Rechtsverhältnisse

der Schweinehut geöffnet werden konnten . Die Ve=

völkerung machte ausgedehnten Gebrauch von der Er-

laubnis zum Sammeln von Eicheln sowohl zur

Deckung des eigenen Bedarfs als auch zum Verkauf.

An manchen Orten entwickelte sich ein lebhafter Handel

mit Eicheln. Tausende von Zentnern sind von Frauen

und Kindern gelesen und damit nicht allein guter

Arbeitsverdienst erzielt, sondern auch wertvolle Futter-

mittel eingebracht worden.

Für das Sammeln von Beeren , Pilzen

usw. im offenen Wald ist nach den im Großherzog=

tum Hessen geltenden gefeßlichen Bestimmungen eine

besondere Erlaubnis nicht erforderlich ; es ist nur be-

ſchränkt durch die reichsgesetzliche Vorschrift, die das

Betreten von Hegen unter Strafe stellt. Auch auf

den Wert dieſer Nuzungen wurde mehrfach öffentlich

hingewiesen und betont, wie es unter den gegenwär-

tigen Zeitverhältnissen geboten erscheint, die Früchte

des Waldes in weitestem Umfang zu sammeln und

nubar zu machen. Den Oberförstereien wurde em:

pfohlen , während der Reisezeit der Waldbeeren überall

da, wo deren Ernte lohnend erscheint , die Hegen frei

zugeben, soweit dies ohne offensichtlichen Schaden mög-

lich ist. Die Hegezeichen wurden während dieser Zeit

entweder entfernt, oder es wurde öffentlich bekannt

gegeben, für welche eingehegte Waldorte das Hege

verbot ruht.

Um während der Dauer des Krieges das Sammeln

von Leseholz in den Domanial- und Gemeinde

waldungen möglichst zu erleichtern, wurden die Ober:

förstercien ermächtigt , da wo seither die Leseholz-

nutzung zeitweise nur an einem Wochentag gestattet

war und das Bedürfnis und der Wunsch nach einer

Erweiterung dieser Erlaubnis bestehen
bis auf

weiteres im Einvernehmen mit den Großh. Bürger:

meistereien zwei wöchentliche Leseholztage festzusehen.

Erwähnt sei noch, daß alle vorerwähnten Maß=

nahmen auch in den der Verwaltung der Großh. Ober-

förstereien unterstellten Gemeindewaldungen Anwendung

fanden, wozu selbstverständlich vorher die Zustimmung

der betr. Waldeigentümer eingeholt werden mußte.

Was die Ausübung der Jagd während

der Kriegszeit anlangt, so wurde diese Frage

von Großh. Ministerium des Innern im Einvernehmen

mit dem Großh. Ministerium der Finanzen, Abteilung

für Forst- und Kameralverwaltung in folgender Weiſe

geregelt (F. M. D. 46368 vom 29. August 1914):

In den Provinzen Starkenburg und Oberheffen

erfolgt die Ausübung der Jagd durch Reichsdeutsche

oder Angehörige der Oesterreich- Ungar. Monarchie wie

seither nach Maßgabe der bestehenden Geseze und Ver=

ordnungen, insbesondere in Gemäßheit der Verordnung

vom 29. April 1914 (vergl. B. 2 dieſes Berichts).

In der Provinz Rheinhessen ist die Ausübung der

Jagd bis auf weiteres gänzlich untersagt. Eine Aus-

übung der Jagd durch Angehörige neutraler Staaten

kann in den Kreisen der Provinzen Starkenburg und

Oberheffen mit Zustimmung der betr. Kreisämter von

Fall zu Fall gestattet werden ; Angehöige solcher

Staaten, die sich mit Deutschland im Kriegszustand

befinden, dürfen die Jagd im ganzen Großherzogtum

bis auf weiteres nicht ausüben, auch dann nicht , wenn

sie Pächter oder Eigentümer hessischer Jagden ſein

sollten.

In allen Fällen, in denen hiernach oder durch die

Abwesenheit von Jagdberechtigten auf einem Jagdgebiet

der regelmäßige Wildabſchuß nicht sichergeſtellt ſein

sollte, hat sich zur Verhütung von übermäßigem

Wildſchaden die örtlich zuständige Großh. Oberförſterei

mit dem betr. Kreisamt zu benehmen , welches alsdann

die geeigneten Anordnungen erläßt. Bei diesen An-

ordnungen ist soweit es sich um Deutſche, Deſter-

reicher oder Angehörige neutraler Staaten handelt -

nach Möglichkeit auf die vermutliche oder durch Nach-

frage festzustellende Willensmeinung des verhinderten

Jagdberechtigten über die Auswahl der Personen, die

an seiner Statt den Abschuß vornehmen sollen, Rüd-

sicht zu nehmen. Die Abſchußjagden sind unter Leitung

der Großh. Oberförstereien oder des von ihnen hierfür

bezeichneten Forstpersonals abzuhalten. Ist es hin-
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sichtlich solcher Abschußjagden nicht möglich, eine Ent-

schließung des Jagdberechtigten über die Verwertung

des erlegten Wildes rechtzeitig herbeizuführen, so ist

dasselbe zu veräußern und der Erlös nach Abzug der

entstandenen Kosten in Verwahr zu nehmen. Es

empfiehlt sich, den Erlös mündelsicher anzulegen. Bei

Domanialjagden haben die Großh. Oberförstereien

die Verwertung des Wildes, die Verrechnung des Er-

Löses und die Auseinandersetzung mit den Jagdberechtigten

zu besorgen.

Der Verminderung des Wildschadens

zum Schuße der Saaten wurde ganz besondere Auf

merksamkeit gewidmet ; die Entstehung namhaften Wild:

schadens in den Feldfluren soll soweit als möglich

verhindert werden . Wo nach dieser Richtung Besorg-

niffe bestanden, war den Kreisämtern empfohlen, als=

bald mit dem Jagdberechtigten wegen Ergreifung

wirksamer Abwehrmaßregeln in Verbindung zu treten.

Es wurde dabei mit Recht auf volles Verständnis und

tätige Mitwirkung seitens der Jäger gerechnet . Sofern

es in einzelnen Bezirken wünschenswert erschien, die

bestehenden Vorschriften über die Hegezeit für irgend

eine Wildart vorübergehend aufzuheben , hatten die

Kreisämter dem Großh . Ministerium des Innern

zweds Herbeiführung einer Entschließung gemäß § 3

der Verordnung vom 29. April 1914 Vorlage zu

machen. Wo es im Intereffe der Ernte für erforderlich

erachtet wurde, besondere Maßnahmen zur Vertilgung

der wilden Kaninchen zu treffen und wo der Jagd=

berechtigte nicht allein in der Lage ist , die nötige Ver-

minderung dieser Schädlinge zu bewirken , war mit

ihm wegen Zuziehung der Forst- und Feldschußbeamten

zu den Vertilgungsmaßnahmen zu verhandeln

allen diesen Maßregeln sollte beachtet werden, daß es

sich um im Interesse der Allgemeinheit wünschenswerte

Eingriffe in private Rechte handelt und daß sich ein

Einvernehmen zwischen Behörde und Jagdberechtigten

ebenso sehr dieserhalb wie zur Erzielung eines mög

lichst günstigen praktischen Ergebniſſes empfiehlt. Nur

wenn der Zweck der Maßnahmen die Verhinderung

empfindlichen Wildschadens - eine vorherige Anhörung

des Jagdpächters schlechterdings nicht gestattete, durfte

dieser Gesichtspunkt außer Acht gelaffen werden.

Bei

In den in Frage kommenden Domanialjagdbe-

zirken wurden die Oberförstereien beauftragt, nament=

Birt

schafts-

Anzah der Gemarkungen, in denen

Aufforstungen stattfanden

| lich den Beschädigungen durch Kaninchen nach Möglichkeit

vorzubeugen . In erster Linie wurde ein vermehrter

Abschuß und Fang der Kaninchen in den an die Fel-

der angrenzenden fiskalischen Waldteilen und zunächſt

der Eisenbahnschuhstreifen herbeigeführt, auf denen die

Eisenbahnverwaltung im Interesse der Volksernährung

durch planmäßigen Anbau von Feld und Gartenge-

wächsen ganz außergewöhnliche Kosten aufgewendet

hatte.

Bei dem großen Bedarf der Heeresverwaltung an

Leder bezw. der starken Nachfrage von Gerbstoffen kam

der Eichenschalwaldbetrieb , der in den Do-

manialwaldungen gänzlich aufgegeben war, in den

Kommunalwaldungen nur noch in geringem Maße

vorkam und auch von den Privatwaldbeſizern schon

mehr oder minder verlassen war, wieder zu Ehren.

Mancher bereits als Hochwald behandelte Stockschlag

wurde wieder auf Rinde genugt. Da schon im Jahre

1915 Preise bis zu über 10 Mt der Zentner erzielt

wurden, mußte dieser Umstand in solchen Oberförste=

reien wo die Ueberführung von Eichenschälwald in

Hochwald eine große Rolle spielte die im W. J.

1915 erzielten Durchschnittserlöse für den Festmeter

ganz wesentlich erhöhen. Dieser stellte sich in der

Oberförsterei
1914 auf 1915 auf

Beerfelden

Lindenfels

9.90 Mt. 19.77 Mt.

11.82 14.59" "

Lörzenbach 9.65 11.81" "

8.39 13.48" "

10.65 18.22" "

11.67 24.20" "

4.96 14.07" "

3.39 9.18 "

Michelstadt

Rothenberg

"

Wald-Michelbach

Ober-Eschbach

Ober-Rosbach

Trozdem der Krieg dem Forstbetrieb eine Menge

geschulter Arbeitskräfte entzog, hat die Tätigkeit in

der Aufforstung von Gemeindehutweiden

keinen Stillstand erlitten . Hierfür, sowie für Ueber-

führung von Schälschlägen in Hochwald war unter

Kap. 74, Titel 3 des Hauptvoranschlags sowohl für

1914 als auch für 1915 ein Betrag von je 20000 Mt.

gegenüber 15 500 Mk. in 1913 - eingestellt und

bewilligt worden . Für die Aufforstung von Ge-

meindewüstungen kommt nur die Provinz Oberhessen

und Starkenburg in Betracht Nachstehende Tabelle

mag die Tätigkeit auf diesem Gebiet erläutern :

Größe der aufgeforsteten Fläche in ha

jahr Starkenburg Oberhessen im Ganzen Starkenburg Oberhessen

Den betei-

ligten Ge-

meinden

wurden

zurückerstattet

ME.

im Ganzen

Kosten der

Aufforstung

nebst Nach-

besserungen

in Mk.

1914 10 62

1915 8 28

2
8
8
3

72 19 23

36 10.7 13.8

42

24.5

14 592.38 6 866

7 251.83 3625
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Von den Gesamtkosten entfallen auf:

a) Nachbesserungen früherer Aufforstungsflächen

in 1914 • · 6 919.47 Mt.

1915" • 3 395.21 "

in 1914 · · 7 692.91 ME.

1915" • 3 856 62 "

b) Aufforstung der genannten Flächen

Ueberführung von Eichenschälschlägen in Hochwald fand in den 3 Provinzen des Groß :

herzogtums Heffen statt . Nachstehende Tabelle gewährt einen Ueberblick :

Anzahl Gesamtkosten im Jahre
Aus der Staats-

Kulturfläche in ha

Provinz der Oberförstereien der Gemeinden 1914 1915

kasse gewährte

Beihilfe in Mt.

1914 1915 1914 1915 1914 1915 А Mr 1914 1915

Starkenburg
9 8 36 36 71.41 53.66 19 575.30 14 244.36 9 212 7 121

Oberhessen 5 5 12 16 11.37 61.38 2 867.69 4 447.93 1 350 2 223

Rheinhessen 1 1 3 3 27.00 42.50 5 468.16 4 747.19 2 572 2374

Summe 15 14 51 55 109.78 157.54 27 911.15 23 439.48 13 134 11718

Von den 27 911.15 Mk. in 1914 entfallen auf :

Neukulturen

Nachbesserungen

• 18 008.93 Mt.

• • 9 902.22 "

Von den 23 439.48 Mt. in 1915 entfallen auf;

Neukulturen

Nachbesserungen

• · 15 807.78 Mt.

7 631.70•

Notizen.

A. Günstige Witterung für den Anbau von Winter-

raps auf Eichenschälwaldschlägen.

Von Professor Dr. Borgmann.

Die gegenwärtige feuchte Witterung läßt es

angezeigt erscheinen, nachdem auf das bis vor kurzem herrschende

trockene Wetter ausgiebigere Regenfälle gefolgt sind, nunmehr

mit allen Kräften an die Aussaat von Winterraps auf

Eichenschälwaldschlägen heranzugehen.

―

Die Aussaat erfolgt nach vorheriger Bodenverwundung

unter Ausschluß vergrafter oder nasser Bodenstellen

mit starken eisernen Rechen, erforderlichen Falls mit einem

dreizindigen Karst, breitwürfig unter Verwendung von höchstens

8 Kilogramm Samen auf 1 Hektar. Die Aussaat wird leicht

eingefragt. Die Kosten der Bodenbearbeitung stellen sich bei

dem einfachen, besonders auch von Frauen und Kindern leicht

zu bewerkstelligenden Verfahren auf etwa nur 20-30 Mart,

diejenigen des Saatgutes auf etwa 5 Mart, im Ganzen somit

auf nicht mehr als 25–35, im Mittel 30 Mark für 1 Hektar.

Dieser Aufwendung steht unter Berücksichtigung der bes

sonderen Verhältniffe des Waldbodens ein Ertrag von immerhin

25 Zentner Körner, 40 Zentner Stroh und 8 Zentner Schoten

gegenüber. Mithin kann der Anbau in Ansehung der geringen

Kosten bei recht befriedigendem Eitrag als durchaus vorteil-

haft angesehen werden.

Der durch Humus in längerer Zeit angereicherte Wald-

Seden, in dem selbst eine reichlichere, wenn nur lose gelagerte

Steinbeimengung dem Anbauerfolg nicht hinterlich ist, ist der

Entwickelung der Napsfaat, ohne daß es einer tiefergehenden

Bodenlockerung oder Düngung bedarf, durchaus günſtig.

Es ist bei der Auswahl der Anbauflächen darauf zu achten,

daß mineralfräftige, etwas bindige Böden in milden Lagen

ausgewählt werden, die zuvor einen gutwüchsigen und ge-

schlossenen Eichenniederwaldbestand, besonders auh einen solchen

von Edelkastanien getragen haben. Auf solchen Böden ist der

Nachteil der Unkrautentwickelung nach dem erst kurz zuvor im

Vorsommer erfolgten Abtrieb des Schälholzes noch gering.

Geeignete Standorte für den Rapsanbău dieſer Art finden

sich in größerer Zahl in dem Eichenschälwaldbesit des Staates,

der Gemeinden und Privaten, besonders in Süd- und Weft-

deutschland (Altbayern , Pfalz, Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen

und in den preußischen Bezirken Hessen-Nassaus, der Rhein-

provinz und Westfalens ) .

Die heutige Eichenschälwaldfläche dieser Bezirke beträgt

noch immerhin 250000 Hektar, von denen etwa 35 000 Hektar

auf die diesjährigen Lohschläge gerechnet werden können, ſo daß

bei entsprechendem Zugreifen des Staates, der Gemeinden und

besonders auch der Privaten im Klein - Waldbesit

eine beachtenswerte Fläche zum Anbau herangezogen werden

könnte. Abgesehen von dem nur geringen Risiko des Anbaus,

für den auf Antrag das Saatgut von dem Kriegsaussch u ß

für Dele und Fette in Berlin vorschußweise sogar

kostenfrei geliefert werden kann, ist die Betreibung des Anbaus

von größtem Interesse als wertvoller Beitrag zur Behebung

der bestehenden Delknappheit.
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Infoweit der Anbau inzwischen noch nicht erfolgt sein

sollte, wird derselbe nunmehr nach Kräſten zu beschleunigen

fe'n.

Das Saatgut kann, insoweit nicht in den einzelnen Landes-

teilen selbst Vor.äte verfügbar sein sollten, durch alsbaldige

Anmeldung von dem genannten Kriegsausschuß für Dele

und Fette in Berlin zum Preise von 0,75 Mark für 1

Kilogramm unter genauer Angabe der Post- und Bahnstation

bezogen werder.

Hinſichtlich der künftig dem Erzeuger zu Gute tom-

menden besonderen Vergünstigungen wird noch auf

die Bestimmungen der „Bekanntmachung über den Verkehr

mit Delfrüchten und daraus gewonneren Produkten vom 15.

Juli 1915" (Reichs - Gefeßbl. S. 438 ) und der „Bekanntmachung

zur Aenderung derselben vom 26. Juli 1916“ (Reichs- Geſeßbl.

S. 595) hingewieser . Hiernach dürfen von der Ente zur

Herſtellung von Nahrungsmitteln in der Hauswirtſchaft des

Lieferungspflichtigen bis zu 30 Kilogramm einLebolt werden ;

außerdem werden dem Erzeuger auf je 100 Kilogramm ab-

gelieferten Samen auf Antrag für den eigenen Bedar ) bis zu

35 Kilogramm Delkuchen zu Futterzwecken von der Bezugs-

vereinigung Deutscher Landwirte überwiesen .

Auf den in jeder Beziehung vorteilhaften und aus valer-

ländischen Interessen in hohem Maße wünschenswerten An -

bau von Winterrape auf Eichenschälwaldschlägen

ist seitens des „Kriegsernährungsamts" durch ein an alle

Bundesregierungen gerichtetes Schreiben vom 29. Juni 1916

B. 934 bezw. vom 24. Juli 1916 B. 10386 hingewiesen worden .

Auf die bezüglichen beiden Schreiben, zu denen von Seiten

der beteiligten Bundesregierungen und Elsaß-Lothringens die

erforderlichen weiteren Bekanntmachungen und Anweisungen

ergangen sind, sei daher noch einmal besonders ' hingewiesen.

Dieselben können auf Wunsch auch direkt vom „Kriegsernährungs-

amt“ an Intereſſenten in Abschrift mitgeteilt werden, insoweit

diese sich eingehender über die wirtschaftliche und organisatorische

Seite des Rapsanbaus auf Eichenschälwaldschlägen zu unter

richten wünschen. (Mitteilungen aus dem Kriegs-Ernährungs-

amt Nr. 216).

B. Auskunftstelle für Speisepilze.

Um die Bekanntschaft mit den in unseren Wäldern so

zahlreichen Speisepilzen zu verallgemeinern, ist auch in dieſem

Jahre in Königsberg i. Pr. eine städtische Pilz -Beftim-

mungsstelle in Tätigkeit. Sie wird wiederum von Lehrer

Gramberg verwaltet, deffen ameibändiger Pilzatlas

„Pilze der Heimat“ (pro Bd. 5,40 Mt.) weite Verbreitung

gefunden hat. Jeder Ausflügler der Stadt kann hier Pilze

fostenlos bestimmen lassen. Auch Auswärtige können Pilze

zur Bestimmung einsenden (Adresse : Städt. Pilz- Bestimmungs-

stelle in Königsberg i . Pr.), haben jedoch für jede Pilzart

eine Gebühr von 50 Pk. beizulegen. Die Pilze sind ebenso

wie die zurückbehaltenen zu numerieren. Die Bestimmung

gibt den deutschen und wissenschaftlichen Namen an und ver

merkt, ob die Art eßbar, ungenießbar oder giftig ist.

―

Die Speisepilze, die an Nährwert mindestens den Gemüse-

arten gleichſtehen, werden leider in den breiten Volksschichten

noch viel zu wenig beachtet. Da es in den heimischen Wäldern

über 100 wohlschmeckende Pilzarten gibt, sollte man doch end-

lich in unserer ernsten Zeit der Nahrungsmittelknappheit mit

der Ausnigung dieser so wohlfeilen Lebensmittelquelle Ernst

machen.

1916

C. Neber Pflanzenschuß.

Während der Tierschuß ſeit Jahrzehnten in faſt allen Kultur,

ländern durch Vereine in teils ausgezeichneter Weise organisiert

ift, sieht sich die Pflanze in dieſer Hinsicht bis zur Stunde recht

stiefmütterlich behandelt. Das Tier als geistig und körperlich

wesentlich höher organiſiertes Weſen vermag aus diesen Fähig.

feiten heraus lebhafter und eindringlicher zu unserem Gemüt

zu sprechen und ſo wird jede Kundgebung des Tieres, stüße sie

sich nun auf Hunger, Krankheit oder sonstiges Leiden, bei uns

ein sicheres Echo des Mitleids erweden, das wohl immer zur

Hilfe bereit ist. Die Tierschutzvereine haben in dieſem Sinne

eine unendlich segensreiche Tätigkeit entwickelt und nicht genug

damit: in vielen Staaten suchen Tierschußgefeße dem leidenden

Tier zu Hilfe zu kommen, wo sich gelegentlich menschliche Herze

losigkeit breit macht. Unsere Jagdschongeseze fallen auch in

dieſen Kreis des Tierschußes, obwohl diese nicht gerade einen

idealen Tierschuß verkörpern, sich vielmehr zur Hauptaufgabe

stellen, die einzelne Tierart mehr vor der Ausrottung zu ſchüßen,

die sonst bei zügelloser freier Jagd nicht ausbleiben würde.

Die Heimatschußbestrebungen unserer Zeit haben nun auch

dem Pflanzenschuß ihre Aufmerkſamkeit geſchenkt, was anzuer-

kennen und hocherfreulich ist, doch ist der Pflanzenschuß in

diesem Fall nur ein Teilglied, das dem großen Ganzen bald

mehr oder weniger stark untergeork net ist. Unsere Feld- und

Forstgeseze kennen allerdings einen begrenzten Pflanzenschuk,

doch ist von dem geseßlichen und rechtlichen Bestand eines solchen

vielen so gut wie nichts bekannt und der Städter ist in diesem

Fall fast immer von einer ziemlichen Unkenntnis begleitet. In

Parks und öffentlichen Gärten ist der Pflanzenschuß dem Be-

sucher meist eine gutbekannte Sache und wo gelegentlich etwas

Vergeßlichkeit obwalten sollte, wird man durch einen unerwartet

auftauchenden Aufseher manchmal unangenehm an den beſtehen-

den Pflanzenschuß erinnert, wenn man sich unerlaubt Eingriffe

in das Pflanzenreich gestattet hat. Ganz anders liegt die Sache

im Wald und auf der Heide, hier fühlt man sich frei und un-

gebunden und man empfindet die Pflanzenwelt schußlos vor

sich liegen. Ein Freibeutertum greift Play ; man überfällt die

wehrlosen, die stumm und lautlos ihr Leben laffen, bündelt fie

formlos zu einem Bukett, schleppt sie eine Strecke des Weges,

um dann plöglich die welkgewordenen, abgestorbenen Blumen

wie ein Nichts achtlos zu Boden zu werfen. So etwa gehen

jährlich Millionen von Blumen zu Grunde, an deren Anblic

sich im anderen Fall noch Laufende sonst erfreut hätten. So-

lange es sich um Pflanzen handelt, die als typische Kinder der

deutschen Flora überall in ungezählten Mengen zu finden sind,

wird man sich mit einem Vorgang, wie dem eben geschilderten,

noch abfinden können, obgleich auch hier ein Pflanzenschuß voll

am Plaze wäre. Bedenklicher aber ist, daß gerade seltene

Pflanzen am ehesten dem Pflücken und so der Vernichtung zum

Opfer fallen. Eine seltene Wald- oder Wiesenblume, einmal

erspäht, hat ihr Leben sicher verwirkt. Im Uebereifer des

glücklichen Fundes wird dem seltenen Findling gedankenlos das

Todesurteil gesprochen . Der Gedanke an Nachkommenschaft

scheidet in diesem Augenblick völlig aus; die Zerstörungtriumphiert,

im nächsten Augenblick wird das blühende Kind der Flora rauh

von der Mutter Erde gerissen, um kurze Zeit darauf den Weg

des Vergessenen und Verlorenen zu gehen. Und so sind wir

dahin gekommen, daß viele Pflanzen der deutschen Flora immer

seltener werden und daß ihr Verschwinden und Aussterben nur

noch eine Frage der Zeit ist.

Erfreulicherweise beginnt man dem Pflanzenschuß in amt-

lichen Kreisen mehr und mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn

gleich es hier noch viel zu tun gibt und eine wesentlich stärkere

36
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Ausdehnung und Verbreitung des Pflanzenschußgedankens

dringend zu wünschen wäre. So hat die Stadt Wernigerode

Eichen und Buchen von besonderer Größe und Schönheit, ferner

den Straußfarn und das Adonisröschen (Adonis vernalis) in

den Stadtforsten unter besonderen Schuß gestellt. München

brachte das Jfargelände bei Harlaching in seinen Beſiß und

erließ zu Gunsten der Alpenpflanzen, die dem Fluß bis zu den

Stadttoren folgen, ein Verbot des Pflückens und Botanifierens.

Die Stadt Duisburg stellte den in ihrem Stadtwald zu einer

großartigen Entwicklung gekommenen Adlerfarn unter Schuß,

der von der Bevölkerung willig geübt wird . Die Stadt München

hat sich hinsichtlich des Pflanzenschüßes in ihren Maßnahmen

als besonders weitſchauend erwiesen ; ſo unterſagte sie in ihrer

Marktordnung vom Jahre 1903 den Verkauf von wildwachsen.

den Pflanzen mit Wurzeln und Knollen auf dem Viktualien

markte. Nürnberg und Regensburg haben Verbote von Frauen-

schuh (Cypripedilum calceolus) und anderer Orchideen erlaſſen.

Auf dem Dugendteich in Nürnberg wächst eine seltene Seerosen-

art, die seitens der Stadt einen besonderen Schuß genießt.

Die Stadt Hameln hat für das in ihrem Stadtforst gedeihende

große Schneeglöckchen (Leucoium vernum) ein besonderes Schuß-

gebot erlaſſen. Die staatliche Naturdenkmalpflege, die ganz

hervorragende Erfolge aufzuweisen hat, von privater Seite in

glücklicher Weise unterstügt, nimmt sich des Pflanzenschutes in

besonderer Weise an. Die an den deutschen Seeküsten vor.

nehmlichvon Badegästen hart bedrängte Stranddistel (Eryngium

maritimum) hat staatlichen Schuß gefunden, sodaß von den

beteiligten Regierungspräsidenten entsprechende Polizeiverord.

nungen erlaſſen wurden, welche das Ausreißen, Abschneiden, Ab-

pflücken und Feilbieten der Stranddiſtel bis zu 150 Mt. Geld.

ftrafe bedrohen. In den Badeorten der Küste wird auf diese

Verordnungen durch Anſchlag hingewiesen. In der Provinz

Sachsen hat sich die Stadt Artern gemeinſam mit der Domänen-

verwaltung entschlossen , eine mit seltenen, charakteristischen

Pflanzen der Salzflora bestandenes Gelände unter Schuß zu

nehmen. Sehr wertvolle Dienste leisten dem Pflanzenschuß die

auf Veranlassung des preußischen Landwirtschaftsministers

herausgegebenen amtlichen „ Forstbotanischen Merkbücher", welche

die einzelnen Provinzen behandeln, wenngleich diese Merkbücher

noch nicht von allen Provinzen vorliegen . Für Baden und

Württemberg sind ähnliche Forstbotanische Merkbücher" ge=

schaffen worden. In Bayern, Desterreich und der Schweiz wur-

den die selteneren Alpenpflanzen vielfach unter Schuß gestellt,

besondere Schußmaßnahmen waren für das Edelweiß erforderlich,

das als Handelsartikel der massenhaften Vernichtung ausgesett

war. Auf dem Brocken befindet sich ein Schußgarten, der die

immer seltener werdenden Brockenpflanzen zu erhalten versucht.

Man ersieht, daß von amtlicher und auch privater Seite reich-

lich Ansäge zu einem Pflanzenschuß vorhanden sind, der aller.

dings nicht als allgemeiner Pflanzenschuß auftritt, sondern mehr

in Einzelfällen selten werdende Heimatspflanzen vor dem Aus-

sterben zu retten ſucht. So erfreulich dieser Sonderſchuß einzelner

ausgewählter Pflanzen ist, wäre doch fünftig die Parole eines

allgemeinen Pflanzenschußes wünschenswert. Der großen Masse

des Voltes muß, wie es beim Tierschuß so ziemlich erreicht

wurde, der Begriff Pflanzenschuß geläufig werden und hier ist

die Schule der eigentlich: Nährboden, wo die Saat ausgestreut

werden muß. Auf den Wanderungen und Ausflügen der Jugend

bietet sich die beste Gelegenheit, Pflanzenschuß zu predigen und

zur Tat werden zu lassen. Für die Touristenvereine muß der

Pflanzenschuß gleichfalls zu einem Schlagwort werden, während

die recht nüglichen Verschönerungsvereine in Reise und Bade.

orten durch die ihnen gestellte Aufgabe von selbst auf den

Pflanzenschut kommen dürften. Vor allem sollte es Regel

"

werden, Pflanzen nie mit der Wurzel auszureißen, sondern

wenn botanische Zwecke verfolgt werden, möglichst abzuſchneiden.

Aehnlich sollen Zweige von Sträuchern und Bäumen nie ab-

gebrochen, sondern stets nur abgeschnitten werden, da ſelbſt im

legeren Fall die Verlegung immer noch groß und schädigend

genug ift. Die Gründung besonderer Pflanzenschutzvereine dürfte

zu erwägen sein, die von Botanikern geleitet ihren Arbeitskreis

nicht nur auf den Schuß heimatlicher Pflanzen beschränken

brauchten, sondern sich auch weitergehende Ziele ſtecken könnten,

Eine solche Aufgabe wäre die planmäßige Ausbreitung im Ans.

sterben begriffener Heimatspflanzen und die Einführung und

Anpflanzung fremder Wildpflanzen, die durch ihr schönes Aus-

sehen als eine willkommene Bereicherung der heimatlichenFlora

zu gelten hätten. In einer ins Leben zu rufenden Pflanzen-

schußbewegung wäre dem Botaniker eine äußerst dankbare Auf-

gabe gestellt, zu deren Erfüllung sich sicher viele bereit finden

würden. Dr. P. Martell.

D. Massenüberwinterung von Schnepfen in deut

ſchen Winterquartieren. Kaum eins der früheren Jahre

hat einen so deutlichen Beweis von der Revolutionierung

der grundsäglichen Gewohnheiten im Vogelreiche,

die ich unter einem bestimmten Schlagworte zusammengefaßt

habe ( Wiederkehr tertiärzeitähnlichen Tierlebens "), gebracht

wie dieser Winter. Vielleicht niemals früher haben die Schnepfen

so zahlreich in Deutschland den Winter überstanden wie dies.

mal. Es handelt sich in erster Linie um die gemeine Be

tassine, Heerschnepfe (Scolopax gallinago, Gallinago

gallinago (L.) , oder Gallinago coelestis). Wer z. B. in diesem

Winter 1915/16 den schönen, etwa zwei Stunden langen Weg

von Stettin nach Altdamm (am Dammschen See) ging, der

konnte zu gewiſſen Tageszeiten, namentlich gegen Abend vor

Dunkelwerden, alle 5 Minuten neben dem Straßenrand aus

dem sumpfigen Gelände eine Schnepfe mit lautem „zätsch"

aufsteigen, in zadigem Fluge vorwärts streben und auf Beute-

suchen ausgehen sehen. In den letzten Jahren ist ja durch

zahlreiche Beobachtungen festgestellt worden, daß viele unserer

Zugvögel, die ſonſt regelmäßig im Herbst nach dem Süden

ziehen und im Frühjahre zurückkehren, die weite Reise nicht

mehr antreten, sondern in der Heimat bleiben, wo sie sich

schlecht und recht durch den Winter zu schlagen suchen. Wir

haben festgestellt, wodurch diese merkwürdige Erscheinung

hervorgerufen wurde: In erster Linie durch die überwiegend

milden Winter, die in einer Reihe von Jahren aufeinander

folgten. Die Vögel ließen sich durch das milde Wetter des

Svätherbstes zu längerem Aufenthalt verleiten, und als der

Winter mit Frost und Schnee nicht eintraf, blieben sie eben

ganz hier. Daß der Eintritt häufiger und dauernd milder

Winter nicht eine Laune der Natur ist, sondern auf grund.

stürzenden tellurischen Veränderungen beruht, habe ich früher

schon an anderer Stelle angeführt, ist übrigens auch aus den

einschlägigen Werfen zu ersehen (z. B. Neumayr, „ Erde im

Weltraum"). Es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, dieſe

Veränderung in der Lebensweise sei am auffälligsten und häu-

figsten bei dem Lieblingswild des deutschen Jägers, der Wald-

schnepfe, beobachtet worden; eventuell träfe es für dieſe viel

leicht zu in England, wo ein englischer Herzog starkes Ueber

wintern namentlich von jungen Waldschnepfen (Scolopax rusti-

cola) festgestellt hat ; aber in Deutschland ist es unstreitig die

gemeine Sumpfschnepfe, die viel zahlreicher über

wintert als die Waldschnepfe, was sich auch schon aus ihrem

überhaupt viel zahlreicheren Auftreten ergibt. Im ganzen

Vogelsberg beispielsweise sahen wir viele Jahre hindurch nicht
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rine Waldschnepfe, während in jedem feuchten Wiesengrunde

Dusende von Pärchen der gemeinen Sumpfschnepfe lagen. Die

Schnepfen, sowohl die Wald- wie die Sumpfschnepfe, waren

früher ausgesprochene Zugvögel. Jezt ist das Ueberwintern

im Schnepfenreich gang und gäbe, faft zur Regel geworden.

Die Ueberwinterung nimmt immer mehr zu. Selbst in strengen,

Schneereichen Wintern werden an paſſenden Dertlichkeiten immer

noch einige Langichnäbel getroffen. Lieblingsorte für die Wald.

schnepfen sind moorige, lichte Wälder, für die Sumpfschnepfen

baumfreies Gelände, sumpfige Niederungen, Leiche, Lümpel,

Flußlaufchen. Ueberall da, wo der Untergrund aus gewaltigen

Lorfmaſſen besteht, die fortwährend in Zersegung und Um

wandlung begriffen find, wird eine Wärme erzeugt, welche

verhindert, daß die Torfschichten leicht gefrieren, und hier ist

immer ein Insekten- und Wurmleben vorhanden, sodaß für

die Nahrung der Schnepfen gesorgt ist. Wieviel Würmer, im

Korden Deutschlands „ Lieraße" genannt, selbst im Januar

m) Februar ſich dicht unter der Oberfläche des Bodens be-

finden, das sah ich , als sich im Januar 1916 in einer großen

deutschen Stadt (Stettin) der Zirkus Krone für einige Wochen

niederließ ; auf dem von ihm benutten Gelände strebten aus

bem loderen Erdreich nach allen Seiten viele „ſchöne“, ver-

hältnismäßig junge Würmer in zart rosenroter Farbe fort .

Sind die von den Schnepfen-Wintergästen ausgewählten Ge-

biete, die Tümpel und Waſſergräben, nun noch mit dichten

Lorfmoorpolstern , Wollgräsern und Heidekraut durchſezt, dann

ift ein Dorado für die Langschnäbel geschaffen, wo sie immer

hinreichend Nahrung finden, um ihren Hunger zu stillen. Wird

allenfalls die Kälte mal so stark, daß selbst diese Gebiete zu

Es erstarren, dann wissen die klugen Vögel immer noch hier

unb da eine warme Quelle, an der sie wenigstens für kurze

Beit ihr Leben fristen können, bis wieder weicheres Wetter

eintritt, ja lommen auch an die Misthaufen der Dörfer. Er-

fahrungsgemäß dauern ja diese Perioden strengster Rälte nicht

gar zu lange ; ist dies ausnahmsweise aber doch einmal der

Fall, so tritt noch lange nicht ein, was ein Herr St. in „ Für

alle Welt" glaubt annehmen zu dürfen: daß es dann den

armen Schnepfen sehr schlimm geht und sie elend zugrunde

gehen müssen ; nein : mit ihrem sehr fördernden Fluge bringen

he sich rechtzeitig in Sicherheit, machen einen mitunter recht

ausgedehnten Abstecher nach Süden, aber nur für kurze Zeit.

Dieser Fall sehr harter Kälte tritt aber nur selten ein, meiſtens

Lommen die Schnepfen ganz gut durch den Winter, und es

behagt ihnen in den stillen, ruhigen deutschen Winterquartieren.

Ich habe diese ganz eigentümliche avifaunistische Erscheinung,

die von einem höheren Gesichtspunkt gemessen den Charakter

einer bloßen Naturmerkwürdigkeit verliert, auf Grund anderer

Belege ausführlich behandelt in einem früheren Jahroang der

Jahreshefte der Oberheffiſchen Gesellschaft für Naturkunde.

Die Mitteilung über die Zeichnung und dadurch erfolgte Fest

Hellung des Ueberwinterns jüngerer Waldschnepfen in Eng-

land (seitens eines britischen Herzogs) findet sich in Schillings

„Mit Bliglicht und Büchse". 1) Im Vogelsberg umschwärmen

8. überwinternde Sumpfschnepfen allabendlich die Mist:

baufen der „ Daumenmühle“ bei Frischborn (Kreis Lauterbach) .

Die Revolutionierung der grundsäglichen Gewohnheiten im

Vogelreiche zeigt sich u. a. auch in der Besiedelung höher lie-

Gender Gebirgspartieen durch Ebene-Vögel und in der charaf-

teriftischen Nordwärtsverschiebung der Brutzebiete fast sämt-

licher mitteleuropäischer Vogelarten. Schuster.

1) Der englische Herzog erhielt die Anregung zu seinem

Bersuch durch meine These einer Wiederkehr tertiärzeitähn-

lichen Lierlebens”.

E. Aufruf zum Sammeln von Buchedern für die

Gewinnung von Del. *)

Von Professor Dr. Borgmann, forsttechnischer Referent im

Kriegsernährungsamt.

In den meisten Gebieten Süd- und Westdeutsch -

lands liegt in diesem Jahre eine vielerorts günstige

Bucheckernmast vor.

Im Hinblick auf die Seltenheit von Buchen-

maftfahren kann diese Tatsache bei der bestehen-

den Knappheit an Delen und Fetten als ein be-

fonders glücklicher Umstand bezeichnet werden,

dem voll Rechnung zu tragen nicht unterlassen

werden darf.

Das Kriegsernährungsamt hat sich daher die Dr.

ganisation der diesjährigen Buchedernernte besonders angelegen

sein lassen.

Nachdem inzwischen durch Bundesratsverordnung

bom 14. September 1916 (Reichs-Geseßbl. S. 1027) die

allgemeinen Anordnungen für das Einsammeln und die Vers

arbeitung der Bucheckern zu Del erlassen worden sind, ergeht

an alle Kreise der Bevölkerung die Aufforderung,

die Landesbehörden in der Durchführung der

besonderen Maßnahmen für die Sicherstellung

der Ernte zu unterstüßen , insbesondere sich an

dem Einsammeln der Bucheɗern während der

Monate Oktober und November ausgiebig zu

beteiligen.

Zur Einbringung der Ernte , sowohl im eigenen

Betriebe der Staats-, Gemeinde- und Privatforsten, als auch

durch die besonderen Organisationen für Lebensmittelversorgung

ſowie durch das private Unternehmen werden zahlreiche

Arbeitskräfte aller Art benötigt. Neben einem guten

Sammellohn wird nach § 1 Absaz 2, Nr. 3 der Verord-

*) Zu der hier besprochenen Frage hat die Großh.

Hessische Ministerial - Abteilung für Forst- und Ka-

meralverwaltung durch Ausschreiben vom 21. Septbr. das

außer den Großh . Oberförstereien auch den größeren Privat

Forstverwaltungen zugegangen ist, Stellung genommen. Darin

wird ausgeführt, daß im Domanialwalde das Sammeln

der Bucheckern grundsäglich freizugeben ist, aber nach einem

alsbald aufzustellenden Plane erfolgen soll, wobei auf die Lage

der Forstorte zu den Ortschaften Rücksicht genommen wird und

diejenigen Stellen, wo wie an vielbefahrenen Wegen usw. die

Bucheln der Beschädigung durch Fuhrwerke und Tiere ausge-

segt sind, zunächst geöffnet werden. Bei Sprengmast wird Be-

zeichnung der reichlich mit Bucheckern behangenen einzelnen

Bäume mit Kalfstrichen oder Ringen im Innern der Bestände

empfohlen. Daneben kann auch im Eigenbetrieb der Forstverwal,

tung die Ernte durch Anprellen solcher Stämme, die feinen

Nugholzwert besigen, erleichtert werden ; wobei schwere, mit

Lappen umwickelte Hämmer verwendet und Tücher auf dem

Boden ausgebreitet werden.

Bei Kommunalwaldungen sollen die Großh. Ober-

förstereien im Einvernehmen mit den Ortsbehörden ebenfalls

die erforderlichen Anordnungen treffen und sich hinsichtlich der

Privatwaldungen mit den Eigentümern ins Benehmen

segen.

Schweine Eintrieb soll in der Regel erst nach Be=

endigung des Einsammlns gestattet werden.

Wegen Einrichtung der Sammelstellen, Mitwirkung der

Schulkinder und Jugendwehren, Erwirkung schulfreier Tage

usw. soll mit den Kreisämtern Vereinbarung getroffen wer

den. D. Red
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nung jedermann, der Bucheckern abliefert, die befondere

Vergünstigung zu Teil, zur Herstellung von Del für die

eigene Wirtschaft ¼ der gesammelten Bucheckern bis

zum Betrage von 25 kg für den einzelnen Hausstand

einzubehalten. Er kann die hiernach einbehaltenen Bucheckern

gegen einen von der Ortsbehörde seines Wohnorts auszustellen-

den Ausweis von einer Delmühle verarbeiten laſſen. Je nach

der Güte und Reinheit der Bucheckern ergibt die genannte

Menge von 25 kg eine Ausbeute von 4-5 kg Del, das sich

jeder, der Bucheckern zu sammeln in der Lage ist, gegen eine

mäßige an die Delmühle zu zahlende Vergütung vorweg be-

schaffen kann. Die gleiche Vergünſtignng genießen auch die Forst-

eigentümer, wenn sie sich das Einsammeln der Bucheckern angele.

gen sein laſſen, und ihre bei der Sammlung beteiligten Beamten.

Eine weitere Vergünstigung betrifft nach § 8 der Verord-

nung die gesamte Bevölkerung derjenigen Gebiete ,

in denen Bucheckern gesammelt und abgeliefert werden. Die-

selbe besteht darin, daß den Landeszentralbehörden auf je

100 kg abgelieferte Bucheckern bis zu 4 kg Del und bis

zu 20 kg Delkuchen oder Mehle, die ein wertvolles Kraft-

futter find, als Vorausleistung ohne Anrechnung auf

die weitere Verteilung von Del bezw. Delkuchen oder -Mehlen

zugewiesen werden.

=

Je größere Mengen von Bucheckern ſomit in einem Lande

gesammelt und abgeliefert werden, um so günftiger stellt

sich für dasselbe die allgemeine Zuteilung von

Del bezw. Delkuchen oder - Mehlen.

Die genannte Vergünstigung umfaßt nicht weniger als

etwa 14 des gewonnenen Dels und etwa 1, der entfallenden

Delkuchen bezw . Mehle.

Eine wesentliche Steigerung der Bucheckernernte ist ferner-

hin zu erwarten, wenn sich in allen denjenigen Gebieten, in

denen Bucheckern gewachsen sind, auch die Schulen an dem

Sammeln beteiligen , insbesondere den Kindern das Sammeln

nicht nur gestaltet wird, sondern diese bei Zubilligung

eines angemessenen Sammelloh.8 unter Leitung

der Lehrer oder sonstiger geeigneter Personen entsprechend or=

ganisiert, geführt und zum Sammeln der Bucheckern angehal

ten werden. Um die erwünschte wertvolle Beteiligung der

Jugend an der Einbringung der Ernte für die Delversorgung

so erfolgreich als möglich zu gestalten, wird allen Schulbe-

hörden nahegelegt, eine tage- oder wochenweise Freigabe des

Unterrichts zu diesem Zwecke, zumal bei günstiger Witte-

rung besonders im Laufe des Monats Oktober in Aussicht

nehmen zu wollen.

Es ergeht ferner die Aufforderung an alle Forsteigen.

tümer, insoweit sie nicht selbst bereit oder in der Lage sind ,

die bei ihnen anfallenden Bucheckern zu sammeln , der Be-

völkerung das Sammeln von Bucheckern in ihren

Forsten zu geftatten und durch Zuweisung ergie-

biger Erntegebiete im vaterländischen Interesse

behilflich zu sein , insbesondere auch zu gestatten, daß die

Sammler die zum Sammeln, Reinigen und Wegschaffen der

Bucheckern notwendigen Einrichtungen treffen können.

Hinsichtlich des Erntevollzugs sei noch auf das von dem

„Kriegsausschuß für Oele und Fette" in Berlin NW. 7 heraus-

gegebeneMerkblatt zum Sammeln und Aufbewahren

von Bucheckern für die Delgewinnung hingewiesen.

Die Reisezeit der Bucheckern fällt im allgemeinen in den

Anfang bezw . die Mitte des Monats Oktober. Die tauben

Edern fallen zuerst, die besten zuleßt .

Für das Sammeln sind möglichst Tage mit trođener

Witterung zu wählen. Das Sammeln ſelbſt kann geſchehen

1. durch Auflesen mit der Hand, 2. durch Zusammen.

tehren, 3. durch Abklopfen und Abschütteln der

Edern auf untergebreitete Tücher oder den zuvor flargerechten

Boden, insoweit dieser eine Laubrede trägt.

Bei Auslesen mit der Hand erübrigt sich ein weiteres

Reinigen der Bucheckern. In allen andern Fällen müſſen dieſe

durch Werfen oder auch mit Hilfe von Sieben von beigemiſchtem

Laub, Holzteilen, Erde usw. zunächſt befreit und nötigenfalls

noch nach oberflächlicher Trocknung in Windfegemühlen und

dergleichen gereinigt werden.

Bis zur Ablieferung an die von dem „Kriegsausſchuß für

Dele und Fette" bestimmten Stellen, insbesondere die staat

lichen und kommunalen Abnahme- und Lagerstellen, sowie die

ſonſtigen in den einzelnen Staaten beſtehenden, mit der Ver-

arbeitung der Bucheckern betrauten besonderen Organisationen

müssen die Bucheckern trocken und kühl aufbewahrt

werden. Dieselben werden am besten auf luftigen Speicher-

böden, Tennen oder dergleichen etwa 20 bis 30 cm hochflach

ausgebreitet und nach Bedarf des öfteren umgestochen, bis sie

lufttrocken sind.

Bezüglich der Aufbewahrung im Freien in dachartig über-

deckten Gräben oder nach zuvoriger guter Abtrocknung in Mis

ten enthält das von dem genannten Kriegsausschuß heraus-

gegebene Merkblatt die näheren Vorschriften.

Von großer Bedeutung für eine rasche und sichere Ein

bringung der Ernte ist die Einrichtung möglichst zahl

reicher, fleinerer und größerer Sammelstellen in

und am Walde - Forstämter, Marktflecken, Dorfgemein-

den, Güter, Höfe — und ergeht daher nach dieser Richtung,

insbesondere an alle ländlichen Leſißer die Aufforderung, alle

verfügbaren Räume den Behörden, den mit dem Sammeln

der Bucheckern betrauten besonderen Organiſationen oder ſon-

stigen Unternehmern entgeltlich oder auch unentgeltlich zur Ver-

fügung stellen zu wollen.

Wenn alle helfen , jeder an seinem Teil mit-

arbeitet , und besonders fleißig gesammelt wird,

darf auf ein immerhin beachtenswertes Erntes

ergebnis gerechnet werden.

Umfassen doch die Buchenaltholzbestände Süd- und Weſt▪

Deutschlands, in denen in diesem Jahre eine Mast gewachsen

ift, mehr als 200000 ha. Wird angenommen, daß es vielleicht

gelingt, nur die Hälfte dieser Fläche, mithin 100000 ha, mit

einem mittleren Ertrag von 10 Zentner Bucheckern abzuſam-

meln, so würde bei einer Ausbeute von 10 Litern auf 1 Zent-

ner ein Ertrag von im ganzen 10 Millionen Litern Del er-

faßt werden können.

Inwieweit dieſe Menge eingebracht werden kann, wird

abgesehen von der Güte der Ernte und der Gunft der Witte-

rung von einem starken Zugreifen aller beteiligten

Behörden in der Durchführung der örtlichen Mak-

nahmen und einer lebhaften Beteiligung weiter

Kreise der Bevölkerung abhängen.

Möchte es gelingen, die seltene Gelegenheit einer Bucheckern-

mast, die dem deutschen Volke von einer gütigen Vorsehung

in der Zeit der Not beschert wurde, in einmütigem Zusammen-

wirken von Regierung und Volk so auszunußen, daß die so

dringende Versorgung mit Delen und Fetten eine starke Hilfe

in dem „Del aus dem Walde" zu finden vermag !

Für die Redaktion verantwortlich : für Aufzäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. W im men auer,
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Die Forstwirtschafts-Philoſophie der

Gegenwart.

Eine Darlegung und Würdigung des neuesten Versuches

einer „ Grundlegung, Syſtematik und Methodik“ unserer

Wissenschaft

von Heinrich Weber, Großh. Hess. Forſtaſſeſſor.

Einleitung.

Die Entwicklung der Einzelwissenschaften vollzieht

sich in unserer Zeit in einem raſenden Tempo, und

neue Erkenntnisse sprudeln wie ein Wunder in unge:

ahnter Fülle hervor. Das Prinzip der Arbeitsteilung

hat sich auch hier bewährt, und innerhalb der Spezial-

wiſſenſchaften haben sich wieder viele Sonderabteilungen

- herausgebildet. Der Spezial-Forscher, der etwas leisten

will, tut gut, sich auf ein engbegrenztes Gebiet zu

beschränken.

So vorteilhaft diese Spezialisierung und Arbeits

teilung für die Entwicklung der Wissenschaften auch ist,

fie hat auch einen großen Nachteil mit sich gebracht.

Sie hat den Blick für das Ganze der Einzelwissenschaft,

für die Form und Gesamtkonstruktion derselben be-

schränkt.

Das gilt auch für unsere Wissenschaft. Auch bei

uns hat die mächtige Stoffanhäufung und die Spe-

zialisierung eine faſt allgemeine Intereffelosigkeit für

forstwirtschaftsphilosophische
, d. h. grundlegende, syfte

mathische und methodologische Fragen zur Folge gehabt.

Man merkte garnicht, daß die alte Form, die man

als ein Dogma verehrte, für die Menge des neuen

Erkenntnisstoffes schon längst zu enge geworden war

und erkannte nicht, daß es not tue, eine neue zu pră-

gen. Man fragte überhaupt nicht mehr nach dem

Wie, nach der zeitgemäßen Komposition des überhand-

nehmenden Stoffes und der philosophischen Grund-

legung derselben.

"mit dem Titel: Studien über die Grundbegriffe und die

Systematik der Forstwiſſenſchaft “ veröffentlicht, in der er

sucht. Vier Jahre später hat er eine etwas veränderte

die fraglichen Probleme von Grund auf zu lösen ver=

Darstellung seiner Ideen als einleitende Abhandlung ;

„Grundlegung, Gliederung und Methode der Forst-

wiſſenſchaft“ im „Lorey'schen Handbuch der Forstwiſſen-

ſchaft“ (3. Aufl. , hrsg. von Dr. C. Wagner, 1. Bd .,

Tübingen 1913) erscheinen laffen.

Von seinen Gedanken über das Wesen unsrer

Wissenschaft soll im Folgenden die Rede sein. Diese

Abhandlung will ein Weg sein zur Förderung und Weiter-

verbreitung forstwirtschafts -philosophischer Wahrheiten

- das will sie sein, auch wenn sie Kritik übt. Ich

bin mit Widenmann der Ansicht, daß der Kritiker, sobald

er „blos die Sache erörtert “ „die Wahrheit ohne Schminke

sagen kann", und glaube der guten Sache nur nügen

zu können, wenn ich meine Ansicht frank und frei

bekenne.

I. Die Wappes'sche Grundlegung der Forstwissenschaft.

Die Grundlegung einer Wissenschaft kann auf rein-

logischem und historischem Wege angenommen werden.

Die Grundlegung, wie sie Wappes von unsrer Wiſſen=

schaft gibt, ist rein logisch. Er legt erst dar, was

bedeutet, firiert dann den Gegenstand unsrer

ſeiner Ansicht nach Wiſſenſchaft im Allgemeinen

Wissenschaft und baut auf dieser Grundlage schließ

lichseine Definition der Forstwissenschaft auf.

1. Was ist nach Wappes Wissenschaft im

Allgemeinen?

Bei seiner Begriffsbestimmung der´ „Wiſſenſchaft

im Allgemeinen" stügt sich Wappes auf den bekannten

Leipziger Philosophen und Psychologen Wundt. Ein

Verständnis und eine gerechte Beurteilung seiner De-

finition ist ohne eine Kenntnis der fraglichen Ansichten

Wundts schlechthin unmöglich. Deshalb soll hier zuerst

eine kurze Darstellung und kritische Würdigung der in

Betracht kommenden Ideen Wundts gegeben werden.

Da kam Einer, der den Weg von unserer Wissen-

schaft zur Philosophie, die ja die Einheit alles Wissens

ist, wiederfand und so der ganz in Vergessenheit ge:

atenen Forstwirtschafts -Philosophie" ein Wieder-

erweder wurde: Herr Regierungsdirektor Dr. Lorenz

appes. Er hat im Jahre 1909 eine kleine Schrift | Idealismus eine vermittelnde Stellung einzunehmen.

1916

"1 Wundt ist weder reiner Idealist, noch reiner

Realist, er sucht vielmehr zwischen Realismus und

37
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ein.

"

In seinen erkenntnistheoretischen Ansichten stimmt | Elementen möglich macht. Die Gesamtheit der ursprüng-

er ganz mit dem sog. „Kritischen Realismus " über- lichen , undifferenzierten Erkenntnisinhalte oder „ die

(Das Folgende im Anschluß an Messer: jeder Einwirkung der Denkfunktionen vorausgehende Er-

„ Geschichte der Philosophie vom Beginn des 19. Jahrh. fahrung “ nennt Wundt unmittelbare Erfahrung".

bis zur Gegenwart". Leipzig 1913. S. 148 ff.) Ihr gegenüber steht nach ihm die „mittelbare Er:

Der philosophische Laie, der an seinem Erkenntnisverfahrung", d . i . diejenige, die durch die Wirksamkeit

mögen noch keine Kritik übt, der naive Realist ,

wie man ihn mit dem philosophisch-technischen Ausdrucke

zu nennen pflegt, glaubt, er vermöge die Dinge so

zu erkennen, wie sie in Wirklichkeit sind . Anders der

Idealist im Sinne Kants, der sog . transscendentale

Idealist. Ihm wird der rohe Stoff, wie ihn die Sinne

liefern, erst durch die Verstandskräfte zur gültigen ob=

jektiven Erfahrung umgeformt. Die Sinneseindrücke

allein machen für ihn das Erkennen noch nicht aus.

Er glaubt erst zu einer Erkenntnis zu gelangen ver-

mittelft der Begriffe, durch sie existieren erst Gegen

stände für ihn , und ohne sie ist seiner Ansicht nach

eine Erkenntnis nicht möglich.

Zwischen beiden, dem Realisten und dem Idealisten

sucht, wie gesagt, Wundt zu vermitteln . Er geht

nicht von dem Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt,

Vorstellung und Gegenstand, sondern von der nicht

differenzierten Einheit beider aus . Das wahre Objekt

selbst ergibt sich nach seiner Ansicht aus der Wahr-

nehmung, sobald man alle die Eigenschaften abzieht,

die sich durch Vergleichung der objektiven Erfahrungen

als subjektiv erweisen . Diese Uebernahme von einzel-

nen Merkmalen des Wahrgenommenen auf die ſub-

jektive Seite geht jedoch nie so weit, daß das Vor-

stellungsobjekt " ganz und gar in eine rein subjektive

Vorstellung aufgelöst würde. (Das ist der Standpunkt

des sog. subjektiven Idealismus). Die Eristenz

einer vom Subjekt unabhängigen Wirklichkeit kann nach

der Ansicht Wundts selbst niemals zu den subjektiven

Elementen gehören, denn sie ist ja die Voraussetzung,

welche erst die das „ Vorstellungsobjekt " korrigierenden

Unterscheidungen zwischen subjektiven und objektiven

Formale Wissenschaften

(Reine Mathematik)

"

"

der Denkfunktionen, namentlich durch die mittels dieſer

gewonnenen Begriffsbildungen irgendwie verändert ist. “

Schon die unmittelbaren Erfahrungsobjekte zerfallen

in solche, die auf Erfahrungsobjekte („Vorstellungs-

objekte") und in solche, die auf das erfahrende Subjekt

selbst ( Gefühls- und Willenstätigkeiten") bezogen

werden. Dann werden auch die Gedächtnis- und

Phantasievorstellungen undPhantasievorstellungen und alle qualitativen Be-

ftimmungen der Wahrnehmungsobjekte “ ins Subjekt

verlegt. Das, was als reales Objekt übrig bleibt, ift

in keiner Anschauung gegeben und kann deshalb nur

Gegenstand begrifflicher Erkenntnis ſein . Somit hat

sich der Gegensatz von Vorstellung und Gegenstand zu

dem Gegensatz des anschaulich und des begrifflich Er

kannten umgestaltet . Anschaulich ist die Erfennt

nisart der Psychologie , die die unmittelbare Er:

fahrung in ihrer Einheit von Fühlen, Wollen und

Vorstellungsobjekt zum Gegenstand hat. Begrifflich

dagegen ist die Erkenntnisart der Naturwissenschaft ,

die untersucht, wie diewie die Objekte ohne Rücksicht

auf das Subjekt beschaffen sind. Demnach läßt sich

auch der naturwissenschaftliche Standpunkt

als der Standpunkt der mittelbaren

Erfahrung, der psychologische .. .. als derjenige

der unmittelbaren Erfahrung bezeichnen ."

"

Alle Wissenschaften, die „dem bloßen Erkenntnis-

bedürfnis dienen", nennt Wundt die reinen " Wiſſen:

schaften . Für die klassifizierung dieser „reinen"

Wissenschaften schlägt er in seiner Einleitung in die

Philosophie" 5. Aufl. , Leipzig 1909, S. 76 folgendes

Schema vor :

"

Reale Wissenschaften

Naturwissenschaften

Phänomenologische (Physik, Chemie, Physiologie)

Genetische (Kosmologie, Geologie, Entwicklungsgeschichte

der Organismen)

Systematische (Mineralogie, Systematische Botanik und

Zoologie usw.)

Phänomenologische (Psychologie)

Geisteswissenschaften
Genetische (Beschichte)

Systematische (Syst . Rechtswissenschaft, Nationalökomieuſw.)
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reinen " | chischen Kauſalitat unter. Darum kann er auch die

Willens- oderWillens oder Gemeinschafts- Wissen=

schaften , welche ein ausschließliches Produkt der

menschlichen Freiheit, der menschlichen Normſehung sein

wollen, nicht anerkennen.

Er zerfällt also , wie man sieht, die

Wissenschaften wieder in die formalen und die realen

Wissenschaften . Dadurch, daß er diese wieder durch

den Gegensat unmittelbar-mittelbar trennt, ſchlägt er

„auf einfachste Weise die Brücke zwischen Psychologie

und Geisteswiſſenſchaften “ . „Handelt es sich in der un-

mittelbaren Erfahrung " (ſo ſagt Dr. Lisa Friederich

Bausch in ihrer Schrift : „ Wundts psychologische

Grundlegung der Geisteswissenschaften " . Freiburg i.

Br. 1913) „ nicht um die anschauliche Erlebniskonkretheit,

von der alle empirischen Wiſſenſchaften ausgehen, son-

dern iſt dieſe unmittelbare Erfahrung von der Psy-

chologie allein beſchlagnahmt, so daß es außerhalb

ihrer nur noch Abstraktion von Unmittelbarkeit und

Anschaulichkeit : Naturwissenschaft gibt, so bleibt aller-

dings kein anderer Weg offen, als der, die Geistes-

wiſſenſchaften zu Anwendungen der Psychologie zu

machen. Wundt sieht denn auch tatsächlich hierin

den einzigen Weg, sie überhaupt als Wissenschaften zu

retten, und vollzieht konsequent die Scheidung aller

Erfahrungswissenschaften in Naturwissenschaften und

Psychologie, für die ſich insofern die Zweiheit, Natur-

wissenschaften und Geisteswissenschaften einsehen läßt,

als die Pſychologie allgemeinſte Geisteswissenschaft ge-

nannt werden mag" . In Wahrheit aber stellt Wundt

den Gegenstand der Naturwissenschaft dem Material

der Psychologie entgegen und setzt auf diese Weise

beide Wissenschaften in völlig verschiedenen Ebenen

an“. „So gewinnen denn die Begriffe unmittelbar

mittelbar allerdings einen Schein der Berechtigung ,

aber nur solange, als nicht eingesehen ist , daß dieser

Gegensatz nur den von Material und wiſſenſchaftlichem

Gegenstand, nicht den zweier Wiſſenſchaften bezeichnen

fann".

Wie in seiner Erkenntnistheorie, so sucht Wundt

auch in seiner Ethik zwischen Empirismus und (Ran-

tiſchem) Apriorismus den Vermittler zu spielen. Die

ſittlichen Anschauungen sind nach ihm gesetzmäßige

Erzeugnisse der universellen geistigen Entwicklung ;

wertvoll sind nur die objektiven geistigen Schöpfungen,

an denen zwar das Einzelbewußtsein Teil nimmt,

deren Zweckobjekt aber nicht der einzelne selbst, sondern

der allgemeine Geist der Menschheit ist. “

(Siehe bei Messer a. a. D. S. 153, ferner in

deffen Einführung in die Erkenntnistheorie " Leipzig

D. J. S. 138 ff.)

Werte können jedoch, wie Messer mit Recht hier-

gegen einwendet, ihren Wertcharakter doch nur haben

durch die Beziehung auf bewertende Subjekte. Eine

Bestimmung der Lebenswerte aber, bei der den Sub-

jekten sozusagen kein Plaz eingeräumt wird, bleibt

darum unbefriedigend. “

|

Er spricht zwar auch von „normativen Wiffen-

schaften " (siehe seine „ Logik“ 2. Aufl. 1. Bd . S. 1) ,

die im Gegensah zu den „ theoretischen “ Wiſſenſchaften

nicht feststellen wollen, was ist, sondern was ſein ſoll,

und bezeichnet z . B. die Logik und die Ethik als solche.

Die Norm ist aber nach seiner Ansicht kein Erzeugnis

des wertenden, ideale Zwecke frei ſeßenden Individuums,

sondern als ein Produkt geſetzmäßiger Entwicklung

aus der beschaulichen Betrachtung abzuleiten . Die

,,normativen" Wissenschaften sind ihm nicht „Willens- ",

sondern „ Sollens-Wiſſenſchaften “.

"

"

Wundt erkennt zwar die „ normativen" Wiſſen-

schaften nicht als vollberechtigte, „ reine" Wissenschaften

an, läßt sie aber dennoch als „Wissenschaften" gelten

und spricht nirgends davon, daß sie kein Recht zum

Tragen dieſes Titels hätten . Nach ihm enthält jede

normative" Wissenschaft eine„normative" Wissenschaft eine reine " Wissenschaft,

aus der die Norm " erst abgeleitet wird . So bildet

nach ihm z . B. die Individualpsychologie die Grund-

lage der Logik, die Völkerpsychologie die der Ethik.

Logik und Ethik selber aber haben als wiſſenſchaftliches

Ganzes genommen in dem Wundt'schen Klassifikations-

schema der reinen Wiſſenſchaften - ein Gesamtschema

der reinen und normativen Wiſſenſchaften hat Wundt

aus begreiflichen Gründen nicht aufgestellt teinen

Platz. Dieses dient ja, wie wir gesehen haben, nur

zur Klassifizierung der theoretischen Wiſſenſchaften und

kann also nur den „rein wissenschaftlichen “ Teil der

normativen Wissenschaften enthalten . Jede „norma-

tive" Wissenschaft aber hat nach Wundt „einen halb

wissenschaftlichen (d. h . also „ rein wissenschaftlichen “ ),

halb techniſchen (d . h . normativen) Charakter“ (j .

a. a. D. 2. Bd . S. 533) .

--

--

Im Gegensatz zu dieser Ansicht Wundts muß je-

doch betont werden, daß in jeder praktiſchen Wiffen=

schaft der rein wissenschaftliche und der normative Teil

zu einer organisch verbundenen höheren Einheit zu=

ſammenſchmelzen und sich gegenseitig durchdringen.

Denn alle theoretischen Untersuchungen werden ja im-

mer nur im Hinblick auf die aus ihren Ergebnissen

zu konstruierende Norm vorgenommen.

Die Darlegung der Wundt'schen Ideen bildet die

notwendige Grundlage der nun folgenden Kritik der

Wappes'schen Definition der Wissenschaft im allge=

meinen. Ohne sie wären wir über ein fruchtloses

Räsonnement nicht hinaus gekommen.

Es ist sehr zu bedauern, daß es Wappes nicht

Wundt ordnet die menschliche Freiheit einer psy immer gelingen will, die richtigen Konsequenzen aus

37*
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den Anschauungen seines philisophischen Gewährs

mannes zu ziehen.

|

-

| Geisteswissenschaften als eine begriffliche an. So sehr

man ihm auch hierin beistimmen muß oben wurde

Das zeigt sich schon in seiner strikten Verwerfung aller ja gezeigt, daß sich die Wundt'sche Grundlegung der

praktischen, d. h . normativen Wiſſenſchaften . Solche Geisteswissenschaften u . E. auf falſchen Prämiſſen auf-

Wissenschaften gibt es nach seiner Ansicht überhaupt nicht baut - mit den Wundt'ſchen Ansichten, denen ſich

und kann es für ihn auch nicht geben, denn er ver= Wappes hier eng anzuschließen glaubt, iſt dieſe Auf-

langt von einer „jeden Wissenschaft “ , daß sie Selbst- faffung nicht zu vereinbaren . Ebenfalls nicht im Sinne

zweck" sein soll. ( Siehe seine Abh. „ Grundlegung , Wundts ist die Behauptung, daß deshalb, weil die

Gliederung und Methode der Forstwiſſenſchaft “ S. 3.) Wiſſenſchaft nicht von den Gegenständen, ſondern den

Er glaubt sich hiermit in vollem Einklange mit Wundt Begriffen ausgehe, ein und derselbe Gegenstand Ob-

zu befinden. Aus unseren Ausführungen auf S. 275 jekt mehrerer Wissenschaften werden könne. An der

geht jedoch hervor, daß dem nicht ganz so ist . Wundt von Wappes hierzu angezogenen Stelle („Logik“ 3.

stellt diese Forderung des Selbstzweckes mit Recht nur Aufl. Stuttgart 1906 3. Bd . S. 12) ſagt Wundt,

für die theoretischen Wissenschaften auf. Er erkennt zwar nachdem er ausgeführt hat, daß der Unterschied zwiſchen

nur diese als eigentliche oder „ reine Wiſſenſchaften“ | Natur- und Geisteswissenschaften nicht in den Objekten,

an, geht aber nicht so weit, den normativen Wiſſen- | sondern nur in den Gesichtspunkten ihrer Betrachtung

schaften den Anspruch auf den Titel „ Wissenschaft " | liegen könne, Folgendes : „ Suchen wir uns nun von

gänzlich streitig zu machen. Sie sind für ihn zwar dem Gesichtspunkte aus, daß die ursprüngliche Unter-

keine reinen Wiſſenſchaften, aber doch noch Wissen scheidung von Erfahrungsgebieten in der Unterſcheidung

schaften. gewiſſer Klassen von Vorgängen ihren Grund haben

muß, über die Sonderung der einzelnen Wiſſenſchaften

Rechenschaft zu geben, so erscheint es vollkommen be

greiflich, daß ein und dasselbe Objekt Gegen=

stand ganz verschiedener (!) Wissenschaften sein

kann". Hiermit will er sagen, daß ein Objekt je

nachdem es begrifflich oder anschaulich erfaßt

wird , sowohl Gegenstand der Naturwiſſenſchaften als

auch zu gleicher Zeit der Geiſteswiſſenſchaften ſein kann.

Die Wappes'sche Wesensbestimmung der Wissen

schaft im allgemeinen steht ganz unter dem Zeichen

dieſes eigenartigen Mißverſtändnisses .

„Wissenschaft entsteht“, nach ihm dann, wenn

Erscheinungen realer oder idealer Natur nach

ihrem kausalen Zusammenhang erforscht und

begrifflich erfaßt werden. " Der Begriff der

„Wiſſenſchaft“, der aus dieser Entstehungserklärung

derselben resultiert, ist m. E. zu eng gefaßt . Er hat

keinen Raum für die Norm- oder Sollenswissenschaften,

die es auch verdienen als Wiſſenſchaften bezeichnet zu

werden.

Seine Ansicht über das Wesen der Wissenschaft im

allgemeinen legt Wappes noch näher in folgenden drei

Thesen dar:

„Nicht die Gegenstände an und für sich" ,

ſo führt er a. a . D. auf S. 4 im § 3 aus, „können

Ausgangspunkte einer wissenschaftlichen Aus-

scheidung oder Gliederung sein , sondern die

Begriffe, zu deren Bildung fie Anlaß geben.

Ein und derselbe Gegenstand kann deshalb

Objekt mehrerer Wissenschaften werden je nach

dem Gesichtspunkt , von dem er betrachtet wird.

Jede Wissenschaft charakterisiert sich einer

seits durch ihr Objekt, andrerseits durch den

Gesichtspunkt, von dem aus sie ihr Objekt be-

grifflich erfaßt".

Begrifflich ist nach Wundt nur die Erkenntnisart

der Naturwissenschaft, während die der Psychologie und

der Geisteswissenschaften anschaulich ist. In dem ersten

Sage aber spricht Wappes, der sich in einer Anmer-

kung zu dem 2. der zitierten Säße ausdrücklich auf

Wundt bezieht, alle Erkenntnis, also auch die der

|

-

Die Schlußthese der Wappes'schen Wesensbe-

stimmung der Wiſſenſchaft lautet : „Jede Wissen :

schaft charakterisiert sich einerseits

durch ihr Objekt , andererseits durch den

Gesichtspunkt, von dem aus sie ihr Ob-

jekt begrifflich erfaßt" . Unter dem „ Objekt“

einer Wissenschaft versteht man aber die Gedanken-

klammer, welche alle Einzelbegriffe und -Urteile einer

Wiſſenſchaft zu der großen Einheit zuſammenfaßt. So

ist z . B. wie wir später sehen werden – das Ob:

jekt der Forstwissenschaft die ideale Form der Forst-

wirtschaft. Zu ihr werden alle Urteile der Forst

wissenschaft in Beziehung gesezt . Jede Wiſſenſchaft

hat ihr bestimmtes , ausschließlich ihr angehörendes

Objekt und wird durch es vollständig bestimmt ; der

Gesichtspunkt aber, von dem aus fie ihr Objekt be

trachtet - dieses Objekt ist schon ein Oberbegriff,

braucht also nicht mehr begrifflich erfaßt zu werden –

steckt schon in dem Begriff desselben, d . h . eben in

dem Objekt selber darin und ist unlöslich mit dieſem

verbunden. Jede wissenschaftliche Bestimmung von

Einzeldaten aber ist „die Einreihung von mannigfal-

tigem Stoffe in eine einheitliche Auffaſſung nach gleich-

mäßiger Methode. Es steckt also in jeder gegen:

ständlich festgestellten Tatsache der beſondere be-
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stimmte Stoff und die allgemein bedingende Art des

Verfahrens notwendig und untrennbar verbunden

darin". (Siehe Stammler Wirtschaft und Recht " .

2. Aufl. Leipzig 1906, S. 11.)

"

2. Was bezeichnet Wappes als Gegenstand der

zu Grund zu legenden Wissenschaft.

#

"

"

"

"1

"

"

Wappes verfällt nicht in den Fehler, von dem

hypothetischen Bilde: Forst -Wissenschaft“ auszu=

gehen. Er nimmt vielmehr zum Ausgangspunkt seiner

Untersuchungen ganz richtig den Ausdruck: Forst-

wirtschafts- Wissenschaft " . Mit großem Nachdruck

betont er, daß nicht der Forst" oder der „ Wald",

sondern die Forstwirtschaft " das Objekt der fälsch

lich,Forstwissenschaft" genannten Wissenschaft darstellt .

Hoffentlich ist es ihm gelungen, die irrtümliche Ansicht,

daß der Wald das Objekt unserer Wissenschaft sei,

damit endlich einmal mit Stumpf und Stiel auszu-

rotten. Daß sich dieser Aberglaube bis auf unsere

Tage so fest einwurzeln konnte, ist eine traurige Folge

der bei uns weit verbreiteten Interesselosigkeit für die

Literatur unserer Wissenschaft. Hundeshagen be=

hauptet zwar noch in seiner „Enzyklopädie" der Forst-

wissenschaft, daß die Forste allein den eigentlichen

Gegenstand der Forstwissenschaft oder der Wissenschaft

von den Wäldern ausmachten. Aber schon im Jahre

1826 hat Widenmann eine kleine Schrift Ueber

den Zweck und Begriff der Forstwissenschaft" (Tübingen

1826) veröffentlicht, in der er eine formelle Begrün-

dung " der Forstwissenschaft zu liefern versuchte und

als deren Objekt klipp und klar die „Forstwirtschaft"

bezeichnete. Hiernach konnte dem einsichtigen, in der

Literatur seiner Wissenschaft bewanderten , Forstmann

ein Zweifel über den Gegenstand seiner Wissenschaft

nicht mehr aufkommen. Man muß indessen berück

fichtigen, daß die Schriften Widenmanns unverdienter

Weise von der großen Mehrzahl garnicht beachtet

wurden, während das System Hundeshagens bis in

unsere Tage hinein als ein Dogma verehrt wurde.

Mit seinen Vorzügen hat dieses auch seine Fehler ver-

erbt. Und so ist es denn kein Wunder, daß man noch

heute von Vielen hören muß, der Gegenstand unserer

Wissenschaft sei der Wald. Ja einer der bedeutendsten

Nach-Hundeshagenſchen- Systematiker unserer Wiſſen.

schaft, Kraft, schreibt noch im Jahre 1868 in seiner

Abh . Zur Systematik der Forstwissenschaft“ („Kritische

Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft" 51. Bd.,

Leipzig 1868, S. 177 ff.) : „ Objekt der Forstwissenschaft |

find die Wälder, d. H. gesellige Vereine solcher Holz-

gewächse, welche einen Gegenstand der Forstkultur zu

bilden pflegen". Was Johann Gottlieb Beckmann

von der Jägerei sagt, das gilt leider auch heute noch

oft für die Forstwissenschaft : „Denn so ist es bei der

|

"

Jägerei in gar vielen Stücken gebräuchlich, daß einer

von dem anderen etwas höret, und wie er es höret,

weiter fort saget ; untersucht man die Sache etwas

genauer, ſo befindet sich dieselbe ganz anders, als man

bisher geglaubt hat". Wappes vermutet nicht mit

Unrecht, daß auch heute noch in diesem Punkte nicht

überall völlige Klarheit herrscht ", und wir müssen ihm

Dank dafür wissen, daß er so energiſch für die richtige

Ansicht eintritt .

Was versteht aber Wappes unter „Forstwirtschaft “ ?

Den scheinbaren Oberbegriff „Wirtschaft“ oder „ wirts

schaftlich" erläutert Wappes nicht besonders . Er begnügt

sich vielmehr damit, die Definitionen seiner beiden dies-

bezüglichen Gewährsmänner Wundt und Marshall

zu zitieren. „Wirtschaftlich" ist nach Wundt der

Inbegriff derjenigen gesellschaftlichen Erscheinungen,

welche in der durch vorsorgliche Arbeit zu erreichenden

Befriedigung der Lebensbedürfnisse ihre Quelle haben“.

Marshall definiert ; Die politische Dekonomie oder

Wirtschaftslehre betrachtet „Die Tätigkeit des Einzelnen

und der Gesellschaft, soweit sie sich auf die Gewinnung

und den Verbrauch der Mittel zum materiellen Wohl=

befinden erstreckt" .

"

"

Die Forstwirtschaft" sieht Wappes als einen

Teil der „ Volkswirtschaft" an. Die Forstwirtschaft

kann aber nur dann als ein Teil der Volkswirtschaft

betrachtet werden, wenn man unter dieser die Summation

aller Privatwirtschaften versteht. Im allgemeinen

faßt man indeß die Volkswirtschaft als die wechſelſei =

tige Verkettung aller Privatwirtschaften auf und aus

diesem Grunde dürfte die Bezeichnung der Forstwirt-

schaft als eines Teiles der Volkswirtschaft nicht wohl

zu rechtfertigen sein . Unter Forstwirtſchaft“ , als dem

Objekt der Forstwissenschaft, versteht Wappes nur „ die

auf den Wald sich beziehende wirtschaftliche Tätigkeit einer

Person" , also ausschließlich die Tätigkeit des privaten

Wirtschafters . Die vom Staate zur Förderung der priva-

ten Forstwirtschaft ausgeübte Tätigkeit rechnet also Wap=

pes nicht zum Gegenstand der Forstwissenschaft. Da=

mit erkennt er aber auch die sogenannte „ Forstpolitik“ ,

als die Wissenschaft von dieser Tätigkeit des Staates,

nicht als einen inhärenten Teil der eigentlichen Forst-

wissenschaft an. Denn sie hat ja eine Tätigkeit des

Staates zum Gegenstande und gehört deshalb , so

schließt Wappes, zum Kreis der Staatswiſſenſchaften .

Der Gedanke, daß die Forstpolitik nicht in das System

der Forstwissenschaft hineingehöre, ist nicht neu und

schon sehr früh in unserer Literatur ausgesprochen

worden. Schon im Jahre 1811 schreibt Fresenius

in seinen „ Abhandlungen über forst- und staatswissen=

schaftliche Gegenstände " , Frankfurt a. M., einem Büchlein,

in dem er mit beredten Worten für die Gründung

einer hessischen Forstschule in Darmstadt eintritt, Fol-
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gendes : „ Der Verfaſſer kann sich nicht überzeugen, daß | privat- und staatswirtſchaftlicher Tätigkeit auseinander-

"

"I

der besondere Zweig der Staatswirtschaft , welcher

das Forstwesen betrifft, Gegenstand der Forstwissen-

ſchaft ſei , und er fühlt sich daher ebensowenig versucht,

die bisher häufig sogenannte höhere Forstwissen

schaft für etwas anderes , als ein Gemenge der eigent

lichen Forstwissenschaft mit Grundsägen der Staats-

wirtschaft, zu halten, als er die Mitglieder derjenigen

Sektion des Staatsrates , welcher die oberste Direktion

des Forstwesens anvertraut ist, höhere Forstbe-

diente nennen möchte. " Im allgemeinen hat man

indeß der Zustellung der Staatsforstwirtschaftslehre“

in das Gefüge unserer Wiſſenſchaft, wie sie, durch

Burgsdorf und Walther gefordert, Hundeshagen

zum ersten Male in seiner Enzyklopädie in praxi

durchgeführt hat , bis in unsere Tage hinein volle An-

erkennung gezollt. Eine geistvolle theoretische Begrün-

dung dieser Auffaffung hat Widenmann geliefert.

Er faßt allerdings auch den Begriff der Forstwirt

schaft als des Gegenstandes unserer Wissenschaft viel

weiter und versteht darunter den Inbegriff der An-

stalten und Einrichtungen, durch welche auf die mög

lichst vorteilhafte Weise aus den Waldungen der unseren

Zwecken und Bedürfnissen entsprechende Ertrag an

nugbaren Gegenständen derselben erzeugt und gewonnen

wird, die gegebenen Waldungen selbst aber möglichst

erhalten werden." Dieser weiten Fassung des Begriffes

der Forstwirtſchaft entſpricht auch seine verhältnismäßig

weite Absteckung der Grenzen der Forstwissenschaft .

Ueber diese sagt Widenmann : „Namentlich ist von

vielen Schriftstellern das, was eigentlich bloß Forst-

wirtschaftslehre ist, Forstwissenschaft genannt worden.

In dieser kann aber das Gewerbe der nachhaltigen

Erzeugung und Gewinnung der nutzbaren Gegenstände

der Waldungen nicht bloß in seiner privatwirtschaft=

lichen Bedeutung aufgefaßt werden, sondern es muß

in derselben auch nach seiner Beziehung zur Volts-

und Staats-Wirtschaft dargestellt werden. " Er faßt

also den Begriff der Forstwirtschaft und damit auch

den der Forstwissenschaft weiter als Fresenius und

Wappes und will als Gegenstand dieser neben der

Tätigkeit des privaten Wirtschafters auch noch die dies

bezügliche Tätigkeit des Staates geltend machen. Mert

würdige Ironie der Geschichte ! Gerade die Disziplin,

durch deren Miteinbeziehung für Widenmann erst die

wahre Forstwissenschaft erstand , ist uns heute im

Rahmen unserer Wissenschaft ein Stein des Anstoßes .

Es ist auch in der Tat nicht zu denken möglich,

wie aus einer gemeinsamen Behandlung zweier ganz

verschiedenartiger Gegenstände eine einheitliche Wissen

ſchaft resultieren sollte. Die Forstwiſſenſchaft muß aus

einem einheitlichen Grundgedanken heraus entwickelt

werden, und deshalb muß dieser Dualismus aus

|

|

gebrochen werden. Es ist ein Gebot der Gegenwart,

daß wir uns endgültig von dieser zwiespältigen Auf-

faffung losreißen. Wappes zählt die „ Forstpolitik“,

wie wir sahen, zu den Staatswissenschaften. Richtiger

ist aber ohne Zweifel, sie als ein Zwischengebiet, als

einen Berührungsstreifen zwischen Forstwiſſenſchaft und

Staatswissenschaft aufzufassen. Der Ausbau der „ Forst-

politik" bleibt deshalb doch in erster Linie eine Auf-

gabe der „Forstwiſſenſchaftler“ .

Analog der „klassische Schule“ der Nationalökono-

mie, die den von dem ganzen übrigen menschlichen Zweck-

zusammenhang losgelöſten , rein ökonomisch beſtimmten

Menschen, den sogenannten „ homo oeconomicus" zum

idealen Gegenstand ihrer Forschung machte, will Wap :

pes den sogenannten „ homo foresticus (gleichsam als

Art der Gattung oeconomicus)" der Forstwiſſenſchaft

als Studienobjekt zu Grunde legen. Das Erkennt

nisobjekt der Forstwissenschaft, so führt er aus wird

dadurch gewonnen, daß die auf den Wald ſich be =

ziehende wirtschaftliche Tätigkeit einer Person

einer isolierenden Betrachtung unterzogen wird Es

wird also, wie bei der Nationalokonomie der homo

oeconomicus, der homo foresticus . . . konstruiert" .

"

Die Unzulänglichkeit der einseitigen Forschungs-

methode der sogenannten klassischen Schule hat man

in der Nationalökonomie schon seit langem erkannt.

Noch viel einseitiger, abstrakter und konstruierter aber

als der homo oeconomicus der klassischen Schule der

Volkswirtschaftslehre ist der sognannte homo foresticus

von Wappes. Wie die Volkswirtschaftslehre nur durch

ein Studium der konkreten menschlichen Zweckzuſammen-

hänge zu wertvollen Ergebnissen gelangen kann, ſo iſt

eine wissenschaftliche Behandlung der Forstwirtschaft

,,nur in Beachtung und folgerichtiger Verwertung der

jeweils maßgeblichen konkreten Rechtseinrichtungen und

der dadurch bestimmt geregelten Sozialökonomie mög-

lich " . Diese kultürlichen Grundlagen bilden neben den

naturwissenschaftlichen und den kunstwissenschaftlichen

Grundlagen das einzige Erkenntnisobjekt der Forst:

wissenschaft. Die sozialwirtschaftlichen Prinzipien be-

dingen die Forstwirtschaft genau so gut und so stark,

wie die naturgesetzlichen . Eine Forstwirtschaft losge-

löst von der sozialen Gesellschaft ist ein Ding der Un-

möglichkeit, eine leere Abſtration . Was sollen wir

uns also mit der Konstruktion eines solchen lebens-

unfähigen Baues beschäftigen ?
Die Forstwirtschaft

darf keinesfalls als isolierte Einzelwirtschaft angesehen

werden. Das Erkenntnisobjekt der Forstwissenschaft ist

nicht der „ homo foresticus " , dieses abstrakte Gebilde,

das nicht die geringste Existenzfähigkeit besitzt, sondern

die mannigfaltigen Beziehungen der Forstwirtschaft zu

den bedingenden Faktoren der Natur, des Rechts und
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der sozialen Wirtſchaft bilden den Ausgangspunkt der

Forstwissenschaft. Zu den oben zitierten Worten von

Wappes ist fernerhin noch zu bemerken , daß die forst-

wirtschaftliche Tätigkeit mit nichten diejenige wirtschaft

liche Tätigkeit ist, die sich auf den Wald bezieht.

Die forstwirtschaftliche Tätigkeit charakterisiert sich viel-

mehr - wie bald ausgeführt werden soll durch

ihren Bezug auf die forstwirtschaftlichen Güter. Zu

dem Wald steht sie nur zu einem Teile und zwar in

indirekter Beziehung.

糖Forstwirtschaft entsteht" , so sagt Wappes,

„wenn die in der Vegetationsform „Wald" vorhandenen

natürlichen Kräfte und Stoffe Gegenstand wirtschaft-

licher Tätigkeit werden". Gegen diesen Sag ist Fol-

gendes einzuwenden. Natürliche Kräfte können wohl

Gegenstand wirtschaftlicher Tätigkeit sein wie z . B.

die Elektrizität, die man erzeugen und rentabel ver-

werten kann. Die Forstwirtschaft wirtschaftet jedoch

nur mit Stoffen , die als Gegenstand der Privat:

wirtſchaft „ Güter “ sind . Diese Güter bilden den Ge-

genstand der Forstwirtschaft, nicht aber der Wald, wie

Wappes meint. Der Forstwirt erzeugt sie und ver=

wertet fie rentabel , d . h. er wirtſchaftet mit ihnen oder

fie sind der Gegenstand seiner Privatwirtschaft. Mit

natürlichen Kräften aber wirtſchaftet er nicht . Er be-

nuzt dieſe nur zu einem Teile ſeiner wirtschaftlichen

Tätigkeit, nämlich der Produktion ; bei dem ebenso

wichtigen Teile der wirtſchaftlichen Tätigkeit, der Ver-

wertung, ſpielen dieſe aber nicht die mindeste Rolle mehr.

Sie sind nur ein Mittel zum Zweck der Produktion,

die aber ihrerseits wieder nur einen Teil der forstwirt-

ſchaftlichen Tätigkeit ausmacht. In seinen „ Studien

über die Grundbegriffe und die Systematik der Forst-

wissenschaft" (Berlin 1909) beschäftigt sich Wappes

mit diesem Gegenstand ausführlicher. Dort sagt er

auf S. 21 : „ Je nachdem der Wald als Kapital oder

als Produktionsmittel benugt wird , ist er verschiedenen

Arten wirtschaftlichen Lebens zuzuteilen . Forstwirt

schaft ist jene menschliche Tätigkeit zu nennen, welche

den Wald als Produktionsmittel benutt" und

dazu in einer Anmerkung : „ diese Unterscheidung zwischen

der Benutzung des Waldes als Kapital und als Pro:

duktionsmittel muß erfolgen, weil sonst in die Definition

der Handel mit Waldgütern auch eingeschlossen

würde, was doch zweifellos nicht als Forstwirt-

schaft zu betrachten ist , da beim Handel der

Wald nur als Kapital behandelt wird " .

Zu derartigen Schlußfolgerungen wird Wappes

verleitet durch die Annahme, der „Wald “ sei als Ge=

genstand der Forstwirtschaft zu betrachten. Der Wald

kann aber unmöglich Gegenstand der Forstwirt-

schaft sein. Diese ist eine sogenannte „Produktions-

wirtschaft i. w . S. “

Die arbeitsteilige Wirtschaft der Gegenwart wird

in erster Linie durch das Vorhandensein des allgemeinen

Tauschmittels , des Geldes , ermöglicht. In der Geld-

wirtschaft richtet sich die Tätigkeit des Wirtſchaftenden

„ vorzugsweise oder ausschließlich auf den Erwerb von

Geld im Austausch gegen seine eigenen Produkte oder

Leistungen und das in Geld dargestellte Einkommen

dient zur Anschaffung der für die Konsumption be=

stimmten Güter" . So entstehen auch reine Produk-

tions- oder allgemeiner ausgedrückt, Erwerbs-Wirt-

schaften , die von der Konsumptions-Wirtſchaft der

Beteiligten ganz getrennt sind ". Hiernach besteht alſo

die Tätigkeit einer jeden Produktionswirtſchaft i . w. S.

darin, Güter zu produzieren und rentabel zu ver=

werten und erst mit der Einnahme des Geldes für

die verkauften Güter erreicht sie ihren Abſchluß.

"

Schon Pfeil sagt in seinen : „Grundsäßen der

Forstwirtschaft " , Züllichau und Freistadt 1822/24,

2. Bd . S. 9, wir behandeln den Wald nur zu oft

als Zweck, während er doch nur Mittel ist und ſein

kann “ . Und S. 11 : „ Es ist lächerlich, den Wald um

des Waldes willen zu bauen und zu pflegen, nichts

ist natürlicher, als daß die Arbeiten und Sorgen des

Menschen die Vervollkommnung des physischen und

moralischen Wohlseins der menschlichen Geſellſchaft zum

ausschließlichen Zweck haben. " Warum scheut man sich

aus diesen noch heute nicht genug gewürdigten Säßen

die notwendigen Folgerungen zu ziehen auch für die

begriffliche Festlegung unserer Wirtschaft und deren

Wissenschaft? Der Wald ist nur Mittel zum Zweck

des Produzierens der forstwirtschaftlichen Güter, bei

der Verwertung aber, ohne die eine Forst-„Wirtschaft"

nicht zu denken ist, ist er völlig ausgeschaltet. Deshalb

kann er auch nicht der Gegenstand " der Forstwirt-

schaft sein. Im forstwirtschaftlichen Verstande ist der

Wald nicht Gut, sondern Fabrik zur Produktion der

forstwirtschaftlichen Güter. Der Wald ist genau ſo

wenig Gegenstand der Forstwirtschaft , als etwa die

Porzellanfabrik der Gegenstand der Porzellan-

industrie ist . Gegenstand der Porzellaninduſtrie ſind

die Porzellangüter, Gegenstand der Forstwirtschaft die

forstwirtschaftlichen Güter. Unter dieſen ſind die bis-

her in der Forstbenutzung" als Haupt- und Teil-

nuzungen" des Waldes bezeichneten Güter, d . h. alle

diejenigen zu verstehen , die durch ein Zuſammenwirken

des Bodens mit der auf ihm stockenden Holzpflanzen-

gemeinschaft durch Mitwirkung des Lichtes und der

Atmosphäre erzeugt werden.

" "

3. Wie definiert Wappes die Forstwissenschaft"

und welche Stellung weist er ihr im Gesamt-

gefüge der Wissenschaften an ?

Nachdem wir in den beiden lezten Abschnitten die

Wappes'schen Wesensbestimmungen der Wissenschaft"
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im Allgemeinen“ und des „Objektes des forftlichen | übrig bleibt. Oben habe ich gezeigt, daß Wappes nur

Wissensgebäudes " einer ausführlichen Darlegung unter- die theoretischen Wissenschaften als solche anerkennt.

zogen haben, sind wir nunmehr genügend vorbereitet, Die praktischen Wiſſenſchaften sind für ihn gar keine

auf deffen Wesensdeutung der Forstwiſſenſchaft selber Wissenschaften . Die überkommene Forstwissenschaft

unser Augenmerk zu richten. Die Wappes'sche Grund: aber ist keine theoretische Wissenschaft, sondern sie hat

legung gipfelt in folgender Definition der Forstwiffen- normativen Charakter und kann deshalb nach Wappes

schaft : „die Forstwissenschaft hat als Aufgabe die keinen Anspruch auf den Titel „Wiſſenſchaft“ erheben.

Erforschung, als Inhalt die hierdurch gewonnene Er- Für Wappes blieb also, wollte er der Forstwiſſenſchaft

kenntnis des Wesens der Forstwirtschaft“ . Auf den den Wissenschaftscharakter in seinem Sinne nicht ganz

ersten Blick fällt an dieser Definition ihre überaus und gar absprechen, nichts anderes übrig, als eine

enge Begrenzung des Arbeitsgebietes der Forstwissen reine Wissenschaft aus ihr zu machen. Das aber ist

schaft auf. In der bloßen „ Erforschung des Wesens m. E. der Grundfehler seiner logiſchen Begründung

der Forstwirtschaft “ soll sich die ganze Aufgabe dieser der Forstwiſſenſchaft, daß er nicht von dem tatsäch-

Wappes'schen Forstwissenschaft erschöpfen. Erforschung lichen Wissenskompler derselben ausgeht und deren

des Wesens der Forstwirtschaft bedeutet aber nichts wissenschaftlichen Charakter erst hiernach bestimmt, son-

anderes als Feststellung des Begriffes der Forstwirt dern daß er ein ganz bestimmtes Wiſſenſchaftsideal

ſchaft und bildet als solche, wie wir gesehen haben, zum Ausgangspunkt nimmt und den forstlichen Er-

einen Teil der Grundlegung der Forstwissenschaft. Sie kenntnistomplex dieſem anpaßt. Die Aufgabe einer

kann also unmöglich den ganzen Inhalt derselben aus Grundlegung unserer Wiſſenſchaft darf nicht verkannt

machen. Wappes aber scheint an etwas ganz anderes, werden ; sie besteht nicht darin, aus dem forftlichen

als eine logische Begriffsbestimmung der Forstwirtschaft Wissen unter allen Umständen, und koste es was es

zu denken, wenn er von der Erforschung des Wesens wolle, eine reine" Wissenschaft zu formen, sondern

derselben spricht. Er versteht, so weit ich es beurteilen darin, sein Wesen und seine Eigenart zu erkennen.

kann, darunter nichts anderes, als die rein beschauliche Die Forstwissenschaft, wie ſie ſich hiſtoriſch entwidelt

Betrachtung der forstwirtschaftlichen Tätigkeit des so= hat, ist eine Lehre vom Seinsollen und kann deshalb

genannten „homo foresticus" . Von dieser Betrach unmöglich eine „ reine" , theoretische Wiſſenſchaft sein.

tung erwartet er, daß sie ihm das Wesen der Forst- Wer es aber nicht über sich bringt, ihr deshalb über-

wirtſchaft entſchleiert, d . H. deren Entwickelungsgeseze haupt den Namen einer Wiſſenſchaft zuzugestehen, der

enthüllt. In meinem, im Aprilheft des Jahrgangs mag sie nennen, wie er nur immer will, aber ihren

1914 der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung er= Kern darf er nicht antasten. Wappes hat sich jedoch,

schienenen Artikel „Wissenschaft und Erfahrung" in dem Glauben, daß es nur Seins-, nicht auch Sollens-

(S. 120/121) habe ich schon darauf hingewiesen, daß wiſſenſchaften gebe, in dem Streben, der Forstwiſſen-

dieſe Begrenzung der Forstwiſſenſchaft zu eng iſt , „ die schaft unter allen Umständen den vermeintlichen Wiſſen-

Forstwissenschaft will nicht bloß eine Erklärung der schaftscharakter zu sichern, nicht gescheut, ihre eigentliche

forstwirtſchaftlichen Tätigkeit, sondern in erster Linie Domäne, gleich einem Fremdkörper, aus ihrem Ge-

eine Richtschnur für diese liefern". Das ganze Streben samtgefüge herauszureißen und eine kleine Sonder-

unſerer Wiſſenſchaft war deshalb bisher mit Recht parzelle, die seinen strengen Ansprüchen an Wiſſen-

darauf gerichtet, mit Hilfe des theoretischen Studiums schaftlichkeit allein Genüge leistete, als neue eigentliche

der natürlichen und kultürlichen Grundlagen der Forst- Forstwissenschaft zu proklamieren .

wirtschaft für die praktische Ausübung derselben eine

Norm aufzubauen , eine Anweisung zu geben. Die rein

beſchauliche Betrachtung der in praxi ausgeübten forst-

wirtschaftlichen Tätigkeit bildete zwar auch einen Teil

unserer Wissenschaft . Sie war aber nur von unter

geordneter Bedeutung. Die Konstruktion einer Norm

war die Spize, in der die ganze bisherige Forstwissen

schaft mit Recht gipfelte ; sie war die Krone, der eigent

liche Zweck des Ganzen.

*

Was aber, so fragen wir uns , bewegte denn

eigentlich Wappes dazu, den stolzen Baum der über

kommenen Forstwissenschaft so stark zu beschneiden?

Sein operativer Eingriff in die alte Forstwissenschaft

ist so stark, daß nur ein kleines Stümpflein von dieser

Er wollte unter allen Umständen eine „ Scientia

pura" aus unserer Wiſſenſchaft machen . Seine nächſte

Aufgabe war also die Entscheidung darüber, ob er sie

zu einer Natur- oder zu einer Geisteswissenschaft machen

follte. Denn Natur- und Geisteswissenschaften, das

sind ja im Sinne ſeines philoſophiſchen Gewährsmannes

Wundt, wie wir sahen, die beiden Unterabteilungen

der Realwissenschaften. Die Formalwissenschaften, die

mit den letzteren die theoretischen Wissenschaften aus-

machen, kamen ja für die Forst:wissenschaft auf keinen

Fall in Betracht. Da die überkommene Forstwiffen=

schaft sowohl natürliche als auch kultürliche Erkennt-

nisgebiete in sich schließt, wird demjenigen, der aus ihr

absolut eine reine" Wissenschaft machen will, die Wahl"
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zwischen Natur- und Geisteswissenschaft gar nicht so

leicht gemacht. Gemischte, aus Natur- und Geistes-

wissenschaft kombinierte theoretische Wissenschaften ge-

hören nicht in das Bereich der Möglichkeit, sonst hätte

man die Forstwissenschaft ja einfach und das ist

denn auch tatsächlich versucht worden als eine solche

gemischte Wissenschaft bezeichnen können . Wappes war

fich indeß der Unhaltbarkeit einer solchen gemischten

theoretischen Wissenschaft zu sehr bewußt, als daß er in

diesen Fehler hätte verfallen können . Daß die Forst-

wiſſenſchaft als reine Wiſſenſchaft entweder nur Natur-

wissenschaft oder nur Geisteswissenschaft sein konnte,

darüber war er sich im klaren. Sehr naheliegend wäre

es deshalb für ihn geweſen, ſie zu einer Naturwissen=

schaft zu stempeln. Denn es unterliegt keinem Zweifel,

dag das naturwissenschaftliche Wissen vom Walde eine

der Hauptgrundlagen der Forstwirtſchaft ausmacht.

Auf der anderen Seite aber ist die Forstwirtschaft, die

ja den Gegenstand der Forstwissenschaft bildet, „ein

Teil des geistigen Lebens (im weiteren Sinne) " und

die Forstwissenschaft demnach eine „ Geisteswissen

schaft " . Wappes entscheidet sich für die Geisteswissen-

schaft. Damit ist er aber auch gezwungen die wich-

tigste Grundlage der Forstwirtschaft, die theoretische

Erforschung des Naturobjektes „Wald " aus dem Rahmen

der Forstwissenschaft auszuſcheiden. Er teilt diesen

wichtigsten Teil der überkommenen praktischen Forst-

wissenschaft einer gesonderten Gruppe von außerhalb

des Systems stehenden Wissenschaften, den sogenannten

„Grundwissenschaften" zu . An diesen durfte er jedoch

fonfequenter Weise überhaupt kein Interesse bezeugen ;

denn das alleinige Erkenntnisobjekt der als Geistes-

wiſſenſchaft aufgefaßten Forstwiſſenſchaft soll und kann

doch nur die forstwirtschaftliche Tätigkeit selber sein.

Auf diesen Widerspruch der Wappes'schen Ausführungen

weiſt ſchon Profeffor Dr. H. Weber hin, wenn er in

seiner Besprechung der Wappes'schen Studien ..

auf S. 345/346 d. A. F. u. J -3tg. 1909 sagt:

„teilt man die Ansicht von Wappes , indem man die

Forstwissenschaft lediglich als Geistes-, und zwar als

technische Wissenschaft auffaßt, und ihr nur die wissen

schaftliche Betrachtung der Forstwirtſchaft als wirt-

schaftlicher Organismus" zuweist, dann darf man in

logischer Konsequenz dieser Begrenzung m. E. nicht

sagen : „die forstliche Technik kann die durch die Na-

turwissenschaft errungenen Kenntnisse benutzen, be =

ziehungsweise mittelst naturwissenschaftlicher Me-

thoden fn systematischer Weise die für den Vorgang

wichtigen Verhältnisse erforschen". Daß sie so ganz

und gar den eigentümlichen Charakter des Gegenstan-

des der Forstwissenschaft verkannte, das ist seiner We-

sensdeutung zum Verhängnis geworden . Gerade das,

was Wappes an der historisch gewordenen Forstwissen

1916
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schaft auszusehen hat, daß sie eine Lehre, eine An-

weisung, eine Norm sein wolle für die Forstwirtschaft,

gerade das macht ihre innerste Wesenheit aus und

wird auch immer ihre Hauptaufgabe bleiben. Es ist

durchaus nicht so ganz unrichtig zu sagen, Forstwissen-

schaft sei : „der Inbegriff derjenigen Grundsäge ,

nach denen die Behandlung oder Benutzung der Wal-

dungen zu betreiben ist". Wappes verzichtet ja

seine Auffassung der Wissenschaft im allgemeinen zwingt

ihn dazu ganz auf die Aufstellung einer Norm und

glaubt allen von einer Forst-Wissenschaft “ gefor=

derten Ansprüchen damit Genüge zu tun, daß er sich

auf eine rein beschauliche Betrachtung der forſt-

wirtschaftlichen Betätigung des homo foresticus "

beschränkt. Diese rein theoretische Betrachtung ' der

Forstwirtschaft in der sich für Wappes die Forstwissen-

ſchaft erschöpft, iſt auch gar nicht imſtande, Grundsäge

und Leitlinien für eine künftige Forstwirtschaft an die

Hand zu geben. Sie kann ja immer nur ſchon Ge=

schehenes , Abgeschlossenes konstatieren . Geschichte jeg-

licher Art aber ist nie imftande, Zukünftiges zu erklären,

bezw. Normen für eine Tätigkeit zu bieten. Die Na=

tur kann sich der menschliche Geist durch konstruierte

Gesetze zum Verständnis bringen , das Wesen seiner

Selbst aber kann er unmöglich in solche, aus ihm doch

selber fließende, Gesezeskonstruktionen einzwängen .

"

Solche Grundlagen und Richtlinien kann vielmehr

nur ein Studium der aus allen vorhandenen Kultur-

gebieten herfließenden Grundlagen der Forstwirtschaft

liefern. Das zeigt ein Blick auf den Erkenntnisinhalt

unserer Wissenschaft. Dieser ist ein ausschließliches

Resultat des Studiums der genannten Grundlagen

der forstwirtschaftlichen Tätigkeit. In der Literatur

unserer Wissenschaft findet man vielfach die irrtüm-

liche Meinung vertreten, daß die Theorie immer erst

ein Ergebnis der Praxis sei , und diese jener zeitlich

vorausgehe. So sagt z. B. Karl Eduard Ney in

seiner Lehre vom Waldbau", Berlin 1885, im Vor-

wort : „ Der Gayer'ſche Waldbau, der einzige, welcher

auf der Höhe der heutigen Praris steht, welcher ja

in unserem Fache die Theorie fast immer um Jahr-

zehnte nachhinkt , war für mein Publikum zu hoch ge=

faßt ; die Angaben der übrigen widersprechen in nicht

wenigen Beziehungen denjenigen Ansichten , welche in

den Kreisen wenigstens der Praktiker, mit welchen ich

verkehre, seit Jahrzehnten die herrschenden sind , und

welche in Gayers klassischem Werke nachträglich ihre

theoretische Begründung gefunden haben" . Die Theorie

also, so meint Ney, würde bei uns der Praxis fast

immer um Jahrzehnte" nachhinken Ein Vergleich der

Geschichte unserer Wirtschaft mit derjenigen unserer

Wissenschaft beweist jedoch schlagend, daß durchweg das

gerade Gegenteil der Fall ist. Die Theorie ist nicht

88
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man, „wenn es gelingt zuverlässige Unterlagen zu be-

schaffen, aus der Lichtabsorption die Standortsgüte

und mögliche Maſſenproduktion wird beſtimmen kön-

nen", so verdankt er diese Erkenntnis , die für unſere

Wiſſenſchaft von nicht geringer Bedeutung zu werden

verspricht, doch nicht einer Betrachtung der forstwirt-

schaftlichen Tätigkeit. Es wird eine vergebliche Mühe

bleiben, aus dieser Leitsäge für eine künftige Ausübung

der Forstwirtschaft abzuleiten. Fortschritte kann uns

nur wie bisher ein gründliches Studium der Funda-

mente bringen, auf die sich jede forstwirtſchaftliche

Tätigkeit stüht, und je tiefer wir diese Fundamente

erkennen, desto reinere Normen können wir auch auf-

stellen für diese Tätigkeit . Aus der Tätigkeit selber

aber, wie sie früher ausgeübt wurde, und heute aus-

geübt wird, können wir nichts erschließen, was ihr

Fortschreiten befördern könnte.

ein Ergebnis der Praxis, sondern sie ist es, die dieser

erst den Pfad weist. Und auch in dem von Ney er=

wähnten Falle liegen die Dinge nicht anders. Die

Gayer'sche Theorie ist das Ursprüngliche und die prak❘

tische Ausführung derselben erst deren Folge. Daß

man in einem kleinen Kreise von Praktikern schon vor

Veröffentlichung des epochemochenden Gayer'schen Wer

tes ähnliche Ideen, wie sie Gayer in diesem Buche

vertritt, in die Praxis umgesetzt hat, kann unsere

Auffassung nicht erschüttern. Auch in diesem Falle

kann nur der Gedanke der Vater der Tat gewesen

sein. Die praktische Durchführung solcher Ideen in

einem so kleinen, beschränkten Bezirke will übrigens

gar nichts heißen. Von einer allgemeinen Ver-

wirklichung der fraglichen Gedanken kann jedenfalls

vor dem Erscheinen des Gayer'schen Waldbaues nicht

die Rede sein; und das ist ausschlaggebend für uns .

Daß bei uns die Praxis der Theorie nachhinkt und

nicht umgekehrt, das zeigen auch sehr schön zwei der

unmittelbaren Gegenwart entnommene Beiſpiele. Die

C. Wagner'sche Idee des Blendersaumschlags ist

doch gewiß nicht ein Ausfluß der forstwirtschaftlichen

Praris, und wenn Forstmeister Marj Wagner

neuerdings den Nachweis zu erbringen versucht, daß | Riefenſchritten vorauseilen .

Nicht nur bei uns, auch auf allen anderen Er

kenntnisgebieten ist der Gedanke die treibende Macht.

Die praktische Wirklichkeit kann die Erkenntnis niemals

überholen, sie kann höchstens gleichen Schritt mit ihr

halten . Meist wird jedoch und so liegen die Dinge

auch bei uns die Erkenntnis der Wirklichkeit mit

(Schluß folgt.)

Literarische Berichte.

Deutsche Heldenhaine. Herausgegeben im Auf-

trag der Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Helden-

haine von dem Kgl. Preußischen Gartenbaudirektor

Willy Lange in Wannsee bei Berlin. Verlag

J. J. Weber, Leipzig 1915.

Der Vorschlag:

„Jedem für das Vaterland Gefallenen eine

Eiche in seiner Heimatgemeinde zu pflanzen ,

ſo daß „ Deutsche Heldenhaine" , von Baum

wall und Graben begrenzt , entstehen , in deren

Mitte auf freiem Ringplah die Kaiser- und

Friedenslinde blüht ! " , fand weithin Zustimmung

1 deutschen Landen .

Die vorliegende Schrift stellt sich die Aufgabe, den

Empfindungen und Gedanken des Vorschlags weitere

Ausarbeitung und zu seiner Verwirklichung eine An-

leitung zu geben .

Die Ausführung ist in der Weise gedacht, daß in

jeder Gemeinde unter möglichster Anlehnung an die

Natur und unter Vermeidung gärtnerischer Aus-

ſchmückung ein Hain geschaffen wird , in dem jeder aus

der Gemeinde Gefallene in regelmäßiger Reihenstellung

eine Eiche erhält und der im übrigen mit Wildgras

und Wildblumen bestanden ist. Ein kreisförmiger, zu

|

|

|

-

Gemeindefesten usw. dienender freier Plaz mit einer

Friedenslinde soll den beherrschenden Mittelpunkt des

Haines bilden, während er von einer Schutzpflanzung

mit Wall und Graben umgeben wird. Zur För-

derung dieses Planes, der in den weitesten Schichten

der Bevölkerung großen Anklang gefunden hat, ist

von Vertretern der verschiedensten Städte eine

Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Heldenhaine"

gegründet worden, deren Geſchäftsstelle sich in Berlin-

Wannsee befindet . Seine Durchführung muß natürlich

den Gemeinden, Vereinen oder den zu dieſem Zwed

zu bildenden Ortsausschüssen überlassen bleiben ; die

Arbeitsgemeinschaft will hierbei nur mit Rat und Tat

zur Seite stehen und auf eine möglichst einheitliche

Ausgestaltung der Haine hinwirken. Diesem Zwecke

soll zunächst die obengenannte Schrift dienen, die in

zwei Teile: einen anleitenden und einen berich=

tenden zerfällt . Im ersten Teile finden sich Ab-

Handlungen über: die leitenden Gestaltungsgedanken

für die Heldenhaine, die Bedeutung des Ringes im

Heldenhain, den Wert derselben für die Siedelungskultur,

Heldenhaine und Jugendpflege, die Herstellung der Hel-

denhaine, die gärtnerische Behandlung von Eiche und

Linde, allerlei Einwände und ihre Erwiderung, Ber-
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teilung der Arbeit ufm.; im zweiten Teile über

Heldeneichen und Friedenslinden (erste Anregung), den

Wiederhall draußen und daheim, ferner eine Auswahl

von Dichtungen u . a. m.

"

Von Oberforstmeister Dr. Möller - Ebers

walde enthält das Buch eine Abhandlung Forstliche

Bemerkungen zur Pflanzung von Eiche und Linde" .

Hierin weist M. vor allem darauf hin, für die

betr. Dertlichkeit die richtige Eichenart zu wählen : die

Traubeneiche für das Hügel- und Bergland, die Stiel-

eiche für die Niederungen. Die breite und ausladende

Krone, den knorrigeren Wuchs zeige die Stieleiche,

während die Traubeneiche straffer gebaut sei und ihre Aeste

ſich ſpigwinklicher emporrichteten . Im ganzen weniger

anspruchsvoll dem Standort gegenüber sei die Trau-

beneiche, weniger auch durch Frühjahrsfröste gefährdet .

Außer auf die Art sei aber auch auf die Heimat und

Herkunft der Bäume zu achten. In heimischen Pflanz

schulen aus selbst gesammelten Samen gezogene Bäume

verdienten den Vorzug vor solchen, deren Herkunft

unbekannt ſei. Als Pflanzmaterial werde zunächst

wohl der verschulte Startheister gewählt werden . Es

gelte im allgemeinen für alle Baumpflanzungen die

Regel, daß fie um ſo ſicherer seien, je jüngere Pflanzen

man verwende. Wer die nötige Sorgfalt, Pflege und

Geduld, vor allem den sicheren Schutz gegen Mensch

und Tier aufwenden könne und wolle, werde den

Heldenhain auch mit ein oder zweijährigen sicher be=

gründen können. Ein Starkheister ſei mindestens 5-7

Jahre alt. Dem allgemeinen Wunsche und der Vor-

ftellung, die man sich in der Bevölkerung von den

Heldenhainen gebildet habe, dürfte jedoch durch eine

Kleinpflanzung nicht gedient sein . Die Eichenpflanzung

ſei zudem bei ſorgſamer Durchführung sehr sicher. Die

nächste wichtige Aufgabe sei die des Verbandes. Der

Heldenhain erfordere einen regelmäßigen Verband ;

es könne Quadrat- und Dreiecksverband angewen

det werden ; letterer sei gefälliger und vorzuziehen .

Ein Quadratverband von 8 m oder ein Dreiecksver-

band von 9 m sei zu wählen, um der Eiche den

nötigen Raum zur Kronenentwickelung zu gewähren.

Dabei gingen auf 1 ha im Quadratverband 155, im

Dreiedsverband 144 Eichen. Die Herrichtung derDie Herrichtung der

Pflanzlöcher werde am besten im Herbst, die Pflan=

zung im Frühjahr ausgeführt . Runde Pflanzlöcher

sollten nicht unter 1 m Durchmesser und Tiefe haben.

Kompost oder Humus, in gleichmäßiger Verteilung dem

Boden beigemischt , werde von guter Wirkung sein.

Eine alte forstliche Lehre sage, die Eiche wolle Licht

auf den Kopf und Schatten auf den Fuß haben. Eine

so weitständige Eichenpflanzung, wie sie der Heldenhain

erfordere, brauche einen deckenden Unterstand von Sträu-

chern und Halbbäumen und werde nur in Ausnahme

fällen gedeihen, wenn man zwischen den Eichen nur

Gras und Blumen wachsen ließe. Ein dichtes Unter-

holz von deutschen Sträuchern, denen Aspen, Weiß-

buchen, Linden, Faulbaum, Rüstern, Ahorn je nach

der Oertlichkeit in passender Auswahl beigemischt sein

könnten, sollte die Fläche bedecken . Die pflegende Art

werde dafür sorgen, daß kein unberufener Baum des

Unterstandes über die Eichen emporwachse. Er werde

alsbald auf den Stock gesetzt und bilde dann

Stockausschlag, der das Unterholz verdichte . In dem

Maße, wie die Eichen erstarkten , könne das Unterholz

weichen und erst, wenn sie selbst nach Jahrzehnten den

Boden völlig beschirmten, könnten hie und da Gras, Kraut-

wuchs und Blumenflor den Bodenteppich bilden . Reine

Eichen-Heisterpflanzung ohne bodenschüßenden Unter-

stand würde an vielen Orten Bilder zeitigen, die dem

erträumten Heldenhain wenig entſprächer . Bezüglich

der Auswahl der Friedenslinde wird auf den Unter-

schied der kleinblätigen Winterlinde hingewiesen , welche

im nördlichen Deutschland und in jeder rauheren

Lage vor der großblütigen Sommerlinde den Vorzug

verdiene. Der rohe Trockentorf oder Röhhumus, der

bei genügender Zerkleinerung und Mischung mit dem

Mineralboden der Eiche vortreffliche Dienſte leiſte, ſei

für die Linde nicht günstig . Humose Erde und gut

zersetzter Kompost seien für ihr Pflanzloch als düngende

Beigabe am geeignetſten.
E.

Richtlinien für die Erſtellung von Kriegs-

erinnerungszeichen. Herausgegeben vom (staat-

lichen) Württemberg . Landesausschuß für Natur- und

Heimatschutz.

Diese sehr beachtenswerten Richtlinien behandeln

nach einer Einleitung im ersten Abschnitt A die.

Erinnerungszeichen mit wohltätigem,, sozialem, gemein-

nüßigem oder ähnlichem Zwecke. Hier wird ähnlich

wie in der Notiz E unseres Januarheftes hervorgehoben,

daß als allererste Aufgabe nach dem Kriege die Für

sorge für Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene

gelten müsse . Wie diese namentlich seitens der Ge-

meinden allenfalls mit Erinnerungszeichen zu vereinigen

wäre, wird dann näher ausgeführt.

Dannfolgt ein größerer Abschnitt B : Schmückende

Erinnerungszeichen . Hier werden Denkmale zur Er-

innerung an den Krieg als solchen und Kriegerdenk

male zur Ehrung der Kriegsteilnehmer abgehandelt.

Unter den ersteren werden neben Kunstwerken archi-

tektonischer und plaſtiſcher Art auch Anlagen an

Wohnplägen und in freier Landschaft besprochen.

Gerade die lezteren dürften für unsere Leser im Hin-

blick auf die a. a. D. sowie im vorstehenden Berichte er=O.

wähnte Frage der „Heldenhaine“ beſonderes Intereſſe

38*
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bieten. Wir laffen daher den betr. Abschnitt wörtlich auf sog. schlechtem Boden und im Freistand wenn ni±t üppige,

folgen.

38. Schon Vorhandenes zu verwenden und auszuge-

ſtalten, iſt oft eine reizvolle und künstlerisch dankbare Aufgabe.

Nach solchen Möglichkeiten auszuschauen, ist jetzt schon die Zeit

gekommen.

Ein großer alter Einzelbaum (Weidebuche, Wettertanne,

Linde) an günftiger, stimmungsvoller Stelle läßt sich mit ge

ringen Mitteln zu einem Denkmal stempeln, z . B. durch Auf-

hängen von Gedenktafeln, etwa noch mit einem Kreuzbild am

Stamm, dessen Fuß mit einer Bank ummauert werden mag.

Die alten Gemeindelinden, wie sie sich z. B. besonders in

Franken finden, sind schon von vornherein mit ihrem Säulen-

franz und Gebält und ihrem Steinbankring oder Sodelgemäuer

zu Denkmalſtätten hergerichtet. Jede Säule kann durch Ins

schrift und Abzeichen als Einzeldenkmal für einen Krieger be,

zeichnet werden.

39. Allerdings hat es gewisse Schwierigkeiten, einen ein.

zelnen Baum nach seinem Eingehen wieder zu ersehen. Bei

einer Mehrheit von Bäumen (Gruppe, Hain, Wäldchen

usw.) fällt diese Schwierigkeit weg ; der Ersaß ist hier leicht

und unbedenklich, da ja nicht das einzelne Stück, sondern der

Gesamtbestand als solcher Gegenstand der Erhaltung und Ver-

ewigung sein soll.

Schon zwei, drei und mehr Bäume gleicher Art und un

gefähr gleichen Alters bilden einen stimmungsvollen Raum

zur Aufstellung eines Denkmals. Das Denkmal darf ganz be,

scheiden sein, ein Kreuz oder Bildstock oder Schriftblock von

Stein oder Holz, auch wohl verbunden mit einer Bank oder

einem Brunnen, ein offenes Kapellchen usw.

40. Neuschöpfungen gärtnerischer Art haben

zwar den Nachteil, daß die Baumpflanzungen lange Zeit noch

feinen benlmalmäßigen Eindruck machen. Andererseits aber

gewähren sie die höchste künstlerische Freiheit. (Für das Ver-

pflanzen schon erwachsener Bäume , das sich unter Um-

ſtänden empfiehlt, wo der Schmuckzweď raſch erreicht werden

soll, gibt nähere Anweisungen Nr. 1 der Veröffentlichungen

des Landesausschusses von 1911. ) Ganze Gedächtnishaine

und ebenso Ehrenbäume für einzelne Krieger zu pflanzen,

ist nicht nur ein pietätvolles, sondern auch gemeinnüßiges Werk

für ferne Zeiten. Nur muß dafür geſorgt ſein, daß die Ans

lage dauernd gegen Verbauung, Verunstaltung, Mißbrauch oder

Zerstörung geschütt ist.

41. Ein Hain ist eine feierliche Halle von Bäumen, eine

Art Naturdom. Dazu gehört ein gleichmäßiger Bestand von

Bäumen einheitlicher Art und ungefähr gleichen Alters in

regelmäßiger Verteilung, ohne Unterholz im inneren Haupt

raum ; ferner ein gleichmäßiger äußerer Umriß mit feſter Ein-

faſſung (Hag, Zaun, Mauer, Wall und Graben). Auch ein

alter Hochwald kann durch Aushieb zum Hain ausgestaltet

werden, ein Soldatenfriedhof durch Anpflanzung von Bäumen

in Reihen. Das Ganze braucht nicht groß zu sein. Ein

Schema für einen Normal -Hain , das landauf landab

wiederholt wäre, würde seinen Zweď verfehlen.

- -

Eine besonders günstige Gelegenheit, geeignete Geländeteile

dem Anbau zu entziehen und vorhandene Anlagen zu ſchüßen,

bietet die Felderbereinigung, wenn man das dabei übrig

bleibende sog. Massengrundſtüď auf landſchaftlich hervor.

ragende, beherrschende oder sonst eindrucksvolle Punkte der

Maitung verlegt, einheitlich mit kräftigen Bäumen bepflanzt

und entsprechend einhegt.

Würdige Hainba u me find unsere einheimischen Baum-

arten, die faft überall mehr oder weniger gut gedeihen, und

so umso malerischere Formen annehmen. In Betracht kommen

besonders : Eiche, Linde, Ulme, Esche, Buche, Hagbuche, Ahorn,

Pappel, Birke, Forche, Eibe, nicht aber Obstbäume, Noß,

kastanie, Robinie, (ſog . Akazie) und ausgesprochene Fremdge-

wächse. Die spätere Erneuerung (Verjüngung) bei Abgang

einzelner Bäume wird erleichtert, wenn von Anfang an der

Standraum nicht zu eng gewählt wird.

-

Zum Gedächtnis-Hain gehört ein Denkmal mit Jn:

schrift, das recht einfach und nicht groß sein, auf einem

freien Mittelraum oder am Ende einer durchgehenden Gaſſe

usw. stehen soll. Auch der Zugang zum Hain kann durch

Baumsat hervorgehoben werden. - Ein Waſſergraben um dem

Hain, ein einfacher Brunnen im Innern der Anlage oder ein

Wasserbecken, (wenn künstlich angelegt, von ſtrenger, regelmäßiger

Form,) steigert die Wirkung der Stimmung ungemein. —

42. In der Mehrzahl der Fälle wird man mit einer ge-

gebenen Partie der Landſchaft, einem Naturdenkmal im

weiteren Sinn, eine für den Erinnerungszweck bezeichnende

Anlage verbinden. Inselartig hervorragende Punkte der

Landschaft (Bergkuppe, Felsen, Gehölz, Insel, Landspite uſm.),

find besonders geeignet. Stille Lage ist erwünscht. —
-

43. Gegebene Naturformen (Naturdenkmale im

engeren Sinn,) durch Zutaten zum Erinnerungsmal zu stem-

peln oder gar umzuformen, ist ein heifles Unterfangen. Leicht

erscheint die Sache als unziemliche und unkünstlerische Willtür,

als Mißbrauch oder Entstellung der Natur. Kunſt und Natur

dürfen auch im Bauwerk des Denkmals nicht vermengt erſcheinen.

Eine Inschrift an der Felswand soll bestimmt abge-

grenzt und eingerahmt sein ; noch mehr das Bildwerk. Der

gewachsene Fels lann in den Unterbau des Denkmalbaues

einbezogen sein (wie auch an mittelalterlichen Burgen oft der

Fall). Der Berg darf unter Umständen als Sodel für den

Denkmalbau hergerichtet werden mit abgegrabenen und anges

ſchütteten Böschungen und Stufen. Aber immer soll das

Menschenwerk von den Formen der Natur deutlich unter.

schieden sein.

-

44. Durchaus unzulässig ist Nachahmung zu-

fälliger Naturformen, fünftliche Natürlichkeit", so von

Felsen, Wasserfällen, Seen u. dgl.

Lehrbuch der Holzmeßkunde. Von Dr. Udo

Müller , o . Professor der Forstwissenschaft an

der Technischen Hochschule zu Karlsruhe . Zweite

neubearbeitete Auflage. Berlin, P. Parey, 1915.

Gr. 8 °. S. XVI und 398. Preis geb. Mt. 13,50.

Ueber die erste Auflage dieses Buches, das in den

Jahren 1899 bis 1901 in drei Teilen erſchienen iſt,

hat Lorey in dieser Zeitschrift 1899 S. 429, 1900

S. 422 und 1902 S. 22 berichtet . Seinem sehr

günstigen Urteil kann ich mich nur durchaus anſchließen ;

der am Schluß ausgesprochene Wunſch, daß „ das Buch

überall entsprechend gewürdigt und in weiten Kreiſen

benugt werden" möchte, ist in Erfüllung gegangen, wie

die jezt erschienene zweite Auflage beweist . Ich kann

mich daher hier darauf beschränken, die Abänderungen

und Zusätze hervorzuheben, welche das Werk bei sorg:

fältigſter Benuzung der inzwiſchen erſchienenen Literatur

erfahren hat.
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Im ersten Teile (S. 1 bis 119), der die , In-

haltsbestimmung des gefällten Holzes "

behandelt, sind neuere Untersuchungen von Schiffel,

Eberhard, Glaser u . a. über den Fehler angeführt,

der bei Anwendung der Mittenflächen - Formel

(Huber) begangen wird. Anstatt der Formeln von Brey-

mann undWeddle ist die empirische Formel von Schiffel

v= 1 (0,61 G +0,62 G ¾ -0,23 G4 G3/4

aufgenommen. Ein neu hinzugekommener Anhang |

(S. 45 bis 48) bespricht die Inhaltsermittelung von

bearbeitetem Holze: scharf-, voll-, baum oder mehr

fantige Hölzer, Bahnschwellen , Bohlen u . a.

•

|

Hinsichtlich der Anforderungen, welche an gute In-

strumente zu stellen sind , möchte ich dem, was auf

S. 178 und 197 bemerkt ist, auf Grund vielfacher

praktischer Erfahrung noch beifügen, daß es für Höhen=

messer erwünscht ist, wenn ein Anvisieren des Baum=

Fußpunktes nicht erfordert wird, weil dieser oft durch

| Unterholz u. dgl. verdeckt ist ; und daß eine sichere

optische Stärkemessung nur möglich ist, wenn das In-

strument (insbesondere das Fernrohr) die gleichzeitige

Erfassung beider Enden des betr. Durchmessers gestattet.

Denn im anderen Falle, also beim Herabkippen oder

ſeitlichen Verſchieben des Fernrohrs , muß vorausgesetzt

werden, daß der Baum ſtill hält, was er gewöhnlich,

selbst bei wenig bewegter Luft, nicht tut.

Im dritten Teile (S. 247 bis 327) : In-

unterscheidet der Verfaſſer nur zwei Methoden : Messung

und Schäßung, und bringt die zahlreichen Fälle, in

welchen beide nebeneinander angewendet werden, teils

im ersten Abschnitt (,,ideelle Probeståmme"). teils im

zweiten ( teilweise Schätzung, Probeflächen“ ) unter .

Einfacher und übersichtlicher würde mir die Unterschei

dung dreier Methoden erscheinen : Schäßung, Meffung,

Kombination beider .

In dem umfangreichen Kapitel S. 48 bis 95, das

„die Ausführung der stereometrischen Ku =

bierung " behandelt, sind zahlreiche neue Hilfsmittel

aufgeführt ; so die Meßkluppe von Flury , die Sor- haltsermittelung des ganzen Bestandes ,

tierungskluppe von Gehrhardt und Gleinigs

Grubenholzkluppe „ Einfach“ . Die Registrierkluppen

von Reuß, Jachnoff, Eck und Bodenstein, welche nur

die Durchmesser nacheinander notieren und spätere

Abzählung derselben erfordern, werden als veraltet be-

zeichnet. Brauchbarer seien die neueren Kreisflächen

Zahlkluppen von Hirschfeld, Wimmenauer und

Buse, welche Gesamtstammzahl und Kreisflächensumme

automatisch feststellen. Die Kluppen von Buſe, Hohenadl

und Wild sollen auch Stärkestufen und Holz-

arten auseinander halten ; die Bestands massen-

kluppen von Hirschfeld und Hohenadl fogar jede

nachherige Berechnung überflüssig machen. Endlich

werden als neue mechanische Rechnungshilfs.

mittel Apparate von Trédl, Göderer, Holan und

Hohenadl beschrieben.

Streng genommen gehören m. E. alle Registrier

und Zählkluppen, da sie bei gefälltem Holze kaum An-

wendung finden, nicht in den ersten, sondern in den

dritten Abschnitt : Inhaltsermittelung des Bestandes .

Die physikalischen Methoden der In-

haltsbestimmung , bei denen auchdie Ermittelung

des Festgehaltes der Schichtmaße untergebracht ist, sind

ohne wesentliche Aenderung aus der ersten Auflage

übernommen.

Der zweite Teil (S. 120 bis 246) : Inhalts-

ermittelung des stehenden Baumes , zählt

ebenfalls eine ansehnliche Reihe neuer Instrumente,

insbesondere Höhenmesser auf; als solche mit

geometrischer Grundlage diejenigen von Felber,

Klein, Maader, Leiß, Borglind, Hüni, Wimmenauer

(aus 1869) und Fuschlberger ; als trigonometrische

Höhenmesser Hübners Meßplatte, Wimmenauers Höhen-

spiegel und das Vifierrohr von Benjes . Unter den

Instrumenten zur indirekten Stärke messung ist

nur der schon erwähnte auch hierzu eingerichtete Baum-

messer von Borglind hinzugekommen.

Dem Kapitel, das in der ersten Auflage die Be-

ftandskluppierung abhandelte, ist in der zweiten eine

turze Erörterung über Bestandshöhenmeffung (S. 260)

angefügt. Bei den Schäßungsmethoden ist die Ver-

befferung des Gerding- Borggreve’ſchen Verfahrens durch

Raßerwähnt. Sonst keine wesentlichen Aenderungen.

Im vierten Teile (S. 328 bis 392) iſt der

"

faft unverändert geblieben ; im zweiten : „ Die Er-

erfte Abschnitt Die Ermittelung des Alters "

fast unverändert geblieben ; im zweiten : „ Die Er =

mittelung des Zuwachses ", sind bei den „all-

gemeinen Vorbemerkungen“ die Beziehungen zwischen

laufendem und durchschnittlichem Zuwachs durch eine

größere und beffere Figur (S. 344) erläutert .

Im 1. Kapitel : „Zuwachsermittelung am

Einzelstamm", wird (S. 350) darauf hingewiesen, daß

der Höhenwuchs nach Glaser nicht einmal durch eine

Gleichung vierten Grades richtig dargestellt werden

fann. Beim Zuwachsprozent ist der Preßler'schen

und Kunze'schen Formel noch diejenige Merkers bei

gefügt (5. 366) und weiterhin nachgewiesen , daß zur

annähernden Berechnung des Maffenzuwachsprozentes

zahl einfach addiert werden dürfen. (S. 376.)

die Zuwachsprozente der Grundfläche, Höhe und Form=

Im 2. Kapitel: „Zuwachsermittelung am

Bestande , werden wie in erster Auflage 4 Methoden

unterschieden:

1. Messung am Bestande selbst,

2. mit Hilfe von Ertragstafeln,
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3. nach dem Durchschnittszuwachs,

4. nach erfahrungsmäßigen Zuwachsprozenten .

Unter Nr. 2 werden Begriff, Geschichte und Literatur,

Aufstellung und Anwendung der Ertragstafeln (S.

380 bis 389) abgehandelt, die Literatur-Angaben der

ersten Auflage vervollständigt. Da nun die Ertrags-

tafeln doch keineswegs nur Hilfsmittel der Zuwachs

ſchätzung für einzelne Bestände sind , möchte ich in

Uebereinstimmung mit Lorey's Andeutungen (a . a. D.)

als meine unmaßgebliche Ansicht aussprechen, daß den

Ertragstafeln vielleicht besser ein selbständiger Abschnitt

gewidmet worden wäre. Dann hätte das 2. Kapitel

etwa so gegliedert werden können :

a. Ermittelung des Zuwachses normaler Bestände

während ihrer ganzen Lebensdauer ; d. i . Auf-

stellung von Ertragstafeln ;

Leipzig, Verlag, „ Globus " , Bibliothek für Volts:

und Weltwirtschaft. Herausgegen von Prof. F. von

Mammen. 1916. Heft 9.

Das Heft behandelt eine Frage, der ein großer

Teil unserer Fachgenossen ferner steht und die z . 3t.

völlig im Flusse ist ; es ist ein Sonderabdruck aus der

Wochenschrift „ Silva “ aus dem Jahre 1915 über das

Thema : Deutschlands und Oesterreich-Ungarns Holz-

zollpolitik vor, während und nach dem Weltkriege . " )

Die Holzzollpolitik beider Reiche vor dem Welt-

kriege wird skizziert unter Beigabe des nötigen statistischen

Grundlagematerials . Es geht aus den Zahlen die

bekannte Tatsache hervor, daß das Deutsche Reich für

Holz ein Haupteinfuhrland, Desterreich-Ungarn ein

Exportland ist. 1913 betrug die Mehreinfuhr an

Holz im Deutschen Reiche 350 Mill. Mk. im Werte,

b. Zuwachsermittelung an einzelnen Beständen für die Mehrausfuhr Oesterreich- Ungarns 212 Mill.

gewisse Zeitabschnitte.

Möge dem Buche auch in der neuen Gestalt ein

reicher Erfolg beschieden sein! Wr.

Hirschbrunn. Eine Erzählung aus dem Wald von

Ferdinand von Raesfeld. Berlin, P. Parey

1916. 363 Seiten. Preis geb. 4 Mt.

"
--

Zwischen Rostock und der Insel Rügen, nordwest:

lich von Stralsund, zieht sich , vom Festlande durch

mehrere Bodden" Meeresarme und -Busen

getrennt, die langgestreckte Halbinsel Zingst hin . Deren

breiteste Stelle bedeckt ein etwa 5000 ha großer Staats-

forft, der Darß. - Dort lebte und wirkte bis zum Jahre

1913 der Verfaffer dieser Erzählung , die als 5. Band

der Jagdromane „ Wild und Hund" ¹) erschienen ist,

und mit der er sich ein Denkmal aere perennius ge-

jezt hat . Denn wer sich für das Leben und Treiben.

im Walde, wie es der Verwalter eines solchen Forst-

bezirks in weltferner Einsamkeit führt, begeistern kann,

der wird das Buch nur hochbefriedigt aus der Hand

legen. Den Glanzpunkt bildet ohne Zweifel die Schil

derung eines großen Waldbrandes im 12. Kapitel,

mit dem die Aufdeckung eines zuvor verübten Ver-

brechens , Ermordung eines Försters durch Wilddiebe,

vielleicht etwas zu künftlich verknüpft ift. Nicht weniger

als die Naturschilderungen nehmen die scharf und klar

gezeichneten handelnden Personen mit ihren teils er=

freulichen, teils tragiſchen Schicksalen das Intereffe

des Lesers in Anspruch. Wr.

Deutſchlands und Deſterreich-Ungarns Holz-

zollpolitik vor, während und nach dem

Kriege von Prof. von Mammen. Dresden und

1) Vgl. die lit. Berichte im Septemberheft 1914, S. 298

und im Februarheft 1916, S. 42.

Deutschlands Ausfuhr und Oesterreichs Einfuhr von

Holz sind dem gegenüber gering . So verschieden ge-

Lagerte Interessen haben eine verschieden gestaltete

Holzzollpolitik zur Folge. Das Deutsche Reich hat

auf Holz einen je nach dem Grade der Verarbeitung

abgestuften Einfuhrzoll, der für Rohholz allerdings ſehr

gering ist. Schutz der heimischen Induſtrie war das

Desterreich-Ungarn bedarf wie aus seiner starken Holz:

Hauptmotiv bei der Festlegung der deutschen Holzzölle.

ausfuhr hervorgeht keiner Einfuhrzölle, da das Roh:

produkt dort in großem Umfange und billiger als bei

Rahmen der Zollgesetzgebung beider Länder nicht . Als

uns zu finden ist. Ausfuhrzölle bestehen in dem jezigen

Finanzzoll betrachtet bringt der Holzzoll dem Teutschen

Reiche eine nicht unerhebliche Einnahme; Desterreich-

Ungarn hätte aus einem Holzeinfuhrzoll keinen großen

Gewinn. Nach Sortimenten gegliedert zeigt die Handels-

statistik folgende wichtige Tatsachen:

Mehreinfuhr an Rohholz , Desterreich darin eine

Das Deutsche Reich zeigt eine stetig zunehmende

gleichbleibende Ausfuhr. Desterreich-Ungarns Schnitt:

Holzausfuhr ist von 1905-18 ebenfalls ziemlich gleich

groß, während die Einfuhr in das Deutſche Reich ſtieg ;

daraus leiten unsere Sägeinduſtriellen ab , daß die

Spannung zwischen unserem Schnittholzzoll und Roh-

holzzoll noch nicht ausgiebig genug ist . Die Einfuhr

von Papierholz in das Deutsche Reich ist stark gestiegen.

Weiter ist bemerkenswert, daß die Holz-Einfuhr in

das Deutsche Reich, die 1905 noch zu 38,4 % aus

Desterreich-Ungarn kam, 1913 auf 27 % zurückgegangen

ist, während Rußlands Beteiligungsziffer in demſelben

Zeitraum von 36,4% auf 51,2% hinaufgegangen ift.

Rußland lieferte uns mehr Rohnukholz, das doppelte

an Schnittware, das vierfache an Zelluloseholz zu

1) Cf. die Notiz Begenüberstellung des Deutschen und

Desterr. U gar. Zolltarifs " in diesem Heste.

"
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günftigeren Preiſen als Oesterreich-Ungarn. Der Krieg |

hat nun auf dem Gebiete der
Holzzollpolitik mit der

allgemeinen Umwälzung der
Handelsbeziehungen fol-

gendes gezeitigt.

|

laffen können, daß dagegen in Oesterreich, wo in den

lezten Jahren
verschiedene

Bestrebungen auf Aenderung

der
Holzzollpolitik sich eifrig zur Geltung zu bringen

trieben werden wird als bei uns .

suchten, diese Frage zunächst mit viel mehr Eifer be-

Handelsbilanz
Oesterreichs das Holz eine ganz andere

Es ist dies auch daraus erklärlich, als in der

Rolle spielt als bei uns . 1913 ſteht das Holz in der

Statistik der österr. Ausfuhr dem Werte nach an erster

über
Wirtschaftsgemeinschaft, Zollunion und andere

Stelle mit 1/10 der
Gesamtausfuhr. Die

Ausführungen

Arten mehr oder weniger starker
handelspolitischer

Annäherungen hat Verf. unter
Heranziehung der bis

Handlungen

zur
Veröffentlichung

erschienenen wichtigeren Ab-

denzen der
Holzzollpolitik beider Staaten klar ge-

handlungen
zusammengestellt und dann die Ten=

gelegt.

Er hat alle
Handelsbeziehungen zu den feindlichen

Mächten auch formell abgebrochen, alle Handelsver-

tråge find aufgehoben und jeder ſucht durch
Abschneiden

des Bezugs wichtiger Güter den anderen zu schädigen .

Ift England auch die absolute Blockade unserer Häfen

nicht gelungen, so ist der
Warenverkehr auf dem Welt-

meer durch die
Minengefahr und das Recht auf

Konterbandebeschlagnahme faſt völlig lahm gelegt. Das

Deutſche Reich hat mit
Kriegsbeginn wegen der relativen

Knappheit unserer sofort greifbaren
Holzbestände die

Holzausfuhr und die Ausfuhr von Gerbstoffen verboten .

Desterreich hat seine ursprünglich eingeführten

Holzausfuhrverbote, nachdem Italien und der Often

für seine Holzausfuhr geschlossen wurden, sehr gemildert

und so ist die Ausfuhr nach dem Deutschen Reiche fast

völlig aufrecht erhalten geblieben. Für die Gerbstoffe

und mechanisch und chemisch bereiteten Holzstoffe hat

das Deutsche Reich Freiheit von
Einfuhrzöllen einge

führt, wodurch die Einfuhr dieser Stoffe aus neutralen

Ländern begünstigt werden soll. Als unbedingte Bann-

ware hat das Deutsche Reich Grubenholz erklärt. Die

wichtigste Frage ist die Gestaltung der
Holzzollpolitik

Friedensschluffe die allgemeinen
handelspolitischen Streit-Zunächst werden nach dem siegreichen

nach dem Kriege. Wenn sich auch über die Gestaltung fragen einer kühlen Abwägung bedürfen und in den

unserer
Wirtschaftspolitik noch die

divergierendsten für uns
vorteilhaften allgemeinen handels- und zoll-

Wünsche kreuzen und auf dem Gebiete der Holzzoll= politischen Grundsägen werden dann auch die forſt=

politik nicht viel Bestimmtes sich sagen läßt, so soll doch politischen
Forderungen unter Hinblick auf unsere all-

hier das vom Verf.
Angeführte der

Betrachtung em-

pfohlen werden. Im allgemeinen können wir feststellen , lage und zur Anregung für solche
Erwägungen seigemeine

Wirtschaftspolitik einzufügen sein. Als Grund-

daß wir diese Frage mit Ruhe an uns
herankommen die Schrift warm empfohlen . Dr. Wimmer.

:

die
Veröffentlichungen über das zu erwartende Ver-

Verf. hat, um diese Frage zu betrachten, zunächst

hältnis in den
wirtschaftlichen Beziehungen beider

Länder kritisch besprochen und dann aus den Tendenzen,

die sich in den um die
Holzzollpolitik

intereſſierten

Kreisen in jüngster Zeit zeigten,
herausgearbeitet, in

welcher Richtung hin, die
Holzzollpolitik beider Reiche

gehen wird.

Briefe.

Aus Preußen .

Aus der
preußischen

Forstverwaltung.

Grundsäge über
Anrechnung des

Kriegs-

dienstes auf das
Dienstalter der Staats-

beamten.

der
bezeichneten Prüfung

nachweislich später stattge=

funden hat.

2. Mittleren und
Kanzleibeamten wird bei Fest=

ftellung des Dienstalters , welches für ihre Berufung

zur ersten
etatsmäßigen

Anstellung in Betracht kommt,

die Zeit ihres
Kriegsdienstes insoweit angerechnet, als

Auf Grund Allerh.
Ermächtigung hat das Staats- sie infolge des

Kriegsdienstes die Befähigung zur Be-

ministerium
nachstehenden Beschluß gefaßt :

kleidung des betr. Amtes
nachweislich später erlangt

1. Höheren Beamten, bei denen die Fähigkeit zur

Bekleidung ihres Amtes von dem Bestehen einer Prü-

fung abhängt, wird bei
Bestimmung des Dienstalters, so-

fern dieselbe gemäß dem Zeitpunkte des Bestehens der

Prüfung zu erfolgen hat, die Zeit ihres
Kriegsdienstes

insoweit angerechnet, als infolge derselben die Ablegung

haben .

Anstellung von dem Bestehen einer Prüfung abhängt

3. Wo auch für
Unterbeamte die erste

etatsmäßige

oder wo für die
Beförderung in eine höhere Stelle das

Bestehen einer Prüfung erforderlich ist , wird den Be

amten die Zeit ihres
Kriegsdienstes auf das für di
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Anstellung oder Beförderung maßgebende Dienſtalter | Beherrschung des zu dieser Prüfung erforderlichen

insoweit angerechnet, als infolge des Kriegsdienstes die

Prüfung nachweislich später abgelegt worden ist.

4. Bei allen Beamten ist auf das Diätariatsdienst-

alter die Kriesdienstzeit insoweit anzurechnen, als durch

fie der Beginn der diätarischen Beschäftigung nachweis-

lich verzögert ist .

5. Anwärtern, welche nach Ableistung des Probe-

oder Vorbereitungsdienstes ohne weiteren Nachweis ihrer

Befähigung zur ersten etatsmäßigen Anstellung ge-

langen, wird bei dieser Anstellung diejenige Zeit des

Kriegsdienstes auf das Besoldungsdienstalter angerech-

net, um die ihre Anstellung nachweislich später er-

folgt ist.

Lernstoffes .

10. Die Anrechnung findet nur statt, ſofern der

Beamte unmittelbar nach Beendigung des Kriegs-

dienstes oder der Schulzeit sich dem demnächst ergriffenen

Berufe im Staatsdienste oder der Vorbereitung dafür

zugewendet hat. Wie weit im Falle eines späteren

Berufswechsels eine Anrechnung ſtattfinden kann, ent-

scheidet der Verwaltungschef im Einvernehmen mit dem

Finanzminister. Eine Anrechnung von Kriegsdienst

findet auch zugunsten von höheren und mittleren

Staatsbeamten statt, die als ehemalige aktive Offiziere

sich unmittelbar nach Beendigung des Krieges oder

ihrem früheren Ausscheiden aus dem Militär-, Marine:

oder Schußtruppendienſte oder der nachfolgenden Schul-

der Vorbereitung dafür zugewendet haben.

zeit der höheren oder mittleren Beamtenlaufbahn oder

*

6. Wenn die Anstellung oder Beförderung nach der

Reihenfolge der Anwartschaft erfolgt und die Anstellung

oder Beförderung nach der Anwartschaft, wie sie sich

nach den vorstehenden Bestimmungen ergibt, zu einem

früheren Zeitpunkte erfolgt wäre, als sie tatsächlich Anbau von Raps auf Eichenschålwald-

stattgefunden hat, so wird das Besoldungsdienſtalter

ſo festgesetzt, wie es im Falle der Anstellung oder Be=

förderung zu dem früheren Zeitpunkt bestimmt wor

den wäre.

7. Ueber etwaige Anrechnungen auf das Befol-

dungsdienstalter, die durch die vorstehenden Bestim=

mungen nicht getroffen sind, entscheidet der Verwal-

tungschef im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

8. Kriegsdienst im Sinne dieser Bestimmungen ist

der Dienst bei dem Heere, der Marine, den Schutz

truppen vom Tage der Mobilmachung bis zur Demobil:

machung, oder der Dienst bei der Krankenpflege, sofern

er auf Grund einer auch für den Etappendienst über-

nommenen Verpflichtung erfolgt, sowie der Dienst der

für die Verwaltung der besetzten fremden Landesteile

zur Verfügung gestellten Beamten . Dem Kriegsdienst

ist auch die Zeit gleich zu rechnen , während der ein

Kriegsteilnehmer der vorbezeichneten Art infolge seiner

Gesundheitsschädigung oder aus sonstigen Gründen über

die Demobilmachung hinaus beim Heere usw. zurück

gehalten werden sollte.

9. Dem Kriegsdienste kann bis zum Höchstmaße

von 9 Monaten hinzugerechnet werden die Verzögerung,

die eintritt :

a) infolge einer im Kriegsdienste erlittenen oder

über die Zeit nach Beendigung des Kriegsdienstes

hinaus wirkenden, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen

Gesundheitsschädigung ;

b) bei denjenigen Kriegsteilnehmern, die ohne Aus-

bruch des Krieges innerhalb eines Jahres seit ihrer

Einberufung zum Kriegsdienste zu einer vorgeschriebenen

Prüfung hätten zugelassen werden können, infolge der

durch den Kriegsdienst verursachten Einbuße in der

schlågen.

Der Minister für Landwirtſchaft , Domänen und

Forsten hat unter dem 12. Juli d. J. angeordnet,

daß in den Staatsforstrevieren Eichenschälwaldflächen,

welche sich für den Rapsanbau eignen, in diesem Herbſte

mit Winterraps bestellt werden sollen, sowie daß, wenn

in der Nähe von Staatsforstrevieren oder Kgl. Do

mänen geeignete Eichenſchälwaldschläge von Gemeinden,

Genossenschaften, Stiftungen oder Privaten, deren Be-

fizer die Bestellung mit Raps nicht selbst ausführen

wollen oder können, die Anpachtung zwecks Nuzung

auf Raps von der Forstverwaltung in Erwägung ge

zogen werden solle. Es wird zugleich ein Ausschreiben

des Kriegsernährungsamtes mitgeteilt, dem wir folgen:

des entnehmen.

„Der bestehende Mangel an Fetten und Delen

macht es erforderlich, alle für eine nachhaltige Behebung

derselben sich eignende Quellen so vollkommen als

mehrung des Anbaues von Delpflanzen eröffnet sich

möglich zu erschließen . Neben einer allgemeinen Ver-

im Bereiche der Forstwirtschaft die Möglichkeit, durch

eine ausgiebige Heranziehung der diesjährigen Eichen-

schälwaldschläge zum Anbau von Raps zur Steigerung

der Delproduktion wesentlich beizutragen. Auf Grund

der in den Kgl. Bayrischen Staatsforsten der Pfalz

in den beiden lezten Jahren gemachten günftigen Er-

fahrungen ist eine alsbaldige Inangriffnahme größerer

Anbauflächen auf alle geeigneten Böden des Eichen-

schälwaldbetriebes nach Maßgabe der verfügbaren

Vorräte an Saatgut in Aussicht zu nehmen. Die

deutsche Eichenschalwaldfläche beträgt annähernd hier

250 000 ha. Da in den Hauptverbreitungsgebieten

des Eichenschälwaldes größtenteils auch die klimatiſchen
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Bedingungen für das Gedeihen d 3 Rapses gegeben

find, so darf nach Abzug aller nach Lage und Boden

oder aus sonstigen Gründen minder geeigneten Flächen

auf eine anbaufähige Fläche von beachtenswerter Größe

gerechnet werden.

Für den Anbau und die künftige Sicherstellung

der Ernte sind folgende Gesichtspunkte zu beachten .

1. Die klimatischen Vorbedingungen sind als

gegeben zu erachten , wenn der Boden einen gut ent=

widelten Eichenschälwaldbestand getragen hat. Hierher

wird in erster Linie die Mehrzahl der west- und süd-

deutschen Schälwaldgebiete mit einer mittleren Jahres-

temperatur von 8-10 ° Celsius und sonnenseitigen

Lagen bis zu 400 m Höhe zu rechnen sein.

2. Hinsichtlich der Bodenbeschaffenhei
t

bean:

sprucht der Raps einen loderen, hienreichend frischen

mit Humus gemischten, mineralkräftigen Boden. Nach

dem in den Hauptverbreitungsgebiet
en

des Eichenschäl-

waldes vornehmlich vertretenen Grundgestein ( on

ſchiefer, Grauwacke, Kohlensandstein, Rotliegendes,

Buntſandſtein, Kalk, Porphyr u. a.) ist ein hinreichender

Mineralgehalt meist vorhanden. Der Verwitterungs-

boden selbst befindet sich, sofern nur der Vorbestand

hinreichend bestockt war, in der Regel in günstiger

Verfaſſung , ist reich an Stickſtoff und neigt in den

auf den Abtrieb folgenden ersten Monaten noch wenig

zu Unkrautwuchs . Eine nicht oder minder reichliche,

loſe Steinmeng
ung

iſt dem Gedeihen des Rapses nicht

hinderlich.

3. Die Kultur des Rapses ist auf allen Böden

dieser Art verhältnismäßig leicht und sicher. Eine

Düngung ist nicht erforderlich. In den meisten Fällen

genügt eine Aufloderung des Bodens mit eisernen

Rechen, unter schwierigeren Verhältnissen unter Zuhilfe-

nahme eines dreizinkigen Karstes. Der Auflockerung

muß die Einſaat, welche am besten breitwürfig mit

8-10 kg auf 1 ha ausgeführt wird, unmittelbar

folgen. Der Samen wird alsdann mit eisernen Rechen

leicht eingefragt.

4. Die Kosten des Anbaus sind gering . Boden=

arbeit, Aussaat und Bedecken des Samens können auf

etwa 20 Mk., der Wert des Saatgutes auf 5 Mk.

geschätzt werden.

5. Der Ernteertrag kann bei mäßiger Schäßung

auf ca. 25 Zentner Körner, 40 Zentner Stroh und

8 Bentner Schoten veranschlagt werden.

6. Für den Erntevollzug ist die richtige Be-

meffung der im allgemeinen auf Ende Juni bis An-

fang Juli fallenden Erntezeit von wesentlicher Bedeu-

tung. Der Samen darf nicht zu reif sein, da sonst

beim Schnitt Verluste eintreten .

1916

7. Was die dem Rapsbau drohenden Schäden

(ungünstiger Winter, Erdfloh, Glanzkäfer, Pilzer=

krankangen) anbetrifft, ſo ſind diese bei dem Anbau auf

Schälwaldflächen nicht größer als bei feldmäßigem

Anbau . Was den Schaden durch Wild anbelangt, ſo

wird diesem durch verstärkten Abſchuß und Abwehr-

maßnahmen (Verlappen, Verwittern) entgegenzutre-

ten sein.

8. In forstwirtschaftlicher Beziehung ist der

Rapsanbau als einmalige Nugung auf frischen Schäl-

schlägen unbedenklich.

Für die Organisation der Nuzung werden.

verschiedene Wege, je nach dem Besitzstand und den

besonderen wirtschaftlichen Verhältniſſen, einzuschlagen

fein. Die bei verhältnismäßig geringen Anbaukosten

Uebernahme des Anbaues durch den Waldbesizer selbst

zu erwartenden günstigen Ernteerträgnisse lassen die

als in erster Linie geeignet erscheinen. In den Kron

und Staatsforsten, ebenso in allen der Staatsaufsicht

unterliegenden Gemeinde- und Genossenschaftsforsten ,

sowie in den Stiftungsforsten dürften wesentliche

Schwierigkeiten diesem Verfahren nicht entgegentreten .

Auch für den Privatforſtbesig dürfte in den gün-

stigen Aussichten, die der Rapsanbau als lohnende

Zwischennutzung an sich schon eröffnet, ein hinreichen-

der Anreiz gegeben sein, wenn gleichzeitig für eine

sachgemäße Aufklärung durch alle beteiligten Behörden

stand der Gemeinden, Genossenschaften, Stiftungen und

Eorge getragen wird . Insoweit sich in dem Besitz-

besonders der Privaten Schwierigkeiten ergeben sollten,

wird zu erwägen sein, inwieweit die Besiger dazu be

stimmt werden können, ihre diesjährigen Schälschläge

gegen Gewährung eines angemessenen Pachtzinſes dem

Staate behufs einmaliger Nutzung zu Rapsanbau zur

Verfügung zu stellen . Weiterhin wäre auch die kosten-

freie Lieferung des Saatgutes an Private in Betracht

zu ziehen, wenn diese zur Aussaat sich verpflichten und

bereit erklären , daß bei entsprechendem Ausfall der

Ernte die vorgelegten Kosten des Saatgutes erstattet

werden.

Was endlich die Einbringung der Ernie

anbetrifft, so wird besonders für die Kron- und Staats :

forsten , erforderlichenfalls auch für die Gemeinde- und

Genossenschaftsforsten, sowie auf den im Privatbesitz

vom Staat in Pachtung genommenen Schlägen , der

flächenweise Verkauf auf dem Halme zur Selbstge:

winnung durch den Käufer zu empfehlen sein.

Ueber die Zuleitung der nächſtjährigen Samencrute

an die Delmühlen, die weitere Verwendung des ge=

wonnenen Dels und der Oelkuchen wird der Erlaß

besonderer Bestimmungen vorbehalten .

* *
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Verstärkung des Wildabschusses und

Wildverwertung
.

Durch Erlaß des Ministers für Landwirtschaft

Domånen und Forsten vom 25. Juni 1916 werden

die Kgl. Regierungen wiederum angewiesen, mit allen

Mitteln auf einen verstärkten Abſchuß von Wild hin-

zuwirken , um dadurch der jezigen Fleischknappheit, so-ſo-

weit die vorhandenen Wildbestände dies ermöglichen,

abzuhelfen und um gleichzeitig eine wirksame Vermin=

derung des Wildschadens herbeizuführen.

Die für Wild festgesezten Höchstpreise haben die

Wirkung gehabt, daß Wild den Städten kaum noch

zugeführt wird. Es wird daher bestimmt, daß bis auf

weiteres das in den preußischen Staatsforsten unter

Administrationsaufsicht zur Strecke gebrachte Rot-,

Dam- und Schwarzwild, soweit dieses nicht von den

Forstbeamten zur Verwendung im eigenen Haushalt

übernommen oder an Lazarette abgegeben wird , und

soweit dem nicht etwa rechtsverbindliche Abkommen

entgegenstehen, den Gemeindeverwaltungen der näch

ften größeren Städte angeboten und auf deren Wunsch

zu den in der Bekanntmachung des Herrn Reichs-

kanzlers vom 30. Dezember 1915 festgesetzten Höchst

preisen zuzüglich etwaiger Transportkosten überlassen

wird. Voraussetzung ist dabei, daß die Gemeindever:

waltungen sich verpflichten, das so erworbene Wildbret

an die minderbemittelte Bevölkerung in einer der Ver=

teilung an möglichst viele Haushaltungen gewähr

Leistenden Weise ohne Gewinn weiter zu verkaufen.

Sammlung der Früchte des Weißdorn s.

In Berlin hat sich eine gemeinnützige Gesellschaft

unter Kapitalbeteiligung von Reich und Staat ge:

bildet, deren Zweck die Gewinnung und Verwendung

der Früchte des Weißdorns für ein Kaffee- Ersatz-

mittel ist. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung

„Kriegsgesellschaft für Kaffee-Ersaß, G. m. b. H. “ und,

hat ihren Sit in Berlin W. 66.

Wie in einem Erlaß des Ministers des Innern

vom 21. Juli d. I. ausgeführt wird , läßt die Gesell-

schaft aus den Früchten des Weißdorns nach einem

besonderen, nur in größeren Betrieben durchführbaren

Verfahren ein Kaffee-Ersatzmittel herstellen , das so

wohl in gesundheitlicher Hinsicht wie in Bezug auf

den Geschmack allen Anforderungen an einen guten

schmackhaften und preiswerten Kaffee- Ersatz entspricht.

Im dringenden öffentlichen Interesse liegt es, daß die

Früchte des Weißdorn in diesem Jahre in möglichst

weitem Umfange für die gen . Gesellschaft gesammelt

und zur Gewinnung von Kaffee- Ersag nugbar gemacht

werden. Denn die Menge an Kaffee-Ersatzmitteln,

die aus Weißdorn hergestellt wird , kommt in Anrech

nung auf die aus Gerste und Brotgetreide herzustel=

lende Menge von Kaffee-Ersay. Je mehr Kaffee-

Ersaß aus der Weißdornfrucht gewonnen wird, desto

weniger Gerste und Brotgetreide wird für diesen Zwed

verbraucht.

In jedem Landkreise ev. in den Stadtkreisen, in

denen Weißdorn in nennenswerter Menge vorkommt,

soll eine Kreissammelstelle, in Landkreisen fer-

ner Ortsfammelstellen eingerichtet werden. Die

Leiter der Ortsfammelstellen werden von den Orts-

vorstehern, Gemeinde- und Gutsvorstehern oder Bür

germeistern ausgewählt. Den einzelnen Sammlern wird

für je 1 kg lustgetrockneter Früchte ein Sammellohn

von 20 Pf. gewährt. Die Ortssammelstelle

hat die Bevölkerung zum Sammeln der Weißdorn:

früchte anzuregen, die gesammelten Früchte ordnungs-

gemäß aufzubewahren und in Säcken nach dem von

der Kreissammelstelle angegebenen Ort zu befördern.

Für seine Tätigkeit erhält der Leiter der Kreis und

der Ortssammelstelle eine Vergütung von 2 Mk. für

je 100 kg luftgetrockneter Früchte. Die Kreis

sammelstelle leitet die Werbetätigkeit für das Sam-

meln im Kreise, überwacht die Ortssammelstellen und

vermittelt den Verkehr mit der Gesellschaft. Sie prüft

die von den Ortsſammelstellen aufgenommenen Früchte

auf Ordnungsmäßigkeit der Ware, besorgt die Ab :

nahme und bewirkt die Versendung an die ihr von

der Gesellschaft aufgegebenen Stellen.

In der für den Leiter der Ortsſammelstelle ange-

sezten Vergütung ist das Entgelt für die Beförderung

der gesammelten Früchte nach der nächsten, nicht mehr

als 5 km entfernten Eisenbahnstation oder sonstigen

von der Kreissammelstelle bezeichneten Stelle enthalten,

ebenso ist in der Vergütung der Kreissammelstelle das

Entgelt für die Aufbewahrung der derselben zugeführ

ten Früchte und deren Abtransport nach dem nächsten

Güterbahnhof einbegriffen.

Aus Bayern.

Forstliches Fortbildungswefen.

Die durch ministerielle Entschließung vom Jahre

1913 im Interesse der Fortbildung angeordneten Zuſam-

menkünfte der Forstverwaltungsbeamten und die forfili-

chen Reisen haben durch den schweren Krieg in den Jahren

1914 und 1915 eine Unterbrechung erfahren. Nun

sind neuerdings forstliche Zusammenkünfte angeordnet

worden, infolge dessen kürzlich eine solche für den Re-

gierungsbezirk Oberfranken in Bayreuth abgehalten

wurde. Der Einladung durch die Regierungs Forst-

kammer hatten beiläufig 60 Forstverwaltungsbeamte

Folge geleistet . In der unter dem Vorsitz des Kyl.

Regierungspräsidenten von Brenner und unter
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Leitung des Kgl. Regierungsdirektors Neblich am

ersten Tage abgehaltenen Sizung wurden von der=

schiedenen Berichterstattern zeitgemäße Fragen eingehend

behandelt, so von Direktor Neblich in ausführlicher

Weise die durch den Krieg veranlaßten Maßnahmen

der Forstverwaltung, namentlich die weitgehende Unter-

fügung der Landwirtschaft usw. Außerdem wurde

berichtet über Holzverwertung während der beiden

Kriegsjahre, über Harznuhung, über Gerbrindege:

winnung und über eine in dem nahe gelegenen Forst-

amte Glashütten vorgekommene sehr bedeutende Wald-

verheerung durch eine Windhose vom 3. Januar 1916,

durch die beil. 50 000 Fm schönsten Fichten und

Tannenholzes geworfen wurden. An die Vorträge der

Berichterstatter schlossen sich sehr belebte Besprechungen

an , die noch sehr viel Anregendes brachten. Am 2.

Tage wurde das Windbruchgebiet des Forstamts Glas-

hütten besucht mit lebhafter Erörterung der getroffenen

forsttechnischen Maßnahmen .

Solche Zusammenkünfte haben zweifellos sehr gro-

Ben Wert, da neben dem Interesse, das die Vorträge

und Verhandlungen bieten, die gegenseitige vertrauliche

Aussprache der Fachgenossen eine Fülle von Anregungen

mit sich bringt.

Die forstliche Zentralstelle unterstüßt die Sache durch

Gewährung der ordnungsmäßigen Tagegelder und Reise-

foften an die Teilnehmer. Für Bayern liegt noch eine be

jondere Bedeutung darin, daß mit Ausnahme der Pfalz

örtliche Forstvereine nicht bestehen, die ja auch sehr geeinet

find, solche Tagesfragen fruchtbringend zu erörtern .

Aus Baden.

Verschiedene Kriegsmaßnahmen.

Zu den unter vorstehender Spitmarke in diesem

Blatte bereits gebrachten Mitteilungen dürften die

nachstehenden Angaben allgemeines Intereſſe verdienen .

Mit Rücksicht auf den dringenden Bedarf hat die

Forst- und Domänen-Direktion in verschiedenen Er-

lassen sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, in den

Domanial- und beförsterten Gemeindewaldungen die

zur Bereitung von Papier und Holzwolle geeigneten

Nadelholz Rollen- und Prügel nach Möglichkeit aus-

zuformen und zu gewinnen. Einer besonderen Auf

merksamkeit empfohlen ist die Herrichtung von Gruben-

hölzern, die auch außer dem Wirtschaftsplane und ohne

Rücksicht auf eine geordnete Hiebsfolge geliefert werden

ſollen, um die notwendige Kohlenförderung sicher zu

ftellen.

Der Schwierigkeit der Gespannsbeschaffung soll

unter besonders schwierigen Umständen durch militärische

Maßnahmen entgegengewirkt werden. Auf die dringende

Nachfrage nach Eschen und Erlenstammhölzern ist

nachdrücklich aufmerksam gemacht. Der Landwirtschaft

wird weitgehendes Entgegenkommen bezüglich der Streu ,

Gras- und Weidenuzung zugesichert und ein besonderes

Gewicht gelegt auf die im Vorjahre bereits zugelassene,

aber so gut wie nicht beachtete Gewinnung von grü =

nem Laubfutter und von Laubheu, das bei richtiger Be=

handlung einen sehr brauchbaren Ersaz für Rauhfutter

für Pferde, Rindvieh, Schafe, Ziegen zu liefern vermag.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß die einheimische

Landbevölkerung diesem Futterersatz so wenig Gegenliebe

bietet . Vielleicht hilft die wiederholte Anregung und

namentlich auch die Verbreitung der veröffentlichten

sehr ausführlichen Anleitung für die Zubereitung des

Laubheus in diesem Jahre zu einer vermehrten Bereit=

stellung. Die Gewinnung von Fichtenrinde ist beson-

ders empfohlen und hierbei darauf aufmerksam gemacht ,

die im Winter gefällten Stämme mit Eintritt der

Saftzeit zu schälen, außerdem auch die Schnißrinde

zu benüßen. Zur Einleitung des im ganzen Deutschen

Reich eingeführten Harzens fand anfangs April im

Großherzoglichen Wildpark bei Karlsruhe und später

an einigen anderen Orten eine Vorführung der vorbe

reitenden Arbeiten, Nöten der Stämme und Anlage

von Grandeln statt. Diese Arbeiten sind sehr energisch

in den Staats- und beförsterten Gemeinde und Stif

tungswaldungen durchgeführt worden . Allein gegen

Erwarten zeigt sich jetzt im letzten Drittel vom Mai

troß der gut warmen Witterung nur ein sehr mäßiger

Harzfluß. Als neue Nebennutzungen haben sich ergeben

das Sammeln von bisher wenig oder gar nicht beach-

teten Arzneipflanzen als Kamillen, Linden-, Königskerzen -

blüten usw. Auch das von jeher in Waldgegenden

zum Viehfutter benüßte Heidekraut, dessen Verwendung

zu einem gefunden Tee auf S. 123/1916 dieses Blattes

empfohlen ist, soll im Großen durch Vermahlen der

Spigen zu einem Futterersagmittel verarbeitet werden.

Es ist wirklich staunenswert, welche bis jetzt unbekannten

Werte dem deutschen Wald entnommen werden können.

Als sehr beachtenswert ist empfohlen die Verwer-

tung eingesammelter Maikäfer zu Hühner-, Schweine-

und Fischfutter, auch beabsichtigt die badische Land-

wirtschaftskammer in der Zuckerfabrik Waghäusel Mai-

käfer im großen zu trocknen und zu verwerten . Für

den Doppelzentner lufttrockener Maikäfer werden 5

Mark angeboten. Hierbei möchte darauf aufmerkſam

gemacht werden, daß die empfohlene Tötung der Mai-

fåfer durch kochendes Waffer umständlich, kostspielig

und u. U. feuergefährlich ist , während ein sehr ein-

faches, in der bayr. Pfalz (Bienwald) långst gut er=

probtes Verfahren darin besteht, die gesammelten Käfer

in ein leeres Petroleumfaß einzufüllen, die vorher ein-

geschnittene Deffnung, nach Zugießen von beiläufig /*

Liter Schwefel kohlenstoff, dicht zu verschließen

39*
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worauf die heftig krabbelnden Käfer in beil. 5 Minuten

zuverlässig alle getötet find .

Zur Aussaat der so vielfach zum Anbau empfohlenen

Sonnenblumen auf unbestellten Saatschulflächen und

Komposthausen innerhalb der Waldungen ist etwas

Samen verteilt worden.

In jagdlicher Hinsicht waren weniger bemerkens

werte Aenderungen zu verzeichnen . Zunächst wurde

die Abminderung überhegter Wildstände unter Erinne

rung an die bereis erlassenen Vorschriften dringend in

Erinnerung gebracht . Dann ist durch das Miniſterium

des Innern das Fuchsgraben allgemein für alle Jag-

den bis einschl. 30. September I. J. verboten und

durch die Forst- und Domänendirektion für die Selbst

verwaltungsjagden die Schonung von Fuchs, Marder,

Iltis und Wiesel bis 30. September 1. J. anbe=

fohlen worden für den Fall, als ein größerer Mäuse

schaden zu befürchten steht . Es war bereits als

zulässig erklärt worden, die auf den 1. Febr. 1915

leihfällig gewordenen Domånenjagden im Einverständ- |

nis des Pächters unter den bisherigen Bedingungen

um 1 Jahr zu verlängern. Diese Ermächtigung ist

für die am 1. Februar 1916 abgelaufenen Jagden

in gleicher Weise erstreckt worden, auch für solche Be:

zirke, deren Pachtvertrag bereits vom 1. Februar 1915

auf 1 Jahr verlängert wurde. Ferner hat das Mi-Ferner hat das Mi-

nisterium des Innern unterm 4. Februar 1916 die

Ermächtigung erteilt, während des Kriegs pachtfrei

werdende Gemeindejagden mit Genehmigung des Be-

zirksamtes auf ein bis zwei Pachtjahre aus der Hand

an zuverläſſige Personen abzugeben, sofern in jedem

Einzelfalle zur Verhütung eines übermäßigen Ab:

schusses eine entsprechend bemessene Obergrenze des Ab:

schusses für die wichtigeren Wildarten (Rehwild, Hasen,

Fasanen) festgesezt wird , deren Ueberschreitung nur mit

Zustimmung des Bezirksamts geschehen darf. Vor

Festsetzung der Obergrenze und vor jeder Genehmi

gung ihrer Ueberschreitung ist das zuständige Forst-

amt zu hören.

Aus Rumänien.

Holzlieferungen für die Eisenbahn.

Die Lokomotiven der rumänischen Eisenbahn wer

den zum weitaus größten Teil mit Holz geheizt, und

die Versorgung mit dem nötigen Brennholz war der

stetigen Preissteigerung wegen mit den größten Schwie-

rigkeiten verbunden .

In den lezten Tagen kam nun ein für die Eiſen-

bahnverwaltung außerordentlich günstiger Vertrag zu

Staude. Darnach wird die Staats- Forstverwaltung,

vertreten durch Direktor Cudalbu, der Eisenbahnver-

waltung jährlich ca. 20-30 000 Waggons¹ ) Eichen=

und Buchenbrennholz und einige 1000 fm Schwellen

liefern.

-

Als Preis für den Raummeter Brennholz frei

Verladestation wurden 2.- Lei festgesezt, gegen:

über einem solchen im Handel von 6–8 Lei . Auch

für die Schwellen wird der Preis nur die Hälfte bis

ein Drittel des normalen betragen .

Sämtliches Holz wird in ziemlich abgelegenen

Staatswäldern geschlagen und mittels noch zu erbauen-

der Waldeisenbahnen bis zu den Stationen gebracht.

So sollen allein in dem Königl. Staatswald bei

Cacuti, Distr. Bacau, an der Eisenbahnlinie Mara-

scheſti-Palanka, jährlich 200 000 fm Holz geschlagen

werden.

Nur in so großem Maßstab angelegte Hauungen

vermögen eine Ausbeute der Transportſchwierigkeiten

wegen rentabel zu machen, andererseits müßte das Holz

ungenutzt verfaulen. Auf diese Weise sind in Ru-

mänien schon große Kapitalien für die Volkswirtſchaft

verloren gegangen und gehen noch verloren.
F.

1) Auf den Waggon ( 10000 kg) gehen je nach der Auss

trocknung 20-23 rm Buchenscheiter.

Notizen.

A. Gegenüberstellung des deutschen und österreich.-

ungar. Zolltarifes .

In kürzester Zeit wird der Deutsch - Desterreich. -Un-

garische Wirtschaftsverband in Berlin eine Gegenüber.

stellung des deutschen und österreich.-ungarischen Zolltarifes er-

scheinen lassen. Der Verband hat unter Mitwirkung von Fach-

Leuten und Zollbeamten die Positionen des österreich. ungar.

Zolltarifes den gleichen Positionen des deutschen Zolltarifes

derart gegenübergestellt, daß sich ein übersichtliches Bild der

in Deutschland und Desterreich- Ungarn für die gleichen Waren

erhobenen Hollfäße ergibt. Es ist ferner bei jeder einzelnen

Position eine Uebersicht des Austauschverkehrs der betreffenden

Ware, der wechſelſeitigen Ein- und Ausfuhr zwischen den beiden

-Reichen beigefügt. Dieses deutsch-öſterreichisch-ungarische

Zollbuch ist von größter Bedeutung als Nachschlagebuch für

jeden, der am Handelsverkehr der Zentralmächte intereſſiert iſt,

und es ist zur Beurteilung der Grundlagen eines eventl. deutsch

österreich -ungarischen Gemeinschaftstarifes unentbehrlich. Bei

jeder Position ist Raum gelaſſen für Bemerkungen. Der Preis

des Buches, von dem nur ein beschränkter Vorrat hergestellt

wird, stellt sich auf Mt. 5.— und es empfiehlt sich, Beſtel

lungen der Geschäftsstelle des Deutsch - Desterreich.

Ungar. Wirtschaftsverbandes , Berlin W. 35, Am

Karlsbad 16, möglichst umgehend zu übermitteln, da zu er-

warten ist, daß die Auflage bald vergriffen sein wird.
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B. Die Okkupation des Wildes.

Gegen die unter dieſem Titel im Augusthefte erschienenen

Ausführungen des Herrn Reuter , Bezirkstierarzt zu Nürn

berg, sind von verschiedenen Seiten Einwendungen erhoben

worden. Zu dem auf Seite 182 erwähnten Falle der Tötung

und Aneignung eines Dachſes während der Schonzeit schreibt

der als Sachverständiger vernommene Forstbeamte folgendes:

Als Gutachter zu diesem Falle kann ich Aufschluß geben.

Angeklagt war nicht der Jagd pächter , ſondern ein Hundes

züchter aus Nürnberg, der den Jagdpächter ersucht gehabt hatte,

that wissen zu laſſen, wenn er einen von Füchsen beſeßten Bau

gefunden habe. Der Jagdpächter führte den Hundezüchter an

den Eefahrenen Bau und versicherte ihm , daß er schon oft

Füchse aus diesem Bau gegraben habe. Als nun ein Dachs

als Inſaſſe dieſes Baues von den Hunden erwürgt war, machte

der Hundebesißer dem Jagdpächter den Vorschlag, den Dachs

einzugraben und über die Sache zu schweigen. Der Hunde .

befizer hat also den Dachs nicht okkupiert und auch nicht

offupieren wollen. Das Vergehen der unbefugten Okkupation

seitens des Jagdpächters war im Zeitpunkte der land.

gerichtlichen Verhandlung bereits verjährt. Der Hunde-

befizer hat sich lediglich im Interesse seiner Hunde mit der

Sache befaßt und das Gericht hat auf meine Begutachtung

bin gefunden, daß der Hundebesißer keine strafbare Hand

lung begangen hat."

Von anderer Seite wird eine längere Reihe von Stellen

des erwähnten Auffages beanstandet. Der Jagdberechtigte habe

fein Eigentumsrecht am Wilde (S. 181), sondern nur

das Recht der Aneignung das ganz unnötige Fremd-

wort „Oflupation “ kennt das BGB . überhaupt nicht. Erle-

gung von Wild während der Schonzeit sei tein

Jagdb.rgehen, hebe auch die Befugnis zur Aneignung nicht auf,

werde aber als Jagdpolizei - Uebertretung bestraft.

Auf der Grenzlinie verendetes Wild (S. 184) gehöre beiden

Angrenzern gemeinſam oder je hälftig. Ueber Aneignung von

abgeworfenen Gehörnen ( S. 185) beſtänden in Oſtpreußen,

Pommern, Braunschweig usw. zum Teil andere als die ange

gebenen Bestimmungen. Wilderer gut sei allerdings herren-

los, bis es in den B.siz des Jagdberechtigten gelangt sei ;

aber ein Diebstahl set dissen Aneignung doch nicht. Wenn

wildernde Hunde oder Kagen (S. 186) vom Jäger

erlegt werden, habe dieser in Preußen allerdings nicht die

Verpflichtung, das getötete Tier 31 verscharren, sondern der

Grundeigentümer. Anderwärts könne durch die Land :sgesetz-

gebung abweichende Bestimmung darüber, z . B. zu Laſten des

Hundebesizers, getroffen sein. Die Ausführungen über ent

laufene zahme und gezähmte Tiere, Feldtauben usw.

(5. 187) seien zum Teil unzutreffend und widersprechend. Die

Erlegung eingeparkten Wildes ( S. 189) ſei , wenn

fie nicht mit Aneignung verbunden werde, als Sachbeschädigung

zu bestrafen.

Um eine etwaige Kontroverse über solche juristische Fragen,

die doch nicht Aufgabe dieſer forſtlichen Zeitschrift sein kann,

zu vermeiden, habe ich einen mir befreundeten Richter, der zu-

gleich erfahrener Jäger ist, darüber befragt. Deſſen Urteil

ging dahin, daß der Aufsaß im Augustheft neden intereſſanten

Erörterungen auch manche Punkte enthalte, die vom juristischen

Standpunkt anfechtbar seien.

C. Schriftlichkeit der Jagdpachtverträge.

Urteil des Reichsgerichts.

(Nachdr., auch im Auszug, verb.)

Wr.

ob diese Form gewahrt ist, handelte es sich in dem folgenden

Rechtsstreit, in w.lchem der Kläger als Pächter der Jagd in

den gemeinſchaftlichen Jagdbezirken U. und K. mit der Be-

hauptung, der Beklagte habe die Va htungen übernommen, und

der Kläger ihm seine Pachtrechte abgetreten, von dem Beklagten

Befreiung von seinen Verpflichtungen aus den beiden über den

Jagdpacht abgeschlossenen Verträgen und Zahlung des Pacht-

zinses verlangt . Während Landgericht und Oberlandes

gericht Düsseldorf der Klage stattgaben, hat sie das Reichs-

gericht abgewiesen mit folgenden Gründen :

Die erste Voraussetzung eines solchen Abkommens, wenn

es den Beklagten zur Zahlung des Pachtzinses verpflichten soll,

ist, daß dem Kläger selbst die angeblich abgetretenen Vachtrechte

zustanden, sie ihm alſo in rechtsverbindlicher Art auf die Zeit.

für welche der Beklagte in das Pachtverhältnis eingetreten ſein

soll, übertragen worden sind. Der Enwand des Beklagten,

daß dies nicht geschehen sei, weil die in Betracht kommenden

Jagdverpachtungen der für Pachtverträge mit Jagdgenossen-

schaften vorgeschriebenen Schriftform entbehrten, ist deshalb

rechtlich erheblich. Bei Verträgen, welche, wie der Jagdpacht-

vertrag nach gefeglicher Bestimmung in Schriftform zu schließen

ſind, muß, sofern nicht mehrere gleichlautende Urkunden auf-

genommen werden, die Unterzeichnung der Parteien auf der

felben Urkunde erfolgen. Daß hier mehrere gleichlautende.

Urkunden aufgenommen sind, ist nicht behauptet. In den

Jagdverpachtungsprotokollen aber findet sich, wie die Revision

mit Recht geltend macht, eine vom Kläger und vom Jagd-

vorsteher unterzeichnete , den Pachtvertrag enthaltende Urkunde

nicht. Das Berufungsgericht will mit Rücksicht darauf, daß

das Verpachtungsprotokoll alle Vertragsbestimmungen enthält,

dieses als Vertragsurkunde ansehen. Dem steht aber entgegen,

daß inhaltlich des Protokolls erst aufgefordert wird, unter den

angeführten Bedingungen Angebote zu machen. Auch durch

ein dementsprechendes Angebot gelangt aber der Vertrag noch

nicht zum Abſchluß, denn es fehlt zur Willensübereinstimmung

noch das dem Zuschlage vorbehaltende Einverständnis des

Jazdvorstehers. Das Verpachtungsprotokoll beurfundet ledig

lih die Bereitwilligkeit des Ansteigerers, die Jagd zu dem von

ihm abgegebenen Gebot unter den im Protokoll aufgeführten

Bedingungen zu pachten. Damit, daß dieses Protokoll von

beiden Teilen unterschrie en oder, wie das Ferufungsgericht

annimmt, in dem Falle K. die fehlende Unterſchrift des Jagd,

vorstehers durch diſſen Unterschrift unter dem Zuschlag ersezt

wird, ist sonach ein schriftlicher Pachtvertrag nicht geschlossen

worden. Eine andere von beiden Teilen unterschriebene Ur-

kunde liegt nicht vor. Sind hiernach zwiſchen dem Kläger und

den Jagdgenossenschaften Verträge in der vom Geseze für

Jagdpachtungen von Jagdgenossenschaften zu ihrer Rechts-

wirksamkeit erforderten schriftlichen Form nicht abgeschlossen,

so entbehrt, wie vorstehend ausgeführt ist, das Klagverlangen

der rechtlichen Grundlage. (Aktenzeichen : VII. 99/15. )

Dr. jur. C. Klamroth.

(Reichsgerichtsreferat der Sächsischen Korrespondenz, G. m. b. H.

Leipzig, Querstraße 13, vom 18. Auguſt 1916).

D. Der Einfluß der Kaliabwäſſer auf die Leder-

fabrikation.

Im Laufe der lezten Jahre haben Gerbereibefizer wieder-

holt darüber geklagt, daß das ihnen zur Verfügung stehende

Flußwasser, welches sich in langjähriger Benuzung immer vor-

Gemäß § 22 Nr. 1 der Jagdordnung bedürfen Pachtverzüglich bewährt hatte, sich für Gerbereizwecke nicht mehr eigne,

träge mit Jagdgenossenschaften der Schriftform. Um die Frage, seit die Kalifabriken ihre Abwässer in die Wasserläufe einleiten .
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Hierdurch veranlaßt hat sich der Direk or des Staatlichen

Hygienischen Instituts zu Hamburg, Prof. Dr. W. P. Dunbar ,

mit dieser Frage eingehend beschäftigt und die Ergebnisse seiner

Untersuchungen in Nr. 44 und 45 des „ Gesundheits -Ingenieurs ",

1916, veröffentlicht. D. weist zunächst darauf hin , daß die

Literatur über die Bedeutung der Wasserbeschaffenheit auf die

Lederfabrikation verhältnismäßig nur spärliche Angaben ent-

halte. Es werde immer wiederholt, die Gerbereien hätten sich

dort niedergelassen, wo ihnen reines, weiches, salzarmes Wasser

zur Verfügung gestanden habe. Hartes, namentlich auch an

Chloriden reiches Wasser sei für Gerbereizwecke ebensowenig

brauchbar wie ein Wasser, das einen hohen Gehalt an orga-

nischen Stoffen enthalte. Seit W. Eitner nähere Studien über

diese Frage veröffentlicht habe, übernähmen die Lehr- und Hand-

bücher seine Behauptung, wonach bei der Weiche in weichem

Waffer die Felle im allgemeinen schlank und dünn würden,

was erwünscht sei, weil sich in diesem Zustande der fettige und

schmuzige Inhalt löse und leicht entfernt werden könne. Harics

Waffer halte den Fettstoff in der Erstarrung. Deshalb löse

sich dieser und im Zusammenhange damit der Schmuß nur

schwer. Chloride schwellten die Haut nicht, sie höben sogar

die schwellende Wirkung der Säuren auf. Eitner sei der Mei-

nung, daß das für Gerbereizwecke bestimmte Wasser nicht zu

hart sein und teine großen Mengen Chlorverbindungen ent-

halten dürfe. Die frühere Annahme, hartes Wasser mache

festes Leder, set nicht richtig, vielmehr werde die Ausnügung

der Gerbmittel durch hartes Wasser wesentlich beeinträchtigt.

Beim Gerben mit an Chloriden reichem Wasser erhalte man

weniger Gewicht, die Häute gerbten schwer, und man müſſe

mehr Säße geben, um sie gar zu bekommen. Das chlorhaltige

Leder halte mehr Wasser zurück und ziche leichter Feuchtigkeit

an, bleibe daher weich und werde nicht fest. Nach Nihoul löse

hartes Wasser weniger Gerbstoff aus dem Gerbmittel als

weiches Wasser. Auch nach Simand solle das Waſſer in der

Gerberei nicht zu hart sein und keine großen Mengen Chlor

enthalten.

Die Fachleute schienen in ihrem Urteil allgemein darin

übereinzustimmen , daß der Beschaffenheit des Wassers im

Gerbereibetriebe eine hervorragende Bedeutung beizumeffen sei,

und daß gute Gerbergebnisse nur zu erzielen seien, wenn dem

Betriebe ein reines , weiches , salzarmes Wasser zur

Verfügung stehe. Außer den allgemeinen lagen darüber, daß

Gerbereien, die mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Fluß-

wasser Jahrzehnte hindurch zufriedenstellende Ergebniſſe erzielt

hätten, auf Schwierigkeiten gestoßen ſelen, nachdem den betr.

Flüſſen Kaliabwässer zugeführt werden, enthalte die Literatur

teine weitere Bestätigung für die Ansicht der Fachleute, daß

die Gerbereien auf die Benußung eines reinen, weichen, falz-

armen Waſſers durchaus angewieſen ſeien.

Der Umstand, daß die Lederfabrik August Wehl u. Sohn

in Celle, welche seit ihrem Bestehen (1849) im Rufe stand,

immer erstklassige Produkte zu liefern, seit Jahren, insbeson-

dere feit 1909, ernstliche Klagen über mangelhafte und teil-

weise vollständig ungenügende Durchgerbung der Leder, ver-

bunden mit unreinem und fleckigem Aussehen erhielt, sowie daß

die Schuhfabrikanten klagten , daß bei der Bearbeitung der

Faden reiße, die Leder hart und holzig wären und 3. T. wie

Glas zerbrochen werden könnten, gab Veranlassung, daß Prof.

Dr. Dunbar in Verbindung mit der „ Deutschen Versuchsanstalt

für Lederinduſtrie in Freiberg i. Ea." der Frage des Ein-

flusses der Kaliabwäſſer auf die Lederfabrikation näher trat.

Bereits i. J. 1912 hatte de gen. Versuchsanstalt sich mit

dieser Frage beschäftigt und war damals zu dem Ergebnisse

gekommen, „ daß die seit einigen Jahren auftretenden Schädi-

gungen in der Beschaffenheit der Wehl'schen Leder tatsächlich

auf die durch die Einleitung von Kaliabwäſſern veränderte Be

schaffenheit des Allerwaſſers zurückzuführen ſeien und daß dieſer

Fehler nur dadurch vermieden werden könne, daß die Ver«

wendung von Allerwasser nicht nur bei der Gerbung, sondern

auch bei der Ausführung der Vorarbeiten (Wäſſern, Aeſchern,

Reinemachearbeiten) vollständig unterlassen werde".

Bei einem sodann i . J. 1914 abgegebenen erneuten Gut-

achten war der Vorstand dieser Versuchsanſtalt, Prof. Paeßler,

auf Grund der ausgeführten Versuche zu folgender Schluß.

folgerung gelangt :

Die Verwendung chlormagnesiumhaltiger Wasser in den

Gerbereibetrieben muß zu solchen Ergebnissen führen, wie sie

im Betriebe der Firma Wehl u. Sohn bei der Benutzung des

durch Chlormagneſium verunreinigten Allerwaſſers beobachtet

worden sind. Auf Grund der früheren und der jegt in der

Versuchsanstalt angestellten Versuche bin ich zu der Uebers

zeugung gelangt, daß die Mängel, die in den lezten Jahren

bei den von dieſer Firma unter Verwendung von Allerwaſſer

hergestellten Ledern aufgetreten ſind, tatsächlich auf die Ber-

unreinigung des Allerwassers durch die chlormagnesiumhaltigen

Abwässer der oberhalb liegenden Kalifabriken zurückzuführen

find".

Un den endgültigen Beweis dafür zu erbringen, daß die

mangelhafte Beschaffenheit der von der Firma Wehl u. Sohn

unter Verwendung von Allerwasser hergestellten Leder auf die

Benutzung dieses Waſſers bezw. auf die Verunreinigung dieſes

Wass.rs durch die Abwäſſer der Kalifabriken zurückzuführen

sei, hat die Versuchsanstalt angeregt, im Betriebe dieſer Firma

vergleich nde Gert versuche mit einer Anzahl von Häuten vor-

zunehmen.

Diese Versuche sind alsdann auf Veranlaſſung Dunbar's

im Wehl'schen Betriebe unter Leitung des Afiftenten am Hygie-

nischen Institut in Hamburg Dr. Nachtigall ausgeführt worden.

Bei diesen Versuchen wurden Häute halbiert und die eine

Hälfte mit von dem Fabrikgrundstüc entnommenen Allerwaſſer,

die andere Hälfte in folgender Weise behandelt :

1. Vorbehandlung (Wässern, Aeſchern, Reinigen) und Gers

bung mit Allerwaſſer ohne Endlauzenzuſaß ; ¹)

2. Vorbehandlung mit Allerwaffer mit Endlaugenzusas ,

Gerbung mit Allerwasser ohne Zusaß ;

3. Vorbehandlung mit Allerwaffer ohne Endlaugenzuſaß,

Gerbung mit Allerwaſſer mit Zuſaß ;

4. Vorbehandlung und G.rbung mit Allerwasser mit End:

Laugenzusa ;

5. bei Vorbehandlung und Gerbung Verwendung von Geller

leitungswasser.

Die nach 5 behandelten Leder waren einwandfrei und von

einer Beſchaffenheit der früheren W.'schen Erzeugniſſe, die den

guten Ruf der Firma begründet haben. Ganz anders ver

hielten sich die Leder, die bei der Vorbehandlung und bei der

Gerbung hinsichtlich des Waſſers in verſchiedener oben ange

gebener Weise behandelt worden waren. Den größten Unters

schied gegenüber den nach 5 erzeugten Ledern wiesen die nach

4 hehandelten (Vorbehandlung und Gerbung mit Allerwaſſer

unter Endlaugenzusag) Leder auf . Die anderen Leder, bei

denen entweder nur bei der Vorbehandlung, aber nicht bei der

Gerbung Allerwasser mit Endlaugenzuſaß (Nr. 2) , oder nur

bei der Gerbung aber nicht bei der Vorbehandlung solches

Waſſer (Nr. 3) verwendet worden war, zeigten die ungünſtige

1) Der Kali-Endlaugenzusag erfolgte insoweit, daß das

Waſſer auf einen Colorgehalt von etwa 450 mg per Liter ge-

bracht wurde.
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Beschaffenheit in nicht so ausgesprochen.m Maße wie die

nach 4 gegerbten Leder. Noch geringer war der Unterschied

bei dem mit Allerwasser ohne Endlaugenzuſaß vorbehandelten

und gegerbten Leder (Nr. 1).

Die ungünstige Beschaffenheit besteht namentlich in einem

eigentümlichen harten Griff, der als hölzern und knochig zu

bezeichnen ist und den normalen Erzeugnissen der Firma Wehl

a Sohn nicht eigen ist, in einer weniger günstigen Farbe und

ferner darin, daß beim Anschneiden dieſe Leder einen weniger

gut gegerbten Eindruck machen. Diese Abweichungen in der

Beschaffenheit gegenüber normalen Ledern bewirken, daß der

Abnehmer einen niedrigeren Preis zahlt, weil er solche Leder

für geringwertig hält. Da die Fehler bei den Ledern, bei

beren sowohl für die Vorbehandlung als auch für die Gerbung

das Allerwaſſer mit Endlaugenzuſaß verwendet worden ist, am

ärksten und bei den Ledern, die unter Verwendung des Aller-

waffers ohne Endlaugenzusatz hergestellt worden find , am

dwächsten auftreten, und da diese Fehler mit denen sich decken,

die seit einigen Jahren bei den im Betriebe der Firma Wehl

1. Sohn hergestellten Ledern beobachtet werden, so ist hiermit

der Beweis erbracht, daß die bei den W.'schen Ledern bei Ver-

wendung von Allerwasser beobachteten Fehler tatsächlich auf |

die Verunreinigung des Alle wassers durch die Abwässer der

Kalifabriken hervorgerufen sind.

Der Mitinhaber der Schuhfabrik Haug u. Leonhardt in

Eppendorf, Haug, dem diese Leder ohre weitere Mitteilung

jur Begutachtung vorgelegt wurden, bezeich ete die nur mit

Allerwasser behandelten Leder als gute Durchschnittsware,

während die nach 1—4 behandelten Leder unanſehnlicher und

von eigentümlicher brettiger und ſtrohiger Beschaffenheit seien.

Ein Schuhmachermeiſter Nönigſch in Freiberg faßte ſein

Urteil dahin zusammen, daß an dem mit Allerwasser herge

stellten Leder nichts auszusehen sei, daß dagegen die nach 1–4

behandelten Lederhälften in bezug auf Griff und Farbe von

geringerer Beschaffenheit seien.

Es wurden endlich Tragversuche mit aus dem verſchieden-

artig behandelten Leder hergestellten Schuhen angestellt und

diese ergaben, daß in mehreren Fällen das unter Endlaugen-

guja gegerbte Leder eine geringere Haltbarkeit aufweist, als

das ohne Endlaugenzusaß gegerbte.

Die deutsche Verſuchsanſtalt für Lederindust.ie in Frei-

berg gibt ihr Urteil schließlich dahin ab, „ daß durch diese

Berbeversuche und die Ergebnisse der Prüfung

und Beurteilung der hierbei erhaltenen Leder

durchSachverständige einwandfrei nachgewiesen

sei, daß die Verunreinigung der Aller durch die

Einleitung der Abwässer der oberhalb liegenden

Ralifabriken die Ursache der Schäden sei , die bei

der Verwendung eines derartig verunreinigten

Allerwassers in dem Betriebe der Firma Wehl

Sohn an den von ihr erzeugten Ledern auf-

treten."

E. Hochschul-Nachrichten.

Für die Zeit von Ende Oktober biz Weihnachten 1916

ist an der Forstakademie Tharandt die Abhaltung

eines forstwissenschaftlichen Kursus in Aussicht genommen.

Ju demselben sollen hauptsächlich Vorlesungen über die Fächer,

welche nach dem Lehrplan der Akademie dem 6. Halbjahr zus

fallen, in abgekürzter Fassung gehalten und durch Uebungen

und Lehrausflüge ergänzt werden. Nach Abschluß des Kursus

wird die Diplomschlußprüfung abgehalten werden. Abgesehen

hiervon finden im Wintersemester 1916/17 keine Vorlesungen

statt.

Der am 9. April 1916 verstorbene Kgl. Sächs. Forst.

meister Shramm zu Dresden hat in seinem letzten Willen vom

18. Februar 1918 der Kgl. Forstakademie Tharandt

für 2 Stipendien von je 600 Mt. jährlich an 2 würdige in-

ländische Staatsdienstanwärter 30 000 Mt. als Vermächtnis

ausgesetzt.

Das Kgl. Finanzministerium hat aus den Mitteln des

Vermächtnisses eine rechtsfähige Stiftung errichtet und hierzu

die staatliche Genehmigung erteilt.

Der Königlich Preußische Minister der Landwirtschaft,

Domänen und Forsten hat unterm 11. Aug. I. J. beſtimmt,

daß solange in Folge des Kriegszustandes Vorlesungen an den

Breußischen Forstakademien nicht gehalten werden,

zur weiteren Ausbildung der Forstbeslissenen in den Hilfs=

wissenschaften wie in der Forstwissenschaft und Rechtskunde bie

Technische Hochschule Karlsruhe, jedoch längstens zwei St.

mester, besucht werden darf.

=

F. Rohrkolben - Verwertung.

Alljährlich wachsen in Teichen und Sümpfen die bekannten

zylinderförmigen Fruchtſtände der Rohrkolbenpflanze (Typha

latifolia breitblättrig oder angustifolia = schmalblättrig),

die im Volksmund ganz verschiedene Bezeichnungen haben, als

3. B. Narrenzepter, Bumsfeulen, Kitschel, Zylinderpuger,

Schmackoutscher, Rohrpompen und dergleichen mehr. Diese

besonders von der Schuljugend beliebten Gewächse werden

meistens achtlos gepflückt und zu Spielereien oder Neckereien

benutzt. Wenn fie reif sind und die behaarten Samen anfangen

auszufliegen, so müssen sie, namentlich bei der Ernte, vorsichtig

behandelt werden. Die behaarten Samen können, wenn ſte

in die Augen tommen, leicht Entzündungen hervorrufen. Seit

Kriegsausbruch und der dadurch behinderten überseeiſchen Zufuhr

von Rohstoffen hat die Rohrkolbenpflanze einen gewissen Wer

erlangt, weil sie auf Grund patentamilich geschüßter Bearbe

tungsmethoden gute Verwendung finden kann. Darum soll

man die Nohrkolben schonen und die Samenstände erst, wenn

sie naturreif sind, sammeln und an die bei den Gemeinde

ämtern zu erfahrenden Sammelstellen abliefern. Sie werden

daselbst je nach Güte bezahlt. Die Hauptsammelstelle befindet

sich bei Herrn Kommerztenrat Zieß , Dresden, der

an alle Interessenten kostenlos Anleitungen über das Ernten

und die sonstige Behandlung der Rohrkolben abgibt. ') Noch

nicht völlig naturreife Kolten dürfen nicht gepflückt werden,

weil diese für die gedachten Zwecke nicht verwendbar sind.

Ein jeder, der mit sammeln hilft, macht ſich, abgeſehen davon,

daß er Geld dafür bekommt, mit Rücksicht auf die mangelnde

Zufuhr an Rohmaterialien vom Auslande um das Gemein-

wohl verdient

---

1) Wir haben uns diese Anleitung schicken lassen und

daraus sowie aus dem Begleitschreiben des Herrn Kommerzien,

rat 3ies Dresden, Weiserigstraße 8 entnommen, daß

die Rohikolben hauptsächlich in Lazaretten und Krankenhäusern

Verwendung finden ; wozu, wurde nicht näher angegeben. Die

Ernte soll am besten von Mitte November an erfolgen. Die

Kolben sollen mit Messer oder Schere vom Stengel abge-

schnitten, sorgfältig getrocknet und ähnlich wie Zigarren in

Holzlisten u. dgl. eingeschichtet werden ; zum Ausfüllen leerer

Räume in den Kisten ist zusammengeballtes Pavier zu ver-

wenden. Wachsen die Kolben in fumpfigen Gräben, so find

sie vom Grabenrand mit Hakenstock leicht zu erreichen; stehen

fie dagegen in Leichen oder Sümpfen, so wartet man Frostwetter

ab oder benußt Kähne. D. Red,
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G. Zur Frage der Tötung wildernder Hunde durch

Forstschutbeamte.

Ein Forstaufseher hatte einen Forterrier, den er öfters

wildernd in dem ihm unterstellten Revier gefunden hatte und

deſſen Herr bereits verſchiedentlich auf das Jagen des Hundes

aufmerksam gemacht worden war, als er wiederum unbeauf.

sichtigt jagte, erschosen.

Der Eigentümer des Hundes hatte von dem Forstaufseher

im Wege der Klage Schadensersatz wegen vorsäglicher Tötung

des Tieres verlangt, indem er geltend machte, der Beklagte

sei nicht berechtigt gewesen, den Hund zu erschießen, es hätte

vielmehr ein Schuß in die Luft genügt , um die drohende Ge-

fahr, daß der Hund durch sein ferneres Jagen das Wild schä,

dige, abzuwenden. Gegebenenfalls hätte ja der Beklagte auch

Strajanzeige gegen ihn , den Kläger, erstatten können.

Das Amtsgericht war den Ausführungen des Klägers

gefolgt und hatte den Forstaufseher zur Leiſtung von Schadens-

erfag verurteilt ; auf Berufung des Beklagten hat jedoch das

Landgericht Gießen das angegriffene Erkenntnis aufgehoben

und auf Abweisung der gegen den Forstausseher gerichteten

Klage erkannt.

Der Kläger bestreitet selbst nicht, so heißt es in den Grün-

den, daß sich sein Hund bisweilen unbeaufsichtigt herumgetrieben

haben könne, und es ist festgestellt, daß der Hund in zahlreichen

Fällen im Wald nach Wild suchend, manchmal auch direkt

jagend, umhergestreift ist. Es braucht nicht bewiesen zu wer

den, daß der Hund des Klägers jemals Wild gelangen, be:

schädigt oder getötet hat, sondern es genügt die Tatsache, daß

der Hund häufig jagend, d. h . nach Wild suchend , oder auf

gescheuchtes Wilt verfolgend in Feld und Wald sich herumge,

irleben hat. Jeder erfahrene Jäger weiß, daß die fortgesette

Beunruhigung eines Jagdreviers, mag sie auch nur durch einen

einzigen stöbernden Hund geschehen, das Wild, namentlich das

wertvolle Rehwild, allmählich vertreibt. Weiterhin steht es

für jeden Kundigen außer Frage, daß der wildernde Hund

wenn es auch nur selten gelingen wird, hierfür einen Beweis

zu erbringen in dem für Menschen schwer zugänglichen

Dickicht auch Wild ergreift und tötet. Man denke nur an die

fest auf dem Neste am Boden brütende Fasanenhenne, an die

trächtige, fest im Lager liegende Häsin und namentlich an die

zahlreichen Junghasen, die noch nicht die genügende Schnellig-

keit besigen, um sich dem verfolgenden Hunde durch die Flucht

zu entziehen. Daß endlich der Hund, der einmal Gefallen am

Jagen und Stöbern gefunden hat, wenn er unbeaufsichtigt

durch Feld und Wald streift, stets nach Wild sucht und nicht

elwa, um die Schönheiten der Natur zu genießen, quer durch

Dickicht und Feld spazieren läuft, ist für jeden Hundekenner

flar.

-

-

Wenn der Kläger Erhebung einer Strafanzeige gegen sich als

ausreichendes Mittel zur Verhütung von Schädigungen durch

feinen Hund bezeichnet , so ist das völlig unbeachtlich. Denn es

ist doch fraglich, ob auf die Anzeige auch wirklich Bestrafung

erfolgt wäre und ob eine Bestrafung den Kläger veranlaßt

|

haben würde, seinen Hund so zu verwahren, daß ihm ein

Entschlüpfen unmöglich geworden sein würde. Ein Hund , in

dem die Jagdpaſſion rege iſt, gibt sich ihr erfahrunzegemäß

immer wieder hin. Ebenso ungeeignet war im vorliegenden

Falle die Abgabe eines Schreckschusses. Der Schreckichuß lann

den wildernden Hund nicht von seiner Paſſion heilen ; er kann

höchstens bewirken, daß der Hund dem begegnenden Jäger bor

sichtig ausweicht.

Nach alledem war die Tötung des Hundes das einzige

zur Abwendung der Gefahr geeignete und deshalb erforderlice

Mittel. (Landger. Gießen, II ZR., 19. V. 15, S. 228/14 )

A. Radloff, Gerichts- u. Verwaltungs-Korreſpondenz.

H. Tötung revierender Hunde.

X. hatte einen wertvollen auf dem Felde umherlaufenden

Jagdhund erschossen und war deshalb auf Grund des Preu-

ßischen Landrechts bestraft worden. Das Oberlandesge =

richt Breslau wies seine Reviſion zurück. Aus den

Gründen:

Der Frage anlangend, ob außer dem Forstbeamten auch

ein Jagdgast ermächtigt ist, einen Hund zu erschießen, so wire

die Zulässigkeit der Uebertragung des Jagdschutes grundsäglich

zu bejahen sein, jedoch nur dann, wenn eine ausdrückliche Er-

mächtigung des Jagdberechtigten vorliegt, die nicht schon darin

zu finden ist, daß dieser Fremden die Jagd gestattet hat.

Der § 65 spricht nur von einem „Herumlaufen“ des Hundes.

Allein aus dem Zusammenhang mit § 64 des Allgemeinen

Landrechts und aus dem Zwecke der Vorschrift, das Jagdrecht

zu schüßen, ergibt sich, daß nur ein Herumlaufen in revie

renden Absicht gemeint ist, d . h. zu dem Zwecke, das Wild

aufzusuchen und zu verfolgen. Es muß verlangt werden, daß !

die Tötung erst erfolgt, wenn der Hund reviert und nur so

lange, als er reviert, nicht aber, nachdem er reviert hat. Denn

die Tötung soll ein Vorbeugungsmittel sein ; die Befugnis

zur Tötung erlischt also, wenn eine Beunruhigung des Wildes

nicht mehr anzunehmen ist. Der Angeklagte beruft sich noch

auf § 228 BGB. „Wer eine fremde Sache beschädigt oder

zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem

Anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die

Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr

erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu

der Gefahr steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet,

so ist er zum Schadensersaße verpflichtet." Allein diese Ge

segesbestimmung kann ihn nicht entschuldigen, denn der Hund

war im Begriffe, das Jagdgebiet zu verlassen, er bedrohte

daher nicht mehr den Wildstand ; endlich stand sein Wert von

200-400 Mt. außer jedem Verhältnis zu der Gefahr, die

aus der Beusruhigung des Wildes durch den Hund drohte.

Sächs. Korrespondenz, G. m. b. H. in Leipzig,

Querstraße 13.
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Biologische Umwälzungen, insbesondere bei

Leporiden und Sciuriden.

Neue Studien über Hase , Kaninchen , Eich

hörnchen. Veränderte Lebenserscheinunge
n

und ihre Erklärung. Zugleich kritische

Bemerkungen zur Behandlung der Nager

inder Neuaufl
age von Brehms Tierleben.

Von Wilhelm Schuster, Pfr.

1. Gemeiner Haſe.
-

Lepus Europaeus Hall .

L. timidus L.

-

Feld , Wald: und Buſchhase. Warum

verschwindet der Waldhase mehr und

mehr?

Es ist keine Frage, daß dieser Tatbestand vorliegt.

Man findet ihn wiederkehrend in Jagdzeitschriften an-

gegeben ; zulegt las ich in Zwinger und Feld" vom

Verschwinden der Waldhafen . Aus Waldhasen werden

Buschhafen, ja Feldhafen.

"

Der Unterschied zwischen Wald-, Busch- und Feld-

hafen ist in Brehms Tierleben IV. Aufl. zur Genüge

angegeben. ') Feldhase : geht nie in den Wald,

auch bei Tage nicht, liegt selbst im Winter stets auf

freiem Feld. Busch hase : wechselt regelmäßig zwischen

Wald und Feld, liegt bei Tage in ersterem, rückt

abends ins Feld, zieht morgens zu Holze und macht

nur zur Zeit des ihn erschreckenden Blätterfalls eine

Ausnahme davon. Waldhase: stets im Walde.

„Der Feldhase “, sagt der österreichische Jägerbe-

obachter Wöber, ist ein Vagabund, der, wenn es

1) Geistreicher als der alte Brehm ist der neue (Tier-

leben, IV. Aufl.), wenn auch die sehr ausgiebige Benu ung

von Jägerzeitungen zunächſt ein gewiſſes unbehagliches, wenn

nicht mißtrauisches Gefühl beim Nachlesen des Legis erweckt

(der Gedanke an „Latein“ liegt immer etwas nahe) . Typisch

ist die Behandlung des Hasen; beim gründlichen Durchdenken

obiger Frage fiel mir zunächst auf, daß bei der Verbreitung

des Hasen, zur Erörterung obiger Begriffe, 60 Zeilen in den

Text des alten Brehm eingeschoben warden, mit einem Urteil

Gustav Jägers beginnend (der dieses Thema, wie so viele

andere, zuerst gründlich durchdacht zu haben scheint) und der

Bemerkung eines Ortskundigen" der Deutschen Jägerzeitung"

schließend. Tatsächlich haben die Beschreibungen von Hase und

Kanin den Wert von Monographieen, wie es im Vorwort heißt.

1916

"

| ihm gerade einfällt, zu jeder Stunde des Tages nach

Genossen sucht, mit ihnen balgt, der keine Mahlzeit,

keinen Wechsel einhält, der sich sein Lager nach Ge

fallen heute da und morgen dort bereitet, mit wenigen

hase hingegen hält stets seinen Wechsel, schiebt sich

Worten gesagt: ein Lumpenleben führt. Der Wald =

ftets in das gleiche Lager ein, sofern er nur in Nuhe

gelaffen wird, und rückt, dem Rehe gleich, zu beſtimmtett

Stunden des Morgens und Abends auf Aeſung aus. . .

Der Waldhase ist scheuer, vorsichtiger als sein Bruder

im Felde und hat alle Gewohnheiten anderer Wald-

tiere angenommen" . Der charakteristische Unterschied

steht also fest.

Die deutschen Hafen müſſen ehedem durchweg Wald-

hasen gewesen sein. Denn das Germanien des Caefar

und Tacitus war ein Waldgebiet. Hafen waren da-

mals in Deutschland vorhanden . Ueberhaupt legt

uns die Untersuchung der oben gestellten Frage weitere

Fragen nahe : Wo kommt der Hase her? War er

ursprünglich Feld- oder Waldtier? Mit Brehm,

vielmehr den Bearbeitern der neuen IV. Auflage

(Heck , Hilzheimer der alte Brehm enthält

den betreffenden Poffus nicht - ) bin ich der Ansicht,

daß der Hase gleich anderen Nagern seiner ursprüng-

lichen Art nach Steppentier ist und von Osten ein=

wanderte (Brehms Tierleben, IV. Aufl., Bd . 11 ,

S. 86) . Nun vermute ich aber, daß er nicht erst nach

der Eiszeit, sondern in Steppenzeiten zwischen den Eis-

zeitperioden oder unmittelbar darnach bei uns einge=

wandert ist. Denn nur so würde ich mir erklären

können, wie er sich als Steppentier allmählich - mit

dem Auftreten des Waldes — an den Wald gewöhnen

konnte, und dieser war ja dann hernach, in geſchicht-

licher Zeit und noch im Mittelalter bis in die neuere

Zeit, die hergebrachte Vegetation auf deuſchem Boden.

--

Wenn es nun Tatsache ist, daß die eigentlichen

Waldhafen im neuen modernen Deutſchland zu einer

Seltenheit geworden sind , d . h. aus den typischen

Waldhafen neuerdings mehr und mehr Buschhafen

(Uebergangsform !) und Feldhafen geworden sind, so

läßt sich folgendes feststellen : Es waren die Waldhafen

besonders zarte Tiere, die bedeutend mehr Deckung

40
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brauchten, mehr Deckung gegen Witterung, widrige | lich gegen die Einflüsse der Witterung sind. Ich be

Temperatureinflüsse, Kälte. Die veränderten neuzeit

lichen Verhältnisse, dke zu ihren Gunsten ausfallen,

machen diese Deckung nicht mehr so nötig nie früher.

Ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden , werde und

will mich in Kürze noch näher auszudrücken versuchen.

Wir erleben seit Jahrtausenden, daß die Eiszeitfort

segung (unsere Beit) immer mehr abflaut und in den

Zustand vor der Eiszeit zurückflutet, sich also der ehe-

maligen (weiter zurückliegenden) Tertiärzeit wieder an-

nähert. Mildere Winter und dgl. ! Der Haje kann

den Schuß des Waldes vor Wind und Wetter ent=

behren. Darum entzieht er sich ihm . Denn es muß

ehemals dem charakteristischen scheuen Steppentier äußerst

schwer geworden sein, sich an den Wald zu gewöhnen ;

um so leichter muß es ihm jezt werden, wenn es ihm

günstige Verhältnisse erlaubten, zum Normalhaſen,

zum Steppentier sich zuückzubilden. Hand in Hand

damit geht die Erscheinung, daß der Haſe ſich in der

Neuzeit ungeheuer stark vermehrt hat ; denn Europa

ist ja zur förmlichen Kultursteppe auch dies unter

Einfluß wiederkehrender tertiärzeitähnlicher Verhält-

niſſe! - geworden; 200 und 300 Hasen werden jezt

in Revieren geschossen, wo noch vor 50 Jahren nur

20 oder 30 Hasen zur Beobachtung kamen (z . B. in

Ostpreußen, Ludwig Dach) . Daß der Haſe ſeiner

ganzen Natur nach absolut nicht in den Wald gehört,

beweist die Tatsache, daß der sogenannte Waldhase bei

dem herbstlichen Blätterfall fortgesezt schreckt, dadurch

aus dem Laubwald ins freie Feld oder in den Nadel-

wald vertrieben wird ; aber auch aus legterem muß er

nach der Beobachtung des Desterreichers Wöber

flüchten, wenn im Winter und beginnenden Frühling

bei eintretendem Tauwetter die Eiszapfen und Schnee-

teilchen von den Baumzweigen zur Erde niederfallen

und ihn furchtbar erschrecken .

•

zeichne darum die Abänderung ihrer Lebensgewohnheit

-

genau wie die Umwandlung des Waldhafen in

Busch- und Feldhafen, die Verwandlung der Kaninchen

aus Höhlentieren in Freilandbewohner, wovon noch die

Rede sein wird als eine biologische Umwål :

zung ersten Grades. Sciurus vulgaris ist ein

„ Thermometer der Natur" . Wie die Syrphiden-Fliegen

(bei Heilbronn zur Zeit namentlich Syrphus pyrastri,

jowie Volucellen) und wohl auch der Turmfalk beim

Rütteln einen ganz bestimmten Anemotropismus“ an

den Tag legen, so möchte ich dem Eichhörnchen direkt

einen Thermotropismus " d . h . Wärmezuwendung

zuschreiben. Ludwig Heck und Max Hilzheimer

bemerken in dem von Prof. Dr. D. zur Strassen

herausgegebenen Brehms Tierleben ganz richtig :

"

. noch viel mehr aber scheuen sie Regengüſſe,

heftige Gewitter, Stürme und vor allem Schneege=

stöber. Ihr Vorgefühl der kommenden Witterung

läßt sich nicht verkennen . Schon einen halben Tag,

bevor das gefürchtete Wetter eintritt, zeigen sie Unruhe

durch beständiges Umherspringen auf den Bäumen und

ein ganz eigentümliches Pfeifen und Klatschen , das man

bloß bei größerer Erregung von ihnen vernimmt. Co-

bald die ersten Vorboten des schlechten Wetters ſich

zeigen, ziehen sie sich in ihre Neſter zurück, oft mehrere

in ein und dasselbe, und laſſen , das Ausgangsloch an

der Wetterseite sorgfältig verstopfend und behaglich in

sich zuſammengerollt, das Wetter vorübertoben. “

Im neuen Brehm finde ich keine Angabe über die

merkwürdige Abänderung der Lebensgewohnheit der

Eichhörnchen . Band 11 Seite 549 ist nur eine Notiz

meines Bruders Ludwig Schuster mitgeteilt

und für unsere Erörterung ist dies ja auch recht bezeich-

nend und wertvoll , daß Eichhörnchen im Winter 1908

im Vogelsberg -- im rauhen, kalten " Vogelsberg ! -

und zwar in einem Fichtenbestande vergrabene Nüſſe

recht gut aufzufinden vermochten. Im allgemeinen ist

ja das Gegenteil der Fall; die größere Menge der von

ihnen geborgenen Reichtümer geht ebenso wie die ver

steckten Eichelhäherschätze den Tieren selbst verloren,

dienen anderen Tieren zur Nahrung oder bilden die

Keime zu neuem pflanzlichem Leben . Die weitere Notiz

in Brehms Tierleben, IV. Aufl.: „Ein schlechter

Herbst wird für sie gewöhnlich verderblich, weil sie in

ihm die Wintervorräte aufbrauchen ; folgt dann ein

nur einigermaßen ſtrenger Winter, so bringt er einer

Unzahl von ihnen den Tod ; manche Speicher werden

vergessen , zu anderen verwehrt der hohe Schnee den

Zugang, und so kommt es, daß die munteren Tiere

geradezu verhungern , hier liegt eins und dort eins tet

Die Tatsache der Winterregsamkeit ist um so auf im Nest oder fällt entkräftet vom Baumwipfel herunter,

fallender, als die Sciuriden außerordentlich empfind= | und Edelmarder und Zobel haben es noch leichter als

H. Eichhörnchen . Sciurus vulgaris L.

Beim Eichhorn macht sich eine parallele Erschei-

nung geltend. Es verzichtet allmählich mehr und mehr

auf die Winterruhe. Chedem artete die Winterträg=

heit in einen Winterschlaf von kürzerer oder längerer

Dauer aus. In den jezigen milden Wintern aber

ſieht man es allerorten lebhaft sich bewegen. Im

Januar des letzten Winters beobachtete ich Tag für

Tag das lebhafte Treiben der Hörnchen am Glambeck:

See bei Stettin, wo sie sich auf dem Boden umher-

trieben und über die Wege liesen, als wäre es im

schönsten Herbst. Dabei liegt Stettin doch immerhin

schon ziemlich weit nördlich, auf dem 53 nördlicher

Breite.



299

fonft, ihre Hauptnahrung zu erlangen"
-

diese Notiz

ist zwar richtig, aber jezt doch schon ziemlich veraltet,

eine Notiz älteren Stiles fürs ältere Deutschland . ')

Es trifft für unsere moderne wärmere Zeitperiode

kaum noch zu. Die nördliche Erdhemisphäre hat sich

infolge der Erdpendulation in eine klimatisch günstigere

Weltlage gestellt. Strenge" Winter

III. Kaninchen.
―

"
-

vacant!

Oryctolagus (Lepus) cuniculus L.

Schon oft habe ich Beweise wiederkehrenden tertiär-

zeitähnlichen Tierlebens mitgeteilt . ) Das Kaninchen

1) Weit aftueller sind die immerhin wohl wertvollen Rat-

jäläge, die über die „Kriegsverwendung" der Sciuriden und

überhaupt der Nagetiere von zuständiger Seite gegeben werden.

In einem längeren Aufsaß in Nr. 5, 1916, der Forst-

lichen Wochenschrift Silva“, Tubingen, stellt und beantwortet

Prof. Dr. Karl Edstein , Eberswalde, die Frage, ob uno

wie dem Futtermangel unjerer Haustiere auch durch Maß-

regeln des Forſtjchußes wenigstens zu einem kleinen Teil abge:

holsen werden könne. Er findet die Möglichkeit hierzu in der

Verwertung der Forstschädlinge aus dem Reiche der Sauges

tiere, Vogel und Injekten. Die Vorteile dieser wirtschaftlichen

Verwertung sollen nicht nur dem Forstpersonal, ſondern auch

den aus Gemeinden herangezogenen oder sich anbietenden Hilfs-

fräften zuteil werden. In Betracht kommen folgende Sät-

linge:

1. Das Eichhörnchen. Dir Abſchuß der Eichhörn-

chen ist von dem im Revier verbliebenen Forſtſchußbeamten

eifrig zu betreiben. Das Eichhörnchen ist wie das Kas

ninchen in der Küche zu verwerten ; wer dies nicht

will, foche das Fleiſch und füttere seine Hühner damit, die für

Fleischnahrung sehr empfänglich sind . Auch die Eingeweide

ſind zu kochen und den Hügnern zu geben, nachdem der Darm

in furzere Stücke zerschnitten und entleert ist. Man gebe den

Hühnern gleich nur in fleinen Brocken, da sie größere Stücke

umberſchleppen und im Sande verkommen laſſen. Der Ab-

schuß der Eichhörnchen hat möglichst noch in der Winterszeit

zu geſchehen. Das Abbaigen erfolgt genau wie das Streifen

eines Marders. Die getrockneten Felle sind zu sammeln und

zum Verkauf bereit zu halten.

2. Mause. Alle Mäuſe, einerlei welche Art es ist, ob

langschwänzige Mäuse oder kurzschwänzige Wühlmäuſe, ſind

nicht zu vergiften, sondern in Fallen zu fangen. Die Mäuse

werden mit Haut und Haaren gekocht, zerhackt und den Hüh

nern gegeben oder gefocht, aber unzertleinert den Schweinen

vorgeworfen. Seitdem man gelernt hat, die Mäuse mit Schwe-

felkohlenstoff und Typhusbazillen zu bekämpfen, ist der Ge-

brauch von Fallen in Feld und Wald eingestellt. Man wird

auf sie zurückgreifen. Verfasser hat mit gewöhnlichen Mauſe.

fallen, wie man sie in verschiedensten Konstruktionen überall

kaufen kann, im Walde große Ausbeute gemacht.

-

3. Ratten. Wenn die Wanderratte auch nicht zu den

forstlich schädlichen Tieren gehört, so soll sie hier doch erwähnt

werden. Auch sie muß verwertet werden als Hühner- und

Schweinefutter, aber und darauf sei ausdrücklich aufmerk.

jam gemacht

nachdem sie bis zum Zerfallen weich gekocht

ift, weil sie unter Umständen der Träger von Trichinen ſein

lann. Selbstverständlich dürfen vergiftete Natten nicht ver-

füttert werden; auch sie sind in Fallen zu fangen.

-

" Einige Detailangaben macht mit Beziehung auf die

Vogelwelt das „Illustrierte österreichische Jagdblatt" (Brünn).

ist ein Kronzeuge erster Güte. Es wird eine totale

,,Abänderung der Artgewohnheit" bemerkt. Diese wird

als „weitausholende , unsere ganze Naturanschauung

berührende Frage" richtig eingeschätzt von den Neu-

bearbeitern von Brehms Tierleben (IV . Aufl. Band 11

S. 32), die auch anerkennen, daß mein Bruder Lud-

wig Schuster neben Hugo Otto zuerst auf die

biologischen Umwälzungen aufmerksam gemacht hat :

Das Kaninchen ist aus einem Höhlentier

zum Freilandbewohner geworden. Im

Mainzer Becken namentlich) kann man beobachten, daß

das Kaninchen vielfach garnicht mehr in Höhlen

wohnt, im Waldgebiet fast durchweg nicht mehr. Er=

folgreiche Waldtreibjagden bet Schnee beweijen , daß

die Karnickel troz Schnees thre Baue nicht bezogen

haben. Andererseits wieder erfolgloses fünfstündiges

Frettieren im Februar bei schlechtem " Wetter ; es

sprang auch nicht ein einziges Kaninchen vor dem

Frettchen, alle Baue waren leer, dagegen trieben die

Frettierer öfters Kaninchen unter dem Gebüsch und

Strauchwerk hervor. „ Aus alledem ergibt sich, daß

das Kaninchen zum Schuße gegen die Witterung den

Bau garnicht mehr bezieht ; eine andere Veranlassung,

einen Bau aufzusuchen, hat es aber nicht" (Ludwig

"

So berichtet es 1907, daß die Sumpfſchnepfen in Deutschland

überwintern und dazu auch wieder häufiger geworden sind

(S. 117, A. Bütow) . Nr. 3 1908 meldet : „ Unter den Winter=

gasten (1907/08) zählte auch diesmal die Waldschnepfe, was

uns ein Beweis dafür ist, daß der Vogel in einer gewissen

Eingewöhnung bei uns peht. Man will das nicht gut haven,

denn durch diese Tatsache verurteilt sich immer mehr der

„Schnepfenstrich“, das heißt das Erlegen des Vogels im Früh-

jahre auf dem Anstande" (wo wir bekanntlich unsere eigenen

Brutſchnepfen erschießen) .

Selvst Laten in ornithologischen Dingen ist dies aufge=

fallen, denn in den „Munchener Neuesten Nachrichten" vom

15. April 1908 schreibt ein solcher : „ Bet warmem Herbstwetter

und milder „ offenei " Wintertemperatur treibt sich unjer Lang-

ſchnabel, deſſen eigentliche, ursprüngliche Heimat die Tundra

ist, zigeunernd da und dort herum, solange der Boden nicht

gefriert und der biegsam weiche Stecher nach reichlich vorhan-

dener Aesung wurmen kann. Daher besonders in den legten

betipiellos milden Wintern die große Zahl Lagerſchnepfen in

fast ganz Deniſchland, Lagerſchnepjen, die größtenteils bei uns

überwinterten, während nur eine verschwindende Minderheit

den Donauauen, dem mediterranen Gebiet, der Levante zu-

strebte. 3ft jedoch der Winter weniger gnädig, tritt plöglich

Barfroſt ein, so ist denn auch die ganze Geſellſchaft im Nu

verschwunden. Mit der gleichen, man möchte sagen, „Launen-

haftigkeit" vollzieht sich, beſonders merklich im Rhein und

Elbetal, die Rückreise. Auch bei dieser Gelegenheit pflegt

Scolopax sehr selten zielstrebig " zu reisen ; meist geht die

Fahrt etappe..weise vor sich, so daß häufig die bereits eintre.

tenden Muttersorgen unseren Eulenkopf zwingen, Station zu

machen, ehe noch das eigentliche, ursprüngliche Reiseziel er,

reicht ist" . Das legte bestreite ich insofern, als die Waldſchnepfe

wirklich bei uns endemischer Vogel ist, das heißt ein alteinge=

│ſeſſener Brutvogel, der nur nicht leicht beobachtet wird.

40*
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(diese Ausdrucksweise ist der alten Denkform an

gepaßt ; warum müssen sie weniger geeignet er=

scheinen " , wenn die Kaninchen dabei ebenso gut

existieren ?!) . So bewohnten sie in der Dürre des

Sommers 1904 selbst Sumpfgelände, dicht mit Rohr

und Schilf bewachſen“ , und „ auch nach der Dürre,

als sich längst wieder die gewöhnliche Waffermenge ein-

gestellt hatte, konnte man sie dort noch beobachten“ .

Hochinteressant ist nun, daß am Niederrhein, wie ich

aus den Mitteilungen schließen darf, die Kaninchen

aus ihrer veränderten Lebensweise noch nicht alle Vor-

teile gezogen haben , wie etwa am Mittelrhein im

Mainzer Becken. Hier nämlich haben sie direkte Vor-

teile von der Veränderung; sie sparen u . a. die müh-

selige Grabarbeit. Am Niederrhein aber hat sich der

Fortschritt noch nicht allen Zeitverhältnissen angepaßt,

es ist noch eine bestimmte Waghalsigkeit damit ver-

bunden, wenn dies zutrifft, was Otto behauptet :

Schuster). Hier finden wir deutlich den Grund an-

gegeben, warum das Kaninchen Baue anfertigte : Bum

Schutz gegen die Witterung ( andere Veranlassung hat

es nicht", denn Feinde hat es z . B. im Mainzer Becken

kaum und seine gefährlichsten Feinde können es eben-

Sogut unter die Erde verfolgen wie über dieser, z . B.

Frettchen, Wiesel) . Nicht aber ist im obigen der Grund

angegeben, warum es jetzt Freilandbewohner ge-

worden ist. Die Beobachter finden alle natürlich et

was sehr Merkwürdiges dabei , auch z . B. „Field "

(1909) , wenn in dieser Zeitschrift erklärt wird , daß

in schottischen Hochmooren Kaninchenwürfe über

der Erde in Grasbüscheln gefunden würden,

daß bereits viele derartige Fälle" bekannt seien , aber

als ungewöhnlich , merkwürdig angesprochen werden

müßten. Und doch ist gar nichts besonders Merk

würdiges daran, wenn man den näheren Zusammen

hängen nachgeht. Die wahren Gründe sind die ver=

änderten Lust , Temperatur- , Klima- , Witterungs-

verhältnisse. Die angebrochene wiederkehrende Tertiär-

zeit" (W. T.) gestattet dem Karnickel, zum Freiland.

bewohner zu werden. Oder richtiger muß man viel-

leicht sagen: Wenn das Kaninchen jezt Freilandbewohner

ist, beweist dies doch, daß auch die Witterung eine

andere geworden ist (gegen die schlechte Witterung hat

ja das Kanin früher die Höhlen angelegt) ; das be-

weist diese Tatsache im Zusammenhang mit allen an-

deren gleichen oder ähnlichen Erscheinungen, denn der

andere Schluß, der auch zulässig wäre, daß nämlich

das Kaninchen von sich aus ohne Grund anders ge=

worden sei, ist deswegen nicht zu gebrauchen , weil dann

merkwürdigerweise sich alle anderen Tiere, bei denen

gegenwärtig Veränderungen beobachtet werden , ohne

gemeinsame Ursache verändert haben müßten, während

in Wirklichkeit ein genereller Grund , der allen Er-

scheinungen zugrunde liegt , ohne merkwürdige Um-

schweise die Sachlage ganz natürlich erklärt. Hätte | Tertiärzeit" !Hätte

das Kaninchen sich allein verändert , so würde man

eben mit gutem Grunde sagen können : Die Verände=

rung hat individuelle Gründe. Tritt sie ganz allge

mein auf, so muß doch eine gemeinsame Unterlage vor-

handen sein, beziehungsweise die Veranlassung gegeben

haben. Auf diese gemeinſame Veranlaſſung, die wieder

kehrende tertiärzeitähnliche Zettepoche, lassen

alle Teilerscheinungen schließen. Die Verwandlung des

Kaninchens aus einem Höhlentier zu einem Freiland:

bewohner schildert für den Niederrhein Hugo Otto-

Mörs. Am Niederrhein gibt es eine Menge geradezu

idealer Kaninchenreviere, wo es weder an passendem

Baugelände noch an reichlicher Aejung gebricht. Troy

dem ſieht man die Kaninchen dort andere Dertlich-

keiten besiedeln, die für ihre natürlichen, angestammten

Lebensgewohnheiten „ weniger geeignet erscheinen müssen“

|

Ihre bei trockener Witterung angelegten, kurzen

Baue zur Aufnahme der Nachkommenschaft werden

leicht beim ersten heftigen Gewitterregen oder bei an

haltenden Niederschlägen so unter Wasser gesezt, daß

die Jungen ersaufen . Nicht selten findet man später

die Jungenbaue solcher Kaninchen auf hochgelegenen

Feldern ". Auch hier werden sich die Kaninchen den

Ortsumständen noch anpassen in weiter fortschreitender

Entwickelung und sie werden davon Nußen haben, ge

nau wie im Mainzer Becken. Aber festgehalten soll

dabei immer werden : Garnicht einmal speziell auf den

Nugen reflettiert legten Endes die Umwandlung, son:

dern sie tritt ein, weil sie eintreten muß. Die Ka-

ninchen halten es gewissermaßen im Bau nicht mehr

aus" . So muß die Veränderung eintreten , ja sie

müßte es wohl, auch wenn die Art Schaden davon

hätte und unter Umständen untergehen würde. Es

vollzieht sich alles unter dem Motto : „ Wiederkehrende

Tertiärzeit " ! Dieser Begriff ist von mir geschaffen.

"

IV.

Ich füge vorstehenden Ausführungen einen weiteren

allgemeinen Teil an. Meine Leser wissen vielleicht,

daß ich den gewaltigen, die Tierwelt tatsächlich revo=

lutionierenden Veranderungserscheinungen der

Gegenwart ein umfangreiches Buch widme, an dem

ich zur Zeit arbeite, worüber ich schon verschiedentlich

Mitteilung gemacht habe und zulezt auf Veranlaffung

des bekannten Astronomen Direktor Archenhold

bei meinem Vortrag in der Berliner „ Treptow Stern-

warte" am 6. Mai 1916 (voraussichtlicher Titel des

Werkes : Die Veränderung der Arten . Bd. 1 :

Revolutionierung der Vogelwelt infolge wiederkehrender

tertiärzeitähnlicher Tierlebensverhältnisse . Bd . 2 : Bio-

logische Umwälzungen im Säugetier , Fisch , Amphi=

bien-, Insektenreich in der Gegenwart ") . Ich bin schon
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auf das Thema zu sprechen gekommen in meinem :

„Vogeljahr, 20 Jahre Vogelbeobachtungen aus

meinem Vogelforscherleben in Deutschland , Desterreich

und allen angrenzenden Ländern Europas " (Korneu =

burg, Verlag Julius Kühkopf, Preis 5 Mk.) ¹) . Frei-

lich nur dem Eingeweihten werden diese Veränderungen

der gegenwärtig eriſtierenden Lebewesen sichtbar und

bekannt ; für diesen jedoch ist es eine Luft, den grund:

stürzenden Erscheinungen nachzugehen, sie zu erkennen

und zu verfolgen, eine. „Luft zu leben“ und zu

forschen ; denn beide sind in diesem Falle eins.

---

Mein Kärtchen Fig. I

veranschaulicht die Ver=

breitung des Feldhafen

chens

und des Eichhörn-

Unser Hafe

bewohnt ein verhältnis-

mäßig fleines Gebiet,

Europens Wald- und

Kulturland ; und es ist

doch merkwürdig, daß

ein Verbreitungskärtchen

desWeizen etwa genau

dieselbe Fläche bedecken

würde wie das
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Fig. I.

die neue Nomenklatur von Brehms neuestem Tierleben

(IV. Aufl. ) mit „ europaeus " , nach Gadow in

Bronns „Klaſſen und Ordnungen des Tierreichs"

durchgeführt streng nach dem Prioritätsgesetz - somit

älteste Nomenklatur!, von Pallas mit ebenso

viel Recht gewählt wurde wie das bisher gebräuchliche

Linnesche „ timidus" (unser Haſe iſt ebenso furchtſam

wie spezifischer Europäer) 1) . Um die Sache interessant

und noch anschaulicher zu machen , füge ich die Ver-

breitungskarte der Fasanen bei . Was ich auch vom

Feldhafen glaube, ist mir bei den Fasanen ganz un-

zweifelhaft gewiß : Daß

die Eroberung der

falteren Teile unse-

rer Erde erst in neue

rer Zeit stattgefun-

den hat und noch nicht

Verbreitungsgebiet des Hasen

Verbreitungsgebiet des Eichhörnchens--

obiger Skizze (mit einer weiteren Ausladung nach

Often), worauf m. W. bisher niemand aufmerksam

gemacht hat. Zugleich zeigt hier mal eine Karte, daß

21) Hierüber urteilt Staatsanwalt Bacmeister Heil-

Fromn : Es ist wohl kein Gebiet der Ornithologie, das hier

nicht fürzer oder ausführlicher behandelt wird : das Zugvro-

blem, Vernunft und Instinkt, Nists und Brutgeschäft. Eheleben,

Schußfärbuna, Brut- und Schlafftätten, Albinismus . Verbrei-

trna, dies alles und noch mehr wird in anregender und geift

voller Weise behandelt Es versteht sich von selbst, daß auch

die Svezialität des Verfaffers niht unerwähnt bleibt: die

von ihm aufgestellte Lehre, daß ornithologische

und entomologische ( Entomologie das ist Insektenkunde)

Anzeichen für die Wiederkehr einer tertiärzeit-

lichen Verbreitung der Vogel- und Tierwelt über-

haupt vorhanden sind, daß wir mit anderen Worten einer

wärmeren Zeitevoche entgegengehen, welche eine Umwälzung

im biologischen Charokter unserer Vogelwelt und ebenso auch

in der geographischen Verbreitung der Arten heraufführen wird.

Hierauf kann hier des näheren nicht eingegangen werden. So'

biel ift aber zu sagen, daß Schufter diese seine These

mit so reichhaltigem Beweismaterial im bespro

chenen Buche und anderen Ortes belegt hat , dak

ihr beizubflichten ist. Mit dem bisher erwähnten ist

aher das Buch noch nicht erschvft. Es ist ihm noch ein Bil-

derfaal der Ornithologen beigefügt, der in gut getroffenen Ab-

bildungen die wichtigsten Forscher der Vogelkunde mit je einem

furzen Abriß ihres Lebens und ihrer Bedeutung für die Wissen

schaft bringt. Und endlich sind noch dem Werke eine stattliche

Anzahl wohlgelungener und charakteristischer Vogelbilder bei-

gegeben. Erwähnen wir noch zum Schlusse. daß der Ver-

faffer in der Einleitung seines Buches in pietätvoller Weise |

--
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Gez. vom Verfasser.

abgeschlossen ist. Bei den

Fasanen ist dies ganz

offenkundig. Denn der

ganze graue Latschen

bon der Küste des

Marmarameeres, Dar-

danellen und Hellespont

bis England und Süd-

schweden ist erst in allerneuester Zeit, ' wahrschein=

lich erst ungefähr seit dem Mittelalter und in der

Hauptsache gerade erst im vorigen Jahrhundert hin-

zugekommen. Die Fasanen haben sich Europa auf

Schusters Rappen vom Balkan her erwandert, find

auch ausgesetzt worden, haben aber auch in Ostasien

einen Vorstoß nach Norden gemacht, wie figura zeigt.

Wie unvergleichlich ruhig hebt sich dagegen die in fich

geschlossene Ellipse der Sprosser- bezw. Nachtigall-

verbreitung ab (vergleichsweise eingezeichnet) ! Auch

die Verbreitung des Eichhörnchens kennzeichnet sich

ein Bild seines verstorbenen Vaters (Pfarrers in Frischborn-

Vogelsberg ), eines Vogelfreundes von echtem Schrot und Korn,

entworfen hat, so ist es durchaus berechtigt, wenn wir diefe

neue Arbeit Wilhelm Schufters als eine überaus reichhaltige,

anregende und wertvolle bezeichnen.” Ich laffe diese Worte,

ausdrücklich sei es bemerkt, hier nicht wiederholen, um pro

domo zu reden (bitte auch betreffs der Lobeserhebungen, von

denen ich absolut tein Freund bin, um Entschuldigung), sons

dern um das Urteil eines gewiegten Tierkenners und vortreff-

lichen Ornithologen zur Geltung kommen zu laſſen.

- >

1) Vielleicht schwebte manchem die Frage auf dem Mund:

Wie kann diese Nomenklatur die älteste sein? Pallas

lebte doch 1741-1811 und der nordische Pastorssohn Linné

ſchon 1707—1778 . „Da staunt der Laie" und der Fachmann

wundert sich nicht. Linné benannte mit timidus ſeinen

skandinavischen Schneehasen (so auch im neuen Brehm), nicht

unseren Feldhafen Lepus europaeus. Ebenso wird sich auch

noch mancher altergraute, ehrwürdige Weidmann daran ge-

wöhnen müſſen , das umständliche Oryctolagus cuniculus L.

(Kaninchen) zu lesen statt Lepus cuniculus L.
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-

Fig.II

durch eine ähnliche, nur länger gestreckte und höher

in den Norden reichende Ellipse. Ich vermisse dieſe

so sehr instruktiven Kärtchen im neuesten Brehm.

Soviel aber steht mir jedenfalls fest : Viele Tiere find

in ihrem Areal noch nicht stabil, und manche Arten

heute weniger als je . Dahin darf man ruhig auch

die Wanderzüge der Nager (Lemminge, Ratten) aus-

legen. Hafen hat man in Scharen von 5-600 Stück

wandernd getroffen . „ Wafferratten , Eichhörnchen , Hafen,

ja fogar Siebenschläfer also auch echte Winter

schläfer machen sich in Sibirien scharenweise zu

gelegentlichen Wanderun-

gen auf" (Midden=

dorf). Auf der Tai-

myrhalbinsel scheint der

Anstoß nomentlich durch

starke Winterkälte ver-

anlaßt zu werden, wo-

bei die Tiere sich von

den höheren Lagen der

Bergzüge in niedere

ziehen. Die Parallele

zu den Zugvögeln liegt

auf der Hand. Noch ist

die Blutwärme nicht

60-

40-

warmen Januar 1913 spielten oder vielmehr nur in

der einen Nacht vom 12. auf den 13. Januar, wo

vorübergehend verhältnismäßig hoher Schnee gefallen

war. Die Kaninchen im Mainzer Becken hatten nåm-

lich auffallender Weise weder durch die große Sommer-

hiße 1911 („ Glutjahr“) , noch durch die anhaltende

Nässe 1912 ( Flutjahr") im geringsten gelitten ') . Die

Sommerwärme bezw. auffallende Hike 1911 schadete

dem Tier deshalb nicht, weil es sich bei möglichst viel

Wärme offenbar wohl fühlt, was darauf schließen

läßt, daß der Ausgangspunkt seiner geographischen Ver

Verbreitungsgebiet der Fasanen

Verbreitu:asgebiet derNachtigall(Sprosse
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Gez. von Frau Pfr . B. A. Schuster, geb. Freiin von Forſtner.

ausreichend, auch der stärksten Kälte zu trogen" (Sim-

roth ).

Ganz eigentümlich ist die Rolle, welche die Kanin-

chen des Gonsenheimer und Budenheimer Waldes im

1) Wie ich über die Simrothiche Thefe urteile, habe

ich an anderer Stelle ( „ Geifte kampf der Gegenwart" 1916)

folgendermaßen firiert : Die Entwickelung des Lebens und ſeis

ner Formen erklärt viel besser als Darwins Zuchtwahllehre

eine neue Theorie, die ein deutſcher Gelehrter, Simroth ,

an die Stelle des Darwinismus gefeßt hat : Die Erdpendu

lationstheorie. Die Reibisch : Simrothiche Erdpendu-

lation schaltet den typischen Darwinismus vollſtändia au®, in-

dem fie eine Verschiebung der Tierwelt bald in wärmere, bald

in kältere Lage, und damit ihre Umwandlung nachweist. Der

Leipziger Universitätsprofeſſor Dr. Simroth fagt selbst auf

S. 37 feines dicken Werkes „Die Erdvendulationstheorie“

(Leipzig 1907) bei der Abſchäßung ſeiner Theſe in ihrem Ver-

hältnis zu Darwins These: „Der Kampf ums Dasein ers

scheint jest weniger als ein Konkurrenzkampf der verſchiedenen

Lebewesen untereinander, wiewohl vereinzelte beglaukiate Bet-

ſpiele von der Ausrottung einer Pflanze oder eines Tieres

durch ein anderes vorliegen, er wird jest viel mehr unter den

Gefichtspunkt der klimatischen Auslese aerückt. So ordnen sich

die Einzelfaktoren des Darwinismus ohne weiteres unter : ein

kosmisches Gefeß , das der Stellung der Erde zur

Sonne, triti für fie ein." Die Erklärung der Entwickelung

durch ein Weltgesek, ein losmisches , erscheint uns jüngeren

Forschern viel natürlicher als der typische Darwinsche struggle

for life. Die Ent- oder Auswicklung der Tierwelt, die für

jeden klar Blickenden eine Tatsache ist, kam zustande durch die

Verschiebung der Tierwelt bald in kältere, bald in wärmere

Erdlagen.

breitung mehr im Sü-

den Deutschlands oder

füdlich von Deutschland

als nördlich von unse

ren Breitegraden liegt.

Die Naffe 1912 hätte

dem Kaninchenbestand

wohl sicher geschabet,

wenn fie fich im Main-

zer Becken mehr geltend

gemacht hätte ; dieses

warme Sandbecken hat

bekanntlich unter der

Nässe 1912 nicht sonder

lich gelitten. Im warmen Winter 1912/13 aber hatten

die Kaninchen genug junges, faftiges Grün zu freffen,

da ja die Pflanzenwelt so ungewöhnlich früh ausge-

schlagen hatte (z. B. die Stechpalmensträuche , Jlex ,

hatten in den Wäldern des bergisch-märkischen Landes

und bei Heilbronn bereits Anfang Januar 1913

die typischen Frühlingstriebe herausgestoßen , die be-

kannten zwei zarten hellgrünen Blättchen an der

Spitze der Zweige) . Nun kam aber die eine Nacht

mit hohem Schnee und deckte alles zu . Da nun die

Kiefernwälder von Mainz bis Ingelheim volltau:

fender Oryctolagus cuniculus ftecken und diese nichts

zu freffen hatten, so tam „Not an den Mann". Was

taten fie? Mitten im Wald hat Baron von Wald-

hausen vor einigen Jahren ein großartiges Schloß

Waldhausen, das auf der den ganzen Mainzer Lénia-

forſt beherrschenden Höhe gelegen ist , errichtet , weithin

sichtbar dem auf dem Rhein fahrenden Touristen, und

unterhalb des Schlosses Waldhausen sind nach Buden-

heim zu ganz umfangreiche gärtnerische Anlagen her-

gestellt. In diese brachen die zahlreichen Kaning durch

1) Wer sich noch zu erinnern vermag, denkt an das von

einer Zigeunerin prophezeite Gluts, Flut , Blutjahr, vergl.

meinen Aufſaz : „ Glut-, Flut-, Blutjahr ! Prophezeiung einer

Zigeunerin für die Jahre 1911 , 1912 und 1918" in der Fas

milienwochenschrift : „Aus Zeit und Leben" vom 15. Mai

1913. Das Blutjahr ist auch eingetreten, allerdings hat

es sich um ein Jahr verspätet, kam erst 1914, aber dann gleich

in verstärkter Auflage!
Schuster.
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und machten sich an die jungen Obstbäume. Wir

haben hier ein klaffisches Beispiel 1. für die Baum

wertvernichtung durch Kaninchen in einer einzigen

Nacht, 2. für die ganz bestimmte Geschmacksrichtung

des cuniculus (leider konnte die Feststellung dieser

Tatsachen im neueſten Brehm keine Aufnahme mehr

finden ! ) Der Schloßherr Baron von Waldhausen

hat im weiten Bogen um die ganze Runde der An=

lage eine Reihe von Quitten und Mispeln ge=

pflanzt. Hinter dieser ersten Reihe von Pomazeen

ſtehen Nüffe (Blut-, Lamberts- , Haselnuß). Die Ka=

ninchen haben dieſe zweite Reihe nicht angerührt, da-

gegen sämtliche Bäumchen der ersten Umfaffungs-

reihe rundum am Unterteil des Stammes abgenagt,

sowie einige der hinter der zweiten Reihe mehr nach

dem Innern zu stehenden Pomazeen. Daß die Tiere

nur die erste Bäumchenreihe angingen und nicht die

zweite, hat sicher wohl darin seinen Grund, daß die

Quitten und Misveln für den Geſchmack

dea Kaninchens füße Rinde haben, die Nuß

forten aber bittere , was ein ganz neues Licht auf

die bestimmte Geschmacksrichtung des Kaninchens wirft

Nur da und dort war ganz vereinzelt auch ein Nuß-

flämmchen angegangen, und zwar immer nur wenig,

und es erſchien dies als eine ungewollte oder unbe-

absichtigte ” Verwechselung . Es kam wohl auch hinzu ,

daß die Tiere von der niedrigen Kieferndickung aus

erft über ein freies Feld laufen mußten, ehe sie die

Obstbäumchen erreichten , und dadurch wohl schon etwas

in ihrem Sicherheitsgefühl geftört , wagten sie sich im

allgemeinen nicht mehr viel weiter an die hinteren

oder inneren Reihen von Obstbäumchen. Es braucht

kaum gesagt zu werden, daß die Stämmchen gerade

in Kaninchenhöhe oberhalb der Schneedecke angenagt

worden waren. Die dem Untergang geweihten Băum=

dhen wurden durch neue ersetzt.

Ueber den Wandertrieb und die freie Bewegung

der Eichhörnchen, die neuerdings auch im Winter

beobachtet wird, finde ich von A. Bülow noch fol-

gende Notiz :

Der Wanderzug, der dem Tier im Norden beson-

ders eigen ist, bekundet sich auch bei uns. Ueberall,

wo Nahrung zu finden ist, findet es sich ein : im

Dohnenſtriche ſtellen ſie den Droffeln nach; im Vor-

winter, wenn die Bucheckern noch auf den Bäumen

figen, find sie im Buchenschlage zu finden ; später ver-

schaffen sie sich die Kerne des Hainbuchenfamens,

der bekanntlich bis in den Nachwinter an den Zweigen

fizen bleibt. Dagegen verschmähen sie den Sa-

men der Akazie gänzlich. Im hohen Winter

ziehen fie fich wandernd nach Fichtenbeständen hin .

Ueberall aber ist das Eichhorn im Frühjahr zu Hauſe

und namentlich in dichten Laubbeständen, wo die Vögel

zahlreiche Nester bauen. Selten erstreckt sich seine

Wanderung über weite, unbestandene Flächen, dagegen

habe ich häufig die Beobachtung gemacht, daß es auf

hohen, dichtbelaubten Wegbäumen weiter wechselt („ Lei=

tung " , Schuft.) . In meinem Heimatsdorfe befand sich

ein großer Dorfplatz, der mit Birken, Buchen, Linden

und Kastanien fast dicht beſezt war so daß das Dorf

einem Garten glich ; hierher kamen häufig Eichhörnchen

in dem Schutz der großen Bäume, die überall die

Straße befäumten. (Anfang Juli 1916 sah ich ein

Eichhörnchen am Wunnenſtein (Neckarlande) eine halb-

reife Walnuß verzehren . Schuft. )

Die Vorliebe des Eichhörnchens für Vogelnester

bekundet es selbst in seinen Wohnungsverhältnissen.

Es hat mehrere Wohnungen, wie alte Krähenhorste,

Elsternnester usw. Auch Höhlungen in Bäumen, am

liebsten in hohlen Ståmmen, baut es aus oder benutt

fie zum vorübergehenden Aufenthalte. Lenz hat be-

obachtet, wie Eichhörnchen das Eingangsloch zu Staren-

fästen erweiterten, um ihre Wohnung darin aufzu-

schlagen.

Die Ansichten des mir eng befreundeten Wemer

über die verschiedenen Spielarten der Eichhörnchen-

nester, die aus den Westfälischen Jahrbüchern für

Naturkunde auch im neuen Brehm (IV. Aufl. )

Aufnahme gefunden haben, vermag ich nicht ganz zu

teilen. Insbesondere glaube ich nicht, daß das Eich-

horn speziell Fallen in Nestern baut, um Vögel darin

zu fangen.

"Mit der wiederkehrenden tertiärzeitähnlichen Tier-

Lebensperiode ", dem von mir geprägten und zuerst

erklärten Begriff, haben die zulezt gemachten Bemer-

kungen nichts zu tun . Ich machte sie en passant

und weil sie im Zusammenhange stehen mit den An=

gaben im neuesten Brehm (IV. Aufl. ) . Die Betrach=

tung der Tierwelt aber im Lichte meiner These ist

nicht allein ungewöhnlich anziehend, sondern gibt für

viele bisher rätselhafte Erscheinungen mühelos Er=

klärung . Da ich in erster Linie Ornithologe bin ,

könnte ich fast für jede Vogelart ungewöhnliche neu-

zeitliche Erscheinungen auf die Wiederkehr tertiärzeit-

lichen Tierlebens zurückführen , nach dieser Richtung

hin genügend begründen und leicht erklären. Wie sich

die Forscher zu meiner These stellen, habe ich in

den Jahrbüchern der Wetterauischen Gesellschaft für

Naturkunde durch Zusammenstellung ihrer Aeußerungen

fargelegt.
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Die Forstwirtschafts-Philosophie der

Gegenwart

von Heinrich Weber, Großh. Heſſ. Forſtaſſeſſor.

(Schluß.)

II. Das Wappes'sche System der Forstwiſſenſchaft.

Der I. Teil dieser Abhandlung gipfelte in der Er-

kenntnis daß die Forstwissenschaft eine praktische, besser

gesagt eine Gemeinschafts- oder Willens -Wissenschaft

ist. Es wurde der Versuch gemacht, den Nachweis zu

erbringen, daß es nicht gerechtfertigt erscheint , unsere

Wissenschaft als eine theoretische Geisteswissenschaft

(wie Wappes) oder gar als eine theoretische kombinierte

Wissenschaft (wie Kazer es tut) aufzufassen . Es liegt

auf der Hand, daß das Wappes'sche System, das ja

bekanntlich für eine geisteswissenschaftliche Forstwissen

schaft berechnet ist , für eine gemeinschaftswissenschaftliche

Forstwirtschaftswissenschaft als Einteilungsprinzip nicht

in Betracht kommen kann . Eine Kritik des Wappes'schen

Systems von meinem Standpunkt aus ließe sich also

ganz kurz und einfach damit abtun, daß ich sagen

würde: Unsere Wissenschaft ist Gemeinschaftswissenschaft

und kann nur Gemeinschaftswissenschaft sein ; ein für

eine geisteswissenschaftliche Forstwissenschaft aufgestelltes

System ist also von vornherein als unbrauchbar ab-

zulehnen.

Eine andere Frage ist es jedoch, ob sich das System

von Wappes für eine als Geisteswissenschaft aufgefaßte

Forstwissenschaft, für die es ja geprägt ist, wirklich

eignet. Der Untersuchung dieser Frage soll im Fol-

genden näher getreten werden. Vorher soll jedoch die

Wappes'sche Stellungnahme zu den älteren Systemen

der Forstwissenschaft kurz beleuchtet werden.

Zu den vorhandenen Systembildungen hat Wappes

sowohl in seinen „ Studien über die Grundbegriffe und

die Systematik der Forstwissenschaft “ als auch ganz

besonders in seiner Abhandlung im „ Lorey'schen Hand-

buch" Stellung genommen.

Ich gestatte mir nun einige kleinere, belanglose

Fehler, die Wappes in der Literatur unterlaufen sind,

kurz zu berichtigen . Herr Regierungsdirektor Dr.

Wappes ist ein vielbeschäftigter und verantwortlicher

Verwaltungsbeamter und entfaltet nebenbei auf wiffen-

schaftlichem Gebiet eine rege Tätigkeit. Zudem hat er

sich von vornherein ausdrücklich entschuldigt für den

Fall, daß seine Ausführungen kleinere Mängel enthalten

sollten. Ich hoffe, daß man mir diese Hinweise nicht

verübelt und sie für das nimmt, was sie sein wollen,

Richtigstellungen im allgemeinen wissenschaftlichen In-

tereffe.

In der erstgenannten Schrift befaßt sich Wappes

nur mit einem der älteren Systeme, nämlich mit

dem System Hundeshagens. Wer über das"

Thema schreiben will " , so führt er auf S. 55 aus,

„das ich mir in vorliegender Arbeit gestellt habe, muß

auf Hundeshagens „ Enzyklopädie der Forstwissenschaft“

zurückgehen: erstens, weil nirgends die einschlägigen

Fragen so ausführlich behandelt worden sind und

zweitens, weil Hundeshagen in seinem System, obwohl

es eigentlich der erste Versuch war, bis heute in

Umfang und Folgerichtigkeit nicht übertroffen wurde. "

Es ist nicht richtig das Hundeshagen'sche Syſtem als

den ersten Versuch eines Systems unsrer Wissenschaft

zu bezeichnen . Es ist genau betrachtet garnicht so

originell, als man gewöhnlich annimmt und in allen

Büchern über forstwissenschaftliche Syftematik lieft.

Nicht allein bei Wappes, auch sonst findet man es in

unserer Literatur immer und immer wieder so dar

gestellt, als ob Hundeshagen der forstlichen Welt sein

System als eine funkelnagelneue, durchaus originelle

Schöpfung fir und fertig zu Füßen gelegt hätte. Das

ist ein Grundirrtum ! Daß die älteren Systeme auf

den Ausbau des Hundeshagen'schen Systems nicht ohne

Einwirkung bleiben konnten , ist ganz selbstverständlich.

Ohne die Systeme eines Moser , eines v. Burgs:

dorf und eines Walther wäre auch das Hundes:

hagen'sche System nicht denkbar. Darüber besteht kein

Zweifel, daß ohne die Gedankenarbeit dieser Vorgänger

Hundeshagen auf systematischem Gebiete niemals fo

Großes hätte vollbringen können . Von v. Burgs-

dorf sagt ja Hundeshagen selber auf S. 6 seiner

Enzyklopädie der Forstwissenschaft " (2. Aufl. Tübingen

1828) : „ Mit Recht gebührt dem talentvollen durch

Gleditsch wohl unterrichteten Burgsdorf das

Verdienst, in seinem 1788 erschienenen und 1796 dură

einen zweiten Teil fortgefeßten Forsthandbuch" zuerst

ein vollständiges System der Forstwissenschaft aufgeſtellt

und dieselbe dadurch eigentlich begründet zu haben."

So anfechtbar diese Behauptung Hundeshagens im

übrigen auch sein mag, dieser Satz zeigt auf jeden

Fall klar und deutlich, daß Hundeshagen weit davon

entfernt war, in sich selber den Begründer des ersten

forstwissenschaftlichen Systems zu erblicken .

"

"

"

"

Von großem Einfluß ist ohne Zweifel auch das

System Fr. L. Walther's auf das Hundeshagen'sche

System gewesen. Hierauf ist in der Literatur noch

nicht gebührend hingewiesen worden . Walther schreibt

in seinem Lehrbuche der Forstwiffenschaft" (2. Aufl.

Gießen 1803) : Was nun die Forstwiffenſchaft selbst

anbetrifft, so teilt man fie in die Privat- und Staats-

Forst-Wissenschaft. “ Damit hat Walther einen der

Grundgedanken des Hundeshagen'schen Syftems schon

auf das deutlichſte ausgesprochen und bezüglich desselben

muß ihm unstreitig die Priorität zuerkannt werden.

Walther hat deshalb ein Anrecht auf einen Ruhmes :

anteil. Wenn auch sein Anteil nicht dem eines Hundes:
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hagen vergleichbar ist, so ist sein Verdienst deshalb

doch nicht gering einzuſchäßen. Auch die Großen im

Reiche der Wissenschaft und Kunst find in hervor

ragendem Maße auf die Arbeit ihrer Vorgänger an-

gewiesen. Selbst Goethe sagt von sich in den Zahmen

Xenien":

„Gern wär ich Ueberliefrung los

Und ganz original ;

Doch ist das Unternehmen groß

Und führt in manche Qual.

Als Autochthone rechnet' ich

Es mir zur höchsten Ehre,

Wenn ich nicht gar zu wunderlich

Selbst Ueberliefrung´ wäre.“ ?

Hierdurch wird natürlich das große Verdienst, das

ſich Hundeshagen um unsere Wissenschaft und ganz

besonders auch um deren systematische Einteilung er-

worben hat, nicht im geringsten geschmälert. Und

dann kommt als sein Hauptverdienst noch hinzu, daß

er seine systematischen Pläne auch in die Tat umgesetzt

hat, indem er in seiner Enzyklopädie zum ersten Male

ein seinem System entsprechendes vollständiges Gebäude

der Forstwissenschaft aufgeführt hat.

In seiner Abhandlung im Lorey'schen Handbuch

schickt Wappes seinem „ organiſchen “ System ein ganzes

Kapitel voraus, das die Ueberschrift trägt : Geschichte

und Kritik der Lehrsysteme" .

"I

Als Gegner einer praktischen " Forstwissenschaft

verwirft er darin auch alle für eine solche berechneten

Syftembildungen, d . h . aber alle bisher aufgestellten

Systeme der Forstwissenschaft. Für diese prägt er

den Ausdruck Lehrsysteme".

Auch hier möge mir gestattet sein , auf einen kleinen

Irrtum von Wappes kurz hinzuweisen . Wappes sagt

auf S. 15 : „ die Heß'sche Stoffabgrenzung kann insofern

als ein Fortschritt betrachtet werden, als die vorberei-

tenden Naturwissenschaften von der Fachlehre abge-

schieden find . Auch die Unterscheidung von Grund-

und Hilfswissenschaften ist im Prinzip zutreffend . "

Hierzu ist zu bemerken , daß Heß nicht der erste war,

der diese Neuerungen in die Literatur eingeführt hat.

Eine Unterſcheidung zwiſchen Grund- und Hilfswiffen:

ſchaften macht schon Müller im Jahre 1824

( Lineamente zur Theorie der Forstwissenschaft im

Geifte der lebenden Natur und der positiven Staaten=

Einrichtung. " Abh . in der „ Zeitschrift für das Forst-

und Jagdwesen mit besonderer Rücksicht auf Baiern. “

II. Bd . 3. Heft S. 77 und 4. Heft S. 52 f. Bamberg) .

Als Grundwissenschaften bezeichnet er (S. 53) die

„ Erkennungslehre der Holzpflanzen“ und die „ Staats-

lehre" , Hilfswissenschaften sind nach ihm (S. 56) :

„Mathematik“, „Chemie", Physit". Die gleiche

Unterscheideng findet sich in demselben Hefte (4) der

genannten Zeitschrift in einer Rezension der Widen-

1916

mann'schen Schrift : das System der Forstwissenschaft ".

Der Rezensent (der mit Müller identiſch zu ſein ſcheint)

fagt dort auf S. 127 : „Referent macht indeſſen einen

Unterschied zwiſchen Grund- und Hilfswiſſenſchaften .

Erstere enthalten die Lehren, von welchen die Funda-

mentalsäge der Forstwiſſenſchaft ausgehen, lettere be=

greifen die unentbehrlichen Vorkenntnisse zum richtigen

Auffaffen derselben und bieten mannigfaltige Kennt-

niffe dar, welche zu deren Erläuterungen benutzt werden.

Hiernah sind die Botanik und die Staatslehre Grund-

wissenschaften der Forstwissenschaft, die Mathematit,

Chemie, Physik, Technologie usw. unentbehrliche aber

nügliche Hilfswissenschaften derselben . " Auch Cotta

und Stumpf unterscheiden ſchon Grund- und Hilfs-

wissenschaften.

"

Für eine Abscheidung der vorbereitenden Natur-

wissenschaften von der Fachlehre tritt schon Theodor

Hartig in seiner Schrift : System und Anleitung

zum Studium der Forstwirtschaftslehre" (Leipzig 1858)

auf S. 10 f. ein . Ob diese Abtrennung, wie Wappes

meint, als ein Fortschritt bezeichnet werden darf, da-

rüber kann man verschiedener Meinung sein. Von

dem Anhänger einer „ praktischen " willenswissenschaft=

lichen Forstwirtschaft kann sie nur als Rückschritt be-

trachtet werden.

"Den Lehrsystemen " der älteren Syſtematiker , die

ja für eine praktische Forstwissenschaft berechnet und

deshalb für seine Forstwissenschaft nicht brauchbar

waren, stellt Wappes nun sein eigenes System ent-

gegen. Sein sog . „ organisches " System ist in der

Hauptsache eine Uebertragung des von einigen Staats-

wissenschaftlern wie L. von Stein und den älteren

Soziologen, wie Schäffle , angewandten organiſchen

Systemschemas auf die Forstwissenschaft bezw . ihren

Gegenstand . Wie L. von Stein den Staat und

Schäffle die Gesellschaft, so betrachtet Wappes die

forstliche Unternehmung als einen einheitlichen Orga-

nismus. Die forstliche Unternehmung ist ein geistiger

Organismus “ . Auf diese Annahme baut Wappes ſein

ganzes System auf. „ Das Wesen der forstlichen

Unternehmung", so sagt er, „ ift in ihrer Eigenſchaft

als einheitlicher wirtſchaftlicher Organismus zu ſuchen “ .

Das Wesen der forstlichen Unternehmung liegt jedoch

m. E. in der besonderen Eigenart ihrer Betätigung

und nicht in einer ihr angedichteten , auf alle mögliche

andere menschliche Zweckzusammenhänge, wie z . B. den

Staat, auch übertragbaren Eigenschaft eines Organiz-

mus. Wappes führt auf S. 43 weiter aus : „ Alle

Wissenschaften nun, deren Aufgabe die Erforschung

von Organismen, deren Inhalt die Erkenntnis ihres

Vorkommens , ihrer Beschaffenheit und ihrer

Lebensäußerungen ist , finden ihre Einteilung darin,

daß sie ihr Objekt mit Hilfe wissenschaftlicher Metho-

41
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den nach den drei eben genannten Richtungen hin er

forschen und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse nach

diesem Gesichtspunkte zusammenfassen". Ganz nach

Analogie der Zoologie und der Botanik, so meint

Wappes, ist deshalb auch die forstliche Unternehmung

nach drei Richtungen hin zu betrachten:

A. Geographisch und Systematisch ;

B. Nach der außeren und inneren Gestaltung

(Morphologie und Anatomie) und

C. Nach den Lebensäußerungen.

(Physiologie und Biologie.)

Ist diese Voraussetzung , daß man die forstliche

Unternehmung als Organismus betrachten und des=

halb zu ihrer Erforschung sich der gleichen Metho=

den und desselben Einteilungsschemas bedienen könne,

wie die Biologie bei der Betrachtung der tierischen

Organismen, ist diese Voraussetzung , mit der das

Wappes'sche System steht und fällt, haltbar? Oder

allgemeiner gesprochen : Ist die organische Methode

der Biologie überhaupt auf die wissenschaftliche Be=

trachtung menschlicher Zwecktätigkeit anwendbar ?

Echon C. Wagner äußert in seiner Besprechung

der Wappes'schen Studien („Naturw. Zeitschrift für

Land- und Forstwirtschaft" 7. Jahrg. 1909, Heft 10

S. 503-506) Bedenken darüber, ob eine glatte Auf-

teilung des Stoffs und damit ein praktisch brauch

bares System auf diesem Wege überhaupt gewonnen

werden könne. Darüber sind Zweifel immerhin noch

möglich, denn die Basis bildet ja einen Vergleich

zwischen Wirtschaft und Organismus und Vergleiche

heterogener Dinge pflegen zu hinken".

Wappes sucht einen diesbezüglichen Angriff auf

die Prämiffen seines Systems von vornherein damit

abzuwehren, daß er kurzer Hand auf die Anwendung

dieses Prinzips bei der Staatswissenschaft durch L. von

Stein und bei der Soziologie durch Schäffle , von

Lilienfeld u. a. verweist . Mit dem einfachen Hinweis,

daß es andere für verwandte Gebiete auch benußt

haben, ist jedoch noch keineswegs die Berechtigung der

Anwendung dieses Prinzips für die forstliche Unter-

nehmung bewiesen . Denn gefeßt , für die Staats-

wissenschaft und die Soziologie sei eine derartige Ana-

logie ganz an ihrem Plate, so ist damit noch nicht

gefagt, daß fie sich auch dann ohne weiteres für die

forstliche Unternehmung eigne. Die stete Wechselwir-

fung zwischen den einzelnen Teilen, wie sie für den

Staat und die Gesellschaft so charakteristisch ist, welche

die unmittelbare Veranlassung zu der Analogie mit

körperlichen Organismen gegeben hat, ist in der forst=

lichen Unternehmung bei weitem nicht in dem Maß

zu finden.

Doch man kann davon ja ganz absehen ; es dreht

sich ja hier um die prinzipielle Frage: ob die orga

nische Methode überhaupt auf menschliche Zwecktätigkeit

irgendwelcher Art angewendet werden darf? Diese

Frage aber muß verneint werden.

Die Soziologen selber sehen neuerdings immer

mehr von derartigen Analogiebildungen ab. Selbft

Schäffle hat bezeichnender Weise in seinem nach seinem

logie" (Tübingen 1906) jede biologische Analogie ver-

Tode von Bücher herausgegebenen Abriß der Sozio

mieden und in der Einleitung zu dieser Schrift aus:

drücklich darauf hingewiesen, daß er sich imstande fühle.

auch ohne die Krücken der biologisch - psychologischen

Analogien eine ziemlich vollständige Systemisierung

der sozialen Tatsachenkreise zu geben.

Es sei hier noch auf die kleine Schrift von Ludwig

Stein Wesen und Aufgabe der Soziologie" , Berlin

1898, hingewiesen. Ludwig Stein tritt darin für

eine Anwendung der empirisch induktiven bezw . ver-

aleichend -geschichtlichen Methode in der Soziologie ein,

bezüglich der biologischen Analogien aber vertritt er

die Ansicht, daß sie allenfalls als heuristische Not-

behelfe" herangezogen werden könnten . „Ist aber die

Soziologie solchergestalt wie die Geschichte selbst zu:

nächst und zu oberst Ereigniswissenschaft (Stein Stükt

fich hier auf die Rickert'sche Einteilung der Wiffen:

schaften in Gesetzes urd Ereigniswissenschaften ) , also

durch und durch empirisch , dann muß auch ihr metho

disches Verfahren ein empirisch-induktives , vor allem

ein vergleichend - geschichtliches sein . (lleber die ver

gleichend geschichtliche Methode f. Wundt, Logik).

Gegen diese empirische Bafis aller Soziologie verfün

digt sich nun die organische Methode; fie sucht nach

Naturaesetzen, statt sich bei empirischen Gefeßen, bei

der Konstatierung von sozialen Rhythmen zu beschei=

den ; fie erklärt das historische Leben nach dem Schema

des biologischen Geschehens, ohne sich des Unterschieds

zwischen Gesekeswissenschaft und Ereigniswissenschaft

bewußt zu werden; sie verfährt endlich deduktiv ftatt

induktiv."

=

"

"

Auch die Mehrzahl der modernen Nationalökono

men bezw. Staatswissenschaftler verhält sich gegen die

Anwendung der organischen Methode und Einteilung

in Staats- und Gesellschaftswissenschaften durchaus ab:

lehnend . So fagt Leris im Wörterbuch der Volks-

wirtschaft" (hrsg . von Elfter, 2. Aufl.. Jena 1907,

S. 927 f.): vor allem aber sind die Beziehungen,

die zwischen den Menschen in einer Geſellſchaft be

stehen , ihrem ganzen Wesen nach von den zwiſchen

den Zellen eines Organismus obwaltenden verſchieden :

es find nicht physikalische, chemische oder physiologische

Kräfte, sondern Erregungen des Geistes oder des Wil-

lens, Empfindungen von Bedürfnis und Befriedigung,

Lust und Unlust, Haß und Liebe und unser ganzes
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Intereffe am gefellſchaftlichen Leben beruht gerade da=

rauf, daß ihm diese spezifisch menschlichen Triebfedern

zu Grunde liegen, wie auch die Hauptprobleme der

Sozialwiſſenſchaft auf die Frage hinauslaufen , wie troß

der jedenfalls großen Freiheit des individuellen Den

tens, Fühlens und Handelns Regelmäßigkeiten in den

gesellschaftlichen Maſſenerscheinungen entstehen können .

Scheidet man aus dem gesellschaftlichen Zusammen-

hange das psychologische und bewußte Element aus ,

wie es durch die Paralelliſierung mit dem Leben eines

Organismus tatsächlich geschieht, so verliert die Sozio-

logie gerade das, was sie zu einer besonderen und

selbständigen Wiſſenſchaft machen kann“ .

"

Zum Schluffe feien noch die Ausführungen von

Dilthey in die Wagschale geworfen, der schon in

ſeiner 1883 erſchienenen epochemachenden Einleitung

in die Geisteswisſſenſchaften “ ( 1. Bd . Leipzig 1883)

die Unanwendbarkeit der biologiſchen Methode auf die

Geisteswiſſenſchaften überzeugend nachgewieſen hat. „ Der

Begriff des Organismus“ , ſo führt er auf Seite 39

dieses Werkes aus, „substituiert für ein gegebenes Pro-

blem ein anderes, und zwar wird vielleicht , wie schon

J. St. Mill bemerkt hat , die Auflösung des Pro-

blems der Gesellschaft früher und vollständiger ge=

lingen als die des Problemes des tierischen Orga=

nismus".

Was hier Mill von der Gesellschaft bemerkt, das

spricht Martin in seiner Besprechung der Wappes'-

ſchen „ Studien . . . . . . “ ( „Forstwiſſenſchaftliches Zen= |

tralblatt" Jahrg. 1909, S. 593–596) bezüglich der

Forstwirtschaft aus , wenn er sagt : „ Die hier begrün-

dete Systematik (gemeint ist natürlich die Wappes'sche)

darf wegen ihrer Eigenartigkeit gewiß Intereſſe be

ansprüchen. Manche treffende Analogien zwischen den

Organismen der Natur und der Wirtschaft lassen sich

aufstellen und verfolgen. Gegenüber der Ueberein

ftimmung muß man aber auch die großen Unterschiede

hervorheben , die zwischen beiden Lebensgebieten be=

stehen. Man darf insbesondere nicht verkennen , daß

gegenüber der unendlichen Mannigfaltigkeit der Natur

und dem Reichtum der Naturwissenschaften die ent=

sprechenden Vorgänge der Forstwirtschaft — insbeson-

dere was die Morphologie (Diensteinrichtung) und

Anatomie (Geschäftsbehandlung) betrifft - sehr ein-

fach sind und eine weit geringere Bedeutung haben.

Wenn nun Wappes zur Erwiderung auf einen

Angriff von nationalökonomischer Seite sagt: „Aus

der Naturwissenschaft möchte ich aber nicht den In-

halt, sondern nur das System, die Bildung und Ab-

grenzung der einzelnen Disziplinen übernehmen", so

ist dies gerade das, was im Vorliegenden beanstandet

wurde. Wappes hätte nicht ausdrücklich zu betonen

brauchen, daß er nicht den Inhalt der Naturwissen

-

| schaft auf unsere Wissenschaft übertragen wolle. Eine

derartige Absicht wird ihm wohl niemand zutrauen .

Es ist toch ganz klar, daß er von der Naturwiſſen-

schaft nur das Formale, d . h . die Methode oder das

System übernehmen kann Daß er dies tut, das habe

ich aber oben gerade angefochten . Dort glaube ich

nachgewiesen zu haben , daß die Anwendung der orga=

nischen Methode auf die Forstwiſſenſchaft im Wappes'=

schen Sinne, die, wie er selber zugibt , mit pſychiſchen

Affekten zu rechnen hat, nicht angångig ist .

„Nicht dadurch", so sagt Dilthey, „ erweisen wir

uns als echte Schüler der großen naturwiſſenſchaft-

lichen Denker, daß wir die von ihnen erfundenen Me-

thoden auf unser Gebiet übertragen, ſondern dadurch,

daß unser Erkennen sich der Natur unseres Objektes

anschmiegt, und wir uns so, zu dieſem ganz so ver-

halten, wie sie zu dem ihrigen. Natura parendo

vincitur".

Eine Anwendung der sogenannten organiſchen Me-

thode auf die wiſſenſchaftliche Erforschung menschlicher

Tätigkeit ist also grundsäglich nicht gerechtfertigt. Des-

halb ist es auch nicht langångig, den Stoff unserer

Wiſſenſchaft in die äußere Feffel eines fremden Syſtems

zu bannen. Die Form hat sich nach dem Gegenstand

zu richten und nicht dieſer ſich jener zu fügen . Damit

fällt aber auch das Fundament, auf dem Wappes

sein System errichtet hat. Mit seinen Vorausseßungen

stürzt es in sich selber zusammen Also selbst für die

Forstwissenschaft im Wappes'schen Sinne ist das soge-

nannte „ Organische System" als ihrem Gegenstande

inadäquat abzulehnen . Auch das System einer als

theoretische Geisteswissenschaft aufgefaßten Forstwiſſen=

schaft muß aus ihrem Gegenstand selbst hervorwachſen

und dem ureigenſten Wesen dieſes beſonderen Objektes

angemessen sein. Jeder Versuch , das Objekt einer

Wissenschaft in einen, von einem ganz anderen Gebiet

entliehenen , ihm nicht entsprechenden Rahmen zu span-

nen, kann von vornherein als verfehlt bezeichnet werden.

III. Die Wappes'sche Methodik der „Forstwirtschafts-

Wissenschaft“.

Die Methodit unserer Wissenschaft baut sich wie

ihr System, mit dem fie in einer innigen Wechſel-

beziehung steht, auf der Basis der Grundlegung auf.

Die Eigenart des speziellen Objektes unsrer Wiſſen :

schaft ist bedingend und richtunggebend für die Art

der Forschungsmethoden.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Methodit

verschieden sein muß je nach der verschiedenen Art des

Grundes, den man unsrer Wissenschaft legt.

Wer, wie Wappes, unsere Wissenschaft in einer

theoretischen Erfassung der forstlichen Unternehmung,

H. der tatsächlich ausgeübten forstwirtschaftlichend.

41*
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Tätigkeit, sich erschöpfen läßt, der kann auch nur die,

zur Erkenntnis dieſes besonderen Gebietes notwendigen

Methoden als Forschungsmethoden unsrer Wiſſenſchaft

gelten laffen.

Sehr viel komplizierter geſtaltet sich die Darstellung

einer Methodenlehre unfrer Wiſſenſchaft für einen Ver-

treter einer willenswissenschaftlichen Forstwirtschafts-

Wissenschaft" im Sinne des transscendental - logischen

Idealismus , wie sie im I. Teile dieses Artikels in

ihren Grundzügen angedeutet wurde.

"

Für ihn bildet ja das Studium der Forstwirt

schaft in concreto nur ein Glied seiner Wissen

ſchaft, die außerdem noch die, aus den drei großen

Gebieten der menschlichen Kultur , (dem der Natur,

dem des Beiſammen der Menschen" und dem des

„Gefühls des Schönen") herfließenden Grundlagen

der forstwirtschaftlichen Tätigkeit , denen Wappes in

seinem organischen " Systeme keinen Platz gönnt, und

zuletzt aber nicht zumindest die sich darauf aufbauende

Forstwirtschaft der Idee in sich faßt.

-

-

Er hat also neben den Methoden, die zur Er-

forschung der Forstwirtschaft in concreto die ihm

nichts als eine Kontrollinstanz ist dienen, auch noch

die besonderen Methoden der einzelnen Grundlagen,

als da sind die mathematischen , die mathematiſch-

naturwiſſenſchaftlichen, die biologiſch-naturwiſſenſchaft-

lichen, die kunstwissenschaftlichen, die juristischen, staats- ,

volkwirtschafts- und privatwirtſchafts- wissenschaftlichen

Grundlagen, und vor allem die den Aufbau der Norm

bewirkende Methode als Forschungsmethoden unsrer

Wissenschaft anzuerkennen und zu beglaubigen.

Doch diese Gedanken können hier nicht weiter aus-

gesponnen werden . Hier soll ja nicht eine Methode

dieser willenswissenschaftlichen Forstwirtschafts -Wissen:

ſchaft aeſchrieben, sondern nur eine Kritik der Wappes'

schen Methodit gegeben werden .

Im I. und II. Teile dieser Abhandlung wurde

ausgeführt , daß Wappes die forftliche Unternehmung,

die er ja als das Objekt seiner Forstwissenschaft an=

fieht, als einen geiftigen Organismus auffaßt und die

Wissenschaft von ihr nach einem „ organischen " System:

schema geordnet haben will.

Danach müßte man vermuten, daß er auch, in

Berücksichtigung der, zwischen System und Methode

herrschenden, Wechselbeziehung , für eine „ organische"

Forschungsmethode unsrer Wiſſenſchaft eintreten würde.

In ſeinen „ Studien über die Grundbegriffe und die

Syftematik der Forstwissenschaft" machtsich der Ein-

fluß der Wundt'schen Philosophie auf seine Anschau

ungen noch nicht sehr deutlich bemerkbar . Wappes

steht vielmehr noch ganz im Banne L. von Steins

und der älteren Soziologen. Er geht in seiner Ver-Er geht in seiner Ver-

gleichung der forstlichen Unternehmung mit einem

natürlichen Organismus noch sehr weit und verfehlt

auch nicht der angedeuteten Relation gebührend Rech-

nung zu tragen . Auf S. 34 sagt er : „Wenn wir

aber das Objekt unserer Forschung, die forstliche Unter

nehmung . . . . . als geistigen Einzelorganismus auf:

fassen, so müssen wir die gleichen Methoden anwenden

können , wie die Naturwissenschaft den körperlichen Or

ganismen gegenüber." Und er macht in der Tat den

Vorschlag, die von einem Biologen F. Dreyer für

die biologische Forschung vorgeschlagenen Methoden

auch bei der „forstwissenschaftlichen" Forschung zu ver

wenden. F. Dreyer unterscheidet (ich zitiere hier

nach Wappes „ Studien “ . . . . S. 34) : drei Methoden:

1. die deskriptiv registrierende (Linné) ,

welche die vorhandenen Erscheinungen als fest an-

nimmt und sie beſchreibt (entspricht der empiriſchen

Paul du Bois-Reymonds) ;

=

2. die historisch morphologische (Darwin).

welche das Verständnis der Formen durch Ver:

folgung ihrer Entstehung und Entwicklung an

strebt und

3. die ätiologisch - mechanische (gegenwärtige

Richtung), welche die Aufgabe hat, die inneren

treibenden Kräfte zu erforschen."

Diese Unterscheidung Dreyers", so führt Wappes

dann wörtlich aus, „ dürfte auch bei der forstwiffen:

schaftlichen Forschung anzunehmen sein. Es darf hier-

bei jedoch nicht die Auffassung Play greifen, als ob die

erste und zweite Methode ein überwundener Stand-

punkt sei. Die drei Metkoden müffen vielmehr neben:

einander angewendet werden und ergeben durch ihre

Anwendung den Inhalt der Forstwiſſenſchaft. “

Er stellt aber den Wert seines Vorschlags wieder

in Frage, wenn er sagt, die Forstwirtſchaft ſei als

geistiger Organismns kein sicher reagierendes Objekt,

wie der natürliche Organismus, sondern müſſe als

solcher mit psychischen Affekten rechnen, es gäbe daher

bei ihr nur Geseze der Wahrscheinlichkeit . Damit gibt

er aber zu, daß die naturwissenschaftlichen biologiſchen

Methoden , die er vorgeschlagen hat, für eine Geistes:

wissenschaft im Wundt'schen Verstande

unsere Wissenschaft seiner Ansicht nach ja sein

nicht ausreichen.

-

das foll

eben

In der vier Jahre später im Lorey'schen Hand-

buche veröffentlichten Abhandlung ändert er feinen

Standpunkt ganz wesentlich. Er hält zwar das „or:

ganische" System noch aufrecht , nicht aber die

organisch naturwissenschaftlichen Me-

thoden. Er scheint inzwischen eingesehen zu haben,

daß man in einer Geisteswissenschaft im Wundt'schen

Sinne doch nicht so ohne weiteres nach denselben Me

thoden forschen kann, als in den Naturwiſſenſchaften.

Und zwar verdankt er diese Einsicht, wie unzweideutig
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aus seiner leztgenannten Schrift zu entnehmen ist,

hauptsächlich dem Studium der „Logik" Wundts.

Meiner Ansicht nach hat er deſſen Darlegungen

nicht durchweg richtig aufgefaßt. Er bringt zunächſt

eine kurze Darstellung der allgemeinen Methodeneine kurze Darstellung der allgemeinen Methoden

lehre", die ja auch für die Forschungsmethoden unsrer

Wiſſenſchaft bedingende Geltung besitzen muß. Und

zwar bedient er sich hierzu eines gedrängten Auszuges

aus der Wund t'ſchen „ Methodenl
ehre

“, wie sie dieser

in seiner „Logit" entwickelt hat.

"Hierauf geht er zur Anwendung" der Me

thoden über und führt, indem er sich wieder auf

Wundt bezieht, auf S. 31 Folgendes aus : Hier

ergibt sich sofort ein schwieriges Problem, nämlich die

Verſchiedenheit des Objektes der beiden großen Gruppen

Natur- und Geiſteswiſſenſchaften, die in ihrer Rück

wirkung auch Einfluß auf die Methode hat. Die

Aufgabe der Naturwissenschaft besteht in der metho=

diſchen Erforschung der einzelnen Naturerſcheinungen.

Alle Naturforschung geht aus von der Sinnes

wahrnehmung. Im Gegensay dazu ist das Merkmal

geistiger Erfahrungsinhalte Wertbestim

mung, Zweckfezung und Willensbetätigung. Man kann

zuſammenſaſſend ſagen, die Naturwissenschaft wolle ihr

Objekt erklären , die Geisteswissenschaft es ver=

stehen. Die Natur kann als Mechanismus erkannt

werden, das Geistige bleibt irrational , d . h. mit den

Sinnen nicht zu faſſen und vorzustellen . Eine scharfe

Grenze in methodologiſcher Hinsicht ist jedoch nicht zu

ziehen. Wenn aber auch das Prinzip der Methode

nicht geändert wird, wenn es bei beiden Gruppen In-

duktion, Deduktion usw. gibt, so hat sich doch im

ganzen eine verschiedene Art des Vorgehens entwickelt.

Als spezifisch naturwissenschaftlich ist zu nennen das

Experiment, als spezifisch geisteswissenschaftlich die

Kritik und Interpretation. "

Ich möchte hier nur ganz flüchtig auf einen kleinen

Fehler in der Wappes'jchen Interpretation der Wundt'

jchen Gedanken aufmerksam machen. Im ersten Sate

des joeben angeführten Zitates spricht Wappes von einer

Verschiedenheit des Objettes der Natur-

und Geisteswissenschaften . Wundt aber bekämpft

gerade die Auffassung, daß die Natur- und die Geistes

wiſſenſchaften verſchiedene Objekte hätten ; und gerade

die Annahme, daß es nur ein Objekt der Erkenntnis

für diese beiden Arten der Wiſſenſchaft gibt, und daß

Deshalb der Unterschied dieser nicht in den Objekten,

sondern in der verschiedenen Betrachtungs-

weise dieses einen Objektes durch dieselben liegt,

ist der Grundpfeiler, auf dem er seine ganze Klassi

fikation der „reinen" Wiſſenſchaften in Naturwissen

schaften einerseits und Geisteswiſſenſchaften andrerseits

aufbaut.

Die Schlußfäße des Zitates dagegen sind wieder

ganz im Sinne Wundt's und stimmen auch überein

mit der Erläuterung der einschlägigen Ideen Wundts,

wie ich sie im I. Teile dieser Abhandlung gegeben

habe. Dort habe ich ausgeführt, daß nach Wundt

die Psychologie, die auch die allgemeinſte Geiſteswiſſen-

schaft genannt werden kann, es mit der unmittelbaren

Erfahrung zu tun hat, und deshalb auch als anschau-

lich bezeichnet werden kann, daß aber die Naturwiſſen-

schaft, die das gleiche Objekt hat , von der mittelbaren

Erfahrung ausgeht und daher begrifflich ist. Das

deckt sich voll und ganz mit der Erklärung, daß die

Naturwissenschaften mehr mit dem Experiment , die

Geisteswissenschaften mehr mit der Kritik und der In-

terpretation arbeiten. Als Anhänger des trang -

scendental - logischen Idealismus , wie ihn

Cohen u. A. gelehrt haben , kann ich mich mit der

Philosophie Wundt's, die ja mehr realistisch

und psychologistisch ist , nicht einverstanden er=

klären . Ich bin mir indes meiner Schülerſchaft in der

Philosophie zu sehr bewußt, als daß ich mich ver=

messen könnte, mich auf eine Kritik der Methoden-

lehre Wundts einzulaſſen. Eine solche zu geben ,

das ist Sache der reinen Philosophen .

Hier liegt mir nur daran festzustellen , daß sich

Wappes in seiner „ Grundlegung . . . . " auf die Me-

thodenlehre Wundis beruft und damit seine Meinung,

wie er sie in seinen „ Studien . . . . “ an den Tag legt,

von Grund auf ändert. Im Banne der Wundt'schen

Philoſophie wirft er die früher empfohlene „ organiſche “

Methode über Bord und bekennt sich zu den, von

Wundt für die Geisteswissenschaften vorgeschlagenen,

Methoden. Gegen diese Entwicklung ist an und für

sich nichts zu sagen, im Gegenteile, sie ist sogar sehr

erfreulich. Aber wenn die organische Methode

als unbrauchbar fallen gelassen wird, kann da das

organische System noch mit Recht aufrecht er=

halten werden ? Organische Methoden laſſen ſich

nur mit einem organischen System und geiſtes =

wissenschaftliche nur mit einem geisteswissen-

schaftlichen System vereinbaren . Ein „ organisches “

System für die Forschung einer Wissenschaft, die nur

mit geisteswissenschaftlichen Methoden arbeitet, iſt ein

Unding . Wer davon überzeugt ist, daß man in einer

Geisteswissenschaft nicht nach naturwiſſenſchaftlicher Me-

thode forschen kann, der muß auch einsehen, daß das

organische " Einteitungsschema dem Erkenntnismaterial

einer solchen Wiſſenſchaft nicht angemeſſen ſein kann.
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311

vom volkswirtschaftlichen wie vom Standpunkte der

Jagd aus am zweckmäßigsten sei, den Kampf gegen

die Wildkaninchen in erster Linie mittels Abschusses

aufzunehmen, die dann noch übriggebliebenen Kanin-

chen durch Verwitterungsmittel und Zäune von der

Beschädigung erheblich gefährdeter Kulturflächen usw.

abzuhalten und erst in äußersten Notfällen an ein-

zelnen Orten zur Vergiftung der Kaninchen zu schrei

ten. Eine vollständige Ausrottung des Wildkaninchens

hält er nicht nur für aussichtslos , sondern auch für

unwirtschaftlich und überflü }ſig .

Der Verfasser schildert zunächst die bemerkenswerten
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Baumschulen, Gärten und Weinbergen verursachten

Echaden und legt dann die allgemeinen Gesichtspunkte

für die Bekämpfung der Kaninchenplage dar.

Da das Karnickel sich in der Regel in der Nähe

jeines Baues oder Versteckes aufzuhalten pflegt, erstreckt

sich die Zone, innerhalb welcher die Kaninchen ihr

vernichtendes Werk verrichten, selbst bei einem starken

Kaninchenbejag selten auf mehr als etwa 50 m Ent

fernung vom Rande der Kolonie. Hinsichtlich des

Schadens im Walde läßt es sich vielerorts so einrich

ten, daß das Kaninchen durch Verwertung des Wild-

prets und des Balges einen Gewinn abwirst, der die

Kosten der Verhütung des Schadens mehr oder weniger

reichlich aufwiegt. Welch ' hohe volkswirtschaftliche Be-

deutung das Wildkaninchen hinsichtlich der Fleischver=

Jorgung gewisser Bevölkerungsfreise hat, geht u. a.

aus der Tatsache hervor, daß allein in der Zentral-

markthalle zu Berlin im Jahre 1913 nicht weniger

als 518645 Kaninchen zum Durchschnittspreise von

0,78 Mk. veräußert wurden . Aus diesem volkswirt-

schaftlichen Grunde joll denn auch das Vergiften, das

sich von allen zur Bekämpfung der Kaninchenplage

bisher angewandten Mitteln als das wirksamste er=

wiejen hat, nur in solchen Ausnahmefällen stattfinden,

in welchen man mit keinem anderen Mittel die Plage

abstellen kann, denn die vergifteten Kaninchen sind

wertlos, während das mit der Flinte erlegte sowie das

in Negen gefangene Kaninchen zu gutem Preise ver=

fauft werden kann, ganz besonders jest während des

Krieges, wo infolge der eingetretenen Fleischknappheit

der Preis für Kaninchen sehr erheblich gestiegen ist.

In der Berliner Zentralmarkthalle z . B. kostete das

Stück im vorigen Jahre bis zu 1,40 Mk. und heute

beträgt der Preis dort vielleicht noch mehr.

beiden Arten der Bekämpfung spielt eine besondere

Art des Verwitterns der Kaninchenbaue eine hervor-

ragende Rolle. Von den zahlreichen Verwitterungs-

mitteln hat sich bei den Versuchen des Verfassers als

bestes das Rohkresol (Cresolum crudum) erwiesen ,

dessen Anwendung deshalb aufs wärmste empfohlen

wird.

Der Abschuß erfolgt auf Treib- und Stöberjagden

und beim Frettieren . Zwei bis vier Tage vor der

Treibjagd sind die Röhren zu verwittern, damit die

Kaninchen, welche sich zur Zeit des Verwitterns außer=

halb der Baue befinden, diese auf längere Dauer nicht

aussuchen, während die in den verwitterten Bauen

steckenden Kaninchen so lange dort verbleiben, bis sie

der Hunger hinaustreibt, was im allgemeinen ein bis

zwei Tage dauert. Durch ein derartiges Verwittern

der Baue lassen sich die Strecken der Kaninchentreib-

jagden erfahrungsgemäß leicht auf das Toppelte des

sonstigen Durchschnitts bringen. Auch beim Frettieren

sollen zur Erzielung besserer Ergebnisse die in der

weiteren Umgebung des abzufrettierenden Gebiets be-

findlichen Kaninchenröhren etwa vier bis fünf Tage

vor der Jagd mit Rohkresol verwittert werden, um

die Kaninchen aus den verwitterten Bauen zu ver=

treiben und nach den Bauen zu ziehen, welche frettiert

werden sollen. Zum Vergiften der Kaninchen in

besonderen Ausnahmefällen empfiehlt Ströje in erster

Linie die Verwendung von Phosphatlatwerge in

einem Stückchen Mohrrübe. Hiermit sollen weit durch=

greifendere Erfolge erzielt werden als mit dem be-

fannten, bisher sehr viel angewandten Schwefelkohlen-

stoff - Verfahren , weil mit Phosphor die Kaninchen

nahezu restlos " vertilgt würden, während man bei

Anwendung von Schwefelkohlenstoff nur diejenigen.

Kaninchen vertilge, die sich gerade während der An=

wendung des Mittels im Baue befänden .

"

Zum Schutze ganzer Kulturflächen gegen die

Beschädigungen durch Wildkaninchen sind Scheuchen

oder Drahtzäune aufzustellen. Als wirksamstes

Scheuchemittel empfiehlt Ströje allgemein Kresol-

leimdüten. Der Kresolleim wird aus Rohkresol und

Fischtran, Kolophonium und etwas Glyzetin herge=

stellt und auf Streifen von 25 cm Länge und 25 cm.

Breite aus Zeitungspapier gestrichen, von welchen je

drei zu einer Düte gedreht werden. Die Düten wer=

den in Abständen von je 2 m in einer Höhe von

1/2 m wie Jagdlappen an einem dünnen Draht an

den zu schüßenden Revierteilen aufgehängt. Dieſes

Das Wesentliche des von Ströje empfohlenen Be- Verfahren hat vor dem der Umzäunung den Vorzug

kämpfungsverfahrens ist der planmäßige Maſſenabschuß weit größerer Billigkeit. Die Kosten belaufen sich auf

der Kaninchen und der Schuß ganzer Kulturflächen nur 1–2 Mk. für 100 laufende Meter, während

und einzelner Pflanzen usw. gegen Kaninchenschaden | Drahtzäune der bisher allgemein gebräuchlichen Art

durch das Anbringen dauerhafter Vorrichtungen . Bei etwa 50 Mt. kosten . Die Kresolleimscheuchen lassen
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sich jedoch nur dort verwenden, wo ein 8-10 wöchiger |

Schuß vor Kaninchenschaden genügt, also z . B. für

junge Saaten. Waldkulturen , Gärten und Park

anlagen dagegen bedürfen eines allgemeinen dauern

den Schutzes vor Kaninchen durch feste Zäune. Bei

den bisher allgemein gebräuchlichen Kaninchen- Maschen

drahtzäunen haben sich jedoch eine Reihe von Mängeln

herausgestellt, die Ströje zur Herstellung eines neuen

Modells („Modell S") veranlaßt haben. Dasselbe

soll vor dem bisher gebräuchlichen u. a. den Vorzug

haben, daß die Karmikel sich nicht unter das auf be-

sondere Art in die Erde eingelassene Drahtgeflecht hin-

durchwühlen und den Zaun auch nicht überklettern

können.

Zum Schuße einzelner Stämme, Sträu-

cher usw., ferner von Eisenbahndämmen , Dei-

chen, Festungsanlagen und Exerzierplägen wird

ebenfalls die Verwendung von Kresolleim in erster

Linie empfohlen.

Ströje hält einen mäßigen Kaninchenbesatz für

durchaus zulässig, ganz besonders aber jetzt während

des die Zufuhr von Nahrungsmitteln aus dem Aus-

lande uns abschneidenden Wirtschaftskrieges, wo ein

mäßiger Kaninchenbestand geradezu im Interesse der

Voltsernährung liegt. Einem übermäßigen Besatze

kann mit Hilfe des empfohlenen Verfahrens vorge=

beugt bezw. ein solcher kann gegebenenfalls schnell und

sicher auf das zulässige Maß verringert werden. Des-

halb verdient dieses Bekämpfungsverfahren zurzeit all:

gemeine Anwendung, denn es muß heute mehr als

sonst das Bestreben der Volkswirtschaft darauf hinaus

gehen, einerseits dem Schaden des Wildes an den Er-

zeugnissen des heimischen Bodens mit allen brauch

baren Mitteln entgegenzutreten, andererseits aber auch

die bedeutenden Werte, die wir in unseren Wildständen

haben, so zweckmäßig und vorteilhaft wie irgend mög-

lich auszunuzen.

Dem klar geschriebenen Büchlein sei weiteste Ver-

breitung in all' den Kreisen gewünscht , welche die

Frage der Kaninchenbekämpfung berührt. Möchten

die maßgebenden Behörden und Interessenvertretungen

der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd den

Kampf gegen die Kaninchenplage nach den Anleitungen

des vorliegenden Belehrungsheftes überall dort unver-

züglich aufnehmen, wo es bisher noch nicht geschehen ist .

Weber,

J. Großmann, Das Holz und seine Bearbeitung.

Aus Natur und Geisteswelt, Bändchen 473. B. G.

Teubner.

In populärer dem Zweck der Sammlung entsprechen:

der Weise beschreibt der Verf. in 13 Abschnitten das

Holz und seine Bearbeitung. Aufbau, Eigenschaften

und Fehler des Holzes werden nach bekannten Werken

dargestellt ; es folgen dann wertvollere Abschnitte, die

der Holzbearbeitung nach knapper Schilderung des

Holztransportes und der Lagerung gewidmet sind.

Dann geht Verf. zunächst auf die mechanische Bear-

beitung des Holzes , das Zerteilen, Biegen und Preffen

ein, wobei die dazu nötigen Werkzeuge und Maschinen

in ihren Grundtypen anschaulich beschrieben werden;

gute Abbildungen sind beigegeben . Dem Verschönern

des Holzes, das durch Schleifen, Lasieren, Lackieren ,

Anstreichen, Beizen, Wachsen, Mattieren, und Polieren

geschehen kann, werden die folgenden Abschnitte gemid

met. Das Holz der wichtigsten Holzarten wird be

schrieben und deren hauptsächlichste Verwendung ange-

geben . Unter Bedernholz " ist gesagt, daß es wohl-

|· riechend , schön bräunlich, dem Mahagoniholz ſehr ähn=

lich sei und weitaus am meisten von der Atlas- und

Deodarzeder stamme. Hier liegt eine Verwechselung

mit dem Holze von Cedrela odorata vor, das im

Handel fälschlich als Zedernholz (bekanntes Zigarren-

kistenholz) bezeichnet wird .

Das Holz der echten Zeder stammt von der Hima-

laya, Atlas- oder Libanonzeder, hat das Gefüge der

„ Nadelhölzer“, ist im Kern gelb bis gelblich-braun und

für den Holzhandel und die Holzbearbeitung bedeutungs

los. Das Cedrelaholz ist braun, stammt von einem

Laubbaume, Cedrela odorata und seinen Verwandten,

und hat daher das Gefüge der Laubhölzer. Solche

Unstimmigkeiten hätten sich vermeiden lassen, wenn der

Verfasser bei der Bearbeitung die grundlegenden Quellen:

werke benugt hätte, die wir in dem Literaturverzeichnis

vermissen . Das Werkchen gibt über die Holzbe

arbeitung einen guten Ueberblick. Der letzte Abschnitt

über die wirtschaftliche Bedeutung des Holzes hängt

mit dem Thema nur sehr lose zusammen und veraltet

rasch; es ist nicht möglich auf so engem Raume der

Bedeutung des Problems einigermaßen gerecht zu

werden, sein Weglassen bei der 2. Auflage würde die

Abgeschlossenheit und den Wert des Ganzen nicht

beeinträchtigen.
Dr. Wimmer.

Hermann Löns, Das Tal der Lieder. Verlag von

Friedrich Gersbach in Hannover. Geb. 1 Mt.

Dieses Büchlein ist in gewissem Sinn eine Er

gänzung des an dieser Stelle besprochenen Tierbuches

„Goldhals". Hier bietet Löns Stimmungsbilder, zeich

net Städte und Landschaften . Es ist ein Buch seiner

engeren Heimat Hannover. Ein paar Ueberschriften

mögen seinen Inhalt andeuten : „ Die bunte Stadt am

Harz" (Wernigerode), „ Die Stadt am hohen User"

(Hannover) . „Am Steinhuder Meer" , „ Die deutschen

Erdölgebiete" und last not least : wie könnte es
---
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-
bei dem „Heidedichter " anders sein ? — „einſame Heid- | faffer eine Reihe gesundester Gedanken entwickelt

fahrt".
mag auch im Einzelnen vielleicht manches anfechtbar

sein. Wr.Möge das Bändchen Löns, der einer der deutschesten

Dichter unserer Tage war , viele neue Freunde er-

werben. B. Th.

Neugestaltung im Mittelschul- Unterrichte.

Bericht, erstattet an den vom Desterreich. Ingenieur-

und Architektenverein eingesetzten Ausschuß für tech-=

niſch-wirtſchaftliche Staatsnotwendigkeiten von . t.

Oberforstrat Dr. Rudolf Jugoviz , Direktor

der höheren Forstlehranstalt f. d. Oesterr. Alpen

länder zu Bruck a . d. Mur. Daf. 1916, Buch

druckerei H. Snerczek u. Comp.

-

:

-

Der Wald als Retter in der Not. Ein Bruch-

stück aus zeitgemäßer Forstbenußung. Von Dr.

Rudolf Jugoviz. Sonderabdruck aus der

Zeitschrift des Steierm . Forstvereins XXXII, 2 und

XXXIII , 1. - Graz, U. Mosers Buchhandlung,

1916. 48 Seiten.-

Der Verfaffer, bekanntlich Direktor der höheren

Forstlehranstalt für die Oesterreich. Alpenländer in

Bruck a. d. Mur, bespricht in dieser Schrift nach

einer kurzen Erörterung über das Holz als solches"

zunächst ausführlich die Nährwerte des Waldes ,

hauptsächlich auf Grund neuerer Untersuchungen und

Berichte von Haberlandt und Zunz. Futter-

laub und Futterreisig der verschiedenen Holz-

arten haben nach Påßler-Tharandt (1893) im Ver=

gleiche zum Wieſenheu folgende Zuſammenſeßung :

Protein

Wiesenheu Laub

Trodenes

Reifig

% bon bis Mittel von bis mittel

1
2
2
5

2
∞
∞

7 5 15 10 3 9 6

11 13 35 24 12 27 20
"

~ -Fett 1 10 5 1 6 3

" Faser 32
9 21 15 20 36 28

Stidstoff-freie

Extraftstoffe 48 36 59 46 36

Der Verfaffer dieser Schrift, welche dem Andenken

Dr. Gustav Marchets - Cf. Nekrolog im August:

heft d . B. — gewidmet ist, erstrebt eine durchgreifende

Umgestaltung des Mittelschul-Unterrichts in dem Sinne,

daß dem 4- oder 5 jährigen Besuche der Volksschule

an Stelle der Unterstufen der Gymnasien, Realschulen

usw. eine einheitliche Mittelschule , „nach dem

Arbeitsprinzip organisiert", folgen solle. Diese möge❘ Roh-Asche

5 oder 6 Jahreskurse umfassen und den Absolventen

das Anrecht auf Einjährig - Freiwilligen Dienst ge=

währen. Dann folge, etwa im 16. Lebensjahr, die

Berufswahl und für solche, die eine weitere wiffen-

ſchaftliche Ausbildung erstreben , der Uebergang zu einer

Akademie , die entweder der allgemeinen Weiter

bildung (Gymnaſium, Realschule usw. als Vorstufe für

Hochschulen) oder dem Fachunterricht für Erziehungs-,

Bank- und Handels-, Post- und Eisenbahn-, Berg

und Hütten-, Gemeinde- und Steuer, See- und Heer

weſen, Gewerbe, Kunft und Induſtrie, Land- und Forst-

wirtschaft zu widmen wäre. Nur den besten und tüch=

tigsten Absolventen der einen oder anderen Akademie

ſtehe nach vierjährigem Besuche derselben der Ueber-

gang zur Hochschule offen. Den Zudrang zu

dieſer abzulenken, ſei in Oesterreich zu einer Staats-

notwendigkeit geworden.

•

Ein besonderer Abschnitt der Schrift ſucht an dem

Beispiel einer Forstakademie den Nachweis zu er=

bringen, daß hier neben der fachlichen auch die all

gemeine Bildung gefördert werden könne und solle.

Nicht nur Wiſſen und Können, sondern (insbesondere

auch Liebe zur Arbeit und Pflichtbewußtsein müssen

fich als unerläßliche Erfordernisse der Ueberzeugung

des Schülers einprägen. Wohltuend wirkt namentlich

auch der warme Lon, in welchem die Erziehung zu

wahrer Religiosität ohne konfeffionelle Einseitigkeit, die

Pflege der Muttersprache und der Vaterlandskunde

gefordert wird.

Es ist mir nicht zweifelhaft, daß der geehrte Ver-

1916

100

50 43

100Summe 100

Diese Zahlen, welche den dort einzeln eingeteilten

Ergebniſſen auszugsweise entnommen find, zeigen deut-

lich, daß die Waldprodukte an Nährwert hinter dem

Wiesenbeu keineswegs zurückstehen. Um das (mecha-

nische und chemische) Verfahren zur Verarbeitung des

Reisigs hat sich auch Ramann verdient gemacht.

nicht

Aber auch das fertige Holz , insbeſ. von Ahorn,

Pappel, Ulme, Linde und Birke enthält reichliche Nähr-

ftoffe, die durch Schleifmaſchinen und dergl. in Zeiten der

Futternot einen brauchbaren Futterzuſag liefern können.

Ja jogar zur Nahrung für Menschen

nur als Magen-Füllmittel, wie es für Vielesser wie

die russischen Kriegsgefangenen nötig und nüßlich iſt

läßt sich nach den eigenen Untersuchungen des Ver-

faffers ein Zusag von 20 bis 30% Holzmehl zum

Brote verwerten. Er hat solches Bruder Brot "

wochenlang mit ſeiner Familie gegessen, wohlschmeckend

gefunden und keinerlei nachteilige Folgen davon be-

obachtet.

Daß Holzstoff und Zellulose in der Papier-

fabrikation, als Erſazmittel für Baumwolle, zu Ver-

bandwatte und Sprengmitteln, zu Kunſtſeide u . a.

Verwendung finden , ist bekannt und wird neben der

im Kriege auch wieder zu Ehren gekommenen Holz =

tohle und der Nesselfaser erwähnt ; ebenso die

42
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vorteilhafte Gewinnung von Alkohol aus Säge

spänen, welche die Konkurrenz mit Zuckerrübe, Getreide

und Kartoffel aushält .

Die Nutzung von Eichen und insbes . Fichten

rinde , auch von im Winter gefällten Stämmen, die

im Frühjahr „ in Saft kommen “ und sich schälen

lassen, wird nachdrücklich befürwortet , um Ersatz für

die zur Zeit gesperrte Einfuhr fremder Gerb mittel

zu schaffen. Auch Weiden und Lärchenrinde, wenn

sie noch nicht dickborkig ist, kann verwendet werden .

Und die Borke der Kiefer und Lärche läßt sich anstatt

des Korks zur Bekleidung der Wände gebrauchen .

| des deutschen Heeres zu einem dauernden Heime oder

zu einer Pflegestätte werden soll. Die gänzlich Ar=

beitsunfähigen sollen hier dauernd Ruhe und Fürsorge

finden, die vorübergehend Arbeitsunfähigen zeitweilig

Erholung und Kräftigung.

Als Zweck und Ziel des Heimes werden ange-

geben :

1. Dauernde Versorgung erwerbsunfähig gewordener

Angehörigen der deutschen Jäger- und Schüßenbataillone

in körperlicher und geistiger Hinsicht , wogegen sich der

Aufzunehmende verpflichtet . einen zu vereinbarenden

Teil seiner vom Staate gezahlten Invalidenrente an

das Heim abzutreten .Harz wurde in Oesterreich seither nur von der

Schwarzkiefer gewonnen . Bei seiner vielfachen 2. Unterkunft für erwerbsunfähige Angehörige

Verwendung zu Sprengmitteln, in der Papierindustrie, deutscher Jäger und Schüzenbataillone , deren Zu-

zum Anstrich, zu Schmieröl und Wagenfett usw. und stand verspricht, daß sie noch zu nüßlichem Erwerb

bei dem Ausschluß der Einfuhr aus Amerika und Süd- herangebildet werden können . Diese sollen hier Ge

frankreich wird man auch die gemeine, die Weymuth3- legenheit finden, sich in einer, ihrer Veranlagung ent:

kiefer, die Fichte, Lärche und Tanne heranziehen müssen. | sprechenden Weise zu betätigen oder zu einem Beruſe

Die Früchte der Buche , Eiche und Roß

kastanie werden als gute Futtermittel erwähnt ;

der Delgehalt der Bucheckern zwar mit 27 % beziffert,

aber die Delgewinnung selbst nicht näher besprochen .

"!

=

Von sonstigen unscheinbaren , aber in Kriegszeiten

wertvollen Walderzeugniſſen “ wird neben Beeren und

Pilzen das Heidekraut als Ersatz- Futtermittel

empfohlen. Auch Waldweide und Waldfeldbau

gewinnen wieder erhöhte Bedeutung.

Zum Schlusse wird auf die Bedeutung des

Wildes für die Volksernährung hingewiesen . Als

forſtliche Nebennutzung , nicht als Sport für sich und

im Widerstreit mit Forſt- und Landwirtschaft, muß das

edle Weidwerk wieder zur vollen Geltung kommen.

Aber der feste alles stüßende Fuß heimat =

licher Volkswirtschaft in den Alpen ist

der Wald ".

11

Möge die gediegene , im höchsten Maße zeitgemäße

Schrift nicht nur in der Heimat des Verfassers , sondern

auch in Deutschland Intereſſe und Beachtung finden.

Wr.

I. Geschäftsbericht des Erholungs-, Alters

und Invalidenheims für Jäger u. Schüßen

des deutschen Heeres in Marburg (Lahn) .

Marburg, 1. Juli 1916. Invalidenheim für Jäger

und Schüßen. E. V.

Der vorliegende erste Geschäftsbericht des „Erho =

lungs- , Alters- und Invalidenheims für Jäger und

Schüßen des Deutschen Heeres in Marburg" enthält

zunächſt den Aufruf zur Gründung eines Heims für

invalide Jäger und Schüßen. Hiernach soll in Mar=

burgs schönster Lage, unmittelbar am Walde, ein Bau

errichtet werden, der den invaliden Jägern und Schützen

|

vorzubereiten .

3. Soweit der Plaz reicht, vorübergehende Unter-

kunft für Erholungsbedürftige anderer Truppenteile

gegen Zahlung einer zu vereinbarenden bescheidenen

Vergütung .

4. Unterkommen und Unterhalt für Angehörige

der Jäger- und Schüßenbataillone , welche das 65. Le-

bensjahr erreicht haben, bis an ihr Lebensende gegen

eine zu vereinbarende jährliche Vergütung.

5. Ueberlassung von Land mit oder ohne Gebäulich-

keiten zur pachtweisen Benutzung an Invalide zwecks

Betätigung in landwirtschaftlicher, gärtneriſcher oder

gewerblicher Hinſicht.

Ein solches Grundstück kann auch käuflich oder als

Rentengut erworben werden .

Für die dem Forstfache angehörenden Kriegsbe

schädigten sollen Fachkurse eingerichtet und praktischer

Unterricht in einem anzulegenden Forstgarten erteilt

werden .

Zunächst ist ein 42000 qm großzes Grundstüd

erworben und ein anschließendes ähnlich großes zur

Erwerbung gesichert worden. Die Gebäude sollen in

Form der Pavillons errichtet werden, wozu die Pläne

von dem Wirkl. Geh. Oberbaurat Erz von Ihne

Berlin ausgearbeitet wurden. Das Protektorat hat

Se. Hoheit Herzog Ernst Günther zu Schleswig-Hol-

ſtein übernommen.

Aus einem Auszuge aus der Niederschrift über die

erste Hauptversammlung ist ersichtlich , daß bereits über

190 000 Mk. für den besagten Zweck zur Verfügung

stehen . 32 450 Mk. haben die Jäger-Bataillone hierzu

beigesteuert.

Die Feier der Grundsteinlegung des Alters , Er

holungs- und Invalidenheims hat in diesem Jahre be-
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reits stattgefunden. Der vorliegende Bericht bringt | hin, daß jede der beiden Arten dort die gerbstoffreichste

eine Beschreibung derselben .

Die weiter erforderlichen Mittel sollen durch Samm-

lungen, Beiträge von Vereinen, Veranstaltungen volks-

tümlicher Konzerte und Vorträge, feldgrüner Abende,

Lotterien , Preisschießen , Nagelungen , Vertrieb von

Postkarten , Herausgabe eines Ehrenbuches deutscher

Jäger und Schüßen beschafft werden.

In den Künstler-Werkstätten zu Warmbrunn soll

ein überlebensgroßer Hubertus Hirsch zur Nagelung

geschnigt werden. Der Hirsch steht auf einem von

Schwertern umgebenen Sockel. Jedes dieser Schwerter

joll von einem Jäger-Bataillon genagelt werden. Das

Ganze wird später zugleich ein Ehrendenkmal für die

im Kriege gefallenen Kameraden in den Anlagen des

Invalidenheims bilden.

Möge das Erholungs-, Alters- und Invalidenheim

in Marburg a L. recht vielen invaliden Jägern und

Schüzen des deutschen Heeres zum Segen gereichen

und möchten die weiter zur Errichtung und Unterhal-

tung desselben erforderlichen Mittel auch fernerhin

diesem patriotischen Unternehmen in reichem Maße

zufließen .
E.

Die Eichenrinde. Von Prof. Dr.Von Prof. Dr. Johannes

Paeßler, Vorstand der deutschen Versuchsanstalt

für Lederindustrie zu Freiberg in Sachsen . Mit-

teilungen aus der deutschen Versuchsanstalt für Leder-

industrie. Berlin 1916. Verlag : F. A. Günther

u. Sohn, A.-G. , Berlin. Preis : 1,10 Mt. Zu

beziehen von der Geschäftsstelle der „Lederindustrie",

Berlin SW 11, Schönebergerstr. 9/10 .

Rinde erzeuge, wo sie die ihr zusagenden Verhältnisse

in Bezug auf Klima, Standort usw. finde. Der Gerb-

stoffgehalt der Eichenrinde nehme von Jahr zu Jahr

zu und erreiche seinen Höhepunkt im Alter von 12

bis 20 Jahren . Unter normalen Verhältnissen be=

messe sich der Ertrag an trockener Rinde pro Jahr

und Hektar auf 1-5 dz, im Mittel 3 dz. Die im

Saft geschälte Rinde enthalte 50-60 % Waffer, die

getrocknete nur noch 15%. Das geschälte Holz ent-

halte nur 0,5-1,5 % Gerbstoff.

Bei borkefreien Eichen sei der Gerbstoffgehalt unten

am höchsten und nehme von unten nach oben ab ; der

Gerbstoffgehalt der Astrinde ſei noch niedriger als der

der Wipfelrinde . Stärkere Rinde, soweit sie borken =

frei, sei gerbstoffreicher wie schwächere . Sonnenlage,

durchgreifende Durchforstung wirkten günstig auf das

Wachstum der Rinde und deren Gerbstoffgehalt ein.

Bei der Eichenaltholzrinde sei das Fleisch der Rinde

auch gerbstoffreich; nach Entfernen der Borke komme

der Gerbstoffgehalt dem guter Spiegelrinden gleich.

Trotzdem sei sie nicht einer so vielseitigen Anwendung

fähig als die Spiegelrinde, weil sie sehr arm an zucker-

artigen Stoffen sei und infolgedessen nur in geringem

Maße die Fähigkeit besite, Säuren zu bilden.

Schließlich werden noch Angaben über die Rinden

von einigen ausländischen Eichenarten gemacht . E.

Die Sonnenblume, ihre Kultur, Nuzwert,

Würdigung und Bedeutung als Del- und

Futterpflanze. Mit Abbildungen. Von Dr.

Arthur M. Grimm . Preis 18 Pfennige. Druck

und Verlag: L. V. Enders'sche Kunst-Anstalt in

Neutitschein.

Verfasser weist auf die große Bedeutung der Eichen-

rinde für die inländische Ledererzeugung in der Gegen-

wart hin und gibt an, daß an der Einfuhr von Eichen=

rinde im Jahre 1913 beteiligt waren : Oesterreich

Ungarn mit 198 500 dz, Frankreich mit 59500 dz,

Belgien mit 32 500 dz und Holland mit 26 000 dz.

Die Frage, welche der beiden deutschen Eichenarten

die gerbstoffreichste Rinde liefere, beantwortet er da- | ſein .

Zur Abhilfe des herrschenden Fett- und Delmangels

wird der Anbau der Sonnenblume allgemein empfoh-

len . Das vorliegende billige Schriftchen, in dem u. a.

eine Kulturanleitung für Sonnenblumenzucht enthalten

ist , wird daher manchem Landbesiger willkommen

Briefe.

Aus Preußen.

Ueber die Notwendigkeit der Schaffung von

Moorschutzgebieten.

Die Frage der Schaffung von Moorschutzgebieten

war Gegenstand der Beratungen der VII. Jahreskon

ferenz für Naturdenkmalpflege in Berlin am 3. und

4. Dezember 1915. In einer von der Staatlichen

Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen heraus-

E.

gegebenen Denkschrift wird hierüber ausführlich be=

richtet .

Es wird zunächst darauf hingewiesen, daß nach der

Schilderung von Tacitus Deutschland einst von Wäl-

dern und Mooren ſtarrte. Die Kulturarbeit der Jahr-

hunderte habe dieſen Zuſtand gründlich geändert. Die

Wälder seien durch Abholzungen und Rodungen ver-

ringert und durch einen geregelten Wirtschaftsbetrieb

42*
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mehr und mehr in Forsten von höchſter Nuzbarkeit | welt hätten im Moore ihren Standplak, wie z. B.

umgewandelt worden. Die Moore ſeien größtenteils der Kranich.

entwässert oder doch angeschnitten worden und ange=

fichts der raftloſen, durch den Staat eifrig geförderten,

durch wissenschaftlich- technische Arbeit in zielsichere

Bahnen gelenkten Meliorierungen sei ihr nahezu völ

liges Verschwinden nur eine Frage der Zeit. Ein

dringlich mahnten die Erfahrungen des gewaltigen

Krieges zur Ausdehnung unserer Aecker und Wiesen

und nirgends böte sich beffer Raum für die Schaffung

neuen Kulturlandes als auf unseren Mooren und

Sumpfflächen. Trogdem könne man gegen ihre völlige

Beseitigung ernste Bedenken erheben.

Schon vor 60 Jahren habe F. V. Hochstetten vor

zu weitgehender Kultivierung gewarnt und auf die

große Bedeutung der Moore als Waffersammler hin

gewiesen. Diese Warnung sei seitdem häufig und seitDiese Warnung ſei ſeitdem häufig und seit

Beginn der Kriegsmeliorationen besonders nachdrück-

lich wiederholt worden, jedoch habe sie auch Wider-

spruch gefunden. Während auf der einen Seite von

der fortschreitenden Austrocknung eine schädliche Ein-

wirkung auf die Wafferregulierung und die Nieder-

schlagsverhältnisse des Landes befürchtet und das Nahen

eines Steppenklimas vorausgesagt werde, betrachteten

andere diese Besorgnisse wenigstens für die in der

Ebene gelegenen Moore als unbegründet. Daß in der

Nachbarschaft von Meliorationsgelände durch Sinken

des Grundwassers Benachteiligungen des Baumwuchses

eingetreten seien, werde mehrfach bezeugt. Aber im

allgemeinen sei die Frage noch wenig geklärt, und da

die Meliorierungsarbeiten im großen und ganzen nicht

aufzuhalten seien, könne man nur wünschen, daß die

jenigen, die auf Grund von Einzelbeobachtungen oder

theoretischen Betrachtungen eine Schädigung der Lan-

deskultur durch die Entwässerungen voraussagten, sich

als schlechte Propheten erweisen möchten.

Wenn auch die Bedeutung der Moore für die

Wasserwirtschaft strittig sei , so stehe ihr Wert für die

wissenschaftliche Forschung außer allem Zweifel. In

den Wiesenmooren der verlandenden Seen und Ueber-

schwemmungsgebiete finde man eine mannigfaltige

Pflanzenwelt. Aermer sei die Flora der Hochmoore,

hier tråten aber besonders einige bemerkenswerte Arten

auf, die sich auf dem naſs n, kalten Boden lange er-

halten hätten und Zeugen einer früheren Entwick-

lungsstufe der Erdoberfläche seien. In den Mooren

begegneten wir so ziemlich den lezten natürlichen Lebens-

gemeinschaften, die im Kampfe mit der Kultur ihre

Ursprünglichkeit hätten bewahren können. Auch die

Tierwelt der Moore weise eigentümliche Formen auf

und stelle der weiteren Forschung lohnende Aufgaben.

Kleintiere ſeien zuweilen in nicht geringer Artenzahl

vorhanden, aber auch einzelne Aristokraten der Tier-

Außer der lebenden Pflanzen- und Tierwelt der

Moore seien auch die Reste ehemaliger Floren und

Faunen, die ihr Boden umschließe, ein wichtiger Ge-

genstand der 'naturwiſſenſchaftlichen Forschung. Die

Entstehung der Moore gehe teilweise in die Eiszeit

zurück. Sie enthielten daher Refte früherer Organis-

men in aufeinanderfolgenden Schichten. So bilde

der Moorboden gewissermaßen ein Album der ge-

schichtlichen Entwickelung der Pflanzen- und Tierwelt

unseres Landes.

Neben den Vertretern der Naturwissenschaft be

flagten die Prähistoriker die allzuhaftige Meliorierung,

nehme, die Reste alter Kulturen , die ſo manches

weil sie der vorgeschichtlichen Forschung die Möglichkeit

Moor in seinem Schoße berge, ans Tageslicht zu

nehme , die Reste alter Kulturen , die so manches

ziehen und zur Aufhellung früherer Perioden der Be

siedelungsgeschichte Deutschlands zu verwenden.

Und endlich würden durch die schrankenlose Moor

vernichtung auch allgemeine Kulturgüter gefährdet.

Mit den Mooren verschwinde aus der deutschen Land-

schaft eine der eigenartigsten Geländeformen. Wenn

aus den großen Meliorationsflächen einige Stüde der

charaktervollen Landschaft ausgeschieden und als Moor

schutzgebiete dauernd erhalten würden, würden damit

ideale Werte gesichert, die für unser Volksleben von

Bedeutung seien.

Die Erhaltung der Moore werde jezt nicht zum

erstenmale gefordert. In Dänemark sei schon 1844

das staatliche Sphagnummoor Gammelmose im wiſ-

senschaftlichen Interesse geschützt worden, in Preußen

seien zwei kleinere Moore mit der zierlichen Zwerg

birke, einem Ueberbleibsel der Eiszeit, gesichert ; das

staatliche Naturschutzgebiet Plagefenn bei Chorin um²

faffe ein Niederungsmoor, das sich teilweise in Hoch-

moor umbilde. Besonders erfreulich sei , daß die Zehlau,

ein großes Hochmoor in Ostpreußen, auf dem ncch

Elchwild stehe, bis auf weiteres zur Erhaltung be-

stimmt sei . Ferner habe der Landwirtschaftsminifter

angeordnet, daß auch unter Umständen kleine charal-

teristische Moorflächen von jeder Kultur unberührt

bleiben und dem freien Privatbesig entzogen werden

könnten. Hierauf seien in Preußen noch weitere klei-

nere Moore geschützt worden, z . B. in einer Ober-

försterei eine Moorfläche mit Betula humilis und in

einer anderen eine solche mit brütenden Kranichpaaren.

Ebenso schone die sächsische Forstverwaltung das Kra

nichsumpfmoor im Erzgebirge, und die bayrische Forst-

verwaltung habe bestimmt , daß mehrere Moore im

Böhmerwald erhalten bleiben sollten. In Württem-

berg sei ein Teil des Federseerieds bei Buchau vom
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Bund für Vogelschuß mit erheblichen Mitteln gesichert | werde, es könnte nur die Erhaltung ganzer Moore in

worden.

Unter der Herrschaft des Friedens hätte man hoffen

können, daß die Bemühungen um die Erhaltung von

Mooren zum Ziele führen würden , aber die ſeit dem

Herbst1914 unter
Heranziehung von

Kriegsgefangenen

bedeutend
vermehrten und

beſchleunigten
Meliorierungen

vergrößerten erheblich die Gefahr, daß wertvolle Dent-

måler der Natur und
Vorgeschichte vernichtet würden .

Daher hätten die Leiter der staatlichen Stelle für

Naturdenkmalpflege und der Leiter der
vorgeschichtlichen

Abteilung des Museums für
Völkerkunde eine gemein

ſame Eingabe an das
Kultusministerium gerichtet, auf

welche ein Erlaß an die
Oberpräsidenten ergangen sei,

bei den
Bodenarbeiten, soweit es mit den wirtschaft

lichen Zielen vereinbar sei , auf die
Ausscheidung und

jonstige
Berücksichtigung

bemerkenswerter Vorkommen

der Natur und der Geschichte Bedacht zu nehmen.

Auch der
Landwirtschaftsminister habe verfügt, die zur

Aufstellung von Projekten zu
Bodenverbefferungen und

zu ihrer
Ausführung berufenen Beamten zu

veranlassen,

imSinne des Erlaffes des
Kultusministers zu wirken, ins

besondere die für den Natur- und Denmalschutz in Be-

tracht
kommenden Stellen von dem

Vorkommen seither

unbekannter
Naturdenkmäler usw. zu

benachrichtigen.

Technisch sei es nun aber nicht
durchführbar, im

Moore eine Oaſe zu erhalten, wenn ringsum melioriert | Wünsche die Hand bieten werde !

nicht von Acker- oder
Wiesenflächen, sondern möglichſt

Betracht kommen. Ferner sei es erwünscht, daß sie

Jahre 1915 habe die staatliche Stelle den Kultus-

von Wald begrenzt seien . In einer Eingabe vom

minister gebeten , dahin wirken zu wollen , daß in jeder

Provinz
durchſchnittlich wenigstens ein bis zwei größere

Naturdenkmäler erhalten würden.

Moore von der
Meliorierung

ausgeschieden und als

DET

A. Wildernde Hunde.

Noti

Konferenz endlich brachte zum Ausdruck , daß

Die am 3. und 4.
Dezember 1915 tagende

dem großen
nationalen Werke der Urbar-

machung von
Dedländereien nicht

hindernd in

den Weg getreten werden solle , daß aber bei

diesen Arbeiten auch den idealen
Bedürfnissen

des Volkes
Rechnung zu tragen und eine mit

so vielen Reizen für Geist und Gemüt ausge =

stattete
Landschaftsform, wie es die Moore

find, in einer
ausreichenden Zahl von Bei=

spielen der deutschen Heimat zu erhalten seien.

Die staatliche Stelle für

Naturdenkmalpflege

in Preußen hoffe
zuversichtlich, daß der Staat,

der Weise beteiligt sei und der ja die Notwen =

der an dem Besize der Moore in
hervorragen

digkeit der
Erhaltung von

Naturdenkmälern

anerkannt habe , zur
Verwirklichung dieser

tizen.

der gehörigen Bewachung seiner als Wilderer bekannten Hunde

hat fehlen lassen, daß ihn also der Vorwurf der
Fahrlässigkeit

Sächs.
Korrespondenz, G. m. b. H. in Leipzig, Querſtraße 13

B. Schonung des
Raubwilds? -

Zwangsweiser

Abschuß des
Nugwilds !

Urteil des
Oberlandesgerichts Braunschweig.

Rach der für das Landesstrafrecht maßgebenden örtlichen❘ trifft.

Begrenzung der
Strafvorschriften (§ 8 RStr. GB.) erstreckt

fich die
Braunschweigiſche Jagdordnung lediglich auf die , im

Gebiete des Herzogtums begangenen Straftaten, auf diese aber

auch dann, wenn der Läter außerhalb des Herzogtums ſeinen

Wohnfig hat. Wer es unbefugt geschehen läßt, daß ein Hund

auf fremben
braunschweigischen Jagdgebieten führerlos frei

umherläuft, wird nach § 84 Ziff. 8 der
Jagdordnung bestraft.

Welche Ursachen es dem Hunde ermöglicht haben, seiner Jagd

luft rbauliegen, oder welche Maßnahmen der Herr des Hundes

zur Verhinderung des
Herumtreibens getroffen hat, ist an sich

belanglos; feine Ursachen oder diese Maßnahmen berühren

nicht den gesetzlichen Tatbestand, der nicht in der Unterlassung

ber Bewachung der Hunde besteht. Auch die größte Nah-

lässigkeit in der Aufsicht über die Hunde würde nicht strafbar

machen, so lange die Hunde nicht Gelegenheit nehmen, fremde

Jagbgebiete zu
durchstreifen. Nur dies unerlaubte Umher.

Areifenlaffen macht die strafbare Handlung aus ; sie ist nur

im Herzogtum begangen und untersteht der Herrschaft der

braunschweigischen Jagdordnung. Nur für die subjektive Seite

der Strafbarkeit kann es von
Erheblichkeit sein, aus welchen

Ursachen der jagende Hund fich der Aufsicht entzogen hat. In

bieser Hinsicht ist jedoch festgestellt, daß der
Angeklagte es an

"

zeitigt. Schonung oder Schuß des Raubwilds und gleichzeitig

Der Krieg hat
merkwürdige

Jagdmaßregeln ge=

zwangsweiser Abschuß des Not- und
Schwarzwilds, Hand in

Hand mit
verlängerter, Schußzeit für

Fasanenhennen und Hasen.

Dies wirkt komiſch, namentlich in der
Gegenüberstellung, auf

Zusammenstellung einige Worte darüber sagen. Tells haben

unser
weidmännisches Empfinden ein, und ich darf in dieſer

diese
anscheinend

zeitgemäßen Forderungen schon Ge-

segeskraft erhalten, teils sucht man noch nach der Geseßform

in der diese unser bisheriges jagdliches Verhalten auf den Kopf

stellenden Normen
untergebracht werden könnten. Also einer

seits Schuß dem Raubwild ! In Mecklenburg wird damit Ernst-

gemacht. Die Füchse find die Auserwählten, deren Ber-
1

1) Aus Mecklenburg- Schwerin kommt die Nachricht, daß

dort die wilden Kaninchen in einer Weise zugenommen haben,

daß die Feldfrüchte ernstlich gefährdet seien. ¡ Es iſt dahin-
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Kaninchenplage und frage eine der Kriegsfragen wie die vielen

anderen und könnte nur wegen Mangels an Kräften zur Kala-

mität werden. - Hand in Hand mit dem Schuß des Raub.

wilds taucht der Gedanke an zwangsweisen Abschuf

des Not- und Schwarzwilds auf. Auch hier liegt die

Erwägungsfrage zu Grunde, da diese Tiere an der Erzielung

voller Ernten hinderlich sind, darum die Volksernährung stören,

das Volkswohl schädigen. Gewiß darf man nun wohl in

solchen fühnlichen Behauptungen nicht zu weit gehen und

einfach das Kind mit dem Bade ausschütten. Es

hat ja die Fortschrittliche Volkspartei im Hauptausschuß des

Reichstages eine Entschließung über die Wildschadenfrage an

geregt, worin der Reichskanzler ersucht wird, zu veranlassen,

daß in wirksamerer Weise als bisher dem Wildſchaden, insbe

sondere durch Rot- und Schwarzwild, entgegengetreten wird,

nötigenfalls durch zwangsweisen Abschuß der schädigenden

Wildarten, und entstandene Schäden möglichst schnell und voll

entschädigt werden. Es heißt darin u. a. „Der erneute Hins

weis auf eine wirksamere Verhütung des Wildschadens ist da-

durch notwendig geworden , weil die wiederholten Beschlüſſe

des Reichstages zwar den Reichskanzler veranlaßt haben, die

Landesregierungen zu lebhafterer Bekämpfung des Wildschadens

aufzufordern, diese aber ihrerseits dieser Anregung nicht in ge-

nügender Weise entsprochen haben. Nach wie vor wird aus

bäuerlichen Kreisen über den starken Wildſchaden geklagt, durch

den die Saaten wie die Ernte ſchwer geſchädigt werden. Das

mit ist über die privatwirtschaftliche Schädigung des einzelnen

Landwirts hinaus auch die Volksernährung in beklagenswerter

Weise beeinträchtigt. Der Abschuß, besonders von Rot- und

Schwarzwild, ist aber nach wie vor ungenügend geblieben.

Es mag ja zugegeben sein, daß die Einziehung vieler Jäger

zu einer Verminderung des Abschusses geführt hat. Um so

dringender wäre es aber nötig gewesen, die im Lande geblie

benen Jagdpächter zum Abschuß anzuhalten, die Ausübung der

Jagd auch während der Schonzeit zeitweilig freis

zugeben und vor allem die Forstbeamten zum eifrigſten

Abschuß anzuweisen. "

mehrung begünstigt werden solle, damit sie mit der Landplage

der Kaninchen mehr aufräumen : Im Interesse der Landwirt-

schaft bezw. Volksernährung. Alte Gedanken werden wach ;

was wir da jest in Mecklenburg eingeführt sehen, hat schon lange

vor dem Krieg der berühmte Schillings , auch Pfarrer

W. Schuster (auf dem internationalen ornithologischen Kon-

greß 1911 in Stuttgart), gefordert im Interesse einer aller-

seits gleich gerechten Behandlung der Natur unter dem Ge-

sichtspunkte des Naturschußes. Wir haben schon längst ge-

fordert, das Raubwild, und namentlich die Raubvögel, nicht

ganz auszurotten ; fie sind nötig zur Aufrechterhaltung des

Gleichgewichts in der Natur. Wir haben in der Schweiz und

Süddeutschland mehr als einmal erlebt, daß garstige, ekelhafte

Seuchen unter dem Hasenbeſtand furchtbar aufräumten, weil

die Füchse fehlten, die jene leicht und zuerst erkrankten Stücke,

welche den Keimherd der Ansteckung bildeten, rechtzeitig weg-

nahmen. Da und dort hat man ja auch den Füchsen ab und

zu ganz besonderen Schuß gewährt, aber aus anderen Gründen.

So erinnere ich mich aus meiner Jugendzeit, daß einmal im

Oberwald im Vogelsberg, welcher den Freiherrn R. gehört,

die Parole ausgegeben wurde, die Füchse zu schonen, weil die

Dörfler aus gewissen eigensinnigen Motiven heraus die Ge-

meindejagden gepachtet hatten (wo sie natürlich mit dem aus-

rottungslüſternen Schneid des Bauern als Landwirt

weniger mit dem weidmännischen Gefühl des geschulten Jägers

und Hegers jagten : alles niederknallten) ; und nun ſollten die

Füchse aus den Wäldern dem Hasenbestand der Felder recht

zu Leibe gehen, dann würden ja hernach schon die Gemeinden

ihre „nuglosen“ Jagden anderen überlassen. In der Gegend

von Schliß, also zwischen Vogelsberg und der Fulda, wurden

ja gelegentlich auch die Füchse unter Obhut genommen, genau

wie in der Baar, Hochebene östlich des Schwarzwalds, damit

ſie ſich recht zahlreich vermehrten und möglichst viel Mitglieder

der Familie Reinecke für die Fuchsjagden stellten, an denen

bekanntlich auch der Kaiser teilnahm. In Mecklenburg haben

sich nun protestierende Stimmen gegen den Schuß des Raub-

wilds erhoben. Sie haben, nicht ganz mit Unrecht, hervor.

gehoben, daß für die Volfsernährung nicht allein das Erzeug-

nis des Landwirts in Frage komme (den ja die Kaninchen un-

zweifelhaft schädigen) , sondern auch die Beute des Jägers oder

Kaninchenfängers . Und da sei es doch unzweifelhaft von

größerem Werte, die Kaninchen durch Menschenhand oder -list

zu erlegen und auf den Lebensmittelmarkt zu bringen anstatt

in die Vägen der gern geduldeten Füchse wandern zu lassen.

Dies ist unstreitig richtig . Hierzu kommt, daß der Erfolg der

Fuchsvermehrung, wie diese selbst, nur allmählich erst

sich bemerkbar mache und darum wohl nachträglich zur

Geltung fäme, mit anderen Worten : zu spät ; Menschen aber

könnten sogleich oder bald Abhilfe schaffen. Fragt sich nur,

ob solche zur Stelle find ; das ist der springende Punkt und

daran wird es eben fehlen. Denn wer hat eben Zeit zur

Kaninchenjagd oder fang ? Unsere Jäger, die rüstigen alle,

find draußen im Felde , die daheimgebliebenen haben alle

Hände voll zu tun, und private Müßiggänger, die jezt zur

Frettchenjagd Zeit hätten, finden sich auch nicht. So ist die

gehend von der großherzoglichen Regierung eine vorläufig für

das Domanium geltende Verfügung erlassen worden, nach der

alles Raubzeug, das dem Kaninchen nachstellt, als Fuchs,

Dachs, Iltis, Wiesel, Baummarder und Steinmarder, eine

Schonzeit vom 15. März bis zum 15. Oktober genießen soll.

Nun stellt die Schwerinſche Landwirtschaftskammer beim Land-

tag den Antrag, dieses Schongesez auch für die Ritterschaft

und die Städte zu erlassen.

Es mag dahingestellt sein, vielleicht auch fraglich bleiben,

ob dies alles so zutrifft, was hier und da, und nicht selten

auch von Leuten, deren Urteil durch keinerlei Sachkenntnis ge-

trübt ist, behauptet wird ; unter anderem z. B. , daß die Ver-

längerung der Schußzeit nicht in genügendem Maße gewährt

worden sei, daß gelegentlich durch Hinauszögern der Jagd-

scheinerteilungen die Ausnügung der verlängerten Schußzeit

gegenstandslos gemacht worden sei. Wir wollen gewiß nicht

verkennen, daß die schnelle und genügende Abschäßung und der

hinreichende Erfaz des Schadens gerade für die

kleinen und kleinsten landwirtschaftlichen Betriebe außerordent

lich wichtig ist, namentlich wenn erschwerende Umstände

vorliegen, wenn z. B. die Verzögerung eine wirtschaftliche

Schädigung bedeuten fann insofern, als landwirtſchaftliche Ar

beiten nicht rechtzeitig in Angriff genommen werden können,

da zur Schadensabschäßung natürlich ei . e Feldbesichtigung

nötig ist. Andererseits hat neben der Landwirtschaft eine

sinngemäße Jagdwirtschaft genau dieselbe Existenz

berechnung wie jene, und zwar auch, worauf jene pocht, im

Interesse der Volksernährung und Landeskultur. Ob es in

dieser Hinsicht sehr zweckmäßig, oder auch nur angebracht er-

scheint, die Ausübung der Jagd auch während der Schonzeit

zeitweilig freizugeben", könnte man füglich doch stark be

zweifeln. Wir wollen immer bedenken, daß wir auch unmittel-

bar nach dem Kriege und später vielleicht noch längere Zeit

Fleisch sehr notwendig brauchen, und daß es da von großer
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Wichtigkeit sein kann , auch in den
Wildbeständen ganz er-

wünschte
Fleischreservoire zu haben, daß wir aber bestimmt

hierauf nicht rechnen können, wenn wir jest an unserem

Bild
Raubbau treiben. Nun, die „ großen Herren“, die

ja meistens die bedeutendsten und ergiebigsten Jagden in der

Hand haben und als Jagdherren frei und ſelbſtändig darüber

verfügen, nicht nur nach ihrem und anderer Leute Gutdünken,

ſondern nach ihrem besten Wiſſen und Gewissen, die werden

schon dafür sorgen, daß hier nicht des „ Guten“ zu viel ge=

jchieht.

Jest haben wir ja nun die Erfahrung gemacht, wie die

verlängerte Schußzeit wirkt. Dieses Erlebnis liegt direkt hinter

une. Denn für Hafen und Fasanen ist die Schußzeit

durch Königliche Verordnung, im
Reichsarzeiger" veröffent

licht ( Zur
Abänderung einiger gesetzlicher

Bestimmungen über

bie Schonzeiten des Wildes und den Verkehr mit Wild aus

eingefriedigten Wildgärten"), verändert d. h. verlängert worden.

Bis zum 1. Februar durften Hasen geschossen werden (früher

bis 16. Januar),
Fasanenhennen bis zum 1. März (früher

dis 1. Februar).

zweistündig und Forstmeister Dr. Alwin Schenck „ Einfüh-

„Forstzeshichte des klassischen Altertums und Deutschlands “

rung in die
Forstwiſſenſchaft“, zweiſtändig mit Exkursionen •

Derselbe ist Privatdozent an der Darmstädter Technischen

Hochschule und war vorher jahrelang ausübender Forstwirt

und Leiter einer forstlichen
Unterrichtsanstalt in Biltmore,

Nord-Amerika.

Herr
Forstamtsassessor Dr. Bauer, Assistent der chemisch-

bodenkundlichen Abteilung der forstlichen
Versuchsanſtalt zu

München, hat eine Berufung als Direktor der türkischen

tinopel erhalten und angenommen.

forstlichen Hochschule im Belgrader Walde bei Konstan-

D. Red.

D. Ist
Mövenfleisch genießbar?

Von geschäßter Seite wird an uns die Anfrage gerichtet,

ob Möven, auch junge, schon als menschliches Genußmittel

Verwendung gefunden haben, wie die Ergebniſſe waren und

in welcher Weise die Zubereitung erfolgt ist.

Seither hierüber eingezog.ne
Erkundigungen haben nur

ergeben, daß Möv‹neier als Delikatesse gelten, das Fleisch aber

wegen tranigen Geschmacks ungenießbar sei und weder an der

Nord- und Cstjee noch am
Mittelländischen Meere von der

Bevölkerung gegessen werde. ')

Sollten irgendwo andere Erfahrungen gemacht, der Ge=

schmack des
Mövenfleisches etwa durch besondere Zubereiung

verbessert worden sein, so wären wir für gefällige Mitteilung

Weiter wird der § 47 der Jagdordnung und ein entsprechen-

der Paragraph des
Wildschongesezes für die Provinz Hannover

für die Dauer des
gegenwärtigen Krieges außer Kraft gefeßt.

Nach § 47 finden die
Vorschriften, betr. Verbot des Verſandes

und des Verkaufes von Wild vom Beginn des 15. Tages der

für eine Wildart festgesezten Schonzeit bis zu deren Ablauf

auch auf Wild Anwendung, das in
eingefriedigten Wild-

gärten erlegt oder gefangen war. Der
Landwirtschafts- | dankbar.

minister wird ermächtigt, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu

welchem die zuletzt erwähnten gefeßlichen
Bestimmungen wieder

in Kraft treten.

Wie gesagt, für Hafen und
Fasanenhennen liegen die Er-

fahrungen, wie die verlängerte Schußzeit auf den Bestand ein-

wirkt, nun vor, namentlich auch für
Fasanenhennen, bet denen

fich zeigen wird, ob sie in der nötigen Anzahl zum Brüten

tommen, wie es
wünschenswert wäre. Ich fordele alle

Jäger auf, ihre
Erfahrungen über die oben er-

wähnten Punkte in dieser
Jagdzeitschrift nieder-

zulegen.

Um noch einmal auf das
Kaninchen

zurückzukommen :

Zweifellos liefert es in diesen fleischlosen Tagen einen wohl-

schmeckenden Braten. Das wilde Kaninchen hat
augenblicklich

einen Marktpreis von 1.60 Mt. bis 1.80 Mk. bis 2 Mk. Es

wäre wirklich nicht ſehr ſozial gedacht, jezt, wo ein garnicht

hinwegzuleugnender Mangel an Fleisch und Wildbret sich fühl

bar macht, die Füchse und die Jitisse mit dem Wegfangen der

Karnidel zu betrauen. Hier käme doch das Frettieren in

Frage (wenn auch der „wilde" Frettierer, wie er gern von

feinem in der Stadt gelegenen Domizil aus auf
Schleichwegen

felbft weit entfernte
Jagdgründe heimsucht, um dort ohne Er-

laubnis sein
verstohlenes handwerk zu treiben, feine erwünschte

Erscheinung ist).
Frettierer finden sich wohl immer noch trog

Wilhelm Schuster, Pfr.

bes
Krieges.

C. Hochschul-
Nachrichten .

Nachdem im laufenden
Wintersemester wieder einige Stu-

dierende der

Forstwissenschaft

trant aus dem Felde
zurückgekehrt oder behufs Ablegung der

zum Teile verwundet oder

Vorprüfung beurlaubt

Ben eingefunden haben, sind nah
zweijähriger

Unterbrechung

auch
forstwissenschaftliche

Vorlesungen wieder eingerichtet wor
ben. Es trager vor : Geh. Forstrat Dr.

Wimmenauer

---
sich an der

Universität Sie

D. Red.

E.
Freisprechung eines Försters durch das Ober.

verwaltungsgericht, nachdem er wegen
Erſchießung

eines
wildernden Hundes vom

Schöffengericht wegen

Sachbeschädigung verurteilt worden war.2)

Urteil des Preußischen
Oberverwaltungsgerichts. ( 1. Senat),

Am 6. August 1911 entlief dem Vollmeier N. zu R. in

Hannover sein kurzhaariger, schwarz-weißer Jagdhund im Werte

von 200 bis 300 Mark. Er jagte einem Hajen nach und ver,

folgte diesen bis in den fiskalischen Forstort M. Hier wurde

er von dem Kgl. Förster K. erschossen. Auf Antrag des N.

erhob die
Staatsanwaltschaft gegen den K. Klage wegen Sach-

beschädigung ; der Förster wurde vom Schöffengericht zu 10 Mk.

eventl. 2 Tazen Gefängnis verurteilt. Er legte Berufung ein ,

Bische

Oberverwaltungsgericht aus folgenden Grün-

gleichzeitig erhob die Regierung den Konflikt, dem das Pre u-

den zustimmte :

Durch den Hund des N., der sich von der Leine losge=

rissen hatte und in die Kgl. Forst
hineingelaufen war, drohte

dem
Wildbestande daselbst eine unmittelbare Gefahr. Diese

Gefahr beschränkte sich keineswegs, wie das
Schöffengericht an-

nimmt, auf den einen von dem Hunde geheßten Hasen, sondern

dehnte sich auf den gesamten in der Forst gehegten Wildbe-

stand aus. Da der Hund des N. nach deſſen eigenen Angaben

1) Vor kurzem wurde mir eine am Rhein geschoffene

Möve zugeschickt. Meine Tochter hat, nachdem die Haut, die

sich mit den Federn leicht abziehen ließ, entfernt war, das

wenige übrig gebliebene Fleisch gekocht. Dieses sowie die

Fleischbrühe erwies sich als genießbar, wenn auch nicht gerade

besonders
wohlschmeckend.

Wr.
2) Die in diesem und dem vorigen Hefte angegebenen Fälle

beweisen, daß über die vorliegende Frage ganz verschiedene

Rechtsanschauungen bestehen. Eine
durchgreifende gesetzliche

Regelung wäre daher sehr erwünſcht.

D. Red.
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die Folgsamkeit aufgegeben hatte und nach Entſchwinden aus

dem Gefichtsfelde seines Herrn sich selbst überlassen war, so

stand zu besorgen, daß er, wenn er weiterhin ungehindert blieb,

immer tiefer in die Forst hineinlaufen und das Wild Rehe

und Hasen vor sich her und aus der Forst heraus in die

benachbarten Gebiete hineintreiben würde. Eine solche Gefahr

lag um so näher, als nach den von der Kgl. Regierung be-

stätigten Angaben des Angeklagten gerade das Wild in dem

dieſem unterſtellten Gebiet in hohem Maße durch frei umher-

laufende Hunde beunruhigt wird und es keine Seltenheit ist,

daß Rehe und Hasen von wildernden Hunden geriſſen werden.

Da dem Angeklagten als Jagdaufsichtsbeamten die Hege und

Pflege des Wildes obliegt, so war es seine Pflicht, die zur

Abwendung der von ihm erkannten Gefahr erforderlichen

Maßnahmen zu ergreifen. Daß dazu gerade die Lötung des

Hundes geboten war, wird von N. in Abrede gestellt, muß

jedoch nach Laze der Sache angenommen werden. Wenn sich

nämlich auch der Hund, als ihn der Angeklagte sah, noch un.

weit der Grenze befunden haben muß, so ist doch nicht ersicht

lich, wie es dem Angeklagten möglich gewesen sein sollte, ihn

auf irgend eine andere Weise aus der Forst hinaus in das

Jagdgebiet des N. zurückzubringen, da der Hund einem Haſen

folgte, der in das Innere des Waldes flüchtete, und er ſich,

wie nach allgemeiner Erfahrung anzunehmen ist, davon durch

mildere Mittel wie Rufen oder Abgabe eines Schreckschusses

— nicht würde haben abbringen laſſen. Endlich kann es nach

dem auf wissenschaftlicher Grundlage erstatteten Gutachten der

Kgl. Regierung, dem gegenüber die von N. beigebrachten

schriftlichen Aeußerungen zweier ortskundiger Landwirte bedeu-

tungslos sind, feinem Zweifel unterliegen, daß der durch die

Tötung des Hundes angerichtete Schaden nicht außer Verhält

nis zu der Gefährdung des Wildes stand. Der Wert, den der

getötete Hund hatte, wird von N. und seinen Jagdgenossen auf

200 bis 300 Mr. geſchäßt. Demgegenüber bestand die Gefahr,

die der herrenlos im Walde laufende Hund bildete, nicht in

der zu befürchtenden Vernichtung des einen von ihm gehezten

Hasen, sondern in der Beunruhigung und Schädigung des

Wildbestandes der Forst M. überhaupt. Infolge der fortge-

sezten Beunruhigung, namentlich durch wildernde Hunde, an

der der Hund des N. für ſeinen Teil mitgewirkt hat, ist der

dortige Wildstand ſeiner Zahl und seinem Werte nach ſo herab.

gesezt, daß alljährlich ein Jagdertragsausfall von etwa 400 MI.

entsteht, was bei Annahme eines Zinssages von 4 v. H. einer

Wertsminderung der Jagd im Kapitalwerte von 10000 Mr.

-
|

entspricht. Der Angeklagte handelte kaher nicht widerrechtlic

und überschritt seine Amtsbefugniſſe nicht, als er den Hun

des N. erſchoß.

Sächs. Korrespondenz, G. m. b. H. in Leipzig.

F. Wann ist ein Jagdrevier als „Tiergarten“

anzusehen?

-

Die Frage, ob und wann ein Jagdrevier als Tiergart

anzusehen ist, beschäftigte vor einiger Zeit das Kammergerid

gelegentlich der Erörterung eines Falles, in dem es fich m

die Entwendung zweier abgeworfener Hirſchſtangen aus eine

fiskalischen eingegatterten Walde handelte. Gemäß § 96

Abs. 1, Sat 2 BGB. find bekanntlich wilde Liere in Lie

gärten nicht herrenlos ; im vorliegenden Falle hatte ber Staat

anwalt die eingehegten Reviere, in denen die Hirſchkang

sich befunden hatten, als „ Tiergärten“ im Sinne des §

angesehen und dementsprechend die Verurteilung des Ang

flagten wegen Diebflahls gemäß § 242 des Strafgesetzbuche

beantragt. Indeffen hat das Kammergericht die Anwendbar

feit des § 242 des Strafgeseßbuches verneint. — Allerding

habe das erkennende Gericht früher im Anschluß an eine Reich

gerichtsentscheidung als Liergärten auch Jagdreviere ohn

Rücksicht auf deren Größe angesehen, falls ihre Einzäunung

geeignet wäre, das Entweichen des Wildes zu hindern; dieſe

Ansicht kann aber nicht mehr aufrecht erhalten werden, ſo

führte das Kammergericht aus ; denn der Sprachgebrauch ver-

steht unter Tiergärten" Flächen von geringer Ausdehnung

auf denen Tiere zu anderen als Jagdzwecken, insbesondere zur

Schau und Zierde, gehalten werden. Die frühere Auffassung

nach der auch eingegatterte größere Waldgelände als Tiergarten

angesehen wurden, steht nicht im Einklang mit der Anschauung

der beteiligten Kreise, welche das Aufspüren, Verfolgen und

Erlegen des Wildes in solchen Revieren als Jagb ansicht, und

sie widerspricht der Anschauung des Volkes, das die Wegnahme

von Wildstangen auch in dieſen eingehegten Revieren nicht all

Diebstahl erachtet. Die Behandlung dieser Jagdgehege all

Tiergärten würde auch zu fachwidrigen Ergebnissen, insbeson

dere zur Nichtanwendung der Jagdscheinbeſtimmungen, führen.—

Nach alledem ist eine Berurteilung des Angeklagten wegen

Diebstahls gemäß § 242 des Strafgeſetzbuches abzulehnen, und

es muß bei seiner Bestrafung aus Lit. 35, § 1 ber Holy

und Jagdordnung vom 30. Mai 1720 sein Bewenden habell.

A. Radloff, Gerichts- und Verwaltungs-Korrespondens.

Steglitz-Berlin.

..
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Wer weiss

esheute noch nicht, dass Weber-Fallen in Fangsicherheit undHaltbarkeit unerreicht sind? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i . Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Sammelt Rohrkolben!
Hirschhorn-

stangen u.

Spitzen kauft jeden
Posten

Rich. Plümacher

Solingen.

Bitte,

bei Bestellungen bei den hier inserieren-

den Firmen gefl . auf die ,, Allg. Forst-

und Jagd-Zeitung" Bezug nehmen zu

wollen .

Arbeits-Handschuhe (ohne Bezugsschein) |
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Dieselben dienen als Rohstoffersatz

gelangen in Lazaretten, für die Kranken-

pflege und für die Industrie zur Verwen-

dung, und helfen fehlendes Material er-

setzen.

Jeder Sammler dient dem Vaterland!

Grössere Schulkinder können das Sam-

meln leicht vornehmen. Die Kolben müssen

2 cm (s. Abbildung) vom Stengel abge-

schnitten und getrocknet werden und wer-

den je nach Brauchbarkeit und Qualität

bezahlt. Die Hauptsammelstelle befindet

sich in Dresden, bei Herrn Kgl. Sächs .

schuhe aus gutem Kernleder, mit u. ohne Futter. Kommerzienrat Hugo Zietz, wo die gesammelten Kolben

Einlegesohlen, Asbestkork, Schilf, Ziegenhaarfilz. in getrocknetem Zustande abzuliefern sind und bezahlt

werden. Sammel-Anleitungen versendet kostenlos die Haupt-
Preisliste kostenlos.

Heinrich Brandenburg, Kolberg (Ostsee) . sammelstelle.

Waldwertrechnung u. forstl. Statik.

Ein Lehr- und Handbuch

DON

Deiland Profeffor Dr. Hermann Stoeter,

Großh. Sächi. Oberlandforitmeister und Direktor der Foritakademie zu Eilenach.

Durchgefehen von Prof. Dr. Bans Bausrath, Karlsruhe.

Fünfte Auflage.

Groß-Oktav, VIII und 252 Seiten.

Preis : broich. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.

Das Ericheinen der fünften Auflage legt am beiten Zeugnis ab von der allfeitigen Anerkennung , die

das Werk durch die prägnante und klare Daritellung des Stoffes und durch feine mehr popularifierende und

auf бervorhebung der praktischen Gefichtspunkte abzielende Richtung in Fachkreifen gefunden hat.

Diele neue Auflage, deren Durchficht auf ausdrücklichen Wunich des verstorbenen Verfallers Herr Proj.

Dr. Bausrath in Karlsruhe bereitwilligit übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen erfahren, ſoweit

folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. 3. D. Sauerländer's Verlag.
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Allgemeine

Forft- und Jagd-Zeitung.

Januar 1917.

Vom französischen Mittelwald.

Bon Privatdozent Dr. G. Baader , Hauptmann d. L.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf

das Waldgebiet nordöstlich von Verdun, das durch

die Verbindungslinien der 4 Orte Etain-Gondrecourt

-Spincourt - Azannes umgrenzt wird . In einerIn einer

Höhenlage zwischen 210 bis 260 m erhebt sich hier

ein Hügelland, deffen sanfte Wellen von Ost nach West

sich immer mehr abflachen und die nach Südwesten in

die Woëvre-Ebene auslaufen, aus der unvermittelt und

schroff die Côte Lorraine, der natürliche Wall der

Festung ansteigt.

I. Die Eigenart der Beſtockung und die Wirtschafts-

form der Waldungen wird bestimmt durch die Boden-

verhältnisse. Der Boden wird gebildet von einem

schweren Lehm, der in größerer oder geringerer Tiefe

eine waſſerundurchlässige Schicht von plastischem, blau-

grauem Lon führt, der sich fettig anfühlt. Die Ton=

schicht wird meist schon bei 0,6 bis 1,0 m Tiefe ge=

funden und ist von ungewöhnlicher Mächtigkeit. Bei

dem Versuch, einen Brunnen zu graben, war sie in

6m Tiefe noch nicht durchstoßen. Das Grundgestein

ist ein der Juraformation angehöriger Kalk, dem etwas

Sand beigemengt ist und der vielfach in verbröckelten

Platten zu Tage tritt . Charakteristisch sind die vielen

versumpften Partien die sich fast in allen Tieflagen

finden und zahlreich auftretende , flach tellerförmige

Einsenkungen auch auf den Höhen , die mit

Grundwasser angefüllt sind (s . Bild Nr. 1 ) . Einige

größere Teiche und Seen tragen zur Belebung des

Landschaftsbildes bei .

Im Winter und bei Regenwetter erschweren der

geringe Fall des Geländes und die Tonschicht den Ab-

fluß des Waffers ; die obere Lehmschicht ist dann voll

gefogen wie ein Schwamm. Bei Trockenheit hingegen

tritt schon nach kürzester Zeit Wasserarmut ein, weil

die Rapillarkraft die Oberschicht rasch auspumpt, so

daß tiefe Riffe das dürre Land durchziehen. Die un-

bestellten Felder, die zum großen Teil nun schon fast

2 Jahre in der Feuerzone der Artillerie liegen und

deswegen nicht bearbeitet werden können, gleichen aus-

gebrannten Schlacken .

Ein Boden, der zeitlich und örtlich in seinem

Wassergehalt derart kraffe Gegensäge aufweist, ist zum

Kahlschlagbetrieb offenbar schlecht geeignet. Der künft

lichen Wiederbestockung, sei es Saat, sei es Pflanzung ,

würden große Schwierigkeiten fich entgegenstellen, da

auf freier Fläche im Uebermaß von Näße oder bei

vollkommener Trockenheit die jugendliche Pflanze ver-

kümmerte. Eine nachhaltige Wirtschaft ist m. E. unter

den gegebenen Verhältniſſen, und ich möchte dies nach-

drücklich betonen, nur möglich bei einer Betriebsform ,

die auf dauernden Bodenschuß Rückſicht nimmt.

Wenn man hierüber klar ist, dann wird man im

Mittelwald , der hier ausschließlich herrschenden Be=

triebsart, nur ein natürliches Ergebnis der Standorts-

verhältnisse erblicken, und der französische Forstmann

hat somit guten Grund, dieſe Wirtschaftsform zu er=

halten und zu pflegen . Mit weitschauenden Plänen

der Landesverteidigung hat dagegen das Dasein des

Mittelwaldes gewiß nichts zu tun und Behauptungen

dieser Art, die dazu etwas post festum tommen, ge=

hören in das Gebiet der Legende.

II. Die herrschenden Holzarten auf der rund

10000 ha umfassenden Waldfläche sind Stieleiche

und Hainbuche , beide vortrefflich für den Boden

passend und waldbaulich sich ergänzend . Als unstand-

ortsgemäß muß die Traubeneiche bezeichnet werden,

die man stellenweise findet. Andere Hölzer sind nach

Zahl und Art reichlich vertreten. Obenan stehen Saal-

weide und Aspe, sehr häufig sieht man auch Feldahorn

und Linde, weniger oft die Birke. Geradezu eine

Seltenheit ist die Rotbuche, und die wenigen Eschen,

die der Boden trägt, sind meist krummschaſtig oder

gegabelt. Die Erle fehlt offenbar ganz und die An=

bauversuche mit Nadelholz beschränken sich auf sehr

kleine Flächen. Die ältesten vorhandenen Fichten ,

Riefern und Stroben sind etwa 35jährig. Erwähnt

man endlich noch die Elsbeere, die Mehlbeere und den

wilden Birnbaum, dann dürfte die Aufführung voll-

ständig sein.
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Charakter. Einen in jeder Hinsicht normal aufge

bauten Bestand trifft man kaum.

IV. Es ist selbstverständlich, daß die besonderen

Lebensbediungen des Mittelwaldes auch im äußeren

Aufbau des Einzelſtammes und deſſen Wuchsleiſtungen

sich geltend machen. Das Längenwachstum der

Stieleiche ist schon frühzeitig, etwa mit dem 80.—90.

Jahr abgeschlossen . Je nach dem Standort bewegt

sich die Mittelhöhe zwischen 25 und 22 m ; nur in

einem Fall (Bild Nr. 2) habe ich bei 170jährigen

Eichen eine Höhe von 26 m und einen durchschnitt:

III. Wenn das äußere Bild des hiesigen Mittel- | Charakter.

waldes troz dieses Holzartenreichtums einen eintönigen

Eindruck macht, dann liegt das daran, daß alle Bei-

hölzer fich fast ausschließlich im Unterholz finden. Nur

gelegentlich rettet sich ein Stämmchen hiervon aus der

zudringlichen Gesellschaft der Hainbuchen-Stockschläge

in die Klaſſe des Oberholzes hinüber. Der Wirt:

schafter vollzieht dieſes Rettungswerk sicher nicht, denn

eine Bestandspflege im Jungholz wird anscheinend

überhaupt nicht geübt . In dieser Vernachlässigung

der heranwachsenden Dickungen während der ersten 30

bis 40 Jahre dürfte die Hauptursache für die wald- lichen Holzgehalt von 9 fm feſtgeſtellt. Der große

baulichen Mängel zu erblicken sein, die vielen Beſtän-

den anhaften und auf die ich später noch zu sprechen.

tomme.

Die Tätigkeit des Wirtschafters beschränkt sich so-

mit im wesentlichen auf den Ernteakt. In 25- bis

40jährigem Turnus wird die Hainbuche auf den Stock

gesezt, während von der Stieleiche, die allein den

Oberstand bildet, so viel entnommen wird, als der

Vorrat gerade erlaubt. Von einer bestimmten Um-Von einer bestimmten Um

triebszeit und Klaffenzahl des Oberholzes läßt sich

nicht reden. Man trifft Bestände, in denen der Kern=

wuchs mit zwei Altersstufen vertreten ist, und andere,

die mit 5 bis 6 Klassen ausgestattet sind , so daß die

Abtriebsalter zwischen 90 und 220 Jahren schwanken .

Im einen Fall ähnelt das Waldbild einem stark ver-

lichteten und unterbauten gleichaltrigen Eichenwald , im

letteren hat der Bestand einen mehr plenterwaldartigen

20 30 40 50 60

eine Stärke

von etwa cm : 5

6

15

70

20,6 24,9 31,0

Durchschnitt aller Bestände ist etwa 18-20 m hoch.

Die Krone ist im Oberholz überall vorzüglich

ausgebildet und nimmt etwa 2/3 der gesamten Baum-

länge in Anspruch, während der Rest auf den meiſt

tadellos gereinigten , astfreien Schaft entfällt (Bild

Nr. 3) .Nr. 3) . Im Gegensatz zu dem stark herabgeminderten

Längenwuchs zeigt das Stärke wachstum einen ge

steigerten Verlauf. Die nachstehenden Angaben sollen

dafür einen Beleg bilden. Wissenschaftliche Genauig

keit können und wollen sie natürlich nicht beanspruchen,

da die Zahl der Messungen, die ihnen zugrunde liegt,

eine beschränkte ist . Immerhin erfüllen sie den Zweck,

das Bild schärfer zu zeichnen als es lange Ausfüh-

rungen vermöchten .

Bei Beständen der am meisten vertretenen Stand:

ortsklasse (18-20 m Höhe) ergab sich bei der Stiel-

eiche in Brusthöhe ohne Rinde :

im Alter von Jahren :

80 | 90 100 110 120 130 140 150 160 170

34,9 36,0 38,0 40,0 44,6 48,6 52,6 56 60,4 64,2

Den Verlauf des Massen wachstums kann man

auf Grund dieser Unterlagen nicht feststellen . Hierzu

wären schon Stammanalysen notwendig, deren Vor-

nahme mir aber nicht möglich war. Zu welch er-

staunlichen Massenerträgen der ununterbrochene Licht

stand den einzelnen Baum u. U. befähigt, dafür einige

Beispiele.

Eine 220 jährige Eiche ergab bei ihrer Fällung

5,74 fm bei 13 m Länge und 75 cm Mittendurch-

messer. Auf einer ausgesprochen nassen Partie fandnaſſen

ich auf einer Fläche von 900 qm 6 Stück 170jährige

Stieleichen mit einem Brusthöhendurchmesser von 0,8

bis 1,10 m. Da die Mittelhöhe 26 m beträgt, ent

fällt auf den einzelnen Baum ein Gesamtgehalt von

rund 9 fm. 120jährige Eichen von 3-4 fm Gesamt-

gehalt sind keine Seltenheit .

V. Wenn troß dieser blendenden Einzelleistungen

die Gesamtvorräte an Oberholz auf der Flächeneinheit

oft nicht befriedigen, dann liegt dies an der geringen

Stammzahl. In Anbetracht der außerordentlich

schwankenden Zusammensetzung des Oberholzes , ſowohl

nach Klaffenzahl, Alter und Stammzahl der einzelnen

Klaſſen, iſt es schwer, bestimmte Angaben zu machen.

Weite Flächen, deren Unterholz nur mit wenigen

Stämmen durchſegt ist, wechseln mit lichter, räumlich

und voller bestockten Oertlichkeiten. Läßt man die

Laßreitel außer Acht, weil die Brusthöhenſtärke der

meiſten unter 14 cm liegt , dann dürfte die Be

stockungsdichte, wie sie sich am häufigsten findet, einen

Standraum von 6-12 m Quadratseite entsprechen.

Das sind pro Hektar etwa 70-250 Stämme von 2,

3 oder mehr Altersstufen. Eine schwächere Bestockung
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tommt öfter vor, eine stärkere selten . Die Holzmassen ,

die sich hieraus ableiten, schwauken zwischen wenigen

Festmetern bis zu etwa 220 fm ; Vorräte von 100

150 fm auf den Flächeninhalt bilden die Regel (Bild

Nr. 4 und 5).

Anſchließend noch einige Worte über das Unter:

holz . Je nach Abtriebsalter und Standortsgüte er-

reichen die Hainbuchenstockschläge eine Höhe ron 5 bis

10 m. Die Ausschläge stehen nesterweise zusammen,

auf einem Stocke oft bis zu 50 Stück fingerstarke bis

armdicke Loden und bilden vielfach ein undurchdring-

liches Hindernis. Der Schluß ist nur dort unbefrie-

digend, wo die Stöcke überalt sind und ihre Ausschlag

fähigkeit verloren haben. Nach der Schäzung eines

in meiner Kompagnie stehenden Forstaufsehers, der in

einem Mittelwaldrevier angestellt ist, dürften die Ab-

triebserträge des Unterholzes zwischen 40-70 fm

schwanken.

VI. Eine erschöpfende Würdigung der Vorzüge

und Nachteile des hiesigen Mittelwaldes in waldbau-

licher und ökonomischer Hinsicht ist mir nicht möglich.

Da mir weder Ziele noch Aufwand und Erfolg der

Wirtſchaft im einzelnen Fall bekannt sind, muß ich

mich darauf beſchränken, mein Urteil auf den wirklichen

Befund im Walde zu begründen. Den Hauptv or =

zug erblicke ich in der dauernden Bedeckung des Bodens,

deffen zu Extremen neigende Eigenschaften dadurch auf-

gehoben werden. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit schafft

für die Naturverjüngung die günstigsten Bedingungen.

Und da die Stieleiche des Mittelwaldes dank einer

gefunden Kronenentwicklung und dauernden Licht

genuſſes ein vorzüglicher Fruchtträger ist, kann man

in der Tat auf allen Schlagflächen einen Eichenauf-

ſchlag feststellen, deſten Fülle erstaunlich ist. Rechnet

man hierzu die völlige Unabhängigkeit der Wirtschaft

von den Feffeln einer beſtimmten räumlichen Ordnung,

die Sicherheit gegen Wind und Frost, die geringe Ge-

fährdung durch Schädlinge, insbesondere durch den

Engerling, ſo ſind dics alles Vorzüge, die für den

Mittelwald sprechen und die der um so höher schäzt,

der weiß, daß gerade der ſchlagweiſe Hochwald in den

angedeuteten Punkten seine schwächsten Stellen zu offen

baren pflegt.

Bei der statischen Beurteilung sind es namentlich

zwei Umstände, die einen günstigen Einfluß ausüben .

Einmal das Fehlen von Kulturkosten und dann der

hohe Stärke und Qualitätszuwachs im Oberholz , der

früher und träftiger einſegt als im gleichaltrigen Hoch-

wald. Da ferner die Abfuhr der Hölzer unmittelbar

von der Schlagfläche erfolgt, werden Rückerlöhne er-

spart und hohe Wegbaukosten überflüssig . AllerdingsAllerdings

kann diese Sparsamkeit u. U. höchſt unangebracht sein.

Diesen Vorzügen stehen aber gerale auf statischem

Gebiet beträchtliche Nachteile gegenüber. Der jähr=

liche Massenertrag im Oberholz beträgt nach vorsich=

tiger Schäßung im günstigsten Fall 3 fm pro Hektar ,

vielfach wird er bis auf 1 fm herabſinken. Hiervon

hat aber nur das Stammholz, dessen Anteil auf höch=

stens 60 % zu veranschlagen ist, einen hohen Wert.

Das sperrige Astholz der Krone ergibt dagegen ein

minderwertiges Brennholz und der Erlös aus dem

Reifig des Unterholzes (1 -2 fm pro Jahr und Hektar)

ist wahrscheinlich noch geringer. Das finanzielle Ge=

famtergebnis dürfte somit ein recht dürftiges ſein und

weit hinter den Erträgen des gleichaltrigen Waldes

zurückbleiben .

Die weiteren Mängel fallen mehr dem Wirtschafter

als der Waldform zur Last. Wie schon unter Punkt

II und IV gesagt wurde, zeigt zwar das Unterholz

eine reichliche Beimischung anderer Holzarten , nach

deren Verbleib man jedoch im Oberholz vergeblich

suchen wird . Dem vorwüchsigen und gedrångt stehen-

den. Hainbuchen-Stockschlag erliegen aber nicht nur die

Beihölzer, sondern auch der reichlich vorhandene Eichen-

aufwuchs geht vielfach ganz oder größtenteils zugrunde.

Eine Bestandspflege, die sich mit der Freistellung von

Edelhölzern und der Sicherung der nötigen Eichen =

fernwüchse befaßt, gibt es eben nicht. Mit Sicherheit

läßt sich dies in älterm, über 35jährigem Unterholz

feststellen, wo Dürrholz und faulende Stämmchen in

wirrem Durcheinander umherliegen und ein Bild der

Verwahrlosung abgeben . Die üblen Folgen zeigen

sich in mehrfacher Beziehung . Um die Nachhaltigkeit

nicht zu gefährden, wird der Wirtſchafter ſowohl beim

Mangel wie beim völligen Fehlen an Laßreiteln ge=

nötigt sein, mit dem vorhandenen Oberholz hauszu-

halten und den Hiebsſaß einzuſchränken. Hieraus er-

gibt ſich ein Hinausſchieben der Nußungsalter und bei

mehrmaliger Wiederholung eine teilweiſe Ueberalterung

der Kernwuchsklassen . Die Hainbuchenſtöcke verlieren

ihre Ausschlagfähigkeit und da auch zu wenig Hain-

buchenſamenbäume vorhanden sind, verschwindet das

Unterholz auf solchen Oertlichkeiten vollſtändig . Boden-

verhärtung und Unkraut tun dann das übrige , um

eine Neubegründung überhaupt zu erschweren.

VII. Die Forsteinrichtung ſtügt sich in der Haupt-

sache wohl auf die Fläche . Ob eine Aufnahme der

gesamten Oberholzmasse hierbei erfolgt, entzieht sich

meiner Kenntnis . Sicher ist, daß dies mit dem Stark-

holz , d . h. den in Brusthöhe über 50 cm starken

Stämmen geschieht, da diese in den einzelnen Abtei=

lungen fortlaufend durchnummeriert sind. Ueber die

Höhe des Hiebssages habe ich bereits gesprochen . Die

Hiebe selbst erstrecken sich wie im Niederwald auf weite

Flächen von 30, 40 , ja ſelbſt 50 ha . Das Wege- und

Schneißenneß ist dünn , die Abteilung infolgedeffen groß

1.
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bis zu 100 und mehr Hektar. Die Wege selbst find | Massenverbrauch geht, der mit der Länge des Krieges

meist in trostlosem Zustand . Eine Folge des unge=

heuren Kolonnenverkehrs , der sich der Deckung wegen

vorzüglich in den Wäldern abspielt. Befestigte Wege find

ſelten und dienen dann zugleich der Verbindung von

Ort zu Ort.

VIII. Die Bedeutung des Waldes im Kriege, über

die in diesen Tagen manches gesagt und geschrieben

wurde, äußert sich in mehrfacher Hinsicht. Es ist zu

unterscheiden :

1) Der Wald als Kampfgelände,

zur Kriegführung.

In dieser Aufstellung hat eigentlich nur der lezte

Punkt Interesse für den Forstmann. Eine Besprechung

der Bedeutung des Waldes als Kampfgelände

kann ich mir deswegen ersparen, außerdem ist diese in

der militärwiſſenſchaftlichen Literatur långst durch be-

rufene Feder erfolgt . Auch eine Erörterung über den

zweiten Punkt, die Bedeutung des Waldes als Dedung

gegen feindliche Sicht , gehört im Grunde ge=

nommen nicht in dieſe Zeitſchrift. Der Umstand je

doch, daß es sich hierbei um eine zum erstenmal im

jezigen Kriege angewandte, grundsägliche Ausnutzung

der Eigenschaften des Waldes handelt, rechtfertigt viel-

leicht einige Worte.

|

ins ungemessene wächst. Den Gesamtverbranch an

Holz heute schon festzustellen oder auch nur schätzungs-

weise zu bestimmen, ist ein völlig aussichtsloſes Be-

ginnen . Dazu fehlen jede Unterlagen. Ich muß mich

daher darauf beschränken , ein Bild verkleinerten Maß-

| stabes zu zeichnen . Wem die Multiplikation der an-

gegebenen Zahlen Vergnügen macht, mag dies immer-

| hin tun.

Einen Einblic vermittelt ein Gang durch ein

Truppenlager. Der Weg führt ab von der großen

2) der Wald als Deckung gegen feindliche Sicht Straße. Ein schmaler, etwa 1 m breiter Pfad nimmt

(Flieger !) , uns auf und führt ins Waldinnere. Er ist sauber

3) der Wald als Lieferant unerseglicher Mittel belegt mit einem Rost aus Reisig oder gespaltenen

Stangen und an den Seiten eingefaßt von einem

Holzgeländer. Ein labyrinthisches Gewirr solcher

Straßen durchzieht den ganzen Wald . Die Herstellung

von 100 Ifd . m Holzrost erfordert 34 fm Reifig.

Zu beiden Seiten der Pfade liegen die Unterkunfts-

räume. Von der einfachsten Hütte aus Brettern und

Dachpappe bis zum massiven Blockhaus sind hier alle.

Formen vertreten, je nach der Zeit und dem Geschmad,

die den Erbauern zur Verfügung standen. Die Wände

sind meist aus horizontal aufeinander liegenden Eichen-

ståmmen aufgeführt, die dem Feind zugewandte Seite

ist durch 2-3 Stammlagen und einen kräftigen Erd-

ansah verstärkt. Der ganze Bau ist 1-2 m in die

Erde eingelassen, der Fußboden zum Schußze gegen das

Grundwasser mit einem Holzrost belegt. Bei Regen=

wetter müssen Handpumpen die Trockenhaltung be:

sorgen. Die Stärke des Daches ist von der Gefähr

dung durch die feindliche Artilleric abhängig . Vier

kreuzweis verlaufende Schichten Eichenſtammholz und

eine Erddeckung von 1-2 m bieten gegen die Mehr-

zahl der Geschosse einen ausreichenden Schutz. Bei

einem Wohnunterstand dieser Art für 20 Mann habe

36 fm eingebautes Eichenstammholz gemeffen, das bei

einem Mittendurchmesser von 25-40 cm pro Fest

meter mit etwa Mk. 30.—, im ganzen mit wenig-

stens Mt. 1000.- zu bewerten ist (Bild Nr. 6).

Eine Verschalung mit Eschenborke und schmucke Leisten

aus Birkenreifig längs der Dachränder und am Giebel

verleihen mitunter dem Ganzen ein gefälliges Aus-

sehen.

Die bis zur Vollkommenheit gediehene Entwicklung

des Flugwesens, sowohl als Erkundungsmittel wie als

Angriffswaffe, verlangt eine viel größere Geheimhaltung

aller Truppenbewegungen als in früherer Zeit. Die

Partei, die unter sonst gleichen Umständen am besten

das Geheimnis wahrt, hat die höchsten Siegesmöglich

feiten. Diese Erkenntnis ist heute in der Armee durch

gedrungen bis zum letzten Musketier. So ist der Wald

der treue Freund des Soldaten geworden, denn sein

Kronendach bietet Schuß vor dem Auge des Feindes .

Hier stehen die Batterien schwerster Riesengeschüße, im

Wipfel hachragender Eichen sind Beobachtungsstellen,

ein Nez von Drähten vermittelt die Verbindung der

einzelnen Kommandofſtäbe, auf den Schienen der Feld-

bahnen rollen Tag nnd Nacht die Wagen mit Men

schen und Material, und in den Waldlagern sammeln

die ruhenden Truppen neue Kräfte für ihren schweren

Dienst.

Der Wald schüßt treu das Geheimnis der Armee !

Eingehendere Behandlung verlangt die dritte und

lezte Frage, die Bedeutung des Waldes als Lie-

ferant unerfeßlicher Mittel zur Krieg=

führung. Zwang und finderischer Sinn des Ein

zelnen geben dem Holz aller Stärken eine gesteigerte

Verwendungsmöglichkeit, mit der Hand in Hand ein

Auch die Unterstände der Schüßengräben sind weiter

nichts als bombensichere Wohnräume, bei denen aber

der Oberbau verschwindet . Um die Gefahr des Ver-

schüttens herabzumindern, erhält jeder Unterſtand tun-

lichst zwei Ausgänge. Die ganze Anlage besteht dann

aus 2 steil nach unten verlaufenden Stollen, die in

einem spißen Winkel zu einander stehen und die auf

der Sohle durch einen Quergang, den eigentlichen

Unterstand, miteinander verbunden sind . Die Stollen
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und der Quergang sind aufs kräftigste mit Stämmen

geftügt, die Wände entweder mit Rundholz , Spaltholz

oder starken Bohlen bekleidet. In den Stollen sind

Stufen eingehauen, die mit Holz gefüttert sind. Da

fast jeder Unterstand vom anderen abweicht ist es nicht

möglich, Durchſchnittszahlen für den Holzverbrauch zu

geben. In einem Unterſtand für 8 Mann, der 6 m

tief liegt und der nur mit Rund- und Spaltholz aus

gebaut ist, habe ich beispielsweise rund 10 fm festge=

stellt . Andere wieder enthalten mehr, andere dagegen

kaum die Hälfte. Den Höchstverbrauch dürften aber

die bergmännisch angelegten Stollen und Gallerien

für Minensprengungen, ferner die sogenannten Bereits

schafts- Stollen und endlich die Unterſtände in den

Ortsunterkünften aufweisen. 50 und mehr fm sind

in einzelnen Fällen nicht ausreichend . Mit diesen

bomben sicheren Räumen dürfen nicht die splitter=

sicheren Unterstånde verwechselt werden, bei denen eine

ichwache Erddece über 3 bis 4 zollstarken Brettern |

den ganzen Schuß darstellt.

Der Ausbau der Gräben ist jedoch mit der Anlage

der Unterſtånde nicht beendet. Wo die Standfestigkeit

der Grabenböschungen ungenügend ist und die Wände

einrutschen , hat ihre Versteifung durch ein Flechtwerk

von Reisig zu erfolgen, dessen festes Gerippe von

Pfählen gebildet wird, die von m zu m in den Graben-

boden getrieben sind. Wenn Zeit und Umstände es

erlauben, wird noch die Grabensohle mit einem Holz-

roft ausgelegt.

Beträchtliche Holzmengen verlangt ferner der Bau

von Zeltgerüsten für Pferdeställe und die Anlage

trockener Lagerpläge für Material und Munition in

einer Ausdehnung von vielen ha.

Die Verwendungsmöglichkeiten des Holzes beim

Wege-, Brücken- und Bahnbau sind jedem Forstmann

geläufig. Ich kann daher auf nähere Ausführungen

verzichten und mich auf die Mitteilung einer Art Wege-

verbesserung beschränken, die ich hier kennen lernte und

die vielleicht dem einen oder anderen Fachgenossen

u. U. nachahmenswert erscheint.

Eine völlig versumpfte Wegstrecke wurde zunächst

in der Längsrichtung mit 4 Reihen Eisenbahnschwellen

ausgelegt, die Längsreihen alsdann mit Querschwellen ,

die breite Seite nach oben, dicht zugedeckt. Zwei

Schwellenlängen bildeten die Wegbreite. Es entstand

ſo eine Fahrstraße, die bei stärkstem Verkehr schwer

beladener Fuhrwerke sich vorzüglich bewährt. Als

fliegendes Baumaterial“ könnte ich mir auch in der

Forstwirtschaft eine gleiche Verwendung alter Schwellen

bei der Räumung abgelegener Schläge denken , wohin

der Bau fester Wege bei einmaliger Benutzung unren=

tabel wäre.

Hier wären noch die Maskierungsanlagen zu er-

wähnen, d . s. wandartige Kulissen von etwa 4 m

Höhe aus belaubtem Reisig oder Schilf, die längs der

offenen Wegstrecken und Bahnlinien aufgestellt find ,

um den Verkehr der feindlichen Beobachtung zu ent-

ziehen. Auch das Verblenden von Dächern, Mu=

nitionslagern, Fuhrwerken, Beobachtungsstellen uſw.

mit frischem Reisig zwingt fortdauerd zu starken Ein-

griffen in das Unterholz.

Wie viel Holz geht ferner nicht als Rauch auf aus den

ungezählten Kochstellen ? Sehr sparsam brennen die

fahrbaren Feldküchen. Mit 1 rm Scheit oder Knüppel

reicht eine Feldküche 7-8 Tage. Feststehende Koch-

einrichtungen verlangen mindestens das Doppelte an

Brennmaterial. Unkontrollierbar nach Zahl wie nach

Verbrauch sind die vielen Feuerstellen in den einzelnen

Quartieren und Unterständen .

Genug der Beispiele, deren Reihe verlängert werden

könnte . Und jest richte man einen Blick auf das

Ganze !

Sagen wir rund 10000 km Schüßengraben

wie viel Unterstände mögen sie bergen ? Wie viel km

Feldbahn find gebaut im Rücken einer Front von

2000 km, wie viel ist in 2 langen Jahren zerstört,

ersetzt und wieder zerstört worden ?

Die Fragen allein genügen, um uns die Gewißheit

zu geben, daß der Krieg gewaltige Holzmengen ver-

schlingt, die hoch in die Millionen fm gehen und daß

auch an den Wald unerhörte Anforderungen gestellt

werden, die den Opfern entsprechen, die von den Völkern

verlangt werden.

IX. Nach diesen allgemeinen Feststellungen komme

ich auf mein eigentliches Thema zurück, auf die Be-

deutung des Mittelwaldes im Kriege.

Wenn ich nicht irre, ist es Wappes gewesen, der in

der Silva zum Ausdruck brachte, daß der deutsche Forst:

mann nach dem Kriege vielleicht genötigt sei, aus

Gründen der Landesverteidigung sich mehr als bisher

mit dem Mittelwald zu beschäftigen . 1) Wappes be=

tonte dabei die besondere Eignung dieſer Waldform,

hier einen zähen Widerstand zu organisieren. Dies

ist , wie der Krieg lehrt, richtig . Doch muß m. E. bei

solchen Zukunftsplänen mit Sicherheit mit einer weiteren

Vervollkommnung der Angriffsmittel, insbeſondere der

Artillerie schwersten Kalibers gerechnet werden, ſo daß

es in einem Zukunftskriege auf die Waldform über-

haupt nicht mehr ankommt . Dagegen wird der In-

fanterist noch mehr wie jetzt genötigt ſein , Schuß in

der Tiefe der Erde zu suchen. Noch mehr Holzmengen

werden verbraucht werden und die Frage, die angesichts

-

¹) Sollte ich mit der Anführung des Autors und der Zeit-

schrift irren, in der Sache selbst irre ich mich nicht — dann

bilte ich das Versehen nicht schwer zu nehmen. Die Mitnahme

von Lesestoff ins Feld ist leider nur beschränkt möglich.
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dieser Entwicklung allein entscheidet, lautet : ift der

Mittelwald überhaupt im Stande mit seinen geringen

Vorräten solche Holzmaffen zu liefern ? Nach den Er:

fahrungen im jezigen Kriege ist diese Frage aber keines

wegs mit Sicherheit zu bejahen und die großen Nach

schübe an Holz, insbesondere an Schnittware, aus der

Heimat beweisen eher das Gegenteil.

Die Einführung des Mittelwaldbetriebes im Grenz-

gebiet oder im Bereich unserer Festungen ist m. E.

deswegen abzulehnen . Der Landesverteidigung wegen

haben wir nicht nötig, unseren waldbaulichen Idealen

eine andere Richtung zu geben als seither. Wir er

füllen unsere Pflicht, wenn wir nach diesen Grundsätzen

weiter arbeiten und der Zukunft möglichst hohe Holz-

vorräte zur Verfügung stellen .

Die Beschädigungen durch Artilleriefeuer in dem

Waldgebiet, von dem hier die Rede ist, sind erstaun

lich gering, trotzdem es seit September 1914 unmittel-

bar hinter der Front und im Bereich der gegnerischen

Artillerie lag und zum größten Teile heute noch liegt .

Am häufigsten find Kronen- und Schaftverlegungen,

hie und da hat eine schwere Granate auch das Unter-

holz auf kreisförmigen Flächen von etwa 10 m Durch

meffer herausgeschleudert. (Bild Nr. 7 stellt einen

Volltreffer dar.) Aber Zerstörungen, die bis zur

völligen und fast spurlosen Vernichtung ganzer

Waldungen gehen, ¹ ) wie man sie jetzt auf der Côte

Lorraine sieht, gibt es hier nicht.

Trozdem wird es der Arbeit vieler Jahrzehnte be-

dürfen, bis der hiesige Mittelwald seine alten Erträge

wieder abwirft. Die Bedürfnisse für eine zweijährige

Kriegführung verlangten eben gebieterisch Eingriffe, die

vielfach bis an die Grenzen des Möglichen gingen.

X. Die Forstbenußung im Operationsgebiet kennt

keine Rücksichten waldpfleglicher Natur, sie kennt nur

militärische Erwägungen. Der Stamm wird in

0,8-1,0 m Höhe über dem Boden abgesägt, die

Krone wird abgeschnitten und bleibt ungenugt liegen.

Selbst als Brennholz wird sie nur ausnahmsweise ver-

wertet. Der Transport und die Zerkleinerung wären

viel zu zeitraubend . Der stehen bleibende untere Schaft-

teil kann u. U. bei der Anlage eines Drahthindernisses

verwandt werden.

Um den Bedarf an Holzkohle zur Feuerung in

den Schüßengräben zu decken, hat wohl jede Division

einen eignen Köhlertrupp arbeiten. Verkohlt wird nur

1) In der Schrift : Die Champagne-Herbstschlacht, be:

arbeitet und herausgegeben vom Armee-Oberkommando 3“ ist

auf S. 31 über die Artilleriewirkung zu lesen : „Bäume wurden

entwurzelt. Ganze Waldstücke verschwanden vom Boden.

Einige kahle Stümpfe zeigten bald nur noch die Stellen an,

wo fich früher die für die Champagne so charakteristischen

Kieferngehölze erstreckt hatten. "

Eiche. Die Meiler haben 30 bis 45 rm, der Rohl

prozeß dauert je nach der Größe des Meilers 3-4

Wochen. Schnitthölzer liefert das Divisionsfägewerk.

Leider konnte ich über die Leistungsfähigkeit dieſer Ein-

richtung nichts in Erfahrung bringen.

XI. Ich bin am Schluffe meiner Ausführungen

angelangt. In den freien Stunden, die der Dienst

mir ließ, habe ich mich bemüht, einen Einblick in den

hiesigen Mittelwald zu gewinnen. Der erste Eindruð

der Eintönigkeit wird bei tieferem Eindringen bald

verwischt . Auch der Mittelwald hat seine Reize und

enthält Bilder von großer waldbaulicher und land-

schaftlicher Schönheit . Einem regsamen und zielbe

wußten Wirtschafter erwachsen hier dankbare und

interessante Aufgaben.

Was ich gesehen, ist in den vorstehenden kurzen

Skizzen festgehalten, und was mir durch das Wort

nicht gelungen ist , vermitteln vielleicht die beigegebenen

photographischen Aufnahmen. Ihre Betrachtung er-

weckt wohl eine besondere Teilnahme, sind es doch

Bilder von den Orten, wo unsere braven Truppen

gekämpft und wo vicle unserer Brüder ihre leķte

Ruhestätte gefunden haben.

Mitte Juli 1916 .

Nachtrag.

Zu meinen vorstehenden Ausführungen über fran-

zösischen Mittelwald kann ich einen weiteren kleinen

Beitrag liefern. Durch Vermittelung eines Kameraden,

der Ortskommandant von Gondrecourt ist, habe ich

Kenntnis erlangt von einer Waldkarte aus dem Jahre

1773 über den Gemeindewald von Aix.
Dieser Wald

liegt in der Südostecke des von mir beschriebenen Wald :

gebietes . Die Art der Waldeinteilung ist aus der

photographischen Wiedergabe der Karte (Bild Nr. 8)

und aus dem beigeschriebenen Text, den ich wortgetreu

anführe, ersichtlich.

Carte topografique

d'un Cantond'un Canton de bois

appart . à la Communau-

té d'Aix Contenant

864 arp. 1) suivant l'ar-

pentage du Sr. Bagard

Arpenteur de la Mai-

trise de Briey et Divisé

en consequence d'un ar-

rest du Conseil en trente

couppes par moi sous-

=

Topographisc
he

Karte

eines Waldbdzirks der Ge

meinde Aix. Nach einer

Vermessung des Herrn

Bagard, Landmesser der

Forstinspekti
on

von Brieh

ift der Wald 864 Morgen

groß und auf Grund eines

Staatsbeschlus
ses

durch

mich den unterzeichneten

Oberlandmeſſ
er

in der ge-

¹) arpent altfranzösisches Flächenmaß , 2100-3000 qm

groß, entspricht etwa dem deutschen Morgen.
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signé Rearpenteur en la

D) Maitrise deduction

faitte du quart en Re-

serve de 216 arp. Les

Douzes Premieres Coup-

pes Contiennent vingt

un arpens chaq'une, la

treizieme, la quatorzie-

me, la quinzieme, la sei-

zieme, la Dix-septieme,

la Dix - huitieme et la

Dix-neuvieme vingt

deux arpens, la vingtie-

me vingt quatre arpens,

la viugt uniemc vingt

deux arpens. la vingt

deuxieme vingt un, la

vingt troizieme, la vingt

quatrieme, la vingt cin-

quieme, la vingt sixieme

et la vingt septieme

chaq'une vingt deux ar-

pens, la vingt huitieme

et la vingt neuvieme

vingt un arpens, la tren-

tieme et Derniere vingt

arpens, ce qui fait sui-

vant la Division un to-

tal 861 arp. Mesure de

Lorraine , fait sur les

Lieux et achevé a long

le quatre fevrier mil sept

cent soixante et treize.

nannten Forstinspektion in | Wirtschaftsform im Jahre 1860 unverändert für die

Folge übernommen wurde und heute noch in Kraft iſt .

Im Felde, Ende Oktober 1916.

30 Schläge eingeteilt, nach

dem ein Viertel der Fläche,

216 Morgen als Reserve

ausgeschieden wurde.

Die 12 ersten Schläge

enthalten je 21 Morgen,

der 13. , 14. , 15. , 16. , 17. ,

18. und 19. Schlag je 22

Morgen, der 20. hält 24

Morgen, der 21. 22 Mor-

gen, der 22. hält 21 Mor-

gen, der 22. hält 21 Mor=

gen, der 23. , 24. , 25. , 26

und 27. Schlag jeder 22

Morgen, der 28. und 29.

je 21 Morgen, der 30 .

und legte Schlag 20 Mor-

gen. Diese Verteilung er-

gibt im ganzen 861 Mor:

gen lothringisches Maß.

Aufgenommen an Ort und

Stelle und beendet am 4 .

Februar 1773.

Zur Erläuterung darf nachgetragen werden, daß

Sie Waldungen im alten Lothringen bis zum Jahre

1760 entweder einer regellofen Plenterwirtschaft oder

einer niederwaldartigen Bewirtschaftung unterworfen

waren. Später wurde der schlagweise Mittelwald

betrieb eingeführt ; für den Gemeindewald von Air

erfolgte dieſe Neuordnung im Jahre 1773 und zwar

gemäß eincs arrest du Conseil " . Ob damit der

Gemeinderat oder der Rat der Forstverwaltung von

Brieh oder eine andere Körperschaft gemeint ist, geht

aus dem Text nicht hervor.

"9

Sehr groß erscheint für heutige Anschauungen die

Reſervefläche, die nicht ſchlagweise, sondern im Plenter

betrieb bewirtſchaftet wurde. Die in meinem Auffah

erwähnten plenterwaldartigen Waldbilder sind somit

zum Teil Ergebnisse. zielbewußter Wirtschaft.

Zum Schluffe füge ich noch an, daß die für den

genannten Gemeindewald im Jahre 1773 festgelegte

Dr. Baader.

Der Krammetsvogelfang im Bohnenftiege.

Von Geh. Regierungsrat Eberts in Caſſel.

Bis zum Jahre 1908 durften die Krammetsvögel

im Dohnenstiege gefangen werden, sodann wurde der

Fang mit Schlingen durch das Vogelschußgesek vom

30. Mai 1908 (§ 2b) verboten. Dieses Fangverbot

hat seiner Zeit mit Recht vielseitigen Widerspruch er-

fahren. Einzig und allein ausschlaggebend waren die

übertriebenen Schilderuugen der Qualen, welche ein

in der Schlinge gefangener Vogel zu erdulden haben

sollte, bevor er verendete .

Seitdem ist nun die Stimmung in weiten Kreiſen

eine andere geworden, die Hoffnungen, die man an

dieses Verbot des Fanges der Krammetvögel mit

Schlingen knüpfte, haben sich nicht erfüllt und der

Krieg verlangt eine Nutzbarmachung aller für die

Volksernähruug nur irgendwie in Betracht kommenden

Nahrungsmittel.

-
"Hierdurch veranlaßt hat wie die Deutsche

Forstzeitung" in Nr. 31 , Bd . 31 mitteilt — ein Reichs-

tagsabgeordneter bereits im Jahre 1915 einen Antrag

im Reichstage eingebracht :

"Während der Dauer des Krieges in der Zeit

vom 2. September bis 31. Dezember den Krammets-

vogelfang im Dohnenstiege mittels festhängender Dohnen

zu gestatten und für die Dauer der Zulassung dieses

Fanges die Krammetsvögel (Drosseln) für nicht jagd=

bare Tiere zu erkennen. "

Zu diesem Antrage ist folgendes zu bemerken :

Mit der Gestattung des Krammetsvogelfanges im

Dohnenstiege für die Dauer des Krieges wird

nichts erreicht . Die Herstellung eines lohnenden

Dohnenstieges erfordert viel und zeitraubende Arbeit.

Es muß zunächst der Dohnen stieg im Walde her=

gerichtet, es müssen sodann tausende von Dohnen und

noch viel mehr Schlingen angefertigt und in die

Cohnen eingefügt werden. Allein die Beschaffung

von Pferdehaaren für Leştere würde gegenwärtig kaum

möglich sein. Der Freigabe des Vogelfanges im Sinne

des obigen Antrages können wir daher nicht das

seit Einführung des Fangverbotes in Schlingen 8 Jahre

Wort reden, dagegen dürfte es sich empfehlen , nachdem

verflossen sind, auf Grund der inzwiſchen gesammelten

Erfahrungen in Erwägung zu ziehen, ob es nicht an=

gezeigt wäre, das Krammetsvogelsangverbot wieder ganz

zu beseitigen.

Die Gründe, die i . J. 1908 für das Verbot des
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Dohnenstieges ins Feld geführt wurden, waren fol- | nahme geht seit 1908 dem Vaterlande nicht nur ver-

gende:

1. Durch den Fang der Krammetsvögel im Dohnen

stiege sollte eine merkliche Abnahme derselben ein-

getreten ſein ;

2. durch die Einführung des Fangverbotes in Deutsch

land würden sich wohl auch die anderen Staaten,

besonders die Italiener, veranlaßt fühlen, in ähn=

licher Weise die Krammetsvögel zu schüßen ;

3. der Fang der Vögel in Schlingen sei eine Tier-

quälerei, die nicht geduldet werden dürfe ;

4. die Krammetsvögel seien nur ein Leckerbissen für

die vermögenden Leute, die Maſſe der Bevölke

rung habe nichts von denselben ;

5. es würden im Dohnenstiege außer den sehr nüß-

lichen Droffeln auch eine Menge nüßlicher Klein-

vögel gefangen.

Sehen wir uns nun dieſe Gründe nåher an, dann

erweisen sie sich meist als Scheingründe , die der aus-

reichenden Begründung entbehren .

Was zunächst die behauptete Abnahme der

Vögel anbelangt, ſo iſt dieſelbe ebensowenig erwiesen,

wie eine Zunahme derselben, die doch seit 1908 hätte

bestimmt erwartet werden müssen, sofern der Vogel-

fang in Deutschland einen merklichen Einfluß auf den

Bestand der Vögel ausüben würde. Den Hauptein-

fluß übt in dieser Richtung aber nicht der Fang in

Deutſchland , ſondern der in den Nachbarländern, vor

allem in Italien , aus. Wie hier von Jedermann,

Groß und Klein, Hoch und Niedrig den Vögeln nach:

gestellt wird, ist allbekannt. Je mehr der Krammets-

vogel in Deutschland geschont wird, um so mehr Vögel

werden dort erbeutet. Die Italiener find niemals ge=Die Italiener find niemals ge-

neigt geweſen, auf den Vogelfang, den sie mit Schlingen,

Nezen, Schießgewehren usw. ausüben, zu verzichten,

find es aber nach Einführung des deutschen Vogel-

ſchußgefeßeß vom Jahre 1908 noch weniger wie früher,

denn der Ertrag aus dem Vogelsange ist infolge unserer

Schonung für fie ein erheblich größerer geworden.

Keine Regierung würde es dort wagen, ein Vogel

ſchußgeſeß einzuführen , welches dem Volke diesen Sport

des Vogelfangens und Schießens verbieten wollte. Wir

schonen also nur für andere und entziehen hierdurch dem

Lande einen recht ansehnlichen Gewinn.

Nach der amtlichen Statiſtik über den Wildabschuß

uſw. in Preußen vom 1. April 1885 bis 31. März

1886 wurden in Preußen allein während dieser

Beit 1295 702 Droffeln gefangen. Rechnet man, daß

der Vogel im allgemeinen nur mit 25 Pfg. bezahlt

wurde oft wurden 30 und mehr Pfennig bezahlt

so stellen diese einen Wert von über 300 000 Mt.

dar. Der Wert der in ganz Deutschland gefangenen

Vögel überſtieg sicher eine Million Mark. Diese Ein-

-

-

loren, sondern, da der Krammetsvogel immer noch ein

sehr beliebter Leckerbiffen ist , gehen viele tausende zum

Ankaufe von uns geschonter im Auslande gefangener

Vögel in das Ausland. Wir erleiden also einen

doppelten Verluft und bezahlen außerdem dem Aus :

lande den Krammetsvogel, der bei uns gefangen mit

| 25-30 Pfennigen verkauft wurde, noch mit dem dop:

pelten Preise !

Die infolge unserer Schonung in Aussicht ge-

ftellte Zunahme der Krammetsvögel ist infolge des

Massenfanges derselben in unseren Nachbarländern

ebensowenig eingetreten, wie ehedem eine Abnahme vor

Einführung des Fangverbots. Selbst Regierungsrat

Prof. Dr. Rörig , Mitglied der biologischen Ab-

teilung für Land- und Forstwirtschaft, ein Fürsprecher

des Dohnenstiegverbots, hat zugegeben , daß die Be-

hauptung eines Rückganges im Beſtand der heimiſchen

Drosseln nicht aufrecht erhalten werden könne. Zum

gleichen Ergebnis kommt die Vogelfangstatistik vom

Geheimen Regierungs- u. Forstrat Eberts

aus der Oberförsterei Gemünd in der Eifel, einem an

der Haupt-Vogelzugstraße gelegenen Forstreviere. Auch

Forstmeister Beling - Seesen und Prof. Dr.

Altum Eberswalde u. a sind auf Grund ge

nauer Beobachtungen und Aufzeichnungen zu der

Ueberzeugung gekommen, daß trok des Fanges im

Dohnenstiege die Krammetsvögel alljährlich immer

wieder in gleicher Zahl bei uns durchwandern. Hierzu

kommt, daß die Gefahren, die den Vögeln durch Raub-

zeug usw. drohen, infolge der Verminderung der Füchse,

Marder, Raubvögel usw. von Jahr zu Jahr ver

ringert werden.

=

Preußen beraten wurde, spielte der Krammetsvogel-

Als im Jahre 1904 das neue Wildschußgefeß für

fang ebenfalls eine Hauptrolle. Der Regierungs

Kommissar erklärte bei dieser Gelegenheit, der KramKommissar erklärte bei dieser Gelegenheit, der Kram-

metsvogelfang sei von großer volkswirtschaftlicher Be

trog des großen Fanges nicht nachweisbar.

deutung . Ein Abnehmen der Krammetsvögel wäre

troß des großen Fanges nicht nachweisbar .

Es ist jedenfalls ebensowenig eine Abnahme der

Krammetsvögel durch den Fang im Dohnenstiege wie

eine Zunahme infolge des eingeführten Fangverbots

seit dem Jahre 1908 erwiesen .seit dem Jahre 1908 erwiesen. Wenn Freiherr

von Berlepsch eine Abnahme der Krammetsvögel

behauptet, so ist er den Beweis dafür bis jezt schuldig

geblieben.

Der zweite Grund, der für das Fangverbot in

Deutschland angeführt wurde, daß hierdurch auch an-

dere Staaten veranlaßt würden, diesem Beispiele zu

folgen, ist durch die Tatsache in ausreichender Weise

widerlegt, daß auch nicht ein einziger Staat daran
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gedacht hat und daran denkt, irgend etwas in dieser

Richtung zu tun.

Auch die behauptete Tierquälerei kann als

Grund für das Fangverbot in Schlingen nicht aufrecht

erhalten werden.

Der Abgeordn te Dr Varenhorst hat im Reichs-

tage die Abgeordneten durch Vorzeigung einiger

Schlingen und eine grazſige Schilderung der Qualen,

welche ein darin gefangener Vogel erdulden müffe. |

zum Grufeln gebracht. Es gelang ihm dies , weil

die meisten seiner Zuhörer den Fang im Dohnenstiege

aus eigener Anschauung nicht kennen. Mit demselbenMit demselben

Erfolge könnte er die Schilderuug einer Treibjagd

oder einer Hühnerjagd und ihre Folgen benußen, um

ein Verbot des Erlegens von Wild mit dem Schieß-

gewehr zu begründen . Jede Jagd ift grausam, aber

am grauſamſten die Jagd mit der Schrotflinte. Diese

ist jedenfalls mit viel größerer Quälerei für die Tiere

verbunden, wie der Fang des Vogels in der Schlinge.

Wie viele Tiere werden auf der Jagd mit der Flinte

angeſchoffen, die erst nach langem Leiden und Sieg-

tum eingehen und verkommen ! Dies ist beim Dohnen-

stiege ausgeschlossen. Die regelrecht gefangenen Vögel

verenden sofort, die ausnahmsweise am Ständer oder

Flügel gefangenen werden nach ganz kurzer Zeit vom

Vogelfänger gefunden und getötet. Verludern, wie so

vieles andere Wild, tut kein Krammet vogel ; jeder in

die Schlinge gegangene Vogel wird auch genugt ! Durch

Verbote des Anbringens von Bodenschlingen würde

außerdem dem Fange mit dem Ständer usw. wirksam

entgegengearbeitet.

Hören wir, was der bekannte Parlamentarier, der

Abgeordnete Dr. Windthorst bei den Verhand-

lungen über das Vogelschutzgesetz im Jahre 1888 ge-

sagt hat. Er sagte wörtlich Folgendes :

Ich werde für inhuman gehalten, weil ich den

Krammetsvogel gegen die bösen Vogelsteller nicht

ſchützen will. Ich bin jedoch der Meinung, daß die

Sache mit der Humanität an sich nichts zu tun hat,

glaube vielmehr, wir sollten im Uebermaß der Sorge

für die Tierwelt nicht die Menschen vergeffen, für

welche die Schöpfung die Tiere gemacht hat. Man

treibt, glaube ich, diese und ähnliche Fragen jetzt et=

was auf die Spitze, und das ist namentlich bei den

Vögeln der Fall . Es hat sich, wie bei allen Gelegen:

heiten, da wir uns über Vogelschuß unterhalten haben,

hauptsächlich nur um den Krammetsvogel gehandelt,

ſo daß, wenn dieſer nicht in Frage käme, das Gesez

längst fertig sein würde. Ob nun durch dieses Gesetz ,

ob durch die Verhandlungen, welche auf Grund deffen

international geführt werden sollen, wirklich der Zweck

erreicht wird, das ist mir sehr zweifelhaft, weil ich das

für halte, daß die Ausführung des Gesetzes die Haupt-

| ſache ist und schwer Kontrollen und Garantien dafür

geſchaffen werden können, daß wirklich das Geſetz or=

dentlich ausgeführt wird . Es wurde mit Recht darauf

| hingewiesen, daß der Verkehr mit der Vogelwelt wirk=

lich volkstümlich ist, ganz in den Sitten und Gewohn=

heiten des Volkes wurzelt . Solche Sitten und Ge-

wohnheiten entwickeln sich historisch und man kann sie

durch positive Geseze schwer beseitigen oder ändern ,

und selbst, wenn Sie mit allerlei Strafen und Dro-

hungen vorgehen wollten, so würde die Sitte des

Volkes sich dagegenstemmen . Wenn ich mir nun denke,

es sollte dieſer Massenmord der Krammetsvögel geſetz-

lich verboten werden, so würde ein solches Verbot ,

wenn es auch vertragsmäßig z . B. mit Italien ver=

einbart wäre , schwerlich dort durchgeführt werden

können, weil nach meiner Ueberzeugung der Krammets-

vogelsang in Oberitalien in der Bevölkerung so ein=

gewurzelt ist, daß das Gesetz in gleicher Weise unbe-

achtet bleiben und übertreten werden würde. Nun ist

bereits hervorgehoben, daß ein Gesetz, welches in Ita=

lien zum Schuß der Vögel infolge eines Ueberein-

tommens mit dem deutschen Reiche erlaffen würde,

dennoch nur einen zweifelhaften Erfolg haben dürfte,

weil der Krammetsvogelfang auch in Frankreich, in

Belgien und in Holland in Uebung ist. Die Folge

würde also sein, daß die Krammetsvögel, wenn sie

unbehelligt unsere Gegenden verlaffen haben , auf der

einen oder anderen Seite unseres Landes gefangen

werden. Es handelt sich also in der Tat darum, ob

wir diesen Braten uns entziehen lassen wollen, damit

ihn andere Völker essen . Ich mache gar kein Hehl

daraus, daß ich außerordentlich gern einen Krammets-

vogel effe, wenn er gut zubereitet ist . Ich würde ja

wahrscheinlich so viel Krammetsvögel, als ich über.

haupt noch in meinem Leben nötig haben möchte, auch

nach Erlaß des Gesetzes noch bekommen, aber das ist

es nicht, was wir in den Vordergrund stellen dürfen .

Wir können nicht sagen, es handelt sich hier bloß um

einen Braten für die Reichen, nein , es handelt sich

um große Schichten der Bevölkerung . In bezug auf

die Krammetsvögel erzielen die kleinen Beute

dadurch einen besonderen Gewinn , wie ich

aus meinem Wahlkreise bezeugen kann, daß eine ganze

Reihe von Leuten eine erhebliche Summe fich alljähr=

lich aus dem Fangen und Verkaufen der Krammets-

vögel verschafft . Weiter halte ich in der Tat die Be -

hauptung , daß bei dem Krammets vogel .

fang eine Tierquälerei vorliege , für eine

Sentimalität , die ich gar nicht begreife.

Ich habe die Schlingen nicht allein selbst gemacht, sie

selbst aufgehängt, ich habe auch die Vögel darin ſich

fangen sehen . Ich bin in der Frühe in den Wald

gegangen, um zu sehen, was ich etwa ernten könnte.

1917 2
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Ferner verweisen wir auf einen trefflichen Artikel

der Deutschen Jägerzeitung“ . Bd . 50 Nr. 51 u. 52,

wo es heißt :

"

Ich kenne also die Sache ex fundamento, und da das Schlachten der Schweine, wie es vielfach üblich

kann ich nur sagen, daß die Krammetsvögel ift . Man denke ferner an das Nudeln der Gänse

sehr bald durch die Schlinge vom Leben oder an das Schlachten des Aals . Also die under:

zum Tode befördert werden. Daß allerdings vermeidlichen Grausamkeiten , wie sie zuweilen vor:

auch einmal ein Krammetsvogel am Bein gefaßt kommen beim Fangen der Krammetsvögel, kann ich

wird, das gebe ich zu . Ich habe selbst auch wohl in dem Maße, wie sie gewöhnlich dargestellt werden,

einzelne in dieser Eituation in meinen Dohnen ge- nicht gelten lassen. “

funden, dann habe ich sie mitgenommen und sie lange

gepflegt. Ich hatte meine Freude daran . Aber das

find immer einzelne Fälle und Sie werden finden, daß

überall in der Natur, in der Tierwelt, soweit solche

von Gott den Menschen als Nahrung gegeben ist, der

artige Fälle vorkommen. Alsdann gleich von Tier-

quälerei zu sprechen , wird wohl schwerlich angehen,

denn dann würden wir auf das Gebiet des Schlachtens

usw. kommen, auf dem meiner Meinung nach viel

mehr Tierquälerei stattfindet, wie dies irgendwie beim

Vogelfang der Fall ist."

In ähnlicher Weise bezeichnete der Abgeordnete

Freiherr von Wolff - Metternich es im Jahre

1908 im Reichstage als eine Sentimentalität, wenn

beim Vogelsang im Dohnenstiege von Tierquälerei ge=

sprochen würde.

Er sagte am 10. Januar 1900 im Reichstage in

dieser Beziehung folgendes :

„ Ich möchte nun noch mit wenigen Worten einige

Bedenken erwähnen, die gegen den Fang des Krammets

vogels zur Sprache kamen. Es wurde zunächst darauf

hingewiesen, daß der Fang im Dohnenstiege eine be-

sondere Grausamkeit sei . Ich bin der Meinung, daß

vielfach in dieser Hinsicht eine übertriebene Sentimen=

talität Plag gegriffen hat. Das große PublikumDas große Publikum

wird durch Zeitungsartikel, welche nicht immer aus

fachverständiger Feder stammen, irregeführt. Ich glaube ,

mit der Grausamkeit ist es wirklich so schlimm nicht.

Mag es hier und da vorkommen, daß sich ein Kram

metsvogel, wenn die Schlingen schlecht aufgestellt sind,

mit dem Ständer oder den Flügeln fängt, das sind

aber immer nur einzelne Fälle . Wir haben ja auch

behördliche Vorschriften , wodurch das Aufstellen der

Schlingen immer so geschehen muß, daß Gransam-

feiten vermieden werden . Der gewöhnliche Fall ist

der, daß der Vogel sich mit dem Kopfe fängt und

dann bald verendet. Der Tod des Erhängens ist

keineswegs immer als ein besonders qualvoller zu be=

zeichnen. Ich erinnere daran, daß man in England

die Hühner in der Weise schlachtet, daß man sie mit

der Schlinge erstickt. Der Fang der Krammetsvögel

gehört zur Ausübung der Jagd, und es ist zweifellos,

daß es auf der Jagd hier und da, wenn man es so nennen

will, ohne Grausamkeiten nicht abgeht. Das ist auch

beim besten Willen nicht zu umgehen . Aber die

kommen auch anderwärts vor. Ich erinnere z . B. an

Nicht waidgerecht soll der Dohnenstieg sein, so

sagt man. Waidgerecht nennt man diejenigen Jagd-

arten, welche geeignet sind , das zu tötende Wild mög:

lichst sicher in die Hand des Jägers zu bringen und

es so schnell wie möglich vom Leben zum Tode zu be-

fördern. Könnte es zur Erlangung einer Beute wie

des Krammetsvogels eine beffere Art geben als den

Schlingenfang, welcher diesen Zweck erfüllt? Das

gruselnerregende Bild , welches dem mit der Fangart

weniger Vertrauten künstlich dadurch beigebracht wird,

daß man die Sache so darstellt, als ob nun der größte

Teil der sich fangenden Vögel erst nach langen Qualen

verendete, oder gar, daß die meisten von ihnen sich an

den Ständern in den Schlingen fangen und ſtunden-

lann hilflos zappeln müssen, kann für jeden, der die

Sache aus eigener Anschauung kennt und ohne Vor-

eingenommenheit urteilt, nicht verfangen . Es kommt

ja freilich unter 100 Fällen vielleicht 4-5mal vor,

daß sich Vögel nicht mit dem Halſe, ſondern mit den

Etändern fangen, sie gelangen dann aber doch mit

Sicherheit in den Besit des Jägers . Sie werden ge

nußt und gehen nicht verloren, während beim Schießen

das Wild nicht selten angeschossen wird , dem Jäger

verloren geht und oft erst nach Tagen und Wochen

qualvollen Daseins verendet. Man führt aus, die

waidgerechten Jäger wollen doch auch nicht, daß Haſen

und Rehe mit Schlingen gefangen werden . Weshalb

sollte dies nun gerade beim Krammetsvogel zuläffig

sein ? Hierauf ist zu erwiedern, daß es zur Erlegung

von Hasen und Rehen andere bessere Jagdarten gibt,

und daß ferner das an der Erde lebende Haarwild,

wenn es sich hängt, stets einen Stüßpunkt findet, deri

das Zuziehen der Schlinge verzögert oder gar dem

Wilde die Möglichkeit gibt, die Schlinge abzustreifen

und mit ihr die Freiheit zu erlangen, nicht ohne daß

sie die Haut durchschneidet und schmerzhafte, meist zum

Eingehen führende Entzündungen hervorruft, dem ge=

plagten Wilde also ein grausames , oft erst nach Wochen

eintretendes Ende bereitet . Auch ist dem im Ver-

borgenen mit der Schlinge geräuschlos jagenden Frevler

weit schwerer beizukommen . Daß in dieser Hinsicht

beim Krammetsvogel ganz andere Verhältniſſe beſtehen,

liegt auf der Hand . Also von einer besonderen Grau:
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ſamkeit im Dohnenstiege gegenüber anderen Jagdarten

kann absolut keine Rede sein. Dieser Vorwurf ist hin-

fällig !"

Von allen Jagdarten ist der Vogelfang im Dohnen-

stiege mit den wenigften Quälereien verbunden. Mit

Recht ist von dem Reichstageabgeordneten Feld-

mann darauf hingewiesen worden, daß die meisten

mit der Kugel verlegten Stüde Wild nicht sofort zur

Strecke gelangen, sondern erst nach Stunden, Tagen,

ja Wochen. Bei der Beratung des preußischen Wild-

schadengeſehes wollten mehrere Abgeordnete eine Be-

stimmung einführen , wonach es erlaubt sein sollte,

krankes, kümmerndes oder angeschossenes Wild, welches

doch dem Tode ver’allen sei , auch während der Schon-

zeit zu erlegen, um dieses so von seinen Qualen zu

erlöſen. Im Intereſſe der Jagdpolizei und um ein

mißbräuchliches Anwenden dieser Bestimmung zu ver-

hüten, wurde der Antrag abgelehnt . Todkrankes und

tödlich verlegtes Wild darf der fühlende Jäger, ohne

fich der Gefahr einer Bestrafung auszusehen, also nicht

erlegen, den Vogelsang hat man aber verboten, weil

es zuweilen vorkommt, daß ein Vogel infolge schlechten

Fanges in der Schlinge nicht sofort verendet !

Auf Hafentreibjagden iſt man im allgemeinen mit

dem Ergebnis wohl zufrieden , wenn auf drei Schüsse

eine Kreatur zur Strecke gebracht wird. Daß alle

abgegebenen Schüsse immer auf die zur Strecke kom-

menden Stücke abgegeben werden, ist ausgeschlossen,

es werden vielmehr außer den gestreckten noch andere

Stücke angeschoffen, die oft erst nach langem Siechtum

qualvoll und elendiglich zugrunde gehen. Alles dies

ist beim Vogelfang ausgeschlossen . Jeder gefangene

Vogel kommt zur Strecke, und zwar sehr bald ohne

lange Qualen, ohne langes Siechtum.

--

--

Was würden die Herren Reichstagsabgeordneten

wohl gesagt haben, wenn ihnen statt der Schlingen,

die Herr Dr. Varenhorst der vom Saulus

zum Paulus gewordene Vogelfänger, der sogar nicht

einmal mehr Krammetsvögel ißt, weil er den Vogel-

fang für unwaidmännisch hält um die Abgeord:

neten gruselig zu machen, vorgezeigt hat, einmal die

verschiedenen Angeln gezeigt würden, mit denen der

Fischer seine Fische fängt und bei dieser Gelegenheit

geſchildert würde, was für schreckliche Folterwerkzeuge

diese Angeln find ! Wie urteilt Herr Dr. Barenhorst

denn über die Bestimmung des Fichereigesetzes, daß

alle gefangenen Fische, welche das gesetzliche Mindest-

maß nicht haben, wieder in das Wasser eingesezt

werden müssen? Der Angler ist leider nicht in der

Lage, seinen Fang auf die gesetzlich vorgeschriebenen

Maße zu beschränken, er fängt, was anbeißt. Die

mindermaßigen Fische muß er von der Angel loslösen

und dem Waffer wieder übergeben. Welch' elendes

| Schicksal steht solch armen, oft tötlich verlegten Fischen

bevor, bis sie durch den Tod von ihren Qualen erlöst

werden. Bei den Hühnerjagden wird auf ein hoch-

gehendes Volk mit dünnem Schrot geschoffen und

während ein oder zwei fallen, wird noch das eine oder

andere krank geschoffen, um dann elend zugrund zu

gehen . Hühner mit abgeschossenem Schnabel, mit zer-

schoffenem Ständer uſw. müssen verhungern, wenn

nicht das Raubzeug sich ihrer erbarmt und sie schon

vorher erlöst, Deshalb wird es aber keinem Menschen

einfallen, die Jagd mit der Flinte verbieten zu wollen .

Weshalb soll nun aber der mit viel weniger Quälerei

verbundene Dohnenstieg verboten sein ?

|

Weiter wird auf die Nüglichkeit der Kram-

metsvögel sowie darauf hingewiesen, daß im

Dohnenstiege außer ihnen viele nüßliche Klein-

vögel gefangen würden.

Mit dem Nugen der Krammetsvögel ist es lange

nicht so weit her, wie behauptet wird . In der Haupt-

sache sind dieselben Beeren- und Körnerfresser, darum

werden sie auch mit Beeren im Dohnenstiege gefangen .

Ob sie nun durch Beerensreffen nicht ebenso viel oder

gar noch mehr schaden, als sie auf der anderen Seite

vielleicht durch Verzehren von Insekten nüßen, erſcheint

mindestens fraglich. Nur während der Brütezeit sind

die Krammetsvögel Insektenfresser. Sie suchen ihre

Insektennahrung dann aber auch nur auf dem Boden,

aber nicht auf den Bäumen, wo unsere Waldinsekten

leben .leben. Für die Landwirtschaft kommen fie gar nicht

in Frage. Im Sommer sieht man die Drosseln faſt

immer da, wo Beeren sind . Heidelbeeren und später

Ebereschenbeeren, auch Wachholder- usw. Beeren sind

ihre Hauptnahrung. Als Herr Dr. Varenhorst noch

zur Zunft der Vogelfänger gehörte, wird er beim Auz-

lösen der Vögel aus den Schlingen wohl recht oft

blaue Finger bekommen haben. Dies war nicht eine

Folge des Insekten-, sondern des Heidelbeerenfraßes.

Der Reichstagsabgeordnete Freiherr von

Wolff: Metternich beleuchtete in der Reichstags =

fizung am 10. Januar 1908 auch diese Frage und

bemerkte :

„Gegenstand des Fanges sind die Drosselarten ,

also die Weindroffel, Schwarzdroffel, Mistel-, Schnarr-

und auch die Singdroffel . Der Nugen der Droffel-

arten für Wald und Feld wird meist überschäßt. Viele

glauben z . B. , daß die Droffel besonders dadurch

nügt, daß sie die Obstbäume von schädlichen Insekten

säubert. Das ist nicht der Fall. Diejenigen Vögel,

die den Obstbäumen besonders nügen durch Ableſen

der Insekten, sind hauptsächlich die Meisen, nicht die

Droffelarten. Ein großer Teil , wozu insbesondere

der Weinvogel, der Hauptgegenstand des Fanges, ge=

hört, nistet überhaupt nicht bei uns , sondern besucht

2*
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uns nur auf dem Durchzuge vom hohen Norden zum | stand des Fanges, die Weindroffel, überhaupt kein

Süden. Bei uns besteht die Nahrung dieser Wein-

vögel fast nur aus Beerenfrüchten . Die bei uns brü-

tenden Droffeln nähren sich während der Brutzeit

allerdings meist von Insekten, die sie auf dem

Waldboden auslesen. Es sind dies indeffen

hauptsächlich solche , die ziemlich indifferent sind für

das Wachstum der Nuzpflanzen. Ich möchte hier an

das Feldhuhn erinnern . Das ist eine Wildart, die

zweifellos ganz erheblich viel nüßlicher ist für den

Landwirt als die Krammatsvögel ; aber kein Menſch

denkt daran, die Jagd auf Feldhühner deshalb ein=

zustellen. Was würde man sagen, wenn die Jagd

auf Feldhühner beseitigt werden sollte, weil es ein

nüzliches Tier ist ? Und nun soll die einträgliche

Jagd auf den Krammetsvogel , dessen Braten doch

mindestens ebenso gut ist wie derjenige des Feldhuhns,

aufhören ! ¡Nun wird weiter gegen das Fangen der

Einwand erhoben, daß durch das massenhafte Töten

der Vogelgesang in unseren Wäldern verstummt.

Auch dieser Auffaffung kann ich nicht beitreten. Ich

gebe zu , daß gelegentlich in den Dohnen andere Vögel

mitgefangen werden z . B. Dompfaffen. Aber der Dom-

pfaff ist doch nie und nimmer ein nüßlicher Vogel, er

ist auch kein Singvogel, denn wenn er fingen soll,

muß er erst gefangen und ihm das Lied vorgepfiffen

werden, sonst kann er nicht fingen. Ich gebe zu, daß

einzelne Rotkehlchen dabei zu Grunde gehen ; aber der

Schaden, der Nachteil, der dadurch entsteht , entspricht

doch keineswegs dem Ertrage , der durch das

Fangen der Krammetsvögel manchen we=

niger bemittelten Leuten zugute kom m t.

Der einzige Mangel, den man mit Recht hierbei er-

wähnen könnte, ist die Singdroffel, die besser nicht

gefangen würde. Aber ich möchte den sehen, der mir

beweist , daß durch den Dohnenstieg die Zahl der

Singdroffeln abgenommen hätte. Das ist durchaus

nicht der Fall, nur ein reichlicher Ueberschuß wird ge=

fangen. Ueberall da, wo ihnen ihre Lebensbedingungen

geboten find, Gestrüpp, feuchter Boden usw., sind fie

recht reichlich immer noch bei uns zu finden ; auch

dort, wo der Krammetsvogelsang betrieben wird, ist

von einer Verminderung nichts zu bemerken . Das

ist auch ganz natürlich, wenn man bedenkt, wie weit

die Singdrossel verbreitet ist ; sie ist Brutvogel von

Westeuropa bis tief nach Asien hinein, und die Ver:

mehrung ist so stark, daß der geringe Prozentſaß, der

durch den Krammetsvogelsang in Abgang kommt,

keine Rolle spielt. Wenn in Preußen der Fang be

ginnen darf , dann haben die bei uns heimischen

Droffeln ihren Durchzug bereits vollendet ; was dann

noch gefangen wird, sind ausländische Vögel. Ich

will dann noch daran erinnern, daß der Hauptgegen

Singvogel ist, d. h . sie kann überhaupt nicht fingen

und besucht uns nur auf dem Durchzuge ; ihre Brut-

pläge liegen im hohen Norden. Daß die Schwarz-

droffel, die auch mitgefangen wird, in ihrem Vor-

kommen dadurchvermindert wird, muß ich auch bestreiten .

Gerade sie gehört trok des vielgeschmähten Dohnen=

stieges zu denjenigen Vogelarten, die sich bei uns er

heblich vermehrt haben, stellenweise sogar so stark, daß

fie für nicht wenige Gartenbesizer unangenehm wird.

Das Fangen der Schwarzdroffel ist also auch kein

Grund, um mit dem Dohnenstieg aufzuräumen“.

Als i . J. 1904 das neue Wildschongeſeh beraten

wurde, erklärte namens der Staatsregierung ein Re

gierungskommissar folgendes :

Was den Nugen der Droffeln für die Landwirt

schaft anbetrifft, so kann man kaum davon ſprechen,

denn fast sämtliche Droffelarten, die dem Krammets-

vogelsang unterliegen, leben im Walde ; fie kommen

nur selten auf die Felder, können also der Landwirt

schaft durch Auslesen von Würmern usw. keinen be

sonderen Nugen gewähren . Auch den Insekten, die

sich im Walde aufhalten, wenigstens in unseren Wal-

dungen, tun sie keinen erheblichen Abbruch. Die meiſten

Droffelarten brüten im hohen Norden und leben dort

während des Sommers, sie kommen meist nur in der

Herbstzeit zu uns und können also unseren Wäldern

keinen Nuzen bringen. Außerdem sucht die Droffel

bekanntlich ihre Insektennahrung in der Regel auf

dem Boden und nicht in den Gipfeln der Bäume, wo

unsere schädlichen Waldinsekten leben".

Hiermit stimmen im wesentlichen auch meine Er-

fahrungen überein . Die Drosseln nehmen in der

Hauptsache nur so lange Insektennahrung, als noch

keine Beeren vorhanden sind . Sind diese erst da

dann findet man die Drosseln stets dort, wo solche

vorhanden sind . Durch dieses Beerenfressen können

die Vögel unter Umständen sehr schädlich werden.

Das Sammeln der Waldbeeren ist für viele Gemeinden

eine sehr erhebliche Einnahmequelle. Für eine Ober-

försterei in dem Regierungsbezirk Caffel wurde der

Wert der in einem Sommer gesammelten Beeren auf

15 000 Mt. und die Einnahme einer einzigen Ge:

meinde durch den Beerenverkauf auf 10 000 Mt. fest

gestellt. (Deutsche Forstzeitung, Nr. 17 , 1904) . Für

die Provinz Pommern hat Forstmeister Heyne-

mann die Zahl der Beerensammler auf 120/550 Per-

sonen ermittelt und deren Verdienst auf jährlich

5 225 682 Mt. berechnet. Diese Erträge können be

sonders in beerenarmen Jahren durch die Krammets

vögel wesentlich geschmälert werden.

Daß die Drosseln durch Verzehren der für die

Bodenlockerung und Bodendurchlüftung unentbehrlichen
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Würmer eher schaden als nühen, sowie daß das Ver- | vogelgefährlichen Sperber am meisten durch die Dohnen

breiten der höchst schädlichen Mistel durch sie nicht als

ein Nuzen betrachtet werden kann, soll nur nebenbei

bemerkt werden.

Gewiß werden in einem Dohnenstiege außer den

Krammetsvögeln auch einige andere Vögel gefangen

werden. Nach der Vogelfangstatistik von Geheimrat

Eberts sind dies aber nur 3,9 % des Krammets

vogelfanges, alſo eine wirklich nicht beängstigende Zahl.

Der Förster Schmidt zu Forsthaus Rudak bei

Thorn äußerte sich hierüber folgendermaßen in der

Deutschen Forst-Zeitung, 1908, Nr. 8 :

„Tatsächlich fangen sich auch zufällig einige Rot-

kehlchen, auch wohl mal eine Meiſe, indes dies sind so

wenig, daß ihre Zahl wirklich so gut als gar nicht

in Betracht kommt. Häufiger ist der Fang der Gimpel

(Dompfaffen), welche die Ebereschenbeeren, die in den

Dohnen hången, als Nahrung nehmen. Wer aber etwa

weiß, welchen Schaden diese Tiere oft in Obstgårten

durch das vollständige Ausreißen der Tragknospen

machen, der wird sich freuen , wenn ihre Zahl sich ver-

ringert. Auch wird im Dohnenstieg so mancher

Sperber, also ein großer Feind der kleinen Vögel, |

gefangen, wenn er, seiner Gewohnheit gemäß, unter

den Zweigen, in dichteren Stangenhölzern den Stieg

entlang fliegt und sich, um Auszuruhen und auf Beute

zu spähen, in eine Dohne sezt. Hatte doch der Förster

Schmied zu Traffenmoor auf der Insel Usedom i. J.

1874 in den damaligen großen Dickungen des Schuß-

bezirks Hammelstall in einem Herbst etwa 30 Sp. rber

gefangen. Alljährlich habe auch ich im Dohnenstieg

in Didungen oder jungen Stangenhölzern einige Exem-

plare gefangen und ich komme auf Grund meiner Be-

obachtungen zu der bestimmten Meinung, daß die so

stiege erlegt werden, folglich lettere durch die erheb

liche Vertilgung dieses sehr schädlichen Raubvogels für

unsere heimischen Singvögel von großem Werte sind .

Wie viel nüzliche kleine Singvögel mag wohl ein brü-

tendes Sperperpaar in einem Sommer samt deren

Brut vernichten ! Gewiß hundertmal mehr , als in

einem Dohnenstiege zufällig und unbeabsichtigt mit-

gefangen werden ! Ebenso ist die Zahl der im Stieg

erbeuteten, den Bruten der Waldvögel so sehr nach-

stellenden und auch ſonſt ſchädlichen Håher meiſt recht

bedeutend".

Der Fang von Kleinvögeln ist bei richtiger Schlin-

genstellung nach meiner Erfahrung fast ausgeschlossen.

Nur wenn durch Regen und Sturm die Schlingen

ihre normale. Lage verändert d . H. sich gesenkt haben,

und wenn Unterschlingen angebracht sind, werden auch

Kleinvögel gefangen. Da die Anbringung von Unter-

schlingen aber durch Polizeiverordnung verboten werden

kann und in der Tat früher auch meist durch Polizei-

verordnung verboten war, kann von einer Gefahr, daß

im Dohnenstiege viele Kleinvögel gefangen werden,

keine Rede sein.

Ich für meine Person habe immer das Verbot des

Fanges der Krammetsvögel im Dohnenstiege bekämpft

und für verfehlt gehalten ; auf Grund der Erfahrungen,

die seit dem Jahre 1908 gemacht worden sind , bin ich

in meiner Ansicht noch immer mehr bestärkt worden .

Die Hoffnungen, die man an dieſes` Verbot geknüpft

hat , sind ohne Ausnahme nicht eingetroffen . Wir

schonen nur für unsere Nachbarstaaten, besonders für

Italien , welches alles andere eher verdient, als auf

unsere Kosten begünstigt zu werden .
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Riesenthal's Jagdlexikon. Nachschlage- und Handbuch für

Jäger u. Jagdfreunde. 2. , vollst . umgearb. Aufl. , hrsg.

v. d. Schriftleitg . d . deutschen Jäger-Zeitg. Mit 364 Abb.

(VIII 636 S.) gr. 8°. Lwbd . M. 15.-. J. Neumann
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„Waldheil“. Kalender f. deutsche Forstmänner u. Jäger auf
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Mitteilungen der schweizerischen Zentralanstalt für

das forstliche Versuchswesen . XI. Band 2. Heft.
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Die Kenntnis der Maffenerträge der Bestände,

wie sie uns die Ertragstafeln geben, genügt für viele

forstliche Aufgaben heute nicht mehr. Ein weites Reich

forstlichen Gebietes der Forsteinrichtung, Wertrechnung

und Statik verlangen eine weitgehende Erhebung der

Werterzeugung. Um die Werte der Holzmaffen zu

bestimmen, ist es nötig, sie in Sortimente zu zer

legen und mit dem entſprechenden Preise in Beziehung

zu bringen. Für Erhebung der Einzelsortimente be=

ſtehen die eingehenden Untersuchungen von Behriger ,

Dr. Hähnle und E. Gayer für Tanne, Fichte

auf der sog . „Heilbronner Sortierung“ , von Dr. Mick-

lig und Schmied für Fichte auf die Sorten des

böhmischen Bahnholzhandels aufgebaut.

Als eine Sortimentstafel, die zum erstenmal für

ganze Bestände aufgestellt worden ist, nennt Flury die

Ertrags- und Sortimentsuntersuchungen im Buchen

hochwalde von E. Wimmer.

Den Nachteil allein für das Bereich der einen be-

stimmten Sortierung zu gelten, den alle erwähnten

Arbeiten gemeinsam haben, will Flury in seiner Arbeit

vermeiden und eine solche Tafel geben, die für alle

Verhältnisse passend, bzw. leicht angleichbar ist.

| Uebersicht die Sortierung in Süddeutschland, in Nord-

deutschland (preuß. Tarklaſſen), im böhmischen Bahn-

holzhandel auf und belehrt uns, daß es in der Schweiz

noch unerfreulicher ist, wo hinsichtlich der Sortiments:

bildung noch größere Mannigfaltigkeit herrscht.

Zwar besteht zwischen dem Schweiz . Forstverein

und dem Schweiz . Holzinduſtrieverein eine Vereinbarung

über Sortierung und Messung, die aber nach keiner.

Seite hin eine Verpflichtung bildet ; es wird daher

vielerorts nach wie vor nach der ortsüblichen Weise

weitergemeffen und sortiert. Es ist dies für unſere im

Gange befindlichen Bestrebungen ebenfalls sehr inftruk-

tiv, wie Sitte und Herkommen einer auf klaren Ver

nunftgründen aufgebauten Reform Widerstände ent :

gegensetzt.

Flury teilt seine Untersuchungen über die Sorti

mentsverhältnisse der Fichte, Tanne und Buche in

solche des Einzelstammes und solche beliebiger ganzer

Bestände ein.

Für die Sortimentsverhältnisse des Einzelstammes

lagen dem Verf. als Grundlagematerial vor : Probe

stämme der nach dem Urich'schen Verfahren aufge-

nommenen Versuchsflächen und weiter eine Reihe von

Stämmen aus Kahlhieben, die sektionsweise vermeſſen

worden sind . In der Hauptsache rühren die Bäume

aus Beständen her, die im mehr oder weniger gleich-

altrigen Hochwalde meist rein im mittleren Schluß-

grade erzogen worden sind . Da die vorliegenden

Tafeln sich keinem bestimmten Sortierungssystem an=

schließen, hat Flury für die Zopfftårken von 42, 32,

24, 18, 15, 12 und 7 cm des berindeten Stammes,

die zugehörigen Sortiments-Längen und Inhalte be

stimmt; für die Einschätzung dazu find Scheitelhöhe

und d 1,3 m bekannt, ſo daß jeder selbst bestimmen

kann, in welche Klaffe eines Sortierungsſyſtems ein

einzuschäßender Stamm gehört.

Unberücksichtigt sind Stammstücke folgender Länge

geblieben:

bei einem Zopf von Fi. u. Ta.

42 cm Stammst. unter 5 m Lge.

32

24

"1

"

"

15 "

12

Es ist ein wirtschaftlich schwerwiegender Nachteil,

daß wir im Holzhandel so weit von einander abweichende

Sortierungen haben. Nicht nur mit den Nachbar-

staaten besteht keine Uebereinstimmung, ſondern inner-

halb des Deutschen Reiches bestehen noch grundsäzliche | 18

verschiedene Sortierungsvorschriften, die den Holzver

kauf, den Handel und die Preisstatistik ungemein mit

unnötigen zeitraubenden Arbeiten erschweren . Diese

Tatsachen sind ja in neueſter Zeit, als Hinderniſſe eines

beweglichen und übersichtlichen Holzverkaufs, als der

Reform dringend bedürftig sowohl im deutschen Forst-

wirtſchaftsrat als auch in der Vorstandssitung Südwest

deutscher Holzintereſſenten in Baden bezeichnet worden ;

es besteht die Hoffnung, daß den Worten auch bald

Taten folgen werden. Flury führt in sehr lehrreicher

"

5 " "

Buche

unter 4 m

4

5
" "

6 "
" "

8 11 "

8 "

6

7

"

Gruppen geordnet

Dann werden die Stämme nach Scheitelhöhe und

nach 2 cm (Brusthöhenſtärke)

und der Schaftinhalt ein und derselben Stärke und

Höhenklasse wurde in Prozenten der Derbholzmaſſe

ausgedrückt. Dabei zeigte sich, daß die absoluten

Sortimentsinhalte einer und derselben Stärketlaffe bei

wechselnder Scheitelhöhe große Verschiedenheit auſweiſen,

daß fie aber alle das gleiche prozentuale
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Verhältnis zur entsprechenden Derbholzmaffe be-

fizen. Diese Gesezmäßigkeit erleichtert die Aufstellung

einer Sortimentstafel sehr . Es sei dies an einem Bei=

spiel erläutert:

Fichten mit d 1,3 = 40 cm

=3opf 24 cm

haben in allen Höhenstufen einen Sortimentsinhalt

von 82 % des Derbholzgehaltes ; es beträgt ferner für

die Zopfstärken von

32 24 18 15 12 cm

das Sortimentsprozent

47 82 94 96,8 98,4

Die vorkommenden Maſſendifferenzen betragen nur

ganz ausnahmsweiſe 2 %. Betrachten wir Tannen

von gleicher Grundstärke aber verschiedener Scheitelhöhe

so ergibt sich z . B. für d 1,3 30 cm

Långster Stamm

H = 32,6 m

Derbh.-Formzahl

Derbh.
=

1,17 fm

= 0,505

h

=

d
108,7

-

kürzester Stamm

21,4 m

0,76 fm

0,500

71,3

| E. Gayer hat sich ebenfalls dahin ausgesprochen,

daß qe der einzige zuverlässige Faktor sei , mit

deffen Hilfe man verhältnismäßig einfach zu brauch-

baren Sortimentszahlen für Einzelstämme gelangen

könne. Flury bestreitet die verhältnismäßige Ein-

fachheit“ dieses Verfahrens und nahm von der Be-

nügung des Formquotienten Abſtand.

"

Entgegen der Anschauung Gayer's , daß nur

wenige Probestämme genügen um einen sicheren An=

halt über den Formquotient zu bekommen, da dieser

in geschlossenen Beſtänden nach Schiffel's Forſchungs-

ergebniſſen regelmäßig verläuft, oder daß eine augen-

scheinliche Einschäzung der Formklassen für viele Fälle

genügt, ift Flury der Ansicht, daß dieſe wiſſenſchaft-

lich freilich genaue Methode für ihre Anwendung er-

hebliche taxatorische Mehrarbeit voraussetzt und deshalb

von der Praxis einfach übergangen wird. Flury iſt

der Meinung, eine Sortimentstafel soll nicht Selbst=

zweckt sein, sondern soll als taxatorisches Hilfsmittel

übersichtlich und einfach in ihrer Anwendung sein.

Mit dieser Begründung hat Flury die Ausscheidung

von Schaftformklassen unterlassen . Der Tatsache, daß

gleiche Durchmesser und Höhen sehr verschiedene Schaft-

bei einem Zopf von 18 cm zeigt sich folgendes Sor- massen bedingen können, hat Flury dadurch Rechnung

timentsergebnis :

Sort.: Länge 24,0 m

" : Inhalt 1,07

in %des Derbh. 91,5

"

"1

14,3

0,69

90,8

zu tragen versucht, daß er für die Einzelstämme durch-

schnittliche Sortimentswerte ermittelte, aber den von

diesen Mittelwerten möglichen Abweichungen, (sehr voll-

holzig und sehr abholzig) dadurch gerecht wird, daß

Es ist weiter sehr bemerkenswert, was auch durch eine er dafür Korrekturen anbringt. Für die Durchmesser

Zusammenstellung der Derbholzformzahlen von Grund- | abstufungen von 10 zu 10 cm ist in einer Tabelle

ner und Schwappach nach gleichen Grundstärken für (VI) angegeben, um wieviel cm der Durchmesser

verschiedene Höhen beleuchtet wird , daß die Formzahl | (in 1,3 m) bei sehr abholzigen zu erhöhen, bei

für denselben Dm. von der Höhe sehr wenig beeinflußt

wird, daß die Formzahl lediglich eine Massen -

reduktionszahl ist, daß die Schaftform bei gleicher

Formzahl sehr verſchieden sein kann : diese Verschieden

heit zeigt sich in dem Quotienten

d

h

d

den Flury an=

führt, auch in = q2qa den Schiffel und Gayer

als Hauptformweiser verwendet haben . Wesentlich für

die weitere Entwickelung der Abhandlung ist nun

Flury's Stellung zu der Frage des Einflusses der

Schaftform auf die Sortimentsbildung. Bei einer

und derselben Grundstärke und Höhe können die ein :

zelnen Stämme je nach ihrer Vollholzigkeit sowohl in

den Derbmengen als auch in den Sortimenten ziem

lich verschieden sein . Schiffel hat als wertvollsten

Weiser für die Beurteilung der Schaftform wie schon

erwähnt, den Formquotient insbesondere q2 (= Ver=

hältnis des Durchmessers in halber Scheitelhöhe zu

demjenigen in Brusthöhe) angesehen und in seinen

Tafeln diese Methode sehr eingehend durchgearbeitet.

sehr vollholzigen Stämmen zu erniedrigen ist ,

um zu richtigen Resultaten zu gelangen . Hat z . B.

eine 62 cm starke Fichte eine sehr abholzige Form ,

so werden nach der Tabelle 4 cm von d 1,3 abge=

zogen und dann für den Durchmesser 58 cm, die

diesem entsprechenden Größen in der Tabelle aufge=

ſucht und in die Rechnung eingestellt. In Wirklichkeit

operiert also Flury auch mit 3 Schaftklaffen und ich

möchte noch bezweifeln , ob man damit leichter und

sicherer zum Ziele gelangt, als mit der Methode

Schiffels oder Gayers mit q2 , namentlich wenn man

die dazu bearbeiteten Tabellen benüßt . Eine verhält=

nismäßig zeitraubende Arbeit bleiben Sortimentser=

mittelungen immer.

In Tabelle VI , die die Größe der vorzunehmenden

Brusthöhendurchmesserkorrektur angibt, ist der Spiel-

raum z . B. für Fichte:

d = 60 cm 6+ 6

-

50 "

- 12 cm

5 + 5 = 10

40 : 4 + 4
"

= 30 " : 3 + 3

-

-

8

6

"

"

N
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nach den Gayer'schen Untersuchungen für Stammkl. I , hin. Hätte nun Verf. die genau sektionsweise er

die d 60 und d 50 entspricht

für Stammkl. II (d 40)

" III (d_30)

13-17 cm

10-16 cm

8-12 cm

Es ist diese Verschiedenheit wohl in dem Grundlagen

material begründet. Flury hat Stämme aus sehrFlury hat Stämme aus sehr

gleichartigen Beständen , das bad . Material scheint

infolge Bestandsbehandlung und Verbreitungsgebiet

etwas weitgreifender zu sein. Jedenfalls zeigt es, daß

größere Schwankungen möglich sind als Verf. an=

nimmt.

Die Untersuchungen über die Genauigkeit der

Stammkubierung aus Länge und Mittelstärke

zur sektionsweisen Vermessung, worüber der Verf.

schon früher eine ausgezeichnete Arbeit veröffentlicht

hat, find auf Grund des vorliegenden Materials er-

weitert und neu geprüft worden. Es ist darnach fest=

gestellt und bewieſen :

mittelten Inhalte in die Tat eingesetzt, so würden

sich mit der Praxis, die nach HuD den Inhalt fest=

ſegt, Unstimmigkeiten ergeben haben. Flury hat dies

dadurch vermieden, daß er die auf genaue ſektionsweise

Stammkubierung aufgebauten So timentsprozente pro-

zentual entsprechend der Kubierung aus HuD um=

gerechnet hat. Auch der Umstand, daß ein als ganzes

vermessenes 3. B. 20 und mehr m langes Stammftüd

nach Zerlegung in 6 m lange Stücke nicht denselben

Inhalt, wie das unzerteilte Stammstück gibt, hat

Flury zu einer weiteren Untersuchung Anlaß gegeben.

Es ergaben die Vermessungen von 6 m - Sektionen

für die Zopfftärken von 42-18 m meistens höhere,

genauere Resultate als aus Länge und Durchmesser

des ganzen Stückes . Bei geringeren Zopfftärken ändert

sich jedoch dieses Verhältnis in entgegengeseztem Sinne.

Eine Tanne z. B. mit

d = 56 cm ergibt bei

6 m" "I

1. daß die Rubierung aus Länge und Mittelstärke

gegenüber der 2 m Sektionsmessung in der Regel (nach 2 m Sektionen)

zu kleine Resultate liefert ; eine Ausnahme macht

davon nur die Zopfstärke von 7 cm, alſo die ge-

samte Derbholzmaſſe ;

2. unter sonst gleichen Bedingungen bleiben mit wach-

fendem Zopfdurchmesser die Inhalte aus Länge

und Mittenstärke mehr und mehr hinter den

sektionsweise ermittelten Inhalten zurück;

3. mit zunehmender Stammstärke wird der Au-

bierungsfehler prozentual aufsteigend größer.

Die größere Vollholzigkeit der Lanne gegenüber

der Fichte äußert sich deutlich im relativ stärkerem

Steigen der aus Länge und Mittelstärke bezeichneten

Derbholzmaffe.

Die prozentuale Abweichung des Stamminhaltes

berechnet aus HuD von dem sektionsweise er=

mittelten Inhalt beträgt :

d 1,3 24

60 5,2

30

6
3
8
0

60

30

-

4,0

- 5,0

―
3,3

bei einem Zopf von :

18 15

-

-

bei Fichte

3,8
__

- 3,1

1,5 0,8

bei Tanne

3,4
-

2,7

1,4 0,7

bei Buche

0,3 + 4,3

2,2

-

--

-

12

2,5

0,2

2,1

- 0,0

-

7 cm

1,8

+ 0,6

-
1,0

1,1

Daß Buchen schon bei einem Zopf von 18 cm in

größeren Stärken eine höhere Masse als aus sektions-

weiser Messung ergeben, erklärt sich aus dem Aufbau

der Buchenschaften, Vollholzigkeit bis zum Kronen

anſaz, dann rasches Sinken der Durchmesser nach oben

" gh bermeffen

des wirklichen Maßes.

von 41

einem Zopf

32

100 100

24 18 cm

100 %= 100

= 93.5 96.8 97.5 98.6 %

96.2 97.6%= 93.5 94.8

Es folgen dann die trok des reichen Inhalts ſehr

übersichtlich geordneten Sortimentstafeln für Einzel-

stämme der Fichte, Tanne und Buche. Dazu ist zu

bemerken, daß die Angaben der Schwappach-Grundner-

schen Massentafeln gegenüber dem schweizerischen Ma-

terial als etwas zu hoch sich erwiesen haben und an

denselben daher eine Reduktion vorgenommen wurde,

was bei Benützung der Fluryschen Tafeln zu be

achten ist.

Flury hat die Tafeln durch Anwendung auf genau

vermessene Stämme aus Kahlhieben geprüft und für

die Zopfstärken 12-32 cm zufriedenstellende Resultate

erzielt. Für die Zopfstärke von 42 cm ergeben sich

größere Abweichungen, weil hier der Grad der Voll-

formigkeit am sichtbarsten wird . Eine Vergleichung

von Stämmen aus verschiedenen Durchforstungsgraden

ergab keine bemerkenswerte Gesetzmäßigkeit ; es sind

aber die Zeiträume einer vergleichenden Bestandes-

erziehung noch zu kurz, um daraus weitere Schlüffe

ihrer Wirkung auf Stammform und Sortiment ziehen

zu können. Ebenso ergab eine Vergleichung von

Stämmen aus dem Plenterwald mit den Angaben

der Sortimentstafeln ein gutes Resultat, wenn bei

den über 60 cm starken Stämmen des Plenterwaldes

die nur 2-4 cm schwächeren Stämme der Sorti

mentstafel benugt wurden ; es entspricht diese Durch-

messerkorrektur der größeren Abholzigkeit bezw . dem

starken Wurzelanlauf in den unteren Teilen der Stämme.

Die Stämme von 30-60 cm des Plenterwaldes find

für die Zopfftärken 30–60 cm nach Flurh eher voll-
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holziger als die Stämme aus geschloffenem Hochwalde. | einer stammweisen Aufnahme ohnehin ermittelt werden

Ein Grund dafür ist nicht angegeben.

Im Prinzip des Aufbaues der Fluryschen Sorti=

mentstafel und der Gayerſchen ist der wesentliche Unter-

ſchied, daß Flury möglichst den Anforderungen der

Praxis entgegenkommt, Gayer mehr den theoretisch

präziseren Weg durch Benutzung des Formquotienten

einschlägt. Da Flury für bestimmte Zopfstärken die

Sortimentsprozente gibt, Gayer auf die Heilbronner

Sortierung seine Tafel eingerichtet hat. so sind Ver=

gleiche beider Tafeln für Fi und Ta nur nach Um

rechnungen möglich¹ ). Nimmt man diese vor, so er-

gibt sich:

müssen. Die Stammverteilung nach Durchmesserstufen

ist am wichtigsten ; der mittlere Durchmesser eines Be-

standes kann für konkrete Bestånde kein Sortiments-

weiſer ſein, weil Beſtände mit gleicher Höhe, mittlerem

Durchmesser und Maffe ganz verschiedene Sortimente

je nach der Verteilung der Stämme auf die Durch-

messerstufen aufweisen können. Der mittlere Bestands-

durchmesser läßt sich nur bei reinen , gleichalterigen ,

normalen Beständen, wie sie die Ertragstafeln ent-

halten, als Weiser für die Sortimentsverteilung an=

wenden.

Für die weitere Sortimentsermittelung konkreter

1) daß die Nuzholzmaffenprozente für alle Höhen Bestände liegt die ganze Methode in der Beantwor=

nahezu gleich sind ; tung der Frage: Welche Sortimentsinhalte liefert bei

bekannter Derbholzmaffe und Scheitelhöhe eine gewiſſe

Anzahl von Stämmen einer und derselben Haupt-

stärkeklasse? Daraufhin wurde das Grundlagematerial

untersucht. Für die Bestände des annähernd gleich-

2) die Sortiment untergrenzen der Stammklassen

Gayers, auf die Heilbronner Sortierung bezogen,

ſtimmen mit den entsprechenden Werten H u D

aus Flurys Tafel genommen gut überein .

Die Fluryschen Zahlen liegen darnach für Kl. I alterigen ſchlagweiſen Hochwald gilt der Sah, daß in

zwischen den Kurven von Gaher

für qa = 0.60

= 0.64

= -

0.64

0.66für Kl. II

III und IV 0.66 0.72 für Fichte.

Die Fluryschen Mittelwerte entsprechen für Klaſſe

I und II den mittelformigen, III und IV den mittels

bis vollformigen Stämmen Gayers .

ihrer Verteilung auf die Stärkeklassen Vorrat und

Kreisfläche analog prozentual zusammengesezt sind ;

es ist demzufolge nach der Kenntnis der Verteilung

der Kreisfläche auf die Durchmesserklassen die Vertei

lung der Massen leicht gegeben. Die absolute Größe

der Sortimentswerte für jede Stärkeklasse ergibt sich

aus dem flissenweisen Anfall beim Kahlhiebverfahren ,

Die Fluryschen Tafeln sind daher auch gut für aus den Probesta nmanfall bei dem Probestammver-

die Heilbronner Sortierung verwendbar.

Trot der verschiedenen originellen Wege, die beide

Forscher gegangen sind, stimmen ihre Resultate für die

Praxis gut überein. Für die Buche lassen sich Ver-Für die Buche lassen sich Ver-

gleiche nicht ziehen , da die vorhandenen Buchen

fortimentstafeln nicht auf die Zopfstärke der Sorti

mente aufgebaut iſt .

fahren. Die bezeichneten absoluten Sortimentswerte

in Prozenten der zugehörigen Derbholzmasse ausge-=

drückt ergeben die Sortimentsprozente, die der Tafel

zu Grunde liegen. Flury hat die Hauptſtärkeklaſſe (6)

in Anlehnung an die in der Schweiz üblichen Haupt-

sortimente gebildet. Da auch hier die Gesezmäßigkeit

gilt, daß für alle Höhenklassen einer und derselben

Nach dieser gründlichen Untersuchung über die Sor- Grundstärke dasselbe prozentuale Verhältnis der Sor-

timentsverhältnisse des Einzelstammes geht Flurh zu

dem 2. Teil, den Sortimentsverhältnissen

beliebiger ganzer Bestände über.

Die Sortimentstafeln für den Einzelstamm laſſen

sich natürlich auf jeden beliebigen nach Durchmesser=

abstufungen aufgenommenen reinen oder gemischten

Bestand anwenden. Diese stammweise Ermittelung

des Sortimentsinhalts verursacht aber weitläufige Ar-

beit.

timentsmaffen gemeinsam ist, so ist aus der entsprechen=

den Tafel mit der Stärkeklasse als Eingang für die

einzuhaltende Zopfstärke das prozentuale Verhältnis

der Sortimentsmaſſe zur Derbholzmaſſe leicht abzulesen .

Die Prüfung der Tafeln ergab , daß sich für die

3opfstärken von 12-32 cm die Fehlerprozente zwischen

Wirklichkeit und Rechnung innerhalb erlaubter Grenzen

bewegen. Ein lezter Abschnitt, der wieder mehr der

Theorie als der Praxis genähert ist, enthält die Sor=

timentsverhältnisse reiner gleichalteriger normaler Be-Man greift daher besser zu einem abgekürzten Ver-

fahren ; für dessen Anwendung müssen von dem Bestände,

stande bekannt sein : Maſſe, Stammzahl nach Stärke-

stufen und die Höhen zu dieſen, alſo Größen, die bei

1) Herr Forſtamtmann Gayer hat diese Vergleiche grafisch

durchgeführt und mir sein Reſultat als Grundlage für die

vergleichende Besprechung überlassen, wofür ich auch an dieser

Stelle danken möchte.

wie sie in den Ertragstafeln enthalten sind .

Es wird dabei die Verteilung der Holzmaſſen nach

4 cm Stärkeklassen und nach 6 Hauptſtårkeklaſſen auf

Grund von Ertragstafeln der Fichte, Tanne und Buche

untersucht und dargestellt, was für den Einblick in die

Bestandgliederung nach Alter, Holzart, und Bonität

wichtig ist. Darauf sind dann die weiteren Sorti=

1917 8
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mentstafeln reiner normaler Beſtände nach 6 Stärke- | macht habe, wenn ich ihn auch nicht als alleinigen

klaffen aufgebaut.

|

Maßstab der Rentabilität gelten laffe ; daß ich aus:

Die außerordentlich klare Arbeit Flurys vermag führlich begründet habe, warum die „finanzielle

durch ihre Darstellung der Sprödigkeit des Stoffes in Umtriebszeit" , wie sie sich aus Geldertragstafeln

jeder Hinsicht Herr zu werden ; mögen diese zeitrau= auf Grund derzeitiger Holzpreise berechnet, Verände-

benden Untersuchungen reichliche Früchte für die forst- rungen unterworfen ist und deshalb nicht überall und

liche Praxis tragen. Es kann ja nicht Aufgabe des immerwährend eingehalten werden kann u. dgl . m.

Versuchswesens sein, der Praxis für alle Fälle zahlen- | Daß ich (S. 16) irgendwo behauptet haben soll : „es

mäßig fertiges Material zu liefern. Das Versuchs-

weſen kann auf Grund ſeiner Untersuchungen den aka=

demisch gebildeten Forstleuten nur die Wirkung und

den organischen Zuſammenhang der einzelnen unter

ſuchten Faktoren klarlegen. Bei der Vielgestaltigkeit

der Natur bleibt der Praxis für die Anwendung von

Ertrags- und Sortimentstafeln auf konkrete Verhält=

nisse noch die geistige Arbeit vorbehalten, Normen, die

auf Grund von systematischen Untersuchungen der

Versuchsanstalten gewonnen sind, auf den Einzelfall

richtig anzuwenden .

Diese Arbeit Flurys hat die Tendenz, soweit als

möglich der Praxis entgegenzukommen und ihr ein

möglichst einfach zu verwendendes Material für Sor-

timentsermittelung an die Hand zu geben . Für die

Exaltheit und Gediegenheit der Arbeit bürgt der Name

des durch seine früheren Arbeiten aus dem Gebiete

der Ertragskunde geschähten Verfaffers.

Dr. Wimmer.

Dr. Theodor Glaſer und seine Bedeutung

für die Waldwertrechnung und forstliche

Statik. Von Forstmeister E. Kreuzer, Leffo-

niz. Prag 1916, 6. Neugebauer. 16 Seiten.

--

In der Einleitung werden drei Glaser'sche

Hauptanforderungen an Grundlagen und System der

Rentabilitätslehre sowie deren Begründung besprochen,

zugleich aber - und zwar mit größerem Aufwande

an Raum der Versuch gemacht, mir Widersprüche

in verſchiedenen Sägen meiner Schriften nachzuweisen.

Dies konnte scheinbar dadurch gelingen, daß jene Säße

einzeln aus dem Zusammenhang geriſſen und deren

Begründungen weggelassen wurden . Ein Widerspruch

zwiſchen den verſchiedenen Säßen meines sog. „ Glau-

bensbekenntniſſes " -- Januarheft dieser Zeitschrift 1915 ,

S. 17 besteht z . B. nicht, wenn man beachtet, daß

dort zwischen normalen und abnormen Be=

ständen resp. Betriebsklassen unterschieden

wird; daß Fälle namhaft gemacht werden, in denen

mit einheitlichem Zinsfuß, andere, in denen mit

verschiedenen Zinsfüßen zu rechnen ist; daß

ich den Bodenerwartungswert (S. 17) nie-

mals allgemein als „praktiſch unbrauchbar" bezeichnet,

vielmehr von seiner Berechnung reichlich Gebrauch ge=

―

|

|

habe keinen Zweck, mathematische Formeln für den

Normalwald zu entwickeln, denn einen solchen gäbe es

nicht“ , kann ich mich nicht erinnern. Habe ich doch

in der 4. Auflage von Heyers Waldwertrechnung zahl-

reiche solche Formeln von früher übernommen oder

auch selbst entwickelt. Wo steht denn jener mit An=

führungszeichen versehene Sag ? Das hätte Herr K.

doch angeben müssen . Und wenn er andererseits be

hauptet, die Vertreter der Reinertragslehre verschwiegen

wohlweislich" (S. 18) , also absichtlich und wider

besseres Wissen, dies oder jenes, so kann ich einen

solchen Vorwurf nur als ebenso häßlich wie unbegründet

bezeichnen .

"

Der Einleitung folgt ein Abschnitt

= ·

I. Der gemeine Waldwert,

den Herr R. Nx + x B sett, wobei x die Um

triebszeit, B den Bodenverkaufswert und N, den Nor

malvorratswert, berechnet aus den Abtriebserträgen

der einzelnen Beſtånde, bedeutet . Den letzteren habe

ich als ein „Phantasiegebilde ohne praktischen Wert"

bezeichnet, weil 10 , 20 , 30 jährige und andere junge

Bestände eben in Wirklichkeit nicht abgetrieben werden .

Ich habe diese Ansicht mit Beispielen aus der Praxis

belegt (Juniheft 1915 , S. 146) . Herr K. bekämpft

sie mit mathematischen Formeln . Wer ist nun der

Theoretiker? Ich möchte hier noch ein weiteres Bei-

spiel anführen, aus dem hervorgeht, daß auch für Be-

stände von weit mehr als 40 Jahren der Abtriebswert

unter Umständen nicht zutrifft. Aus der in meinem

Grundriß der Waldwertrechnung (Leipzig und Wien

1891) unter Aufgabe 28 entwickelten Holz- und Geld:

Ertragstafel für Buchenhochwald ergibt ſich

für das Alter von 45 75 Jahren

ein Bestandesverkaufswert von 1195 3084 M.

Dagegen berechnet sich für Femelschlagbetrieb und 90-

jährigen Umtrieb nach Aufg. 70

der Bestands-Erwartungswert zu 1318 3306 M.

Die Unterschiede betragen über 10 and 7 % , ſind alſo

doch noch zu beachten.

Daß ich mich einer „Selbsttäuschung“ (S. 25) hin-

gegeben habe, wenn ich im Maihefte 1915 S. 111

richtiger als Freh gerechnet zu haben glaubte, iſt mir

unerklärlich und erstaunlich ; denn ich komme dort ja

zu fast zu dem gleichen Ergebnis wie Glaſer.
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"I

Daß deffen Methode zur Berechnung des Wertes

jüngerer Bestände von U. Müller als Erwartungs-

wert “ bezeichnet wird (S, 26), ift m. E. ganz richtig.

Denn jeder aus künftigen Erträgen abgeleitete Wert

ift ein Erwartungswert, einerlei nach welcher Formel

er berechnet wird.

"

Wenn ich den Bodenwert (S. 21) bei einer Wald-

abſchäßung zu einem gewissen Betrage und die jähr=

lichen Kosten zur Hälfte der Boden-Bruttorente an

genommen habe, so waren diese Annahmen" doch

nicht aus der Luft gegriffen, sondern den Erfahrungen

der betr. Dertlichkeit entsprechend und mit Zahlen be-

legt. Was dies mit einer Verkürzung über die

Hälfte bei Kaufverträgen zu tun haben soll, verstehe

ich nicht. Selbstverständlich wollte ich jenen „ An=

nahmen" keine allgemeine Giltigkeit zuschreiben.

IIA: Die Waldwertrechnung als Tră-

gerin des richtigen Wertgedankens.

Hier bringt K. eine Wertertragstafel ohne Angabe

der Holzart und berechnet unter Einführung folgender

Zahlen

Bodenwert

jährliche Kosten

Kulturkosten

Binsfuß · •

914.5 Rr.

= 9.0 "

120.0 "

=
3%

für 7 verschiedene Betriebsklassen von 60 , 70-,

120jährigern Umtrieb

1. den Rentierungswert,

2. den gemeinen Waldwert,

3. den Kostenwert

...

jeder Betriebsklaffe . Diese 3 Werte steigen selbstver=

ständlich mit dem Umtrieb, stimmen aber unter sich

nur bei 100 jährigem Umtrieb überein. Vorher find

beide letteren kleiner, nachher größer als der Rentie

rungswert. Der 100 jährige Umtrieb wird deshalb

als der vorteilhaftefte bezeichnet. Im Durchschnitt pro

Hektar wäre beiläufig bemerkt der Rentierungs-

wert des 110jährigen Umtriebs der größte, also dieser

nach Ansicht der Waldreinertragslehre vorzuziehen.

― --

M. E. hat man es bei praktischen Waldwertrech=

nungen stets mit einem Walde von bestimmter

meist abnormer Zuſammensetzung zu tun und die zu

beantwortende Frage lautet nur, welche Wirtschaft resp.

Umtriegszeit hier am besten einzuführen ist . Die Ver:

gleichung 7 verschiedener normaler Betriebsklaffen hat

wenig praktischen Wert.

In dem folgenden Abſchnitt :

IIB: Der richtige Rentabilitätsgedanke

der forstlichen Statik ,

berechnet K. (S. 36) den größten Bodenerwartungs-

wert für die Einzelbestände nach der Faustmannschen

Formel zu 1056,8 Kr. beim 80jährigen, den der Be-

triebsklaffe zu 914,5 Kr. beim 100jährigen Umtrieb.

Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, daß in der

K.'schen Formel des gemeinen Waldwertes der Ab-

triebsertrag des 80. Jahres als Bestandswert figuriert

der eben kleiner ist, als der Roften- resp . Erwartungs-

wert. Die übrigen Ausführungen dieſes Abſchnitts

find mir teilweise unverständlich.

In dem Schlußabſchnitt

"

„Rudblid"

tommt Herr R. auf einen von mir s. 3. gebrauchten

derben Ausdruď zurück, den er offenbar übel genommen

hat, der aber nichts anderes bedeutet, als die auf

Seite 1 von ihm gerügte Aeußerung, wonach die

Gegner der Reinertragslehre mitunter nicht das be=

kämpfen, was deren Anhänger sagen, sondern das,

was sie nach Ansicht der Gegner sagen sollten. Daß

jene (die Anhänger) damit selbstverständliche

Schlußfolgerungen verschweigen" , darf

hieraus nicht gefolgert werden ; denn es gibt auch

mißverständliche Schlußfolgerungen und

gerade solche sind es, auf die ich hingewiesen habe.

Im übrigen glaube ich die wissenschaftlichen Leiſtungen

Glaſers im 1915 er Juniheste unparteiiſch gewürdigt

und anerkannt zu haben ; ein einzelner herausgegriffener

Sat, der einen Tadel enthält, kann das Gegenteil

nicht beweisen.
Wimmenauer.

Das Weiserprozent des Ertragswaldes im

Jahresbetrieb. Von Forstmeister E. Kreut =

aer, Lessonit. 24 Seiten. Prag, G. Neuge=

bauer 1916.

-

Auf Grund mathematischer Entwickelungen, denen

in allen Einzelheiten zu folgen mir nicht gelungen ist,

kommt der Verfaffer zu dem Ergebnis, daß das Weiſer-

prozent des Einzelbestandes für den jährlichen Nach-

haltbetrieb keine Geltung habe. Das ist nichts neues,

vielmehr schon vor 27 Jahren von Bose in seiner

Schrift „Das forstliche Weiserprozent" ausgeführt

worden. Vgl. den lit. Bericht hierüber im April-

hest 1890 .

Schon der erste Sah der Broschüre

„Die Suche nach der vorteilhaftesten Wirtschaft

führte die Begründer der Bodenreinertragslehre zum

Bodenertragswert Bx als Maßstab für den vom

Bestande gewährten Gewinn. "

fordert die Kritik heraus. Denn allgemeiner Maßſtab

in diesem Sinne ist nur der Bestandes - Erwar=

tungswert , der bei normalen Beständen - aber

nur bei dieſen allerdings zu demſelben]Haubarkeits-

alter führt wie die Ermittelung des max. Be

Ganz unverständlich ist der folgende Sag, wonach

8*
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das Bodenkapital der Betriebsklasse nicht = u. Be ,

fondern - wie weiterhin (S. 10) ausgeführt wird

als Mittel aus u verschiedenen Bodenwerten, die für

Abtriebsalter von 1 bis u Jahren sich berechnen, ab= |

zuleiten wäre. Wenn ein jeder der u Schläge erst im

Umtriebsalter u zum Abtrieb gelangt, so kann doch

auch nur aus dem Abtriebsertrag Au dieſes Alters

der Bodenwert ermittelt werden, nicht aber aus anderen

Abtriebszeiten, die gar nicht verwirklicht werden.

Ebensowenig ist einzusehen, warum dann folge

richtig der Normalvorrat, der doch aus u Schlägen

im Alter 1 bis u besteht, u. Au gesetzt werden

follte.

-

Wenn der Verf. ferner eine Stelle aus der von

mir herausgegebenen 4. Aufl von Heyers Waldwert-

rechnung anführt, in der gesagt wird, die finanzielle

Umtriebszeit sei eine veränderliche Größe und deshalb

nur in beschränktem Umfang als maßgebend zu be-

trachten ; und wenn er daran anknüpfend fortfährt : |

„im Sinne W.'s können . . . . nur die Größen :

gemeiner Bodenwert B und das Verzinsungsprozent

P als unsichere Grundlagen qualifiziert werden",

ſo überſieht er dabei gänzlich, daß ich an der fragl. |

Stelle hauptsächlich den Abtriebsertrag , wie er

ſich aus Ertragstafeln für geschlossene Bestände, also

nur für den Rahlschlagbetrieb im Hochwald ergibt

und weiterhin die Holzpreise sowie Kultur- und andere

Kosten als schwankende Größen (je nach Betriebsart,

Marktlage und sonstigen Umständen) bezeichnet habe.

Auch auf Seite 9 findet sich eine völlig mißver

ständliche Auffassung der Bedeutung, welche nachnach

Judeich, Heyer und mir dem Weiſerprozente zukommt.

Steht dies noch höher als der für die Wirtschaft an-

genommene Binsfuß, so wird von den genannten Au-

toren übereinstimmend der Abtrieb eines solchen

Bestandes als unvorteilhaft oder mit Verlust verbun-

den bezeichnet ; erst wenn es unter jenen Betrag sinkt,

gilt der Bestand als hiebsreif. Wie der Verf. hieraus

folgern kann, daß Judeich und ich in der höheren

Verzinsung des Produktionsaufwandes durch den Wert-

zuwachs keinen Vorteil, ja sogar einen Verlust er=

blickten", bleibt unverständlich ; denn der Verlust wird

eben nicht durch das Fortwachsen, sondern durch den

Abtrieb des Bestandes herbeigeführt .

Die hier angeführten Stellen zeigen deutlich, daß

Herrn K.'s Polemik gegen die Reinertragslehre nicht

auf genügender Kenntnis derselben aufgebaut ist. Was

er aber für Betriebsklassen an die Stelle des Preß-

ler'schen Weiſerprozentes der Einzelbeſtä ide ſehen will,

nämlich das Verhältnis zwiſchen gleichbleibendem oder

durchschnittlichem Jahresertrag und Gesamtwert des

Bodens und Holzvorrats, ist gar nichts anderes , als

die „Verzinsung des normalen Waldver nögens", wie

|

|

ich fie schon im Augustheft des Jahres 1891 S. 262 ff .

als maßgebend gefordert habe. Dabei besteht nur

inſofern ein Unterſchied, als ich den Verkaufswert nur

für solche Glieder der Schlagreihe gelten laffe , die

schon absatzfähige Sortimente liefern , nicht aber wie

Kreuzer, Glaser u . a. auch für ganz junge Bestände,

an deren Abtrieb niemand denkt. Auf welcher Seite

hier die Denkweise des Praktikers und wo das starre

Festhalten an gewissen Doktrinen zu suchen ist, mögen

die geehrten Leser entscheiden . Wimmenauer.

Hönlingers Waldertragstheorie. Besprochen

von Forstmeister E. Kreuzer , Leffoniz. — Prag

1916, Kommissionsverlag von Gustav Neugebauer.

15 Seiten.

Vor längeren Jahren erklärte der inzwischen ver-

storbene Oberforstmeister Dr. Borggreve gelegent

lich einer Zuſammenkunft hier in Gießen dem Kollegen

Heß und mir : Um ein Buch zu rezensieren, sei es

keineswegs nötig, dieses Buch vollständig zu leſen ; viel-

mehr genüge es völlig, wenn man von einzelnen

Seiten , gewissermaßen Stichproben, Kenntnis nehme.

So verfahre er schon lange als Redakteur ſeiner Zeit:

schrift, der „ Forstlichen Blätter" . Wer den ſeligen

Kollegen Heß und seine Gewissenhaftigkeit gekannt hat ,

mag sich vergegenwärtigen, welchen Eindruck jene Er-

klärung B.'s bei ihm hinterlassen hat. Ich selbst kann

der Wahrheit gemäß bezeugen , daß ich bei den zahl=

reichen literarischen Berichten, welche die A. F. u. J.-3.

aus meiner Feder gebracht hat, bisher dem Borg-

greve'schen Verfahren niemals gefolgt bin. So habe

ich auch die beiden Schriften Hönlingers , nämlich :

1. Waldwertrechnung und forstliche Statik des jähr

lich nachhaltigen Betriebes " von 1906 und

2. „Beweise für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre"

von 1908

"

erst auf Grund eingehenden Studiums im Maihest

1907 und im Juniheft 1908 ausführlich besprochen und,

was mir unrichtig schien, m. E. schlagend widerlegt.

Die jetzt vorliegende Schrift des Herrn Kollegen

Kreuzer bestätigt zu meiner Freude meine Auf

fassung ; denn sowohl am Anfang (S. 6.) als auch

am Ende (S. 14) wird erklärt , „Hönlingers Theorie

verdanke ihr Dasein einem Rechenfehler“ . Unter dieſen

Umständen hielt ich mich diesmal für berechtigt, die

dazwischen liegenden Seiten 6 bis 13 mit ihren 24

Formeln zu überſchlagen und mir deren Durcharbeitung

zu schenken. Ich beschränke mich darauf, die Liebens-

würdigkeiten zurückzuweisen , mit denen Herr K. seine

Gegner, die Anhänger der Reinertragslehre bedenkt:

daß sie nur eine Schein-Wiſſenſchaft pflegen, die Mathe-

matik gleich einer feilen Dirne zu unlauteren Zweden
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mißbrauchen, den Beweis für die von ihnen behauptete | Forft. und Jagd-Kalender 1917. Begründet

Unrichtigkeit der Hönlingertheorie pflichtwidriger Weise

schuldig blieben und dgl. Das letztere ist unrichtig,

denn den verlangten Beweis habe ich a. a. D. geführt.

" "

Wer sich aber so empfindlich zeigt, wie Herr Kreuzer

in dem Rückblick" am Schlusse seiner Schrift Theodor

Glaser usw.", der sollte sich doch auch im Streite mit

wiſſenſchaftlichen Gegnern einige Mäßigung auferlegen.

Wimmenauer.

„Waldheil“, Kalender für Deutsche Forst-

männer und Jäger auf das Jahr 1917.

Neunundzwanzigster Jahrgang. I. Teil: Taschen

buch. II. Teil : Forstliches Hilssbuch. Schwache

Ausgabe: Preis 2 Mt. (5 Stück zu 1.70 Mt.)

Starke Ausgabe: Preis 2.40 Mt. (5 Stück zu

2.10 Mt.) Verlag von J. Neumannn in Neu-

damm.

Durch die Fortdauer des Krieges hat sich die Vor-

nahme der längst geplanten durchgreifenden Aenderung

des ersten Teils immer noch nicht ermöglichen lassen.

Man hat sich vielmehr auf Unerläßliches beschränken

müffen. Dagegen soll im zweiten Teile von jezt ab

jährlich eine Abhandlung eines namhaften Forstmannes

über einen Gegenstand gebracht werden, der im Vorder-

grunde des forftlichen Intereſſes ſteht und alle Kreise

der forftlichen Praxis angeht. Zum ersten Male ist

eine Abhandlung Prof. Dr. Schwappachs über Forst-

düngung abgedruckt.
We.

Jagd-Abreißkalender 1917. Herausgegeben

von der Deutschen Jäger-Zeitung. Verlag von J.

Neumann in Neudamm. Großoktavformat. Reich

illustriert, 220 Abbildungen. Mit monatlichen Rat-

schlägen für Jagdbetrieb und Wildbahn, tägliche Mit-

teilungen für weidgerechtes Jagen, Hege und Pflege

des Wildes und Titelblatt in Farbendruck. Preis

2.50 Mt. Fünf Stück und mehr zu 2.30 Mk.

Der dritte Jahrgang dieses belehrenden und an-

regenden] Kalenders steht seinen beiden Vorgängern,

was Ausstattung, Text und Illustrierung anlangt, in

keiner Weise nach. Das Geleitwort weist insbesondere

auf die schweren Opfer hin, die der Krieg auch in den

Reihen der Heger des deutschen Waldes und Wildes

gefordert hat, sowie auf die Bedeutung des Jagd

wesens als eines idealen und wirtſchaftlichen Gutes,

eines Jungbrunnens der Kraft und des besten Mittels

zur Vorbereitung für den Krieg . Einer besonderen

Empfehlung, besonders als paffendes Weihnachtsgeschenk

für Jäger, bedarf der Kalender nicht. We.

von Schneider und Judeich. 66. Jahrgang . Be-

arbeitet von Fr. M. Neumeister, Geheimen Ober-

forstrat und Oberforstmeister in Dresden . In 2

Teilen. I. Teil. Kalendarium, Wirtschafts-, Jagd-

und Fischerei-Kalender, Hilfsbuch, verschiedene Ta-

bellen und Notizen. Berlin, Verlag von Julius

Springer. 1917. Preis : Ausgabe A : in Leinw.

geb. 2.40 Mt., in Leder 3 Mk. Ausgabe B : in

Leinw. geb. 2.60 Mk. , in Leder 3.20 Mt.

Der Kalender, der bisher von dem Geh. Ober=

forstrat Dr. Neumeister in Gemeinschaft mit dem Rech=

nungsrat Rezlaff herausgegeben wurde, ist in seiner

vorliegenden Auflage nur von ersterem bearbeitet, weil

Rechnungsrat Rezlaff aus Gesundheitsrücksichten zu-

rückgetreten ist. Bei der Prüfung des Jagd-Kalenders

auf Grund der hierbei maßgebenden Bestimmungen

über die Schonzeit der Jagdtiere ſtellten sich Aenderungen

für Oldenburg, Meiningen, Braunschweig, Schwarz-

burg-Rudolstadt , Lippe , Lübeck und Tirol heraus

Die vorübergehenden Abänderungsbeſtimmungen wäh-

rend der Kriegszeit ſind unberückſichtigt geblieben. Nur

für Mecklenburg wird darauf hingewiesen, daß auch

für 1917 bei Rehwild , Hasen, Fasanen , Feldhühnern

und Enten eine Verlängerung der Schonzeit angeordnet

ist, um die Verluste des Jahres 1914/15 auszugleichen.

E.

Deutscher Forſtkalender des deutſchen Forst:

vereins für Böhmen 1917. 10. Jahrgang.

Bearbeitet von Dr. Richard Grieb, Direktar der

deutschen Forstschule in Eger , staatl. gepr. Forst-

wirt usw. Eger 1917 , Druck und Verlag von J.

Kobrisch und Gschihan, Eger. Preis : 2,60 Kr.

Die Anordnung des Stoffes ist unverändert ge=

blieben. Neubearbeitet wurden infolge der geänderten

behördlichen Bestimmungen : der Post- und Telegraphen=

tarif, die Stempelskalen, der Jagdkalender für Böhmen

usw. Der Kalender enthält die für den Dienstbetrieb

üblichen Tabellen, darunter Kreisflächen- und Walzen=

tafeln , Angaben über die erste Hilfe bei Unglücksfällen

usw. In einer besonderen Beilage finden sich eine

Reihe von Angaben über Post- und Gebührensachen ,

über die Hauptlebensmomente des Haar- und Feder-

wildes, sowie der wichtigsten Geseze betr. Forstwirt-

schaft, Jagd und Fischerei , über Mittel gegen Wunden,

Entzündungen, Durchfall, Uebelkeit, Erbrechen, rheu-

matische, gichtische, Zahn- und Ohrenschmerzen , In-

sektensticke usw.
E.

Der Förfter. Land- und Forstwirſchaftlicher Ka-

lender für Forstschußbeamte 1917. Herausgegeben
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vom praktischen Forstmann Th. Conrad. Preis :

Kleine Ausgabe: ( 2000_Nummern zur Abzählungs-

tabelle) in Leinw. geb. 1.80 M., in Lederb. 2.40 Mt.;

Große Ausgabe ; (4000 Nummern zur Abzählungs-

tabelle) in Leinw . 2.20 Mt., in Lederb. 2.75 Mt.

Graudenz, Gust. Röthes Buchdruckerei und Verlag

„Der Gesellige". 1916.

Der Kalender „Der Förster“ erscheint nunmehr im

31. Jahrgang, und zwar wie bisher in zwei Ausgaben .

Die Einrichtung ist im wesentlichen die gleiche wie bei

den früheren Jahrgången.
E.

Wild- und Hund-Kalender. Taſchenbuch für deut:

sche Jäger. XVII. Jahrgang 1917. Herausgegeben

von der illuſtrierten Jagdzeitung „Wild und Hund“,

Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey. 1917.-

Preis : geb. 2.25 Mr.

Nach dem Uebersichtskalender und demRalendarium

für tägliche Eintragungen folgen Angaben über Schon

zeiten, Abschußregeln, Weidmannssprache, Verhalten bei

Zusammentreffen mit Jagdfrevlern, Einfluß der Jagd-

art auf den Wildstand, Anlage von Wildådern und

Hochsitzen , Behandlung der Jagdgewehre, Beschuß-

stempel, Versand von Wild , Präparieren der Reh

gehörne, Wildfütterung, Jagdhunde, Schußwirkungen

u. a. m. Ferner enthält der Kalender Labellen für

Wildschadentaxation, Abſchußliſten, Jagd-Ausgaben und -

Einnahmen, Treibjagd-Formulare uſw.

Briefe.

Aus Preußen.

Das neue Preußische Fischereigesetz.

Viele Jahre hat das neue preußische Fischereigeset

die Staatsregierung, den Landtag, die Fischereiinteres:

senten, die Grundbesizer und die Industrie beschäftigt.

Viele Schwierigkeiten waren zu überwinden, bevor es

unter Dach und Fach kam. Während das bislang

geltende Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 in erster

Linie ein Polizeigeset war, ist das neue Fischereigeset

mehr ein Wirtschaftsgesetz. ¹)

Zweck des Fischereigesetzes von 1874 war -
wie

in der Begründung zu dem neuen Gesetze ausgeführt

wird neben einer Zuſammenfassung der provinziell

und lokal zersplitterten , älteren Vorschriften eine Neu-

regelung des gesamten Fischereirechts unter dem Ge=

sichtspunkte der Fischereipolizei . Infolge der Ungleich,

artigkeit der früheren Gesetzgebung war namentlich der

Schuß der laichenden Fische und der jungen Brut

völlig vernachlässigt worden. Intensive Fischereiwirt

schaft wurde nur vereinzelt betrieben. Der Erlaß

polizeilicher Schonvorschriften erſchien daher unter den

damaligen Verhältnissen als das wirksamste Mittel

zur Hebung der Fischerei . In dieser Beziehung hat

sich im Lauf der Jahre ein erheblicher Umschwung

vollzogen . Gegenwärtig ist anerkannt, daß die Binnen-

fischerei weniger durch die Einhaltung bestimmter Vor-

schriften über Mindestmaße der Fische, Maschenweite

der Neze oder Schonreviere als durch eine nach Art

der Teichwirtschaft betriebene ordnungsmäßige Bewirt-

schaftung der Fischgewäffer gefördert wird. Zu einer

¹) Die besonderen Bestimmungen des neuen Gesezes,

welche mit der Jagd in Beziehung stehen und die hierauf

bezüglichen Befugnisse der Fischerei - Berechtigten ordnen,

sind in dem folgenden Briefe näher besprochen. D. Red.

E.

derartigen Gewäfferwirtschaft bietet das geltende Geſch

keine Handhabe. Insbesondere gewährt es keinen aus

reichenden Schuß gegen die tatsächliche Ausübung der

Fischerei durch eine große Zahl von Berechtigten.

Das Fischerei recht umfaßt die Befugnis, in

einem Gewäffer Fische, Krebse, Austern und andere

Muscheln, Seemoos und Korallenmoos sowie Schild-

fröten zu hegen und sich anzueignen. Soweit das Ge

wäffer zur Fischerei benugt wird , erstreckt sich das

Fischereirecht auch auf Frösche. In den Rüften-

gewäffern, an denen kein Eigentum besteht, hat jeder

Deutsche freien Fischfang, in denen, die im Eigentume

stehen, sowie in den Binnengewäffern hat der Eigen-

tümer das Fischereirecht mit der Einschränkung, daß

1. alle Fischereirechte und der freie Fischfang auf-

recht erhalten bleiben, soweit fie am 30. April 1914

bestanden haben, 2. die Vermutung für den , der ein

Fischereirecht bis zum 1. Mai 1914 mindeſtens 30

Jahre lang als sein eigenes ausgeübt hat , dafür ſpricht,

daß es ihm zusteht.

Zur Sicherstellung der Fischereirechte, die nicht dem

Eigentümer des Gewäffers zustehen, bestimmt das Ge

set, daß dieſe auf Antrag des Berechtigten ins Waj:

serbuch einzutragen sind, und daß dieſe Rechte mit

Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten des

Fischereigeſeßes erlöschen, wenn die Eintragung ins

Wafferbuch nicht vorher beantragt ist.

Im Falle von Ueberschwemmungen hat

der in dem über die Ufer austretenden Gewäffer

Fischereiberechtigte das Recht , auf den überfluteten

Grundstücken zu fiſchen . Der Grundeigentümer darf

während der Ueberflutung nicht fischen ; bleiben aber

nach Rücktritt des Waffers in Gräben oder anderen

Vertiefungen, die nicht mehr in Verbindung mit dem
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Gewässer stehen, Fische zurück, so darf er diese sich beizutragen. Er erntet ohne zu ſåen. In Bayern

aneignen. hat man daher die sehr zweckmäßige Bestimmung ge=

Hinsichtlich des Uferbetretungsrechts ent- troffen, daß dem im Hauptwafferlauf Berechtigten auch

hält das Gesetz folgende wichtige Bestimmung:

„Der in einem Gewäſſer zur Fischerei Verechtigte

und mit deffen Ermächtigung der Fischereipächter oder

angestellte Fischer darf mit seinen Gehilfen und seinen

Geråten die an das Waſſer angrenzenden Ufer, Inseln ,

Anlandungen, Schiffahrtsanlagen sowie Brücken, Wehre,

Schleusen und sonstige Wafferbauwerke soweit betreten,

als es die Ausübung seines Fischereirechts erfordert .

Das Betreten von Schiffahrtsanlagen und Waſſerbau-

werken, sowie von Anlandungen, die durch Unterhal-

tungs- und Ausbauarbeiten entstanden sind, kann durch

Polizeiverordnung verboten oder eingeschränkt werden.

Das Uferbetretungsrecht erstreckt sich nicht auf Gebäude,

Hofräume , Gartenanlagen , Forstkulturen , bestellte

Aeder, gewerbliche Anlagen und dauernd vollständig

eingefriedigte Grundstücke, sowie auf die Ufer von Be

wäfſerungs- oder Entwäſſerungsgråben in Wiesen. Der

Schaden, der durch die Uferbetretung verursacht wird,

ist dem Geschädigten zu ersehen.“

Um einer weiteren Zersplitterung der

Fischereirechte vorzubeugen , ist die Belastung

eines Gewäffers mit neuen Fischereirechten verboten.

Ferner ist, um eine Ausdehnung der Koppelfische

reien zu verhindern, bestimmt , daß bei Rechts-

geschäften unter Lebenden die Zahl der Erwerber die

Zahl der bisher Fischereiberechtigten nicht übersteigen

darf.

Die Ausübung des Fischereirechts , fo-

weit sie nicht von dem Berechtigten selbst erfolgt, kann

durch Verpachtung oder durch Erteilung von Erlaub-

nisscheinen erfolgen . Pachtverträge bedürfen der schrift=

Lichen Form. Die Pachtzeit ist auf mindestens 12

Jahre festzusehen . Eine Bestimmung über die Höchst:

dauer der Pachtverträge und über die Zahl der Pächter

ist leider nicht getroffen, dagegen ist dem Bezirksaus-

ſchuß die Ermächtigung erteilt, zu bestimmen, an wie

viel Personen ein Gewässer oder eine Gewässerstrede

verpachtet werden darf.

Sehr wichtig sind die Bestimmungen über die

Fischerei in den Abzweigungen (Mühlgräben,

Werkkanälen usw ) . Dadurch , daß der Eigentümer

ſolcher Abzweigungen in diesen den Fischfang ausübt,

wird der in dem Hauptgewässer Fischereiberechtigte oft

sehr geschädigt. Besonders bei Hochwasser und bei

ſehr niedrigem Waſſerſtande ziehen sich die Fische gerne

in die Mühl- usa . Gräben, weil sie hier bei Hoch-

waffer Schutz und bei Niedrigwaffer das meifte Waffer

vorfinden. Der Grabenbesizer macht dann reiche Ernte

auf Kosten des im Hauptwaffer Fischereiberechtigten,

ohne auch nur das Geringste zur Hebung der Fischerei

das Fischereirecht in der Abzweigung gehören soll.

Hierzu konnte sich die Staatsregierung leider nicht

entschließen. Nach dem Entwurfe des neuen Fischerei-

geseges sollte aber der Grabenbefizer verpflichtet sein,

die Ausübung der Fischerei in dem Mühl- uſw. Graben

dem in dem angrenzenden Hauptgewässer Fischerei=

berechtigten gegen einen nach billigem Ermeſſen ſeſt-

zusehenden jährlicheu Pachtzins zu verpachten .

Bedauerlicher Weise fand dieſe ſehr zweckmäßige

Bestimmung nicht die Zustimmung des allzuindustrie-

freundlichen Landtages und es wurde nunmehr folgende

Bestimmung beschlossen :

„Fischereiberechtigte in Abzweigungen müſſen die

Ausübung ihrer Fischereirechte den in den angrenzenden

Streden des Hauptwafferlaufs zur Fischerei Berechtigten

auf Verlangen gegen eine Geldrente überlassen, wenn

sie nicht bereit sind , die zum Schuß und

zur wirtschaftlichen Nuzung der Fisch-

gewässer notwendigen Maßnahmen ge =

meinschaftlich mit ihnen zu treffen usw."

Der Mißstand, daß in dem Hauptgewässer und

berechtigt find, bleibt hiernach auch ferner zum Schaden

in der Abzweigung zwei verschiedene Personen fischerei=

der Fischerei bestehen.

Für blind endigende Gewässer enthält

das Gesetz die zweckmäßige Bestimmung, daß, wenn

ein Wasserlauf oder ein See in Verbindung mit einem

nicht zu den Waſſerläufen gehörenden, blind endigen=

den Gewässer steht, der im Wasserlauf oder See an

der
Verbindungsstelle Fischereiberechtigte verlangen

fann, daß dieses Gewässer gegen den Wechsel von

Fischen, die das vorgeschriebene Mindestmaß haben,

abgesperit wird. Solange das nicht geschieht, ist er

ausschließlich berechtigt, die Fischerei in dem Gewäffer

auszuüben.

Zum Schuße der verschiedenen in " einem offenen

Gewässer oberhalb und unterhalb liegenden Fischerei-

berechtigungen ist es verboten, Vorrichtungen zu

treffen , die den Wechsel der Fische vers

hindern. Der Regierungspräsident kann jedoch aus

polizeilichen und wirtschaftlichen Gründen, vorüber-

gehend Ausnahmen, namentlich für den Fiſchfang ge =

statten. Durch ständige Fischereivorrich-

tungen darf ein offenes Gewäffer zum Zwecke des

Fischfanges nicht mehr als auf die Hälfte der Waffer-

fläche für den Wechsel der Fische versperrt werden.

Die Bestimmungen über Fischerei'genossen =

schaften sind in dem neuen Fischereigeseße im fiſch,e-

reiwirtschaftlichen Intereſſe wesentlich ergänzt und in
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bezug auf das Verfahren den Vorschriften des Waſſer= | schaftlichen Betrieb desselben schädigen und der Wert

gesezes nachgebildet worden.

Das Gesetz unterscheidet Schuß- und Wirt

schaftsgenossenschaften. Erstere sollen behuss

geregelter Aufsichtsführung und zum gemeinsamen

Schuße des Fischbestandes, leztere behufs gemeinſchaft=

licher Bewirtschaftung und Nuzung der Fischgewäffer

gebildet werden.

Eine Schußgenossenschaft kann auch ohne

Zustimmung der Fischereiberechtigten gebildet werden,

eine Wirtschaftsgenossenschaft in der Regel

nur mit Zustimmung der Mehrheit der Fischereiberech-

tigten, wenn der genossenschaftliche Zusammenschluß

der Erhaltung und Vermehrung des Fischbestandes

dient und einen höheren wirtschaftlichen Nußen in Aus-

ſicht ſtellt, als der selbständige Fischereibetrieb der ein

zelnen Berechtigten. Nur, wenn der selbständige Fische

reibetrieb der einzelnen Berechtigten mit einer wirt

ſchaftlichen Fischereinuzung der Gewässer im ganzen

unvereinbar ist und wenigstens ein Berechtigter mit

der Bildung einverstanden ist, kann auch ohne Zu-

ftimmung der Mehrheit der Fischereiberechtigten eine

Wirtschaftsgenossenschaft gebildet werden.

=

des Fischereirechts in dem ſelbſtändigen Bezirke den

ihrer Fischereirechte übersteigt. Sie können statt deffen!

auch die Fischerei ruhen lassen, wenn das Ruhen dem

selbständigen Fischereibezirke nicht nachteilig ist.

Das Fischereigesetz führt, analog dem Jagdschein,

einen Fischereischein ein, den jeder bei ſich führen

muß, der den Fischfang ausübt. Es soll dadurch die

notwendige Kontrolle der Fischerei erleichtert und ver

hindert werden, daß Personen, von denen eine Ge-

fährdung" fischereilicher Intereſſen zu befürchten ist, den

Fiſchereibetrieb ausüben können . Zur Ausstellung des

für die ganze Monarchie geltenden Fiſchereiſcheines iſt

die Fischereibehörde (Ortspolizeibehörde) , in deren Be

zirk der Antragsteller den Fischfang ausüben will, be

rechtigt . Der Fischereiſchein, der kostenfrei ausgeftelli

wird, kann versagt werden : Personen, die nicht glaub

haft machen können, daß sie zur Ausübung der Fischerei

im Bezirke der Fischereibehörde befugt find, sowie Per

sonen, die in den lezten drei Jahren wegen Diebstahls

Unterschlagung, Hehlerei , Jagd- oder Fischereivergehens

oder Widerstandes gegen einen Fischereibeamten auf

§ 113 R. St. G. B. oder aus den §§ 117-119 b

Eine erwünschte Neuerung bringt das Gesetz in selbst, oder wegen einer Straftat, die zugleich mit

den Fischereibezirken. Solche können, wenn der Polizeiaufsicht, Ehrverlust oder Ueberweisung an die

geringe Umfang der Fischereirechte der Erhaltung oder Landespolizeibehörde bedroht ist , bestraft worden find.

Vermehrung des Fischbestandes oder einer vollen wirt- und endlich Personen, die keinen Wohnsiz im Deuts

schaftlichen Ausnußung eines Gewäffers hinderlich sind schen Reiche haben. Ausgenommen sind die Fischereis

und ein genossenschaftlicher Zusammenschluß unaus- berechtigten, dieſen muß immer ein Fischereiſchein er-

führbar erscheint oder nicht den gleichen wirtschaftlichen teilt werden, weil die Verſagung des Fiſchereiſcheins

Erfolg in Aussicht stellt, auf Antrag der Fischerei oft der Einziehung des Fischereirechts , gleichkommen

behörde oder eines Beteiligten durch Beschluß des Be- würde . Für Ausländer kann nur der Regierungs

zirksausschusses gebildet werden. Neben diesen ge- | präsident einen Fischereiſchein ausstellen .

meinschaftlichen Fischereibezirken können,

ähnlich wie nach der Jagdordnung gemeinschaftliche

und eigene Jagdbezirke gebildet werden können, felb

ständige Fischereibezirke gebildet werden,

wenn sich ein Fischereirecht ununterbrochen auf min

destens 2 Kilometer Länge in der ganzen Breite der

Gewässer oder auf einen ganzen See erstreckt. Aus

nahmen kann der Bezirksausschuß dahin gestatten, daß

dem selbständigen Fischereibezirk auch solche Gewässer

strecken angeschlossen werden, auf denen der Fischerei

berechtigte nicht in der ganzen Breite der Gewässer

fischereiberechtigt ist , und daß auch aus kürzeren Strecken

und auch wenn das Fischereirecht nicht die ganze Breite

des Gewäffers oder die ganze Fläche des Sees umfaßt,

ein selbständiger Fischereibezirk gebildet wird .

Fischereiberechtigte eines Gewäſſers, das an einen

ſelbſtändigen Fischereibezirk angrenzt, find verpflichtet,

die Ausübung ihrer Fischereirechte dem Inhaber dieses

Bezirks gegen eine Geldrente zu überlassen, wenn ſie

durch eigene Ausübung ihrer Fischereirechte den wirt

Neben dem Fischereischein muß derjenige, der in

einem Gewässer fischt , in dem er nicht Fischereiberec

tigter oder Fischereipächter ist , einen Erlaubnis

schein des Berechtigten oder Pächters bei ſich führen,

sofern dieser nicht zugegen ist. Zur Erhaltung des

Fischbestandes kann der Regierungspräsident die Zahl

der Erlaubnisscheine, die für eine Fischereiftrede

erteilt werden sollen, festſeßen , die Ausstellung aud

zeitweise ganz verbieten oder auf bestimmte Fischarten

oder Fangmittel beschränken.

Die Anwendung schädlicher oder explodie

render Stoffe ist verboten.
Zum Schuße der

Fische kann den Eigentümern von Turbinen die

Herstellung und Unterhaltung von Vorrichtungen, die

das Eindringen der Fische in die Turbinen verhindern,

auf ihre Kosten auferlegt werden, soweit solche Vor:

richtungen mit dem Unternehmen vereinbar und wirk

schaftlich gerechtfertigt sind .

In Ergänzung der Bestimmungen des Waffer:

gesetzes über die Verunreinigung der Gewäſ-
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fer enthält das Fischereigesetz eine Bestimmung, welche bereits vorhanden sind , müssen die Anlegung und

dahin lautet:

Werden auf Grund eines nach den §§ 379, 380

W. G. aufrechterhaltenen Rechtes in ein Gewäffer

fluffige Stoffe eingeleitet , welche die Fischerei wesent:

lichbeeinträchtigen, so können die Fischereiberechtigten ver-

langen, daß der Unternehmer der Anlage Einrichtungen

trifft, die geeignet sind , die nachteiligen Wirkungen zu

beseitigen oder zu verringern , soweit solche Einrichtungen

wirtschaftlich gerechtfertigt sind und den Betrieb des

Unternehmens nicht wesentlich beeinträchtigen. "

Um eine Trockenlegung eines Gewässers , besonders

von Mühl- und Werkgräben ohne Vorwissen des

Fischereiberechtigten zu verhindern , sieht das Gesetz

vor, daß durch Polizeiverordnung bestimmt werden

kann, daß Fischgewässer nur zu einer be =

ftimmten Zeit oder bis zu einem bestimm-

ten Maße abgeleitet werden dürfen , und

daß der zur Ableitung Berechtigte dem

Fischereiberechtigten den Beginn und die

voraussichtliche Dauer einer beabsichtig

ten Ableitung bestimmte Zeit vorher an =

zuzeigen hat.

Zum Schuße der Fischerei gegen fischereischäd =

liche Tiere darf der Fischereiberechtigte und der

Fischereipächter, wenn er einen Fischereischein besigt, in

seinem Fischgewässer Fischottern und Fischreiher

mit den zur Jagd erlaubten Mitteln, ausgenommen

Schußwaffen, töten oder fangen und für sich behalten .

Eines Jagdscheines bedarf er hierzu nicht . Außerdem

fann , nach § 67 der Jagdordnung, die Jagdpolizei-

behörde die Eigentümer und Pächter solcher zur Fische-

rei dienenden Seen und Teiche, die nicht zu einem

Eigenjagdbezirk gehören, selbst wenn die Jagd auf

ihnen ruht, ermächtigen, jagdbare und nicht jagdbare

Tiere, welche der Fischerei Schaden zufügen, zu jeder

Zeit auf jede erlaubte Weise zu fangen, namentlich

auch mit Anwendung von Schußwaffen zu erlegen.

Zur Hebung der Fischerei können von dem Regie-

rungspräsidenten nach Anhörung der Fischereiberech=

tigten oder Fischpächter Gewässerstrecken , die vorzugs-

weise den Wechsel der Fische beherrschen, zu Fisch-

schonbezirken und Gewässerstrecken , die vorzugs-

weise geeignete Laichplätze für die Fische bieten, zu

Laichschonbezirken erklärt werden . In ersteren

ist jede Art des Fischfanges verboten, in Laiſchſchon=

bezirken gilt dies nur für die Laichzeit der Fischarten,

für die der Schonbezirk angeordnet ist. Damit der

Wechsel der Fische nicht behindert wird , müssen

bei der Anlage von Wehren, Schleusen, Dämmen oder

anderen Anlagen, erforderlichen Falls Fischwege an=

gelegt und unterhalten werden. Die Eigentümer von

folchen Anlagen, die beim Inkrafttreten des Gesetzes

Unterhaltung eines Fischweges gegen Entschädigung

dulden, wenn der Staat aus öffentlichen Rücksichten

oder die Fischereiberechtigten im oberen oder unteren

Teil des Gewäffers ihn anlegen wollen . In den Fisch-

wegen ist jede Art Fischfang verboten, auch eber- und

unterhalb derselben muß für die Zeit, während welcher

sie geöffnet sind , der Fischfang in einer den örtlichen

Verhältnissen angemessenen, vom Regierungspräsidenten

zu bestimmenden Ausdehnung unterbleiben.

Fischereibehörden sind in den Binnengewäf-

fern die Ortspolizeibehörden bezw . die Oberfischmeister,

in den Küstengewässern nur die Oberfischmeister. Zur

Unterstüßung letterer dienen Fischmeister und Fischerei-

Aufseher.

Polizeiverordnungen auf Grund des neuen

Fischereigesetes können nur erlassen werden von dem

Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

den Oberpräsidenten und den Regierungspräsidenten.

Der späteren Regelung durch Polizeiver-

ordnungen sind hauptsächlich folgende Gegenstände

vorbehalten worden :

1. die Bestimmungen über die das Eindringen der

Fische in die Turbinen verhindernden Schußvor-

richtungen ;

2. die Bestimmungen betr. Ableitung von Fisch-

gewäffern ;

3. die Bestimmungen über:

a) das Mindestmaß der Fische ;

b) die Schonzeiten der Fische, die Verbote und

Beschränkungen des Fischens während der

Schonzeiten und die Behandlung der während

der Schonzeit gefangenen Fische ;

c) weitergehende Verbote und Beschränkungen

hinsichtlich der Aussehung, des Fanges und

der Versendung von Fischen, sowie hinsichtlich

der Art und Beschaffenheit der Fanggeräte ;

d) die aus Rücksichten auf den öffentlichen Ver-

tehr und die Schiffahrt sowie zur Vermeidung

gegenseitiger Störung der Fischer und zur Er-

leichterung der Aufsichtsführung beim Fischfange

zu beobachtende Ordnung ;

e) die Abfischung von Gewässern ;

f) die Bekämpfung von Fischkrankheiten ;

g) das Aussehen ausländischer Fische ;

h) die Art und Zeit der Werbung von Waſſer-

pflanzen (Rohr, Schilf, ¿Binſen usw.) ;

i) den Schutz der Futtertiere ;

k) den Schutz des Fiſchlaichs ;

1) das Einlaffen von Enten in Fischgewässer ;

m) den Schutz von Fischteichen und Fischzucht-

anstalten mit zugehörigen Anlagen.

Diese Polizeiverordnungen sind von der größten

1917 4
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Wichtigkeit. Von ihnen wird es vor allem abhängen,

wie sich das neue Fischereigeset bewähren wird . Ihr

Erlaß steht noch aus, ist aber wohl in nächster Zeit

zu erwarten. Es wird dann über dieselben weiter be-

richtet werden .

Das neue preußische Fischereigesetz bedeutet zweifel-

los einen großen Fortschritt auf dem Gebiete der

Fischereigesetzgebung, wenn es auch nicht allen berech=

tigten Wünschen der Fischereiinteressenten gerecht ge=

worden ist. Vor allem wäre es erwünscht gewesen, wenn

die Bildung von Fischereibezirken nicht nur eine fakul-

tative, sondern ähnlich wie bei der Jagd eine obliga-

torische wäre. Hierdurch wäre das Gesetz wesentlich ver=

einfacht worden und eine ganze Reihe schwieriger Fragen,

wie die Behandlung der Fischerei in den Mühl- und

Werkgräben, die Behandlung kleiner Fischereistrecken,

die sich nicht zu ſelbſtändiger rationeller Bewirtschaf-

tung eignen u . a. m., hätten hierdurch ihre zweckmäßige

und einfachste Löſung gefunden ! Bei der Behandlung

dieſer und manch anderer Fragen ist die Rücksicht

nahme auf die Industrie wohl etwas zu sehr in den

Vordergrund getreten.

Daß ein Fischereigesetz nicht alle Wünsche der

Fischereiinteressenten befriedigen kann, ist selbstverständ-

lich. Ein solches Gesetz darf nicht nur auf deren

Wünsche Rücksicht nehmen, auch die Interessen der

Landwirtschaft, der Induſtrie, der Uferanlieger müſſen

gewahrt werden. Es muß anerkannt werden, daß das

neue preußische Fischereigeset ernstlich bemüht gewesen

ist, die vielen widerstreitenden Intereffen der Fischerei,

Landwirtschaft, Industrie uſw. möglichst auszugleichen.

Daß dies nicht in allen Fällen gelungen ist, liegt in

den großen Schwierigkeiten, die hierbei zu überwinden

waren.

Wenn, wie wir zuversichtlich hoffen , zu diesem Ge=

seze als Ergänzung gute Ausführungsbestimmungen

und Polizeiverordnungen erlassen werden, dann wird

es der Fischerei und zugleich dem ganzen Lande sicher

lich zum Nutzen und Segen gereichen . Eberts.

Aus Preußen.

Das neue preußische Fischereigesetz vom

11. Mai 1916.

Das neue Fischereigeſetz vom 11. Mai 1916 , welches

das alte Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 und vom

30. März 1880 aufhebt, ist allerdings noch nicht in

Kraft getreten, weil dieser Zeitpunkt durch eine König-

liche Verordnung bestimmt werden soll, die bis heute

noch nicht ergangen ist (§ 135 Ges. vom 11. Mai

1916) . Auch die Interessen der Jägerwelt werden

durch das Fischereigesetz berührt, denn es ist bekannt,

daß in dem alten jezt noch weiter geltenden Gesetz den

Fischereiberechtigten die Befugnis eingeräumt ist, außer

den nicht jagdbaren Tauchern , auch Eisvögel, Reiher,

Kormorane und die jagdbaren Fischadler und

Fischottern ohne Anwendung von Schußwaffen

zu töten oder zu fangen und für sich zu behalten

(§ 45 F. G.) . Dieses den Fischereiberechtigten gemachte

Zugeſtändnis ging recht weit und jedenfalls aus dieſem

Grunde hat das neue Gesetz gewisse Einschränkungen

eintreten laſſen.

Im § 105 ist den Fischereiberechtigten oder dem

Fischereipächter nur noch erlaubt worden, in seinem

Fischgewässer Fischottern und Reiher mit den

zur Jagd erlaubten Mitteln , ausgenommen

Schußwaffen, zu töten oder zu fangen und für sich zu

behalten.|

Nach den Vorschriften der J.-O. vom 15. Juli

1907 mußte auch der Fischereiberechtigte zur Erlegung

der jagdbaren Tiere, wie z . B. Fischottern, einen Jagd-

schein haben, eine Forderung, die, wie zugegeben wer

den muß, demjenigen gegenüber. welcher die gesetzliche

Befugnis hat, seine Interessen Schaden anrichtenden

jagdbaren Tieren gegenüber zu schüßen , nicht berechtigt

ist. Das neue Fischereigesetz schafft nach dieser Rich-

tung die erforderliche Abhilfe, denn es schreibt vor ,

daß der Fischereiberechtigte in Ausübung der ihm er

teilten gesetzlichen Befugnisse eines Jagdscheins

nicht bedarf ( § 105 Abf. 1) .

Damit sind die Befugnisse des Fischereiberechtigten

aber noch nicht erschöpft, denn wie Abfah 2 des § 105

weiter vorschreibt, soll es , soweit durch Geseze den

Fischereiberechtigten oder Fischereipächtern der Fang

jagdbarer, der Fischerei schädlicher Tiere in weiterem

Umfange gestattet ist, hierbei ſein Bewenden behalten .

Die Bestimmung des § 67 der J.-O. vom 15. Juli

1907 ermächtigt die Jagdpolizeibehörde , den Eigen-

tümern und Pächtern solcher zur Fischerei dienenden

Seen und Teiche, die nicht zu einem Eigenjagdbezirk

gehören, selbst wenn die Jagd auf ihnen ruht , die

Erlaubnis zu erteilen , jagdbare und nicht jagdbare

Tiere, welche der Fischerei Schaden zufügen, zu jeder

Zeit auf jede erlaubte Weise zu fangen , nament-

lich auch mit Anwendung von Schußwas-

fen zu erlegen. In diesem Falle kann aber der

Jagdberechtigte verlangen , daß ihm die erlegten Tiere,

soweit sie seinem Jagdrecht unterliegen, gegen das üb-

liche Schußgeld überlassen werden .

Von dem § 67 der Jagdordnung kann man ſagen ,

daß er besser und deutlicher hätte abgefaßt werden

können, als es tatsächlich der Fall ist , denn er ist sehr

unklar. Es ist die Rede vom Fangen und Er-

legen von Tieren mit der Schußwaffe. Die auf

Grund dieser Bestimmung erlegten jagdbaren Tiere

sollen gegen Schußgeld dem Jagdberechtigten aus:

gehändigt werden. Fangen und erlegen find
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verschiedene Begriffe , denn beim fangen ist die Wir

kung nur das in die Gewalt bekommen , während er-

legen das Löten des Tieres bedeutet, im vorliegen=

den Falle mit der Schußwaffe.

Nur die auf Grund des § 67 erlegten Tiere

jagdbaren Charakters sind gegen Schußgeld zu über-

laffen, aber Schußgeld, wo es festgesetzt ist , wird

schließlich auch für Wild gezahlt, das gefangen worden

ist, ohne daß es erlegt zu sein braucht. Wenn aber

nur für erlegtes Wild die Ablieferung gelten soll ,

dann würde sie bei diesem, wenn es gefangen und

nicht erlegt ist, nicht beansprucht werden können

und im Sinne des Wortlautes des § 67 ist die Aus-

legung die nächstliegende, daß hierfür nur mit der

Schußwaffe erlegte jagdbare Tiere in Frage

kommen. Andererseits kann man aber auch wiederum

sagen, daß alle jagdbaren Tiere, auch die gefangenen ,

gegen Schußgeld herausgegeben werden müssen. Nach

dem Inhalt des § 67 ist dieses keineswegs selbstver-

ständlich, denn es wird mit Recht auch die Auffassung

vertreten, daß nur die jagdbaren mit der Schuß-

waffe erlegten Tiere herausgegeben zu werden

brauchen.

Unklar wie dieser Teil des § 67 ist auch der andere,

„daß der Jagdberechtigte verlangen

kann, herauszugeben, was herauszugeben ist“ .

Der § 13 der J.-D. gibt den Eigentümern der

zur Fischerei dienenden Seen und Teiche , die über

75 ha groß sind, die Befugnis , diese einschließlich der

in ihnen liegenden Inseln, soweit diese ganz ihnen ge=

hören, von dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk auszu

schließen, und bestimmt zu Absatz 4 , daß für die Dauer

des Ausschlusses der Grundstücke die Jagd auf ihnen

ruhen soll. Danach darf auf ihnen weder der Pächter

des gemeinschaftlichen Jagdbezirks noch der Eigentümer

selbst die Jagd ausüben. Wenn nun die von Fischerei-

berechtigten auf Grund des § 67 der J.-O. erlegten

jagdbaren Tiere dem Jagdpächter auf dessen Ver-

langen auszuhändigen sind , mit der erwähnten Aus-

nahme, so handelt es sich darum , wer im Falle

des Rubens der Jagd der Jagdberechtigte ist.

Dankelmann - Engelhard bemerken hierzu, daß dieser

nur vorhanden ist, wenn die Grundstücke nicht von

dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ausgeschlossen find .

Der § 67 3.0. findet aber in vollem Umfang

auf Seen und Teiche, die nicht zu einem Eigenjagd

bezirk gehören, auch dann Anwendung, wenn die

Jagd auf ihnen ruht. Das bezieht sich natürlich

auf die vorgesehene Herausgabe erlegter jagdbarer

Tiere, denn es ist keine Rede davon, daß diese nur

stattfinden soll, wenn die Grundstücke zum gemein

schaftlichen Jagdbezirk gehören . Ist dieses der Fall,

dann könnte der Fischereiberechtigte so wie so kein

| Eigentumsrecht geltend machen , soweit es ihm nicht

ausdrücklich zugestanden ist. Hat Ausschluß der Seen

und Teiche aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ſtatt-

gefunden, dann ist Jagdberechtigter der Grundeigen-

tümer, der es sich nicht selbst herausgeben kann.

Es ist daher anzunehmen, daß als Jagdberechtigter

im Sinne des § 67 der Pächter des gemein=

schaftlichen Jagdbezirks allein in Frage kommt.

Ganz zu billigen ist das natürlich nicht, denn wenn

diese Seen und Teiche vom gemeinschaftlichen Jagd-

bezirk ausgeschlossen sind , so können sie auch nicht mehr

als Teile desselben gelten. Auf sie entfällt keinerlei

Jagdpachtanteil, denn es wird nichts für sie bezahlt

und deshalb müßte die Verpflichtung des Fischerei-

berechtigten, beispielsweise die mit der Schußwaffe er:

legten Fischottern unter diesen Umständen herauszu=

geben , fallen .

Das alte Fischereigesetz vom 30. Mai 1874, das

ja heute noch in Kraft steht, hat den Fischereiberech-

tigten die Eisvögel vollständig preisgegeben . Unter der

Herrschaft des neuen Gesezes ist das nicht mehr der

Fall und deshalb hat der Fischereiberechtigte dieſen

schönen und selten gewordenen Vögeln gegenüber die

Vorschriften des R. V. Sch . G. vom 30. Mai 1908

zu beachten. Dieſes ſetzt eine Schonzeit vom 1. März

bis zum 1. Oktober feft, die von der Landesgesetz-

gebung erweitert und auch auf das ganze Jahr aus-

gedehnt werden kann . Dadurch ist natürlich der Fischerei-

berechtigte nicht in seinen Interessen geschädigt , denn

wenn die Eisvögel der Fischerei wirklich Schaden zu-

fügen, so gibt der § 67 der J.-D. die Möglichkeit

diesen Schaden nachzüprüfen und mit den gestatteten

Mitteln abzuwenden.

Soweit Fangmittel in Anwendung gebracht werden

dürfen , müssen es erlaubte sein . Hierzu gehören Eisen

und Fallen , aber die Benutzung von Schlingen ist all-

gemein verboten .

Es schreibt der § 13 des neuen Fischereigesetzes vor,

daß der in einem Gewässer zur Fischerei Berechtigte

und mit dessen Ermächtigung der Fischereipächter die

an das Wasser angrenzenden User, Inseln, Anlan-

dungen ... so weit betreten darf, als es die Ausübung

seines Fischereirechts erfordert. Nach Absatz 4 erstreckt

sich dieses Recht aber nicht z . B. auf Forstkulturen ,

bestellte Aecker und dauernd vollständig eingefriedigte

Grundstücke.

Soweit der Fischereiberechtigte außerhalb seines

Fischwassers sein Fischereirecht ausüben darf, muß ihm

auch die Befugnis zustehen, von hier aus Ottern und

Reiher, so wie es ihm das Fischereigesetz gestattet, zu

töten und zu fangen . Anders verhält es sich natür-

lich, wenn die Jagdpolizeibehörde auf Grund der Jagd-

crdnung die Erlaubnis erteilt hat , jagdbare und nicht
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jagdbare Tiere, welche der Fischerei Schaden zufügen,

zu erlegen, denn in diesem Falle darf die Schußwaffe

nur soweit verwendet werden , wie die Wasserfläche reicht.

Eine wesentliche Aenderung hat das neue Fischerei-

gesetz gebracht.

In Absatz 2 § 45 des Fischereigesetzes vom 30. Mai

1874 heißt es :

„Wenn in einzelnen Landesteilen durch die be-

stehende Gesetzgebung dem Fischereiberechtigten der

Fang jagdbarer, der Fischerei schädlicher Tiere in

weiterem Umfange gestattet ist , ( nämlich über Ab-

sat 1 hinaus. Der Verf.) , behält es dabei sein Be-

wenden."

In § 132 bleiben die auf Staatsverträgen be=

ruhenden besonderen Vorschriften über die Fischerei

aufrecht erhalten und schließlich seht der § 133, ab-

gesehen von den in § 132 bezeichneten Vorschriften alle

diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen des big-

herigen Rechtes außer Kraft.

2.Der § 67 J.-D. geht über den Fang“ hinaus

und gestattete die Anwendung der Schußwaffe ,

wie oben dargetan ist.

Absatz 2 des § 105 des Gesetzes vom 11. Mai

1916 bestimmt :

" Soweit durch Gesetze den Fischereiberechtigten

oder Fischereipächtern der Fang jagdbarer , der

Fischerei schädlicher Tiere in weiterem Umfange ge.

stattet ist (wie in Absatz 1 festgesezt. D. Verf.), bleibt

es dabei. "

Auf Grund des § 133 find aber anderweitige Be-

stimmungen aufgehoben .

Unter diesen Umständen fällt später für den Fischerei-

berechtigten die Möglichkeit fort, irgend welche Schaden

anrichtenden Tiere mit behördlicher Erlaubnis unter

Anwendung der Schußwaffe zu erlegen .

Baltz.

Notizen.

A. Wildversorgung der großen Städte.

Wie uns im Auftrag des hohen Präsidiums des allge

meinen Deutschen Jagdschußvereins mitgeteilt wird,

haben zur Erreichung des in der Ueberschrift angedeuteten

Zwecks zwischen dieſem Vereine und dem Deutschen Wild.

und Geflügelhändler - Verband Beratungen statt

gefunden, die zur Gründung einer „Reichsgesellschaft

m. b. H. zur Wildversorgung der Deutschen Städte“

geführt haben. Den Jägern wird empfohlen, Wildbret an

Wildhand:lefirmen, welche Mitglieder dieser Gesellschaft sind,

zu versenden. Nähere Auskunft erteilt:

1. Der allg. Deutſche Jagdschußverein , Berlin W. 50,

Geisbergstraße 25/26.

2. Der Deutsche Wild- und Geflügelhändler verband E. V.

Berlin SW. 68, Neuenburgerstraße 34.

3. Die Reichsgesellschaft uſw. Berlin NW. 6, Schiffbauer-

damm 19.

4. Justizrat und Notar Eschenbach, Berlin SW. 48, Ende-

play 31.

D. Red.

Pachtung einer Jagd durch einen Belgier. Muß

der Pächter trot Unmöglichkeit persönlicher Jagd-

ausübung den Pachtzins zahlen?

Ein Belgier hatte vor Kriegsausbruch mit einer deutſchen

Gemeinde einen Jagdpachtvertrag geschlossen, demzufolge er

den Pachtzins in Jahresraten im Voraus zu zahlen hatte.

Nach Kriegsbeginn wurde durch das zuständige Generalfoms

mando der Abschluß von Jagdpachtverträgen mit Ausländern

und die Jagdausübung durch solche verboten, und infolgedeſſen

ordnete die Zivilverwaltungsbehörde zur Vermeidung von Wild-

schaden den Wildabſchuß auf der fraglichen Gemeindejagd durch

den deutschen Jagdausseher des belgischen Pächters und vor-

läufige Hinterlegung des Erlöses an.

Der Pächter verweigerte nun die Vorauszahlung des Paft-

zinses, wurde aber sowohl vom Landgericht wie auch vom

Oberlandesgericht Karlsruhe dazu verurteilt. Das Verbot
-

des Generalfommandos stellt lediglich einen in der Person

des Pächters liegenden Grund für die Unmöglichkeit der Jagd-

ausübung dar, so führte das Oberlandesgericht aus. Der

Pachtvertrag, in dem der Beklagte für den Fall des Eintritts

seiner Jagdunfähigkeit infolge etwaiger Verweigerung des

Jagdscheins ausdrücklich das Fortbestehen des Anspruchs der

Gemeinde auf ten Pachtzins anerkennt, ist nach § 157 BGF.

dahin auszulegen, daß der Pächter für alle Fälle des Er-

löschens seiner Jagdberechtigung aus einem in ſeiner Aus-

ländereigenschaft liegenden Grunde die Gefahr der Fortzahlung

des Pachtzinses für die ganze Vertragsdauer auf sich genommen

hat . Er kann sich daher jezt nicht darauf berufen, daß es ihm

lediglich um den persönlichen Jagdgenuß zu tun geweſen ſei.

Temgemäß war er zur Vorauszahlung des Pachtzinses zu

verurteilen. (Oberlandesger. Karlsruhe, 3. I. B. R. 183/15,

8. 3. 16.) — (Nachdruck verboten) .
-

A. Radloff, Gerichts- und Verwaltungs-

Korrespondenz, Steglit-Berlin.

-

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. W i mmenauer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. — Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sa u erländers Berlag

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. — G. Otto ♣ Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.



38

Bild Nr. 1

Bild Nr. 2

Auffah Baader Vom französischen Mittelwald""

Allg. Forst und Jagd-Zeitung. 93. Jahrgang. Januar 1917



Bild Nr. 3

Bild Nr. 4



Auffah Baader „Vom französischen Mittelwald"

Bild Nr. 5

Bild Nr. 6

Allg. Forst- und Jagd-Zeitung. 93. Jahrgang. Januar 1917



CARTE que

Bild Nr. 7

Tiens
QUART EN RESERVE

Echelle de de M

C

Bild Nr. 8



Allgemeine

Forft- und Jagd-Zeitung.

Herausgegeben

Don

Dr. Karl Wimmenauer,

Beh. Forstrat u. Professor der Forstwissenschaft i . N.

und Dr. Heinrich Weber,

an der Univerſität Gießen.

o. Professor der Forstwissenschaft

D

Dreiundneunzigster Jahrgang.

1917. Februar.

Frankfurt am Main.

J. D. Sauerlander's Verlag.

Die Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung erscheint regelmäßig jeden Monat und

wird halbjährlich mit Mark 8.— berechnet ; zu beziehen durch alle Buchhand-

lungen und Poftanſtalten.

18



Anzeigen.

1

—

1
Breise: 1, Seite 60.- Mt., 1½ Seite 32.- Mt., Seite 17.50 Mt., Seite 10 Mt., 12 Seite 7.50 Mk., 16 Seite 5.50 ML.

bei kleineren Inseraten : die 40 mm breite Petitzeile 30 Pfg. Rabatt bei Wiederholungen 15 % bei 3x, 25 % bei

6x 33 % bei 10 , 40% bei 12 , 50 % bei 24 iger Aufnahme eines Inserates . Tertänderungen bei längeren

Aufträgen unberechnet. Beilagen-Preise nach Vereinbarung, je nach Gewicht des beizulegenden Prospektes.

Wer weiss

es heute noch nicht , dass Weber-Fallen in Fangsicherheit und
Haltbarkeit unerreicht sind ? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Fuchsfelle

Iltis, Marder kauft jeden Posten zu Tagespreis.

Albert Simon, Cöln

Tel . A. 6268.

Bitte,

Glockengasse 6.

bei Bestellungen bei den hier inserieren-

den Firmen gefl . auf die ,,Allg . Forst- u.

Jagd-Zeitung" Bezug nehmen zu wollen.

Arbeits-Handschuhe (ohne Bezugsschein)

aus Leder und Malmöer Oelstoff, mit und

ohne Futter.

Diesem Heft liegt ein Prospekt der Firma:

J. Heins' Söhne in Halstenbeck, betr. Forst-

pflanzen, Forstsamen , bei, de zir der Aufmerk-

samkeit unserer Leser empfehlen.

Das

europäisc
he

Ödland,

feine Bedeutung und Kultur.

Von

Dr. Richard Grieb.

8°. 142 Seiten. Preis Mk. 3.-.

Eine lehr beachtenswerte Schrift, die in forftlicher wie volks-

wirtschaftlicher Binlicht gleiches Intereffe verdient.
Strassen-, Reit- und Fahr-Hand-

schuhe aus gutem Kernleder, mit u. ohne Futter.

Einlegesohlen, Asbestkork, Schilf, Ziegenhaarfilz. Frankfurt a. M.

Preisliste kostenlos.

Heinrich Brandenburg, Kolberg (Ostsee) . J. D. Sauerländer's Verlag.

Waldwertrechnung u. forstl. Statik.

Ein Lehr- und Handbuch

Don

weiland Profeffor Dr. Hermann Stoeter,

Großh. Sächi. Oberlandforitmeister und Direktor der Foritakademie zu Eilenach.

Durchgefehen von Prof. Dr. Hans Hausrath, Karlsruhe.

Fünfte Auflage.

Groß-Oktav, VIII und 252 Selten.

Preis : broich. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.

Das Erscheinen der fünften Auflage legt am besten Zeugnis ab von der allieitigen Anerkennung, die

das Werk durch die prägnante und klare Daritellung des Stoffes und durch feine mehr popularifierende und

auf Hervorhebung der praktischen Gefichtspunkte abzielende Richtung in Fachkreifen gefunden hat.

Diele neue Auflage, deren Durchficht auf ausdrücklichen Wunich des verstorbenen Verfallers Herr Prof.

Dr. Bausrath in Karlsruhe bereitwilligft übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen erfahren, ſoweit

folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.



Allgemeine

Forsk- und Zagd-Zeitung.

Münsterländer Eichenwirtschaft.

Februar 1917.

Von Dr. Herwig , Forstaffeffor, Meppen a. d. Ems.

Einem jeden Forstmann, den seine Reise über

Münster in Westfalen hinausführte, sind wohl unter-

wegs die zahlreich im Gelände zerstreut liegenden Eichen

bestände aufgefallen, welche, nach Größe, Alter und

Lage verschieden, in Verbindung mit Ackerland und

großen Weideflächen ein gerade nicht großartiges, aber

doch außerordentlich liebliches Landschaftsbild vor den

Augen des Reisenden entstehen lassen.

Welch ein Eldorado für das Niederwild und im

besonderen für die Fasanen, denkt dabei unwillkürlich

jeder Weidmann und ich kann es ihm heilig versichern,

mit vollem Rechte.

Büſche nennt der Münsterländer ſeine Eichenbestände,

denn wenn sie auch, was Höhen- und Stärkezuwachs

St.fft, ganz Erfleckliches leisten, so ist die Flächen-

größe des Einzelbestandes meistens so gering , daß er

den Namen Wald nicht recht verdient. Die Zahl der

Einzelbestände ist dafür um so größer, da zunächst

einmal jeder nach westfälischer Sitte einzeln liegende

Gutshof seinen Busch direkt am Hofe liegen hat, um

dieſen vor Wind und Wetter zu schüßen und ihm bei

geschlossener Hauswirtſchaft das nötige Werk und Bau-

holz zu liefern.

Größere Waldkomplexe findet man schon bei herr-

ſchaftlichem Beſiß und bei dem im Münsterland noch

zahlreich vertretenen bäuerlichen Großgrundbesit. In

Zusammenhang auf größere Streden liegen aber auch

diese nur selten, sondern Acker- und Weideland liegen

trennend dazwischen . Absoluten Waldboden , gibt es

eben auf den von lehmigem Sand bis schwerem Mer-

gellehm wechselnden Böden des Münsterlandes überhaupt

nicht, da sich fast jeder Waldboden bei ebener Lage

ebensogut zu Acker- oder Weideboden eignet. Als

Ideal für den Münsterländer kann es gelten, wenn,

und das ist dort sehr oft der Fall, sein eigener Busch

und sein eigenes Feld die Größe eines eigenen Jagd

bezirkes ausmachen.

-

-

landes von den leichten Sandböden, welche der

Kieferngrubenholzwirtschaft vorbehalten bleiben, ist hier

nicht die Rede eignet sich für den Anbau der Eiche

vorzüglich. Esche, Schwarzpappel, die Buche besonders

auf Mergellehm und stellenweise auch die Fichte ge-

deihen darauf aber doch auch ganz vorzüglich, oft weit

besser noch als die Eiche, und dennoch ist es eine Selten-

heit, wenn man einmal einen Horst oder gar einen

Bestand dieser Holzarten zu Gesicht bekommt.

Die Einseitigkeit der Wirtschaft hat sich wie stets,

auch hier bitter gerächt. Das Münsterland ist das

klassische Land des Eichenwicklerfraßes und des Mehl-

taues geworden . Ich darf hier auf eine f . 3t. in

dieser Zeitschrift erschienene Abhandlung verweisen, in

welcher ich an Hand zahlreicher Zuwachsuntersuchungen

den hierdurch entstandenen Zuwachsverlust der lezten

10 Jahre auf 28 % berechnet habe. ')

Ein Bekämpfungsmittel dieser stets wiederkehrenden

Kalamitåt kann ich nach wie vor nur darin erblicken,

daß mit der einseitigen Eichenwirtschaft gebrochen und

die Begründung von Laubholzmiſchbeſtänden als erſter

forstlicher Grundsay für das Münsterland aufgestellt

wird . Mischbestände werden bekanntlich weniger stark

befallen, und selbst dann würde sich der Zuwachsver-

lust doch nur an der Hälfte der Bestandesmasse be=

merkbar machen, wenn als bestes Mischungsverhältnis

etwa folgendes gewählt würde : Eiche 0,5 , Esche 0,3 ,

Buche 0,2 .

--

Die Rentabilität der Wirtschaft würde

durch Begründung von Mischbeständen nicht fallen,

sondern steigen, einmal durch Wegfall oder doch Ver=

ringerung des Zuwachsverlustes bei fortgesettemWickler-

fraß und zum anderen durch Beimischung der hoch-

wertigen Esche, für welche, wenn sie in größeren Mengen

zum Verkauf angeboten wird, nicht nur wie jetzt in

Kriegszeiten horrende Preise für beste Ware wurden

bis 350 Mt. pro Festmeter gelöst — sondern auch in

Friedenszeiten solche erzielt werden, welche mit 40 bis

80 Mk. für Blockware und 15–20 Mf. für schwächere

Rundhölzer die der Eiche oft wesentlich übersteigen .

Was dem Forstmann im Münsterland aber merk Das Zuwachsprozent der Esche ist ferner nach meinen

würdig erscheinen muß, ist die Einseitigkeit der dortigen
1) Der Eichenwicklerfraß in Westfalen von Dr. Herwig

Eichenwirtschaft. Gewiß, der Boden des Münster= | Allg. F. u. J.-3. , Sept..Heft 1913.

1917 5
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früheren Zuwachsuntersuchungen ein gleich hohes , öfters | Wachstum meist schon Nugholzstärke erreicht und trägt

aber noch ein höheres als das der Eiche. Die Be- bei frühzeitiger Pubertät zur teilweisen Naturverjüngung

gründung von Mischbestånden bietet den weiteren des Bestandes bei.

Vorteil, daß sie im Abtriebsalter eine natürliche Ver-

jüngung des Bestandes und damit eine erhöhte Ren

tabilität ermöglicht. Ich habe freilich in Westfalen

auch reine Eichennaturverjüngungen gesehen, die ihres-

gleichen suchen, doch sind die Vollmastjahre zu selten

infolge des Wicklerfraßes , welcher die zur Samen-

produktion notwendige Ansammlung überschüssiger Re-

servestoffe unmöglicht macht, als daß die Verjüngung

reiner Eichenbestände nicht nach wie vor eine glückliche

Ausnahme bilden würde.

Stehen dagegen in Altholzbeständen, wie man dies

wohl öfters findet, auch nur einige Eschen, dann ist

eine teilweise Naturverjüngung in dieser Holzart stets

möglich und anzustreben. An Stellen, welche der Esche |

besonders zusagen, wächst sie wie Unkraut und der Forst:

mann hat dann nur darauf zu achten, daß sie die bei

gemischten anderen Holzarten, wie Eiche und Buche,

nicht gänzlich verdrängt. Eine Vorverjüngung von

Eiche und Buche ist deshalb zweckmäßig . Unbegreif-

lich aber bleibt es , daß man diesen Fingerzeig der

Natur einer leichten Verjüngung der Esche nicht früher

erkannt und ausgenugt hat, sondern im Gegenteil die

Esche als forstliches Unkraut stets aus den Kulturen

zu beseitigen sich bestrebte. Die Esche ist vielmehr für

das Münsterland der Baum der Zukunft und ihr An-

bau durch gruppen und horstweise Beimischung zu

sammen mit Buche, Lärche und Kiefer je nach der

Schwere und dem Feuchtigkeitsgehalt des betreffenden

Bodens ist zu fördern, wo immer es nur möglich ist .

Die Fehlstellen in den Kulturen wird man deshalb

künftig auch nicht mit Eiche, sondern , wie dies in

großen Betrieben des öfteren schon geschieht, vornehm

lich mit Eschenhalbheistern auspflanzen . Daß natür-

lich in den jüngeren Beständen einer natürlichen Nei=

gung der Esche zum Zwieselwuchs durch Beschneiden

und in den älteren Beständen durch Aushieb etwa

stehengebliebener Zwiesel entgegengearbeitet werden muß,

ist selbstverständlich.

Die Esche eignet sich schließlich vorzüglich zum Aus-

pflanzen der durch den Wicklerfraß und den sekundär

auftretenden Mehltau entstandenen Bestandeslücken .

Wenn dann auch in älterem Holz die Löcher etwas

erweitert werden müssen, um einen lebensfähigen Eschen-

horst darauf zu begründen, dann verschlägt dies gar=

nichts ; der Boden wird voll ausgenutzt und die Esche

hat bei Abtrieb des Hauptbestandes bei ihrem schnellen

Bestandesalter:

Nettopreis pro Festmeter Zwischennutzung :

Da ich die durch den Wicklerfraß hervorgerufenen

Bestandeslücken erwähnte, will ich nicht verfehlen, noch

auf einen Punkt aufmerksam zu machen , nämlich auf

den für die dortigen reinen Eichenbestände zu wählen:

den Grad der Durchforstungen, welche m. E. vieler-

orts viel zu stark gegriffen werden . Die Eiche leidet

zwar im Münsterland nirgends an kalten Füßen, da

allenthalben ein wildes Unterholz von Hasel, Hain=

buche, Faulbaum rasch und reichlich für einen bedeckten

Fuß Sorge trägt und aufs beste den künstlichen und

teuren Unterbau ersetzt .

An und für sich stünde also einer jedesmaligen

kräftigen Durchforstung zwecks Erziehung der Eiche im

Lichtwuchsbetrieb nichts entgegen, wenn eben der Widler

fraß nicht immer wieder auftreten würde. Tritt auch

wirklich einmal ein großes Sterben ein, wiederkehren

tut der Wickler doch und der Mehltau bleibt auch.

Kleinere und größere Bestandeslücken sind die Folge.

In Zeiten der Fraßruhe würde ich deshalb emp:

fehlen, die Durchforstungen bis etwa zum 75 Jahre

nur auf das Notwendigste zu beschränken, da die Be-

stände durch die während der ganzen Lebensdauer des

Bestandes sich öfter wiederholenden Fraßschäden all-

mählich so stark gelichtet werden , als es für einen in-

tensiven Lichtungsbetrieb der Eiche nur immer erwünſcht

erscheint. Auf diese Weise dürfte ein Grad der Durch-

forstungen erreicht werden , welcher zwischen den im

Forst- und Jagdkalender von Dr. Wimmenauer und

Dr. Schwappach angegebenen Durchforſtungsfäßen et-

wa die Mitte hält. Zu beachten ist dabei, daß bei

Bonitierung der Bestände nach der Bestandesmittel:

höhe die II. Ertragsklasse nach Wimmenauer der I Er

tragsklasse von Schwappach entspricht.

Da Zahlen stets eine größere Beweiskraft inne-

wohnt als Worten, so füge ich zum Schluß noch eine

Rentabilitätsberechnung an durch Berechnung des Be

einmal für reine Eichenbestände und zum andern für

Mischbestände. Als Preise lege ich die Friedenspreise,

welche in einer Münsterländer Oberförsterei bei Ab

trieben und Durchforstungen pro Festmeter Derbholz

als Durchschnitt der letzten Jahre erzielt wurden, zu

Grunde. Reiserholz und Stockholz bleiben als meist

unverwertbar außer Betracht. Es berechnet sich somit

bei Unterstellung eines Zinssußes von 2,5 % der Be

für Eiche nach der bekannten Faustmann'schen Formel

wie folgt :

30 40 50 60 70 80

7 8 11 14 16 18

90 100 110

2020 22 25
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II. Ertragsklaſſe I. Ertragstaffe

nach Wimmenauer nach Schwarpach
im Durchschnitt

Da

Au =

1, op"-" + ..

(35 Mt. pro fm)

= 13 532 22 835 18 183

18270 16 170 17 220

31 802 39 005 35 403

c = 425 × 1,025 120 8 228 8 228
- -8228

23 574 30 777 27 175

1

1272 1661 1467

1, op"
1

6

V = 240 - 240 240

0,025

1000

400

1 200

550)

Be rund

(bei 3%

Bei der für den Durchschnitt geführten Berechnung

zeigt es sich also, daß die Summe der prolongierten

Durchforstungserträge ungefähr dem Abtriebsertrag

gleich zu ſehen ist, während der Nachwert der Kultur-

koſten etwa die Hälfte des Abtriebsertrages verzehrt .

Stellt man ferner den während der ganzen Lebens-

dauer des Beſtandes öfters eintretenden Zuwachsver

luft infolge des Wicklerfraßes in Rechnung, dann er:

niedrigt sich der für reine Eichenbestände bei 2,5 %

Mischungsverhältnis Maffe

fm

|

1400

700

mit 1200 Mt. berechnete Be auf durchschnittlich

1000 Mt.

Bei der nun folgenden Berechnung von Be für

Mischbestände sehe ich für Eſche, für welche bis jetzt

teine genaueren Ertragsuntersuchungen vorliegen, die-

selben Abtriebserträge wie für Buche ein, da sie dieser

Holzart in ihren Wuchsleistungen wohl am nächsten

ſtehen dürfte :

Breis

Mt.

Eiche 0,5 246

Esche 0,3 180

Buche 0,2
120

Au 546

XXX

35 8610

42 7 560

20 = 2400

18 570

Sa Da bleibt dieselbe, da sich die höheren Eschen- und

niederen Buchenpreise ausgleichen

cx 1 , op" bleibt
=

+ 18 183

36 753

8 228

28 525

r

1

1,025120

V

Be

Bei der Erziehung von Mischbestånden steigt also

Be bei gleich hohen Kulturkosten allein infolge der

höheren Maſſen- und Gelderträge um 100 Mt. Nimmt

man nun an, daß sich die Mischbestände später teil-

weise natürlich verjüngen lassen, so daß dadurch die

Kulturkosten auf etwa 150 Mt. , ermäßigt würden,

dann wächst bei 2,50 % Verzinsung der Be für Misch

bestände sogar auf rund 1600 Mt.; oder richtiger ge-

Jagt, es verzinst sich der Boden, welcher in seiner Güte

ja derselbe bleibt, einerlei, ob darauf reine Eichen

bestände oder Laubholzmischbestände erzogen werden ,

bei Unterstellung eines gemeinsamen Bodenwertes von

1000 Mt. pro Hektar bei reiner Eichenwirtſchaft mit

|

1540

― 240

1 300 Mt.

2,5 %, bei Erziehung von Mischbestånden dagegen

mit 3 %.

Diese Zahlen und der Umstand, daß durch die

fünftige Erziehung von Laubholzmischbeständen die

Widlergefahr im Münsterland herabgemindert und

allmählig wohl ganz beseitigt werden kann, dürften

wohl genügen, um den Uebergang von reiner Eichen-

wirtschaft zu dieser Betriebsart als gerechtfertigt und

wünschenswert erscheinen zu laffen. Daß Laubholz-

mischbestände gleichzeitig zur Hebung des Landschafts-

bildes beitragen würden, soll nur nebenbei gesagt sein

Sehr zn wünschen wäre es, wenn demnächst von einer

der forstlichen Versuchsanstalten eine allgemeine Ertrags-

5*
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tafel auch für die Esche herausgegeben würde ¹) , da die

zu erwartenden hohen Haupt- und Zwischennutzungs-

erträge und das damit verbundene hohe Zuwachs- und

Verzinsungsprozent wohl am ehesten zu einem aus-

gedehnten Anbau dieser Holzart auf den ihrem Wuchs

ſo außerordentlich günstigen Böden des Münsterlandes

führen würden.

Markgenossenschaften und Waldeigentum im

Lichte neuerer Forschungen.

Pon Professor Dr. H. Hausrath.

"

Die bisher herrschende Anschauung geht dahin, daß

der Wald in der germanischen Urzeit Gemeineigentum

des Volkes war und nach Entstehung der Siedelungen

im Eigentum freier Markgenossenschaften stand, soweit

er im Bereich der Nuzungsmöglichkeiten lag. Maurer

und seine Schule 2) bezeichnen die ältere Markgenossen-

schaft ausdrücklich als die freie" im Gegensatz zur

grundherrlichen Hofgenossenschaft, die von ihnen als viel

jünger angesehen wird. Wohl haben auch sie erkannt,

daß zur Zeit der Aufzeichnung der Weistümer die

freie Mark mit wenigen Ausnahmen verschwunden

war, ja man sah vielfach in den Weistümern Ver=

suche der Märker, sich gegen die immer wachsenden

Ansprüche der Grund- und Landesherren zu wehren.

Aber i . a. gibt, was Gierce in seiner Rechtsge-

schichte der deutschen Genossenschaft sagt, daß zur Zeit

der Karolinger in Deutschland alte vollfreie Bauer

und Dorfgenossenschaften noch die eigentliche Grund-

lage der Verfassung " waren, die damals schon be

gonnene Zersetzung durch die Grundherrschaften aber

in wenigen Jahrhunderten vollendet war, den Stand-

punkt wieder, auf dem die maßgebenden Rechtsgelehrten

und ihnen folgend unsere Forsthistoriker in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts standen.³) Auch nach

1) Die forstliche Versuchsstation für das Großherzogtum

Heffen ist zur Zeit mit der Anlage und Aufnahme von Er-

tragsversuchsflächen in Eschenbeständen beschäftigt.

Dabei hat sich bis jetzt herausgestellt, daß die Esche im Höhen-

wuchs bis etwa zum 50. oder 60. Jahre nicht nur der Buche,

sondern auch der Eiche überlegen ist, später aber (mit etwa

100 Jahren) hinter beiden, namentlich hinter der Buche zurücke

bleibt. Die Stamm grundfläche des Hauptbestandes steht

häufig zwischen den Zahlen, welche für geschlossene und ge=

lichtete (resp. stark durchforstete) Bestände beider anderen Holz-

arten gelten. Wr.

2) 6. 2. v. Maurer: Geschichte der Markenberfassung in

Deutschland, Erlangen 1856 und Einleitung zur Geschichte der

Mark, Hof, Dorf und Stadtverfassung, München 1854,

*) Gierce: Das deutsche Genossenschaftsrecht I 1868. § 8.

Lamprecht : Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter 1885 6.

Heußler, A.: Institutionen des deutschen Privatrechts 1885 ;

R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte IV. Aufl.

1902 ; A. Bernhardt, Geschichte des Waldeigentums usw., Ber-

Schwappach fällt der Untergang der freien Mark

genossenschaften in der Hauptsache in die Karolinger

zeit.

Fustel de Coulange¹ ) hat zuerst die Richtigkeit de

ganzen Lehre angefochten. Auf Grund der Angabe

von Cäsar und der anderen Quellenſchriftsteller, vo

allen Dingen aber sich stüßend auf die Zustände de

westfränkischen Reiches bestreitet er, daß bis zum End

der Karolingerzeit überhaupt Belege für das Bestehe

von Markgenossenschaften zu finden seien . Erwähn

werde gemeinsamer Besitz von Wald und Weide, abe

dies waren rein privatrechtliche Verbände, wie sie au

Erbschaft noch heute entstehen. Zudem tragen d

Marken wie die Dörfer Galliens meist den Name

ihrer Eigentümer, sie sind daher nach Coulange

von den Franken übernommenen „ saltus “ der galli

romanischen Grundherrschaft , die angeblichen Man

genossenschaften find als vom Grundherren abhäng

Nuzungsverbände anzusehen .

In noch schrofferer Form sprach 1907 Hildebrand

diesen Gedanken aus : „Man hat als res commun

behandelt, was noch res nullius war, für Gesamt

eigentum, was noch ungeteiltes Miteigentum, für

Eigentumsrecht der Bauern, was nur Nugungsrecht

am grundherrlichen Boden, für Eigentumsrechtder Dor

gemeinde, was nur adminiſtrativeBefugnis war, entſprun

gen der ſolidariſchen Haftbarkeit für die Grundſteuer“.

Erhöhte Bedeutung erhielten diese Lehren dun

ihr Zusammentreffen mit einem Angriff geg

eine andere Grundanschauung unserer Rechts- un

Wirtschaftsgeschichte , nach der bei den alten Den

schen freie Bauern die Hauptmasse des Volk

bildeten, während die Zahl der Adeligen und Hörige

ganz unbedeutend war. Erst seit der Karolinger

sei eine wesentliche Verschiebung durch den maffen

haften Uebertritt kleiner bäuerlicher Freier in Schu

und Abhängigkeitsverhältniſſe eingetreten und im we

teren Verlaufdes Mittelalters die freien Bauern ganz ver

schwunden. Zunächſt ſuchte Heck³) hauptsächlich aus de

Wehrgeldverhältnissen der lex Frisionum zu erweijen

daß die friesischen Edelinge den fränkischen Vollfrei

entsprechen und daß unter ihnen eine größere Anze

von Hörigen und Freigelassenen frilinge

lin 1872. Roth, Geschichte des Forsts und Jagdwesens, Ba

lin 1879. Schwappach, A., Handbuch der Forst und Ja

geschichte, Berlin 1886 und Handbuch der Forstwiſſenſchaft 1918.

Band IV.

―

¹) Revue des questions historiques 1889. Fustel de

Coulanges : Le problème des origines de la proprie

foncière.

2) Hildebrand, R.: Recht und Sitte auf den primitiven

wirtschaftlichen Kulturstufen. 2. Aufl. Jena 1897.

*) Hed: Altfriesische Gerichtsverfassung. Weimar 1894

Beiträge zur Geschichte der Stände im Mittelalter I und II

Halle 1900/5.
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liten -

Zunächst sind die Heck'schen Ausführungen über

die Wehrgeldsäge bei Friesen , Sachsen und Franken

von Brunner und von Winogradoff einer eingehenden

Nachprüfung unterzogen worden, die ergab, daß die

Unterschiede in der Hauptsache aus der Verschiedenheit

der Gold- und Silberwährung zu erklären sind . Beide

Autoren lehnen daher die Gleichsehung der friesischen

und fächſiſchen Edelinge mit dem fränkischen Vollfreien

ab und ihnen schloß sich R. Schröder auf Grund der

erneuten Prüfung der alten Volksrechte an. Die

sächsischen Frilinge waren echte Vollfreie , die zwar

manchmal aber durchaus nicht immer von den Ede=

lingen in einer gewissen Abhängigkeit standen . ')

standen. Auch für Sachsen und Thüringer | alten freien Markengenossenschaften den Boden. Auch

hielt er diese Auffaffung für richtig . Nachseinen weiteren wir müssen daher ihre Berechtigung prüfen .

Arbeiten waren aber auch diese nobiles überwiegend

Bauern, nicht Grundherren . Dagegenzeigte 1896 Wittich¹)

daß in dem Sachsen der ottonischen Zeit die Grund-

herrschaft schon voll ausgebildet war, und bestritt, daß

damals oder in karolingischer Zeit ein Stand freier

Ackerbauer als Kern des Volkes irgendwie bezeugt sei

oder daß wir Urkunden für die von der herrschenden

Lehre angenommenen „ massenhaften Ergebungen" in

die Hörigkeit besaßen. So kam er rückschließend zu

dem Saz „Der freie Deutsche zu Tacitus Zeit war

ein Grundherr, der von den Abgaben seiner Hörigen

lebte. Er ist der sächsische Edeling " . Die Liten im

südöstlichen Sachsen der Karolingerzeit seien aus den

unterworfenen Thüringern entstanden und die från=

kiſche Eroberung habe die Gegensäge noch verschärft,

indem Karl d. Gr. die Edelinge durch Vorrechte an

ſich zu feffeln suchte, die er ihnen auf Kosten der

großen Maffe verlieh, während er die Lage der Fri-

linge und Liten durch Auflage von Zehnten und

Heeresdienst verschlechterte . Seine maſſenhaften Ver-Seine massenhaften Ver-

pflanzungen trafen in erster Linie diese Klaſſen . Die

ſo entstandene Mißſtimmung benußte Lothar 841 zur

Entflammung des Stellingaufstandes, den Ludwig der

Deutſche niederwarf, wodurch das Schicksal der säch

fischen Bauern besiegelt war. Auch bei den übrigen

Stämmen hålt Wittich eine solche Verfassung für die

ursprüngliche, ihm schloß sich in allen wesentlichen

Punkten sein Lehrer Knapp an, 2) der als das Haupt

der ganzen Schule angesehen werden darf, weiter Gut-

mann für Bayern. Aus sprachgeschichtlichen Gründen

vertrat Kauffmann³ ) einen ähnlichen Standpunkt. Die

Hufenanteile gehörten in der Urzeit der Hausgemein-

schaft. Diese war nach K. der wichtigste herrschaft-

liche Verband. Der Hausvater leitete ihn unum=

ſchränkt. Aus dem abhängigen Hufner dieser Haus-

gemeinschaften - colonus ahd kapuro gingen die

Bauern hervor , die ja daher den Namen haben .

Mancher von ihnen hat später die Freiheit zu er=

ringen gewußt und insbesondere sind bei der Völker-

wanderung viele Nachkommen alter Bauern den alt-

freien Sippenmitgliedern gleichgestellt worden.

--

War wirklich die Gliederung des Volkes eine der-

artige, daß nicht die Freien die Hauptmaſſe bildeten,

verfügten schon in taciteischer Zeit grundherrliche Ver-

bände über das Land, so verliert die Annahme der

1) Wittich: Die Grundherrschaft in Nordwestdeuschland,

Leipzig 1896 und Zſcht. für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. Band

XXII. 1901.

2) Knapp, G. F.: Grundherrschaft und Rittergut, Leipzig

1897. Gutmann : Die ſoc. Gliedernug d. Bayern. Straßburg 1906.

3) Wörter und Sachen 1910, p. 9 ff. Fr. Kauffmann :

Altdeutsche Genossenschaften.

Bei Beurteilung der Zustände in Deutschland zu

Căsars Zeit muß, wie M. Weber überzeugend dar-

gelegt hat, scharf auseinander gehalten werden, was

Cäsar von den auf einer vieljährigen Kriegsfahrt be=

griffenen Sueben des Ariovist und was er von den

übrigen deutschen Stämmen fagt. Denn nur von

jenen gilt „minime omnes agriculturae student“ .

Tacitus aber schildert uns den Germanen als richtigen

Bauern, der freilich die Feldarbeit gern der Frau und

dem Gesinde überläßt, nur die Führung des Pfluges

übernimmt, soweit ihm dafür nicht Söhne oder Ge-

finde zur Verfügung stehen. 2) Das ist ja auch heute

noch die Arbeit, bei der der Großbauer am ersten mit

zugreift, und daß hier eine uralte Ueberlieferung vor=

liegt, hat Brunner durch den Hinweis auf die Worte

der Rigspula aufgedeckt : „Da zähmte er Stiere , fer-

tigte einen Pflug, zimmerte das Haus, baute Scheuren,

machte Karren und führte den Pflug“ .

Auch Kößschke ³) wendet sich scharf gegen die Ver-

allgemeinerung der Worte ipsi hebent, ament iner-

tiam oderint quietem", die Tacitus nur auf das

Gefolge der Großen gemünzt habe. Tie Vollfreien ,

d. h. die Hauptmaſſe des Volkes, lagen selbst dem

Feldbau ob, einen eigenen Stand von Grundherren

gab es nicht, obwohl, wie auch Weber ausdrücklich be=

tont, Ungleichheiten im Grundbesitz auch schon damals

bestanden. Sie können auf einer Bevorzugung der

angesehensten Geschlechter bei der Landverteilung oder

1) Zichft. f. Rechtsgeschichte. G. Abt. XIX. Heinrich

Brunner : Nobiles und Gemeinfreie der karolingischen

Volksrechte“ und „Deutsche Rechtsgeschichte“, 2. Aufl. 1906 .

3ichft. f. Rechtsgeschichte. G. Abt. XXIII . Paul Winogra

doff : „Wergeld und Stand “. Ebenda XXIV. R. Schröder :

„Der altsächsische Volksadel und die grundherrliche Theorie“.

2) Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistit 1904. M.

Weber : „Der Streit um den Charakter der altgermanischen

Socialverfassung“.

3) D. Zichft. f. Geschichtswissenschaft II, 1897 8. Rötschle :

Die Gliederung der Gesellschaft bei den alten Deutschen".
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auf dem Vorsprung beruhen , den der Besitzer von

Hörigen bei der Ausnuzung des Bifangsrechtes zur

Rodung von Wildland hatte. Ansäße zu Grundherr-

schaften sind also nicht zu bestreiten, aber sie treten

noch ganz hinter dem freien Eigentum der Bebauer

zurück. Die Knapp'sche Schule ſieht eine Hauptstüße

ihrer Auffaffung in der Hufenverteilung auf Gewanne.

Die Tatsache, daß jedem Genoffen ursprünglich in

jedem Gewann ein gleichgroßes Stück wie den andern

zugewiesen wurde, gilt ihr als Beweis für die grund:

herrliche Verfaſſung der altgermanischen wie der spå-

teren Gemeinde. Wir werden uns demgegenüber doch

lieber Weber anschließen, der schon 1894 ihr massen

haftes Vorkommen einen der stärksten Beweise für

die ursprüngliche Freiheit der dort ansässigen Bevöl-

kerung“ nennt, ¹) zumal wenn wir uns vergegenwär

tigen, daß das gleiche, hier erst recht unwirtschaftliche

Verfahren in den lezten beiden Jahrhunderten bei der

Aufteilung bäuerlicher Genossenschaftswaldungen nur

gar zu oft gewählt wurde. Wir werden den Grund

in dem Rechtsempfinden, in der peinlichen Aengstlich-

teit suchen, die befürchtet, es könne der einzelne wegen

der verſchiedenen Bodengüte und Lage benachteiligt

werden, wenn die Zuteilung des Landes an einer

Stelle erfolgte. Hätten Grundherren die Austeilung

der Hufen besorgt, so wäre sie zweckmäßiger ausge-

fallen.

"

Aber auch für die Karolingerzeit hat die Wittich'-

sche Lehre zum wenigsten nicht allgemeine Gültigkeit.

Oppermann hat aus den Aenderungen der Gerichts-

verfassung nachgewiesen, daß am Niederrhein tatsäch=

lich ein maffenhafter Uebertritt" kleiner Freier in die

Abhängigkeit stattfand , und Caro stellte auf Grund

der Schenkungsverzeichnisse verschiedener Klöster feft.

daß in jener Zeit in der Nordostschweiz die kleinen

freien Eigentümer noch zahlreicher waren als die un-

freien, und daß auch im südlichen Schwarzwald und

der Bodenseegegend noch um 1100 zahlreiche nicht

rittermäßige kleine Freie lebten. 2) Nach Koetschke

haben wir drei Gruppen zu unterscheiden : 1. Bur-

gunder und Goten, nehmen den römischen Vorbesigern

einen Teil ihres Grundeigentums weg, wurden kleine

Grundherren, die aber selbst noch Landwirtschaft trieben.

2. Franken, Alemannen und Bayern . Die Haupt-

maſſe beſteht aus Bauern mit Grundeigentum. 3. Sach-

ſen. Die zahlreichen Frilinge sind vollfreie Bauern

mit kleinem Grundeigentum , daneben standen viele

1) Bichft. f. Rechtsgeschichte. G. A. 1894, p. 191.

2) Weftd. Zichft. f. Geschichte u. Kunft. 1911. p . 409 f.

Oppermann: „Die Altfreiheit der niederrhein. Ministerialität".

Jahrb. f. Nationalökonomie u . Statistik. 1901. 474 ff. 1902.

601 ff. Caro: „Die Grundbesigverteilung usw.“ und „Zur

Agrargeschichte".

Edelinge, deren Besit größer war, als der eines voll

freien Franken, und die ihn durch Hörige bebauen

ließen. ¹ )

In Westfranken haben allerdings auch die Frante

einen großen Teil der galloromanischen Grundherr

schaften übernommen, ja Clodwig hat ſie beſtätigt

seine Nachkommen sogar noch ihr Wachstum durd

Schenkungen gefördert, obwohl sie dadurch ihre eigen

Macht verminderten. 2) Der Ausbildung von Mark

genossenschaften waren daher enge Grenzen gezogen

und ſo erklärt ſich die Stellung Coulanges.

Mit der Ablehnung der grundherrlichen Theorie

für die Urzeiten ist aber die Frage nach der Existenz

der] Markgenossenschaften und ihrem Waldeigentum

noch nicht entschieden. Nach allem, was wir den Ur-

kunden der Zeit zwiſchen 600 und 1200 entnehmen

können, ist die Abgrenzung der von den Gemeinden

beanspruchten Bodenflächen fast immer erst erfolgt.

wenn andere Bewerber auftraten . Nun ist es freilic

für den Forsthistoriker ein müßiger Streit , ob die

Germanen der Urzeit dem Stamm ein Eigentum oder

nur eine Nutzungsbefugnis an seinem ganzen Gebiete

zuſchrieben, soweit dieſes nicht von den Einzelnen in

Anbau genommen war oder den Niederlaffungen als

Milchviehweide diente. Ob aber darüber hinaus schon

eine rechtliche nicht nur tatsächliche Ausſcheidung von

Nuzungsbezirken , von Markwäldern, für größere oder

kleinere Teile des Stammes erfolgte, wird wohl immer

eine offene Frage bleiben. Sie ist denkbar für dicht

bevölkerte Gegenden, also vor allem für die wald

armen Lößgebiete der Urfiedelung.³) Unwahrscheinlic

ist sie für dünnbesiedelte Striche, weil dort der Anlaj

fehlte. Auch das Abtriebsrecht beweist nichts, da die

Befugnis , den fremden Siedler zu vertreiben, vor allem

den anbaufähigen Boden dem fremden Wettbewerb

entziehen sollte.entziehen sollte. Denn solcher war vor der Völker

wanderung nur in beschränktem Maße vorhanden,

weil die Rodung geschlossenen Urwaldes noch nicht

möglich war. Wir müſſen uns begnügen zu sagen,

in der ältesten Zeit bestand an Wald und Oedland

eine allgemeine Nutzungsbefugnis der Freien des

Stammes, eine abgeleitete für ihre wenig zahlreichen .

Hinterfaſſen, näheres über die Organisation ist nicht

bekannt. Welches sie aber gewesen sein mag, von den

Stürmen der Völkerwanderung ist sie schwerlich gan

unberührt geblieben. Hat sich doch in diesen auch be

den Westgermanen das Königtum herausgebildet und

das unbesiedelte Land für sich in Anspruch genommen .

¹) a. a. D. p. 808.

2) Weſtd. Zschft. f. Geſch. u. K. 1896, W. Sidel : „Die

Privatherrschaften im fränkischen Reich“.

*) Näheres in meinen Pflanzengeographischen Wandlungen

der deutschen Landſchaft“. Leipzig 1911 .
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Die Zustände der fränkischen Zeit dürfen also nicht

auf die Urzeit übertragen werden, und auch sie weisen

selbst innerhalb der Stammesgrenzen mancherlei Ver-

schiedenheiten auf.

Bei der folgenden Betrachtung wird als freie Mark

diejenige bezeichnet, in der das Grundeigentum den

Markgenossen gehörte.

Zunächst müſſen wir uns mit den Anschauungen

auseinandersehen, die Rübel an verschiedenen Orten

entwickelt hat. ¹) Schon Thudichum hat darauf auf-

merksam gemacht, daß die Markgrenzen überwiegend

Bergkämmen oder Wafferläufen folgen. Rübel glaubt

nun beweisen zu können, daß die letteren bevorzugt

und auch spige Winkel geschaffen wurden, wenn so

die nächste Quelle am raschesten erreicht werden konnte.

Nach seiner Schilderung traten die Grenzseher, die ut

Franci dicunt, forestem faciunt und daher fores-

tarii genannt werden, unter der Leitung eines hohen

Beamten, des Präfekten zusammen. Sie gehören zum

königlichen Gefolge, der Truſtis. Bei ihrer Arbeit

folgten sie dem als Grenze gewählten Wasserlauf bis

zu seiner entlegendsten Quelle. Dann wurde der

nächſte grenzbildende Wafferlauf bis zu seiner Quelle

verfolgt und nach Verständigung mit Hornsignalen

und Rufen die Verbindungslinie mit dem Scharbeil,

der „ scara “ , ausgezeichnet, das nur die Förster führen

durften. Lagen die beiden zu verbindenden Quell-

punkte nahe bei einander, so wählten sie die direkte

Verbindungslinie, sonst erstiegen sie den Bergkamm

und legten die Grenze auf ihn, bis sie in die Nähe

der andern Quelle kamen. Diese Bevorzugung der

Wasserläufe führt Rübel auf die Verhältnisse in der

Heimat der salischen Franken zurück, wo die täglich

steigende Flutwelle die Wasserfäden zu deutlich sicht

baren Grenzen stempelte. Hier hatten sie sich nach

vollständiger Vertreibung der früheren Bewohner nie-

dergelassen und zwar wahrscheinlich so, daß jeweils

ein befestigter Salhof den Stüzpunkt für die Nieder-

laffung von je 10 Familien bildete. Die Einteilung

entstammt nach Rübel der Heeresorganisation , welche

die Römer den Franken als einem Hilfsvolk gegeben

hatten. Bei ihrem Vordringen im römiſchen Gallien

fiedelten sich die Franken tunlichst in geschlossenen

Gruppen an. Dazwischen blieb der alte Großgrund-

besig beſtehen, der König zog ihn für sich ein.

Ebenso nahm dieser nach Unterwerfung der deut-

schen Stämme, der Alemannen, Thüringer, Sachsen

¹) K. Rübel : „ Die Franken, ihr Eroberungs- und Siede-

lungssystem im deutschen Volksland ". Leipzig-Bielefeld 1904,

Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Mark 1901 : „Die

Reichshöfe im Lippe-, Ruhr- und Diemelgebiet“ und am Hell-

meg. Ebenda 1907. „Die Dortmunder Reichsleute“.

| usw. grundsäßlich das ganze eroberte Land für sich in

Anspruch. Sein Wille bestimmte, was für die Be-

siedelung freigegeben , was als Königsgut ausgeschieden

werden, was Forst sein sollte. Vor allem ließ er

längs der Grenzen und an den Heerſtraßen ein Syſtem

von großen Königshöfen mit zahlreichen Nebenhöfen

erstehen, die Verteidigung des Landes und die Ver-

pflegung des Heeres zu sichern. Um dabei nicht be

hindert zu sein, schuf die Truftis durch Vertreibung

der Einwohner künstliche Einöden, den sonuos und

die solitudo der Urkunden. Solche künstliche Einöden

find es, die Klöstern überwiesen wurden, wie die Rhön

dem Benifacius für Fulda, denn nur so erklärt ſich

der scheinbare Widerspruch, daß der Zustimmung oder

des Verzichtes der Umwohner zur Schenkung der „ Ein-

öde“ gedacht wird , fie mußten eben dem Machtgebot

der Truftis weichen.

-
regnum

Die fränkische Mark und ihre Durchführung im

Eroberungsland ist nach Rübel ein Werk der från-

kischen Könige. Sie wurde planmäßig geschaffen und

gleichzeitig Forsten, sonstiges Königsgut

Reichsowie Einzelgüter für Private ausgeschieden,

wie wir bei der Ausstattung des Sachsenherzogs Wi-

dukind und anderer Großen sehen können. Aber auch

der Klein- und Streubesitz wurde dabei geregelt und

zusammengelegt, von ihm beansprucht der König ein

Zehntel. So entstanden die kleinen Splitter, die ſchon

früh im Besiz des Reiches auftauchen. Der Aufstand

der Thüringer 785/6, die wiederholten Erhebungen

der Sachsen wurden nach Rübel durch diese Mark-

segungen verursacht. Eine Stütze für seine Theorie

sieht Rübel in Fällen, in denen Gemeinden von ihrem

Genossenschaftswald durch verschiedene nicht beteiligte

Gemarkungen getrennt sind, denn das habe nur eine

selbstherrliche Behörde anordnen können. Uebrigens

kam auch die Aufteilung von Wald unter die Inter-

effenten vor. Die Dedlandsausscheidung als Besitz

des Königs war grundsäglich von den fränkischen Herr-

schern ausgesprochen, die tatsächliche Durchführung er=

folgte freilich in einzelnen Fällen erst im späteren

Mittelalter, aber stets nach dem gleichen Verfahren.

Diesem Vorgehen verdanken nach Rübel die Mark-

staatliche Einrichtung . Die altgermanische Mark, die

genossenschaften ihre Entstehung, sie sind eine zwangs-

das Dedland nicht einschließt, sondern durch es von

andern Marken getrennt wird, wurde von den Fran=

ten unter Aufteilung des Dedlandes beseitigt . Daß

es vor dem Eingreifen der Franken keine organisierte

Markgenossenschaft gab, lehren uns die Verhältnisse

Englands, es beweisen es Schenkungen einzelner Leute,

die über ihren Anteil ohne Einspruch der Genossen

verfügen ſo bei Werden 793. Auch die Mastrechte

waren früher ungeregelt . Das alles hat erst die frän-

-
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kiſche Markenſeßung festgelegt und so der Entwicklung | freie Marken sind gleich alt, ebenso der unbelastete

bestimmte Bahnen gewiesen . Privatwald.

So

Wir haben hier eine von den bisherigen Anschau-

ungen abweichende, auf den ersten Blick durch ihre

Geschlossenheit bestechende Theorie vor uns . Rübels

Ausführungen über den Verlauf fränkischer Mark-

grenzen sind i . a . als richtig anerkannt, aber es gibt

doch Ausnahmen, so daß von einem streng durchge-

führten System nicht gesprochen werden kann .

finden wir im Neckartal, daß die Grenzen der Hirſch-

horner, der Eberbacher Cent und der Zwingenberger

Mark nicht einmal den Strom als Grenze achten,

sondern über ihn hinübergreifen . Besonders auffällig

ist, daß es sich bei Hirschhorn nur um einen schmalen

Saum längs des Flusses und den Inhalt der Ers-

heimer Stromschlinge handelt. Aber auch bei der Ab-

grenzung des südlichen Teils der Eberbacher Cent find

die Wasserfäden nicht ausgenußt . Wir befinden uns

hier in dem den Alemannen entriffenen Gebiet, aber

trozdem find die Marken offenbar nicht planmäßig

von Beamten geschaffen , sondern sie stellen sich dar

als nachträglich festgelegte Nutzungsbezirke der Siede-

lungen, wie sie im Wettbewerb der Nachbargemeinden

sich ausgebildet hatten. Am Niederrhein hat Wey-

mann¹) ähnliche Ausnahmen nachgewiesen . Für die

Gegend von Brauweiler kommt Oppermann 2) zu dem

Ergebnis, daß die Centen schon auf römische Verhält-

niffe zurückgehen und nur von den Franken über

nommen wurden. Eine bewußte ordnende Tätigkeit

der fränkischen Könige liegt in einzelnen Gebieten, wo

militärische Gesichtspunkte die Schaffung geschlossener

fränkischer Kolonien nötig machten, bestimmt vor, nicht

aber überall. Vielmehr wird wohl Dopsch³) recht

haben, der die Marken der Karolingerzeit bezeichnet

als das Ergebnis einer fortgesetten Aussonderung

ursprünglich noch herrenlosen Wildlandes , deffen

Nutzung den anrainenden Siedlern niemand wehrte,

durch die immer kräftiger vordringenden Grundherr-

schaften oder auch freie Grundeigner". Ob so freie

oder grundherrliche Marken entstanden und welche

Nutzungsrechte den Genossen zufielen , hing davon ab,

wer zuerst den Boden in Besitz genommen hatte und

wer sich als der stärkere erwies. Grundherrliche und

¹) Untersuchungen zur d. Staats- u. Rechtsgeschichte 106.

1911. K. Weymann : „Die Mark- u. Walderbengenossenschaften

des Niederrheins“.

*) Weftd. Zichft. f. G. u. R. 1903. Oppermann : „Die

älteren Urkunden des Kloſters Brauweiler".

³) A. Dopſch : „DieWirtſchaftsenkwickelung der Karolinger.

zeit " I. Weimar 1912. Vergl. auch Heußler : „Deutsche Vers

fassungsgeschichte" . Leipzig 1905, der Rübel für das Erobe-

rungsland zustimmt, aber für das Volksland seine Anschauung

ablehnt.

Rübel sah in der Schenkung von Nuzungsanteilen

den Beweis dafür, daß die Mark noch nicht organi

fiert war. Es reichen solche Schenkungen aber bis in

das späte Mittelalter herab.¹) Da liegt doch die alte

Auffassung näher, daß es sich um Marken handelt, in

denen die Rechte schon von der Hufe losgelöst waren ,

Aktiendharakter" angenommen hatten."

Im folgenden soll die Entwicklung in den einzelnen

Gebieten erörtert werden. Natürlich kann es sich nicht

um eine erschöpfende Darstellung, sondern nur um

einen Ueberblick und die Erörterung einzelner Fälle

handeln. Daß noch viele Punkte unsicher sind, be

ruht darauf, daß wir darauf angewiesen sind, aus

viel jüngeren Zuständen auf die früheren zurückzu:

schließen. Die Verhältnisse am Niederrhein haben in

neuerer Zeit, außer Weymann, Ilgen und Hammers

erörtert. 2) Die großen Waldmarken dieser Gegend

---

Rottenforst, Flamersheimer Wald, Weseler Wald,

die Burge bei Düren, der Probstei - Eschweiler und

Nothbergerwald, der Reichs- und Afscherwald waren

altes Königsgut, an denen die anstoßenden Orte aus-

gedehnte Nutzungsrechte erwarben. Ja am Probstei:

wald erlangten sie sogar das Grundeigentum, die Mart

war im 15. Jahrhundert aus einer grundherrlichen

eine freie geworden. Auch die Vele bei Bonn und die

großen Wälder um Zülpich waren von jeher grund-

herrlich. Das älteste Weistum der Wehrmeisterei

waldungen kennt nur einen freien Gemeindewald, den

von Niederau . ) Ob der sich bei Frimersheim zwischen

sicher altköniglichen Waldbesitz einschiebende Markwald

einer ursprünglich freien Mark gehörte, muß nach dem

von Röschte ) mitgeteilten Material dahingestellt

bleiben. Wohl aber besaßen einzelne Gemeinden, wie

Remagen, schon früh Gemeindewald . 5) Für das eigent

liche Gebirgsland der Eifel, Hunsrück, Jdar und Soon

¹) Zum Beleg mögen dienen : Urkunde für Altenberg von

1281. Laccomblet, Urkundensammlung z. Gesch . des Nieder-

rheins II. 443, K. v. Falkensteins von 1326 ; Smoler, „Hiſto-

rische Blicke aus d. Forst- u. Jagdwesen p . 154 Fußnote, 1323

für H. v. Redichhusen und Eberhard, Rübel Dortmunder Ur-

kundenbuch p. 284 und 1342 für L. u. H. v. Ariſte ebenda

p. 384.

*) Weymann a. a. D. Weftd. Zichft . f. G. u. K. Ilgen

„Die Grundlagen der mittelalterlichen Wirtschaftsverfaffung ".

Hammers: „Die Waldgenossenschaften in der Aachener Gegend

Dissertation Aachen 1913.

8) Weftb. Zschft. f. 6. u. R. 1907. Schwarz : „Zur Ge

schichte d. thein. Pfalzgrafschaft" p. 168. Rig : „Urkunden u.

Abhandlungen z. Gesch. d . Niederrheing " 1824. Oppermann

a. a. D.

4) Koekschle: „ Studien z. Verwaltungsgeschichtr d . Groß-

grundherrschaft Werden". Leipzig 1900.

") Laccomblet, Urfundenbuch p. 284.



87

find ursprünglich freie Marken nicht zu erweisen. Im

Gebiet zwischen Mosel , Saar und Ruwer mußten

zwar nur die jüngeren, nicht die älteren Gemeinden

den Forsthafer entrichten, aber wohl nur, weil diese

ihre Nutzungsrechte erworben hatten, ehe der Grund-

herr ihnen großen Wert beilegte. ¹) ,

-

Bohl 2) glaubt in der Vorderpfalz und in wenigen

frühbesiedelten Tälern der Westpfalz freie Marken nach

weisen zu können. In den letteren habe aber die

Grundherrschaft das Eigentum an sich zu ziehen ge=

wußt, während die erstern bis 1500 frei blieben. Das

mag i. a . zutreffen, nur für den Bereich des Klosters

Hornbach Marken Wilgartswiesen, Queichhambach,

Waldfischbach, Queidersbach , Glanmünchweiler, We-

benheim und Mimbach - ist es nach meiner Meinung

wenigstens gerade so wahrscheinlich, daß es sich um

ursprünglich grundherrlichen Besitz handelt, an dem die

Orte Nuzungsrechte erworben haben. Denn zu Wald-

fischbach gehören die Strafen und die Mast dem Abt,

wohl ist auch das Bauholz den Märkern frei, aber die

Ausmärker gehen ebenfalls frei aus, wenn sie nur

geladen haben, ehe der Förster sie antrifft. Die Vor-

zugsrechte der Märker find alſo recht gering.

Mit Müller und Kuby übereinstimmend bezeichnet

Bohl weiter die Pfälzer Haingeraiden als freie Mart

genossenschaften. Diese nahmen den Oftabhang der

Hardt und Nordvogesen ein und gehörten jeweils

einer größeren Anzahl von Gemeinden. Es waren 15

oder, wenn man mit Serini den Hagenauer Wald mit-

zählt, 16.

Bohl fieht die Freiheit der Marken durch den Um

ſtand als erwiesen an, daß sie als reichsunmittelbar

und im Eigentum der Dörfer stehend betrachtet wurden.

Das ist für das Ende des Mittelalters zutreffend .

Müller³) glaubt dagegen, daß die Tradition, Dago:

bert II. habe die Haingeraiden den Dörfern zum Dank

für Hilfe bei einem Aufstand geschenkt, insoweit be-

gründet ſei , daß dieser den schon länger bestehenden

Markgenossenschaften die Organiſation verliehen habe.

Er selbst sagt andererseits, im 6. Jahrhundert sei das

1) Ergänzungsheft XIII 3. westb. Zichft. f. 6. u. R.

Roerig: Entstehung der Landeshoheit des Trierer Erz-

bischofs ...". Hamm: „Die Wirtschaftsentwickelung der Mark

Rhaunen". Differtation München 1905. Fröhlich: Geschichte

der Mart Thalfang" 1895. Weftd. Zschft. f. G. u. K. 1905.

Fabricius: „Das Hochgericht auf der Heide“ und ebenda 1909

Derselbe : „Das pfälzische Oberamt Simmern". Bad, Fr.:

„Das Kloster Ravengiersburg usw." Roblenz 184153.

2) D. Bohl : „Die Rechtsverhältniffe d. rheinpfälz. Wal-

bungen". Differtation. Heidelberg 1909.

*) Pfälzerwald 1905. Müller : „Die Geschichte der pfälz.

Geraidewaldungen". Ferd. Kuby : „König Dagobert und d.

Haingeraiden". Edenkoben 1885.

1917

ganze Gebiet vom Bienwald bis zum Nahegau ein

Königsforst gewesen.

Obwohl die Dörfer im späteren Mittelalter zu

den verschiedensten Herrschaften gehörten, ist sicher, daß

wir im ganzen Gebiet der Haingeraiden altes Reichs-

gut vor uns haben. Darum konnte Konrad II. 1035

die Dürckheimer oder sechste Haingeraide zur Aus-

stattung des Klosters Limburg benutzen, dem daher

auch später noch die Mast meist allein, in einem Teil

gemeinsam mit dem Vogt zustand. Auch die Herr-

heimer und die Bobenheimer Geraide sollten zu Kloster

Limburg gehört haben . Gestützt auf die Rechte des

Reichs ordnete Friedrich Barbarossa die Verhältniffe

der Oberhaingeraide und wies dem Kloster Eußertal

bei der Stiftung nicht nur das Mitnutzungsrecht,

sondern auch ein Drittel der Strafen zu . Und da:

rum war Rudolf von Habsburg befugt, 1291 der

Stadt Landau in dieser Geraide das Mitmärkerrecht

zu verleihen. Die Geraiden sind daher doch wohl als

Nuzungsgenoſſenſchaften “aufzufassen , die seit alten

Zeiten Holz und Weide im Königswald genoffen und

diese Rechte behaupteten ; i . F. des Verfalls der Reichs-

gewalt find sie zu Eigentümern emporgeftiegen . Bei

der Zersplitterung dieses Gebietes in kleine Herr-

schaften ist es begreiflich, daß die Eifersucht der ver-

schiedenen Herren ihnen dabei zugute kam. Und doch

haben einzelne Grundherrschaften auch in ihnen Rechte

und Anteile erworben, so Kloster Weißenburg in der

ersten, Burg Pleißweiler in der zweiten, Lindenburg

in der 12. und Wachenheim in der 13. Haingeraide.

War wirklich der Heilige Forst zu Hagenau mit dem

Wanzenauer und Brumather Gewäld ursprünglich eine

Haingeraide, so zeigt seine Geschichte, daß die Ent-

wicklung auch anders verlaufen konnte.¹) Hier blieb

der Hauptteil des Waldes lange Reichsgut, ging dann

in den Besitz verschiedener Fürstenhäuser über, von denen

ihn die Staufer erwarben, mit deren Aussterben er

wieder an das Reich fiel. Die Stadt Hagenau ver=

dankt ihren Anteil am Wald Barbarossa und Karl IV.

In der badischen Pfalz hatten die Schriesheimer

und die Reichhardshäuser Cent eine den Haingeraiden

ähnliche Entwickelung , sie führte von okkupatorisch er-

rungenen Nutzungsrechten bei letterer zu vollem Eigen-

tum der Gemeinden, bei der andern zu einer hälftigen

Teilung mit dem Landesherren . Zahlreich sind in

dem Hügelland füdlich des Odenwalds alte Gemeinden,

die eigenen freien Gemeindewald seit alter Zeit be=

sigen, d. h. altfreie Einzelmarkgenossenschaften, die ihr

1) Beder: „Geschichte der Reichslandvogtei im Elfaß“ 1905.

Bichit. f. d. C. d . Oberrheins 1897. Witte : „Der Heilige

Forst und seine ältesten Befizer". Beiträge zur Volkskunde

von Elsaß - Lothringen 1888. Ney : „ Geschichte d. Heiligen

Forstes bei Hagenau".

6
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Eigentum bewahrten . Größere wohl ursprünglich eben-

falls freie Marken waren hier Bretten und Eppingen .

Das letztere hat dann einen Teil seiner Mitmärker zu

Berechtigten herabgedrückt, die anderen durch Teilung

abgefunden.

An der Südgrenze des fränkischen Gebiets waren

im Rheintal die alte Forchheimer, die Malscher und

die Ettlingen-Spessarter Mark bis zum Moosalbtal

wahrscheinlich freie Marken, während die weiter östlich

gelegenen Gebirgswälder zum Königsgut gehörten, in

denen die Gemeinden durch grundherrliche Siedelung

entstanden. War ja auch Ettlingen selbst Reichsbesik,

doch liegen für eine grundherrliche Entstehung der

Markgenossenschaft keine Anzeichen vor. Bei Rastatt

sind die Wälder so früh geteilt worden, daß die ur-

sprünglichen Eigentumsverhältnisse nicht mehr zu er=

kennen sind, um 1370 bestanden freie Gemeindewal

dungen neben grundherrlichem Sonderwald. Die große

Badener Mark, in der nach Gothein das Reichsgut

erst spät ausgesondert wurde, war ursprünglich wohl

königlich-grundherrliches Eigentum. Denn Clodwig hat

bei der Grenzfestſehung gegen die Alemannen gerade

dieses Gebiet wegen der heißen Quellen an sich ge-

zogen und schon früh ist eine Vergabung an Kloster

Weißenburg erfolgt . 1 ) Königsgut war offenbar auch

das ausgedehnte Waldgebiet, das von der Alb bis

gegen Darmstadt zieht, denn auch die älteren Gemein-

den haben überwiegend nur Nuzungsrechte, nicht Eigen

tum daran erworben, während viele von ihnen dafür

in der Rheinniederung oder im Hügelland freien Ge

meindewald besaßen. In der von den Karolingern

dem Kloster Lorsch geschenkten Heppenheimer Mark,

in der Michelstädter Mark und den übrigen Centen

der Grafschaft Erbach liegt wohl ursprünglich könig-

licher Besitz mit weitgehenden Nuzungsrechten der An-

siedler vor.2)

|

im 15. Jahrhundert keine freien Marken vorhanden,

ebenso schreibt Weller der Mehrzahl der Dörfer und

Weiler rechts des Neckars grundherrlichen Ursprung

zu. Auch die Mark der sieben Dörfer" zwischen

Steinheim und Kleinaspach war grundherrlich.¹)

Ob die Miltenberger Mark ursprünglich freißwar,

ist unsicher, später hat die Stadt die Obermärkerſchaft

erworben und die Mitmärker zu . Berechtigten herab-

drücken wollen . ) Für den Untermaingau hatzImgram

zu beweisen gesucht, daß hier die Markenbildung erst

um 900 einfeßte . Im einzelnen wird ihm darin bei :

zustimmen sein, daß die Biebermark altfrei war ; ob

auch die Roeder, scheint mir bei dem Vorkommen aus:

gedehnter Königsforsten doch fraglich. Die Rheingauer

Haingeraide war wohl eine altfreie Großmart, die

1158 zum erstenmal geteilt wurde, doch ist eine ge=

wisse Zurückhaltung im Urteil nötig, da die wichtige

Quellenſammlung Bodmanns nicht unbedingt zuver

läſſig iſt.³)

Die Verhältnisse der hessischen Marken hat Varren-

trap eingehend untersucht. In der Wetterau bestan

den, wie schon Schazmann 1746 darlegte , eine Reihe

altfreier Marken, in denen auch später der Obermärker

keine überragende Stellung erlangt hatte . Noch im

16. Jahrhundert wurde er in verschiedenen Marken

frei gewählt und die Bingenheimer Märker tauschten

das Geschlecht ihres Obermärkers, um wirksameren

Schutz zu gewinnen . Ebenso gab es in dem ſpåt-

besiedelten hessischen Bergland und dem Thüringerwald

altfreie Marken, daneben viele, die erſt allmählich frei

geworden sind . Im allgemeinen entstanden nach

Varrentrap sofort bei der Niederlaſſung die Mark-

genossenschaften. Diese teilten aber zunächst nur einen

kleinen Teil des Gebietes auf. An den dazwischen

liegenden Wäldern übten sie Nutzungsrechte aus, in

Bezirken ohne feste, ja gegen die Wildnis hin ohne

jede Grenze . So konnten denn auch Verhältnisse ent-

stehen, wie beim Freiwald , der dem Kloster Georgen:

tal geschenkt wurde, an dem aber verschiedene entfernt

In der Taubergegend bestand noch 1404 die eine

große freie Mark „auf der Hardt“. Daneben besaßen

viele Gemeinden altfreien Gemeindewald und im

16. Jahrhundert fand hier noch die Bildung einer

freien Waldmark statt, indem die Gemeinden Dungen-

dorf, Wermutshausen und Wildentierbach aus der

Gemarkung des eingegangenen Hohenweiler einen ge=

meinen Wald machten . Ihr Eigentum beweist drastischtische Ansiedelung . . .".

das „Saufrecht “, d . h . der Brauch, den Erlös aus

dem Holz zu vertrinken . Im übrigen württembergi=

schen Franken waren dagegen nach Bossert wenigstens

1) Seeger: Beitrag z. G. d . Waldungen d. Stadt Ett-

lingen". Diſſertation Karlsruhe 1908. Gothein : „Wirtschafts-

geschichte des Schwarzwalds“ I. 1892 p . 135 , Vierordt : „ Ba

dische Geschichte" 1865 p. 105.

2) Killinger: „Die Zenten der Grafschaft Erbach". Differ

tation Straßburg 1912.

1) Herwagen : „ Die Lage der Bauern ... i . d . Tauber:

gegend". Differtation Heidelberg 1899. Württ. Jahrb. f.

Statistik 1886. Boſſert : „ Fränlisches Gemeinderecht “ . Württ .

Vierteljahreshefte z . Landesgeschichte 1894. Weller : „Die från.

2) Hohlhausen: „Von denen Gerechtsamen u. Pflichten

eines Obermärkers". 1757.

"

"

) Jmgram: Geschichte der Martgenossenschaft im unteren

Maingau". Dissertation Münster 1913. Buri : „ Behauptete

Vorrechte". Offenbach 1744. Fellner : Geschichte d. Frank

furter Stadtwalds". Diſſertation München 1895. K. Braun :

„Geschichte des Rheingauer Markwaldes“ . Vierteljahresſchrift

für Volkswirtsch. u . Kulturgesch. 1872. Zichst. f. Rechtige-

schichte. G. A. XXIV. H. Mayer: „Das sogenannte Rhein

gauer Landrechi".
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Noch ein fränkisches Gebiet ist zuerwähnen , Drenthe.

Hier hat sich die freie Mark immer erhalten, indem

die Bauern dem Eindringen der Grundherrschaft er=

folgreich widerstanden . Die Verhältnisse liegen hier

ähnlich, wie im benachbarten Friesland. Denn auch

dort hat die freie Mark, der allerdings meist der Wald

fehlt, langen Beſtand gehabt. 2)

Für das Gebiet, das den Alemannen nach ihrer

Unterwerfung durch Clodwig verblieb, ist zunächſt feſt-

zustellen, daß die Ausscheidung von Markwäldern in

vielen Teilen erst spät erfolgte. So führt Schotte mit

Recht darauf die Streitigkeiten zwischen St. Gallen

und den Gaubewohnern zurück. Im Berner Jura iſt

der Wald erst im 14. Jahrhundert ausgesondert wor-

den, auch in Unterwalden geschah dies erſt ſpåt, da

die schwache Bevölkerung keine Beschränkung der

Nuzungen nötig machte. In der Nordschweiz finden

sich seit Beginn der Nachrichten zahlreiche grundherr-

liche Marken neben freien, und zwar wiegen die nur

eine Gemeinde umfassenden Marken weitaus vor. Die|

spätere Entwicklung führte hier vorübergehend dazu ,

daß fast alle Marken grundherrlich waren. Doch fiel

meist das echte Eigentum am Gemeindeland der Dorf-

genossenschaft schließlich zu, obwohl die Grundherrlich-

feit weiter bestand, nur daß sie vom Adel an Städte

überging .

liegende Gemeinden gemeinſame Rechte besaßen , wäh= | bei den niedersächsischen Marken, die Erferen die wah-

rend näher liegende Orte die dazwischen befindlichen ren Eigentümer. ¹)

Wälder sich zu alleiniger Nukung angeeignet hatten.

Jm späteren Mittelalter herrscht in Hessen die ge-

mischte Mark, aber sie ist in vielen Fällen aus der

grundherrlichen, nicht aus der freien hervorgegangen.

Ob auf dem 531 den Thüringern von den Franken

entrissenen Eichsfeld große freie Marken bestanden, ist

troß der Ausführungen von J. Müller fraglich. Viel

mehr laffen die sorgfältigen Aufzeichnungen von Win-

zingenroda-Knorr's erkennen , daß meist alter Reichs-

besig vorliegt, so für den großen Waldbestand um

Mühlhausen : Forst, Herzogswald, Hart, Mühlhauser

Stadtwald und Steinerwald, weiter für den Fürsten

hagen einſchließlich Heiligenstädter Forst, den Grafe-

forst bei Holungen, den Wald zwischen Ammern und

Faulungen. Auch für das Segel bei Holungen und |

den Hainich ist alter Reichsbesit wahrscheinlich. Am

ersten wäre der Höheberg Odinsberg bei Han-

stein als altfreie Mark anzusprechen. Aber auch hier

find die Orte überwiegend jungen Alters , also wohl

grundherrlichen Ursprungs . Ebenso spricht für grund

herrliches Eigentum am Walehagen , was bei der

Gründung des Klosters Gerode 1124 gesagt wird :

villae quaedam novalium Hildenhagen, Immendal,

Juzenbach, Haselbach, Solebach, Walehagon quo-

que usque ad Wizzanbrunnon, qui cives termi-

num habent in silva S. Michaelis tantum, quan-

tum iactus securis comprehenderit. Die Dörfer

haben also lediglich ein Nuzungsrecht als Anrainer

in einem noch nach vorfränkischer Weise durch Beil

wurf begrenztem Streifen. Auch für Nordthüringen

ist das Vorkommen von ursprünglich freien Wald-

marken, nach dem was Schlüter über die Besiede

lungsgeschichte mitteilt, wenig wahrscheinlich.

halten Meyer und Rackwiß die Marken des Helmegaus

für älter als den Reichsbesit . Doch ist ihre Beweis-

führung nicht zwingend . Der Siebengemeindewald

1341 „das Holz aller Dörfer gemeyn " -, an dem

12 Gemeinden teilhatten , ist nach der Tradition

Schenkung einer fürstlichen Person. Von diesen Ge-

meinden waren Berga, Görsbach und Vorrieth 802

mit ihrer ganzen Flur Königsgut, Bösenroda und

Timmenroda sind junge Gründungen . Von den Orten

der Windehauser Markgenossenschaft waren Winde-

hausen, das später zwei Drittel der Rechte besaß,

Grumbach, der Sig des Markoogtes , und 9 andere

ebenfalls 802 mit den ganzen Gemarkungen Königs-

gut. Vom Gibichenhagen ist der mittlere Teil immer

Reichsgut bezw . landesherrliches Eigentum geblieben.

Nur für die Mark von Questenberg fehlen ähnliche

Anhaltspunkte. In dem an der sächsischen Grenze

gelegenen Heffenwald waren nach Varrentrapp , wie

Zwar

-

Im

Im Berner Jura hat der Bischof von Basel früh

das Waldeigentum beansprucht und dann auch gegen

die nuhungsberechtigten Gemeinden behauptet.

Berner Oberland bildeten im späteren Mittelalter

Oberhasli, Urseren und Entlibuch geschloffene Genossen-

schaften, denen auch ein Teil der Waldungen gehörte.

Da aber die Stadt Bern als Landesherr den übrigen

Wald beanspruchte, bleibt die Frage nach den ur-

sprünglichen Rechtsverhältnissen offen . Dagegen war

das Grindelbacher Tal durchaus grundherrlich. Das

Gleiche gilt von Engelberg und Einsiedeln . Am in-

teressantesten sind die Verhältnisse in den drei Urkan-

tonen, von denen Schwyz oft als Vorbild einer großen

freien Mark bezeichnet worden ist. Auch Wyß neigt

in seiner sorgfältigen Untersuchung über die schweize=

1) Varrentrapp : „Rechtsgeschichte und Recht der gemeinen

Marken in Heſſen“ . Teil I. Marburg 1909. Schazmann,

Diss. iuridica „De iure communitatum . . ." Göttingen 1746.

Forschungen z. Thür.•ſächſ. Geſchichte II 1911. Joh. Müller :

Frankenkolonisation auf dem Eichsfeld ". v. Winzingeroda-

Knorr: Die Wüstungen des Eichsfeld". Halle 1908. D.

"1

Schlüter : „Die Siedelungen im nordöstlichen Thüringen “ .

Meyer u. Radwis : „ Der Helmėgau“.

Berlin 1903. Mitteil. d . V. f. Erdkunde. Halle 1888/90.

2) Fall: „ Das Eigentum an Grund u. Boden in Drenthe"

Dissertation Würzburg 1914. Rachfahl a. a. D.L

6*
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rischen Landgemeinden dieſer Anschauung zu , da die

Schwyzer schon vor der Loslösung von Habsburg

Eigentum an der gemeinsamen Mark besaßen und

freie Grundeigentümer den Kern der Gemeinde bildeten .

Doch waren sie nach Schweizer schlechter gestellt als die

Freien anderer Gebiete. Während diese sich ihren

Amtmann selber wählen durften , empfingen ihn die

Schwyzer von der Herrschaft und mußten „sich noch

glücklich preiſen, wenn ihnen einmal versprochen wird ,

daß kein Unfreier oder Fremder ernannt werden soll".

Der Vogt nahm an der Ausübung der Gemeinde-

rechte teil, unter seiner Autorität werden die Be-

ſchlüſſe gefaßt, ſeine wenigstens stillschweigende Zu-

stimmung ist mit erforderlich , er bezieht einen Teil

der Bußen" (Wyß) . Erst die Befreiung von der Vogtei

beseitigte dieſe Rechte, die ich als die lezten Reſte der

Grundherrlichkeit ansehe , sie beendete eine Entwicke-

lung, die mit der Niederlassung freier Männer im

Bereich des Königsgutes und der Ausübung von

Nuzungen an einem Wald begonnen hatte, von dem

ursprünglich galt, was eine Urkunde Heinrichs II . 1008

über das angrenzende, bald auch von den Schwyzern

zur Hälfte an sich geriffene Einsiedler Gebiet sagt :

silva invia et inculta et ob hoc nostrae proprie.

tati deputata. Die urspüngliche Wertlosigkeit der

Waldnuzungen, die Entlegenheit des Gebietes, die

Schwäche der Zentralgewalt mögen die Ausdehnung der

Nuzungsrechte gefördert haben. In Uri bestanden

vor der Befreiung mehrere große Grundherrschaften,

obwohl Wald und Allmende wahrscheinlich dem ganzen

Tal gemeinsam waren. Dagegen waren diese in

Unterwalden unter die Gemeinden geteilt, die 3. T.

grundherrlich waren . Das Gleiche gilt für Appenzell ,

Glarus, Zug, Graubünden und Wallis .

Altgrundherrliche Marken sind die Bischofshöri um

Konstanz und die Allmende der Baar, die den Ost-

abfall des Schwarzwaldes und das vorgelagerte Riet

umfaßte. Denn die Genoffen konnten die Anlage von

Klöstern und Städten auf der Allmende durch die

Herrengeschlechter nicht hindern und erhielten selbst von

dieſen ihre Einzelallmenden aus der Gesamtmark zu-

gewiesen. Auch im eigentlichen Schwarzwald sind

grundherrliche Marken häufig. Hierher gehören die

¹) Münſt. Beiträge z. Geschichtsforschung XVII 1908,

Schotte : Studien 3. Geschichte d. westf. Mark". Gierde:

Deutschrechtliche Untersuchungen 74 1905, Rennefahrt : „ Die

Allmend im Berner Jura". Zichft. f. schweiz. Recht I 1852,

Whß: „Die Schweiz. Landgemeinden“, ebenda X. 1862. Heuß-

ler : „ Die Rechtsverhältnisse am Gemeindeland in Unterwalden".

Staats- u . sozialwiss. Forschungen 2. 1879. A. v. Miaskowski :

„ Die schweiz. Allmend usw.". Jahrbuch f. schweiz . Geschichte

X 1885. 7. P. Schweizer : ,,Die Freiheit der Schwyzer“. Der

Geschichtsfreund 43. 188. D. Ringholz : „ Geschichte d. fürst-

Benediktinerstiftes U. L. F. z. Einsiedeln ...“

|

|

|

| Gengenbacher Mark und die später reichsfreien Täler

bei Zell-Harmersbach, denn diese haben ihre Reichs-

freiheit erst spät erworben, weiter die Dornstetter Mark

trotz des ausgedehnten Jagdrechtes der Eingeſeſſenen .

Waren doch von dieſem nicht nur Rotwild sondern

auch Rehe ausgeschloffen und mußten von den ſchäd-

lichen Tieren Teile als Anerkennung des Herrſchafts-

rechtes eingeliefert werden. Vor allem aber war für

Holz- und Weidenuzung eine Haferabgabe zu leiſten.

Schwieriger sind die Verhältnisse in der Rheinebene

und den Vorbergen zu beurteilen. Die Sasbacher,

Bühler, Steinbacher, die große Korker und die Ulm-

Lichtenauer Mark waren wohl frei . Nicht ſo ſicher

ist dies für die große Kinzigdorfer Mark, die schon

früh in einen Verband um Ortenberg und einen

andern um Griesheim zerfiel . Denn der alte Offen-

burger Stadtwald war , wie Gothein gezeigt hat,

Reichslehen, ebenso der Gotteshauswald , an dem die

Gemeinden des Griesheimer Verbands die Nuzung,

Kloster Gengenbach aber das Eigentum besaß. In

der Ortenberger Mark wurde Offenburg Martherr.

Offen bleibt die Frage nach dem ursprünglichen Eigen-

tum für die Marken des vorderen Rench- und des

Durbachtals, die Ulmhardt, Hardtwald und Moos-

waldgenossenschaft . In der schwäbischen Alb ist nach

Weller die Münsinger Gemeinmark der Hartorte eine

altfreie Hundertſchaftsmark und ebenso im Allgău der

Zwölfpfarrwald nach Baumann der Reſt einer solchen.

Frei waren auch , wie Haff ausführt , verschiedene

Marken des ostalemannischen Gebirgslandes , so die von

Pfronten und jene von Nesselwangen , denn obwohl

Wildbann und Obrigkeit 1059 an Augsburg fielen,

wurde das Eigentum nie bestritten. ¹)

Aus dem Gebiet des bayrischen Stammes ist wenig

über Markgenossenschaften überliefert, während Privat-

wald bereits in der lex Bajuvariorum erwähnt wird

und eine Fülle von Grundherrschaften uns in den

Schenkungsurkunden der Agilulfingerzeit entgegentritt.

Auch spricht die Kleinheit der meisten Gemarkungen

gegen die Annahme, daß früher umfangreiche freie

Markgenossenschaften in größerer Zahl vorkamen. Im

Egerland überwog stets der grundherrliche Besiz, in

Oesterreich o . d . E. ist nach Kryspin „auch gemeinsames

Eigentum der Anrainer am Wald überliefert". In

entlegeneren Teilen der bayriſchen Alpen ist die Rege-

lung der Eigentumsverhältnisse vielfach erst im 17. und

"

1) Gothein a. a. D. Trenkle: ,,Der Korfer Waldbrief v.

1476". Karlsruhe 1880. E. Weiß : Die Gemeinde u. Ge

markungsverhältniſſe des bad . Rebortes Durlach. Diſſertation

Heidelberg 1910. Viertelfahresh . zur Landesgeſch . Württem-

bergs VII 1898. Weller: „ Die Besiedelung d . Alemannen

landes". Baumann : „ Geſchichte d. Allgäu“. Kempten p . 126.

R. Haff: Gesch. e. ostalemann. Gemeindelandverfassung. Dif

ſertation Würzburg 1902, ſowie die Weistümer bei Grimm.

"
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18. Jahrhundert erfolgt, der Wald wurde meist stark

mit Rechten belastetes Staatseigentum . Ebenso war

nach Wopfner in Tirol das Eigentum an den All-

menden im 11. Jahrhundert noch ungeregelt, im 13 .

das Allmendregal der Landesherren durchgeführt, das

sich mit unter dem Einfluß des Bergbaus und seines

großen Holzbedarfes zu Eigentum im Sinn des

römischen Rechtes verdichtete" . Selbst in den Hof-

marken anderer Grundherren drang dieser Anspruch

durch. Nach ihren Weistümern möchte man Dorf

und Au Deştal, Schluders, Carein und Steinegg für

vielleicht altfreie Marken halten, jedenfalls war deren

Verbreitung im ganzen Bereich des bayrischen Stam

mes gering. ')

Ueber die niedersächsischen Marken besteht eine an=

sehnliche Literatur. 2) Während Haff ihr Bestehen

schon im 8. Jahrhundert verficht und nicht freie Mar-

kennugung, sondern einen Kreis alleinberechtigter Hufen-

befizer annimmt, worin er mit Schaumann und Lappe

übereinstimmt, hält Schotte für sicher , daß bis zum

Ende der Karolingerzeit von Markgenoffenſchaften nicht

geredet werden kann, sondern nur von einer gemein-

schaftlichen Nuzung an dem zwischen den Siedelungen

liegenden Oedland. Vermittelnd gibt Varrentrapp zu ,

daß zwar keine Markgenossenschaften im späteren Sinn,

aber doch genossenschaftliche Verbände irgend einer Art

bestanden. Ich möchte mich dem anschließen . Denn

was Seiberg mitteilt über die Entwicklung der Rechte

am Arnsbergerwald mit seinen 4 Haupt- und 19

Untermarken, zwischen denen Sonderwaldungen des

Reichs , später der Landesherren lagen, wobei doch noch

den Herren Mastvorrechte in den Marken zukamen,

"

¹) Studien u. Darstellungen a. d . G. d . Geschichte 1903.

Fastlinger: ,,Die wirtsch. Bedeutung usw." Mitt. d. geogr .

Gesellschaft München 1906. Reindl : Dörfer u. Weiler in

Südbayern". Zentralbl. f. d. g. Forstw. 1918. Die erste

Forstordnung für Ejer" ebenda 1895, Kryspin: ,,Die Anfänge

d. öster. Forstgeschichte". Schwavpach : Forsts, Jagd und

Fischereipolitit“ 1895 p. 76. Forsch. z. in. Gesch. Oesterreichs

III, Wopfner : „ Das Allmendregal der Tiroler Landesfüiften".

"

2) Schotte a. a. O. Vierteljahrſch. f. Sozial- u. Wirt-

ſchaftsgeſch. VIII 1910. Haff: „Markgenoſſenſchaft u. Stadt-

gemeinde in Westfalen". Schaumann : „ Gesch. d. niedersächs.

Volkes". Göttingen 1839. Gierke : Unters. 3. d. Staats- u.

Rechtsgesch . 97. 1908. Lappe: Die Bauerschaften der Stadt

Gesede. Dieser : „Das Nordlüner Markenrecht". Beilage 3.

B. d. Progymnasiums Lünen und „Die Bauerschaften und

Huden der Stadt Salzkotten" in Beperle, Deutschrechtliche

Untersuchungen VII 1912. Philippi : „Die Erbegen i. d . ſächſ.-

weftf. Markgenossenschaft". Dissertation Münster 1914. Seis

berg : Landes- und Rechtsgeschichte d. Herzogtum Westfalen".

1860/75 u. „ Quellen der westf. Geschichte". 1857 69. Grunert,

Forst Blätter. Suppl. I 1872. Seidensticker : ,, leber die ges

noffensch. Holzungsrechte . Dieser : Ueber den gesch. Ursprung

usw. d. Intereſſentenforsten". Peine 1853. Meyer v. Knonau :

Jahrb. d. Reichs unter Heinrich IV. II, 228 ff.

-

-

| läßt sich am besten erklären , wenn wir annehmen,

daß in altsächsischer Zeit solche Nutzungsverbände be=

standen, welche die näher liegenden Teile des Wild-

landes für sich allein beanspruchten und in denen die

Rechte wenigstens teilweise sest mit dem Hofbesig ver-

knüpft waren, während dazwischen noch ausgedehnte

herrenlose Gebiete lagen, die dann dem Könige zu=

fielen. Auf solche Gebiete bezieht sich wohl die Klage

der Sachsen gegen Heinrich IV : „ pupilla et advena

quivis indigenas prohibent silvis communibus

uti - pascua praeripiunt, abigunt armenta gre-

gesque heredes circumveniunt, vi praeda

tollunt" ; die auch Schotte als Beweis für das Vor-

dringen der Grundherrschaft geltend macht . Es war

die Auseinandersetzung des Königs , der, auf die från-

kische Rechtsanschauung geſtüßt, das Wildland als res

nullius in Anspruch nahm, mit den Erberen Bauern

und kleinen Grundherren die es zu ihrer bisher

nicht abgegrenzten Mark ziehen wollten , d . h . eine

Folge der angewachsenen Bevölkerung . Verſchärft mag

den Streit haben, daß wie Meyer-Knonau annimmt,

die Bauern während Heinrichs Unmündigkeit sich viel=

fach Rechte in Forsten angemaßt hatten, die früher

unbestritten dem Reich gehörten. Sie machten dabei

auch keinen Unterschied zwiſchen Reichsgut und Kirchen-

gut, wie der Bericht der vita S. Bennonis über die

Vorgänge bei Kloster Jburg zeigt : „circum manen-

tes rustici, quos hic commarchiones appellant,

porcos suos immittere glandesque saccis aspor-

tare et rem episcopi communi usui mancipare

coeperunt " .

-

―

Allgemein anerkannt ist, daß die Erberen, d . h . die

Besizer eines berechtigten Hoses, in der späteren Zeit

als die wahren Eigentümer der sächsischen freien Mark

zu betrachten sind . Aber hinter ihnen saßen schon

früh abhängige Leute, ursprünglich wohl Liten, später

auch Freie, die an der Marknuzung nur kraft des

Rechtes ihrer Schußherren teilnahmen. Aus diesen

freien Marken wurden im Laufe der Zeit grund-

herrliche , aber nicht etwa durch ein Herabsinken der

Erberen in Hörigkeit und Verlust des Eigentumsrechts

an einen Herrn, sondern dadurch, daß sie selbst zu

Grundherren wurden, die ihre Höfe durch Zinsbauern

bestellen ließen, und jenen dann die Marknukung ganz

oder teilweise übertrugen. Der Vorgang wurde be=

schleunigt durch die Loslösung des Markenrechts von

Grund und Boden, so daß es verkauft und verschenkt

werden konnte. Dadurch wurde auch die Vereinigung

der Erberenrechte in wenigen Händen ermöglicht. Für

manche Marken kann auch die Ansicht Schaumanns

zutreffen, daß nach Aufteilung der alten Nutzungs-

verbände, seiner Großmarken, der einzelne Erbere in

seinem Anteil die Nutzungsrechte seiner Hinterſaſſen

•
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daß die seine auf einer nur kurzen Verwaltungstätig=

keit beruht, die wohl ein Menschenalter hinter der

Gegenwart zurück liegt. Die meinige erstreckt sich über

die lezten 40 Jahre lückenlos bis auf den heutigen

Tag und ist in den verschiedensten Bezirken wie in

Stellungen und Tätigkeiten aller Art gewonnen. Alle

Schlüffe aus solchen Erfahrungen aber haben einen

mehr oder minder großen persönlichen Einschlag, kön-

nen daher eine allgemeine Giltigkeit nur in beschränk-

tem Maß beanspruchen.

organisierte. Also nicht ein Herabsinken der freien | Erfahrung. Der Herr Geheimrat gibt allerdings zu,

Mark in Abhängigkeit, sondern ein Aufsteigen der

freien Märker zur Grundherrlichkeit . Daneben gab

es auch in Niedersachsen schon früh Hofmarkgenoffen= |

ſchaften auf dem Besiz des Königs und der Großen-

Zusammenfassend läßt sich also sagen : das Be

ſtehen echter Markgenossenschaften in der Urzeit und

insbesondere von Markwaldungen muß als offene

Frage betrachtet werden . In vielen Fällen haben sich

die Markgenossenschaften erst in und nach der Karo-

lingerzeit organisiert. Soweit die Ueberlieferung reicht,

gab es neben freien Marken auch grundherrliche und

zwar in verhältnismäßig großer Zahl, vielleicht waren

sie immer in der Mehrzahl. Nicht nur die Umwand- rischem Weg, die Richtigkeit meiner Säße zu prüfen

lung von freien Marken in gemischte und grundherr-

liche, sondern auch die umgekehrte Entwicklung kam

vor. Diese erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß vom

12. bis 14. Jahrhundert die alten Grundherrschaften

in vielen Gebieten aufgelöst waren in selbständige zins-

tragende Bauernwirtschaften und die Lage des Bauern=

standes wirtschaftlich günstig war.

Nochmals Gedanken über Vereinfachung und

Einsparung in der Badischen Forst- und

Domänenverwaltung.

(Von Forftrat Könige, Heidelberg.)

Herr Geheimer Forstrat Dr. Wimmenauer war

so freundlich meinem Aufsatz im Oktoberhest 1916 ein

Geleitwort hinzuzufügen, das zur Besprechung auf

fordert und diese alsbald einleitet.

Er berührt dabei die wichtigsten, grundlegenden

Punkte, die einer möglichst vielseitigen und eingehenden

Untersuchung wohl wert sind . Es sind folgende

Fragen:

1. Wird die Leistungsfähigkeit des Betriebsleiters

erft durch Zuteilung eines fachlich besonders ausge-

bildeten Gehilfen aus der Klasse der mittleren oder

Unterbeamten auf ihre ganze Höhe gehoben ?

2. Ist das von mir angenommene Verhältnis der

Leistungsbeanspruchung zwischen Vollbetrieb und Be-

försterung wie 1½ zu 1 der Wirklichkeit entsprechend ?

3. Kann die Größe eines neuzeitlich mustermäßig

ausgestatteten Forstamtes im Durchschnitt auf 4000 Vbha

bemessen werden , ohne daß dadurch die Gründlichkeit

des Betriebs leidet ?

4. Genügen für Baden 80 solcher Forstämter,

wenn diesen auch die Verwaltung sämtlicher Kameral

domänen überwiesen wird?

Der Herr Geheimrat stellt die Richtigkeit meiner

Ausführungen auf Grund seiner eigenen Erfahrungen

in Frage.

Hier steht Ansicht gegen Ansicht, Erfahrung gegen

Ich habe daher den Versuch gemacht aus den be-

stehenden Verhältnissen heraus, möglichst auf rechne-

und soweit möglich für jedermann prüfbar zu beweiſen .

Das Ergebnis lege ich der Öffentlichkeit vor.

I. Gehilfenfrage.

Der Herr Geheimrat versichert, daß er seiner Zeit

die Beschäftigung mit untergeordneten (subalternen)

Arbeiten nicht unangenehm empfunden habe. Für

jene Zeit wird das zutreffen, es waren die Zeiten des

forstlichen Paradieses . Der Apfel der Erkenntnis hing

noch reifend am Baum. Die Schlange der Wiſſen=

schaft hatte sich noch nicht im schillernden Kleid heutiger

Forsteinrichtung und Statistik genaht. Inzwischen aber

hat der Förster längst vom Baum der Erkenntnis

genascht und ist, als schuldig geworden, vom Erzengel

Gabriel mit dem im Feuer der 150 Sortimente, der so-

zialen Gefeßgebung und ähnlicher unvermeidlicher Fort-

schritte entflammten Schwert aus diesem Paradies

vertrieben werden. Seitdem schreibt er nicht mehr zur

Erholung, sondern im Schweiße seines Angesichts. Hier

handelt es sich aber nicht darum, ob der Ober-

förster die Besorgung solchen Kleinkrams mehr oder

minder lästig empfindet,minder lästig empfindet, als vielmehr darum, ob

die Kraft eines hochschul-gebildeten Oberbeamen bei

einer solchen Tätigkeit auch wirtſchaftlich voll ausge-

nuzt wird.

Wer dies bejaht und in dem Oberförster den

Alleinbeamten für alle mit der Betriebsleitung ver

| bundenen Arbeiten, auch jener niederer Natur erblickt,

der muß folgerichtig zu dem Schluß kommen, daß

kleine Forstbezirke die Grundlage der Dienſtein-

richtung sein müssen. Meines Wissens ist allerdings

noch kein Vertreter der Wissenschaft der Gehilfenfrage

näher getreten und auch Herr Professor Bühler hat

fie in seinen Untersuchungen über die zweckmäßige

Größe der Forstbezirke nicht berührt. Alle größeren

Forstverwaltungen aber und alle Verwaltungsbeamten,

die sich in den Fachzeitschriften darüber geäußert haben,

erkennen die Notwendigkeit des „Forstgehilfen “ im Be-

zirksdienst unbedingt an . Seine Einführung ist, wie
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in Preußen und Bayern, schon durchgeführt, teils wird

fie erstrebt. Das einzige, namentlich in den kleineren

Staaten mit eigenen Forstlehranstalten schwer zu über:

windende Hemmnis ist die Ueberzahl der vorhandenen

Affefforen und das Lebensbedürfnis dieser Anstalten.

II. Das Vollbetriebs hektar.

(Vbha.)

Hier wie in den folgenden Punkten beschränke ich

mich grundsäglich auf die badischen Verhältniffe, weil

Forstämter

| ich diese allein voll übersehen und beurteilen kann, wie

auch meine Ausführungen in dem ersten Aufsat sich

vorweg auf dieſes Land beziehen .

Teilt man die Badischen Forstbezirke in solche von

über und solche von unter Mittelgröße und teilt man jede

der beiden Gruppen (nach dem Badiſchen Geſchäfts-

kalender 1913) in solche mit und solche ohne ständigen

II . Beamten oder Aſſeſſor, und zieht man aus der

Gruppe der größeren Aemter jene mit ausschließlich

Gemeindewaldungen heraus, so ergibt sich folgendes

Bild I.

Gesamtwaldfläche Waldfläche eines Amtes

Gruppe

1. Ueber Mittelgröße

(über 3600 ha)

Bahl
Domänen Gemeinde zusammen Domänen Gemeinde zusammen

ha ha ha ha % ha % ha Vbha

a) mit ſtändigem Aſſeſſor .
11 25437 21 771 47 208 2813 54 1979 46 4292 3622

b) mit zeitweisem Assessor oder

ohne Assessor ..
38 36 720 122 413 159 133 967 23 3221 77 4188 3141

zusammen

a gegen b

49 62 157 144184 206 341 1268 30 2943 70 4211 3230

+ 1346 +31 - 1242 -31 + 104 +481

2. Unter Mittelgröße

a) mit ständigem Assessor .

b) ohne Assessor

zusammen

42

7
2
3

10244 11 509 21 753 1464 47 1644 53 3106 2560

21 799 103 707 125 506 519 18 2469 82

3
2 2988 2165

49 32 043 115 216 147 259 654

2
2

22 2351 78 3 05 2221

a gegen b + 945 +29 -828 -29 +118 +395

-3. Ueber Mittelgröße

mit rein Gemeindewald

(Auszug aus 1)

a) mit ständigem Assessor .

b) mit zeitweisem Assessor . .

c) ohne Aſſeſſor

5

1
1
0

1
0

5

zusammen

gegen 1b

10

1
I

-

24072 24 072

1

4816 4816 3201

20 993 20 993 - 4198 4198 2799

45 065 45 065 4506 4506 3004

+818 - 187

Die Aemter unter la und 2a haben ständige Gegebend ist, sondern das Verhältnis, wie die Domänen-

hilfen aus der Zahl der Oberbeamten oder Assessoren, waldungen an der Gesamtgröße beteiligt sind .

jene unter 1b und 3b vielfach solche Aushilfe zeit-

weise in der Hauptgeschäftszeit, etwa je 6 Monate,

jene unter 2b und 3c haben Dienstaushilfe nur in

Erkrankungsfällen des Vorstandes .

Es fällt sofort in die Augen, daß für die Ge-

hilfenzuteilung nicht die zahlenmäßige Größe ausschlag-

Nimmt man an, daß die Leistungsfähigkeit eines

Amtes durch Zuteilung eines ständigen Hilfsoberbe=

amten um 1/3, durch Zuteilung eines solchen für 1/2

Jahr um 1/6 gesteigert wird gewiß eine recht mäßige

Einschätzung der Hilfsleistung -, so muß die wirkliche

Leiſtung der Aemter 1a um 1/6 höher sein als die

--
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der Aemter 1b, und jene der Aemter 2a um 1/3 waltungsarbeitsbeanspruchung in Forst- und Wiesen

höher als die der Aemter 2b. Segt man ferner die betrieb verhältnisgleich ſind .

Arbeitsinanspruchnahme des ha: Domänenwald = d,

Gemeindewald g, so ergeben sich folgende Gleich

ungen:

=

aus Gruppe 1.

7 (967d3221g)

6
= 2313d + 1979g, woraus

g = 0,67 d .

aus Gruppe 2.

4 (519d2469g)

1464d 1644g, woraus

-
g 0,47d.

3

Nach dem von der Großh. Forst- und Domänen-

direktion in der Forststatistik gegebenen Schlüssel ist,

wie ich schon angegeben, g 0,43 d.
=

Ich selbst habe geschätzt g = 0,67d.

Hieraus darf wohl angenommen werden, daß meine

Schätzung der vergleichsmäßigen Beanspruchung durch

den Gemeindewald eher zu hoch als zu nieder ist.

Zur Vervollständigung und als Grundlage für

meine weiteren Ausführungen habe ich auch versucht

die vergleichsmäßige Arbeitsinanspruchnahme (den

Arbeitswert) der selbstbewirtschafteten Wiesen rechnerisch

fest zu stellen. Dies ist nur möglich in der Annahme,

daß sachlicher Bewirtschaftungsaufwand und Ver-

Landesgegend

F
o
r
s
t
ä
m
t
e
r

G
e
m
e
i
n
d
e
n

Der Unterhaltungsaufwand für Wiesen beträgt

nach dem Staatshaushalt 1914 (Seite 240 Spalte 1

meines Auffages) für 4360 ha 170 060 M., fomit

für 1 ha rund (einschließlich Düngung) 40 M., für

den ha Domånenwald (Forſtſtatiſtik 1914, Seite 145)

30 M. Beim Wald gehen ab durch Ausscheidung aller

Roften, die bei den Wiesen nicht berücksichtigt find,

6 M., bleiben zur Vergleichung 24 M.

Bezeichnet man den Arbeitswert der Wiesen mit

w, so ergibt sich folgende Gleichung :

W

40d

24

=
1,67 d

Ein ha Wiese wird somit an Arbeitsbeanspruchung

höchstens die Bedeutung von 2 Vbha Wald haben.

III. Genügen 80 Forstämter für Baden?

Zur rechnerischen Untersuchung ist zunächst das

Forstamt Forbach II auszuſcheiden , da es Gemeinheits-

waldungen einer Genossenschaft und des Staates ver:

waltet, wegen besonderer Verhältnisse untrennbar ist

und besondere Einrichtungen hat.

Nach Ausscheidung dieses Amtes und seiner Fläche

ergibt sich folgendens

Bild II über den jezigen Stand :

Waldflächen

ä
r
a
r

.W
i
e
s
e
n

i
m

S
e
l
b
s
t
b
e
t
r
i
e
b

Auf ein Forstamt kommen

Ge=

Wald

mein zusammen

den

Gemein

den

m
i
t

j
e

B
a
h
l

W
a
l
b

Do= Ge-

zusammen Do=

mänen meinden mänen

Zahl ha ha ha Vbha haa ha ha Vtha

1. Bodensee 8 252 5 314 19 624 24 938 18 397 584 664 2 453 3 117 2 299 31 79

2. Donau 4 88 1891

3. Schwarzwald

4. Oberes Rheintal .

5. Unteres Rheintal . .

6. Bauland .

2
2
3 366 44 726

24 453 19 815 65 922

16 215

70 583 115 309

85 737

18 106 12 701 31 473 4054 4 527 3 176 22 181

91 781 754 1 397 2 205 3 602 2868 11 200

7 61 13 228 12 455 25 683•

63 763 1 736

21 531 1 147

826 2 745 3572 2 657 19 144

1 890 1779 3 669 3 076 9 197

13 261

7. Odenwald 10 182

3 266

5 971

40 143 43 409 30 028 86 251 3088 3339 2310 20 15

34 505 40 476 28 975 19 597 3405 4047 2 897 18 190

98 1 663

Vbha . •

91 211 259 447 353 658 267 176 4 360

94 211 172 965 267 176 8 720

961

961

2 648 3 609 2726 17 156

1765 2 726

275 896

Ermäßigt man die Zahl der Forståmter von 98

auf 79 Normalforståmter und teilt die Betriebsgegen-

stände unter Einhaltung der Grenzen der Landes-

gegenden unter die neuen Aemter auf, ſo bietet ſich

folgendes

1
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Landesgegend Wie-

Wald

sen

Do-

mänen

Vbha

Bew. Fläche

Bild III .

Stand bei 79 Normalforſtåmtern .

A
n
z
a
h
l

d.A
e
m
t
e
r

Auf 1 Amt Vbha

Wald

W
i
e
s
e
n

i
m

G
a
n
z
e
n

Auf 1 Amt wirkl. Fläche

Wald

Ge Ge-

mein-
zusam Do-

mein-
zusam

men mänen men
den den

W
i
e
s
e
n

i
m
G
a
n
z
e
n

G
e
m
e
i
n
d
e
n

A
u
f

1A
m
t

1. Bodensee 18 397 1 168 в 886 2180 3 066 194 3 260 886 3 270 4156

2. Donau 12 701 68 3 630 3 603 4233 22 4 255

3. Schwarzwald 91 781 1 508 27 1 657 1743 3 400

4. Oberes Rheintal . 63 793 3 472 20

56

991 2 198 3 189 173

3956

3 362

630 5 405 6035

1 657 2614 4 271

991 3 294 4 285

97 4 253

11 6046

2
2
342

29

28 4 299 14

87 4372 22

5. Unteres Rheintal . 21 531 2 294 6 2 205 1 389 3 594 392

6. Bauland .

7. Odenwald

30 028 172 8 408 3 345 3 753 21.

28 975 38 9 663 3 556 3 219 4

3 986 2 205 2076 4 281 191 4 472

8774 408 5 002 5 410 11 5 421

3 223 063 3834 4 497

10

33

2 4 499

2
0

20

zusammen 267 176 8 720 79 1 193 2 189 3 382 113 3 495 1 193 3 284 4 477 55 4 532 21

Hiernach würde die mittlere Bezirksgröße nur bei

oz 2 Donaugegend die Zahl von 4000 Vbha etwas

überschreiten, sonst aber zwischen 3223 und 3986 Vbha

schwanken und im Mittel des ganzen Landes rund

3500 Vbha betragen. Diese Größe bleibt um 500

Vbha hinter der eines Musterforstamtes" zurück."

Reiht man dieſes „ Badische Musterforstamt " in

die Uebersicht auf Seite 245, Spalte 1 ein, so ergibt

sich folgendes

Bild IV.

Durchschnittsgröße der Forstbezirke.

Elsaß-Lothringen .

Preußen

Normal

• . • 4500 Vbha

4300

4000

"

Baden Musterforstamt" 3500

•Bayern

Baden jezt .

"

• 3140 "

2700

Dazu sei bemerkt, daß Preußen wie Bayern fortwäh=

rend Forstämter aufheben und die belassenen vergrößern.

IV. Wie wird sich der Geschäftsbetrieb

beim Normalforstamt gegenüber jenem

bei den derzeitigen Aemtern gestalten ?

Darüber, wie der Jahresbetrieb bei einem Forstamt

der jezigen Diensteinrichtung verläuft, bestehen teils in

den Tagebüchern für auswärtige Geschäfte ziemlich ge=

naue Aufzeichnungen, teils weiß jeder Geschäftskundige,

der gewohnt ist sich ungeschminkte Rechenschaft über das

Maß seiner Arbeitsleistung zu geben, an Hand seiner

Aufzeichnungen, wie seine Jahresarbeit sich einteilt.

Nach meinen eigenen Erfahrungen und Aufzeich-

nungen wie nach dem, was mir aus den Aufzeich=

1917

nungen anderer Amtsgenossen bekannt geworden ist ,

habe ich eine Geschäftseinteilung aufgestellt .

Unterstellt man, daß dem fünftigen Musterforst=

amt sowohl Kraftwagen wie eine mit allen Hilfs =

mitteln der Neuzeit ausgestattete Kanzlei zur Ver=

fügung stehen muß, so ergibt sich aus Tatsachen ,

Erfahrungen und Vergleichen folgendes

Bild V (Fortsetzung folgende Seite) .

2. Assessoren.

A. Jeziges Verhältnis ; Betriebsfläche

267176 Vbha.

Stand : 47 Amtmänner und Assessoren .

a . Außendienst : 1 Affeffor 120 Geschäfte zu je

6 Stunden reiner Arbeit gibt zusammen 720 Stunden

und für 47 Assessoren 33 840 Stunden.

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha, jährlich somit

13 Stunden.

b. Innendienst : 1 Affeffor 150 Arbeitstage zu je

8 Stunden 1200 Stunden ; für 47 Assessoren

56400 Stunden.

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha jährlich somit

21 Stunden.

B. Verhältnis bei 79 Normalforst =

åmtern und einer Betriebsfläche von 275 896 Vbha.

Stand : 20 Amtmänner und Aſſeſſoren .

Geschäftseinteilung wie bei A.

a. Außendienst : 20 Assessoren zu 720 Stunden

14400 Stunden.

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha jährlich somit

5 Stunden.

=

b. Innendienst: 20 Assessoren zu 1200 Stunden

24 000 Stunden.

7
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OZ

Bild V. Jahresgeschäftseinteilung beim Forstamt.

1. Dienstvorstand..

Gegenstand

1
2
8

Betriebsfläche .

2 Sonn- und Feiertage

Urlaub, Krankheit uſw.

4
Außendienst •

5
Innendienst

a) Außendienst

6

7

Mittlere Entfernung der Geschäftsorte

vom Dienstsig

Beförderungsmittel .

8
dessen Geschwindigkeit .

9
Zeitdauer für ein Geschäft

10

11

Zeitdauer für den Weg'

Reine Arbeitszeit

12
Reine Arbeitszeit im Jahr

13

jezt Norm. Amt

Maßeinheit

kl. Amt

ohne Assess.

gr. Amt

mit ständ.

Aſſeſſ
or

bei 79

Stellen

mit 4000

Vbha

Vbha 2165 3622 3500 4000

Tage
65 65 65 65

60 60 60 60"

140 150 150 150"

100 90 90 90
"

km 10 15 15 18

Art Pferdeführwerk Kraftwagen

Stund. km 10 10 35 35

Stunden 6 8 8 8

2 3 1 1
"!

4 5 7 7
"!

560 750 1050 1050
"I

20 21 30 26

23

Arbeitswidmung auf 100 Vbha

im Mittel

b. Innendienst

14
Je Arbeitstag

15 Im Jahr .

16 Arbeitswidmung auf 100 Vbha

im Mittel

8 8 8 8
"

800 720 720 720"

37 20 21 18
"

28

(Fortsetzung 3. 2 auf voriger Seite. )

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha jährlich somit

9 Stunden.

3. Forstgehilfen (Schreibforstwarte) .

A. Jeßiges Verhältnis : Betriebsfläche

267 176 Vbha.

Stand: 20 Schreibforstwarte.

a. Außendienst : Keine Verwendung.

b. Innendienst : Ein Schreibforstwart 280 Lage

zu 8 Arbeitsstunden 2240 Stunden, 20 Forstwarte

44 800 Stunden.

=

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha jährlich somit

17 Stunden.

B. Verhältnis bei 79 Normalforst-

å mtern und einer Betriebsfläche von 275896 Vbha.

Stand: 79 Forstgehilfen.

a. Außendienst : 1 Gehilfe 100 Tage zu je 6

reinen Arbeitsstunden 600 Stunden, 79 Gehilfen
=

47 400 Stuuden.

Arbeitswidmung auf je 100 Vbha jährlich somit

17 Stunden.

b. Innendienst : 1 Gehilfe 180

1440 Stunden, 79 Gehilsen

Arbeitswidmung auf je 100

=

Tage zu 8 Stunden

113 760 Stunden.113 760 Stunden.

Vbha 41 Stunden.

(Fortschung Bild VI nächste Seite. )

Hiernach wird beim „ Badischen Musterforstamt"

dem jezigen gegenüber die Arbeitswidmung für die

Flächeneinheit sowohl im Außen- wie im Innendienſt

sich nicht unwesentlich im ganzen um 10% -

erhöhen, zugleich auch in einem der Leistungsfähigkeit

der verschiedenen Beamtengruppen angemessenerem Ver-

hältnis vollziehen.

-

Aber auch bei dem Musterforstamt von 4000

Vbha ist noch eine Verstärkung der Arbeitswidmung

von im ganzen 4 % nachzuweiſen.

Bei den Schätzungen von Zeit, Weg usw. ist troz

aller rechnerischen Grundlagen der persönliche Einschlag

selbstverständlich nicht völlig auszuschließen. Die mög-

lichen Fehlergrenzen sind aber so gelegen, daß auch

bei einer anderen Veranschlagung im einzelnen das

vergleichsmäßige Endergebnis sich keinenfalls zu Un-

gunsten des Musterforstamtes verschieben kann. Eher

dürfte das Gegenteil eintreten .

Es sei nur darauf hingewiesen, daß der Kraft-

wagen einfach als Ersatz für den Pferdewagen einge-

stellt wurde, in Wirklichkeit ist seine Verwendung eine

gänzlich andere, tiefergreifende. Sie wird die Beweg

lichkeit und Leistungsfähigkeit des Betriebsleiters ganz

außerordentlich erhöhen, indem sie die Hemmnisse von
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Be-

zirks-
Außendienst

Bild VI. Gesamtübersicht der Arbeitswidmung.

Arbeitsstunden auf 100 Vbha Verhältn. Beteiligung

Aeuß. Dienst InnendienstInnendienst

größe
i. 6 .

Vor. As. G. zus. Vor . As. | G. zus.
Vbha

V. Us. G. V. Af. G.

%%% %%%

1. Jeziges Verhältnis
2700 -

2 Bad. Muster-Amt . 3500 30 5

3. Allgemeines Muster-Umt 4000 26

1
5
9

23 13 36 28 21 17 66 102 64 36

T

- 43 31 26

17 52 21 9 41 71 123༤

3
5
8

58 9 33 30 12 58

4 15 45 18

་

7 36 61 106

35

40
v . B. 2)

3. 2 gegen 1 + 800 7

3. 3 gegen 1 + 1300 3

- 8

17 16

15

7 12

1
2 24 5 11 - - 83

c
o

1
2
/
2
0

8
8
8
8
1

-

6 27 - 13 29

1
2
8
3

3
232

9 - - 19 -

9 - ― 10 14

1

- 5

(Fortsetzung vorige Seite Sp . 2.)

Zeit und Raum auf ein Mindestmaß zurückdrängt,

von dem man früher keine Ahnung hatte.

An

Ebenso ist die Bedeutung der gegenwärtigen Hilfs.

mittel für den Innendienst, wie Fernsprecher, Schreib-

maschine und dergl. nicht in Rechnung gezogen.

dieſe Umstände aber geben der Arbeitsstunde des Zu-

kunftsforſtamtes einen ganz wesentlich erhöhten Arbeits

wert gegenüber der jetzigen.

Ich glaube, ſoweit dies irgend auf den vorhandenen

Grundlagen möglich ist, den Nachweis erbracht zu

haben, daß Baden mit 79 bzw. 80 Forstämtern auch

unter Zuteilung sämtlicher Kameraldomänen nicht nur

auskommen kann, sondern daß bei dieſer Umordnung

neben wesentlichen Ersparungen und Vereinfachungen

darüber hinaus auch eine Steigerung der Bewirt.

schaftungstätigkeit erzielt werden kann.

Aber auch das scheint mir erwiesen, daß das

Musteramt mit 4000 Vbha die derzeitigen Forſtämter

im Durchschnitt an vergleichsmäßiger Leiſtungsfähigkeit

eher übertreffen als hinter ihnen zurückbleiben wird .

Ich danke dem Herrn Geheimrat Wimmenauer,

daß er mich durch sein Geleitwort zu dieſer nochmaligen

Durcharbeitung veranlaßt hat.

Literarische Berichte.

Handbuch der Holzkonſervierung. Unter Mit-

wirkung von Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor

a. D. E. Biedermann-Berlin ; ehem. Direktor der

K. Eisenbahn-Versuchsanſtalt Dr. J. Dehnft-Berlin ;

Oberförster Dr. Dengler-Reinhausen ; Prof. Dr. R.

Edstein-Eberswalde ; Prof. Dr. Falk-Hann. Münden ;

Regierungs-Baumeister a . D. O. v. Hafelberg-Berlin ;

A. u. A. Hauptmann der Pioniertruppe B. Malen-

tović-Wien; Dr. Ing. Fr. Moll - Berlin; Dr. Fr.

Peters-Berlin ; Dr. Fr. Pfenning-Berlin ; Ingenieur

R. Sodemann - Hamburg; Direktor R. H. Wol-

man-Berlin, herausgegeben von Marine-Oberbaurat

Ernst Troschel - Berlin. Mit 220 Tertabbil-

dungen. Berlin bei Springer 1916.

Da eine planmäßige und begründete Bekämpfung

der pflanzlichen und tierischen Holzschädlinge schließlich

doch nur auf Grund der physiologischen und anato

|

|

mischen Verhältnisse der Holzentstehung und Holz=

eigenschaften Aussicht auf Erfolg hat, ist das Wiſſens-

toerte über lettere in knapper und klarer Form mit-

geteilt . Nicht minder wichtig scheint auch die Betrach-

tung alles deſſen, was ſchädigend auf das Holz wirkt .

Neben der Zerstörung des Holzes durch atmoſphäriſche,

klimatische, mechanische und chemische Einflüsse sind es

insbesondere die Holzzerseßenden Pilze, die wie alle

Kapitel durch eine erstklassige, selbstforschende und er-

fahrene Kraft behandelt werden. Auch die tierischen

Schädlinge und deren Lebensäußerungen sind ein-

gehend besprochen .

Einen breiten Rahmen nimmt naturgemäß der

(zweite) Teil ein, der sich mit den einzelnen Konser-

vierungsmethoden befaßt ; das hierüber gebotene Detail

erspart vielfach die Zurhandnahme der weitzerstreuten

Spezialliteratur. Diesem Teile ist als Anhang eine hiſto-

7°
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rische Zusammenstellung der Konservierungsmethoden

angeschlossen.

Je nachdem das konservierte oder nicht konservierte

Holz im Freien, in Innenräumen oder unter Wasser

verwendet wird, ist sein Verhalten ein verschiedenes ;

aber auch die Konservierungsmittel selbst lösen unter:

schiedliche Wirkungen aus. Das wichtigste ist selbst=

verständlich die Lebensdauer roher bezw. konservierter

imprägnierter Hölzer. Ueber all das belehrt uns der

dritte Teil.

Im vierten ist die hauptsächlichste Verwendung des

Holzes im Eisenbahn-, Gruben-, Waffer-, Schiff-, Hoch-,

Straßen-, Brückenbau usw. eingehend und fachmänniſch,

unter Angabe der einschlägigen Konservierungsmethoden

geschildert.

Für noch genaueren Aufschluß Suchende bildet die

beigegebene Patentliste eine wohl allen Bedürfniſſen

Rechnung tragende Fundgrube.

Das Werk, welches geheftet 18 und gebunden

19.60 Mk. koſtet, iſt abgesehen vom Inhalte noch aus

gezeichnet durch glänzenden Druck und ebensolche Ab-

bildungen. Wer irgendwie mit Holzkonservierung zu

tun hat, wird Auſſchluß und Anregung darin finden.

H. Bauer-München.

Die Ernährung der landwirtſchaftlichen Kul

turvflanzen. Lehrbuch auf Grundlage der wissen

schaftlichen Forschung und praktischen Erfahrung

bearbeitet von Professor Dr. W. Schneidewind ,

Vorsteher der agrik. - chem. Versuchsstation der Land

wirtschaftskammer für die Provinz Sachsen . Halle

a. S. Berlin bei Parch 1915. Preis gebunden

13 Mt.

Ein Lehrbuch, geschrieben von einer bekannten

Autorität auf dem Gebiete der Landwirtschaft . So

weit sich die Ausführungen nicht ausschließlich auf land-

wirtschaftliche Pflanzen beziehen, gewähren sie auch dem

Forstwirt wertvolle Aufſchlüſſe und Anregungen. Der

Inhalt entspricht dem neuesten Stande von Wissen :

schaft und Praxis ; er ist in drei Teile gegliedert :

"1. Die Physiologie der Ernährung" ; eine theo

retische Stoffbehandlung als wiſſenſchaftliche Grund

lage für die praktischen Düngerfragen. Die Ernäh

rung der Keim- und der grünen Pflanze ist mit viel

Geschick und belegt mit 3. T. originellen Versuchen

behandelt.

"2. Der Boden". Die Kapitel „Bestandteile der

festen Erdrinde" (Mineralien und Gesteine) , „die

Bodenbildung“, „ die verschiedenen Bodenarten, ihre

Eigenschaften und Umwandlungen durch menschliche

Eingriffe" bezeugen, daß diese übrigens elegant ge-

schriebene „ Bodenkunde" auf die Bedürfnisse der Praxis

zugeschnitten ist.

3. „Die Düngung “ . Verf. bespricht zuerst die ein-

zelnen Düngemittel, deren Bewertung und Preis, dann

ihre Anwendung auf die verschiedenen Kulturpflanzen

unter Bezugnahme auf eine sorgfältig ausgewählte

Versuchsreihe. Von besonderem Intereſſe find die

Düngerrezepte für die verschiedenen Bodenarten.

H. Bauer-München.

Die Mitwirkung der deutſchen Forstwilt-

ſchaft an den Aufgaben der Volkser-

nährung im Kriege. Von Prof. Dr. Borg:

mann, Forsttechnischer Referent im Kriegsernäh-

rungsamt in Berlin. Sonderabdruck aus „Tha:

randter Forstliches Jahrbuch" Band 67. Heft 5 6.

Berlin : Verlagsbuchhandlung, Paul Parey. 1916.

Preis : 1,60 M.

In der Zeit vom 2.-4 Juni 1916 trat, wie

Verfaſſer einleitend mitteilt , der vom deutschen Forst-

wirtschaftsrat gebildete „Kriegsauſchuß “ , unter Leitung

des Regierungsdirektors Dr. Wappes, erstmalig zu

einer Sizung in Berlin zuſammen, um im Hinblic

auf das kurz zuvor ins Leben gerufene „Kriegser-

nährungsamt“ zu den Aufgaben Etellung zu nehmen,

die dem deutschen Walde für die Voltsernährung

während des Krieges zufallen . Hierbei wurde be

schlossen, an den Präsidenten des Kriegsernährungs-

amtes mit einem Antrage heranzutreten, die deutsche

Forstwirtschaft wegen ihrer Bedeutung für die Volts-

ernährung im Kriege in den Geschäftsbereich des

Kriegsernährungsamtes einzubeziehen, im besonderen

eine Vertretung derselben :

1. durch die Einrichtung eines Referats für Forst-

wirtschaft und 2. durch die Berufung von Vertretern

der deutschen Forstwirtschaft, insonderheit auch eines

solchen aus dem deutschen Forstverein, in den Beirat

des Kriegsernährungsamtes in Aussicht zu nehmen.

Bereits unter dem 14. Juni 1916 erfolgte hierauf

die Einberufung des Verfaffers als forsttechnischer Re-

ferent in das Kriegsernährungsamt. Die Zuziehung

eines Vertreters des deutschen Forstvereins in den Bei-

rat desselben wurde von Fall zu Fall vorbehalten.

Verfasser weist weiter auf die Mitwirkung des

Waldes in den Fragen der Volksernährung hin, wo

bei als leitender Grundsak für die zutreffenden Ent-

schließungen das doppelte Ziel berücksichtigt wurde :

einmal den Wald für die Zwecke der Volksernährung

so vollkommen als möglich zu erschließen, zum an

deren den Wald gegen ungerechtfertigte Ansprüche

nachdrücklich zu schüßen.

In einer allgemeinen Uebersicht stellt B. fodann

die dem Walde für die Volksernährung zufallenden
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Aufgaben zuſammen und läßt dann die besondere Be-

handlung derselben folgen .

Es handelt sich hiernach um folgende Gegenstände :

I. Waldbeeren und Pilze. 1. Bodenfrüchte :

a. Beerenfrüchte (Heidelbeere, Preißelbeere, Rausch

beere, Moosbeere, Erdbeere, Himbeere, Brombeere) ;

b. Pilze (Steinpilz , Champignon, Pfifferling, Grün-

ling, Moosling, Butterpilz, Taubling, Reizker, Mor-

chel u. a.) ; 2. Strauch- und Baumfrüchte (Eberesche,

Mehlbeere, Elsbeere, Berberize, Weißdorn, Schwarz-

dorn, Hagebutte, Hollunder, Wachholder, Mispel,

Kornelkirsche u. a ).

II. Tee- und Heilkräuter.

III. Oelfrüchte. 1. Anbau von Raps auf Eichen:

schälwaldschlägen ; Kultur der Sonnenblume und des

Mohns im Walde ; 2. Ernte der Bucheckern ; 3. Son

stige Delfrüchte (Wal- und Haselnüſſe, Roßkastanien,

Lindensamen, Eberesche, Fichtensamen) .

IV. Kraftfuttermittel. a. unmittelbar :

Baumfrüchte (Eicheln, Bucheckern , Roßkastanien), Holz

mehl (Fichte, Birke, Buche) , Heide- und Flechtenmehl,

b. mittelbar: Delkuchen und Delmehle wie Raps aus

dem Anbau auf Eichenschälwaldschlägen , aus Buch-

edern, von Wal- und Haselnüſſen, Roßkastanien ,

Fichtenfarnen, Freiwerden von Kartoffeln infolge der

Spiritusherstellung aus Holz und den Sulfitablaugen

der Zellstoffinduſtrie.

V. Spiritusherstellung aus Holz und den Sulfit:

ablaugen der Zellstoffindustrie.

VI. Zuderherstellung aus Holz , Sulfitzellulose

Ablaugen und Laubblättern.

VII. Waldweide, Gras- und Futterlaubnuzung,

Reisigfutter.

VIII. Wald- und Torfstreu.

IX. Landwirtschaftlicher Zwischenbau, Moorkultur.

X. Wildabschuß und Wildſchadenverhütung, Wild-

fütterung im Kriege.

Auf die nun folgende besondere Behandlung dieser

einzelnen Punkte näher einzugehen, verbietet uns der

zur Verfügung stehende Raum. Es kann aber auch

aus dem Grunde um so mehr hiervon abgesehen werden,

als das Wichtigste hierüber schon unter „Notizen “ in

den letzten Hesten der Allg . Forst- und Jagd-Zeitung

mitgeteilt worden ist.
E.

Bericht über die XXII. Tagung (Kriegs-

tagung) des deutschen Forstwirtschaftsrat

zu Berlin, 28. -30 . März 1916. Berlin,

Verlag von Julius Springer. 1916.

Mit Recht wies der Vorsitzende , Oberforst-

meister Riebel- Filehne , am Schluß der Kriegs-

tagung des deutschen Forstwirtschaftsrats darauf hin, |

daß diese Tagung eine der intereſſanteſten und inhalt-

reichsten des deutschen Forstwirtschaftsrates gewesen sei .

Aus diesem Grunde soll dem Inhalte des vorliegenden

Berichts auch größere Beachtung geschenkt werden, als

es bei sonstigen Besprechungen eines derartigen Be=

richtes zu geschehen pflegt.

Zunächst wurde über die Gewinnung von

Nährstoffen und technischen Hilfsstoffen

aus dem Walde" gesprochen.

Als Berichterstatter wies Oberforstmeister

Riebel - Filehne auf den Existenzkampf hin, den

Deutschland führt, der nur mit der Niederwerfung

eines der beiden großen Nebenbuhler, Deutſchland und

England, enden werde. Da man uns durch Hunger

zugrunde richten wolle, sei es nötig, im Lande alle

Mittel herauszusuchen und rücksichtslos nukbar zu

machen, die geeignet seien, uns in der Ernährung des

Volkes und seines Viehstandes unabhängig von der

Einfuhr aus dem Auslande zu machen und uns ganz

auf eigene Füße zu stellen, nicht nur während des

Krieges, ſondern möglichst für immer.|

Auch der Wald müsse hierbei mithelfen. Zur

direkten menschlichen Ernährung werde derselbe zwar

nur verhälnismäßig wenig beitragen können, es könne

dies nur in beschränktem Maße durch Hergabe von

Anbauflächen für Feldfrüchte geschehen ; eine erhebliche

Veränderung der Waldfläche erscheine auch nicht rat-

sam. Hilfsstoffe zur Tierernährung könnten aber aus

dem Walde in großen Mengen entnommen werden .

Ferner kämen zum direkten Nahrungsmittelbezuge aus

dem Walde noch Beeren , Pilze und sonstige

Waldfrüchte in betracht, und es liege nahe, zu er-

wågen, ob man nicht deren Produktion , wenn auch

nicht durch Anbau, so doch durch Schaffung geeigneter

Lebensbedingungen fördern solle.

Die Beeren- und Pilznuzung habe leider die übele

Kehrseite, daß sie in die Sommerzeit falle und einen

erheblichen Arbeitsaufwand erfordere . In guten Beeren =

jahren seien daher schwer Erntearbeiter zu bekommen ;

die Leute zögen das Beerensammeln, wobei bequem

und angenehm 4-8 Mk. täglich verdient würden,

anderer Arbeit vor.

Unter den tierischen Futtermitteln stehe in erster

Reihe das Gras. Zunächst könnten gute Wiesen im

Walde geschaffen werden, welche nicht nur zur Heu-

gewinnung, sondern auch als Weidekoppeln genugt

werden könnten. Sodann ließen sich die Gräser im

Walde als Viehfutter benußen und es sei zu erwägen ,

ob man die Grasnußung nicht in geeigneten Beständen

durch billige Düngung mit Kaliſalzen verbessern könne.

Auch von den Forstunkräutern seien manche

wertvoll. Die Nessel z . B. enthalte einen hohen

Stickstoffgehalt und reichlich Zucker. Junge Neffeln
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Wappes - Speyer empfiehlt die Kenntnis der eß-

baren Pilze zu erweitern, denn tauſende von Zentnern

eßbarer Pilze gingen jährlich im Walde ungenugt ver-

Loren, und weist . ferner auf den Anbau der Sonnen-

blume hin. Für die menschliche Ernährung ſei auch

die Heidelbeere von größter Bedeutung . Ebenso

sei ihr hygienischer Wert bei Verarbeitung und Ver-

wertung in getrocknetem Zustande ſehr groß.

würden mit Vorliebe zur Schweinefütterung, Disteln | Reifigfutters , Regierungs - Direktor Dr.

zu Schweine- und Gänsefutter verwendet. Durch Ein

säuerung könnten Forstunkräuter, die sonst vom

Vieh nicht gern genommen würden, schmackhafter und

verdaulicher gemacht werden. Viele der Forstunkräuter

(3. B. Heidekraut, Ginster, Besenpfrieme) ließen sich

auch zur Erzeugung von Pflanzenmehl verwerten .

Als weiteres Futtermittel seien Laubheu und

Laubholzreisig zu nennen, welches in großen

Mengen beschafft und in frischem und getrocknetem

Zustande verfüttert werden könne.

Von anderen landwirtſchaftlichen Hilfsmitteln käme

dann noch die Streu in Betracht. Die Landwirt

schaft könne das Stroh verfüttern und durch Wald-

streu ersehen.

Als Düngemittel könne Moorerde , Lehm

und Mergel benugt werden. Gute Moorerde wirke

auf Sandböden fast wie Chilisalpeter.

Als technischer Hilfsstoff stehe in erster Linie das

Holz. Dieses müſſe man bei dringendem Bedarf

während des Krieges unter Außerachtlassung der

strengen Nachhaltigkeit, nehmen, wo es zu bekommen

ist. Vor stärkeren Vorgriffen, besonders zur Beschaffung

von Gruben- und Papierholz, dürfe man nicht zurück- |

schrecken. Die deutsche Induſtrie müſſe Leistungsfähig

erhalten werden, ohne Rücksicht darauf, ob später die

Erträge aus dem Walde zurückgehen könnten . Auch

für genügend Brennholz müſſe gesorgt werden. Hier

bei könne die Stockrodung helfen. Wenn hierzu dieWenn hierzu die

Arbeitskräfte fehlen ſollten , müſſe man sich mit mecha-

nischen Mitteln (Stockrodemaschinen) behelfen , oder

Stockholz zur Selbstwerbung abgeben.

Weiter sei auf die Faserstoffe hinzuweisen, wie

die Nesseln fie lieferten. Die Nefsel wolle eine

mäßige Beschattung haben und man könne ihren Wuchs

leicht durch Schaffung geeigneter Belichtungsgrade

fördern.

Die heimischen Gerbmaterialien hätten einen

unerwartet hohen Wert erlangt und der bereits auf

gegebene Eichenschälwald komme wieder zu Ehren.

Die Harznuzung erlange immer größere Aus-

dehnung, der wertvollste Bestandteil des Harzes, der

Terpentin, sei für eine Menge Industriezweige ein un-

entbehrliches Hilfsmittel.

Aus dem Holze könnten ferner auf dem Wege der

trockenen Destillation eine ganze Reihe wertvoller Pro-

dukte gewonnen werden, darunter namentlich Essig-

făure, Methyl- und auch Aethylalkohol. Hierdurch

könnten eine Menge Kartoffeln, die jezt zur Spiritus

gewinnung erforderlich seien, für die menschliche Er=

nährung frei gemacht werden.

GeheimerOberforstrat Dr. Neumeister-

Dresden bespricht die Verwendung des Laub- und

Wenn es daher einerseits sehr erwünscht sei, daß

Frauen und Kinder die Heidelbeernußung in größtem

Maßstabe vornähmen, ſei es andrerſeits sehr uner:

wünscht, wenn Arbeitskräfte, die man anderweitig sehr

notwendig gebrauche , im Walde herumliefen , um

Heidelbeeren zu pflücken. Diese Angelegenheit bedürfe

in irgend einer Weise der Regelung.

Landforstmeister Schede - Berlin hålt

auch die Verwertung des Laubes zu Futter-

zwecken für sehr wichtig und teilt die Erfahrungen

mit, die die Preuß. Forstverwaltung mit der Abgabe

von Futterlaub gemacht hat. Die Beeren hätten

zweifellos eine ihrem massenhaften Vorkommen ent:

sprechende außerordentliche Bedeutung, diesen Beeren-

maſſen entſprächen aber die für ihre Ernte zur Ver-

fügung stehenden Arbeitskräfte leider so wenig, daß

die preuß. Staatsforstverwaltung schon zu Friedens-

zeiten ihre Politik immer dahin habe richten müſſen,

die Bevölkerung zum Sammeln der Beeren nicht an-

zuregen, vielmehr den Teil der hierfür in Betracht

kommenden Personen, die ihre Kräfte als landwirt-

schaftliche Arbeiter nützlicher verwerten könnten, nach

Möglichkeit vom Beerensammeln zurückzuhalten.

Die Brennessel verdiene infolge der Erfindung

des Prof. Richter die größte Beachtung. Früher

seien dadurch Schwierigkeiten entstanden, daß bei län-

gerem Liegen der Brennessel im Waffer sich ein Ba-

zillus entwickelte, der die Fasern zersetzt habe. Dies

werde jetzt dadurch vermieden, daß das Waffer bald

nach dem Einlegen der Neffeln gewechselt würde. Das

erste Wasser, in dem die Neffeln gelegen hätten, solle

noch zur Zuckerfabrikation verwendet werden, da die-

selben nicht weniger als 82 % ihres Trockengewichts

an Zucker enthielten . Die Brennesselfaser sei aner

kannt besser als die Flachsfaser, sie sei haltbarer und

stärker.

Ein vorzügliches Futtermittel für Schweine sei die

Wurzel von Pteris aquilina.

Verschiedene Verfahren zur Verwertung des

Holzes zu Futterzwecken feien soweit geför

dert, daß gute Aussicht vorhanden sei, daß sie zu

einem brauchbaren und wertvollen Futter führen

würden.

Oberforstmeister Runnebaum - Erfurt
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beſpricht die Harznußung an der Fichte und

die Benußung transportabeler Destillationsöfen zur Ge-

winnung des Terpentinöls .

Forstmeister Heyer - Jugenheim teilt mit,

daß neuerdings Eichenaltholz zu Gerbstoffen ver-

arbeitet werde. Die Kriegsleder -A.-G. nehme hierzu

ſchlechte Stammabſchnitte bis zu 10 cm Zopfstärke und

zahle frei Waggon für den Festmeter 22 Mt. Auch

die Stubben nähme sie und zahle dafür 14 Mk. je

Raummeter. Für Fichtenrinde zahle sie 8-10 Mt.

je Zentner.

Regierungs - Direktor Dr. Wappes

Speyer bemerkt, daß die Heidelbeernuzung

in Süddeutschland eine große volkswirtschaftliche

Bedeutung habe. Zu ihrer Werbung solle man Schulen,

Gefangene usw. heranziehen . In Altbayern sei auch

der Pilz ein ausgeprägtes Volksnahrungsmittel.

Oberforstrat Gretsch - Karlsruhe weist

auf den Fett- und Delgehalt des Eschen- und

Linden -Samens hin, Oberförster Dr. Koe

nig bemerkt, daß aus Eschenſamen in Württemberg

gutes Speiseöl hergestellt werde. Das beste Oel hätten

Aepfel- und Birnenferne ergeben .

|

Schließlich wird noch von verschiedenen Seiten be-

merkt, daß die Sonnenblume auf armem Boden

sich weniger gut entwickelt hätte und daß es falsch ſei ,

die kleine Sonnenblume anzubauen, man solle die ge=

wöhnliche Art wählen.

Als zweites Thema kam: „Der forstliche Be =

trieb während des Kriegszustandes “ zur

| Erörterung.

Regierungs - Direktor Dr. Wappes-

Speyer bespricht als Berichterstatter zunächst die

Störungen, die der forstliche Betrieb durch den Krieg

erlitten ; andererseits stünden diesen aber günstige Wir-

kungen auf Absah und Preisbildung gegenüber, welche

die Nachteile ausgeglichen hätten. Hinsichtlich der

Störungen müsse man unterscheiden zwischen dem An-

fange des Krieges und seiner späteren Entwickelung .

Im Anfange sei das wirtschaftliche Leben beinahe ge=

lähmt gewesen, Handel und Wandel hätten mit der

Mobilmachung mehr oder weniger aufgehört ; auch

der Holzabſak habe nahezu gestockt. Es seien zuerst

noch hinreichend Arbeitskräfte vorhanden geweſen, es

habe sogar eine gewiffe Verlegenheit mit der Beschäf=

tigung der Leute bestanden . Infolgedessen sei auch

der Mangel an Beamten nicht gerade unangenehm

hervorgetreten. Mit dem weiteren Verlaufe des Krieges,

mit der stärkeren Einziehung der Mannschaften und

auch mit den erhöhten Anforderungen des sich lang=

sam wieder entwickelnden Betriebes sei dann ein um-

gekehrtes Verhältnis eingetreten. Immer mehr hätten

sich die Anforderungen an die Forstwirtschaft sowohl

von seiten ihrer bisherigen Konsumenten, des Handels,

der Industrie wie des neu auftretenden militärischen

Bedarfs gesteigert, während auf der anderen Seite der

Mangel an Beamten und Arbeitern immer mehr ge=

wachsen sei . Für die Direktivbehörden hätten die Per-

Sehrsonalangelegenheiten, die ständigen Verschiebungen eine

gewaltige Arbeitslaſt gebracht.

Oberförster Riebel - Filehne will im In-

tereffe der Vermehrung der Heidelbeere keine Maß-

nahmen ergriffen haben ; der größeren Ausdehnung der

Heidelbeernutzung stehe das Bedenken der großen

Arbeitsleistung entgegen und außerdem wirke die Beer-

krautflora auf den Boden dauernd nachteilig . Eine

große Bedeutung habe die Waldweide. Sie sei

aber für die verschiedenen Vieharten getrennt zu ver=

werten. Für Pferde und größere Herden von Rind-

vieh komme. nur die Koppelweide in Betracht ; kleinere

Herden könne ein Hütejunge wohl beaufsichtigen. Jung

vieh werde man im Walde mit Nußen weiden können,

beim Milchvieh bringe die Waldweide wenig ein.

zu empfehlen sei die Waldweide für Schweine, Ge-

flügel und besonders auch für Schafe. Für diese müſſe

man Brachschläge liegen laffen. Durch die Waldweide

fönne die Schweinezucht wesentlich verbilligt und ver=

mehrt werden. Bezüglich der Laubheugewinnung

sei zu erwägen, ob diese nicht durch künstliche Trock

nung in vorhandenen Trockenanlagen in gehäckfeltem

Zustande vorteilhafter gestaltet werden könne.

Landforstmeister v. Harling - Neustre

liz bemerkt, daß zur Wald weide getriebenes Rind :

vieh vielfach erkrankt sei . Der Vorsigende bestätigt

dies und führt an, daß die Infektion durch Zecken

oder Holzböcke erfolge. Es sei festgestellt, daß Vieh,

das an die Waldweide nicht gewöhnt sei, in der Regel

schwer erkranke, während das Vieh, das von Jugend

auf daran gewöhnt ſei, immun sei oder doch die Krank

heit im Falle der Infektion leichter überstehe.

|

Was nun den Abfaz und den eigentlichen

Forstbetrieb betreffe, so seien manche Sortimente

seit Kriegsbeginn fast nicht mehr abzusetzen gewesen,

insbesondere die Eichenstammhölzer, zum Teil auch die

schweren Kiefern und Buchen. Auf der anderen Seite

hätten die überraschenden Anforderungen, die der Krieg

stellte, zu Nutzungen geführt, an die man früher nicht

habe denken können. Hinsichtlich des dritten Punktes,

3 ahlung und Kredit , habe der Krieg außer-

ordentlich wenig Störungen gebracht . Anfangs feien

allerdings zahlreiche Stundungsgesuche eingelaufen, die

Zahlungen seien aber nach und nach erfolgt und die

Forstverwaltungen hätten nur sehr geringe Verluste

erlitten. Heute werde fast jeder Händler und Indu-

strielle imftande sein, gut zu zahlen, denn der größere

Teil der Lieferungen sei für Kriegsbedürfniſſe beſtimmt
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und werde prompt bezahlt. Für die Preisbildung | getreten, die natürlich auch vor dem der Forstwirtschaft

habe sich daraus eine günstige Wirkung ergeben, daß

es möglich geworden sei, eine Reihe von Sortimenten

abzusehen, die vorher schlecht absehbar gewesen seien .

Deshalb hätten in den großen Laubholzgebieten Durch

forstungen nachgeholt und zuwachsarme Bestände, deren

Einschlag bisher wegen Mangel an Absah nicht mög-

lich gewesen sei , genugt werden können . Besonders

günstigen Absah hätten Grubenholz , Holzwolleholz ,

Minendielen, sowie Brenns und Kohlholz einschließlich

Stockholz gefunden . Von Holzarten sei besonders die

Esche in der Wertschätzung gestiegen.

Weit mehr als die Holznuzung hätten sich die Ver-

hältnisse bei den Nebennutzungen geändert. Gerbstoff,

Harz, Streu, Heide, Futterlaub seien zu einer ganz

überraschenden Wertschägung gekommen.

Die größte Schwierigkeit , die der Forstverwaltung

erwachsen sei, habe in dem Mangel an Arbeits-

fräften bestanden . Eine umfangreichere Heran-

ziehung von Kriegsgefangenen zu den Hauungen jei

erst im J. 1915 erfolgt. Berichterstatter bespricht

dann die Unterbringung, Verpflegung, Entlohnung,

Leistung der Gefangenen und weist sodann darauf

hin, daß auch schon vor dem Kriege Arbeitermangel

geherrscht habe. Die Forstwirtschaft werde daher Für=

forge treffen müssen, um sich einen dauernden und

tüchtigen Arbeiterstand zu sichern.

Schließlich wird noch die Holz abfuhr erörtert

und auf die Lanz’schen Dampflokomotiven hingewiesen,

die sich sehr gut bewährt und viel billiger gearbeitet

hätten, wie Pferdefuhrwerk.

Oberforstmeister Runnebaum- Erfurt

empfiehlt die Benutzung von Motorwagen der Firma

Büffing in Braunschweig zur Holzabfuhr und die An-

lage von Waldeisenbahnen.

.
Einen großen Raum der weiteren Besprechung

nimmt die Arbeiterfrage in Anspruch. Es würde zu

weit führen, hier näher darauf einzugehen.

Zu dem dritten Thema : „Die wirtschaftliche

Lage der Forstwirtschaft und des Holz-

handels im Kriegszustande" berichtet Prof.

Dr. Franz v. Mammen - Brandstein.

Kein Zweig unseres Wiſſens habe sich im Kriege

vor so vielen neuen und gewaltigen Problemen ge-

sehen, als die Volkswirtschaftslehre , und

naturgemäß auch deren Nuzanwendung auf den uns

anvertrauten Wald, die Forstpolitik. Der Welt

krieg habe Deutschland vor die Aufgabe gestellt, die

wirtſchaftlichen Schäden, die vor allem der Aushunge-

rungsplan Englands mit sich gebracht habe, aus innen

Heraus tunlichſt abzuſchwächen und zu überwinden .

Auf diese Weiſe ſei durch den Krieg auf allen Ge

bieten eine vollständige Umwertung von Werten ein

|

und des Holzhandels nicht Halt gemacht habe . Auj

dem Gebiete der Nebennuzungen seien recht be

deutende Wandlungen hervorgerufen worden. Auch

der forstliche Betrieb stehe unter dem Zeichen

des Krieges . Mangel an Arbeits- und Gẹ :

spannkräften habe veranlaßt, manche Arbeiten

auf spätere Zeiten zu verschieben. Die ganze Wald-

arbeiterfrage habe sich in ganz anderem, neuem Lichte

gezeigt, und das so vorteilhafte Zuſammenarbeiten von

Land- und Forstwirtschaft sei ungemein deutlich zutage

getreten. Beinahe unübersehbar seien die Momente,

welche die wirtschaftliche Lage von Forstwirt-

schaft und Holzhandel im Kriegszustande beeinflußt

hätten.

Die Bedeutung des Holzes habe im Kriege be

deutend zugenommen, was auch im Preise zum Aus-

druck gekommen sei. Für Nuß- und Brennholz sei

die Preisbildung nicht ganz einheitlich gewesen. Der

Brennholzpreis sei , weil die Kohlengewinnung in den

Bergwerken und auch die Zufuhr infolge der Ein-

berufung zahlreicher Arbeits- und Geſpannkräfte er-

schwert und verlangsamt wurde, mehr oder weniger

stark gestiegen. Zur Befriedigung des Brennholz:

bedarfes sei alles mögliche geschehen, es ſei ſogar feitens

der Staatsforstverwaltung Brennholz zu ermäßigten

Preisen an bedürftige Angehörige von Kriegsteil:

nehmern und sonstige Notleidende und Minderbemit

telte abgegeben worden. Eine Herabſetzung der Wald-

| preise bleibe aber ziemlich wirkungslos wegen des ge

waltigen Steigens der Fuhrlöhne. Eine gewaltsame

Einwirkung auf die Höhe der Anfuhrlöhne für Holz

sei aber ganz ausgeſchloſſen , weil die Fuhrleute ander-

weite Beschäftigung suchen und finden würden.

Beim Nugholze sei beim Kriegsausbruche zunächſt

ein allgemeines Stocken auf dem deutschen Markte,

im Verlaufe des Krieges aber eine allgemeine Beffe:

rung eingetreten . Die Einfuhr hätte aufgehört und

die Heeresverwaltung bedürfe ungeheuere Mengen von

Holz der verschiedensten Art. Ferner sei der Bedar

zum Wiederaufbau in den vom Feind besetzt geweſenen

Landesteilen groß; Holzschuhe müßten die aus dem

teueren Leder gefertigten Stiefel zum Teil erſeßen,

riesige Mengen an Sägeſpänen gingen als Pferdeftreu

an Stelle von Stroh nach den Kriegsschauplägen ; un-

geheure Mengen von Holzwolle würden benötigt zum

Stopfen der Strohsäcke und Matraßen an der Front

und in den Gefangenenlagern . Zu Verpackungen

werde viel Holzschliff gebraucht , der auch zur

fertigung von Decken, Socken, Taſchen , Handtüchern

und Weſten für die Soldaten Verwendung finde; an

Stelle der Puzwolle und Putlappen diene die Papier:

wolle, und welche Rolle das Papier im Weltkriege

An
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ſpiele, brauche nicht geſagt zu werden, es werde eben | Lage seien, den größten Teil des Bedarfes im Lande

falls zum Füllen von Matrazen, als Ersatz für Lager: selbst zu befriedigen . Die künftigen Aussichten für

stroh, als Schutzmittel gegen das Einfrieren der Kar die Forstwirtschaft , für Holzhandel und . Holzinduſtrie

toffeln, von Aerzten zu Gelenkpackungen und Brei- würden keine schlechten sein. Gewiß werde infolge der

umschlägen, als Verbandstoff und endlich sogar für Beeinträchtigung der Arbeits- und der Schwächung

den mangelnden Bindfaden verwendet. Der Bedarf der Kapitalskraft das Gesamtresultat, des Weltkrieges

an Hölzern für Heereszwecke sei in den ersten 6 Kriegs- eine wesentliche Einschränkung der Produktionskräfte

monaten bereits auf 15 Millionen Mark geschäßt | in fast allen Ländern der Erde sein, und dieser ver-

worden. Die Nachfrage habe naturgemäß hauptsäch | änderten Produktionsfähigkeit werde vielfach ein ver-

lich nach schwächeren Hölzern (Gruben-, Schwellen-,

Papierholz) bestanden . Da Bautätigkeit, Tischlerei

usw. ruhten, und die Militärverwaltung den Bedarf

an Eichenhölzern in den eroberten Gebieten decken

konnte, ſei die Lage des Eichenhandelsholzes am schlech= |

testen gewesen. Auch der Nadellangholzmarkt habe in

folge des Stockens der Bautätigkeit anfangs darnieder-

gelegen, habe sich aber neuerdings erheblich gehoben .

Großer Bedarf sei an Eschen- und Nußbaumholz her

vorgetreten, auch für Roterlen-, Birken- Pappeln und

Weidennuthölzer sei die Nachfrage gestiegen. Außer

nach Rinde sei auch stärkere Nachfrage nach Eichen-

und Edelkastanienholz zur Gewinnung von Gerbstoff.

Die Buche sei wieder zu Ehren gekommen . Sieliefere

auch die beste Holzkohle. Der Krieg habe gezeigt,

wie wichtig es für die Forstwirtſchaft sei , daß das

Holz marktfähig gemacht, d . h . auf Lagerplätzen zu =

sammengerückt oder noch besser frei Eisenbahn geliefert

werde.

Auch die Holzinduſtrie habe durch den Krieg viel

Arbeit bekommen (Kistenherstellung, Anfertigung von

Schlitten für die Feldartillerie, von Zeltstöcken , Beil-

und Artstielen, Barackenfenster-, Papier- und Holz-

stoff usw.).

Die Behauptung, daß der Holzeinschlag im all

gemeinen eingeschränkt werden müsse, habe sich nicht

begründet erwiesen, es hätte aber den besonderen Ver-

hältnissen, die der Krieg geschaffen , Rechnung getragen

werden müssen (Veränderung des Einschlags an wert=

vollen Nughölzern, Vermehrung des Einschlags an

Bahnschwellen, Grubenholz , Papierholz , Buchenholz

zur Verkohlung, Holzwolleholz uſw .; Verlegung der

Schläge in die Nähe der Bahnhöfe usw.) .

Der abgeschlossene Handelsstaat, in dem wir jezt

lebten, weise neben manchem Nachteiligen auch gewisse

gute Seiten auf. Vor allem schaffe der Krieg Geld :

die nicht abgeschlossenen Staaten zahlten ihr Geld nach

Amerika , wir brächten dagegen alles , was wir aus

unſerem Wirtſchaftsleben herauspumpten, wieder auf

den Markt. Der Krieg habe erwiesen, daß wir im

großen und ganzen in unserem Holzbedarf nur hin-

sichtlich der Lurushölzer und stärkeren Hölzer vom

Auslande abhängig seien, aber hinsichtlich der in weit

größerer Menge benötigten schwächeren Hölzer in der

|

|

minderter Bedarf gegenüberstehen . Hinsichtlich des

Kriegsmaterials würde derselbe sich jedoch wohl nur

langsam abschwächen , da die kriegführenden Mächte

ihr durch den Krieg zerstörtes,, abgenußtes oder ver-

loren gegangenes Material ergänzen müßten. Hier-

durch würde die Holzindustrie unstreitig sogar einer

steigenden Konjunktur entgegengehen. Es werde zu

erwägen sein, ob der Zollschuß auf Gerbmaterialien ,

Holzkohle, Holzwolle, Harze, Waldwolle , Vanellin

u . a. m. nicht noch zu verstärken sei . Hoffentlich ge-

länge es , unsere Wünsche Rußland gegenüber , das

uns für seinen Holzabſak unbedingt gebrauche, ganz

besonders energiſch durchſeßen zu können, und Sache

der Holzindustrie müsse es sein, dahin zu wirken, daß

Schädigungen, die für ihre Ausfuhr vor dem Kriege

seitens Frankreichs und auch der Schweiz sich geltend

gemacht hätten, nach demselben abgestellt würden. Auf

alle Fälle müßten die Zentralmächte beim Friedens-

schluß sich gegen etwa geplante Beunruhigungen und

Verdrängungen und allzuhohe Zollmauern unserer

Gegner zu schüßen wissen . Nicht ganz so einfach

lågen die Verhältnisse hinsichtlich Oesterreich- Ungarn

und der anderen uns verbündeten Staaten. Redner

bespricht dann eingehend die Holzzollfrage und legt im

Anschlusse daran die von der Holzhandelskommiſſion

des deutschen Forstvereins gestellten Anträge dar, die

in folgender Form angenommen werden : „ Die Holz-

handelskommiſſion bittet den deutschen Forstwirtschafts-

rat, im Intereſſe einer einwandfreien Erörterung der

Frage über die Zulässigkeit der deutschen Schwachholz-

erzeugung an das Reichsamt des Innern und an die

in Frage kommenden Bergbehörden das Ersuchen zu

richten, die Endergebnisse ihrer einschlägigen Erfah-

rungen über den Papierholz- und Grubenholzverbrauch,

am besten nach Provinzen gesondert, mitzuteilen.

Die Holzhandelskommission nimmt zu Vorschlägen

einer wirtschaftlichen Annäherung des Deutschen Reiches

an Desterreich Ungarn zur Zeit in bindenden Anträgen

noch nicht Stellung, da sie die einschlägigen Fragen

noch nicht genügend geklärt erachtet, erbittet aber vom

Forstwirtschaftsrat die Ermächtigung, nicht nur, wie

bisher mit deutſchen, sondern nun auch mit österreichiſch-

ungarischen Vertretern von Forstwirtſchaft, Holzhandel

und Holzindustrie, insonderheit mit dem österreichischen

1917 8
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Reichsforstverein über diese Fragen Fühlung nehmen | gierungsdirektor Dr. Wappes, Prof. Dr. O. Mammen,

zu können."

Ferner wird der Antrag des Vorsitzenden ange:

nommen, „daß der Forstwirtschaftsrat einen kriegs-

wirtschaftlichen Ausschuß wählen möge, der

die Aufgabe haben soll, die in den (vorstehend mit-

geteilten) drei Referaten und in den sich daran an-

schließenden Verhandlungen angeregten Gedanken weiter

fortzuspinnen, etwa erforderliches Material zu sammeln ,

die beschlossenen Anträge zu stellen und entsprechende

Anregungen zu geben “ .

Oberforstmeister Riebel , Oberforftmeiſter_v. * Derßen,

Graf zu Westerholt, Forstrat Blum.

Es folgte nun noch ein Vortrag des Univerſitäts-

professors Dr. Didel über: „Die Beurteilung

des Diebstahls an aufgearbeitetem Holz

als Mundraub“ und ein Bericht der Sazungs-

kommission .

Das Studium des vorliegenden intereſſanten und

lehrreichen Berichtes des Deutschen Forstwirtschaftsrates

können wir allen Lefern der Allg . Forst- und Jagd-

In diesen Ausschuß werden sodann gewählt: Re- zeitung warm_empfehlen.

Briefe.

Aus Preußen.

Zur Preußischen Verwaltungs-Reform.

Allgemeine Freude bei den Beamten, insbesondere

auch bei den Forstbeamten hat folgender königl. Er-

laß vom 19. Januar d. J. erregt :

Der geschichtlich gewordene Aufbau der Staats-

verwaltung trägt nicht mehr allerorts den veränderten

wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung, ist vielfach zu

verwickelt und verlangt dadurch mehr Kräfte, als nach

dem Kriege zur Verfügung stehen werden. Auch haben

die Erfahrungen des Krieges gezeigt, daß eine ein-

fachere Gestaltung und Handhabung der Verwaltung

möglich ist. Dazu kommt, daß die öffentlichen Lasten

nach dem Kriege eine außerordentliche Steigerung er=

fahren werden. Mit Rücksicht hierauf wünsche

ich, daß die Frage ernstlich geprüft wird ,

wie eine Vereinfachung und Verbilligung

aller Staatsverwaltungen herbeigeführt

werden kann.

Die Eisenbahn- und Bergverwaltung nehme ich

hiervon aus.

Ich beauftrage das Staatsministerium, ungefäumt

in die Vorarbeiten einzutreten und mir nach ihrem

Abschluß seine Vorschläge zu unterbreiten. Damit das

Staatsministerium einheitliche, durch besondere Refforts

rückſichten nicht beeinflußte Grundlagen für seine Ent-

ſchließungen erhält, will ich zwei erfahrene Staats-

beamte, von denen der eine die Angelegenheiten der

Rechtspflege, der andere die übrigen Angelegenheiten

zu bearbeiten hat, mit der Beschaffung betrauen. Ich

ordne an, daß jeder dieser Beamten befugt sein soll,

Auskünfte von Behörden zu erbitten, sowie fich seine

Mitarbeiter, die nötigenfalls von anderen Dienstge=

schäften zu befreien sind , selbständig auszuwählen , und

daß weder sie, noch ihre Mitarbeiter bei ihren Arbeiten

an die Weisungen ihrer Vorgesetzten gebunden sind .

E.

Mit der Prüfung der Justiz-Angelegenheiten be

auftrage ich den Unterstaatssekretär im Juſtizministerium

Dr. Mügel mit der Prüfung der Verwaltungsange-

legenheiten den Unterſtaatssekretär im Miniſterium des

Innern Dr. Drews. "

Dieser königliche Erlaß ist ein richtiges Wort zur

richtigen Zeit !

Möge die geplante Reform auch bei der Forst-

verwaltung, wo so vieles vereinfacht werden könnte, die

schon ſolange ersehnte größere Selbständigkeit der Ober-

förster und eine gänzliche Umformung der beiden forst

lichen Regierungsinstanzen unter Beseitigung der Doppel :

arbeit der Oberforstmeister und der Regierungs- und

Forstråte in derselben Sache bringen.

Hier kann die Verwaltung in ſehr vielem verein-

facht und verbilligt und in Verbindung hiermit die

Selbständigkeit, das Verantwortungsgefühl und die

Arbeitsfreude der Beamten gehoben werden .

Unseres Erachtens sollte man aber mit der Durch-

führung der als zweckmäßig erkannten Maßnahmen,

wie z . B. mit der schon lange in Aussicht gestellten

meister und der Forsträte bei Prüfung und Feststellung

Beseitigung der gleichzeitigen Mitwirkung der Oberforst

der jährlichen Wirtschaftspläne, sowie der Baupläne

waltungsreformn warten, sondern solche mit Rücksicht

usw., nicht bis zur Durchführung der allgemeinen Ver

auf die möglichste Ersparung von Arbeitskräften in

der jezigen Zeit unverzüglich treffen.

Aus Baden.

Gedanken über Vereinfachung und Einsparung

in der badischen Forst- und Domänenverwaltung.

(Von Geh. Finanzrat Neinach-Karlsrı he.)

In der Oktober-Nummer der Allg. Forst- und

Jagd - Zeitung vom Jahre 1916 hat Herr Forstrat

Könige -Heidelberg unter obiger Ueberschrift eine Ab-
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handlung veröffentlicht, die sich mit der Organiſation |

der badischen Forst- und Domänenverwaltung ein-

gehend beschäftigt und unter kritischer Beleuchtung der

bestehenden Zustände die Notwendigkeit einer Abkehr

von den bisher in diesem Verwaltungszweige einge-

schlagenen Bahnen oder, wie man es mit einem zeit

gemäßen Ausdruck bezeichnen könnte, eine Neuorien-

tierung der Behörden- und Beamtenpolitik auf ge-

nanntem Gebiet zu begründen versucht . Man könnte

im Zweifel sein, ob derartige interne Angelegenheiten

der Behörden- und Beamtenorganisation eines einzelnen

Bundesstaates, deren richtige Beurteilung und Wür

digung doch nur auf Grund einer genauen Kenntnis

der gesamten Verwaltungseinrichtung des betreffenden

Staates und ihrer geschichtlichen Entwicklung sowie

des ursächlichen Zusammenhangs ihrer einzelnen Gli der

möglich ist, sich zur Behandlung in einer wissenschaft-

lichen Zeitschrift, die über ganz Deutschland und viel

leicht noch über die deutschen Grenzpfähle hinaus ver-

breitet ist, eignen. Nachdem aber die Frage einmal

aufgerollt ist, hat die Wiſſenſchaft ein Interesse daran,

irrtümliche und sich widersprechende Angaben, wie sie

hier zutage treten, in das richtige Licht gerückt zu

jehen.

Man wird in der Annahme kaum fehl gehen, daß

der Reformplan des Herrn Verfaſſers in den Kreiſen

seiner badischen Fachgenossen mit gemischten Gefühlen

aufgenommen wird, handelt es sich doch um nichts

geringeres als um die Preisgabe von 20 % ihrer Be

zirksstellen ; auf der anderen Seite soll ihnen allerdings

diese bittere Pille durch Zuweisung der gesamten land:

wirtſchaftlichen Güterbewirtschaftung etwas versüßt

werden.

-

Auf den ersten Punkt Aufhebung von Forst-

ämtern
foll hier nicht eingegangen werden, zumal

wohl angenommen werden darf, daß dies von berufener

Seite geschehen wird . Dagegen kann ich es mir als

eines der Opfer, über deren Haupt das Damokles

chwert der auf vollständige Umwälzung des badischen

Domänendienstes gerichteten Bestrebungen des Herrn

Verfaſſers ſchwebt, nicht versagen, zu diesem Teil seiner

usführungen Stellung zu nehmen.

auf und zieht daraus das Fazit. Wie nicht anders

zu erwarten war, fällt die Bilanz glänzend aus, sie

hat nur den einen Fehler, daß die einzelnen Teile der

Bilanz auf verschiedenen Grundlagen aufgebaut sind.

Auf der Gewinnseite bucht der Verfasser alle Er=

sparnisse, die er der Staatskasse durch Aufhebung der

Domänenämter in Aussicht stellen zu können glaubt,

während das Verluftkonto die an die Staatskaffe durch

Erweiterung des Aufgabekreiſes der Forstämter heran-

tretenden Mehrausgaben zur Darstellung bringt.

ein:

In die Gewinnrechnung stellt er folgende Posten

=

1) Wegfall der Bezüge von 13 Domänenamtsvor=

ständen zu 5500 Mt. 72 300 mt. Vergleicht man

damit den entsprechenden Teil des Verluftkontos, so

findet man, daß für eine Oberförflerstelle nur ein

Durchschnittssag von 5000 Mk. angenommen wird.

Diese unterschiedliche Berechnungsart dürfte umſo-

weniger begründet sein, als der Verfaffer ja doch auf

Seite 243 seiner Ausführungen selbst anerkennt, daß

heute die Forstbeamten längst in die Gruppe der

vollen Oberbeamten eingerückt sind" . Ebenso under-

ständlich ist es, warum der Verfaffer auf der Gewinn-

ſeite den Wegfall sämtlicher 13 Domänenämter unter-

stellt, während er doch die Angliederung der den

Domänenämtern Bonndorf und Meersburg unter-

stellten Brauerei- und Weinkellereibetriebe an die Forst-

verwaltung selbst nicht für möglich hält. Er findet

sich bei diesen Betrieben mit dem Auskunftsmittel ab,

daß sie besonders geordnet und von der Zentralstelle

aus unmittelbar geleitet werden". Wie er sich nun

diese besondere Ordnung" denkt, ist aus den Dar-

legungen nicht ersichtlich. Jeder unbefangene Sach-

verständige wird aber zugeben müssen, daß ein größerer

Brauerei oder Reb- und Kellereibetrieb, bei dem in

zahlreichen Fällen ein raſches Handeln nicht zu um-

gehen ist , viel weniger die örtliche Leitung entbehren

kann, als der Forstbetrieb ; hat es sich doch in der

Kriegszeit gezeigt, daß eine ganze Reihe von Forst-

bezirken von benachbarten Forstämtern oder der Zen-

trale mitverwaltet werden können.

"

"

2) Wegfall von 2 Finanzamtmännerstellen mit

6050 Mt. Tatsächlich ist schon seit vielen Jahren

nur ein Domänenamt mit einem Finanzamtmann be=

segt, dessen Tätigkeit bis zum Einrücken in eine Vor-

standsſtelle im wesentlichen in Besorgung von Kaffen-

und Rechnungsgeschäften besteht. Für ihn gilt das

Gleiche, was unter Ziffer 4 hinsichtlich der Finanz-

affefforen zu sagen iſt .

Einen breiten Raum in der dieser Frage gewidmeten

Beweisführung nimmt, wie dies ja auch schon in der Ueber-

hrift des Auffages zum Ausdruck kommt, das in heutiger

Beit namentlich für unsere Staatsfinanzen besonders

pichtige Sparproplem ein. Der Verfaffer glaubt, bei

Durchführung seiner Reformpläne eine Ersparnis von

ehreren Hunderttausend Mark verheißen zu können

– ein Finanzkunststück, das doch wahrlich den Neid 3) Wegfall von 3 Kulturmeiſterſtellen 4850 Mk.

edes „Finanztechnikers " erregen müßte. Zur Be: In Wirklichkeit sind im Bereich der badischen Do-

ründung der von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen månenverwaltung nur 2 Kulturmeister vorhanden.

tellt er eine Art von Gewinn- und Verlustrechnung | Außerdem fehlt es aber auch an jedem ersichtlichen

8*
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Grund dafür, warum diese Beamten, die nicht zum

eigentlichen Verwaltungspersonal der Domänenämter,

sondern geradeso wie das Forsthutpersonal zu den

Organen des äußeren Dienstes zu rechnen sind, bei

Zuweisung der Güterbewirtschaftung an, die Forstämter

in Wegfall kommen sollen. Es ist dies umso unwahr

ſcheinlicher, als der Verfasser für den Forstamtsdienst

die Schaffung eines ganzen Stabes technischer Gehilfen

in Aussicht gestellt hat.

4) Wegfall von 7 Finanzassessorenstellen 14000 Mt.

Die den Domänenämtern zugeteilten Finanzassessoren |

bekleiden samt und ſonders Stellen von Verrechnungs-

gehilfen. Diese Stellen müßten unter allen Umständen

erhalten bleiben, wird ja doch vom Verfasser selbst an=

genommen, daß das gesamte mittlere und untere Be:

amtenperſonal des inneren Dienstes zur Besorgung

der Domänenkaſſengeſchäfte bei Finanzamtern erforder= |

lich bleibt".

"

5) Wegfall des Aufwands für Dienstgebäude 51 800

Mt. Von den 13 Domänenämtern sind nur 6 in

beſonderen Dienstgebäuden und 3 zusammen mit an-

deren staatlichen Dienststellen in je einem Gebäude

untergebracht. 3 Aemter haben ihren Sitz in alten

Schloßgebäuden und bei 1 Amt sind die Dienst- und

Wohnräume gemietet. Der Verfaſſer geht mit Un

recht von der Unterstellung aus , daß der Aufwand

für Dienstgebäude bei den Domänenämtern (4200 Mt.)

höher zu veranschlagen sei , als bei den Forstämtern

(3000 Mk.). Viel leichter ließe sich das Gegenteil

nachweisen, da gerade in den letzten Jahrzenten in

Baden eine große Reihe luxuriöser Forsthausbauten

erstellt worden ist, deren Aufwand jenen für die Do:

mänenämter ganz erheblich übersteigt.

Ueberdies hat der Verfasser nicht berücksichtigt, daß

bei Uebertragung der Kaffen- und Rechnungsführung

des Domänendienstes an die Finanzämter ganz be

trächtliche Kosten für Erweiterung der Diensträume

der letteren aufgewendet werden müßten.

|

Auf die Einzelheiten der Verlustrechnung will ich

als Außenseiter in forstlichen Fragen nicht näher ein-

gehen. Doch will mir scheinen , daß der von dem Ver

faſſer für die erweiterten Forstämter angenommene

Bedarf von zweiten Beamten (5) und Affefforen (15)

gegenüber der bisherigen Zahl von zweiten Beamten

(22) und Aſſeſſoren (32) sehr knapp bemessen ist. Das

Gleiche trifft zu, wenn er für die erweiterten Forst-

ämter durchschnittlich nur 1 Forstgehilfen mit einem

Gehalt von nur 2300 Mt. in Rechnung stellt, wāh-

rend er an anderer Stelle (Seite 248) die Forderung

zum Ausdruck bringt, daß jedem erweiterten Forstamt

mindestens " ein technischer Beamter (Forstgehilfe) aus

der Klasse der höheren Unterbeamten zuzuteilen ſei.

Was aber selbst dem Nichtsachmann bei Durchsicht

der Verlustrechnung sofort auffallen muß, ist der hohe

Aufwand, den der Verfasser für den äußeren Dienſt

der erweiterten Forstämter in Anspruch nimmt. Eines

der Hauptargumente, die er für die Zweckmäßigkeit

der Uebertragung der Güterbewirtschaftung an die

Forståmter ins Feld führt , ist folgendes : „ Der Forft:

mann hat daher von allen inbetracht kommenden Be

amten, die Vorstände der Domänenämter nicht aus

geschlossen, die weitaus günstigste Gelegenheit zur ein

gehenden und regelmäßigen Nachſchau, Beaufsichtigung

und Beobachtung der Kameraldomänen, seien es Wieſen,

Felder, Torfftiche oder Fichteiche, ohne daß dadurch be-

sonderer Zeit- oder Geldaufwand entſtünde“ (Seite

247) . Man wäre hiernach zu der Erwartung berech-

tigt gewesen, daß bei der vorgeschlagenen Neuorganiſation

eine erhebliche Steigerung des Kostenaufwandes für den

auswärtigen Dienst der Forståmter nicht eintreten

werde. Diese Erwartung wird aber gründlich zerstört

durch die Berechnung auf Seite 248, wo der Aufwand

eines erweiterten Forstamts für Dienſtreiſen (Fuhr-

werk und Tagegelder) auf durchschnittlich 3800 ME.

veranschlagt wird . Dies würde für 80 Forstämter

einen Jahresbeitrag von im ganzen 304 000 Mt.,

also gegenüber dem bisherigen budgetmäßigen Af-

wand von 202000 Mt. ein Mehr von 102000 Mt.

ergeben. Die Neuorganisation würde somit allein be

den Reisekosten eine Verteuerung des Betriebs um etwa

50 % mit sich bringen.

6) Wegfall zweier Stellen von Kollegialmitgliedern

bei der Zentralbehörde 16000 Mt. Der Verfaffer

nimmt in Aussicht, die bisher von der sogenannten

wirtſchaftlichen Abteilung der Forst- und Domänen-

direktion besorgten Geschäfte zum großen Teil an die

forstliche Abteilung zu überweisen . Dies wäre aber Auch die auf Seite 240/1 des Aufſages gemachten

ganz abgeſehen von anderen, hier nicht weiter zu er Zahlenangaben über die Roh- und Reinerträge de

örternden Umständen nur dann möglich, wenn es den von den Domånenämtern und Forstämtern selbstbewirt-

forstlichen Referenten bisher an genügender Beschäf- schafteten Wiesen entsprechen nicht den tatsächlichen

Verhältnissen. Beispielsweise ergibt sich für das Wirt-

schaftsjahr 1913 für das Hektar folgendes Bild :

tigung gefehlt hätte. In diesem Falle ließe sich aber

zur Erziehlung der angestrebten Ersparnis auch noch

ein anderer Weg finden .

Von den Domänenämtern (einschl . Finanz- und

Hauptsteuerämtern) bewirtschaftete Wiesen :

Von den Forståmtern bewirtschaftete Wiesen :

selbstbewirtschaftete Güter:

Rohertrag Reinertrag:

160 Mt. 118 Mt.

66 Mt. 43 Mt.

Pachtgüter:

Rohertrag Reinertrag

110 ME.

42 Mt.

105 Mt.

40 ML
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Hierbei sind die Verwaltungskosten nicht berück

fichtigt. Diese sollen nun nach der Berechnung des

Verfaſſers für den ha Wiesen 37 Mk., für den ha

Wald dagegen nur 6 Mk. betragen. Auch diese Rech

nung beruht auf anfechtbaren Voraussetzungen .

-

-

Einmal ist der Jahresaufwand für ein Domänen-

amtsgebäude mit 4200 Mt. - wie schon oben ge-

zeigt wurde viel zu hoch gegriffen ; es kann hierfür

höchstens der gleiche Aufwand wie für ein Forstamte-

gebäude mit 3000 Mk eingesetzt werden. Hiernach

würden die Verwaltungskosten für ein Domänenamt

statt 10 700 Mt. wie der Verfasser annimmt

nur 9500 Mk. betragen. Wenn man nun weiter

unterstellt, daß die Tätigkeit der Domänenamtsvor-

stände etwa zus durch die Bewirtschaftung der in

Sebstbetrieb stehende Wiesen usw. in Anspruch genom

men wird
was keineswegs zu nieder gegriffen ist ;

denn die übrige Zeit wird durch die Verwaltung der

Pachtgüter, Einzug der Gefällschuldigkeiten und die

zahlreichen sonstigen Amtsgeschäfte reichlich ausgefüllt

– so entfällt auf den Selbstbetrieb ein Aufwand von

9500 3200

-

3

=

――

=

250

rund 3200 Mk. und auf den ha

rund 13 Mt. (statt 34 Mt. wie der Verfasser an

nimmt) oder einschließlich des einschlägigen Aufwands

der Zentralverwaltung 13 + 3 = 16 Mk. Hiernach

hätte z . B. der Reinertrag der von den Domänen-

ämtern bewirtschafteten Wiesen im Jahre 1913 be

tragen : 118-16 102 Mk. für den ha, während

die von den Forståmtern bewirtſchafteten Wiesen im

gleichen Jahr nur eine Rente von 43 Mk. abgeworfen

haben. An letzterem Betrag wäre übrigens noch ein

entsprechender Abzug für Verwaltungsaufwand zu

machen, da ja doch die diesen Geschäften gewidmete

Tätigkeit der Forstämter und der Zentralverwaltung

nicht kostenlos geleistet werden kann, wie sich schon aus

der für den auswärtigen Dienst eines erweiterten Forst-

amts aufgestellten Rechnung ergibt.

Wenn nun dem Reinertrag der selbstbewirtschafteten

Wieſen jener aus den Domänenwaldungen mit 55 Mt.

für den ha gegenübergestellt wird , so ist die lettere

Zahl insofern nicht einwandfrei, als bei Ermittlung

der Verwaltungskosten für den forstlichen Betrieb ein

anderer Maßstab angelegt wurde, als beim landwirt-

schaftlichen Selbstbetrieb. Während der Verfasser z . B.

bei letterem als Wohnungsaufwand einen jährlichen

Betrag von 4200 Mk. zugrundelegt, stellt er bei der

Waldwirtschaft im Wiederspruch mit seinen späteren

Ausführungen, wo er den Wohnungsaufwand für ein

Forstamt auf 3000 Mt. veranschlagt nur das

Wohnungsgeld mit = 735 Mk. für ein

Forstamt in die Rechnung ein. Ferner müßte den

-

72706.95

99

|

| Verwaltungskosten des forftlichen Betriebs noch ein an-

gemeffener Betrag für den Einzug der Holzgefälle zu-

geschlagen werden, der bei 20 Einzugsstellen (Domänen-,

Finanz- und Hauptsteuerämter) auf mindestens 5000

20 100000 Mk. zu veranschlagen ist .×
=

-

-

Mit besonderem Nachdruck glaubte der Verfasser die

Vorzüge der auf volkswirtſchaftlicher und mathematiſch-

naturwissenschaftlicher Grundlage beruhenden Vor-

bildung der Forstbeamten in Hinsicht auf ihre Ver=

eigenschaftung zur Leitung landwirtſchaftlicher Betriebe

hervorheben und im Gegensatz dazu die Ausbildung

der Finanzbeamten nach dieser Richtung als ungenügend

bezeichnen zu sollen. Wenn nun aber denn doch die

theoretische Vorbildung eines Leamten als alleiniger

Prüfstein für seine Verwendbarkeit im praktischen

Dienst gelten soll man kann darüber verschiedener

Meinung sein so darf füglich bezweifelt werden,

ob die Forstbeamten ein höheres Maß von Wiſſen

und Verständnis für die Verwaltungstätigkeit mit-

bringen , als die durch ein einheitliches und umfaffen-

des Studium der volkswirtschaftlichen und juristischen

Wissensgebiete unter Einbeziehung naturwiſſenſchaft=

licher Fächer gerade für die Verwaltungslaufbahn be=

sonders vorgebildeten sog. Finanztechniker, die in der

überwiegenden Mehrzahl durch Besuch mehrerer Uni-

versitäten und zum Teil technischer und landw. Hoch-

schulen , in steter Berührung mit den Lehrern und

Jüngern anderer wissenschaftlicher Berufe ihren Ge=

sichtskreis zu erweitern und den Blick für die viel=

fachen Wechselbeziehungen der gesellschaftlichen und

| wirtschaftlichen Erscheinungen unserer Zeit worauf

es gerade im Verwaltungsdienst so sehr ankommt -

zu schärfen Gelegenheit hatten .

-

Dem Verfasser scheint übrigens nicht bekannt zu

sein, daß die neue badische Prüfungsordnung für Finanz-

beamte bis jetzt noch garnicht zur praktischen Anwen-

dung gekommen ist, da der Bedarf an solchen Beamten

durch die vorhandene Zahl an jüngeren Kameraliſten

noch für viele Jahre gedeckt ist . Auch befindet er sich

insofern im Irrtum, als er annimint, daß die Vor-

stände der 13 Domänenämter zum größeren Teil ältere

Herren seien, die in nächster Zeit auf dem natürlichen

Wege der Zuruheſeßung abgehen werden , denn in Wirk-

lichkeit trifft dies allerhöchstens bei einem einzigen

dieser Beamten zu , während alle übrigen nach menſch-

licher Berechnung von diesem „natürlichen Wege" noch

recht weit entfernt find . Die weitere Gestaltung der Dinge

kann deshalb unbedenklich der Zukunft überlaſſen werden .

Wer weiß, ob nicht die altbewährte kameralistische

Ausbildung über kurz oder lang wieder zu Ehren

tommt und vielleicht in anderem Gewande wieder aus

der Versenkung hervorgeholt wird ; machen sich doch

jezt schon Anzeichen dafür bemerkbar, die in weiten
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"

Art, die aber nicht immer in dem vom Verfasser ge-

meinten Sinn sich auslösen, sondern in zahreichen

Fällen als Interessentengegensäge von mehr oder minder

scharfer Art in die Erscheinung treten. Es darf nur

an die zahlreichen Aufforstungen erinnert werden, um

die Berührungspunkte zwischen Land- und Forstwirt-

ſchaft in das richtige Licht zu stellen. Im Großher-

zogtum Baden hat die Waldfläche in den lezten 36

Jahren um 61950 ha ober 11,8 % zugenommen. Die

Folgen machen sich gerade jezt bei der durch die Kriegs-

lage geschaffenen Lebensmittelknappheit in unserem

kleinen Lande, das mit einem Waldbesig von 36,5%

der Gesamtfläche ohnedies schon nahezu alle übrigen

Bundesstaaten des deutschen Reiches an Waldreichtum

übertrifft selbst in dem gebirgigen Bayern beträgt

das Waldareal nur 31,6 % der Gesamtfläche - fühl

bar; mußte doch Baden als Zuſchußland in den Kriegs-

jahren allein an Kartoffeln ganz bedeutende Mengen

aus anderen Bundesstaaten einführen , um seinen Be-

darf an diesem unentbehrlichen Nahrungsmittel auch

Kreisen den Wunsch nach einer gründlicheren und ver

tiesten volkswirtschaftlichen Ausbildung unserer im öffent

lichen Leben stehenden Beamten erkennen lassen . Es

sei in dieser Beziehung an den in Nr. 19/20 der bad .

Zeitschrift für Verwaltungs- und Verwaltungsrechts-

pflege vom 27. September 1916 erschienenen, in der

Oeffentlichkeit viel beachteten Aufsatz des Senats-

präsidenten a. D. Buch: Die Vorbildung der bas

dischen Verwaltungsbeamten " erinnert, der die For

derung erhebt, die Anwärter des Justizdienstes von

jenen des höheren Verwaltungsdienstes und die zweite

Staatsprüfung beider zu trennen, wobei er u. a. folgen

des ausführt : Für die zweite badische Staatsprüfung

für den höheren Finanzdienst bezeichnet § 1 der 1 h.

V. O. vom 3. August 1909 als Prüfungsgegenstände

an erster Stelle die Volkswirtschaftslehre, (insbesondere

Agrarpolitik, Gewerbepolitik und soziale Gesetzgebung)

und ferner aus dem Gebiete der praktischen Volkswirt-

schaft die Landwirtschaftslehre und Gewerbekunde . Man

wird nicht behaupten können, daß diese Prüfungsfächer

für die künftigen Beamten der inneren Verwaltung.nur notdürftig decken zu können. Es soll dabei durch-

weniger wichtig seien, als für Finanzbeamte“.

—

Mit schwerem Geschüz zieht der Verfasser gegen

die praktische Tätigkeit der Domänenbeamten zu Feld,

der er die Epitheta ornantia dilettantenhaft " und

auf Halbbildung beruhend beizulegen für gut findet .

Demgegenüber wird den Leistungen der Forstbeamten

auf landwirtſchaftlichem Gebiet uneingeschränktes Lob

gespendet und auf das Beispiel von Hessen verwiesen ,

wo die Forstbeamten als Leiter landwirtschaftlicher Be

triebe sich sehr gut bewährt hätten. Es liegt mir

selbstredend fern, die Tätigkeit der hessischen Forstbe=

amten irgend wie einer abfälligen Kritik unterziehen

zu wollen, aber die eine Frage darf doch wohl gestellt

werden : Wie kommt es , daß die Erträge der unter

der Selbstverwaltung der hessischen Forstämter stehen-

den Kameraldomånen, die übrigens dem Umfang nach

nicht einmal die Hälfte der selbstbewirtschafteten Do-

månengüter in Baden ausmachen, in den lezten 20

Jahren um 14% zurückgegangen sind , während die

badischen Domånenwiesen in den Jahren 1890-1915

eine Ertragssteigerung von 56 % und bei Ausscheidung

der von den badischen Forstämtern bewirtschafteten

Wiesen noch einen wesentlich höheren Einnahmezuwachs

erfahren haben ?

Dem etwaigen Einwand, daß der Forstmann der

Landwirtschaft nicht das gleiche Interesse entgegen

bringe, wie seinem Hauptberuf , sucht der Verfasser

durch den Hinweis zu begegnen , daß zwischen Land-

und Forstwirtschaft zahlreiche Berührungspunkte be-

stehen. Die Richtigkeit dieses Satzes ist nicht zu

bestreiten ; denn in der Tat bestehen zwischen Land-

und Forstwirtſchaft Wechselbeziehungen verschiedenster

-

aus nicht verkannt werden, daß große Gebiete unseres

Landes, namentlich im hohen Schwarzwald, für den

landwirtschaftlichen Anbau nicht oder nur wenig ge

eignet sind und am zweckmäßigsten durch Waldanpflan

zungen wirtschaftlich ausgenutzt werden . Immerhin

liegt der Gedanke nahe, mit Wald bestockte Flächen,

die einen lohnenden Anbau von Feldfrüchten ver

sprechen, vor allem in der Rheinebene und den Vor-

bergen, für die landwirtschaftliche Erzeugung nuzbar

zum machen und auf diese Weise den Nahrungsspiel-

raum unseres Volkes zu erweitern. Die Bodenfrage

ist in einzelnen Landesteilen Badens durch das An-

wachsen der Bevölkerung und die zunehmende In-

dustrialisieruug, wie im Bezirke Bruchsal und im

Hanauerland, namentlich aber in der Nähe der Groß-

städte mit ihrem ungeheuren Bedarf an Milch, Butter,

Eiern, Fleisch und anderen landwirtschaftlichen Erzeug-

niffen das Gebiet in der Umgebung der Städte

Heidelberg und Mannheim gehört zu den dichtestbe

völkerten Gegenden von ganz Europa nachgerade

derart brennend geworden, daß in diesen Gegenden

neben einer besseren Regelung der Waſſerverhältniſſe

auf den zur Verfumpfung neigenden Ländereien auf

Gewinnung von Neuland im Wege der Waldausstockung

zur möglichsten Erweiterung der landwirtſchaftlichen

Anbauflächen hinzuwirken sein wird. Den besten Grad-

messer für die Dringlichkeit des Bedürfniſſes bilden

die hohen landwirtschaftlichen Grundstückswerte, die in

einzelnen Gebietsteilen schon vor dem Kriege auf

10000 Mt. und darüber für den ha gestiegen sind

und infolge der während des Krieges eingetretenen

hohen Bewertung der landwirtschaftlichen Erzeugnifſfe
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oraussichtlich noch eine weitere Steigerung erfahren werten Faktor der Staatsverwaltung machen . Die

erden .

-

Eine geeignete Gelegenheit, die Ueberleitung der

Baldwirtschaft zum Feldbau in größerem Maßstabe

urchzuführen, wäre gerade jezt oder nach dem Kriege

jegeben , da eine große Zahl von Gemeinden, darunter

rohl auch solche in der Rheinebene und den angren=

enden Gebieten, umfangreiche Holzhiebe, um Mittel

ur Zeichnung von Kriegsanleihen zu gewinnen, vor

ehmen . Die früher verbreitete Anschauung von

der geringen Vereigenschaftung der leichteren Wald-

tiden des Rheintals für eine landwirtschaftliche Nutz:

ung ist schon längst durch die Tatsache überholt, daß

in den lezten Jahrzehnten mit Hilfe der neuzeitlichen

Errungenschaften (künstliche Düngung , Tiefkultur,Düngung , Tiefkultur,

Gründüngung) die Umwandlung nährstoffarmer Böden

fruchtbares Feld bereits in weitem Umfang statt

gefunden hat, wie z. B. ein Blick auf die von der

Zuderfabrik Waghäusel und den Landwirten benach

barter Gemeinden bebauten Ausstockungsflächen in über- |

zeugender Weise dartut.

Ein anderer Intereſſengegensatz zwischen Land- und

Forstwirtschaft liegt auf jagdlichem Gebiete . Es mag

genügen, auf die manchmal recht erheblichen Opfer,

die der Landwirtschaft durch die Wildhege auferlegt

werden, hinzuweisen.

Nach Ansicht des Verfaſſers könne kein Zweifel da:

rüber bestehen, daß die eigentliche Verwaltungs- und

Betriebstätigkeit der Domänenämter zu unbedeutend

se und der Hauptwirtschaftsgegenstände , der Wässer:

wieſen , zu wenige ſeien , als daß sich die Anstellung

beſonders dafür ausgebildeter Oberbeamten lohne. Als

weiteres Argument für die geringe Bewertung der

Tätigkeit der Domänenämter macht er den Umstand

geltend, daß die Domäneneinkünfte im heutigen Staats

Haushalt gegen früher an Bedeutung erheblich verloren

hätten. Demgegenüber muß betont werden, daß die

öhe der Einkünfte eines bestimmten Verwaltungs:

weigs der Staatsmaſchine nicht als alleiniger Maß-

ab für seine Bedeutung im öffentlichen Leben gelten

ann, denn die Hauptaufgaben zahlreicher wichtiger

Behörden der Staatsverwaltung liegen auf ganz an=

beren Gebieten und haben mit den fiskalischen Inte:

effen gar nichts zu tun. Was insbesondere den

Bejchäftskreis der Domänenbehörden anbetrifft, so darf

nicht außer acht gelaffen werden, daß der Domänen-

befig, der früher allerdings im wesentlichen nach rein

privatwirtſchaftlichen Grundsägen verwaltet wurde, zu

folge der im Laufe der Zeit eingetretenen Umbildung

er allgemeinen wirtschaftlichen und geſellſchaftlichen

Berhältnisse neben seiner Aufgabe als staatliche Ein-

ahmequelle noch wichtige volkswirtschaftliche und soziale

Sunktionen zu erfüllen hat, die ihn zu einem beachtens

|

in dieser Richtung sich betätigende Wirksamkeit der

Domånenbehörden tritt vielleicht nach außen hin weniger

in die Erscheinung, um so mehr aber entfalten sie in

rastloser stiller Arbeit eine auch der Förderung der

öffentlichen Intereffen dienende wertvolle Tätigkeit.

Vor allem haben die Domänenbehörden durch Ein-

richtung größerer Be- und Entwässerungsanlagen , durch

Vornahme von Meliorationen verschiedenster Art, durch

frühzeitige Einführung der künstlichen Düngung, durch

Herstellung von Wegeanlagen, durch Schaffung) und

sachgemäße Pflege ausgedehnter Obstbaumpflanzungen,

durch Hebung der Fischerei in den offenen Gewässern

und Errichtung einer größeren Zahl von Fischbrut-

anſtalten und Teichbetrieben in verſchiedenen Landes-

gegenden und andere Kulturen vorbildlich und segens-

reich gewirkt. Eine weitere wichtige und keineswegs

immer leichte Aufgabe ist den Domänenbehörden

zufolge der auf landständische Anregung ergangenen

Normativbeſtimmungen über die Bewirtschaftung des

domänenärar. landw. genußten Grundbesizes zugefallen ,

die von dem Grundgedanken ausgehen, daß der ſtaat-

liche Grundbesitz nicht im einseitigen fiskalischen In-

tereffe verwaltet werden darf, sondern soweit möglich

durch Förderung gemeinnüßiger Bestrebungen und

tunlichste Unterſtüßung und Berücksichtigung der wirt-

schaftlich Schwachen auch dem Allgemeinintereffe dienſt-

bar gemacht werden soll . Es bedarf wohl keiner

weiteren Ausführung, daß die Durchführung dieser

Grundsäße bei den zahlreichen von den Domänenbe-

hörden vorzunehmenden Verpachtungen, Verkäufen , Er-

werbungen und die Abwicklung der großen Zahl ſon=

stiger in den Bereich der Domänenämter fallender

Verwaltungshandlungen und Rechtsgeschäfte, wie Ver-

waltung und Vermietung der vielen årariſchen Woh-

nungen in den Schlössern und anderen staatlichen Gc=

bäuden, Verwertung der zum Teil sehr bedeutenden,

manchmal Werte von vielen Millionen darstellenden

Baupläge, Abſchluß von Verträgen mit Gemeinden,

Körperschaften und Privaten wegen Benützung von

Wegen, Brücken, Wässerungseinrichtungen, Quellen,

Festlegung von Baufluchten, Behandlung von Steuer-

fragen, Teilnahme an Gemeindevoranschlagsberatungen,

Bildung von Wäfferungs- und sonstigen Genossen :

schaften, Begründung von Dienstbarkeiten der verſchie-

densten Art, Abschluß von Ablösungsverträgen mit

kirchlichen Behörden und dergl. ein großes Maß von

Umsicht und Verfländnis für die allgemeinen wirt-

schaftlichen Erfordernisse der Zeit beanspruchen und

daß diesen Aufgaben ein in den verschiedenen volks-

wirtschaftlichen und juristischen Wissenszweigen gründ=

lich vorgebildeter und in der Verwaltungspraxis ge=

schulter Kameralist in weit höherem Maße gewachſen
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ift, als der mehr nach der technischen Seite hin vor der Holzgefälle in den Händen von Beamten ist, denen

gebildete Forstmann . man in dieser Hinsicht auf Grund der gemachten Er-

Wenn der Verfasser meint, daß im Geschäftsfahrungen vollstes und uneingeschränktes Vertrauen

bereich der Domänenverwaltung alle wichtigeren An-

gelegenheiten von der Zentralstelle aus bearbeitet

werden, ſo entſpricht dies in keiner Weise den Tat

sachen.

Es ist auch zu berücksichtigen, daß der Wirkungs:

kreis der Domänenbehörden nicht auf die Verwaltung

und Bewirtschaftung der Felddomänen beschränkt ist ,

ſondern daß sie ja auch für die Forstverwaltung durch

den Einzug der Holzgefälle, wie die Verrechnung und

Auszahlung sämtlicher im Staatsforstbetrieb erwach

sender Ausgaben in weitgehendem Umfange Dienste

zu leisten haben. Diese Arbeit mag in den Augen

eines Forstmanns als etwas Untergeordnetes, Sub-

alternes erscheinen, aber sie muß eben auch getan

werden; denn mit dem bloßen Verkauf des Holzes ist

der Staatskaffe nicht gedient, sondern der dabei er=

zielte Erlös muß auch hereingebracht werden. Forst

und Domänenverwaltung sind Glieder eines und des-

selben Verwaltungskörpers, sie schließen sich nicht ein

ander aus, sondern gehören zusammen und ergänzen

sich, wie die einzelnen Glieder einer Familie. Des=

halb ist es auch nicht verständlich, wie der Verfasser

die beiden Verwaltungen in Gegensatz stellen kann ;

viel eher hätte man gerade in heutiger Zeit , in der

die Wahrung des sogenannten Burgfriedens in aller

Munde ist, eine Mahnung zum einheitlichen Zusam-

menwirken beider Verwaltungen, wodurch dem staat:

lichen und privaten Interesse sicherlich besser gedient

ift, erwarten sollen. In diesem Sinne kann man dem

vom Verfasser aufgestellten kategorischen Imperativ,

daß zur Erhaltung der wirtschaftlichen Kraft des

Volkes die Sonderintereſſen einzelner Teile zurückstehen

müssen , vollauf zustimmen, denn „ salus publica su-

prema lex esto " .

Aus dem Obengesagten dürfte zur Genüge hervor:

gehen, daß der Verfasser sich auch insofern im Irrtum

befindet, als er annimmt, daß der Hauptdienst der

Domänenămter unter den heutigen Verhältnissen in

Kaffen und Rechnungsführung und in der Gefäll-

beitreibung besteht. Wenn dies aber auch der Fall

wäre, so sollte sich der mit der Holzverwertung be=

traute Forstmann darüber freuen, wenn der Einzug

|

schenken kann. Der Verfasser steht auf einem anderen

Standpunkt, er meint, diese Geschäfte könnten an-

standslos mittleren Beamten übertragen werden, wie

ja auch in allen anderen Verwaltungszweigen diese

Dienste von mittleren Beamten besorgt würden. Das

Leytere ist nicht einmal richtig, denn auch außerhalb

des staatlichen Dienstes steht an der Spite der größeren

Bezirksstellen (Hofverwaltung, Markgräfl. Verwaltung,

Fürstenbergische Standesherrschaft , Kirchenverwaltung)

durchweg ein wiſſenſchaftlich gebildeter Finanzbeamter,

der genau wie bei den Domänenämtern neben seinen

sonstigen Dienstaufgaben das wichtige Geschäft des

Einzugs, der Sicherstellung und der Beitreibung der

Gefällsschuldigkeiten mit eigener Verantwortung

zu leiten hat. Daß fie alle dieſe Geſchäfte nicht allein

besorgen können, ſondern dabei von anderen ihnen bei-

gegebenen Beamten unterſtügt werden, iſt ſelbſtver-

ständlich. Ob es ratsam erscheint, wie der Verfaffer

vorschlägt, das ganze Kassen-, Rechnungs- und Bei-

treibungswesen mittleren Beamten zur ſelbſtändigen

und allein verantwortlichen Besorgung zu übertragen,

muß nach den bisherigen Erfahrungen , zumal bei den

ständig steigenden Einnahmen und dem gerade in

Baden besonders weit ausgebildeten Befristungssystem,

bei dem der Sicherheitsleistung in ihren verschiedenen

Formen hohe Bedeutung zukommt, bezweifelt werden ;

ganz abgesehen davon, daß eine Selbständigmachung

der zur Zeit in abhängiger Stellung befindlichen Ver-

rechnungsgehilfen - wie gerade das vom Verfaffer an·

gezogene Beispiel der städtischen Beamten beweist — die

unabwendbare Folge höherer Gehaltsansprüche nach ſid

ziehen und damit den vom Verfaſſer angestrebten

Zweck der Entlastung der Staatskaffe vereiteln würde.

Der Verfasser dürfte also auch in diesem Punk

die Kehrseite seiner Reformpläne nicht genügend be

achtet haben, wie er auch anzugeben unterlaſſen hat,

in welcher Weise das ganze Kaffen-, Zahlungs- und ||

Rechnungswesen, Verbürgungen , Beitreibungen, Kre

ditfeststellungen, Zustellungen u . dergl. auf eine neue,

ganz wesentlich vereinfachte Grundlage gestellt werden

könnte".

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. 2 im men auer ,

für literariſche Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. — Für die Inserate verantwortlich : J. D. S auerländers Verlag

Verleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. G. Otto Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.
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Wer weiss

esheute noch nicht, dass Weber-Fallen in Fangsicherheit und
Haltbarkeit unerreicht sind ? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen , Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Fuchsfelle

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Iltis, Marder kauft jeden Posten zu Tagespreis

Albert Simon, Cöln

Tel. A. 6268. Glockengasse 6.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Dr. K. Wimmenauer,

Geh. Forstrat und Professor der Forstwissenschaft

an der Universität Giessen.

Grundriß der Holzmetkunde,

8°. (49 S.) geheftet. Preis Mk. I.—.

J. D. Sauerländer's Verlag

Frankfurt a. M.

JagdVerpachtung

Die Jagdnuzung des ge-

meinschaftlichen Jagbbezirkes

Paufin in der Größe von etwa

5000 Morgen, darunter 2000

Morgen Waldbestand, in der

Mitte großer Forften gelegen,

foll vom 1. April 1917 bis zum

31. März 1923 freihändig vers

pachtet werden.

Paufin ift Station der Klein-

bahn Nauen-Velten.

Die Bedingungen können bei

dem unterzeichneten Jagdvor=

steher eingesehen werden.

Pausin (Ofthavelland),

den 17. März 1917.

Der Jagdborsteher.

Bree, Gemeindevorsteher.
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Waldwertrechnung u. forstl. Statik.

Ein Lehr- und Handbuch

DOD

Deiland Profeffor Dr. Hermann Stoeter,

Großh. Sächi. Oberlandforftmeilter und Direktor der Foritakademie zu Eilenach.

Durchgelehen von Prof. Dr. Bans Bausrath, Karlsruhe.

Fünfte Auflage.

Groß-Oktav, VIII und 252 Selten.

Preis : broich. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.
•

Das Ericheinen der fünften Auflage legt am beften Zeugnis ab von der allieitigen Anerkennung, die

das Werk durch die prägnante und klare Darftellung des Stoffes und durch feine mehr popularifierende und

auf Bervorhebung der praktischen Gefichtspunkte abzielende Richtung in Fachkreilen gefunden hat.

Diele neue Auflage, deren Durchficht auf ausdrücklichen Wunich des perftorbenen Verfallers Herr Prof.

Dr. Bausrath in Karlsruhe bereitwilligft übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen erfahren, fowett

folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.
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Ueber Zuführung und sparsame Verwendung | Dr. Georg Ludwig Hartig, 9. Auflage, herausgegeben

der Feuchtigkeit in den Holzpflanzen.

Von Forstmeister Tiemann in Göttingen.

Es ist selbstverständlich, daß zum Zwecke guten

Wachstums und Gedeihens unserer Holzbestände nicht

allein die Zuführung der nötigen Feuchtigkeitsmenge

zum Boden unbedingt erforderlich ist, sondern wir

müſſen auch unsere wirtschaftlichen Maßregeln so ein

richten, daß ein ausreichender Grad von Wassergehalt

im Boden erhalten bleibt und den Holzpflanzen

nachhaltig zugut kommt. Daß solche Maßnahmen

für ſchon an sich trockene Böden (namentlich Sand-

böden, flachgründige Böden usw.) von besonderer Wichtig=

keit sind , ist einleuchtend. Zur möglichsten Steige-

rung der Ertragsfähigkeit solcher Böden müssen außer

dem natürlich bei der künstlichen Bestandsgründung

auf Dedland, Abtriebsflächen usw. — auf armen Sand-

böden hauptsächlich , wie bekannt, durch Anbau der

genügsamen Kiefer , wennmöglich mit Beimischung

der Buche noch geeignete Düngemittel (Humus

erde, Moorerde, künstliche Dünger) in Anwendung

kommen, deren Wirksamkeit aber aus bekannten Gründen

wiederum einen angemessenen Feuchtigkeitsgrad des

Bodens zur Voraussetzung hat.

―

-

Interessant dürfte es auch für den Forstmann sein,

die Verhältnisse der Wasserzuleitung zu den

Wurzeln, sowie diejenigen der Verdunstung des

Wassers durch die Spaltöffnungen der Blätter nicht

allein bei unseren Hozpflanzen , sondern zum Ver=

gleich auch bei anderen Gewächsen, wenn auch nur

ganz im allgemeinen, ein wenig näher zu betrachten .

Allerdings ist das Wichtigste über diesen Gegenstand ,

wenigstens insoweit es sich auf Holzpflanzen be=

zieht, wohl jedem Forstmann bekannt ; aber doch er=

ſcheint vielleicht eine übersichtliche, kurze Zusammen-

stellung aller hauptsächlichsten Punkte Manchem er=

wünscht. Ein Vergleich mit anderen Gewächsen dürfte

naheliegen und unser Interesse erregen, wenn man be-

denkt, daß ja unsere Forstwirtschaft eigentlich nur „ an=

gewandte Botanik " ist .

Schon in dem bekannten, viel verbreiteten Lehr-

buche für Förster" von unserem berühmten Altmeister

von dessen Sohne, Professor Dr. Theodor Hartig 1851 ,

heißt es in dem von letterem bearbeiteten Bande :

Luft , Boden- und Pflanzen-Kunde in ihrer Anwen-

dung auf Forstwirtschaft " gegenüber der „ Erkennungs-

Lehre der Pflanzen, Seite 128 : „Um so wichtiger

ist die Lehre vom Leben und den Lebensvers

richtungen der Pflanzen (Pflanzenphysiologie). Sie

ist die Grundlage der Forstwissenschaft, da sie uns

mit der Natur derjenigen Geschöpfe bekannt macht,

deren Erziehung, Pflege und Benutzung unser Be-

ruf iſt. “

Das Nähere kann selbstredend nur Sache des Bo=

tanikers von Fach sein und muß auf die neueren

Lehrbücher der Botanik¹) verwiesen werden. Bei dieſen

ist es als ein wesentlicher, deren Studium ſehr fördern-

der Fortschritt anzusehen, daß sie nicht, wie die älteren

Bücher, lediglich trockene Beschreibungen der

Pflanzen darbieten, ſondern auch die höchſt intereſſanten,

bedeutungsvollen, biologischen Vorgänge derselben

behandeln.

Ohnehin ist ja die Botanik eine allgemeine be-

liebte Wissenschaft , die deshalb auch wohl als scientia

amabilis bezeichnet wird .

Bei einer kurzen Betrachtung des in Frage stehen=

den Gegenstandes dürften nun etwa folgende Gesichts-

punkte zweckmäßig einer gesonderten Behandlung

zu unterziehen ſein :

I. Die direkte und indirekte Zuführung ausreichender

Feuchtigkeit zu den Wurzeln der Pflanzen und die

möglichste Erhaltung dieses Feuchtigkeitszustandes.

1. Direkte Zuführung der Feuchtigkeit

zu den Wurzeln.

1) U. a. möchte ich hier das vorzügliche, von Sachkennern

ſehr günstig beurteilte „ Lehrbuch der Botanik“ von Profeſſor

Dr. Otto Schmeil in Heidelberg empfehlen. Es ist im Ver-

lage von Quelle und Meyer in Leipzig 1916 bereits in 36. Auf-

lage erschienen und „unter beſonderer Berücksichtigung bio-

logischer Verhältnisse bearbeitet". Die zahlreichen Abbildungen

sind ausgezeichnet, und der Preis von 6 Mt. geb. äußerst

mäßig. Auch ich habe das Werk bei der vorliegenden Arbeit

vielfach benut.

1917
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a) Durch atmoſphärische Niederschläge (Regen, Schnee, Königskerze u . a.) . Fließt das Wasser dagegen nach

Tau) .

"

Zuvörderft wird hinsichtlich der Wurzeltätigkeit der

Pflanze die Bemerkung nicht unangebracht erscheinen,

daß nach dem erwähnten Schmeil'schen Werke in der

Regel die sogen. Wurzelhaare die Aufnahme des

Waſſers und der darin gelösten Boden-Nährsalze ver-

mitteln. Wie dort weiter auseinandergesetzt wird ,

stellen diese zahlreichen Wurzelhaare zarte, lange,

schlauchförmige Ausſtülpungen der Oberhautzellen " dar

und finden sich nur an den jüngsten Wurzeln, mit

Ausnahme eines äußersten Endes. „Die älteren

Teile der Wurzel umkleiden sich mit wasserdichten

Korklagen, find also zur Aufnahme von Wasser und

Nährsalzen untauglich. " In Rücksicht auf die überaus

zarte Beschaffenheit und die leichte Verletzbarkeit der

Wurzelhaare, sollte man die Gewächse möglichst mit

dem „Ballen" verpflanzen" .

"

Ferner heißt es in demselben Werke noch von den

Wurzelhaaren : Sie durchdringen jede Lücke des

Bodens und sind imstande, selbst noch die geringste

Wassermenge einzusaugen und das kleinste Boden

teilchen auszubeuten".

Nun fehlen aber, mie daselbst bemerkt, den meisten

unserer Waldbäume die Wurzelhaare, dagegen sind

„die Wurzelenden von einem dichten Geflechte

zarter Pilzfäden umsponnen. Von diesem Pilz-

mantel gehen zahlreiche Fäden nach außen, durch

wuchern den Waldboden und entnehmen ihm Wasser

ſamt den darin gelösten Nährstoffen. Andrerseits legen

sich die Fäden aber so dicht um die Wurzelenden, daß

diese imftande sind , ihnen das aufgenommene Waffer

zu entziehen und es sich dienstbar zu machen. Schon

aus der Länge der Fäden geht hervor, daß der Baum

den Waldboden auf diese Weise weit beffer auszu-

nuzen vermag, als wenn seine Wurzelnden, wie bei

den meisten andern Pflanzen, mit winzig kleinen

Wurzelhärchen bedeckt wären. Weiterhin wird übrigens

noch betont : „Im einzelnen sind aber die Beziehungen

zwischen Pilz und Wurzel noch ziemlich unbekannt" .

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, wie sich der

Verfaſſer obigen Werkes auch noch über die Wurzel

ausbreitung und die von den Pflanzen bewirkte

Ableitungsweise des Regenwassers äußert. Es

wird dort gesagt : „Zwischen der Ausbreitung der

Wurzeln und der Art , wie die Pflanzen das Regen

waſſer ableiten, beſteht — wir wir mehrfach gesehen

haben eine innige Beziehung . Tropft das Wasser

am Umfange der Krone nieder, ist die Wasserableitung

also nach außen gerichtet oder zentrifugal , so

breiten sich die Wurzeln allseitig so weit aus, daß die

mit Wurzelhaaren besetzten feinsten Wurzelzweige meist

im Umkreise der Krone liegen (dichtbelaubte Bäume,

-

-

innen oder zentripetal ab , so sind die Wurzeln

mehr oder weniger senkrecht nach unten gerichtet und

eng zusammengedrängt (Raps, Tulpe u. a.) . Bei

dünn belaubten Bäume (Birke) find die Saugwurzeln

gleichmäßig unter der ganzen Krone verteilt.

Waffer- und Sumpfflanzen, ſowie viele Gewächſe, die

gesellig beieinander stehen , laffen das Waffer in keiner

bestimmten Richtung von den Blättern abtropfen.“

-

Einige Beispiele der bei vielen Gewächsen bestehen:

den zentripetalen Waſſerableitung mögen nach

dem genannten Werke hier noch folgen :

Von der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus

wird erwähnt : „ Die schr å g stehenden , rinnigen Blätter

leiten das Regenwasser über den kurzen, gefurchten

Blattstiel zu dem Zweige, dem sie anſigen ; in einer

tiefen Rinne, die sich an ihm von Blatt zu Blatt

zieht, fließt es hinab und sammelt sich von sämtlichen

Zweigen am Hauptstamme, der es schließlich der Wurzel

zuführt".

Ebenso stehen beim Raps (Brassica napus) „die

Blätter am Stengel schräg aufwårts und bilden

in der Regel flache Rinnen". Die auf die Blätter

fallenden Regentropfen fließen daher zum Stengel ab

und werden schließlich zur Wurzel geleitet . Die Pflanze

begießt" sich alſo ſelbſt ."

Bei der Schwarzwurz (Symphytum officinale)

entspricht die zentripetale Maſſerableitung der Richtung

der mit Saugwurzeln besetzten Wurzel . Bedingt wird

diese Art des Waſſerabfluſſes dadurch, daß erſtens die

Blätter schräg aufwärts gerichtet am Stengel

stehen, daß zweitens die Blattflächen sowohl, wie die

Blattstiele (ſoweit vorhanden), die Form von Rinnen

besigen, und daß drittens die Blattflächen als Säume

an den Stielen und am Stengel herablaufen, ſo daß

dieser geflügelt" erscheint . Die Säume verhindern

das Wasser, von den Blattstielen abzuspringen und

leiten es an dem Stengel hernieder.

"

Auch beim allbekannten Löwenzahn (Taraxacum

officinale) find „ die Blätter auf der Oberſeite mit

einer deutlichen Rinne versehen. Infolgedeffen leiten

sie jeden Regentropfen , von dem sie getroffen werden ,

der dürftenden Wurzel zu“ .

Da, wie bemerkt, nur die feinen Saugwurzeln

eines Baumes Feuchtigkeit aus dem Boden aufzunehmen

vermögen, stärkere Wurzeln aber durch die dicke Rinde

daran gehindert sind ; da ferner die Saugwurzeln sich

nur im Bereiche der Kronentraufe des Baumes

finden, so sieht man z . B. bei der Zuführung flüffigen

Düngers zu Obstbäumen darauf, daß dieſes nur an

jener Stelle geschieht .

Uebrigens möchte ich noch anführen, daß bei star!

abgekühltem und überhaupt bei kaltem Boden
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(z. B. Moorboden) die Aufnahme von Waffer durch

die Wurzeln nachläßt und bei stark gefrorenem

Boden fast ganz aufhört.

b) Durch Bewässerung.

Eine solche kommt naturgemäß weit mehr bei der

Landwirtschaft und beim Gartenbau , als bei der Forst-

wirtschaft vor. Bei letterer beschränkt ſie ſich meiſt

auf die Forstgärten oder gelegentlich auf kleine Be-

standsstellen, größere Anlagen sind selten.

Auchdie Humussäuren des Torfbodens hemmen wirtschaft vor.

jene Tätigkeit der Wurzeln.

Hinsichtlich des Regens muß noch besonders her-

vorgehoben werden, wie es nicht genügt, daß er, nament=

lich in trockener Zeit und bei trockenem Boden, in aus-

reichender Menge fällt, sondern wir müssen auch , so

weit möglich, Vorkehrungen treffen, daß das Regen-

waſſer nicht zu rasch abläuft, vielmehr langsam in

den Boden zu den Wurzeln der Gewächse dringt und

lange genug von dem Boden festgehalten wird

natürlich ohne durch Uebermaß schädlich zu wirken .

Nur so kommt das Waffer den Pflanzen möglichst

nachhaltig zunuz.

In unseren Forsten suchen wir diesen Zweck da=

durch zu erreichen , daß wir zum Auffangen des Regen

waffers, z . B. an steilen, trockenen Hängen die be=

kannten Horizontalgräbchen in angemessenen

Entfernungen von einander anlegen, sowie bei Pflan-

zungen, vorwiegend auf geneigten Flächen , kleine Rin-

nen um die Pflanzen bezw. Pflanzlöcher herumziehen,

was besonders für größere Pflanzen (Heister usw.)

nüzlich ist. Mindestens sind hier kleine Erdwälle

am unteren Rande der Pflanzlöcher anzubr ngen .

Anmerkung: Bezüglich der Wurzeltätigkeit der

Pflanzen dürfte auch noch eine Bemerkung über die vielleicht

nicht jedem Forstmann bekannten Ausscheidungen der

Wurzeln Intereſſe beanspruchen : Nach dem Schmeil'schen

Werke scheiden die leßteren nämlich außer einer Säure, die zur

Lösung von Boden-Nährsalzen dient, zufolge neuer, sorgfältiger

Untersuchungen, Stoffe aus, die auf Gewächse derselben,

nicht aber anf die einer andern Art wie Gifte einwirken.

Je öfter nun ein Boden mit derselben Feldfrucht" bestellt

wird, um ſo mehr muß er von dieſen Stoffen durchtränkt, der

Ernteertrag also herabgesezt werden. Erst nachdem er durch

Witterungseinflüffe (Regen und dergl.) von den „Giten" wieder

befreit ist, gedeihen Pflanzen der ersteren Art auf ihm wieder

bortrefflich".

"

Ift lettere Beobachtung richtig, so würde schon eine solche

in Hinsicht auf unsere Forstwirtschaft gegen die Erziehung

reiner, geschlossener Holzbestände, aber für standortsgemäße,

rationelle Holzarten- Mischungen sprechen, wie sie wohl

gegenwärtig in den meiſten Revieren, inſoweit klimatiſche Ver-

hältnisse nicht entgegenstehen, eingeführt sind . Wo aus be-

sonderen Gründen nur reine Bestände zulässig wären, müßten

fie, zur dauernden Erhaltung guten Wachstums, nicht geschlossen,

ſondern in loderem Kronenschlusse erzogen werden, wie

er ja überhaupt für alle unsere Holzbestände fich empfiehlt, um

die etwa im Boden reiner Bestände vorkommenden „Gifte"

obiger Art durch ausgiebigere Einwirkung des Regens usw.

möglichſt unſchädlich zu machen, was bei vollſtändigem Kronen-

ſchluſſe ſich nur ungenügend erreichen ließe. Erst bei den

späteren Schlagstellungen bisher geschloffen aufgewachsener,

reiner Bestände, zum Zwecke der natürlichen Verjüngung,

und bei Abtrieben, würde die bezeichnete Regenwirkung in aus-

reichenbem Maße eintreten.

Im Kleinen lassen sich in den Forsten Bewässe=

rungen wohl öfter anwenden als geschieht. 3. B. könnte

bei vorgenommenen Entwässerungen ſumpfiger Stellen

das Wasser aus den Gråben bei vorhandenem Gefäll

zweckmäßig den angrenzenden Bestandesteilen und et-

waigen Kulturen in erforderlichem Maße zugeleitet

werden¹).

c) Durch Begießen.

Solches muß selbstredend bei trockenem Wetter in

größter Ausdehnung beim Gartenbau Anwendung

finden, in der Forstwirtschaft ist es nur in Saat-

und Pflanzkämpen anwendbar. Wie bekannt,

muß das Gießen, wenn einmal begonnen, bis zu ein-

tretendem Regen fortgesetzt werden, weil sich sonst an

der Beetoberfläche eine feste Erdkruste bildet, die

den Zutritt der Atmosphäre zu den Pflanzenwurzeln

teilchen verhindert 2).

und die Absorption von Waſſerdämpfen durch die Erd-

Interessant würde es sein, einmal durch leicht an=

zustellende Versuche zu ermitteln, inwieweit bei an=

haltend trockener Witterung während der Vegetations=

zeit eine wiederholt vorzunehmende Loderung der

Zwischenräume zwischen den Pflanzreihen der Kämpe,

in Verbindung mit einem gleichzeitigen Anhäufeln

der Saat- und Pflanzreihen, das kostspielige Begießen

zu ersehen vermag. Das Lockern macht die Boden=

krume absorptionsfähiger für Wasserdampf und Tau,

befördert das Eindringen des Regens in die Tiefe und

ermäßigt die Wasserverdunstung 3) .

"

d) Hierher würde auch ein Versuch gehören, Pflänz-

linge in trodener Zeit, etwa einen oder ein paar

Tage lang vor dem Versetzen , mit ihren Wurzeln im

Wasser aufzubewahren und von letzterem aufsaugen

zu laffen, unter der berechtigten Annahme, daß die

Pflanzen sodann jene Zeit besser überstehen , also ge=

ringeren Abgang zeigen werden.

2. Indirekte weitere Zuführung von Feuchtig=

keit zu den Wurzeln.

Solche könnte bewirkt werden :

a) Durch das erwähnte Lockern der Zwischen=

räume zwischen den Pflanzreihen und das Anhäufeln

1) Näheres s. das vorzügliche Waldbauwerk von Heyer-

Heß, 5. Aufl., I. Bd. , S. 251 .

2) S. Heyer-Heß, Waldbau, I. Bd ., S. 250 und 305.

*) Dafelbft S. 305,

9*
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letterer in den Forstgärten, sowie durch Bodenauf | Infolge der so entstehenden dichten Bewurzelung würde

Lockerung um Pflanzheister behufs Hebung deren

Wachstums.

b) Durch Beimischung des Bodens der Beete in

Forstgårten mit hygroskopischen Stoffen, z . B.

Humuserde, Moorerde, Rasenasche, Kohlengrus . Be=

kanntlich haben die drei erstgenannten schon als eigent

liche Düngemittel im Forstbetriebe ihre Bedeutung.

Auch die Kalisalze sollen außer ihrer düngenden Wir-

kung noch dadurch einen günstigen Einfluß ausüben,

daß sie aus der Luft Waffer aufnehmen und deffen

Verdunstung hindern.

c) zu erwähnen wäre etwa noch, daß bei der

Zerſegung der Humussubstanzen, außer Kohlensäure,

Ammoniak usw. auch Wasser sich bildet .

-

II. Möglichste Ausnuzung des im Boden vorhandenen

Waffers und somit der sonstigen Boden-Nährstoffe

durch besondere Beschaffenheit des Wurzelsystems

der Pflänzlinge, sowie durch naturgemäße Lagerungs-

weise der Wurzeln beim Einpflanzen.

―

Die im Boden vorhandene Feuchtigkeit kann nur

dann von den Pflanzen möglichst vollständig ausge=

nugt werden, wenn diesen eine reichliche Menge von

Saugwurzeln zu Gebot steht, wie sie sich nur in

einem lockeren, humosen Boden zu entwickeln vermögen.

Wir erziehen daher im Forstbetriebe die bestbewurzelten,

ein gutes An- und Fortwachsen tunlichst verbürgenden,

Holzpflänzlinge in unseren, durch sorgfältige Boden-

bearbeitung und Pflege wohlzubereiteten Saat- und

Pflanzkampen , namentlich durch Verschulung.

Die meisten Saugwurzeln werden sich natürlich in

den oberen Bodenschichten entwickeln, weil sich hier

nicht allein die meisten Nährsalze finden, sondern auch

Wärme und Luft hier günstiger wirken können .

Hierzu möchte ich noch erwähnen, daß man auch

versucht hat, bei eiwas älteren Kamppflanzen noch ein

reiches Saugwurzelsystem im Kampe durch Ab-

stechen bezw. Kürzen weiterstreichender , stärkerer

Seitenwurzeln hervorzurufen . So hat man z . B. bei

dem etwa nötig werdenden, längeren Verbleiben von

Fichten-Schulpflanzen im Kampe etwa über das

Alter von vier Jahren hinaus, wo sich dann schon

längere Seitenwurzelstränge mit weniger Saugwurzeln

bilden durch Kürzung der ersteren mittels scharfen

Spatens im Frühjahr eine besonders reiche Saug

wurzelentwicklung, wie sie beim Verpflanzen ins Freie

sehr erwünscht ist, noch in demselben Jahre erreicht

und so eine spätere Versehung mit genügender Sicher-

heit des An- und Fortwachsens ermöglicht.

―

Dieselbe Idee hat nun der Ratsoberförster Muth

zu Bertholsdorf (Erzgebirge) der von ihm erfundenen

Wurzelschnittmaschine“ zum Grunde gelegt."

auch eine größere Ballenfestigkeit der Schul-

pflanzen erlangt werden. Versuche müssen über die

Brauchbarkeit des Maſchinchens entscheiden ¹).

Da die Feuchtigkeit im Boden natürlich mit der

Tiefe zunimmt, so müssen wir zugleich bestrebt sein,

auch den reichlicheren Wassergehalt der tieferen

Bodenschichten den Pflanzen möglichst zugänglich zu

machen, was besonders für trodeneren Boden von

großer Bedeutung ist. Wir erreichen diesen Zweck da

durch, daß wir auf solchem Boden, falls er genügend

locker ist, Pflanzen mit tiefgehender Wurzelbildung

(Pfahl- oder Herzwurzeln) anbauen, und auf etwas

festerem Boden eine solche durch tiefere Bearbeitung

desselben ermöglichen, sowie daß wir z . B. bei Pflan=

zungen humose Erde besonders auf den Boden der

Pflanzlöcher bringen, um die Verlängerung der Wurzeln,

namentlich einer Pfahlwurzel, weiter nach unten zu

leiten ; dabei muß die Tiefe der Pflanzlöcher die Wurzel-

länge etwas überschreiten .

Bezüglich unserer Waldbäume wissen wir, daß

3. B. die wichtige, genügsame Kiefer in großen Ge-

bieten mit trockenem Sande nur aus dem Grunde noch

einigermaßen zu gedeihen vermag, weil sie schon von

der ersten Jugend an eine Pfahlwurzel entwickelt,

welche die Feuchtigkeit aus den tieferen, frischeren Boden=

schichten aufſaugt .

Zu denjenigen Holzarten , welchen eine solche Wurzel-

form schon von Natur eigen ist , gehören bekannt-

lich, außer der Kiefer , noch Eiche und Weiß-

tanne , sodann auch Ulme , Ahorn , Esche,

Linde , Weymouthskiefer und Lärche. Die

Buche geht mit ihren Wurzeln meistens weniger tief

in den Boden, ebenso Schwarzerle und Schwarz-

tiefer. Eine mehe flache Bewurzelung zeigen :

Hainbuche , Weißerle , Birke , Akazie und

die Pappeln. Am flachsten bewurzelt ist die

Fichte , die deshalb auch in so hohem Grade der

Sturmgefahr ausgesezt ist 2).

Von sonstigen bekannten, kleinen, wildwachsenden

Pflanzen zeichnen sich durch Pfahlwurzelbil-

dung , die deren Gedeihen auf trockenerem Boden

möglich macht , aus : die Küchenschelle (Kuhſchelle)

Pulsatilla pratensis , die Steinnelfe (Dianthus car-

thusianorum), die Zichorie (Cichorium intybus) , der

Löwenzahn (Taraxarum officinale), der Klatschmohn

(Papaver rhoeas), die Wegmalve (Malva neglesta) ,

der Reiherschnabel (Erodium cicutarium) u . a.

¹) Näheres darüber s. das genannte Waldbauwerk, I. Bd.,

G. 296.

9) S. Heyer Heß, Waldbau, I. Bd ., S. 24.
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Interessant und wichtig würde es sein, einmal zu

verſuchen, ob es nicht erreichbar sei , auch den von

Natur flachwurzeln den Holzarten, in erster Linie

der für unsere Finanzen so bedeutungsvollen Fichte

- wenigstens den künftigen Haubarkeitsstämmen

eine bleibende Pfahlwurzel oder überhaupt dau-

ernde , tiefergehende Wurzeln durch tiefere

Bodenloderung der Kämpe und durch, den längeren

Pfahlwurzeln entsprechende, tiefere Pflanzlöcher an-

zuerziehen. Hätten derartige Versuche einigen Erfolg ,

so würden sich durch Verwendung solcher Pflanzen bei

den Kulturen die mitunter so verheerend auftretenden

Sturmschäden namentlich in reinen Fichten

beständen wohl sehr ermäßigen laſſen , besonders

wenn in letteren bereits die rationellen, starken

Durchforstungen (C- Grad) eingeführt wären . Ebenso

würden Fichten mit einer solchen anerzogenen Bewurze

lung den durch Hige verursachten Beschädigungen weit

beſſer zu widerstehen vermögen ; hat doch in dem außer

gewöhnlichen trockenen Sommer des Jahres 1911 be-

sonders die flachwurzelnde Fichte stark gelitten.

―

Etwa mit Pfahl wurzeln erzogene, kleine, ballen-

loſe Buchenpflanzen könnten auch einmal selbst auf

trodenerem Boden, z . B. als wichtiges Mischholz

der Kiefer auf besserem Sandboden, versuchsweise

angebaut werden.

Vielleicht ließe sich bei Buche und Fichte durch

Anerziehung einer Pfahlwurzel auch der Höhen=

wuchs günstig beeinfluſſen ¹) .

Sollen nun aber z . B. die Wurzeln unserer Holz-

Pflänzlinge eine erſprießliche, volle Tätigkeit entfalten

und dadurch ein gutes Anwachsen und Gedeihen der

Pflanzen bewirken , so müssen wir den Wurzeln selbst=

verständlich eine vorsichtige, schonende Behandlung

und den Pflanzen überhaupt eine gute Pflege zu

teil werden lassen. Um nur Einiges, übrigens jedem

Forstmann Bekanntes, hier noch einmal hervorzuheben,

müſſen beim Ausheben der Pflanzen die Wurzeln sorg

fältig vor Verletzungen behütet , die ausgehobenen

Pflanzen gut eingeschlagen, und beim Transport die

Saugwurzeln durch gutes Verpacken frisch erhalten

werden.

Beim Einsehen sind kleine, ballenloſe Pflanzen in

einem Gefäße mit Wasser oder in einem Korbe, unter

Bedeckung der Wurzeln mit frischer Erde, aufzubewahren.

Das Einpflanzen hat ſo zu geschehen, daß die Pflanzen

nicht tiefer als vorher zustehen kommen ; nur auf

loderem oder tief aufgelockertem oder sehr trockenem

Boden kann etwas tiefer gepflanzt werden2). Die

1) Näheres f. Forstw. Zentralblatt, Juli-Heft von 1913.

2) Bet der Ballenpflanzung und der bekannten von Man-

teuffel'schen Hügelpflanzung wird ein schädliches zu tiefes Ein-

pflanzen natürlich einfürallemal vermieden.

|

| Wurzeln müssen naturgemäß nach allen Richtungen

ausgebreitet, besonders dürfen Pfahlwurzeln kleiner

Pflanzen nicht umgebogen, und die Wurzeln auch nicht

gequetscht werden. Billige Klemmpflanzung, unter

Anwendung der bekannten Geräte, ist bei solchen

Pflanzen nur auf lockerem Boden, beſonders Sand-

boden, sowie auf künstlich gelockertem Boden zulässig.

Dabei muß das Befestigen der Pflanzen in den Pflanz-

löchern mittels jener Geräte in der Art bewirkt werden,

daß nach nochmaligem Einstechen derselben neben dem

Pflanzloche die Erde zuerst gegen deſſen Boden und

sodann nach dem oberen Rande zu — also nicht allein

in lezter Weise angedrückt wird , um ein ſchädliches

Hohlstehen der Wurzel zu vermeiden.

Selbstverständlich wird den Wurzeln die pfleglichste

Behandlung durch die Ballenpflanzung zuteil.

In dem mehrgenannten „Waldbau " von Heyer-Heß¹)

wird darüber gesagt : „Die Ballenpflanzung ist zwar

teuerer als die Pflanzung mit gleichalten ballenlosen

Seglingen, gewährt aber dafür größere Sicherheit in-

bezug auf das Anwachsen und nachhaltige Gedeihen.

Die Wurzeln verbleiben hierbei in ihrer natürlichen

Lage, sind gegen das Austrocknen geſchüßt und werden

beim Ausheben und Versehen der Pflanzballen weniger

verlegt. Die schädliche Tiefpflanzung ist hierbei ganz

ausgeschlossen usw. " Natürlich empfieht sich die Ballen-

pflanzung hauptsächlich für ungünstige Standorte.

Von den Geräten zu dieſer Methode für kleine

Pflanzen mögen hier die sinnreich konstruierten, in dem

obigen Werke beschriebenen, verbreiteten, billig arbeiten-

den Pflanzbohrer : der C. Heyer'ſche „Hohl-

bohrer" und der Ed. Heyer'sche „Regelbohrer , "

die sich seit langen Jahren bestens bewährt haben,

noch einmal Erwähnung finden ; auch der Janſa’ſche

Patent-Hohlbohrer" wäre hier zu nennen.

Der bezeichnete „ Regelbohrer“ soll bekanntlich

der Holzbohrer nicht herauszufördern vermag, zur An-

bei kleinen Pflanzen mit Pfahlwurzeln , welche

wendung kommen.

Die Pflanzbohrer sehen natürlich stein- und wurzel-

freien, genügend bindenden Boden voraus und könnten

besonders der Regelbohrer - auch sogar einmal

bei Pflanzungen im Laube angewendet werden .

Kleine ballenlose Pflanzen sind übrigens weit

mehr im Gebrauch, als gleichalte Ballenpflanzen

da das gute Wurzelsystem der ersteren , wie es bei der

sorgfältigen Erziehung in unseren Kampen ausgebildet

wird, den Ballen bis zu einem gewiffen Grade er-

sezt , wenn auch für schwierigere Oertlichkeiten die

Ballenpflanze immer ihren höheren Wert behauptet .

1) L. Bb., S. 331.
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Größere Billigkeit redet übrigens der Benuhung kleiner | Besenginster (Sarothamnus scoparius) : beide

ballenloser Pflanzen gleichfalls das Wort.

Nach Prof. Hausrath ' ) ist eine Bodentiese

von 1 m zum Gedeihen der wichtigeren Bäume schon

völlig ausreichend, und find Tiefen von über 2 m für

den Holzwuchs ohne Bedeutung .

Noch näher auf den Holzanbau überhaupt und

seine Methoden einzugehen, entspricht nicht dem Zwecke

meines Aufſages, sondern ist Sache unserer Waldbau-

werke. Es kam mir hier in erster Linie nur darauf

an, das Hauptsächlichste über die Wurzeltätigkeit und

die Wurzelformen unserer Holzpflanzen aus dem prak-

tischen Betriebe noch einmal hervorzuheben und in Er-

innerung zu bringen

III. Die Hinderung einer zu raſchen Verdunſtung der

Feuchtigkeit, ſowohl der in den Pflanzen selbst, als

der im Boden vorhandenen.

1. Natürliche Schuhmittel der Pflanzen

gegen zu starke Wasserverdunstung.

Es möge mir gestattet sein, hier etwas näher auf

die interessanten Ausführungen in dem genannten

Schmeil'schen Lehrbuch der Botanik" einzugehen .
"

Wenngleich die ununterbrochene Wasserverdunstung

der Pflanze für ihr Leben von größter Bedeutung ist,

so wirkt doch eine zu starke Verdunstung sehr schäd-

lich , indem die Pflanze dadurch, namentlich auf

trockenen Standorten, den Gefahren des Welkens

und schließlich des Vertrocknens ausgesetzt wird . Es

ist im höchste Grade bewundernswert, wie sparsam

unter solchen Verhältnissen die Gewächse mit ihrer

Waſſerverdunstung, unter Benutzung besonderer, zweck

mäßiger Form und Beschaffenheit ihrer Blätter, sowie

ſonſtiger Einrichtungen, verfahren. Die Schuhmittel

gegen zu ſtarke Verdunſtung sind nun nach jenem Werke

etwa folgende :

a) Größe und Form der Blätter .

Manche Pflanzen bilden auf trockenen Standorten

zum Zwecke einer Beschränkung der verdunstenden Ober-

fläche der Blätter und demgemäß zur Verringerung

der Anzahl der Spaltöffnungen nur kleine oder

schmale oder feinzerteilte oder überhaupt nur

wenige Blätter. In dem obigen Werke sind hier

beispielsweise folgende Pflanzen aufgeführt :

Beinkraut (Linaria vulgaris) : Blätter sehr schmal ;

Kuhschelle oder Küchenschelle (Pulsatilla pratensis) :

fein zerteilte Blätter ; von holzigen Forstun-

kräutern: Heidekraut (Calluna vulgaris) und

1) S. das interessante Werkchen : „ Der deutsche Wald" von

Prof. Dr. Hans Hausrath in Karlsruhe (Bändchen Nr. 153

der Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt").

haben sehr kleine Blätter ; bei der Heide find leg-

tere auch noch zusammengerollt (Rollblatt).

„Ein solches Rollblatt bietet der Luft nur die Ober-

seite dar, wird daher auch weit weniger Waſſer ver-

dunsten, als wenn es ausgebreitet wäre“.

Auch die Blätter des Strandhafers (Ammophila

arenaria) und Strandroggens (Elymus arenarius)

sind , wenn diese Pflanzen auf trockenem Sande stehen,

zu langen Röhren zusammengerollt“ . Dadurch

verkleinern sie ihre Oberfläche sehr stark und ver-

dunsten nicht so viel Waffer, wie auf feuchtem Boden

im ausgebreiteten Zustande.

Ebenso bieten gefaltete Blätter dem Winde

eine viel kleinere Verdunstungsfläche dar, als aus-

gebreitete". Siehe die gefalteten jungen Einzelblätter

des Roßkastanie (Aesculus hippocastanum ) .

"

"

Bei den Kaktusarten sind die Blätter in der

Regel in Dornen umgewandelt, durch die kaum

eine Verdunstung stattfindet. " Zugleich haben diese

Pflanzen verhältnismäßig wenige Spaltöffnungen“.

b) Die Blätter sind dem Stengel an :

gedrückt". 3. B. Heide und Mauerpfeffer (Sedum

acre). Infolgedessen können sie von der Luft nicht

in dem Maße umspült werden, als wenn sie weit und

frei vom Stengel abständen."

"

"

-

c) Die Blätter sind senkrecht gestellt. "

3. B. die jungen Blätter der Roßkastanie. „ Die

Sonnenstrahlen treffen zur Mittagszeit also wenn

fie am kräftigsten wirken — das senkrecht aus der

Knospe hervortretende oder später nach unten hängende

Blatt unter viel spigerem Winkel als das voll-

tommen ausgebreitete, das zu den einfallenden Sonnen:

strahlen schräg gestellt ist . Ein senkrecht gestelltes

Blatt kann zur Mittagszeit also nicht in dem Grade

erwärmt werden wie ein wagerecht oder schräg ges

stelltes ; daher wird es auch nicht soviel Wasser ver-

dunsten wie jenes. “

"d) Die Blätter schlagen sich bei zu star:

ker Erwärmung nach unten. “ Z. B. Sauerklee

(Oxalis acetosella) : „Die beschatteten Pflanzen

breiten ihre Blätter so aus, daß die drei herzförmigen

Einzel-Blättchen in einer Ebene liegen ; die von den

Sonnenstrahlen getroffenen dagegen haben die

Blättchen senkrecht nach unten geschlagen und

- wie der vorhandene Raum dies bedingt

Mittellinie etwas eingefaltet . In dieser Lage werden

die Blätter selbstverständlich viel weniger besonnt und

mithin auch viel weniger erwärmt, als wenn fie aus-

gebreitet wären.

- in der

e) Mehrere Trodenlandpflanzen (Mauer-

pfeffer, Kaktus und andere Fettpflanzen oder Succu-

1
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lenten, sowie tropische Orchideen , die auf Baum | z . B. Weinbeere, Pflaume a. a.) ". Hierher gehören

stämmen wachsen) speichern in den Blättern auch die schmalen Blätter des Leinkrauts (Linaria

oder Stämmen Wasser auf.“ vulgaris).

Die, besonders in den tropischen Teilen Amerikas

heimischen Kaktusgewächse der heißen, außerordentlich

trockenen, fast regenlosen Wüsten und Steppen ver

mögen so viel Wasser zu fassen , daß sie weiter

grünen, wenn um sie her scheinbar alles Pflanzenleben

erloſchen ist. “

"

f) Die Blätter sind lederartig und in=

folgedessen meist immergrün. „Die Außen-

wände der Oberhautzellen sind stark verdict , in

hohem Maße mit wachsartigen Stoffen (Rutin)

durchtränkt und mit einer so dicen Rutikula ver-

ſehen, daß sie für Waſſerdampf faſt undurchlässig sind

(Efeu, Agaven, Kaktusarten). “

Immergrüne Blätter haben unsere Nadel-

hölzer , mit Ausnahme der Lärche , von Sträu -

chern (Forstunkräutern) : Wacholder (Juni-

perus communis ) , Stechpalme (IlexStechpalme (Ilex

aquifolium) ; von kleineren Forstunkräutern :

Heide , Preißelbeeren (Vaccinium vitis

idaea). Bei der Heidelbeere lösen sich die

lederartigen, der vorigen ähnlichen Blätter im Herbste

von den grünen Zweigen. Die Mistel (ViscumDie Mistel (Viscum

album) hat immergrüne Blåtter.

Von unseren sonstigen bekannten Kräutern sind

immergrün: Efeu , Haselwurz (Asarum euro-

paeum), Leberblume (Hepatica triloba) , Wintergrün

(Pirola) , Immergrün (Vinca minor) .

"

Bezüglich der Laubholz - Sträucher wird in

dem obigen Werke noch vom Liguster (Ligus-

trum vulgare) gesagt : Die weidenartigen

Blätter (Rainweide ! ) sind etwas lederartig. Infolge=

deſſen überdauert an jedem Strauche stets eine Anzahl

von ihnen selbst den tältesten Winter. "

"

Als bekannte immergrüne ausländische

Bäume find u. a. zu nennen : Zitronen, Orangen und

Lorbeerbäume. Da man in den südlicher gelegenen

Ländern Verhältnisse, wie sie bei uns im Winter

herrschen, nicht kennt, so find die Bäume und Sträucher

dort zumeist immergrün.“

Ferner heißt es von den Kaktusarten, daß sie

„eine sehr dicke, fast wasserdichte Oberhaut" be=

ſigen.

Es darf wohl angenommen werden, daß die Blätter

unserer Laub Bäume und Sträucher, so lange sie noch

jung und zart sind , die meiste Feuchtigkeit ver-

dunften, daß die Verdunstung aber gemindert wird,

wenn die Blätter später mehr Festigkeit erlangen .

g) Die Blätter sind mit einer Wachs

ſchicht überzogen (Raps ;, auch viele Früchte,

h) „Die Blätter besigen einen firnis-

artigen Ueberzug (junge Blätter des Kirsch=

baums; Knospenschuppen der Roßkastanie) . "

i) „Die Blätter sind auf einer Seite

oder auf beiden Seiten mit Haaren be-

dect (junge Blätter der Roßkastanie ; Edelweiß

u. v . a. “ Man könnte hier weiter noch den Mohn

(Papaver rhoeas), die Wegmalve (Malva neglecta),

die Schwarzwurz (Symphytum officinale), sowie die

jungen Blätter der Linde anführen.

k) Die meisten Pflanzen haben die

Fähigkeit , „ die Spaltöffnungen zu ver =

schließen, sobald Wassermangel ein-

tritt."

1) Als ferneres Schutzmittel mag hier noch er=

wähnt sein, daß manche Pflanzen, z . B. der bekannte

Löwenzahn (Taraxacum officinale) ihre Blätter auf

trockenem Boden zu einer Rosette ordnen, die dem

Boden dicht aufliegt, ihn beschattet und mithin vor zu

starker Austrocknung ſchüßt. “

Auch der Reiherschnabel (Erodium cicutarium)

und der Wegerich (Plantago) zeigen diese Anordnung

der Blätter, lezterer an trockenen Standorten.

Zugleich möchte ich an dieser Stelle daran er=

innern, wie die jungen gepflanzten Fichten sich die

erforderliche Bodenfeuchtigkeit unter ihrem Kronen=

bereich meist dadurch möglichst zu erhalten ſuchen , daß

sie zunächst unmittelbar über dem Boden eine dichte

Zweigbildung entwickeln . Wie jedem Forstmann

bekannt, pflegt die Fichtenpflanze erst dann größere

Höhentriebe zu bilden, nachdem sie ihren Fuß durch

dichte Beastung gehörig bedeckt und dem Boden so die

nötige Feuchtigkeit gesichert hat.

Bei verschiedenen Pflanzen sind mehrere Schuß-

mittel gegen zu starke Verdunstung vereinigt und

wirken daher um so intensiver. Im Nachstehen=

den erlaube ich mir, wenigstens einige , dem Schmeil'-

schen Werke entnommene, interessante Beispiele anzu=

führen .

Heide.

1. Das Heidekraut zeigt infolge der auffallenden

Dürre und Trockenheit aller seiner Teile nur

eine schwache Wasserverdunstung .

2. Es wächst in dichtem Stande und erhebt sich

nur wenig über den Boden, es hat daher auch nur

wenig unter den austrocknenden Winden zu leiden.

"3. Das wichtigste Mittel ist aber in dem eigen=

tümlichen Bau der Blätter zu erblicken ." Diese

sind „sehr kleine Gebilde“, die „nur auf der
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jene erst die Blätter, d. h. die Werkstätten bilden

müſſen, in denen neue Baustoffe erzeugt werden. "

Unterseite Spaltöffnungen befißen“ ; außerdem ist der | jahre sofort die Arbeit beginnen kann , während

Zugang zu letteren durch haarähnliche , die Ver=durch haarähnliche , die Ver-

dunftung gleichfalls stark herabſeßende Organe ver-

sperrt. Ferner sind die Blätter ungestielt und

vermögen fich den Zweigen eng anzuschmiegen. Dazu

find die ersteren „Rollblätter“ und immer

grün.

Mauerpfeffer (Sedum acre) .

Die Blätter sind sehr klein , liegen dem Stengel

meist dicht an und stellen dicke , fleischige

Körper dar , die als Wasserspeicher dienen

(Fettpflanze, Saftpflanze oder Succulente) .

Der Zellsaft der Blätter zeigt oft einen reichlichen

Schleim, der das Wasser nur sehr langsam abgibt .

Infolge der verhältnismäßig dicken Oberhaut

der Blätter und der sehr geringen Zahl von Spalt =

öffnungen vermag nur wenig Wasser in Dampf-

form zu entweichen . “ „ Vorteilhaft für eine langsame

Verdunstung ist auch, daß die Stengel sehr niedrig

bleiben und der Mauerpfeffer einen dichten Rasen

bildet. "

Von Waldbäumen möge die Kiefer er-

wähnt ſein, bei der ebenfalls verschiedene Schutzmittel

vereinigt sind, die das Wachstum bezw . Aushalten

dieſer wichtigen Holzart auf selbst sehr trockenem

Sandboden noch ermöglichen und daher, „ auf einen

sparsamen Wasserverbrauch hinweiſen."

„ Die Außenwand der Oberhautzellen der

Nadeln ist stark verdict. Infolgedeffen ist sie für

Waſſerdampf ſchwer durchdringbar und läßt die Nadel

hart und trocken erscheinen. " Außerdem „find Spalt

öffnungen , durch die die Verdunstung des Waffers

am stärksten erfolgt, nur in sehr geringer Bahl

vorhanden."

Die Kiefer verliert alljährlich im September

einen größern, und im Oktober oder November einen

weitern kleinern Teil ihrer Blätter. Da die einzelne

Nadel aber 2--3 Jahre alt wird, erscheint die Kiefer

immergrün."

Auch das in dem betreffenden Werke als Wirkung

der lezteren Eigenſchaft Hervorgehobene ist sehr be-

merkenswert : „Im Herbste verlieren unſere Laubbäume

durch den Blattabfall eine große Menge von Stoffen,

die im Frühjahr wieder ersetzt werden müssen . Die

Kiefer dagegen behält ihre Blätter mehrere Jahre

hindurch. Sie braucht daher dem Boden auch nicht

eine solche Menge von Nährstoffen zu ent =

ziehen als ein Laubbaum mit derselben Blattmaffe,

eine Tatsache, die bei der Nahrungsarmut des Bodens,

auf dem die Kiefer zumeist wächst, wohl zu beachten

ist. Auch insofern befindet sich die Kiefer den Laub-

bäumen gegenüber im Vorteile, als sie im Früh

Erwägt man noch weiter den bekannten Zwed

der, der Kiefer eignen Pfahlwurzel , so muß man

zugeben, daß für das Gedeihen bezw. die Wachstum-

möglichkeit dieser Holzart, sogar auf armem Sand-

boden, durch die Pflanze selbst bestens gesorgt ist.

Es würde zu weit führen, noch fernere Beispiele

der vorstehenden Art anzuführen und muß auf die

botanischen Lehrbücher verwiesen werden.

3

unserer Laub- Bäume und Sträucher gegen

Eine höchst bedeutsame Einrichtung im Leben

unserer Laub- Bäume und Sträucher gegen

starke Wasserverdunstung
durch dieBlätter

bietet der herbstliche Laubab fall.

Man hat hierbei nach dem mehrgenannten Schmeil'-

schen Lehrbuch Folgendes zu bedenken : Da die Hätter

jener Gewächse beständig Waffer verdunsten, ſo Wilden

lettere eine solche Tätigkeit auch im Winter fortsezen,

wenn sie während dieser Jahreszeit ihr Laub behielten.

Nun läßt aber die Aufnahme der Feuchtigkeit durch

die Wurzeln bei stärkerer Abkühlung des Bodens, wie

sie sich „ſchon im Auguſt und September (kurze Tage,

lange Nächte !) " zeigt, allmählich nach, und würden

die Wurzeln bei hart gefrorenem Boden überhaupt

gar nicht mehr imstande sein, ihm Wasser zu ent

ziehen. Würden die Laubgewächſe jezt durch ihre Blätter

noch fortgesezt Wasserdampf an die Luft abgeben ,

10 müßten sie bald vertrocknen , “ da „ die Wurzel

jest nicht mehr so viel Wäffer aufzunehmen vermag,

wie die Pflanze verdunstet. Kalter Boden wirkt

auf die Pflanze also wie trockner Boden ein. “ „Die

meisten Bäume und Sträucher helfen sich über dieſe

für sie durchaus ungünstige Zeit des Jahres bekannt:

lich dadurch hinweg, daß sie ihre Blätter einfach

abwerfen."

Da nun „Stärke, Eiweiß und alle andern wert:

vollen Stoffe aus den Zellen des herbstlichen Blattes

ausgewandert und in den Stämmen und Zweigen ab-

gelagert sind, um im nächſten Frühjahre zum Aufbau

der jungen Zweige, Blätter und Blüten verwendet zu

werden, so verliert die Pflanze beim Laubfalle alſo

nicht viel mehr, als die jetzt wertlos gewordenen

-

Stelette der Blätter."

Nur unsere immergrünen Nadelhölzer

mit Ausnahme der Lårche -, sowie die bereits

unter f erwähnten hiesigen immergrünen Gewächſe mit

derben, lederartigen Blättern zeigen infolge dieſer ver-

dickten Blattoberfläche eine so geringe Wafferber

dunstung, daß ein Abfall der Blätter im Herbst nicht

notwendig wird.
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Bäume und Sträucher mit immergrünen

Blättern haben gegen die, das Laub im Herbst ab-

werfenden, den Vorteil , daß sie, wie schon bei der

Kiefer bemerkt, beim Eintritt des Frühlings mit den

„Arbeiten der Nährstoffaufnahme und verarbeitung

´fofort beginnen, also dieſe über einen viel größeren

Teil des Jahres ausdehnen“ können .

:

· Wenn der Forstmann , namentlich bei größeren

Laubholzpflanzlingen, die Kronen vor dem Einsetzen

der Pflanze in bekannter Weise beschneidet ') , so be

folgt er, außer der Absicht der Form- und Wuchs

regulierung, auch denselben Grundsatz, wie ihn

die Natur durch den herbstlichen Laubfall benutzt,

d. h. er sucht die Anzahl der wafserverdunstenden

Organe, also der künftigen Blätter, zu vermin:

dern , und zwar im Verhältnis eines beim Ausheben

dec Pflanzen stattgefundenen Wurzelverlustes.

Aber auch ohne einen solchen würde für trockenen

Bein stärkeres Beschneiden der Kronen dieser

Pflanzlinge rätlich sein.

Dieselben Gründe gelten natürlich auch für das

sogenannte Stummeln unter etwa 1-2 cm starter

Laubholz Pflanzlinge, wie es besonders bei deren Ver-

wendung im Nieder- und Mittelwalde üblich ist. In

dem erwähnten Waldbauwerke von Heyer-Heß, I. Bd.,

S. 324 , wird darüber gesagt : „Man drängt hier

dem Pflänzling nicht eine Schaft- und Kronenmasse

zur Ernährung auf, ohne zu wissen, ob er sie auch

zu ernähren vermag , sondern man überläßt es

ihm, nach Maßgabe seines unbekannten Ernährungs :

vermögens ſein neues Wachstum sich selbst zu bilden .

Da hier die gesamte Saftzufuhr durch die Wurzeln

ausschließlich auf die neuen Stockausschläge verwendet

wird, so entwickeln sich diese kräftiger ; es bildet sich

ein neuer Jahrring an Stock und Wurzeln, der Pflänz

ling schlägt sicherer an und ersetzt reichlich wieder den

an sich wertlosen Verlust an Schaft und Krone."

2. Schußmaßregeln gegen eine zu starke

Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit.

Wenngleich die hierunter aufgeführten dergl. Maß-

regeln bekannt sind und bereits in früheren Artikeln²) Er-

wähnung gefunden haben, gestatte ich mir doch, sie,

der Vollständigkeit wegen, hier noch einmal kurz folgen

zu laffen :

1) Das Beschneiden der Wurzeln beschränkt sich auf das

glatte Abschneiden der mit dem Spaten abgestochenen, diceren

Wurzelenden und auf die Wegnahme beſchädigter Wurzeln.

Uebrigens muß selbstverständlich ein Beſchneiden der Wurzeln

nach Möglichkeit vermieden werden, um eine Verminderung

der wichtigen Saugwürzeichen zu verhalten.

2) Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung, Mai-Heft von 1913,

Seite 158 und Forstwissenschaftl. Zentralblatt, Juli-Heft von

1914, S. 370.

1917

|

a) Als eine sehr naheliegende Schutzmaßregel galt

früher, hier und da bis in die neuere Zeit hinein, die

allgemein streng durchgeführte Erziehung unserer Be=

stände in dichtem Schlusse. Aber abgesehen da=

von, daß durch den auf diese Weise hervorgerufenen

Lichtmangel die Entwicklung gesunder, ausreichen-

der Baumkronen und somit überhaupt ein natur-

gemäßes, kräftiges Wachstum an Stamm und Wurzeln

erheblich behindert ist, muß ein großer Nachteil

darin gefunden werden, daß ein großer Teil der so

wichtigen atmosphärischen Niederschläge nicht zum

Boden gelangt, sondern von dem dichten Kronen :

dache aufgefangen wird und dort verdunstet.

Die Folge hiervon ist daher ein Waffermangel im

Boden, eine ungenügende Ernährung der Bestände

und wegen zu großer Trockenheit des Bodens eine

durchaus unvollkommene Humusbildung . Die verur-

sachte Minderung des Zuwachses, sowie der Wider-

standsfähigkeit der Bestände in erster Linie der

Fichtenbestände ſind natürlich sehr fühlbar.

muß als ein großer waldbaulicher Fortschritt be=

zeichnet werden, daß in neuerer Zeit die starke

Durchforstung (der C Grad) , die Hochdurch =

forstung und überhaupt eine rationellere , natur-

gemäßere Erziehung der Bestände in loderem

Kronenschlusse , wie sie bekanntlich ſchon ſeit

längeren Jahren zuerst von Bohdanecky und Schiffel

beim Fichtenbetriebe mit Erfolg geübt wird , eine

immer größere Verbreitung erlangt.

:

―

Es

b) Für trockenen Sandboden , wird, wie bekannt,

von Profeffor Schwappach zur Erhaltung der Boden-

feuchtigkeit eine Dedung des Bodens mit Kiefern-

reisig , auch mit Lupinenstroh , Kartoffel =

kraut u. a. empfohlen. Ersteres wirkt auch durch

seinen Stickstoffgehalt günstig . Weitere Versuche sind

notwendig.

Einen ebenso guten Einfluß auf den Feuchtigkeits-

gehalt des Bodens würde auch die von Forstmeister

Kautz in Anregung gebrachte gleichmäßige Ausbreitung

des Durchforstungsreisigs auf dem Boden

zeigen, und wären auch darüber Versuche anzustellen.

c) Das Bedecken der Pflanzstellen mit ab-

geschältem Rasen wo solcher zu gewinnen , die

Grasseite nach unten, selbst mit platten Steinen würde

die Feuchtigkeitsverdunstung mindern.

d) Aehnlich würde auf trodenem Boden eine

Vertiefung der Saat- und Pflanzstellen wirken .

Selbstverständlich ist eine solche Pflanzweiſe nicht mit

einer schädlichen Tiefpflanzung zu verwechseln .

e) Wo der Wagner'sche Blendersaum =

schlag vielleicht versuchsweise eingeführt ist, würde es

von großem Intereſſe ſein, zugleich deſſen Einfluß auf

10
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den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens festzu-

stellen.

f) Von besonderer Wichtigkeit ist die rechtzeitige

Anlegung der bekannten, ſo nüßlichen Waldmäntel,

in Form von Niederwald- bezw . Mittelwaldstreifen,

an den Beſtandesrändern, sowie ähnlicher Schuhstreifen

bei ausgedehnten Beständen auch im Innern der

ſelben. ¹)

Uebrigens möchte ich noch bemerken, daß Boden-

feuchtigkeit durch Luftfeuchtigkeit ersezt zu werden

vermag.

Ich bin am Schluffe meiner Arbeit angelangt.

Wenn ich durch meine einfache Behandlung des Gegen=

standes derselben einiges Intereſſe erregt haben ſollte,

wäre der Zweck der Arbeit erreicht.

Literarische Berichte.

übung der Haupt- und Nebennugungen haben mit dem

eigentlichen Forstschuß z . T. recht wenig zu tun. Einer

scharfen Trennung der einzelnen Wiſſenszweige ist diese

Verwischung der Grenzlinien nicht förderlich. Voraus-

sehung wäre allerdings eine Umgestaltung der von Beď

gegebenen allzu dehnbaren Definition des Begriffes

„Forstschuß“. ')

Der Forstschuk. Ein Lehr- und Handbuch von | hobenen Forderungen bezüglich einer schonenden Aus-

Dr. Richard Heß , weiland o . ö . Profeffor der

Forstwissenschaft und Direktor des Forstinstituts an

der Ludewigs-Universität zu Gießen . Vierte Auf-

lage vollständig neu bearbeitet von R. Bed, Pro-

feſſor der Forstwiſſenſchaft an der Kgl. Forstakademie

Tharandt. Zweiter Band : Schuß gegen Menschen,

Gewächse und atmoſphärische Einwirkungen. Mit

133 Abbildungen und einer schwarzen Tafel . Leipzig

und Berlin, Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1916.

Nachdem Ende 1914 der I. Band des Forstschutes

erſchienen ist, hat Beck Anfang 1916 den zweiten und

letzten Band folgen lassen. Die diesem Bande zuge-Die dieſem Bande zuge

wiesene Materie ist schon aus der Einleitung des

I. Bandes bekannt, über die Zweckmäßigkeit ihrer Ver-

arbeitung, besonders ihrer Gliederung und Abgrenzung

gegen andere Wissensgebiete ist erst heute ein Urteil

möglich.

Nach beiden Richtungen hin hat aber das Studium

des Buches bei mir Zweifel geweckt. Diese gelten vor

allem dem I. Abſchnitt „ Schuß gegen direkt und in-

direkt schädliche Eingriffe des Menschen . " Ich hätte

es als einen Fortschritt begrüßt, wenn Beck sowohl

den „ Schuß der Waldbegrenzung " wie den „ Schuß

gegen schädliche Ausübung der Hauptnutzung bezw .

Nebennutzungen" ganz aus dem Rahmen des Forst-

schutes gestrichen hätte. Die Forderungen, die der

Forstschuß an Forstvermessung und Forstbenuzung

stellt, lassen sich zwanglos einem Vortrage über diese

Fächer einfügen. Das von Heß-Beck eingeschlagene

Verfahren dagegen nötigt, weil sonst der Zusammen-

hang verloren ginge, zur Abhandlung über Dinge, die

in einem Buche über Forstschuh kaum am Plaze find .

Ich rechne hierher die Ausführungen über Grenz=

bezeichnung und Grenzgräben, über Kartierung und

Rosten der Grenzen . Auch die S. 19 bis 32 er=

1) Näheres f. Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung, Auguft.

Heft von 1908, G. 277.

Zum Inhalt des ersten Abschnittes ist noch eine

Bemerkung nötig . Auf S. 18/19 nennt Bed unter

den indirekten Maßnahmen zum Schuße der Wald-

grenzen u. a. die Verbannung von waldfeindlichen

industriellen Unternehmungen, also von Fabriken und

anderen Rauchquellen aus gefahrbringender Nähe des

Waldes. Ich muß gestehen, daß mir der Zuſammen-

hang dieses Vorschlags mit dem Schuße der Wald-

grenzen unklar geblieben ist.

Die beiden nächsten Abschnitte über Forstfrevel und

Waldservituten sind von dem inzwischen gefallenen

Professor Biermann - Halle bearbeitet. Meine Be

denken hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zur Lehre vom

Forstschutz ergeben sich aus dem eben geſagten, hin-

sichtlich ihrer Bewertung stimme ich durchaus dem

"1) Nach Bed ist Forstschut Die vom Waldeigen

tümer ausgehende Sicherung des Waldes gegen

Gefährdungen." Bei der Neuprägung dieser Definition,

die eine flar abgegrenzte Fassung der Aufgaben des Forks

schußes ermöglichen soll, wäre m. E. zu beachten :

a) daß der Forstschuß nur Angriffe auf das lebende Holi

abzuwehren hat,

b) daß die möglichste Eindämmung von Schäden an leben-

dem Holz, soweit sie bei einer planmäßigen Bewirt.

schaftung des Waldes unvermeidlich find , Sache der

Forstbenugung find,

c) daß die Abwehr unberechtigter Angriffe des Menſchen

in das Gebiet der Forstpolizei fällt.

„Forstschuß“ ist somit die durch den Wald,

eigentümer bewirkte Sicherung des lebenden

Holzes gegen Gefährdungen , soweit diese nici

vomMenschen ausgehen und mit der planmäßiger

Waldbewirtschaftung zusammenhängen.
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Urteil Becks (vergl. Vorwort S. 1V) bei . Unverein

bar mit den Intereſſen des Waldbesizers halte ich die

Forderung S. 38, wo zur Einschränkung der Forst-

frevel den Gemeinden empfohlen wird , bei ihren Orts-

bürgern hinzuwirken auf möglichste Benutzung von

Holzſurrogaten und Einführung von Holz sparenden

Feuerungen.

Die folgenden Kapitel behandeln Waldbrände und

Rauchschäden und es ist außer Zweifel, daß sie unter

die Lehre vom Forstschuß fallen . Ihre Einordnung

unter die direkt oder indirekt schädlichen Eingriffe des

Menschen halte ich jedoch nicht für glücklich. Mit

gleicher Berechtigung könnten hier Sturmschäden,Sturmschäden,

Sonnen- und Rindenbrand, auch Insektenkalamitäten

besprochen werden, denn sie alle sind u. U. indirekt

verursacht durch eine fehlerhafte Wirtschaft, also einen

schädlichen Eingriff des Menschen.

Abgesehen von dieſen Einwendungen gegen eine

mir anfechtbar ſcheinende Syſtematiſierung hat Beck

mit Sachkenntnis und entschiedenem Geschick die Neu-

bearbeitung der beiden Abschnitte durchgeführt. Bei

der wachsenden Zahl von Waldbränden, die dem Eisen-

bahnbetrieb zur Laſt zu legen sind , betont der Ver-

faffer mit Nachdruck die große Bedeutung, die der

Anlage von Schußstreifen längs der Schienenwege zu

kommen. Ihr Ausbau und ihre Behandlung sind

ebenſo klar und erschöpfend besprochen wie die eigent

lichen Bekämpfungsmaßnahmen. Zu begrüßen ist end-

lich auch ein kurzer Ueberblick über Geschichte und der=

zeitigen Stand der Frage der Waldbrandversicherung .

In den beiden lezten Jahrzehnten hat sich die

Wissenschaft mit erhöhtem Interesse den Rauchschäden

zugewandt zur Erforschung der eigentlich schädlichen

Bestandteile im Rauch und deren Wirkung auf die

Pflanzenwelt in chemischer und physiologischer Hinsicht,

ohne daß es ihr gelungen ist, den zweiten Teil der

Aufgabe bis jezt restlos zu lösen . Es ist deswegen

kein unwesentliches Verdienst Becks, daß er aus der

Fülle der Literatur und der Meinungen das wertvolle

gesichtet und zusammengetragen hat. Umso störender

habe ich aber die verunglückte Beweisführung S. 117

empfunden, wo unter den Rauchschäden „Zuwachs-

verlufte infolge Minderung der Maſſenproduktion"

aufgeführt werden . Wer denkt da nicht an Bräfigs

Wort : „die große Armut in der Stadt kommt her

von der großen Powerteh" ?

Ohne einschneidende Aenderungen ist der erste Teil

des III . Buches Schutz gegen Forstunkräuter" aus

der alten Auflage übernommen. In Gliederung, Ein-

teilung und Nummerierung der einzelnen Absätze und

Absätzchen ist aber entschieden zu viel des guten ge=

schehen.

Die Fortschritte in der Mykologie bringen es mit

sich, daß an die Ausbildung der Forstleute auf diesem

Gebiet immer höhere Anforderungen gestellt werden.

Wollen wir unsere Kräfte nicht zersplittern und von

wichtigeren Dingen ablenken, dann muß in Anbetracht

der Studienzeit von 7 bis 8 Semestern irgendwo eine

Grenze gezogen werden. Um die Praxis jedoch in

ständiger Berührung mit der Wiſſenſchaft zu halten ,

wäre es alsdann unbedingt notwendig, daß aus der

Zahl der jüngeren Assessoren geeignete Leute durch

Abkommandierung an Universitäten oder Akademien

zu Spezialisten ' ) herangebildet würden. Beck hat ſo-

mit triftige Gründe, wenn er bei seinen Ausführungen

über die kryptogamen Parasiten eine weiſe Veschrän=

kung übt.kung übt. Er glaubt sich hierzu umso mehr berech

tigt, da er, gestüßt auf Sorauer, bei den meisten

Pilzerkrankungen eine Disposition vorausseßt, die den

Schädling zu einer sekundären Rolle verurteilt. In

der vorbeugenden Tätigkeit des Waldbaus, der An-

zucht von Raffen, die auf Klima und Standort ab=

gestimmt sind, erblickt Verfaſſer die wirkſamſten Waffen

im Kampfe gegen die Kleinwelt. Entsprechend ihrer

praktischen Bedeutung find ausführlich behandelt Lopho-

dermium Pinastri, Aecidium elatinum, Perider-

mium Pini, Trametes Pini, Fomes annosus und

endlich Agaricus melleus . Nachdrücklich erwähnt und

dem Wirtschafter zum Studium empfohlen seien die

fleißigen Angaben über die Kupferpräparate und deren

zweckmäßigste Verwendung.

Das vierte und letzte Buch des II. Bandes ift dem

‚Schuß gegen atmoſphärische Einwirkungen“ gewidmet.

Vorangestellt ist die Besprechung der verſchiedenen Froſt-

erscheinungen als Erfriertod, Starrfrost und Barfrost.

Soweit über die physiologische Deutung dieser Vor-

gänge Meinungsverschiedenheiten bestehen, sucht Beck

durch Gegenüberstellung der Urteile namhafter Bota=

niker aufzuklären. Dagegen scheint mir die allzu vor=

sichtige Zurückhaltung im eigenen Urteil bei der Be-

wertung der verschiedenen Bestandsbegründungsmethoden

und deren Beziehungen zur Frostgefahr nicht angezeigt.

Insbesondere werden auf den Studierenden die vielen

Einschränkungen und Vorbehalte (S. 262/263) mehr

verwirrend als belehrend wirken .

Einer gründlichen und , wohl gelungenen Umarbei=

tung wurde der Abschnitt über Hitzeschäden unter-

worfen. Der Hizetod , der früher ausschließlich auf

ein Mißverhältnis zwischen Verdunstung und Waſſer=

aufnahme zurückgeführt wurde, ist nach den neuern

Arbeiten von Münch in vielen Fällen verursacht durch

1) Ich denke dabei nicht nur an Mytologie und Ento-

mologie ; auch die Bodenkunde, das forſtliche Versuchsweſen

und die holzverwertende Industrie find Felder, deren gründ

liche Erkenntnis und Bearbeitung Wiſſenſchaft und Wirtſchaft

zum Segen gereichten.

10*
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eine zu starke Erwärmung der oberen Bodenschichten . | keit zum Forftschutz ist auch das Kapitel über Lawinen

Steigt hier die Temperatur auf 54° C und mehr, zu versehen .

dann stirbt die Pflanze an der Berührungsstelle mit

der Bodenoberfläche umso leichter ab je weniger ihr

Schaft verholzt ist" (vergl. S. 276) .

Eine Erweiterung hat die Darstellung der Schnee-

bruch- und Druckschäden erfahren, auch die Gliederung

wurde einigen Aenderungen unterworfen, während die

Mit Intereſſe werden die Ausführungen über Wind Besprechung von Duft- und Eisanhang , sowie der

und Sturm aufgenommen werden. Die Zuwachs-

verluste, die durch anhaltend wehende schwächere Winde

(Stärke 1–6) eintreten, sind jezt durch zahlenmäßige

Angaben belegt. Nach Bernbeck verhalten sich auf

optimal feuchtem Boden die Zuwachsleistungen bei

Windstärken von 0-5--10 m wie 32: 1.

Was im folgenden über die Stürme (Stärke 7-10)

neues gesagt wird , besonders über Entstehung , Wir

kungsweise und Sturmschuß, entspricht im allgemeinen

den literarischen Kundgebungen von Stößer, Eifert,

Bargmann und Wagner. In Uebereinstimmung mit

diesen Autoren will Beck den Sturmschuh organisieren

1. im Innern des Bestandes durch zweckentsprechende

Durchforstung und Holzartenmischung, um dadurch die

Standfestigkeit der einzelnen Individuen zu heben,

2. nach Außen durch Trauf und Deckung. Die Her-

stellung des Deckungsschußes, die auf die Bildung von

Hiebszügen hinausläuft, wird der Forsteinrichtung zu=

gewiesen, die Lösung der übrigen Aufgaben dem Wald.

bau. Als durchaus zutreffend müssen die Grundsäge

bezeichnet werden, die der Verfasser für die Begrün-

dung und Behandlung der Waldmäntel aufstellt, für

ebenso begründet aber auch die Zweifel, die er dem

Verlangen nach abgestuften " Waldmänteln entgegen

bringt. In der Hiebszugfrage wird , geſtüßt auf den

Erfahrungssatz, daß die Sturmgefahr nicht mit dem

Umfang, sondern mit der Tiefe gleichaltrig bestockter

Flächen zunimmt, den kurzen Hiebszügen der Vorzug

gegeben.

"

Hagelschäden nur wenig von der 3. Auflage abweicht.

Den Schluß des II . Bandes bildet ein Anhang

Fülle neuer Erklärungen und Tatsachen beigebracht.

über Blizſchaden und auf wenigen Seiten wird eine

was 3. B. der Verfaffer unter „ Bligempfindlichkeit “

versteht, in welcher Weise diese bei den einzelnen Holz-

arten gesteigert oder gemindert wird, welche Rolle

hierbei die Beschaffenheit der Rindenoberfläche spielt,

ſei jedem, der diesen Fragen Intereſſe entgegenbringt,

zum Studium warm empfohlen.

Was ich an dem II . Bande des Forstschußes aus-

zusehen habe, ergibt sich aus dem Gesagten . Das

Buch ist nach Ansicht des Berichterstatters etwas stark

belastet mit Dingen, die in die Lehre vom Forstschuk

nicht gehören. Inwieweit Bed sich hierbei von rein

sachlichen Erwägungen oder von dem Gebot der Pietät

gegen Heß hat leiten laffen, sei dahingestellt.

Durch den Teubner'schen Verlag hat das Werk

eine würdige, vornehme Ausstattung gefunden und

eine große Zahl guter Bilder und Photographien er=

leichtert das Verständnis des geschriebenen Wortes.

Möchte das Buch die Anerkennung finden , die der

Fleiß des Verfassers verdient, und möchte es nach

deffen eigenem Wunsche ein „ Kampfbuch“ werden zum

Schuße der heimischen Wälder". Dr. Baader."

Statistische Nachweisungen aus der Forft-

verwaltung des Großherzogtums Baden

für das Jahr 1914. XXXVII . Jahrgang.

Karlsruhe , C. F. Müller'sche Hofbuchhandlung

1916.

Die

Der Abschnitt über Wasserschäden hat m . E.nur

zum kleinsten Teil Heimatrecht in der Lehre vom

Forstschutz. Die Angriffe des Waffers richten sich Die Gesamtwaldfläche hat sich im Jahre

vornehmlich gegen den Boden , deffen Oberflächen: 1914 um 726 ha auf 588 722 ha vergrößert.

gestaltung und Zuſammenſeßung ſie nachteilig beein- Zugänge haben hauptsächlich Ankäufe und Aufforſtungen

fluffen können. Die Abwehr der Wildbachverheerungen, | landwirtschaftlich geringwertigen oder ertragslosen Ge-

d. i . die Wildbachverbauung, ist außerdem eine Wissen

schaft für sich und das gleiche gilt bei den Ueber-

schwemmungen. Was dem Forstmann zu tun übrig

bleibt, besteht oft nur darin, daß er im Hochgebirge

Vorposten aufstellt, Schutzwaldungen , die das Uebel

bei der Wurzel packen sollen. Aber Forstschuß ist das

nicht !

ländes zur Ursache.

Nach dem Besitzstande gestaltet sich die Verteilung

der Waldfläche am 1. Januar 1915 folgendermaßen :

Domänenǎrar 100 922 ha

Gemeinden 258 980

Körperschaften 20 256

-

=

=

=
"

17,2 v. H.

44,0 d. 5.

- =
" 3,4 d. §.

Standes-u . Grundherrn= 62 414 "1 = 10,6 v. §.

- 146 150 =
" 24,8 v. H.Wo endlich Versumpfung droht oder die Nachteile | Sonstige Private

einer solchen abzuwenden sind, tritt die Bodenmelio=

ration in ihre Rechte.

Ausgestockt wurden i . J. 1914 97 ha, neuauf-
-

geforftet : 408 ha. Seit dem Inkrafttreten des Ge

Mit ähnlichem Vorbehalt bezüglich der Zugehörig= | ſetes , betreffend das Forststrafrecht und Forststrafver=
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fahren, vom 25. Februar 1879 ist die Zahl der Forst-

frevel stetig zurückgegangen.

Waldbrände sind nur 30 nennenswerte vor

gekommen, wodurch 21 ha beſchädigt und ein Schaden

von 3663 Mk. veranlaßt wurde.

Durch Sturmschaden sowie durch Schnee

und Eisbruchschaden wurden hauptsächlich die

Domänen-, Gemeinde- und Körperschaftswaldungen der

Bodensee- und Donaugegend, der mittleren und höheren

Lagen des Schwarzwaldes mit Vorbergen, durch Schnee-

und Eisbruch die Gemeinde- und standesherrlichen Wal-

dungen in Odenwald, größtenteils im Januar bis April

heimgesucht. Die betroffene Fläche beträgt rund 970 ha,

die geworfene bezw. gebrochene Holzmaffe etwa 58 500 fm .

Der Holzmassenertrag belief ſich a) für den

Hochwald auf 605 940 fm, darunter 422 453 fm

End- und 183 487 fm Vornutzung, d . i . pro ha

4,69 fm End: und 2,03 fm Vornußung, zusammen

pro ha 6,72 fm ; b) für den Mittel- und Niederwald

auf 20963 fm ; darunter 19610 fm End- und 1355 fm

Bornugung, d . i . pro ha 4,76 fm End- und 0,33 fm

Bornußung, zusammen pro ha 5,09 fm.

Der Anfall vom Nugholz betrug für den Hoch

wald 46,9 % , für den Mittel- und Niederwald 19,2 %.

Der Holzgeldertrag betrug a) für den Hoch-

wald: 8533 962 Mk. , und zwar für 1 fm Nugholz

21 Mt., für 1 fm Derb-Brennholz 9,78 Mk., für

1 fm Reis-Brennholz 3,73 Mk.; die Zurichtungskosten

betrugen pro fm 2,37 Mt., der erntekostenfreie Erlös

pro fm 11,71 Mt.; b) für den Mittel- und

Niederwald : 302 541 Mt., und zwar für 1 fm

Nugholz 36 Mk., für 1 fm Derb-Brennholz 12 Mk. ,

für 1 fm Reis-Brennholz 7 M.; die Zurichtungs-

rtoften betrugen pro fm 2,53 Mk. , der erntekostenfreie

Erlös pro fm 11,90 Mt.

Der Reinertrag berechnet sich pro ha auf

57,49 Mt.

Die Einnahmen betrugen pro 1 ha 95,01 Mt.,

die Ausgaben 37,52 Mł.

Der Gesamtwert aller Nebennuzungen

beträgt 256 234 Mt., d . i . 2,60 Mt. pro ha. Der

Ertrag der domänenårariſchen Jagd stellt sich auf

73 820 Mk.; von diesem Ertrag entfallen auf ſelbſt=

verwaltete Jagden 17 192 Mk , auf verpachtete Jagden

56 628 Mt. Die Fläche der selbstverwalteten Jagden

beträgt nach dem Stande vom 1. Januar 1914 :

31 076 ha Wald und 7061 ha Feld, zusammen

38 137 ha. Der Reinerlös der selbstverwalteten Jagden

beträgt für das Rechnungsjahr 1914 : 0,55 Mk. für

1 ha Waldfläche und 0,45 Mk. für 1 ha der gesamten

Jagdfläche. Im Jahre 1914 wurden im ganzen

4051 Stück Wild erlegt, nämlich 2 226 Stück Haar-

wild, 907 Stück Federwild und 918 Stück Raubzeug usw.

Die Kulturfläche betrug : a) Saat : Neu-

kulturen 106 ha und 3,3ha Nachbesserungen;

b) Pflanzung : 420 ha Neukulturen , 163 ha Nach-

befferungen. Der Gesamtaufwand an Kulturgeldern

betrug 200 327 Mk. d. i . pro ha 2,13 Mt.=

Für Holzabfuhrwege find pro ha 4,67 Mk.

verausgabt werden. Der Durchschnittspreis für 1 fm

Eichenstammholz betrug 54,61 Mk. , für 1 fm Buchen=

stammholz 21,31 Mt., für 1 fm Eschenstammholz

62,50 Mt., für 1 fm Fichten- und Tannenstammholz

21,64 Mt., für 1 fm Kiefer , Lärchen-, Weymouths-

tiefernstämme 24,94 Mt.

Die Zahl der Unfälle i . J. 1914 betrug 144. Hier=

von entfielen auf die Holzhauerei 125 (87 %), auf

Wegearbeiten 8 (5 % ), auf ſonſtige Betriebszweige 11

(8 %). Von diesen Unfällen hatten zur Folge : 7 teil-

weiſe dauernde, 137 vorübergehende Erwerbsunfähig=

bezahlt. Von den Unfällen entfallen auf 100 ha

teit . Entschädigungen wurden in 19 Fällen (13 %)

Waldfläche 0,1 , auf 1000 Arbeiter 15,7, auf 100 der

zum Katafter angemeldeten Arbeitstage 0,02. Die

Ausgaben des Aerars für Unfallversicherung betrugen

rund 23 316 Mk. d. h. auf den Kopf der beschädigten

Arbeiter rund 2,54 Mk. E.

Briefe.

Aus Preußen.

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

Landwirtschaftliche Nuzung forstwirtschaftlicher

Flächen aus Anlaß des Krieges.

Durch Erlaß des Ministeriums für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten vom 12. September 1916 wur=

den die Kgl. Regierungen ermächtigt, die zur vorüber-

gehenden Landwirtſchaftlichen Nuzung geeigneten Forst.

fiskalischen Schlag- oder sonstigen zur Aufforstung bes

stimmten und zur Zeit ungenüßten Flächen zur unent-

geltlichen landwirtschaftlichen Nuzung auf die Dauer

von einem bis zu drei Jahren unter der Bedingung

abzugeben, daß die landwirtſchaftliche Bestellung und

die Entnahme der ersten Ernte noch im Jahre 1917

erfolgt.
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Verwertung von Eicheln , Roßkastanien und

Bucheln.

Ein Erlaß vom 29. Sept. 16 bestimmt folgendes :

1. Verwertung von Eicheln und Roßkastanien.

a) Der Eintrieb von Schweinen in die masttra

genden Eichenbestände ist, soweit ein Sammeln der

Früchte nicht in Frage kommt, wie bisher in jeder

nach den allgemeinen Vorschriften zulässigen Weise zu

begünstigen.

b) Die von der Forstverwaltung gesammelten

Früchte find, abgesehen von Mengen unter 100 kg

und von denjenigen Mengen, die zum Verbrauch im

eigenen Betriebe der Verwaltung (einschließlich ihrer

Beamten) erforderlich sind, ausschließlich an die Be-

zugsvereinigung der deutschen Landwirte in Berlin,

W. 35, Potsdamerstr. 30, oder an die von dieſer ein-

gerichteten Abnahmestellen abzuführen, es sei denn ,

daß die Bezugsvereinigung ausdrücklich auf die Früchte

verzichtet hat.

c) Die Bezugsvereinigung zahlt in Gemäßheit der

Verordnung vom 6. Januar 1916 für lufttrockene

Eicheln in Mengen von wenigstens 100 3entnern

190 Mt. je 1000 kg und für lufttrockene Roßkasta

nien in Mengen von wenigstens 100 Zentnern 150 Mk.

je 1000 kg. Die Annahmestellen (Aufkäufer) der Be=

zugsvereinigung zahlen für waldfrische, schalentrockene

Eicheln jeder Gewichtsmenge 120 Mt. je 1000 kg

und für ebensolche Roßkastanien 90 Mt. je 1000 kg.

Unter lufttrockenen Früchten werden solche verstanden,

die nicht mehr als 40 % Waffergehalt, unter wald-

frischen solche , die mehr als 40 % Waffergehalt ha

ben. Für alle Früchte ist Vorausseßurg , daß sie von

mindestens mittlerer Art und Güte frei Eisenbahn-

wagen oder Schiff der Verladeſtation geliefert werden .

Die Preise gelten für das Bruttogewicht, einerlei , ob

die Ware unter Ueberlaffung der Säcke an den Em-

pfänger oder in den vom Eigentümer geliehenen Säcken

geliefert werden. Voraussichtlich wird die Bezugs

vereinigung die Säcke leihen.

d) Die Abnahmestellen (Aufkäufer) der Bezugs-

vereinigung werden von dieſer öffentlich bekannt ge=

geben. Die Abgabe an diese Abnahmestellen kommt

für die Forstverwaltung nur für Mengen unter 100

Zentner in Betracht. Sie ist nach Möglichkeit zu

vermeiden, unter Umständen auch durch Zusammen

fahren der in benachbarten Staatsforstrevieren ge-

ſammelten geringeren Mengen zu solchen von min-

destens 100 Zentnern entbehrlich zu machen.

e) Die Kgl. Oberförstereien sind befugt, Eicheln

und Roßkastanien auch aus nichtfiskalischen Nachbar

forsten aufzukaufen, soweit dies zur Förderung des

Sammelwerkes erwünscht erscheint.

Lufttrockene Früchte sind für Rechnung der Ver-

waltung nur anzukaufen, wenn es zu Preisen geschehen

kann, die hinter den Preisen der Bezugsvereinigung

soweit zurückbleiben, daß die bis zur Ablieferung der

Früchte frei Bahnstation der Verwaltung noch ent=

stehenden Kosten aus dem Unterschied zwischen An-

kaufs- und Ablieferungspreis noch gedeckt werden können.

f) Die Bezahlung der F feitens der Forst-

verwaltung an die Sammler wird nach dem Gesagten

zweckmäßig nach Gewicht erfolgen. Führt die Fest

stellung des Gewichts durch die abnehmenden Beamten

zu Schwierigkeiten , so ist das Durchschnittsverhältnis

zwischen Maß und Gewicht zu ermitteln und nach ihm

ein feststehender Maßpreis aus dem Gewichtspreis her:

zuleiten.

2. Verwendung von Bucheckern.

1. Es wird auf die ergangene Verordnung vom

Bundesrat über Bucheckern vom 14. September 16

verwiesen .

2. Die Kgl. Regierungen sollen erforderlichenfalls

bei den zuständigen Behörden da , wo offenbar ein

rechtzeitiges Sammeln der Bucheckern zu Delbereitungs-

zwecken ausgeschloffen ist, für die Aufhebung des Ver-

fütterungsverbotes und insbesondere des Schweine-

eintriebs sofort, und in allen sonstigen Fällen dann

eintreten, sobald das Sammeln der Bucheckern für die

Zwecke des Heeresausschusses für Dele und Fette in-

folge der vorgerückten Jahreszeit nicht weiter in Frage

tommt.

3. Die von der Forstverwaltung gesammelten

kulturzwecken verwendet werden sollen, oder nach § 1

Bucheln sind, abgesehen von denjenigen, die zu Forft-

überlaffen find , dem Kriegsausschuß für Dele und

fd. Nr. 3 der Verordnung den Sammlern uſw. zu

Fette in Berlin, Unter den Linden 68a, nach Vor-

schrift der Verordnung zur Verfügung zu stellen .

4. Die nach § 1 Ifd . Nr. 3 den Sammlern usw.

zu überlassenden Bucheckern sind, soweit der Verwal-

tung bereits Kosten für das Sammeln usw. entstanden

find , gegen Erstattung dieser Koften, sonst unentgelt-

lich abzugeben.

5. Die in der allgemeinen Verfügung vom 14. Sep-

tember 1915 empfohlene Abgabe von Bucheln zum

Zwecke der Verfütterung an Forstbeamte und an d-

in der Umgebung der Forsten wohnenden Viehhalter

kommt nur noch unter der Voraussetzung in Frage.

daß das Verfütterungsverbot für den betr. Bezirk auf-

gehoben worden ist, und daß die Bucheln von den

Beamten und Viehhaltern oder deren Beauftragten

auf Grund von Erlaubnisscheinen gesammelt werden.

6. Mit dem Kriegsausschuß für Dele und Fette

ist folgende Vereinbarung getroffen worden :

I. Jedes Staatsforstrevier gilt als Sammelstelle
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des Kriegsausschusses im Sinne des § 1 der

Verordnung vom 14. September 1916.

II. Die Sammelstellen zahlen den Sammlern für

frische gereinigte Bucheckern 50 Mt. für 100 kg .

III. Die Sammelstellen liefern die Bucheckern

auch in Mengen unter 100 kg - nachdem sie

lufttrocken gemerden sind, zum Preise von 55

Mark für 100 frei nächster Bahnstation und

tragen den bis zur Ablieferung eingetretenen

Gewichtsverlust.

IV. Für Lagerung und Pflege der Bucheckern

bis zur Ablieferung erhalten die Sammelstellen

in jedem Falle eine Vergütung von 5 Mk. für

100 kg. Diese Vergütung schließt das Lager-

geld für 6 Wochen ein. Die Lagerzeit läuft

vom Tage der Anmeldung der gesammelten

Menge bei dem Kriegsausschuß. Dauert sie

länger als 6 Wochen, so wird eine weitere Ver-

gütung von 1 Mt. für 100 kg für jede ange-

fangene Woche gewährt.

V. Der Forstverwaltung wird, soweit sie Bucheckern

sammeln läßt, selbst in Verwahrung und Pflege

nimmt und demgemäß direkt beim Kriegsaus-

schuß zur Ablieferung anmeldet, als Vergütung

für die erteilte Sammelerlaubnis ein weiterer

Betrag von 5 Mk. für 100 kg gezahlt.

VI. Die im § 4 der Bundesratsverordnung vorge=

gesehene Vergütung für verspätete Abnahme der

Bucheckern durch den Kriegsausschuß und für

Verwahrung und Pflege der Bucheckern nach

Ablauf der Abnahmefrist wird als durch die

oben festgesetzten Verhältnisse voll abgegolten

angesehen.

Dohnenstieg.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge-

ſezes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-

schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914

folgende Verordnung erlassen :

§ 1. Die Landeszentralbehörden oder die von

ihnen bestimmten Behörden können die Ausübung des

Dohnenstiegs mittels hochhängender Dohnen für die

Zeit bis zum 31. Dezember 1916 einschließlich ge= |

Jatten.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be

stimmten Behörden können die Art der Ausübung des

Dohnenstiegs näher regeln.

§ 2. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mt. oder mit

Haft wird bestraft, wer den nach § 1 Abs . 2 erlassenen

Bestimmungen zuwiderhandelt.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt

den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Auf Grund dieser Verordnung hat der Minister

für Landwirtschaft, Domånen und Forsten unter dem

3. Oktober 1916 den Jagdberechtigten die Ausübung

des Dohnenstiegs mittels hochhängender Dohnen für

die Zeit bis zum 31. Dezember 1916 einschließlich ge=

stattet.stattet . Unterschlingen dürfen nicht verwandt werden .

Binnen drei Tagen nach Schluß der Fangzeit müſſen

die Schlingen aus den Dohnen entfernt ſein.

Erhöhter Holzeinschlag in den

Staatswaldungen.

Da nur wenig Holz nach Deutschland eingeführt

wird und namentlich am Anfange des Krieges der

Holzeinſchlag ſehr verringert worden ist, stellt sich all-

mählich Holzknappheit ein, der im allgemeinen Intereſſe

abgeholfen werden muß. Das Ministerium für Land-

wirtschaft, Domänen und Forsten hat daher unter dem

22. September 1916 die Kgl. Regierungen angewieſen,

darauf hinzuwirken , daß im Wirtschaftsjahre 1917

nicht nur der normale Einschlag wieder erfolgt, son=

dern auch zumal in Rücksicht auf die eingeſparten

Holzmengen in geeigneten Revieren überschritten

wird. Selbstverständlich soll der Hieb in den vom

Handel begehrten Holzarten geführt werden.

---

Es wird weiter bemerkt, daß nach Gesuchen aus

Holzhändlerkreiſen besonders Verwendung für folgende

Holzsorten vorliegt:

Nadelholz, vorwiegend Starkholz,

über 30 cm starkes glattes Nugholz von Buche

und Birke,

Papierholz, Grubenholz , Buchenholz zu Verkohlungs-

zwecken, zu Leisten, Holzfohlen und Fässern,

starke Eichen u. a. zu landwirtschaftlichen Ma=

schinen,

Erlen, langſchaftige, über 30 cm starke Linden.

Die Firmen der Holzverkohlungsindustrie (Verein

für chemische Induſtrie in Mainz, Verkaufstelle Frank-

furt a. M , Chemische Fabrik Bruchhausen, G. m. b.

H. in Bruchhausen , Kreis Arnsberg , Gewerkschaft

Marienglück in Cöln-Lindenthal , Chemische Werke

Henke u. Baertling, Aktiengesellschaft in Holzminden)

bitten um freihåndige Ueberlaffung von Holz, was

insofern eine gewiffe Berechtigung hat, als es nicht

wohl angångig und auch unerwünſcht ist, daß dieſe

Firmen bei den Brennholzverkäufen mitbieten. Wenn

Arbeitskräfte mangeln oder die Beschaffung der Kriegs-

gefangenen Schwierigkeiten macht, bieten dieſe Firmen

ihre Unterstüßung an.

Inwieweit im übrigen freihändige oder meistbietende

Verkäufe anzuwenden sind, überlaffe ich dem Ermeffen

der Kgl. Regierung. Wenn auch eine Erhöhung der
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erkannt werden kann, auf die sich die strafbare Hand :

lung bezieht usw.

Holzpreife in Rücksicht auf die gesteigerten Werbungs- | daß neben der Strafe auf Einziehung derjenigen Stoffe

kosten, die günstige Lage der Hölzer und die Opfer,

die vielfach durch die Störung der planmäßigen Wirt-

schaft gebracht werden, angezeigt ist, so halte ich doch

eine übermäßige Steigerung der Holzpreise für nicht

im allgemeinen Intereffe liegend.

Es ist darauf zu achten, daß die Fällungen mög-

lichst zeitig beginnen und die Abfuhr wenig Aufwand

von Pferdekräften verursacht.

Da die Arbeitskräfte zur Beschaffung des erforder=

lichen Holzbedarfs meistens fehlen, haben mehrere Re-

gierungen der Landbevölkerung Brennholzhiebe zur

Selbstwerbung übergeben. Dieses Verfahren empfiehlt

ſich zur ausgedehnten Anwendung für geeignete Schläge.

In Rücksicht auf den eigenartigen Holzbedarf und

die besonderen Abfuhrverhältnisse werden die Regie-

rungen ermächtigt , allgemein Hauptnußungshiebe

außerhalb der ersten Periode zu führen und das zu=

lässige Abnutzungsſoll in der Hauptnußung um mehr

als 20 % zu überschreiten .

*

Verkehr mit Harz.

Der Bundesrat hat folgende Verordnung vom

7. September 1916 erlaſſen :

§ 1. Rohharz jeder Art, das sich zur Herstellung

von Kolophonium eignet, insbesondere Fichten-, Kie-

fern , Lärchen- und Tannenharz, sowie Kolophonium

(Fertigharz), hergestellt aus Rohharzen vorbezeichneter

Art, ift dem Kriegsausschuffe für pflanzliche und

tierische Dele und Fette, G. m. b. H. in Berlin_an-

zubieten und auf Verlangen abzuliefern . Dies gilt

nicht : 1. für Vorräte , die insgesamt 10 Kilogramm

nicht überſteigen, und für Kolophonium, das im Eigen

tum der Heeresverwaltung oder der Marineverwaltung

ſteht.

§ 2. Harz jeglicher Herkunft, Rohharz jeder Art,

das sich zur Herstellung von Kolophonium eignet, ins-

besondere Fichten-, Kiefern-, Lärchen- und Tannen-

harz, sowie Kolophonium, hergestellt aus Rohharzen

vorbezeichneter Art, flüssiges Harz und Harzprodukte, ins-

beſondere Harzleim (Harzſeife) und Brauerpech, die

aus dem Ausland eingeführt worden sind , find an den

Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Dele und

Fette in Berlin, zu liefern.

§ 3. Der Reichskanzler erläßt die Ausführungs-

bestimmungen, er kann Ausnahmen zulassen und wei-

tere Vorschriften über den Verkehr mit Harz und

Harzprodukten erlassen. Er kann die Vorschriften

dieser Verordnung auf Harzersatzmittel ausdehnen.

Er kann bestimmen , daß Zuwiderhandlungen gegen

die auf Grund dieser Ermächtigung erlassenen Vor-

ſchriften mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit

Geldstrafe bis zu 10000 Mt. bestraft werden, sowie

|

Zu dieser Verordnung sind unter dem 7. Sep:

tember 1916 folgende Ausführungsbestimmungen er-

Lassen worden :

§ 1. Wer mit Beginn des 10. September 1916

Rohharz jeder Art, das sich zur Herstellung von Ko-

lophonium eignet , usw. im Gewahrsam hat, ist ver

pflichtet, die Bestände getrennt nach Eigentümer und

Arten in landesüblicher Bezeichnung unter Angabe

der Menge, des Eigentümers und des Lagerungsorts

und unter Beifügung einer versiegelten Probe dem

Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Dele und

Fette in Berlin bis zum 20. September 1916 anzu-

zeigen .

Mengen, die sich mit Beginn des 10. September

1916 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger

anzuzeigen.

Wer Rohharz jeder Art, das sich zur Herstellung

von Kolophonium eignet, insbesondere Fichten-, Kie-

fern , Lärchen- und Tannenharz , gewinnt, hat dem

Kriegsausschuß die im Vormonat angefallene Menge

bis zum 10. jeden Monats anzuzeigen, sofern nicht

andere Vereinbarungen getroffen find.

§ 2. Der Kriegsausschuß hat sich unmittelbar

nach Empfang der Anzeige zu erklären , ob er die

Absendung des Angebots eine Erklärung nicht ein,

Ware annehmen will. Geht binnen 3 Wochen nach

oder erklärt der Kriegsausschuß , daß er die Ware

nicht übernehmen will, so erlischt die Lieferungspflicht .

übernehmen zu wollen, so ist sie auf ſein Verlangen

Erklärt der Kriegsausschuß, die angebotene Wart

in die von ihm aufgegebene Adreſſe zu verladen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschuß über

in dem Zeitpunkt, in welchem die Uebernahmeerklärung

dem Eigentümer oder dem Inhaber des Gewahrsams

zugeht.

§ 3. Wer aus dem Ausland Harz jeglicher Her-

kunst, Rohharz jeder Art, das sich zur Herstellung von

Kolophonium eignet, einführt, ist verpflichtet, den Ein-

gang der Ware im Inland dem Kriegsausschusse unter

Angabe der Menge, des Einkaufspreiſes und des Auf-

bewahrungsortes unverzüglich durch eingeſchriebenen

Brief anzuzeigen.

§ 4. Wer aus dem Ausland Stoffe der im § 3

bezeichneten Art einführt, hat sie an den Kriegsaus-

schuß abzuliefern uſw.

§ 5. Der Kriegsausschuß sezt für die von ihm

übernommenen Stoffe den Uebernahmepreis feft. Ift

der Verpflichtete mit dem angebotenen Preise nicht

einverstanden, so seht die höhere Verwaltungsbehörde ,
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die für den Ort zuständig ist, von dem aus die Lie-

ferung erfolgen soll, den Preis endgültig fest uſw.

§ 6. Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage

nach Abnahme uſw.

§ 7. Die gewerbliche Verarbeitung von Rohharz

jeder Art, das sich zur Herstellung von Kolophonium

eignet usw., darf nur mit Zustimmung des Kriegs-

ausschusses erfolgen.

§ 8. Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder

mit Geldstrafe bis zu 10000 Mt. wird bestraft :

1. wer die in § 1 , 3 vorgeschriebenen Anzeigen nicht

rechtzeitig erstattet, oder wer wissentlich falsche oder

unvollſtändige Angaben macht ; 2. wer den Vorschriften

des § 7 zuwiderhandelt . Neben der Strafe kann auf

Einziehung der Stoffe erkannt werden, auf die sich |

die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied , vb

fie dem Täter gehören oder nicht.

*

Wegen des silbernen (Offizier ) Porte-

pees der Feldwebelleutnants zur Zivil-

uniform.

Ein Erlaß des Ministeriums für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten vom 23. September 1916 be=

stimmt :

| volle Gedanken über die durch den Krieg zur unab-

weisbaren Notwendigkeit gewordenen Umgestaltung

unserer Verwaltung enthalten und jezt schon die Aus-

sprache über die bevorstehende Aufgabe einleiten.

wird vieler Arbeit und Klugheit und vor allem viel

guten Willens bedürfen, um die Verwaltung den

harten Forderungen der neuen Verhältniſſe anzupaſſen.

Höchste Wirtschaftlichkeit wird allenthalben die Losung

sein . Um ihr zu dienen , werden wir, abgesehen von

dem Erschließen neuer Quellen, vereinfachen und ſparen

müffen. Dabei mag manch schmerzlicher Verzicht und

manch willensstarkes Zerbrechen der überlieferten Tafeln

von uns gefordert werden. Es hilft nichts , wir müſſen.

Die wichtigsten Vorschläge, die Forstrat Könige

macht, find !

|

-

Das silberne Portepee dürfen nach § 3 der Allerh.

Verordnung vom 29. Juli 1889 zur Ziviluniform

nur diejenigen Beamten tragen, die Offiziere der Re-

serve oder Landwehr sind oder die Offiziere waren

und als solche mit der Berechtigung zum Tragen der

Militäruniform verabschiedet worden sind . Die Feld-

webelleutnants gehören nach der Allerh. Kabinetsorder

vom 8. April 1915 zu den Offizieren. Sie treten

nach der Entlaffung aus dem Heeresdienst in den

Beurlaubtenstand soweit sie noch dienstpflichtig sind

- oder in das Inaktivitätsverhältnis soweit sie

landsturm- oder nicht mehr wehrpflichtig sind

3u

rüd. Sofern und solange obige Voraussetzungen er-

füllt find, trifft daher die Berechtigung zum Tragen

des filbernen Portepees auch auf Feldwebelleut

nants zu.

-

----

―

E.

Aus Baden.

1. Aufhebung der Domänenămter und Verwaltung

der Kameraldomänen durch die Forståmter ;

2. Verringerung der Zahl der staatlichen Forstämter

von 99 auf 80 ; Verringerung der Stellen der

2. Beamten auf 5 und der Affefforen auf 15 ;

3. Aufhebung der Forst- und Domänendirektion und

und statt ihrer Bildung einer „ Abteilung für

Forste und Domånen" beim Ministerium der

Finanzen unter gleichzeitiger Beseitigung der Zwei-

teilung in eine „Wirtschaftliche “ (Kameraldomäne)

und Forstliche" Abteilung ;

4. Ausstattung aller Forståmter mit mindeſtens einem

technischen Hilfsbeamten „Forstgehilfen" ;

5. Aufhebung der forstlichen Abteilung der Tech-

nischen Hochschule in Karlsruhe.

andern Form schon früher erhoben . Bis jezt war es

Alle diese Forderungen wurden in der einen oder

aber nicht möglich, für die einzelnen Fragen eine be=

friedigende Lösung zu finden, weil bald von der einen ,

bald von der andern Seite Widerstände eingeschaltet

wurden. Mit Forstrat Könige bin ich der Meinung,

daß die Gesamtheit der von ihm aufgestellten Forde-

rungen in ihrem organiſchen Zuſammenhang nunmehr

geprüft und zur grundsätzlichen Entscheidung gebracht

werden muß.

Der Aufhebung der Domånenämter und die Ver-

waltung der Kameraldomänen (meist Wiesen, Aecker,

Gärten, Teiche) durch die Forstämter halte ich für

Zu Herrn Forstrat Königes Ausführungen im spruchreif. Die von Forstrat Könige ins Feld ge=

Oktoberheft 1916.

Im lezten Oktoberheft der Allg. Forst- u. Jagd-

zeitung macht Forstrat Könige-Heidelberg eine Reihe

von Vorschlägen zur Vereinfachung und Er

sparung in der badischen Forst- und Do-

månenverwaltung. Wenn diese Vorschläge, die

Sache und Personen teilweise recht scharf anfaffen,

auch nicht auf restlosen Beifall rechnen dürfen , so sind

fie trotzdem zu begrüßen, weil sie ohne Frage wert-

1917

führten Gründe sind beweiskräftig . Daß wir Forst-

amtsvorstände die Verwaltung der Güter gerne über-

nehmen, und daß wir das Zeug dazu haben, darüber

sind sich unsere und wohl auch andere Kreise einig.

Es liegt somit weder ein persönlicher noch ein sachlicher

Grund vor, die Ersparnis verbürgende Neuordnung

hintanzuhalten. Ebenso begründet ist auch die Ein-

schnürung der „ Wirtschaftlichen Abteilung der Forst-

und Domänendirektion“ auf einen oder zwei Refe=

11



78

renten, zumal dieſe Maßregel manche , der Sache nicht

dienliche Reibungsflächen verschwinden läßt.

|

| Notwendigkeit und Erſprießlichkeit in badischen Forst-

kreiſen nur eine Stimme besteht, bei der Volksver=

tretung in einem Zusammenhang mit der Umbildung

einzelner Forståmter durchzusetzen . Ob sich bei dem

allem aber das Aufgeben von ganzen 19 Forstbezirken

erreichen läßt, scheint mir zweifelhaft.

Hand in Hand mit der Beschränkung der Zahl

der Forstämter will Könige eine starke Verringerung

der 2. Beamten- und der Affefforstellen durchgeführt

wissen . Dem hierdurch entstehenden Zuwachs an Ar-

beit bei gleichzeitigem Ausfall an Arbeitskräften be

"1

-

-

Der Verringerung der staatlichen Forstämter auf

die niedere Zahl 80 möchte ich nicht so bedingungslos

das Wort reden. Die Grundlage, auf der Forstrat❘

Könige seinen Vorschlag aufbaut, erscheint mir nicht

ficher genug. In Uebereinstimmung mit Herrn Prof.

Dr. Wimmenauer bin ich der Ansicht, daß der Voll-

betriebshektar (Vbha) keine zuverlässige Beweisgröße

ift. Auch ich vermag nach meinen Erfahrungen nicht

zuzugeben, daß der Hektar Gemeindewald nur 2/3 des

von 1 ha Domänenwald beanspruchten Arbeitsaufwan- absichtigt er durch die Zuweisung von techniſchen Hilfs-

des erfordert oder umgekehrt, daß man mit der Ar- beamten Forstgehilfen“ an die Forståmter Rechnung.

beit, die man auf die Bewirtschaftung eines Hektar zu tragen. So zustimmend ich einem allmählichen

Domänenwald zu verwenden pflegt, 1/2 ha Gemeinde- Abbau des bei uns durch eine verfehlte Verwaltungs-

wald bewirtſchaften kann . Diese Annahme mag für politik viel zu stark angewachſenen Körpers an akad .

einzelne Fälle zutreffen ; im großen Ganzen aber halte gebildeten Gehilfen gegenüberstehe wenn ich auch

ich ſie nicht für gerechtfertigt. Eigentumszerſplitterung, die von Könige vorgeschlagene Beschränkung auf 20

mangelhafte Ausbildung des Unterpersonals, schwierige Stellen als zu weitgehend erachte so wenig ver

Betriebsform, Unaufgeschloffenheit der Waldungen und mag ich mich mit der Schaffung der „Forftgehilfen“

oft auch Widerstand der Gemeindeverwaltungen sind zu befreunden. Sie schmeckt nach Försterſyſtem.

Dinge, die den Arbeitsbedarf im Gemeidewald über

denjenigen eines geordneten Domånenwaldbetriebes

häufig hinausheben. Wenn man die Zahl der staat-

lichen Forstämter beschränken will, so kann man m. E.

die Grundlage dieſes Bestrebens nicht auf dem Papier

machen, sondern man muß sie durch eine eingehende

Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse an Ort und

Stelle und von Fall zu Fall gewinnen. Mir er-

scheint indes die ganze Frage der Aufhebung einer

Anzahl Forståmter nicht lösbar, wenn nicht gleich

zeitig eine andere, die seit Jahrzehnten angestrebte

Ordnung des Forstschußrechts in den Gemeindewal-

dungen, mit ihr verknüpft und befriedigend geregelt

wird. Zunächst muß das Hutperſonal der Gemeinde-

waldungen auf einen nach Ausbildung, Arbeitsumfang

und Bezahlung der Staatswaldhut entsprechenden

Stand gebracht werden. Erst wenn dies geschehen

ift, wird der Größenbemessung der einzelnen Forst-

ämter und das Einsparen der Bezirksstellen auf ein

heitlicher Grundlage möglich sein. Für kostspielige

Eigenbrödeleien, wie sie in der Bestellung eines eigenen

Forstschußbeamten auf 4 ha Gemeindewald bisher zum

Ausdruck kamen, ist die Zeit jezt dahin . Gemeinden,

deren Waldbesitz für die Schaffung eines dem staat

lichen Beiſpiel nachgebildeten Hutbezirks zu klein oder

zu zersplittert ist , müssen auf den „eigenen “ Wald-

hüter verzichten, wenn anders sie nicht der Vorwurf

treffen soll, daß sie aus kleinlichen Beweggründen der

Verbilligung der Staatsverwaltung und somit dem

Gesamtwohl bewußt entgegenarbeiten . Aufgabe derAufgabe der

Regierung wird es sein, die Neuordnung des Ge-

meindeforſtſchußdienstes , diese Maßregel , über deren

|

"

Bis jetzt stand bei uns zwischen dem Akademiker

und dem Forstschutzbeamten Niemand . Diesen Zu-

stand, der ein äußerst ersprießliches und unmittelbares

Zusammenwirken der oberen und unteren Organe er

möglichte, empfand ich stets als besondere Wohltat.

Es ist mir eine unerfreuliche Vorstellung, ihn nur leiſe

angetastet zu sehen. Das geschieht aber durch den

Forstgehilfen " . Ich bin der Ueberzeugung, daß alle

bei einem Forstamt zu leistenden Schreib- , Buchfüh-

rungs-, Registratur- und Rechenarbeiten von einem

tüchtigen Forstwart " besorgt werden können. Der

Forstwart wird trok seiner bevorzugten Verwendung

und wohl auch etwas besseren Bezahlung als primus

inter peres mit seinen Kollegen verkehren. der Forst-

gehilfe aber wird, aller menschlichen Voraussicht nach

sich etwas besseres dünkend , den Verbindungsmann

zwischen Forstamtsvorstand und Schußperſonal ſpielen

wollen und dadurch allerlei Widerwärtigkeiten in unsern

nach dieser Richtung hin bisher reibungsfreien Betrieb

hineintragen. Man laffe es also beim Syſtem der

Schreibforftwarte, verbessere und erweitere es.

Ueber die Zukunft der forstlichen Abteilung an

unserer technischen Hochschule werden die politischen

Kriegsergebnisse entscheiden . Ich halte es für verfrüht,

jetzt schon zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Da-

gegen halte ich den Zeitpunkt bereits für gegeben, die

Umwandlung der Forst- und Domänendirektion in

eine selbständige Abteilung des Ministeriums der Fi-

nanzen ins Auge zu fassen . Die Verwirklichung dieses

Gedankens würde neben beachtenswerter Gelderſparnis

eine bedeutende Vereinfachung und Förderung des

Geschäftsganges mit sich bringen und der baðiſchen



79

Forstverwaltung endlich jene Stellung einräumen, auf

die sie kraft ihrer Bedeutung und ihrer Leistungen

billigerweise Anspruch machen darf. Ich befürworte

deshalb lebhaft den dahin zielenden Vorschlag des

Forkrates Rönige.

Es ist mir nicht möglich, mich zu allen Gedanken,

die der Herr Verfasser in seiner umfangreichen Arbeit

niedergelegt hat, zu äußern . Dazu fehlt mir die Zeit.

Ich freue mich aber, mich in den großen Richtlinien

mit ihm einig zu wissen und für die Zeit nach dem

Kriege eine dem Wohle unseres Heimatlandes förder=

liche Umgestaltung unserer forstlichen Verhältnisse er-

hoffen zu dürfen .

28. Dezember 1916.

Oberförster W. Hamm (Kandern)

3. 3. im Felde.

Auf Baden.

Zu den Gedanken über Uereinfachung und Ein-

ſparung in der badischen Forst- und Domänen-

verwaltung. (Von Forstrat Könige- Heidelberg.)

Vor dem Kriege hat Deutschland jährlich für über

300 Millionen Mark Holz eingeführt, zu 15 Millionen

Festineter angenommen, macht das auf 1 ha der deut

schen Waldfläche ungefähr 1 fm. Die Gesamtproduktion

an Derb- und Reisholz war (nach Dr. Endres, Hand-

buch der Forstpolitik) im Jahr 1900 vom ha 3,4 fm,

die Steigerung der Holzerzeugung um 1 fm würde

also einen Gesamtzuwachs von etwa 4,5 fm erfordern ,

eine Leiſtung, die in einem Lande, das wie Deutsch-

land dem Holzwuchs so günstig ist, eine pflegliche

Forstwirtschaft sollte erreichen können. Der Krieg hat

die ungeheuere Wichtigkeit der nationalen Wirtſchaft

im Gegensatz zur Weltwirtschaft erwiesen. Wenn dies

beim Wald weniger in die Erscheinung getreten ist, so

Hauptnukung

|

beruht es darauf, daß das feindliche, besetzte Gebiet

viel Holz geliefert hat und weil im Anfang des Krieges

die Nachfrage nach Holz stark zurückging. Bei einer

weiteren Verlängerung des Krieges wird der Bedarf

wohl wieder stark ansteigen. Aber auch bei einer bal=

digen Beendigung wird es gut sein, sich nicht allzu-

sehr auf das Ausland zu verlassen, selbst wenn der

angedrohte Wirtschaftsfrieg nicht eintritt . Es wird

auf jeden Fall Aufgabe der deutschen Forstwirtschaft

sein, das Holz möglichst im Inlande zu erzeugen. Der

von Forstrat Könige gezeigte Weg der Reduzierung

der Zahl der Forståmter wird uns diesem Ziel aber

nicht näher bringen, denn es handelt sich bei der Pro-

duktionssteigerung nicht um die Abnukung vorhandenen

Holzes allein, sondern um die Hebung des Zuwachses,

um die Auffindung und die Anwendung wissenschaft=

licher Grundsäge zur Hebung der Holzproduktion, die

im Allgemeinen nur von den akademisch gebildeten

Beamten erwartet werden kann. Zweifellos werden

aber in dieser Richtung 100 Beamte mehr leisten als

80. Die Ueberlegenheit der deutschen Anilinfarben=

industrie über die englische beruht bekanntlich darauf,

daß in Deutschland ein wiſſenſchaftlich gebildeter Che=

miker auf 40 Arbeiter kommt, ein Prozentsak, den

keine andere Nation der Welt erreicht. Die deutsche

Landwirtschaft hat seit dem Jahre 1880 ihre Erträge

verdoppelt. Nach einer Zusammenstellung, die unlångft

durch die Tagesblätter ging, stieg der Ertrag vomHektar

Roggen von 8,4 dz auf 19,1 dz

Weizen " 12,4 23,6" " "

Kartoffeln 71,0 " 156,6" "

im Jahr 1913. Diese Steigerung, die allein uns das

Durchhalten ermöglicht, ist wie in der Chemie in erster

Reihe der Wissenschaft zu verdanken , was nicht genug

betont werden kann. Was forstwirtſchaftlich in diesem

Zeitraum geleistet wurde, zeigt folgende Zuſammen-

stellung für die badischen Verhältnisse :

Zwischennutzung

Domänenwaldungen

im Ganzen per ha

im Ganzen

fm im Ganzen per ha

1880 316 000 3,62 72 000 0,82

zusammen

388 000

per ha

4,44

1913 454 000 4,82 180 000 1,91 634 000 6,73

Gemeindewaldungen

1880 1 028 000 4,07 148 000 0,58 1 176 000 4,654

1913 1 390 000 5,00 359000 1,29 1 749 000 6,29

Zusammen

1880 1 344 000 220 000 1 564 000

1 844 0001913

Zunahme 500 000 319 000

Diese Bahlen lassen es als durchaus möglich er:

ſcheinen , die zur Ausgleichung der Einfuhr nötige

Holzmenge mit der Zeit selbst zu erzeugen. Zwar

der angenommene Zuwachsgewinn von 1 fm wird nicht

539 000 2 383 000

819 000

11*
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Wenden wir uns jezt zu dem Vorschlag von Forst:

rat Könige, die badische Forstverwaltung durch Redu-

zierung der Forståmter von 100 auf 80 und durch

Zuteilung von je einem technischen Gehilfen zu refor

mieren. Eine Ersparnis soll dabei nicht gemacht

werden. 80 Forstämter zu 15 000 Mt. kosten soviel

wie 100 zu 12 000 Mt. Es soll vielmehr eine Ent:

laftung des Dienſtvorstandes von mechanischen Schreib-

und auswärtigen Geschäften herbeigeführt werden. Das

ist eine große Verlockung für jeden Dienſtvorstand .

Besonders für jene, die seither eines Affeffors oder

II . Beamten sich nicht erfreuen konnten. Für dieſe

ist es sicherlich nicht erhebend , wenn sie in ihren alten

Tagen als selbständige Dienſtvorstände noch die Ar

beiten mit verrichten müssen, die sie in ihren jungen

als Praktikanten geleistet haben, wo ihre Tätigkeit in

der Hauptsache in Beihilfe bei den Holzaufnahmen

und im Schreibwerk bestanden hat. Seit ihrer Prak

titantenzeit hat das Schreibwerk nicht abgenommen.

Forstrat Könige deutet das an mit seinem Hinweis

auf Statistik und Forsteinrichtung . Diese Verhält-

niffe haben sich aus der Ueberfüllung des Berufs mit

Anwärtern ergeben.Anwärtern ergeben. Hört die Ueberfüllung auf, so

muß die Oberbehörde für genügenden Ersaß durch

Hilfskräfte sorgen und sie wird, wenn ſie ſparen muß,

das Schreibwerk, was bei jeder Vermehrung neue

Hilfskräfte erfordert, statt es durch Statistik usw. zu

vermehren, vielleicht von selbst vermindern, und auch

womöglich die Kompetenz der Dienſtvorstände er-

weitern . Und es wird dann sicher auch ohne tech-

ausschließlich in Nugholz bestehen. Aber abgesehen da-

von, daß in Deutschland sich noch viel Gelände findet,

das für die Landwirtschaft wenig geeignet ist, wohl

aber der Forstwirtschaft zugeführt werden kann, find

auch noch Waldungen genug vorhanden, deren Ertrag

bei rationeller Bewirtschaftung wesentlich gehoben

werden kann, man denke nur an den parzellierten

Kleinprivatwaldbesitz oder an die durch Streunuzung

herabgewirtschafteten Waldungen. Eine Einschränkung

der Streunuzung würde den Handelsgewächsbau zu

Gunsten des Körnerbaues vermindern, was, wie die

jezige Zeit zeigt, nur von Vorteil wäre. Der Tabak

ift zum Leben nicht nötig. Aber auch die nach durch

aus wissenschaftlichen Grundsätzen bewirtschafteten Wal-

dungen find einer Ertragssteigerung sicherlich noch

fähig. Man kann von Düngung, Bewässerung und

ähnlichem ganz absehen. Jede Produktionssteigerung

in der Landwirtschaft, zu welcher die Forstwirtschaft

zählt, wird durch eine Aenderung in der Rombination

der Produktionsfaktoren bewirkt. Die Bestandsver

faffung und Bestandsbehandlung übt auf den Zuwachs

einen Einfluß aus, der neben dem der Standortsgüte

wohl Beachtung verdient. Wenn es nun möglich

wäre, durch eine Aenderung im Forstbetrieb, sagen

wir einmal, durch Umwandlung der gleichaltrigen,

reinen Bestände in ungleichaltrige, gemischte, die feh=

lenden 300 Millionen Mark jährlich nachhaltig her-

auszuwirtschaften, und wenn dies nur durch Vermeh

rung des wissenschaftlich gebildeten Personales erreicht

werden könnte, müßten dann die berufenen Faktoren

nicht mit beiden Händen nach dieser Möglichkeit greinische Gehilfen gehen .

fen? Und wenn, um den Mehrtrag zu erreichen, für

100 Millionen neue Forståmter errichtet werden

müßten (das Forstamt zu 12 000 Mt. gerechnet gäbe

8000 Stüd) so wäre das keine unproduktive Aus-

gabe. Die angeführten Zahlen sind natürlich nur

sozusagen bildlich zu verstehen, weder kann eine 3u

wachssteigerung von 15 Millionen Festmeter plötzlich

erfolgen, noch ist alles Holz , was vom Ausland be-

zogen wird, durch inländisches zu ersehen, noch auch

wird die Einfuhr von Holz aus dem Ausland ganz

aufhören, noch wird der eine Festmeter Zuwachs

steigerung lediglich in Nugholz bestehen. Aber es

wäre eine hervorragende volkswirtschaftliche Leistung,

wenn Deutschland in die Lage versezt werden könnte,

seinen Holzbedarf in der Haupsache selbst zu erzeugen .

Mit der größten Sparsamkeit allein werden wohl die

ungeheueren Laften, die der Krieg uns auferlegt, nicht

gededt werden können. Das deutsche Volk wird nach

dem Krieg die Hände nicht in den Schoß legen dürfen,

es muß zu neuen und noch gewaltigeren Arbeitsan-

spannungen sich entschließen. Sollten die deutschen

Forstverwaltungen sich nicht mit Freuden an dieser

nationalen Arbeit beteiligen ?

Vor dem Krieg waren es 70 Anwärter auf höhere

Stellen, 20 würden zur Ergänzung des Abgangs ge:

nügen, es könnten mit der Zeit 50 Stellen eingespart

werden, 100 000-150 000 Mt. Aus diesen Ein-

sparungen könnten reichlich Schreibaushilfen bewilligt

werden, und es wäre gerade jegt die rechte Zeit, da

geeignete Kriegsinvaliden genug vorhanden find , die

durch einen Kurs zu ihrem Beruf etwas herangebildet

werden könnten. Das wäre dann die Ersehung der

akademisch gebildeten durch mindere Kräfte. Also

Schreibgehilfen, keine techniſchen Gehilfen, deren Ein-

führung den schwersten Bedenken unterliegt. Es gibt

keinen Bezirk, der in der Hauptgeschäftszeit dem Dienst

vorstand nicht volle Beschäftigung böte. Was an Fläche

fehlt die Bewertung der Gemeindewaldwirtſchaft,

die gänzliche Außerachtlassung der Privatwaldungen

u. a. kann überhaupt nicht anerkannt werden — wird

durch die Zahl der Eigentümer und eine oft sehr

weitgehende Parzellierung der Waldungen ersegt. Daß

dabei Geschäfte unterlaufen, die auch ein nicht alas

demisch gebildeter Beamter erledigen kann, ist nicht zu

vermeiden. Der Grundſaß, daß zu Arbeiten, die em

Beamter minderer Bildung erledigen kann, ein höherer

--

-

aka-
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Wirtschaftsforstmeister . Wenn damit vielleicht Erspar-

nisse für die Staatskaffe verknüpft wären, ein volts-

wirtschaftlicher Vorteil wäre es nie und nimmermehr.

Wenn der Fall eintreten sollte, daß bei dem einen

oder dem andern Amt zeitweise für den Dienſtvorstand

eine ungenügende Beschäftigung vorhanden wäre , ſo

könnte ihm auch ohne Vergrößerung des Bezirks neue

Beschäftigung geschaffen werden, wie ja auch Forstrat

Könige es mit der Aufhebung der Domänenämter

vorsieht.

insbesondere ein akademisch gebildeter nicht verwendet | dahin zurückkäme , von wo man ausgegangen , zum

werden soll, wird sich nicht immer und überall durch

führen lassen. Gerade in der Forstverwaltung kommt

dies zur Geltung. Hier darf jedenfalls nicht das

Schreibgeschäft die Grundlage der Organiſation ab=

geben. Wenn Könige anerkennt, daß. je größer die

Zersplitterung der Waldungen, desto umfangreicher die

Arbeit, so ist der Nachsatz nicht anzuerkennen, daß dies

nach der mehr handwerksmäßigen, mechanischen Seite,

alſo nach dem Arbeitsgebiet des technischen Gehilfen

hin der Fall ist. Der Wirtschafter muß den zer

stückelten Wald gerade so sorgfältig behandeln , wie

den großen, zusammenhängenden, die größere Mühe

muß er eben selbst tragen, er kann oder soll sie nicht

dem technischen Gehilfen zuſchieben . Die Gefahr des

technischen Gehilfen liegt darin, daß er, um beschäftigt

zu werden, zu Geſchäften herangezogen wird, die eigent

lich Sache des Dienſtvorstandes find . Man gewöhnt

sich an seine Leistungen, die ja, wenn es sich nur da=

rum handelt, alterprobtes in Ausführung zu bringen,

ganz befriedigend sein können, die sogar manchen Dienst-

vorstand dazu führen könnten, zu sagen, er getraue

fich, einen dreimal so großen Bezirk zu versehen usw.,

ſo daß man von dem reinen Oberförstersystem allmälig

Der Aufschwung, der nach dem Krieg kommen soll,

wird auch in der Forstwirtschaft nur kommen können

durch wirtschaftlichen und technischen Fortschritt. Die

Maschine ist bei uns noch ziemlich unbekannt , das

Automobil scheint sich allerdings rasch zu nähern, die

Elektrizität geht schon durch den Wald, oder nahe an

ihm vorüber, das Beil aber wurde schon in der Stein-

zeit erfunden, Alles in allem : denken wir daran, daß

nicht die Kanzlei, sondern der Wald unſer eigenstes

Arbeitsgebiet ist.

Jestetten, 31. Dezember 1916.

Notizen.

A. Die Errichtung einer Geschäftsstelle des Forst

wirtschaftsrates für kriegswirtschaftliche Angelegen.

heiten.

Die fich geradezu überſtürzende Entwicklung des Holz.

marktes , die in verwirrender Fülle fich bildenden und in

ftändiger Umformung befindlichen Kriegsorganisationen

des Reichs sowie der wirtschaftlichen Verbände und Ver.

tretungen aller Wirtschaftszweige, mit denen die Forstwirtschaft

verflochten ist, die wachsende Bedeutung der Walder .

zeugnisse in Haupt- und Nebennußung, namentlich auch für

Schaffung von Erfasstoffen und für Volksernährung, die sich

mehrenden Hemmnisse des Forstbetriebes insbesondere

der Mangel an Beamten und Arbeitern sowie die Schwierig=

teit der Holzausfuhr, die vielfachen, oft weitgehenden An-

ſprüche jeder Art an den Wald brachte die Sazungs.

tommission des Forstwirtschaftsrates , welche An-

fangs Dezember b. Js. in Berlin zuſammentrat, um über die

weitere Geſtaltung des deutschen Forstvereins und die Be-

schaffung der hierzu benötigten Mittel zu beraten, einstimmig

au der Auffassung, daß es unbedingt nötig sei, hier durch

rasches Handeln einzugreifen. Die Kommission wurde fich

auch über den hier einzig gangbar erscheinenden Weg klar,

nämlich daß eine kriegswirtſchaftliche Geschäftsstelle zu

ſchaffen ſei, welche

1. durch genauere Kenntnis der oben erwähnten Organis

sationen und durch ständige Verfolgung der Entstehung, Ziele

und Wirkungen der behördlichen Maßnahmen im ſtande ſei,

den Waldbefizern und deren Forstverwaltungen Rat und

Auskunft zu verſchaffen, durch Auflärung Mißverſtänd-

Forstmeister Feist.

niffe zu beseitigen und Klagen vorzubengen, ferner auch nach

Möglichkeit und Erfordernis in der Oeffentlich leit

namentlich in der Lagespresse für die Intereffen und den Schuß

des Waldes und der Jagd zu wirken,

2. als Sammelstelle zum Zuſammenfaſſen der wiſſen-

schaftlichen und praktiſchen Kräfte wirke, welche für die Hebung

der Erzeugung des Verkehrs und des Absages der Forstpro-

dukte arbeiten.

-

Der auf Antrag am 28. Dezember zu Leipzig zusammen.

getretene Vorstand des Vereins trat der Auffaffung der

Sazungskommiffion bei und beschloß, es selen mit Rücksicht

auf die Dringlichkeit der Sache sofort die Schritte zu unter-

nehmen, um die Geschäftsstelle so bald als möglich ins Leben

zu rufen. Der Unterfertigte hat ſich auf Wunſch der Saßungs-

tommission bereit erklärt, die Einrichtung der Geschäftsstelle

zu übernehmen und ·ſofern und ſoweit dies dienſtlich möglich

so lange zu leiten, bis der Geschäftsgang gesichert ist.

Durch einen Aufruf an die deutschen Privatwaldbefizer,

von denen ein einmaliger Beitrag von 10 Pfg. je ha erbeten

wurde, fonnten sehr rasch so viel Mittel aufgebracht werden,

daß die finanzielle Unterlage des Unternehmens fürs erste als

hinreichend gesichert erachtet werden kann. Auch das Reich und

die deutschen Staatsforftverwaltungen wurden um Zuſchüſſe

angegangen und haben zum größten Teil solche bereits zugesagt.

Es ist nunmehr gelungen den bisherigen Privatoberförfter

Herrn Schulz (studierter Charandter), Oberleutnant d. R. bis

auf weiteres beurlaubt, für fest zu gewinnen ; bei weiteren

Herren, die fich bereit erklärt haben, mitzuwirken, muß erst

noch das militärische Verhältnis geregelt werden, was sich leider
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längere Zeit hinzieht. Herr Prof. Dr. von Mammen wird

von seinem Wohnfig aus und durch jeweiligen mehrtägigen

Aufenthalt in Berlin mitwirken, Durch setne Mitarbeit läßt

sich in einfachster Weise die Ordnung der Beziehungen zwischen

der Geschäftsstelle und der von ihm versehenen Stelle für

Holzhandels-Verkehrs- und Zollangelegenheiten aufrechterhalten.

Die räumliche Unterbringung der Geschäftsstelle fonnte

durch die sehr dankenswerte Vermittlung eines Privatwald-

befizers einer glücklichen Lösung zugeführt werden. Im Hause

der Kreuz-Zeitung (Bernburgerstraße 24 , IV zwischen

Potsdamer und Anhalter Bahnhof) wurden sechs passende

Räume ab 1. März gemietet. Ein Teil der Zimmer ist be-

reits bezogen, sodaß die Geschäftsstelle, wenn auch zunächſt

noch in beschränktem Umfang, ihre Tätigkeit beginnen konnte.

Fernsprechanschluß wird demnächst mitgeteilt werden.

Ein- und Auszahlungen erfolgen durch Vermittlung der

Dresdner Bant.

Bei der Tätigkeit der Stofffammlung foll babon abs

gesehen werden, die ohnehin schon reichlich belasteten oberen

und unteren Forstbehörden mit der Bitte um Erhebungen zu

behelligen.

Um aber doch den erforderlichen Einblick in die Verhält-

niffe zu erlangen, soll das Mittel ber öffentlichen Um-

frage in der Fachpresse, gegebenenfalls unter Beigabe von

Fragebogen zu dieser, angewandt werden.

Für die Mitteilungen der Geschäftsstelle sollen hauptsäch

lich die beiden bestehenden forstlichen Wochenschriften „Silva“

und Deutsche Forstzeitung" benust werben. Erstere

wird zu diesem Zwecke entsprechend erweitert werden.

3. 3. Berlin, Ende Februar 1917. Dr. Wappes.

B. Dr. Hermann von Fürſt †.

Hinsichtlich der fachlichen Arbeit der Geschäftsstelle möchte burtstage, verschied zu Aschaffenburg der t. Forßdirektor a. D.

ich einstweilen nachfolgendes bemerken :

Einstweilen steht nur eines feft : Das Bedürfnis

zentraler Arbeit ist vorhanden und es ist unend,

lich viel zu tun. Schwierig ist die Atwägung der Wichtig.

keit und Dringlichkeit. Gerade die Unklarheit über die Ver-

hältnisse und die Unkenntnis der Zustände, die dieſes Bedürfnis

hervorruft, hindert im voraus bereits völlig festzulegen, was

und wie verarbeitet werden soll. Die an die Geschäftsstelle

herantretenden Anfragen und Forderungen werden erft genauer

erkennen laſſen, was man von ihr will und wofür man fie

btaucht und daraus wird sich erst das genauere Arbeits-

programm ergeben.

Die Geschäftsstelle wird hauptsächlich, wie schon oben an-

gebeutet ist, nach zwei Richtungen zu arbeiten haben,

als Beratungsstelle und

als Sammel-, Verarbeitungs- und Veröffentlichungsstelle.

Ziel der Arbeit soll in erster Linie sein:

Verbesserung des Betriebes und der Arbeits-

technik durch Vermittlung des Austausches von

Erfahrungen und durch Klärung der Meinungen.

Als besonders wichtig erscheint, soweit zur Zeit ein Urteil ge-

fällt werden kann,

1. Berichterstattung über die Lage des Holzmarktes

(Bedarf, umgeseßtes Material und Preiſe) ;

2. Förderung der Holzlieferung durch Bekannts

gabe der Mittel und Wege zur Erlangung von Fuhrleuten

und G.spanne , Ausbildung des maschinellen Zuges ;

3. Mitwirkung an der Behebung der Schwierigkeiten der

Arbeiterverhältnisse , insbesondere auch Behandlung des

Siedlungsproblems (Kriegerheimſtätten) als Vorbereitung für

die Fragen der Uebergangswirtschaft ;

4. Mittlung bei der Verbesserung der Technik der

Harzgewinnung ;

5. Mitwirkung bei der Feststellung von Richtlinien für

den Anbau von Delfrüchten ;

6. Mitwirkung bei der Volksaufklärung über Vilze und

bei der Organisation zur Gewinnung des Wachstums an Pilzen,

Heidelbeeren, und sonstigen WaldfrüHten.

7. Berfolgen und bearbeiten von Steuerfragen,

namentlich der Entwürfe, durch welche der Wald zu Reichs-

fteuern beigezogen werden soll.

Ob und in welchem Maße ein forstlicher Nat seitens der

Kriegsorganisationen gefort ert wird und erteilt werden

kaun, muß die spätere Entwicklung zeigen.

Am 11. Febr. 1917, wenige Wochen vor seinem 80. Ge

Hermann von Fürft, dort fand er auch an der Seite seiner im

Lode längst vorrausgegangenen Gattin die legte Ruhestätte.

Mit ihm ist einer unserer bedeutendsten Forstmänner dahin,

gegangen, deſſen Name nicht nur in den engeren Grenzen seines

Heimatlandes, sondern auch im weiteren In- und Ausland

hohes Ansehen genießt.

Fürst war geboren am 29. März 1837 zu Ansbach als

Sohn eines Pfarrers. Nach Besuch der Mittelſchule war

er Eleve in Uffenheim und besuchte zwei Jahre die Forstlehr.

anstalt Aschaffenburg, die er mit Note I abiolvierte, sowie ein

Jahr die Universität Würzburg. In die Forstgehilfenzeit, die

Fürst an verschiedenen Revieren Mittelfrankens verbrachte, fiel

1860 der Staatskonkurs , den er mit Auszeichnung beſtand.

1865 wurde er Forstamtsaktuar in Berchtesgaden und 1867 in

gleicher Eigenschaft an die Regierung von Mittelfranken ver

segt. Das Jahr 1871 brachte ſeine Ernnenung zum Ober-

förster in Berg (D.-Pf.), einem für die Ausbildung von Eleven

befonders geschästen Revier. Am 1. Jan. 1878 wurde Fürst

zum Kreisforstmeister in Regensburg befördert, im Herbste

gleichen Jahres jedoch erfolgte seine Berufung zum Direktor

der neuorganisierten Forstlehranstalt Aschaffenburg. Diese An-

stalt, der 1898 threm Charakter entsprechend die Bezeichnung

Hochschule beigelegt wurde, leitete er bis zur Verlegung des

gesamten forstlichen Unterrichtes an die Univerſt:ät München

im Jahre 1910, also volle 82 Jahre ; er unterzog sich dann

noch freiwillig den umfangreichen Geschäften der Ueberleitung.

Am 1. Januar 1911 tratt er in den Ruhestand und behielt

seinen Wohnsis in Aschaffenburg, das ihm zur zweiten Heimat

geworden war.

蛹

Fürft hat als Direktor der Hochſchule, die im Jahre 1878

grundlegende Aenderungen hinsichtlich des forftlichen Aus

bildungsganges erfuhr, das auf ihn geseste Vertrauen voll

bewährt und mit raſtloſer Hingabe, guten Geſchic und richtigem

Taft die ihm gestellte große Aufgabe erfüllt. Er hat die Hoch,

schule, die im Jahre 1895 ihren Höchſtſtand mit 176 Studieren-

den (darunter 22 Ausländer) erreichte, zu hoher Blüte und

Ansehen gebracht. Sein Verhältnis zu der Studentenschaft

war anfangs nicht gerade ein glückliches, seinem ernſten Streben

ſagte die ungebundene akademische Freiheit, die Rich oft in

schlechtem Besuch der Vorlesungen und lebungen äußerte, nicht

zu und er suchte auf die Lebensführung und den Fleiß der

Studierenden mehr Einfluß zu gewinnen, als mit einer Hoch-

schule vereinbart war. Dies brachte ihm manche Enttäuſchungen,

aber allmählich vollzog sich in ihm die innere Umwandlung

zum warmherzigen Freund studentischen Lebens und wohlber

I
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meffener akademischer Freiheit. Das Zusammenwirken von

Afademie und Universität für eine tüchtige und vielseitige forst

liche Ausbildung hat Fürft jederzeit warm vertreten, die Löſung

der forftlichen Unterrichtsfrage in Bayern konnte ihn deshalb

nicht befriedigen und dies machte ihm den Abſchied vom Amte

doppelt schwer.

Als Behrer genoß Fürst bei allen seinen Schülern, die

fein Streben richtig würdigten, Liebe und Verehrung ; in seiner

langen Tätigkeit führte er über 1500 Studierende in den Wald

und in Waldbau sowie in Jagdkunde ein, außerdem hielt

er für die Hofpitanten noch besondere Vorlesungen. Er besaß

eine vorzügliche Lehrbegabung, seine Vorträge waren wohl-

durchdacht und klar. Die Lehrwanderungen in dem dankbaren

Gebiete der näheren und weiteren Umgebung Aschaffenburgs

wußte er fesselnd und fördernd zu gestalten. Besondere Sorgs

falt wand er der Pflanzenzucht in den der Hochschule über.

laffenen Forftgärten zu.

Ausgesprochene Neigung besaß Fürst zu fachliterarischer

Beschäftigung, deren Anfänge auf das Jahr 1871 zurückgehen.

Als Fachschriftsteller war er von staunenerregender Fruchtbar

leit und Vielseitigkeit, mit flarem Verständnis griff er in faſt

alle Tagesfragen des Forstwesens ein. Das Zusammenfassen

und Sammeln, das Ausbauen und Ordnen war seine starte

Sette, seine wiſſenſchaftliche Produktion beruhte weniger auf

bahnbrechenden neuen Ideen, doch tritt üderall ſeine feinsinnige

Beobachtung des Waldes, gepaart mit reicher Erfahrung und

scharfer Erfaffung des Stoffes zu Lage.

Es würde zu weit führen, die vielen Abhandlungen auf-

zuführen, die feiner gewandten Feder entstammen; von selbst:

ständigen, in mehreren Auflagen erschienenen Werken find be

sonders zu nennen : Die Pflanzenzucht im Walde und die

Lehre vom Forſtſchuß, welch lettere er auch in Lorey's Hand.

buch bearbeitete; im Verein mit Mitarbeitern verfaßte er das

illustrierte Forft und Jagdlexikon und ein Werk über Deutsch-

lands nüzliche und ſchädliche Vögel, Seine kritische Bekämpfung

der Lehren Wageners nno Borggreves sind besonders in Er.

innerung. Etfrig betätigte er sich auch in der Besprechung

forstlicher Werke. Von 1877-1914 leitete er das forstwissen=

schaftliche Zentralblatt mit großem Geschick und unermüdlichem

Efer.

Besonders rege,hat sich Fürft am forstlichen Vereinswesen

beteiligt, mit der Entwicklung des deutschen Forstvereins ist

ſein Name eng verbunden. Er war bei den Versammlungen

dreimal Präsident und häufig Berichterstatter ; unermüdlich war

er in der Werbetätigkeit für dieſen Verein und er verstand es

vor allem den deutschen Gedanken in die Kreise der deutschen

Forstleute hineinzutragen. Seine Gewandtheit in der freien

Rede und besonders in der Diskuſſion, in der er sich selbst im hef-

tigen Streit der Meinungen stets frei von Schärfe hielt, seine

liebenswürdige Wesensart habe ihn zum Mittelpunkt gar

mancher Versammlung gemacht. Besondere Freude bereitete

ihm die Ernennung zum Ehrenmitgliede, eine Auszeichnung,

mit der ihn auch der Verein bayerischer Forstverwaltungs-

beamte ehrte.

Fürsts vielseitige fachliche Tätigkeit kennzeichnet sich auch

baburch, baß er zur Mitwirkung im Reichsamt des Innern

bet Beratung des deutschen Vogelschutzgesetzes berufen wurde,

daß er Beirat der biologischen Anstalt für Land- und Forst-

wirtschaft und ständiges Mitglied der Prüfungskommiffion für

Privatstudierende war.

An äußeren Anerkennungen hat es ihm nicht gefehlt. 1885

erhielt er Titel und Rang eines Regierungsrates, 1887 wurde

ihm bas Ritterkreuz vom hl. Michael I. Al. verliehen. 1889

wurde er zum Doktor der Staatswissenschaft aufgrund des

vorgelegten Werkes „ Die Pflanzenzucht im Walde" und eines

Kolloquiums ernannt. 1892 erhielt er Titel und Rang eines

Oberforstrats. Das Jahr 1901 brachte ihm den bayr. Kronen-

orden mit dem persönlichen Adel und im Jahre 1911 wurde

er durch den Titel eines Forstdirektors mit dem Range eines

Regierungsdirektors ausgezeichnet.

Fürft war von idealer Begeisterung für den Wald und

für seinen Berüf erfüllt. Als Mensch war er einfach, beſcheiden,

selbstlos und strenge gegen fich selbst, eine Persönlichkeit von

matellofem Charakter und tadelloser Lebensführung. Sein Leit-

ftern war die Pflicht , er war ein Vorbild unermüdlicher

Schaffensfrence und dadurch wirkte er belebend und befruch.

tend. Auf den verſchiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens

war er tätig, soweit es nur immer seine Zeit geftattere ; so

war er insbesondere stets Vorfämp er einer echt liberalen Welt-

anschauung und des deutschen Gedankens. Auf den Festen der

Bürger und Studentenschaft war er ein gern gehörter Redner.

Ihm ist es vor allem zuzuſchreiben, daß die forftliche Hochs

ſchule mit ihren Profefforen und Studenten einen wichtigen

Faltor im geistigen und geselligen Leben der schönen Musen-

ſtadt Aschaffenburg bildete. Er selbst war lange Jahre in

politiſchen und geſell gen Vereinen führende Persönlichkeit. Bis

in seine lezten Tage hat er sich überall mit ganzer Kraft be

teiligt, wo es galt, gemeinnüßige Bestrebungen zu fördern und

troß seiner hohen Jahre hatte er sich ganz in den Dienst der

Kriegshilfe aeftellt.

Seine Erholung suchte Fürst im edlen Weldwerk, so oft .

fich Zeit und Gelegenheit ergab, auch hierin zeigte er große

Zähigkeit und Ausdauer.

So konnte fich der Dahingegangene, dem körperliche und

geistige Nüſtigkeit bis zuleßt beschieden war, ausleben und aus-

geben bis an die äußersten Grenzen menschlichen Daseins.

Fürst hatte sich im Jahre 1867 mit Wilhelmine Succo,

sprossen 3 Töchter und 1 Sohn , legterer ift f. b. Forſtmeister

einer Pfarrerstochter aus Gochsheim, verehelicht, der Ehe ent

und sieht als Hauptmann im Felde. Auch dadurch war das

Fühlen und Sorgen des hochbetagten Mannes eng verbunden

mit dem Sehnen nach einem baldigen glorreichen Friedeu.

In Fürst ist eine der sympathischsten Persönlichkeiten der

forstlichen Welt dahingegangen. Mit besonderem Bedauern

empfinden es seine ehemaligen Schüler, daß der Tod eine be

absichtigte Ehrung zum 80. Geburtstage vereitelt hat, ihnen

ziemt es vor allem, um das Andenkeu des Verstorbenen den

Kranz immergrüner Erinnerung zu schlingen. Aber auch unter

allen anderen deutschen Forstleuten wird sein Name hochge-

halten und in Ehren genannt werden, wenn es gilt, die her

vorragenden deutschen Forstmänner rühmend aufzuzählen.

M.

C. Forstliche Vorlesungen an den Hochschulen im

Sommersemester 1917.

I. Universität Gießen.

-

-

Geh. Forstrat Dr. Wimmenauer : Waldertragsregelung

4- ft. oder je nach Verabredung eine andere Vorlesung

aus dem Gebiete der forstl. Betriebslehre. — Prof. Dr. Weber

(teilweise vertreten durch Forstmeister Dr. Schend) : Wald-

bau II 4-st., Forstschuß I 4-st., Forstpolitik II 4.ft., Einführung

in die Forstwissenschaft 1-ft. , Prakt. Kursus über Waldbau

(Exkursionen) am Samstag Nachmittag. Außerdem zahl

reiche Vorlesungen aus den Gebieten der Mathematik, der

Naturwissenschaften , der Rechtskunde , Volkswirtschaftslehre

Finanzwissenschaft, Landwirtschaft usw.

-
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Beginn der Immatrikulation am 16., der Vorlesungen am

28. April. Das allgemeine Vorlesungsverzeichnis kann vom

Univ. Sekretariat bezogen werden.

-

II. Universität München.

Geh. Hofrat Prof. Dr. Endres : Geschichte des Forst-

und Jagdwesens 3 st., Forstverwaltungslehre 2- st. , Uebungen

in forstl. Rentabilitätsrechnungen , Lehrwanderungen zu den

Vorlesungen im W.-S. über Einführung in die Forstwissenschaft.

-

-

Kaiſerl. Unterſtaatssekretär Dr. Gg. Ritter von Mayr :

Praktische (Spezielle) Nationalökonomie 5-ft., Finanzwissen.

schaft 5.ft., Statistik 4-ft. Prof. Dr. Ramann : Agrikultur»

chemie (mit Behrwanderungen) 5-st., Bodenkundliches Praktikum

täglich und halbtäglich. Prof. Dr. Freiherr v. Lubeuf:Prof. Dr. Freiherr v. Tubeuf :

Pflanzenpathologie mit besonderer Berücksichtigung der Krank-

heiten forftlicher und landwirtschaftlicher Kulturpflanzen mit

Boriührungen und Lehrwanderungen 4.ft., Spezielle Botanik

I. Teil : Naturgeschichte forstl. Kulturpflanzen mit Uebungen

und Lehrwanderungen 4-ft. - Prof. Dr. Schüpfer: GeodäfteProf. Dr. Schüpfer : Geodäfte

4.ft. , Nivellieren und Wegprojektierung 3-st. , Uebungen und

swanderungen. Prof. Dr. Fabricius (im Heere) :

Forstraßung 5:ſt., Forſtſchut 2-ft., Lehrwanderungen.

Prof. Escherich: Forstzoologie II. Teil : Insekten 5-st.,

Forstentomologiſche Uebungen mit Lehrwanderungen, Leitung

wissenschaftlicher Arbeiten ganztägig. - Prof. Dr. Rothen

bächer: Deutsches und bayerisches Verwaltungsrecht 6-ft. -

Prof. Dr. Rothples : Geologie 4- ft . Prof. Dr. Hegi:

Syftematische Botanit 4-ft.- Privatdozent Dr. Goßner :

Mineralogie und Geſteinskunde mit Uebungen 4-ft.

-

-

-

III. Universität Tübingen.

-

v. Bühler: Einleitung in die Forstwissenschaft, teils im

Hörsaal, teils im Walde, mit Uebungen und Erkursionen Sa.

9-11 ; Waldbau I, mit Uebungen und Exkursionen Di., Mi.,

Fr. 8-9; Exkursionen und Uebungen Do.; Uebungen in der

Versuchsanstalt Di. 3-6; Uebungen und Exkursionen für Kriegs-

teilnehmer (Zeit noch zu vereinbaren) .

Sonstige Vorlesungen wie ad I.

Anfang des Sommersemesters : 16. April.

14. Auguft.

IV. Technische Hochſchule zu Karlsruhe. `

Abteilung für Forstwesen.

-

Prof. Dr. Demoll : Forstentomologie mit Uebungen und

Erfurfionen. Geh. Hofrat Dr. Klein: Forstbotanik, Syft.

Botanik, Bilzkrankheiten der Waldbäume. — Prof. Dr. Haus-

rath: Forstschutz , Waldwegbauübungen , F. rstgeschichte.

Prof. Dr. Müller: Forsteinrichtung I , Statik, Jagdkunde.

- Geh. Oberforstrat Dr. Siefert : Waldbau II, Technologie.

Ferner Vorlesurgen in allen Grund- und Hilfswiſſen-

schaften als Mathematik, Naturwissenschaften, Volkswirtschafts-

lehre, Rechtskunde.

-

rath.

Auskunft durch den Abteilungsvorstand Prof. Dr. Haus

V. VII. Die Forstakademieen Eberswalde, Münden und

Tharandt

bleiben bei Fortdauer des Krieges voraussichtlich geschlossen.

D. Ernte-Bericht.

Die Aussichten für die Waldſamenernte waren im allge:

meinen nicht schlecht. Infolge des Krieges und anderer un

günstiger Verhältnisse blieben die Ernteergebniſſe für fat alle

Arten weit gegen die Erwartung zurück. Die nicht allzureich.

liche Ernte von Kiefernzapfen wurde nur zum kleinsten Teile

eingebracht, denn ſelbſt die höchſten Sammellöhne konnten die

wenigen Leute, die überhaupt zum Samen flüden in Betracht

fommen, nicht veranlassen, viele Zapfen zu sammeln. Die

Leute haben überall dringendere Arbeiten für sich zu schaffen.

Genau dasselbe gilt für die Fichte, die reichlich Zapfen trägt,

faft überall in Deutschland. Auch hiervon kommen nur spår.

liche Mengen herein, ſeitdem die große Kälte herrscht, ſo gut

wie nichts mehr. Es ist zu befürchten, daß nach der Kältes

periode warme Witterung einseßt, und namentlich die Fichten

ſich rasch öffnen. Hätte man die Ernte richtig ausnügen können

bei so mäßigen Pflückerlöhnen, wie fie früher gezahlt wurden,

dann hätte vielleicht daran gedacht werden können, den Fichtens

ſamen zur Delgewinnung zu benußen. Bei dem jezigen Preiſe

des Fichtensamens ist wohl gar nicht mehr daran zu denken,

außerdem find, wie gesagt, die geernteten Mengen zu gering,

fie werden faum für die Saaten ausreichen. Auch die Lärche

hatte recht viel Zavfen angesezt, auch von dieſen wird nur

der kleinfte Teil eingebracht. Die Weymuthskiefer ergab eine

nur mäßige Ernte. Die Weißtanne ſo gut wie gar nichts ,

Von der Schwarzkiefer wird ebenfalls ein geringer Ertrag ge

meldet.

Von ausländischen Nadelholzsamen wie Korsische Kiefer,

Douglas- und Sitka-Fichten, Stechfichten, Pechkiefern, fibiriſche

und japanische Lärchen, Nordmannstanne konnte natürlich wieder

nichts hereingebracht werden. Was von kleinen Vorräten viel-

leicht noch existiert, ist zur Aussaat ungeeignet. Die Banks

tiefer bringt in Deutschland so gut wie teine Zapfen, die we

nigen Douglas-Zapfen, die gewachsen sind, kommen ebenfalls

kaum in Betracht. Dagegen wurden aus Belgien bezogene

Seeliefernzapfen geflengt, die recht guten Samen ergaben.

Von Laubhölzern brachte die Buche eine gute Maft, der

Ertrag wurde von dem Kriegsausschuß für Dele und Fette

in Beschlag gelegt, nur verhältnismäßig kleine Mengen wurden

zu Saatzweden freigegeben. Die Eicheln mußten an die Be

zugsvereinigung der deutschen Landwirte abgeliefert werden

Der Ertrag war geringer als man vorher annahm. An die

Qualität dürfen keine höheren Anforderungen geftelli

wie dies bei geringen Ernten ja immer der Fall ist. Anch

hiervon wurden nur fleine Mengen für Saatzwede abgelaffen.

Die Noteiche lieferte in Belgien eine wohl ziemlich be

friedigende Mast, es war aber nicht möglich, große Lieferungen

aus Belgien freizubekommen. Die wenigen Noteicheln, die dem

Handel zur Verfügung stehen, find von bester Qualität.

Die Ahorn und Lindenarten hatten reichlich Samen ange

segt, die meisten davon wurden gerade vor der Reisezeit durch

Stürme davongetragen, sodaß fast kein Samen eingebracht

wurde.

Von Eschen und Hainbuchen Mißernte. Die Erlenarten

brachten etwas Samen von befriedigender Güte. Auch von

Birken und Alazien wird wohl genügend geliefert werden

fönnen.

Was die Preise betrifft, so wird deutscher Kontroll

Kiefernsamen beträchtlich teurer werden wie voriges Jahr, aber

immerhin erheblich billiger als in den vorhergegangenen Jahren,

Dagegen wird Fichtensamen einen Preis erreichen, wie er ſeit

Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Auch Lärchenſamen wird

höher wie voriges Jahr notiert werden müſſen, dagegen ist

Weymutskiefernsamen zu normalen Preiſen erhältlich. Von

den Laubhölzern werden Eicheln und Bucheln etwa die vor

jährigen Preise erreichen. Noteicheln find teurer. Die üb

rigen Sorten werden zu etwas über normalen Preiſen geliefert

werden können.

Darmstadt, den 1. Februar 1917.

Heinrich Keller Sohn.

Für die Redaktion verantwortlich : für Aufjäße, Briefe, Berjammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. W i m menauer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. — Für die Inserate verantwortlich : J. D. Sauerländers Berlag

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. - G. Ottos Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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Wer weiss

es heute noch nicht , dass Weber-Fallen in Fangsicherheit undHaltbarkeit unerreicht sind? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Die sehr erhebliche

Verzögerung

im Erscheinen des Aprilheftes wurde durch

verschiedene zwingende Umstände verursacht, und

wir bitten unsere geehrten Leser, den gegenwär-

tigen, schwierigen Verhältnissen wohlwollend Rech-

nung zu tragen.

Redaktionu.Verlagder ,,Allg . Forst- u . Jagd -Zeitung".

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dr. K. Wimmenauer,

Geh. Forstrat und Professor der Forstwissenschaft

an der Universität Giessen.

Grundriß der Holzmeßkunde,

8°. (49 S.) geheftet. Preis Mk. 1.-.

J. D. Sauerländer's Verlag

Frankfurt a. M.

Das

europäiſc
he Ödland,

feine Bedeutung und Kultur.

Von

Dr. Richard Grieb.

8. 142 Seiten, Preis Mk. 3.-.

Eine lehr beachtenswerte Schrift, die in foritlicher wie volks

wirtschaftlicher Binficht gleiches Interelle verdient.

In gegenwärtiger Zeit, die die Nutzbarmachung jedes

brach liegenden Flecken Landes aufs dringendite

erheiicht, von ganz belonderem Wert!

Frankfurt a. M.

J. D. Sauerländer's Verlag.

Waldwertrechnung u. forstl. Statik.

Ein Lehr- und Handbuch

DOD

weiland Profeffor Dr. Hermann Stoeter,

Großh. Sächi. Oberlandforitmeister und Direktor der Foritakademie zu Eilenach .

Durchgefehen von Prof. Dr. Bans Bausrath, Karlsruhe.

Fünfte Auflage.

Groß-Oktav, VIII und 252 Seiten.

Preis : broich. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.

Das Ericheinen der fünften Auflage legt am beften Zeugnis ab von der allieitigen Anerkennung , die

das Werk durch die prägnante und klare Daritellung des Stoffes und durch feine mehr popularifierende und

auf бervorhebung der praktischen Gesichtspunkte abzielende Richtung in Fachkreifen gefunden hat.

Diele neue Auflage, deren Durchlicht auf ausdrücklichen Wunich des verstorbenen Verfailers Herr Prof.

Dr. Bausrath in Karlsruhe bereitwilligft übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen erfahren , ſoweit

folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.
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Zur Syftematik der Forswiſſenſchaft. ')

Eine vorläufige Erwiderung.

Bon Dr. L. Wappes , K. B. Regierungsdirektor.

Als ich im Herbst 1911 , nach Vollendung der ein-

leitenden Abhandlung für das Lorey-Wagneriche Hand

buch, mit großem Gefühl der Erleichterung die Feder

aus der Hand legte, um, wie ich glaubte, den Stoff

für längere Zeit zurückzustellen, hätte ich nicht gedacht,

daß ich in Verteidigungsstellung einzutreten brauche,

wenn ich wieder dazu käme, mich mit den Problemen

der Grundlegung, Gliederung und Methode der Forst-

wissenschaft zu beschäftigen.

Ich gab mich - nach den früheren Erfahrungen

keinen großen Erwartungen über eine lebhaftere

Teilnahme für die neu ins Fach geworfenen Ideen hin,

hoffte aber, daß wenn sich Jemand näher damit be=

ſchäftigte, er dazu kommen werde, die Richtung meines

Denkens anzuerkennen . Ich gedachte deshalb damals

in Ruhe den sich entwickelnden Gedankenaustausch ab=

zuwarten und erst nach geraumer Zeit einzugreifen ,

wenn Veranlassung bestände, noch etwas zur Klärung

und Vertiefung der Fragen beizutragen .

Schon der erste Kritiker, Herr Oberförster Kazer,

hat aber in wichtigen Punkten mein neues System

nicht anerkannt.

Nun hat jezt, nach Umfluß von mehr als 3 Jahren

seit dem Erscheinen meiner legten Veröffentlichung Herr

Forstaſſeſſor Weber in einer längeren Abhandlung in

dieſem Blatte (November- und Dezemberheft 1916)

meine Arbeiten einer eingehenden Untersuchung unter:

zogen und ist zu Ergebnissen gekommen, die von meiner

Auffaffung grundlegend abweichen.

Die Tatsache, daß ein junger Fachgenoffe durch

meine Arbeiten veranlaßt worden ist, mit umfassenden

N

¹) Ich gebrauche noch dieſe Ueberschrift, wiewohl ich nicht

ganz leugnen kann, ein pars pro toto zu sehen. Allein mir

scheint Ziel und Inhalt der Erörterungen damit genügend be-

zeichnet und ich wage mich nicht recht an den Ausdruck Forft

wirtſchafts-Philoſophie“, den Herr Forstaffeffor H. Weber für

ungefähr das gleiche Stoffgebiet anwendet. Er scheint mir

noch zu anspruchsvoll für die wenigen Säße, mit denen wir

uns in die Anfänge hineinarbeiten.

1917

Literaturstudien und offensichtlicher Eignung für die

Behandlung des Stoffes die von mir aufgeworfenen

Probleme einer kritischen Prüfung zu unterziehen, und

damit, was bisher Niemand tun wollte, den von mir

-

aufgenommenen Faden fortspinnt, freut mich weit mehr

als es mich betrübt, daß unsere Auffaffungen — einft=

weilen

Gründen möchte ich die Ausführungen Webers nicht

- so weit auseinander gehen. - Aus beiden

so lange unerwidert laffen, bis mir eine wirkliche, ein-

gehende Entgegnung möglich iſt .

Ich bringe also für jezt tief in den organi=

ſatoriſchen Arbeiten für die von mir einzurichtende

kriegswirtſchaftliche Geschäftsstelle des Forstwirtſchafts-

rates fteckend - nur einige wenige Bemerkungen zu

den mir am wichtigsten erscheinenden Punkten, raſch

in den wenigen Stunden geschrieben , die mir zwiſchen

Verhandlungen und Briefdiktaten bleiben.

I.

in dem Ausgangspunkte übereinstimme, im Ur-

Vor allem stelle ich gerne fest, daß ich mit Weber

teil über die Wichtigkeit und Notwendigkeit grund-

suchungen auch für ein sog . „ praktiſches “ Fach, wie es

legender, systematischer und methodologischer Unter-

das unsrige zweifellos ist.

Weber lehnt dann aber zunächst eine grundlegende

Auffassung von mir ab : die Zuteilung der Forstwiſſen=

schaft zur Kategorie der Geistes wiſſenſchaften.

Ich habe die Begründung dafür in der Abhandlung I

des Lorey-Wagnerschen Handbuchs im Anſchluſſe an dei

Wundtsche „ Einleitung in die Philosophie“ gegeben . Zu

dieſer meiner Auffaſſung bin ich aber gekommen, lange

ehe ich das Wundtsche Werk gelesen hatte, schon vor

mehr als 20 Jahren ¹ ) . Die Ausgangspunkte meiner

damaligen Ueberlegungen und das Ziel meiner Dar-

legung war allerdings mehr negativ als positiv : Ich

wollte vor allem nachweisen, daß die Forstwissenschaft

nicht der Naturwissenschaft zugerechnet werden

1) Ueber das Verhältnis der technischen zu den Natur-

wissenschaften. Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift 1893.

12
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dürfte ; ich wollte, von der bisherigen Richtung ab Schuld. Man kann daraus nur Anlaß nehmen bei

gehend, unſere wissenschaftliche Arbeit von dem bisher | uns mehr für die Wiſſenſchaft zu tun . Ich brauche

allein bebauten naturwissenschaftlichen Gebiet abbringen nur auf das System Taylor hinzuweisen, deffen An:

und zur Erforschung des Faches , der forstlichenwendung reichlich Gelegenheit böte, unsere praktische

Methoden führen. Darin ist ja auch Weber mit mir Tätigkeit zu unterſuchen und aus dieser Untersuchung

einig. einen wissenschaftlich kontrollierten, wirksameren und

zugleich billigeren Betrieb abzuleiten. Die ganze

Schwierigkeit der heutigen unzureichenden Holzlieferung

beruht nach meinem Dafürhalten darauf, daß der bis-

her handwerksmäßig geführte Forstbetrieb nicht in der

Lage war sich so rasch auf den Wechsel der Verhält

nisse und die höheren Anforderungen einzustellen wie

die wiſſenſchaftlich geleiteten Betriebe der Industrie.

Die Ersparnisse“ am Aufwand für

forstwissenschaftliche Forschung , Ausge-

staltung des forstlichen Versuchswesens

und wirtschaftliche Organisation machen

sich jest geltend in Millionen - Ausfällen

und unzureichender Versorgung des Volkes

und Heeres mit wichtigen Rohstoffen.

Unsere Differenz beruht darauf, daß wir uns in

verschiedenen Lagern hinsichtlich der Gesamt:

einteilung der Wiſſenſchaften befinden. Ich stehe auf

dem Wundtschen Prinzip der Zweiteilung in Natur-

und Geisteswissenschaften (neuerdings spricht man von

nomothetischen und ideographischen Wissenschaften) ,

während Weber auch Norm-Wissenschaften anerkennt

und die Forstwiſſenſchaft, d . h . die Wissenschaft

von der idealen Norm der Forstwirtschaft , zu

diesen rechnet.

Das sind Gegensätze von tiefster Grundsäglichkeit,

die auf forstlichem Boden kaum zum Austrag gebracht

werden. Ich möchte deshalb, was mir im Augenblick

auch gar nicht anders möglich ist, auf weitere Aus-

einandersetzung hierüber verzichten.

Weber meint, ich hätte Wundt teilweise mißver-

standen. Möglich. Ich werde gerne in ruhigeren Zeiten

seine Einwendungen nachprüfen. (Man tut sich ja

schwer in diesen Dingen als Autodidakt auch ein

Nachteil unseres isolierten Bildungsganges, der sich

wohl erst verlieren wird, wenn wir mehr Professoren

haben, die von der allgemeinen Hochſchule ihre Bildung

geholt haben.) Nach einer Richtung aber kann ich

keinesfalls zugeben, daß meine Auffassung erschüttert

ſei ; die Auffaſſung, daß es die fornliche Forschung

nur mit der auf die Forstbewirtschaftung

gerichteten Tätigkeit zu tun habe und nur

daraus ihren Inhalt bekommen könne.

Ich habe das Gefühl, daß ich hier nicht viel zu

meiner Verteidigung zu sagen brauche ; ich muß nur

bitten meine durchweg sehr gedrängt gefaßten Dar-

legungen in der Sache genau zu lesen. Das aller-

dings muß ich verlangen, wenn sich Jemand über

unseren wissenschaftlichen Streit ein Urteil bilden will.

Insbesondere bleibe ich bei der Auffassung, daß der

gesamte wissenschaftliche Stoff über die Beziehungen

zwischen Forstwirtschaft und Staat der

Staatswissenschaft, der Verwaltungslehre (als

Forstpolitik) zugehört. Wollte man das nicht aner-

kennen, so würde man einenteils der Staatswissenschaft

den Inhalt und damit das Daseinsrecht absprechen

und käme andrerseits zu einer Landbau-, Industrie-

und Gewerbepolitik als Teil dieſer Fach wissenschaften.

Wenn bei dieſer Operation unsere Fachwissenschaft,

wie Weber auf S. 280 meint, auf ein kleines Stümpf

rein zusammengeschnitten wird, ſo iſt das nicht meine

"

Niemals haben sich mir die Beweise für die Richtig-

keit dieser Anschauung, der ich schon mehrfach Ausdruc

gegeben habe, mehr aufgedrängt als jezt, wo ich näheren

Einblick gewinne in die Arbeitsweise und Erfolge anderer

Wirtschaftszweige.

Doch das nur nebenbei, darin stimme ich ja wohl

mit meinem literarischen Gegner völlig zusammen .

II.

Weber untersucht nun weiter, ob das von mir auf-

gestellte System , das ich als „ organisch“ bezeichnet

habe, brauchbar sei und zwar für den Fall , daß

man sich auf meinen von ihm nicht anerkannten -

Standpunkt stelle, daß die Forstwissenschaft eine Geistes-

wissenschaft sei, und lehnt das System auch von die-

sem Standpunkt aus ab.

-

Zu dieser Stellungnahme kommt er nach meinem

Dafürhalten durch ein vielleicht von mir verschuldetes ,

jedenfalls aber nicht gewolltes Mißverständnis. Wenn

ich die Bezeichnung „Organismus“ und „ organisch “

gebrauchte so wollte ich damit durchaus nicht sagen,

daß die wirtschaftlichen Erscheinungen und Zweckäuße

rungen von gleicher Art wie Naturobjekte seien, daß

es sich bier um Vorgänge und Gestaltungen handle

wie etwa bei der Entstehung und beim Leben der

Tiere und Pflanzen (ebenso wenig, wie man an so

etwas denkt, wenn man vom wirtschaftlichen „Leben“

spricht) . Dem gemäß habe ich, wenn ich die geistigen

Forschungsgebiete der Forstwissenschaft mit den Aus-

drücken der entsprechenden naturwissenschaft :

lichen Disziplinen Morphologie und Anatomie,

Physiologie und Biologie — bezeichnete, lediglich eine
-
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nach dem Weltkriege.¹)

(Von Oberförster A. Müller, z. Zt. im Felde. )

wemäßige Analogie im Auge gehabt ; ich wollte die Einige forftlich -volkswirtschaftliche Aufgaben

nach meinem Dafürhalten bereits mehr entwickelte Natur-

forschung gleichsam zur Einführung benutzen, durch die

bert gut gekennzeichnete und umschriebene Nomenklatur

ben auf analogem Wege gewonnenen oder zu ge=

vinnenden Wissensstoff, der auch in analoger Weise

Lſammenzufaffen iſt , in einfachster Weise bezeichnen .

Daß man die wirtschaftlichen Erscheinungen nach

Erer räumlichen Verbreitung , nach ihrer

ußeren Gestaltung und ihrem inneren

fusbau sowie nach der Art ihrer Wirksam=

eit untersuchen kann und, wenn man zu wissen=

haftlichen Ergebniſſen gelangen will, untersuchen muß

ird wohl kaum bestritten werden können.

Die Art der Untersuchung bestimmt das Forschungs

biet. Diesem fann man bei den Geisteswissenschaften

- selbstverständlich unter dem Vorbehalt, daß es sich

m Objekte und damit auch „ Gefeße “ von anderer

Int handelt — die gleiche Bezeichnung geben wie bei

er Naturwissenschaft oder man kann andere Bezeich

rungen einführen. Das ist schließlich nur eine FrageDas ist schließlich nur eine Frage

ser Zweckmäßigkeit.

-

Da die von mir angewandte Systembildung nicht

ur für die Forstwirtschaft, sondern für alle Wirt-

hajtszweige passend und anwendbar, meines Erachtens

ogar einzig und allein richtig ist , ſchien es mir rich-

iger einstweilen keine neuen Ausdrücke zu schaffen, bis

er in der Hauptsache bei uns erst noch zu schaffende

jachliche Inhalt darnach verlangt.

Die von mir verlangte Art der Be

trachtung ist der Erforschung menschlicher

Tätigkeit nicht fremd , demgemäß kann sie auch

ur Systembildung benutzt werden..

So vielfür heute.

Eine ablehnende Kritik kann nur dann wirksam

perden, wenn sie ihre negative Stellungnahme aus

inem entgegengesetzten Ideal ableitet . Erst dadurch

fonn fie ihre volle Begründung entwickeln . Abgesehen

von den oben erwähnten äußeren Hinderungsgründen

möchte ich deshalb mit ausführlicherer Entgegnung zu-

warten , bis Herr Kollege Weber aus seinen Grund-

jazen sein System entwickelt hat. Denn ich darf

doch wohl annehmen, daß auch ihm die heute in der

Hauptsache noch herrschende Hundeshagenſche Ein-

teilung ( System" will ich nur etwas aus einem Grund-

gebanken logisch Entwickeltes nennen) uicht völlig ent-

spricht und daß er seine philosophischen Studien gleich

mir mit dem Endziel unternommen hat, zu einem be-

friedigenderen System der Fachwissenschaft zu kommen

als das ist, was uns seit Jahrzehnten überliefert und

gelehrt wird.

3. 3t. Berlin, Ende Februar 1917.

In ungeahntem Maße hat der Krieg alle Zweige

unserer Volkswirtschaft beeinflußt, teils hemmend und

schädigend, teils auch fördernd durch neue Erfahrungen

und Anregungen . Mit der Sichtung solcher Erfahrungen

und Anregungen möchte bereits jezt begonnen werden,

damit die künftige Friedenswirtschaft schon Nugen

daraus ziehen kann . Es sei gestattet, einige der hierbei

in Frage kommenden Aufgaben kurz zur Sprache zu

bringen.

I. Erhöhung unserer Vorräte an Rohstoffen, die für

die menschliche Ernährung oder für die Industrie

wertvoll sind.

Der Krieg hat erwiesen, daß wir hinsichtlich aller

Rohstoffe vom Auslande möglicht unabhängig werden

müssen, auch wenn wir einst wieder im freien und

Nun bringen unsere Wälder einschließlich der Feld=

regsamen Warenaustausche mit fremden Völkern stehen.

gehölze und alles sonstigen Baum- und Strauchwuchses

Rohstoffe, deren Bedeutung für die Unabhängigkeit

der deutschen Volkswirtschaft bisher teilweise unterschätzt

worden ist.

a) Nahrungsmittel und Dele.

a) Außer den heimischen Holzarten mit eßbaren

oder für die Viehzucht verwertbaren Früchten erzeugt

auch die Beeren- und Pilzflora der Waldbestände an

sehnliche Mengen von Volksnahrung. Dem doppelten

Zwecke der Ernährung und der gleichfalls so wichtigen

Delgewinnung werden außerdem noch die Buche, Linde,

Walnuß und Haselnuß mehr als bisher dienstbar ge=

macht werden können, ferner auch die Esche und die

Nadelhölzer ) wegen ihren ölhaltigen Sämereien . Es

1) Unsere Zeitschrift hat bereits wiederholt einzelne hier

einschlägige Fragen erörtert ; teils durch den Abdruď von

Erlassen des Kriegernährungsamtes , teils durch Oris

ginal-Beiträge des dortigen Referenten für Forstwirtschaft,

Professor Dr. Borgmann u. a. So sind besprochen worden :

Harzleim im Februarheft 1916,

Beeren, Pilze, Waldweide, Gras und Futterlaub im Sep-

temberheft 1916,

Rapsanbau auf Eichen-Schälschlägen im September- und

Oktoberheft 1916,

Wild und Fische als Volksnahrung im Dezemberheft 1915,

im Februar- und Septemberheft 1916 und im Januarheft

1917.

Es ist ohne Zweifel dankenswert , daß der Verfaffer dieses

Aufſazes, zur Zeit als Hauptmann d. L. im Felde ftehend

Veranlassung genommen hat, den Gegenstand im Zusammen'

hang ausführlich vorzutragen. D. Red.

*) Auf Hochgebirgsstandorten verdient auch die schöne

Zirbelliefer künftig erhöhtes Intereſſe.

12*
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gilt, diese volkswirtſchaftlichen Schäge möglichst restlos

zu heben und ihre Verwertung durch Prattische und

einfache Maßnahmen zu fördern . Derselbe gut or=

ganisierte Sammelsinn, der an der Front keinen Bind

fadenreſt, keine Konservenbüchse verkommen läßt, wird

auch hier durch Kleinarbeit große Werte schaffen. Der

Samenbedarf für die Holzzucht ist hierbei ſelbſtverſtänd-

lich sorgsam zu berücksichtigen. Der Ertrag an ver-

wertbaren Holzſämereien aller Art wird sich übrigens

oft schon bei der Auszeichnung von Durchforstungs-

und Läuterungshieben usw. steigern lassen, ohne andere

forstliche Rücksichten zu beeinträchtigen. Man wird

ferner bei der stets erstrebenswerten Bildung natur=

gemäßer Waldſäume die Samenbildung von Buche,

Eiche, Linde, von Pirus und Sorbus Arten usw. mit

Vorteil unterstüßen können. Hierbei wird, nebenbei

bemerkt, der landschaftliche Reiz des Waldbildes opfer-

los erhöht. Als schönstes Beispiel für solche nügliche

Einsprenglinge im Waldsaume möchte ich Sorbus aria

und S. domestica erwähnen. Unter den Oel und

Nahrung liefernden Holzarten beansprucht die Walnuß

und die Haselnuß besonders erhöhte Beachtung.

P) Hinsichtlich der Walnuß darf man wohl be=

haupten, daß die milderen Gegenden Deutschlands noch

zahlreiche Standorte aufweisen, wo die Kultur dieſes

Baumes bei genauer Berücksichtigung seiner Ansprüche

die rentabelste Bodenbenutzung darstellen würde ' ) . Auf

mancher sonnigen steinigen Berglehne ließe sich auf

diese Weise eine äußerst dankbare Oedlandskultur im

Kleinen treiben. Gerade die Forstwirte können hier

durch ſachverständigen Rat und stetes Beispiel dem

Vaterlande viel nügen, zumal große Nußbaumholz-

vorräte für uns unter anderem auch als Rohstoff für

Gewehrschäfte unentbehrlich bleiben dürften.

7) Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Hasel

nuß erfährt in Deutſchland womöglich noch weniger

allgemeine praktische Würdigung als die der Walnuß .

Haselnußöl wird als feines Speiseöl geschäßt , und der

Nährwert der Nüsse verdient dauernde Beachtung,

nachdem uns die Kriegswirtschaft einmal gelehrt hat,

auch mit solchen Werten haushälterisch umzugehen.

Im Frieden gab Deutschland beträchtliche Summen

für die Einfuhr von Haselnüssen aus . Die Höhe

dieser Summe interessiert uns nicht mehr infolge der

veränderten Verhältnisse, aber wir müssen trachten,

dieses wie manches andere Erzeugnis künftig mehr auf

icenem Boden zu gewinnen . Es darf hierbei wohl

dal mert werden, daß Haselnüsse massenhaft ans

Italien zu uns kamen, wo diese Holzart vielfach in

Niederwaldbeſtände (sogenannte nuccioleti) teils mehr

1) Ebenso möchten alle für die Edelfastanie passenden

Standorte noch rationeller ausgenußt werden.

| forſtmäßig teils mehr gartenmäßig anbebaut wird.

Wir haben manche Standorte, wo folche Niederwall

bestände sehr wohl am Plaze wären , insbesondere aud

auf kleinbäuerlichen Grundstücken. Kleine Dedlands:

parzellen sollten überhaupt viel mehr daraufhin unter:

sucht werden , ob das Gelände (z . B. bei schmalen

Hangstreifen zwischen landwirtschaftlichen Kulturen )

nicht zur Anlage von Niederwaldbetrieben auffordert

(geeigneten Standort vorausgesezt) , inſofern Hochwald

der Beschattung wegen ausgeschlossen ist . Auch im

Waldsaume verdient die Hasel Beachtung.

Auf die Bedeutung einiger Ahornarten zur Ge

winnung von Zucker und Syrup sei wenigstens hin:

gewiesen. Deutsche Versuche hierüber dürften erwünſcht

fein.

d) Nicht unerwähnt möchte schließlich noch bleiben ,

daß sich unsere Trüffelproduktion namentlich in Weſ

deutſchland bei ſorgſamem Studium paſſender Oertlich

feiten noch ganz wesentlich ausbauen ließe. Hierdurc

würden dem Volksvermögen beträchtliche Werte erhalter

bleiben, da wir doch wohl im Frieden sonst wieder

fast gänzlich auf die Einfuhr aus Frankreich angewieſen

ſein dürften.

b) Harze , Gerbstoffe , Faserstoffe.

a) Unsere Harzindustrie war vor dem Kriege über

aus abhängig vom ausländischen Rohstoffe. Schon

früher ist darauf hingewiesen worden (insbesondere

durch Heinrich Mayr), daß wir kurz vor dem Abtriebe

geeignete Beſtänbe der Harzgewinnung zugänglich
geeignete Beſtänbe der

machen könnten. Künftig ist die Frage noch beachtens-

werter. Sie sollte eingehenden praktiſchen Erörterungen

unterliegen . Unter anderem möchte auch versucht werden.

versorgung dienstbar zu machen. Sicher wird es ge

Brennholzbestände, sowie Durchforstungshölzer der Harz-

versorgung dienstbar zu machen. Sicher wird es ge

lingen, die großen Mengen Harz, die uns hier jährlic

nuglos verloren gehen, durch Technik und Organiſaton

ohne Schaden für den Wald der Induſtrie zuzuführen.

Wer über dieses ungelöste Problem die Achseln zudt.

sowie durch die Fachblätter unserer harzverbrauchenden

dem darf wohl geraten werden, sich durch die Statiſti!

Gewerbe über die Notwendigkeit gesicherten inländiſchen

Harzbezuges zu unterrichten.

p) Was die Gerbstoffe anlangt, so hat ja der Krieg

recht eindringlich gezeigt, daß wir uns auch hierin weit

mehr auf eigene Füße stellen müssen . Ohne gegerbtes

Leder können wir weder maschieren noch fahren und

reiten. In die Erörterungen über die Beibehaltun

oder Umwandlung eines Eichenschälwaldbestandes muż

sich daher künftig auch die Frage nach dem vater:

ländischen Interesse einmischen. Soweit nicht der Staat

der Besizer ist, wird man in bestimmten Schälwald:
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gebieten vielleicht mit dem Mittel von Belohnungen ,

Belobigungen usw. zur Erzeugung einwandfreier Rinde

anzuregen suchen, soweit nicht befriedigende Rinden-

preise schon hierzu auffordern . Auf die Verbesserung

benachbarter unzulänglicher Schälwaldbetriebe kann auch

der einzelne Forstwirt durch Rat und Tat, durch Füh=

lungnahme mit den landwirtſchaftlichen Vereinen usw.

erfolgreich einwirken . Den leitenden Verwaltungsstellen

aber stellt die forstpolitische Behandlung der Eichen-

schälwaldfrage neue und dankbare Aufgaben. Auch

diese Aufgaben werden ein enges Hand- in Handarbeiten

mit führenden Fachleuten der Lederindustrie erfordern

Wahrscheinlich wird man bei der Verfolgung dieser

Aufgaben auch zu der Forderung gelangen, daß unsere

zum Hiebe kommenden Fichtenhölzer weit gründlicher

und sorgsamer zur Gerbstoffgewinnung herangezogen

werden. Namentlich in der privaten Waldwirtschaft

dürfte sich auf diesem Gebiete noch viel tun lassen.

Hierdurch würden ebensowohl unsere Ausgaben für

Gerbstoffeinfuhr verringert wie auch die Erträgniffe

des Privatwaldes erhöht werden. Ein weiterer Gerb-

stoff, der in Deutschland noch zu wenig gewürdigt wird,

ist die Weidenrinde, die u . a. bei der Korbflechterei

als Abfall erhalten wird. Vielleicht empfiehlt es sich

zu unterſuchen , ob unter den durch den Krieg so

wesentlich veränderten Verhältnissen nicht auch der

Gerbstoff unserer Eichengallen mehr praktische Beach-

tung verdient. Durch unsere engen wirtschaftlichen

Beziehungen mit verbündeten Ländern Südosteuropas

erlangt ferner die Frage erhöhtes Intereffe, wie die

dortigen hochwertigen Eichengallensorten nachhaltig und

haushälterisch zu gewinnen sind.

7) Was schließlich die erhöhte Ausbeute an hei

mischen Faserstoffen betrifft, so können wir namentlich

durch sorgsame Ausnutzung aller Brennesselstandorte

der Industrie gute Dienste leisten . Auch hier wie bei

allen diesen Fragen kann ein wirklicher Nuzen für

beide Teile nur durch kaufmännische Regsamkeit des

Forstwirtes und durch sorgsame Beachtung berechtigter

Wünsche des Käufers erzielt werden .

Ein Faserstoff, dessen Wert für Bindezwecke und

für grobe Webzwecke vor dem Kriege sehr geschwunden

war, ist der Lindenbast. Auch seine erhöhte Gewinnung

fann dazu beitragen, unsere Volkswirtschaft unabhäng

iger von fremder Einfuhr zu machen. Die Bastnutzung

im Lindenausschlagwalde ist bei uns weniger bekannt.

Daher möchte auf Lindenstandorten auch dieser Frage

durchsorgsame praktische Studien näher getreten werden.

d) Die schon jetzt angebahnte enge wirtschaftliche

Interessengemeinschaft mit den uns verbündeten Ländern

dürfte fünftig unsere Industrie weitere wichtige forst-

liche Rohstoffe zuführen. Jedenfalls werden Studien

auf diesem Bebite unseren Forstwirten noch manche

wertvolle Anregung bringen.

c) Brennstoffe für Industrie und Haus-

halt.

a) Daß die Meilerkohlerei während des Krieges

wieder eine ungeahnte praktische Bedeutung erlangt

hat, liegt an der Eigentümlichkeit des Stellungskampfes .

Vielleicht wird man aber (wenigstens in der Ueber-

gangswirtſchaft) , der Verkohlung geringwertigerer Hölzer

aus mehreren volkswirtschaftlichen sowie auch aus rein

forstlichen Gründen auch fernerhin mehr Wert beilegen ;

schon deswegen, weil im Feldzuge Viele mit der Köhle=

rei praktisch vertraut geworden sind , während es früher

an eingearbeiteten Leuten oft völlig fehlte. Auf die

Bedeutung bestimmter Holzkohlensorten für einzelne

Zweige unserer Metallindustrie näher einzugehen, ver-

bietet hier der Raum. Jedenfalls würde für unsere

Schuß- und Trußrichtung ein Wiederaufleben heimi-

scher Köhlerei unentbehrlich werden , falls Deutschland

oder auch Mitteleuropa einmal wieder durch fremde

Mißgunst blockiert werden sollte. Ebenso erscheint die

Holzkohle berufen, gegebenenfalls bei stockender Brenn-

stoffversorgung der Städte und Induſtrieorte zum Er-

faze beizutragen . In der konzentrierten Form von

Kohle findet ein Teil des in den Waldgebieten über-

reich vorhandenen geringen oder abfallenden Holzes

noch am ehesten den Weg zur Stadt ') . Die Gewin-

nung dieses Brennstoffes erfordert überdies verhältnis-

mäßig wenig junge (anderweit besser verwendbare)

Arbeitskräfte ; auch der anteilige Verwaltungsaufwand

ist sehr mäßig. Uebrigens eignet sich die Meilerköhlerei ,

wie ich in Süditalien häufig beobachten konnte, oft

sehr gut dazu, von einem Familienvater mit Frau

und Kindern betrieben zu werden .

p) Eine sorgsame und pflegliche Ausnutzung ge=

eigneter Torfmoore wird gleichfalls dazu beitragen ,

unsere Volkswirtschaft in außergewöhnlichen Zeiten zu

entlasten 2) . Stein- und Braunkohle erfordert hohe

Leistungen an Verwaltungstätigkeit und Menschenkraft,

an Grubenholz und Waggonraum. Es gilt, diese

Leistungen , wo dies für die Gesamtheit nötig ist, ein-

zuschränken, indem vorwiegend und zuerst nur die wich-

tigsten Gewerbe sowie der Bahn- und Schiffsverkehr

mit den hochwertigsten Brennstoffen versorgt werden .

Ergänzend greift dann eben die Nußbarmachung aller

sonstigen im Boden und in den Holzbeständen schlum=

mernden Brennstoffe ein.

1 ) Vgl. auch die Vorschläge unter y) .

2) Auch die Brauchbarkeit des Torfes als Strohersag im

Stalle sowie als Faserstoffersaß für Pappen und Gewebe ver-

dient Beachtung.
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7) Hinsichtlich solcher Brennhölzer, die nicht in

nächster Nähe des Waldes verwendet oder verkohlt

werden können, erwachsen uns besondere Aufgaben .

Oft besteht das Mißverhältnis , daß einerseits im Walde

Ueberfluß an Hölzern und Holzabfällen herrscht, die

lediglich zu Brennzwecken taugen, aber nicht zum vollen

Werte abſeßbar sind , und daß anderseits die vom

Wald entfernten Ortschaften und Industrien ihr Brenn-

holz nur schwer und zu hohen Preisen erhalten. Dieses

Mißverhältnis läßt sich vielleicht durch Bahntarisbe

stimmungen mildern, teilweise wohl auch durch zeitge-

mäße Handhabung des alten Systems der städtischen

Holzhöfe. Den wichtigsten Ausweg aus dieser Schwierig

feiten aber erblicke ich darin, daß alles Brennholz (so-

weit es nicht den rein örtlichen Bedarf zu decken hat

und soweit eine Vertriftung nicht in Frage kommt)

ſchon im Walde oder wenigstens bei der ersten Ver-

ladestelle möglichst in ofenfertige Stücke zerkleinert

wird. Hierdurch erreicht man rasche Gewichtsvermin-

derung, gute Ausnutzung des Waggon- oder Kahn

raumes und Verwendbarkeit zahlreicher kleiner Abfälle,

die bei den jezigen Waldsortimenten des Brennholzes

häufig ſelbſt von den Leſeholzýolern nicht restlos aus

genuß werden. Das Brennholz des entlegenen Schlages

erreicht auf dieſe Weise bereits als völlig verbrauchs:

fertige Ware unter angemessenen Frachtkosten den

großen Markt ; auch die Gesamtarbeit für Herstellung

der Ware (Sägen, Spalten . Aufschichten usw.) verein-

facht sich etwas. Hersteller und Verbraucher haben

Gewinne hiervon .

Selbstverständlich wird ein gesunder Zwischenhandel

bei diesem Verfahren ebenso unentbehrlich bleiben wie

bisher. Bei großen Schlägen wird gegebenenfalls der

Zwischenhändler schon im Walde das ausfallende Brenn-

holz in zerkleinertem Zustande aufbereiten. Oder der

Waldbesitzer liefert an den Zwischenhändler zerkleinertes

Brennholz (frei Waggon Abgangsstation) . Für diese

und andere Löſungen der Frage bietet die Praxis be

reits Vorgänge. Die Lohnberechnung und überhaupt

die gesamte Kalkulation der Wertung und Anfuhre

bestimmter Mengen von gebrauchsfertig zerkleinertem

Brennholze ist nicht so schwierig, als man zunächst

denken möchte . Brauchbare Erfahrungszahlen für diese

Berechnungen müssen durch örtliche Untersuchungen be-

schafft und verbessert werden. Bei der Messung kann

man nach Raummaß, Hohlmaß oder Gewicht vor=

gehen. Raummaß kommt u. a. in Betracht für die

durch Kettenpressen oder sonstwie hergestellten Holz=

bündel, ähnlich wie sie in der Holzindustrie als gut-

bezahltes Abfallsortiment hergestellt werden. Hohlmaß

findet Anwendung in Form von Säcken, Drahtkörben,

Käften usw. Auch die manchmal sehr gut durchführ

bare unmittelbare Beladung des Bahnwaggons oder

|

des Kahnraumes gehört hierher. Meffung nach Ge

wicht dürfte (nach Erfahrungen aus der Holzinduſtrie

zu schließen) unter Umständen empfehlenswert ſein, ſo-

bald wir über einwandfreie Methoden zur Berüd-

sichtigung des Austrocknungsgrades verfügen werden.

Marktgerechte , sorgsame Orientierung und An=

passung an örtliche Verhältnisse ist natürlich auch bei

dieser Form der Brennholzgewinnung unerläßlich.

d) Die Brennholzversorgung Deutschlands und seiner

wirtschaftlich Verbündeten bietet noch ein weiteres Pro-

blem . Bei Kohlenmangel und Transportſchwierigkeiten

wird man hier und da vorübergenhend auf stärkere

Berwendung von Brennholz zurückgreifen müſſen.

Für solche Fälle dienen die mehr oder wenige:

ausschließlich der Brennholzzucht gewidmeten Wald

flächen als wertvolle Reserven. Namentlich die in

Ausschlagbetrieben bewirtschafteten Flächen kleiner Be

siger sollten gelegentlich auch von diesem Standpunkte

aus betrachtet und gewürdigt werden. Und wenn wir

bei der so wichtigen Nutzbarmachung kleiner Oedlände

reien im landwirtschaftlichen Gelände häufiger auf die

Begründung von Niederwald zukommen müſſen, ſo it

hierbei unter anderem schon die Schaffung von Brenn-

holzreserven bedeutungsvoll für die Allgemeinheit und

der Unterstüßung wert. Hierbei braucht wohl nicht

betont zu werden, daß wir auch den Nugholzertrag

des kleinbäuerlichen Brennholzwaldes, soweit irgend

möglich, zu heben bestrebt sein müſſen.

(Schluß folgt.)

Aufgaben der deutschen Forstwirtschaft

nach dem Kriege. ')

Von Dr. Künfele, Agl. Forstmeister zu Elmstein, Pfalz

3. 3t. Hauptmann und Adjutant.

Die Aufgaben der Zeit nach dem Kriege jezt schon

zu erkennen, ist schwer ; nur vermuten kann man ſie:

sie jetzt festzulegen, wäre zwecklos . Sie find abhängig

von der Art des militärischen, politiſchen, wirtſchaft:

lichen Kriegsausganges .

Geheimerat Rießer , M. d . R., nennt ) „ Frie

denspanik" die Unordnung, die entstünde, wenn nig

schon während des Krieges rechtzeitig de

Friede ebenso vorbereitet würde, wie man

mitten im Frieden den Krieg vorbereiten muß, um

der Kriegspanik vorzubeugen. Er schildert die andern

falls unvermeidlich nach Kriegsende eintretenden neuen

¹) Ein ähnliches Thema behandelt der vorhergehende Aufſas

von A. Müller , jedoch von anderen Gesichtspunkten auëge,

hend. Es wird die geehrten Leser intereffteren, dieſe zeitgemäßen

Betrachtungen kennen zu lernen. Vielleicht knüpfen amete

daran an, was dankbar zu begrüßen wäre. D. Red.

2) Deutsche Revue, 1917, S. 32.
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"

----
Die Wirtschaft aller im

Staate rder Staatenbund zuſammgefaßten Volksglieder

muß also künftig noch zielbewußter als bisher so ge=

leitet werden , daß der Reinertrag der ge =

samten Wirtschaft des Staatenbundes

dauernd den Höchstbetrag erreicht. Diese Leitung muß

dort, wo der selbsttätige natürliche Wettbewerb nicht

ausreicht, durch Maßnahmen der Gesetzgebung oder

Verwaltung erstrebt werden .

Störungen der Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung, sondern res publica".

des Arbeits-, Frachten- und Geldmarktes . Um ihnen

zu begegnen, ist neuerdings die „Reichsstelle für

die Uebergangswirtschaft" geschaffen ; sie soll

den staatssozialiſtiſchen “ Kriegsbetrieb möglichst rasch,

geſchickt und ſchmerzlos in das freie Kräftespiel der

Friedenswirtschaft überleiten, gegebenenfalls unter Er-

Haltung, Um- oder Ausgestaltung jener Reichseinrich-

tungen und amtlich geförderten Einkaufs- , Erzeugungs- ,

Verteilungsgesellschaften usw., die dauernd wertvoll

erscheinen.

Wie das Alles und was noch Alles hierin kommen

wird, das weiß niemand. Dieses Dunkel der nächsten

Zeit darf aber nicht hindern, muß vielmehr gerade

mit Macht antreiben, daß auch wir Forst männer

uns jezt schon und soweit möglich mit die-

sen Fragen beschäftigen. Nur dann haben wir

Aussicht, diese große Aufgabe nach Zahl und Art,

Dringlichkeit, Umfang, Gewicht, Lösbarkeit und Zu- |

ständigkeit der Einzelfragen denkbar gut zu erfaſſen ,

durchzudenken, und so weit, gut und rasch es an

uns liegt ihrer Lösung zuzuführen .
-

--

1. Die Reinertragsfrage.

Mit ihr sei begonnen, weil sie grundlegend ist.

Noch in unser aller Erinnerung ist die vierzigjährige

Fehde und ihr allmählicher Abklang , die über den

forstlichen Reinertrag seit Preßler entbrannt war.

Sie trennte faft nach Art von Glaubensbekenntnissen

die beiden „ Schulen" in der Forstwirtschaft so lange,

bis die abgeklärte Richtung der Bodenreinertragswirt-

ſchaft nicht ohne das wesentliche Verdienst von Mar-

tin in der Praxis des deutschen Forstwesens immer

mehr zum Siege und in der bahr. F. E. A. v . 1910

amtlich zur Anerkennung gelangte.

Dem praktischen Ergebnisse nach deckt sich zwar

dieſe abgeklärte Richtung beiläufig mit dem „volks-

wirtschaftlichen Reinertrag", der im Sinne von Mary

(bzw. Borggreve) die gemeinwirtſchaftliche Auf-

faffung der privatwirtschaftlichen gegenüberstellte und

demgemäß jene Erzeugungskosten (z . B. Arbeitslöhne)

außer Anſaz ließ, die keine offene Verminderung des

derzeitigen Volksvermögens oder Volkseinkommens dar-

ſtellen. Diese Betrachtungsweise hat sich jedoch als

unhaltbar erwiesen. Ney hatte befürwortet, daß die

nationale Arbeitsmenge und Werterzeugung das Höchst

maß erreiche. Er war damit seiner Zeit vorausgeeilt .

Nun hat der große Krieg den geschloffenen Han-

delsstaat" (Fichte 1800) in gewisser Hinsicht ver-

wirklicht. Auf wie lange, das wissen wir nicht. Jeden=

falls hat er durch Rathenau den Leitsatz geprägt :

Wirtschaft ist nicht mehr Sache des Einzelnen, sondern

der Gemeinschaft, nicht mehr eigene Angelegenheit,

Ist die Forstwirtschaft bisher schon von solcherlei

Maßnahmen (Holzzölle, Frachttarife, Waldbesteuerung,

Waldschußgeseze usw.) betroffen worden, so werden

künftig vielleicht noch einschneidendere Beeinflussungen

nötig sein, z . B. bezügl . Flurbereinigung, Forstrechts-

ablösung, Einschlag oder Anzucht bestimmter Holzarten

oder Sortimente, Rodungsgebote, Aufforstungsverbote

usw. Dabei wird man zu sorgen haben, daß der alte

Polizeistaat nicht wieder auftaucht und daß die Unter-

nehmungsluft nicht zu Schaden kommt.

Der vorerwähnte Leitsatz von Rathenau ) be:

deutet nichts anders als : Hauehalten mit Kraft ,

Stoff und Kapital innerhalb des Wirt =

schaftsverbandes ! Nichts vergeuden, alles er=

schließen, richtig verteilen , zur einheitlichen und höchſten

Wirksamkeit bringen! -Wir werden diesen Gedanken

im Nachfolgenden allenthalben begegnen .

Sie sind gleichbedeutend mit dem , was den preu-

Bisch-deutschen Staat werden und gedeihen ließ in

seiner dauernden Hochspannung zwischen äußerer Lage

und innerem Vermögen, gleichbedeutend mit der „ preu-

ßischen Prägung“ , mit der ſteten Auspaunung aller

Mittel zur gemeinsamen Höchstleistung.

In der Reinertragsfrage aber handelt es sich nach

wie vor darum, die Wirkung wirtschaftlicher Maß-

nahmen rechnerisch abzuwägen , allerdings unter mög-

lichster Berücksichtigung der in den natürlichen Wett-

bewerb eingreifenden Staatsnotwendigkeiten.

hier, wie in jedem Organismus, ist das Ganze mehr

als die Summe ſeiner Teile.

2. Der forstliche Zinsfuß.

Denn

Die Gestaltung des europäischen Holz-, Arbeits-

und Geldmarktes im Kriege und noch für lange Zeit

nachher ist von unseren früheren Rechnungsunterlagen

ſo verschieden, daß sie alle überm Haufen liegen. Das

scheint alle Voraussagen , Vorausrechnungen und

finanziellen Abwägungen unmöglich zu machen . Es

ist aber nicht so ; bei der Länge der forstlichen Er=

zeugungszeitdauer sind selbst so gewaltige Störungen

wie dieser große Krieg doch nur Zwischenereignisse

und sie beeinflussen den forstlichen Zinsfuß“ unserer

1) Walther Nathenau, Probleme der Friedenswirtschaft,

Berlin 1917 (75 Pfg.) , S. 23.
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Finanzrechnungen nur im Rahmen der Zinssußent:

wicklung innerhalb der Umtriebszeiträume.

3. Die Vorratsfrage.

Vor dem Kriege hatten wir in Deutschland be=

kanntlich eine Holz mehr einfuhr, die etwa ein Drittel

unserer Erzeugung betrug . Der Krieg hat diesen

Holzhunger Deutschlands noch vermehrt. Trogdem

würde selbst ein zwanzigjähriger Krieg keine Holznot

(im ganzen gesprochen, von bestimmten Sortimenten

freilich abgesehen) entstehen lassen, weil die Eigenart

der forstlichen Wirtschaft davor schüßt, bei der schon

das halbreife Erzeugnis viele Zwecke des vollreifen

zu erfüllen vermag . Wir haben also bei der Forstwirt-

schaft schon aus Betriebsnotwendigkeit dauernd jene

Vorratsanhäufung eines mehrjährigen Jahresbedarfes,

wie wir ihn späterhin für künftige Kriegsgefahr in

allen Bannwaren ständig bereit halten müssen, für

deren Bezug wir im Frieden auf erhebliche Mehrein=

fuhr angewiesen sind und die sich nicht durch verfüg=

bare Erfagstoffe vertreten laſſen. Holz-notvorräte ( Re-

servefonds in natura") brauchen wir also der Kriegs-

zeiten wegen nicht anzulegen, sofern wir nur für Anzucht

verschiedenartiger Holzarten und Sortimente sorgen .

Andererseits wollen wir dankbar dieser Eigenart der

forstlichen Wirtschaft gedenken, ohne die uns das Fehlen

eines in Maffen nötigen Rohstoffes sehr bald hätte

mattsegen können.

4. Rodung und Aufforstung.

Vom Standpunkt der Krieg 3 wirtschaft aus

ist also Deutschland überreich bewaldet . Anderseits

hat sich unser Acker- und Weideland als zu knapp er=

wiesen und zwar zum Teil auch deshalb, weil nam-

hafte Ackerbauflächen gewissermaßen dem Ueberfluß dienen

(Tabak, Hopfen, Wein) Dazu kommt, daß die gleiche

Landfläche durch Ackerbau den etwa 4 fachen Boden-

reinertrag gegenüber der forstlichen Bewirtschaftung ab=

wirst, und daß schon etwa 1 ha Gartenland und 5 ha

Landwirtschaft, aber erft etwa 50 ha Wald für je eine

Familie volle Arbeit und vollen Lebensunterhalt bieten.

Durch Innenansiedlung in zeitgemäßen Besißformen,

sowie durch Verbesserung ihrer Wirtschaft und durch

Neulandgewinnung aus Mooren und Oedflächen ist

die Landwirtschaft schon im Gebiete des alten Deutsch

land vor so große Aufgaben gestellt, daß sie der bereits

Waldtragenden Böden zunächst nicht allerwärts dringend

bedarf.

Dennoch wird es nötig sein, alle Waldböden ¹) ,

die für Ackerbau dauernd gut geeignet und für den

Forstbetrieb nicht unumgänglich als Wald nötig sind,

der Landwirtschaft zuzuführen. Dies soll natürlich

¹) Gleichgültig, ob im öffentlichen oder privaten Eigentum.

nicht mit erheblichen Zuwachsverlusten durch vorzeitigen

Abtrieb, sondern im Laufe eines Umtriebszeitraumes

geschehen und jedesmal nur nach sorgfältigen standört-

lichen und wirtschaftlichen Erhebungen und Abwägungen.

Es ist jedoch zweifellos, daß solcher Wechsel der Kultur-

art in sehr zahlreichen und sehr ausgedehnten Fällen

nach dem Kriege an uns herantreten und im Laufe

der Zeit auch möglich sein wird . Vorher aber müſſen

wir über die Grundſäße bei der Rodung zu Acker- oder

Weideland mit uns im Reinen sein ¹).

Auf die Besiedlung solchen Neulandes werden wir

bei Abschnitt 12 zurückkommen.

Einiger Ersatz hierfür an Waldfläche kann durch

raschere Aufforstung geeigneter Ded-, Heide , Moor-

und Weideflächen gewonnen werden.

5. Holzartenwahl.

Zu den wichtigsten waldbaulichen Aufgaben gehört

die Wahl der standörtlich richtigen Holzart ; ftand:

örtlich" im Sinne der natürlichen wie wirtschaftlichen

Bestimmungsgründe.

Die Schwierigkeit der hierfür erforderlichen finan-

ziellen Abwägung einerseits und die auf vielen Stande

orten bestehende ausschließliche Geeignetheit für eine

oder wenige beſtimmte Holzarten anderseits laſſen in

der Praxis diese Aufgabe meist nicht in der Schärfe

hervortreten, die ihrer Bedeutung für den finanziellen

und volkswirtschaftlichen Erfolg unserer Wirtschaft an-

gemessen wäre.

Dazu kommt noch ein Weiteres . Als auf der bahr.

Forstversammlung zu Neustadt a. H. 1913 unsere

Wirtschaftsziele von mir unsicher" genannt wurden,

begegnete ich lebhaftem Widerspruch. Der Krieg hat

aber die „ Unsicherheit der forstlichen Wirt-

schaftsziele" rasch und kräftig bestätigt. Ich er:

wähne nur die Not an Gerbstoffen , Gewehrschaft-

holz 2 ), Pflockholz (für Schuhholzstifte), an Oel und

Fett, an Harzen, an Nahrungs- und Futtermitteln

usw. Auch die forstlichen Wirtschaftsziele unterliegen

den allgemeinen Gesezen der Entwicklung und find

nicht Selbstzwed³) .

Diese Unsicherheit der Voraussicht über den volks:

wirtschaftlichen Zukunftswert der einzelnen Holzarten

und Holzsortimente war schon vor dem Kriege aus

der raschen Entwicklung der Technik zu schließen und

1) Weiteres in Martins Statik, Bd. I, S. 237.

2) Zum Ersaß der Nußbäume in Deutſchland, die durch

den Krieg faft aufgebraucht sind, wurde auf meine Anregung

von meinem Nachfolger zu Forsthaus Langenberg (Pfalz) mit

der Züchtung einer froftharten, somit auch zur Forstwirtſchaft

verwendbaren Spielart der Walnuß begonnen. Carya-Nu

bäume werden ja schon lange forstlich bei uns angebaut.

8) Der Justiz geht es übrigens genau ſo mit ihren Recht?

fäßen, die der fortschreitenden Entwicklung ständig nachhinten.
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brachte damals schon viele Forstleute mit Recht dazu ,

grundsäglich jeweils diejenigen Holzarten zu bevorzugen,

welche den natürlichen Standortsbedingungen jeweils

am besten entsprachen und somit örtlich das beste Ge=

deihen erwarten ließen. Dabei haben Bodenpflege

(Rotbuche , Weißtanne) sowie Seltenheitswert und

„ Nugholz “tüchtigkeit (z . B. Eiche , Esche, Hainbuche,

Roterle, Birke) besondere Berücksichtigung zu finden.

Dieser , an sich · einfach-natürliche , unter dem

Einfluß von Schul- und Modebestrebungen oder unter

der Macht des Gewohnheitsmäßigen zurückgedrängte

Grundsatz führt notwendig zu gefunden und viel

seitigen Holzartenmischungen und begegnet

der Unsicherheit unseres Zukunfterfølges am besten .

Er muß nach dem Kriege noch viel stärker betont und

durchgeführt werden. Seine Durchführung bei Ver=

jüngung und Bestandspflege wird uns in zukünftigen

Kriegen vor der Not an bestimmten Holzarten mög-

lichst bewahren.

6. Die Betriebsart.

Dem Wechsel der Wirtschaftsziele im Walde unter=

liegt auch die Betriebsart. Wer kann heute sagen, ob

nicht künftig aus Gründen der Volksernährung auch

„Nährstoff- Forstwirtschaft" getrieben werden und wie

diese dann gestaltet sein muß ? Ich erinnere nur an

die Gewinnung von Zuder und Alkohol aus Holz . ')

Ob man nicht künftig Pilze, Beeren ) und andere

Nahr- und Futtermittel von Berufswegen im Walde

nicht nur gewinnt, sondern förmlich züchtet ? Ob man

nicht noch viel weitergehende Zugeständnisse an die

fleineren Landwirte wird machen müssen als bisher

und ob man dann aber auch endlich durchsetzt, daß

der Gelderlös hieraus wieder dem Walde in Form

von Bodenbearbeitung, Düngung usw. w rtlich zugute

kommen darf? All das sind Zukunftsfragen, die sehr

nahe liegen, brennend werden und uns bereit finden

sollen.

7. Die forstliche Erzeugung.

Wie in der gesamten Rohstoffwirtschaft, so ist auch

im Forstwesen die Hebung der Erzeugung auf

die Höchstleistung Deutschlands eine unserer künftigen

Friedensaufgaben. Mit der Forderung nach noch

schärferer Anspannung aller Kräfte haben auch die

mannigfachen, hierauf bezüglichen forstlichen Verwal-

tungs- und Betriebsfragen der Zeit vor dem Kriege

für die Zukunft an Bedeutung noch gewonnen.

¹) Jest bedauern wir, daß durch die Branntweinsteuer-

geseze in Deutschland die industrielle Verwertung dieser Er.

findung unterdrückt wurde.

2) Vgl. Wappes in Silva 1916, ferner Borgmanns zu-

sammenfassende Darstellung über die Mitmirkung der deutschen

Forstwirtschaft an der Volksernährung im Kriege" in Tbar.

forstl. Jahrb. 1916, S. 367.

1917

8. Holzverkaufsweſen.

Der außerordentliche Verbrauch an Pferden und

die Schwierigkeit des Pferdeersages wird noch viele

Holzverbringung vom Forstort zum Bahnhof_weiter=

Jahre nach dem Kriege die jeßige Notlage in der

bestehen lassen. So ist denn auch sicher , daß die

Schöpfungen der Kriegszeit, mit denen diese Holzfuhr-

not da und dort von beweglichen Beamten, Waldbe-

ſigern oder Holzkäufern bekämpft wurde ¹ ), großenteils

fortbestehen bleiben. Ja, es werden immer mehr Wald-

besiger und Beamte zur Erkenntnis kommen, daß die

werden muß und durchaus auch im Nugen des Wald-

Anfuhr im Betriebe des Waldbesizers ermöglicht

besigers liegt, der damit den Kreis seiner Abnehmer

außerordentlich erweitern und diesen die Preisberechnung

sicherer gestalten kann . Der Wert guter Holzabfuhr-

wie er jegt ist .

wege wird dann auch im Frieden so finnfällig bleiben,

Eine weitere wesentliche Verbesserung im Holzver=

kaufswesen wird dem Verkaufsverfahren gewidmet

sein ; hier wird die Einführung des Verkaufs im münd-

lichen Abstrich (Ney) oder im schriftlichen Verfahren

immer mehr zur Notwendigkeit, je mehr sich die Käufer

zu Einkaufsgruppen oder festen Vereinigungen zusam=

menschließen, ein durch die Erscheinungen der Kriegs-

wirtschaft und ihre Folgen noch besonders geförderter

Entwicklungsvorgang.

Diesen Käufervereinigungen gegenüber müſſen die

Waldbesizer endlich, troß aller kleinen Gegenfäßlich-

keiten,
sich auch noch zu anderen gemeinsamen Ab-

wehrmaßregeln (z . B. Gegenringe) bereit finden, ins-

besondere auf dem Gebiete der Verkaufsberatung. Daß

eine notwendige Unterlage dieser die Verkaufsſtatiſtik iſt

und eine Vorbedingung der letzteren eine möglichst ein-

heitliche Holzfortierung , ist selbstverständlich.2) Solche

Verkaufsberatung ist ein Hauptziel der „ Geschäftsstelle

für Kriegswirtschaft " dee Forstwirtschaftsrates . Ander-

seits nußt der Staatswaldbesig seine Vormachtstellung

auf dem Holzmarkt noch fast gar nicht aus, und zwar

nicht nur aus gemein wirtschaftlichen Gründen. —

Neuordnung unserer Rohstoffversorgung nach dem

Kriege (Einfuhrbanken, Monopole, Verteilungssyndi=

kate?) wird auch das Holzverkaufsweſen vor neue,

große Aufgaben stellen .

1) Vgl. Stamminger in Silva 1916 und 1917.

-

-
Die

2) Vgl. Küntele, Beiträge zum forstl. Wertszuwachs,

F. 31. 1913, S. 497, 3iff. 4. Teil I dieser Arbeit weiſt

nach, in welchem Maße für Wertbildung und Stammholz-

sortierung der einzelnen Holzarten die Stärke, Güte und Länge

entscheidend sind. Die preuß. Sortierung nach Festgehalt ent

spricht diesen Maßgaben nur ganz ungenügend.

13



94

9. Grenzgebiete des Forstwesens .

a) Holzverkehrspolitik.

Welche Bahnen die deutsche Zollpolitik nach Außen

und die Frachttarispolitik im Innern zum Wohle des

Ganzen wird einschlagen müſſen, ist noch gar nicht ab=

zusehen. Nur soviel ist heute schon zu erkennen, daß

der Krieg die schon früher von großen Fürsten, Staats-

männern und Heerführern wohl erkannte, und von An=

deren immer wieder verkleinerte Bedeutung des Kanal-

wesens für die Gesamtwohlfahrt beſonders ſinnfällig

gemacht hat. Und schon hat die bayer. Regierung die

Folgerung hieraus herzhaft in die Tat umzusetzen be-

Zur Wasserverfrachtung eignen sich natur-

gemäß die schweren Rohstoffe (Steine, Kohlen, Holz,

Eisen) am meisten.

gonnen.

b) Wildbachverbauung, Stauwerke, Stromregelung .

Diese Gebiete der Wasserbewirtschaftung sind eben-

falls durch den Krieg noch mehr in den Vordergrund

getreten. An ihrem Ausbau hat die Forstwirtschaft

nicht nur ſtillen Anteil, sondern in hohem Maße selbst

tätig mitzuwirken. Im Gegensatz zu uns haben

die Fachgenossen in Oesterreich, Schweiz und Frank-

reich zum Nutzen der Sache es verstanden, bei einem

Großteil dieser Kulturwerke die Führung in der Hand

zu behalten, statt, wie das in Deutschland geschah, die

zweite oder dritte Rolle übernehmen zu müssen .

c) Waldschutz, Schuhwald, und Alpweidewirtschaft,

Moorkultur und Oedlandaufforstung, Naturpflege

und Vogelschutz.

Hier gilt wörtlich das Gleiche wie im vorlegten

Saz. Sehen wir zu, daß wir nicht immer wieder

vor versäumten forstlichen Gelegenheiten stehen und uns

nicht weiterhin solche Grenzgebiete der forstlichen Be-

"

Erst in zweiter Linie kommen die übrigen Perſonal-

und die Materialfragen. Dieser gute Geist" in Be

amtenkörper und Staatswirtſchaft wird uns beim Ab-

schnitt 14 weiter beſchäftigen.

"1

Ins Einzelne gehende Erörterungen über künftige

Mob.-Vorarb. " der Forstverwaltungen sind nicht am

Plaze. Diesbezüglich genügt es , auf eine Abhandlung

von Dr. Wappes zu verweisen in Silva 1915 6. 13 ff. ,

gegliedert nach

1. Der Wald als Kampfgelände

2. Forstbetrieb und Kriegsmaterial

3. Der Forstmann als Soldat

4. Der Forstmann als milit . Erzieher.

Diese Arbeit, sowie im Anschluß daran erschienene

Ausführungen von Assessor Höpffner in Silva 1916

S. 17 bringen eine Fülle anregender Gedanken über

unsere Zukunftsaufgaben in obiger Richtung.

11. Die Kriegsschäden im Walde.

Schwer haben die Wälder gelitten, die im Kampf-

gürtel gelegen find Eine Längenausdehnung von

mehreren Tausend Kilometern nehmen unsere Fronten

in West, Ost, Südost und Süd ein, und viele Kilo

meter Breite Mit Schußfeld- Durchhicben von mäch

hiebe und Ausholzungen nach den Starkſtämmen für

tigen Abmessungen begann es , rücksichtslose Brennholz-

Blockhäuser, Unterſtände, Verkehrsbauten usw. folgten

und mit völliger Vernichtung im Streu-, Sperr- und

Minenfeuer endete schließlich der Wald als jammer-

volles Trümmer- und Leichenfeld.

Wehmutsvolle Aufforstungsarbeiten stehen da bevor,

manche mühevoll, schul- und standortegerecht heraus :

gearbeitete und hoffnungsvolle Schlagstellung ist nun

für immer verhauen, die schönsten Stangenhölzer find

durch die Hartmantelgeschoffe und Eisensplitter für

immer entwertet. Da wird es an einem Orte zur

tätigung eins nach dem anderen aus der Hand gleiten Heilung einen Schnitt bis aufs gesunde Fleisch" er

laffen müssen.

10. Landesverteidigung.

Die Mobilmachungsvorarbeiten der Forst-

verwaltungen vor diesem Kriege haben auf den Be

amten, der mit der militärischen Kriegsvorbereitung

einigermaßen vertraut war, immer sehr unbefriedigend

gewirkt ; waren es auch, wie sich gezeigt hat. Man

wird künftig die wirtſchaftliche und zivilstaatliche Mobil-

machung gleichgut vorbereiten wie die militärische.

Die wichtigste Kriegsvorbereitung in Heer und

Flotte ist die Schaffung des „ guten Geistes " in Offizier=

korps und Mannschaft, und die beste Mobilmachungs-

vorarbeit im Beamtentum wie in der Staatswirtschaft

überhaupt ist die Förderung der tüchtigen Kräfte und

die Schaffung jener Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit

und willigkeit, wie das bereits eine Besonderheit un-

serer Industrie ist und sich als so segensreich erwies .

"

fordern, an anderer Stelle geduldiges Zuwarten, wo

die Zeit die Wunden heilen kann.

Aber auch in der Heimat, fern vom Kampj-

getümmel, hat der Wald im Kriegsdienste bleibende

Narben davon getragen . Da hat der Mangel an

Geld und Arbeitskräften zu ausgedehnten Vernach-

lässigungen im Kultur- und Wegbaubetriebe und in

der Bestandserziehung geführt, haben die zwingenden

Notwendigkeiten des Kriegsbedarfes und die Abfuhr-

schwierigkeiten Verstöße gegen Betriebsregelung, Hiebs-

führung und Fällungsvorschrift hervorgerufen, die in

Friedenszeiten den Verlust von Amt und Würden ein

gebracht hätten, haben die Ausdehnung alter und die

Einführung neuer Nebennutzungen , sowie manche

schweren Freveleingriffe dauernde Bestockungsschäden

hervorgerufen, sind viele Jagden unweidmännisch be

trieben oder ausgewildert worden usw.



95

"All diese Sünden" müssen zumeist als Folgen

ebenſovieler lobenswerten Taten angesehen werden, durch

die der betr. Forstverwalter zeigte, daß er die For=

derungen des Vaterlandes und der Zeit erkannt und

den überkommenen, aber im Augenblick der höchsten

Not veralteten Schulbegriffen und Friedenserwägungen

vorangestellt hat. Umsomehr aber wird die Zeit

nach dem Kriege uns die Pflicht auflegen, das alles

wieder, soweit möglich, gut zu machen, die Kultur-

arbeiten und Beſtandspflegehiede nachzuholen, die ge-

störte Betriebsordnung ins Geleis zu bringen und die

gelockerten oder zerrissenen Bande der örtlichen Dienst-

führung wieder fest in die Hand zu bekommen.

zur Staatsforstwirtſchaft und vielleicht in einem kleinen

Vertragsverhältnisse zur ländlichen Gemeinde liegen

würde.

Gegebenenfalls würde auch eine Ansiedlung auf ge=

eigneten Forstgrundstücken in Frage kommen, wobei

man sich durch die zweifellose Zweischneidigkeit der

Sache nicht abschrecken, durch einzelne Mißerfolge nicht

irre machen lassen darf ' ) .

Solche Invalidenfürsorge muß eintreten, selbst wenn

dadurch die Vorrückung von heil gebliebenen Beamten

oder Arbeitern leiden würde.

13. Arbeiterfürsorge.

Dies führt uns über zur Arbeiterfrage im Walde.

Wie immer diese nach dem Kriege liegen wird, jeden=

falls wird sie eine Hauptforge für uns bleiben müſſen,

und noch viel mehr als früher die Betätigung zeitge=

Denkungsweise und sozialer Auffassung er=

Hoffentlich sind dann aber auch die Regierungen

mit den Volksvertretungen und die übrigen Waldbe-

fizer Willens und im Stande, dieſe Kriegsopfer des

Waldes anzuerkennen und die Mittel zu ihrer

Heilung ebenſo bereitzustellen wie für die Geſundungmäßer

anderer kriegsbeschädigter Zweige der Staatsverwaltung. fordern.

Dies Alles umsomehr, als sehr bald wieder gesteigerte

Anforderungen an die finanzielle Leiſtungsfähigkeit des

Waldes zu erwarten find.

12. Invalidenfürsorge.

Wenn auch der Hauptleitsatz der Invalidenfürsorge

das Bestreben ist, den Kriegsbeschädigten womöglich

seinem früheren Berufe zu erhalten, so gibt es doch

noch eine ungeheuere Zahl von Fällen, wo wir anders-

wie sorgen müssen und können .

Zu diesen Möglichkeiten kann nur in ganz geringem

Grade die Versorgung kriegsbeschädigter Berufsoffiziere

im Forstwesen gehören. Denn der Forstmann braucht

dieselben körperlichen Fähigkeiten wie die aktiven Offi-

ziere. Auch frägt es sich , ob es legteren lohnt, die

forstliche Vorbildung in dem vollen Maße zu erwerben,

das unumgänglich ist , wenn die kriegsbeschädigten

Kameraden nicht als Fachgenossen zweiter Güte er-

scheinen sollen.

In ungleich häufigeren Fällen wird es möglich

ſein , ſchreibgewandte , hinreichend begabte Kriegsbe-

ſchädigte als Forſtſchreiber, Buchhalter , Rendanten zu

verwenden, umſomehr, als künftig alle zum Dienst

im Walde verwendbaren Forstgehilfen und Förster usw.

auch hierfür voll benötigt sein werden .

Ferner gehört dazu die Anlernung und Verwen :

dung geeigneter Kriegsbeschädigter als Wegwarte, Obst:

warte, Vogelpfleger, Imker, Hühnerfarmer im Walde,

sowie als ständige Vorarbeiter für Forstgartenbetrieb,

Kultur- und Jungholzpflege. Ich kann mir denken,

daß geistig geweckte und fleißige Invaliden mehrere

dieſer Berufe, je nach Jahreszeit, miteinander verbinden

und so eine sehr segensreiche Tätigkeit ausüben können,

deren finanzielle Sicherung in ihren Arbeitsbeziehungen

Eine glückliche Personalpolitik wird manche Neben=

fragen (z . B. Wildererbekämpfung) erleichtern, die durch

den Krieg in ihrer Schärfe oder Bedeutung gestiegen

find (vgl. auch Abschn . 12) .

"

früher die tüchtigsten Kräfte aus der Arbeiterschar zu

Ganz besonders wird es gelten , noch viel mehr als

erkennen, herauszuheben und mit geruhſamer Eile“

zur Entfaltung zu bringen. In manchem Betriebe

hat sich gerade in der Kriegszeit gezeigt, was aus

hüter alles herauszuholen ist.

einem tüchtigen Vorarbeiter, Rottmeister oder Schlag-

Die 3 Hauptmittel, der Arbeiternot auf dem Lande

zu steuern , sind : Ermöglichung genügenden Barlohnes ,

einer gesunden Wohnung und eines kleinen, aber be-

friedigenden Landbesizes. Schon lange haben das die

Großindustriellen, die Berg und Eisenbahnverwal-

tungen erkannt und nach dieser Erkenntnis mit Erfolg

gehandelt. Unsere Staatsforstbetriebe sind auch auf

diesem Gebiete bisher kaum zu bescheidenen Anfängen

gediehen . Da wird es gelten, in großzügiger und zu-

gleich örtlich wohlbedachter Weise zuzupacken, ehe wir

den bereits im Aussterben begriffenen Stamm und

Stand ehrenfester, holzgerechter Forstarbeiter ganz aus

dem Walde „hinaus gespart“ haben .

Sobald aber mal unsere Feldgrauen heimkehren ,

muß auch im Walde (Nachholungen !) Gelegenheit zu

Notstandsarbeit bereit ſtehen .

14. Verwaltung und Beamtentum .

"

Staatshaushalte, die nach dem Kriege einſegen muß,

Die hochgetriebene altpreußische " Sparsamkeit im

wird noch dringender als früher zur Verwaltungs-

1) Vgl. Wappes in Silva 1916, S. 1, 9. 13.

13*



96

vereinfachung“ ¹) führen und damit zu noch viel weiter

gehenden Zuständigkeitsübertragungen von

oben nach unten. Hat doch der Krieg auch da

die alten Werte gewandelt und an die Stelle manches

Amtsvorstandes einen Affeffor, des Affeffors einen mitt

leren Beamten, des mittleren und unteren Beamten

rasch geschulte Frauen oder Vorarbeiter treten lassen,

die oft und bald den meist einfacheren Verhältnissen

des Kriegsbetriebes hinlänglich gewachsen waren. Und

ging es hier und da mal holprig, es ging doch und

es wird so auch nach dem Kriege noch vielfach gehen

müſſen.

Reißen wir uns los von den Anschauungen der

Friedensjahre und gestehen wir, daß die Arbeit aller

Dienstgrade oft bis zur Hälfte an die nächst untere

Angestelltenklasse abgegeben werden kann ohne Schaden,

ja zum Nußen des gesamten Dienstbetriebes.

Wenn das jetzt unter Waffen stehende Geschlecht

zurückkommt, voll Schaffensfreude für seine alte, neu-

zuordnende Berufsarbeit, dann will es das unter den

Waffen ihm gegebene Maß von Verantwortung und

Vertrauen auch weiterhin genießen und wird sich nicht

mehr an den oft zu engen Zuständigkeiten genügen

können, die ihm ein Geist des Mißtrauens aus ver-

flungenen Zeiten. notdürftig gewährt hatte . Ein Po-

lizeigeist, der von seinem Glanze etwas einzubüßen

fürchtete, wenn der Untergebene in die Höhe strebte,

während er doch håtte erkennen müſſen, daß die För

derung und der Erfolg solches Strebens auch ihn

selber erhöht und der Sache nußt.2)

Die Abschiebung von Zuständigkeiten nach unten

wird als Entlastung von Kleinkram jeder Stelle durch

Vertiefung und Erweiterung des Arbeits- und Gesichts-

kreiſes, ſomit durch allseitige Dienstfreudigkeit zu gute

kommen . Ganz besonders erfahren dadurch einerseits

die Zentralstellen die gerade hier nötige Befreiung von

beengender Tretmühlarbeit , anderseits erreichen die

Amtsvorstände zum Nutzen des Dienstes die langer-

strebte Abwälzung des formellen Rechnungswesens auf

einen hierfür verantwortlich zeichnenden Forstschreiber.

- Die Folge davon soll nicht so sehr eine wesentliche

Verminderung der Stellen, am wenigsten in den Zen-

tralbehörden sein, sondern die Sicherung ihrer Beweg=

lichkeit, Großzügigkeit und Tiefe, also ihre Freihaltung

für Verbesserungen und Neueinrichtungen. Dann ist

zu hoffen, daß man neuen Möglichkeiten künftig nicht

oft bremsend oder untätig, sondern noch mehr als

1) Bgl . Februarheft S. 54.

"

D. Red.

*) Das Gefühl der Mitverantwortlichkeit an der Gesamt-

Leistung steigert die Einzelleistung. Den Kern der milit. Er

ziehung sehe ich im Zufichheraufheben" (ein Bahr. Oberst aus

der Front an die Frankf. 3tg.).

| bisher aufgreifend und prüfend , vorausschauend und

führend gegenübertritt.

Wenn man dem)Wirken des „ Militarismus “ nach-

geht, so ergeben sich 3 Hauptleitfäße in einer Schärfe

der Ausformung und Verwirklichung , daß sie sich von

der in den Zivilverwaltungen üblichen Dienſtauffaffung

wesentlich abheben , nämlich

1. Die Hochwertung der Tat gegenüber dem Ge-

danken ( Zögern ist schuldhafter als Fehlgreifen in der

Wahl der Mittel “ und „allemal zuerst attakieren “).

2. Das Höchstmaß der Anforderungen führt zum

Höchstmaß der Leistungen ( „ das Unmögliche erstreben,

um das Möglichste möglich zu machen“) ¹ ) .

3. Die unablässige und grundsägliche Sorge für

die Untergebenen jeden Grades (sie ist die schönste

Pflicht des Offiziers " ) .

Wohlan, nehmen wir auch in den Zivilverwaltungen

diese 3 Leitfäße unter die Hauptrichtlinien auf, der=

binden wir damit die Förderung der Tüchtigen und

ein Höchstmaß an Beweisen des Vertrauens und Zu-

trauens für Alle , dann werden wir ein in allen

Dienstgraden auserlesenes, williges und fähiges , ſomit

auch billig arbeitendes , weil gut ausge:

nutes Beamtenheer heranziehen. Dieses Haus-

halten mit den Kräften wird um so nötiger

sein, als wir eine lange Reihe von Fachgenoffen jeden

Dienststandes unter den Kriegsopfern beklagen , da-

runter einen großen Teil gerade der Besten ; manch

Andern hat die Arbeitslast in der Heimat oder der

Kummer der Kriegszeit vorzeitig verbraucht.

Zu den Mitteln auf dem Wege dahin gehört auch,

daß man dem Moste nicht verübelt, daß er gårt, und

dem Meister nicht, daß er sich durchzuſeßen ſucht . Es

offen steht, auch wenn seine Herkunft und politische

gehört auch dazu , daß „ freie Bahn jedem Tüchtigen“

offen steht, auch wenn seine Herkunft und politiſche

Anschauung oder seine Beziehungen und Prüfungs-

ergebnisse anders ſind, als man ihm gewünſcht hätte .

Ist er wirklich tüchtig, so sind das keine Gewährsfehler.

Allgemein ist darnach zu streben , daß die Haupt-

vorzüge des deutschen Beamtentums, und ganz be

sonders der Forstmänner , nämlich Pflichtbewußtsein

im großen und kleinen, einschl . Treue zu Fürst , Volk

und Verfassung, Berufsfreude und selbstlose Sachlich-

keit, Sachkenntnis und Stetigkeit, Einheitlichkeit und

Straffheit weiterhin erhalten bleiben. Auch jene höhere

1) Die militärische " Dienstauffassung darf aber keinesfalls

dazu führen, daß der Untergebene sich seines Gewiſſens für

die Sache, seiner Treue gegen sich selbst und seiner Verantwortung

für das Ganze zu entkleiden ſucht hinter dem Sage „Was be

fohlen wird, wird gemachi" oder gar hinter deffen Umkehrung

„Was nicht befohlen ist, wird nicht gemacht“. Das wäre auch

keineswegs im Geifte des großen Friedrich, unter dem doch

Ziethen durch lauter Selbständigkeiten hoch gekommen ist.
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Form der Pflichttreue , die Verantwortung 3-

freudigkeit , bedarf der beständigen Pflege ; sie

war bisher schon eine stete Sorge gerade der besten

Vertreter des Beamtentums . Je größer die Aufgaben,

die des neuen Deutschland harren, um so notwendiger

werden jedem Zweige der Staatsverwaltung und des

öffentlichen Lebens Männer sein, die aus eigener Tiefe,

aus innerem Tatendrang heraus sich entfalten wollen,

die sich vor keiner Verantwortung, aber auch vor keiner

vorgesezten Stelle ſcheuen , wenn es die Sache fordert

und wert ist, aufbauende Menschen von Wirklichkeits-

finn und Gedankenschwung, Entschlußkraft und Festig

feit.

Anderseits ist nicht zu verkennen , daß unser Be-

amtentum von seiner Geburtsstunde im Absolutismus

noch eine Reihe von Erscheinungen herübergerettet hat,

die dem Schüßengrabengeift des heutigen Volksstaates

noch fremdartiger gegenüberstehen als dem Geschlecht

vor dem 4. August 1914. Man denkt da ' ) in der

Hauptsache daran, was man Affefforismus bezw. Büro-

fratismus nennt und vomit Kastengeist, Ultrajustiz,

Einseitigkeit der Beamten, Hörigkeit der Techniker bezw.

Unpersönlichkeit , Schwerfälligkeit, Freude an unfrucht

barer Aftenarbeit und engherzige Ueberschätzung for

maler Bedenken“ gemeint sind . Auch wir im Forst

wesen haben da noch vor unserer Türe zu kehren.

"

"

Der große Krieg hat an Stelle der Ideen von

1789 die von 1914 treten lassen . Diese zumeist mit

Staatssozialismus“ bezeichneten , rein militärischen

Gedanken vom Aufbau durch Zusammenschluß können

nicht mehr verſchwinden ; sie haben Zeit gehabt und

Kraft genug, um Gemeingut der kriegführenden Völker

Europas zu werden.2)

Sie verlangen für die Zukunft eine sozialere Aus-

prågung des Beamtentums , sie verlangen , daß jede

einzelne Amtshandlung vom Beamten aufgefaßt und

betätigt werde in ihrer Beziehung zur Wohlfahrt des

Volksganzen. Diese Forderung schließt sehr viel ein ;

ſie erfordert neben dem guten Willen noch Kenntnis ,

oder beffer : Verständnis des Beamten in allen den

vielen und vielgestaltigen Zweigen und Formen der

heutigen Rechts- und Verwaltungseinrichtungen , unseres

Wirtschaftslebens und unſerer Geſellſchaftsordnung. Es

handelt sich also auch um den bekannten Tropfen so

zialen Deles, mit dem der Beamte gesalbt sein muß.

Und nicht zulezt der Forstmann, der auf der Hälfte

des deutschen Bodens und für ein Großteil des deutschen

Volkes als nächst wohnender höherer Staatsbeamter

das Beamtentum verkörpert, als maßgebend gilt ; der

1 ) Vgl. Stier-Somlo, Grund- und Zukunftsfragen deutscher

Politif, Bonn 1917, S. 110 ff.

2) Auch jener des Vielverbandes, der gerade den Kampf

wider den Militarismus zu ſeinem Feldgeschrei erhoben hatte.

als Lohnherr einer zahlreichen Arbeiterschar beiderlei

Geschlechts und als Verwalter, Erzeuger und Verkäufer

eines Massenbedarfsstoffes ein weites Feld zur Be-

währung sozialen Geistes hat. Nicht zuletzt auch die

Forstmannsgattin , die als Hausfrau und Mutter schon

durch ihr Vorbild in Schlichtheit und Adel der Lebens-

führung und außerdem durch werktätige Sozialpolitik

im Dorfe überaus segensreich wirken kann.

Diese Besonderheit der staatsbürgerlichen Stellung

des Forstbeamten, die jener des Landrates oder des

Dorfpfarrers ähnlich ist, legt ihm die beſondere Pflicht

auf, an allen Zeitfragen mitzuarbeiten ,

Stellung zu ihnen zu nehmen, geeignetenfalls und für

den örtlich möglichen Wirkungskreis sich an ihre Spize

zu sehen, und auf großen Gebieten dieser Zeitbe-

strebungen die Führung oder wenigstens die Mitführer-

schaft zu gewinnen und zu behalten. Um nur einige

solcher Grenzgebiete zu nennen : Natur- und

Heimatpflege , Volksgesundheit , Bevölkerungspolitik,

Bodenreform, Siedelungswesen, Frauenfrage, Gesellig-

teit ohne Alkoholzwang , landwirtschaftliche Vereine,

Kriegsfürsorge, Jugendwehr, militärisches und Schüßen-

Vereinswesen, Kanal- und Verkehrsvereine, Wander-

vereine, naturkundliche und geschichtliche Vereine, Volks-

bildungswesen, jagdliche und Fischereivereine usw. Vor-

aussetzung für erfolgreiche Tätigkeit auf dieſen Gebieten

ist neben einer gewiffen, aber auf Grund unſerer guten

natur- und volkswirtschaftlichen Vorbildung meist rasch

erworbenen Sachkenntnis noch eine bestimmte persön=

liche Eignung, die aber häufiger vorhanden ist als wir

bisher von uns glaubten, und die meist nur des Selbſt-

vertrauens und guten Willens bedarf.

Eine Vorbedingung für solche außerordentlich segens-

reiche Tätigkeit des Forstbeamten in Land und Stadt

ist freilich , daß dem Amtsvorstand und dem ſelb=

ständigen Affeffor die Verantwortung für formellen

und sonstigen Kleinkram (z . B. Grubenholzabzählungen)

abgenommen wird, und daß die vorgesezte Stelle auch

ein Auge zuzudrücken weiß, wenn unter der Tätigkeit

auf obigen Gebieten der eigentliche Forstbetrieb viel=

leicht einmal zu kurz zu kommen scheint . Wahrlich,

es kommt dem Walde anderswo wieder zehnfach zu

gute, wenn es den Forstbeamten gelingt, in richtiger

Erkenntnis ihrer besonderen staatsbürgerlichen Aufgabe

und Wirkungsmöglichkeit die Stellung in Staatsleben,

Volkswirtschaft und Gesellschaft einzunehmen , die ihnen

nach Vorbildung und Leistungsfähigkeit zukommt¹) oder

wenn es gelingt, was ebenso not tut, die Freude am

1, Ich denke da auch an die Mitgliedschaft von Forst,

beamten in Volksvertretungen aller Grade, die im dienstlichen

Nugen liegt und stets im Sinne des Gesamtwohles und der

Versöhnung mirken möge.
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Wald und das Verständnis für ihn und seine Aufgaben |

noch viel mehr als bisher zu wecken und zu fördern .

Erstens sind der Hochschulen zu viele im Vergleich

zur Hörerzahl und ſo ſchadet Jede den Andern. Meines

Erachtens dürften 6 genügen, wobei Jeder derselben

noch je eine besondere, wertvolle Nebenaufgabe

zufiele, nämlich

Solches Beamtentum hat den „ guten Geist " , von

dem wir im Abschnitt 10 sprachen . Es bleibt willig

und geeignet zur Aufnahme und Auswirkung der lei-

tenden Grundsäge, die von oben her alle Zweige und a) eine norddeutsche für die besondere Berüd:

Dienststellen der Staatsverwaltung nur dann durchsichtigung der zumeist großzügigen Bodenwirtſchaft des

dringen können, wenn diese nicht als Selbstzweck, sondern deutschen Nordens und Nordostens,

nur als Glieder des Ganzen sich fühlen und wirken ,

also „Staatsgesinnung “ zeigen .

Soll ihm dieser gute Geiſt dauernd erhalten bleiben,

ſo bedarf es auch einer gewissen Unabhängigkeit von

den finanziellen Sorgen des Alltags . Es muß im

Gehalt neben der angemessenen Entlohnung der Tages

arbeit und der Vergütung für die eigenen Ausbildungs-

kosten auch noch die Entschädigung für besondere Be-

rufserfordernisse finden.

Als solche besonderen Erfordernisse des forftlichen

Berufes haben zu gelten die Schwierigkeit und Kost:

spieligkeit der Kindererziehung , sowie guter ärztlicher

Hilfe, nicht selten auch die Schwierigkeit der Verpflegung ,

ferner die Schwierigkeit oder Kostspieligkeit, sich in

wirtschaftlichen Fragen und in Sachen der allgemeinen

Bildung auf dem Laufenden zu halten, sehr häufig

die Höhe der ländlichen Gemeindesteuern usw. Wir

müſſen anstreben , daß diesen Erschwernissen künftig

gerechte Rechnung getragen wird .

Eine allgemeine Schwierigkeit in der Beamtenbe-

soldung bildet das Sinken des Geldwertes . Kaum

ist eine neue Gehaltsordnung unter Dach, die dem

augenblicklichen Geldwert vielleicht angemessen war, so

ſinkt dieſer alsbald weiter . Die Folgen sind Zustände ,

die in ihrer häufigen Wiederholung der Fortdauer des

guten Geistes im Beamtenheer und dessen Ansehn

in der Oeffentlichkeit leicht abträglich werden. Ein

Ausweg bietet sich nur so, daß die Beamtenbesoldung

mit dem Sinken des Geldwertes selbsttätig und

verhältnismäßig steigend gestaltet wird . Als

Maßstab des Geldwertes pflegt der Preis des Roh-

eiſens, des Getreides , des Taglohnes usw. zu gelten ;

der beste wäre für unseren Zwed das Durchschnitts

einkommen des Steuerzahlers in dem betreffenden

Bundesstaate.

15. Hochschulen und Forschung.

Auch auf diesem Gebiete wird mit Kraft, Stoff

und Geld gespart werden müssen . Um so wichtiger

ist gerade hier, richtig hauszuhalten.

Das forstliche Hochschulwesen im deutschen

Sprachgebiet steht zwar ebenso über dem der an-

dern Kulturländer, wie unsere Forstwirtschaft über der

Waldbewirtſchaftung des Auslandes . Troßdem ist auch

jenes verbesserungsbedürftig .

b) eine mittel und eine westdeutsche für

die hohe Kulturstufe und die vielgeſtaltigen Befiz- und

Standortsformen des Westens und der Mitte, ins-

besondere für die Beziehungen zur Induſtrie,

c) München; dieser Fakultät würde auch die

Pflege der „ mitteleuropäischen “ Gesichtspunkte im Forſt-

wesen obliegen.

d) Wien für die besondern Verhältnisse Dester-

reichs (Hochgebirg, Landesforſtverwaltung, Privatwald-

großbesig) und die dort heimische Pflege des forftlichen

Ingenieurweſens .

e) Zürich für die besondern Verhältnisse der

Schweiz .

Wenn sich die deutschen Staaten einigen könnten,

würde damit die Zahl um ein Drittel geringer und

die Güte noch höher, da der Aufwand für Lehrmittel

entsprechend vermehrt und die Lehrstühle doppelt

beset werden könnten .

Weitere Schäden im forstlichen Hochschulwesen find

die Unsicherheit der forstlichen Dozentenlaufbahn an

sich, sowie der zeitweise Stillstand einzelner Zweige der

Forstwissenschaft. Letzteres ist z . Tl. die Folge von

Ersterem , z . Tl . auch die Folge der Ueberlastung der

Forscher mit Lehr- und Nebenaufgaben. Die Ver-

mehrung der Lehrstühle an den verbleibenden Hoch-

schulen würde diesen 3 Mängeln zugleich abhelfen

können.

Vielleicht ließe sich dann auch eine noch innigere

Fühlung zwischen Forschung und Wirtschaft erreichen.

Ein Weg hierzu ist auch die von einigen Regierungen

bereits in geeigneten Fällen betätigte Ueberweisung

passender Amtsbezirke an wissenschaftlich begabte und

forschend tätige jüngere Forstmänner, die dabei durch

Entlastung und entsprechende Arbeitsaufgaben in ihrer

Forschertätigkeit erfolgreich gefördert werden und ge=

radewegs Nußen für die Wirtschaft bringen können.

Der vierte Nachteil des jezigen Zustandes ist die

mangelhafte Freizügigkeit des Forststudenten . Zum

Teil die Folge davon ist die Langsamkeit, mit der

forstliche Errungenschaften eines Bundesstaates in den

andern übergehen , und die Zähigkeit, mit der gewiſſe

zweifellose Rückständigkeiten sich am Leben halten. Das

schadet dem Ganzen, paßt also nicht mehr ins neue

Deutschland .
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16. Die forstliche Fachpresse.

Das Gleiche gilt für die forstliche Fachpresse. Hier

würden genügen im deutschen Sprachgebiet :

a) eine Vierteljahrs chrift für größere Auf-

säße, die schon besteht ;

=
b) eine forstlich - naturwissenschaftliche

Monatsschrift, die schon besteht ;

c) höchstens fünf weitere Monatschriften ,

deren eine als forstliches Zentralblatt für „Mittel-

europa“ auszubauen wäre , während eine andere mit

dem Jahresberichte über das gesamte forstliche Schrift=

tum verbunden ist ;

d) mindestens zwei Wochenschriften (Deut

sches Reich und Oesterreich) für kleinere und raschere

Mitteilungen, Vereins- und Personalnachrichten . Eine

wesentliche Aufgabe dieser Wochenschriften wären fort-

laufende Berichte über die forstlichen Neuerscheinungen

und Ereigniſſe, ſowie die Vermittlung aller Bemer-

fungen, Erfahrungen, Erkenntnisse, die aus Tages-

zeitungen, aus Büchern und Fachzeitschriften anderer

Berufe oder Sprachgebiete usw. zu finden und für die

forstliche Wirtschaft oder Wissenschaft von Wert sein

tönnen, dem Forstmann aber im allgemeinen nicht

zugänglich sind ;

e) einige Wochenblåtter für Holzhandel ,

von den Staatsregierungen unterſtüßt und von den

Käufervereinigungen unabhängig.

Es muß möglich gemacht werden, daß jede Ober-

försterei den Jahresbericht und einen Teil der Zeit

schriften als Selbstbesteller, den andern Teil im Um-

lauf erhält.

17. Forstliches Vereinswesen.

Eine ähnliche Zerſplitterung zum Schaden des

Ganzen herrscht im forstlichen Vereinswesen . Da be-

stehen provinziale oder bundesstaatliche Forstvereine von

mehr oder minder fester Bindung, forstliche Standes-

intereſſenvereine, teils selbständig , teils als Zweig

abteilungen der Forstvereine, ferner Waldbesizervereine

usw. und endlich in nur loser Fühlung mit diesen Teil

vereinen der „ Deutſche Forstverein“ für das Reichsgebiet.

Das örtliche Vereinswesen ist ein besonders geeig

netes Feld für die Auswirkung der jungen Kräfte,

die örtlich vereinsamen oder fachlich verkümmern

könnten und hier Gelegenheit zum Durchbruch er=

halten. Es ist auch der gegebene Ort zur Pflege des

forstlichen Standesbewußtseins und Zuſammengehörig

teitsgefühls, sowie des Fortbildungswesens und der

sogenannten Standesinteressen . Aber es bedarf der

Zuſammenfassung und der Stüße im Deutschen Forst-

verein.

Einigkeit macht stark, und Zusammenfassung der

Kräfte, Eingliederung in ein großes Ganze vermehrt

ihren Wirkungskreis und ihren Erfolg . Es wird eine

geschickte und volle Ausnüzung des Zuges dieser Zeit

durch den Deutschen Forstverein erfordern , diese jetzt

noch so zersplitterten Kräfte zusammenzuführen.

ist aber nötig, wenn das Forstwesen gegenüber der

Ueberfülle der Aufgaben, die seiner warten, und im

Vergleich zu den anderen Berufen , die beweglicher find,

das Gebot der Zeit erfüllen will . Wird es das nicht,

so wird es eine nimmer wiederkehrende Entwicklungs-

gelegenheit versäumen und dem Vaterlande in der Zeit

der Not nicht das Höchstmaß seines Könnens leisten.

Ein Weg zur Zusammenfassung dieser Kräfte liegt

in den von Dr. Wappes schon mehrerenorts gegebenen

Richtlinien .

18. Die Waldbesiger.

Verwaltung oder der Aufsicht der Forstbeamten an=

Ein reichliches Viertel des deutschen Bodens ist der

vertraut. Hiervon etwa die Hälfte ist Eigentum des

Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften, und

auch der Rest wird großenteils von Forstleuten ver-

waltet. Daraus ergibt sich eine weitere Besonderheit

der Forstwirtschaft, daß sie nämlich in der Hauptsache

von Beamten geleitet wird . Die Folgen hiervon ſind

fowohl eine vorzugsweise, zumeist aber örtliche Pflege

der technischen Fragen unter Vernachlässigung der or=

ganiſatoriſchen, wie auch eine gewiffe Langsamkeit der

Entwicklung im Vergleich zu andern Wirtſchaftszweigen.

bringenden Folgeerscheinungen einer fest gegebenen Ur-

Die Wege zum tunlichen Ausgleich dieser verlust-

fache sind in den vorausgehenden Abschnitten ange=

deutet. Die Staatsregierungen mit den Volksver-

tretungen und manche anderen Waldbesizer, ganz be-

sonders aber die Großindustriellen wissen ja wohl, wie

gut anderwärts die Ausgaben zur mittelbaren

Förderung einzelner Wirtschaftszweige durch Hebung

des Fach- und Fortbildungsunterrichtes
, des Versuchs-

wesens, der Fachpresse, der Büchereien und des Ver-

einswesen rentieren . Sie wissen nicht nur, daß bis zu

einer gewissen Grenze der Mehraufwand an Betriebs-

mitteln den Betriebsfortschritt fördert und die Rente .

erhöht, sondern sie gehen auch bis hart an diese Grenze

heran. Trotzdem ringt sich diese Erkenntnis gerade.

für den Forstbetrieb nur langſam bis zur vollent-

sprechenden finanziellen Betätigung durch.

Bei keinem Zweige der Volkswirtschaft sind die

Schäden und Verluste durch mangelnden Fortschritt,

Vernachlässigung oder Mißhandlung selbst für den Fach-

mann so schwer ursächlich nachzuweisen, wie im Forst-

betriebe, im langlebigen Walde. Das hat zwar be=

wirkt, daß die freiesten Beamten des Staates , die

Forstmänner, zu seinen gewissenhaftesten Sachverwaltern

gehören, es hat aber auch dazu geführt, daß immer
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wieder hier ein geldbedürftiger Eigentümer, dort eine

kurzlebig arbeitende oder ungenügend unterrichtete

Volksvertretung oder Körperschaftsverwaltung dem

Walde über Gebühr nahm oder unter Gebühr gab.

Am Walde merkt man es nicht, der wächst ja von

selbst". Und gar Kriegszeiten und ihre Folge waren

von jeher die gefährlichen Jahre" des Waldes."

Nur an den Bestrebungen der maßgebenden Kreise

durch uns Forstleute aller Stufen und Stellen wird

es liegen, ob nach dem Kriege dem Walde im Rahinen

und zum Nußen des Ganzen wieder sein Recht wird !

Das Endziel dieser Bestrebungen soll also nicht

die Forstwirtschaft als Selbstzweck sein, sondern die

dauernd beste Heranziehung des Waldbodens aller

Besizformen zur Reinertragshöchstleistung der Wirt-

schaft des Gesamtstaates (vgl. Abschn . 1 ) . Soll aber

folches Bestreben von Erfolg sein, so müssen über Ziele

und Wege zuerst wir Forstmänner uns möglichst klar

und einig zu werden suchen!

Schluß.

Seit Goethes Wilhelm Meister zeigt sich¹ ) im deut-

ſchen Schrifttum ein Spähen nach Selbſterkenntnis , ein

Bernenwollen an den eigenen Erfahrungen, Erfolgen

und Enttäuschungen, das unter der Wucht unserer

Kriegserlebnisse dem Willen zur Heranbildung der

höchsten Volksform durch Züchtung der guten Anlagen

in zielbewußter Selbstordnung geradezu mit

der Gewalt eines Naturtriebes zum Durchbruch_ver=

holfen hat.

In diesem Sinne und im halbbewußten Banne

der werdenden Ereignisse habe ich ein Jahr vor Kriegs-

ausbruch am Schluffe eines volkstümlichen forstlichen

Schriftchens 2) deffen Leitgedanken von der Auslese der

Tüchtigen und von dem Genossenschaftsleben im Walde

als die beiden Bergpfade bezeichnet , die, wie den Wald,

so auch uns Menschen in Familie und Volk zu den

Höhen führen.

War das Streben nach Selbsterkenntnis vor dem

Kriege zum großen Teil verbunden mit der zer

segenden Ueberschätzung des Fremden , so hat diese

alte, ehrliche, deutsche Selbstprüfung in der Not des

Krieges immer mehr die Gestalt aufbauenden

Schaffens angenommen unter Verzicht auf das Fremde

und unter Bescheidung auf die heimischen Mittel . Das

brachte die Umwertung vieler Werte, das brachte auch

die gewaltigen militärischen und wirtſchaftlichen Neu-

schöpfungen, die zum großen Teil wirklich Sprünge

ins Dunkle waren und Sprünge in den Abgrund

hätten werden können, es brachte aber auch die ver=

1) Vgl. Stefan Zweig in L. J¤. 3tg. v. 18. 1. 17.

2) „Wie wächft der Wald", Kaiserslautern 1914 bei Kayſer.

ständige und opferbereite Gefolgschaft des deutschen

Volkes aller Schichten , das im Geiste des 4. Auguft

1914 sein großes Pfingstfest der politischen Mündig

keit erlebte.

Und seitdem zeigen sich allenthalben mächtige Ent-

faltungen dieses Geistes, regen sich aller Orten starke

Kräfte und Führer, die jeweils für ihr Gebiet und

von ihrer Warte aus in diesem Sinne die Kriegs-

wirtschaft geſtalten, und sie auch wieder in die künf

tige Friedenswirtschaft überzuführen gedenken.

Wieweit sich der deutsche Wille zur Selbstordnung

künftig auf dem Arbeitsfelde und auf den Grenz-

gebieten des Forst wesens betätigen mag, ift im

Vorstehenden mehr anzuregen als darzulegen ver

ſucht ; mehr als ungleichmäßige und unvollständige¹)

Andeutungen " zu bieten oder diesen wenigstens die

Stüße des Tatsachenstoffes zu geben, hat meine Frei-

zeit nicht erlaubt ; auch das „nonum prematur in

annum müſſen diese Ausführungen völlig entbehren.2)

Treten wir nun der Bearbeitung dieser Zukunfts-

aufgaben näher, so sehen wir, daß sie fast sämtlich

auf dem Gebiete des Einrichtens , Organisierens

liegen, und daß für fast alle diese Fragen unsere vor

dem Krieg erarbeiteten Ergebnisse forstlicher For:

schung zunächst als voll ausreichend erscheinen. Es

wird sonach für die nähere Zukunft im Forstwesen

richtiger, verdienstlicher und erfolgreicher sein, dieſen

eingliedernden , auf- und ausbauenden,

wirtschaftlichen Fragen die freien und die beften

Kräfte der Wiſſenſchaft wie der Verwaltung vorzugs-

weise zu widmen und nicht mehr im bisherigen Maße

den mehr zergliedernden , forschenden , rein

wissenschaftlichen Aufgaben. Lezteres find Er-

fordernisse glücklicher vergangener und später wieder.

tehrender Friedensjahre, jenes find dringliche Forde.

rungen der Gegenwart und der nächsten, schweren Zeit

nach dem Kriege.

Für das Forstwesen hat dieser Block der Zukunfts:

aufgaben noch eine besondere Seite. Die ge=

schichtlich erklärliche Eingliederung der forftlichen Er

zeugung in die Finanzverwaltungen der meiſten Bun-

desstaaten bildet zweifellos eine Gefährdung der ge:

mein-wirtschaftlichen Aufgaben des Forstwesens, künftig

vielleicht mehr als früher. Dazu kommt noch unser

räumlicher und dadurch leicht auch geistiger Abschluß

von den Gedanken , Schöpfungen und Zielen der

Männer und Frauen anderer Berufe , die in

1) So bzgl. des Forstwesens in den befeßten Gebieten.

2) Immerhin war es möglich, die Niederschrift dieſer Ar-

beit von einem kleinen Kreise meist militärischer Fachgenoſſen

beurteilen und in mehreren Einzelpunkten wertvoll und dankens

wert ergänzen zu laſſen.
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den Mittelpunkten des politischen Lebens dem Web-

stuhl der Zeitgeschehnisse näher ſizen als wir Forst :

leute.

Gegen die Folgen all dieſer Uebelſtände und im

Sinne dieser Aufgaben des Forstwesens wie der All

gemeinheit, gilt es unsererseits Stellung zu

|

nehmen. Je rascher und besser wir diese Stellungs-

linie unserer Zukunftsaufgaben erkennen, beſeßen, aus-

bauen, um so leichter werden wir sie halten, um so

erfolgreicher von ihr aus weiter wirken können für die

Zeit und in der Zeit nach dem großen Kriege.

Straßburg, Elf. 3. 3. 1917.
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Ernährung des dentſchen Volkes. Vortrag,

gehalten in der Hauptversammlung des deutschen

Fischerei-Vereins am 23. September 1916 , von

Dr. A. L. Buschkiel. K. B. Hofbuchdruckerei von

Gebr. Reichel in Augsburg.

Diejenigen Tiere, für welche Futter in Fülle vor-

handen ist, welche sich stark vermehren , schnell wachsen ,

früh Fortflanzungsreise erhalten und ein nahrhaftes

Fleisch geben, stehen jezt im Vordergrund des allge=

meinen Interesses . Vom Geflügel und Kaninchen

wird gegenwärtig vielleiht mehr gesprochen als vom

Großvieh. Man sollte auch erwarten, daß die Be=

deutung der Fische, die wir im eigenen Lande erzeugen

können, außerordentlich zugenommen hat ; denn der

Fisch scheint auf den ersten Blick bezüglich Vermehrung

und Futterbedarf den Zeitforderungen am besten zu

entsprechen ; er vermehrt sich durch Tausende bis Mil-

lionen von Eiern, und er ernährt sich nicht nur von

Abfällen, wie es das Kaninchen zum Teil tut, sondern

14
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von der winzigen Kleintierwelt, die am Ufer und

Grunde der Gewässer lebt und im Wasser in Un-

mengen herumschwärmt. Wir sehen in vielen Gewässern

ungeheure Mengen kleiner Fische, haben vielleicht Ge-

legenheit, reiche Fänge zu beobachten, drängt sich da

nicht der Gedanke auf, daß die Binnenfischerei berufen

sein müßte, Nahrung in großen Mengen herbeizu

schaffen ? Und doch merken wir wenig von einem

Fischüberfluß . Besonders in den Großstädten wird

der Mangel an Fischen sehr empfunden . Wirst man

aber einen Blick auf die Speisekarten der Gasthäuser

oder sieht man dem Treiben an der Zentralmarkthalle

in Berlin etwa zu, dann kommt man zu der Erkennt

nis, daß die Ernte aus unseren Gewässern doch recht

beträchtlich sein und gegenwärtig eine gewisse Rolle in

der Volksernährung ſpielen müßte.

Nach diesen einleitenden Ausführungen spricht Re-

ferent sein Bedauern über das Fehlen einer Fischerei

statistik aus ; nur in einigen Landesteilen sei es den

Fischerei-Vereinen gelungen, Uebersichten über die

Fischereierträge aus den Teichen aufzustellen . So habe

der Bayr. Landesfischerei-Verein 1904 eine Statistik

unter Mitwirkung der Verwaltungsbehörden durch

geführt. Da aber eine solche Statistik für das ganze

Reich fehle und daher eine den volkswirtschaftlichen

Erfordernissen entsprechende Verteilung der Teichfische

nur während des Krieges nicht nützlich gewesen sei ,

habe man als Notbehelf durch eine Kriegsgesellschaft

für Teichfischverwertung versucht, wenigstens die Ernte

der größeren Teichwirtschaften zu ermitteln und fest

zustellen, welchen Weg die Fische bis zum Verbraucher

gehen.

Ueber die Ertragsfähigkeit der bayr. Gewäffer an-

gestellte Erhebungen hätten ergeben, daß die rund

15 000 ha umfaffende Fläche von 28 000 Teichen

einen jährlichen Zuwachs von 30 000-35 000 Zentner

im Werte von 2-3 Millionen Mark bringe. Die

Berechnung der Erträgnisse aus fließenden Ge=

wåsern von mehr als einem Meter Breite, die ins

geſamt eine Strecke von 70 000 km Länge darstellen

würden, habe 85 000 Zentner im Werte von 2,5 Mil-

lionen Mark ergeben . Die bayr . Seen mit Aus-

schluß des Bodensees umfassen etwa 25 000 ha Fläche

mit einem Ertrage vou 2000-7500 3entnern im Werte

von 500 000 Mt. Der Gesamtertrag der bahr. Ge-

wässer mit Ausschluß des Bodensees und der weniger

als einen Meter breiten Bäche beliefe sich auf rund

75000 Zentner Fische im Werte von 5 500 000 Mt.

Für Preußen könnten zahlenmäßige Angaben nicht

gemacht werden. Preußen sei aber fischereilich viel er-

tragsreicher wie Bayern. Seine fischereilich nutzbare

Fläche sei viel größer. Vor allem kamen die großen,

vielfach sehr fruchtbaren Seen östlich der Elbe sowie

|

die reichen breiten, langsam fließenden fischreichen Ströme

Brandenburgs , Ost- und Westpreußens und Pommerns

in Betracht. Die Seenfischerei habe in neuerer Zeit

dank der Hilfe des Staates einen großen Aufschwung

genommen ; teils durch Besetzung der Gewäffer mit

Erzeugnissen der Teichwirtschaft und der künstlichen

Fischzucht, vor allem aber durch die Errichtung des

kgl . Instituts für Binnenfischerei . Dieses Institut

habe sehr befruchtend auf die Seenfischerei gewirkt und

mit alten schädlichen Theorien, besonders mit der über:

triebenen sozialen Schonung der Gewäſſer auſgeräumt.

Die Lehren dieſes Instituts hätten auch viel dazu bei-

getragen, daß man während des Krieges manche Vor:

schriften, welche die Ausnutzung der Gewäffer mehr

als nötig beschränkten, aufgehoben habe. Die Be

seitigung überflüssiger oder unzweckmäßiger Fangver-

bote sei entschieden ein Vorteil, den der Krieg gebracht

habe. Aber es sei nicht leicht, die Grenze zu finden.

So habe man z . B. völlige Freigabe der Fischerei für

jedermann während des Krieges verlangt. Von einer

solchen Maßnahme würden nur die Elemente Nugen

gehabt haben, die trok des herrschenden Mangels an

Arbeitskräften über viele freie Zeit verfügten ; jede ge

ordnete, rationelle Fischereiwirtschaft werde außerdem

gestört . Die Allgemeinheit habe das größte Intereſſe

daß unsere Fischerei möglichst große Mengen guten

Fischfleisches erzeuge ; dies könne aber nur durch fach:

männisch betriebene Fischereiwirtschaft erreicht werden.

Dr. Buschkiel geiselt dann das Vorurteil, das noch

in neiten Kreisen herrsche, daß ein zu Markt gebrachter

Süßwafferfisch leben müsse, um vollwertig zu sein.

Diesem Vorurteil könne nicht energisch genug entgegen:

getreten werden, ') denn welch bedeutende Ersparnisse

könnten erzielt werden, wenn auch nur die billigen

Süßwasserfische, wie es in Mecklenburg, Pommern,

West- und Ostpreußen schon längst geschehen , getötet

auf den Markt kämen .

Zur guten Verwertung der Fische gehöre auch eine

richtige Zubereitung. Die Klage, daß Fett für die Zu

bereitung fehle, sei unbegründet , es gebe allerhand

Methoben der settlosen Zubereitung. Der Fisch solle

in seinem eigenen Safte gedämpft oder in seinem eigenen

Fett mit geringster Fettzugabe gebraten werden. Eine

Unfitte sei es, Fischfleisch so von den Gräten zu trennen,

daß viel Eßbares verloren gehe . Kleine, billige Fiſche

ließen sich gut verwerten, wenn man sie mit den Gråten

fein hade (am besten nach Entfernung von Kopf und

Schuppen in einer Fleischhackmaschine) , würze, mit ge-

riebenen Kartoffeln oder Brot vermenge und auf einer

1 ) Wir verweisen in dieser Beziehung auf den Aufſag

im Februarheft 1916 : „Verwertung der Süßmaſſerfiſche irk

besondere der Forellen" von Geheimrat Eberts- Caſſel.
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Sparpfanne backe oder mit Mehlteig gebunden in Form | natürlichem Wege vermehre, aber sehr gut zum Speise-

von Klößen toche.

Mit Rücksicht auf den Futtermangel habe die

deutsche Teichwirtschaft sich mit Recht im allgemeinen

auf den Standpunkt gestellt, im Kriege ohne Fütterung

auszukommen. Der Kleinteichwirt habe schon zu

Friedenszeiten in der Regel in seine Teiche nicht mehr

Fische gesezt als darin natürliche Nahrung hätten

finden können : Viele Großteichwirte hätten aber in

Friedenszeiten aufs intensivste gewirtschaftet, die Teiche

so stark besezt, daß künstliche Fütterung nötig gewesen

ſei . Im Kriege sei nun das Futter mehr und mehr

zur Neige gegangen und die Fischerzeugung sei dauernd

verringert worden. Hätte die Teichwirtschaft sich mit

allen Mitteln bemüht, wäre es ihr wohl gelungen,

mehr Futtermittel zu erhalten oder aber eine Hinauf

ſehung der Höchstpreise für Karpfen und Schleien zu

erwirken, welche den Zukauf von teuren Futtermitteln

erlaubt hätten. Die Vertreter der Teichwirtschaft

hätten aber die volkswirtschaftliche Notwendigkeit er

kannt, sobald wie möglich zum ertensiven Betrieb ohne

Zufütterung überzugehen . Infolgedeffen hätten viele

große Opfer bringen müſſen, und es sei ganz falsch ,

wenn man annähme, daß die neuen Höchstpreise für

Karpfen und Schleien zur Bereicherung der Teichwirte

führten.

Der starke Rückgang der Fischerzeugung in Teichen

ſei eine nügliche Lehre des Krieges . Es sei noch nicht

lange her, da hätte man behauptet , die Fischerei in

den offenen Gewässern habe keine Zukunft, sie müsse

wichtigeren Interessen weichen, aber die Teichwirtschaft

ſei ſehr entwicklungsfähig . Heute sehe man, daß diese

Auffaſſung nicht richtig sei . Wohl seien noch längst

nicht alle nugbaren Teiche einer rationellen Bewirt

schaftung zugeführt, viel sumpfiges Gelände, das nur

schlechte Wiesen- oder Forstnuzung zulaffe, aber der

Fiſchzucht gut dienen könne, liege brach, aber die Groß-

teichwirtſchaft habe wohl abgesehen von der Teich

düngungsfrage im allgemeinen die Grenzen einer all-

gemeinnüglichen Entwicklung schon überschritten.

Man habe ferner oft gesagt, daß die Forellenzucht

in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung längst nicht

an die Karpfen- und Schleienzucht heranreiche. Zweifel-

los habe eine Forellenzucht in Teichen , bei denen Futter-

mittel verbraucht würden , verhältnismäßig geringe

Bedeutung, sie könne jezt sogar volkswirtschaftlich

ſchädlich werden, wenn Futtermittel verbraucht würden,

die zu anderer Fleischerzeugung beffer auszunüßen

seien, denn die Forelle sei ein schlechter Futterverwerter.

Aber die Forellenzucht sei sehr wertvoll, wenn sie der

Erzeugung von Beſahmaterial für offene Gewässer

diene. Noch immer lågen eine Menge Gewässer brach,

in denen die Forelle sich nicht oder nur wenig auf

fisch herangezogen werden könne. Ebenso wie die

Forellenzuchtanstalten hätten die Hecht- und Zander-

brutanstalten Bedeutung für die Besetzung von Wild-

gewässern, ferner die Maränen- und Felchenbrutan-

stalten . Große Erfolge habe auch die Lachseiererbrütung

gebracht. Die Besetzung der Ströme mit Lachsbrut

sei besonders wichtig , weil hohe Wehre den Aufstieg

derselben zu ihren natürlichen Laichplägen verhinderten .

Würde keine Brut ausgesezt, dann hätte die stetige

Verschlechterung der natürlichen Vermehrungsmöglich-

keiten schon längst zu einer faſt gänzlichen Vernichtung

der Lachsfischerei geführt . Mit der Lachsfischerei stehe

es übigens keineswegs überall schlecht, an der Nord-

und Ostseeküste und im Unterrhein, sowie in manchen

Küstengewässern sei sie noch recht bedeutend und ſie

wäre durch die künstliche Lachszucht noch weiter ent-

wicklungsfähig, wenn nicht Wasserverunreinigung und

rücksichtslose Stromverbauung schädigend einwirkten .

Von großer Bedeutung sei auch die Aalfischerei. Da

der Aalaufstieg durch die Flußverbauungen stark be:

hindert werde, fange man junge Aale in den Fluß-

mündungen und feze fie im Oberlauf der Flüſſe wieder

aus . Manche Gewässer könnten erst durch Aale richtig

ausgenügt werden. Der Aal sei nämlich ein ſehr

wirtschaftlicher Fisch, weil er ein eifriger Räuber sei

und dank seiner Körperform an viele Stellen gelange,

wo andere Fische nicht hinkämen. Er nüße alſo Nahrung

aus, die sonst verloren ginge. Da der Aal in Bezug

auf die Reinheit des Waſſers anſpruchlos ſei , paſſe er

für manche ſonſt fischereilich wenig wertvollen Gewässer.

Die gleiche Eigenschaft habe die Karauſche, die fich

außerdem sehr stark vermehre und ein recht ſchmack-

hafter Fisch sei . Aus guten Gründen habe man ihr

bisher keine hervorragende Stelle in der Fichzucht ein=

geräumt. Sie wachſe ſehr langsam, vermehre ſich ſehr

stark, es trete daher leicht eine Uebervölkerung ein.

| Eine sehr dankbare Aufgabe wäre die Heranzüchtung

einer schnellwüchsigen Karauschenraffe . Die besten Sach-

kenner hätten den Wert des jährlichen Rohertrags un-

serer Binnenfischerei auf über 100, ja 120 Millionen

Mark geschäßt und seien der Ansicht, daß die Ertrags-

fähigkeit sich in mehreren Jahren auf das doppelte, ja

dreifache steigen laſſe .

Zunächst müßten die Schwierigkeiten , mit denen

die Fischerei gegenwärtig zu kämpfen habe, aus dem

Wege geräumt werden. Abgesehen von dem Arbeiter-

mangel, sowie dem Mangel an Neßen und Futter-

mitteln wirkten ungünstig auf die Fischerei die Höchst=

preise und zwar hauptsächlich dadurch, daß solche für

die großen Städte, aber nicht für das Land beſtänden.

Hierdurch sei die Versorgung der Hauptmärkte ins

Stocken geraten, ferner die unerfreuliche Regelung der

14*
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Einfuhr der Süßwaffenfische aus dem Ausland. Weiter

komme eine stärkere und zweckmäßigere Besetzung der

Wildgewäffer mit jungen Fischen und eine Erhöhung

der diesen Zwecken dienenden Zuſchüfſe des Reichs und

der Einzelstaaten in Frage. Die Organisation des

Fischwesens lasse noch sehr viel zu wünschen übrig ;

vor allem fehle es in den meisten Staaten an ent-

sprechend vorgebildeten Fachbeamten . Auch das Vereins-

und Genossenschaftswesen stehe noch auf einer recht

entwicklungsfähigen Stufe . In dem Kampfe zwischen

Fischerei und Induſtrie huldige man der Ansicht, daß

die beiderseitigen Interessen unvereinbar seien. Meist

hätte die Fischerei der Industrie gegenüber zurück treten

müssen, weil man ihren Wert unterschätzt habe. Erst

neuerdings gelinge es der Fischerei mehr und mehr sich

durchzuseßen. Die rechtlichen Grundlagen hierzu seien

durch die neuen Wassergesetze und Fischereigesetze ge-

geben, es bleibe aber noch zu wünschen, daß die Fischerei

geschickte Verteidiger finden möge, die Wege suchten,

die wiederstreitenden Interessen in gerechter Weise aus-

zugleichen. Unbedingt nötig sei es , daß überall , be=

sonders auch in Preußen eine genügende Zahl fach-

männisch vorgebildeter Oberfischmeister oder sonstiger

Fachbeamter angestellt , und daß für die Reinhaltung

der Gewässer mit allen Kräften gesorgt werde. Durch

die Einführung der künstlichen Düngung stehe die Teich-

wirtschaft vor einer neuen Entwicklungsperiode. Prof.

Dr. Hofer habe hiermit Mehrerträge bis zu 100 %

gegenüber den ungedüngten Teichen erzielt. Die ver-

wendeten Düngemittel seien inländischen Ursprungs ge=

wesen, ständen also auch während des Krieges dem

Teichwirt in gewiffen Mengen zur Verfügung. Es sei

zu hoffen, daß mit Hilfe der Leichdüngung der Aus-

fall von Fischfleisch, der infolge Ausbleibens von Futter-

mitteln für die intensive Zucht entstehe, wenigstens

einigermaßen ausgeglichen werde. Ferner tomme die

Verwertung der städtischen Schmutzwasser zur Teich- |

düngung in Frage. Bevor die Abwässer in die Teiche

gelangten, würden große Fäkalstoffe durch Siebe auf

gefangen diese würden getrocknet und landwirt-

ſchaftlich verwertet —, dann würden die Abwässer stark

mit Frischwasser verdünnt und in die Teiche geleitet .

Hier zersetzten unter der Einwirkung der Sonne Bak-

terien die feinen Fäkalstoffe, es entstehe eine reiche ,

niedere Tierwelt, die von den Fäkalbakterien lebe, diese

niederste, winzige Tierwelt diene etwas größeren Tieren ,

Würmern, Insektenlarven usw. zur Nahrung und diese

wiederum den Fischen . Die Teiche blieben ganz klar

und die Fische selbst kämen mit den Fäkalien in gar

teine Berührung.

Umgekehrt wie in Teichen wirkten ungeklärte städtiſche

Abwäſſer, ſowie Abwäſſer von Zuckerfabriken , Bren-

nereien, Holzstoffinduſtrien usw.) in schnellfließenden

Gewässern, verschmugend und es entstehe hier eine der

Fischerei sehr schädliche Bakterienwelt.

Schließlich macht Referent Mitteilung über die Ge

winnung von Oel aus dem Eingeweide von Aeschen .

Eine Delfabrik habe aus dem Eingeweide von 40 Pfund

Aeschen 1 Pfund dünnflüssigen gelben Dels gewonnen,

welches einen Fettgehalt von 99,3 % gehabt habe und

sich zur Herstellung technischer Fette, zur Seifener:

zeugung, Verwendung in der Textilinduſtrie und zu

vielen anderen Zwecken eignen und einen Wert bis

600 Mk. für den Doppelzentner haben würde.

Dr. Buschkiel schloß seinen interessanten Vortrag

mit dem Hinweis , daß die Bedeutung, die die Fischerei

im Kriege gewonnen, sich wohl nicht so bald verlieren

werde, daß wir nach dem Kriege vielmehr in eine

Wirtschaftsperiode stärkster Eigenerzeugung eintreten

würden und die Binnenfischerei dann berufen ſei , dazu

beizutragen, daß ein altes Kaiserwort in neuem Ge

wande wahr werde : Deutschlands Zukunft liegt auf.

unter und über dem Wasser !"

"1

E.

Fichtenſamen als Quelle von Speiſeöl. Vor

C. von Tubeuf. Sonderabdruck aus der

Naturwissenschaftlichen Zeitschrift fü:

Forst- und Landwirtschaft. Herausge

geben von Prof. Dr. Freiherr von Tu:

beuf. Verlag von Eugen Ulmer in

Stuttgart.

Für die Gewinnung des Fichtensamens gibt Verſ.

folgende Anleitung :

1. Bei den Herbst- und Winterfällungen ſind die

Zapfen fortlaufend, womöglich täglich zu sammeln und

3u bergen d . h . in Säcken oder Kiſten unter Dach zu

bringen.

2. Beim Sammeln können Weiber und Kinder

mitwirken .

3. Es sollen womöglich nur gute, geſunde Zapfen

gesammelt werden ; uncntwickelte, franke, verkrümmte

und mit Harz ganz übergoffene, die offensichtlich ſtarl

von Insekten angebohrt sind , sollen ausgeschlossen

bleiben. Die Unterschiede müffen den Sammlern durch

Vorzeigen der Objekte klar gemacht werden, doch soll

dabei nicht ängstlich verfahren werden. •

4. Die Zapfen können auf luftigen, trocknen Spe

chern aufgeschüttet werden ; kommen hier ſchon Samen

zum Ausfall, so werden sie zuſammengekehrt und bleiben

bis zur Absendung offen oder bei Mäuſegefahr in ge-

schlossenen Kisten liegen.

5. Die Zapfen werden partienweiſe in offenen Kiſten

in geheizten Räumen (in den Holzhauerwohnungen, in

Schulhäusern, Gemeinde-Räumen, Forsthäusern uſm.)

am Ofen so lange getrocknet bis die Samen ausfallen.
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6. Die Samen find in Säcken oder Kisten zur

Entflügelung und Reinigung an die Klenganſtalt zu

senden, von der die gereinigten Samen gesammelt und

an die Delfabrik weiter geleitet werden .

7. Die Zapfen verbleiben denen, welche die Zapfen

entſamen, als ein wertvolles Heizmaterial. Für die

abgelieferte Samenmenge könnte eine dem Gewichte

entsprechende Entlohnung gegeben werden, sofern die

Dienste nicht etwa freiwillig geleistet werden.

Ferner macht von Tubeuf interessante Angaben

über den Gehalt der Samen von Fichte und anderen

Nadelhölzern an Del und anderen Substanzen, sowie

über die Verwendung des Oels als Speiſe- und Breunöl,

fowie zur Delfarben- und Firnisfabrikation.
E.

Anleitung zur Gewinnung von Fichtengerb

rinde. Herausgegeben von der Forstabteilung der

Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz . Berlin

1916. F. A. Günther und Sohn , Aktien Ges.

Berlin SW. II (die Lederindustrie ; Ledertechnische

Rundschau). Preis : 30 Pfennig.

=

Die große Bedeutung, die der Fichtenrinde für die

Dedung unseres Bedarfs an Gerbstoffen , die vor dem

Krieg zu 6/7 aus dem Auslande bezogen wurden, zu=

fällt, hat die Forſtabteilung der Landwirtschaftskammer

für die Rheinprovinz zur Herausgabe dieser Schrift

veranlaßt.

In sieben Abschnitten wird in derselben behandelt :

1. Die Bedeutung der Fichtenrinde als Gerbſtoſſ.

2. Die Menge der in Deutſchland zu gewinnenden

Fichtenrinde.

3. Das Schälen der Fichtenrinde

a) das Schälen des Sommerholzes

b) das Schälen des im Winter gefällten Holzes .

4. Die Bedenken gegen die Sommerfällung des

Fichtenholzes.

5. Das Trocknen der Rinde.

6. Der Verkauf der Rinde

a) die Verkaufseinheit

b) Verkaufsergebnisse.

7. Die Entlohnung der Arbeiter.

Acht gute Abbildungen veranschaulichen die lehr-

reichen wertvollen Darlegungen, die das Schriftchen

enthält. Da die rechtzeitige und ausreichende Beschaf-

fung von Gerbstoffen im vaterländischen Interesse liegt,

kommt diese Anleitung gerade zur rechten Zeit. Eine

möglichst weitgehende Verbreitung ist der dankenswerten

Arbeit zu wünschen und mit Rücksicht auf den außer

ordentlich geringen Preis auch wohl zu erwarten !

E.

|

Die preußische Jagdordnung nebft Sonder-

recht Hannovers und Helgolands sowie

ergänzeuden Gesehen. Anhang : Kriegsverord-

nungen. Mit Erläuterungen von Dr. jur. Werner

Brandis, Amtsricher a . D. in Berlin - Lichterfelde.

Zweite, vermehrte Auflage. Cöthen-Anhalt. Paul

Schettlers Erben , Gesellschaft m. b . H. Preis :

2,40 Mt.

Außer der Jagdordnung vom 15. Juli mit aus-

führlichem Kommentar werden in einem besonderen Ab-

schnitt die Ergänzungen der 2. Auflage zusammengestellt ,

die sich beziehen auf Anordnungen hinsichtlich den Be-

ſtimmungen über : jagdbare Tiere (Muffelwild, Bronze-

puter oder Trutwild) , den Stempel der Jagdscheine,

das Vogelschutzgesetz, sowie auf die Kriegsverordnungen

des Reichs und Preußens. Ferner werden mitgeteilt

das Reichsvogelschutzgesetz vom 22. März 1888 , die

die Jagd betreffenden Bestimmungen aus dem Reichs-

ftrafgesetzbuch, insbesondere die Bestimmungen über

Widerstand gegen die Staatsgewalt, das preuß. Geſetz

über den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten

v. 31. März 1837 mit der zugehörigen Instruktion

b. 17. April 1837 und ihrer Abänderung v. 14. Juli

1897 , die Polizeiverordnungen über die Sonntagsruhe,

die den Jäger interessierenden Bestimmungen aus dem

preußischen Feld- und Forstpolizeigesetze, die neueren

Kriegsverordnungen u. a. m.

Die Materie wird klar und erschöpfend behandelt.

In den Abschnitt der Stempel der Jagdscheine "

hätte unter Hinweis auf Tarifstelle 31 Abs. 2 des

Stempelsteuergesetzes v. 30. Juni 1909 bemerkt werden.

müffen, daß ein Stempel für die unentgeltlich zu er=

teilenden Jagdscheine nicht zu erheben ist.

Das Buch wird sicherlich in Jägerkreisen viele Ab-

nehmer finden, umſomehr da auch der Preis ein äußerst

billiger ist.
E.

Novellen aus dem Tierleben. Entnommen aus

dem Werke : Lebensbilder aus der Tierwelt von

H. Meerwarth und Karl Soffel. Sieben Novellen

mit 116 urkundtreuen Photographien nach dem Leben .

R. Voigtländer's Verlag in Leipzig . Preis : geb.

3 Mt.

In sieben Novellen mit vielen photographischen

Freiaufnahmen wird das Leben und Treiben des Wald-

kauzes und der Raben- und Nebelkrähe von Hermann

Löns, der Sumpfohreule und des Buchfinks von Else

Soffel, der Seeschwalbe von Otto Leege, der Saat-

krähe von A. Bülow und des Cormorans von Hugo

Otto in frischer, ansprechender, oft humoristischer Weise

geschildert.
E.
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Briefe.

Aus Preußen.

Zur Preußischen Verwaltungs-Reform.

Infolge des im Februarhefte mitgeteilten Allerh.

Erlasses vom 19. Januar 1917 wird nun wohl die

preußische Verwaltungsreform etwas schneller in Fluß

kommen. Es dürfte daher angezeigt erscheinen, die

hierüber bisher veröffentlichten Ansichten, soweit sie die

Reform der Forstverwaltung betreffen, in kurzen Um

riffen zusammenzustellen .

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um zwei

Fragen : 1. um die Organisation der Regierungsab-

teilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten

und 2. um die forstlichen Instanzen dieser Abteilung

und die damit zusammenhängende Erweiterung der

Befugnisse der Revierverwalter .

1. Die Organisation der Regierungs - Ab-

teilung für Domänen und Forsten.

"Die Novelle zum Landverwaltungsgesetz" , welche

im Jahre 1914 dem preußischen Landtage von der

Staatsregierung vorgelegt worden, aber infolge des

Krieges noch nicht zur Beratung gekommen ist , sieht

die Aufhebung der kollegialen Verfassung der noch be- |

ftehenden Regierungsabteilungen und die Uebertragung

deren Geschäfte an den Regierungspräsidenten vor . |

Alle Forstverwaltungsbeamte, die sich über diese grund:

legende Frage geäußert haben, haben sich mit einer

einzigen Ausnahme entschieden gegen die Aufhebung

derKollegialverfaſſung ausgesprochen, und die eine hier

von abweichende Stimme (Regierungs- und Forstrat

Dr. Laspeyres) hat auch nicht unmittelbar gegen die

Beibehaltung Stellung genommen , es vielmehr für

bedeutungslos bezeichnet, nach welcher Seite hin die

Entscheidung fallen werde. Auch mehrere Parlamen-

tarier sind für die Beibehaltung der kollegialen Ver-

faffung eingetreten.

Regierungs- und Forstrat Dr. Laspeyres : Es

würde verfehlt ſein in der Staatsforstverwaltung die

Dreiteilung der forstlichen Behörden in Zentral , Be

zirks- und Lokalinstanz zu beseitigen . Eine Reform

der Organisation der forstlichen Bezirksinstanz wird

von allen Seiten anerkannt. Die bisherige Verbindung

zwischen der Staatsforstverwaltung und der Bezirks-

regierung ist eine staatliche Notwendigkeit, dagegen be-

darf die Stellung der Staatsforstverwaltung im Or

ganismus der Bezirksregierung nach dem einstimmigen

Wunsche aller Forstverwaltungsbeamten insofern drin

gend einer Aenderung, als ihre Vereinigung mit der

Domänenverwaltung zu einer Abteilung, in der der

Oberforstmeister neben dem Oberregierungsrat der Do

mänenverwaltung nur Mitdirigent ist, beseitigt werden

muß. Ob nun die Forstverwaltung als selbständige

Fachabteilung mit kollegialer Verfaffung organisiert

oder ob sie mit bürokratischer Verfaſſung der Pråfidial-

abteilung angegliedert wird, ist eine Frage ohne große

praktiſche Bedeutung .

Für die erste ösung läßt sich anführen, daß die

Staatsforstverwaltung in erster Linie cine große Ver-

mögensverwaltung ist , deren Erträge zur Deckung

öffentlicher Ausgaben bestimmt sind . Dieſe Verwaltung

soll also so geführt werden, daß Beschwerden oder Be

vorzugung oder Zurücksetzung einzelner Personen oder

Bevölkerungsklaſſen nach Möglichkeit vermieden werden.

Hierfür würde die kollegialische Verfaſſung an

und für sich eine bessere Bürgschaft bieten als die

bürokratische unter der Leitung eines politischen Be

amten. Dagegen läßt sich jedoch einwenden, daß schon

jezt die bestehende kollegiale Verfaſſung tatsächlich nur

auf dem Papier steht, daß Mehrheitsbeschlüsse inner-

halb der Abteilung für Domänen und Forsten nur

äußerst selten herbeigeführt und schon jezt fast alle

schwierigen Entscheidungen auf dem Wege der perſön:

lichen Rücksprache und des Vortrages beim Regierungs:

präsidenten getroffen werden. Das Bedenken , der

Regierungspräsident möchte bei Einführung des Präfet-

tursystems in der Forstverwaltung zu ſehr exponiert

werden und leichter in den Verdacht geraten, die Forst

verwaltung seinen politischen Zwecken dienstbar zu

machen , wird ferner dadurch abgeschwächt , daß die

forftlichen Dezernenten die Verantwortung für die Ent-

scheidung mittragen. Der Kreis der verantwortlichen

Personen ist deshalb bei beiden Arten der Organiſation

nicht wesentlich verſchieden . Ein unbedingter Vorzug

des Präfektursystems ist aber die Möglichkeit schnellerer

Entscheidung.

(Zeitschrift f . Forst- und Jagdwesen, 1912 S. 75ff. ).

Oberforstmeister Ochwadt : Eine Verbin

dung der Staatsforstverwaltung mit den Bezirks

regierungen ist keine staatliche Notwendigkeit ; dies be

weisen die Forstorganisationen der meisten größeren

Staaten Deutschlands. Die kleinen Regierungs-

forstabteilungen müſſen fortfallen und an ihre Stelle

große treten, weil nur große forstlice Mittelbehörden

den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft ge

wachsen sind . Anzustreben sind große forstliche Mittel-

instanzen durch provinzielle Vereinigung der Re

gierungsforftabteilungen zu je einer großen Forstab

teilung bei der an dem Sige des Oberpräsidiums

befindlichen Regierung unter voller Selbständigkeit. Die

Beibehaltung der kollegialischen Verfassung, ist die beste
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Schußwehr der Staatsforsten gegen die Beeinflussung |

durch gewisse Rücksichten, weil sie nicht nur eine forst-

liche Entscheidung in wichtigen Fragen sicherstellt, son-

dern auch verhindert, daß aus sachlichen Meinungs-

verſchiedenheiten persönliche Spannungen entstehen . Bei

der kollegialen Verfaſſung iſt die als wenig angenehme

ultima ratio wirkende Abstimmung und Entscheidung

durch die Mehrheit oft die Ursache für eine schließliche

Verständigung der durch Meinungsverschiedenheit ge-

trennten Parteien und verhindert, daß nach nicht ſach=

lichen, die Interessen des Waldes ohne Grund hint:

ansezenden Gesichtspunkten entschieden wird .

Es wäre doch auch fast wunderbar, wenn jeder

Regierungspräsident in jedem Falle der Versuchung

widerstehen würde, zu seinen politischen Zwecken der

Bevölkerung Vermögensvorteile oder Annehmlichkeiten

aus den Staatswaldungen auf Kosten dieser zuzu-

wenden. Die Bemerkung, daß beim Präfektursystem

die Verantwortung von den forstlichen Dezernenten

mitgetragen würde und dadurch der Wald genügend

geschützt sei, ist meines Erachtens nur beschränkt richtig ;

denn das ist ja gerade das Kennzeichen dieses Sy-

stems , daß die Entſcheidung lediglich beim Regierungs-

präsidenten steht, daß dieser, wenn er gegen die Ansicht

der Bearbeiter entscheidet, damit auch unter Ausschal

tung der Bearbeiter die Verantwortung übernimmt.

Im übrigen möchte ich gerade daraus , daß Mehr-

heitsbeſchlüſſe immer seltener werden, schließen, daß die

kollegiale Verfassung an sich einer schnellen Erledigung

der Geschäfte nicht entgegensteht, also in Wirklichkeit

nach dieser Richtung Nachteile gegen das Präfektur:

system faum bietet . Tatsächlich wird wohl niemand

nachweisen können , daß in den Forstabteilungen der

Regierungen langsamer gearbeitet wird als in den

Präfidialabteilungen.

(Zeitschrift f. Forst- u . Jagdwesen, 1912. 234 ff.) .

Dr. Loening, Mitglied des Herrenhauses :

In dem Entwurfe, welchen die Kgl. Staatsregierung

i . J. 1914 dem Landtage vorgelegt hat, war beab-

fichtigt, die kollegiale Zusammenseßung der beiden Re-

gierungsabteilungen für Kirchen- und Schulsachen und

für direkte Steuern, Domänen und Forsten aufzuheben

und den Regierungspräsidenten allein zu einem Einzel-

beamten im gesamten Gebiete der inneren Verwaltung

und der Finanzverwaltung zu machen. Dies halte

ich für einen außerordentlichen Fehler. Das Gebiet

der inneren Verwaltung in allen ihren verschiedenen

Teilen, der Finanzverwaltung, der Domånen und

Forsten ist so außerordentlich groß, daß ſelbſt die Ar-

beitskräfte des gelehrtesten oder vielmehr des bedeu-

tenſten oder des praktischsten Regierungspräsidenten

nicht ausreichen. Auch der praktischste Regierungs-

präſident wird nicht in der Lage sein, diese Dinge

|

allein zu übersehen und einen leitenden Einfluß darauf

auszuüben. Ich halte es deshalb für notwendig, die

Verwaltung der direkten Steuern, der Domånen und

Forsten von den Regierungen zu trennen und dafür

Provinzialbehörden einzusehen, die kollegial orga=

nisiert und daher wohl imſtande find , in der Provinz

die gesamte Verwaltung der direkten Steuern, Do=

mänen und Forsten zu führen . Dadurch würde auch

der Verdacht beseitigt werden , daß der Regierungs-

präsident auf die Verwaltung der direkten Steuern,

Domänen und Forsten einen Einfluß ausübt,

der von der politischen Parteistellung abhängig

erscheint. Aber gerade diese Verwaltungsangelegen=

heiten sollen von allen politischen Parteibestrebungen

fern bleiben, und das kann nur erreicht werden, wenn

sie getrennt werden von der eigentlichen politischen

Verwaltung, die in der Hand des Regierungspräſi-

denten ruhen muß.

(Sten. Bericht über die Verhandlungen des Herren-

hauses am 28. März 1917.)

Regierungs- und Forstrat Trebel=

jahr : Die Bildung besonderer selbständiger Forst-

abteilungen bei den Regierungen mit dem Oberforſt-

meister als alleinigem Dirigenten und mit kollegialer

Verfassung sind dringend erwünscht.. Der Vorzug der

Kollegialverfassung besteht nicht nur im Austrag - ohne

Verstimmung sondern auch in der Verhütung von

Differenzen. Die Aussicht, eine zu Papier gebrachte

Entscheidung bei gehöriger Begründung auch durch-

drücken zu können, hebt das Gefühl der Selbständig-

keit, die Arbeitsfreudigkeit, Arbeitsgründlichkeit, ſtärkt

das Verantwortlichkeitsgefühl. Der Oberforstmeister

und der Regierungspräsident wissen , daß ihre Macht

nicht unbegrenzt ist , daß sie nicht mit einem Feder-

strich über die begründete Entscheidung eines Dezer:

nenten hinwegehen können. Bei dem Präfektursystem

würde der Regierungspräſident zu ſtark exponiert werden

und leicht in den Verdacht kommen , die Forstver-

waltung seinen politischen Zwecken dienstbar zu machen,

außerdem fehlt demselben die nötige fachliche Vorbil=

dung und die nötige Uebersicht und Orientierung, um

sich ein eigenes richtiges Urteil bilden zu können . Der

Regierungspräsident befigt bereits einen ausreichenden

Einfluß auf die Arbeiten der Forstverwaltung ; dieſen

Einfluß bis zur Allmacht zu steigern, liegt weder im

Interesse der staatlichen Vermögensverwaltung noch im

Intereſſe des Regierungspräsidenten .

Ein schnellerer Geschäftsgang wird mit der Ein-

führung des Präfektursystems auch nicht erzielt . Die

einzelnen Sachen gehen genau denselben Gang wie bis :

her. Es könnte sogar eine Verschleppung dann ein-

treten, wenn etwa der Regierungspräsident aus der

erweiterten Macht die Veranlassung herleiten ſollte ,
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ſich in größerem Umfange als bisher die Sachen der

Forstverwaltung vorlegen zu laffen.

|

nicht erwarten können . Wohl aber liegt die Gefahr

nahe, daß durch allzu starke Vorkehrung politischer

Rückſichten die finanziellen Ergebniſſe eine Einbuße

erleiden könnten. Wenn daher trotz aller entgegen:

stehenden Bedenken die organische Verbindung der

Forstverwaltung mit der Landesverwaltung bei der Be-

zirksregierung aufrecht erhalten werden soll, dann ist

die bürokratische Unterordnung unter den Regierungs

präsidenten nicht die geeignete Form , vielmehr fordert

das eigene Lebensinteresse der Forstverwaltung min-

destens die ungeschwächte Erhaltung der bisherigen

Selbständigkeit in der kollegialen Verfassung. Man

laffe uns unsere durchaus bewährte Kollegialverfassung

als allein wirksame Sicherung gegen unberechtigte Ein-

griffe, ebenso wie für die allgemeine Landesverwaltun

durch den § 24 des Landesverwaltungsgeseßes alle wün-

schenswerten und zulässigen Rückſichten auf die Landes-

verwaltung und insbesondere auf die Politik ausreichend

von diesen Mitteln so selten Gebrauch gemacht wird,

spricht nur für die Bewährung der bisherigen Organi

ſation und sollte vor deren Beseitigung dringend warnen.

Der Einwand, daß das Präfektursystem als unbedingten

Vorzug, die Möglichkeit schnellerer Entscheidung biete,

ist bereits durch Trebeljahr als Irrtum nachgewiesen.

(Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 1912 , S. 335).

(Zeitschrift f. Forst- u. Jagdwesen 1912, S. 265 ff.) .

Geh. Regierungs- und Forstrat Schmand:

Die Bedeutung der Staatsforstverwaltung und die

Rücksicht auf ihre innere Fortentwicklung verlangen

grundsäglich das Recht der freien Selbstbestimmung .

Jede organische Verbindung mit der Landesverwaltung

muß vom Standpunkte der Forstverwaltung als eine

Hemmung angesehen werden. Der Gefahr, daß der

Regierungspräsident in den Verdacht geraten könnte,

die Forstverwaltung seinen politischen Zielen dienstbar

zu machen, kann nur durch völlige Lostrennung der

Forstverwaltung von den Regierungen und den Re-

gierungspräsidenten vorgebeugt werden, mag nun die

weitere Gestaltung sich vollziehen in Form einer pro-

vinzweiſen Zuſammenſaſſung zu selbständigen Finanz-

direktionen oder zu besonderen Oberforstämtern. Falls

die Forstverwaltung aber auch künftig noch ein Besichergestellt sind und bleiben mögen. Daß beiderseits

standteil der Bezirksregierung bleiben soll, wäre die

Einführung des Präfektursystems der verhängnisvollste

Schritt, den die Forstverwaltung seit hundert Jahren

getan haben würde, verhängnisvoll für die Sache und

für die mitwirkenden Beamten. Der innere Selbst

zweck der Forstverwaltung würde damit in den Schatten

der Politik treten. Die durchaus bewährte kollegiale

Verfassung war bisher und ist gegenwärtig noch unge=

gemindert das feſte Bollwerk, auf das sich die Selbständig- |

keit der Forstabteilung bei der Regierung und die der

einzelnen Mitglieder innerhalb der Abteilung gründet.

Zwar ist das alte rein instruktionsmäßige Verfahren,

wonach die Abteilung so ziemlich über alle materiellen

Entscheidungen beschließen mußte, längst außer Uebung

gekommen, und selbst der § 27 der Reg. - Instr. von

1807 pflegt nur noch beachtet zu werden, soweit es

sich um besonders wichtige , vor allem grundsägliche

Fragen oder um Sachen handelt, die besonders zum

Vortrag geschrieben sind , oder endlich, wenn kein Ein-

verständnis zwischen den Referenten unter sich oder

zwiſchen dieſen und den Abteilungsleitern zu erreichen

ist. Gerade in legterer Hinsicht liegt für die Forst

abteilung bei der Regierung noch heute die volle Be-

deutung des Kollegialbeschlusses.

Die unbedingte persönliche Zuständigkeit des Re-

gierungspräsidenten, allein und ohne Rücksicht auf die

Stellungnahme der Referenten zu beſtimmen, mag rück-

sichtlich der inneren Angelegenheiten der Landesver-

waltung am Plaze sein . Wie soll sich aber die ganz

auf technische Sachkenntnis aufgebaute Forstverwaltung

in die völlige Unterordnung unter einen Nichtfachmann

finden, abgesehen vielleicht vom Strebertum , dessen

Weizen hierbei blühen könnte ? Eine sachliche Förderung

wird die Forstverwaltung vom Regierungspräsidenten

|

|

Geheim. Regierungsrat Kalk : Den von

Obfm. Schwadt vorgeschlagenen Weg, die Regierungs-

forstbeamten der Provinz in deren Hauptstadt zu ver-

einigen, halte ich weder in der Form der Zusammen-

ziehung zu einer besonderen Behörde, noch in der-

jenigen einer Angliederung an die Regierung, welche !

ihren Sitz in der Provinzialhauptstadt hat, für gang:

bar. Der Forstinspektionsbezirk, als ein örtliches Stüd

des Regierungsbezirks , schafft zuschafft zu der allgemeinen

Staatsverwaltung ſo vielfache Wechſelbeziehungen, daß

der unmittelbare Verkehr zwischen der Regierung und

ihren forstlichen Mitgliedern ohne Schaden für den

Dienst sich nicht beseitigen läßt. Der völligen Los

trennung der Forstverwaltung von der Regierung

stehen daher gewichtige Bedenken entgegen . Besteht

hiernach die Notwendigkeit, die Inspektionsbeamten bei

der Regierung ihres örtlichen Bezirks zu belaſſen, den

Oberforstbeamten aber einen größeren Wirkungskreis,

als die Einzelregierung bietet, zuzuweisen, ſo ergibt

sich eine einfache Löſung in der Einrichtung von Ober-

forstämtern bei den Oberpräſidien, in ähnlicher Weiſe,

wie diesen Strombaudirektionen, Provinzialschulkollegien

usw. angegliedert sind . Der Oberforstmeister wird über

die Anstellung und Versehung der Förster zu beſtim

men und zu prüfen haben, ob die Bewirtschaftung der

Forsten sich im Rahmen der Betriebswerke vollzieht

und ob die sonst für die Wirtschaftsführung erlaſſenen
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läßt sich für die jetzigen Regierungsforstbeamten die

beste Wirkungsmöglichkeit schaffen : Der Oberforst=

meister verfügt über ein fruchtbringendes , festumgrenztes

Arbeitsfeld, der Regierungs- und Forstrat aber gelangt

zu einer selbständigen Betätigung bei der Regierung

und in seinem Inspektionsbezirke, für welchen ihm die

volle Verantwortung auferlegt ist.

Vorſchriften beachtet ſind . Durch eine solche Gliederung | instanz für die Verwaltung sein und als ſelbſtändige

Wirtschafter der Kontrolle dieser Behörde unterliegen .

(Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 1912, S. 468.)

Mitglied des Abgeordnetenhauses Linz

(3entr.) : Das Kollegialsystem muß vor allen Dingen

deshalb beibehalten werden, weil es das Verantwort-

lichkeitsgefühl stärkt und den Charakter und die Tüch-

tigkeit der Beamten. Verlangt man Individualität,

Charakterbildung, Selbstverantwortlichkeitsgefühl der

Beamten, dann muß das Kollegialsystem wenigstens

in seinem jezigen bescheidenen Maße erhalten bleiben.

Nach § 24 des Landesverwaltungsgesetzes hat der Re-

gierungspräsident schon jetzt ein so einschneidendes

Veto- und Eingriffsrecht, daß er das Kollegium vor

die Türe sezen kann. Wenn durch die Beseitigung

des Kollegialsystems die eigene Individualität des Be=

amten ausgeschaltet oder vermindert wird, wenn er

zu einem Instrument eines dritten , des Regierungs-

präsidenten, gemacht wird, dann leidet das Selbst-

gefühl, dann wird der Charakter, die Individualität

der Beamten hierdurch jedenfalls nicht gestärkt. Außer-

dem ist der Regierungspräsident derart belaſtet, daß

die von ihm geforderte Arbeit fast über die Grenze

seiner Leiſtungsfähigkeit hinausgeht. Ihm noch andere

Aufgaben zu übertragen, insbesondere die Abteilungen

mehr technischer, wirtschaftlicher Natur in ſeiner Hand

zu konzentrieren, würde ihm eine Verantwortung auf-

bürden, die manchem Regierungspräsidenten im höchſten

Grade störend sein würde. (Sten. Berichte der Ver=

handlungen des Abgeordnetenhauses v. 14. Febr. 17.)

(Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen. 1912 , S. 562.)

Oberförster Merten: Oberforstmeister Ochwadt

und Forstrat Schmand haben überzeugend nachgewiesen,

daß die Verbindung der Forstverwaltung mit den Be-

zirksregierungen keine staatliche Notwendigkeit ist. Er

ſterer hat gleichzeitig treffend die Vorzüge einer großen

forstlichen Mittelbehörde hervorgehoben . Nicht recht

verständlich ist sein Vorschlag , diese Mittelbehörde als

große Forstabteilung der am Sitz des Oberpräsidiums

befindlichen Regierung zu unterstellen. Es muß als

Armutszeugnis erscheinen, wenn sich die Forstverwaltung

die selbständige Erfüllung ihrer Aufgaben unter voller

Wahrung der gesamten Staatsinteressen nicht zutraut.

Ein ſelbſtändiges etwa für jede Provinz zu errichtendes,

gut ausgestattetes Oberforstamt, mit Forsteinrichtungs :

und Versuchsstelle versehen, mit großzügigen und er

fahrenen Forstleuten beseßt , könnte unzweifelhaft allen

Aufgaben beffer und schneller gerecht werden, es würde

ſeinen Mitgliedern sowohl wie den Oberförstern Raum

zu befriedigender Tätigkeit gewähren und alle Vorbe-

dingungen zu einer geſunden Fortentwicklung von Wirt-

schaft und Verwaltung in sich tragen.

(Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 1912 , S. 426.)

Forstmeister Lehnpfuhl : Dr. Laspeyres

erklärt die fortdauernde Verbindung der Forstverwal-

tung mit den Regierungen als eine staatliche Notwen-

digkeit. In keiner der seitdem erſchienenen Aeußerungen

über diese Frage findet er jedoch unbedingte Zu-

stimmung, z . T. lebhaften Widerspruch. Es liegt kein

Grund vor, bei einer Organiſationsänderung diese Ein-

richtung nicht anders zu regeln . Eine selbständige

forſtliche Mittelinſtanz auf breiter, in der Regel pro-

vinzieller Baſis wird die größte Gewähr dafür leisten , daß

die Eigenart der forstlichen Aufgåben nach Möglich.

keit zu ihrem Rechte kommt. Diese Provinzialbehörde

würde mit Rücksicht auf die überwiegend technische

Natur der vorkommenden Fragen und den erheblich

erweiterten Wirkungskreis einem Landforstmeister zu

unterſtellen und in Abteilungen unter je einem Ober-

forſtmeister zu gliedern ſein. Da es mit der Einheit

lichkeit der Behörde unverträglich ist, daß die einzelnen

Mitglieder besondere Instanzen darstellen, so würde

die Abgrenzung ihrer Funktionen nur den Charakter

einer inneren Geſchäftsverteilung haben dürfen. Die

Revierverwalter würden die Organe der Provinzial-

1917

Mitglied des Abgeordnetenhauses Cassel

(Fortschrittl. Volkspartei) : Bezüglich der Gestaltung

der Regierungsabteilungen teile ich den Standpunkt

des Herrn Abgeordneten Linz . Er hat vollkommen

recht, wenn er Bedenken gegen die Beseitigung der

kollegialen Gestaltung der Regierungsabteilung hat

und der Meinung ist, daß diese Kollegialität die Selb-

ständigkeit der einzelnen Beamten zu erhöhen geeignet

ist, daß wir aber solcher selbständiger Beamten auch

auf dem Verwaltungsgebiete bedürfen, daß die Neigung

lange in solchen Regierungsstellen zu bleiben noch er-

heblich vermindert wird , wenn der Betreffende nicht

mehr das Bewußtsein hat, daß seine Meinung, ſeine

Gründe, sein Wissen, seine Erfahrungen nicht auch

für die Beschlüsse bestimmend sein sollen . Der Regie-

rungspräsident hat ja schon jetzt sehr weitgehende Be-

fugniffe, um die Beschlüsse der Regierung zu suspen-

dieren und sich an ihre Stelle zu sehen. Aber immer-

hin muß er dies auf seine Verantwortung hin tun

und sich sagen, daß ſeine Verantwortung auch in An-

spruch genommen werden kann und daß daher nur

in ganz seltenen und in besonders schwierigen und ge-

eigneten Fällen von ihm von dieser gefeßlichen Be-

15
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fugnis Gebrauch gemacht werden kann. Wird er über-

haupt an die Stelle der Kollegien gesezt, wären die

Regierungsräte nur seine Referenten und Dezernenten,

dann besißt der eine Mann eine Allmacht, die nach

vielen Richtungen hin der Landesverwaltung und der

Bevölkerung durchaus nicht zum Vorteil gereichen kann.

In sehr vielen Fällen, wo die Regierungen in bezug

auf wirtschaftliche Intereffen Einzelner oder einzelner

Verbände Beschlüsse zu fassen haben, was in vielen

Verwaltungen z. B. der Forstverwaltung nötig ist,

ist es besser, wenn ein Kollegium die Verantwortung

für die Beschlüsse übernimmt als ein einzelner Be

amter, weil durch die Verantwortlichkeit der Kollegien

jeder Verdacht von Begünstigung Einzelner, von Nepo-

tismus oder anderen ungebührlichen Einflüssen viel

eher zu beseitigen ist, als wenn ein Einzelner alle

diese Beschlüsse zu faffen hat. (Sten. Berichte über

die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses vom 14 .

Februar 17).

"1

Schließlich möge noch darauf hingewiesen werden,

daß aus dem dem Landtage im Jahre 1914 seitens

der preuß. Staatsregierung vorgelegten Entwurfe

einer Novelle zum Landesverwaltungsgesetz" selbst deut-

lich hervorgeht, daß die Staatsregierung die kollegiale

Verfassung der Regierungsforſtabteilung für einzelne

Fächer für unentbehrlich hält. Es ist nämlich dort

vorgesehen, daß auch in Zukunft von der Behandlung

nach dem Büroſyſtem (Präfekturſyſtem) bei der Staats-

forstverwaltung ausgenommen bleiben : 1. die Entſchei-

dung über Verwertung des Holzes und der übrigen

Forstnuzungen einschließlich der Jagd, 2. die Ent-

schließungen über Erwerb und Veräußerung von

Grundstücken. Bei ihnen soll auch in Zukunft den

Regierungsmitgliedern ein mitentscheidendes Votum be-

Lassen werden .

2. Die forstlichen Regierungs- Instanzen

und die Lokalverwaltung.

Von dem Zeitpunkte ab , wo die früheren Lokal-

Inspektionsbeamten an die Regierungen gezogen wur-

den, begannen die Klagen über Neibereien zwischen

dem Oberforst- und den Inspektionsbeamten. Diese

rühren hauptsächlich daher, daß die Funktionen der

beiden Regierungsforstbeamten zu wenig klar von

einander abgegrenzt sind und daß den Oberforstmeistern,

die früher die alleinigen Regierungsforstbeamten waren,

auch nach Einreihung der Inspektionsbeamten in die Re-

gierungsinstanz alle früheren Machtbefugnisse belassen

worden sind, während aber den Inspektionsbeamten

ein großer Teil der früheren Pflichten und der Ver-

antwortung der Oberforstmeister auferlegt worden ist .

Die Ansichten über die Beibehaltung und ev. über

die Gestaltung der beiden forstlichen Regierungsinstanzen

find geteilt ; darin, daß eine Aenderung eintreten

muß, stimmen alle überein.

Geh. Regierungsrat Haufendorf wünscht:

Beseitigung der forstlichen Doppelinſtanz bei der Re-

gierung ; Vergrößerung der Inspektionsbezirke ; Bear-

beitung der Generalien durch den ältesten Forstbeam:

ten ; Verteilung der Geldfonds auf die einzelnen In-

spektionsbezirke ; Entscheidung über Meinungsverſchie-

denheiten zwischen Dezernenten und Kodezernenten durch

den Regierungspräsident ; beſſere Regelung der Rang-

verhältnisse der Regierungsforstbeamten gegenüber den

Oberförstern . (Allg. Forst- u. Jagd-Zeitung, 1911 ,

S. 180.)

Als Vorteile dieser Vorschläge werden bezeichnet :

Große Ersparnis an persönlichen und Reisekosten, Be

seitigung der Reibungsflächen zwischen den jeßigen

beiden forstlichen Regierungsinstanzen, Vereinfachung

der geschäftlichen Behandlung, insbesondere Verein-

fachung des Verhältnisses des Oberförsters zur Re-

gierungsinstanz, Stärkung der Wirkungs- und Dienſt

freudigkeit bei den Regierungs- und den Lokal-Forft:

beamten.

Regierungs- und Forstrat Dr. Laspeyres :

Beibehaltung der forstlichen Doppelinstanz bei der Re

gierung. Der Oberforstmeister ist dem Regierungs-

präsidenten für die Wahrung der Einheitlichkeit in der

Forstverwaltung und dem Minister für die Befolgung

der allgemeinen Verwaltungsvorschriften und dafür

verantwortlich, daß die forftfiskaliſchen Intereffen nach-

drücklich vertreten und gewahrt werden, wenn die Ge

fahr besteht , daß sie zum Schaden der Staatskaſſe

politischen Zwecken des Regierungspräsidenten dienſtbar

gemacht werden sollen. Dem Oberforstmeister soll die

Bearbeitung der Generalien, Personalien, die Vertei

lung der der Regierung zur selbständigen Verwendung

überwiesenen Geldmittel, Verantwortung für die rich-

tige Bewirtſchaftung der Staatsforsten obliegen. Eine

Reform der Organisation der forstlichen Mittelinftanz

ist zweiffellos notwendig . Auch den Oberforstmeistern

sind größere Inspektionsbezirke zu überweisen; die

Rangstellung der Forsträte ist zu heben.

Es wird gesagt, daß die örtliche Ueberwachung der

Wirtschaft durch den Oberforstmeister sich mit der den

Forstråten auferlegten vollen Verantwortung nicht ver-

trage, daß sie unnötig sei, unnötige Reisekosten ver-

ursache, das notwendige Ansehen der Forstråte bei den

Oberförstern schmälere, ihre Dienstfreudigkeit und Tat-

kraft lähme, eine dauernde Quelle von Mißhelligkeiten

zwischen Oberforstmeister und Forstrat bilde und auch

für die Oberförster lästig sei . Demgegenüber ist gel-

tend zu machen, daß grundsätzlich kein Verwaltungs-

beamter ohne Kontrolle sein soll. Die Ueberwachung

der Wirtschaft in den Oberförstereien kann nicht von
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|

blickt er darin, daß in ihnen jedem Regierungs- und

Forstrate ein genügend großer und dadurch befriedi=

gender Wirkungskreis gewährt und die Stellung des

Oberforstmeisters zu einer nur leitenden und Aufsicht

führenden umgeschaffen werden könnte , unter einer

klaren, jede Reibungsfläche beseitigenden Abgrenzung

der Befugniffe.

-

der Zentralstelle erfolgen. Um die Wirtschaft über-

machen zu können , muß der Oberforstmeister die Re

viere bereisen. Die Kritik des Geleisteten und die Be-

sprechung der Pläne für die Zukunft wird sich unter

Dreien fruchtbarer gestalten als unter Zweien. Ein-

greifen wird der Oberforstmeister nur, wenn er die

Ueberzeugung gewinnt, daß Mißgriffe gemacht oder

zu befürchten sind . Glaubt der Forstrat, daß von Regierungs- und Forstrat Trebeljahr :

den Anordnungen des Oberforſtmeiſters wirtschaftliche | Die Tätigkeit des Forstrats erstreckt sich auf die Tätig-

Nachteile zu befürchten sind , dann hat er das Recht teit als Mitglied der Regierung und auf die im Walde.

und die Pflicht, die Entscheidung des Miniſters anzu- Hier hat er zunächst örtliche Revisionen auszuführen ,

rufen, wenn sich der Regierungspräsident auf die Seite dann aber auch mit voller Verantwortlichkeit na=

des Oberforstmeisters stellt. Dem Forstrat soll also mentlich auch für den technischen Betrieb bei allen

durch die Bereifung des Oberforstmeisters von seiner Angelegenheiten des Forsthaushalts mitzuwirken. Hier-

vollen Verantwortlichkeit nichts genommen werden . aus kann volle Befriedigung für jeden Forstrat er=

Um noch schärfer zum Ausdruck zu bringen , daß die wachsen, wenn ihm hierbei ein bestimmtes Maß von

Leitung der Wirtschaft Sache des Forst- Selbständigkeit gewährt wird. Nach Laspeyres iſt dieſe

rats ist , während dem Oberforstmeister schon jetzt ausreichend gewährleistet. Dies ist nicht der

nur die leberwachung obliegt , würde in Fall. Verstimmungen und Reibereien zwiſchen Ober-

Frage kommen, die Bestätigung der von den Forst- forstmeister und Forstrat kommen daher häufig vor .

råten geprüften und festgestellten Wirtschaftspläne Der Grund für solche Differenzen ist in dem System,

durch den Oberforstmeister wegfallen zu lassen . Nun in dem unzureichenden Maße und der ungenauen Ab-

mag es ja ſein, daß hier und da Oberforstmeister mit grenzung der Befugnisse des Forſtrats zu suchen. Es

autokratischen Neigungen die Grenzen einer nur über würde genügen, wenn der Oberforstmeister nur hin

wachenden Tätigkeit überschritten und den Versuch ge- und wieder die Reviere fremder Inspektionen bereiſte,

macht haben, die gesamte Leitung der Wirtſchaft bis ins um sich die nötige Kenntnis über Personen und ört-

Einzelne an sich zu reißen. Es ist natürlich, daß das liche Verhältnisse zu verschaffen, und wenn er dabei

zu einem Uebermaß von Bereiſungen und zu mancher mehr mitteilend und anregend als beſtimmend und an-

lei Konflikten mit den Forstråten führen muß, denen ordnend wirkte. Natürlich hätte er dabei eine allge=

dadurch die Freude am Dienst verleidet und die Tat meine Oberkontrolle auszuüben.meine Oberkontrolle auszuüben. Er hätte zu prüfen ,

traft gelähmt wird . Dann liegt zweifellos ein Fehler ob die generellen und ministeriellen Anordnungen be=

vor, er liegt aber nicht im System, sondern in den folgt werden und keine groben Verstöße gegen die an-

Personen . Solche Fälle beweisen nur, daß die Wahl erkannten Wirtſchaftsregeln vorkamen . Die endgültige

des Oberforstmeisters keine glückliche gewesen ist, gegen Festsetzung der jährlichen Wirtschaftspläne soll Sache

die bestehende Organiſation beweisen sie nichts . Ganz des Forstrats sein . Laspeyres sagt zutreffend : „Kein

irrig ist die Ansicht, daß die Stellung des Oberförsters | Verwaltungsbeamter soll ohne Kontrolle sein “ , von

durch die Beseitigung des Oberforstmeisters gewinnen | seinem Standpunkte aus bleiben aber die Oberforſt=

würde. Das Gegenteil ist richtig. Wenn jezt Obermeister in ihren eigenen Inspektionsbezirken tatsächlich

förster und Forstrat in forstlichen Fragen entgegen: ohne Kontrolle.

gesetzter Meinung sind , dann wird der Oberforstmeister

bei ſeinen Bereifungen vermittelnd eingreifen und den

Oberförster gegen Einseitigkeit oder Willkür des Forst-

rats schützen. Ebenso kann auch ein junger Forstrat

bei Meinungsverschiedenheit mit einem alten Ober-

förster in dem Oberforstmeister eine wichtige Stüße

finden.

Oberforstmeister Ochwadt ist, wie unter 1

ausgeführt worden, für Errichtung großer forstlicher

Mittelbehörden durch provinzielle Vereinigung der Re-

gierungsforstabteilungen zu einer großen Forstabteilung

bei der an dem Site des Oberpräsidiums befindlichen

Regierung mit einem Oberforstmeister an der Spize.

Den Hauptvorteil großer forstlicher Mittelbehörden er-

|

|

|

Geheimer Regierungsrat Schmand: Las-

peyres will den Oberförster durch den Oberforstmeister

gegen Einseitigkeit oder Willkür des Forstrats

schützen . Dieser Schuh ist aber nur lückenhaft, denn

er bleibt über 100 Oberförstern, welche jetzt schon den

Oberforstmeister zum Inspektionsbeamten haben und

tünftig noch in größerer Zahl haben werden, versagt.

Zweifellos empfindet der Oberförster die vielen dem

Forstrat auferlegten Revisionen lästig . Wo findet sich

außerdem der Forstrat, der diesen allen vollauf ge=

nügte ? Und doch trägt er die volle Verantwortung !

Die notwendige Voraussetzung einer Beschränkung des

unmittelbaren Eingreifens des Forstrats in die ört-

lichen Reviergeschäfte wäre eine zeitgemäße Abänderung

15.
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der bestehenden Vorschriften über die von dem Forft

rat auszuführenden Reviſionen und Kontrollen im

Sinne der Stärkung der Lokalinstanz.

Hinsichtlich der Geschäftsverteilung bei der Regie

rung wird man den im wesentlichen dem Erlasse vom

18. II. 1906 entsprechenden Ausführungen Laspehres

zustimmen können . Insbesondere wird man dem Ober=

forstmeister die alleinige Verantwortung

für einen ordnungsmäßigen und vor =

schriftsmäßigen Geschäftsbetrieb und für

die Disziplin in der Abteilung übertragen

müssen. Anders steht es mit den L.'schen Vorschlägen

bezüglich der Verantwortung des Oberforstmeisters für

die richtige Bewirtschaftung der Staats =

forsten , die er örtlich zu überwachen und zu be-

stimmen haben soll . Hier scheint mir L. doch noch

allzusehr in veralteten Anschauungen befangen zu sein,

deren zeitgemäße Umformung doch das Ziel

einer wahren Reform sein soll.

=

|

technischen Arbeiten. So lange die Toppel-

instanz des Oberforstmeisters und Forstrats bei der

Bezirksinstanz besteht, wird auch die Betätigung beider

bei der Ueberwachung der Reviergeschäfte sich nicht

vermeiden und nur schwer gegeneinander scharf ab=

grenzen lassen . Hierbei kann man nur hoffen, daß

der Oberforstmeister nicht vergessen möge : Minima

non curat praetor " , und daß Fehlgriffe in der Wahl

der geeigneten Personen möglichst selten vorkommen

möchten. Sollten sie öfters vorkommen, dann müßte

man trot L.'s entgegengesetter Ansicht doch wohl das

System für die Folgen verantwortlich machen und auf

sachliche Abhilfe bedacht nehmen.

"

Zur Stärkung der Oberförster- und

der Forstratsinstanz ist hiernach ein Zu-

rücktreten des Oberforstmeisters bei der

sachlichen Leitung des jährlichen Wirt =

schaftsbetriebes erwünscht ; umgekehrt

erscheint es angezeigt , dem Oberforst =

meister einen größeren Einfluß auf die

Aufstellung der periodischen Betrieb 3-

pläne dadurch zu sichern , daß das Be =

triebsregelungswesen des ganzen Regie=

rungsbezirks in seine leitende Hand ge =

legt wird.

Vor 100 Jahren, als die Inspektionsbeamten noch

eine außerhalb des Regierungssites wohnende Zwischen

instanz bildeten und der Oberforstmeister noch der

alleinige Repräsentant der Bezirksinstanz war, da war

es berechtigt und notwendig, ihm in technischen Sachen

die selbständige und alleinige Bestimmung und die

Ausführung der Lokalreviſionen zu übertragen. Heute Oberförster Merten: Durch die geringe Zu-

jedoch , wo bereits der Forstrat als vollständigkeit des Revierverwalters und das übertriebene

wertiger und vollverantwortlicher Ver-

treter der Bezirksinstanz diese Funk-

tionen dem Oberförster gegenüber aus

übt , bedeutet die gleichzeitige Leitung

und Ueberwachung des technischen Be-

triebes durch den Oberforstmeister eine

entbehrliche Doppelkontrolle , die nur noch

dann einen Sinn hat, wenn man sie als eine Kon =

trolle gegenüber dem Forstrat auffaßt. Soll aber

schon eine Stärkung der Oberförsterinstanz dem Forst-

rate gegenüber ein ausgesprochenes Ziel der Verwal-

tungsreform sein, so muß selbstverständlich im selben

Sinne auch für die Stellung des Forstrats dem Ober-

forstmeister gegenüber eine Stärkung gefordert werden.

Die von L. aufgeworfene Frage, ob nicht die Bestäti=

gung der von den Forstråten geprüften und fest

gestellten Wirtschaftspläne durch den Oberforstmeister

wegfallen könnte, ist unbedingt zu bejahen . In der

nochmaligen Kontrolle der Pläne und der jetzt noch

von lezterem verlangten Bestätigung derselben, liegt

gerade der Hauptkeim zu den persönlichen Verstim-

mungen. Entbehren doch auch heute schon die vielen

Oberförstereien der heutigen Oberforstmeister - Inspek

tionsbezirke der doppelten Kontrolle !

Schwieriger ist die weitere Frage bezüglich der

Doppelüberwachung der Ausführung der

Bestreben der Regierungsinstanz, Wirtschaft und Ver=

waltung der Reviere im einzelnen zu lenken und zu

leiten, wird die örtliche Verwaltung aufs schwerste ge=

hemmt. Dem als Grundlage für die Reform der

ganzen Staatsforstverwaltung vorgeſchlagenen Grund-

saz, überall da, wo die Lokalbehörde ebensogut oder

besser entscheiden kann, von der Beteiligung der höheren

abzusehen , wird gerade bei der Forstverwaltung eine

vernünftige Tendenz nicht abzusprechen sein, da es sich

hier ganz überwiegend um Dinge handelt, die ohne

genaue Kenntnis der besonderen örtlichen Verhältniſſe

nicht entschieden werden können. Der gut ausgebildete,

mit Lust und Liebe seinem Beruf nachgehende Ober:

förster, dem man Zeit und Freiheit läßt, seine Auf-

gaben in Ruhe zu überlegen und durchzuführen , wird

die beste Bürgschaft für eine gute Verwaltung sein,

da n'emand beffer wie er in der Lage ist, sich über

alle Verhältnisse seines Revieres zu unterrichten und

auf sie einzuwirken. Man unterstüge und begrenze ſein

Wirken durch einen guten Betriebsplan, allgemeine

Wirtschaftsregeln und angemessene Betriebsmittel, und

gebe ihm mit der Verantwortung die volle Zuständig-

keit für alle Reviergeschäfte .

Eine Ueberwachung seines Dienstes muß sich der

Oberförster natürlich gefallen laſſen . Diese zugleich

anregend und fördernd zu gestalten, die Wirtſchaft auf
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gute Grundlagen zu stellen, ausreichende Mittel zu

erwirken, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, denen

der einzelne Oberförster machtlos gegenüber steht, da

für zu ſorgen, daß der schwerfällige Apparat der Ver-

waltung den Betrieb nicht stört, alles dies bleibe neben

der Bearbeitung der Betriebsergebniſſe, allgemeiner

und außergewöhnlicher Dinge die dankbare Aufgabe

der Zwischeninstanz.

Forstmeister Lehnpfuhl : Die erheblichen

Uebelſtände, an denen die preuß. Forstorganisation

krankt, wird man allgemein auf den Mangel einer

rationellen Arbeitsteilung zurückführen müssen. Zu-

nächst ist das Verwaltungsgebiet nicht dergestalt scharf

abgegrenzt, daß jeder in ihm tätige Beamte ausschließz=

lich dieſem allein seine Kräfte zu widmen hätte, viel-

mehr sind die Grenzen durch die Personalunion mit

der inneren Verwaltung durchbrochen . Der zweite

wunde Punkt ist die Ueberfülle von Instanzen. Vom

Regierungspräsidenten bis zum Landrat ist nur eine

Stufe, vom Regierungspräsidenten bis zum Ober-

förster drei. Da die einheitliche Natur der forstlichen

Aufgaben eine organische Gliederung in so viel Ar-

beitsgebiete, als Instanzen vorhanden sind, nicht zu

läßt, fehlt es an einer rationellen Geschäftsverteilung

überhaupt. Unter diesen Umständen hat das Zu

ſammenpferchen der Instanzen auf einen engen orga=

nisatorischen Raum die weitere Folge, daß das natür-

liche Expanſionsbedürfnis nach der Seite des geringsten

Widerstandes einen Druck erzeugt, welcher dem hierher

gestellten Beamten jede Bewegungsfreiheit nimmt. Der

Oberforstmeister hat die Verwaltung und den Betrieb

bis ins Kleinste zu leiten. Jede Position der aus-

zuführenden und ausgeführten Arbeiten ist von ihm

in dem Revier örtlich zu prüfen, zu genehmigen bezw.

zu revidieren. Auch der Forstrat hat eine spezielle

Prüfung vorzunehmen. So weit erforderlich hat er

ferner eine spezielle Anleitung über die Ausführung

der Pläne zu geben und die Arbeiten zu überwachen

und zu kontrollieren. Die Ausführung der Hauungen,

Kulturen und sonstigen Amtsgeschäfte ist nach der

Forstdienstinstruktion Sache des Försters . Die Ge=

schäftskreise des Oberforstmeisters und

des Forstrats decken sich im wesentlichen

und reichen unmittelbar an die Auf

gaben des Försters heran. Eine wirkliche or=

ganisatorische Lücke für den Oberförster ist in dieser

Stufenleiter nicht vorhanden. Vergleicht man indeffen

hiermit die Oberförstergeschäftsanwei
sung , so weisen

ihm die beiden ersten Paragraphen zwar auch ein

großes Feld für seine Tätigkeit an und legen ihm

eine große Verantwortlichkeit auf, doch irgendwelche

diskretionären Befugnisse zur Erreichung der ihm ge-

steckten Ziele werden ihm nicht zugestanden. In jeder

=

seiner Dienstverrichtungen ist er gebunden an die vor-

gängige Genehmigung. Um jeden Baum, welcher ge-

hauen werden soll, und um jeden Kulturplag ver-

sammeln sich vor und nach dem Hiebe und der Kultur

vier Instanzen !

Lehnpfuhl verlangt für den Oberförster größere

Selbständigkeit. Fehlgriffe werden vorkommen , sie

werden aber nie einen so großen Umfang erreichen,

wie wenn ein Oberforstmeister eine Idee generaliſiert

und in allen ihm unterstellten Revieren jahrelang

durchführt. Hiergegen bietet die Organisation keinen

Schut, während ein Fehlgriff des Oberförsters schon

nach kurzer Zeit zur Sprache kommen würde ! E.

Aus Preußen.

Aus der Preußischen Forſtverwaltung .

Bereitstellung der für die Heeresver-

waltung und die Volkswirtschaft er =

forderlichen Holzmengen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domånen und

Forsten teilte unter dem 8. November 1916 den Kgl.

Regierungen eine auszugsweise Niederschrift einer Be-

sprechung in der Kriegs- Rohstoff-Abteilung mit, der

wir folgendes entnehmen :

1. Eine Gestellung von Militärpferden für

13werbung ist auch nach Beendigung der land-

Ankauf unbrauchbarer Militärpferde zur Bildung

wirtschaftlichen Arbeiten ausgeschlossen. Es ist der

fliegender Kolonnen anheimzuſtellen.

2. Auch die Gestellung von Last kraftwagen

für die Holzgewinnung ist angesichts der beden-

tenden Anforderungen an der Front unmöglich. Der

Ankauf von Lastkraftwagen , welche für die Heeres-

verwaltung nicht mehr brauchbar sind , wird empfohlen.

Solche Wagen werden von der Feldkraftwagen-Aktien-

gesellschaft in Berlin, Friedrichstr. , verkauft. Es dürfte

weiter zu empfehlen sein, Förderbahnen mit Lokomo

tiven für die Holzgewinnung anzulegen.

3. Berufsmäßige Waldarbeiter werden grundsäglich

den Forverwaltungen vorzugsweise überlassen werden .

Bezüglich der Ernährung der Gefangenen werden.

Maßnahmen erwogen werden, um den Regierungen

die notwendigen Lebensmittel hierfür besonders zuzu=

weisen.

4. Bezüglich der Gestellung von garnisondienst-

fähigen Holzfällern, vorzugsweise auch von tüchtigen

Vorarbeitern sind der Abteilung C1b des Kriegs-

ministeriums Anforderungen zuzuleiten ; die Abteilung

C1b wird nach Möglichkeit für die Zeit vom 15. Ot=

tober bis Ende Februar 1917 die benötigten Kräfte

zur Verfügung stellen.
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5. Es wäre den Regierungen nochmals anheimzugeben, | vertraglicher Verpflichtungen seitens der Vorschußneh-

die Heranziehung Strafgefangener aus den Gefängnis- | mer in Höhe von bis zu 60 % des Tarwertes der

anstalten für Holzgewinnungsarbeiten zu erwägen .

Hieran knüpft der Minister sodann weiter folgende

Bemerkungen:

Zu 1. Es empfiehlt sich, den Ankauf der

Militärpferde, die nicht mehr für das Feld

brauchbar sind, durch Gespannhalter, die Holzfuhren

leiſten wollen, seitens der Forstverwaltung in jeder |

Weise zu fördern und zu vermitteln . Auch kann in

Frage kommen, solche Pferde zwecks Verwendung im

eigenen Fuhrwerksbetriebe der Forstverwaltung anzu-

kaufen. Die für das Heer unbrauchbar gewordenen

Pferde werden zurzeit von den stellvertretenden Gene-

ralkommandos mir zur Verfügung gestellt und von

mir den Landwirtſchaftskammern überwiesen. Diese

verkaufen die Pferde zu den militärischerseits festge=

ſeßten Abschätzungswerten zuzüglich der entstandenen

Unkosten an Landwirte, die sich verpflichten, die Tiere

tunlichst bis nach Beendigung des Krieges in ihren

Betrieben zu verwenden und sie vor dieser Zeit nur

mit ausdrüdlicher Genehmigung der Landwirtschafts-

kammer weiter zu verkaufen. Diese Genehmigung wird

nur erteilt, wenn der Verkauf dem wirtschaftlichen Be-

dürfnis entspricht und an einen Landwirt erfolgt, der

sich den gleichen Bedingungen unterwirft. Außer an

Landwirte erfolgt die Zuteilung von Pferden unter

Auferlegung ähnlicher Bedingungen auch an gewisse

Gewerbetreibende, insbesondere an solche, deren Be

triebe gemeinnüßigen oder öffentlichen Zwecken dienen

oder denen Lieferungen für die Armee oder Marine

aufgetragen sind. Ich habe die Landwirtſchaftskammern

nunmehr angewiesen , bei der künftigen Verteilungnunmehr angewiesen , bei der künftigen Verteilung

dieser Pferde neben den Landwirten und den bezeich

neten Gewerbetreibenden auch Forstverwaltungen,

Holzkäufer und solche Gespannhalter nach Möglichkeit

zu berücksichtigen, die sich verpflichtet haben und sich

hierüber durch eine amtliche Bescheinigung ausweisen

können, die Pferde bei der Holzabfuhr zugun=

ften bestimmter Forstverwaltungen oder Holz

käufer zu benußen und nach Beendigung der

Holzabfuhr in der Landwirtschaft arbeiten zu

lassen oder mit Genehmigung der Landwirt-

schaftskammer an einen Landwirt oder Wald-

besizer oder Holzkäufer weiter zu verkaufen.

Liegen hier oder dort die Verhältnisse so , daß

zuverläſſige und in der Holzabfuhr erfahrene, aber nicht

hinreichend kapitalkräftige Personen bereit sein würden,

Holz aus Staatsforstrevieren abzufahren, sofern ihnen

der Ankauf von Pferden durch Vorschüffe aus der

Staatskaffe ermöglicht würde, so würde ich unter Um-

ſtänden bereit ſein, ſolche Vorschüffe bei Stellung hin

reichender Sicherheiten und Uebernahme beſtimmter

Pferde zu gewähren. In Fällen dieser Art könnte

in Frage kommen, zur beſſeren Sicherung der Staats-

kaffe das Eigentum an den Pferden der Forstverwal

tung bis zur Abzahlung des gewährten Vorschusses

vorzubehalten . Soweit es sich um Aufwendungen von

Staatsmitteln für diese Zwecke handelt, sei es nun,

daß Vorschüsse zu gewähren sind oder sei es, daß die

Forstverwaltung selbst Pferde anzukaufen beabsichtigt

(z . B. für den Betrieb einer Waldbahn), erwarte ich

die Anträge der Kgl . Regierung auf Bewilligung der

erforderlichen Geldbeträge.

In allen Fällen ist dafür zu sorgen, daß die Pferde,

die im Interesse der Holzabfuhr angekauft werden

sollen, sobald wie möglich und auch schon vor der

Ueberweisung der Mittel durch mich bei der zustän

gigen Landwirtschaftskammer angemeldet werden.

Da ein großer Teil der den Landwirtschaftskam-

mern überwiesenen Pferde nach ihrer Beschaffenheit

für die Holzabfuhr nicht in Frage kommt, da ferner

in nächster Zeit diejenigen Pferdebesitzer, die bei den

jezt vorgenommenen Zwangsaushebungen Pferde ab

gegeben haben, in erster Linie zu berücksichtigen find,

so wird mit einer sehr erheblichen Zuweisung von

Pferden für die Holzabfuhr kaum gerechnet werden

können. Umsomehr ist es von Wichtigkeit, von jeder

sich bietenden Gelegenheit zur Verstärkung des ge

ringen, für die Holzabfuhr verfügbaren Pferdebestandes

gewissenhaften Gebrauch zu machen .

Zu 2. Lastkraftwagen , die für die Zwecke der

nach Wiederherstellung von der Feldkraftwagen-Aktien-

Heeresverwaltung nicht mehr brauchbar sind , werden

gesellschaft in Berlin, in den Handel gebracht. Aus:

gebildete Kraftwagenführer können unter Umständen

von dem im Kriegsministerium beschäftigten Haupt-

mann d. L. , Forstmeister Dr. Storp, nachgewieſen

werden.

mit Pferden oder mit Lokomotiven werden vielfach

Neue und gebrauchte Waldbahnen zum Betriebe

angeboten. Der Verband deutscher Tiefbauunterneh

mer in Berlin-Wilmersdorf wird vorhandene Bestände

dieser Art nachweisen können. Auch werden öffentliche

Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten Er-

folg versprechen.

Kriegsgefangenen Kommandos aus den Lagern

Zu 3. Die Lieferung von Lebensmitteln für

ist durch den Runderlaß des Kriegsministers vom 8.

X. 161) neu geregelt worden und wird voraussichtlich

nunmehr nach Bedarf ohne die früheren Erschwerniſſe

erfolgen . Die vorzugsweise Ueberlafſſung von Kriegs-

1) Dieser Runderlaß ist nachstehend mitgeteilt.
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gefangenen, die berufsmäßige Waldarbeiter sind , ist

von großer Wichtigkeit und wird unter Berufung auf

den kriegsministeriellen Erlaß von den Lagerkomman-

danten immer wieder zu erbitten sein.

3u 4. Anträge auf Gestellung von garnison

dienstfähigen Holzhauern , insbesondere auch von

tüchtigen Vorarbeitern sind von der Kgl. Regierung

direkt an die Abteilung C1b des Kriegsministeriums

zu richten. Ich empfehle wiederholt, von dieser Mög

lichkeit, den Bestand an gelernten Waldarbeitern zu

ergänzen, ausgiebigen Gebrauch zu machen.

Zu 5. Wegen der Verwendung von Straf:

gefangenen der Verwaltungen der Justiz und des

Innern bei der Waldarbeit nehme ich Bezug auf den

Erlaß des Herrn Justizministers an die Oberstaats

anwälte vom 3. Oktober 1916.

Dieser Erlaß lautet :

Der gefteigerte Bedarf der holzverbrauchenden Industrien

hat bei der Forstverwaltung zu Schwierigkeiten in der Beschaf

fung von Arbeitskräften geführt. Es fehlen vor allem geübte

Holzarbeiter, namentlich Vorarbeiter. Die Ersten Staatsan-

wälte sind daher anzuweisen, etwaigen Gesuchen der Forstver-

waltung von Strafaufschub oder Strafunterbrechung

für Forstarbeiter nach Möglichkeit zu entsprechen. Sollten

sich in den Justizgefängnissen derartige Personen befinden, beren

Beurlaubung nicht in Frage kommt, und lassen sich aus ihnen

Arbeitskolonnen, die den staatlichen Forstverwaltungen zur Ver-

fügung gestellt werden fönnten , nicht bilden, so ist durch Bes

nehmen mit den Regierungspräsidenten festzustellen, ob etwa

bei den Gefängnissen der inneren Verwaltung solche Arbeiter-

folonnen für die Staatswaltungen zusammengestellt werden,

und ob diesen Kolonnen hie in Betracht kommenden Gefange

nen aus den Justizgefängnissen zugeteilt werden können."

Ich vertraue, daß die Kgl. Regierungen der Frage

der Beschaffung von Holzhauern für die Schlagarbeiten

und von Pferden, Kraftwagen und Waldbahnen für

die Holzverbringung ihre volle Aufmerksamkeit fort

gesezt zuwenden werden. Die immer schwieriger ge=

wordene rechtzeitige Bereitstellung der für die Bedürf

nisse von Heer und Volk erforderlichen Holzmengen ist

von allerernstester Bedeutung .

Verpflegung der beim Holzeinschlag

beschäftigten Kriegsgefangenen.

Durch Erlaß des Kriegsministeriums vom 8. Ok-

tober 1916 wird zunächst anerkannt, daß zur Siche

rung des im Interesse der Heeresverwaltung und Volks-

wirtschaft unbedingt erforderlichen Holzeinschlags die

A. Deutsche Heldenhaine.

bei den Forstgefangenenkommandos hervorgetretenen

Verpflegungsschwierigkeiten behoben werden müſſen, und

sodann weiter folgendes ausgeführt.

Von dem Grundsaße, daß nur solche Kommandos

von den Lagern mit Lebensmitteln beliefert werden

können , welche die Kriegsgefangenenverpflegung in

Eigenbetrieb genommen haben, kann nach den sehr

mißlichen Erfahrungen, die mit der Unternehmer-

verpflegung gemacht sind, nicht abgegangen werden ,

zumal fich bei dieser kaum eine Kontrolle darüber

durchführen läßt, daß rationierte Nahrungsmittel nicht

doppelt empfangen werden .

Die Kommandos der Arbeitsstätten mit Eigen =

wirtschaft werden aber künftig nach Maßgabe der

vorhandenen Bestände die Nahrungsstoffe von den

Stammlagern erhalten. Anforderung seitens der Kom-

mandos hat mindestens 14 Tage vor dem Auf-

brauch der Vorräte zu erfolgen ; die anzufordernden

Mengen müffen der Größe und Art der vorhandenen

Vorratsräume entsprechen , doch können Nahrungsstoffe

auf eine längere Zeit wie für 4 Wochen nicht geliefert

werden.

Auch Pökelfleisch wird auf Antrag geliefert werden

und zwar ein eiserner, für ungefähr 14 Tage reichen=

der Bestand, welcher der Verrechnung auf die zustän=

dige Fleischmenge unterliegt und nur angegriffen werden

soll, wenn die kommunalen Fleichüberweisungen sich

verspäten oder ausbleiben , jedenfalls aber innerhalb

der Grenzen der Haltbarkeit. Kann ein Vorrat auf

längere Zeit nicht gehalten werden , muß das Pökel-

fleisch von Fall zu Fall vom Stammlager angefordert

werden. Die Stammlager werden sich aber nötigen-

falls mit den zuständigen Stellen ins Benehmen setzen,

damit die Gemeinden das von ihnen zu liefernde Frisch-

fleisch tunlichst rechtzeitig und vorschriftsmäßig her-

geben. Es ist zu hoffen, daß diese Regelung genügen

wird . Sollten gleichwohl noch vereinzelt Unregelmäßig-

feiten hervortreten, so wird ersucht, diese unmittelbar,

nötigenfalls telegraphisch, durch die Oberförstereien zur

Kenntnis der betr. Inspektion der Kriegsgefangenen=

Lager gelangen zu lassen. Auch wird es sich empfehlen,

durch die Kgl. Regierungen auf die Kommunalver=

bände erneut einwirken zu lassen, daß sie ihren Ver=

Pflichtungen zur Lieferung von Fleisch usw. für die

Arbeiterkommandos unter 100 Mann nachkommen.

Notizen.

Im Novemberheft 1916 haben wir den von der „Arbeits .

gemeinschaft für Deutschlands Heldenehrung" ver-

(Schluß folgt.)

breiteten Gedanken von Willy Lange : „Jedem Gefallenen

in seiner Heimat eine Eiche zu pflanzen" eingehend besprochen.

Zu dieser Frage, der Anlage von Helden hainen, haben nun
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neuerbings Männer Stellung genommen, zu denen das deutſche |

Boll mit besonderem Bertrauen und Dankbarkeit aufblict.

Alle belunben ihr volles Einverständnis, indem sie sich in fol-

genber Weise außern :

Großes Hauptquatter, 3. Februar 1917.

Unsere bravßten Soldaten lehren nicht in die Heimat zu-

rüd; fie haben ihren Trenschwur mit dem Tode besiegelt und

ruhen in Feindesland .

Daheim ihnen ein Denkmal in Heldenhainen zu

fegen, ist ein verdienstlides Wert der Dankbarkeit und

treuen Gebentens.

Mögen diese beutschen Eichen ein Wahrzeichen werden für

bas jebige und die kommenden Geschlechter, stets der Männer

sich zu erinnern, deren Herzblut Deutschlands Durchhalten und

Sieg gegen eine Welt in Waffen verbürgte. Der deutsche Baum

Inorrig fester Wurzel entwachsend, sei ein Sinnbild der Kraft

des Einzelnen, ihre Vereinigung ein Abbild der Sammlung zu

gleichem Ziel.

Nach Menschenaltern noch fünde das Rauschen der Helden.

haine die Erinnerung an die Zelt, in der das Vaterland all

ſeine Söhne rief und von jedem forderte, sein Bestes willig

zum Wohle des Ganzen zu geben. Kinder und Kindeslinder

sollen in den Hainen die Kraft finden, nachzufühlen, nachzu-

eifern und bereit zu fein, wenn wieder das Vaterland ruft zu

neuem Waffengange. Das ist der schönste Dank an diejenigen,

bie burch ihr Sterben für Kaiser und Reich den Boden schafften

au freier, stolzer Weiterentwicklung unseres geliebten, deutschen

Baterlandes !

Das walte Gott!

Kriegsministerium.

von Hindenburg.

Berlin W. 66, 6. Januar 1917.

Der Arbeitsgemeinschaft für Deutschlands Heldenhaine

sage ich für Uebersendung der Schrift „ Deutsche Heldenhaine"

mit Nachträgen meinen herzlichen Dank. Man sollte solche

Fragen nicht nach dem Geldwerte behandeln. Etwas höheres

liegt au runde und muß gepflegt werden.

In verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes ragen

einzelne Bäume einsam aus der Umgebung hervor. Ihr Ur-

sprung und Alter ist sagenhaft umwoben. Mögen sie die Ver

sammlungspläge unserer Vorfahren beschattet haben oder zur

Erinnerung an besondere Ereignisse gepflanzt sein oder auch

das einsame Grab eines Helden bezeichnen, immer werden sie

einen Schauer der Ehrfurcht erregen als Zeugen eines besonderen

Geschehens aus alter Zeit, an denen viele Jahre des Lebens

unserts Volkes vorüber gezogen find.

Wenn wir heute unseren gefallenen Helden zum Gedächtnis

Haine pflanzen, so sollen sie ein lebendiges Zeugnis

geben von der Volkstreue unserer Toten. Mag auch sie einst

die Sage umspinnen und die längst vergangene schwere Zeit

verklären, so sollen sie doch den Nachfahreenden das große Er-

eignis dauernd im Bewußtsein erhalten. Vielleicht lauscht ein

Dichter oder das dichtende Volk dem Rauschen ihrer Wipfel

und dem Gesang der gefiederten Sänger, die in ihnen wieder

eine Heimstätte gefunden haben. Dann mögen neue Lieder

erflingen, die das Gedächtnis und die Laten unserer Gefallenen

lebendig erhalten, so lange unser deutsches Voll besteht.

So denke ich mir den Sinn der Heldenhaine und ich be-

grüße sie als Wiederaufnahme eines geheiligten uralten Braucks

unseres Volkes. v. Stein.

Kriegsministerium.

Kriegsamt.

Berlin W. 9, 27. Dezember 1916.

Ich begrüße die Bestrebungen der Arbeitsgemeinschaft.

durch Errichtung von Heldenhainen die Dankbarkeit für die

auf dem Felde der Ehre Gefalenen wach zu erhalten, aufs

wärmste. Solche Erinnerungsstätten werden das Volk ermahnen,

an der unter dem Erange der Not neuerstandenen Einigkeit

aller Volksschichten untereinander feſtzuhalten , wenn

anders nicht das Leben von hundertauſenden von Deutſchlands

Söhnen umsonst geopfert sein soll.

Groener,

Generalleutnant, Chef des Kriegsamts.

D. Aufruf!

An die deutschen Jäger !

Die Stärkung unserer Armee macht es zur unabweisbaren

Notwendigkeit, alle in der Heimat und im beſeßten Gebiet ir

gendwie erfezbaren Militärpersonen für den Waffendienſt frei

zumachen. Eine große Anzahl von Militärperſonen wird zur

Zeit durch den Bahn-, Brücken- und Grenzſchuß, die Gefange

nenbewachung, sowie den sonstigen Wach- und Sicherheitsdienſt

in Anspruch genommen. Sie muß jezt durch solche Personen

erfeet werden, die im Gebrauch der Schußwaffe geübt, mög-

lichst in der Lage sind, sich selbst mit einer Waffe auszurüßten,

und für die die Verwendung im stehenden Heere nicht mehr

in Frage kommen.

Das Vaterland verlangt dringend, von jedem einzelnen.

soweit er nicht im Heere steht oder in Hilfsdienstbetrieben be

schäftigt ist, sich jetzt zur Verfügung zu stellen.

Der deutsche Jäger, im Waffengebrauch geübt und burd

das Weibwerk abgehärtet, iſt beſonders befähigt hier einzutreta

Im Hinblick auf das dringende Gebot der Stunde und da das

Vaterland mit jedes deutschen Mannes Hilfe rechnet, richte ich ||

auf Veranlassung des Kriegsamtes an alle hierfür in Betracht

kommenden deutschen Jäger die eindringliche Aufforderung, ſich

den zuständigen Stellen unverweilt zur Verfügung zu ftellen,

Niemand darf die Uebernahme einer auch nur untergeord-

neten Tätigkeit scheuen, im Dienſte des Vaterlandes ist jeder !

deutsche Mann an dem ihm zugewiesenen Plaze am rechten

Ort.

Die eigene Waffe darf geführt werden. Auch diejenigen,

welche in ihrem Berufe nicht voll beschäftigt find, können

Dienste leisten.

Die für den Bereich der Landesvereine in Frage kommenden

Kriegsamtstellen veröffentlichen Aufrufe mit näherer Angabe ,

für welche Arbeitsleistungen Menschen gesucht werden und wo

die Meldungen zu erfolgen haben. Bei den örtlichen Arbeits-

nachweisen sind Hilfsdienstmeldestellen, die jede Art von Mel-

dungen annehmen und Auskünfte erteilen. Die Geschäftsstellen

der Landesvereine nehmen gleichfalls Meldungen aus Mitglieder.

treisen zur Weitergabe zuständigen Orts entgegen. Den Mels

dungen wäre eine Erklärung beizufügen, ob sich der Betreffende

für das beseßte Gebiet oder zum Dienſte in der Heimat meldet

und in legterem Falle, zu welchen Tages- und Nachtzeiten er

sich zur Verfügung stellt.

Wem von uns Zeit und Lätigkeit es erlauben, dem Va«

terlande zu nügen, der hat die dringende Pflicht, ſeine Person

jezt zur Verfügung zu stellen.

Der deutsche Jäger hat seit Kriegsbeginn sich stets und

opferfreudig in den Dienst des Vaterlandes geftellt, ich habe

daher die feste Zuversicht, daß mein Aufruf überall in unseren

Reihen vom besten Erfolg gekrönt ſein wird.

Rauden, den 1. März 1917.

Mit Weidmannsheil !

Der Präfident

Victor Herzog von Ratibor.

Für die Redaktion verantwortlich : für Ausäße, Briefe, Bersammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmenauer,

für literariſche Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. — Für die Inserate verantwortlich : J. D. S auerländers Verlag :

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. – S. Otto s Hofbuchdruckerei in Darmſtadt.
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Wer weiss

es heute noch nicht , dass Weber-Fallen in Fangsicherheit und
Haltbarkeit unerreicht sind ? Illustrierte Preis-

liste über sämtliche Raubtierfallen, Schiesssport- und Fischereiartikel gratis!

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Gärtner gesucht
Baumpech
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u . Gehaltsansprüche bei freier
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Fabrikant Fliesen,

Grünstadt (Rheinpfalz).

Aelt. erf. Jäger

s. Stellg. als Jagdverwalter,

übernimmt ev. noch Neben-

Beschäftigung.

Ref. zu Diensten.

Näheres durch die

,,Kirner Zeitung", Kirn a. Nahe.

kauft jede Menge

O. Skibbe, Berlin,

Königgrätzerstr. 32 .
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die ,,Allg. Forst- u. Jagd-
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wollen.

Dr. K. Wimmenauer,

Geh. Forstrat und Professor der Forstwissenschaft

an der Universität Giessen
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8°. (49 S.) geheftet. Preis Mk. I.-.
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Frankfurt a. M.

Das

europä
iſche
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d

,
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Von

Dr. Richard Grieb.

8°. 142 Seiten. Preis Mk. 3.-,

Eine lehr beachtenswerte Schrift, die in foritlicher wie volks

wirtschaftlicher Binlicht gleiches Interelle verdient.

In gegenwärtiger Zeit, die die Nußbarmachungjedes

brach liegenden Flecken Landes aufs dringendite

erheiicht, von ganz befonderem Wert!

Frankfurt a. M.

J. D. Sauerländer's Verlag,
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das Werk durch die prägnante und klare Daritellung des Stoffes und durch feine mehr pban hat.

auf Hervorhebung der praktischen Gefichtspunkte abzielende Richtung in Fachkreilen gefund

falle
Diele neue Auflage, deren Durchficht auf ausdrücklichen Wunich des verftorbenen Verstel !

Dr. Bausrath in Karlsruhe bereitwilligit übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen
at

folche durch die neueren Ericheinungen auf den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.

Ratibor.

die
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Allgemeine

Forft- und Jagd -Zeitung.

Dai-Juni 1917.

Einige forftlich-volkswirtſchaftliche Aufgaben | Blattorgane. Weitere Untersuchungen über dieſe Węch-

nach dem Wellkriege.

Von Oberförster A. Müller, . 8. im Felde.

(Schluß.)

11. Beförderung der allgemeinen Bodenkultur durch

forstliche Maßnahmen.

Wenn der heimische Boden zu Nuk und Frommen

unſerer Unabhängigkeit nachhaltig sein Bestes hergeben

soll, wenn wir alle seine Kräfte und Stoffe restlos

und pfleglich ausnußen wollen, dann müssen alle

Zweige der Bodenkultur sich verständnisvoll und rück-

fichtsvoll ergänzen und unterstützen. Im Sinne dieser

Forderung entsteht die Frage, welche Rolle unser Wald

als Schuhwald und als Nuzwald gegenüber der Land-

wirtschaft zu spielen berufen ist, sodann aber auch die

Frage, ob unsere bisherigen Anschauungen vom unbe-

dingten (absoluten) Waldboden noch die alte Geltung

beanspruchen dürfen.

a) Schutzwald.

Wald aller Arten und aller Flächengrößen kann

unter bestimmten Voraussetzungen dem Kulturgelände

nüglichen, ja unentbehrlichen Schuh gewähren. Es

gilt, diese Verhältnisse überall sorgfam an Ort und

Stelle zu studieren und sich für Pflege und Erhaltung

der als Schuzwald erkannten Waldbestände einzusehen,

nach Bedarf auch Neuanlagen zu schaffen . Soweit

hierbei forstpolitische Maßnahmen in Frage kommen,

dürfte besonderes Gewicht auf anschauliche Belehrung

und Ueberzeugung der mittleren und kleinen Grund-

besizer zu legen sein.

«) Schutz gegen kalte Winde kann ein Grundstück

wesentlich im Ertrage heben. Sehr anschauliche Bei

spiele hierfür gewährt unter anderem ein Vergleich

zwischen Obstgärten, die von passend gelegenen Wald-

ftücken umgeben sind, und zwischen freiliegenden Gär-

ten. Maßgebend ist hier vor allem der Einfluß der

ten Winde auf die Blüten und Früchte ¹ ) , bei anderen

Sturen auch der Einfluß auf das Wachstum der

Aehnliche Beobachtungen wurden in der kleinaſiati-

Türkei gemacht. Dort ist die Hebung der so wichtigen

inenzucht auf gewissen Standorten vollkommen ab-

gig vom Vorhandensein des Schutzwaldes.
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selbeziehungen wären mit Dank zu begrüßen. Sie

würden weitere Kreise darüber belehren, daß der Wind-

schut keineswegs nur in ausgesprochenen Freilagen

(Meerestüsten, Hochebenen usw. ) hohe wirtschaftliche

Bedeutung beansprucht. In Heidegegenden gewähren

vorgelagerte Waldstücke den Feldern und Gärten auch

Schuß gegen kalte Nebel.

P) Erhöhte Beachtung dürfte auch der Schutz ver-

dienen, den der Wald gegen Verluste an kulturfähigem

Boden und gegen Beschädigungen von Kulturgewächsen

gewährt, wie sie durch Abspülung von Aderkrume,

Ueberwehung mit Flugsand, durch Steinschlag, Erd-

rutsche u. dgl. entstehen. Neben den großen Ver=

heerungen dieser Art im Dünen- und Flugsandgebiete

und im Hochgebirge finden wir allerorten kleine Schä :

den und Verluste, die sich allmählich zu hohen volks-

wirtschaftlichen Werten fummieren. Eins der wich-

tigsten Vorbeugungsmittel gegen solche Verluste bietet

der Holzwuchs aller Arten und Betriebsformen. Um

dieses Mittel zur vollen Geltung zu bringen, müssen

die den Holzwuchs erhaltenden und begründenden Maß-

regeln den örtlichen Verhältnissen besonders sorgfältig

angepaßt werden. Neben eigentlichen Waldstücken

kommen je nach Lage, Boden usw. auch Baumreihen,

Baum- und Strauchgruppen sowie Hecken in Frage.

Aehnliche Erwägungen gelten auch häufig für den

Schutz von Feldern, Gärten usw. gegen Straßenstaub

und Hüttenrauch.

Auf die bedeutsamen Wechselbeziehungen zwischen

Holzwuchs und Wasserhaushalt kann hier nur hinge-

wiesen werden.

7) Bei Würdigung der erwähnten Schußgehölze

bedarf ein Punkt besonderer Erwähnung . Man be-

fürchtet oft nachteilige Einflüsse der Holzgewächse auf

das angrenzende Kulturgelände. Allerdings kann die

Beschattung und Durchwurzelung Schaden verursachen .

Abgesehen davon, daß dieser Schaden oft nachweisbar

durch nügliche Einflüsse aufgewogen wird, läßt er sich

auch bei entsprechender Anpassung an das Gelände, an

die Himmelsrichtung und an die Kulturart oft ganz

ausschalten. Wo hochstämmige Holzbestände im cin=

16
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zelnen Falle nicht angebracht erscheinen , wird man oft

mit Vorteil auf einen dem Standorte angemessenen

Ausschlagholzbetrieb zurückkommen und unter Um=

ständen selbst nützlichen Strauchwuchs nicht verschmähen.

Auch die Beschaffenheit des an das Kulturgelände

grenzenden Gehölzrandes ist wichtig . Ein naturge:

mäßer Waldſaum baut sich, im Querschnitte betrachtet,

nach dem Bestandsinnern zu dachförmig auf. Er ent-

hält am äußeren Rande meist viele Lichtholzarten,

viele laubabwerfende Gehölze sowie zahlreiche zwischen

wüchsige und unterwüchsige Bäume und Sträucher.

So finden wir z. B. die Bäume zweiter und dritter

Größe vorzugsweise in derartigen Waldſäumen.

Aus diesen Gründen wird der naturgemäß auf

wachsende oder vom Menschen entsprechend erzogene

Bestandssaum neben sonstigen Vorzügen auch den auf-

weisen, daß er das angrenzende Gelände weit weniger

beſchattet, als etwa ein gleichförmig hochstämmiger Be-

standsrand, der aus einer einzigen wintergrünen Schat

tenholzart gebildet wird .

Holzarten mit Wurzelbrut oder mit besonders weit

streichender Bewurzelung werden womöglich in ange-

messenem Abstande von wertvollem Kulturboden zu

halten sein.

Das Gesagte bezieht sich natürlich auch auf den

noch zu betrachtenden Fall, daß der Wald auch dem

unmittelbaren landwirtschaftlichen Nußen dienstbar ge:

macht wird.

Die allgemeine Bodenkultur wird weiter gefördert

b) durch Nutwald , indem bestimmte Waldstücke

der Landwirtschaft unmittelbar dienstbar gemacht wer-

den.
Die Möglichkeiten einer solchen unmittelbaren

Dienstbarkeit beanspruchen heutzutage m . E. erneut

eine unbefangene Würdigung. Hat man doch diese

Wechselbeziehungen lange Zeit in Erinnerung an frühere

Mißbräuche oft mit Voreingenommenheit betrachtet.

An uns ist es künftig, auf diesem Gebiete Mittel und

Wege zu erkunden, um die Waldpflege soweit möglich

mit anderweiten Intereffen in Einklang zu bringen.

a) Waldweide und verwandte Nuzungen.

Für manches kleinbäuerliche Waldstück, ja selbst

für manchen Bestand in größeren Waldungen hält der

Nußen der Waldweide dem Schaden die Wage oder

er überwiegt ihn sogar. Hier wie bei allen forstlich

volkswirtschaftlichen Problemen ist selbstverständlich eine

sachverständige und vorurteilslose Prüfung der örtlichen

Verhältnisse die Grundbedingung. Ebenso wichtig istEbenso wichtig ist

bei allen diesen Fragen eine möglichst enge Fühlungs-

nahme der leitenden und beratenden Forstbeamten mit

erfahrenen Landwirten .

Unter allen Formen der Waldweide dürfte gegen=

wärtig der Eintrieb von Schweinen besonders erhöhte

Beachtung verdienen. Er ist auch neuerdings in seiner |

| rein forstwirtschaftlichen Bedeutung wieder mehr ge-

würdigt worden, so z . B. im Bunzlauer Stadtforst

und in einigen Waldungen der Mark. Ausführliche

Darlegungen über Schweineeintrieb (und zwar vom

Standpunkte modernster Praxis aus) finden sich nament:

lich in der Literatur der niederländischen Oedlands-

verbesserungen (Flugblätter der Staatsforstverwaltung,

Zeitschrift der Heidegesellschaft) . Mustergiltige Ein-

richtungen auf diesem Gebiete habe ich vor Jahren in

den ausgedehnten Heideaufforstungen von Schorl (Hol

ländisch Brabant) studiert. Wenn dort und anderswo

zunächst die forstlichen Tugenden des Schweines (Boden:

durchlüftung , Vertilgung tierischer Schädlinge) zum

Besten des Waldes verwendet wurden, so dürfte in

Deutschland künftig der allgemeine volkswirtschaftliche

Nugen (Ausnußung von Futterstoffen , Darbietung

naturgemäßer Lebensbedingungen) als ebenbürtig neben

den rein forstlichen Nußen treten. Der Schweineein-

trieb in den Wald erscheint auch als eine zeitlich und

örtlich beschränkte Maßregel berufen, der Gesundhaltung

der Herden zu dienen und damit auch unmittelbar

unsere Erzeugung an Fleisch und Fett zu fördern.

Als landwirtschaftlicher Nutzwald können ferner

solche Waldstücke gelten, die dem Betriebe von Hühner-

und Entenfarmen dienen. Ebenso die Gehölze in und

an Dauerweiden, denn die für unsere Viehzucht als

höchst wichtig erkannte Dauerweide kann einzelner

kleiner Waldstücke schwer entraten, um dem Vieh

außer Schatten auch Gelegenheit zum Scheuern zu

gewähren .

Endlich können auch unsere Waldungen und Feld-

hölzer stellenweise noch weit mehr als bisher der wich

tigen Bienenzucht nußbar gemacht werden. Ich denke

dabei zunächst an allgemeine Anwendung der Bienen-

zucht mit tragbaren Stöcken (ähnlich der Heideimkerei),

wie ich sie vereinzelt z . B. in den einſamen märkischenგ .

Kiefernwaldungen (Gegend von Belzig und Treuen-

briezen) gefunden habe.

Förderlich würde es ferner sein, dort, wo es Stand:

ort und Bestandsform erlaubt (also namentlich wieder

im Waldſaume) die Linden zu begünstigen . Deren

Pflege liegt uns ja ohnedies wegen der Delgewinnung

und wegen des Holzes am Herzen. Für die Bienen-

weide ist die kleinblätterige Linde besonders wertvoll.

Sie beginnt in Deutschland leider selten zu werden.

Daher erwirbt sich der Forstwirt ein Verdienst, wenn

er sie gelegentlich auch im Saat- und Pflanzbeete be-

rücksichtigt und sie wohl auch zur Einzelauspflanzung

an Wegen und auf freien Plähen verwendet. Zwei

weitere forstliche Bienenpflanzen sind die Afpe und

unter den Strauchweiden namentlich die Sahlweide .

Beide sind höchst wichtig für die erste Frühlingstracht.

Kleine Bestände beider Holzarten sind auf Dedland
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und auf gewiffen schwierigen Standorten oft sehr am

Plate, so z . B. die Aspe auf Sand in Frostlagen, die

Sahlweide auf Geröllstellen. Daß beide zur Blüte-

zeit auch ein eintöniges Landschaftsbild verſchönen, ſei |

nur nebenbei erwähnt.

8) Waldstreu und sonstige Nuzungen.

Unter bestimmten örtlichen Verhältnissen können

wohl alle Formen einer mäßigen Streunuzung zeit-

weise zur Unterstützung des Landwirtes herangezogen

werden . In einzelnen Fällen wird dies zugleich den

forstwirtschaftlichen Zwecken dienen. Es gilt daher,

auch diesen Verhältnissen durch unbefangene Prüfung

von Fall zu Fall Rechnung zu tragen. Aufgabe des

Forstwirtes wird es hierbei stets bleiben , aufklärend

und überzeugend zu wirken, um jeder mißbräuchlichen

Streuentnahme entgegenzuarbeiten .

Bei dem Streben, die landwirtschaftlichen Erträge

des Heimatbodens zu heben, werfen wir vielleicht fünf-

tig öfter als bisher prüfende Blicke auf die Möglich-

feit einer gelegentlichen Verbindung des Waldbaues

mit dem Feldbau. Auch diese Möglichkeit verdient

allenthalben ein sorgsames und unbefangenes Studium .

Insbesondere sollte man stets erwägen, ob landwirt

schaftlicher Vorbau als Kulturmaßregel bei der Be-

stockung kahler Flächen möglich und ratsam ist. Ein

dankbares Feld der Betätigung bietet hier namentlich

die Dedlandsaufforstung . Die Praxis hat erwiesen (es

darf hier wohl auf die besonders 'umfangreichen ein-

schlägigen Erfahrungen der Niederländer hingedeutet

werden), daß der Vorbau gewisser Feldgewächse auf

vielen höchst ungünstigen Oedflächen bahnbrechend

wirkt für den späteren nachhaltigen Waldwuchs. Aller=

dings ist hierbei oft ein sehr hoher Kapitalaufwand

für Bodenbearbeitung und Düngung unerläßlich. Aber

dieser Aufwand wird bald durch die sich rasch ver=

beffernden Ernten an Hafer, Hackfrüchten usw. gedeckt .

Daß der kleine Besizer bei solchen doppelt gemein

nützigen Dedlandverbesserungen meist der Unterstützung

mit Geldvorschüssen und mit fachmännischer Beratung

bedarf, braucht kaum erwähnt zu werden .

c) Es sei gestattet, in diesem Zuſammenhange noch

die Frage zu berühren , ob die Bewaldung , die wir

jezt haben bezw . die wir bei Neuaufforstungen an=

streben, im Einklange steht mit der erhöhten Not

wendigkeit, der Landwirtschaft alle geeigneten Flächen

zuzuweisen. Ebenso wie wir früher von unbeding

ten (absoluten) Waldböden oder besser Wald-

standorten sprachen, möchte der Forstwirt künftig auch

ſeine Standorte gelegentlich daraufhin ansprechen, ob

fie etwa unbedingte Eignung für Feld, Wieſe oder

Weide befizen. Erkennt man unzweifelhaft derartige

Standorte im Waldgelände, so wird man von Fall

zu Fall zu erwägen haben, ob eine Umwandlung

(etwa beim nächsten planmäßigen Abtrieb des Be=

standes) geboten oder erwünscht ist . Bisweilen wird

ſich im zuſammenhängenden Waldgelände aus solchen

Erwägungen eine zweckmäßige Isolierung gefährdeter

Bestandskomplexe (Feuer, Sturm) ergeben. Am hău-

figsten werden Erwägungen dieser Art Plak greifen

müssen bei größerenNeuaufforstungen, insbesondere auf

Oedflächen . Selbstverständlich verdient auch hier das

Bedürfnis nach Schuhwaldbeständen (und zwar in dem

bereits erörterten weitesten Sinne dieses Begriffes) ſtets

besonders sorgsame Berücksichtigung.

Die Vermehrung unserer deutschen Ernährungs-

fläche wird übrigens der stets wünschenswerten Ver=

mehrung unserer Holzbestände keineswegs hinderlich

sein. Es gilt nur, einesteils alle wirklich aufforſtungs-

bedürftigen Flächen zu bewalden, anderenteils die zahl=

reichen verwahrlosten Waldstücke des Privatbesizes einer

pfleglichen Wirtschaft entgegenzuführen , mit anderen

Worten, alle unbedingten Waldstandorte Deutſchlands

bezw. Mitteleuropas nachhaltig forstwirtſchaftlich aus-

zunuzen.

III . Ausnutzung des Waldes für die Volksgesundheit.

Der deutschen Volkswirtschaft erwächst infolge des

Krieges neben vielen anderen dringenden Aufgaben

auch die hochbedeutsame Aufgabe , ihre Verluste an

menschlicher Arbeitskraft und an Rüftigkeit möglichst

bald wieder zu ersetzen. Nicht nur die Dankespflicht,

sondern auch das vielseitige Bedürfnis unseres Wirt-

schaftslebens und unserer Wehrkraft drängt uns dazu,

Verwundeten, Kranken und seelisch Gebrochenen mit

allen Mitteln heilend beizustehen. Andererseits gilt

es heute mehr als je zuvor , dem Heranwachſenden Ge-

schlechte, Frische, Kraft und Heimatliebe zu geben.

Bei allen Bestrebungen dieser Art verdient der

heilende und belebende Einfluß des Waldes planmäßige

Berücksichtigung .

a) Der Wald als Gesundungsstätte.

Der Aufenthalt im Walde wirkt auf den Menschen

wohltätig durch die Ruhe, die staubfreie Luft, den zur

tiesen Atmung anregenden Harzgeruch usw. Weniger

bekannt ist, daß der durch den Waldbestand gewährte

Windschutz in der rauhen Jahreszeit und bei Sonnen-

schein oft ein örtliches Sonderklima schafft , dessen

Milde z . B. für Lungenleidende höchst beachtenswert

ist. Näheres hierüber habe ich in den Mitt. der d.

dendrol. Gef. 1914 („Forstliche u . dendrologiſche Auf-

gaben der modernen Großstädte“) erörtert.

Die Verwertung dieser Heilfaktoren darf sich m. E.

nicht auf die Waldungen von Kurorten und Heil-

anstalten beschränken . Jedes in der Nähe von Ort-

16 *



120

Forstwesens.

schaften gelegene Waldstück rermag solchen Leidenden | Entstehung und Entwicklung des Rumänischen

und Genesenden zu dienen , die aus irgend welchem

Grunde an ihren Wohnort gebunden sind . Bei dem

wohl überall vorauszusetzenden Entgegenkommen der

betreffenden Waldbefizer wird sich häufig die Gelegen=

heit bieten, den Wünschen der genesungsuchenden Wald-

besucher Rechnung zu tragen, ohne daß dabei wirt-

schaftliche Opfer gebracht werden müſſen .

b) Der Wald als Erholungsstätte.

Auch der volkswirtschaftliche Wert, den der Wald

für den erholungsuchenden Spaziergänger besißt, wird

leicht unterschätzt. Ueberdies ist sehr begreiflicher Weise

der Forstwirt infolge der Rücksichtslosigkeiten mancher

Waldbesucher bisweilen etwas voreingenommen gegen

das gesamte waldbesuchende Publikum. Zweifellos

sollen grobe Störungen der Waldesruhe und Beein

trächtigungen der Wirtschaft nicht geduldet wer en . )

Aber ein sehr großer Teil der Fremden und der An=

wohner betritt den Wald mit rücksichtsvoller Freude

und Andacht, sucht und findet in ihm seelische und

körperliche Erquickung und nicht selten auch neue Ar-

beitsfrische und neuen Lebensmut. Diesen Erholungs-

suchenden den Waldgenuß nach Möglichkeit zu erleich

tern, bedeutet daher eine Erhaltung und Schaffung

volkswirtſchaftlicher Werte. Nicht unerwähnt darf

hierbei bleiben, daß der Wald namentlich auch für

Herz und Sinne der heranwachsenden Jugend ein un-

erschöpflicher Quell des reinen Naturempfinden und

der Heimatliebe werden kann, ein Quell, deffen Seg-

nungen wir für unser Volkstum und unsere Volts:

wirtſchaft auszunuzen verpflichtet sind .

Ueberblicken wir zum Schluffe die Reihe der hier

skizzierten forstlich -volkswirtschaftlichen Aufgaben, so er=

kennen wir, daß die größeren Wirtschaftswaldungen

nicht allein allen diesen Aufgaben gerecht werden können .

Es bedarf hierzu der Mitwirkung unseres gesamten

Waldbestandes und aller bewaldungsfähigen und be

waldungsbedürftigen Standorte des deutschen (mittel-

europäischen) Bodens . Ueberaus wichtig ist es daher,

daß alle für das Wohl des Landes und des Volkes

besorgten Kreise an der Verbesserung, Erhaltung und

Vermehrung des privaten Waldbesizes arbeiten, daß

die weitesten Kreise mehr und mehr von dem Ver-

ständnis für pflegliche Waldwirtschaft durchdrungen

werden.

.

1) Auf Grund längerer praktischer Beschäftigung mit diesem

Gegenstande vertrete ich die Anstht, daß der rücksichtslose Teil

der Waldbesucher meist aus Unfenntnis stört und schädigt. Be-

lehrung und Aufklärung (namentlich auch gegenüber der Jugend)

ist darum ebenso wichtig wie eine ftraffe aber tafivolle Hand

habung polizeilicher Maßnahmen.

Vom Fürstlich Schönburgischen Forstmeiſter Adolph.

Nachdem Rumänien durch seine Deutschland seind

liche Teilnahme am Weltkriege augenblicklich in den

Vordergrund der Ereignisse getreten ist, und nach em

nun der größte Teil dieses schönen und fruchtbaren

Landes von unserer über alles Lob erhabenen tapferen

Truppen im Vereine mit den verbündeten Mächten

erobert ist und bereits Zivilverwaltung dort einge-

richtet wird, dürfte es von Interesse sein, etwas über

das seitherige rumänische Forstwesen zu hören, worüber

dem Verfasser vermöge einer nunmehr 37 jährigen

forstlichen Tätigkeit auf den Besitzungen Seiner Durch

laucht des Fürsten von Schönburg : Waldenburg in

Rumänien eingehende Studien und Erfahrungen zur

Verfügung stehen . Es sei zunächst mit dem geſchicht

lichen Teile begonnen.

Rumänien verfügte im Altertum über einen großen

Waldreichtum und insbesondere war es die Moldau,

welche mit ausgedehnten Wäldern bedeckt war, die ſich

in Waldungen des Gebirges, des Hügellandes und der

Ebene teilten.

Schilderungen über die Moldau vom Jahre 1716,

Insbesondere schreibt Demeter Cantimir in seinen

daß die Wälder von hervorragender Schönheit und

Güte gewesen sind, die durch zahlreiche Eichenbeſtände,

sowohl im reinen als gemischteu Bestande von vorzüg

licher Qualität, erhöht wurde. Das Eichenholz sei

von besonders guter Qualität für Schiffsbauten ge

wesen. Insbesondere war nach diesem Autor die

Gegend von Cotnari bei Jaſſy mit sehr schönen Eichen-

beständen bestockt, die ihre Entstehung dem berühmten

moldauischen Fürsten Stephan dem Großen verdankten ,

der das frühere dortige flache Feld mit der Eiche be

stockte, daß er die in seinen ſiegreichen Schlachten gegen

die Polen gemachten Kriegsgefangenen an Pflüge

spannen, das Feld beackern und mit Eicheln bejäen

ließ . Auch der damals zur Moldau gehörige Teil

von Bessarabien, der heute von Wald vollständig ent

blößt ist, soll reich an Eichenbeständen gewesen sein.

Auch in der Wallachei befanden sich herrliche Eichen:

wälter, von denen heute nichts mehr oder doch nur

Teleorman und Braila ist das Prozent des bewaldeten

geringe Spuren zu sehen sind und in den Kreiſen

Bodens auf 2,2-4,9 herabgesunken. Untersucht man

nun, welches die Gründe sind, die die Abnahme des

Waldes in Rumänien so sehr gefördert und auf den

heutigen geringen Stand gebracht haben, so findet man

zunächst, daß es die vielen Störungen waren, welche

die Staatsorganisation der beiden Fürstentümer Mol-

dau und Wallachei durch den Einbruch und die Ver

||
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wüstungen slawischer , türkischer und anderer Volks

stämme zu erleiden hatten, die ihr gutes Teil zur

steten Verminderung des Waldareales in Rumänien

beitrugen. Insbesondere waren es die Türken, welche

ungeheure Mengen von Bauholz teils für den Wie-

deraufbau niedergebrannter Stadtteile von Konstanti=

nopel und anderer Orte Rumeliens, teils für den Bau

ihrer Schiffe und Brücken aus Rumänien ausführten .

So wurde z . B. bei dem Friedensschluß zwischen

Rußland und der Pforte im Jahre 1802 bestimmt,

daß, wenn Holz für die Türkei nötig sei, dasselbe den

Wäldern der Moldau und Wallachei entnommen

werden solle, und daß das Holz von diesen Ländern

auf deren Kosten an Ort und Stelle des Verbrauches

zu transportieren sei.

Es tamen aber damals auch Kaufleute aus an-

deren Häfen des schwarzen Meeres und aus Aegypten

und kauften große Mengen Holz zu lächerlichen Prei-

sen, da nicht der Verkäufer, sondern der Käufer die

Holzpreise bestimmte. Vor allem waren es die der

Donau zunächst liegenden Wälder, welche dezimiert

wurden, da dieselben für die Verfrachtung auf Schiffen

am günstigsten lagen.

Als zweite Hauptursache für die Verminderung des

Waldareals in Rumänien ist der frühere enorme Holz-

verbrauch für die Pflasterung in den Straßen der

größeren rumänischen Städte, wie Jassy, Bukarest,

Craiova usw. anzusehen . Diese Straßenbefestigung

geschah in der Weise, daß ganze behauene Baum-

stämme dicht aneinander gefügt quer über die Straße

gelegt wurden, und diese Befestigungen mußten teils

aus Gesundheitsrückſichten , teils aus Rücksichten für

den Verkehr alle 5 bis 6 Jahre erneuert werden , wo:

durch ungeheure Mengen von Holz , namentlich Eichen

holz, aufgebraucht und große Waldflächen verwüstet

wurden.

Die dritte Ursache der Waldverminderung waren

die vielen Verwüstungen durch Krieg, namentlich zwi=

ſchen Rußland und der Türkei, die sich vielfach auf

rumāniſchem Boden abſpielten, Einbrüche der Tartaren

usw., wobei große Waldbestände niedergebrannt und

niedergehauen wurden.

So erzählt Professor Pichl in seiner „ Geschichte,

natürliche Beschaffenheit und Verfaffung der Wallackzei

und Moldau vom Jahre 1790 “ , daß auf der ganzen

sich ausdehnenden Ebene zwischen Bukarest und Craiova

alles durch Krieg verwüstet war, und daß die Felder

unbebaut blieben, gleichsam um aufs Neue als Schlacht-

felder zu dienen, und daß die Wälder, welche die

Höhen bedeckten, durch Krieg verwüstet wurden .

Wohl haben schon in der Zeit von 1790 bis 1820

verschiedene Fürsten und hervorragende Männer der

Moldau und Wallachei wie Al . C. Moruzi, M. C.

| Suzu, B. Vacarescu , C. A. Epsilanti eingeſehen, daß

eine derart fortgesetzte Waldbehandlung zum gänzlichen

Ruin des Waldes führen mußte und haben Verfügungen

dagegen erlaffen, deren Erfolg aber nur ein negativer

war, da an der Günſtlingswirtschaft alles scheiterte,

wie ja heute noch die strenge Aufrechterhaltung der

bestehenden Forstgeseze an den Rücksichten auf poli=

tische Parteigenossen und hervorragende, einflußreiche

Persönlichkeiten vielfach scheitert.

Bis zum Jahre 1842 unterstand das rumänische

Forstwesen keiner Regel. Jeder Waldbesizer konnte

seinen Wald ausbeuten, wie er wollte, und Vieh in

den Wald treiben , so viel er wollte, auch stockten viele

Waldbefizer wegen der geringen Holzpreise den Wald

als unrentabel aus und arbeiteten ihn zu Feld um.

In der Wallachei sieht man noch heute die traurigen

Ueberreste herrlicher Eichenwälder.

Im Jahre 1843 wurde nun in der Moldau durch

den Fürsten Mihai Sturza und 1847 in der Wallachei

durch den Fürsten Bibesco für die Waldungen des

Gebirges und Hügellandes die ersten gesetzlichen Er-

läsfe, das sog. „Regulament Organic" gegeben, wo-

durch der fortschreitenden Entwaldung ein Ziel gefeßt

werden sollte und die französische Parket- oder Reihen-

wirtschaft eingeführt, die bis zum Jahre 1881 , wo

das erste regelrechte Forstgesetz zu Stande kam, be-

standen hat.

Diese Parket- oder Reihenwirtschaft bestand darin,

daß der Waldbestand bis auf 80 Samenstämme pro

Falsche, d . i . 1,43 ha, also 56 Stämme pro Hektar,

die aus den mittleren Stärken gewählt sein sollten,

abgetrieben wurde.

Abgesehen nun davon, daß eine so geringe Stamm-

zahl für die Besamung der Fläche bei weitem nicht

genügte, so wurden auch, zu Gunsten der Käufer, die

dafür dem Personale Trinkgelder (bacşiş) verteilten,

nicht die guten Mittelstämme dazu gewählt, ſondern

nur schwache und geringe Exemplare belaffen, die in-

folge der plötzlichen Freistellung entweder alsbald dem

Windwurf oder dem Duft und Schneebruch anheim.

fielen oder sich, namentlich die Eichen, mit Waſſer=

reisern bedeckten und zopftrocken wurden .

Die Folge davon war, daß, zumal auf dem guten

kräftigen mit Kalk gemischten Lehmboden, einem Ver-

witterungsprodukt des Karpathenſandſteines , ſich die

Flächen bald mit üppigem Gras- und Unkrautwuchs,

Weichhölzern usw. bedeckten, was nicht nur jede Natur-

besamung verhinderte, sondern auch der künstlichen

Wiederbestockung ernstliche Schwierigkeiten entgegen=

ſeßte, und daß an Stelle der früheren schönen Eichen-

und Buchen- oder Buchen- und Nadelholzmiſchbeſtände

die wertlosen Weichhölzer, Weide, Pappeln und die

Birke traten oder minderwertige Stockausschlagbeſtände.
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In den meisten Fällen gesellte sich diesem Uebelstande | Bauern, um größere und beffere Viehweiden zu haben,

auch noch die Viehweide hinzu, sodaß auch das Wenige , den Wald im Sommer anzündeten, wodurch in den

was etwa an Stockausschlag von den wertvolleren mit Maſſen von Trockenholz und dicken Moosteppichen

Holzarten noch hätte wachſen können , dem Maule des versehenen Urwäldern oft wochen- ja monatelang an-

Viehes anheim fiel und dann nichts anderes übrig haltende Waldbrände entstanden , die menschliche Kräfte

blieb, als die verödete Fläche der Landwirtſchaft zuzu- | nicht zu löschen im Stande waren und die nur durch

weiſen und sie als Weide weiter auszunuzen oder in ausgiebige Regengüffe zum Abschluß gebracht werden

Ackerland umzuwandeln, denn an künstliche Aufforstung konnten . Auf diese Weise sind Tausende von Hektaren

dachte des Geldaufwands wegen niemand . Selbst die schönsten Gebirgswaldes vernichtet worden und von

heutigen Waldbesizer sind bis auf wenige Ausnahmen diesem Anblick wendet sich der Forstmann mit Schau-

nur darauf bedacht, dem Walde Einkünfte zu ent- dern ab.

nehmen, ihm aber nichts wiederzugeben, und sobald

ein Gutsbesitzer in Geldverlegenheiten kommt, muß der

Wald herhalten ; ob dann dabei noch etwas für die

Nachkommen übrig bleibt oder nicht, ist ihm ziemlich

gleichgültig .

Nur in seltenen Fällen gingen aus der Parket-

wirtschaft gute Samenbestände hervor, wenn nämlich

im Herbste vor der Fällung eine reichliche Samen-

produktion der Bestände stattfand , welche die Fläche

mit Samen überschüttete. Den Schuß, welchen die

darauf erſchienenen jungen Pflänzchen, namentlich der

Buche und Tanne, in den ersten Jugendjahren durch

einen Mutterbestand nötig haben, übernahm dann der

sofort erscheinende Unkrautwuchs , insbesondere das

Weidenröschen (epilobium), durch welchen sich, wenn

kein Vieheintrieb ſtattfand, der Buchen- und Tannen-

jungwuchs vermöge seines großen Schattenerträgniffes,

insbesondere auf gutem Boden, allmählich hindurch

arbeitete.

Verschiedene Bestände in meinem speziellen Wir-

kungskreise auf den in der Moldau bei der Stadt

Bacau gelegenen Befizungen Seiner Durchlaucht des

Fürsten von Schönburg-Waldenburg legen von dieser

Entstehungsart Zeugnis ab. Eine Hauptbedingung

bleibt dabei aber immer, daß mittelst rechtzeitiger

Lăuterungen und Durchforstungen die reichlich erschie=

nenen und verdämmend wirkenden Weichhölzer entfernt

werden, wie dies in den oben erwähnten Waldungen

geschehen ist.

Im großen Ganzen aber hatte diese Bewirtschaf=

tung für die Wälder Rumäniens ebenfalls einen nega=

tiven Erfolg und trug eher zur Verminderung als zur

Vermehrung derselben bei.

An regelrechte Durchforstungen und Läuterungen

in den Beständen wurde durchaus nicht gedacht, ſämt-

liches Durchforstungsmaterial ging dem Waldbefizer

verloren, und dies ist leider auch heute noch so , ins

besondere beim Staate selbst. Ein weiteres Unglück

für die Wälder, namentlich auch des Staates , bildete

die bis zum Jahre 1881 den Bauern gewährte Vieh-

weide im Walde, die namentlich im Gebirge insofern

zu einem noch viel größeren Uebel wurde, als die

Diesen Zuständen hat erst das Forstgesetz vom

Jahre 1881 allmählich ein Ziel gesezt, da mit dem

Verbot der Waldweide der Bauer auch kein Intereſſe

mehr hatte, den Wald anzuzünden.

Ein Versuch, Mittelwaldwirtſchaft zu betreiben,

namentlich in der Ebene, scheiterte vollständig , da

hierfür die Vorbedingungen, insbesondere genügendes

und für diesen Betrieb gut ausgebildetes Perſonal

vollständig fehlte.

Angesichts dieser vorbeschriebenen Tatsachen wird

es erklärlich, weshalb der Waldbeſtand ſo ſchnell ab-

genommen hat, ſodaß Rumänien heute zu den ſchwad

bewaldeten Ländern, namentlich in der Ebene, gehört.

Mit dem Momente, wo König Karl von Rumänien

im Jahre 1866 als Fürst die Leitung der Geschide

des Landes übernahm, iſt ernſtlich an der Verbefferung

des rumänischen Forstwesens gearbeitet worden und

sollen hier nur kurz die Hauptsachen hervorgehoben

werden, welche vom Jahre 1866 ab bis zum Tode

König Karls zur Hebung des rumänischen Forstwesent

geschehen sind.

1. Einführung eines Spezialforstdienstes für den

Wald.

2. Zeitweise Berufung einzelner hervorragender öfter

reichischer und französischer Forstleute zur Organ

ſation des Staatsforſtdienſtes .

3. Einführung eines Forstgesetzes im Jahre 1881.

wonach die dem Forstgeset unterstellten Waldungen

des Gebirges und Hügellandes nur auf Grund

einer von drei Staatsforstbeamten aufgestellten

Betriebseinrichtung, bezw. eines Hauungsplanes

für kurze Zeiträume, ausgebeutet werden durften.

4. Aufhebung der Waldweide.

5. Einführung künstlicher Kulturen zur Aufforstung

verwüsteter und verödeter Flächen und zu dieser

Zwecke vermehrte Anlage von Forstgärten.

6. Einrichtung der Staats- und Privatwälder un

Unterstellung der letteren unter die staatliche

Aufsicht.

7. Verkauf der Nadelholzwälder für lange Perioden,

insbesondere derjenigen, welche schwer zugänglich

und ohne Weganlagen sind, damit die Käufer
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welche dort kostspielige Bringungsanlagen er-

richten müſſen, diese Kosten besser amortisieren

können.

8. Verwertung von Waldnebennutzungen.

9. Gründung eines Fonds von 2 % aus den Brutto-

einnahmen des Staatswaldes, zur Durchführung

von Verbesserungsarbeiten, Verwertung unpro-

duktiven Geländes, Befestigung von Rutschungen,

sowie eines Gemeindefonds in der Dobrutscha

zur Aufforstung von Oedungen.

10. Sendung junger studierender Forstleute an die

deutschen und französischen Forstlehranstalten.

11. Bindung eines großen Teiles der in der Donau

ebene befindlichen Flugsandflächen und Schaffung

von Waldflächen in der Dobrutſcha.

12. Errichtung einer Forstschule für die höheren Forst-

beamten mit einer Abteilung für die Vorbildung

des niederen Forstpersonals.

13. Bau von Dienstwohnungen für das Verwaltungs-

und Aufsichtspersonal.

14. Einführung einer Forstzeitung und Gründung

eines Forstvereins mit Abhaltung einer Forstver-

ſammlung in jedem Jahre.

15. Ausgabe einer jährlichen Forststatistik.

16. Forstgesetz vom Jahre 1910 , wodurch dasjenige

vom Jahre 1881 modifiziert wird und als Haupt-

neuerung den Privatwaldbesitzern Garantien in

Geld auferlegt werden für die sichere Wieder-

bewaltung der alljährlich in Ausbeutung genom

menen Waldflächen.

So schön nun alle diese Einrichtungen und Ver-

befferungen klingen, so ist doch der Erfolg nur ein

teilweiser gewesen, da, wie schon oben bemerkt, die Ge-

ſeze und Erläſſe nicht mit objektiver Strenge durch

geführt werden und der Erfolg durch die Rücksicht auf

parteipolitische Interessen immer wieder in Frage ge=

stellt wurde. Es wird mit einem Worte dem Gesetze

nicht: die Achtung verschafft, die ihm gebührt.

1. Staatswaldungen

2. Gemeinden und öffentliche An-

stalten

3. Krondomänen

4. Privatwälder ·

ha 1085 033 .

125 986#

70 188"

1492 841

im Ganzen ha 2774 048

Die im Staatswald vorhandenen Blößen wurden

damals auf 163 389 ha angegeben, sodaß nach Abzug

dieser Fläche sich die wirklich bewaldete Fläche des

Staatswaldes auf 921 644 ha und die Gesamtwald-

fläche Rumäniens auf 2610 659 ha ermäßigt. Die

Blößen in den übrigen Wäldern sind nicht bekannt

und können somit auch vorläufig nicht in Rechnung

gezogen werden.

Nach der vom Domånenministerium aufgestellten

legten Statistik vom Jahre 1907 ergeben sich folgende

Flächen :

Gesamtwaldfläche einschließlich Blößen ha 2755 755 .

Hiervon entfallen auf:

1. Staatswaldungen

2. Gemeinde und öffentliche

Anstalten

3. Krondomänen

4. Privatwälder

.

ha 1065 528,0 = 38,8 %

"

"

"

125 985,0 4,5 %=

71 401,02,5 %

1 492 841,054,2%

im Ganzen ha 2755 755

Die in den Staatswäldern befindlichen Blößen

werden auf 146 703 ha angegeben , sodaß sich die

wirklich bewaldete Staatswaldfläche auf 918 825 ha

ermäßigt und die Gesamtwaldfläche auf 2 609 052 ha.

Die Blößen in den übrigen Wäldern sind auch hier

nicht bekannt .

Der Gesamtflächeninhalt des Königreichs Rumänien

wird heute auf 13 135 300 ha angegeben, ſodaß sich

ein Bewaldungsprozent von 21 ergibt einſchließlich der

im Staatwalde befindlichen Blößen und ausschließlich

derselben von 19,8 %.

Vergleicht man die statistischen Daten von den

Jahren 1899 und 1907 so ergibt sich eine Abnahme

der Waldfläche in den Staatswäldern von 19505 ha

und eine Abnahme der Gesamtwaldfläche des König-

reiches von 18 293 ha. Dieser Unterschied kommt

teils daher, daß vom Jahre 1899 bis 1907 eine ge-

nauere Vermessung und Schäzung der Waldflächen

des Staates stattgefunden hat, teils daher, daß Wald-

teile in der Dobrutscha zur Abgabe behufs landwirt-

zuschaftlicher Benutzung an die dort angesiedelten Vete=

ranen des Krieges von 1877,78 ausgestockt wurden

und endlich auch daher, daß Teile von Weiden-

bestånden an den Ufern größerer Flüsse, insbesondere

der Donau weggeschwemmt wurden.

Ich komme nun zunächst auf den Waldbestand

Rumäniens zurück und sei es gestattet , hier einen

Vergleich zu ziehen zwischen der ersten statistischen Auf-

stellung vom Jahre 1899 und der letzten vom Jahre

1907. Dabei sei aber bemerkt , daß der Mangel

eines Kataſters die Genauigkeit der Flächenangaben

ſehr beeinträchtigt, denn es finden genauere Vermessungen

eines Waldes immer erst dann statt, wenn verkauft

werden soll, und dann wird eben auch nur der

verkaufende Teil vermeffen, die übrigen Flächen sind

nur schäzungsweise oder nach alten , nicht genauen

Vermessungen bekannt.

Im Jahre 1899 ergab die Gesamt = Waldfläche

Rumäniens die Summe von 2774 048 ha, welche sich

aus folgenden Befigkategorien zusammenset :

Zieht man aber nur die wirklich bewaldete Fläche

des Staatswaldes in Betracht, so ergibt sich eine
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-
Waldverminderung von 921 644-918 825 2819 ha,

und auf die Gesamtwaldfläche Rumäniens bezogen

von 2610 659-2 609 052 = 1607 ha . Vergleicht

man die Blößenflächen des Staatswaldes in dieſen

beiden Zeitabschnitten, so ergibt sich folgendes Reful

tat für den Staatswald :

im Jahre 1899 Blößen ha 163389

1907
" " " " 146 703

mithin weniger ha 16 686,

woraus folgt, daß sich der wirklich bewaldete Teil des

Staatswaldes um 0,3 % , dagegen die Blößen um

10,2 % vermindert haben, welche lettere Verminderung

wohl größtenteils den vorgenommenen Kulturen zu

zuschreiben ist, teils aber auch der genaueren Ver-

messung. Wie schon früher erwähnt , wurde durch

Forstgesetz vom Jahre 1881 die alte Parketwirtschaft

abgeschafft und durch eine mehr femel bezw. semel-

ſchlagbetriebartige Wirtschaft ersetzt , die darin bestand,

daß man eine größere Anzahl von sogenannten Re-

ſerveſtämmen auf der Fläche beließ und nur Stämme

von einem gewissen Brusthöhendurchmesser an auf

wärts, bei der Tanne 50 cm, bei der Buche 40 cm,

zur Fällung brachte.

Diese Art der Ausbeutung bot wohl dem Forst

personal beim Auszeichnen der Bestände große Er=

leichterungen, Ueberlegung war dabei nicht nötig, der

Durchmesser gab den Ausschlag und das Forstpersonal

konnte bei dieser Schablonenwirtschaft für etwaige

Fehler in der Auszeichnung nicht verantwortlich ge=

macht werden ; aber der Wald wurde dabei, nament-

lich im Gebirge, ebenso zu Grunde gerichtet wie zu=

vor, denn die mächtigen Urwaldtannen von 40 m und

und mehr Länge und 80 150 cm Durchmesser

schlugen bei der Fällung, namentlich an Berghängen ,

den größten Teil ihrer Umgebung zusammen und was

übrig blieb, fiel später in Folge der Freistellung dem

Luft- und Schneebruch anheim und der Rest der

Nadelhölzer, namentlich Fichte, wurde vom Borken

fäfer zerstört, da die Ueberreste von den Fällungen

unentrindet liegen blieben und durchaus keine Schutz

maßregeln gegen die Insektengefahr ergriffen wurden.

So hatte ich, um ein Beispiel zu erwähnen, einmal

Gelegenheit einem Waldbesitzer nachzuweisen, daß er bei

einem Waldteil, den er mit Zugrundelegung obiger

Hiebsart mit 40 000 Frs . zur Ausbeutung verkauft

hatte, noch einen Schaden an gebrochenem und nieder-

geschlagenem Holz von 37 000 Frs. erlitten hatte.

Der Staat sah nun bald ein, daß auch auf diese Weise

das Ziel nicht erreicht wurde, die Einnahmen blieben

verhältnismäßig geringe, da den Käufern, die stets die

Fällungen selbst vornehmen müssen, bezüglich des

stehenbleibenden Materials zu schwere Bedingungen

auferlegt werden mußten, wozu dann noch die Anlage

von Wegen und sonstigen Bringungsanstalten dem

Käufer zur Last fielen, und entschloß sich daher im

Jahre 1890 , insbesondere auf Anraten des vom da

maligen Domänenminister Carp zur Verbesserung des

rumänischen Forstweſens berufenen österreichischen Forst:

rates Pitschak, zum Kahlschlagbetrieb mit künstlicher

Wiederbestockung der Flächen.

Dabei wurde der Vorteil erreicht, daß die Ein

nahmen für den auf dem Stock verkauften Wald in

die Höhe schnellten, aber mit der Wiederaufforstung

der Kahlflächen war es schlecht bestellt und als nun

gar in dem Notjahre 1900 , wo Rumänien mit seinen

Finanzen nahe vor dem Staatsfalliment stand , der

Wald nach alter Methode wieder herhalten mußte

und die Abtriebsflächen in den einzelnen Oberförstereien

auf ein Minimum von 250 und auf ein Maximum

von 500 ha ausgedehnt wurden , da versagte die

künstliche Wiederbestockung vollständig ; denn abgeſehen

davon, daß man über ein im Kulturbetrieb absolut

unkundiges Unterpersonal bei Arbeitermaterial ver=

fügte , mußte , um nur annähernd das Pflanzen:

quantum für so große Flächen zu schaffen , zur

Pflanzung mit zweijährigen unverſchulten Pflänzlingen

gegriffen werden , die bald vom Unkraut erstickt wur

den. Dabei war die Ausführung der Kulturen die

denkbar schlechteste. Es wurden und werden auch

heute 500-600 Arbeiter täglich auf einer Fläche zum

Pflanzen- verwendet, die hohe Lagelöhne erhalten und

dabei keine Ahnung vom richtigen Einfeßen einer

Pflanze haben. Die Aufsicht über diese Arbeiten !

führt eine vollständig ungenügende Anzahl von Wald-

hütern , die selbst keinen Begriff von regelrechter

Pflanzung haben, sodaß der Erfolg geradezu ein

jammervoller ist. Dazu kommt , daß die Kulturen

einmal ausgeführt werden und an Nachbesserungen

oder Pflege durch Ausschneiden von Unkraut, Aus-

hieb von Verwuchs usw. nicht gedacht wird. Man

sagt sich diese Flächen sind nun kultiviert und ab: i

getan, und rühmt sich dann damit, daß man so und

soviel Tausend Hektare wieder in Bestand gebracht

hat, sieht man aber nach ein bis zwei Jahren diese

Kulturen näher an, so ist der Erfolg absolut nega-

tiv, denn die meisten Pflanzen sind in Folge des

schlechten Einpflanzens oder Vertrocknens der feinen

Faserwurzeln schon vor dem Einpflanzen eingegangen

und diejenigen , welche etwa hätten wachsen können,

sind von Gras, Unkraut und Vorwuchs überwachsen

und fristen ein kümmerliches Dasein.

Auf diese Weise ist es dann gekommen, daß trog

aller Anstrengungen die mit den Jahren ins Riesen

haste anwachsenden Kulturflächen nicht nur nicht voll

ständig bepflanzt und Tausende von Hektaren nicht
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kultiviert werden konnten, sondern daß auch die wirk

lich kultivierten Flächen einfach größtenteils als Blößen

anzusehen sind, auf denen mannshohes Unkraut und

Weichhölzer sich breit machen.

Ich sah vor vier Jahren noch eine große, sogar

mit vierjährigen verſchulten Fichten ausgeführte Kultur

im Staatswalde, wo es mir nicht möglich war, auf

einem größeren Teil der Fläche auch nur eine Pflanze

zu finden, welche Wachstum versprochen hätte . Eine

nähere Untersuchung der Ursache ergab , daß die

Pflanzen sämtlich zu tief gepflanzt und in Folge

deffen eingegangen waren.

Daraus geht hervor , daß das Waldareal des

Staates auch unter der Kahlschlagwirtschaft heute noch

zurückgeht, und ich möchte sagen, noch mehr als vorher.

Auch in der Dobrutſcha hatte man große Flächen

mit Akazien bepflanzt, man ſprach im Jahre 1896

von 11000 ha, aber da die Kulturen nicht gepflegt

wurden, so blieb nur wenig davon und diejenigen

wenigen Anpflanzungen, welche gewachsen sind , gehen

jezt nach 15-20 Jahren wieder ein . Im letzteren

Umſtande mögen nun wohl der Akazie ungünstige

Bodenverhältnisse mitsprechen. Aus diesen Umständen

iſt der Schluß zu ziehen, daß das Bewaldungsprozent

Rumäniens in Wirklichkeit nicht einmal 21 bezw. 19,8

beträgt, sondern weit geringer ist , etwa 16-17 %,

da viele als Wald bezeichnete Flächen heute tatsächlich

Blößen und Oedungen sind .

Angesichts dieser Tatsachen kam der Staat wieder

von der Kahlschlagwirtschaft zurück und wollte nun

wirklichen Femelschlagbetrieb einführen.

Die wirkliche gute Durchführung dieses Wirtschafts

systems dürfte aber bei der großen Bequemlichkeit und

geringen praktischen Ausbildung des rumänischen Forst-

personals schwer durchführbar sein, denn die Auszeich-

nungen hierzu , namentlich auf so großen Hiebsflächen,

wie sie der Staat führt, geben dem Personal viel

Arbeit und Anstrengung, wovon der rumänische Forst-

mann kein Freund iſt, auch fehlt bei den meisten Forst-

leuten das richtige Verständnis bezw. die nötige prak

tische Ausbildung dafür ; und den Betrieb so zu führen,

daß das zu verkaufende Material vom Staate selbst

angefertigt wird, iſt nicht möglich, da der Staat einer

seits hierzu nicht das nötige Vertrauen in seine Forst-

beamten hat, andererseits das Personal numerisch viel

zu gering und das Interpersonal dazu in keiner Weise

ausgebildet ist, wie weiter unten nachgewiesen werden

soll. Ich bin persönlich sehr für den Femelschlag-

betrieb, da sich bei den in Rumänien sehr oft wieder

holenden Samenjahren (Buche alle 3-4 Jahre, Eiche

und Tanne alle 2-3 Jahre) und bei den vorzüg

lichen klimatischen und Bodenverhältnissen die natür-

liche Verjüngung bei einiger Umsicht in der Hiebsfüh-

1917
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| rung äußerst leicht, jedenfalls viel leichter als in

Deutschland , vollzieht, wo die natürliche Verjüngungs-

dauer oft 15-20 Jahre ist , während sie hier 8-10

Jahre, in vielen Fällen noch weniger beträgt, nament-

lich bei der Eiche, die sich am leichtesten natürlich ver-

jüngt. Daß diese meine Ansicht richtig ist , davon

legen die Waldungen Seiner Durchlaucht des Fürsten

von Schönburg Waldenburg, das beste Zeugnis ab .

Dieselben sind heute nach 37 jähriger deutscher Be=

wirtschaftung auch von den Rumänen als muster:

gültig anerkannt.

Bei diesem Betriebe bleiben dem Waldbesitzer

große Kulturen erspart, dieselben beschränken ſich nur

auf Auspflanzung geringer Fehlstellen, die in jeder

natürlichen Verjüngung vorkommen, und auf das Ein-

bringen wertvoller Nugholzarten, insbesondere Eiche,

Tanne, Ahorn, Esche, Ulme in die Vorbereitungs-

hiebe, um neue wertvolle Mischbestände zu erziehen .

Im ersteren Falle find es insbesondere die Lärche und

Fichte, die als dreijährige verschulte Pflanzen die besten

Dienste leisten, im letzteren Falle ist es die Einpflanzung

1 jähriger Eichen-, 2 jähriger Tannen usw. Pflanzen

in die zur Verjüngung gestellten Buchenbestände, so =

balb der Vorbereitungshieb in denselben beendet iſt.

Ich komme nach dieser Abschweifung wieder auf das

Verwaltungspersonal des Staates zurück, um dabei

auch den Nachweis zu liefern , daß dasselbe für eine

intensive Forstwirtschaft numerisch viel zu gering ist .

Was die Privatwälder betrifft , so sind es nur

5 Waldbesitzer in Rumänien, welche großen Wert auf

ihre Wälder Igen und nicht bloß den Wald als eine

Einnahmequelle betrachten , sondern sich die Erhaltung,

Verbesserung und Vermehrung ihres Waldbefizes auch

große Summen kosten lassen. Dieselben haben deutſche

Forstbeamte, die ihre rumänischen Untergebenen tüchtig

praktisch geschult und ausgebildet haben und es

wird Tüchtiges nach deutschem System geleistet . Im

Uebrigen haben die Privatwaldbesizer im Lande keine

geregelte Wirtschaft von Bedeutung und ſelbſt in den

Privatwaldungen des Königs ist die Wirtschaft durch=

aus keine systematische. Ich will nun bezüglich des

Staatsforstpersonals , bezw. der Verwaltung , wieder

einige geschichtliche Daten vorausschicken.

Die erste oberste Behörde zur Verwaltung der

Staatsmälder wurde im Jahre 1860 unter dem Titel

Forstdirektion " geschaffen und dem Kultusministerium

unterstellt, später aber dem Finanzministerium über-

wiesen. Dieselbe leiſtete faſt nichts mit ihren halben

Maßnahmen und war nicht im Stande, die Miß-

bräuche der Bevölkerung abzuschaffen, biz im Jahre

1881 die neue Aera mit Erlaß des Forstgesetzes be=

gann. Es entstand ein Domänen- und Industrie-

ministerium, dem die Forstverwaltung unterſtand , und

17
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von welchem vor wenig Jahren die Industrie als be-

sonderes Ministerium getrennt wurde, sodaß das reine

Domänenministerium mit forst- und landwirtſchaftlicher

Abteilung verblieb.

Das Verwaltungs - System ist dasjenige der Zen-

tralisation. Alle Geschäfte, wie Verkäufe, Verpach

tungen usw. vollziehen sich beim Minifterium. Den

Verwaltungsbeamten ist hierin absolut keine freie Hand

gelassen aus Gründen des Mißtrauens , was oben

schon Erwähnung fand.

Dieses System bildet einen großen Mißstand für

das Publikum, denn der Interessent für irgend eine

Sache, die mitunter eine Kleinigkeit ist , die vom Ver-

waltungsbeamten leicht zu erledigen wäre, muß Reisen

nach Bukarest zum Ministerium machen , um seine

Interessen durchzusehen und muß hierzu oft große

Opfer von Zeit und Geld bringen. Nach dem Geseze

von 1910 ſteht nächſt dem Domänenminister der Ad-

ministrator der Forstkasse an der Spiße der Forst-

abteilung. Derselbe ist ein Jurist und hat von Forst:

wirtschaft keinen Begriff, aber der Posten wird ab=

fichtlich aus Gründen des Mißtrauens und der In

triguen nicht mit einem Fachmanne besetzt. Das ganze

Forstpersonal des Landes ſezt sich heute zuſammen aus :

1. 2 Generalinſpektoren (Landforſtmciſ
ter) I. Klasse

2. 4 "

4 Inspektoren (Oberforstmeister)
3.

4. 7 "

5. 14 Forstmeistern

6. 21 "

7. 32 "

8. 69 Oberförstern

9. 18

10. 20 Affiftenten

·

"

11. 50 Brigadiere (Förster) .

12. 60

13. 100

"

"

14. 150 Padurare (Waldhüter)

15. 400 " "

16. 1400
" "

17. 11 "

·

·

II.

I.

II.

I.

II.

. III.

·

•

•

•

I.

II.

I.

II.

III.

I.•·

•
II.

. III.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ausschließlich für die

Anpflanzung in der Dobrotscha.

18. 400 Grenzwächtern .

Der gesamte Staatswald ist eingeteilt in 11 fo-

genannte Forstregionen (Forstämter) , an deren Spize

je ein Forstmeister I. oder II . Klasse steht, zu dessen

Hilfe noch ein bis zwei Forstmeister II . oder III . Klasse

als Kontrollbeamte angestellt sind und in 121 Re-

viere, welche von Oberförstern, Aſſiſtenten oder Forst-

meistern III. Klasse verwaltet werden.

Als Schreibhilfe ist den Verwaltern der Forst:

ämter je ein Kopiſt und ein Kanzleidiener beigegeben .

| Ebenso haben die Oberförster je einen Schreiber zu

ihrer Hilfe.

Hiernach ergibt sich, wenn man die Gesamtgröße

des Staatswaldes einschließlich der Blößen, die doch

unter Forstverwaltung stehen, mit 1065 528 ha zu

Grunde legt, eine Durchschnittsflächengröße für die

Forstregionen von je 96 866,25 ha und für die Ober:

förstereien eine solche von 8806,02 ha. Die legteren

sind nun natürlich nicht alle gleich groß, sondern es

gibt solche, welche über, und solche, welche unter diejem

Durchschnitt stehen ; aber auch angenommen , es hätten

alle Oberförstereien die obige Durchschnittsgröße, jo

liegt doch klar auf der Hand, daß die Fläche für

einen intensiven Betrieb und bei dem Zustande, in

welchemsich der Staatswald befindet und bei der

Hilfe, welche in der Verwaltung den Oberförftern zur

Verfügung steht, viel zu groß ist, ein Uebelſtand , der

sich selbstverständlich noch erhöht , sobald von einer

Oberförsterei die Durchschnittsgröße , manchmal bis

20 000 ha wesentlich überschritten wird . Ebenſo find

auch die Forstamtsbezirke viel zu groß. Es stehen

wohl jedem Oberförster durchschnittlich 16 Waldhüter

Waldhüter bestehen aus ganz gewöhnlichen Bauern ,

und 1 Förster (Brigadier) zur Verfügung, aber die

die weder von Fällungen noch vom Kulturbetrieb eine

Ahnung haben und die bei der geringen Bezahlung,

welche sie erhalten, den Staat nur beſtehlen.

Die Förster (Brigadiere) werden seit einer Reihe

von Jahren aus der mit der höheren Forstschule in

Branesti verbundenen Försterschule ergänzt, was ja

schon einen wesentlichen Fortschritt bedeutet, da diese

Leute doch etwas leisten können . Für die Waldhüter

ist mit Inkraftsegung des neuen Forstgesetes im Jahre

1910 auch ein Kursus auf der Forstschule eingerichtet

worden ; bis sich aber das Unterpersonal mit Hilfe dieſer

Anstalten vollständig ergänzen wird, dürfte noch lange

Zeit vergehen , zumal der rumänische Bauer wenig

Liebe für den Wald zeigt, und wenn es heißt, mehrere

Jahre für den Beruf als Waldhüter zu lernen und

sich vorzubereiten, erst recht keine Lust zeigt .

Die Vorbereitung der Waldhüter für ihren Beruf

würde viel besser und praktischer beim Militärdienſt

und speziell bei den Jägerbataillonen geschehen, wie

dies auch in Deutschland der Fall ist. Dort besteht

der militärische Zwang , der die jungen Leute zum

Arbeiten und Lernen nötigt und die Zeit wäre für

dieselben vor Allem nicht verloren, da sie sich mit Ab-

leistung ihrer Militärpflicht auch gleichzeitig für den

Waldhüterdienst vorbereiten würden. Die Nachfrage

nach Waldhüterstellen würde dadurch vermehrt und der

Staat würde viel schneller zum Ziele kommen, indem

alljährlich eine viel größere Anzahl ausgebildet werden

könnte. Dann aber müßte der Staat die Leute, wenn
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fie in den Dienst gestellt werden, viel beffer bezahlen ,

wenn er will, daß dieselben ehrlich bleiben sollen .

Es erhält heute:

und außerdem das Recht Trockenholz aus dem Walde

für den Hausbrand zu entnehmen.

Das ist entschieden eine zu geringe Bezahlung, die

ein Förster I. Klaſſe monatlich bis 85 Frs. oder Lei | den einzelnen Mann einesteils dazu veranlaßt, ſeinen

II. 70" " " "1 "

III. 55
" " " VI "

" Waldhüter I. 40" " " "

II. 30V " " "

III. 20" " "

15" "

"

" "

Grenzwächter"

Es erhält:

"

Dienst möglichst notdürftig zu verrichten , und ihn

andernteils zur Unehrlichkeit geradezu nötigt.

Es sei nun noch gestattet, hier Einiges über die

Gehaltsverhältnisse der höheren Staatsforstbeamten zu

fagen, für welche besser gesorgt ist .

ein General-Inspektor I. Kl. monatlich 800 Lei und 100 Lei Tagegelder

"

"

Inspektor I. Klaſſe

II.

Forstmeister I.

"1

II. 700 100
" "1 " " " "

650 150" " " " "

500 150
" " " " "

450 150
" " " " " "

II. 400 150" " " " " " " "

III. 350 150" " " " " " "

250 100"

"

" " " " " "

II. 200 100" " " " " "

175 50
" "1 " "

Oberförster I.

Affiftent

Von allen Gehältern und Tagegeldern werden

10 % für die Pensionskasse und von dem Rest noch

3 % Gehaltssteuer, eine Art Einkommensteuer, in Ab-

zug gebracht. Außerdem beziehen diese Beamten noch

Deputatbrennholz und zwar :

50 rmdie Inspektoren

die Forstmeister 40

die Oberförster 30 "I

Die Inspektionsbeamten haben in ihren Bezirken

freie Eisenbahnfahrt, jedoch haben sie keine Dienst-

wohnungen und auch keine Entschädigungen dafür ;

dagegen haben fast alle Revierverwalter (Oberförster

I. und II. Klaſſe, ausnahmsweise auch die Assistenten)

Dienstwohnungen und in den wenigen Fällen, wo dies

nicht der Fall iſt, erhalten dieſelben Geldentſchädigungen,

sowie Miete für Kanzleien. Die Kopisten bei den

Forſtåmtern erhalten 100 Lei monatlich, die Kanzlei-

diener 40 Lei, die Schreiber bei den Oberförstereien

25 Lei.

|

|

fehlt, und so ist es denn sehr begreiflich, daß, da die

Leute gleich nach Ablegung ihres Staatsexamens in

den Verwaltungsdienst treten, sie schwere waldbauliche

Fehler begehen und von der Auszeichnung eines Ver-

jüngungshiebes oder Ausführung von Forstkulturen

keine praktischen Kenntnisse und Erfahrungen haben.

Das niedere Forstpersonal ist , wie schon oben ge=

sagt, ganz ungeschult und leistet in waldbaulicher Be-

ziehung gar nichts .

Es sei nun noch ein Ueberblick auf die Zusammen-

sezung der Forstabteilung beim Domånenministerium

gestattet.

Wie schon oben bemerkt, steht an der Spitze der-

selben der „ Administrator casei padurilor " Forst-

kaffenverwalter, dem zur Hilfe noch ein Forstmeiſter

I. Klaſſe und ev. als Stellvertreter beigegeben ist .

Neben dem Forstkassenverwalter steht der Verwaltungs-

rat, bestehend aus sieben Personen, teils Advokaten

teils Großgrundbesigern.

Ferner der technische Rat, bestehend aus 2 Land-

forstmeistern (General- Inspektoren) I. Klaſſe und 2

Landforstmeistern (General-Inspektoren) II . Klaſſe, die

auch gleichzeitig Kcntrollbeamte ſind und dem weiteren

technischen Personale : 2 Landforstmeistern (General-

Inspektoren) II . Klaſſe und 2 Oberforstmeistern, In-

Aus obigen Darlegungen ist ersichtlich, daß das

Forstperſonal für einen intensiven Betrieb einesteils

nicht zahlreich genug ist, andernteils meist zu schlecht be-

zahlt wird und zum Dritten nicht vorgebildet genug

ist, denn es fehlt den höheren Forstbeamten an der

nötigen praktischen Vorbildung in der Forstwissen-

schaft, sie sind Bürokraten und Theoretiker und verspektoren I. Klaffe, welche als Dienstchefs funktionieren

lieren fich in topographischen und Nebenstudien, wo sie

auch, namentlich in Vermessungen, mitunter Gutes

leisten, aber die Hauptsache, der Waldbau, bleibt ihnen

graue Theorie und jede praktische Gewandheit darin

geht ihnen ab. Sie können diese Praxis auch im

Lande nicht lernen, da es an den nötigen Lehrmeistern

und dem Kanzleipersonal mit 2 Oberforstmeistern

II . Klaffe, einem Forstmeister I. Klaſſe, 3 Forst-

meistern II . Klaſſe und einem solchen III. Klaſſe.

Als Aushilfe sind noch tätig : 8 Oberförster I. Klaſſe,

1 Oberförster II . Klaffe, 4 Aſſiſtenten.

Weiter gehören noch zum technischen Rate: 3 In-

17*
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genieure I. , II . und III Klasse für Vermessungs- und | JahreJahre 1860 in Bukarest mit einem zweijährigen

Grenzregulierungszwecke.

Hieran reiht sich dann das reine administrative

Personal der Forstkasse im Ministerium, als Kanzlei-

vorsteher, Gehilfen usw.

Die Haupttätigkeit in der Forstabteilung des Do-

månenministeriums fällt dem technischen Rate zu, der

die Betriebseinrichtungen, Waldverwertungen, kurz alle

Maßregeln im Walde zu prüfen und dem Admini-

ſtrator bezw. Verwaltungsrate zur Genehmigung vor:

zulegen hat, der dann in lezter Instanz die Geneh

migung des Ministers bezw. des Ministerialkollegiums

herbeiführt.

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, daß der

Apparat der Forstabteilung beim Domänenministerium

ein bedeutender und zahlreicher ist, der viel Kosten

verursacht und das alles aus Gründen der unvermeid

lichen Zentraliſation, die nach französischem System

gebildet ist.

Ein großer Nachteil bei der Organisation der

Forstverwaltung im Allgemeinen ist noch der, daß die

Oberförster direkt an das Miniſterium berichten können

mit Uebergehung ihres direkten Vorgesezten, des Forst-

meisters, welcher dem einschlägigen Forstamte vorsteht,

und daß in gleicher Weise das Ministerium den Ober-

förstern direkt Befehle erteilt, von denen der Forst-

meister keine Kenntnis hat. Wo bleibt da die Ver-

antwortlichkeit des Forstmeisters als kontrollierender

Beamter? Es führt dieser Zustand der Dinge gerade-

zu zu unglaublichen Mißverhältnissen.

Es sei nun noch einiges über die Ausbildung des

rumänischen höheren Forstpersonals gesagt, wobei zu=

nächst wieder einige geschichtliche Daten Erwähnung

finden sollen.

Die ersten Anfänge eines forstlichen Unterrichts-

wesens finden sich im Jahre 1851 zur Zeit des Fürsten

Alexander Stinbey , welcher aus Frankreich den Forst-

inspektor Reichmond, der Unterinspektor Reichhomme und

den Oberförster (Garde General) Patras berief. Diese

Herren waren beauftragt, im Laufe des Sommers den

Forstdienst zu organiſieren und im Winter den Forst-

schülern Unterricht zu erteilen. Es war dies eine Art

praktischer Unterricht (Meiſterſchule). Die ersten Schüler

waren die Ingenieure Mihail Rämniceanu und Josef

Hartel, sowie C. N. Racota und Searlat Träsnea.

Die Schule hatte ihren Eit in Bukarest, indessen ver

ließen im Jahre 1853 die französischen Forstleute das

Land wieder und die Schule wurde aufgelöst.

Einer der Schüler, Mihail Rämniceann, erreichte

jedoch, daß er auf Staatskosten zur Forstschule nach

Nanch geschickt wurde, woher er 1857 wieder zurück-

kehrte und an der Wiedererrichtung der Forstschule

arbeitete, was ihm auch gelang, sodaß dieselbe im

|

Studienkursus wieder eröffnet wurde. Dieselbe wurde

jedoch im Jahre 1862 wieder aufgelöst und mit der

| landwirtschaftlichen Schule in Pantelimon vereinigt,

von wo die vereinigten Schulen im Jahre 1869 nach

Herestran verlegt wurden und dort bis zum Jahre

1882 vereinigt blieben.

In dieser ganzen Zeit unterstand die Schule dem

Finanzministerium .

Im Jahre 1883 zugleich mit der Schaffung eines

Domänenministeriums wurde auch die Spezialschule

für das Forstwesen errichtet, von der landwirtschaft-

lichen Schule in Herestran getrennt und in Bukarest

in den Räumen des Domänenministeriums unterge

bracht. Die Studiendauer war 2 Jahre und die

jährlichen Kurse waren jeder in zwei Semester einge

teilt, wovon das erste Semester dem theoretischen Teile

und das zweite Semeſter dem praktischen und Prü-

fungsarbeiten zugewiesen war.

Im Jahre 1886 wurde indeffen von Neuem die

Schule aufgelöst und wieder mit der landwirtſchaft-

lichen Schule in Herestran vereinigt mit einer drei-

jährigen Studienzeit und einem Jahre Praris . Im

Jahre 1892 wurden die Lehrkurse von 12 auf 18

Monate verlängert und die Verbindung mit der land:

wirtſchaftlichen Schule war eine weniger innige . Auch

wurde in demselben Jahre die Försterschule (Brigadier:

schule) in Branesti ins Leben gerufen.

Im Jahre 1893 entstand dann wieder der Ge

danke an eine separierte Forstschule, die dann auch

unter dem Patronate des damaligen Domänenminifters

Carp wieder geschaffen wurde , mit ihrem Siz in

Branesti bei Bukarest, den sie auch heute noch inne

hat, wo ein Neubau für die Schule errichtet und am

10. Oktober 1894 eingeweiht wurde.

Mit der Errichtung dieser Schule beginnt zugleich

eine neue Aera im forstlichen Unterricht Rumäniens.

Die theoretische Studienzeit wurde wieder auf 2 Jahre

reduziert und 1 Jahr praktischer Unterricht auf der

Schule hinzugefügt. Für die Aufnahme der Schüler

war eine Gymnasialbildung von 4 Klaſſen erforder-

lich und die Kandidaten mußten vorher ein Jahr

praktischen Kurs bei einem Staatsoberförster gemacht

haben, um zum Aufnahmeexamen zugelaffen zu werden.

Da dieses Verfahren aber viel Unzulänglichkeiten

zeigte, so wurde es im Jahre 1899 wieder aufgehoben

und nur ein Aufnahmeexamen ohne vorherigen prak-

tischen Kurs gefordert. Gleichzeitig wurde am 1. April

1899 die Schule dem Unterrichtsministerium unterstellt,

aber am 31. März 1900 schon wieder zurück zum

Domänenministerium genommen. Seit dem Jahre

1901 werden nur noch Schüler, welche Maturitāts-

prüfung eines Gymnasiums abgelegt haben, aufge:
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nommen , wobei diejenigen mit Realgymnasialbildung als die dortige heiße und trockene Ebene der Kultur

bevorzugt werden. Aus der Geschichte dieser Forst-

schule ist in gleicher Weise wie beim ganzen Forstwesen

ersichtlich, mit wie wenig Beſtändigkeit und zielbewußter

Energie diese so wichtige Einrichtung geleitet wurde.

Jede neue Regierungspartei , welche ans Ruder kam,

hatte andere Ideen und warf Alles , was die Gegen

partei geſchaffen hatte, über den Haufen, daher ein

fortwährendes Hin und Herschwanken ohne festes Biel

und greifbare Fortschritte, Nachteile, welche gerade die

Forstwirtschaft am wenigsten vertragen kann . Erst

seit der Errichtung der Anstalt in Branesti ist Be

ſtändigkeit zu bemerken , da die damit verbundene

Kapitalanlage des Staates eine zu große ist , als daß

dieselbe einfach zum Verschwinden gebracht werden

tönnte.

Wer früher seine Studien im Forstwesen noch ver-

vollkommnen wollte, besuchte noch eine ausländische

Forstlehranstalt, wozu mit Vorliebe Nanch gewählt

wurde, wie überhaupt früher die rumänische Jugend

für alle wissenschaftlichen Fächer ihre Studien in Frank

reich machte. Daher trägt auch die ganze Einrichtung

des rumänischen Staates und bis vor wenigen Jahren

auch das Forstwesen französischen Charakter. Erst in

lekterer Zeit und besonders, seitdem das Maturitäts- |

examen eines Gymnasiums oder einer Realschule für

das Forststudium auch in Rumänien obligatorisch ist,

besuchen diejenigen Studierenden der Forstwissenschaft,

welche etwas Besseres lernen wollen, als ihnen auf

der Landesschule geboten werden kann, zur Vervoll-

ständigung ihrer Studien ausländische, insbesondere

deutsche Forstlehranstalten, wie München und Tharand ;

auch besteht die Absicht, die jungen Forstleute nach

Absolvierung der rumänischen Forstschule in Deutsch

land eine Praxis von 1 bis 2 Jahren durchmachen

zu lassen ; ein Entschluß, der, wenn er wirklich zur

Ausführung kommt, nur von großem Vorteil für die

Hebung des Forstwesens in Rumänien sein kann. Bis

jezt aber ist die Verwirklichung noch an dem Wider

stand des Finanzministeriums gescheitert, obwohl dazu

nicht mehr als ein Kredit von etwa 8000 10 000

Lei jährlich erforderlich wäre, auch trat der Balkan

krieg hindernd in den Weg.

-

der Schattenholzarten, wie Buche, Tanne, Fichte , die

größten Schwierigkeiten entgegensett, und selbst wenn

diese Holzarten auch dort wachſen könnten , so würden

sie sich nicht auf ihrem natürlichen Standort befinden

und in ihrem Verhalten den jungen Studenten ganz

falsche Bilder geben . Wenn man eine isolierte Forst-

Lehranstalt haben wollte, so hätte dieſelbe in den wald-

reichen Kreisen Prahowa, etwa in Aguga oder Sinaia

oder im Kreise Neamt errichtet werden müssen, wo

den Studenten in nächster Nähe alle möglichen demon-

strativen Objekte für ihr Studium hätten vorgeführt

werden können und wo ihnen nicht die Behandlung

der Gebirgswälder, die gerade in Rumänien die Haupt-

sache bildet, meist graue Theorie geblieben wäre. An =

statt daß im Laufe eines Studienjahres allwöchentlich

Exkursionen mit den Studierenden gemacht werden

müßten, um ihnen im Anschluß an den Unterricht in

der Natur den Stoff handgreiflich und zugänglich zu

machen, wird am Ende eines jeden Studienjahres im

Juli nur eine einzige große Forsterkursion in die im

Karpathengebirge liegenden Staatswälder gemacht, wo

dann in etwa 14 Tagen bis 3 Wochen die ganze

Waldbautheorie praktisch verarbeitet werden soll, was

ja in den Staatswäldern schon deshalb nicht möglich

ist, weil es an demonstrativen Objekten für alles , ins-

besondere Durchforstungen, Verjüngungshieben, wohl

gelungenen Kulturen, fast gänzlich fehlt . Die jungen

Leute können höchstens auf diesen Exkursionen lernen,

wie die Waldwirtschaft nicht betrieben werden soll .

Dabei werden oft bei riesiger Hite enorme Tages-

touren gemacht , wobei ſowohl Lehrer als Schüler über-

| mäßig ermüden und das Interesse am Lehren bezw .

Lernen verlieren . Beide Teile, sowohl Lehrer als

Schüler, interessieren sich unter solchen Umständen ſtets

sehr rege dafür, wo sie abends unterkommen, ob dort

neben glänzendem Empfang auch für die leiblichen

Bedürfnisse und Genüsse und für luftige Unterhaltung

Sorge getragen ist, Wissenschaft bleibt dabei Neben-

sache . Würden aber kleinere Exkursionsbezirke besucht,

die Exkursionsobjekte vorher von den Lehrern sorg-

fältig ausgewählt und sich dann bei der Exkursion

zum eingehenden Studium der Objekte länger auf-

gehalten, so würde der Erfolg ein ganz anderer sein.

Wenn nun aber doch größere Reisen für Exkur-

sionen gemacht werden müssen, so ist es unbegreiflich,

weshalb man nicht die Forstlehranstalt mit der Uni-

Die Anstalt von Branesti, die ein Internat ist,

hat nun aber wieder große Nachteile aufzuweisen, da

der Sig derselben als eine absolut unglückliche Wahl

bezeichnet werden muß. Die Anstalt hat dort weit

und breit nichts anderes als einen elenden, aus Stock- versität in Bukarest vereinigt hat, wo der Student in

ausschlag erwachſenen Eichenbestand als Lehrrevier zur

Verfügung, und wenn einmal den Studenten etwas

Anderes gezeigt werden soll, so müssen weite und kost

spielige Reisen gemacht werden. An eine etwaige Ver-

besserung dieser Lage ist aber insofern nicht zu denken, |

Berührung mit Studierenden anderer Wiſſenſchaften

eine bessere allgemeine Ausbildung erlangt und wo

für das Studium der Hilfswissenschaften , wie Chemie,

Botanik, Mineralogie, Geodäſie, Zoologie usw. alle

erforderlichen Lehrkräfte und Mittel vorhanden sind ,
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und wo der Studierende auch in diesen Hilfswissen

schaften seinen Gesichtskreis wesentlich erweitern kann,

und auch der Staat würde mit Rücksicht auf das Vor-

gesagte viele Ausgaben ſparen.

Wie schon oben bemerkt, ist mit der Anstalt in

Branesti auch ein Ausbildungszweig für die niederen

Forstbeamten, zunächſt die Brigadiere geschaffen . Dieſe

Einrichtung leidet natürlich an den nämlichen Kala-

mitäten und ihre langsame Wirkung bezüglich der Wald-

hüter auf die zukünftige Ergänzung des staatlichen

Forstpersonales wurde schon oben erwähnt .

Ein weiteres Verdienst des seinerzeitigen Domänen

ministers Carp war es, daß im Jahre 1890 begonnen

wurde, für das Verwaltungspersonal auf dem Lande

geeignete Dienstwohnungen zu errichten, und zwar für

Oberförster, Unterförster und Waldhüter, wie über

haupt unter dem Ministerium Carp das Forstwesen

in Rumänien einem entschiedenen Aufschwung zustrebte,

der sich auch, da Herr Carp nach hiesigen Begriffen

ziemlich lange als Domänenminister tätig war, zu

verwirklichen begann ; aber mit seinem Falle wurde

dieser fortschrittliche Weg wieder verlassen und es sind

seitdem derartige Fortschritte nicht mehr zu verzeichnen

gewesen. Wie eben der ewige Regierungswechsel aufgeweſen. Wie eben der ewige Regierungswechsel auf

die Entwicklung aller Zweige hemmend wirkt, ſo iſt es

auch ganz besonders beim Forstwesen der Fall, das

wie kein anderes Fach einer konstanten , zielbewußten

Leitung auf viele Jahre hinaus bedarf, wenn gedeih

liche Entwicklung erwartet werden soll . Leider ist es

seit 1890 Herrn Carp nicht mehr möglich gewesen ,

das Domänenministerium zu leiten .

Ich komme nun zunächst noch einmal auf das

gegenwärtige Wirtſchaftssystem des Staates zurück und

wiederhole, daß seit dem Jahre 1890 bis heute der

Kahlschlagbetrieb mit künstlicher Wiederbestockung ,

namentlich für die Gebirgswaldungen, in Anwendung

ist . Die Nachteile dieser Wirtschaft wurden oben be:

reits dargelegt und es bleibt dem Staate daher nichts

anderes übrig , als zum Femelschlagbetrieb zurückzu-

greifen, wobei ihm die geringsten Kosten für die Wie

derbewaldung erwachsen. Es ist daher bereits der

Verkauf größerer Schläge eingestellt worden, es sollen ,

namentlich auch mit Rücksicht auf die numerische

Schwäche des Personales, kleine Hiebsflächen gewählt

und diese intensiver bewirtschaftet werden. Ob dies

bei den geringen praktischen Fertigkeiten des Personals

und bei der bestehenden Zentralisation gelingen wird,

ist eine große Frage.

Hand in Hand mit dem Kahlschlagbetrieb sollte

auch das Kulturwesen gehen. Bisher wurden Forst-

gärten von 3 ha Größe möglichst in der Nähe der

Oberförstereien angelegt, die bei dieser Größe über-

haupt nicht zu bewirtſchaften sind und weiter den Nach-

|

|

teil haben, daß der Pflanzentransport bis zu den

Kulturstellen meist ein sehr entfernter ist, wodurch sich

die Kulturkosten erhöhen und die Pflanzen bei meiſt

mangelhafter Verpackung schon während des Trans :

portes mindestens sehr leiden, wenn nicht vollſtändig

verderben .

Kleinere, auf den Kulturflächen selbst oder in deren

unmittelbarer Nähe angelegte Forstgärten würden ganz

andere Dienste leisten und die Kulturen erheblich ver

billigen .

Dabei dürfte nicht angestrebt werden , möglichst

große Teile der nun doch verödeten und verunkrauteten

Waldflächen zu kultivieren, da hierzu weder geübtes

Personal noch Arbeitskräfte vorhanden sind, sondern

kleinere, nur so große Flächen, als in einem Früh

jahre sicher und gut kultiviert und worauf die Kul-

turen dann auch gepflegt und geſchügt werden können.

Waldwuchse äußerst günstig, insbesondere der Buche,

Die Boden- und klimatiſchen Verhältniſſe ſind dem

Eiche, Tanne und Fichte und es können hier bei un

gefähr achtzigjährigem Umtrieb dieselben Maſſen pro

Hektar erzielt werden, als in Deutschland bei 100–

und Dauerhaftigkeit des Holzes zu wünschen übrig,

120jährigem Umtrieb. Allerdings läßt die Feftigkeit

indem das üppigere, raschere Wachstum aller Holzarten

fähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis dem

ein loseres Zellengefüge im Gefolge hat, das an Trag

deutschen, auf schwächeren Böden und in rauherem

Klima erwachsenen Holze nachsteht .

Die Waldungen des Hügellandes und der Ebene

bestehen meist aus Buchen- und Eichenbeständen, teils

rein, teils gemischt, wobei im Hügellande die Süd-

und Westhänge meist mit der Eiche, die Nord- und

Osthänge mit der Buche bestockt find . Als Miſch-

hölzer gesellen sich denselben Esche, Ahorn, Ulmen,

Birke und Aspe hinzu .

Die Flußniederungen sind mit sog. „ Lunken“ långs

der Flußufer bewaldet, aus Weiden und Pappeln be-

stehende Bestände, die vom sechsten Jahre ab mit Vieh

beweidet werden.

Die Gebirgswälder bestehen meist aus Miſchbeſtån-

den von Buchen und Tannen, in den höheren Lagen

Fichte, teilweise finden sich auch reine Bestände dieser

Holzarten vor und besonders charakteriſtiſch iſt es, daß

die Buche im Karpathengebirge verhältnismäßig ſehr

hoch hinaufgeht und noch in bedeutender Höhe in reinen

Beständen vorkommt.

Es finden sich im Gebirge auch noch von der Art

bis jetzt unberührt gebliebene Urwälder, welche Riesen-

exemplare vón Tannen und Buchen aufzuweisen haben,

aber bei der Zunahme der Dampffägewerke im Lande

dürfte auch bald die letzte Urwaldfläche verſchwinden .
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Das aus diesen Urwäldern anfallende Material

liefert, da es vielfach überalt und abſtändig ist, auch

ein diesem Zustande entsprechendes, meist zweit und

drittklassiges Material.

Bei der künstlichen Wiederbestockung der Blößen

bezw. Kahlschlagflächen wird leider nicht in sorgfältiger

Weise auf die Auswahl der Holzarten gesehen, damit

jeder Holzart der ihren Lebens- und Wachstumsver-

hältnissen entsprechende Standort zugewiesen wird.

Man generalisiert und pflanzt Flächen von Tausen

den von Hektaren durchweg mit Fichten oder Kiefern

an und läßt dabei unbeobachtet, daß nasse Stellen

weit besser mit Esche oder Ulme, frische mit Ahorn,

die Hügel und Rücken mit Lärche, die Süd- und West

hänge mit Eiche, wobei im Hügellande die Trauben-

eiche, im Flachlande die Stieleiche am geeignetsten

wären, bestockt werden ; und in der Wahl der mit ein-

ander zu mischenden Holzarten und des Mischungs-

verhältnisses fehlt das Verständnis, da die Kenntnis

über die Wachstumsverhältnisse der Holzarten zu

mangeln scheint.

Die Kiefer eignet sich überhaupt für die Wald-

kultur in Rumänien mit wenigen Ausnahmen nicht,

da im allgemeinen keine Kiefernböden existieren. Die

Kiefer wächst viel zu üppig , ist infolge dessen spröde

und brüchig und unterliegt schon in jugendlichem Alter

dem Schneedrucke, namentlich im Hügelland und in

der Ebene. Es eignen sich für den Anbau der Kiefer

und Schwarzkiefer nur steinige, magere Gebirgsrücken

oder kegelförmige Erhebungen, wo sie ein normales

Wachstum zeigt und auch von Natur vorkommt. Dort

unterliegt sie auch nicht dem Schneedruck.

Die Mischungen von Fichte mit Kiefer zeigen hier

noch mehr als in Deutſchland die nachteiligen Folgen,

indem die Kiefer die Fichte bald überwächst und die

Kiefer dann zum Schuß und zur Erhaltung der Fichte

in einem Alter ausgehauen werden muß, wo sie noch

keinen Nuzungswert hat. Aus den verbleibenden

Fichten erwächst dann ein weitſtändiger, stammarmer

Fichtenbestand, dessen Einzeleremplare infolge des räum

lichen Standes ſich nicht rechtzeitig natürlich von Aesten

reinigen und daher ein aftiges, geringwertiges Nugholz

Liefern.

Bei den ausgeführten Kulturen geschieht, wie schon

oben bemerkt, zu deren Pflege gar nichts ; Unkraut und

Verwüchse werden nicht entfernt und Fehlstellen werden

nicht nachgebessert, sodaß von den Pflanzungen nur

wenig bleibt nnd das Reſultat in unvollständigen, von

Weichholz überwucherten Beständen besteht oder auch

gänzlich fehl schlägt.

|

|

und 10 die Bestimmung, daß jeder Privatwaldbefizer,

bevor er einen Waldbestand zur Ausbeutung anhaut,

bei der Forstkasse des Domänenministeriums eine

Garantie für die Wiederbewaldung der angehauenen

Flächen deponieren muß, bevor er mit dem Hiebe be-

ginnen darf. Die Höhe dieser Garantie wird vom

Domänenministerium beſtimmt und kann bis zu 100Frs.

pro Hektar gehen . Ferner wird beſtimmt , daß die

Waldhüter im Privatforstdienst die staatliche Aner-

kennung haben und auf das Forstgesetz vereidigt werden

müssen. Die staatliche Anerkennung wird aber nur

für solche Personen erteilt, die des Lesens und Schreibens

mächtig sind und im Heere gedient haben, wobei die

Chargen bevorzugt werden.

Die Waldhüter für den Staatsforstdienſt müſſen

in Zukunft bei der dazu eingerichteten Abteilung der

Forstschule zu Branesti ausgebildet sein , ebenso die

Förster.

Das Gesetz bestimmt ferner, daß die höheren Forst-

beamten der Privatwaldbesizer ebenfalls die Aner=

fennung des Domänenministeriums haben müssen und

dieselbe, falls sie Ausländer sind und ihre Studien

auf ausländischer Schule gemacht haben, entweder

durch eine vor einer eigens dazu ernannten Kommiſſion

abgelegte Prüfung erreichen, oder indem sie durch

regelrechte Zeugnisse und Akten vor dieser Kommiſſion

nachweisen, daß sie mindestens eine forstliche Praris

von 10 Jahren haben und daß sie während dieser

3eit als Leiter einer Forstwirtschaft im In- oder Auz-

Lande tätig gewesen sind .

Die aus Deutschland und in Rumänien in Privat-

dienste tretenden höheren Forstbeamten, welche auf

deutschen Forsilehranstalten ihre Prüfungen beſtanden

haben, erhalten auf Grund ihrer diesbezüglichen Zeug-

niſſe anstandslos die staatliche Anerkennung, soweit

ihre Tätigkeit die Verwaltung betrifft . Forstpolizei-

liche Funktionen dürfen dieselben indessen nicht aus-

üben , da hierzu die rumänischen Staatsbürgerrechte

erforderlich find . Der Staatsforstdienst ist Ausländern

gänzlich verſchloffen.

"

Ferner kürzt das Gesetz das forstpolizeiliche Ver=

fahren ab und gibt hierin wesentliche Erleichterungen .

Den gesetzlichen Bestimmungen über die Verwaltung

der Privatwälder sind auch selbstverständlich die Wal-

dungen der alten Freibauern , in der Moldau

Resoschen", in der Wallachei „Moschneni" genannt,

unterworfen . Im Allgemeinen verschärft das Geſetz

die Bestimmungen des Gesetzes vom Jahre 1881 , ins

besondere darf kein Privatwaldbesizer ohne eine vom

Es sei nun das Forstgeset vom Jahre 1910 einer Staate genehmigte Betriebseinrichtung seinen Wald

etwas eingehenderen Besprechung unterzogen. Dieses ausbeuten, und will dadurch, daß für die Wieder-

Gesez enthält als besondere Neuerung in Artikel 3 | bewaldung der ausgebeuteten Flächen eine Garantie
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hinterlegt werden muß, eine Sicherheit für die Erhal | Bauer aufhelfen zu können, wenn man ihm in Not:

tung des Privatwaldbestandes schaffen.

Auch die Viehweide ist im Walde streng verboten

und werden Uebertretungsfälle schwer bestraft . sodaß

man meinen sollte, daß an der Hand eines solchen

Gesezes jezt wirklich durchgreifende Verbesserungen zu

erzielen ſein würden. Leider ist dem aber nicht so ,

denn das Gesez wird nicht mit aller Strenge und

Objektivität durchgeführt , Rücksichten auf politische

Parteiintereffen und einflußreiche Persönlichkeiten treten

hemmend in den Weg und wenn man die Resultate

des Gesetzes bei Lichte betrachtet, so sind sie fast gleich

Null. Selbst die Drohung des Gesetzes , daß, falls

der Waldeigentümer in der von der Betriebseinrichtung

vorgeschriebenen Zeit die genußten Waldflächen nicht

oder in unvollständiger Weise wieder in Bestand ge-

bracht hat, der Staat mit Hilfe der von ihm depo-

nierten Garantie die volle Wiederbeſtockung vornehmen

wird, schreckt den größten Teil der Privatwaldbesitzer

nicht ab, ihre Wälder zu verwüsten und die Wieder

bewaldung der Natur zu überlassen, denn er weiß

ganz genau, daß der Staat die Wiederbestockung nicht

vornehmen wird und auch nicht vornehmen kann , da

es ihm hierzu am Material und Personal fehlt . Er

riskiert dabei weiter nichts, als daß er seine deponierte

Garantie verliert, die er sich durch seinen Einfluß vor-

her möglichst gering hat bemessen lassen und an deren

Verlust ihm gar nichts gelegen ist , insbesondere wenn

er seinen Wald gut verwertet hat, daß er durch seinen

parteipolitischen Einfluß die Garantie wieder zurück

erhält, ohne daß die genußten Waldflächen wieder be:

stockt worden sind ; und wehe dem Staatsforstbeamten,

der sich etwa unterstehen sollte, durch sein Dazwischen-

treten dem Gesetze Achtung zu verschaffen, derselbe

riskiert gegenüber einem solchen einflußreichen Manne

einfach seine Stellung.

Mit den Bauernwaldungen ist noch weniger zu

erreichen, denn von künstlicher Kultur oder Abstellung

der Viehweide will der Bauer in seinem Walde nichts

wissen, und betrachtet jegliche gesetzliche Gegenmaßregel

als einen jähen Eingriff in die ihm als Eigentümer

zustehenden Rechte. Zu künstlichen Kulturen hat er

weder Mittel noch Pflanzenmaterial und die Weide

betrachtet er als ein unbedingtes Recht für seinen

Lebensunterhalt ; und da der Bauer von jeder Re-

gierung, um ihn sich zu den Wahlzwecken gewogen zu

halten, in jeder Beziehung, aber immer am unrechten

Plaze, verwöhnt und verhätschelt wird, so bleibt auch

das Forstgeset az obigen Gründen für ihn ein toter

Buchstabe und die Regierung wagt es nicht, mit Energie

durchzudringen, weil sie eben den Bauer für ihre je

weiligen Wahlzwecke braucht . Dasselbe ist auch bei

der Landwirtschaft der Fall. Man glaubt dort dem

jahren auf Staatskosten Mais verteilt , wofür ihm

eventuell nach kurzer Zeit die Zahlung erlassen wird,

oder wenn man ihm immer mehr landwirtschaftliches

Gelände gibt, zumal das Verlangen des Bauern nach

Land ein unersättliches ist . Damit wird derselbe aber

nur noch mehr verwöhnt und die ihm so schon ein

geborene Trägheit noch mehr begünstigt . Die Anbau-

art des Bauern ist eine so primitive, von Düngung

ist gar keine Rede, daß er auf verhältnismäßig großer

Fläche nur wenig erntet.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, müßte dem

Bauer schon von Jugend auf in der Schule beige-

bracht werden, wie er sein Land gut und vorteilhaft

bebauen muß, um es voll und ganz für seine Bedürf

nisse ausnutzen zu können . Vor allem müßte ihm

eine rationelle Viehzucht und Verwertung deren Er

zeugnisse, Butter, Milch, Käse, gelehrt werden. Dann

würde sich ein gewiffer Wohlstand beim Bauer ein:

stellen, er würde sich glücklich und zufrieden fühlen

und es würden ihm diese Lehren mehr nützen als alle

Steuernachlässe und sonstigen Rücksichten.

Nach diesem kurzen Abschweif kehre ich wieder zur

Forstwirtschaft zurück.

Aus dem Vorgesagten geht hervor, daß das neue

Forstgesetz an und für sich ein gutes und den Ver-

hältnissen entsprechendes und wohl dazu angetan iſt,

bei strenger Durchführung die forstlichen Verhältnisse

des Landes wesentlich zu heben und zu bessern , daß

aber die Anwendung und Durchführung des Gesetzes

eine laue und lasche, durch innerpolitische Partei-

verhältnisse beeinträchtigte ist, sodaß ein voller Erfolg

nicht zu erwarten steht ; zumal der Staat auch ſelbſt

nicht im Stande ist, mit gutem Beiſpiel voranzugehen

und in Folge seines numerisch geringen und auch

wissenschaftlich und praktisch ungenügend ausgebildeten

Forstpersonals den gesetzlichen Bestimmungen, nament

lich bezüglich der Wiederbewaldung ausgebeuteter Wald-

| flächen, nicht nachkommen kann.

Sehr viel hat zur schonungslosen Ausbeutung der

Wälder, namentlich im Gebirg , in den legten 15 Jahren

die Holzindustrie ( Sägeinduſtrie) beigetragen, die bis-

her den Hauptplatz in der rumänischen Industrie ein

nahm und die auch namentlich auf den Staatswald

dezimierend eingewirkt hat ; insbesondere ſeit der Ein-

führung des Kahlschlagbetriebes , der den Käufern

wesentlich erleichterte Bedingungen bei der Ausbeutung

gewährte, wodurch die Nachfrage, die im Jahre 1896

noch eine beschränkte war, sehr erhöht wurde und wo

durch auch der Staatskasse erhöhte Einnahmen zu-

sloffen .

Es handelte sich dabei früher immer nur um die

Verwertung von Nadelholz, während dem Laubholz,



133

namentlich der in ausgedehnten Beständen vorkommen-

den Buche, zur Nuzholzverwertung kaum eine Bedeu-

tung beigemessen wurde . Dieselbe diente ausschließlich

nur zu Brennholz.

Erst seit wenigen Jahren, seitdem die Eisenbahn-

verwaltung durch Mangel an Eichen- Schwellenmaterial

zu leiden beginnt, ist auch der Verwertung der Buche

als Nugholz und insbesondere zu Eisenbahnschwellen,

größere Aufmerksamkeit zugewendet worden.

"

So groß nun auch die Hoffnungen waren, die in

die Verwertung der Buche als Eisenbahnschwelle ge=

sezt wurden, so sehr flauten diese Hoffnungen wieder

ab, als man an die Ausbeutung der alten Buchen

beſtånde ging, denn der den alten Buchen eigene rote

Kern", den die Eisenbahndirektion nicht tolerierte, da

er ſich nicht imprägnieren ließ, beeinträchtigte in hohem

Maße die vorteilhafte Ausnußung der Buche und da

mit die Lust zu Lieferungen . In Anbetracht deffen

ließ sich die Eisenbahndirektion zu Konzessionen bezüglich

des roten Kernes herbei und nachdem in Ploesti eine

Imprägnieranſtalt seitens der Eisenbahnverwaltung er-

richtet worden war, so wurden verschiedene Klassen |

von Buchen Schwellen gebildet , in welchen auch

Schwellen mit gesundem rotem Kern mit ent:

sprechender Preisermäßigung Aufnahme fanden .

33

Nach den auf den ungarischen Staatsbahnen mit

rotem Kern gemachten Erfahrungen, beeinträchtigt der-

felbe die Dauerhaftigkeit der Buchenschwelle gar nicht,

sondern hält mindestens ebenso lange aus als die im

prägnierten Teile der Schwelle, da die Zellen im roten

Kern bereits von Natur aus durch Abschluß mit Gummi-

schichten gegen das Eindringen der Feuchtigkeit ge=

schützt sind.

|

|

|

und der damit verbundenen Entstehung von Zement-

fabriken im Lande als weit rentabler erwies.

Im Allgemeinen muß bemerkt werden, daß die

Verwertung der Buche als Nuzholz immerhin info-

fern eine beschränkte bleibt, als die Buchenbestände,

welche im Lande maſſenhaft vorkommen, die aber von

Jugend auf jeglicher Erziehungmaßregel entbehrten

und aufgewachsen sind , wie es die Natur gegeben hat,

sämtlich überalt und in Folge dessen vielfach mit

Defekten aller Art behaftet sind , die den Nugungs-

wert sehr beeinträchtigen und nur verhältnismäßig

geringen Anfall , wohl aber sehr viel Abfall ergeben ,

ein Umstand, der manchem Unternehmer schwere Ent-

täuschungen und Verluste gebracht hat.

Eine äußerst ausgedehnte Verwertung hat dagegen

Tannen- und Fichtenholz aufzuweisen und die zahl-

reichen im Lande entstandenen Sägewerke beschäftigen

sich in der Hauptsache mit Herstellung von Tannen-

und Fichten-Schnittwaren, die auch in großen Mengen,

namentlich von Constanta, Braila und Galah aus

über Rotterdam nach Deutschland exportiert wurden

und beſonders zur Deckung der Bedürfnisse der deutschen

Industrie dienten, da der deutsche Wald nicht im

Stande ist, allein diese Bedürfniſſe zu decken.

Die größten Unternehmungen in Sägewerken in

Rumänien hat die anonyme Aktiengesellschaft , vor--

mals Göz & Loup, ein österreichisches Unternehmen,

mit Zentralſig der Verwaltung in Bukarest bezw . Wien.

Dieselbe besigt ihr größtes Sägewerk in Nehoiu bei

Buzeu mit 25 Sägegattern und mit einer Jahres-

produktion von 125 000 fm Schnittware.

Ferner das älteste Sägewerk in Galaß mit 16 Gattern

und einer Jahresproduktion von 80 000 fm Schnitt:

Comanesti (Silvya) mit 12 Gattern und einer

Jahresproduktion von 60000 fm Schnittflächenholz .

Iscor Alb, ebenfalls Kreis Bacou, mit 6 Gattern

und jährlich 30000 fm Produktion.

Außerdem verarbeiten die Sägewerke heute Buchenholz.

holz für schwache Kistenbretter, sogenannte „ Tabuletti“

zur Verpackung von Orangen, oder sog . „ Testoni “ zur

Verpackung anderer Früchte und Gegenstände, hauptsäch-

lich für den Erport nach Italien . Weiter werden

teils zur Verwertung in den Möbelfabriken des In-

landes, teils zum Export schwache Stäbe und Latten

fabriziert.

=

Als ein Werk, welches sich fast ausschließlich die

Verarbeitung der Buche zur Aufgabe gemacht hat, ist

die Faßfabrik Seiner Durchlaucht des Fürsten von

Echönburg Waldenburg in Taslau - Sarat hervorzu-

heben. Dieselbe fabrizierte zunächst nach ihrem Ent

ſtehen im Jahre 1907 Buchenfäffer für die Petroleum:

industrie zum Versand von Schmierölen und Roh-

petroleum. Da sich aber diese Fabrikation als nicht

rentabel erwies, wurde sie aufgegeben und sich auf die

Fabrikation von Zement- , Farb- und Mehlfässern, mit

einem Worte: Fässern für Trockenpackungen, verlegt, was

sich bei der intensiven Zunahme des Zementverbrauches |

1917

|
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Slanic, Kreis Bacau 5 Gatter mit 25 000 fm.

Tarcau, Neamt 6 30 000

Das Werk in Galak verarbeitet außer rumänischem-

Material jährlich auch je etwa 90 000 fm Rundholz,

die es aus der Bukowina bezieht und welches aus-

schließlich für die Wiederausfuhr in geſchnittenem Zu-

stande bestimmt ist , sodaß der sonst auf Rundholz

lastende Einfuhrzoll von 3 Lei pro Festmeter hierfür

nicht bezahlt wird ; jedoch muß das exportierte Schnitt-

material mindestens 80 % des importierten Rund-

holzes ausmachen, um dieser Vergünstigung teilhaftig

werden zu können.

Das sämtliche Rohmaterial, welches das Sägewerk

in Galah, sei es aus der Bukowina, sei es aus

Rumänien kauft, wird mittelst Flößerei auf den Flüſſen

Bistrita und Sereth bezogen , da dies die einzigen

18
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Flüsse der Moldau sind , welche von Natur ohne kost

spielige Flußregulierungen sich zur Flößerei eignen

und mittelft deren das Holz direkt bis Galah gebracht

werden kann .

Eine Einfuhr von geschnittenem Material ist bei

dem hohen Zolle von 25 Lei pro Festmeter gänzlich aus

geschlossen, indeffen findet alljährlich eine Durchfuhr

von 6000-7000 Waggonladungen aus Oesterreich

nach dem Orient statt.

Die eben genannte Aktiengesellschaft arbeitet haupt-

sächlich für den Erport, etwa 750ihrer Produktion

werden ausgeführt und nur 25 % verbleiben im Lande.

Die exportierte Ware dieses Unternehmens geht in der

Hauptsache nach der Türkei, Griechenland , Aegypten,

Algier, Frankreich, Italien und nur zum kleinsten

Teile nach Deutschland. Außer den Werken der ano=

nymen Aktiengeſellſchaft befinden sich allein im Kreise

Bacau noch folgende Sägewerke :

Bradul in Dărmansti mit 10 Gatter und einer Jahres-

produktion von 90 000 fm Schnittware.

Stefan Voda 6 Gatter und 45 000 fm Jahres:

produktion.

Union-Casin mit 9 Gatter und 80 000 fm Jahres.

produktion.

Cinghes mit 5 Gatter und 50 000 fm Jahresproduktion .

Hieraus ist zu ermessen , welche enorme Nadelholz-

quantitäten allein aus dem Kreise Bacau jährlich ge=

nutzt werden.

Außer diesen Werken bestehen noch große Unter-

nehmungen in Cartea de Anghes, im Lotru- und Muscel-

und Prahowa-Tale, welche enorme Holzquantitäten ver-

arbeiten und teils aus belgischem, teils aus rumā-

nischem, teils jüdischem Kapitale errichtet sind . Dazu

kommen noch zwei große Papierfabriken Letea bei Bacau

und Schill in Buşteni im Prahowatale, sowie eine

Pappenfabrik Eichler in Piatra N, welche sehr viel

Fichtenholz zu Papierstoff verarbeiten .

Stellt man alle diese großen Holzquantitäten

zuſammen, welche dieſe Fabriken verarbeiten, so ist es

klar, daß bei einer weiteren Fortsetzung derartiger

Maſſenausbeutungen in kurzer Zeit die Nugholzaus

beute Rumäniens versiechen muß.

Die Säge Industrie hat, wie hieraus ersichtlich,

seit dem Jahre 1893 ganz erheblich zugenommen und

vermag nicht nur den Bedarf des Inlandes voll-

kominen zu decken, sondern betreibt auch einen sehr leb=

haften Export.

Der Eichenholzvorrat des Landes hat in er:

schreckender Weise abgenommen . In sinnloser Weise

haben namentlich die Privatwaldbesitzer mit ihren

Eichenholzbeständen gewirtschaftet, die sie mit Schleuder

preisen verkauften. Die Umgebung von Tirgu Jin,

und viele andere Orte der Wallachei legen davon be-

|

|

redtes Zeugnis ab. Die Eiche wurde in Maſſen ex-

portiert und namentlich hat das Berliner Holzkomptor

tüchtig , besonders in der Gegend von Tirgu-Jin da-

mit aufgeräumt.

In Folge deffen und ganz besonders mit Rücksicht

darauf, daß sich bei der Eisenbahn der Mangel an

Schwellen und Konstruktionshölzern sehr fühlbar

machte, hat der Staat vor 3 Jahren einen großen

Ausfuhrzoll von 80 Lei pro Festmester auf Eichen:

holz gelegt und dadurch den Export in dieſem Holze

unmöglich gemacht, leider aber für Rumänien zu spät .

Nach der rumänischen Handelsstatistik betrug der

Erport an beschlagenem Bauholz und Schnittholz im

Jahre 1895

56 842 000 kg mit einem Werte von 4 848 048 Lei.

Derselbe stieg im Jahre 1909 auf

298 439 321 kg mit einem Werte von 24 395 936 Lei

und fiel im Jahre 1910 wieder auf

256 816 182 kg mit einem Werte von 20 717 829 Lei .

Von den Jahren 1911 und 1912 liegen noch keine

Handelsstatistiken vor, jedoch dürften dieselben eine

weitere Verringerung der Materialausfuhr, dagegen

verhältnismäßig höheren Geldwert aufweisen, da die

Bauholzpreise, namentlich vom Jahre 1911 bis Mitte

1912 ganz bedeutend gestiegen waren ; und wenn der

Staat seinen neuerdings gefaßten Entschluß, von jetzt

ab mit seinen Vorräten an haubarem Holze spar

ſamer zu wirtſchaften, aufrecht erhält, ſo dürfte fich

die Ausfuhr von Bauholz in den nächsten Jahren, so-

bald die bestehenden Verkaufsverträge abgelaufen find

noch bedeutend verringern.

Es sei noch bemerkt, daß zu den vorgenannten

Zahlen noch die Ausfuhr von Rohmaterial (Schneide

klößer) hinzuzurechnen iſt.

Dieselbe betrug im Jahre 1909-

1044 461 kg mit einem Werte von 2 999 554 Lei,

im Jahre 1910

1290 339 kg mit einem Werte von 3 278 473 Li,

ſo daß also beide Kategorien zuſammengerechnet

im Jahre 1909 einen Wert von 27 395 490 Lei und

im Jahre 1910 einen solchen von 23 996 302 Lei

hatten.

Somit ist der Wert der Ausfuhr vom Jahre 1895

bis 1909 , in welchem Jahre derselbe seinen Höhepunk

erreichte , um 22 547 442 Lei gestiegen, ein Umstand,

welcher der infolge Einführung des Kahlschlagbetriebes

vermehrten Nachfrage zuzuschreiben ist. Welche Nach

teile indessen die Uebernuzungen infolge des Kahl:

schlagbetriebes für den Wald haben, wurde bereits oben

erörtert .

Die Einfuhr von Bauholz betrug an Schnitt:

ware:
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1909-665 398 kg mit einem Werte von 54589 Lei

1910-895 954 kg mit einem Werte von 80 207 Lei

an Klokholz:

-
1909 — 117 791 rm mit einem Werte von 804 161 Lei

1910-144 809 rm mit einem Werte von 478 804 Lei

Die Holzpreise waren bis zum Jahre 1906 recht

geringe. Das Festmeter Tannenholz wurde ab Wald

gebracht werden dürfte. Es durfte also erst im Früh-

jahre 1914 ein nennenswertes Steigen der Bauholz-

preise zu erwarten sein, die auch eintrat. Auch die

lezten Brennholzpreiſe ſind in den lezten Jahren sehr

gestiegen und haben sich auch selbst während des Bal-

kankrieges auf guter Höhe erhalten.

Das Brennholz wird, da die Steinkohle als Zim-

verbraucht und der Export ist ein geringer im Ver-

hältnis zur anfallenden Masse . Derselbe betrug in

1909-27818935 kg mit einem Wert von 278 189 Lei

1910-19268286
192683 ,

der Import

19
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je nach den größeren oder geringeren Transportschwie- merheizmaterial zu teuer iſt, faſt ausschließlich im Lande

rigkeiten mit 3 bis 5 Lei verkauft und Schnittmate

rial I. Klaſſe mit 33 bis 38 Lei das Festmeter ab

Fabrik. Vom Jahre 1907 ab find die Preise stetig

gestiegen und erlangten im Jahre 1912 ihren Höhe

punkt, wo sie bis auf 10 und 12 Lei das Festmeter

Rohmaterial ab Wald und bis 45 und 50 Lei das

Festmeter Schnittmaterial ab Fabrik stiegen . Seit

dem Beginn des Balkankrieges ist natürlich wieder ein

bedeutender Preisrückgang zu verzeichnen und auch

nachdem der Friede geschlossen war, wollten die Preise

nochnicht wieder emporſchnellen , was wohl einesteils eine

Folge der finanziellen Ermattung und der großen

Verluste an Menschen war, welche die Balkanstaaten

durch den Krieg erlitten hatten, anderenteils aber auch

erst mit dem Eintritt des Winters zum Verschwinden

Jahr

190912490554 kg mit einem Werte von 124 905 Lei

1910-14403 190 144032

Der Grund der Steigerung des Importes in 1910

und der Abnahme des Exportes ist in der damals

schon zunehmenden Preissteigerung des Brennholzes im

Inlande zu suchen.

Was nun die Rentabilität der Staatswaldungen

anbetrifft, so sei es zunächst gestattet, die Gestaltung

der Einnahmen, Ausgaben und Reineinnahmen ſeit

dem Jahre 1896 tabellarisch nachzuweiſen .

Ausgaben für

Administration

Lei

1192 400

Ausgaben für

Material u . Arbeiten

Lei

146 000

112000

Reineinnahme

1896-97

Einnahmen

Lei

3700 000

1897-98 4090000

Lei

2361 600

1247880 2 730 120

1898-99 4 200 000 1248 680 89500 1 150 180

1899-1900 4600 000 1273 160 93220 3233620

1900-01 5 000 000

1901-02 4000000

1 258 700 19 020 3722 280

1251 300 25 500 2 723200

1902-03 5470000 1099 112 74300 4296588

1903-04 5500 000 1087592 79000 4333408

1904-05 5 500 000

1905-06 5 500 000

1 081 472 178 000 4240528

1079 240 183 000 4237 760

1906-07 5 500000 1111376 208 000 4180624

1907-08 5 700 000 1118 096 93 500 4488404

1908-09 6200 000

1909-10 6200000

1910-11 6400000

1278 480

1 405 080

1863 600

27236

265840

4650284

4 529080

4536400

1911-12

1912-13

6000000 1906 500

7000000 2 095 200

560 620

694 500

4 654 300

4210300

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß die Ein- | lich gleich blieben, haben in den letzten drei Jahren.

nahmen der Forstverwaltung des Staates zwar stetig

gestiegen find, aber auch die Ausgaben, und daß in

folge dessen seit dem Jahre 1902 die Reineinnahme

eine jährlich fast gleiche geblieben ist .

Die Zunahme der Ausgaben ist in der Hauptsache

in der vermehrten Ausgabe für Kulturkosten seit Ein-

führung des Kahlschlagbetriebes zu suchen . Die Ad-

ministrationskosten, die sich von 1896 bis 1910 ziem

durch Schaffung der „Casa Paduriber “ (Staatsforst-

kaſſe), in welche auch nach dem Forstgeseße von 1910

die Garantien für die Wiederaufforstungen seitens der

Privatwaldbesizer fließen, wovon schon oben die Rede

war, eine wesentliche Erhöhung erfahren . Die Rein-

einnahme hat im Jahre 1911/12 mit 4654 120 Lei

ihren Höhepunkt erreicht. Die durchschnittlich jährliche

Reinnahme der oben angeführten siebenzehn Jahre be-

18*
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trägt ſomit 3702205 Lei und diejenige der lezten

zehn Jahre 4406 091 Lei .

Wie Eingangs nachgewiesen, enthält der rumänische

Staatswald an rein bewaldeter Fläche rund 918 825

Hektar, mithin berechnet sich die jetzige Reineinahme

pro Hektar 4,8 Lei, dem ein Bruttoertrag von 4,43

bis 5,20 Lei im Jahre 1896 entgegensteht und es ist

angesichts dieser Tatsache wohl ein Fortschritt zu ver-

zeichnen, aber das Resultat der heutigen Reineinnahme

ist dennoch als ein geringes zu bezeichnen , insbesondere

wenn man in Rechnung zieht, daß die im Lande be-

findlichen sechs Privatwaldbesitzungen, die sich in syste-

matiſcher Bewirtschaftung durch deutsche Forstleute be-

finden, viel höhere Einnahmen aufzuweisen habe, trog

dem die Ausgaben und insbesondere die Verwaltungs-

kosten verhältnismäßig viel höhere sind als beim

Staate. So rechnet z . B. die Forstverwaltung Seiner

Durchlaucht des Fürsten von Schönburg - Waldenburg

im diesſeitigen Konſulatsbezirke mit einem Reingewinn

von 10 Lei pro Hektar. Dabei hat dieselbe muster-

gültige Waldungen aufzuweisen , wie sie nirgends

anderswo im Lande zu finden sind , und daraus folgt,

daß man auch in Rumänien intensive und gut ren

table Forstwirtſchaft , bei welcher dem Besizer nicht

nur der Wald erhalten bleibt, sondern stetig gebeffert

und vermehrt wird, betreiben kann, wenn dieselbe durch

genügend zahlreiches , tüchtig geſchultes und umsichtiges

Personal geleitet wird.

Es geht aus den obigen Darlegungen klar hervor,

daß die rumänische Staatsforstwirtschaft auf sehr

schwachen Füßen steht und noch einschneidender Ver=

befferungen bedarf, bis sie auch nur einigermaßen

leistungsfähig wird .

Wie schon im Vorhergehenden gesagt, bildete stets

ein großes Hindernis für die Entwicklung des rumä-

nischen Forstwesens die Abhängigkeit derselben von der

inneren Politik des Landes und die ewigen Schwan-

fungen, denen sie bei dem häufigen Regierungswechsel

unterworfen war.

In den Jahren 1890-1895 hatte unter dem da

maligen Domänenminister Peter Carp das Forstwesen

einen kräftigen Aufschwung genommen und würde,

wenn Carp'scher Geist noch 20 Jahre wenigstens das

selbe beeinflußt haben würde, zu einer schönen und

kräftigen Entfaltung gekommen sein ; aber mit dem

Fall Carps , im Jahre 1895, trat auch wieder ein

ebenso schneller Rückgang ein, sodaß bis zum Jahre

1916 eher Rückgänge als Fortschritte zu verzeichnen

sind . Die ewigen Schwankungen in der Direktion,

die mangelhafte praktische Ausbildung des Forst-

personals, zu der sich schließlich noch das Mißtrauen

gesellt, bedingten den Stillstand bezw . den Rückgang

des rumänischen Forstweſens .

Peter Carp ist überhaupt der einzige rumänische

Staatsmann , der das Land zu hoher Blüte hätte

bringen und auf ſolide Grundlagen hätte stellen können,

denn abgesehen von seinem tadellos ſoliden und ehren-

werten Charakter besigt er auch in hohem Maße die

Energie und die Eigenſchaften, einen Staat zu moder:

nisieren, und ihn in ehrenhafte solide Bahnen zu

lenken ; aber seine stets zu Tage tretende Absicht, mit

dem sein Vaterland immer mehr demoralisierenden

System zu brechen, die unehrenhaften Elemente aus

zuscheiden und gründliche Reinigung zu halten, ließen

ihn nur selten zur Regierung kommen und dann meiſt

nur kurze Zeit, sodaß die besten Jahre seines Lebens

für ſein Vaterland nur eine verhältnismäßig geringe

Ausnuzung fanden .

Peter Carp fühlt und denkt vollkommen deutsch

und daher war es ſein Bestreben, deutschen Geift auch

seinem Vaterlande aufzuprägen ; hatte er doch seine

Studien in Heidelberg gemacht, und für ſein deutſches

Denken und Fühlen liefert den besten Beweis sein

glühender und eifriger Kampf, den er seit Ausbruch

des Weltkrieges dafür führte, daß Rumänien bei ſeiner

Beteiligung am Weltkriege auf die Seite der Mittel-

bestochenen Kriegsheßer in Rumänien die Oberhand

mächte trete. Leider aber haben die gewiſſenlosen und

gewonnen, Rumänien hat sich als Feind der Mittel-

mächte in den Weltkrieg gestürzt und bekommt nun

für seine Treulosigkeit gegenüber den Mittelmächten

seinen wohlverdienten Lohn.

Die vorstehende Studie war bereits vor dem Ein-

tritt Rumäniens in den Weltkrieg verfaßt und sollte

am Schluſſe an Hand der seitens des Verfaffers ge-

machten Erfahrungen eine Darlegung derjenigen Maß-

nahmen enthalten, welche geeignet gewesen wären , eine

Sanierung des rumänischen Forstwesens herbeizuführen.

Nachden: aber nun Rumänien durch die sinnlose Politik

seines Ministerpräsidenten und gewiffenloser eigen-

nüßiger Kriegsheher ins Verderben getrieben ist und

aller Wahrscheinlichkeit nach von der Landkarte Europas

als selbständiger Staat verschwinden wird, so haben

derartige Erörterungen keinen praktischen Wert mehr

und es bleibt den zukünftigen Beherrschern dieses

schönen Landes überlassen, auch das rumänische Forst-

wesen einer besseren Zukunft entgegenzuführen.
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Literarische Berichte.

Der Krieg und die Gewinnung von Nah- | anderen Worten : Bornemann spricht sich hier für die

rungsmitteln durch Waldfeldbau. ' ) Von sogenannte „ Vorbau"-Form des Waldfeldbaus aus.

B. Bornemann , Großh. Heff. Forstmeister i. P.,

Bad Homburg v. d. H. Selbstverlag des Verfaffers.

Preis 50 Pfg.

Die im Januar 1915 verfaßte Denkschrift war

zur Veröffentlichung in der „Frankfurter Zeitung" be-

ſtimmt, dort aber nur in abgekürzter Faffung abge-

druckt worden. Da der Krieg sich in die Länge zieht,

die Abgeschloffenheit Deutschlands immer größer und

dadurch die Möglichkeit , Nahrungsmittel aus dem

Auslande zu erhalten, immer geringer wird, hat der

Berfaffer nunmehr seine Denkschrift als Broschüre ver-

öffentlicht. Der Reinerlös ist für erblindete Krieger be

ftimmt.

Mit großer Wärme tritt Bornemann für die Aus-

nuzung des Waldes zur Vermehrung unserer Nah-

rungsmittel ein, weil ein hoher Prozentsaz des deut

ſchen Waldes nicht auf sogenanntem „ absolutem" , son-

dern auf relativem" Waldboden stockt , d. h. auf

Boden, auf welchem mit Vorteil auch landwirtschaft

liche Nutzpflanzen angebaut werden können. Und meist

ist dieser bedingte Waldboden durch jahrhundertelange

Pflege und Selbstdüngung in einer so günstigen Ver=

faffung und derart mit allen Pflanzennährstoffen an:

gereichert, daß er mehrere Jahre hindurch ohne jede

Düngung reiche Ernten hervorbringen kann . NachNach

ſeinem letzten in der Einleitung zur Denkschrift nieder:

gelegten Vorschlage will der Verfasser nun die besten

Stellen des bedingten Waldbodens zur Gewinnung

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ausgesucht wissen,

Er will sich also nicht mit den betriebsplanmäßig oder

zufällig vorhandenen Schlagflächen begnügen, sondern

weiter gehen und mehr als die normale Jahresschlag

fläche vorübergehend dem Feldbau zur Verfügung ges

stellt haben. Auch tritt er hier dafür ein, daß auf

diesen ausgesuchten Flächen vorerst nur Nahrungs-

mittel angebaut werden sollen, während die Anzucht

junger Waldkulturen der Zukunft, d . h. der Zeit nach

Beendigung des Krieges, überlassen bleiben soll. Mit

1) In einer von Herrn Forstmeister Hoffmann in Buzz-

bach an uns gerichteten Zuschrift macht derselbe u. E. mit

Recht darauf aufmerksam, daß die Broschüre Bornemanns

schon im Januar 1915 erschienen und dem Preußischen Mini-

fterium für Landwirtſchaft, Domånen und Forsten eingereicht

worden ist. Hätte man ihr damals mehr Beachtung geschenkt

und Folge gegeben, so hätte in den Jahren 1915 und 1916,

wo noch weit mehr Arbeitskräfte zur Verfügung standen, die

Kartoffele nte erheblich gesteigert werden können. Jezt dürfte

bei dem herrschenden Arbeitermangel die günstige Zeit verpakt

sein. T. Red.

"

"
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In der Denkschrift " selbst dagegen redet er dem

sogenannten Zwischenbau " des Waldfeldbaus das

Wort, d . h . derjenigen Form, bei welcher gleich -

zeitig Wald- und Feldbau auf der Fläche betrieben

werden . Die gesamte Jahresernte an Haubarkeits-

nutzungen ſoll durch Kahlhiebe gewonnen werden, und

zwar auf kleinen Flächen bester Standortsgüte inmitten

der hiebsreisen Bestände. Diese Löcherhiebe sollen sich

auf je 1/4 ha große, quadratische Flächen von 50 m

Seitenlänge erstrecken und die Kahlhiebsflächen zur

horstweisen Einsprengung anderer Holzarten , ing-

besondere von hochwertigen Nughölzern in einem Grund-

bestand von Buche, Fichte oder Kiefer benußt werden,

um auf diese Weise nach Gayer's horstweiser Femel-

schlagverjüngung Mischbestände anzuziehen. Der Ver-

fasser unterstellt etwa 2/3 der gesamten deutschen Wald-

fläche von rund 14 Millionen Hektar, also 10 Millionen

Hektar, als geeignet zum Waldfeldbaubetrieb. Bei

Unterstellung einer Durchschnitts Umtriebszeit von

100 Jahren würde die normale Jahresschlagfläche

alſo 100 000 ha betragen. Diese Fläche soll im Wald-

feldbaubetrieb bewirtschaftet werden , und zwar schlägt

der Verfasser in Anlehnung an den in der Rhein-

Main Ebene schon zu Anfang des vorigen Jahr-

hunderts eingeführten Waldfeldbaubetrieb den Kar-

toffelzwischenbau vor. Er rechnet pro Hektar mit

einem Ertrage von 200 Zentner Kartoffeln, auf

100 000 ha also mit 20 Millionen Zentner. Und

da ein zweimaliger Anbau von Kartoffeln die Zu-

kunft der anzuziehenden Holzbestände nicht wesentlich

schädige, ſoll im zweiten Jahre eine doppelt so große

Fläche und eine Kartoffelernte von 40 Millionen

Zentner zu erwarten sein. Und ſelbſt dieſe Zahl

könnte noch für einige Jahre um etwa 10 Millionen

Zentner erhöht werden, wenn der gesamte Holzein=

schlag im deutschen Walde , also einschließlich der

Zwiſchennußungen (Durchforſtungen), durch die vorge-

schlagenen Löcherhiebe gedeckt würde . Ferner könnten

bei Frühkartoffelanbau nochGemüse nachgezogen werden,

3. B. Rüben aller Art, Karotten, Spinat, Winter-

kohl, Salat, Buscherbsen , Buschbohnen usw. Die Ar=

beiten sollen in Regie ausgeführt werden, weil sich

dann Jedermann ohne Risiko daran beteiligen könne.

Der Verfasser erhofft davon außer den waldbaulichen

Vorteilen und vermehrten Erzeugung von Nahrungs-

mitteln reichliche Arbeitsgelegenheit und Abhilfe gegen

mancherlei Not. Die Ernte soll versteigert werden,

jedoch fönnten der Staat und die Gemeinden die
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Kartoffeln auch auf ihre eigene Rechnung einernten,

um durch Abgabe zu einem angemessenen Preise zur

Verhinderung des Wuchers beizutragen.

Die Ziele, welche der Verfasser bei Herausgabe

dieser Schrift im Auge hat, werden von ihm im „ Vor

wort" wie folgt bezeichnet :

„Die Lehrbücher über Forstbetriebseinrichtung ent-

halten über die heutige Vorgangsweise bei der Be-

ftimmung des periodischen Haubarkeitsnuzungsſakes,

wie diese zum Teil in verschiedenen Instruktionen

großer Administrationen festgelegt ist, nur allgemeine

und unvollständige Angaben. Der theoretische Rahmen,

in welchen die Gliederung der modernen Etatsermitte-

lung eingefügt werden kann, ist bislang nicht ent=

entworfen worden. Mit der folgenden Studie wird der

Versuch gemacht, die Systematik in der bezeichneten

Richtung auszubauen.“

Der Vorschlag Bornemanns, den Wald während

der Kriegszeit in ausgiebiger Weise zum Anbau von

Nahrungsmitteln heranzuziehen, findet überall, auch

im Kreise der Forstwirte, volles Verständnis und Zu-

stimmung. Aber es fragt sich, ob und in welchem

Maße er unter den heute beſtehenden Verhältnissen

verwirklicht werden kann. Mannigfache Schwierig

keiten stellen sich der Durchführung der in der Denk-

schrift niedergelegten Gedanken in der Praxis

gegen ; der Verfaſſer ſcheint sie unterschäzt zu haben.

Abgesehen davon, daß die zum Waldfeldbau geeignete

Fläche des deutschen Waldes mit 10 Millionen Hektar

m. E. zu hoch gegriffen ist, muß der Plan an den

fehlenden Arbeitskräften scheitern. Durch die von

Monat zu Monat gesteigerte Einberufung der waffen

fähigen Männer Deutschlands mangelt es nicht, wie

Bornemann annimmt, an Arbeitsgelegenheit, sondern

in allen Betriebszweigen, sowohl in der Landwirtſchaft

wie in der Induſtrie und im Handel, ist mehr und

mehr ein empfindlicher Mangel an Arbeitskräften ein-

getreten. Die Folge davon ist , daß heute nur mit

Mühe und Not die landwirtschaftlich benugte Fläche

Deutschlands bestellt werden kann . Nur an sehr

wenigen Orten werden deshalb die zur Bestellung von

Waldfeldern erforderlichen Arbeitskräfte vorhanden

sein. Aber auch dort wird es in diesem Jahre an

den nötigen Saatkartoffeln mangeln, um den Wald-

feldbaubetrieb durchzuführen. Das Roden der Stöde

und die Bestellung der Waldfelder erfordern viel zu

viel Arbeitskräfte. Wir müssen die wenigen zur Ver=

fügung stehenden Kräfte jezt dort verwenden, wo die

Erzeugung von Nahrungsmitteln mit dem geringst-

möglichen Aufwande an Arbeit erfolgen kann. Da=

zu eignen sich vielerorts die jungfräulichen Boden=

flächen in den von unseren Heeren besetzten Gebieten

weit beſſer als die heimischen Waldböden. Bauen

wir deshalb auf möglichst ausgedehnten Flächen der

im Osten und namentlich im fruchtbaren Rumänien

besetzten Gebiete Getreide an und suchen wir im

Sommer 1917 in Deutschland die Kartoffelanbaufläche

tunlichst zu vergrößern. Doch woher die Saatkartoffeln

dazu im Frühjahr nehmen ? An diesem Punkte wird

die Hebung des Kartoffelertrags im Jahre 1917 wohl

überhaupt scheitern .

Gut Pilamont (Litauen) , im Februar 1917 .

Weber.

Bestardeswirtſchaftu. Altersklaffenmethode.

Von Th. Micklig . Wien u. Leipzig, Franz Deu-

tide. 1916. 8°. 73 S. Preis 2,50 Mt.

Das moderne Einrichtungsverfahren stellt eine Ver

schmelzung der Grundformen beider Methoden, der

Bestandeswirtschaft und der Altersklassenmethode, dar.

Zum Belege dafür werden S. 7–26 die Forsteinrich-

tungs-Instruktionen folgender größeren Verwaltungen

auszugsweise mitgeteilt :

1. der Oesterreichischen Staats- und Fondsforste

von 1901 ,

2. der fürstl. Schwarzenbergischen Forste in Böhmen

und Steiermark 1908,

3. der Preußischen Staatsforste 1912,

4. der Bayerischen Staatswaldungen 1911,

5. der Sächsischen Staatsforste nach Angabe der

Schriften von Judeich-Neumeister und Martin,

6. der unter staatlicher Verwaltung stehenden Forste

im Großherzogtum Baden 1912 und

7. der Domanial- und Kommunalwaldungen im

Großherzogtum Hessen 1903.

Hiernach ist man dem von Sachſen eingeführten

Vorgang zuerst in Hessen gefolgt, denn die Anleitung

von 1903 stellt nur die Erweiterung und den Abschluß

eines bereits im Jahre 1899 ausgegebenen Entwurfs

dar. Dann folgen Defterreich 1901 , die fürstl. Schwarzen-

bergiſche Verwaltung 1908, Bayern (sowie auch Würt

temberg) 1911 , Preußen und Baden 1912.

Im weiteren Verlaufe der Darstellung wird

(S. 27-50) die Grundform der Bestandes:

wirtschaft näher ausgeführt. Deren Kriterien find :

1. die Zuweiſung der zugänglichen Einzelbestände

zum Hiebe nach deren individueller Hiebsreise

unter Rücksichtnahme auf eventuelle zwingende

waldbauliche Forderungen, aber ohne Bedacht:

nahme auf die Verbesserung der Hiebsfolge und

Nachhaltigkeit in der Zukunft ;

2. Vorkehrungen zur Sicherung der künftigenHiebs-

zugänglichkeit (Umbauungen) ;

3. die mittelbare Ableitung des periodischen Hiebe

fazes aus dem nach dieser individuellen Bestandes-
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|behandlung aufgeftellten Haubarkeitsnuzungs- binierten Forsteinrichtungsverfahren s “ .

plan." Hier wird außer der bereits besprochenen Gliederung

nach konkreten und reduzierten Flächen noch eine

weitere erörtert, jenachdem ein bindender Hauungs-

plan verfaßt wird oder der Nutzungsplan nur den

Charakter eines Hauungsentwurfs hat, der dem

Betriebsführer einen gewiffen Spielraum bei der Aus-

Weiter werden die Durchführung der Arbeit, die

Erhebung des Weiſerprozents , die Berücksichtigung der

Bestockung, wirtschaftliche Rücksichten bei Auswahl der

Hauungen, Hiebszugänglichkeit und Hauungsplan be-

sprochen. In dem letzteren sind einzustellen :

1. alle Bestände mit ungenügendem Zuwachs, wo- wahl der Nuzungen nach Maßgabe etwaiger undor-

bei entweder die Grundsäße der Reinertragslehre herzusehender Notwendigkeiten gewährt.

(Weiserprozent) oder auch diejenigen anderer

Wirtschaftsziele (höchſter Maſſen- oder Geld-

ertrag) maßgebend sein können ;

2. Loshiebe uſw. zur Vorbereitung der künftigen

Hiebszugänglichkeit ungünstig gelagerter Bestände ;

3. gelichtete Beſtände, in denen die Freistellung des

Unterwuchses aus Rücksicht auf die Verjüngung

notwendig ist ;

4. etwaige hiebsfragliche Bestände unter Beachtung

der Abfagmöglichkeit.

S. 50-61 wird dann die Grundform der

Altersklassenmethode besprochen , die vom

Wirtschaftsganzen ausgehend im Wege der Rechnung

z und Kalkulation den Etat nach der Fläche oder nach

Fläche und Masse direkt ermittelt und ein ausge=

glichenes Altersklassenverhältnis sowie die Nuzungs-

nachhaltigkeit erstrebt, ohne sich um die Bestimmung

der Hiebsorte selbst zu kümmern.“

Bei der Durchführung kann die Auswahl der Hiebs-

orte selbstverständlich nicht umgangen werden. Ein

weſentlicher Unterſchied ergibt sich hierbei sowie bei

Aufstellung der Altersklaffentabelle, jenachdem man

dabei von den konkreten oder von auf gleiche Ertrags= |

fähigkeit reduzierten Flächen ausgeht. Der Verfasser

erblickt in dem ersteren Verfahren die eigentliche Grund-

form der Altersklassenmethode, führt dann aber S. 61

bis 68 die von ihm selbst vorgezogene und praktisch

geübte Rechnung nach reduzierten Flächen näher aus.

In dieser Auffassung kann ich ihm nur völlig bei-

stimmen. Ich halte es für einen inneren Widerspruch,

wenn z . B. nach der hessischen Anweisung in der so-

genannten Bonitätstabelle alle Unterabteilungen in die

entsprechenden Standortsklaffen eingereiht, wenn dann

Normalvorrat und Zuwachs hiernach berechnet, schließ-

lich aber in der Altersklaffentabelle wieder alle Flächen

nur in konkreter Größe eingetragen und zusammen

gezählt werden. Als ob ein Hektar erster und dritter

= oder fünfter Klasse überhaupt gleichwertige und ver-

gleichsfähige Größen wären ! Bei den von mir nach

dem hessischen Verfahren ausgeführten Ertragsrege=

lungen habe ich diesen Fehler ohne irgend welche

Schwierigkeiten vermieden.

Den Schluß der Schrift bildet S. 68-73 der

Abschnitt : „Systematik des heutigen kom-

Zum Schlusse möchte ich noch eine kritische Be-

merkung nicht unterdrücken . Wenn der geehrte Ver=

faſſer in dem Vorwort seiner verdienstvollen Schrift

die Absicht ausspricht, eine Lücke in den vorhandenen

Lehrbüchern auszufüllen, so wird er diesen Zweck

schwerlich erreichen. Denn mit der abstrakten Fassung

seiner Ausführungen, die viel zu Vieles als bereits

bekannt voraussetzt, und mit der Konstruktion künst=

lich aufgebauter, oft schwer verſtändlicher Säße hat

er den richtigen Ton eines Lehrbuchs wohl nicht

getroffen.
Wr.

Anleitung zur Aufnahme des Holzgehaltes

der Waldbestände. Von Dr. Mar Friedrich

Kunze, Geh. Hofrat und Profeffor i . R. Dritte

durchgesehene Auflag. Berlin, Verlagsbuchhand-

lung Paul Parey. 1916.

Die zweite Auflage dieser Schrift ist 1891 erschie=

nen und im Oktoberheft desselben Jahres von Dr.

Speidel kurz besprochen. Die neue, dritte Auflage, hat

jener gegenüber an Umfang und Einteilung wenig

Aenderungen erfahren.

In § 3 hätte wohl erwähnt werden dürfen, daß,

wenn Probestämme nicht gefällt werden sollen, solche

nicht nur nach der veralteten Preßler'schen Richthöhen=

methode, sondern mit neueren und besseren Instru-

menten stehend aufgenommen werden können.

3u § 10 hatte schon Speidel darauf hingewiesen,

daß neben der Berechnung aus Grundfläche, Höhe

und Formzahl auch die vielfach übliche Benuzung von

Maffentafeln Beachtung verdient hätte, weil beide

Verfahren sich zwar nicht im Prinzip , aber in der

Ausführung von einander unterscheiden . Statt deffen er-

wähnt die neue Auflage nur die Verwendung anderweitig

gefällter Stämme, etwa beim Aushieb der Einteilungs-

und Weglinien, nach den Methoden von Speidel und

Kopezky: Massenkurve und Maffenlinie. Wr.

Akademia! Ein fröhliches Buch von Jugend,O

Jagd und Liebe. Von Ferdinand von Raes =

feld. Neudamm, Verlag von J. Neumann . 333

Seiten. Preis 4 Mt.
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Der im Novemberhefte 1916, S. 286, kurz bewahrlich keine glänzende Rolle zugeteilt. Die Pro-

sprochenen Erzählung hat der Herr Verfaſſer dieſes

Buch bald folgen lassen. Von Jugend, Jagd und

Liebe ist in der Tat darin viel, vielleicht zuviel die

Rede ; von der Norddeutschen Forstakademie, an der

die Handlung teilweise spielt, aber herzlich wenig . Es |

ist mir deshalb zweifelhaft, ob der Titel glücklich ge=

wählt ist. Denn der Akademie ist in der Erzählung

fessoren sind komische Käuze, die Forstbeamten arge

Neidhämmel, die keinem anderen einen guten Schuß

gönnen, und die Studenten intereſſieren sich für nichts

als Jagd und Liebesgeschichten . Wer an einer allge

meinen Hochschule seine Ausbildung genoſſen hat, wird

denn doch andere und wertvollere Erinnerungen davon

Wr.
bewahren.

Briefe.

Aus Prenzen.

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

(Schluß.)

3urüdstellung und Beurlaubung garni-

fondienstfähiger Holzarbeiter.

In einem Schreiben vom 6. November 1916 teilt

das Kriegsministerium dem Minifterium für Land:

wirtſchaft, Domänen und Forsten mit, daß sämtliche

Preuß. stellvertr. Generalkommandos ersucht worden

ſind, Anträgen auf Beurlaubung und Zurückstellung

garnison dienst fähiger Holzarbeiter, soweit mit

den dienſtlichen Intereffen irgend vereinbar, schnellstens

zu entsprechen. Die stellvertr. Generalfommandos

seien ferner ersucht worden, die von den Regierungen

angeforderten Kriegsgefangenen zu stellen und als

Wachleute möglichst Holzhauer, Vorarbeiter oder sonstige

Waldarbeiter zuzuteilen .

*

Verwendung von Strafgefangenen

zur Waldarbeit.

Der Justizminister hat unter dem 3. Oktober 1916

an die Oberstaatsanwälte folgende Verfügung ergehen

Lassen :

sammengestellt werden, und ob diesen Kolonnen die

in Betracht kommenden Gefangenen aus den Juftizge:

fängnissen zugeteilt werden können .

* *

Beschäftigung von Kriegsgefangenen.

Das Kriegsministerium hat bezüglich der Ver-

lohnung der bei der Grubenholzgewinnung und son-

ftigen Holzeinschlägen beſchäftigten Kriegsgefangenen

folgende neuen Bestimmungen feſtgeſeßt.

1. Der Arbeitgeber trägt allein , unter Verzicht

auf jeden baren Zuſchuß die Unkosten für Verpflegung.

Unterkunft usw. der Kriegsgefangenen und Wachtleute.

2. Der Arbeitgeber zahlt für den Arbeitstag 30 Pf.

als Abfindung an jeden Kriegsgefangenen, der am

Wochenschluß mindeſtens 30 % der Leistung eines mittel-

tüchtigen freien Arbeiters der Gegend als durchschnitt-

liche Tagesleistung für die betreffende Moche auf

weisen hat. Der Arbeitgeber hat das von ihm feste

gesezte Maß dieser Durchschnittsleistung sowie die für

freie Arbeiter angemessenen und gültigen Akkordjāķe

bei Beginn jedes größeren Schlages der zuständigen

Lagerkommandantur mitzuteilen . Bedenken, welche die

Lagerkommandantur gegen diese Feststellungen aufGrund

örtlicher Nachprüfungen und zugleich im Intereſſe wirl-

samer Anspornung der Kriegsgefangenen oder der

Sicherung einigermaßen gleicher Verdienstmöglichkeiten

auf benachbarten Arbeitsstellen erhebt, find zu beachten

und nach gemeinsamer Rücksprache zu beseitigen. Kommt

es nicht zu einer Einigung, so entscheidet die Inspektion.

3. Ferner zahlt der Arbeitgeber in Form von

„ 3uschüssen“ , die von den Organen des Lagers

bezw. der Inspektion beaufsichtigt, aber nicht kaffen-

mäßig gebucht und verrechnet werden :

Der gesteigerte Bedarf der holzverbrauchenden In

dustrien hat bei der Forstverwaltung zu Schwierig

keiten in der Beschaffung von Arbeitskräften geführt.

Es fehlen vor allem geübte Holzarbeiter, namentlich

Vorarbeiter. Die Ersten Staatsanwälte sind daher

anzuweisen , etwaigen Gesuchen der Forstverwaltung

von Strafaufschub oder Strafunterbrechung für

Forstarbeiter nach Möglichkeit zu entsprechen .

Sollten sich in den Juſtizgefängnissen derartige Per=

sonen befinden, deren Beurlaubung nicht in Frage a) an die eifrigen Wachtleute täglich 50 Pi

kommt, und lassen sich aus ihnen Arbeitskolonnen, die Es unterliegt auch keinem Bedenken, wenn dieser Zu

den staatlichen Forstverwaltungen zur Verfügung geschuß in seiner Höhe veränderlich und zu der Geſamt:

stellt werden könnten, nicht bilden, so ist durch Be-

nehmen mit den Regierungspräsidenten festzustellen, ob

etwa bei den Gefängnissen der inneren Verwaltung

ſolche Arbeiterkolonnen für die Staatswaldungen zu=

|

|

leistung der dem Wachtmann unterstellten Gefangenen

in ein bestimmtes Verhältnis gebracht wird . Der

Charakter eines mäßigen Nebenverdienstes darf dieſer

Zuſchuß aber nicht verlieren.
Zuschuß aber nicht verlieren. Wachtleuten, deren
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Gruppen auch nach einmonatlicher Einübung nicht über | Verlohnung der Kriegsgefangenen bei

40 % der Normalleistung der freien Arbeiten auf- Fällungsarbeiten.

weiſen, ſind keinerlei Zuſchüſſe zuzubilligen ;

b) als „3uschüsse" an die Kriegsgefange-

nen , die am Wochenschluß nicht über 40 % der

Leistung des freien Mannes als durchschnittliche Tages-

leistung aufzuweisen : nichts ;

die über 40 % bis einſchließlich 60 % nachweisen :

von der gesamten Leistung einen Akkordlohn, der mit

2/10 des für die freien Leute (bei gleichen Arbeitsver-

hältnissen) festgelegten Einheitsaßes zu berechnen ist ;

die über 60 bis einschließlich 80 % nachweisen ; von

3/10 des Akkords der freien Leute ;

die über 80 bis einschließlich 100 % nachweisen :

von 4/10 des Akkords der freien Leute und die über

100 % nachweisen : 5/10 des Akkords der freien Leute.

Auf dieſe veränderlichen Zuschüsse sind die festge

zahlten und kaſſenmäßig nachzuweisenden Abfindungen

von 30 Pfg. in Anrechnung zu bringen.

4. Die Leistung des einzelnen Mannes wird in

den meisten Fällen nicht festgestellt werden können, es

wird aber möglich sein und genügen, die Leistung fest

zustellen für Rotten von 2-6 Mann, die dann als

Arbeitsgemeinschaften zusammenzufaffen und deren

mehrere je einem Wachmann zu unterſtellen sind. Auf

die Bildung der Rotten muß dem Arbeitgeber oder

dem ihn vertretenden sachverständigen Leiter des

Schlages unbedingt ein mitbestimmender Einfluß ein

geräumt werden, da ſein Urteil am ehesten die nach

ihrem Arbeitsgeschick und nach ihrer Arbeitswilligkeit

zusammenpassenden Leute erkennen wird.

Soweit die obigen neuen Bedingungen nicht von

dem Arbeitgeber gefordert oder angewendet werden,

find sie von den zuständigen Stellen der Heeresver

waltung wenigstens überall dort zu fordern, wo es

sich nicht um ganz vorübergehende Beſchäftigung ein-

zelner Leute eines Arbeitskommandos beim Holzschlag

handelt, deren abweichende Geſtellungsbedingungen un-

verhältnismäßigeUmstände verursachen würden . Weitere

Ausnahmen können, wenn triftige Gründe vorliegen

und genügende Arbeitsleistungen anderweitig gesichert

werden, zwischen den Kgl. Regierungen und den stell=

vertretenden General-Kommandos bezw. Inspektionen

von Fall zu Fall vereinbart werden.

Nach Maßgabe dieser Bestimmungen würde die

Gefangenenarbeit erst bei einer Leistung von etwa 70%

der normalen ungefähr ebenso billig werden, wie die

der freien Leute. Der Arbeitgeber hat also kein In-

tereffe daran, freie Leute durch Gefangene zu ersehen,

wohl aber ein wesentliches Interesse, die Leistungen

der Gefangenen baldmöglichst auf mindestens 70% zu

steigern.

1917

Die Durchführung dieser Bestimmungen über die

Verlohnung der bei Fällungsarbeiten beschäftigtenKriegs-

gefangenen ist mehrfach auf Schwierigkeiten gestoßen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und For-

sten hat daher im Einverständnis mit dem Kriegs-

minister unter dem 4. September 1916 in dieſer An-

gelegenheit folgendes bestimmt :

1. Das neue Verlohnungsverfahren ist nur anzu-

wenden, wenn beide Teile - Heeresverwaltung und

ArbeitgeberArbeitgeber damit einverstanden sind.
-

2. Die Vorschriften für das neue Verfahren werden

wie folgt abgeändert und ergänzt.

a) Die Tagesdurchschnittsleistung eines mittel-

tüchtigen freien Arbeiters hat der Arbeitgeber vor

Beginn jedes größeren Schlages nach ihrem Lohn-

wert in Geld einzuschäßen und dem zuständigen

Lagerkommandanten mitzuteilen . Hält lezterer die

Schätzung für unzutreffend , so entscheidet, soweit es

sich um staatliche oder unter staatlicher Verwaltung

stehende Forsten handelt, der zuständige Forſtinſpek-

tionsbeamte über die bestehende Meinungsverschieden=

heit endgültig. In allen anderen Fällen bleibt die

Regelung dieses Punktes der besonderen vertraglichen

Vereinbarung der Parteien überlassen. Der endgültig

festgesetzte Lohnwert ist dem Arbeitskommando bekannt

zu geben.

b) Der zur Anwendung kommende Hauerlohntarif

einschließlich der etwa bewilligten Rückerlöhne ist vor

Beginn der Arbeit dem Lagerkommandanten mitzu=

teilen. Die von den staatlichen Verwaltungen vorge=

schriebenen Hauerlohntarife und Rückerlöhne können

von dem Lagerkommandanten nicht beanstandet werden .

Andere Tarife usw. werden durch besondere vertrag=

liche Vereinbarung zwischen den Parteien feſtgeſeßt.

c) Ob und wie das Arbeitskommando in mehrere

Arbeitsgemeinschaften¯ (Rotten) eingeteilt werden soll,

entscheidet der Arbeitgeber oder sein Vertreter nach

Anhörung des Kommandoführers, deffen Wünſche nach

Möglichkeit zu berücksichtigen ſind .

d) Lohnzahlungen können nur von 14 zu 14 Tager

gefordert werden. Vor Beendigung des Schlages und

Feststellung des Schlagergebnisses werden nur Abschlags

löhne gezahlt, deren Höhe in allen unter staatliche

Verwaltung stehenden Forsten der zuständige Revier

verwalter allein festsetzt . Dieser kann auch bestimmer

daß , wenn die geleistete Arbeit entsprechend gering

war , ein Abschlagslohn für den betreffenden Zeit-

abschnitt überhaupt nicht zu zahlen ist .

e) Auf Lohnempfang nach Maßgabe der Arbeits-

Leistung haben nur diejenigen Kriegsgefangenen und

Wachmannschaften Anspruch, die bei der Schlagarbeit

19
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selbst beschäftigt waren. Die kriegsgefangenen Unter-

offiziere erhalten eine besondere feste Zulage von täg:

lich 30 Pfg. Den bei anderen Arbeiten z . B. in der

Küche beschäftigt gewesenen Zugehörigen des Kom:

mandos gebühren während der Dauer dieser Arbeit

nur die üblichen festen Abfindungen .

f) Feiertage, Krankheitstage und Tage, an denen

wegen schlechten Wetters oder aus sonstigen Gründen

nicht gearbeitet worden ist, bleiben bei den Berech

nungen des Lohnes nach Maßgabe der Leistung außer

Ansah. Für solche Tage werden auch feste Zulagen

oder Abfindungen an die Wachmannſchaften und Kriegs-

gefangenen nicht gezahlt.

g) Die in Gemeinschaft mit den Kriegsgefangenen

beschäftigten freien Arbeiter der staatlichen Verwal-

tungen nehmen an dem verdienten Gesamtlohn der

Arbeitsgemeinſchaften (Rotten) teil . Sie erhalten außer

dem einen festen Tagelohn, der in der Regel nicht

höher sein soll, als der nach a festgesetzte Lohnwert

der Durchschnittsleistung. Die Haumeister der freien

Arbeiter der staatlichen Verwaltungen erhalten außer

dem einen Zuſchlag zu dem festen Tagelohn in Höhe

von nicht mehr als 30 % dieſes Lohnes . Alle den

freien Waldarbeitern hiernach zustehenden festen Be=

züge werden neben dem sonstigen Verdienst der Arbeits-

gemeinschaft besonders gezahlt.

3. Wird von der abgeänderten Verlohnungsart

nach Ifd. Nr. 2 kein Gebrauch gemacht, so tritt an

ihre Stelle das folgende Verfahren, bei welchem die

Leistungen der Kriegsgefangenen nicht mehr an den

Leistungen der freien Arbeiter, sondern allein an der

Menge des aufgearbeiteten Holzes gemessen werden :

a) Die Kriegsgefangenen erhalten für das aufge-

arbeitete Holz 40 % des nach dem Hauerlohntarif und

den bewilligten Rückerlöhnen sich berechnenden Lohnes ;

die Wachtmannschaften erhalten neben dem Durch=

schnittslohn der ihnen unterstellten Kriegsgefangenen

an allen für die Gewährung von festen Zulagen über-

haupt in Betracht kommenden Tagen eine solche von

täglich 50 Pig.

b) Die Bestimmungen zu Ifd . Nr. 2 b-g haben

auch für das Verfahren nach lsd . Nr. 3 mit der Maß

gabe Geltung, daß Abschlagslohnzahlungen an keinem

der unter Ifd . Nr. 2d festgesetzten Termine ausfallen

dürfen.

4. Andere Lohnverfahren dürfen nur dann ein

geführt oder beibehalten werden, wenn triftige Gründe

hierfür vorliegen, gleich befriedigende Arbeitsleistungen

gesichert bleiben und Arbeitgeber wie zuständige mili-

tärische Dienststelle mit dem anderen Verfahren ein

verstanden sind.

5. Die Verpflegungszuschüsse der Heercsverwal-

tung, die bei Anwendung des Verlohnungsverfah-

rens nach Ifd . Nr. 2 wegfallen, kommen auch

bei dem Verfahren nach lsd . Nr. 3 in Wegfall. Ob

bei Anwendung anderer Verlohnungsverfahren (nach

Ifd . Nr. 4) Verpflegungszuschüsse zu zahlen sind oder

nicht, hängt von den zwischen den Parteien zu treffen-

den besonderen Vereinbarungen ab. Die beſtehenden,

hiernach nicht mehr zulässigen Verträge über Aus-

führung von Fällungsarbeiten durch Kriegsgefangene

sind mit tunlichst kurzer Frist zu kündigen oder im

Wege der Vereinbarung baldmöglichst zu lösen .

Haben die Arbeiten der Kriegsgefangenen ohne

vorangegangenen Vertragsabschluß begonnen, ſo kann

die spätere gewählte Verlohnungsart vom Beginn der

Arbeiten ab zur Anwendung kommen.

Holzankäufe zur Herstellung von Holz :

wolle.

Durch Erlaß vom 21. November 1916 sind die

Regierungen von dem Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten angewiesen worden, wieder Holz-

wolleholz , nötigenfalls in besonders anzulegenden

Schlägen, zum Verkauf zu bringen . Das Wolleholz

ſoll freihändig zu einem angemessenen Preiſe an die

Holzwollefabrikanten bezw. deren Holzeinkäufer, soweit

diese einen Ausweis der Intendantur der militärischen

Institute darüber vorlegen , daß das Holz lediglich zur

Herstellung von Holzwolle für die Heeresverwaltung

verwendet wird, abgegeben werden . Der Preis soll im

Anhalt an die beim Verkaufe von Grubenholz gegen

Meistgebot erzielten Preise bemeſſen und tunlichst ein-

heitlich für den ganzen Regierungsbezirk festgesezt

werden.

Verbot der Ausübung der Jagd und

Fischerei durch Ausländer.

Im Interesse der Spionageabwehr hält das Kriegs-

ministerium es für geboten, daß die Ausübung der

Jagd und Fischerei durch Ausländer, soweit sie nicht

einem verbündeten Staate angehören, in Deutſchland

für die Kriegsdauer verboten werde. Es hat daher

die stellvertretenden kommandierenden Generale ersucht,

auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

entsprechende Anordnungen zu treffen und dabei bemerkt,

daß, wenn auch aus diesem im Interesse der Sicher

heit des Reiches zu erlassenden Verbot Entschädigungs-

forderungen nicht hergeleitet werden können, es fich

doch empfehle, in dem Verbot zum Ausdruck zu bringen,

daß es Ausländern freigestellt sei, ihre Jagd- und

Fischereiberechtigungen durch geeignete Deutſche unter

Beobachtung der dafür vorgeschriebenen Form aus:

üben zu lassen . Jagd- und Fischereiverpachtungen, die

unmittelbar an der Grenze gelegen, in geringem Um
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fange die Grenzlinie überschreiten,dürfen einem neutralen

Ausländer mit Genehmigung des stellvertretenden Ge-

neral-Kommandos des betreffenden Grenzkorps über-

laffen werden, sofern die betr. Ausländer völlig ein-

wandfrei und die Pachtverträge bereits in Krast find.

Nach § 97 des voraussichtlich am 1. April 1917

in Kraft tretenden Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916

bedürfen Ausländer künftig eines durch den Regierungs-

präsidenten auszustellenden Fischereiſcheines.

Durch Erlaß vom 10. November 1916 ersucht der

Minister für Landwirtschaft, Domånen und Forsten

die Regierungspräsidenten , diese Scheine demnächst

Ausländern, soweit sie nicht einem verbündeten Staate

angehören, für die Dauer des Krieges grundsäglich zu

versagen. Weiter weist der Minister darauf hin, daß

hinsichtlich der Jagdscheine § 29, Abs . 2 der Jagd

ordnung beſtimmt, daß Personen , welche weder Ange-

hörige eines deutschen Bundesstaates sind , noch in

Preußen einen Wohnsiz haben, gegen die Bürgschaft

einer Perſon, welche in Preußen einen Wohnsiz hat,

ein Jagdschein erteilt werden kann , die Jagdpolizei-

behörden seien aber anzuweisen, künftighin an Aus-

länder, die nicht den verbündeten Staaten angehören,

Jagdscheine grundsäglich nicht zu erteilen und Auz-

nahmen nur in den vom Kriegsministerium bezeichneten

Fällen nach Benehmen mit den stellvertretenden Ge-

neral-Kommandos zuzulaſſen .

**

Wildschadenverhütung und Wildabschuß.

Unter dem 28. September 1916 hat der Minister

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in einem

an die Regierungspräsidenten gerichteten Erlasse da

rauf hingewieſen, daß der Kriegsbeirat des Kriegs-

ernährungsamtes sich am 16. September erneut mit

der Frage der Wildschadenverhütung und der Aus-

nuzung des Wildstandes für die Versorgung des Volkes

mit Fleisch beschäftigt habe. Hierbei sei behauptet

worten, daß in vielen Revieren der Wildstand infolge

Einschränkung des Abſchuffes über das normale und

erträgliche Maß hinaus gestiegen sei, und das Ver-

langen ausgesprochen worden, über die in der Preuß.

Jagdordnung zugelassenen Schußmaßnahmen hinaus,

die Jagdberechtigten auch in Eigenjagdbezirken und in

eingegatterten Revieren zwangsweise zum Wildabschuß

anzuhalten. Es sei ferner als unzulässig bezeichnet

worden, Kartoffeln und andere zur menschlichen Nahrung

oder als Viehfutter in Betracht kommende Stoffe an

Wild zu verfüttern. Der Ernährungsbeirat habe be-

schlossen, es möchten, wo nötig , die stellvertretenden

Generalfommandos auf Grund der ihnen zustehenden

Machtbefugnisse alsbald die erforderlichen Anordnungen

treffen. Das Kriegsernährungsamt sei wegen Aus-

führung dieses Beſchluſſes an ihn herangetreten und

die Militärverwaltung habe sich zwecks Durchführung

des zwangsweisen Abschusses auf Eigenjagdbezirken

erforderlichenfalls zur Stellung von Jagdkommandos

bereit erklärt.

✔

Der Minister bemerkt weiter, daß der Wildabschuß

im allgemeinen auch auf Eigenjagdbezirken und in

eingezäunten Revieren wohl über das nach Friedens-

verhältnissen normale Maß gesteigert worden sei, sollte

es aber noch Jagdbezirke geben, in denen der Wild=

stand eine angemessene Höhe übersteige und der Ab=

schuß nicht allein im Hinblick auf den Wildſchaden,

sondern auch auf die Gewinnung von Wildpret

ungenügend sei , so sei auf die Jagberechtigten mit allem

Nachdruck dahin einzuwirken, daß der Wildabschuß

unverzüglich und in hinreichendem Maße verstärkt

werde. Nötigenfalls sei der Forderung durch Hinweis

auf die sonst bevorstehende Anordnung zwangsweiſen

Abschusses Nachdruck zu verleihen, und, wenn diese

nicht zum Ziele führen sollte, eine solche Anordnung

bei dem stellvertretenden Generalkommando zu bean=

tragen. Den Nachbarn von Jagdrevieren, in denen

übermäßig geſchont wird , ſei jede geſetzlich zugelaffene

und mit polizeilichen Rücksichten vereinbare Erleich=

terung des Wildabschuffes zu gewähren .

Daß die Verfütterung von Kartoffeln und anderen

zur Ernährung von Menschen und Vieh geeigneten

Erzeugnissen an Wild in gegenwärtiger Zeit durchaus

unzulässig ist , bedürfe keiner besonderen Betonung.

Sollten in dieser Beziehung Verstöße von Jagdbefizern

vorkommen, so werde durch Beschlagnahme der zur

Wildfütterung bestimmten Vorräte und deren Wieder-

zuführung zur Verwertung als menschliche Nahrung

oder Viehfutter das Erforderliche nötigenfalls mit

Hilfe des stellvertretenden Generalkommandos zu ver-

anlaſſen ſein.
*

*

Beschäftigungsgelder für Forstlehrlinge.

Den Abschluß der fiskalischen Forstlehre bildete in

Friedenszeiten der Eintritt bei einem Jäger-Bataillon

nach bestandener Jägerprüfung. Die Lehrlinge wurden

frühestens im Oktober desjenigen Jahres beim Bataillon

eingestellt, in dem sie bis zu dieſem Monat einſchließ-

lich das 18. Lebensjahr vollendet hatten . Für die

Kriegszeit ist nun insofern eine Ausnahme zugelaffen ,

als auch die sogar vor Beginn der Lehre zuläſſige

Einstellung bei anderen Truppenteilen der Ein-

ftellung beim Jäger-Bataillon gleich erachtet wird und

der Militärdienst, soweit er vor Ablegung der einſt-

weilen bis nach Friedensschluß hinausgeschobenen Jäger-

prüfung stattfindet, der nach der militärischen Ent-

laffung oder Beurlaubung beginnenden Lehrzeit voran=

geht oder sie unterbricht. Bei der langen Dauer des

19*
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|

Krieges wird es nunmehr notwendig, die Beschäftigungs- | ein Tagegeld von 1,50-2,50 Mk. gewährt werden

gelder für diejenigen Lehrlinge festzusehen, die ihrer kann, wenn ihnen durch Verlegung des Wohnfißes be-

Ausbildung nach die Jägerprüfung schon hätten besondere Unkosten erwachsen, bleibt für diejenigen Forst-

stehen können und nur durch den Krieg an der Ab- lehrlinge , die ihre Ausbildung noch nicht vollendet

legung der Prüfung verhindert worden sind . Bezüg: haben, bestehen . Dieſe Tagegelder können künftig auch

lich der zu den kriegsbeschädigten Jägern zu rechnenden den Lehrlingen , deren Ausbildungszeit nach obigem

Lehrlinge ist dies bereits durch die allgemeine Ver- drei volle Jahre unfaſſen muß, im dritten Jahre auch

fügung vom 1. Mai und 2. Oktober 1916 geschehen dann bewilligt werden, wenn sie, ohne den Wohnsik

Für die übrigen Lehrlinge werden die Beschäftigungs- zu wechseln, einen Forstschußbeamten vertreten. (All-

gelder hiermit ebenfalls auf 2,50 Mt. täglich festgesetzt . gemeine Verfügung des Ministers für Landwirtſchaft,

Die Ausbildungszeit, zu der jede Beschäftigung im Domänen und Forsten vom 10. November 1916).

forstfiskalischen Betriebe gehört, gilt im Sinne dieser

Bestimmung als beendet, wenn sie, abgesehen von der

weiter unten folgenden Ausnahme, zwei volle Jahre

gedauert hat. Hierbei ist der Heeresdienst nicht mit=

zurechnen, wohl aber die Zeit etwaiger militärischer Be=

urlaubungen, während deren der Lehrling in der Staats-

forstverwaltung betätigtwar. Hatte er im Oktober des An=

nahmejahres das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet,

so müssen entsprechend den Vorschriften für die Friedens-

zeit drei volle Jahre zur Ausbildung gerechnet werden.

Aus Preußen.

Der Etat der Domänen-, Forst- und landwirt-

ſchaftlichen Verwaltung für das Etatsjahr

1. April 1917/1918.

I. Der Etat der Domänen - Verwaltung.

Nach dem Abschlusse des Etats der Domänenver-

waltung betragen die Einnahmen 34 323 450 M.

gegen 33 841 200 M. des Vorjahres, die Ausgaben

Die Bestimmung der allgemeinen Verfügung vom 11 551 150 M. gegen 14 325 130 M. des Vorjahres,

30. Juni 1915, wonach den Forstlehrlingen bei ihrer cs bleibt mithin ein Ueberschuß von 19 772 300 M. ,

Heranziehung zur Vertretung eines Forstschußbeamten gegen 1916 ein Mehr von 256 230 M.

II. Der Etat der Forstverwaltung.

Der Abschluß des Forst-Etats lautet :

Die ordentlichen Einnahmen betragen

Die dauernden Ausgaben betragen

•

Ordinarium.

154 811 000 M. gegen 1916 mehr

64 989 000 M. gegen 1916

89 822 000 M. gegen 1916 mehr

Extraordinarium.

298 000 M.

198 000 M."

100 000 M.
Mithin Ueberschuß im Ordinarium :

•
Die außerordentlichen Einnahmen betragen

Die einmaligen u . außerordentlichen Ausgaben betr.

Mithin Zuschuß im Extraordinarium :

Bleibt Ueberschuß:

2. Nebennukungen

3. Jagd

A. Einnahme n.

2000 000 M. gegen 1916 ebensoviel .

2930 000 M. gegen 1915

930 000 m. gegen 1916

88 892 000 M. gegen 1916 mehr

Ordentliche Einnahmen.

1. Holz aus dem Forstwirtschaftsjahre 1917

4. Torfgräbereien im Forstwirtschaftsjahre 1917 .

5. Rückzahlungen auf die an Forstbeamte (Oberförster, Revierförster,

Förster, Meister und Wärter) zur wirtschaftl. Einrichtung bei Ueber=

nahme oder anderweiter Ausstattung einer Stelle gewährten Vorschüſſe

6. Forstliche Lehranstalten
.

7. Verschiedene andere Einnahmen.

Außerordentliche Einnahmen.

8. Erlöse aus dem Verkaufe von Forstgrundstücken (Einnahmen des vor-

maligen Staatsschayes)

ebenſoviel.

ebensoviel.

100 000 M.

gegen den vorigen Etat

ebensoviel.143 600 000 M.

7 709 000 "

800 000

124 000

" "

" "!

350 000

111 000

" "

"

2 117 000 " "

2 000 000 "I
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" nicht " "

-

= 322265 "

Für die Einnahme für Holz , Nebennugungen, Jagd, | a) z . Holzzucht bestimmter Waldboden = 2729444 ha

Lorfgråbereien usw. sind mit Rücksicht auf die Unge: b) ,

wißheit über die Verhältnisse des Rechnungsjahres

1917 die Beträge des Vorjahres wieder eingestellt

worden.

Der Naturalertrag an Holz ist für 1917

veranschlagt auf:

a) kontrollfähiges Material

im ganzen 3051707 ha==

gegen 3 051 679 ha im Jahre 1916.

B. Ausgaben.

Die Ausgaben betrugen nach dem Etat in Millio-

= 9 199 488 fm nen Mark:

b) nichtkontrollfähiges Material
= 2 091 202 "

1907 52,9

1908 = 54,7

= 1912

1913 =

73,9

80,0

im ganzen
= 11 290 690 fm

Der Flächeninhalt der Staatsforsten

1909

1910

- 56,0 1914 80,3

- 69,4 1915 = 69,2

hat im Jahre 1916 betragen : 1911 73,1 1916 67,7

Dauernde Ausgaben.

1. Kosten der Verwaltung und des Betriebes.

Besoldungen .

Wohnungsgeldzuſchüſſe

Andere persönliche Ausgaben

Stellenzulagen, Dienstaufwands- und Mietsentschädigungen,

Dienstkleidungszuschüsse

Werben und Verbringen von Holz und anderen Forsterzeugnissen

im Forstwirtschaftsjahre 1917 .

Unterhaltung und Neubau der Gebäude .

Unterhaltung und Neubau der öffentlichen Wege .

Beihilfen zu Wege- und Brückenbauten, zur Anlegung von

Eisenbahngüterhaltestellen, außerhalb der Forsten, die von

wesentlichem Nußen für die Forstverwaltung sind .

Wasserbauten in den Forsten ·

Forstkulturen, Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege u.

Eisenbahngüterhaltestellen, die im Interesse der Forstverwal-

tung angelegt werden müssen , Verbesserung der Forstgrund-

stücke, Forstvermeſſungen und Betriebsregelungen .

Jagdverwaltungskosten und Wildſchadenersaßgelder

Lorfgräbereien

Reisekosten

Umzugskosten

•

•

•
Vertilgung schädlicher Tiere im Forst-Wirtschaftsjahre 1917

Holzverkaufs- und Verpachtungskosten, Vorflutkosten, Koſten in

Rechtstreiten, Druckkosten und andere vermischte Ausgaben,

darunter nicht abgelöste Postporto- und Gebührenbeträge mit

Einschluß von Fernsprech- und Telegrammgebühren und ſon-

stige Kosten des dienstlichen Verkehrs

2. Forstwissenschaftliche und Lehrzwecke.

Besoldungen .

Wohnungsgeldzuschüsse

Andere persönliche Ausgaben

Sonstige Ausgaben

3. Allgemeine Ausgaben.

Grund- und Gemeindelaften und Kosten der örtlichen Ge=

meinde- und Polizeiverwaltung in staatlichen Guts- u . Amts=

bezirken

gegen den vorigen Etat

17 191 310 M. mehr 180 930 m.

3 000

ebensoviel.

"174 000

2 730 448

" "

"

4 394 880 " mehr 11550 "

17 900 000 " ebensoviel.

3 250000 " "

3 600 000 " "

250 000

50 000

" ebenjoviel.

" "

6 000 000 " ebensoviel.

121 000

31 000

110 000

172 000

" "

" "

" "

" "

300 000 " "

1110 362 " weniger
480 ,

138 520

11420

"

"

mehr 2970

ebensoviel.

"

59 400

187 660

"1

"1 mehr 30 "

4 100 000 n ebensoviel.



146

Ablösungsrenten und zeitweise Vergütungen an Stelle von

Naturalabgaben .

Gesetzliche Kosten der Unfallversicherung und Unfallfürsorge sowie

Ausgaben für die Unfallversicherung bei den Forstakademien

und Beiträge zum Ruhegehaltskaffenverbande für Gemeinde-

forstbeamte des Regierungsbezirks Wiesbaden

Unterſtügungen für ausgeschiedene Beamte sowie Ruhegehälter und

Unterstügungen für Witwen und Waisen von Beamten .

Kosten der der Forstverwaltung auf Grund rechtlicher Verpflich=

tung obliegenden Armenpflege mit Einschluß von rund

30 000 M., die im Durchschnitt alljährlich als Beiträge der

Forstverwaltung zur Clausthaler Forstarbeiterunterstüßungs-

kaffe im Reg.-Bez . Hildesheim gezahlt werden .

Unterstützungen aus sonstiger Veranlassung , darunter einmalige

Unterstügungen für Personen ohne Beamteneigenschaft, die

im Dienste der Forstverwaltung beschäftigt werden oder be=

schäftigt gewesen sind, und für ihre Hinterbliebenen

Ankauf von Grundstücken zu den Forsten
·

Einmalige und außerordentliche Ausgaben.

1242 000 m.

427 000

200 000

128 000

"

"

"

60000 "

1 050 000 "

Ablösung von Forstberechtigungen, Grundlaſten und Schuldrenten

Ankauf und erste Einrichtung von Grundstücken zu den Forsten, Vorbereitung und Auz-

führung des Verkaufs von Forstgrundstücken, deren Veräußerung beabsichtigt iſt,

3. B. Herstellung der nötigen Straßen-, Beleuchtungs-, Entwässerungs- usw. An-

lagen sowie deren laufende Unterhaltung und Benuzung
·

Hier kann derjenige Teil der Ist - Einnahme bei Kap. 1 Tit 10 und Kap. 2 Tit. 8

(Erlöse aus dem Verkauf von Dömänen- und Forſt-Grundstücken) verwendet werden , der die.

Summe von 1600 000 M. zuzüglich der Hälfte des Erlöses aus dem Waldverkauf an den

Verband Groß-Berlin übersteigt und nicht zur Erwerbung und ersten Einrichtung von

Domänen- und Domänengrundstücken verwendet wird

- -

An Erlösen aus dem Verkaufe von Domänen- und Forstgrundstücken sind veranschlagt

unter Kap. 1 Tit. 10 2 000 000 M. und unter Kap. 2 Tit. 8 2 000 000 M. Diese

4 000 000 M. übersteigen die Summe von 1600 000 M., die nicht zur Erwerbung und

ersten Einrichtung von Domänen- und Forstgrundstücken bestimmt iſt, um = 2400 000 M.

Nach dem Verhältnis der Einnahmen zu einander entfallen hiervon je 1 200 000 M. auf die

Domänen und Forstverwaltung . Der Erlös aus dem Waldverkauf an den Verband Groß-

Berlin soll zur Hälfte zur Erwerbung und ersten Einrichtung von Domänen- und Forst-

grundstücken verwendet werden Die andere Hälfte soll den Einnahmen des vormaligen

Staatsschatzes verbleiben .

Versuchsweise Beschaffung von Insthäusern für Arbeiter .

Außerordentlicher Zuschuß zum Wegebaufonds (3 850 000 M.)

Herstellung von Fernsprechanlagen
• •

Die Zahl der Forstbeamtenstellen hat

sich gegen 1916 nicht geändert. Der Haushalts-

Entwurf enthält die Bemerkung, daß zur Einziehung

gelangende Oberförsterstellen mit Revier in solche ohne

Revier nach Bedarf umgewandelt werden können , wozu

dann weiter erläuternd bemerkt wird : Es sind nicht

so viele Oberförsterstellen ohne Revier vorhanden, daß

alle Forstaffefforen, die nach ihrem Dienstalter zur

Ernennung zum Oberförster an der Reihe sind , eine

Stelle erhalten können. Da verschiedene kleinere Ober-

förstereien mit Nachbarrevieren vereinigt werden sollen,

wird durch den eingesezten Vermerk die Möglichkeit

•

ebenjoviel.

100 000 M.

1 200 000 .

300 000

300 000 M.

1 000 000 .

30 000

gegeben, Oberförsterstellen mit Revier in solche ohne

Revier umzuwandeln und Forstaffessoren zu Ober:

förstern ohne Revier zu ernennen.

Der Höchstbetrag der Dienstaufwandsentſchädigung

für Oberförster betrug bisher 3900 M. Er soll bis

zu 6000 M. hinaufgesetzt werden, damit es möglich

wird, eine Reihe von kleinen Oberförstereien, die bis

her wegen der weiten Entfernung vom Nachbarrevier

als selbständige Reviere erhalten worden sind, nun-

mehr als solche aufzuheben . Den Oberförstern für die

vereinigten Reviere soll in geeigneten Fällen das Hal-

ten eines Kraftwagens zur Pflicht gemacht werden.
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W. Der Etat der landwirtschaftlichen Verwaltung , einschl. der Zentralverwaltung

des Ministeriums für Landwirtschaft , Domänen und Forsten.

A. Einnahmen .

Dauernde Ausgaben.

B. Ausgaben.

1. Ministerium .

2. Oberlandeskulturgericht

3. Generalkommissionen

• 11 106 967 M.

4. Bauktechnische Revisoren

5. Landwirtſchaftl. Lehranstalten und sonstige wiſſenſchaftliche und Lehrzwecke

6. Tierärztliche Hochschulen und Veterinärwesen

7. Förderung der Viehzucht .

8. Förderung der Fischerei

•

9. Landesmeliorationen, Moor , Deich-, Ufer- und Dünenwesen

10. Allgemeine Ausgaben .

1991 850 m.

169 670

13 358 145

32 700

5 060 403

6 443 075

8815 000

"

"

"

589 687 "

4 175 474

1805 069

"

"

Unter den unter 9 aufgeführten Ausgaben ſind u . a . enthalten, für : zur Ausführung des Geſeßes betr. Schußwal-

dungen und Waldgenossenschaften, sowie Förderung der Wald- und Wiesenkultur überhaupt 195 000 M.,

zur Ausführung des Gesetzes vom 16. September 1899 betr. Schutzmaßregeln im Quellgebiete der links-

seitigen Zuflüsse der Oder in der Provinz Schlesien 15 000 M.

Unter 10 (Allgemeine Ausgaben) find zur Beobachtung der in den Flüſſen vorkommenden Waſſerſtände

und Meffung der hierbei zum Abfluß gelangenden Waſſermengen sowie Feststellung des tatsächlichen Ver-

laufs der Hochwasserwellen in den preußischen Stromgebieten 55 219 M. ausgeworfen .

Einmalige und außerordentliche Ausgaben

Hier find im Ganzen vorgesehen .

Hierunter sind besonders zu erwähnen :

Für Errichtung von ländlichen Stellen mittleren und kleineren Umfangs auf staatlichen

Grundstücken •

Zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den westlichen Provinzen

Hierzu wird erläuternd bemerkt :

Den westlichen Provinzen sollen, dem Bedürfnis entsprechend , wiederum die in

früheren Jahren überwiesenen Beträge zugewendet werden. Darnach sollen verwendet werden

innerhalb der Rheinproving 420 000 M., der Provinz Westfalen 205 000 M., der Pro-

vinz Sachsen 120 000 M., der Provinz Hannover 110 000 M., der Provinz Heſſen-Naſſau

100 000 M., der Provinz Schleswig-Holstein 40 000 M. und der Hohenzollernschen Lande

20 000 M. Die Zuwendungen sollen wie bisher unter der Voraussetzung wenigstens

gleicher Leistungen der Provinzial- oder Kommunalverbände und der gemeinsamen Verwen=

dung der Anteile des Staates und der beteiligten Verbände geleistet werden .

Zur Förderung der Land- und Forstwirtſchaft in den öftlichen Provinzen

Zum Ausbau der hochwassergefährlichen Gebirgsflüffe in der Provinz Schlesien

Zur Durchführung des öffentlichen Wetterdienstes

Zur Förderung der Kultivierung der Niederungsmoore durch Folgeeinrichtungen

Zur Förderung der Kultivierung und Beſiedelung von Oedländereien in der Provinz Hannover

Zur Förderung der Kultivierung in der Provinz Westfalen

Aus Baden.

Gedanken über Uereinfachung und Einsparung

in der badischen Forst- und Domänenverwal-

tung.

Bon Forstrat Könige, Heidelberg.

Mein Aufsatz im Oktoberheft hat die erwartete und

5 639 740 M.

280 000 M.

1015 000 "

1252 000 m.

335 000 "

210 000 "

450 000 "

150 000

50 000

"

"

zur Klärung notwendige Beleuchtung aus dem Ge=

dankenkreis eines Kameraldomänenbeamten im Februar-

heft erhalten. Der Verfasser, Herr Geh. Finanzrat

Reinach - es sei mir gestattet ihn der Kürze halber

in meinen weiteren Ausführungen mit R. zu bezeichnen

- glaubt mir eine ganze Reihe von Widersprüchen , Un-
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richtigkeiten Ungenauigkeiten und falschen Schlüssen | Art hätten, zu deren guten Lösung die Vorbildung

nachweisen zu können. Darauf muß ich erwidern .

In der Denkschrift der badischen Regierung vom

Jahr 1912 über mögliche Vereinfachungen sind alle

Zweige der Staatsverwaltung zu Wort und zu dem

einheitlichen Schlußergebnis gekommen, daß innerhalb

ihres Bereiches schon alles auf das Sparsamste geord=

net sei und wesentliche Vereinfachungen und Einspar=

ungen nicht möglich wären. Die Oeffentlichkeit war

enttäuscht, und in vertrautem Einzelgespräch konnte

man auch von Beamtenkreisen die Ansicht dahin äußern

hören, daß wesentliche Vereinfachungen und Einspar

ungen wohl durchgeführt werden könnten und sollten,

merkwürdigerweiſe aber meist nur in Verwaltungs-

zweigen, denen der betreffende Beamte selbst nicht an=

gehörte.

R. steht für die Kameraldomänenverwaltung heute

noch völlig auf dem Standpunkt von 1912, ja er zieht

ſogar die in jener Denkschrift gemachten theoretischen

Zugeständnisse zurück. Die Erfahrungen des Krieges

haben seine Ansicht in keiner Weise geändert. Bei

dieser Verwaltung ist alles aufs trefflichste und ein

fachste geordnet. Sie ist auch zu wichtig, um an ihr

zu sparen. Die Nachbarin Forstverwaltung, ja die

bietet eher ein Feld für Einsparung. Die öffentliche

Meinung aber hält mehr denn je an der Forderung

einer Vereinfachung und Verbilligung in allen Zweigen

der Verwaltung fest, und der Erlaß des Königs von

Preußen gibt ihr entschiedenen und entscheidenden Aus-

drud. Meine Gedankengänge ruhen auf diesem Boden. |

Angesichts der schweren Lage unseres Vaterlandes und

der nahezu völligen Ergebnislosigkeit der 1912er Er-

hebungen hielt ich mich für verpflichtet, meine Ansichten

in einer Fachzeitschrift jenen Kreiſen zu unterbreiten,

die zur Prüfung der Frage fähig und berufen sind,

niemand zulieb, niemand zuleid , lediglich sachlich.

R.'s Einwände find teils allgemeiner , grundsäg

licher Art, teils richten sie sich gegen meine rechnerischen

Angaben und Grundlagen . Im Rahmen eines forst

lichen Fachblattes kann ich nicht auf alle Züge meines

Kritikers eingehen. Ich muß mich auf die hauptsäch

lichsten Einwürfe beschränken, deren Klarlegung und

Erörterung für die Sache zum Nutzen und zu meiner

eigenen Rechtfertigung geboten ist .

I.

R. lehnt die Vereinigung des Bezirksdienstes der

Kameraldomänen mit der Forstverwaltung und die

Zusammenlegung der Domänenkaſſen mit den Finanz-

kassen grundsäglich ab , weil :

1. Die Domänenämter neben ihren wirtschaftlichen

Aufgaben auch solche von hervorragender agrarpolitischer

und volkswirtſchaftlicher Bedeutung und auch rechtlicher

|

und der weitere Gesichtskreis des Finanztechnikers eine

beffere Gewähr gäbe als die des Forstbeamten ;

2. zwischen Forstmann und Landwirtschaft Gegen-

sähe beſtünden , insbesondere bei Ausſtockungs- und

Jagdfragen ;

- Staatsbrauerei,3. die gewerblichen Betriebe

Rebgut und Kellerei Meersburg fich nicht ein:

gliedern ließen ;

4. die Uebertragung der selbständigen Kaffen- und

Rechnungsführung an mittlere Beamte bedenklich sei ;

5. durch die Vereinigung der Domänen mit den

allgemeinen Finanzkaſſen eine vereinfachte und beffert

Grundlage für das Geld- und Kreditweſen nicht ge=

schaffen wären.

Dem ist entgegen zu halten :

1. Auch der Staatsforstbeamte hat neben seinen

rein forsttechnischen Aufgaben solche staats- und volks-

wirtschaftlicher wie agrar- und sozialpolitiſcher Art und

auf rechtlichem Gebiet teils gleichen, teils ganz ähnlichen

Charakters wie der Kameraldomänenverwalter zu lösen.

Nur umfaßt der Wirkungskreis der Forstverwaltung

an Staatseigentum das 8fache, an bewirtschaftetem Ge-

meindeeigentum (über 1300 Gemeinden) das 20fache

der Kameraldomänenverwaltung und an Wert der er

wirtſchafteten Erzeugniſſe das 3 und 9fache . Die Be

amten einer Verwaltung von solcher Ausdehnung und

Vielseitigkeit werden, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht

werden sollen, an Fähigkeit in praktischer Behandlung

allgemeiner staats- und volkswirtschaftlicher Fragen,

wie sie bei der Bezirksverwaltung vorkommen , den

Kameraldomånenbeamten nicht nachstehen dürfen. Zur

Behandlung verwickelterer Rechtsfragen find auch für

Finanztechniker in der Rechtsprechung erfahrene Ju-

risten unentbehrlich. Die Kriegszeit hat die Bedeutung

der Forstwirtschaft und die vielseitige Verwendungs-

fähigeit der Forstbeamten erwiesen. Unbestreitbar ist,

daß die beste Hochschulbildung für alle Verwaltungs-

beamte die Universität übermittelt.

steht den Forstleuten ebenso frei wie den Finanz-

technikern. Wenn die badischen Forstbeamten zu ihrem

wie des Staates Nachteil bis jezt von dieser Freiheit

nicht vollen Gebrauch machen, sondern den größeren

Teil ihrer Ausbildung an der forstlichen Abteilung der

technischen Landeshochschule nehmen, so beruht dies auf

der gleichen Ursache wie der Genuß des „ Staatsbieres"

seitens der Besucher der badischen Bahnwirtschaften,

nämlich auf einem gelinden Druck der Regierung, denn

nur so können diese beiden staatlichen Sondereinrich

tungen, wenn auch nur notdürftig lebensfähig bleiben.

Der Staat gibt aber auch Beamten mit weitaus be

deutenderem und vielseitigerem volkswirtschaftlichem

Wirkungskreis als jenem der Kameraldomänenver

Deren Besuch
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walter, wie Ingenieuren, Kulturtechnikern und Ge-

werbeaufsichtsbeamten ihre Ausbildung an den tech :

niſchen Hochſchulen, alſo dürften, nach Ansicht der Re-

gierung, die dort zu gewinnenden allgemeinen Kennt

niffe auch für diesen Bezirksdienst als hinreichend

gelten.

2. Der angebliche Gegensatz zwischen Forstbeamten

und landwirtschaftlichen Interessen ist aufgebaut auf

einer meines Erachtens nicht ganz unbefangenen und

einseitigen Anschauung.

Warum soll der badische Forstbeamte bodenwirt-

schaftlichen Fragen einseitiger und kurzfichtiger gegen

über stehen als der Finanzbeamte? Bewirtschaftet er

doch über 1300 meist ländlichen Gemeinden ihre Wal-

dungen und gewinnt dadurch wie durch seinen fort

währenden Verkehr mit dem Volk Einblick und Ver-

ſtändnis für die wirtschaftlichen Verhältnisse und Be- |

dürfnisse der Bevölkerung seines Bezirkes wie kaum

ein anderer. Die Grenzen zwischen Feld- und Waldbau

sind von jeher flüssig gewesen und können nicht nach

augenblicklich auftretenden Einzelansprüchen, sondern

nur im Hinblick auf das allgemeine dauernde Wohl

gezogen werden. Der Forstbeamte kann allerdings an

die Frage der Verschiebung dieser Grenzen nur mit

der Vorsicht herantreten, die ihm seine Sachkenntnis

nach beiden Seiten, sein Verantwortlichkeitsgefühl und

feine Erfahrungen auferlegen . Handelt es sich umHandelt es sich um

Staatsgelände, so wird die Sachlichkeit und die Aus-

ſcheidung jeder persönlichen Empfindung bei solchen

Fragen um so mehr gesichert, wenn mit Verschiebung

der Nuzungsart des Geländes nicht zugleich auch dessen

Uebergang an eine andere Verwaltung verbunden ist,

wie derzeit der Fall. Es kann nicht geleugnet werden,

daß bei der heutigen Ordnung Machtfragen die sach-

liche Prüfung auf beiden Seiten erschweren können,

da und dort wohl auch erschwert haben.

Die jezt so ziemlich abgeschlossene Erwerbungs-

und Aufforstungspolitik im Schwarzwald stand in ihren

Grundzügen stets unter der obersten Leitung von Nicht-

Forstbeamten . Wenn sie nicht überall vollen volks-

wirtschaftlichen Erfolg hatte, indem sie ortsweise eine

Verarmung größerer Landstriche an Menschen verur-

fachte, so liegt dies nicht in der Schuld der Forstver-

waltung. Die maßgebenden Nicht- Forstleute waren

für Bewilligung der Mittel , die für eine Um- und

Neusiedelung nötig gewesen wären, nicht zu gewinnen.

Die Jagd ist ein Nebenbetrieb sowohl der Land-

wie der Forstwirtschaft. Das Wild lebt und bringt

Schaden in Wald und Feld. Jäger und Jagdlieb-

haber gibt es unter Forst- und Landwirten. Leztere

find dabei in ganz erheblicher Ueberzahl. Amtlich hat

der Forstbeamte mit der Jagd sich nur zu befassen als

Bewirtschafter der wenigen Domänenjagden im Selbst-

1917

betrieb und als Sachverständiger in Jagdfachen. Alz

Jagdbetriebsleiter ist es seine Dienstpflicht, überall dort,

wo die Landeskultur in Wald und Feld durch über-

mäßigen Wildstand Schaden leidet, den Wildstand durch

Abſchuß so zu ordnen, daß er unſchädlich wird . Aus-

drücklich zu diesem Zweck wurde an Stelle der Ver=

pachtung die Selbstbewirtschaftung gewählt . Die Forst-

beamten find dieſer ihrer Aufgabe pflichtmäßig voll

und ganz nachgekommen . Hier wie als Jagdſachver-

ständige haben sie die Intereffen der Bodenkultur so

gewahrt , daß ihnen in Jägerkreisen und Jagdzeit-

schriften zwar nie die Anerkennung einer besonderen

Berücksichtigung der Jagdintereffen, wohl aber wieder-

holt heftige Vorwürfe wegen Jagdfeindlichkeit" ge=

macht wurden . Andererseits allerdings verbietet es

dem Forstmann Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis,

jede Klage eines Grundbesizers, Pächters oder Güter-

aufsehers über angeblichen Wildschaden ohne eingehende

Prüfung als berechtigt anzuerkennen und zu vertreten .

3. Die beiden Gewerbebetriebe Brauerei und Kel-

lerei sind Verlustwirtschaften, einerlei wie die Bewirt-

schaftung, und dürfen für große Organisationsfragen.

nicht ausschlaggebend sein. Ich halte mich weder für

berufen noch auch für fähig das Rätsel zu lösen, wie

weit diese Betriebe unter staatlicher Leitung zu einem

wirtschaftlichen Ertrag gebracht werden können. Auch

ist hier dazu nicht der richtige Ort. Die Rebwirtſchaft

könnte vielleicht zur Errichtung der von der Land-

wirtschaft längst erstrebten Rebbauſchule Verwendung

finden.

4. Durch die Uebertragung der Domänenkaſſen an

die Bezirksfinanzkaſſen findet keinerlei Selbständig-

machung von mittleren Beamten statt. Die Vor-

stände der Finanzkaſſen ſind akademiſch gebildete Ober-

Finanzbeamte, und ihnen ist vielfach auch noch ein

zweiter Oberbeamter zugeteilt. Diese genügen voll=

ständig auch zur Leitung der Domänenkaſſenabtei-

lungen.

5. Ich würde es einem seiner Aufgabe gewachsenen

Finanztechniker gegenüber für eine Anmaßung halten,

im einzelnen diejenigen Vereinfachungen für Zahlungs-

und Kreditwesen aufführen zu wollen , die sich aus der

Rassenvereinheitlichung ergeben müssen. Hier darüber

nur soviel:

Die Finanzamter müssen den besten Einblick in

Vermögensverhältnisse und Borgwürdigkeit aller Per-

sonen innerhalb ihres Dienstbezirkes haben, oder die

nötigen Grundlagen dazu auf die einfachste Weise be-

schaffen können. Sie haben in jedem Ort einen Steuer-

einnehmer und damit eine Zahlstelle und eine Ver-

trauensperson . Sie verfügen über eine große Anzahl

von Steueraufsehern, die regelmäßig alle Orte besuchen.

und vorzügliche Auskunfts- , Vollzugs- und Zustellungs-

20
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beamte abgeben müſſen. Al dies fehlt den Domänen=

ämtern. Der bargeldlose Zahlungsverkehr und die Anzahl

Heranziehung der Banken auch für den Bereich der

Staatskassen harren noch ihres völligen Ausbaues.

II.

Die gegen meine rechnerischen Angaben erhobenen

Beanstandungen sind in der Hauptsache folgende :

1. Ich habe bei den Forstämtern den Gehalt der

Vorstände um 500 Mk. und den Bauwert der Dienst-

gebäude um 20 000 Mk. niederer als bei den Domänen

ämtern angegeben, während doch tatsächlich beide gleich,

ja die Forstamtsgebäude ſogar teilweise als Lurus-

bauten kostspieliger ſeien.

2. Die Angaben über den auf das ha Domänen

wald fallenden Kostenaufwand für die Bezirksverwal-

tung sei unrichtig. Es fehle der Kostenaufwand für

Rechnungs- und Kaffenführung, der bei der Domänen=

und Finanzverwaltung gebucht sei, ferner müsse für

Wohnungsaufwand anstatt des Wohnungsgeldes der

tatsächliche Gebäudeaufwand eingesetzt werden .

3. Es sei nicht einzusehen, warum die 3 Wiesen-

Kulturmeister künftig überflüssig werden sollten.

4. Durch die Uebertragung der Kaſſe und der

Rechnung an die Finanzämter müßten dort beträcht-

liche Erweiterungen der Diensträume vorgenommen

werden. Diese Kosten seien ebenfalls nicht berück

sichtigt.

5. Erstaunlich und nicht zu vereinbaren mit meinem

Bestreben der Ersparung sei, daß ich für die Be

zirksverwaltung in ihrer künftigen Gestaltung eine ganz

erhebliche Erhöhung des Aufwandes für den äußeren

Dienst fordere.

Darauf erwidere ich :

1. Meine Angaben über Gehalt und Baukosten-

aufwand find den Staatsvoranschlägen entnommen,

deren Angaben wohl auch für R. maßgebend und ihm

bekannt sein müssen.

Nach dem Voranschlag 1913/14 beträgt der Durch-

schnittsgehalt der 13 Domänenamtsvorstände 5500 Mt.,

jener der 99 Forſtamtsvorstände 5000 Mt. Anfangs

und Endgehalt sind zwar gleich, aber nicht die Ver-

teilung unter die einzelnen Gehaltsklassen. Die Forst

beamten sind von der Gehaltsgemeinschaft der übrigen

Beamten der Finanzverwaltung merkwürdigerweise

ausgeschlossen, daher der Unterschied zu ihrem Nach:

teil.

In den Staatsvoranschlägen von 1894/95 bis mit

1912/13 find an Neubauten für Dienstgebäude ent-

halten :

Forstämter

Geforderte Bau=

22

Domånenämter

4 (ein Doppelhaus als

zwei gerechnet)

fummen i. 6. 1088000 Mt.

i . Einzelnen v. 25000-74000 Mt.

Mehraufwand für 1 Domänen-

mittl. Bausumme 49500 Mt.

amt im Mittel

365 000 Mt.

64000-103000 Mt.

91 000Mt

41000 Mt.

Die Domånenämter haben ein größeres Personal

und es wurden ihnen von jeher größere und mehr

Diensträume bewilligt. Daher ist auch bei ihnen

Grundriß und überbauter Raum, also auch die Bau-

summe größer. Der Vorwurf der Luxusbauten trifft

nur für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum, der

in obigen Angaben enthalten ist, zu, erstreckt sich aber

auf alle Verwaltungszweige und , wie die Nachweiſung

ersehen läßt, auch auf die Domänenämter. In den

80er Jahren, wo mit dem Bau der Forsthäuser in

größerem Umfang begonnen wurde, schwankte der Bau-

aufwand für ein solches Gebäude zwiſchen 25000 und

30 000 Mt.

2. Meine Angaben über den Verwaltungsaufwand

für 1 ha Wald find der von der Forst- und Domånen-

direktion herausgegebenen Forststatistik des Jahres 1913

entnommen. Die von R. hervorgehobenen Mängel find

zutreffend und auch mir nicht entgangen, bleiben aber

auf das Endergebnis ohne Einfluß, weil sie durch den

Fehler ausgeglichen werden, daß als Verteilungsschlüſſel

für den Anteil der Domänen- und Gemeindewaldungen

eine erstere viel zu schwer belastende Zahl angenommen

worden ist . Unterstellt man das Vbha-Verhältnis, d . §.

1/2 ha Gemeindewald = 1 ha Domänenwald, jo

ergibt sich folgende Berechnung :

Aufwand nach der Statistik ..

dazu kommen:

a. Unterschied zwiſchen wirklichem

Gebäudeaufwand u. Wohnungs-

geld 297 000-70 000

b. Aufwandsanteil für Kaffe und

Rechnung nach R.

. 1027640 ML.

227 000 ,

100000 .

162570

Wirklicher Aufwand somit 1354 640 Mt.

Davon Anteil der Forstpolizei nach

amtlichem Schlüffel 0,12 .

bleiben für 269 700 Vbha Domänen-

und Gemeindewaldungen . •
1192070ME

das ist für 1 Vbha Domänenwald 4,42 Mk.

Legt man den Aufwand für Rechnung und Kaſſe

ausschließlich dem Domänenwald zur Last, so ist das

Ergebnis :

.
1254640M

Verwaltungsaufwand ohne Kaffe

Davon Anteil für Forstpolizei 0,12 150557

1
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Kosten für Domänen- und Ge-

meindewaldungen

Das ist für den Vbha

• ·

•

Für den Domänenwald Kaffenkoſten :

100 000 Mt. auf 94 200 ha, auf 1 ha

Verwaltungsaufwand mit Kaſſe ſomit

Meine Angabe war abgerundet

1104 083 Mt.

4,10 Mt.

"1,06

5,16 Mk.

. 5,00 ,

3. Die Kulturmeister find den Domänenämtern

nötig zum Entwurf und Vollzug wiesenbautechnischer

Arbeiten. Die Forstbeamten haben die dazu erforder=

lichen Fachkenntnisse selbst, oder können diese sich leicht

aneignen. Auch finden sie außerhalb der Zeit des

forstlichen Hochbetriebs Gelegenheit, diese Arbeiten unter

Heranziehung ihres dazu ebenfalls verwendbaren Forst-

perſonals auszuführen. Ich halte daher die Anstellung

besonderer Kulturmeister künftig für entbehrlich.

=

sturmpflichtigen Altersklasse über 45 Jahren, die 68

Köpfe zählt, 28 Mann 41 %. Ihr Leben haben

im Kriegsdienst gelassen 14,4 % der Eingetretenen

und 17,7 % der in's Feld gerückten.

Der Forstverwaltung ist es troß dieses gewaltigen

Ausfalls von Beamten gelungen den Betrieb in der

Heimat aufrecht zu halten und auch den durch die

Kriegsverhältnisse wesentlich erhöhten Anforderungen

im Großen und Ganzen gerecht zu werden, soweit dies

mit der ebenso zusammengeschmolzenen Arbeiterschaft

möglich war, allerdings in kriegsmäßiger Weise.

Es ist Geschmacksache aus diesen Tatsachen die

Hauptschlußfolgerung zu ziehen, daß die Forstverwal-

tung sich besser zur Einsparung von Beamten eigne

als die Kameraldomänenverwaltung, über deren In-

anspruchnahme durch den Kriegsdienst R. nichts sagt.

IV .
4. Das Personal der betroffenen Finanzamter wird

zur Bearbeitung der Domänenkaſſenangelegenheiten eine

Vermehrung von vielleicht je 2 bis höchstens 3 Köpfen
Endlich fragt R., wie es komme, daß im Geld=

erfahren . Wahrscheinlich wird aber auch bei diesen rohertrag die von Forstbeamten bewirtschafteten hessi=

Stellen durch Einsparen da und dort ein Raum freischen Kameralwieſen in den lezten 20 Jahren um

werden. Im übrigen werden sich die Beamten wohl

überall, wenn nötig, an ein näheres Zusammenrücken

gewöhnen müssen. Kostspielige Erweiterungsbauten

laffen sich daher sicherlich vermeiden, wenn der strenge

Wille dazu vorhanden ist.

5. Die Grundbedingung für die Erfüllung der

hohen Anforderungen an die Leistungen des fünftigen

Musterforstamtes ist, wie ich ausdrücklich hervorgehoben

habe, neben dem Gehilfen eine ausgiebige Be-

nügung des Kraftwagens . Damit ist selbstverständlich

ein wesentlich erhöhter Kostenaufwand gegen bisher

verbunden. R. fällt auch hier in den Fehler, einen

einzelnen Posten aus dem ganzen Gefüge heraus zu

nehmen und mit einem Posten der alten Rechnung zu

vergleichen. Es handelt sich aber nicht um Einzelteile,

sondern um die Schlußwirkung des Ganzen.

III.

Nach N. hat sich in der Kriegszeit gezeigt, daß

eine ganze Reihe von Forstbezirken von benachbarten

Forstämtern oder der Zentralstelle mitverwaltet wer=

den können". Dies ist richtig, aber mit der notwen

digen und sehr wesentlichen Einschränkung : „zur drin-

gendsten Not in kriegsmäßiger Art" . Und ähnliche

Wahrnehmungen gelten für alle Zweige der öffent-

lichen Verwaltung wie für das ganze wirtschaftliche

Leben. Dieser Zustand ist aber weder natürlich, noch

vorteilhaft, noch auf die Dauer durchführbar.

Von den höheren Forstbeamten sind bei einem Stand

von 182 Köpfen seit Kriegsbeginn in den Heeresdienst

eingetreten 112 67 %, von den 99 Forstamts-

vorſtänden 44 = 44 %, darunter aus der nichtland-44 %,

=

14 % zurückgegangen, die bad. Kameralwiesen aber

unter der Bewirtschaftung von Finanzbeamten in den

legten 25 Jahren um 56 % gestiegen seien. Die

Grundlagen zu dieser in Frageform gekleideten so

kurzen und sicheren Behauptung sind weder mir noch

auch der hessischen Verwaltung bekannt. Ihre Be-

rechtigung und Beantwortung ergibt sich aus folgen=

der, auf amtlichen Angaben beruhenden Darstellung

(„ Die Kameraldomänen des Großherzogtums Baden

im 19. Jahrhundert" Karlsruhe 1906, Seite 148 ,

und Voranschlag des Finanzministeriums 1914/15 ,

Seite 87 für Baden ; Denkschrift über den Zustand

der Domanialwieſen im Großherzogtum Heffen und

weitere amtliche Mitteilungen für Heffen) :

Der Rohertrag des Hektar selbstbewirtschafteter

Wiesen war:

Beitabschnitt

1885/1894

1904/1913

Veränderung in %

(Angabe R.'s)

Flächen der Wiesen

1885

1913

Abnahme

in Baden in Hessen

116 Mt. 101 Mt.

129 Mt. 95,5 ME.

+13

(+56)

4

(-14)

6078 ha 3913 ha

4635 ha 2180 ha

1443 ha 1733 ha

Die Flächen haben sich somit in beiden Verwal=

tungen ganz erheblich, in Baden um 24 % , in Heſſen

um 44 % innerhalb der Vergleichszeit verringert.

Beiderseits kamen durch Ankäufe neue, meist wohl ge=

ringwertigere Wiesen von sogenannten „Waldgütern "

hinzu, andere wurden durch Verkauf, Aufforstung und

Verpachtung in Baden auch durch Ueberweisung
-

20*
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—
in den Waldverband als sogenanntes Waldgut lichen Behörde, einer Untersuchung unterzogen und

ausgeschieden.

|

das Ergebnis den Landständen unterbreitet mit der

verlangten Verbesserungsvorschlägen . In dieser Dent-

schrift heißt es unter anderem : „Die Vorschläge der

Kommission deckten sich im Ganzen mit den wirtſchaft-

lichen Absichten der Oberförstereien. Wenn schon der

Gesamteindruck für die Kommiſſion ein günstiger war,

so befanden sich einzelne Wiesen in mustergültigem

Zustande. Fast allenthalben hoben sich die Domanial-

wiesen vorteilhaft von Privat- und Gemeindewiesen

ab, was bei der langjährigen, zielbewußten Bewirt:

schaftung nicht Wunder nehmen kann. Werden doch

die fiskalischen Wiesen seit rund 20 Jahren in ange-

messenen Zeitabschnitten regelrecht mit Thomasmehl

und Kainit gedüngt. Die hierbei erzielten Erfolge

gaben den übrigen Grundbesigern vielfach erst die An-

regung zu gleichmäßigem Vorgehen. Wenn gleichwohl i

die Erlöse den gesteigerten Erträgen nicht entsprachen,

so lag das in den besonderen Verhältnissen (Mißver=

hältnis zwischen Angebot und Nachfrage wie oben ge:

schildert) . Trok Ausbleibens der klingenden Erfolge

wurde mit der Besserung der Wieſen überall dort

fortgefahren, wo die Reinerträge noch annehmbar

waren."

In Heffen sind schon seit dem Jahr 1875 die

Oberförstereien an Stelle der aufgehobenen Rentämter

mit der Bewirtschaftung der Kameraldomänen betraut.

Schon in den 80er Jahren begann man dort mit

einer großzügigen Verbesserung der früher vernach-

lässigten Wiesen, insbesondere durch Wässerungsein-

richtungen und namentlich auch durch Anwendung

von künstlichem Dünger. Zu diesem Zwecke wurde

auch eine große Anzahl bisher verpachteter Wiesen in

Selbstbewirtschaftung übernommen. Im Jahr 1907

ging man dann dazu über, die so hoch gebrachten

Wiesen wieder, soweit sie wirtschaftlich vorteilhafter

unmittelbar an einen landwirtschaftlichen Betrieb mit

Viehhaltung angegliedert werden konnten (Nußbar-

machung von tierischem und pflanzlichem Dünger) ,

wieder an die inzwischen durch das ärarische Beispiel

beffer erzogenen Landwirte in Pacht zu geben. Dies

waren natürlich die hochwertigsten, ertragreichsten Wiesen

in landwirtschaftlich dicht bevölkerten Gegenden und

in der Nähe der Ortschaften. Dauernd sollten in

Selbstbewirtschaftung nur solche Wiesen bleiben, die

wegen ihrer Lage oder sonstiger Verhältnisse Gefahr

liefen, bei Verpachtungen in ihrer wirtschaftlichen Lei-

stung zurückzugehen . Eine Erhöhung der Leistungs-

fähigkeit solcher Wiesen bringt nicht immer zugleich

auch eine Erhöhung des Rohgeldertrages ; in landwirt=

schaftlich weniger dicht bevölkerten Gegenden wird durch

die erhöhte Graserzeugung und das dadurch bedingte

erhöhte Grasangebot der Geldertrag sogar herabge=

drückt. In Heſſen liegt ein ansehnlicher Teil der „Die Aufgabe, die, Domanialwieſen mustergültig zu

noch selbstbetriebenen Kameralwiesen in Gegenden mit bewirtschaften, haben die Oberförstereien sehr gut ge:

solchen Verhältnissen. In Baden befindet sich zur Zeit | löst , und zwar mit dem Erfolg , daß Gemeinden und

die ganz überwiegende Fläche der selbstbewirtschafteten Private dem Streben der Forstverwaltung nacheiferten.

Wiesen in der landwirtschaftlich dicht- und überbevöl- Während bei den Mitte der 90er Jahre auf Ver-

ferten Rheinebene. Ein Uebergang hocherträglicher | langen der Ständekammer stattgefundenen Ortsbeſich-

Wiesen aus der Selbstbewirtschaftung in Verpachtigungen die Domänenwiefen vorteilhaft von den Ge-

tung ist in Baden nicht Grundsay, wohl aber eine meinde- und Privatwiesen sich abhoben, verschwand der

tunlichste Ausscheidung aller Wiesen mit geringerem Unterschied allmählich immer mehr, indem die Land-

Geldertrag namentlich in Gebirgsgegenden aus dem wirte, durch das Vorgehen der Oberförstereien angeregt,

Selbstbetrieb in Verpachtung. das Versäumte nachholten.

Aus diesen verschieden gearteten Verhältniſſen und

Wirtſchaftsgrundsäßen findet der Unterschied im Roh-

geldertrag zwischen den heff. und bad . Wiesen seine

natürliche Erklärung. Zum Schluß auf eine vergleichs :

weise minderwertige Leistung der hessischen Verwaltung

berechtigt er nicht.

Im Jahr 1895, also 20 Jahre nach Uebernahme

des Betriebs durch die Forstverwaltung, wurde der

Zustand der hessischen Kameralwiesen auf Wunsch der

Landſtände durch eine Kommiſſion, bestehend aus dem

kulturtechnischen Personal der oberen landwirtschaft

|

Auch die badische Kameraldomänenverwaltung wird

ein besseres Zeugnis von unbeteiligter sachverständiger

Seite für sich nicht beanspruchen.

Als Ergänzung hierzu ſei angeführt , was das Gr.

hess. Ministerium der Finanzen, Abt . für Forst- und

Kameralverwaltung, am 16. April 1917 mir auf An :

frage mitzuteilen die Güte hatte :

Wenn nach der Geldertragsübersicht in den lezten

20 Jahren die Roherlöse um 4 % geſunken find gegen-

über dem Durchschnitt der vorausgegangenen 17 Jahre,

so hängt das, abgesehen von dem vermehrten Futter-

bau damit zusammen, daß gerade die wertvollsten

Wiesen in der Nähe der Ortschaften aus eigener Ber

waltung in Zeitpacht übergingen. “

Jeder Vorschlag über bedeutende Umformung kann

zunächst nur in großen Zügen gestaltet werden und

wird einem eifrigen Nachprüfer aller Einzelheiten immer

4
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Gelegenheit zu Einwürfen geben, namentlich wenn

ihm sachlich und persönlich eine Neuordnung nicht er-

wünscht erscheint. Ich war auf eine solche Behand-

lung gefaßt, aber auch überzeugt, daß ich in der Lage

wäre, die Grundzüge meiner Ausführungen und Vor-

ſchläge erfolgreich zu rechtfertigen. Ich glaube, dies ist

mir gelungen. Was ich an Einwendungen hier nicht be-

handelt habe und nicht behandeln konnte, dreht

sich um nebensächliche Dinge, die für die Wirkung

des Ganzen von keiner ausschlaggebenden Bedeu-

tung find.

Man darf und muß sich vor einem sachverstän-

digen Kreis über Organisationsfragen aussprechen

können, ohne daß man sich von anderer beteiligter

Seite dem Vorwurf der Gefährdung des Burgfriedens

aussetzt. Regierung und Volksvertretung verlangen

und erstreben mit aller Entschiedenheit eine von per=

sönlichen Rücksichten völlig unbeeinflußte durchgreifende

| Vereinfachung unserer Staatseinrichtungen. Daß Ver=

waltungszweige und Beamtengruppen, die zu ihrer

Zeit ihre Aufgaben voll erfüllt haben, einer Verſchie-

bung ihrer bisherigen Arbeitsgebiete und ihrer Arbeits-

gewohnheiten mit Bedenken und innerem Widerstreben

gegenüberstehen, ist menschlich begreiflich . Staatsnot-

wendigkeit aber muß darüber hinwegkommen .

Woher sollen die zur Durchführung dieser Not-

wendigkeit berufenen Kreise flare Einsicht in Sonder-

verhältnisse und alle gebotenen Möglichkeiten gewinnen,

wenn solche Aussprachen als eine Schädigung des vater-

ländischen Wohles gelten sollen?

Notizen.

A. Jagdliche Mitteilungen aus Süddeutschland.

Für den Verkehr mit Wild und die Höchstpreise hierfür

sind seitens des Kriegsernährungsamtes Ende September v. J.

Vorschriften erlaſſen worden, wobei die Preise eine ansehnliche

Erhöhung erfahren haben. Leßterer Maßnahme lag die Ab-

ſicht zugrunde, das Wild_mehr als ſeither den größeren Städten

zuzuführen, weil bei den früheren, unter den allgemeinen Fleisch-

preiſen verbliebenen Beträgen für Wild dieſes von den Jagd-

berechtigten im eigenen Haushalt verwendet oder an die ein-

gesessenen Bewohner abgegeben wurde. In den für das Reich

ergangenen Vorschriften ist den einzelnen Bundesstaaten das

Recht vorbehalten, noch besondereAnordnungen zu treffen. Ueber

die in dieser Hinsicht von Bayern und Baden ergangenen Be-

stimmungen sei nachstehend kurz berichtet.¹)

Bayern. Der gewerbsmäßige Handel mit Wild und

Geflügel bedarf einer beſonderen Erlaubnis der Bayer. Fleisch.

versorgungsstelle, die regelmäßig nur an Personen erteilt wird,

welche diesen Handel ſchon vor dem 1. Auguſt 1914 betrieben

haben. Die Abgabe von Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild

auch schenkungsweise sowohl roh als in jeder Art der Zu

bereitung darf nur gegen Fleischmarken oder Bezugscheine er

folgen. Markenfrei bleiben Gemsen, Hafen, Kaninchen, Wild-

geflügel sowie der Wildaufbruch mit Herz und Leber, dann die

Wildköpfe. Die Wildbrethändler haben über den Bezug und

die Art der Verwertung des abgefeßten Wildes Vormerkung

zu führen, ebenso die Wirte und sonstigen Gewerbtreibende, die

Wild zubereitet abgeben. Die Jäger find berechtigt, von einer

Treibjagdftrecke 10 vom Hundert, höchſtens aber 40 Stüď

Hafen für den eigenen Bedarf zurückzubehalten Von dem Reft

ist ein Biertel dem Kommunalverband des Jagdgebietes oder

der von diesem bezeichneten Stelle anzubieten bezw . abzugeben

und der weitere Rest an die von der Fleischversorgungsstelle

zugelassenen Wildbrethändler zu verabfolgen. Auf Antrag der

Jäger kann eine andere Art der Verteilung der Strecke durch

die Fleischversorgungsstelle zugelassen werden. Zweds Ver-

sorgung der Städte ist die bemerkenswerte Bestimmung ge-

1) Auch in Hessen sind ähnliche Bestimmurgen getroffen

worden. D. Red.

troffen, daß die Wildbrethändler die bezogene Strecke an be-

sonders bezeichnete Versorgungsgebiete zu liefern haben. Es

find hier für die einzelnen Regierungsbezirke je 2 bis 5 größere

Städte benannt, an welche die Wildbrethändler die ihnen zu

gefallenen Hafen zu überlassen baben. Auch von dieser Vor-

schrift können durch die Fleischversorgungsstelle Ausnahmen

zugestanden werden. Markenfreies Wild und Geflügel darf

aus Bayern nur mit Genehmigung der Fleischversorgungsstelle

ausgeführt werden, welcher die Versandpapiere mit einer Er.

klärung des Kommuṛalverbandes des Ausfuhrortes_vorzu-

legen ſind, daß das auszuführende Wild und Geflügel für den

Bezirk nicht beansprucht wird. Die Ausfuhr ist sohin ziemlich

erschwert. Mit verschwindenden Ausnahmen sind die vom

Kriegsernährungsamte festgesetten Höchstpreise für Wild in

Bayern beibehalten worden. Erwähnenswert dürfte ſein, daß

auch für den zerlegten Hasen Einzelpreise bestimmt wurden.

Ein Ziemer 2,20 Mt., beide Schlegel zusammen 2,40 Mt.,

Ragout 1,20 Mt. Bemerkenswert ist das von dem Stellvertr.

Generalfommando des I. und III . bayer. Armeeforps erlaſſene

Verbot, daß während des Krieges die Jagd und Fischerei durch

Ausländer, die nicht einem verbündeten Staat angehören, nicht

ausgeübt werden darf. Hierbei bleibt den durch das Verbot

betroffenen Ausländern frei gestellt, ihre Befugnis durch ge

eignete deutsche Staatsangehörige unter Beachtung der dafür vor.

geschriebenen Formen ausüben zu laſſen. Es kommen hier u. A.

belgische und schweizer Jagdgesellschaften in Betracht, die in

der baher. Pfalz gut befeßte Jagdbe;irke zu hohen Preisen er

pachtet und seither alljährlich im Herbfte glänzende Treibjagden

veranstaltet haben. Mit Rücksicht auf den Krieg sind zur aus-

giebigen Versorgung mit Wildbret und Minderung der Wild-

schäden die Schußzeiten für Rehböde und Hasen um je 14 Tage

verlängert worden.

Baden. Die Jäger find verpflichtet, das auf ihrer Jagd

erlegte Not , Dam, Schwarz und Rehwild sowie Hasen und

Wildgeflügel, insoweit sie solches nicht in ihrem eigenen Haus-

halt verbrauchen, oder an Gaſtſchüßen zum Verbrauche in deren

Haushalt abgeben, an den Kommunalverband des Jagdortes

oder ihres Wohnortes oder an zugelassene Wildbrethändler

gegen Entrichtung der für den Großhandel mit Wild festgesetten
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Höchstpreise abzuliefern. Die Kommunalverbände dürfen die

Jäger hinsichtlich der Abgabe von Wild an die zugelassenen

Wildbrethändler nicht beschränken . Mit Zustimmung des Kom

munalverbandes kann die Ablieferung auch an in der Nähe

des Jagdortes gelegene Wirtschaften erfolgen. Ueber das emp-

fangene Rots, Dam , Schwarz- und Rehwild haben die Kom-

munalverbände Bescheinigungen, die Wildbrethändler sowie die

Inhaber von Wirtschaften Fleischbezugsscheine dem Jäger aus-

zustellen. Bei der Entnahme von Fleisch von Rots, Dam-,

Schwarz und Rehwild zum Verbrauche im eigenen Haus-

halte, dann bei der Ueberlassung solchen Wildes an Gastschüßen

find die entsprechenden Fleischmarten abzugeben. Markenfrei

find Haſen, Kaninchen, Wildgeflügel, Aufbruch mit Herz und

Leber, auch Wildköpfe. Bei gemeinsamen Jagden darf der

Jäger für den eigenen Haushalt nur je zwei Hasen und für

jeden Gastschüßen nur je einen Hasen von der Strecke be

halten. Ueber die Entnahme und Abgabe von Wild und Wild-

geflügel haben die Jäger eine Aufschreibung zu führen, welche

die für den eigenen Haushalt entnommenen, an die Gaſt-

schüßen, die Kommunalverbände, die Wildbrethändler und Wirte

abgegebenen Mengen, die Namen der Empfänger und einen

Bermerk über eingezogene Fleischmarken und Bezugscheine ents

halten. Als Wildbrethändler sind vom Bezirksamte auf An-

suchen nur solche Gewerbtreibende zuzulaſſen, die bereits vor

dem 1. Mai 1916 in offenen Verkaufsfiellen Wild gewerbs.

mäßig verabfolgt und sich hierbei nicht als unzuverlässig er-

wiesen haben. Die Höchstpreise des Kriegsernährungsamtes

find vorbehalten. Für den zerlegten Hasen find bestimmt : für

einen Ziemer 2,40 Mt., für einen Schlegel 1,40 Mt., für das

Ragout 1,10 Mt.

B. Wer verbreitet die Mistelbeeren.

Obwohl man schon bei den Römern wußte, daß die Mistel-

drossel die Mistelbeeren verbreitet, ist man heute noch unsicher,

welche Vögel sonst noch dem Genuß der Mistelfrüchte huldigen ;

ja man weiß nicht einmal, welche Drosselarten außer dem

Mistler das zu tun pflegen. Bei meinen Fütterungsversuchen

fraß der Seidenschwanz die Beeren ebenso wie die Mifteldroffel,

aber keine andere Drosselart und auch sonst lein Vogel. Füt.

terungsversuche mit Zimmervögeln find jedoch nicht geeignet,

fichern Aufschluß zu erlangen. Alle Auskünfte, die man von

Forstleuten und Jägern erhalten kann, beschränken sich auf

die Beobachtung, welche Vögel an Mistelbüschen gesehen wur

den. Man kann sich aber leicht überzeugen, daß manche Vögel

Beeren abpicken ohne sie zu fressen und daß andere an den

grünen Blättern zupfen. Wenn man also erfahren will, welche

Vögel wirklich Mistelbeeren fressen. muß man ihren Magen-

inhalte untersuchen ; man muß Vögel (Drosselarten, Krähen

Elstern, Eichelhäher, Wildtauben, Seidenschwänze) , die sich

an Mistelbüschen zu tun machen, abſchießen und sich überzeugen,

ob sie Mistelbeeren im Magen oder Darm haben. Die bo-

tanische Abteilung der K. Forſtlichen Versuchsanſtalt in Mün-

chen, Amalienstraße 52, wäre dankbar für die Mitteilung der

Untersuchungsresultate und würde bei etwaiger Zusendung

der Tiere die Portokosten vergüten.

Die Misteln verschwinden zumeist im Februar-März, doch

wären auch genaue Beobachtungen über die Zeit des Ab-

leerens der Beeren beim Frühlingszug der Droſſeln nach

Norden sehr erwünscht. Prof. von Tubeuf.

C. Fischerei in Talsperren.

Im Oktober-Heft 1911 wurde über die Fischerei in den

Talsperren auf Grund eines Vortrags des Geheimen Regies

rungsrats Eberts in Caſſel berichtet und darauf hingewiesen,

daß die Fische im allgemeinen in den Talsperren recht gut

gedeihen. Inzwischen sind in dieser Beziehung weitere Er

fahrungen gesammelt worden, die zu einem gleichen Ergebnis

geführt haben.

Heute liegt ein weiterer Beweis für die Ergiebigkeit zweier

Talsperren, nämlich der Weißeris Talsperren , vor. Hierüber

sollen nachstehend einige Angaben gemacht werden, die wir

einem Vortrage entnehmen , den der Bewirtſchafter dieſer

Sperren, der Fischzüchter Nud. Linke in Tharandt, gelegent:

lich der Hauptversammlung des Sächsischen Fischereivereins in

Dresden in diesem Jahre gehalten hat.

Hiernach sei das Wachstum der Fische in diesen Sperren

ein hervorragend gutes. Wenn auch die erstmalige Besparnung

in guter Pflege befindlichen Acer- und Wiesenlandes und vor-

zügliches Besatmaterial ein gutes Wachstum habe voraussehen

lassen, so sei es dem Berichterstatter in seiner nunmehr 40.

jährigen fischereilichen Praxis noch nicht vorgekommen, dej

innerhalb eines Sommers einſommrige 10-12 cm lange

Regenbogenforellen bis zu 2 Pfund herangewachſen,

dreisommrige Karpfen von 1 , Bfund im 4. Sommer bis

zu 7 Pfund schwer geworden seien und 50 gr beim Einſeßen

im April wiegende Schleten bis Oktober ein Gewicht vor

/ Pfund erreicht hätten. Wenn auch diese günstigen Ergeb

nisse auf die Dauer nicht blieben, so sorge die durch das fal-

lende Wasser entstehende Trockenlegung größerer Geländeflächen

für dauernde Fruchtbarkeit des Bodens, besonders, wenn eine

entsprechende Bearbeitung, Gründüngung und unter Umständen

mineralische Düngung nicht versäumt werde.

Karpfen, Schleien und Karauschen hätten in den

Sperren reichlich Brut erzeugt ; weitere Aussetzung von Karpfen

und Schleien sei daher nicht mehr erforderlich.

Als unwillkommener Eindringling in eine der Sperren

habe sich gleich im ersten Jahre (1914) der Barsch eingestellt.

Da durch die Zuflüsse keine Barsche in die Sperre hätten kommen

fönnen, bliebe feine andere Erklärung, als daß die in großer

Menge einfallenden wilden Enten die Barsche aus den in der

Luftlinie nur 3 km entfernten Teichen bei Wendiſch-Carlsdorf

oder auch aus größerer Entfernung als Laich an ihren Nudern

und am Gefieder eingeschleppt hätten.

Ein unliebsamer Gaft sei ferner der Fischreiher. Gr

horfte in den anliegenden Wäldern.

Die als Futterfische für die Forellen eingefeßten Gründ

linge vermehrten sich gut.

Die Fische veränderten in den Talsperren ihre Lebens-

gewohnheiten. Besonders auffallend sei dies bei der Bach,

forelle. Während sie im Zuflußgebiete nur im Herbſt, von

Ende Oktober bis Mitte November, laiche, begännen in den

Sperren einzelne Forellen schon im September zu laichen, ein

großer Teil bleibe seiner alten Laichzeit treu, und ¼ derselben

laiche erft vom Dezember bis in den April hinein. Diese

Verschiebung habe ihre Ursache in den Temperaturverhältniſſen

des Sperrwaſſers. Auch suchten die Forellen nicht alle das

fließende Wasser zum Laichen auf, zur Hälfte laichten ſie in

4-5 m Waſſertiefe im Sperrbecken selbst an den verschiedenſten

Stellen, wo sie harten Untergrund fänden. Das sei nicht un

wichtig, denn es sei ein großer Unterschied, ob die Forellen

bequem und in aller Gemütlichkeit in den wenigen Zuflüſſen

gefangen werden könnten, oder ob man ſie umständlich und
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mühevoll an den verschiedenen zerstreut liegenden La :chpläzen

aus der Tiefe heraufbefördern müſſe.

Gerade die Beschaffung bester und gesunder Eier sei für

ihn die Haupttriebfeder zur Pachtung der Sperren gewesen und

nun müſſe er sehen, daß der Plan des Fanges in unmittel

barer Nähe der Zuflüffe nur zum Teil ausgeführt werden

fönne.

Bei den Regenbogenforellen habe sich keine Ver-

änderung der Laichzeit bis jezt herausgestellt ; sie laichten vor

wie nach im April und Mai.

Die Saiblinge würden nur vereinzelt gefangen; fie

wüchsen auch nicht so gut, wie die Bach- und Regenbogen-

forellen. Es scheine ihnen in den Sperren nicht zu gefallen.

Eine weitere in den Temperaturvert ältnissen begründete

Veränderung zeigten die Schleien. Diese könnten in den

Seen bloß erst im Juni und Juli in größeren Mengen ges

fangen werden, in den Sperren beginne der Fang gleich nach

Verschwinden des Eiſes in den ersten warmen Tagen im März.

Dies komme daher, daß das Wasser an den Ufern bei Sonnen-

ſchein und warmen Regen sich erwärme und die Schleie aus

der falten Tiefe emporlode.

Der Fischfang in den Sperren erfordere einen sehr ge

wandten und intelligenten Fischer, der unverdrossen und fleißig

die stets wechselnden Aufenthaltsorte der Fische aufsuche und

darnach seine Fanggeräte aufstelle. Das Fischen mit dem

Zugnes sei wegen der auf dem Boden befindlichen Stöde und

Steine unmöglich. Der Fang erfolge in den Hauptfangzeiten

April-Mai und Oktober-Dezember mit Garnſäcken und Reuſen,

während der übrigen Zeit mit einwandigen Grundneßen und

Stellneßen aus feinem Garn von 36 mm Maſchenweite. Im

Winte: gingen aber nur Forellen ins Garn, weil es die ein-

zigen Fiſche ſeien, die dann Nahrung ſuchten ; im Sommer

würden mit 50-100 m langen und 10 m tiefen Schwimm-

nezen die Karpfen gefangen.

Auch mit der Angel könnten im Sommer bei leicht be-

wegtem Wasser gute Fänge von Forellen gemacht werden.

Ein Entweichen der Fische durch das den Abfluß bildende

Turbinenrohr sei ganz vereinzelt, dagegen entwichen bei Hoch-

wasser Fische in größeren Mengen durch den Ueberlauf.

Die Fischerei in den Talsperren sei in fachkundiger Hand

zweifellos ein wertoolles Mittel , größere Mengen wohl-

schmeckender, gutgenährter Fische auf den Markt zu bringen.

Wer einmal Talsperrenfische gegessen habe, wolle am liebsten

nur noch solche haben, weil sie so hochfein im Geſchmaď seien.

E.

D. Die Jagd und der Krieg.

bar eine viel zu nieder bemessene Ziffer eingeschäßt. Bet

einer regen Jagdtätigkeit wäre dieſe Menge bedeutend zu er

höhen. Auch die Felle der Tiere könnten bei dem heutigen

Mangel an Rohmaterialien manche Lücke ausfüllen. "

Diese in dem tierärztlichen Fachblatt ausgesprochene Ans

schauung betrachtet die Jazd vom volkswirtſchaftlichen Stand-

punkte aus als eine Quelle für die Ernährung, ſowie als eine

notwendige Abwehrstelle gegenüber den Schädigungen des

Wildes an Wald und Flur, zugleich aber auch als eine lukra-

tive Beschäftigung für den Jagdbefizer in der Kriegszeit. In

Bezug auf Wildschaden pflegen und zwar ganz besonders in

heutiger Zeit von den Landwirten die Ansprüche oftmals über-

trieben zu werden und manche Schädigungen dem Wilde zur

Laft gelegt zu werden, welche sich bei genauerer Erforschung

auf ganz andere Faktoren, kleineres Naubzeug, Mäuse, Ratten,

auch Schnecken, Krähen, Raubvögel und namentlich wildernde

Hunde zurückführen lassen ; wenn solche z. B. zu mehreren eine

Nicke mit Kiz im stehenden Getreidefeld zielbewußt und aus-

dauernd verfolgen, später reißen, und durch herumlagernde

Knochen und Wildbretteile anderes Ungeziefer anreizen .

Richtig ist, daß das Raubzeug aller Art auch im Binnenlande

jezt sehr überhandnehmen wird. Naturschußdenkmäler für

manche seltener gewordene Raubtierſpezies oder Einführungen

von wertvolleren Fuchsarten, wie dies seinerzeit im bayerischen

Walde und an anderen Pläßen durch Rauchwarenfirmen ge-

ſchehen iſt, lönnen jezt ausgeschaltet werden. Im Gegenteil

ſollte, nachdem die Jagd auf Nuzwild faſt die ganze Tätigkeit

der zur Verfügung stehenden Nimrode in Anspruch nimmt,

die Vertilgung von Raubzeug aller Art mehr als eine abso=

lute Notwendigkeit in die breiten Schichten des Volkes , ganz

besonders der Landbewohner, eindringen und die Erlegung bei

der weit vorgeschrittenen Induſtrie jezt mehr als fonft auf die

richtige und intensive Verwendung der verschiedenen Fang-

apparate ausgedehnt werden. So existieren bereits Merkbüch-

lein zur Beseitigung der Mäuse-, Ratten- und Kaninchenplage.

Diese sehr dankbare Bekämpfungsart ist noch bedeutender Er-

weiterung fähig. Namentlich ist neben dem Krähengefindel

auch die amerikanische Bisamratte, welche von Böhmen aus

immer weiter vordringt und infolge ihres gesicherten Terrains

bereits die erſten Verteidigungslinien durchbrechen konnte und

enormen Schaden auch bereits in den angrenzenden Staaten an-

richtet, nicht zu vergeſſen. Der Krieg lam diesem Schädling

ganz besonders zu statten. In den Schüßengräben des

Westens soll die Mäuse und namentlich die Rattenplage für

unsere Feldgrauen an manchen Plägen geradezu unheimlich

sein. Man wendet bereits der Löfflerschen Mäuſe- und Typhus-

bazillus gegen dieselbe an. Es ist dies auch begreiflich ; diese

Nager finden wegen ihrer Kleinheit und Höhlenwohnungen

leicht Schuß vor den Geſchoffen, wie vor der Detonation und

außerdem sehr reichliche Nahrung auf den nicht abgeernteten

Fluren, wie auf den Schlachtfeldern . Uebrigens könnten in

den Garnisonen auch Mannschaften , namentlich nicht mehr

felddiensttaugliche, zum Abschuß von Nuß- wie Raubwild ver .

wendet werden. Es wäre dies für die Soldaten eine sehr an-

genehme und nußbringende Abwechslung. Hat sich doch be-

reits die Industrie unserer invaliden Nimrode angenommen.

So soll auch den einäugigen, einarmigen und selbst den ein.

füßigen Jägern durch Konstruktion besonderer Gläser und Ge-

wehre, wie anderweitiger Vorrichtungen, die Ausübung des

Weldwerkes für die Zukunft ermöglicht werden.

―

-
Die Berliner tierärztliche Wochenschrift schreibt in Nr. 40

bon 1915 über Jägermangel und Wildvermehrung" folgendes :

„Wegen der Einziehung vieler Jäger hat sich der Wildbestand

sehr stark vermehrt, und es besteht nicht nur die Gefahr, daß

die Tiere in den Saaten große . Verwüstungen anrichten, auch

die Waldbäume dürften viel beschädigt werden . In Friedens-

zeiten gab es in Deutschland rund 600 000 Personen, die auf

die Jagd gehen ; — somit wäre im Durchschnitt bisher jeder

67. Deutsche ein Jäger gewesen - ; 60 000 Personen, also

nicht ganz zehn Prozent der Bevölkerung sind Forst- und Jagd,

beamte. Bei einem größeren Abschuß würde auch für die Be-

völkerung mehr Fleisch auf den Markt kommen. Vor dem Die Jagd ist Gemeingut der deutschen Nation, derselben

Kriege wurde das Fleischgewicht des in Deutſchland abge. schon von den ältesten Zeiten her als Nähr- und Beſchäfti-

ſchoſſenen Wildes im Jahre auf rund 500 000 Zentner - offen= | gungszweig eigen. Allein der Charakter ist gegenüber früherer
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Zeit und namentlich in feßiger Kriegszeit ein wesentlich anderer

geworden. Das Wildbret , also die Erlegung des Wildes

sollte, nach der modernen Auffaſſung, in der Hauptsache dem

Sport vorbehalten sein. Wildbret galt daher als ein Genuß- |

mittel, und nicht als ein eigentliches Nahrungsmittel regulärer

Art, höchſtens für die oberen Zehntausend. Die gegenwärtigen

Fleischpreise übersteigen aber vielfach den Preis des Wild-

brets. Somit verdient jezt das Wildbret eine andere Beur-

teilung für die Voltsernährung als vor dem Kriege. Im

Jahre der großen Trocknung von 1893 , wo an manchen |

Pläzen Ochsenfleisch erster Qualität um 20 Pfg. pro Pfund

wegen des Futtermangels verkauft wurde, behielt das Wild-

bret seinen Preis ganz wie in den normalen Zeiten. Es ist

dies auch erklärlich. Angebot und Nachfrage hielten sich wie

sonst die Wage und die Konsumenten fuchten und fanden im

Wildbret ihre Befriedigung. Der billige Fleischlonſum ver-

mochte nicht die Liebhaber des Wildbrets abzulenken. Auch

war feineswegs ein Ueberschuß an Wild vorhanden. Die wirts

schaftliche Notlage, wie sie bei der Haustiereernährung in die

Erscheinung trat, kam beim Wilde nicht zum Ausdruck. Nun-

mehr hat unser Wildbret auch die Rolle eines Nahrungs-

mittels zu übernehmen. Die meisten der bisherigen Gour

mands stehen wohl im Felde; die Fleischvorräte werden mit

der Dauer des Krieges immer kaapper. Soweit als nur irgend

möglich muß, namentlich für verwundete und kranke Krieger,

das Wild für die Vollsernährung herangezogen und dessen

zweckmäßigste Zubereitung, woran es bisher oft viel gefehlt

hat, immer mehr Verbreitung finden. Auch Dauerwaren aus

Wildbret müſſen jezt mehr als sonst zur Geltung kommen.

Ganz besonders ist es für Gefrierfleisch geeignet. Dem Ab-

schuß von Nuzwild und der gleichzeitigen tunlichsten Bertilgung

von Raubzeug kommt in volkswirtſchaftlicher Hinſicht jezt die

größte Bedeutung zu. Nicht zu vergessen sind aber auch die

menschlichen Räuber, deren Weizen in der Kriegszeit ganz be

|

|

sonders blüht. Wenn mar bedenkt, daß Deutſchland jährlich

durchſchnittlich rund 6 500 00) Stück Haarwild und 5500000

Federwild im Gesamtwert von etwa 27000000 Mt. durch den

Wildaßschuß erzielt hat, so kann man fich daraus ein Bild

machen, was die Jagd auch für die Volksernährung zu leiſten

im Stande ist. Schließlich kann, wie dies bisher auch schon

geschehen iſt, durch Erweiterung der Schußzeiten, Erleichterung

des Betriebes unter Umständen das Ergebnis noch bedeutend

gesteigert werden. Allerdings kann der finanzielle Ertrag auch

durch die Marktlage wieder beeinträchtigt werden. Allein

diese Frage spielt keine Rolle. Es würde nicht dem weid-

männischen Charakter des Deutſchen entſprechen, die wirtſchaft-

liche Notlage für gewinnsüchtige Zwecke auszunüßen, wie dies

jest leider bei anderen Sparten so häufig geschieht. Die

deutſchen Jagdverhältniſſe erheiſchen ſomit die weitgehendste

Fürsorge von Seiten der maßgebenden Stellen. Bemerkens

wert ist, daß die Führung und Beförderung der Schußwaffen

in tiger Kriegszeit selbst für die Jagdausübung eine be

sondere Vorsicht erheischt. Bekanntlich ist allen Versonen das

Tragen von Schußwaffen jeder Art ſtrengſtens bei Strafe ver.

boten, ſofern sie nicht im Beſiße einer Jagdlarte find. So

ließ in Nürnberg ein Fabrikant, der Jäger ist, durch seinen

Ausgeher Gewehr und Rucksack zum Bahnhof bringen. Einem

Schußmann kam diese Ausrüstung bedenklich vor ; der Mann

wurde auf die Wache gebracht und zur Vorzeigung der Jagd-

tarte oder eines Waffenſcheines aufgefordert. Da er beides

nicht konnte, wurde ihm das Jagdgewehr abgenommen und

nach Feststellung seiner und seines Herrn Versonalien wurde

er entlassen. Es wäre daher wünschenswert, daß bei Beför-

derung von ungeladeren Jagdgewehren, die von den Büchsen.

machern meist durch Lehrlinge, auf den Bahnhöfen durch Be-

dienstete ohne Jagdkarte und zwar unbeanstandet geſchicht, die

Härte der Verordnung, Wegnahme der Waffen und Bestrafung

feine Anwendung finden möge. M. Reuter.
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Versuch einer neuen Grundlegung der

Forstwirtschafts-Wiſſenſchaft.

Juli 1917.

Von Heinrich Weber, Großh. Heff. Forstaffeffor.

Die genaue Bestimmung und Abgrenzung ihres

Gegenstandes ist eine der wichtigsten Aufgaben einer

jeden Wissenschaft. Der Einzelforscher kann nur dann

Ersprießliches leisten, wenn ihm das Ziel und die

Grenzen seiner Wissenschaft klar und deutlich vor

Augen stehen. Ohne die Oberleitung dieses führenden

Prinzipes wird seine Arbeit nie vor Zeit- und Kraft

vergeudung sicher sein.

schaft geschrieben worden. Es ist aber zerstreut in

vielen Schriften, die kaum jemand lieft, und könnte

nur dann wieder lebendige Wirkungskraft erlangen,

wenn es in systematischer Gebundenheit auf die Gegen=

wart hinübergerettet würde, d . H. wenn man eine Ge-

schichte davon schreiben wollte. Ein sorgfältiges Durch-

sieben unserer älteren Literatur ist schon deshalb von-

nöten , weil sich bei der immer intensiver werdenden

Weiterarbeit allmählich eine solche Ueberfülle von Reich-

tümern anhäufen würde, daß wir mit der Zeit darin

ersticken müßten. Die wertvollen Gedanken der Alten

bleiben tot und fallen allmählich ganz der Vergessen=

heit anheim, wenn wir sie uns nicht immer wieder

von Neuem erringen und ans Licht ziehen und in Be:

Man unterscheidet die historische von der rein

logischen Grundlegung. Diese leitet den Begriff einer

Wiſſenſchaft ab, indem sie den hypothetischen Sammel- ziehung sehen zum Lebendigen und Werdenden.

begriff, von dem sie ausgeht, in seine Elemente zerlegt

und nach deren Definition durch ihre Zusammensetzung

das Wesen des Sammelbegriffs zu erschließen versucht.

Jene dagegen sucht alle in der Literaturgeschichte der

betreffenden Wissenschaft vorkommenden begrifflichen

Faffungen des in Frage kommenden Wissenskomplexes

zu ermitteln und dessen wahre Bedeutung aus der

vergleichenden Betrachtung all dieſer nebeneinander ge=

stellten Anwendungen zu erklären .

Beide Methoden der Grundlegung bedingen sich

indes gegenseitig. Denn die historische Grundlegung

geht ja bei ihrer Untersuchung aller vorhandenen An-

wendungen immer schon von einem bestimmten a priori

festgestellten Begriffe aus . Auf der anderen Seite ist

das hypothetische Bild ", das die logische Grundlegung

zum Ausgangspunkte nimmt, immer schon ein, wenn

auch mehr oder weniger unbewußtes, Produkt histo-

rischer Erwägungen . Einseitig ist sowohl die rein

logische als auch die rein historische Grundlegung .

Beide müssen sich einander ergänzen.

"

"

August Bernhardt hat uns zwar in seinem

bekannten historischen Werke auch eine glänzende Dar-

stellung der Geschichte unserer Wissenschaft gegeben, seit

ihm aber ist dieser Spezialteil der Geschichte der

Forstwirtschafts-Wiſſenſchaft “ nicht mehr sonderlich ge=

fördert worden. Eine Entwicklungsgeschichte der „Forst-

wirtschaftsphilosophie" im Besonderen gibt Bernhardt

in Bd. II § 18, 22 und 42 und in Bd . III § 25,

allerdings nur in kurzen Umrissen. Nach ihm hat

man mehr die anderen Teile der sog . „Forstgeschichte“

ausgebaut, der Geschichte dieser wichtigen Sonder-

disziplin aber nicht die geringste Beachtung mehr

geschenkt. Schwappach hat diese Seite der Forst-

geschichte in seinem sonst so verdienstvollen „Handbuch

der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands " leider

garnicht berücksichtigt.garnicht berücksichtigt. Eine umfassende Darstellung

der Forstwirtſchaftsphiloſophie auch in ihrer hiſtoriſchen

Entwicklung ist von nicht zu unterſchäßender Bedeutung.

Hier harrt noch ein weites Feld der Bearbeitung .

Ohne die Grundlage einer solchen Entwickelungs-

geschichte ist eine hiſtoriſche Grundlegung unserer Wiſſen-

schaft schlechterdings unmöglich. Auch ich muß mich

hier, da ich in meinem Studium der historischen Ent-

wicklung der Forstwirtschaftsphiloſophie bis jezt noch

nicht zu einem abschließenden Ergebnis gelangt bin,

Dies gilt auch für die Grundlegung unserer

Wiſſenſchaft. Für eine historische Grundlegung der

ſelben fehlt es aber bis heute noch an den notwenigen

Unterlagen und Vorarbeiten . Seit den Anfängen einer

forstwirtschafts - wissenschaftlichen Literatur ist schon

manches über das Wesen der Forstwirtschaftswissen= | auf eine logische Grundlegung beschränken.

1917 21
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Zum Ausgangspunkt für meine grundlegenden

Erörterungen nehme ich nicht den Ausdruck „Forst -

wissenschaft" , mit dem man bisher unrichtiger:

weise unser Wiffengefüge faft allgemein bezeichnet hat,

ſondern das Hypothetische Bild" : „Forstwirt:

schafts -Wissenschaft“. Der Gegenstand

unserer Wissenschaft das muß hier vor-

greifend erwähnt werden ist nämlich nicht der

„Forft" , der „Wald" , sondern die „Forstwirt:

schaft". Deshalb kann auch nur die Bezeichnung

„Forstwirtschafts- Wissenschaft" dem in

Frage kommenden Wissensinhalt vollauf gerecht wer=

den. Es ist an der Zeit, daß wir den Ausdrud

„Forst-Wiſſenſchaft“ , diese Eierschale einer überwun-

denen Ansicht, endlich einmal von uns abschütteln .

Denn es gilt, nicht nur den Begriff unserer Wiffen-

ſchaft klar und scharf zu umreißen, wir müssen ihm

auch einen, seinem Sinn und Wesen durchaus ent=

sprechenden, Namen geben. Es wäre überhaupt im

Interesse der Weiterentwicklung unserer Wissenschaft

sehr angebracht, wenn wir etwas mehr Wert auf die

Richtigkeit und Prägnanz der Begriffsbezeichnungen

legen würden. Der laxen Auffassung, daß es „ auf

den Titel nicht ankomme" kann nicht genug energisch

entgegengetreten werden . (Siehe Trebeljahr Revier

förster als Oberförsterftellvertreter " , Abh. in der „ Sil-

va " Jahrg. 1916, Nr. 40 , Seite 214, 2. Spalte.)

"

"

"

|

I. Was ist „Wissenschaft im allgemeinen“ ?

Von den Autoren, die in neuester Zeit über die

"

Grundlegung unserer Wissenschaft geschrieben haben,

hat nur Wappes eine genaue Definition dieſes All-

gemeinbegriffes zu geben versucht . Wissenschaft ent

steht", nach ihm dann, wenn Erscheinungen realer

oder idealer Natur nach ihrem kauſalen Zusammen

hang erforscht und begrifflich erfaßt werden " . In

legung unserer Wissenschaft habe ich schon darauf hin

meiner kritischen Würdigung der Wappesſchen Grund-

gewiesen, daß der Begriff der „Wissenschaft “, der aus

dieser Entstehungserklärung derselben resultiert, m . E.

zu eng gefaßt ist . Er läßt teinen Raum für die auf

der Grundlage der Ethit basierten Willens:

den Charakter von praktischen oder Norm=Wis=

oder Gemeinschafts- Wiſſenſchaften , die

senschaften haben. Diese läßt Wappes nicht als

Wissenschaften gelten . Er erkennt nur die „dem reinen

Erkenntnisbedürfnis dienenden", von den Prinzipien

der Logik geleiteten Wissenskomplexe als Wiffen-

schaften an. Es dürfte jedoch nicht gerechtfertigt sein,

den Ausdruck „Wissenschaft“ ausschließlich für dieses ,

kausale Zusammenhänge beschaulich betrachtende , Wiſ

sensgefüge zu reservieren. Die Willenswiſſenſchaften

verdienen genau so gut den Namen „Wiſſenſchaften“.

Sie sind indes auf dem Zweckbegriffe und den Prin-

3ipien der Ethik begründet und lassen sich nicht ein-

ordnen in einen Wissenschaftsbegriff, der seinen Inhalt

nur von der Logik erhält.

"

In dem hypothetischen Bilde : Forstwirt

schafts -Wissenschaft “ sind die Begriffe : „Wis =

senschaft“ und „Forstwirtschaft" enthalten.

Daraus ergibt sich der logische Weg der Ableitung Wer den Willenswissenschaften und damit auch der

des Begriffes Forstwirtschafts -Wissenschaft " : Man Forstwirtschafts -Wiſſenſchaft“ - denn diese ist m. E.

erläutert die Begriffe „Wissenschaft“ und „Forstwirt eine Willenswiſſenſchaft - den Anspruch auf den Titel

ſchaft“ und erhält durch Zusammenfügen dieser Teil- „Wiſſenſchaft “ zuerkennt, der kann sich mit einer so

begriffe eine Definition für den Sammelbegriff. Mit engen Begrenzung des Begriffes „ Wiſſenſchaft“ nicht

anderen Worten : Man muß sich klar werden über zufrieden geben. Ich verstehe mit Erdmann und

den Begriff der Wissenschaft im allgemeinen einerseits Messer unter Wissenschaft" ganz allgemein :

und den besonderen Gegenstand unserer zu begründen Einen wohlgeordneten Inbegriff von

den Wissenschaft andererseits. Aus dem Zusammen zusammenhängend
en

wahren und (soweit

halten dieser beiden resultiert dann ohne weiteres die die Bedingungen dazu fehlen) wahr

dadurch bedingte Art des besonderen Charakters unserer scheinlichen Urteilen über die Gegen

Wissenschaft. Solange die beiden Grundbegriffe : Wis- stände des Denkens und von Untersuch

senschaft im allgemeinen" und „ Gegenstand des fragungen , die zu solchen Urteilen führen".

lichen Wissenskomplexes " noch nicht feststehen, ist es Die Wissenschaft in solchem Sinne ist viel allgemeiner

ein müßiges und erfolgloses Beginnen, über das Wesen und umfassender und hat auch noch Raum für die

unſerer Wiſſenſchaft Erwägungen anzustellen. Je nach Willenswissenschaften . Einen anderen Vorzug dieser

der verschiedenen Stellungnahme zu diesen beiden Definition der „Wissenschaft im allgemeinen " aber er:

Grundbegriffen ergeben sich naturgemäß auch ganz blicke ich darin, daß sie so nachdrücklich betont, daß

verschiedene Arten der Grundlegung unserer Wissen auch alle Untersuchungen, die zu den Urteilen einer

ſchaft . Hier liegen auch die Wurzeln der zwischen Wiſſenſchaft führen, zu dieser selbst rechnen . Diese

Wappes und mir bestehenden Meinungsverschiedenheite
n

Mithereinbeziehungen aller Voruntersuchungen einer

über dieses bedeutsame Problem. Wissenschaft in diese selbst , wie sie die Erdmann'sche

Definition vorsieht, ist gerade für den Aufbau unse:

" |
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rer Wiſſenſchaft von großer Bedeutung. Davon wird | schaft, und dieſes „Handeln“ ist eben die „Forstwirt-

später noch ausführlicher die Rede sein.

Jegt gilt es erst einmal den Gegenstand unserer

Wissenschaft festzulegen und zu definieren . Denn neben

der Fixierung des Begriffes „ Wissenschaft“ heischt die

Grundlegung unserer Wissenschaft auch eine genaue

Bestimmung ihres Objektes, als das ſchon oben die „ Forst-

wirtschaft" bezeichnet wurde. Nicht der Forst" , der

„Wald“, sondern die „Forstwirtschaft " bildet den

Gegenstand unserer Wissenschaft. Das hat schon

Widenmann in seinem geistvollen Schriftchen

Ueber den Zweck und Begriff der Forstwirtschaft"

klar und deutlich entwickelt . Deshalb ist es unbegreif-

lich, wie heute noch Zweifel über diesen Punkt bestehen

können. Aber sie bestehen tatsächlich noch, und wir

müssen Wappes großen Dank wissen für seine ener=

giſche Bekämpfung der falschen Auffassung, die dadurch

hoffentlich endgiltig aus der Welt geschafft worden ist.

"

Aber von einer anderen Seite her droht Gefahr.

Kazer ) hat in einer kritischen Besprechung der

Wappesschen „ Syſtematik“ die Behauptung aufgestellt,

unsere Wissenschaft habe zwei Objekte, einmal die

Forstwirtschaft" und dann den Wald". Die Forst:

wirtſchaft ſelbſt aber habe zum Gegenstand wiederum den

„Wald ". In einer Kritik der Kazerschen Aeußerungen

habe ich auf die Unhaltbarkeit dieſer Auffassung hin-

gewiesen. Zum ersten ist es angenommen, daß

unsere Wissenschaft zwei Objekte haben könne ganz

undenkbar, daß der eine von den zwei Gegenständen

(nämlich die Forstwirtschaft“) den anderen Gegenstand

dieſer Wiſſenſchaft (nämlich den „Wald ") wieder selbst

zum Gegenstand haben könne. Zum zweiten aber ist

eine Wissenschaft mit zwei Objekten ein Nonsens .

Denn sobald man von dem „ Objekt einer Wissen

schaft" redet , meint man damit den einen Ober-

begriff , der alle Einzelurteile und Begriffe zu der

großen Einheit zuſammenſchweißt, die eben Wissen

schaft genannt wird .

"1

Also das steht fest : unsere Wissenschaft hat weder

zum Objekt den „Wald “ , noch hat sie zwei Objekte

( Wald“ und „Forstwirtschaft ").

"

Eine Willenswissenschaft kann ja auch unmöglich

ein Sein" zum Objekt haben. Im Wollen ist die

Handlung der Inhalt und das Ziel" . Und das

„Sein“ (in unserem Falle der „Wald ") ist nichts

als das Mittel, die Handlung zu erzeugen und zu

Stande zu bringen. " Gegenstand ist hier nur aus-

ſchließlich die Handlung. Und nur die Handlung ist

hier die Aufgabe. (Cohen, Ethik S. 175, 177.)

Ein „Handeln“ iſt auch Gegenstand unserer Wissen

1) Silva 1913 Nr. 14. 16 und 23.

|

schaft".

II. Was ist „ Forstwirtschaft“ als Gegenstand unserer

Wissenschaft?

"

"

"

"

"

"

"

Die Forstwirtschaft “ ist eine „ Privatwirtschaft“ .

Dieser Begriff wird oft zu Unrecht wieder als Teilbegriff

des Begriffes „ Wirtſchaft im allgemeinen “ angesehen. So

geht Marshall , auf deffen Definition der Wirt=

schaft “ Wappe 3 ſeine Begriffsbestimmung der „Forſt-

wirtschaft" basiert, bei der Begründung der Volks-

wirtschaftslehre von der wirtschaftlichen Tätigkeit der .

Menschen aus und zerfällt diese wieder in die Tätig=

keit des Einzelnen und die der Geſellſchaft . Und wie

mit den Gegenständen" so ist man mit ihren Wiffen=

schaften verfahren. So sagt Kazer („Silva" Jahr-

gang 1913, Nr. 23, Seite 266 Beiträge zur Syste=

matik der Forstwissenschaft“) von der allgemeinen

Privatwirtschaftslehre", daß sie zusammen mit der

Volkswirtschaftslehre " die allgemeine Wirtschafts-

Lehre" ausmache. Mit Recht bekämpft Stammler

in seinem bekannten Werke „ Wirtschaft und Recht"

diese Begründungsart der Volkswirtschaftslehre auf

einer Wirtschaft in abstracto". Nach ihm

gibt es einen solchen einheitlichen Oberbegriff nicht.

Man erhält ihn nach seiner Ansicht auch nicht durch

das neuerdings von Adolf Wagner besonders stark

betonte ökonomische Prinzip “ . Es ist unmög-

lich die Lebensfristung und Bedürfnisbefriedigung des

gänzlich isoliert gedachten Menschen, als ſog . Einzel-

wirtschaft, mit dem geregelten Zusammenwirken von

Menschen, als der Sozialwirtschaft, unter einem ein-

heitlichen oberen Begriffe, der Wirtschaft in abstracto"

zusammen zu nehmen und jene beiden nur als un-

mittelbare Unterabteilungen eines und desselben Ob-

jektes zu faffen. " Wir haben vielmehr zwei ver-

schiedene Einheiten und zwei der Art nach getrennte

Gegenstände. Die Begriffe von beiden find im Ganzen

wie in der Einzelforschung qualitativ unterschieden,

stehen unter getrennten Erkenntnisbedingungen ; wie

sollte es da einheitliche Lehrſäße geben, die allgemein für

beide Geltung hätten und dann in den getrennten Unter-

klaffen nur Einzelmodifikationen aufweiſen würden ?“

Die soziale Wirtschaft ist nach Stammler „das

unter äußeren Regeln stehende, auf Befriedigung irgend

welcher menschlicher Bedürfnisse gerichtete Zuſammen-

wirken". Alles soziale Leben der Menschen ist als

Einheit aufzufaffen, und der Gedanke an diese ein-

heitliche Zusammengehörigkeit aller Einzeläußerungen

des gesellschaftlichen Menschendaſeing “ muß „ das erste

Prinzip für die wissenschaftliche Durchforschung und

Erkenntnis desselben sein". Der Gegenstand der So-

zialwissenschaft, das ſoziale Leben, ist seinem Begriffe

"

"

1

21*
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"

....

"

nach nichts anderes, als das „ durch äußerlich verbin

dende Normen geregelte Zuſammenleben von Menschen“ ,

deſſen Materie" die Wirtschaft, dessen Form" das

Recht bildet. Die Sozialwissenschaft kann nicht in

einer naturwissenschaftlichen Deskription der Technik

von . . . . Einzelwirtschaften und in einer mechanischen

Addition derselben bestehen ; denn vom Standpunkt der

ſozialwissenschaftlichen Untersuchung der Wirtschaft zu

ſammenlebender Menschen gibt es jene supponierten

Einzelwirtſchaften überhaupt nicht mehr. „ Eine andere

Bewandtnis, als mit der isolierten Einzelwirtschaft des

gänzlichen Einsiedlers, hat es mit den Privatwirt

schaften von Rechtsgenossen“.

Auch die Forstwirtschaft" ist mit tausend

Fäden an das gesamte menschliche Kulturleben und

besonders an alle anderen Erwerbszweige gebunden .

Auch sie darf nicht als isolierte Einzelwirtschaft,

nicht als die Tätigkeit eines aus dem übrigen

menschlichen Geſellſchaftszusammenhang herausfezierten

,homo foresticus" betrachtet, fie muß vielmehr als

eine Privatwirtschaft von Rechtsgenossen" angesehen

werden.

"

"

"

"

"

"eine reine Privatwirtſchafts -Wiſſenſchaft “ . Deshalb

hat die Forstwirtschafts-Politik“, die sich vom volls-

wirtschaftlichen Standpunkt mit der Forstwirtschaft be

faßt, in dem Gefüge unsrer Wiſſenſchaft keine Daseins-

berechtigung ; sie macht vielmehr einen Teil der „ Volks-

wirtschafts-Wissenschaft“ aus.

"

"

"

"

"

Als eine Privatwirtschaft von Rechtsgenossen "

hatten wir die „ Forstwirtschaft als Gegenstand unserer

Wissenschaft" definiert. Aber dieser Begriff muß noch

enger begrenzt werden. Es muß wohl unterschieden

werden zwischen Tun“ und „Handeln “ , also auch

zwischen forstwirtschaftlichen Tun" und

forstwirtschaftlichen Handeln “. Dieſen

wichtigen Unterschied hat man m. E. bisher bei uns

nicht scharf genug betont. Die Forstwirtschaft in

ihrer Gegenwärtigkeit", d . h. die . „Forstwirtſchaft“ ,

wie sie tatsächlich zu bestimmten Zeiten und an be

stimmten Orten ausgeübt wird , kann nicht Gegenstand

unserer Wiſſenſchaft sein. Gewiß, sie kann sehr wohl

Objekt einer rein beschaulichen, konstatierenden wiſſen-

schaftlichen Betrachtung sein . Aber mit dieſer allein

ist uns nicht gedient. Wir wollen ja nicht einer tat

sächlich ausgeübten Tätigkeit registrierend nachhinken,

sondern wir verfolgen das Ziel , der Ausübung der

Forstwirtschaft durch das Vorhalten eines idealen forst-

wirtschaftlichen Handelns voranzuleuchten. Dieses ideale

forstwirtschaftliche Handeln ist unsere Aufgabe, unser

Ziel, es ist der Gegenstand unserer Wissenschaft. Es

ist ein sich stetig entwickelndes aber doch einem festen

Ziele zustrebendes Ideengebilde, das der Ausübung

der Forstwirtschaft als Ideal oder als Norm vor

schweben will. Die praktische Ausübung der Forst:

wirtschaft aber entwickelt sich immer mehr aus einem

Tun zu einem Handeln, je mehr sie sich dem idealen

forstwirtschaftlichen Handeln nähert.

Wenn wir die Forstwirtschaft“ als eine Privat

wirtschaft“ und damit die Forstwirtschafts - Wiſſen-

schaft “ als eine „Privatwirtschafts-Wissenschaft“ be=

zeichnen, dann schalten wir damit die Forstwirtschafts-

Politik", die sich auf die volkswirtschaftliche Förderung

und Pflege der Forstwirtschaft durch den Staat und

seine Gesezeseinrichtungen bezieht, von vornherein aus

dem Rahmen unserer Wissenschaft aus . Früher glaubte

man allgemein, daß ohne die Hereinbeziehung dieser

Disziplin, die ein wichtiges Glied der Systeme von

Hundeshagen und Widenmann ausmacht, ja

deren Wesen recht eigentlich bedingt, und auch von den

meisten jüngeren Systematikern unserer Wissenschaft

einverleibt worden ist, eine Forstwirtschafts -Wissenschaft Die Forstwirtschaft als Gegenstand

nicht möglich sei. Es ist ein Verdienst von Wappes, unserer Wissenschaft ist also nichts ande-

die Unhaltbarkeit dieser dualistischen Forstwirtschafts- res als die geistige 3wedidee des idealen

Wiſſenſchaft zuerst erkannt zu haben. Wir haben ja forstwirtschaftlichen Handelns als einer

eben erst dargelegt, daß eine rein privatwirtſchaftliche Privatwirtſchaft von Rechtsgenossen,

Disziplin und eine rein volkswirtſchaftliche sich nie d . h. die ideale Forstwirtſchaft, wie ſie in ihrer all-

unter einen Oberbegriff bringen, d . h . nie zu der Ein- mählichen Entwicklung in der Literatur unſerer Wiſſen-

heit einer Wissenschaft vereinigen lassen . Ein solcher schaft ihren Niederschlag findet, und wie wir sie in

Dualismus ist ganz und gar unwiſſenſchaftlich. Wir immer näherer Anlehnung an ihre „ Grundlagen “ aus

ſahen ja schon bei Besprechung der Kazerschen deren Zusammenwirken heraus zu konstruieren bemüht

„Grundlegung“ (S. 159), daß ſich aus zwei verschie ſind . Dieses ideale forstwirtschaftliche Handeln kann

denen Einheiten und zwei der Art nach getrennten allein „ Objekt “ unserer Wissenschaft ſein. Die tat-

Gegenständen eine Wiſſenſchaft nicht zimmern läßt, sächlich ausgeübte Forstwirtschaft ist nichts als ein

denn Wiſſenſchaft ist Einheit. Sie ringt nach einer Ausfluß, eine mehr oder weniger gelungene Anstrebung,

alles beherrschenden Jdee . Von den einzelnen Urteilen dieser vom Willen gesezten „ Forstwirtſchaft der Idee“.

sucht sie zu immer umfassenderen hinaufzusteigen bis Die Setzung eines idealen Zweckes ist das Ursprüng:

zu dem hehren Gipfel des allumfassenden Begriffes liche. Sie war auch in den Zeiten, als sie noch nicht

ihrer selbst. Die Forstwirtschafts -Wissenschaft " ist in das systematische Gewand einer bewußten Norm

|
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gekleidet war, schon unbewußt das treibende und för | getragen werden . Wir können uns nicht isolieren und

dernde Moment.

III. Was ist „Forstwirtschafts-Wiſſenſchaft“ ?

Aus den Wesensdeutungen der Begriffe : Wissen

ſchaft im allgemeinen “ und „Forstwirtſchaft als Gegen

ſtand unſerer Wiſſenſchaft “ ergibt sich folgende Defi-

nition der Forstwirtſchafts-Wiſſenſchaft “ :"

Die Forstwirtschafts- Wissenschaft ist

der wohlgeordnete Inbegriff der zusam=

menhängenden wahren und (soweit die

Bedingungen dazu fehlen ) wahrschein

lichen Urteile über das ideale forstwirt =

schaftliche Handeln und aller Vorunter-

ſuchungen , die zu diesen Urteilen führen.

Die Forstwirtschafts - Wissenschaft ist eine Willens-

Wissenschaft. Ihr Gegenstand ist das ideale forstwirt-

ſchaftliche Handeln. Es ist wie alles menschliche Han-

deln vor allem durch die Gesetze der Ethik bedingt.

Es ist Pflicht eines jeden die Forstwirtschaft aus-

übenden „Rechtsgenossen " seinen Willen bei der Aus:

übung seiner Wirtſchaft auf die Bedingung einer all-

gemeinen Gesetzgebung einzuschränken . Er braucht

deshalb keineswegs seinem „ natürlichen Zwecke", năm :

lich der „ Glückseligkeit“ zu entsagen ; denn das kann

er garnicht. Er soll nur die sittliche Idee rein

halten " und, wenn auch vielleicht volle Uneigennützig-

feit des Handelns nie erreicht worden ist, noch erreicht

werden wird, zu jener Reinigkeit hinstreben“ : „das

vermag er, und das ist auch für ſeine Pflichtbeachtung

genug". (Siehe Kant's Auffah : Ueber den Ge

meinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt

aber nicht für die Praxis “ .) Das „ höchste Gut“ be:

ſteht ſogar auch für Kant in der Vereinigung

von reinſter Sittlichkeit und ihr entsprechender allge-

meiner Glückseligkeit. Der Mensch muß aber immer

ſicher ſein, daß er ſeiner allgemeinen Menschenpflicht

nicht zuwider handelt, nachher kann er auch an seine

eigene Glückseligkeit, seinen eigenen Vorteil denken.

"

Sein Handeln wird dem Forstwirtschaft treibenden

„Rechtsgenossen “ leichter gemacht , wenn die wissen

ſchaftliche Norm, nach der er sich bei Ausübung seiner

speziellen praktischen Tätigkeit richten soll , von vorn-

herein auf den Grundlagen der Ethik aufgebaut ist,

d. h. wenn es alle Beziehungen zur Allgemeinheit und

zur Gesamtkultur berücksichtigt.

Die aus allen Kulturgebieten herfließenden „ Grund-

lagen der Forstwirtschaft" sind es also , welche die

Bausteine bilden zur Errichtung der Norm, in der sie

zu einer eigenen Einheit zusammengeschmolzen werden .

„Aus allen Gebieten der menschlichen Lebensbetätigung,

nicht nur aus dem Wollen , sondern auch aus dem

Denken und Fühlen müssen die Bausteine heran-

von der übrigen Kultur abschließen . Wir stehen

mitten drin in dem Ganzen der Kultur und nach

allen Seiten hin heißt es Verbindung aufzunehmen“.

(Siehe meinen Art. Was ist Forstgeschichte und

welche Stelle nimmt sie im System unserer Wiſſen=

schaft ein “ . „Forstw. Zentralblatt" , Jahrgang 1916,

Heft 8 und 9, Seite 426 ) Das ist unsere sittliche

Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber.

Die Darstellung der besonderen Art und Zuſam=

menseßung dieser „ Grundlagen der Norm“ ist Aufgabe

der Syftematik unserer Wissenschaft.

"Die Forstwirtschaft der Idee", der „Norm" ift

Wissenschaft “ , ihr Ziel und ihre Aufgabe.

der Angelpunkt und Kern aller Forstwirtschafts-

Die tatsächlich ausgeübte forstwirtschaftliche Tätig=

keit war schon oben als etwas sekundäres, als ein

„Ausfluß der vom Willen gesezten Forstwirtschaft der

Idee" bezeichnet worden. Damit soll aber nicht gesagt

sein, daß ihre beschauliche Betrachtung nicht in den

Rahmen unserer Wissenschaft hineingehöre. Diese

bildet vielmehr ein wichtiges Glied unserer Wissen=

schaft und ist als Kontrollinstanz eine nachwirkende

Quelle der Reinigung für die Norm, ein Korrektions-

faktor derselben

"

Mit ihrer Notwendigkeit wird die Kategorie der

Urteilsart der Kritik, die Bedeutung des Erfahrungs-

momentes als berechtigt anerkannt. Die Erfahrung

bezeichnet in der Geschichte der Wiſſenſchaft, der Phi-

losophie, der Kultur überhaupt das allgemeine Problem,

welches gegen die Souveränität der Theorie sich richtet ".

(Cohen , „ Logik der reinen Erkenntnis “ , Seite 400 f.)

Der Empfindungsfaktor der Erfahrung spottet aller

reinen Theorie, und das reine Denken geht verzwei-

felnd seines wissenschaftlichen Charakters verlustig,

wenn es dieſen anscheinenden Widerspruch nicht aner-

kennt, um ihn zu bewältigen. .Der Zweifel an der

Reinheit der Theorie muß zu Wort kommen. Sein

Anwalt iſt die Kritik, die sich von der Skepsis durch

die Sachlichkeit unterscheidet . " Alle Wege zur wahren

Erkenntnis und Läuterung der Norm zählen nach

unſerer Definition der Forstwirtschafts-Wiſſenſchaft zu

dieser selbst . Darum muß auch dieser Weg ein imma-

nentes Glied unserer Wissenschaft bilden. Wir haben

es nur mit der beschaulichen Betrachtung der tatsäch-

lich ausgeübten Forstwirtschaft zu tun . Dieſe ſelbſt

aber, die praktische Betätigung selbst, d . h. die Um-

sehung der Norm, der Theorie in die Praxis stellt

wieder ganz besondere Forderungen an den ausüben-

den Forstwirtschafter. Ein solcher kann die Wissen-

schaft, die Theorie bis ins Kleinste beherrschen und

dennoch können ihm die praktischen Fähigkeiten ab
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Es sind also drei große, gleich wichtige und gleich

bedeutsame Glieder, aus denen sich unsere Wissenschaft

zusammensetzt :

|

gehen . Diese Fähigkeiten zu wecken und zu entwickeln, | System oder eine einheitliche Methode geboren war,

das kann nicht mehr Aufgabe unserer Wiſſenſchaft sein . endgültig zu beseitigen, dadurch, daß er das unhalt-

bare System der Kameralwissenschaft erkannt und an

ihre Stelle die Wirtschaftslehre gesezt und in politiſche

Dekonomie und private Oekonomie und Technik getrennt

hat. Die erstere enthält Gegenstände, die der heutigen

Nationalökonomie zufallen , die zweckmäßig in theore

tische Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftspolitik und

Finanzwissenschaft eingeteilt wird .

I. Erforschung der Grundlagen,

II. Aufbau der Norm, und

III. Beschauliche Betrachtung der tatsächlich aus-

geübten Forstwirtſchaft.

"

Die durch das Grundprinzip , den einheitlichen

Gegenstand Forstwirtschaft der Idee", gewährleistete

und verbürgte, große Einheit unserer Wissenschaft be-

steht also in einer Dreiheit der Auswirkung. Diese

Trichotomie zerreißt nicht etwa die Einheit unserer

Wissenschaft, im Gegenteil, dieser eine Kopf mit den

drei Gesichtern stellt erst ihre wahre Einheit dar.

Kameralismus und praktiſch-techniſche

Wissenschaften . ')

Vom Gr. Bad. Oberförfler Prof. Dr. Wimmer - Berlin.

Kameralwiſſenſchaft bedeutet den Inbegriff der die

Kameralverwaltung betreffenden Kenntniſſe. Das ehe

malige Kameralvermögen der Fürsten, das die Grund-

lage der Kameralverwaltung bildete, ist Staatsver-

mögen oder Privatvermögen der regierenden Fürsten

geworden. Die Kameralverwaltung, die nach der ersten

Abtrennung der Justiz als besonderen Verwaltungs-

zweig die Verwaltung der Domänen, Regalien und

Steuern inne hatte, und der weiter die Wirtschafts-

und Wohlfahrtspolizei oblag, bezog so allmählich in

ihr Bereich die Lehre von Land- und Forstwirtschaft,

Bergbau, Handel und Gewerbe ein. Man verlangte

also vom Kameraliſten die Kenntniſſe dieser praktisch

techniſchen Wiſſenſchaften , die fast nur von rein pri

vaten Gesichtspunkten behandelt wurden. Das ging,

solange die einfache Empirie herrschte und dieſe Dis-

ziplinen nicht auf breiter Grundlage aufgebaut und

entsprechend vertieft waren. Ja, die praktische Kame

ralwissenschaft spielte die Hauptrolle im Studium und

Leben der Kameralisten und die theoretische Volks

wirtschaftslehre wurde völlig vernachlässigt oder es

blieb ihr nur eine ganz untergeordnete Rolle. Sie

findet im Anfang des vorigen Jahrhunderts zuerst

von Schmalz in Königsberg Anerkennung, und des

Heidelberger Professors Rau großes Verdienst war

es, dieſes unausgeglichene, unklare Gebilde der Kame=

ralwissenschaft, das nur mehr einen äußeren Zusam=

menhang hatte und nicht durch ein tiefgreifendes

¹) In den Ausführungen der Herren Könige, Reinach,

Hamm und Feist in den Heften X. 16, II . 17 u. III. 17 der

Allg. F. u. J.-Zeitung.

Die Technik der Land- und Forstwirtschaft und der

übrigen Wirtschaftszweige aber gehört nicht in das

Bereich der Staatswissenschaften oder Geſellſchafts-

wissenschaften, sondern bildet den Gegenstand beson-

derer praktischer Wissenszweige mit überwiegend na-

turwissenschaftlicher Grundlage. Historisch

sind diese praktisch-techniſchen Wiſſenſchaften noch an

drei Universitäten, in den staatswirtschaftlichen bezw.

staatswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten

München und Tübingen, in Gießen in die philosophische

Fakultät einbezogen, erhalten, verlangen aber zum

Verständnis und Studium der darin enthaltenen tech

nisch-praktischen Wiſſenſchaft eine gründliche naturwiffen-

schaftliche Vorbildung. Daß das alte enzyklopädiſch

kameralistische Studium keine tiefen Kenntniſſe in den

mit Riesenschritten weiter fortschreitenden und wichtiger

werdenden technischen Wissenschaften bieten konnte, er:

kannte man nach und nach. Rau hat schon 1825 die

Frage theoretisch geklärt ; die Kameralwissenschaft ist

seither in die Disziplinen, die sie unvollkommen zu

erfaſſen ſuchte, zerfallen und faft überall ist das Stu-

dium der sogenannten Kameralwissenschaft als Vor-

bereitung zur Beamtenlaufbahn weggefallen. Nur

einige dürftige Bestandteile praktisch-technischer Wiſſen=

schaften schleppte man dort, wo die Kameralwiffen

schaften noch eine Zeitlang als Vorbereitung für die

Beamten der Finanzverwaltung galten, weiter, ſo in

Baden , Hessen und Württemberg. In

Baden hat man 1903 auch diesen Rest endlich be

feitigt und das kameralistische Studium aufgehoben;

es gibt damit seither keine neue Kameralisten " mehr.

Die Verwaltungsbeamten teilen , sich nun, der Vor-

bildung nach, zweckmäßig in Juristen mit volkswirt-

schaftlicher Ausbildung , Volkswirtschaftler mit juri-

stischer Vorbildung, die dann die Finanzwiſſenſchaft

als Spezialgebiet ihrer theoretischen und praktiſchen

Ausbildung wählen und auf dem Bereich des Steuer-,

ihrer Vorbildung entsprechende und befriedigende Tätig-

Zollwesens , allgemein des Staatsfinanzwesens eine

teit finden .

Die dritte im Zeitalter der Naturwiſſenſchaft und

Technik sich immer weiter ausbildende Vorbildung ist

die der praktisch-technischen Berufe, von denen um=

fassende volkswirtschaftliche Kenntniſſe verlangt werden .
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Die Leitung privatwirtschaftlicher Betriebe der möglichte, bildet m. E. die ganze Grundlage für Aus-

Staats- und öffentlichen Körperschaften fällt heute einandersetzungen , wie sie einmal kommen mußten und

den für die spezialwirtschaftliche Tätigkeit vorgebildeten die durch Klärung und Neuorientierung der gesamten

technischen Beamten zu und nur in den obersten Staatsverwaltung nach dem Kriege gerade jezt zur

Spigen der Verwaltungs - Organisation treffen sich prinzipiellen fachlichen Auseinandersetzung zwingen ; fie

beide, der volkswirtschaftlich gebildete Techniker und bilden den Kern dessen, was in den Artikeln von

der juristisch gebildete Volkswirt auf dem Gebiete der Könige, Reinach, Feist und Hamm niedergelegt ist und

Finanzwissenschaft, und ergänzen sich zweckvollst. worin die anderen Forderungen nebensächlicher Art

Es sind nun in Baden im Bereich der Domänen= | find .find. Ist die Frage der Organisation der Forst- und

verwaltung noch einige Stellen mit „Kameraliſten “ | Domänendirektion als Abteilung des Finanzministe-

besetzt. Ihnen fehlt aber jene Ausbildung in praktisch-

technischen Wiſſenſchaften , jene naturwissenschaftliche |

Grundlage, die zur Beherrschung der Technik nötig ist .

In großen Bundesstaaten sind die Mitglieder der

Staatseinrichtungen , denen die Verwaltung der land-

wirtschaftlichen Güter und der Forsten obliegt, mit

akademisch ausgebildeten Landwirten und Forstbeamten

besetzt. Das Rassenwesen ist im wesentlichen mittleren

Beamten anvertraut. Da die ganze technische Leitung

in den Händen gründlich durchgebildeter technischer

Beamten mit staats- und volkswirtschaftlicher Vor-

bildung liegt, so ist das Buchungs- und Kaffenwesen

zu einem ergänzenden Hilfsdienst der technischen Be-

triebe herabgesunken.

-

In Staaten wie Baden, in denen keine landwirt

ſchaftlichen Domänen außer Wiesen der Selbstbewirt

ſchaftung unterliegen, ist der Uebergang der Bewirt=

schaftung des Grundbesizes an technisch und natur-

wissenschaftlich vorgebildete Betriebsleiter am einfachsten

zu erreichen durch Zuweisung der Verwaltung des

ganzen domänenärarischen Grundbesizes mit Aus-

nahme der Brauereien und der Weinberge - an die

Forstämter, ein einfacher und zweckentsprechender Weg,

den andere Bundesstaaten schon mit Erfolg - Hessen

beschritten haben . Es ist lange nicht genügend be-

achtet, daß für den Forstmann nach einem grund-

legenden viersemestrigen naturwissenschaftlichen Studium

mit den auf vier weitere Semester verteilten forstlichen

Hauptfächern und volkswirtſchaft-juristischen Hilfsdiszi-

plinen, auch Fischerei, Wiesenbau und Landwirtschafts-

lehre in das Bereich seiner Studien und Prüfungs-

fächer einbezogen sind , und daß er namentlich auf dem

Gebiete der Fischerei und Jagd (allgemein angewandte

Zoologie, Fische, Fischerei, Fischzucht, Jagdkunde) eine

weitgehende theoretische Vorbildung genießt. Gebiete,

die für ihn später bei der jezigen Organisation in der

Praxis fast völlig brach liegen.

riums, die Umgestaltung der Forstämter zu Verwal-

tungsstellen des gesamten årarischen Grundbesißes ge=

klärt, dann werden sich die andern mehr nebensächlichen

Fragen fast selbsttätig lösen . Für die in genannten

Artikeln angeschnittenen Fragen über Größe der ein-

zelnen Aemter, über Schreibaushilfen usw. findet sich

nach einer Flächenverteilung des gesamten årarischen

Grundbesizes an die Forståmter und nach einem Plan

über die Einrichtung dieser Stellen leicht eine befrie=

digende Organisationsform. Es wird sich dies um so

leichter erreichen lassen, als den meisten Kameralisten

auf den Gebieten des Staatsfinanzwesens , des Steuer-

und Zollwesens reichlich Arbeit nach dem Kriege zu=

fließen und ihre Arbeit und Ausbildung dort Befrie-

digung und Anerkennung finden kann. Ein Haupt-

hindernis ist die Unklarheit über den Begriff des Ka-

meralismus und eine ungenügende Würdigung der

praktisch-technischen Berufe, die noch dadurch erschwert

ist, daß dank der historischen Entwicklung die Kame-

ralisten ein großes Gebiet der Staatsforstverwaltung

beherrschen und die mit Gewalt vorwärts drängenden

und immer großen Erfolg aufweisenden praktisch-tech=

nischen Berufe als nicht gleichwertig ansehen wollen .

Wie häufig hört man, wenn von Forstverwaltungs-

beamten die Rede, ihre Herkunft aus dem vor etwa

100 Jahren üblichen Forstlehrlingswesen und von

Waldläufern betonen, von „Forstschule “ für eine Fa=

kultät an einer Hochschule und von „Förstern“ (mitt-

leren Beamten) reden, wo es sich um Beamte mit

voller akademischer Bildung handelt.

Einzelne Punkte der Abhandlungen Königes und

Reinachs möchte ich am Schluſſe noch berühren , die

zu einer Kritik herausfordern. Königes Artikel macht

den Eindruck, zuerst die rechnerischen Reſultate festges

legt und dann mit der Beweisführung begonnen zu

haben. So wird auch der „ Vollbestands-Faktor“ , dieſe

unsichere Größe, entstanden sein . Der Vollbestands-

Diese historische Entwicklung kameralistischer unzeit- faktor ist eine imaginäre Größe, die völlig in der Luft

gemäßer Gebilde im Jahrhundert der Technik neben hängt. Ich möchte z . B. sehr bezweifeln, daß ein Be=

jugendkräftigen, auf klarer Grundlage aufgebauten zirk mit vorwiegendem Domänenwald mehr Arbeit

techniſchen, denen man erst allmählich das volle aka= verursacht, als ein großer Gemeindewaldbezirk mit

demische Studium mit gediegener naturwissenschaftlicher waldbaulich nicht einfachen Verhältnissen und mit sehr

Grundlage und volkswirtschaftlichen Kenntniſſen er- | dürftigem vorgebildetem Hilfsperſonal, womöglich noch
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wundert, aber die Mittel, die für die theoretische

Weiterbildung unseres Faches aufgewendet werden,

sind m. E. erst recht produktive Ausgaben.

Wo wäre man im Kriege hingekommen , hätte man

nicht große Summen vorher für techniſch-wissenschaft=

liche Zwecke, zu rein theoretischer Unterſuchung freudig

ausgeworfen ? Solche Fragen lassen sich durch Rechen =

kunststücke nicht beantworten, ſondern da muß man

auf den gefunden deutschen Idealismus vertrauen .

Mit Könige werde ich mich in dieſer Frage ebenſo

wie Herr Geheimrat Prof. Wimmenauer niemals

einigen können ; das find lezten Endes Weltanschauungs-

probleme. Ich möchte hier nur noch betonen, dağ

die forstliche Abteilung der Technischen Hochschule , ſo-

wie alle forstlichen Lehrinstitute nicht nur Lehr-, son-

dern auch Forschungsinstitute sind , und daß für die

forstwissenschaftliche Forschung als solche und für die

rein theoretischen Untersuchungen im Deutschen Reiche

im Verhältnisse zu den großen Erträgniffen der Wal-

dungen viel zu wenig Mittel aufgewendet werden.

Zum Schlusse möchte ich noch vor einer Organiſations:

änderung warnen, die uns den allzu gehobenen Fert-

wart - Förster - das Revierförstersystem" briste.

Wir haben in Baden eine ganz vorzügliche Einrichtung

in unseren Forſtwarten, die bei der seitherigen Aus-

bildung einbildung ein ausgezeichnetes Betriebsvollzugs- und

Schußpersonal bilden, ohne daß wir damit eine Klaſſe

der mittleren, meist unzufriedenen Beamten mit fac-

licher Halbbildung geschaffen haben . Aus allen Staaten,

die die Einrichtung der mittleren Forstbeamten besigen,

sind schon sehr berechtigte Klagen über diese Organi

mit 20 verschiedenen Waldeigentümern. In einem | bildung unseres Faches sparen will, hat mich nicht ge=

solchen Bezirk wird der Oberförster durch verwaltende

und beratende Tätigkeit viel mehr in seiner Zeit in

Anspruch genommen, als bei der Bewirtschaftung eines

gleich großen Domänenwaldbesizes . In den Gemeinde-

waldungen hat der Oberförster doch nicht nur die Auf-

gabe zu wirtſchaften und das Holz der Gemeinde zu

überweisen, sondern er muß sich um den Gemeindehaus

halt, die Finanzkraft der Gemeinden und den Holzver-

kauf eingehend bekümmern, um den Bürgermeistern

bei Aufstellung des Gemeindehaushaltungsplanes mit

weitgehendem Rat an die Hand gehen zu können.

Der ganze Holzverkauf vollzieht sich unter ihm als

Berater und ich möchte weiter bezweifeln, ob es weniger

Arbeit verursacht, verschiedene Bürgermeister vom zweck:

mäßigen Holzverkauf zu überzeugen, als den Holzanfall

eines großen Domänenwaldes in einigen Tagen zu

veräußern. Auch die statistischen Daten, die Könige

aufführt, sind nicht vollständig und geben daher dem

uneingeweihten Leser ein unklares Bild der wirklichen

Größenverhältnisse der Oberförstereien im Deutschen

Reiche. In der Zuſammenstellung sind die Bundesstaaten

mit kleineren Aemtern als Baden , z . B. Sachsen ,

Braunschweig, Mecklenburg , ganz weggelassen. In

Sachsen ist der Grund für die kleinen etwa 2000 ha

großen Oberförstereien die intensive Bewirtschaftung .

An Intensität der Bewirtschaftung dürfte Baden an

zweiter Stelle im Reiche stehen . Die bestehenden

Forståmter sind meines Erachtens in Baden nicht zu

klein, zumal wir durch eine sehr gute Verkehrslage

zu dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet es auf

eine intensive Ausnutzung unserer Waldungen mit

mannigfachen Holzarten in wechselnden Betriebsformen | fationsform laut geworden. Bilden wir nach wie vor

absehen müſſen. Ersparniſſe durch Verkleinerung der

Aemter sind Berechnungen, die etwas krämerhaftes an

fich haben, den weiten Blick der Wirtschafter aber ver-

miſſen laſſen, die in produktiven Ausgaben zu

legt sparen. Die durchschnittliche Größe eines Forst

bezirkes im Reiche ist etwa 2500 ha, unter 2000 ha

sollte man überhaupt nicht herabgehen ; bei Größen

über 3000 ha wird eine intenſive Wirtschaft im Ober-

förstersystem mehr und mehr fraglich . Da in einer

größeren Organiſation nicht alle Forstamts-Vorstände

in dem rüſtigen Alter von 40 bis 50 Jahren (mit

40 werden die meisten erst Amtsvorstände) stehen

können, sondern auch noch ältere, sehr tüchtige Beamte

beschäftigt werden müssen, die sehr großen Bezirken

immerhin körperlich nicht mehr gewachsen sein können,

so muß man mit den wirklichen Verhältnissen rechnen

und darf für eine Gesamtorganisation m . E. keine

Idealgröße allen Aemtern zu Grunde legen. Daß

bei diesen kleinlichen Rechnungen Forstrat Könige auch

an der Forstwissenschaft, an der theoretischen Weiter= | badischen Forstverwaltungsbeamten teilen.

| unsere Forstwarte aus Leuten aus den Holzhauerkreisen

in Kürze heran, sorgen wir, daß sie noch eine kleine

Landwirtschaft betreiben können, und suchen wir unsere

Gemeindewaldhüter auf denselben Grad der Ausbildung

zu bringen, so haben wir ein vollkommenes Hilfsper

ſonal, das allen Anforderungen voll und ganz genügt.

Neben dem Oberförster und den akademischen Hilfs

kräften von denen man übrigens für die Inventar-

aufnahme im Walde (Forsteinrichtung) nach dem

Kriege mehr benötigen wird, als Könige annimmt

sind Forstwarte für die Betriebsführung vollſtändig

genügend . Lösen wir noch das schwierigere Problem

der Büro- und Schreibbeamten, was m. E. durch die

Vereinheitlichung der Verwaltung des domänen- ärari-

schen Grundbesizes leicht möglich ist , dann haben wir

alle Kräfte, die im Oberförster- Syſtem ſich am zweck-

entsprechendsten ergänzen und den flotten Gang des

Betriebes am vollsten gewährleisten . Mit Hamm

stehe ich hier auf einem Standpunkte, den fast alle
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Allgemeinbildung einer ehemaligen Kameralwissenschaft,

die auf allen Gebieten privat-ökonomischer Disziplinen

umhertastet, doch nicht mindestens gleichwertig sein ?

Auf den Hauptdifferenzpunkt des grundverschiedenen | ein gründliches Fachstudium, gute Volkswirtſchafts- und

Wesens des sogenannten Kameralismus und der tech-

nischen Wissenschaft ist auch Geh. Rat Reinach nicht

eingegangen ; auch seine Beweisführung sucht mit Zahlen

dem unkundigen Leser Beweise vorzuführen, wo es

nichts mit Zahlen zu beweisen gibt , solange man die

Voraussetzungen nicht genügend kennt. Reinach will

mit dem Reinertrag der Wiesen, die unter kamera:

listischer Leitung stehen, beweisen, daß die Bewirtſchaf

tung dieser Stellen beffer ſei, als die der unter forst-

licher Leitung stehenden Wiesenkomplexe.

Diese Differenz der Reinerträge ist jedoch kein Ver-

dienst der Wirtschaftsbeamten. Die kameralistische

Verwaltung erstreckt sich hauptsächlich auf ein günstig

gelegenes Gelände, wie z . B. im Rheintale. Die

Verwaltung der Forstämter erstreckt sich auf Wiesen

in rauher Lage, fernab von jedem Verkehrswege. Es

ist daher nach allen Regeln für Reinerträge klar, daß

je fruchtbarer ein Grundstück ist, und je günstiger es

zu Markte liegt, ein desto höherer Reinertrag allein

durch diese beiden Faktoren erzielt werden muß. Ich

glaube nicht, daß die Reinerträge der unter den Do=

månenämtern stehenden Wiesen zurückgehen werden,

wenn die Forstämter die Bewirtschaftung übernehmen.

Dann erst könnte man von einem Beweis reden, wenn

dieselben Grundstücke unter verschiedener Leitung bei

gleichbleibenden Preisen und Kosten verschiedene Rein-

erträge abwerfen würden. Auch die angebliche Ueber=

legenheit des Finanztechnikers , der den Blick für die

vielfach wechselnden Beziehungen der gesellschaftlichen

Erscheinungen unserer Zeit, worauf es gerade im Ver-

waltungsdienst so sehr ankommt, zu schärfen Gelegen-

heit hat", gegenüber anderen gebildeten Sterblichen

ist ein sehr subjektives , anzuzweifelndes Urteil. Sollte

"

Solche Einseitigkeit und unvollkommene Benutzung

statistischer Zahlen sollten in einer wissenschaftlichen

Abhandlung nicht zu finden sein. Erfaßt man den

Kameralismus und der praktisch-technischen Berufe in

ihrer historischen Entwicklung und heutigen Bedeutung,

so wird eine Vereinfachung der Staatsverwaltung ein

Leichtes sein und dadurch schon geſpart werden können,

daß man Beamtenkategorien das ganze Gebiet, das

ihre Vor- und Ausbildung umfaßt, als Arbeitskreis

überträgt und so zu einer zweckmäßigeren Benußung

der vorhandenen Kräfte fortschreitet. Bei einer Ver=

einfachung der Staatsverwaltung , die ja schon 1912

in Baden eingeleitet wurde und wovon die Forstver-

waltung betroffen worden ist , sollte man gründlich

prüfen, was alt, überlebt und nicht mehr entwicklungs-

fähig ist, und namentlich sollten nicht nur von „Kame-

ralisten " in wissenschaftlich-technischen Verwaltungs-

zweigen Vereinfachungen ausgearbeitet und durch=

führt werden, Probleme, die sie gar nicht in aller

Tiefe erfassen können ; sondern sie sollten einmal im

eigenen Gebiete schürfen und graben, und sie werden

bei dem Studium der neueren nationalökonomischen

Literatur und der Verhältnisse in der Praxis zum

Teil wenigstens , hoffe ich - zu der Einsicht gelangen,

daß heute nur noch juristisch gebildete National-

ökonomen und nationalökonomiſch durchgebildete wissen=

schaftlich-technische Beamte existenzberechtigt sind . Recht

und Wirtschaft bildet die Grundlage für die eine

Gruppe, Wirtschaft und Naturwissenschaft

die Grundlage für die andere.

-
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Immunwerden f . d . Mistelgift früher sehr empfindl. Bäume

nach d. Ueberstehen e . ersten Infektion. Aus d. botan.

Institut d . k. k. Universität in Innsbruck . (S.-A. a. d .

Denkschriften d. kais. Akademie d. Wissenschaften in

Wien. Mathem.-naturw. Kl . 93. Bd .) Mit 4 Taf.

(34 S. m. 4 Bl. Erklärgn .) 31,5×24,5 cm. M. 5.10.

Alfred Hölder, Verlag in Wien.

Mitteilungen d. deutschen dendrologischen Gesellschaft.

1916. Kries-Jg. Red.: Dr. (Fritz) Graf v . Schwerin.

(IV, 360 S. m. Abb. u. 78 Taf.) Lex. -8°. M. 5.- . Deutsche

dendrologische Gesellschaft in Wendisch-Wilmersdorf bei

Thyrow (Kr. Teltow).

Mitteilungen aus d . Forst- u . Kameralverwaltg. f. d Wirt-

schaftsjahr 1914. Bearb. im Grossh. Ministerium d. Fi-

nanzen, Abt. f. Forst- u. Kameralverwaltung. (Beiträge

z. Statistik d. Grossh. Hessen. Hrsg. v. d . grossh . hess.

Zentralstelle f. d. Landesstatistik. Schriftleitung : Reg.-

Rat L. Knöpfel . 64. Bd . 5. Heft . ) Lex .-8° . (45 S.) M. 1.— .

Buchh. d . Grossh. Hessischen Staatsverlags in Darmstadt.

Anleitung zur Buch- und Rechnungsführung

für Privatforſtreviere. Von B. Böhm , Geh.

Regierungs- und Forstrat in Königsberg i . Pr.

Zweite, umgearbeitete Auflage. Neudamm 1916,

Verlag von J. Neumann .

allem enthält der III. Abschnitt „Forstrechnungs-

wesen im besonderen" viele Verbesserungen be-

sonders in den Abschnitten über den Holzverkauf. Neu

ist hier eingeschoben ein Kapitel über „ die Vorschriften

über die Verlohnung der Arbeiten in den Kgl. Preu:

Bischen Staatsforsten". Auch in den Abschnitten

Rechnungsführung für besondere Ver:

hältnisse“ und „Führung des Kontroll

buches und Aufstellung des jährlichen

auungsplanes" ist vieles neue enthalten. Ganz

neu sind hier die Kapitel über das Hauptmerlbuch.

das Flächenverzeichnis, das Sachen- und Geräte-Ver-

zeichnis, das Geschäftstagebuch.

"

Die Zahl der neuen Vordrucke ist gegen die

der ersten Auflage fast um das Doppelte vermehrt,

so find statt 32 Vordrucke jezt 70 in die forſtliche

Buchführung eingefügt worden, darunter viele, die sich

im Laufe der Zeit außerhalb des Böhmschen Buch:

führungssystems im Neumannschen Verlage bereits

eingebürgert und in der Praxis als beſonders gang-

bar erwiesen haben. Die Preise für die Vordrude

sind äußerst billig : Dieselben zeichnen sich durch) ſau-

beren Druck und festes Papier aus und werden auch

in festen Einbänden geliefert.Die neue Auflage der Böhmschen Anleitung zur

Buch- und Rechnungsführung für Privatforstbeamte

ist in vielen Abschnitten wesentlich umgearbeitet, er=

gänzt und hierdurch erheblich verbessert worden. Vorkommene Aufnahme finden.

Gleichwie die erste Auflage wird auch die neue

Auflage bei den Verwaltungen der Privatforsten will-

Briefe.

Aus Preußen.

Forstakademie Münden.

Dem stenographischen Berichte des Preuß. Herren

hauses über die Situng vom 23. Januar 1917 ent-

nehmen wir Folgendes :

Mündlicher Bericht der Finanzkom

mission über die Petition des Magistrats

zu Hann. Münden um Fortbestand der

Kgl. Forstakademie in Hann. Münden.

Berichterstatter Dr. Hillebrandt : M. H.! Die

Stadt Hann. Münden hat dem Hohen Hause eine

Petition eingereicht, die sich auf den Fortbestand der

gefährdeten Forstakademie in Hann. Münden bezieht.

Es ist Gefahr vorhanden, daß sie aufgehoben und mit

der Akademie in Eberswalde verbunden wird. Darauf

hin hat die Stadt an uns die Bitte gerichtet, zu be

schließen, daß die Kgl. Forstakademie zu Münden, für

deren Erhaltung auch wichtige Staatsinteressen sprechen,

weiterhin bestehen bleibe.

In der Kommission traten zuerst Bedenken hervor,

eb der Magistrat von Münden auf diese Petition noch

E.

Wert lege, weil es schien, als ob er einverstanden sei,

wenn die Stadt in anderer Weise schadlos gehalten

werde. Das war aber ein Irrtum. Die Stadt hat

erst neuerdings wieder in einem Schreiben an den

Herrn Minister zum Ausdruck gebracht , daß sie die

Petition nach wie vor aufrecht erhält. Die Kommis

fion hat sich damals durch die Bedenken nicht abhalten

laffen, über die Forstakademie zu beraten und ist zu

dem Resultat gekommen, dem Hohen Haus zu emp

fehlen, die Petition der Staatsregierung zur Berüc

sichtigung zu überweisen .

Die Gründe, die für diesen Beschluß maßgebend

waren, sind zunächst die Rücksichten auf die Lebens

intereffen der Stadt selbst. Als vor Jahren die Er

richtung einer Forstakademie in Münden geplant wurde,

ging die Staatsregierung an die Stadt heran mit dem

Ersuchen, ihrerseits dafür zu sorgen, daß die Unter

richtsmittel und anderen Einrichtungen der Stadt auf

die Höhe gebracht würden, wie die Forstakademie fie

brauche. Darauf hat die Stadt eine Umwandlung

ihres Progymnasiums in eine volle Anstalt beſchloſſen ,
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| sagt, der Student wo anders hingehen, oder aber auch

die Lehrer einer anderen Schule hören kann . Ferner

haben wir das Intereſſe, möglichst viele Kulturzentren

durch, durch die Mannigfaltigkeit, iſt eigentlich Deutſch-

land groß geworden . Ich bin der Meinung, daß,

wenn wir in manchen Richtungen uns nach dem Kriege

neu orientieren, es notwendig sein wird, mehr und

mehr die kleinen Kulturzentren zu erhalten und zu

stärken. Wenn wir die Akademie Münden nach Ebers-

walde verlegen, so wird sie eigentlich praktisch nach

Berlin verlegt, d . h . es wird dem Moloch von Berlin

ein neues Opfer gebracht. Ich meine, wir müſſen da-

für sorgen , daß die Provinzen möglichst das ihrige

behalten . Nun ist von der Kommiſſion zugegeben,

daß die Mittel nicht ausreichen . Ich glaube aber, die

Beschaffung der Mittel läßt sich doch vielleicht so er=

möglichen, daß beide Hochschulen in gleicher Weise aus-

gestattet werden. Preußen hat in den Jahren nach

1807 zwei bis drei Hochschulen errichtet . Ich glaube,

es wird auch nach diesem Kriege, wie er auch ausfallen

möge, die nötigen Mittel haben, die Hochschulen genügend

zu dotieren. In diesem Sinne bitte ich, die Petition derKgl.

Staatsregierung zur Berücksichtigung zu überweiſen .

ſie hat ferner eine Umwandlung der Töchterschule in

ein Lyceum vorgenommen, beides Dinge, die nicht ohne

erhebliche Aufwendungen möglich gewesen sind . Weiter

hat der Wunsch, den Siz der Forstakademie würdig aus- in , kleinen Orten zu erhalten oder zu errichten . Da=

zugeſtalten, dazu geführt, Stadtpläne anzulegen , eine

Gasanſtalt und eine Waſſerleitung zu bauen und all

den ganzen Apparat zu schaffen, den eine auf der

Höhe stehende kleinere Stadt haben muß, um eine

Akademie würdig zu beherbergen . Das alles läßt

natürlich den Wunsch der Stadt berechtigt erscheinen.

diese Akademie zu behalten. Dazu kommen aber noch

andere Momente : das der Pietät und das der hiſtoriſchen

Entwicklung. Die Akademie wurde i . J. 1867 infolge

des Zuwachses der neuen Provinzen in Münden ein

gerichtet. Die Regierung wünschte, im Westen eine

Forstakademie zu haben, und ihre Wahl fiel auf Hann. |

Münden, das schon früher einmal in seinen Mauern

eine Forstakademie beherbergt hatte, nämlich i . J. 1844.

Kaiser Wilhelm I. wünschte den neuen Provinzen da

durch entgegenzukommen. Es erſchien daher i . J. 1867

ein Erlaß des Herrn Finanzministers, daß des Königs

Majestät geruht habe, die Wahl der Stadt Münden

für die Errichtung einer zweiten Forstakademie mit

Rücksicht auf die Anerbietungen, die sie gemacht habe,

zu genehmigen. Nun spricht gegen die Aufrechterhal-

tung der Akademie die geringe Zahl von Studierenden,

die ſich auf beiden Akademien befinden. Es ist gewiß

richtig, daß auf jeden Studierenden gegen 3000 Mk.

Staatsausgaben kommen und auf jeden Dozenten nur

32 Zuhörer. Das ist keine große Zahl, und es ist

auch formell richtig, wenn man an eine Zusammen-

legung denkt. Aber gegen diesen bloß formellen Ge-

sichtspunkt spricht doch einmal die Rücksicht auf die

historische Entwicklung der Stadt , die Rücksicht auf

jenen Allerh. Erlaß, und ferner gewisse allgemeine

Momente, die ich kurz vorführen möchte. Wir dürfen

erstens nicht vergessen , daß das Bestehen mehrerer An-

stalten der Wiſſenſchaft mehr zugute kommt als eine

einzelne, da dadurch die einzelnen Dozenten unab-

hängiger von einander arbeiten, verschiedenartiger nach

der wissenschaftlichen Richtung, als an einer Anstalt,

wo sie einem Direktor unterstehen . An Heinen Fa-

kultäten mit wenigen Zuhörern wird persönlicher ge-

arbeitet, ich möchte sagen, die Studenten werden besser

erzogen, weil sie da in der Lage sind , mit den Do=

zenten nahe zu verkehren und in engster Berührung

mit ihnen ihre Arbeiten zu machen. Ferner bedeutet

jede Profeffur sozusagen einen Arbeitstisch mehr, der der

Gesamtheit zugute kommt ; eine Professur weniger be-

deutet einen Arbeitstisch weniger.

Ferner ist zu bedenken , daß, wenn an einer Hoch-

ſchule keine geeigneten Dozenten vorhanden sind und

der eine oder andere Dozent in gewisser Richtung ver-

Minister für Landwirtschaft, Domänen und For-

sten, Dr. Freiherr von Schorlemer : M. H. !

Ich habe bereits im vorigen Jahre im Abgeordneten-

hause, wo ebenfalls die Wünsche der Stadt Münden

zur Sprache gebracht worden sind, der Ansicht Aus=

druck gegeben, daß die Frage der Aufhebung der Forst-

akademie Münden in diesem Augenblicke keineswegs

akut ist . Das Gleiche habe ich einer Abordnung der

Stadt Münden am 2. Juni 1916 eröffnet, die eben-

falls bei mir war, um ihre Gründe gegen die Auf-

hebung der Akademie geltend zu machen. Ich möchte

dieselbe Ansicht auch heute hier vertreten, glaube aber

doch mit einigen Worten darauf eingehen zu müssen,

warum überhaupt die eventuelle Aufhebung der Aka-

demie Münden zur Sprache gekommen ist. Wir haben

in Preußen gegenwärtig zwei höhere forstwirtſchaftliche

Anstalten, die Akademien zu Eberswalde und zu

Münden. Die Akademie Münden ist erst nach dem

Jahre 1866 errichtet worden. Beide Lehranstalten

erfordern soviel Lehrkräfte, daß im Durchschnitt auf

etwa 5,5 Schüler schon ein Lehrer entfällt. Es liegt

auf der Hand , daß es nicht ganz leicht ist, die not-

wendigen und vor allem tüchtige Lehrkräfte für zwei

Forstakademien zu beschaffen, zumal die Herren von

der grünen Farbe bei aller Tüchtigkeit und allem

Wissensdrang im großen und ganzen ſich ſehr ungern

von ihrem Walde trennen und von der praktiſchen

Tätigkeit einem mehr wissenschaftlichen Berufe wieder

zuwenden.

22 *
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Außerdem darf nicht außer acht gelaſſen werden ,

daß die Dozenten an einer Forstakademie, wenn sie

Hervorragendes leisten, in der Regel auch ein weiteres

und größeres Arbeitsfeld erstreben daß die Aussicht,

ordentlicher Profeſſor an einer Universität zu werden,

manchen verlockt, im Laufe der Zeit die Forstakademie

zu verlassen.

Das sind zweifellos Erwägungen, die mich genötigt

haben, die Frage der Beibehaltung der Forstakademie

Münden zu prüfen, in dem Augenblicke, wo der ver-

diente Direktor der Akademie auf dem Felde der Ehre

gefallen war. Es kommt hinzu , daß sowohl in der

forſtlichen Literatur ') , wie auch anderwärts wiederholt

die Frage zur Sprache gebracht worden ist ob sich die

Beibehaltung der Forstakademien in ihrer jezigen Ein-

richtung als geſchloſſene Lehranstalten empfiehlt, ob

nicht manches dafür spricht, die jungen Forstkandidaten

auch dem allgemein wiſſenſchaftlichen Universitätsunter-

richt näher zu bringen . Und so hat sich denn auch

die Frage erhoben, ob nicht vielleicht den dahingehen

den Wünſchen dadurch entgegen zu kommen sei , daß

eine engere Verbindung der Akademie Münden mit

der Universität Göttingen herbeigeführt oder auch an

der Universität Göttingen forstlicher Unterricht einge-

richtet würde. Alles, was ich hier angeführt habe,

find Erwägungen, und ich kann auch heute nur noch

mals dasselbe , was ich bereits der Abordnung der

Stadt Münden erklärt habe, wiederholen: daß năm =

lich eine Verlegung der Forstakademie

Münden weder während des Krieges noch

sofort nach dem Kriege in Frage kommt,

und daß sie feineswegs eher in bestimmte

Aussicht genommen werden wird , bis die

Stadt Münden einen Ersaz für die Aka

demie erhalten kann . Es könnte in dieser Be-

ziehung die Verlegung einer anderen Anstalt nach

Münden, die Verstärkung der Garniſon oder anderes

mehr in Frage kommen.

Bei dieser Stellungnahme der Staatsregierung bin

ich der Meinung, daß es nicht notwendig wäre, ihr

die hier vorgelegte Petition zur Berücksichtigung zu

überweisen. Denn Sie werden kaum den Standpunkt

einnehmen wollen, daß unter allen Umständen daran

festgehalten werden muß , die Forstakademie in der

Stadt Münden zu belassen . Eins will ich ja aller

dings zugeben, daß der Westen der Monarchie ein

großes Interesse daran hat, daß die Söhne der Fa-

milien , welche sich dem Forstfach widmen, die Mög-

lichkeit haben, in größerer Nähe ihrer Heimat den er-

forderlichen Unterricht zu erhalten. Aber diesem

1) Auch in diesem Blatte ist die Frage, ob Forfiakademie

oder Universität mehrfach zu Gunsten der Universität beant.

portet worden.

|

Wunsche würde auch dann Rechnung getragen werden,

wenn an einer Universität des Westens forstlicher

Unterricht erteilt werden könnte. M. H. ! ich glaube.

Sie werden unter diesen Umständen den Wünſchen der

Stadt Münden auch dann gerecht, wenn Sie Ihrer

ſeits beſchließen, die hier vorgelegte Petition der Kgl.

Staatsregierung als Material zu überweisen.

Die Frage der weiteren Entwicklung der Forst-

akademien , ihrer Einſchränkung und ihrer eventuellen Ver-

legung wird ja auch weiter Gegenstand der Diskussion

bleiben. Ich kann nur nochmals betonen , daß eine

entscheidende Stellungnahme der Staatsregierung

der landwirtschaftlichen Verwaltung noch nicht erfolgt

ist , und daß wir jederzeit dankbar für weitere Rat

schläge und ebenso für die Geltendmachung weiterer

Wünsche sein werden .

von Buch: M. H. ! Mit Rücksicht auf die Aus

führungen des Herrn Ministers und mit Rücſicht

darauf, daß nach seiner eigenen Erklärung die Ent

scheidung keine Eile hat, schlage ich Ihnen vor, die

Angelegenheit zur schriftlichen Berichterstattung an die

Kommission zurück zu verweisen, damit Gelegenheit

wird , die einzelnen Gesichtspunkte noch einmal ein

gehend in der Kommiſſion zu prüfen .

Hierauf beschließt das Herrenhaus , die Petition an

die Kommission zur ſchriftlichen Berichterstattung zu =

rück zu verweiſen .

Ueber diesen zu erwartenden Kommissionsbericht

wird später weiter berichtet werden.

Die gleiche Frage hat dann im März 1917 das

Preuß. Abgeordnetenhaus beschäftigt.

Nachdem die Abgeordneten v. der Groeben

(kons . ) , von Diet (kons.) , Frhr. v. Wolff - Met

ternich (3entr .) , Dr. Bredt (freikons . ) , Wiers:

dorff (nat.-lib .) die Erhaltung der Akademie Mün-

den warm befürwortet hatten, äußerte sich der Über:

landforstmeister v . Freier hierüber in folgender

Weise :

„Die Frage, in welcher Weise der forstliche Unter

richt am zweckmäßigsten zu gestalten sein möchte, if

von jeher eine außerordentlich umstrittene Streitfrage

gewesen, die alle beteiligten Gemüter stets lebhaft

bewegt hat . Es gibt kaum eine Frage, über die so

viel geschrieben , beraten und gesprochen worden ist.

Bereits i . J. 1874, auf der Versammlung Deutſcher

Forstmänner in Freiburg, hat die damalige Versamm-

lung mit stürmischer Begeisterung sich dafür ausge

sprochen, daß der forstliche Unterricht von den Aka :

demiep fort auf die Univerſitäten zu verlegen ſei, und

i . I. 1907 auf der Versammlung des Deutschen Forſt-

vereins stand dasselbe Thema auf der Tagesordnung :

die Versammlung hat auch dort mit erdrückender

Majorität eine Resolution angenommen, nach der der
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gesamte forstliche Unterricht nicht auf den isolierten

Fachschulen , sondern auf den Universitäten stattzu=

finden habe. Auch innerhalb der preußischen Forst-

verwaltung ist diese Frage eigentlich nie von der

Tagesordnung verschwunden. Nach dem Tode des

Landforstmeisters Danckelmann, des langjährigen Di-

rektors der Forstakademie Eberswalde, hat eine Be-

ratung hier stattgefunden, an der die höchsten Forst

verwaltungsbeamten und Männer der Wissenschaft,

im ganzen 18 Personen teilgenommen haben . Bei

dieser Beratung hat sich nur eine verschwindend kleine

Minderheit für die Beibehaltung der isolierten Forst- |

akademien ausgesprochen ; bei weitem die größte Mehr-

zahl und beinahe alle maßgeblichen Stimmen sind für

den Univerſitätsunterricht eingetreten. Nur eine ein

zige Stimme, der damalige Direktor der Forstakademie

Münden, sprach sich für Beibehaltung beider Akademien

Auf dem Standpunkt der Majorität haben

meine Amtsvorgänger, der Oberlandforstmeister Donner

und der Oberlandforstmeister Wesener gestanden . Ich

ſtehe auf demselben Standpunkt. Die sämtlichen Forst:

beamten des Ministeriums haben die gleiche Ansicht

und ebenso eine ſehr große Zahl der preußischen Forst-

verwaltungsbeamten . Als daher der verdiente Direktor

der Forstakademie Münden, Oberforstmeister Fricke,

auf dem Felde der Ehre gefallen war, hat die Staats-

forstverwaltung sich für verpflichtet gehalten , diese

Frage von neuem zu prüfen . Der Herr Minister ist

bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, daß

es zur Zeit nicht angezeigt erscheine, der Auflösung

der Akademie Münden näher zu treten, hauptsächlich

aus dem Grunde, weil sich zur Zeit nicht annähernd

übersehen läßt, wie sich die Verhältnisse nach dem

Kriege gestalten werden. In diesem Sinne hat der

Herr Minister auch die Deputation der Stadt

Münden beschieden und ihr die Zusicherung gegeben,

daß während des Krieges und auch während der

nächsten Zeit nach dem Kriege die Auflösung der

Forstakademie Münden nicht in Aussicht genommen

sei . Hiernach war m. E. auch die Petition der Stadt

Münden tatsächlich als erledigt anzusehen . Die Sach-

lage war dieselbe wie früher, und ich glaube nicht ,

daß dieses Hohe Haus aus Anlaß dieser Petition grund-

ſäglich zu der Frage, wie für alle Zukunft der forst-

liche Unterricht zu organisieren ist , hat Stellung

nehmen wollen. Ich kann versichern , daß, wenn später

einmal die Entscheidung fallen wird, die Staatsforst-

verwaltung lediglich dabei von dem Streben geleitet

ſein wird, unſerem jungen Forstnachwuchs die denkbar

beste und vollkommenste wissenschaftliche und fachliche

Ausbildung zu geben, um sie für ihren schönen, aber

auch verantwortungsvollen Beruf vorzubereiten .

|

Aus der Preußischen Forstverwaltung.

Anfuhr des Gruben usw. holzes .
=

1. In einer an die Regierungspräsidenten gerichteten

Allgemeinen Verfügung vom 3. November 1916 weist

der Reichskanzler auf die Klagen der holzverbrauchenden

Industrien über Holzknappheit hin , die vornehmlich

durch den Mangel an Gespannen zur Abfuhr des

Holzes begründet seien . Ein Versagen in der Abfuhr

würde unabsehbare Folgen haben, da es im staatlichen,

besonders im militärischen Intereſſe dringend erforder=

lich sei , große Mengen von Holz zum Bau von Unter-

ständen usw., zur Gewinnung von Zellstoff und Papier

und insbesondere zu Grubenzwecken zur Verfügung zu

haben . Die Bedeutung der reichlichen Förderung von

Kohle bedürfe keiner weiteren Ausführung ; es brauche

nur darauf hingewiesen zu werden, daß im Interesse

der Bereitstellung ausreichender Munitionsmengen er=

heblich größere Mengen Kohle als bisher gefördert

werden müßten. Zur Regelung der Grubenholzfrage

seien die Holzbeschaffungsstellen Ost in Kattowig und

West in Essen tätig . Die Bemühungen der Gruben-

holzfirmen, Privatfuhrwerk zu erlangen, seien früher

auf außerordentliche Schwierigkeiten gestoßen . Eine

Besserung sei eingetreten , als das Kriegsministerium

Kommandos mit Gespannen zur Grubenholzförderung

zur Verfügung gestellt habe. Da der erhöhte Bedarf

der Front jedoch in Kürze die Zurückziehung der Pferde

erforderlich mache, ſo ſei mit der Rückkehr der früheren

Verhältnisse zu rechnen, wenn es nicht gelänge, durch

Einwirkung auf die Fuhrhalter die ausreichende Ge-

stellung von Gespannen herbeizuführen . Es solle nicht

verkannt werden, mit welchen Schwierigkeiten die Privat-

fuhrwerksbesizer zurzeit zu kämpfen hätten. Anderer=

seits werde es bei gutem Willen der Beteiligten und

bei verſtändnisvoller Aufklärung über die hohe Be=

deutung der Angelegenheit vielfach gelingen , auch ohne

gesetzlichen Zwang und ohne Eingreifen der Militär-

behörde darauf hinzuwirken, daß die erforderlichen Ge=

spanne gestellt werden. Insbesondere werde es den

örtlichen Verwaltungsbehörden, die in enger Fühlung

mit den Landesbewohnern stehen, möglich sein, die Ge=

meinden oder die Gemeindevorsteher darüber aufzu=

klären, wie notwendig eine geregelte Grubenholzabfuhr

zur Aufrechterhaltung der für die militäriſchen, hin-

sichtlich der Gewinnung von Nebenprodukten aber auch

für die landwirtschaftlichen Interessen überaus wich-

tigen Kohlenförderung sei und daß dringende vater-

ländische Intereſſen es jedem Besizer von tauglichen

Gespannen zur Pflicht machten , dem Ansuchen der

Grubenholzfirmen , Pferde und Wagen zur Verfügung

zu stellen. entgegenzukommen . Von besonderem Werte

würde es sein, wenn auf die Aufgaben der Holz-
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beschaffungsstellen Oft und Weft hingewieſen und ver- | Geschützen, Gewehren , Schiffen , Munition und all der.

fügt würde, daß man den Mitteilungen und Anträgen

dieser Stellen Gehör und Beachtung schenken solle.

Einwendungen der Pferdehalter, daß die Tiere unter-

ernährt seien und geschont werden müßten, würden

die örtlichen Behörden zu beurteilen am besten in

der Lage sein. Ebenso würde es ihnen möglich sein,

bei zu hohen Preisforderungen der Pferdehalter aus-

gleichend einzugreifen.

Von

2. Abschrift dieser Verfügung übersandte hierauf

der Miniſter für Landwirtſchaft, Domänen und Forsten

unter dem 4. Dezember 1916 den Regierungen mit

dem Ersuchen, die für die Holzabfuhr in Betracht

kommenden Geſpannhalter durch die nachgeordneten

Behörden und Beamten, durch die Tagespreſſe uſw.

darüber belehren zu laffen , welche verhängnisvollen

Folgen für die Kriegsführung sowohl wie für die ge-

samte Volkswirtschaft es nach sich ziehen müsse, wenn

sie sich der vaterländischen Pflicht entziehen wollten,

für die Heranschaffung des nötigen Holzes aus dem

Walde zu den Verbrauchsstellen nach Kräften sich ein

zuſeßen . Es ſei hierbei mit Nachdruck darauf hinzu-

weiſen, daß Zwang ausgeübt werden müsse, wenn die

gutwillige Hergabe der Gespanne für die Holzabfuhr

wider Erwarten nicht sollte erreicht werden .

beſonderer Wichtigkeit sei die regelmäßige und recht-

zeitige Heranschaffung des Grubenholzes für den Kohlen-

bergbau. Mangel an Grubenholz bedeute Aufhören

der Kohlenförderung und Mangel an Kohlen die Un-

möglichkeit weiterer Kriegführung, die Zerrüttung der

deutschen Volkswirtſchaft. Wegen der Bereitstellung

ausreichender Futtermittel für die zur Holzabfuhr

bereitgestellten Pferde seien Verhandlungen mit dem

Kriegsernährungsamt eingeleitet . Es sei zu hoffen,

daß auch die in Frage kommenden Königl. Domänen-

pächter sich nach Möglichkeit an der Holzanfuhr

teiligen, und daß die Forstbeamten sich als Vermittler

zwiſchen Geſpannhaltern und Holzkäufern erfolgreich

betätigen würden. In vielen Fällen habe es sich als

zweckmäßig erwiesen , daß die zuständigen Revierver=

walter schon vor dem Verkaufe des Holzes Verein

barungen mit den Geſpannhaltern über die Fuhrlöhne

getroffen und bei Eröffnung der Verkaufstermine den

Käufern die zur Abfuhr bereiten Perſonen und deren

Forderungen genannt hätten.

Kriegsgerät in tausendfacher Gestalt dienten , ohne das

die Niederringung unserer Feinde unmöglich ſei. Das

Pech diene neben anderen Verwendungszwecken zur

Herstellung von Briketts zur Heizung von Lokomotiven,

sowie zur Fabrikation von Dachpappe für die Schützen:

gräben und Unterstände. Die Teeröle bildeten ein

| unschäzbares Kraftmittel für Motoren und würden in

weitgehendem Maße in der Kriegsmarine angewendet.

Das Benzol sei neben Spiritus der einzige zur Ver

fügung stehende Ersatz für Benzin und diene als Un

triebsmittel der Lastkraftwagen, die den Truppen in

die entlegenſten Gebirgswinkel folgten und ihnen Lebens

Aus Toluc
mittel und Munition nachführten.

werde jener wirksame Sprengstoff bereitet, der zu:

Füllung der Granaten Verwendung finde . Aus dem

Gas werde neben anderen Stoffen, deren die Spreng

stoffindustrie bedürfe, das schwefelsaure Ammo:

niak gewonnen, jenes stickstoffhaltige Düngemittel

ohne welches es den Engländern ein Leichtes geweſer

wäre, das deutsche Volk troz seiner glänzenden mili

tärischen Erfolge durch Hunger in die Knie zu zwinge

Ferner bilde die Kohle das wichtigste Mittel, mit de

wir aus den neutralen Staaten unentbehrliche Na

rungs- und Futtermittel im Austausch beziehen könnte.

usw.

Holzabfuhr.

In einem Runderlaß vom 8. Januar 1917 werden

die Landwirtschaftskammern von dem Landwirtschafts

minister ersucht, bei der künftigen Verteilung de

von ihm überwiesenen und zur Verwendung bei der

Holzabfuhr geeigneten Militär- und anderen Pjetk

solche in der Nähe des Waldes wirtschaftende Land

wirte vorzugsweise zu berücksichtigen , die durch Be-

bescheinigung des zuständigen Landrates oder eines könig

lichen Oberförsters nachweiſen, daß in ihrer Gegend

dringender Bedarf an Gespannen für die Holzabfuhr

vorliegt, und zugleich der Landwirtſchaftskammer gegen :

über die Verpflichtung eingehen , mit den erhaltenen

Pferden sich wenigstens bis zur Bestellzeit nachKräften

an der Holzabfuhr zu beteiligen. Die Namen der jo

verpflichteten Landwirte und die Zahl der ihnen über-

wiesenen Pferde sind alsbald dem zuständigen Land

rat mitzuteilen und von diesem im Kreisblatt unte:

Mitteilung der von den Empfängern übernommenen

Verpflichtung öffentlich bekannt zu machen .

3. In einem dem vorstehenden Erlaffe beigefügten

Flugblatte wird auf alles das hingewiesen , was

aus der Kohle gewonnen wird , um hierdurch zu be=

weisen, wie unendlich wichtig der Bergwerksbetrieb und die

Beschaffung des hierzu erforderlichen Grubenholzes ist.

Mit dem aus der Kohle erzeugten Koks würden

Eisen und Stahl bereitet, die zur Herstellung von

Ferner benachrichtigt das Landwirtschaftsministerium

unter dem gleichen Datum die Regierungen, daß e

voraussichtlich in den nächsten Monaten in der Lage

sein werde, zur Holzabfuhr geeignete Pferde unmittel

bar von Berlin aus auf Antrag der Staatsforstver

waltung an ihm namhaft gemachte zuverläſſige Ge:
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spannhalter, die sich zur Uebernahme von Holzfuhren

der Forstverwaltung gegenüber verpflichtet haben, zu

überweisen.

Holzabfuhr.

Unter dem 9. Januar empfiehlt der Landwirt=

schaftsminister den Kgl. Regierungen, sich zur Hebung

der der Holzabfuhr entgegenstehenden Schwierigkeiten

erforderlichenfalls an das zuständige stellvertr. General-

kommando mit dem Ersuchen um möglichste Förderung

der Holzabfuhr durch Gestellung von Pferden und

Kraftwagen der Heeresverwaltung zu wenden. Nament:

lich bei den Hölzern, an deren Lieferung die Heeres-

verwaltung wegen ihrer Verwendung für Kriegszwecke

ein unmittelbares Interesse habe, werde solche Hilfe

erwartet werden können. Wenn nach Lage der Ver-

hältnisse die rechtzeitige Abfuhr von solchem Holze auf

keine andere Weise zu erreichen sei, dann sei bei dem

zuständigen stellvertr . Generalfommando der Erlaß

einer Verordnung zu beantragen , durch den geeigneten

Gespannhaltern unter Zwangsandrohung eine Ver=

pflichtung zur Bereitstellung ihrer Pferde für die Holz

abfuhr auferlegt werde. Da Anordnungen dieser Art

wegen der auf die Landwirtschaft zu nehmenden Rüd-

ſicht nur bis zum Eintritt der Bestellungszeit in Kraft

bleiben könnten, sei gegebenen Falls der Erlaß solcher

Verordnungen mit der größten Beschleunigung in die

Wege zu leiten.

Förderung des Holzeinschlags und der

Holzabfuhr.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten benachrichtigte durch Erlaß vom 18. Januar

1917 die Kgl. Regierungen, daß von dem Kriegs-

ministerium unter dem 8. Januar 1917 an die stell-

vertr. Generalfommandos, die Kgl . Inspektion des

Kraftwesens und die Kgl. Inspektion der Eisenbahn-

truppen verfügt worden sei, daß mit Rücksicht auf die

bestehende Holzknappheit für die Monate Januar,

Februar und März folgende Maßnahmen zu treffen

jeien :

1. Allgemein.

Jeder Einschlag und jede Abfuhr von Nuhholz

gelten bis auf weiteres als dringende Kriegsnotwen

digkeit, ohne daß es im Einzelfall des Nachweises be-

darf, daß und wie sie Heereszwecken dienen .

2. Förderung des Nugholzeinschlages.

a) Alle nicht kriegsverwendungsfähigen Holzhauer,

einschließlich der Vorarbeiter, sind erforderlichenfalls

für den Nugholzeinschlag nach Prüfung des Bedarfs

freizugeben.

b) Kriegsgefangene sind für den Nugholzeinschlag

vorzugsweise zu stellen. Den einschlägigen Anforde=

rungen der Forstverwaltung usw. ist in weitestem Maß

zu entsprechen. Eingearbeitete Kriegsgefangene find den

Arbeitgebern auch dann zu belaffen, wenn die Arbeits-

stelle nach Abholzung eines Reviers in das Gebiet

einer anderen als der gestellenden Militärbehörde

(innerhalb oder außerhalb des Korpsbereichs ) verlegt

wird, soweit an der neuen Stelle die erforderlichen

Arbeiskräfte fehlen .

c) An Stelle der gegenwärtig nur in sehr ge=

ringem Umfange zur Verfügung stehenden Kriegs-

gefangenen ist mit allen Mitteln auf die Verwendung

abgeschobener belgischer Arbeitsloser hinzuwirken .

3. Förderung der Nuzolz abfuhr.

a) Für die Nugholzabfuhr sind in erster Linie alle

irgendwie verfügbaren Zivilgespanne heranzuziehen .

Wo der Bedarf auf diese Weise nicht gedeckt werden

kann und die dienstlichen Verhältnisse es zulaſſen , ist

durch Ausleihen von Pferden in weitgehendstem Maße

auszuhelfen.

b) Die Aushebung der zur Nußholzabfuhr bereits

verwandten oder nachweisbar verpflichteten Gespanne

Den Be-bat bis 31. März 1917 zu unterbleiben .

fizern ist für diese Gespanne die Auflage beſtimmter

Mindesttagesleistungen
in der Nugholzabfuhr zu machen .

c) Den Anforderungen der Gespannhalter auf Frei-

gabe nicht kriegsverwendungsfähiger Holzfuhrleute für

die Nugholzabfuhr ist in weitestem Maße zu ent=

sprechen.

d) Die Nugholzkäufer sind in der Anwerbung

privater Gespanne nachdrücklich zu unterstützen, indem

die Gespannhalter auf den Charakter der Fuhrleistung

als einer Tätigkeit im Sinne des Gesetzes über den

vaterländischen Hilfsdienst in geeigneter Weise hinge-

wiesen werden ; das Zustandekommen freier Verein=

barung zwischen Holzkäufern und Gespannstellern ist

zu vermitteln, bei ungerechtfertigter Verweigerung des

Spanndienstes aber die Fuhrleistung nach Maßgabe

des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni

1873 § 3 3iffer 5 und 6 zu fordern. Dieser Spann=

dienst muß während der bis zum Beginn der Früh-

jahrsbestellung noch verbleibenden Zeit unter allen

Umständen in großem Maße arbeiten .

e) Soweit die Gespanne nicht ausreichen, kommt

weitgehende Verwendung von Dampf- und sonstigen

Kraftwagen in Frage. Ankauf und Anmietung von

Lastkraftwagen ist u. a. bei der Feldkraftwagen -Aktien=

gesellschaft, Berlin, Unter den Linden 34, möglich, die

im Austrage der Heeresverwaltung die aus dem Felde

zurückkehrenden Lastkraftwagen instand setzt und ver=

wertet.wertet. Für die zur Holzabfuhr eingestellten Laſt=

kraftwagen ist die Notwendigkeit der Abgabe genügen-

der Betriebsstoffe (Oel, Benzol usw.) anzuerkennen
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Wo Betriebsstoffe im freien Handel nicht erhältlich, iſt

die Inspektion des Kraftfahrwesens um Aushilfe anzu

gehen. Maßnahmen, durch die der Verkehr der Last

kraftwagen sachwidrig erschwert wird , sind , soweit es

die Verkehrsverhältnisse irgendwie gestatten , außer

Kraft seßen zu laſſen.

f) Bau und Betrieb von Nuzholzabfuhrbahnen

ſind zu unterſtüßen. Förderbahnmaterial kann, wenn

es im freien Handel nicht erhältlich ist, bei der In-

ſpektion der Eisenbahntruppen erbeten werden, die nach

Möglichkeit aus eigenen Beständen verkaufen oder noch

verfügbare Landesbestände nachweisen wird . Bei Be-

- ſchaffung neuen Materials ist Bezugsschein der In-

ſpektion für die Lieferfirmen notwendig. Die Not-

wendigkeit zur Abgabe genügender Betriebsstoffe ist

anzuerkennen.

Der Landwirtschaftsminister empfiehlt von diesem

dankenswerten Entgegenkommen des Kriegsministers

in jeder möglichen Weise zur Förderung von Holz

einschlag und Holzabfuhr Gebrauch zu machen.

Zur Förderung der Holzabfuhr hat das Stell-

vertretende Generalkommando des XVIII . Armeekorps

unter dem 24. Januar 1917 folgende Verordnung

erlassen :

„ Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Be-

Lagerungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für

den mir unterstellten Korpsbezirk :

Bis zum 15. März d . I. find Fuhrwerksbesizer,

die mindestens 2 Pferde haben, auf Aufforderung ihrer

Polizeibehörde verpflichtet, für von dieser ihnen be=

zeichnete Geschäfte oder Personen gleichgiltig, wo

leztere ihren Sit haben bezw. wohnen Holz aus

den benachbarten Wäldern anzufahren.

-

Ueber Beschwerden wegen der Aufforderung selbst

entscheidet endgültig die untere Verwaltungsbehörde

(Landrats bezw. Kreisamt) .

Die Vergütung für die Holzanfuhr ist ausschließ-

lich Sache der Vereinbarung zwischen den Fuhrwerks-

beſizern und denjenigen, für welche die Anfuhr des

Holzes erfolgt, event . der richterlichen Festsetzung, je=

doch hat die Gestellung des Fuhrwerks zu erfolgen

ohne Rücksicht auf eine etwa eingelegte Beschwerde oder

eine vorherige Regelung der Vergütung.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände

mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft .

Der stellvertr. Kommandierende General .“

Unter dem 24. April ist diese Verordnung durch

eine Verordnung des gen . Generalkommandos ergänzt

worden, welche beſtimmt :

1. Halter von Pferden-, Ochsen- und Kuhfuhr

werken sind verpflichtet, auf schriftliche Aufforderung

des für ihren Wohnort zuständigen Holzabfuhraus-

|

| ſchuſſes für jeden ihnen von dem Holzabfuhrausschuß

bezeichneten Auftraggeber die jemeils bestimmten Men-

gen Nugholz (auch Acetonholz) zu den festgesetter.

Zeiten nach den ihnen bezeichneten Orten abzufahren.

Wagenbesizer sind in gleicher Weise verpflichtet, ihre

zur Holzabfuhr geeigneten Wagen zur Verfügung zu

stellen .

2. Jede männliche Person ist verpflichtet, auf Auf-

forderung des für ihren Wohnort zuständigen Holz:

abfuhrausschusses gegen den ortsüblichen Lohn bei der

Abfuhr von Holz aus den Wäldern insoweit mitzu-

wirken , als es ohne wesentliche Schädigung ihrer eige:

nen Verhältnisse geschehen kann.

3. Gegen die Heranziehung durch den Holzabfuhr

ausschuß sowie gegen die Höhe der von dieſem festzu

sezenden Vergütung steht die Beschwerde zu, die fein

aufschiebende Wirkung hat. Ueber die Beschwerde ent

scheidet endgültig der Landrat, bezw . in Stadtkreiſe:

der Regierungspräsident .

4. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bi

zu einem Jahr, beim Vorliegen mildernder Umstände

mit Haft oder Geldstrafe bis 1500 Mt. bestraft.

5. Die Holzabfuhrausschüsse werden in Preuj

von den Regierungspräſidenten, in Hessen vom Ma

fterium des Innern in Darmstadt gebildet.

In Preußen besteht der Holzabfuhrausschuß aui

dem Staats-, Gemeinde- oder Privat-Oberförster de

Waldes, in dem das abzufahrende Holz lagert, ali

Vorsigenden und dem Bürgermeister der Gemeind

des Wohnorts deſſen, der zur Holzabfuhr in Ansprud

genommen wird, als Beifizer. Bei Meinungsverschieden:

heiten zwischen dem Vorsitzenden und dem Beiſizer it

des Ersteren Entscheidung maßgebend, dem Bei

steht aber das Recht der Beschwerde an den Land

rat zu .

Aehnliche Verordnungen sind auch seitens ander

Stellvertr. General-Kommandos erlassen worden.

Holz zur Herstellung von Gewehr-

schäften.

Das Kriegsministerium teilt unter dem 28. De

zember 1916 dem Landwirtſchaftsminiſterium mit, daß

noch große Mengen Rotbuchen und Birkenholz zur

Herstellung von Gewehrschäften erforderlich seien und

ersucht um Angabe, welche Mengen solchen Holzes bis

Ende März 1917 zur Verfügung gestellt werden

können . Es sei bereit für Buchenholz 60 Mk. für das

Festmeter der Klasse A 1 , 50 Mt. je Festmeter Klaſſie

A 2 , 40 Mt. je Fm. Klaſſe A 3 und 30 Mk. je Fm.

Klaſſe A 4 frei Wald zu zahlen . Die gleichen Preiſje

könnten für Holz der B- Klasse gelten, für Birken

stammholz erscheine ein Durchſchnittssag von 40 Mi

je Festmeter angemessen . Die Abfuhr des Holzes
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werde von der Kgl. Gewehrfabrik Erfurt veranlaßt | Holzes werde sich voraussichtlich bis zum Sommer hin=

ziehen lassen.werden.

Das Holz müſſe folgende Eigenschaften haben :

1. Beschaffenheit.

a) Birke : Sämtliches Holz ist äußerlich astrein

auszuhalten, jedoch können nach dem Zopfende hin

und wieder kleinere gesunde Aeste vorhanden sein. Im

allgemeinen müssen die Stämme gerade gewachsen sein.

Geringe Krümmung ist nur am Stammende zulässig .

Sumpfbirken oder am Wasser gewachsene sowie ge-

dreht gewachsene Stämme sind von der Annahme aus-

geschlossen. Bei Stämmen mit einem Mittendurch

messer von 35 cm aufwärts ist geringer brauner, je-

doch gesunder Kern zulässig. Schwächere Stämine

müſſen weißkernig ſein . Stämme mit Längsriffen und

Absplitterungen sind unbrauchbar.

b) Rotbuche : Sämtliches Holz muß im allge=

meinen der A-Klasse angehören . Die Stämme müssen

gerade gewachſen ſein. Aus der B-Klaſſe kommt Holz

nur ausnahmsweise zur Abnahme, sofern es gesund

und nur mit wenigen, weit auseinanderliegenden Aesten

behaftet ist. Stämme unter 40 cm Durchmesser dürfen

keinen roten Kern haben ; bei stärkeren Stämmen ist

geringer gesunder Kern zulässig.

2. Länge des Holzes.

Die Stammenden müssen mindestens 1,30 m lang

jein. Im allgemeinen sind sie in einer Länge von

4,20-4,40 m auszuhalten. Falls es die äußere Be-

schaffenheit des Holzes bedingt, kann das Holz auch

in anderen Abmessungen, jedoch nicht unter 1,30 m

Länge ausgehalten werden.

3. Durchmesser der Stämme. Die Stämme

mit stärkstem Durchmesser sind die brauchbarsten. Der

Mindestdurchmesser ist für Birkenholz 33 cm in der

Mitte des Stammes, 30 cm am Zopfende, für Rot-

buchenholz 35 cm bezw. 30 cm.

*

Bei freihändigem Verkauf von Faßholz im Betrage

von mindestens 100 fm in einer Oberförsterei sei zur

Bedingung zu stellen, daß das Holz bei Vermeidung

einer Vertragsstrafe von 20 Mt. je Festmeter tatsäch=

lich zur Faßanfertigung verwendet werde, daß die Fabrik

sich hierüber einer Kontrolle des Kriegsernährungs-

amtes unterwerfe und dieses auch darüber Bestimmung

zu treffen habe, zu welchen Verwendungszwecken (Butter-,

Marmelade , Margarine-Versand usw.) die Fäſſer ab=

gegeben würden.

Anerkennung der Forstschußbeamten als

Schwerarbeiter.

In einem Erlasse des Ministeriums für Landwirt=

schaft, Domänen und Forsten vom 16. Januar 1917

wird darauf hingewieſen, daß die Festsetzung des Be-

griffs Schwerarbeiter" zur Zeit noch Sache des zu=

ständigen Kommunalverbandes sei. Die Holzhauer

würden wegen der Schwierigkeit ihrer Arbeit, die stets

im Freien ohne Schuß gegen die Unbilden der Witte-

rung stattfinde, wohl überall zu den Schwerarbeitern

gerechnet und erhielten die für diese zulässigen Nah-

rungsmittelzuschüsse . Der Präsident des Kriegsernäh-

rungsamtes habe anerkannt, daß die Forstschußbeamten

zum mindeſten in Bezug auf die Brotzulage den Holz-

hauern gleichzuſtellen ſeien. Die Kgl. Regierungen

werden daher ersucht, bei den zuständigen Kommunal-

verbänden darauf hinzuwirken, daß die Forstschuß-

beamten bei Zuteilung der Nahrungsmittel wie Schwer-

arbeiter bedacht werden . Ebenso sollen die Regierungen

auch für die Anerkennung der Holzabfuhrleute als

Schwerarbeiter, soweit dies erforderlich sein sollte, ein-

treten.

Buchenholz zur Herstellung von Fässern. Einmalige Kriegsteuerungszulagen für

Der Verein ostdeutscher Holzhändler führt Klage

über den Mangel an Buchenholz zur Herstellung von

Fässern. Es sei zu befürchten, daß bedenklicher Mangel

an Fässern zur Beförderung der wichtigsten Lebens-

mittel für Heer und Volk einträte. Auch der Präsident

des Kriegsernährungsamtes macht darauf aufmerksam,

daß die Faßversorgung in Frage gestellt werde , wenn

Mangel an Holz für die Faßanfertigung einträte.

Ebenso bezeichnet die Reichsstelle für Speisefette den

Mangel an Faßholz als groß.

Hierdurch veranlaßt ersucht der Landwirtschafts-

minister durch Erlaß vom 26. Januar 1917 die Regie-

rungen, dafür zu sorgen, daß in den Buchenschlägen

tunlichst Faßholz ausgehalten werde. Der Hieb solchen

1917

Arbeiter.

Durch Erlaß vom 13. Dezember 1916 sind die

Kgl. Regierungen von dem Minister für Landwirt=

ſchaft, Domänen und Forsten ermächtigt worden , den

in dem Staatsforstbetriebe beschäftigten Arbeitern und

sonstigen in einem Arbeiter- oder unterbeamtenähn=

lichen Verhältnisse befindlichen Lohnempfängern ein-

malige Kriegsteuerungszulagen zu zahlen und zwar :

den ledigen Arbeitern

den verheirateten Arbeitern ohne Kinder unter

14 Jahren

den Arbeitern mit einem Kind unter 14 Jahren

den Arbeitern mit zwei Kindern unter 14

Jahren .

40 Mt.

60

80

"

90 "

23
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den Arbeitern mit drei Kindern unter 14

Jahren • •

den Arbeitern mit vier Kindern unter 14

Jahren . •

den Arbeitern mit fünf und mehr Kindern

unter 14 Jahren

.

•

110

weniger zu erwarten . Die von uns eroberten oder

100 Mt. zurückgenommenen russischen, bezw . ehemaligen deut

schen Landstriche sind durchweg äußerst waldreich. Es

ist daher zu erwarten, daß vom Osten her ein ausge

dehnter Holzhandel einsetzt, der sich immer mehr stei

gern wird. je nachdem das neugewonnene Land durch

Bahnen, Chauffeen erschlossen wird .

120

"1

"

Nicht zu berücksichtigen sind solche Personen, deren

Lohnbezüge während des Krieges eine erhebliche Auf-

besserung bereits erfahren haben, und solche, die an

Stelle von Beamten oder ständigen Arbeitern nur vor:

übergehend und ohne Aussicht auf dauernde Beibe-

haltung beschäftigt werden. Hingegen können Lohn-

angestellte, die für die Dauer des Krieges als Ersatz

für die zum Heeresdienst eingezogenen Unterbeamten

angenommen sind und mindestens schon sechs Monate

im Dienste der Verwaltung stehen, mit den einmaligen

Kriegsteuerungszulagen bedacht werden .

Sammeln von Fichtensamen.

Eine Allgem. Verfügung des Ministeriums für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 22. De=

zember 1916 weist darauf hin, daß der Kriegsaus-

schuß für Dele und Fette gereinigten Fichtensamen

zur Delgewinnung, frei Waggon und ab Verlade-

ſtation, zum Preise von höchstens 150 Mt. je Doppel-

zentner übernehme und fordert auf, den diesjährigen

starken Fichtenzapfenanhang zur Delgewinnung mög-

lichst nutzbar zu machen. In geeigneten Oberförstereien

seien daher die Waldarbeiter und deren Familien zur

Fichtenzapfengewinnung auf eigene Rechnung anzu-

regen. Die Zapfen könnten den Sammlern unent=

geltlich abgegeben werden . Bei der vorgeschrittenen

Jahreszeit würden die Zapfen in der gewöhnlichen

Stubenwärme leicht aufspringen, so daß der Samen

von den Sammlern selbst gewonnen werden könne.

Zur Entfernung der Samenflügel genüge ein leichtes

Durchdreschen auf der Scheunentenne. Weiter werden

die Kgl. Oberförster ermächtigt , solchen gereinigten

Fichtensamen zu einem Preise anzukaufen, der den

Weiterverkauf an den Kriegsausschuß ohne Einbuße

für die Staatskaſſe, alſo etwa zu 130-140 Mk. für

den Doppelzentner, ermöglicht .

Aus Kurland.

Aus den kurländischen Forsten.

Die Aufmerksamkeit der deutschen Forstleute und

Holzinteressenten wird sich nach Beendigung dieses

großen Krieges jedenfalls ganz besonders nach dem

Osten richten, denn vom Westen haben wir bei einer

etwaigen Gebietserweiterung in forstlicher Hinsicht

Eines der waldreichsten von uns besetzten Land-

striche ist das urdeutsche Kurland, welches mit seinen

ungeheueren Wäldern eine gewaltige Kapitalvermehr-

ung für unser Vaterland bedeutet. Der große Holz-

verbrauch des Landes selbst, die Ausfuhr und ver

schiedene politische Maßnahmen haben zwar eine be

deutende Verminderung des ehemaligen Holzbestandes

zur Folge gehabt ; trotzdem ist noch ein schier uner

schöpflicher Vorrat vorhanden, der hoffentlich dem

deutschen Vaterlande zu gute kommen wird.

Eine Ursache des außergewöhnlich hohen Holz:

verbrauchs im Lande selbst besteht im Bau der Holz:

häuser. Mit Ausnahme der alten, feudalen aus Stein

erbauten Herrensize, werden die meisten Bauten, auch

in den Städten, aus Holz aufgeführt. Dazu wird,

wenn man die vielen Ausbesserungen noch berückſid

tigt, die bei Holzbauten alljährlich nötig sind, ein

Unmasse Material gebraucht. Weiter wird in den

baltischen Provinzen fast nur mit Holz geheizt, denn

Kohlen sind bei den schlechten Wegeverhältnissen schwer

Der Lette legt
zu befördern und daher zu teuer.

ganz besonders Wert darauf, billiges Brennholz zu

bekommen, weil er große Mengen davon verbraucht.

Dieses nuzte seinerzeit auch Herzog Jakob und nach

ihm die russische Regierung aus ; denn um das von

dem Herzog gegründete Städtchen Jakobstadt an der

Düna zu bevölkern, versprach er den Bürgern koſter

freie Lieferung von Brennholz . Allerdings war dieſes

Versprechen nur eine List, denn nach einiger Zeit ihrer

Ansiedelung wurde den Einwohnern das versprochene

Holz soweit von Hause fort angewiesen, daß sie es

nur mit ganz besonders hohen Kosten holen konnten.

Auch die großen, industriellen Anlagen, besonders

Ziegelcien, werden vielfach nur mit Holz geheizt, aller

dings wird dazu der Abfall der Sägereien verbraucht,

weil die Entnahme aus dem Walde zu teuer ist

(Ein Faden ) aus der Forst kostet 30 Rubel, ein

Faden Abfallholz aus den Rigaer Sägereien wurde

1900 mit 5 Rubel, 1914 mit 18 Rubel bezahlt).

Weiter war die für Hebung des Deutschtums in

den baltischen Provinzen so großartige deutsche Kolo-

nisation eine Ursache der Waldverminderung. Nach

den Schreckensjahren der von der russischen Regierung

1) Der Kurländisse „Faden“ wird nach Angabe des Verf.

6 Fuß (Preuß.) lang, breit und hoch aufgeſegt, enthält alſo

etwa 6,7 Rm.
D. Res.
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gewünschten lettischen Revolution im Jahre 1906 , ging

das Bestreben der moskovitischen Regierung dahin, die

Ländereien der zerstörten Güter durch die Agrarbank

aufzukaufen, Kleinſiedelungen daraus herzustellen und

diese an Russen zu verteilen, um auf diese Weise

das sich heldenhaft jahrhundertelang bewährte Deutsch-

tum zu untergraben. Die Deutschbalten erkannten

aber die Gefahr und kauften nun ihrerseits die Güter

auf, um sie an deutsche Ansiedler, die mit vieler

Mühe aus Polen und Wolhynien herbeigezogen wur

den, aufzuteilen Aecker, Wiesen, Weiden und die

meist ausgedehnten Gutswälder kamen zur Aufteilung.

Fünf Jahre hatten die neuen Kolonisten den Besiz,

den sie für 15 Rubel für den Morgen Ackerland er=

warben, zinsfrei, dafür aber die Verpflichtung, den

Wald ganz zu roden und die Flächen zu bestellen.

So wurden rund 20 000 Menschen von deutscher

Gesinnung angesiedelt , es ist aber auch leicht erkenn-

bar, daß große Waldteile für dieſe dem Deutschtum

so segensreiche Maßregel geopfert wurden .

Schon im Jahre 1856 hatte die russische Regie:

rung das Wesen der Balten durch die Militärkoloni

ſation zu untergraben versucht . Eine Maßregel, die

auch zu großen Schädigungen im Wald- und Wild-

bestand führte. Es bekamen damals alle Letten, die

20-25 Jahre im russischen Heere gedient hatten ,

1-10 Deßjätinen (ungefähr 4,36 - 43,60 ha) Acker-

land. Diese Politik war aber vollkommen verfehlt,

denn die ehemaligen Soldaten des Zaren übernahmen

meistens mittellos und ohne Kredit ihr Land und da

sie von der Landwirtſchaft auch keine Ahnung hatten,

gerieten sie bald in Schulden. Die Akten jener Zeit

berichten von ganz gewaltigen Holzdiebstählen und

Wilddiebereien . Eine Bestrafung der Uebeltäter fand

in Anbetracht des politischen Zwecks der Kolonisation |

nicht statt, denn für Wild- und Holzdiebstähle hatte

die russische Regierung viele Umgehungen.

Auch die Waldbrände haben in Kurland alljähr=

lich große Waldflächen vernichtet . Der Brandschaden

ist in Rußland ungeheuerlich, in den Jahren 1903-

1909 brannten 1247 994 Deßjätinen 1362313,73

ha, ab, wodurch ein Schaden von 5121653 Rubel ===

16594156 Mark allein am absehbaren Holz verur-

sacht wurde.

-

-

Die wenigen Schneiſen, die im kurländischen Wald

angelegt sind , begünstigen die Ausdehnung des Feuers

sehr. Nur in den seltensten Fällen war, wie mir ver-

schiedentlich Buschwächter versicherten, an ein Löschen

mit Hilfe sämtlicher Einwohner und des in der näch

ften Stadt liegenden Militärs , zu denken. Man mußte

das Feuer so lange brennen laffen, bis der nächste

Regen es verlöschte oder bis eben ein ganzer Waldteil

vernichtet war.

Nun mag noch der Holzverbrauch während des

Krieges durch Bau von Unterſtänden, Schüßengräben,

meilenlangen Knüppeldammen usw. erwähnt werden.

Der dadurch verursachte Schaden ist umso größer,

weil zu den, von Truppen angelegten , Bauten meistens

| nicht hiebsreife Hölzer von 10-30 cm Durchmesser

gebraucht werden müssen . Dazu kommt, daß beim

Aussuchen und Fällen der Stämme nicht gerade nach

forstlichen Grundsäten verfahren wird . Die in der

Nähe der Truppen liegenden Bestände sind vielfach

derart gelichtet, daß sie nach Wiederaufnahme einer

geordneten Forstwirtschaft entweder ganz abgetrieben

oder unterbaut werden müssen. Dann verfahren un-

sere Soldaten beim Fällen meistens so , daß ein Stumpf

von ungefähr 1 m Höhe bleibt ; die so behandelten

und gelichteten großen Partien bieten tein schönes

forstliches Bild .

|

Es leuchtet ein, daß die schönen kurländischen

Wälder doch schon arg gelitten haben. Einige Forst-

ordnungen versuchten schon frühzeitig die Benutzung

des Waldes zu regeln, z . B. schrieb die Stadtver-

faffung in Libau im 18. Jahrhundert vor , daß die

Bürger sich das Lagerholz (Fallholz) umsonst aus

den Wäldern holen konnten ; Bauholz sollte vor ein

billiges verabfolget" und das Brennholz nach der

mitauischen Taxe „ für jedes Pferd " abgegeben werden.

Sehr interessant ist auch das Holzungsrecht der Geist=

| lichen aus dem Jahre 1252, jedenfalls die älteste

Forstordnung in den baltischen Provinzen . Dieſe

Verordnung verbietet den Geistlichen das Schlagen

der , dem Gotte Perkon geweihten, heiligen Haine

(siehe Blätter der Hoffnung, Zeitschrift für Pflege

deutschen Wesens, Verlag Thiele, Berlin, Nr. 20/21 ) .

Der einzige Fürst Kurlands , der sich näher mit dem

Wald beschäftigte und seine Wichtigkeit für das Volks-

wohl ahnte, war Herzog Wilhelm, der jüngere Sohn

des Herzogs Kettler. Er erließ ein Holzausfuhrverbot ,

weil er bei dem enormen Holzverbrauch im eigenen

Lande eine Holzknappheit befürchtete. Dieses Verbot

30g große Schwierigkeiten mit dem dadurch geschädigten

grobinschen Adel nach sich. Vor dem Kriege bestand

cine Oberaufsicht des ruſſiſchen Staates über die Privat=

wälder, es wurde der Hiebssaß und die Umtriebszeit

festgesetzt.

Nach den waldverderbenden Ursachen sollen die mir

von kurischen Buschwächtern beschriebenen Kultur-

methoden angeführt werden. Bis vor kurzem wurde

die natürliche Verjüngung der Kiefer und Fichte an-

wandt. Bei der Fichte kehrte man neuerdings ja auch

bei uns zu dieser Methode zurück, nur daß man

rascher nachlichtet, als z . B. bei der Buche. Die

Kiefer dagegen gedeiht bei der natürlichen Verjüngung

weniger gut, am besten schließlich noch, je luftfeuchter

23*
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das Klima ist. Daher scheint die natürliche Ver-

jüngung dieser Holzart in den baltischen Provinzen

schließlich gerechtfertigt .

Wenn ein Waldteil geschlagen werden sollte , mußten

die, von dem Oberförster oder Buschwächter mit dem

Stempelbeil gezeichneten , Samenbäume, deren Anzahl

auch im Kaufkontrakt als unantastbar bezeichnet war,

stehen bleiben. Sie wurden erst herausgenommen,

wenn der neue Aufwuchs die Höhe von 1,50 m er=

reicht hatte. Die Methode des allmählichen Lichtens

des zu verjüngenden Bestandes wurde nach Berichten

der Förster nicht angewandt, ebenso fehlte jegliche

Bodenbearbeitung , um dem Samen die Aufnahme zu

erleichtern. Das Fehlen der letzten so notwendigen

Maßregel scheint mir eine Ursache der vielen Fehl=

stellen zu sein, die man auf fast allen Kulturen be=

merkt. Ueberblickt man größere Fichten oder Kiefer-

kulturen, die durch natürliche Verjüngung entstanden

find, so kann man durch den stellenweise dicht auf

tretenden Aufwuchs, der von nichtbestandenen Flächen

umgeben ist , deutlich erkennen, wo früher einmal

Samenbäume standen. Die Nichtbearbeitung des

Bodens hat neben Unregelmäßigkeit der Kultur und

Bodenverschlechterung durch die Blößen einen großen

Ausfall an Durchforstungsmaterial und schlechten

Wuchs der vielen Randbäume zur Folge. Selbst bei

Beständen mittleren Alters glaubt man noch zu er=

kennen, daß das lückenhafte Aussehen auf Fehlen der

Bodenarbeit zurückzuführen ist .

Auch die Folgen einer plöglichen Freistellung

der Samenbäume sind bei vielen Beständen sichtbar.

Der Wind biegt die Stämme oder wirft sie ganz um,

vielfach, vertrocknen sie auch, da nun aber die Samen

bäume die besten und gefündeſten Stämme darstellen ,

ist es leicht zu erkennen, daß gerade das wertvollste

Material durch diesen Fehler am meisten an Geldwert

verliert. Unter Umständen wird aus der Kultur über-

haupt nichts , wenn die größte Anzahl der Saatbäume

vom Winde umgeworfen wird . Auf diese Weise sind

wahrscheinlich die großen Blößen entstanden, die man

recht häufig im kurländischen Wald sieht . HeuteHeute

wendet man die Naturverjüngung ohne Bodenbearbei-

tung nur noch bei der Kiefer an , denn diese Holzart

wächst von selbst" sagte mir ein alter, kuriſcher Buſch-

wächter. Fichtenbestände schlägt man kahl ab, schaufelt

an der Schnur nach Entfernung der Humusschicht, im

Abstande von 1 m, flache Löcher und tut Saat hinein.

Ebenso verfährt man mit den vielen , mit Birken be-

standenen Flächen, die im Staatswald meistens durch

Fichten ersetzt werden .

"

Bei dieser Gelegenheit mag noch eine durchaus

wichtige Maßnahme erwähnt werden , auf welche unsere

forstliche Literatur andauernd hinweist. Der tur

ländische Forstmann gewinnt nämlich seine Nadelholz=

saat immer selbst. Die Zapfen werden von Frauen

und Kindern gesammelt und nach der Oberförsterei

gebracht, wo sich eine Klenganstalt befindet. Die Vor-

züge dieser Selbstgewinnung brauchen nicht erst erwähnt

zu werden.

"

Die Laubholzarten werden in Kurland nur garz

wenig angebaut. Die ausgedehnten Eichen- und

Buchenbestände hat man alle geschlagen und das Holz

verkauft , für eine Wiederanpflanzung wurde aber nicht

gesorgt. Denn die Pflege macht zuviel Arbeit “ sagte

mir ein Forstmann. Wie oben schon erwähnt, werden

besonders im Staatswald die Birkenbestände geichlagen

und durch Nadelholz ersetzt . In den Gutsforsten da:

gegen trifft man recht häufig reine Birkenpartien, denn

das Holz wird zu landwirtschaftlichen Zwecken gerne

gebraucht. Die Hauptholzarten der baltischen Pro-

vinzen find Fichten und Kiefern , oder eine Miſchung

beider. Am angesehenſten ist die Fichte.

Wir kommen nunmehr zur bisherigen Pflege der

Bestände.Bestände. Wer als Forstmann die Wälder durch:

wandert, bemerkt immer wieder, daß nur selten Lou

terungshiebe , Durchforstungen oder Trockenhiebe ein-

gelegt wurden. Es ist sehr viel starkes, totes vom

Wind geworfenes Material vorhanden . Die vielfach

ganz ausgezeichneten Stämme werden von vorwich-

figen Birken arg geschädigt ; ebenso ist es mit den

Schonungen, die sehr viel Vorwüchse beherbergen. Das

ist das Bild der kurischen Bestände. Allerdings legt

auch der russische Forstmann seine Durchforstungen

mit 20 Jahren ein , aber die wenigen Arbeitskräfte

sind für die ungeheure Größe des Reviers nicht aus-

reichend . (Es gibt Oberförstereien, zu denen 40 und

mehr Buschwächtereien gehören) . Die eigene Wirt-

schaft des Oberförsters paßt sich in Bezug auf Größe

seinem Revier an . Zu der jetzt zerschossenen Ober :

försterei K. gehören 170 Lofstellen (ungefähr 190

Morgen) Acker , außer Wiesen, Garten usw. Zur Be

stellung des Ackers waren 20 Pferde nötig. Außer

Schweinen und Schafen befanden sich hundert Kühe

auf dem Hofe. Dann betrieb der Oberförster einen

schwunghaften Getreidehandel ; alle kleineren Beſizer

der Umgebung kauften bei ihm, weil er, vermöge seiner

landwirtschaftlichen Maschinen billig produzieren konnte.

Zur Durchforstung stehen nur während des Win

ters wenige Landleute zur Verfügung . Als Lohn be

kommen diese für einen Faden Durchforstungsmaterial

4 Rubel. (Verkaufspreis eines Fadens 5–6 Rubel).

Ein großer Mangel der kurischen Forsten ist die

fehlende Entwässerung. Außer an verkehrsreichen

Hauptwegen fehlen die Gräben fast gänzlich und auch

hier sind sie aus Mangel an Pflege stellenweise zuge-

fallen . Im Walde bilden sich, besonders im Früh
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Holzart

jahr, große Tümpel, die man wegen ihrer Tiefe kaum

durchreiten kann und wo jeglicher Abfluß fehlt. Die

moosbewachsenen niedrigen Stämme , die schlechten

Kulturen, die auf diesen oft recht ausgedehnten Par-

tien stehen, zeigen das Fehlen einer Entwässerung

deutlich an. Auch die Landwirtschaft ist hierin weit

zurüd. Sehr häufig find große Flächen landwirt | Fichten (Bret-

schaftlichen Bodens , besonders im Nordteil des Landes,

wochenlang mit Wasser bedeckt, wo eine Ueberschwem-

mung ganz gut vermieden werden konnte. Allerdings

wird hier eine Drainage wenig helfen , es müssen

Kandle angelegt werden.

Nunmehr soll die Nutzung des kurländischen Wal-

des, wie sie von russischer Seite gehandhabt wurde,

besprochen werden. Die Bestände wurden auf den,

meistens im September angesezten Auktionen, die in

den Gemeindehäusern oder in den Städten stattfanden,

auf dem Stock verkauft. Als Käufer kamen mei-

stens nur größere Holzhändler in Frage, denen vor

der Versteigerung eine gedruckte Liste derjenigen Be-

ſtände zugesandt wurde, die im Laufe des Jahres ge=

hauen werden sollten. Die Verzeichnisse enthielten

den Namen der Forst- und der Buschwächterei, dann

Größe des Schlages, Holzart , Tare für den ganzen

Schlag . Anzahl der Saatbäume, Kultur- und Rei

nigungsgeld und das Datum der Abfuhr aus dem

Walde. Nach dieser Liste suchte sich nun der Käufer

feine Bestände aus , und schickte, wenn er selbst nicht

kommen konnte, seinen „ Braker “ , der sich mit dem

Buſchwächter zuſammen die etwa zu erwerbenden Be

stände ansah.

Nach der Auktion wurden 10 % des Kaufgeldes

ſofort entrichtet. Wurde der Bestand nun gehauen, so

mußte erst der Rest des Kaufgeldes , dann das Kultur-

und Reinigungsgeld bezahlt werden. Letzteres bekam

der Käufer zurück, wenn der Schlag vollkommen ge=

räumt war ; ließ er das für seine Zwecke nicht brauch:

bare Holz zurück und mußte der Schlag erst von

Seiten der Forstverwaltung geräumt werden, so ver

blieb auch das Reinigungsgeld der Forst.

Die Holzhauer, die der Käufer ſelbſt ſtellen mußte,

arbeiteten unter Aufsicht des „ Brakers“, dieser ordnete

den ganzen Hieb an, maß sich Stämme ab und führte

die Löhnungsliste. Die Arbeiter bekamen für jeden

zu fällenden und zu entästenden Baum, ganz gleich

welcher Stärke, 15 Kop. , für einen Faden Holz auf-

zusetzen 1 Rubel 50 Kop.

Die Taren waren in den Auktionsprotokollen meist

sehr niedrig angesezt, wurden aber oft um das drei

fache überboten. Einige Beispiele aus einem Auktions-

protokoll des Jahres 1914 mögen hier angeführt

werden:

Bemerkungen

Deßjät. Rubel Rubel

terware) 120 0,84 185 405 Der Rubelkurs

?" 1,08 231 675
des Jahres

1913 mar 3,24

0,84 204 411

Fichten

| Fichten (Balken) ?

Fichten- und

Kiefern.

Mischung .

Fichten- und

Kiefern-

Mischung

? 0,41 264 656

80 cm Durchm. ? 0,42 274 757

Mt. für 1 Sil-

berrubel.

1 Deßjatine

1,09 ha.

=

Das Alter der

Bestände war

nicht überall

angegeben.

Der Verkauf der Saatbäume regelte sich anders .

Wollten Käufer einzelne , besonders starke , kernige

Stämme zu Balken usw. haben, so suchten sie sich

Samenbäume aus . Diese schäßte der Buſchwächter ab

und der Käufer bezahlte sie im Voraus. Nach der

Fällung wurden die Stämme nach der Buschwächterei

gebracht, dort aufgemeſſen , und jezt zahlte der Käufer

hinzu , wenn das Maß die Schätzung übertraf, oder

er bekam im umgekehrten Falle wieder Geld heraus.

In den Gutsforsten ist der Verkauf ähnlich ge=

regelt. Es braucht kaum erwähnt zu werden, welche

Unsummen Geldes der Forstverwaltung durch den Ver-

kauf auf dem Stock verloren gehen, man muß aber

die schlechten Arbeiterverhältnisse berücksichtigen, die ein

Aufarbeiten des Holzes von seiten der Forstverwaltung

nicht erlauben. Vielfach ist es auch gebräuchlich, daß

die Sägereien die Stämme gleich im Walde zerschneiden

laſſen, um so einen Teil der teuern Transportkosten

zu sparen ; denn diese sind infolge der fehlenden Eiſen-

bahnen, schlechten Wege und der wenigen Fuhrwerke

sehr hoch. Ein Fuhrmann verdient beim Heraus-

schleppen des Holzes den Tag ungefähr 3 Rubel,

50 Kopeken.

Meistens werden die Hölzer der an den Flüffen

gelegenen Waldungen nach dem nächsten Waſſerlauf

geschleppt, wo dann die Flößerei des Rundholzes be-

ginnt. Das Fadenholz wird mit einem Kahn trans-

portiert.

Im kurländischen Wald ist die schlechte Beschaffen-

heit der wenigen Wege und das Fehlen an Wald-

straßen das größte Hemmnis einer rentablen Forst-

wirtschaft , denn in den ausgedehnten , abgelegenen

Wäldern ist die möglichst billige und mühelose Abfuhr

der Waldprodukte die erste Bedingung. Ein gut aus-

gebautes Wegenetz zu schaffen , wäre wohl die erste,



178

wichtigste Aufgabe des neuen Wirtschafters . Die an-

gewendeten Kosten werden bald wieder durch Steige-

rung der Holzpreise eingebracht . Das Ergebnis der

Auktionen hat auch in Kurland gezeigt , daß gute

Wege die Preise erhöhen, denn als in der Oberförsterei

K. wenigstens einige gute Wege gebaut waren, boten

die Käufer gleich mehr . Die jezt vorhandenen Wege

ſind eigentlich nur im Winter gangbar, aber das ge-

nügt nach Meinung der Einwohner. Im Sommer

hat kein Mensch etwas im Walde zu tun, und im

Winter kann man ganz gut abfahren “, sagte mir ein

Förster.

Die Landstraßen find etwas besser als die Wald :

wege, denn jeder Besizer muß eine mit Pfählen be=

zeichnete Strecke der Landstraße in Stand halten.

Diesen Zwang empfindet er als die größte Laft und

ist eifrig auf Ablösung bedacht. Die Karten der

großen Forsten, besonders westlich von Riga, weisen

ein rechtwinkliges, von Norden nach Süden laufendes

Schneisenez auf ; ob dieſes in Wirkichkeit vorhanden,

ist bei den russischen Verhältnissen zu mindeſt zweifelhaft.

Den Landtransport müssen die Wasserläufe ersehen .

In Kurland wird die älteste und billigste Art des Holz-

transportes, die Flößerei noch sehr betrieben und zwar

in Form der Trift oder der gebundenen Flößerei .

Heute herrscht allerdings nach Uebernahme des Waffer

transportes durch eine Gesellschaft eine gewisse Ord=

nung ; wenige Jahre vor dem Krieg wurde zur Ver-

sorgung der Stadt Mitau das den Kronsforsten ent-

nommene Bau- und Brennholz einfach in die Aa ge-

worfen. In der Stadt angelangt wurde es dann

von den Bürgern mit langen Bootshaken herausgeholt

und zwar durfte jeder nur soviel nehmen , als er vom

Staate gekauft hatte, eine Verkaufsweiſe, die natürlich

große Verluste mit sich brachte, weil unterwegs ſehr

viel Holz entwendet wurde und jeder mehr nahm, als

er bezahlt hatte. Die meisten Städte, z. B. Riga.

Mitau, Bauske, Windau usw. werden auf dem Waffer-

wege mit Holz versorgt. Lehtere Stadt ist durch ihren

Holzhandel, der in jüdischen Händen liegt , berühmt.

Das Material zu diesem Aufsatz wurde während

des Krieges gesammelt. Bei jedem neuen Landesteil,

den Verfasser Gelegenheit hatte zu sehen , tauchte

immer wieder der Wunsch auf, daß dieses urdeutſche

Land nun auch deutsch bleiben möge. Der kurländische

Wald ist wunderschön und für Deutschland ein wert:

voller Erwerb. Aber diese wilde Forst hat keine Kultur.

Die Aufgabe des deutschen Forstmannes ist es,

nach dem Friedensschluß diese in das Waldesdunkel

hineinzutragen. Dies ist nicht leicht . Wer aber deutiche

Arbeit in diesem Kriege an der Front und in der

Heimat gesehen hat, wird keinen Zweifel hegen, daß

auch das neue Friedenswerk gelingen wird.

W. Parchmann, 3. 3t. Vizewachtmeister.

Notizen.

A. Dr. Adolf Ritter von Guttenberg †.

Im Jahre 1907, gelegentlich der dritten Jahrhundertfeier

der Universität Gießen, hat die Philoſophiſche Fakultät das

selbst auf Antrag ihrer Mitglieder Heß und Wimmenauer dem

ordentl. Profeſſor an der 1. t. Hochschule für Bodenkultur in

Wien, Hofrat Adolf Ritter von Guttenberg , die Doktor-

würde ehrenhalber verliehen. Ueber dessen Leben, Verdienste

und wissenschaftliche Arbeiten enthalten die Fakultätsakten fol-

gende näheren Ausführungen, die wir nachstehend mit einigen

fleinen Aenderungen und Kürzungen zum Abdruck bringen.

Das von Rektor und Defan unterzeichnete Ehrendiplom

enthält folgendes Elogium :

der durch Forschung , Unterricht und praktische

Arbeit auf den verschiedensten Gebieten der

Forstwissenschaft , insbesondere um die Forst-

betriebseinrichtung , ſich ausgezeichnete Ver-

dienste erworben hat.

Adolf Ritter von Guttenberg geb. zu Tamsweg,

Salzburg, am 18. Oktober 1839 als Sohn des damaligen t. t.

Oberförsters Anton Ritter von Guttenberg , absolvierte die

Gymnasialstudien in Graz und Wien , dann die forstlichen

Studien, sowie die technischen Fächer (Baukunde, Maschinen-

bau usw.) an der f. t. Berg- und Forstakademie zu Schemniz

in Ungarn in den Jahren 1859--1862.

Am 15. Oktober 1862 als Forstgehilfe in den öfter. Staats-

dienst beim Forstamte Auſſee (Steiermark) eingetreten, darauf

der Forstverwaltung Attergau (Oberösterreich) zugeteilt, legte

er im Oktober 1863 die Staatsprüfung in Linz ab und wurde

darauf dem L. 1. Forstamte Mariazell (Steiermark) als Hilfs

arbeiter vom Juni 1864 bis Januar 1867 unterſtellt. Die

Uebernahme der Stelle als suppl. Assistent an der L. 1. Fort

akademie Mariabrunn bei dem unvergeßlichen Prof. K. Bry

mann bot ihm Gelegenheit zur Vervollständigung seiner thes

retischen Ausbildung. Die Aenderung in der Organisation

dieser Lehranstalt veranlaßte ihn mit 1. Auguſt 1868 wieder

in den praktischen Dienst, als Unterförster beim Forstamte Görz

(Küſtenland) zurüďzutreten, er avanzierte daſelbſt zum Fort

verwalter und wurde mit der Durchführung der Forsteinrich

tungsarbeiten des Ternovaner Forstes, der Staatswaldum-

gen bei Görz und in Istrien, sowie bei Adelsberg in Krain

betraut. Am 1. Januar 1871 zum f. t . Forstkonzipiften bei

der Staathalterei Innsbruck ernannt, oblag ihm die Arbeit in

forstpolitischen Angelegenheiten und die Leitung der Vermessung

und Forsteinrichtung der Staatsforste, welche sich später auf

ganz Tirol und Vorarlberg ausdehnte und ihm den Titel eines

1. t. Oberforstingenieurs eintrug.

Diese langjährige Tätigkeit auf dem Gebiete der Betriebs-

einrichtung, wie auch einige Abhandlungen aus demſelben, ver

anlaßten ſeine Berufung auf die Lehrkanzel der forstlichen Be-

triebslehre an der 1. k. Hochschule für Bodenkultur zu Wien

am 1. August 1877 mit dem Titel eines t. L. Forstrates, wo-

rauf am 27. Juli 1878 ſeine Ernennung zum ordentlichen Pro-

fessor erfolgte. Als Rektor der Hochschule fungierte Gutten

berg dreimal (im Jahre 1883/4, 1891/92 und 1898/99) ; ſeit

Jahren ist er Präses der Prüfungskommiſſion für die II. forfil.

Staatsprüfung und Präses für das Lehramt der land- und
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forstwirtschaftlichen Schu.en; Mitglied des Landwirtschaftsrates

und Obmann der forstlichen Abteilung desselben.

Auszeichnungen.

Verleihung des Titels und Charakters eines t. I. Hof-

rates (1886) ; Verleihung des Komturkreuzes des Franz-Jos

Ordens ; Inhaber der Etrenmedaille für 40 jähr . treue Dienst-

leistung , sowie der Jubiläumsmedaille. Allerhöchste Aner.

kennung aus Anlaß der l . u. f. Ausstellung in Wien 1890, als

Mitarbeiter des Werkes : „Die öfter. -ungar. Monarchie inWort

und Bild" (1902) und für ſeine Tätigkeit als Mitglied des Land-

wirtschaftsrates. Ehrendiplome der Gewerbeausstellung 1888,

1898, der land- und forstw. Ausstellung 1890. Gold. Medaille

der Weltausstellung Paris 1900.

e

Ernennung zum Ehrenmitgliede des öster. Reichs-

forstvereines, des Klub der Land- u. Forstw. in Wien, des

ſteterm.-färutn. und des Forstvereins für Tirol und Vorarlberg

sowie mehrerer andern fachlichen und gemeinnüßigen Vereine.

Jm Desterreichischen Reichsforstverein ist er Mitglied seit

1863, Redakteur der Vereinsschrift ſeit 1883, Vizepräsident ſeit

1905. Außerdem Vizepräsident des öfter. Forstkongreſſes usw.,

Gründer und Ausschußmitglied des Kaiser Franz Joseph-

Studentenheims der 1. 1. Hochschule für Booenfultur , des

Studentenkrankenvereins uſw.

Literarische Arbeiten.

a) Selbständig erschienene Schriften und Werke.

Die Wachstumgeseße des Waldes, Wien 1885.

Die Pflege des Schönen in der Land- und Forstw. 1889.

Die Revision des Vermögensstandes in Fideikommißforſten

1894.

Die Forstbetriebseinrichtung nach ihren gegenwärtigen

Aufgaben und Zielen 1896.

Die Holzpreise in Desterreich von 1848-1898-1902.

Die Forstbetriebseinrichtung 1903.

b) Mitarbeit an größeren Werken.

Holzmeßzkunde in Lorey's Handbuch der Forstwissenschaft

I. und II. Aufl. 1887 und 1903.

Forstverwaltung und forsti. Rechnungswesen in Dom

browsky's Enzyklopädie der gesamten Forst- und Jagdwiſſen-

schaft.

Die Forstwirtschaft in N.-Defter., dann in Tirol und Vor-

arlberg in: „Die öster. ungar. Monarchie in Wort und Bild"

(1902) .

Fortschritte in der Forsteinrichtung in „ Deſterreichs Forst-

wesen von 1848-1888", rebig. von 2. Dimiz 1890.

Die Entwicklung des forstl . Betriebs und seine Einrich-

tung in Geschichte der öster. Land- und Forstwirtſchaft 1848

bis 1898" .

"

c) Redaktionen.

Herausgabe des VI. , VII. und VIII. Bandes von Dom-

browsky's Enzyklopädie der ges. Forst- und Jagdwissenschaft

gemeinsam mit Henschel 1891-1894.

Hedakt. der öster. Vierteljahrsschr. f. Forstwesen von 1883

bis jezt.

d) Abhandlungen und Aufsäße.

In der Vierteljahresschr.:

Judeichs Forsteinrichtung 1872.

Organisation des forstl. Versuchswesens 1882.

Die Hochwässer des Herbites 1882.

Die Aufstellung der Formzaylen und Maſſentafeln 1883.

Zur Statil des Durchforstungsbetriebs 1884.

Die Aufstellung von Ertragstafeln 1885.

Die Reinertrags- und Bestandeswirtsch. 1885.

Zum 100 jähr. Jubiläum der öster. Kameraltage 1888.

Forstwirtschaft und Jagd in Nieder-Desterreich 1888.

Forstwirtschaft und Holzinduftrie auf der Gewerbeaus-

stellung in Wien 1888.

Die Heider'iche Präzisionsbaummeßfluppe 1889.

Memorandum der Staatsforstbeamten 1890.

Die Nachhaltigkeitsforderung in der Forstwirtschaft 1890.

Neue Grundlagen der Waldwertrechnung 1892,

Vergleichung des Wachstumganges der Buche, Fichte,

Lanne, Kiefer gemischt 1885.

Wald und Waldwirtschaft in Tirol und Vorarlberg 1894.

Aufstellung b. Holzmaſſen- und Geldertragstafeln 1896.

Standesfragen der Forstwirte 1898.

Rückblick auf die Entwicklung unserer Forstwirtſchaft in

den lezten 50 Jahren 1848-1898.

Holzverkehr auf unseren Eisenbahnen 1898.

Forst. und Jagdwesen auf der Pariser Weltausſtellung

1900.

Bewirtschaftung des Kleinwaldb.figes 1908.

Die bosnische Konkurrenz im Holzhandel 1904.

Der Holzhandelsvertrag mit Deutschland 1905.

Im Zentralblatt für das gesamte Forstwesen.

Von 1877 bis 1904 9 größere Arbeiten, unter welchen

hauptsächlich die Betriebseinrichtung der Staats- und Fonde-

forste" 1878 und 1879 hervorzuheben ist. Ferner die „Rein-

ertragslehre in der Gegenwart" 1904,

In der öfter. Forst- und Jagdzeitung.

Von 1883-1902 vjele größere Auffäße aus dem Gebiete

des forstl. Wissens, unter welchen hauptsächlich zu erwähnen

find die Photogrammetrie im Dienste der Forstvermessung"

über die „Waldmißhandlung in den Alpenländern“ uſw.

e) Rezensionen , Biographien , Nekrologe usw.

find in großer Anzahl in der öfter. Vierteljahresschrift für

Forstwesen, im Zentralblatt für das gesamte Forstwesen, wie

auch in der öster. Forst- und Jagdzeitung, vom Jahre 1875

angefangen bis in die jüngste Zeit 1906, enthalten.

Was vorstehend den Gießener Fakultätsakten von 1907

entnommen ist, möge noch wie folgt ergänzt werden.

A. von Guttenberg ist im Jahre 1912, also im Alter von

73 Jahren in den Ruhestand getreten, hat aber später während

des Krieges die Vorlesungen wieder aufgenommen. Im Herbst

1916 wurde infolge eines Krebsleidens ein operativer Eingriff

notwendig, von dem er sich nicht wieder erholen konnte. Am

3. März 1917 erlag er der schweren , leidvollen Krankheit.

Vier Söhne und fünf Töchter, aus zwei Ehen mit Schwestern

flammend, trauern um den Hingeſchiedenen, dem das seltene

Glück zu Tell geworden war, in allgemeinſter Hochachtung zu

stehen ohne Neider und Feinde. Bis kurz vor seinem Ende

hatte er seine wissenschaftlichen Arbeiten fortgesetzt. Seine

legten Werke waren „Wachstum und Form der Fichte im

Hochgebirge" 1915 und die Forstverwaltungslehre" 1917. Wo

deutsche Forstwirtschaft und Wissenschaft blühen , wird der

Wr.
Name von Guttenberg unvergessen bleiben.

"

B. Zum Nugen der Krammetsbögel.

Eine Besprechung des Artikels „ Der Krammetsbogelfang

im Dohnenstiege" von Geh. Regierungsrat Eberts in Kaſſel

(Jan.-Heft 1917 der Allgem. Forst- u. Jagdztg.) ist im Juni-

Heft, Nr. 23 der naturwiss. Wochenschrift (Vbg. v. Gust. Fischer

in Jena) erschienen und veranlaßte mich zum Lesen des bezeich-

neten Aufſages . Nicht beabsichtige ich Stellung zu nehmen

zum Für oder Wider der Dohnenstiege. Vieles spricht dafür,

guter Nebenverdienst mancher kleinen Leute, volkswirtſchaftlicher
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Nußen, Hinweis auf die Feldhühner, die troß ihrer Nüß-

lichkeit durch Bertilgen schädlicher Kerbtiere ausgiebigit bejagt

werden, Schonen der Droffeln für den „lachenden Ungetreuen

im Süden" vieles dagegen! Nur einiges zum Nußen der-

Drosseln will ich sagen.

An oben bezeichneter Stelle find auf S. 12 Worte des

Reg.-Kommissars angeführt : „Was den Nußen für die Land-

wirtschaft anbetrifft, jo kann man faum davon sprechen, denn

faft sämtliche Drosselarten, die dem Krammeisvogelsang unter-

Itegen, leben im Walde; sie fommen nur selten auf die Felder"

usw. Ja fie leben im Walde und da stiften sie unbestreubaren

Nugen durch Veroretten der beerentragenden Pflanzen, Heidel

beere, Wachholder, Evereiche u. a., oeren Früchte im Heroſt

die Hauptnahrung der Drosseln auf ihren Wanderflügen bilden.

Mein Dienpland (Oberförsteret Lindenberg, Reg.-Bez.

Martenwd.) liegt mitten im gleichnamigen Sauzbezirf, rings

Dom Walde, Mischwalo, umschlossen ; nur im judlichen Letl

iſt eine 200 m vrette freie Verbindung mit weiter angrenzenden

Feldern. Von den, das Dienstland durchschneidenden, Wegen

find 600 m auf ihrer ganzen Lange beiderseits mit Evereschen

bepflanzt, die alljährlich reichlich Beeren tragen. Bis in den

Dezember hinein wurden dieje, in den Jahren meiner Be-

Doachtung vor dem Kriege, von Laufenden von Drosseln

mett T. viscivorus · besucht. Aus den ersten Jahren meiner

hiesigen Dienstzeit (jett 1952) wetß ich, daß vtx 1908 faft in

allen Schußbezirten ein ziemlich ausgiebiger Dohnenstieg,

betrieb" herrschte. Seit dem Schußgevor, von Jahr zu Jahr

mehr, ist mir aber aufgefallen, daß überall im Hevier, auch

in der Nähe anderer 28ege, die mit Ebereichen geschmückt sino,

namentlich in der Nachbarschaft der Vogelbeerbaume, in etwa

40jähr. Kiefernstangenorten, ein Jungwuchs von Esereichen

zum Gedethen tommt, von dem ehemais so gut wie nichts zu

jehen war.

---

Al die Drosseln, die früher in den Kiefernſtangenorten

gefangen wurden, fommen sett 1908 zum ruhigen Verschmausen

igrer Beeren, fliegen, höchstens aufgescheucht von verteyrendem

Fugrwert und Menschen, hin und her vom Vogelbeerbaum zur

Kiefer und verlieren dabet viele Beeren und in natürlicher

Weise den Samen von dem großen Nayrungsreichtum. a sie

selbst jezt am Leben bietben, tönnen sie einen langen ungestörten

Heron @maus halten, bis die voll tragenden Baume leer find.

Ihre emsiye Futtertärtigteit ist heute durch einen freudigen Ever-

escenunterstand in den jonst vodenoden Kiefernitan, en vezeichnet.

Besonders erfreulich ist dieses Vogelschaffen in stiefernstangen-

orten auf ehemaligem Ackerland mit beginnenden Sterbelucen.

Da bleibt nun wenigstens ein Bodens@uz von freudig wach-

Jendem Vogelbeerjungwuchs. Kriegswetdeutch hat dafür allers

Dings kein Verständnis und vernichtet, trop oer Weideverbote,

vieles wieder abermals ist hier des Menschen Tun höchst

unzureichend für die Wiederbegrundung des Waldes.

Noch eine andere Dertlichtet sah ich in diejem Juni, im

Greifswalder Univerfiiaisfori, mit noch viel dicierem uno

ausgedehnterem Vogelbeerjungwuchs, als hier im Revier. Dort

find beim Kleinbahnhof Patthagen fast 2 Jagen 30-40jäyr.

Stiefernitangen vis zur dichtesten Geschlossenheit mit etwa 10jahr.

Ebereichen unterwachsen. Meine Erkundigung beia zuständigen

Beamten bestätigte meine Annahme, daß auch da nur die

Drosseln die Waldbegründer" waren.

Für die Verbreitung von Buche und Eiche sorgt der Eichels

häher, für die Verbreitung aller beereniragenden Bäume und

Sträucher sorgen die beerenfressenden Bögel, in erster Vinte

alle Drosselarten. Eine heimliche mächtige Steinarbeit, die

dem Menschen otel zu oft entgegt, weil er Nußen uno Scaden

von Pflanze und Lier meist in erster Linie als eine Magen-

frage behandelt, letten hier unsre Walojanger.

Weitere Beobachtungen könnten wohl flariegen, ob solch

nüzliche Vogeltätigkeit nicht nur eine Folge der ihnen zuteil

gewordenen uhe während thres Herbstbesuches ist, oder ov

nicht gleichzeitig doch auch eine wesentliche Zunahme der Droffel-

vogel mit in Frage kommt.

Vielleicht regen diese Zeilen an zu ähnlichen Betrachtungen

über den tatsächlich vielseitigen Nugen der vorzugsweise im

Walde lebenden Drosselarten, ehe mal ein legies Wort ge=

sprochen wird über den Dohnenstieg als einer reinen Erwerbs-

und Magenangelegenheit. Forstanetster G. Hütterott.

---

C. Ministerialrat a. D. Prof. Ferdinand Edler von

Wang †.

Der erste , der in Oesterreich den Gedanten der

Wildbachberbauung mit aller Macht seines Anſehens und Ein-

fluſſes vervrettete, war L. f. Regierungsrat Prof. Dr. Artur

Freiherr von Seckendorf - Gudent , der in Waht-

heit als Pionier in Wort und Schrift für seine Lieblingsidee

eingetreten ist. Sein Werk übernahm nach seinem Tode ein

Mann, dessen Name in seinem Fache einen gar guten Klang

hat, der die Foriseßung des Seckendorffichen Wertes

als seine Lebensaufgabe betrachtete, Ferdinand Wang,

den wir vor furzer Zeit er starb am 26. april 1917 an

einem hartnäckigen Darmleiden und Rippenfellentzündung —

zu Grave geleitet haben.

-

-

Wang wurde am 24. Dezember 1855 zu Bolechowig

in Boymen gevoren, wandte sich nach Absolvierung der Mu

telschule ursprünglich dem technischen Face an der Bauingenteur-

schule der t. t. Technijgen Hochschule in Wien zu, widmete ſich

aber bald darauf dem sorstwissenschaftlichen Stuotum an der

im Oftober 1876 eröffneten formtlichen Sektion der Ho@iqule

fur Bodentultur in Wien, die von nun an die Stelle per t, 1.

Forsakabemte in Martabrunn erjeßen jouie, und

trat im Jahre 1878 bet der f. f. Forsts und Domänen-Direts

tton in Salzourg als f. f. Forst- Eleve in den Staatsforstotentt,

Als zu Anfang der Achizigerjahre der fochttechnische Diens

der politischen Verwaltung in Desterreich neuorgaatjiert wor-

den war, tam_Wang im Jahre 1884 als Forstinpeknons-

Adjunkt nach Cilli. Im gleichen Jahre ward oie forstieg:

nische Abteilung für Waldvachverbauuig errichtet, in welchat

er zu femer gauzen Bedeutung aufitetgen joute. 1886

wir ihn in der Seftion Villach, und 1887 in der Expoſitur

Brigen tattg.

Was von Sedendorff angebahni, hat Wang mit

regstem Eifer durchgeführt. Umgeben von einem Stao uitger

Beamter, war es tym gegönnt, troz mancher Widerwärtigletten

und frog der bescheidenen Mittel, oie letnem zevenswalt vom

Staate zur Verfügung gestellt wurden, Erfolge zu erzielen,

denen auch im Ausland ote Anerkennung nit verjagt werock

fonnte. Von altem öfterreichischen Geiste vejeelt, war er bestest,

das Ansehen eines Vaterlandes auch außerhalb der Gene

zu heben und auf den verschiebenen Ausstellungen zu zelyen,

was Fleiß und Unverdroſſenyeit zu leisten vermag. Boue

achtung verdienten demnach auf der Parijer Weltausstellung

die Objette aus dem Wulobachveroauungswezen der Heimat.

Für die Leipziger internationale Baufachausstellung 1913 av

bettete er unermüdlich ein volles Jahr. Auch bei den der

schiedenen heimij@en Ausstellungen (Aoriaaussteuung u. 4.)

war Wang mit Aufgebot_aller_seiner sträfle und Ersa#

rungen tätig, wieder nur, um den Besuchern aus der Nähe uus

Fremde zu zeigen, was Wiuenstraft hervorbringen kann.

Schon im Heroft 1887 an der Hochschule für Bodenfalur

mit den Vorlesungen uver Wildbachperoauung

betraut, suchte er seine Hörer gerade fur otejen Zweig de

Forstwirtschaft recht empfänglich zu machen; jeine reichen

fahrungen legte er in seinem Hauptwerke „Grundriß der

Wildbachverbauung“ nieder, das wohl ein reichhaltiger

und gediegenes Lehrbuch auf diesem Gebiete it.

Ebenso besaßte sta ang eingehend mit Photo

grammetrie , die er auch an der f. f. pomique qu

Dooenkultur dozierte.

Im Jahre 1889, nachdem er die zwei vorgergehenden

Winterperioden im Ackeroauministerium gedient - definitu

in diese Zentralstelle verufen, hatte Wang Gelegenhell, mil

allen leitenden Fochtmännein jener Zett in regster Verbindung

zu stehen und seinen Planen offene Herzen und gutes Berstand

nis zu verschaffen.

Im Jahre 1897 wurde Wang zum L. f. Forſtrat befördert.

rückte im Jahre 1903 anläßlıg der Schaffung eines eigenen

Departements für Wildvachverbauung im t. t. Aderbaummi®

sterium zum Ober- Fochtrat und Leiter dieses Departements

vor und wurde im Jahre 1908 zum Miniſteriairat ernannt.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 26. Januar 1910

geruhte Seine f. u. E. apoſtolijae Vajestät dem Genannten

die erbetene Versetzung in oen dauernden ugepano

zu bewilligen.

Mösen seine Bestrebungen tatkräftig fortgesezt werden

zum Segen der Bevolkerung und zur Eyre des oiterrelate

Forstwesens !
K. f. Hojrat Ing. Emil Böhmerle.

Für die Redaktion verantwortlich : für Aufäße, Briefe, Berjammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmen auer ,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen. Für die Inserate verantwortlich : J. D. S a uerländers Berlag

Berleger : J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. G. Ottos Hofbuchdruckerei in Darmstadt.-
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je nach Gewicht des beizulegenden Prospektes.

116

15 %

Wer weiß

es heute noch nicht, daß Weber - Fallen in Fangsicherheit und
Haltbarkeit unerreicht sind? Illustrierte Preis-

Liste über sämtliche Raubtierfallen, Schießsport- und Fischereiartikel gratis !

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

In

Eschensamen

erbitte bemusterte Offerte.

H. Schulze,

Röpsen bei Roschütz.

Gesucht in großen Mengen

Das

Bitte, europäiſc
he Ödland,

bei Bestellungen bei den

hierinserierenden Firmen

Kiefernwurzels
töcke

gefl. auf die ,,Allgemeine

zur Verarbeitung in chem. Fabrik.

Angebote erh .unter H.A. 3047

an Rudolf Mosse, Hamburg.

Forst- u. Jagd-Zeitung"

Bezug nehmen zu wollen.

Dr. K. Wimmenauer,

Geh. Forstrat und Professor der Forstwissenschaft

an der Universität Gießen :

Grundriß der Waldertragsregelung .

80 (49 S. ), geheftet . Preis Mk. 1.- .

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.

seine Bedeutung und Kultur.

Von

Dr. Richard Grieb.

80. 142 Seiten. Preis Mk. 3.--.

Eine sehr beachtenswerte Schrift, die in forstlicher wie volks-

wirtschaftlicher Hinsicht gleiches Interesse verdient.

In gegenwärtiger Zeit,

die die Nutzbarmachung jedes brach liegenden Flecken Landes

aufs dringendste erheifcht, von ganz besonderem Wert!

J. D. Sauerländer's Verlag,

Frankfurt a. M.

Umfangreiche Forst- Bibliothek gesucht!

Auch Angebote vollständiger Reihen forstbotanischer Zeitschriften

oder

größerer Werke auf diesem Gebiete mit Preisangabe erwünscht.

Leipzig ,

Königstraße

Nr. 1 .
Oswald Weigel.



Allgemeine Forft undJagd-Zeitung

Zur Geschichte

August/September 1917

der europäiſchen Hafen nebft Bemer-

kungen über die Ursache des Aussterbens

der großen Diluvialſäugetiere Europas

und über die Entstehung neuer Arten

von

Dr. Max Hilzheimer, 3. Zt. Lazarettinspektor

im Res. Lazarett Weißenau bei Ravensberg.

Wenn ein guter Naturbeobachter und warm-

herziger Naturfreund seine durch eifriges Nach

sinnen gewonnenen Ergebnisse mitteilt, so wirkt

das immer anregend auf gleichgestimmte Seelen.

Auch wenn sich die eigenen Gedanken nicht immer

in den gleichen Bahnen bewegen , wird man die

mitgeteilten Tatsachen als neue Anregung mit Freu

den begrüßen und dankbar zu verarbeiten suchen .

Die alte Wahrheit aber, daß der Widerstreit der

Meinungen für die Erkenntnis wesentlich fördernd

ist, veranlaßt mich auf die sehr wertvollen Mittei

lungen des Herrn Pfarrer Wilhelm Schuster

S. 297 bis S. 303 im Dezember-Heft 1916 dieser

Zeitschrift einiges zu entgegnen .

Vorausschicken möchte ich freilich noch, daß ich

jezt in Stuttgart im Militärdienſt bin, also fern von

meinerWohnung Charlottenburg über meineNotizen

und literarischen Handapparat nicht verfüge und

demgemäß, wo ich Gewährsmänner anführe, dies

aus dem Gedächtnis tun muß.

Inseiner Behandlung des Hasen schreibt Schuster

verſchiedene Säße, die mich sehr ſympatisch berühren

müßten : „Aus Waldhasen werden Buschhafen, ja

Feldhaſen“ und später : „Es waren die Waldhasen

besonders zarte Tiere, die bedeutend mehr Deckung

brauchten, mehr Deckung gegen Witterung , widrige

Temperatureinflüsse, Kälte .“

|

|

|

Ein sehr einleuchtendes Beispiel dafür ist die

Giraffe und das Okapi, die beide nahe verwandt sind.

Jeder Laie sieht auf den ersten Blick ein, wieviel

weiter sich die offene Landschaften bewohnende

Giraffe in ihren Körperverhältnissen vom allge.

meinen Bauplan der Wiederkäuer entfernt hat, als

das den Wald bewohnende Okapi . Die Giraffe ist

eben stammesgeschichtlich weiter entwickelt, fort-

geschrittener, höherstehend . Von den afrikaniſchen

Büffeln, hat sich der die offenen Länder Ost- und

Südafrikas bewohnende mächtige Kaffernbüffel

mit seinem gewaltigen, so eigenartigen Gehörn

weiter entwickelt, als die den westafrikanischen Ur-

wald bewohnenden kleinen Büffelformen, von

denen einige noch ein Gehörn haben, das sich wenig

vom normalen Rindergehörn unterscheidet . Unter

den Hirschen trägt bei der einzigen Form, die nicht ,

denWald bewohnt, dem Rentier, auch das Weibchen

ein Geweih, sicherlich ein fortgeschrittener Zustand,

wenn man der wohl allgemein angenommenen

Ansicht ist, daß derartige Waffen im Laufe der

Stammesgeschichte zuerst vom Männchen erworben

werden und dannim weiteren Verlauf derstammes.

geschichtlichen Entwicklung auch auf das Weibchen

übergehen. Von den sechs lebenden Nashornarten,

bewohnen die primitivsten, tiefstſtehenden die Ur

wälder Sumatras . Sie haben sich noch die Schneide-

zähne bewahrt, die den anderen verloren gingen .

Weiter als alle lebenden war aber die eigenartige

sibirische Nashornform entwickelt, die die Wissen.

schaft als Elsamotheriumsibiricum bezeichnet, mit

ihrer einzigartigen gekräuselten Schmelzfalten auf

bewohner . Ebenso dürfte nach den neuesten For

denBackenzähnen . Dies Tier war aber ein Steppen-

schungen von Dietrich u. a. das Mammut, also die

typischste Steppenform der Elephanten, eine der

höchststehenden Elefantenformen gewesen sein, sicher

erheblich höher stehend als der indische Elefant .

Mit dieſenBeiſpielen will ich es bewenden laſſen,

genügen wohl, um die allgemeine Gültigkeit des

Sahes von der fortgeschritteneren Entwicklung der

Steppentiere gegenüber ihren nächſten Verwandten,

die den Wald bewohnen, zu zeigen.¹)

Das sind Gedanken, wie ich sie ganz ähnlich be.

reits 1912 in meinem „Handbuch der Biologie der

Wirbeltiere" (Stuttgart 1913) eingehend ausführte ,

wenn auch in etwas anderer allgemeinerer Form.ie

Ich glaube dort nachgewiesen zu haben, daß , wenn

von zwei verwandten Tieren das eine den Wald,

das andere die Steppe oder offene Landschaften

bewohnt, das lettere das spezialisiertere, mehr ein-

ſeitig angepaßte oder wie man wissenschaftlich sagt,

in der stammesgeschichtlichen Entwicklung fort-

geschrittenere iſt.

1917.

1) Anm. Es ist übrigens intereſſant, daß dieses Geſet

auch für den Menschen gilt, der ja natürlich auch den allge

meinen biologischen Gesetzen unterworfen ist . Die körperlich

und geistig tiefſtſtehendsten Menschen finden wir in den tro-
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Von diesem Standpunkte aus könnte mir also

Schusters Ansicht : Waldhaſe, Buſchhaſe,Feldhase, nur

rechtsein. Denndie Entwicklung schreitet von wenigen

Ausnahmen abgeſehen, wo wie bei Parasiten ganz |

besondere Verhältnisse vorliegen, stets fort . Aber |

Schuster vermutet, daß der deutsche Hase „ehedem

durchweg Waldhaſe gewesen" sei, daß er gleich

anderen Nagern seiner ursprünglichen Art nach

Steppentier ist und von Osten einwanderte . Nun

vermute ich (Schuster) aber, daß er nicht erst nach

der Eiszeit, sondern in Steppenzeiten zwischen den

Eiszeitperioden oder unmittelbar darnach bei uns

eingewandert ist."

nur einigermaßen häufigen Tieres entgehen können,

zumal wir auf die Fauna beſonders achteten und

selbst so kleine Stückchen , wie Fischwirbel fanden.

Nirgends aber fanden wir in rein eiszeitlichen

Schichten Hasen-Reste . Und ich darf gleich hinzu.

fügen, auch von anderer Seite sind sie dort nicht

gefunden worden, obwohl der weit kleinere Lem-

ming (Lemminge in Südfrankreich !) entdect

worden ist . Das will bei der großen Sorgfalt, mit

der von den verschiedensten Seiten in Südfrankreich

ausgegraben iſt, immerhin etwas heißen . Die erſten

Reste von Hasen fand ich erst in Magdalénien ſelbſt

und zwar nicht einmal im Beginn ſondern etwa in

Diesen Säßen kann ich mich nun nicht durchweg mittleren Schichten und zwar am klaſſiſchen Fund-

anschließen und zwar aus zwei Gründen. Der erste ort La Madeleine . Dies war der typische kleine

und schwerwiegendste scheinen mir die paläonto❘ französische Hase (Lepus meridiei Hilzh), wie er

logischen Funde zu sein. Aus der Durchforschung heute noch Frankreich bewohnt, nicht unser großer

der eiszeitlichen Kulturen sind wir sehr genau über deutscher Hase (Lepus europaeus Pallas) . Da nu

die sie begleitende Fauna unterrichtet, da man dieser das Magdalénien eine altsteinzeitliche Kulturſtuje

namentlich in den lezten Jahrzehnten mit Recht ist, die nach der allgemeinen Meinung in die Aus

große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich selbst habe gangsphase der Eiszeit, d . h . in die Zeit nach der

vor einigen Jahren in Perigord mit zwei Herrn im letzten großen Vereisung verlegt werden muß, ſo

Auftrage des Berliner Museums für Völkerkunde | scheint es mir erwiesen, daß in Perigord der Haje

sehr sorgfältig in den altſteinzeitlichen Kulturschichten erst nach der Eiszeit einwanderte. Dieſen Schluß

ausgegraben. Da es damals galt, sowohl das gegen- dürfen wir wohl auf ganz Südfrankreich ausdehner ,

ſeitige Verhältnis der einzelnen Kulturen, als auch das ſchon mindeſtens seit dem Diluvium ein ein

innerhalb der Kulturschichten eine Entwicklung fest- heitliches Faunengebiet gewesen ist . Dabei muž

zustellen und schließlich auch das Verhältnis der Steppenbildung nach Ausweis der Fauna ſchon

Kulturschichten zu den Eiszeitphasen aufzuhellen, sehr früh dort geherrscht haben, denn das Wildpferd

so kann sich jeder leicht ein Bild davon machen, wie und der Bison priscus, d . h. eine Form des Bijon ,

sorgfältig die Erde durchsucht, ja durchſiebt wurde. die dem amerikanischen, präriebewohnenden Bison

In der Berliner anthropologischen Gesellschaft haben und nicht unserm waldbewohnenden Wiſent gleicht,

wir über unsere Resultate einen vorläufigen Be- finden wir seit demAcheulléen, also einer demBe

richt veröffentlicht . Bei dieser Art der Durchforschung ginn der eiszeitlichen Kulturen zeitlich naheſtehen.

des Bodens hätten uns schwerlich die Reste eines den Kulturperiode, die spätestens in die Mitte der

Eiszeit zu sehen ist.

pischen Urwäldern Afrikas und Hinterindiens, Zwergvölker

wie die Atkas, Orang-Mamas u . a . In diesem Zuſammen-

hange se auch wenigstens angedeutet, daß gerade die ältesten,

ersten Kulturen unseres Kulturkreiſes in Steppengebieten ,

Mesopotamien und Ägypten, liegen . Diese Länder trugen

ursprünglich während des Ausganges unserer europäischen

Eiszeit Wald. Mit dem trockner Werden des Klimas dort, das

wohl mit dem Rückgang der gewaltigen nordischen Gletscher

zuſammenhing, ging auch der Wald zurück. Reſte der ehe-

maligen Waldbedeckung müssen zu Beginn des Dämmerns

der Geschichte jener Völker noch bestanden haben, wie ich

mehrfach an Hand der damaligen Fauna nachgewieſen habe.

Mit dem Rückgang des Waldes wurde aber allmählich jenen

Völkern der ihnen durch den Wald gewährte Schutz entzogen,

sie wurden allmählich den härteren Lebensbedingungen der

freien Steppe ausgesetzt . Damit war der erste Anreiz zur

kulturellen Entwickelung gegeben . Als bei weiterer Aus-

trocknung die Steppe zur Wüste wurde, verschwand aus jenen

Gebieten die Kultur . So steht Wachsen und Werden der

Völker in innigem Zusammenhang mit geologischen und

kosmischen Verhältnissen . Europa konnte seine hohe Kultur

erst erreichen, nachdem die Wälder zurückgedrängt und eine

(Kultur ) Steppe geschaffen war.

Ähnliches gilt in Bezug auf den Hasen auch für

Deutschland . Wenn es mir auch leider nicht möglich

ist, im Augenblick die verschiedenen aufgestellten

diluvialen Faunenliſten durchzusehen, so glaube ich

doch nicht, daß unter den wirklich diluvialen Tieren

der Feldhase (Lepus europaeus Pallas) vorkommt.

Dagegen findet sich sehr häufig darunter der Schnee

hase (Lepus timidus L.) . Freilich muß man beim

Studium von diluvialen Faunenlisten vorsichtig

sein. Es sind nämlich fossile Faunen leider häufig

von Geologen bearbeitet worden. Diese mögen oft

als Geologen mit Recht sich großer Wertschäßung

erfreuen, zur Beurteilung feinerer Unterschiede

morphologiſcher Art, wie sie bei Bearbeitung foſſiler

Faunen nötig sind, fehlt ihnen aber die nötige Er

fahrung. Das Schlimme dabei ist, daß nun die

Autorität, deren sie sich infolge ihrer Bedeutung

auf geologischem Gebiet erfreuen, auch blind

auf ihre paläontologischen Ausführungen über
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tragen wird. Für den Kenner ist der Wert der-

artiger Bearbeitungen paläontologischen Materials

· sofort zu ersehen, indem oft Artnamen auf Reste

angeführt werden, die kaum ausreichen, Gattungen

zu bestimmen.

Nun sind Feld- und Schneehase im Skelett,

selbst wenn ganze Skelette rezenter Tiere vorliegen,

schon nicht ganz leicht unterscheidbar. Um wieviel

schwerer ist das bei einzelnen foſſilen Resten. Wenn

Schädel oder wenigstens Gebißteile vorliegen, mögen

bei genauer Kenntnis und großer Übung beide

Hasenarten mit leidlicher Sicherheit unterschieden

werden, aber schon bei Gliedmaßenknochen scheint

es mir schwer, immer mit Sicherheit zu sagen, welche |

von beiden Arten vorliegt, bei Wirbelknochen dürfte

das ganz unmöglich sein . Zwar wenn die Bestim-

mungen von Männern wie Liebe, Woldrich, Nehring,

Studer u. a . herrühren , kann man sie wohl

als gesichert annehmen. Und gerade Studer

hat die Fauna der sehr exakt durchforschten

schweizer diluvialen Kulturstätten sehr genau

bearbeitet und meines Wissens dort in diluvialen

Schichten keinen Schneehasen gefunden. In dem

großen Werk „ Die diluviale Vorzeit Deutschlands "

von R. R. Schmidt, E. Koken und A. Schliz ( Stutt- |

gart 1912) gibt Koken im paläontologischen Teil

eine Zusammenstellung der bisher beschriebenen

Faunen diluvialer Kulturstätten Deutschlands . Der

europäische Hase wird dabei nur zweimal erwähnt,

S. 173 und 189, und dabei ausdrücklich hervorge-

hoben, daß er jünger sei als die eiszeitlichen Tiere

dieser Fundpläge, an denen die Schichten infolge

moderner Grabungen gestört waren. Lepus timi-

dus L., der Schneehase, dagegen fehlt kaum einer

deutschen diluvialen Fauna.¹)

Dies alles scheint mir alſo dafür zu sprechen, daß

der europäische Hase im europäischen Diluvium

fehlte und erst nach der Eiszeit hier einwanderte .

Und zwar muß die Einwanderung sehr spät erfolgt

sein. In den spärlichen Funden des Azilien, der un-

mittelbar auf das Magdalenien folgenden Kultur,

die einer Waldzeit mit moderner Fauna angehört,

ist kein Hase gefunden. Jedoch ist diese Kulturschicht

bei uns bisher viel zu selten, um daraus Schlüſſe zu

ziehen. Leider fehlt mir im Augenblick die Möglich.

keit, die zahlreichen jungsteinzeitlichen und späteren

´prähistorischen Faunenlisten durchzusehen . Viel-

leicht ließen sich daraus über die Zeit des Einwan-

derns von Lepus europaeus Pall, und seiner Her-

kunft Schlüsse ziehen .

1) Leider krankt die Arbeit Kokens, soweit es sich um

eigene Bestimmungen handelt, daran, daß nie angegeben ist,

auf welche Knochenfunde ſie ſich ſtützen . So weiß man nicht,

wie Lepus cf. cuniculus (S. 173) und Lepus sp . S. 201 zu

deuten ist.

|

Der deutsche Haſe iſt wohl, wie auch Schuster an-

nimmt, höchſt wahrscheinlich von Osten gekommen.

Aber wahrscheinlich mehr von Südosten, als direkt

von Osten oder gar Nordosten . Woher stammt nun

der französische Hase ? Daß Lepus meridiei Hilzh .

nicht nur eine der modernen Arten ist, die nur vom

genauen Kenner wiedererkannt werden könne,

sondern daß wirklich beide erheblich verſchieden sind,

lehrt ein Vergleich des etwa um 1/3 kleineren, sehr

lebhaft gefärbten südfranzöſiſchen Hasen, mit dem

erheblich größeren matter gefärbten, namentlich der

lebhaft rostroten Farbe entbehrenden deutschen

| Hasen. Der Unterschied zwischen beiden iſt min-

destens so groß, wie zwischen etwa einem lang-

haarigen deutschen Hühnerhund und einem Setter.

Durch Deutschland kann der Haſe Südfrankreichs

nicht gekommen sein, sonst müßten hier irgendwo

seine Reste gefunden sein. Oder sollten die a. a. D.

in der Anmerkung genannten Lepus sp . und Lepus

cf. cuniculus sich auf ihn beziehen ? Schon bei der

Erwägung dieser Frage wäre es sehr wichtig , wenn

man wüßte, welche Reste Koken vorgelegen haben .

So verschieden der südfranzöſiſche Haſe von dem

deutschen Hasen ist , so ähnlich ist er gewiſſen um das

westliche Mittelmeer wohnenden europäiſch- nord-

afrikanischen Hasen. Wir dürfen also wohl in ihm

einen Einwanderer aus Spanien vermuten, dem,

und das steht wieder im Einklang mit Schusters An-

sicht, die wiederkehrende Wärme ein Vordringen

nach Norden ermöglichte . Wie weit er hier nach

Norden vorgedrungen ist, kann ich nicht sagen. Auf

jeden Fall geboten im Osten, nach meinen Fest-

stellungenim Elſaß, ſeinem Eindringen in das Rhein-

tal die Vogesen Halt, während dieſes Waldgebirge

andererseits hier gegen das Vordringen des Lepus

europaeus nachWeſteneine unüberwindliche Schranke

bildete . Es liegt hier also der merkwürdige und ſehr

beachtenswerte Fall vor, daß einmal eine Tiergrenze

mit einer Landesgrenze zuſammenfällt.¹) In diesem

Sinne ist also Schusters Fig . I mit der Verbreitung

des Hasen zu korrigieren . Es handelt sich nicht um

eine einheitliche Art, deren Verbreitungsgebiet dort

als das des Hasen umgrenzt ist , sondern um das

von mindestens zwei Arten, die nach Aussehen und

Herkunft verschieden sind . Auch der englische und

irische Hase, soweit letterer nicht ein Schneehase ist,

1) Es ist sehr beachtenswert, gerade augenblicklich, wo

in Frankreich immer wieder von dem stammverwandten

Elsaß-Lothringen gesprochen wird, wie scharf hier die tier.

geographische Grenze ist. So zieht z . B. von Westen her die

Ginsterkaße bis an die Vogesen, von Osten machte noch vor

wenigen Jahrzehnten hier der Hamster Halt . Jeht hat er das

Hindernis, allerdings auf dem Umweg über Belgien ( !)

überwunden . Dieſe Beiſpiele ließen sich noch leicht vermehren .

Man sieht also, wo die „natürliche " Grenze zwiſchen Frank-

reich und Deutschland verläuft .

24*
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gehört zum Mittelmeerhasen", wie ich ihn einmal

nennen möchte .

Daß aber gerade das nicht eben hohe Wald-

gebirge der Vogesen für die Haſen von beiden Seiten

ein unüberwindliches Hindernis bietet, ist für die

folgende Frage, der ich mich jetzt zuwende, sehr zu

beachten. Die Höhe der Vogesen ist nämlich keines-

wegs eine derartige, daß etwa deswegen die Hasen

es nicht hätten überschreiten können . Sondern es

leben, wie ich mich wiederholt überzeugt habe, auch

auf denVogesenkämmen Hasen. Aberfreilich äußerst

spärlich . Die Seltenheit des Waldhafen geht ja

auch aus Schusters Auffah hervor . Nur ist Schuster

der Ansicht, die Waldhasen seien früher häufiger

gewesen und verschwinden heute mehr : „Die deut-

schen Hasen müssen ursprünglich Waldhasen ge.

wesen sein. Denn das Germanien des Caesar und

Tacitus war Waldgebiet . Hasen waren damals in

Deutschland vorhanden." Ja, sicher waren zu

Tacitus Zeiten in Deutschland Hasen vorhanden,

wie gewisse römische Denkmäler beweisen. Tacitus

selbst erwähnt übrigens in seiner Germania den

Hasen nicht; ob dies Caesar tut, ist mir unbekannt .

Woraus aber schließt Schuſter, daß dieſe Tiere da

mals besonders zahlreich gewesen sind ?

Woher will Schuster wissen, daß im Germanien.

des Cäsar und Tacitus der Waldhase häufiger war

als heute ? Ich kenne eine im kgl . Lapidarium in

Stuttgart befindliche, in Stuttgart gefundene,

römische Darstellung eines Jägers auf einer Haſen-

jagd, der den Hasen von einem Windhund jagen

läßt . ) Ähnliche Hafenjagden mit Windhunden sind

mir aus Gallien bekannt. Nun hat aber sicher nie

und nirgends jemand Waldtiere mit Windhunden

gehezt, denn im Walde würden sich diese Jagd-

gehilfen des Menschen die Schädel einrennen . Und

im Mittelalter hat man Falken zur Hasenjagd ab.

gerichtet, wieder ein Beweis dafür, daß der Hase

auch damals ein Tier des offenen Geländes war.

Wie überhaupt der ganze Falkenſport beweist, daß

hinreichend offenes Gelände im mittelalterlichen

Deutschland vorhanden war. Hiermit soll aber

nun keineswegs die Zunahme der Hafen in Deutsch.

land in den lezten Jahrzehnten geleugnet werden .

Im Gegenteil ist eine solche nicht zu bezweifeln. Nur

hat sie ihre Ursache nicht in biologischen Verän-

derungen, sondern in den durch die Feldwirt .

schaft für die Hasen geschaffenen besseren Lebens-

bedingungen. Auf eine biologische Änderung in

der Lebensweise aber zu schließen, scheint mir sehr

gewagt.

1) Abbildung bei Hilzheimer. Die Haustiere in Abſtam.

mung und Entwicklung. Abb. 12 S. 29 ( Stuttgart bei Strecker

11. Schröder) .

|
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Sicherlich ist das römische Germanien, wie auch

das spätere Deutschland Waldgebiet geweſen, aber

es wird sich nicht über das ganze Land ein Baum

an den anderen gereiht haben, sondern es wird auch

Lücken im Walde gegeben haben, Blößen, Wald-

wiesen, wo sich Hasen halten konnten, ebenso wie ja

auch als Hinterlassenschaft der Steppenzeit als

Relikte" sich überall an geeigneten Pläßen Steppen-

pflanzen gehalten haben. Starben doch auch ge-

wisse andere Steppentiere in dem späteren wald.

bedeckten Deutschland nicht völlig aus . Pferde er

hielten sich an geeigneten Orten durch das ganze

erste Jahrtausend, an manchen Stellen noch länger.

Auch der Hamster überlebte die Waldzeit, und nie-

mand wird von ihm behaupten, daß er jemals Wald-

tier gewesen ist . Er bietet übrigens genau dasselbe

Bild wie der Hase, insofern nämlich, als er mit Zu-

nahme der durch Bebauung geschaffenen für ſeine

Lebensbedingungen günſtigen offenen Stellen, mit

Zunahme der Felder, der „Kultursteppe" ebenfalls

erheblich zunahm . In diesem Zusammenhang iſt

gerade der Vergleich der mit Schusters Fig . I zu

ſammengestellten Verbreitungsgebiete des Hasen

und des doch sicher waldbewohnenden Eichhörnchens

lehrreich . Bei dem Eichhörnchen gibt es keine von

Nord nach Süd verlaufende Grenze, wie eine solche

die Vogesenfür Hase und Hamster bilden. Das Eich.

hörnchen war aber Waldbewohner und konnte sich

sonach, als ganz Europa von Wald bedeckt war, auch

einheitlich über diesen ganzen Kontinent verbreiten.

Wohl mag man bei dem europäischen Eichhörnchen

hier und da etwas besonders aussehenve Lokalformen

oder selbst Unterarten nach mühsamen Studien

trennen, aber zwei derartig scharf geschiedene Arten,

wie die beiden Hasenarten, gibt es bei dem Eich.

hörnchen nicht.

Noch einen ferneren Grund habe ich gegen die

Annahme, daß Hasen iemals eigentliche Waldtiere

waren. Es gibt ein biologisches Gesez, das soge.

nannte Dollosche Gesez, von der Nichtumkehrbar.

keit derEntwicklung im ſtammesgeschichtlichenWerde.

gang . Wenn z . B. im Laufe der Entw dlungs,

geschichte ein Organ verloren gegangen ist und es

infolge Wechsels der Lebensweise wieder benötigt

wird, so kann es doch nicht wieder entstehen, sondern

es muß an seiner Stelle ein neues Organ gebildet

werden. Ein Beispiel aus unserer Fauna wird

dies klar machen. Die Eichhörnchen hatten wohl

schon, bevor sie zur tletternden Lebensweise über

gingen, den Daumen verloren. Nun machte aber

die Art ihrer Bewegung, die Art, wie sie die Vorder-

füße beim Fressen halten, einen Widerhalt gegen

die übrig gebliebenen 4 Finger nötig . Da konnten

sie nicht etwa den verloren gegangenen Daumen

wieder bekommen, ſondern mußten ſtatt deſſen ein



185

neues Organ entwickeln ; sie bekamen nun an seiner

Stelle an den Händen eine Art Warze, die wohl

einem Zehenballen entstammt .

Dieses Dollosche Gesez geht noch weiter. Nicht

nur verloren gegangene Organe können nicht wieder

entstehen, sondern auch funktionslos gewordene

können ihre frühere Betätigungsmöglichkeit nicht

wieder erhalten. Man nimmt wohl mit Recht an,

daß im Laufe der Stammesgeschichte dem Ver-

schwinden eines Organs eine Zeit vorhergeht, wo

es außer Dienst gesezt wird . Beiſpiele für derartige

funktionslos gewordene Organe sind bekannt genug.

Es sei nur an die Muskeln in der Ohrmuschel des

Menschen und den berüchtigten Wurmfortſay des

Blinddarms erinnert. Bei den Kängurus ist das

Ende der Schwanzmuskulatur funktionslos ge-

worden, nicht der Anfang, da ja bei ihm die Wurzel- |

hälfte des Schwanzes ein wichtiges Stüßorgan ist .

Allem Anschein nach stammen aber die Kängurus

von baumbewohnenden Tieren ab und hatten früher

einen Greifschwanz, wie andere baumbewohnende

Beuteltiere. Als Reſte davon finden wir heute noch

bei einem zu den Känguruhs gehörigen Tiere, näm-

lich Bettongia, eine gewisse Greiffähigkeit des

Schwanzendes. Dieſe läßt sich bei dem erd-, sogar

höhlenbewohnenden Tiere gar nicht anders erklären,

als durch die Annahme baumbewohnender mit

Greifſchwänzen versehener Vorfahren. Nun sind |

eine Anzahl Kängurus zum Baumleben zurückgekehrt.

Ihr Schwanz aber konnte die verlorene Greiffähig .

keit nicht wieder erhalten, obwohl das sehr nüßlich

gewesen wäre .

Was hier für zwei Beispiele ausgeführt wurde,

gilt natürlich auch für alle übrigen Körperteile, aber

es gilt natürlich nicht nur für den Körper, sondern |

auch für die Psyche, für Gewohnheiten und Instinkte,

die ja nur eine Funktion des Körpers sind . Nun

habe ich schon am Anfang auseinandergesezt, daß

Steppenleben eine höhere Entwicklung bedingt als

Waldleben. Aus diesem Grunde scheint es mir un-

wahrscheinlich, daß ein pſychiſch und körperlich an

die Steppe angepaßtes Tier Waldtier wird . Und

tatsächlich sind auch jene erwähnten diluvialen

Steppentiere, das Mammut, der Bison priscus,

Elasmotherium, das wollhaarige Nashorn aus-

gestorben, manche früher, manche ſpäter, wie die

Pferde; manchen ist es gar gelungen, sich ein neues

waldfreies Gebiet zu erobern, in dem sie sich auf den

Gebirgshöhen über dem Waldgebiet ansiedelten,

wie die Steinböcke, die heute noch leben. Waldtier

aber ist keines von ihnen geworden. Der lebende

Wisent ist kein Nachkomme des diluvialen Bison

priscus. Mit dieſem identiſch, höchſtens unterartlich

von ihm unterſchieden, ist der amerikanische Bison,

dem eine gute ausgedehnte Steppe, eben die nord- |

amerikaniſche Prärie, die nötigen Lebensbedingun-

gen gewährt . Während in Euraſien die Entstehung

mächtiger zusammenhängender Waldungen ihm,

wie den anderen Steppentieren das Leben unmöglich

machte. Man hat sich oft den Kopf zerbrochen,

warum jene großen diluvialen Säugetiere aus.

gestorben sind . Es schien das umſo unerklärlicher,

als man nachweisen konnte, daß noch heute in

Sibirien die gleiche Flora besteht, als zur Zeit in

der die Mammute dort lebten. Auf der Suche nach

einer Ursache für das Ausſterben, hat man selbst den

diluvialen Menschen dafür verantwortlich machen

wollen, bis Soergel vor einigen Jahren überzeugend

klar legte, daß der Mensch als Vernichter nicht in

Betracht kommt.

Für jeden, der meinen Ausführungen bis hierher

gefolgt ist, wird es ohne weiteres klar sein, warum

jene Tiere aussterben mußten. Aber es muß einmal

klar und deutlich ausgesprochen werden : Die Ursache

des Aussterbens jener eiszeitlichen Steppentiere

war die Ausbildung des Waldes in Europa und

Nord- Aſien und die Unmöglichkeit für ein Steppen-

tier, sich an den Wald anzupaſſen. Für dieſe Auf-

fassung bildet die Tatsache, daß heute noch an den

sibirischen Fundstellen dieselben Gewächse gefunden

werden, keine Schwierigkeit, wenn wir uns die

biologischen Gewohnheiten der nordischen Säuge-

tiere vor Augen halten. In meinem Handbuch der

Biologie habe ich bei Besprechung der Tierwande-

rungen darauf hingewiesen, daß alle nordischen

Tiere wandern, die größeren regelmäßig , die klei-

neren periodisch. Aber auch die Tiere der Steppen

führen regelmäßige Wanderungen aus . Über die

Wanderungen der wilden Equiden in Zentralaſien

haben uns russische Forscher eingehende Berichte

hinterlassen. Aus Südafrika haben die mächtigen.

Wanderzüge der Springböcke große Berühmtheit

erlangt. Auch sonst berichten die Erforscher der

afrikanischen Tierwelt von den Wanderungen der

großen Steppensäuger. Warum sollen gerade die

Säugetiere der europäischen diluvialen Steppen.

nicht gewandert sein ? Wir müſſen vielmehr an-

nehmen, daß auch sie den allgemeinen Gesezen der

Steppentiere folgten, dieſelben Gewohnheitenhatten

und große jahreszeitliche Wanderungen antraten,

die sie im Winter weit nach Süden führten. Gehen

doch noch heute die Wanderungen der Renntiere

auf der Teimyrhalbinsel über mehrere Breitengrade

fort . Als sich nun in Europa der Wald ausbildete,

war hier ein Leben für Steppentiere ausgeschlossen .

Ähnlich lagen aber die Verhältnisse auch in Asien.

Zwar war hier nicht die ganze Steppe mit Wald

bedeckt, aber die nordſibiriſche Tundra wurde nach

Süden durch die mächtigen Waldgürtel der Taiga

abgeſchloſſen . Damit waren den nordiſchen Steppen-
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tieren, Mammut, sibirisches Nashorn, Bison priscus

und anderen die südlichen Teile ihres Wohngebietes

entzogen. Wohl wächst heute noch in der Tundra

dieselbe Vegetation, wie damals als die großen

Säuger dort wohnten, wohl würden sie dort im

Sommer noch genügend Nahrung finden, wohin

aber sollen sie vor dem Verhungern im Winter

flüchten, nachdem die Taiga im Süden ihnen ein

nicht zu überwindendes Hindernis bereitet ? So

mußten sie infolge der Ausbildung der Taiga¹) und

der Unmöglichkeit für Steppentiere, sich an den

Wald anzupassen, aussterben . Nur, und das ist

der beste Beweis für meine Ansicht : in Nordamerika,

wo sich eine mächtige, nach Süden unbegrenzte

Prärie ausdehnt, konnte sich der Biſon bis auf den

heutigen Tag erhalten. Dort waren seiner Wander-

luſt niemals Schranken geſeßt und es ist zu bekannt,

um hier noch näher darauf eingegangen zu werden,

daß er im Winter den südlichen, im Sommer den

nördlichen Teil seines Wohngebietes bezog, indem

er jedes Jahr große Wanderungen ausführte. Das

gilt natürlich nur für die Zeit vor seiner in den

70 er Jahren erfolgten mutwilligen Ausrottung

durch den Menschen.

Gegen diese Ansicht, daß der Hase im allge-

meinen niemals Waldtier war, sprechen auch die

wenigen vereinzelten Waldhafen nicht . Ebenso, wie

es bei den körperlichen Eigenſchaften der Lebewesen

eine große Veränderlichkeit gibt, so auch bei den

geistigen. Gewohnheitenund Instinkte variieren nicht

minder und kein Tier ist körperlich oder geistig

dem andern gleich. Perversitäten kommen auch bei

den Tieren vor ; wenn sie auch wegen der großen

Schwierigkeit der Beobachtung, zumal sie auch nicht

meßbar oder wägbar sind , weniger bekannt und er-

forscht sind . So gibt es auch einzelne Hasen, die aus

besondern Gründen, sei es körperlicher oder

pſychiſcher Art, ein Leben im Walde vorziehen . Daß

es aber, wie Schuster andeutet, wirklich zwei biolo-

gische Rassen, Wald- und Feldhase, und vielleich tals

dritte noch den Buschhaſen gibt, will mir noch nicht

recht in den Kopf. Wohl kennen wir auch sonst bei

Säugetieren derartige der Lebensweise nach ver-

schiedene, sogenannte „biologische“ Rassen, welche

bei körperlicher Gleichheit verschiedene Instinkte

1) Die Ausbildung der Laiga führte übrigens zu jener

scharfen Trennung zwischen den Tieren der nördlichen und

südlichen Steppe . In diluvialen Ablagerungen finden wir

noch neben Ren, Saigaantilopen und Wildpferde, neben

nordischen Nagern südliche . Das ist wohl so zu erklären, daß

infolge des fehlenden Waldgürtels zwischen den Verbreitungs-

gebieten beider keine scharfe Grenze bestand, und in breiter

Zone mögen die Gebiete, die die Tiere des Nordens im Winter

bewohnten, von den südlichen im Sommer eingenommen

worden sein. So finden wir heute ihre Reſte gemeinſam, ohne

daß sie gerade neben und durcheinander gewohnt zu haben.

brauchen.

|

und Gewohnheiten besißen. So kann man unsere

Wühlratte Arvicola terrestis) und unsere Wasser-

ratte (Arvicola amphibius) an körperlichen Mert

malen nicht unterscheiden, obwohl sie die ſchon im

Namen ausgedrücktenNamen ausgedrückten verschiedenen Lebens

gewohnheiten haben.

Gewiß ist es sehr wichtig, auf biologiſche Ver-

änderungen zu achten, und es iſt ein großes Ver.

dienst von Schuster , bei verschiedenen Gelegen.

| heiten nachdrücklichſt auf die Möglichkeit der Ände-

rungen in der Lebensweise der Tiere hingewiesen

zu haben. Denn wenn wir solche beobachten, wahr-

nehmen, gewissermaßen mit eigenen Augen sehen

können, so wäre das äußerst wichtig, nicht nur wegen.

der erdgeschichtlichen Schlüſſe , die Schuſter glaubt

daraus ziehen zu können, sondern auch, wie ich

später zeigen werde, in entwicklungstheoretiſcher

Hinsicht . Aber man muß mit der Annahme solcher

biologischer Veränderungen äußerst vorſichtig sein.

Wie alt ist denn überhaupt das Interesse an der

Lebensweise der Tierwelt !Lebensweise der Tierwelt ! Abgesehen von Jagd-

tieren und von Beobachtungen an gefangen ge-

haltenen Tieren, hat uns die frühere Zeit doch nur

auffällige Erscheinungen aus der Tierwelt berichtet .

Gerade das alltägliche, die ganze Lebensweise eines

Tieres ist doch erst in allerneuester Zeit Gegenſtand

der wissenschaftlichen, exakten Erforschung geworden

und selbst da ist es ein nur von einigen wenigen

beackertes Gebiet geblieben . Wenn da also heute

neue Tatsachen bekannt werden, braucht es sich noch

lange nicht um eine Änderung der Lebensweise

zu handeln, sondern um eine bessere Erkenntnis .

Ich erinnere nur an das berühmte, vor etwa

10 Jahren häufig angeführte, Beispiel von der

Änderung in den Lebensgewohnheiten der Amiel,

welche erst in den lezten Jahrzehnten Fleischfresser

geworden sein sollte . Kunsteht aber schon, wie ichvor

einigenJahreninder NaturwiſſenſchaftlichenWochen-

schrift ausführte, im Frankfurter Kräuterbuch, das

gegen Ende des 15. Jahrh. erschien, daß die Amiel

Fleisch freſſe . Sie tat das also bereits ſeit 400Jahren,

und vermutlich schon länger, wir haben nur darüber

keine Nachrichten. So hat also die Amsel nicht ihre

Lebensgewohnheiten geändert, sondern dieſe ſind

nur besser bekannt geworden. Sie wird eben immer,

wie noch manche andere Tiere, ein Allesfresser ge-

wesen sein. Nun führt Schuster zwei Beispiele von

veränderter Lebensweise bei Säugetieren an. Das

erste betrifft die Eichhörnchen, welche infolge der

milden Winter immer mehr auf die Winterruhe ver

zichten sollen. Daß hier wirklich ein fortschreitender

Prozeß vorliegt, der bei Winterschläfern durch Ab-

nahme der Winterruhe allmählich zum völligen Ver

lust der Winterruhe führt, scheint mir mindestens

schwer beweislich . Ich habe in meinem schon mehr.
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fach erwähnten Handbuch der Biologie der Wirbel-

tiere alles sorgfältig zusammengetragen, was über

den Winterschlaf der Tiere bekannt ist . Daraus |

ſcheint mir zunächst hervorzugehen, daß es einen |

wirklichen monate oder selbst nur wochenlangen

Winterschlaf unter Säugetieren höchstens bei In-

sektenfressern wie Fledermäufen oder Igeln gibt .

Unter den andern Winterschläfern schlafen, wie es

scheint, die deshalb sogenannten „ Schläfer“ und

Murmel"tiere noch am tiefsten und längsten. Aber

ſelbſt unſereSiebenſchläferkommenan schönenmilden

Wintertagen aus ihrem Versteck hervor . Überhaupt |

dürfen wir bei den Winterschläfern, die Vorräte |

anlegen, schon deshalb nicht an einen ununter-

brochenen Schlaf denken, selbst wenn auch, wie bei

unsern Eichhörnchen, nicht immer alle Vorräte auf

gebraucht oder wiedergefunden werden. Auch die

winterschlafenden Bären liegen nicht in ununter-

brochener Ruhe . Werfen doch gerade bei ihnen die

Weibchen in den Wintertagen ihre Jungen; und von

denEisbären ist es bekannt, daß einzelne Individuen

den ganzen Winter durch tätig sind . Bei diesen hoch

nordischen Tieren kann man doch aber sicher nicht

an ein allmähliches Aufgeben der Winterruhe in

folge milder Winter denken. Überhaupt wissen

wir noch wenig über die Ursache, warum die Tiere

beim Winterſchlaf in den lethargischen Zuſtand

ſo ſagt man wiſſenſchaftlich wohl besser insgemein,

da es sich nicht immer um einen wirklichen Schlaf

handelt verfallen. Die unmittelbare Ursache

icheint nicht immer ein bestimmter Temperatur

ſtand zu ſein— es gibt in den Tropen bei gewissen

Säugern auch einen Trockenzeits- Schlaf und bei

unsern Eidechsen wenigstens teilweise einenteilweise einen

Sommerschlaf, — doch ist die Ursache wohl in irgend

welchen noch nicht genau bekannten kosmischen

Einwirkungen zu vermuten . Auf jeden Fall scheint

es für unsere Tiere festzustehen, daß ihr Schlafbe-

dürfnis in milden Wintern weniger groß ist, als in

strengen. Eine biologische Veränderung ist das

also nicht, wenn die Eichhörnchen während einer

Reihe milder Winter tätiger sind als bei ſtrengem

Winter. Eine solche könnten wir erst dann feststellen,

wenn nach einer Reihe milder Winter bei Wieder.

einsehen einer Folge strenger Winter die Eich-

hörnchen die in den vorhergehenden Wintern ge-

übte Gepflogenheit kürzeren Winterschlafes bei-

behielten. Solange das nicht bewiesen ist, kann nur

festgestellt werden, daß die Eichhörnchen die Gewohn-

heit haben, in milden Wintern weniger zu schlafen

als in strengen. Es ist das eine Eigentümlichkeit, die

zu ihrer Lebensweise gehört, ebenso wie es zu ihrer

Lebensweise gehört, daß sie sich in Jahren, wo ihre

Nahrung reichlicher ausfällt, stärker vermehren als

in solchen, wo sie kärglich ist .

-

-

|

|

Das zweite Beispiel für eine biologische Ände-

rung findet Schuster beim Kaninchen, indem er

feststellt, daß das Kaninchen im Mainzer Becken viel-

fach keine Höhlen mehr herſtellt, sondern Freiland.

bewohner sei . Diese Tatsache ist nun an und für

sich so interessant, daß wir ihm für dieſe Mitteilung

dankbar sein müssen. Nur befindet er sich in der An-

nahme der Ursache für diese biologische Veränderung

auf einem Wege, auf dem ich ihm nicht zu folgen

vermag.

Von der Ansicht ausgehend, daß die Kaninchen

ursprünglich die Angewohnheit, Höhlen anzulegen,

annahmen infolge eines durch das schlechte Klima

der Eiszeit erregten Schußbedürfniſſes, ſchließt

Schuster weiter, daß nunmehr die Aufgabe dieſer

Gewohnheit die Folge eines wieder besser werdenden

Klimas sei . Nun ist es gewiß richtig , daß die Anlage

von Höhlen einem Bedürfnis des Tieres nach Schut

entspricht . Muß dies aber gerade ein Schuß gegen

unwirtliches Klima geweſen ſein ? Es gibt doch auch

in den warmen Ländern höhlenbewohnende Säuge-

tiere, sogar vollkommen unterirdisch lebende wie

den afrikanischen Bathyergos. Bei den Kaninchen

kommt noch besonders hinzu, daß es während der

Eiszeit gar nicht in Mitteleuropa lebte . Es ist

auch hier nicht etwa in der Nacheiszeit eingewandert .

Sondern die Heimat des Kaninchens ist bekanntlich

Spanien, das auch während der Eiszeit ein ver-

hältnismäßig mildes Klima hatte . Von hier aus

wurden Kaninchen erst zu Anfang der geschichtlichen.

Neuzeit nach Deutschland importiert.¹) Meint nun

Schuster wirklich, das heutige Klima der Rheinebene

ſei wärmer, als es in Spanien vor etwa 500 Jahren

der Fall war ? Ich glaube kaum, daß jemand dieſen

Gedanken wird aussprechen können. Nein! Die

Verhältnisse liegen anders . Das Kaninchen hat wie

die Mehrzahl der Nagetiere2) eine große Anpassungs-

1) Vgl. auch die Ausführungen darüber von Prof. D. Pax

in Naturwissensch. Wochenschr. 32 Bd . ( N. F. 16. Bd .) Nr. 22

vom 3. Juni 1917, S. 299-300, der darin auch ſehr intereſſante

Tatsachenüber das neuerliche Vordringen des Kaninchens nach

Polen bringt. Es hat dort bereits die Weichsel erreicht, iſt

aber noch nicht auf das rechte Weichſelufer vorgedrungen .

Auch die von Schuster erwähnten Fasanen wurden durch die

Römer importiert . Schusters Ansicht, daß sie sich „Europa

vom Balkan her erwandert" hätten, dürfte starken Zweifeln

begegnen. Denn die Griechen lernten diesen Vogel bekannt

lich nicht auf den Balkan kennen , ſondern in Colchis und gaben

ihm nach dem kleinaſiatiſchen Fluß Phais, wo sie ihn in Menge

trafen, den heute noch in der Wissenschaft gebräuchlichen

Namen ,,Phasianus" . Es ist möglich , und spricht manches

dafür , daß sie ihn schon in ihrer Heimat einbürgerten . Nach

Deutschland haben ihn aber erst die Römer gebracht.

2) Die Nagetiere sind überhaupt eine erdgeschichtlich

verhältnismäßig junge Säugetierordnung, die noch eine

Zukunft haben. Das zeigt sich in der auf großem An-

passungsvermögen beruhenden leichten Ansiedlungsfähigkeit,

wie es z . B. den Ratten noch in der Neuzeit gelang, sich über
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fähigkeit, so daß es leicht auf allen ihm einigermaßen , Porto -Santo -Kaninchen wäre sicher schon als neue

zusagenden Pläßen anzuſiedeln iſt . Die Anpassungs-

fähigkeit besteht nun darin, daß das Tier nicht etwa

in der neuen Heimat einfach gut weiter lebt, sondern

es reagiert leicht auf äußere Einflüsse und ändert |

ihnen gemäß seine Gewohnheiten, ja sogar seinen

Körperbau ab, es paßt sich eben an. Das zeigen

uns zwei berühmte Beispiele . Das eine sind die seit

Darwin allgemein bekannten Porto -Santo-Kanin-

chen, die, obwohl von aus Europa eingeführtenEltern

abstammend, sich auf jener Insel derart verändert

haben, daß sie nicht nur ein anderes Aussehen ge-

wannen, sondern andere Lebensgewohnheiten an-

nahmen und biologisch derartig abgeändert wurden,

daß sie selbst sich nicht mehr als Verwandte ihrer

Stammeltern, der europäischen Kaninchen, fühlen :

sie lassen sich nämlich mit ihnen nicht mehr

freuzen. Auch in Australien, wo die eingeführten

Kaninchen bald eine Landplage wurden, da für deren

Beseitigung von Staats wegen vergeblich Millionen

geopfert wurden (von Neu - Süd Wales allein

15 Millionen), haben sie andere Gewohnheiten an-

genom en. Sie sollen angefangen haben Baum-

tiere zu werden und ihre Gliedmaßen sollen in

Anpassung an die neue kletternde Lebensweise

gewisse Umgestaltungen erfahren haben. Das zeigt,

wie schnell und vollkommen sich Kaninchen anpassen |

können. Wenn also am Rhein die Kaninchen andere

Lebensgewohnheiten angenommen haben, als ihnen

ursprünglich zukamen, so hat das natürlich seine

Gründe. Dafür allein das milder werdende Klima

verantwortlich zu machen, scheint doch wohl etwas

gewagt zu sein. Sicher wäre es eine interessante

und lohnende Aufgabe, die Ursache zu erforschen,

denn hier schlummern tiefere Probleme.

Es ist nämlich denkbar, daß derartige zunächst

geringfügige Änderungen in der Lebensweise zu tief❘

greifenden Änderungen der ganzen Orgamsation des

Tieres und damit zur Entstehung neuer Arten führt .

Wie ja tatsächlich das australische Kaninchen infolge

der Gewohnheit, Bäume zu besteigen, schon eine

Änderung des Fußbaues erlitten hat . Und das

die ganze Erde zu verbreiten. Und die vor wenigen Jahren

in Böhmen angesiedelte amezikanische Biberratte hat sich dort

so schnell und so stark verniehit, daß sie nicht nur in ihrem

ursprünglichen Ansiedelungsgebiet zur Landplage geworden

ist, sondern das Land weit darüber hinaus überschwemmt .

Es liegt also, wie auch das Kaninchen lehrt , im Einbürgern

fremder Nagetiere bei uns eine große Gefahr . Darum seien

alle Jäger, die bei uns fremde Tiere einbürgern wollen , vor

Nagetieren aller Art gewarnt. Umgekehrt wie die Nage-

tiere haben die Huftiere die Höhe ihrer Entwicklung über-

schritten . Bis auf ganz geringe Arten eigentlich nur Haus.

tiere sind sie starre, nicht mehr anpassungsfähige Formen

geworden, daher die Schwierigkeit Steinböcke, selbst dort,

wo sie noch vor kurzem beheimatet waren, wieder anzuſiedeln,

wenn sie einmal ausgerottet sind.

|

|

|

Art im Syſtem aufgenommen, wenn man seine

Herkunft nicht so genau wüßte . Es wurde oben

schon angeführt , daß die wichtigſten Unterſchiede

zwiſchen europäiſchem und Schneehaſe im Gebij

und Schädelbau liegen . Diese Unterschiede sind

sicher durch Verschiedenheiten in der Nahrung be

dingt . Unser Hase äst vorwiegend saftige , weiche

Gräser und Kräuter, der Schneehaſe liebt dagegen

die Zwerghölzer seiner Heimat. Sicher ſtellt das

Zerkleinern von Holzarten an alle bei dem Kau-

geschäft beteiligten Organe größere Anforderungen,

als das Kauen weicher Pflanzenteile . Diese Organe

müssen daher kräftiger werden. So erklärt ſich die

größere Kürze und Massigkeit des Unterkiefers des

| Schneehafen . Dieser Verkürzung entſprechend müßte

auch der Oberkiefer sich verkürzen. Andererseits

erforderte die schwerere Arbeit auch eine Verstärkung

der Kaumuskulatur. Dieſe mußte unbedingt auch

eine Änderung der Schädelteile, an die sie sich an

sezt, d . h. Unterkiefer und Gehirnschädel, im Ge

folge haben, so daß wir den ganzen Unterschied im

Schädelbau und im Gebiß beider Hasenarten

auf die veränderte Nahrung zurückführen können.

Ich führe das Beispiel der beiden Hasenarten nicht

ohne Grund an. Ich las nämlich kürzlich, etwa im

Februar oder Anfang März, in der Züricher Zeitung

von Wildschaden, den die Hasen in Obstgärten an

gerichtet hätten, indem sie bei dem diesjährigen

strengen Winter massenhaft in die Obstplantagen

eingedrungen seien und diese schwer durch Verbeißen

geschädigt hätten . Mir war das neu, daß europäiſche

Hasen an Bäume gehen. Aber der Art der Dar

stellung nach scheint das in der Schweiz eine ganz

gewöhnliche, nicht unbekannte Tatsache zu sein.

Aus Mangel an Zeit in meiner augenblicklichen

militärischen Stellung konnte ich der Frage noch nicht

näher nachgehen. Aber nehmen wir einmal an, ei

gäbe irgendwo Feldhafen, die aus irgendwelchen

Gründen regelmäßig Baumknospen ästen, so müßte

sich deren Schädel allmählich in der oben geschilderten

Richtung des Schneehafenſchädels ändern . Kämen

dazu noch weitere Änderungen, vielleicht imFußbau,

weil diese Hasen anfingen, ähnlich wie die auſtra

lischen Kaninchen, ihrer Nahrung nach auf Bäume

zu steigen, so würden wir bald eine neue Art ent

stehen sehen. Um wieviel einschneidender werden

nun die Änderungen sein, wenn ein Waldtier

aus irgend einem Grunde Steppentier wird . Da

würden sich bei dem Waldtier bald alle möglichen

Bedürfnisse geltend machen . Entweder der Tier-

körper könnte sie befriedigen, indem er sich ihnen

entsprechend ändert, vielleicht gar neue Organe ent

wickelt, d . h. sich anpaßt, oder er tönnte es nicht.

Dann würde das Tier zugrunde gehen . Dieſes
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Anpassungsbedürfnis ist das, worauf ich kommen

wollte. Bekanntlich gibt es eine Theorie, die an-

nimmt, daß bei der Entstehung neuer Organe, bei

der Anpassung und schließlich bei der Heraus.

bildung neuer Arten sich zuerst das Bedürfnis nach

dem Neuen im Tierkörper geltend gemacht habe.

Dem ist entgegnet worden, daß diese Ansicht nicht

viel Wahrscheinlichkeit für sich habe, da ja die Tiere,

bevor sie das Neuerworbene bejäßen, garnicht wissen

konnten, welchen Nugen sie davon hatten. Ich

denke, die vorstehenden Zeilen werden zur Genüge

zeigen, wie es wenigstens theoretisch denkbar ist,

daß infolge geringer Änderungen der Lebensweise

erst ein Bedürfnis nach Neuem und schließlich das

Neue wirklich entstand . Doch möchte ich das an

einem Beispiel noch weiter ausführen.

Bekanntlich waren die Hirsche ursprünglich ge.

weihlose Tiere, die sich mit ihren langen, hauerartig

hervorragenden Eckzähnen verteidigten, wie es noch

heute die geweihlosen Moſchustiere und Wasserrehe

tun. Bei dieser Art der Verteidigung, d . h. beim

Hauen mit den Eckzähnen mag sich oft das hauende

Tier selbst die hervorragendſte Stelle des Schädels,

eben die Augengegend ſelbſt verlegt haben. Es ent-

ſtand das Bedürfnis nach Schuß dieser Stelle . So

trat hier, wie überhaupt an häufig verlegten Stellen,

ein erhöhtes Knochenwachstum ein, es entstand der

Rosenstod. Ob nun in Korrelation mit der Neu-

bildung etwa den Eckzähnen zuviel Material ent-

zogen wurde und sie sich so verkürzten, oder ob es

jich allmählich herausstellte, daß die neuentstandene

Bildung auf dem Schädel gleichzeitig neben dem

Schuß eine gute Waffe sei und durch Verwendung

dieses neuen Organes als Kampfmittel die Eckzähne

überflüssig und damit funktionslos und infolgedessen

rüdgebildet wurden, wird heute schwer zu ent-

scheiden sein. Genug, der neuentstandene Auswuchs

über dem Schädel wurde Waffe, damit war das

Bedürfnis gegeben, ihn weiter auszubilden, und er

entwickelte sich allmählich im stammesgeschichtlichen

Geschehen zum Geweih. So glaube ich gezeigt zu

haben, wie die Bedürfnisfrage die Entstehung eines

ſo ſchwierig zu erklärenden Gebildes wie das Geweih

der Hirsche oder das Gehörn der Hohlhörner am

einfachsten erklärt. Und den Beweis für die Richtig

keit dieser Ansicht sehe ich darin, daß selbst die Hörner

der Hohlhörner nicht einheitlicher Entstehung sind,

wie ich an Hand einer Zeichung in meinem Hand- |

buch der Biologie ausgeführt habe, sondern mehr

fach sich unabhängig gebildet haben. Sie sißen

nämlich an ganz verschiedenen Stellen des Kopfes.

Diese Erklärung für die Erwerbung neuer Organe

und für die Umbildung der Arten hat noch den

Vorteil, daß sie ohne Schwierigkeiten sowohl von

Lamarckianern wie Weismannianern angenommen

1917.

werden kann. Nimmt man mit den Lamardianern

eine Vererbung erworbener Eigenschaften an, so

bietet sie überhaupt keine Schwierigkeit. Leugnet

man sie mit Weismann, so kann man ruhig bei der

von mir gegebenen Entstehungsart an eine Aus-

wahl von in der Anlage gegebenen Verſchiedenheiten,

von Reimesvariationen, denken. Denn so wie ich

3. B. die Geweihentstehung zu erklären versucht

habe, können selbst schon kleine Unterſchiede in der

Wölbung der Stirnbeine oder bei dem Beispiel der

Fuß- und Schädeländerung der Hafen geringfügige

Unterſchiede in der Stärke der Kaumuskulatur von

Wert ſein.

Der Jagdgeſang des Gratius Faliscus.

Von Balb , Hannover.

Wie schon die Geschichtsschreiber Cäsar und

Tacitus bezeugen, waren auch die alten Germanen

sehr eifrige Jäger. Wenn es auch nicht allgemein

bekannt ist, daß die alten Völker, ausgenommen die

Hebräer, eine große Vorliebe für die Jagd gehabt

haben, so ergibt doch jede nähere Untersuchung

dieser Frage, daß die heute in unserem Volksleben

eine so große Rolle spielende Tätigkeit auch schon im

Altertume stellenweise zu hoher Blüte entfaltet

war, und ganz besonders kann dieſes daraus ent-

nommen werden, welche Aufmerksamkeit den von

jeher zur Jagd unentbehrlichen Hunden geschenkt

wurde . Sowohl die alten Ägypter wie auch die

Assyrer und Perser hielten sehr große Meuten, und

nach der Eroberung von Babylonien durch die Perser

wurden die Einkünfte, welche vier Städte erbrachten,

verwendet, um die Jagdhunde des Königs zu unter-

halten. Großes Ansehen genossen die Jagdhunde

bei den alten Griechen, die sie beinahe als göttlichen

Ursprunges ansahen. Homer besingt die Treue des

Hundes Argos, der nach dem 17. Gesang der Odyſſee

von dem leidengeübten Odysseus selber erzogen

wurde. Ehemals jagte Argos wilde Ziegen, flüchtige

Hasen und Rehe. Seine Eigenschaften als Spür.

hund waren glänzende, und kein Wild konnte seiner

Schnelligkeit entrinnen . Aber nachdem Odysseus

gen Troja gezogen war, lag Argos bald von Un-

geziefer zerfressen auf dem großen Haufen von Miſt

der Mäuler und Rinder. Der Dioskure Kastor war

der erste, der mit Laufhunden gejagt hat. Xenophon

gibt sehr eingehende Beschreibungen der zur Jagd

verwendeten Hunde, und seine Ausführungen laſſen

aufs deutlichste erkennen, in wie hoher Blüte die

Jagd seinerZeit bei den altenGriechen gestanden hat .

Die Auffassung, welche die alten Griechen und

Römer von der Jagd hatten, war von der heute all

gemein herrschenden himmelweit verschieden. Nicht

zerstreuung und Vergnügen war ursprünglich der

25
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Beweggrund für die Ausübung, sondern es galt

durch Mut und Kraft die Tierwelt zu bekämpfen

und zu überwinden, und hieraus mußte sich allmäh-

lich die Kunst entwickeln, durch Vervollkommnung

der Waffen und Werkzeuge, sowie auch durch Über-

listung des Wildes, immer mehr die Überlegenheit

über dieses zu gewinnen . Das Hohe und Erhabene,

welches der Jagd innewohnte, ergibt sich aus der

den Göttern vorbehaltenen Mitwirkung, und alle

Gesänge der Alten, welche der Neuzeit überliefert

sind, lassen erkennen, daß dem Kampfe des Menschen

mit der Tierwelt nirgends die religiöſe Weihe fehlt.

Einer der schönsten Gesänge, welcher uns er-

halten geblieben ist, ist der des Gratius vom

Stamme der Falisker, der in Falerii , einer alten

Stadt im südlichen Etrurien, seinen Siz hatte . Er

beschäftigt sich ganz besonders mit den Hunden,

besingt die Jagd als Göttergeschenk und eine dem

Jäger erfreuliche Kunst, die aber deshalb erblüht,

weil sie von Diana, der Göttin der Jagd, begünstigt

wird .

,,Dona cano divum, laetas venantibus artes

Auspicio, Diana, tuo .“ . . .

(Vers 1 u . 2.)

Gratius, der ein Zeitgenosse des Ovid war, mußte

als Römer Diana als die Göttin der Jagd an-

ſehen, die von den Griechen in Artemis verehrt

wurde. Gratius ſieht in Diana die Behüterin des

von der Tierwelt bedrohten menschlichen Lebens,

das sie durch die Kunst des Jagens zu schüßen sucht,

damit es von der Gefahr, die ihm droht, erlöst werde.

Ihr zur Seite stehen die Nymphen aus unzähligen

Hainen und die Najaden aus tausend Quellen.

,,Tu trepidam bello vitam, Diana, ferino,

Qua primam quaerebat opem, dignata repertis

Protegere auxiliis, orbemque hac solvere noxa.

Adscivere tuo comites sub numine divae

Centum omnes nemorum, centum de fontibus omnes

Naiades" (Vers 13-18 .)

Der Dichter Claudianus zeigt uns im 5. Jahr-

hundert die Göttin mit ihrer aus den verschiedensten

Hunden zusammengesezten Meute. Die einen,

schrecklich durch ihr Gebiß, das geeignet war, den

mächtigen Nacken der Stiere zu brechen, die anderen

wiederum hoch auf den Läufen, schnellfüßig , leicht

spürend, und wiederum andere von dem verschie

densten Aussehen.

Wie der Artemis von dem Jäger ein Teil der

Beute gelobt werden mußte, wenn er Weidmanns-

heil haben wollte, so herrschte auch dieser Brauch

bei den Kelten der Diana gegenüber, die ihnen von

den Römern überliefert war. Allerdings wurde

von ihnen die Göttin Arduinna genannt, und

diese göttliche Jägerin der Ardennen hatte sich hier

bis in das 8. , ja bis in das 9. Jahrhundert göttlicher

Ehren zu erfreuen . Nicht allein bei den Kelten

herrschte dieser Brauch, sondern selbstverständlich

auch bei den im Ardennengebiet ansässigen alten

Germanen war Diana Arduinna Schußherrin des

Waldes und des Wildes, aber ihr poesieumhauchter

Kultus mußte mit der Verbreitung des Christen-

tums vernichtet werden.

Die heiligen Haine der alten Germanen, in

welchen sich die schlichte Gottesverehrung unserer

Altvordern vollzogen hat, mußten Kapellen und

Kirchen weichen. Jene wurden vernichtet, die heiligen

Steine zertrümmert, die heiligen Quellen ver

schüttet, die heiligen Bäume niedergelegt . Der

wütende Angelsächsische Mönch Winfried, der

später zum heiligen Bonifacius kreiert wurde ,

schlug eigenhändig die Joviseiche bei Geismar

nieder, um den ihn stumm und ſtarr umſtehenden

Chatten die Ohnmacht ihrer Götter zu zeigen, aller-

dings ohne zu bedenken, daß die Zerstörung der von

ihm gebauten Kapellen nur denselben Erfolg hätte

haben können.

So wurde auch Diana entthront, welche bis dahin

der Jagd das Gepräge religiöser Erhabenheit ver-

liehen hatte, und an ihrer Stelle trat St. Hubertus,

der Jagd und Jäger verfolgende Bischof, der nicht

den geringsten Anspruch darauf erheben kann, der

Schutzpatron der Jäger und der Jagd zu ſein; das

um so weniger, da feststeht, daß er als Erſaß für

Diana dienen soll .

Die Jagd als Tierkampf ging allmählich in die

Kunst des Jagens über, denn wie die Waffen sich

vervollkommneten, so war es auch mit den Garnen

und Nezen der Fall, und nicht zum mindesten mit

den Listen, welche der Jäger aufwendete, die Tiere

in seine Gewalt zu bringen. Gratius besingt die

Herstellung der Nege, und wie die Federn des ge-

fräßigen Geiers, so auch wurde die Wolle des schnee-

igen Schwanes als Jagdgerät verwendet. (Feder-

lappen.)

,,Sunt, quibus immundo decerptae vulture plumae

Instrumentum operis fuit, et non parva facultas .

Tantum inter nivei iungantur vellera cygni ;

Et satis armorum est,"

Er schildert die Fußfallen.

(Vers 75-78 .

Quid, qui dentatas iligno robore clausit

Venator pedicas?" (Vers 92–93.)

und preist den Mann als glücklich, dessen Streben zu

dieser Erfindung geführt hat, denn er kann nachseiner

Ansicht nur ein Gott sein oder ein göttlicher Geist,

welcher die unwissende Noheit Sterblicher übertrai

.,,Deus ille, an proxima dives

Mens fuit, in coecas aciem quae magna tenebras

Egit, et ignarum perfudit lumine vulgus?"

(Vers 96-98.)

Gratius lehrt auch, wie die hölzernen Schafte der

Jagdspieße ausgewählt werdenmußten. Cornelbaum,
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Myrte, Taxus, Fichte und altinatische Ginster sind

unter anderem besonders dazu geeignet (Vers 129 bis

131) , und auf das Gebiet der Forstwiſſenſchaft geht

er hinüber, indem er sagt, daß der Ölbaum nicht

von selbst in die Luft ragt und ihm die schädlichen

Reiser entzogen werden müſſen. Nur so wird der

Baum seine edle Gestalt erhalten, wenn ihm das

überflüssige Laub genommen und nuhlose Ver-

geudung der Säfte vermieden wird . Dann in der

Höhe von 5 Fuß ſoll man die Stangen packen und

abschneiden, wenn das Jahr soweit vorgeschritten

ist, daß das alte Laub abgeworfen wird und der

Herbst sich noch der laulichen Regen enthält .

.,,At enim multo sunt ficta labore

Cetera, quae silvis errant hastilia nostris,

Nunquam sponte sua procerus ad aëra termes

Exiit, inque ipsa curvantur stirpe genistae

Ergo age, luxuriam primo fortusque nocentes

Detrahe: frondosas gravat indulgentia silvas .

Post ubi proceris generosa stirpibus arbor

Se dederit, teretesque ferent ad sidera virgae ;

Stringe notas circum, et gemmantes exige versus.

His, si quis vitium nociturus sufficit humor,

Ulceribus fluet, et venas durabit inertes .

In quinos sublata pedes hastilia plena

Caede manu, dum pumiferis advertitur annus

frondibus, et tepidos autumnus continet imbres"

(Vers 136-149 .)

Der Jagdgesang des Gratius beschäftigt sich aber,

wie bereits hervorgehoben, ganz besonders mit den

zur Jagd verwendeten Hunden, wenn er auch nach

dieser Richtung in die Spuren der Griechen tritt.

Im alten Griechenland spielten eine Hauptrolle

die Molosserhunde , die aus der Landschaft

Moloffis des Epirus, welche durch ihre Jagdhunde

eine große Berühmtheit erlangt hat, stammten .

Eine genaue Beschreibung dieser Hunde besißen

wir zwar nicht, aber man glaubt, sie in den Hunden

von gewaltiger Größe und Doggenart zu erkennen,

die auf alten Denkmälern gefunden sind, aufrecht

stehende Ohren und lange Haare auf Schultern und

Nacken hatten, ähnlich der Mähne des Löwen. Es

waren ferner in Griechenland berühmt die Hunde

aus Latonien, die Kreter, Karer, Thraker, Päonier ;

die Hunde von Argos, aus Arkadien und Lokrien,

die Hunde von Elis, sowie Magneſier.¹)

1 ) Lakonien: eine Landſchaft des alten Griechen-

land, die den südöstlichen Teil des Peleponnes umfaßte. Die

hier gezüchteten Jagdhunde genossen einen guten Ruf.

Die Karer stammten aus Karien; einer Land-

ſchaft im Südweſten Kleinaſiens . Seine Bewohner waren

wahrscheinlich Semiten, aber trotzdem kriegerisch.

Thrakien war in der ältesten Zeit eine Landschaft

nördlich von Griechenland und nördlich, sowie östlich von

Makedonien. Die Thraker waren Arier, Krieg und Jagd ihre

Hauptbeschäftigung ; ihre Sitten denen der Germanen ähnlich.

Paonier: im Altertum ein in Thrakien und Make-

donien verbreitetes Volk.

Argos: eine Landschaft des Peleponnes .

Wie die Griechen ihre Hunde mit denen aus ihnen

benachbarten Gegenden kreuzten, so ließen sie auch

andere von weit her kommen, wie aus Ägypten,

Pannonien, Sarmatien 2) , Gallien, der Insel Bri-

tannien und Indien. So waren die sogenannten

Lakonier der späteren Zeit aus Kreuzungen mit

galliſchen und ägyptischen Windhunden hervor-

gegangen, und Vergil, Horaz sowie Claudianus

lassen diesen Hund als sehr schnell, biſſig und so

stark erkennen, daß er zur Wolfsjagd sehr geeignet

war.

Der griechische Dichter Oppian, der in der

2. Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus einen

Jagdgesang geschrieben haben soll, erzählt uns hier-

über, daß der beste Miſchling erreicht wird , wenn der

Pannonier mit dem Kreter, der Arkader mit dem

Kreter, der Arkader mit dem Hunde von Elis, der

Karier mit dem Thraker, der Tyrrhener mit dem

Lakonier, die iberische Hündin mit dem Sarmatier

gekreuzt wird . Die beste Zeit erscheint ihm hierzu

der Frühling, in welchem nach seiner Ansicht selbst

die Sterblichen von einem brennenden Verlangen

erfüllt sein sollen.

Gratius sprichtmit Recht von den tauſend Ländern

der Hunde, die es gibt, und daß deren Güte von der

Abstammung abhängig ist.

,,Mille canum patriae, doctique ab originae mores

Cuique sua“ (Vers 154.)

Zu schweren Kämpfen erscheint ihm der

Meder geeignet, obgleich er ungelehrig ist,

und mit Ruhm bedeckt erscheinen ihm auch die

teltischen Hunde . Von den Gelonen 8) kann

er dasselbe nicht annehmen, aber doch gesteht

er ihnen zu, daß sie von Natur eine scharfe Nase

haben. Alle guten Eigenschaften vereinigen sich im

Berser. Wilder Natur sind die serischen Hunde 4),

von ungeheurer Kraft, aber unbezähmbar.

schmeidig und mächtig entwickelt im Bug sind die

Ge.

kaonischen Hunde, aber denen aus Hyrkanien

wohnt noch eine viel größere Kraft inne.5) Ihr

Aufenthalt ist der Wald, wo sie sich mit den Bestien

Arkadien: Hirten- und Schäferland inmitten des

Peleponnes. Die Bewohner waren äolischen Stammes .

Die Wälder waren sehr wldreich und deshalb genoß auch

Artemis besondere Verehrung.

Lotris: Landschaft im alten Griechenland.

Elis: gehörte zum alten Peleponnes.

Magnesia: Landschaft Theſſaliens, die einen Tempel

der Artemis hatte.

2) Vannonien : eine römische Donauprovinz .

Sarmatien: Land zwischen Weichsel und Wolga .

3) Cela: Stadt an der Südküſte Siziliens, aber hier

scheint es sich um den Hund eines sarmatischen Volksstammes

zu handeln .

4) Serita: Tibet und Nordchina .

5) Lykaonien : eine Landschaft Kleinaſiens .

25*
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zu vermischen suchen. Die Hunde aus Hyrkanien¹)

waren von gewaltiger Größe und sollen vom Tiger

und einer Hündin abſtammen, weshalb sie auch ein

getigertes Fell hatten. Von dem Umbrer 2) weiß

Gratius hinsichtlich des ihn beseelenden Mutes nichts

Günstiges zu sagen, aber um so mehr rühmt er die

Schärfe seiner Nase. Schnell sind die Molosser,

hinterlistig die Akarnanier, die schweigend und un-

erwartet den Feind anfallen. Ein Kläffer war der

Hund vom ätolischen Stamme, denn auf der Sau-

jagd macht er das Wild flüchtig , das er nicht sieht,

weil er einen gräßlichen Lärm verursacht.8)

Gratius will, wie nach ihm Oppian, wahrschein

lich nach des ersteren Vorbild, es geschildert hat,

die Hunde der verschiedensten Völker miteinander

mischen. So die Hunde der Umbrer mit dem Gallier,

um den den ersteren fehlenden Mut durch den be.

weglicheren Sinn des lezteren zu ergänzen. Die

feigen Gelonen sollen durch den hyrkanischen Vater

Angriffsgeist erhalten, und der molossische Rüde soll

bei der flatterhaften kalydonischen Hündin die un-

günstige Eigenschaft verbessern 4) . Es kommt weniger

auf die Raſſe an, als auf die Benußung des Guten,

wo es vorhanden ist.

Wenn darauf verzichtet werden muß, hierüber

den Text anzuführen, so soll dieses doch nicht bei

den übrigen Hunden unterlaſſen werden, besonders

weil über einiges Meinungsverschiedenheiten be-

stehen.

At te leve si qua

Tangit opus, pavidosque iuvat compellere dorcas,

Aut versuta sequi leporis vestigia parvi;

Petronios, scit fama, canes, volucresque Sygambros,

Et pictam macula Vertraham delige falsa,

Ocior affectu mentis pinnaque cucurrit,

Sed premit inventas, non inventura latentes

Illa feras: quae Petroniis bene gloria constat.

Quod si maturo pressantes gaudia lusu

Dissimulare feras , tacitique accedere possent ;

Illis omne decus, quod nunc , metagontes, habetis,

Constaret silvis : sed virtus irrita damno est

At vestrum non vile genus, non patria vulgo:

Sparta suos, et Creta suos promittit alumnos.

Sed primum celsa lorum cervice ferentem ,

Glympice, te silvis egit Boeotius Hagnon ;

Hagnon Astylides.. (Vers 199-215.)

1) Hyrfanien: am südöstlichen Teil des Kaspijchen.

Meeres. Hatte viel Wald und Wild und hieß deshalb das

Wolfsland.

2) Umbrien: Altitalienischer Landſtrich öftlich des

Apennin.

3) Akarnanien: der westliche Teil des alten Heilas,

ein wald und wildreiches Bergland . Ihm ist tolien

benachbart.

4) Kalydonien: Stadt in Ätolien. Nach ihr iſt die

kalydonische Jagd benannt, auf welcher der kaly

donische Eber von Meleagros tödlich verwundet wurde, nach.

dem Atalante ihn angefragt hatte.

,,Assumtus metagon lustrat per nota ferarum

Pascua, per fontes, per quas trivêre latebras,

Primae lucis opus; tum signa vapore ferino

Intemerata legens, si qua est , qua fallitur, eius

Turba loci, maiore secat spatia extera gyro .

Atque hic, egressu iam tum sine fraude reperto,

Incubuit spatiis, qualis permissa Lachaeis

Thessalium quadriga decus, quam gloria patrum

Excitat, et primae spesambitiosa coronae .

Sed ne qua ex nimio redeat iactura favore,

Lex dicta officiis ; ne voce lacesseret hostem,

Neve levem praedam, aut propioris pignora lucri

Amplexus, primos nequidquam effunderet actus,

Jam vero impensum melior fortuna laborem

Quum sequitur, iuxtaque domus quaesita feiarum,

Ut sciat, occultos et signis arguat hostes ;

Aut effecta levi testatur gaudia cauda,

Aut ipsa infodiens uncis verstigia plantis

Mandit humum , celsasve adprensat naribus aures.

Et tamen, ut ne prima faventem pignora fallant,

Circa omnem, aspretis medius qua clauditur orbis,

Ferre pedem, accessusque abitusque notasse ferarum,

Admonet, et si forte loci spes prima fefellit ,

Rarum opus, incubuit spatiis ad prospera versis,

Intacta repetens prima ad vestigia gyro."

(Vers 221-245.)

Jagd auf Gazellen und kleine Hafen der petro

Dem Sinne nach soll das alſo heißen, daß zur

Vogelflug schnelle Sygambrer (germaniſche

nische Hund gewählt werden soll oder der wie

Windhunde) und auch der Vertrahus , ) der

schillernde Flecken hat und gedankenschnell wie der

geflügelte Pfeil ist. Dem gefundenen Wilde gegen.

über kann er seine Eigenschaften entfalten, aber das

Verborgene vermag er nicht zu finden, während

dieses wiederum den Ruhm der Betronier an

macht. Diese aber haben den Fehler, daß sie zu

vorlaut sind und sich nicht im stillen dem Wilde

zu nähern vermögen.

Der Vertrahu s ist der Windhund, der eine

schlechte Nase hat und sich durch Schnelligkeit aus,

zeichnet. Es ist derselbe Hund, den wir in den Volks

rechten unter verschiedenen ähnlichen Bezeichnungen

wiederfinden. Der Petronier , der von den

Römern gebraucht wurde, ist jedenfalls identisch

mit dem petrunculus der Burgunder und dem

bracco parvus der Friesen. Von den petronischen

Hunden heißt es:

,,Petronii canes, quia ita solidos calces habent, ut petras

et rupes etiam illesim percurrant.“

Der Petronius ist nichts anderes als die ältere

Steinbrace. Roth sagt in seiner Forst- und

Jagdgeschichte bei der Gegenüberſtellung des vel-

trahus und des petronius, daß der erstere ausge

1) Der Vertrahus soll, wie im Altertum angenommen

wurde, einer Kreuzung von Hund und Wölfin entſproſſen

sein , wie es auch von den Sloughis der Araber behauptet wird.

Nach Martial war der Vertrahus zum Bringen des Wildes

abgerichtet. (Non sibi, sed domino venatur vertragus aecr

Illaesum leporem, qui tibi dente refert .)
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E

zeichnet ſchnelk läuft, aber schlecht findet, während |

der lettere gut findet und nicht vorlaut ist ,

ſondern dem Wilde still sich nähert. Das

Gegenteil ist aber der Fall, denn die Petronier sind

Kläffer, die, wie Gratius in Wirklichkeit sagt, sich

nicht still zu halten vermögen und nach Brackenart

durch ihr unzeitiges Lautgebendas Wild verscheuchen .

Auf diese Abweichung gehe ich besonders ein, weil

sie für die Feststellung, was für Hunde die Petronier

sind, von sehr wesentlicher Bedeutung iſt .

Wegen des Lautjagens will also Gratius dem

Petronius nicht den Ruhm zuerkennen, welchen die

Metagonten²) beim Jagen im Walde haben. In

Sparta und auf Kreta scheinen diese Hunde beson

ders gezüchtet zu sein, und wenn ich diese Stelle des

Gratius richtig verstehe, so scheint Glympicus einer

dieser berühmten Hunde gewesen zu sein, der mit

dem Riemen am hocherhobenen Halse von Hagnon,

dem Sohn des Astylus, der wohl ein großer Jäger

gewesen ist, geführt wurde. Er liebte nicht die

Begleiter auf der Jagd, und auch nicht das Jagd.

gerät, sondern im Morgengrauen sucht er die Fährten

des Wildes auf. Wo die Spuren sich kreuzen, sucht

Metagon im Kreiſe, bis er die richtige Fährte ge.

funden hat, die er nun mit der Schnelligkeit des mit

thessalischen Rennern bespannten Viergeſpannes ver-

folgt. Bei dieser Gelegenheit greift er keine andere

Beute, damit nicht die geleistete Arbeit nußlos sei,

und wenn er das Lager des Wildes gefunden hat,

so zeigt er dieses mit aufgehobener Rute an und

hebt auch den Fuß, beißt in die Erde und gibt auch

durch Winden die Nähe des Wildes zu erkennen .

Selten geschieht es , daß er sich täuscht, und wenn es

der Fall ist, kehrt er zur früheren Fährte zurück, um

dann sein Werk zu vollenden .

Die Metagonten waren demnach die berühm.

testen Spürhunde, die, wie man annahm, vom

Schakal abstammen sollten . Hoch erhoben tragen sie

den Kopf, die Ohren sind zottig und nach vorne

gerichtet. Groß ist der Fang, das Gebiß stark, tief

die Brust und kurz die Nute. Seine Haare sollen am

Halse eine Art Mähne bilden. Den soll man meiden,

welcher die Fährte breit austritt und bei der Arbeit

einen weichen Fuß verrät . Auf trockene Muskulatur

und feste Fußballen ist der größte Wert zu legen.

Zur Zucht soll natürlich nur ein Hund zur Hündin

zugelassen werden, und größter Sorgfalt sollen die

Jungen sich zu erfreuen haben. Ihr Futter sei nicht

üppig, sondern ihre Kost bestehe aus Milch und den

Abfällen des häuslichen Tisches . Nur einer soll die

Hündchen pflegen und ihnen Kost und Arbeit zu-

teilen. Der Jäger, der mit ihnen hinauszieht, soll

die Waden mit einer ledernen Binde bedecken, ein

2) Metagonium in Afrika ſoll die Heimat dieſerHunde ſein .

|

kurzes Jagdgewand , eine Kopfbedeckung aus Dachs.

fell und um die Hüften den toledanischen Degen

tragen . Einen schrecklichen Ton soll die mit der

Rechten geschwungene Falarika, worunter ein

Schleuderspeer zu verstehen ist, von sich geben, und

mit der Hippe soll sich der Jäger da, wo es nötig ist,

Bahn durch den Wald hauen.

Gratius gibt auch Anleitungen, wie Wunden

bei den Hunden zu behandeln sind. Auch ein Mittel

gegen die Hundswut erwähnt er, die von den Rö-

mern auf ein Würmchen zurückgeführt wird , das sich

unter der Zunge festsett. Mit Meſſern sollen die

jungen Hunde hier schon in der Jugend behandelt

werden, um nicht der Seuche zu verfallen. Mit Salz

sollen die Wunden bestrichen und dann mit Oliven-

öl erweicht werden. Gratius spricht auch noch von

den Leuten, welche als Mittel gegen die Tollwut ein

Halsband von Dachsfell empfehlen, von geweihten

Muscheln oder Feuerstein, und schließlich sollen auch

noch die Korallen von Malta und durch Zauber-

gefänge geweihte Kräuter unter dem Schutze der

Götter vor Nachteil bewahren. Die Räude soll mit

einer Salbe von Wachs und Schwefel sowie Pech

und Öl bekämpft werden. In einer Höhle im

trinakrischenFelsen, wo die Gänge Naphtha ſchwißen,

ſoll Heilung von der giftigen Seuche gesucht werden,

und Vulkan, der Gott dieser Örtlichkeit, soll Hilfe

bei der Heilung gewähren.

Die Tollwut soll auch durch Rizen der Nasen-

höhle und unter anderem noch weiter durch Ein-

schnitte in die Behänge, damit Blut abgeführt wird,

bekämpftwerden, einBrauch, der sich bisindie heutige

Zeit erhalten hat. Olivenöl und Wein dienen zum

Besprengen der Wunden, denn das Geschenk des

Bacchus ist ein auch Wunden heilender Saft.

Den Schluß seines Jagdgesanges widmet Gra-

tius dem Jagdpferd , aber bei allem ist die Haupt-

sache der Beistand der olympischen Götter, der durch

dankende Feste erfleht werden soll. Sie sind nameñt-

lich der Diana geweiht, und ihnen sollen auch die

geschmückten Hunde beiwohnen. Rauchende Kuchen

auf grünenden Körbchen sind die Opfer, und ein

Bod, dessen Hörnerchen die weiche Stirne durch

stoßen, sowie an Zweigen hängende Früchte .

Blumenschmuck und diese Geschenke vermögen es,

die Gunst der Göttin zu erwerben, damit sie ihre

Gnaden den Sterblichen zuteil werden laſſe .

Geben wir also ebenfalls Diana die Ehre , denn

Hubertus ist, wenn auch unfreiwillig , ein Usurpator,

der keinen Anspruch darauf hat, der Schußpatron

der Jäger und der Jagd zu sein.
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Über die Genauigkeit von Höhen-

meffungen.

Nach Unterlagen der großh . Heſſ. forſtl . Verſuchsanſtalt,

mitgeteilt von Dr. Hemmann in Gießen.

Im 1915er Oktober- und Novemberhefte dieser

Zeitung habe ich den älteren Wimmenauerschen |

Nr.
Holzart

Zu derartigen Nachmeſſungen hat ſich inzwiſchen

bei der Durchforstung von Verſuchsflächen und der

Fällung vonProbeholz in der nächsten Umgebungvon

neu angelegten Versuchsflächen Gelegenheit geboten.

Nach Tabelle I ergab die Messung und Nach

meſſung von zehn bis 25 m hohen und fünf höheren

Maße bei Verwendung des

Christen Wimmenauerschen

v. oben , v.unteni . gleicher Spiegel | Höhen-

Höhe
sextanten meſſers

Maß

des

legenden Oberförsterei

Stammes

Lage

und Bestandsform

m m m m m m

Tabelle I.

10

1
2
3
4
5
6
7
8
0
0

Fichte 20,0 21,3 19,4 18,7 Schiffenberg

19,0 18,9 19,1 19,4

20,0 21,0 20,2 20,4

Eben; mäßig und

start durchforftetes

schwaches Baumholz

21,0 19,3 21,2 21,6

21,0 21,3 20,3 21,7

23,0 21,5 23,0 22,0

24,0 26,1 23,1 22,8

23,0 22,9 23,0 23,5

9 24,0 24,1 24,0 23,8

26,5 24,0 24,0 24,6 Reichenbach Hang; mäßig durch

i. D. 22,1 22,0 21,7 21,8 forstetes Baumholz

11 26,0 26,6 25,2 26,1 Schiffenberg Eben; stark durch

12 27,5 26,2 25,5 27,0 Reichenbach forstetes Baumhols

13 31,5 30,6 31,7 30,1

14 30,5 30,4 30,3 30,4

15 31,5 29,3 31,2 30,9

i. D. 29,4 28,6 28,8 28,9

Tabelle II.

16 Buche 24 22,9 22,0 Ebene; Lichtschlag

17 27 23,9 23,0

18 25 25,4 23,0

19 21,9 23,0

20 27 26,7 23,5

21 25 25,2 23,6

22 24 28,6 23,8

23 26 26,2 24,0

25

1. D.

*
*
*
*
*
8
6
5

24 30 27,3 24,0

26 26,7 24,0

26 27 26,4 24,2

27 25 27,0 25,0

28 26 25,2 25,0

29 26 26,0 25,0

26,0 25,7 23,8

30 25 25,5 25,6

31 28 27,0 26,0

32 27 28,6 26,2

33 29 28,0 27,0

34 29 29,0 28,0

35 29 28,4 28,4

36 28 29,7 28,4

37 30 30,0 28,5

29 30,0

28,2 28,5

29,2

27,5

38

i . D.

Höhenmeſſer mit dem neuen Spiegelſertanten und |

dem in der Praxis sehr gebräuchlichen Christenschen

Meßlineale verglichen und zur Feststellung des Ge-

nauigkeitsgrades für alle drei Instrumente schließ

lich eine Nachmeſſung am liegenden Holze nötig

gefunden.

bei

Fichten, die ſelbſtverſtändlich alle fünfzehn vomFuje

| bis zum Scheitel unverdeckt sichtbar waren,

Benuzung

des Christen im Durchschnitte 22,1 bezw . 29,4 m

Spiegelsextanten im Durch-

22,0schnitte
28,6 m

"
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des älteren Höhenmessers im

Durchschnitte

und eines Bandmaßes im Durch

schnitte

21,7 bezw . 28,8 m

"I21,8 28,9 m

Also bewährte sich an den beiden ungleich hohen

Stammgruppen am besten der ältere Höhenmesser

und der Spiegelsextant, während der Christen gegen

beide an Genauigkeit etwas zurückblieb und zwar—-

mit zunehmender Stammhöhe um ſo mehr.

Zu einem größeren Abſtande, als der praktiſch

für Bonitierung oder Massenberechnung bedeutungs-

lose von einem halben Meter es war, führten aber

einige mit dem Christen und Spiegelsertanten von

Nr. Holzart

dem Christen günstigeren Stammgruppe als die

bedeutendere herausstellte und der nach Tabelle I

eher nachteilige Einfluß der zunehmenden Höhe auf

die Genauigkeit, in dem vorliegenden Falle gerade

der umgekehrte war. Mit aus dem Grunde wurden.

die Nachmessungen bei der Fällung von Probe.

stämmen für die neuen hessischen Eschen-Ver-

suchsflächen, mit deren Aufnahme und Bearbeitung

die forstliche Versuchsanstalt in Gießen gegenwärtig

u. a. beschäftigt ist, in diesem Winter fortgesezt.

Dabei ergaben sich nach Tabelle III für sechs bis

25m hohe, ferner für sieben bis 30 mhohe und endlich

für vier noch höhere Probestämme nach Messung

Maße bei Verwendung des

Christen Wimmenauerschen

v. oben v.unten i gleicher Spiegel Höhen-

Höhe
ſextanten meſſers

Maß

des

liegenden Oberförsterei

Stammes

Lage

und Bestandsform

m m m m m m

Tabelle III. .

39 Esche 23,0 21,5 22,0 22,3 Reichenbach

40 26,5 23,1 26,0 23,5

41 24,0 26,1 21,3 23,8

42 26,5 22,1 22,4 24,0

43 25,0 26,4 25,7 24,7

44 26,0 30,9 28,3 24,9

i. D. 25,2 25,0 24,3 23,9

45 25,0 28,0 27,3 25,3 Gr . Gerau

46 27,5 27,0 27,3 25,9

47 31,0 31,0 29,9 27,1

48 28,5 27,9 28,4 27,6

49 30,0 31,1 28,6 27,7

50 30,0 30,4 28,6 28,1

51 30,0 32,5 30,3 29,2

i. D. 28,8 29,7 28,6 27,3

52 33,0 33,7 29,5 30,8

53 37,0 36,5 37,5 32,9

54 36,0 37,7 37,3 32,9

32,0 35,6 34,1 33,3

34,5 35,9 34,6 32,5

| Hang; stark durch.

forstetes, schwaches

Baumholz

Eben; start durch.

foritetes starkes Baum-

holz

ii D.

Geheimrat Wimmenauer selbst angestellte Meß

versuche. Er erhielt nach Tabelle II für vierzehn bis

25 m hohe und für neun höhere Buchen im fürstlich

Lichschen Walde, die im allgemeinen ebenfalls gut

anzuvisieren waren, bei Gebrauch

des Christen im Durchschnitte 26,0 bezw . 28,2 m.

Spiegelsextanten im Durch-"

schnitte 25,7 28,5 m"!

23,8 "

und des Bandmaßes im Durch-

ſchnitte 27,5 m

im ungünstigsten Falle also einen um 2,2 m zu

hohen Betrag, nach dem jede Bonitierung oder

Maſſenberechnung bereits von wirtschaftlichen Nach

teilen begleitet gewesen wäre . Jedenfalls mußten

gegenüber den Ergebniſſen der Tabelle I derlei Un-

stimmigkeiten auffallen und verlangten eine Er-

klärung, da sich die Differenz in der durchschnittlich

niedrigeren und darum besonders der Messung mit

|

|

mit dem Christen im Durch-

schnitte

mit dem Spiegelſextanten im

Durchschnitte

mit dem älteren Höhenmesser

im Durchschnitte

und mit dem Bandmaße im

Durchschnitte

25,2 28,8 34,5 m

25,0 29,7 35,9 m

24,3 28,6 34,6 m

23,9 27,3 32,5 m

Also auch hier, je nach dembenußtenInſtrumente,

beträchtliche Unterſchiede, die mit der ansteigenden

Durchschnittshöhe der drei Gruppen im Höchstfalle

je 1,3 bezw . 2,4 und 3,4 m betrugen und wiederum

für Massenberechnungen oder Bonitierungen prak-

tisch nur mit Nachteil hätten verwertet werden

fönnen .

Daß, wie bei den Licher Buchen, auch diesmal

bei derMessung im Stehen regelmäßig zu hohe Maße

herauskamen, dürfte freilich Zufall sein . Weniger
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Nr. Holzart

Maße bei Verwendung des

WimmenauerschenChristen

Mak

des

liegenden Dberförsterei

v. oben v. unten i . gleicher Spiegel- | Höhen- Stammes

Höhe sextanten messers

Lage

und Bestandsform

m m m m m m

Tabelle IV.

56 Eiche 19,0 21,0 Neustadt

57 21,0 24,0

58 21,0 24,0

Hang; mäßig durch

forftetes schwaches

Baumholz

59 21,0 22,0

60 22,0 23,0

61 22,0 24,0

23,0 25,0

23,0 25,0

23,0 22,0

65 24,0 24,0

1. D. 21,9 23,4

66 Esche 22,5 23,5 23,0 22,3 Reichenbach

67 22,5 24,5 26,5 24,0

68 23,5 26,5 25,0 24,7

Hang; start durch-

forstetes schwaches

Baumholz

69 24,5 26,5 26,5 23,5

70 25,0 29,0 27,5 25,9

71 26,5 32,5 28,5 27,6

1. D. 24,1 27,1 26,2 24,7

72 Buche 27,0 30,0 29,2 Neustadt

73 28,0 29,0 30,1

Hang; mäßig durch.

forſtetes Baumholz

74 28,0 30,0 30,7

75 28,0 30,0 29,5

76 28,0 33,0 32,9

77 29,0 31,0 32,3

78 29,0 32,0 31,4

79 30,0 32,0 31,9

80 30,0 33,0 33,9

81 30,0 33,0 33,2

i.D. 28,7 31,3 31,5

82 Lärche 32,0 32,0 35,6 Neustadt

83 33,0 31,0 35,6

84 33,0 32,0 34,4

85 35,0 33,0 37,0

86 35,0 36,0 36,0

Hang; mäßig durch

forsteter Mischbestand

von starken Lärchen

und schwächeren Bu-

chen.

87 35,0 33,0 37,1

88 36,0 37,0 38,7

89 37,0 34,0 38,5

90 37,0 35,0 37,2

91 38,0 34,0 38,1

i. D. 35,1 33,7 36,8

92 Fichte 24,5 25,5 26,5 24,6 Reichenbach

93 26,5 27,5 27,5 27,0

Hang; mäßig durch-

forſtetes Baumholz.

94 31,5 31,5 31,5 30,1

95 29,5 31,5 30,5 30,4

96 30,5 31,5 31,5 30,9

i . D. 28,5 29,5 29,5 28,6

Zuſammenstellung der Durchſchnitts -Ergebniſſe in Prozenten der richtigen Höhe.

1-10 Fichte 101 100 100

11-15 102 99 100

16-29 Büche 109 108

30-38 103 104

39-44 Esche 105 105 102

45-51 105 109 105

52-55 106 111 106

66-71 Esche 98 110 106

92-96 Fichte
100 103 103

Gesamt Durchschnitt 99 106 108 105 103

4
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zufällig dürfte es hingegensein, daßdie schirmkronigen

Buchen und schon zeitig sich gabelnden Eschen der

genaueren Höhenmessung mit jedem der drei In-

ſtrumente ausnahmslos einen größeren Widerstand

entgegenseßten, als die spißkronigen Fichten gleich-

hoher Stammgruppen .

Und wenn es auch vielleicht noch verfrüht wäre,

zu behaupten, daß die Höhenmessung stehender

schirmkroniger Bäume durchweg nur ungenaue,

praktisch nicht zu verwertende Resultate lieferte, so

könnte doch bei der Aufnahme starker

Baumhölzer von Buchen , Eschen ,

Eichen, Kiefern und Tannen mehr

Vorsicht in der Auswahl der Stämme

nach der Kronenform geboten

jein , als bei derjenigen von Fich-

ten
und schwachen Baumhölzern

oder Stangenhölzern jener Holz-

arten. Auch wird man nicht alle Höhenmaße

ſchwarz auf weiß einfach darum getrost nach Hause

tragen dürfen, weil man sie mit den nachgewiesener

maßen besten Instrumenten und auf die ſorgfältigſte

Art gewonnen hat . Besonders auch deshalb nicht,

weil es sich beiläufig nicht ganz gleich zu bleiben

scheint, ob die Messung von stehendem Holze an

Berglehnen oder Steilhängen von oben, von unten

oder in etwa gleicher Höhe mit dem Fuße eines

Stammes vorgenommen wird. immer natürlich

im etwa gleichen Abſtande der ungefähren Schaft

länge von dem zu messenden Stamme.

In dem eingangs erwähnten Artikel ist auf die

Verschiedenheit der aus wechselnden Aufstellungen

erhaltenen Maße schon einmal hingewiesen und in

Tabelle IV auch hierfür noch einiges an zahlen-

mäßigen Belegen zusammengetragen worden .

Danach ergaben sich bei Messungen mit dem

Christen

von von

oben unten

für Eichen durchschnittlich 21,9

" Eschen 24,1 27,1"

"1 Buchen 28,7"

"! Lärchen 35,1"

"" Fichten 28,5 29,5"!

oder in

gleich. Höhe

23,4 m

26,2 m

31,3 m

33,7 m

29,5 m

Außer beiden Lärchen also über-

all kürzere Maße von oben , als in

gleicher Höhe!

Was hat es wohl mit diesen Unterschieden für

eine Bewandtnis ? Möglich, daß die von oben ge-

nommenen Maße die genaueren deshalb wären,

weil man den wirklichen Scheitel eben von oben.

meist genauer anvisieren kann, als von unten oder

von der Seite, von der meist nur die breit aus-

ladenden Schirmkronen mit ihren Seitenästen ein

Biel bieten, das häufig den eigentlichen und nur

von einem höheren Standort zu gewahrenden

Gipfeltrieb verdeckt

Doch kann auch irgend ein Zielfehler oder die

Stellung der Stämme gegen den Hang die Ursache

der Unterschiede ſein.

Wohl ergeben die Maße der fünf über 25 m

hohen Reichenbacher Fichten, die in der Tabelle IV

zuletzt aufgeführt sind, daß dieMessung von oben die

niedrigste und genaueste zugleich ist . Aber Fuß wie

Scheitel dieser Fichten waren von oben wie von

unten und von der Seite gleich gut sichtbar. Sie

beweisen darum noch nicht viel.

Eher bestätigte die Annahme einer genaueren

Messung von oben die Nachmessung der zwischen

Granittrümmern und blöcken des gleichen fürstl.

Erbach- Schönbergschen Reviers Reichenbach i . D.

aufgewachsenen Eschen der Tabelle IV ; denn von

ihnen war wirklich Fuß und Scheitel jeweils von

oben am besten sichtbar und tatsächlich lieferte auch

die Messung von der Seite und von unten im Durch-

ſchnitte bei ihnen wesentlich zu hohe Beträge .

Kurz und gut : auch bei den doch gewiß

nicht schwierigen Höhenmessungen

können recht erhebliche Fehler be .

gangen werden , vor denen die Be .

nuzung der praktischsten oder fein .

sten Instrumente zunächst noch nicht

sch übt essei denn, daß sehr zahlreiche Messungen

immer auch Ausgleiche schafften . Aber ist das so

sicher? Weitere Versuche und Probefällungen zum

Herausfinden der genauesten Meßweise nach Baum-

formensind m. E. nötig, weil besonders die Ertrags-

regelung und Wertsermittelung genauer Unter-

lagen bedarf und die hier von 96 Stämmen mitge.

teilten Ergebnisse noch lange nicht beweiskräftig

genug sind.

1917 26
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Literarische Berichte.

Die Studienreise des tommerziellen Nurses an

der Hochschule für Bodenkultur i. J. 1908. Von

Julius Syrutschek , k . k. Ober-Forstrat.

Wien 1908. Wilh. Frick, k . k . Hofbuchhändler .

Preis 8 Kronen.

Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung

einer Studienreise, die im Anschluß eines von dem

Ackerbauministerium an der Hochschule für Boden-

kultur veranstalteten kommerziellen Kursus für

höhere Staatsforstbeamte und Forsttechniker der

politischen Verwaltung i . I. 1908 stattfand . Diese

Studienreise führte nach Passau, München, Nürn

berg, Ochsenfurt, Hanau, Frankfurt, Mainz,

burg und Amsterdam . In allen diesen Orten wurden

die bedeutendsten Holzhandlungen und Holzindustrien

(Faßfabriken, Möbelfabriken, Bleistiftfabriken, Zi-

garrenkistenfabriken 2c .) besucht und die Hafen-

anlagen, Kanalanlagen und Flößereien besichtigt.

So bietet das mit zahlreichen Abbildungen ver

sehene Buch ein um so intereſſanteres Bild des

deutschen Holzhandels und Holzbedarfs, als in den

genannten Orten nicht nur Holz aus Süd- und

Nord-Deutschland und Österreich, sondern auch

Rußland , Norwegen, Schweden , Amerika und

Auſtralien verwertet wird . Es fanden sich z . B.

auf dem Lagerplaz der Holzgroßhandlung Hugo

Forcheimer in Frankfurt a . M. folgende amerika-

nischen Hölzer vor : Alle Nadelhölzer, welche unter

der allgemeinen Bezeichnung Pitsch pine , Yellow

pine und Red pine in den Handel kommen , Pinus

palustris, Pinus ponderosa, Pinus rigida, Pinus

mitis, Pinus resinosa, Redwood, ferner die amerika-

nischen Laubhölzer Mahagoni, Storaxbaum , ameri-

kanische Linde, Pappel, Rotbirke, Esche und Eiche,

weiter das australische Wunderholz Jarrah" 2c.

Der technische und Handelswert aller dieser Hölzer

wird besprochen. Ebenso werden die verschiedenen

holzverarbeitenden und industriellen Anlagen, Häfen,

Kanäle » . eingehend erörtert, die Rhein- und Main

Flößerei geschildert. Forstlichen und holzhändle-

rischen Kreisen sei dieses interessante Werk bestens

empfohlen.

Mit dem Erscheinen der ersten Auflage von

Riesenthals Jagd-Lexikon sind 34 Jahre verflossen,

und das Werk ist seit Jahren schon vergriffen ge-

wesen. Riesenthal, der im Jahre 1898 starb, konnte

eine zweite Auflage nicht mehr herausgeben, sondern

dieselbe nur zum Teil vorbereiten. Und so hat es

denn die rührige Schriftleitung der „Deutschen

Jäger-Zeitung" unternommen, auch dieses Werk

gleichwie verschiedene klassische Schriften über da:

Jagdwesen in neuer Auflage der Öffentlichkeit zu

übergeben . Begründet ist dieser Entschluß durc

die mannigfachen Veränderungen auf jagdlichem

Duis- Gebiete, insbesondere die Vervollkommnung der

Hilfsmittel zur Jagd und die fortgesezt sich erwei

ternden Kenntnisse von den Lebensverhältnisse :

und Lebensgewohnheiten des Wildes. Und dieſe

Veränderungen haben naturgemäß eine alle Terke

des Werkes umfassende gründliche Neubearbeitung

zur Folge gehabt . Nur weniges ist gänzlich uner-

ändert geblieben. Und da bei der gewaltigen Zu-

nahme der zum erfolgreichen Jagdbetriebe erfor

derlichen Kenntnisse ein einziger Verfaſſer die Be

ausarbeitung dieses umfaſſenden Wiſſens nicht zu be

wältigen vermochte, haben Verlag und Heraus

geber fünfzehn Bearbeiter gewonnen, deren Name:

für die Gründlichkeit und Zuverlässigkeit ihrer

Arbeiten bürgen . Es haben bearbeitet : Ernst Ritte :

von Dombrowski einen Teil des Gebiets, das sich

unter dem Begriff „Allgemeine Jagdkunde“ zu

ſammenfassen läßt ; der andere Teil dieſes Wiſſens

zweiges sowie alles, was die Weidmannsſprache

und den Weidmannsbrauch betrifft, stammt aus

der Feder von E. Teuwsen. Syndikus A. Ebner

hat die jagdrechtlichen Fragen bearbeitet, Wild-

meister W. Gottschalk die Fasanenzucht, Redakteur

B. Grundmann und E. E. Leonhardt als Schrift

leiter die Jagdliteratur, letterer außerdem noch

die Jagdgeschichte und die Fischkunde, Ingenieur

C. Leiß alles, was sich auf Jagdgläser bezieht, Hege

meiſter Mau den Raubzeugfang, Fallen und Neße,

H. Otto das jagdliche Bauwesen und die Pflanzen

kunde, Redakteur A. Preuß die Jagdfeuerwaffen,

Major E. Riesenthal, der Sohn des Verfassers, die

Raubvögel, Hüttenjagd und Beize, Chefredakteur

Dr. E. Schäff die jagdliche Tierkunde, Geh. Regie

rungsrat Prof. Dr. A. Schwappach die forstwiſſen

schaftlichen Fragen, Redaktionssekretär G. Stod

fleth das jagdliche Vereinswesen, Geh. Regierungs

rat Dr. A. Ströse schließlich alle Fragen, die fit

aufdie Jagdhunde und die Wildkrankheiten beziehe

S.

Riesenthals Jagd -Lexikon. Nachschlage. und Hand

buch für Jäger und Jagdfreunde. Zweite voll

ständig neugearbeitete Auflage, herausgegeben

von der Schriftleitung der Deutschen Jäger

Zeitung". Mit 364 Abbildungen. Neudamm ,

1916. Verlag von J. Neumann. Preis : in Lein-

wand geb. 15 Mk. Es kann nicht Aufgabe dieser kurzen Besprechung
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ſein, näher auf den Inhalt des 636 Seiten starken

Wertes mit 5 200 Artikeln und Verweisungen ein-

zugehen. Beim Durchblättern und stichprobeweisen

Lesen einer ganzen Reihe von Beschreibungen,

Schilderungen und Erklärungen habe ich aber den

Eindruck gewonnen, daß der Jägerwelt ein Nach-

schlagebuch übergeben worden ist , das ihr ein zu-

verlässiger Ratgeber auf allen Gebieten des Jagd-

wesens sein wird. Die Hauptwissenszweige sind

naturgemäß die Lehren von Wild, Jagd, Hund und

Waffe . Alles für den deutschen Weidmann erwäh-

nenswerte Jagdwild ist eingehend beschrieben und

in seinen Lebensäußerungen nach den neuesten

Beobachtungen geschildert. Jagd, Fang und Hege

sind nicht nur in der jezt gebräuchlichen Art und

Weise dargestellt, sondern es ist auch der geschicht-

lichen Entwicklung des Jagdbetriebs in weitgehen

dem Maße Rechnung getragen. Eine erschöpfende

Behandlung haben die zur Jagd geeigneten Hunde-

raſſen erfahren. Ebenso ist den Jagdfeuerwaffen

ein großer Raum gewidmet. Aber nicht nur das

Hauptwissensgebiet, sondern auch die zahlreichen

: Hilfsgebiete des Jagdwesens haben, soweit erfor-

derlich, in je nach ihrer Bedeutung für den Jäger

größeren oder kleineren Artikeln ihre Bearbeitung

gefunden, so die Weidmannssprache , Sitte und

Brauch, Jagdliteratur, Jagdgeſchichte, Jagdrecht,

Jagdmusik, Jagdkunſt und das jagdliche Vereins-

wesen. Ebenso das Forstwesen, soweit der Wald

als Aufenthalt des Wildes in Betracht kommt und

die Kenntnis der verschiedenen forstlichen Bestands-

und Betriebsarten, sowie der forsttechnischen Aus-

drücke für den Jäger notwendig ist, ferner die Bo-

tanik, die Fischereikunde und die optischen Hilfs

mittel der Jagd, wie Feldstecher, Ferngläser und

Zielfernrohre. Die 364 Abbildungen sind zum

größeren Teile von Dr. E. Schäff, dem Kunstmaler

A. Stöcke und dem Jagdmaler C. Schulze neu ge-

zeichnet worden . Eine wertvolle Bereicherung der

neuen Auflage des Lexikons bildet die als Anhang

beigegebene tabellarisch gehaltene Einführung in

die Weidmannssprache. Sie bietet eine nach den

Jagdtieren geordnete, klare Übersicht der gebräuch

lichsten weidmänniſchen Ausdrücke und. umfaßt die

allgemeine Benennung der Wildarten, ihre äußeren

und inneren Körperteile, die Lebensäußerungen

und die Verwertung des Wildes, und zwar hat man

hier zweckmäßiger Weise das umgekehrte Verfahren

eingeschlagen, wie sonst in den Jagdbüchern üblich. |

Will man z . B. wissen, wie das Maul, die Zähne

oder der Schwanz des Schwarzwildes weidmännisch |

genannt werden, so braucht man nur unter den

betr. Körperteilen zu suchen, bis man auf das

Schwarzwild kommt, um rasch festzustellen, daß

der Weidmann das Maul des Wildschweines „Ge-

brech" , die unteren Hauzähne des Neilers „Ge-

wehre“ und den Schwanz „Bürzel“ nennt.

Das vom Verlag gut ausgestattete Werk ent-

spricht einem Bedürfnis . Einer besonderen Empfeh-

lung bedarf es nicht . Sein reicher, gediegener Inhalt

wird für eine rasche Verbreitung des Lexikons in

Jägerkreisen sorgen.
We.

Planmäßiger Abschuß des Rehstandes, ein Mittel

zurFörderung der Gehörnſtärke. Von E. Graf

Kalnein , Domnau Mit 6 Tertabbil

dungen, 3 Tafeln und einer Tabelle . Neudamm,

1917. Druck und Verlag von J. Neumann . Laden-

preis: 1 Mt.

Vorliegende Schrift ist als Heft 4 Band 3 des

Jahrbuchs des Instituts für Jagdkunde Neudamm

und Berlin-Zehlendorf erschienen.

In einer Einleitung weist Verfasser darauf hin,

daß es 3 Punkte sind , die in hervorragendem Maße

die Gehörnstärke des in der Freiheit lebenden Reh-

bockes bestimmen, nämlich Ernährung, Abstammung

und Züchtung. Des Weiteren werden dann das

Geschlechtsverhältnis der Rehe, die Vererbung der

Gehörnform, die Altersverhältnisse, die Fortpflan-

zung, die Unterscheidungsmerkmale der Altersklassen,

die Stärke des Wildstandes, die Regelung des Ab-

schusses 2c. besprochen.

Zur Erhaltung eines guten Rehſtandes bezeichnet

es Graf K. für notwendig, ebenso viel Ricken als

Böcke abzuschießen, sofern nicht beim Vorhandensein

einer Überzahl von Ricken einige Jahre hindurch

ein erhöhter Rickenabschuß vorgenommen werden

muß. Mit Recht ist er ein Gegner des Geltricken-

abſchusses, den er nur dann für einwandfrei hält,

wenn über das Geltsein einer Ricke jeder Zweifel

ausgeschlossen ist . Wieschwer es ist, in dieserRichtung

ein zutreffendes Urteil zu gewinnen, ist aus folgen-

dem Falle zu ersehen . Vier Jahre lang trat täglich

eine starke Ricke auf dem Dienstlande eines Försters

aus ohne Kizen bei sich zu haben und dieses allge-

mein bekannte und als Geltricke geltende Reh würde

längst der Kugel verfallen sein, wenn es nicht auf

Wunsch der Försterfamilie geschont worden wäre,

die sich alltäglich an dem Anblick desselben erfreute .

Im fünften Jahre erschien dieselbe Ricke mit drei

starken Kizen. In den vorhergehenden Jahren

waren ihre Kizen vermutlich von Fuchs oder Wild-

kaze, die dort noch häufig vorkam, geräubert worden.

Der Abschuß des weiblichen Wildes soll sich

hauptsächlich auf die Schmalrehe und Kizen er-

ſtrecken . Den Kihenabſchuß sieht Verfaſſer als durch-

aus zuverlässiges Mittel an, um einen Rehſtand

ohne Schaden in Schranken zu halten, durch ver-

stärkten Abschuß der Rickenkite das Geschlechts.

26*
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verhältnis zu bessern und bei ständiger Auswahl

der geringen Niße minderwertige Stücke von vorn

herein auszumerzen.

Dieſen Gründen ſtimmen wir in jeder Beziehung

bei, halten aber troßdem den Kizenabſchuß für ein

zweischneidiges Schwert, welches nur dem durch-

aus weidgerechten Jäger in die Hand gegeben wer-

den darf.

Die vorliegende Arbeit verdient die volle Be.

achtung der weidmännischen Kreise !
E.

Die Veränderung des Eigentums an Grundſtücken

in Preußen und ihre Fortschreibung im Kataſter

nicht gebuchten und an nicht buchungspflichtigen

Grundstücken, im Abschnitt F : das Meeresufer, in

Abschnitt G : das Waſſergejet vom 13. April 1913

und im Abschnitt H : den Nachweis der Grundstücke

| im Grundbuch und im Kataſter.

Das mit großem Fleiß und Verständnis be

arbeitete Buch enthält eine erschöpfende und sehr

sorgfältig durchgearbeitete Darstellung aller die Ver-

änderung des Eigentums an Grundstücken und ihre

Fortschreibung im Kataster berührender Fragen

unter ganz besonderer Berücksichtigung der Be-

ſtimmungen des Waſſergeſehes .
E.

unter besonderer Berücksichtigung des Wasser- Preußisches Förſter-Jahrbuch für 1916. Ein Nat

gefeßes vom 13. April 1913 von J. Leopold ,

Kgl . Preuß. Katasterinspektor und Steuerrat.

Verlag von R. Reiß, Liebenwerda.

In acht Hauptabſchnitten behandelt Verfaſſer

die Eigentumsveränderungen an Grundſtüden und

zwar im Abschnitt A gewiſſermaßen als Einleitung :

Das Eigentum an Grundstücken, das Grundstück,

ſeine Bestandteile und Zubehör . die Beziehungen

der Hypotheken- (Grund-) Bücher zum Kataster

und die Fortschreibung des Eigentumswechsels vor

dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuchs ,

im Abschnitt B: die Veränderungen des Eigentums

an Grundstücken nach dem Bürgerl . Gesezbuch, im

Abſchnitt C : die Veränderungen des Eigentums an

Grundstücken nach anderem Recht (Erwerb herren- |

loser Grundstücke , infolge Zwangsversteigerung,

Enteignung, Ablösung von Reallasten, Gemeinheits-

teilungen, Zusammenlegungen, Erbfolge, Bildung

von Rentengütern x .) , im Abſchnitt D : das Erb-

baurecht und das Stockwerkseigentum, im Ab-

schnitt E: die Veränderungen des Eigentums an

|

geber für die preußischen Kron- und Staats-

Forstbeamten. Siebenter Band . Herausgegeben

zum Teil nach amtlichen Quellen von der Ge

schäftsstelle der Deutschen Forst-Zeitung . New

damm 1917. Verlag von J. Neumann.

Der vorliegende siebente Band des Preuk

Förster- Jahrbuchs ist zwar im März 1917 abge-

schlossen, trägt aber die Jahreszahl 1916. Dies

geschah, wie im Vorwort bemerkt wird , weil es dem

Verlag bei der starken Inanspruchnahme des dut

Heranziehung zum Kriegsdienste erheblich ver

ringerten Personals nicht möglich war, im Jahre

1916 einen Band erscheinen zu laſſen, und weil

beabsichtigt wird , demnächst in einem günſtigeren

Jahre zwei Bände herauszugeben.

Die Einleitung des vorliegenden Bandes de:

Jahrbuchs ist die gleiche wie die der früheren

Bände, nur ist der Personalteil ausgefallen.

Das dem Jahrbuche beigegebene Sachregiſter er-

streckt sich nicht nur auf den vorliegenden Band, son-

dern auf alle bisher erschienenen Jahrgänge . E.

Briefe.

Aus Preußen.

Die Verhandlungen

des Preuß. Abgeordnetenhauſes über

den Etat der Forstverwaltung.

Am 9. März d . J. fand die Beratung des Forst-

haushalts im Abgeordnetenhause statt . Über die

Verhandlungen der Staatshaushalts-Kommiſſion be-

richtete zunächſt der Abgeordnete Grafvon

der Groeben folgendes :

Auch i . J. 1916 hat die Forstverwaltung schwere

Verluste erlitten . Es sind in diesem Jahre auf

dem Felde der Ehre gefallen: zwei

Regierungsforstbeamte, sechs Oberförster mit Revier,

ein Oberförster ohne Revier, zwei Forſt-Aſſeſſoren,

zwei Forſtreferendare, 15 Forstbeflissene, ein Fort

kaſſenrendant, ein Förster mit Revier, zehn Forst

schreiber bzw. Förster ohne Revier, 10 Forstversor

gungsberechtigte, fünf Reservejäger, 20 berjäger,

und fünf Lehrlinge . Im ganzen sind bis jezt 164 Ar

gehörige der Forstverwaltungslaufbahn

gefallen. Die Forstverwaltung wird den Gefallenen

ein ehrendes Andenken bewahren und alles, was in

ihren Kräften steht, tun , um den Verwaiſten

und Hinterbliebenen ebenso wie den Kriegsbe

schädigten und verkrüppeltenForstbeamten zu helfen.
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Naturgemäß sind durch den Mangel an

Holzarbeitern und vor alleman Ge-

spannen zur Abfuhr große Schwierigkeiten ent-

ſtanden. Trozdem hat sich die Verwaltung nach

Möglichkeit bemüht, das verlangte Grubenholz

und das Holz für militärische Zwecke

bereitzustellen. An Arbeitern stehen ihr nur die

wenigen zurückgebliebenen Leute und Kriegsge-

fangene zur Verfügung . Es iſt ſelbſtverſtändlich

nicht leicht, gegenüber den Anforderungen an

Grubenholz und an Holz für militärische Zwecke

auch denjenigen an Brennholz gerecht zu werden .

Die Verwaltung hat den Oberförſtern daher anheim-

gestellt, einzelne Schläge auch zur Selbstwerbung

durchden Käufer zu verkaufen . Bei der Bearbeitung

uſw. können sich dann auch die Frauen beteiligen .

Die Lohpreise sind noch weiter gestiegen. Be-

züglich der Harz gewinnung ist zu bemerken,

daß ein Mangel an Harz für die Papier , die

Seifen- und Lack Industrie eingetreten war.

Zur Abhilfe dieſes Mangels hat die Forstverwal-

tung alles mögliche getan . Der Ertrag entsprach

aber nicht den Erwartungen, immerhin sind aber

rund 30000 Zentner Harz gewonnen worden.

Von größeren Kalamitäten ist die Forstverwaltung

verschont geblieben. Leider steht für das kommende

Jahr ein Spinnerfraß in Aussicht, gegen

den sich recht wenig Gegenmittel anwenden lassen.

An Eicheln sind i . G. 3000 Zentner, an Buch .

edern 2200 3tr. und dann noch einige Zentner

Kastanien zur Ölbereitung und als Futter gesammelt

worden. An Wild sind aus den Staatsforsten un

entgeltlich an Lazarette abgegeben worden : i . J.

1914 : 616 Stück Rotwild , 192 Damwild , 2383 Rehe,

73 Sauen, 2312 Hasen; i . J. 1915 : 2 Elche , 415 Rot-

wild, 145 Damwild, 1478 Rehe, 48 Sauen, 531

Hafen. Der Wild a b s ch u ßz iſt ſowohl 1915 wie

1916 nach Möglichkeit verstärkt worden . Die An-

stellungsverhältnisse haben sich für die

höhere Laufbahn sehr gebessert . Nach

einigen Jahren wird man nicht genug Anwärter

mehr haben, da die älteren Jahrgänge erheblich im

Alter vorgeschritten sind und der Tod unter den

jüngeren Beamten eine furchtbare Ernte gehalten

hat. Bei den Förstern ist dies nicht in gleichem

Grade der Fall, weil die Anzahl der Anwärter sehr

groß und von den Förstern mit Revier wegen des

durchschnittlich höheren Lebensalters nur verhält

nismäßig wenige ins Feld zogen .

Wegen Belassung der Forstakademie

Münden hat der Magistrat in Münden eine

Petition eingereicht . Diese hat auch bereits dem

Herrenhaus vorgelegen und die Finanzkommission

des Herrenhauses hat sie der Staatsregierung zur

Berücksichtigung überwiesen . Zunächst wird jeden.

|

|

|

|

falls eine Verlegung der Akademie noch nicht in

Frage kommen; dauernd kann die Belassung der

selben in Münden aber nicht zugesichert werden.

Die Staatshaushaltskommiſſion des Abgeordneten.

hauses hat ebenfalls beschlossen, die Petition der

Kgl. Staatsregierung zur Berücksichtigung zu über-

weisen.

Abgeordneter v . Diez (kons.) gedenkt

der im Kriege gefallenen Forstleute , weist darauf

hin, daß die Forstverwaltung neben dem Mangel

an Verwaltungs- und Schuß-Perſonal, auch unter

dem Arbeiter und Gespann-Mangel sehr zu leiden

habe, bespricht den Holzverkauf, die Abgabe der

Waldstreu, die Harzgewinnung, das Sammeln von

Bucheln und Eicheln, die Anstellungsverhältnisse der

Forstbeamten, die Erhaltung der Forstakademie

Münden und spricht schließlich den Forstbeamten

Dank und Anerkennung aus für das , was sie unter

den jezigen schwierigen Verhältniſſen geleiſtet haben .

Abgeordneter Wenke (fortschr. V.-P.)

erörtert auch die Anstellungsverhältnisse der Forſt-

beamten, empfiehltbeamten, empfiehlt zur Hebung des Arbeiter-

mangels die Ansiedlung Kriegsbeschädigter im oder

am Walde, wünscht die Abgabe von Brennholz zu

mäßigen Preisen an die Bevölkerung, führt Klage

über Wildschaden und darüber, daß von vielen Forst-

verwaltungen ein großer Teil der Waldwege ge.

sperrt werde, wünscht größeres Entgegenkommen bei

Nußbarmachung aller Forst- Nebennuzungen und

verlangt, daß die Aufforſtung von Grundstücken, die

schon als Ackerland benußt waren, von einer gewiſſen

behördlichen Genehmigung abhängig gemacht werde.

Der

Abgeordneter Frhr. v. Wolff-

Metternich (Zentr) . bemerkt, daß man dem

Waldbesizer das Recht laſſen müſſe, unwillkommene

| Besucher aus seinem Walde zu verweisen .

Staatsforstverwaltung gebühre wärmste Aner-

kennung für das weite Entgegenkommen, welches sie

bezüglich der Nußbarmachung aller Nebennußungen

während des Krieges gezeigt habe . Ebenso habe sie

im Einschlagen von Grubenholz und Holz für den

Heeresbedarf Außerordentliches geleistet . Um die

Lohschläge wieder rentabel zu machen , müſſe nach

dem Kriege dahin gestrebt werden, wirksame Zölle

einzuführen . Es sei zu hoffen, daß die im Jahre 1916

erteilte Erlaubnis zum Vogelfange im Dohnenſtiege,

besonders auch mit Rücksicht auf die in den Wein-

bergen durch die starke Vermehrung der Drosseln

verursachten starken Schäden, nicht wieder rück-

gängig gemacht werde.

Weiter bemerkt Redner, daß die Förster durch

die Kriegszeit wohl dahin belehrt worden ſeien, daß

das Dienst land doch nicht so ganz zu verachten

sei , und daß sie auch in diesem Punkte von den Wort-

führern des Förstervereins recht schlecht beraten
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worden seien. Die Überlassung von ausreichenden

Dienſtländereien an die Förster ſei ſehr erwünscht .

Schließlich tritt auch er für die Erhaltung der Aka-

demie Münden ein.

|

Abgeordneter Dr. Bredt (freikons.)

will die Akademie Münden ebenfalls erhalten haben

und empfiehlt, die Wälder in den beſeßten Gebieten

so viel wie nur möglich zur Holznußung heranzu-

ziehen, die deutschen Wälder aber möglichst zu

schonen .

Gespannen der Abnehmer das gekaufte Holz aus

dem Walde abzufahren . Auch die Bäcker, die keine

Kohlen zur Verfügung hatten, hätten billiges Holz

aus dem Walde bekommen, weil sonst die Deckung

Der Minister für Landwirtschaft , des Brotbedarfes gefährdet worden wäre. Auf-

Domänen und Forsten , Dr. Frhr. v . geførstet set schon lange vor dem Kriege kein Gelände

Schorlemer dankt für die Worte ehrender An- mehr geworden, welches für landwirtſchaftliche

erkennung, welche den gefallenen Helden der grünen Benuzung hätte in Frage kommen können . Inden

Farbe gewidmet worden seien . Dem Vorredner sei | beiden Kriegsjahren seien ungefähr 2500 ha beſſeren

beizustimmen, daß manche Förster froh sein würden, Waldbodens teilweise mit Raps, in der Hauptsache

wenn sie noch im Besize ihres Dienstlandes wären ; aber mit Kartoffeln angebaut worden und man habe

die Vorteile desselben würden auch bei der weiteren namentlich mit Kartoffeln recht gute Ernten erzielt.

Stellenregulierung berücksichtigt werden müssen.

Erst nach dem Kriege werde darüber entschieden

werden, wieviele Stellen eingezogenwerden könnten.

Augenblicklich sei die Lage der Anwärter für den

höheren Forstverwaltungsdienst günstig , weil be.

dauerlicher Weise zahlreiche Anwärter und Ober-

förster im Felde geblieben seien. Es sei anzunehmen,

daß nach dem Kriege die Mehrzahl der Assessoren

zur Anstellung kommen werde. Anders liege es bei

den Förstern und den Anwärtern zum Forstschutz.

dienst. Da sich die Förster im höheren Alter be-

fänden, seien verhältnismäßig wenig von ihnen in

der Front gewesen, infolgedessen auch wenige ge.

fallen. Um die Lage der Forstanwärter zu ver

beſſern, werde alljährlich nur eine beschränkte Zahl

angenommen. Im Rahmen der verfügbaren Mittel

sei die Forstverwaltung schon seit Jahren bemüht,

Waldarbeiter in der Nähe der Forsten anzusiedeln .

Die Regierungen seien darauf hingewiesen worden,

auch auf die Ansiedlung von Kriegsbeschädigten,

soweit diese noch im Walde Verwendung finden

könnten, Bedacht zu nehmen.

Im Interesse der Bevölkerung seien die hohen

Holzpreise zu beklagen und die Regierungen seien.

angewiesen, der bedürftigeren Bevölkerung das

Holz in möglichst günstiger Weise zugänglich zu

machen. Dies sei zunächst in der Form einer be

schränkten Versteigerung versucht worden, indem

man nur die Bewohner bestimmter Orte oder die

Kriegerfrauen oder Kriegerwitwen zur Ver

ſteigerung zugelassen habe . Das habe sich aber nicht

bewährt, weil sich die Beteiligten gegenseitig wieder

die Preise so in die Höhe getrieben hätten, daß sie

das Holz schließlich zu nahezu unerschwinglichen

Preisen hätten übernehmen müssen . Jezt werde

den Gemeinden eine bestimmte Menge Holz zu er

träglichen Preisen zur Verteilung unter die ärmere

Bevölkerung zur Verfügung gestellt . Da, wo Mangel

an Waldarbeitern ſei , werde den Gemeinden auch

die Möglichkeit gegeben, Holz selbst einzuschlagen.

Dies habe den Vorteil, daß auch weibliche Kräfte

im Walde Verwendung finden könnten, und die

Gemeinden seien auch vielfach in der Lage, mit den

|

Abgeordneter Wiers do x † † (nat.-lib .)

befürwortet auch die Erhaltung der Akademic

Münden und weist auf den bedeutend gesteigerten

Wildabschuß hin.

Ministerialdirektor , Oberland

forst meister von Freier bemerkt, daß die

Forstverwaltung hinsichtlich des Abſchuſſes von Wild

reichlich weit gegangen sei . Es sei an die Regie-

rungen die Weisung ergangen, die Wildſtände über-

all durch verstärkten Abschuß auf eine den gegen.

wärtigen Zeitverhältnissen entsprechende Zahl zu

reduzieren und erforderlichenfalls auch mit Zwangs-

maßregeln vorzugehen. Was die Akademie Minden

anbelange, so erscheine es zur Zeit nicht an-

gezeigt, der Auflösung derselben näher zu treten,

weil sich nicht annähernd übersehen lasse, wie sich

die Verhältnisse nach dem Kriege gestalten würden.

Aus Preußen.

Die Preußische Fischereiordnung

vom 29. März 1917.

Im Januar-Heft d . J. haben wir über das neue

Preuß . Fischereigesetz eingehend berichtet und dabei

darauf hingewiesen, daß eine Reihe höchſt wichtiger

Gegenstände durch Polizeiverordnung geregelt wer

den sollten . Dies ist nun inzwischen, insoweit als

es sich um Materien handelt, die einheitlich für das

ganze Staatsgebiet geregelt werden können, durch

eine Polizeiverordnung des Miniſters für Land-

wirtschaft, Domänen und Forsten vom 29. März d. J.

geschehen. Diese Polizeiverordnung ist als „Fi

scherei ordnung“ bezeichnet worden. Nur

die Materien, bei denen die jeweiligen örtlichen

Verhältnisse bestimmend sein müssen, sind dem Re

gierungspräsidenten zur weiteren Regelung durch



203

Regierungs - Polizeiverordnungen überlassen worden.

Wir können selbstverständlich hier nicht alle Be-

ſtimmungen der sieben Abschnitte umfassenden

Fischereiordnung aufführen, müssen uns vielmehr

auf das Wesentlichste beschränken .

|

|

aus dem Fanggerät entfernt werden können, ſpä-

testens nach Rückkehr des Fischereifahrzeugs ans

Land, mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen

Vorsicht ins Wasser zurückzusehen . Von den toten

Fischen dürfen die mit Aalhamen, Ankerkuilen und

Steerthamen gefangenen sämtlich, die mit Zug- und

Grundschleppneßen gefangenen bis zu einer Gesamt-

menge von 1 kg für den Tag und die Besayung eines

Fahrzeugs im Haushalt des Fischers verwertet

werden, während alle übrigen zu gemeinnüßigen

Zwecken nach näherer Bestimmung der örtlichen

Fischereibehörde zu verwenden sind.

Die Schonzeiten sind in folgender Weise

festgesezt worden :

1. Am Sonntag ist der Fischfang von vormittags

9 bis nachmittags 6 Uhr verboten (Sonntags -

schonzeit) . Die Fanggeräte der sog . stillen

Fischerei, d. h.solche , die weder gezogen noch gestoßen

werden, dürfen zum Fang im Wasser bleiben.

Dazu gehören namentlich Stellneße, Aaalhamen,

Ankerkuilen, Steerthamen, Garn-, Draht- Korb-

reusen sowie Treib- (Schwimm-) Neze ohne Beglei

tung von Fahrzeugen. Angeln ist zulässig , soweit

nicht der Fischfang in einem Gewässer ganz ver-

boten ist.

2. In den Gewässern, in denen sich vorzugsweise

Winterlaicher ( Lachse, Forellen- und Saiblingsarten,

Oſtſeeſchnäpel u . a .) fortpflanzen, ist der Fischfang

in den Monaten Oktober bis Januar während acht

aufeinanderfolgender Wochen, die der Regierungs-

präsident bestimmt, verboten (Winterschon-

zeit) . Der Regierungspräsident bestimmt auch die

Gewässer.

Vom allgemeinen Interesse sind zunächst die

Mindestmaße der Fische, deren Fang erlaubt

ist . Diese sind festgesezt : für Stör auf 100 cm,

jedoch soll der Regierungspräsident befugt sein,

für Küstengewässer das Mindestmaß auf 150 cm

zu erhöhen, für A a l auf 35 cm, mit der Ermächti❘

gung des Regierungspräsidenten dasselbe für Küsten-

gewässer auf 25 cm herabzusehen, für L a ch s auf

35 cm, für Meerforelle auf 35 cm , für 3 an-

der auf 35 cm, mit der Ermächtigung des Regie-

rungspräsidenten dasselbe für Küstengewässer auf

28 cm herabzusehen, für Barbe , Hecht ,

Nordseeschnaepel auf 28 cm, für Mai

fisch auf 28cm, mit der Ermächtigung des Regie-

rungspräsidenten für Küstengewässer dasselbe bis

auf 20 cm herabzusehen, für Blei auf 25 cm , für |

Scholle und Flunder in der westlichen Ost-

ſee westlich der Linie Hyllekrog Leuchtturm (auf

Laaland) nach StaberHuk ( auf Fehmarn) auf 22 cm

östlich dieſer Linie bis zur Linie Gedser nach Ahrens-

hoop auf 21 cm, sonst, ausgenommen Scholle der

Nordsee auf 18 cm, mit der Ermächtigung des ¦

Regierunspräsidenten das Mindestmaß für die

Flunder in den Haffen bis auf 15 cm herabzusehen,

für Aesche , Aland , Döbel und Nase auf

20 cm, für Bachforelle und Schleie auf

18 cm, für Barsch , Plöße und Rotfeder

in Binnengewässern auf 13, sonst auf 15 cm,

für Flußkrebs auf 8 cm . In den thü-

ringiſchen Grenzgewäſſern und in Gewässerstrecken,

die mit thüringiſchen Gewässern in Verbindung

stehen, kann der Regierungspräsident das Mindeſt-

maßfürden Ble i bis auf 28 , die Schlei e bis auf

20 , den Krebs bis auf 10 cm erhöhen, ſowie ein

Mindeſtmaß für den Karpfen bis zu 28 cm vor-

schreiben. Im Regierungsbezirke Sigmaringen kann 4. Der Regierungspräsident kann außerdem be-

der Regierungspräsident das Mindestmaß für den sondere Arten- Schonzeiten festſeßen: a) für

Hechtaufbis 30, die Aeſche bis auf 25, die Bachforelle Störe vom 1. Juli bis 31. Auguſt, b) für L a ch s e

und Schleie bis auf 20 cm erhöhen ; er kann auch Saiblinge , Meer und Bachforellen

ein Mindestmaß für den Huchen bis zu 50, für die sowie Schnäpel , wenn diese Fischarten keiner

Regenbogenforelle bis zu 20 cm vorschreiben . Zu | Winterſchonzeit unterliegen, höchstens acht Wochen

wissenschaftlichen, gemeinnüßigen und wirtschaft- in den Monaten Oktober bis Februar, c) für M a -

lichen Zwecken kann der Regierungspräsident für | ränen höchstens acht Wochen in den Monaten

einzelne Personen Ausnahmen an den festgesezten | November und Dezember, d) für Aeschen und

Mindestmaßen geſtatten . Als Köderfische |

können für den eigenen Gebrauch des Fischers unter-

maßige Aland, Döbel, Nasen, Barsche , Plößen und

Rotfederngefangenwerden. Widerrechtlichgefangene

untermaßige Fische, die lebend in die Gewalt des

Fischers fallen, sind sofort, oder wenn sie nicht gleich

|

|

3. In den nicht der Winterschonzeit unterliegen.

den Binnengewässern ist der Fischfang in den Mo-

naten März bis Juni während sechs aufeinander-

folgender Wochen, die der Regierungspräsident

bestimmt, mit Ausnahme der stillen Fischerei und

des Fischfangs mit der Handangel verboten (F r ü h -

jahrsschonzeit) ..

Nasen sowie im Regierungsbezirk Sigmaringen

für Huchen und Regenbogenforellen ,

wenn diese Fischarten keiner Frühjahrsſchonzeit un-

terliegen, höchstens acht Wochen in den Monaten

März bis Mai, e) für Dö be 1 , die keiner Frühjahrs-

| schonzeit unterliegen, höchstens sechs Wochen in den
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Monaten Mai und Juni, f) für Flußkrebse

vom 1. November bis 31. Mai, g) für Se emo os

undCorallenmoos vom 1. April bis 31. August .

Von allen Schonzeiten kann der Regierungspräsident

zu wissenschaftlichen, gemeinnüßigen und wirtschaft-

lichen Zweden für einzelne Personen Ausnehmen

gestatten.

Als Maschenweite wird für Stellneze,

Stockneze, Treibneze, Zugneze und Grundschlepp

neşe eine Weite von 2,5 cm vorgeschrieben . Für

verschiedene Fälle kann der Regierungspräsident

Ausnahmen zulassen. Für die Kehlen von Neßen,

den hinteren Sackteil von Zug oder Grundschlepp .

nehen, sowie für Neße zum Fang von Aalen, Bach-

und Regenbogenforellen, Stichlingen und Köder-

fischen können engmaschige Neze benut werden .

Ständige Fischerei vorrichtungen

müssen eine Lattenweite von mindestens 2 cm

haben. Ebenso müſſen die A b sperrung svo r-

richtungen für geschlossene Gewässer, die Stab-

gitter einen Abstand von mindestens 2 cm, Maschen

eine lichte Breite von mindestens 2 cm haben .

Der zur Ableitung eines Fischge .

wässers Berechtigte hat den Fischereiberechtigten

den Beginn und die Dauer einer Ableitung min-

destens drei Tage vorher anzuzeigen. In Notfällen

kann die örtliche Fischereibehörde die Ableitung schon

vor Ablauf der drei Tage gestatten. Geschlossene

Gewässer, ausgenommen die künstlichen Fischteiche,

dürfen in der Zeit vom 1. April bis 15. Mai, offene

Gewässer während der Schonzeiten nur mit Ge

nehmigung des Regierungspräsidenten abgeleitet❘

werden.

Bachsaiblinge, Regenbogenforellen, Forellen ,

Schwarz- und Steinbarsche, Sonnenfische, Zwerg

welse, amerikanische Krebse, galizische Sumpfkrebse

und fremdländische Austern, sowie andere Fischarten,

die in Zukunft aus dem Ausland eingeführt

werden, dürfen in offenen Gewässern nur mit Zu-

stimmung des Regierungspräsidenten neu ausgesetzt

werden.

aus dem Wasser genommen oder beschädigt werden.

Entenbesizer müssen ihre Enten von fremden

Fischgewässern fernhalten, wenn ihnen der Fischerei

berechtigte nicht deren Einlassung gestattet. Bei

Zuwiderhandlungen sehen sie sich , abgesehen von

der Bestrafung, der Gefahr der Beschädigung oder

Tötung der Enten nach § 228 B. G. aus, Der

Regierungspräsident fann bestimmte Fischgewässer

von dem Verbot des Enteneinlassens ausnehmen,

er kann auch das Enteneinlassen gegen den Willen

des Fischereiberechtigten verbieten. Das Einlaſſen

von Enten während der Laichzeit in Laichschon.

bezirke ist bereits in § 112 F.-G. verboten . Weiter

werden noch Bestimmungen getroffen über den

Gebrauch der Fanggeräte, über die Kennzeichnung

der Fischerzeuge, die Ordnung beim Fischfang in

offenen Gewässern uſw.

Aus Hessen.

Beobachtungen über Blikschläge.¹)

Von Geh. Oberforſtrat Joseph in Darmſtadt.

In 1916 sind im Großherzogtum Hessen 57 Blig

schläge in Bäume festgestellt worden, die geringite

Anzahl seit Aufnahme der Beobachtungen. Die l

sache hierfür bildet die eigenartige Witterung des

Sommers mit seinen langen Regenzeiten und tiefen

Temperaturen. Von den Hauptgewittermonaten

war der Juni außerordentlich fühl und brachte auf

fallend wenig Sommertage. In den bis 1830 zurüd.

reichenden Darmstädter Temperaturbeobachtungen

findet sich kein gieich niedriges Junimittel verzeichnet.

Auch der Juli war bis zum lehten Drittel kühl, trüb

und regnerisch. Im Juni sind dann auch nur 11,

im Juli sogar nur 3 Bäume vom Blik getroffen

worden. Im August sind - trok zeitweiser lebhafter

Gewittertätigkeit- überhaupt Blitzschläge in Bäume

nicht mehr wahrgenommen worden.

Die meisten Blitschläge ereigneten sich im Mai,

und zwar 30 von 37 im Ganzen bei den weit ver

breiteten, schweren Gewittern, die sich von den

Nachmittagsstunden des26. bis zu den erstenMorgen.

stunden des 27. Mai namentlich im Odenwald und

in Oberhessen entluden. —

Die Verteilung der Blihſchläge auf die einzelnen

Monate in den drei Beobachtungsjahren zeigt fol

gende Übersicht:

Soweit die Frühjahrsschonzeit von Gewässern in

die Monate Mai und Juni fällt, ist in ihnen die

Werbung von Wasserpflanzen , ein-

schließlich der Unterwasserpflanzen, sowie die Ent-

nahme von Schlamm , Erde , Sand ,

Kies und Steinen nur mit Erlaubnis des

Fischereiberechtigten zulässig . Für Laichschonbezirke

bestimmt § 112 F.-G., daß dort während der Laich-

zeit der zu schonenden Fischarten die Räumung, das

Mähen von Schilf und Gras, die Entnahme von

Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand , Kies und Steinen,

sowie jede andere der Fortpflanzung der Fische ge.

fährliche Störung unterbleiben muß. Fischlaich 1) Vgl. Allgem. Forst. und Jagd -Zeitung Juli-Heft

darf ohne Erlaubnis des Fischereiberechtigten nicht | 1915 S. 165 ff . , Auguſt-Heft 1916 , S. 198 ff .

März

April

Mai

1914 1915 1916

1 2 1

5 1 5

13 1 37

Übertrag 19 4 43
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Übertrag
19 4 43

Über. Rand. Im Bestandsinnern

hälter stämme vorherrschend unterdrückt ganzen

Jm

Juni . 186 18 11
Eiche 7• 4 11 2 24

Juli 184 19 3
Buche 1 1 1 3

August
10 25

Akazie

•

-

399 66 57 Kiefer 2

Fichte

·

1
4
4

1

3 9

4 8. 12

10 13 23 3 49

Von den getroffenen Bäumen befanden sich

49 in Wäldern , und zwar von Laubhölzern

24 Eichen, drei Buchen und eine Akazie (Robinie),

ferner von Nadelhölzern zwölf Fichten und neun

Kiefern.

Außerhalb des Waldes wurden vom Blik ge-

troffen : ein Apfelbaum, ein Kirschbaum, ein Nuß-

baum , eine Pappel, ein Vogelbeerbaum und drei

-

Fichten. Lettere, sowie der Kirschbaum und der

Vogelbeerbaum standen als Alleebäume an Straßen

im hohen Vogelsberg . Von zweien dieser Fichten

wird angegeben, daß sie etwa 120 m voneinander

entfernt unmittelbar an Straßendurchlässen mit

fließendem Wasser ſtanden und bei beiden der Bliz-

ohne den unteren Stammteil zu zersplittern oder

merklich zu beschädigen — in der Richtung nachden

Kanälen übergesprungen sei . Der obere Stammteil

war, besonders soweit die starke Beastung reichte,

durch starke Absplitterungen nin der Blizbahn er-

heblich beschädigt. Auch an dem Vogelbeerbaum

endigt die unterhalb der Krone beginnende Bliz.

rinne in 1,3 m Höhe über dem Boden. Von hier aus

scheint der Bliß nach einem 3 m entfernten alten

steinernen Grenzmal übergesprungen zu sein .

In den durch Blizſchläge sonst viel heimgesuchten

Wäldern der Rhein- und Main-Ebene sind in 1916

nur sieben Blitzschläge vorgekommen, die zwei Eichen

und fünf Kiefern trafen . Auf den Odenwald ent-

fallen 11 Blitschläge, und zwar sechs an Eichen,

drei an Kiefern, je einer an Buche und Akazie. In

den Wäldern des Vogelbergs sind dem stärkeren

Vorkommen der Fichte mit 25 % entsprechend auch

die getroffenen Fichten ( zehn Stück) am zahl.

reichsten. Doch bleibt die Eiche mit sieben getroffenen

Bäumen nicht weit zurück, obgleich ihr Anteii an

der Bestockung nur 5,7 % beträgt. An der Hauptholz-

art dieses Gebietes, der Buche, sind nur zwei Bliz-

schläge vorgekommen. Die Wetterau , in derenDie Wetterau, in deren

Wäldern ebenfalls die Buche weitaus vorherrscht,

hat nur Blitschläge in Eichen ( acht) und in eine Fichte

vufzuweisen. Überhaupt tritt die starke Gefährdung

der Eiche und an zweiter Stelle der Fichte in diesem

Jahre besonders hervor. —

Welche Stellung die im Walde getroffenen Bäume

im Bestand und zu ihrer Umgebung einnehmen, ist

aus nachstehender Übersicht zu ersehen:

1917

Die verhältnismäßig große Zahl der getroffenen

Überhälter und Randstämme bestätigt wieder die

Erfahrung, daß neben der Holzart der Stand des

Baumes die Blizgefahr wesentlich beeinflußt . Unter

einem Eichenüberhälter wurden bei dem Gewitter

am 26. Mai auch drei Rindenſchäler getroffen und

an demselben Tage unter einem frei im Felde

stehenden starken Nußbaum eine Frau erschlagen.

Der seltenere Fall, daß unterdrückte Bäume von

Blig getroffen wurden, ist bei zwei Eichen und einer

Buche vorgekommen. Eine dieser Eichen stand neben

einer Fichte, die sie um mindestens 8 m überragte ;

die Eingangsstelle des Blizes war der dürre Gipfel,

von dem die Blihrinne senkrecht zu Boden führte .

Die andere Eiche befand sich in einem 80-jährigen

Buchenbestand und wurde unterhalb der Krone in

12 m Höhe getroffen . Die Bligrinne läuft um den

Baum herum, ohne jedoch dabei, wie in diesem Falle

ausdrücklich bemerkt wird, dem Holzfaserverlauf zu

folgen. Die unterdrückte Buche von 25 m Höhe be-

fand sich imSchluß eines 90-jährigen, reinenBuchen-

bestands ; sie wurde in 10 m Höhe getroffen . Aus

der von der Eingangsstelle senkrecht zum Boden

führenden, 3 cm breiten Blißrinne wurde ein langer

Span von der Stärke eines Bleistifts herausgeriſſen

und 12 m weit weggeschleudert .

In den weitaus meisten Fällen (45) bestehen die

Blizbeschädigungen in Rinnen von 1 bis 10 cm

Breite von senkrechtem oder gewundenem Verlauf,

die teils nur an der Rinde schwach sichtbar ſind, teils

mehr oder weniger tief in das Holz eingreifen .

In einigen Fällen sind mehrere Blizrinnen vor-

handen, die an den entgegengesezten Seiten des

Stammes zum Boden führen . Eine mehrfach unter-

brochene Bligrinne wurde an einer 60-jährigen,

stark beasteten Kiefer in der Oberförsterei Storndorf

beobachtet . Die Bligrinne beginnt in 15 m Höhe

und überspringt in ihrem Verlauf alle dürren Aſt-

stummel oder umgeht, sie . Wo diese Rinne in etwa

10 m Höhe endigt, wird seitlich in einem Abstand

von 10 cm eine weitere Rinne sichtbar, die senkrecht

zum Boden verläuft .

Mehrfach wurde festgestellt, und zwar ausschließ.

lich an Fichten, daß sich die Blizrinnen auf der dem

Wetter abgekehrten, also zur Zeit des Blizschlags

vermutlich noch unbeneßten Stammseite befanden.

27



206

Größere Zerstörungen an Waldbäumen durch ,

Blizschlag sind entstanden an fünf Fichten, vier

Eichen und einer Kiefer, die vollständig zersplittert,

gespalten oder abgeschlagen wurden. Ein mächtiger

Eichenüberhälter von 2,15 m Stammumfang in der

Oberförsteeri Eichelsdorf wurde vollständig in zwei

Hälften gespalten, die oben weit auseinander klaffen,

Ein Hauptast der Krone wurde abgeschlagen, die

beiden anderen Hauptäſte wurden, wie auch der

ganze Stamm, von Rinde entblößt . Äste, Holz-

splitter und Rindenstücke wurden auf größere Ent-

fernung weggeschleudert . Eine hohle Eiche wurde

durch einen Blizſchlag in Brand gesezt und zerstört .

Im Felde wurde ein Apfelbaum und eine Pappel

gespalten und abgeschlagen.

Der anscheinend doch selten vorkommende Fall

des nachträglichen Absterbens einer ganzen Baum-

gruppe im Anschluß an einen einwandfrei festge

stellten Blitzschlag wurde in diesem Jahre aus der

Oberförsterei Storndorf gemeldet . Dort war eine

auf sehr feuchtem Lehmboden stockende , 100 jährige

Fichte getroffen worden, die inmitten einer gleich

altrigen Kieferngruppe stand . Etwa 14 Tage nach

dem Blizschlag begannen die im Umkreise von 15 m

stehenden Kiefern abzusterben . An keiner der ein-

gegangenen Kiefern waren Blizspuren wahrzu- ❘

nehmen.

Bei dem im Vorjahre aus der Oberförsterei

Mörfelden berichteten Fall des späteren Absterbens

von Kiefern ist ein weiteres Eingehen nicht mehr

erfolgt.

Aus Baden.

Sein oder Nichtſein der Forſtabteilung

an der techniſchen Hochſchule Karlsruhe.

Von Forstrat Könige , Heidelberg.

Wenn ich wiederum mit einem Auffah vor die

Leser dieser Zeitschrift trete , so bitte ich mir dies

nicht als eine Überhebung anrechnen zu wollen,

ſondern aus den Verhältnissen sich zu erklären .

Die zur Erörterung gestellte Frage erduldet

keinen Aufschub . Der Bad. Forstverein ist unter

den Kriegsverhältnissen nicht in der Lage, Stellung

zu nehmen . Es wäre aber zu bedauern, wenn Kam-

mer und Regierung entscheiden würden, ohne daß

irgendeine forstliche Stimme sich geäußert hätte .

Von dem älteren Geschlecht der Vorkämpfer in

dieser Frage bin ich der lezte Lebende, das jüngere

steht mit seinen besten Kräften zum größten Teil

im Feld . Ich halte es daher für eine Ehrenpflicht,

troh meiner sonstigen dienstlichen und militärischen

Inanspruchnahme im Heimatdienst, hier nochmals

namens aller forstlichen Gesinnungsgenossen für

das einzutreten, was wir für notwendig halten zur

|

|

Geſundung der forstlichen Verhältnisse im engern

wie im weiteren Vaterland und zur Bekämpfung

des Sondertumsgeistes, soweit er dafür ein Hinder

| nis ist .

Seit einer längeren Reihe von Jahren wird

immer wieder in den badischen Kammerverhand

lungen die Frage über Weiterbestehen oder Auf-

lassung der Forstabteilung an der Hochschule Karls

ruhe erörtert. Nach Äußerung des Unterrichts

ministers in der 14. Sigung der II . Kammer vom

11. Juni d . J. soll, wenn möglich, schon im

nächsten Landtag, der im September d . J. zu-

ſammentritt, Klarheit über ihr ferneres Schichal

geschaffen werden, weil durch die dauernde Beun-

ruhigung der Lehrkreise, wie der Studierenden,

Schaden zu befürchten ſei .

Es erscheint daher gerechtfertigt, diese Frage

vorher nochmals rück- und ausblickend in einer Fach-

zeitschrift einer rein sachlichen und fachlichen Be

sprechung zu unterziehen, um den entscheidenden

Kreisen die Grundlage für ein richtiges Urteil 31

bieten.

Der Lehrstätten für Forstwiſſenſchaft ſind i

Deutschland allzuviele für den Bedarf an akademib

gebildeten Forstmännern, die Aufwendungen fin

gute Ausstattung einer solchen belaſten den Haus

halt eines kleineren Staates ziemlich erheblich, ohne

daß dem ein begründetes Bedürfnis oder ein ge

nügender Besuch gegenüberſteht. Auch bietet die

Gewinnung tüchtiger forstlicher Lehrkräfte für die

vielen Anstalten große Schwierigkeiten. Forstver

waltungen und Forstwissenschaft, wie die Forstlehr

anstalten selbst, leiden mehr oder minder schwer

unter diesen Mißverhältniſſen.

Alle Forstleute, sei es, daß sie in der Verwaltung

ſei es, daß sie im Lehramt stehen, sind mit verschwin

dendenAusnahmen dahin einig , daß eine Zuſammen-

legung der Forſtlehrstätten an drei bis vier deutsche

Universitäten unter Verzicht der kleineren Staaten

auf je eine eigene Landeslehranstalt zu einer rich !

tigen Pflege der Forstwiſſenſchaft, zur Geſundung

des Forstwesens und zur Verbilligung der Staats-

haushalte unbedingt anzuſtreben iſt.

Als im Jahre 1832 der forstliche Lehrstuhl ander

Universität Heidelberg aufgehoben und die Forst

schule für Baden an der Polytechnischen Schule in

Karlsruhe errichtet wurde, entsprach dies den de

maligen Verhältnissen. Eine eigentliche Forstwissen.

schaft bestand überhaupt noch nicht, oder richtiger,

stand noch in den ersten Kinderschuhen. Nach den

damaligen Auffassungen schien sie sich gänzlich auf

dem mathematisch-geometrischen und jenem Teil

der Naturwissenschaften aufbauen zu wollen, die

hauptsächlich zugleich die Grundlagen jener tech

nischen Fächer bildeten, zu deren Pflege diese Schule
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beſtimmt war. Botanik und Zoologie harrten noch

gänzlich ihrer Entwicklung und Bedeutung als

„ biologiſche Wiſſenſchaften“ . Von den Forstbeflisse.

nen wurde ebenso wie von den Schülern der anderen

Fachschulen nicht die Univerſitätsreife verlangt.

Diese wurde durch eine gemeinsame „Vorschule"

erseßt.

Die Forstwissenschaft nahm aber eine andere

Entwicklung. Für die Forsttechnik" wurden immer

zunehmend die biologischen Wissenschaften von

Bedeutung, für die Forstverwaltungsfächer trat

Volks- und Staatswirtſchaftswissenschaft in den

Vordergrund, alles Wissenszweige, die ihre beste

und höchste Pflege an der Univerſität finden . Mit

derForderung der Maturitas für die Forstbeflissenen

fiel die Notwendigkeit einer weiteren ergänzenden

Ausbildung in der Mathematik an der Forstschule

selbst und damit der lette Grund einer Verweisung

der Forstwissenschaft an die technische Hochschule.

Alle anderen deutschen Staatsforstverwaltungen sind

der Ansicht, daß eine technische Hochschule nicht gleich

günstige Bedingungen wie die Universität bietet

für eine universelle Ausbildung, wie sie von einem

Staatsforstbeamten verlangt wird , eine Überzeu.

gung, die mit verschwindenden Ausnahmen alle

Fachmänner teilen. Weiſend ist , daß die forstlichen

Lehrstühle an den Universitäten München und

Tübingen nicht etwa der naturwissenschaftlichen,

sondern der staatswirtschaftlichen Fakultät zugeteilt

sind .

—

Die Folge, an der Baden nichts ändern kann,

ist daher der völlige Mangel an Zugang von Forst

beflissenen aus dem übrigen Deutschland für Karls-

ruhe. Da auch das Pflichtzuflußgebiet an Forst-

beflissenen für Karlsruhe das kleinste ist Gießen

hat neben Hessen noch die thüringischen Staaten-,

ſo iſt dieſes von allen Forſtlehrstätten in der schlimm

ſten Lage . Seine Studentenzahl ist von 64 im Jahr

1833 schon seit Jahren auf 12 bis 14 herabgesunken.

Wesentlich günstiger steht es in dieser Beziehung

an den Universitäten Tübingen und Gießen auch

nicht.

Es haben daher forstliche Lehrer dieser drei

Hochschulen vor etwa 20 Jahren unter Darstellung

dieser mißlichen Verhältnisse unter Hinweis auf die

ähnlich ungünstige Lage in der Hochschulpflege der

Tierheilkunde und Landwirtſchaft ihren Regierungen

den gemeinsamen Vorschlag unterbreitet : die drei

Staaten Württemberg, Baden und Hessen, hätten

alle das gleiche Interesse an einer musterhaften

Pflege dieser Wiſſenſchaften, keiner aber sei für sich

allein in der Lage, solche für alle drei Wissenszweige

zu übernehmen . Sie möchten sich daher in diese

Aufgabe in der Art teilen, daß Baden der Forst-

wissenschaft, Württemberg der Landwirtschaft, Hessen |

|

der Tierheilkunde eine allen Anforderungen der

Jeztzeit entsprechende Lehrstätte errichte . Für die

Forstwissenschaft konnte ſelbſtverſtändlich nur die

Angliederung an eine Univerſität Heidelberg

oder Freiburg in Betracht kommen .

Dieser gesunde Vorschlag zu gemeinsamer Tat

fand inHessen und Württemberg günſtige Aufnahme.

Die Bestrebungen des forstlichen Berufsstandes

in Baden auf Verlegung des forstlichen Unterrichtes

von der technischen Hochschule an eine Universität

gehen bis zum Jahre 1892 zurück . Damals gab die

Versammlung des bad . Forstvereins die Erklärung

ab, „es wäre wünschenswert, daß die badischen Forst-

beamten ihre Ausbildung an der Universität sich

erwerben müßten.“

Diese Erklärung wurde 1896 wiederholt. Es

wurde aber nichts erreicht, als einige notdürftige

Verbesserungen der bestehenden Einrichtungen .

Nunstand zur Zeit, als die Anregung zu gemein.

samer Lösung der Forstschulfrage durch Hessen,

Württemberg und Baden gegeben wurde, an der

Spiße der Bad. Forstverwaltung ein Mann von

besonders hervorragender Stellung als gleichzeitiges

Mitglied des Staatsministeriums . Dieser war, wenn

auch nicht Fachmann, mit den Forstverhältnissen

vertraut genug geworden um die forſtlichen Wünſche

als gerechtfertigt zu erkennen, ihre Förderung in

die Hand zu nehmen .

Er glaubte dazu den Boden genügend vorbe-

reitet durch den Vorschlag der Forstdozenten, die

günstige Aufnahme, die dieser in den anderen be-

teiligten Staaten gefunden hatte und das günstige

Angebot, daß er für Baden enthielt . Auf seine An.

regung befaßte sich der Bad . Forstverein erneut

mit der Frage. Im Juni 1903 trąt dieser zu einer

feierlichen Sigung in Baden-Baden zusammen

unter Anwesenheit sowohl des Forst-Domänen-

direktors als des damaligen wegen seines weiten

Blicks und seines warmen großen Verständnisses

für Land- und Forstwirtschaft in ganz Deutschland

hochangesehenen Finanzministers Buchenberger.

Nach eingehender Begründung durch den Vorsitzen.

den, Forstmeister von Teuffel, einen Mann, der

sich in allen Kreisen des badischen Landes wegen

seines würdigen, jeder Leidenschaft baren, ritter-

lichen Wesens besonderer Hochachtung und Ver-

ehrung erfreute, und nach daran sich schließender

lebhafter Besprechung nahm der Verein mit 91

gegen 2 Stimmen folgende Entschließung an :

„Der Bad . Forstverein richtet die ehrerbietigste

Bitte an hohe Regierung, es wolle die forstliche Ab-

teilung der technischen Hochſchule in Karlsruhe an

eine der beiden Landesuniverſitäten verlegt werden .“

Der Landesfürst , der in diesem Augenblick die

Versammlung mit seinem Besuch beehrte, gestattete,

27*
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daß ihm dieſer Beschluß sofort vorgetragen werden

durfte .

Die berechtigten Hoffnungen, die sich an diesen

feierlichen Vorgang und an das Entgegenkommen

der Nachbarstaaten knüpften, gingen nicht in Er-

füllung. Stadt und Hochschule Karlsruhe machten

in Regierung und Landtag ihren ganzen großen

Einfluß gegen eine Verlegung der Forstabteilung

von Karlsruhe geltend . Die Regierung lehnte diese

ab, und so war derBoden zu weiterem gemeinsamen

Handeln mit den Nachbarstaaten verloren . In den

Kammern fand sich zwar eine ansehnliche Stimmen-

zahl für die Verlegung, aber keine Mehrheit . Die

Forstabteilung selbst und die forstlichen Lehrer be-

teiligten sich an der öffentlichen Erörterung der

Frage nicht. So scheiterte der Plan je einer großen

gemeinschaftlichen Lehrstätte für Forstwissenschaft,

Landwirtschaft und Tierheilkunde, auf die Universi.

täten der südwestdeutschen Staaten verteilt, zum

allgemeinen Bedauern der beteiligten Fach- und

vieler ſonſtigen einſichtigen Kreise im Lande selbst.

Die Stunde der Hinüberführung der bad . Forst.

abteilung in eine gesunde Zukunft blieb unbenutt

nicht ohne eigene Schuld. Ihr Wirkungskreis ist

und bleibt ausschließlich die Ausbildung der künf.

tigen Staatsforstbeamten für Baden.

Wie groß ist nun der Bedarf an solchen ?

Die Staatsverwaltung hat 111 planmäßige

selbständige Stellen für höhere Forstbeamte, dazu

kommen noch 15 Stellen für zweite Beamte, in der

Hauptsache errichtet mehr zur Verbesserung der

ungeſunden Beförderungsverhältniſſe , als daß ein

eigentliches sachliches Bedürfnis bei einer zweck-

mäßigen Organisation dazu vorläge . Dieser Be

stand wird in der Zukunft sicherlich nicht erhöht,

cher wohl durch Stellenaufhebung verringert wer

den. Die wenigen Privatforstverwaltungen Badens

nehmen ihren unbedeutenden Bedarf an Ober-

beamten nur zum kleinen Teil aus den badischen

Anwärtern. Zur Zeit dürften etwa 6 dort tätig

sein. Nach langjährigem Durchschnitt werden in

Baden alljährlich etwa 3,8 Stellen für forstliche

Oberbeamte frei . Soll die beste Manneskraft in

selbständiger Stellung ausgenugt werden, so darf

die Anstellung als Oberförster nicht später als im

32. Lebensjahr erfolgen . Die Vorbereitung von

der Reifeprüfung bis zur Staatsprüfung beansprucht

mit dem Militärdienst 8 Jahre. Der Assessor wird

also bei natürlichem Verlauf im Alter von etwa

27Jahren erreicht . Es blieben somit 5 Jahre Tätig.

keit als Assessor und zweiter Beamter, vollständig

hinreichend zur Erlangung der Reife für den Ober-

förster. Ein gesunder Bestand von Aſſeſſoren und

zweiten Beamten wäre die Zahl von 5 x 3,8 bezw.

4 = 20 bis 25. Diese würde auch sachlich genügen

bei Heranbildung eines geeigneten Unterpersonals

für den Forstamtsdienst . Zur Zeit aber findet die

Anstellung als Oberförster im Lebensalter von über

40 Jahren statt und der Beſtand an Aſſeſſoren und

zweiten Beamten zählt trok des Kriegsabgangs

und des seit 1909 bestehenden Numerus clausus

immer noch etwa 50. Seit dessen Einführung wer-

den alljährlich 2 bis 3 Forstbeslissene zugelassen. Bei

Beibehaltung dieser Zahl würde der Normalſtand

von 25 Assessoren und zweiten Beamten etwa im

Jahr 1930 erreicht sein.

Bis dahin muß die Forstabteilung mit einem

Zugang zum Forststudium von 2 bis 3, von dort

ab von etwa 4 rechnen . Alles, was weiter zugelaſſen.

wird , ist gegen das Interesse der Forstverwaltung

und der Staatskasse .

Aber nicht einmal auf dieſe Studentenzahl kan:

die Forstabteilung ganz rechnen . Der Staat muß

wünschen und es fördern, daß seine künftigen Be

amten ihre Ausbildung nicht ausschließlich in Karls-

ruhe nehmen, sondern auchsonstige Lehrstätten ersten

Ranges, das sind Universitäten, aufsuchen. Dahin

geht auch das natürliche Streben der Studierenden,

Jeder Hemmschuh darin ist ein Schaden für beide

Teile . Bringt der Studierende auch nur die Hälfte

seiner Studienzeit für die Forstwirtschaft im engeren

Sinn an einer Universität zu, so bleibt für die Forst-

abteilung Karlsruhe nur die Hälfte obiger Zahlen,

d . h. eine Zuhörerschaft für die einzelnen forstlichen

Vorlesungen für die nächsten 10 Jahre von 1 bi: 2,

später von 2 bis 3 Köpfen .

Im ungünstigen Fall kann für einzelne Vor

lesungen die Zuhörerschaft überhaupt gänzlich aus.

bleiben.

Die tatsächlichen Verhältnisse bestätigen diese

Berechnung.

Seit Einführung des Numerus clausus fiel

wiederholt die Studentenschaft für einzelne Studien-

semester völlig aus ; wenn dies nicht der Fall war,

konnte der Lehrer mit einem Kollegienbesuch von

2 bis 3 Hörern ſehr zufrieden ſein , vielfach mußte er

sich mit einem begnügen .

Irgend eine Besserung durch Zugang von außer

halb Badens ist nicht zu rechnen . In früheren Zeiten

war Karlsruhe von Forstleuten aus Nassau, der

Schweiz und von Holland start besucht . Nasion

besteht nicht mehr, Schweiz und Holland haben

längst eigene Forstlehranstalten und der Forstſtudent

hat den berechtigten Zug zur Univerſität .

Der Bad. Forstverein hat in Voraussicht dieſer

Entwicklung im Jahr 1903 sich dahin ausgesprochen,

daß wenn eine Verlegung des forftlichen Unter

richts an eine badische Universität in Vereinbarung

mit den Nachbarstaaten nicht zu erreichen sei, die
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gänzliche Aufhebung der Forstabteilung der Be-

lassung des derzeitigen Zustandes vorzuziehen sei ."

Dieser Entschluß hätte gefaßt werden müssen,

als sich die Regierung zur Rettung der Forstverwal

tung vor ihrer Aufzehrung durch die Überzahl der

Anwärter im Jahr 1908 den Numerus clausus ein

zuführen gezwungen soh, denn damit wurde der

Forstabteilung auch die Untergrenze jedes Weiter-

lebens abgeschnitten . Mit ihrer Aufhebung hätte

man eine gänzliche Sperrung der Forstlaufbahn

und so die Geſundung auf dem kürzesten und unan-

fechtbarsten Wege durchführen können .

Die getroffene Maßnahme war für die badischen

Verhältnisse eine Halbheit und hat zu den unhalt

baren Zuständen geführt, die seit Jahren die öffent-

liche Meinung beschäftigen und zu Beanstandungen

in den Verhandlungen beider Kammern führen.

Numerus clausus und Forstabteilung können

in würdiger Weise nicht neben einander bestehen .

Das eine oder das andere muß weichen.

Zur Entscheidung steht die Frage : sind beides

Staatsnotwendigkeiten, wenn ja, welches ist die

wichtigere ?

Die Antwort der Fachkreise liegt vor in den

Entschließungen des Bad . Forstvereins und des

Finanzministeriums .

Jener hat den Numerus clausus als eine Not-

wendigkeit erklärt, dieses als solche erkannt und

gegen zähe und einflußreiche Widerstände auch in

der Leitung der Forstverwaltung selbst durchgeführt .

Der Finanzminister hat neuerlich erst wieder

den Kammern den Numerus clausus als das beſte

Mittel zur Durchführung und Erhaltung gesunder

Beamtenverhältnisse in der gesamten Staatsver-

waltung bezeichnet .

Die Auflassung der Forstabteilung ist vom Bad .

Forstverein nicht nur als durchführbar erklärt, son.

dern ausdrücklich empfohlen worden. Die führen-

den forstlichen Kreise in Württemberg und Hessen

waren seiner Zeit zum Verzicht auf eigene Forst.

lehranstalten bereit, die thüringischen Staaten haben

dies neuerdings getan, Elsaß- Lothringen wie eine

größere Anzahl anderer kleinerer Bundesstaaten

haben solche nie gehabt oder längst aufgegeben.

Der Unterrichtsminister äußerte sich über die

Frage in der Landtagsverhandlung vom 11. Juni

weiter:

„Von einer Verlegung der Forstabteilung an

eine Universität, wie sie ein Teil der bad . Forst

beamten wünsche , könne des Kostenaufwandes❘

halber nicht die Rede sein, es sei nur zu wählen

zwischen Belassung oder gänzlicher Aufhebung .

Die Forstabteilung selbst habe ihren jährlichen

Kostenaufwand auf 40 000 Mk. angegeben. Durch

ihre Aufhebung könnten kaum 14 000 Mk. erspart

werden. Man könne daher Bedenken haben, wegen

solch geringer Ersparung eine Einrichtung zu be

seitigen, die mit dem Werdegang der Hochschule

historisch verbunden gewesen sei . Bei der Aufhebung

wären die badischen Forstbeflissenen genötigt, im

Ausland ( !) , voraussichtlich meist in München, ihre

Studien zu betreiben. Es wäre aber nicht von Vor-

teil, wenn die inländischen Verhältnisse und die

Eigentümlichkeiten des bad . Forstbetriebs bei der

Vorbereitung auf der Hochschule außer acht ge-

lassen werden müßten."

Betrachten wir diese Ausführungen im einzelnen,

so ist folgendes festzustellen :

1. Nicht ein Teil der Forstbeamten, ſondern der

Bad. Forstverein, der wohl als berufene Vertretung

der Ansicht der bad . Forstmänner in ihrer Gesamt-

heit gelten kann, hat allerdings, wie oben dargestellt,

ursprünglich die Verlegung des Forstunterrichts in

Verbindung mit den Nachbarstaaten an eine bad.

Universität angestrebt und würde dies auch heute

noch als die beste Lösung für alle in Betracht kom-

menden Staaten halten. Nachdem diese aber an

dem Widerstand Badens gescheitert ist, hat er sich

schon längst mit der völligen Aufhebung der Forst-

abteilung nicht nur abgefunden, sondern sich aus-

drücklich dahin erklärt, daß er diese der Belassung

an der technischen Hochschule vorzieht und empfiehlt .

Die gleiche Stellung dürften wohl alle Forstleute

Deutschlands, sowohl jene der Praxis wie der akade.

mischen Kreise mit verschwindenden Ausnahmen

einnehmen.

2. Der derzeitige Aufwand für die Forstabteilung

wird rechnerisch mit 40 000 Mt. wohl richtig an-

gegeben sein. Die Angabe der Forstabteilung, daß

durch ihre Aufhebung aber kaum 14 000 Mk. erspart

würden, ist nicht ohne weiters nachzuprüfen, mir

will aber scheinen, daß man bei einer Nachprüfung

vom Standpunkt der Beschränkung auf das un-

bedingt Nötige doch zu einer ganz erheblich größeren

Einsparung kommen kann. Jedenfalls ist es un-

möglich, mit einem Betrag von 14 000 Mt. Einrich-

tungen auchnurfür den rein forstlichen Unterrichtdau.

ernd so zu unterhalten, daß sie den an sie zustellenden ,

immer steigenden Ansprüchen auch nur einigermaßen

genügen . Handelt es sich doch um drei forſtliche

ordentl . Professuren, einen Lehrstuhl für forstl.

Bodenkunde mit Laboratorium, einen Forstzoologen,

mehrere Assistenten, Sammlungen und Forstgarten,

sowie ein forsttechnisches Laboratorium und Diener.

In der Berechnung muß irgendein Frrtum unter-

laufen sein.

Das Entscheidende ist aber meines Erachtens

weniger die Größe der Ersparnis, als vielmehr, ob

der Aufwand für etwas unbedingt Nötiges oder

wenigstens für etwas Zweckmäßiges und Lebens-
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fähiges, oder für etwas Überflüssiges, die staatlichen

Interessen nicht wirklich Förderndes erfolgt.

3. Mit dem Werdegang der technischen Hoch.

ſchule waren historisch auch verbunden eine Post-,

eineHandels- und eineLandwirtſchaftsschule . Keiner-

lei Rücksicht auf das historisch gewordene hat die

Aufhebung der beiden ersten und die Überführung

der lezten an die Universität Heidelberg gehindert,

als sie sich als lebensunfähige Glieder der technischen

Hochschule erwiesen . Diese Abtrennungen haben

der Hochschule nicht nur nichts geschadet, sondern

sie in ihrer glänzenden Entwicklung zur eigentlichen

technischen Hochschule gefördert. Die Auflassung

der dort tatsächlich ebenfalls lebensunfähig gewor

denen Forstabteilung wird die gleiche Wirkung haben .

Angesichts der riesenhaften Entwicklung der Technik

werden nach dem Krieg Aufgaben allergrößten Stils

an die technischen Hochschulen herantreten, die nur

unter Aufwendung großer Mittel gelöst werden

können, dem Staat aber werden diese fehlen. Was

liegt näher, als sie durch Aufhebung eines entbehr-

lich gewordenenGliedes aus sich selbst zu gewinnen ?

In ihrer forstgeschichtlichen Bedeutung, und

nur diese kann doch wohl in Betracht kommen, hebt

sich die Forstabteilung an der Bad . Technischen

Hochschule in nichts über die sonstigen kleinen Landes-

forstlehranstalten hinaus . Sie hat in der Wissen-

ſchaft keine führende Rolle gespielt, auch hat sie auf

die Entwicklung des Forstwesens in Baden selbst

einen dauernden maßgebenden Einfluß nicht ge-

wonnen. Ihre Tätigkeit blieb in der Hauptsache die

Ausbildung brauchbarer Bezirksforstbeamten und

Gehilfen. Der Badische Staat hält

heute noch als einziger in Deutsch-

land an der Leitung der Forstverwaltung durch

einen juristisch gebildeten Verwaltungsbeamten fest .

Wäre aber auch die geschichtliche Bedeutung der

Forstschule noch so groß, durch sie allein würde ihre

fernere Erhaltung sich nicht begründen lassen. Sie

ist weder ein Denkmal, das seinen Zweck allein durch

ſein Dasein erfüllt, noch hat sie das Wesen etwa

einer Münzstätte, deren Erhaltung auch bei un-

genügender Beschäftigung als eine äußerliche Be-

tätigung der Staatshoheit berechtigt erscheinen

mag . Eine Forstlehranstalt hat eine lebende, für

das Volks- und Staatswohl höchst wichtige Aufgabe

und es liegt im staatlichen Intereſſe, daß diese in

vollkommenster Weise erfüllt wird .

|

Aufgabe größeren Gliedern, die zu deren vollkom

mener Erfüllung in der Lage sind . Das liegt im

| Wesen des Bundesstaates und gebietet die Achtung

vor der Wissenschaft .

4. Notwendig ist allerdings , daß bei der Aus.

bildung der badischen Forstbeamten für den öffent-

lichen Dienst die heimischen Verhältnisse und Eigen .

tümlichkeiten des badischen Forstbetriebs nicht außer

acht gelassen werden. Gänzlich verfehlt wäre es

aber, diese Einführung in die Zeit der akademischen

Vorbildung zu verlegen . Wirkliches Verständnis

und Interesse für solche „Heimatkunſt“ und ein

unbefangenes Urteil darüber, was daran berechtigt

und was unberechtigt, kann nur von dem mit seiner

akademischen Fachausbildung fertigen Mann er

wartet werden. Dazu ſind auch die auf das Studium

folgenden drei Jahre praktischer Tätigkeit in der

badischen Forstverwaltung bestimmt und genügend .

Gänzlich schädlich wirkt und zu unfruchtbarer Sonder-

tümelei und Überschäßung der heimatlichen und

Unterschäßung der fremden Verhältniſſe führt es ,

wenn der Student namentlich eines kleinen Staates

während seiner ganzen Studienzeit in den Rahmer

seiner engeren Heimat eingezwängt bleibt und ver

hindert wird, seine Ausbildung nach freier Wahl im

größeren Vaterland zu nehmen. Je unbeeinflußter

von den heimatlichen Verhältnissen sein Studien

gang, um so unbefangener und freier wird er in

reiferem Alter mit erweitertem Gesichtskreis an

sie herantreten, mit um so mehr Liebe und Ver-

ständnis sich in sie hineinleben und an ihrer weiteren

Vervollkommnung mitarbeiten.

Eine Hauptursache der auffallenden Langſamkeit

in dem Fortschreiten der Forstwissenschaft und Forst-

wirtschaft im Vergleich zu den technischen Fächern

und der Landwirtschaft dürfte meines Erachtens

mit zu suchen sein in der Abgeschlossenheit, deren

sich die deutschen Forstverwaltungen bei der Aus-

bildung ihrer fünftigen Beamten befleißigen, in

der landsmännischen und fachlichen Sondertümelei,

die daraus hervorgeht und so oft bei Forstbeslissenen

wie bei Forstversammlungen in die Augen fällt.

Damit ſei nicht gesagt, daß der nach Aufhebung

der Landeslehranstalt nicht nur wie jest in derTheo

rie, sondern in der Tat freizügig gewordene badiſche

Forststudent die Fühlung mit seiner Heimat gänzlich

verlieren soll oder gar muß. Ist der beabsichtigte

Zwang für Karlsruhe weggefallen, so kann die

Studien und Prüfungsordnung sehr wohl so einDazu gehören aber bestimmte Vorbedingungen

und nichtunwesentliche Mittel . Ist in einem Bundesgerichtet werden, daß der Forstbeslissene seine ersten

staat wie Deutschland ein kleineres Glied nicht in

derLage, für sich allein dieſe Grundlagen zu schaffen,

so muß er versuchen, sich mit anderen Gliedern in

der gleichen Lage zu gemeinsamer Lösung dieser

Aufgabe zu vereinigen oder aber er überläßt diese

io

vier Semester auf einer badischen Universität aud

ohne forstlichen Lehrstuhl zuzubringen in der Lage

ist . Will man dieses Infühlungbleiben fördern ,

richte man eine Vorlesung über Forstenzyklopädie

ein und beauftrage damit einen Forstbeamten mit
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geeignetem Dienstsik im Nebenamt, wie dies ja

auch mit anderen Fächern geschieht, die sonst an

der Universität nicht vertreten, aber für bestimmte❘

Ausbildungsgänge gefordert werden . An geeigneten

Kräften fehlt es nicht, die Kosten wären gänzlich

unbedeutend . Diese Vorlesungen hätten Aussicht

auch von anderen Studenten besucht zu werden und

böten die sehr erwünschte Gelegenheit, ein besseres

Verständnis für das Forstwesen, als es bis jest

vielfach besteht, in solche Kreise zu tragen, die be-

rufen sind, später am öffentlichen Leben sich zu

beteiligen und an der Staatsverwaltung an hervor

ragender Stellung mitzuwirken .

Zur Erledigung der forſtwiſſenſchaftlichen Stu-

dien im engeren Sinne stehen die Universitäten mit

forstlicher Lehrausstattung nicht nur München,

sondern auch Tübingen und Gießen , in einigen

Jahren voraussichtlich auch Göttingen zurVerfügung.

Die bedeutendsten Lehrer sind an diesen verteilt,

eine einseitige Bevorzugung Münchens wäre weder

begründet noch erwünscht . Die thüringiſchen Staaten

verweisen zur Ablegung der akademischen Prü-

fungen ihre Forstbeflissenen seit Aufhebung der

Akademie in Eisenach an die Universität Gießen .

Nachdem die Regierung eine Vereinbarung mit

den Nachbarstaaten wegen Errichtung einer gemein-

samen forstlichen Studiengelegenheit an einer ba-

dischen Universität ablehnt und nur die Wahl läßt

zwischen Belassung der Forstabteilung in Verbin-

dung mit der technischen Hochschule oder gänzlicher

Aufhebung , müſſen zur endgültigen Klärung fol-

gende Fragen gestellt und beantwortet werden :

1. Stellt der künftige Bedarf Badens an akade-

miſch gebildetenBeamten nach dem heutigen Grund-

saz der Einsparung und Vereinfachung einen ge-

sunden Hochschulbetrieb an der Abteilung der tech-

nischen Hochschule Karlsruhe für Forstwesen sicher

oder wenigstens in das Gebiet der Möglichkeit ?

2. Wenn nein, gibt es Mittel, diese Möglichkeit

zu schaffen ?

3. Welche Wirkung wird die Anwendung dieser

Mittel auf die Staatsverwaltung im allgemeinen

und die Forstverwaltung im besonderen ausüben ?

4. Kann eine gute akademische Ausbildung der

badischen Forstbeamten sichergestellt werden auch

ohne eigene Forstlehranstalt ?

5. Bestehen irgendwelche andere gewichtige

Gründe zur Erhaltung der Forstabteilung an der

Hochschule Karlsruhe ?

Bei rein sachlicher Erwägung vom Standpunkt

des Staatsganzen aus und unter Einreihung aller

Sonder- und Teilinteressen an ihren gehörigen

Plah hinter das Staatsganze wird die Antwort

wohl lauten müſſen :

|

|

1. Der wirkliche Bedarf Badens an Forstbeamten

ist für einen gesunden Hochschulbetrieb völlig un-

genügend .

2. Die Hörerschaft für die Forstabteilung kann.

nur vermehrt werden durch eine kräftige Vermeh-

rung der Forstämter um mindestens 20, wie ſie

auch seiner Zeit von einem Forstdozenten verlangt

wurde, oder durch Vermehrung der Einstellung von

Hilfsbeamten und Assessoren in der gleichen Zahl,

beides über den derzeitigen Stand hinaus und unter

gleichzeitiger Aufhebung des Numerus clausus und

Einführung strengen Studienzwangs zu Gunsten

Karlsruhes . Dann brächte man es zu einer mög-

lichen Zuhörerschaft für die forſtlichen Vorlesungen

von etwa je 5 bis 6 Köpfen.

3. Ein Forstamt erfordert einen einmaligen

Aufwand von etwa 50 000 Mk. und einen jährlichen

von etwa 8000 Mk. nach den jezigen Verhältnissen.

Für 20 wären die Beträge 1 Million, bezw . 160 000

Mark. Vermehrung der Hilfsbeamten und Aſſeſſoren

und Verzicht auf Numerus clausus ist ein völliger

Verzicht auf gesunde Beamtenverhältnisse, der

Studienzwang schließt Hochschulbetrieb aus . Die

Maßregel in ihrer Gesamtheit stünde in vollem

Gegenſaz zu den Grundsäßen der Einsparung im

allgemeinen und der Bemessung der Zahl der Ober-

beamten nach rein sachlichemBedarf im beſonderen .

4. Für Baden ist zur Sicherung einer guten

Ausbildung seiner Forstbeamten eine eigene Forst-

lehranstalt kein unbedingtes Erfordernis, angesichts

der zahlreichen Studiengelegenheiten an deutschen

Universitäten.

5. Für die Erhaltung der Forstabteilung sprechen

Rücksichten auf die Wünsche der technischen Hoch-

schule und der Stadt Karlsruhe wohl mehr äußer-

licher Art, Anhänglichkeit an das Bestehende,,,histo-

risch Gewordene" , aber keinerlei Staatsnotwendig-

feiten .

Da eine Belassung des derzeitigen Zustandes

keine Lösung, sondern nur deren Hinausschiebung

wäre, was die Regierung ausdrücklich als schädigend

bezeichnet hat und nicht will, so wird sich der kom

mende Landtag vor die Zwangsentſcheidung geſtellt

sehen:

Ordnung der Forstverwaltung nach den Be-

dürfnissen der Forstlehranstalt oder Aufhebung

dieser.

Ersteres wäre eine Umdrehung der Denkgeseze .

Für lettere hat sich der forstliche Berufsstand aus-

gesprochen, dafür spricht die schwierige wirtschaft-

liche Lage, die Achtung vor der Wissenschaft und

der Studienfreiheit, wohl auch die Erkenntnis der

Mehrheit, daß eine andere gesunde Lösung nicht

mehr möglich sein dürfte.
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Aus Desterreich.

Forstwesen in Istrien.

Von Hugo Piffl, t . I. Oberstleutnant in Fischau

bei Wiener Neustadt.

Die Wälder, welche sich auf der Halbinsel Istrien

befinden, bedecken etwa ein Viertel des Landes, doch

darfman ſich abſolut nicht vorstellen, daß sie deutschen

Forsten gleichen. Es sind zumeist Niederwälder mit

in der Regel sehr kurzem Benüßungsalter, was den

Grund in dem Mangel an Nadelholz und auch in

der sehr günstigen Verkaufsmöglichkeit, des schwachen

Brennholzes hat. Die Art und Gattung der Wald-

bestände ist von jener nördlicher Gegenden recht

verschieden.

Die istrianische Waldflora kann nach drei Regio.

nen eingeteilt werden, und zwar jene der Gebirgs-

region im nördlichsten Teil des Landes zwischen

Triest und Fiume, die in 1396 m Höhe unweit

Abbazia gipfelt; das Hügelland im Innern des

Landes, das sich bis 500 m erhebt, und dann die

Küstenregion am Festlande und den Inseln.

Es muß hier bemerkt werden, daß man unter

Karst nicht immer Steinwüsten zu verstehen hat,

da dieses Kalkgebirge zum großen Teile sogar Ur-

wälder trägt, alſo auch im nördlichen Istrien aus-

gebreitete und gut geschlossene Wälder zu finden

sind, die hauptsächlich aus dem Grunde der Aus.

rodung entgingen, daß sie zumeist aus Rotbuchen

bestehen, die für den Schiffsbau keine Verwendung

finden, als Heizmaterial aber die Transportkosten

nicht lohnen. Viel trug zur Erhaltung der Wälder

der Umstand bei, daß sie Eigentum mehrerer Herr.

schaften waren, die für Schonung des Holzes sorgten .

Die Wälder behielten, obwohl sie mit Einforstungs-

rechten der Nachbargemeinden belastet waren, den

Hochwaldcharakter wohl bei ; als sie jedoch zum Teile

infolge zu geringer Einnahmen an die umliegenden

Ortschaften veräußert wurden, begann sofort eine

schrankenlose Ausnüßung als Brennholz und Holz.

kohle, die in die Hafenstädte versandt wurden,

jedoch nicht mehr als gewöhnlichen Taglohn als

Gewinn brachten, die Verkäufer aber kostbare Zeit

verloren . Man fällte leichtfertigerweise nur junge

Bäume, da man große Klöße nicht fortschaffen

konnte, während von den alten Bäumen nur Äste

genommen wurden . Der Wald wurde derart ver-

teilt, daß jeder Nuzungsberechtigte einen sehr

schmalen, doch langen Streifen erhielt, die Weide-

benüßung aber allen gemeinſam blieb . Auf diese Art

wäre ein großer Teil der Wälder, vor allem jener in

Castelnuovo, gänzlich verschwunden und die Gegend

hätte leicht in kurzer Zeit verkarsten können . Zum

Glück nahm sich der Staat der Sache an und der

Zustand der Wälder begann sich bald zu bessern,

doch erst nach zweckmäßiger Kommassierung der

|

selben wurde eine regelrechte Bewirtſchaftung mög-

lich.

Da das Rot-

Im Bezirke Volosca, namentlich in den Ort-

schaften Veprinaz und Caſtua, deren Waldbesig

fünfzig Quadratkilometer beträgt, nahm man die

Bewirtschaftung in eigener Regie in die Hand und

stellte geprüftes Forstperſonal an.

buchenholz einen sehr geringen Wert besißt, ſo ſind

die Einnahmen aus dem Holzverkaufe sehr klein

und man bemüht sich jetzt, Nadelhölzer anzupflanzen,

was um so mehr Aussicht auf Erfolg hat, als hier

früher Tannenwälder bestanden, die im 18. Jahr,

hundert einem großen Brande zum Opfer fielen.

Die Mitte des Landes ist nur auf den Höhen be

waldet, während die Niederungen nur mehr erkennen

lassen, daß dort einſt Wald ſtand ; die Berghänge

sind bereits stark verkarstet und großer Wassermangel

macht sich überall fühlbar. Verläßliche Waldhüter

sind noch wenige zu haben . Der 11 km² große Staat

forst bei Klana wurde bereits aus einem Buchen.

wald in einen Nadelholzwald verwandelt.

Die Rotbuche

Im Hügellande befinden sich die Waldungen

vorherrschend in den Händen von Privaten und ent

halten in der Regel weichhaarige sommergrüne

Eichen, Zerreichen , orientaliſcheWeißbuchen,Hopfen.

buchen und Blumeneschen, vermengt mit einzelnen

Steinweichſeln und Zürgelbäumen, deren Stod

triebe gute Peitschenstiele liefern.

gedeiht in der schon zu trockenen und zu warmen

Hügelregion, die sich von der Landesmitte gegen

Süden erstreckt, nicht mehr. Man fällt hier die Echer.

nach sieben Jahren, die übrigen Bäume nach vier-

zehn . Die Ersteren geben nämlich wenige aber ſtarte

Stocktriebe, während die vielen Loden der anderen

Holzarten bis zur Verwertung mehr Zeit brauchen.

Man führt das Brennholz meist nach Venedig aus .

Das Holz wird klafterweise geschichtet, welches Maß

man passo nennt; der Händler kauft es im Walde

und führt es nach einem Seehafen, wo es mitWeiden.

ruten zu Bündeln gebunden wird und ſo in der

Lagunenstadt auf den Markt gebracht wird . Würde

man die Eichen erst im zwölften Jahre schlagen, jo

könnten sie infolge der stärkeren Stämme in Trieſt

an die Werften verkauft werden, doch ist dem Wald-

besißer die in Gold erfolgende ausländische Zahlung

für das Brennholz lieber.

Die Republik Venedig als einstige Herrin eines

Teiles von Istrien, hatte schon mittels Gesez vom

2. Januar 1475 die Umtriebszeit für Unterholz auf

zwölf Jahre festgesezt, doch dieselbe am 10. Dezem

ber 1778 auf 8 Jahre verringert.

Aus Weißbuchen und anderen Sträuchern wird

sehr billiges Brennholz gewonnen, das faſt aus.

schließlich den eigenen Bedarf deckt, dem auch Oliven,

Maulbeerzweige, sowie Weinreben aushelfen .
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Als noch die Segelschiffahrt von Bedeutung ,

war, wanderten viele Eichenſtämme in die Schiffs-

werften, doch seit fast nur mehr Eisenschiffe gebaut

werden, wird das Eichenholz zum Heizen verwendet.

Man hält den Wert eines gut bestockten Eichenwaldes

dem eines Ackers mittleren Ertrages gleich, er sichert

also eine gleichmäßige Rente und wird daher sorg.

fältig, namentlich vor dem weidenden Vieh, ge-

schützt. Im Innern des Landes , von wo aus die

hohen Transportkosten den Holzhandel nicht ren-

tabel machen, wird der Wald vernachlässigt, ja ſogar

mit Vorliebe gerodet und in Weingärten verwandelt .

DerBoden ist aber sehr brüchiger Mergel- und Ton-

schiefer und die Regengüsse schwemmen sehr rasch

das Erdreich in die Täler, so daß die Gegend rasch

verkarstet. Im Tale des Quietoflüßchens wird so

viel angeschwemmtes Erdreich abgelagert, daß man

bereits - um die dort wachsenden Bäume des

Staatsforstes fällen zu können sie erst einen

Meter tief ausgraben muß. Selbstverständlich

beeilt man sich jezt wieder aufzuforſten und die

entstandenen Wasserrisse zu verbauen.

Die kleinen Staatswälder bei Leme, Vidorno

und Cornaria bedecken bloß neun Quadratkilometer

und wird dort der Mittelwaldbetrieb mit Übergang

zum Hochwald beobachtet. Der Staatsforst bei

Montana mißt 14 Quadratkilometer, besteht zu

einem Drittel aus Ulmen, der Rest sind Stieleichen .

Früher lieferte er Bauholz für die Kriegsmarine,

hat jezt als Hochwald wenig Bedeutung und rentiert

sich wenig .

Von den Inseln rühmt sich Veglia (slavisch Krk)

der meisten Wälder, doch ist die Forstwirtſchaft dort

noch recht mangelhaft. Eine eigentümliche Ursache,

daß die Ostseite der Inseln fast ohne jede Vegetation

bleibt, ist folgende . Die Bora¹) weht mit großer

Gewalt von dem Hochlande Kroatiens herab, peitscht

das Meer zu hohen Wogen auf und bestäubt die

Inseln mit Salzwasser. Die Kraft des Sturmes

sowohl, dann Regengüsse, fegen den Humus fort

und der Salzniederschlag besorgt die Unfruchtbar

keit. Die Inseln Cherso und Lussin erfreuen sich

immergrünen Laubholzes , vor allem der Stecheiche,

des Erdbeerbaumes, des immergrünen Schnee

balls, des Granatapfelstrauches, spanischen Wach

holders und der Fillyree (Phillyrea media) . Die

schmale Insel Cherso ist als zu einem Viertel be-

waldet im Steuerkataster verzeichnet, doch kaum

die Hälfte hiervon könnte man als Wald bezeichnen,

denn alles andere ist entweder kahl oder mit niederem

Gestrüpp bewachsen, aus dem da und dort ein wetter.

zerzauster Baum emporragt, Schuß gewährend dem

Schafhirten. Die Aufforstung wäre gewiß von Er-

1) Das romanisierte slawische Burja, d . h . Sturmwind .

1917
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folg begleitet . Man beobachtet auf den Inseln eine

ganz eigentümliche Art der Waldnuzung, und zwar

die Kopfholzwirtschaft, wodurch die Verkarstung

stark gefördert wird . Alle 10 bis 12 Jahre werden

die Bäume der Äste und des Wipfels beraubt, so

daß nur etliche Meter des Stammes übrig bleiben .

Die sich neu bildenden Äste werden nach 12 Jahren

neuerdings abgesägt ; denn man will angeblich das

Verbeißen des Jungholzes durch das Tag und Nacht

das ganze Jahr hindurch aufsichtslos weidende Vieh

| verhindern, da man die Kosten der Abgrenzung

durch Mauern scheut . Die Bäume werden nur zu

bald kernfaul, sterben ab und kein Nachwuchs ist da,

weil jedes aus dem herabfallenden Samen ent-

standene Pflänzchen dem Vieh zum Opfer fällt .

Gegen Versuche der Regierung, eine Änderung ein-

zuführen, wehrt sich das Landvolk, weil es haupt-

sächlich von der Viehzucht lebt, die ohne Weide.

gründe eben unmöglich wäre . Lange kann dieser

Zustand wohl nicht anhalten , denn sonst würden

aus den schönen malerischen Inseln Felsklippen .

Die Insel Lussin, die in den lezten Jahrzehnten

zu einem vielbesuchten klimatischen Kurort wurde,

ist etwas besser bewaldet und dank des steigenden

Fremdenbesuches hat sich bereits ein Aufforſtungs-

verein gebildet, der vom Staate unterſtüßt, die nächſt

dem Hauptorte ansteigenden Höhen bereits mit

Erfolg bepflanzte . Der Anblick solchen Jung-

waldes, ja selbst der Obstgärten, ist ein ganz eigen.

tümlicher . Zwischen weißen verwitterten Kalkstein.

blöcken ragen Obst- oder Waldbäume empor, wäh

rend eine Wanderung auf dem zerklüfteten Boden

faſt lebensgefährlich und mehr eine Kletterpartie iſt ,

bei der man nach jedem Schritt eine Verstauchung

riskiert. Die kleine unweit Lussin gelegene Insel

Sansego hat gar kein Holz, das aber für die 200 Fa

milien, einfach von den nächsten Inseln geholt wird ,

ohne hierfür etwas zu entrichten .

Nächst des Kriegshafens Pola (slawisch Pulj)

befindet sich der ärarische Kaiserwald“ und etliche

Privatwaldparzellen, in welchen die Korkeiche ge

deiht, die alle 8-10 Jahre ihre Rinde für Angeln,

Neze und sonstige Fischereigeräte hergibt, jedoch

wegen zu großer Poren für Flaschenverschlüsse nicht

brauchbar ist . Unweit des berühmten Kurortes

Abbazia gibt es Lorbeerhaine, deren Blätter einen

guten Ertrag durch die Ausfuhr ergeben .

Die nächste Umgebung Triests ziert ein Stadt-

park, sowie Aufforstungen, die bereits zu schönen

Wäldern gediehen. In weiterer Entfernung von

der Stadtperipherie gibt es nur einige mit Hopfen-

buchen, Blumeneschen und Eichen locker bestocte

Niederwälder. Die Aufforstung begegnet keinen

Schwierigkeiten, doch ist sie der kurzblickenden Land-

bevölkerung unbequem, da dann zu wenig Weide

28
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vorhanden ist und auch keine Laubstreu gewonnen

werden kann .

Bei dem kaiserlichen, seit dreihundert Jahren

bestehenden Gestüt Lipizza befindet sich ein drei

Quadratkilometer großer, wohlgepflegter Eichen.

Hochwald. Erst in neuerer Zeit gelang es , die Vor-

urteile der Bauern da und dort zu besiegen, und eine

Anzahl Wäldchen sind im Entstehen begriffen, deren

Bäume bereits an die 20 m emporragen . Die Bora

weht auf dem Karste mit solcher Heftigkeit, daß

| Menschen und Tiere geschüßte Stellen aufsuchen

müſſen, dagegen ist es in den Wäldern still . Jit

einmal das ganze Land aufgeforſtet, wird die Gewalt

der Bora gebrochen sein, ja ſie wird vielleicht gän;

lich aufhören . Um 350 Hektar Karst nächst Trient

aufzuforsten, wurden 2,600,000 Schwarzföhren ver

braucht. Vier Quadratkilometer Laubholzwälder

wurden in Schonung gelegt und es iſt mit Beſtimmt-

heit zu erwarten, daß sich dadurch auch die Geſund-

heitsverhältnisse des Landes bessern werden.

Notizen.

A. Jnvalidenheim für Jäger und Schüßen

in Marburg a. Lahu.

Zur Errichtung und Unterhaltung eines Erholungs ,

Alters- und Invalidenheims für Jäger und Schüßen des

Deutschen Heeres hat sich ein Verein gebildet, dem durch eine

behördlich gestattete Sammlung bereits mehr als 300 000 Mk.

zugeflossen sind. Schirmherr des Vereines ist Se . Hoheit der

Herzog Ernst Günther zu Schleswig - H o l -

stein. Die größte Spende im Betrage von 30 000 Mk. Hat

der regierende Fürst Adolf zu Schaumburg .

Lippe dem Verein zugewendet. Von dem Präsidenten

des Allg. Deutschen Jagdschutzvereins, dem Herzog

Viktor von Ratibor , Fürst von Corvey, sind 4000

Mk. zur Einrichtung von Heldenzimmern" gestiftet worden,

die dem Gedächtnis gefallener Jäger oder Schüßen gewidmet

und mit Namensschild , Bild und sonstigen Erinnerungszeichen

derselben geschmückt werden sollen.

Der Verein hat nun bereits ein Grundstück von etwa

16 Morgen am Fuße der „ Spiegelslust" bei Marburg, die

den Kaiser-Wilhelms-Turm trägt, erworben und an Pfingsten

1916 den Grundſtein zum Hauptgebäude gelegt . Der erſte

Geschäftsbericht mit Abbildungen des Heimes und seiner zu.

tünftigen Ausgestaltung wird von dem „Invalidenheim für

Jäger und Schüßen in Marburg" allen Freunden des Unter-

nehmens gerne zugeschickt. Um weitere werktätige Unter-

stügung bittet ein Aufruf, der unter anderen von folgenden

namhaften Forstbeamten unterzeichnet ist:

von Freier , Kgl. Oberlandforstmeister, Berlin-

Nikolassee,

Dr. Bertog , Forstrat, Vorſizender des Vereins

für Privatforstbeamte, Berlin-Halensee,

Gernlein , Reg.- und Forstrat, Hauptmann d . R.

und Kommandeur des Ersatz- Bataillons des Ref.-

Jägerbataillons Nr. 15 , Potsdam,

Jacobi, Kgl. Forstmeister, Vorsitzender des Ver-

eins „Waldheil" , Neudamm-Maſſin,

Dr. König , Oberforstmeister, Potsdam ,

Velte , Kgl. Förster, Dobrilugk, Kr. Ludan.

Dieſem Aufruf, der auch die Unterschriften der Schrift-

leiter und Verleger verschiedener Forst- und Jagdzeitschriften

-Deutsche Forstzeitung , Neudamm, Jägerzeitung „Horrido",

Berlin, Deutsche Jägerzeitung, Neudamm, „Wild und Hund",

Berlin — trägt, entnehmen wir noch folgendes :
-

Gerade die Jäger haben in dem jezigen Kriege ſich be.

sonders betätigen können , ſie haben schwere Kämpfe und große

Verluste zu überstehen gehabt und sind ihnen noch weiter aus-

gesetzt. Den zurückkehrenden , körperlich beschädigten Ange

hörigen der deutschen Jäger und Schützen - Bataillone il

das Invalidenheim Hilfe und Heilung bringen .

Ganz Hilflose, zu völliger Berufs- und Erwerbsunfäbig .

keit Gezwungene werden ja hoffentlich nur in geringer Zoki

dauernde Unterbringung im Heime benötigen . Seine Haupt-

bestimmung wird vielmehr darin bestehen , kriegsbeschädigten

Jägern vorübergehend Gelegenheit zur Heilung und Erholung

zu bieten . Aus diesem Grunde verfolgt auch das Königlic

Preußische Kriegsministerium die weitere Entwicklung unseres

Jägerheims mit besonderem Wohlwollen.

Unter denjenigen, welche den Ersatz unserer Jäger- und

Schüßenbataillone bilden , haben von jeher und ſo auch jezt

in diesem Kriege die berufsmäßigen Förster, Wald- und Jagd

aufseher eine überwiegende Bedeutung . Gerade ſie ſind aber

vermöge ihres Berufes gezwungen , im Walde oder auf der.

Lande, jedenfalls fernab von solchen Orten zu wohnen, wo

ärztliche Hilfe und sonstige Einrichtungen zur Heilung ver

Wundfolgen oder Krankheiten leicht erreichbar sind, und wohl

die meisten von ihnen, welche im Kriege den feldgrünen Rod

der deutschen Jäger- und Schüßen - Bataillone getragen haben ,

werden, wenn sie auch nicht berufsunfähig geworden sind.

wegen ihrer Kriegsbeſchädigung öfters wiederholter Behand

lung bedürfen . Marburg ist nun die einzige deutsche Jäger

Garnison, welche gleichzeitig Sit einer Univerſität ist und

vermöge ihrer gesunden und glücklichen Lage im Herzen

Deutschlands, im schönen waldreichen Lahntal, aus allen

Gauen leicht erreichbar, zu dem geschilderten Zwed under

gleichlich günstige Bedingungen bietet. Die Vrofessoren der

medizinischen Fakultät der Universität Marburg haben i

in dankenswerter Weise bereit erklärt, die Inſaſſen des Jäger.

Invalidenheims koſtenlos zu behandeln . Es steht also in einer

Weise, wie es anderswo überhaupt nicht erreichbar iſt , die

Möglichkeit offen, gerade die kriegsbeschädigten Angehörigen

der grünen Farbe von Fachleuten ersten Ranges während

eines mehrwöchigen oder mehrmonatigen Erholungsurlaubs

alljährlich oder in längeren Zwischenräumen unterſuchen zu

Laſſen."

Wie uns weiter berichtet wird , hat der in Bückeburg und

Bad Eilsen veranstaltete „Roſentag" ein besonders glänzendes

Ergebnis gezeitigt. Aus dem Gesamtüberschuß konnten

5500,- Mt. seitens des 7. Jäger- Bataillons in Bückeburg

abgeführt werden. Das 7. Bataillon (Feld- und Erfaß- Batai: |

lon), ſteht somit mit einem Gesamtbetrage von Mt. 15 927.62

an der Spize aller Jäger- Bataillone und es wäre erfreulich

wenn dieſem leuchtenden Beispiel auch von allen übrigen

Bataillonen nachgeeifert würde .
D. Red.
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B. Berichtigung.

In dem Aufsatz „Bom franzöſiſchen Mittelwald “ von

Dr. G. Baader (Januarheft dieser Zeitschrift) ſind eine

Anzahl Druckfehler.

Seite 2, erste Spalte, 28. Zeile von oben heißt es : „ Eichen-

wald" ; es muß heißen : „Eichenhochwald".

Seite 2, erste Spalte, 9. Zeile von unten heißt es : „ergab

bei ihrer Fällung 5,74 fm " ; es muß heißen : „ergab bei ihrer

Fällung einen Stamm von 5,74 fm".

Seite 2, zweite Spalte, 9. Zeile von oben heißt es :

„zwischen 25 und 22 m“ ; es muß heißen : „zwischen 18 und

22 m".

Seite 6, zweite Spalte, 3. Zeile von unten heißt es :

„Staatsbeschlusses“ ; es muß heißen : „Ratsbeschluſſes.“

C. Der Forstverein für das Großherzogtum Heſſen

hält auch im Jahre 1917 keine Versammlung ab.

D. Forstliche Vorlesungen

an den Hochſchulen im Winterſemeſter 1917/18.

1. Universität Gießen.

-

Prof. Dr. Weber (eventuell vertreten durch Forst-

meister Dr. Schenck) : Forstbenuzung II . Teil, 4-stündig ;

Forstpolitit II . Teil, vierstündig ; Einführung in die Forst-

wissenschaft einstündig; Konversatorium über forstliche Pro.

duktionslehre und die Forstverwaltungsfächer, Samstag, alle

14 Tage. Prof. Dr. Borgmann: Waldwertrechnung

und forstliche Statik, dreistündig ; Forsteinrichtung nach hessi

scher Instruktion, zweistündig mit Exkursionen ; Anleitung

zum Planzeichnen, zweistündig . Privatdozent Dr. Baa

der: Die Forsteinrichtung im 20. Jahrhundert in Literatur

und Praxis. Außerdem zahlreiche Vorlesungen aus den

Gebieten der Mathematik, der Naturwissenschaften , der

Rechtskunde , Volkswirtschaftslehre, Landwirtschaft usw.

Beginn der Vorlesungen am 1. Oktober, Schluß am

2. Februar. Das allg . Vorlesungsverzeichnis fann vom

Univ. Sekretariat bezogen werden.

II. Universität München.

Geh. Rat Dr. Lujo Brentano liest nicht . Geh.

Hofrat Prof. Dr. Endres : Forstpolitik 5 st., Waldwert.

rechnung und forstliche Statit 4 st. mit Übungen , Einführung

in die Forstwissenschaft 3 st . mit Lehrwanderungen .

Geh. Hofrat Prof. Dr. Lot : Allgemeine oder theore

tische Volkswirtschaftslehre 5 st.; Finanzwiſſenſchaft 5 ſt .

Prof. Dr. Ramann: Bodenkunde 5 st. mit Lehr-

wanderungen, Bodenkundliches Praktikum für Geübtere

täglich und halbtäglich, Kleines bodenkundliches Praktikum 2 ſt.

Prof. Dr. Frhr. von Tubeuf: Anatomie und

Physiologie der Pflanzen 4 st. , Mikroskopisches Praktikum 3st.

Prof. Dr. Schüpfer : Forſteinrichtung 5 ſt., Baum.

und Bestandsmassenermittlung mit Zuwachslehre und Er.

tragskunde 3 st., Praktische Übungen in Verbindung mit Lehr.

wanderungen Prof. Dr. Fabricius (3. 3t. beim Heere):

Waldbau 6 st. mit Lehrwanderungen.

Prof. Dr. Escherich: Forstzoologie I. Teil : Wirbel.

tiere 4 st., Leitung wiſſenſchaftlicher Arbeiten.

Für den Fall die Professur für Nationalökonomie bis

zu Beginn des Winterhalbjahres noch nicht besezt ist, leſen

spezielle oder praktische Volkswirtschaftslehre die Prof.

Dr. Leonhard und Dr. Joffé, und zwar Dr. Leonhard I. Teil :

Agrarpolitik 2 st. und Dr. Joffé II . Teil : Gewerbepolitik und

gewerbliche Arbeiterfrage 2 st.

Beginn der Vorlesungen heuer ausnahmsweiſe ſchon am

1. Oktober.

III. Universität Tübingen.

Beginn am 1. Oktober 1917, Schluß

Prof. Dr. v . Bühler: Einleitung in die Forstwiſſen-

schaft, teils im Hörsaal, teils im Walde, mit Übungen und

Exkursionen . Waldbau I , mit Übungen und Erkursionen . ---

Exkursionen und Übungen . Übungen und Exkursionen für

Kriegsteilnehmer (Zeit noch zu vereinbaren) .

Prof. Dr. Wagner: Waldwertrechnung mit Übungen.—

Forstschuh. Seminarübungen . -- Exkursionen .

Sonstige Vorlesungen wie unter I.

IV. Technische Hochschule Karlsruhe.

Abteilung für Forstwesen.

Prof. Dr. Demoll: Zoologie, Forstliche Zoologie

der Säugetiere und Vögel (Wirbeltiere der Heimat) , Arbeiten

im zoologischen Institut für Geübtere.

Prof. Dr. Hausrath: Forstpolitik (einschließlich

Forstverwaltung und Forſtſtatiſtik) , Waldweg und Waſſer-

bau, Exkursionen, Anleitung zu größeren wiſſenſchaftlichen

Arbeiten.

Prof. Dr. Müller: Forsteinrichtung II , Holzmeß-

kunde, Einführung in die Forstwissenschaft, Waldwertrechnung,

Exkursionen, Anleitung zu größeren wissenschaftlichen Ar.

beiten.

Geh. Oberforstrat Dr. Siefert: Forstbenutzung,

Waldbau I , Übungen in Forstbenußung und Waldbau , Exkur-

sionen und Übungen , Anleitung zu größeren wissenschaftlichen

Arbeiten.

Prof. Dr. Helbig: Standortslehre ( Bodenkunde

einschl. Agrikulturchemie) , Arbeiten für vorgeschrittene Stu-

dierende im Laboratorium für Bodenkunde.

Dr. Cronberger: Landwirtschaftslehre ( I. Acker-

baulehre.

Dr. Fuchs : Einführung in die allgemeine Biologie .

Dr. Schultheiß: Meteorologie (Klimatologie).

Prof. Dr. Wimmer: Das Holz und seine Eigen-

schaften.

Außerdem Vorlesungen in allen Hilfs- und Grundwiſſen

schaften. Auskunft durch den Vorstand der Abteilung für

Forstwesen.

Beginn: 1. Oftober.

E. An die geehrten Leser der Allgemeinen Forst-

und Jagdzeitung

richten wir die ergebenste Bitte, die seitherige Verzögerung

im Erscheinen unſerer Hefte gütigſt entſchuldigen zu wollen .

Dieselbe war durch notwendig gewordenen Wechsel der

Druckerei , durch Papiermangel infolge des Krieges und

andere damit zusammenhängende Schwierigkeiten veranlaßt, •

die hoffentlich jezt überwunden ſind.

Verlag und Redaktion.

F. Gegen vermehrten Häherabſchuß.

Wie die Blätter für Naturschuß“ mitteilen , ist der „plan

mäßige Abschuß der Eichelhäher" in Bayern angeordnet.

Gegen vermehrten Häherabschuß ist Proteſt zu erheben vom

jagdlichen und forstwirtschaftlichen Standpunkt.

Der Forstmann, der den Häher abſchießt, ſchädigt ſich ſelbſt.

Denn der Häher hat einen gewiſſen forstwirtſchaftlichen

Nußen. Er verpflanzt Eichen , auch Buchen.

Indem er Eicheln an bestimmte versteckte Pläge trägt, ſie

dort später unbeachtet liegen läßt oder auch nicht mehr auf-

findet, trägt er mit zur Verbreitung des Pflanzenlebens , hier

der Waldbäume, bei (steht unzweifelhaft fest !) . Das fällt
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bei einer geregelten Forstwirtschaft in Kulturgegenden

weniger ins Gewicht, meist sogar vielleicht gar nicht, aber

beispielsweise im Gebirge, wo der Häher zur Baum .

besiedelung mancher Bergstöcke (gerade auch

in den bayerischen Alpen) sein redlich Teil mit

beigetragen hat. Das iſt ſicher eine recht beachtens-

werte Tatsache!

Sodann ist aber der Häher ein viel zu schöner

Vogel, um ihn noch mehr zu vermindern . Er ist in der Tat

ein Stück fliegender Poeſie des deutschen Waldes. Der Jäger

und Forstmann hat auch „Auge und Gemüt“ , ein Herz im

Leibe, er freut sich über die Schönheit der Natur und ihrer

Lebewesen. Hier gelten die schönen Worte, die der Jäger

Löns, mein vor dem Feinde gefallener Freund , über die

„Gemütskrüppel" schreibt : „ Die Welt ist so arm geworden

an schönem und großem Raubgeflügel, aber immer noch gibt

es Gemütskrüppel , denen die Welt noch viel zu bunt iſt, und

damit sie langweilig und öde werde, wie sie selber, sagen und

schreiben sie unentwegt von der Schädlichkeit der Weihe (lies :

des Hähers) und finden immer noch Narren, die es ihnen

glauben. Wer aber rotes Blut im Leibe und blanke Augen

im Kopfe hat, der gönnt ihnen die Lerche und die Ammer,

das Feldhühnchen und den Junghaſen , denn davon gibt's

genug."

Der Häher ist entschieden für den Jäger und Forstmann

mehr Wertobjekt als negative ſchädliche Erscheinung . Auch

dem Landwirt schadet er nicht . Dem Jäger zeigt er manchmal

sogar den Standort des Wildes an , dient ihm also als Weg-

weiser; freilich verrät er mitunter auch dem Wild den Jäger

durch sein rätschendes alarmierendes Geschrei. Immerhin,

die Wagschale steigt zu ſeinen Gunſten in die Höhe, ſie ſenkt

sich nicht. Und es gibt augenblicklich eigentlich nur einen

zulässigen Grund , den Eichelhäher abzuschießen, und dies iſt:

wenn man ihn in gegenwärtiger Kriegszeit zur Speise für

den Menschen verwerten will . Allerdings gibt er einen vor-

trefflichen Braten ab - läßt sich denken, denn er lebt von

Eicheln, Nüssen, jungem Getier. Aber die Schmackhaftigkeit

des Häherbratens ist leider zu wenig bekannt. Doch gibt es,

wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß, genug gutſituierte

Försterfamilien , die den Eichelhäher sehr gern eſſen, übrigens

auch den Dachs, und bei denen die Jungkrähe ( die fleischige ,

fette !) in keinem Jahre auf der Tafel fehlt ( in Posen und

Stettin kostet jezt die Krähe, Nebel- und Saatkrähe , 1 Mk.) .

In der Tat, Häher, Elſtern sind zu genießen, ebenfalls Eich-

hörnchen. Ja, da wird sich allerdings mancher wundern und

ſagen, man würde noch mit Ratten und Mäusen enden ,

wie Anno 70 die Franzosen. Doch Spaß beiseite ! Der Ge-

schmack und das Aussehen des Eichhörnchenfleisches ist ähnlich

dem Kalbfleisch. Wo die Eichhörnchen in großer Zahl vor-

• handen sind und zur Plage werden, wie in manchen Gegenden ,

lohnt es sich wirklich, Eichhörnchen zu schießen . Es gibt noch

viel für die Weidmannsküche, und dabei will man uns aus-

hungern? Ne, det gibt's nicht ! „JungeKrähen“ waren ſchon

Ende der 80er Jahre ein ständiges Gericht auf der Speisen-

karte des „Weimarischen Hofes“ in Jena. Im vorigen Jahr

haben bekanntlich Krähen auch auf dem Mittagstisch vieler

deutscher Familien Plaß ergriffen und haben die eingangs

gemachten Ausführungen vollauf bestätigt .

Paſtor W. Schuster, Garn . Bat . Pojen .

G. Forstwirtſchaftliches von der Oftfront.

(Kgl. Oberförster A. Müller Klingenthal i. S.)

Sowohl an der galiziſchen wie an der ruſſiſchen Front

fällt dem forstlich geschulten Beobachter, der wohl mehr ein

tönige Waldmaſſen erwartet hatte , die reiche Fülle der Be

standsbilder angenehm auf. An Einſprengungen und Bei-

mischungen verschiedener Holzarten in die Bestände der

Hauptholzarten, an natürlichen Verjüngungen aller Art , an

Wirtschaftsformen , Baumkrankheiten u. dergl . bieten sich

hier mannigfache Studiengegenstände, deren Beachtung auch

im Interesse der heimischen Wirtſchaft liegen dürfte . Auf

fällig ist die meist vorzügliche Stammform der Eichen , Erlen

und Aspen, eine auch vom deutschen Holzhandel längst ge

würdigte Tatsache . Auch die Kiefern haben hier an meinem

jetzigen russischen Frontteil vorwiegend höchst wertvolle

Stammformen, gleichmäßige und sparsame Jahrringbildung

und gute Kernbildung. Was allein an Kiefernholz als Kund-

oder als Halbholz ( dieſes oft durch Keil gespalten ſtatt zer

ſchnitten) für Unterſtände und andere militäriſche Zwede an

Ort und Stelle verwendet worden ist , das geht bereits in

ganz gewaltige Geldwerte . Nebenbei bemerkt, vermag auch

der Mykologe und der Techniker an diesen Bauten recht

lehrreiche Studien über Holzdauer unter den verschiedensten

Verhältnissen anzustellen.

Der Herbst verspricht hier eine ausgezeichnete Vollmast

an Eicheln. Die Bäume tragen hier faſt durchgängig in ſo

reichem Maße Frucht, wie ich es bisher nur bei der Buche in

den urwaldähnlichen Beſtänden Kalabriens beobachten konnte.

Bekanntlich erhalten die Truppen Sammlerlöhne für Eicheln

und andere Waldfrüchte. Hoffentlich gelingt es , dieſe volks

wirtſchaftlich ſo wertvolle Ernte möglichſt reſtlos zu erfaſſen.

An Eicheln sowohl wie an den sonstigen gleichfalls reichlich

vorhandenen Waldſämereien würde dann vielleicht auch eine

gewisse Menge zur Versorgung unserer Forstwirtschaft zurüd

gestellt werden dürfen . Denn zweifellos hat unſere Wald-

ſameninduſtrie noch lange mit Saatgutmangel zu rechnen .

Und ebenso zweifellos wird sich der Übergang zur Friedens

wirtschaft im deutschen Walde durch vermehrtes Säen und

Pflanzen ankünden müſſen .

Recht beachtenswert ist hier u . a . schließlich noch die

Schnelligkeit, mit der der Wald von zerstörtem oder brach

liegendem Kulturgelände Besitz ergreift . Denn die ungeheu

ren Flächen verbieten hier eine ſo restlose Ausnuhung des

Ackerlandes durch die Truppen , wie diese an der Westfront

die Regel war. Vor allem hat die Birke schon von weiten

Strecken Besit ergriffen . Sie bildet unter Gras- und Un-

krautwuchs große zwei bis dreijährige Beſtände , oft von

lückenloser Beschaffenheit, auf unſeren jezigen Pferdeweide

plägen.

Für die Redaktion verantwortlich :"für Auffäße, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmen auer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen – Für die Inserate verantwortlich : J. Sauerländers Verlag

Verleger: 3. D. Sauerländer in Frankfurt a . M. - Paul Schettlers Erben , G. m b . H. , Hofbuchdruckerei in Cöthen (Anh . )
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Absterbende Schwarznußbänme.

Von Forstmeister Rebmann in Straßburg.

Im Sommer 1915 bemerkte Förster Ley zu

Forſthauz Breitlach, daß in einem 1896 durch Saat

begründeten und seither prächtig gedeihenden Horſte

in Abt. 71 des Straßburger Rheinwaldes mehrere

1 Bäume dürre Gipfel bekamen und von oben her-

unter abstarben . Bei anderen Bäumen ließ sich

am schlecht entwickelten Ast- und Blattwerk erkennen ,

daß die Bäume krank jeien und das gleiche Los sie

später treffen würde . Tatsächlich vergrößerte sich

auch 1916 die Zahl der kränkelnden und abgestor

benen Bäume. Herr Landforstmeister Pilz teilte

mir dies mit und bat mich nach der Ursache zu for

ſchen. Es war dies im Juli vorigen Jahres .

Da 3. Zt. dieser außerordentlich wertvolle Baum

in größerer Zahl kultiviert wird und dieses so un-

erwartete Vorkommnis mich— als einen der größten

Züchter dieser Holzart — besonders nahe berührt,

fühle ich mich verpflichtet, das Ergebnis der bis-

herigen Forschungen mit der Bitte zu veröffent-

lichen, es mögen auch andere Züchter ihre Be-

obachtungen in dieser Beziehung möglichst bald

mitteilen, um diese für die Zukunft des Baumes

so wichtige Frage in der nächsten Zeit aufzuklären.

Einige Tage nach der Mitteilung besichtigte ich

mit dem Belaufsförster Ley den damals 21-jährigen

Nußhorſt. Wir ließen einige abgestorbene und

franke Bäume fällen , auch Wurzeln ausgraben , um

nach der Ursache der Erkrankung zu forschen . An

Rinde, Holz, Ast- und Blattwerk fanden wir weder

Insekten noch Pilzbeschädigungen, welche das Ab-

sterben verursachen konnten . Die oberen Äste und

der Gipfel waren ganz dürr, weiter abwärts fanden

sich im Schaft noch Spuren von Saft ; nach unten

hin nahm derselbe ständig zu, so daß der unterste

Stammteil in einer Länge von 2-3 m noch

grün und voll Saft war. Es fanden sich sogar an

mehreren abgestorbenen Bäumen amunteren Schaft

noch frische Schösse vor, was unter normalen Ver-

hältnissen bei J. nigra nie vorkommt. Man hatte

den Eindruck, als seien die Bäume in der Saftmenge

erstickt. Nun ging es an die Untersuchung der Wur-

zein. In der oberen fruchtbaren ca. 40 cm tiefen

Erdschichte waren zahlreiche kräftig entwickelte Seiten.

wurzeln vorhanden, die anscheinend gesund waren.

Doch fanden sich hier und da am Ende der Wurzel

- -

kranke abgestorbene Teile, welche wir mitnahmen .

Nach unten hin nahm der Sandgehalt zu, während

die Seiten und Faserwurzeln auffallend sich ver-

ringerten . Doch war der noch mit Lehm vermengte

Boden bis auf 1,40 m Tiefe als gut anzusprechen,

Wurzel eines absterbenden Schwarznußbaumes.

jezt stießen wir auf eine 10-12 cm dicke Flößſand-

ſchichte, in welcher die Pfahlwurzel sehr kümmerlich

aussah, ebenso die wenigen Faserwurzeln . Unter

der Sandschichte kam eine feste Kiesschichte, welche

29
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der Wurzel Halt gebot. Gegen die Tiefe nahmen

die kranken Wurzeln zu . Das Verhältnis kann viel-

leicht 6 bis 10 % betragen, aber genau läßt sich dies

nicht feststellen .

Da die ganze Wurzelbildung viel Interesse

bietet und etwas zur Klärung der Frage beiträgt,

ließ ich eine Wurzel sorgfältig ausgraben , abwaschen

und hierauf photographieren .

Es wird hierzu bemerkt, daß der Durchmesser

am Wurzelhals 9,5 cm, dann 10 cm abwärts 11 ,

auf 20 cm 10, auf 40 cm 6 und auf 1 m Länge 2,5 cm

betrug . Wie aus der Photographie zu ersehen ist,

befindet sich das Hauptwurzelwerk im oberen Teil

und fällt Manchem die horizontale Lage der Seiten-

wurzeln auf. Ein Herr meinte sogar, es sei dies auf

fehlerhaftes Pflanzen zurückzuführen . Er hat den

Korrekturbogen in der Dendrol. Zeitschrift wohl |

ſo flüchtig gelesen , daß er die Erklärung : der Horst

ſei ausschließlich durch Saat entstanden, ganz

überſah. Die Ausbreitung von Wurzeln in horizon-

taler, ja ſogar in aufsteigender Richtung, ist hier

öfters zu beobachten und jeder Förster und Wald-

arbeiter kennt diese etwas abnorme Lage. In

manchen Fällen läßt sich dieses Vorkommnis leicht

erklären , so z. B. bei Kieslagen, Lettenschichten ,

lockeren fruchtbaren Bodenstellen usw., aber manch-

mal ist die Ursache nicht festzustellen.

|

genau anzusehen . Wir nahmen dort, sowie von

verschiedenen andern Orten Wurzelproben mit,

um Vergleiche zwischen Wurzeln von kranken und

gefunden Bäumen und von feuchtem und trocknerem

Boden machen zu können . Herr Prof. Dr. Joſt teilte

mir zunächſt mit, daß er weder Insekten noch nennens-

werte Pilzbeschädigungen, welche als Krankheits

ursache angesehen werden könnten, gefunden habe ;

dagegen stellte er fest, daß viele Faserwurzeln krant

waren und bei einem erheblichen Teil die Wurzel

haube fehlte. Nach weiteren Untersuchungen schrieb

er mir Ende August : „Die beiden Proben habe ich

untersucht. Am besten waren noch die Wurzeln von

dem feuchteren Boden, allein auch bei ihnen fanden

sich nur ganz wenige gute Saugwurzeln . Daraui

untersuchte ich die Wurzeln unserer Nigra im Garten .

Hochstehende sichtlich ausgetrocknete waren ebenſo

schlecht. Aber die im tieferen Boden befindlichen

hatten sehr reichlich Saugwurzeln. Ich komme zu

dem Resultat, daß die Bäume im Neuhofer Wald

aus irgend einem phyſikaliſchen Grund, den ich nicht

sicher kenne, an ihrem Wurzelſyſtem leiden und des-

halb zu Grunde gehen .“ Von der Kaiſ. Biologiſchen

Anstalt zu Dahlem traf am 1. September folgende

Antwort ein : „An den Herrn Bezirkspräsidenten.

Die eingesandten Proben der Schwarznüsse ließen

bei der Untersuchung nichts erkennen , was auf eine

Infektionskrankheit hinweist . Es konnten weder

tierische, noch pilzliche Schädiger, auch nicht Bak-

terien in oder an den kranken Stamm-, Zweig und

Wurzelstücken nachgewiesen werden. Es dürften

daher wohl die wie aus dem Bericht des Herrn

Forstmeister Rebmann zu ersehen ist ungewöhn

lichen Grundwasserverhältnisse oder ſonſtige örtliche

Umstände als Krankheitsurſache in Betracht kommen ,

die von hier aus nicht beurteilt werden

können."

Blattwerk, verdächtige Stamm und Aststücke ,

sowie franke Wurzeln wurden mitgenommen , um

sie im Botanischen Institut und in Dahlem unter-

ſuchen zu lassen. Professor Dr. Jost, Vorstand des

Botan. Instituts , interessierte sich derart für die

Sache, daß er sich die Wurzel bei mir anſah, alle

Proben ſelbſt unterſuchte und mit mir hinausging ,

um ſich den erkrankten Horst und die gesunden Teile

Plan über die Lage des kranken Nusshorstes.
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Bei vielen Herren, die Erfahrungen

über das Gedeihen der Waldbäume in

Flußgebieten haben, wie Prof. D.

Schwappach, Reg.- Dir. von Ritter,

Oberforstrat Siefert, Dr. Wimmer, Eß-

linger, Vill u. A. frug ich unter Schil

derung der Verhältniſſe an, ob ſie Auf-

schluß über die Ursache der Erkrankung

geben könnten . Sie haben mir in ent

gegenkommen der Art geantwortet.

Ihre Ansichten gehen dahin, daß die

Boden- und Wasserverhältnisse, sowie

der dichte Stand der Bäume die Ursache

Bevordes Absterbens sein müßten. -

diese Punkte zur Sprache kommen, foll

die Lage des Horſtes, die Begründung,

seitherige Pflege während meiner Dienſt-

zeit und der heutige Zustand kurz ge
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schildert werden, damit jeder Leser ein klares Bild

von den hiesigen Verhältnissen bekommt. Über die

örtliche Lage des durch Schraffierung bezeichneten.

Horstes inAbt. 71 gibt der Situationsplan Aufschluß :

Die Fläche liegt zwiſchen dem Rhein und Haupt-

rheindamm und zwar stößt die Ostseite des Horstes

anden dort durchfließenden 70-80 m breitenNapo-

leonsrhein. Ein alter Uferweg bildet die Grenze.

Mehrere Altwasser durchziehen das Gelände. Eines

liegt hart am Südrand der Fläche, ist aber nicht ein-

gezeichnet, damit die Horſtfläche beſſer hervortritt. Bei

Hochwasser, das 5,2 m erreicht, wird die Fläche über-

schwemmt. Dies war 1896 und 1910 der Fall. Die

Fläche liegt nach einer Angabe des Herrn Baurats

Schneider¹) 140,2m übermMeere . Die Fläche ist aber

nicht ganz eben, sondern liegt verschieden hoch . Die

Unterschiede zwischen der höchsten und tiefsten Stelle

fönnen ca. 1 m betragen. Der kranke Teil liegt nach

einem von mir und Förster Ley im Juli d. Js . vor-

genommenen Nivellement 140,2 bis 140,7 . M.

Der von der Rheinbaubehörde markierte Nivell-

punkt diente als Anhalt. Den Boden hielten wir für

die Anzucht der J. nigra geeignet, denn es standen

auf der Fläche prachtvolle Alteichen, die ein Wirbel-

ſturm dort niederwarf.

- --

An Stocklöchern, sowie an dem steil abfallenden

User des Napoleonsrheins konnte man sehen, daß

bis auf eine Tiefe von 1,30 bis 1,40 m fruchtbarer

Boden vorhanden war. Wir untersuchten daher

den Boden wie es sonst hier üblich ist nicht in

Bezug auf den Untergrund. Der Horst wurde 1896

durch Streifensaat im Verb. zu 1,30 be.

gründet; plaßweise ist der Verband enger, weil auf

den eingeebneten Stocklöchern mehr Früchte ein-

gestuft wurden, um für Fehlstellen Pflanzen an

der Hand zu haben . Ein Nachbessern war aber nicht

nötig und so blieben sämtliche Pflanzen stehen. Die

Kultur litt sehr häufig durch Spätfröste . Innerhalb

der Jahre 1896-1915 waren nur 3 ganz frostfreie

Jahre, in allen andern trat mehr oder minder starker

Frostschaden ein. Besonders schlimm waren die

Fröste in den Jahren 1900, 02, 04, 11 und 14. Auch

Unkrautwuchs, besonders Gras und Schlingge-

wächse bedrängten die Pflanzen mächtig . Aber die

Kultur wurde gepflegt, die Frostschäden heilten sich

aus und der Horst entwickelte sich nach wenig Jahren

zu einem der schönsten des ganzen Waldes. Der

Wuchs war vorzüglich , in feucht warmen Sommern

fonnte man Gipfeltriebe von 1,50 bis 1,80 m jehen.

Schon mit 10 bis 12 Jahren trat Schluß ein und

hatten die meisten Stämmchen astreine Schäfte.

Herrn Baurat Schneider hier verdante ich viele wert-

volle Angaben über den Rhein und die Wasserstände , sowie

Höhenlage des Terrains z . Die Angaben beziehen sich auf

das Straßburger Gebiet km 120 bis 130 .

-

DerHorst war anfangs ganz rein, nur am Wasserrand

ist regia vorherrschend, im übrigen nur ganz ver-

cinzelt eingemischt. Unterholz war nicht vorhanden,

aber bei dem lichteren Stande hat sich in den letzten

Jahren Hasel-, Schwarz- und Weißdorn, auch wilder

Hopfen usw. eingenistet. Da noch keine Durchreise-

rungen oder Durchforstungen stattgefunden haben,

steht das Holz sehr dicht beinahe genau, wie zur

Kulturzeit. Infolge der dichten Stellung bedrängen

sich die einzelnen Exemplare, die Krone kann sich

nicht entwickeln und bleibt klein und schwach. Nur

einzelne Bäume etwa der dritte Teil - haben

besser entwickelte Kronen und kräftigere Schaftbil-

dung. Im Juli 1916 fanden wir dort Höhen von

6 bis 11 m und Durchmesser von 4 bis 13 cm auf

Brusthöhe. Die schwächeren Bäume haben 4 bis 8,

die stärkeren 9 bis 13 cm Durchmesser und ent

sprechend größere Kronen. Hier und da bedrängen

sich aber auch die dominierenden Bäume, so daß

auch diese dann kleinere Kronen haben. Im Jahre

1917 hat sich die Zahl der kranken Bäume noch

etwas vermehrt. Das Kümmern und spätere Ab-

ſterben erſtreckt sich), wie wiederholte Besichtigungen

ergaben, ausschließlich auf Bäume mit

schwach entwickelter Krone. Die auf

der 4 a großen Fläche freier stehenden Bäume mit

gut entwickelter Krone und kräftigem Schaft sehen

nochziemlich gut aus und werden wohl durchkommen.

Beachtenswert ist der Umstand, daß der Höhenwuchs

in den lezten 4 bis 5 Jahren erheblich nachgelassen

hat. Ob die Boden- und Wasserstandsverhältnisse,

die Fröste von 1911 und 1914 und die dadurch ent-

ſtehende Gipfelform oder der dichte Stand der

Bäume, der ja mit jedem Jahr unheilvoller wirkt,

die Ursachen sind, kann erst später festgestellt werden.

Nach meinen Beobachtungen in den lezten Jahren.

glaube ich aber, daß dem dichten Stand die Haupt-

schuld beizumessen ist . Der hervorragend tüchtige

intelligente Förster vertritt schon lange die Ansicht,

daß nur der dichte Stand Ursache der Erkrankung

sei. Gehen wir nun auf die in Betracht kommenden

Verhältnisse näher ein .

1. Bodenverhältnisse.

Im früheren Flußgebiet haben wir es mit

Alluvialboden zu tun, dessen Güte ganz außer-

ordentlich wechselt.ordentlich wechselt. Höhenlage, Bodenmischung,

Tiefgründigkeit, sowie Untergrund und Wasserver-

hältnisse geben hier den Ausschlag. Ortsweise finden

wir sehr fruchtbaren tiefgründigen Boden, oft an-

stoßend beinahe ertraglose Sand- und Kiesbänke .

Die Mächtigkeit der guten Bodenschichte schwankt

zwischen 0,15 bis 3 m, selten sind Flächen mit tieferem

fruchtbaren Boden. Hektargroße Flächen mit gleich

gutem Boden gibt es im oberen Rheingebiet nicht

viel . Rheinabwärts werden aber die Verhältnisse

29*
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a) Rheinstand.

Vor der Rheinkorrektion , welche hier 1842 be

gann, bestanden wie alte Karten beweisen -

zahlreiche Flußarme, welche das Rheinwasser ab-

führten. Das Gefäll wurde durch die vielen Win

weit besser. Meist trifft man in der obersten Schichte

mergelähnlichen Schlick, dann folgt Mergelfand und

hierauf Kies . Dies ist das am häufigsten vorkom-

mende Bodenprofil. Wo dieſe Mischung vorkommt,

ist der Boden und auch die Kiesschichte locker; wo

aber Lehm , Ton, Letten oder Kalk das Bindemitteldungen der Wasserläufe gemindert, so daß der

bilden, wird der Boden streng, kalt, naß und der

kiesige Untergrund gleicht dann mitunter einer

betonartigen Masse, welche das Eindringen der

Wurzeln und das Durchsickern von Wasser unmög-

lich macht.

Den Untergrund bilden diluviale, meist mit

grauem Quarzsand vermischte Geröllmassen, welche

in große Tiefen nach den neuesten Bohrungen

bis 122 m hinabreichen. Der Kics, hier noch nuß-

bis faustgroß und noch dicker, wird rheinabwärts

immer kleiner. Bei Speyer ist er noch erbsengroß,

bei Worms findet man nur noch Sand. Hier tritt

der Kies selten zutage, beinahe überall ist er von

einer, wenn auch noch so dünnen Schicht von Schlick

oder Sand überzogen . In der Kiesschichte fließt

der so wichtige Grundwasserstrom.

Bei unserem Horst haben wir es mit humoſem

mergelartigem fruchtbaremBoden zu tun, nach unten

hin nimmt der Sandgehalt zu, doch ist auch diese

Schichte, die bis 1,40 m hinabreicht, immer noch als

guter Boden anzusprechen . Dann kommt freilich

eine unfruchtbare Flößsandschichte und hierauf Kies.

Wir sehen hier, daß eine Bodenuntersuchung auf

1,50 m nicht immer genügt. Wir müssen bei J. nigra

offenbar weiter hinabgehen und vielleicht über 2 m

Tiefe den Boden untersuchen.

Herr Prof. Dr. Schwappach, der als Leiter des

Versuchswesens wohl die größten Erfahrungen auf

diesem Gebiete hat, schreibt mir : „daß Schwarz-

nüsse auf gutem, lehmigem Boden in den ersten

Jahren vortrefflich wuchsen, aber im Wuchse nach-

ließen, als die Wurzeln auf festere Lehm- und

Mergelschichten kamen. Schließlich würden die

Pflanzen kümmern und abſterben. Es stimmt dies

mit kleinen Versuchen, die ich auf verschiedenen

Bodenarten machte, überein."

2. Wasserverhältniſſe.

die
Von den atmosphärischen Niederschlägen

hier im Mittel 671 mm bei Schwankungen von

467 bis 940 betragen abgesehen, beeinflussen die

beiden Parallelflüsse Rhein und Ill mit zahlreichen

Nebenarmen und Altwassern mächtig die Wasser-

verhältnisse . Oberhalb Straßburg liegen die Flüsse

5 bis 7, bei Schlettſtadt und Colmar 13 bis 14 km

auseinander. Zur Beurteilung unserer Frage ist es

nötig, auf frühere und die heutigen Verhältnisse

hinzuweisen und sollen vor allem die Rheinstände,

das Grundwasser und die Überflutungen besprochen

werden.

Wasserstand viel gleichmäßger sein mußte, als nach

der Korrektion . Auch der Grundwasserstand war

nach Mitteilungen alter Leute, die Ziehbrunnen

besigen, damals gleichmäßiger. Dem Baumwuchs

ſcheinen die früheren Verhältnisse zuträglicher ge-

weſen zu ſein, als die jeßigen, denn wir finden auf

geringeren Böden tatsächlich noch schöne alte Eichen

und Eichen, während wir heute solche Holzarten

dort nicht mehr fortbringen. Es scheint, daß das

Wurzelwerk an den offenbar höher liegenden und

gleichmäßigeren Grundwaſſerſtand ſich anpaßte und

die Bäume nicht darunter litten , sondern vortreff

lich gediehen.

Nach vollzogener Korrektion 1872- und

schon vorher bei den Rheindurchſtichen, änderten

ſich diese Verhältnisse . Das Waffer floß viel schneller

ab (hier etwa 15 km pro Stunde) und sehr erhebliche

Schwankungen, die 1 bis 6 m betragen, stellten

sich ein, ſo daß unsereWaldungen bald unterTrocni

bald unter Nässe zu leiden hatten. In Jahren mit

niederem Rheinſtand, wie 1893 bis 1895 und 1903.

litten die Kulturen sehr not und selbst alte Eichen,

Eschen, Rüstern 2c . wurden dürr und starben ab.

Bei hohem Wasserstand haben wir Überfluß an

Feuchtigkeit, welche ebenfalls schädlich wirkt, be

sonders wenn der hohe Stand, wie 1910, viele

Wochen anhält.

Seit ca. 10 Jahren erstrebt man der Schiffahrt

wegen einen gleichmäßigeren Waſſerſtand durch

Anlegung von Buhnenbauten zu erhalten und hat

dieses Ziel bis über die Kehler Rheinbrücke hinaus

| erreicht.

b) Grundwasser verhältnisse.

Über den Einfluß des Grundwassers auf da

Gedeihen der Holzarten habe ich in der Literatur

nichts gefunden. Nun hörte ich von einem Forn-

beamten, der in Tharandt ſtudiert hatte, daß man

dort Versuche über den Einfluß des Bodenwasser:

auf das Gedeihen der Pflanzen gemacht habe . Ich

wandte mich alsbald dahin . Herr Prof. Dr. Vater

schrieb in sehr liebenswürdiger Art unterm 14. Eft.,

daß solche Versuche nicht gemacht worden seien .

Er könne ein Urteil nicht abgeben .

Aber seine allgemeinen Bemerkungen find

belehrend, daß ich dankbar dafür bin und mir ge

statte, dieselben im Interesse der Sache zu veröffent

lichen .lichen . Er schreibt:

„Ganz allgemein können Baumbeſtände dan

ernde Änderungen des Grundwaſſerſtandes in ihrem
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Wurzelraume schwer oder gar nicht ertragen . Dies ,

ist nach meiner Erfahrung lediglich darin begründet,

daß sich das vorhandene Wurzelſyſtem einem be-

stimmten mittleren Grundwasserstande durchaus

anpaßt und verſagt, sobald ſich der Waſſerſtand be-

trächtlich ändert, gleichgiltig, ob dieſe Änderung in

einem Steigen oder Fallen besteht. Die Bäume

erkranken ausnahmslos bei solcher Änderung, und

es kann nur abgewartet werden, ob sie genügende

Kraft beſißen, ſich den neuen Verhältniſſen anzu-

passen. Dies ist im allgemeinen umso eher zu er

warten, je geringer die Änderungen und je jünger

die Bäume jind.

Wesentlich ist, daß ein Standort, auf welchem

ein Bestand einer bestimmten Holzart wegen Ver-

änderung des Grundwaſſerſtandes abgestorben ist,

für einen neu begründeten Bestand derselben Holz.

art, deſſen Wurzeln sich den neuen Verhältniſſen

anpassen, recht wohl je nach Umständen ein vor-

züglicher Standort sein kann . Steigen und Fallen

des Grundwassers können je nach Umständen den

Standort bessern, in seinem Ertrage nicht beein

flüssen oder verschlechtern ; etwas Allgemeines läßt

ich hierüber nicht sagen.

Ebenso bieten die Mitteilungen des im Februar

verstorbenen Oberforstrates Eßlinger, der viele Jahre

im Rheingebiete war, viel Interesse und füge ich

diese bei. Er schreibt mir im November 1916 : „Wenn

bei dem Absterben der J. nigra, wie ich annehmen

muß, Insekten und Pilzschäden , auch Wirkungen

von Bligschlag ausgeschlossen sind, bleibt als Ursache

wohl nur abnormer Bodenzustand übrig . Nach

meinen Erfahrungen vermag namentlich ein höherer

Grundwasserstand wie Du auch vermutest das

Wurzelwachstum ungünstig zu beeinflussen teils

durchHerabsehung der Wärme, ganz besonders aber

durch Behinderung der Luftatmung . Die Wider-

ſtandskraft der einzelnen Holzarten gegen anhaltende

Bodennässe ist sehr verschieden . Am besten ver-

tragen solche Pappeln und Weiden, dann Stieleiche,

auch Rüstern, namentlich effusa . Da die Schwarz-

nuß nicht zu den einheimischen Holzarten des Au-

waldes mit wechselnden Wasserständen gehört, wird

-

sie nach meinem Vermuten empfindlich sein gegen

länger dauernden hohen Grundwasserstand, sowie

namentlich auch gegen starke Schwankungen in dem

Wassergehalt des Untergrundes. Besonders schäd.

lich erweisen sich Wasserstauungen im Frühjahr

3. Zt. des Wurzelwachstums, sowie im Sommer

während der lebhaften Vegetationszeit."

In ähnlichem Sinne schrieb mir Regierungs-

direktor von Ritter in Speyer kurz vor seinem Tode.

das

Gehen wir nun auf die hiesigen Verhält-

niſſe näher ein . Den größten Einfluß auf die Feuch-

tigkeitsverhältnisse des Bodens hat im Rheingebiet

Grundwasser , welches hauptsächlich

vom Waſſerſtand des Rheines abhängt. Der Rhein

fließt etwa von Basel bis Speyer größtenteils in

einem Kicsbett, dessen Sohle nicht überall festliegt.

Im oberen Teile, wo das Gefäll größer ist, wie hier

96 cm, bei dem Wärterhaus 66 cm auf 1 km—

werden die Schichten aufgewühlt und rheinabwärts

fortbewegt, die sogenannten wandernden Kiesbänke.

Wenn nun auch die Ufer jezt durch Steinbauten

festlicgen und mehr oder minder verschlammt sind,

so gelangt doch durch die Ufer und die Sohle des

Rheins und teilweise auch der Ill eine Menge Waſſer

in die Tiefe und in das Seitengelände rechts und

links vom Rhein. Dieser langsam fließende mehr

oder minder breite Grundwasserstrom durchzieht

die Rheinebene. Das Grundwasser soll nach ver-

schiedenen Angaben 1) höher stehen, wie das Rhein.

wasser und deshalb in den Rhem abfließen .

Für uns ist wichtig, daß das Wasser außer neun

andern Bestandteilen viel kohlenfauren stalk (bis

216,4), fohlensaures Magnesium (bis 87,4) und

Kohlsäureanhydrit (bis 110 m. g) auf 1 Liter Wasser

enthält.

Zur beſſeren Beurteilung der Verhältniſſe im

Rheintale sei hier ein Profil der geologischen Bil-

dungen bei Straßburg 2) beigefügt.

In der muldenförmigen Diluvialſchicht ſammelt

ſich das Grundwasser, weil die unterhalb liegenden

tertiären und Juraschichten das Durchsickern des

Wassers mehr oder weniger verhindern . Nach

meinen Beobachtungen, die sich auf 15-jährige Pegel

Ideal-Profil durch die Rheinebene bei Straßburg aus der

Abhandlung des Landesgeologen Dr. E. Schumacher von 1895.
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beobachtungen stüzen, steht das

Grundwasser auf 3 bis 4 km Enter-

nung vom Rheinufer in Beziehung

zum Wasserstand des Stromes, d . H.

es steigt oder fällt mit diesem . Am

besten können wir diesen Einfluß

1) Dr. Krieger , Topographie von

Straßburg und Umgebung. Dr. Schu-

macher, Landesgeologe , Abhandlung von

1895. Berichte des Direktors Bresch

vom städtischen Waſſerwerk.

2) Idealprofil aus der Abhandlung von

Dr. Schuma ch er , 1895 .
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-

bei steigendem Rhein, besonders bei Hochwasser,

beobachten. Da tritt hinter dem Hauptrheindamm

in 2 bis 3 Tagen das helle Grundwasser an die

Oberfläche (das Überflutungswasser ist schlammig

und trü b) und wird dann als Druckwasser

bezeichnet. Alle tiefliegenden Stellen füllen sich

mit diesem Wasser an. Dasselbe erscheint z . B.. in

dem 3 bis 5 km vom Rhein entfernten Fasanen

garten schon 2 bis 4 Tage nach dem höchſten Stand,

stagniert je nach Witterung und Rheinſtand 3 bis 10

und 14 Tage und verschwindet dann wieder (durch

Versichern und Verdunsten) . Es erscheint sogar

westlich von andern größeren tiefen Wasserläufen,

3. B. dem Krummen Rhein, und muß demnach

unter der Sohle dieses Flusses durchfließen.

Alle Hohlräume des Bodens werden mit diesem

talten Wasser angefüllt, es wirkt, wie stagnierendes

Wasser, auch in kürzerer Zeit recht schädlich. Jüngere

Bäume bekommen gelbe Blätter und werden im

Wuchs beeinträchtigt und Sämlinge, sowie jüngere

Pflanzen gehen unbedingt ein . So sind beim Hoch-

wasser 1910 durch Druckwasser mehrere 1000 Hykorys,

J. nigra, Buchen usw. zu Grunde gegangen. 1) Die

mangelnde Luftzirkulation und die Erkältung des

Wurzelwerks werden die Hauptursachen sein .

Wie die Bodentemperaturen bei nassen Jahren

beeinflußt werden, geht aus mir gütigst übersandten

Zusammenstellungen der hiesigen meteorol. Station

hervor. So sind z . B. die Temperaturen bei 120 cm

Tiefe in den Jahren 1910, 12 bis 14 im Mai um 0,5,

Juni 1,3, Juli 1,4, und im August um 3,1 ° tiefer,

als in denselben Monaten von 1911. Die Durch

schnittstemperaturen betragen für April 7,9, Mai

11,2, Juni 13,8, Juli 14,9 und August 16° C.

Die Temperaturen des Grundwassers 2)

Mittlerer Sommer

Wasserstand

beim

Stromwärterhaus

be-

| tragen in diesen Monaten 9,69,9-10,310,5

10,7 . Die Schwankungen in den einzelnen

Jahren sind so klein , daß die Jahreszahl nicht erwähnt

zu werden braucht . Wirsehen daraus, daß das Grund-

wasser den Boden erkältet und hierzu kommt noch

die durch Verdunstung entstehende Abkühlung.

Einen besonders hohen Wasserstand hatten wir

1910, 12 14, 15 und 16 mit Höchstständen von 4,38

bis 5,78 m am Straßburger Pegel. An 530 Tagen

hatten wir einen Rheinstand von über 3 m, während

dies in den vorhergehenden 5 Jahren nur an 325

Tagen der Fall war. Das Grundwasser stand dem

nach auch in den Jahren 1910, 12 x sehr hoch.

Es liegt nun die Frage nahe, ob der hohe Waſſer'

stand nachteilig auf das Gedeihen der Nüſſe wirken

konnte ? Herr Baurat Schneider hatte die Güte ,

mir die nötigen Zahlen über den Wasserstand des

ca. 400 m oberhalb liegenden Wärterhauses, sowie

über die Meereshöhe des Geländes beim Nußhorit

und andere wertvolle Notizen zu geben. Hiernacı

beträgt der mittlere Sommerwaſſerſtand, welcher

die Monate April bis September einschließlich um

faßt, im Zeitraum 1896 bis 1916 3,35 m. Da

der 0 Punkt des dortigen Pegels 135,26 m hoch liegt ,

ſo beträgt die Meereshöhe 135,26 +3,35 = 138,61 m.

Die Juniwaſſerſtände sind aber 35 cm höher,

also 138,96 m. Aus den Zahlen können wir leicht

ermitteln, ob die Pfahlwurzeln der kranken und

abgestorbenen Bäume das Grundwasser erreichten

oder nicht. Die ausgegrabenen Wurzeln hatten eine

Länge von 1,40 bis 1,50 m. Nehmen wir an, daß

die Wurzeln 1,40 lang sind und das Grundwasser

beim Nußhorst 30 cm tiefer steht, als am Pegel, ſo

ergibt sich Folgendes :

Die Wurzel reichtHöhe

des Grund-

Höhe

des Grundwo. hinab bei

Jahr
wassers

ab 30 cm

im Juni

+ 35 cm

hohem tieferem
Bemerkungen

Gelände

Regel m Meereshöhe m

1910 3,76 139,02 138,72 139,07 140,7

140,2 1,4
=

1,4 = 139,3

138,8

12 3,39 138,65 138,35 138,70

14 3,87 139,13 138,83 139,18 139,30 138,80

15 3,51 138,77 138,47 138,82

16 3,55 138,81 138,51 138,86

1) Rebmann , Dendrologische Zeitschrift von 1910

und 11. Abhandlung v . Bil. Naturwissenschaftl . Zeitschrift

für Land- und Forſtwirtſchaft, 1909 , 1910. Jahresbericht des

pfälzischen Forstvereins von 1904.

Das Terrain steigt gleich-

mäßig gegen Westen hin,

ſo daß jede Höhenlage 140,2,

140,3 usw. eine gleich große

Fläche einnimmt.

2) Aus den Berichten des Wasserwerks von Direktor

Breich , 1907– 14 .
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Hicrans geht hervor, daß die Pfahlwurzeln von

hochstehenden Bäumen bei mittlerem Sommer-

wasserstand das Grundwasser nicht erreichten , jene

von tief liegenden Stellen aber 1914 ins Wasser

famen. Greift man aber einzelne Monate, z . B.

Juni mit 35 cm höherem Stande, heraus, so ge=

staltetsich das Verhältnis schon anders . Die Wurzeln

der tiefstehenden Pflanzen waren, mit Ausnahme

von 1912, in allen andern Jahren im Grundwaſſer.

Ebenso wird es auch teilweise im Juli , der auch hohe

Waſſerſtände hat, gewesen sein . Man darf wohl

annehmen, daß der hohe Waſſerſtand nach te i-

lige Folgen hatte, schon die kümmerlich ent-

wickelte Wurzel im unterſten Teil weist darauf hin .

Das schlimmste Jahr war jedenfalls 1910 infolge

des Monate lang anhaltenden Hochwassers. So

hatten wir hier im Juni 17, Juli 30 , August 13 und

September noch 6 Tage mit einem Wasserstand

von über 3,90 m und standen an diesen 66 Tagen

die meisten Wurzelspigen im Wasser. Ähnliche Ver-

hältnise lagen 1914 vor. An 142 Tagen hatten wir

Wasserstände von über 3,10 m, so daß auch in diesem

Jahre die Wurzeln häufig ins Waſſer kamen ,

Der nachteilige Einfluß des hohen Grundwasser-

standes mag noch durch die naßkalten, regenreichen

Sommermonate April bis Juli der Jahre 1914 bis

1916 vermehrt worden sein . So fielen in dieser

Zeit 924,8 mm Regen, in den gleichen Monaten

der drei vorhergehenden Jahre nur 702,1 mm.

Nach den Angaben verschiedener Herren soll

das Grundwasser höher stehen , als der Rhein-

spiegel. Ich habe darauf keine Rücksicht genommen,

weil ichZweifelhege, ob diese Annahme bei hohe m

Rheinstande zutreffend iſt.

c) Überflutungen.

In den Flußgebieten der E ene bietet ſich reich-

lich Gelegenheit über derartige Beschädigungen

Studien zu machen . Es liegen auch hierüber mehrere

Abhandlungen vor ; ich möchte aber hier nur auf

zwei neuere Artikel von Forstmeister Vill und

Dr. Anderlind ¹ ) hinweisen und bemerken, daß sie

mit meinen langjährigen Beobachtungen im mitt-

leven (1864/65 bei Worms, 1870 in Speyer)

und oberen Rheingebiet -- (1890 bis jest) über-

einstimmen.

-

Das Verhalten der einzelnen Holzarten gegen

Überschwemmungen ist ja recht verschieden und

manchmal überraschend . So sind im Plobsheimer

Rheinwald zwei jezt etwa 65 jährige Kiefernhorste,

die im Überschwemmungsgebiet liegen und bei

jedem höheren Wasserstand überflutet werden .

1) Vill , Naturwissensch. Zeitschrift für Forst- und

Landwirtsch., 1911. - Dr. Anderlind , Darstellung des

Verhaltens der Holzarten zum Waſſer. Juli-Heft der Forst-

und Jagdzeitung, 1916 .

Wochen , ja monatelang sah ich diese metertief im

Waſſer und konnte niemals einen nachteiligen Ein-

fluß konstatieren. Dagegen trap ich Fichten , die

sonst gegen feuchten Boden nicht empfindlich sind,

schon bei Überflutungen, die 10 bis 14 Tage an-

dauerten, eingehend . Es kommen hier tatsächlich

kurioje Fälle vor. Dies nur nebenbei, denn hier soll

vom Verhalten der J. nigra die Rede sein .

Professor Dr. Wimmer schrieb mir, daß die

Schwarznüsse in Karlsruhe und Philippsburg unter

der Nässe nicht gelitten hätten .

Forstmeister Vill teilt Folgendes mit :

„Nach dem Hochwasser 1910 sind eine große

Anzahl von damals fünfjährigen Nußpflanzen ein-

gegangen - andere fümmerten und entwickelten

sich schirmförmig.ſich ſchirmförmig . Zu der 1911 in Landau statt-

findenden landwirtschaftlichen Versammlung ließ

ich 20 Stück schöne, anscheinend ganz gesunde,

Pflanzen ausheben, um sie dort verpflanzen zu

lassen ; dabei zeigte es sich, daß vielfach die feinen

| Faserwurzeln und ein Teil der Pfahlwurzel ab-

gefault waren und sich nur ganz unten am Stämm-

chen neue Saugwurzeln gebildet hatten . Inzwiſchen

ſind keine Pflanzen mehr eingegangen .“ Vill glaubt,

daß der hohe Wasserstand die Hauptschuld am Ab-

sterben trage.

Im allgemeinen hängt bei dieser Frage der

Schaden zunächst von der Dauer der Über-

schwemmung, sodann vom Alter und der Entwick

lung der Pflanzen und Bäume ab. Kürzere nur

einige Tage anhaltende Überflutungen können wohl

die meisten Bäume, sofern sie gesund und kräftig

entwickelt sind, ertragen . So habe ich in dem Reviere

Rorheim bei Worms, das alljährlich mehrmals

überschwemmt wurde, niemals einen abgestorbenen

Baum getroffen . Die Wuchsverhältnisse waren

freilich auf dem vorzüglichen Schlickboden ganz

unglaublich. Mit 60 Jahren erreichten Eichen Durch-

messer auf Brusthöhe von 1 40 bis 1,60 m. Niemals

in meinem Leben sah ich etwas ähnliches !¹)

Auf den meisten heutigen Waldböden sind die

Verhältnisse anders . Bei länger dauernden Über-

schwemmungen leiden viele Arten Not und zeigen.

nach den Mitteilungen von Eßlinger, Vill und

Dr. Anderlind ein sehr verschiedenes Verhalten .

Gut entwickelte Schwarznüsse und die gegen

Nässe empfindliche Buche haben mehrtägige Über-

flutungen, ohne Schaden zu nehmen , ertragen ;

Sämlinge und einjährige Pflanzen gingen aber ein .

Die 1910 im Juni fünf und im Juli zwei Tage an-

haltende Überschwemmung der in Abt. 70 und 71

1) Das Revier Roxheim wurde parzelliert und ver-

kauft. Ich war beauftragt, alle Arbeiten zu machen, daher

meine genauen Kenntnisse dieses unvergleichlichen Waldes.

1864-1865.
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liegenden damals 12 bis 14 jährigen nigra- und regia-

Horſte ſchienen einen Nachteil nicht erlitten zu haben .

Es iſt aber möglich und wahrscheinlich, daß die hohen

Sommerwaſſerſtände von 1912, 13 und 14, sowie

die naßkalten Sommermonate zur Erkrankung bei-

getragen haben. So ist deutlich zu beobachten, daß

Giprel wie Seitentriebe dieser Jahrgänge, sowie

die von 1915-16 erheblich kleiner find, als die

in früheren Jahren . Und 1917 will es Ende Juli

scheinen, als würden die Triebe noch kleiner bleiben .

Bei dieser Sachlage ist ein Rückblick auf frühere

Verhältniſſe am Plaze. Wir haben im Straßburger

Gebiet 115 meist gut entwickelte 80 bis 85 jährige

Schwarznußbäume. Darunter befanden sich 17

Prachtexemplare mit Durchmeſſern von 65 bis 93 cm

und Höhen bis 38 m. Nur die von raschwüchsigen

Holzarten eingeengten und unterdrückten Exemplare

sind schwächer entwickelt.¹) Als diese Bäume ge-

pflanzt und erzogen wurden, gab es noch keine

Rheindämme und ist die Annahme berechtigt,

daß sie öfters in der Vegetationszeit überflutet

wurden. Es ist auch wahrscheinlich, daß die Über-

flutungen länger dauerten, als jetzt . Die Gründe

sind ja naheliegend . Selbst nach der Korrektion sind

Überflutungen eingetreten ; so daß die Gegend

manchmal einem großen See glich . Wie oft habe

ich dies von den Bergen aus in den 70 er und 80 er

Jahren gesehen.

Alle diese Überschwemmungen haben die er-

wähnten Bäume, die meist in tief liegendem Ge-

lände stehen, nach dem heutigen Aussehen zu

ſchließen ohne Nachteil überstanden. Freilich

brachte auch jede Überflutung mehr oder weniger

fruchtbaren Schlick mit . Unwillkürlich drängt sich

die Frage auf, weshalb die Bäume, ohne Schaden

zu nehmen, durchkamen ?

3. Dichter Stand .

Über die nachteiligen Wirkungen einer zu dichten

Bestockung bestehen unter den Forstwirten wohl

teine Meinungsverschiedenheiten . Schon in alten

Forstordnungen wird darauf hingewiesen, aber erst

vor einem Jahrhundert haben unsere Altmeister

Hartig und Cotta die Lehren vom Waldbau wissen-

schaftlich ausgebaut. Was diese ausgezeichneten

Männer über zu dichten Stand schreiben, ist vor

züglich und für alle Zeiten zutreffend, weil diese

Beobachtungen der Natur abgelauscht sind . Seither

wurde durch Versuche die Lehre von der Waldpflege,

insbesondere den Durchforstungen so gründlich in

Wiſſenſchaft und Praxis behandelt, daß für unsere

einheimischen Holzarten keinerlei Zweifel

über die Wichtigkeit der Hiebsart und die Art und

Weise der Ausführung bestehen .

1) Rebmann , August , Artikel von 1912 der Forst-

und Jagdzeltung , E. 265 .

Für die fremdländischen Holzarten

fehlen aber die auf längere Zeiträume ſich ſtüßenden

| Erfahrungen, insbesondere auch hinsichtlich des

Verhaltens der einzelnen Arten gegen Licht und

Schatten. In den mir bekannten Abhandlungen

finden sich nur spärliche Notizen über diese Fragen

und selbst Dr. Mayr geht in seinem Werke übec

fremdländische Holzarten ohne jedes Wort darüber

hinweg. Und doch ist diese Frage ungemein wichtig ,

denn Gedeihen, ja die Zukunft der Holzarten hängt

davon ab. Es wird daher manchem Wirtschafter

erwünſcht ſein, wenn ich meine Beobachtungen, die

sich immerhin auf einen 35-jährigen Zeitraum er-

strecken, hier mitteile bezw . auf die Notizen auf-

merksam mache.

Die Schwarz nuß ist eine ausgeprägte

Lichtholzart und zwar von frühester

Jugend an. Die Kulturen, welche ich der häufigen

und intensiven Spätfröste wegen in den ersten

sieben Jahren unter Schußbestand erzog, haben

mich und meine Förster davon aufs klarſte überzeugt.

Die gleiche Erfahrung haben andere Züchter auch

gemacht. Nun haben wir in ganz Deutſchland, in

Österreich und den angrenzenden Ländern reiche

Gelegenheit, den Baum in jedem Alter zu ſehen

und Beobachtungen anzustellen . Da gewinnt man

ſchließlich den Eindruck, daß der Baum Licht und

Luft haben muß , um sich schön entwickeln zu

können. Allenthalben, wo die Krone ſich nicht aus-

breiten kann, nimmt der Zuwachs in geradezu auf

fallenderWeise ab Meine Messungen, die im Auguſt-

heft 1912 dieser Zeitschrift veröffentlicht wurden,

beweisen dies auch . Und meine seither fortgesetten

Erhebungen über das Dickenwachstum dieser Holz-

art haben diese Ansicht immer aufs neue bestätigt.

In unserm franken Horst kann leicht festgestell:

werden, welchen Einfluß der dichte Stand hat

Die Mehrzahl der Bäume iſt kümmerlich entwickelt,

die Kronen sind klein, spißen sich nach oben hin zu

-
ähnlich wie ein Kirchturm die Durchmesser

sind gering ; nur etwa 1% der Bäume winden sich

durch und bekommen stärkere Kronen und Durd-

messer. Wie anders sehen gleich alte Pflanzen, die

freieren Wuchsraum haben, in Parkanlagen oder

in Abt. 3 und die 8 bis 10 Jahre jüngeren in Abt. 36

des Straßburger Waldes aus ! Sie stroßen von

Gesundheit und Lebenskraft und haben größere

Dimensionen erreicht.

Einige Kollegen, die sich den kranken Horst an

sahen und der Ansicht sind, daß der dichte Stand die

Hauptursache des Absterbens sei, meinten, man føll

derartige Kulturen in weitem Verband

anlegen, um einem dichten Stand von Beginn an

vorzubeugen. Das wäre meines Erachtens nich:

angebracht, denn mancherlei Nachteile wären die
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Folgen . Bekanntlich wird die Schwarznuß nur auf

sehr kräftigem Boden angebaut und da hat man

mit starkem Unkraut- und Graswuchs zu rechnen .

J. nigra hat nun eine lichte Belaubung und muß in

der ersten Zeit dichter stehen, um über das Unkrant

Herr zu werden. In 5 bis 6 Jahren bringt sie dies,

manchmal noch früher, fertig . Die Pflegekosten

sind dann gering.

Bei weitständigen Kulturen, die hier ja auch -

aber aus anderen Gründen gemacht wurden,

erreichten die Pflegekosten etwa die dreifache Höhe,

wie bei dichterem Stande . Auch andere Nachteile,

wie Ausdehnung in die Breite auf Kosten der Höhe,

fehlende Auswahl bei Durchforstungen u , dgl. haben

uns veranlaßt vom weiten Verband abzugehen.

Bei Naturbesamung von Eichen, Buchen, Tannen

uſw. iſt ja auch der dichte Stand als Regel anzuſehen .

Oft stehen die Pflanzen so dicht, wie eine Bürste ;

aber die Natur ſorgt für Beseitigung des Überfluſſes

durch den Unterdrückungsprozeß. Und wenn der

Wirtschafter mit Durchreiſerungen noch nachhilft,

so dauert der Kampf nicht so lange . Diese Hiebe,

wie die Durchforstungen, sind bei allen Juglans-

Arten, insbesondere bei nigra dringend notwendig,

samit die Kerone sich entsprechend ausbilden kann.

Der Wirtschafter hat es ja in der Hand, hier

echtzeitig einzugreifen, es ist seine Pflicht, bei

iner so eminent wertvollen Holzart alles zu tun,

vas zu ihrem Gedeihen notwendig ist .

Es fragt sich nun, in welchem Zeitpunkt diese

Siebe eingelegt werden müssen ? Ein bestimmtes

Ulter kann wegen der Verschiedenheit der Stand-

rte -
zumal in klimatischer Hinsicht, nicht ange-

eben werden ; es muß hier der Zustand des Horstes,

esonders der Höhenwuchs, die Gipfelform, kurz,

as Gesamtaussehen entscheiden . Einen sicheren

Inhaltspunkt für den Beginn dieser Hiebe bietet

er Eintritt des Bestandsschlusses.

En bis zwei Jahre später muß man jedenfalls mit

en Durchforstungen beginnen und sie öfters , etwa

lle 4 bis 5 Jahre wiederholen .

Ein dichter Stand der Bäumchen beeinträchtigt

ber nicht nur die Ausbildung der Krone, ſondern

uch in fühlbarer Weise die Ausbreitung der Wurzeln

nd somit die Ernährung der Pflanzen . Und

as ist auch ein wichtiger Punkt. Auf Stellen, wo

tehrere Mitesser da sind, kommt eben auf jeden

ur ein verhältnismäßiger Anteil und das ist bei

nspruchsvollen Holzarten von Bedeutung.

Förster Leh machte mich auf zwei Horste auf

herkſam, die in dieser Beziehung sehr lehrreich sind,

nd möchte ich deshalb dieseFälle hier kurz erwähnen.

Ein 10- und ein 25-jähriger nigra-Horst (in Abt.

3) grenzten ans Feld, und waren die Randbäume

sonders schön entwickelt und zwei ja dreimal

1917.
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dicker, als die im Horste stehenden Bäume. Jeder

Forstmann findet dies natürlich und schreibt das

stärkere Wachstum hauptsächlich dem vollen Licht-

genuß, der Bodenwärme, Bodenbearbeitung und

größeren Luftzirkulation im Boden 2c. zu . Aber

hier ändert sich auf einmal das Bild, wie Mitesser

auftraten und vor etwa 10 Jahren ein Lindenhorst

erzogen wurde. (Siehe nebige Zeichnung.)

Rußhorste in Abt. 78.

J. nigra

Saat von 1893/94

Verb. 1.50

Unterbaut mit Buchen

Ackerland bis 1907

dann

angepflanzt mit

Lindenheiſtern

Ackerland

Bem.:Der westlich liegende

wie die am Brunnen-
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J. regia und nigra

Saat von 1893/94

mit Kiefernschußbeſtand

(Frostloch)

Ackerland bis 1907

dann

angesäet mit J. nigra

Streifenverband

mit Buchenzwiſchen-

pflanzung

1,20 1,00 . und weniger

Ackerland

Teil ist 40 bis 50 cm höher,

wasser liegende Fläche.
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Seitdem die Linden die Bodenkraft des bis-

herigen Ackerlandes in steigender Weise in Anspruch

nehmen, läßt der Wuchs der 25-jähr . nigra -Rand-

bäume zusehends nach. Meine bisherigen Messungen

der Durchmesser bestätigen es auch.

Der Lichteinfluß bei der Krone ändert

sich hier nicht , weil die Schwarznußbäume 8 bis

10 m über die Linden hinausgehen . Es kann sich

deshalb nur um Nahrungsentzug handeln .

Beim 10-jährigen Horst macht sich der Einfluß

besonders durch den verschiedenen Höhenwuchs

bemerkbar. Die Fläche a c e f hat gleichen Boden,

nur liegt der Teil d e f g ca. 40 cm tiefer und ſteht

das Grundwaſſer dort sehr hoch, was im Wuchse

sich auffallend bemerkbar macht.

Die Randbäume von a b sind um 1 bis 2 m

niedriger, wie auf der Strecke b c d. Da ist es auch

die Nahrungsentziehung, welche die Abnahme im

Höhenwuchs verursacht

Schlußbetrachtungen.

1. Bodens

Die Ansprüche der J. nigra an den Boden sind

allen Züchtern wohlbekannt und so geklärt, daß

man über diese Frage nicht viel zu sagen braucht.

Im vorliegenden Fall glaube ich, daß die Boden-

verhältnisse in Abt. 71 entweder gar nicht oder nur

in kaum nennenswerter Art zur Erkrankung der

Bäume beigetragen haben. Ich folgere dies aus

dem guten Gedeihen alter Bäume im Straßburger

Gebiet, welche meistens auf geringerem

Boden erwachsen sind , als jene auf der Kulturfläche .

30
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Es bot sich öfters Gelegenheit, Bodenstudien beim der Boden als normal bezeichnet werden kann ,

Ausgraben von Schwarznußbäumen zu machen . können nur die Waſſerverhältnisse die Ursache sein .

Meistens stieß man bei 40 bis 50 cm Tiefe auf | Zn zwei Abteilungen, 36 und 78, kann direkt der

kiesigen Boden, der unten hin sandiger und schlechternachteilige Einfluß des hohen Grundwasserstandes

wurde. Einen solchen Bodensah ichin der Orangerie, nachgewiesen werden, da sie von mir und demFörster

etwas besseren in der Seufzerallee, allenthalben mit häufig besucht und beobachtet wurden . Sie liegen

ſchönen Bäumen . Beim Kloſter St. Joseph standen nicht in der Gefahrzone, wie 71 , wo der Besuch in

2 Prachtbäume (70-jähr. ) mit 88 und 90 cm der Regel nur Sonntags möglich ist . Ein Nach.

Durchmesser auf Br. und 30 m hoch. (Eine Photo- lassen im Wuchs ist dort, wie in 71 , auffallend be

graphie davon besige ich.) Die Oberin verkaufte merkbar. Da etwa von 1912 an die Wuchsminde-

dieselben und bat mich, nach der Aufarbeitung den rung in 71 eingetreten iſt, ſo darf man folgern, daß

Wert zu berechnen, weil sie dem Händler nicht die Seite 222 nachgewiesenen hohen Grundwaſſer-

traute. Ich besorgte dies und ſah mir dann den stände mit ihren Nachteilen (Erniedrigung der

nur mittelguten Boden an. Man konnte ihn als | Temperatur und Behinderung der Luftzirkulation

Bonität II-III für Eichen ansprechen . Er war die Erkrankung der Wurzeln verursacht haben. Die

ähnlich, wie der in der Organerie, nur etwas besser. Überzeugung, daß der hohe Grundwaſſerſtand die

Wertvollere Bäume werden hier stets ausgegraben, | Hauptschuld an der Erkrankung der Wurzeln

ſo daß man gute Bodenbeobachtungen machen kann. trägt, steht bei mir fest.

So könnte ich noch eine Reihe von Fällen auf-

zählen, da in den legten 15 Jahren etwa 20 schöne

Bäume verkauft wurden.

Nur wenige Bäume stehen auf Bonität I (Con-

taies, Mainau), die meisten auf Bonität II und

darunter, dennoch sind sie schön und gesund, wenn

sie Raum für die Kronenentwicklung haben . Wo

dies nicht der Fall ist, z . B. bei einigen Bäumen

im Contades, welche von Platanen bedrängt sind,

bleibt J. nigra ſelbſt auf dem besten Boden im

Wuchse zurück.

2. Waſſerverhältniſſe.

a) Rhein , b) Grundwasserstand.

Es ist sicher, daß vor der Rheinregulierung der

Rhein wie Grundwasserstand gleichmäßiger war

und nicht die großen Schwankungen hatte, wie sie

seither so häufig eintraten . Für den Baumwuchs

waren ohne Zweifel die Verhältnisse günstiger.

Die Ausführungen von Prof. Dr. Vater sind

für unsere Wuchsverhältniſſe vollkommen zutreffend,

denn die Vorzüge des gleichmäßigen und die Nach

teile des oft wechselnden Wasserstandes, machen

sich hier tatsächlich deutlich bemerkbar.

Eflinger glaubt auch, daß ein höherer Grund-

waſſerſtand das Wurzelwachstum ungünstig beein-

fluſſe, besonders bei J. nigra, die an wechselnde

Waſſerſtände nicht gewöhnt sei . In gleichem Sinne

äußert sich Reg.- Direktor a. D. von Ritter. Forst-

meister Vill fand auch faule und kranke Pfahl- und

Faſerwurzeln und glaubt, daß der hohe Wasserstand

die Ursache sei. Prof. Dr. Joſt folgert aus seinen

sehr sorgfältigen Untersuchungen, daß das Wurzel

system aus irgend einem phyſikaliſchen Grunde leide

und die Pflanzen deshalb zugrunde gingen.

Es stimmen die Ansichten der oben genannten

Herren dahin überein , daß abnorme Bodenzustände

die Ursache der Wurzelerkrankungen seien. Da nun

c) Überflutungen.

Die Nußhorſte in 71 wurden nur 1910 und zwar

an 7 Tagen im Juni und Juli überflutet . Nach

Beobachtungen an andern Orten nehme ich an, daß

diese Überschwemmung dort keinen Schaden

verursacht hat .

3. Dichter Stand .

Prof. Dr. Schwappach hat wiederholt in ſeinen

Veröffentlichungen darauf hingewieſen, daß die

Juglans. und Caryaarten anders behandelt werden

müſſen, wie die einheimischen Holzarten. Es sei

Lichtwuchsbetrieb am Playe, aber in ſtärkerem Maße,

als bei der Eiche . Auch der Verfaſſer iſt dieſerAnſicht,

denn die in der F. u . J.-Zeit. von 1912 veröffent-

lichten Durchmesser und Höhenmessungen haben

klar und überzeugend bewiesen, daß der Baum

Raum braucht, um seine Krone ausbilden zu können .

Wer Gelegenheit hat, den Schwarznußbaum in

Parkanlagen, Alleen, Hofräumen oder im Walde

zu sehen, und Vergleiche anstellen kann, der wird

finden, daß meine Angaben genau den Tatsachen ,

derWirklichkeit entsprechen . Jede stärkere Einengung

der Krone tut dem Baum wehe und macht sich be

merkbar im Zuwachs. Eine stärkere Bedrängung

hat ein Kümmern im Gefolge und dies ist bei unserem

Horst in Abt. 71 der Fall. Wäre dieſer Horſt recht-

zeitig durchforstet worden, so hätten sich die übrig

bleibenden Exemplare kräftiger entwickelt, ſie wären

widerstandsfähiger geworden und imstande geweſen,

die Wurzelerkrankungen auszuheilen oder dunt

neue Wurzeln zu ersehen . Hat ja Prof. Dr. Joſt

auch an ganz gesunden schönen Bäumen

kranke Wurzeln gefunden , welche dem

Wachstum keinen Eintrag getan haben. Es waren

dies eben kräftig entwickelte Bäume, welche derartige

Unbilden ohne Nachteil ertragen können .

Schwächling geht aber zugrunde .

Der
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Obgleich ich nicht verkenne, daß die dortige Kies-

und Sandschichte, sowie das hohe Grundwasser die

Wurzelkrankheiten begünstigen und dadurch zur

Wuchsminderung beitragen, so halte ich doch nach

allen Untersuchungen und Beobachtungen den

dichten Stand der Bäume für die Haupt-

ursache des Absterbens .

Weitere Forschungen sind ja notwendig, hoffent.

lich bringen sie recht bald volle Aufklärung . . . !

Allen Herren, die mich in so entgegenkommender

und liebenswürdiger Weise unterstützt haben, sei

hiermit aufs herzlichste gedankt.

Unsere Vorfahren haben uns viele Prachtbäume

in ganz Deutschland ſowie in andern Ländern hinter

laſſen und in den lezten vier Jahrzehnten wurde

von tüchtigen Forstwirten der Beweis erbracht, daß

wir diesen eminent wertvollen Baum auch im Walde

kultivieren können an unsere Nachfolger

aber tritt die Aufgabe heran , diese

Holzart zu pflegen und zu wert .

vollen Beständen heranzuziehen.

-

Nadeldecke abrinnen würde. Der Baum gedeiht vor-

trefflich auf den Alluvionen der Flußniederungen, )

selbst auf sauerem Boden mit dicken Lagen von Roh-

| humus7) sowie in Sümpfen.8)

Die Verjüngung der Weymouthskiefer geschieht

auf natürlichem oder künstlichem Wege. Auf natür-

lichem Wege, durch das Femelschlagverfahren, wird

die Weymouthskiefer vom 60. Jahre ab z . B. in der

Rheinpfalz verjüngt. Da sie bereits im Alter von

17 bis 20 Jahren fruchtet, so könnte die Verjüngung

sogar noch früher erfolgen .")

Unter den Feinden der Weymouthskiefer find

zu erwähnen die Wurzelpilze Agaricus melleus und

Trametes radiciperda, welche auch noch die Wurzeln

starker Stämme befallen.10)

Unter den Kerfen sind als Kultur- und Bestands-

schädlinge zu nennen Hylurgus piniperda , Hylobius

abietis, Pissodes notatus, Chermes strobi . Am

meisten gefährdet wird die Holzart durch Pissodes

piniphilus,11)

Der Baum erreicht eine Höhe von 40 bis 50 m

und in einer Höhe von 1 m über dem Boden einen

Durchmesser von 1,50 m. In der Rheinpfalz (Tripp .

Darstellung des Verhaltens der Holz- | ſtadt) hatte im Jahre 1908 unter den damals an-

arten zum Waſſer.

Von Dr. phil. Anderlind.

(Fortsehung des Aufſahes im Julihefte 1916. )

2. Die Weymouthskiefer, Strobe (P. strobus L.) .

Die Heimat derWeymouthskiefer iſt das zwiſchen

Mississippi und den Alleghanies gelegene Gebiet.

Ihr Name rührt her von Lord Weymouth,

welcher sie in England zuerst erzog und auf ansehn,

lichen Flächen anbaute. Von da gelangte sie nach

Deutschland.¹)

|

stehenden 960 Weymouthskiefern im Alter bis zu

113 Jahren der stärkste Stamm bei einer Scheitel.

höhe von 27 m einen Durchmesser von 81 cm in

Bruſthöhe aufzuweisen.12) Forstmeister Frhr. Schott

v. Schottenstein berichtet, daß diese Holzart

an einzelnen Stellen des Stadtwaldes von Frank-

furt a. M. einen jährlichen Durchschnittszuwachs

bis zu 17 fm auf dem Hektar erreiche .

Das Holz ist weich und leicht, astfrei , daher zur

Papierfabrikation brauchbar, leicht spaltbar und be.

arbeitbar, wirft sich nicht, reißt und schwindet nicht.

Nach Schoch erhält es sich in der Erde und im

Wasser länger noch als die Eiche. Besonders geeignet

ist das Holz zu Deckläden von Gewächshäusern, zu

Kisten, Koffern, Schindeln, Dachsparren und zu

gewöhnlichem Hausgerät .

Dagegen ist das Holz wegen seiner Brüchigkeit

zu Bauholz nicht verwendbar.

Nach Carrière ) wurde der Baum in Europa

1705 eingeführt. Boll e³) gibt an, die Weymouths.

kiefer sei in Paris vorübergehend schon Mitte des

16. Jahrhunderts angebaut worden. Im Wörlizer

Park wurde sie bei dessen Begründung im Jahre

1764 angepflanzt.4) In der Rheinpfalz (Tripp-

stadt) ist die Weymouthskiefer Ende des 17.

Jahrhunderts von dem kurpfälzischen Oberjäger-

meister Freiherrn v. Hacke eingeführt worden.5)

Da die Weymouthskiefer überaus wasserbedürftiglichen

ist, so eignet sie sich nicht für trocknen Boden und

geneigte Lagen, wo das Wasser auf der glatten

1) Nach L. Beißner , Handbuch der Nadelholzkunde,

1891 , S. 290.

2) E. A. Carrière, Traité général des conifères . Neue

Ausgabe. Paris , 1867 , S. 399 .

3) Bolle , Gartenflora, 1890 , S. 435.

4) Ph. Gielen , Herzogl. Anhalt. Garteninspektor,

Die Nadelhölzer des Wörlizer Gartens . 1878 , S. 19 .

5) Bericht über die XIX . Versammlung des Pfälzischen

Forstvereins zu Johanniskreuz am 26. und 27. Sept. 1908 .

Speyer, 1909 , S. 17.

6) Th. Hartig , Vollständige Naturgeschichte der forſt-

Kulturpflanzen Deutschlands. 1840, . 83.

7) Vergl. E. Grütter , Zur Würdigung der Wey-

monthskiefer, Monatschr. für Forst- und Jagdwesen, 1871 ,

S. 283 und K. Gayer , Der Waldbau, 4. Aufl. , 1898 ,, S. 70 .

8) Nach J. B. Henkel und W. Hochstetter ,

Synopsis der Nadelhölzer, 1865 , S. 93.

9) Vergl. den Bericht über die XIX. Versammlung des

Pfälz . Forstvereins zu Johanniskreuz , 1909 , S. 17 .

10) Nach C. Fr hr. v . Tubeuf , Die Nadelhölzer, 1897 ,

G. 38.

11) Nach dem Bericht über die XIX . Versammlung des

Pfälz . Forstvereins zu Johanniskreuz, 1909 , S. 20 .

12) Bericht über die XIX. Versammlung des Pfälz . Forst.

vereins zu Johannisfreuz , 1909 , S. 3.
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Da die Weymouthskiefer sehr wasserbedürftig , Tschudi 2560 m für das Stilfser Joch an . Außer

ist und nach der Fällung viel Waſſer enthält, so muß

das Holz vor der Benuzung nicht nur sehr ,sperrig,

ſondern auch sehr lange lagern 18) Infolge des hohen

Gebrauchwertes des Weymouthskiefernholzes sind

die Preise überaus hoch, höher als die für das Holz

der Fichte, Kiefer und Lärche üblichen . In der

Rheinpfalz (Trippſtadt) wurden ums Jahr 1908

gezahltfür Holz II . Klaſſe 49 Mk. , III . Klaſſe 37 Mk.,

IV. Klaſſe 30 Mk. , und V. Klaſſe 22 Mk.

Da die Weymouthskiefer in Sümpfen froh.

wüchsig ist und nach Th. Hartig14) ſogar höhere

Feuchtigkeitsgrade verträgt als die Kiefer, so sollte

man meinen, erstere müßte sehr widerstandsfähig

gegen eine Wasserdecke sein. Dies ist in der Tat der

Fall, wenigstens bei jungen, verſchulten Weymouths-

kieferpflanzen . Am 27. September 1898 sah ich in

dem Forstgarten des von der Mulde und Elbe be-

grenzten Herzogl. Anhaltischen Schußbezirkes Joniz

bei Dessau, welcher damals dem Förster, Herrn

Machemehl , unterstellt war, ein mit 300 bis

350 Pflänzchen besettes Beet Weymouthskiefern .

Sie waren im Frühjahr 1897 verſchult worden und

hatten eine Höhe von 10 bis 15 cm erreicht. Am

1. Auguſt des nämlichen Jahres trat in der Mulde,

am 2. August auch in der weit wasserreicheren Elbe

Hochwasser ein. Von diesem Zeitpunkte an trat

eine Stauung und damit ein kaum merkliches Ab-

fließen des Muldewassers ein . Unsere Pflänzchen

standen daher fast während der ganzen dreiwöchigen

Dauer des Hochwassers im Stauwasser. In diesem

Zeitraum waren die Pflänzchen völlig mit Wasser

bedeckt. Gleichwohl erlitten sie durch die Gipfel-

wasserdecke keine Schädigung. Die Pflänzchen

zeigten vielmehr bei meiner Anwesenheit eine über-

aus üppige Entwicklung.

Ist es richtig, daß die Wurzeln junger Holzpflan-

zen rascher atmen, als die alter Bäume, so müßten

alteWeymouthskiefern ohne Schädigung eineWaſſer-

decke noch länger ertragen können als junge Wey-

mouthskiefernpflanzen.

3. Die Zirben.

a) Die Zirbeltiefer , Zirbe , Zirme,

Arve (P. cembra L.) .

Die Zirbe, ein Baum der Alpen und des Hoch-

gebirges, ist auf den französischen, italienischen ,

öſterreichischen und bayerischen Alpen nur mäßig

verbreitet. Dagegen bestockt sie ausgedehnte Ge-

biete in den Schweizer Alpen . Als oberste Grenze

ihres Vorkommens gibt Willkomm15) nach

13) Nach F. Boden , Kritiſche Betrachtung ausländischer

Holzarten, Forstwiſſenſchaftl. Zentralblatt, 1902 , S. 471 .

14) A. a . D. S. 83.

15) M. Willkommn, Forſtliche Flora. 2. Aufl. 1887 ,

3. 177.

in den Alpen findet sie sich auch in den Karpathen

(Tatra) ; gegenwärtig freilich nur noch in ge

ringer Verbreitung, zumal, da in dem jezigen Kriege

den vorhandenen Reſten arg zugeſeßt worden sein

dürfte . Die Höhengrenze derZirbe ist hier bei 2268m.

Die Zirbe erreicht ein erstaunlich hohes Alter,

nach Neger16) ungefähr 1000 Jahre.

Wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Stälte

und Sturm usw. ist die Zirbe in den Alpen und im

Hochgebirge für die Grenzgebiete des Baumwuchſe-

langsamwüchsig ist und nur eine Scheitelhöhe von

weitaus die geeignetste Holzart. Da sie aber ziemlid;

20 bis 23 m erreicht, so dürften Anbauversuche

mit dieſer Holzart in den Waldungen der Ebenen

und Flußniederungen kaum zu befürworten sein.

b) Die Schweizerische Zirbe

(P. cembra var, helvetica Clairv.) .

Eine von der gewöhnlichen Zirbe abweichende

Form wurde im Engadin entdeckt. Da ſie ſich jedoc

nach Hegi und Dunzinge r17) nur durch die

Farbe der Zapfen von der Gemeinen Zirbe unter-

ſcheidet die reifen Zapfen der Gemeinen Zirbe

ſind zimmetbraun, die der Schweizerischen Zirbe

gelbgrün gefärbt —, so kommt die Schweizerische

Zirbe ebenso wie die Gemeine Zirbe für den Anbau

in den Niederungen und Ebenen nicht in Betracht.

c) Die Sibirische Zirbe , Sibiriſche

3eder (P. cembra sibirica Hort.) .

Die Sibirische Zirbe bestockt im nordöstlichen

europäischen Rußland und in ausgedehnten Teilen.

Sibiriens sehr große Gebiete. Sie ist eine durch

Anpassung an den Standort entstandene Form von

der Gemeinen Zirbe . Die Sibirische Zirbe finder

sich im Gouvernement Perm auf umfänglichen,

aus brüchigem, fast nassem Boden bestehenden

| Landstrecken . Auch Pohle 18) teilt mit, daß dieſe

Holzart bei Dranez an der Petschora (in den Vor-

bergen des nördlichen Ural) gemeinsam mit der

Fichte jumpfigen, tonigen, unter hoher Humusschicht

kaltgründigen, schlecht durchlüfteten Boden bestode.

Wenn die Sibirische Zirbe in Rußland vorzugs

weise im Flachland vorkommt, so findet sie sich doc

auch im Gebirge z . B. im Altai auf Höhen von 850

bis 1700 m. Jn der tschuttischen Provinz geht die

Sibirische Zirbe über in die Strauch , oder

16) F. W. Neger , Die Nadelhölzer, 1907, S. 114.

17) G. Heg i und G. Dunzinger , Alpenflora, 196 ,

S.10.

18 ) K. Pohle , Begetationsbilder aus Nordrußland.

Tafel 17 in den Vegetationsbildern von G. Karsten und

H. Schenck, 5. Reihe, Heft 3 bis 5 , 1907 .
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Zwergzirbe (P. cembra L. var, pumila |

Rogel),19)

-

fruchtet, während die Samenjahre bei der Arve

feltener, alle 6 bis 10 Jahre, sich einstellen . Ein für den

Gebrauchswert des Holzes bedeutsamer Unterschied

zugunsten derSibirischen Zirbe bestehtin derenHöhen-

wuchs. Während diese nach Beißner die an-

sehnliche Scheitelhöhe von 40 m erreicht und bei

gutem Schluß der Bestände bis zu einer Höhe

des Schaftes von 20 bis 25 m glatt und astrein ist,

beträgt die Scheitelhöhe der Arve nur etwa

20 bis 23 m. Nach dem Norden hin nimmt die

Scheitelhöhe der Sibiriſchen Zirbe jedoch ab und

beziffert sich in der Gegend von Oranez an der Pet-

schora nur mehr mit 25 m.22) ,

Die Sibirische Zirbe unterscheidet sich' wesentlich

von der Gemeinen Arve, durch etwas kürzere Nadeln,

durch die walzenähnliche Form der Zapfen und

durch größeren Umfang der Samen, welchem es

zuzuschreiben ist , daß diese in Rußland als „Zeder

nisse" auf den Markt gelangen . In solchem

Maße werden die Zedernüſſe gewonnen , daß in

einzelnen Gegenden der Beſtand die Sibiriſchen

Zirbe geradezu gefährdet erscheint. So werden im

Petschoraland des nördlichen Urat die Stämme der

Sibirischen Zirbe von den Syriänen zur Gewinnung

von Samen, mit welchem sie einen schwunghaften

Handel treiben, in einerMenge gefällt, daßPohle2º) | rische

diesem Verhalten der Landesbewohner „viel Schuld“

beimißt, daß die Zirbenbestände tro reichen Nach.

wuchses Schluß vermissen lassen . Ein waldbau .

lich wichtiger Unterschied zwischen beiden Holz-

arten besteht darin, daß die Sibirische Zirbe nach

Angabe Walewskis 21) in den Waldungen des

Gouvernements Perm alle 2 bis 3 Jahre reichlich

Unter diesen Umständen erscheint mir die Sibi-

Zirbe zum Anbau in den Bewässerungs-

wäldern des Flachlandes in hohem Maße geeignet.

Bis jedoch die von mir vorgeschlagene Bewässerung

derWälder derNiederungen und Ebenen verwirklicht

ist, sollte man die Sibirische Zirbe in den Über-

schwemmungen von langer Dauer ausgesezten

Waldungen bedeutender Flußläufe versuchsweiſe

| anbauen.

Literarische Berichte.

Die Tharandter Forstakademie als Hemmschuh |

für den Fortschritt. (Der endgültige Niederbruch

der Bodenreinertragslehre.) Von Hans Hön-Von Hans Hön-

linger. — Woikowit bei Brünn ; im Selbstverlage

des Verfassers . 1917.

Die Schreibweise des Verfaſſers erinnert schon

im Titel, insbesondere in dem eingeklammerten

Zusahe, an diejenige der Engländer und Franzosen.

im gegenwärtigen Weltkriege, wo sie mit tönenden

Phrasen ihren Endsieg und Deutschlands Mieder-

|

Fragen ist bekannt; auf weitere Kontroverſen laſſe

ich mich in meinem Alter von nahezu 74 Jahren

nicht mehr ein . Jüngere Kollegen, insbesondere

mein Herr Amtsnachfolger, mögen das ausfechten .

Aber zur Charakterisierung der Kampfesweise Herrn

Hönlingers möchte ich nicht unterlassen , einen Brief

desselben , gerichtet

,,an die Kommilitonen des leßten Jahr-

gangs der Forstwissenschaft an der Uni-

versität in Gießen“,

werfung verkündigen, in Wirklichkeit aber selbst eine hier öffentlich bekannt zu geben . Derselbe lautet :

Niederlage nach der anderen erleiden .

Auf den Inhalt gehe ich nicht ein , nachdem ich

Herrn Hönlingers frühere Ausführungen im 1907er

Mai- und 1908er Juniheft ausführlich wiederlegt

habe und von Herrn E. Kreuzer, ebenfalls einem

scharfen Gegner der Reinertragslehre, bestätigt

worden ist, daß H.'s Theorien fehlerhaft sind . Vergl.

das diesjährige Januarheft S. 20. Meine wieder-

holt klar ausgesprochene Stellung zu den streitigen

19) Nach L. Beißner , Handbuch der Nadelholzkunde,

1891 , S. 276.

20 R. Pohle , Vegetationsbilder aus Nordrußland,

a. a. D. Tafel 17.

21) v. Kirchner , Löw , Schröter , Lebensgeschichte

der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Bd . 1 , Abteilg.1 , 1908,

3. 272.

Woikowi bei Brünn (Mähren),

den 22. IX. 17.

Kommilitonen !

Im „Tharandter forſtlichen Jahrbuch“ v . J.

1915, 66. Band, 5. Heft, wurden die wiſſenſchaft-

lichen Arbeiten Dr. Glaſers wie die meinen ebenso

ungehörig als unzutreffend durch Dr. Borg-

mann besprochen .

Dr. Glaser fiel auf dem Felde der Ehre, ihm

war es nicht vergönnt, diesen ungehörigen An-

griff zurückzuweiſen. Ich selbst, zumeist auf

engerem Kriegsgebiete beschäftigt, erfuhr von

Borgmanns Angriff erst im Winter 1916/17 .

22) R. Pohle , a . a . C. Tafel 17 .
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Borgmann, der Vortragende und Verteidiger

einer veralteten, seit Ursprung an unrichtigen

Lehre, ist unterdessen Euer Lehrer geworden !

Ich, am Rande des Greifenalters stehend,

nehme trozdem als Neuerer seinen Fehdehand.

ſchuh auf, trete als Kämpfer gegen das Alther-

gebrachte auf, von dem der weit jüngere Borg-

mann nicht laſſen kann .

Schon in der Januarnummer des Tharandter

forstlichen Jahrbuchs 1917 bekam Borgmann

seine Antwort, 6 Beweise, bei welchen die alte

Lehre im Gegensah meiner Lehre versagt.

In gleicherNummer antworteteDr. Martin,

eine Antwort Borgmanns ist ausgeblieben,¹)

obzwar er auf mehrfache Erinnerung hin die

Antwort in der September-Nummer zusicherte.

Warum zögert Borgmann ?

Den Kampf in einer Fachzeitschrift fortzu-

ſehen, auf der bloß eine Seite frei, die andere

aber beengt ist, gab ich auf und darum erſchien

in neuester Zeit meine Schrift:

„Die Tharand
ter

Forstaka

demie als Hemmschuh für den

Fortschritt (Der endgültige Niederbruch

der Bodenreinertragslehre)“,

um den Kampf zur Entſcheidung zu bringen und

um weiterhin Borgmann das Ausweichen zu

hindern.

Einmal hat er wohl versucht, sechs Beweise

für die Unrichtigkeit der Reinertragslehre nieder-

zuringen ; mit welchem Mißerfolg, zeigt diese

Schrift.

Weitere sechs Beweise, die er kennen gelernt

(j . v .) blieben bis nun unbeantwortet, und mit

in dieser Schrift enthaltenen weiteren Beweisen

ſich zu beſchäftigen , findet Borgmann Gelegenheit.

Über alles gibt meine Schrift

Aufklärung!

Unter dem Kampfrufe der Jugend : „Vor-

wärts !“ macht Euch frei von der Lüge in der

Wissenschaft!

Behilflich dazu ist Euch meine leßte Schrift .

Studieret sie! Bei Angabe der Adresse eines

Vertrauensmannes sende ich Euch 10 Freierem-

plare .

Frei und offen könnt Ihr diese Schrift lesen,

alle Fachzeitschriften Deutschlands und Öster

reichs besißen sie heute zur Besprechung, in jeder

Buchhandlung wird sie erhältlich sein, wohl auch

Borgmann dürfte schon Kenntnis von ihr haben ;

wenn nicht, dann überreicht auch ihm ein

Exemplar. Ing. Hans Hönlinger.

1) Diese Antwort ist im 5. Hefte des Th . f . I. 1917 ,

S. 284 bis 325 in aller Ausführlichkeit erfolgi .

|

|

Ob das in diejem Briefe beliebte Vorgehen zu

dem Zwecke, Mißtrauen zwischen einem akade

mischen Lehrer und dessen Zuhörern zu säen , gebilligt

werden kann , mögen die geehrten Leser unserer

Zeitſchrift beurteilen . Dr. Wimmen auer.

Das österreichische Reichsforstgesetz mit Erläute-

rungen zu seiner Handhabung. Unter Benüßung

amtlicher Quellen und der Spruchpraxis des

f. f . Verwaltungsgerichtshofes zum praktiſchen

Gebrauche für Forsttechniker, Forstwirte und

rechtskundige Verwaltungsbeamte. Bearbeitet

von Rudolf Fischer , t. t. Ministerialrat

im Ackerbauministerium und Dr. Albert Hirsch

Edlen von Stronstorff , k. k. Sektions-

rat im Ackerbauminiſterium . Wien 1917. Jm

Selbstverlage der Verfaſſer, I. , Liebiggaſſe 5 .

Einlaufstelle. 8° XII und 489 Seiten . Buch-

druckerei Carl Fromme , G. m. b. H. in

Wien V., Nikolsdorfergaſſe 7—11. Preis broich.

Fr. 15.- .

Das österr. Reichsforstgesez stammt aus dem

Jahre 1853. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche

Miniſterial-Erlaſſe, Gerichtserkenntniſſe und Er-

demselben ergangen , die das Bedürfnis nach einem

kenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes zu

Kommentar zu diesem Geseze immer fühlbarer

machten . Zur Bearbeitung eines solchen entschlos

sichder leider noch vor Vollendung des Werkes ver

storbene t. k . Miniſterialrat Rud . Fischer im Verein

mit dem k. k. Sektionsrat Dr. Albert Hirsch Edler

v . Stronstorff.

Das vorliegende, fast 500 Seiten umfassende

Werk zerfällt in zwei Hauptabschnitte . In dem

ersten, der gewissermaßen als Einleitung zu be

trachten ist, werden die Entstehungsgeschichte des

Forstgesezes, seine Durchführung und die neueren

Reformbestrebungen behandelt, der zweite Abſchnitt

behandelt speziell das Forſtgeſeh. Hier werden die

einzelnen Paragraphen der Reihe nach mitgeteilt

und zu jedem Paragraphen die hierzu ergangenen

Erlasse und Entſcheidungen angeführt .

Das Forstgesez zerfällt in 7Abſchnitte: Abschnittl.

Von der Bewirtschaftnug der Forste, II. Von der

Bringung der Waldprodukte, III . Von den Wald.

bränden und den Insektenschäden , IV. Vom Forst.

schußdienste, V. Von den Übertretungen gegen die

Sicherheit des Waldeigentums, den zur Untersuchung

und Bestrafung derselben sowie aller übrigen in

diesem Patente festgestellten Übertretungen be

stimmten Behörden und demdabei zu beobachtenden

Verfahren, VI. Von den Waldſchadenerſaybeſtim

mungen, VII. Vom Instanzenzuge .
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Als Beilagen sind dem Werke noch beigefügt

die Eidesformel für das Forstpersonal, Formular

für Strafregister . , Grundsäge, nach denen der

Waldschadentarif zu entwerfen und der Schaden-

erſatz zu leiſten ist . Ein Anhang endlich enthält noch

eine Zuſammenstellung der wichtigſten Rechtssäße

aus den das Forstwesen betreffenden Erkenntniſſen

ves t. t. Verwaltungsgerichtshofes und eine Zu-

ſammenstellung einiger das administrative Ver-

fahren im allgemeinen betreffender, bei Fällung

der Entscheidung, bezw. bei ihrer Überprüfung

durch die Oberbehörde zu beobachtender Rechts-

grundsäge aus Erkenntnissen dieses Gerichtshofes .

Das mit vielem Fleiß und anerkennenswerter

Fachkenntnis bearbeitete Werk wird besonders

Waldbesizern, Forstverwaltungsbeamten, Richtern

x . ein willkommenes Handbuch sein, aber auch ent-

fernter Stehenden bietet es viel des Intereſſanten.

E.

Jagden und Abenteuer in den Gebieten des oberen

Nil. Von Ad . David. Mit 80 Illustrationen

nach Naturaufnahmen und 2 Karten . Verlag

von Friedrich Reinhardt. Basel, 1917. Preis :

6,25 Mt.

Verfaſſfer ſchildert in dem vorliegenden, gut

ausgestatteten Buche seine Jagden und Abenteuer ,

die er im Laufe von 14 Jahren in Ägypten und

besonders im Gebiete des oberen Nil erlebt hat.

Die zahlreichen eingefügten Abbildungen und die

beiden Karten von Afrika und den Gebieten am

oberen Nil bilden eine erwünschte und zugleich

lehrreiche Ergänzung des Textes. Durch die Schil.

derungen Davids werden wir über die Geschichte

und Zustände des Sudans und mit den Sitten und

Gebräuchen seiner Bewohner bekannt gemacht und

über mancherlei aus dem Gebiete der Naturkunde

unterrichtet.

Das interessante Buch zerfällt in folgende neun

Abschnitte :

1. Nach Kordofan i . J. 1900 ; 2. Aufenthalt in

Ägypten 1901-1905; 3. Nach Britisch- Ostafrika

i . J. 1906 ; 4. Nach dem blauen Nil und seinen Neben.

flüssen i . J. 1907 ; 5. Mit Kinematograph und Büchse

im Busch, 1908 ; 6. Wieder im Jagdparadies; zum

dritten Mal am Dinderfluß, 1909 ; 7. Zweite Reise

mit dem Kinematograph nilaufwärts, 1910 ; 8. Noch

mals am Dinder und am weißen Nil, 1911 und 1912 ;

9. Bei den Elefanten und weißen Naßhörnern i . I.

1913 und 1914. E.

sparnis dennoch gut und schmackhaft zubereitet

werden kann : Als wichtiger Beitrag zur Volks-

ernährungsfrage nach eigenen langjährigen Er-

fahrungen verfaßt von Rödel-Paulus-Zittlau .

Praktische Ratschläge für Anfänger, Anstalten,

Schulen, Behörden , Vereine uſw. Volksbücher-

Verlag F. Hoffmann , Hamburg . Preis broschiert:

1 Mk., kartoniert : 1,25 Mk.

Die Zucht und Pflege der Kaninchen und Ziegen,

deren Fütterung, Rassen, Krankheiten, Schlacht-

arten, Fell- und Düngerverwertung, ferner bei den

Ziegen die Gewinnung der Milch und deren Ver-

wendung, und endlich die Verwendung und Zu

bereitung des Fleisches der Kaninchen und Ziegen

werden behandelt und zum Schluſſe Anleitung zur

Herstellung und Benutzung der Kochkiſte und des

Papierbeutels gegeben .

Braktische Stallhasen- und Ziegen -Nußzucht mit

Striegstochbuch, nach welchem Kaninchen und

Ziegenfleisch mit wenig Mitteln und Fett-Er-

E.F..

Praktische Anleitung zur Erhaltung der vermähten

Rebhühner- und Fasanen-Gelege. Von Paul

Clausius , Jagdverwalter des Jagdklubs

„Waldmann", Goddelau b. Darmstadt. G. Ottos

Hofbuchdruckerei, Darmstadt, 1913.

Verfaſſer empfiehlt zunächſt die Veröffentlichung

einer Bekanntmachung bezüglich des Verhaltens

der Landwirte beim Finden vermähter Eier und

Zahlung eines Preiſes von etwa 5 Pf. für ein ab-

geliefertes gutes Rebhuhnei und von 10 Pf. für

ein Fasanenei, sowie einer Belohnung für Anmel-

dung zufällig gefundener Nester vonRebhühnernund

Fasanen . Weiter gibt er dann Anleitung für den

Transport, die Prüfung, das Ausbrüten der Eier,

die Behandlung derJungen, Ausſeken derselben uſw.

Auch für das Fangen der Hühner- und Fasanen-

feinde werden Ratschläge erteilt und ſchließlich eine

Reihe von Quellen zum Bezug von Brutapparaten

angegeben.
E.

Start Escherich, Prof. Dr.: Die Ameise. Schilderung

ihrer Lebensweise. 2. verbesserte und vermehrte

Auflage . Mit 98 Abbildungen . 348 S. 12 Mt.

Verlag Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Aus der Insektenwelt hat die Biologen und

Tierpsychologen neben den Bienen wohl keine

Familie mehr gefesselt, als die große Familie der

Ameisen. Escherich hat vor zehn Jahren das ge.

waltige Beobachtungsmaterial und die vielen zer

streuten Einzelforschungen vorsichtig geprüft und

zu einer glänzend geschriebenen Monographie ver-

arbeitet, weitentfernt von trodener Schilderung,

wie ſie uns oft aus naturwiſſenſchaftlichen Werken

entgegentritt. Die erste Auflage dieses Buches war

das Werk des für die angewandte Entomologie



232

"!

"!

!!

VIII Individuelle Symbioje (Myrme-

fophilie),

IX Beziehung derAmeiſen zu den Pflanzen,

IX Psychologie.

nunmehr führenden Forschers und Organisators, | Kapitel VII Soziale Symbioje,

mit dem er einen Lebensabschnitt abgeschlossen

hat, der seiner Forschung und Theorie gewidmet

war; von da an hat sich Escherich gestützt auf seine

theoretische Forschung mit aller Energie, mit der

Begeisterung und dem Glauben, die für jede große Ein Anhang I behandelt die Ameiſen als Haus-

Durchführung neuer Probleme nötig sind, der prak- und Gartenbewohner und ihre Bekämpfung, ein

tischen Seite der Insektenkunde, der angewandten weiterer Anhang II gibt eine klare Übersicht über

Entomologie, gewidmet. Während des nur kurzen die in Deutschland heimischen Arten , wobei jeder

Aufenthaltes als Ordinarius in Karlsruhe , umgeben Art richtige biologiſche Kriterien beigefügt ſind .

von der herrlichen Natur des lachenden Rheintales, Jedes Kapitel enthält am Schlusse ein ausführliches

fand der Verfaſſer, trotz seiner reichen organisa. Literaturverzeichnis über die ausländische und hei

torischen Tätigkeit, die auf viele Widerstände und mische Literatur ; ein umfangreiches Namen- und

Gegensäge stieß, genügend Muße, noch einmal sich Sachregister erleichtert den Gebrauch des klar ge

mit ſeinen alten Lieblingen, den Ameisen, eingehend gliederten und aufgebauten Buches . Sehr zahlreiche

zu beschäftigen , zu einer Reise in das Land, wo äußerſtinſtruktive, meiſtOriginal-Abbildungen unter-

die Sonne rein geistigen Genießens" scheint, „aus ſtüßen die Anſchaulichkeit des Werkes, deſſen Aus-

der Praxis des rauhen Lebens, wo das wissenschaft- stattung trok der schwierigen Verhältnisse der Verlag

liche Interesse und eine Atmoſphäre voller leiden- in der bewährten gediegenen Weiſe durchgeführt hat.

schaftlicher Gegensäte und heftiger Widerstände

herrscht“,, wie es im Vorwort der zweiten Auf-

lage heißt.

Die Beobachtungen über das soziale Leben der

Ameisen, über das Verhältnis der Ameisen zu der

Pflanzenwelt, die Psychologie haben seit dem Er-

ſcheinen der ersten Auflage so vieles Neue zu Tage

gefördert, daß viele Anschauungen der Berichti

gung und Ergänzung bedurften und die zweite

Auflage eine wesentlich erweiterte und verbesserte

Bearbeitung der ersten Auflage geworden ist . Ein

Anhang über die Beschädigung der Ameisen in

Haus und Garten und deren Bekämpfung, wird

dem Leserkreis dieser Zeitschrift besonders wertvoll

jein.

፡

Das Manuskript, am Tage vor Beginn des

Völkerringens am 31. Juli 1914 abgeschlossen,

konnte bei dem im letzten Jahrzehnt sich stark an

gehäuften Materiale nur dadurch so rasch beendet

werden, daß Dr. R. Brunn - Zürich das Kapitel

über die Psychologie übernommen und H. Vich

meyer Dresden den systematischen Teil kritisch

durchgearbeitet und zum Teil neu gestaltet haben .

Die Einheitlichkeit des Werkes ist dadurch nicht

beeinträchtigt worden .

=

Nach einer Einleitung, die Allgemeines über

Syſtematiſches, die geographische Verbreitung, das

Staatenleben, die Untersuchungsmethoden und Ge-

ſchichtliches bringt, beginnt der in 10 Kapitel ein

geteilte Hauptteil des Werkes. Er behandelt in

Napitel I Morphologie n. Anatomie derAmeisen,

II Polymorphismus,

III Fortpflanzung,"

IV Nestbau,"!

V Ernährung,"

" VI Verschiedene Lebensgewohnheiten,.

|

Für den Forstmann ſind die Ausführungen über

die Ameisen als Pflanzenschädlinge besonders an

ziehend ; es kommen für den Wald besonders die

Holz oder Roßameisen (Camponotus) in Betracht,

die oft ganz gesunde Fichten- und Tannenſtämme

für den Neſtbau bis zu 10 m Höhe aushöhlen , Unter

den Ameisen als Beschüßer der Pflanzenwelt wird

besonders Formica rufa aufgeführt, die in aus

giebigſter Weiſe Pflanzenschädlinge vertilgt ; Førel

hat auf Grund seiner Beobachtungen angegeben ,

daß die Bewohner eines Nestes an einem Tage

wenigstens 100 000 Insekten vertilgen . Es sollte

daher die Zerstörung der Rufa-Neſter im Walde

(durch Sammeln der „Ameiseneier“) ſtrengſtens

verboten werden.

Einen weiten Leserkreis werden die allgemeinen

Kapitel über ſoziales Leben und Psychologie fesseln .

Die höchsten geistigen Fähigkeiten fehlen den

Ameisen und es werden aufGrund der phyſiologiſchen

Forschungen und Beobachtungen die oft sehr phan.

tastischen Behauptungen geprüft und auf das wissen

schaftlich berechtigte Maß zurückgeschraubt. „Die

Ameisen sind keine Miniaturmenschen , aber auch

keine reine Reflerautomaten . Sie sind vielmehr mit

pſychiſchen Qualitäten reichlich ausgestattete Wesen,

bei denen man Gedächtnis, Assoziationen von

Sinnesbildern , Wahrnehmungen , Benutzung von

individuellen (jinnlichen) Erfahrungen und somit

deutliche, wenn auch geringe individuelle plaſtiſche

Anpassungen nachweisen kann .“

Naturwissenschaftlich Gebildete werden aus dem

Werke viele Anregung und Belehrung schöpfen,

lettere wird durch die klare, packende Darstellung

auch weiteren Kreiſen zufließen ; möge das Werk die

Verbreitung, die es verdient, finden, vielen zu Nu '

und Freude! Dr. Wimme г,
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Dr. ing. F. Fischer : Die Geschichte der Kammer-

gutsforsten im Fürstentum Schwarzburg-Son-

dershausen. Arnstadt, Verlag von E. Frotscher,

1917 .

Der Verfaſſer hat, im Felde erkrankt, die Zeit

seiner Genesung zu vorliegender Arbeit benutzt.

Die Abhandlung ist in drei Teile gegliedert, deren

erster eine allgemeine Einführung in die Schwarz-

burgische Geschichte bringt, der zweite befaßt sich

mit der Entwickelung des Grundeigentums an den

Kammergutsforsten, während der lezte Teil der

Geschichte der Bewirtschaftung der Kammerguts

forsten gewidmet ist.

Für die Lösung der Domänenfrage ist für

Schwarzburg-Sondershauſen vor allem das Gesey

vom 12. XII. 49 maßgebend, das die Bestimmung

des Reichverfassungsgesetzes vom 28. HII . 49 be

schränkte und die Stellung des Fideikommisses des

regierenden Fürſtenhauſes in Schwarzburg -Sonders-

hausen durch Landesgesez ordnet.

|

Fürsten und der Landesfinanzverwaltung nochmals

zum Ausdruck gebracht.

In dem Landesgrundgeseze vom 8. Juli 1857

heißt es : (§ 20) :

„Die Verwaltung und Nußung des Kammerguts

kann mit Ausschluß der zu unmittelbarer Benutzung

des Fürstlichen Hauses bestimmten Bestandteile

von dem Fürsten gegen den Bezug einer festen

Domänenrente der Landesfinanzverwaltung über-

lassen werden. Dem Regierungsfolger bleibt jedoch

das Recht, dieses Verhältnis wieder aufzulösen“, uſw.

Mit dem 14. Juni 1881 wurde endlich die Kam-

mergutsfrage durch Gesez endgültig geregelt, welches

für die Forsten folgende wichtigen Bestimmungen

enthält :

§ 2. „Das Kammergut ist fideikommiſſariſches

Privateigentum des Fürstlichen Hauses . Dasselbe

muß unbeschadet notwendiger oder nüßlicher Ver-

änderungen an einzelnen Bestandteilen seinem

Werte nach unverändert erhalten werden ."

§ 7. Die Verwaltung und Nukung des Kammer-

gutes kann , mit Ausschluß der zu unmittelbarer

Benugung des Fürstlichen Hauses bestimmten Be-

standteile, von dem Fürsten gegen den Bezug einer

Domänenrente der Landesverwaltung überlassen

werden ."

§ 17. Die Substanz des Kammergutes muß

im Gesamtwerte unvermindert bleiben ."

Diese Bestimmung des Gesetzes vom 12. XII . 49

findet auf das Fideikommiß des Fürstlichen Hauses

„teine“ Anwendung." Somit blieben die Wal-

dungen als ein Teil des nach der Regierungsfolge

forterbenden Familienfideikommisses des Fürst

lichen Hauſes weiter bestehen, soweit nicht für ein.

zelne Bestandteile eine in dem früheren Familien-

recht begründete Ausnahme nachgewiesen werden

fonnte." „Unbeschadet notwendiger oder nützlicher | „Extraordinäre Holzſchläge fönnen nur mit beson-

Veränderungen mit einem Bestandteile" jo derer Genehmigung des Fürſten und des Landtages,

wurde weiter beſtimmt — „muß das Familiengut oder in eiligen Fällen , wenn dieser nicht eben ver-

seinem Werte nach unverändert erhalten bleiben.sammelt ist, des Landtagsausſchuſſes ausgeführt

Die Verwaltung und Nutung des Kammerguts

ſoll aber, mit Ausschluß der zu unmittelbarer Be-

nuzung des Fürstlichen Hauses bestimmten Bestand .

teile, auf die Dauer der Selbſtändigkeit des Fürstenstehenden Kosten zu verwenden .“

tums nach Vereinbarung einer dem Fürsten zu

gewährenden Zivilliſte, aus welcher alle Bedürfnisse

des Fürstlichen Hauses und Hofes zu bestreiten sind,

unwiderruflich dem Staate überlaſſen werden . Die

näheren Bestimmungen hierüber bleiben einem

besonderen Geseze vorbehalten ."

Gesetz vom 18. März 1850 ordnet dann an : in

$ 2.

Hinsichtlich aller übrigen nicht zur unmittelbaren

Nukung des fürstlichen Hauses bestimmten Teile

des Kammerguts werden nach der Bestimmung des

Verfassungsgesetes dem Staate nur die Verwaltung

und Benutzung abgetreten.

Weiter wurde durch das Landesgrundgesez vom

8. Juli 1857 die Stellung des Kammergutes zum

werden. Der Erlös aus denselben ist vorab zur

Bestreitung der Gewinnungskosten und der durch

Wiederanbau der abgetriebenen Forstflächen ent-

Seit 1850 ist die oberste Forstbehörde das fürſt-

liche Miniſterium, Finanzabteilung, mit einem forſt-

lichen Referenten und mit einem dem Ministerium

angegliederten Miniſterialforſtbureau . Die Ver

waltung untersteht dem Oberforstamte Sonders-

hausen, dem die Oberförstereien als Verwaltungs-

organe unterstellt sind . Eingehend ist dann die

Geschichte der Bewirtschaftung der Kammerguts .

forsten geschildert, die von den Gesichtspunkten der

Holzartenverbreitung, Forsteinrichtung, Wertrech-

nung, Waldbau, Wegbau, Forstschutz und Forst.

benußung aus betrachtet werden, und namentlich in

betriebstechnischer und waldbaulicher Beziehung die

Waldungen des Thüringerwaldes geſchichtlich uns

näher bringt. Die Arbeit liefert einen willkommenen

Beitrag zur Geschichte der deutschen Wälder.

Dr. Wimmer.

1917 31
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Briefe.

Aus Prenzen.

Aus der Preußiſchen Forſtverwaltung.

Einschlag und Abfuhr von Nubholz.

Unter dem 29. März 1917 teilt der Miniſter für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten den Regie-

rungen Bestimmungen über den Einschlag und die

Abfuhr von Nugholz mit, die von dem Kriegsamt

den Preuß. Stellvertr. Generalkommandos 2c. zu-

gegangen sind. Hiernach soll jeder Einschlag und

jede Abfuhr von Nuhholz bis auf weiteres als drin-

gende Kriegsnotwendigkeit angesehen und behandelt

werden, ferner sollen alle nicht kriegsverwendungs-

fähigen Forstbeamten und Holzhauer, einschl. der

Vorarbeiter, erforderlichenfalls für den Nuhholz.

einschlag nach Prüfung des Bedarfs freigegeben

und Kriegsgefangene auf Antrag der Forstverwal-

tungen für den Nugholzeinschlag nach Möglichkeit

belassen werden . Eingearbeitete Kriegsgefangene

sollen den Arbeitgebern auch dann belassen werden,

wenn die Arbeitsstelle nach Abholzung eines Reviers

in das Gebiet einer anderen als der gestellenden

Militärbehörde (inner- oder außerhalb des Korps.

bereichs) verlegt wird , soweit an der neuen Stelle

die erforderlichen Arbeitskräfte fehlen. Auf die Ver

wendung abgeschobener belgischer Arbeitsloser soll

mit allen Mitteln hingewirkt werden .

Für die Förderung der Holzabfuhr werden

folgende Bestimmungen getroffen :

Zur Nugholzabfuhr sollen in erster Linie alle

irgendwie verfügbaren Zivilgespanne, nötigenfalls

durch Zwangsmaßnahmen der Zivilbehörden, heran-

gezogen werden. Wo der Bedarf hierdurch nicht

gedeckt werden kann, sollen die stellvertr. General.

kommandos, soweit die dienſtlichen Verhältnisse es

zulassen, durch Ausleihen von Pferden aushelfen .

Bei den Aushebungen soll auf diese wirtschaftlichen

Verhältnisse tunlichst Rücksicht genommen und den

Bestern für die aus dieser Rücksicht belassenen

Gespanne die Auflage bestimmter Mindesttages-

leiſtungen in der Nuzholzabfuhr nach Nutlast, Ent-

fernung und Wegeverhältnissen gemacht werden.

Den Anforderungen der Gespannhalter auf Frei-

gabe nicht kriegsverwendungsfähiger Holzfuhrleute

für die Nukholzabfuhr ſoll in dem nötigen Umfange

entsprochen werden.

Soweit Gespanne nicht ausreichen , soll die Ver-

wendung von Dampf- und sonstigen Kraftwagen in

Erwägung gezogen werden. Zum Ankauf und An-

mietung von Lastkraftwagen wird auf die Feldkraft-

wagen-Aktiengesellschaft, Berlin, Unter den Linden

34, hingewieſen und bemerkt, daß, wo Betriebs-

stoffe im freien Handel nicht zu haben ſeien , die

Inspektion des Kraftfahrweſens um Aushilfe anzu-

gehen sei . Maßnahmen, durch die der Verkehr der

Lastkraftwagen fachwidrig erschwert, z . B. die Be-

nugung der Straßen von der Zahlung einer Ent-

schädigung oder der Hinterlegung einer Sicherheit

abhängig gemacht werde, seien, soweit es die Ver

hältnisse irgend gestatten , außer Kraft seßen zu

lassen.

Bau und Betrieb von Nußholzabfuhrbahnen

ſei zu unterſtüßen ; Förderbahnmaterial könne, wenn

es im freien Handel nicht erhältlich ſei , bei der

Inspektion der Eisenbahntruppen erbeten werden.

Urlaub für Holzfäller und Fuhr-

Leute.

Das Kriegsministerium hat unter dem 27. Febr.

1917 die Stellvertr. Generalkommandos erneut

darauf hingewiesen, daß den Anträgen auf Freigabe

von Holzhauern für den Nuhholzeinschlag und von

Fuhrleuten für die Nuzholzabfuhr in weitestem

Maße und mit größter Beschleunigung entsprochen

werden solle .

Aussehung forstlicher Arbeiten zu

gunsten der Landwirtschaft.

Mit Rücksicht auf die Svrge, daß die landwirt

schaftlichen Bestellungsarbeiten, namentlich beim

Hinzutritt ungünstiger Witterungsverhältniſſe, n'cht

rechtzeitig fertiggestellt werden können, hat der

Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

unter dem 21. Februar 1917 es als Pflicht der For

verwaltung bezeichnet, die für ihren Betrieb ge

planten Frühjahrs-, insbesondere also die Kultur-

arbeiten ohne Rücksicht auf das eigene wirtschaft

liche Interesse überall da auszusehen, wo die recht-

zeitige Acerbestellung der Gegend ohne Zuhilfe.

nahme der mit Forstkulturarbeiten beschäftigten

Personen in Frage gestellt sein würde. Sollte die

Acerbestellung hier oder da soweit zurückgeblieben

ſein, daß auch die Bereitstellung der Forstkultur

arbeiter eine ausreichende Hilfe nicht gewährt, dann

soll die zeitweise Ausseßung oder Einschränkung

auch der Fällungsarbeiten erwogen werden .

Beschäftigung von Frauen beim

Holz einschlage .

Unter dem 2. März 1917 weist der Minister für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten auf die Not
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forsten zum Eintrieb zu bringen , hat der Landwirt-

schaftsminister unter dem 27. März d. J. folgende

allgemeine Verfügung erlaſſen .

Die wegen Futtermangels notwendige umfang-

reiche Abschlachtung unreifer Schweine bei Herab-

segung der Schweinepreise vom 1. Mai d. J. ab

gefährden die deutsche Schweinehaltung und -Zucht

in hohem Grade. Die Möglichkeit, viele Tausende

von Schweinen , die wegen fehlenden Stallfutters

sonst vorzeitig geschlachtet werden müßten , zu er-

halten und heranreifen zu lassen , bietet der Wald .

Die Heeresverwaltung beabsichtigt unter dieſen

Umständen , über 50 000 Jungschweine von ca. 35 kg

Gewicht an aufwärts anzukaufen und vom Ende

des Monats April ab in Heerden von 100 bis 150

Stück in die Staatsforsten einzutreiben . Die den

Forstbeamten hierbei zugedachten Aufgaben sind

folgende :

wendigkeit hin , wegen Arbeitermangels nicht nur

die Forstkultur- und Wegearbeiten auf das Äußerste

einzuschränken, sondern auch die Frauen , soweit sie

in der Landwirtschaft entbehrlich sind, zu den Schlag.

arbeiten heranzuziehen . Hiermit sei man schon

anderwärts, namentlich in Bayern, mit gutem

Erfolge vorgegangen . Die Frauen hätten sich dort

jowohl bei leichteren Arbeiten in den Abtriebs.

ſchlägen als auch namentlich bei Aufarbeitung der

schwächeren Gruben- und Brennhölzer, beim Schälen

des Holzes und in den Durchforstungen jüngerer

Bestände als durchaus brauchbar und leiſtungsfähig

erwiesen. In den Durchforſtungen jüngeren Holzes

werde es möglichſein ,Frauen allein arbe tenzu lassen .

Könnten sie , wie in Starkholzſchlägen, nur als

Gehilfinnen bei der leichteren Arbeit verwendet

werden,so würden sie von den Männern , mit denen

jie zusammen arbeiten, entweder auf einen festen

Tagelohn zu sehen sein oder,soweit sie bestimmte Teile 1. Der Revierverwalter führt die Aufsicht über

der Schlagarbeit, wie das Aufsehen der Schicht den gesamten Betrieb, weist die Einnahmen und

hölzer, das Schälen u. dergl. allein übernehmen , Ausgaben auf die Forstkasse an, kontrolliert die ein-

auch im Stücklohn beschäftigt werden können . Auf- gegangenen Lieferungen an Futtermitteln, deren

gabe der Revierverwalter werde es sein, die Ver- Aufbewahrung und Verbrauch und legt allmonat-

lohnung der Frauen im tunlichsten Einvernehmen Ich der Ankaufsstelle von Weidev'eh für das Feld.

mit den männlichen Arbeitern so zu regeln, daß heer, Berlin, SW. 11 , Rechnung über die Einnahmen

ihnen ein auskömmlicher Verdienst ges chert bleibe . und Ausgaben an Geld und Naturalien. Jusbe-

Sofern es, wie in Bayern, erwünscht erscheine , den sondere sorgt der Revierverwalter auch für die so.

Frauen besondere Schußkleidungsstücke , wie Über- fortige Herstellung der Schußbuchten für je 150

zughosen über die Röcke ev. Rückenschürzen , zur¦ Schweine und eines Unterkunftsraumes für die

Verfügung zu stellen, so seien solche auf Staats-

kosten zu beschaffen. Falls weibliche Angehörige

einberufener Arbeiter, die neben den reichsgesetz

lichen Familienunterſtühungen Beihilfen aus forst-

fiskalischenMitteln bezögen und nach ihrem Familien .

stand und sonstigen Verhältnissen unzweifelhaft in

der Lage seien, sich an der Forstarbeit zu beteiligen,

ungerechtfertigterweise die Arbeit verweigerten,

so seien ihnen die Beihilfen alsbald zu entziehen .

*

Backholz für Bäcker.

Um den Bäckern die Aufrechterhaltung ihres

Betriebes zu ermöglichen, hat sich der Minister für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten durch Erlaß

vom 28. Februar 1917 damit einverstanden erklärt,

daß Bäckern das zum Backen erforderliche Holz durch

Vermittelung der Gemeindevorsteher, die das Be-

dürfnis feſtzuſtellen haben , freihändig zu Preisen

überlaſſen werde , die sich in erträglichen Grenzen

halten.

Eintrieb von Schweinen in die

Staatsforst e n .

Unter Bezugnahme auf eine Entschließung des

Kriegsministeriums, 50 000 Schweine in die Staats-

aus 2 bis 3 Personen bestehenden, von der Heeres-

verwaltung zu stellenden Hütemannschaften . Die

Schußbuchten sind tunlichst im Schuh eines Alt-

beſtandes aus Pfosten und Stangen ſo herzustellen ,

daß sie leicht versezt werden können , unter Dichtung

der Dächer durch aufgelegtes Reisig . Macht die

Überdachung der Buchten Schwierigkeiten und ist

das Klima nicht zu rauh, so genügt auch wohl reich-

Iches Enbringen von Moos- oder Laubstreu , in

die die Tiere sich warm einbetten können. Für die

Hütermannschaften sind kleine Block- oder Bretter-

häuser, Unterstände, ſog . Schäferkarren oder Köten

nach Harzer Art mit Hilfe von Holzhauern und etwa

an Ort und Stelle verfügbaren oder von der An-

kaufsstelle zu erbittenden Handwerkern zu errichten.

Das zur Verwendung kommende Holz ist als Brenn-

holz zu verbuchen und der Ankaufsstelle mit dem

Tarwert in Rechnung zu stellen.

2. Der Förster führt die ständige Aufsicht über

die Handhabung des Betriebes durch die Mann-

schaften. Er hat für Annahme, Aufbewahrung , Aus-

gabe und Verwendung der gelieferten Futtermittel

zu sorgen, nötigenfalls den Tierarzt zu rufen, die

erforderlichen Notschlachtungen ausführen zu laſſen

und die notgeschlachteten Tiere zu verwerten . Die

Verlohnung der unter seiner Leitung ausgeführten .

31*
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Arbeiten erfolgt nach den für die Verlohnung der

Forstarbeiter geltenden Bestimmungen . Über dieÜber die

erfolgten Notschlachtungen und die Verwertung der

notgeschlachteten Tiere hat er sofort dem Oberförster

zu berichten . Allmonatlich reicht er nach Vorschrift

der Ankaufsstelle aufzustellende Abrechnung über

Einnahme, Ausgabe und Bestand der gelieferten

Futtermittel ein .

3. Der Forstschreiber der Oberförsterei über-

nimmt für alle mit dem Weidebetrieb der Ankaufs.

stelle zusammenhängenden Rechnungssachen, die

er unter der Leitung des Oberförsters zu bearbeiten

hat, dieselben Obliegenheiten, die ihm für das Forst-

rechnungswesen obliegen .

Die Ankaufsstelle gewährt dem Förster und dem

Forstschreiber eine monatliche Vergütung von 15Mk.

und jedem dieser Beamten, wie auch dem Revier

verwalter die Vergünstigung, in die Herden des

Revieres bis zu 4 Stück eigener, deutlich als Privat-

eigentum zu zeichnender Schweine unentgeltlich

einzustellen .

4. Die Forstkasse zahlt auf Anweisung des

Revierverwalters die Ausgaben für den Weide-

betrieb vorschußweiſe , bucht die etwaigen Einnahmen

bei den Asservaten und reicht dem Revierverwalter

allmonatlich die Ausgabe- und Einnahmebelege

behufs Aufstellung der Monatsrechnung ein. Es

wird ferner die Hoffnung ausgesprochen , daß auch

die Ehefrauen der beteiligten Förster sich durch Über-

nahme der Verpflegung der Hütermannschaften

in den Dienst der Sache stellen werden, wenn eine

andere Verpflegungsmöglichkeit nicht besteht. Die

Beköstigung wird aus den von der Heeresverwaltung

zu liefernden Lebensmitteln erfolgen und die An-

kaufsstelle auch für diese Mühewaltung eine ange-

messene besondere Vergütung gewähren .

Für Beschaffung der erforderlichen Hunde sorgt

die Heeresverwaltung.

Weiter wird bemerkt, daß der Weidebetrieb in

erster Linie durch das Vorhandensein hinreichenden

Wassers, an dem es auch innerhalb oder dicht bei

der Bucht nicht fehlen darf, bedingt wird . Sodann

müsse die Örtlichkeit nach Boden- und Bestands-

verhältniſſen einen genügenden Ertrag an Gras,

Kräutern , Wurzeln, Insekten und Würmern ver-

sprechen. Endlich erscheine es erwünscht, in den

Weidebezirken Gelegenheit zur Werbung von Futter-

laub zu haben , das unter Aufsicht der mit Hüten

jeweils nicht beschäftigten Mannschaften geworben

und gehäckselt den Schweinen als Ergänzungsfutter

verabreicht werden könnte .

Sodann wird durch Erlaß des Landwirtschafts-

miniſteriums vom 30. April 1917 über die beim

Eintrieb von Schweinen zur Waldweide gemachten

Erfahrungen mitgeteilt, daß:

|

|

1. eine wirtschaftliche Ausnußung der Wal

dungen durch Beweiden mit Schweinen schon in

gewöhnlichen Zeiten geboten ist , geschweige denn

bei der jeßigen Futternot,

2. daß in den meisten Waldungen ein Beifutter

auch in den besten Futtermonaten - abgesehen von

Eichel- oder Buchelmaſtzeit— nicht entbehrt werden

kann,

3. daß die Wirtschaftlichkeit der Schweinewald-

| weide aufhört oder ſogar in große Verluſte umſchlägt ,

wenn die Schweinefeuche, die Schweinepest oder

der Rotlauf - ohne vorhergegangene Impfung ---

ausbrechen . Diese Seuchen fernzuhalten, ist bei

zuſammengekauften Schweinebeſtänden unmöglich .

Schweinefeuche und Schweinepest haben troh recht

zeitiger Schuß- und Heilimpfung so große Opfer

erfordert, daß mancher Unternehmer die Lust zum

Weiterhalten verloren hat. Eine Gewähr ist nur

dann gegeben , wenn die Schweine für die Wald-

weide aus nachweislich ſeuchefreien Beſtänden ge-

wonnen werden .

4. Eine Herde soll im allgemeinen ungefähr

100 Stück betragen . Wenn die Heeresverwaltung

beim Eintreiben von Schweinen in die Wälder in

größerem Umfange nicht Verluste , unter Umständen

ein Massensterben erleben will, wird sie die unter

3 genannten veterinären Vorbedingungen möglichst

erfüllen müssen . Einwandfrei muß auch noch von

den Herkunftsbeständen nachgewiesen werden, daß

sie selbst von der Form derjenigen Schweineſeuche

frei sind , die nicht unter das Seuchengeſet fällt, d . i.

die mit gelindem Verlauf ; denn dieſe wird bei Wald-

schweinen , die jeder Witterung ausgesezt ſind, zu

leicht akut und mörderisch.

Was die Unterschlupfräume betrifft, ſo iſt noch

zu erwähnen, daß sich hier dachförmig gegeneinander

gesezte Reisigbündel bewährt haben, die an einem

auf starken anderthalb Meter über der Erde stehen

den Pfosten ruhenden Mittelbalken mit den Spizen

befestigt und am Fußende etwas in die Erde ein

gelassen sind.

Verwertung des Schilfrohrs für

Futterzwede.

Wie der Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten in einem Erlasse vom 7. Februar 1917

bekannt gibt, hat sich das Schilfrohr in den lehten

Jahren als Futter jehf bewährt, namentlich dann ,

wenn es rechtzeitig geschnitten wurde . Der Kriegs

ausschuß für Ersatzfutter habe im besonderen in

vielen Orten Einrichtungen für die Herstellung von

Schilfmehl getroffen , das als Futter außerordentlich

geschäßt werde. Diese Bestrebungen sollten auch in

diesem Jahre fortgesetzt werden. Dabei seien die
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jest trockenen und verhärteten Bestände des Vor-

jahres ſehr läſtig , weil sie bei der Nuzung aus den

friſchen Trieben des nächſten Sommers unter großem

Arbeitsaufwand ausgesondert werden müßten . Die

Nuhung im nächsten Sommer würde daher sehr

erleichtert werden, wenn diese alten Bestände, so.

weit sie nicht für technische Zwecke Verwendung

fänden, rechtzeitig abgebrannt würden .

*

Fichtenharz gewinnung.

Der Minister für Landwirtſchaft, Domänen und

Forsten hat durch Erlaß vom 17. März d. J. ange-

ordnet, daß in diesem Jahre auch in Fichtenbeständen

Harz in möglichst großem Umfange genutzt werden

solle . Das Harzen der Fichten sei wesentlich ein-

facher, wie das der Kiefern . Es werde rasch erlernt

und könne ausschließlich von Frauen und jugend-

lichen Arbeitern ausgeführt werden. Den ganzen

Fichtenharzertrag des kommenden Sommers habe

er dem Kriegsausschuß für Öle und Fette in Berlin

zur Verfügung gestellt. Für das Harzen von Fichten

beständen wird folgende Anweisung gegeben :

1. In der Regel sind nur solche Bestände auf

Harz zu nugen, die voraussichtlich binnen längstens

10 und frühestens binnen 3 Jahren zum Abtrieb

kommen. Zu bevorzugen sind die Bestände der

milderen Lagen auf Böden , die sich leicht erwärmen .

Bei unmittelbarer Sonneneinwirkung verdunstet

das Terpentinöl ſehr ſtark und das Harz schwindet .

Schuß vor Wind begünstigt den Harzfluß. Man

harze deshalb weder Bestandsränder, die der Sonne,

noch solche, die dem Winde ausgesetzt sind . Stehen

wertvolle und minder wertvollere Bestände zur

Wahl, so sind die minder wertvollen, insbesondere

die mit Schälschäden behafteten und an Rotfäule

leidenden, zur Harznuzung zu beſtimmen.

2. Das Zurichten der Stämme beginnt Anfang

Mai und ſoll ſpätestens im Juli beendet sein . Jeder

Stamm wird mit 2 bis 3 Lachten in Abständen von

Mitte zu Mitte von etwa 20 cm versehen. Die

Lachten sollen etwa 1,5 m lang ſein und etwa 60 cmni

über dem Erdboden endigen . Sie werden in der

Weise angelegt, daß man mit der geschärften Spize

des hatenförmig gekrümmten Harzreißers die Rinde

des Stammes in einem Zuge von oben nach unten

bis auf den Splint durchschneidet. Hierauf folgt

ein dem ersten gleichlaufender Schnitt im Abſtande

von 3 cm . Die unteren Enden der Schnitte laufen

in eine Spitze zusammen . Sodann wird der zwischen

den beiden Schnitten liegende schmale Rinden-

streifen nach Lockerung seiner Spize durch den Reiß-

haken von unten nach oben mit der Hand abgezogen

und oben mit dem am Harzreißer angebrachten

kleinen Beil vom Stamme getrennt. Die Endspite |

der so entstandenen Lachte soll rinnenartig so aus-

geformt werden , daß das längs der Lachte ablaufende

Waſſer möglichſt reſtlos den Ausweg aus der Lachte

findet. Das Lachtenreißen ist eine von Frauen leicht

auszuführende Arbeit und erfordert etwa 5 Frauen-

tagelöhne je ha. Ein Mann reißt täglich etwa

600 Lachten.

3. Das Sammeln des Harzes erfolgt in der

Regel nur einmal im Jahre und muß spätestens

Mitte September beendet sein , damit der folgende

Harzfluß die Lachte noch vorWinter mit neuem Harz

überziehen kann . Bei kaltem Wetter ist das Harz

außerdem so spröde , daß es durch Abspringen zum

Teil verloren geht. Im übrigen ist, je später das

Sammeln beginnt, desto mehr Maſſe zu erwarten .

Ist die Witterung sehr günstig, so kann das erste

Mal im Frühsommer und ein zweites Mal im Auguſt

und September geharzt werden . Zum Sammeln

bedient man sich des Harzkrazers und des Harzsackes.

Von Wichtigkeit ist, daß das Harz von den Wänden

der Lachte und insbesondere aus den Ecken zwischen

Splint und Harzwand gut herausgekragt wird.

Rindenteile, Moos und Flechten dürfen nicht in

den Harzsack geraten , und die Holzſchicht der Lachte

darf beim Kragen nicht verlegt werden . Jene Fremd-

körper müssen vor dem Harzen von den Rändern

der Lachte mit den scharfen Schneiden des Harz-

kragers entfernt werden . Um diese gebrauchs-

fähig zu erhalten , müſſen ſie nach Bedarf von innen

heraus, z . B. mit einem Taſchenmeſſer, ſorgfältig

immer wieder scharf gemacht werden . Auch das

Harzkrahen ist Arbeit für Frauen und jugendliche

Arbeiter . Bei einem Stundenlohn von durchſchnitt-

lich 22 Pf. haben sich die Kosten dieser Arbeit auf

8 bis 16 Mt. je ha gestellt.

4. Die Erträge der Harznuzung schwanken stark

und sind von der Beschaffenheit der Bestände, von

Klima, Lage und Boden und von der jeweiligen.

Witterung des Sommers abhängig. Unter mittleren

Verhältnissen kann auf einen Ertrag von gegen

100 kg, unter günſtigen Umständen auf einen solchen

von bis zu 200 kg je ha gerechnet werden .

5. Das Harz ist in kühlen Schuppen oder Scheu-

nen aufzubewahren und in Kisten oder Säcken zu

versenden .

Aus Preußen.

Welche Bestimmungen

des neuen preußischen Fiſchereigeſekes

hat der Angler zu beobachten?

Das neue preußische Fischereigesetz hat in dan-

kenswerter Weise den Bedürfnissen des Angelsports

Rechnung getragen . Vor allem hat es einen alten

Wunsch der Angler erfüllt und das Angeln an Sonn-
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und Feiertagen, sowie während der Frühjahrsschon-

zeit zugelassen .

Es ist in dieser Beziehung durch die auf Grund

des § 106 des Fischereigesetzes erlassene Polizei-

verordnung des Miniſters für Landwirtschaft, Domä-

nen und Forsten vom 29. März 1917 (Fischerei .

ordnung) folgendes bestimmt worden :

§ 11. Am Sonntag ist der Fischfang von vor-

mittags 9 bis nachmittags 6 Uhr verboten (Sonn-

tagsschonzeit) . Die Fanggeräte der sog. stillen

Fischerei, d . h. solche , welche weder gezogen noch

gestoßen werden, dürfen zum Fang im Waſſer

bleiben. Dazu gehören namentlich Stellneße, Aal

hamen, Ankerkuilen, Steerthamen , Garn-, Draht ,

Korb-Reusen, sowie Treibnete ohne Begleitung

von Fahrzeugen . Angeln ist zulässig , ſo-

weit nicht nach den § 13, 15 der Fischfang ganz ver-

boten ist .

§ 13. In den Gewässern , in denen sich vorzugs-

weise Winterlaicher (Lachse, Forellen und Saib-

lingsarten, Ostseeschnäpel u. a.) fortpflanzen , ist

der Fischfang in den Monaten Oktober bis Januar

während acht auf einander folgender Wochen, die

der Regierungspräsident bestimmt, verboten (Win-

terschonzeit). Der Regierungspräsident bestimmt

auch die Gewässer. Er kann die Schonzeit für die

einzelnen Gewäſſer und Gewässerstrecken verschieden

feſtſehen , auf bestimmte Fischarten beschränken oder

bestimmte Fischarten davon ausnehmen .

§ 14. In den nicht der Winterschonzeit unter-

liegenden Binnengewässern ist der Fischfang in den

Monaten März bis Juni während sechs auf einander

folgender Wochen, die der Regierungspräsident

bestimmt, mit Ausnahme der stillen Fischerei

und des Fischfanges mit der Handangel ver-

boten (Frühjahrsschon zeit) . Der Regie-

rungspräsident kann die Schonzeit für die einzelnen

Gewässer und Gewässerstrecken verschieden feſt=

sehen, auf bestimmte Fischarten beschränken oder

bestimmte Fischarten davon ausnehmen . Er darf

sie auch verkürzen oder ganz aufheben .

§ 15. Für Küstengewässer gilt die Frühjahrs-

schonzeit nur insoweit, als sich in ihnen vorzugs-

weise Frühjahrslaicher fortpflanzen . Der Regie-

rungspräsident bestimmt die Gewässer oder Gewässer-

strecken. Er kann darin den Fischfang auch ganz ver-

hieten.

Ge-

§ 16. Jm Regierungsbezirk Sigmaringen kann.

der Regierungspräsident für Grenzgewässer und

Gewässerstrecken, die mit außerpreußischen

wäſſern in Verbindung stehen, die Frühjahrsschon-

zeit bis auf zwei Monate, die Winterschonzeit bis

auf drei Monate verlängern .

§ 17. Der Regierungspräsident kann besondere

Artenschonzeiten festiegen :

a) für Störe vom 1. Juli bis 31. August,

b) für Lachse, Saiblinge, Meer- und Bachforellen,

sowie Schnäpel, wenn diese Fischarten keinerWinter

schonzeit unterliegen, höchstens acht Wochen in den

Monaten Oktober bis Februar,

c) für Maränen höchstens acht Wochen in den

Monaten November und Dezember,

d) für Äschen und Nasen, sowie im Regierungs-

bezirk Sigmaringen für Huchen und Regenbogen-

forellen , wenn diese Fischarten keiner Frühjahrs

schonzeit unterliegen, höchstens acht Wochen in den

Monaten März bis Mai,

e) für Döbel, die keiner Frühjahrsschonzeit unter

Fegen, höchstens sechs Wochen in den Monaten

Mai und Juni,

f) für Flußkrebse vom 1. November bis 31. Mai ."

H'ernach ist das Angeln mit der Handangel

während des ganzen Jahres, mit Ausnahme wäh

rend der Winterschonzeit in den dieser unterliegen.

den Gewässern, gestattet, und es dürfen alle Fische,

für die keine besonderen Artenschonzeiten festgesezt

find, mit der Handangel gefangen werden.

Außer den speziell das Angeln betreffenden

Bestimmungen sind für den Angler noch weiter von

Wichtigkeit solche über:

1. die Mindeſtmaße der Fische ;

2. die Behandlung der untermaßig und der

während der Schonzeit verbotwidrig ge

fangenen Fische ;

3. die Fischerei - Scheine und Fischerei -Erlaubnis.

scheine ;

4. das Uferbetretungsrecht.

1. Mindest maße.

Auf Fische der nachbenannten Arten darf der

Fischfang nur ausgeübt werden, wenn sie, von der

Kopfspiße bis zum Ende des längsten Teiles der

Schwanzflosse gemessen, mindestens folgende Längen

haben:

Stör ): 100 cm;

Aal,*) Lachs, Meerforelle, Zander*) : 35 cm;

Barbe, Hecht, Maifiſch,*) Nordſeeſchnäpel : 28 cm;

Blei (Brachsen) : 25 cm ;

Scholle und Flundern ) : 18 bis 22 cm;

Äsche, Alant, Döbel, Nase : 20 cm;

Bachforelle, Schlei : 18 cm;

Barsch, Plöße, Rotfeder: in Binnenseen 13 ,

ſonſt 15 cm;

Flußkrebs : 8 cm . (§ 1 der Fischereiordnung. )

In den Binnengewässern dürfen untermaßige

Alant, Döbel, Nasen, Barsche, Plößen und Rot

federn als Köder fische für den eigenen Bedarf

des Fischers unter Anwendung engmaschiger Neze

*) Für Küstengewässer sind Abänderungen durch den

Regierungspräsidenten zuläſſig .
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gefangen werden . Der Regierungspräsident kann.

die gleiche Erlaubnis für die Küstengewäſſer erteilen .

(§ 9 und 25 der Fischereiordnung .)

2. Die Behandlung der unter-

maßig und der während der Schon -

zeit verb o t s widrig gefangenen

Fische.

Fische, deren Fang unter einem bestimmten

Maße verboten ist, dürfen im Geltungsbereiche des

Verbots unter diesem Maße weder feilgeboten , noch

verkauft, noch zur Beförderung gebracht werden .

Dasselbe gilt, wenn der Fang einzelner Fischarten

verboten ist, für die Fische dieser Arten während der

Verbotszeit (§ 107 F. G.) . Da die stille Fischerei,

auch das Angeln, während der Frühjahrsschonzeit

gestattet ist, findet dieſe Bestimmung während dieser

nur für die Fische Anwendung, für die durch § 17

F.-O. eine Artenschonzeit innerhalb der Frühjahrs-

ſchonzeit feſtgeſeht ist , d . h . für Aeschen, Nasen,

Huchen, Regenbogen.forellen und Döbel. Wider-

rechtlich gefangene untermaßige Fische , die lebend

in die Gewalt des Fischers fallen , sind sofort, oder

wenn sie nicht gleich aus dem Fanggerät entfernt

werden können, spätestens nach Rückkehr des Fischerei-

fahrzeugs ans Land, mit der zu ihrer Erhaltung

erforderlichen Vorsicht ins Wasser zurückzusehen

(§ 10 F. D.) .

3.Fischerei und Fischereierlaub ,

nis scheine.

Nach § 92 F. G. muß jeder, der den Fischfang

ausübt, einen auf seinen Namen lautenden Fisch e

reischein bei sich führen. Ein Fischereiſchein

ist nicht erforderlich :

1. für Gehilfen, die mit dem Fischereiberechtigten ,

Fischereipächter oder Inhaber eines Erlaubnis-

scheines zusammen den Fischfang ausüben, 2. zum

freien Fischfang in der Nord- und Ostsee, einſchließ-

lich der offenen Meeresbuchten, soweit sie nicht im

Eigentume stehen, 3. zum Fischfang in Gewässern,

die dem Fischereiberechtigten gehören und voll-

ständig von Grundstücken desselben begrenzt sind,

sowie in künstlichen Fischteichen, die mit einem

Wasserlaufe nur dadurch in Verbindung stehen ,

daß sie mittels künstlicher Vorrichtungen aus ihm

gefüllt oder in ihn abgelassen werden.

Zuständig für die Erteilung des Fischereischeines

ist die Fischereibehörde, in deren Bezirke der Antrag-

steller den Fischfang ausüben will ( § 93 F. G.) .

Erstreckt sich das Fischereigebiet über den Bezirk

mehrerer Fischereibehörden, so steht es im Belieben

des Antragstellers, bei welcher der in Betracht

kommenden Fischereibehörden er den Schein be-

antragen will . Fischereibehörden sind nach § 119

F. G. für die Küstengewässer die Oberfischmeister,

für die Binnengewässer die Ortspolizeibehörden .

Die Fischereischeine sind gebühren und stempel.

frei .

Die Befugnis, die Vorzeigung des Fischerei-

ſcheins zu verlangen, ſteht dem Fiſchereiberechtigten ,

dem Fischereipächter, allen Polizeibeamten und

Fischereibeamten zu.

Verweigerung der Vorzeigung des Fischerei-

scheines wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. ( § 53

F.C.) , Nchtbeisichführen desselben beim Fischen ,

mit gleicher Strafe (§ 125 F. G.), Fischen, ohne im

Besize eines Fischereischeines zu ſein, mit Geldstrafe

bis zu 60 Mk. ( § 126 F. G. ) beſtraft.

Neben dem Fischereischein muß nach § 98 F. G.

derjenige, welcher in einem Gewäſſer, in dem er

nicht Fischereiberechtigter oder Fischereipächter iſt ,

den Fischfang ausübt, einen Fischerei - Er -

Laubnisschein des Berechtigten oder Pächters

bei sich führen, sofern lettere nicht zugegen find .

Der Erlaubnisschein muß auf die Perſon, auf ein

oder mehrere bestimmt zu bezeichnende Gewässer

und auf eine nicht länger als drei Jahre bemessene

beſtimmte Zeit lauten, sowie genaue Angaben über

die Fanggeräte und Fahrzeuge enthalten . Erlaub-

nisscheine, die nicht von einer öffentlichen Behörde

oder einem öffentlichen Beamten innerhalb seiner

Amtsbefugnisse oder von dem Vorstand einer Wirt-

schaftsgenossenschaft ausgestellt sind , müſſen von

dem Gemeinde- (Guts-)Vorsteher einer der Ge-

meinden (Gutsbezirke) , in deren Bezirke die Fischerei

ausgeübt werden soll, beglaubigt werden.

geschieht gebühren- und stempelfrei.

Dies

Die Strafen für Verweigerung der Vorzeigung

des Erlaubnisscheines, für Nichtbeisichführen des-

selben beim Fischen, für das Fiſchen ohne im Beſige

eines Erlaubnisscheines zu sein, sind dieſelben, wie

sie in den gleichen Fällen oben beim Fischereiſchein

angegeben worden sind.

4. Das Ufer betretungsrecht.

Hierüber enthält das Fischereigeset folgende

Bestimmungen :

„§ 13. (1) Der in einem Gewäſſer zur Fischerei

Berechtigte und mit dessen Ermächtigung der Fischerei-

pächter oder angestellte Fischer darf mit seinen Ge-

hilfen und seinen Geräten die an das Waſſer an-

grenzenden Ufer, Inseln, Anlandungen, Schiff-

fahrtanlagen, sowie Brücken , Wehre, Schleusen

und sonstige Wasserbauwerke soweit betreten , als

es die Ausübung seines Fischereirechts erfordert .

(2) Abgesehen von dieser Vorschrift, kann der

Kreis-(Stadt-)Ausschuß nach Anhörung der Be-

teiligten widerruflich genehmigen, daß auch einzelne

Inhaber von Erlaubnisscheinen (§ 98) fremde

Grundstücke nach Abs. 1 betreten dürfen .

(3) Das Betreten von Schiffahrtanlagen und

Wasserbauwerken, sowie von Anlandungen , die
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durch Unterhaltungs- und Ausbauarbeiten (§ 140 ,

§ 162 Abf. Wassergesch) entſtanden sind, kann durch

Polizei Verordnung eingeschränkt oder verboten

werden.

(4) Das Recht nach Abs. 1 eritreckt sich nicht :

1. auf Gebäude, Hofräume, Gartenanlagen ,

Forstkulturen, bestellte Äcker, gewerbliche An-

lagen und dauernd vollständig eingefriedigte

Grundstücke,

2. auf die Ufer von Bewässerungs- oder Ent-

wässerungsgräben in Wiesen .

Zur vollständigen Einfriedigung gehört eine

Einfriedigung des Ufers nicht . Eingezäunte Vieh-

weiden gelten nicht als eingefriedigte Grundstücke

im vorſtehenden Sinne. Bei Streit beschließt auf

Antrag der Kreis- (Stadt-)Ausschuß .

(5) Der Kreis- (Stadt-)Ausschuß kann das Recht

nach Abs. 1 noch weiter einschränken, als in Abs . 1

bestimmt ist. Die Ausübung des Rechts ist aus-

geschlossen, wenn der Schaden für den Eigentümer

des Grundstücks größer ist, als der Vorteil für die

Fischerei. Darüber, ob dies zutrifft, beſchließt auf

Antrag der Kreis-(Stadt-)Ausschuß.

§ 14. Schaden, welchen die nach § 13 Berech-

tigten oder ihre Gehilfen bei Ausübung dieser Rechte

erleiden, brauchen Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigte nur zu ersetzen, wenn sie ihn absichtlich

herbeigeführt haben.

Schließlich möge noch auf den 850 der F.L.

hingewiesen werden, welcher lautet :

„Wer beim Fischfange von einem Fischerei-

beamten oder amtlich verpflichteten Aufseher an-

gerufen wird, hat deren Rufe Folge zu leisten und

nicht cher von der Stelle zu weichen , als bis er dazu

ausdrücklich ermächtigt ist . Auf Verlangen hat er

den Aufsichtsbeamten seine amtlichen Ausweise

(Fischereischein, Erlaubnisschein 2c . ) vorzuzeigen .

Die Führer von Fischerfahrzeugen und Fahrzeugen ,

die zur Beförderung von Fischen gebraucht werden,

haben, wenn ihnen durch vier oder mehrere kurze

Pfiffe mit der Dampf- oder Motorpfeife oder bei

Segeldienstfahrzeugen durch mehrfaches Hiſſen,

Herablassen oder Wiederhissen der Flagge oder

Laterne ein Zeichen gegeben wird, ſofort ihr Fahr-

zeug zum Stillstand zu bringen, bis sie der Aufsichts-

beamte zum Weiterfahren ermächtigt.

Eberts.

Aus Bayern.

Beschäftigung von Frauen bei der

Holzhauerei, Buchelernte.

Als eine der wirtſchaftlich ſchwierigsten Erschei

nungen in dem langandauernden Völkerringen wird

im Forstbetriebe empfunden einerseits der Mangel

an Arbeitern beim Fällungsgeschäft, dann anderer-

§ 15. (1) Für Schaden , der durch Ausübung
seits derMangel an Gespannen und sonstigen Trans

der Rechte in den Grenzen des § 13 verursacht wird , portmitteln bei der Ausbringung der geworbenen

kann der Geschädigte Ersay verlangen . Ersatzpflichtig Hölzer an die Bahnverladepläge oder an die Ver-

ist der Fischereiberechtigte . Neben ihm haften brauchsorte . Während in lezter Hinsicht der erfolg

Fischereipächter, angestellte Fischer und Zuhaber reiche Versuch gemacht worden ist, die Zugkraft der

von Erlaubnisscheinen als Gesamtschuldner, wenn
Pferde durch Ochsengespanne und besonders durch

ſie oder ihre Gehilfen den Schaden verursacht haben. Benzol- und andere Motorwagen zu ersetzen , ſind

In gemeinschaftlichen Fischereibezirken haftet an
anstelle der zum Heeresdienst einberufenen Holz

Stelle des Fischereiberechtigten der Fischereibezirk.hauer vielfach Kriegsgefangene, namentlich Ruſſen,

(2) Der Anspruch auf Schadenersatz ist binnen

einer Woche, nachdem der Geschädigte von der Be-

schädigung Kenntnis erhalten hat, bei der Fischerei-

behörde oder dem Gemeinde-(Guts-)Vorsteher

ſchriftlich oder zu Protokoll anzumelden. Wird diese

Frist versäumt, so erlischt der Anspruch.

herangezogen worden, allerdings mit durchgehends

recht mäßiger Arbeitsleistung und mit viel Schererei

wegen der Verpflegung, wegen der mangelnden

Übung in den Holzhauereigeschäften und wegen des

recht oft fehlenden guten Willens . Diese Hemmun

gen im Fällungsbetriebe machen sich um ſo unan-

genehmer geltend, als gegenwärtig eine sehr lebhafte

hölzern, ganz besonders aber nach den schwächeren

Sortimenten,nachGrubenhölzern,Holzwoll-,Papier-

Schleifhölzern uſw.

(3) Über den Anspruch und die entstandenen

Kosten entscheidet die Fischereibehörde nach An - Nachfrage beſteht nach Nadelholz- und Buchenſtamm-

hörung der Beteiligten . Gegen den Bescheid istGegen den Bescheid ist

binnen zwei Wochen die Klage im Verwaltungs-

streitverfahren beim Kreis- (Stadt-)Ausschuß zu-

lässig. Auf Berufung entscheidet der Bezirksausschuß

endgültig .

§ 16. Weitergehende Rechte zur Benutzung

fremder Grundstücke, die auf besonderen Rechts-

verhältnissen beruhen, werden durch die §§ 13 bis 15

nicht berührt."

Es sind deshalb die Forstverwaltungen eifrig

bedacht, dem bestehenden Arbeitermangel nach Mög

lichkeit entgegenzuwirken.

Neben dem Bestreben , die zeitweise Beurlau

bung geschäftskundiger Holzarbeiter von der Militär-

verwaltung zu erreichen, insonderheit zur Herrich
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tung von Sortimenten, die den Heereszwecken

dienen, und neben der Beschäftigung von Kriegs.

gefangenen, ist sehr bemerkenswert die Verwendung

von weiblichen Arbeitskräften beim Fällungs-

geschäfte. In dieser Beziehung hat die sehr rührige

Regierungsforstkammer der bayer. Pfalz mit großem

Erfolg sich betätigt.

| durch kann namentlich die Grubenholzgewinnung

erheblich gesteigert werden, was um so wertvoller

erscheint, als die für Heereszwecke und allgemeine

Bedürfnisse so wichtige Steinkohlenförderung infolge

Sperrung der Einfuhr von Grubenholz eine sehr

lebhafte Nachfrage ausgelöst hat, mit der Wirkung

einer bedeutenden Preissteigerung von durchschnitt-

lich 150 bis 160 % gegen den Anschlag, an welcher

Erhöhung auch die Fichten-, Tannen- und Kiefern- .

stammhölzer, sowie die zur Herstellung von Holz-

wolle und Zellulose dienenden Sortimente teil-

genommen haben. Auf diese Weise wird durch den

vermehrten Durchforstungsbetrieb nicht allein das

allgemeine Wohl gefördert, ſondern auch den Wald-

Durch- eigentümern eine erhebliche Einnahme eingebracht.

Es sind auf deren Betreiben in beiläufig 30 Forst-

ämtern zum Beginn des Jahres 1917 etwa 260

Frauen und Mädchen im Holzschlagen beschäftigt

in wechselnder Zahl von 10 bis 40, sogar ansteigend

bis beiläufig 100 im Forstamt Speyer in der Rhein-

ebene.

|

Die von den Frauen geleisteten Arbeiten be-

ſtehen hauptsächlich in der Ausführung von

forſtungen jüngerer Stangenhölzer, beſonders von Schließlich bleibt noch eine Besonderheit bei

Kiefern, Fichten, auch Buchen, dann in der Durch der Heranziehung der Frauen im Fällungsgeschäft

führung von Unterholzhieben in Mittel- und Nieder- zu erwähnen . Es hat ſich nämlich die übliche Tracht

waldungen. Diese Arbeiten können von den Frauen mit den langen Röcken bei den Arbeiten im Holzhieb

allein betätigt werden. Sie finden manchenorts während der rauhen Jahreszeit in gesundheitlicher

auch Verwendung in älteren Beständen, allerdings Hinsicht als unpraktiſch, ja ſogar als gefährlich, er-

unter Beihilfe einiger männlicher Holzhauer, die wiesen . Deshalb ist von der Regierungs-Forst-

das Fällen starker Bäume, das Abhauen dicker Üste, kammer eine Schußkleidung ( Überstreifhose) be-

das Zerschneiden ungünstig gelagerter Stämme schafft worden, wie ſie ähnlich die Sennerinnen im

uſw. übernehmen , während die Frauen das Hinaus- Hochgebirge schon lange tragen. Die Schußbeklei-

tragen der Brennhölzer, das Spalten schwächerer

Rundlinge, die Anfertigung von Wellen usw. be

jorgen.

Die Leistungen der weiblichen Holzhauer werden

durchgehends sehr günstig eingewertet. Es haben

die sonst in der Landwirtſchaft beschäftigten Frauen,

auch solche, die in der Industrie tätig waren (Schuh-

fabriken), ſich ſehr rasch an die zumteil doch

anstrengenden Verrichtungen im Holzhieb gewöhnt,

ſo daß ſich ſehr bald Spezialiſten für Spalten, Sägen,

Wellenmachen ausgebildet haben.

Nach übereinstimmenden Angaben werden von

den Frauen durchschnittlich 2 Ster Brennholz für

den Tag und Kopf gefertigt. Bei dem Bezug des

vollen Stücklohnes für Holzhauerei entspricht dies

einem Tageslohn von 3 bis 4 Mt., der stellenweise

bis 5 Mk. ansteigt, ein sehr ansehnlicher Verdienst

an den kurzen Wintertagen .

|

dung wird entweder kostenlos an die Arbeiterinnen

abgegeben oder diese erhalten im Falle der Selbst-

beſchaffung eine Vergütung von 5 bis 6 Mk.

Im pfälzischen Gebirge haben die Frauen die

Schußkleider willig angenommen und gern getragen,

Dagegen haben die Arbeiterinnen im Forstamt

Speyer (Rheinebene) darauf verzichtet. Sehr zweck-

rechtmäßig haben sich auch die sog . Rückenschürzen er-

wiesen zum Schuße des rückwärtigen Oberkörpers

und der Oberarme gegen Schnee und Nässe beim

Arbeiten in gebückter Stellung. Zwei Ärmel in der

halben Länge der Arme geben diesen Schuß und der

Decke selbst eine feste unverschiebbare Lage. Zur

Befestigung der Unterhälfte dienen zwei an ihr

angefügte Schnüre oder Bänder, die in der Gegend

des Nabels verknüpft werden . Diese aus dauer-

haftem Segeltuch gefertigten , sehr bewährten Rücken-

schüßer sind von der Firma Schäfer & Ziegler,

Sackfabrik in Heidelberg , geliefert worden, wobei

nur zu bedauern bleibt, daß der anfängliche An-

Gewichtſchaffungspreis von 3 bis 4 Mk. wegen Mangels

an Segeltuch auf 9 bis 10 Mk. gestiegen ist. Auch

für Wickelgamaschen und wasserdichtes Schuhwerk

(auch Holzschuhe) hat die Forstverwaltung Sorge

getragen insoweit, als die Kosten für lezteres und

für die Rückenschürzen zur Hälfte auf die Staats-

kasse übernommen wurden . Diese Maßnahmen

im Jnteresse der Gesundheit der Arbeiterinnen sind

mit großer Dankbarkeit aufgenommen worden und

haben die Arbeitsfreudigkeit sehr gehoben.

Dem gegenüber kam die Leiſtung der kriegs-

gefangenen Russen nicht über durchschnittlich 1/2Ster

je Tag und Kopf hinaus, wozu noch ins

fällt, daß die weiblichen Arbeiter das gewöhnliche

Holzhauergeschirr selbst beschaffen , während es für

die Ruſſen von dem Arbeitgeber bereit gestellt wer-

den mußte.

Durch die Verwendung der weiblichen Hilfs .

kräfte ist es möglich geworden, nicht allein die regel

mäßige Flächenrate der Durchforstungen zu bewäl

tigen, sondern konnte in einzelnen Ämtern noch

weſentlich darüber hinausgegangen werden . Da-
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Über das Ergebnis der Buch e lernte 1916/17

in Bayern hat die Tagespreſſe einige, von zu

ständiger Seite als im ganzen zutreffend bezeichnete

Mitteilungen gebracht, die ein gewisses allgemeines

Interesse bieten dürften . Hiernach wurden rund

11 200 3tr. lufttrockne Bucheln gesammelt, von

denen 3/4 d. i . 8400 3tr. an den Kriegsausschuß für

pflanzliche und tierische Öle und Fette in Berlin

abgegeben wurden , während der Rest der bayerischen

Lebensmittelstelle und den Sammlern, diesen als

Entlohnung für ihre Leistungen, zufiel. Nach all-

gemeinen Erfahrungen liefert 1 3tr. lufttrockene

Bucheckern 10 Liter Speiſeöl, so daß aus der baye.

rischen Sammelmenge von 11 200 3tr . 112 000 Lter

eines vortrefflichen, wohlschmeckenden Speiseöles

gewonnen werden konnten.

Es ist dies eine um so mehr geſchäßte Gabe, als

bekanntlich das vor dem Kriege weit überwiegend

aus dem Ausland eingeführte Speiseöl wie ver

ſchiedene andere Speisefette im Laufe des schweren

Krieges ein sehr gefragter Artikel geworden ist, der

um das mehrfache des früheren Preises bezahlt

werden mußte. Wenn die Gesamtmenge des baye.

rischen Sammelergebnisses gewiß als belangvoll

angesprochen werden darf, so dürfte es doch erheblich

hinter den Erwartungen verblieben sein . Es möchte

in dieser Hinsicht Bezug genommen werden auf die

voranschlägige Berechnung, die der im Kriegsernäh

rungsamte als forsttechnischer Referent verwendete

1. Professor Dr. Borgmann Tharandt in

jeiner weitverbreiteten Druckschrift: „Die Mit-

wirkung der deutschen Forstwirtschaft an den Auf-

gaben der Volksernährung im Kriege“ S. 395 ver-

öffentlicht hat. Hiernach wäre in den Forsten Deutsch

lands von rund 14 Mill, ha im ganzen 1 Mill. tr.

lufttrockne Bucheln zu erhoffen gewesen mit einem

mutmaßlichen Erträgnis an 1 von 10 Mill. Ltr.

Zu einer einigermaßen zuverläſſigen Veranschla.

gung des auf Bayern treffenden Anteils fehlen die

genaueren Grundlagen und soll deshalb auf das

Verhältnis der Gesamtwaldflächen zurückgegriffen

werden, um wenigstens einigen Anhalt zu gewinnen .

Der Anteil der bayerischen Waldungen mit rund

2,5 Mill. ha stellt sich gegenüber der Gesamtfläche

der Waldungen des Deutschen Reichs mit rund

14 Mill, ha auf 18 v . H. Sohin würden von der durch

Borgmann veranschlagten Gesamtmenge der Buch-

eckernernte zu 1 Mill. Ztr. auf Bayern 1 000 000

× 0,18 = 180 000 3tr. treffen . Dieser Schätzung

gegenüber erscheint das wirkliche Ergebnis mit

11 200 3tr. gewiß ſehr bescheiden .

Es haben zweifellos verschiedene Ursachen un-

günstig auf das Sammelergebnis eingewirkt. Ein-

mal ist die Verordnung des Bundesrates über die

Behandlung, namentlich über die Beschlagnahme

|

|

|

der Buchelernte vom 14. September 1916, etwas

spät erschienen, so daß die von den Landeszentral

behörden erlassenen Vollzugsvorschriften sich auch

ziemlich hinausgezogen haben. Dabei sind infolge

der auffallend warmen Tage Ende September und

anfangs Oktober in Verbindung mitstarken Stürmen

die Bucheln auffallend früh abgefallen. An vielen

Orten haben wohl auch die ärmeren Leute sofort

nach dem ersten Abfall ohne Rücksicht auf das Verbot

zunächst für sich gesammelt ohne Ablieferung, da

gerade sie starken Mangel an Speisefett gelitten

| haben .

Die im Oktober einsehende Kartoffelernte hat

sodann viele Arbeitskräfte in Anspruch genommen,

später trat nasses und kaltes Wetter ein , unter dem

besonders die für das Sammeln start in Anspruch

genommenen Schulkinder zu leiden hatten .

Allein die angeführten und noch verschiedene

ſonſt in Erscheinung getretene Hinderungsgründe

reichen doch bei weitem nicht aus, um das auffallende

Mißverhältnis zwischen Schäzung und Ertrag zu

erklären . Es dürften die sorgfältig aufgebauten

Borgmannschen Zahlen denn doch zu hoch gegriffen

sein. Offenbar bietet es große Schwierigkeiten,

einen von vielen Nebenumständen abhängigen

Ernteertrag auch nur einigermaßen zuverlässig 3

erfassen, und es wäre gewiß sehr bedenklich, aus einer

nicht entsprechend gestüßten Schäßung wichtige

Schlußfolgerungen zu ziehen .

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt wäre nur

zu wünschen, daß die Ernte von dieſen nüßlichen

Ölfrüchten möglichst ausgiebig, wenn auch teilweise

ohne Ablieferung , ausgenugt worden ist. Es wäre

sehr interessant, das Gesamtergebnis der Buchel-

ernte in Deutschland und die Menge der an den

Kriegsausschuß abgelieferten Früchte zu erfahren .

Schließlich sei der Wunsch ausgedrückt, daß wir nicht

noch einmal eine Kriegsbuchelmast zu behandeln

haben möchten !

Die Regierungsforstkammer der Pfalz hat einen

weiteren Beweis ihrer Arbeiterfürsorge dadurch

erbracht, daß sie Kochkurse in drei je 8 bis 9 Forst

ämter umfassenden Gruppen abhalten läßt, um

die Verwendung der zum Strecken der Kartoffeln

sehr geeigneten Runkel- oder Dickrüben den Frauen

und Töchtern der Staatsforstarbeiter praktis

vorzuführen .

Die sämtlichen Auslagen für Reisekosten und

Entschädigung der Arbeitslehrerinnen und für die

Materialien werden auf die Staatskasse übernom

men. Bei derbekannten Kartoffelknappheit und

der bewährten Eignung der Runkelrüben zu den

verschiedenen Kartoffelgerichten , werden sich dieſe

Kochkurse gewiß als sehr nüßlich erweiſen.
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Nicht unerwähnt soll bleiben, daß durch ministe-

rielle Anordnung die Anfertigung verschiedener

inner-bayerischer größerer statistischer Arbeiten , be-

sonders über Verhältnisse der Waldarbeiter, mit

Rücksicht auf den Krieg auch für 1917 erlassen wor

den ist. Eẞlinger.

Aus Desterreich.

Forstwesen in Kroatien und Slavonien.

Von Hugo Piffl ,

. u. t. Oberleutnant in Fischau bei Wiener Neustadt.

Man muß durch die prächtigen Echenwälder

Slavoniens marschiert sein, um einen Begriff von

diesen schönen Baumriesen zu bekommen, die, an

die Zedern des Libanons erinnernd, ihre mächtigen

Kronen ausbreiten und einen wahren National-

reichtum des Landes bilden ; der Besiß solcher Wal.

dungen hat so manche Ortschaft derart reich gemacht,

daß deren Bürger keine Gemeindeumlagen ent-

richten . Doch auch in anderen Gegenden des König .

reiches krönen herrliche Waldanlagen die Gebirgs-

tämme. So ist die liebliche weinreiche Hügelkette

der Fruschka Gora in Syrmien, dem östlichen Teile

von Slavonien, mit dichtem Buchenbestande bedeckt,

das Mittelgebirge im Zentrum der Provinz ist reich

bewaldet und erst an der Küste des adriatischen

Meeres herrscht die tahle Karstwildnis vor ; doch nur

wenige Meilen vom Meere entfernt gibt es wahre

Urwälder, darunter den Laudonov Gaj, d . h. Lau-

dons Hain, den der berühmte österreichische , aus

dem Siebenjährigen und den Türkenkriegen bekannte

Feldherr (ein gebürtiger Livländer) dort anlegen

ließ, als er in jener weltabgeschiedenen Gegend

Grenzinfanterichauptmann war. Der Wald ist

derart angelegt, daß die Parzellen in der Form der

damals üblichen Schlachtordnung vermeſſen wurden.

36 Prozent Kroatiens und Slavoniens sind von

Wäldern bedeckt, wozu auch die zahlreichen Auen

aufden Inseln der Donau, Drau und Sawe gehören.

Schon vor zwanzig Jahren wurde der Kapitals-

wert der Waldungen auf sechshundert Millionen

Kronen geschäßt . Industriebahnen führen in die

Wälder, und bereits vor Jahrzehnten gelangten

Holzwaren im Werte von 18 bis 24 Millionen Kronen

zur Ausfuhr.

An Staatsforsten gibt es über eine halbe Million

Joch, dies sind 19 Prozent. Die Gemeinden der

ehemaligenMilitärgrenze besigen über 750 000 Joch¹)

oder 28 Prozent, die sogenannten Urbarial- , dann

Orts- und Adeligen-Gemeinden und die Kompaſseſso

rate über 600 000 Joch, d . s . 24 Prozent, die Klöster,

geistlichen Orden und Bistümer 64 000 Joch und

der Rest von 700 000 ist im Privatbeſiße.

1) 1 Joch 6400 Quadratmeter .

Drei Viertel der ganzen Waldfläche stehen so

ziemlich direkt unter Staatsaufsicht, was gewiß ein

großer Vorteil ist.

Längs der Meeresküste findet man Bestände

von Lorbeer- , Öl- , Zypreſſen- und Feigenbäumen,

doch ändert sich dieses Bild sehr rasch, da sich schon

die nächstgelegenen Bezirke sehr hoch über das Meer

erheben. Diese Landstriche sind infolge der rücksichts-

losen Schiffsholzgewinnung der Venetianer seit

langem nur mit kümmerlichem Gestrüppe bedeckt.

Kahl, zuweilen blendend weiß im Sonnenlichte,

treten die mehr als tausend Meter hohen Felsberge

hart ans Ufer und müſſen jezt mit großen Kosten

und Mühe aufgeforstet werden, was bei dem oft

herrschenden Bora-Sturm und der Monate währen-

den argen Sommerhige nur zu oft mißlingt. Die

Buche, Tanne und Fichte kommen Bestände bildend

buchen, Trauben-, Stein- und Zerreichen, Ahorn ,

vor. Gegen Osten gibt es Mischbestände von Rot-

Weißbuchen und Edelkastanien . In Slavonien

der äußerst fruchtbaren , meist ebenen und zum Teile

herrscht
versumpften Hälfte des Königreiches

die Stiel und Traubeneiche vor, und zwar teils in

reinen Beständen, teils gemischt mit Linden, Erlen,

Weißbuchen, Rüſtern, Eſchen, Pappeln und Weiden

bäumen.

―

Die Schuhwälder bedecken, 63 000 Joch, Flug-

sand wurde mit 500 Joch bepflanzt, auf reinen

Waldboden kommen 1 400 000 Joch und 1 200 000

Joch gehören nicht zu absolutem Waldboden .

Reinen Eichenwald nehmen über 700 000 Joch

ein, darunter die in Österreich vielgerühmten schönen

Eichenwälder Slavoniens, die allein 600 000 Joch

bedecken . Buchen- und andere Laubwälder bedecken

1 800 000 Joch, Nadelholzwälder 300 000 Joch.

Ausgebreitete Flächen Wald erfordern bereits

die rascheſte Abholzung, da sie sich schon längst in

vegetativem Rückschritte befinden und den Beshern

zuweilen bereits Verluste bringen. Dagegen mangelt

es an den sogenannten mittleren Altersklassen,

nämlich Beständen von 50 bis 100 Jahren . Während

aber große Eichenwaldungen infolge des eng-

maschiger gewordenen Schienennetzes schon aus-

gerodet wurden, liegen in den Gebirgen große Kapi-

talien brach. Unklare Besizverhältnisse und politiſche

Ereignisse, die das Land noch bis in die Mitte des

19. Jahrhunderts nicht zur Ruhe kommen ließen,

und sehr große Rückständigkeit in der Organisation

des Landesforstdienſtes , ja auch der Umstand, daß

hier noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts der Oz-

mane herrschte und nie aufhörende Grenzkämpfe

stattfanden, trug dazu bei, daß die Wälder fast un-

beaufsichtigt blieben . Die Prozesse bei Ablösung

von Waldservituten und die durch viele Jahre geübte
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Die im Jahre 1873 aufgelaſſene Militärgrenze,

welche eine langgestreckte Provinz längs der ehe-

plänterweije Anweisung der verkauften Stämme,

ohne auf den künftigen Waldbeſtand Rücksicht zu

nehmen, waren dem geregelten Forstwesen sehrmaligen Türkei bildete, besaß prachtvolle ausgedehnte

ungünstig. Während in den Hafenstädten Kro- Wälder, die jezt den sogenanħten Grenzvermögens:

atiens seit Jahrhunderten ein lebhafter Holzhandelgemeinden gehören, und es ſorgen ein eigenes Forst

getrieben wurde, gab es einen solchen im Innern

des Landes gar nicht . Erst seit der in den dreißiger

Jahren des vorigen Jahrhunderts erfolgten Eröff-

nung der Dampfschiffahrt kam der Handel mit

Waldprodukten in Fluß, und heute werden außer

den drei früher erwähnten Strömen auch noch

der Bossut- und Studwa-Fluß in Slavonien befahren

und, wie schon gesagt, auch per Bahn viel

ausgeführt. Leider wurde bald zum Raubbau

übergegangen, dem endlich entsprechende Gesetze

entgegentreten mußten .

inspektorat und Regierungskommiſſäre für deren

richtige Bewirtschaftung. Vor Jahren beschuldigte

man die ungarische Regierung, daß dieſe Wälder

Unternehmern zur rücksichtslosen Ausbeutung über-

lassen würden, doch dürfte diese Beschuldigung

kaum begründet geweſen ſein. Tatsächlich übt über

die kroatischen Landesforſte das ungarische Ader-

Holzbauministerium in Budapest die Oberleitung aus.

Zn Agram, Vinkovci und Ototschatz befindet sich

die königliche Forstdirektion , beziehungsweise das

Oberforstamt und ein Forstamt.

30 000 Joch Alteichenbestände im öftlichsten

Landesteil unterstehen der Staatsforſtverwaltung

und es müssen die Einnahmen dieſer Wälder, die ſeit

1872 schon viele Millionen Kronen ergaben, für

kulturelle Investitionen im Gebiete der einstigen

Militärgrenzprovinz verwendet werden. Auf Koſten

dieses Fonds wurde im Jahre 1878 in Zengg (fo

atisch Senj) an der Meeresküſte ein Karſt-Auf-

forstungs-Inspektorat gegründet, daß die vierhundert

Quadratkilometer messende Karſtwildnis aufzu-

forsten hat.

Der Verkauf am Stocke herrscht noch immer vor,

doch vermitteln jest solide Firmen sowohl den

Exporthandel als auch den lokalen Holzbetrieb.

Selten befaßt sich ein Waldbesizer persönlich mit

dem Holzhandel. Die Plänterung ist nur mehr in

Gebirgswaldungen vorherrschend, sonst wird die

Schlagwirtschaft mit vorhergehender Verjüngung

der Bestände geübt. In früherer Zeit wurde fast

ausnahmslos Faßdaubenholz aus den Eichenwäldern

ausgeführt, doch jezt finden auch Eichenschnittware

und Rundklöße, die auf der Sawe verschifft werden,

viel Absah. Modernste Sägewerke, Tanninfabriken

und ähnliche Waldinduſtrien ſind bereits entstanden.bach-

Die Rotbuchenbestände erfreuen sich einer ratio-

nellen Verwertung. Es ist gewiß ein Vorteil, daß

die Arbeiter durchaus Einheimische sind.

In Kroatien gilt seit 1858 das österreichische

Forstgeseh vom 3. Dezember 1852 ſo ziemlich un-

verändert. Seit 22. Januar 1894 trat das Geset

betreffend „Die Organisation des forsttechnischen

Dienstes der politischen Verwaltung“ und am

26. März desselben Jahres jenes über „Die Regelung

der Verwaltung und Bewirtschaftung der unter

der besonderen Aufsicht stehenden Wälder" in Kraft.

Bei der königlichen Landesregierung in Agram¹)

wurden eine eigene Forstsektion aufgestellt und in

den einzelnen Bezirken Forsttechniker angestellt,

die sich auch die Bewirtschaftung der Gemeinde-

und Genossenschaftswälder angelegen sein lassen

müssen.

1) Kroatisch Zagreb . 3. Hics wie f in Rose.

Am 22. Oktober 1895 trat ein Geseh über Wild-

und Runsenverbauung in Wirksamkeit. Schon

1860 entstand zu Kreuz (kroatisch : Krischewah)

eine höhere Landesforstlehranstalt, die aber im

Jahre 1898 nach Agram verlegt und an die dortige

Universität angegliedert wurde.

Erst 13. März 1897 half ein Gesez dem fühl-

baren Mangel an geschultem Forstperſonal ab, indem

die notwendigen Forst- und Waldhüterſchulen er

richtet wurden.

Im Jahre 1876 wurde der kroatisch-slavonische

Landesforstverein gegründet, der schon an zwölf

hundert Mitglieder zählt und sein eigenes schönes

Vereinshaus nebst Museum besißt. Sein Jahres

einkommen beträgt über 20 000 kronen . Schu-

marski¹) list „Des Forstmanns Blatt“ iſt der Titel

einer vom Verein herausgegebenen Zeitschrift, die

sich anerkannt bedeutende Verdienste um das Forst

wesen Kroatiens und Slavoniens erworben hat.

¹) Schuma = Wald, Schumar
*

Forstmann.
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Berichte über Versammlungen und Ausstellungen.

Die 23. Tagung

des Forstwirtschaftsrates.

Die erste Kriegstagung des Forstwirtschafts-

rates fand Ende März 1916 in Berlin statt. Jn

zwischen hat die Fülle der Kriegsereigniſſe und die

damit im engsten Zusammenhang stehende Kriegs-

wirtschaft auch die forſtwirtſchaftlichen Verhältnisse

stark beeinflußt, so daß eine zweite Kriegstagung des

Forstwirtſchaftsrates notwendig erſchien. Im Hin-

blick auf die erheblichen Kosten einer solchen Ver-

ſammlung und die jetzigen schwierigen ? Verkehrs-

und Ernährungsverhältnisse trat der Vorstand des

Forstvereins zwar nicht gern an die Einberufung

des Forstwirtschaftsrates zur zweiten Kriegstagung

heran. Aber die hervorragende Bedeutung der zu

besprechenden kriegswirtſchaftlichen Fragen und die

Tatsache, daß das Kriegsamt eine gemeinsame Be-

ratung mit den berufenen Vertretern der deutschen

Forstwirtschaft über diese Fragen für höchst wün-

schenswert hielt, sowie schließlich auch verschiedene

dringliche innere Angelegenheiten des Forstvereins ,

insbesondere die Notwendigkeit der Zustimmung

des Forstwirtschaftsrates zu der durch den erwei-

terten Vorstand im Januar d. J. eingerichteten

„Geschäftsstelle für kriegswirt-

schaftliche Angelegenheiten" und die

Berichterstattung dieser Stelle über ihre bisherige

Tätigkeit, ließen jene Bedenken des Vorstandes

zurücktreten und bestimmten ihn , den Forstwirt-

schaftsrat zur zweiten Kriegstagung einzuberufen .

Diese außerordentliche Tagung fand am 16. und

17. Juli in den Räumen des Klubs der Landwirte

in Berlin, Dessauer Straße 14, ſtatt. Im Anschlusse

daran erfolgte am 18. Juli eine gemeinsame Be-

sprechung mit Vertretern der Kriegsrohstoffabteilung

über forſtpolitiſche Tagesfragen in den Räumen des

Kriegsamts, Verlängerte Hedemannstraße 10. Aus

naheliegenden Gründen kann hier nur über die Ver-

handlungen an den beiden ersten Tagen berichtet

werden.

Die Tagesordnung für die zweitägigen Bera-

tungen lautete :

A. Geschäftliche Angelegenheiten des Deutschen

Forstvereins bezw . des Forstwirtschaftsrates .

B. Sonstige Vorlagen.

1. Einrichtung einer Geschäftsstelle für kriegs-

wirtschaftliche Angelegenheiten.

Berichterstatter: Regierungsdirektor Dr.

Wappes.

2. Vorberatung über die von der Kriegsroh-

stoffabteilung aufgestellte Tagesordnung :

a) Holzbedarf und Holzpreise.

Berichterstatter: Prof. Dr. Wim-

mer.

b) Holzabfuhr, Reklamation der Ar-

beitskräfte.

Berichterstatter: Oberförster Schulz .

c) Brennholz.

Berichterstatter : Prof: Dr. Wim

mer.

3. Sagungsreform .

Berichterstatter: Regierungsdirektor Dr.

Wappes.

4. Landwirtschaftlicher Anbau im Walde.

Berichterstatter: Oberförster Delters.

5. Der gegenwärtige Stand der Harznußung.

Berichterstatter: Forstamtsassessor Dr.

Münch.

6. Die Aufgaben der Forstwirtschaft im

Kriege und die Abwehr übertriebener

Ansprüche an den Wald.

Berichterstatter: Geheimrat Prof. Dr.

Didel.

7. Anträge und Anfragen aus der Verſamm-

lung.

Am 16. Juli sollte über die inneren Angelegen-

heiten des Forstvereins verhandelt werden, auf der

Tagesordnung der Sizung vom 17. Juli dagegen,

zu der auch Vertreter der Staatsforſtverwaltungen

und sonstiger Körperschaften eingeladen waren ,

standen die eigentlichen kriegswirtschaftlichen Fragen .

Für die Sihung vom 16. Juli war daher folgende

Tagesordnung aufgestellt :

1. Eröffnung und Bericht über wichtigere Vor-

gänge im Vereinsleben und in der Geschäfts-

führung.

2. Vermögens- und Kassenverhältnisse des Ver-

eines:

a) Jahresrechnung 1916;

b) Allgemeines über Vermögenslage und

Erledigung einiger Anträge im Kaſſen-

weſen;

c) Haushaltplan 1917 und 1918.

Berichterstattung zu a) : durch einen

Ausschuß, zu b) und c) : durch

den Generalsekretär.

3. Anordnung von Stellvertretung (infolge Aus-

ſcheidens des Vorſigenden, des stellvertr. Bei-

ſizers Oberforſtmeiſter Rie de I - Ujeſt u. A.

Berichterstatter: Der Vorſizende.
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4. Bericht des Ausschusses für kriegswirtschaft-

liche Angelegenheiten :

a) Tätigkeitsbericht des vom Kriegsaus.

schuß des F. W. R. in das Kriegsernäh-

rungsamt entsandten Vertreters ;

Berichterstatter: Prof. Dr. Borg .

mann.

b) Errichtung einer Geschäftsstelle des F.

W. R. für kriegswirtſchaftliche Angelegen.

heiten zu Berlin .

Berichterstatter:

Dr. Wappes.

(Zu b) einschlägig ein Antrag schleſiſcher

Waldbesizer.)

Regierungsdirektor

5. Bericht der Geschäftsstelle für Holzhandels-,

Verkehrs- und Zollangelegenheiten .

a) Jahresbericht 1916 ;

b) Wirtſchaftliche Annäherung der Zentral-

mächte vom Standpunkt der deutschen

Forstwirtschaft (kurzer Bericht über die

diesbezügliche Tätigkeit der Geſchäfts-

itelle).

Berichterstatter: Prof. Dr. von

Mammen.

6. Bericht der Kiefernſamenkommiſſion .

Aus demBerichte des Generalsekretärs Speng.

ler über die Vermögens- und Kassenverhältnisse

des Forstvereins sei hervorgehoben , daß infolge

erheblicher Ausgaben für die neueingerichtete Ge

schäftsstelle die finanziellen Verhältnisse des Forst

vereins auf eine neue Grundlage gestellt werden

müssen, wenn die Geschäftsstelle, wie beabsichtigt,

eine dauernde Einrichtung bleiben soll. Die Rege

lung dieser wichtigen Angelegenheit konnte jedoc

wegen Zeitmangels nicht erfolgen ; sie soll bei der

nächsten Tagung des F. W. R. und des Forſtvereins

ſtattfinden .

Der hierauf erstattete Jahresbericht Dr. von

Mammens über die Tätigkeit der Holzhandels

2. Geſchäftsſtelle im Jahre 1916, der sich auch über

die Stellung der „Brandsteiner“ zur Berliner Kriegs-

geſchäftsstelle verbreitete, wurde genehmigt.

Im Auftrage des Kriegsausſchuſſes berichtete

Professor Dr. Borgmann über seine Tätigkeit

im Kriegsernährungsamt, die ihn vom Sommer

bis zum November 1916 in Anspruch nahm . Durch

die Einrichtung der Kriegsgeschäftsstelle iſt die für

das Frühjahr 1917 in Aussicht genommene weiter

Tätigkeit eines Vertreters des F. W. R. im Kriegs

ernährungsamt überflüssig geworden. Borgmann

Berichterstatter : Geheimrat Prof. Dr. ist der Ansicht, daß die Tätigkeit eines Einzigen nicht

Schwappach.

7. Sagungsreform.

Dr.Berichterstatter: Regierungsdirektor Dr.

Wappes.

8. a) Bericht der Prüfungskommiſſion über das

Ergebnis der sechsten Prüfung für Anwärter

des Revierverwaltungsdienstes der Privaten

uſw.

Berichterstatter : Oberforstrat Eigner.

b) Neuwahl der Prüfungskommiſſion.

Berichterstatter: Der Vorsitzende .

Troßdem die Shung mit nur etwa 1½-stündiger

Unterbrechung von 9 Uhr vormittags bis nach 7 Uhr

nachmittags dauerte, konnte diese umfangreiche

Tagesordnung am 16. Juli nicht vollständig erledigt

werden . Einige Punkte mußten vielmehr auf den

Vormittag des 17. Juli verschoben werden .

genügt, um die Forstwirtſchaft in einer oberen Be-

hörde zu vertreten. Die Errichtung einer ständigen

Geschäftsstelle des F. W. R. hält auch er für not-

wendig. Die Zurverfügungstellung Borgmanns

für das Kriegsernährungsamt durch den Kriegs.

ausschuß und den Vorstand wurde nachträglich ge-

nehmigt.

--

Über die Errichtung der Geschäftsstelle für kriegs

wirtschaftliche Angelegenheiten in Berlin berichtete

dann eingehend Regierungsdirektor Dr. Wappes,

der am 27. Dezember 1916 vom erweiterten Vor

stand mit der Einrichtung und vorläufigen Leitung

der Stelle betraut worden war und in vierteljähriger

Tätigkeit in Berlin die ihm gestellte Aufgabe mit

Erfolg gelöst, d . h . die Stelle ins Leben gerufen hat.

Insbesondere schilderte er die Vorgänge, die zur

Errichtung der Geschäftsstelle führten, ihre Organi

Der Vorsitzende, Oberforstmeister Riebel , sation, die leitenden Grundsätze für ihre Tätigkeit

eröffnete die Shung am 16. Juli mit einem Hoch

auf den Allerhöchsten Kriegsherrn . Er gedachte dann

der ſeit der letzten Tagung verschiedenen Mitglieder

des F. W. R., der Herren Forstdirektor Dr. von

Fürst , Landesforſtmeiſter Wächter und Ober-

forstrat Eßlinger , sowie des ehemaligen Mit-

gliedes Forſtmeister Wolf - Wetter, begrüßte die

neueingetretenen Mitglieder und berichtete hierauf

über wichtigere Vorgänge im Vereinsleben und in

der Geſchäftsführung .

und die Ziele, die sie hierbei verfolgt. Auch auf die

mannigfaltigen Schwierigkeiten und Hemmnisse,

die sich der Errichtung der Stelle entgegenstellten,

ging er näher ein. Nachdem hierauf Oberforstmeister

Riebel als Vorsitzender des Vorstands dessen

Vorgehen verteidigt und die Notwendigkeit der Er

richtung einer ständigen Geschäftsstelle begründet

hatte, entſpann sich eine eingehende lebhafte Be

sprechung, an der sich zahlreiche Mitglieder des

Forstwirtſchaftsrates beteiligten .
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Beisiger, Oberforstmeister Run nebaum , den

Rücktritt von ihren Vorstandsstellen, und da der

eine der beideneine der beiden Stellvertreter, Oberforstmeister

Riedel - Ujeſt, infolge Ruhestandsverſeßung aus

dem Forstwirtschaftsrat ausgeschieden ist, so über-

nahm Geh. Oberforstrat Dr. Neumeister die

Stelle des Vorfikenden und Geh. Regierungsrat

Quaet-Faslem die des ersten Beisißers .

Bei der fazungsgemäß vom Forstwirtschaftsrate am

nächsten Tage vorgenommenen Ersazwahl wurden

Regierungsdirektor Dr. Wappes als zweiter

Beisiher, Graf Westerholt und Hofkammer.

präsident Exzellenz von Basse wiz - Gotha

als Stellvertreter in den Vorstand gewählt. In

Erfurt wird die Neuwahl des Vorstandes durch die

Hauptversammlung des Forstvereins stattfinden .

In ablehnendem Sinne äußerte sich in längeren

Ausführungen als einziger Redner Geh. Hofrat

Profeſſor Dr. Endres- München . Nicht nur, daß

er die sachliche Notwendigkeit und Dringlichkeit der

Errichtung einer ständigen Geschäftsstelle des Deut-

schen Forstvereins bestritt, der die Vertretung der

Privatforstwirtſchaft nicht übernehmen könne, son-

dern er bemängelte auch die Organiſation der Ge-

schäftsstelle und erhob vor allem formale Einwen-

dungen gegen das Vorgehen der Sagungskommission

und des Vorstandes bei der Einrichtung der Stelle.

Unter allen Umständen hätte zum mindesten der

Forstwirtschaftsrat vor Errichtung der Geschäfts-

stelle gehört werden müſſen . Aber selbst derF. W.R.,

noch weniger der Kriegsausschuß, hätte allein diese

organisatorische Frage lösen können . Das sei Sache

einer Hauptversammlung des Forstvereins gewesen .

Die Geschäftsstelle sei deshalb vorerst nach seiner

Auffassung eine rein private Angelegenheit ihres

Begründers, des Regierungsdirektors Dr. Wappes.

Sämtliche übrigen Redner vermochten dieser

Auffassung nicht beizutreten . Sie vertraten viel-

mehr die Ansicht, daß die derzeitigen außergewöhn .

lichen Verhältnisse ein Abweichen des Vorstandes

von dem gewöhnlichen Geſchäftsgange rechtfertigten . |

Die Sache sei von großer Wichtigkeit und sehr dring.

lich geweſen, und das tatkräftige und erfolgreiche

Vorgehen von Wappes verdiene deshalb Anerken-

nung. Er habe sich mit der Errichtung der Geschäfts- gebnis der sechsten Prüfung für Anwärter des Re-

stelle den Dank nicht nur des Forstvereins, sondern

der gesamten deutschen Forstwirtschaft erworben .

Schließlch wurde einstimmig folgender

Antrag angenommen;

1. Der Forstwirtschaftsrat billigt

den Beschluß des erweiterten Vor-

standes vom 27. Dezember 1916 ,

durch den eine Geschäftsstelle als

Vollzugsorgan des kriegswirtschaft-

lichen Ausschusses geschaffen wor-

den ist.

2. Die Geschäftsstelle wird mit

der weiteren Behandlung der krieg s

wirtschaftlichen Angelegenheiten

beauftragt und ermächtigt , auf dem

bisherigen Wege die erforderliche

Finanzierung zu betreiben. Mittel

des Deutschen Forstvereins dürfen

nicht in Anspruch genommen werden.

Im Anschlusse an dieſen Punkt der Tagesordnung

wurde ein weiterer Antrag mit großer Mehrheit an-

genommen, wonach im September eine Hauptver

fammlung des Deutschen Forstvereins nach Erfurt

einberufen werden soll.

Schließlich erklärte der Vorsißende des Forst

vereins, Oberforstmeister Riebel, und der erste

|

Zu Beginn der Situng vom 17. Juli begrüßte

der Vorsitzende zunächst die erschienenen Vertreter

der Staatsforstverwaltungen, sowie den Vertreter

des Deutschen Landwirtschaftsrates, worauf Land-

forstmeister von dem Busche in deren Namen

für die Einladung dankte. Alsdann wurde auf Grund

des Berichts des tags zuvor ernannten Ausschusses

zur Prüfung der Jahresrechnung 1916 dem Rech-

nungsführer und dem Vorſtande Entlastung erteilt.

Es folgten die Berichte der Kiefernſamenkommiſſion

durch Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Schwap-

pach und der Prüfungskommiſſion über das Er-

vierverwaltungsdienstes der . Privaten 2c. durch

Oberforstrat Eigner , sowie die Neuwahl dieser

Prüfungskommiſſion . Die bisherigen Mitglieder

wurden wiedergewählt. Aus dem Berichte Prof.

Dr. Mammens zu Punkt5 b der Tagesordnung

sei schließlich hervorgehoben, daß von vielen Seiten

zwar der deutsch-öſterreichiſch-ungarische Wirtſchafts-

zusammenschluß angestrebt wird, daß jedoch die An-

| ſichten über die Ausführung noch sehr weit aus-

einandergehen. Der Antrag Mammens, daß der

Forstwirtschaftsrat sich für die Beibehaltung der

bisherigen Wirtſchaftspolitik Deutſchlands ausspreche

und eine wirtſchaftspolitische Annäherung an Öster-

reich-Ungarn wünsche, wurde einstimmig ange-

nommen.

Nachdem Punkt 7 die Sagungsreform

von der Tagesordnung abgefeßt und für die Erfurter

Tagung zurückgestellt worden war, konnte in die

Erörterung der kriegswirtschaftlichen Fragen ein.

getreten werden .

Zum ersten Thema „Holzbedarf und

Holzpreise" hielt Professor Dr. Wimmer-

Karlsruhe den einleitenden Vortrag . Er besprach

zunächst die Hauptunterſcheidungsmerkmale zwiſchen

Kriegswirtschaft und Friedenswirtschaft und ging

dann näher auf den Holzbedarf des Deutschen Reiches
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cin . Sturz vor dem Ausbruche des Krieges , im Jahre

1913, betrug die Holznuhung im Deutschen Reiche

rund 59 Mill. fm, und zwar 29 Mill, fm Nuhholz und

30 Mill, fm Brennholz. Die Mehreinfuhr aus dem

Auslande belief sich auf rund 14 Mill. km, fast aus-

schließlich Muzholz, so daß der jährliche Holzbedarf

des Deutschen Reiches vor Kriegsbeginn rund

73 Mill. fm betrug. Durch den Krieg fiel nicht nur

der weitaus größte Teil der Holzeinfuhr weg, son-

dern es verminderte sich auch der Einſchlag in Deutſch-

land infolge der schwieriger gewordenen Arbeiter-

und Bringungsverhältniſſe ; zudem entfällt von den

uns jezt noch zur Befriedigung des Nuhholzbedarfs

zur Verfügung stehenden Mengen ein sehr be

trächtlicher Teil auf die Heeresverwaltung.

-

Der Berichterstatter ging sodann auf die geſeh-

lichen Maßnahmen ein, die bisher zur Regelung des

Holzbedarfs getroffen worden sind . Der erste Ein-

griff in den freien Handel mit Holz erfolgte durch

die Beschlagnahme der Nußbäume zu militärischen

Zwecken im November 1915. JIhr folgten die Be-

stimmungen der Verordnung des Bundesrats vom

30. November 1916 über die Beschaffung von Papier-

holz für die Versorgung der Tageszeitungen mit

Druckpapier (Papierholzbeschaffungsstelle in Char-

lottenburg). Die Deckung des Grubenholzbedarfes

erfolgt zurzeit noch durch Ankauf im freien Handel,

aber es sind zwei Holzbeschaffungsstellen eine

für den Westen in Essen und die andere für den

Often in Kattowię eingerichtet worden, die die

Aufgabe haben, den Gruben die erforderlichen

Mengen Grubenholz zur Verfügung zu stellen. Zur

zeit besteht ein Mangel an schwachen Sortimenten

(6 bis 14 cm Zopfſtärke), hervorgerufen durch die

Tatsache, daß infolge der schwierigen Arbeiterver-

hältnisse der Holzeinschlag in Deutschland und in

den von uns besetzten Gebieten sich mehr in Altholz

als in den jüngeren Beständen bewegt. Es wird

mehr abgetrieben und weniger durchforstet als zur

Zeit des Friedens . — Für die Beschaffung des Holz-

bedarfs des Feldheeres sind im April 1917 „Richt-

preiſe“ eingeführt worden, während von der Fest-

sehung von Höchstpreiſen für Holz — wohl mit Recht

abgesehen wurde . Auf Grund der Richtpreise

lassensich dieWaldpreise berechnen und die Zwischen-

verdienste feststellen . Unter den obwaltenden Ver-

hältnissen scheint die Einführung der Richtpreise

die bestmögliche Lösung
Lösung der Frageder Frage gewesen

zu sein.

Dr. Wimmer faßte seine Ausführungen zum

Schlusse in folgende Leitsäße zusammen :

I. Der Forstwirtschaft ist aus der Art des Ver-

kaufes, der öffentlichen Versteigerung, die bei un-

ſteten Preisen die Regel bildet, kein Vorwurf zu

|

||

machen, denn die Handverkäufe sind bei einer jo

stürmischen Nachfrage von allen Seiten schwer

durchzuführen, ohne sich dem Vorwurf ungerechter

Verteilung durch Bevorzugung einzelner auszu-

sehen . Nichtsdestoweniger wird die Versteigerung,

je länger der Krieg dauert, mehr und mehr vom

Freihandverkauf zurückgedrängt. Die Schwierig-

keiten, die sich einer gerechten Holzverteilung ent-

gegenstellen, werden, wie auf anderen Gebieten ,

überwunden werden.

II. Papier und Grubenholz geben zur Ände-

rung der seitherigen Erscheinungen keinen Anlaß,

dem Einschlag von schwächeren Grubenholzsorten

soll die Forstwirtschaft zur Sicherung unserer Kohlen-

förderung beſondere Aufmerksamkeit ſchenken .

Die Deckung des Frontbedarfs unseres Feld-

heeres unter möglichster Transportersparung iſt

zurzeit die dringendste Anforderung, die an den

Wald gestellt wird .

III. Die Überlassung des Nadelholzeinschlages

von Sägeholz, unter Ausschluß der etwa um 40%

wertvolleren Waggon- und anderen hochwertigen

Sorten im freihändigen Verkauf, an durch

Ausweise der Kriegsamtsstellen legitimierte Käufer,

unter Berücksichtigung des geringsten Transportes ,

ist eine Notwendigkeit. Die Preisfestseßung für

Ruhholz soll im Anhalt an die zurzeit geltenden

Richtpreise geschehen. Die Kriegsamtsstellen führen

Nachweise, daß ca. 70 % des so vom Waldbefize

überwiesenen Rundholzes als Schnittware der

Heeresverwaltung abgegeben wird. Das übrige

Holz bleibt, wie seither, im Verkehr."

Den zweiten Punkt der Tagesordnung „Holz.

abfuhr und Reklamation der Ar-

beitskräfte" leitete Oberförster Schulz als

Mitglied der Geschäftsstelle des Forstwirtſchafts

rates ein. An eine bedeutende Vermehrung der

verschiedenen Gründen während des Krieges nicht

Laſtkraftwagen zum Zwecke der Holzabfuhr ſei auš

zu denken. Im großen ganzen werde nur die Abfuhr

mitPferdegespannen in Frage kommen . Die Pferde-

frage ſei aber in der Hauptsache eine Futterfrage,

ganz besonders bei der schweren Arbeit der Holz-

abfuhr. Jedes Ersatz-Futtermittel müſſe bei Mangel

an Hafer verwendet werden ; an die Holzfuhrwerts

verteilen . Mit der schwedischen Holzfällmaſchine

besizer seien Zulagen an solchen Futtermitteln zu

Sector“ seien günstige Ergebniſſe auf Kahlhiebs-

flächen erzielt worden . Für Kahlabtriebe könne fie

entschieden empfohlen werden.

"

Bei der Reklamation von Arbeitskräften jei das

Augenmerk auf gelernte Holzhauer und wirkliche

Holzfuhrleute zu richten . Leute, die mit der Wald-

arbeit nicht vertraut seien, könne man nicht brauchen,
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Nach längerer Besprechung wurden folgende

Leitsäße für die Verbesserung der Holzabfuhr

und die weitestgehende Reklamation der Arbeits-

kräfte niedergelegt:

1. Es ist den Verwaltungen, die maſchinelle

Betriebe haben, nach Möglichkeit Brennstoff

Benzol, Petroleum, Kohlen - ferner Schmieröl

zur vollen Ausnukung ihrer Maschinen zur Ver-

fügung zu stellen . Die gelernten Maſchiniſten ſind

vom Heeresdienst für die Zeit der Abfuhr möglichſt

zu befreien .

2. Es ist mit der Eisenbahnverwaltung in Unter-

handlung zu treten, daß dort, wo sich größere Holz-

maſſen ſchlagen laſſen, tunlichst viele Verladestatio-

nen, bei wieder befahrenen Bahnen unter Um-

ständen auch auf freier Strecke, ohne wesentliche

Belastung des Waldbesitzers eingerichtet werden .

|

|

Prof. Dr. Wimmer Bericht. Er zerlegte das

Thema in folgende Unterfragen :

1. Wieviel Brennholz liefert der deutsche Wald ?

2. Welche gesetzlichen Grundlagen sind vorhan-

den, um die Brennholzverſorgung im Kriege

zu regeln ?

3. Welche Maßnahmen für die Brennholzver-

ſorgung sind von den einzelnen Forstverwal-

tungen bisher getroffen worden ?

4. Auf welche Weise kann die Brennholzver-

sorgung unter Würdigung der vorliegenden

Tatsachen geregelt werden ?

Die Brennholzerzeugung des Deutschen Reiches

betrug im Frieden rund 30 Mill. fm, im Kriege ist

sie auf etwa 24 Mill. fm gesunken. Verschiedene

Bundesrats-Verordnungen haben sich bereits mit

der Frage befaßt. Eine Förderung des Holzeinschlags

3. Es sind die Pferdedepots anzuweisen, zu wird mit allen Mitteln angestrebt, aber die Haupt-

angemeſſenen Preisen Pferde möglichst mit garnison.schwierigkeit liegt in der Beschaffung der erforder-

dienſtfähigen, fahrkundigen Mannſchaften zur Holz. Fchen Arbeiter und Transportmittel. Gelingt es ,

abfuhr zur Verfügung zu stellen oder Pferde käuflich diese Frage zu lösen , dann wird auch das Problem

zu überlassen. der Brennholzversorgung seine Lösung gefunden

haben . Hinsichtlich der Befriedigung des Brennholz-

bedarfs ist neben die Abgabe aufdem Versteigerungs-

wege mehr und mehr der freihändige Verkauf ge-

treten. Nichtsdestoweniger haben die Brennholz-

eine außergewöhnliche Steigerung erfahren .

Die von den Staatsforstverwaltungen bereits er-

laſſenen Vorschriften oder ins Auge gefaßten Wege

und Mittel zur Regelung der Brennholzversorgung

sind teils betriebstechnischer, teils wirtschaftspoli-

tischer Art. Zu den ersteren gehören : Zulaſſung und

Anregungen zum Handtransport auf Karren , Be-

nukung von kleinen Straßenbahnen ; Selbſtwerbung

durch die Empfänger oder Aufarbeitung und Ge-

winnung des gefällten Holzes durch diese ; Anwen-

dung mechanischer Fällung und Stockrodung ; Aus-

dehnung der Brennholzhiebe über das ganze Jahr.

4. Es ist Hafer, Kraft- und Rauhfutter als Fütte-

rungszulage für Pferde zur Holzabfuhr zur Ver-

fügung zu stellen, und zwar so, daß die Forstverwal-

tungen die Verteilung der Zulage sowohl an die

eigenen Pferde, wie an die fremden Holzabfuhr- preise

gespanne übernehmen können.

5. Bei der Auswahl der Kriegsgefangenen zu

Waldarbeitern ist in weitestgehendem Maße auf

ihren Zivilberuf Rücksicht zu nehmen . Es eignen

ich neben gelernten Holzhauern besonders Stell-

macher, Tischler, Maurer, Gärtner und Landwirte

dazu; ebenso wie Bergwerksarbeiter, Ziegelarbeiter

und sonstige Erdarbeiter häufig gutes Arbeiter

material sind. Für Kriegsgefangene sind gewisse

Löhne für den gesamten Holzfällereibetrieb ein-

schließlich Abfuhr festzulegen .

6. Gelernte Holzhauer, auch kriegsverwendungs-

fähige, sodann Holzfuhrleute, besonders aber auch

Forstbeamte, sind in weitestgehendem Umfange und

rechtzeitig zu beurlauben.

7. Die Waldarbeiter sind als Rüstungsarbeiter

zu erklären, und es sind ihnen Schuhzeug bezw.

Leder und abgetragene Militärkleider zu angemesse-

nen Preisen zur Verfügung zu stellen .

|

Das Ziel der geplanten Regelung der Brenn-

holzversorgung ist sehr verschieden . Manche Staaten

streben eine vollständige Brennholzbedarfsverteilung

an, während in anderen Staaten nur eine weit-

gehende freihändige Abgabe an den minder be-

mittelten Teil der Bevölkerung ins Auge gefaßt iſt .

M. E. kann unter den heutigen Verhältnissen

das Brennholz die Kohle, besonders in den Groß-

8. Die Bauern sind durch das Kriegshilfsdienst- städten , nicht ersetzen . Enmal ſind die Öfen in den

gesek mit ihren Gespannen zur Holzabfuhr heran-

zuziehen.

Über die Brennholzfrage , die im Ver-

lauf des Krieges infolge der Kohlenknappheit er-

höhte Bedeutung erlangt hat die Versorgung

der Bevölkerung mit Brennstoffen ist neben der

Beschaffung von Nahrungsmitteln eins der wich-

tigsten Probleme der Kriegswirtſchaft —, erſtattete

1917

Städten zumeist für Holzfeuerung nicht geeignet,

und dann wenn die Versorgung der Städte mit

Kohle infolge der bestehenden Transportverhält-

nisse schon schwierig ist, würde ihre Versorgung mit

Brennholz sich noch schwieriger gestalten, denn Holz|

ist im Vergleich zur Heizkraft schwerer als Kohle.

Es muß deshalb mit allen Mitteln angestrebt werden,

die Kohlenförderung zu steigern , und dazu kann auch

33
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die Forstwirtschaft durch Lieferung des erforder-

lichen Grubenholzes ihr Teil beitragen . Die Brenn-

stofffrage ist zum Teil eine Grubenholzfrage . Stellen

wir den Gruben genügende Mengen Arbeiter und

Grubenholz zur Verfügung ! Die Transportfrage

wird dann leichter zu lösen sein, als wenn den Städten

Brennholz geliefert werden müßte.

"

Die Themata „ Landwirtschaftlicher Anbau im

Walde“ und „ Die Aufgaben der Forstwirtſchaft im

Kriege und die Abwehr übertriebener Ansprüche

an den Wald“ wurden von der Tagesordnung des

17. Juli abgeſetzt. Nur Punkt 3 Der gegen -

wärtige Stand der Harznutung"Harznukung"

kam noch zur Besprechung. Der Leiter des Kriegs- ❘

ausschusses für Fette und Öle, Rohharzabteilung,

Elmenhorst berichtete über die Harzwirtschaft

im Kriege . Er hob insbesondere hervor, daß der

Friedensbedarf des Deutschen Reiches an Harz im

Betrage von jährlich über 80 000 t ausschließlich

durch Einfuhr aus dem Auslande gedeckt worden sei.

Durch den Krieg haben sich die Verhältnisse stark

verändert. Alle Harz verbrauchenden Induſtrien

haben ihre Betriebe wesentlich einschränken müſſen.

Ersatzstoffe, besonders Erzeugnisse der Steinkohlen-

destillation, sind vielfach an die Stelle des Harzes

getreten , im übrigen aber hat der deutsche Wald,

aus dem die Harznukung seit langer Zeit verschwun

den war, sein Harzerzeugnis hergeben müſſen , um

den Harzbedarf unserer wichtigen Kriegsindustrien

zu decken .

Als forsttechnischer Mitarbeiter des Kriegsaus-

schusses für Fette und Öle sprach schließlich noch zu

dem gleichen Thema Forſtamtsaſſeſſor Dr. M û n ch

über den gegenwärtigen Stand der Harznukungs-

technik. Er schilderte die einzelnen Verfahren der

Harzgewinnung an Kiefern, Fchten und aus den

Wurzelstöcken der Kiefer und erörterte dann die

Rentabilitätsfrage, wobei er zu dem Schluſſe kam ,

daß der vom Kriegsausſchuß für das Jahr 1917

festgesetzte Preis volt 300 Mt. für 100 kg Kiefern.

Rohharz hoch genug bemeſſen ſei, um einen Gewinn

zu verbürgen und dadurch auch die Privat- und

Gemeindewaldbesizer zur Harznuhung zu veran-

laſſen.

Auf die an die Vorträge sich anschließenden ein-

gehenden und lebhaften Besprechungen kann wegen

Raummangels nicht eingegangen werden. Es sei

nur erwähnt, daß sie sämtlich von dem eisernen

willen getragen waren, der Schwierigkeiten, die ſich

der Holzversorgung unserer Heere und der Bevölke

rung während des Krieges entgegenstellen, Herr zu

bleiben. Die Aussprache trug wesentlich zur Klärung

der verschiedenen wichtigen Fragen bei, und es steht

zu hoffen, daß die deutsche Forstwirtschaft sch

den an sie gestellten Anforderungen des vierten

Kriegsjahres, insbesondere des vierten Kriegswinters

gewachsen zeigen wird.

Litauen , im September 1917.

Dr. H. Weber.

Notizen.

Kgl. bayeriſſcher Oberforſtrat Otto Eßlinger †.

Auch in unserer Zeitschrift, welche in vorliegendem Heft

wohl den lehten Auffah aus der fleißigen Feder des Verſtor-

benen bringt, soll der Verdienste dieſes hervorragenden pfäl-

aisch-bayerischen Forstmannes kurz gedacht werden.¹)

Seit 1888 befand sich Eßlinger als Referent an der N. Re-

gierung der Pfalz zu Speyer, Forstabteilung und Kammer

der Forsten, um im Jahre 1912 in Ruhestand zu treten, den

er in Heidelberg verlebte bis zu ſeinem am 27. Februar d . J.

plötzlich erfolgten Tode. Er erreichte ein Lebensalter von

etwas über 78 Jahren. Aufrichtige Trauer verursachte sein

Ableben allen, die ihm näher und auch ferner ſtanden. Denn

er besaß ein sonniges und heiteres Gemüt, das im Verein mit

seiner Sprachgewandtheit die Herzen, namentlich der jungen

Welt, rasch und leicht gewann.

Ausgestattet mit großen Geistes- und Herzensgaben

wirkte Eßlinger ſchon 1873–1878 als Aſſiſtent und Dozent

1) Vgl. auch den mit Eßlingers Bild geschmückten, egzen-

vollen, ausführlichen Nachruf vom Pfälzer Forstverein in

Nr. 18, 1917 der Forstlichen Wochenschrift Silva, S. 81/83

vonHerrn K. Regierungs- und Forītrat H. Cramer zu Speyer,

Ian der damaligen Forstlehranſtalt zu Aschaffenburg, wo ihm

n. a. der Vortrag über Jagdkunde zugewiesen war, deſſen er

sich glänzend entledigte. 1878 als Oberförster zu Schaidt in

Bienwald in seiner heimatlichen Pfalz ernannt, machte er

sich durch die Einführung der dortigen Korbweidenzucht und

-Verarbeitung besonders verdient. Von 1883 an war er Boc-

stand des Reviers, ſeit 1885 des Forſtamts Aschaffenburg,

wohin er sich versehen ließ und übernahm auch wieder die

Stelle eines Dozenten für Wegebau und Jagdkunde an der

Forstlehranstalt. Diese Lehrbetätigung, die ihn in innige

Beziehung zur forstlichen Jugend brachte, sagte ihm ganz

besonders zu. Späterhin beklagte er es oft, daß er dem forft-

lichen Lehrberuf nicht treu blieb oder tren bleiben durfte.

Seiner im Jahre 1888 erfolgten Berufung als Regie-

rungsførſtaſſeſſor und damit als Referent und Inspektions-

beamter an der K. Kreisregierung der Pfalz zu Speyer konnte

er doch nicht wiperſtehen .

1891 rüdte er zum Forſtrat auf, war ſeit 1909 Regierungs

und Forstrat und erhielt in dieser Eigenschaft 1911 Titel und

Rang eines K. bayer. Oberforstrates . Wegen seiner vorzüg

lichen Dienstleistungen während einer 24-jährigen Tätigkeit

als höherer Regierungsbeamter, wurde er bei seinem Über-
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tritt in den Ruhestand 1912 noch der Allerhöchsten Anerken-

nung durch Verleihung des Verdienstordens vom Heiligen.

Michael III. Klasse teilhaftig .

Soweit der äußere dienstliche Lebensgang unseres Fach-

génoſſen und Freundes !

Wie ich schon bei meiner Ansprache auf dem ſtimmungs-

vollen Friedhof zu Altheidelberg bei Eßlingers Beerdigung

am 2. März 1917 als Korpsbruder mit erwähnte, hat der

Verblichene als Beamter in dienſtlicher und wiſſenſchaftlicher

Beziehungsich weit über das Durchschnittsmaß hinausgehoben .

Als junger Mann hatte er die forftliche Staatsprüfung

mit der ersten Note zurückgelegt und war in seinen verſchie-

denen Vorbereitungsstellen links und rechts des Rheines stets

eifrig bemüht, sein Wiſſen und seine forstlichen Erfahrungen

zu bereichern, was ihm in seiner späteren selbständigen Stel

lung als äußerer Amtsvorstand zugute kam. Eßlinger hatte

einen praktischen Blick und eine ausgesprochene Neigung für

den forsttechnischen Betrieb. Die Kenntnisse im Wegban

namentlich konnte er als technischer Referent der Regierungs-

forstkammer in Speyer gut verwerten, gar mauche kunstvoll

angelegte Wald und Bergstraße im Pfälzerwald usw. legt

von seinem techniſchen Können Zeugnis ab. Auch ist er der

Erfinder der sog. Eßlingerſchen Säclatte, deren einfache und

fichere Handhabung ich bei der Deutschen Forstversammlung

zu Dresden im Jahre 1889 gelegentlich meiner forstlichen

Studienreise als Eßlingers ehemaliger Hörer den Herrn Fach-

genossen zum erstenmal vorzuzeigen die Ehre hatte.

Auf den deutschen Forstversammlungen war Oberforſtrat

Eßlinger ein gern gesehener Gast, der durch Wort und Tat in

ernster und heiterer Weiſe ( „ Kapuzinade“) ſtets die Zuſammen.

künfte zu beleben wußte. Auch hat er ſeinen Pfälzer Lands-

mann † Oberforstmeiſter Ney zu Meß bei der Gründung des

Deutschen Forstvereins wirkſam unterstützt. Lange Jahre

erster Vorsitzender des Pfälzischen Forstvereins hat er deſſen

Vereinstätigkeit wesentlich gehoben. Auch als zweiter Vor-

ſizender des pfälzischen Kreisfischereivereins trug er zur

Förderung der Fiſchzucht, auch in den Wald-Bächen und

Weihern, vieles bei . Neben der Bekleidung anderer Ehren-

ämter befundete sich der Verstorbene im öffentlichen Leben

als treuer Verfechter der vaterländischen deutschen Sache und

des Deutſchtums überhaupt. Dabei war er auch tief innerlich

veranlagt, ohne ausgesuchte Frömmigkeit an den Tag zu legen.

Infolge seiner früheren Lehrtätigkeit wurde er auch lang-

jähriges Mitglied des Prüfungsausſchuſſes für die alljährlichen

forstlichen Staatsprüfungen und viele Prüfungsarbeiten sind

zur Würdigung durch seine Hände gegangen; er dürfte, wo

einigermaßen angängig, gern ein milder Richter gewesen sein.

Vermöge seiner fachlich und allgemein hervorragenden

Ausbildung war Oberforſtrat Eßlinger ſchon seit langen Jahre

emsig literarisch tätig und viele forstliche Auffäße und Be-

sprechungen zeugen von seiner befruchtenden forstlichen

Schriftstellerei. Namentlich war er Mitarbeiter für den jagd-

lichen Teil der zweiten neu bearbeiteten Auflage 1904 des

bekannten Illustrierten Forst- und Jagdlexikons von Dr. Her-

mann Fürst, des 10 Tage vor Eflinger auch entſchlafenen

lehten langjährigen Direktors der Forstlichen Hochschule zu

Aschaffenburg. Mit diesem für unser Fach so verdienstvollen

allgemein verehrten Manne stand Eßlinger ſeit 1878 in un

unterbrochener Verbindung. Beiden iſt nun die fleißige Feder

entfallen . Beider Andenten bleibt ein gesegnetes !

Unſerem lieben pfälzischen Landsmann und Fachge

noſſen, dem verstorbenen K. bayer. Oberforstrat Otto Eflinger

von Speyer, legen wir mit besonders tiefer Verehrung noch

nachträglich den Kranz aus Eichenlaub auf seinem einen braven

Mann deckenden Grabhügel in dem baum- und waldum-

rauschten Heidelberger Friedhof.

Speyer a, Rh . Johann Keiper.

Waldſamen-Erntebericht.

Von Heinrich Keller Sohn in Darmstadt.

Von Kiefernsamen haben wir in diesem Jahre

eine geringe Ernte zu erwarten. Bei dem Leutemangel

werden Preise für die Zapfen verlangt, die kaum vorher da

waren; dabei werden die Zapfen wohl auch weniger Samen

als in sonstigen guten Erntejahren enthalten. Vorräte von

vorjähriger guter Saat werden kaum vorhanden sein.

Die Fichte brachte in den lezten Jahren nacheinander

gute Ernteerträge, man kann sagen in allen Produktions-

gebieten ; deshalb war von vornherein zu erwarten, daß die

Fichte diesmal nicht wieder Zapfen tragen wird . Nach allen

vorliegenden Berichten scheinen Fichtenzapfen in diesem

Jahre nirgends gewachsen zu sein . Ob die Vorräte guter

vorjähriger Saat den Bedarf decken ? Die Eigner verlangen

sehr hohe Preiſe, namentlich aus Österreich kommen enorme

Forderungen.

Die Lärche , die voriges Jahr ziemlich viel Zapfen

trug leider wurden die wenigsten davon abgeerntet

bringt dieses Jahr so gut wie keinen Ertrag, also wird auch

der Lärchensamen recht teuer werden .

Ganz dasselbe gilt für die We y mutstiefer , während

die Weißtanne im vorigen Jahre nicht fruktifizierte,

dieses Jahr aber Zapfen liefert. Diese Zapfen wurden ſchon

an die Brecher zu noch niemals dageweſenen Preiſen bezahlt,

so daß für das Kilo guten Samen eben Mt. 5,- verlangt

werden! Auch für Schwarzkiefernsamen werden

enorme Preise gefordert. Von Bankskiefern werden.

voraussichtlich kleine Samenmengen aus deutschen Zapfen

lieferbar sein.

Auf Douglasfichten - Sa me n muß diesmal gänz

verzichtet werden.

Von Seckiefern wurden im vorigen Jahre noch

ziemlich große Mengen Zapfen aus Belgien und Holland

bezogen, die guten Samen ergaben; jezt gibt das Reich keine

Einwilligung zur Einfuhr, weder von Zapfen noch Samen .

Aus diesem Grunde kann auch der Händler Waldsamen, der

3. B. in der Schweiz in guter Qualität preiswert zu erhalten

wäre, nicht hereinschaffen; ebenso wenig wie die Somen

wichtiger Eroten .

Von Laubhölzern brachte die Eiche strichweiſe

eine mäßige Maſt.

Die Eicheln sind bekanntlich beschlagnahmt, doch ist es

mir endlich gelungen, eine beschränkte Menge zu Saatzweden

frei zu bekommen. Die Eicheln werden, troßdem der amtlich

vorgeschriebene Sammlerpreis erhöht wurde, zu Saatzweđen

wie voriges Jahr geliefert werden können .

Die Roteiche trug fast keine Mast in Deutschland .

Aus Belgien und Holland, welche Länder uns ſouſt mit guten

Roteicheln aushalfen, iſt wegen Einfuhrverbots nichts herein-

zubringen. Dieselbe Kalamität haben wir bei Erlen

samen , von dem ebenfalls sonst in Deutschland wenig und

jeht in den Kriegsjahren so gut wie nichts eingeerntet werden

kann und der ebenso aus Belgien und Holland, das uns ſonſt

gute Saat lieferte, nicht hereingebracht werden darf.

Die Buch e lieferte gar keine Maſt.

Von den Ahorn- Arten brachte Bergahorn ziemlichen

Samenertrag, dagegen Spißa horn so gut wie nichts .

Lindensamen kann sowohl von der Sommer- wie

Winterlinde geliefert werden .

Auch die Esche lieferte befriedigenden Samenertrag :

dagegen sieht es bei der H a in bu che wieder schlechter aus,

von lezterem Samen war bis jezt nichts einzubringen .

Die Birte lieferte bei uns außerordentlich wenig Samen:

die Akazie hing dagegen schwer voll. Aber auch alle die

jenigen Samen die reichlich gewachsen sind, werden in dieſem

33 *
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Jahre nicht billig werden, da den spärlich vorhandenen Samm-

lern überall Gelegenheit zu ſehr hohem anderen Verdienſt

geboten ist und diese deshalb an die weniger angenehme

Samensammlung nur dann gehen, wenn ſie dabei noch mehr

verdienen .

Alles in allem werden wir also bei Kiefern, besonders

deutscher Kontroll-Kiefernſaat wieder etwa so hohe Preise

wie im Jahre 1913 zu erwarten haben. Für Fichten wahr-

scheinlich Preise, wie solche überhaupt noch nicht da waren,

und auch für die übrigen wichtigen Nadelholzſamen durch-

gängig hohe Preise. Für die Lanhbolzſamen teilweise solche

Preise, die man unter den gegebenen Verhältnissen als ziem-

lich normal bezeichnen kann, z . T. ebenfalls hohe Preise.

Darmstadt , Ende November 1917.

Forſtſamen-Erntebericht 1917/18.

Von Conrad Appel , Kontrollklenganſtalten , Darmſtadt.

Der derzeitig starke Holzverbrauch läßt die Aufstellung

von Kulturplänen für Ausfaaten und Anpflanzungen für die

Forstbewirtschaftung wohl notwendig erscheinen und beſteht

deshalb ein berechtigtes Interesse, näheres über die ein-

heimischen Laub- und Nadelholzsamenernte ehestens zu höre.

Unter den jezigen Verhältnissen begegnet natürlich die

Einbringung der Ernte großen Schwierigkeiten, der größte

Teilder Sammler und Zapfenpflücker iſt entweder zum Militär

einberufen oder im Vaterländischen Hilfsdienſt beſchäftigt.

Meinen fortgeschten Bemühungen ist es gelungen, dennoch

bewährte Sammler zur Verfügung zu haben. Zweifellos

wird es auch bei der Forſtbewirtſchaftung an geeigneten Ar-

beitskräften zu den Vorbereitungen fehlen und ließe sich auch

hier durch Heranziehen von weiblichen Arbeitskräften, nament-

lich aber von Kriegsgefangenen unter praktischer und fach-

männischer Leitung älteren Forstperſonals Abhilfe schaffen.

Das Interesse für die Aussaaten von Laubholz-, nament-

lich aber Nadelholzſamen im deutschen Walde sollte gerade

während des Krieges nicht außer acht gelaſſen werden, im

Gegenteil: der vermehrte Holzbedarf und die wesentlichen

Abforstungen erheiſchen rechtzeitige Fürsorge für entsprechen-

den Nachwuchs, weshalb Ausjaaten nicht etwa bis zur Be-

endigung des Krieges verſchoben, sondern, ſoweit es äußerst nur

angängig ist, jcht vorgenommen werden müßten.

Bei der Versorgung mit Forſtſamen, beſonders Kiefern-

samen deutschen Ursprungs ; kommen bekannte zuverlässige

Alenganstalten, hauptsächlich die Kontrollklenganſtalten des

deutschen Forstwirtschaftsrates und berechtigterweise wieder.

die größeren und alljährlich leistungsfähigen Firmen in Be-

tracht, welche unter den größten Schwierigkeiten, wie Arbeiter-

und Personalmangel, Kohlennot, Fehlen von Pflückern und

Sammlern, teueren Arbeitslöhnen zu leiden und troßdem

ihren Betrieb seit Kriegsbeginn aufrecht erhalten haben .

In Anbetracht der Wichtigkeit der sicheren Beschaffung

einwandfreien Saatgutes, in Verbindung mit dem Vorbe-

jagten, erscheint es geradezu als ein Akt der Anerkennung und

Pflicht, diese Firmen einesteils seitens der Forstbewirtſchaftung

durch Zuweisung von vorhandenen Zapfen- und Samen-

erträgen eigener Bestande, andererseits namentlich durch

vertrauensvolle Übertragung der Bedarfsdeckung in den ver-

schiedenen Forstsaaten zu berücksichtigen .

Über die Erträge der einzelnen Arten läßt sich wie folg

berichten: Von Berg- und Spißahorn kommen nur

Heine Mengen herein, Rot- und Weißerle ist knapp.

Esche zeigt keinen Ertrag, die Qualität befriedigt. Bon

Hainbuche ist wenig gewachsen. Weiß dorn hat

mittlere Ernte. Ginster und Stachelginſt er kaur

voraussichtlich nicht geliefert werden, Birke hat nur wenig

Samen erbracht, Akazie hat reichlich geblüht, die Samen-

beschaffung ist indessen schwierig . Die beiden Linden

Arten zeigen zufriedenstellenden Fruchtansaß . Eicheln

sind strichweise geraten, aber, wie auch Früchte der Roß

kastanie , zu Futterzweden beschlagnahmt ; eine etwaige

Freigabe von Teilmengen zur Saat ist noch fraglich, jedoch

hoffe ich als Hauptaufkäufer dieses Artikels Lieferungen er

möglichen zu können . Roteicheln sind wenig gewachsen

und ebenfalls beschlagnahmt . V ucheln zeigen geringen

Ertrag, der teilweise von den einzelnen Bundesstaaten zur

Slgewinnung erworben wird, vielleicht kann doch etwas zur

Saat abgegeben werden.

Von den Nadelholzfamen hatte die Weymutstiefer

in einigen bekannten Beſtänden kleinen Zapfenertrag, welcher

von mir gesichert wurde, so daß ich den, mit besonderer Bor-

sicht daraus gewonnenen Samen in hochkeimender Qualität

empfehlen kann. Weißtann e liefert wenig Zapfen, es

mußten außerordentlich hohe Pflückerlöhne bewilligt werden,

welche den Samen, der allerdings zufriedenstellende Qualität

aufweist, ganz erheblich verteuern und nie dageweſene Preise

zeitigen.

Lärche hat eine Fehlernte, vorjähriger Samen in guter

Qualität kann den Bedarf decken. Fichte hat keinen Zapfen-

ertrag zu verzeichnen ; gut überlagerter Samen, teilwei

aus im Frühjahr gesammelten ganz vorzüglichen Zapfen,

kann der gewiß stark auftretenden Nachfrage einigermaßen

begegnen. Dadurch, daß ich mir im Vorjahr bestes Zapfen

material beschafft, was ich seither geklengt habe, bin ich in

der Lage, grobkörnigen Samen in besonderer Güte mit hoher

Keimkraft zu liefern.

Die Kiefer wird eine äußerst kleine Ernte liefern, und

bei dem Mangel an geeigneten Zopfenpflödern und den hohen

Löhnen wird Kiefernsamen voraussichtlich sehr gesucht und

teuer sein, troßdem wird sich ein lebhafter Begehr auch für

diesen Artikel zeigen.

In Anbetracht der geschilderten Verhältnisse wird gewiß

auch ein geeignetes Zusammenwirken der Forstbewirtschaftung

und beschriebenen lengindustrie zur Förderung der Aus-

saaten und Pflanzenzucht beitragen, und damit der weiterer

Erhaltung unseres deutschen Waldes förderlich sein, ſo daß ſelbſt

unter den derzeitig schwierigen Verhältnissen im vierten

Kriegsjahre ein Durchhalten geboten und die Ausführung der

Neuaufforstungen durch Beschaffung einwandfreien Saat

gutes auch für fernerhin sichergestellt ist.

Darmstadt, Mitte November 1917.

Für die Redaktion verantwortlich : für Auffähe, Briefe, Versammlungsberichte und Notizen Prof. Dr. Wimmenauer,

für literarische Berichte Prof. Dr. Weber , beide in Gießen - Für die Inserate verantwortlich : J. Sanerländers Verlag

Berleger: J. D , Sauerländer in Frankfurt a. M. Paul Schettlers Erben , . m. b. H. , Hosbuchdruckerei in Cöther (Anh.



Allgemeine

Forft- und Jagd-Zeitung.

Herausgegeben

Dr. Karl Wimmenauer

Don

und
Dr. Heinrich Weber

ordenti Professor der ForstwissenschaftGeh.Forstrat u. Professor d.Forstwissenschaft i R.

an der Universität Gießen.

Dreiundneunzigster Jahrgang.

1917. Dezember.

Frankfurt am Main.

J. D. Sauerländer's Verlag.

Die Allgemeine Forst and Jagd - Zeitung erscheint regelmäßig jeden Monat und wird halbjährlich mit

Mark 8.- berechnet ; zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

18



Anzeigen.

-
Preise: Seite 100.- Mk., 1/2 Seite 54.- Mk., 14 Seite 30.- Mk., 18 Seite 18.- Mk., 1/12 Seite 14.- Mk ,

1/16 Seite 10.- Mk.; bei kleineren Inseraten : die 40 mm breite Petitzeile 50 Pfg. Rabatt bei Wiederholungen:

15 % bei 3maliger, 25 % bei 6maliger, 331/3 % bei 10maliger, 40 % bet 12maliger, 50 % bei 24maliger Aufnahme

eines Inserates. Tertänderungen bei längeren Aufträgen unberechnet . Beilagen-Preise nach Vereinbarung.

je nach Gewicht des beizulegenden Prospektes.

!

-

Jag
d

!

Sicheren raschen Fang erzielt

man mit meiner Fuchswitterung

Pelazol."

Erprobt von tüchtigen Fach-

männern mit bestem Erfolg.

Preis Mk. 4.50 Nachnahme.

Nur durch

Apotheker Th. Obermeyer,

Regensburg, Bienenheimweg 3.

Ein vollständig fermer

Hühnerhund

mit flotter Galoppsuche, guter

Apporteur wird zu kaufen

gesucht.

Angebote unter Chiffre 896

an die Exped. ds . Blattes .

-

Wer weiß

in Fangsicherheit undes heute noch nicht, daß Weber -Fallen sind? Illustrierte Preis-

Haltbarkeit unerreicht

Liste über sämtliche Raubtierfallen, Schießsport- und Fischereiartikel gratis !

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl.

Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Fuchswi
tterung

altbewährt, unwiderstehlich,

zieht jeden Fuchs an.

Mark 6.60 Nachn .

Hubertus-Apotheke , Ruwer b . Trier.

Bitte,

Das

europä
iſche

Ödland,

seine Bedeutung und Kultur.

Von .

Dr. Richard Grieb.

80. 142 Seiten. Preis Mk. 3.-.

bei Bestellungen bei den Eine sehr beachtenswerte Schrift, die in forstlicher wie volks

hierinserierendenFirmen

gefl . auf die ,,Allgemeine

Forst- u. Jagd-Zeitung"

Bezug nehmen zu wollen.

wirtschaftlicher Hinsicht gleiches Interesse verdient.

In gegenwärtiger Zeit,

die die Nutzbarmachung jedes brach liegenden Flecken Landes

aufs dringendste erheifcht, von ganz besonderem Wert!

J. D. Sauerländer's Verlag,

Frankfurt a. M.

Im Frühjahr 1913 ist in V. Auflage neu erschienen :

Waldwertrechnung und forstliche Statik

Ein Lehr- und Handbuch

von

weiland Professor Dr. Hermann Stoetzer,

Großh. Sachs. Oberlandforstmeister und Direktor der Forstakademie zu Eisenach.

Durchgesehen von Prof. Dr. Hans Hausrath , Karlsruhe.

Fünfte Auflage. Groß-Oktav, VIII und 252 Seiten .

Preis: brosch. Mk. 5.-, gebunden Mk. 5.80.

Das Erscheinen der fünften Auflage legt am besten Zeugnis ab von der allseitigen Anerkennung, die das Werk durch die prag-

nante und klare Darstellung des Stoffes und durch seine mehr popularisierende ond auf Hervorhebung der praktischen Gesichts-

punkte abzielende Richtung in Fachkreisen gefunden hat.

Diese neve Auflage, deren Durchsicht auf ausdrückli hen Wunsch des verstorbenen Verfassers Herr Prof. Dr. Hausrath in

Karlsruhe bereitwilligst übernommen hat, hat wieder einige Ergänzungen erfahren, soweit solche durch die neueren Erscheinungen aal

den bezüglichen Gebieten bedingt wurden.

Frankfurt a. M.
J. D. Sauerländer's Verlag.



AllgemeineForft-undJagd Zeitung

Dezember 1917

Betrachtungen über den Wettstreit der

Stämme reiner, gleichalter, geſchlossener

Bestände um die Oberherrschaft, sowie

über Vererbung bei unseren Wald-

bäumenundüberErziehung der Bestände.

Von Forstmeister a . D. Tiemann in Göttingen.

Von den gleichalterigen Pflanzen bezw . Stäm-

men ein und derselben Holzart werden stets die

jenigen die größte Stärke und Höhe aufweisen,

die den günstigsten Standort einnehmen .

In einem gleichalterigen, reinen Bestande mit

stellenweise verschiedener Bodengüte wird dies auf

den besseren Bodenstellen der Fall sein , z . B.

bei einem im ganzen trockeneren Boden auf etwa

vorhandenen feuchteren Stellen . Dementsprechend

können daher auch zwischen genügsamen Holzarten

anspruchsvollere' auf etwaigen beſſeren Stellen an-

gebaut werden, beispielsweise zwischen Kiefern

auf trockenem Sandboden Buchen auf denauf den

feuchteren Stellen , eine Mischung, wie sie ja aus

bekannten Gründen besonders wünschenswert er-

scheint.

Aber auch in einem geschlossenen reinen Bestande

gleichen Alters, gleichen Bodens und gleicher Ent-

stehungsweise sind die Stämme bekanntlich nicht

in Stärke und Höhe übereinstimmend.

Die schwächst en Stämme sind die sogenannten

unterdrückten , die von den herrschenden

(dominierenden) überwachsen sind . Erstere lassen

natürlich infolge Licht angels und fehlenden Aus-

dehnungsraumes ihrer Kronen in ihrem Wachstum

allmählich bedentend nach und werden schließlich

trocken.

Man kann hierbei nicht gerade behaupten, daß

das Vorherrschen (die Prävalenz) von Stämmen

in einer höheren Bodengüte ihrer Stand-

orte, oder in einem etwas größeren Freistande

begründet sei, sondern man muß annehmen, daß

diesen Stämmen höchstwahrscheinlich schon von ihrer

Entstehung'an eine größere Lebenskraft,

den unterdrückten Stämmen gegenüber, eigen ist .

Allerdings könnte ja bei einzelnen der letteren

die Ursache der Unterdrückung und des schwächeren

Wachstums darin liegen, daß sie vielleicht plöglich

mit ihren Wurzeln auf eine undurchlässige Ton -

schicht oder auf eine Felsschicht geraten

wären , oder die Wurzeln einzelner sich nicht tief
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genug entwickelt hätten, um bei trockenem Boden

tiefere und daher feuchtere Bodenschichten zu er

reichen, oder es wären Stämme von Mäusen, In-

setten 2c. an den Wurzeln oder am Schaft be-

schädigt.

Abgesehen von solchen Einzelfällen müßte alſo ,

wie bemerkt, der Grund des ungleichen Wachstums

und der ungleichen Dimensionen der Stämme eines

derartigen gleichalterigen , gleichmäßigen Bestandes

ein und derselben Holzart wahrscheinlich in der

verschiedenen Größe der Lebenskraft

der Stammindividuen, ähnlich wie es ja selbst bei

Menschen und Tieren der Fall ist, zu suchen sein.

Entfernt man nun periodisch die unter:

drückten Stämme eines solchen Bestandes,

unter strenger Schonung der herrschenden

(dominierenden), wie es bei der schwachen

Durchforstung (dem A-Grade) geschieht, so ergibt

sich, daß von der großen Stammzahl der j u g end-

lichen Bestände zur Zeit ihrer Verjüngung oder

des Abtriebes nur noch verhältnismäßig wenige

vorhanden sind ; also nur bei diesen hat die

Lebenskraft bis dahin ausgereicht.

Schon indem berühmten ,,Lehrbuche für Förster“,

von Professor Dr. Georg Ludwig Hartig, sagt in

der neunten, von deſſen Sohne, Prof. Dr. Theodor

Hartig, im Jahre 1851 herausgegebenen Auflage

letterer auf Seite 95 des II. Bandes, gelegentlich

der Beurteilung von Durchforstungen noch sehr

jugendlicher Buchenbestände: „Die geringe Zahl

der Bäume erster Größe des haubaren Ortes iſt

| schon in der frühesten Lebensperiode , ja wahrschein-

lich schon im Samenkorn als solche bestimmt ; er-

reichen sie nicht ihre Ausbildung, so wird sich an

ihrer Stelle zwar eine andere minder tüchtige Holz.

pflanze kräftig entwickeln , aber nicht die Größe

und Stärke erreichen, welche die von ihrem Ur

sprunge ab individuell kräftigsten Holzpflanzen zu

entwickeln vermögen .“

In dem vorzüglichen Waldbauwerke von Heyer-

Heß, 5. Auflage, I. Band, heißt es bei der Abhand-

lung über die Durchforſtungen auf Seite 428 : „ Von

einer Million Pflänzchen , welche im erſten Lebens-

jahre auf einem Hektar genügenden Lebensraum

fanden, bleiben bis zum Haubarkeitsalter nur noch

etwa 200 bis 900 übrig, u . zw . auf den beſſeren

Bodenklassen weniger als auf den geringeren . Die

Verminderung der ursprünglichen Stammzahl in-
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folge der gegenseitigen Übergipfelung erfolgt fast

in einer fallenden geometrischen Reihe ; sie schreitet

am raschesten vor in der Periode des vorherrschenden

Bestandeshöhenwuchses und sinkt mit diesem um

so mehr, als auch die zunehmende Kronenbreite der

Stämmchen deren vollständige Unterdrückung ver

zögert."

Zeigt sich die Prä valen z der Pflanzen wahr-

scheinlich schon im Samenkorn , so wird sie

sich auch vielleicht durch besondere Größe und

Schwere der letteren bemerklich machen. Man

darf daher wohl annehmen, daß aus so beschaffenen

Samenkörnern kräftigere und widerstandsfähigere

Pflanzen von längerer Lebensdauer hervorgehen

werden, als aus kleineren , leichteren Körnern .

Die Versuche von Baur mit Eicheln und

von Cieslar mit Fichtensamen deuten darauf

hin, wenngleich Versuche von Vonhausen mit

Edelkastanien jene Annahme nicht be-

stätigt haben. ) Die Ergebnisse weiterer Versuche

müssen erst noch abgewartet werden .

Die größeren und schwereren Samenkörner

jollen auch leichter keimen, als solche von gegen-

teiliger Beschaffenheit.

Es ließe sich auch wohl mit Recht vermuten, daß

3. B. bei versuchsweise etwas stärker

mit Erde bedeckten Saaten diejenigen Keimpflanzen

die größte Lebenskraft besigen werden, welche am

frühesten hervorkommen. Den später erschei

nenden muß man wohl weniger Lebenskraft zu-

schreiben, und manche Keime werden überhaupt

nicht die Kraft zeigen, eine etwas stärkere Erdschicht

zu durchbrechen.

Ebenso ist vielleicht die Annahme berechtigt, daß

größere und schwerere Samenkörner bei der Auf-

bewahrung ihre Keimfähigkeit länger behalten

werden.

Immerhin erscheint es ſelbſtverſtändlich, daß nur

mannbare, kräftige Stämme auf

guten Standorten den besten Samen und

somit aus diesem die besten , lebenskräftigsten

Pflanzen zu liefern imſtande ſind .

Hierher gehört auch die wahrscheinliche Ver -

erbung mancher Eigenschaften der Mutterbäume,

auf die in neuerer Zeit verschiedentlich aufmerksam

gemacht wird . Es braucht in dieser Beziehung ja

nur auf die großartigen Erfolge hingewiesen zu

werden, die schon längst im land wirtſchaft -

lichen Betriebe erreicht sind.

frummen, drehwüchsigen oder von Zwiesel Stäm

men. ¹)

Dabei möchte ich noch erwähnen, wie es von

großer Bedeutung wäre, wenn es auf diesem Wege

gelänge, z . B. bei der von Haus aus faſt nur flach -

wurzelnden Fichte , wenigstens eine größere

Anzahl von Pflanzen , mit dauernder Pfahl-

wurzelbildung zu erziehen . Man würde

zu diesem Zwecke den Samen für Versuchsbeete

im Kampe von solchen Bäumen benußen, die

ausnahmsweise eine Pfahlwurzel entwickelt

haben, unter der Annahme einer Vererbung

solcher Wurzelbildung ; bei dem Abtriebe zapfen-

tragender Fichtenbestände durch Baumrod ung

ließen sich derartige Stämme mit Sicherheit heraus-

finden und deren Zapfen leicht gewinnen. Den

Samen würde man auf besondere, tief geloderte

Beete im Kampe ausfäen und bei der Verschulung

einjähriger Fichten auf ebenso bearbeitete Pflanz-

beete nur Pflanzen mit Pfahlwurzeln aus-

wählen. Ebenso würden natürlich bei der Aus

pflanzung in's Freie nur Pflanzen mit solcher

Wurzelbildung zur Verwendung kommen dürfen.

Auch bei Benutzung gewöhnlichen Fic-

tensamens wäre zu versuchen, durch tiefere

Bodenbearbeitung eine Anzahl von langbe -

wurzelten Pflanzen zu erziehen.2)

-

Man hätte so, außer kräftigen Durchforstungen

und einer Mischung der Fichtenbestände mit Buchen

- wo solche möglich—noch ein weiteres Mittel

zur Minderung der oft verheerend auftretenden

Sturmschäden , sowie auch der Schäden

durch Dürre. Die Einleitung von Versuchen

dürfte sich empfehlen .

Weiter mag hier noch bemerkt sein, daß bei

Kiefernsaaten aus bekannten Gründen nur

Samen deutscher Herkunft verwendet werden

sollen .

Sehr interessant sind die Mitteilungen des Cber

forstrats Dr. Reuß im Zentralblatt für das gesamte

Forstwesen", 1916, S. 383 ), auf die hier nicht näher

eingegangen werden kann . Nur möchte ich anführen,

daß hiernach fernere vergleichende Versuche mit

Samen von grün z ap figen und rot zapfi-

gen Fichten nötig sind, da die ersteren Fichten

die wichtige Eigenschaft beſißen, um 14 Tage später

auszutreiben als die lehteren (Verminderung der

Spätfrost und der Nonnengefahr) .

Man müßte demgemäß beim Samenbezugewahl

3. B. stets , soweit möglich, darauf sehen, daß nur

der Samen von gutgeformten Mutter-

bäumen zur Verwendung gelangt, also nicht von

1) S. das vorgenannte Waldbauwerk, I. Band, S. 142.

Überhaupt muß angeraten werden , bei der Aus

der forstlichen Sämereien, noch weit forg

1) S. das genannte Waldbauwerk, I. Band, S. 141.

2) Näheres s. Forstwissenschaftliches Centralblatt", Ju

Heft von 1913, S. 361 .

11

3) Besprochen vom Professor Dr. Schwappach in de:

Forstlichen Rundschau" vom Juli 1917.
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fältiger als bisher, deren Herkunft zu

beachten. Versuche, die ja ein hohes Interesse be-

anspruchen dürfen, sind durchaus notwendig.

Ich komme nun wieder aufden eigentlichen Wett-

streit der Stämme eines Bestandes um die Ober-

herrschaft zurück.

Der Unterdrückungskampf kann na-

türlich nur dann hervorgerufen werden, wenn die

gleichalterigen Pflanzen bzw. Stämmchen eines

Bestandes so eng stehen, daß sie sich mit ihren Krön-

chen berühren; er tritt daher früher bei dichten

natürlichen Verjüngungen und Saaten, als bei

Pflanzungen ein, bei dieſen erst nach erreichtem voll-

ständigem Schlusse. So lange gleichalterige

Pflanzungen einer bestimmten Holzart noch nicht

geschlossen sind, kann sich jede einzelne Pflanze

mit Ausnahme etwaiger Büschelpflanzungen, wie

sie früher besonders bei der Fichte in vielen

Gegenden üblich waren und auch hier und da bei der

Buche vorkamen nach allen Seiten frei ent-

wickeln; je nach dem Grade der Lebenskraft der

einzelnen Pflanzen werden sich aber allmählich in

der Länge der legten Gipfeltriebe bezw. in der

Höhe der Pflanzen größere oder kleinere Unter-

schiede bemerkbar machen, und man darf annehmen,

daß naturgemäß die niedrigsten Pflanzen

nach erlangtem Schluſſe zuerſt der Unterdrük -

fung anheimfallen werden .

In den allerfrühesten Lebensjahren

lassen sich selbstredend bei den aus natürlichen Ver-

jüngungen und Saaten hervorgegangenen Jung-

wüchsen unterdrückte (überwachſene) und

herrschende Pflanzen noch nicht unterscheiden,

weil alle Pflanzen gleich hoch sind.

Hätten nun alle gleichalten Pflanzen einer Holz-

art bei gleicher Entstehungsweise auf einer beſtimm-

ten Bodenfläche von durchgehends gleicher Güte

den gleichen Grad von Lebenskraft ,

und verfügten sie alle über einen gleichgroßen

Nahrungsraum in und über der Erde, so

würden natürlich alle ein gleichmäßiges

Wachstum zeigen und sich so lange am Leben er-

halten, bis die Boden-Nährstoffe von ihnen auf

gezehrt wären — von zufälligen Ursachen desvon zufälligen Ursachen des

Eingehens einzelner Pflanzen abgeſehen .

Zu einem Kampf um die Oberherrschaft würde

sodann überhaupt keine Veranlassung vorliegen,

wohl aber würde ein solcher infolge einer ver-

schiedengroßen Stärke der Lebenskraft und

außerdem schon naturgemäß durch einen un =

gleichen Abstand der Pflanzen von einander,

also durch einen ungleich großen Wurzel-

boden- und Kronenraum, sofort bei der gegenseitigen

Berührung der Kronenränder anheben. Die dabei

zur Herrschaft gelangenden Stämmchen über-

|
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wachsen die anderen und bringen leztere durch Licht-

mangel allmählich zum Eingehen.

Die dominierenden erlangen so nicht

allein einen größeren Wachsraum, sondern

es kommen ihnen nun auch noch diejenigen Boden-

Nährstoffe zu gut , die früher von den unter-

drückten Stämmchen verbraucht wurden und

durch Verweſung der im Boden verbleibenden

Wurzeln der letteren noch weiter vermehrt

werden; ebenso vermögen die ausgedehnter ge-

wordenen Krönchen mehr Nahrungsstoffe aus der

Luft aufzunehmen und die Einwirkung des

Lichtes zu vergrößern .

Der ganz ungleichmäßige Stand der

Pflanzen gleich nach deren Aufgehen bei den

oft sehr dichten natürlichen und künstlichen

Ansaaten hat daher, in Verbindung mit der un-

gleichen Lebenskraft der Pflanzen, zur Folge,

daß bald eine Menge Stämmchen unterdr ü ďk t

bezw. trocken werden ; immerhin verbleibt in

den herrschenden eine zum Bestandesschluß

mehr als ausreichende , natürlich sich_all-

mählich vermindernde Stammzahl.

Überhaupt sind die ungleiche Lebenskraft,

sowie der ungleiche Stand der Pflanzen die

alleinige Ursache, daß bei den obigen Be-

ſtandesgründungsmethoden und bei einer unge-

hinderten natürlichen Entwickelungsweise dieser Be-

stände sich solche in geschlossenem Zustande der

dominierenden Stämme bis zu höherem Lebens-

alter in genügender Stammzahl zu er-

halten vermögen . Welche der gegenwärtig

dominierenden Stämmchen sich weiter und wie

lange herrschend erweisen werden, muß der Unter-

drückungskampf entscheiden .

Bei regelmäßigen Pflanzungen würde

zunächst uur die verschiedene Lebenskraft

bezw. Lebenszähigkeit der Pflanzen die Ober-

herrschaft der dominierenden bedingen . So-

bald aber erst Stämmchen unterdrückt wären ,

würde auch der Pflanzenstand, alſo der Wachsraum,

ungleichmäßig ausfallen , und auch schon

hierdurch eine allmähliche weitere Unter-|

drückung von Stämmchen herbeiführen , ähnlich

wie bei den natürlichen und künstlichen Anſaaten.

Richtete man sich aber bei einer allmählichen

Verminderung der Stämme in derartigen Pflan-

zungen nicht nach der Beschaffenheit

der Stämme, sondern lediglich nach ihrer Stel-

Iung , so hätte ein solches Verfahren , wenn man bei

jeder Durchforstung regelmäßig einen Stamm

um den andern wegnähme, wiederum einen

gleichen Abstand der Stämme von einander,

aber natürlich im doppelten Betrage als bisher,

zur Folge.
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Mit dem merklichen Nachlassen bezw. mit

dem Aufhören des Höhenwuchses, wie solches

naturgemäß im höheren Baumalter eintritt, ferner

wenn die Entfernung der Stämme voneinander

allmählich nach den Durchforstungen so groß

geworden ist, daß auf eine baldige Berührung der

Kronenränder, also auf einen baldigen Schluß der

Bestände nicht gerechnet werden kann, muß

ſelbſtredend der Unterdrückungskampf bis zum

Wiedereintritt des Schlusses der Stämme auf

hören , und ist deren weitere Lebensdauer zu-

nächst nur von dem Grade ihrer noch vorhandenen

Lebenskraft abhängig.

der natürlichen Verjüngung und vor der Saat.

Selbst der Kostenaufwand dürfte meiſtens kein

Hindernis für die Wahl der Pflanzung sein, wenn

man, ſoweit möglich , kleines Pflanzenmaterial

benußt, ein gutes , billiges Pflanzenver-

fahren anwendet und nicht zu dicht pflanzt.

Dagegen ist bei Buche und Tanne die

natürliche Verjüngung aus bekannten Gründen am

empfehlenswertesten und gebräuchlichsten,

ebenso für rauhe Hochlagen und Felsböden z . B.

bei Fichte.

Bei dem Anbau der Eiche ist bekanntlich die

Saat wegen Vermeidung des Kürzens der Pfahl-

wurzel zweckmäßiger als die Pflanzung, welche

durch eine solche Wurzelbildung erschwert wird .

Allerdings lassen sich ja cinjährige Eichen

auch mit Pfahlwurzel pflanzen (v. Ale-

mann'sche und v. Buttlar'ſche Methode) .

In dem erwähnten Waldbauwerke, I. Bd.,

der Pfahlwurzel ist zwar möglich, bleibt aber stets

ein mit Nachteil verknüpfter operativer Eingriff,

weil hierdurch die Organe vermindert werden, deren

Aufgabe in Zuführung von mineralischen Näht

stoffen und Stickstoffverbindungen besteht."

Da es nun notwendig erscheint, zu dichte

Jungwüchse der natürlichen Verjüngungen und

Saaten, namentlich bei Fichte und Kiefer ,

aber auch bei Buche , zur Beförderung ihres

Wachstums und ihrer Widerstandsfähigkeit, von

der Überzahl an Pflanzen zu befreien , muß man

solche Wüchse schon zeitig durchrupfen (ver . 106, heißt es in dieser Beziehung : „Das Kürzen

ziehen) bezw. ausschneiden und dabei einen

ungefähr gleichen Abstand der Pflanzen

von einander nach Möglichkeit herzustellen suchen. |

Bei den nachfolgenden bekannten Durch -

reiserungen , die oft in zu dichten natür

lichen Verjüngungen , besonders bei der Buch e , ¹)

sich nötig erweisen, machen sich schon unter-

drückte und dominierende Stämmchen

deutlich bemerkbar. Hauptsächlich wird man

die ersteren unter Verschonung derjenigen , die

etwa zur Stüße guter, herrschender Stämmchen

vorläufig noch zu erhalten find —, sowie Vorwüchse

und schlechtgeformte (krumme 2c.) Stämmchen be-

ſeitigen, Weichhölzer angemessen vermindern , auch

die beſt en dominierenden Stämmchen der Haupt-

Holzart und etwa eingesprengte Nuhölzer

ausreichend frei hauen , Zwillbildungen regu-

lieren usw.

Zugleich sieht man auch bei den Durchreiserungen

darauf, die ſchon beim Ausschneiden eingeleitete,

notwendige, annähernd gleiche Entfer-

nung der dominierenden Stämmchen von einander

soweit möglich weiter zu vervollständigen,

und erreicht so eine gewisse Ähnlichkeit der Bestände

mit den aus Pflanzung hervorgegangenen.

Bei letterer entwickeln sich die Stämme infolge

des regelmäßigen , bis zu eingetretenem Schlusse

nach allen Seiten freien Standes , kräftiger ,

ſind daher widerstandsfähiger zunächst

gegen Schneedruck , sowie späterspäter gegen

Sturm , und bietet die Pflanzung auch

noch sonstige bekannte, wichtige Vorzüge vor

1) Näheres über Buchen-Durchreiserungen s . „Allgem .

Forst- und Jagd-Zeitung“, November-Heft von 1909.

Bei der Pflanzung wird der Wachstum gleich

mäßig ausgenugt ; daher zeigen die Stämme

wenigstens ziemlich gleich e Dimensionenund

eine mehr regelmäßige Kronenbildung.

Selbstverständlich wird die Ausführung der ei

gentlichen Durchforstungen durch die vor

angegangenen Durchreiserungen sehr vereinfacht

und erleichtert.

Eine jährliche Herausnahme der unter

drückten und ſonſt abkömmlichen Stämmchen bezw .

Stämme bei den Durchreiserungen und Durc

forstungen unserer Hauptholzarten würde natürlich

die Kosten zu sehr vermehren. Man nimmt

daher die Durchforstungen, je nach Holzart, Be

standesmischung, Bestandesdichte, Standort, Holz-

abſazgelegenheit usw. in anfangs kürzeren ,

später in längeren angemessenen Zwiſchen-

räumen (z. B. bei Buche , Eiche , Weiß

tanne und Fichte etwa alle 5, bei Kiefer

alle 3-5 Jahre) vor.

Es könnte ja nun allerdings als ein Vorzug

der natürlichen Verjüngung und der ihr nahekom-

menden Saat vor der Pflanzung betrachtet werden,

daß in der erheblich g r ößeren Anzahl von Pflan-

zen, die durch die beiden ersteren Methoden auf die

Fläche gebracht werden, sich auch selbstredend mehr

lebenskräftigere , voraussichtlich herr

schende Pflanzen befinden müssen, als in de

weit weniger Pflanzen aufweisenden Pflan

zung.
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Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß,

wie ich ſchon in einem früheren Artikel 1) angedeutet,

auch bei der Pflanzung eine gewisse A us -

lesestattfindet, namentlich bei derVerwendung ver

schulter Seglinge, indem man sowohl schon bei der

Verſchulung, als bei jeder Versehung von Pflanzen

ins Freie streng auf die Auswahl nur kräftiger

Seglinge das Augenmerk richtet, und bei Kamp-

saaten, aus denen die zu verschulenden Pflanzen

entnommen werden sollen, möglichst auf tadelloses,

soweit tunlich einheimisches Saatgut (große

bezw . schwere Körner gutgeformter Bäume kräf-

tigsten Alters) hält.

Der Zeitpunkt des wiederholten Eintrittes

der Unterdrückung von Stämmen in reinen |

wie in gemischten Beständen richtet sich nach der

Standortsgüte, der Bestandesdichte und dem Be-

standesalter, in reinen Beständen auch darnach, ob

jie aus einer Schatten- oder einer Lichtholzart

zuſammengesezt sind, und nach der Schnellwüchsig- |

keit der Holzart. Die Unterdrückung zeigt sich früher

auf gutem Standort, in j ü n g eren Beständen,

sowie bei Licht gegenüber den Schattenholz-

arten, und bei rasch wüchs igen Holzarten.

Die Stärke der Beschattung durch die

herrschenden Stämme hängt uatürlich von der

Größe und Dichtigkeit der Kronen, sowie

demgemäß auch von dem Alter der Stämme ab.

Es dürfte von Interesse sein, einmal versuch 3-

weise zu ermitteln, wie lange etwa , je

nach Holzart, Alter, Begründung und Standort in

einem reinen, gleichaltrigen Bestande, vollständig

überwachsene , aber noch grüne Stämme

in diesem Zustande der Unterdrückung sich noch

lebend und so ausdauernd erhalten können,

um nach vollkommenem Freihiebe ein noch

möglichst normales Wachstum zu entwickeln.

Eine solche Feststellung wäre für die Erziehung von

Bodenschuhholz (Buche, Hainbuche, Tanne,

auch Weymuthskiefer) wichtig , das nach der Lichtung

oder dem Abtriebe des Oberstandes (gewöhnlich

Eiche, Kiefer, Lärche) noch b a um artig heran

wachsen,soll.

Auch wäre es von Bedeutung, einmal bei unseren

Hauptholzarten durch Versuche zu erkunden,

bis zu welchem Alter bisher in strengem

Schluß erzogene Stämme noch auf einen Frei

hieb durch etwa eingeführte starte Durch-

forstungen reagieren , d . h. noch ein lebhaftes

Wachstum zu erreichen vermögen, und in welchem

Alter solches am stärksten sich bemerklich macht.

Wie bekannt, hält von den Nadelhölzern die

1) „Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung“ von 1913, Mai-

Heft, S. 157.

|

Tanne den Druck am längst en aus und zeigt

nach dessen Beseitigung noch einen normalen

Wuchs (Möglichkeit langer Verjüngungszeiträume

beim Femelschlagbetriebe) .

Wollte man nun bei den Durchreiserun -

gen und Durch for stungen immer nur die

grünen unterdrückten- ſowie natürlich auch

die bereits trocken gewordenen Stämme ent-

fernen bezw. nußen, so würde selbstredend der

Kronens ch l u ß der herrschenden Stämme streng

erhalten werden. Bei den Durchforstungen in

früherer Zeit wurde wohl überall so verfahren

(schwache Durchforstung, A-Grad) ; von jeder, selbst

der geringsten Unterbrechung des Bestandes-

ſchluſſes , fürchtete man eine Schädigung der Boden-

güte.

Durch eine solche Behandlungsweise der Be-

ſtände konnte aber natürlich auf deren Erziehung

und Zuwach 3 nur eine höchst mangelhafte

Wirkung ausgeübt werden : es fehlte den dominie-

renden Stämmen zu einer naturgemäßen, kräf-

tigen Entwickelung an dem notwendigen W a ch s-

raum und somit an Licht; auch mußte mancher

schlechtgeformte,sowie mancher Weichholzstamm oder

mancher Stamm einer nicht oder doch nur in ge-

ringerer Stammzahl gewünschten Holzart, bei-

behalten werden, lediglich zu dem Zwecke der

Vermeidung von Schluß unterbrechungen

Bei der damaligen faſt ausschließlichen Erziehung

von Brennholz bei welcher auch das nur in

geringer Menge benötigte Nuholz erfolgte

waren Erziehungsrücksichten , also die

Erzeugung einer möglichst großen Menge von Nuß-

holz , zumal bei den mangelhaften Absahverhält-

nissen, noch weniger nötig und hatten längst

nicht die Bedeutung als jezt, wo der Nuhholzbedarf

ein sehr gesteigerter ist und die mächtige

Kohlenförderung auf die Brennholzfrage

ungünstig einwirkt.

Jene schwache Durchforstung war demnach

fast nur eine Nußungs- und nur in ſehr ge-

ringem Grade auch eine Erziehung s -Maß -

regel. Allerdings hat die Entnahme lediglich der

grünen, unterdrückten Stämme insofern einen g ü n -

stigen Einfluß auf die Entwickelung der ver-

bleibenden, herrschenden Stämme, als nach

Entfernung der ersteren die von ihnen aufgenom-

mene Bodenfeuchtigkeit, sowie die von ihnen dem

Boden entzogenen mineralischen Nährstoffe, nun-

mehr den dominierenden Stämmen zu -

gute kommen. Ferner dienen die von den aus-

gehauenen unterdrückten Stämme im Boden zu-

rückgebliebenen Wurzeln nach ihrer Zersehung zur

Düngung der herrschenden Stämme, auch

können dieſe jezt noch mehr Wurzeln ausbilden .



258

-

Bezüglich der Einwirkung einer Erziehung unserer

Holzarten in vollstän
digem

Kronenschlus
se

,

wie sie besonders bei der s ch w a chen , aber, wenn

auch etwas weniger streng, bei der mäßigen

Durchforstun
g

geübt wird, auf Erhaltung und

Mehrung der Bodenkraft möchte ich auch hier 1)

noch einmalkurz wiederholen , daß derBestande
s

schluß selbstverstän
dlich

insofern einen gün

stigen Einfluß zeigt, als er zwar eine zu rasche

Verdunstung der Bodenfeuchti
gkeit

hindert, aber

insofern ungünsti
g

wirkt, als ein großer Teil

der atmosphärisc
hen

Niederschläg
e
vom Kronen-

dache aufgefangen wird und nicht zum Boden ge-

langt. Die Folge davon ist eine zu große Tr o deu-

heitdes Bodens, daher eine unvollk
ommene

Humuszerſe
zung

und unzureic
hende

Ernäh- ❘

rung der dominierend
en

Stämme. Auch bedingt

die verhältnism
äßig

große Zahl der lezteren im

geschlossenenBestande einen größeren Wasser

verbrauc
h

aus dem Boden.

Wollen wir bei unseren Beständen ein Höchst-

maß an Zuwachs und Widerstandsf
ähigkeit

, ohne

Schädigung der Bodengüte, erreichen, so ist dies

nur dadurch möglich , daß wir den Stronen der

dominierend
en

Stämme einen angemessene
n
grö

Beren Wachsra
um

, also mehr Licht ge-

währen; wir müßten mithin den Kronenschlu
ß

unterbre
chen

, aber nicht etwa dauernd ,

es darf ein eigentlicher Lichtung
shieb

ge-

führt werden, sondern die Lücken müssen sich in

5 bis allerhöchsten
s
10 Jahren wieder s ch ließ en ,

damit eine Ertragsmind
erung

und eine Boden-

verwilderun
g nicht eintreten können . Das hier durch

zeitige, natürliche Besamung, besonders der schatten

ertragenden Holzarten, sich voraussichtli
ch leicht ein-

findende Bodenschuzholz würde allerdings

wohl überhaupt eine Bodenverma
gerung

kaum auf-

kommen lassen.

Immerhin wäre hierbei auch noch zu berücksich-

tigen, daß, einer Erziehung im Schlusse gegenüber,

die durch Fortnahm
e einer größer

en Anzahl

von Stämmen bewirkte Zersehung der im Boden

verbleiben
den Wurzeln den Boden noch verhältnis

-

mäßig mehr düngt und lodert. 2)

Bei einer solchen Erziehungsweise der Bestände

in einem geloderten Kronenschluß würden,

wie bekannt, in Betracht kommen : diestarke Durch-

forſtung(C-Grad) und die H o ch durch for stung.

Näher hierauf einzugehen erscheint unnötig und

darf ich mich wohl auf das unten erwähnte Heft der

1) Näheres s. „Forstwissens
chaftliches Centralblatt", Mai-

Heft von 1917.

"

2) Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung", Juni-Heft von

1915, S. 137.

|

Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung “ von 1915 be-

ziehen.Nur möchte ich hinsichtlich der Ausführ
ung

der

starken Durchfors
tung

auf Folgende
s

aufmerkſa
m

machen :

---

Wie ich bereits in früheren Auffäße
n ¹) bemerkt,

liegt es auf der Hand, daß sich hier, behufs Her-

stellung eines zweckmäßi
gen Lichtgra

des, be-

stimmt
e Entfer

nungen der Kronenrä
nder

der herrschen
den Stämme voneinand

er, je nach Holz.

-

art, Alter usw. — ähnlich wie man sie z . B. bei der

Stellung der Buchen-Samensch
läge in meist aus

natürliche
r Verjüngu

ng hervorge
gangenen, dichteren,

mit mäßige
r Durchforst

ung behandel
ten Be-

ständen, nach Führung eines Vorbereit
ungsschla

ges
,

nicht inne

als ungefähre
n Maßſtab annimmt

halten lassen; denn diese Abstän
de richten sich

nach der Kronen
breite der wegzuneh

menden

Stämme bezw. in Pflanzbes
tänden nach der

Pflanz
weite.

—

Da man bei der Auszeichn
ung

der starken Durch

auch schon

forstungen in den durch natürliche Verjüng
ung und

durch Saat begründet
en Beständen

bei etwaigen Durchreis
erungen - eine notwendig

e,

annähe
rnd

gleiche Entfernu
ng der herr

schenden Stämme voneinand
er herbeizuf

ühren sucht,

so werden dergl. Bestände immer mehr den Pflanz

beständ
en

ähneln , und läßt sich daher eine

regelm
äßige Auslic

htung

Wegnahm
e eines Stamm

es

andern bewirken, wie sie bei letter
en Be

ständen selbstverst
ändlich ist und in Beständen der

ersteren Art bei der Auflösung von Gruppe
n

solcher Holzarten zu geschehen hat, deren geſchloſſene

Stämme nahezu gleiche Höhe und Stärke aufweisen.

nur durch

u m den

Durch eine solche Ausführun
gsweise

, bei der die

Herausna
hme

der Stämme sich nicht nach deren

Beschaf
fenheit

, sondern nach deren Stan

de richtet, kann der Unterdrüc
kungskamp

f
nicht

eintreten, man wird aber, wie schon Profeſſor

Th. Hartig auf der früher angegeben
en

Seite des

genannten Lehrbuche
s
hervorheb

t
, wenn man den

Bestand nicht lückig hauen will, oft genötigt ſein ,

einen guten wüchsigen Stamm wegzuneh
men

und

einen weniger wüchsigen stehen zu lassen." Man

er übrigens hierbei wohl annehmen, daß der

lettere, allerdings weniger lebenskräf
tige

Stamm

infolge des erlangten freiere
n

Standes, jich

doch noch günstig weiter entwickeln werde.

Nähme man nun bei der Durchfor
stung regel

mäßiger Pflan
z bestän

de
nur die Stellung

¹) „Allgem. Forſt- und Jagd-Zeitung“, Juni-Heſt von

1915, 138 und Forstwisse
nschaftlic

hes
Centralblat

t", Mai-

Heft von 1917, S. 209.
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der Stämme zum Maßstabe, so wäre ja das Ver-

fahren ein höchst einfaches, teine besondere Über

legung erforderndes , wie eine solche jedoch bei der

Durchforstung nach der Beschaffenheit der

Stämme selbstredend unbedingt nötig , aber eben

deshalb auch weit intereſſanter ist.

Wie hier nochmals erwähnt ſein mag, wird nach

jeder ſtarken Durchforſtung natürlich die Entfernung

der bleibenden, dominierenden Stämme vonein-

ander und somit der Abstand ihrer Kronenränder -

der Kronenbreite der wegzunehmenden Stämme

entsprechend — ein immer erheblich größerer;

es müssen dann aber auch die Zeiträume bis zum

Wiedereintritt des Kronenschlusses immer längere

werden .

Wahrscheinlich würde der Kronenabstand schon

nach der zweiten starken Durchforstung sich so

groß herausstellen , daß eine fernere solche Durch

forstung, um eigentliche „ Lichtungen “, alſo dauernde

Lücken zu vermeiden, aus bekannten Gründen

unterlassen werden müßte.

Die Ausbildung der Stämme wird aber um

diese Zeit voraussichtlich bereits eine so gute , und

der Zuwachs sowie die Widerstandsfähigkeit der

betr. Bestände so günstig sein, daß man leztere,

nach erlangtem Schluſſe, in solch e m bis zur Ver-

jüngung oder bis zum Abtriebe fortwachsen lassen

könnte ; ohnehin würde eine zu große Erweiterung

der Kronen infolge der vermehrten, minderwertigen

Reisigproduktion nicht erwünscht sein.

Schließlich möchte ich auch hier noch einmal an-

führen, wie nach dem mehrerwähnten Waldbau-

werke, I. Band, S. 63 und 435, Kozesnik und Haug

als Maßſtab bei der Auszeichnung der Durchfor

stungen diejenigen, in besonderen Tafeln zusammen-

zustellenden Stammzahlen empfohlen haben,

welche die größte und wertvollste Holzmasse

pro ha je nach Holzart, Holzalter und Bonität an

geben, und deren Wichtigkeit auch von Schuberg bei

der Aufstellung von Normalertragstafeln hervor.

gehoben ist.

Solche Stammzahltafeln würden nun

aber bei der Ausführung der Durchforstungen

nur einen ungefähren Anhalt bieten können, wie

von mir bereits früher bemerkt, ¹) da die Stamm-

z a hl bezw. der Kronenabstand der dominierenden

Stämme voneinander nur von der Kronen -

breite der wegzunehmenden Stämme abhängt;

ohnehin wären dergl . Tafeln natürlich für gemischte

Bestände nicht anwendbar.

Dagegen könnten Stammzahltafeln vielleicht für

die Zeit des Aufhörens der starken Durch

"1) Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung", vom Juni 1915,

S. 139 und „Forſtwiſſenſchaftliches Centralblatt vom Mai

1917, S. 209.

|

|

|

forstungen (etwa in der halben Umtriebszeit oder in

einem Bestandesalter von 50-70 Jahren) eine

gewiſſe größere Bedeutung insofern erhalten, als

man nach der vorhandenen Stammzahl fest=

stellen könnte, wie lange ungefähr, zur Erreichung

des Höchstbetrages an Maſſe und Wert, ein gleich-

alteriger, reiner Bestand noch weiter im Schluss e

fortwachsen dürfe und ob, wann und wo etwa so-

dann ein Lichtungsbetrieb mit Unter-

bau oder ein Überhalt vorteilhaft erscheine.

Näher hierauf einzugehen ist nicht der Zweck meiner

Arbeit.

Die naturgemäßere Erziehungsweise in einem

loderen Kronenschlusse würde, wie auch

bereits an anderer Stelle hervorgehoben, zur Folge

haben, daß unsere Bestände - eine richtige Wahl

der Holzart bezw. der Mischung vorausgesezt

in den dominierenden Stämmen faſt nur solche von

tadellosem, kräftigem, widerstandsfähigem Wuchse,

also vorwiegend zu wertvollem Nußholz ge-

eignete, enthalten .

Zugleich würden solche Bestände, namentlich

bei richtiger Mischung, ferner beim möglichsten Vor-

handensein von Bodenschußholz und von Wald-

mäntelanlagen, auch den Anforderungen derWald-

schönheitspflege und des wichtigen V o gel-

schutes gerecht werden.

Die Entwicklung

vom Waldhafen zum Feldhafen (oder

umgekehrt?) und die Neubildung von

Tierformen in der Gegenwart : im

Beginne der wiederkehrenden tertiär-

zeitähnlichen Tierlebensperiode.

Von Wilhelm Schuster, Pfarrer a. D. und Chefredakteur.

Wenn ein so bedeutender Gelehrter wie der Hoch-

schullehrer Dr. Max Hilzheimer , rühmlichſt

bekannt geworden durch die geniale Bearbeitung

des Neuen Brehm, zu meiner These einer wieder

kehrenden tertiärzeitähnlichen Tierlebensperiode das

Wort ergreift und neue Beiträge liefert (vergl. das

Heft August-September 1917 der Allgem . Forſt-

u. Jagd-3tg.) , so ist dies äußerst schätzenswert. Es

geschah durch Exemplifikation an einem Tier, das

alle Forstleute und Jäger in gleich starkem Maße

interessiert und allen , dem armseligen Waldläufer

der Mittelmeergebirge, wie dem einsamen Polar-

menschen, wie dem modernen Großstadteuropäer,

gleich gut bekannt ist weil der Hase einer der

wenigen erhalten gebliebenen Reſte früherer euro-

päischer Großtierwelt ist . Ich habe mir manches

von dem, was uns Hilzheimer mitteilt, ge

merkt und zu späterer Verwendung in meinem im
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Entstehen begriffenen Werk über die Veränderung

der Tierarten in der Gegenwart ad notam genom-

men, namentlich seine persönlichen Feststellungen

über das Eindringen des südfranzösischen Hasen

aus Spanien nach Frankreich, sowie über die unüber-

windliche Schranke des Waldgebirges der Vogesen,

ein dauerndes Hindernis für das Vordringen dieser

Hasenform nach dem Elsaß, wie überhaupt eine sehr

charakteristischeVerbreitungsschranke für verschiedene

Tierarten und Menschenrassen. Ich bemerke noch,

daß sich eine Reihe weiterer Forscher mit den von

mir gekennzeichneten ersten Erscheinungen einer

wiederkehrenden tertiärzeitähnlichen Tierlebens-

periode beschäftigt hat, so der Herzog von

Northumberland (bestätigte durch nach

prüfende Experimente das Überwintern der Wald- |

schnepfen), der berühmte Afrikareisende C. G.G.

Schillings (in „Zauber des Eleleſcho “, S. 125),

der vielseitige Gelehrte Dr. Fr. Knauer (in

„Vogelzug und seine Rätsel" , S. 70), der bekannte

Ornithologe Dr. Kurt Floeride (in ,,Deutsches

Vogelbuch", Stuttgart, S. 165) , Kurt Graeser

(„Zug der Vögel“) , der Jagdschriftsteller Camillo

Morgan im Österreichischen Jagdblatt und der

Leipziger Univ. Prof. Dr. Simroth in seiner

dickleibigen „ Pendulationstheorie“ , S. 321. Lehterer

stüßt seine Theorie mit meinen Nachweisen.1)

Unser Thema ist wahrlich ein lohnender Vorwurf,

der im Vordergrunde zeitgemäßen Forschens stehen

muß.2) Die Veränderung der Tierarten in der

1) Als ich im Juliheft 1902 des „I. f. O. “ meine Theſe ver-

öffentlichte (niedergeschrieben von mir im Sommer 1901 ),

war mir und meinen Lesern noch nichts von der Reibisch-

Simrothschen Erdpendulationstheorie bekannt, denn der

Ingenieur Reibiſch (jezt †) hat erst ausgangs 1901 ſeinen

ersten Vortrag über seine Theorie gehalten und diese dann erſt

in den nächsten Jahren schriftlich fixiert : ich selbst erfuhr,

wie ich betone, von ihr erst durch das „ Illustr. Jahrbuch der

Naturkunde“, das in brevi meine Forschungsresultate wieder-

gab und sie mit jener Theorie in Verbindung brachte . Diese

Theorie hat nun in dem glänzenden, hochintereſſanten (leider

etwas teueren Pr. 12 Mk.) Buch von Simroth selbst

eine allseitig vollkommene Darlegung erfahren in Anwendung

auf alle Tierreiche und Tierklaſſen der Erde. Übrigens halte

ich von beiden — von der theoretischen Erörterung einerseits

und demsachlichen Material, also den zoologischen Nachweisen,

zudenenauchdie meinengehören, andererseits das Letztere

für das Wertvollere und Wichtigere. Troß-

dem möchte ich Simroths Buch eine annähernd gleich große

kommende Bedeutung beimeſſen wie dieſem oder jenem

(jezt überholten) Werk Darwins.

2) Einer wärmeren Epoche auf der nördlichen Erdhälfte

entſpricht nach den neueren Forschungen eine kältere auf der

südlichen Halbkugel. In der Gegenwart hat die nördliche

Hemisphäre 6 Tage länger die Sonne über sich als die südliche.

Sie erhält dadurch von der Sonne mehr Wärme zugeführt .

Diese 6 Tage können und werden sich einmal auf 36 Tage er-

höhen. Erst in 10 500 Jahren wird sich das jeßige Verhältnis

wieder zu Gunsten der südlichen Erdhälfte umgeändert haben .

|

|

|

wenn auch

Gegenwart ist m. E. ebenso wichtig , wie

die Entstehung von Tierformen in

ältester Vergangenheit;

Darwin in seinen berühmten epochemachender

Werken den Hasen, der leicht ein Schulbeispiel fü:

Darwins jezt zum Teii schon überholte Lehr

säge hätte sein können, viel zu kurz hat kommen

lassen und von ihm nur die Kämpfe der Männchen

erwähnt, indem auch die furcht ſamſtenTiere

die keine besonderen Waffen zum Kampfe — als

sekundäre geschlechtliche Merkmale der Säugetier

männchen- besißen, sich zur Paarungszeit auf das|

grimmigste befehden¹), sowie daß der Haſe in seinem

Lager ein bekanntes Beispiel für die unkenntlich

machende Wirkung der Farbe ist, während dieſes

Prinzip zum Teil bei dem nah verwandten Kaninchen

versagt, denn wenn dieses nach seiner Höhle läuft,

fällt es dem Jäger und unzweifelhaft auch allen

Raubtieren durch seinen weißen Schwanz auf („Ab-

stammung des Menschen“ II . , S. 304). Es wirft doch

gerade die Verwandlung des Waldhafen zum Feld-

hasen ( oder umgekehrt?) ein Licht auf die nenen

Lebensformen, die in unserer Zeit für die Tiere

geschaffen werdengefchaffen werden geboren aus einer neuen Zeit

(nicht nur geschaffen durch die verändernde Hand

des Menſchen), im Licht einer nahen Zukunft, einer

stets warmen Zeit, deren Morgenglanz schon des

Tacitus unter rauhem Himmel" (coelum asper)

wohnende Waldgermanen mitempfinden durften,

im Nibelungenlied andeuteten, in der Edda er-

hofften.2)

-

Wer Augen hat zu sehen und wer das miterlebt ,

was gegenwärtig rund um uns vorgeht, der ahnt

etwas und hat einen Eindruck von der gewaltigen

(Neumayr, Erde im Weltraum") . Es gibt vor allem orni

thologische Anzeichen, die mit Deutlichkeit darauf hinweisen,

daß wir einer wärmeren Epoche, also einer „ neuen Tertiärzeit“

entgegen gegangen sind und noch entgegen gehen.

1) Man hat zwei Hasenmännchen beobachtet, die so lange

miteinander kämpften, bis eins tot liegen blieb. Übrigens iſt

der Hase erst in neuerer Zeit zum Symbol der Furcht ge-

worden, in der altchristlichen Symbolik war er das Sinnbild

eines reuigen Sünders, der zu Gott zurückkehrt (auf einem

Marmorepitaph in den Katakomben). Darwin hat für die

männlichen Säugetiere richtig den Saß von der Gewinnung

des Weibchens durch das „Recht des Stärkeren" aufgestellt,

für die Vögel irrtümlich durch „Entfaltung von Reizen“ ;

deren Wirkung ist so ziemlich gleich Null.

2) Siegfried der Wälsung ist der Sonnengott, der Gott

der Naturherrlichkeit mit den sonnenhellen, leuchtenden Augen :

er durchbricht die Waberlohe, den nordischen Flammenwall

(Nordlicht) und erlöst Brunhilde von kalter isländischer Erde.

Der germanische Gott Balder, von dem die Edda erzählt,

ist der Sommer. Nach dem Untergang und der Erneuerung

der Welt (Eiszeit) wird er zurückkehren und dann in Ewigkeit

seines Amtes walten. Die leßten Spuren des Menschen

reichen in die Tertiärzeit (Fußſpuren) . Ein Gefühl von dieſe:

mögen die Germanen in ihrer Brust bewahrt haben.
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biologischen Revolution , in der unsere

·Tierwelt zur Zeit steht, von dem Umgestürztwerden

alter Lebensformen und dem Geschaffenwerden

neuer, die z . B. den stärksten Trieb in der

Vogelbrust , wie den 3uginstinkt ,

völlig ertöten und aus einer ganzen großen

Zahl von Zugvögeln Standvögel machen, andere

(z. B. Girlis) in einem knappen Jahrhundert ganze

Erdteile erobern lassen (Deutschland bis auf die

nordwestdeutsche Küstenplatte) und sogar Geſtalt

der Tiere, Farbe der Vögel (heißer Sommer 1911

ſchuf direkt eine flaviſtiſche Rebhühner-Generation), |

Struktur der Eier rein sichtbarlich verändern. In

diesem Sinne erlaube ich mir zu Dr. Hilzhei

mers sachlich fördernden Auseinanderseßungen

noch einige Bemerkungen , soweit es der Rahmen

dieser fachwissenschaftlichen Zeitschrift gestattet.

|

beim Studium diluvialer Faunenlisten, Schneehaje

(Lepus timidus L.) figuriert „ſehr häufig“ auf ihnen,

Feld- und Schneehase sind nur äußerst schwierig ,

in solchen vorgefundenen Knochenresten m. E. über-

haupt nicht zu unterscheiden. Wollte man den Spieß

ohne sophistische Gedankengymnastik umdrehen, so

würde die Sachlage fast eher zu meinen Gunsten

sprechen; denn 1. bis vor kurzem war es noch gänz-

lich unentschieden, ob die drei Lokalrassen Feld ,

Schnee (oder Alpen-) und Polarhaſe einer einzigen

Art angehören und das gilt auch für die 4. Form

Lepus meridiei Hilzh.Lepus meridiei Hilzh . und andere (ich komme

noch darauf zurück !) , - und 2. ein Vertreter dieser

Typen, vorausgesezt die Nichtunterscheidbarkeit der

Knochenreste, findet sich im Magdalenien , der alt

steinzeitlichen Kulturstufe in der Ausgangsphase der

Eiszeit, unmittelbar nach der lezten großen Ver-

eisungeisungn a ch Perigord in Südfrant.

reich kann doch der Hase nicht mit einem großen

Sprung aus seinem Entstehungsherd in Zentral-

asien (oder noch mehr im Südosten oder auf dem

Umweg über Afrika-Spanien) gekommen sein,

ſondern er hat dazu eine gewisse Zeit

gebraucht. Denn wir haben uns die Besiedelung

der neuen und fremden Länder doch nicht im „ge-

streckten Lauf“ zu denken, sondern durch langſame,

oft in Jahrzehnten nur schrittweise vor sich gehende

Einwanderung. Dazu braucht das Tier aber eine

gewisse Zeit, vielleicht lange Zeit, und ſo iſt es doch

faſt wahrscheinlicher, daß der Haſe die lezte Zwischen-

Wenn man den Kern aus der Schale ſchält, ſo

lauten die zu Hilzheimers Standpunkt den

Grund legenden Säße : Hase (Lepus europaeus

Pall.),ursprünglich Steppentier, wanderte in Deutsch-

land nach der Eiszeit ein, blieb in der Waldzeit Frei- |

landtier, indem er sich auf waldfreien Gebieten er-

hielt, sonderte als Zweigsippe den Waldhafen ab,

tritt der Neuzeit auf als Tier der modernen

Kulturteppe. Meine Aufstellung lautete ungefähr :

Haſe, ursprünglich Steppentier, wanderte bei uns¦

in den Zwischeneiszeiten oder unmittelbar darnach

ein, wurde in der Waldzeit zum Waldtier, tritt in

der neueren Zeit als Wald- , Buſch- und Feldhaſe |

auf, verschwindet allmählich als Waldhaſe — Buſch- eiszeit oder überhaupt die ausgehende Eiszeit be-

hase ist wahrscheinlich nur Übergang - und bleibt als

reiner Feldhaſe in der „Erscheinungen und Zeiten

Flucht“ zurück. Wir ſtimmen überein darin, daß der

Haſeſeiner ursprünglichen Natur nach ein Steppen-

tier war; dies lehrt auf den ersten Blick seine Ge-

stalt , die Ausbildung seiner Beine , die

Lebensweise , die Verwandtschaft. |

Ebenso übereinstimmend glauben wir seine Hei

mat im Osten gelegen ; er ist die Heimat vieler

und ähnlicher Tiere. Ein Unterschied der Mei-

nungen besteht betreffs der Zeit der Einwanderung.

Ich will nun kein besonderes Gewicht mehr darauf

legen, ob es in den Zwiſcheneiszeiten oder unmittelbar |

nach der Eiszeit geschah — ich habe mir den Weg zuich habe mir den Weg zu

dieser Auslegung ja auch freigelaſſen mit den Worten

,,in den Steppenzeiten zwischen den Eiszeiten oder

unmittelbar darna ch“ und erkenne

Dr. Hilzheimers Beweisführung in diesem

Punkte als überzeugend an. Der europäische Feld.

haſe ſcheint tatsächlich erst in der Beendigung der

Eiszeit bei uns eingewandert zu sein. So genau

übrigens läßt sich dies nicht bestimmen ; „scheint“

ist hier der richtige Ausdruck. Die Einschränkungen

zu unserer Behauptung stellt H. selbst fest: Vorsicht

1917.

|

|

nuzt hat zum Herüberkommen, um dann sofort nach

dem Erlöschen der lezten großen Vereiſung bei uns

aufzutreten. Der Fund von Perigord macht dies

wahrscheinlich.

Einen wesentlichen Unterschied wirft das Objekt

,,Wald" in unsere Untersuchung. Wenn sich er

weisen läßt, daß auch in der europäischen Waldzeit,

3. B. in der geschichtlichen germanischen, größere

Länderstrecken waldfrei geblieben sind, so will ich

Herrn Mus. Dir. Dr. Hilzheimer recht geben

und seiner Meinung unumwunden beipflichten, daß

sich unser Haſe, a priori Steppentier, in ſeiner reinen

Steppenform, jedoch mit einer Abzweigung der

Form „Waldhaſe“, bei uns erhalten hat . Es wäre

ja auch das Natürlichere ! Ganz richtig greift H. auf

das beweisende Argument zurück, daß sich ja auch

Steppenpflanzen und andere Steppentiere und bei,

spielsweise das wilde Pferd bei uns erhalten haben.

Das Pferd war noch bis in die neuere Zeit hinein.

Jagdtier in Westfalen und im Duisburger Walde :

eine Sache, die eine eigene eingehende Untersuchung

verlangte. Aber gerade auch das Steppentier Pferd

ist zum Waldtier geworden, denn die deutschen wilden

Pferde lebten in Wäldern : so die Wildpferde, die

35
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um 1510 in West- und Ostpreußen lebten , von

Erasmus Stella erwähnt, so die Wildpferde

in den Vogesen, von denen wir um 1593 durch

Elisäus Rößlin hören, und noch 1616 mußte

die Stadt Kaiserslautern in der Pfalz drei Wild-

pferdschüßen anstellen, um ihre Felder vor Schaden

zu bewahren .

Ob das ganze Geschlecht der Feldhajen oder nur

ein Teil derselben zu Waldhaſen wurde, darauf

kommt es mir und überhaupt im allgemeinen gar

nicht an, sondern darauf, daß der Waldhaſe in

unserer Gegenwart mehr und mehr

verschwindet und mit dem wahrscheinlichen

Übergang des Buſchhaſen zum Feldhasen wird.

Daran muß ich festhalten trot des Dollöschen

Gesezes. Ich erkenne dieses Gesetz an . Allein die

Unterschiede zwischen Wald- und Feldhasen, die den

Jägern ja ganz deutlich auffallen, sind im großen

Rahmen der Naturentwickelung so gering, daß sie

für ein solches Gesetz nicht in Betracht kommen oder

ausschlaggebend sein können . Ich halte es also sehr

wohl für möglich, daß aus Waldhafen Buſch- und

Feldhafen werden. Ich führe es auf das wärmere

Klima zur Winterszeit und überhaupt die allgemein

gebesserte Klimalage, die jene Tiere des Wärme-

und überhaupt Deckungsschußes des Waldes ent-

behren lehrt, zurück. Wie anders die Waldhaſen

verschwinden (doch nicht mehr durch Menschenhand

als die Feldhafen, ja eher weniger), dies zu erklären,

hat die gegenteilige Ansicht unterlassen, und gerade

das ist für mich der springende Punkt, davon ging

meine Untersuchung aus . Sie dankt jedoch der

Gegenseite für weitere Förderung durch Aufstellung

von „Kontrapunkten“.

Nicht viel größer als die Unterschiede zwischen

Wald- und Feldhaſe ſind auch diejenigen der ver-

schiedenen Lokalrassen, wobei Lepus meridiei Hilzh .

sicher eine gute Form ist. Weitere Formen sind

außer dem typischen deutschen Feldhafen (Lepus

europaeus Pall. ) der nordische Schneehase (Lepus

timidus L.) , der Polarhase (Lepus arcticus Leach),

der Alpenschneehase (Lepus varonis Mill .), der irische

Schneehase (Lepus timidus hibernicus Bell) und der

Dublinhase (Lepus timidus lutescens Barr. -Ham .).

Von dem kleinen südfranzösischen Hajen meridiei

muß man annehmen, daß er über Afrika von dem

asiatischen Entstehungsherd aus gekommen sei.¹)

Im Hinblick auf meine Karten im Dezember-Heft

1916 der Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung muß ich

noch feststellen, daß die Unterschiede zwischen diesen

1) Vielleicht differenziert der neue Brehm diese Lokal-

formen zu fein ; doch nehmen wir dies lieber mit in Kauf als

das Gegenteil, zumal wenn es mit so ausgezeichneten Mono-

graphieen verbunden ist wie beim Hasen, die z . B. beim Schaf

und Pferd sozusagen ganz fehlen !

|

|

Hajenformen nicht bedeutender sind als die zwischen

Sprosser und Nachtigall, die ich bei Skizzierung der

Karte auch in einen Begriff zuſammennahm .

Neuerdings wird ja immer mehr erkannt, daß biolo

gische Momente, bei Vögeln namentlich der Gejang.

wichtiger sind zur Unterscheidung und Auseinander

haltung der Rassen als Strukturunterschiede (ſyſte

matiſche), ſo z. B. gerade bei der Unterſcheidung von

Sprosser und Nachtigall, der Baumläufer-Raſſen,

der Ammerformen ; Kleinschmidt wirft neuer

dings Gold- und Fichtenammer, Reichenow

Kiefern- und Fichtenkreuzschnabel in eine Art zu-

sammen.

Südeuropa besißt einen Hasen, der den Über

gang bildet zu dem sehr langohrigen Erneb (Lepus

aethiopicus L.) der Ägypter; deſſen Wildbret übri

gens verachten die Abessinier, sie jagen ihn niht,

weil die aus allen möglichen Elementen zuſammen-

gesezte Religion dieſes merkwürdigen Bergvolkes

noch das Verbot Moſis (3. Mo. 11,6 und 5. Mo. 14,7)

kennt, wonach der Genuß des Hasenfleisches verboten

ist, weil der Haſe (anſcheinend !) wiederkäut, da er

mit denKinnbacken ganz ähnliche Bewegungen macht

(im Schlafen ?) wie die Wiederkäuer ein Ver

halten, das nach seiner naturwissenschaftlichen Seite

der neue Brehm nicht zu erklären versucht hat.

Dr. Hilzheimer und ich stimmen darin

überein, daß die zunehmende Wärme die Tiere teils

weiter nach Norden führt (südfranzöſiſcher Haſe),

teils schüßende Walddeckung entbehren lassen kann .

Deutlicher noch, als lezteres in der Entwicklungsreihe

„Wald , Busch , Feldhase" zum Ausdrud

kommt, entwickeln und offenbaren sich verwandte

Vorgänge in ähnlichen oder noch großartigeren Er-

scheinungen der Neuzeit. Ich will einige aufzählen .

Der Sperling verläßt die schüßenden und wärme-

gebenden Hausluken und baut unförmige große

Nester in Bäumen, wie ich es bei Stettin und in

Südschweden beobachtete. Belege dafür gebe ich

demnächst im „ Zool. Anz . " (Marburg) . Die Brand-

gans verläßt die Erdhöhlen und wird aus einem

Höhlenbrüter ein Freinister (auf Juist), wie das

Kaninchen ein Freilandbewohner. Ähnlich verhäl:

es sich mit Turmfalke und Fliegenschnäpper (nisten

offen) . Die Waldohreule geht von der vierwöchigen

zur dreiwöchigen Brutzeit über. DieMehlschwalben-

eier(teilweise Fleckung) und die Gartenrotschwanzeier

(mitunter Rotfleckung im Norden) befinden sich in

einem Übergangsstadium , das ſicher mit der neuen

Zeit zusammenhängt -
Zeit zusammenhängt die nähere Erklärung fehl

mir noch , und auf die Gelbfärbung der Hühner

unter dem Einfluß der neuen Zeit (1911) wurde

oben schon aufmerksam gemacht . Der polare Mornell-

regenpfeifer gibt sein slidlichstes Brutgebiet, im

Riesengebirge und in den steirischen Alpen, auf,
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es wird ihm zu warm. Die Blaurake jucht sich östlich | Heidschnucken lassen sich als Winterstandwild ein-

|

|

bürgern , worauf das nordische Ren standhaft ver-

zichtet¹) , die Umfärbung des Mauswieſels zur

hellen Wintertracht ſtockt ceterum censeo : es

sind alles die gleichen Erscheinungen, wie das Auf-

geben des Waldes als Wohnort seitens des Haſen,

die Rückentwickelung vom Waldhaſen zum Feldhaſen .

| Ich könnte noch Hunderte von parallelen Jällen

nennen. Es sind die Erscheinungen einer besonderen

Zeit,Beginn der wiederkehrenden tertiärzeitähnlichen

Tierlebensperiode.

Auf das Kaninchen und seine ver-

änderte Lebensgewohnheit (jezt Frei-

landbewohner) komme ich hier nicht näher zurück.

Ich mußte für seine „ neumodis.he“ Lebensweiſe eine

Erklärung suchen und hielt mich dabei an das Nächſt-

liegende, die Veränderung des Klimas. Welcher

Grund lehten Endes ausschlaggebend iſt, erscheint

mir gleich wichtig wie die Veränderung selbst . Ich

werde das Tier noch weiterhin in seinem veränderten

Auftreten zu studieren suchen und später vielleicht

darüber noch Näheres berichten.

der Elbe anzusiedeln, ihr Auftauchen überall in

Westdeutschland ist weiter nichts als ein Zurück

pendeln, vor der Eiszeit ist sie nach Osten' ausge-

wichen; aufden Girlig wies ich schon hin und ähnlich

ist der Ansiedelungsversuch des Bienenfressers in

einer Kolonie im Kaiserstuhl und vieler anderer aus-

ländischer Tiere zu beurteilen. Sehr merklich dringt

von Inſekten z . B. die ſtahlblauflügelige Holzbiene,

Xylocopa violacea , vor, deren nördlichstes Vor-

kommen wir in den lezten Jahren in Marburg fest-

stellten, und die stattliche flügellose Laubschrecke

Sattelträger, Ephippigera vitium moguntiaca.

Schust. , neuerdings so häufig bei Mainz , ist auch erst

jeit 1856 (L. v . Heyden) am Rhein gesehen worden.¹)

Der Singiperling (Melodia cinerea), einst Europäer,

jezt Amerikaner, befindet sich augenblicklich auf dem

Wege des Rückwanderns nach Europa. Die Mittel-

meerſteinſchmäher befinden sich zur Zeit in einer

Phase der Fortentwicklung, noch leben beide Typen,

der aurita- und stapazina-Typus , zusammen, aber

doch erzeugen sie schon eine Nachkommenschaft, die

ſich bei der Ausführung zum Alterskleid unbedingt

einer der beiden Typen anſchließt : Vorrücken nach

Norden hat die noch im Schwanken begriffene Un-

ſicherheit in die Art hineingebracht (Endziel, Aus-

bildung einer nördlichen Form, geht in unserer

Zeit sichtbarlich vor sich) . Als Vögel, die ihr jeßiges

Brutgebiet nach Norden ausdehnen, zum Teil be-

trächtlich verlegen, habe ich bis heute 34 Arten mit

Sicherheit festgestellt und mehr als zwei Duhend

ſind aus Zugvögeln Standvögel geworden . Wie die

Vögel im Winter singen, im Herbst brüten (Sim-

roth: ein Rebhuhn im Dezember2), ſo fegt der

Rehbock neuerdings früher im Jahre, der Albinismus

nimmt bei den Rehen zu, die Gemse macht Streif-

züge bis nach Württemberg (Lautertal), Dachs , | Wettereinflüsse, und daß ſie dies jezt nicht mehr

Hamster und Igel halten keinen Winterschlaf mehr,

der Dachs wird Freiwohner (in der Bukowina z . B. ,

fährt im Winter in Heuschober), die unglaublich

starke Vermehrung der Bisamratte ist möglich,

1) Hochinteressant ist auch das Nordwärtswandern einer

mittel und südeuropäischen Bienenart, der Apfelhummel

(Bombus pomorum) . Auf einem Ausfluge in die Gegend von

Sorö auf Seeland im August 1903 fand H. M u chardt aus

Helsingborg eine Arbeiterin einer ihm unbekannten, der

dortigen Fauna völlig fremden Hummelart. Das auf eine

öffentliche Aufforderung ihm zugesandte Hummelmaterial,

namentlich jütländisches, ergab zahlreiche Exem-

plare der Neuheit, die sich als die für Dänemark wie Skan-

dinavien neue Apfelhummel erwies . Es handelt sich um Vor-

ſtöße und Ansiedelungen dieſer in Mittel- und Südeuropa

heimischen, in Thüringen schon selteneren Art. (Entomol.

Meddelelser .) . Das Tier iſt alſo über die Nordſee nachSchweden

geflogen. Auch alte deutsche Hummelarten ziehen sich in

unſeren Gebirgen gebirgs- und höhenwärts.

2) Pendulationstheorie“, S. 323 .11

|

Ich will hier noch eins erwähnen : Es ist sehr wohl

möglich, daß es heute im Mainzer Tertiärbecken

wärmer ist als vor 500 Jahren in Spanien, denn die

großen Sonnenflecken des Mittelalters fehlen uns

heute glücklicherweise (1911 übertrafunsere Sommer-

| hize sogar die Temperatur Nordafrikas, wir hatten

im ägyptischen Kairo, wo ich damals ſelbſt weilte,

nicht mehr Hißegrade als das mittlere Deutschland ; 2)

und wenn die Kaninchen aus dem warmen Spanien

gekommen sind , so haben sie unzweifelhaft in erſter

Linie als wärmenden Schuß ihre Erdhöhlen

bei uns hergestellt ; dabei bleibt dahingeſtellt, ob ſie

dies damals noch in Spanien taten , genug, daß ſie

bei uns die Erdhöhlen herstellten gegen widrige

nötig haben bei milderer Temperatur. Die andere

Möglichkeit : Höhlen als Schuh vor Feinden, kommt

erst in zweiter, ja in unserem Falle ganz in lezter

Linie in Betracht, sozusagen fast kaum in dem von

jeher, seit Jahrhunderten, von den Römern schon

500 Jahre lang und dann durch Karl den Großen

in Ingelheim und seit ihm intensiverKultur

"

1) Instinktiv und doch zweckmäßig zielbewußt, es hat

keinen Sinn, gegen den Strom der Zeit“ zu schwimmen !

2) Wenn Simroths genial erdachte , mit

Riesenfleiß durchgeführte , freilich bis jetzt noch

leider nicht geologisch oder phyſikaliſch begründete Theorie

zu Recht besteht, dann müssen wir uns in einer zurückschwin-

genden Erdphase befinden, in der die nördliche Erdhälfte der

Sonne zu emporgehoben wird. Abgesehen davon, zeigt das

Beispiel des Sirius, der zur Zeit der Griechen rotes und jezt

weißes Licht ausstrahlt, daß sich Sonnen verjüngen, mehr

Wärme und Licht ausstrahlen, — wende dies auf unſcre Sonne

an ! Auch Lichtverhältniſſe ſpielen mit.

-
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erſchloſſenen Mainzer Becken, das infolgedeſſen arm

war an Raubvögeln und vierfüßigen Räubern (noch

jezt steht vereinzelt und versteckt da und dort in einem

Dorfwinkel ein uralter Maulbeerbaum (Seiden-

zucht?) ungefähr aus der Zeit Karls des Großen). |

Wie ſehr die Kaninchen Abänderungsfähigkeit haben ,

erwähnt Dr. Hilzheimer in seinem mir wohl.

bekannten und m. E. vortrefflichen „Handbuch der

Biologie der Säugetiere", S. 58 : Nach van

Bemmelens Untersuchung ist das Kaninchen

weiter nichts als ein umgebildeter Hase, das zeigt ein

Vergleich der Schädel, und je schmäler gegen-

über dem dicken Hasenkopf — der Kaninchenkopf ist,

je enger seine Nafenlöcher, je weniger hervortretend

ſeine Augen, desto leichter wird ihm das Eindringen

in den Boden gelingen, während dagegen die

Kaninchenkiefer (und dementsprechend die An-

heftungsstellen derKau- und Nackenmuskeln) kräftiger |

sein müßten, „kräftig genug, um sich mittels seiner

Zähne zwiſchen zähen Wurzeln und harten Zweigen

einen Weg bahnen zu können“ (je mit den Zähnen?

m. E. scharrt das Kaninchen nur ! Schuster) . Noch

besser wie die Kaninchen sind , was die Feststellungs-

möglichkeit der Abänderung anbelangt, glücklicher-

weise die Vögel ſchon vor 150 Jahren, ſo z . B. von

Bechstein und dem älteren Naumann, ganz

genau beobachtet und beschrieben worden, so daß

wir ihr heutiges Verhalten mit ihrem damaligen

gut vergleichen können . Es ist gar keine Frage, daß

sich die Schwarzamsel sehr stark, wohl total

verändert hat, und zwar in folgenden Punkten :

1. wurde aus einſamem, scheuem, jelten vorhandenem

Waldvogel Garten- und Stadtvogel, Beweis : J a -

cobus Theodorus Klein , von seinem

Verleger Kanter der unsterbliche Klein" genannt,

schreibt in seinem mir vorliegenden Eierwerk vom

Jahre 1766 ,,Ova avium" , daß er die Eier der Amseln

nicht abbilden, auch nicht beschreiben , weil nicht be-

kommen konnte, wegen Seltenheit (desiderantur

ovaTurdi nigri et aliorum minus vulgarium), S. 23;

sie waren also nicht in den ihm zur Verfügung

stehenden schönen Eiersammlungen des Propstes

Helwing , der gl. Galerie in Dresden, des

Kabinetts in Baireuth, des Kommerzienrates

Saturgus in Königsberg , des Konsistorialrats

und der Gottesgelahrtheit Dr." Friedrich Sa-

muel Bock ; 2. nistet in Häusern , so von mir

festgestellt im Neubau der Universitätsbibliothek in

Gießen; 3. singt auf Dächern ; 4. frißt Kot der

Jungen ; 5. macht ſich trunken durch Übergenuß von

Pfirsichen (im Mainzer Becken, von mir festgestellt,

confer auch unmäßiges Fressen von Gartenkultur-

früchten, Erdbeeren u . a . ! ) ; 6. tötet gelegentlich

junge Singvögelchen . Ich kann „ wie am Schnür-

chen“ nachweiſen, daß ſich eins aus dem anderen er-

gibt und daß der erste Anlaß zu allem anderen

wiederum auf dem Gebiet liegt, das die eine großze

Ursache zur radikalen Revolutionierung der Tier-

welt in unseren grundstürzenden Tagen in sich birgt :

mildere Zeiten , Verschiebung von mehr Wärme in

den Winter u . dergl. Dies allein hat nicht nur aus

dem Zugvogel Amsel einen Standvogel gemacht,

ſondern auch seine Vermehrung derartig begünstigt,

daß er seinen reichen Überschuß aus dem Wald in

die Gärten und Städte abgeben konnte, und daraus

folgt dann alles andere (Wohnungsnot (2) , Ge

wöhnung an Dächer (3) , eigentümliche Freßgelüſte

(4 und 5) , Nahrungsmangel (6) usw.) . So gut

übrigens, wie sich Tiere wie die Waldschnepfe

das Überwintern nicht nur in milden Wintern an

gewöhnt haben, sondern auch tatsächlich in einem

immer noch einmal wiederkehrenden strengen

Winter, so 1916/17, (das wäre alſo die tatsächlich

neu erworbene Eigenschaft), so ähnlich können sich

doch wohl auchdoch wohl auch unsere deutschen Eichhörnchen

entsprechendes Verhalten angewöhnen, und haben

es sich tatsächlich angewöhnt. 1 ) Dabei spricht ein

noch einmal wiederkehrender kalter Winter gar nicht

gegen die Vorausseßung meiner These, denn er ist

weiter nichts als ein Rückfall, eine reversio , ent

sprechend dem Atavismus im Tierreich, und was er

im Gefolge hat , haben wir ja 1916/17 geſehen : Der

darauf folgende Juni 1917 hatte den heißeſten Juni-

tag seit 1848. Das war mehr als wieder gut gemacht.

Die Fasanen muß ich bestimmt als

teilweise zu Fuß bei uns eingewa n =

derte Südländer ansprechen. Denn in Un-

garn, das die Brücke zu ihrer Balkanheimat bildet,

kommen sie seit langer Zeit als wild und nicht von

Menschenhand eingebürgert vor. Wo die Griechen

die Fasanen fanden, ist dabek gleichgültig, und daß

die Römer allerhand Tiere bei uns einbürgerten,

ist ein gern von uns gebrauchtes Schlagwort, das bei

näherer Betrachtung in ein leeres Nichts zerfällt.

Selbst Haustiere haben ist noch immer etwas

anderes als sie in Germanien einführen . Der

autochthone Fasanenbestand Ungarns - Böhmens

redet eine andere, erdwüchsigere Sprache als Latein,

ganz abgesehen von Jägerlatein .

Zum Schluß spreche ich Herrn Dr. Hilz-

heimer , Direktor des Märkischen Museums in

Berlin, noch einmal Dank aus, daß er mir und

sicher auch unsern Lejern Anregung zu neuen Ge-

danken und Förderung in deren Vertiefung gab,

wozu er trotz seiner angestrengten militärischen

Tätigkeit als derzeitiger Lazarettinspektor in

Weisenau-Ravensberg. die Zeit gefunden hat.

1) Bestätigte mir ein Revierförster, ich selbst lag über

Winter 1916/17 im Militärlazarett in Schlesien.
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Zur Abwehr.

Von Karl Kaher , fürstl . Thurn und Taxisſchem Oberförſter.

Das Juli-Heft 1917 dieſer Zeitſchrift brachte an

erster Stelle eine Abhandlung : „Versuch einer

neuen Grundlegung der Forstwirt-

schafts- Wissenschaft von Herrn Großh.

Hess. Forstassessor Heinrich Weber , welche,

gleichwie frühere Arbeiten des Herrn Verfassers

über denselben Gegenstand, ohne Zweifel höchst be-

achtenswert, obwohl in wichtigen Punkten nicht

frei von anfechtbaren Aufstellungen ist. Zu einer

Besprechung derselben, die leicht zur Aufrollung der

hier vorliegenden mehreren Streitfragen und damit

zu umfangreichen Erörterungen führen müßte,

mangelt mir sowohl die Zeit als auch die Stimmung,

überdies auch zum mindeſten in der Gegenwart-

das Vertrauen in das Vorhandensein eines ent-

sprechenden Intereſſes für solche Dinge in forstlichen

Leserkreisen. Ich kann mir indessen nicht versagen,

wenigstens zu zwei Punkten jener Abhandlung

Stellung zu nehmen, welche die Kritik eines im

Jahre 1913 in der „Silva erſchienenen Aufſages

aus meiner Feder betreffen, und ganz kurz Folgendes

darauf zu entgegnen.

I. Die einwandfreie methodologische Begrün-

dung der Forstwissenschaft ist, wie die Erfahrung

gelehrt hat, kein leichtes Unternehmen : eine Eigen

tümlichkeit, die sie mit den Wissenschaften der übrigen

technisch- wirtschaftlichen Kulturgebiete teilt . In den

bezüglichen Werken und Abhandlungen der philo-

sophischen Literatur werden alle dieſe Wiſſenſchaften

entweder gar nicht oder nur flüchtig erwähnt, mit-

unter wohl auch mit der geringschäßigen Bemerkung

abgetan, daß es sich bei ihnen nicht um eigentliche

Wiſſenſchaften sondern nur um „Kunſtlehren“ , d . i .

um die Aufstellung praktischer Verhaltungs- und

Arbeitsregeln handle. Unter solchen Verhältniſſen

iſt es ſelbſtverſtändlich, wenn bisher die Lösung der

bezeichneten Aufgabe nur von forstlichen Schrift-

stellern versucht worden ist. Einen der schwierigsten

Teile dieser Aufgabe bildet wohl die Bestimmung

und Abgrenzung des Gegenstandes oder Objektes

unſerer Wiſſenſchaft. Nach meiner Auffassung ist

dieser Gegenstand von dualistischer Wesenheit : der

Wald als Objekt der Forstwirtschaft einerseits , das

Verfahren dieser andererseits ; die Forstwissenschaft

gehört somit zu den sog . gemischten Wissen

ſchaften. Das Beſtehen solcher hat Herr Forstaſſeſſor

Weber wiederholt bestritten (Silva 1915, 31 ,

1916, 7 , A. F. u . J.-3 . 1917, Juli) ohne dabei u . a .

on meiner jene Auffassung stüßenden Berufung auf

Prof. H. Wagner - Göttingen und Prof.

H. Weber - Gießen im geringsten Notiz zu

1ehmen. Die Konstituierung wissenschaftlicher Misch-

formen kann in verschiedener Weiſe erfolgen (wobei

aber jedesmal die Vereinheitlichung der

durch sie zur Gewinnung und systematischen Dar-

stellung gelangenden Erkentnisse hergestellt werden

muß), und zwar :

1. Durch solche Behandlung verschiedener ko -

ordinierter Erfahrungsobjekte aus einheit-

lichem Gesichtspunkte (Beispiel : die Geographie, in

welcher die natürlichen und kulturellen Erscheinungen

der Erdoberfläche aus dem Gesichtspunkte der

räumlichen Anordnung betrachtet werden) ;,

2. durch Korrelation zweier Wissens-

gebiete, wie dies in der Forstwiſſenſchaft und über-

haupt in den sog. praktischen Wissenschaften der Fall

ist. Demgemäß habe ich seinerzeit in der Forstwirt-

schaftslehre, als dem Kern der Forstwissenschaft,

zwischen Sachlehre und Methodenlehre

unterschieden (Silva 1915, 45) . Was unter letterer

zu verstehen ist, dürfte klar sein und keiner Erörterung

bedürfen. Die Sachlehre nun befaßt sich mit der

Feststellung und Darlegung der forstlichen Eigen-

tümlichkeiten des Forstwirtschaftsobjektes im wei-

testen Sinne. Unterscheidet man in der Forstwirt-

schaftslehre einen technischen und ein öko-

nomischen Hauptteil, so tritt die Sachlehre be-

sonders in ersterem hervor, nicht aber etwa als ein

für das engere forstliche Bedürfnis geformter Aus-

schnitt aus den einschlägigen Naturwissenschaften.

Aufgabe der forstlichen Sachlehre ist dieDeutung und

Wertung der im Bereiche der forstlich-techniſchen

Tätigkeit auftretenden Naturdinge und vorgänge

für die Zwecke eben dieser Tätigkeit; die Feststellung

dessen, was fördernd oder was hemmend in der

Natur auf die Gestaltung und Betätigung der Tech-

nik ſeine Wirkung ausübt . Ist die Naturwissenschaft

kausal, so ist die hier gemeinte Sachlehre teleologisch

gerichtet. Lettere steht aber wieder zur Methoden-

lehre in konditionalem Verhältnis : Bedingendes und

Bedingtes stehen aneinder gegenüber. Diese aber

sind Korrelate und bilden somit zusammen eine

logische Einheit. Das ist, in kürzester Andeutung,

meine Auffassung des methodologischen Grund-

zuges der Forstwirtſchaftslehre . Möge sie nun,

ebenso wie meine früheren Ausführungen über diesen

Gegenstand, richtig sein oder falsch, so kann ich doch

nicht umhin dagegen Verwahrung einzulegen, daß

sie einfach unter der Bezeichnung „Nonsens“ ab-

getan wird (A. F. u. J. Z. 1917, Juli, S. 159) , ehe

noch eine erschöpfende Diskussion der bezüglichen

Streitfrage stattgefunden hat.

II. Herr Forstaſſeſſor W e b e r beanstandet wei-

ter (a. a. D. S. 159) meine Einteilung einer all-

gemeinen Wirtschaftslehre in „ Privatwirtſchafts-
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lehre" ) und „Volkswirtschaftslehre", eine Ein-

teilung, die so oder ähnlich nicht selten in der wirt-

schaftswissenschaftlichen, in neuerer Zeit insbesondere

auch in der handelswiſſenſchaftlichen Literatur an-

zutreffen ist. (Ich beschränke mich darauf, in dieser

Hinsicht nur auf zwei Schriften hinzuweisen :

M. Weyermann und H. Schöniz , Grund-

legung undSystematikeinerwiſſenſchaftllchen Privat-

wirtschaftslehre usw. , Karlsruhe 1912, E. 12 u . f.;

sodann L. Gomberg , Grundlegung der Ver-

rechnungswissenschaft. Leipzig 1908, S. 203).

Wennim weiteren mit beträchtlichemEnergieaufwand

und ziemlich ausführlich für die Anerkennung der

Forstwirtschaft als einer „Privatwirtschaft“ plaidiert

wird, so bin ich mir, offen gestanden , über den Zweck

jener Ausführungen nicht klar geworden, da ich nie-

mals behauptet habe, daß die Forstwissenschaft keine

Privatwirtschaft sei und dies wohl auch kein ver-

nünftiger Mensch behaupten wird. Und wenn sich

Herr Forstassessor Weber dabei auf die juriſtiſch

soziologische Grundlegung der Wirtschaftswissen

ſchaft durch Stammler (Wirtſchaft und Recht)

beruft, so ist dies zwar sein gutes Recht; allein es ist

dabei immerhin zu beachten, daß unter den Ver-

tretern dieses Wissensgebietes sowohl in methodo-

|

|

❘

logischer wie auch in sachlicher Hinsicht noch seht

wenig Übereinstimmung ihrer Ansichten und Lehren

besteht, daher der Bezugnahme auf lettere öfters

nur sehr bedingte Geltung zuzuerkennen sein wird.

Mit dem gleichen Recht wie Herr Forſtaſſeſſor

Weber zitierend, möchte ich gleichwohl auf eine

sachverständige Beurteilung der Richtung Stamm·

lers in der Wirtschaftstheorie hinweisen, welche

durchaus ablehnend ausgefallen ist und die in dem

Sahe gipfelt : „Alle dieſe unklaren ſozialen Schlag

worte, die niemals scharf definiert werden, und die

ganze Verquickung der Wirtschaftswiſſenſchaft mit

der Gesellschaftslehre sind abzulehnen."1) Vergl.

R. Liefmann , Grundsätze der Volkswirtschafts-

lehre, I. Band, Stuttgart und Berlin 1917, S. 64

bezw. . 40 u. f. Ich bin nun weit entfernt, mid

zur Abgabe eines maßgeblichen Urteils über diese

gegensäglichen Aufstellungen für berechtigt anzu-

sehen und unterlasse jede an lettere anbindende

Erörterung als ganz zwecklos . Mit der andeutungs-

weisen Gegenüberstellung Stammler Lief

m a n n wollte ich nur zeigen, daß die Berufung auf

fremde Arbeiten nicht immer geeignet ist, sichere

Grundlagen für die Hervorbringung eigener ſowic

für die Kritik gegnerischer Erzeugniſſe zu schaffen.

Literarische Berichte.

Neues aus dem Buchhandel.

Borne, Max v . dem, weil. Kammerherr Ritterg .-Beſizer :

Teichwirtschaft. 6. Aufl., neubearb . v . Hans v. Debſchiß.

Mit 50 Textabb. (VII , 184 S. ) (Thaer-Bibliothek 89. Bd .)

gebd . M. 2.80 . Paul Parey in Berlin.

Büsgen , M., Prof. Dr.: Bau u . Leben unserer Waldbäume.

Mit 129 Abb . im Text. 2. umgearb . Aufl. (VIII , 340 S.)

Lex . 8°. M. 9.-. Gustav Fischer in Jena .

Delius, H., Geh . Just.-R. Kammerger .-R. Dr.: Die Landes-

fischereiordnung vom 29. III . 1917 u . d . Bezirksfiſchere i-

ordnungen . Erg .-Heft zu Delius, Fischereigesez vom 11. V.

1916 ( S. S. 55) . (IV, 140 S.) . 8° . Heymanns

Taschengesetsammlung Nr . 86. Nachtrag . M. 2.—. Carl

Heymanns Verlag in Berlin .

Fischereigesetz, Das neue preußische, vom 11. V. 1916 nebst

Landes-Polizeiverordnung vom 29. III . 1917. (72 S.)

fl . 8°. brosch . M. 1.- ; geb. M. 1.45. L. Schwarz & Comp .

in Berlin.

Forsten u. Holzungen, Die, im Deutschen Reiche nach d . Er.

hebung d . J. 1913. Bearb . im kaiſ . ſtatiſt . Amte. Mit 3 Taf-

(125.) 32 x 25 cm . ( S.-A. a . d . Vierteljahrsheften z .

Statistik d. Deutschen Reichs . 25. J. 1916. ) M. 1.50 . Putt-

kammer & Mühlbrecht in Berlin.

1) Heute würde ich anstatt „ Privatwirtſchaftslehre “ ſagen

„Einzelwirtschaftslehre ". Leytere zerfällt in die „ Privat-

wirtschaftslehre“ und die „ Gemeinwirtſchaftslehre“.

Förster, Der. Land- u . forstwirtschaftl . Kalender f. For

schußbeamte. 1918. Hrsg . vom prakt. Forstmanne D

Conrad . (Kleine Ausg . ) ( 288 S. ) H. 8°. Pappbd . M. 2.10.

große Ausg . Pappbd . M. 2.50 . Gustav Röthes Verlags

buchhandlung in Graudenz.

Frommes forstliche Kalender-Tasche 1918. Zugleich Kalen-

der d . allgemeinen Güterbeamten-Vereines in Wien . Red.

v. Hofr. Emil Böhmerle . 32. d . ganzen Folge 46. Jg) .

Mit 44 Fig. im Texte . (VIII , 234 S. m . Tages -Notizbuch .

kl . 8°. Pappbd . M. 4.40 . Buchdruckerei u . Verlagsbuch-

handlung Carl Fromme , Ges . m. b. H. in Wien.

Guttenberg, Adolf Ritter v ., Hoft . Prof. i . R. Dr .: Grundriß

d. Forstverwaltungslehre. (VIII , 165 S. ) gr . 8° . M. 5.-.

Franz Deutiche Verlag in Wien.

Hufnagl, Leop., Zentralgüterdir . Dr.: Handbuch d . kaufm .

Holzverwertung u. d . Holzhandels . Für Waldbeſißer,

Forstwirte, Holzindustrielle u . Holzhändler. 4., neubeard.

u. verm . Aufl. Mit 28 Textabb. (VIII, 412 E. ) gr . 8º

Lrbd . M. 15.-. Paul Parey in Berlin .

Kessner , Alois , Prof. Ing.: Leitfaden d . Waffenlehre m.

bes . Berücks . d . Jagd- u . Sportwaffen. Mit 79 Abb. im

Text. (V, 162 S. ) gr . 8°. Hlwbd . M. 3.- . Franz Deuticke

Verlag in Wien .

Mammen, Prof. Dr. v . , u . Riedel, Hofr .: Die Kriegsnußung

1 ) Mehr als die Anführung dieses einen Sayes iſt hier

nichtangängig. Ein Nares Verständnis der Liefman u ſchen

Darlegungen erfordert das Studium der betr. Buchabſchnitte.
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o . Waldes . Eine Anleitung z . Mobilmachung d . deutschen

Waldes. (Bibliothek f . Volks- u . Weltwirtschaft . Hrsg.:

Prof. Dr. Franz v. Mammen. 42. Heft .) ( 31 S. ) 8º .

M. 1.-. „ Globus" Wissenschaftl . Verlagsanstalt in

Dresden.

Neger, Prof. Dr.: Inwieweit vermag d . deutsche Wald dazu

beizutragen, d . Volksernährung zu sichern . (Vortrag, geh.

in d . ökonom . Gesellschaft im Kgr. Sachsen zu Dresden

am 2. II . 1917. ) ( 27 S. ) M.—.80 . Reichenbachſche Ver-

lagsbuchhandlung Hans Wehner in Leipzig.

Niklas , H. , Assess . Dr. ing. : Bayerns Bodenbewirtschaftung

unt. Berücks . d . geolog . u . klimat. Verhältnisse . Hrsg.

vom k. statist . Landesamt . (15 S. m. 17 farb . Karten in

31 x 34 cm . ) 32,5 x 24 cm . M. 5. J. Lindauersche

Univ . Buchh . (Schöpping) Verlags-Abteilg. in München.

Pfeifer, Bruno, Handelshochsch. Doz .: Holzhandel u. Holz-

industrie Ostpreußens . gr. 8º. (VII , 79 S. ) M. 2.40 .

(Schriften d . Instituts f. ostdeutsche Wirtschaft in Königs-

berg (Pr. ), hrsg . v . Prof. Dir . Dr. A. Hesse, Prof. Dr. A.

Bradmann, Prof. Dr. D. Gerlach, Prof. Dr. J. Hansen,

Prof. Dr. F. Werner . 2. Heft.) Guſtav Fiſcher in Jena.

Schönberg, Franz, Garteninsp .: Der Walnußbaum, seine

Anzucht u. Pflege . Mit e . Zusammenstellung u. Beschrei

bung d . am häufigsten vorkomm. Walnußspielarten . Mit

35 Abb . (VII , 77 S. ) gr . 8º . M. 2.80 . Eugen Ulmer in

Stuttgart.

Ziese, Just.-R. Dr.: Das preuß . Fischereigesez vom 11. V.

1916 nebst d . dazu erlaſſenen Bestimmungen d . Verwal-

tungsbehörden. Tertausg . m . kurzen Anmerkungen u .

Sachregister. (VI, 100 S. ) gr . 8º . M. 1.50 . Julius Bergas

Verlag in Schleswig .

Die organisatorischen Aufgaben und Ziele der

deutschen Forstwirtschaft,zugleich Bericht der Ge-

schäftsstelle des Forstwirtschaftsrates für kriegs-

. wirtschaftliche Angelegenheiten. Herausgegeben

vom Leiter der Geschäftsstelle Regierungsdirektor

Dr. Wappes, Speyer.

Über Entstehung, Einrichtung und Arbeit der

Geſchäftsstelle des Forstwirtschaftsrates, welche im

Januar 1917 zur Bearbeitung der an den deutschen

Forstverein herantretenden kriegswirtſchaftlichen An-

gelegenheiten geschaffen wurde , ist zwar in den

forstlichen Zeitschriften berichtet worden, eine um-

fassende Darstellung ihrer Tätigkeit war aber nicht

möglich, weil die rasch ins Leben gerufene Einrichtung

erst einiger Zeit bedurfte , um die Grundsäße für ihr

Vorgehen zu gewinnen, weil sie, indem sie ihre

Tätigkeit auf breitere Grundlage und weiteres

Hinausſchauen einstellte , nicht so schnell sogenannte

„poſitive Erfolge" aufweisen konnte . Dazu kam,

daß ein Teil ihrer Wirksamkeit in der Anknüpfung

persönlicher Beziehungen, der Gewinnung von

Informationen und aufklärender Tätigkeit bei amt-

lichen und privaten Stellen bestand . Für die Ver-

handlungen der kürzlich stattgehabten Hauptver

Sammlung des deutschen Forstvereins in Erfurt er-

ſchien es aber als Bedürfnis, einen Überblick über dqs

bisher Geleistete und einen Ausblick auf die nächsten

Ziele zu haben. Da die Geschäftsstelle mit der aus

gesprochenen Absicht geschaffen wurde , so viel als

möglich den Zusammenhang der Forstwirtſchaft mit

den großen Bewegungen der Zeit zu ergründen und

daraus die Erkenntnis für die Bedingungen und die

Art tatkräftigen Handelns zu gewinnen, erſchien es

notwendig, zunächſt darzulegen, wie sich in der Auf-

fassung der Leiter und Mitarbeiter die Zeit mit

ihren gewaltigen Ereignissen spiegelt, in welchem

Geiste und mit welchen Zielen gearbeitet wird.

In vier Abschnitten werden unter diesen Gesichts-

punkten besprochen: 1. die wirtschaftliche Lage

derGegenwart (das bisherige Wirtschaftssystem,

der Kapitalismus, die wirtschaftliche Umwälzung des

Krieges , die Art der neuen Lebensordnung, die wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Übergangszeit, der

Aufbau der neuen Wirtſchaft, Land- und Forstwirt-

ſchaft, Aufgaben des Staates und Volkes , Sparsam-

keit des Konsums, Steigerung der Produktion,

Technische Wiſſenſchaften, Organiſationen), 2. di e

Aufgaben der Zukunft und die Forst-

wirtschaft (die Organiſation der Bodenkultur,

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschafts-

kammer, Großwaldbesit, Staatsforstverwaltungen,

Bildung von Zentralstellen, Betriebliche Aufgaben

der deutschen Forstwirtschaft), 3. der deutsche

Forstverein (Leiſtungen desselben, die kriegs-

wirtschaftliche Geschäftsstelle , Entstehung, Ziel der

Arbeit, Arbeitseinteilung, Tätigkeit) , 4. die Auf-

gaben einer Geschäftsstelle des

deutschen Forstvereins (Weitere Auf-

gaben der Geschäftsstelle) .

In einem Schlußwort wird darauf hingewiesen,

daß sich eine neue Organiſation aus dem Wirrſal der

Zeit herausringt. Es sei einleuchtend, daß die Um-

wandlung der Kriegswirtschaft zur Übergangswirt-

schaft sich nicht in der Weise vollziehen kann, daß der

Staat nach Friedensschluß das Gerüst, in dem er das

Wirtschaftsleben eingezwängt hat, einfach abbricht

und die neuen wieder fessellos gewordenen Kräfte

frei dahinströmen läßt, der Staat müsse vielmehr die

Führung übernehmen, aber es müsse darauf hin-

gearbeitet werden, daß er sich nicht zu Experimenten

verleiten läßt. Es werde Sache der Ausschüsse sein,

die Grundzüge der künftigen Wirtſchaftsorganiſation,

soweit diese die Forstwirtschaft angeht, frühzeitig zu

erkennen und die daraus entstehenden Einzelfragen

gründlich zu bearbeiten. Hierbei werde natürlich mit

den Reichsbehörden Fühlung genommen werden

müssen. Zu diesem Zwecke müßten in der von dem

Reichsamt des Innern auszubauenden Organisation,

welche Vorarbeiten für eine möglichst wenig Rei-

bungen verursachende Umwandlung der Kriegs-

und Friedenswirtschaft liefern soll, auch Vertreter

der Forstwirtschaft Plat finden und es müsse der

deutsche Forstverein zu denjenigen Stellen gehören,
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welche bei Vertretung der Interessen der Forst

wissenschaft zu fragen wären. Durch die Schaffung

derGeschäftsstelle sei es möglich , den Forstwirtschafts-

rat in den Fragen der Übergangswirtschaft, der Zoll-

und Verkehrspolitik heranzuziehen und mit den

Reichsbehörden in enger Fühlung zu erhalten.

Aufgabe des deutschen Forstvereins werde es sein,

seine Verfaſſung und seine Organe derart zu gestalten,

daß er in Zukunft befähigt sei, für seinen Teil den

Forderungen einer neuen Zeit gerecht zu werden.

E.

Die Kriegsnugung des Waldes. Eine Anlei

tung zur Mobilmachung des deut -

schen Waldes. Von Prof. Dr. Mammen und

von Oberlehrer Riedel. Oberbehördlich empfohlen

1917. Jos. C. Hubers Verlag, Dießen vor

München . Einzelne Exemplare 20 Bfg . , 100 Stück

a 12 Pfg., 500 Stück a 11 Pfg . , 1000 Stück a 10 Pf.

Der Zweck des vorliegenden Schriftchens ist, in

Kürze zu zeigen, in welcher Weise die deutsche Forst-

wirtschaft im Verein mit dem ihr anvertrauten

Wald in dem gewaltigen Völkerkriege,indemDeutsch-

land sich befindet, bestrebt gewesen ist, dem Vater-

lande das notwendigste Rüstzeug zum „ Durchhalten"

zu geben und alle Kriegsbedürfnisse in reichlicher

Menge zu beſchaffen . Gleichzeitig will es aber zeigen,

daß wir aus der Kriegswirtschaft die Lehren mit

herübernehmen sollen in die Friedenswirtschaft, die

dauernden Nußen stiften können.

|
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das übrige als Nugholz. Abgesehen vom Bauhol;

dient es als Material für Tischler, Böttcher, Drechsler,

Wagner, Glaser, Korbmacher, Kistenbauer, Holz

schniger, Kohlenbrenner, Schuh- und Pantoffel-

macher, Instrumentenmacher und kommt ferner al:

Stangen für Telegraphen-, elektrische- 2c. Leitungen ,

als Hopfen- , Bohnen-Stangen, Baumpfähle, Reb

stöcke , Feuerholz , Grubenholz, zur Papierbereitung,

als Eisenbahnschwellen, Holzwolle, Holzkohle , Zelln

lose usw. zur Verwendung.

Ungeheure Holzmengen verschlingt der Krieg.

Baracken, die zur Unterbringung der Gefangenen

gebaut werden mußten, beanspruchten rund 1 Mill

Kubikmeter, die überall erbauten Speiseanstalten bi

zum 8. Mobilmachungstage 30 000 Kubikmeter.

Groß ist der Bedarf an Pfählen, Balken, Brettern

zum Ausbau der Schüßengräben, der Unterſtände

und Deckungen, zur Errichtung von Baracken , Laza

retten, Entlausungsanstalten, Brücken und Eiſen-

bahnen, Schiffen, Fahrzeugen aller Art, Flugzeugen .

Geschoßkörben, Zelten, Tornisterrahmen, Holzpan-

toffeln, Kugelsandschuhen für Pioniere usw. Knüppel-

holz und Reisig wird zur Herstellung von Hinder

nissen und zu Wegebauten im fumpfigen Geländ

gebraucht. Außerdem stellen die winterlichen Laub

wälder unerschöpfliche Quellen wertvoller Nähr

stoffe dar.

Ferner hätte noch die Verwendung von Buchen

und Lindenknospen zur Herstellung von Mehl er

wähnt werden können .

Durch die Waldstreu wird das Stroh ersetzt, die

Waldgräser dienen zur Ernährung des Viehs, die

Früchte der Eichen, Buchen, Roßkastanien, Ahorne

Eschen , Ulmen uſw. bieten Futterſtoffe für Schwein

und andere Tiere, Vogel- und Hollunderbeeren, di

Samen der Brennessel und des Schneeballs geben ,

gutes Hühnerfutter, die Stengel der Brennessel und

die Wurzeln des Adlerfarns und Weidenröschen÷

werden von Pferden gern genommen, sind aud

gutes Schweinefutter. Die Blätter der Laubhölzer |

geben ein vorzügliches Futter für Rindvich, Schafe

Ziegen und Pferde .

Der Inhalt dieses sehr lehrreichen Büchleins

zerfällt in folgende Abschnitte : 1. Hauptnußung

des Waldes, a) das Brennholz , b) das Nugholz ;

2. Nebennuzungen,a) Streunuzung,b) Nähr-

und Futterstoffe des Waldes , c) Futteranbau im

Walde, d) Fleisch und Brot des Waldes, e) Öl , Fett,

Harz, Gerbstoffe , f) Arzneikräuter, Tees, g) Ver-

schiedenes; Arbeit und Kapital im Wal-

de ; die Fürsorge für die aus dem

Kriege
heimkehrenden Arbeiter

und Kriegsinvaliden; Gesundheit -

liche , ethische und ästhetische Be Weiter wird auf die Verwertung forstschädlicher

deutung des Waldes; Heimatschuß | Vögel (Krähen, Eichelhäher usw.) und forſtſchädlicher

im Walde; Taktische und strategische

Bedeutung des Wald e s .

Insekten (Engerlinge, Drahtwürmer, Maikäjer

Puppen usw. hingewiesen . Auf abgeholzten Wald-

angebaut werden .

Auch Fleisch liefert der Wald in seinem Wild.

ferner nahrhafte Kost in seinen Pilzen und Beeren.

in seinen Wildpflanzen als Gemüſe .

Deutschland besitt 14 223 200 ha Wald, 26 % | flächen können Getreide, Kartoffeln, auch Rapi

der gesamten Landesfläche ; sein Holzvorrat beträgt

2 Milliarden Kubikmeter, wovon jährlich genugt

werden 54 Millionen im Werte von 400 Millionen

Mark; die Holzeinfuhr hat i. J. 1913 betragen

7529 121 Tonnen, die Ausfuhr 560 023 , die Mehr-

einfuhr somit 6 969 098 Tonnen.

Etwa die Hälfte des jährlich zur Nutzung kom-

menden Holzes wird als Heizmaterial verwandt,

Ferner schafft er uns Ersaß für die fehlenden Cle

utter, Harze und Gerbstoffe und gewährt un

schätzenswerte Arzneikräuter und Tees .

Schließlich wird noch auf die gesundheitlic
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ethische und ästhetische Bedeutung des Waldes hin-

gewiesen und es werden beachtenswerte Regeln zum

Schuße des Waldes gegeben .

Möge das zeitgemäßze , inhaltsreiche und lehrreiche

Büchlein recht viele Abnehmer und Leser finden zum

Segen unseres schönen deutschen Waldes, dessen

hoher Wert jezt im Kriege wieder so recht erkannt

worden ist. &.

Bialowies¹) in deutscher Verwaltung. Herausge

geben von der Militärforſtverwaltung Bialowies.

Erstes Heft. I. Hauptmann Gruber : Die Erobe-

rung des Urwaldes ; II . Hauptmann Dr. Voit :

Die Erschließung des Urwaldes, a) das Wald-

gebiet, b) die wirtschaftliche Erschließung, c) die

wissenschaftliche Erforschung. Mit 86 Textab-

bildungen. Berlin, Verlag Paul Parey 1917.

Preis 4, ME.

| zunächst in geographischer, klimatischer, geologischer

und forstlicher Beziehung besprochen und sodann

dessen wirtschaftliche Erschließung eingehend ge=

schildert. Gleich nach der Besezung des Waldge-

bietes durch die deutschen Truppen wurde die deutsche

Forstverwaltung daselbst eingerichtet und an deren

Spize der bahr. Hauptmann und Forstrat Dr. Esch-

erich gestellt. Die Aufgaben der jungen Forstver-

waltung waren manigfacher Art. In erster Linie

galt es der Deckung des umfangreichen Heeres-

bedarfes. Die kämpfenden Truppen benötigten eine

Unmenge Rundhölzer und beschnittenen Materials

zum Ausbau der Unterstände und Errichtung von

Baracken, Brennholz und Holzkohle zur Erwärmung

der Unterkunftsräume, Holzwolle zum Füllen der

Strohsäcke und als Einstreu für die Pferde, Schwellen

und Telegraphenstangen zur Wiederherstellung der

zerstörten und zum Bau neuer Bahnen und Tele-

graphenlinien. Neben diesen dem direkten Heeres.

bedarf dienenden Holzfortimenten waren noch Zell-

stoff und Grubenhölzer zu liefern. Das zunächst nur

aus 3 höheren Forstbeamten bestehende Personal

mußte bald vermehrt und eine umfangreiche Verwal

tung durch Schaffung besonderer Referate für Perso

nalien,Wirtschaft undVerpflegung, Forsteinrichtung,

Holzverwertung, Technische Betriebe, Eisenbahn.

und Wassertransport, Sanitätswesen , Kaſſenver-

waltung, Etatwesen , Einrichtung besonderer Wirt-

faſtſchaftsgebäude (Forstinspektionen) eingerichtet werden.

Die Verwaltung eines. solchen Inspektionsbezirks

wurde einem Forstbeamten im Range eines Haupt-

mannes übertragen und demselben ein Hilfsoffizier

(Oberförster) beigegeben. Für den Betriebsvollzug

erhielt jedes Forstamt eine entsprechende Anzahl

von Förstern, Forstauffehern Waldwärtern aus dem

Unteroffizier und Mannschaftsstande zugewiesen .

Eine große Schwierigkeit bot anfangs die Anwerbung

von Waldarbeitern, weil die wenigen im Urwalde

und in dessen Nähe gelegenen Ortschaften von den

Russen zerstört und deren Einwohner vertrieben

und in das Junere Rußlands verschleppt worden

waren . Bald trafen aber die Flüchtlinge in großen

Scharen wieder ein und es konnte allmählich ein

regelmäßiger Betrieb aufgenommen werden. Im

Winter beschränkte sich die Holzgewinnung in der

Hauptsache aufdie Gewinnung hochwertigen Eichen ,

Eschen , Erlen und Kiefernholzes , im Frühjahre

wurde auch mit dem Einschlage von Fichten und mit

der Gewinnung von Lohrinde begonnen.

Durch die Herausgabe des in zwanglosen Heften

erscheinenden Lieferungswertes „Bialowiesin

deutscher Verwaltung" will die Militär-

forstverwaltung Bialowies der Jeht und der Nach-

welt Zeugnis von deutscher Arbeit im Kriege ab.

legen. Es ist hoch anzuerkennen, daß es troß der

vielen sich entgegenstellenden Schwierigkeiten mög-

lich war, jenes Urwaldgebiet, das durch seine Ab-

ſchließung seit Jahrzehnten für die Wiſſenſchaft

eine terra incognita war, zu erschließen.

Das vorliegende Heft, welches gewiſſermaßen die

Einleitung der weiter in Aussicht genommenen

Hefte bilden soll, enthält zunächst eine Abhandlung

des Divisionsadjutanten Hauptmann Gruber über

die Eroberung des Urwaldes. Hier gibt Verfasser

einen kurzen Überblick über die militärischen Ereig-

nisse, die der Erschließung des großen Waldgebietes

im Jahre 1915 vorausgingen und schildert die jagd.

lichen Eindrücke und Erlebnisse beim Vormarsche

der bei der Eroberung des Urwaldes besonders be

teiligten Diviſion . In einer zweiten Abhandlung

schildert dann Hauptmann Dr. E. Voit die Erschlie.

Bung des eroberten Waldgebietes. Dasselbe wird

1) Da dieser Name ganz verschieden geschrieben wird-

Bialowies, Bialowicza, Bjelowischa, Bjelowjesh und

Deshalb nicht auf jeder Karte leicht zu finden ist , wird

hier bemerkt, daß der Urwald im Gouvernement Grodno ,

reis Prushany, zwischen Bialystod (Bjelostok) und Brest-

Litowsk liegt und mehr als 100 000 ha umfaßt. In der

Mitte des Waldes liegt das gleichnamige Dorf. Mehrere

Flüſſe Narwa, Narewka, Bialowiczonla durchströmen

Den Wald, dessen Hälfte der Krone gehört hat, und der

ahlreiches Großwild, Auerochsen, Elche, Bären, Wölfe,

Zuchse, Sauen enthält ; auch öfters als Zufluchtsort poli-

eilich Verfolgter und (1831 ) Polnischer Insurgenten ge-

bient hat. D. Red .

1917.

Hand in Hand mit der Holzgewinnung mußte

auch für die Abfuhr Sorge getragen werden. Die

vorhandene eingleisige Sackbahn Gajnowka-Bialo-

wies konnte hierzu nicht genügen, es mußte dieselbe

durch die Anlage von Ausweichstellen, Verlade.

rampen, Holzlagerplätzen und den Ausbau eines

36
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Nezes von Feld und Förderbahnen leistungsfähiger |

gemacht worden.

Der Wassertransport, den die Ruſſen zur Aus-

bringung des Holzes auf Narev und Marewka mit

ihren Nebenflüssen, sowie auf der Lesna ausgeübt

hatten, konnte erst nach Wiederherstellung der zer-

störten Wehre und Stauwerke in Frage kommen.

Eine der dringendsten Aufgaben war die Errichtung

von Sägewerken und Holzwollfabriken . Ferner

mußten die Terpentin- und Kienölöfen wieder in

Stand gefeßt und neue Terpentin- und Teeröfen

errichtet werden. Die Schar der Arbeiter war bis

Ende Juni 1916 auf rund 3000 russische und polnische

Zivilpersonen und mehrere tausend russische Ge-

fangene angewachsen, die unter Leitung und Auf-

sicht einiger hundert deutscher Militärpersonen ar-

beiteten, und für die Unterkunft geschaffen werden

mußte. Es wurden Einheitspläne für Arbeiter-

wohnungen ausgearbeitet und nach diesen 6 Kriegs-

gefangenenlager und eine Anzahl Baracken für Ar-

beiter gebaut, die sämtlich den Anforderungen der

Hygiene entsprechen und mit Entlausungs- und

Waschanstalten, Kücheneinrichtungen, Beleuchtungs-

anlagen usw. versehen sind.

HeftesDer dritte Abschnitt des

handelt von der wissenschaftlichen Erforschung des

Forstes.

Zunächst wurde zur Schonung des Wildes eine

Jagdordnung erlassen, in der die grundsäßliche

Schonung des Wisents ausgesprochen und die

Regelung seines Abschusses dem Armee-Oberbe-

fehlshaber vorbehalten wurde . Zur Feststellung der

Lebensweise des Wisents und zur Erforschung der

noch unerforschten Fauna und Flora des Urwaldes

wurden zunächst die bekanntesten Fachgelehrten ein-

geladen und im Juni 1916 nahm die Militär-Forſt- |

verwaltung selbst die Durchforschung in die Hand.

Die Tätigkeit der neuen wiſſenſchaftlichen Abteilung

soll sich erstrecken auf die Erforschung des „ganzer

Urwaldgebietes in naturwiſſen chaftlicher Hinſicht“,

und zwar durch :

1. Untersuchung der geologischen und meteoro-

logischen Verhältniſſe ;

2. Lösung von Fragen der Tier- und Pflanzen-

verbreitung ;

3. Untersuchung biologisch - ökologischer Fragen.

besonders solcher, die im Urwaldcharakter de

Waldes begründet sind.

Dieses Ziel soll erreicht werden durch :

1. Bodenuntersuchungen und Anstellung mic-

teorologischer Beobachtungen ;

2. Studium der Tier- und Pflanzenwelt an Cr:

und Stelle in Verbindung mit hervor.

ragenden Forstgelehrten ;

3. Anlagen einer Sammlung geologischer.

zoologischer und botanischer Objekte aus dem

untersuchten Gebiete ;

4. Sammeln von Notizen über biologiſche Be-

obachtungen aller Art;

5. Photographische Aufnahmen von „Natur

urkunden" jeder Art.

Das gesammelte Material soll Spezialiſten zur

Bearbeitung übergeben werden, sobald im Sammeln

einzelner Gruppen ein gewisser Abschluß erreicht i

Die Veröffentlichung der Resultate soll in den

Publikationen der Militär-Forstverwaltung Bialo

wies unter dem Titel : „Bialowies in deut

scher Verwaltung" erfolgen.

Die dem Hefte beigegebenen 86 Tertabbildungen

sind vorzüglich und erhöhen noch den Wert des seh

intereſſanten Inhaltes.
E.

Briefe.

Aus Preußen.

Aus der preußiſchen Forftverwaltung.

Hand
Nuzholzversorgung des

werks. Durch Erlaß des Miniſters für Landwirt.

schaft, Domänen undForsten vom 15. Mai 1917 wird

den Regierungen nahe gelegt, mit Rücksicht auf die

schwierige Lage des Handwerks etwaige rechtzeitig

vor Beginn des Einschlages an sie herantretende

Anträge des Handwerks betr. Versorgung mit dem

nötigen Nugholz zu berücksichtigen und im Bedürfnis-

falle auch freihändig zu angemessenen Preisen zu

befriedigen.

Brennholzversorgung der Be

völkerung. Um bei der andauernden Kohlen

knappheit der minderbemittelten Bevölkerung der

Brennholzbezug nach Möglichkeit zu erleichtern und

eine übermäßige Preissteigerung zu vern.eiden, hat

das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten durch die allgemeine Verfügung vom 25

Juni 1917 die kgl. Regierungen angewiesen, von

den dieserhalb schon ergangenen Verfügungen¹

einen möglichst weitgehenden Gebrauch zu machen.

Es sei hierbei aber mit allem Nachdruck darauf zuj

halten, daß diese Vergünstigung ausschließlich zu

Befriedigung des eigenen notwendigen Jahresbe-
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und

darfs unter Anrechnung der etwa sonst zur Ver-

fügung stehenden Brennstoffe benugt werde und

daß jeder Fall mißbräuchlicher Benuzung oder der

Weiterveräußerung des überwiesenen Holzes den

Verlust der Vergünstigung nach sich ziehe . Außer

diesen vorzugsweisen Brennholzabgaben

außer den im § 28 der Oberförster- Geschäftsanwei❘

jung bereits vorgesehenen Fällen sollen freihändige

Holzabgaben zur Deckung des Ortsverbrauchs in der

Regel nur zur Selbstwerbung zu angemessenen

Preisen abgeschlossen werden.

Erhöhtes Gewicht sei für die Befriedigung

des Ortsbedarfs auf die Versteigerungen mit

beschränktem Wettbewerb zu legen . Bei zweck-

mäßiger, dem Bedarf der Selbstverbraucher ange-

paßter Losbildung und nicht zu geringem Angebot

von Holz verschiedener Sortimente in ein und dem.

selben Termin solle der versteigernde Beamte eine

möglichst gerechte Verteilung des verfügbaren Holzes

unter die Bieter anstreben. Wie er dies am zweck-

mäßigsten erreiche , müſſe ihm im Rahmen seiner

Zuständigkeit überlassen bleiben . Wesentlich ſei nur,

daß er etwaige besondere Maßnahmen in die Ver-

kaufsbedingungen aufnehme oder wenigstens vor

Beginn der Versteigerung bekannt gebe. Der Teil

des Brennholzes, der für die Befriedigung des

Ortsbedarfs und der kleineren Selbstverbraucher nicht

in Frage komme und der nicht etwa für unmittelbare

Zwecke der Kriegsindustrie (Verkohlung) außerdem

noch zurückgehalten werden müsse, sei im allgemeinen

für den Holzhandel und für die größeren Selbst-

verbraucher unter entsprechender Losbildung und

tunlichst in besonderen Handelsterminen auszu-

bieten oder nach dem Ermessen der kgl . Regierung

auch freihändig zu angemessenen, der Marktlage

entsprechenden Preisen zu verkaufen. Dabei sei zur

Ersparung von Transportmitteln auf tunlichſte

Abkürzung der Transportwege nach Möglichkeit

Rücksicht zu nehmen.

Bei freihändigen Verkäufen für kriegsindustrielle

Zwecke sei Vorlage einer Bescheinigung der zu-

ständigen Kriegsamtsstelle über Zweck und Höhe des

Jahresbedarfs sowie eine Verpflichtung des Käufers

zur Lieferung des gekauften Holzes oder der daraus

gewonnenen Produkte an die Heeresverwaltung zu

verlangen und der KriegsamtsstelleMenge und Preis

des verkauften Holzes zur Kontrolle mitzuteilen.

Selbstverbraucher sollen bei allen freihändigen Ver-

käufen bevorzugt werden .

Nuzholz lieferung für den Heeres-

bedarf. In Ausführung des Grundgedankens, daß

während des Krieges bei der örtlichen Regelung des

Einschlages und beim Verkaufe des Holzes die Rück

1) Vergl. Seite 170, 1916.

sicht auf die Befriedigung des Heeresbedarfs unter

tunlichster Schonung der Transportmittel in erster

Linie maßgebend sein müſſe, beſtimmte der Miniſter

für Landwirtschaft usw. unter dem 26. Juni 1917

folgendes :

Wenn die Abfuhrgelegenheit für einen bestimmten

Revierteil besonders günstig erscheint, sind die

Schläge auch aus anderen Revierteilen möglichst

dorthin zu vereinigen . Zu diesem Zwecke müssen

unter Umständen Beamte und Arbeiter aus mehreren

Schußbezirken auf eine Schlagſtätte zuſammen-

gezogen werden . Diese Zusammenfassungen, aus

denen sich auch für die Unterbringung und Ver-

pflegung von Kriegsgefangenen wesentliche Er-

leichterungen und Ersparnisse sowohl für die Ver-

waltungen wie für die selbstwerbenden Käufer er-

geben würden, finden ihre Grenze nur in den Ent-

fernungen, welche Beamte, Arbeiter und Gespanne

bis zum Schlage zurückzulegen haben. Kahlschläge

anf großen Flächen kommen besonders auch da in

Frage, wo die Masse des in einer Richtung abzu-

fahrenden Holzes die Anlage von Waldbahnen

ermöglicht. Die Hauungspläne müssen die Mög-

lichkeit einer zweckmäßigen Befriedigung des Holz-

bedarfes der für die Heeresverwaltung arbeitenden,

dem Walde benachbarten Sägewerke sicherstellen,

wobei für den Begriff „benachbart" nicht die geo-

graphische Lage des Sägewerks schlechthin, sondern

unter Berücksichtigung seiner Verbindung mit dem

Walde auf Straßen, dem Schienen- oder Wasserwege

maßgebend ist. Um ein einheitliches Vorgehen zu

gewährleisten hat sich der Oberförster vor Aufstellung

der Hauungspläne durch Rundfrage bei der zu-

ständigen Kriegsamtsstelle und den Sägewerken,

eventuell auch den Nachbaroberförstereien darüber

zu unterrichten, welche Sägewerke für sein Revier

in Frage kommen und wie hoch der Rundholzbedarf

jedes einzelnen unter Berücksichtigung seiner Holz-

vorräte und bereits abgeschlossenen Käufe bis läng-

stens zum Schluſſe des kommenden Wirtschaftsjahres

zu veranschlagen ist . Er hat auf Grund dieser Er-

mittelungen sodann bereits im Hauungsplane da-

rüber Vorschläge zu machen, welche Schläge den

einzelnen Sägewerken zuzuteilen, welche für Be-

friedigung des Lokalbedarfs und welche für den

freien Verkehr zu bestimmen sind. Die Vorschläge

sind von den Inspektionsbeamten zu prüfen . Wenn

mehrere Reviere für die Versorgung des Sägewerks

in Frage kommen oder mehrere Sägewerke gleich

günstig zu demselben Revierteil gelegen oder aus

anderen Gründen gleich berücksichtigenswert er-

scheinen, wird bei Feststellung der Pläne endgültige

Entscheidung getroffen . Erweisen sich die Gesamt-

anforderungen an das Revier als zu hoch, so sind sie

verhältnismäßig zu kürzen. Jedenfalls muß außer

36*
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den Anforderungen für den Heeresbedarf auch der

dringendste Ortsbedarf befriedigt und darüber hinaus

möglichst auch noch ein angemessener Teil des Ein- |

schlags für den freien Handelsverkehr verfügbar ge-

halten werden. Bei Versorgung der für den Heeres-

bedarf arbeitenden Sägewerke muß ungeachtet der

hiergegen bestehenden Bedenken und der zu er

wartenden Einwände der freihändige Ver-

kauf die Regel bilden , weil der für das ganze Ver-

fahren maßgebende Grundſah : Sicherstellung des

Heeresbedarfs unter wirtſchaftlich bester Ausnußung

der Transportmittel ſonſt nicht durchgeführt werden

kann, seine Durchführung aber mittlerweile zu einer

zwingenden Notwendigkeit geworden ist . Nur wenn

mehrere Sägewerke für den Bezug aus demselben

Revier gleich berücksichtigungswert erscheinen und

eine befriedigende Lösung anderweitig nicht ge-

funden werden kann, kommt öffentlicher Verkauf

gegen das Meistgebot unter Beschränkung des Wett

bewerbs auf diese Werke in Frage.

Unter Heeresbedarf im Sinne dieser Verfügung

ist der unmittelbare Bedarf der Front an Brettern,

Bohlen, Kant- und Rundholz sowie der Bedarf für

andere nach der Bescheinigung der zuständigen

Kriegsamtsstelle gleich dringliche mittelbar oder

unmittelbar im Heeresinteresse liegende Lieferungen

zu verstehen.

Als Gegengewicht gegen die unstreitig hierin

liegende Bevorzugung der für den Heeresbedarf

arbeitenden Werke sind dabei aber folgende Gesichts-

punkte sorgfältig zu beachten :

1. Die freihändig oder in beschränktem Wett-

bewerb zu beliefernden Werke haben eine für jedes

Lieferungsrevier besonders auszustellende Beschei-

nigung der zuständigen Kriegsamtsstelle beizu

bringen, daß ihre Vorzugsversorgung aus dem zu

benennenden Revier und in der beantragten Höhe

notwendig oder dringlich ist, und sich der Kriegs- |

amtsstelle gegenüber zu verpflichten, daß sie das

freihändig gekaufte Holz für den Heeresbedarf nach

den Bestimmungen der Heeresverwaltung selbst

oder doch für eigene Rechnung verarbeiten wollen.

2. Weiterveräußerung an einen dritten ist be

züglich des auf Grund dieser Bescheinigung er-

worbenen Rundholzes gänzlich zu verbieten und be-

züglich der daraus hergestellten Schnittware nur mit

Genehmigung der Kriegsamtsstelle zu gestatten .

Die lettere ist von jedem derartigen freihändigen

Verkauf unter Angabe von Namen und Wohnort

des Käufers, Menge, Art und Preis des verkauften

Holzes alsbald nach Abschluß des Verkaufes in

Kenntnis zu sehen.

3. Der Preis für freihändige Verkäufe ist zu

bemeſſen imAnhalt an die von der Heeresverwaltung

festgesezten Richtpreise unter gleichzeitiger Berück-

|

|

|

|

sichtigung der jeweiligen allgemeinen Lage te

Nuzholzmarktes, der in dem liefernden Revier ::

zielten durchschnittlichen Versteigerungspreise , iz

weit sie als der Marktlage entsprechend ange iete

werden können, und endlich auch der etwa besonder

günstigen oder ungünstigen Abfuhrlage des b

treffenden Schlages.

4. Stundungen des Kaufgeldes über den in de

allgemeinen Bedingungen festgesetten Termin h

aus werden bei vorzugsweisen freihändigen K::

käufen grundsäßlich nicht mehr bewilligt werd::

5. Diejenigen Käufer, welche ihren Holzbeda

für Heereslieferungen durch freihändigen Antaz

gedeckt haben, können von der Teilnahme an dr

Holzversteigerungen des betr. Lieferungsrevi

unter Umständen ganz oder teilweise ausgeschloïe:

werden, sofern die zuständige Kriegsamtsstelle i

Zulaſſung nicht als im dringenden Heeresinter

liegend bescheinigt .

-

6. Selbstwerbung durch den Käufer ist zu beve

zugen . Für Befriedigung des Lokalbedarfs und di

für den freien Verkehr zurückbehaltenen Teil &

Einschlages muß der öffentliche Verkauf gegen Men

gebot die Regel bilden, obwohl auch hier freihänd

AbgabenAbgaben besonders bei Selbstwerbung durch &:

Käufer nicht ausgeschlossen werden sollen . B.

dem Verkauf des schriftlichen Angebots , welder,

zumal in der gegenwärtigen Zeit, oft ſchadenbringer?

gewirkt hat, ist dagegen im allgemeinen kein Gebrauc

zu machen. Er ist auf diejenigen Fälle zu beschränker

wo Ringbildung nachweisbar zu befürchten i

Grubenholzverkauf. In einem Erlafi

vom 27. August 1917 weist der Minister für Lan

wirtschaft darauf hin, daß im Wirtſchaftsjahre 147

durch die Forstverwaltung : 1642 516 Fm, durch ti

Käufer : 737 273 Fm, im Ganzen : 2379 789 Fm.

Grubenholz eingeschlagen und folgende Preise er

zielt worden sind : 1. beim meiſt bietende

Verkauf: a) bei Werbung durch die Verwaltung:

9,36 -20,16 M., i . D. 18,93 Mk . , b) bei Werbun

durch den Käufer : 16,83-19,00 Mk. , i . D. 17,45 M.

2. beim freihändigen Verkauf: a) b.

Werbung durch die Forstverwaltung : 9,22 bi

20,80 Mt., i . D. 16,05 Mk. , b) bei Werbung dur

den Käufer: 8,10-21,17 Mk., i. D. 14,94 M

- Mit Rücksicht auf die Lage des Geldmarktes, di

gegen die Friedenszeit erheblich erhöhten Werbung

kosten und die meistens günstige Abfuhrlage des in

große Kahlschläge zusammengefaßten Holzes ſeinj

diese Preise im allgemeinen als angemessen und

nicht übermäßig hoch zu bezeichnen . Würden sie in

kommenden Wirtschaftsjahre nicht wesentlich über

schritten werden, dann sei anzunehmen, daß auch für

die Grubenverwaltungen kein Anlaß vorliegen werde

höhere Zechenpreise für Grubenholz zu bewilliger
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und daß damit eine ungünstige Rückwirkung der

Holzpreise auf die Kohlenpreise vermieden werde.

Es seien daher bei freihändigen Verkäufen von

Grubenholz aus dem Einschlage 1918 während der

Kriegsdauer im Durchschnitt keine höheren Preise

zu fordern , als die erzielten Versteigerungs-

Durchschnittspreise des Wirtschaftsjahres 1917.

In dem fragl. Erlasse heißt es dann weiter:

Ich habe mich den drei Holzbeschaffungsstellen

West, Ost und Mitte gegenüber zunächst bereit er-

klärt, ihnen zuſammen ungefähr die Hälfte des in

jedem Regierungsbezirke, mit Ausnahme vonKönigs.

berg und Erfurt , für 1918 veranschlagten Gruben-

holzeinschlages, d . i . im ganzen rund eine Million❘

Festmeter, tunlichst zur Selbstwerbung und in mitt-

lerer Entfernung von den Verladestellen frei

händig zu einem Preise zu verkaufen, welcher im

Durchschnitt dem in dem betr. Regierungsbezirke er

zielten Versteigerungs - Durchschnittspreis des Wirt-

dchaftsjahres 1917 für Grubenholz entspricht und

hessen Festſeyung im einzelnen je nach der Beschaffen-

jeit des Holzes und der Lage des Hiebsortes den

Regierungen überlassen bleibt. Zur Voraussetzung

habe ich bei diesem Verkaufe gemacht:

1. daß mir Gewähr dafür geleistet wird, daß das

auf diese Weise für den Kohlenbergbau verkaufte und

geeignete Holz vollständig und zu den jezt gültigen

Zechenpreisen an die Gruben geliefert wird,

2. daß an der Durchführung des Kaufgeschäftes

nicht etwa nur einige wenige große Firmen, die

dadurch leicht zu einer unerwünschten Monopol-

stellung gelangen könnten, beteiligt, sondern daß

hierzu auch kleinere , leistungsfähige und zuverlässige

Firmen seien sie mittelbare oder unmittelbare

Zechenlieferanten in tunlichst weitem Umfange

herangezogen werden.

Die tgl. Regierung wolle hiernach zunächst etwa

|

|

verwiesen werden. Ich lege besonderen Wert darauf,

daß nicht etwa die kleineren, aber im übrigen bc-

währten und schon vor dem Kriege im Grubenholz-

handel tätig gewesenen Firmen unter dem Druck

der jezigen kriegswirtschaftlichen Lage ihrer Selb

ständigkeitberaubt werden und dadurch für den freien

Wettbewerb in kommenden Zeiten verloren gehen.

Die in lezter Zeit anscheinend häufiger verlangten

Ausweise der Holzbeschaffungsstellen bieten gewiß

einen guten Anhalt für die Beurteilung der Firma.

Als unbedingt erforderlich für die Zulaſſung zum

Verkauf sind sie aber nicht anzusehen . Es genügt,

wenn die betr. Firma dem Verkaufsleiter als zu-

verlässig bekannt ist oder sich auf Verlangen ander-

weitig über ihre Betätigung im Grübenholzhandel

genügend ausweisen kann. Einem dringenden

Wunsche der Reichspostamtes entsprechend, ge-

nehmige ich, daß meine Verfügung, betreffend Ver-

tragsstrafen bei Nichtverwendung des Kiefern-

grubenholzes zu Bergbauzweden, keine Anwendung

findet auf diejenigen im meistbietenden Verfahren

erworbenen Stangen, welche als Telegraphen

stangen geeignet sind und an das Reichs- Postamt

abgeführt werden .

Einem mehrfach geäußerten Wunsche der Holz-

beschaffungsstelle West entsprechend mache ich ferner

darauf aufmerksam, daß im Rheiniſch -Westfälischen

Kohlenbezirk zurzeitbesondererBedarf an schwächeren

Stangeln von 5-14 cm Zopf besteht . Soweit

möglich, wolle die Kgl. Regierung diesem Bedarf

Rechnung tragen . Endlich bemerke ich , daß bei

Grubenholz auch Verkäufe im Wege des schriftlichen

Angebots stattfinden können, soweit solche für zweck-

dienlich gehalten werden.
&.

Aus Preußen.

die Hälfte ihres für 1918 veranschlagten Grubenholz. Zur Vergrößerung der Oberförstereien.

einschlags für diesen freihändigen Verkauf in dazu

geeigneten Schlägen auswählen und zurückſtellen .

Ich habe es den Holzbeschaffungsstellen überlassen,

die angebotene Menge im ganzen und nach den

einzelnen Regierungsbezirken unter sich zu ver-

teilen. Sobald sie sich zu meinem Angebot geäußert

haben, werde ich weitere Verfügung ergehen lassen.

Überden Rest des Einſchlages kann die kgl. Regierung

nach ihrem Ermessen wie bisher verfügen. Frei-

händige Verkäufe - möglichst zur Selbstwerbung ---

jollen auch hierbei nicht ausgeschlossen sein, jedoch

halte ich es für angezeigt, daß diejenigen Firmen,

welche auf Grund der mit den Holzbeschaffungsstellen

getroffenen Vereinbarungen nach Kenntnis der

Regierung schon freihändig gekauft haben, tunlichst

nicht außerdem noch größere Posten freihändig an

ſich bringen, ſondern auf den meistbietenden Ankauf |

Nach dem Haushaltsplane der Preußischen Forst-

verwaltung sollen in der Folge kleinere oder un-

wichtigere Oberförſtereien
wichtigere Oberförstereien beides ist bekanntlich

nicht immer dasselbe eingehen und als Revier-

förstereien etwa mit anderen Revieren vereinigt

werden. Die entstehenden umfangreichen Ober-

försterdienstbezirke ſollen mit einem erhöhten Dienst-

aufwande ausgestattet werden, der unter Umständen

den Höchstsatz von 6000 Mark erreicht. Dieser Höchst-

sat verpflichtet dann den Stelleninhaber zur Hal

tung eines Dienst-Kraftwagens.

Heute sind die derzeitigen Inhaber der aufzu-

lösenden Oberförstereien wohl schon von dieſer

Tatsache in Kenntnis gesezt . Wie viele in Betracht

kommen, entzieht sich der Kenntnis des Schreibers.

Wohl aber weiß er, daß die zweckmäßigkeit und ›
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Notwendigkeit der Maßnahme in forstlichen und

auch anderen Kreisen sehr verschieden beurteilt wird .

Es ist eine alte , der Preuß. Forstverwaltung an.

haftende Eigentümlichkeit, daß auch einschneidende

Änderungen niemals eigentlich vorher zum öffent-

lichen Meinungsaustauſch gelangen . Welche Fülle

von Beobachtungen, Erfahrungen, Fürsprachen und

Warnungen gehen voraus, wenn beispielsweise in

der Laufbahn und Stellung des Juristen etwas

geändert werden soll, welche umfangreichen Be-

sprechungen schließlich in der geseßgebenden Körper-

ſchaft ! Nichts von alledem bei forſtlichen Angelegen-

heiten. Die Gründe sind mannigfach und teilweise

nicht schmeichelhaft für den ganzen Stand ; sie sollen

hier nicht erörtert werden. Immerhin darf man

aber wohl die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit

nachträglich kritisch untersuchen .

Es will mir scheinen , als stände die Maßnahme

im scharfen Gegensahe zu dem, was bei uns Forst-

wirtschaft und Wissenschaft unter Forderung der

obersten Behörde in der Zeit vor dem Kriege ge-

wünſcht, geplant und teilweise auch in den Anfängen

durchgeführt hatte . Man war sich doch wohl klar

geworden , daß die Vertiefung unserer Wissenschaft

nach jeder Richtung hin eine weit eingehendere

Behandlung des einzelnen Wirtſchaftsgegenstandes

erfordere, man! bemühte sich, den Revierverwalter

durch Darbietung der Literatur, durch Abhalten

von Kursen x . mit den Fortschritten von Wissen

schaft und Praxis in Fühlung zu erhalten ; kurzum

das Bestreben war nicht zu verkennen , einen Beruf,

dessen Wichtigkeit sich heute erneut gezeigt hat, über

das Handwerksmäßige , Schematische und Büro-

kratische hinaus, wirklich zeitgemäß auszugestalten.

Dabei, und das mußte man bei dieser Erkenntnis,

hatte man, allen anderen Bestrebungen entgegen,

am bewährten Oberförstersystem festgehalten . Zur

Betätigung intensiv wirtschaftender wissenschaftlich

mitarbeitender Revierverwalter ist es aber unbedingt

erforderlich, daß die Reviere eine gewisse Größe

nicht überschreiten. Was früher noch möglich war,

wird heute unter dem stets weitersich ausdehnenden

Aufgabenkreise des Verwaltungsbeamten zur Un-

möglichkeit. Sollten denn die nun eingehenden

kleinen Reviere seinerzeit wirklich nur geschaffen sein,

um Stellen für Anwärter zu haben? Ich kann mir

nicht denken, daß jemals preußische Behörden so

unfiskalisch gedacht hätten . Jedenfalls, und das

ist der Sinn der langen Vorrede, wird man mir

zugeben müssen, daß der Revierverwalter nicht in

die Eigenheiten seiner Bestände eindringen kann

und wird, nicht seiner wissenschaftlichen Fortbildung

wesentliche Zeit zu widmen vermag, der 3 Tage

derWoche im Auto die Landstraßen mißt und 3 Tage

den Wust des Riesenbüros erledigt.

|

Man muß vorausseßen, daß es gewichtige Gründe

waren, welche die Verwaltung, und das bereits jest,

zu ihrem Schritte veranlaßten . Welche Gründe

aber können es gewesen sein ? Ist es die Absicht, zu

sparen? Nun, ich weiß nicht, ob man die Rechnung

einmal ganz ehrlich durchgeführt hat . Auf der einen

Seite die erhöhten Dienstaufwandsgelder, die Re-

vierförsterzulagen, das ganze Drum und Dran der

Umwandlung und , schwer zu erfaſſen aber doc

denkbar, wirtschaftliche Einbußen ; auf der anderen

Seite einige färgliche Anfangsgehälter für junge

Oberförster. Oder es käme ein anderer Grund

in Frage, die Unmöglichkeit nämlich , alle Stellen

nach diesem mörderischen Kriege mit Verwaltungs

beamten zu besehen. Die Unterlagen zu einer Nach

prüfung stehen mir im Augenblick nicht zur Ver

fügung, und leider ist der Krieg ja auch noch nicht

zu Ende ; aber ein Ausweg wäre m. E. auch beim

Vorliegen eines vorübergehenden Mangels möglich

gewesen, ohne am Bestehenden zu rütteln . Hätte

man nicht durch Forstschuß-Beamte aus der Zahl

derjenigen , die sich als Vertreter während des

Krieges bewährt, diese Reviere die kurze Zeitspanne

länger verwalten lassen können , bis genügend

Assessoren vorhanden sind ? Und dann, glaube ich

hätte die Anstellung auch sehr junger Leute weder

dem Staate noch der ganzen Berufssache geschadet .

Oder ein anderer Weg . Es tagt ja wohl wieder eine

Verwaltungsreformkommiſſion . Ich ahne nicht,

ob sie ihre Tätigkeit auch derForstverwaltung widmet.

Tut sie es aber, und erblickt endlich etwa eine zeit-

gemäße Oberförstergeschäftsanweisung das Licht

der Welt, eine Geschäftsanweisung auf der Grund

lage des Vertrauens zum Beamten und seinen

gesunden Menschenverstande, dann wäre es woh

möglich , die Zahl der Inspektionsbeamten zu ver

ringern . Ich glaube, gerade auch in den nächſten

Jahren würde nach den Erfahrungen des Krieges

mancher der Herrn gern bereit sein, auf eine Ober

försterstelle zurückzukehren, zumal, wenn ihm eine

neue Geschäftsanweisung einen befriedigenderen.

Wirkungskreis sichert : Da wären denn die fehlenden

Revierverwalter, und der verminderten Zahl der

vom Kleinkram befreiten Inspektionsbeamten gebe

man das Auto.

Ganz besonders wenig gefallen mir, ich kann es

nicht verhehlen, die neuen automobilfähigen Re

viere". Jeder Automobilbesißer weiß, daß mit einem

Jahresaufwande von 6000 Mark an die Unterhaltung

eines einigermaßen leistungsfähigen Kraftwagens

nebst Führer nicht zu denken ist. Dabei sind 6000Mk.

der angenommene Höchstsaß, und jeder preußiſche

Forstmann weiß, daß Höchstsäge nur in märchen

haften , unwahrscheinlichen Fällen gewährt werden,

er weiß auch, daß aus einem Dienstaufwande noch
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manches andere zu bestreiten ist als nur die Fahr-

gelegenheit. Man kann auch ruhig folgendes sagen :

Der jüngere Oberförster ohne Vermögen bestreitet

heute seinen Lebensunterhalt auf ländlicher Stelle

aus dem geringen Bargehalt und dem Überschuß

des Dienstaufwandes, der sich durch die Arbeit seiner

Pferde in der Landwirtschaft ergibt . Beim Auto-

mobil fällt das weg, und es ist sehr wohl denkbar,

daß er zur Erzeugung der notwendigsten Lebens-

mittel auf abgelegener Stelle neben dem Automobil

noch Pferde halten muß. Unter allen Umständen

erfolgt aber, daß sich um die automobilfähige Stelle

nur ein Mann bewerben kann , dessen Vermögens-

lage es ihm gestattet, über die Unzulänglichkeit des

Dienstaufwandes hinwegzusehen. Die Riesenreviere

aber werden nicht die unwichtigsten sein und erhöhte

Tüchtigkeit erfordern, die mit Reichtum sehr wohl

gepaart sein kann , aber es ja leider durchaus nicht

immer ist . Es beginnt bei der Stellenbesehung ein

Umstand mitzusprechen, der eigentlich nicht mit-

sprechen dürfte , und die Mißſtimmung kann nicht

1 ausbleiben . Es liegt die Gefahr vor, daß sich eine

Erscheinung wiederholt, die bereits vor dem Kriege

- einmal, ob mit Recht oder Unrecht, lasse ich dahin

= gestellt sein, Gegenstand bitterer Kritik war. Kurz-

um, es gibt im Lande eine ganze Menge Forstleute

und andere , die andere „ Übergangsmaßnahmen “

= lieber gesehen hätten.

1

Sechs Monate nach Niederschrift dieser Zeilen,

deren Druck sich verzögerte , erscheint soeben im

Septemberheft der 3. f. F. u . J. W. unter dem

Titel „Forstliche Aufgaben nach Friedensschluß“

eine Abhandlung des inzwischen verstorbenen Kgl.

Oberforstmeisters Ochwadt, welche die von mir be

: handelte Frage auch berührt. Der erfahrene Ver-

waltungsbeamte kommt auf Grund ziemlich der-

jelben Ergänzungen ebenfalls zu einer Ablehnung

noch weiter gehenderZusammenlegungen und deutet

Mittel und Wege an, um dem vorübergehenden

Mangel an Revierverwaltern zu begegnen. Seine

Forderung der Ausdehnung und Vertiefung forst-

licher Arbeits- und Forschungsgebiete de ckt sich eben-

falls mitdem von mir Gesagten und den nun wieder-

um in pejus reformierten Ansichten der Zentral-

behörde vor dem Kriege . Früchte können solche

Vorschläge eben nicht zeitigen, wenn der junge

Beamte gleich nach Abschluß seiner Studien im

Übermaß der Alltagsarbeit erstickt.

Obgleich unter dem Titel „Zur Vergrößerung

der Oberförstereien“ veröffentlicht, stehen zwei Ab-

handlungen in Nr. 32 und 36 der Silva mit der Frage

nur im mittelbaren Zusammenhange . In Nr. 32

wünscht ein Kgl. Forstmeister die Befreiung der

Rgl. Oberförster von den Gutsvorstehergeschäften

und Übertragung dieser auf einen Förster, während

-

in Nr. 36 Oberförster Dr. Buſſe dieser Anregung

entgegentritt. Für süddeutsche Leser sei kurz gesagt,

daß in der Regel die Oberförsterei einen sogenannten

selbständigen Guts- und Amtsbezirk bildet und der

Oberförster die Geschäfte als Guts- und Amtsvor-

steher führt. Die Obliegenheiten des Gutsvorstehers

entsprechen denen des Gemeindevorstehers (Schul-

zen) . Der Gutsvorsteher untersteht dem Landrat,

der ihn auch mit Disziplinarſtrafen belegen kann.

Wenn auch in der großen Mehrzahl der Fälle der

ab-
Forstbezirk nur recht wenige Einwohner hat

gesehen von den fiskalischen Arbeiter- und Moor-

kolonien so macht sich während der Kriegszeit

die Arbeitslast infolge der täglichen Zählungen und

Aufnahmen doch recht fühlbar, zumal die Guts-

inſaſſen zumeiſt räumlich weit auseinander wohnen.

Der Einsender in Nr. 32 möchte daher von dieser

Arbeit befreit sein und betont das seltsame Verhält

nis der Unterstellung eines sonst koordinierten Be-

amten unter den Landrat des Kreises . De. Busse

hat in Nr. 36 der Silva ganz recht, wenn er es un-

berechtigt findet, die Übertragung dieser Arbeits-

laſt auf den ebenso in Anspruch genommenen Förster

zu verlangen. In der Tat ist aber heute fast stets ein

Förster Stellvertreter des Gutsvorstehers, und in

sehr vielen Fällen hat eine ersprießliche Arbeits-

teilung zwischen Gutsvorsteher und Stellvertrete a

stattgefunden. Der Zustand, daß der im Gutsbezirk

wohnende Oberförster nun Untertan" des Guts-

vorsteher Försters würde, erscheint doch auch nicht

erwünscht. Das Amt des Gemeinde- bezw. Guts-

vorstehers erfordert gerade heute, wie Dr. Busse

sehr richtig anführt, ein ganz besonderes Maß von

völlig unbefangener unparteiischer Sachlichkeit, die

um so mehr gesichert erscheint, je urteilsfähiger und

unabhängiger der Inhaber des Amtes ist . Ich meine,

die Erfahrungen der Kriegszeit sollten dahin führen,

auch der ländlichen Selbstverwaltung die gebildetſten

Elemente nach Kräften zuzuführen . Eine Änderung

des Verhältnisses zum Landrat des Kreises wäre

erwünscht, obgleich mir in dieser Beziehung Klagen

nie zu Ohren gekommen sind . Reibungen kleinlicher

Natur dürften sich doch gerade zwischen höheren

Beamten gleichen Bildungsgrades unschwer ver

meiden lassen. Die Zulegung zu Gemeindebezirken

(Eingemeindung) und damit Unterstellung unter

einen ländlichen Gemeindevorsteher erscheint gerade-

zu undenkbar in Anbetracht des zu oft getrübten

Verhältnisses zwischen Dorfgemeinden und benach-

bartem Waldbesit. Wer, wie Schreiber dieser Zeilen,

das Vergnügen hat, Untertan einer ländlichen

Gemeinde zu sein, wird mit Freuden die forstfiska-

lischen Gutsvorstehergeschäfte weiterführen , tro

andauernder Schweinezählung und Unterstellung

unter den Landrat. M.
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Berichte über Versammlungen und Ausstellungen.

a) beruflich vorgebildete deutsche Forstmänner,

b) deutsche Waldbesizer, Forstverwaltungen und

sonstige Vertretungen des Waldbesißes,

c) Forst- und Waldbesizervereine , die ihren Siz

im Deutschen Reiche haben .

Die XXIV. Tagung

des Forstwirtschaftsrates .

Der XV. Hauptversammlung des Deutschen

Forstvereins, die als erste und hoffentlich lehteKriegs-

tagung vom 18. bis 20. September in Erfurt ſtatt-

fand, ging am 18. September die XXIV. Tagung

des Forstwirtschaftsrates im Haus Kossenhaschen

voraus. Sie hatte in erster Linie die für die Haupt

versammlung zur Beratung stehenden Fragen vor-

zubereiten, und es war daher folgende Tagesord❘heit

nung für sie aufgestellt worden :

A. Geschäftliche Fragen.

1. Sagungsänderungen.

Berichterstatter: Regierungsdirektor Dr.

Wappes.

2. Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes.

Berichterstatter : Der Vorsißende.

3. Vorbereitung der Neuwahl der Landesob-

männer und Neuwahl der Vertreter der forst-

lichen Hochschulen .

Berichterstatter : Der Vorsißende.

4. Neuwahl des Generalsekretärs .

Berichterstatter: Der Vorsißende.

5. Haushaltungsplan 1917 und 1918.

Berichterstatter : Der Generalsekretär.

B. Sonstige Vorlagen.

1. Kriegswirtschaftliche Fragen .

Eingeleitet durch Regierungsdirektor Dr.

Wappes.

Für die ordentlichen Mitglieder der unter a

und c) bezeichneten Art hatte die Sazungskommiſſion

einen Jahresbeitrag von 6,— Mk. vorgeschlagen.

Der Forstwirtschaftsrat trug jedoch in seiner Mehr

Auſ

Bedenken, diesen Beitrag zu erhöhen, und stellt.

den bisherigen Sah von 5,—Mk. wieder her. Nach-

dem die Hauptversammlung die Anträge des Forst-

wirtschaftsrates angenommen hat, bleibt also der

bisherige Beitrag von 5,- Mk. bestehen. Eine

wesentliche Änderung haben dagegen die Beiträge

der ordentlichen Mitglieder unter b) erfahren. Di

deutschen Staatsforstverwaltungen zahlen in Zu

kunft einen mit dem Vorstande zu vereinbarender

Jahresbeitrag . Für die waldbesißenden Gemeinder.

Körperschaften und Privaten - der springent

Punkt der ganzen Sagungsreform, von deſſer

Regelung die zukünftige Entwicklung des Deutſcen

Forstvereins und seiner Organe, vor allem alsod

Forstwirtschaftsrates und der „Geschäftsstelle“ (für:

„kriegswirtschaftliche Angelegenheiten" begründet)

abhängt war zunächst nach eingehender Beratung

ein Beitragssatz von 2 Pfg. für das ba Waldfläde

beschlossen worden. Bei der Beratung über den

Punkt 5 der Tagesordnung Haushaltplan 1917

und 1918 - stellte sich jedoch heraus, daß der Aus

wand für die „Geschäftsstelle" , wenn sie , wie un

bedingt erforderlich und nun auch beschlossen, eine

dauernde Einrichtung bleiben und ihre Tätigkeit

nicht von vornherein wieder eingeschränkt werden.

soll, recht erheblich sein wird . Es wird mit einem

Ausgabebetrage von 80 000 bis 100 000 Mt. ge-

rechnet werden müſſen, und dazu würde der Beitrag

der Waldbefizer von 2 Pfg. für das ha Waldflädie

bei weitem nicht ausreichen, denn mit dem in Aus

sicht gestellten erheblichen Beitrag des Reiches und

Regierungshöheren als den bisherigen Beiträgen der Bundes

staaten bezw . Staatsforstverwaltungen kann mi

| Sicherheit vorerst ebenso wenig gerechnet wer

den wie mit einer wesentlichen Erhöhung der be

tragspflichtigen Gemeinde- und Privatwaldfläche.

Auf Grund dieser Erwägungen wurde der Jahre

beitrag der Waldbesiter auf 5 Pfg . für das ha Wald

fläche heraufgefeht, nachdem die Vertreter ver

schiedener Großwaldbesizer erklärt hatten, daß ſic

im Interesse der Erhaltung und günstigen Ent

wicklung der Geschäftsstelle" gegen diesen Sat

2. Anträge und Anfragen aus der Versammlung.

Die Mitglieder des Forstwirtschaftsrates hatten

der Einladung sehr zahlreich Folge geleistet . Auch die

Vertreter einiger Staatsforstverwaltungen nahmen

als Gäſte an den sehr anregend verlaufenen Ver- ❘

handlungen teil. Die Leitung lag in den Händen

des Geh. Oberforſtrats Dr. Ne ume ister-Dresden.

Den größten Teil der von 9/2-1 und von 3 -6

Uhr dauernden Sizung nahm die Beratung der

Sazungsänderungen in Anspruch. Als Vorsißender

der Sagungskommission berichtete Regierungs-

direktor Dr. Wappes über den Entwurf der

Sazungsänderungen und beantragte seine Annahme .und beantragte seine Annahme .

Den meisten der vorgeschlagenen Änderungen wurde

dann auch ohne weitere Debatte zugestimmt . Lange

Eröterungen rief dagegen der § 7 der Sahungen in

seiner neuen Fassung hervor, der von den Mitglieder

beiträgen handelt. Nach § 3 werden ordentliche und

außerordentliche Mitglieder des Deutschen Forst-

vereins unterschieden. Als ordentliche Mitglieder

können eintreten :

|
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|nichts einzuwenden hätten. Die Geschäftsstelle"

habe sich bewährt, und ihre Erhaltung sei unbedingt

notwendig, wenn die angestrebte Hebung der Be❘

deutung und des Einflusses des Deutschen Forst-

vereins und des Forstwirtſchaftsrates erreicht werden

solle . Die dauernde Einrichtung einer „Geschäfts-

stelle" verursache i doch hohe Ausgaben, und diese

müßten naturgemäß in erster Linie von denjenigen

Mitgliedern des Forstvereins aufgebracht werden,

die den Hauptvorteil von der Tätigkeit der Ge

jdäftsstelle haben würden . Der Beitrag der

außerordentlichen Mitglieder des Deutschen Forst-

vereins, als welche

a) Freunde des deutschen Waldes,

b) Jorstfachleute und forstliche Vereine des

Auslandes

aufgenommen werden können, wurde nach dem

Vorschlage der Sazungskommiſſion auf 3,— Mk.

jährlich festgesezt.

Die gese äftlichen Fragen zu den Punkten 2 bis 4

wurden rasch und glatt erledigt.

|

Zur sagungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes

beschloß der Forstwirtschaftsrat , der Hauptversamm-

lung folgende Herren vorzuschlagen : den Hofkammer

präsidenten Exzellenz von Baſſe wiß - Gotha

als 1. Vorsigenden, den Kgl. Bayer. Regierungs- |

direktorDr.Wapp es- Spehr als 2. Vorſizenden,

den Geh. Regierungsrat Landesforstrat Qua et .

Faslem Hannover als 3. Vo sitzenden und den

Kgl. Preuß. Oberforstmeister K ranold - Marien-

werder und den Grafen von und zu Wester

2

|

Pferden der gleiche Saß von Hafer und Kartoffeln

bewilligt werden möge, wie den in der Landwirtſchaft

beschäftigten Pferden. Diesem Beschlusse trat der

Forstwirtschaftsrat bei.

Litauen , im Oktober 1917. Prof. Dr. Weber.

Tagung des deutschen Forstvereins am

18.,19. und20.September1917zu Erfurt.

Die XV. Versammlung des Deutschen Forst-

vereins zu Erfurt war trok des Krieges sehr zahl-

reich besucht. Ueber 200 Mitglieder des Vereins

hatten sich am Abend des 18. September im Hause

Kossenhaschen aus allen Teilen Deutschlands und

selbst aus den besetzten Gebieten zusammengefunden.

Die Verhandlungen nahmen am 19., vormittags

10 Uhr im Rathaus zu Erfurt ihren Anfang. Ge-

heimer Oberforstrat Neumeister-Dresden, der stell-

vertretende Vorsitzende des Vereins, begrüßte die

Versammlung und wies auf die Wichtigkeit der zur

Beratung stehenden Fragen hin. Mit warmen

Worten gedachte er der auf dem Felde der Ehre ge-

fallenen Helden, deren Andenken unvergeßiich bleiben

wird. Mit einem Hoch auf S. M. den Deutschen

Kaiser und dem Gelöbnis der Treue zu Kaiser und

Vaterland schloß er die einleitenden Worte. Als

Vertreter der örtlichen Forstverwaltung begrüßte

Oberforstmeister Runnebaum, Erfurt, im Namen

der königlichen Regierung die Versammlung. Er

wies darauf hin, daß der Ernst der Zeit es nicht zu

holt - Gy ſenberg - Haus Sythen als Beiſißerlicße, den Vertretern des Deutschen Forstvereins

oder Stellvertreter.

Den vom Vorstande gemachten Vorschlägen zur

Neuwahl der Landesobmänner und der Vertreter

derforstlichenHochschulenwurde ebenfallszugestimmt,

während die Neuwahl des Generalsekretärs (Haupt-

Geschäftsführers) dem künftigen Vorstande über,

lassen werden soll.

Zu Punkt 5 wurde beschlossen, daß zur Deckung

des Defizits der Geschäftsjahre 1917 und 1918 das

Kapitalvermögen des Jorstvereins durch Verkauf

von Kriegsanleihen angegriffen werden soll. Außer

dem sollen der Geschäftsstelle" 10 000 Mk. als

Reserve zur Verfügung gestellt werden, für den

Fall,daß die laufenden Einnahmen aus den Jahres-

beiträgen nicht ausreichen werden .

Da die Zeit schon zu sehr vorgeschritten war,

konnte in die Beratung der kriegswirtschaftlichen

Fragen, die in der Juli-Sizung in Berlin ſchon ein-

gehend behandelt worden waren, nur noch kurz

eingetreten werden. Der Kriegsausschuß hatte in

einer Sizung vom 17. September beschlossen, in

einer Eingabe an das Reichsernährungsamt zu be

antragen, daß den für die Holzabfuhr eingestellten

1917.

|

einen Empfang, wie er in Friedenszeiten üblich)

war, zu bereiten.

Nach Eintritt in die Verhandlungen wurde zur

Neuwahl des Vorsitzenden, der Beisitzer und der

Landesobmänner geschritten. Zum Vorsitzenden

des Deutschen Forstvereins wurde Se. Exzellenz Hof-

kammer-Präsident von Baſſewiß, Gotha, einstimmig

gewählt. Zum ersten Beisitzer Regierungsdirektor

Dr. Wappes, Speyer, zum zweiten Beisitzer Geh.

Regierungsrat Landesforstrat Quaet-Jaslem,

Marienwerder, und Graf Westerholt, Sythen.

Zu Landesobmännern und deren Vertreter wurden

nach § 11 der Sahungen bestimmt für :

Ostpreußen , Westpreußen und Po-

sen: Majoratsherr von Kalckstein, Schultitten, als

Stellvertreter Oberforstmeister von Sydow, Königs-

berg;

Brandenburg : Graf Find von Finden-

stein, Trossin, und kgl. Kammerherr von Waldow-

Reißenstein, Königswalde ;

Schlesien: Oberforstmeister Krieger, Liegniß,

und Generaldirektor von Schwarzkopf, Ratibor;

Sachsen, Schleswig , Pommern:

37
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Oberforſtmeister Runnebaum, Erfurt, und Ritter-

gutsbesiger von Diest, Zeitlik;

Hannover, Westfalen : Geh. Regierungs-

rat Landesforstrat Quaet-Faslem, Hannover, und

Graf Westerholt, Sythen;

Hessen- Nassau , Rheinland und

Hohenzollern: Rittergutsbesizer von Bodel-

schwingh, Steinhauk, und Graf Droste zu Vischering,

von Nesselrode-Reichenstein in Herten, Westfalen;

Ober , Nieder - Bayern , Schwa

ben , Oberpfalz: Regierungsdirektor Lösch ,

München, Rittergutsbesißer Freiherr von Cetto,

München, zum Stellvertreter Gutsbesitzer von

Schilcher, Diteramszell, Ober-Bayern;

Ober , Mittel-, Unter - Franken

und Pfalz : Professor Dr. von Mammen, Schloß

Brandstein bei Hof a. d . Saale, und Freiherr von

Thüngen;

Württemberg: Oberforstrat Dr. Speidel,

Stuttgart, und Oberhofkammerrat von Völter,

Stuttgart;

Baden: Geh. Oberforstrat Gretsch , Karlsruhe ,

und Forstmeister Waag, Ettlingen;

Königreich Sachsen: Geh. Oberforstrat

Dr. Neumeister, Dresden, und Fürstlicher Forstrat

Gerlach- Tharandt.

=
Elsaß Lothringen: Landesforstmeister

Pilz, Straßburg; und Forstmeister Seybold, Barr;

Großherzogtum Hesse n: Geh. Ober-

forſtrat Dr. Walther, Darmstadt, und Geh. Forstrat❘

Schwarz, Obereschbach i. Ts..

Thüringen: Hofkammerpräsident Exzellenz

von Baſſewit, Gotha, und Rittergutsbesitzer von

Eichel-Streiber, Oppershauſen, Kreis Langensalza;

Medlenburg : Oberforstmeister von Derzen,

Gelbensande, und Forstmeister von Arenstorf in

Steinförde ;

Braunschwe i g : Oberforſtrat Reuß, Dessau,

und Landesforſtmeister Dr. Grundner, Braunschweig

Den wichtigsten Gegenstand der Versammlung

bildete die Beschlußfassung über die Sabungs-

änderung. Eine Änderung der Sahungen des

Deutschen Forstvereins war schon seit längerer Zeit

angestrebt. Ihre Durchführung im Kriege wurde

aber besonders dringlich durch die Errichtung der

Geschäftsstelle in Berlin und durch die damit not.

wendige Erhöhung der Waldbesizer-Beiträge. Regie-

rungsdirektor Dr. Wappes hatte die Begründung

der Sahungsänderung übernommen, deren Ziel

dahin geht, dem Verein durch den Zusammenschluß

von „Sachkunde und Kapitalkraft" den nötigen

Einfluß zu verschaffen und damit eine stärkere Ver-

tretung der Forstwirtschaft und des Waldbesizes

herbeizuführen.

Als einziger Gegner der von Dr. Wappes vor-

|

geschlagenen Änderungen vertrat Forſtmeiſter Junal

den Standpunkt, daß der Deutsche Forstverein

wegen seiner Größe nicht lebensfähig genug ſei

Er will die Dezentralisation, weil er annimmt, daß

fruchtbare Arbeit nur in den Landes- und Bezirks

vereinigungen, d . h. in kleinerem Kreise gelinet

wird. Die beantragte Aussehung der Beschlußfassung

unddie Überweisung des Stoffes an eine Kommissio::

wurde jedoch bei der Abstimmung abgelehnt. J

seiner Erwiderung auf die Junakschen Vorschläg

macht Dr. Wappes geltend, daß gerade der Mangel

an Geld den Verein seither an einer wirksamen Ent

faltung gehindert habe . Von einer Erweiterung der

„Mitteilungen des Deutschen Forstvereins" in ein

Bekanntmachungs- und Insertions -Organ muß auc

für die Folge abgesehen werden, da die „Silve

und der „Holzmarkt“ für die Veröffentlichungen des

Vereins offenstehen. Eine Aussehung der Beschluß-

fassung über die Erhöhung der Beiträge würde di

Auflösung der Berliner Geschäftsstelle zur Folg

haben. Diese ist aber gerade im Kriege besonder:

nötig , damit eine enge Fühlung mit dem Kriegsam

und der Kriegswirtschaft erhalten bleibt.

künftiger Beitrag der Waldbesizer wurden Mt. 50–

für je 1000 Hektar in Vorschlag gebracht. Als Va

treter des Privatwaldbesizes erklärte Se. Durchlaus

Fürst zu Castell-Castell sein Einverständnis mitter

Ausführungen des Regierungsdirektors Dr. Wapres

Gerade für den Privat-Waldbesitz hält er die

Schaffung der Geſchäftsstelle für notwendig, da der

Staatswald in der Regierung seine Vertretung b‹-

reits besäße . Mit der Erhöhung der Beiträge ist er

einverstanden.

Oberforstrat Eigner, Regensburg, von der Thur

und Taxis schen Verwaltung hält die geforderten

Beiträge zwar hoch, will aber für deren Bewilligung

stimmen, vorbehaltlich einer Prüfung der Arbeits

ergebnisse der Geschäftsstelle .

Professor Dr. Weber-Gießen sprach der Sahung

kommiſſion, die seit 1913 der müh vollen Arbeit der

Sahungsänderung sich unterzogen hat, insbesonder

aber Herrn Reg. -Direktor Dr. Wappes, den Dani

der Versammlung aus.

Nachdem Dr. Wappes nochmals die Notwendig

keit der Errichtung der Berliner Geschäftsstelle be

gründet und den Großwaldbesißern für die Bereit

stellung der Gelder gedankt hat, wird von der Ver

sammlung die Errichtung der Geschäftsstelle end-

gültig genehmigt und ihr aus dem Vereinsvermägen

ein Reservefonds von Mt. 10 000.- bewilligt.

Auf Antrag des Präsidenten Schwarzkopf wurde

alsdann beschlossen, der Berliner Geschäftsstelle ein

Geschäftsordnung zu geben, mit deren Aufstellung

ein Ausschuß beauftragt wurde. In dieſen Ausschu

wurden gewählt: Forstmeister Heyer, Profeffor Dr.
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Beber, Präsident von Schwarzkopf, Oberforstrat |

Eigner, Generaldirektor von Garnier und Graf

Westerholt.

Nachdem die Versammlungsteilnehmer in den

Räumen des Hauses Kossenhaschen ein gemein-

schaftliches Mittagsmahl eingenommen hatten, wurde

um 3 Uhr nachmittags die Sizung wieder eröffnet

durch eine Ansprache Sr. Exzellenz des Hofkammer

präsidenten von Baſſewiß, der für seine Wahl dankte

und der auch für die übrigen gewählten Vorstands.

mitglieder und Obmänner den Dank aussprach.

Beider Besprechung kriegswirtſchaftlicherFragen

hielt Hauptmann Hedler vom Kriegsamt einen Vor-

trag über die Holzwirtſchaft im Kriege . Da ein

großer Teil der Ausführungen als vertraulich zu

betrachten iſt , wird von einer unvollständigen Wieder

gabe seiner Ausführungen abgesehen.

Direktor Schürhoff von der Neſſelfaſerverwer-

tungsgeſellſchaftBerlin sprach vondenBestrebungen,

einen geeigneten Ersatz für Baumwolle zu schaffen.

Nach vielen Versuchen hat sich hierzu die Brenn-

nesselfaser am geeignetsten erwiesen, ſo daß sie als

gleichwertiger Rohstoff für Baumwolle in Betracht

tommt. Seine Ausführungen endeten mit der Auf-

forderung an die Deutschen Forstleute , dem Anbau

und der Gewinnung der Brennessel ihre ganze

Aufmerksamkeit zuzuwenden. ¹ )

Nach Schluß der Sizung zeigte Professor Dr.

Wislicenus, Tharandt, eine Sammlung von Roh.

harz und Terpentinerzeugnissen, die in einem

Nebenzimmer aufgestellt waren.

Der 20. September führte die Teilnehmer der

Deutschen Forstversammlung in die Oberförsterei

Georgenthal. Oberförster Oelkers, Mitglied der

Geschäftsstelle des Deutschen Forstvereines Berlin

gab einen Überblick über den derzeitigen Stand der

Rohharzgewinnung. Der Vortragende beschränkte

ſich auf die Vorführung der Verfahren, die zur Zeit❘

allein in Frage kommen. Es ſind dies bei der Kiefer

das Lachten- und das Riſſer-Verfahren, bei der

Fichte das Thüringer und Sächsische Verfahren.

Das Lachtenverfahren an der Kiefer ist besonders

ausgebaut von Forstmeister Dr. Kienitz-Chorin

(Schwalbennest) , von dem Förster Heinrich in

Gottow (Blechgrandel mit Deckel) und von dem

'A. Aufruf au alle Jäger!

Förster Kuhn in Luckenwalde (Blechgrandel mit

verstärktem Eiſenblech) . Die zum Röten und zur

Anlage der Lachte benötigten Werkzeuge wurden

ebenfalls vorgezeigt. Der Ertrag beim Lachten-

verfahren an der Kiefer stellt sich auf ungefähr

2-3 Doppelzentner je Hektar. Ergiebiger ist das

Risserverfahren nach Splettstößer, bei dem über 5 und

mehr Doppelzentner Balſamharz je Hektar ge-

wonnen werden. Die Ernte des Harzes ist Frauen-.

arbeit, ob die Anlage der Lachten bezw . Riſſe von

Frauen vorgenommen werden kann, wird von man-

chen Seiten behauptet, von anderen bestritten . Das

kombinierte Verfahren an der Kiefer ist eine Ver-

bindung des Risserverfahrens mit dem Lachten-

verfahren . Die Rohharzgewinnung an der Fichte

ist weniger ergiebig. Das sächsische Verfahren und

das Thüringer Verfahren unterscheiden sich eigentlich

nur durch die angewandten Werkzeuge.

Mit Spannung sah man den Leiſtungen der von

dem Oberförster Schulz, Mitglied der Geſchäfts-

stelle in Berlin, vorgeführten Baumfällmaschine

,,Sektor"entgegen . Leider arbeitete die Maschine in-

folge verschiedener Störungen nicht so, wie man er-

wartete. Einer Einführung der Maschine in die

Praxis stehen auch während des Krieges unüber-

windliche Schwierigkeiten entgegen. Immerhin

kann damit gerechnet werden, daß die Maschine nach

notwendigen Verbesserungen späterhin vielleicht zu

größerer Bedeutung gelangen wird. Die Köln-

Deuter Gasmotorenfabrik hatte einen Motor auf

gestellt, der beim Rücken der Stämme an Wege und

Straßen Verwendung finden soll . Den Schluß des

Waldganges bildeten die Vorführungen von Ma-

schinen des Försters Hch. Büttner zu Eifa i . D.-H.

Es wurden die Baumwinde vorgeführt, der Zahn.

leiſtenwaldteufel und die übrigen bekannten Büttner-

schen Forstgeräte .

Ein sonniger Spätherbstnachmittag war den

Teilnehmern der Deutschen Forſtverſammlung be

schieden, als sie als Gäſte Sr. Hoheit des Herzogs

von Sachsen-Coburg-Gotha im Kurhaus Schüßen-

hof in Georgental zum letzten Male sich zusammen-

fanden. Unter mancherlei Reden aus der Versamm-

lung gingen die leßten Stunden im Fluge dahin,

bis die Zeit der Abreise gekommen war und die

Gäste auseinander führte. Dr. Baader.

Notizen.

Bei der Hnappheit an Rohstoffen für das Webstoffgewerbe

hat sich die Aufmerksamkeit auf die Brennessel ( Urtica

dioica) als Faserpflanze gelenkt.

1) Vergl. auch die Notiz „ Aufruf an alle Jäger“ in

diesem Hefte. D. Red.

Zu ihrer Nußbarmachung ist durch die Heeresverwaltung

am 6. Juli 1916 die „ Nesselfaser- Verwertungs- Gesellschaft

m. b. H." Berlin W. 66, Wilhelmstr. 91, gegründet worden .

Der Betrieb dieser Gesellschaft ist nicht auf Erwerb ge-

richtet, verfolgt vielmehr ausschließlich gemeini üßige Zwecke.

Ein etwa sich ergebener Überschuß ist an das Reich abzuführen.

Das Einsammeln soll in erster Linie durch Kinder unter

८
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Aufsicht von Lehrern usw. erfolgen, doch ist auch die Mithilfe

Erwachsener erwünscht .

Hier kann die Hilfe der Wald und Feld durchstreifenden

Jäger einsehen, denn ſie kennen das Gelände aufs Genaueſte,

und bei dem meist in starkem Maße vorhandenen Sinne für

Natur wird jedem bekannt sein, wie die einzelnen Teile des

Jagdreviers bestanden sind, und wo es sich lohnt, Neſſelbe-

Bände abzuernten . Es gilt in erster Linie der Versorgung

unseres Heeres mit Webstoffen und bei dem

großen Mangel an Baumwolle darf kein Nesselstengel un-

benußt bleiben. Mit den Fasern von 4 Kilo trockener Nessel-

stengel läßt sich ein Soldatenhemd weben, aber wie groß iſt

der Bedarf und wieviel Millionen Kilo Brenneſſeln müſſen

gesammelt werden! Nur Stengel von mindestens 80 cm

Länge kommen in Frage! Helfe ein Jeder ! Es ist vater-

ländische Pflicht ! An alle Jäger ergeht die dringende

Bitte, die Nesselfaser-Verwertungs- Gesellschaft m. b. H.,

Berlin SW. 68, Schüßenstr. 65/66 mittels Postkarte auf

vorhandene Nesselbestände aufmerksam zu machen, damit die

nächstwohnenden Vertrauensmänner die Aberntung ver-

anlassen können . Nesselfaser - Verwertungs- Geſellſchaft

m. b. H. ( Berlin SW. 68, Schütenstr. 65/66.)

B. Unfallversicherung im Forſtbetriebe.

Grundsäßliche Entscheidung des Reichsversicherungsamten.

sk. (Nachdruck, auch im Auszug, verboten.) Das Reichs-

versicherungsamt hat sich anläßlich eines Streitfalles dahis

ausgesprochen, daß die Königlichen Hausfideikommiß-Forſt-

schußbeamten in Preußen gegen Unfälle reichsgeseßlich ver-

sichert sind. Die Gründe beſagen :

Auf Grund der §§ 170 Abſ . 2, 1242 Nr. 3 Reichsversiche-

rungsordnung können Beamte und Bedienstete der land-

wirtschaftlichen Hof-, Domanial-, Forst- und ähnlichen Ver-

waltungen von der Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenen

versicherung befreit werden. Für die Unfallversicherung ist

eine gleichartige Vorschrift nicht getroffen. Die für die Kranken

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung erlassenen Be-

stimmungen entsprechend auch bei der Unfallversicherung an-

zuwenden, geht nicht an. Es könnte geschehen, wenn etwa die

Nichtaufnahme einer gleichartigen Vorschrift in das III . Buch

der Reichsversicherungsordnung auf einem Versehen des

Gesetzgebers beruhte. Das ist aber nach der Entstehungs-

geschichte der Reichsversicherungsordnung nicht der Fall.

Wie der Bericht der 16. Komm. zum III . Buche der Reichs-

versicherungsordnung (S. 35 f . ) ergibt, iſt nämlich ein von

dem Vertreter der verbündeten Regierungen befürworteter

Antrag, in das Gesez eine Vorschrift aufzunehmen, durch die

den landesherrlichen Hofverwaltungen ermöglicht werden

sollte, ihre Beamten und Bediensteten auch von der reichs-

gesetzlichen Unfallversichernug zu befreien, ausdrücklich ab-

gelehnt werden . DieGründe hierfürsind aus dem Kommiſſions.

bericht nicht zu ersehen. Dies wäre von besonderem Intereſſe

gewesen, weil in der Tat beachtliche Gründe dafür sprechen,

die Beamten der landesherrlichen Hofverwaltungen in bezug

auf Unfallversicherung nicht anders zu behandeln als in den

übrigen Zweigen der Versicherung und dem sonst für den

Gesezgeber leitenden Gedanken, bei gleichen sachlichen und

rechtlichen Verhältnissen gleiches Recht auf allen Gebieten

der Versicherung zu schaffen, auch hier zu folgen . Für die

Entscheidung des Reichsversicherungsamtes mußte indesser

der Umstand ausschlaggebend ſein, daß der Geſeßgeber, wenn

auch aus dem Reichsversicherungsamt nicht bekannten Gründer.

es ausdrücklich abgelehnt hat, jene naheliegende Folgerung

zu ziehen. (Aktenzeichen § I B. S. 163/14 ; Vergl. Breithauri,

Samml. v. Entsch. d . Reichsversicherungsamtes usw., Jahre

1915, . 163. ) Dr. jur. C. Klamroth.

C. Tötung eines fliehenden Wilddiebes durch einen

Privatförster.

Urteil des Reichsgerichts vom 16. Oktober 1917.

sk. Leipzig , 16. Oktober. (Nachdruck verboten

Das Landgericht Potsdam verurteilte am 7. Jul

1917 den Privatförster Johann Baptiſt Schumacher in Weiß

folm O.-L., Kreis Hoyerswerda, wegen fahrläſſiger Tötung

des Maschinenführers Kaaß zu 6 Monaten Gefängnis . De:

Angeklagte stand als Privatförster im Dienste eines Dr.

Lautenschläger, der 6000 Morgen Jagd gepachtet hatt

Ein gewisser Hagen hatte schon wiederholt einen Wilderer be

merkt und holte, als er desselben wieder ansichtig wurde, de

Angeklagten, um den Wilderer zu fassen . Leßterer (der naź

her getötete K. ) hatte ſich inzwiſchen mit einem Rudjad mi

Fahrrad gesezt und der Angeklagte lief nun querfeldein bir

ihm her mit dem Rufe „Halt! Gewehr und Fahrrad bee

Da K. jedoch schnell in der Richtung auf eine Schonung mein

radelte, gab der Angeklagte einen Kugelschuß ab, der bei jent

die Schlagader unter dem Gesäß verlegte, so daß alsbald de

Tod durch Verblutung eintrat . Der Angeklagte, welcher

Notwehr gehandelt haben will, da er befürchtete, jener forr.

die Schonung gewinnen und aus Deckung auf ihn schießen,

legte gegen die Verurteilung Revision ein. Er habe sich au

Grund seiner Kenntnis des Försterlehrbuchs für berequ

zum Waffengebrauch gehalten. Der Reichsanwalt betone

zwar, daß im allgemeinen das Recht des Waffengebrauc

nur beamteten Förstern zustehe, gab aber zu, daß es unte

Umständen auch für Privatförster in Frage kommen fört

Er beantragte daher zur nochmaligen Aufklärung des Zal

bestandes Aufhebung des Vorderurteils und Zurücverweijur

in die Vorinstanz . Das Reich 3 gericht verwarf jedod

die Revision des Angeklagten als unbegründet, da bei der

ganzen Sachlage objektiv weder einem beamteten noch eine

privaten Förster das Recht zum Waffengebrauch zugeftande

werden könne . Notwehr sei nicht erwiesen. (Aktenzeichen

2D. 141/17 .) Sächsische Korresponden

Gießen
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An unsere Leser!

Durch die infolge des Krieges eingetretenen Störungen, durch starke Personal- Verringerung

in Druckerei und Verlag, sind beim Druck und Versand unserer Zeitschrift Verzögerungen nicht

ganz zu vermeiden. Wir werden bemüht sein , für das regelmäßige Erscheinen nach Möglichkeit

Sorge zu tragen , bitten aber unsere geehrten Leser , wegen der trotzdem event. eintretenden Unregel-

mäßigkeiten in Anbetracht der gegenwärtigen Verhältnisse um wohlwollende Nachsicht.

Hochachtungsvoll

J. D. Sauerländer's Verlag.

Die

Besteuerung des Waldes.

Von

Dr. Heinrich Weber,

a. o. Professor der Forstwissenschaft an der Universität Gießen.

Gr. 8°. X und 555 Seiten .

Preis brosch. Mk. 10.50, gebdn. Mk. 12.-.

Mit dem stetig fortschreitenden Steigen der direkten Steuern werden auch die auf den Waldungen lastenden öffentlichen

Abgaben immer größer. Dadurch gewinnt die Frage der Waldbesteuerung für den Waldbesitzer immer mehr an Bedeutung.

Der Verfasser hat sich nun die Aufgabe gestellt, unter besonderer Berücksichtigung der Fragen der Praxis eine

Darstellung der heute im Deutschen Reiche, in seinen Einzelstaaten und in seinen Nachbarstaaten geltenden Grundsätze der

Waldbesteuerung zu geben und zu untersuchen , ob und inwieweit dieselben dem Prinzip gerechter Steuerverteilung ent-

sprechen oder im Hinblick auf die Eigenart des forstlichen Betriebes reformbedürftig erscheinen.

Die Weber'sche Arbeit dürfte bei den Fachleuten ein um so größeres Interesse erwecken, als die Frage der

Waldbesteuerung trotz ihrer Bedeutung bis jetzt nur in einem einzigen Werke über Forstpolitik im Zusammenhang

kurz behandelt ist.

Die
Forsteinrichtung.

Ein Lehr- und Handbuch

von

+ Prof. Dr. H. Stoefer,

Großherzoglich Sächsischer Oberlandforstmeister und Direktor der Forstakademie Eisenach.

Mit 36 Textfiguren und einer Bestandeskarte in Farbendruck.

Zweite verbesserte Auflage 1908. :: Preis brosch. Mk. 8.50, gebdn. Mk. 9.50.

Behandelt das ganze Gebiet der Forsteinrichtung, efnschließlich der Holzmeßkunde , unter Hervorhebung

des für die Praxis Bedeutungsvollen , und eignet sich nicht nur als Leitfaden für den Unterricht , sondern

ist auch als Nachschlagewerk für ausübende Forstmänner brauchbar.

Frankfurt a. M. J. D. Sauerländer's Verlag.
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